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Allgemeine Darstellung 
der OberMchengestalt der Umgebungen 

von 

Stettin, 

Vorbericht. 
Diese Darstellung hat den geheimen Medicinalrath Dr. L. C. F. Behm, «su., Mitglied des 

Medicinal-Collegiums von Pommern und Director des Hebeammen-Lehrinstituts, zum Verfasser. 
Die darin vorkommenden tzöhenbestimmungen gründen sich unter Benutzung des Nivellements der 
Pasewalker Stein- und der Berliner Eisenbahn, auf barometrische Beobachtungen, welche die 
zwei Oberlehrer an der Friedrich-WilhelmZ-Schule, der -j- Dr. Eduard Oribel und Oberlehrer A. 
G. E. Lincke, im Herbste 1845 angestellt haben, nachdem auch der Herausgeber des 2. B. in dieser 
Beziehung im Sommer 1844 thätig gewesen ist, und, wie er im historischen Interesse hinzufügt, 
unmittelbar die Veranlassung gegeben hat zu der trigonometrischen Abwägung der Linie Swine¬ 
münde—Berlin, welche im Jahre 1835 durch Baeyer und Bertram ausgeführt worden ist. Als 
nämlich um jene Zeit Bessel mit Bestimmung der Länge des Sekundenpendels für den Parallel¬ 
kreis von Berlin beschäftigt war, kam es dem berühmten Astronomen darauf an, eine genaue Ziffer 
für die absolute Höhe von Berlin zu haben, um jene Länge auf den Meereshorizont reduciren zu 
können. Seit 1321 regelmäßige Barometer-Beobachtungen in Berlin anstellend, — die des Her¬ 
ausgebers -j- Freund, Iuftizrath Lessing in seiner, der Vofsischen Zeitung täglich abdrucken ließ, 
— stellte A. v. Humboldt unter.« 25. Mai 1835 die Frage an ihn: „Wie steht es um die Höhe 
von Berlin?" Diese Frage wurde in einem Schreiben vom 31. desselben Monats beantwortet, 
durch Mittheilung der auf barometrischem Wege gefundenen Zahl. Weil aber gegen die Zuver¬ 
lässigkeit derselben Bedenken obwalteten, so äußerte der Herausgeber einige Tage später in münd-
licher Unterhaltung gegen f-tnen Gönner: Er, A. v. Humboldt, möge beim Chef des Generalstabes, 
General-Lieutenant Krauseneck/die Ausführung eines geodätischen Nivellements vom nächsten Punkt 
der Ostsee, Swinemünde, bis Berlin beantragen, weil es zur Bestimmnng der Länge des Sekun¬ 
denpendels doch auf eine ganz genaue Zahl ankomme. A. v. Humboldt ging auf des Heraus¬ 
gebers Vorschlag, und Krcmseneck auf Humboldts Antrag ein. So ist das Baeyer-Bertramsche 
Nivellement zwischen Swinemünde und Berlin entstanden, vermöge dessen, außer dem tzauptre-
sultate, auch die Höhe mehrerer Punkte längs des Oderthals ermittelt worden ist. Während die 
beiden Geodäten mit der Berechnung ihrer Messungen beschäftigt waren, unterzog auch der Her¬ 
ausgeber die Barometer-Beobachtungen einer wiederholten Untersuchung, deren Resultat er A. v. 
Humboldt unterm 1(X Mai 1836 mittheilte. Es ergab sich die absolute Höhe von Berlin, 
Straßenvflaster im Thorwege der alten Sternwarte, in der Dorotheenstraße, — 17,52 Toisen — 
105,12 Pariser Fuß. (Geschichte der barometrischen tzöhenbestimmung von Berlin und Dresden. 
Drei Sendschreiben an Herrn Alexander von Humboldt. Berlin 1836. S . 21.) Diese Zahl ist so¬ 
dann späterhin, nach Beendigung der geodätischen Rechnungen, bis auf einen k le inen Unterschied 
bestätigt worden ist. Bis zu jenem Zeitpunkte beschränkten sich die Vermessungen des Kgl. General¬ 
stabs auf die horizontalen Dimensionen; das vom Herausgeber angeregte geodätische Nivellement 
von Swinemünde nach Berlin hat aber Veranlassung gegeben, daß bei dem Terrainaufnehmen 
endlich auch den vertikalen Dimensionen Rechnung getragen worden, welche, so lange General-
Lieutenant v. Müffling seit 1821 Chef des großen Generalstabs war, nach dessen Ansichten über-
stüssig/ ja unnütz, gleichsam — verpönt gewesen sind! Dessen wurde der Herausgeber des L. B. 
bereits im Jahre 1819 inne, als Müffling, damals als Generalstabs-Chef des Rheinisch-Westfälischen 
tzeerkörpers in Koblenz stehend, zum Besuch in Berlin war. Bei einem außerdienstlichen Besuche, 
den der Herausgeber dem berühmten Geodäten aus Zach's Schule abstattete, erzählte er demselben, 
daß er zu seinen Horizontal-Winkelmessungen sich eines Borda'schen Kreises bediene, und deshalb 
auch die Vertikal-Winkel messen müsse, womit er ein allgemeines Landes-Nivellement anzubahnen 
wünsche." Den Gedanken geben Sie nur auf, lieber B., für unser? (militairischen) Zwecke genügt 
zur Darstellung der schiefen Flächen die Winkelschätzung und mein Böschungsmaßstab." So lautete 
Müfflings Abfertigung. 

Landbuch von Pommern; Th. I I , Bd. V I I I . 1 
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1. Geographische Gränze« und assgemeine Bodenbeschaffenheit. 
Wenn man von Süden kommend sich der Hauptstadt Pommerns nähert, und 

die Berlin-Stettiner Eisenbahn verfolgt, so erhebt sich der Boden, bald nachdem 
man das Dorf Kolbitzow — welches in der dicht vorbeigehenden Eisenbahn 125 
Fuß über dem Nullpunkt des Oderpegels zu Stettin steht, — hinter sich hat, in 
allmäligen sehr sanften Steigungen zu dem Rücken eines Höhenzuges, von wo ab 
man in eine ziemlich gleichmäßige Ebene hinabblickt, in welcher man im Hintergrunde 
zum ersten M a l Stettin mit seinen Thürmen ansichtig wird. Dieser Höhenzug er¬ 
streckt sich von der Steinbahn sanft gegen Osten ansteigend bis zum Odenhale, 
woselbst er mit einem jähen Abfall in einem Vorgebirge endigt, welches auf einer 
Höhe von 208 F. die von allen Seiten weithin sichtbare Hohenzadener Wind¬ 
mühle trägt, und nach allen Richtungen, besonders nach dem reizenden Oderthale 
hin, eine weite Aussicht gewährt. Das Dorf Hohenzaden (Hogenzadel) liegt ganz 
auf dem Rücken dieses Höhenzuges, welcher weiter nach Westen noch das Vorwerk 
Marienhof und das südlich von der Mühle auf den Thalrand der Oder belogene 
Pritzlower Nebengut Wilhelmshöhe, 171 Fuß hoch, so wie die Dörfer Schmollentin 
136 F. an der Eisenbahn hoch, und Varnimslow trägt, bei dem letztern in der 
dortigen Windmühle bis auf 250 F. ansteigend. 

M i t diesem Höhenzuge und seiner südlichen Abdachung ist die natürliche Grä'nze 
des Gebiets des Stettiner Tertiärgebirgs angedeutet, indem die südlich sich an¬ 
schließende Ebene ihr durchschnittliches Niveauverhältniß längs nicht auf 100 F. 
bringt. Es liegen nämlich die Dörfer dieser Ebene: Radekow nur 87, Pomellen 
78, Tantow 73, und Nadrense, der See, gar nur 62 F. über dem Nullpunkte des 
Oderpegels. 

Von Barnimslow ab ziehen sich die Höhen in minder scharf ausgeprägten, 
aber doch noch vollkommen erkennbaren Profilverhältnisfen Anfangs in nordwest¬ 
licher, nachher in nördlicher Richtung über Boblin, die Mühle 227 F. hoch, Stowen 
und Sparrenfeld, Anhöhe westlich 188 F., das Gut selbst 150 F. hoch, nach Brunn, 
die Mühle 170 F. hoch, um die westliche Gränze unseres Gebiets zu bezeichnen, 
wobei jedoch eine , aus den Höhenzahlen sich ergebende, nach und nach erheblich 
werdende Senkung des Bodens bemerkbar ist. Von hier ab läßt sich die weitere 
Westgränze zwar noch in dem westlichen Abfall der Berge von Polchuw und der 
Hohen-Lese erkennen; da jedoch hier ein Bergrücken nicht mehr vorhanden ist, 
sondern nur der Abfall eines Hochplateaus, so wird die Gränze am bequemsten zu 
finden sein i n den Niederungen des Glambeck- und des Polchowschen Sees, an 
welche sich weiter nach Überschreitung einer mäßigen Senkung des Hochplateaus 
hinter dem Gute Hohen-Lese, die Nordwestgränze bildend, das Bett des Zedlitzfelder 
oder Häkelwerks-Vaches anschließt, der sich zwischen Messentin und Pölitz in die 
Oder ergießt. 

Die Ostgränze des Gebiets endlich wird durch das Oderthal gebildet, welches 
nach Norden mit einer leichten Schwenkung nach Nordwesten den ganzen Umfang 
des Gebiets abschließt. 

Auch jenseits der westlichen und nördlichen Gränzen verflacht sich der Boden 
beträchtlich; denn während die Erhebung bei Sparrenfeld, diesseits Neüenkirchen, 
wie gesagt, noch 188 F. Höhe hat, sinkt dieselbe bald hinter dem Zuletzt genannten 
Dorfs auf 148 F. und V2 Mle. weiter an der Pafswalker Steinbahn bei der 
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Colonie Neü-Lineke beträgt sie nur noch 94 F.; in nördlicher Richtung aber von 
Pölitz bis zum Haff ist keine Spur von Erhebung mehr zu sehen. 

Indem also hiernach die ganze außerhalb der angegebenen Gränzen gelegenen 
Bodenstache in bedeutend geringem Höhenverhältnisse verbleibt, welches nur durch 
die stachen Erhebungen in der Pasewalker Steinbahn in Bismark mit 102 F. 
und weiterhin nach Plöwen zu mit 125 F. unterbrochen wird, um die Wasserscheide 
Zwischen der Oder und Randow anzudeuten, scheidet sich das innerhalb jener 
Gränzen gelegene Terrain sehr bemerkbar aus dem Flachlande des Randow-
schen Kreises hervor, und erst in weiter Ferne von Stettin in der Nähe des Ran-
dowthals erhebt sich der Boden wieder stärker, ohne jedoch selbst in den höchsten 
Punkten, den Höhen von Penkun — und — Blumberg, bis auf 200 F. gelangen 
zu können. (L. B. I I . Th. Bd. I I . 1562). 

Betrachten wir nun aber das innerhalb der gezogenen Gränzen gelegene Ter¬ 
rain zunächst in einer ganz allgemeinen Übersicht, und wählen hierzu den höchsten 
Punkt des südlichen Höhenzuges, die Hohenzadener Windmühle, so bietet sich uns 
zuerst eine weite, kesselförmig abgeschlossene Ebene dar. Die schroff gegen das Oder¬ 
thal abgestürzten Gehänge, gekrönt von den Dörfern Kurow, Güftow, Pommerns¬ 
dorf, führen den Blick auf die von hier aus sich malerisch darstellende Stadt Stettin 
selbst, die jedoch die Weitersicht deckt, und bezeichnen eben so sehr die östliche Gränze 
des ganzen Gebietes, wie der zunächst vor uns liegenden Ebene. Erst weit hinter 
Stettin wird der Gesichtskreis wieder durch Anhöhen begränzt, auf denen man 
zunächst der Oder den neüerbauten schlanken Kirchthurm von Frauendorf 200 F. 
und weiter nach Westen das Dorf Warsow, am südöstlichen Ende 305 F., und bei 
der dortigen Windmühle 350 F. hoch erblickt. Indem also hier die zunächst sich 
darbietende Ebene eine scharf ausgesprochene Begränzung erhält, die sich auch, wie 
im Weitern gezeigt werden wird, wesentlich von dem nördlichen Theil des ganzen 
Gebiets unterscheidet, könnte man diesen südlichen Theil mit dem Namen des süd¬ 
lichen Beckens belegen. Die Feldmarken der in diesem Becken, und besonders süd¬ 
lich und westlich von Stettin selbst gelegenen Dörfern Kurow, Güstow, Pommerns¬ 
dorf, Pritzlow, Karow, Mandelkow, Möringen, Scheune, mit ihren zahlreichen Vor¬ 
werken gewähren für den Anblick reine Abwechslung, indem der üppige Kulturzu¬ 
stand, welcher diesen Theil des Landes auszeichnet, weder Waldungen erhalten 
ließ, noch auch für sich allein bedeutende Coupirungm, tiefe Thaleinschnitte und 
dergl. darbietet. Ein sogenannter schwerer Lehmboden begründet den Wohlstand 
der Bewohner der genannten Dörfer und macht die nicht chaussirten Wege bei nasser 
Jahreszeit fast gänzlich unpassirbar. Nur .die unmittelbarste Umgebung von Stettin 
scheidet sich durch größern Sandgehalt des Bodens aus und geht Stellenweise in 
reinen Sandboden über. Einzig und allein der Buckow-Bach, mit seiner östlichen 
Quelle zwischen dem Vorwerke Schwarzow und dem Dorfs Scheüue in der Nähe 
der Pasewalker Steinbahn entspringend, in seiner westlichen Quelle aber bis in die 
Gegend von Brunn verfolgbar, bildet ein tiefer eingeschnittenes Thal mit zerrissenen 
Uferrändern, die jedoch im Laufe der Zeit abgespült und dadurch der Abstachung 
näher geführt, durchweg im Kulturzustande stehen und nirgends Einblicke in die tieferen 
Erdlagen gestatten. Das ganze etwa '/Z Meile erreichende Bett der östlichen Quelle 
dieses Bachs hat ein Gefälle bis zur Oder von ca. 50 F., indem die Höhe der 
Brücke auf der Pasewalker Steinbahn mit 59 F. angemerkt wird, wogegen der 
Spiegel des Bachs beim Viaduct der Eisenbahn nur noch 15. F. Höhe hat. Ein 
bedeutend geringeres Bachthal bildet die Niederung, welche westlich von Stettin 
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bei der Vorstadt Neü-Torney, am Fuße des dortigen Windmühlenbergs anhebt, 
von hier aus südlich um das Fort Preußen herumlauft, und hier den Namen der 
Galgwiess führt. Zwischen beiden Thälern, dem des Buckow-Bachs und dem der 
Galgwiese, streicht ein Höhenzug, der vom Oderthal presch aussteigt, so daß das 
Dorf Pommernsdorf, welches dm Thalrand krönt, eine Höhe von 100 Fuß hat, 
von wo der Höhenzug nördlich streichend, zunächst, auf der Feldmark des gedachten 
Dorfs, den kegelförmig hervortretenden Kosakenberg, 155 F. hoch, trägt, in dem 
Punkte wo die Pasewalker Steinbahn ihn überschreitet, eine Höhe von 110 F., in 
dem schon erwähnten Neü-Torneyer Windmühlenberge eine dem Kosakenberge gleiche 
Höhe und im dem Deutschen Berg, östlich von Krekow, seine Scheitelhöhe von 
183 F. erreicht. Die zu beiden Seiten dieses Höhenzuges sich anschließenden Ge¬ 
genden bleiben unter 100 F. zurück. So liegen auf der Westseite: Krekow bei der 
Kirche, 97 F.; Möringen, Oftende des Dorfs, 83 F.; Möringer Mühle 94 F., 
Vormerk Scheune 70 F. hoch; der erste Meilenstein an der Berliner Steinbahn 
95 F. hoch; während auf der Ostseite des gedachten Scheiderückens die höchsten 
Punkte der Stadt Stettin, nämlich das Fort Preußen 95 F., der Anfang der Ber¬ 
liner und Pasewalker Steinbahn vor dem Berliner Thore 74 F., der Sockel des 
Berliner Thors 80 F., der Sockel des Königs-Thors 77,5 F. und der Königs-Platz 
vor der Öffnung der großen Wollweberstraß?, als höchster Punkt der Stadt Stettin, 
in ihrer derzeitigen Ausdehnung 83 F. über dem Nullpunkte des Oderpegels steht. 

Verfolgt man nun aber das südliche Becken weiter nach Norden hin, um die 
Höhen zu erreichen, welche von der Hohenzadener Mühle gesehen den Horizont 
nördlich begränzen, so nimmt die Bodenfläche bald eine von der bisherigen wesent¬ 
lich verschiedene Beschaffenheit an. Kaum V^ Mle. nördlich von Stettin stößt man 
nämlich auf eine tiefe und ziemlich breite Niederung, welche sich genau von Westen 
nach Osten erstreckt und von einem Bache durchströmt wird, der je nach der Jahres¬ 
zeit wasserreich oder wasserarm ist. Dieser Bach, die sogenannte klingende Beek, 
hat ihre Quellen auf den Höhen nördlich des Dorfes Wussow, fließt von dort nach 
Südwesten mit starkem Gefälle bis in die Nähe des Glambeck-Sees, mi t ' dem er 
durch eine Wiesenniederung in Verbindung steht, und dem er in früheren Zeiten Ab-
luß vergönnt haben mag, wendet sich dann unter rechtem Winkel gsgen Südosten, durch-
'trömt den Sandsee, treibt einige Mühlen, die Lübsche und die Malzmühle, und theilt 
ich endlich in der Nähe der abgetragenen Kupfermühle, in Grünhof, in zwei Arme, 

welche eine von hier weiter nach Osten verlaufende Wiese, die sogenannte Grüne¬ 
wiese, durchströmen, um sich, zu Einem Bette wieder vereinigt, schließlich in die 
Oder zu ergießen. Von dieser aus hat man das Bette der Klingenden Bsek zu einem, 
für Boote fahrbaren, Kanal eine Strecke aufwärts erweitert, und man geht neuer¬ 
lich, seit 1870, mit dem Gedanken um, diesen Kanal noch weiter aufwärts in der 
Grünenwisse längs der Stadt Grabow zu verlängern, und ihn so breit und so 
tief anzulegen, daß er von Seeschiffen als Anker- und seine Ufer als Lade-, bezw. 
Löschplatz benutzt werden könne. 

Unmittelbar jenseits der Grünemviese erhebt sich der Boden presch zu einer 
ersten Stufe, auf deren Rücken ein Theil des Dorfes Bredow liegt, von wo ab 
eine allmalige Steigung Statt findet, bis man die Linie zwischen Frauendorf und 
Warsow erreicht hat, wo sofort wahrgenommen wird, daß hier keinewegs ein Höhen¬ 
zug gleich dem das ganze Gebiet südlich begränzendm vorhanden ist, sondern daß 
eine fortdauernde mäßige Steigung des Bodens diesen nördlichen Theil des Reviers 
M einem weit und breit ausgedehnten Platsau stempelt, welches bis zur nördlichen 
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Gränze des Stettiner Tertiärgebirgs seine Ausbreitung hat und sich in seiner ganzen 
geographischen wie geognostischen Beschaffenheit ebenfalls wesentlich von dem süd¬ 
lichen Becken unterscheidet. Schon die südliche Abdachung dieses Plateaus gegen 
die Niederung der Grünenwiese bietet vielfache Zerrissenheiten des Bodens dar, 
so daß bereits die zwischen den Dörfern Bredow, Zülchow, Warsow und Zabels¬ 
dorf gelegenen Feldmarken zahlreiche Hügelungen, Kuppen, isolirt stehende Abstürze, 
durchschnitten und umschlossen von Niederungen, mit und ohne Bachbetten, darbieten, 
— Verhältnisse, welche sich ganz besonders in größerer Nähe des Oderthals kenn¬ 
zeichnend herausstellen, und um desto mehr in entschiedenerm Maßstäbe, je mehr 
man sich der nördlichen Gränze des ganzen Gebietes nähert. 

Wurde die Kirche von Frauendorf schon vorher mit 200 F. Höhe erwähnt, so 
sehen wir die Kuppe nördlich von derselben die Kirche um 40 F. überragen, und 
finden die Stolzenhagener Mühle bereits mit 276 F., das Dorf Stolzenhagen, bei 
der Kirche, deren weit sichtbarer Thurm dem Hafffahrer als Landmarke dient, mit 
280 F., das Dorf Warsow, am südlichen Ende mit 305 F., die Windmühle da¬ 
selbst mit 350 F., die Wussower Mühle mit 352 F., die Kirche des am nördlichen 
Abfall des Plateaus gegen Messentin belogenen Ortschaft Neüendorf mit 340 F., 
und die ziemlich in der Mitte des Plateaus gelegene und seinen Scheidepunkt be¬ 
zeichnende Kuppe in der Nähe des Etablissements Vogelsang mit 402,8 F. ange¬ 
geben, von wo aus das ganze Land rings umher überschaut werden kann, nord¬ 
wärts über die Wasserfläche des Haffs hinaus bis zu den Eilandhöhen von Usedom 
und Wolin. 

Zahlreiche Bäche, meist mit tief eingeschnittenen Betten und starkem Gefälle, 
ihren Ursprung aus sumpfigen Niederungen oder Einschnitten in der Nähe der 
Kuppe nehmend, strömen nach allen Richtungen von diesem Plateau den Niederungen 
zu. Die vorzüglichsten derselben sind: Der gerade von Osten nach Westen fließende 
Polchowbach, der sich in den Polchowsee ergießt; die schon vorhin erwähnte Klingende 
Beek, auch Siebenmühlenbach und noch anderweitig genannt, der an dem Bache, 
welcher oberhalb des Dorfes Warsow entspringt, nach diesem genannt wird und das sog. 
Heldenthal durchströmt, einen wesentlichen Zufluß in der Stettiner Vorstadt Grünhof 
empfängt; dann die gegen Osten strömende Bäche von Vredow, Zülchow, Bollinchen 
und Frauendorf, von denen der letztere mit seinen entfernten Quellen der Rothen-
beek, der Kladder- und der Rüsterbeek. bis weit hinter Warsow, in die Nähe von 
Neüendorf hinaufreicht, ferner die Bäche des reizenden, einen der beliebtesten Ver¬ 
gnügungsorte bei Stettin bildenden I u l o bei Gotzlow, der Scholwinbach, endlich der 
ganz gegen Norden strömende Neüendorfer Bach, sowie der Kricklands- und Hagen-
bach, das Klingende Fließ, der Schulzenbach, welche sämmtlich ihren Wasserreichthum 
dem Zedlitzfelder Bache zuführen, welcher das ganze Gebiet, wie oben erwähnt, auf 
der Nordseite begränzt, und durch die genannten Zuflüsse oft zu einem sehr bedeu¬ 
tenden Wasserreichthum gelangt. 

^ Wöge hier das eingeschaltet werden, was an einem andern Orte des L. B. 
über den I u l o gesagt worden ist ( I I . Th . Bd. I I , 1567), als Ergebniß hypso¬ 
metrischer Studien des Herausgebers im Sommer 1844. Zur Gemeinde Stolzen¬ 
hagen gehörig, deckt die, nach den Tabellen des Finanz-Ministeriums, 146,89 M g . 
große Waldfläche den romantischen Iu lo , jenen Plateaurand von Stolzenhagen, der 
in bedeutender Steilheit gegen die Oder-Niederung bei Gotzlow abfällt. Dieser 
Park, mit einem Bestand kräftiger Buchen und Eichen, ist in heißen Sommertagen 
ein Tummelplatz für die lebenslustigen und sehr vergnügungssüchtigen Stettiner Hand-
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werker aller Gilden, die zu Wasser nach Gotzlow fahren, um von da aus den von 
drei Berggewässern in tief eingeschnittenen Schluchten durchfurchten Plateau-Abhang 
auf gebahnten und wohl erhaltenen Fußwegen zu ersteigen. Der I u l o erinnert in 
der That an Berggelände des Mittlern Deutschlands, nur mit dem Unterschied, daß 
hier Alles in kleineren Verhältnissen auftritt. Den schönsten Punkten hat man 
eigene Namen beigelegt. So gibt es von Gotzlow aufsteigend, einen Por - In lo : eine 
Königshöhe, 189 F. hoch; im Inner- Iu lo einen Balcon, eine Bastei 179 F. hoch, 
einen Punkt, am Stein genannt, 207 F. hoch, einen andern Punkt, an der Stein¬ 
schlucht genannt, weil im Bachbette viele Geschiebe liegen, einen Tanzplatz; im Hinter-
I u l o : die Kuppe, 250 F. hoch, der höchste Gipfel des I u l o ; im WestHulo: den 
Finkenheerd, 212 F. hoch, u. s. w. I m Vorder-Iulo steht aber auch ein Haus, 
gemeinhin der Förster genannt, 178 F, hoch, woselbst ein Waldwärter wohnt, der 
die Aufsicht über den I u l o führt, den Wald und die Fußsteige in Ordnung zu 
halten hat und zugleich eine Gastwirthschaft hält, die dem Iulo-Wanderer Erquickung 
reicht. Der I u l o bringt der Gemeinde Stolzenhagen jährlich 52 Thlr . Ertrag. 
Seine waldigen Berge und Thäler hallen wieder von den Melodien der gefiederten 
Sänger, von deren einen der I u l o offenbar den Namen erhalten hat, von der Gras¬ 
mücke, Notaoil la, woäularis, die in einigen slawischen Sprachen I u l a heißt.^ 

Was die Bodenbeschaffenheit der Plateaus anbelangt, so bietet dieselbe in dem 
westlichen Theile desselben und bis Neüendorf, ja noch über dieses Dorf nach Osten 
hinweg, und südlich bis zum Dorfe Warsow nur einen sterilen Sand dar, der der 
Kultur wenig zugänglich, und daher größtenteils mit kümmerlich wachsenden Kiefern 
bestanden ist. Einzelne fruchtbarere Partien treten in derselben allerdings Oasen-
artig auf, haben jedoch meist eins geringe Ausdehnung. Ganz im Gegensätze hier¬ 
mit steht aber der dem Oderthal nähere östliche Theil des Plateaus, und die Dör¬ 
fer Bredow, Zülchow, Bolinken, Frauendorf, noch mehr aber Stolzenhagen und 
Scholwin, verdanken ihren Neichthum einem Thone, der bald unsere Aufmerksam¬ 
keit mehr in Anspruch nehmen muß. Die nördlichste Spitze des Gebiets ist gegen¬ 
wärtig noch mit schönen Waldungen bestanden, und die in denselben in größerm 
Umfange auftretenden Laubhölzer zeigen schon deutlich die größere Kulturfähigkeit 
des Bodens an. 

2. Geognostische Würd igung der geographischen KerßäNniffe. 

Obgleich in den vorstehenden Betrachtungen der geographischen Verhältnisse der 
südliche The i l ' des ganzen Gebietes seine nördliche Gränze in den Höhen zwischen 
Frauendorf und Warsow zu finden schien, so muß doch eine Betrachtung der gan¬ 
zen Oberfläche bald zu der Ansicht hindrängen, daß diese scheinbare Gränzs, sollte 
sie auch in geo-, bezw. topographischer Hinsicht eine gewisse Berechtigung in Anspruch 
nehmen, dennoch in geognostischer Beziehung nicht zutreffend ist. Wählt man näm¬ 
lich, um eine Vergleichung der Verhältnisse des Bodens anstellen zu können, nun¬ 
mehr die Höhen um Frauendorf als Beobachtungs-Warte, so muß auch dem Un¬ 
kundigsten die ungeheure Verschiedenheit der ganzen Bodenoberfläche auffallen, 
welche die hier zunächst liegenden Feldmarken, verglichen mit denjenigen, welche 
man von der Hohenzadener Mühle aus zu übersehen vermochte, darbieten. Hier 
ein hohes gegen Norden mehr und mehr ansteigendes Plateau, dort eine weite, 
dem Blicke nirgend einen erhabenen Gegenstand, ausgenommen die entfernten 
Grunzen, darbietende Vertiefung; hier ein vielfach zerschnittenes, von unzähligen 
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kuppenartigen Hügeln und tiefen, steilrandigen Thälern bestehendes Terrain, dort 
eine weite Ebene; hier eine scharf ausgeprägte, ins blaugrau spielende Farbe der 
in Kultur stehenden Felder, durchsetzt von gelbröthlichen Sandgebilden, oder abge¬ 
stürztem Flugsand, dort eins gleichmäßige gelbbraune Farbe des ohne alle Unter¬ 
brechung in Kultur stehenden Bodens. 

Es kann daher keinem Zweifel unterworfen bleiben, daß in geognostischer Be¬ 
ziehung die Gränze zwischen dem „Südlichen Becken" und dem „Nördlichen Plateau" 
nicht in dem Höhenzug zwischen Frauendorf und Warsow gelegt werden kann, son¬ 
dern daß sis ganz naturgemäß in der breiten Niederung der „Grünenwiese" gesucht 
werden muß, welche von Westen nach Osten von dem Dorfe Nemitz zwischen der 
Stadt Grabow und dem Dorfe und Fabrikorts Bredow auslauft, und von der be¬ 
reits mehrfach erwähnten Klingenden Beek durchströmt wi rd/ 

3» Pas UertiargeVirge. 
Die Auffindung tertiärer Gebilde in der Nähe von Pommerns Hauptstadt ist 

ein Ergebniß der neuesten Zeit. Zwar hatten schon früher bei verschiedenen Erd¬ 
arbeiten, wie Sand- und Kiesausgrabungen, Erdbauten und dergl. einzelne muschel¬ 
reiche Geschiebe die Aufmerksamkeit der Finder oder die anderer Personen erregt, 
i n deren Hände sie von jenen gelangten; da sie sich indessen sowol rücksichtlich ihrer 
mineralogischen Beschaffenheit, als auch ihrer organischen Einschlüsse wesentlich von 
den hier so häufig gefundenen nordischen Übergangs- oder Jurassischen Geschieben 
unterschieden, so blieben sie entweder ganz Unbeachtet, oder man verschob ihre nähere 
Untersuchung auf die Zukunft, — auf gelegnere Zeiten! Von anstehenden Gesteinen 
ließ sich schwerlich Jemand etwas träumen. Die steilen Höhen des linken Oder¬ 
ufers waren nämlich noch bis zum Schluß des 3. Decenniums unseres Jahrhunderts 
reichlich mit Laubwaldungen bestanden, welche die starken niederstürzenden Regen¬ 
güsse mäßigten, und dadurch den Boden befestigt erhielten, so daß Abfälle, Berg¬ 
schliffe und Abspülungen vermieden wurden. Erst als die Waldungen abgeholzt, 
der Boden geradet und in Ackerland umgewandelt wurde, bildeten sich unter Ein¬ 
wirkung zerstörender Atmosphärilien Gelegenheiten zu jähen Veränderungen der 
Oberfläche, und die zu Tags tretenden Thone luden unter Begünstigung gesteigerten 
BaubMrfnisses zur Anlegung von Ziegeleien sin, welche wieder Veranlassung zur 
allmäligen Durchstechung der Thonlager und Entblößung der darunter liegenden 
Erdschichten wurden, während Zugleich heftige, unmittelbar den Boden treffende 
Regengüsse zu Verschwemmungen, Senkungen und Bergfällen und dergleichen Ge¬ 
legenheit gaben. 

So wurde denn die Aufmerksamkeit von Liebhabern oder eigentlichen Sachver¬ 
ständigen auf die Erforschung der geognostischen Verhältnisse geleitet, welche denn 
auch im Verlaufe weniger Jahre erfreuliche Vesultate zu Tage gefördert hat. 
Unter denjenigen Gebilden aber, welche sich in Folge dieser Untersuchungen als 
der Tertiär-Formation entschieden angehörig haben nachweisen lassen, sind zunächst 
zu nennen: — Die Thone, und die Sande nebst ihren Sandsteinen. — Ob einige 
andere Gebilde noch hierher zu rechnen sein werden, oder ob diese, namentlich einige 
Kalke, nicht dem Diluvium angehören, wofür bis jetzt, 1857, die größere Wahr¬ 
scheinlichkeit spricht, muß einstweilen noch unentschieden bleiben, indem Versteinerungen 
bisher darin nicht gefunden worden sind. 
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a. D i e Thone, 
Die hierher gehörigen Gebilde bieten an den verschiedenen Orten ihres Auf¬ 

tretens eine so erhebliche Verschiedenheit ihrer nähern Beschaffenheit dar, daß es 
nach den bisherigen Ermittelungen nothwsndig erscheint, zwei Arten von Thonen 
von einander zu trennen. Die. erste und verbreiteste Art ist der Septarienthon, 
(London Clay der englischen Geologen), der zuerst von Plettner ber dem Dorfe 
Kurow als solcher erkannt wurde. Die Beschreibung, welche er von diesem Thon ge¬ 
geben hat, ist so durchaus treffend und genau, daß derselben nichts beizufügen 
bleibt.*) Sie paßt aber auch so sehr auf alle Sevtarienthone der verschiedenen 
Fundstätten, daß auch für diese wenig nachzuholen sein wird. Zwar finden sich 
hier und da kleine Abweichungen in Bezug auf die Färbung die nach dem ver¬ 
schiedenen Reichthum zufälliger Beimengungen, insonderheit des Wenoxyd Hydrats, 
der Magnesia und des Kalkes etwas variirt, aber die zum Theil sehr reichliche An¬ 
wesenheit der Septarien, und die fast ebenso allgemeine Verbreitung der Gyps-
krystalle sichert die Übereinstimmung dieser Gebilde für alle sogleich näher anzu¬ 
gebenden Fundorts, obgleich die Auffindung der ebenfalls charakteristischen Petrofacten, 
namentlich der Uuoula, v 68^8,̂ 6819,113. bis 1857 noch nicht überall gelungen war. 
Einige Jahre nachher, im Sommer 1862, ist endlich auch der Mangel der Petro-

^) Gin junger, kenntnißreicher Geolog, v r . F. Plettner, ein Schüler der berühmten Berliner 
Schule, an deren Spitze ein Leopold v. Buch, ein Alexander v. Humboldt stand, — „seines Zeichens" 
Candidat des höheren Schulamts, — unternahm es vor 20 und einigen Jahren, alle in den Braun-
kohlengruben, größtenteils nach eigener Anschauung, gewonnenen Ausschlüsse zu einer geognostischen 
und technischen Darstellung des Braunkohlengebirgs in der Mark Brandenburg zusammen zu stellen. 
Seine Denkschrift ist in die „Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft", I V . Bd. , aufge¬ 
nommen, und daraus besonders abgedruckt unter der Aufschrift: „Die Braunkohle in der Mark Bran¬ 
denburg. Ihre Verbreitung und Lagerung." Berl in, 1852. V I . und 240 S . in 8. Mit 1 Karte und 
4 Tafeln. Plettner dehnte seine geologische Excursion von Flemsdorf, im Angermünder Kreise, 
nach dem angränzenden Land am Meere längs des linken Oderufers bis Kurow aus. Plettner 
berichtet Folgendes: „An den steilen Gehängen des gedachten Stromufers, 5/4 Mln. oberhalb Stettin, 
die fast genau in der Richtung von S. nach N. verlaufen, tr i t t der Septarienthon zwischen den 
Dörfern Nieder-Zaden und Kurow in mächtigen Massen unter der allgemeinen Lehm- und Sand¬ 
bedeckung hervor und wird in mehreren Ziegeleien technisch benutzt. Der Thon ist braünlichgrau 
in den oberen, blaülichgrau in den tieferen Lagen. Der wahrscheinliche Grund dieser Erscheinung 
scheinen Thoneisensteinnieren zu sein, welche vermutlich zersetztem Schwefelkies ihre Entstehung ver¬ 
danken und dadurch die bräunliche Färbung der oberen Thonmaffen erklären. Der Thon ist 
durchaus frei von Sand, denn von diesem findet sich in den Schlemmkästen der Ziegelei auch nicht 
eine Spur; er ist sehr plastisch und fett, und zerfällt beim Trocknen, wenn er nicht zuvor geknetet 
worden ist, in jene eigenthümlichen stängligen und blättrigen kleinen Bruchstücke, die auch bei dem 
Bukower Septarienthon, in der Mark, vorkommen. Alle aus Septarienthon gebrannten Ziegel 
zeichnen sich vor anderen durch ihre lichte, ziegelrothe Färbung aus. Thoneisensteinnieren, voll¬ 
kommen ausgebildete Gypskrystalle und Krystallknauern, sowie die kalkigthonigen Septarien mit 
ihren von gelblichem Gyps erfüllten Klüften, alles findet sich hier zwischen Zaden und Kurow, wie 
an den übrigen Fundorten des Septarienthons. Außerdem aber erheben die sehr Zahlreich vor¬ 
kommenden Schalenstücke der Nuoulä, vsLka^eLiaii«, und eine Menge anderer Zweischaler die 
Identität dieses Thons mit dem Septarimthon von Hermsdorf, Ioachimsthal, Bukow «. (in der 
Mark) über allen Zweifel. Auffallend aber ist die geringe Anzahl von Gasterovoden, die sonst 
nicht allein an Svecies-, sondern auch an Individuen-Reichthum am meisten hervorzutreten pflegen. 
I n dem untern Theile des bei Nieder-Zaden mündenden, tief und schroff eingeschnittenen Thals 
bildet der Septarienthon die steilen Gehänge. Er wird nur von einer schwachen Decke nordischen 
Lehms und Sandes überlagert. Weiter im Thale hinauf tr i t t aber unter dem Thone ein bräunlich-
schwarzer Letten hervor, in dessen Liegendem man mulmige Braunkohle erschürft hat. (Zeitschrift 
der Deutschen geologischen Gesellschaft, I V . Bd., 1852, S. 424, 425. Über Plettner's Unter¬ 
suchungen in der Mark, vergl. auch: Bergbaus, Landbuch der Mark Brandenburg. 1854. 
B d . I . 85 ff.) 
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facten im Thone einiger Maßen ausgeglichen worden. I m Thone von Kratzwiek 
sind beide Arten deutlich zu unterscheiden; zu oberst liegt Septarisnthon, tief unten 
in der Grube wird der Thon fast schwarz, ohne daß jedoch zwischen beiden eine 
scharfe Scheidewand besteht. Nach Aussage des dortigen Zieglcrs Buchholz finden 
sich in dem obern braunen Thon nicht selten Conchylien, Heils Bivalvcn, theils 
Gasteropoden; auch erwähnte derselbe, daß er zahlreiche Exemplare beider Klassen 
gefunden und als nicht nutzbar verschenkt habe. Er thsilte noch zwei sehr voll¬ 
ständige Exemplare der M o . OsLka^ssiÄna mit. Die Ssptarien erreichen hier eine 
ungewöhnliche Größe, man sieht deren von über 3 Fuß Flächendurchmesser. Der 
ganze Abraum ist mit den Fragmenten derselben bedeckt. Es sollen auch Fischzähne 
im Thone gefunden sein. Überall sind außerdem in diesem Thone Gypskrystalle 
von ungemeiner Schönheit und Größe verbreitet. Außerdem stammen aus dieser 
Grube: ein prächtiges Exemplar von Valuta, 8ie,WK86nii, 3 Zoll lang, leider zer-
brachen, aber theilweise restaurirt; ^Isurotoma iNtioiävia, ^g,8u8 inu1ti8u1oktu8> 
^Isurotoma i'SZulari^ kisurotorag. 8ubä6utioul3,ta. 

Die Verbreitung des Septarienthons in dem südlichen Becken des Stettiner 
Gebiets darf im Ganzen nur eine beschränkte genannt werden. Denn wenn auch 
die von Plettner richtig erkannte ununterbrochene Erstreckung von Kurow bis Nieoer-
zaden beinahe V^ ^ l e . in ihrer Länge von Norden nach Süden betragen mag, so 
erfüllt der Thon doch lediglich nur die unteren ^3 der ganzen Ufergehänge, während 
das obere VZ oder etwas weniger, von Diluvialgliedern gebildet wird. Dies ist 
aber, soweit die Untersuchungen bißher geführt werden konnten, die einzige Stelle 
des ganzen südlichen Becken, wo der Septarienthon wirklich zu Tage tritt. Beim Bau 
der Berlin-Stettiner Eisenbahn bereitete in dem langen und tiefen Durchschnitt des 
südlichen Höhenzuges unweit das Vormerk Marienhof ein blaugrauer Thon, der 
wegen seiner mit den obigen übereinstimmenden Eigenschaften wol unzweifelhaft 
als Septarienthon angesprochen werden muß, kaum Zu überwindende Schwierigkeiten 
und noch heute verlangen die Ufer dieses Durchstichs wegen ihrer schwierigen Be¬ 
festigung eine fortwährende angestrengte Aufsicht, wenn die nasse Jahreszeit auf sie 
einwirkt; aber zu Tage trat der Thon hier nicht, sondern wurde durch eine D i lu -
vialdecke von mehreren Fuß Mächtigkeit überlagert. 

So arbeiten auch die Ziegeleien von Güstow, Pommernsdorf, Scheune, Sparren¬ 
feld und weiter nordeinwärts nicht in Septarienthon, wie diejenigen von Kurow und 
Zaden, sondern lediglich in diluvialem Lehm. Ob dieser Lehm, welcher den fruchtbaren 
Boden des Beckens bildet und Zwischen welchem sich nur einzelne von diluvialem Sande 
gebildete Erhöhungen finden^), der unter ihm lagernde Scptarienthon durch Bei¬ 
mengung von diluvialem Sande seine Entstehung verdanke, ist eine Nnsicht, welche 
Vielleicht nicht aller Wahrscheinlichkeit entbehrt, welche aber solange nicht durch Blos-
legung der tieferen Schichten hierüber Gewißheit oder wenigstens höhere Begründung er¬ 
langt ist, als eine hypothetische betrachtet werden muß, die indeß doch dadurch einige 
Begründung erhält, daß auch in den Ufern eines Karpfenteichs zu Güstow, die sich 
nur wenige Fuß über den Spiegel der Oder erheben^ ein grauer Thon lagert, der 
dem Septarienthon auf das Täuschendste ähnlich ist. 

So gering die Verbreitung des Septarienthons im südlichen Becken ist, so be¬ 
deutend ist sie im nördlichen Plateau. Schon von den Bodenerhebungen jenseits der 

*) I n welcher z. N. die auf dem südlichen Ufer der Galgwiese gelegene Zimmermannsche Sand¬ 
grube für das Studium selbst der tieferen diluvialen Schichten eine treffliche Gelegenheit darbietet. 
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von der Klingenden Beck durchflossenen Grünenwiese, zeigen die sanft ansteigenden, ob¬ 
gleich selbst noch ganz aus diluvialem oder vielleicht aus Dünen-Sand bestehend, 
bereits ein nesterweises Auftreten septarienthonartiger Gebilde, aber die Feldmark 
des 185 F. hoch gelegenen Ritterguts Zabelsdorf zeigt den Septarienthon in größe¬ 
rer Ausbreitung. Ein Theil dieser Feldmark, bekannt unter dem Namen des 
„Schwarzen Landes") vor der Vollendung der jetzt vorhandenen Kiesbahn in nasser 
Jahreszeit absolut unpassirbar, verdankt ohne Zweifel seinen Namen dem hier zu 
Tage liegenden, und gegenwärtig nur durch Einwirkung der Atmosphärilien und 
des Ackerbaus veränderten Septarienthon, denn die dicht daran stoßende Ziegelei 
arbeitet nur in Septarienthon, und auf den kaum 300 Schritte, westlich von dort 
gelegenen „Rollbergen" liegt derselbe offen zu Tage, bei starken Regengüssen zahl¬ 
reiche Septarien an die Oberfläche hervorspülend. Eben so arbeitet die beim Vor¬ 
werks Waldhof belogene Ziegelei, welche westlich von Warsow den äußersten Punkt 
des nesterweisen Auftretens des Septarienthons gegen Abend bildet, nur in diesem, 
der sich hierzugleich durch einen großen Reichthum blendend weißer Septarien aus¬ 
zeichnete. Gin späterer Besuch, der in der Absicht übernommen wurde, dem Vor¬ 
handensein von Versteinerungen nachzuspüren, die darin selten vorkommen, so daß 
in des Verfassers Sammlung nur, zwei Stücke, e in?uou8 slon^atus und eine 
^ p l i r r d a ^ 8psoio8Ä enthalten sind, ließ den erheblichen Vorrath von früher nicht 
wiederfinden, der wahrscheinlich zu anderweitigen Zwecken verbraucht war. Noch 
später, 1862, fanden sich bei der Ziegelei Waldhof durch die andauernde Verar¬ 
beitung des Materials, und durch die sorglose, blos den augenblicklichen, bequemern 
Verwand des Bodens ins Auge fassende Verschleppung der verschiedenen Lagen 
die Übersichten so verwischt, daß die Scheide Zwischen Diluvium und Tertiärem kaum 
mehr nachgewiesen werden konnte. Dagegen trat in dem Bachufer westlich von 
Waldhof, am Rande des Waldes, ein gelbliches Mifchgebilde Zu Tage, welches aus 
gelbem Sande und sehr reichlichem Thone durch Abschwemmung beider entstanden 
zu sein scheint. 

, Je mehr man sich dem Oderufer nähert, desto gewaltiger und mächtiger tritt 
der Septarienthon hervor. Das eigentliche Gebiet desselben beginnt bei dem Dorfe 
Zülchow, woselbst die feit dem Jahre 1855 im großartigsten Betriebe stehende 
Cementfabrik ihr Material ans der unmittelbar dahinter liegenden Thongrube ent¬ 
nimmt. Von hier aus aber verschwindet der Thon nun nicht mehr wieder, sondern 
bildet ohne alle Unterbrechung die untere Hälfte des Oderufers bis zur nördlichen 
Gränze des ganzen Gebiets hinter dem Dorfe Scholwin, während eine durchweg 
scharf markine Linie die darüber lagernden Diluvialgebilde abgränzt. Aber die 
Oderufcr sind es nicht allein, wo solchergestalt der Septarienthon in einer Längen¬ 
ausdehnung von mehr als 1 M e . zu Tage tritt, sondern derselbe zeigt sich auch 
in den Ufern aller vom Plateau der Oder zuströmenden Bäche fast bis in die 
letzten Spuren des Ursprungs ihrer Quellen hinauf, die instructivsten Lagerungs-
Verhältnisse darbietend. So an den Quellen des Frauendorfer Bachs, wo in der 
Nähe einer der entferntesten derselben die Ziegelei Buchholz, in der Nähe des 
Dorfs Warsow, im schönsten Septarienthon arbeitet; ferner im I u l o bei Gotzlow, 
wo die mit ihm bedeckten Anhöhen noch ganz mit der üppigsten Buchenschonung 
bestanden sind; im Scholwiner und Neüendorfer Bache. Nicht minder tr i t t 
er hervor in den Ufern oder Gerinnen der gegen Norden dem Zedlitzerfelder oder 
Heckelwerks-Bache zuströmenden Quellen, und am rechten Ufer einer derselben bildet 
«r sogar eine schroffe, durch Absturz entstandene, Wand von mindestens 25 F. Höhe 
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und 30—40 F. Längenstreckung. Auf dem Plateau selbst zeigt er sich endlich noch 
in den feuchten Niederungen östlich von Vogelsang, woselbst die Laubholzwaldungen 
selbst im Sommer nur mit Schwierigkeiten zu betreten sind. M i t einiger Wahr¬ 
scheinlichkeit läßt sich sogar annehmen, daß der größte Theil der Feldmark von 
Stolzenhagen, des,reichsten der hier liegenden Dörfer, in seiner diluvialen Grund¬ 
lage einen bedeutenden Theil aufgelösten Septarienthons beigemengt enthält, indem 
sie sich unmittelbar an die daraus bestehenden Gehänge des Oderthals anschließt, 
unverhältnißmäßig arm an Geschieben ist, die Quelle des Steinbachs in einer 
flachen Wiesenniederung, woselbst der Thon auf Spatentiefe getroffen wird, in sich 
schließt, und auf sich nur eine kuppenförmige Erhöhung trägt, die von der Schol-
winer Mühle gekrönt wird, und von wo eine mächtige Entladung nordischer Geschiebe 
in das rechte Ufer des Steinbachs nachweisbar ist, welche diesem seinen durchaus 
entsprechenden Namen verschafft hat. Zu dem hier besprochenen Septarienthon 
gehört ohne Frage auch derjenige, welcher im Jahre 1851 im Fort Leopold entdeckt 
und worin Foraminiferen aufgefunden wurden. Dieser Thon lag jedoch nicht zu 
Tags, sondern war von einer mächtigen Diluvialdecke überlagert. Die Bloßlegung er¬ 
folgte durch die Fundamentirung eines fortiftcatorischen Werkes, welches nach seiner 
Vollendung den Thon der Beobachtung wieder entzogen hat. Da indessen die 
darin enthaltenen Foraminiferen sich seitdem auch in anderen der hiesigen Fundstätten 
des SeptarienthonZ gefunden haben, so dürfte die Stellung jenes Thones im Fort 
Leopold jetzt nicht mehr zweifelhaft sein. 

Wesentlich verschieden von diesem Thone ist ein anderer, welcher an keiner 
Stelle des ganzen Gebiets offen zu Tage tritt, sondern bisher nur an einzelnen 
Punkten künstlich bloßgelegt wurde, und stets in größeren Tiefen angetroffen wird. 
Sichtbar ist er jetzt, 1857, noch in dem Dorfe Nisderzaden, woselbst bei Gelegen¬ 
heit des Stettin-Stargarder Eisenbahnbaues eine der Oder nahe liegende Kuppe 
Behufs der Gewinnung von Grdmaterial zur Dammschüttung im Oderthale an 
einer fast senkrechten Wand abgegraben wurde. Der in Rede stehende Thon lagert 
hier vielleicht nicht über 10—15 F. über dem Oderspiegel in einer fast vollkommen 
wagerechten Bank, und hat zum Hangenden Braunkohlengebirge von schöner fein¬ 
streifiger Zeichnung, darüber weißen Sand mit feinen unregelmäßigen braunen 
Streifen, der wieder von dulivialem Lehm überdeckt wird. Der Thon ist überall 
dunkel, sehr fett, sandfrei und entbehrt, soweit sich dies übersehen läßt, sowol der 
Septarien, als der Gypskrystalle. Es wird wol nicht bezweifelt werden können, 
daß dieser Thon identisch sei mit dem Thone, welcher im Jahre 1845 auf der 
Höhe zwischen dem Dorfe Hohenzaden und der Mühle, sowie im Dorfe selbst bei 
etwa 70 F. Tiefe erbohrt wurde, und bei einer bedeutenden eigenen Mächtichkeit 
in seinem Innern ein Vraunkohlenflötz erschürfen ließ. Der Stettiner Kaufmann, 
nachmalige Rentner Greck, welcher die erste Muthung auf das Feld genommen 
hatte, ließ demgemäß einen Schacht bis einige Fuß in das Flötz abteufen; da in¬ 
dessen der Andrang der Wässer zu groß war, um ohne bedeutende Entwässerungs-
Anftalten bewältigt werden zu können, so gab derselbe die Arbeit wieder auf, und 
überließ spater das Feld dem Gutsbesitzer Louis Moses, welcher jedoch die Arbeiten 
nicht erneuerte, Indessen waren Aussichten vorhanden, wenn auch nicht in diesem, 
so doch in der Nähe dieses Feldes,' von Seiten anderer Unternehmer die Unter¬ 
suchung fortzuführen. Sowo! die Lagerungsverhältnisse als das wirkliche Vorhan¬ 
densein von Braunkohle in diesem Thone bezeichnen ihn als wirklichen Braunkohlen-
thon oder Letten, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß er sich auch über die hier 

2« 
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angegebenen Gränzsn hinaus weiter westlich erstreckt, und den vorher angegebenen 
Septarienthon im Gisenbahndurchschnitt bsi Marisnhof unterlagert. 

Wahrscheinlich gehört in die gleiche Kategorie mit diesem Thon ein anderer, 
welcher im Jahre 1854 in Stettin selbst aufgefunden wurde. I n einem Hause der 
Breitenstraße, dicht neben dem Gasthofe zu den 3 Kronen, wo der Abfall des 
Bodens Zur Terrasse der Mittelstadt schon begonnen hat, wurde nämlich bei der 
Fundamentirung eines tiefen Kellers ein sehr dunkler Thon aufgedeckt, welcher 
wellenförmig aus der Tiefs aufstieg, und wenn auch kein zusammenhangendes Flötz, 
so doch Stücke einer festen Braunkohle bis zu V2 Kubikf. Größe in sich barg. Die 
Vollendung des aufzuführenden Gebäudes, so wie die örtlichen Verhältnisse über¬ 
haupt machten eine weitere Verfolgung dieses interessanten Fundes unmöglich, und 
es gelang nur noch vor der weitern Fortführung des Baues Proben des Thones 
selbst, so wie der darin enthaltenen Braunkohle durch den Besitzer des Hauses zu 
empfangen. 

Ob und wo dieser Thon im nördlichen Theil liegen möge, ist noch nicht mit 
Bestimmtheit zu ermitteln gewc^n. Zwar finden sich in verschiedenen der hier nach 
allen Seiten abwärts strömenden Bäche Thone anstehend, doch ist ihre Natur nicht 
ganz deutlich. Sehr schwierig ist die Entscheidung in dem Warsow-Bache, wo in 
den verschwommenen Nfern im Heldenthale sich die kennzeichnenden Formen des 
SevtariMthons zeigen und im weitern Verlauf Thone im Gerinne sichtbar werden, 
die dem äußern Ansehn nach den Braunkohlenletten ähnlicher werden, oder wenig¬ 
stens vom Septarienthon verschieden sind. Zwischen beiden liegt an einigen Stellen 
ein gelbliches, mehr fandiges, Zwischengebilde, welches aus einer Vermengung des 
Septarienthons mit dem später zu erwähnenden gelben Sande zu bestehen scheint. 
Weit schärfer ausgeprägt sind jedoch diese zuletzt erwähnten Verhältnisse in den 
Gerinnen der weiter gegen Norden strömenden Bäche. Der höher gelegene Sep¬ 
tarienthon scheidet sich nämlich in mehreren derselben gegen den unterlagernden 
dunkeln Thon durch eine scharfe Demarcationslinie ab, die der Gleichheit beider 
wenig das Wort redet, und an einigen Stellen schiebt sich deutlich eine Schicht 
gelben Sandes zwischen beide ein. Die Identität des untern Thons mit dem von 
Niederzaden läßt sich zwar noch nicht mit Sicherheit feststellen, wird aber aus den 
Lagerungsvsrhältmssen einigermaßen wahrscheinlich, weshalb bei der allgemeinen 
Betrachtung dieser nochmals auf die vorstehende Erörterung zurückzukommen 
fein wird. 

d. D i e Sande und Sandsteine. 

Unstreitig ist dieses Glied dasjenige, welches zuerst die Aufmerksamkeit der 
Beobachter auf die geognostische Beschaffenheit der Umgegend Stettins geleitet hat, 
und wahrlich es verdient dieselbe in hohem Maaße. Wo der Sand entweder 
natürlich oder durch künstliche Bloßlegung zu Tage tritt, macht er sich weithin 
durch seine leuchtende, hochgelbe, fast ins Orangegelbe streifende Farbe bemerkbar, 
die nur in untergeordneten, seltenen Fällen blasser oder dunkelbrauner wird. Unter¬ 
sucht man ihn genauer, fo zeigt er sich von ungemein feinem Korne, welches unter 
dem Mikroskop gemessen, bis zur Gränzs von V2b« Linie, und darunter, sinkt. 
Wird er geschlemmt, oder auch nur kurze Zeit zwischen trockenen Fingern gerieben, 
so läßt sich ein Theil des färbenden Eisenoxyds, welches ihm unter dem Mikroskope 
eine etwas rauh erscheinende Oberstäche gibt, abreiben, und die Körner erscheinen 
dann glatter, zwar noch größtentheils mit dunklerm Farbestoff bedeckt, aber sie 
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lassen stellenweise bereits Lichtstrahlen durch sich hindurchdringen, so daß die Durch¬ 
sichtigkeit des Quarzkorns bereits erkennbar w i rd ; werden sie endlich durch Behand¬ 
lung mit Sauren ganz von den: deckenden Überzuge befreit, was Überhaupt nicht 
leicht und am wenigsten auf rein mechanischem Wege gelingt, so erscheinen die 
Körner von sehr ungleicher Größe mit abgerundeten Ecken und. Kanten, aber niemals 
ganz rund. Der Gehalt an Eisenoxyd ist so groß, daß er bis zu 10 — 20 Prct. 
beträgt, und wahrscheinlich ist es nur das verschiedene Mengenverhältniß, wodurch 
der Sand seine verschiedene Festigkeit erhält; doch scheinen hierzu noch andere Ver¬ 
hältnisse mitwirkend gewesen zu sein. Da der chemischen Analyse zufolge die 
Kieselsaure bis zu 77 Prct. beträgt, so geht schon hieraus die Geringfügigkeit 
anderweitiger Bestandtheile hervor. Diese vertheilen sich auf Thonerde, Magnesia, 
Ka l i , Kalk, von denen nur wenige Prcte., ja zum Theil nur Spuren gefunden 
werden; kleine Glimmerblättchen sind nur spärlich entdeckt worden. 

Was die Festigkeits- und Dichtigkeits - Verhältnisse dieses Gliedes betrifft, so 
sind diese außerordentlich verschieden. Konute man früher geneigt sein, hierin eine 
wesentliche Differenz der Beschaffenheit, zu finden, und danach verschiedene Arten 
des Gesteins anzunehmen, so haben wiederholte neuere Untersuchungen, besonders 
mit Berücksichtigung der verschiedenen Fundorte, eines andern belehrt, und die 
Überzeugung verschafft, daß jene Verschiedenheiten nur untergeordnete Nüancirungen 
desselben Gebildes sind. Soweit nämlich der Sand bis jetzt aufgedeckt ist, bildet 
er überwiegend eins ganz lockere, zerreibliche Sandmasse, die nur gerade so viel 
Bindemittel enthält, um sich in senkrechten Wänden zu tragen, und weder bei 
nasser Witterung abzuglitschen, noch bei trockner niederzurollen. Unmerklich, und 
unter noch nicht genügend zu erklärenden anderen Verhältnissen, als der der hypo¬ 
thetischen Annahme eines bessern Bindemittels geht dieser Sand dann in einen 
festern Sandstein über, welcher zwar eins dem Hammer und Meißel widerstshende 
Festigkeit nicht besitzt, die jedoch immer schon einen solchen Grad erreicht, um Behufs 
der Verwendung zur Ziegelfabrikation als Zusatz zum Septarienthon schon eine oft 
mit ziemlicher Gewalt verbundene Zertrümmerung durch Holzschlägel u. dergl. zu 
erfordern, diesen auch wol selbst ganz widersteht. Die übrigen Verhältnisse sind 
von denen des lockern Sandes nicht im Mindesten verschieden, so daß hier selbst in 
den Procentsätzsn beider keine Abweichung Statt findet. I n beiden treten dagegen 
scharf gesonderte Bänke eines außerordentlich harten Sandsteins auf, welche eine 
verschiedene Mächtigkeit besitzen, aber zeither doch nicht über wenige Fuß hinaus¬ 
gehend angetroffen worden sind. Dieses Gestein ist dunkelbraunroth, im Bruch 
Glimmerblättchen zeigend, außerordentlich zerklüftet, so daß es zu Gewinnung 
größerer Stücke nicht geeignet ish und läßt ziemlich deutlich eine Schichtung er¬ 
kennen. 

Was indeß unser Gestein besonders auszeichnet, ist die egenthümliche Ar t des 
Auftretens der organischen Überreste. Theils ganz vereinzelt, theils in geringeren 
oder bedeutenderen Banken zeigen sich darin nämlich..jene Kugeln, Knollen oder 
Bomben, welche in ihrem Innern häufig organische Überreste verbergen,'häufig 
aber allerdings auch frei davon sind. Wird der Sand bei der Bearbeitung senkrecht 
abgestoßen, so wird für das vereinzelte Auftreten die Erscheinung am verständlichsten. 
Aus dem gleichartig gefärbten Sande scheidet sich ein kaum bemerkbar gezeichneter 
Kreis von etwas abweichender, bald hellerer, bald dunklerer Farbe ab; in diesem 
bildet sich ein stärker gezeichneter, der wieder einen noch andern einschließt, und 
so fort bis zur Mitte des Kreises. Löset man das Gebilde im weitern Umfange 
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aus dem Sande, so läßt sich der letztere bequem abreiben, bis man auf einen 
festern Körper von kugelförmiger Gestalt gelangt, welcher sich Anfangs noch in 
lauter concentrischen Schalen abblättert, zuletzt aber weiteren Versuchen der Art 
widersteht, nunmehr aber bei einiger Sachkenntniß mittelst eines leichten Hammer¬ 
schlags ohne Schwierigkeit in zwei Hälften getrennt werden kann, die irgend ein 
Petrofact, einen Enchiniten, eine Muschel oder Schnecke, u. s. w. zu Tage treten 
lassen, oder auch nichts dergleichen, sondern nur einen etwas compactern, dunklern 
Sand darstellen. I n seltneren Fällen erhalten diese Kugeln nach innen hin die 
Festigkeit des vorhin erwähnten in Bänken auftretenden Sandsteins entweder mit 
Beibehaltung dor dunkelrothbraunen Farbe, oder es ändert, sich diese in ein schönes 
Silbergrau, in welch' letzterm Falle jedoch die organischen Einflüsse außerordentlich 
selten angetroffen werden. Diese Kugeln kommen auch gehäuft vor, und bildeten 
z. B . an einer, seit lange leider verschütteten, Grube im Dorfs Gotzlow eine Bank 
von fast 1 F. Mächtigkeit, die, als sie noch geöffnet war, eine große Anzahl freilich 
nur kleiner Kugeln von 1—2 Zoll lieferte, die aber auch nur Bruchstücke organischer 
Reste enthielten, aus denen nicht viel zu machen war. Die Größe der ergiebigeren 
Kugeln geht nämlich bis zu I F u ß hinauf, um die bisher beschriebene Beschaffenheit 
beizubehalten: indessen sind auch große Bomben des härtesten Gesteins angetroffen, 
mehrere Fuß im Durchmesser haltend, die in ihrem Innern nicht mehr als eine 
einzelne Conchylie beherbergten, sondern von einer breiten Lage derselben durchzogen 
waren. Die letzteren haben sich bisher erst im nördlichsten Theile des Gebiets, 
bei den Dörfern Scholwin und Kavelwisch gefunden, aber auch sie liegen den 
lockerm gleichartigen Sande oder Sandsteine eingebettet, wie die ersteren. Daß sie 
gleich jenen dem Gesteine selbst angehören, und nicht etwa in dasselbe bei dessen 
Bildung eingeschwemmt seien, dürfte noch dadurch erwiesen werden, daß gerade in 
dem weichen Sandsteine dieses nördlichen Reviers ebenfalls ganze Bänke organischer 
Gebilde, aber freilich nur in Kernen und Abdrücken, ohne jeglichen Überrest von 
Schalen angetroffen werden, die ganz aus denselben Species bestehen, als in jenen 
letzterwähnten Bomben, und man scheint keinen Augenblick zweifeln zu dürfen, daß 
die hier und da verschwemmt im Diluvium aufgefundenen verwitterten Sandstein-
gefchiebe mit den gleichen Petrofacten, jenen großen Bomben ihren Ursprung ver¬ 
danken mögen, die bei den Fluthen der Diluvialbildung ausgewaschen und zer¬ 
trümmert wurden, später aber unter Einwirkung der Atmosphärilien eine mürbere 
Beschaffenheit erlangten, die es ermöglicht, die darin enthaltenen Schalen auszu-
präpariren. 

Die höchst eigenthümliche Art der Bildung und des Auftretens dieser Kugeln, 
Knollen oder Bomben macht es zulässig, noch einige Worte beizufügen. Zunächst 
ist die Regelmäßigkeit der Gestalt im Äußern fo frappant, daß man versucht wird, 
die Gebilde als Kunstprodukt anzusehen. Die kugelförmigen sind so regelrecht ge¬ 
formt, daß man sie bei entsprechender Größe als Kugeln auf der Kegelbahn würde be¬ 
nutzen können, und die länglichen von ellipsoidischer oder eiförmiger Gestalt dürften bei 
genauer Ausmessung kaum einen Fehler gegen die Formeln der Ellipse, oder der¬ 
gleichen, entdecken lassen. Dagegen scheinen die unregelmäßigen, knollenartig gebil¬ 
deten in den allermeisten Fällen nur aus einer Combination jener entstanden zu 
sein, so daß man sie den Zwillingskrystallen in der Oryktognosie an die Seite zu 
setzen versucht wird. Demnächst ist es aber unmöglich, Ideen über die Entstehungs¬ 
weise dieser wunderbaren Formen zu unterdrücken, und in dieser Beziehung kann 
man sich des Gedankens nicht erwehren, daß bei der Ablagerung des tertiären 
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Sandes, in welchem zahllose Weichthiere im noch lebendenden Zustande eingebettet 
werden mußten, die durch den Untergang derselben disponible gewordene thierische. 
Gallerte, durch allmälige Durchdringung des einschließenden Sandes die erste 
Grundlage zur Bildung der Kugeln gelegt habe. Gleichmäßiger Druck von Außen 
mag dann im Laufe der Jahrtausende die Bildung zu größerer Festigkeit hinzuge¬ 
fügt haben. Diese Hypothese dürfte eine Unterstützung in dem Umstände finden, 
daß die Gebilde im feuchten Zustande ungleich weniger Festigkeit besitzen, als nach¬ 
dem sie vollständig ausgetrocknet sind, und daß die weicheren durch künstliche Bei¬ 
fügung thierischer Gallerte wirklich eine größere Festigkeit erlangen, so daß sie in 
der That erst nach dieser vorgängigen Maßregel conservirbar werden. Diejenigen 
Kugeln, in denen sich gar keine thierischen Überreste vorfinden, würden dann 
wahrscheinlich den schalenlosen Weichthieren, Medusen und ähnlichen ihre Entstehung 
verdanken. 

Was die Verbreitung dieses Sandes betrifft, so hat sich derselbe im südlichen 
Becken noch an keiner einzigen Stelle auffinden lassen, so daß in den Ziegeleien 
von Kunow und Zaden der Septarienthon nur mit diluvialem Sande versetzt 
wird.*) Dagegen hat er im nördlichen Plateau die allgemeinste Verbreitung überall, 
wo der Septarienthon auftritt. Der südlichste Punkt, wo er bisher beobachtet 
worden, ist ein Gehöft westlich von der oben erwähnten Zülchower Thongrube und 
etwa 500 Schritte von ihr entfernt. Der Sand wurde hier durch bauliche Anlagen 
bloßgelegt und ist, soviel bekannt, nicht wieder verschüttet worden. Aber auch am 
nördlichen Ufer der genannten Thongrube zeigt er sich i n unzweideutigen Einzel¬ 
punkten, sich kund gebend durch seine scharf hervortretende Farbe und die auch hier 
gefundenen Petrofakten. I n großartigster Entwickelung aber zeigt er sich eine kurze 
Strecke nördlicher an dem hohen linken Ufer des zwischen Zülchow und Frauendorf 
fließenden Baches in der Nähe der hier gelegenen alten Wasserheilanstalt. Er liegt 
hier mit dem Septarienthon in wechselnden Bänken, und beide steigen bis zur 
Höhe empor, woselbst der Septarienthon bei Erbauung der Stettiu-Pölitzer Stein-
bahn wegen seiner schwierigen Befestigung dauernde Verdrießlichkeiten bereitete. 
Obgleich die alljährlich sich erneuernde Abwaschung dieser Wand das reine Bi ld 
der Lagerungsverhältnisse einigermaßen beeinträchtigt, so sind sie doch deutlich genug 
ausgeprägt, um bei einiger Aufmerksamkeit erkannt werden zu können. 

Dieser Punkt ist es auch, wo es gelang, eine schwache Schicht tertiären Kies 
aufzufinden, gebildet von stark abgerundeten Körnern milchweißen Quarzes von der 
Größe eines Hanfkornes bis zur Erbse. Verfolgt man nun aber das Oderüfer 
nördlich von Frauendorf weiter, so zeigt sich der Sand überall, wo der Septarien¬ 
thon durchbrochen wurde, sei es durch die Zieglerarbeiten der hier am Ufer des 
Stroms gelegenen Dorfschaften Bollinken, Gotzlow, Glinik, Kratzwiek, durch Bäche 
und Wasserlaüfe, tief eingeschnittene Wege und Bergfälle; außerdem aber erscheint 
er auch an einzelnen Bergkuppen des sehr coupirten Bodens, oft bis zu bedeuten¬ 
der Höhe, auch hier wieder durch Lager von Kugeln erkennbar, selbst wenn in 
einzelnen Fällen die Farbe etwas weniger ausgeprägt sein sollte. Am mächtigsten 
entwickelt ist er jedoch, gleich dem Septarienthon, am nördlichen Ende des ganzen 

*) I m Jahre 1858 sah man in einem Bauergarten zu Niederzaden mehrere große abgerundete 
Blöcke festen gelben Sandsteins, der demjenigen von Stolzenhagen, Scholwin u. s. w. durchaus 
gleich war, und die auf einem Acker zwischen Jaden und Kurow gefunden sein sollen. Versteine» 
rungen waren in diesen Blöcken durchaus nicht zu entdecken. Die Kürze der Zeit macht« es uns 

- möglich, die Fundstelle dieser Blöcke auf dem Acker selbst zu besichtigen. 
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Gebiets bei dem Gute Kavelwisch und dem Dorfe Scholwin; denn bei erstenn, wo 
eins Ziegelei in weit großartiger«: Maßstabe in Betrieb steht, als an allen vorher-
genannten Orten, ist er in umfassendsten Dimensionen bloßgelegt, und bei dem 
Dorfs Scholwin bildet er die weithin im Oderthale sichtbaren abgerundeten Berg¬ 
rücken des überaus coupirten Bodens, zum Theil nur noch von dünnen Lagen 
Septarienthons überlagert, zum Thsil ganz offen liegend, oder mit jenem wechsel-
lagernd, am linken Ufer des Scholwinbachs sogar einige senkrechte Zerrissene Feld¬ 
gruppen bildend, die in ihrer Gestaltung an die zerrissenen Quaderbildungen der 
Sächsischen Schweiz erinnern, allerdings aber mit bedeutender Herabsetzung der 
Größenverhältnisss. Das nördliche Auftreten des Sandes findet sich in beiden 
Ufern des Neüendorfer Bachs in der Nähe der Mückenmühle, woselbst er in den 
hohen Wänden des rechten Ufers wiederum mit Septarienthon wechsellagert, in 
dem mit Kisferwaldungen bestandenen linken Ufer aber unter der nur wenig mäch¬ 
tigen Diluvialdecks mit geringer Mühe bloßgelegt werden kann. 

Wesentlich in seinen äußeren Merkmalen verschieden von diesem Sande ist ein 
anderer Sand, dessen nähers Verhältnisse jedoch noch nicht vollständig erkannt 
worden sind. Es paßt für diesen Sand ganz die Beschreibung, welche Plsttner in 
seiner Beschreibung von der Braunkohlenformation in der Mark Brandenburg für 
den Glimmersand aufgestellt hat, daher auffällig ist, daß derselbe dieses Gebildes 
bei der Schilderung des Septarisnthons von Kurow und Zadsn nicht Erwähnung 
thut, indemgsrade an dem zuletzt gen annten Orte die großartigste Ausbildung des¬ 
selben zu Tags liegt. Das einzige, was für die Identität dieses Sandes mit dem 
von Plettner beschriebenen Glimmersande Zweifel aufzustellen gestattet, ist die Be¬ 
schaffenheit der in demselben befindlichen schwarzen Staubkörperchen, welche ihrer 
ganzen Beschaffenheit nach kleinen Kohlenpartikeln anzugehören scheinen. Um es 
kurz zu sagen: Dieser Zadsner Sand ist von den eminentesten Sachkennern für 
Formsand erklärt worden. I m südlichen Theile des Gebiets findet er seine aus¬ 
schließliche Lagsrungsstätte in dem Revier von Hohen- und Niederzaden, wo er bis 
zur Höhe der Mühle, 208 F. über die Oder emporsteigt, demnächst aber an der 
durch die Eisenbahn-Abgrabungen gebildeten Wand eine Mächtigkeit von wenig 
unter 100 F. erreicht. Demnächst ist er im nördlichen Plateau nicht allein an 
mehreren Punkten aufgefunden worden, sondern die im Herbste 1856 daselbst an-
gestellten Bohrungen haben auch seine bedeutende Mächtigkeit nachgewiesen. Zuerst 
zeigt er sich bei dem weiter oben erwähnten Gehöfte westlich von der Zülchower 
Thongrube; demnächst an einem Absturz unterhalb des Parks von Kavelwisch und 
endlich im Bette des gegen Norden fließenden Hagenbachs. Die letzte Fundstelle 
gab Veranlassung, in der Gegend dieses Bachs Bohrungen vornehmen zu lassen. 
I n allen Bohrlöchern fand sich der Sand wenige Fuß unter der Diluvialdecke, aber 
sämmtliche Bohrlöcher wurden, da die isolirenden Röhren nicht rechtzeitig geliefert 
waren, vom eindringenden Wasser verschlammt, und nur ein einziges konnte wasser-
frei bis auf 120 F. Tiefe getrieben werden, ohne bis dahin den Sand durchsunken 
zu haben. Da die Gestänge nicht weiter reichten, so mußte die Arbeit vorläufig 
aufgegeben werden. 

Wenn hiernach auch dieser Sand als ein mächtiges und wichtiges Glied un-
serer Formation angesehen werden muß — einstweilen mit Vorbehalt der Ent-
scheidung, ob er an den verschiedenen Lagerstätten als Glimmersand oder als Form-
fand anzuerkennen fein wird, — so scheint doch die Frage einer Erörterung würdig 
zu fein, welche Stellung cr in geognostischer Beziehung zu dem zuerst beschriebenen 
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gelben Sande einnehme. D a bezeichnende Versteinerungen in ihm nicht gefunden 
worden sind, so wird vorläufig auf die äußeren Merkmale beider Rücksicht zu 
nehmen sein. I n dieser Beziehung sind die früheren Untersuchungen des gelben 
Sandes wiederholt und folgende Resultate gewonnen worden. "Nachdem derselbe in 
einem engen Reagens-Glase mit Salzsäure behandelt, und unter wiederholtem 
Schütteln mehrere Tage der Einwirkung derselben ausgesetzt worden war, bis die 
Lupe die sedimentirten Quarzkörner rein erscheinen ließ, wurde die orangenfarbige 
noch stark sauer reagirende ganz klare Tinktut abgegossen, so daß der gebildete 
Bodensatz unberührt blieb. Dieser wurde mit Wasser ausgewaschen, welches nach 
schneller Bildung eines Sediments abgegossen, eine noch gelbe Flüssigkeit darstellte, 
aus der sich langsam ein lockerer Bodensatz bildete (Nr. 1). Der die Quarzkörner 
enthaltende Rückstand wurde wiederum mit Wasser geschlemmt, und nachdem er sich 
binnen kurzer Zeit auch hieraus abgesetzt hatte, das milchig trübe Wasser abgegossen, 
welches noch nach 12 Stunden nicht durchweg geklärt war und einen sehr geringen 
Niederschlag hatte fallen lassen (Nr. 2). Hiernach wurde der Sand nochmals ge¬ 
schlemmt, Und aus dieser letzten Schlemmung sank der Quarz rasch zu Boden, aber 
über ihm bildete sich noch eine dünne dunklere Schicht (Nr. 3) aus, über welcher 
das Wasser sehr bald vollkommen klar erschien. Die ersten zwei Niederschläge 
zeigten im nassen Zustande, zwischen den Fingern gerieben, ein mildes, seifenähn¬ 
liches Gefühl, bildeten unter dem Mikroskop undurchsichtige formlose Accumulatio-
nen kleiner Körper und erwiesen sich bei der chemischen Behandlung als reine 
Thonerde. 

Die obere Schicht des letzten Sediments erregte zwischen den Fingern ein 
etwas scharfes Gefühl und zeigte unter dem Mikroskope außerordentlich kleine, 
kantige, durchsichtige Quarzkö'rner, vermengt mit durchsichtigen höchst zarten Glimmer-
blättchen und ebenfalls sehr kleinen schwarzen Körpern. Der Quarzsand selbst 
endlich unterscheidet sich i n nichts von dem weißen Sande von Zaden und den 
anderen Punkten, nur darf nicht unerwähnt bleiben, daß die schwarzen, darin be¬ 
findlichen Brocken eine ziemlich bedeutende Größe erlangen und schon unter dem 
Mikroskope als Kohle erkannt werden können, was besonders deutlich ist, wenn 
sie mit den Quarzkörneru in naher Berührung liegen und durch ihre verschiedene 
Lage der Einwirkung verschiedenartig einfallender Beleuchtung unterworfen werden. 

Nach diesen Untersuchungen wi l l es den Anschein gewinnen, als wenn der 
gelbe Sand in seinen Grundbestandtheilen von dem Glimmer- oder Formsande nicht 
verschieden sei, und als ob nur der Reichthum an Eisenoxydhydrat und die eigen¬ 
tümliche Art in dem Auftreten der Versteinerungen vermittelst der Kugel- oder 
Knollenbildung einen Unterschied sowol beider untereinander, als auch gegenüber 
den entsprechenden Sauden anderer Gegenden begründe. Einigermaßen erhält diese 
Ansicht Unterstützung durch Plettner's, auf Vorkommnisse in der Mark Brandenburg 
bezügliche Bemerkung: „Nimmt der Gehalt an Eisenoxydhydrat beträchtlich zu, 
so gehen einzelne Schichten des Sandes in einen eisenschüssigen Sandstein von ge¬ 
ringerer oder größerer Festigkeit über." Daraus ist zu entnehmen, daß das Auf¬ 
treten solcher eisenschüssiger Sandsteinlagen oder Bänke nicht zu den Seltenheiten 
gehört und daß sie nur nicht gerade in der Ausdehnung beobachtet worden sind, 
in welcher sie sich bei Stettin vorfinden. Da vielleicht bei der Erörterung der eben 
Vorliegenden Frage auch noch die LagerunssZyerhältniss? berücksichtigt werden können, 
so wird bei Betrachtung dieser nochmals hierauf zurückzukommen sein. 

Handbuch von Pommern; Th. I I . Nd. VNI . > 3 
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Die beiden bis hierher beschriebenen Glieder der Stettiner Formation bilden, 
soweit die Beobachtungen der Erdoberfläche hierüber Aufschluß gewähren die be¬ 
deutendsten derselben. 

Daß in der Tiefe auch noch höchst interessante Lagerungen vorkommen, davon 
geben einige Bohrungen Zeügniß, davon weiter unten zu sprechen sein wird. Nur 
eines einzigen Gebildes sei hier noch kurz gedacht, welches an anderen Orten ein 
wesentliches Glied der Tertiärformation abgibt, nämlich der kohlensaure Kalk. Ob¬ 
gleich er auch bei uns nicht überall getroffen wird, so fehlt er doch keineswegs 
gänzlich. Das härteste Gestein, der silbergraue Kern der besprochenen Sandstein¬ 
kugeln enthält ihn bis zu 20 Prct. und darüber, und in dem durch Verwitterung 
mürber gewordenen noch festen Mantel derselben ist er noch zu 10 Prct. vorhan¬ 
den. Außerdem findet er sich in dem Thone des Forts Leopold. Sollte er in 
diesem letztern, woselbst er ebenfalls nahe an 20 Prct. ausmacht, nicht der An¬ 
wesenheit der Foraminiseren seine Entstehung verdanken, sondern wirklich unorgani¬ 
schen Ursprungs sein, so würde hierdurch eine wesentliche Verschiedenheit jenes 
Thones von allen übrigen begründet werden. Der Reichthum jener organischen 
Überreste rechtfertigt indessen vollständig die Annahme, daß er nur von ihnen 
selbst herrührt. 

4. Fagerungs Verhältnisse. 
Wenngleich auch in dieser Beziehung noch manche Lücken in den bisherigen 

Untersuchungen unausgefüllt bleiben mußten und erst später in umfafsenderm Maß¬ 
stabe vorgenommene Bohrungen ein vollkommen klares Bild über diesen Gegenstand 
verbreiten werden, so läßt sich doch für jetzt, 1857, schon im Allgemeinen die Be¬ 
hauptung rechtfertigen, daß der eigentliche Septarienthon das oberste Glied der 
Stettiner Tertiärformation bildet. Dies erhellet nicht blos aus denjenigen Stellen, 
wo er bis jetzt für sich allein und ohne Ermittelung der anderen Glieder beobachtet 
wurde, sondern auch da, wo diese gleichfalls bloß liegen. I n ersterer Beziehung 
ist vorzugsweife die im südlichen Becken gelegene Bildung von Kurow und Zaden 
zu erwähnen. Bei Kurow steht der Septarienthon in einer offenen Grube in 
Bearbeitung, wo er bis zum Firste freiliegt, ohne vom Diluvium bedeckt zu sein, 
welches ihn erst weiter landeinwärts überlagert. Da er in seiner weitern Längen¬ 
ausdehnung gegen Norden einen kultivirten Acker trägt, so ist ebensowenig seine 
letzte Abgränzung wie seine sonstigen Verhältnisse zu ermitteln, aber gegen Süden 
bildet er bis Zaden die verflachten Vorländer der hohen Oderufer von denen aller¬ 
dings diluviale Gebilde im Laufe der Zeiten in ihm selbst hinabgeschwemmt wor¬ 
den sind, die ihm an der Oberfläche im Vereine mit den ackerbaulichen Behand¬ 
lungen etwas verändert haben, ohne ihn unkenntlich zu machen. Zahlreiche Quellen 
die auf diefer ganzen Strecke, aus ihm entspringen, oder die flacheren Stellen ver¬ 
sumpfen und die ganz besonders im Kurower Park in großer Menge hervortreten, 
geben Zeügniß von dem Reichthum der durch die Diluvialdecke bis zu ihm durch¬ 
gesickerten Togegewässer. 

Sehr ähnlich ist das Verhältniß vielleicht an mehreren Punkten des nördlichen 
Plateaus, wo d'er Septarienthon, rings von diluvialen Gebilden umlagert, in insel-
förmigen Gruppen auftritt, z. B. bei der Ziegelei Waldhof, auf den Rollbergen 
bei Zabelsdorf, in der Nähe von Vogelsang, u. s. w. An allen diesen Punkten 
wurde die Thonschicht noch nicht nach der Teufe hin durchbrochen, ungeachtet an 



Umgebungen derselben. -- Geognostische Verhältmsse. 19 

einigen dieser Punkte durch die Ziegeleien in leidliche Tiefen vorgedrungen worden 
ist. Es kann sich für diese Orte daher eben so wenig ein bestimmter Nachweis der 
resp. Mächtigkeit, als der sveciellen Lagerungsverhältnisse gegeben werden; ja es 
ist nicht einmal möglich, für diese Stellen mit Sicherheit zu behaupten, ob daselbst 
der Thon in Stöcken aus der Tiefe heraufrage und also ein wirkliches Tertiärge¬ 
birge darstelle, oder ob nicht vielleicht diese beschränkten Stellen nesterförmige Ab¬ 
lagerungen darstellen, welche mosaikartig der allgemeinen Diluvialdecke einverleibt 
sind. Erst spätere Bohrungen werden über diese Frage sicher entscheiden. 

Anders verhält sich die Sache in dem weiten nördlichen Gebiete, nämlich an 
den Ufern zwischen Zülchow und Scholwin. Der Septarienthon läßt hier im 
Ganzen keine bedeutende Mächtigkeit erkennen, und unter Vergleichung der verschie¬ 
denen hier auftretenden Bloßlegungen, Abstürzen Nachlaufen, u. f. w., dürfte eine, 
Mächtigkeit von 25—30 F. das Maximum sein, welches man hie»- annehmen darf, 
das aber an vielen Stellen bei Weitem nicht erreicht wird. Die Durchbrechung des 
Thons bei den zahlreichen, zum Theil höchst bedeutenden Ziegeleien dieser ganzen 
Längenerstreckung läßt nun überall unter ihm sofort den gelben Sand entdecken, der 
denn nur zur Anmischung des Thons verwendet wird, da dieser wegen seiner Fettig¬ 
keit allein zur Ziegelfabrikation nicht geeignet ist. Selbst an den Orten wo die 
Glieder des Tertiärgebirgs zu selbstständigen abgerundeten Kuppen oder Rücken 
emporsteigen, wie dies bei Kavelwisch und Scholwin in großartigstem Maßstabe der 
Fal l ist, läßt sich auf diesen immer noch in oberster Lage der Thon erkennen, ob¬ 
gleich er hier mitunter durch die ̂ atmosphärischen Einflüsse bis auf eine sehr geringe 
Mächtigkeit abgeschwemmt und in die Tiefe der benachbarten Bachbetten verspült 
ist, die dann Obstgärten oder anderweitig kultivirten Boden bildend, ungeachtet der 
durch die Kultur erfolgten Veränderung den Thon auf unzweideutige Weise als 
Hauptbestandthsil des Bodens erkennen lassen. 

Weit interessanter aber noch, als diese einfachen Über- und Überlagerungen 
der beiden Glieder sind die schroffen Wände, wo beide in regelmäßiger Wechsel¬ 
lagerung der unmittelbaren Beobachtung vorliegen. Es gehören hierher ganz be« 
sonders das nördliche gegen Süden liegende hohe Ufer des Frauendorfer Baches 
in der Nähe der alten Wasserheilanstalt; das nördliche Ufer des Scholwin-Baches 
mit den dasselbe theilweise bildenden Kuppen und Rücken; der südliche Abhang des 
Rückens, der das Dorf Scholwin selbst trägt, und das südliche schroffe Ufer des 
Neüendorfer Baches am Ausgange des Thals in der Nähe der Mückenmühle. Ob¬ 
gleich an diesen schroffen Abhängen durch allmälige Verwandlung die scharfen 
Gränzen der einzelnen Schichten meistens verwischt sind, so lassen sie sich den¬ 
noch immer noch deutlich genug erkennen, aber eine vielleicht nur sehr mäßige 
Arbeit würde genügen, um dieselben vollständig bloß zu legen, und sie für das 
Studium der Schichtenfolge so lehrreich zu machen, als vielleicht die klassischen 
Stellen berühmter geognostischer Punkte es für ältere Formationen sein mögen. Auch 
an allen diesen Stellen bildet der Septarienthon die oberste Schicht, entweder von 
einer mäßigen diluvialen Decke überlagert oder auch für sich allein die ganze Folge 
nach oben abschließend. 

Ein ganz ähnliches Verhältnis hat sich 1865 in Kurow kund gegeben. Dort 
fand sich das mächtige Thonglied nach unten durchbrochen und in einer Länge von 
vielleicht 100 Schritten von einer absolut magerschten Sandschicht unterlagert, der 
Form nach zu urtheilen tertiärer Sand; näher getreten ergab sich indessen, daß es 
eine 5 F. mächtige unter dem Thone vollkommen wagerechte Bank diluvialen San-



des war, reM an klewen Geschieben, Feldspathbrocken, u. s. w., welche sogar, wie 
bei Kavelwisch, in sich eine Art regelmäßig horizontaler Streifen der ganzen Bank 
darboten. Erst unter dieser Bank zeigte sich der feine weiße Tertiärsand und zwar 
sehr wenig durch Eisenoxyd gefärbt. 

Eine höchst interessante Abweichung in diesen, Verhältnissen stellte sich im Früh¬ 
jahre 1857 in der Ziegelei Kavelwisch der Beobachtung dar. Nachdem nämlich durch 
die Arbeiter eine Menge Abraum zur Gewinnung einern'größern Ebene beseitigt 
worden war, fand sich ein bedeutendes Lager diluvialen Sandes, von welchem aus 
sich der gelbe Tertiärsand in einer senkrechten Wand erhebt. Die Längeerstreckung dieser 
Stelle von Süden nach Norden beträgt vielleicht kaum 60—80 F. I n der senk-
rechten Tertiärwand sind die Gebilde weniger regelmäßig als sonst: zwei Bänke 
von Septarienthon keilen sich bei einer Länge von etwa 20 F. nach beiden Seiten 
aus> ohne weiterhin wieder aufzutreten, und selbst im diluvialen Sande finden sich 
in geringer Tiefe einzelne größere tertiäre Blöcke eingelagert. Vielleicht drängte 
hier die diluviale Ablagerung des Oderthals bis näher an den Fuß des steilen 
Tertiärgebirgs buchtartig vor, oder unterwusch dasselbe, so daß'die Gebilde 
ihren Halt verloren und allmälig über das Diluvium herabsanken. Zu weiteren 
Beobachtungen, um über diese merkwürdige Abweichung Aufschluß zu gewinnen, fand 
sich im Jahre 1865 Gelegenheit. Nachdem von den tertiären Gliedern beide in 
größerer Menge zu technischen Zwecken verwendet, und dadurch ein größerer Abraum 
gewonnen, auch selbe in das Diluvium vorgedrungen waren, zeigte sich letzteres 
weit höher ca. 50 F. in den Abhang emporsteigend, aber durchweg mit wagerechten 
Schichtungslinien versehen, und der tertiäre Sand mit dem wechsellagernd darüber 
erscheinenden Thon reichte von der Höhe des Berges weit über das Diluvium herab, 
dem Bette der Oder zugerutscht. 

Wenn nach allem Obigen das Lagerungsverhältniß.des Septarienthons und 
des gelben Sandes als feststehend und richtig erkannt angesehen werden darf, so 
ist dies mit dem weißen Glimmer- oder Formsand noch nicht der Fall. Für das 
^erhältniß nach der Teufe gibt die große Wand in Niederzaden eine treffliche An¬ 
schauung. Die bloßgelegte Wand, gegenwärtig, 1857, durch Abspülung und empor¬ 
kommendes Moos schon etwas undeutlich geworden, zeigte im frischen Zustande zu 
oberst die ziemlich mächtige Kuppe aus diluvialem Lehm mit vielen Geschieben, und 
einigen Kieslagerungen bestehend. Unter diesem Lehm folgte sofort der blendend 
weiße, von mehreren zarten braunen Linien durchzogene Sand in ebenfalls beträcht¬ 
licher Mächtigkeit. Er wurde unterlagert durch ein fast horizontal gelagertes, aus 
zahlreichen dünnen Lamellen verschiedenfarbigen Thons, die mit eben fo dünnen 
weißen Sandschichten wechsellagerten, gebildetes Zwischenglied, welches als echtes 
Braunkohlengebirge angesehen werden muß, und stellenweise eine Mächtigkeit von 
mehreren Fuß entwickelt. Darunter lagert, ohne daß die Mächigkeit nach der Teufe 
bisher ermittelt wurde, sehr dunkler Thon. Verfolgt man am nördlichen Ende des 
Dorfes Niederzaden die Schlucht, aus welcher ein ziemlich wasserreicher Bach der 
Oder zuströmt, weiter nach Westen hinauf, so trifft man am südlichen Ufer der 
Schlucht wiederum den genannten Sand in einer hohen fast senkrechten Wand, von 
diluvialen Gebilden überlagert, ohne daß jedoch hier sein Liegendes frei ist, so daß 
also auch hier wiederum sein Verhältniß zum Septarienthon noch nicht klar wird, 
obgleich es hier den Anschein hat, daß der Septarienthon über ihm, liege. 

Dagegen liegt sowohl der weiße, als der gelbe Sand in dem Gehöfte westlich 
der EeMntfabrik von ZUchow gegen die dicht daneben liegende Thongrube in einem 
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solchen MVeauverhältniß, daß an ein jähes Anschießen nnter den SevtariMhok 
nicht zu denken ist, und daß hier die Überlagerung des Zülchower ThonZ durch 
den nahe beiliegenden Sand nicht bezweifelt werden kann. Da indeß das Terrain 
gerade hier sehr coupirt ist, und noch kein unmittelbarer Zusammenhang der Glieder 
hat verfolgt werden können, so sind die obigen Schlüsse noch nicht als ausgemachte 
Thatsache anzusehen. 

An der nördlichen Ecke des Parks von Kavelwisch tritt der weiße Sand wie¬ 
derum in einem Absturz zu Tage, und scheint hier wirklich von einer Bank gelben 
Sandsteins überlagert zu werden, welcher von Sevtärienthon, der dtzn Boden des 
Parks bildet überlagert ist. Da jedoch dieser ganze Absturz in hohem Grade zer¬ 
stört, die Gesteinsbank zerklüftet, die ganze Gruppe überhaupt verwildert, und all¬ 
jährlich vielfachen und erneuten Zerstörungen durch die atmosphärischen Einflüsse 
unterworfen ist, so läßt sich noch kein bestimmtes Urtheil über dieses Lagerungsver-
hältniß abgeben. Das bedeutendste Auftreten dieses Sandes scheint nun aber nörd¬ 
lich vom Dorfe Neüendorf Statt zu finden, soviel die bisher dort unternommenen 
Bohrungen ergeben haben. Denn nicht allein wurde er im ganzen Bereich der 
Bohrlöcher angetroffen, sondern er wurde auch, wie schon oben erwähnt, mit 120 
F. Teufe noch nicht durchsunken. Da er aber auch hier unmittelbar unter einer ganz 
dünnen Decke diluvialen Sandes, stellenweise sogar zu Tage liegt, seine Entfernung 
von den gelben Sanden und Septarienthonen aber über ^ Mle. beträgt, so läßt 
sich auch hier noch kein bestimmtes Verhältniß beider zu einander feststellen. 

Um bei diesen noch immer nicht klaren Verhältnissen einen weitern Anhalt zu ge¬ 
winnen, ist daher noch die Streichungslinie und der Ginfallswinkel, da, wo diese 
ermittelt werden konnten, in Anschlag zu bringen. Hierzu bot sich aber bisher nur 
erst ein einziger Punkt dar, an welchem die Lagerung so sicher And ungestört ist, 
daß eine Messung möglich wurde; nämlich in einer feststehenden Wand gelben 
Sandes am linken Ufer des Scholmin-Bachs, welche von mehreren ziemlich bedeu¬ 
tenden Bänken harten Sandsteins durchsetzt wird, welche sämmtlich wenig zerklüftet 
parallel über einander liegen, und zum Theil beträchtliche Einlagerungen von Pe-
trefacten in sich schließen. Die Streichungslinie ergab sich hier mit k. 4^2—5, 
das Einfallen also gegen NW. Rechnet man hierzu, daß auf dem jenseitigen, rechten 
Oderufer in der Nähe von Finkenwald ein Braunkohlenstötz versuchsweise in Betrieb 
steht, und daß auch südlich von Finkenwald in der Nähe des Dorfes Podjuch 
Kohlen gefunden worden sind, Punkte, welche mit Rücksicht auf die angegebenen 
Messungen ungefähr mit Zaden korrespondireu, so wird es mehr als wahrscheinlich, 
daß der«südlichste Punkt im Revier des linken Oderufers die t ie feren, 
der nördlichste, die oberen Glieder der Ter t iä r fo rmat ion darbietet. Hier¬ 
durch wird aber auch selbst für die sichere Bestimmung der bisher noch zweifelhaf¬ 
ten einzelnen Glieder ein festerer Anhaltspunkt gewonnen, da im Allgemeinen ge¬ 
nommen, und bei regelmäßiger Lagerung die tieferen Schichten zugleich die 
äl teren sein müssen. Wenden wir dies aber auf die vorher noch zweifelhaft ge¬ 
bliebenen weißen Sande an, so wird es fast als gewiß angenommen werden können, 
daß der massenhaft in Niederzaden auftretende weiße Sand dem echten Form¬ 
sand, der im nördlichen Theil des Gebiets bei Zülchow, Kavelwisch und Neüen¬ 
dorf auftretende weiße, sowie der gelbe Sand aber dem Glimmersand angehören. 

Was die Benennung „Formsand" anbelangt, so ist zu bemerken, daß auch der 
bei Zülchow auftretende weiße, sowie der gelbe Sand, von den bei Stettin gelege¬ 
nen Eisengießereien reichlich zum Abformen gebraucht, ja daß er in mehrfacher Ve-



22 ,. , Die Stadt Gtettw. 

ziehung dem von Holland eingeführten vorgezogen wird. Um daher für die Zu¬ 
kunft Irr thümer zu vermeiden, dürfte es angemessen erscheinen, dem tiefern Formsande 
den passendern Namen „Braunkohlensand" zu belassen. 

Alles Obige als richtig vorausgesetzt würde sich also die Stellung der einzelnen 
Glieder zu einander und ihre Altersfolge folgender Maßen stellen: 

1 . Braunkohlenthon — Niederzaden, und wahrscheinlich die tiefsten Gerinne 
der nördlich strömenden Bäche; 

2. Vraukohlensand, Formsand; 
3. Glimmersand — Zülchow, Kavelwisch, Neüendorf; 
4. Gelber Sand — Zülchow, Stolzenhagen, Glinik, Kavelwisch, Scholwin; 
5. Septarienthon — Zaden, Kurow, und die verschiedenen Punkte des ganzen 

nördlichen Plateaus. 
Die drei oberen Glieder stehen dabei in so inniger Verbindung mit einander, 

daß sie als durchaus zu einander gehörende, gleichartige angesehen werden müssen, 
und es scheint durchaus keinen Augenblick mehr zweifelhaft zu sein, daß der so weit 
verbreitete gelbe Sand ganz identisch ist mit dem weißen Glimmersande Plettner's, 
i n welchem lediglich die Quarzkörner durch einen starken Mantel von Eisenoxyd¬ 
hydrat umhüllt ist. 

Eine Vergleichung, der aus den bisherigen Untersuchungen gewonnenen Resul¬ 
tate mit den umfassenden Nachrichten Plettners über die märkische Braunkohlen-
Formation ergibt sowol mehrfache Übereinstimmungen, als auch einige Abweichun¬ 
gen, die sich in folgenden Sätzen ausdrücken lassen: 

1. Der Septarienthon, welcher bei Stettin das oberste Glied der ganzen For¬ 
mation bildet, steht nach seinen petrographischen Eigenschaften, sowie nach den jetzt 
nur spärlich darin aufgefundenen marineu Coochylien, unter denen nur M o u l a 
Veslik^esiug. und OkaLtklii, H,xiuu8 uuioai-iQatu^ I'u8U8 ßionFktu» und mul» 
tisuieatuL, ^poi-i-ds,^ 8p6«io8a, und ^Eotonimuili üauörieuN aufzuweisen sind, 
den gleichen Thonen von Hermsdorf, Buckow u. s. w., parallel. 

2. Der gelbe Sand und Sandstein, dem Alter nach dem Septarienthon durch¬ 
aus gleich, und vielleicht ein integrire'ndes Glied der ganzen Septarienthon-Bildung 
ausmachend, ist nach seinen äußeren Erscheinungen, o. h. durch den großen 
Reichthum an Eisenoxydhydrat der Stettiner Formation eigentümlich. Seine übrigen 
Eigenschaften, sowie die in ihm gefundene Petrefacten: I ' ism-otows. s l ü 

bi0NAatu8 und mu1ti8ul<?atu8 (Leitmuschel) u. a. m. stellen ihn den Thonen eben¬ 
falls parallel, z und bezeichnen ihn dadurch als einen durch Eisenoxydhydrat umge¬ 
änderten Glimmersand. , 

3. Der weiße Sand von Neüendorf bildet das Äquivalent des Stolzenhagener 
gelben Sandes für den westlicher« Theil des Reviers. 

4. Der ebenfalls, aber nur in geringem Maße, eisenhaltige Sand von Nieder-
Zaden ist eigentlicher Formsand (Braunkohlensand). 

5. Die untergeordneten Gemengtheile Gyps, Schwefelkies, Glimmer finden sich 
auch in der Stettiner Formation in verschiedenen Mengenverhältnissen, während der 
kohlensaure Kalk entweder in den härtesten Gesteinen angetroffen wird, oder orga¬ 
nischen Ursprungs ist. 
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6. Als eine wesentliche Abweichung würde es angesehen werden müssen, wenn 
die bei Zaden erbohrte Braunkohle auch bei weiter fortgesetzten Untersuchungen sich 
conftant in Thon lagernd, erweisen sollte. 

5. Bohrungen. 
H. I m Bereich des nörd l ichen P l a t e a u s . 

Um zur weitern Annäherung an das zu erstrebende Ziel neue Materialien zu 
gewinnen, sind an mehreren Stellen des Reviers Bohrungen vorgenommen worden, 
zu denen im Frühjahre 1856 die Vorbereitungen getroffen und die Verhandlungen 
mit den Grundbesitzern gepflogen wurden. I m Herbste war Alles soweit vorbereitet, 
daß die Arbeit begann. Aber schon zu Neujahr 1857 verließen die nur zu diesen 
Versuchsarbeiten auf Zeit beschäftigten Bergleute die Arbeit, weil sich bei einem 
andern Bau ein festes Engagement für sie gefunden hatte. 

Die ersten Bohrungen waren auf dem Neüendorfer Felde unternommen worden, 
wo der zu Tage liegende Glimmersand ebenso wie die tiefen Schluchten des Neüen¬ 
dorfer- und des Scholwin-Vaches Aussicht auf bedeutendere Ergebnisse zu gewähren 
schienen. Die hier eingestoßenen Bohrlöcher ergaben: 

Nr. 1. I n einer Schonung 200 Lachter*) nördlich vom Dorfe Neüendorf. 
9 Fuß Quellsand (Glimmersand) mit vielem Wasser, dessen Andrang bei Mangel 
an Röhren die Weiterbohrung unmöglich machte. 

Nr. 2. 80 Lachter südlich von Nr. 1 gab 
4 Fuß gelben Glimmersand, , 
1 „ Formsand mit Wasser, 
7 „ blauen Thon, und mußte bei Röhremnangel wegen Verschlemmung 

ebenfalls aufgegeben werden. 
Nr. 3, 60 Lachter östlich von Nr. 1 gab 

. 13 Fuß 8 Zoll diluvialen Lehm, 
46 „ — „ blauen Thon, 

2 „ — „ Formsand, 
35 „ — „ schwarzblauen Thon, 
17 „ 4 „ schwarzblauen Thon mit Formsandstreifen; wurde wegen 

Unzulänglichkeit des Gestänges nicht weiter fortgeführt. 
Nr. 4, 70 Lachter nördlich von Nr. 3 : 

l 3 Fuß gelber Sand, 
50 F. 9 „ Lehm, 

' 3 8 „ schwarzer Formsand. Bei 35 Fuß dieses letzten erfolgte starker 
Wasserdurchbruch, welcher bei 38 Fuß die Fortsetzung der Bohrung 
unmöglich machte. 

Nr. 5, 90 Lachter östlich von Nr. 4 gab 
9 Fuß gelben Sand mit vielem Wasser. 

Nr. 6, 70 Lachter nordwestlich von Nr. 5 gab ebenfalls 
7 Fuß gelben Sand mit Wasser. 

Nr. 7, 60 Lachter nordöstlich von Nr. 6 ^ 
50 Fuß gelben Sand mit Wasser. 

Nr. 8. 150 Lachter westlich vom Chausseehause gab 
s) Die Lachter (Bergmanns-Längenmaaß) -- 80 preußische Zoll — 6 Ach 8 Zoll. 

12 F. 

114 F. 
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3 Fuß Lehm mit Wasser. 
25 „ Formsand (Glimmerfand) mit Wasser. ' 

Nr. 9, 50 Lachter nordöstlich vom Chausseehause gab 
1« <x l 7 Fuß Lehm mit vielem Wasser, , 
" ^ ' l 9 „ Formsand. 

Nr. 10, 150 Lachter östlich von Nr. 9 
28 Fuß gelben Sand mit Wasser. 

Nr. 11, 200 Lachter südlich von Nr. 10 
^ c> / 35 Fuß gelben Sand, 
4 " «'s 5 „ L e h m 

Nr. 12, dicht am Neüendorfer Bach, 100 Lachter von Nr. 11 
e^ c> / 60 Fuß schwarzen Thon, 
^ «-1 4 „ Formsand. 

Nr. 13, 160 Lachter südwestlich von der Mückenmühle ebenfalls im Neüen¬ 
dorfer Bach 

14 Fuß gelben Sand. 
Nr. 14. Auf der linken Bergkuppe der Neüendorfer Baches, etwa 300 Lachter 

östlich vom Chausfeehause 
20 Fuß — Zoll Diluvialsand, 
13 .. 4 „ blauen Thon, 

42 F. 6 Z. 6 

22 F. 4 Z. 

gelben Thon, 
dunklen Sand, 
Formsand. 

Nr. 15, 300 Lachtsr östlich von der Neüendorfer Windmühle 
6 Fuß 8 Zoll blauen Thon, 

— ,, 8 „ gelben Sand mit Wasser, 
15 „ — „ blauen Thon. -

Nr. 16, 100 Lachter östlich von der Neüendorfer Windmühle 
8 Fuß gelben Sand mit vielem Wasser. 

Da bei dem Beginn dieser Bohrungen nicht vorweg auf die Nothwendigkeit 
der Röhren Rücksicht genommen worden war, so mußten diese erst nachträglich be-
sorgt werden, als die Verschwemmung der Bohrlöcher ihre Nothwendigkeit ergab. 
Die Ablieferung aus der Fabrik erfolgte indeß so spät, daß wegen des bald erfol¬ 
genden Abganges der Bergleute kein erheblicher Gebrauch mehr davon gemacht 
werden konnte. Nicht minder war des Verfassers während der ganzen Bohr¬ 
zeit andauernde Krankheit wesentliches Hinderniß für die genügende Ausbeute 
der Arbeit, da von ihm nur sehr unvollkommene Anleitung für die Wahl und Be¬ 
zeichnung der Bohrstellen ertheilt werden konnte, und dies" ganz und gar den Ar¬ 
beitern überlassen blieb. So kam es denn, daß, als er später nach seiner Genesung 
im Jahre 185? das abgebohrte Revier besuchte, die gestoßenen Bohrlöcher nicht 
mehr mit Sicherheit aufgefunden werden konnten. Inzwischen bestätigten die tiefer 
getriebenen Bohrungen ziemlich sicher an dieser Stelle die Lagerung eines weißen 
Glimmersandes unmittelbar unter dem Diluvium, oder in dessen unmittelbarem Be¬ 
reich über den: Septarienthone, sie lassen es aber unentschieden, ob die tieferen sehr 
dunklen Thone als Glied der Braunkohls selbst.angesehen werden dürfen. Es ist jedoch 
hier nicht außer Berücksichtigung zu lassen/ daß die Bohrlöcher Nr. 12 und 13 
ganz in dem tiefen Gerinne des Baches liegen, und daher für die oberen Schichten 
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56 F. 

nicht mehr maßgebend sind. Alle übrigen Bohrungen liegen auf der 
Plateaus in 200 bis 250 F. Höhe über der Oder. 

Die große Wichtigkeit, welche die Auffindung von Braunkohlen in der Nähe 
der großen Fabrikanlagen bei Frauendorf, Zülchow und Bredom durch die sofortige 
und bequeme Verwendung in denselben erlangen würde, vcranlaßte im Jahre 1858 
erneuerte Versuchsbohrungen i n der Nähe von Frauendorf. D a indeß die leichte 
Einführung der englischen Steinkohle gegenwärtig den Bedarf in entsprechender 
Weise deckt, so konnte eine ertragsfähige Auffindung der Braunkohle nur erwartet 
werden, wenn dieselbe nicht allzu tief, und namentlich nicht erst unter dem Oder¬ 
spiegel lagernd getroffen wurde, da die Nähe des Stromes das Eindringen von 
Grundwasser und erschwerte Bewältigung desselben voraussetzen ließ. Die Bohrun¬ 
gen mußten daher mit Rücksicht auf diese Einschränkungen unternommen werden, 
und ergaben dieselben folgende Resultate: 

Bohrloch Nr. 1. Neben dem Hause der Wasserheilanstalt, „Bergquell" genannt: 
Diluviatlehm . . . . . . . 18 Fuß 
schwarzer sandfreier Thon . . . . . . . . . . . . . 10 „ 
dunkler mit Thon gemischter Sand, welcher sich beim Aus¬ 

waschen als diluvialer Sand ergab 9 „ 
D a das Bohrloch am Abhang stand, wo Verwerfungen, Überstürzungen Statt 

fanden, so wurde nicht weiter gebohrt. 
Nr. 2. Südlich von Nr. 1 im Ufer des Fraumdorfer Baches: 

Schwarzer Thon 45 
Sand mit Kohlenspuren 1 
Thon Mit Glimmerspuren und Kohlenbrocken 2 
Sand Mit Thon . . . . . . . . . . . . . . . 8 
mußte wegen Bruch der eingesetzten Röhren aufgegeben werden, bevor noch die letzt¬ 
geförderte Schicht durchsunken war. 

Nr. 3. Westlich von der Wasserheilanstalt, im Ufer des Baches: 
Schwarzer Thon ohne Glimmer, jedoch mit kleinen Kohlenbrocken 23 Fuß j 
diluvialer Sand und Kies, mußte wegen größerer diluvialer Ge- l 39 F. 

schiebe bei . . . . . . 16 „ ' 
aufgegeben werden. 

Nr. 4. Auf dein Bergplateau westlich von der Zülchower Cemsntfabrik in 
der Nähe einer flachen Senkung, welche dem Zülchower Bache den Ursprung gibt: 
Diluvialer Sand und Lehm . . . . . . . . . . 1 0 Fuß ^ 
blauer Thon 20 „ i 
Glimmersand mit Thonschlamm (schwimmend) . . . . 30 „ ! - ^ 
dunkler Thon mit Kohlenbrocken und etwas Sand . . . 50 
schwarzer Thon 12 
gelber Sand . 2 

Nr. 5. Auf demselben Bergplateau 500 Schritt westlich von Nr. 4 : 
Lehm und Sand . Z Fuß ^ 
diluvialer Kies . 23 „ 
blauer Thon - 11 „ 91 F. 
rother Kies 50 „ 
weißer Sand mit vielem Wasser (schwimmend) bei . . . 4 „ 1 
nsch nicht dmchsunken, aber wegen Verrammung der Röhtzm nicht fortgesetzt. 
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Nr. 6. Nordwestlich vom Frauendorfer Kirchthurm, links von der Chaussee, 
in der Nähe eines dort befindlichen Tümpels mit thonigem Grunde: 
Sand und Lehm 3 Fuß. 
Lehm 7 
blauer Thon . 18 
Glimmersand (schwimmend) 36 ., 
blauer Thon . 28 „ s 103 F. 
schwarzer Thon mit Sand . . . . . . . . . . . 3 
schwarzer Sand mit Kahlenspuren 2 
Sand mit Kalk (?) sehr hart, und dem Bohrer widerstre¬ 

bend, bei 6 „ 
noch nicht durchsunken. 

Nr. 7. 200 Schritte westlich von Nr. 6: 
Sand und Lehm 15 Fuß 
Letten . . . 12 „ 
schwarzer Thon 6 „ 
dunkelschwarzer Thon bei . . . . . . . . . . . 6 9 „ 
noch nicht durchsunken. 

Schon bei 96 Fuß Teufe überhaupt mischte sich der letzten Thonschicht Sand 
bei, der nach und nach immer wasserreicher und zuletzt schwimmend wurde, und da 
die Röhren nicht weiter reichten, mußte bei 102 Fuß die Fortführung aufgegeben 
werden. 

Nr. 8. Westlich von der Stolzenhagener Windmühle neben der Chaussee: 
Diluviales Lehm 16 F ' 
blauer Thon, bei 30 bis 36 Fuß eine steinige Schicht enthal¬ 

tend, welche das Bohren ungemein erschwerte, und nur mit 
einem kleinen Bohrer durchdrungen werden konnte; mußte bei 44 

aufgegeben werden. Die herausgeförderten Steine' bestanden in bedeutend über¬ 
wiegendem Mengenverhältniß aus Septarien-Fragmenten. Unter der steinigen Schicht 
folgte noch schwimmender Sand, der nicht abgesperrt werden konnte, weil sich die 
Röhren nicht durch die steinige Schicht durchtreiben ließen. 

Ein gleiches Resultat wie Nr. 8 lieferten noch zwei andere Bohrungen, welche 
in Verschiedenen Entfernungen von dort angesetzt wurden. 

M i t diesen zehn Bohrungen wurden auch diese Arbeiten wieder eingestellt, da 
die vorgerückte winterliche Jahreszeit und die Kürze der Tage dieselben überall er¬ 
schwerte, und die Controle durch den Verfasser selbst der Entfernung halber un¬ 
möglich machte. Waren nun auch durch dieselben die Aussichten auf Gewinnung 
preiswürdiger Braunkohle nicht gefördert worden, so bleiben die Ergebnisse in geo¬ 
logischer Hinsicht immer interessant, und es lassen sich daran folgende Betrachtungen 
knüpfen: 

Die Bohrlöcher 1, 2 und 3 auf dem linken und rechten Ufer des Frauendorfer 
Baches haben offenbar im Wesentlichen nur diluviale, oder bereits^aus ihrer ursprüng¬ 
lichen Lage gebrachte Tertiärschichten getroffen, und sind daher für die Lagerungs-
Verhältnisse nicht maßgebend. Das linke Ufer dieses Baches zeigt überdies die ver¬ 
schiedenen Schichten der Stettiner Formation zu Tags liegend, und mehrere ziemlich 
gut erhaltene Conchylien bestätigen ihre Stellung im System. Aber die Lagerung ist 
abweichend gegen die aller anderen Punkte, weil sie selbst nicht mehr in ursprüng¬ 
licher Lage sind. Das BoMoch Nr. 2 ist mit 56 Fuß Tieft unfeMar schon bis 

60 F. 
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in die Nähe des Oderniveaus gelangt, und würde noch haben tiefer getrieben wer¬ 
den können, wenn nicht die Beschädigung der Röhren eingetreten wäre. Ein neues 
Loch daneben einzustoßen schien nicht rathsam, da noch keine Hoffnung erregenden 
Spuren von Braunkohle getroffen waren. 

Die übrigen sieben Bohrungen waren sämmtlich auf der Höhe und in solcher 
Entfernung von benachbarten Schluchten und Abhängen angesetzt, daß in ihnen die 
Lagerungsverhältnisse der Schichten als ursprüngliche und nicht durch spätere Er¬ 
eignisse gestörte angesehen werden können. Die allgemeine Erhebung dieses Plateaus 
über dem Oderspiegel beträgt 150 bis 180 Fuß. Hier lagert also fast durchgehend 
ein.e Diluvialschicht in einer mittleren Mächtigkeit von 20 Fuß, und diese Mächtig¬ 
keit fetzt sich fast aus der ganzen Längenausdehnung des linken Oderufers fort, 
wenn man die einzelnen kuppenartig erhobenen Diluvialkegel ausnimmt, welche sich 
ziemlich reichlich vorfinden. An den Abhängen macht sich die Gränze gegen das 
unterliegende Tertiär durch eine deutlich ausgeprägte Linie bemerkbar. Nur auf 
der etwas niedriegeren Feldmark des Dorfes Stolzenhagen ist die Diluvialschicht 
geringer, da diese Feldmark sich durch schwereren thonigen Boden und eine große 
Armuth an Geschieben auszeichnet. Aber als oberstes Glied der tertiären Bildungen 
ergaben fast alle Bohrlöcher den blauen Thon, der durch den Reichthum an Sep-
tarien-Fragmenten in der „steinigen Schicht" als Septarienthon charakterisirt wird. 
Die Auslagerung des weißen Glimmersandes in der Nähe von Neüenoorf hat sich 
auch durch die Bohrungen als eine sehr lokale gezeigt, wie dies schon in dem Obi¬ 
gen ausgesprochen wurde, und gibt ebenso wie die Auffindung des gelben Sandes 
erst in großer Tiefe zu merkwürdigen Vermuthungen Veranlassung, auf welche später 
zurückzukommen sein wird. 

Der schwarze Thon endlich, welcher schon m den vorhergehenden Darstellungen 
von dem eigentlichen Septarienthon unterschieden wurde, und der unter andern 
auch in dem Niederzadener Abhang unter dem gestreiften Sande dicht über dem 
Oderspiegel in wagerechter Lagerung getroffen wird, fand sich in den Bohrungen 
überall erst in großer Tiefe, so daß er auch hier nicht erheblich über dem Oder¬ 
spiegel liegt, und machte sich auch hier den Bergleuten durch seine Verschiedenheit 
vom Septarienthone bemerkbar. I n den tiefsten Bachgerinnen und in mehreren 
Thongruben des nördlichen Reviers ist er überall in mäßiger Höhe über dem Oder-
fpiegel aufgedeckt. 

An diese durch den Verfasser vermittelten Bohrungen schließen sich noch einige 
Versuche an, die auf anderweitige Veranlassung in nicht allzu großer Entfernung 
von jenen unternommen wurden. I n der Zülchower Eemem-Fübrik wurde in der 
Thongrube gebohrt, um die Mächtigkeit des Thones zu erforschen. Die Grube liegt 
fchon in den letzten Abfällen des ganzen Plateaus gegen die Oder hin. Sie ent¬ 
hält im Thon- zahlreiche Septarien, schöne Gyvskrystalle und Fragmente der I^säa 
v(M9^68i3,ii3.;. neben ihr, zum Theil das Niveau des Thones überragend, liegt 
gelber Sand mit organischen Überresten als Kerne. Der Thon gehört daher un¬ 
zweifelhaft dem Septarisnthone an, indeß läßt fowol die Örtlichkeit, als auch das 
Lagerungsverhältniß die Annahme zu, daß er nicht mehr in ursprünglicher Lagerung 
ruht, fondern von den benachbarten Höhen als kolossales Geschiebe herabgesunken ist. 
Bei der Bohrung wurde er mit 50 F. Mächtigkeit nicht durchsunken, dann aber 
die Bohrung aufgegeben, da die Ergiebigkeit der Grube für die Fabrik gesichert war. 

Ebenso sind auf der Feldmark Zabelsdorf von dem Besitzer Zwei Bohrlöcher 
eingstnMn worden, um in hinrsichMder Menge sin gutes Trinkwasser zu lMinnen. 
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Die Feldmark liegt ebenfalls bereits in den vielfach zerrissenen, und wahrscheinlich 
auch verschobenen Gehängen des südlichen Abfalls des Plateaus gegen die Grüne¬ 
wiese hin, und es ist daher zwar zweifelhaft, ob die getroffenen Schichten sich noch 
in ursprünglicher Lagerung befinden, indeß ist der erbohrte Thon entschieden Sevtarien-
thon; die zur Feldmark gehörige Ziegelei hat denselben schon unter einer nur 8 bis 
10 F. mächtigen Diluvialdecke, und verschwemmte gelbe Sandsteine und Septarien 
finden sich in den benachbarten Niederungen. Die Bohrungen ergaben: 

Nr< 1. Auf dem Gutshofe nordwestlich vom Hause etwa 30 Schritte entfernt: 
diluvialer Lehm 10 Fuß 
schwarzer Thon 140 , „ 
Sand mit Thon und Kohlenspuren beim Auswaschen frei von Feldspathkrümeln, 
wurde nicht durchsunken, weil bis dahin kein Wasser gefunden war. 

Nr. 2. Nördlich vom Gutshofe in dem Entwässerungsgraben eines dicht dabei 
gelegenen Tümpels: 
Lehm und Sand 10 Fuß 
dunkler Thon 43 „ 
Thon mit Sand und Kuhlenspuren wie bei Nr. 1 ; wurde bei der Teufe von einigen 
Fuß nicht weiter fortgesetzt. . 

Geben diese letzten Bohrungen auch für, die geologischen Verhältnisse steine ab¬ 
soluten Anhaltspunkts, so sind sie immerhin nicht ohne Interesse. Da indeß die 
Lokalität von Zabelsdorf schon am Abhänge des Plateaus liegt, so läßt die große 
Differenz in der Mächtigkeit des erbohrten dunklen Thons bei nur geringer Ent¬ 
fernung der Bohrlöcher von einander die Vermuthung zu, daß auch hier ein großes 
Geschiebe dieses Thones dem Diluvium eingebettet sei, oder sich wenigstens nicht 
mehr in seinem natürlichen Lagerungsverhältniß befinde. 

I n dem südlich von Stettin gelegenen Becken sind Bohrungen in umfassender 
Weise, soweit bekannt geworden, nicht angestellt. I m Allgemeinen ist daher nur 
darauf Rücksicht zu nehmen, daß in diesem ganzen Becken, und überall wo nicht 
etwa verschwemmte Schichten von den dasselbe angränzenden Diluvialhöhen, Änder¬ 
ungen hervorgebracht haben, der überaus fette, an Geschieben und Sand arme 
Boden höchst wahrscheinlich den oberen Schichten des Septarienthons seinen Ursprung 
Verdankt, und als direkter Beweis für diese Annahme kann es gelten, daß in diefer 
Ebene selbst die mähigsten Einschnitte, welche beim Bau der Berlin-Stettiner Eisen¬ 
bahn erforderlich wurden, den Septarienthon schon unmittelbar unter der Ackerkrume 
bloßlegten; akch scheint die schlechte thonige Beschaffenheit des Wassers in den meist 
wenig tiefen Brunnen der hier gelegenen Dörfer dieser Annahme das Wort zu reden. 

d. B o h r u n g e n i m Bereich der S t a d t selbst. 

Nicht ohne wissenschaftliches Interesse, und für die Erforschung der hiesigen For¬ 
mation einen erwähnenswerten Beitrag liefernd, sind nun noch die Ermittelungen, 
welche durch verschiedene bauliche Anlagen 'im Bereiche der Stadt Stettin selbst 
und des Weichbildes derselben zu Tage gefördert wurden. Es gehören dahin 
mehrere Erdbauten, insonderheit aber die Anlage zahlreicher neuer Brunnen, und 
die Revision und Verbesserung der älteren schon bestehenden. Der freundlichen 
Bereitwilligkeit des städtischen Bau-Commissarius Kriesche verdankt der Verf. ein 
reiches hierbei wenigstens theilweise verwendbares Material, nicht minder aber gaben 
die Aufdeckungen der Erdoberfläche zur Zeit, des 'Saues der Verlin-Stettiner Eisen¬ 
bahn, und der Erweiterung der Festungswerke einige brauchbare Thntsachen. 



Einthellung der Stadt nach der Höhenlage. 
Der Haupttheil Stettins liegt dergestalt auf der Höhe und an den Abhängen 

des linken Oderufers ausgebreitet, daß man denselben, den verschiedenen Straßen 
folgend, in drei Abtheilungen bringen kann: die Oberstadt, die Mittelstadt und die 
Unterstadt. Auf dem rechten Ufer des Hauptoderstroms liegen die Lastadie und 
der neue Anbau auf der Silberwiese ganz im alten Oderbette, auf durchaus wiest-
gem Moorgrunde. 

- Zur Oberstadt sind zu rechnen: der Königs- und der Paradeplatz, die ganze 
Neustadt, die Wollweber-, Louisen-, große und kleine Domstraße, der größte Thoil 
der Rosengartenstraße, der Breiten Straße, die ganze Mönchen-, Pelzer-, Fuhr-, 
Ritter- und Papenstraße, der Kohl- und Roßmarkt mit allen zwischen ihnen liegen¬ 
den Gassen. — Die Unterstadt umfaßt vorzugsweise die Bollwerke, die Königs-, 
große und kleine Oderstraße die heilige Geiststraße mit den diese kreuzenden, zur 
Oder herabführenden Straßen, sowie die Ober- und Unterwiek. — I n der M i t t e l¬ 
stadt liegen die Frauen-, Reepschlägerstraße der Heümarkt, der untere Thsil der 
Breiten Straße und der Rosengartenstraße (des Röoenberges) sowie der Hof der 
Kaserne am Schneckenthor. 

Die Oberstadt erhebt sich nach 2 Nivellements an dem höchstgelegenen Punkte, 
da wo die Große Wollweberstraße in den Königsplatz mündet, bis auf 83 F. 2,5 
Z. über den Nullpunkt des Oderpegels. Die Unterstadt liegt an den niedrigst ge¬ 
legenen Punkten, welche bei hohem Wasserstande nicht selten überftuthet werden, 
etwa 5 bis 15 F. über dem Nullpunkt. Die Mittelstadt bildet gleichsam eine Ter¬ 
rasse zwischen Ober- und Unterstadt, in dem die Frauen- und Reepschlägerstrnße, 
welche hier vorzugsweise liegen, fast parallel mit der Oder verlaufen, und die Höhen 
gleich einem Gürtel umziehen. Die Erhebung wechselt zwischen 17 und 40 F. 
über dem Nullpunkt des Pegels. Die Lastadie und die Silberwiese sind in ihrem 
Straßenpflaster noch etwas niedriger als die Unterstadt, und selbst als die Boll¬ 
werke; die älteren Gebäude sind großenteils durch Versackung mit ihren unteren 
Räumen um 2 bis 3 Fuß unter das Straßenpflaster herabgesunken; die Kellerraüme 
der neueren bestehen mehr aus hohen Sousterrains, als aus wirklichen Kellern, und 
die Sohle liegt meist ebenfalls um 2 bis 3 Fuß unter dem Straßenflaster. Bei 
hohem Wasserstande sind alle diese Räume fast nie frei von sogenanntem Grund¬ 
wasser. 

Weiter unten werden zwei ausführliche Nivellements der Stadt, das eine von 
der Altstadt, vor Anlage der Neustadt ausgeführt, das andere von der ganzen 
Stadt nach ihrem heutigen Umfange, mit Einschluß der Lastadie und der Silber¬ 
wiese, eingeschaltet werden. Daß übrigens diese Abwägungen in ihren Angaben 
für die einzelnen Straßenpunkte schwankend bleiben müssen, braucht kaum erwähnt 
zu werden, da die alljährlich an den verschiedenen Stellen sich wiederholenden Bau¬ 
ten, Straßenpflasterungen, Regulirungen der unterirdischen Kanäle u. s. w., sowol 
lokale Abtragungen als Aufhöhungen mit sich führen; indeß haben diese auf den 
gesammten Überblick keinen wesentlichen Einfluß. 

Quellwasser-Brunnen. 

Fassm wir nun zunächst die allgemeinen Ergebnisse ins Auge, welche sich aus 
allen Anbrüchen der Erdoberfläche ergeben, so finden mir, daß sie sich sämmtlich 
nur in diluvialem oder alluvialem Boden bewegen. Alle Glieder des nordischen 
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Diluviums mit ihren erratischen Blöcken der verschiedensten Zusammensetzungen und 
Altersstufen, selbst die Glieder der Tertiarformation nicht ausgeschlossen, werden 
hierbei i n den verschiedensten Gruppirungen angetroffen, und die Mächtigkeit des 
Diluviums ist hier so bedeutend, daß die Brunnen, ungeachtet ihrer beträchtlichen 
Tiefe meist noch nicht durchdringen. Fast alle Brunnen der Oberstadt haben näm¬ 
lich eine durchschnittliche Tieft von 70 bis 80 F. vom Straßenpflastsr gerechnet, 
welche nur durch die verschiedenen Niveauverhältnisse der letzteren in etwas altenrt 
wird, so daß die meisten von ihnen ihren Wasserstand in der Nähe des Nullpunktes 
der Oder haben, während die Sohle noch oft unter diesem liegt. I n der ungefähren 
Tiefe von 50 bis 60 Fuß wird fast allgemein eine festere, aus mäßigen Geschehen 
aebildete Kiesschicht gefunden, welche nicht selten durch ein so festes Bindemittel ver-
einiat wird, daß nur mit Gewalt durch Picke und Schlägel durchdrungen werden 
kann Sie hat meist eine Mächtigkeit bis zu 6 Zoll, und wird von den Brunnen-
machern mit dem Namen „Wassersohle" belegt. Nach der Versicherung der Brunnen¬ 
macher wird ein brauchbares Wasser niemals oberhalb dieser Schicht getroffen, 
sondern stets erst, nachdem dieselbe um mehrere Fuße durchsunken ist. Geologisch 
betrachtet ist es eine reine Diluvialbildung, welche eine gleiche Entstehung haben 
mag wie die diluvialen Sandsteine von mehr oder minderer Größe, welche sich 
haüfia im Di luvium vorfinden, und aus kleinen Geschieben und Sand Msammen-
aekittet sind. Die Brunnen der Mittel- und Unterstadt haben eine durchschnittliche 
Tiefe von 20 bis 30 F., so daß der Wasserstand von dem der oberstadtischen 
Brunnen in seinem Verhältmß zum Nullpunkt der Oder nicht wesentlich abweicht. 
D a indeß die Brunnen der eigentlichen Unterstadt und zwar besonders die in der 
Nähe der Oder gelegenen selten ganz frei vom Grundwasser der Oder sind, so hat 
man an verschiedenen Stellen Bohrbrunnen angelegt, welche nachdem das bei 8 bis 
10 F. Tiefe durchbrechende Grundwasser mittelst isolirender Röhren abgeschlossen 
war, wiederum in 70 bis 80 F. Tiefe ein klares Trinkwasser lieferten, welches m 
den Röhren bis auf 6 bis 7 Fuß emporstieg, sich also in das ungefähre Niveau 
des Wasserstandes der ober- und mittelstädtischen Brunnen stellte. Das y^er fol¬ 
gende Prof i l einer Bohrung auf dem Grundstücke des Consuls Pitzschky (große Oder¬ 
straße Nr. 20 jetzt dessen Wittwe gehörig) welches ca. 13 bis 14 F. über 0 des 
Oderpegels angesetzt wurde, gibt ein BUd von den Lagerungsverhaltmssen i n der 
Unterstadt. Die Arbeit wurde mit einer Aufgrabung des Bodens von 5 S- "N 
Quadrat begonnen, und ergab bis auf 

12 F. Tiefe Schutt, Geröll, Grus. Bei ^ . <^«. 
15 F. fand sich ein noch stehender Zaun von eichenen Pfählen und großer Festig¬ 

keit Bei 
21 F. eingeschlagene elsene Knüppel, sehr mürbe und zerbrechlich; zwischen ihnen 

ein liegender Kanal aus Brettern gezimmert, von 15 Zoll Breite und 1 ^ 
Zoll Höhe. Bei .. ^ ^ ., 

41 F. traf man blaugraue Erde mit wohlerhaltenen Überresten von Sußwasser-
schnecken noch lebender Species. „ v- <-«. . 

Als bis hierher gegraben war, brach, ungeachtet das Loch sehr gut 
mit Bohlen ausgesetzt war, Grundwasser durch, und füllte in wenigen Mi¬ 
nuten dasselbe bis auf 15 F. unter dem Niveau des Hofes aus. Es 
wurden daher hölzerne Röhren mit starken eisernen Schuhen eingesetzt, und 
diese Anfangs mit 60 Centnern, später mit 200 und Zuletzt mit 2o0 Cent¬ 
nern Last belegt. Man fand nun bei 
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50 F. gelblichen Triebsand mit Muschelfragmenten nicht erkennbarer Species. Bei 
68 F. gröbern Sand bis 
84 F. wo ein schönes klares Wasser emporstieg, und die Röhre bis 11 F. unter 

dem Pflaster erfüllte. Bei 
90 F. fand sich der frühere feinere Sand wieder, bis auf 

120 F. mit Kohlenbrocken und kleinen kalkartigen Concrementen untermengt, Bei 
134 F. stieß das Rohr auf einen festen Körper, und konnte erst nach 5- bis 6tägi-

ger Arbeit weiter gebracht werden, ohne daß die Ursache des Aufenthalts 
sicher ermittelt wurde, sank nun aber plötzlich in derselben Schicht um 5 F, 
tiefer, und gelangte bei fortgesetzter Arbeit in derselben Schicht bis zu 

159 F , wo die Arbeit aufgegeben wurde. 
Gegenüber diesem Grundstücke (Oderstraße Nr. 17 und 18) wurden auf den 

Grundstücken, welche früher den Kaufleüten Grot-Iohann und I . C. Schmidt ge¬ 
hörten, und welche einige Fuß niedriger gelegen sind,, als das oben erwähnte, eben¬ 
falls Bohrbrunnen angelegt, welche bei ziemlicher Übereinstimmung der einzelnen 
durchsunkenen Schichten ebenfalls bei 67 und 72 F. Tiefe aus dem gröberen Sand-
lager ein schönes klares uud reichlich fließendes, bis auf etwa 6 bis 7 F. in der 
Röhre emporsteigendes Wasser förderten, mit dessen Gewinnung sich die Unternehmer, 
ungeachtet es anfangs einen schwachen Beigeschmack nach Schwefelwasserstoff hatte, 
begnügt haben. ' 

Fast ganz überemstmmend sind die Resultate, welche sich in den noch übrigen 
Bohrbrunnen der Unterstadt haben erzielen lassen. 

I n der Mitelstadt ist besonders der Bohrung zu gedenken, welche schon im 
Jahre 1836 auf dem Hofe der Kaserne des damals in Stettin garnisonirenden 
9. Infanterie-Regiments am Schnecken- dem vormaligen heiligen Geist-Thore unter¬ 
nommen wurde. Die Arbeit wurde auf der Sohle eines bereits vorhandenen Brun¬ 
nens begonnen, dessen damalige Oberkante 23 F. 7 Z. über dem Nullpunke des 
Oderpegels lag, dessen Wasserstand zwischen 8 und 3 F. über dem Nullpunkte 
variirte, und dessen Sohle bis 24 F. unter den Nullpunkt hinabreichte, also noch 
auf den Schichten der oberstädttschen Brunnen ruhte. Es fanden sich nun weiter¬ 
hin bei 
41 F. (unter dem Nullpunkt) Letten von Geschieben von 3 bis 6 Z. Größe; bis 
44 F. Letten mit Sand und kleinen Geschieben; bis 
48 F. gelber Sand mit einzelnen Geschieben; bis 
52 F. Letten und Steine; bis 
60 F. scharfer weißer Triebsand. 
88 F. feiner weißer fließender Triebfand; bis 
90 F. Gemenge von Sand und Thon; bis 

105 F. feinster weißgrauer Triebfand mit Thonschleim und einigen Stückchen Braun¬ 
kohls; bei 

106 F. schwarzer Thon; bei 
112 F. feinster weißer Triebsand mit Kohlenbrocken; bei 
114 F. Thonadern mit feinem Sande; bis 
132 F. weißgrauer Triebsand, in welchem bei 122 F. ein Stückchen Bernstein und 

bei 130 F. mehrere dergleichen von der Größe einer Erbse und Bohne ge¬ 
fördert wurden; bis 

145 F. weißgrauer Triebsand mit verschiedenem Gehalt an Thon; bei 
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F. traf man schwarzen Thon, welcher so bindend war, daß das Rohr nur durch 
Rammen weiter getrieben werden konnte. Derselbe hielt bis 

1tz8̂ /2 F. an, wo man auf fließenden Sand stieß. Bei 163 F. war ein größeres 
Stück Bernstein von ca. 2 Z. Durchmesser gefördert worden. Der zuletzt 
getroffene Sand wurde in so großer Menge in das Rohr geschwemmt, daß 
er mit den Schöpfapparaten nicht bewältigt werden konnte. Man versuchte 
daher durch verstärktes Rammen der Röhren die Schicht schneller zu durch¬ 
sinken, indeß widerstanden die Röhren dieser stärkern Gewalt nicht hinreichend, 
sondern wurden zertrümmert, so daß die Arbeit bei 

192 F. Gesammttiefe, von der Oberkante des Brunnens gerechnet, aufgegeben wer¬ 
den mußte. 

Auch in der Oberstadt ist durch Bohrungen auf Wassergewinn gearbeitet wor¬ 
den. Die wichtigste derselben ist die am Eingange der Neustadt in der grünen Schanz-
Straße belogene. Das Niveau der Straße fängt hier bereits an sich nach dem 
Oderthale rasch zu senken, und beträgt ca. 70 F. über Pegel-Null; das obere 
Material besteht zum Theil aus der Ausfüllung eines frühern Festungsgrabens, 
dessen Ende noch jetzt den weiter abwärts gelegenen Schützengarten bildet. Die 
Arbeit wurde im Jahre 1861 begonnen, indem man den Brunnen Anfangs in einer 
Weite von 9 F. anlegte und bis zu einer Tiefe von 75 F. mit Holz ausbaute. 
Da in dieser Tiefe ein sehr wasserreicher Thon gefunden wurde (die gewöhnliche 
Wasserader der oberstädtischen Brunnen) so wurden jetzt eiserne, 8 F. lange und 
6 Z. weite, gegossene Röhren eingesetzt, mit denen man bei einer Belastung bis zu 
900 Ctrn. bis zu 280 F. Tiefe gelangte, wo sie nicht mehr weiter zu treiben waren. 
Es wurden daher nunmehr schmiedeeiserne Röhren von starkem Eisenblech und ge¬ 
ringerer Dimension in die früheren Röhren herabgesenkt und mit diesen bis zur 
endlichen Tiefe vorgedrungen. Die erbohrtsn Schichten waren: 

6 F. aufgeschütteter Boden; 
bis 30 F. Lehm mit Sandadern; 
„ 71 F. Thon worin ein wohlerhaltenes Exemplar von Vusus multiguloatus; 
„ 101 F. Triebsand; 
„ 147 F. blauer Thon; 
„ 153 F. feiner blaugrauer Triebsand; 
„ 162 F. grauer, sandiger Thon; 

, „ 186 F. scharfer Sand mit Muschelbrocksn und Braunkohlenstücken; 
„ 256 F. grauer, sandiger Thon; 
„ 264 F. Sand mit verschiedenen kleinen Geschieben von Quarz, Kalk, Schiefer 

und bituminösem Holze. 
„ 275 F. Thon mit Sand; 
„ 290 F. Kies mit Quarzbrocken und Sand; 
„ 303 F. schwarzer Thon; 
„ 335 F. blauer Thon mit vielem Sande, kleinen Geschieben der norddeutschen 

Diluvial-Sande und nadelknopfgroßen Muschelfragmenten; 
„ 355 F. schwarzer, sehr fester Thon; 
„ 361 F. Kreide. 

Um die Natur und Beschaffenheit dieser Kreide näher bestimmen zu können, 
wurde dieselbe durch Abschlämmen geprüft und chemisch untersucht. Das ersten 
Verfahren ergab als Rückstand ein bedeutendes Quantum diluvialen Sandes und 
kleiner Kiesgeschiebe, zugleich Fragments von Muscheln, Cidaritenstacheln, Stielglie-
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dem von Crinoiden u. s. w. Bei der chemischen Analyse wurden der Verglei¬ 
chung halber noch einige anders Pommersche Kreiden untersucht, und es ergaben 
sich daraus folgende Resultate: 

Kalk. Thon 
1. Rügener Kreide bei 10100° C. getrocknet gab . . . . 92,98 7,02 
2. Lebiner Kreide, ebenso behandelt . 87,30 12,70 
3. Kreide aus der Wolfsschlucht bei Finkenwald 78,69 21,31 
4. Kreide aus oem Bohrloche an der Grünen Schanze . . 83,30 14,70 
5. Dieselbe nach der Abschlämmung des Sandes 78,78 21,22 
Der Thon aus der Rügener Kreide ist fast weiß, führt sehr wenig Kohle; der 

Thon aus der Lebiner Kreide spielt sehr ins Graue. Dann folgt der noch etwas 
dunklere Thon der Kreide aus dem Bohrloch und zuletzt die Kreide von Finkenwald 
die einen blaugraueu Thon enthält. Dieser Analyse zufolge steht die Kreide von 
der Cementhonfabrik „S tern" derjenigen von der Wolfsschlucht bei Finkenwald in 
Bezug auf die chemischen Bestandtheile so nahe, daß sie wol unzweifelhaft als 
identisch angesehen werden können, was auch aus dem nahen Aneinanderliegen zu 
schließen ist. Es möge hierbei noch erwähnt werden, daß bei der Cementfabrik aus 
derselben bereits zahlreiche der charakteristischen Kreide-Versteinerungen ausgewaschen 
wurden, namentlich O i ^ M u s vssiouläris, 'I'yi'edi'Qtula oarnsg, pumila,, si6A3.n8, 
^uauo l^ teZ o^ata, u. m. a. Die Kreide aus dem Bohrlochs der Grünen Schanze 
steht der Lebiner Kreide am nächsten und es kann dabei überraschen, wie nahe sie 
durch das Ausschlämmen des diluvialen Sandes der Finkenwalder Kreide tritt. 

Die wichtige Frage, ob diese Kreide an der Grünen Schanze ein bloßes Ge¬ 
schiebe sei, oder ob sie bereits anstehe, ist bei dem Ginstellen der Bohrarbeiten frei¬ 
lich nicht mehr zu erledigen, indessen wird es fomol aus dem großen Gehalte an 
diluvialem Sande, als auch aus der großen Ähnlichkeit mit der Lebiner Kreide 
wahrscheinlicher, daß sie aus einem bloßen Geschiebe bestehe. Wollte man sie unter 
den obwaltenden Verhältnissen als anstehend betrachten, so würde eine größere 
Ähnlichkeit mit der im Kaminer und Saziger Kreise, höchstens der auf der Insel 
Gristow anstehenden erwartet werden müssen, von welcher sie jedoch wesentich ver¬ 
schieden ist. 

Fünfzig bis sechszig Schritte von obiger Bohrung entfernt, auf dem Hofe der 
Apotheke „zum Greifen", befindet sich ein Brunnen, der nach der Mittheilung 
des Besitzers derselben, Medicinal-Assessors F. W. Marquard — der die Kreide 
chemisch analysirt hat — bei 75 F. Tiefe ebenfalls im Thon ein Wasser gab, 
welches seiner thonigen Beschaffenheit wegen als unbrauchbar erachtet werden mußte. 
Die Bohrung wurde daher fortgesetzt, und als man bis auf 150 F. Tiefe gelangt 
war, füllte sich plötzlich dis Röhre mit Wasser bis zur Höhe des allgemeinen Wasser¬ 
standes, oder der oberstädtischsn Brunnen (zwischen 70 und 80 Fuß). Dieses Wasser 
war Anfangs ebenfalls noch stark thonhaltig, zeigte aber nach fleißigem Auspumpen 
viel Gnvs, so daß im Destillirkolben bei der Bereitung von ^.hua <368ti11gtÄ statt 
des gewöhnlichen Kesselsteins sich schöne Gypskrystalle bildeten. Nach mehrjährigem 
Gebrauch sind die mineralischen Bestandtheile ziemlich auf das gleiche Verhältniß 
aller übrigen Oderstadüschen Brunnen herabgesunken und das Wasser ist zu allen 
ökonomischen Zwecken brauchbar. Da die nächstgelegenen öffentlichen Straßenbrunnen 
nach verschiedenen Richtungen hin nur die gewöhnlichen Verhältnisse darbieten, so 
kann das in den beiden genannten Ruhrbrunm getroffene Thonlager aber in einem 

,großen diluvialen ThongeMebe bestehen. 
Zandbuch Von Pommern; Th. ll. Bd. V I I I . Z 
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Verzeichniß der öffentlichen S t raßen -B runnen . 
Es find im Ganzen 35 vorhanden. I h r Wasserspiegel, der gewöhnlich 6 F. 

über der Sohle liegt, wechselt, wie das Verzeichniß ergibt, ziemlich bedeutend. Aus 
welcher Erdschicht sie ihr Wasser empfangen, zeigen die Bohrungen. 

Standor t der Brunnen. Tieft. 

Fuß-

25 
24,5 
66 
30 
40,5 
65 
66 

69,5 
72 
59,5 
55 
34 
66 
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72,5 
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66 
66 
72 
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56 
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74,5 
63,5 
72 
69 
23 
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23 
62 
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Wasserstand 
im Prunnen 

auf 
Pegel 0 red. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
N . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

I n der Königsstraße. . . 
Auf dem Heümarkt . 
Auf dem Kohlmarkt . . . . . . . . 
An der Re.'pschläger- und Schulzenstraßen-Ecke 
I n der heiligen Geiststraße vor der Cnstodie . 
Rosengarten vor Nr. 22/23 
Große Wollweberstraße und Rosengarten-Ecke 

vor Nr. 44 der.ersten Straße 
Große Wollweber- und Breitenftraßen-Gcke. . 
Breitestraße vor Nr. 63. 
Desgleichen vor Nr. 15 
Desgleichen vor Nr. 19 . 
Auf dem Schweizerhofe 
Große Wollweber- und Mönchenstraßen-Ecke . 
Desgleichen vor Nr. 19. 
Königsplatz vor der Kaserne, mit Nr. 1 bezeichnet 
Rosengarten vor Nr. 12. 
I n der Louisenstraße vor Nr. 19, Russischer Hof 
Auf dem Noßmarkt, vor Nr. 1 
I n der Roßmarktstratze, vor Nr. 4 . . . . 
Notzmarkt und Mönchenstrahen-Ecke . . . . 
Aschgeber- und kleine Domstraßen-Ecke . . . 
Gr. Domstr.,v. Nr. 23, unfern d.Roßmarktstr-Ecke 
Fuhrstr. v.o.Hause Nr. 15, d. Schlosse gegenüber 
Oberhalb der Schuhstraße 
I n der Frauenstraße vor Nr. 29 
Frauen- und Baumstraßen-Ecke 
Auf dem Marienplatz, dicht an der K l . Domstraße 
Petriplatz 
Victoriaplatz, 4 Schritte von der Lindenstraße 
Kirchplatz, i. d. Mitte d. Verlängerung d. Lindenstr. 
Splittstratze 
Paradeplatz vor Nr. 23 
Klosterhof ^. . 
Am Ende der Lindenstraße 
Eiserne Pumpe in der Klosterstraße, an der 

Iohannis-Kirche . . . 

— 4. 0 
— 6. 6 
— 8. 6 
- - 8. 0 
— 1. 7 
- - 4̂  0 
-!-15. 0 

-j-12. 0 
-4- 8. 0 
4- 9. 6 
^ 8. 0 
-^-12. 0 
-j-16. 0 
-j-11. 3 
- j - 8. 0 
4> 8. 0 
^ 8. 0 
- l - 8. 2 
i-13. 0 
-̂ - 6. 4 
-!- 6. 4 
^ 1 5 . 0 
-^ 6. 0 
- l - 6. 0 
^ 2. 0 
-!-11. 0 
-^ 7. 6 
-^ 6. 6 
- l - 6. 0 
^ 4. 0 
- 3. 0 

- l - 7. 6 
- i - 6. 0 
4- 7. 6 
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Wie sich aus den Reductionen des Wasserstandes in den Brunnen auf den 
Nullpunkt des Oder-Pegels ergibt, zeigt die Schicht gröber« Kieses, welche die 
Brunnen mit Wasser versorgt, eine doppelte Senkung, ein Mal gegen Osten nach 
dem Bette der Oder, das andere Mal gegen Süden, da die Wasserspiegel der 
Brunnen in den nördlichen und nordwestlichen Stadttheilen höher liegen, als in 
den südlichen und südöstlichen. 

Bei einer im Jahre 1835 im Auftrage der Königl. Regierung, und unter 
Anweisung des Regierungs- und Wasserbauraths Scabell und des damaligen Stadt¬ 
baumeisters Hundt, von dem Bauführer Recht und dem Vrunnenmachermeister 
Müller angestellten Prüfung des Wasservorraths sämmtlicher Brunnen in der Ober¬ 
stadt, nach dem damaligen Umfange derselben, bis zur Frauenstraße gerechnet, ergeben 
sich folgende Resultate: — 

Von den öffentlichen Brunnen wurden 12 mit 17 Röhren binnen einer Stunde 
nicht leer gepumpt und eine Pumpe auf dem Rosengarten mit 2 Röhren für uner¬ 
schöpflich erkannt; die übrigen 13 der damaligen öffentlichen Brunnen wurden in 
der Zeit von etwas über und unter einer halben Stunde, einzelne sogar in einer 
Viertelstunde und ein Brunnen sogar in sechs Minuten leer gepumpt. Von den 
33 Privatbrunnen wurden 16 bei den während einer Stunde angestellten Versuchen 
nicht leer gepumpt, die übrigen 17 in dieser Zeit jedoch erschöpft. Nach einem 
später« Verzeichniß über 9 in der Oberstadt noch vorhandenen Privatbrunnsn ergaben 
3 das Resultat, in einer Zeit von zwei Stunden nicht leer gepumpt zu werden, 
4 das gleiche Resultat beim Pumpen während einer Stunde, und 2 waren gleich 
erschöpft. « , 

I m Sommer 1873 wurde von Polizeiwegsn die Schließung des Brunnens in 
der Louisenstraße, Nr. 17 des obigen Verzeichnisses, angeordnet, weil das Wasser 
eine große Beimischung organischer Stoffe enthalte, welche beim Genüsse des Wassers 
gesundheitsschädlich wirken sollten. Die auf Veranlassung des Magistrats von dein 
Stadtrathe W. Mayer, Besitzer der Pelikan-Apotheke in der Neepschlägerstraße, vor¬ 
genommene chemische Untersuchung des Wassers ergab die Richtigkeit der von der 
Polizeibehörde behaupteten Thatsachen. Der Grund der Verschlechterung des Wassers 
in sämmtlichen öffentlichen Pumpen der Stadt liegt aber nicht in der Bauart der¬ 
selben, wie hin und wieder verlautbart wurde, sondern hauptsächlich darin, daß das 
Wasser aus den Brunnen in Folge der Wasserleitung weniger, wie früher, ver¬ 
braucht wird, und so auf natürlichem Wege sich verschlechtern muß Es wurde 
nunmehr ein Abpumpen sämmtlicher Brunnen veranlaßt, und hat sich dabei ergeben, 
daß in Folge dieser Maßregel das Wasser in dem genannten Brunnen Nr. 17 jetzt 
nur noch die wenigen organischen Substanzen enthält, welche jedem Brunnenwasser 
beiwohnen, daher die Schließung aufgehoben werden konnte. Früher, bei größerm 
Wasserverbrauch, wurde das Wasser aus diesem Brunnen als das beste in der Stadt 
bezeichnet. Übrigens soll erfahrungsmäßig das Wasser aus der Wasserleitung mehr 
organische Beimischung enthalten, als das Wasser aus irgend einem der öffentlichen 
und Privat-Brunnen der Stadt. 

Inifließende Messen. 
Bevor zu den Resultaten zweier Bohrungen auf der Lastadie übergegangen 

wird, scheint es für die Beurtheilung der Schichten des Stettiner Grund und Bodens 
noch nöthig, zweier Quellen zu gedenken, welche in unmittelbarster Nähe der Gtadt 
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zwischen dieser unoAden Vorstädten früher frei zu Tage träten. Die erste, südlich 
der Stadt, zwischen derselben nnd der Oberwiek gelegen, den älteren Bewohnern 
Stettins unter dem Namen der „Silberquelle" bekannt, sprudelte wenige Schritte 
vom Oderufer entfernt, und höchstens 2 F. über dem Mittlern Wasserstande aus 
diluvialem Sande hervor, und lieferte, ungeachtet sie aus einem nur 20 Schritt 
davon etwas höher gelegenen moorigen Tümpel entsprang, durch die im diluvialen 
Sande erfolgende Sinterung ein krystallreines, aus weiteren Entfernungen gesuchtes 
Trinkwasser. Bei der Anlage des Bahnhofes wurde die Erhöhung des ganzen 
Terrains nothwendig, und die Quelle erhielt eine gewöhnliche Brunnenfassung neben 
dem Perron des Bahnhofes. Die zweite Quelle liegt am nördlichen Ende der Stadt 
noch in den Festungswerken, zwischen dem zweiten und dritten Frauenthor, wenig 
entfernt von der daselbst erbauten Frauenthor-Kaserne. Auch sie lag wenige Schritte 
von der Oder und ebenfalls kaum 2 F. über dem Mittlern Oderstande. Ein vor¬ 
maliger Stettiner Arzt, Di-. Fabricius, hat ihr eine besondere Heilkraft vindiciren 
wollen, doch ohne glücklichen Erfolg. Bei der Anlage- des Dampfschiffs - Bohl¬ 
merks mutzte sie ebenfalls eine Brunnenfassung erhalten. Die Gleichheit der Lage 
beider Quellen, zum Odsrpegel, und die Übereinstimmung derselben mit der Wasser¬ 
sohle fast aller Vrunnen der Ober- und Mittelstadt macht es fast zur unzweifelhaften 
Gewißheit, daß diese Quellen die Lage der Wasserader her Stadt Stettin und zu¬ 
gleich die Lage der diese tragenden Thonschicht andeuten. 

Bohrungen ^ h 

Die wichtigste ist die, welche auf dem Hofe der alten Pommerschen Provinzial-Zucker-
siederei im Jahre 1857 unternommen wurde, da die niedrige Lage des Ortes die Hoff¬ 
nung erweckt hatte, bei hinreichender Tiefe vielleicht sogar laufendes Wasser zu erzielen. 
Man erbohrte 
bis 13,5 F. aufgeschütteten Boden, bei der genannten Tiefe mit Pstanzenwurzeln und 

Holzresten durchsetzt; 
bei 16,5 F. größere Stücke verwitterten Holzes;. 
„ 24 F. grauen, sehr sandigen Thon mit unbestimmbaren Schalthierresten; 
„ 27 F. grauen, sandigen Thon, ähnlich dem vorigen, mit bestimmbaren Bruch¬ 

stücken V0N I<sä3. I) 681^6819,112,; 
„ 29 F. Quarzsand mit rothen Feldspathbrocken; 
„ 42 F. Desgleichen mit kleinen Braunkohlenstückchen; 
„ 58 F. ebenso; 
„ 70 F. ebenso; 
„ 74 F. groben diluvialen Sand mit kleineren und. größeren Kiesgeschieben der 

verschiedensten Art; 
„ 80 F. eben solchen Sand mit größeren Geschieben nordischer Gesteine bis zur 

Größe eines Kubikzolls. Darunter erkennbar stturische Kalkstücke mit 
A p ; 

82 F. feinen diluvialen Sand; / 
92 F. eben solchen Sand mit kleinen Braunkohlenstückchen; 

123 F. ebenfo; 
125 F. denselben Sand mit größeren Brannkohlenstückchän; 
129 F. ebenso; 
130 F. sandigen blauen Thon mit größeren Braunkohlenstückchen; 
133 F. groben diluvialen Sand mit Braunkohle; 



bei 133 F. groben diluvialen Sand mit größeren Stücken' Braunkohle; 
„ 135 F. diluvialen Sand ohne solche; 
„ 139 F. sehr feinen Quarzsand, die Körner von ungleicher Größe, kantig abge¬ 

rundet, mit Vielen Glimmerblättchen und sehr kleinen weißen Kreide-
körnchm, auch Braunkohlenpartikelchen, aber nicht frei von Feldspath-
brocken; 

„ 140 F. sehr feinen, glimmerreichen Quarzsand von fast gleichmäßigem Korne, 
mit wenigen, sehr kleinen Braunkohlsnspuren, anscheinend ohne Feldspath. 

Bei der jetzt erreichten Tiefe von 140 Fuß stieß das Bohrzeüg auf ein här¬ 
teres Gestein, welches mit dem angewendeten Seilbohrer ebenso wenig durchdrungen 
werden konnte, als es auch nur gelang, Stücke davon abzuarbeiten, und empor zu 
bringen, und dadurch die Natur desselben zu ermitteln. Die Arbeit wurde daher 
aufgegeben; indeß beabsichtigte die Direktion der Siederei im Hinblick auf die großen 
Vortheile, welche ein gutes Wasser der Anstalt gewähren würde, zu gelegener Zeit 
einen nochmaligen Bohrversuch zu unternehmen. 

Schon einige Jahre früher war für Rechnung der Stadt auf dem Hofe des 
Gertrud-Stiftes eine Bohrung unternommen. Sie wurde bis auf 120 F. Tiefe 
geführt, und es wurden im Allgemeinen die gleichen Schichten durchsunken. Das 
durch die Röhre emporgestiegene Wasser ist sehr weich, läßt aber bei längerm Stehen 
unter Verdunstung der Kohlensaure ein nicht unbedeutendes« Sediment von kohlen¬ 
saurem Eisen fallen, welches möglicherweise von einem Infusorienlager herrühren 
mag. Wegen des Eisengehaltes ist dieses Wasser zu wirtschaftlichen Zwecken durch¬ 
aus unbrauchbar, nnd besteht wahrscheinlich nur aus dem Grundwasser des Oder-
thales, wie denn überhaupt das Wasser der Oder, bezw.. der Parnitz die Quelle ist 
für alle Brunnen in der Unterstadt, auf der Lastadie und der Silberwiefe. 

Nächst diesen Ergebnissen der Untersuchung der älteren städtischen Brunnen 
dürfte noch mit wenigen Worten der Bebauung der Neustadt zu gedenken sein. Die 
neuen Haüser, welche in dem Hauptgraben erbaut wurden, gingen zwar mit« ihren 
Fundamentirungen noch um einige Fuß in die Grabensohle hinab, woselbst wieder 
blauer mit diluvialem Sand gemischter Thon getroffen wurde; da indeß die nach¬ 
trägliche Ausschüttung bis. zum neuen Straßenniveau eine genügende Sicherheit für 
die Dauerhaftigkeit gewährte, so wurde eine tiefere Fundamentirung nicht erforderlich. 
Einige Haüser, welche auf alten Ausfüllungen früherer Gräben erbaut wurden, 
fundamentirte man auf Senkbrunnen, die jedoch das Diluvium bei Weitem nicht 
durchdrangen. Die hier angelegten öffentlichen Brunnen unterscheiden sich in Bezug 
auf die geognostischen Verhältnisse in nichts von den Brunnen der Altstadt; indessen 
sollen in einigen Privat-Grundstücken Brunnen in geringer Tiefe erbaut sein, die 
jedoch einen dauernden Wasserstand nicht gewährt haben, sondern später wieder 
versiegt sind, so daß man genothigt gewesen ist, sie bis auf die gewöhnliche Tiefe 
fortzuführen. 

Zie Ztadt steht ans einer früher» Insel. 
Diesen für die Stadt Stettin ermittelten geognoftischen Verhältnissen gegenüber, 

bleiben nun noch die gleichen für einen weitern Bezirk außerhalb derselben zu 
betrachten übrig. Zunächst gehört hierzu die ganze Umgegend der Stadt bis zur 
Galgwiese südlich und bis zur Grünewisfs nördlich derselben; dann aber bieten 
auch die jenseits dieser Niederungen ansteigenden Höhen durchaus den Charakter 
diluvialer Ablagerungen dar. I m südlichen Ufer der Galgwiese zeigt die 
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dort gelegene und bereits mehrfach erwähnte Zimmermann'sche Sandgrube alle 
Glieder des Di luviums, und im nördlichen Ufer der Grünenwiese findet sich 
dasselbe Verhältniß in den Höhen bei Arthursberg, Bredow, der Umgegend von 
Zülchow, überall in den zerrissenenen Äckern nach der Seite von Stettin hin stärkere 
Diluvialablagsrungen tragend. Diese Ablagerungen, in dem südlich von der Stadt 
belogenen Kosakenberge bis zu einer Höhe von 155 F. ansteigend, setzen sich in 
einen flachen Höhenzug fort, welcher von dem ebengenannten Berge aus die Stadt 
gürtelförmig umgibt, und sich weiter nach Nordwesten mit dem „Deutschen Berge" 
vereinigt, dann aber durch allmäliges Ansteigen i n die Höhen von Brunn übergeht, 
mit denen bekanntlich die westliche und nordwestliche Gränze des südlichen Theils 
des Ststtiner Reviers geschlossen wird. Zwischen dem die Stadt umgebenden Gürtel 
und dieser selbst zieht sich die Niederung der Galgwiese westlich vom Fort Preußen 
nach Nordwesten fort, und wird, nachdem sie die Vorstadt Torner» zum Theil passirt 
hat, weiterhin durch einen stachen Sattel in der Gegend der Lübschen Mühle mit 
der Niederung der Grünsnwiese in Verbindung gesetzt. Solchergestalt l ieg t also 
die S t a d t S t e t t i n auf einer durch eine N iederung i nse la r t i g ausgeschie-
denc D i l uv i a l s cho l l e ; vergleicht man aber diese letztere mit dem weiter fort-
gefetzten Di luv ium, so finden sich wesentliche Unterschiede zwischen ihnen. Während 
nämlich weiterhin das Diluvium nur erst mit dem Niveau der im südlichen Theile 
des Reviers gelegenen Dörfer, d. h. mit 70 bis 80 F. über dem Oderpegel, beginnt, 
reicht dasselbe in der Stettmer Scholle bis auf den Oderspiegel selbst herab; und in 
den nördlich von der Stadt gelegenen Höhen deckt es die weit höher emporsteigenden 
Tertiärglieder nur kuppenartig oder in abgeschwemmmten Vorländern. Da nun die 
Niederung, welche schließlich in der Grünenwiese auslauft, sich weiterhin durch 
den Sandsee, Glambeck-, Polchomer-, Ahlbeck-, Neüendorfer See, welche sämmtlich 
durch wiestge oder moorige Niederungen mit einander in Verbindung stehen, bis 
nach Neüwarp verfolgen läßt, so folgt hieraus, daß hier in alten Zeiten ein A rm 
der Oder verlaufen sei, der später durch Versandung geschlossen worden ist. Indem 
nun aber weiterhin in diesem jetzt geschlossenen Arm sich zwischen dem südlichen 
und nördlichen T'heile eine Wasserscheide bildete, welche durch die von dem nörd-
lichsn Plateau herabströmenden Bäche nach der südlichen Seite her eins größere 
Bildungsfähigkeit erhielt, entstand die Scholle zwischen den beiden Ufern dieses 
Oderarms, welche jetzt die Stadt Stettin trägt, und welche man einer Deltabttdung 
an die Seite stellen kann, mit der Rücksicht jedoch, daß die Bildung, durch besondere 
Lokaluerhältmsss bedingt, hier an der ursprünglichen Einmündungsstelle des Fluß-
armes von Statten ging, anstatt sie sich in den gewöhnlichen Fällen an den natür-
lichen Ausmündungen der Flüsse zeigt. 

6. Geognostische Beschaffenheit des rechten Odemfers. 
Um über die Gesammtbildung der hiesigen Gegend ein Urtheil bilden zu können, 

scheint es nothwendig, auch der Ermittelungen zu gedenken, welche in neuester Zeit 
auf dem rechten Ufer der Oder haben angestellt werden können, obgleich diese bis 
jetzt zu einem Abschluß noch nicht gelangt sind. 

Das rechts Ufer der Oder begleitet das linke von Schwedt ab nordwärts in 
ziemlich paralleler Richtung, und nähert sich demselben etwas stärker bei Klütz, wo 
die Erhebung mit 206 F. dem Höhspunkte der Hohenzadener Mühle, dem sie gegen-
überli?gt, fast gleich ist. Von hier ab verbreitert sich das Oderthal durch allmäliges 
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Zurücktreten des rechten Ufers um ein Geringes bis Finkenwald, von wo ab eine 
plötzliche Wendung des Höhenzuges nach Nordosten den Blick auf eine weitere 
Ebene eröffnet, in welcher mehr östlich in der Richtung auf Stargard und Massow 
das große Carolinen!)orster Torfmoor, dagegen Mehr dem westlichen Rande genähert 
der Dammsche See mit seinen weiteren wasserreichen Ausbuchtungen, welche nach 
und nach Zahlreiche Nebenflüsse des eigentlichen Oderstromes in sich aufnehmen, 
gelegen ist. Die Uferränder dieses östlichen Landes sind im Allgemeinen etwas 
verflachter oder sanfter zum Thal abfallend als die des westlichen, nehmen jedoch 
besonders von Klütz ab bis Finkenwald eine weit zerrissenere Gestalt an. Hier sind 
die Kuppen und Thäler fast ebenso ausgesprochen als auf dem westlichen Uferrande, 
und selbst die schroffsten zerrissensten Punkte von Zülchow, Stolzenhagen und Scholwin 
finden in dem Staats-Forstrevier Klütz stellenweise ihre Äquivalente. ZugleiH ist 
in den letztgenannten Revieren, in welchen der wundergleiche Buchmalo in semer 
Schönheit möglichst erhalten wird, die Erddecke großenteils noch in einem jung¬ 
fräulichen Zustande, so daß Zerrissenheiten derselben und Entblößungen des Innern 
äußerst selten sind. Dagegen zeigen sich die oberen Glieder der Tertiärformation, 
und namentlich der Septarienthon sehr bald unter der Oberfläche, so bald diese 
eröffnet wird, wie z. B., vor einigen Jahren, wo das Hökendorfer Färfterhaus einem 
Neubau unterzogen wurde. Nur in den unmittelbaren Gehängen des östlichen Ufers, 
welche theilweise durch eine leicht bewegliche Diluvialdecke abgeflachter werden und 
ein aus diluvialem Sande gebildetes Vorland zeigen, hat die Industrie Versuche, 
gemacht, durch Erforschung und Ausbeutung des Erdinnern sich Erwerbsquellen zu 
eröffnen. Es ist hier zunächst der, südlich vom Dorfe Podjuch gelegenen, Kohlen¬ 
grube „Gottes Gnade" zu gsdenken, deren Ausbeutung ums Jahr 1856 in Gang 
gebracht wurde. Nachdem man eine durch Regengüsse bloßgelegte Kohle verfolgt, 
und mehrere wechselnde Schichten von Sand, Letten und schwachen Kohlenlagen 
durchsunksn hatte, traf man auf ein Kohlenstötz von 23 F. 10 Z. Mächtigkeit. Die 
Kohle lagert zwischen 60 und 90 F. Teufe, und wird von einem dunklen Sands 
unterlagert, welcher bei 130 F. Gesammtteüfe noch nicht durchsunken ist. I n diesem 
Sande wurde unter Anderem der Zahn eines größeren Saügsthiers gefunden, 
welcher nach Burmeifters's Meinung einer Species des Gsnus „ S u s " angehört. 
Die in dieser Grube gefundene Kohle ist von vortrefflicher Beschaffenheit, und 
mehrfach zn Stettin in Gebrauch gezogen worden, indeß ist die Förderung bis jetzt 
noch so kostspielig gewesen, daß die Concurrenz mit der englischen Steinkohle schwer 
ist. Was das Lagerungsverhältniß betrifft, so ist dasselbe noch^nicht sicher festgestellt; 
so weit die Untersuchungen jedoch bis jetzt gehen, ist das Einfallen so stark (nach 
v. d. Borne's Angabe 45 Grad südöstlich), daß das Flötz von den Bergbeamten als 
ein Kopfflötz »angesehen wi rd, und daß mithin die Verfolgung und der Abbau in 
größerer Tiefe nicht würde erfolgreich betrieben werden können, da bei größerer 
Tiefe sowohl die Kosten überhaupt zu hoch steigen würden, als auch überhaupt das 
Eindringen von Grundwasser den Fortbau vielleicht ganz unmöglich machen würds. 
Das Quantum der des Abbaus fähigen Kohle wird auf etwa 400.000 Tonnen 
geschätzt. I n geringer Entfernung von dieser Grnbe, noch tiefer am AbHange des 
Ufers ist durch einen versuchsweise angestellten Tagebau der Septarienthon in bedeu¬ 
tender Mächtigkeit und, wie es aus einer darauf liegenden Schicht tertiären Kieses 
aus milchweißem Quarz vermuthet werden muß, in wagerechter Lagerung blosgelegt. 

Schon früher, ehe noch die Kohle der genannten Grube aufgeschlossen war, 
waren von einem andern Unternehmer (Thieme) in dem hinter dem Dorfe Finken-
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'̂̂  tvald gelegenen AbHange Versuchsbauten unternommen worden. Die Lagerung der 
Thone und die Bloslegung einer 1 F. mächtigen Kohlenschicht i n dem großen 
Ausstich, aus welchem die Dammschüttung der Stettin-Stargarder Eisenbahn bewirkt 
wurde, hatten hierzu ermuthigt. Nachdem in ziemlicher Höhe am Berge Bohrlöcher 
eingestoßen worden waren, wurde ein Schacht niedergetrieben, und eine mulmige, 
noch mi t Sand gemischte Kohle gefördert, welche an der Luft sehr bald zerfiel, und 
dadurch an Werth verlor. Diese Arbeiten wurden jedoch nicht mit Nachdruck 
betrieben, da die Rentabilität den obwaltenden Verhältnissen gemäß mehr als 

zi Zweifelhaft blieb. I n neürer Zeit sind diese Arbeiten jedoch von einer andern Gesell-
H schaft wieder mi t Lebhaftigkeit aufgenommen worden; indem diese am südlichen Ende 
^ des Dorfes Finkenwald die bedeutende CeMsut-Fabrik „ S t e r n " begründet hat, und 
^ eine einigermaßen brauchbare Kohle in ihrem eigenen Gebrauchs würde verwerthen 
^ können. Diese erneuten Versuchsbauten haben nun in verschiedenen Kuppen des 
D sehr zerrissenen Terrains eine Kohle erschürft und zum Thei l gefördert, welche der 
!̂ eben erwähnten sehr ähnlich ist. Sie ist nämlich ebenfalls leicht zerfallend, mulmig, 

^ nicht ganz re in , und verliert durch Trockenwerdung. Die Lagerungsverhältnisse 
WD sind nicht übereinstimmend i n den einzelnen Nestern, j a es lassen sich eigentlich 
!H! genaue Ermittelungen der Lagerung nicht anstellen, da die Kohle schon unter der 
W Erde in sich zertrümmert, verworfen, kurz i n durchaus vielfach gestörter Lagerung 
D!!! getroffen w i r d , und es unterliegt wol keinem Zweife l , daß.diese einzelnen Nester 
D l bloß aus großen Geschieben zerbrochener Flotze bestehen. Übersehen darf hierbei 

D^ nicht werden, daß alle diese Nester im D i l uv ium liegen. 
D!^ Ganz abweichend von diesen verworrenen Verhältnissen gestaltet sich nun aber 
^D! die Sache in weiterer Entfernung vom Oderufer östlich landeinwärts. Nachdem 
W" die Landschaft hier eine mehr ebene Verflachung angenommen hat, sind auch die 
D!̂  unterirdischen Verhältnisse zu einer regelmäßigern Gestaltung gelangt, und so ist 
M^ es denn bei dem Dorfe Mühlenbeck gelungen eins Kohle aufzufinden, welche in 
P durchaus regelmäßiger Lagerung zu geognoftischen Untersuchungen mit einiger Sicher-
^,> heit benutzt werden kann. Den verschiedenen Bohrungen zufolge lagern hier: 
^,. grauer Sand 1 bis 2 Fuß, 
!! 1i Formsand mit Kohlenspuren 1 Fuß, 
l ^ Kohle 1 Zoll, 
M! Kohlengebirgs mit Glimmer 3 Fuß, 
H weißgrauer Formsand mit Glimmer 6 Fuß, 
>! brauner Thon mit Glimmer 17 Fuß, 
W Kohle 2 Fuß 5 Zoll, 
^ ^ weißer Formsand 4 Fuß, 
l s , brauner Thon mit Glimmer 6 Fuß, 
N Kohle 13 bis 16 Fuß. 
W^ Die aus dem letzten Flötz geförderte Kohle ist fest, knorpelig, enthält viel bi-
^> tuminöses Holz, trotzt der Witterung, und ist nach allen Richtungen hin den besten 
W! Braunkohlen an die Seite zu stellen. Den bisher angestellten Untersuchungen zu-
!!̂  folge liegt das Flötz beinahe wagerecht, soll jedoch ein schwaches Einfallen nach 
^ ! Südosten bemerken lassen. Die Streichungslinie ist k. 6. 
^ Zwischen diesem Revier und den Gehängen der Oder sind an verschiedenen 
'! Stellen einzelne Bohrungen vorgenommen worden, in denen auch Kohle gefunden 
u worden ist, jedoch läßt sich darüber nur soviel feststellen, daß die Verhältnisse je 
:! mehr man sich dem Oderufer nähert^ um so unregelmäßiger und verworrener wer-
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den; indeß dürfte die ZusammengehöriMt jener einzelnen N M r in dm O 
des OderuferZ mit den weiterhin gefundenen regelmäßigen Flötzen nicht zu Z 
feln sein. 

Die im Interesse der vorhin erwähnten Cement-Fabrik Stern unternommenen 
Erdbauten haben nun auch über die hier nicht weit entfernt lagernde Kreide ei¬ 
nigen Ausschluß gegeben, der so wenig erschöpfend er noch ist, an dieser Stelle nicht 
übergangen werden darf, da er zum Verständniß unserer Gegend im Ganzen mit¬ 
wirkend ist. Der Kreide in der Catharinsnhöfsr Wolfsschlucht bei Finksmvald ist schon 
früher von Gumprecht, Geinitz, v. d. Borne, Erwähnung geschehen. Neuerlichst ist 
dieselbe auch in dem Bergabhange gegenüber der neuen Cement-Fabrik bloßgelegt 
worden. Sie lagert hier ganz in diluvialem Sande, und giebt, indem sie sich nach 
der Ebene zu zungenförmig abrundet, ganz das Bild einer früher dickflüssigen, eins 
geneigte Ebene langsam herabgeglittenen Masse, ähnlich wie man am Fuße der 
Vulkane die einzelnen erstarrten Lavaströme zu unterscheiden vermag. Versteine¬ 
rungen sind in dieser Kreide ebenso wenig wie in der aus der Wolfsschlucht ge¬ 
funden worden, und ebenso ist sie frei von Feuersteinen. Bei der Verwendung zur 
Cement - Fabrikation wird sie im Tagebau benutzt. Erheblich höher als diese 
Kreide tritt in der Mitte des Abhanges Septarienthon zu Tage, der hier einem 
wasserreichen Quell den Ursprung giebt. 

Zwischen diesem Ausgehen der Kreide und der Wolfsschlucht zeigt sich dieWe 
auch noch in einem tiefen Loche, welches, früher mit schönem Baumwuchs bestände.«, 
den romantischen Scherz-Namen „Herthasee" führt. Das Loch hat in seiner Tiefe noch 
jetzt Wasser, jedoch durchaus ohne Zu- und Abfluß, und gegen die Oder hin einen 
schmalen schluchtartigen Zugang. Die Kreide liegt hier ebenfalls in der Tiefe bloß, 
die Wände werden vom Diluvium gebildet, dem große zertrümmerte und verwor¬ 
fene Septarienblöcke eingebettet sind, und das Ganze gewährt das Bild einer künst¬ 
lichen Anlage, c, Wahrscheinlich ist hier in früherer Zeit ebenso wie in der Wolfs¬ 
schlucht durch Tagebau auf die Gewinnung der Kreide zu Kalkmörtel gearbeitet 
worden. (Man vergl. L. B. I I . Th. Bd. I I , 1743, 1879—1882.) 

?. Allgemeine Hbersicht. 

Aus den im Vorhergehenden niedergelegten Ermittelungen lassen sich nun bei 
unbefangener Betrachtung folgende Resultate zusammenstellen: 

1. ' Die gegenwärtig die Gehänge des linken Oderufers im Stettiner Tertiär-
Revier bildenden Bergkuppen nebst den dazwischen gelegenen Thälern, Schluchten, 
Bachgerinnen gewähren zwar ein reiches Material für das Studium der Forma¬ 
tion überhaupt in petrographischer und paläontologischer Beziehung; dagegen ge¬ 
währen sie für die Erkenntniß der Lagerungsverhältnisse im Großen keinen sichern 
Anhalt, da die Neigungswinkel in ihnen wegen der vielfachen Verwerfungen „nicht 
mit derjenigen Sicherheit festgestellt werden können, um schon hieraus eine Über¬ 
einstimmung im Großen abzuleiten. Nur an einer einzigen Stelle, im Bache von 
Scholwin, ließ sich an einer Wand, welche mit Grund als nicht verworfen ange¬ 
sehen werden kann, eine bestimmte Streichungslinie (Ii. 4^2 bis 5) erkennen. Erst 
in derjenigen Tiefe, die mit dem Nullpunkte des Oderpegels korrespondirt, scheinen 
dunkelgefärbte Thone, welche längs des ganzen Ufers in petrographischer Beziehung 
mit einander übereinstimmen, durch ihre fast wagerechte Lagerung eine größere 
Sicherheit zu gewähren, doch steht auch diese Annahme noch nicht positiv fest, und 
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es müssen auch hierüber weiter fortgesetzte Untersuchungen Aufklärung ver¬ 
schaffen. 

2. I n weiterer Entfernung von den Gehängen des Oderüfers werden die 
Verhältnisse etwas geregelter; das ganze Terrain senkt sich gegen das Randowthal, 
die Tertiärschichten verbergen sich tief unter einem stärker entwickelten Diluvium, 
und hieraus wird ein allgemeines Einfallen der Schichten nach Westen (resv. Nord¬ 
westen) deutlicher, welches durch die Übereinstimmung mit dem vorher erwähnten 
Streichen der Schichten der ganzen Beurtheilung der Lagerung eine größere Sicher¬ 
heit verleiht. 

3. Auf dein rechten Ufer ist die Zerrissenheit der Gehänge fast noch größer 
als auf dem linken, die Thäler sind manchfaltiger, die Kuppen kleiner, steiler, ab¬ 
gerundeter, aber zugleich die Ufer abgeschwemmter, verflachter. Die Neigungswinkel 
sind eben so unsicher wie in denen des linken Ufers und das Dazwischentreten der 
Krejde erschwert die Untersuchung und Feststellung der Lagernngsverhältnisse, noch 
mehr. Auch hier ist ein sicherer Anhaltspunkt erst in größerer Entfernung vom 
Oderbette zu gewinnen, wo dann die Neigung der Schichten sich mit etwas größerer 
Sicherheit gegen Osten (bezw. Südosten) ihr Streichen nach Nordosten (k. 6) nach¬ 
weisen läßt. 

4. Vergleicht man die Schichten beider Ufer der Oder in Bezug auf ihr 
gegenseitiges NiveauverMtniß, so gehören diejenigen des rechten Ufers den tieferen 
Gliedern, diejenigen des linken den oberen an, denn in ersteren ist die Braunkohle 
nicht allein in einzelnen Nestern vorhanden, sondern diese Nester vereinigen sich 
weiter nach Osten hin zu zusammenhangenden, regelmäßig gelagerten Flötzen. Ein 
gleiches, oder auch nur ähnliches Verhältniß auch auf dem linken Ufer nachzuweisen, 
ist nicht möglich, vielmehr werden die hier offen zu Tage liegenden oberen Schich¬ 
ten (der Sevtarienthon nnd die Sande) gegen Westen hin undeutlicher, verbergen 
sich nach und nach tiefer herabsinkend unter dem verflachten Diluvium, uud treten 
nur an dem nördlichen und östlichen Theile des Reviers in bedeutendster und 
höchster Entwickelung hervor. Braunkohle ist hier nur erst in dem südlichsten Höhen¬ 
zuge von Zaden, und auch hier nur unter Verhältnissen gefnnden worden, welche 
auf eine sekundäre Lagerung schließen lassen. 

5. Das zwischen den beiden hohen Ufern gelegene Bette der Oder besteht, 
soweit die tiefsten Bohrungen es nachzuweisen vermögen, ausschließlich aus diluvialen 
und alluvialen Gebilden, und die Verbindung dieses mächtigen Diluviums mit den¬ 
jenigen Diluvialschichten, welche die abgeschwemmten Uferränosr bedecken, wird durch 
einen jähen Absturz unterbrochen. Verwaschungen, Abspülungen zeigen sich nur da, 
wo in den Uferrändern selbst das Diluvium mit den weicheren Gliedern der For¬ 
mation in Verbindung tritt, und hier sind Bergschlipfe, Abrutschungen, Verwerfun¬ 
gen, selbst verkehrte Lagerungen überall anzutreffen. Die Ausfüllung des Oder-
thals mit massenhaften diluvialen Bestandtheilen gibt den Beweis, daß dasselbe be¬ 
reits vor der Ablagerung des Diluviums bestanden habe. 

6. Was die einzelnen Glieder der Tertiärformation in petrogmphischer Hinsicht 
betrifft, so geben sowol die eigentlichen Lagerungsverhältnisse der vielfach besproche¬ 
nen Kugeln, Knollen oder Bomben, wie man sie nennen kann, sowie die chemische 
Analyse derselben den Beweis, daß ihr gegenwärtiger Aggregatzustand nur durch 
Zersetzung aus einem harten (silbergrauen) Sandsteine vermittelst der Einwirkung 
der Atmosphärilien hervorgegangen sein kann; denn die mechanische und chemische 
Behandlung dieser Gebilde lehrt uns eine Auflösbarkeit der härtesten wie der weichsten 
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derselben durch die gleichen Reagentien, und die Zurückführung auf einen weißen 
glimmerhaltigen Formsand, als dessen Bindemittel im Allgemeinen Eisenoxyd anzu¬ 
sehen ist. I n den Thonen finden wir bereits die Produkte abgeschlossener chemischer 
Prozesse, deren Gang zu verfolgen wir im Stande sind; (zersetzte Schwefelkiese und 
Gyvs, hervorgegangen aus der Verbindung der Kalke organischen Ursprungs mit 
der aus den zersetzten Schwefelkiesen entstandenen Schwefelsaure). 

8. Schlnßbemerkungen. 
I n den vorstehenden Mittheilungen über die Bohrungen u. s. w. ist es ver¬ 

sucht, die Vorhergehenden Untersuchungen der Stettiner Formation zu einer vervoll-
ständigteren Kenntniß zu bringen. Bei Ansammlung der Thatsachen, welche hier¬ 
auf Bezug haben, ist Verf., wie in den früheren Untersuchungen, nach Möglichkeit be¬ 
strebtgewesen das Gefundene mit durchaus unbefangenem, durch keine vorgefaßte Mei¬ 
nung gefesselten S inn aufzufassen, und aus der Natur heraus, nicht in sie hinein zu 
lesen. Demnach glaubt er die Richtigkeit der von ihm beobachteten, und hier niedergeleg¬ 
ten Thatsachen verbürgen zu können. Wo er aus fremden Quellen zu schöpfen ge-
nöthigt war , kann er freilich eine gleiche Bürgschaft nicht übernehmen; da jedoch 
auch hier mit Vorsicht zu Werke gegangen wurde, so werden wesentliche Irrthümer 
nicht vorgekommen sein. 

Z u den Ergebnissen dieser wiederholten und weiter geführten Untersuchungen 
gehört nun aber auch die Ermäßiguug und selbst die Zurücknahme einzelner frühe¬ 
rer Schlußfolgerungen über die Bedeutung und Bildung unserer Gegend überhaupt, 
gleichwie ihrer eiuzelnen Glieder, und bevor Verf. dazu schreitet aus der Gesammt-
heit aller bis jetzt kund gewordenen Thatsachen Schlüsse zu Ziehen, ist es nothwendig 
eine frühere als erwiesen betrachtete Ansicht einer erneuerten Beleuchtung zu unter¬ 
werfen. Es ist dies die Annahme, daß die Tertiärschichten des linken Oderufers 
im allgemeinen ein Einfallen nach Norden zeigten. Sie gründete sich darauf, daß 
in dem Höhenzuge von Hohen-Zaden Braunkohle als den älteren und tiefe¬ 
ren Schichten angehöriges Gebilde erschürft war, wogegen im Norden des 
Reviers die jüngeren Glieder, der Septarienthon und die Sande, zu Tage 
lagen. Wäre diese Annahme richtig, so müßte nicht allein in dem Becken 
zwischen dem genannten Höhenzuge und Stettin Kohle gefunden werden, da 
die Thone, welche bei Zaden die Kohle umschließen, sich durch die ganze 
Ebene fortziehen, sondern es müßten die tieferen und bedeutenderen Flötze mit ihren 
ausgehenden Köpfen in den Ländereien südlich des genannten Höhenzuges bis zur 
Unzmeifelhaftigkeit hervortreten. Dies ist aber nirgend der Fall, und man trifft 
hier im Gegentheil in der viel niedriger gelegenen, und dennoch vielfach von 
Thälern, Bächen u. s. w. durchschnittenen Ebene nur ein Diluvium an, welches 
zum Theil eine bedeutende Mächtigkeit erlangt, und selbst in weiterer Ferne vom 
genannten Höhenzuge bei angestellten Bohrungen, wie solchs z. B. auf der Mesche-
riner Zuckersiederei vorgenommen worden sind, nicht einmal vollständig durchsunken 
worden ist, geschweige daß in demselben Kohlenspuren aufgefunden wären. Ebenso 
bieten die Schluchten im Schrei bei Garz, bei Geesow, in der Nähe der Berliner 
Steinbahn, und selbst die Niederungen zwischen Tantow und Garz, welche der Sal -
wey-Bach durchströmt, nirgend sicher erkennbare Spuren auch selbst der oberen 
Glieder der oberen Tcrtiärformation dar, vielmehr werden sie alle nur von den 
Gliedern des Mluvnnns gebildet. Wäre endlich dir frühere Ansicht begründet, so 
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müßten bei der Mächtigkeit der einzelnen Schichten und der geringen räumlichen 
Entfernung zwischen den einzelnen derselben die Neigungswinkel schon mit größerer 
Sicherheit haben festgestellt werden können, als dies bis jetzt hat gelingen wollen. 
Zwar wurde bei einer anstehenden Sandsteinwand ein Einfallen der Schichten nach 
Nordwesten erkannt; da jedoch diese Wand in einer Gegend steht, wo Verwerfungen 
zahlreich vorkommen, so kann das hier gefundene Lagerungsverhältniß für sich allein 
nicht als beweifend angesehen werden, fondern gewinnt erst, einigen Halt, insofern 
es mit anderen Erscheinungen nicht in Widerspruch steht. Ähnlich verhält es sich 
mit den: Auftreten der Kohle bei Zaden als Beweismittel für die Lagerungsver-
hältnisse. Sie zeigt sich hier durchaus lokal, ohne weder in dem Eisenbahndurchstich, 
noch in den zerrissenen Schluchten bei Nieder-Zaden anehr getroffen zu werden, und 
ein unmittelbar neben dem ersten Schurffelde gelegenes Feld (Ida) wurde von dem 
früheren Besitzer nach einigen Versuchsbohrungen sofort als unfruchtbar wieder auf¬ 
gegeben. Die hier lagernde Kohle besteht daher unzweifelhaft lediglich aus einem 
in Thon eingebetteten Geschiebe, wie das rechte Ufer dieser Erscheinung bei Finken-
Wald, Podjuch und in der Hökendorfer Forst mehrfach darbietet. Die frühere An-
Kcht über das Einfallen der Schichten auf dem linken Ufer der Oder kann daher 
in der Schärfe, wie sie früher aufgestellt war, nicht länger aufrecht erhalten wer¬ 
den, und es zeigt vielmehr die unbefangene Prüfung der wirklich nachweisbaren 
Erscheinungen, daß die Thone des südlichen Beckens zwischen dem Hohen-Zadener 
Höhenzuge und Stettin im Verhältniß zur Oder keine höhere Lage haben als die 
Thone des nördlichen Plateaus, daß sie im Gegentheile niedriger als diese liegen, 
da sie sich nur bis auf etwa 70 bis 80 F. erheben, während sie nördlich noch in 
viel bedeutenderer Höhe angetroffen werden. A ch dient das Hervortreten des gel-
hen Sandes in Verbindung mit dem Septarienthon am südlichen Abfall des Hohen-
Zadener Höhenzuges bei dem Vorwerke Wilhelmshöhe mehr zur Bestätigung dieses 
Lagerungsverhältnisses als zur Aufrechterhaltung der früheren Ansicht. 

Sehen wir uns nun aber bei dieser Unhaltbarkeit der früheren Ansicht nach 
Material für die Aufstellung eines Lagerungsverhältnisses um, so sind zunächst die 
vorher angegebenen Resultate der ganzen Untersuchungen soweit sie für diesen Zweck 
benutzbar sind, ins Auge zu fassen. Außer ihnen sind aber auch noch die in wei¬ 
terer Ferne von Stettin sich darbietenden geognostifchen Erscheinungen, sowol in 
den älteren Formationen als auch in dem Auftreten der Tertiärgebilde, zu berück¬ 
sichtigen. I n ersterer Beziehung finden mir die Glieder der Kreide- und Jurafor¬ 
mation im Norden gelegen, und sich hier in einer solchen Reihefolge aneinander-
lagernd, daß ein allgemeines Verhältniß nach größeren Dimensionen klar wird. 
Wir finden nämlich auf Rügen die obersten Glieder der weißen Kreide, im Golm 
bei Swinemünde und in den Lebiner Bergen auf der Insel Wolin die tieferen 
Schichten der Kreide welche sich bis in den Osten dieser Insel und noch auf der Insel 
Griftow zeigen; dann folgt im Westen des Kaminer Kreises bei Fritzom oberer 
Jura (Kimmeridge), nach Preüßner unter einer Streichunglinie von Nordosten nach 
Südwesten, mit i'Vi-sdi-ktuIa. Kiplioata,, vielen Nerinaeen, Astarte, Ammoniten aus 
der, Gruppe der Planulaten; noch weiter östlich bei Nemitz unweit des Städtchens 
Mlzow und bei Kamin selbst brauner Jura mit ^,wmouit68 ^ariciuLoni, ^uiiu. 
dsctiou8, DeiomnitßZ o3,uä1ioui2.tu8, I'6i-edi'3,tu1«, rimoLk»,. I n der zweiten Be¬ 
ziehung, die entfernteren Erscheinungen der Tertiärglieder betreffend, faßt Verf. 
besonders das Auftreten der Braunkohle in der Gegend von Schwedt a. d. O. ins 
Auge. Hier tritt nach Plettner's Angabe ein anstehendes Kohlenflötz bei dem Dorfe 
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FlemZdorf auf, und es ist dies, soweit dem Verf. auch in neuester Zeit Nachrichten 
hierüber zugegangen sind, für den äußersten Norden des östlichen Deutschlands viel¬ 
leicht das westlichste Auftreten derselben (?). Vergleicht man aber die geographische 
Lage dieses Fundortes mit dem rechten Oderufer unserer Gegend, so scheint die 
Streichungslinie mit den bei Mühlenbeck und Scholwin gefundenen (K. 4 ^ , , 5 
und 6), sowie mit den Gliedern des Pommerschen Jura übereinzustimmen, und in 
dieser Übereinstimmung würde wieder ein wichtiger Unterstützungsgrund für die 
Nichtigkeit in Bezug auf die größeren Raumverhältnisse gefunden werden müssen. 
Es würde sich hieraus ein Streichen von Norden nach Süden mit einer mäßigen 
Abweichung nach Nordosten und Südwesten nach 1i. 4 bis 6 ergeben. Sofern aber 
die älteren Formationen von hier aus nach Norden hervortreten, würde ein Ein¬ 
fallen auch der jüngeren Schichten nach Süden annehmbar werden, wenn nicht die 
positiven Ergebnisse der Flötze bei Mühlenbeck und Flemsdörf eine fast wagerechte 
Lagerung nachwiesen; es muß daher südlich des tzaffs eine starke Biegung der 
oberen Formation angenommen werden, wogegen ein schwaches Einfallen in west¬ 
licher Richtung unverkennbar ist. 

Mitten in dieser so gelagerten Formation zwängt sich nun das Oderbett durch den 
am höchsten gelagerten Theil derselben in einer Weise, die einer Ausmachsung durch 
die Strömung des Wassers geradezu widerspricht, denn die Tiefen sind gerade da, 
wo sie durch die festesten Gesteine gebildet werden, am zerrissensten, die Gehänge 
am schroffsten, das Bett selbst ist teif und mit Di luvium erfüllt. Verf. wagt es 
daher, über die geologische Entwickelung der hiesigen Gegend eine Ansicht aufzu¬ 
stellen, welche er zwar für jetzt selbst noch nicht als eine durch unangreifbare That-
sachen erwiesene ansieht, welche aber bei ruhiger, unbefangener Prüfung des vor¬ 
handenen Materials eine Reihe von Gründen für sich hat, und, einmal ins Ange 
gefaßt, alle über die hiesigen Verhältnisse noch abwaltenden Unklarheiten und Zweifel 
am ungezwungendsten und naturgemäßesten aufklärt. Er legt sie den Sachverständi¬ 
gen mit dem Wunsche vor, sie nach Lage der bisher ermittelten Thatsachen zu prüfen, 
und wenn sie als nicht annehmbar erkannt werden sollte, mit Gründen zu wider¬ 
legen, nicht aber sie ungeprüft zu verwerfen, weil sie, vielleicht im ersten Anblick 
unwahrscheinlich, und den bestehenden Ansichten über die norddeutsche Diluvialebene 
zuwiderlaufend erscheint. Diese Ansicht lautet: 

Das Oderthal, so weit es in der vom Verf. untersuchten Tertiärformation 
liegt, ist nicht wie die Betten der meisten Flüsse der norddeutschen Ebene, 
eine diluviale Auswaschung, sondern ejne wahre Hebungsspalts, entstanden 
nach der Ablagerung der jüngeren Tertiärschichten, und vor der Ablage¬ 
rung des eigentlichen Diluviums, zeitlich also zusammenfallend mit der Er¬ 
hebung der Skandinavischen Gebirge. 

Die Richtigkeit dieser Ansicht angenommen, werden durch dieselbe nicht allein 
die Erscheinungen, welche die zerrissenen, zerbrochenen in ihren Bruchstücken ver¬ 
worfenen Ufer des Oderthales unmittelbar darbieten, vollständig erklärt, sondern 
es werden auch die entfernteren, in größeren Dimensionen auftretenden Verände¬ 
rungen der Bodenstäche erklärlich. I n erstsrer Beziehung hat z. B. die Erklärung 
der Überlagerung des wagerecht gelagerten Diluviums durch einen großen all-
mälig zerfetzten Tertiärblock, wie dies bei Scholwin getroffen wird, keine Schwierigkeit, 
aber auch das Auftreten des weißen Glimmersandes bei Neüendorf erklärt sich, 
wenn man ihn als ein zersetztes Geschiebe des gelben Stolzenhagener TertiärsaMH 
ober Sandsteins ansieht, denn nicht allein läßt sich der Sand schon durch bloße 
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mechanische Behandlung von seinem Eisengehalte trennen, sondern auch die härte¬ 
sten Sandsteine zerfallen unter der Behandlung mit Sauren und in beiden 
Fällen ist der Rückstand ein weißer glimmerhaltiger Sand, welcher von jenem zu 
Tage liegenden in nichts zu unterscheiden ist. Eine ähnliche Bewandniß dürfte 
es mit dem gleichen Sande bei Zaden und an anderen Orten, wo derselbe rein 
lokal auftritt, haben. I n Bezug auf die in größeren Dimensionen auftretenden 
Erscheinungen ist vielleicht das ganze von Niederungen umgebene nördliche Plateau 

. nur als ein inselartig vom Ganzen abgelöstes und etwas stärker gehobenes Bruchstück 
anzusehen, bei welchem stärker hervortretende Verwerfungen im Großen nicht weiter 
vorgekommen sind, als die etwas stärkere Hebung in der unmittelbaren Nähe der 
Spalte selbst, und es würde durch solche Erklärung auch die Entstehung der ganzen 
Niederung, welche sich von Grabow aus durch die mehrfach erwähnten Seen bis 
nach Neüwarp verfolgen läßt, anschaulich werden. I n noch weiterer Ferne wird 
aber auch die allmälige Versandung des Randow-Thales erklärlich. Dieses war 
ohne allen Zweifel das ursprüngliche Bett des hier ausmündenden Stromes, und 
es ist nicht einzusehen, wie dieser mächtige Strom plötzlich seinen Lauf mitten durch 
ein höher gelegenes Gebirge sollte hindurchgeführt haben, wenn ihm nicht durch 
eine plötzlich und gewaltsam aufgerissene Spalte im Gebirge die Bahn eröffnet, und 
durch die Erhebung der Ufer zugleich das frühere Bett abgesperrt worden wäre. 
Es ist endlich noch zu erwähnen, daß die beiden Inseln Usedom und Wolin schon 
mehrfach als Erzeugnisse lokaler Erhebung des Bodens angesehen worden sind; viel-
leicht dürfte dieselbe mit der hiesigen in Verbindung stehen. 

^Drei Jahre später nachdem die vorstehende Abhandlung geschrieben hat Geheimer Medici-
nialrath Dr. Vehm der zuletzt erwähnten geologischen Ansicht. „Das untere Oderthal sei eine 
durch platonische Kräfte bewirkte tzebungsspalte" aufs Neue seine Aufmerksamkeit gewidmet. I n 
diesem Nachtrage zu seinen gründlichen Untersuchungen gibt er eine kurze Wiederholung der in 
den vorstehenden Blättern enthaltenen geologischen Thatsachen, um seiner Hypothese zur rechtfer¬ 
tigenden Beglaubigung als Basis zu dienen. Diese Schluß-Abhandlung ist folgendes 

9. Aber die Bildung des untern Gderttzals. 
Sämmtliche aus der Norddeutschen Ebene der Nord- und Ostsee zuströmende 

Flüsse bilden ihre Betten in einem meistens lockern, leicht zerstörbaren, namentlich 
unter der Einwirkung des Wassers sehr veränderlichen Boden, so daß ihre Ufer 
überall wenig Stabilität besitzen, und fast alljährlich nicht unbedeutenden Verän¬ 
derungen unterliegen. Diese Veränderungen verleihen den Gegenden einen eigen¬ 
tümlichen Charakter, welcher sich ganz besonders an der Oder bemerkbar macht, 
so daß diese sehr wohl als Vorbild auch für die übrigen Flüsse angenommen 
werden kann. Oberhalb Frankfurt und durch ganz Schlesien hinauf bieten die Ufer 
in unwiderleglicher Weise und mit höchst geringfügigen Ausnahmen das Bild ab¬ 
gespülter, ausgewaschener, lockerer, von leicht veränderlichen Erdschichten gebildeter, 
flach gesenkter Hügelländer dar. Sie sind allgemein in sanft abfallenden, ungleichen 
Profilen ausgesaümt, und da sie überall aus den zugeführten Sanden der Schle-
sischen Ebene bestehen, denen nur wenige feste oder Festigkeit gebende Materialien 
beigemengt sind, dieser Sand aber für sich allein keine Bindekraft besitzt, so werden 
sie von jedem Regen verändert, in die Niederungen geführt, von jedem Winde ver¬ 
wehet und sind kaum im Stande, sich in einer Böschung von 10 Graden gegen 
den Horizont zu tragen. Zwar treten an einzelnen Stellen etwas steilere Gehänge 
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auf, aber dann ist das Erdreich bereits mit fremdem Material gemengt, wohin 
insbesondere diluvialer Lehm, dilnvialer Thon, oder auch in einzelnen Fällen Kalk 
und Kies gehören. Die natürliche Folge der großen Veränderlichkeit des genannten 
Materials und seiner Transportabilität durch die Atmosphärilien ist es, daß das 
Flußbette, selbst in jedem Augenblicke die frisch eingescbwemmten Bestandtheile der 
Ufer mit sich führt," ohne daß diese auch selbst hier eine Festigkeit gewinnen können, 
die etwa die Entstehung vegetabilischer Thätigkeit zu begünstigen vermöchte; denn 
wenn auch die Unfruchtbarkeit des Sandes an sich einer solchen sehr hinderlich ist, 
so unterliegt es doch keinem Zweifel, daß bei gewonnener Beständigkeit des Bodens 
durch die Einwirkung der Feuchtigkeit nach und nach Pflanzenwuchs entstehen müßte. 
Die Beweglichkeit ist aber so groß, daß dadurch die Unsicherheit des Flußbettes in 
Bezug auf die Schifffahrt begründet wird, und die alljährlich sich steigernde Schwie¬ 
rigkeit in dem Betriebe dieses wichtigen Verbindungsweges der See mit dem Bin¬ 
nenlande beruht nicht ausschließlich in der zunehmenden Versandung des Flußbettes, 
überhaupt durch die von deir Nebenflüssen herbeigeschwemmten Massen des aus dem 
Schleichen Gebirge entführten Sandes, sondern wesentlich in der Beweglichkeit 
desselben indem selbst bei überhaupt ausreichendem Wasserstande die eigentliche 
Fuhrt oder Rinne nicht selten im Verlaufe eines Tages sich von einem Ufer blos 
durch den vom Winde veranlaßt«! Wellenschlag in die Nähe des jenseitigen Ufers 
verlegt. 

Die hier geschilderte Beschaffentzeit muß ohne Zweifel für alle im lockeren Erd¬ 
boden liegenden Flußbetten die gleiche sein, uud es wird dieselbe daher für die 
gleichen Verhältnisse als maßgebend angesehen werden, können. Anders gestalten 
sich natürlich die Verhältnisse derjenigen Auswaschungs-Flußthäler, die in einem der 
Zerstörung größeren Widerstand leistenden Boden liegen. Je größer der Widerstand 
ist, welchen eine solche Unterlage zu leisten vermag, desto längere Zeit wird er¬ 
forderlich, dein Strome einen freien Lauf zu verschaffen, und es bedarf dauernder 
und oft gewaltsamer Einwirkungen der Gewässer um ihnen den endlichen Sieg über 
die Gesteine zu verschaffen. Wie viel indeß auch bei den härtesten Gesteinen durch 
bloße Ausnagung oder Auswaschung erreicht werden kann, zeigt der Simeto auf 
Sicilien, dem es im Laufe der Zeit gelungen ist, seinen durch einen der festesten 
Lavaströme gesperrten Lauf durch allmälige Zerstörung des Gesteines vollständig 
wieder herzustellen. Wie gewaltig die Einwirkungen der Gewässer und der Atmo¬ 
sphäre auf Quadersandstein sind, zeigen die Zerstörungen dieses Gesteins in der 
Sächsischen Schweiz, bei Adersbach und anderen Orten, und welche mechanische 
Zertrümmerungen Flüsse herbeizuführen vermögen, davon gibt das Bette des Nia¬ 
gara und sein berühmter Fall ein lautes Zeügniß. 

So werden noch mehrere Abweichungen in der Bildung der Erosionsthäler ge¬ 
dacht und nachgewiesen werden können, die aber, als von dem vorliegenden Gegen¬ 
stände verschieden und darauf nicht unmittelbar Bezug habend, übergangen werden 
mögen. Für den vorliegenden Gegenstand aber wird zunächst die vorher erwähnte 
allgemeine Physiognomie der diluviale« Erosionsthäler in's Auge zu fassen sein. 
Nächst dieser allgemeinen Oberflächen-Physiognomie ist es nun aber einleuchtend, 
daß, wie zerstörbar die diluviale Grundlage eines ErosionZthales auch sein möge, 
die Auswaschung nicht anders als von oben nach unten, d. h. von der Oberstäche 
anfangend, in die Tiefe fortschreiten kann, und daß daher, so lange die Auswaschung 
währt, die Schichten der Ufer nothwendig in ihrer natürlichen Lagerung verbleiben 
müssen und nur durch das fortdauernde, allmälige Abnagen des Wassers verändert 
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werden können. Unterwaschungen, Unterfpülungen und dadurch herbeigeführte Nb-
stürze kommen natürlich hierbei vor, wenn die Schichten einen gewissen Grad von 
Cohäsion besitzen, um sich eine Zeit lang in steilerer Böschung tragen zu können; 
aber so weit dies geschieht, sind die eben genannten Einflüsse deutlich erkennbar 
und auf die genannten Veränderungen beschränkt; je weiter aber vom eigentlichen 
Flußbette die Lagerung sich entfernt, um so weniger ist eine Störung des bisheri-
gen regelmäßigen Verhältnisses denkbar und möglich. Das abgeschwemmte, zer¬ 
trümmerte Material des Ufers muß aber nothwendig ohne alle und jede regel¬ 
mäßige Lagerung seiner einzelnen Glieder, sondern vielmehr in inniger Vermengung 
derselben das Flußbette erfüllen, möglicherweise sogar in seine constituirenden Be-
standtheile wieder geschieden werden können. Daß diese Erscheinungen an beiden 
Ufern des Flusses die gleichen sein oder wo verschiedene Lagerungsverhältnisse ob¬ 
walten, wenigstens einander geologisch entsprechen müssen, und daß sie sich auch 
bis auf so weite Entfernungen parallel den Ufern und selbst auf Nebenthälern und 
Nebenflüssen erstrecken müssen, als die ursprüngliche Beschaffenheit des Bodens reicht, 
braucht wol kaum erwähnt zu werden. 

Die hier genannten Eigenschaften der im lockern diluvialen Boden gelegenen 
Flußthälsr, welche nicht allein vom theoretischen Standpunkte sich ergeben, sondern 
an größeren und kleineren Flußthälern der genannten Kategorie beobachtet werden 
können, werden kaum nennenswerthe Einwürfe gegen ihre Richtigkeit aufstellen 
lassen, so daß sie als normale Verhältnisse der in Rede stehenden Flußthäler an-
gesehen werden können und für den Oberlauf der Oder volle Geltung haben, da 
sie zum Theil von diesem entnommen wurden. 

Vergleichen wir aber hiermit die Beschaffenheit der Oderufer abwärts von 
Frankfurt, so stoßen wir bald auf wesentliche Abweichungen und Verschiedenheiten 
rücksichtlich ihrer allgemeinen geologischen Physiognomie. Schon in der unmittel¬ 
baren Nahe von Frankfurt fangen die Ufer an steiler, zerrissener zu werden; sie 
bieten in der Linie ihres allgemeinen Profils isolirtere Kuppen dar, die Seiten-
thäler werden schroffer, jäher, und diese Beschaffenheit setzt sich über Lebus fort bis 
in die Gegend von Küstrin. Von hier ab gewinnt das Oderthal beträchtlich an 
Breiteausdehnung, und während es in der Nahe von Frankfurt und weiter ober¬ 
halb mit Ausnahme der Erweiterung bei Neüzelle kaum mehr als 1000 Schritte 
breit sein mag, verbreitet es sich in der Nähe von Wriezen und Freienwald bis 
auf fast 2 Meilen, indem es auf der ganzen Strecke von Küstrin bis Oderberg die 
zu den gesegnetsten Gegenden unseres Landes gehörenden Niederungen — das 
Oderbruch — bildet. Von Oderberg bis Schwedt wird das Thal wieder enger, 
die Ufer hügeligter, zerrissener. Von Schwedt bis unterhalb Stettin jedoch treten 
alle geologischen Verhältnisse in eine noch entschiedener veränderte Physiognomie, 
und dieser Theil des Oderthales ist es ganz besonders, welcher den gegenwärtigen 
Untersuchungen zu Grunde gelegt werden konnte. 

Kurz unterhalb Schwedt nämlich öffnet sich auf dem linken Oderufer von Nord¬ 
westen herkommend ein breites Thal, in dessen Mündung gegen das Oderthal das 
Städtchen Vierraden am Ausflusse der Welse in die Oder gelegen ist. Dieses 
Seitenthal zieht sich in einem gegen Westen convsxen Bogen nach Norden, nimmt 
bei der zwischen Süden und Norden gelegenen Wasserscheide den Namen des Thales 
der Randow an, welches den Randowschen Kreis gegen Westen abgränzt, und mündet 
weiter nördlich, in das Ukerthal aus, um bald nachher bei Ukermünde die Gewässer 
der Randow mit denen der Uker vereinigt von Haff zuzuführen. Die Ränder 
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dieses Thales bieten fast überall sämmtliche Eigenthümlichkeiten reiner Erosionsthäler 
dar, ja in der Nähe des Fleckens Löckenitz ist sogar ein doppeltes Bette des ursprüng¬ 
lichen Stromes angedeutet, gleichsam als habe derselbe sich nach einer größern 
Breite erst noch auf ein engeres Bette zurückgezogen, bevor er seine jetzige Unbe-
deütendheit erlangte. Nachdem nämlich hier ein sandiges Diluvialland mit vielen 
kleinen Hügeln bis an die Niederung heran getreten ist, folgt eine gleichmäßige 
Ebene von schwarzem, fruchtbarem Bruchboden (altes Flußbett); diese staffelt sich 
wieder uferartig ab und geht in eine mehrere Fuße niedriger gelegene tiefere Ebene 
über, welche jetzt gleichfalls theilweise im agriculturistischen Betriebe steht, aber noch 
überwiegend Wiesen hat (mittleres Flußbett); und nun folgt endlich das Flüßchen 
selbst mit seinem neusten, ziemlich unbedeutenden Bette. Weiter hinauf nach Süden 
zu ist der Wasserstand noch ein verhälnißmäßig höherer, und der Übergang der 
Wiesen in Ackerland ist noch nicht zu Stande gekommen, wie sich dies bei der Eisen¬ 
bahnstation Passow auf weite Strecken nach Norden und Sude« übersehen läßt; 
aber auch hier tragen die Ufer entschieden den diluvialen Charakter an sich. (Vergl. 
weiter unten S. 61 : das Nivellement des Randow-Welsethals). 

Verfolgt man dagegen von Vierraden das linke Ufer des Oderthales weitet 
nach Norden, so trifft man nach mehreren weniger bedeutenden Einschnitten zuerst 
bei der Stadt Garz ein zweites weit in's Land hineingehendes und wenigstens eine 
Viertelmeile breites Thal, das Salweythal, welches, parallel dem Randowthale vom 
Salweybache durchströmt, sich unter allmäliger Verflachung nach Norden bis zur 
Eisenbahnstation Tantow fortzieht, in seinen Wiesenniederungen aber noch beträchtlich 
weiter verfolgt werden kann. Weniger tief ins Land hinein reichend, aber ebenfalls 
in schroffen Höhen und jähe abstürzenden Thälern wechselnd sind die malerischen 
Partieen eines Gehölzes, welches der Stadt Garz zugehört und unter der Be¬ 
nennung der „Schrei" wegen seiner überaus manchfaltigen Flora allen Botanikern der 
Provinz Pommern bekannt ist. Hier erhebt sich der westliche Thalrand in dem 
sog. Doctorberg 140 F. über den 0 Punkt des Oderpegels zu Stettin. Ihm fol¬ 
gen nach einer mehr sandigen Uferbildnng bei dem Dorfe Mescherin die wiederum 
stark zerrissenen Ufergehänge der Dominien Staffelde, westlich davon am Walde 
190 F. hoch, Pargow, Schöningen, 100 F. hoch, Schillersdorf, welche zwar sämmtllch 
noch mit einer starken Diluvialdecke überkleidet sind, dennoch bei zunehmMer Bear¬ 
beitung des Bodens schon an. vielen Stellen die Hauptglieder der Stettiner Tertiär-
Formation durch Bloslegung erkennen lassen. Nördlich von Schillersdorf hat man 
bald die schon längst vorher aus der Ferne sichbare Windmühle von Hohen-Zaden 
vor sich, auf einer 208 Fuß über den Oderspiegel emporragenden Anhöhe gelegen, 
welche den Anfang des Höhenzuges bildet, der im weitem Verlaufe gegen Westen 
und Norden die südliche und westliche Grenze des Stettiner Tertiär-Reviers in 
engerer Beziehung bildet. Dieser Höhenzug ist in seinem Abfalle gegen das 
Oderthal dergestalt zerrissen, daß er hier fast nur kolossale Trümmer eines 
ehemaligen Berges darstellt, und die Abhänge sind so stell, daß, sie, ungeachtet 
aus fruchtbarem Boden bestehend, dennoch der landwirthschaftlichen Bearbeitung 
kaum oder doch nur mit großer Mühe zugänglich sind. Sie enthalten bereits 
durchweg die Glieder der Tertiär-Formaöon, Glimmersand und Sevtarienthon, und 
bei dem Dorfe Hohen-Zaden wurde bekanntlich in 60 Fuß Tiefe ein Kohlennest 
erschürft. Ganz gleiche Verhältnisse wie die' Ufer von Zaden bieten diejenigen des 
nächstfolgenden Dorfes und Dominiums Kunow dar, schroffe Höhen mit dazwischen 
liegenden Thälern, in ersteren von den Gliedern der Tertiär-Formatton besonders 

Landbuch von Pommern; Th. I I . Bd. V I I I 7 
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den Septar ienthon zeigend, welcher i n den hiesigen Ziegeleien reichlich zu technischen 
Zwecken verwendet w i r d und zuerst den D r . Plettner auf die geologische Wichtigkeit 
der hiesigen Gegend aufmerkfam machte. Zwischen den Dör fe rn Güstow und 
Pommernsdor f mündet wieder ein bedeutenderes Bachthal i n der Oderniederung 
ein, nämlich das Buckowthal, welches von der Ber l in-Stet t iner Eisenbahn mittelst 
des ersten bedeütendern Viaducts überschritten w i rd und von diesem Übergangs¬ 
punkte aus die großen Zerstörungen und Verwerfungen seiner Ufer erkennen läßt, 
ungeachtet sie, fruchtbaren Ackerboden bietend, durch vielfält ige und langjähr ige 
Bearbei tung bedeutend i n ihren Formen verändert sind. Dieses T h a l , eines der 

^ größeren, läßt sich durch seine Niederungen bis nach den Orten Krakow und B r u n n 
verfolgen, bei welchem letztern Orte aus dem am Fuße der begränzenden Anhöhen 
lagernden Septarienthone Quellen hervortreten. Zwischen Pommernsdorf und der 
S tad t S te t t i n öffnet sich n u n wiederum ein T h a l , welches f ü r die unmittelbare 
Umgebung dieser S tad t eine größere geologische Bedeutung hat, als fast alle bis¬ 
her genannten Seitenthäler und Einschnitte. Es ist das T h a l der sogenannten 
„Galgwiese" , welches, die S tad t Ste t t in südlich begränzend, zunächst i n eine feuchte 
Niederung zwischen dem Fo r t Preußen und der Vorstadt Torney ausgeht und dann 
durch eine flache, sattelförmige Erhöhung sich an das v ie l bedeutendere nördlich von 

zjW, S te t tw und Grabow liegende Bachthal , „Grünewiese" genannt, anschließt, u m 
^Dz! m i t i h m die große Niederung zu bilden, welche wiederum paral lel m i t dem Ver¬ 

laufe des Randowthales, aber i n einem kleineren Bogen, durch verschiedene Seen 
bis nach Neüwarp verfolgt werden kann, wo dasselbe gleich dem Randowthale i n 
das Haf f ausmündet. Daß zwischen diesen beiden Thä le rn das Te r ra in , auf wel¬ 
chem die Städte Ste t t in und Grabow gelegen sind, i n einer wahren Del tab i ldung 
besteht, ist bereits oben nachgewiesen morden. 

D i e weiteren Ufer bis zum Städtchen Pölitz bieten n u n aber an Zerrissenheit 
ihrer Gehänge, Schroffheit der Abfäl le, Unregelmässigkeit der Lagerungsverhältnisse, 

< Verworrenheit des Mater ia ls Al les dar, was die ausschweifendste Phantasie i n 
dieser Hinsicht i n einem Te r ra in erdenken kann, welches unter dem Namen eines 
Flachlandes eine, man könnte sagen, t raur ige Berühmthei t erlangt hat. Mu lden -
artige Auswaschungen, steile Abgründe, Erdrutsche, Überkippungen, vorgeschobene 
Hüge l mD dahinter gelegenen Abgründen, Spal tungen, Einschiebungen d i luv ia ler 
Ablagerungen i n tertiäre kommen aller Or ten vor, überal l deutlicher oder undeut¬ 
licher i n ihrer natürl ichen B i l d u n g durch die verschiedensten Schichtungen oder Lage¬ 
rungen erkennbar, so daß das Ganze nu r einem colossalen Trümmerhaufen ähn¬ 
lich w i r d , dessen einzelne Thei le erst gewürdigt und erkannt werden können, wenn 
man sie von einem allgemeinern, i n seiner Gesammtheit aufgefaßten Standtpunkte 
betrachtet. Hierher gehören ganz besonders die Berge von Frauendorf , Stolzen-
hagen, Scho lw in bis hinab an das Oderufer zu den Dör fe rn Zülchow, Bol l inken, 
Herrnwiese, Gotzlow, Gl inik, Kratzwiek, Kavelwisch. 

Vergleichen w i r mi t diesen Verhältnissen diejenigen des rechten Oderufers, so 
treffen w i r gegenüber von Schwedt zunächst die ziemlich steilen Höhen von K r ä n i g . 
V o n hier ab bleiben die Uferränder eine Strecke weit etwas ebener, unter geringer 
Böschung zur Oder abfal lend, von weniger tiefen Seitenthälern und Schluchten 
zerrissen. Erst wenn man der Windmühle von Hohen-Zaden sich nähert, w i rd 
das Ufer wieder hügeligter, und das D o r f Klütz, fast der genannten M ü h l e ge¬ 
rade gegenüber, 206 F. über der Oder gelegen, bezeichnet ziemlich deutlich die 
Fortsetzung desselben Höhenzuges auf dem rechten Ufer, der auf dem linken Ufer 
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die Umgränzung des Stettiner Reviers bewirkt. Da jedoch auf dem rechten Ufer 
bei dem Dorfe Klütz die auf mehrere Quadratmeilen sich erstreckende Staats-Forst 
beginnt, welche durch die Schönheit ihres.Baumwuchses den Stolz unserer Gegend 
und besonders unserer Forstmänner ausmacht, so ist die genaue Untersuchung aller 
Bodenverhältnisse wesentlich erschwert, indessen treffen wir hier bald auf die der 
Industrie bereits zugänglich gewordenen Braunkohlenablagerungen von Podjuch und 
Finkenwald und die bei diesen Orten liegenden Kalköfen und die Cementfabrik 
„Stern" , deren Betrieb bereits einen Einblick in die oberen tertiären Bodenverhält¬ 
nisse gewährt. Die Gehänge des Oderufers bilden hier bis weit in den Wald 
hinein die ganz ähnlichen Unregelmäßigkeiten ihrer Bildung, doch wendet sich der 
Höhenzug unmittelbar bei Finkenwald unter größerer Verstachung seiner Abhänge 
mehr nach Osten und eröffnet die Aussicht in eine weitere Niederung, welche den 
bei der Stadt Damm gelegenen See umzieht, in einzelnen Punkten noch unter¬ 
geordnete geologische Erscheinungen darbietet, im Allgemeinen aber für den gegen¬ 
wärtigen Zweck ein geringeres Interesse gewährt. 

Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß eine Beschaffenheit der Stromufer, 
wie sie hier angegeben wird, der Physiognomie und Profilirung der Gegend einen 
eigentümlichen Charakter aufprägen muß, und so möchte man von der hiesigen 
Gegend sagen, sie sei in den Ufern des Stromes einigermaaßen ein Abbild der 
berühmten Ufer des Rheins zwischen Bingen und Coblenz, sich von ihnen nur 
unterscheidend durch die größere Breite des Stromthales, welche hier etwa gegen 
1 Meile beträgt, und durch die verschiedene Beschaffenheit der bildenden Beständ-
theile. Aber wie dort, treffen wir auch hier die isolirt stehenden, oft wenig abge¬ 
rundeten Kuppen, die schroffen Gehänge, die tiefen Schluchten zwischen den einzelnen 
Höhen, überall aber in dem Fuße derselben ein mäßiges, allmälig in die weite 
Wiesenebene des ganzen Thales sich absenkendes Vorland. 

Nach dieser allgemeinen Schilderung der orographischen Beschaffenheit der Oder¬ 
ufer sind nun zunächst die geognostischen BestandtheUe derselben in's Auge zu fassen. 
Sand und Thon, die beiden Hauptglieder der Stettiner Tertiär-Formation bilden 
überall den Kern dieser schroffen, steil abfallenden Höhen, die fast überall noch in 
ihren jetzigen Benennungen die Gedächtnißnamen ihrer früheren Bedeutung und 
Bestimmung tragen: Weinberg, Schloßberg, Burgwall , I u l o u. s. w. An ver¬ 
schiedenen Stellen bieten diese beiden mächtig entwickelten Glieder selbst in ihrer 
Zerrissenheit noch jetzt die unverkennbaren Zeichen ihrer frühern regelmäßigen 
Lagerung, gleichwie ihres früheren petrographischen Verhaltens, so daß der Eindruck 
einer früherhin bestandenen, wahren Gebirgsbildung sich unabweisbar aufdrängt. 
An vielen anderen Stellen des Reviers sind sie aber im Laufe der Zeit dergestalt 
in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit umgeändert, daß erst eine sorgfältige Unter¬ 
suchung aller in Betracht kommenden, besonders genetischen Umstände zu einem 
richtigen Verständnisse führt. Überall aber vermißt man in diesen vereinzelten 
Höhen, Kuppen, Schluchten u. s. w. eine wahre, sich überall gleichmäßig und 
übereinstimmend darstellende Lagerung und Schichtung, so daß es gänzlich unmög¬ 
lich ist, von einem einzigen, allenfalls nachweisbaren derartigen Verhältnisse mit 
nur einiger Wahrscheinlichkeit des Erfolges auf ein anderes benachbartes zu schließen. 
Nur nach einer ganz allgemeinen, in großartigerem Maahftabe aufzufassenden An¬ 
schauung und unter Zuhülfenahme entfernterer Entdeckungen und Ermittelungen 
ist es möglich, die Überzeugung zu gewinnen, daß diese zerrissenen Uferränder ein 
Trümmerwerk der umfassendsten Art darstellen, und daß erst nach ganz allgemeiner 
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D ^ ' ^ 
^ß Auffassung ein einigermaßen sicheres Lagerungsverhältniß aufgestellt werden kann. 
H Was die einzelnen Erscheinungen betrifft, welche sich hierbei der Beobachtung dar-
z I bieten, so ist zwar in früheren Mittheilungen angegeben worden, daß durch Bohr-

Dß ungen, welche in etwas weiterer Ferne von den Gehängen des Oderufers angestellt 
!̂ - wurden, die allgemeine Lagerung derartig ist, daß unmittelbar unter dem Diluvium 

Dß der Septarienthon und unter diesem erst der Glimmersand lagert, gleichwie an 
Dk den Stellen, wo das Diluvium abgespült oder spärlich abgelagert ist, der hervor-
j l i^ tretende Thon die Fruchtbarkeit des Bodens begründet; dieses Lagerungsverhältniß 
ß ß schließt aber nicht aus, daß in den zertrümmerten Oderufern das entgegengesetzte 
Di Verhältniß auftritt, ja es liegen Thon und Sand dergestalt neben einander, daß 
^ltz an schmalen Wänden die eine Seite vom Thon, die andere vom Sande gebildet 
V^! wird, daß der Sand den Thon überlagert oder in ihn bruchstückweise eingebettet 
,ilA ist und umgekehrt, ja daß beide zertrümmert über dem wagerecht darunter lagern-
DV den Diluvium liegen, wobei dann die an ihnen oft noch wahrnehmbaren Streichungs-
!̂ !j oder Schichtungslimen in den abweichendsten Richtungen zu einander getroffen 
U ^ werden. Mehrerer dieser Einzelheiten ist in den früheren Mittheilungen gedacht 
U,« worden, es möge indeß hier noch gestattet sein, zu erwähnen, daß ähnlich wie bei 
W'i Kavelwisch gelber tertiärer Sand über wagerechtem Diluvialsande, so auch der bei 
Wz Kunow i n der Ziegelei verarbeitete Septar ienthon ewer neueren Bloslegung zufolge 
D ' über wagerecht geschichtetem Di luv ia lsande lagernd gefunden wurde, und daß bei 
! ' der neuen Cementfabrik „ S t e r n " zu Finkenwald über di luvialem Sande Septar ien-
.̂, thon lager t , aus welchem sogar einige der bezeichnenden Conchylien gewonnen 

^?' wurden , und daß dieser T h o n wieder von Kreide überlagert w i r d , ein Verhäl tn iß, 
!: ! welches demjenigen i m „ T h a l der Liebe" bei Schwedt gefundenen ähnlich ist, wo 
^ Kreide über Braunkohle lagert. A u f der Höhe der eben genannten Cementfabrik 
^ lagert dann wieder Septarienthon zwischen d i luv ia lem Sande und bildet eine tiefe 

Grube, den sogenannten Hertha-See, welcher nichts Anderes ist, als ein jetzt aus¬ 
gebeutetes früheres Kreidegeschiebe, w o r i n die Spuren und Überreste noch jetzt i n 

1 der Tiefe bemerkbar sind. Kurz, woh in m a n blickt, wo man i n die Tiefe dr ingt, 
s überal l ist nichts a ls die großartigste Zer t rümmerung auch der älteren Format ions-
° glieder, verbunden m i t der großartigsten Verwer fung der kolossalen T rümmer , 

j ! W a s aber n u n f ü r die fernere Deu tung dieser Zerstörungen bezeichnend w i rd , 
' das ist die A u s b r e i t u n g derselben nach O s t e n u n d W e s t e n , je mehr m a n sich 

vom Oderthale nach beiden Richtungen entfernt. Hier t r i t t uns , u m Aufschluß 
i ^ zu gewinnen, vornehmlich das rechte Nfer erläuternd und belehrend entgegen. J e 

mehr m a n nämlich landeinwärts gegen Osten vordr ingt , u m so mehr fängt die 
Gegend an i n ihrer Zerrissenheit nachzulassen, und obgleich Hügelungen und 

^ Schluchten noch bis etwa auf eine Viertelmeile hinein, oft sogar i n ziemlich bedeü-
'' tender Weise auftreten, so w i r d sie doch jenseits dieser Entfernung i m Allgemeinen 

ebener, b is sie endlich i n die allgemeine Beschaffenheit der gewöhnlichen P ro f i l i r ung 
! übergeht. W e i t mehr aber a ls die Oberstäche geben nunmehr sehr bald die Lager« 
; ^ ungsverhältnisse der unterirdischen Schichten ein überraschendes B i l d der Regel-
?M Mäßigkeit. Während in der Grube „Gottesgnade", unmittelbar in den schroffen 
i . Gehängen bei Podjuch gelegen, die Braunkohle ein so jähes Einfallen nach Osten 
^ zeigt, daß sie von den Sachverständigen für ein bloßes Kopfflötz erklärt wurde, 

5 während bei Finkenwald die verschiedenen Kohlenschürfe der zur Cementfabrik 
„S te rn " gehörigen Braun^ohlenzeche Nordstern bald sattel-, bald muldenförmige 
Bruchstücke der Kohle darstellen, liegt letztere in den Gruben Adolf und Zwillings-
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stern bei Mühlenbeck vollständig regelmäßig, so daß nicht allein ihre Mächtigkeit, Aus¬ 
dehnung, ihr Streichen und Einfallswinkel sicher festgestellt werden konnten, sondern 
daß der vollgültige Beweis geführt werden kann, daß die Zerstörung, sich nur streifen-
förmig bis auf eine Mäßige Parallelausdehnung längs des Oderbettes erstreckt. 

Auf dem linken Ufer ist die Kohle i n der Nähe Stettins noch nicht als an¬ 
stehendes Flötz aufgefunden worden, vielmehr zeigt sie sich nur in kleineren oder 
größeren Bruchstücken dem Septarienthone oder selbst den Gliedern des Diluviums 
eingefügt, und verschiedene Versuche von Bohrungen oder anderen Bergwerksunter¬ 
nehmungen haben nur dahin geführt, die aufgewendeten Kosten zu beklagen. Selbst 
der größere Fund von Kohlen in der Nähe des Dorfes Hohen-Zaden, welcher seiner 
Zeit großes Aufsehen erregte, hat wieder aufgegeben werden müssen und kann nach 
den neueren Ermittelungen nur als ein größeres Fragment angesehen werden. 
Dagegen bietet sich innerhalb des allgemeinen Feldes der Zertrümmerungen, wenn 
wir dies, wie weiter obenerwähnt, von der Oder bis zum Randowthale abgränzen, 
die kolossale losgebrochene Tertinrscholle dar, welche, fast eine Qüadratmeile groß, 
das Hochplateau bildet, das i n den früheren Mittheilungen zuerst als nördliche 

/Hälfte des ganzen Stettiner Reviers erwähnt und beschrieben wurde, umgränzt im 
Osten durch das Oderthal, im Süden durch die Grünewiese, im Westen durch die 
Seen und Niederungen, welche von hier ab sich bis nach Neüwarp verfolgen lassen, 
und im Norden durch den Häckelwerksbach. Auch an dieser Scholle machen sich die 
vorher vom rechten Ufer erwähnten Erscheinungen, jedoch in viel augenfälligerer 
Weise bemerkbar; denn während, von dem höchsten Punkte bei der Colonie Vogel¬ 
sang (403 F. über der Oder) nach allen Richtungen zahlreiche Bäche den Niederungen 
zuströmen, sind die Betten derselben auf der östlichen Seite, also dem Oderthale zu¬ 
strömend, uni so tiefer, schroffer, zahlreicher, die Ufer zerrissener, wogegen sie auf 
der westlichen Seite stacher, weniger steil abfallend sind und selbst mehr in reinem 
Diluvialboden verlaufen. Die Fläche des Hochplateaus selbst zeigt wieder, je näher 
dem Oderthale, desto mehr, das Hervortreten der tertiären Gebilde, wogegen in weiterer 
Entfernung nach Westen hin, diese mehr und mehr verschwinden, und der Boden 
bis in die Niederung nur von diluvialem Sande oder wenigem Lehm gebildet, 
wird. (Dörfer Warfow, Wufsow, Polchow.) Nur die mehr am südlichen AbHange 
des Plateaus gelegenen Ortschaften Nemitz und Zabelsdorf zeigen auf ihren Terri¬ 
torien hervortretende Septarienthone. Die Erscheinungen aber, welche dieses Pla-> 
teau in auffälliger Weise darbietet, finden sich im ganzen Verlaufe des linken 
Oderufers, nur erfordern sie nach den Verschiedenheiten der Lokalität eine etwas 
sorgfältigere Behandlung für die Nachweisbarkeit. 

Zur genaueren Charakteristik der ganzen Beschaffenheit der Oderufer ist endlich 
noch die E r h e b u n g derselben über dem allgemeinen Niveau der ganzen Gegend zu 
ermähnen. Dasselbe beträgt in der ganzen Umgegend Stettins, im Allgemeinen ge-
rechnet, 80—100 F. über der Ostsee, wenn man die sandigen Diluvialhügel, die jeden 
Augenblick unter der Einwirkung der Atmosphäre verändert werden, und die Er¬ 
hebungen, welche in ihrem Innern Bruchstücke des Tertiären enthalten, ausschließt. 
Am deutlichsten und am wenigsten der Veränderung unterworfen zeigt sich dasselbe 
jedoch in dem südlichen Theile des Stettiner Reviers, der rings von Höhenzügen 
umgränzt wird. Gegen dieses allgemeine Niveauverhältniß treten nun aber die 
zerrissenen Oderufer entschieden abweichend auf, und namentlich nimmt von Garz 
aus die Erhebung derselben mehr und mehr zu, je weiter sie den Lauf des Stromes 
begleiten, so daß die Höhe von Hohen-Zaden und gegenüber bei Klütz bereits 208 
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und 206 Fuß beträgt. Unterhalb sind die Höhen von Frauendorf über Stolzen-
hagen nach Scholmin in beständiger Zunahme begriffen, bis der höchste Punkt in 
der Mit te des nördlichsten Theils, wie dies schon erwähnt, 403 F. erreicht. Ganz 

WZ diesen entsprechend sind die Erhebungen des rechten Ufers, jedoch sind hier die 
Dh einzelnen Punkte noch nicht i n gleicher Weise einer genauen Messung unterworfen 
Dß! worden. - , ' . 
M Was nun die Beschaffenheit des e igen t l i chen O d e r t h a l s selbst betrifft, so 
D." bietet die unbefangene. Beobachtung auch hier Erscheinungen dar, welche die größte 
Dk" Aufmerksamkeit erregen. Es wurde bereits weiter oben erwähnt, daß von Frankfurt 
D! und Küstrin ab die ganze Breite des Oderthales eine fruchtbare, im üppig-
^ ^ sten Kulturzustande stehende Ebene bildet. Von Oderberg aber und besonders von 
W'! Schwedt abwärts bis zur Mündung desselben in die weite Wasserfläche des Damm-
ffU schen Sees und des Haffs ist dasselbe noch nicht bis zu diesem Grade der Trocken¬ 

legung vorgeschritten; es bildet vielmehr eine weite Wiesenfläche, welche noch jetzt 
an verschiedenen Stellen mit Elsenwäldern bestanden ist und von zahlreichen Armen 
des Oderstromes durchschnitten wird. Für den Zweck der gegenwärtigen Untersu¬ 
chungen ist Verf. nur im Stande diese letztgenannten Theile des Oderthals "zu be¬ 
nutzen, theils weil sich hier mehr Gelegenheit zu eigenen Beobachtungen überhaupt 
darbot, theils weil die höher und entfernter gelegenen Gegenden nur der grüßern 
Entfernung von seinem Wohnort wegen zu schwer erreichbar waren. Für diese 
Zwecke genügt aber in dem genannten Theile die Kenntniß der Tiefe des Oder¬ 
thales im Allgemeinen und die Kenntniß der Bestandtheile, welche die gegenwärtige 
Ausfüllung zufammensetzen. Als Grundlagen für diese Ermittelungen dienen die 
Verschiedenen baulichen Anlagen größerer Art, welche besonders in der unmittelbaren 
Nähe der Stadt Stettin im Laufe der Jahre unternommen wurden, iheils weil sie 
überhaupt ergiebiger sind, theils weil in den höher hinauf gelegenen Gegenden, 
wie Schwedt, Oderberg u. A., durch die größers Austrocknung und ackerwirthschaft-
liche Behandlung die Untersuchung an Zuverlässigkeit verliert. 

Was hier zunächst die Tiefe betrifft, so boten die Brücken auf der Steinbahn 
zwischen Tantow und Greifenhagen die erste Gelegenheit, bei Einrammung der 
Pfähle die Tiefe zu bemessen. Da indeß die Straße nur eine für Pferdebetrieb 
bestimmte ist, so, können die Brücken nur als leichte Holzbrücken betrachtet werden, 
bei denen die Befestigung der.Pfähle im Boden nicht weiter nothwendig wurde, 
als dem angegebenen Zwecke entspricht. Den eingezogenen Nachrichten zufolge sind 
die Pfähle durchschnittlich nicht über die gewöhnliche Länge ähnlicher Brückenpfähle 
eingetrieben worden. 

Wichtiger war die Anlage der Eisenbahn Zwischen Stettin und Damm. Nach¬ 
dem in der Mitte der vierziger Jahre dieses Jahrhunderts die ersten Versuche über 
die Tragfähigkeit des Wiesenbodens unternommen waren, konnte der Bau selbst 
in Angriff genommen werden. Hierbei zeigte sich, daß nicht allein bei den Damm¬ 
schüttungen die aufgehäuften Erdmassen an denselben Punkten Zu wiederholten 
Malen spurlos in die Tiefe versanken, nachdem sie den Wiesenboden durchbrochen 

! hatten, sondern die zum Bau der langen Holzbrücken eingerammten Pfähle reichten 
ungeachtet ihrer Länge bis zu 60 F. nicht aus, um die erforderliche Festigkeit zu 
erlangen, und es mußten an vielen Stellen, ja auf längeren Strecken, wie dies 
aus den damaligen Mittei lungen der Baumeister noch wohl erinnerlich ist, oft 
zwei bis drei solcher Pfähle aufeinandergesetzt werden deren Verbindung unterein¬ 
ander mit eisernen Bolzen nnd Klammern bewirkt wurde. 
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Daß die obige Angabe, über die Tiefe der Pfahlbauten der Wahrheit nicht 
allzu fern steht, ergibt sich aus den früher mitgetheilten, innerhalb der Stadt 
Stettin an verschiedenen Stellen, vorgenommenen Bohrungen um nutzbares Wasser 
zu gewinnen. Vorzugsweise sind drei derselben von so großer Wichtigkeit für den 
Gegenstand, daß auf dieselben zurückgewiesen werden muß, es sind: das Bohrloch 
auf dem Hofe der Vorpommerschen Zuckersiederei im eigentlichen Oderthale, dem¬ 
nächst das Bohrloch im Hofe der Kaserne am Schneckenthore, und endlich dasjenige, 
welches an der Grünen Schanze eingestoßen wurde. 

Die durch die Bohrungen in der Stadt gegebenen Thatsachen sind für aus¬ 
reichend zu halten, um den vollgültigen Beweis zu führen, in wie hohem Grade 
alle geologischen Erscheinungen, welche das Oderthal darbietet, von denjenigen ver¬ 
schieden sind, welche oben in Bezug auf Grosionsthäler in diluvialem Boden ange¬ 
geben wurden. Es ist nicht eins einzige unter allen Erscheinungen, von welcher 
man eine Übereinstimmung mit jenen nachweisen könnte, wenn man nicht etwa, 
um doch einen Einwurf zu machen, die allerjüngsten geringen Abschwemmungen 
der Ufer dahin rechnen w i l l , welche ein schmales Vorland der Höhen bilden, aus 
ganz bunt durcheinander geschobenem Materiale bestehen, sich nicht selten bis über 
die Wiesen des eigentlichen Thaies herabsenken, mit der Bildung« des großen, breiten 
Oderthales zwischen den beiderseitigen Höhenzügen aber gar keine Gemeinschaft 
haben. Eine nähere Vergleichung zeigt dort seichte, abgeflachte Ufer mit geringerer 
Böschung, die sich fast gleichmäßig wie am Ufer selbst, so in das Flußbette hinein 
fortsetzt, hier jähe, steile Gehänge, welche in geringer Parallelrichtung mit dem 
Thale im schroffsten Abstürze bis mehrere hundert Fuß tief fast senkrecht abfallen; 
dort ebene, vom Winde und Wasser abgeschliffene Uferlinien, hier schroffe, kupven-
oder domartige Hügel von tiefen, oft erst weiter hinter ihnen landeinwärts gelegenen 
Thälern umgeben; dort Ufer, deren Inneres die gleichen allgemein verbreiteten 
Materialien des Diluviums in leidlich regelmäßiger, übereinstimmender Lagerung 
in sich schließt, hier i n den kuvvenartigen Höhen einen dem Di luvium fremden, 
einer besonderen Gebirgsformation entnommenen, in sich einigen Kern, der in ver¬ 
schiedenartigster Lagerung seiner Schichten das zweifelloseste Bi ld eines großartigen 
Umsturzes der nächstvorhergehenden geologischen Gebirgsformation an sich trägt, 
überdeckt auf allen Seiten von einem durchaus verschiedenen Materiale, welches 
einer viel neüern Epoche angehört; dort Flußthäler, angefüllt mit den unter ein¬ 
ander gespülten Gliedern des Di luviums, hier die sichtbaren Trümmer der zer¬ 
brochenen Uferränder, gleich den Baustücken eines mächtigen umgestürzten Mauer¬ 
werkes, die der gewaltigste Zahn der Zeit, ungeachtet sie der Einwirkung eines 
der mächtigsten Zerstörungsmittel ausgesetzt sind, durch tausende von Jahren noch 
nicht aufzulösen und mit anderen Bestandtheilen des Bodens zu einem gleichartigen 
Gemenge zu verarbeiten vermochte, wechsellagernd vielmehr mit den reinen Schichten 
des Diluviums und zuletzt mit den jüngsten Formationen der Ietztwelt überdeckt! 
Bei einer unbefangenen Prüfung aller dieser unleugbaren Verschiedenheiten kann 
man sich dem Urtheile nicht verschließen, daß eine so große Verschiedenheit in der 
ganzen Bildung, wie in allen einzelnen Erscheinungen, unmöglich den gleichen Ur¬ 
sachen ihre Entstehung verdanken könne. 

Ebensowenig aber, wie diese Erscheinungen mit den Flußbetten oder Flußthälern 
im lockern Diluvialboden übereinstimmen, tragen sie die Eigentümlichkeiten der¬ 
jenigen Ufer und Flußbetten an sich, welche durch Auswaschung harter Gesteine 
entstanden sind, d. h. der Erosionsthäler im harten Gesteine, wie sie z. B. die Ufer 
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der Elbe in der sog. Sachsischen Schweiz oder des Niagara darbieten. Die petrogra-
vhische Beschaffenheit unserer geologischen Glieder zeigt, daß die lockeren Glimmersande 
hervorgegangen sind aus der Zertrümmerung eines überaus harten Sandsteins, 
welchen w i r noch in den einzelnen Bruchstücken des großen Trümmerwerkes wieder 
zu erkennen vermögen, und dessen in früheren Mittheilungen ausführlicher Erwäh¬ 
nung geschehen ist. Nach den Beispielen, welche wir an anderen Orten bei ähn¬ 
lichen Felsarten beobachten, würde mit Sicherheit angenommen werden können, daß 
die dauernde Einwirkung der Gewässer auch diesen Sandstein bewältigt haben 
würde, gleichwie wir jetzt in den Bruchstücken desselben das Wasser als wesentlichstes 
Austösungsmaterial anerkennen. I n diesem Falle aber müßten die Ufer dieselben 
Erscheinungen darbieten, die wir an anderen Orten antreffen, wo derselbe Weg 
der Zerstörung nachweisbar w i rd ; wir würden hohe, glatte, steil abfallende Wände 
finden, an denen die Wirkungen langsam nagender Gewässer bemerkbar wären, 
also Reibungsflächen, wie wir sie als Wirkungen des Gletschereises sehen, selbst 
Unterwaschungen würden nicht fehlen dürfen, oder im Falle, daß Brüchigkeit des 
Unterlagegesteins eingetreten wäre, müßten die Erscheinungen denen ähnlich werden, 
welche der Niagara darbietet; das Oderthal würde dann bei gleicher Tiefe, wie es 
sich durch die Bohrungen nachweisen läßt, lediglich rein diluviale Materialien im 
innigsten Gemische mit aufgelösten Tertiärbestandtheilen, Thon und Sand, darbieten 
müssen, höchstens in den oberen Schichten mit Spuren beginnender Vegetation 
wechsellagernd, je nachdem diese durch periodisch verschiedenen Wasserstand begünstigt 
wäre. Niemals aber würden so großartige Zerstörungen der Ufer bis auf weite 
Entfernungen landeinwärts mit den vorher angegebenen Veränderungen möglich 
geworden sein, niemals würden so großartige Blöcke des an sich leicht zerstörbaren 
Thones, nirgend ähnlich zertrümmerte Bruchstücke des harten Gesteins sich haben 
erhalten können, welche nach allen Anzeichen ihre Zerstörung und Auflösung zu 
Sand erst erfuhren, nachdem die großartigste Zertrümmerung vorangegangen war; 
niemals würden das Oderthal oder seine Uferränder bis auf mehrere Hunderte 
von Fußen hinab die großen, isolirten Blöcke Thon in sich haben bergen und er¬ 
halten können, die wir noch jetzt und zum Theil in ganz unveränderter petrogra-
phischer Beschaffenheit daselbst antreffen. 

Über die Art und Weise aber, wie die Entstehung eines so abweichend gebil-
deten Flußthales gedeutet werden könne, geben uns die entfernteren Lagerungsver¬ 
hältnisse unserer Erdschichten Aufschluß, wenn wir diese von einem allgemeinern 
und meitern Standpunkte aus in^s Äuge fassen. 

Durch ältere geologische Untersuchungen Girard's*) ist es bereits festgestellt, 
daß die Aufeinanderfolge der Gebirgsschichten in Norddeütschland von Südosten 
nach Nordwesten vorschreitet; ihre Streichungslinie ist von Nordosten nach Süd¬ 
westen, ihr Einfallen nach Nordwesten; die Einfallswinkel scheinen aber noch nicht 
überall und übereinstimmend festgestellt zu sein. Was nun die dem Oderthale 
nahe liegenden und zu ihm gehörigen Schichten betrifft, fo findet sich, nachdem die 
durchaus zerstörte und verworfene Parallelstrecke der Oderufer verlassen ist, jenseits 
dieser die erste regelmäßige Lagerung der Schichten etwa eine bis anderthalb 
Meile landeinwärts auf dem rechten Oderufer in den Vraunkohlengruben von 
Mühlenbeck, woselbst die fast regelmäßig gelagerten Kohlenflötze unter einer Streich-
ungslinie von Nordosten nach Südwesten, jedoch unter einer geringen Neigung von 

*) Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, Bd. I , 339 fg. 
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etwa 5 Grad nach Südosten, also gerade in der entgegengefetzten Richtung einfallen; 
als das regelmäßige Lagerungsverhältniß es erfordern würde. Auf dem linken 
Ufer ist nicht nur an keinem Punkte ein regelmäßiges Einfallen oder Streichen der' 
Schichten mit Sicherheit nachweisbar, fondern die zertrümmerten und verworfenen 
Bruchstücke der tertiären Glieder fenken sich fo bald uon dem höchsten Punkte bei 
der Colonie Vogelfang (403 F.), welchen sie in der Mitte des Hochplateaus ein¬ 
nehmen, nach Westen abfallend in die Ebene, .daß fchcm in der Entfernung von 
kaum einer Viertelmeile die ganze Erhebung des Bodens nicht mehr über das all¬ 
gemeine Niveau von 80—100 F. über dem Nullpunkte der Oder herabsinkt, sofort 
aber auch das Diluvium dergestalt die Oberfläche deckt, daß in den Höhenzügen 
nur noch stark mit diluvialem Sande uermifchte Überreste des Septarienthons, 
als oberste Glieder erkennbar werden, der tertiäre Sand und Sandstein aber gar 
nicht mehr aufgefunden werden. Regelmäßige Lagerung der Schichten findet sich 
auf diesem (linken) Ufer erst in weiter Entfernung südlich von Stettin bei dem 
Dorfe Flewsdorf unweit Schwedt, aber nach Plettner's Mittheilungen*) streicht 
dasselbe in l i . 6 , also ziemlich genau von Osten nach Westen und fällt mit 60— 
70 Grad gegen Süden ein. Die Kohlenflötze in der Nähe der Städte Piritz und 
Stargard dürften für die gegenwärtigen Untersuchungen als von den Oderufern 
w entfernt liegend von geringerer Bedeutung sein. 
' Die unbefangene Prüfung dieser ungewöhnlichen und auffallenden Lagerungs¬ 
verhältnisse im Ganzen in Verbindung mit der Beschaffenheit des ganzen Oder¬ 
thals bieten eine so übereinstmmende Unregelmäßigkeit dar, die Gesammtheit ihrer 
Einzelheiten steht dergestalt nach allen Richtungen hin im Widerspruche mit allen 
Erscheinungen, welche wir bei reinen Erosionsthälern anzutreffen gewohnt sind, daß 
die Annahme einer Entstehung des Oderthals auf dem Wege diluvialer Auswafchung 
gänzlich abgewiesen werden muß, und daß der einzige Weg der Erklärung für die 
Entstehung desselben nur zu der Annahme führt, daß das Ode r tha l eine p l u -
tonische Erhebungsspa l te ist, bei welcher die Hebung nicht genau senkrecht von 
Innen nach Außen erfolgt ist sondern sich zugleich in geringem Grade von Osten 
nach Westen gerichtet hat, so daß der Druck in etwas stärkcrm Maaße gegen das 
linke User als gegen das rechts ausgeübt wurde. 

Nimmt man aber diese Entstehungsweise zum Ausgangspunkte weiterer Be¬ 
trachtungen, so werden nicht allein alle lokalen Erscheinungen in der ungezwungend-
sten Weise anschaulich, sondern es knüpfen sich daran ebenfo ungezwungen sehr 
wichtige Ergebnisse rücksichtlich der Zeit der Entstehung und rücksichtlich anderer 
Thatsachen, welche mit den hier sich darbietenden in näherem Verhältnisse zu stehen 
scheinen., Für die Oderufcr felbst ist augenfällig die Erklärung der furchtbaren 
Zertrümmerung derfelben mit ihren in umfassendster Weise sich darstellenden Ver¬ 
werfungen nicht den geringsten Schwierigkeiten unterworfen, und gleicherweife er¬ 
klärt sich die außerordentliche Tiefe der ganzen Spalte leicht, da die Mächtigkeit 
der durchbrochenen Schichten noch nirgend weiter als höchstens bis zu den aufge¬ 
fundenen Braunkohlenlagern nachgewiesen worden, eine tiefere anstehende Schicht 
aber auch hierbei noch nicht einmal aufgeschlossen worden ist, alle ermittelten 
Schichten dagegen den Charakter diluvialer Absätze noch nicht eingebüßt haben. 
Aber auch die regelwidrige Lagerung der Kohlenflötze bei Mühlenbeck und bei 
Flemsdorf erklärt sich leicht dadurch, daß die ursprünglich nach Westen einfallenden 

*) Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, Bd. I V , 421. 
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! Schichten des rechten Oderufers durch die Hebung nicht allein bis zur Horizontale, 
s sondern sogar noch über diese hinaus bis zum schwachen Einfallen nach entgegen-
i gesetzter Richtung emporgehoben wurden. Auf dem linken Ufer mußte natürlich 

DD der Einfallswinkel nach Westen oder Nordwesten noch bedeutender werden, und da 
die Hebung, wie weiterhin noch nachgewiesen werden soll, wahrscheinlich mit einer 

-stA Senkung im Randowthale verbunden war, so verschwanden die gesenkten Schichten 
'" H sowol dort, als auch auf der westlichen Seite des nördlichen Plateaus bei Stettin 

^ fehr bald in die Tiefe und wurden später vom Diluvium bedeckt. Auch die ganz 
^ abweichende Einfallsrichtung der Kohle bei Flemsdorf läßt, sofern bei der Angabe 
!Z nicht etwa ein I r r thum untergelaufen ist, eine Erklärung zu, wenn man annimmt, 
U daß mit dem Durchbruche des Hauvt-Oderthales eins Parallelspaltung im Randow-
D thale erfolgte, von wo aus die Hebung dann noch nach Süden fortschritt, wobei 
E jedoch der hohe Einfallswinkel der Flemsdorfer Schichten einiges Bedenken erregt. 
W DievollständigeErklärungwirddaherweiterenUntersuchungenvorbehaltenbleibenmüssen. 
U Was die geologische Z e i t betrifft, i n welche die erwähnte große Katastrophe 
^ Zu setzen ist, so kann diese nur als eine jüngst vergangene angenommen werden, 
!D und zwar, da die «ganze Gegend des untern Oderthals, gleichwie die weiter ent-
V fernt gelegenen Gegenden des Landes vom Diluvium überlagert sind, ältere Ge-
W birgsschichten hier aber nicht in Rede kommen, ist sie in die Zeit nach Ablagerung 
ß̂  des Oligocäns zu stellen. Durch die Bekanntwcrdung zahlreicher fossiler Überreste 
D der untergegangenen Stettiner Fauna ist es festgestellt, daß die hiesige Formation 
st dem Mitel-Oligocän angehört, wogegen die noch jüngeren, Ober-Oligocän und Mio-

ß̂  cän, hier noch nicht mit Sicherheit haben nachgewiesen werden können, ungeachtet 
Di sie bekanntlich in den benachbarten Ländern, Mecklenburg und Pngnitz, vorkommen, 
ist Es muß mithin die Hebung nach der Ablagerung des Mittel - Qligocäns und vor 
st derjenigen des D i l u v i u m s erfo lgt sein. I n diese geologische Epoche f ä l l t dem gegen-
st w a t t i g e n S tandpunk te der betreffenden Forschungen gemäß das Hebungssystem der 

Westalpen, dem die jüngsten Hebungen der Skandinavischen Gebirge a ls gleichzei¬ 
t ige angenommen werden. V o n letzteren scheint es wenigstens a l s ausgemacht an -

st gesehen werden zu können, daß sie erst nach der Ab lage rung des M i o c ä n s und 
> jedenfa l ls v o r der Ab lage rung des eigentlichen D i l u v i u m s erfo lgt seien. Andere 

noch jetzt i n Schweden fortgesetzte Beobachtungen wei fen, w ie bekannt, nach, daß die 
E rhebung der ganzen Skandinavischen Ha lb inse l noch dauernd stattfindet, j a es ist 

st a l s ücher anzunehmen, daß diese for tdauernde Hebung i m Nordwesten der ganzen 
Ha lb inse l stärker er fo lgt a l s i n der entgegengesetzten R ich tung, u n d daß sogar i m 

^st Südosten a n ein igen Punk ten Erscheinungen beobachtet w u r d e n , welche auf eine ge-
! r inge S e n k u n g hinweisen. M i t diesen Hebungsverhältnissen S k a n d i n a v i e n s st immen 

n u n aber diejenigen der hiesigen Gegend auf das Vollständigste übere in ; denn auch 
i ^ h ier ist die H e b u n g i m Norden des Rev ie rs a m bedeutendsten ( 4 0 0 F . ) , u n d ebenso 

ist dieselbe au f der westlichen Se i te stärker a l s auf der östlichen. D a n u n zugleich 
st die R ich tung des un te rn Ode r tha l s m i t der St re ichungs l in ie der Skandinavischen 
st Gebirge ziemlich genau übereinst immt, so entsteht die a n Gewißhei t grunzende Wahr¬ 

en st scheinlichkeit, daß beide einer und derselben geologischen Katastrophe ihre Entstehung 
-V verdanken. I n dieser Annahme liegt dann zu gleicher Zeit die Bedingung, daß 
!stst sich die geologischen Erscheinungen, welche sich hier an der Ausmündung des Oder-
st thals i n unverkennbarer Weise darbieten, zugleich i m weiteren Verlaufe des Tha l s 
stl nach Süden, und namentlich bis i n die Mark hinein, verfolgen lassen müssen, und 

es ist Aufgabe weiterer Untersuchungen, diesen Nachweis zu führen. D a indeß der 
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ganzen Natur des Thals und den angegebenen Verhältnissen gemäß in diesen Ge¬ 
genden nur die letzten Überreste, gleichsam die, Ausläufer der Spalte getroffen werden 
können, so werden die Untersuchungen mit etwas größeren Schwierigkeiten verbunden 
sein, jedenfalls aber würden schon die Lagerungsverhältnisse der Braunkohlenflötze 
von Schwedt, Freienwald und Wriezen mit Nutzen verwendet werden können. 

Das Randowthal, welches schon von Girard a. a. O. als ein früher Arm der 
Oder angesehen wird und ohne Zweifel ein solcher ist, kann der hier angestellten 
Ansicht zufolge lediglich als ein großer, paraleller Seiteuspalt neben der durch das 
jetzige Oderthal bezeichneten Hauvtsvalte betrachtet werden, so daß aus dem ganzen 
früher bestandenen Mittel-Oligocäu-Gebiete ein großes, gleichsam inselförmiges Frag¬ 
ment durch die gewaltige Katastrophe der Erhebung ausgesprengt wurde, im Süden 
und Westen begränzt durch das jetzige Welse- uuo Randow-Thal, im Osteu durch 
das Oderthal, im Norden durch das Haff. Alle im Eingänge der gegenwärtigen 
Mittheilungen erwähnten und petrographisch nachweisbareu Thäler sind aber nur 
als weitere Zertrümmerungen dieser großen Insel anzusehen, und unter ihnen stellt 
die jetzige Niederung der Grünenwiese in ihrem weiteren Verlaufe durch die er¬ 
wähnten Seen bis nach Neüwarp offenbar eineu Mittlern Nebenarm zwischen der 
Oder und Randow dar. 

Eine größere Schwierigkeit, als die Erklärung der hiesigen nächsten Lokal¬ 
verhältnisse aus der vorgetragenen Ansicht, ist die Erklärung des Verhältnisses der 
Ostsee aus" derselben. Da es jedoch geologisch feststeht, daß mit großartigen Er¬ 
hebungen der Gebirge meistentheils entsprechende Senkungen benachbarter Gegenden 
Hand in Hand gehen, so erscheint die Annahme zulässig, daß die Ostsee einer solchen 
Senkung, welche in diesem Falle die centrale Erhebung rings umgibt, ihre Ent¬ 
stehung verdanken möge. Dieser Ansicht würde nicht allein die Beschaffenheit der 
Schwedischen Küsten das Wort reden, die au Zerrissenheit, Schroffheit und Un¬ 
gleichheit alles Erdenkbare übertreffen, wogegen die Deutschen Ufer eben, sandig, 
abgeglättet sind, sondern es würde auch die Erscheinung dadurch erklärbar werden, 
daß die Skandinavische Halbinsel noch fortwährend emporsteigt, die Deutschen Küsten 
dagegen nicht. (Auf diesen Punkt ist weiter unten zurückzukommen). 

Für dis Beurtheilung aller besprochenen Verhältnisse zugleich mit Hinblick auf 
weitere Umgebungen unserer Gegend scheinen noch folgende Umstände in Betracht 
gezogen werden zu müssen. Für die Stettiner Formation ist der Saudstein eines 
der wichtigsten Glieder. Er stellt sich an den verschiedenen Fundorten in allen 
Abstufungen der Härte dar. Derselbe ist im Bereiche der Märkischen Tertiärglieder 
noch nicht in gleicher Beschaffenheit wie in Pommern aufgefunden worden, und die 
Magdeburger Sande, welche ihm in Bezug auf das geologische W e r gleich stehen, 
sind "in Bezug auf Cohäsion unseren Eandeu gleich zu stellen, welche aus der Zer¬ 
setzung des harten Gesteins hervorgegangen sind. Entweder fehlt also das harte 
Gestein gänzlich, oder es liegt vcrhältnißmaßig viel tiefer als in Pommern. Da¬ 
gegen traten die Septarienthon? überall au die Oberstäche, oder sie liegen dicht 
unter dem Diluvium. Das Letztere ist zwar im Allgemeinen auch bei Stettin der 
Fa l l / aber die regelmäßige Lagerung tritt erst entfernt von den Ufern auf, in deren 
Gehängen diese Thone selbst nicht mehr regelmäßig gelagert sind, und die allgemeine 
Erhebung hier ist eine bedeutende und übertrifft die Niveauverhältnisse der Mark 
beträchtlich. 

Durch Leop. v. Buch wurde nun zuerst darauf aufmerksam gemacht, daß die 
Oder bei ihrem Austritte aus Schlesien^M^der Gränze der Mark plötzlich ihre bis 
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W dahin verfolgte Richtung von Südosten nach Nordwesten ändert und in fast gerader 
^ D nördlicher Richtung der Ostsee zuströmt. Friedrich Hoffmann hat schon vor 50 Jahren*) 

und demnächst Girard. diesem Gegenstaude eine umfassende Arbeit gewidmet Und 
den früheren Lauf der Oder durch das Spreethal zur untern Elbe hinüber näch¬ 
gewiesen. Ebenso haben sie für die obere Elbe das frühers Bette durch die Oehre 
und Aller zur Weser nachgewiesen und den altern Lauf der Weichsel bis zur Oder 
durch das Netze- und Warthethal verfolgt. Versteht man dabei Girard's Meinung**) 
richtig, so spricht er schon dort die Vermuthung ans, daß bei der Veränderung des 
Laufes der gedachten Ströme plutonischs Kräfte in's Mittel getreten sein müssen. 
Setzt man aber die hier angenommene Aufstellung mit diesen früher gesammelten 
Materialien i n Verbindung, so wird es bei einem prüfenden Blicke auf die Land¬ 
karte wahrscheinlich, daß das alte Bette der Weichsel nach der Durchströmung der 
Netze- uud Warthe-Niederung ihren Lauf noH weiter gegen Westen durch die leichter 
auflöslichen Thone der Mark im jetzigen Finow-Bette bis zur Havel genommen, 
um mit diefer vereinigt sich in den großen Binnensee zu ergießen, dessen Überreste 

,„,,,, und Gränzen wir jetzt in dem fruchtbaren Havellanoe wieder zu erkennen vermögen, 
' ^ von wo aus dann der allgemeine Wasserabfluß der ostwärts herkommenden Ströme 

durch die jetzige untere Elbe oder frühere untere Oder erfolgte. Als nun später 
die jetzige untere Oderspalte sich aufriß, stürzten die Gewässer der Weichsel zunächst 
i n die doppelten neuen Betten der Oder und Randow, von denen das letztere als 
flacheres, mit schrägeren Ufern ausgestattete Nebenbette später wieder versandete, 
wogegen das Hauptbette Stand hielt und die Strömung zum Meere führte. Indem 
aber die Spalte noch weiter nach Süden vorfchritt, wurden auch die Gewässer der 
aus Schlesien kommenden Oder nach Norden geleitet, bis endlich überall die Ab¬ 
lagerung des Diluviums die jetzt noch sichtbaren Umwandlungen allmälig zu Stande 
kommen ließ. Zu letzteren gehören die Versandungen fast aller Nebsnspalten welche 
weiter oben aufgeführt wurden und die Bildung der Wasserscheiden in ihnen, die 
dadurch hervorgebrachte Deltabildung, auf der die Stadt Stettin mit Grabow steht, 
die Ausfüllung des großen Oderthals selbst mittelst diluvialer Schichten, welche- mit 
Thonbänken der zertrümmerten Fragmente der großen Sevtarienthonmassen wechsel¬ 
lagern, und deren große Fragmente wir im Diluvium überall in kuchenförmiger 
oder muldenförmiger Gestalt antreffen, und die Verf. in dieser Umänderung, da sie 
stets mit diluvialem Sande gemischt sind, mit dem Namen der diluvialen Septarien-
thone oder der unreinen blauen Thone zu bezeichnen pflegte, da sie sich von den 
in einzelnen großen Blöcken abgelagerten, sandfreien, reinen Septarienthonen, in 
welchen die Septarien selbst in trefflichster Lagerung angetroffen werden, wesentlich 
unterscheiden. 

Seit die hier weiter ausgeführte Ansicht zum ersten M a l verlautbart wurde 
(1863), hat auch Dr. Vol l in Neü-Brandenburg in Folge seiner Studien über die 
Ostseeländer seine Ansicht im Jahre 1865 dahin ausgesprochen, daß das Oderthal 
eine Hebungsspalte sei. Da derselbe ohne die genaue Kenntniß der hiesigen Lokalität 
und von anderen Vordersätzen ausgehend zu demselben Resultats gelangt ist, wie 
der Verf. der vorliegenden Schilderungen durch die unmittelbare Anschauung, so 
gewinnt die ganze Auffassung wesentlich an wissenschaftlicher Sicherheit. Um dieselbe 
indeß zu einer allgemein angenommenen wissenschaftlichen Thatsache zu erheben, 
werden noch weitere Untersuchungen nothwendig werden, und es ist namentlich im 

*) I n Mberts Annalen der Nhysik. — .̂..,_.. 
**) Zeitschrift der Deutschen geologischeHOefitWW, Bd. I . 345. 
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höchsten Grade wünschenswert!), festzustellen, wie die Parallelströme der Oder — 
Weichsel und Elbe — sich in dieser Beziehung auf den betreffenden Strecken ihrer 
Ablenkung vom früheren' Laufe, also von Bromberg bis zur See resp. von Magde-
bürg bis in die Gegend von Havelberg und Wittenbergs, verhalten. Wahrscheinlich 
werden die Hebungserscheinungen nicht in ebenso vollständiger Entwickelung erkennbar 
sein, da beide Ströme gleichsam nur die Nebenwirkungen der eruptiven Thätigkeit 
erfahren haben, und würde dieser Umstand bei den Untersuchungen nicht aus den 
Augen zu verlieren sein. 

svr. Behm, die Tertiärformation von Stettin. I n der „Zeitschrift der Deutschen geologischen 
Gesellschaft". Erster Ar t ike l : Jahrgang 1857, Bd. IX.. Heft 2, S. 323-353. — Zweiter' 
Ar t ike l : Jahrgang 1863, Bd. XV., Heft 2̂  S. 440-454. — D r i t t e r Artikel. I m „Amt¬ 
lichen Bericht über die 38ste Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Stettin im 
September 1863. Stettin 4864." S. 90—98. — Ders., über die Bildung des Oderthals. 
Jahrgang 1866, Bd. XV I I I . , Heft 4, S. 777—786, der Zeitschrift der Deutschen geologischen 
Gesellschaft. 

Di-. Gribel, Charakteristik der Oberflächen-Gestalt des südlichen Theils des Vor-Pommerschen 
Plateaus. I n „Beiträgen zur Kunde Pommerns". Herausgegeben vom Verein für Pommersche 
Statistik. Heft l., S. 28—35. Stettin 1847. — A. L in cke, Oberlehrer an der Friedrich-Wilhelm-
Schule zu Stettin, Beiträge zur Kenntniß der Umgegend Stettins. Programm der genannten 
Schule von 1859.) 

10. Nivellement des Hlandow Melsethals. 
Aufgenommen in den Jahren 1857 und 1858 von Heidecker. 

Die Horizontale Legt 20' unter dem Fachbaum der ehemaligen Schleuse zu Neü-Glietzen. Auf 
diesen Horizont beziehen sich die Angaben der Spalten ^.. und V., auf 0 des Pegels zu Stettin 

die Spalte 0. — Bei diesem Nivellement liegt das Preußische Längenmaaß zum Grunde. 
Hefte 
Punkte 

1. Nivellement der Randow. . ^ . 
Ruthen. Fuß. 

0 Anfangspunkt des Nivellements — 
100 Wasserstand am 12. Mai 1857 — 
200 Desgleichen . . — 
250 Haupjpfahl Nr. 1 — 0«,2 vom Ufer. . . . 60,92 

Scheitelpunkt des Abflusses nach Norden 
und nach Süden — 

500 Hauptpfahl'Nr. 2 - - 1°,1 vom Ufer. . . . 59,91. 
801,4 Nagel in einer starken Weide auf dem östlichen 

Ufer der Randow, 56°,9 nördlich des Schwane¬ 
berger Fließes 61,17 

800 Wasserspiegel. . — 
1000 Hauptpfahl auf einer Gränze Nr. 3 60,02 
1290 „ Nr. 4 - 1«,7 vom Ufer 60,31 
1384 Wasserspiegel bei der Brücke im Schmollener 

Damm — 
Hochwasser-Zeichen daselbst,. — 

1385,5 N a g e l i n der südwestlich der Brücke zunächst 
stehenden Pappe l . . . . . . . . . 60 ,715 

Wasserspiegel. 
0 . 
Fuß. 

45,161 
45,501 
46,131 

Fuß. 
58,085 
58,425 
59,055 

59,100 
58,99 

58,205 
59,16 

46,176 
46,066 

58,81 45,886 
58,775 45,851 
58,54 — 

45,281 
46,236 
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1. Nivellement der Randow. 

Ruth. 
1600 Hauptpfahl Nr. . 5 — 0",6 vom Ufer. . . . 
1800 „ Nr. 6-0",5 „ „ . . . . 
2000 „ Nr.7^0«,8 „ „ . . . . 
2200 „ Nr. 8 ^ 1«,1 „ „ . . . . 
2400 „ Nr. 9 — . 
2600 „ Nr. 10 — 1",0 vom Ufer. . . . 
2806 „ Nr. 11 --- 1°,3 „ „ . . . . 
3000 „ Nr. 12--0",7 „ „ . . . . 
3100 An der Lützlower Brücke . 

Hochwasser-Zeichen daselbst 
3201.3 Hauptpfah! Nr. 13 - 1°,0 vom Ufer. . . . 
3350,6 Schiefliegender Fachbaum der Blumberger 

A r c h e . 
H o c h w a s s e r o b e r h a l b d e r S c h ü t z e . . . . 

u n t e r h a l b „ „ . . . . 
3550,6 Hauptpfahl Nr. 14 — 1",4 vom Ufer . . . 
3750,6 „ Nr. 15^1«,3 „ „ . . . 
3950,6 .. Nr. 16^1°,1 „ „ . . . 
4150,6 „ Nr. 17 ^ I°,3 „ „ . . . 
4249,1 „ Nr. 1 8 - ^ 1 " , 4 „ „ . . . 
4550,6 „ Nr. 19 - -1« ,3 „ „ . . . 
4750,6 „ Nr. 20 ^ - 1 ° , 3 „ „ . . . 
4950,6 „ Nr. 2 1 - ^ 1 " , 5 „ „ . . . 
5150,6 „ Nr. 2 2 - 1 ° , 4 „ „ . . . 
5324,0 Eisenbahnbrücke, Oberkante des Mauerwerks, 

östlicher Landpfeiler, norowestl. Ecke . . . 
5549.4 Hm'ptpfahl Nr. 23 - 1«,5 vom Ufer . . . 
5896,4 Nage l in der dicht oberhalb der Vereinigung 

des Neüengrab ens und der Welse stehenden 
großen Else 

58,994 Wasserspiegel an der Verein igung . . . . 

Feste 
Punkte. 

Fuß. 
59,655 
59,53 
59,695 
57,64 
55,61 
54,525 
54,51 
53,42 

52,825 
s 48,23 1 
! 47,97/ 

51,19 
50,97 
50,39 
50,00 
49,315 
48,185 
46,98 
46,54 
46,16 

51,83 
44,47 
44,56 

44,02 

Wasserspiegel. 

Fuß. 
57,5^5 
57,2^5 
56,7.5 
54,7^5 
53,835 
52,01 
51,26 
50,675 
50,395 
51,90 
50,135 

, 0. 
Fuß. 

44,601 
44,351 
43,871 
41,811 
40,311 
39,086 
Z8,346 
37,751 
37,471 
38,976 
37,211 

49,875 36,951 

52,04 
51,81 
49,645 
49,385 
49,115 
48590 
48175 
45 055 
44,315 
43915 
43,31 

39,116 
38,886 
36,721 
36,465 
36,191 
35,666 
35,251 
32,131 
31,391 
30,991 
30,386 

42,735 29,811 
41,97 29,046 
40,23 27,310 

— 57,00 
39,14 26,216 

i!V!R 

2. N ive l l emen t der Welse. 

0 Passower M ü h l e , Plinte, SW-Ecke. . . . 56,07 — — 
Fachbaum, nördliche Ecke 52,935 — — 

südliche „ 52,885 — — 
Unterwasser der Mühle am 17. Novbr. 1857 — 46,240 3,316 

248,2 Bei der Arche am Eisenbahndamm . . . . — 45,29 3^,566 
248,2 Unter dem ober« Durchlaß im Eisenbahn-

^ - 0 . Damm — 45,275 32,351 
149.0 Unter dem untern Durchlaß — 44,261 31,341 
573.1 Hauptpfahl Nr. 25 45,81 42,63 29,676 
963,5 „ Nr. 26. 44,29 41,39 28,466 
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Ruth. 
1253,3 

1544,0 
1822,1 

1969,8 
2167,8 

.2366,3 
256ö,4 
2760 
2959,6 
3164,5 
3363 
3461,4 

3653,7 
4649,4 

4720,4 
4961,0 

5625,5 

5684,5 
5834,5 
6032 
6679,6 
6729,6 

2. Nivellement der Welse. 

Nagel in einer Weide unmittelbar am Ufer, 
am Ende des Papierdammes . . . . . 

Hauptpfahl Nr. 27 
Nagel in der 6ten Weide von der südwestlichen 

Ecke der Brücke 
Hauptpfahl Nr. 28. 

29. 
30. 
31. 
34. 
35. 
37. 
40. 

Nage l in einer starken Gränzweide auf dem 
linken Ufer der Welse, 1«,5 entfernt . . . 

Haupttafel I . . . 
Neue M ü h l e , Kopf des Marqueurs im Ober¬ 

wasser, höchstes Sommermasser . . . . . 
Kopf des Pegels an demselben, höchstes Winter¬ 

wasser . . ^ ,, . . 
Plinte des Mühlengebaüdes unmittelbar westlich 

neben der Eingangschür zu den Wohnräumen 
Hochwasser unterhalb der Neuen Mühle . . 
Wasserstand 23. Januar 1858 
Desgleichen . . . . 
Oberkante des Mauerwerks an der, der Vier-

radener Mühle zunächstliegenden Chaufseebrücke 
üb. d. O. W., südlicher Landpfeiler, östl. Ecke 

' V i e r r a d e n e r M ü h l e , Ober-Wasser . . . 
„ „ Unter-Wasser . . . 

Wasserstand am 23. Januar 1858. . . . . 
Hauptpfahl I V . . . . . . . . . . . 

Feste 
Punkte. 

^ . 
Fuß. 

43,075 
43,515 

44,08 
40,40 
39,605 
38,39 
37,76 
37,37 
35,75 
35,945 
34,815 

35,04 
33,01 

Wasserspiegel. 

Fuß. 

39,94 
38,77 

37,67 
36,59 
35,76 
34,83 
33,863 
33,095 
32,64 
32,305 
31,865 

31,50 
31,24 

0. 
Fuß. 

27,016 
25,846 

24,746 
23,666 
22,836 
21,906 
20,939 
20,171 
19,716 
19,381 
18,941 

18,616 
18,316 

30,68 — — 

31,35 

35,04 

VIII 
Nage l in der neben dem Haidewärterhause 

stehenden Pappel 
7498,2 Hauptpfahl X . an der M ü n d u n g . . . . 

20,275 
19,69 
19,225 

27,35 14,426 
26,65 13,726 
26,473 13,551 

28,84 — 
26,45 
20,063 
19,97 
19,56 
18,67 
18,433 

25,305 18,43 
21,66 18,36 

13,526 
7,139 
7,046 
6,636 
5,746 
5,509 

5,506 
5,436 

Wasserstand der Oder am 23. Januar 1858 bei 5 ' 7 " am Pegel zu Schwedt. 
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3. N i v e l l e m e n t v o n der W e l s e - M ü n d u n g nach Schwedt . ^. 
0 Hauptpfahl X . wie vorstehend 21',66 

1056 R. bei 12 ' am Schwedter Pegel . . 24,94 
,„ Pl in te des Steüeramtsgebaüdes, östl. Ecke, zu Schwedt . . . . 33,07 
D D Podest der Granittreppe . . / . > . . . . 27,545 

^DaZ vorstehende Nivellement ist von dem RegierungZrath v. Funck, der mit der Regulirung 
einer Entwässerung des Randow- und Welsethals beauftragt ist, heute mitgetheilt worden.̂  

°" " m 3. M ' " " " 

D U 4. Erläuternde Bemerkungen. 

D O Da in den orographisch-geognostischen Schilderungen der Umgebungen von 
WßV Stettin alle Höhenmessungen auf den Nullpunkt des Pegels an der Baumbrücke zu 
DH^ Stettin bezogen sind, so ist zur Reduction der Bestimmungen der vorstehenden Ab-
DW wägung auf denselben Nullpunkt folgende Berechnung erforderlich gewesen: 

WW a) Der Fachbaum der vormaligen Abzugsschleüse zu Neü-Glietzen liegt nach 
D O dem Nivellement des Oderstroms 6' 9 " 3"',5 über der Ostsee, oder . . 6',774 
ß fK' (Berghaus, Brandend. Landbuch, IU . , 17.) 
ß kl!!! Der Nullpunkt des Stettiner Pegels ist aber 0 ' 4 " 9 ' " unter dem 
M . Ostseespiegel. . . 0,396 

^ H Mi th in ist der Fachbaum über 0 des Stettiner Pegels . . . . . 7,170 
WiD Da nun die Horizontale für das Randow-Welse-Nivellement zu . . 20,000 

W angenommen ist, so ergibt sich als Reductionszahl a. — 12,830 

! d) Die Plinte des Steüeramtsgebaüdes zu Schwedt ist nach dem Oder-Nivel-
! I lement 19' ? " 9'",5 über dem Ostseespiegel 19',656 

(Perghaus, a. a. O., 111., 18.) 
^ Redurtion des Ostseespiegels . 0,396 
!° Mi th in über 0 des Stettiner Pegels 20,052 
.1 Die Ordinate desselben Ersten Punktes ist im Randow-Welse-Nivellement 33,070 

>l r Folglich Reducttonszahl d - 13,018 
! ^ °D i Unterschied zwischen a und d — 0',188, welcher innerhalb der Fehlergränze liegt, 
! i , ! ! " die bei Abwägungen als zulässig anerkannt ist. 

D iD Jedenfalls wird es zulässig sein, dm mittler« Werth von a, und b anzunehmen, 
z H U und dann ist die Reductionszahl . - 12',924 

! ^ welche von jeder der Bestimmungen des Randow-Welse-Nivellements in Abzug 
i W N gebracht worden ist, um sie auf den Normal-Horizont des Nullpunkts des Oder-
!^'^z^ pegels an der Baumbrücke in Stettin, Spalte 0, zu beziehen. 

^ ^ ! f Auf den Feldern des Städtchens Penkun und des Ritterguts Radewitz quillt 
Û i H am Fuße der 189' hohen Heideberge zwischen Sommersdorf und Penkun ein kleines 
l W ' U Fließ. Dies ist der Ursprung der Randow, welche vom Plateau in westlicher 
^N,W. Richtung und in raschem Laufe zu der nach ihr genannten Spalte, dem Randow-

^ !/ Thale, rimtt. Das Fließ erreicht das Thal ungefähr V2 Mle. unterhalb des von 
! U Grunz (Pommern) nach Schmollen (Ukermark) über dasselbe führenden Dammes. 
' ^ Sem natürlicher Lauf ist nach Norden gerichtet; durch Kunst, durch Anlegung des 
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Landgrabens, hat man aber sein Wasser, welches von- zahlreichen Quellen an den 
Uferhöhen vermehrt wird, gezwungen, auch seinen Zug gegen Süden zu nehmen. 

Der Scheitelpunkt des Abflusses gegen Norden zur Uker, und gegen Süden 
zur Welse und Oder, hat in dem vorstehenden Nivellement, die Ordinate 59^,100 

Hiervon abgezogen die Reductionszahl . . . . . . . . . 12,924 
Demnach ist der Scheitelpunkt des Abflusses über dem 0 Punkte des 

Stettiner Pegels 46,176 
Diese Bestimmung weicht fast um das Doppelte von einer frühern Angabe ab. 

(L. V . I I . Th , Bd. I I , 1116). A l s der Herausgeber die letztere niederschrieb — 
es war im Jahre 1864 — war er zwar im Besitz des Heideckerschen Nivellements, 
doch lag es in Berlin unter anderen Schriften — vergraben, und konnte damals 
nicht aufgefunden werden. 

Wird die obige Zahl für die Höhe des Wassertheilers zum Grunde gelegt, so 
ergeben sich, für die Höhe des Wasserspiegels der Randow in der Richtung zur 
Uker über dxm Normal-Horizont des Stettiner Oderpegels die nachstehenden Zahlen: — 

Bei Löknitz unter der Steinbahnbrücke . 41^,64 
' „ dem Dorfs Gorkow 39,32 

I m Gebiete des Ritterguts Coblenz: 
Nn der Stelle, wo sonst das Vorwerk Carolinenhof gestanden hat . 37,19 
Bei dem Vorwerke Marienthal 32,74 

An der Mündung des Prahmgrabens 29,74 
Bei der Eggesiner Holländerei Ho'lkenbaum . . . 26,63 

„ der Neümühle, gleichfalls zur Gemeinde Eggesin gehörig . . . 23,21 
Am Einfluß in die Uker . . . 19,59 
Dieser Höhe des Endpunktes der Fallthätigkeit der Random fleht die Höhe 

der Mündung der Welse gegenüber, und diese beträgt, nach dem Heideckerschen 
Nivellement 18,36—12,92 - 5,44. 

Verschiedenheit des Wasserstandes ist hierbei ein zu berücksichtigendes Moment. 
Der. Wasserstand für die nördlich fließende Randow ist nicht bekannt, wie denn 
überhaupt das Nivellement dieser Strecke seiner Richtigkeit wegen nicht ganz zu 
verbürgen ist. . 

Grabow a. O., am 3. M a i 1873. 

11. Bohrungen im Zwüenwalder Gebirge. 

Zur Ergänzung und als Belagstücke der Nachrichten über die geognostische 
Zaffenheit des rechten Oderufers (S. 3 8 - ^ 1 ) werden hier die Ergebnisse der 

Bohrungen eingeschaltet, welche auf dem, zur Cementfabrik „Stern" bei Finkenwald 
gehörigen Bergterrain, sowol auf Braunkohlen, als auf Kreide veranstaltet 
worden sind. 

^ . V o h r t a b e l l e der gewerkschaftlichen Braunkohlen-Zeche 
Nords te rn . 1863 . 

Belegen am südlichen Ende des Dorfes Finkenwald zwischen den letzten Häusern 
desselben u.nd dem Etablissement Catharmenhof/ jene im Thale, dieses auf der 
Höhe, einer Seits, und d«n Broseschen Gute Finkenmald, südlich, und dem großen 

Lanvbuch von Pommern; Th. I I . Nd. V N . 9 
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^MD^ 

!iU 

VW 

6. —. 

7. 

Berg - Ausstich, nördlich, aus welchem die Dammschüttung der Stettin - Stargarder 
Eisenbahn, sowie des Central-Güter-Bahnhofes bei Stettin entnommen ist, andrer 
Seits. ,. .̂ 

(Lachtermaaß, d. i . : Lachter, Achtel, Zoll,) 
L. A. Z. L. A. Z. 

Bohrloch Nr. 1. — 10 Lachter östlich vom Mundloch 
der Tagesstrecke. 

Dammerde —. 1. 
Sand (scharf) 2. 6. — 5. 7. — 
Sand (scharf, schwimmend) 3. 

Bohrloch Nr. 2. — 10 Ltr. nordnordöstlich von Nr. 1. 
Dammerde —. 
Sand mit Steinen . . . . . . . . . — . 
Lehm (gelb) —. 
Sand (scharf) . . . . . —. 
Sand (weich und schwimmend) —. 
Letten (schwarz sandiger) —. 
Sand (scharf und schwimmend) . . . . . . 2. 

Bohrloch Nr. 3. — 14 Ltr. nordnordöstlich von Nr. 2. 
Dammerde . . . . — . 
Sand (scharf) . __. 
Lehm (gelb) . . . . . —. 
Sand (scharf un,d schwimmend) . . . . . . —. 
Sand (weich und schwimmend) . . . . . . —. 
K o h l e (mild und unrein) . . 2. 

Bohrloch Nr. 4. — 12 Ltr. von Nr. 3 gegen Nordosten. 
Dammerde. . . . . . . . . . . . . — . 

Sand (scharf) 
Lehm (gelb) —. 
Sand (scharf) —. 
Sand (schwimmend und scharf) 3. 

Bohrloch Nr. 5. — 11 Btr . südlich von Nr. 4. 
Dämmerde —. 1. —. 
Sand (mit Steinen) . . . . . . . . . . 2. —! 8 
Sand (schwimmend) 2. 6. 2 

Bohrloch Nr. 6 . - 9 Ltr. von Nr. 5 gegen Westcn. 
Dammerde. —. 1. __ 
Sand (scharf mit Steinen) — . 6 . 
Sand (weich) 1. 4. 
Sand (weich, schwimmend). 2. 5. 6 
Sand (scharf, schwimmend) —. 2^ 4 

Bohrloch Nr. 7. — Von Nr. 6 gegen Südwesten 5 Ltr. 
Dammerde —. 1. 
Sand (scharf) 2. ß' 6 
Sand (schwimmend) , — . 6 . 
Thon (blau, sandig). . . . . . . . . . 3. 4. 8 

6. 

S. 3 . — 

6. 1. 4 



Bohrungen im Finkenwalder Gebirge. 

Bohrloch Nr . 8. — 25 L t r . von Nr . 7 gegen Westnordwest, 
dicht bei Nr . 2. L. 

Dammerde . . . . . . . . — . 
Lehm (gelb, sandig, mi t Steinen) 2. 
Letten (gestreift) . . . . . . . . . . . — . 
K o h l e (sehr mi ld und unrein) . . . . . . —. 
Sand (schwarz und schwimmend) 1. 

Bohrloch Nr . 9. — 5 1 Lt r . nördlich vom Schacht Nr . 2. 
Dammerde . . . . . . . , . —. 
Sand (scharf) . . . . . . . . . . . . 1. 
Kies —. 
Lehm (gelb, sandig) —. 
Sand (scharf) —. 
Letten (schwarz) 1. 
K o h l e (mild) . . 1 . 
K o h l e (fest, noch nicht durchbohrt)' 3. 

Bohrloch Nr . 10. — 10 Ltr. nördlich von Nr . 9. 
Dammerde 
Kies (mit Steinen) . . . . . . . . . . 3. 
Sand (scharf) . . . . . . . . . . . . 3 . 
Sand (scharf, mi t Wasser) . ' 2. 

Bohrloch Nr . 1 1 . — 10 Ltr . westlich von Nr . 10. 
Dammerde —. 
Sand . 1 . 
Letten mit Formsand . . . . . . . . . 1. 
K o h l e (mild) Flötz Nr. 1 . . . . . . . . —. 
Letten (gestreift) —. 
K o h l e (fest) Flötz Nr . 2 . 1 . 
Letten (braun) . . . . . . . . . . . . 1 . 

Bohrloch Nr . 12. — 10 Ltr. Nestnordwest von 11 . 
Sand (scharf) . 3. 
Sand (weich) . 1. 
Formsand . . . . _ _ . 
Letten mi t Formsand —. 
K o h l e —. 
Formsand (gestreift) . . . 1 . 

Bohrloch N r . 13. — 14 Ltr . nördlich von Nr . 12. 
Lehm mi t Kies geschwängert . . . . . . 4 . 
Thon (sandig, wegen eines Steins das Bohren eingest.) 1^ 

Bohrloch Nr. 14. — 1?V« Ltr . südwestlich von Nr . 13. 
Sand . . . . . . —. 
Lehm. . . . . . . — . 
Sand (scharf) —. 
Lehm —. 
Thon (blau mit Steinen, daher, eingestellt) . . 3. 

Bohrloch Nr. 15. — 10 Ltr. westlich von Nr. 14. 
Sand —. 
Lehm (gelb) 3. 
Thon (blau, sandig) 7. 
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Bchrloch Nr. 16. — 37V, Ltr. nordwestlich von Nr. 15. L. A. Z. L. A. Z. 
Sand . 2. —. — ) 
Lehm 1. 4. — 9. 4. — 
Thon (blau, sandig) 6 . — . — ! 

Bohrloch Nr 17. — 15^/« Ltr. südwestlich von Nr. 16. 
Lehm (mit Steinen), deshalb eingestellt. . . . —. —. — 3. —. — 

Bohrloch Nr. 18. — 20 Ltr. nordwestlich von Nr. 17. 
Lehm (mit Steinen) . 3. 4. — , « . ^ 
Thon (blau, mit Steinen) 4. —. — j ' -̂

Bohrloch Nr. 19. — 28 Ltr. nördlich von Nr. 18. 
Sand 2. 2. — » ^ « 
Lehm (mit Steinen) ^ 3. 4. — j " " ^ 

Bohrloch Nr. 20. — 25 Ltr. vom Mundloch der Tng-
strecke. 

Sand (scharf) 2. 2. 8 z 
Sand (schwimmend) 1. 4. — l 5. 7. 6 
Thon (blau) . . . . . . . . . . . . 2. —. 8 5 

L. B o h r t a b e l l e des Kreide- und Thon lagers der Cementfabrik S t e r n . 
Die Lage desselben ist den Gebäuden der Fabrik gegenüber am Bergabhange, 

zwischen Grundstücken des Broseschen Gutes Finkenwald und des Etablissements 
Catharinenhof, welche die nordöstliche Gränze bilden, und zwischen Grundstücken 
von Friedensburg auf der Mittagsseite und von Podjuch auf der Südwestseite. 
Auf dem AbHange und dem Scheitel des Gebirgs hat der Commerzienrath Gustav 
Adolf Toepffer, einer der Besitzer der Cementfabrik Stern, die Anlage eines Parks 

l> . begonnen, der, wenn erst die Pflanzungen herangewachsen sein werden, den schönsten 
' Lustgärten Deutschlands beigezählt werden muß. Kunstvolle Benutzung der Bodensormen, 

Wahl der Gewächse, Gruvvirung derselben, um nach Stamm und Betäubung den ge¬ 
hörigen ästhetisch sinnigen Effect hervorzubringen, stellen Toepffer neben Lenns, 
Gustav Meyer und Herman Pückler-Muskau, als Meister der deutschen Landschafts-
Gartenkunst. 

(Fußmaaß.) 
Bohrloch Nr. I . F- Z- 3- Z-

Gelber Sand . 8. 6 

Ziegelerde 9. 
Schwarzer Thon, - weiter nicht gebohrt . . . . . 3 6 . — 

Bohrloch Nr. I I . ' 
Gelber Sand 6. — 
Ziegelerde 16. — 
Schwarzer Thon , . 4 8 . — 
Ein Stein, wo nicht tiefer zu bohren war —. — 

Bohrloch Nr. I I I . ». 
Hellgelber Sand . < 23. — 
Weißer Thon . . . . — . 4 
Ziegelerde 2. 8 
Schwarzer Thon 2 0 . — 
Ein Stein, wo nicht tiefer zu bohren war —.— 

53. 6 

70. — 

46. 
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Bohrloch Nr. 111. d . F. Z . F. Z . 
Gelber Sand 2 1 . — 
Ziegelerde 3. — 
Sand mi t Thon gemischt . . 2 . — ^ 7 1 . __ 
Schwarzer Thon . 45. — 
E in Stein, der das Weiterbohren verhinderte . . . . —. — 

Bohrloch N r . I V . 
Hellgelber Sand . . . . . . . . . . . . . 17. — 
Weißer Thon —. 3 
Gelber Sand , . . . . — . 3 
Ziegelerde 4 . — 
Gelber Sand 5. 6 
Schwarzer Thon . 13. — 
Sand mi t Thon gemischt 2 . — 

Bohrloch Nr . V . ». 
Der Bohrer stieß beim Bohren durch Sand auf S t e i n e . . . . 

Bohrloch Nr . V . b. 
Sand 2s. — 
Lehm mi t Sand gemischt 10. 6 
Sandiger Thon . . . . . . . . . . . . . 6. — 
Gin Stein, der das Weiterbohren verhinderte . . . . — . — 

Bohrloch N r . V I . > 
Gelber Sand 25. — 
Ziegelerde . . . . . . . . . . . . . . . 4. — 
Lehm mi t Sand . 9. — 
E in S te in , u s. w —. — 

Bohrloch V I . d . 
Hellgelber Sand 2 1 . — 
Ziegelthon 3. — 
Brauner Letterthon 6. -^ 
Gelber Ziegelthon 5. — 
Magerer Lehm . 7. — 
E i n S t e i n , u. s. w —. — 

Bohrloch N r . V I I . 
Gelber Sand . 7. ^-
Gelber Ziegelthon 1 . 6 
Weißer Ziegelthon, braunfarbig gemischt 2. 6 
Magerer Lehm 27. — ^ 57. -
Blauer sandiger Thon — . 6 
Magerer Lehm mi t Marienglas (Gyvssvath) . . . . 7. 6 
Magerer Lehm, darauf ein Stein . . . . . < . . 1 1 . — 

Bohrloch Nr . V M . ». 
Gelber Sand . . . . . . . . . . . . . 24. 6 
Magerer Lehm 1 1 . — 35. 6 
Ein Stein, der das Weiterbohren verhinderte . . . . — . — 

42. — 

30. — 

44. 6 

38. 

42. 
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Bohrloch Nr. V I I I d. F. 
Gelber Sand 24. 
Magerer Lehm . . 8. 
Ein S te in , u. s. w < —. 

Bohrloch Nr. V M o. 
Hellgelber Sand . . . . . . . 23. 
Magerer Lehm 13. 
Blauschwarzer, sandiger Thon . . . . . . . . . 8. 
Ein Stein . . . . . . — . 

Bei den Bohrlöchern 1 — V U l o. ist die gegenseitige 
Lage nicht angegeben. 

Bohrloch Nr. H b . , östliches Flügelloch in dem pro 1868 im 
Abräumen begriffenen Feldestheile. 

Sand . . , . 23. 
Sandiger Thon 7. 
K r e i d e . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 
Sand mit Steinen . 10. 

Bohrloch Nr . Ü b . . 125 Fuß westlich von Nr. I. 
Sand, dabei 13 F. schwimmend. . . . . . . . . 23. 
Sandiger Thon . . . . . . . . . . . . . . 3. 
K r e i d e . . . . . . . . . . . . . < . . 38. 

Bohrloch Nr. 111 b., 134 Fuß südsüdwestlich von Nr. 11„ west¬ 
liches Flügelloch. 

Schwimmender Sand 27. 
K re ide 33. 
Thon . 8. 

Bohrloch Nr. 1. — 30 Lachter westlich vom Kalkbruch im 
Jahre 1865, abgebaut 1867. 

Sand 3. 
Gelber Lehm 2. 
Gestreifter Formsand . . . . . . . . . . . . 1. 
Weißer scharfer Sand 6. 
Weicher gestreifter Sand . . . . . . . . . . . 7. 
Braunkohle . . . . , —. 
Lehm 8. 

Deckgebirge . 28. 
K r s i o e 27. 

Bohrloch Nr. 2. — Westlich von Nr. 1 (abgebaut) 1867. 
Sandiger Lehm . . . . . . / 18. 
Scharfer brauner Sand , . . > . 3. 
Gelber Lehm . . . , . . , 6. 
Blauer Thon . . . . . . . . . . . . . . . 9. 

Deckgebirgs 36. 
K r e i d e 34. 
T h o n 2. 

Z, F. Z-

32. — 

44. -» 

68. — 

64. 

68 

72. 
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Bohrloch Nr. 3 . — Westlich von Nr. 2. (abgebaut) 1868° 
Scharfer Sand . . . . . . . . . . . , . . . 
Brauner Sand mit Waffer . . . . . . . . . « 
Blauer sandiger Thon . . 

Deckgebirge . . , . . . . . . . . . . . 
K re ide 
T h o n . . . 

Bohrloch Nr. 4. — Nordwestlich von Nr. 3 (verhauen) 1868. 
Scharfer Sand . . . . . . . . . . . . . . 
Lehm . . . . . . . . . . 
Grauer weicher Sand . . . . . . . . . . . . 
Milde unreine Braunkohle . . . . . . . . . . 

Deckgebirge . . . . . . . . . . . . . . 
K re ide 
T h o n . . . . . 

Bohrloch Nr. 4 d . — Auf dem Triglawschen Grundstück., 
Scharfer Sand 
T h o n . 
K r e i d e , auf die schwimmender Sand folgt . . . . . 

Bohrloch Nr. 5. — 6 Lachter oftnordöstlich vom Kalkbruch aus 
dem früher Schenkschen Grundstück, untere Ecke. 

Scharfer Sand, Rollsand . . . . . . . . . . . 
Schwimmender Sand . . . 

Deckgebirge 
T h o n . . . . . . . 

Bohrloch Nr. 5 d. — 6 Ltr. östlich von Nr. 4. 
Sand . ' 
K r e i d e . 
T h o n 

Bohrloch Nr. 6. — 11 Ltr. südfüdöstlich von Nr. 5 (5 Ltr. 
von der östlichen, obern Ecke des Bruchs.) 

Scharfer Sand, Rollsand . . . . . . . . . . . 
Schwimmender Sand 

Deckgebirge . . . . . . . . . . . . . . 
K re i de , nicht durchbohrt, weil ein Stein vorlag . , . 

Bohrloch Nr. 7 . - 5 Ltr. südsüdöstlich von Nr. 5. (6 Ltr. 
von der Mitte des Bruch. 

Scharfer Sand . . . . . . . . . . . . . . 
Schwimmender Sand . . 

Deckgebirge . . . . . . . . . . . . . 
K re ide 
T h o n . . . . . . . . . . . . 

Bohrloch Nr. 8. — « Ltr. östlich von Nr. 7; Verlängerung 
der Mitte des Kalkbruchs. 

Scharfer Sand 
Schwimmender Sand . . . . . . . . . . . . 
Gelber Lehm mit Stein, der das Weiterbohren hinderte . 

F. 
23. 

1b! 
46. 
30. 
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4. 
3. 

16. 

26. 
10. 
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40. 

8. 

30. 
3. 

10. 

26, 
11. 
37. 
20. 

27. 
10. 
37. 
16. 
4. 
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Ai!M 

Bohrloch Nr. 9 . - 8 Ltr. östlich von Nr. 8; gleiche Verlängerung. F. Z. 
Lehm mit Steinen . . . . . 36. — 
Blauer Thon mit Steinen, deretwegen kein Weiterbohren. 18. — 

Bohrloch Nr. 10. — 24 Ltr. ostnordöstlich von Nr. 9, in gleicher 
Verlängerung. 

Sandiger Lehm 19. — 
Kreide 6. — 
Sandiger T h o n (Liegendes), Stein . . . > . . . 7. — 

Bohrloch Nr. 11. — 20 Ltr. ostnordöstlich von Nr. 10 (östliches 
Flügelloch nach Profil Stollen-Sohle Nr. I.) 

Sandiger Lehm 19. -
Kre ide 3. 
Sandiger T h o n (Liegendes), Stein 8. 

Bohrloch Nr. 12. — 11 Ltr. südöstlich von Nr. 11 (östliches 
Flügelloch nach Profil Stollen-Sohle Nr. I I . ) 

Gelber Lehm . . . . . . . . . . . . . . . 3. — 
Grober Kies mit Steinen . 4. — 
Scharfer Sand, Rollsand 5. — 
Kreide 11. — 
Sandiger blauer Thon, Stein . . 17. — 

Bohrloch Nr. 13. — 4 Ruthen südsüdöstlich von Nr. 11 (untere 
Stollen-Sohle Nr. 1.) 

Kies mit Steinen . . 13. — 
Kre ide . . . . . . . . . . . . . . . . 2. — 
Sandiger Lehm mit Steinen . 1 1 . — 

Bohrloch Nr. 14. — 10 Ltr. westlich von Nr. 12, obere 
Stollensohle. 

Sandiger Lehm mit Steinen 18. — 
Unreine K re ide — . 6 
Sandiger T h o n mit Steinen 66. — 

Bohrloch Nr. 15. — 7 Ltr. westlich von Nr. 13. 
Sandiger Lehm mit Steinen 42. — 
Schwimmender Sand . . 13. — 
Sandiger Thon mit Steinen, davon 38 Zoll durchbohrt 

wurden 44. — 
T h o n mit Kre ide geschwängert 5. — 
Scharfer Sand 9. — 

Bohrloch Nr. 16. — 9 Ltr. südlich von Nr. 15. Toevffer's Park. 
Scharfer Sand . . . . . 20. — 
Lehm mit Steinen 16. — 
Blauer Thon mit Steinen 10 .— 
Kreide 7. — 
Sandiger blauer Thon mit Steinen 13. — 

Bohrloch Nr. 17. — 11 Ltr. westlich von Nr. 16. Toepffer's Park. 
Scharfer Sand . 40. 
Sandiger Thon 46. 
Kreide , 14. 
Sand 6. 

54. ^-

32. 

— 30. — 

40. 

26. — 

84. 6 

115. 

66. — 

106. 
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Bohrloch Nr. 18. - 98 Fuß westlich von Nr. 17. F. Z . 
Scharfer Sand . . . . . . . . . . , . . . 4 1 . — 
Blauer sandiger Thon . . . . . . . . . . . . 5 3 . — 
K r e i d e . 13. — 
Sandiger T h o n 2 -

Bohrloch Nr . 19. — 66 Fuß westlich von Nr. 18. 
Scharfer Sand . . . . . . . . . . . . . . 40. — 
Schwimmender S a n d , 8. — 
Blauer sandiger Thon . . . . . . . ' . . . . 3 8 . — 
K r e i d e , nicht durchbohrt . . . . . . . . . . 24. — 

Bohrloch Nr . 20. — 108 Fuß westlich von Nr. 19. 
Scharfer Sand . 32. — 
K r e i d e 65. — 
T h o n . 4. — 

Bohrloch Nr. 2 1 , — ist von dem Markstein l i . W. 1 . 1 4 V Z -
97 Ltr. und von dem Schacht in k. W. 3. 6 - 35 Ltr. 
entfernt, i n die Rutschung an der Grunze angesetzt. 

Gewöhnlicher Sand . . . . . . . . . . . . 7. 8 
Sandiger Lehm . ,,. ^ . . . . . 18. 4 
Grauer sandiger Thon . . . . . . . . . . , 6. 8 
K r e i d e . . . . . 95. — 
T h o n 6. 4 

Bohrloch Nr . 22. — Liegt vom Markstein in k. W. ). 13 -
9 1 Ltd. entfernt. (Bericht vom 12. November 1869). 

Sand . b. 8 
Sandiger Lehm . ^ , . . 7. 8 
Grauer sandiger Thon . . . . 6. 8 
K r e i d e . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 8 
Schwarzer T h o n . . . . . . . . 11 . 4 

Bohrloch Nr. 23. — Liegt vom Markstein in k. W. 0. 8. ^ 
72 Ltr. (Bericht vom 2 1 . December 1869). 

Sand . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. — 
Schwarzgrauer thoniger Sand . . . . . . . . . 12. 8 
K r e i d e . . . . . 92. — 
T h o n . . . . . . ^ 14. 4 

Bohrloch Nr. 24. — Vom Markstein in l i . W. 0. 1 2 . -
57'/« Ltr. (Bericht vom 15. Januar 1870) 

Sand . . . . 26. 8 
Schwarzer Sand 2. — 
K r e i d e . 81 . 4 
T h o n , bis auf den Schwimm-Sand . 3 . — 

Bohrloch Nr. 25. - Vom Markstein in k. W. 1. 5. - 42 Ltr. 
Sand 30. — 
K r e i d e . . . . . . . . . . . . . . . 79. — 
T h o n 3 . — 

Bohrloch Nr. 26. — I n I». W. 0. 3. -- 86 Ltr. vom Markstein. 
Sand 30. — 
Kre ide 98. — 
T h o n 4 . — 
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M 
« 143. — 

Bohrloch Nr. 27. — Vom Markstein in b. O. 0.1 - 98V» Ltr. F. Z. 
Sand . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. — 
Lehmsand . 20. — 
Schwarzer steiniget Thon 7. — 
Kreide 109. — 
Thon . . . . . . . . . 4 . — 

Bohrloch Nr. 28. — Vom Markstein inb . O. 1. 7 - 110Vs Ltr. 
Sand 6. — 
Lehm . . . . . . . . . . 29. — 
Sand 3. — 
Kreide 111. — 
Thon 2. — 

Bohrloch Nr. 29. — Vom Markstein in b. W. 5. 3. -^ 28 Ltr. 
Sand . . . . . . . . . . 26. 8 
Kreide . . . . . . . . . 53. 4 
Thon . < . . . 2. — 

Bohrloch Nr. 30. — Vom Markstein in d. 0 .11 . IV2 ^ 168 Ltr. 
Sand 13. 4 
Schwarzer Thon 6. 8 
Sandiger steiniger Thon . . . . . 4 6 . 8 

Bohrloch Nr. 31. — Vom Markstein in d. 0.11.3V« - 169 Ltr. ' 
Sand . > 20. — 
Ziegelerde . . . . . . . . . . . . . . . 1 . — 
Schwarzer Thon . . . . . 13. 4 
Sand . . 3. -v-

Bohrloch Nr. 32. — Vom Markstein in k. O. 11. 6 - 172 Ltr. 
S a n d . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 8 
Sandiger grauer Thon . . . . . . . . . . . 10. — 

Bohrloch Nr. 33. — Vom Markstein in d. 0 .11 .9 -^ 175 Ltr. 
Sand . . . . . . . . 20. — 5 . .^ ^ 
Schwarzer Thon 86. 8 / 1"v. 8 

Bohrloch Nr. 34. — Vom Markstein in b. O/11. 12 - 175 Ltr. 
Sand 10. — 
Grauer steiniger Thon . . . . . . . . . . . 10. — 
Sand 3. — 
Schwarzer Thon . . . 83. — 
Thoniger Formsand 10. — 
Schwarzer T h o n . . . . . . . . . . . . . 9 . — 

Bohrloch N r . 3 5 . — V o m Markstein i n b. 0 . 1 1 . 1 4 - 180 Lt r . 
S a n d 6 . 8 
Lehm . ^ 6 . 8 
Schwarzer T h o n . . . . . . . . . . . . . 26. 8 
Schwarzer unreiner T h o n 26 . 8 
Schwarzer T h o n 26 , 8 
Grauer unreiner T h o n . . , , . . . . . . . 36 , 4 

151. -

82. 

66. 8 

37. 4 

16. 8 

126. — 

129. 8 
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Bohrloch Nr. 36. — Vom Markstein in b. 0 . 1 1 . 1 5 - 160Ltr. 
S a n d . . . . . . , . . . . . . . . . , 
Lehm < . 
S a n d i M , grauer, steiniger Thon . . . 
Grauer, steiniger Thon . . . . . . . . . . . 

Bohrloch Nr. 37.—Vom Markstein in d.O. 11.10V« -- 160 Ltr. 
S a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Schwarzer T h o n 
Schwimmendes Gebirge 
Grauer, steiniger Thon . . . . . . . . . . . 
Schwimmender Sand , 

Bohrloch Nr. 38. — Vom Markstein in k. O. 11. 9 - -158 Ltr. 
Sand 
Schwarzer T h o n . . . .- . 
Grauer, steiniger Thon . . . . 

Bohrloch Nr. 39. — Vom Markstein in b. O. 11. 7 - 157 Ltr. 
Sand 
Lehmiger Sand 
Grauer, steiniger Thon . . . . . . . . . . . 

Bohrloch Nr. 40. — Vom Markstein in b. O. 11. 4 - - 156 Ltr. 
Sand . . . . . . . 
Lehmiger S a n d . . . . . . . . . . . . . . 
Blauer Thon 
Grauer, steiniger Thon . . 

Bohrloch Nr. 4 1 . - Vom Markstein in d. 0 . 1 1 . 1 -- 189 Ltr. 
Sand . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Blauer Thon . . . , . , . . 
Grauer, steiniger Thon 
Kre ide 
Blauer Thon . . . . , . . . . < . . . . 
K re ide . . . . . . . 
Grauer, sandiger, steiniger Thon . . . . . . . . 

Bohrloch Nr. 42 .—Vom Markstein in d . 0 . 1 0 . 1 3 V , - 197 Ltr. 
Kies, nach dessen Durchbohrung Wasser 

I n der Kiesgrube. 
Bohrloch Nr. 43.—Vom Markstein i n ! , . 0 . 1 0 . 1 4 V, - - 199 Ltr. 

Grober Kies. . . . . . . . . . . . . . . 
K re ide 
Schwarzer T h o n . . . . . . . . . . . . . 
Schwimmendes Gebirg. . . . . . . . . . . . 

I n der Kiesgrube. 
Bohrloch Nr. 44. — Vom Markstein in k. O. 11. - 200 Ltr. 

Sand V . 
Lehm 
Schwarzer T h o n . . . . . . . . . . . . . 
Schwimmendes Gebirg 
S c h w a r z e r T h o n 
S c h w i m m e n d e s G e b i r g . , , . , , , . . , . 

F. Z-
21. 8 
6. 8 

19. — 
46. 8 

13. 4 
6. 8 

20. ^ -
6. 8 
3. 4 

23. 4 
3. 4 

46. 4 

33 
6. 

31. 

20. 
6. 
2. 

28. 

20. 
13. 
11. 
3. 
4. 
7. 

11. 

23. 
3. 
8. 
8. 

8. 
20, 
21. 
25. 
10. 
11. 

4 
8 
8 

8 
8 
4 

, 
8 

—-
8 

4 
4 

— 

4 
— 
8 
4 

— 
8 

F. Z-

94 "— 

50. - ^ 

73. — 

71. 8 

57. 8 

70. 4 

28. 

42. 8 

97. — 
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,'' 

Am Rande der Kiesgrube. F. Z. F Z . 
Bohrloch Nr. 45. — (Für dieses Bohrloch fehlen die Messungen.) 
Bohrloch Nr. 46. — Vom Markstein in b. O. 10.5V« ^ 174Ltr. 

Sand . . 6. 8 j 
Lehm . . . . 16. 8 l 91. 4 
Schwarzer Thon . . . . . . . . . . . . . 68. — ' 

Bohrloch Nr. 47. — Vom Markstein in k. O. 10. 5 - 180 Ltr. 
Sftnd . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 4 
Schwarzer Thon 11. 8 
Kreide 26. 8 
Schwarzer Thon . . , 11. 8 
Schwimmendes Gebirg . . . . . . . . . . . 2. — 

Bohrloch Nr. 48. — Vom Markstein in k. 0 .10. 5 -^ 172 Ltr. 
Brauner Thon. . . . . . . . . . . . . . 6. 8 
S c h w i m m e n d e s . . . . . . . . . . . . . . 6. 8 

Bohrloch Nr. 49. — Vom Markstein in b. 0.10. 7 - 1 6 8 Ltr. 
Unreiner Thon . . , . . . 20. — 
Schwarzer Thon . 6. 8 
Sand 3. 4 
Schwarzer Thon . , . . . , . . . . . . , 6 . — 
Schwimmendes 10. — 

Bohrloch Nr. 50. — Vom Markstein in k. O. 10. 7 - 173 Ltr. 
Sand ^ . 13. 4 
Lehm . 8. 4 
Schwarzer Thon . . . . . . . . . . . . . . 48. 8 
Schwimmendes Gebirg 2. — 

Bohrloch Nr. 51. — Vom Markstein in k. 0 .10. 7 -- 177 Ltr. 
Sand 16. — 
Schwarzer Thon 3. 4 
Schwimmendes Gebirge . 13. 4 

Bohrloch Nr. 52. — Vom Markstein in b. O. 10. 9 — 172 Ltr. 
Sand 6. 8 
Unreiner Thon 13. 4 
Schwarzer Thon 28. 4 
Lehm . , . 6. 8 
Grauer, steiniger Tzh o n . . . 13. 4 

Bohrloch Nr.53. — Vom Markstein in k. O. 10. 9. - - 177 Ltr. 
Sand 33. 4. > 
Schwarzer Thon 7. 5. / 

Bohrloch Nr. 54. — Vom Markstein in k. O. 11.6 - -134 Ltr. 
Sand 

Bohrloch Nr. 55. — Vom Markstein in k. 0.11.15 — 92 Ltr. 
Sand 35. -
Kreide ° 105. -

Bohrloch Nr. 56. — Vom Markstein in k. 0.11.10 — 105 Ltr. 
SaNd 35. -
Kreide 105. -
Thon . . 1 1 . 

95. 4 

13. 4 

46. — 

72. 4 

32. 8 

68. 4 

40. 9 

70. — 

140. — 

151. 8 
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Bohrloch N r . 5 7 . — V o m M a r k s t e ^ Z . F . Z . 
(Es fehlen die Nachmeisungen.) . . . . 

Bohrloch N r . 58 . — V o m Markstein i n K / W . 3 . 8 , - - - 1 5 . 6 L t r . . 
Grober weißer ^ a n d m i t Wasser . . . > . . . . 
Grauer steiniger T h o n , dann Schwimmendes . . . . 

I n einer Ecke des f rüher Sack'schen Grundstücks. 
Bohrloch N r . 59 . — V o m Markstein i n d . W . 5 . 8 — 132 L t r . 

Merge l 
K i e s . ^ . . . . . . . 
Merge l . . . . . . . . , , . . . . . 
G raue r , steiniger T h o n , bis auf einen S te in , der das 

Weiterbohren verhinderte . . . . . . . . . 

10. 
73. 

33. 4 1 
3. 4 
9. 8 

10. 8 
I n der andern Ecke des f rüher Sack'schen Grundstücks. 

Bohrloch N r . 6 0 . — V o m Markste in i n l i . W . 0 . 12 - 9 8 L t r . 
S a n d m i t Lehm . . . . . . . . . . . . . 
Grauer , steiniger T h o n . . . . . . . . . . . 
K r e i d e . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bohrloch N r . 6 1 . — V o m Markstein i n k . W . 0 . 8 . - 115 L t . 
S a n d m i t Lehm 
K r e i d e , nicht durchbohrt, wegen vorl iegenden S te ins < 

Bohrloch N r . 6 2 . — V o m Markste in i n b . W . 0 . 2 ^ 1 3 0 L t r . 
S a n d m i t Lehm . . . . . . . . . . . . . 
Grauer , steiniger T h o n . . . . . . . . . . . 
Schwarzer T h o n m i t S t e i n e n , die das Weiterbohren 

verhinderten . . . . . . . . . . . . 
Bohrloch N r . 6 3 . — I n der südöstlichen Ecke des S t e r n -

Gebiets , grunzend m t t Cathnr inenhof und L iepmanns 
Parcele. 

Gelber S a n d . . 
Graue r S a n d . , . . . . . . . . . . . . 
Grauer , steiniger T h o n . . . . . . . . . . . 

Bohrloch N r . 6 4 . — Westlich von N r . 6 3 , ca. W L t r . entfernt, 
a n der Gränze der Liepmannschen Parcele. 

Gelber S a n d 
Graue r S a n d . . . . 
Grauer , steiniger T h o n . . . . . . . . . . . 

Bohrloch N r . 6 5 . — Westlich von N r . 6 4 , ca. 5 0 L t r . entfernt, 
a n der Ecke der Klöhnschen Parcele. 

S a n d . . . . . . . . . . . 
Grauer , steiniger S a n d . . . . . . . . . ^ . 
Grauer , steiniger T h o n . . . . . . . . . . . 

Bohr loch N r . 6 6 . — Ungefähr 192 L t r . v o m Marks te in . 
S a n d . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L e h m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S a n d . 
S c h w a r z e r T h o n . . . . . . . . . . . . . 

56. 4 
72. ^ 

25. — 
? 

25 — 
61 — 

83. 4 

57. — 

33. 4 
23. — j 153. 4 
97. — 

128. 4 

29. — ) 
35. > -

12. 8 1 i 

15. 
20. 
35. 

15. 
20. 
35. 

20. 
15. 
40. 

76. 8 

— 7 0 . -

70. 

- 7 5 -

121. 
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: Bohrloch Nr. 67. — Ungefähr 184 Ltr. vom Markstein. F. Z. F. Z . 
' Sand 3. 

f Lehm. . . . . . . . . . . . . . . . . 30. — 14« ^ 
! S a n d . , 3 0 . — ^ ' 
!̂ K re ide . . . . 8 3 . — 

>, Die Bohrlöcher Nr. 66 und 67 liegen in der unmittel-
' baren Nähe des sog. Hertha-Sees, auf der Ostseite 

«. desselben. 
l Bohrloch Nr. 68. — Auf der Spitze der früher Modrowschen 

Parcele, an der Gränze des Staatsforstreviers Klütz, 
ca. 144 Ltr. von Nr. 65 gegen Süden. 

! Gelber Sand 19. — 
Lehmiger^ Sand . . . . . . . . . . . . . 6. — 
Thoniger Sand . . . . . . . . . . ^ . . 15. — 
Grauer Saud . . . . . 13. — 

'»i Pon Nr. 21 an sind die Bohrungen unter der Leitung des Ober-
H. steiArs E. Flemming, eines Mansfelder Bergmanns, ausgeführt 

worden. Sein^letzter Bericht datirt vom 30. November 1873. 

53. 

, tz ch 8 
j z;^ (Nach Mitthtilungen des DirectorZ tzaslinger, von der Cemtntfabrik Stetn.) 

12. 3 « F5oden der Hegend um Ste t t in ruht anf Hranitgevirge l 
Der im Obigen, S . 28, erwähnte städtische Bau - Commissarius W. Kriesche 

(nicht Kreischte) hat in der Sitzung der polytechnischen Gesellschaft zu Stettin vom 
12. Deeember̂  1873 einen Vortrag über die geologischen Verhältnisse von Stettin 
und Umgegend gehalten. Nachdem er denselben mit einigen allgemeinen geologischen 
Gesichtspunkten eingeleitet hatte, worin er insbesondere Bischoffs Ansicht über die 
Bildung des Quarzes hervorhob, der zufolge der Quarz nicht aus feüerflüssigem, 
sondern aus einem wässerigen Zustande so kristallisirt sei, wie er im Oränit vor-
kommt, bemerkte der Vortragende: — 

Nicht nur bei Niemitz, sondern auch dicht hinter der Zülchower Cementfabrik, 
ferner bei Neüendorf und Niederzaden finden wir viel weißen Glimmersand; unter 
demselben trifft man gröbern Quarz, wie bei Krekow und Podjuch; derselbe ist als 
Rest eines frühern, jetzt vollständig verwitterten Granitgebirgs anzusehen. Die 
einzelnen Quarzstücke haben eine kristallinische Form theilweise bewahrt, find aber 
meist durch die Erosion des Wassers abgerundet. Kriesche ist der Ansicht, daß 
dieser Quarz an Ort und Stelle aus dem Granit entstanden sei. Bei Brunnen¬ 
arbeiten innerhalb der Wälle Stettins habe sich übrigens nie Glimmersand oder 
Quarz gefunden, dagegen sei auf 358 F. Tiefe Kreide erbohrt worden. (Neue 
Stettiner Zeitung. Nr. 595 von 1873.) 

Doch sind bei dem Versuch der Anlage eines Brunnens auf der Grünen 
Schanze Quarzbrocken in der Tiefe von 264 und 290 F. erbohrt worden und die 
Kreßoe hat sich noch 3 Fuß tiefer gefunden, als Kriesche angiebt (oben S. 32) 
unO das Bohrloch auf dem Hofe der Pommerschen Provmzial-Zuckersiederei in der 
Laftadie ergab bei 139 und 140 F. Teufe einen glimmerreichen Quarzsand van 
bald ungleichem, bald gleichmäßigem Korne. (S . 37.) 

Auch in der Sitzung vom 6. März 1874 beschäftigte sich die polytechnische 
Gesellschaft mit der Geologie der Gegend um SteMn und von Pommern überhaupt. 
Gs war die Frage aufgVwSVjM wortzen: Wo kommen die Stettiner und Uker-
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münder Thone her? Wo kann man ihre primäre Lagerungsstätte nach dem jetzigen 
Stande der Wissenschaft vennuthm? ') 

Zur Beantwortung dieser Fragen war von v r . Seeger die Ansicht ausge¬ 
sprochen worden, daß der-Ursprung der T h o W weit im Innern von Deutschland 
zu suchen sei. Der entgegen wurde von dem Vorsitzenden der polytechnischen Gesell¬ 
schaft, Dr. H. Delbrück, technischem Direktor der Stettiner Portland-Cement-Fabrik, 
in Zülchow, angeführt, daß bei Bohrungen, die er in Catharinenhof, der gedachten 
Fabrik gehörig, hatte anstellen lassen, keineswegs sehr einfache Schichtungsverhältnisse 
vorgefunden worden seien, daß sich z. B. mitten in einer bedeutenden Kreideschicht, 
ein gewaltiges Loch darin ausfüllend, eine Sandmasse gefuyden, und daß sich in 
der Richtung nach Süden dann Heptarienthon angeschlossen habe; Erscheinungen, 
die Zweifel übrig lassen, ob die Bildung dem Alluvium oder Diluvipm angehöre, 
oder db vielleicht Hebungen Statt gefunden haben. Noch wurde bemerk, daß 
der Sand unter der Kreide wenig glimmerhaltig, ein Diluvialsand, Schlöffsand sei. 

I m Anschluß daran führte Bau - Comnnssarius Kriesche an, daß, außer bei 
Niemih und Krekow auch in Möhringen reiner Quarzsand gefunden sei,' woraus 
sich, wie schon in der December-Sitzung erwähnt worden, auf Granit schließen ließe. 
Ferner sei> in Turnet die braune Juraformation durch aufgefundene Verfteinerungen 
erkannt worden Bei Arbeiten auf dem Greifswälder Bahnhofe habe man Lagerung 
von Gyps, Muschelkalk, Grünsand und auch schwach salziges Wasser, bei Kamin 
schon eine Zprctige Soole gefunden. 

Nach Mittheilungen, welche in der polytechnischen Gesellschaft zu Greifswald, 
in deren Sitzung vom IHDecember 1873, gemacht wurden, war von den bei dieser 
Stadt ins Werk gesetztett Bohtungen das ältere, an der Loitzer Straße einge¬ 
stoßene, Bohrloch an jenem Tage bis zu einer Teufe von 396 F. vorgeschritten 
und hatte eine KaprölithensHicht mit Belemniten, der Kreide Mgehörig, durchsunken. 
Auch hier war eine Zprctige Soole gefunden, so daß man hoffte, das Salzlager 
selbst des baldigsten anzubohren. Das jüngere Bohrloch, vor dem Mühlenthor zu 
Greifswald maaß bis zum 10. December 1873 eine Tiefe von 200 F., befand sich 
in der Kreide und hatte eine Süßmafferquelle durchsetzt. Weitere Nachrichtm über 
die Oreifswalder Bohrungen, welche bis zum 15. Apri l 1874 reichen^ war das 
erste Bohrloch, vor dem Veiten Thore, bis zur Tiefe von über 500 F. getrieben, 
und man hatte, offenbar über der Schicht, die bis 396 F. reichte, eine 3 F. mächtige 
Schicht Braunkoh le erbohrt; doch soll die lockere Beschaffenheit des Hangenden 
einen Abbau derselben nicht gestatten. Die Bohrung geschieht dort mit dem Draht¬ 
seile. Von dem andern Bohrloche vor dem Mützlenthore verlautete um die Zeit 
jenes Berichts nichts. 

M i t dem 1. October 1874 ist das Bohrloch vor dem Betten Thore an der 
Loitzer Straße geschlossen. Die Hoffnung, Steinsalz zu finden, ist unerfüllt geblieben; 
man war bis 560 Fuß vorgedrungen, und die Schichte^ die zuletzt erbohrt wurden, 
und von denen man anfänglich annahm, daß sie zum obern Jura gehörig seien, 
sind nach den darin zu Tage geförderten Bruchstücken vdn Petrefacten als der 
u n t e r n Kreide angehörig erkannt und bestimmt worden. Das Bohrloch selbst 
soll nicht zugeschüttet werden, sondern erhalten bleiben. Was aber — 

Die Bohrung vor dem Mühlenthor an der Wolgaster Straße betrifft, welche 
kaum halb so tief gedrungen war, so ist sie seit längerer Zeit eingestellt. (Bericht 
aus Greifswald vom 5. November 1874.) 



, M»t«ei»t Uebersich» 

Kes ZtMkreists Stettin. 

'.! ,5 Lage. Der Stadtkreis Stettin, dessen Mittelpunkt ungefähr unter der Polhöhe 
von 53" 25^ und 32" 14' östlich von deck — eingebildeten Meridian von Ferro liegt,*) 
d h t sich Nrd ch S M M i l d Wst ch 

n stch von deck eingebidten Meridian von F g , ) 
dehnt sich von Norden nach S M ^ Meilen, und von Westen nach 
Osten M seines ^ aus, Er ist in seiner ganzen 

Kreise eingeschlossen, mit Ausnahme der Süd¬ 
ostecke, wo der Kreis an der Großen Regelitz mit dem Kreise Greifenhagen gränzt. 

. En t fe rnungen in sog. Neümeilen längs der Eisenbahn gemessen. Stettin, 
Bahnhof, ist von der Hauptstadt der Monarchie, Stettiner Bahnhof zu Berlin, 
17,92 NMln, entfernt. I n östlicher Richtung rechnet man von Stettin bis Köslin 
22,66, As Kolberg 24,18, bis Stolp 31,61, bis Danzig 49,1 dieserNMln. I n westlicher 

,..»' Richtung ist die Entfernung Stettin's von Pasewalk 5,59, von Anklam 11>33, von 
' ̂ ! Greifswald 15,91, von Stralfund 20,02, von Wolgast 15,93 NMln. 
' ' Swinemünde, der Vorhafen von Stettin, ist längs der Wasserstraße 10 d. Mln. 

entfernt, wovon 4^/» Mle. auf die Oder, den Damanntzke und das Pfaffenwasser, 
3V2 Meilen aufs Große Haff und 2'/g Meilen auf den Swinestrom bis zu 
dessen Msf luß in die Ostsee treffen. Zu Lands rechnet man nach postmäßiger 
E n W n M g auf dem Wichen Course über Damm, Golnow, Hammer, Pribernow, 
Parlowkrug, Wolin und Oebeseele 14V^ Mle.; auf dem westlichen Course auf der 
Bahn bis Anklam und von da über Murchin und Usedom 1 7 ^ Mle. Künftig 
wenn erst die im Bau begriffenen, bezw. projectirten Eisenbahnen in Betrieb gesetzt 
sein werden, wird die Entfernung Stettins von Swjnemünoe auf dem Landwege 
betragen, östlicher Couts über die Insel Wolin ungefähr 10?/, Mle., auf dem 
westlichen Course über Anklam, Ducherow und die Insel Usedom ungefähr 
15V Mle. 

Bef tandthei le. Als selbständiger Stadtkreis, dessen Bürgermeister mit land-
räthlichen Befugnissen ausgestattet war, hatte Stettin bei seiner Einverleibung in 
Preüßen> unter dem Könige Friedrich Wilhelm I., ein Jahrhundert lang, und 
darüber, bestanden, was ihm auch durch die Verordnung vom 30. April 1815 im 
§ 36, welcher also lautet: „Alle ansehnlichen Städte mit der jenigenUmgebung, 
die mit ihren städtischen Verhältnissen in wesentlicher Berührung steht, sollen eigene 
Kreise Hilden" -— gewährleistet worden war, bis im Jahre 1826 die Stadt durch 
Cabinets - Erlaß Königs Friedrich Wilhelm I I I . vom 17. Juni genannten Jahres 
mit dem Randowschen Kreise vereinigt und dem Lanorathe dieses Kreises unterstellt 
wurde. Dieses abnorme Verhältniß der Landeshauptstadt hat 31 Jahre lang 
bestanden. Nach Ablauf dieser langen Frist führten endlich die vom Stettiner 

* j Bestimmte Angaben rücksichtlich der geographischen Lage von Stettin und der übrigen 
Städte und bemerkenswerthen Orte Pommerns nach der, im Jahre 180 durch v. Textor und 
v. Oesfeld begonnenen, trigonometrischen Landes - Vermessung, so wie nach der, durch Assmann 
ausgeführten Special-OdenVermefsung, werben, in historischer Darstellung, zur MUtheilung im 
Isten Theile des Landbuchs vorbehalten. 
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Magistrat beständig hiergegen geltend gemachten und aufrecht erhaltenen Proteste 
und Verhandlungen dahin, daß durch Cabinets-Erlaß vom 16. März 185? König 
Friedrich Wilhelm IV, das Ausscheiden der Stadt Stettin aus dem Randowschen 
Kreise und die Bildung eines eigenen, selbständigen Stadtkreises, aus dem Stettiner 
Gemeindebezirk bestehend, genehmigte. Dieser umfaßte die im folgenden Ortschafts¬ 
verzeichnisse aufgeführten Bestandtheile, mit Ausnahme eines Theils von Grünhof, 
welcher durch Verfügung vom 1. September 1859 von der damals bestehenden 
Ortschaft Kupfermühle nach Stettin abgezweigt wurde, worüber weiter unten in der 
Geschichte der ephemeren Ortschaft Kupfermühle — deren Name jedoch als 
Bezeichnung eines Stadtbezirks fortdauert, — ausführlich gehandelt werden wird, 
sowie der Pommernsdorfer Anlage, welche auf Grund des Cabinets-Grlasses Königs 
Wilhelm I . vom 4, September 1864 der Gemeinde und dem Kreise Stettin einver¬ 
leibt worden ist. 

Ortschafts-Verzeichniß f ü r den S t a d t k r e i s S t e t t i n . 

Namen der Wohnplätze. Eigenschaft. 

NachderZtihlung von187I. 

wohnte 
tzaüser. 

Haltun¬ 
gen. 

Seelen¬ 
zahl. 

Lage gegen die 
Stadt. 

Ent 
ernung 

inMln. 

Nicht» 
ung. 

Stettin . 
mit. Grünhof nebst Petrihof . 
- Neü-Turnei . . . . . 

Oberwiek mit Galgwiese . 
Pommernsdorfer Anlage. 
Fort Preußen . . . . 
Unterwiek . . . . . . 

Stadt. . . . 
Vorstadt. . . 
desgl. . . . 

desgl 
desgl. und Festung 

Vo.rstadt. . . . 

Blockhaus. . . . . 
Vodenberg . . . . 
Charlottenthal . . . 
Cnuppiushof. . . . 
Friedrichshof (Westend) 
Glinken 
Hungfernberg . . . 
Kronenhof. . . . . 
Piepenwerder. . . . 
Rechtes Oderufer . . 
Alt-Turnei . . . . 
Waldowshof . . . . 
Zollhaus 

Försterei. 
desgl. . 

Wohnhäuser 
Wohnhaus 
Vorwerk. 
Forsthaus 
Wohnhaus 

desgl. 
desgl. 

Fabrikgebäude 
Vorwerk. 
Wohnhaus 
Wegegeldhebestelle 

S u m m a . . . . 
I m tzafengebiet sind gezählt 
Total 

1.603 
208 

79 
156 
71 
'28 
34 

12.221 
1.327 

666 
827 
46s' 
154 
53 
33 

' 1 
21 

1 
13 
1 
2 
1 
8 

17 
1 
1 
4 

58.379 
5.880 
2.890 
3.614 
2.197 
1.443 

231 

177 
3 

88 
18 

132 
6 

. 13 
9 

36 
" 4 0 

5 
8 

15 

0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 

0,2 
0,8 
0,3 
0,3 
0,3 
0.9 
0,7 
0,1 
0,4 
0,3 
0.1 
0.2 
0.5 

N. 
WNW. 
SW. 

S S W . 
WSW. 
NNO. 

SO. 
NO. 
NW. 
NO. 
NW. 
NNO. 
SzW. 

N. 
SzW. 
NO., 
W. 
O. 

SO. 
2.216 15.812 75.184 

1.128 
76.307 
76.280 

lDiese« Verzelchniß ist in Nezuz auf Haös««Zahl u«zu»«läsfiz; die richtige Zahl s. S . 
Nach der im September 1873 endgültig vorgenommenen Feststellung CiywEinw. 

1 
. Die Stadt Stettin besteht, räumlich und geschichtlich betrachtet, aus zwei 

Theilen. Räumlich scheidet der Öderstrom sie in einen links- und einen rechts¬ 
seitigen Theil, oder, da der Lauf der Oder mit geringer Ostablenkung der Meridian-
Richtung folgt, in einen West- und einen Ost-Theil. Historisch betrachtet besteht 

Zandhuch von PommernsTh. I I . , Bd. V I I I . 11 
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jeder dieser Theile aus einem alten und einem neuen Theil, davon der letztere erst 
innerhalb des zuletzt verflossenen Vierteljahrhunderts entstanden ist. Auf dem linken 
Ufer der Oder liegt am AbHange und auf der Höhe des steilen Thalrandes die 
Altstadt, die alte Slawenstadt mit ihrem, im 13. Jahrhundert durch die eingewan-
derten Sassen vergrößerten Anbau, das eigentliche Alten-Stettin, wie die Stadt 
bis zum 18. Jahrhundert in allen amtlichen und außeramtlichen Schriften genannt 
wurde. An diese Altstadt schließt sich auf der Südseite die Neustadt, zu deren 
Erbauung auf dem dortigen Festungs - Terrain das Bedürfniß sich herausstellte, 
als im 5ten Decennium des laufenden Jahrhunderts die Bevölkerung der Stadt 
allmälig um beiläufig 15.000 Seelen durch Einwanderung größer geworden war, 
abgesehen davon, daß die ältere Bevölkerung sehr eng wohnen mußte. Auf, der 
rechten Seite der Oder besteht der alte Thei l der Stadt aus der Lastadie, der 
neue aus der Silberwiese, beide getrennt durch den breiten Pladrin- oder Grünen 
Graben, der die Oder mit der Parnitz verbindet. 

Brücken führen über die Oder drei, nämlich: Die Neue oder 3ts Oder-Brücke, 
erst seit Bebauung der Silberwiese erbaut; die Lange Brücke, die tzauptverbindungs-
brücke zwischen der Altstadt und der Lastadie, deren Namen anzudeuten scheint, 
daß der Strom ursprünglich viel breiter gewesen ist, als jetzt, und die Baum-Brücke, 
vermittelst deren die Verbindung zwischen den nördlichen Theilen der Altstadt und 
der Lastadie hergestellt wird. Die letztere steht durch die Pladrin-Brücke über den 
Trenngraben mit der Silberwiese in Verbindung. Und über die Parnitz führt eine 
Brücke am Ausgange der Lastadie auf die Steinbahn nach Damm, von der sich 
gleich darauf der Weg nach dem Güterbahnhof, gleichfalls über eine Brücke abzweigt. 
Am nördlichen Ende der Lastadie endlich geht eine Brücke über den dortigen 
Festungsgraben nach den Holzhöfen am Ufer des Dunzig. Alle diese Brücken sind 
von Holz erbaut und zum Behuf der Schifffahrt mit Aufzügen versehen, mit Aus-
nähme der Brücken zum Güterbahnhofe, und den tzolzhöfen. Außerdem geht ein, 
von Eisen erbauter Viaduct, mit Drehbrücken über Oder und Parnitz, vom Eisen¬ 
bahnhofe über die Silberwiese 2c., der selbstverständlich nur zum Betriebe der 
Eisenbahnzüge dient. 

Thore bis zum Jahre 1873. Die Altstadt hat deren 4, das Frauen-, Bönigs-, 
Berliner und Schnecken-Thor. Die drei ersten sind überwölbt, und zwar das 
Frauenthor, durch den Hauptwall und das Fort Leopold führend, fünffach; das 
Königs-, früher Anklamer Thor genannt, einfach durch den tzauvtwall, es scheidet 
das Fort Leopold östlich, vom Fort Wilhelm westlich; das Berliner Thor an der 
Südseite des zuletzt genannten Forts hat zwei Überwölbungen; das Schneckenthor 
nur zwei Thorpfeiler. Die Neustadt hat drei Thore, das Neue Thor, einfach 
überwölbt, das Mühlen- und das Oder - Thor, beide nur mit Thorpfeilerü. Von 
gleicher Beschaffenheit sind die beiden Thore der Lastadie, das Parnitz- und das 
Ziegenthor. Die Silberwiese hat kein Thor. Seitdem die Entfestigung Stettins 
von Reichswegen endgültig ausgesprochen ist, hat man mit Abtragung der Thore 
den Anfang gemacht,.die in den Tagen, wo diese Zeilen niedergeschrieben werden, 
Ende October 1873, schon ziemlich weit vorgeschritten ist. Bestimmungsmäßig wird 
man die Portale des Königs- und des Berliner Thors als Bau-Denkmäler aus ver¬ 
gangenen Tagen unberührt lassen, und ihre Umgebungen hoffentlich so ordnen, daß sie 
alsTriumphbogen dienen können. Zu beidenSeiten des Königs-Thors, unfern desselben, 
stehen die Marmorbilder Friedrichs 11. und Friedrich Wilhelms 111., deren künftige 
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Stellung mit der gewünschten via triump^kUs in Verbindung zu bringen sein 
dürfte, ^uäiatur st- altyra, parg! 

Rücksichtlich der Lage der in dem Ortschafts-Verzeichnisse genannten einzelnen 
Bestandteile des Kreises in Bezug auf die Mitte der Stadt ist Folgendes zu 
bemerken. 

Von den 6 Vorstädten schließen sich die beiden Wieken, die ältesten Vorstädte 
von Stettin, deren Dasein sich ohne Zweifel auf die vorchristliche Zeit zurückführen 
läßt, unmittelbar an die Stadt an, die Unterwiek auf der Nord-, die Oberwiek 
auf der Südseite der Stadt. Beide Wieken liegen langgestreckt an der Oder auf 
dem schmalen Uferrande, der zur rechten Hand vom Strome, linker Hand von 
der presch aufsteigeuden Höhenstufe der Inse l Stettin (S. 37) begränzt ist. Die 
Unterwiek, sammt den zu ihr gerechneten, vereinzelt auf der Höhenstufe belogenen, 
Häusern, stößt an das Gebiet der Stadt Grabow, deren Haüser in der Blumen-, 
Linden- und Oderstraße gleichsam eine Fortsehung der Unterwiek bilden. Die Oberwiek, 
welche mit dem Wachtgebaüde an dem bisherigen sog. Schneckenthore und demnächst 
mit dem Empfangsgebaüde des Bahnhofes der Berlin-Stettiner Eisenbahn beginnt, 
zieht sich im Oderthale aufwärts bis zur Mündung des Thals, welches in der 
geographisch - geognostischen Übersicht der Umgebungen von Stettin oft genannt 
worden ist; es ist das Thal der Galgwiese, schon seit dem verflossenen 18ten Jahr¬ 
hundert im Grunde und an den stachen Abhängen des Thals mit Häusern bebaut, 
deren im Jahre 1873 bereits 39 bewohnte vorhanden waren, die zur Vorstadt 
Pommernsdorfer Anlage gerechnet werden. Unmittelbar an die Oberwiek stößt 
die neügebildete Vorstadt, entstanden auf den Ländereien, welche das frühere Stettiner 
Eigenthumsdorf Pommernsdorf bei Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen 
Verhältnisse, an seine Gutsherrschaft, die Stadt Stettin, hergegeben hat, als Entschä¬ 
digung für die Dienste und Abgaben, mit denen es derselben pflichtig gewesen ist, wo¬ 
gegen die bäuerlichen Wirthe das Eigenthum ihrer Höfe erlangt haben. Auf den 
von ihnen abgetretenen Grundstücken erhebt sich, innerhalb des Gebiets der jetzigen 
Vorstadt, der höchste Punkt des Stettiner Stadtkreises, der Kosakenberg, 155 F. 
hoch, dessen Gipfel das weit sichtbare Reservoir-Gebaüde für die Stettiner Wasser¬ 
leitung krönt. Wegen der irrigen Aussprache des Namens Pommernsdorf, als 
Pommeränsdorf, vergl. man L. B. 11. Th., Bd. 11, S. 1527, und wegen des 
Namens Kosakenberg, ebenda, S. 1525. Dem gegenüber, was a. a. O. darüber 
gesagt worden, ist es auch möglich, daß die Anfangs im Munds des Volks geläufig, 
später allgemein gewordene Benennung viel älter ist, als 1813, und sich von der 
Belagerung der schwedischen Stadt und Festung Stettin' durch die Moskowiter und 
Sachsen im Jahre 1713 herschreibt, bei welcher Gelegenheit die gedachte Höhe, auf 
deren Scheitel man die ganze Gegend überschauen kann, von einem Kosaken-Piquet 
als Anmelde - Posten besetzt gewesen sein mag. Während die bisher betrachteten 
drei Vorstädte, die beiden Wieken und Pommernsdorfer Anlage, durch ununter¬ 
brochene Häuserreihen mit der Stadt im Zusammenhang stehen, sind die drei 
anderen von ihr räumlich getrennt: die Vorstadt Fort Preußen durch das Glacis 
dieser Neben- und der Hauptfestung, die Vorstadt Neü-Turnei durch den kleinen 
Exercierplatz der Garnison, und durch Ackerfelder, die Vorstadt Grünhof theilmeise' 
auch durch Ackerfelder, meist aber durch Gärten, in denen einzelne Haüser stehen, 
durch Park - Anlagen auf dem Glacis des Forts Leopold - und durch die Friedhöfe 
der verschiedenen Kirchengemeinden der Stadt, welche unter sorgsamer Wege als 
eine Fortsetzung jener Anlagen betrachtet werden können. Grünhof liegt der tzaupt-
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Masse nach auf der sehr schmalen Sohle des hier tief eingeschnittenen, von WestM 
nach Osten streichenden Thals der Klingenden Beek, aber auch an den Gehängen 
dieses Thals. Auf der Süd-, wie an der Nordseite haben sich Ansiedler in ganzen 
Häuserreihen niedergelassen. I n eine derselben, auf der südlichen Hochfläche, ist das 
frühere Ackerwerk Petrihof durch Zerstückelung desselben zum größten Theil auf¬ 
gegangen. Die Vorstadt zerfällt in den Grünhof- und den Kupfermühl-Bezirk. 

Das Blockhaus liegt an der von Stettin nach Damm führenden Steinbahn, 
und zwar beim Übergang desselben über die Kleine Reglitz, weiterhin an derselben 
Straße ist die Wegegeldhebestelle Zollhaus, welches an der Brücke über die Große 
Reglitz, die hier den Namen Zollstrom angenommen hat, die östliche Gränze des 
Stadtgebietes bezeichnet. Die Forsthaüser Bodenberg und Glinken sind die ent¬ 
ferntest gelegenen Nebenwohnplätze der Stadt, das zuerst genannte in dem großen 
Oderbruch zwischen der Swante und dem Dammschen See auf der nördlichen 
Spitze eines Hügelzuges, der das Ansehen einer alten Düne hat. Charlottenthal-
und Friedrichshof gränzen mit der Vorstadt Neü-Turnei. Das Ackerwerk 
Friedrichshof ist von einer Speculanten-Gesellschaft Behufs seiner Zerstückelung 
angekauft worden, um selbst auf den Ackervarcelen Wohnhäuser zu bauen oder von 
den Käufern der Parcelen dergleichen errichten zu lassen, woraus eine neue Vor¬ 
stadt entstehen soll, der man, obwol z. Z., 1873, erst einige Baulichkeiten, Pracht-
Vi l len, daraufstehen, anscheinend ohne die landespolizeiliche Genehmigung nach¬ 
zusuchen, den Namen Westend beigelegt hat, nach Analogie der Colonie 
Westend bei Charlottenburg, — die durch den Namen des Gründers, berüchtigten Leu¬ 
munds, i n Verruf gerathen ist. Friedrichshof liegt aber nicht gegen W., sondern 
gegen NW. von Stettin, daher müßte die dort entstehende Speculations - Vorstadt 
Nordwestern-End heißen. Sorge man, nur, auf dem bis jetzt, 1873, offen und frei 
liegendem Felde bei Zeiten für Schutz gegen Wind und Wetter durch Anpflanzung 
hochstämmiger Gewächse; baue man aber, der Solidität unbeschadet, so, daß die 
Speculation Miethtzpreise stellen kann, um durch dieselben die landesüblichen Zinsen 
des Baukapitals, incl. Lasten und Abgaben, zu decken, und nicht etwa mit den Ge¬ 
danken, schnöden Gewinnes wegen, das Doppelte, Drei- und Vierfache des gewöhn¬ 
lichen Zinsfußes herauszuschaffen! Cnuppiushof und Rechtes Oderüfer liegen 
einander benachbart; beide auf dem rechten Ufer des Stroms, jener die Niederlagen 
einer Groß-Holzhandlung enthaltend, dem Königl. Bauhofe i n Bredow gegenüber, 
dieses, der Stadt Grabow gegenüber, eine Dampfschneidemühle und eine Super-
phosphatfabrik, auch den Kreßmannschen Holzhof, umfassend. Der Iungfernberg, 
früher die Wohnung eines Staotförsters, jetzt Privatbesitzthum, liegt im Großen 
Stettinschen Elsbruche am rechten Ufer der sog. Furth, eines Nebenarmes der Oder, 
da, wo sich dieser mit dem Hauptstrome wieder vereinigt, dem auf hohem Thalrand 
des linken Ufers belogenen Dorfe Güstow gegenüber, an der Gränze des Stadt« 
kreises. Des Kronenhofs Lage ist zwischen den Vorstädten Grünhof, gegen Westen, 
und Unterwiek, gegen Osten, auf der scharfen Kante des südlichen Thalrandes zur 
Grünenwiese. I n gerade entgegengesetzter Richtung von der Stadt ist der Piepen¬ 
werder, auch Neptuns Mühle genannt, auf einer Oderinsel, dem Dorfe Pommerns¬ 
dorf gegenüber. Das Vorwerk A l t - T m n e i liegt zwischen Neü-Turne i und dem 
Fort Preußen. Waldowshof ist Eigenthum der Ritterschaftlichen Privatbank. 

Gränzen . * ) Sie sind zum Theil trockene oder Land-, zum Theil nasse oder 
Wassergränzen. Erstere beginnen als nördliche Gränze am Nordende der Unterwiek 

*) Ein Nachweis der Grunzen nach dem Zustande vom Jahre 1850 ist weiter unten eingeschaltet. 
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unmittelbar an der Oder. Von hier an lauft die Gränze den Thalrand des 
Stroms hinauf gegen Westen, in mehrfach zackiger Linie das Stettmer Gebiet von 
dem Grabower der Art scheidend, daß ein, in der Nähe des Kronenhofs gelegenes 
Grundstück, das Kiskersche, theils nach Stettin, theils nach Grabow gehört. Von 
da folgt die Gränze in etwa WNWlicher Richtung der Kante des fcharfen Abfalls 
gegen das Thal der Grünenwiese, in welches sie nordwärts hinabsteigt, wo sie die 
Vorstadt Grünhof trifft, deren eine Straße, die Pölitzer, eine Strecke weit, mit 
Grabow gemeinschaftlich ist, indem die Haüser zur rechten Hand nach Grabow, die 
zur linken Hand nach Stettin gehören. Die Gränze überschreitet hier die Klingende 
Beek, kommt mit dem Gebiet von Vredow in Berührung, wendet sich nordwestwärts 
gegen das Gut Zabelsdorf, umfchließt den Langegarten und gelangt bei der Malz¬ 
mühle an die Klingende Beek, deren Lauf sie aufwärts verfolgt bis zu einem 
Punkte, welcher dem Dorfe Niemitz gegenüber liegt. Von hier ab scheidet wiederum 
eine Landgränze in südlicher Richtung, indem sie die Falkenwalder Steinbahn über¬ 
schreitet, den Stettiner Stadtkreis von den Feldmarken des Dorfes Krekow und des 
Gutes Schwarzow, bis sie bei dem Vorwerke Wendorf die nach Pase-
walk führende Steinbahn erreicht, die sie eine Strecke weit stadtwärts ver¬ 
folgt, dann aber wieder gegen Süden abspringt und geradesweges auf 
den Kosakenberg zugeht, doch, ohne diesen zu erreichen, nur bis zur 
großen, von Stettin nach Berlin führenden Staatsstraße, welche bei der Wege¬ 
geldhebestelle von der Gränze überschritten wird. Auf dieser Strecke stößt der 
Stettiner Stadtkreis an die Feldmark des Dorfes Scheune. Von dem zuletzt ge¬ 
nannten Punkte steigt die Gränze von der Hochfläche, auf der sie von der Klin¬ 
genden Beek her gegangen ist, ins Bukow-Thal hinab, das eine Strecke weit ab¬ 
wärts verfolgt, aber bald wieder verlasse« wird. I n nordöstlicher Richtung lauft 
die Gränze auf kurzer Entfernung längs der Berliner Eisenbahn und darauf in 
der, durch die Trennung der Vorstadt Pommernsdorfer Anlage von der Feldmark 
der ländlichen Gemeinde Pommernsdorf festgestellten, etwas gebrochenen Linie ost¬ 
wärts an die Oder. 

Von hier ab nun hat der Stettmer Stadtkreis eine nasse Gränze. Diese folgt 
dem linken Ufer der Oder aufwärts bis zum Stromarm Fuhrt, so daß der Strom 
selbst, demnach auch der darin liegende Piepenwerder, nach Stettin gehört. An 
der Mündung der Fuhrt setzt sie, dem Iungfernberg gegenüber, über das Wasser, 
lauft längs des östlichen Users der Furth aufwärts bis zum Neuen Graben. Längs 
dieses Grabens lauft sie im ostsüdöstlicher Richtung an die Wubenitz, der sie am 
linken Ufer abwärts folgt bis zum Ausfluß in die Große Reglitz. Diese bildet nun, 
stets mit dem linken Ufer, den Kleinen und den Zoll-Werder umschließend, die 
Kreisgränze bis zum Ausfluß der Parnitz, indem auf diefer Strecke 
dem Stettiner Gebiete am rechten Reglitz - Ufer die Feldmarken von Sydowsau, 
Greifenhagenschen Kreises, von Podjuch, Finkenmald und der Stadt Damm, Ran-
dowschen Kreises, gegenüber liegen. Von der Parnitz - Mündung fällt die Gränze 
mit dem westlichen Ufer des Dammschen Sees und allen Krümmungen dieses Ufers 
zusammen, und zwar bis an die Königsfahrt, längs der die Gränze unterhalb 
Kratzwiek an die Oder Heht, deren rechtes Ufer sie aufwärts bis zu dem obigen 
Ausgangspunkte der trocknen Landesgränze zwischen der. Stadt Grabow und der 
Stettinschen Vorstadt Unterwiek verfolgt. 
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Auf dieser 2 MW. langen Strecke vom Neuen Graben bis zur Kömgsfahrt 
umfaßt der Stettiner Stadtkreis die ganze Oder-Niederung, die unter den verschie¬ 
densten Namen bekannt ist, z. B., von oben nach unten gezählt: Das große 
Stettiner Elsbruch, das Vorderbruch, das Große und Kleine Steinbruch, die Müllen-
Wiese, das Möllenbruch, das Fette und Schwarze Ortsbruch, das Große Oderbruch, 

' letzteres zwischen der Swante und der Königsfahrt, und viele andere örtliche Namen. 
A r e a l . Der Stadtkreis Stettin umfaßt nur den Einen Stadtgemeindebezirk 

Stet t in ; ländliche Gemeindebezirke, so wie selbständige Gutsbezirke gehören nicht zu 
demselben. Doch sind die geistlichen Institute einiger der angränzenden ländlichen 
Gemeinden im Stettiner Stadtbezirk mit Grundstücken angesessen, eben so eine aus¬ 
wärtige Schule, wie denn auch viele auf der Randow-Hochfläche belogenen Güter, 
adlichen und bäuerlichen Standes, denen es bei sich an Wiesenwachs fehlt, im Lauf 
der Jahrhunderte in der Oder-Niederung Wiesengrundstücks erworben haben, deren 
Heüwerbung,je nach derEntfernung der Güter, mit großen Transportkosten verknüpft ist. 

Zum zweiten Male"') einer genauen Untersuchung unterworfen ist der Flächen¬ 
inhalt des Kreises bis zum Schluß des Jahres 1864, Behufs Feststellung und Ver-

,,,, theilung der Grundsteuer unter die einzelnen steuerpflichtigen Grundstücke zufolge 
!̂, - des Gesetzes vom 21 . M a i 1861, welches mit dem 1. Januar 1865 in Kraft getreten ist. 

Der Gesammtflächeninhalt des Kreises betragt in Feldmaaß 23.660,80 Mg . , 
oder, da die Größe einer Geviertmeile zu 21.566,028 M g . angenommen ist, in geo-
graphischem Flächenmaaß — 1,097 deutsche Geviertmeile. 

1. Die eingeschätzten Liegenschaften des Kreises umfassen 20.217,25 Mg . mit 
einem Reinertrage, welcher ursprünglich zu 36.831,5 Thlr . ermittelt war, nach einer 
im Jahre 1872 vorgenommenen Revision aber auf 36.183 Thl r . ermäßigt worden 

, ist, mithin pro Morgen 1 Thl r . 23 Sgr. 6 Pf. Reinertrag, 
l „ ' Zahl der Besitzer. Am 1. Januar 1865 betrug dieselbe 907; in Folge von 
t ^ Zerstückelungen und Verkaufen ic. der Parcelen ist sie im Jahre 1872 auf 1204 
'> < gestiegen. (Diejenigen Grundbesitzer, denen nur Gebäude bezw. Hofraüme inner-
f,. halb der Festungsraüme gehören, sind i n dieser Zahl nicht mi t enthalten.) 
^ V Zahl der Besitzstücke. Am 1. Januar 1865 waren deren 1573 vorhanden; 

in Folge jener Vorgänge sind es 1756 im Jahre 1873 gewesen. (Die nur durch 
Gebäude und Hofraüme gebildeten Besitzstücke innerhalb der Festungswerke sind in 
dieser Zahl ebenfalls nicht enthalten.) 

Der Flächeninhalt zerfallt nach den — Kulturarten Morgen. 
I n Ackerland mit 3.402,11 

Gärten 322,78 
Wiesen 12.124,15 
Weiden. 24,90 
Holzungen 4.258,04 

.. Wasserstücke 85,27 
Ödland und Unland kommen im Kreise nicht vor. . — 

Summa der eingeschätzten Liegenschaften 20.217,25 
2. Flächeninhalt der wegen ihrer Benutzung zu öffentlichen Zwecken er-

traglosen Grundstücke: 
a) Land (Wege, Ste in- und Eisenbahnen, Friedhöfe 2c. lc.) . . . . 481,87 
d) Wasser Müsse lc. :c.) . . . .^ . 1.574,00 

3) Flächeninhalt der Oedaüdestächen, tzofraüme und unter 1 Mg. großen 
tzausgärten 1.387,68 

Überhaupt, wie oben '23.660,80 

Proct. 
14,4 

51.3 
0.1 

18,0 
0,4 

.0 
6,6 

^ 
100,0 

Die erste Areals'Nachweisung stammt aus dem Jahre 1850; sie findet weiter unten ihren Platz. 
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4. Die eingeschätzten Liegenschaften umfassen: 
») An grundsteüerpstichtigen Liegenschaften 19.660,8? 
d) „ grundsteüerfreien Grundstücken , 556,38 

Zusammen, wie oben 20,217,25 

Morgen. Procent. 
97,3 
2.7 

Nach den Einschätzungen vom Jahre 1864 ist der Reinertrag ermittelt für den Morgen i n 
Silbergroschen. 

100,0 

Vom Ackerlande zu 55 
Von den Gärten 182 

« „ Wiesen 61 
« „ Weidm 28 

I m Durchschnitt pro Mg. 55 Sgr. 
Von dem Gesammtareal des Kreises treffen auf — 
H) Die innere Stadt nebst der Lastadie und Festung . . . 

Das Festungsterrain umfaßt: 
Auf dem linken Ufer der Ober: 
1. Fort Leopold 119 
2. „ Wilhelm 156 
3. Zwischen dem Berliner und Neuen Thor 55 
4. 5 dem Neuen Thor und der Oberwiek, incl. der 

Fort Preußen-Befestigung . 
I m unmittelbaren Anfchluß an die innere Stadt . . . 

Außerdem 
5. Schanze an der Berliner Staatsstraße 12 
6. „ „ « Pasewalker Staatsstraße 9 
7. „ am Gxercierplatz . . . . . . . . 

Ohne Zusammenhang mit der inner« Stadt 
I . I n Summa auf dem linken Oderufer . 

Auf dem rechten Oderufer: ,« 
8. Bleicht) olm-Befestigung 6 
9. LastlldwBefestigung längs der P a r n i t z s t r a ß e . . . . . . . 19 

10. „ „ „ , Wallstraße . 8 
11. Schanze am Parnitzthore 3 
12. Silberwiesen-Fort . 

I m unmittelbaren Anschluß an die innere Stadt 
Außerdem 

13. Das Fort an der Parnitz und der Dammschen Steinbahn 16 
14. Befestigung um den Güterbahnhof . . . . 

Ohne Zusammenhang mit der inner« Stadt 
II. I n Summa auf dem rechten Oderufer 

Flächeninhalt des Ganzen der Festungswerke 
Und der Flächeninhalt 

der Gebaüdeflächen, Straßen und Plätze der Stadt und Lastadie 
b) Grünhof mit Petrihof 

V o n den Holzungen 27 
Wasserstüllen 1 
steüerpsiichtigen Grundstücken. . 54 
steuerfreien . . . . , . . . , 75 

Morgen 
1.155,71 

Morgen. 

467 

489 

8« 

Davon die der Kämmerei gehörigen Petrihöfer Parcelen ca. . . . 66 
o) Alt- und Neu Turnei zusammen 

Davon das Vorwerk Al t Turnei, zufolge der Separation von 1830 1.422,80 
ä) Oberwiek mit der Galgwiese 
e) Pommernsdorfer Anlage. 
t ) Unterwiek 
ß) Friedrichshof (und das sogenannte Westend) . . . . . . . . . . . . 
Von der Gesammtfläche gehören: Mg. 

1. Der Kämmerei Stettin . . . . . 9376,70 ! 
2. „ Marienkirche 4,17 
3. „ Peter- und Paulskirche. . . 5,88 
4. „ Gertrudkirche. . . . . . . . 3.94 
5. „ Äucaskirche 0,95 
6. Der Schule in Grünhof . . . . 0,39 
7. „ Schule in Neu Turnei . . . 1,50 

442,02 

1.868,05 

277,56 
8U2.58 
59,18 

1.168,68 

8. Der Schule in der Lastadie . . . 5,91 
9. „ Ministerial-Schule . . . . . 7.66 

10. Dem Armenhause . 49,86 
11. „ Berkhosss-Stifte 12.26 
12. „ Cantenius-Legat 26,00 
13. „ Marienstift 23,03 
14. „ Iageteüfftlschen Kollegium . 8,44 
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15. Dem IohllnniZkloster 
16. 
17. 

1«. 
19. 
20. 

Mg. 
42,09 

S a l e m s t i f t . . . . . . . . 5,52 
Krankenhause Neü-Vethamen 
und der Mägdeherberge Er-
neftinenhof. . . . . . . . 17,94 
Militär-Fiskus 236,70 
Steüer>,Fiskus . . . . . . 121,32 
D o m a i n e n . F i s k u s . . . . . 80,36 

lAus der Grundsteuer - Mutterrolle 
Katllster.Eontroleur A. Richter, im Juli 1873.) 

21. Dem Civil.Fiskus 24,30 
22. ,. Straßenbau-Fiskus . . . . 1,68 
23. Der Kirche zu Frauendorf . . . 6,70 
24. „ Pfarre daselbst 8.83 
25. ,. Pfarre zu Kreton, 7,42 
26. „ Pfarre zu Podjuch . . . . 6.32 
27. „ Schule zu NieMitz 5.00 
28. „ Küsterei zu Wussow . . . . 3,ö5 

des Stadtkreises Stettin. — Mitgetheilt vom 

Das Gesetz hat uns Deutschen das in Folge der großen französischen Revolu¬ 
tion, von 1789, unter der ersten Republik entstandene metrische Maaß- und Gewichts-
system — aufgebürdet; wie man sagt zur Förderung eines beliebten Schlagwortes, 
das da heißt: „internationaler Verkehr"! Abgesehen davon, daß die Maaßeinheit 
dieses Systems, der 10 Millionste Theil eines EromeridianZ-Quadranten, für den 
Kenner ein i n der Luft fchwebendes Ding ist, dessen Größe alle Tage einer Ab¬ 
änderung unterworfen werden kann, steht es einem ernsten, denkenden Volke, wie 
das deutsche Volk es doch nun einmal ist, sehr übel an, eine sogenannte „Errungen¬ 
schaft" einer Nation sich anzueignen, die, indem sie von dem einen Äußersten in 
das andere verfällt, gestern noch die „Bretter, die die Welt bedeuten," mit dem 
Ehebruch und der freien Liebe in poetischer Verherrlichung besudelte, und somit 
der üppigsten Sinnen- und Fleischesluft fröhnte, heute durch Wallfahrten zu Wunder 
thun sollenden, aus Holzklötzen häßlich geformten Marienbildern sich zu den niedrigsten 
Pfaffenknechts-Diensten herabwürdigt, vor dem Urtheil der Geschichte, des Welt¬ 
gerichts, das Maaß der Lächerlichkeit bis an den Rand gefüllt hat. „A ls der 
Hinkende die Kriegstrompete schmettern hörte, als der deutsche Michel warm wurde 
und sein Zorn los brach gegen den verbrecherischen Übermuth der prahlhansigen 
Franzosen, und als unsere deutschen Iungens hinüber marschirten, um den Franken 
Achtung einzupeitschen vor deutscher Vaterlandsliebe und deutscher Ehre, da jubelte 
der Hinkende, und dachte: drüben klopfen sie den Franzosen die Soldatenröcke aus, 
und hüben werden wir indessen unsere eignen bürgerlichen Röcke ausklopfen, daß 
die französchen Motten nno anderes französisches Ungeziefer, was sich seit Jahr¬ 
hunderten in unsere gesunde deutsche Wolle eingefressen hatte, davon fliege." So 
sprichtder Hinkende Bote von Lahr in seiner an seine Leser gerichteten Straf¬ 
predigt von Anno 1874, indem er weiterhin ein Klagelied darüber anstimmt, daß 
er sich getauscht habe, daß daheim die deutschen Röcke nach wie vor von dem alten 
watschen Nnrathe wimmeln, ja noch mehr dazugekommen sei". Fast scheint es, als 
habe der Hinkende.das metrische Maaß im Auge gehabt, zu dessen Gebrauch wir 
gezwungen worden sind, just an dem Tage, 1. Januar 1871, um den herum die 
Errichtung des neuen Deutschen Reichs evangelischer Nation und Confesston auf 
französischem Grund und Boden zur Wahrheit wurde; und der Hinkende sagt 
scherzend: „Vom Affen abzustammen, wie Carl Vogt uns lehrt, ist nicht besonders 
schmeichelhaft für die Würde der Menschheit;" aber, „nachdem er über die deutschen 
Pinsel, die unsere schöne, edle, reiche Sprache mit französischem Lack überpinseln, 
ein — P f u i ! ausgerufen hat, fügt er sehr ernsthaft hinzu, heute, im Jahre 1874 
noch ein Affe Zu sein, und gar noch der Affe der Franzosen, derselben Franzosen, 
denen wir die Ferse auf den Nacken gesetzt haben, das ist doch hundert- und 
tausendmal P f u i ! " 
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Der Pommerfche Landbuchfchreiber hat in seiner Jugend viel mit dem Metre-
maaß zu thun gehabt; er hat bei seinen 1811—1813 ausgeführten Aufnahmen von 
Straße- und Kancllinien vom Rhein bei Wesel bis zur Elbe bei Hamburg und 
bis Lübek zur Travemündung nur, das gesetzliche landesübliche Maaß gebraucht, 
war es doch im Gebiet des ersten Napoleonfchen Kaiserreichs; in späteren Jahren 
hat er bei seinen geographischen Arbeiten und Schilderungen nur die Toise und den 
Pariser Fuß gebraucht, weil diese, obgleich auch französischer Geburt, das einzige, 
vollgültige Urmaaß sind, vertreten durch die I'oiso äu ?6i-ou, von der alle nach-
hengen sog. Normalmaßstäbe abgeleitet sind. Das Metremaaß ist dem Landbuch¬ 
schreiber mehr oder minder unbekannt geworden, insonderheit soweit es sich auf 
Flächen bezieht, und er weiß daher nicht, ob die Angabe, die er irgend wo ge 
funden hat, daß das hundertfache des Quadratmeters, welches man Hectare nennt, 
gleich sei 3,917 Preußischen Morgen, richtig ist; ist dies aber der Fall, so beträgt 
der Flächeninhalt des Stettiner Stadtkreises 6040,54 Hectaren. Dagegen giebt ein 
amtlicher Bericht des Magistrats vom 12. Apri l 1872 diese Zahl rund zu 6.026 Hen. 
an, das Areal der eingeschätzten Liegenschaften zu 5.118 Hen., Reinertrag derselben 
pro He. 7 Thlr. 2,1 Sgr. 

B e v ö l k e r u n g s - V e r h ä l t n i s s e . Als Stettin sammt Vorpommern bis zur 
Pene durch die Beharrlichkeit Königs Friedrich Wilhelm 1. den Schweden abge¬ 
rungen und vermöge des Stockholmer Friedens endgültig dem Brandenburg-Preußischen 
Königshause überantwortet war, zählte die Stadt: im Jahre — 

Civil-Einw. 
1720, nach einer vom neuen Landesherrn angeordneten Aufnahme . 6.081 
1740, bei der Thronbesteigung Friedrich I I . hatte sich die Seelenzahl 

mehr als verdoppelt, denn sie belicf sich auf . . . . . . . 12.360 
1756, beim Ausbruch des 7jährigen Krieges betrug sie . . . . 13.533 
1763, nach Beendigung des Krieges, hatte sie sich vermindert auf . 12.483 
1782, vier Jahre vor dem Tode Friedrichs I I . . . . . . . . 15.372 
1794, unter der Regierung Friedrich Wilhelms I I . 16.700 
1798, nach der Thronbesteigung des Königs Friedrich Wilhelms I I I . 18.023 

Diese Einwohnerzahl bestand aus: 
3511 Männern, 3971 Frauen, 1201 Söhnen über 10 Jahren, 1685 

Sühnen unter 10 Jahren, 1675 Töchtern über 10 Jahre, 1914 unter 
10 Jahren, 979 Gesellen, 415 Knechten und Dienern, 633 Jungen, 2039 
Mägden und anderen weiblichen Dienstboten. 

Personen männlich. Geschlechts 8.424, weiblichen 9 593. 

1812, während der französischen Occupation seit 1806 21.255 
1816, im dritten Jahre nach Befreiung vom Franzosen-Joch. . . 21.528 
1820, hundert Jahre nach der Preußischen Besitzergreifung . . . 21.760 

Ferner: 
1821: 23.646 — 1822: 23.800 — 1823: 24,329 — 1824: 25.449 — 1825: 

26.392. 
Da Kreis und Gemeinde vor 1826 und nach 1857 identisch sind, mit Aus¬ 

nahme der Pommernsdorfer Anlage, dieerstim Jahre 1864 einverleibt wurde, so nehmen 
wir auch für die Zwischenzeit die im Gemeindebezirk gemachten jährlichen polizei¬ 
lichen Erhebungen als für den heutigen Kreisbezirk richtig an, nach weichet die 

12 
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1826. 
1827. 
1828. 
1829. 
1830. 
1831. 
1832. 
1833. 
1834. 
1835. 

Zahl 
27.020 
27.560 
27.748 
28.448 
28.990 
28.462 
29.074 
29.957 
29.974 
30.575 

Die Stadt Stettin. 

der Einwohner sich stellt, 
1836. 31.524 
1837. 33.105 
1838. 33.642 
1839. 34.451 
1840. 35.328 
1841. 36.428 
1842. 37.651 
1843. 38.558 
1844. 39.563 
1845. 41.260 

wie folgt: 
1846. 
1847. 
1848. 
1849. 
1850. 
1851. 
1852. 
1853. 
1854. 
1855. 

42.559 
43.582 
42.690 
42.986 
44.104 
49.507 
50.103 
50.118 
53.619 
53.125 

Betrachtet man diese Tabelle näher, so ergibt sich, daß die Bevölkerung inner¬ 
halb der nachgewiesenen 30 Jahre beinahe verdoppelt worden ist, ferner aber auch, 
daß das Cholera-Jahr 1831 eine rückgängige Bewegung in der Ziffer hervorge¬ 
bracht hat, was auch von den politischen Bewegungen der Jahre 1848 und 1849 
zu sagen ist, deren Einfluß erst mit dem Jahre darauf anfing, ausgeglichen zn 
werden. 

Stettin, eine Festung, hat immer eine ansehnliche Besatzung gehabt, welche in 
Friedenszeiten stets aus 2 Infanterie-Regimentern und zu Ende des 18. Jahr¬ 
hunderts aus 1 Compagnie Artilleristen bestand. Nach der damaligen Heeres-Cin-
richtung waren die Regimenter nur schwach bei der Fahne, da ein grußer Theil 
der Mannschaften beurlaubt war, und nur zu den Revuen eingezogen wurde. Da¬ 
gegen waren bei der langen Dienstzeit viele Leute von den Geweinen und wol 
,sämmtliche Unteroffiziere, so wie die meisten von den älteren Offizieren, vom Haupt¬ 
mann aufwärts, verheirathet und hatten selbstverständlich auch Kinder, welche, wie 
die Frauen zum Militair-Etat gerechnet wurden, wie es auch gegenwärtig der Fall 
ist. I m Jahre 1798 geHärten in Stettin zum Militair-Etat 4762 Personen. Da¬ 
von waren 2446 Männer, Soldaten jedes Grades und Ranges nebst den zum 
Festungsdienst gehörenden Militairbeamten, 991 Ehefrauen, bezm. auch Wittwen 
666 Söhne und 639 Töchter, überhaupt 1305 Soldatenkinder. 

Nur für die Volkszählungen von 1858 an liegen statistische Angaben über die 
Militairbevölkerung der Stadt vor, und beziffert sich dieselbe mit ihren Angehörigen 
für die 3jährigen Zahlungstermine bis 1864, und für 1871, neben der Civilbevöl-
kerung wie folgt: 

Jahr. 
1858. 
1861. 
1864. 
1867. 
1871. 

Civil-Etat. 
54.708 
58.487 
65053 
73.581 
76.307 

Militair-Etat. 
4.878 
5.843 
5.836 
5.000 
4.262 

Zusammen 
59.586 
64.330 
70.88? 
78.581 
80.569 

I n den beiden ersten Jahren wurde die Pommernsdorfer Anlage noch zum 
platten Lande gerechnet, daher ihre Einwohnerzahl unter den obigen zwei ersten 
Zahlen nicht mit enthalten sind. Da aber dieser Wohnplatz schon damals factisch 
weniger als Bestandtheil der Dorfgemeinde Pommernsdorf, denn als Vorstadt von 
Stettin angesehen wurde, so möge seine Bevölkerung der Stadtbevölkerung noch 
hinzugerechnet werden, waraus sich dann ergibt, daß letztere im Jahre 1858 --
60.708 und 1861 — 65.896 Seelen betragen hat. Die Ziffer für die Bevölkerung 
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des Mil i tair-Etats vom Jahre 1867 ist das Ergebniß der Zählung in Gebäuden, 
die unter Mi l i ta i r ^ Verwaltung stehen. Sie scheint nur die Waffen führenden 
Männer zu enthalten, während alle übrigen Personen des, Mi l i ta i r -Etats 
mit Einschluß der Angehörigen derselben zum Civil-Etat gerechnet sein mögen. Zu 
bemerken ist, daß dieser auch die auf dem Wasser im tzafengebiet gezählten 1288 
Personen enthält. Wegen des SchlußergebnisseZ der Zählung von 1871 siehe oben 
das Ortschafts-Verzeichniß (S . 81). 

Nach Confessionen, bezw. Religionen vertheilt sich nach der Zählung von 1871 
die Bevölkerung folgendermaßen: Es haben sich angegeben als — 

1. Evangelische zur Landeskirche 71.026 
2. Deütsch-Reformirte . . 
3. Französisch-Reformirte . 
4. Alt-Lutheraner . . . 
5. Freireligiöse Protestanten 
6. Dissidenten 

367 
233 
305 
143 
128 

7 . A p o s t o l i s c h e . . . . . . 1 5 5 

8. B a p t i s t e n . . . . . 
9 . M e n n o n i t e n . . . . . 

1 0 . I r v i n g i a n e r . . . . 
1 1 . D e r engl . Staatskirche. 
12. Römische Katho l iken . 
13. Griechische Katho l iken 

6 
5 
3 

22 
1.905 

10 
14. Israeliten 1.943 

Die Zahlen dieser Nachweisung sind sehr unzuverlässig. So zählt die Gemeinde 
der Deutsch-Reformirten, welcher der Herausgober des L. V. als einer der am 
10. Januar 1874 gewählten Gemeinde-Vertreter angehört, doppelt so viele Mit¬ 
glieder, als hier angegeben sind. Auch die französisch-reformirte Gemeinde ist zahl¬ 
reicher. Die katholischen Christen Stettins sind factisch in zwei Lager gespalten. 
I n dem einen stehen die ihrer Denkkraft Bewußten, in dem andern die allerunter-
thänigsten Knechte des absoluten Feindes der Aufklärung und der bürgerlichen 
Ordnung, dem sie, aüßerm Vernehmen nach, eine Epistel, voll erneuerter Gehorsams-
Betheüerungen — mit oder ohne Peterspfennigen, ist nicht bekannt, — zu Füßen 
gelegt haben. Wi rd die künftige Volkszählung nachweisen, wie viel dieser dem 
geistigen Marasmus Verfallenen unter der Stettiner Einwohnerschaft vorhanden sind? 

Gebäude. Es waren vorhanden im Jahre. . . . . . 1864. 
Gesammtzahl aller Gebäude 3.599 

2,) Anzahl der Wohngebaüde . . . . . . . . . . 2.415 
„ „ gewerblichen Gebäude . . . . . . . . 843 

Summa » 3.258 

der /Wohngebaüde 1541285 

1872. 
4.320 
2.710 
1.138 
3.848 

1-572.250 
29.550 

472 d) Anzahl der steuerfreien Gebäude . . . 341 
Und zwar nach § 3 des Gesetzes vom 2 1 . M a i 1861: 

1. Das Schloß, Residenz des Königs, bei seiner Anwesenheit in Stettin, zu¬ 
gleich Sitz der Provinzial-Nerwaltungs- und Justizbehörden, Wohnsitz des 
Ober-Präsidenten 1 

2. Königliche, Provinzial-, Kreisständische, Gemeinde-, Corporations-Dienst-
gebaüde 106 

3. Zum öffentlichen Unterricht bestimmte Gebäude 17 
4. Kirchen, Kapellen und andere zum Gottesdienst dienende Gebäude . . 9 
5. Diensthaüser der Geistlichkeit und der Lehrer aller Ar t . . . . . . 26 
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6. Armen-, Waisen-, Krankenhäuser, Besserungsanstalten, milde Stiftungsgebaüde 48 
7. Wirthschafts- und unbewohnte Gebäude, Speicher und Magazine zur Unter- , 

bringung von Rohstoffen aller Art :c. 265 
^ "Ve r teh rss t raßen . Schienenwege, Steinbahnen und Wasserstraßen durch¬ 

schneiden den Stettiner Stadtkreis: — 
«,) Eisenbahnen. Auf dem linken Oderufer durchschneidet von Süden nach 

Norden die Berlin-Stettiner Bahn den Stadtkreis, überschreitet in der Stadt den. 
Strom in der Richtung von Westen nach Osten, ohne andere Stationen, als den 
Personen-Bahnhof in der Oberwieker Vorstadt, und den Central-Güter-Bahnhof 
auf der Ostseite der Lastadie, im Stadtkreise zu haben. Außerhalb seiner Gränzen, 
auf linkem Ufer der Oder, jenseits der Vorstadt Pommernsdorfer Anlage, zweigt 
sich die Vorpommersche Bahn, in der Richtung nach Pasewalk, von der Berlin-
Stettiner Bahn ab. Eine andere Bahn von Schlesien her ist im Bau begriffen. 

d) Steinbahnen. I n Stettin münden ihrer 5, nämlich 1) die Berliner Staats¬ 
straße, 2) die Pasewalker Staatsstraße, 3) die Falkenwalder und 4) die Pölitzer 
Kreisstraße, 5) die Dammsche Staatsstraße, die vier ersten auf dem linken Oder-
ufer den Kreis nur auf kurzen Strecken berührend, die fünfte die Verbindung zum 
rechten Ufer der Oder-Niederung und den Anfang der nach Danzig führenden 

Du ß großen Straße bildend, innerhalb des Stadtkreises bis zum Zollhause an der 
^?i 1 großen Reglitz etwa V, Mle. lang. 
HD o) Wasserstraßen. Die Oder mit ihren zahlreichen Nebenarmen durchlauft die 
D U ganze Länge des Stadtkreises von Süden nach Norden. Für Seeschiffe ist die 
M s Oder schiffbar abwärts von Stettin, aufwärts wird sie nur von Flußfahrzeügen, 
Ms den fog. Oderkähnen, und kleinen Dampfern befahren, obwol ihre und ihrer 
D f , Nebenarme Wassertiefe es gestattet, auch von nicht zu großen Seeschiffen bis Greifen-
Dz < Hagen und Garz, bei hohem Wasserstande auch wo l bis Schwedt benutzt zu werden. 
!D V e r k e h r s a n s t a l t e n . D ie Kaiserliche Deutsche Ober-Post-Direction der Pro^ 
Hj v inz, sowie eine Telegraphen-Direction haben ihren Sitz i n Stettin. Neben dem 
D ' Post-Amte, das bis 1 . Decbr. 1874 i n der Oberstadt seine Geschäftsräume hat, sind 
zstH bis dahin 5 Stadt-Post-Expeditionen vorhanden, die eine in der Unterstadt, die andere 
!! i auf der Lastadie, die dritte i n der Vorstadt Grünhof, die vierte und fünfte in den Vor-
z T ̂  städten Neü-Turnei und Pommernsdorfer Anlage, außerdem die Bahnhofs-Post-Expe-
l M dit ion. Es sind 3 Telegraphen-Stationen i n der Stadt, auf Bahnhof und w Grünhof; 

D die nächsten Stationen befinden sich zu Grabow a. O. und D a m m , beide mit den dor-
t ' tigen Postanstalten verbunden. Stett in ist der Sitz des Directoriums der Ber l in-
'^ Stettiner Eisenbahn, dem die Verwaltung des umfangreichen Betriebes für den Per-

^ sonen-Verkehr auf dem Bahnhofe i n der Oberwiek, und fü r den Güterverkehr auf 
,ch!l dem Central-Güterbahnhofe vor dem Parm'tzthore obliegt. Der örtliche Verkehr zu Lande 

wird von Privatunternehmern betrieben. Außer einem, im Ganzen gut eingerichteten, 
i Straßen-Fuhrmerksmesen, Droschken genannt, sind drei „Allerweltswagen-" oder 

!i i! Omnibus-Linien i m Gange, die eine über Grabow, Bredow, Zülchow bis Bollinken, 
^ i bezw. Frauendorf, die zweite nach Grünhof, die dritte nach Friedrichshof-Westend. 
^ Personenwagen coursiren täglich regelmäßig zwischen Stett in und Pölitz, Golnow 

ch und Piritz h in und her. Die Verkehrsmittel zu Wasser mittelst Dampfschiffe befin¬ 
den sich ausschließlich i n den Händen von Privatgesellschaften, bezw. einzelner 
Unternehmer. Regelmäßige Dampfschifffahrten finden Stat t aufwärts nach Greifen¬ 
hagen, Garz, Schwedt, und je nach dem Wasserstande der Oder bis Frankfurt ; 
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abwärts nach Wolin, Kamin, Swinemünde, Heringsdorf, Ahlbeck, der Insel Rügen, 
nach Ukermünde, Anklam, Demin bis Malchin in Meklenburg, außer der mit kleinen 
Dampfern unterhaltenen Personen-Beförderung auf der Oder abwärts bi» Gotzlom, 
die jede Viertelstunde hin- und hergehen; und weiterhin nach Lübzin, Pölitz und 
Golnow. Eine regelmäßige Personen- und Güter-Beförderung auf Dampfschissen 
findet Statt nach den Ostseehäfen Kiel, Danzig, Elbing, Königsberg i. Pr., Memel, 
Riga, St. Petersbnrg, Stockholm, Kopenhagen, dahin mit Postbeförderung, und 
eine directe Post-Dampfschifffahrt zwischen Stettin und Neü-Dork, via, Kopenhagen 
und H«,vre de Grace, wird von der Stettin-Amerikanischen Dampffchifffahrts-Actien^ 
Gesellschaft, „Baltischer Lloyd" genannt, mit 5 großen Post-Dampfschiffen 1. Klasse, 
davon eins regelmäßig jeden Donnerstag von Stettin expedirt wird, bis auf 
Weiteres, unterhalten. So 1873, in welchem Jahre diefe Nachrichten geschrieben sind. 

Steueraufkommen. 
Das Jahres-Sollaufkommeu an Staatssteüern für 1864. 1872. 

betrug: Thlr. Sgr.Pf. Thlr. Sgr.Pf. 
3.) An Grundsteuer von einer Fläche von 19.660,87 

Morgen 3.394. 5.11 3.324.24. 8 
Für den Morgen . . . — 5. ,2. — 5.— 

d) Gebaüdesteüer: von den Wohngebaüden. . 52.424.22. — 62.849.15. — 
„ „ gewerbl. Gebäuden. 3.728. 2.— 4.580.13. — 

Summa k. . . . 56.162.24.— 67.429.25.— 
21,21,^3 2 3 , ^ 5 , 8 

o) An Einkommensteuer nach Abzug der Vergütigung für Schlacht-
und Mahlsteüer . 51.650.—.— 

ä) An Klassensteüer. . -. 271.15.— 
s) „ Gewerbesteuer vom stehenden Gewerbe 55.109.22. 9 

Ferner betrug das Istaufkommen für 1870 — 
t) An Gewerbesteuer vom Gewerbebetrieb im Umherziehen. . 1.718.10. — 
8) ,, Schlacht-und Mahlsteüer . . . . . . . . . . 220.065.14. 1 

Summa der Staatssteüern, excl. der Eingangsabgaben für die in Stet- ' 
tin zur Consumtion gelangenden steuerpflichtigen Gegenstände 399.569.24. 6 

Auf den Kopf der Civil-Bevölkerung nach deren Stand von 
1871 treffen 5. 7. 1 

Und an directen und indirectsn Gemeinde-Abgaben und Steuern 1.25. 1 
Kirchenverbände. Stettin hat 5 Mutterkirchen, und zwar: 1) Die Schloß¬ 

oder St. Otto-Kirche für die combinirte Schloß- und Mariengemeinde, 2) die St. 
Jacob:-Kirche; 3) die St. Iohannis - Kirche für die combinirte Nicolai- und Io-
hanms-, auch für die Militair-Gemeinde; 4) die St. Gertrud-Kirche auf der La-
stadie; und 5) die St.Petri- und Pauli-Kirche, deren Pfarrsprengel sich über die 
nördliche Vorstadt Grünhof, so wie über die Stadt Grabom und die Dörfer Vre-
dom, Zülchow und Niemitz, auch über den Gutsbezirk Niemitz erstreckt. Wale 
dieser Mutterkirche sind 2,) die St. Lucas-Kirche in Grünhof, d) die interimistische 
Kirche zu Grabow in einem mit Glocken und Orgel versehenen Nebengebäude der 
Königl. Navigationsschule daselbst und 0) Betsäle in Niemitz, Bredow und Zülchow. I n 
den Tochterkirchen wird regelmäßig jeden Sonntag, in den Betsälen abwechselnd 
Gottesdienst gehalten, in der St. Lucas-Kirche auch an Wochentagen Abendgottesdienst. 
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Die Vorstadt Neü-Turnei gehört zur St. Iacobi-Gemetnde. Die frommen 
Stifter der dort belegenen milden Anstalten Bethanien und Salem haben in ihren 

D 3 Häusern gleichfalls Betfäle eingerichtet; in Salem predigt einer der Geistlichen der 
!U zh Iacobi-Kirche den Bewohnern dieses Hauses, Kinder von 2—10 Jahren, und deren 
N B edlen Pflegerinnen jeden Sonntag das Wort Gottes, mit dem die leiblich Kranken in 
KW Bethanien und die moralisch Siechen in Ernestinenhof, einer Zufluchtstätte für Iung-
DD frauen, von dem Vorsteher dieser piormu oorpornni, einem Geistlichen, curirt 
! W werden. Auch die Oberwiek mit der Galgwiese gehört zum Iacobi-Kirchspiel, nicht 
k!H aber die Vorstadt Pommernsdorfer Anlage, über die dem Pfarrer zu Pommerns¬ 

dorf noch immer die Ausübung der Parochialrechte zusteht. M i t der milden 
Stiftung Iohannisklofter ist eine Hauskapelle verbunden, zur Iacobikirche gehörig. 

Die genannten fünf evangelischen Gemeinden gehören zur Superintendentur 
Stadt Alten-Stettin, über die das Aufsichtsrecht von dem General-Superintendenten 
von Pommern ausgeübt wird. 

Außer den in der Landeskirche stehenden Genossenschaften gibt es in Stettin: 
1) eine deutsche und 2) eine französische reformirte Gemeinde, jede mit eignem 

ÜMW Geistlichen, denen zur Abhaltung des Gottesdienstes die Schloß- oder St. Otto-
Kirche eingeräumt ist; 3) eine altluthersche Gemeinde, die ihr eignes Gotteshaus 

M W auf der Neustadt besitzt. Ebendaselbst ist das Bethaus der apostolischen Gemeinde 
und die Kapelle der Baptisten. Auch die Gemeinde der freireligiösen Protestanten 
hatte früher in der Neustadt ein eigenes Vereinsgebaüde, jetzt hält sie ihre gottes-

^Mß dienstlichen Versammlungen in dem, in der Altstadt belegenen Saale des Stettiner 
D K Handwerker-Vereins, ab. Wo die Dissidenten ihren Gottesdienst verrichten, ist z. Z. 
D M nicht bekannt. , , 
lDD- Die römisch-katholische Gemeinde gehört zum Sprengel des Fürstbischofs zu 
HV! Breslau und steht zunächst unter der Delegatur des Probstes an St. Hedwig in 
ßD« Berlin. I h r Gtaubens-Bekenntniß stützt sich, nach den Befehlen Sr. Fürftbischöf-
' ^ lichenHochwürdenvonBreslau, auf das 1870gerDogma der Unfehlbarkeit desPapstes, 

was viele aufgeklärte, der Gewissensfreiheit sich bewußte Mitglieder der Gemeinde 
veranlaßt hat, daran zu denken, dem Fürstbischöfe den Gehorsam aufzusagen, und 
eine eigene schismatische Gemeinde, nach altkatholischem Lehrbegriff, zu stiften. Die 
katholische Gemeinde hält ihren Gottsdienst in einem Saale des Königl. Schlosses, 
der vom König Friedrich Wilhelm I . im Jahre 1737 der damals sehr kleinen, meist 
aus verabschiedeten Soldaten bestehenden Gemeinde bewilligt wurde. Es ist dabei 
bis auf den heutigen Tag, 1873, geblieben, obwol die Zahl der Gemeindegenossen 
seit den letzten 60 Jahren sich vervierfacht hat; denn 1812 gab es in Stettin 476 
Katholiken. Jetzt, nachdem die Entfestigung von Stettin eine Thatsache geworden, 
sollen die geistlichen Oberen mit dem Gedanken umgehen, ein, dem katholischen 
Cultus früher geweihtes, seit der Reformation aber militairischen Zwecken dienendes 
Gebäude, dem Gottesdienste wieder zu gewinnen, nämlich die Kirche des ehemaligen 
Iungfrauenklosters, Cistercienser, Ordens, Frauen- und Iunkerstraßen-Ecke. 

Vekenner der mythischen Überlieferungen des Alten Testaments haben sich in 
Stettin erst wahrend der französischen Occupation angesiedelt. Man hat keine Nach¬ 
richt davon, daß im 18. Jahrhundert ein Jude in der Hauptstadt Pommerns ge¬ 
lebt habe. Erst 1812 findet sich Eine Familie, welche aus 5 Personen bestand. 
Nach den Befreiungskriegen waren es 74 Personen im Jahre 1816. Seit den zu¬ 
letzt verflossenen 40 Jahren, hat sich die jüdische Bevölkerung von Stettin um das 
achtfache vermehrt, denn sie betrug im Jahre 1831 nach der damals veranstalteten 
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Volkszählung erst 250 Seelen, nach der Zählung von 1871 aber, wie oben nach¬ 
gewiesen wurde, 1943 Seelen, die eine Synagogen-Gemeinde bildet, welche eben 
jetzt, 1873, einen neuen Tempel erbauen läßt, welcher, nach des Stadtbauraths 
Kruhl Rissen, eins der Prachtgebaüde Stettins zu werden verspricht. 

Schulverband. Der Stetüner Stadtkreis enthält nur Einen Schulverband, 
der hinsichtlich des Elementar - Unterrichts der Stadtschuldeputation unterstellt ist. 
Es sind vorhanden: 2 Gymnasien, das eine unter dem combinirten Köttigl. und 
Ständischen Patronate des Marienstifts, das andere städtischen Patronats; sowie 
2 Realschulen, städtischen Patronats; ferner 2 öffentliche höhere Mädchenschulen, 
2 Bürgerschulen, 15 Elementarschulen, 1 Provinzialgewerbeschule. Die französisch-
reformirte Gemeinde unterhält eine Elementarschule für Knaben, eine zweite für 
Mädchen. Bei der katholischen Gemeinde ist eine Elementarschule für Knaben und 
Mädchen. Ein Verein von Förderern der Humanität, der Pommersche Provinzilll-
Verband der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung, hat am 1. November 1873 
eine Fortbildungsschule für junge Leute, die der Volksschule entwachsen sind, in's 
Leben gerufen. Eine Fachschule für den Unterricht von Handlungs-Lehrlingen und 
jungen Handlungs-Gehülfen in alle Dem, was ihrem Stande zu wissen nothwendig, 
bezw. nützlich ist, ist ein Privatunternehmer Es gibt mehrere Privatschulen für 
Töchter der gebildeten Stände in der Stadt und in der Vorstadt Grünhof. Für 
den Unterricht in der schönen Kunst der Töne ist vielfach gesorgt durch sogen. 
Conservatorien und durch Lehrer beiderlei Geschlechts. Viele Lehrer geben Privat¬ 
unterricht in der Mathematik, im Zeichnen, in den neueren Sprachen (Englisch, 
Französisch, Italiänisch) und in der Kalligraphie. Die israelitischen Hausväter 
senden ihre Kinder in die christlichen tzchulen, doch unterhält die Gemeinde eine 
Religions- und Schule für den Unterricht in der Sprache des Alten Testaments. 

Sani täts-Personal . Lang, ulsus in oorpors 82>uo. I n Stettin und in 
der benachbarten, mit der Hauptstadt in jeder Beziehung eng verbundenen Stadt 
Grabow wirkt für Wiederherstellung gestörter leiblicher Gesundheit ein zahlreiches 
Personal. Zur Praxis berechtigt sind 60 promovirte Ärzte, darunter 11 Militair-
Urzte, und 2 Wundärzte, und bei Zahnleiden im Besondern 2 Zahnärzte. Zur 
augenblicklichen Hülfsleistung bei äußeren Verletzungen, bezw. bei Unglücksfällen 
kann einer der vorhandenen 19 Heilgehülfen herbeigerufen werden. Hebeammen 
gibt es 47. An Apotheken sind 8 vorhanden, davon die Weichbrodtsche Hof- und 
Garnison-Apotheke auch Heilmittel nach homöopathischer Vorschrift bereitet. Vertheilt 
sind die Apotheken so: 4 in die Altstadt, 1 auf der Lastadie, 1 in der Neustadt, 
1 in Grünhof, 1 in Grabow. Auf 1470 Köpfe der Bevölkerung im Polizeibezirk 
Stettin kommt 1 Arzt, auf 11.400 Köpfe 1 Apotheke. Krankenwärter gibt es 4. 
Als Krankenwärterinnen sind 19 Frauen eoncessionirt, die zum Theil auch als 
Heilgehülsinnen wirken; an sie schließen sich 6 Krankenpflegerinnen der römisch-ka¬ 
tholischen Gemeinde, welche in einem Privathause beisammen wohnend/ ein klöster¬ 
liches Leben führen und nach den Vorschriften der Kirchen-Oberen öffentlich und 
beim Krankenbett in der Tracht der barmherzigen Schwestern erscheinen; und dem¬ 
nächst die protestantischen Bewohnerinnen der Diaconnissen- und Kinder-Heilanstalt, 
neben der Vorsteherin 8 Diaconysinnen und 12 Probeschwestern zählend, deren Bei¬ 
sammenwohnen ganz nach dem Vorbilde des Fliednerschen Mutterhauses in Kaisers-
werth geregelt ist. Es ist daher auf die Verwendung von 45 Krankenwärterinnen 
zu rechnen. Die Liebesdienste der Schwestern im Diaconicum „Bethania" bei Neü-
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Turnei scheinen auf das eigene^Haus beschränkt zusein. Endlich gibt es 10 Warte¬ 
frauen, deren Dienst von den Geburtshelfern und Hebeammen, auch von den 
Wöchnerinnen selbst, in Anspruch genommen werden können. 

Bethania, d. h. Dattelort, Flecken am Ölberge bei Jerusalem, 15 Stadien oder 
eine starke halbe Stundeweges südöstlich von der Stadt, kennen wir aus den Er¬ 
zählungen des Neuen Testaments als Wohnort des Lazarus und seiner Schwestern. 
Maria und Martha. An den öfter« Aufenthalt Jesu daselbst knüpfen sich die Er¬ 
weckung des Lazarus, Jesu Salbung im Hause des Pharisäers Simon, sein Abschied 
von den Jüngern vor seinem Scheiden von der Erde. Heüt zu Tage ein elender 
Weiler, Beit el Asarije, d. i. Ort des Lazarus, genannt, hat in neürer Zeit ein 
frommglaübiger Sinn den biblischen Namen jenen Häusern beigelegt, in denen 
Kranken geheilt, und Frauen und Jungfrauen zu Krankenwärterinnen erzogen 
werden sollen, und es zur Erreichung dieses Doppelzwecks für förderlich, ja für 
nothwendig erachtet, diese Beguinenhaüser neürer Art mit einem gewissen kirchlichen 
Apparat auszustatten, und die Verwaltung derselben weiblichen Händen anzuver¬ 
trauen, denen eine männlich? Person geistlichen Standes zur Seite gestellt ist. Ein 
großes Haus Bethanien stiftete König Friedrich Wilhelm IV. im Jahre 1847 in 
Berlin.*) Die Klagen, welche über die Verwaltung dieses Hauses von kompetenter 
Seite, nämlich der ärztlichen, verlautbart wurden, und die zu'einer gründlichen 
Untersuchung der gerügten Mängel tc. und ihrer Abhülfe geführt haben, sind Ver¬ 
anlassung geworden, daß der biblische Name Bethanien als Benennung für ein 
Lazarus- und ein Erziehungshaus der Krankenpflege einen Mißklang hinterlassen 
hat, der dem Gedächtniß der Zeltgenossen nicht so leicht entschwindet, wie es für 
das Haus selbst und seine edle Bestimmung zu wünschen ist. Auch das Stettiner 
Bethanien, gelegen auf Friedrichshofer Fundo, im unmittelbaren Anschluß an die 
Vorstadt Neü-Turnei, hat jüngfthin, October und November 1873, in der öffent¬ 
lichen Meinung einen Stein des Anstoßes dadurch erregt, daß man von dorther 
den Versuch gemacht hat, ein erwachsenes weibliches Kind Israels zur — Taufe 
zu überreden. 

Ständische und Volks-Vertretung. Bei dem Provinzial - Landtage von 
ganz Pommern und dem Communal-Landtage von Altpommern, die sich beide in 
Stettin versammeln, ist die Stadt durch einen Abgeordneten vertreten, der aus der 
Wahl der Stadtverordneten - Versammlung hervorgeht. I m Herrenhause ist die 
Stadt durch ein von ihr denominirtes, und vom Könige bestätigtes Magistrats-
Mitglied vertreten. Eben so schickt-der Stadtkreis für sich allein Einen Abgeord¬ 
neten ins Abgeordnetenhaus des allgemeinen Landtages der Monarchie, der aus der 
Wahl der WahlMnner-Versammlung hervorgeht. Diese Versammlung bestand bei 
der am 4. November 1873 Statt gehabten Wahl zur neuen Legislatur - Periode 
in 46 Wahlbezirken aus 265 Mitgliedern, die fast alle am Wahltische erschienen 
waren. Das Militair, in 3 Wahlbezirke vertheilt, .stimmte dieses Mal nicht mit. 
Der Eine Abgeordnete, welchen Stettin in den Reichstag des Deutschen Reichs ent¬ 
sendet, geht aus der unmittelbaren Wahl aller Wahlberechtigten hervor. 

Staats-Verwaltungs-Behörden. Stettin ist der Sitz des Ober-Präsidenten 
von Pommern; — der Königlichen Regierung des Bezirks Stettin, bestehend aus 
den 13 Kreisen: Demin, Anklam, Usedom-Wolin, Nkermünde, Randow, Stadtkreis 

*) Man vergl. L. N. I I I . Th. Nd. l , 702, 703, woselbst ein persönliches Verhiiltniß des 
berausaeb«« d<« R V. »N dem Mutterhaus« NetlMien, bezw. zu» Tochterh«use in Pohin, er« 
»iihnt ist. 
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Stettin, Greifenhagen, Piritz, Sazig, Naugard, Kamin, Greifenberg und Regen, 
wald; — des Provinzial-Schul- und des Medicinal-CollegiuMs von Pommern; — 
der Deputation für das Heimathwesen in Pommern; — Direction für das 
Landarmenwesen in Altpommern; — des Consistoriums der Provinz Pommern, 
dem, unter dem Präsidium eines Juristen, der General-Superintendent als Director 
dieser geistlichen Behörde angehört; — der Provinzial - Steuer - Direction für 
Pommern und des Haupt-Steüer-Amts; sowie — der Direction der Rentenbank für 
die Provinz Pommern. — Der Kaiser!. Behörden fürs Post- und Telegraphen¬ 
wesen ist bereits oben Erwähnung geschehen. 

Po l i ze i -Verwa l tung . Der Kreis ist identisch mit der Stadtgemeinde 
Stettin, in der alle auf die Wohlfahrts- und Sicherheit- 2c. Polizei bezüglichen 
Angelegenheiten von der Königl. Polizei-Direction, deren Vorsteher den Titel eines 
Polizei-Präsidenten führt, bearbeitet werden. Der Bezirk der Polizei-Direction war 
bis zum 1. Oktober 1874 nicht auf die Stadt Stettin und ihre Vorstädte beschränk, 
sondern erstreckte sich bis zu jenem Zeitpunkte auch auf die nördlich davon längs 
der Oder auf deren linken Ufer belegenen Ortschaften des Randowschen Kreises. 

Diese Ortschaften sind, mit Angabe ihrer Einwohnerzahl nach der Volkszählung 
von 1871: Die Stadt Grabow 7574, der Fabrikort und Dorf Bredow, mit Ar¬ 
thursberg und dem Bredower Antheil an dem vormaligen Orte Kupfermühle 7495, 
Zülchow 3478, Vollincken 340, Frauendorf 1165, Herrenwiese 324 und Gotzlow 
274, daher Gesammt-Bevölkerung des frühern Polizeibezirks Stettin 90.934 Seelen. 

Die Polizei - Direction besteht außer dem Präsidenten, aus 1 Polizeirath und 
1 Polizei-Assessor. Ersterer ist Polizei-Anwalt für den Stadt-, letzterer war es für 
den Landbezirk. Bureau-Beamte: 1 Rendant der Polizeikasse; 8 Polizei-Secretaire, 
6 Polizei-Diätare, 1 Kanzlist, 1 Büreau-Verwalter der beiden Polizei-Anwaltschaften. 

Der Bezirk war bis zum 10. Oetober 1874 in 6 Reviere eingetheilt, deren 
jedes von 1 Polizei-Commissarius verwaltet wird. Jedes Revier hat seinen Polizei-
Schreiber. Außer den 6 Revier - Commissarien fungirten als Executiv-Beamte: 
1 Polizei-Inspector und 2 Criminal-Commissarien für den ganzen Bezirk, in welchem 
34 Schutzleute und 6 Gensd'armes, 2 zu Pferde, 4 zu Fuß, zur Aufrechthaltung 
der Ordnung 2c. verttzeilt waren, so daß jeder der 49 unmittelbaren Executivbeamten 
für den Schutz von 1440 Personen zu sorgen hatte. Der dermalige Stand des 
Polizei-Personals wird weiter unten nachzuweisen sein. 

Die Hafen - Polizei verwaltet ein Hafen - Amt, bestehend aus 1 Hafenmeister, 
2 Secretairen, 3 Oberhafendienern und 12 Hafendienern. 

Wie die Polizei-Direction selbstverständlich unter der Königl. Regierung steht, 
so ressortiren von dieser Landes - Polizei und Finanz-Behörde für die Verwaltung 
der birecten Staatssteüeru noch — 

Andere untergeordnete Behörden, als: Die Einkommensteuer - Ein 
schätzungs-Commission für die Stadt Stettin, die Veranlagungs-Commission für die 
Gmnd- und Gebaüdesteüer nebst dem, die Veränderungen im Besitzstände der Grund¬ 
stücke und Gebäude registrirenden Kataster - Controleur; das Aichungs-Amt, das 
Zothsen-Amt für die Schissfahrt auf dem Fahrwasser nach Sminemünde, bestehend 

.aus 1 Lothsen-Commandeur, 1 Lothsen-Amts-Assistenten und 28 Revier-Lothsen, 
und die Insvection für das Baggerwesen, welch' letztere ihren Sitz auf dem Königl. 
Bauhofe bei Bredow hat. Sodann seit 10. October 1874 das Königl. Standesamt 
zur Aufnahme von Geburten, ehelichen Verbindungen und Sterbefällen. Endlich 

2andb«ch von Pommern: Th. II., Bd. v m . 13 
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'!> "̂  hat seinen Sitz in Stettin: das Landraths-Amt des Randowschen Kreises nebst der 
^!, j Kreiskasse dieses Kreises, und das Domainen-Rentamt Stetttn. 
' 1 ' " Justiz-Behörden. Stettin ist der Sitz des Appellations - Gerichts und der 

Ober-Staats-Anwaltschaft für denjenigen Theil von Pommern, welcher den Ztegie-
! ^ rungsbezirk Stettin umfaßt und der in gerichtlicher Beziehung in die 8 Kreisgerichts-
^ ^ Bezirke Demin, Anklam, Greifenhagen, Stettin, Kamin, Greifenberg, Naugard und 

^ ' 1 Stargard eingetheilt ist. 
^ ^ Das Kreisgericht Stettin ist die Gerichtsbehörde für die Stadt Stettin und den 

Randowschen Kreis. Mit demselben ist das See- und Handels - Gericht und die 
, ! Staatsanwaltschaft verbunden. Das Gericht zerfällt in zwei Abtheilungen: 1) für 

Civil-Prozeh- und für See- und Handels - Sachen, 2) für Strafsachen. Es ressor-
tiren von ihm die 4 Gerichts-Commissionen zu Damm, Garz a. d. O., Penkun und 
Pölitz. Zu Stettin bestehet das Schwurgericht für die Kreisgerichts-Bezirke Stettin 
und Greifenhagen. Zur Schlichtung von Streitigkeiten durch schiedsmä'nnische 

> ! Intervention ist die Stadt Stettin in 24 Schiedsmanns-Bezirke eingetheilt. 
T,^ Sonstige öffentliche Behörden und Inst i tu te , welche in Stettin ihren 
"^' 1 Sitz haben. Dahin gehören: Die General-Landschafts-Direction für Pommern; das 
' ^ Bank-Comtoir der Königl. Haupt-Bank in Berlin, welches Wechsel auf Belgard, Kol-

>,, berg, Köslin, Lauenburg, Prenzlow, Schwedt, Stargard und Sminemünde ankauft, 
bezw. zur Einziehung durch seine dort bestellten Geschäftsführer übernimmt. — Ferner: 
Die Altpommersche Landstube. — Die Altpommersche Prou.-Hülfskasse. — Das 

, ^ , Marienstifts-Curatorium, bestehend aus Königl. und Ständischen Curatoren, nebst 
) ' der Marienstifts-Administration. — Die Ständische General-Direction der Altpom-

merschen Land-Feüer-Societät. — Die Feüer-Societäts-Direction der Städte Altpom¬ 
merns. — Die Preußische National-Versicherungs-Gesellschaft für Feuerschaden ic. —-

,! Die Lebensversicherungs-Actien-Gesellschaft Germania, und mehrere andere Versiche-
^ rungs-Anstalten für Wasser-, Schifffahrts- :c. Schaden. — Die Ritterschaftliche Privat-

Bank in Pommern. — Das Directorium der Berlin-Stettiner Eisenbahn. — Das 
>^ Kuratorium der Blinden-Anstalten 2c. 

Mi l i tär-Verhäl tnisse. I. Ersatz-Bezirk: Der Stadtkreis bildet den Ersatz-
^ v Bezirk des Reserve - Landwehr - Bataillons (Stettin) Nr. 34, der 6ten Brigade, 
, 3. Division, 2ten Armee-Corps. Eine Departements - Ersatz-Kommission besteht 

für den Bereich der 5ten, eine zweite für den Bereich der 6ten Infanterie-Brigade; 
eme Kreis-Ersatz-Commission für den Stadtkreis Stettin, eine andere für den 

' ' Randowschen Kreis. 
l I I . Garnison. 1) General - Commando des 2ten Armee-Corps. — 2) Com-
, mandantur, zu deren Ressort das Artillerie-Depot, die Fortification und die Militär-

> l Straf-Abtheilung gehört. — 3) Stäbe: Der 3ten Division, der 5ten und der 
6ten Infanterie-, so wie der 3ten Cavalerie-, der 2ten Feld-Artillerie- und der 
2ten Gensd'armerie-Brigade. — 4) Truppen: Grenadier-Regiment König Friedrich 
Wilhelm IV. (Istes Pommersches) Nr. 2. Negimentsstab, Istes, 2tes und Füsilier-

!., Bataillon. — Pommersches Füsilier-Regiment Nr. 34. Regimentsstab, Istes, 2tes 
und 3tes Bataillon. — Pommersches Feld-Artillerie-Regiment Nr. 2., Divisions-

'' ' Artillerie. Pommersches Pionier-Bataillon Nr. 2. 5) Landwehr: Stab und 
Stamm des Res. - Landw. - Bataillons (Stettin) Nr. 34, nebst den in Stettin 
ftationirten Bezirks-Feldwebeln der Isten, 2ten, 3ten und 4ten Compagnie genannten 
Bataillons. — 6) Administrationen: Corps-Intendantur des 2ten Armee-Corps. 
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Ressort derselben: Die Intendantur der 3ten Division, das Proviant-Amt mit 
der Garnison-Bäckerei, die Garnison-Verwaltung und das Garnison-Lazarett). — 
7) Militairische Industrie-Werkstätten. — 8) Militairische Fortbildungs-Anstalten. 

I I I . Stettin als bisherige Festung, mit den Forts Leopold und Wilhelm 
und dem delachirten Fort Preußen. Wegen des Flächeninhalts der Festungs¬ 
werke siehe oben den Artikel Areal, S. 87. 
Vieh stand nach den Zählungen vom 3. December, 1864 und vom 7. December 186? 

und zwar im Umfange des bis 1. October 1874 bestandenen Polizeibezirks. 
I. Pferde. 1864. l867 

1. Fohlen. 
»,) unter 1 Jahr alt 
d) von 1 bis 2 Jahre alt 
oj von 2 bis 3 Jahre alt 

2. Pferde über 3 Jahre alt. 
t>. ») Zuchthengste 

b) Zur Zucht benutzte Stuten 
o) Vorzugsweise in der Landwirthschaft benutzte Pferde . 
ä) Lastpferde 
«) Luxus« und andere Pferde . 

Summa I. 
I I . Maulthiere. 

m. Esel 
IV . Rindvieh. 

1. Kälber unter V Jahr alt 
2. Jungvieh: ») von V« bis 1 Jahr alt. 

b) von 1 bis 2 Jahre alt. 

3. Rindvieh über 2 Jahre alt: 
») Bullen (Iuchtstiere) 
d) «übe . . . . . . . . . . . . . 
e) Ochsen 

Schafvieh, einschließlich der Lämmer. 
Summa I V . 

1 . Merinos (feine Wollschafe) 
2. Andere Schafe . . . . . 

Vumma V.. 
V I . Borstenvieh, einschließlich der Ferkel 

V I I . Ziegenvieh: «,) Ziegen . « . . . 
d> Bücke 

V I I I . Hunde . . 
I X . Bienenstöcke 

Summa V I I . 

13 
10 

363 

484 

l867. 

S 
2 
7 

35 

1 
9 

114 
595 
609 

1.328 
1.363 

1 

19 
15 
53 
68 

13 
821 
1 

835 
922 

1.150 
1.150 
1.121 
354 
9 

14 

3 

e 
120 
456 

1.004 1.589 
1.603 

11 
8 
22 
30 

4 
676 

680 
721 
2 

1.131 
1.133 
1.008 
447 
9 

453 
1.642 

237 

Diese Viehstands - Tabelle beruht auf den Zählungen, welche die König!. 
Polizei-Direction durch ihre Organe veranstaltet hat. Die Ergebnisse geben manchem 
Bedenken Raum. Bei den Pferden z. B. ist es auffallend, daß sich in den 
3 Jahren von 1864—1867 die Zahl der Lastpferde um 150 vermindert, die der 
Luxus- und anderer Pferde, die doch meistentheils nur der Bequemlichkeit ic. wegen 
gehalten werden, um ca. 400 vermehrt haben sollten, da es doch notorisch, daß 
der Verkehr im Hafen :c. gesteigert ist, und demnach der Bedarf an Lastpferden 

13» 
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^ nz eher zu- als abgenommen haben muß. Auch die angebliche Verminderung der 
^ ' Kühe um beinah' 150 Haupt hat die Wahrscheinlichkeit nicht für sich. Bei einer 

Zunahme der Bevölkerung um 8.600 Personen innerhalb der 3jährigen Periode 
von 1864—1867 hatte, sollte man glauben, auch die Produktion an Milch zunehmen 
müssen, um den Bedarf an diesem, in jeder Familie unentbehrlichen, Nahrungs« 
mittet decken zu können. Den Gesundheits - Zustand des Hausviehs überwachen 
3 Veterinär-Arzte, darunter der Departements-Thierarzt. 

Allgemeine Kbersicht des Htaudowschen Fkeises. 
Den Nandowschen Kreis nach seinen allgemeinen Verhältnissen, als Größe und 

Bevölkerung, hier zur Betrachtung zu ziehen, scheint angemessen, ja erforderlich zu 
sein, da, wenngleich die Städte des Kreises, mit Ausnahme Grabow's, und außer¬ 
dem noch die 2 Dörfer Iasenitz und Löcknitz Marktorte sind, die Stadt Stettin 
doch immerhin der Hauptmarktort für die Products und Bedürfnisse des ganzen 
Kreises ist und bleibt: sodann aber auch, weil bis zur Einführung der Kreis-Ord¬ 
nung vom 13. December 1872 nicht allein dem Staats-Domainen-Amt Stettin, das 
feinen Sitz in der Stadt Stettin hat, sondern auch der Kämmerei dieser Stadt selbst, ver¬ 
treten durch den Magistrat, und einigen in der Landeshauptstadt seßhaften Instituten 
die Polizei-Verwaltung über verschiedene Ortschaften des Randowschen Kreises beiwohnte, 
deren Zustand, nach den neuesten Angaben, als Ergänzung der im L . - B . 11. Th. 

!! .< ̂  U. Band gegebenen Nachrichten, in dem vorliegenden Arükel nachgewiesen werden soll. 
^,'lA A r e a l . — Die Grundsteüer-Veranlagungs-Tabellen des Finanz-Ministeriums 
, vom Jahre 1864, im Druck erschienen zwei Jahre nachher, geben die Größe des 
' ' Randowschen Kreises, ercl. der auf den Gemarkungskarten nicht dargestellten öffent-

s'!s/ lichen Wasserflächen in Feldmaaß an zu 515.190,46 Mg. — a, 
" oder in geographischem Flächenmaaß, die deutsche ssog. geographische) Geviertmeile 

zu 21.566,028 Mg. gerechnet, zu . . . . . . . . . 23,889 d. Q.-Mln., 
sodann aber mit Hinzurechnung jener öffentlichen Wasserflächen, als da sind der 

, „'! Dammsche See mit 21.215,36 Mg. --- 0,998 Q.-Mln. und ein Theil des Pfaffen¬ 
wassers mit 743,32 Mg., überhaupt zu 537.149.14 Mg. — 24,907 d. Q.-Mln. 

Nun aber ist das französische Maaß-System durch Gesetz auch bei uns einge¬ 
führt, leider! Denn einer Nation etwas nachzuahmen, bei der, wie der französi-
fchen, die tiefstgehende sittliche Verwilderung der Massen, die offene und verhaltene 
Freude der Ungebildeten an ruchlosen, Verbrechen, die Abstumpfung jeglichen Ge¬ 
fühls für Recht und Gerechtigkeit in den rohesten Volksschichten als traurige That-
sache sich constatirt, in der die gesammte Gesellschaft von der Pestilenz der Rechts¬ 
verachtung mit grauenvoller Faülniß zerfressen ist, jener verlogenen Nation etwas 
nachzu—äffen, die den Haß, welchen sie früher gegen England hegte, nunmehr auf 
uns übertragen hat, gerade als ob dieses Volk ein Bedürfmß habe, immer ein 
anderes Volk zu hassen, — das entspricht der Würde des Deutschen Volks in keiner 
Weise. Darum mutz gegen das Gesetz, das man geglaubt hat, zur Erleichterung 
des sog. „internationalen" Verkehrs geben zu müssen, Einspruch erhoben werden, 
abgesehen davon, daß seine Anwendung im „internen" Verkehr große Verwirrung 
anrichtet und selbst Nachtheile für das Mein und Dem herbeiführt; z. B. beim 
Körpermaaß zum Messen von Erde, wie dasselbe u. a. bei der Vertiefung und 
Verbreiterung des Oder-Fahrwassers, oder beim Bau von Stein- und Eisenbahnen 
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in Anwendung kommt. Für Bestimmung der Größe der in Bewegung gesetzten 
Erdmassen diente bisher die Schachtruthe. Diese enthält 3,452 Cubikmetres; im 
gemeinen Verkehr rechnet man aber nur 3,45 Cubikm. und läßt die letzte Decimalstelle 
außer Acht, was bei einer oder auch zwei Schachtruthen nicht viel auf sich hat, 
bei großen Massen aber, wie sie bei jenen Arbeiten vorkommen, und deren Preis¬ 
bestimmung, ins Gewicht fällt. 

Der Herausgeber des L.-B. weiß nicht anders, als daß 1 Hectare -- 3,917 
Morgen ist. Wird diese Zahl zur Reduction der oben, nach den Grundsteuer-Ta¬ 
bellen des Finanz-Ministeriums, angegebenen Flächeninhalts 2. des Randowschen 
Kreises benutzt, so ergiebt sich derselbe in dem französischen Feldmaaß der Hectaren 
zu 131.526,879 Ha. 

Es liegt ein amtlicher Bericht des Landraths von Manteüffel vom 30. Juni 
1873, einige statistische Verhältnisse des Randowschen Kreises betreffend, vor, in 
welchem das < ursprünglich in Morgen ausgedrückte Areal des Kreises, 
mit Auslassung der Bruchtheile der Hectare, um ca. 14 Hectaren größer an¬ 
gegeben ist, woraus folgt, daß bei dieser Bestimmung ein anderer Reductionsfactor, 
und zwar der von 3,92 Mg. -- 1 Ha., benutzt worden ist. Sodann wird in 
diesem Bericht die Größe der Quadratmeile (welcher? der alten deutschen, oder der 
preußischen, oder der sog. Neü-Meile?) zu 5506,29081 Hectaren angenommen. Dem¬ 
nächst erfährt man aber auch aus diesem Bericht, daß die Areals-Festsetzungen von 
1864 nicht durchweg richtig gewesen sind, sondern einer Berichtigung bedürftig 
waren, welche im Jahre 1872 durch Nachmessungen vorgenommen worden ist. 
Hiernach ergeben sich folgende Bestimmungen: 

1864. 
Randowscher K re i s . 

Gesamnitstächeninhatt des Kreises . . 
I » Qnobratmeilen: 23,889 — 2«,89 — 23.9l. 
Ohne den Dammschen See »nt da» Pfaffenwaffer. 

Areal der ö städtischen Gemeinde-Bezirke, nämlich: Damm, 
Garz, Orabow, Penkun, Politz 

„ der ländlichen Gemeindebezirke 
„ der selbständigen Gutsbezirke 

Hiernach h«t sich das Areal der bäuerlichen Wirtschaften innerhal» bei 
»jährigen Zeitraum« »»» 18«4-1»?2 «n» N.«i« Ha. »»»»indert, da« der 
selbstftlndigen Gut« u « 11.604 Ha. Vermehrt, «lgesthen Von der Ne 

^ »ichtigung der Messungen »«» »864. 
Die «ingeschätzten Liegenschaften haben einen Umfang von 

und reprasentiren eine» Reinertrag «»» 1864. «en 1872. 
überhaupt e?5.??»,4i Tblr..!«75.«2>» Ih l r . 
»der pr« Morgen 1 Thlr. I I Sg».,Pr» Ha. 5,53 „ > 5,89 „ 
Nach de» Ergebnissen der Grundsteü «»Veranlagung au« tem Jahre 1864 

beträgt die Zahl te» Besitzer «.«10, de» «esttzstnck« «3.837. 
Größe des Ackerlandes 

„ der Gärten 
„ Wiesen 
„ Weiden . . . . . . . . 

„ ,, Holzungen 
„ „ Wasserstücke . . . 
„ des Ödlandes 
„ „ Unlandes, Grundstücke ohne allen Ertrag . . . 

Der Umfang der wegen ihrer Benutzung zu öffentlichen Zwecken 
ertraglosen Grundstücke ist 

Und zwar: 
1 . Des Landes an Wegen, Eisenbahnen, Friedhöfen . . 
2. „ Wassers an Flüssen, Bächen u. s. w. . . . . . 

Größe der Hofraüme, Gebaüdefiächen, tzausg'ätien . . . . 

Morgen. 
515.190,146131.540. 

12.095 
66.344 
53.101 

491.143,54125.400 

269.093,57 
2.324,27 

91.519,66 
22.042.61 
98.048,26 
7.651,89 

459,64 
3,64 

19.519.81 

10.713,00 
8.806,30 
4.527.11 

tzectaren. 

68.706 
593 

23.367 
5.628 

25034 
1.954 

11? l 
0.92^ 

4.984 

2.735 
2.249 
1.156 

1872. 
Hectaren. 
131,677 

12.246 
54.726 
64.705 

125.436 

Nach t«n 
Vernlts» 

b«»»» 
von 18?» 
conftir«» 

dies» An» 
nicht. 

5.04? 

2.792 
2.255 

1.194 
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D u eingeschätzten Liegenschaften umfassen : 
» ) a n s teuerp f l i ch t igen Liegenschaften . . . . . . 

Iahr«b«tr«g her Grundsteuer: 
U8S4 — «0.«?1 Thlr. 2» Vgr. w Pf. - «7« - - ««.«53 Ih l r . 

b) an steuerfreien Liegenschaften . . . . . . . 
Die B e v ö l k e r u n g , Seelenzahl, betrug im Jahre . . 

1. I n den 5 Städten, incl. Militär, Garnison in Garz 
2. Auf dem platten Lande . . 

Ganzer Kreis . . 

1864. 
Morgen. 

450.693.15 

40.450.39 

Hectaren. 
114.973 

10.427 
1867. 

21.856 
65.809 

1872. 
Hektaren. 
115.089 

10.347 
1871. 
22.670 
67.121 

87.665 I 89.791 

Von den 112 Landgemeinden des Randowschen Kreises standen 22 bis ult. 
Februar 1874 unter der Polizei-Verwaltung von Behörden, welche in der Stadt 
Stettin ihren Sitz haben, wie aus folgender Nachweisung hervorgeht. 

Namen der Ortschaften. Eigenschaft 
derselben. 

1871. 

Ein¬ 
wohner 

Be¬ 
wohnte 
tzaüser 

Kirchort. Schulort. Gericht. 

I . Bezirk der Polizei-Verwaltung des Magistrats als Vertreters der Kämmerei Stettin. 
Eckerberg . . . . . . 

mi t Steinfurth'sche 
Mühle . . . . 
Waldhof. . . . . 

Enge Oderkrug . . . . 
Kratzwiet, Stadt-Anthei l 
Krekow . . . . . . . 

mi t Deutsche B e r g . . 
Messentin . 
Niemitz. . . . . . . . 

m i t Kückenmühle»). . 
Lübsche Müh le . . 
Ma lzmüh le . . . 
Wasserheilanstalt, 

Niemitz. 
Pommernsborf . . . . 
Schadeleben 
Scheune ober Schüne . 

mi t Wenndorf. . . . 
Scheune od. Schüne 

Wolfshorst 
mi t Fürsterei . . . 

Charlottenfeld. 
W u s s o w . . . . . . 

mit Nergmühle . . 
Klappmühle. . 
Kuckuksmühle. 
Modtgebermühle 
Obermühle. . 
Poplionemühle 

G u t . . . 

Wohnhaus 
Vorwerk . 
Wohnhaus 
Colome . 
Dorf . . 
EtablisstM. 
Dorf . . 
Dorf . . 
Wohnhaus. 
Wasserm.. 
Wohnhaus 
Wohnhaus 
Gut . . . 
Dorf . . 
G u t . . . 
Dorf . . 
Vorwerk . 
G u t . . . 
Colome . 
Forsthaus 
Vorwerk . 
Dorf . . 
Wasserm.. 

desgl. . 
desgl. . 
desgl. . 
desgl. . 
desgl. . 

üwohner. . 

75 

13 
22 

6 
25 

585 
5 

323 
519 
113 
12 
8 

19 
59 

1118 
76 

530 
44 
92 

270 
8 

10 
660 
10 
8 

12 
10 
6 

11 
4.639 

5 

1 
2 
1 
2 

47 
1 

4? 
31 
2 
1 
2 
3 
5 

74 
3 

36 
3 
4 

,15 
1 
1 

48 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

363 

Krekow. 

Stettin. . . . 
Frauendorf. . 
Pölitz 
Stolzenhagen . . 

»Filia von Möh«/ 
l ringen. Z 
Fil ia von Pölitz. 

Vetsaal, zum 
Peter-Pauls» 

in Stettin 
gehörig. 

Mutterkirche . . 
SHüne 

^Filiale von Pom-
/ mernsdorf. 

Langenberg. 

Filialkirche 
von 

Frauendorf. 

Krekow. . 

Wussow . 
Messentin . 
Stolzenhagen. 
Eigene Schule 
Eigene Schule 

Eigene Schule 

Eigene Schule. 
Schüne. . 

Eigene Schule. 

Eigene Schule. 

Eigene Schule, 

und der bewohnten tzaüser. 

Stettin. 

Pölitz. 

^Stettin. 

Pölitz. 

Stettin. 

desgl. 
desgl. 

desgl. 

Pölitz. 

Stettin. 

* ) Hieß ursprünglich Hühnermühle, ,uf»lge der Vtadtmatrilel de 1563 »»» Elias Schleie». 

Mithin wohnen i n jedem Hause des Polizeibezirks durchschnittlich 12 
Pommernsdorf in jedem Hause 15 Menschen. 

13, in 
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Namen der Ortschaften. Eigenschaft 
derselben. 

1871. 

Ein 
wohner 

Wohn» 
haüser 

Kirch ort. Schulort. Gerichts» 
Ort. 

I I . Unter der Polizei-Verwaltung der Iohannisklosters«Deputation stehende Orte 
waren: 

Nrmenheide. . . . 
mit Glashütte . 

Iohannishof 
Schmellentin . . . 
Völschendorf . . . 

mit Marienthal 

Gutu.Col 
Wohnhaus 
Vorwerk 
Dorf. . 
Desgl. . 
Vorwerk 

Summa der Einwohner 

. 178 

. 35 
. 7 
. 207 
. 532 
. 21 
. 978 

11 
2 
1 

26 
58 
2 

100 

Völschendorf . . . 

Filiale«. H«he«°Z«>en. 

l Mutterkirche 

Eigene Schule. 

Eigene Schule. 

Eigene Schule, 

und der bewohntsn tzaüser 

Stettin. 

Stettin. 
Stettin. 

I n jedem Hause wohnen durchschnittlich 9—10 Menschen. 

111. Unter der Polizei-Verwaltung der Marienstifts-Adminiftration standen: 
Karow, Stifts-Antheil 

Rmts-Anthei! 
Klein Reinlendorf. . 

Scholwm 
Wamlitz . . . . . . 
Zaden, Nieder. . . > 

Dorf . . 
Desgl.. . 
Desgl. . . 
G u t . . . 
Dorf . . 
Desgl. . . 
Desgl . . . 
wohner. . 

71 
21 

226 
46 

700 
369 
334 

176? 

9 
3 

21 
4 

42 
29 
43 

151 

^Filia v. Mandellow Eigene Schule. 

^Desgleichen. . . . EigeneSchule. 

Fi l ia u.Stolzenhag. Eigene Schule. 
Filiav.Neüenkirchen 
tzohen<Zllden. 

Eigene Sc 
Eigene S< 

»ule. 
»ule. 

und der bewohnten tzaüfer. 

Stettin. 

Stettin. 

Pölitz. 
Stettin. 
Stettin. 

Jedes Haus hat durchschnittlich 11—12 Bewohner. 

Unter der Polizei-Verwaltung der PetriMs-Administratton standen: 
Die Salueimühlen. . .z4Wasferm.ß 40 l 5 Madtkirche Garz . »lGarz 

lXot» >« K3»i«l. Rt»itlung »u Stettin, »etrefft»t die Herstellung »«» Ortschasts-Verzeichnilsen >« ,u» Verein«« 
Gebttte gehörigen Staate». N»»br. l8?i - Auzust 1873. »egistratur bei Attheilung de« I»»ern. Xitx ». 
Seit, 1, Nr. 94. Au« tiefe« Actenstück« sind, nach den N«lch»e» he« Wagistrat« ,«m l2. April l«?2 und de» 
Landr««z« », »lanteüffel „ m 30. I »n i 1873, die Han,tb«ten zu de« »»rstehtnden Artilel L . «0—103 entlehnt/! 

I n der Verwaltung der Kreis-Corporationen ist eine vollständige Umwälzung 
eingetreten. Die Kreis-Ordnung vom 17. August 1825, in die sich die Kreis-
Insassen eingelebt hatten, erachtete man den Bedürfnissen derselben nicht mehr für 
entsprechend. Der Geist der Zeit, dem die Staatsraison folgt, mit Recht, weil sie 
muß, nahm ganz besonders Anstoß an der bevorzugten Stellung, welche in jener 
Kreisverfassung den Besitzern der Rittergüter eingeräumt war. Das Losungswort 
war: „Gleiche Wichten, gleiche Rechte!" Das ganze Volk steht in Waffen unter 
Führung seines Königs mit Gott zur Verteidigung des Vaterlandes, wer kann ihm 
länger das Recht versagen, verhältnißmäßig auch Theil zu nehmen an der Ordnung 
der Angelegenheiten seiner Heimathstätte, zumal es schon die Befugniß hat, seine 
Stimme abzugeben bei der Wahl seiner Vertreter im Landtage der Monarchie? 

Nicht leicht ist es dem ersten Factor der Gesetzgebung, der Staatsregierung, ge¬ 
worden, die von ihr vertretene Überzeugung von der Nothwendigkeit einer Reform der 
Kreis - Ordnung von 1825 bei den zwei anderen Factoren der Gesetzgebenden Gemalt, 
im Hause der Abgeordneten wie imHerren-Hause zurGeltung zu bringen. HeißeKämpfe 
hat es vornehmlich im Herren-Hause gegeben. Viele Mitglieder desselben haben kein 
Hehl daraus gemacht, daß ihrWunsch, ja ihrStreben dahin gehe, den freien Bauersmann 
auf den antediluvianischen Standpunkt des Lassitenthums zurück zu drängen! Beklagens-



104 Der Nanbowfche Kreis. 

» 

R 

werth die Verblendeten, die es nicht zu begreifen vermögen, daß das Rad der 
Weltgeschichte nicht stille steht, nicht still stehen kann, in der Erfüllung der ihm 
obliegenden Pflicht: Veredlung des Menschengeschlechts und eines Jeden seiner 
Einzelwesen im Verbände der Staatsgesellschaft! 

Zur Vollziehung der Kreis-Ordnung vom 13. Dezember 1872 ist, laut Ober-
Präsidial - Erlasses vom 10. Februar, und laut Bekanntmachung des Landraths 
v. Manteüffel vom 20. Februar 1874, das platte Land des Randowschen Kreises 
unter 27 Amtsbezirke vertheilt worden, wie folgende Tabelle nachweist. 

G in the i l ung des Randowfchen Kreises i n 27 Amtsbezirke, 
welche mit dem 1. März 1874 in Kraft getreten ist. 

Bezeichnung 
der 

Amtsbezirke. 

1. Bredow 

2. Narsow . . . . 

3. Stolzenhagen 

4. Iasenitz. 

b. Gchwabach.,. 

Z u dem Amtsbezirke 
gehären 

die Ortschaften 
Gemeinde- und Gutsbezirle). 

1 . Bredow, Gemeinde. 
2. Zülchow, Gemeinde. ̂  
1. Warsow, Gemeinde. 
2. Alt-Buchholz. Gut. 
3. Neii'Nuchholz, Colonie. 
4. ZabelZdorf. Gut. 
5. Niemitz, Gemeinde, 
s. Niemitz, Gut. 
7. Wussow, Gemeinde. 
8. Krekow, Gemeinde. 
9. Eckerberg, Gut. 
1. Frauendorf, Gemeinde. 
2. Nollinken, Gemeinde. 
3. Stolzenhagen. Gemeinde. 
4. Kratzmiek, Gemeinde. 
5. Glinken, Gemeinde. 
6. Götzlow, Gemeinde. 
?. Neüendorf, Gemeinde. 
8. Scholwin, Gemeinde. 
9. «avelwisch, Gut. 

10. Messentin, Gemeinde. 
11. Kleines Oderbruch, Vtönch-

werder, Goldfischwerder, 
gr. ü. kl. Kamelswerder, 
Schützendorf. 

1. Iasenitz, Gemeinde. 
2. Iasenitz, Gut. 
3. Damuster, Gemeinde. 
4. Duchow, Gemeinde. 
5. Langenstücken, Gemeinde. 
6. Kölpin, gr. u. kl. Korf», 

Radun- u. Schmalwerder. 
1. Langenberg, Gemeinde. 
2. Langenberg, Gut. 
3. Brachhorst, Colonie. 
4. Schwab««), Gut u. Col. 
5. Schwankenheim, Gemeinde 

und Gut. 
6. Forkadenberg, Out u. Col. 
?. WolfGorst, Gemeinde. 
8. Ehrenthal, Gut. 

Bezeichnung 
der 

Amtsbezirke. 

6. Out Falken-
wald 

7. Pölitz 

8. »öftin. 

9. Stolzenburg. 

10. Rothen'Klem-
penow 

1 1 . Zöcknitz,. 

Z u dem Amtsbezirke 
gehören 

die Ortschaften 
(Gemeinde- und GutZbezirle). 

1. Falkenwald, Gut. 

1. Falkenwald, G«meinde. 
2. Alt Leese, Colonie. 
3. Hohen-Leese, Gut u.Neii-

Aeese, Colonie. 
4. Neühaus, Gut. 
5. Günnitz, Gut. 
6. Trestin, Gemeinde. 
7. Hagen, Gemeinde. 
8. Zedlitzfeld, Gemeinde.^ 

1. Völschendorf, Gemeinde. 
2. Armenheide, Gut u. Col. 
3. Polchow, Gemeinde. 
4. Brunn, Gemeinde. 
5. Brunn, Gut. 
5. AltLienken. Gut. 
7. Daber, Gemeinde. 
8. Daber, Gut. 

1. Pampom, Gemeinde. 
2. Stolzenburg, Gut. 

1. Noock, Gemeinde. 
2. Rothen-Klempenow, Gut. 
3. Gorkow, Gemeinde. 
4. Mewegen, Gemeinde. 

1. Löcknitz, Gemeinde, und 
Lücknitz, Gut. 

2. Plöwen, Gemeinde. 
3. Retzin, Gemeinde. 
4. Grambow, Gemeinde, 
b. Grambow, Gut. 
6. Gellin, Gut. 
7. Nismarl, Gemeinde. 
8. tzohenfelde, Gut. 
9. Ramin, Gemeinde. 

10. Ramin, Gut. 
11. Schmagerow, Gemeinde, 
12. Vahow, Gut. 
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Bezeichnung 
der 

Amtsbezirke. 

Zu dem Amtsbezirke 
gehören 

die Ortschaften 
(Gemeinde« und Gutsbezirke). 

Bezeichnung 
der 

Amtsbezirke. 

Zu dem Amtsbezirke 
gehören 

die Ortschaften 
(Gemeinde- und Gutsbezirke). 

12. Glasow... 

13. Schwennenz 

Scheune .., 

15. Neüenlirchen. 

ls . Zaden. . . 

Schöningen. 

1. Glasow, Gemeinde. 
2. Neüenfeld, Colonie. 
3. Hohenholz, Gut. 
4. Nadrense, Gemeinde. 
5. Nabrense, Gut. 
6. Krakow, Gemeinde. 
7. Krakow ^. , Gut. 
8. Krakow ».. Gut. 
9. Sonnenberg, Gemeinde. 

10. Sonnenberg, Gut. 
11. Lebehn, Gut. 
12. Kyritz, Gut. 

1. Pomellen, Gut. 
2. Harnimslow, Gemeinde. 
3. Ladentin, Gemeinde. 
4. Schwennenz, Gemeinde. 
1. Möhringen, Gemeinde. 
2. Pommernsborf, Gemeinde. 
3. Scheune, Gemeinde. 
4. Scheune, Gut. 
5. Schadeleben, Gut. 
6. Schwarzow, Gut. 
1. Neüenlirchen, Gemeinde. 
2. Sparrenfeld, Gut. 
3. Griinzdorf, Colonie. 
4. Neü-Lienken, Eolonie. 
5. Wamlitz, Gemeinde. 
8. Stüwen, Gemeinde. 
?. Prilipp, Gut. 
8. Noblin, Gemeinde. 
9. Köstin. Gut, 
1. Mandellow, Gemeinde. 
2. Klein Reinlendorf, Gem. 
3. Klein Reinlendorf, Gut. 
4. Pritzlow, Gut. 
5. Karow, Gemeinde. 
6. Güstow, Gemeinde. 
7. Güstow. Gut. 
8. Kurow, Gemeinde. 
9. Kurow, Gut. 

10. Hohenzaden, Gemeinde, 
l t . Niederzaden, Gemeinde. 
12. Schmellentin, Gemeinde. 

1. Schillersdorf, Gemeinde. 
2. Schillersdorf, Gut. 
3. Kolbitzow, Gemeinde. 
4. Oderniederung ob. Stettin. 
5. Rofow, Gemeinde. 
s. Schöningen, Gemeinbe. 
7. Schömngtn, Out. 

18. Mescherin.... 

19. hohenreinlen-
dorf 

20. Penkun. ... 

2 l . Schonftld. .. 

22. Kaselow. 

23. Oarz. 

1. Pargow, Gut. 
2. Staffeld, Gut. 
3. Geesow, Gemeinde. 
4. Mescherin, Gemeinde. 
1. Tantow, Gut. 
2. Rabekow, Gemeinde. 
3. Radelow, Gut. 
4. Damitzow, Gut. 
b. Keesow, Gut. 
6. Hohen-Reinlendorf, Gem. 
7. Slllv«y-MühIen,Gemeinde. 
1. Wollin, Gemeinde. 
2. Friedfeld, Gut. 
3. Storkow, Gemeinde. 
4. Natlinsthal, Gut. 
5. Sommersdorf, Gemeinde. 
6. Radewitz, Out. 
7. Grunz, Gemeinde. 
8. Penlun, Gut. 
9. Neühof, Gut. 
1. Schönfeld, Gemeinde. 
2 Petershagen, Gemeinde. 

Petershagen, Gut. 
Lucköw, Gemeinde. 
Wartin, Gemeinde. 
Wartitt, Gut. 
Vlumberg, Gut. 
Kasekow, Gemeinde. 
Schönow, Gemeinde. 
Schönow, Gut. 
Kümmerow, Gemeinde. 
Kummerow, swt. 
Iamickow, Gut. 
tzöhenfelchow, Otmeind«. 
Hohenfelchow, Gut! 
heinrichshof, Gemeinde. 
Friedrichsthal, Gemeinde. 
Pinnow, Gemeinde. 
PinNow, Gut. 
Woltersdorf, Gemeinde. 
Woltersdorf, Gut. 
Kunow, Gemeinde. 
Kunow, Gut. 24. Nergland... 

4. 
5. 
6 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5 
e. 
7. 
8 . 
<<. 

1 0 . 
1 . Hammermühle, Etabl. 
2. Rosengarten, Gemeinde. 
3. Hornskrug, Gemeinde. 
4. Stuthof, Gut. 
h. Arnimswald, Gemeinde. 
6. Nergland, Gemeinde. 
7. Wilhelmsftld, Gemeinde. 
8. Oberhof, Gut. 
9. Friedrichsdorf, Gemeinde. 

14 



tos Der Randowsche Kreis. 

Bezeichnung 
der 

Amtsbezirke. 

Z u dem Amtsbezirke 
gehören 

die Ortschaften 
(Gemeinde- und Gütsbezirke). 

Bezeichnung 
der 

Amtsbezirke. 

Zu dem Amtsbezirk« 
gehören 

die Ortschaften 
(Gemeinde« und Gutsbezirke.j 

25. Finkenwald. 1. lödjuch, Gemeinde, 
riedensburg, Gemeinde, 
inlenwald, Vemeinde und 
Gut mit Kyowsthal. 

4. Klütz, Forstrevier. 

3. 

26. Nafienheide.. 

27. Dammsch.See. 

1. Nassenheide, Gut. 
2. Boeck, Gut. 
3. B.oeck, Gemeinde. 
4. Blankensee, Gemeinde. 

Fiskalischer Dammscher See. 

Mmtliches Kreisblatt für den Randowschen Kreis. Nr. 8. Vom 21. Februar 1874.) 

Ste t t i n als Aestandtheil des Vandowschm Kreises. 
Stettin war zur Zeit der altern Kreis- und Landständischen Verfassung^ welche 

im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ihre Wirksamkeit verlor, eine derjenigen 
Städte im Land am Meere, welche, wie die alten Landes-Privilegien und Landtags-
Abschiede aus der Greifen-, auch aus der Zeit des Schwedischen Interregnums 
ergeben, als Immediatstädte eine eigene ständische Körperschaft bildeten, an deren 

, ^ Spitze die sog. Vorsitzenden Städte — Stettin für Vor-, und Stargard für Hinter-
j Pommern —standen, und auf den Landtagen durch die von den beiden RathZ-

.̂ !.z^' Collegien gewählten Landräthe, die, gleich den Ländriithen der Ritterschaft, der 
' !̂  landesherrlichen' Bestätigung bedurften, vertreten wurden. Die kreisständische Ein-

! , ̂  richtung berührten in jenen vergangenen Tagen diese „unmittelbaren" Städte gar 
,z < nicht; sie nähmen' als solche an den Kreis-Conventen, d. i. an den Versammlungen, 

l > niemals Thei l . 
> Für die Stadt Stettin ist in dieser Beziehung das Rathhaüsliche Reglement 
^ ' vom 18. März 1723 von entscheidender Wichtigkeit, indem daraus das, von jedem 

! „ Kreisverbande eximirte, Verhältniß der Stadt und die den übrigen ritterschaftlichen 
's^ Landräthen analoge Stellung des Ersten Bürgermeisters derselben als Landrath 

hervorgeht. Nach § 2 des Reglements war das ooUoßium sonatu« der Stadt 
unter andern gebildet aus 3 Bürgermeistern, von denen, wie gesagt, der Erste 
zugleich Landrath ouui äirsotor io ooutiimo war. Die §§ 10 und 11 lassen sich 
über dessen Obliegenheiten als Magistrats-Dirigenten, der § 12 aber unter dem 
Marginale: „Von der Landraths-Function" insonderheit über die Ausübung seines 
anderweitigen LandräMchen Amts aus, vermöge dessen, wie es im NsglMent 
wüMch heißt, „von ihm gefordert w i rd , daß er auf den Landtagen nach einer, 
„zuvörderst im Eöllegio abzufassenden förmlichen Instruction die Stadt und derselben 
„Gigenthunz, Interesse, auch was ihm als Vorsitzendem Landräthe sonst von den 
„anderen Städten aufgetragen werden möchte, in allen Stücken möglichst wahr-
„nehme." Der weitere Inha l t dieses Paragraphen weift den Ersten Bürger¬ 
meister wiederholt an, m seinen landräthlichen Angelegenheiten das Collegium des 
Magistrats i n der Regel zu Rathe zu ziehen, und dökumentirt dadurch, daß das 
damalige Landräthliche Amt nicht ein dem Ersten Bürgermeister nebenbei zustehendes 
ausgedehnteres Kreisamt, sondern eine, auf die von jedem sonstigen Kreisverbande 
eximirte Stadt sich concentrirende Würde war. Nach Ausweis der Rathhaüslichen 
Acten ist der vom Magistrat gewählte und Msentirte Kandidat zur Stelle des 
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Ersten Burgermeisters überall ausdrücklich als städtischer oder Stadt-LandraH 
bestätigt, und hat als solcher auch sein Gehalt nur aus der Kämmerei-Kasse bezogen. 
Als Landrath wurde er der Königl. Kriegs? und Domainenkammer, oder obersten 
Landes-Polizei-Behörde, — heute Regierung genannt, — als Bürgermeister aber 
dem Magistrats verpflichtet, und zu dem Endzwecke von einem Commissarius der 
KanMer, Namens derselbe, in das Collegium eingeführt. 

Der zweite oder Polizei-Bürgermeister führte in Abwesenheit des Landraths 
den Vorsitz beim Magistrate, zunächst aber dre besondere Aufsicht über das 
Polizeiwesen nach allen Richtungen desselben, wie über die städtischen pig. oorpor»,, 
und auch die jährliche Rechnungs-Abnahmen bei denselben, zu welchem Zweck ihm 
noch zwei Senatoren beigeordnet wurden. Ferner hatte er die Direction des 
Waisenamts, und die des Bauamts, das zur Schlichtung vorkommender Bau-Streitig¬ 
keiten eingesetzt war. Der dritte Bürgermeister oder Stadtrichter stand als Dirigens 
des Stadt-, Lastadischen und Wettgerichts der gesammten Iustizvflege vor, verfügte 
und erkannte aber für einzelne Zweige der Gerichtsbarkeit in Gemeinschaft mit dem 
Polizei-Bürgermeister, namentlich was die richterliche Funktion des Bauamts betrifft. 

I n diesem, auf das rattzhaüsliche Reglement von 1723, und demnächst nach 
Emanation des A. L. R., auf den § 128, Th. U., T i t . 8 desselben, gestützte Ver-
hältniß, namentlich mit Bezug auf die Ausübung der Polizeigewalt, ist die Stadt 
Stettin bis M r Einführung der St. O. vom 19. November 1808 geblieben,. Dieses 
Verhältniß brachte es mit sich, daß die Stadt niemals in irgend einem politischen 
Verbände mit dem Randowschen Kreise gestanden hat. 

Nach Einführung der St. O. ist in Stettin, sowie in den Vorpommerschen 
Städten Demin und Anklam, und in den Hintervommerschen Städten Stargärd, 
Kolberg und Stotp eine besondere Polizeibehörde eingerichtet und der Wirkungstreis 
derselben in sachlicher Beziehung, sowie den städtischen Gemeinde - Behörden gegenüber 
nach einem für die Stadt Königsberg i . P r . entworfenen Polizei-Reglement besttmmt 
worden, in Folge des Rescripts vom 10. October 1809. An die Spitze dieser 
Polizei-Direction von Stettin wurde in der Person des Magistrats-Ober-Secretairs 
Stolle ein Polizei-Director gestellt, und e i n — 

Polizei-AdministrationZ-Küsten - Etat 
unterm 23. Januar 1810 genehmigt, wonach 

Übertrag .. Thlr. 9940 
noch an sachlichen Ausgaben, 

nämlich: 
10. Miethe für Dienstraüme 200 
11. Für Heizung der Geschäftszimmer, für 

Schreibmaterialien» Licht und andern 
Büreau-Bedürfmssen 500 

endlich: 
12. Für Prämien -. - - -. -' 500 
ausgesetzt wurden, so daß die etats¬ 
mäßige Soll-Ausgabe zusammen 

1. Der Poliz«i<Director mit Thlr. 2000 
incl. 200 Thlr. zur Unterhalt¬ 
ung eines Reitpferdes, 

2. Ein Polizeirath mit 900 
3. Ein Polizei-Secretair mit . . . 500 
4. Ein Registratur mit 500 
5. Zwei Kanzlisten » 300 Thlr. mit 600 
6. Ein Bote mit 180 
?. Ein Polizei-Inspector mit 700 
8. Fünf Polizei-Commissarien, und zwar 

3 ä. 400 Thlr Thlr. 1200 
2Ü N0 ^ 0 9. Siebenzehn Polizei-Sergeanten, davon 
7 » 180 Thlr. Thlr. 1260 

10 5 150 . . . . . . . . . . 1500 2760 
Summa.. . . . . . Thlr. 9940 

angestellt werden sollten, außerdem aber betrug. 
Thlr. 11.140 
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Abet bereits nach Ablauf eines halben Jahres wurden, laut Berichts des 
Stettiner Magistrats vom 21. Ju l i 1810, Beschwerden der mit eigenen Polizei-

„ Behörden versehenen Städte über die ihnen aufgebürdete Last zur Unterhaltung 
H M derselben erhoben; namentlich wurde von der Stadt Stettin in ihrem Und der 

übrigen betreffenden Vorpommerschen Städte Namen durch Immediat-Vorstellung 
i iM beim Könige, unter Hervorhebung der Nützlichkeit einer Vereinigung der Polizei-

^ M ll Behörden mit den Magisträten darauf angetragen, entweder diese Vereinigung zu 
gestatten, oder aber die diesfallsigen Kosten, welche die Städte aufzubringen hatten, 

M z zu fixiren, bei Stettin auf höchstens 2500 Thlr.., und das übrige Benöthigte auf 
' die landesherrlichen Kassen zu übernehmen. 

- Die andauernde Occupation der drei Oderfestungen durch den Erbfeind der 
Deutschen und die bald darauf eintretenden Kriegsjahre verhinderten damals eine 
Verfolgung dieser Anträge. Erst 1814, nach hergestelltem Frieden, wurde die Idee 
einer Vereinigung der Polizei-Behörden mit den Magisträten, jedoch mit ausdrück¬ 
licher Ausnahme der Stadt Stettin wieder aufgenommen (Regierungs-Bericht vom 
29. Ju l i 1814). Für Stettin blieb die Angelegenheit, nachdem der Polizei-Director 
Stolle angezeigt hatte, daß eine Verringerung des damaligen Polizei-Verwaltungs¬ 
und executiven Personals durchaus unstatthaft sei, auf sich beruhen. 

!?ff Inzwischen war das Gensd'armerie-Edict vom 30. Ju l i 1812 und die Ver¬ 
ordnung wegen verbesserter Einrichtung der-Provinzial-Behörden vom 30. April 
1815 ergangen. Das erstere bestimmte im § 1, daß Stettin zu denjenigen Städten 

ißDD gehöre, welche in ihrem bisherigen Verhältnisse als besondere, den Kreisen gleich 
gestellte Corporation, und nach den Ressorts der Polizei-Directionen, Magisträte 
und Stadtverordneten einstweilen in ihrer bisherigen Verfassung verbleiben sollten. 
Die letztere verordnete im § 36, daß alle ansehnlichen Städte mit derjenigen 
Umgebung, die mit ihren Verhältnissen in.wesentlicher Berührung zur Stadt stehe, 
eigene Kreise bilden; im §37, daß besondere Organisations-Commissaricn die hierzu 
geeigneten Städte und deren Umgebung festsetzen, im § 38, daß der Polizei-Dirigent 
in solchen Städten die Stelle des Landraths vertreten sollte. 

Für Stettin, welches nach der frühern Verfassung, und auch nach dem Er¬ 
scheinen des Gensd^armerie - Edicts von 1812 einem Kreisverbande nicht angehört 
hatte, wurde hiernach in Folge der Verordnung vom 30. April 1815 die Bildung 

!Wß eines besondern Stadtkreises und die Bestellung eines Lanbrathes erforderlich. Man 
brachte hiermit die Frage wegen Beibehaltung der besondern Polizei - Direktion in 
Verbindung und beabsichtigte den Stettiner Stadtkreis, außer der Stadt Stettin, 
der dazu gehörigen Feldmark, so wie dem auf dem rechten Oderufer an der Straße 
nach Damm belegenen Zollkruge, und einigen auf dem linken Oderufer belegenen, 

M V mit Stettin in fortwährendem Verkehr stehenden Königl. Amts - Ortschaften Grabow, 
p 1f" Bredow, Zülchow und Frauendorf, über welche bereits mittelst Verfügung der 
;!H Königl. Regierung vom 27. Februar 1811, und wiederholentlich durch die Ver-

DßM fügung vom 29. März 1814 die Polizei-Aufsicht, mit Ausschluß der Oberaufsicht 
M f Z des Landraths, Randowschen Kreises, der Polizei - Direction übertragen war, aus 
N H der Stadt Damm und verschiedenen, theils dem Randower, theils dem Greifen-
^WD hagener Kreife ungehörigen Ortschaften des platten Landes zu bilden. 
UDD Die im Zusammenhange mit der Organisation der übrigen Kreis - Behörden 
D ^ bereits im Jahre 1816 begonnene Ausführung der betreffenden Maßregel wurde, 

„ ! ^ zufolge Rescrivts der Königl. Ministerien der Finanzen und des Innern vom 
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20. Mai 1817, vom Könige genehmigt, und demnächst unterm 16. Januar 1813 
durch das Amtsblatt der Stettiner Regierung bekannt gemacht. 

Wegen Besetzung der Land cathsstelle, der Dotation derselben und der Besoldung 
des dem Landrathe zuzuweisenden Personals — (von der Ansicht ausgehend, den 
Polizei-Director von Stettin zum Landrath zu machen, war für die gesammte 
landräthliche Verwaltung, laut Berichts vom 17. December 1817, ein Zuschuß von 
nur 560 Thlr. in Ansatz gebracht) — entstanden indessen Weiterungen. Die 
städtischen Behörden von Stettin verlangten, gestützt auf den altüblichen, der 
frühern Verfassung entsprechenden Usus, die Übertragung des Landräthlichen 
Postens auf den damaligen Oberbürgermeister Kirstein, während der Polizei-
Director (Stolle) seiner Seits die Übernahme des Postens ablehnte. Ohne die 
Ausführung der Maßregel verblieb es bei dem frühern Zustande, d. h. nur die 
Stadt Stettin und jene schon früher der Polizei - Direction beigelegten Nachbar-
Ortschaften blieben von der Einwirkung des Randowschen Kreis - Landraths aus¬ 
geschlossen; die übrigen vorher erwähnten Bestandtheile, aus denen der Etettiner 
Stadtkreis gebildet werden sollte, blieben dagegen factisch in ihre« bisherigen 
Kreisverbande. 

So lag die Sache, als mittelst Rescripts dßs Königl. Ministeriums des Innern 
vom 8. December 1818 der Regierung aufgegeben wurde, die in der Verordnung 
vom 30. April 1815 enthaltenen Bestimmungen zur Ausführung zu bringen. 
Weil man die ministerielle Anordnung vorhergesehen hatte, so hatte der Magistrat 
bereits in einer Eingabe an das Ministerium des Innern vom 5. December 1813 
beantragt: vrmcipaliter die Stadt in ihrem unmittelbaren Verhältniß unter der 
Provinzial - Landes -Behörde zu belassen, d. h. sie nicht einem besondern landratt)-
lichen Kreise zu subsummiren, event. die landräthlichen Functionen dem Oberbürger¬ 
meister zu übertragen. Gleichzeitig bemerkte der Magistrat, daß er seine Bemühungen 
wieder aufgenommen habe, die Polizei-Verwaltung mit der magistratualischen zu 
combiniren, indem dadurch der Stadt jährlich gegen 7000 Thlr. erspart würden. 
Das> Ministerium, welches schon unterm 18. Juni 1818 den Stadtverordneten auf 
eine Immediat-Vorstellung vom 26. Februar desselb. I s . eröffnet hatte, daß theils 
wegen der anomalen Stellung eines mit den landräthlichen Functionen Versehenen 
Oberbürgermeisters, theils wegen der beabsichtigten Ausdehnung des projectirten 
Stettiner Stadtkreises, theils endlich wegen, des Geschäfts-Umfanges des Ober¬ 
bürgermeisters als solcher, dem Antrage auf Übertragung der landräthlichen Func¬ 
tionen auf den Oberbürgermeister, statt auf den Polizei-Director, nicht Statt 
gegeben werden könne, daß aber darauf Bedacht genommen werben solle, das 
Ressortmrhältniß zwischen dem mit den landräthlichen Functionen zu versehenen 
Polizei-Director und dem Magistrate angemessen und der Würde des letztern 
entsprechendzu ordnen, verwies den Magistrat -mittelst Erlasses vom 29. De¬ 
cember 1818 auf diesen Bescheid, bemerkte indessen hierbei, daß, wenn in der 
Folge die Vereinigung der Polizeipflege mit der Gemeinde-Verwaltung 
sich zu Stande bringen lasse, dadurch das wesentlichste Hinderniß der 
Übertragung des landräthlichen Amts für den Stett iner Stadtkreis auf 
den Oberbürgermeister beseitigt werben möchte, diese Übertragung 
Allerhöchsten Orts in Antrag gebracht werden solle. Gleichzeitig protestirte 
der Magistrat in einer an den Oberpräsidenten Sack gerichteten Eingabe vom 
6. Jänner 1819 gegen die Constituirung des Stettiner Stadtkreises und Übertra¬ 
gung der landräthlichen Functionen auf den Polizei-Director, und nach 
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l! hierüber Seitens der Regierung unterm 3. Februar 1819 an den Minister des 
!'' Innern erstatteten Bericht, genehmigte derselbe mittelst Rescrivts vom 12. Februar 
^ 1819, daß die Bildung des Stettiner Stadtkreises so lange ausgesetzt bleibe, bis 
k, wegen der Fortdauer oder Aufhebung der Polizei-Direction entschieden sein würde. 
, Auf Grund des commissarischen Berichts der Regierungsräthe Auer und 
,̂  Hamann vom 2. Januar 1818, in welchem dieselben die Vereinigung der Polizei-
1^ Mit der Gemeinde-Verwaltung damit unterstützten, — 
Z ch Daß in der Regel die Po l i ze i - V e r w a l t u n g zu den Rechten der 

Gemleinde - Vorstände gehöre, auch in der Art , mit Ausnahme der Städte 
> Berl in, Königsberg i. Pr . , Breslau, bis zur Einführung der St. O. verwaltet 
, worden sei; — b) daß die Administration durch diese Vereinigung einfacher, sicherer, 

schneller und weniger kostspielig werde; — o) daß (damals) keine besondere politische 
,̂ Ursachen bei allgemeiner Ruhe obzuwalten scheinen, welche die Einrichtung beson-

> derer Polizei - Behörden für rathsam gemacht hätten; — ä) daß eine solche Ver-
^ einigung der städtischen mit der Polizei - Verwaltung schon in anderen, zum Theil 
!̂ voltreicheren Städten, z, B. Magdeburg, Erfurt, mit gutem Erfolg Statt gefunden 

habe, — trug Königl. Regierung diese Angelegenheit in einem ausführlichen 
Berichte vom 14. Ju l i 1819 dem Ministerium vor und bemerkte — 1) Daß die 
Derttagung der Landraths - Stelle an den Polizei - Director weder rathsam noch 
ausführbar sei, da beide Theile, der Magistrat und der 2c. Stolle, dagegen Wider¬ 
spruch erhoben hätten; — 2) daß aber auch die beabsichtigte Vereinigung der 
Polizei Mit dem Magistrate und die gleichzeitige Übertragung der Landrathsstelle 
an den Oberbürgermeister Kirstein mehreren sehr erheblichen Bedenken unterworfen 
M r e n und-es d a h e r ^ I ) am rathsamsten erscheine, die Stadt Stettin allein als eine 
eigene, einem Kreise gleich zu achtende Körperschaft hinzustellen, dem Oberbürger-

,, , meifter Kirstein die Landrathsstelle zu übertragen, die übrigen Parcelen, welche den 
>,! ' Stettiner Stadtkreis bilden sollten, dem Randowschen, Greifenhagenfchen und Nau-

gardschen Kreise zuzulegen, das Polizei - Directorium mit allen irgend zulässigen 
Beschränkungen bestehen zu lassen und der Stadt die zur Verwaltung des Land-
raths-Poftens ausgesetzten 2000 Thlr. zu überweisen. 

Das Ministerium des Innern gab jedoch diesem Vorschlage keinen Beifall, 
bestand vielmehr in einer, am 11. Januar 1820 in Stettin eingegangenen Ver-

^ fügüng vom ZI.December 1819 auf Beibehaltung des Stettiner Stadtkreifes nach 
dem Project vom Jahre 1816, und trug der Regierung auf: — „ein solches Ar¬ 
rangement zu troffen, wonach dem Ober-Bürgermeister Kirstein die Lanoraths-Stelle 
„nebst den damit verbundenen Geschäften übertragen und der Polizei-Director Stolle 
„auf die Verwaltung der Local-Polizei beschränkt werde." 

Auf Grund verschiedener, mit den genannten zwei Personen abgehaltenen, 
Eonferenzen erstattete demnächst Königl. Regierung unterm 9. Februar 1820 Bericht 
über die zur Ausführung der vom Ministerium angeordneten Einrichtung für erfor¬ 
derlich zu erachtenden Maßregeln. Als ein Jahr fväter, am 21. Februar 1821, der 
Landrath v. Krause in einer, der Königl. Regierung zum Bericht überwiesenen, Ein¬ 
gabe das Ministerium bcchM^ commissarischen Verwaltung des Stettiner 
Stadtkreises zu entbinden, erstattete die Regierung, welche den u . v. Krause auf 
einen gleichen Antrag vom 9. November 1820 unterm 15. December 1820 beschieden 
hatte, daß seinem Antrage nicht willfahrt werden könne, den Bericht vom 23. März 
1821, auf welchen das Ministerial-Rescript vom 8. April 1821 erklärte, daß für 
jetzt, mo die endliche Verfügung über die Verwaltung des Stettiner Stadtkreises 
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Kurzem erfolgen werde, der Landrath v. Krause mit seinem Antrage zurück 
gewiesen sei. 

So fand das inzwischen ergangene Abgaben-Gefetz vom 30. Mai M20> nach 
welchem der Staat die Unterhaltungskosten der außerhalb der Magisträte errichteten 
besonderen Polizei-Behörden in den Städten übernahm, hier in Stettin eine solche 
besondere Polizei - Behörde vor, und man hatte glauben sollen, daß, wenn es die 
Wicht des Ministeriums war, die Polizei hier mit der Gemeinde - Verwaltung 
zu vereinigen, das pecuniäre Interesse des Staats Anlaß gehen mußte, die hierüber 
schwebenden Verhandlungen sofort zu erledigen, um die Staatskassen von der 
Übernahme dieser Kosten zu befreien. Gleichmol erfolgte dies nicht: Der obigen 
gesetzlichen Bestimmung und der declarirenden Cabinets-Orore vom 3. Dctobn 1821 
gemäß, übernahm vielmehr der Staat die Unterhaltungskosten der PolizeiMrection 
vom 1. Jänner 1821 ab, bis plötzlich unterm 23. Februar 1825 vom Ministerium 
des Innern ein Rescript erging, Inhalts dessen der König befohlen hatte, die 
Stettiner besondere Polizei-Behörde aufzulösen und die Polizei-Verwaltung dem 
Magistrate'zu übertragen, jedoch mit der Maßgabe, daß, so lange das Bedürfniß 
es erfordere, ein Königl. Commissarius bestellt werden solle, bestimmt im besonder« 
Auftrage des Ministeriums oder der'Regierung diejenigen Geschäfie zu übernehmen, 
welche besondere Umsicht, Geschicklichkeit und Energie erfordern/ ferner in dringenden 
Fällen, wo den von der Ortsbehörde ergriffenen Maßregeln Gefahr drohen, an die 
Spitze der Behörde zu treten, und die Geschäfte zu übemehmen, endlich auch die 
vorgesetzte Behörde von dem Zustande der Polizei-Verwaltung in Kenntniß zu 
erhalten und wo es erforderlich sein mögte, deren Einwirkung zu erMhiren. Die 
Kosten dieser Aufsichts-Behörde sollten gleich denen für Landräthe in großen Städten 
bestimmt werden, demgemäß beabsichtigt wurde, dem Commissarius an Besoldung 
1200 M r . , für Schreiberlohn 200 Thlr., an Schreibstuben-Kosten 100 Thlr., an 
Botenlohn 150 Thlr., in Summa 1650 Thlr. zu gewähren. Ein ferneres Rescript 
vom 13. Jul i 1825 bestimmte sodann, daß der Commissarius insonderheit auch die 
Militair-Angelegenheiten, soweit sie in den Kreisen den Landräthen überlassen sind, 
zu verwalten habe. 

Die Einführung dieses Aufsichtsbeamten fand indessen, als die städtischen Be¬ 
hörden verlcheno, den lebhaftesten Widerspruch bei derselben, welcher schließlich in 
Folge einer Immediat-Vorstellung der letzteren und nach Verschiedenen Verhand¬ 
lungen und Berichterstattungen, zu dem Mittelst Cabinets-Erlasses vom 17. Juni 
1826 genehmigten Regulativ vom 26. Juni 1826 führte, durch welches die infolge 
der Verordnung vom 30. April 1815 zwar beabsichtigte, nie aber wirklich zur 
Ausführung gekommene B i ldung eines Stett iner Stadtkreises auf¬ 
gehoben und die Vereinigung der bisher factisch von dem Kreisverbande eximirt 
gebliebenen Stadt Stettin mit dem Kreise Randow herbeigeführt wurde. -> , 

Der au den Minister des Innern gerichtete Cabinets - Erlaß hatte folgenden 
Wörtlaut: ' > ' 

Auf Ihren Bericht vom 17. v. M. genehmige Ich - ^ - -
Zu I . die Auflösung des Stettiner Stadt-Kreises und dessen Vereinigung mit 

dem Randowschen Kreise, so wie die Auflösung des Polizei-Directoriums zu Stettin 
und die Überweisung der Orts-Polizei-Verwaltung an die Stadt. Daß die Aussicht 
über die Communal - Verwaltung der Stadt der Regierung übertragen werde, 
genehmige Ich. Das Regulativ bedarf übrigens Meiner nnmittelbaren Bestätigung 
und Vollziehung nicht, und erfolgt hierbei zu Ihrer Bestätigung zurück. 
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Z u I I , w i l l Ich zwar die provisorische Bestellung eines besondern Commissarius 
für die M i l i t a i r - Angelegenheiten der Stadt Stettin in der Person des bisherigen 
Polizei-Directors Stolle, und daß ihm das erforderliche Bureau-Personal aus den 
Beamten des Polizei - Directoriums beigegeben, auch der Kostenaufwand aus den 
Ersparnissen bei der bisherigen Polizei - Verwaltung bestritten werde, vorerst, 
und bis dem Polizei - Director Stolle eine anderweitige angemessene Bestimmung 
gegeben werden kann, oder bis eine Veränderung in der Person des Landraths 
des Randowschen Kreises eintritt, genehmigen. 

Z u I I I . finde Ich bedenklich, daß die Stadtgemeinde verpflichtet werde, zu 
den Kosten der Polizei-Verwaltung einen Zuschuß von 5650 Thlr . jährlich zu 
bezahlen, so lange ihr solche nicht wirklich zurückgegeben wird. Die bestimmte 
Zusage im § 10 des Gesetzes vom 30. M a i 1820 gestattet solches nicht, und die Wei¬ 
gerung der Stadtverordneten auf den Grund der mit dem Magistrat getroffenen 
Übereinkunft, nach welcher die bisherige Polizei. Direction für den Magistrat auf 
Kosten der Stadt noch fernerhin auf unbestimmte Zeit fungiren soll, die Verpflichtung 
der Stadt zu einer solchen Zahlung anzuerkennen, erscheint begründet. Es muß 
daher Sorge getragen werden, daß die Überweisung der Polizei-Verwaltung an 
den Magistrat ohne weiteren Verzug erfolgen könne, um der Staats-Kasse die 
ferneren Kosten zu ersparen. 

Z u I V . genehmige Ich, daß Sie sich über einen für die Polizei - Verwaltung 
der benachbarten Ortschaften aus den Ersparnissen der auszuhebenden Polizei-
Direction zu errichtende Zuschuß mit dem Magistrate und den Stadtverordneten 
vereinigen und diesen Zuschuß; etatsmäßig anweisen. 

Ich überlasse Ihnen hiernach die weiter zu treffenden Verfügungen und die 
Bescheidung des Magistrats zu Stettin auf dessen wieder anliegende Vorstellung. 

Berl in, den 17. Jun i 1826. 
Friedrich Wilhelm. 

An den Staatsminifter v. Schuckmann. 

I n der Wirklichkeit ist indessen auch die durch die vorstehende Cabinets-Ordre 
sanctionirte Maßregel nur unvollkommen zur Ausführung gekommen. 

Die Kreisangehörigkeit einer Stadtgemeinde trat nach der bisherigen Verfassung 
und Gesetzgebung in zwiefacher Beziehung hervor. Einer Seits wurde dadurch 
eine gewisse Unterordnung unter die amtliche Auctorität des Kreis-Landraths herbei¬ 
geführt, anderer Seits äußerte sie sich in Kreisständischer Hinsicht, d. h. in der 
Theilnahme an den Rechten und Pflichten der Kreis-Corporation. 

I n erstgedachter Beziehung eximirte das Regulativ vom 26. Jun i 1826 die Stadt 
Stett in, bezw. den Magistrat, — dessen bisher übliche Firma: „Oberbürgermeister, 
Bürgermeister und Rath" nach H 3, Abs. 4 des Reg. aufrecht erhalten wurde, — 
in communeller und polizeilicher Beziehung von jeder Einwirkung des Kreis-Land¬ 
raths. Nur die Verwaltung der Militair-Angelegenheiten, namentlich die Ergänzung 
des stehenden Heeres und der Landmehr innerhalb des Gemeinde-Bezirks verblieben 
Anfangs einem besondern Königl. Commissarius, und sind erst später auf den 
Landrath des Randowschen Kreises übergegangen, dergestalt, daß im Jahre 1850, 
nachdem erst 10 Jahre vorher eine bis dahin bestandene besondere Kreis-Ersatz-
Commission für die Stadt Stettin aufgehoben und die Geschäfte auf die Kreis-
Ersatz-Commission des Kreises Randow übergegangen Mären, der Landrath des 
letztgenannten Kreises alle auf die Ergänzung des Heeres und die Entlassung aus 
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demselben bezüglichen Geschäfte für Stettin ebenso wie für die anderen — kleineren 
Städte des Kreises verwaltet hat. 

I n eigentlicher Kreisständischer Beziehung ist die Kreisangehörigkeit der Stadt 
Stettin auch nach dem Regulativ vom 30. Juni 183d und trotz der schon vorher 
erschienenen Kreis - Ordnunq vom 17. August 1.825 so gut wie gar nicht in's 
Leben getreten. Die ganze Theilnahme der Stadt hat sich vielmehr, abgesehen 
von der', als eine Verwaltungsmaßregel ̂ u betrachtende Abführung der in der 
Stadt, aufkommenden directen Staats steuern an die Königliche Kreissteüer-Kasse 
des Randow'schen Kreises, darauf beschränkt, daß die Stadt die Kosten antheilig 
für die dem ganzen Kreise Randow obliegende Gestellung der Pferde zu den 
Übungen 2c. der Landwehr und zu den Diäten der Civil-Mitglieder der Kreis-
Ersatz-Commission beigetragen hat. 

^ Zu anderen laufenden Kreislasten ist die Stadt Stettin niemals heran¬ 
gezogen und niemals hat sie die Kreisständischen Versammlungen nach der voran-
geführten Kreis-Ordnung vom 17. August l.̂ 35 beschickt, oder ist in irgend einer 
Kreisständischen Commission, auch nicht in der Kreis-Ersatz-Commission^ vertreten 
gewesen. Seit dem Jahre 1839 ist nun von Seiten der Stadt wiederholt auf 
Wiederherstellung ihrer frühern Selbständigkeit angetragen worden. Bei den 
Verhandlungen, welche 1845 und !846 über die Errichtung einer besondern 
Staats-Polizei-Behörde in Stettin gepflogen wurden, hatte die Staatsregierung 
die Gewährung dieses Antrages — ungeachtet sich die Kreisversammlung gegen 
den Antrag aussprach und antheilige Heranziehung der Stadt zu a l l en Kreis¬ 
lasten beschloß, was jedoch nichts destowe iger,"mit Ausnahme der Beiträge zu 
den Kosten der Kreisstraßen-Bauten, unterblieben ist, — in Aussicht gestellt, so 
namentlich in einer an den Magistrat unterm 19. April 1848 erlassenen Reso¬ 
lution des damaligen Ministers des Innern v. Auerswald, worin die Stelle 
vorkam: „Daß die Angemessenheit, der fernem Fortdauer dieses Verhältnisses 
„sowol für Stettin, als für andere in ähnlicher Lage befindliche größere Städte 
„erheblichen Bedenken unterliegt, verkenne ich nicht, und werde die Frage wegm 
„Auflösung desselben baldmöglichst in nähere Erwägung nehmen"; demnächst aber 
die endgültige Entscheidung laut Minifterial-Rescriftts vom 21. November 1849, 
bis zu dem, binnen Kurzem zu erwartenden, Erlaß einer Gemeinde- und Kreis-
Ordnung ausgefetzt. ' 

Oleich nach dem Erscheinen dieser Gesetze, nahm, auf besondere Veranlassung 
des Ministers des Innern, die Königliche Regierung die Ungelegenheit wegen 
Ausscheidens der Stadt Stettin aus dem Randow'schen Kreisver'bande wieder 
in die Hand. Nach Art. 3 der neuen Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnung 
vom I I. März 1850 sollten Abänderungen T>er Kreisgränzen nur im Wege der 
Gesetzgebung vorgenommen werden. Es waren dazu befyndere, von ausführlichen 
Motiven begleitete Gesetzvorlagen erforderlich, welche in der Regel nur nach vor¬ 
heriger Vernehmung der Kreis- und Provmzml-Vertretung bei den Kammern des 
allgemeinen Landtages der Monarchie anzubringen waren. An historischen Ma¬ 
terialien zur vollständigen Begründung eines zu entwerfenden Gesetzentwurfs in 
der betreffenden Angelegenheit und wegen Bildung eineF eigenen Stettiner Stadt¬ 
kreises fehlte es nicht, doch mangelte es noch an einem klaren Nachweis in Be¬ 
ziehung auf die geographischen Verhältnisse, weshalb der Magistrat bereits unter'm 
30. März 1850 aufgefordert inurde, eine genaue Beschreibung der Gränzen des 
Stadtgebiets und feines Flächen-Umfangs, nebst Siiuationsplan, des schleunigsten 

Landbuch von Pommern; Th. I I . Band VIII. 15 
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einzureichen. Weil die Beschaffung des letztern auf Schwierigkeiten stieß, ver-
verzögerte sich die Erstattung des Berichts des Magistrats bis zum 48. Mai 
1850. Nach mehreren Ergänzungen des historischen Materials lenkt der Magistrat 
die Aufmerksamkeit der König!. Regierung auf die geographischen Verhältnisse, 
wie follgt: 

„Was nun die Ausdehnung des Gebietes anlangt, mit welchem die Stadt 
Stettin vom Randowschen Kreise zu sondern sein würde, so entspricht es in jeder 
Beziehung unseren Wünschen, wenn die Königl. Regierung unter gänzlicher Uber-
gehung des im Jahre 1817 für den Stettiner Stadtkreis aufgenommeneu Projekts 
in dem Rescripte , vom 2«. März d. I s . lediglich die Hetstellung eines Verhält¬ 
nißes ins Auge gefaßt hat, wie 1)asselbe der Art. 3 der Kreis-, Bezirks- und 
Provinzial-Ordnung vom 11. März 1850 gedenkt. Königl. Regierung fordert zu 
dem Ende eine Specialkarte, aus der sich die Begränzung desjenigen Stadtgebiets 
ergibt, welches in Zukunft den hiesigen Gemeindebezirk bilden,. und als solcher 
aus dem Verbände des Kreises Randow ausscheiden würde. Wir verfehltn nicht, 
in Befolgung dessen zu überreichen: -

1) Eine Karte, auf welcher der Stettmer Gemeindebezirk mit blauer Farbe 
angelegt ist; 

2) Eine Nachweisung, in welcher diejenigen Territorialstücke specisicirt sind, 
aus denen die auf die Karte abgegränzte Gemeindefläche gebildet wird. (Siehe 
Seite 116). . . 

Rücksichtlich der Gränzen dieses Gebiets ist Folgendes zu bemerken: 
1. Die Gränze der Stadt mit der Ortschaft Grabow ist nicht zweifelhaft. 

Sie beginnt an der Odrr am nördlichen Ende der Unterwiek, zieht sich dann in 
nordwestlicher Richtung an dem durch Zaune und Hecken eingefriedeten Garten-
Grundstücken der Unterwiek bis zu dem noch zur Stadt gehörigen Ludwigschen 
Etablissement (am Anfange der Birken-Allee, die den Weg nach Grabow kreuzt), 
folgt dann der Birken-Allee, und geht längs des Zauns des Etablissements 
Friedrichsgnade (Prinzeß-Schloß), welches zur Stadt gehört, nach dem Herrose-
schen (jetzt, 1874, Conful C. O. Kiskers) Gartengrundstücke, dasselbe dergestalt durch¬ 
schneidend, daß der Theil, auf welchem gegenwärtig ein Pavillon steht, der Stadt, 
das Wohnhaus aber schon der Ortschaft Grabow angehört. 

2. Die weiteren Gränzen des Stadtgebiets auf dem linken Oder-Ufer sind 
vollständig aus dm Karten ersichtlich, die in Folge der Gemeinheitstheilung aus 
dem Turneifchen Stadtfelde, ferner der Regulirung mit den angränzenden Ort-
schaften des platten Landes, Krekow, Scheune, Pommernsdorf aufgenommen sind. 
Es.wird nur noch bemerkt: _ 

^ . Auf der sog. Kuftfermühle bildet im Allgemeinen der Weg von Grabow 
nach der Malzmühle (jetzt, 1874, die Gränzftraße in Grünhof) die GrHnze zwischen 
der Stadt und dem auswärtigen Gebiete, dergestalt> daß der diesseits gelegene 
Theil zum Stadtweichbilde gehört, mit Ausnahme 
., a) der ersten Haüser, welche ^am Wege nach Grabow links liegen und 
schon zu diesem Orte gehören, wogegen das Stadtgebiet mit dem Eckhaufe 
beginnt; 

d) des auf der entgegen gesetzten Seite, da wo der Grabowsche Weg (jetzige 
Gränzstraße) in die von der Stadt nach Niemitz führende Landstraße (jetzige 



Mühlenstraße) einmündet, gelegenen Maurermeister Fillis'fchen Grundstücks, 'und 
vom Zabelsdorfer Territorium abgezweigt ist. 

L. Die Gartenftarcelen am Anfange der Galgwiese, südwestlich von dieser, 
sowie die Gas-Bereitungs-Anstalt gehören zu Pommernsdorf; das Zimmermannsche 
Grundstück, dagegen, gehört zur Stadt. Anlangend das Bruchgebiet längs der, 
Oder, so ist der Theil desselben, welcher in Folge der Regulirung in das Eigen-
thutn der Pommernsdorfer Einwohner übergegangen ist, auch als nicht zum 
städtischen Gemeindebezirk gehörig zu erachten. « 

3. Was die Ausdehnung des Stadtgebietes auf dem rechten Oder-Ufer be¬ 
trifft, so wird unzweifelhaft der Grundsatz Platz greifen, daß die den Häusern 
in der Stadt beigelegten Wiesen, die jenen auch im Hypothetenbuche zugeschrieben 
sind, als zum Stadtgebiete gehörig zu erachten sind. Demgemäß wird das ganze 
Terrain, welches eingeschlossen wird — 

a) von der Oder; " ^ 
b) stromabwärts von dem großen Graben zwischen dem Schützenwerder und 

dem großen Oderbruch, von'der Oder bis zum Dammfchen See; 
c) stromaufwärts von der Wreckenick und dem Graben, welcher diese mit 

dem Webnitz und der großen Regelitz verbindet, endlich — 
ä) vom Zollstrom und vom Dammschen See, 

zum städtischen Gemeindebezirke zu rechnen sein^ 
Unerwähnt mag dabei nicht bleiben, daß dennoch einzelne Hauswiesen außer¬ 

halb dieses Gebiets, z. B. auf dem Achützenwerder, liegen, welche größtenteils 
zum Gute Kavelwisch gehören und auf das der städtische Bezirk nicht füglich 
auszudehnen sein wird. 

Dies vorausgeschickt, nehmen wir Veranlassung, behufs der Constituiruna, 
bezw. Erweiterung des vom Randowschen Kreise zu sondernden Communalbezirks 
der Stadt Stettin noch Nachstehendes zur Sprache zu bringen: 

Bei der Separation in Pommernsdorf ist.ein Theil des Kuhbruchs, zwischen 
der alten Stadtziegelei und der Oberwiek belegen, in 5as Eigenthum der Stadt 
übergegangen. Auf diesem der Stadt überwiesenen Terrain find später mehrere 
Etablissements entstanden, von denen jetzt, 1850, noch Folgende bestehen: 

1. Das Viehhalter Steffensche, unter Nr- 110 e, 
2. das früher Langesche, jetzt Tabagist Hossmannsche, Nr. 110ä, 
3. das früher Leszinskysche, jetzt Bölkesche, Nr. 1106, , 
4. das Aucrossche, Nr. 110t. , ^ 
Dieselben stehen zwar im Hyftothekenbuche der Pommernsdorfer Anlagen ein¬ 

getragen, die Besitzer betrachten sich aber als zur Stadt gehörig, sie sind bei den 
Wahlen der neüern Zeit stets zu den städtischen Wahlbezirken herangezogen, die 
Haüser, mit Ausnahme von Nr. 110ä und ZI0t, gehören der städtischen Feüer-
Societät an und die Grundstücke, mit Ausnahme' von 110t, steuern zu den 
städtischen Real Gemeinde.-Abgaben. 

Diese Grundstücke, von denen jedes etwa 1,^ Mg. enthält, gehören also 
thatsächlich bereits zum städtischen Gemeindebezirk, und wird daher auch ihre 
Trennung vom Randowschen Kreisverbande auszusprechen fein. Eine solche 
Maßregel iss uns, und zwar vorzugsweise rücksichtlich derjenigen Grundstücke 
wünschenswerth, welche aus der, zu den Pommernsdorfer Anlagen gehörigen 
frühern städtischen Ziegelei gebildet sind^ und unter welcher sich namentlich die 
städtische Gas-Anstalt befindet. Es sind drei, nämlich — 



Nachwelsung der zum Gemeindebezirk der Stadt Stettin gehörigen Bauwerke, Landungen und Gewässer. 1856. 
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1) Das aus einem Wohnhause, Stallgebaüde und Garten bestehende, im 
Ganzen 106 l l ! Ruthen 99 ^ Fuß große Etablissement, welche Fläche der Ein-, 
wohner Neüendorf von der Stadt erworben hat; 

2) Das mit der frühern Nummer der ganzen Ziegelei, nämlich mit Nr. 31 
bezeichnete Lohf'fche Wohnhaus; ^ 

3) Die schon vorstehend gedachte, 4 Morgen 130 Ruthen große städische Leüch.t-
gas-BereitungsrAnstalt mit den darauf errichteten Wohn- und Betriebsgebaüden. 

Die Gas-Anstalt, welche theils durch ihre Verwaltung, theils durch die von 
ihr ausgehende Gasröhrenleitung mit der Stadt in der engsten Verbindung steht, 
würde dann ohne dazwischen liegende Unterbrechung dem Stadtgebiet angehören, 
und dessen Gränze gegen die Ansiedlungen der Pommernsdorfer Anlagen bilden. 

Wir bitten: auch diese drei Grundstücke unter deren Einverleibung in den 
städtischen Gemeindebezirk aus dem Verbände des Kreises Randow ausscheiden 
zu lassen." 

Hielinit schkeßt der Magistrats-Bericht, zu dessen Verständniß eine genaue und ausführliche 
topographische Karte, in verjüngtem Maße von etwa 1 : 50,000, vorliegen müßte. Leider ist eine 
derartige geometrische ZAfel von Stettin in der Öffentlichkeit nicht vorhanden. Einstweilen und 
bis dahin, daß die städischen Behörden sich herbeilassen werden, nach Feststellung eines VebauungZ-
planes in Folge der Entfestigung der Stadt, eine derartige topographische Karte zu publiciren, muß man sich 
mit dem „P lan von Stettin^ und Umgegend" behelfen, den die Buchaudlung von Th. v. d. Nahmer 
im Jahre 1873 herausgegeben hat. Dieser Situationsplan, in dem vorgeschlagenen Maßstäbe ge¬ 
zeichnet, enthält aber nicht das ganze Gebiet des Sttettiner Stadtkreises, sondern nur ein Stück 
desselben, allerdings das hauptsächlichste; allein dieses — die geometrische Richtigkeit voraus¬ 
gesetzt. — leidet an einem großen Mangel in der Nomenklatur der Ortlichkeiten, wie denn auch 
die Gränzlinie des Stadtgebietes nicht darauf angegeben ist. Die Section 114, Stettin, oer vom 
großen Generalstabe publicirten, topographischen Karte in 1 : 100,000 Verjüngung muß zur Über¬ 
sicht des Stettiner Stadtkreises bis auf Weiteres genügen'. Erstaunen muß man, daß diese in den 
Jahren 1853 und 1854 aufgenommene, und 1873 mit Nachträgen versehene Karte für die Gegend 
von Stettin so vieles zu wünschen übrig läßt. Wußten die Toporaphen des Generalftabes im 
Jahre 1873 noch nicht, daß Stettin eine Vorstadt hat, welche den Namen Pommernsdoifer An¬ 
lage führt und das Kirchdorf, welches, südlich davon auf dem Thalrande der Oder liegt, nicht, 
„namenlos" ist; daß Grünhof als Einzelgehöft längst eingegangen ist und seineu Namen auf die 
nördliche Vorstadt von Stettin übertragen hat, mit der das ehemals Malzkrug, dann Grüuthal 
genannte Domänen-Grundstück durch Parcelirung längst und dergestalt verschmolzen ist, daß nur 
Wenige des lebenden Geschlechts noch eine deutliche Erinnerung von jenem Namen haben. Und doch 
haben die Topographen des Generalstabes den Namen Grünthal mit größer Schrift, als bezeichne er ein 
Dorf, eingetragen. Die Bewohner der Stadt Grabom verdanken es ihnen, daß sie im topographischen 
Bureau der Bevölkerung des platten Landes zugezählt werden, wiewol sie mit Recht darauf rechnen 
können,bald in die Reihe der großen Städte, im Sinne der St . O. von 1808, einzutreten, d. h. 10,000 
Seelen zu zählen Von der, bereits vor mehreren Jahren bewirkten Verlegung des Gisenbahn-
Tracts, von Stettin Auch Damm, vom Dasein des großartigen Güter-Bahnhofes im Vsrbruch, 
auf der rechten Seite der Parmenitz,(Parnitz), hat man im topographischen Bureau zü° Berlin 1873 noch 
nichts gewußt. Wo ist der Zollstrom? der in der Stadtmatrikel von 1565 Zedelin heißt; u. s. w. 
u. s. w. Doch schließen wir diese Episode unerquicklichen Inhal ts ! > 

Außer dem Magistrate war auch der^Landrath des Randowschen Kreises, 
nunmehr v. Petersdorf aufgefordert worden, sich über die beabsichtigte Trennung 
der Stadt vom Kreisverbande zu äußern. Sein Bericht vom 8. Jul i 1850 ver¬ 
mochte den früheren Berichten seines Amtsvorgängers aus den Jahren 1845 und 
1847 wesentlich Neues nicht hinzuzufügen. Demnächst war Königl. Regierung 
wegen der schwebenden Frage auch mit dem Königl. Aftftellationsgericht in 
Schriftwechsel getreten, welches, nachdem dasselbe die Meinung des Königl. 
Kreisgerichts Stettin gehört hatte, in dem Antwortschreiben vom 21. September 
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1.850 die Erklärung abgab, vom" Standpunkte der Justiz-Verwaltung sei nichts 
.dagegen zu erinnern, daß die Stadt Stettin aus dem Verbände des Randowfchen 
Kreises ausscheide, um mit dem für sie durch Einführung der neuen Gemeinde-
Ordnung vom 41. März 1,850 festzustellenden' GemeindebHirks einen besondern, 
nach Art. 5 der Kreis-Ordnung von demselben Datum zu behandelnden, Kreis 
zu bilden. 

Abgesehen davon, daß, weil Stettin seit den ältesten Zeiten bis zum Jahre 
1826^ gleich den übrigen.großen Städten der östlichen Provinzen der Monarchie 
eine einem Kreise gleichgestellte Körverschaft gewesen, und ungehört, wider seinen 
Willen, damals dem Randowschen Kreise einverleibt worden ist, mithin Billigkeit 
und Gerechtigkeit dafür sprachen, die Stadt in ihre frühere selbständige, auch 
fast allen gleich großen und sogar unbedeutenderen Städten belassene Stellung 
wieder einzusetzen, so mutzte anerkannt werden, daß eine Trennung Stettins 
von dem Verbände des Kreises Randow nicht nur dem Interesse beider Körper¬ 
schaften , sondern auch dem der Staatsverwaltung mehr als das zeitherige Ver-
hältniß entsprechen werde und ohne wesentliche Abänderungen bestehender Ein-
riHtungen herbeigeführt werden könne. 

Der Randowsche Kreis, einschließlich der Stadt Stettin. hatte im Jahre 1850 
eine Bevölkerung von 105.674 Seelen. Außer Stettin gehörten zum Kreise die 
Ackerstädte Garz mit 4.071, Damm mit 3.127, Pölitz Mi t 2.770 und Penkun 
mit 1.775, zusammen mit 11.753 Seelen, oder 11,1 Procent der ganzen Kreis-
Einwohner, welche 2/g derjenigen Summe aufzubringen hatten, die das platte 
Land zu den. Kreis-Communal-Bedürfnissen zahlte. Ländliche Verhältnisse und 
ländliche Interessen waren und sind im Randowschen Kreise überall vorherrschend, 
mit Ausnahme jedoch der Ortschaften an der Oder unterhalb Stettins, die sonst 
Wasserdörfer hießen, im Verlauf des letztverftossenen Halbjahrhunderts aber Be¬ 
triebsstätten des, technischen Gewerbefteißes in großartiger Ausdehnung geworden 
sind, — darunter auch Grabow zählend,/ welches damals, 1850, noch nicht mit 
Stadtrechten bewidmet war. 

Stettin selbst hatte in dem eben genannten Jahre innerhalb seines damaligen 
Gemeindebezirks von mehr als 20.000 Mg., oder fast 1 deutschen Geviertmeile, 
eine Bevölkerung von 44.104 Seelen. Es gehörten also 41,7 Procent der Be¬ 
völkerung des damaligen Kreises Randow zur Stadt Stettin, welche in ihren 
gewerblichen und Verkehrs - Verhältnissen als Hauptstadt der Provinz, als be¬ 
deutender Handels- und Seeplatz, als wichtiger Waffen- und Landeswehrftlatz, 
als Sitz der obersten Provinzialbehörden ein völlig heterogener Bestandtheil des 
Kreisverbandes war und mit dem letztern nicht ein einziges gemeinsames Interesse 
hatte, vielmehr für sich in seinem Gemeindewefen von jeher Einrichtungen^ besessen 
hat und noch besitzt, welche für gleiche oder ähnliche Verhältnisse der Kreisverband 
als solche nicht entbehren kann, während die Stgdt Stettin, falls sie im Kreis¬ 
verbande blieb, offenbar zu doppelten Leistungen verpflichtet sein würde. So 
heterogen sind die Verhältnisse Stettins denen des Kreises Randow gegenüber, 
daß trotz eines fast Vierteljahrhunderts rechtlichen Bestehens der Angehörigkeit 
der Stadt zum Randowschen Kreise, sich eine wirkliche corporaüve Gemeinschaft 
in keiner Beziehung herauszubilden vermocht hat. 

Wenn diese/Verhältnisse und Gründe an und für sich nun schon nach der 
früher bestandenen Verfassung und Gesetzgebung der Trennung der Stadt Stettin 
vom Randowschen Kreisverbande das Wort reden., so stand die constitutionelle 
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Verfassung, sammt der auf sie gegründeten neuesten Gesetzgebung jener Maßregel 
nicht minder zur Seite. I m Jahre 1850 tonnte man rücksichtlich des hier ab¬ 
gehandelten Gegenstandes sagen, daß die Absicht bei dem im Art. 69 der Ver¬ 
fassung vom 31. Januar 1850 vorbehaltenen Erlasse eines neuen Wahlgesetzes/ 
für die 3. Kammer dahin gehe, organisch zusammenhangende Wahlbezirke zu 
bilden. Ausdrücklich sagt deßhalb die Verfassungs-Urkunde a. a. O., daß die 
Wahlbezirke aus einem oder mehreren Kreisen, oder einer oder mehreren der 
großen Städte bestehen könne. Zu einem solchen besonderen Stadtwahlbezirk war 
Stettin seiner besonderen Interessen halber vorzugsweise geeignet. Die Bildung 
möglichst organischer Wahlbezirke, für welche die einzelner Kreise als Verbände, 
in denen das corftorative Element ein lebendiges in den verschiedensten Beziehungen 
sich bethätigendes Bewußtsein erlangt hat, die beste Grundlage bilden, stieß aber, 
wenn Stettin im Verbände des Kreises Randow verblieb, nicht allein für die 
Stadt Stettin, sondern auch für die übrigen Theile des Regierungs - Bezirks 
Stettin auf eigenthümliche Schwierigkeiten. 

Nicht minder, so konnte'man im Jahre 1850 sagen, wird eine angemessene 
Conftituirung der Kreisversammlung für den Kreis Randow nur unter der 
Voraussetzung des Ausscheidens der Stadt Stettin aus seinem Verbände herzu¬ 
stellen sein. Angenommen, der Randowsche' Knis bekomme yach Matzgabe seinem 
Bevölkerung mit 100,000 Seelen und darüber 40 Kreisabgeordnete/ so mußten 
nach der Bestkinmung des Art, 6, Abf. 2,' der Kr.-O. vom 11. März 1850 von 
dieser Zahl auf die Stadt Stettin 15 fallen. Die Vertretung eines einzigen 
corporativen Bestandtheils eines Kreises durch mehr als ^ der Kreisversamm¬ 
lung ist aber offenbar eine, die Interessen der übrigen Beftandtheile der Kreises 
leicht gefährdende Maßregel. 

Weiter argumentirte man fo: die Interessen der Staatsregieruug werden durch 
die projectirte Ausscheidung der Stadt Stettin aus dem Oreisverbande in keiner 
Richtung gefährdet, ja nicht einmal wesentlich alterirt, im Gegentheil wird den¬ 
selben durch Ausführung des Projects bessere Rechnung getragen werden. Auf 
Grund des §. 2 des Polizei-Verwaltungs-Gesetzes vom 11. März 1850 wird in 
Stettin eine besondere Staats-Polizei-Behörde errichtet werden (wie es denn 
auch geschehen' ist). Jeglicher Act landespolizeilicher Einwirkung auf die Gemeinde 
kann alsdann am zweckmäßigsten durch den Dirigenten dieser Behörde erfolgen, 
während,,wenn Stettin im Verbände des Randowschen Kreises verbleibt, Colli-
sionen zwischen der landräthljchen Kreisbehörde und der örtlichen Staats-Polizei-
Behörde nicht zu vermeiden sein, werden. 

Was die auf Grund der Verordnung vom 2. Januar 1849 erfolgte Justiz-
Organisation betrifft, der zufolge in Stettin ein Kreisgericht für den ganzen 
Randowschen Kreis errichtet worden ist, so liegt nach den Bestinynungen des 
Z. 19 a. a. O. keine Notwendigkeit vor, diese Einrichtung in Folge des Aus¬ 
Ausscheidens der Stadt Stettin aus dem Randowschen Kreisverbande zu modi-
ficiren. Es wird aber hiernach für die Zukunft die so wünschenswerthe Errichtung 
eines besonderen S tad tger i ch ts f ü r S t e t t i n und feinen Gemeindebezirk 
erleichtert. Auch haben sich, wie eben erwähnt wurde, Aftvellations- und Kreis-
Gericht mit dieser Maßregel einverstanden erklärt. Ebensowenig braucht deshalb 
in Betreff der Verwaltung der directen und indirecten Steuern eine andere Ab¬ 
änderung als höchstens die einzutreten, daß die im Bezirk der Gemeinde Stettin 
aufkommenden directen Steuerbetrugs statt wie bisher durch die Randowfche 
Kreiskasse in Zukunft von der zur Individual-Erhebung verpflichteten Gemeinde 
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> unmittelbar an die Regierungs-Haüfttkasse abzuführen sind. Hinsichtlich der Mi l i -
tair-Angelegenheiten, die zur Zeit von dem Landrathe des Kreises Randow ressor-
tiren, wird sich nicht minder einfach eine der beabsichtigten Maßregel entsfttechende, 
den Interessen des Staats als der Gemeinde besser genügende Einrichtung herbei¬ 
führen lassen. Für die ErsatzauZhebungsgeschäfte wird nämlich eine besondere 
Kreis-Ersatz-Commissian unter dem Vorsitze des Dirigenten der in Stettin zu er-
richtendne Staats-Polizei-Behörde für die Stadt auf Grund des H. 37 der Grsatz-
aushebungs - Instruction vom 30. Juni 1817 wieder errichtet werden, und es 
werden die Einquartierungs-Geschäfte unmittelbar auf die Gemeinde-Vcrwaltuugs' 
Behörden, die schon jetzt der Natur' der Sache nach das Geschäft eigentlich 
in Händen haben, übergehen. I n allen diesen Beziehungen wird mithin das 
Ausscheiden der Stadt Stettin aus dem Verbände des Randowfchen Kreises und 
deren Erhebung zu einer, einem Kreise gleichgestellten Corporation ohne alle 
wesentliche Änderung der bestehenden Verhältniße und ohne daß dadurch eine 
Mehrausgabe für den Staat verursacht wird,-zu bewirken sein. 

Mit'Hinblick auf Art. 1 der Kr. O., welcher besagt, daß den Kreisen die 
Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten unter Mitwirkung der Staatsregierung 
zusteht, und als Organ der letztern für jeden Kreis ein vom Könige ernannter 
Landrath bezeichnet wird, darf indessen die Frage nicht unberührt bleiben, wie. 
für den aus Einer Gemeinde zu bildenden Stadtkreis die V e r t r e t u n g d e r 
S t a a t s - R e g i e r u n g zu bewirken ist? oder mit anderen Worten, ob auch 
in solchem, aus Einer Gemeinde bestehender Kreise ein besonderer Landrath zu 
bestellen sein wird, bezw. die landräthlichen Functjonen als solche von einem außer-, 

, halb des Gemeinde-Vorstandes befindlichen Staatsorgane resfticirt werden müssen? 
Wie auch diese Frage beantwortet werden möge, immer wird die Staats-Re¬ 
gierung in dem Oberbürgermeister oder in" dem Königl. Polizei-Director ein ge¬ 
eignetes Organ finden, welchem die Wahrnehmung der eventualiter dem Landrath 
obliegenden Geschäfte übertragen werden kann. ^ ' 

Gme fernere Frage ist es dann, ob es den Interessen der Staats- und 
Kreis-Verwaltung in der That entspricht, nur die Stadt Stettin mit ihrem Ge¬ 
meindebezirk zu einem eigenen Kreise zu erheben, oder ob es zweckmäßiger wäre, 
statt dessen außer Stettin noch andere Gemeinden aus dem Verbände des Ran-
dow'schen Kreises auszuscheiden und aus diesen Bestandtheilen einen aus mehreren 
Gemeinden bestehenden Kreis zu bilden? Die Staatsregierung wird sich für die 
erstere Alternative erklären müssen. Einer Seits wird die vorliegende Maßregel nicht 
beabsichtigt, weil z. B. der Kreis Randow zu groß oder mangelhaft umgränzt ist, 
sondern lediglich um einen ungleichartigen Beständtheil des Kreises aus dem Ver¬ 
bände auszuscheiden. Anderer Seits würde die Bildung eines Kreises aus mehreren 
Gemeinden, ausschließlich Stettins, nicht allein, für diese Gemeinde,eine wenig 
zweckmäßige Einrichtung sein, sondern auch die Übelstände und Unzuträglichkeiten, 
deretwegen eben das Ausscheiden der Stadt Stettin aus dem Kreise Randow 
beabsichtigt wird, in einem noch verstärkter« Maßstäbe fortbestehen lassen. Außer 
der Gemeinde-Vertretung Stettin's würde es dann eine Kreis-Vertretung geben, 
die selbstverständlich zum größten Theile aus der Gemeinde Stettin zu wählen 
wäre, nicht minder müßte ein Unterschied gemacht werden zwischen Kreis- und 
Gemeinde'Angelegenheiten für Stettin, obschon in der Wirklichkeit der Umfang 
und die Wichtigkeit der Letzteren die Ersteren gänzlich verschlingen würdeil; und 
endlich würde weder das Ausscheiden anderer Gemeinden aus dem Verbände des 
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Randow'fchen Kreises ohne sehr erhebliche SchwierDkeiten herbeizuführen, noch 
eine den Interessen der Verwaltung und Verwalteten entsprechende Mbrundung 
des neuen Kreises herzustellen sein. Abgesehen vsn diesen materiellen Gründen 
wäre aber jedenfalls die Bildung eines neuen, aus mehreren Gemeinden bestehen¬ 
den, über den Gememdebezirk der Stadt Stettin hinausgehenden förmlichen Kreises 
mit besonderer Kreisverwaltung, u, s. w., eine so tief eingreifende Maßregel, daß, 
weil keine dringenden Gründe dafür sprechen. Anstand genommen werden müßte, 
damit vor Constituirung der neuen Kreis- und Provinzial-Ordnung vorzugehen. 
Wenn deßhalb möglicher Weise auch einige benachbarte Gemeinden auf Grund des 
H. 126 der G. O. mit Stettin zu einem Polizei-Bezirk vereinigt blieben, bezw. dem in 
Stettin anzustellenden Polizei-Direktor mit Rücksicht auf §. 1>. des Gesetzes über die 
Polizei Verwaltung vom 11. März 1850 die Polizeiftssege in den betreffenden Ge¬ 
meinden des platten Landes übertragen werden sollte, so empfiehlt sich doch aus 
obigen Gründen die Veränderung des Umfanges des bisherigen Kreises Randow 
mindestens zuv Zeit lediglich auf das Austreten Stettin's aus dem Verbände 
dieses Kreises mit demjenigen Gemeindebezirk zu beschränken, welcher zur Stadt 
jetzt, 1850, gehört, bezw. in Folge der Bestimmung des §. 146 der G.-O. als 
künftiger Gemeindebezirk festgestellt werden wird. Es geht nämlich die Absicht 
dahin^ den Stadtbezirk durch Hinzufügnng einiger benachbarter Etablissements 
und der in neürer Zeit entstandenen Ortschaft Kuftfermühle, die zur. Zeit keinen 
Gemeinde-Verband bildet und aus Trennstücken des ehemaligen Domainen-Vor-
werks Zabeldorf, bezw. eines parcelirten Bauerhofes des Dorfes Bredow besteht, 
zu erweitern. Ob die zur Ausführung der Bestimmungen des §. 146 der G. O. 
berufenen Organe auf das Projekt, diese Veränderungen, bezw. Erweiterungen 
des derzeitigen Gemeindebezirks Stettin's eingehen werden, läßt sich für jetzt noch 
nicht übersehen. Jeden Falls wird aber über den Umfang und die Begränzung 
des künftigen.Gemeindebezirks der Stadt, er mag verändert werden oder unver¬ 
ändert bleiben, eine Ungewißheit nicht obwalten. 

Mi t diesen Beweggründen, — deren ausführliche Mittheilnng hier an passender 
Stelle ist, um als Beweis zu dienen, mit welch' lebhafter Theilnahme die Königs 
Regierung die Interessen der Stadt Stettin in der für dieselbe sd wichtigen An¬ 
gelegenheit, die zugleich eine Ehrensache für sie war vertreten hat,' — ging ein 
Gesetz-Entwurf, das Ausscheiden der Stadt aus dem Verbände des Randow'schen 
Kreises betreffend, mittelst Berichtes vom 29. September 1850 an den Öberpräsi-
denten (v. Bonin), von dem der Entwurf sofort dem Minister des Innern vor¬ 
gelegt wurde. I n dessen Pult — bezw. Registratur, ruhte die Sache länger als 
ein Jahr. Dann endlich benachrichtigte der Minister (v. Westfthalen) durch Rescripr 
vom 28. November 185iden Oberfträsidenten (jetzt Frhr. Senfft v. Pilsach), daß die 
Angelegenheit wegen 5er bevorstehenden Abänderung der Kreis-, Bezirks- und. Pro¬ 
vinzial-Ordnung vom 11. März 1850 zurückgelegt worden sei. Wiederum verstrich 
ein volles Jahr, ohne daß etwas in der Sache geschah. Dcknn aber kam der Magi¬ 
strat darauf zurück in einer an die Königl. Regierung gerichteten Eingabe vom 
22. November. '1858, die in dem am 1. Dezember ^852 an den Ober-Präsidenten 
erstatteten Berichte von Seiten der Königl. Regierung wiederum aufs Wärmste 
befürwortet und unterstützt wurde. Sie vermöge, sagte sie, in der That nicht 
abzusehen, welchen Einfluß die beabsichtigte Abänderung det Kr., B. und Pr. O. 
auf den vorliegenden Gegenstand haben solle, vielmehr sei sie der Ansicht, daß, 
wenn die Kr. O. vom 11. März 1850 als maßgebend anzunehmen, demgemäß auf 
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verfassungsmäßigem Wege «in Gesetz in Betreff des Ausscheidens der Stadt 
Stettin aus dem Kreise Randow zu erlassen sein würde. Sollte aber die Kr. O. 
vom 11. März 1850 als hinfällig und nicht als gültiges Gesetz zu betrachten 
sein, so dürfte mchts Anderes übrig bleiben, als durch eine Verordnung des 
Königs, bezw. durch Cabinets-Erlaß, den frühern Zustand vor demIahre 1826 wieder 
herzustellen. Der fortgesetzte Widerspruch der Kreisvertretung des Randow'fchen 
Kreises gegen das Ausscheiden der Stadt aus seinem Verbände dürfte, so bemerkte 
die Regierung, um so weniger zu berücksichtigen fein, als der Zustand vor dem 
Jahre 1826 ohne Anhörung, geschweige denn mit Zustimmung der Stadt Stettin 
gleichsam willkürlich abgeändert worden sei. I n wiefern jedoch eine nochmalige 
Anhörung der Kreisversammlung für zweckentsprechend zu erachten fei, stellte die 
Regierung der Entscheidung des Oberpräsidenten anHeim. D ieser , a u f V o r t r a g 
nicht bloß in der Abtheilung des Innern, fondern im P lenum der Regierung 
abgefaßteBericht war am 29. December 1852 vom Oberfträsidenton dem Minister 
des Annern (v. Westfthalen) borgelegt worden, dessen, nach Ablauf eines halben 
Jahres, nämlich am 20. Juni 1853, "ertheilter Bescheid es für angemessen erachtete, 
die von der Kreisvertretung in der Verhandlung vom 22. December 1850 vor¬ 
behaltene anderweite Beschlußnahme einzuholen, und zu diesem Endzweck dem Kreis¬ 
tage alle die Schriftstücke vorlegen zu lassen, welche zur Beurtheilung des Sach¬ 
verhältnisses erforderlich seien, und dabei namentlich den Punkt in's Auge zu 
fassen, inwieweit die her Stadt und dem Kreise gemeinschaftlichen Fonds und 
sonstigen Interessen eine Auseinandersetzung nöthig machen werde und in welcher 
Weise diese erfolgen solle. 

Abschrift des vorstehenden Erlasses erhielt unterm - 9. Jul i 1853 der Landrath 
des Randow'schen Kreises, Frhr. v. Schlotheim, zur Kenntnißnahme und mit dem 
Auftrage, die angeordnete Beschlußnahme der Kreisvertretung sowol über das 
Ausscheiden der Stadt Stettin von dem Verbände der Kreises an sich, als über 
die Frage wegen einer Auseinandersetzung der beiden Körperschaften in Betreff 
gemeinschaftlicher Fonds und Interessen herbeizuführen. Mit dem Erlaß dieser 
Regierungs'Verfügung sind wir an einem Zeitpunkte angelangt, bei dem der Be-
richt über die weiteren Verhandlungen abgebrochen werden muß, da von nun an 
das Ausscheiden der Stadt Stettin aus dem Randow'schen Kreisverbande an eine 
Bedingung geknüpft wurden über deren Gegenstand schon seit einer langen Reihe 
von Jahren eingehende Verhandlungen geschwebt hatten; es handelte sich, nämlich 
um die Aufnahme derjenigen neuen AnsiedllMgen in den Gemeindebezirk der Stadt 
Stettin, welche auf der Nordfeite derselben im Thal der Klingenden Beke auf 
fremdem Grund und Boden, nämlich auf Zabelsdorfer, Bredower, Grabower und 
Köstiner-Domaineu Fundus entstanden waren, und die unter dem Namen Kuft fer-
mühle Zusammen gefaßt wurden, weil die erste Niederlassung auf dem Terrain 
dieser ehemaligen, aber längst eingegangenen fiscalischen Wassermühle der Klingen 
den Beke Statt gefunden hatte. 

Die Verhandlungen, welche vor 1850 und demnächst nach 1850 wegen Ein¬ 
verleibung der Proletarier-Colonie, was die ephemere Ortschaft Kupfermühle ur¬ 
sprünglich gewesen ist, -— in den Gemeindebezirk der Stadt Stettin gepflogen worden 
find, werden der Gegenstand eines weiter unten in dem Artikel von den „Vorstädten" 
mitzutheilenden.Berichtes sein; die mit dieser Frage in Zusammenhang gebrachte 
andere Frage, die uns hier beschäftigt, ist unabhängig von jener, freilich erst nach 
Jahren zur Entscheidung gekommen, nämlich die schon im Eingange des vorliegen-
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den Berichts erwähnte Königl. Verordnung vom M . März 1857/ kraft derer — 

Die Stadt Stet t in zu einem selbständigen StadtKrei se 
gebildet und damit die Entlassung derselben aus dem Verbände des Randow'schen 
Kreises Landesherrlich bestätigt wordsn ist, da es dazu eines eigenen Gesetzes nicht 
mehr bedurfte, nachdem die Gemeinde-, Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnung vow 
11. März 1850, welche die Extrahirung jenes Sonder-Gesetzes vorschrieb, inzwischen 
durch das Gesetz vom 24. Mai 1853 aufgehoben worden war. I n dem Artikel von 
den „Vorstädten", bezw. der Kuftfermühle, wird der. Neceß feinen Platz finden, 
welchen die Stadt Stettin.mit dem Randowfchen Kreise über die Bedingungen 
abgeschlossen hat, die an die Entlassung aus dem Kreisverbande geknüpft worden 
sind. Dieser Vertrag datirt vom 9. December 1857, beiderseitig ratiftcirt den 
16. Januar, bezw. den 25. Februar 1858 und ist vom Minister des Innern am 
26. Januar !859 genehmigt wordene Nunmehr kam es noch darauf an, einen —» 

Ressortplan über die Landräthlichen Funktionen in dem Stettin er Stadtkreise 
festzustellen, was durch das nachstehende Protokoll geschehen ist. 

Stettin, den 30. Jul i 185^. 
Nachdem der Zwischen den städtischen Behörden der Stadt Stettin und der 

Kreisvertretung des Randower Kreises über das Ausscheiden der Stadt Stettin 
aus dem Randower Kreisverbande und die Bildung emes selbständigen Stadt¬ 
kreises Stettin abgeschlossene Receß von dem Königl. Ministerium des Innern 
mittelst Rescriftts vom 26. Januar d, I s . genehmigt worden ist, hat die Königl. 
Regierung Hierselbst mittelst Verfügung vom 7. März cr. dem Landrathe des 
Randower Kreises den' Auftrag ertheilt, unter Zuziehung des Polizei-Directors 
und des Oberbürgermeisters Hierselbst einen Ressortftlan für den Polizei-Director 
und den Oberbürgermeister der Stadt Stettin, sowie für den Landrath des Ran-
dower Kreises zu "entwerfen. 

Zu diesem BeHufe sind heute — 1)' der Polizei-Director v. Warnftedt, 2) 
der Oberbürgermeister Hering, und 3) für den beurlaubten Landrath v. Ramin, 
der Kreis-Sekretär Gans zusammengetreten, und haben unter Benutzung der 
dazu von der Regierung hergebenen Materialien, nachstehenden Ressortftlan für 
die landräthlichen Geschäfte in dem neu gebildeten Stettiner Stadtkreise entworfen. 

Für die Theilung dieser Geschäfte ist im Allgemeinen maßgebend, daß . 
1) I n dem Stettiner Stadtkreise kein besonderer Landrath, vielmehr die 

Funktionen desselben von dem Königl. Polizei-Director und dem Oberbürger¬ 
meister, bezw. dem Magistrate, wahrgenommen werden sollen, dergestalt, daß dem 
erstern die Geschäfte polizeilicher, den letzteren die Geschäfte communaler Natur 
obliegen; 

2) nach der Bestimmung des Königl. Finanz-Ministeriums für den Stadtkreis 
keine besondere Kreiskasse eingerichtet, vielmehr wie bisher die in der Stadt 
Stettin aufkommenden directen Staatsneüern an die Kreiskasse des Randower 
Kreises abgeführt werden, und 

3)' für den Stadtkreis und den Randower Kreis laut Verfügung der Königl. 
Regierung vom 24. Jul i d. I s . 'eine gemeinschaftliche Handwerker-Prüfungs-
Commission (Gesetz vom 9. Februar 1849 und 15. Mai 1854) bestehen soll, 
deren Vorsitzenden die Königl. Regierung zu ernennen hat, und wozu für jetzt 
der Stadtrath Sternberg Hierselbst'' ernannt ist. 
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Demgemäß hat von den landräthlichen Geschäften des Stettiner Kreises zu 
übernehmen, bezw. soweit sie seither ihm schon obgelegen, fortzuführen: 

I. Der K ö n i g ! . P o l i z e i - D i r e c t o r der S t a d t S t e t t i n , bezw. 
die K ö n i g l . P o l i z e i - D i r e c t i o n Hierselbst: 

1. Die Bearbeitung der Militair-Sachen, insbesondere den Heeres-Ersatz 
an Mannschaften, also das sog. Kreis-Ersatz-Geschäft, wie solches schon seither 
nach der Ressort-Verfügung der Königl. Negierung vom 17. Februar 1855 der 
Königl. Polizei-Direction obgelegen hat. Insbesondere ist der Polizei-Director 
permanentes Civil-Mitglied der nach ß. 24 der neuen Militair-Ersatz-Instruction 
vom 9. December 1858 zu bildenden Kreis-Erfätz-Commission. 

2. Die Aufnahme der Bevölkerungs-, Gewerbe- nnd statistischen Tabellen 
und Einreichung derselben an die Königl. Regierung; 

3. Controle üher die Jagdbezirke und Ausfertigung d,er Jagdscheine, nach 
Maßgabe des Iagd-Polizei-Gesetzes vom 7. März 1850. 

Die aufkommenden Iagdscheingebühren fließen nach Abzug der Kosten für 
Beschaffung der Jagdschein-Formulare in die Kämmereikasse der Stadt Stettin, 
wohin sie allmonatlich abzuführen sind. Am Jahresschlüsse hat der Polizei-
Director eine Zusammenstellung von den vereinnahmten Iagdscheingeldern mit 
der davon für Beschaffung der Jagdschein-Formulare gemachten Ausgaben zu 
fertigen und dem Magistrate Hierselbst als Rechnungsbelag zuzustellen. 

4. Die Wegepolizei nach Maßgabe des Pommerschen Wege-Reglements. 
5. Einziehung der von den Dissidenten und mo'isaschen Glaubensgenossen 

bei Geburten und Trauungen zu erlegenden Beiträge zu dem Hebeammen-Unter̂  
stützungs-Fonds, nach Maßgabe der der Polizei-Directisn quartaliter von dem 
hiesigen Kreisgericht zugehenden Nachweisungen von den bei den Dissidenten 
und mosaischen Glaubensgenossen vorgekommener Trauungen und Geburten. Die 
eingezogenen Gelder sind an die Kreiskasse des Randower Kreises Behufs M -
sendung an die Regierungs-Hauptkasse abzuführen, und ist die Höhe des jedes 
Mal abgeführten Betrages dem Landrathe des Randower Kreises Behufs Ein¬ 
tragung in die von diesem zuführende Controle der extraordinären Einnahmen 
Mittheilung zu machen. 

I I . Der Oberbürgermeister der S tadt S te t t i n , bezw. dessen Ste l l -

2. Die Geschäfte des Civil-Commissarius bei Abschätzung, Feststellung und 
Vergütigung der bei den Truppen-Übungen vorkommenden Flur-Entschädigungen 
nach Maßgabe der diesfälligen Ministerial-Instruction vom 28. Mai 1843. 

3. Die landräthlichen Functionen bei der Musterung, Aushebung und Ge¬ 
stellung des auf den Stadtkreis von der Provinzialbehörde repartirten Contin-
gents an Pferden — a) zu den Cavalerie-Land Wehr-Übungen; — d) zur 
Kriegsbereitschaft oder Mobilmachung der Armee, und Veranlassung der Wahlen, 
bezw. Ernennung der Bezirks-Musterungs- und Abschätzungs-Commissarien nach 
Maßgabe des Reglements vom 25. October 1856 zur Gestellung, Auswahl, Ab¬ 
schätzung der Mobilmachungs-Pferde in der Provinz Pommern. 

3. Die landräthlichen Functionen bei Ausführung der Gesetzes vom 27. Fe¬ 
bruar 1850, betreffend die Unterstützung der bedürftigen Familien zur Fahne ein¬ 
berufener Reserve- und Landwehr-Mannschaften, insbesondere den Vorsitz der 
nach §. 7 a. a. O. zu bildenden Unterstützungs-Commisfiou und Veranlassung, 
der Wahl der Commisstons-Mitglieder. 
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4. Veranlassung nach §. 24 derMilitair-
Ersatz-Inftruction vom 9. December 1858 zu" bildenden Kreis-Ersatz-Commisston. 

5. Veranlassnstg der jährlichen Neuwahl der Mitglieder der Einkommen¬ 
steuer- Einschätzungs-Commission für die Stadt Stettin nach Maßgabe des Ein-
kommesteüer-Gesetzes vom 1. Mai 1851 und der in dieser Beziehung an den 
Magistrat der Stadt Stettin besonders erlassenen Verfügung, 

6. Ernennung dM Prüfungsmeister der für den Stettiner Stadtkreis und 
den Randower Kreis bestehenden 
Mission, so weit dieselben aus den Handwerks-Meistern des Stadtkreises zu^ ent¬ 
nehmen sind. (§. 5 des Ges. vom 15. Mai 1854, betreffend einige Abänderungen 
der Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 und der Verordnung vom 9. Febr. 
1849 wegen Errichtung von Gewerberäthen.) 

7. Die landräthlichen Functwnen in Betreff der Wahlen für das Haus der 
Abgeordneten und den Provinzial-Landtag. , 

8. Die Functionen, welche der Landrath nach dem Gesetz vom 11. Mai 
1851 wegen, der Kriegsleiftungen und der dazu ergangenen Instruction vom 8. 
Januar 1854, obliegen und Veranlassung der Wahl des in. H. 5 Nr. 3 gedachten 

111. Der M a g i s t r a t i n S t e t t i n . , 
1. Die Functionen der Kreisvertretung nach Maßgabe der Kreis-Ordnung 

.)oom 17. August 1825 und der darauf bezüglichen weiteren Verordnungen. 
2. Die Bearbeitung der Steüersachen, insbesondere Erhebung und Abführung 

der directen Steuern an die Randower Kreiskasse, soweit dieselben—als Gin¬ 
kommen-, und als Gewerbesteuer der Actien-Gesellschaften— von der Kreiskasse 
nicht individuell erhoben werden. 

3. Mittheilung an den Landrath des Randower Kreises -^ als Director 
der Randower Kreiskasse — von allen bei den directen Steuern vorkommenden 
extraordinären Einnahmen, wohin namentlich gehören: a) die im Laufe des 
Jahres außer der Iahres-Rolle zum Soll zu stellenden Häuserfteüer-Beträge; — 
d) die in Gewerbesteuer-Untersuchungen festgesetzten Beträge an Gewerbesteüer-
Strafen-Nachsteüer und der aus dem Verkauf von Confiscaten gelösten Beträge; 
und — e) die in gewerbspolizeilichen Untersuchungen von der Königl. Regierung 
festgesetzten Nachsteuer. -

4. Erlaß der Anweisungen zur Vereinnahmung und Verrechnung der auf¬ 
kommenden Iagdscheingelder zur Kämmereikasse. / 

5. Desgleichen der von dem Landwehr-Bataillons-Commandeur gegen Reser¬ 
visten und Landwehrmänner wegen unterlassener Meldung bei dem BezirksFeld-
webel festgesetzten Geldstrafen. 

- 6, Aufnahme und Fortführung der Stammrollen, falls solche für die Stadt 
Stettin nicht erlassen werden sollten. 

7. Das gefammte Service- und Einquartierungs-Gefchäft und.Gestellung des 
bei Truppenmärschen nöthigen Vorspanns. Bei Truppenmärschen wird die Marsch¬ 
route von der Königl. Regierung der Service- und Einquartierungs-Depuiation, 
event. dem Magistrat, direct zugefertigt. < 

Mnmerkung zu 2. Bei der Randower Kreiskasse werden 2 Rechnungen 
geführt und gelegt, die eine für den Randower Kreis, die andere für den Stet¬ 
tiner Stadtkreis.^ 
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IV . D e r L a n d r a t h des R a n d o w ' s c h e n K r e i s e s . 
1. Die Geschäfte des Curators der combinirten Randower und Stettiner 

Kreiskasse. , ' 
2. Ernennung der Prüfungsmeister bei der für den Stettiner Stadtkreis 

und den Randower Kreis bestehenden combinirten Handwerker-Kreis'Prüfungs¬ 
kommission, soweit dieselben aus den Handwerksmeistern im Randower Kreise 
HU entnehmen sind. w. o. 

v. Warnstedt. Hering. Gans, Kreis-Secretair, für den 
beurlaubten Landrath v. Ramin. 

Von der Königlichen Regierung unterm 18. August 1859 mi t der Maßgabe 
genehmigt, daß — 

2) Die unter I I I 1 , erwähnten Functionen für den.Stadtkreis von dem 
Magistrate und der Stadtverordneten-Versammlung nach den Vorschriften der 

. Städte-Ordnuug vom 30. M a i 1853 auszuüben sind; und — 
2) wegen der executivischen Beitreibung der directen Steuern, über welche in dem 

Ressortplan keine Feststellung getroffen worden, folgende Gesichtspunkte festgehalten 
werden, müssen: Bestimmungsmäßig liegt dem Magistrate nicht allein die Er¬ 
Erhebung ( I I I . 2), sondern auch die excekutivische Beitreibung der Gewerbesteuer 
und des städtischen Services ob, wogegen die Einkommensteuer und, die Ge¬ 
werbesteuer der Actien-Gesellschaften direct durch die Kreiskafse erhoben werden, 
welche zu den betreffenden Executionen, wenn diese nothwendig werden sollten, 
jedes M a l den Landrath zu requiriren hat. Es unterliegt keinen! Zweifel, daß 
die erstgedachten Excekutionen nach wie vor durch den Magistrat anzuordnen 
sind; es fragt sich daher nu r , ob wegen der Executions-Anordnungen letz¬ 
terer Art die Kreiskasse für die Folge statt des Landraths, den Magistrat zu 
requiren habe. Diese Frage muß bejaht werden, da in Folge des Ausscheidens 
der Stadt Stet t in aus dem Verbände des Kreises Randow die Wahrnehmung 
der Fuctionen des Landrathes soweit dieselben nicht auf die Polizei-Direction 
übergehen, der Gemeindebehörde übertragen wird. Die Berufung des landräth-
lichen Berichts vom 31. J u l i 1850 auf ^ die dem Landrathe zustehende Curatel 
über die Kreiskasse trifft um deswillen nicht zu, weil die Anordnung von Exeku-
tiöns'-Maßregeln lediglich als Ausstuß der obrigkeitlichen Befugnisse des Landraths 
innerhalb des Kreisverbandes anzusehen ist. I n Betreff der Stadt 'Stet t in ist, 
wie bemerkt, nunmehr die städtische Behörde die Inhaberin des hier in Betracht 
kommenden Theils dieser Befugnisse, weshalb ihr auch die Bewerkstelligung der 
in Rede stehenden Executionen überlassen werden muß. Sofern übrigens die 
ministeriellen Instructionen vom 18. August und 15 November 1820, denen zu¬ 
folge die Kreiskassen in Ansehung der zu verhängenden Executionen an die 
Verfügungen der Landrathe gebunoen sind, auch für den Stettiner Regierungsbezirk 
Stett in durch höhere Anordnung, wie bereits in mehreren anderen Bezirken ins 
Leben getretene Abänderung erfahren sollten, wodurch den Kassen ein selb¬ 
ständigeres Verfahren eingeräumt würde, dann würde selbstredend die dem Magi¬ 
strate jetzt eingeräumte Berechtigung in Wegfall kommen. 

Die vorstehende Genehmigungs-Verfügung des Ressort-Plans ist dem Land-
rathsamte, dem Magistrate und der Polizei-Direction in drei gleichlautenden Aus¬ 
fertigungen mit der Aufgabe Zugestellt worden, nach den Bestimmungen des Plans 
und der Genehmigungs-Verfügung nunmehr i n allen Punkten zu verfahren. 
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Gleichzeitig erließ die Kömgl. Regierung dur^ ihr, Amtsblatt eine Bekannt¬ 
machung von der erfolgten Entlassung des Stadt Stettin aus dem Verbände des 
Randowschen Preises und der Constituirung der Stadt zu einem eigenen selb¬ 
ständigen Stadtkreise mit dem Beifügen, daß "die dadurcĥ  berührten Nessort-
Verhältnisse der betheiligten Behörden geregelt seien. Auch erging an das KÜnigl., 
General-Commando des 3. Armee-Corps eine Beüachrichtigung von der"Territoriali 
Theilung, und ebenso an das Aönigl. Statistische Bureau in Berlin, insonderheit 
Behufs Berichtigung der bei beiden Behörden vorhandenen Karten. 

^ der Kömgl. Regierung zu Stettin, betreffend den Geschäftskreis des landräthlichen Officiums 
Nandow'schen Kreises, und das Ausscheiden der Stadt Stettin aus dem Verbände des Kreises 
Randow. Vol. I I . 1846—1862. Registratur der Abtheilung des Innern. Tit. 3. Sect. 2 ä., Nr. 4 . 
Randowscher Kreis.^ ^ . 

Die Stadt an sich. 
Mittage Mt Topographie Stettins in älterer Zeit.i) 

Einlei tung. ' ^ 

Seit zuerst v,on Bugenhagen, dem Zeitgenossen und Gehülfen Luthers, durch 
feine Pomeränia im Land am Meere der Sinn für heimatliche Geschichte 
geweckt war, hat es keiner Zeit an fleißiges, zum Theil tüchtigen Bearbeitern 
der Landesgeschichte gefehlt. Nicht leicht möchte in Deutschland eine Provinz von 
gleichem Umfange, wie die unsrige gefunden werden, die uns an Reichthum in-, 
heimischer Chroniken und Monographien überträfe, ^mindestens, bis zur Zeit der 
Abfassung vorliegender Abhandlung, 1843, übertroffen hätte.̂  Unter den Letzteren 
sind die an Zahl nicht die geringsten, welche die Geschichte einzelner Städte be¬ 
handeln. Allein im Laufe des letzten Jahrhunderts erschien eine Geschichte von 
Kolberg, Stolp, Köslin, Anklam, Demin, Wolgast, Greifenhagen, Garz, Greifs-
cuald/Stargard,; ^und diese Liste hat sich ,in neuester Zeitvermehrt u. a.: durch 
Neü-Stettin, Greifenberg, Naugard, Lassan/ Kolberg zum zweiten Mal.^ Nur 
die beiden größten Städte, Stettin und Stralsund, fanden in neuerer Zeit keinen 
Bearbeiter ihrer Geschichtê ) Stettin besitzt zwar in Friedeborns Chronik Wsiorische 

! ) Verfaßt von Hermann Hering, Professor des vormals vereinigten Königl. und Stadt-
Gymnasiums zu Stettin. Zuerst abgedruckt in dem Programm der genanntenUnterrichts-Anstalt 
Michaelis 1843, zum zweiten Ma l , mit Berichtigungen und Ergänzungen, in den Baltischen 
Studien X. 1, 1—86. 1844. Der vorliegende dritte Abdruck hat deZ SerfasserZ ausdrückliche Zu¬ 
stimmung erhalten. Einige, wenige Einschaltungen des Herausgebers sind durch eckige Klammern 
bezeichnet. « , 

2) Stralsund hat für einzelne Zweige seines reichen Stadtlebens in ^neuerer Zeit ausge¬ 
zeichnete Bearbeiter an Brandenburg, Fabricius, Zober n. gefunden^ wie es auch früher dieser 
Stadt nicht daran gefehlt hat. 
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Beschreibung der Stadt Alten-Stettin hon 1613, und dessen vWeriptio urdis 
8wtiu6U8i8 von 1624^ ein wächtiges, in neuerer Zeit öfter verkanntes historisches 
Denkmal: aber einer Stadtgeschichte nach den Ansprüchen unserer Zeit entspricht 
es nicht. Berücksichtigt man die zum Theil schätzbaren Arbeiten von. Zi Hermann, 
Herings den beiden Steinbrück, Vater und Sohn, Oelrichs, Sell, Hoch, Hassel¬ 
bach, Giesebrecht, Böhmer u. a., und die bedeutenden noch wenig benutzten 
historischen Quellen, welche die hiesigen Archive bewahren; so scheint es wol an 
der Zeit und auch der Mühe werth, eine Stadtgeschichte von Stettin zu be¬ 
arbeiten. 

Bei der Absicht, selbst Hand ans Werk zu legen, war es dem Verfasser vor 
Allem Bedürfnis, zuerst die typischen Verhältnisse der Stadt kennen zu lernen; 
denn wer Geschichte schreiben w i l l , muß m i t dem Schauplatz bekannt 
sein, auf dem die Ereignisse vorgehen. Was ihm darüber bekannt ge¬ 
worden ist, legt er in der nachfolgenden Vorarbeit zu einer künftigen Geschichte 
vor^) Etwas Vollständiges zu liefern, lag nicht in seiner Absicht; vielfach reichten 
die ihm zu Gebote stehenden Quellen nicht aus, theils aber brauchte anderswo 
schon Gesagtes entweder gar nicht oder nur kurz berührt zu werden. Was die 
Darstellung betrifft, so mußte er auf eine wohlgeordnete, zusammenhangende Er¬ 
zählung bei vielen vereinzelt stehenden Thatsachen, die theilweise noch einer Unter¬ 
suchung und Feststellung bedurften, Verzicht leisten; auch durfte eine Menge von 
Einzelheiten, mögen sie auch nicht für Jedermann von Interesse fein, bei dem 
vorliegenden Zweck nicht mit Stillschweigen übergangen werden. Überall ist der 
Verfasser möglichst auf die Quellen zurückgegangen: er hat, außer den Biographen 
ft Pommerschen Christus-Sendboten^ Otto ftes canonisirten Bischofs von Bam-

1) Mr . Johann Samuel Hering war Hermann Herings Urgroßvater. Geboren zu Stargard 
am 12. Januar 1683 war sein Vater N . Matthias Hering, Pfarrer an der heil. Geisteskirche zu 
Stargard^ und Senior d/Z dortigen Ministeriums. I m Jahre 1715 wurde Johann Samuel von 
Carl X I I , , kurz nach dessen Rückkehr von Bender, zum Adjuncten der Iuristen-Facultät zu Greifs-
wald, mit welcher Function damals das Syndikat der Universität vereingt war, berufen, im Jahre 
1716 aber durch den General-Gouverneur von Schwedisch-Pommern, General Grafen von Meyer-
feldt, und die Schwedische Regiernng in Stralsund zum Professor der Rechtswissenschaft beim 
Gymnasium Carolinum zu Stettin ernannt, in welche Stelle er auf Specialbefehl Königs Friedrich 
Wilhelm 1., wahrend der Preußischen Interims-Regierung, am 30. December des genannten Jahres 
feierlich eingeführt wurde. Als er seine historische Nachricht von den zwei Stettinschen Collegiat-
kirchen schrieb, 1?25, war er «u Assessor des Stifts-Kirchen-Gerichts und SyndicuZ der Städte 
Garz, Golnow, Pasewalk und Wolin. 1744 schrieb er das Programm zum zweiten Jubelfest des 
Gymnasiums. Zuletzt bekleidete er, außer seinem Lehramte am akademischen Gymnasium, das 
Amt eines König!. Iagdraths. 

2) ^Die historische Lücke ist seitdem ausgefüllt worden dnrch — Fr. Thiede, Chronik der Stadt 
Stett in. ' Bearbeitet nach Urkunden und den bewährtesten historischen Nachrichten. Stettin, 1849. 
Verlag von Ferdinand Müller. 936 S . gr. 8. Das Werk zerfällt in fünf Bücher. I . Buch: 
Stettin unter wendischer Herrschaft. I I . Buch: Die deutsche Stadt Stettin bis zur Reformation; 
n zwei Abschnitten; 1)—13. u. 14, Jahrhundert; 2)—15. Jahrhundert. I I I . Buch.: Von der 
Reformation bis zum Westfälischen Frieden, 1523-1648; ebenfalls in 2 Abschnitten: 1.—16 Jahr-
hundert; 2)—erste Hälfte des 1?. Jahrhunderts. IV . Buch: Stettin unter schwedischer Herrschast 
1648—1720. V. Buch: Stettin unter Preußischer Herrschaft 1720—1848. M i t 14 Illustrationen. 
Dieses werthvolle Buch ist auf Anregung und mit Hülfeleistung I . T. Bagmihl's, Besitzers der 
Effenbart'schen Buchdruckerei und Herausgebers des Pommerschen Wappenbuchs (Stettin 1843—1855 
5 Bande in gr. 8), dem die Benutzung des Pommerschen Provinzial- und des Stettinischen Raths-
Archivs gestattet war, .entstanden. Bei einer kleinen Auflage ist es aus dem Buchhandel längst 
verschwunden und gehört selbst im Antiquarhandel zu den größten Seltenheiten. 
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berg), gedruckte und ungedruckte Urkunden und Acten, die Stadtgefchichte betreffend/ 
benutzt, so weit sie ihm zugänglich waren. 

Einer bisher Nicht benutzten Quelle muß er noch besonders gedenken. Es ist 
ein Stück des Wen Stettiner Stadterbebuchs aus dem 16. Iahrhandert. Nach 
einer alten Gewohnheit in den Städten Niedersnchsens nämlich pflegten die Bürger-
die Übertragung jhres Gutes auf andere öffentlich vor den .Gerichtsschöffen (vor , 
gehägetem Dinge, an gehägeter Dingftätte) oder vor dem Rache anzuzeigen. Es 
wurde darüber eine amtliche Verhandlung aufgenommen, in älterer Zeit lateinisch 
dann deutsch, und diese auf Verlangen den Parteien ausgehändigt, aber auch in 
das Stadtbuch, Stadterbe- oder Schöffenbuch eingetragen ^). Von.dem S t e t t i n -
schen 'Stadtbuche/Hat sich, burch Zufall nur ein sehr geringer Überrest erhalten, 
befindlich in der „Bibliothek der. Gesellschaft für Pommersche Geschichte und 
Alterthumskunde". Es umfaßt zuerst ein Fragment von 4523—35, dann fort¬ 
laufend die Zeit von 1531^-54, hierauf vom Juni 1579 bis zum October desselben 
Jahres, endlich vom April 1580 bis zum Juni 1581. Das Ganze ist in ziemlich 
leserlicher Curstvschrift aus Pergament geschrieben?). Vorherrschend ist Durchweg 
der niederdeutsche Dialect, der hochdeutsche erst in den beiden letzten Stücken. 
Es enthält lauter Acte der sog. freiwilligen Gerichtsbarkeit, die einer gerichtlichen 
Beglaubigung bedurften, meist des oben bezeichneten Inhalts, aber auch letzt¬ 
willige Verfügungen, Verträge über gerichtlich erfolgte Sühne, über Legung des 
Heergewätes ^Heergewette, Herrgewaede, soviel als Heergeräthe, alle, einem ge¬ 
rüstet lns Feld ziehenden Krieger nöthige Gerätschaften. Die Waffen wurden 
als Zubehör des Ackerbesitzes betrachtet, und da dieser nach dem altern Erbrecht 
jederzeit nur auf die Söhne überging, so vererbte sich auch das Heergewäte stets 
auf den nächsten männlichen Erben, der bloß durch Mannspersonen mit dem 
Erblasser in Verwandschaft stand (Schwertmagen) sofern er kein Geistlicher war. 
Den Vorrang hatten hierbei die Descendenten, hierauf folgten'die Astendenten 
und zuletzt die Seitenverwandten. Waren mehrere Söhne vorhanden, so erbte 
der äleiste das Schwert im Voraus, während die übrige Verlassenschaft unter sie 
getheilt wurdet - ^ der Rade — ftder Gerade, ein Institut des sächsischen 
Erbrechts, das in zwiefacher Gestalt, als Wittwen- und als Stiftelgerade vor¬ 
kommt, letztere in Bezug auf die Erbfähigkeit der Töchter auf die bewegliche 
Hinterlassenschaft der Mutter^ u. s. w. Das Buch umfaßt einen für die Stadt-
.geschichte wichtigen Zeitraum, die Zeit der Ginführung und Befestigung der Re¬ 
formation und gewährt bei aller Einförmigkeit gerichtlicher Formen doch ein eigen-
thümliches Interesse, da es den Leser mitten in das Leben und Treiben jener 
längst entschwundenen Zeit hineinführt, und eben so oft einen Blick gewährt in 
die Zustände, Sitten und Lebensweise jenes Bürgerlebens auf der Schwelle des 
Mittelalters und, der neüern Zeit, als es eine Menge von Personen handelnd 

' ) I . G'. L. Kosegarten, Powmersche und Rügische GeschichtZ-Denkmäler. Gieifswald 1,834. 
I., 34. ^Die Stadterbebücher waren das, was in späterer Zeit, die Hypotheken- bezw. Grundbücher 
geworden sind.^ , - , 
- 2) ^Das Stadtbuch dürfte, mehr oder minder vollständig, nnd chromkartigeu Inhalts, bis 

zum Jahre 1813 vorhanden gewesen sein. Damals^ bei der Belagerung,-reHuirirte der französische 
Befehlsführer in der Stadt, vom Magistrate starkes Papier zu Patronen; man gab ihm ballen¬ 
weise alte Aclen; dabei mag auch das Stadtbuch gewesen sein. Welch' eine Versündigung an 
der Geschichte! — Mündliche Überlieferung.^ 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V I I I . , 17 
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einführt, die durch die Chroniken eines KanZow, Friedcborn, Wedel, Cramer, In¬ 
teresse erwecken. , > ^ -

Neben dem Stadtbuche hat sich ein wichtiges Supplement erhalten/das die 
Aufschrift führt: — „VorlaMgenn vann S. Jacobs unde Niclas Kerken uth 
dem Geistlichen Boke uthgethagenn de Anno '1,450 warende bette'Anno 1522."^) 
— Dies Buch ist auf Papier geschrieben, wie es scheint, meist von.einem der-

,,, ftnigen Männer, welche das Stadtbuch im 16. Jahrhundert geführt haben. Nur 
einige Seiten sind von einer andern, weniger ausgebildeten Hand aufgezeichnet. 
Die Verhandlungen beziehen sich, wie schon die Aufschrift andeutet ohne Aus¬ 
nahme auf Rentenkaüfe (Vorlatinge) zum Besten der Vicarien und anderer Stif-
tungen bei .St. Iacobi und St. Nicolai. Durch Vergleichungen hat Verfasser 
auch für die Örtlichkeit Stettins aus beiden Quellen nicht unerhebliche Ausbeute gê  
Wonnen, die in in den vorliegenden Mittheilungen gehörigen Orts ihre Stelle 
finden wird. 

^Demnächst ist für die, örtliche Geschichte der Stadt- im 16. Jahrhundert 2c. 
von großer, Wichtigkeit, die — „Matrikel darin alle der Stadt Alten Stettin 
zwgehorige Eigenthumblige Stadt vnd Landgueter Iarlige Einkunfften Prchte 
und Hebungen zw Ewiger nachrichtung beschrieben. I m Namen gottes Anno 
1565 Angefangen. Godt verleihe sein gnadenreichen Segen". Weiter unten in 
der Ecke zur rechten Hand steht: „Aus dem Alten vierkantigen Pergament Ma¬ 
trikelbuch vnd anderen Alten Stadtbüchern vnd Nachrichtungen extraHirt per 
Secretarium Eliam Schleker getrewlich beschrieben: Gott sej Lob Ehr vnd Danck". 
Hinter dem Worte beschrieben steht: „vndt Paulum Friedborn comftliret vnde 
rectificiret". Ganz oben am Rande des Titelblatts liefet man: „1 . 5. 6. 4. 
Diuinll, Zrlltia 8it aäiutrix ins»,. God vorleihe es in gnad vnd fegen zw glück-
säligen Anfang mittet vnd Ende". — Eirr Band von 162 Blättern,. excl. Re-
gifter, die letzten Blätter unbeschrieben. Auf Papier geschrieben, die Einband-
Deckel mit geschmackvollen Verzierungen auf sammtartigem Stoff, die indessen 
durch den Gebrauch- während dreier Jahrhunderte gelitten haben. Dieses Schrift¬ 
werk befindet sich im Raths-Archiv, in dessen Documenten-Kastenrunter Lit. Q., 
in Tit. I., Sect. 1 des Repertoriums. Elias Schleker wurde im Jahre 1563 
Stadtsekretair. Gleich im folgenden Jähre faßte er den Entschluß die Stadt-
Matrikel zusammenzustellen. 1579 ward er in den Rath „gekohren", er f 1599. 
Sein Nachfolger im Stadtsekretariat und in der Ergänzung der Matrikel, Pau¬ 
lus Friedeborn, 8t6tiuen8i8, trat 1597 ein.^ 

I . Die Slawen- oder Wenden-Stadt. 

Die Geschichte Stettins reicht nicht über den Anfang des 12. Jahrhunderts 
christlicher Zeitrechnung hinaus. Nicht einmal der Name der Stadt wird in 
früherer Zeit erwähnt. )̂ Ältere Schriftsteller haben die ^klötvo^ des Ptolemäus )̂ 

1) I m Stadt-Archiv, unter i ' i t . ' I I . , Lpee. a. Num. 2 von S t . Iacobi und Nicolai Kirchen. 
2) Er müßte dmn etwa in der eivitan LotliusFZIie verborgen sein, dessen innerhalb der beiden 

letzten Decennien des 10. Jahrhunderts Erwähnung geschieht. Vergleiche L. Giesebrecht, Wendische 
Geschichten aus den Jahren 780 bis 1180. Berlin, 1843. I , 232. 

^) ^s ts l ^o^ , Z l ^ v o l ' , ^lük/^c?^ wahrscheinlich die I?l / j tvo/ (vielleicht ^ l s l l ' o / zu lesen)» 
bei ^trabo. Vergl. Zeüß, die Deutschen und ihre Nachbarstamme, S. 154. 
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mit den Namen Stettin in Verbindung gebracht. Beide stehen jedoch zu einan¬ 
der schwerlich in irgend einer. Beziehung. Wenngleich aller Wahrscheinlichkeit 
nach die Germanischen Sidener des Alexandrinischen Geografthen an die untexe 
Oder, vielleicht in die Gegend ihrer Mündung zu setzen sind, so ist doch der 
Name Stettin ^unzweifelhaft̂  slawischen Ursprungs. Lsäinnru ist nicht vor dem 
16. Jahrhundert in Gebrauch gekommen, und kann auf keine Weife zum Grunde 
gelegt werden, ist vielmehr wol erst aus den äiäsni» oder Zyiäiuig des Ptole-
mäüs gebildet. I n allen älteren Gefchichtsquellen heißt die Stadt vom ersten 
Vorkommen des Namens an ätetluH oder 8tstiu, selten in Urkunden^), wie bei 
Saxo und auf dem alten Stadtsiegel 8titin oder 8ät^n. — Die Polen nennen 
sie noch jetzt 8202601« )̂ sSchtfchezin .̂ Was bedeutet nun aber der Name? Die 
Knytlinga-Saga erzählt bei Gelegenheit des Kriegszuges Waldemars gegen die 
Pommern ^1175—1176^, er sei gegen Burfta/^Burst^ borg gezogen sund habe 
nach langer Belagerung die Einwohner zur Übergabe gezwungen, die ihn Geld 
zahlen und. Geißeln stellen mußten, worauf der König in sein Reich heunge-
kehrt sei ^ 

Die êben erzählten^ näheren Umstände über den Erfolg dieser Untenehmung, 
so, kurz sie auch sind, wiedersprechen so wenig dem ausführlicher« Berichte. 
Saxo's über Waldemar's Zug gegen Stettin, daß man beide Nachrichten auf 
dasselbe Ereigniß zu beziehen haben, wird^), zumal da d̂ ie Knytlinga-Saga ander¬ 
weit nichts von einem Unternehmen stuf Stettin erzählt. Nun aber heißt bei 
den Polen 820260mA die Borste, M den Russen Loktsokstwa die Schweins Horstes 
Nimmt man also an, der Verfasser der Saga habe mit Rücksicht auf die „Burg" 
das slawische Froä im Sinne gehabt, so ist Burstaborg so gut wörtliche Über¬ 
setzung svon 82S26iiiaFr<>H^ wie sein Steinborg für Kamin, ^g,W6uoZroä^. 

Verfasser kann nicht umhin, hier einer gelegentlichen brieflichen Äußerung 
eines ausgezeichneten Forschers und Kenners der Pommerschen Geschichte über den 
Namen Stettin zu gedenken. Sie lautet wie -folgt: 

„Daß der Stadtname 8202S01N von den Dänen in dem Sinne: Borstenburg 
genommen ward, wegen gssxsoiug., ^LMsoKstWa,^ Borste ist sehr wahrscheinlich. 
Aber ob sie damit die wirkliche Bedeutung des Stadtnamens trafen, ist eine andere 
Frage. Denn das Volk deutet oft die Ortsnamen ganz falsch nach dem äußern Scheine. 
DavcM gibs Westftreüßen eine Menge Beispiele in deutschen Dorfnamen, welche 
an die Stelle der früheren slawischen getreten sind. Recht Diel läßt bei einev 
Borstenburg nicht denken. Aber der Namen „Flußort", „ F l i e ß i n g e n " , gibt für 

1) Dreger, Ooä. äipi. von 1748. I , 334. ^Urkunde va« 1251. Anscheinend erste Urkunde 
äawi i ! st aotuiu in 8tsti i i vom Jahre 1226. Dreger, Ooi . clipi. I , 129. Klempin, Pom-
mersches Urkundenbuch von 1868. I, 178. Ebendas. I , 382 in der Urkunde von 1249 die Schrei¬ 
bung 8ts tM, Ebendas. I , 416 in der Urkunde von 1251 die Schreibung 8t i tM.^ 

2) Der Zischlaut zu Anfang, dem Worte Ztßtma, gegenüber, hat nichts .Auffallendes. Das 
letztere ist entweder der wendische' ^pomorjanische^ oder deutsche Aussprache des Namens. Der 
Pole, lauch der Rüssel hat anstatt des 8t zu Anfang >pfter den Zischlaut 8xc2 (Schtsch), z. V 
8 Stephan, 82023,z> der Ntab, 82W^Fl6i der Stiglitz :c., vergl. ,auch unten L 

) 
) ^Gustaf Kombft Übersetzung der Knyttinga-Saga, in den Valt, Studien I , 73.) 

^) s^Vergl. Kombst an der in der vorigen Note citirten Stelle.^ Müller in seiner Ausgabe 
des Saro Germ. I I , 866. Das Wort dursw soll'in den Überresten der alt-isländischen.Sprache 
nicht vorkommen. Dies mag nur zufallig sein; es findet sich wenigstens in den anderen, nordischen 
Dialecten in dem hier erwähnten Sinne: schwedisch dorst, dänisch borzts, angelsächsisch d t 
(Schwenk). 

17* 
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Stettin einen passenden Namen, und daß die Bedeutung: „Fließingen" in dem 
Worte etymologisch und grammatisch liegen könne, ist schwerlich zu bezweifeln, 
wie schon Mrongovius erkannte, ̂ der den Namen Stettin von dem Worte teti „fließen" 
ableitet, indem der Anlaut 8 „zusammen" bedeutet, und die Endfylbe in die 

,„Stätte", „der Ort", mithin wird Ltetin soviel als ooiluvie« a^uarum, „Ort 
am Zusammenfluß" (oder kürz „Fließingen) bedeuten ̂ )); im Russischen heißt 
der Abfluß ßtstLeKsnis^ Wir haben in Polen mehrere Stettine, die alle an 
Gewässern liegen, z. B.: 8o26c2iiwnsu in Preüß. Littauen oberhalb Arys an 
einem See, würde' Pommersch: Stetinow lauten.— seseo^ukeu ebenfalls in 
Preüß. Littauen, nicht weit von Olezko an einem kleinen See. — 8ieciQ nicht 
weit von Plock an der Weichsel 2). 

^Ganz neuerdings, 1874, hat Beyersdorf in seinen Erörterungen „über die 
Slawischen Städtmamen Pommerns" die Bemerkung gemacht: es dürfe „mit 
Bezug auf die ältere Form des Namens 8titiu, eine andere naheliegende Etymo¬ 
logie nicht mit Stillschweigen übergangen werden; stitin müsse naturgemäß auf 
den Personen-Namen ßtits. bezogen werden, und der weife auf den Stamm 8tit, 
das Schild, Zurück". (Bali. Stud. XXV. , 1, 98).) 

I m Anfange des 12. Jahrhunderts tritt der Name der Stabt zuerst in die 
Geschichte ein und zwar mit einiger Wahrscheinlichkeit in jener Legende vom 
heiligen Aegidius und dem Polnischen Helden Setegius^). Dort heißt es: Zu der 
Zeit als Herzog Boleslaw die Pommern unter feine und des Polnischen Reiches 
Botmäßigkeit zu bringen bestrebt gewesen, habe er die Burg uud Stadt Lc^eoino 
nach mehrtägiger Bestürmung erobert. Dieses Ereigniß verlegt man zwar ge-
wohnlich in das Jahr 1107, wegen der Verbindung/ in welcher die Erzählung 
bei dem polnischen Chromkanten mit anderen in jenes Jahr fallenden Vorgängen 
vorkommt. Allein Dlugosz. will hier nur seine Legende einschalten und sagt ganz 
allgemein: eub einsäein tewporis ^at iuiu, so daß nichts hindert, an die sog. zweite 
Eroberung Stettins 1121 zu denken, deren sonst bei Dlugosz keine Erwähnung 
geschieht. Daß aber Stettin von ihm wirklich gemeint sei, machen zwei Umstände 
glaublich, zuerst die Erwähnung der 5 Tage nach dem Abmarsch von Zcssoino 
erfolgten Auerochsen-Jagd in den Waldungen von IIZos' (soll doch wol heißen 
Ilses'), welches auf dem Wege nach Polen etwa 5 Tagereisen östlich von Stetin 
liegt; dann, daß 8o2soiuo und der bei den Polen noch jetzt übliche "Name 
8202601110 nur in der Schreibart, wenig in der Aussprache.verschieden ist. Wie 
dem aber auch sein mag, wir erhalten aus der angeführten Legende im günstig¬ 
sten Falle keine weitere Ausbeute für die Stadtgeschichte, als daß Stettin damals 
durch Burg und Befestigungen stark bewehrt gewesen, aber dennoch bezwungen 
sei. Diese Notiz verliert indeß ihre Bedeutung, da '3 oder doch )4 oder 17 Jahre 
später viel ausführlichere Nachrichten über die Verhältnisse der Stadt überliefert 
werden, die sich in diesem kurzen Zeiträume schwerlich geändert haben dürften. 

^E inscha l tung. — Anknüpfend an die oben erwähnte Notiz des Pol-
Nischen Geschichtschreibers Dlugosz, der̂  zufolge der Polenherzog Boleflaw I I I . 

1) WrongaviuZ, Pfarrer zu Dcmzig, in oen Neuen Pommerschen Provinzialblättein. Heraus¬ 
gegeben von Giesebrecht und Haken. 11^ 243.^ 

2) Vergl. auch Hasselbach-Kosegarten 0«Ä. kom. äipi. 38. — ') Dlugosz, IV , 363, 364. 
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unter anderen Pommerschen Festen auch Sczecino eingenommen hat, .laßt sich 
Ludwig Giesebrecht, weiland Professor an dem vereinigten Königl. und Stadt-
Gymnasium zu Stettin also vernehmend) 

Die Lage des Ortes Sczecino wird von Dlugosz nicht näher angegeben. Es 
ist Stettin, meinte Kanngießer ̂ ), der Name Stettin ist wahrscheinlich aus 
Sczecino entstanden. Die tapfere Gegenwehr der Feste, die Bürgschaft, welche 
sie für ihre Treue habe ^stellen müssen, die Wichtigkeit, welche auf sie gelegt 
wurde, werden als Gründe für die Vermuthung angeführt. Fünfzehn Jahre 
später galt die Vermuthung schon als unbestreitbare gewiß: So behauptete 
Bartholo^): „Der prahlerische Dlugosz, welcher unter der Zahl der eingenommenen 
und huldigenden Städte den spätern Haufttort Stettin vermißte, läßt den 
Boleslaw auch Stettin unterwerfen, um so nach vollendeter Bezwingung ganz 
Pommerns den Sieger heimzuführen." > ^ 

Die Isländische Knytlingerfage erzählt, König Waldemar von Dänemark sei 
vor Burstaborg im Wendenlande gerückt, habe die Burg hart belagert und zur 
Übergabe genöthigt^). Genau bezeichnet wird die Lage" auch dieser Feste nicht. 

Kurstaborg, vielleicht gebildet und korrumpirt aus Burislawsborg, ist Stettin^ 
behauptete Kombst 5). Diese-Hypothese, obwol nicht begründet, hat diesseit und 
jenseit der Ostsee-Anklang gefunden. P. E. Müller erklärte sich für sie^), nicht 
minder der Verfasser des geographischen Index im zwölften Bande der Förn-
manna Sögur, der letztere mit dem Bemerken, Saxo nenne an entsprechender 
Stelle den Ort Stettins. Auf deutschem Boden hat zuerst Barthold die Meinung 
von Kombst sich angeeignet, wie die Kanngießers. „Keytlinga, sagt er^), nennt 
Stettin aus unbekannten Gründen Burstaborg". 

' Erst Hasselbachs) ^ o Hering haben sich darauf eingelassen, beide Hypothesen 
durch Argumente zu stützen. Die Beweisgründe, mit denen Beide ihre Ansicht 
verfechten, sind zweierlei Art. Sie suchen sprachlich die Identität der Rainen 
darzuthun, sei es in der Aussprache, sei es in der Bedeutung. Sie suchen auch 
geschichtlich und topographisch die Identität der Or te zu erweisen. 

Die Argumente erster Art berühren genau genommen die Geschichte gar nicht. 
I h r ist es gleichgiltig, oh Sczecino und Stettin dem Klange, Sczecino und 
Burstaborg dem Sinne nach verwandt sind, oder ob das Gegentheil angenommen 
wird. Für die Identität der drei Orte, folgt aus dem Erstern so wenig, als 
aus der Homonymität von Nowgorod und Neapel die Einerleiheit beider Städte 
zu schließen ist. Die Verschiedenheit der drei. Orte wird durch die Verschiedenheit 
der Namen so wenig bewiesen, als Mailand und Milano zwei Städte bezeichnen. 
Die geschichtliche Kritik wäre mithin befugt, von diesen Erörterungen ganz abzu¬ 
sehen; sie thut es nicht, um, neben der Wirklichkeit auch dem neckenden Schein 
gerecht zu werden. 

' ) I n der Abhandlung, überschrieben: „Stettin, Sczecino und Burstaborg", in den Balt . 
Stud. 1843. X, 2, 1—16. — 2) BekehrungZgeschichte der Pommern S . 414, 416. 

3) Geschichte von Rügen und Pommern, I , 441. — «) X u M . S. 125. — 2) Bal i . Stud. I , 73. 
6) I n einer Note zu Saro, S . 866. . 
7) ^orumaun^ Lössur, X I I , 615, 2? 2. 
s) Geschichte von Rügen und Pommern. I I , 228, Anm. 2. 
s) I n der Schrift: Zu der sechshundertjährigen Jubelfeier der Bewidmung Stettins mit 

Magdeburaischem Rechte. 1843. S . 2, 8. Demnächst auch wiederholt in den Bal i . Stud. IX , 2, 
137—164? . 
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Die Polen, wird angegeben, nennen Stettin noch jetzt Szczecin ^ c h s c h ^ ; 
man beruft sich auf das Zeügniß des Polnischen Geschichtfchreibers Narufzewicz. 
Aber seit wann die Benennung üblich, ist eine andere Frage. Dlugosz kennt 
nicht blos Herzoge von Stetin und M e Feste Stetin in Pommerns, sondern 
auch einen Ort desselben Namens in Polens. Hätte er also, was er der Legende 
nacherzählt, auf Stettin bezogen, so stände zu erwarten, er hätte irgendwie an¬ 
gedeutet, der Or t , der hier Sczecino genannt werde, heiße sonst auch anders. 
Sein Schweigen wird demnach als einZeügniß zu achten sein, daß ihm Sczecino 
nicht für gleichbedeutend mit Stettin gegolten, daß zu feiner Zeit, am Ende des 
15. Jahrhunderts, unter gebildeten Polen die Aussprache Szczecin ^Schtfchecin^ 
noch nicht üblich gewesen, daß diese erst eine neuere, nach Dlugofz Zeit aufge¬ 
kommene Corrufttion ist. Ist das richtig, so kann wiederum der Name unserer 
Stadt nicht von der Schweinsborste (82<226«iQg.) abgeleitet' werden;l ein Zusam¬ 
menhang beider Vorstellungen läßt sich ohnehin nicht absehen. V i e l ange¬ 
messener und der Or t l i chke i t entsprechend erscheint M r o n g o v i u s 
Ansicht, der Zu Folge Q' ts t iu auf Deutsch „ F l i e ß i n g e n " heißt (s. oben). 

Die Nordische Übersetzung von Sczecino soll „Burstaborg" sein, denn dies 
bedeute auch nichts anders, als die Borstenburg. An die Unsicherheit dieser Er¬ 
klärung mahnt vorläufig der Umstand, daß die Form Burstaborg "nur ein Mal 
in den Isländischen Sagen vorkommt?), und, daß sich außerdem der Name nur 
noch ein zweites M a l , aber in' der Form „Bustaborg" findet^); wesentlich geän¬ 
dert wird dadurch noch nichts, denn dui-8t und bust sind gleichbedeutend )̂. Sie 
bezeichnen den Gipfel, das Äußerste einer Sache, insonderheit die Forst Mrste^ 
xdes Daches6). Aber ein Wort bur8ti, das dem Deutschen „Borste" entspräche, 
kennt die Altnordische Sprache nicht; sie hat dafür nur Zvlnskai^). Für zu¬ 
fällig kann man das nicht halten, die Verweisung auf das Dänische, Schwedische 
und Angelsächsische, in denen das gesuchte Wort wirklich vorkommt, nicht für 
ausreichend. Das Angelsächsische bleibt hier außer Betracht, es gehört zu den 
Deutschen, nicht zu den Nordischen Sprachen. Schwedisch und Dänisch aber 
sind Töchter des Altnordischen, neuere Sprachen, die manches deutsche Wort aufge¬ 
nommen haben, das der Mutter völlig fremd ist; auch borgt und börsty könnten 
sehr wohl zu jenen eingebürgerten Gästen gehören. 

Dagegen findet Hasselbach's nnd Hering's Interpretation einen Rückhalt an 
„Gullinbursti", dem mythischen Eber der Göttin Freya^). Namhafte Sftrachkenner, 
geborne Isländer, von denen der Deutsche zu lernen hat, übersetzen den Namen 
des Thiers durch den „Goldborstigen" ̂ ). Doch ist nicht außer Acht Hu lassen: 
auch ihre Auslegung stützt sich allein auf das Dänische und Deutsche, nicht auf 
das heimische I d i o m " ) ; und sie selbst sind ungewiß, ob nicht eine andere Über¬ 
setzung die richtigere sei, welche den „goldborstigen" Eber in einen „Eber mit 

1) VWZ. X I I I , 273. — 2) VWZ. I I I , 258. — 2) X u M S. 125. 
4) ^arumang, 8öKur I I I , bi8. 35. — 5) H^varar 8aZ3, S. 14. 
6) Nääa 8a6muuäa,r, I, 536. LaläorLOmi I^exioau, p. 127. 8. v. bürgt . 
7) Das Niederdeutsche, wie es im westlichen Pommern und in Mecklenburg gesprochen wird, 

hat noch jetzt das Wort „Borste" nicht, sondern gebraucht dafür „Swunshaai" . 
s) Zuorrg, Nääa. dis. 66, 104, 131. 132. sMesebrecht citirt hier den Altnordischen Namen. 

Da im Isländischen jedoch Buchstaben vorkommen, die unserer Buchdruckerei fehlen, so kann der 
Originalname nicht gesetzt werden. Diese Bemerkung gilt auch^von anderen Citaten aus den 83,^38^ 

^) H u e i 86ti8 piÄßäiw8. Nääa Lasiuunäai-, I,' 319; I I I , 402. — l») Ebenda H 536. 
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goldenem Kamm", vetwandelt^ "Diese aus der Sprache selbst hervorgehende 
Erklärung scheint unbedenklich den Vorzug zu verdienen, nur ist der goldene 
Kamm wol nicht von dem Kopfe, sondern von dem Rücken des Thiers zu ver¬ 
stehen'̂ ); der ist die Forst Mrfte^, die Zinne des Ebers,, welche die goldenen 
Borsten trägt, doch führt „Gullinburfti" seinen Namen nicht von dieser sondern 
von jener3). - Die Burstaborg oder Bustaborg ist aber dann nicht „die Feste der 
Schweinsborsten", sondern „der Zinnen", eine Vorstellung, deren Grund sich 
einsehen läßt, während die ersterwähnte unverständlich, bleibt -

Grammatik und Lexicon sprechen demnach, wie es scheint, nicht für die 
Identität der Namen Stettin, Burstaborg und Sczecino; aber die drei könnten 
dennoch einen O r t bezeichnen. , , 

Nach Hering's Ansicht hindert nichts, bei dem, was von der Ginnahme von 
Sczecino gemeldet wird, an M sog. ztveite Eroberung Stettins durch, die Polen 
ini Jahre 1121^) zu denken, deren sonst bei Dlügosz keine Erwähnung geschieht, 
denn der Chronist gebe die Zeit nicht genau. Das Letztere ist richtig, die Zeit 
hält sich ganz allgemein^). Doch erhellet aus den sonstigen Bestimmungen des 
Dlugosz sicher genug, daß er die Eroberung von Sczecino nicht in das Jahr 
1121, und in welches Jahr er sie setzt. ^, , 

Der letzte Pommersche Feldzug des Herzogs Boleslaw I I I . , dessen der Pol¬ 
nische Geschichtfchreiber..gedenkt, fällt, semer Angabe'nach, in die Zeit des Papstes 
Gelasius«), d. h.: zwischen dm 25. Januar 1118 und den 29. Januar 1119. 
Die Angabe ist unrichtig. Die Vergleichung dessen, was von jener Heerfahrt 
berichtet wird, mit dem, was Martinus Gallus erzählt, macht klar: Dlugosz 
meldet dasselbe Ereigniß, womit Martin seine Chronik schließt, und das nach 
diesem in das Jahr 1112 gehört'). Jener hat sich demnach um 6 Jahre verrechnet. 
Aber auch Dlugosz Irrthum liegt am Tage: in das Jahr.1121 kann er die 
Einnahme von Szcecino nicht, setzen wollen.' Er, wie alle Polnischen Geschicht¬ 
schreiber vor ihm, weiß nichts von der zweiten Eroberung Pommerns durch 
Herzog Boleslaw, nichts von dessen Pommerschen Feldzügen, die der Mission 
Ottos von Bamberg zunächst vorhergingen, und die des Herzogs eigener Brief 
an den Bischof verbürgt, nichts von der Wanderung der deutschen "Priester zu 
den heidnischen Pomorjanen, die doch drei Mal durch Polen ging.. 

Dlugosz ist dabei ohne Schuld. Partholo'Z Ausfall gegen« den „Prahler" ist 
nicht wohl angebracht. Je mehr man sich mit diesem Chronisten beschäftigt, um 
so mehr wird man inne, daß man es mit einem höchst achtbaren, sorgfältigen 

) , aureum oapit« cirruw (apießm aut criswiu) 
8a6iuuiiäar, I, 319, N . 15. , ' 

2) Das ergibt sich aus den oben ^in Note 8 der vorigen Seite^ angeführten schier aber wegen 
der fehlenden isländischen Buchstaben weggebliebenen) Worten der Hervarar Saga, nach denen 
König Heidrek beim Ablegen des Gelübdes eine Hand auf den Kopf seines Ebers legte, die andere 
auf dessen Kamm. ,. ' . 

2) Die eben bezeichnete Stelle der Hervarar Saga, S. 14. unterscheidet in der Hinsicht genau: 
^Folgen die Worte in Isländischer Sprache, weiche hier ausgelassen werden müssen). Die Über¬ 
setzung derselben in Rafns, „Rordisker Fortids Sagaer" I , 424 und i n „ ^ M a 83,6m. I I I , 404, 
ruht auf der entgegengesetzten Ansicht, daß du8t die Borsten bezeichnen. Was dagegen einzuwenden 
ist, sagt der Tert. Es ist nichts anderes, als was Nordische Ausleger den Verfasser gelehrt haben. 

-«) Genauer im Winter vyn '1120 auf N21 . L. Mesebrecht, Wendische Geschichten, I I , 215. 
5) 8ul> ^ M ö i u tsiuporis tsmpLLtÄts ist der Ausdruck des Dlugosz. —'6) I)IuF. lV , 414—416. 
7) Giesebrecht, Wendische Geschichten. I I , 178,179; 167, Anm. 1, 
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Historiker zu thun hat, der, was ihm an Nachrichten zu Gebote stand, und dessen 
scheint nicht wenig gewesen, zu sein, nach bester Einsicht benutzte. Wird er mit 
Verstand gebraucht, dann gibt er nicht selber Aufschlüsse, die kein Anderer bietet. 
Dlugosz konnte im 15. Jahrhundert nicht wissen, was man in? 12. und 13., 
allem Anschein nach, nicht wissen wollte, — die Eroberung Stettins durch die 
Polen im Jahre 1!20. Der Polnische Clerus unterdrückte, so scheint es, die 
Kunde von der Thätigkeit der deutschen Priester in Pommern absichtlich )̂. Sie 
war den Ansprüchen auf Metropolitanrechte über das Bisthum Kamin hinderlich, 
welche von dem Erzstift Gnesen zu wiederholten Malen erhoben sind. Gewiß ist, 
daß die Chronik des Matthäus von Cholewa, die erste, die der Zeit nach von 
jenen Begebenheiten Nachricht geben konnte — ihre Abfassung fällt zwischen 1143 
und 11,66 —, gänzlich darüber schweigt, und daß diese im herzoglichen Archiv 
aufbewahrt wurde, vermuthlich als amtliche Landeschronik. Bei Gelegenheit der 
Canomsation des Bischofs Stanislaus galt sie dem Papste als ein entscheidendes 
Zeügniß^)' I n Rom konnte man begreiflich die Glaubwürdigkeit des Geschicht-
buches nicht beurtheilen; es muß der Polnische Klerus gewesen sein, der die 
günstige Meinung dort verbreitet hatte. Aus seiner Mitte war es auch hervor¬ 
gegangen, das 'Werk eines Bischofs, dessen sittlicher Charakter in schlechtem 
Rufe stehts). ' 

Die Eroberung vonSczecino setzt Dlugofz als ungefähr gleichzeitig mit dem 
Brande von Kozle, der Polnischen Gränzfeste gegen Mährens. Dasselbe Er-
eigniß meldet auch Martinus Gallus^); es gehört ins Jahr 1107^. Eben 
dahin, an 13 Jahre früher als das Unternehmen gegen Stettin, fällt die Er-
oberung von Sczecino. , 

Das topographische Argument, welches Hering für 5ie Identität der beiden 
Orte anführt, scheint ebenso wenig ausreichend, als das chronologische. Die 
Entfernung von Uscz nach Stargarv-rechnet Sefrid zu 6 , Gbbo zu ? Tagend. 
Eine so bestimmte Angabe der Entfernung von Ufcz sUstW nach Sczecino gibt 
Dlugosz nicht. Was er berichtet, ist im Wesentlichen Folgendes. Als die Polen 
nach der Eroberung von Sczecino heimkehrten^), äußerte Einer von den Polnischen 
Heerführern, Setegius, im Übermuth, es sei doch wohl gethan von ihm, daß er 
seine Buße verschoben; dadurch habe er sein Leben gerettet, das er sonst gewiß 
in dem Feldzuge eingebüßt. Die darauf folgende Nachts erschien dem Frevler 
der heil. Aegidius im Traum und sagte ihm sein nahes Ende vorher. Doch 
besserte sich Setegius auch Jetzt nicht, und folgte nach 5 Tagen dem Herzog 
Boleslaw in die Waldungen von Uscz auf die Jagd"). Daß Uscz östlich von 
Sczecino lag, läßt sich aus diesen Angaben nicht darthun. Fünf Tage nach 
fe inem T r a u m e zog Setegius auf die Jagd; den Traum hatte er, anscheinend, 
denn ausdrücklich gesagt wird davon nichts, auf der Heimfahrt, aber auf welchem 
Punkte der Heimfahrt-ist nicht gesagt; es kann so gut das Ende und die Mitte, 
als der Anfang gedacht werden. Der Abstand zwischen Sczecino und Uscz wird 

1) Giescbrecht, Wendische Geschichten, I I I , 354. 
2) Ebendaselbst I I I , 352. — ») Ebendaselbst I I I , 350. — «) I)ws<i82 IV , 363. — 5) 

«»all. I I , 36. — «) Giesebrecht, Wend. Gesch. I I , 167, Anm. 1. — ?) Ebendaselbst-II, 259, Anm. 3. 
s) Oum in propria i'LMßai'ßQt etc. — ^) ^<)<^ß inFLHukiiti eto. 

Q3,t!0U68 ti-Letaiitem IQ 8^1tu8 äk V808 (Hering schlägt V8Ü8 vor, was wul ohne Bedenken anzu¬ 
nehmen) in yuidu8 xudi'ouuiQ üadedatur eoziia, S8t 86<iuuwL. v w z . IV , 364. 
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durch die fünf Tage keineswegs bestimmt. jMe Entfernung zwischen Stettin 
und Ustsch, an der Netze, beträgt gegen 22 deutsche Meilen, die mit einem Heer-
Haufen in damaliger Zeit, durch unwirthbare Gegenden, wie sie die Urkunden 
noch viel späterer Perioden schildern, kaum in 7—8 Tagemärfchen zurückgelegt 
werden konnte.̂  . , 

Nicht Zeit, nicht Raum sind also der Annahme günstig, unter Sczecino fei 
Stettin zu verstehen. ^ , ^ 

Auch Burstaborg wird für Stettin gehalten. Dieses wurde zur Zeit Königs 
Waldemar des Großen r̂egierte von 1157 bis 118H zwei Mal von den Dänen 
belagert, Burstaborg ein Mal ; Stettin in den Jahren 1170 ̂ ) und 1176 ̂ ), Bursta¬ 
borg im Jahre 1i72^). Die Heerfahrt, auf welcher Burstaborg belagert wurde, 
g^ng auch nicht die Oder hinauf, sondern zog sich an der Nordseite des Haffs 
um die Inseln Wolin und Usedoms. > 

Zeit und Raum sind alsr> der Annahme, unter Burstaborg sei Stettin zu 
verstehen, ebenso wenig günstig, als der, Stettin sei einerlei mit Sczecino. 

Dagegen chat der Verfasser der „Wendischen Geschichten" aus den Umständen 
gefolgert, Burstaborg, „die Burg der Zinnen" möge Usedom sein. Hat, nun 
Boguphals Nachricht Orund, daß nach der Einnahmt von Gelgard im Winter 
von 1107 auf 1108 die Polen außer Kolberg auch Kamin, 'Wolin und das nicht 
näher bekMnte Kossomin erobert^), und gehört das Unternehmen gegen Sczecino 
i n dieselbe Zeit^so dürfte dieses wol auch in der Gegend der Oder-Mündungen 
zu suchen sein/'nzohin jener Feldzug gerichtet war. Sczecino und Burstaborg 
könnten dann möglicher Weise E in Ort sein, die Feste Usedom; Stettin ist ge¬ 
wiß von dem einen so verschieden, wie von dem andern. 

Sei zum Schluß dieser Ginschaltung noch bemerkt: — 1) daß sich in die 
Streitfrage über die Bedeutung der Burstaborg auch L. Quandt gemischt hat, ider 
die Burg für identisch hält mit Stettin (Balt. Stud. X. , 2, 144); und — 2) 
daß Thiede den Namen s-o-otin durch „Ort hinter den Flüssen" erklären zu 
können meint; wenn man nchnlich die slawische Präposition Sro8 „hinter" dem 
W t i F l i ß " s d di E d s l b i S t a t " h s ^ ; chch s s c h P p s i „h 
Worte wti „Fließen" vorsetzt, und die Endsylbe in ^Statte" anhängt7 so würd̂ e 
man OzroZtstW erhalten, welches zusammengezogen 82026M geben dürfte, zu¬ 
mal das r in vielen polnischen Ortsnamen, wie strssino? Ztrsaiko^vo, ^Vr^osrnI. 2c. 
stumm ist. (Chronik der Stadt Stettin S. 10). Die Präposition wowss, im 
Russischen, heißt aber auch >,über", also Iseki-sststiu, „Ort über den Flüssen". 

Wiederholen, wir es kurz: — 
S t e t i n , der slawische Name der Hauptstadt in der Semlja Pomorskaja, ist 

übereinstimmend mit dem deutschen Namen F l ieß ingen, der Hauptstadt im 
deutschen Land am Meere. « 

y 8ax0, 886-869. Vergl. Oiesebrecht, Wend. Gesch. I I I , 199-192. 199. Anm. 1 . 
2) ^ 2 . ^ - z ^ n7ß Nergl. Giesebt̂  Ebendaselbst I I I , 224. 
5) X n M . 8. 125. Vergl. Giesebr. Ebendaselbst I I I , 222. ' Anm. 1. Die Annahme Bai t -

HoldZ, Stettin sei nur Ein M a l von den Dänen belagert, dieser KnegZzug sei einerlei mit dem 
Angriff auf Burstaborg und gehöre ins Jahr 1173, ist mit den vorhandenen unverdächtigen Zeit¬ 
angaben im entschiedenen Widerspruch. Ja der Autor hat zu einer solchen Hypothese offenbar kein 
Recht mehr, nachdem er sich für insolvent, die Folge der Züge WaldemarZ nach Jahren zu ordnen, 
für unmöglich erklärt hat, was eine ruhige, sorgsame Geschichtsforschung ihm nicht zugeben kann. 

4) Giesebrecht, Wend. Gesch. I I I , 222, 223. — 5) Ebendaselbst I I , 171. 
Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V I I I . 18 
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Die Verschärfung des einfachen t in der ursprünglichen, urkundlichen 
Schreibung des Namens Stet in zu einem doppelten t t , also die Schreibung 
S t e t t i n , ist erst seit dem-16. Jahrhundert allmälig i n den Gebrauch überge¬ 
gangen, und hat das — Bürgerrecht erworben, wie ungrammatikalisch und der 
urkundlichen Schreibung widersprechend sie auch ist. S ie findet sich z. B. in dem 
„Abscheid des Landtages zu Stett in. Anno 1556 auf Laetare"). Doch kam 
man im 17. Jahrhundert dann und wann auf das einfache t zurück, wie M a n 
u. a. aus zwei Lobschriften auf verstorbene Fürsten ersieht, davon die erste 
folgendermaßen überschrieben ist: ^ c ? tz«»> ^o/oc pro illustriWim z i i 
pr ino ips ao äomino I ' r a Q o i L o o Duos 8oäiusn8iuiu^ l o i us rano rum, 

^ r u i u ao H s n s t o r u i n , ? r iuo ips üußi l ls , Oomite OutxiloviÄe, D^nastg, 
I d i ae Lutov isuZium, Dauis l iß Bruckhausen. ^.irno NsssiÄs 1621. 

^p p p ^ ^ 
3̂ /2 Bogen in 4. Dieses Pamphlet gehört, wie das andere, zu den literarischen 
Seltenheiten. Das andere ist eine Lobschrift auf den „schwedischen Eindringling" 
in die deutschen Angelegenheiten unter dem Titel: — Irinas xosckuinas st 
i i ! ßiorias 6u8tg.vi ^ ä o l p k i , 8u6eoruin, Oot^ioruin, Vanclaloruui eto. 

st Üeoiup3,rill)i1i8Hsrois coQLsoratUlli a Nu,8i8 8tstiusn8iI)U8. 8 t s t i n i 
^p Dllviäi8 l ikst i i , ^unn N V O X X X I I I . ; — enthaltend einen kurzgefaßten 

Lebenslauf des sog. Retters der evangelischen Freiheit, dessen verwilderte Solda¬ 
teska, in Gemeinschaft mit Chorwaten und Panduren, zwei Jahrzehnte lang den 
deutschen Boden in eine Wüsierei verwandelt hat. Die ungezählten Dörfer, 
welche, vor Landung der Schweden auf der Düne Rüden, der Wohnplatz einer, 
nach Hunderttausenden, zählenden, betriebsamen Ackerbau treibenden Bevölkerung 
gewesen, sind in der zweiten Hälfte des 30jährigen Krieges von der deutschen 
Erde verschwunden )̂. Auch Friedeborn bediente sich 1624 des einfachen t und 
schrieb demgemäß S t e t i n s), und noch viel später kommt das einfache t vor. 
So namentlich in dem Diplom vom 14. September 1660, kraft dessen die Königin 
Hedwig Eleonora. und der Schwedische Reichsrath, in Vormundschaft des minder¬ 
jährigen Königs Carl X I . , an das Bürgermeisteramt der Stadt die Vorrechte 
des Adels knüpft. Diese Lateinisch geschriebene Urkunde enthält im Königstitel 
Vux 8 t s t i n i und der Name der Stadt wird (Evitas uoetra 8tstiuON8i8 ge¬ 
schrieben ̂ ). ' 

Fließingen an der untern Oder hat sein Analogen in der Stadt Vlissingen 

' ) U . H. Balthasar, eiste Sammlung einiger zur Pommerschen Kirchen-Historie gehörige» 
Schriften. S. 150. GreifZwald 1723.^ 

2) ^Die in Bezug genommenen seltenen Flugschriften befinden sich in der Bibliothek der 
Königl. Regierung zu Stettin, in zwei Packen kleiner Abhandlungen, die Pommern betreffende 
Nachrichten enthalten; unter Nr. 14 und Nr. 16 l i t . XVI , N. des Katalogs von 1868.̂  

s) sDßZei'l'M«) urdi8 LtetiueuLiL ete, Ltßtwi 1624,. Zweite Ausgabe 1654.̂  
4) sDiese Urkunde verleiht der Stadt auch eiue Vermehrung ihres Wappens durch die Schwe¬ 

dischen Löwen als Schildhalter. Weiter unten wird darauf zurückzukommen sem. Dir Urschrift 
des Diploms befindet sich im Raths-Archw, ist aber auch gedruckt in einer sehr seltenen Schrift, 
die den Titel führt: ,,Das jetzt-blühende Stettin, mit poetischer Feder entworfen von Balthasar 
Daniel Bartels, Lastadischen Gerichts-Lsorsturio. Am 12. May, 1734. Alten Stettin, Gedruckt 
bey Hermann Gottfried Effenbahrten, E. E. Raths- und Stadt-Buch-Drucker". Als Curiofum sei 
angeführt, daß der poetische Autor anführt t „Stettin heißt durch Verwechselung der Buchstaben: 
ist ne t t / , ! ! 
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auf der Insel Walcheren im Mündungsgebiet des Rheins, der Maas und Scheide, 
wo jüngsthin ein neuer Hafen eröffnet ist. 

Fahren wir von nun an fort mit Hermann Herings topographischen Schil¬ 
derungen der Stadt Stettin in älterer Zeit, die durch Ludwig Giefebrechts Ein¬ 
schaltung unterbrochen wurden.^ 

Zuverlässiger« historischen Boden gewinnen wir für die Stettiner Stadtgeschichte, 
mit ausdrücklicher Erwähnung des Namens 8w6u, 8t6tina, oivitas 8t6tlU6Q8i8, 
bei ^en Lebensbeschreibern des heiligen Otto^). Unter ihnen gedenkt nur Sefried 
des Kriegszuges Boleslaws I I I . gegen Stettin, drei Jahre vor der Ankunft des 
Bamberger Bischofs^).' Rücksichtlich der ört l ichen Verhältnisse gibt die Erzäh¬ 
lung nun Folgendes. Stettin, die Metropolis des ganzen Pommern von einem 
Sumpf und, Gewässern rings umgeben )̂, galt iedem Feinde für unangreifbar, so 
daß auch Boleslaw sie nur zur Winterszeit bei zugefrornen Gewässern und nicht 
ohne. Gefahr durch unvermutheten Überfall überraschte. 

Erheblich mehr in das Einzelne gehend ist das, was gelegentlich bei der 
Geschichte der Bekehrung durch Bischof Otto vorkommt. Hiernach ist Stettin 
damals die bedeutendste Stadt in Pommern, größer als Wolin^). An sie ver¬ 
Weifen die Woliner den Bischof zuerst mit seinen Bekehrungs-Versuchen, als an 
die älteste und edelste des Landes, die Mutter der übrigen Städte5). Unrecht 
sei es A r sie, wenn sie die Einführung einer fremden Religion gestatten wollten. 
wenn Fiese Neuerung nicht durch das "Beispiel Stettius empfohlen würdet. 

Aie Stadt erhebt sich von dem Fuße eines Berges aufwärts') und umfaßt 
in ihrem Umkreife drei Hügels von denen der mittlere, dem Triglaw heilige, 
am Höchsten hinauf bebaut ist^). Msselbach hält es für unzweifelhaft, daß einer 

1) Mne kritische Beleuchtung her „Biographien des Bischofs Otto", (Andreas, Ebbo, Her-
berds Dialog des Thimon und Sefrid und sein Umarbeitet, der sog. Anonymus, die Heiligenkreüzer 
Biographie) hat der im Jahre 1874 -j- Dr. Robert Kiempin, Archivrath und Vorsteher des Pom- , 
merschen Staatsarchivs, mit gewohnter Gelehrsamkeit und Gründlichkeit bearbeitet, in den Baltischen 
Studien, IX , 1, 1—245 bekannt gemacht.̂  

2) Sefrid I I , 51, bei Iasche, S . ,290. . ~ „ 
^) Hierbei sa^nis uuäiHus oiueta,) mutz man, wie aus anderen Stellen des Biographen her¬ 

vorgeht, theilweise an die Oder und ihre Arme, dann aber auch an'Gräben denken, welche land¬ 
wärts die Stadt umschlossen, denn die Stadt stand der Hauptsache da, wo sie noch jetzt steht. 
sWenn wir uns nach Anleitung der geographisch - geognostischen Umrisse vergegenwärtigen, daß 
Stettin auf einca kleinen/ gegen die Oder abfallenden, Hochfläche belegen ist, so ist das Vorhanden¬ 
gewesensein von Sümpfen auf der Landseite vor 700 Jahren nicht, ausgeschlossen, mochten dieselben 
Abfluß haben'oder nicht. Sehen wir doch noch in der Gegenwart Überreste dieser natürlichen Be¬ 
wehrung der Slawen-Stadt in der Vertiefung der Parkanlagen, welche jetzt ein Springbrunnen 
schmückt, in dem „odiösen" sog. Katzenpfuhl, ja Spuren davon selbst in den Festungsgraben der 
Forts Wilhelm und Leopolds — «) Ndd« 64, ^uäryg.8 ^ L c k ü , 151, 163. 

5) Dies soll doch wol nichts anders heißen, als daß sie eben für die älteste und einflußreichste 
gelte. Nddo I I , 51 sagt dasselbe, wenn er behauptet: sxiiuig, urds l i la 8wti l l p r i u o i p a t n i u ^ 
omniuiQ VomsraniHS oivitHtniu K3,d6t, und Ooä. 8t, Orucis: 8t6tiusu8S8 tatius Asuti» z>lilloiz»68 

6) Zstriä I I I , 92. ' 
7) <üoä. 8t. Nrueiä, Vierter Jahresbericht der Gesellsch. für Pomm. Gesch. :c., S . 146: 3, ra-

dus uloutig iu kltuin. porreota,. ^ 
s) lübdc» 51, 64. Andreas, bei Iasche S . 132, erwähnt v i e r Berge innerhalb der S tad t ; ge¬ 

wiß ein I r r thum, da dies allen übrigen Nachrichten zuwider ist, auch S . 163, mit den Worten 
des Ebbo, nur von d re ien gesprochen wird. 
', ^) So versieht Verf. das yni st altior des Nbbo 64. 

18*" 



^ ^ ' " ' Die Stadt Stettin. 

! 

dieser Hügel die Höhe sei, auf welcher das Schloß liegt, als zweiter sei die 
zwischen dem Altböterberg, jetzigen untern Pelzerstraße, und der oberü Schuh¬ 
straße, als dritter die zwischen der Schuhstraße und der Grapengießer-^ jetzigen 
obern Schulzenstraße, belogenen Höhe zu verstehen ̂ ). Die drei Hügel, welche 
durch die genannten zwei Straßen-Thalsenkungen von einander getrennt, auf der 
Südseite aber durch die abschüssige Schulzenstraße und auf der Nordseitb des 
Schloßhügels durch das Thal begränzt werden, in welchem sich der heutige 
schmale Schlößgarten befindet, vereinigen sich landwärts zu der Hochfläche, deren 
Scheitel in der großen Ritter-, und dem obern Theil der Großen Domstraße, 
sowie im Marienplatze nicht zu verkennen ist.̂  

Die Stadt zählte ohne Kinder und Weiber und ohne die übrige Menge 900 
Familienväter^), wie sich bei der Taufe der Einwohner gezeigt zu haben scheint. 
Wieviel Ahore sie gehabt, wird nicht gesagt; doch ist von mehreren die Rede)̂ . 
Eins derselben lag auf der Nordostseite, vor welchem Otto die Kirche erbaute, 
die er den Aposteln Petrus und Paukus bei femer ersten Anwesenheit geweiht 
hatte^). Dieses Thor war von starker BauaN, auswärts am Eingange mit 
großen Pfeilern versehen, so hoch und ansehnlich, daß der Stettinische Edle 
Wirtschach n̂ach anderer Lesart Wirikus^ seinen kleinen hölzernen Nachen, auf 
dem er aus dänischer Gefangenschaft̂ , über die Oftsee entflohen war, zum An¬ 
denken an seine wunderbare Rettung an ê inen derselben aufhängen konnte^). I m 
Innern der Stadt lag ein Marktplatz von bedeutendem Umfange. Obwol 
Bischof Otto mitten auf demselben die Adalbertskirche erbautes, so blich« doch 
noch ein hinlänglicher Raum für eine zahlreich versammelte Volksnienge übrig/). 
Es befanden sich auf demfelben TritMen^), entweder aufgemauert' oder ein 
saülenähnlicher Holzbau, oben mit einem Platz, der mehrere Personen faßte, und 
zu dem Stufen vch^Holz emporführten. Sie gewährte den Herolden und der 
Stadtobrigkeit eine Paßliche Stätte, um zu dem versammelten Volke zu reden^). 
Wie überhaupt in den Pömmerschen Städten, so hatte der Herzog auch in Stettin 
seine Burg oder seinen Hof"), der gleich den übrigen Fürstenhöfen des Vorrechts 

Rechte 
Von ^ . , ^ „ , 
vereinigten König!, und Stadt-Gymnasiums, Director der mit demselben verbundenen Seminarien 
für gelehrte Schulen :c. Stettin 1843. Diese für einen engern Kreis von Lesern und in einer 
geringen Anzahl von Exemplaren gedruckte, daher sehr fetten gewordene Iubelschrift, ist demnächst 
auch in die „Baltische Studien", IX , 2, Jahrgang 1843, aufgenommen; die obige Stelle steht 
daselbst auf S . 443.^ / ' . 

2) 8ßfi>. 108. i^ ^HI^ iüFßllti oivitats, tzrlitk uonZsntoL Z,lttrs8 lauiiliaZ 2,d8<iü6 MrvuliL st 
WuUsbribus, st Mi^ua lüültituäms QUiasratoL Ilabsbat. 

^) Mbc» 90: Uli i>Ü8t uioäieutu tunmituoLa Ltrezütu z»orti8 eruiuz>ellte8. 
4) M^,o gg. 8 ^ ^ 154. ^ . 5) Zßfi-. 159. ^ ^ ^ Igg. __ 6) 8 ^ . 111. __ ?) 8str. 161. 
)̂ 8etr.: z»u1Muui ooützeLuäsuL. Nbdo 90: p^ramiäsä massnas st iu altum uiui'Ntas. 

Dieser Beschreibung würde es nicht geradezu widersprechen, wenn Sefrid 160 von hö l ze rnen 
Stuten redet, denn diese konnten den Aufgang zu den gemauerten Tribünen bilden. Erwägt man 
aber, daß es weiterhin heißt, der heidnische Priester habe die eolumna ^raäuuin, auf welcher der 
BisHof mit seinen Priestern stand, um zu dem versammelten Volke zu reden, mir den Händen 
heftig erschüttert, so wird man die Ansicht von einen: Mauerwerk, das bei den Wenden übrigens 
nicht so unbekannt gewesen zu sein scheint, als man gewöhnlich annimmt, aufgeben müssen. 

9) 8etr. 160. 
" ) arx, Nddo 50. ^när. S. 132. 0uria äu«8. 8efr. Oap. 4 zu Anfang. I n dieser Curie ,̂ 
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genoß, daß, wer in ihm Zuflucht? suchte, dort vor jedem Verfolger gesichert und 
unverletzlich war^). Der fürstliche Hof umfaßte einen ansehnlichen Raum mit 
einem besondern Wohnhause zur Aufnahme des Fürsten, wenn er in der Stadt 
war, und anderen Gebäuden2), welche das Bedürfniß forderte. Vor demselben 
breitete sich der Rasenplatz aus, aus dem der Bischof die Gemahlin Domaslaw's, 
die Mutter seiner ersten Täuflinge in Stettin empfing. — Als öffentliche Gebäude, 
werden angeführt vier sogenannte Continen. Obwot" dieses Wort als slawisch^ 
bezeichnet wird (s. vutrs8U6 unter ooutinae), so kommt es doch in dieser Form ̂  
im Polnischen nicht mehr vor, wol aber mit dem Zischlaut Kono^ua, Kont8<Mna, 
Ende, Spitze, wozu Kouoxat^ spitz zulaufend. Es dürfte also ein thurmartiges, spitz 
zulaufendes Gebäude bezeichnen, ^ontsokäuis im Russischen: das spitze Ende/) 

Die eine und zwar die vornehmste )̂ der vier Continen lag etwa in der 
Mitte der Stadt ^) auf dem mittelsten Berge, der, weil sie dem Triglaw geheiligt 
warb), auch der Triglawsbera/ hieß. Sie war mit wundersamer Kunst gebaut, 
die Wände nach Außen und Innen mit Bildwerken geschmückt > welche Gestalten 
von Menschen, Vögeln und andern Thieren darstellten, so künstlich der Natur 
nachgebildet, sagt Sefrid, daß sie zu athmen und zu leben schienen. Die Farben 
der Bilder auf der Außenseite hatte die Hand des Malers so frisch und kräftig 
aufgetragen, daß weder Schnee noch Regen sie verwischen oder nur^ausbleichen 
konnten. I n diesefen Tempel pflegten die Wenden nach alter väterlicher Sitte 
von erbeuteten Schätzen oder Waffen, mochten sie im Kampfe zur See oder zu 
Lande erworben sein, den zehnten Theil dem Gotte zu Ehren aufzustellen. Auch 
sah man dort goldene und siberne Mischkrüge, deren sich die Priester zum Weis¬ 
sagen, die Vornehmen und Machthaber der Stadt beim Schmause und Trinkge¬ 
lage an festlichen Tagen zu bedienen pflegten; — ferner große Hörner wilder 
Stiere (Auerochsen?) mit Gold und Edelstein ausgelegt und zu Trinkgefäßen ver¬ 
arbeitet, auch Hörner, die als Blas-Inftrumente benutzt wurden, Dolche, besser 
und vieles andere seltene und kostbare Geräth. I m Innern des Tempels stand 
das dreiköpfige Bild des Triglaw, dessen Augen und Mund durch einen mit Gold 
verzierten Haufttschmuck verdeckt war ^). — Die drei andern Continen waren un¬ 
bedeutender und mit geringerer Sorgfalt und Verzierung aufgebaut, als jene. 
Rings im ganzen innern Umfange derselben, waren Sitze angebracht und Tische 
vor denselben. I n ihnen pflegten die Bewohner der Stadt an bestimmten Tagen 
und zu bestimmten Stunden Zusammenkünfte zu halten, mochten dieselben bloße 
Trinkgelage bezwecken oder Behufs der Berathung über ernste und wichtige An¬ 
gelegenheiten berufen sein/). Nicht übereinstimmend mit dieser Darstellung Sefrids 
ist die Erzählung des heiligen Kreuzer Biographen^). Dieser kennt nnr zwei 

des Herzogs fand der Bischof Otto seine Aufnahme. Hier taufte er in Stettin die ersten Prosen 
lyten, die Söhne Domaslüw'Z. " 

1) In 8il lMli8 kutsiu eivitatibuL äux MlsMum Kadsbat st ourtsm eum asäidug. H.ä 
yuaui 81 HUI8 onQtuZiWst, Isx ta1i8 srat, ut Mol ibst k(>8ts psr8Syu6Qte 86ouru8 idi C0ll8i8tsrst 
es i11a,68U8. 8st>. 87. , , 

2) I n Wulin befand sich auf dem fürstlichen Hofe ein aeäiüeium lortiWimuiu, ti'3,bibu8 st 
ti>,duli8 iuF6Qtidu8 coiuMctuiu, ^uoä 8wvaill vei Vi ta le vooant. 8eti-. 89. 

s) 8klr. 105. — «) Nbdc» 93. — 5) M b o 64. , 
6) Nbdn I. c. Huär63,8 S . W3 : 3,88srsutidu8 iäolaruiu sacsräotiduL, iäsa 8umWuill ßornm 

tria iia^ers o3,z>itH, Hu«uig,M tr ia ^roeurÄret rLMg. i. e. «oel i , tßrr3.6 ßt iukßrui, ßt 
«iäari opsriri pro eo, ĉ uoä ßseolltl», I ioMnuiu «luasi uon ?iä6u8 st taesu8 äi88iiuul3,i'6t. 
8slr. 106. —- «) 8str. 150. , 
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Continen, denen er nachrühmt, daß ste mit großer Sorgfalt und Kunst erbaut 
gewesen. Sie lagen nicht weit von einander, beide dem Triglaw geweiht. I n 
der einen ward der mit Gold und Silber geschmückte Sattel des Triglaw aufbewahrt, 
und aus diesem wurde von einem der 4 Priester, der Stadt ^), dem die Sorge 
für das Roß des Triglaw oblag, das aufgeschirrte Streitryß des Götzen an be¬ 
stimmter Stätte hervorgeführt, wenn das Volk vor dem Beginn'eines Kriegs-
oder Raubzuges den Ausgang desselben im Voraus zu. erforschen, wünschte. 
Neun Lanzen wurden dann auf den Boden gelegt, je eine Elle von einander ent¬ 
fernt. Durch diese führte man das Streitroß drei Mal rückwärts und vorwärts. 
Blieben sie unberührt von den Füßen des Thieres, fo, galt das für ein günstiges 
Vorzeichen und sogleich ging man ans Werk, im entgegengesetzten Falle gab man 
den Zug auf*). — Um nun beide Erzählungen, des Sefrio und der heiligen Kreuzer 
Biographie, in Übereinstimmung zu bringen, wird anzunehmen sein, daß nur 
zwei von den Continen ausschließlich der Gottheit geweiht waren; die anderen, 

' vielleicht in den beiden Hälften der Stadt biegen, vertraten etwa die Stelle, des 
Rathhauses späterer Zeiten, obwol damit ein heidnisches Heiligthum /verbun¬ 
den war; daher jede ihren Priester hatte. Eine dieser beiden Continen. dürfte 

. es gewesen sein, wo sich die große Versammlung zusammenfand, welche bei 
Otto's zweiter Anwesenheit, in Stettin die gänzliche Ausrottung des Heidenthums 
beschloß 2). 

Außer den Continen erwähnt Ebbo )̂ bei Gelegenheit der Erzählung von des 
Bischofs zweiter Anwesenheit in Stettin noch eines anderen Tempels. Nachdem 

H die Vorsteher der Stadt, heißt es, zum zweiten Mal die Annahme der christlichen 
>"lD ' Lehre beschlossen hatten, die Heidentemftel abgebrochen, die noch nicht Getauften 
'̂  >̂  getauft, die Apostaten durch Besprengung mit dem Weihwasser gesühnt waren, 

habe Otto den Udalrich, den vertrautesten seiner Begleiter, abgesandt, um noch 
einen andern, entfernter belegenen Tempel abzubrechen. Die wenigen zurückge¬ 
bliebenen Verehrer des Götzen, welche von der Mauer herab den Diener des 
Evangeliums kommen sahen, und aus seinen Begleitern und dem GerUhe, das 
sie trugen, seine Absicht erkannten, versuchten ihn mit Werfen von Steinen und 
Knitteln zu verjagen. Der christliche Priester kehrte um, und holte den Bischof, 
der numehr keinen Widerstand fand, so daß der Tempel abgebrochen ward. Bei 
dieser Gelegenheit^) wird erzählt:'der Bischof kam bei der Rückkehr an einem 
Nußbaum von ungewöhnlicher Größe und Schönheit vorüber, der einer Gottheit 
geheiligt war, und an dessen Fuß ein Quell entsprang. Die Anmuth der Gegend 
und der weit reichende Schatten des Baumes war in der Sommerzeit eine Freude 
der Nachbarn, und es pflegten sich die Heiden zur Verehrung des Götzen in 
großer Anzahl bei demselben zu versammeln. Er war das Eigenthum eines armen 
Mannes, der ihn sorgsam bewachte und von dem Ertrage der Früchte des Baumes 
sich dürftig ernährte. Wegen der möglichen Verleitung zum Rückfall ins Heiden-
thum, die der Nußbaum den Neübekehrtm gewähren konnte, bestand der Bischof 
darauf, daß der Baum umgehauen werde. Um jedoch dem Armen fein Eigen¬ 
thum, der Gegend ihre Zierde zu erhalten, baten die Stettiner in des Bischofs 

1) 8st>. 107. ^Führten die Continen von diesem Roßdienst ihren Namen? kau im Slav. — Roß.^ 
2) Nddo 93 nennt sie: maZug, üomu8 in lüoutß l Ä F l a v i in mkäia «vitate. 
' ) Hbbo 97. ^.närsa,8 S . 199. 
4) Nbdc» 98. Huäroa,» S . 199. Letr. ohne des Tempels zu gedenken 168, und in anderem 

Zusammenhang Ooä. V- Orueiä S . 169. 
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Begleitung, er möge des Baumes schonen und schwuren, den Aberglauben für 
immer zu vertilgen. Schon zeigte sich Otto geneigt, ihren Bitten zu entsprechen: 
da trat der Besitzer unversehens von hinten heran, um mit seiner Streitaxt dem 
Bischof den Scheitel zu spalten. I n seinem blinden Zorn aber verfehlte er Hes 
Zieles, und die kräftig geschwungene Axt fuhr 'so tief m die feftgebaute Brücke, 
auf der sie eben standen, daß man sie nur mit Mühe aus dem Holze zog. 
Bischof Otto vergab dem Frevler, und ließ den Baum unversehrt stehen. — Eine 
andere^ kürzere Erzählung von einer heiligen Eiche der Vtettiner, die man dem 
Zusammenhange noch im Innern der wendischen Stadt würde suchen müssen, 
giebt Sefrid in dem Bericht über Otto's erste Anwesenheit in Pommern ^). Beide 
Nachrichten scheinen sich jedoch auf dieselbe Sache zu beziehen. Es ist nicht^ab-
zusehen, weshalb der Bischof, der doch alle heidnischen Alterthümer der Stadt 
zerstörte, jenen Tempel und den Nußbaum, verschont haben sollte, deren Existenz 
ihm nicht unbekannt bleiben konnte, sofern beide, wie der Inhalt der Erzählung 
lehrt, nahe bei der Stadt waren. Der Vorgang gehört° daher wahrscheinlich in 
die Zeit der ersten Bekehrungsreise Otto's. Dann aber dürfte die Geschichte von 
dem Nußboum mit der von der Eiche zusammenfallen, da von der letztern weder 
Ebbo noch der heiligen Kreuzer Biograph etwas weiß, und beide Erzählungen in 
ihren. Einzelnheiten bis auf die Namen guerou» und arkor unois die größte Aehn-
lichkeit mit einander haben. sFür den Stadtort ardoris Mois ist neuerlich, 
nach Zickermann, die obere Schuhstratze, etwa bei der Hof- und Garnison-Apotheke, 
in Anspruch genommen worden ̂ ), was wenig für sich haben dürfte. Siehe 
weiter unten.^ , ' ' 

Das bisher Angeführte ist mit Ausnahme einer später zu erwähnenden Stelle 
Alles, was für die. Örtlichkeit der heidnischen Wendenstadt aus den LebenZ-
beschreibern des heiligen Otto zu schöpfen ist. Manche Veränderung rief die 
Einführung des Christenthums hervor. Das Nächste war die Gründung christ¬ 
licher Kirchen. Nach Sefrids Erzählung scheint es Anfangs, als wisse er nur 
von einer' durch Otto gestifteten Kirche. Allein im Fortgange feiner Berichte wird 
nicht bloß wiederholt von Kirchen im Allgemeinen geredet, sondern einer zweiten 
ausdrücklich Erwähnung gethan, so daß die drei vorhandenen Relationen im 
Wesentlichen übereinstimmen und folgendes Resultat liefern: An passenden Orten 
gründete Ot,to gleich bei seiner ersten Anwesenheit zwei Kirchen, die eine mitten 
auf dem Markt ^), auf dem Triglawsberge ^), die andre vor dem Eingange zur 
Stadt auf einem geräumigen Platze ^), außerhalb der,Befestigungen^), jene dem 
heiligen Adalbert, diese den Aposteln ̂  Petrus und Paulus geweiht ^). Beide 
wurden mit allem Schmuck und Geräth versehen, wie es der Gottesdienst forderte, 
und bei jeder ein. Priester eingesetzt. Vor der Adalbeckskirche wurden selbst 

i ) 8str. 107, bei Iasche p. 218. — 2) g^üe Stettiner Zeitung.. 1872. Nr. 134. 
' ) NxLtrueta dasilica äiliFkuti eura in weäio toro 8t6tineu3i. 86kr. 111. Der heil. 

Kreuzer Biograph nennt sie, wol übertreibend, inFSutsiu bgMioaiu. 
" 4) vug,6 «oe1e8ik6, ung, in inout«! I i - i ^ la i 8ub bonork 83.uoti ^äeidsrt i . M d o 64. 

5) kuit baLilici,. ants in t ro i t iM «vitatiä iu are», 8Z>ati<)8g.. c^Miii ipL6 iu priore xro^ctious 
Li'at. 8etr. 1,54. 
3,Ii«, extra eivitg,ti8 inoLllia. in vsQeratioils Lauoti ?s t l i . 

) So sagt der ^,rwQ^inu8 8t. <ül̂ uoi8 z>. 152. Böhmer, dem 1827 der zwei IahW später 
zum ersten M a l abgedruckte Coder dieser Biographie nicht bekannt war, ne»nt (Neüe'Pomm. 
Prov.-PIll'tter I , S . 232) die Entstehung dieses doppelten Namens unbekannt, da die anderen 
Biographen nur „den Namen St . Peters haben. 
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Klingel und Glocken aufgehängt. Wie in Wolin,, wo die Kirche aus Balken und 
Flechtwerk' aufgeführt und mit Stroh gedeckt waren, so mochte Otto auch in 
Stettin bei dem Mangel an Baumaterial sich mit ähnlichen Gebäuden begnügt 
haben, da der Bau derselben vom August bis spätestens in dem nächstfolgenden 
März so rasch vorschritt/ daß der Bischof die Einweihung noch vor seiner Rück¬ 
kehr nach Bamberg vornehmen konnte. Vielleicht war nur der Altar gemauert ^). 

Dies also .die ältesten Nachrichten über Stettin.. Doch wie verhalten sich die¬ 
selben zu der Örtlichkeit der heutigen Stadt? Um hier zu einem Resultate zu 
kommen, sind folgende Umstände zu berücksichtigen: 

1) Um das Jahr 1187 wurde die Iacobi'kirche außerhalb der Feste Stettin 
gegründet. 

2) Die fürstliche Burg wurde 1249 abgebrochen. Vierzehn Jahre später wird 
dieser Platz zum Aufbau der Marienkirche benutzt. 

3) '1243 wird das Nonnenkloster vor Stettin angelegt. 
Hiermit finden sich für die Bestimmung des Umfangs der Wendenstadt 

folgende feste Punkte: die Petrikirche und das Nonnenkloster nordostwärts vor 
der Stadt, die Burg auf dem jetzigen Marienftlatz am äußersten nordwestlichen 
Rande, .die Iacsbikirche auf der Westseite vor Stettin, endlich die Oder als Be-
gränzung der Südostseite. 

Hiernach ergiebt sich zuerst als irrig und den ausdrücklichen Zeugnissen der 
sämmtlichen Lebensbeschreiber des heiligen Otto entgegen, die durch nichts moti-
virte Behauptung Friedeborns ^), daß Stettin früher in einem langen, schmalen 
Striche sich längs der Oder hingezogen und bei der Petrikirche sich etwas auf-
wärts erstreckt habe, so daß dieselbe mitten auf dem Markte belegen gewesen. Es 
ist vielmehr der Kern der alten Wendenstadt in dem Räume zwischen den ge-
nannten Punkten zu suchen, wofür auch der für den größten Theil desselben 
später noch übliche wendische Name: das Kessin-Viertel )̂ und die kurzen, engen, 
winkligen Stratzn sprechen dürften. — Eins aber bleibt ungewiß: das südwest-
liche Ende der Stadt nach dem jetzigen heil. Geistesthore zu. Man wird daher 
nur zweifelhaft bleiben können, ob das Iohanniskloster noch innerhalb der Stadt 
oder ebenfalls, gleich dem Nonnenkloster, unmittelbar vor derselben.erbaut worden. 
Die Stiftungsurkunde, wie alle älteren dieses Mönchskloster betreffenden Diplome 

1) Dafür scheint die Erwähnung des maNsu8 e3.ßiu6ntg.rlu8 (8etr. 158) zu zeugen. — Daß 
Bischof Otto noch mehr, als die genannten zwei Kirchen gegründet habe, wie Böhmer a. a. O. 
anzunehmen geneigt ist, hat keine Wahrscheinlichkeit/ Stellen, wie diese: eodsLiarum traeturÄß 
ZoliäHQtur, et 8i yuas äeätruetae lULrrmt, renarantur (8kt'r. 168), oder; eoolssiaß Okristi ex 
nieäis, partk äsZtruunwr, äsiuäs ranovars soeiLLiaL nou cWWvit (<Üoä. 8t. <üruc. I , S . 169. 
Ndda 65) werden immer nur auf die beiden erwähnten zn beziehen sein. Denn wenn auch bei 
der Apostasie der Neübekehrten vorzugsweise die AdalbertZkirche die Zerstörungsmuth der Ab-
trünnigen erfuhr, so wird doch auch die Peterskirche nicht ganz verschont geblieben sein. Das: 
ycoleFiay 6x w s ä i « , parts äeßti-uunwi' darf man nicht, allzugenau nehmen, da die Erzählung 
der Biographen weit mehr einen erbauenden, als historischen Zweck hat. 

2) Histor. Beschreibung Stettins S . 24, 38, später vieAch ihm nachgeschrieben von,Zicker-
mann, Wutstrack, Brüggemann, Steinbrück, Sel l :c . 

^) ^risäsdoru äescr. urd. 8tetin. topoZrapIii«^ S . 10. Über den Namen L^LÄu, N^ in 
s. Ooä, komei-. äixiom. von Hasselbach und Kosegarten I , S . 129. Kesfin-Viertel würde hiernach 
etwa heißen: das Viertel der Buden, Hütten, Fischerhütten. Bezieht si ^ etwa auf die Deutung 
dieses Namens die alte von Friedeborn hist Beschr. S . 23 erwähnte Sage, Stettin sei ursprüng-
lich ein Fischerdorf gewesen? , 
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sind bis jetzt-unbekannt geblieben ̂ ). Glaublich möchte es kaum sein, daß die 
wendische Stadt in ihrem Innern einen so- großen Platz, wie das Kloster fammt 
der Kirche sonst einnahm*), übrig hatte, und die Anlegung beider vor der Stadt wird 
um so wahrscheinlicher, wenn Z. I . Steindrucks' Angabe )̂ wahr ist, daß bei 
einem Rechtsstreite des Rathes und Klosters 1318>wegen Herstellung der Mauer 
zwischen der Oder und dem Kloster die Entscheidung zu Gunsten der Stadt aus¬ 
gefallen sei. Schließen wir hiernach den Mddenberg koch von der wendischen 
Stadt aus, so sind die drei Hügel der Biographen Otto's ostwärts vom Iohannis-
kloster und zwar meist in den verhältnißmäßig niedrigen Erhebungen in der 
Unterstadt zu suchen, doch schwer nachzuweisen, da die Einsenkungen zwischen ihnen 
im Laufe der Zeiten allmälich meist verschwunden sind. Spuren von ihnen 
finden sich jedoch theilweise noch. Aust dem mittelsten und höchsten lag der Tr i -
glawstemftel und wahrscheinlich die zweite Contine^), hier, in der Mitte der da¬ 
maligen Stadt, der Marktplatz, auf dem wöchentlich zweimal Markt gehalten 
ward, auf ebendemselben die von Otto gegründete Adalbertskirche; auf dem Trig-
lawsberge ferner das große Haus (wenn dies nicht etwa die obengenannte zlpeite 
Contine selbst ist), in welchem bei Otto's zweiter Anwesenheit die Stadtgemeinde 
sich versammelte und auf Wirtschachs Petreiben die vollständige Einfuhrung des 
Christenthums beschloß, hier endlich der fürstliche Hof mit seinen Gebäuden.' Es 
ist nicht unwahrscheinlich, daß der heutige Neue- und der Heümarkt die Stätte 
des alten Marktplatzes, wenigstens ungefähr bezeichnen. Man würde darüber 
Gewißheit erlangen, wenn die Lage der Adalbertskirche feststände. Diese aber 
wird, soweit die bis jetzt bekannt gewordenen Geschichtsquellen reichen, niemals wie¬ 
der genannt. Die Sage späterer Zeiten ̂ ) bezeichnete Als solche das alte steinerne 
Gebäude zwischen dem Schweizerhof und Stadthof, abgebrochen ^l827, wo jetzt 
die Ottoschule steht. Wenngleich die Stelle den. Aussagen der Biographen nicht 
entgegen sein möchte; so bleibt die Richtigkeit der Sage doch höchst zweifelhaft. 
Otto's Adalbertskirche war gewiß von Holz; wäre sie je in Stein von Neuem 
aufgeführt und somit ihre Dauer für längere Zeit gesichert geblieben; so würde 
es später nicht an Gelegenheit gefehlt haben, ihrer zu gedenken. Auch war die 
Richtung jenes räthselhaften steinernen Gebäudes nicht, wie behauptet worden, 
von Osten nach Westen gekehrt. Glaublicher erscheint es, daß der Triglaws-
temftel auf dem jetzigen Neuen Markte gestanden, wobei vorauszusetzen;st> daß Otto, 
wie er es zu Wolin that, 'die neue christliche Kirche an der Stelle des Götzen¬ 
tempels aufführte. 1237 kann die Adalbertskirche nicht mehr bestanden haben, 
zumal, wenn sie so bedeutend war, wie der ^,uon^mu8 8t. oi-uois anzunehmen 

)̂ I> I . Steinbrück Gesch. deMKIöster in Pommern S. 132 sagt, ohne hinzuzufügen, woher 
er es habe, daß bei Einführung, der Reformation die abziehenden Mönche ^alle Documente und 
Kostbarkeiten mitgenommen hatten. — ^) I n der Unterstadt bis zn seinem Neubau in der Neustadt. 

2) ^Un der so eben erwähnten Stelle seiner Gesch, der Klöster in, Pommerns 
3) n^uH Fi'llnäi ad iuvieein intLrv3,1j,u äiLttckant. Ooä. Zt .Oiue. z>. 150. 
4) Hickermann historische Nachricht von den alten Bewohnern in Pommern S. 48: „Hat ge¬ 

standen (die AdatbertZfirche), wo itzo noch der Stadthof, ist/und sind die Rudera annoch zn sehen, 
nebst dem Ort, wo man den Triglaff soll verwahret haben." ĵ Auch Böhmer war nicht abgeneigt, 
die AdalbertZfilche für das Gebäude auf dem Stadthofe auzunehmen, welches zuletzt als Pferdestall 
benutzt wurdl: «Nel'ie Ponun. Prov. Blätter, I . Vd,), welche Meinung sich seitdem weiter verbreitet 
hat. Franz Kugler aber glaubt, daß dieses Gebäude/ obgleich im Rundbogen gewölbt, erst in 
späterer Zeit gebaut sei, und die Bestimmung einer öffentlichen Halle gehabt habe, welche in einer 
bedeutenden Handelsstadt wohl an ihrem Orte war. Balt. Stud. I I , 1, 107—109.) 

Landbuch von Pommern; Th I I . , Bd. V I I I . 19 
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scheint; denn sonst würden die sämmtlichen Bewohner der Stadt nicht auf die 
Petri- und Iacobikirche allein vertheilt worden sein ^). Bei ihrem Verfalle mag, 
nachdem die Verehrung des heiligen Adalbert in Pommern mit der Trennung 
von Polen allmälich ganz zurücktrat ^), um wenigstens den alten, der Ver¬ 
ehrung Gottes geweihten, Ort diesem Zwecke zu eHalten, an ihrer Stätte die 
Nicolai-Capelle angelegt worden fein. Diese stand bereits 1243 s). Statt ihrer 
mögen dann im 14. Jahrhundert )̂ fromme Kaufleüte die größere Nicolai-Kirche 
erbaut haben. Wenn endlich von Ebbo )̂ berichtet wird,' auf dem Triglaws-
berge m̂  der Mitte der Stadt sei der Sitz des Fürsten gewesen, so scheint es 
nicht wahrscheinlich, daß damit das von Barnim 124I abgebrochene oaLtruni und 
zugleich die Curie gemeint sein könne, in welcher Bischof Otto bei seinem Aufent¬ 
halte in Stettin zuerst Aufnahme fand. Iene^ oagtruiu bildete sicher eine ver-
hältnißmäßig weit gegen Nordwest vorspringende Spitze der Stadt unö konnte 
kaum noch als auf dem Triglawsberge belegen bezeichnet werden. Man würde 
demnach einigen, auch anderweitig bestätigten Grund haben, anzunehmen, die 
Curie des Herzogs habe schon damals in der Gegend gelegen, wo das jetzige 
Schloß steht«). . 

I n Betreff des oben erwähnten Nußbaums erzählt, vielleicht nach einer alten 
Stadtsage, Zickermann ^): „er habe oben in der Schuhstraße gelegen". Allein 
dem widerspricht die Erzählung von dem tauuin lonFius reiuotuin und von der 
bei dem Baume belogenen Brücke. Darf man nämlich die jetzige Örtlichkeit in 
Betracht ziehe«/ so gibt es zwar an,der genannten Steile noch einen Brunmn, 
der die Quelle sein könnte, die sich unter dem fnr heilig gehaltenen Baume fand; 
aber nirgend in der eigentlichen Stadt gibt es eine Brücke ^). Will man also den 
entfernter belegenen Heidentemftel nicht auf dem linken Oderufer in der Nähe 
eines der Oder zuströmenden Baches suchen; so könnte auch an die Lastadie ge-
dacht werden, wobei wenigstens anzuführen ist, daß in dem Stettinischen 
Stadtbuch des 16. Jahrhunderts ein „Poggenberg" arzf der Lastadic vorkommt 
(vielleicht Frofchberg, aber auch möglicher Weise Korruption aus buZubr-eß-)"). — 
Fragt man, weshalb die neuen Kirchen und Klöster nicht innerhalb der Stadt, 
sondern unmittelbar an der äußern Bewehrung angelegt seien; so erledigt sich 
die Frage dadurch am einfachsten, daß die eng gebaute Stadt in ihrem Innern 
— chit Ausnahme der wol nur wenig umfangreichen Stätten, wo früher die 
Heidentemftel standen — keine angemessene Räume für große kirchliche Gebäude 
darbot, so daß auch Barnim I für die von ihm gegründete Marienkirche keinen 
andern Platz fand, als die Stelle der alte?. Burg. Was daher auch die Bio-
grafthen Otto's von einer inaoun,, sximia, anip1i3«ima eivitaL sagen: man wird 
doch nur an einen verhältnißmäßig geringen Umfang der Stadt denken müssen, 

, H , 

l) Hierüber das Nähere weiter unten. 
^) S . Gicsebrecht: St . Adalbcrt in Pommern, Ponnn. Promnzial-Blntter V, 153 :c. 
^) Drrger ciaä. I, 234, 23? «, — ^) Micrael S . M0. 
3) Nbba 93. 
'̂) Nlir das scheint̂  dagegen zu sprechen, daß Ebba 50 und Andreas S. 132 von einer arx 

sprechen, welche dem Bischof In Stettin das erste Obdach aewährt hätte: s. jedoch unten bei der 
Gesch. des Schlosses. . . , / . , ' ^ 

^) Histpr.' Nachricht von'den alten Bewohnern in Pommern, S . 17. 
3) Doch scheint dem allerdings nicht immer so gewesen zu sein. I n einer Urkunde von 1302 

(Vertrag zwischen,dem Abt Ditmar von Kolbaz und dem Rathe) wird ein po°n8 narwrnm, neben 
bem AbtZhof auf dem Röddenberge belegen, angeführt. — " ) j^D. h.: GotteZufer.^ 
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nnd ihre Ausdrücke finden nur ̂  darin Rechtfertigung, daß große Städte nach 
unserer Vorstellung im 12. Jahrhundert im Wendenlande überhaupt nicht gesucht 
werden müssen. Die eigene Aussage der Biographen, daß die Stadt nur 900 
Familienväter gehabt, gibt dafür einen Beweis. Denn wenn man auf jede 
Familie^ auch 6 bis 8 Personen rechnet, so wird die Gesammtzahl der Einwohner 
sich nicht höher,, als auf b bis 7000 Köpfe belaufen haben. ' 

Das Leben der Bewohner zeigt in mancher Beziehung einen gewissen 
Grad der Gesittung und Kultur. Das städtische Gemeinwesen erscheint nicht un¬ 
geregelt. Gewisse Häupter der Stadt, berufen als, Vorsteher die Volksversamm¬ 
lung, leiten die Berathung auf dem Markt und in den Contmen/'verhandeln im 
Namen der Gemeinde gültig mit dem Bischof, mit den Abgesandten des Polen¬ 
herzogs;— die Stadt hat zwei feststeheuve Wochenmärkte, — auch die Kunst, ist, 
wie die, wenn vielleicht auch etwas übertreibende Schilderung des Triglaws-
Temftels zeigt, den Wenden nicht ganz fremd, und für Milde der Sitte zeugt 
es, wenn, Sefrid^) erzählt, daß Redlichkeit und Treue im geselligen Verkehr ge¬ 
wöhnlich, Diebstahl und Betrug unerhört. Schloß und Riegel an Kisten und 
Schränken unbekannt fei. Jeder Familienvater hat ein reinliches, anständiges 
Haus, nur der Erholung und Erfrischung gewidmet, in welchem der Tisch von 
Speise und Trank nie leer wird, und Hausbewohner und Fremde auf gleiche 
Weise zur Bewirthung und Erquickung einladet. 

Von den wendischen Familien der Stadt sind überaus wenige, unzusammen-
hangende Nachrichten geblieben, die um desto fragmentarischer sind, als unter den 
Wenden bleibende Familiennamen noch wenig oder gar nicht in.Gebrauch gewesen 
zu sein scheinen. Durch die Biographen Otko's wird nur Wirtschach ̂ ) und der 
durch seine Macht und ausgebreitete Familie namhafte und' einflußreiche Domaslaw 
erwähnt^). Der bei Saxo und in der Urkunde von 1168 aufgeführte oNswUauuL 
von Stetin, Wartizlaus Martiflau<!,war fürstl. Geschlechts )̂. Spater finden sich unter 
den Zeugen in Urkunden aus den Jahren 1208, 16, 24^): Rozmar, oder wol 
richtiger Nozwar, als Castellan der Stadt, neben ihm sein Sohn Htefthan, ferner^) 
Prisnobor, auch Priznoborus und Prinzibor, bald schlechtweg'' vir nM1i8 in 
8 tetin, bald oauwrariuL genannt,-ferner sein Sohn Iaroslaus^), dann ein nodili» 
Simon 1233, (also, wie jener Stephan, schon mit christlichem Namen), dann 
1224 Iacobus, trikuuu8 in Htetil^). Vermuthlich gehören den wendischen 
Bürgern Stettins auch an: Andreas Mirzelritz, Rimboldus (pinosrna), Sulizlaus 
TefZöradowitz, Sulizlaus Roswarowitz (Sohn des Roshiar, f. oben), Pantinus^), 
der auch Stephaniwitz genannt wird, vielleicht also der Enkel des Castellanus 
Roswar, ferner Iacobus Szotynnrttz, Uniflawus 1237 u. a . / M i t dem Jahr 
1240, wo bereits neben den wendischen Zeugen Prmzebor und Zulislaw Tessera-
dowiz viele Deutsche vorkommen, verschwinden unter den Urkunden die wendischen 

!) Lsii-iä 119. , ' > 
' 2) iQo scheint der'Name, wenn auch corrumPÜt, doch nach am meisten dem Slawischen ähn° 

lich, etwa ^isi-2i'6i!,'AiLr^'ck. " . / ^ 
^) j^In dem V.estätigungZbnefe des Klosters Grobe durch Adalberl, ersten Bischof von Pom-

mer,l, vom Jahre 1159, kommt ein Domislaw, als Bruder von Ostrobodq, Castellan von Uznam, 
vor: muthmaßlich der Stettiner Familie angehörig. Dreger, Ooä. I, 6.) 

,^) Dreger 0oä. I, 9. Balt, Stud. I, 117. Über den zweiten lNLwIwmn äs Ltetw 
ti8iiw8 s. ebenda 139. — 2) Dreger 0oä. I, 76, 85, 112, 114. — «) 1219, 28. 35. 

^) Dreger (üoä. I, 90, 168, 165. — «) Dreger lüoä. I, 112. <— s) Dreger 0«ü. I, 172. 
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Namen in Stettins, während sie noch bei anderen Städten eme Zeit lang fast 
ausschließlich in Gebrauch bleiben. Statt ihrer treten seitdem deutsche Bürger 
der Stadt in den Urkunden auf. , 

Daß Stettin für den Fall des Krieges nach der Sitte damaliger Zeiten 
bewehrt war, ist schon oben erwähnt. Die Nachrichten, wie die Bewehrung ein¬ 
gerichtet war, sind höchst mangelhaft^). Die Lebensbeschreiber Otto's, gedenken 
der Befestigung gar nicht, mit Ausnahme des H,nonMU8 k-anotae cruoi^): 
„Otto begab sich zur Stadt der Stetiner, welche vom Fuße eines Berges sich 
aufwärts erstreckt mit dreifach getheilten Befestigungen^), durch die natürliche 
Lage und 5>urch Kunst verstärkt". Eine kurze, schwer verständliche Angabe. Was 
heißt dreifach getheilt? Liegt etwa ein Mißverständniß der von den anderen Bio¬ 
graphen erwähnten drei Hügel der Stadt zum Grunde, von denen der Anonymus 
sonst nichts erzählt? Am einfachsten ist die Vermuthung von Kombst^), der in 
jener Notiz die Andeutung einer Befestigung durch drei Wälle nach verschiedenen 
Seiten hin findet. Aber die Stelle verstattet auch andere Erklärungen") und 
auch die einzige, etwas ausführlichere Erwähnung der wendischen Befestigung 
durch Saxo Grammaticus in der Erzählung von dem Angriffe des dänischen 
Königs Waldemar auf Stettin gibt über diese dunkle Stelle kein Licht?). Nach 
Saxo^) siel Stettin in die Augen durch die Höhe seines hervorragenden Walles; 
es war durch Natur und Kunst so befestigt, daß man es fast für uneinnehnbar 
halten konnte. „Davon", sagt er, „kommt das Sftrüchwort, daß die, welche ohne 
Grund sich ihrer Sicherheit rühmen, nicht durch Stettins Befestigung vertheidigt 
würden." Daß die Stadt Mauern gehabt, erzählt er nicht, und es scheint diese 
Art der Befestigung überhaupt nicht bei den Wenden üblich gewesen zu sein"). 
Wie die Feste Arcona^) auf der mit dem Lande zusammenhangenden Seite durch 

l) Nur der bei Dreger <üoä. 1, 240 vorkommende Uo^serood äy 8t6tiu, 1243, ist wahr-
scheinlich noch ein Wende. -

2̂  Dlugosch, ohnehin ein Zeuge späterer Zeit, lehrt nur, daß die Stadt von Befestigungs¬ 
werke» umgeben war (s, oben nwsuia oppicli). Auch bei Viueeut. ^auou. ?r«,F. ist nur von 
den W ä l l e n der Feste Stettin die Rebe. S . Böhmer Belagerungen Stettins S. 5. 

») 6oä. 8t, Ouci8, S. 146. 
4) Die Worte des Orig. lauten: In altum pori-eota, tritariam äiviziL mumtiouibuL. 
5) Balt. Studien I , 73, Note 79. 
6) Î So Hasselbach: — „Metropole, die sich vom Fuße eines Berges aufwärts anstrebt i n 

drei fach g e l h e i l t e n , durch Natur und Kunst verstärkten Befes t igungen, d. h. in drei mit 
Grdw a l l en versehenen und den inner» Raum der Stadt bildenden Höhen auseinander, geht". 
Balt. Stud. IX, 2, 145 Zur 600jährigen Feier der Bew. Stettins mit Magdeb. Rechte S. 3.̂  

7) 8axy klamm, eäit. Xlots p. 526, Giefebreck-t, Wend. Gesch. I I I , 191. Böhmer Bcla-
gernngen Stettins S . 5. 

^) Über die Glaubwürdigkeit der Nachrichten Saro'Z in Bezug auf das Wendenland veral. 
Giesebrecht a. a. O. S. 365. 

^) Auch von den Dänen erzählt Sefried 180 (Iajche S. 356), nachdem er eben vergleichungs-
weise von der LlavicÄ ruLticitas derselben gesprochen: naiu et dniniiiSZ terrae illius tZ.168 8unt, 
ut in maxiiua udertate g,ta.u6 äivitiiä ZsukiÄli cluaäain cluriti», omueL inoulti vi6L<iutur ot 
ÄFrenttzF. ilrdkL ibi st caLtra 5126 luuro et turribus lißno tameu lro f«88Mz inuuiuntur. 
Die voraufgegangene Vergleichung mit den Slawen, zusammengehalten mit dem, was Saxo von 
Stettin sagt, mochte demnach die Behauptung rechtfertigen, daß die wendische Befestigung Stettins 
der Stadtmauer, wie sie bei deutschen Städten vorkam, entbehrt habe. Daß Andreas von Mauern 
der Stadt spreche, wird irrthümlich von Böhmer (Neue Pomm. Prouinzial-Blatter I, S . 242) 
angeführt, den« die citirte Stelle des Andreas bezieht sich nicht auf die Mauern der Stadt, son¬ 
dern des heidnischen Tempels ss. 0.). ^ 

!°) 8 6 sclit. Liots p. 498. 
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einen Wall von 50 EllM>'Höhe vertheidigt ward, dessen untere Hälfte aus Erde 
bestand, die obere aus einem Holzbau, mit Erde ausgefüllt, so hatte Stettin einen 
Wall von gleicher Beschaffenheit. Der Holzbach steil tvie eine Mauer, verstattete 
nicht, wie der mit Rasen bedeckte, schräger sich senkende Erdwall, den emporklim¬ 
menden Dänen einen Zugang' zur Krone der Befestigung. Sie verfertigen sich 
daher aus Reisig ein kurzes Flechtwerk, das sie, wie einen Schild, gegen die von 
oben abgeschossenen Pfeile vor sich > hertrugen, nahten so, ohne sich der Mauer¬ 
brecher zu bedienen (inur^IiduL inaoliiniL omiLLis), deren Umvendung hier zwecklos 
gewesen wäre, dem Walle, und gruben, sich durch Hacken eine Art Minen in dett 
untern, aus Erde bestehenden Theil, unv von dort aus den HoHbaü oben auf der 
Höhe anzuzünden. Nur Bogenschützen und Schleüderer vermochten die hohe 
B r u st wehr der,, B es e st i g u n g zu ersteigen, da die steile Höhe dey Zugang 
wehrte. Einige der dänischen Krieger, die Vorkämpfer der Stett ins auf den 
Wällen nicht achtend, versuchten sich mit Beilen an den hölzernen Thoren 
der S t a d t , welche bis auf den ebenen Boden reichten. Aber die Eroberung 
gelang trotz der nicht,zureichenden Zahl der Vertheidiger den stürmenden Feinden nicht. 

Dürfen wir nun annehmen, daß' die ganze Landfeite von einem hohen Walle 
beschützt war^) — das Vorhandensein eines Grabens bleibt, wenn nicht unwahr¬ 
scheinliche doch ungewiß — so wird der ßauf des Walles zugleich die äußeren 
(Kränzen der Stadt' bezeichnen. Nach 'allen vorhandenen 'Nachrichten aber wird 
der Wall etwa an der Oder hinter den nördlich belogenen Häusern der Baum¬ 
straße begonnen haben, ^an der Nordwand des Schlosseŝ  und nahe an der 
Petrikirche, diese nach außen abschließend, vorübergegangen sein^). Oben auf dem 
Berge ftem Plateaus folgte zunächst die wendifche Burg, da, wo jetzt das Ghm--
nasial-Gebaüde ftes Marienstifts^ liegt, umschlossen mit einem Walle, vor welchem 

Fonsetzung des Thalemschnittes, der 
durch den Schloßgarten, bezeichnet ist.̂  Da die Stätte, wo die Iacobtkirche liegt, 
sich außerhalb der Stadt befand, so muß die Burg nothwendig einen Vorsftrung 
nach Nordwest gebildet haben, so-daß sich der Stadtwall in der Richtung der 
großen Domstraße vielleicht hart hinter der Iacobikirche hinweg'zog, und hinter 
der'Breitenstraße wiederum so der Oder zuwendete, daß das graue Mönchenkloster, 
ähnlich wie auf der entgegengesetzten das Nonnenkloster, unmittelbar vor der, 
Stadt angelegt ward. Es würde demnach nur, ein Theil der sobern Schulzen-, 
frühern^ Grapengießer- und Breitenstraße innerhalb der Wendenstadt gelegen Haben, 
und es scheint dafür auch das zu sprechen, daß noch im Anfange des 16. Jahr¬ 
hunderts der untere Theil der.erstern die a l te Graftengießerstraße genannt wird, 
und daß in der Breitestraße noch heutiges Tages in der Gegend, wo sie nach 
der so eben angedeuteten Richtung von dem alten Stadtwall durchschnitten ward, 
eine deutlich wahrnehmbare Biegung der Straße hervortritt. M n der Oder 
schloß der Wall muthmaßlich mit der heutigen Splittstraße ab.̂  

!) Köuig Waldemar ließ Stettin von allen Seiten bestürmen, denn er ritt rings um die 
Stadt herum, erzählt Saxo — es versteht sich,, insoweit die Oder nicht im Wege war — um die 
Stürmenden zu ermuntern., / , ' >. 

^) Die Gründe dafür ergeben sich zum Theil erst aus dem Nachstehenden. 
.3) I n der Urkunde Barnim I von 1263 (s. Dreger I , 467), worin der Burgwall zur Grün¬ 

dung der Marienkirche bestunM wird/ heißt es: uodis curia noLtry, in ante dicw caLtro et culia 
Huoiulam OoniÄäi mültis clieti lülsegt, ^uu.« )l>.06t i n va,1i6 v s r s uZ u,clui1«l lsiu acl 

rL86rvati8. - , 
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I I . Die deutsche Stadt. 

Eine der merkwürdigsten Erscheinungen in Gefolge der Einführung des 
Christenthums in den zunächst an Deutschland grunzenden Slawenländern ist die 
ungemein schnell eintretende Germanifirung durch, deutsche Ansiedlers. I n 

. Pommern werden sie, besonders seit dem 13. Jahrhundert die Gründer deutscher 
Dörfer und Städte yder die Veranlassung der Beleihung bestehender wendischer 
Städte mit deutschem Recht. Wahrscheinlich beginnen auch in Stettin bald nach der 
Mitte des 12. Jahrhunderts die ersten Ansiedlungen deutscher Kolonisten. Einer 
von ihnen, ein Mann vornehmen Geschlechts aus Bamberg, Beringer^, gründete, 
nachdem er bereits lange Zeit zu Stettin in ehrenvoller Stellung gelebt^),, zu 
Ehren des heiligen Iacobus eine Kirche außerhalb der Stadt. 1187 weihte sie 
Bischof Sigfrid von Kamin in Gegenwart vieler Deutschen und Slawen: jene 
vermuthlich deutsche Männer, die sich gleich dem Beringer in Stettin niedergelassen 
hatten. Doch mag ihre Einwanderung nicht vor der Belagerung der Stadt 1147 
durch deutsche Kreuzfahrer, und auch noch nicht vor 1170, wo die Dänen Stettin 
bestürmten, erfolgt sein. Wenigstens geschieht ihrer bei beiden Gelegenheiten 
keiner Erwähnung. Beringer selbst besaß eine Curie bei, der Stadt, an der von 
ihm begründeten Kirche belegen, nebst Hofraümen. und vielen Ackergrundstücken )̂. 
I n der nächsten Zeit nach, der Gründung der Iacobikirche gibt keine Urkunde 
Nachricht von der weitern Zunahme der Deutschen in Stettin. Erst volle 50 
Jähre später unter der Regierung Barnim I., dem eifrigsten Förderer deutscher 
Colonisinmg in Pommern, dem Gründer deutscher Städte und Stadtverfassungen, 
folgt weitere Kunde. Damals, 1237, war die Zahl der deutschen Ansiedler in 
oder vor Stettin schon so ansehnlich, daß zwischen ihnen und den slawischen 
Bewohnern Zwietracht entstehen, ja daß die deutsche Bevölkerung die Oberhand 
gewinnen konnte. Denn Herzog Barnim beschloß zur Beförderung der Eintracht 
die Gerichtsbarkeit der Stadt, bisher im Besitze der Slawen, auf die Deutschen 

. z u übertragen. Er verordnete ferner, daß die Deütfchen, die unter Befestigung 
und Wall wohnten, mit den fchon erbauten oder in Zukunft zu erbauenden 
Kapellen zu St. Iacobs-Kirche, die außerhalb der Stadt liege, gehören und dort 
die kirchlichen Wohlthaten suchen solltm. Die Slawen aber, die unter der Be¬ 
festigung wohnten, sollten rücksichtlich ihrer religiösen Bedürfnisse an St. Peters-
Kirche, außerhalb ider Befestigung belegen, gewiesen sein. Die slawischen Dörfer im 
Felde, so weit sie zur Linken der Landstraße nach Prenzlau liegen, werden der 

') Über die Ursachen vergl. Wohlbrück Gesch. des Bisthums Lebus und auch die trefflichen, 
auf urkundliche Nachweisungen sich stützenden Abhandlungen Giesebrechts: St . Adalbert in 
Pommern. Pomm. Prov.-Bl. V, 179. Die Bauern im Lande, Stehin zur Zeit Barnim des 
Guten. Neue Pomm. Prov.-Blätt. I , 265 u. f. 

2) Dreger I , 39. Nr. 23 und mit zum Theil erheblich berichtigtem Text in dem Hasselb.-
Kosegartenschen Ooä. ?om. äipi. 145. 

3) Nulto tLiupory in N08trc> Castro 8tst iu konsLtL «ouver83,tu8, — sind die Worte in der 
Urkunde von 1187. 

^) Hasselb.-Koseg. Nr. 64 S. 156. Vielleicht' ist auch die tLrra, yuö gMeiiktur OlsLcov^ 
st 6 r i d i u , sammt ihrem Walde, Äckern :c. auf der Stettinischen Feldmark zu suchen, da es 
in der Urkunde von 1187 (a. a. O. S. 40 u. 145) von den Äckern heißt: Hu»8 iäsm L i 

l i i i 8 i l 
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St. IacoNi-, die zur Rechten der S t . Petri-Kirche zUgesprochen )̂. Bald folgte 
darauf 1243 durch denselben Herzog Barnim die Bewidmung Stettins mi tMag-
deburgifchem Rechts Verleihnng hes Rechts sich nach Innungen zu fondern, 
dazu kommt ein eigenes Stadtgebiet, mit Fischerei, Holzung, Freiheit von Zol l 2c. 
Seitdem ist Stettin keine wendische^Stadt mehr, es ist gleich den neu gegründeten 
Städten Greifsttmld, Stralfund, Greifenhagen, Stargurd, Neü-Trepww 2c. eine 
deutsche Stadt. Hatte etwa von den Deütfchen bisher nur ein kleiner Theil 
innerhalb der Wendenstadt, der größere unmittelbar vor derselben in einer Ar t 
Vorstadt gewohnt; so ward es nunmehr Bebürfniß, die eigentliche Stadt in dem 
Maße zu I twHern, daß die gefamMe deutsche Bevölkerung innerhalb des RWg-
walles wohnte, und die entweder auf wirkliche Überlieferung oder auf gesunde 
Erwägung der Umstände gestützte Erzählung Friedeborn's verdient insoweit Glauben, 
daß bald nach dem Jahr 1237 ein bedeutender Umbau der Stadt ^erfolgt sei^). 
^Des Stadtfecretarius, nachmaligen Bürgermeisters von Stettin Erzählung läutet 
unter der Überschrift: „Wie die Teütschen diese Stadt von Newen gebawet vnnd 
abgetheitet", in der, Orthographie seiner Zeit, 1613, wie folgtl — 

„Nach der Wenden Abzüge haben die Teütschen diese Siadt (d. h. die 
Erweiterung derselben in südlicher und westlicher Richtung) zu Kawen aligefangen, 
vnd zu forderst die alten Hllüser,Kornscheünen, vnd Lustgärten der Wenden, so 
zunechft S . Iacobi Kirchen gelegen, als auch die alten Stadt Mawren, nieder-

l) Die interessante Urkunde darüber ist leider bisher nur in einer Copie in dem 
tzti ^acoi>i (vergl. H'asselb.-Koseg. (!oä. ?oui. äiz>1. Vorrede S . X . u . f.) aufgefundey, und 

zuerst von, GieseGecht Pomm. Prov.-Blätter V I , 307 zum Druck befördert, dann theilweise, 
mi t einigen Abweichungen, von Böhmer (N. Pomm. Prov.Bl. I ; 216). Daß die hier ermahnte 
Petrikirche an derselben Stelle belegen gewesen, wo sie von Kischof Otto gegründet worden, ist 
von Giesebrecht an der angeführten Stelle bestritten worden. Verfasser bskZnnt,indeß, daß die 
gegen diese Ansicht gerichtete Abhandlung Böhmer's ihn insoweit überzeugt hat, daß er der 
bisher allgemein verbreiteten Ansicht: die heutige Petrikirche, die von 123? und, die von Otto 
gegründete sei örtlich dieselbe, so lange beitreten muß, bis nicht durch Auffindung der Original¬ 
urkunde die Lesart: ecelLZia 8aueti ?s t r i , c^a« sita K8t „ i n t ra " munioioQem außer Zweifel 
gestellt, ist. , ' „ 

^) Die Bewidmungsurkunde ist zuerst abgedruckt in der Schrift: Zur. sechshundertjährigen 
Jubelfeier Stettins ic. 1843, von Hafselbach. Demnächst in.den Bal i . Stud. IX, 2, 153 ff. 

3) S . Friedeborn hist. Beschr. S . 38 u. f. I n M e n Einzelheiten enthält Friedeb. Dar¬ 
stellung manches I r r i g e , Unerweisliche. Was er über die Ausschließung der wendischen Be¬ 
wohner von' llMn Ehrenämtern durch die Deutschen erzählt (S. 37), scheint nicht alles geschicht¬ 
lichen Grunde'szu entbehren. Es ist in der That auffallend, eaß die gelegentlich seit 1243 in 
den Urkunden als Zeugen genannten Rathsmitglieder und Bürger der Stadt ohne Ausnahme 
deutsche Namen tragen. Is t also Friedebörtts, Bericht in jeder Beziehung begründet, so ist 
nicht unwahrscheinlich, daß darüber Anfangs Streitigkeiten entstanden, und die zurückgesetzten 
und unterdrückten Wenden durch freiwillige Auswanderung den Deutschen'Platz gemacht haben 
werden,' wenn auch einige sich fügen und zurückbleiben mochten, wie die noch in späteren Zeiten 
unter den Bürgern vorkommenden Namen Dobberkow, Dubberazze, Triglaw, Swantes, Bobbelin, 

, Kloxin, Trettin zu bezeugen scheinen. Die Bermuthung, Dreger's zu der in mehr als, einer Be¬ 
ziehung merkwürdigen, aber auch dunkeln Urkunde Barnims I. von 1223 (Ooä. kam. äipi. I, 110), 
daß unter den l I ißutouioiF. (omn stst in a 11l6utouioi8 inväLa küi88St st Vl>ss6883.) die 
deutschen Ansiedler vor der Stadt gemeint sein möchten, hat bei dem Mangel an jeder ander¬ 
weiten Nachricht über das so kurz angedeutete Greigniß eine sehr unsichere Grundlage, und ist 
von Giesebrecht (Pomm. Prov.-Bl. V, S. 172) angefochten^ Dennoch, möchte" sie wenigstens 
nicht als unvereinbar mit den damaligen Verhältnissen zu verwerfen sein. Nur darf man nicht, 
wie nach Dreger wol geschehen, darüber wie von einer ausgemachten Thatsache sprechen wollen. 
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gerissen vnd gentzlich außgeradet:-Daher der Orth Radenberg, vnd nach der Zeit 
die Gasse, Roddenberg: Der Platz aber biß hinauff der Rosegarte (nemblich von 
der Wenden Lustgarten, so sie des Orths gehabt) genannt worden. Ferner haben 
sie anl Ende desselben Radenberges den Anfang der Stadt Ringmawren gemacht, 
vnd dieselbe vorlengst dem Berge hinauff bis aufs die Höhe vnd Ebene desselben 
sies P la teaus, da jtzo das Passowische Thor stehet, gezogen, von bannen sind 
sie schnür gerade in die Quere, vnd folgends also wieder herunter, biß an der 
Wenden Stadt, so bey vnd vmb S . Peters Kirche mehrentheils gestanden, ver¬ 
fahren, dieselbe auch an dem Orte, niedergeleget, vnnd alß ihre angefangene 
MaDer, biß an das Wasser Oontinuii-ßt, auch in diesem Bezirk die Stadt verfasset, 
vnd diß Werck innerhalb wenig Jahren vollführet vnd beschlossen. Der Berg 
diesseit S . Peters Kirchen ist Hernachen von den Sachsen Oldböterberg, weil 
man nemblich nach der Zeit allerhandt alt Zeug vnd Grumpelwerck verkaufst hat, 
genannt worden".) 

Wann der Bau der deutschen Stadt begonnen worden,, darüber gibt es 
keine Nachricht. Dhne Zweifel doch wol seit dem Jahre 1181, oder mindestens 
in der Übergangsperiode vom 12. zum 13. Jahrhundert.) I m Jahre 1268 aber 
muß derselbe der Hauptsache nach schon vollendet gewesen sein. Damals war, 
wie aus einer Urkunde des Iacobibuches hervorgeht, Streit entstanden zwischen 
dem Pr ior Teyno an St . Iacobi und Johannes, Plebanus bei S t . Peter, über 
die Grunze ihrer Kirchsprengel. Bischof Heinrich von Kamin schlichtete denselben 
dahjn, „daß die, welche zur rechten Hand des Weges, der zwischen dem Hause 
Konrad Confman's in gerader Linie bis zu dem Eckhaufe Heinrichs von Schonen-
werder, nnd so fortgehend bis zu dem Thor , welches' Mölendor heiße, und 
zwischen dem Graben der Feste wohnten, zu S t . Peter gehören sollten. Was 
aber zur linken Seite liege, solle zu S t . Iacobi gehören." Wenn bei dieser 
kurzen Angabe zu bedauern ist, daß nicht andere Bezeichnungen der Örtlichkeit 
gewählt sind, als die Namen damaliger Hausbesitzer, so erfahren wi r doch daraus: 

1) das Mühlenthor, an der Stelle, wo jetzt die Louisenstraße aufhört jund 
das Denkmal Friedrich I I . steht), existirte damals schon. 

2) Der Stadtgraben war, wenn nicht bereits überhaupt, auf dieser Seite 
vollendet. Des Stadtgrabens geschieht die erste Erwähnung in der Stif¬ 
tungsurkunde des Nonnenklosters 1243'). Is t demnach -in dieser nicht ein 
wendisches to^a tum gemeint, so muß der Anfang der Erweiterung Stettins 
durch die Deutschen schon Unmittelbar nach 1237 gesetzt werden, sollte sie 
zunächst auch nur in Hinausrückung des Walles und Anlegung des Grabens 
bestanden haben ss. oben). Es ist allerdings die Annahme, eines wendischen 
Stadtgrabens nicht unwahrscheinlich, der, insoweit er der Erweiterung der 
Stadt nicht im Wege war, von den, Deutschen ohne Zweifel beibehalten 
sein wird. I n der Nähe der Petrikirche aber und des Frauenthores fand 
eine Vergrößerung Stettins nicht Statt. 

3) Vermuthlich von der Oder ab ging ein Weg (Straße?), etwa unmittelbar 
hinter der Baumstraße über den jetzigen Raum des Schlosses bis zum 
Mühlenthor, noch innerhalb des Stadtgrabens, also wol da, wo später die 

!) Dreger 0«ü. I, 234, 236. 
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Stadtmauer errichtet ward und der schmale Gang längs derselben übrig 
gelassen war., Der Weg war wenigstens theilweise an der Seite bebaut, 
wiedie beiden Namen der Hausbesitzer zeigen^). 

4) Die, Anlage des Weges oder der Straße war noch neu, denn sonst.würde 
statt der Namen einiger Bewohner der Name der Straße zur Bezeichnung 
der Örtlichkeit gewählt sein^). ' ' 

5) Darf man den Ausdruck „ästzesuäenäo aä valvam, M « vueaturNoisnÄoi'^ 
urgiren, so scheint dgriy auf eine Niederung nördlich von der alten wen¬ 
dischen Burg nach dem Mühlenthor zu hingewiesen zu sein, was allerdings 
zu dem Thal gut stimmen tvürde, dessen die Urkunde Barnims von 1263 
erwähnt (s. oben). 

6) Die Mauer war zu jener Zeit nicht vollendet,^ da ihrer gar nicht gedacht 
wird, so viel Veranlassung dazu auch war. 

Um das Jahr 1300 muß aber auch dieser Thei l der Stadtbefestigung fertig 
gewesen sein. 1302 kommt in dem Vertrage über ° den Bau. des Abtshofes 
(s. unten) vor: inkra umrum 86u muniinsn eivitatis 6t Q08tr6 euritz Lpaeium 
«eto p6äuui, r6iiii<iu6iiä0; 1311 nennt Herzog Otto^ das Iungfrauenkloster in einer 
noch nicht gedruckten Urkunde: in0M8t6rium propk müros ß ts tM , ' 

Somit wird der Schluß nicht übereilt erscheinen, daß der durch die deutschen 
Colonisten, bewirkte Umbau oder vielmehr die Vergrößerung der Stadt gegen 
Nordwest durch Anlegung einer neuen, weiter hinaus gerückten Ringmauer mit 
Wal l und Graben in der letzten' Hälfte des 13. Jahrhunderts zur Ausführung 
gekommen sei. Es ist dem Verfasser keine urkundliche Nachricht bekannt, welche 
dagegen- spräche. I m Innern des neuen Stadttheils kann demnächst durch Ein¬ 
ebnung früherer Hügel und Thäler, durch allmälig erfolgte vollständigere Be¬ 
bauung der neuen Straßen noch Vieles verändert sein; aber einem festen Plan 
ist man im Allgemeinen gefolgt, wie die fast gradlinige Fortführung der Stadt¬ 
mauer von der Oder bis zur nordwestlichen Ecke des Königsftlatzes und von dort 
bis zu dem ehemaligen Passauifchen Thor (am Ende des Rosengartens), wie die 
fast ebenso regelmäßige Lage der Straßen in dem neuen Stadtheil beweist, die' 
durch ihre Breite und meist in gerader Linie fortlaufende Länge sich sichtbar von 
den Straßen der Unterstadt (^äendenstadt) unterscheiden^). Eine Ausnahme bildet 

^) Hiermit stimmt zugleich der jetzige Umfang der Petri-Parochie überein. Es gehören 
dazu: die ganze Iunkerstraße^ das Bohlwerk von da bis zum Eckhause der Baumstraße, Frauen-
Kraße Nr. 8) 9, 10 und zwei gegenüber liegende kleine Haüser, die seit 1843 eingegangen sind. 
— Von der richtigen Beürtheilung des Vertrages von 1268 und der damaligen Örtlichfeit 
hangt die Erledigung der Streitfrage ab, zu welcher Parochie die Haüser im ehemaligen Stadt¬ 
graben gehören. , 

2) Sollte die Richtung dieses Weges etwa den Lauf des frühern wendischen Stadtwalles 
andeuten? . 

2) Man könnte einwerfen, daß Folgerungen aus dem heutigen Zustande sehr unsicher 
seien. Allem das Innere der Stadt scheint keine großen Umwälzungen seit dem 14. Jahr¬ 
hundert erfahren zu haben. Nirgend begegnet uns eine Kunde von bedeutenden Verwüstungen, 
wie sie durch Feüersbrünfte und andere Unglücksfalle an andern Orten vorgekommen sind. Bon 
Stargard spricht in dieser Beziehung selbst Friedeborn, nie von Stett in, wo sich gewiß, wenn 

'auch nur durch die Sage, die Erinnerung daran erhalten haben würde. Erhebliche Verhee¬ 
rungen erführ Stettin erst seit dem dreißigjährigen Kriege; aber diese haben nicht Einfluß auf 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V I I I . 20 
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von diesem regelmäßigen Bau nur die Richtung vom Passauer Thor bis gegen 
die Oder') und die Gegend am Kohlmarkt. Dort mögen bedeutende durch die 
Beschaffenheit des Bodens bedingte Hindernisse die Ursache gewesen sein. Hier, 
am Kohlmarkt, nahe an der Kirche der Deutschen, wo auch deren Gründer seine 
Curie hatte, wird man die ältesten, noch ohne bestimmte Regel angelegten Ge-
baüde der deutschen Kolonisten zu suchen haben. 

Über viele der vorstehenden Angaben würden ohne Zweifel die alten Stadt-
Erbebücher näheren Ausschluß und Bestätigung geben, wenn man sie in Stettin 
ebenso gut aufbewahrt hätte, wie in anderen Städten Pommerns (Greifswald, 
Bard 2c.) Aber sie find verloren mit Ausfchluß des oben erwähnten Bruchstückes 
aus dem 16. Jahrhundert. Bis auf diese Zeit gibt es für die Geschichte der 
Örtlichkeit Stettins nur unzureichende Kunde, die sich gelegentlich in Urkunden 
findet. Das Meiste bezieht sich auf öffentliche Gebäude, namentlich Kirchen, 
Klöster, milde Stiftungen. Diese werden, jetzt einzeln aufzuführen^) und daran die 
allgemeineren Notizen über Topographie der Stadt anzuknüpfen sein. 

1. Die.Kirche St. Adalbertss. oben. 
2. Die Petn-Kirche?), ursprünglich auf einem geräumigen Platz vor der 

Stadt gegründet 1124, wohrscheinlich Anfangs ein Gebäude aus Holz. Wann 
das jetzige steinerne Gebäude aufgeführt worden, darüber ist nichts bekannt. Aus 
ihrer äußern Architektur schließt Kuglet), daß sie. den Bauwerken des 15. Jahr¬ 
hunderts angehöre, obwol die zwei Reliefbilder des Petrns und Paulus aus dem 
14, Jahrhundert stammen, bei dem spätem Neubau vorgefunden und ihnen 
damals der jetzige Platz angewiesen sein möchte. Eines Thurmes der Kirche soll 
in den Kirchenregistern schon 1517 gedacht sein, der 1556 abgenommen )̂, 1602 
wieder aufgerichtet seî ). Von einer Herstellung der Kirche im Innern 1623 
erzählt Zickermann/'). Bei der Belagerung Stettins 1677 verbrannte der Thurm 
sammt den Glocken, und die Kirche wurde so verwüstet, daß mehrere Jahre kein 
Gottesdienst darin gehalten werden konnte. Bald nach der Belagerung schritt 
man zur Herstellung, die 1683 beendet zu sein scheint̂ ). Unbedeutend war der 
Schade, den die Belagerung vun 1713 anrichtete. Was die Lage der Kirche vor-
der Veränderung der Stadtbefestigung durch die" Schweden betrifft, so folgte der 
Ringmauer zunächst der Stadtgraben, dann der innere Stadtwall, an den sich 
unmittelbar der die Kirche rings umgebende Kirchhof anschloß. Hinter der Kirche 
gegen Norden lag der äußere Wall mit einem Anßeügraben, welcher vom Mühlen-

die Richtung der Straßen geübt. Dies beweist die Vergleichung mit dem ältesten bekannten 
Stadtplan, der vor der Ankunft der Schweden ^n Pommern verfertigt ist. 

1) Hieüber unten das Nähere. 
2) Das Vorhandensein ausführlicherer Monographien über jene Kirchen, Klöster 2c. ver-

stattet eine kürzere, aber auch ungleichförmige Behandlung des Stoffes. Das Bekannte bedurfte 
nur einer kurzen Berührung, das anderswo nicht Mitgetheiltc forderte weitere Ausführung. 

2) Bergt. Giesebrecht und Böhmers Abhandlungen über das Alter der PetcrZArche im 6. 
Bde. der älteren und 1. Bde. der neueren Pomm. Prov.-Bl. I . I . Steinbrücks geschichtliche 
Bemerkungen über die Peterskirchc. 

4) Pommersche Kunstgeschichte, S . 131. 
5) N. Pomm. Prov.-Bl . I, S . 236. — «) Friedeborn 3, 3. 
' ) Hift. Nachr. von den alten Einwohnern in Pommern S. 70. 
s) G b ^ S . 71 u. f. Böhmer Belagerung Stettins S. 44. 
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thore anfing> die Petrikirche umgab, und bei dem Frauenkloster da, wo die Straße 
vom Frauenthor nach der Nnterwiek führt, aufhörte. Häuser finden sich auf dem 
alten Stadtplane nur da, wo jetzt die Pfarrwohnungen und das Hospital stehen. 
Die ganze Reihe neben dem alten Stadtgräben, der Petrikirche/gegenübet, fehlt 
unts ist also erst nach Abtragung des inttern Walles erbaut. Über die Patro-
natsverhältniffe der Kirche sprick)tM,einbrück^):Iin Jahre 1238 verlieh Barnim I. 
dsm Michaelskloster zu Bamberg das Patronat der Petrikirche, das' er bis dahin 
selbst gehabt hatte, und aller übrigen Parochialkirchen, die daselbst, künftig erbaut 
werden möchten )̂. Der Grund wird nicht angeführt,- es heißt nur: „zur Ehre 
Gottes und des heiligen Otto/ der Pommern Apostel". Der Bamberger Convent 
sollte geschickte Leute senden, die durch Lehre und Beispiel nützen könnten. Viel¬ 
leicht fehlte es an geeigneten Geistlichen. Lange kann indeß das Verhältnis nicht 
bestanden haben, denn die Marien-, Nieolai-"und Ottenkirche wurden nicht dem 
Patronate des Bamberger Klosters unterstellt. 

3. Die Iacobikirche, die 6eei68ia Ldeuwmeoi'tiin^. Sie wird 1187 nicht erst 
fundirt, fondern geweiht̂ ) durch den Bischof Sigfrid von Kamin, der ihr gleich¬ 
zeitig das Recht der Taufe'und der freien Bestattung beilegte. Das Patronat 
erhielt das Michaelskloster zu Bamberg, Benedictiker Ordens, in welchem St. Ottto 
begraben liegt, ja die Kirche sammt dem dabei liegendenHufe (ehemals Bermgers?), 
Plätzen, und Äckern wurden dem Kloster als Eigenthum einverleibt und seiner 
Jurisdiktion unterworfen/'). Daher sandte dasselbe aus feiner Mitte Mönche zur 
Übernahme der Seelsorge und geistlichen Geschäfte. Auch war ihnen die Ein-
sammlung des Wachfes übertragen, welches dnrch eine Schenkung Bogislaw's 1. 
von 1182, dem Michaelskloster aus allen Pommerschen Krügen zugestanden war^). 
Es war ursprünglich die Absicht, mit der Iacobikirche ein Kloster zu verbinden, 
welches Ms einem Prior und zwölf von Bamberg zu sendenden Mönchen bestehen 
sollte. Daher richtet der -Paftft Gregor IX. fein Bestätigungsdiplom von !̂ 234 
an den Priox, und Convent des, Klosters bei St. Iacubi in Stettins. Ob dies 
jemals zu Stande gekommen, erhellet nicht. Um 1300 aber war darüber ein 
Streit entstanden -zwischen Herzog Otto und' dem Prior Konrad, sofern derselbe 
beim Mrchcndienst in St. Jacob? Der 
Herzog ließ indeß die Sache fallen, und verstattete dem Bamberger Kloster, die 
Zahl der Hülfsmönche zu bestimmend). Um 1365 erlaubte der Abt zu Bamberg, 
daß der damalige Prior Heinrich I. Brüder bei sich aufnehme,, .so daß sie in 
Stettin^ wohnten,, auch daß er Benedictinermönchen Lehne (d. h/wol Vicarien 
s. unten) ertheilen dürfe. Vui:' einem Kloster-Cunven't ist gar nicht mehr die 
Rede. Der Abt Friedrich und der Bamberger Convent verliehen 13 Hufen- in 
Mandelkow dem Ritter Marquard Wussow als Lehn. Dafür sollte er die Mönche 
bei St. Iacubi eifrigst zu fördern verpflichtet, und gehalten sein, ihnen zu Reiselt 
nach Bamberg ein Pferd zu gestellen"). — Barmm I. setzte 1266 fest, daß, wenn 

' ') Geschichtliche Bemerkungen über die PeterMrche S. 1̂3 ff. — )̂ Dreger I, 188. 
)̂ Dreger I, 69. — )̂ A. Haffelbach zu der Urkunde'Nr. 61 in dem Hasselb̂ Koseg. Oc»ä. 

äii)1. S. 149. — ') S. ebenda S. 158. — «) Ebendaselbst S. 124 und 155. 
7) Nreger I, S. 163, vergl. auch Nr. 38 <Z. 69< — )̂ S. lidsr yaueti ̂ codi zum Jahre 1300. 

« )̂ Über den angeblich ursprünglichen Zweck des jetzigen Diaconat-GebaüdeZ s. I . B. Stein-
b ruHvondemPr io ra tzuSt . IacobS. i l . 
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das Michaelskloster in Bamberg jemals sein Patronatsrecht zu veräußern beab¬ 
sichtige, dieses dann nur an das Capitel bei St.. Marien übergehen solle'). Doch 
ist es dazu nie gekommen. 

Gleich Anfangs dotirte Geringer die Kirche mit seinen Ländereien Clezkow 
und Gribin, die nicht mehr nachzuweisen sind. Bischof Sigwin von Oamin fügte 
den Zehnten in den beiden Zadel (Hohen- und Niederzadel) und das jetzt unbe¬ 
kannte .Muzili hinzu. Dann folgte als Geschenk der Herzogin Anastasia*) 1230 
Mandelkow (nach dem Iacobibuch früher von den Slawen Brandergow genannt); 
Anastasia und) Bogislaw I I . ^s124A verliehen Wartimich, lbei Mandelkow gelegen ;̂ 
Barnim I. sechs Hufen auf dem Stettiner Stadtfelde und baare Hebungen von anderen 
Ländereien ebendaselbst; Otto I. das Dorf Panderkow (?), den halben Zehnten in Schö¬ 
ningen (Schenynghe), nebst den Kirchen zu Güstow und Schüne und den Cavellen 
St. Spiritus und Michael (nachher St. Georg genannt) vor Stettin und baare Einnah¬ 
men. Da indeß die Einkünfte der Iacobikirche dennoch so gering waren, daß oerPrior 
davon nicht nach Gebühr erhalten werden )̂ und die Hospitalität, zu der er verpflichtet 
war, nicht ausreichend üben konnte; so wurde die Parochialkirche zu Mandelkow und 
Karow durck» Bischof Friedrich von Kamin 1335 so der Iacobikirche incorporirt, daß 
der Prior sie allein, oder nach Befinden durch einen Vicar verwalten lassen durfte. 
Der Verfasser des Iacobibuchs, dem alle diese Nachrichten entlehnt sind, nennt 
außerdem als nicht nachweisbar aus Urkunden die Kirchen zu Pommerensdorf 
und Schwarzow als, Eigenthum der Iacobikirche. I n fpäterer Zeit finden wir, 
namentlich in dem Stadtbuch des 16. Jahrhunderts, eine Menge tzaiffer der 
Stadt als der Iacobikirche angehörig aufgeführt, die sie theils durch Vermächt-
nisse, theils durch Kauf oder in Folge ausgeliehener Kapitalien erworben hatte. 
Dahin gehört z. B. das Vicarienhaus in der großen Domstraße, ferner ein 
Vicarienhaus in der.Grayengießerstraße schon 1464^) und noch im 16. Iahrhun-
dert, vielleicht dasselbê  welches auf dem Stadtplan von 1721 als der Iacubi-
kirche gehörig bezeichnet wird (jetzt Preitestr. Nr. 35), ein anderes im 14. und 
15. Jahrhundert in der Pelzerstraße, das sogenannte ?3,ter noster-Haus „ und 
mehrere andere in der Papenstraße, die meistens von den Vicarien oder Altariften 
der Kirche bewohnt waren. Das Prioratshaus schenkte Herzog Bogislaw XIV. 
1625 dem General-Superintendenten N.Dav. Reütz und seinen Erben. Der 
Rath der Stadt brachte es >von bresen̂  später durch Kauf an sich ^und bestimmte 
es zu seinem ursprünglichen Zweck, nämlich zum Pfarrhaus an St. Jacobs). 

Nach alter Sitte in den katholischen Kirchen des Mittelalters gab es auch 
in der Iacobikirche eine große Anzahl besonderer Capellen und Altäre oder soge¬ 
nannte Vicarien, gegründet ftom Rache), von Privatleuten, geistlichen und welt¬ 
lichen Brüderschaften, Innungen :c. Jede Vicarie war einem oder mehreren 
Heiligen geweiyt, besonders den Aposteln, aber auch sdem heil. Leichname und dem 
Kreuze Jesu und seiner, Jungfrau gebliebenen (?), Mutter Maria, verschiedenenHeiligm, 
als Laurentius, Nicolaus, Stephanus, Otto, Bartholomäus :c., aber auch weiblichen 

') Dreger I, S. 490. — *) Und ihres Sohnes Bogislaw I I . Schleiers Matrikel, die 1220 hat.) 
2) Dies mag auch der Grund gewesen sein,' daß die erwähnte Klosterstiftuyg keinen 

Fortgang hatte. 
s) M ^ glaubwürdigen Steinbrückschen Excerpten. 
4) S. I . B. Steinbruch von dem Priorat zu St. Jacob, S. 11. Stettin 1773. 
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Heiligen, wie der̂  heil. Mrbara, Katharina, den Zehntausend Rittern, den Gilf-
tausend Jungfrauen und ŝwie die gesammte Schaar der Heiligen und Heiliginnen 
nur immer heißen mag .̂ Der mit einer solchen Vicarie belehnte Altarist mußte 
täglich im Chor bei den A t̂atutinen und Vespern^ zugegen sein und persönlich 
jeden Tag zum Seelenheil d'er ^Stifter und' ihrer Nachkommen an dem Altare 
eiste Messe lesen. Dafür empfing er aus, dem Stiftungssonds eine Rente. Bei 
jeder größern Kirche in der Stadt (St. Marien, St. Otten, St. Nicolas, St. 
Georg, St. Peter) gab es auf gleiche Weise eine Anzahl solcher vicarii!, denen 
vorzugsweise der bezeichnete Gottesdienst oblag. Da sie von dem Ertrage einer 
viearia nicht leben konnten, so waren sie mit mehreren zugleich belehnt. Das 
Beleihungsrecht stand nach der Festsetzung des Gründers seiner Familie, dem 
Rathe oder einem vornehmen Geistlichen (bei St. Jacob: besonders'dem Prior)') 
zu. — D e r Verfasser des Iacobibuches nennt diese Form des Gottesdienstes eine 
HiLMiMs rsii^ioniL, die zuerst. 1296 in der Iacobikirche aufgekommen sei, als, unter 
dem Prior Albert I, der erste Erbrichter des Wussow'schen Geschlechts, der Ritter 
Und Stettinische Bürger Johann von Wussow eine Capelle gegründet habe, die 
noch in später Zeit der Wussswen Capelle hieß. Der Senior des Wussow'schen 

'Geschlechts präsentirte "den Bicarius dem Rathe und bestätigte ihn, wenn der 
Rath nichb Einspruch that. — Derselbe Hans Wüssow und sein Bruder gründete 
auch eine Vicarie der Fremden (Elenden). Die Lehnware,.oder das iu8 patroNlituL 
vicarms sxulum sollte nach dem Erlöschen des Wussow'schen Mänusstammes 
dem ^ Prior bei St. Iacobi zufallen. Au dem Altare der Elenden müßten 
Vigilien,-Seelenmessen, Eommendacien zum Besten der verstorbenen Fremden 
begangen werden. Für ihre anständige Beerdigung hatten die Priester zu sorgen. 
— Dem Beispiele der̂ Wussow folgte« bald viele einzelne Bürger und Brüder¬ 
schaften, zuerst die Innung der ^Korn-^ Träger (krat6MitH8 latoi-uM), dann die 
Kalandsbrüder^), die Gilde der Segelmacher, Wollweber, sdie Schützen-Gilde, 
die der Knochenhauer oder Fleischer, der Kanngeter oder Zinngießer 2c.^. 

Über das heutige Gebäude der Iacobikirche und ihres Thurmes spricht 
Kuglet). Er will in dem Vorhandenen! keinen Überrest des frühesten Baues von 
1187 anerkennen, sondern verlegt den ältesten Theil auf der Nordwestecke etwa 

' in das Ende des 13. Jahrhunderts. Er glaubt annehmen zu" müssen, daß die 
Kirche ursprünglich zwei Thürme gehabt habe. Der bedeutendste Theil des jetzi¬ 
gen Gebäudes gehört nach ihm der späteren Zeit des 14. Jahrhunderts an, ja 
die Veränderung des Thurmbaues — die Errichtung Eines. .Thurms statt zweier 
— der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Daß, um diese Zeit, 1456, wirklich 
ein Thurm-Einsturz erfolgt sei, wird aus einer noch übrigen Inschrift nachgewiesen )̂. 

. l) Mnter den Prioreu wird 1490 Johannes Helm genannt. Gehörte zu den Pachkommen 
dessen Familie der Consistorialrath Hehlen beim Pommerschen Consistorinm und dessen Sohn, 
der jüngst f Kanzleirath Hehlen bei der Regierung zu Stettin?^ 
^. )̂ Die Kalandsbrüderschllft bei St . Iacobi entstand zur Zeit des'Prior Albert I I . 1347; 
der Kaland bei St . Georg schon früher. . 

3) AsZistrum ^ämiuiLtratioiiiZ ypi8«vßl>,tu8 OaminenZiL, in Dr. Rob. Klempin's diplo¬ 
matischen Beiträgen zur Geschichte Pommerns, S ' 195—198. Berl in 1859.) 

4) Pommersche Kunstgeschichte, S . 74, 139. 
5) Hiernach ist also Friedeborn zu brichtigen, der den Einsturz des Thurmes in das Jahr 

1469 verlegt. sUnd gerade diese Inschrift, welche Friedeborn mittheilt, constatirt das eben 
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Friedeborn berichtet »Rote 5 vor. Seitch — Fast hundert Jahre später, 1603, sei 
die Spitze des Thurms, vermuthlich in Folge der Veletzung durch den Blitz, 
deren Micralius gedenckt̂ ), höher aufgeführt und dem Thurm die Form gegeben, 
die er zu seiner Zeit hatte. ^Sem Bericht lautet also: „Anno 1603 ist S. Iacobi 
Kirchenspitz, welche vor hundert Jahren erst auffgerichtet, vnd nunmehr an vielen 
Orthen Bawfellig oder Unsicher worden, ernewert, befestiget, auch höher hinauff 
gebawet/ vnd in jtzige zierliche Form, Geschick vnd Ansehen gebracht worden. 
Der Zimmermeister, so das Werck, löblich volUführet, heift Jacob Matstorff, 
Bürger allhie in Alten Stettin. Der Thurmdecker, Meister David Geringer, von' 
Rutlmgen aus dem Wirtenberger Lande (freie Reichsstadt Reutlingen) bürtig, 
ein Erfahrner vnd Kunstreicher Kupfferschläger, welcher auch Anno 1596 S. 
Marien Kirchthurm allhier gedeckst, hat diese spitze mit guten Kupffer. gantz New 
vnd Sauber ückbgedecket vnd beschlagen. Als der alte Knopfs abgenommen, vud 
eröffnet, hat man darin .eine viereckichte bleierne Taffel gefunden, darauff S. I o -
hannis Enangelium: In prineipio 6ia,t V6idulli, 6tc. Bnd aüff den vier Ecken 
desselben Euangelii die Nahmen der vier Euangelisten gestochen gewesen. Vnten 
an der Taffel stunden diefe Worte:. -

M wue tkNporiL tuit VN. LoM^i iL, vux duiiiL ^roviueiae. 
Item. / 

^uuo vomiiii N. D. I I I . ipso Die Na,rZHrtzta6 VirZiniL, cowpistlim 68t prasLeuL 
0M8 per NÄFi8tru.in 5o1laiiii6ni Lönkksn 6t ?r0Vi80i'68 tune teünpori» tucrunt 
Hans Stoppelberg, Hans Schwantes, Dinnins Wüstenie, vnd Claus Bawr, vnd 
ich Dionyß. Heldt vom. Capell. (Die Namen weichen von den in der Note 1 
genannten etwas ab.) Es hat aber ein Krbar Naht allhie, denselben Knopfs 
renoviren, vnd in jegenwart der Herren Vorsteher, angeregte alte Taffel vnd 
auch zugleich eine Newe vergüldete Kupfferne Taffel hineinlegen vnd den Knopff 
wieder auffsetzen lassen. Auf der Ncwen Tasfel ist nachgeschriebenes NoiuiuKm-
wm, durch dm Goldschmied Antonium Baken gestochen worden. (Es füllt 
eine ganze Quartseite, die Namen Barnims XI . !c., sämmtlicher Bürgermeister 

, und Rathsmitglieder, der Geistlichen, Provisoren :c. jenê r Zeit enthaltend.^). 
Des Thurms vormalige stattliche Gestalt zeigt uns das alte Ölgemälde der 

Stad't, früher im Segler-, jetzt im Börsenhause )̂. Nachdem ein neuer Ausbau 
schon 1637 nöthig geworden^), folgte die Zerstörung des Thurms^während der 
harten Belagerung von 1677 durch das Bombardement der Brandenburger") in 

genannte Jahr. Er sagt: „H,nuo 1469, Is t S . Jacobs voriger Kirchenttzurm eingefallen und 
hat die Orgel mit eingeschlagen, wie dauen in derselben Kirchen ein Pfeiler, hinter einem 
L M a M i o , in einer Steinern Taffel diese Worte gesetzet sind: ^uuo Ivliiiozimo (^uaäriuZsu-
tsLiuio 8«xl>,M8iN() uouo in äi« (!ri8z>iui st <üri8iiini3,ni (25. October) «ociäit turris uu3. onm 
0rMu«. Es ist aber folgends ein, ander Hoher Kirchthnrm, durch,Meister Hans Bönecken 
erbaivet, mit Kupffer bedecket, vnd ^nno 1504 am Tage Margarettzen (16. Juni) allererst 
fertig worden, welcher noch itzo (1613) stehet, vnd sind zu der zeit Kirchen Vorsteher gewesen, 
Hans Stoppelberg, Hans Schwarte, Winnies Wüsteney, vnd Claus Beyer." Oistor. Beschreib, 
der Stadt Alten Stett in 1, 115.)^ ' 

l) M c r ä l . I I I , 492. — 2) Driedeborn I I I , 4, 5.) / 
3) M n e Kopie dieser 3lnsicht der Stadt von der Westseite in verkleinertem Maßstäbe 

und in lithographischer Ausführung, ist der TPedeschen Chronik, S . 624, beigefügt/j. . 
4) M c M ' V ) S . 248. — Z) Böhmer, Belagerungen Stettins S . 43. 
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der Nacht vom 16. auf den 1̂ 7. August. Bei der Herstellung der Kirche erhielt dieser 
jetzt allein noch übrige bedeutendere Thurm Stettins seine jetzige, wenig gefälligeGestalt. 

4. Die Iohanniskirche'und das Franciscanerkloster. Bisher ist auf Ver¬ 
anlassung der Überschrift Dregers, zu einer Urkunde Bogislaw's I I . von 1219') 
allgemein angenommen dem genannten Jahre 
schon vorhanden gewesen sei. Wenngleich nicht nachgewiesen werden kann, zu 
welcher andern Zeit dieselbe gegründet worden, so ist doch Dregers Annahme, 
jene Urkunde beziehe sich auf die Stettiner Iohanniskirche, htzchst zweifelhaft. Ihn 
hat vermuthlich nur die in der Urkunde vorkommende Äußerung geleitet: Nyclo, 
der Verwandte des nodilis Wizlaus Nemistiz, sei beim OderstWM in des Herzogs 
Dienst gefallen, und in der Vorhalle der Kirche Johannes des Täufers begraben 
worden. Da nun eine Kirche Johannes des Täufers in Stettin vorkommt, so 
bezieht er die Schenkung des eaiWUL vußloiko an die Iohanniskirche durch Wizlaus 
Nemistiz willkürlich auf das Dorf Völschendorf, welches freilich später dem Io -
hanniskloster gehört hat. Wie es an dasselbe gekommen, ist dem Verfasset nicht 
bekannt, wol aber daß Herzog Otto 1343 dem Hause St. Georg vor Stettin 
zur Erhaltung der Armen in demselben 10 Hufen in Völschendorf Weltzkendorp, 
die vorher dem Bertram v. Eickftede gehörten,, vereignet, nichü geschenkt hat^), 
was nicht geschehen konnte, wenn es schon der Iohanniskirche gehörte. Zur Zeit 
der Reformation wurde« die Armenhäuser und deren Güter, namentlich die 
Hospitäler zum, heil. Geist, St. Georg, St. Gertrud, der Elendshof :c. von 
den Stadtbehoroen mit dem Iohanniskloster bereinigt^). Damals wird also wol 
Völscheudorf erst vvM Georgenstift an das Kloster gekommen sein. Abgesehen 
von der geringen Ähnlichkeit des Namens Duelciko und Völschendorf (das ja 
ohnehin in Mattdeiltsch geschriebenen̂  Urkunden Volsekendorp genannt wird), 
sprechen überdies folgende Gründe gegen Dregers Annahme: 1) Soll auch die 
Kirche"zu Gutzkow Johannes dem Taüfer geheiligt gewesen sein. 2) Der hier in 
Betracht kommende campus vusioiko ist gewiß der aZsr Duicikov in tsrra^tio^kovk 
(Dreger I., Nr. 30). 3) Wäre Völschendorf in Nr. 50d. gemeint, so würde 
sicherlich nicht oaniML sondern vilia vor vusioiko stehen. 4) Verdient es Beach¬ 
tung, daß unter den Zeugen RoäuMs, Mdanu« äs Moxpov und ZartnoloinßuZ, 
eapLilänu» äß (ütioziLov vorkommen. Bezieht sich demnach die Urkunde von 1219 
nicht auf die Stettiner Iohanniskirche, so würde als älteste Nachricht über sie 
nur noch die alte lateinische Inschrift in derselben gelten können, welche Friede¬ 
born anführt^): 1240 seien aus Westfalen 

!) Dreger I, Nr. 50, S. 99. — )̂ I n der Copie dieser Schenkungsurkunde in dem Rothen 
„Copial-Buch" des Rathsarchivs S. 107: „äoiuui 8ti <36c»rgii 3,uts, eivitatsm ilostr^iii 8wtiu 
i9eataL aä'ZUZteiitaoioußlll paupLrum idi äsZsntiuN." ^,Die Dienste seind dem Rad vno der Stad 
Alzeit vorbehalten. So wol auch die Jacht vff der Heiligen Geistes Haide. Schlekers" Ma¬ 
trikel 1565, S. 123.) , , ' , 

s) S. unter andern Brüggemann Beschreibung der Stadt Stettin S. 13. .Friedeborn I I , S. 20. 
)̂ Vistor. Beschreib, der Stadt Alten Stettin I, 40. Stettin 1613. I n seiner DLLN'iMo 

urdi8 8tetiu6U8i8 vom Jahre 1624, zweite Auflage von 1654, sagt Friedeborn unter der Auf¬ 
schrift: De t6uMi8 (das Buch ist nicht paginirt): ^,nno 1240. Nonaoki tt7inuoi,ciä68 vki 
Î uclipsclg,!̂ » 8. ^o1iauui8 tLinpium Ooouodio oontiZunin, i M aäluie in^ualidet keliäomliäa 
rßekpto uiory oonoioükI dal»6utur, ooucUäeruüt. Und eben so nennt Friedeborn unter der 
Aufschrift: vs ooßnodh's et Xeuoäoclii^, das Jahr 1249 als Jahr der Erbauung des Klosters.) 
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caner nach Stettin gekommen. Vielleicht wurde durch sie damals erst ebenso die 
Kirche, wie das Kloster gebaut. Sie ̂  heißen in der Stadt fortan nach ihrem 
Mönchsgewande die grauen Mönche, ihr Vorsteher Gardian. I n einer Urkunde 
von 1268 im Iacobibuch erscheinen der Aaräianu» und tra,tr68 oräiniZ minori» 
in Ltstin schon unter den Zeugen. Nach einem im Pommerschen Staats-Archiv 
im Original vorhandenen Schenkungsbriefe schenkte 1271 Otto de Rambyn 
sRamin^ auf Krakow, Sohn Heinrichs de Monte, den tratriduL minoridus in 
Stettin täglich vier Brode und fügte eine Geldspende an das Nonnenkloster 
hinzu, damit dieses nach seinem Tode den Franciscanern die vier Brode täglich 
als Almosen verabreiche. — Daß die Diplome über Stiftung des Klosters und dessen 
anderweite Verhältnisse bis jetzt nicht bekannt sind, ist oben erwähnt. — Die Ent¬ 
stehung des jetzigen Kirchengebaüdes verlegt Kugler') ins 14. Jahrhundert. Nur den 
noch vorhandenen, zum Theil verbauten Kreüzgang neben der Kirche hält er für älter. 

5. Das Nonnenkloster vor Stettin, Cistercienser-Ordens, stiftete Herzog 
Barnim I. 1243 zur Ehre der heiligen Jungfrau; oaher, heißt es auch Marien-
oder Frauenkloster2). Der Ort des Klosters lag zwischen dem Berge, auf dem 
sich die Petrikirche erhebt, und der Oder, sowie zwischen dem Stadtgraben und 
dem östlich vom Kloster belegenen Quell. Dieser liegt jetzt, ^wie bereits in der 
geographisch-prognostischen Beschreibung erwähnt worden ist̂ j als ein bedeckter 
Brunnen zwischen dem zweiten und dritten Frauenthor neben der Oder^). Das 
Kloster, von Fürsten und Privatpersonen vielfach beschenkt, konnte für besonders 
reich dotirt gelten, wie schon die zahlreichen Schenkungsdiplome in Dregers Ooä. 
kam. äipi. beweisen )̂. Von den Gebäuden ist bis auf unsere Zeit nichts ge¬ 
kommen, als die Kirche, jetzt das Artillerie-Zeughaus am Frauenthor, Künftig, 
nach Entfeftigung von Stettin, vielleicht wieder das Gotteshaus für die katholische 
Gemeinde .̂ Auch diese war nicht die ursprüngliche. Sie stammt nach Kugler 
a. a. O. S. 79 aus dem 14. Jahrhunderts. Herzog Otto verlieh in einem, im 

1) Kugler, Pommersche Kunstgeschichte, S. 73. 
2) M r Stiftungsbrief sagt ungenau in«un,8tc!riuni 8auct« U«,ri« i u 8t6tw, beschreibt aber 

den Ort des Klosters vor der Stadt so, daß ein I r r thu in nicht ntöglich ist: ^ouju8 tsrmiui 
8uut intsr inoutLin «t Oäeram a, koLZatL «ivitg,ti8 V8HU« aä lontsui, <M «8t aä arientaloin 
partein sju8ä<zui inonaLtLrii.^ Dreger I', 234, 236; Mempin , Urkundenbuch I, 327,^ Anders¬ 
wo heißt es wechselnd: inouaZtsrium Lancti iuomaiw^ in , kpuä, auto, inxta, pwpe stotw. 
Über die Ungenaüigkeiten dieser Art , die nicht selten sind, vergl., Böhmer, N. Pomm. Prov.-
Blatt . S . 221 und'Hasselbllch in dem 0c»ä. ?nm. äipi. p. 149.' 

3) D ^ Hein Brunnen eine besondere Heilkraft, uindicret worden, ist gleichfalls schon oben 
erwähnt. I M handelt darüber die sehr seltene Schrift: ZklubriwL I^oütis 8t6tin6Q8i8 wiradil i tei ' 
patokacta, das ist: Warhafftige Beschreibung, wie gar wunderbarlich die Heylsame vnd fürtrefliche 
Kraft des Lieblichen Brunnen-Wassers, welches allhie zu Alten Stett in, für dem newerbawten 
Frawen-Thor, aus dem Gebirge, daher quellet, für wenig Tagen sey geoffenbahret, vnd in der 
hitzigen Krankheit des Stettinschen LupLriutsuclsntis. v . ^aeodi, I^adrioii, hochnützlich befunden 
worden. Zum dankbaren Lobe Gottes des Herrn anffgezeichnet, vnd in offenen Druck gegeben 
durch obgemelten I ) . ^sacadum ^adrioium, 8ui,. Angedruckt eine Epistel des H. I)r. I^^urontii 
Nied8t«.äii, die Ooininsnäatiou des oberwehnten Brunnwassers betreffend. Gedruckt in Alten 
Stett in, bey David Rehten. Anno 1637. 6 ^ Bogen in 4. — Hiernach ist die Angabe auf 
S . 36, Z. 14 von oben, den Stand des Dr. Fabricius betreffend, zu berichtigen.^ 

4) Z . außer der Stiftungsurkunde in doppelter Ausfertigung, Dreger, Oocl. I, Nr. 154, 
176, 225, 233, 238, 273, 277, 313, 333, 351, 355, 377, 399, 400, 416, 429, 439. Vergl. 
auch I . V . Steinbrück das Iungftllnenkloster in Stett in, S . 5—20. 

Z) Kugler, Pomm. Kunstgesch. S. 79; I . I . Steindruck Gesch. der Pomm. Klöster SI 130 
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Pommerschen Staats-Archiv vorhandenen Schenkungsbriefe 1311 ftnd 1 3 M dem 
Kloster feine Einkünfte zu Zäbelsdorf, Bredow, sZelecho, d. i.:^ Zülichow, Boldyn 
(Bollinchen), Molentin, die:̂  Frauendorf, „um durch diese Beihülfe den Bau 
ihres. Klosters wirksam zu fördern". Mit der Ueformation scheint die Kirche 
ihre bisherige Bedeutung verloren zu haben, und nicht unwahrscheinlich ist es, 
daß schon 1589 die Kirche als Mrstl.^ Zeughaus benutzt ward'). Auf dem ältesten 
Stadtplan, der vielleicht den letzten Jahren des 16. Jahrhunderts, oder doch den 
ersten des folgenden angehört, wird das Gebäude „Korn- und Futterhaus" genannt. 

- I m Jahre 1326 war das Kloster mit der Stadt in Zwist gerathen wegen 
der Straße, die jetzt die Iünkerstraße heißt. Die damalige Äbtissin Alheydis de' 
Wetzelz, die. Priorin Mechtildis dePolchow (beide, fehlen in Steinbrück's Ver¬ 
zeichnis) und der Convent verglichen sich mit den Deputirten des Rathes Jo¬ 
hann von Brakel, Johannes Stohr, Gobelo Hovener und Lüdeke Braunschweig 
unter Vermittlung ihrer erwählten Schiedsrichter dahin, „daß der Raum in der 
Breite vom Zaune des Klosters bis znm Stadtgraben, în der Länge von dem 
Schwebebalken (pdaiHUßa, yu6 äioitur sin bomeM^) voi 6iu tM^^is), welcher den 
Eingang an der Straße verschloß, bis zur Oder der Stadtgemeinde zugehören 
solle. Dafür übernahm diese die Erhaltung.des Klosterzauns gegen die Straße 
hin, der später auch nach dem Ermessen der Stadt durch eine Mauer ersetzts 
werden dürfe." Eine alte, auf Pergament geschriebene Copie dieses Vertrages 
befindet sich im Pommerschen Staats-Archiv. . 

6. DievMarienkirche. 1249 schleifte Herzog Barnim I. „auf bittliches An¬ 
halten der Bürgerschaft seine fürstliche Burg",—^ mit den Zusicherung, sie nie¬ 
mals wieder aufbauen zu wollen — und schenkte ihnen »̂en Platzt). Wie wir 
diesen, während seiner langen Regierung immer mit Besonnenheit thätigen Fürsten 
bemüht sehen, das materielle Wohl seines Landes durch Herbeiziehung tüchtiger 
Colonisten, vorzüglich aus Deutschland, durch Gründung neuer Dörfer und Städte' 
zu fördern, die er mit wohlgeordneter Verfassung und mancherlei Gabe und 
Vorrecht ausstattet; so liegt, ihm nicht minder das religiöse Wohl der Seinigen 
am Herzen, dem er nach der Sitte jener Zeit am sichersten durch Anlegung neuer 
Klöster, Kirchen, geistlicher Stiftungen zu entsprechen meint. Eine Stiftung der 

-Art ist die Erhebung der Petrikirche zu einer CoAegiatkirche sim. Jahre 1261 ĵ. 
Für die Erweiterung frommer'Gottesverehrung verbindet er „zur Ehre Gottes, 

nennt als Erbauungsjahr 1336, aber ohne Angabe seiner Quelle. — Die Zahl bedeutender 
Kirchenbauten zu Stettin während des 14. Jahrhunderts ist überraschend, erklärt es aber auch, 
daß die Stadt bei soviel Gelegenheit zum Bauen Meister ausbildete, deren,Werke auch "in der 
Fremde Anerkennung fanden. Eines der schönsten Denkmäler mittelalterlicher Baukunst dies¬ 
seits der Elbe, die Katharinenkirche in Brandenburg, baute 1401 Meister Heinrich Brunsbergh 
aus Stett in; ebenso einen schönen Thurm am Mühlenthor zu Brandenburg 1411 Meister 
Nicolaus Craft aus Stettin. S . Bal i . Stndien V I I , 2, S . 147. ° ' - > 

') 1Z. B. Steinbrück, das Iungfrauenkloster in Stettin, S. 25.) — Y M . a. O, S. 23.̂ > 
^) Ilullio^äe, HHinL^äll ist eine Umzäunung, Gehäge, Drehkreuz, wie man sie noch jetzt 

hat; tMZLlü, oiuFeie, c iuMium ebenfalls der Schwebebalken, womit man enge Wege für das 
Vieh verschließt(s.Bremisch-niederdeutsch.Wörterb.). M h n e r t , Plattdeutsch. Wörterb. S^v.Zingel.) 

^) Die alte Copie dieser Urkunde, nebst niederdeutscher Übersetzung s. in dem sogenannten 
weißen Buch des Rathsarchivs; — im rothen Buch, von Friedebörn vidimirt Fol. 71. s I n 
seiner historischen Beschreibung I, 42 gedenkt Friedeborn dieser Schleifung und „Einräumung 
des Plans unter Magdeburgischem Recht".^ 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V I I I . 21 ^ 
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der Jungfrau Maria und aller Heiligen" in Übereinstimmung mit dem Bischof 
'Hermann von Kamin und auf dessen ausdrücklichen Wunsch eine Anzahl von 12 
Canonikern mit der St. PetrUrche, und gewährt ihnen durch besondere Schenkung 
die Mittel zum Unterhalts. Doch wurde diese Einrichtung nicht zweckmäßig be¬ 
funden. Schon zwei Jahre später, 1263, wird auf Ermunterung und Bitte des 
Raths und einmüthiges Anliegen der Bürger zu Stettin (so lautet die Urkunde) 
für die zwölf Canoniker ein eigenes Monasterium gegründet. Den zuvor als 
Mgenthum erlangten Burgplatz giebt die Stadt mit jedem Rechte, das sie daran 
hatte, zurück und mit Reservirung zweier Curien ^darunter die früher vom Ritter 
Conrad Kleist inne gehabt^ für den Herzog (s. oben), wird der ganze Raum für 
die neue Stiftung verwandt. Schon„ drei Jahre später ist von der darauf ge¬ 
bauten Marienkirche die Rede, von welcher Barnim sagt, daß er ihr ganz beson¬ 
dere Vorliebe und Gunst widme^). Er hatte sie bei seinem Heimgange sich zur 
ewigen Ruhestätte erwählt''). Wie von Barnim selbst, so wmde auch von seinen 
Nachfolgern und selbst Privatpersonen schon im Laufe des nächsten Jahrhunderts 
Stift und Kirche mit liegenden Gründen, baaren Hebungen und anderen Vorrech¬ 
ten so dutirt, daß für das Bedürfniß reichlich gesorgt war^). Bischof Hermann 
verlieh 1286 dem Capitel bei St. Marien, an dessen Spitze schon seit 1266 der 
Dräpositus und Decanus, später auch der Archidiaconus'') stehen, den Bann oder 
die geistliche Gerichtsbarkeit (danünni Live LpirituaißN iui-iMMaußin) in den zahl-
reichen Stadt- uud Dorfkirchen, die unter dem Patronate des Stifts standen, 
und über die zu denselben gehörenden Gemeinden. — Barnims I. «Sohn Vogislaw 
verordnete 1283, daß die Bewohner der Lastadie (iusuig, trau» oHeram ex OWOÄW 
civitkti« 8t6tin) und, Ke Fremden"), welche dort ihre Schiffe anlegen würden, 
zur Marienkirche gehören und dort die kirchlichen Sacramente empfangen follten. 
Wenn die Bewohner der Lastadie sich so vermehrten, daß daselbst eine Kirche 
'gegründet würde, so sollte das Patronatsrecht über sie dem Kapitel bei St. Marien 
zufallen. Trotz dieser ausdrücklichen Verleihung entstand darüber 1384 Streit 
zwischen den Geistlichen der Marienkirche und dem Prior bei St. Iacobi, „da 
er und seine Vorgänger seit Menschengedenken im ruhigen Besitz der Parochial-
rechte auf der Lastadie gewesen wären." Die Verhandlungen darüber enthält das 

l) Die Urkunde bei Dreger S. 467. I . S,. Hering, hift. Nachrichten von der Stiftung 
der zwei Collegiatkirchen, S . Marien und S. Otten, Diplom I. ^Sei hier angemerkt, daß dieses 
Werk dem Kronprinzen Friedrich (dem Großen) dedicitet ist.^ — Über die Streitfrage, ob das 
Eollegjat-Stift bei St . Peter und das bei St. Marien für ein und dasselbe zu halten sei, s» die 
beiden öfter citirten Abhandlungen von Giesebrecht und Böhmer über die älteste Kirche in 
Stett in. — 2) Hering I. e. Nr. V I . — 3) über die in der Marienkirche und in den übrigen kirchlichen 
Gebäuden Stettins bestatteten Fürsten vergl. Oelrichs cle komoi'?»uia6 äuoum LeMicriZ. Die Zahl 
der in St . Marien beigesetzten Mitglieder des herzoglichen Hauses möchte indeß doch größer gewesen 
sein, als Oelrichs annimmt. Swantibor und Bogislaw ftgen in einer Urkunde von 1373 (Hering 
a. a. O. Nr. X l l . ) von der Marienkirche: in clua niaximli. Mr» progoilitni'uin uostrorum rs^msäeit. 
Bei dem Abbrechen der letzten Überreste der Narienkirche 1829 und 30 fand man weder den Grund-
stein der, Kirche, noch Spuren der alten fürstlichen Gräber. — ̂ ) A ^ Urkunden bei Hering a. a. O>. 
, ") Der Präpositus später als Principal-Official des Kamin'schen Bischofs das Haupt der Stettin. 
Geistlichkeit. Über die Stellung der Archidiaconen im 13. Jahrhundert s. ̂ Christ. Schöttgen, Altes 
unV Neues Pommerland. 1721,. Stück 3, 334—374 und^ Kosegarten Pommerschc und Rügische 
Geschichtsdenkmäler S . 11 u. f. — ^) I n dem Diplom von 1373, bei Hering Nr. X l l , wird hinzuge--
fügt: Ii08pit68 sxtra municioiisiii circel civitatein 8tetiu in Oäera Üuvio eum i M 

ii iu moäio Oäsras seu iu utroM6 littors, eum nuUi karoetilNS 8nnt 
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Ittcobibuch. Leider kommt es darin zu keiner MtfcHeidWg, auch M t der'Prior 
von St. Zacobi nicht an, auf Welche Weise Md Unter welchen Umständen Mne 
Borgänger in den Besitz der kirchlichen Rechte auf der AastäVie gekommen.. Man 
erfährt daher nicht, wie sich vor der Reformation die Parochial-Verhältnifse auf 
der Lastadie gebildet haben. Bemerkenswerth ist, daß kurz vor jener Unter¬ 
handlung/ nehmlich 1373/ von den Herzogen Swantibor Und Bogislaw mit Be¬ 
zugnahme auf vorgelegte Diplsme Barnims I. und Otto's I. dem Vapitel jene 
AnsprWe sämmtlich bestätigt werden. I n dieser sehr ausführlichen Urkunde 
finden sich außerdem^die,Rechte und Güter des Gapitels ansehnlich erweitert ober 
näher bestimmt. — Schon vorher hatte Bogislaw 1283 den EanonikeM und 
ihrett Dörfern das Recht verliehen, Holz zu werben zum Drenn.en und Bauen, 
Grcls und, Heü zu holen auf den Ddersümvfen überall, im DamM'schen See zu 
fischen, den Stiftsherren insbesondere 1'/^ Last Roggen oder Mehl zu eigenem 

^Bedarf ohne Zoll auszuschiffM^c'.« ' „ -
' Über die Schicksale des KirchengVbäudes gibt es nur einzelne abgerissene 
Nachrichtenl). Mehrmals war es der Blitz, welcher den Thurm befchädtgte: ssô  
im Jahre 1579 den 5. April, am Sonntage Iudica, Pährend der Nachmittags-
Predigt; der Thurm brannte ganz ab, die Glocken schmolzen und das Kirchendach 
erlitt bMütenden Schaden. 1595 WM der TMrm zierlicher und höher wieder 
erbaut, aber schon drei Jahre nächher> am 25. April, traf den Thurm,abNMNls ein 
MitzfchlaA dieses Mal jedoch ein kalter, der nur «inige Balken zerschmetterte, und 
die Kirche verschont ließ. „Anno I ß i i im April und Juni haben di'e Herren 
CapitÄaren, und' Provisoren S. Mariae Stifts Orchen allhie, durch Meister 
Roloff Elassen, Bürgern und Glockengießern in Alten Stettin, zwo' große Glocken 
gießen lassen, darunter 15i) Centner schwer an der Gewicht gewesen, und mit 
den Gieß-'vnd anderen Vnkosten vber 4(D0 Thaler gekostet. Vnten vmbhdr in 
der Circumferentz oder Runde ist sie 24 Werkschue weit gewesen̂ ). Aufs der einen 
feiten steht das PomMcrsche vnd Golsteinsche Wapen. AuG der andern seiten vnsers 
Gnädigen Landes Fürsten vnd Herrn Hertzog Philippi, vnd deroselben Gemahlinnen 
Cöntxafey, vnd dann ein Marienbild, als S. Mariae Kirchen Wapen. Auff der 
Glocken vnter dem Ohr stehen nachfolgende Worte (mit Initialen): M IwnolLin 
I)6i optimi maximi, eulw äivino proinovoiiäum, oOiliptbüH daso ßraüclidr tkinpii 

^ Äriani, i,V88v ac volvntats ilivstriÄiiii MineMs ac äolliini äoniiui 
Lsevuäi, äueis LtLtini, ^müsramÄö, (ÜaLZabioruw, 6t 

6t 1'6U0,V3.t3, kuit. , 
!(Fud6rnati0N68 ttMini prineipis V. 
vO^gi i IV. 

nati N. 00. XI. 
') Bei Cramer IV, 12; Friedeb. I I . , 119,144; MicrälHI^ 392, und besonders bei I . S . Hering, 

Immerwährendes Denkmal der Güte Gottes, welche sich an dein Königl. Akademischen ^muaL lo 
pÄrolino 2c. in ZeitHon 200 Jahren verherrlicht Hat, ,u.' s. w. Stettin 1744, S. 22" f. 
' 2) F ^ ^ ^ . h^stor. Beschrew. I I , 119, I I I , 87. Wn welches 
dem Herausgeber des L. B. vorliegt (es'gehört zMMibliothek öer Köttigl. Regierung) befindet 
sich eine handschriftliche Randbemerkung, der zufolge die große GlWe viel größer gewesen, 
„denn sie hat an Gewicht 270 Eeutner und in der Urcumferenz 15 Klafter". , Die Handschrift 
Verräthein Alter von ca.. W 0 Jahren.^ 
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D e i der Belagerung Stettins durch den Kurfürsten Friedrich Wilhelm von 
Brandenburg im Jahre 1677 zerstörte das Bombardement' vom 6. August den 
S t . Marienthurm vollständig i n seinem obern Theil . Erst König Friedrich 
Wilhelm I. löste das Versprechen seines Großvaters, den Thurm wieder herstellen 
zu lassen. Sein Kriegsbaumeister, der Oberstlieutenant v. Wallrave, auch in 
Hochbauten des Kirchenstils wohl erfahren, führte den Bau aufs prächtigste aus 
und gab dem Thurme die ansehnliche Höhe vonz348 F. Die Kuppel des statt¬ 
lichen Bauwerks wurde mit einer großen stark vergoldeten Krone verziert und 
über derselben, auf einer Seite der Namenszug des König F. W. R., auf der 
andern der Preußische Adler gesetzt, der nach der stark vergoldeten Sonne empor¬ 
blickte, welche auf der höchsten Spitze des Thurms prangte, — ein Schmuck,, den 
der König, für denselben, in Anspielung auf das Ziel, welches sein Geschlecht 
anzustreben hat, eine besondere Liebhaberei habend, auch auf dem Thurm der von 
ihm erbauten Hof- und Garnisonkirche zu Potsdam hat anbringen lassen. Am 
Jahrestage der Einäscherung des S t . Marienthurms, den 6. August 1732, wurde 
jene Zierde, welche, drehbar, die Stelle einer Windfahne vertrat, unter Pancken-
und Trompetenschall aufgesetzt und nach Vollendung des Werkes das Lied: „Nun 
danket alle Gott" angestimmt^). Die Werkmeister, welche WaÜrave zum Bau 
angestellt hatte, mochten ein sehr mangelhaftes Material verwendet haben, denn 
schon nach 50 Jahren war der Thurm so baufällig geworden, daß man seinen 
Einsturz befürchtete, und das Marienstifts-Curatorium anfänglich entschlossen war, 
um,die bedeutenden Kosten der Wiederherstellung zu ersparen, den, Thurm ab-
brechen zu lassen^). Weil sich aber viele Stimmen dagegen erhoben, daß man 
der Stadt ihre schönste Zierde berauben würde, so wurde die Wiederherstellung 
des Thurms beschlossen, und mit einem Kostenaufwande von 5705 Thlr . ausge-
führt. Damals war Benjamin Franklins Blitzableiter eine verhältuißmäßig neue 
Sache, über deren Nutzen, ja Notwendigkeit, die Herreu am grünen Tisch sich 
keinen Begriff machen konnten, weil ihnen das Studium der Natur und deren 
Erscheinungen — böhmische Dörfer blieb, wie das auch heute noch nicht selten 
ist,' sie lehnten den Vorschlag, einen Blitzableiter auf dem Thurme zu errichten, 
ab, da die 600 Th l r . , welche die Ausführung dieser Sicherheitsmaßregel kosten 
sollte, doch nur -— weggeworfenes Geld sein würden! Da ereignete es sich aber, 
daß der Thnrm am 9. J u l i 1789 von einem zündenden Blitzstrahl getroffen 
wurde. Thurm und Kirchendach brannten ab, und die Kirche selbst hatte der¬ 
artig gelitten, daß. sie nur als eine Ruine dastand, die auch in ihrer, letzten 
Spur im Jahre 1829 verschwunden -ist-'). Bei der Verwüstung, welche das 

') Sell, Briefe über Stettin. 1800. S. 28. — ^) Zöllner, Reise durch Pommern und die 
Insel Rügen. S. 48? ff. ^ 

2) Statt die Kirche herzustellen, brach man das Innere meist nieder. Zuletzt war dasselbe, 
rings von zum Theil offenen Grabgewölben umschlossen, ein Garten., Nur auf der Südseite 
stand, gut erhalten, eine ehemalige große Kapelle der Kirche, in welcher bis zu ihrem Abbruch 
die Bibliothek des Gymnasii aufbewahrt wurde. Die letzten Überreste des Gebäudes ver^ 
schwanden 1829 und 30, wo an der Stätte der alten Kirche das Gymnasium aufgeführt warb, 
zu welchem am 3. August 1830 der Grundstein gelegt wurde. — Die Marienkirchenhaüser 
wurden von 1739 bis 43, zum Theil von Grnnd auf, umgebaut (s. Hering a. a. O.). Damals 
erst wurde nach der Nordseite zu, wo sonst die Stadtmauer und ein alter Pulverthurm standen, 
eine ziemlich breite Straße angelegt, so daß die StiftZhaüser nach dieser Veite hin Fronte und 
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' ^ , - / ^-^ ' . , 
Kirchengebaüde betraf, ging auch di? Möne Orgel zu Gründe, mit welcher die 
Kirche im Zahre 1771 neu ̂ ausgestattet und die am ersten Sonntage des Advents 
eingeweiht morden war. Man hatte diese Feierlichkeit durch eine eigends ge¬ 
dichtete und comvönirte Cantate verherrlicht. Die Namen des Wort- und 
Ton-Dichters sind nicht' mehr zu ermitteln.^ Abbildungen der schönen Kirche' 
und ihres hohen Thürmes finden sich auf dem großen Ölgemälde Stettins .auf 
der Börfe, in Herings histor. Nachrichten von der Stiftung her zwei Collegiat-
kirchen :c.,/ sowie von öem letzten Thurmgebaüde in Sell's Briefen über Stettin 
von 1800, vielleicht nach der Zeichnung des ehemaligen Profeffor Bischoff, vor¬ 
handen in der Gymnasial-Bibliothek d̂es Marienftifts-Gymnäsiums.1 

7. Die Georgenkirche und das dazu gehörige Stift. Das Oründungsjahr 
derfelben ist nicht bekannt. Nach Friedeborn soll die Stiftung von einem Stet-
tinifchen Bürger Reinekinus Weffel stammen, und nach dem Zusammenhang seiner 
Erzählung verlegt er sie etwa in die Zeit von 1330. Uriedeborn's Worte sind: 
— „Es hat auch vmb diese Zeit Rejnikinus Wessel, Bürger allhie ein ^iechhaus 
den Armen Leuten/ so außerhalb der Stadt für den Thoren gesessen, vnd mit 
Aussatz vnd andern Abschewlichett Kranckheiten behaftet gewesen, geftiffet, vnd zu 
derselben proptßr vßum etliche Huefen Landes gegeben: Diß Stifft ist hernacher 
St. Jürgen genant, vnd ein Caland. dabey erbawet worden^). Die bestimmte 
Jahreszahl 1335 bei Micräl u. a. beruht auf einem Mißverstehen Friedeborn's, 
der seine Nachricht bei den Jahnen 1334 und 36 einschaltet, sich aber der Angabe 
einer bestimmten Zahl enthält^). Was den vorgeblichen Grünher betxisft, so 

i U k d d l Z i ^ s Zh h ) g c h 
kommt in Urkunden von'1293 und 95 als Zeuge vor. ein 
(V^6.c6ii) ,du,rZ6Q8i8 ä6 8t6tin, nach gewissen Umständen zu schließen, auch Con-
sul. oder Rathmann der Stadt^). Nach dem Jahr 1300 findet er sich nirgends. 
Ist dies nunFriedeborn's Reinekinus Wessel, so dürfte er schon um den Anfang 
des 14. Jahrhunderts gestorben sein, und es würde seine Stiftung hiernach vor 

Hauptthür erhielten. Daß die Verschüttung des Grabens, obgleich die Mauer schon abgebrochen 
war, .damals noch nicht vollendet war, geht aus Herings Mittheilungen S. 48 hervor, wie denn 
auch ältere Leute fton Hörensagens sich zu erinnern ̂ wissen, daß dies erst seit der Mit te des 
vorigen Jahrhunderts allmalich geschah. Dagegen bestand zu jener Zeit schon nach Züschüttung 
des Stadtgrabens der grüne Paradeplatz, der nebst den Wällen mit Linden bepflanzt war. .Daß die 
alte Ringmauer sehr nahe an den Stiftshaüsern vorüberging, bezeugen theils die Überreste 
am Schlosse, welche ungefähr ihre Richtung anzeigen, theils ergibt sich dies aus einer Unter¬ 
suchung, die bei Gelegenheit eines Streites zwischen dem Magistrat und Marienstift im vorigen 
Jahrhundert wegen Besserung des Dammes angestellt wurde. Es, zeigte sich, daß die alte 
Stadtmauer, auf der Nordseite der Stadt etwa in der Mitte des jetzigen Dammes fortlief und 
es wurden zur Bezeichnung ihrer ehemaligen Statte von dem Hause des StiftsadministratorZ 
bis zur großen Domstraße eine doppelte Reihe größerer Steine gelegt. Der Administrator 
Müller zeigte, daß die jetzige" Straße mehr als viermal so breit sei, wie sie 1612 gewesen. 
Damals habe sich nur ein schmaler Gana zwischen den Stiftshaüsern und der Mauer von etwa 
3 Fuß'Breite befunden! ' 

1) Friedeborn, historische Beschreibung I, 54. 
2) Mcht also! Er gibt allerdings das Jahr 1335 (im Orginal steht als Druckfehler 1535) 

als Stiftungsjahr an, in DsLcriptio vrdi8 LtLtineuäiL, topolU'mMca, diLturica et<:. 8tetiui 
U V 0 X X V 1 i 5 i 1 

) U n dem von Friedeborn am Schluß seines eben genannten, lateinisch geschriebenen 
Buchs angehängten, mit 1279 beginnenden OatHloZuF Ooil8Ü1um. OainLriorum. 86uatc>rui^ 
findet sich der Name Wessel nichts -
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1300 fallen. Daß dieselbe in diesem Jahr, wirklich vorhanden war und damals 
den Namen e^peiia, 8t i NickaML führte, erhellet aus einer Urkunde des Iacöbi-
buches, in welcher diese durch Herzog Otto I. dem Michaelskloster'in Bamberg 
verliehen wurde (s. oben bei St. Iacobi). Sie lag vor dem Passowfchen Thore 
zur Linken hart an der Straße, etwa da, wo am Nordende des Dber-^j Wiekschen 
Kirchhofes (noch jetzt ft843^ unter dem Namen Georgenkirchhof nicht unbekannt) 
die holländische Windmühle liegt. Es ergibt sich diese Lage aus den Kloster¬ 
matrikeln ̂ ) und dem öfters erwähnten, im Besitz der Gesellschaft für Pommersche 
Geschichte :c. befindlichen ältesten Stadtplan svom Jahre 1625, durch den Buch¬ 
händler Georg Schulze herausgegeben .̂ Die Anlage der Kirche vor dem Thor 
erklärt ihr Zweck. Die Stiftung wurde zu dem oben bezeichneten Zwecke sals 
LeprosenhauH gemacht. Auch anderswo gab es ähnliche milde Stiftungen vor 
den Thoren sund überall errichtet von der weltlichen Obrigkeit der Stadt oder 
von reichen, gemeinsinnigen Bürgern, wie im vorliegenden Stettiner Falle, und 
nirgend, wie schon zum öftern im L. B. erwähnt worden ist, von den ̂ Dienern 
der Kirche, obwol diese in späterer Zeit, und noch in unseren Tagen, die Grün¬ 
dung der Georgshaüser «., kecker Weise, der historischen Wahrheit zuwider, für 
das Institut" — dessen ausschließlichen Besitz sie sich angemaßt haben, — in 
Anspruch nehmen! Die Priester zogen sogar pecuniären Vortheil aus den Kranken¬ 
häusern, indem die Stifter auch für geistlichen Zuspruch der Kranken dadurch 
sorgten, daß sie den- Pärner, oder dessen Kapellan, oder einen Vicarius, an der 
einen oder der andern der Stadtkirchen fungirend, für Abhaltung des Gottes¬ 
dienstes in der Kirche oder Kapelle des Krankenhauses entweder unmittelbar, 
oder durch eigene Vicarien- besoldeten .̂ Um Ansteckung zu verhüten, war 
meist verordnet, daß die darin Verstorbenen nur auf ihrem Kirchhofe vor 
der Stadt beerdigt werden sollten. Sie waren ^ wie ebenfalls zum öftern 
im L. B.., auseinandergefetzt ist'̂  eine Folge Her im 12. und 13. Jahrhundert 
vielleicht durch die Kreüzzüge in Europa so allgemein verbreiteten Haut¬ 
krankheiten, die man dem Aussatz des Morgenlandes verglich, und vor deren 
Verbreitung man sich durch strenge Absperrung der Kranken, durch, fleißiges 
Baden der Gesunden schützen zu können glaubte. Daher in allen größeren Städten 
die Innung der Bader und die zahlreichen Badstuben, die erst im 16. und mehr 
noch um den Anfang des 18. Jahrhunderts eingingen, als die damals herrschen¬ 
den sogenannten Pestkrankheiten das Baden gefährlich erscheinenen ließen. Die 
äoniu8 ikproLoruin (oft eigens sogar für die Fremden, illiseri Ißproni exulsn, „de 

l) I . B. Steinbrück, von den Stiften St^ Georg und des heil. Geistes von Stettin. 1787. 
S . 2. ^Ter Verf. bemerkt rücksichtlich der'Stiftungszeit Folgendes: — „ I n den ersten Jahren 
des 14. Jahrhunderts, da Heinrich v. Wacholtz auf dem bischöflichen Stuhle zu Kamin gesessen, 
ist diese Stiftung vor unserer S t M nach der Abend-Seite zu Stande gebracht, die den 
Namen vom heil. George erhalten Da nun Bischof Heinrich im I . 1329 diese 

.Welt verlassen, und zur Zeit seines Oberhirten-Amts doch die völlige Berichtigung dieser Stiftung 
geschehen sein soll, inzwischen aber Unter dem I . 1243 schon einiger Schenkungen an dieselbe ge¬ 
dacht wird, so ist hieraus der ohngefehre Anfang und Bollendung derselben zu nehmen, so lange man 
des eigentlichen Zeitpunktes kein besseres Licht hat." Steinbrück erwähnt dann aber auch das 
I . 1335, indem er MicralZ Pommerland I I I , 414 und V I , 401 citirt. Er nennt den Kirchhof 
„den reichen oder Bürger-Kirchhof"; und vergleicht die St . Georgen-Kirche hinsichtlich der 
Größe mit seiner, d. i . : der St . Peter- und Pauls-Kirche.) 
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armen elenden Seyken", bestimmt) weihte man dem Schutzpatron der Aussätzigen, 
dem heiligen Georg. ^Da sich seit dem 14. Jahrhundert allmälich die Ispra 
verlor, so nahm man in die Haüser des heiligen Georg überhaupt Sieche, auch 
altersschwache Leute auf!). A ^ geistliche Sorge für die Georgenstiftung lag seit-
1300 den Clerikern bei St. Iacobi ob, und noch bis 1743 hieß der dritte Pre¬ 
diger an dieser Kirche Pastor zu St. Georg. Erinnerungen an dieses Berhält-
yih finden sich noch. — Die Güter des Stifts wurden bei Einführung der 

.Reformation 1536 fammt allen übrigen milden 'Stiftungen der Stadt^ vereinigt, 
und daraus das jetzige Iohanniskloster gebildet, stei dessen historischer Beschreibung 
die Gelegenheit sich darbieten wird, über die des Stifts 
und den mit dM Georgenkirche verbundenen Kaland der Elenden,/ dessen Ver¬ 
pflichtungen vorzugsweise auf die Verpflegung kranker Fremden Menden) gerichtet 
und in dem, früh durch Handel blühenden Stettin Bedürfniß 
Ausführlicheres, einzuschalten. Wegen des Grundbesitzes von M - Jürgen auf, dem 
Turneischen Stadtfelde f. weiter unten.̂  Die Kirche stand, nachdem die meisten 
dazu gehörigen Häuser Meils durch schwedische Kriegsvölker 1637—1639 muth-
willig, theils) durch Feüersbrunst zerstört waren, moch im Jahre 1657. Damals sollte 
„St . Jürgens wüste Kirche, vor dsm Passowschen Thore" zur Aufnahme der 
Pestkranken eingerichtet werden. Es kam aber nicht dazu, wie sich aus,den^ 
Rechnungen des Wrectors dM^ sog. Pest-Regiments, 3Ztto Stoltenburg's ergibt, 
da sie ^der schwedische Commandant̂  General-Major v. Würtz> für militärische 
Zwecke in Beschlag nahm2); sauf dessen Anordnung die Kirche wegen bevorstehen¬ 
der Belagerung Stettins durch KaiserlKhe Kriegsvölker im Iahte 1.659 gänzlich 
abgchrochen wurde^). Zur katholischen Zeit hatte die Georgenkirche 5 Meß¬ 
altäre, davon jeder seinen besondern Biearius hatte. Diese Priester empfingen 
ihren Lohn aus dem von dm Stiftern der Altäre errichteten Dotationen an 
Natural-, bezw. Geldrenten^. -

8. Die Stiftung zum heiligen Geist. Die Capelle des heiligen Geistes lag 
außerhalb der Stadt unmittelbar vor dem heiligen Geistesthor, zur Linken des 
Weges nach der Oberwiek, gegenüber ein Quell am Fuße des heiligen Geistes¬ 
berges. Von beiden ist in Folge des großen Feftungsbaues von 1720 bis^W 
keine Spur geblieben. Über die Zeit der Gründung der Capelle ist nichts be¬ 
kannt. Urkundlich ewähnt'findet sie sich im Iacovibuch 1309 (s. oben bei St. 
Iacobi). Friedeborn nennt als Stiftungsjahr des Hospitals 1237, als Zweck: 
„daß es armer Leute Zuflucht sein solle" ̂ ). Bei so bestimmter Angabe des 
Jahres muß man seiner sonstigen Weise gemäß annehmen, daß er sich auf eine 
zuverlässige Notiz stützt. Über die Besitzungen des Stiftes spricht" Steinbrück in 

- seiner kleinen Abhandlung: von den St. Georgen und heil. Geistes Stiften, aber, 
. wie immer, meist ohne Angabe seiner Quellen MnsiHGch der Lage des heil. 

Geifts-Hospitale bemerkt er: „Mkrä l und Friedeborn (?) und nach diesen Schwallen¬ 
berg geben dem Sßfte seinen Platz auf der Lastadie, und dadurch die Vermuthung, 
haß man in der Folge, glaublich wegen des ungesunden Bodens, und der mehr¬ 
maligen Überschwemmungen von den Strömen, es gerathener gefunden, selbiges 

' ' ) Kosegctrten, Pomm. u. Rügische Geschichtsdenkmäler I, S. 133 u. f. 
2) Aktenstück, Tit. VI, Nr. 15 im Raths-Archiv. — )̂ I . B. Steinbruch a. a. O. S. 6. 
)̂ Ebendas. S. 8. — 5) Friedeborn, histor. Beschreib. I, 39. 
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j auf einen höhern und festern Grund nahe an der Stadtmauer zu hersetzen, und 
diese Stelle daher den Namen des heil. Geistberges beizulegen, auch das dahin 
führende kleinere Stadtthor davon zu benennen"), — später Schneckenthor ge-

! nannt^. I n welchem Verhältniß zu dem heil. Geistesstift das Pinsenhaus vor 
^ dem h. Geistesthor^) gestanden, findet sich nirgends. Friedeborn ŝagt von ihm: 

it.6 PM't,mn 8. 8piritu,8, in Huit)ii8 omniI)U8 ÄÄliUL niu l t i 
yt, 6A6lli Ut,i'ii18<^U6 86XU8 1l0min68 8U8t,6lit.3,nt.N1', ut, 3,ÜH int.61'iin 

8Ü6nti0 Pra6t6r6alli^), nachdem er vorher berichtet: „das Arme 
Haus, so Pinses Hauß genannt«" habe im Jahres 1567 der Rath an sich gekauft, 
nachdem es vor undenklichen Jahren zur Unterhaltung Micher^ armer betagter Witt-
wen gestiftet worden^). sDer Name dieses Armenhauses kann auf die Vermuthung 
führen, daß ein Stettiner Büger, Namens Pinfe, der Stifter desselben gewesen sei-1 

9. Die Nicolaikirche, abgebrannt in der Nacht vom 9. zum 10. September 
1811, währeno der französischen Occupation, wo die Kirche als Heü-. und Stroh-
Magazin benutzt wurde. Mcht Fahrlässigkeit soll die Einäscherung verursacht 
haben, sondern verbrecherische Brandstiftung, um ein anderes Verbrechen: Untreue 
und Unterschlagung eines der französischen Proviantbeamten zu verdecken")̂ . Die 
Kirche lag auf dem Neümarkt. Über ihren Bau steht nichts fest. Friedeborn sagt, ohne 
seine Quelle zu nennen, sie sei zur Zeit Herzogs Otto I., also in der ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts, von Seefahrenden und KaMeüten gegründet, und eben¬ 
deshalb dem Schutzpatron der Seefahrer, dem heil. Nicolaus geweiht worden. 
Weil er diese Erzählung in seiner Chronik zwischen die Jahre 1334 und 36 ein¬ 
schiebt, so nennen, freilich sehr willkürlM, Friedeborns Nachschreiber (Iacobi, 
Rango, Steinbrück u. a.) 1335 als Stiftungsjahr. s In seiner v68or. urd.8t6tin. 
führt Friedeborn dieses Jahr ausdrücklich als Stiftungsjahr der Kirche an). Daß 
sie vielleicht auf der Stätte der altern Nicolai-Caftelle erbaut worden,- ist oben 
angeführt. Die Kirche hatte keinen Kirchhof, auch begrub man keine Todten in 
derselben, weil angeblich der Boden, auf dem sie stand, zu morastig und zur 
Aufnahme von Gräbern nicht geeignet war. Iacobi widerlegt in seiner Gedächt-
nißpredigt von 1657 durch Thatsachen dieses Vorurtheil. Don einem Morast 
kann an dem AbHange des Neuen Markts, auf dem die Kirche in einer Höhe 
von mindestens 25 F. über den Oderpegel gestanden hat, nicht die Rede sein.̂  
— Die Kirche war nach einer Beschreibung Rango's <̂ei seiner "Predigt: portN 
cooli :c. von 1680, 146 F. lang, 111 breit, hatte 3 Eingänge, im Innern 10 
eckige Pfeiler, oben nicht aus Stein gewölbt, sondern mit kunstvoll gearbeiteter 
hölzerner Decke. Der nach Friedeborn") im Jahre 1579 gebaute Thurm war 
mit einer Uhr versehen, und es befand sich darin eine Glocke, „mit gar alter 
und seltsamer Überschrift versehen" (Iacobi), die von Rango mitgetheilt wird. 
Sie lautet wunderlich genug: 

Lewer Bole nim miner wahr 
Wenn et seven sleit so findest« mi aldahr 
He sprack: Ja. 

Die Glocke soll 1612 beim Lauten zersprungen sein. 

>) I . B. Steinbruch a. a. O. S. 11. — -) Micral VI, 401. — s) D^er. urdi» 
M ^ , IiiLtor. 1624. — )̂ Histor. Beschreib. I I , 66. — ") Mündliche Mittheilung einer 

betagten Wittwe, die als Jungfrau den Brand erlebt hat.̂  — ̂ ) Friedet»., Histor. Beschreib. I I , 109. 
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10. Über keine Stettiner Kirche gibt es mangelhaftere Nachricht, als über 
die Oertrudskirche auf der Lastadie. Nach der gewöhnlichen Annahme, gestützt 
auf Cramer, hat Herzog Otto I. 1308 das Kirchengebaüde auf der Lastadie, 
das feine Brüder Bogislaw und Barnim angefangen hatten, vollendet und die 
Kirche, dem Capitel zu St. Marien einverleibt). Wäre dies richtig, fo ist es 
auffallend, daß noch 1373, in der erwähnten Urkunde Swantibors und Bogislaws 
dieselben Worte wiederholt werden, die in Bogislaw IV. Diplom von 1283 vor¬ 
kommen: i)M6t6r6a proe688u tsm^oriL ämn in ip83, iusula civitatiß emivg.1ii6rit 

vsi s«ci68ial'iiin in ipsa in8titut,3.6 vsi inLtiwtarum 
titulo I)ropri6ta,ti8 6ce16813.6 »npra äietaß (8t. Ug.rig.6) 6tc. 

Da Swantibor und' Bogiflaw in diefem Bestätigungsbriefe frühere BeWidmungen 
ausdrücklich näher bestimmen oder erweitern, fo wäre wol Veranlassung gewefen, 
der Gertrudskirche zu gedenken: man müßte denn annehmen, sie fei schon 1283 
vorhanden gewefen und in der allgemeinen Phrafe 6eei68ia6 vsi 6cci68iai-uin in8ti-
tutg.6 V6i in8titutl».rulli angedeutet. Die älteste, dem Verfasser bekannte urkundliche 
Nachricht über S t . Gertrud auf der Lastadie stammt aus dem Jahre 1421., I m 
Sommer des Jahres 1656 war in Stettin eine pestartige Krankheit ausgebrochen. 
I n Folge dessen wurde den armen Leuten im Hinter-Hospital bei S t . Gertrud 
„auf Befehl der Klosterherren fvon S t . Iohannis^ durch den obersten Stadt-
dimer und die Prachervögte Mettelvögte^ angekündigt: „sie sollten sich augen¬ 
blicklich packen und nach anderer Wohnung umsehen, da das Gesindel, so mit 
pestilenzialischer Seuche behaftet fei, dahin gebracht werden solle". Hiergegen 
protestierten der Pastor, die Kirchenvorfteher und Gemeinde auf der Lastadie und 
schlugen zum Pesthause die Oderburg vor, deren man sich dazu schon 1638 be¬ 
dient habe, wo einige hundert Kranke darin untergebracht worden feien. Schon 
1565 fei das Gertrud.s-Hospital zur Aufnahme von Pestkranken benutzt worden, 
und es seien darauf nach Ausweis des Kirchenbuchs bei 300 Menschen an der 
Pest auf der Lastadie gestorben. Bei dem steten Verkehr der Stadt und der 
Lastlldie, die ohn' einander nicht bestehen könnten, fei, auch für die Stadt die 
Ansteckung unvermeidlich. Das Hospital liege hart an der Kirche, fei nicht ein¬ 
mal durch eine Scheidewand von ihr getrennt, fo daß die Gemeinde der An¬ 
steckung unmittelbar Preis gegeben fei. Auch fei es nie der Zweck des Hospitals 
bei S t . Gertrud gewesen, Pestkranke aufzunehmen. Es fei lediglich für fremde, 
reifende Leute und Pilgrime gestiftet. Für „breßhafte, mit klebender und erben¬ 
der Seuche Beladene" fei einzig S t . Jürgen vor dem Pasfowfchen Thore ge¬ 
gründet worden, dessen Intraden man später dem Iohanniskloster zugewiesen 
habe. Als Pesthaus fei darauf vor dem Mühlenthore ein Gebäude errichtet und 
noch 1565'dazu benutzt worden. Auch habe das Gertrudstift 1632 einen Rechts-
fpruch erwirkt, dem zufolge es sich keine Pestkranke aufbürden zu lassen brauche. 
Abschrift hiervon, sowie von der damals noch vorhandenen angeblichen Stiftungs-
urknnde der Gertrudskirche wurde der Hrotestation der Lastadischen Gemeinde 
beigefügt'). Die gedachte Urkunde selbst ist vom Kammer Bischof Magnus 

1) Cramer, Pommersch. Kirchen-Chronicon H, 60. 
2) Mes dieses findet sich in einem Actenstück des Raths-Archiv, Tit. V I , Polizey-Contllgion 

Nr. 15 von 1656. / ' 
, Landbuch von Pmnmern; Th. I I . , Bd. VHI . 22 



Herzog, zu Sachsen, ausMertM zu KMlin 14Z1. Sie'ist. M n Stiftungs-, 
sondern^ n i W ' M e m ' Ä b l M B M M r Vtutzen des Gertruds-Stifts und der 
Gertrüds-Kä^elle, denn yur M ' eine solche und u W als eine Hrche wird sie in 
dem Priefe bezeHnet. N a s / H I t wird darin als ein HoHital fßr Fremde, 
und sammt der Hapelle als seht'arm und k^ein, der nothwendigsten kirchlichen 
GeräHe hedürftig voraestestt, und eaMik una euni ho8pitD dsataL t^sr-
truäi« virFiui8 proys 6̂  extrL niuros Äetiii uovihßr pläntatl!, genannt. 
Denjenigen/ welche- beide mit Gelb, Mdehwerth, Büchern, H M e n , Kerzen, 
^ a u M M W , ' G P e H und. Trank zur H M e der FrenHen :c. beschenken, 
wird AblaH zugesichert. Wuttstrack, in Überemstimniung mzt einem Nanuscript 
ip her Bibfiothek der General-Lanbschllft, erHst^j, sie sei i M bis 1441 durch 
die Carmelitermönchß neu gebaut, hstbe aber ihre spätere Hinrichtung erst zwischen 
1650 und 60 erhÄten. . Er fügt die Mwahrscheinliche Sage hinzu,, daß sie den 
Namen von einem Fraülem habe, welches ihr auf dieser Stellte belegenes Haus, 
und/Gehöft zur Kirche Hergegehen. Friedehorn, der bei ZeitbMmmüngen vor¬ 
sichtig zu sein pflegt und siH allgemein ausbrückt, wo er seiner Sache nicht gewiß 
ist, sggt in seiner slßLer. topo^r. post illiiä (tympium 8Mcti Ottoni») 8. l^ßr-
trüäi8 tknMuin asäitlpatuin 68t^). Gleich allgemein ist seine Äußerung in der deutschen 
Stadtchronik: die Carmeliiermönche hätt.en sich da, wo zu seiner Zeit die Gertruds-
kirche liege, angebaut̂ ), SicherW hat man es nicht auf die GerM sondern 

auf die Stiftung des vorher ermähnten Nendshöfes zu beziehen, wenn er fortfahrt: in 
demsetben 1441sten Jahre sei zu Lübeck ein Hansetag gehalten. Es ergiebt sich 
aus Allem, daß das, was bisher über Wer unh SchjDale der Gertrudskirche 
bekannt geworden ist, sehr mangelhaft und unsicher sei. 

sCramer's Angabe von der Stiftung der Kirche auf der Lastadie ist voll¬ 
kommen richtig, nur irrt er in der Jahreszahl um 10 Jahre. Herzog Otto's 
Confirmation, kraft deren er besagte, von seinen Brüdern Bogislaw und Barnim 
angefangener Kirche der Jurisdiktion I . F. G. und des Kapitels M St. Marien 
überweiset, datirt von 1298, 6 X3,i6näa,8 ^uni^. Die Original-Urkunde, auf einem 
kleinen Pergamentblatt geschrieben., befindet sich, am linken Rande in theilweife 
defolatem Zustande, auf des Herausgebers Veranlassung jedoch möglichst wieder¬ 
hergestellt, im Archiv des Marienstrfts: Tit. I., Sect. 1, No. 9. Vergl. auch 
(üoMrwm der Marienstifts - Urkunden. Tit. I, Sect. 1, Nr. 1, vol. I, Fol. 
301, 341.^ 

11. Nicht besser steht es um das Carmeliterkloster, auch „dat Kloster de 
monte Carmel" genannt (1532), „dat Kloster säncte Anne binnen Olden Stettin" 
(1534), gewöhnlich das Kloster der weißen Mönche. Über die Entstehung desselben 
und die Zeit der ersten Ansiedlung der Mönche in der von ihnen benannten 
Straße, so wie über die Art der Erwerbung ihrer Klosterraüme weiß man bis 
jetzt nichts, ebenso wenig etwas Genaueres über ihr Verhältniß zur Gertruds¬ 
kirche. Mas Friedeborn darüber weiß, lautet folgendermaßen: — „Vmb diese 
Zelt, (1441) ist auch wie etliche wollen, das weisse Mönchen Kloster allhie von 
den Mönchen Carmeliter Ordens auffgeleget, aber nicht gantz vollführet worden. 

!) Wuttstmck, Beschreib, von Pommern. Stettin 1793—95. Vd. I, 26. 
2) Friedeborn, a. a. O. p. 13. — )̂ Friedeb. histor. Beschreib.!, 91. 
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M M M Wn geMeH das NeMUD MM^MßeADa^ 5es orls MgenHnnH, 
hat MN sie aMsHMet.. Hi^ WöM^ Her Wett^ ApHäH,AegMn, 
vnd aü den! orD, dcl. jtzo H. OerMM KiMe Hget,. zu bätvH angefangen. 
WM>N aber MWmpfsigter vndweAer strH H ^ ,semd H,,anff il^r'in-
stMiäes^ Wen/wieder m voriges Klöster, genWMM, M heni D M y M ,daß sp 
hasseM weiter , M hWt unter Ve^MMung d̂er 
Oerzöge Erich und W W l M ^ i H Z SwjMtt Dß MürWkDM itG:öejn Stel-
trinschê  UHe gMlofseüenHerMch tvirI,MgeMt^ H e M i M Mönchs sMen 
kein Ktösttzr 'oher Mftelle bauen, Mder^,Vei M/GWrüd bWM Und M Marien-
Ner eiyer Mdern,Kirche itt OteW. ünterwöffeI. sem )̂. W schMt.,istdeHn 
Wäuf nHt gehalten, zu.haben. Um ̂ 500, Her Jald , Nachher MuH,,̂  i M M-

Monilekett", ünb feitdM^Mßt äW MeHträße: „bA den Maüen, Uönijeken". 
M Anfänge des D. IaMnfiderts, üMDten M KlHMehaüde ,̂>est MaM^oft 
der ichiMhHernMädchch-Schule H r . 3ß̂  W^ bis zutDkke der gröHen.MiWOer-
straße; aDWäßdasMosternochLndereOebaM,z,B.MHausitzderHuhrftM 
Im 4. Iahrzehend Jes 16., IaMunderts Par, ihre WrM n M niM volle/ndet. 
<Ae HMt. in, dem HtaMüH/abwechsÄnd: Hör Mh^RMe der wDen, MönHtz. 
Nach Nnführung der' ̂ efornmtion Wrde M der UaHsschule, iMrgMenH, und 
erst,18W abgebxoMn^M an ihrer SteÜe^M, eine höhere D ^ A M u H ^ j M Her 
weibl. Jugend̂  ein GehaMe zu errM?n. MmHMex geM^^em ßrHer^M,KMer 
demselben und der KirHe, auf welchem ein Brünften vorJäyden .NM. , H M Hr 
Neformation bMhten die ProvifdM, der Iacobi- Md, der UjchlaAr^^ ,hen 
Uäum zur Aufbewahrung von Mumateriat. Pie.Mffahrt war von der. Großen 
WoNweHrDaM , Da in det̂  W s W W W o M M M MelGerüng Mn ä ^ Z W 
GebaMe am PoßmOt, Msynders,näH.,,bet MolHcheMraße, zu, ^ast samnMch 
eingeäschert, wären, ließ MiedrM MlHeH .̂. die Wststen SteÜen. wieder̂  bMaüen. 

Haus, unb Mtte ihm, eine j M l W Meche,^um,..wM auch wiedeHoĤ ĝ̂ ^ 
ist, bei seiner, ̂ erIonlichm AWeseMitM diesem Düse Quartier zu 
nehmen. Mllkürtich, nMn nun der,Mer-IoMmeister, ^ö<ß^W gäNM.Oäum 
bis zur WollwÄerftraße iit Oefitz", iliio zo^ emen großen' Theil des ehemaligen 
Carmeliterklosters, Behufs Anlegung eines Gartens, zu seinem Gründstücke. Der 
Magistrat legte vergeblich Protest ein. des Gtoßianzlers 

1) Friedet», a. a. O. ; , - - , : , / ^ , i , >̂  , ^ ^ ,̂ ,, <' 
2) G ^ Auszug aus diesem Vertrage, dessen auch I . S. Hering hHor. KachWt^c. .ß. 20 

G. ,27 erwähnt,, findet,,Pch,, in I ^ B. M e i M N K . h M d M r M i H e n ExserhteV< ßr^ Hatte ihn 
öielleicht aus dem Stettin. Städtbüch von 1388 bis 1512, da der Excerpt, unter^vielen anderen 
Auszügen aus derselben Quelle vorkommt, die leider jetzt ve,yloren,zu seiy scheinf,,,,,,^, 

. b) Eine, Verhffndlung .des ,,Stadtbuchs Darüber v ö n , , i W b e g i M : ^ H e . , l l H e M g e ,Herrn 
Ill!;obüZ^.Hftgge, P r i M ' U m b r o s . M s e ^ HHeryiam, HtephanM, HrIgM^ Johannes 
Paul i , IHhanW- ErMdie, Brodere des Klofters fancte Anne binneü Olden Stett in" lc. 

)̂ Mcräl N, 400. 
^ O 22* 
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y. Cocceji, der in dem Hause logirte, erneuerte 1747 die Stadt ihre Ansprüche 
an den Platz, und unter Vermittelung des Ministers ward die Sache endlich 
dahin verglichen, daß der Sekretär Rathmann, damaliger Besitzer des vormals 
Bock'schen Hauses, der Iacobikirche ein für allemal eine Entschädigung, von 
50 Thlr . zahlte'). ISo ist es gekommen, daß dieKönigl. Bank auch Besitzerin 
ist des Hauses Nr. 54 in der Großen Wollweberstraße, welches zeither von der 
Kaiserl. Deutschen Reichspost miethsweise mit benutzt ward — bis Ende 1874.^ 

12. Die Ottenkirche und das Fürstliche Schloßt Die ältesten urkundlich be¬ 
glaubigten Nachrichten über das Schloß gehören der ersten Hälfte des 14. Jahr¬ 
hunderts an. Herzog Barnim I. hatte 1249 seine Fürstliche Burg auf dem jetzigen 
Marienplatze abgebrochen: eine neue Feste ward nicht aufgebaut. Weshalb nicht 
— das ergibt sich aus der Urkunde Barnims I. von 1249. Die Bürgerschaft 
hatte ihn darum gebeten, die vorhandene Burg zu schleifen, ohne Zweifel, weil 
nach Anlegung der deutschen Befestigung mit Ringmauer, Wall und Graben die 
alte Burg zur Vertheidigung der Stadt,.fernerhin nicht erforderlich war, ins Be¬ 
sondere aber, weil die neue deutsche Bürgerschaft, durch die Lage der Stadt vor¬ 
züglich auf Handel angewiesen, Beeinträchtigung desselben oder gar Beschränkung 
ihrer nur kürzlich erlangten Privilegien zum Besten der zurückgedrängten wen¬ 
dischen Bevölkerung durch minder gütige Fürsten, als Barnim I., besorgte. Zur 
Pflege seiner neuen Schöpfung also, und um der deutschen Stadt eine beruhigende 
Bürgschaft für die Zukunft zu geben, entspricht der Herzog den Wünfchen der 
Stadt, und verheißt derselben nicht nur, die Burg niemals wieder aufzubauen, 
sondern setzt zugleich fest, daß keiner seiner Vasallen, von Stettin aus in einem 
Umfange von drei Meilen eine Burg solle anlegen dürfen^). — Als Wohnsitz in 
der Stadt muß sich der Herzog seitdem eines oder mehrerer größerer Haüser 
(Höfe, curia.6) bedient haben. Zwei solcher Höfe an dem ehemaligen Burgplatz 
behielt er sich bei der Bestimmung desselben 1263 zum Aufbau der Marienkirche 
ausdrücklich vor. Der eine lag gegen Nordens des Platzes^. Die Lage des 
andern ist nicht näher bekannt. Vielleicht war es derselbe, der als der Lieblings¬ 
wohnplatz Bogislaws X. bezeichnet wird^) und den die Sage glaublich in einem 
kleinen schloßähnlichen Gebäude sucht, welches erst 1842 durch seinen dermaligen 
Besitzer, den Kämmerer Schmidt, zum Aufbau eines neuen, den jetzigen Bedürf¬ 
nissen entsprechenden Wohnhauses abgebrochen wurde. 'Mehr als ein Umstand 
führt indessen dahin, daß auch auf der Stelle des heutigen Schlosses schon fürst¬ 
liche Gebäude gestanden haben müssen"), obwol den Platz selbst oder doch dessen 

') H,ot3, euriae l i t . I I , ttsueralia N«. 139. 
2) ^.ä ps t i t iousm noLti'nruill iu 8tstio durzsii8imn oastrum iu 

z>8u,m entrinn säiüoatuli äeineßp» — ^lLtersg, iuäui8iiuu8 
, s, HuoHuain vaMioruiü Q08troruin ea8tru l i 

eirouituin inkrg. tria miliaria säiiioßtur. 
s) S. oben S. 149 Note 3. 
4) Noch 1346 heißt es: „De Hof bi dem Dume licht, den sin (Herzog Barnims HI.) Vader 

(Otto) em gheeroet Heft." 
5) Kosegartens Kantzow I I , 324, 347. 
6) Fast möchte man aus der Urkunde von 1346 schließen, es sei eine zweite Burg gewesen. 

Wäre dieser Schluß richtig, so würde man sich die Sache so vorzustellen haben: Es gab in 
Stettin zwei fürstliche Burgen, die ältere, welche als Burg schon zu den Zeiten Wartiflaw I. 
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nicht bebauten Th eil die Stadt als ihr Eigenthum in Anspruch nahm. Als 
daher Herzog Barnim I I I . , der Enkel des ersten Barnim, im 4. Iahrzehend des 
14. Jahrhunderts an dieser Stelle sich ein größeres fürstliches Haus aufbauen 
zu lassen beabsichtigte, entstand darüber ein heftiger Unwille bei der ohnehin mit 
dem Fürsten in Zwietracht lebenden )̂ Bürgerschaft, welche soweit ging, dieWerk-
leüte mit Gewalt von der Arbeit zu vertreiben. Aber diese Auflehnung gegen den 
Fürsten endete zum großen Nachtheil der Stettiner. Zur Beilegung des lang¬ 
wierigen Streites nämlich wählten beide Theile als Schiedsrichter den Bischof 
Johann von Kamin, einen sächsischen. Prinzen, und Herzog Bogislaw V. Diese 
verglichen 1346 die Sache in folgender Art: „den"Hof auf der Burg zu Stettin 
soll Herzog Barnim behalten, weil seine"Voreltern („sine Oldern", nicht bloß 
sein Vater Otto) bisher im wirklichenBesitz des Hofes gewesen sind, ebenso den 
Theil, welchen die Stadt ihm mit Gewalt entziehen wollte, und von dem sie die 
Werkleüte vertrieben hat. Zur Sühne dieses Frevels soll sie dem Fürsten ein 
Steinhaus auf'der Stätte aufbauen, wo er das neue Haus zu errichten beab¬ 
sichtigte, und zwar 100'Ruthen lang, 39 breit, 25 hoch, nebst gewölbtem Keller; 
desgleichen eine Capelle von Stein auf dem Räume vor dem Hofe, von der Länge, 
Breite und Höhe der St. Georgenkirche vor Stettin, nebst einem Kirchhof rings 
um die Capelle von 3 Ruthen Breite und eine Bewehrung von Stein um den¬ 
selben von 5 Ruthen Höhe. Das Alles wird binnen Jahresfrist zur Ausführung 
kommen; sofort aber soll eine Mauer um den Hof auf der Burg von 12 Ruthen 
Höhe und'die Bewehrung um den Kirchhof errichtet werden"^). — Dies ist die 
älteste Nachricht über das fürstliche Haus an der Stelle des jetzigen Schlosses^. 
Mi t dem Baue muß es jedoch, trotz der Bestimmung der Schiedsrichter, nicht 
allzurasch vorwärts gegangen sein. Sechs Jahre später heißt es noch: der Bau 
der Kirche fei begonnen. Sie "ward dem heiligen Otto geweiht, und der Grund 
dafür in dem Stiftungsdiplome ausführlich motivirt^). Wie der erste Barnim 

nicht mehr benutzt ward. Diese ( „Las t ru i n sivy valluin, in Huo eaztruiil fu i t p 
a u t i h u i ^ , Larnim 1263) bestimmte Barn im, I . als einen-meistens leer stehenden Raum zum 
Aufbau der Marienkirche. Die zweite, jüngere Burg (arx des Gbbo, «uria äuei» der übrigen 
Biogr. Otto's) lag auf der Stelle des jetzigentSchlosfes. Diese Burg brach Barnim 1249 auf 
Bitte der Bürger zu Stettin. Dem Wortlaute der Urkunde ist diese Anficht, die vorläufig nur 
als Vermuthung ausgesprochen sein soll, nicht entgegen, und erklärt am einfachsten spätere 
Verhaltnisfe und vielleicht auch das tr i t^riain äivi8i8 uiunitioiMuZ des H,Q0n^i»u8 8t. ()rue., 
auch die Lebensbeschreiber Otto's, namentlich die arx des Gbbo. 

1) Kantzow I, 347. 
2) sHst die Ruthe damaliger Zeit - 12 Fuß gewesen, so mußte das Schloß kolossale 

Dimensionen erhalten, eine Höhe von 390 Fuß, die Mauer um den,Schloßhof 144 Fuß hoch!̂ > 
3) Pas Original der Urkunde ist im Raths-Archiv vorhanden, sie ist nicht, blos für die 

Geschichte des Schlosses, sondern auch für die rechtliche Stellung der Stadt zur Fürsten-Gewalt 
von Wichtigkeit. Von H. Hering zum Druck befördert in Bal i . Stud. X, 1, 84—86. 

4) Die Urkunde v o n H 4 6 bei Hering a. a. O. Es heißt darin: proüteinur, 
proptLr konorLin äsi oinuipotsuti» st' Lug,6 88,nc<NS luatriL NariaS aLcliüclN'6 iuo 
änmuin äsi anw' ouriam uo8tra,in 8t6tin, HUHN iuFtauraviinuZ aä Î näem 
0ttc»ui8 Kto. Hiernach müßte angenommen werden, daß schon früher eine Capelle auf dem 
Schloßplätze gestanden habe, die bei ihrem Aufbau 1346 nicht dem ursprünglichen Schutzheiligen, 
sondern dem heiligen Otto geweiht wurde. Wenn daher nicht unter der 6««1s8i3, oder eapsiia 
8te. Naris (Dreger S. 234, 236 und 444) die Kirche beim Nonnenkloster, welches der Maria 
geweiht war, gemeint ist; so könnte, wie auch schon Dreger S. 237 annimmt, eine Marien-
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der heiligen Jungfrau zu Ehren M Collegiatstift Mit 12 Hänönikern gegründet 
hätte, so bestimmte der dritte dieses Namens die neue Kirche zu eitter zweiten 
Collegiatkirche mit 8 Canonikern und ihrem Vorsteher zur Ehre St . Otto's. Der 
Vorsteher sollte den Titel Vicedecan führen, unb von dem De'cän bei St . Marien 
die eura aniinHruiü empfangen, während der Ätchidiäconus bei St . Mar ien die 
Iürisdiction über ihn üben sollte. I h m selbst würben die Cänoniker der Otien-
kirche und die zu derselben sonst gehörenden Personen zum Gehorsam verpflichtet, 
und seiner Gerichtsbarkeit untergeben. DieCanoÜiker soltten zugleich des Herzogs 
Eapellane seim Die Einkünfte eines ZedeN werden auf 30 Mark Stettinifcher 
Denare Mhrlich festgesetzt, öem Vicedecan außerdem 4 Hufen in, Mötenitz gegeben. 
Vermehrung des Ginkommens blieb nicht ausgeschlossen, doch so, daß dauernd 
keine Präbende höher sein dürfe, als bie attoere. Wollten einige Canoniker sich 
den Studien widmen, so sollten ihnen ihre Einkünfte unverkürzt bleiben, nüt der 
Einschränkung, daß sie für einen Naconus zur Übernähme 
ihrer Obliegenheiten sorgten. Die PräbendeN der!ieh der Aürst, der Vicedecan 
insiallirte die Cänoniker^).— Nachdem 1347 das Eäpitel zu St . Marien seine 
Einwilligung zur Gründung der Ottenkirche innerhalb feiner Parochie gegeben )̂, 
ward sie im Jahr darauf vbm Püsist Clemens V I . und 1355 vom Kaiser 
Carl IV. bestätigt^). ., 

Ein Aufstand der Stettiner unter Herzog Casimir V I . hgtte eine neue Er¬ 
weiterung des fürstlichen Hauses zur Folge, endete aber weniger Nachtheilig für 
die Bürgerschaft, als jener unter Barnim I I I . Die Unruhen gingen diesmal 

^ hervor aus einer Auflehnung der Mrger gegen den Rath. Als in Folge dessen 
« die beiden Bürgermeister Hans, Grabow Wd Gerd Rode entflohen, und des 
N Herzogs Hilfe in Anspruch Nahmen? mischte sich Casimir in den Streit; doch 
1! Anfangs Mit fo wenig Erfolg, daß er selbst heimlich die Stadt verlassen mußte. 

^ Zuletzt endete der Streit mit Zürückführung des verjagten Räths, und Hinrichtung 
^ der beiden Rädelsführer, des Bäckers Hans Kirchhof und Gerhards von Affen. 
^ Um die Wiederkehr solches Unfuges zu hindern und um der unruhigen Bürger-
'''' schaft zn imponiren, ließ der Herzog das fürstliche Haus stark befestigen. Als er 
? auf feinem Sterbebette 1434 dem Rathe zu Stettin seinen jungen Sohn Joachim 
!, zu treuer Hingebung unb Schutz empfahl, benutzte diese Gelegenheit der Bürger-

Capelle auf dem spätern Schloßplatz von Barnim I., dem eifrigen Verehrer der heil. Jung» 
, frau, vor der Anlegung der Cöllegiütkirche gegründet sein. Eine solche war schon 1243, 
^ , zwanzig Jahre vor Gründung der Marienkirche, vorhanden. Aus dem Vorhandensein einer 
, z Marken-Cäpelle in dem der Oder näher belegenen Städttheil erklärt sich zugleich der Zusatz 

bei der Collegiatkirche': sccisM Läuetas M r i a « iu 8Uiiinio. — Warum er die neue Kirche 
dem hei. Otto weihe, darüber sagt Barnim I I I . : Mehrere Kaiser, Könige, Fürsten Mten des 

^ Herzogs Ahnen, da sie noch den heidnischen Irrthümern ergeben gelvesen, Mit Krieg bedrängt, 
>', ^ ohne doch dieselben zum christlichen Glauben zu bringen. Dies sei allein Bischof Otto's Ber-
, ^ dienst. Hätten aber jene Kaiser, Könige, Fürsten seine Vorgänger besiegt, dann würde auch 
i die Selbständigkeit und Freiheit Pommerns und seiner Fürsten zu Grunde gegangen sein. 
, ' j Unermeßlich seien daher des Bischofs Verdienste um das Land, und um das Andenken daran 

j lebendig zu erhalten, solle die neue Kirche dem Heil. Otto geweihet sein. 
,, s) Hher die BefitzungM des Stifts und der Kirche s. I . B. Steinbrück vom St. Otten-

, Stift. ' S. 6—12. 
Die Original-Urkunde im Pömmerschen Staats-Archiv. 
s H i a> a. O. Nr. XI, 
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Meister H< Grahow, den steKeUhM MrsteN zu den Hefehl zu vermögen, daß die 
OefeMung Heß fmfmchen Hauses,, abgebrochen würdet). Seitdem scheint die 
Hehansuyĝ  der HetzM lange Zeit unverändert Wanden zu haben. Der Raum, 
dm ß eiZnyhm, war erHebsich, Heiner, aU der jetzige Schloßraum, und umfaßte 
sammt Heß Kirche nur. hefsW yort>öMchen THM Wiß der ganzen Vorderseite 
vW dex W FrauenstrHe lag eine Ueihe Bürgerhäuser und 
Ouhen, und hildete eine besondere Hasse, deren oberer Theil bis zur Altböterstraße 
die ^chmiedestraße genannt wyrd^). M s Erweiterung des Schlosses) war zunächst 
Uogislaw X. Wacht, fand jedoch mit seinen ersten Anträgen tzei der Bürgerfchaft 
wenig ^WiMUgkGt, I m IaMe 1491 auf Veranlagung der Vermählung des 
Herzogs mit AWfi, Tochter Kömg Easimir's von Polen, kam es zu einem Ver¬ 
trage, nach welches die Freiheit des. fürWchen Hofes bis an die Rinne der drei 
Straßen, reichen sollte, doch so, daK die in diesem 
Naunie noH belßgenen Bürgerhäuser bei der Stadt zu Bürgerrechte verblieben. 
Ein m seinen MfäWen unerHehstcher Stneit, 15Ü2, den Friedeborn kürz erzählt^), 
ŵ urde die Wsache eiWZ HMen Zerwürfnisses zwischen der Stadt und dein Herzog, 
das jene wiederum durch neue Hbtretungen für das fürstliche Haus und durch 
andere Der Herzog, durch die Ungefügigkeit und den Nber-
muth des Haths un.d der Mrger erbittM, verließ im Zorne Stettin, ging nach 
Garz unh fandte Gemalin und Nutzer nach Nkermünde. Hier stach die Herzogin 
in Folge dieses Umzuges, der endlich 

und Abfuhr aller Lebensmittel zu Wasser 
uizd L a M , die Stettiner zwang, sich zu demüthigen, Die Versöhnung erfolgte 
nach dem Receß von 15l)3> in welchen W die Bürger zur Erlegung einer großen 
Geldbuße, NedMeDung der Häuser̂ ) nebm dem fürstlichen Schloß längs der 
Altböterstraße und Entschädigung der Besitzer, so wie zur Absetzung und Ver¬ 
jagung des vor AydeM compromittirten, Bürgermeisters^ Arnold von Ramin — 
j^„weil derselbe ein Anfenger dwses Handels gewesen, auch sonsten sich jegen 
I . F. G, vnd deroselben Verwandten m viel Wege vergriffen^ auch Gezenke vnd 
Zweyhelligkeit in der Stadt gestifftet"^) verstehen müßte. — Eine Feüersbrunst 
vernichtete I H M die Bürgerhäuser, welche noch auf der Westseite des heutigen 

und wurde Veranlassung, daßdie Stadt 1535 auch diesen 
Platz den Herzogen Barnin: und Philipp abtrat^'nur mit der Einschränkung, daß 
die beiden bisherigen Gassen um. dasi Schloß, nicht verbaut werden sollten. Herzog 

') Kosegartens Kantzow I I . , 32, 40. Albert Kranz XI . , 19, 1. 
2) Nach SteinVrMschen Excerpten aus dem SteMnischen Stadtbuch zu 1410 und 1435. 

Ob die Ritjexsftllße unter'der, im Anfange des 15. Jahrhunderts öfter vorkommenden Burg-
straße zu verstehen sei, läßt sich nicht mit Sicherheit behaupten. 

2) Friedeb. Histor. Beschreib. I, 1 5. Die Erzählung stimmt mit den Urkunden im Raths-
Archiv l i t . I. 8set. I. aä M . 1 vollkommen überein. Ws handelte Ich um eine — Prügelei 
zwischen einem Bürger, Namens Matches Voß> und Han5 Kamel, einem fürstl. Hofdiener, 
wodurch ein W l a u f des StraßenpiibelZ entstand, der dem Junker Ramel zu Leibe, wollte, 
infolge dessen 3er Rath den Junker auf dem Rattzhause in Sicherheit brachte, denselben aber 
nicht in Freiheit setzen wollte, als der Herzog seine Auslieferung verlangte.^ 

4) Gin besonderer Revers des Raths über die Abbrechung der Bürgerhäuser, sobald sie 
der Herzog verlangen würde, befindet sich im Original im Pomm. Staats-Archiv. 

5) Friedeborn, histor.'Beschreib, I, 137. — > -
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Barnim ließ darauf drei Jahre später den ursprünglich ältesten Theil des jetzigen 
Schlosses nach Osten zu umbauen (s. die, Inschrift auf einer Steintafel an der 
zweiten Etage dieses Schloßtheils). An der Nordseite schloß sich dies Gebäude 
nicht dem Nordflügel an: hier blieb ein Gang zum Frauenthor, der erst später 
verbaut ward. Von diesem altern fürstlichen Schlosse, dessen südlicher Theil 
1551 durch eine bedeutende Feüersbrllnft l itt^), hat sich in einem Acten-Stück 
des Pommerschen Staats-Archivs eine Abbildung erhalten^), die von der Ein-
richtung der Wohnung des Herzogs eine gute Vorstellung gewährt. — I n den 
Jähren 1575—77 folgte endlich der bedeutende Umbau des Schlosses, der ihm 
seine heutige Gestalt gab. Herzog Johann Friedrich, ein durch Reisen gebildeter, 
äußeres Gepränge liebender Fürst-, gab unmittelbar nach erfolgter Erbhuldigung 
den Befehl zum Abbrechen der Ottokirche und des Querflügels, und ließ dann 
Kirche und Schloß, als auch dessen neuerer Theil im folgenden Jahre sehr durch 
Feüersbrunst gelitten hatte, innerhalb zwei Jahren durch den Italienischen Bau¬ 
meister Antonius Wilhelm ^Antonio Guglielmo?^ so aufführen, wie es jetzt steht, 
ftis auf den in den Jahren 1872—1874 stattgehabten Umbau des südlichen 
Flügels am Altböterberg^. Als der Herzog durch eben diefen Wilhelm 1582 die 
Wasserquellen auf den Rollbergen bei Zabelsdorf mittels Röhren durch den 
Stadtgraben und die Mauer nach dem Schloß legen lassen wollte^), ja sogar die 
Absicht äußerte, sich ein eigenes Thor durch die Stadtmauer brechen zu lassen, 
„wei l sein Schloß, worauf er ein nicht Geringes gewandt, so in der Stadt be-
legen sei, daß er zur Noth oder Lust weder dazu noch daraus kommen könne, 
ohne sich der Stadt Thore zu bedienen"; so erhob sich bei der auf ihre alten 
Privilegien fast fpießbürgerlich eifersüchtigen Bürgerschaft große Unruhe, zumal, 
als man erfuhr, der Herzog habe bereits den Grafen Eberstein nach Prag abge¬ 
fertigt, um sich die kaiserliche Erlaubniß zu eswirken. Obgleich die Stadt dies 
durch Absendung eines besondern Boten zu hintertreiben suchte, so ging doch der 

ij Herzog wenigstens mit dem ersten Plan rasch ans Werk. Der Rath holte von 

^ einem berühmten Wittenberger Juristen ein Gutachten ein, wie er sich, um seine 
-̂  Gerechtsame zu schützen, dabei zu verhalten habe. Dieser rieth, entweder Gewalt 
>̂ mit Gewalt zu vertreiben, oder Beschwerde beim Reichs-Kammergericht einzulegen. 
'< Rath und Alterleüte, durch Erfahrung früherer Zeiten gewitzigt, wählten das 
7 Letztere und stellten vor: „Es fei die Stadt über Menschengedenken ein vorneh-
l mes Glied der Hanseischen Societät, mit ansehnlichen Stadtmauern, Wällen, 

>,l Gräben und Thoren gegen allerlei Gefahr gefchützt. Alles das habe der Rath 
' ^ im Namen gemeiner Bürgerschaft ohne einige Veihülfe der Landesfürsten erbaut)^ 
«̂ jederzeit in baulichem Wesen erhalten und gebessert, die Thore durch seine Diener 

' ^ bewachen und schließen lassen. Da nun keine Hansestadt bei dem Bunde gelitten 

') Friedeborn, histor. Beschreib. I I , 43. 
2) 12. Jahresbericht der Gesellschaft für Pommersche Geschichte, S. 11. 
») S., Nathsarchiv ? i t . I. 8eet. I I . M . Z?. ^. Dies sind die ersten Anfänge der nach-

maligen Wasserkunst auf dem Noßmarkt, welche König Friedrich Wilhelm I. 1729 bis 3 2 durch 
den hiesigen Kolonisten Dubendorf aus der Schweiz bauen ließ. S. Bartels blühendes Stettin 
Anmerkung k. 

4) Dagegen ließe sich Manches sagen. Man vergl. z. B. eine Urkunde der Herzoge Georg 
und Barnim'von 1525 im Marienstifts-Archiv l i t . I. Leet. 1 M . 59. 
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werde, die verhindert wäre, die Stadt für sich allein zu öffnen und Vollständig zu 
verschließen, so bitte Rath und Gemeinde die Stadt in ihrem NHte zu schützen." I n 
der That erwirkte man ein kaiserliches mllnäy,wm iMiditorium, welches dem Herzoge 
bei schwerer Geldstrafe alle weitere Schritte untersagte, bis das Reichs-Kammer-
gericht entschieden haben würde. Die Ankunft des Mandats erregte inderRaths-
versammlung große Freude. Dennoch ward in dem Hathsprotocoll als Beschluß 
aufgenommen: „weil es schwer mit dem Teufel fechten und mit großen Herren 
rechten, auch S. F. G. am Neüjahrstage sich gegen öie glückwünschenden Naths-
mitglieder sehr gnädig geäußert, so wolle man nicht das Harfe Hecht vornehmen, 
das Mandat still und geheim halten und einen Revers zu erlangen suchend 
Wlt einem solchen, daß AÜes der Stadt Privilegien njcht präjudicirlich sein solle, 
begnügte man sich denn auch, nachdem man um eine Kleinigkeit so großes Auf¬ 
heben gemacht. eigenen 
Thores vom Schlosse aus vermochte er nicht durchzusetzen. 

13. Der Abtshof lag auf dem Röddeyberg, wo jetzt das große, 1726 bis 
1728 erbaute Proviantgebaüde Nr. 5, Rosengarten Nr. 21, liegt, an der Ecke der erst 
damals entstandenen Magazinstraße. Er ward in Folge eines Kaufes durch den 
Abt und Cönvent des Klosters Kolbqz 1302 erbaut. Eine gute alte Abschrift 
des Kaufbriefes hat sich in einem Actenstücke des Rathsarch'ivs erhalten. Abt 
Ditmax erhielt darin für 25 Mark Silbers von dem Räthe die Berechtigung, 
den freien Platz neben der Säjneiderbrücke belegen, nach Belieben zu bebauen, 
doch ohne Nächtheil für die Stadt. Zwischen der Mauer und den Gebäuden 
sollte ein Raum von 8 Fußen frei bleiben/ und die Curie nur mit des Raths 
Bewilligung verkauft werden dürfen. Den Mönchen wurden Tag- und Nacht-
Wachdienste erlassen, ebenso die Zahlung des Bürgerschofses. Ihre Bedürfnisse 
sollten sie ohne Zoll oder Steuer von Damm ab- ober zuführen können. lDafern 
auch der Abt den Hof an Jemand weltlichen Standes vermieden sollte, würde 
der Miether gehalten sein, alte Lasten gleich anderen Bürgern zu tragen.) Gegen 
Ende des 16. Jahrhunderts benutzte Herzog Johann Friedrich das Gebäude') zur 
Unterbringung der Landes-Kanzelei, während, das hierzu bestimmte Gebäudes in 
der großen Domstraße, ehemals dem Grafen Ludwig von Eberstein-Naugard ge¬ 
hörig, gebaut ward. Wozu der Abtshof später, nachdem die Kanzelei wieder in 
das neue Gebäude in der großen Domstraße^ zurückgebracht war, benutzt worden, 
ist dem Verfasser nicht bekannt.. Nach einer handschriftlichen Notiz von Steinbrück 
soll es eine Zeit lang als Stettin'sches Amthaus benutzt sein, Mas in dem Gruno-
kataster von 1722/23 seine Bestätigung findet.̂  Auf dem Stadtplane von 1721 
im Fortifications-Archiv hieß es damals noch: Kanzleihof. M e n so auch in 
dem soeben genannten Grunokataster, aus dem übrigens erhellet, daß zum Bau 
des Proviant-Gebäudes, außer dem Känzleihofe, auch zwei zur Herren-Freiheit 
gehörige Haüser von zusammen 83' 10" Front genommen worden sind.̂  

) P. S. 20. 
2) Später, noch im 18. Iahrhrmdert, hieß es das Kanzler Sternbach'sche Haus, jetzt Große 

Domstraße Nr. 22, dem Kaufmann Schön gehörig. , 
3) Wie dieses höchste Gerichtslocale bon Philipp I I . durch treffliche Gemälde geschmückt 

worden und auf einea steinernen Tafel im Mittlern Giebelfelde die schöne Inschrift in ver¬ 
goldeten Buchstaben getragen: äsa st iustitias erzählt Friedeb. a. a. O. , 

Landbuch von Pommern; Tt). I I . , Bd. VI I I . 23 
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14. Das Rathhaus. Das Recht, ein solches zu bauen, gründete sich aus 
eine Vergünstigung Barnims I. vor 1245^). Wer Herzog sagt in der betreffen¬ 
den Urkunde: Vretsrea, ä6äiiuu8 iu6lnoi'8.t6 c iu i tM« nostre durßhU8idu8 lidsrtHtLM 
ßäiücuuäi t d k H t i u m m kc»ru, was man bisher immer für „Rathhaus" genommen 
hat; Klempin spricht aber von einer „Markthalle""), mit welchem Ausdruck ein 
ganz anderer Begriff verbunden ist, nämlich der eines Raumes zur Abhaltung 
des Wochenmarkts oder zum Betriebe größerer Handelsgeschäftes Nach Friede¬ 
born stand das ursprüngliche Gebäude noch zu seiner Zeit ^1613—1624^, ist 
also, was die Mauern betrifft, noch das heutige. Seines schönen äußern Schmucks, 
den uus das B i ld im Vörsenhaufe zeigt, ist es beraubt. Es war so schön l „von 
geferbten branten Steinen gar auf alte Ar t mit hohen durchbrochenen Mauern 
erbawet, daß sich Philipp) Hainhofer sschier) dadurch an den Dom zu Siena und 
den Iohaunisthurm zu Florenz erinnert fühlte, M i t dem Unterschiede, daß dort 
„nur gebrannte S ta in , hier aber rothe, schwarze uud weiße Marmelsteiu sein"^). 
I n dem Elias Schleker des Privilegiums von 1245 „E in Rathhauß zu bawen" ge¬ 
denkt, fügt er hinzu: „vndt ist vmb diese Zeitt ein Rath erkoren. Das Stadgericht 
dem Adelichen Geschlecht der Barfüßer verlehuet, (doch viel später/s, unten). 
Der Scheppenstuehl fundiret" (Matrikel von 1565. Fol . 2, 230.) > 

15. Der Bischofshof, d. h. die Curie, welche der Bischof zu Kamin in 
Stett in besaß, wird schon im Anfang des 15. Jahrhunderts erwähnt. Mach der 
Reformation in landesherrlich-bischöflichen Besitz übergegangen, scheinen die auf 
dieser Curie vorhanden gewesenen Baulichkeiten vernachlässigt und in Versall ge-
rathen, zuletzt ganz abgetragen worden zu sein, denn im Jahre 1569 war die 
Curie eine wüste Stelle, welche Johann Friedrich mit Zustimmung seiner Brüder, 
Herzogen zu Stettin Pommern, laut Donationsbrieses ä. ä. Alten Stett in, den 
29. J u l i des geuannten Jahres als Beweis der Erkenntlichkeit für treu geleistete 
Dienste seinem Hofrathe und lieben Getrewen Otto v. Namin verlieh. Die 
Schenkuugs-Urkunde ist nicht bloß von Johann Friedrich, sondern auch von 
Bugislaw X I . , Ernst Ludwig, Barmin dem Jüngern (X.) und Kasimir V I I . voll¬ 
zogen. Dem Beliehenen wird „die wüste Statt in der Freiheit, wie vnsere Vorfahren 
und wir dasselbe besessen haben vnnd noch jetzt zwischen Henning Cöllers vnnd 
Pau l Eppesteins Behausung belegen, gnediglich zugeeignet, gegeben vnd abgetreten". 
Vierzehn Jahre nachher schloß Otto v. Namin, nunmehr fürstlich Stettinischer 
Kanzler, vnnd zu Crekuw Erbsessenn, mit dem fürstl. St i f t S t . Marien vnnd 
S , Otten zu Alten Stettin, vertreten durch die dazu verordneten und bestätigten 
Commissarien, nämlich den Capitularen Bernhard Macht, beider Rechte Doctor, 
fürstl. Stettinischen Hufrath, Caspar Saud er, fürstl. Landrentmeister, und Lueas 
Hagemeister, fürstl. Kammer-Seeretarius, unterm 30. September 1583 einen 
Permutations-Vertrag, kraft dessen er „die wüste Stette, etwa des Bischoffs Hoff 
genaudt, dem fürstl. Pädagogio, weil sie „zu besserung desselben in Viele Wege 
nüzlich, nötig vnd wol gelegen" abtrat; das St i f t hatte „von deswegen berürten 
Herrn Cauzlern vmb überlaßung derselbigen, dem Vatcrlandt zum besten, zu 
mehrmalen belanget vnd ersucht, der sich endtlich hierauf, wofern wir (die St i f ts -

Dreger, 0oü. üipi. I, 252. — 2) Mnlpm, Pomm. Urkundenbuch I, 344. 
Hauhofers Reisebericht von 1617, in Volt. Studien I I , 2, 46. 
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Commissarien) ihm mit liegenden Gründen erstattnng thun könnten, gutwillich 
erbotten". Das Äquivalent war der, d̂em Stift gehörige „Sehe, so auf dem 
Glambekeschen Aelde belegen vnnd an die Landtstrasse streichet, der Glambeck 
genandt, den Iezo Alexander von Eickstett, fürstl. Hauptmann zu Ukermünde, alß 
ein Präbendat in Besitz vnd gebrauch vnd dauon Iehrlichen Zehen gülden zu 
heben hatt, welchen wir aber, vnd dessen Successoren solcher zehen gülden besten-
diger Iehrlichen Hebung halber in andere Wege genügsame erstattuug vnd Ab¬ 
findung gethan". Der fürstliche Konsens zu diesem Tauschvertrag, M n den 
herzogl. Brüdern Johann Friedrich und Ernst Ludwig datirt vom 1. November 
1583. Was nun die Lage der wüsten- Stelle des ehemaligen Bischofshofes be-
tnfft, so wird dieselbe in beiden Schriftstücken, in dem Vertrage sowol als in 
dem Consense dahin angegeben, „daß der Hoff vnnd Stette der Bischoffs Hoff 
genandt hinter S. Marien-Kirchen zu Alten Stettine in der Kleinen Dohmstrassen, 
zu oberst nach der Stadt Mauren belegen ist"^). Hieraus folgt, daß der Bischoss-
hof da gestanden hat, wo jetzt unter Nr. 26 in der Kleinen Domstraße eines der 
Marienstifts-Gebllüde steht, Eckhaus des Königsplatzes, in welchem der erste Königl. 
Curator des Marienstifts seine Dienstwohnung' hat. Mit, der Angabe in dem 
Donations-Instrument von 1563 verglichen, ergibt sich, daß eins der beiden"-
Nachbarhäuser des Bischofshufes ebenfalls in der Kleinen Domstraße, das andere 

. an der Stadtmauer, jetzt Königsplatz, gestanden hat; und man wird wol nicht 
- ^ehl greifen, wenn man dieses für das Eftpftein'sche, jenes, in der Kleinen Dom-

siraße Nr. 25, für das Köller'sche hält. Henning Koller ist ohne Zweifel der¬ 
selbe, welcher um dieselbe Zeit, mit Heinrich und Tönnins Koller gemeinschaftlD, 
die Güter Doberpole und Rekow besaß.) 

16. Das Iageteüfelsche Collegium, in dem Stadtbuche: Marien Kollegium 
Otto Iagedüvels 1545,̂  auch Colleg. O. Iaged. tho Marienkerken belegen 1523, 
— gestiftet durch den Bürgermeister Iageteüfel 1399, und 1412 nach seinem 
Tode eröffnet in dem angeblich von ihm selbst hinterlassenen Hause, in der frühern 
Bollenstraße Nr. 763, jetzt Roßmarktstraße genannten Straße Nr. 13, neben dem 
Eckhause nach der kleinen'Domstraße, welches damals der oberste Stadtkeller hieß. 
Später wurde das Institut in das jetzige Haus desselben in der kleinen Dom¬ 
straße Nr. 5 verlegt, seit der Ritter Dinnies (Dionysius) von der Osten 1469 
seines verstorbenen Sohnes Wohnhaus der Stiftung vermacht hatte. Was Grund-
Kataster von 1722/23 benennt' dasselbe als bei der Marienkirche belegen, ein 
Giebelhaus von 2,Etagen,und 38' 9" Front, exck. des ThorwegeÄ. Aber das 
frühere Haus in der Bollen- bezw. Rußmarktstraße führte uöch im 16. Iahrh. 
(im Stadtbuch) den Namen: Iageteüfels-Collegien-Haus. 1546 besaß das Colle¬ 
gium einen eigenen Garten vor, der Stadt zwischen dem Passow'schm und Müh-
lenthor^). . ^ 

l).Copeiliche Uhrkunden und Privi legs der St. Marien-Stiffts-Kirchen zu AUen-Stettm. 
Vol. I, 357—362«, 619 ff. 3i t . I, Sect. 1, Nr. 1, im Archiv des Marienftifts. BerA. ^. 
S. Hering, Histor. Nachr. 1725, S. 38. s - . . , ^.-c. , 

2) Oine tüchtige Grundlage zur Geschichte des Jaget. CollegiumZ, wobei auch dle StlMngs-
urkunde,'der Schenkungsbrief NmnieZ v. d. Ostens u. a., liefert Oelrichs in semeu Wtorych-
diplom. Beiträgen. Die Stiftung ist, gemäß den Bedürfnissen der Zeit, etwas Anderes geworden, 
als wozu sie ursprünglich' bestimmt war. 

23* 
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17. Die Schulen. Die älteste, von der man weiß, ist die mit dem Collegiat-
stift bei S t . Marien verbundenes. Daß man den Kanonikern nicht bloß kirch¬ 
liche Verpflichtungen auferlegte, sondern sich ihrer auch als Lehrer bediente, ist 
eine bekannte Sache, lwoher es kommt, daß die Kirche als Mutter der Schule 
bis auf unsere Tage, ibr — Kindlein der mütterlichen Pflege und Obhut nicht 
entlassen wi l l , obgleich oas Kind, längst mündig, die alternde Mutter an Wissen 
und Können weit überflügelt hat.) Bald nach Gründung des Marienstifts er¬ 
scheinen denn auch unter den Canonikern solche, die den speciellen T i te l der Scholastiker 
führen, z. B. 1326 (s. o. beim Frauenkloster) als Zeuge: ^ M s i i M s «cko1k8ticu8 
8t6t7n6U8i8. Allmälich reichte die Schule nicht aus für die Bedürfnisse her 
Stadt. Um das Jahr 1390 erbat und erlangte der Rath vom Papst Boni-
facius IX . die Erlaubniß, auch bei der Iacobikirche eine Knabenschule anzulegen. 
Hiergegen erhoben sich mit aller Kraft die Kanoniker an S t . Marien, so daß es 
einer zweiten Genehmigung des Papstes von 1494 bedurfte, ehe die Raths-Schule 
ins Leben treten konnte. Obgleich sie nach dem Vertrage von 1469 (s. oben Car-
meliterkloster) geschlossen werden sollte, so muß sie doch bald zum zweiten M a l 
eröffnet sein. Das Stadterbebuch bezeichnet ein Haus neben der Ecke der Papen-
straße am Iacobikirchhofe mit dem Namen: „de olde Schote". Die Auszüge 
aus dem „geistlichen Buche" erwähnen bei einem Rentenkauf zum Jahre 1485 
des Hauses Henning's Gereke auf der Ecke an der Breitenstraße und an S t . I a -
cobskirchhofe bei dem Haufe, „da de vergangene latinische Schote plach inn to 
wesenn". Hier war also die lateinische Rathsschule wahrscheinlich während des 
größten Theils des 15. Jahrhunderts. Urkundliche Nachrichtens geben bei Auf¬ 
zählung der der Iacobikirche am Kirchhose zugehörigen Haüser über das Gebäude 
weitere Auskunft. Es werden ausgeführt: zwei Wohnungen unter. Einem Dache, 
ehemals die a l te Schule genannt, früher ein Haus, dann später in den Pest-
zeiten zu zwei Wohnungen umgeschaffen für den Pest-Prediger und den Pest-
Barbier, daneben lag noch 1752 ein anderes vormals zur „alten Schule" gehöriges 
Haus, in welchem später der Unterküster an S t . Iacobi wohnte^). 

M i t Einführung der Reformation begann auch für das Schulwesen der 
Stadt eine bessere Zeit. Während der Rathsschule, später Lyceum genannt, eine 
zweckmäßigere innere Einrichtung gegeben und die Benutzung der Carmeliterkirche 
als Schul-Locale verstattet wurde, erlangte auch die Marienstiftsschule nach der 
1541—43 erfolgten Verbindung der Güter der beiden Collegialstifte eine bedeü-
tende Verbesserung durch die freigebige Dotation der Herzoge Phil ipp I. und 
Barnim X. I n dem zu Iasenitz den 25. October 1543 ausgefertigten Gründungs-
Instrument erhielt sie den Namen: „Fürstliches Pädagogium". ^Das Gebäude, 

y ?ri«äed. ä68cr. top. z». 16. Hist. Beschr. I, 42, wo das Jahr 1262 in 1263 zu ver¬ 
bessern ist. 

2) Aktenstück des Raths-Archivs, T i t . I I , ftsusralia von geistlichen Sachen, Nr, 139 cle 
H,uno 1752. 

s) Koch, i)r. .jr., Geschichte des Lyceums zu Stet t in ; über das Gebäude der Schule, daselbst 
S . 25. Ueber die Geschichte des akademisch. Gymnas. vergl. Hering, Histor. Nachr., S. 35, 36; 
ferner desselben Verf. Immerwährendes Denkmal der Güte Gottes.' Daß die alteren Akten¬ 
stücke, die sckolg, ZßiiHtoria betreffend, während der Belagerung von 167? in der Iacobikirche 
meist verbrannt seien, wird in dem Actenstücke von 1752 S. 11 ausdrücklich versichert. 
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in welchem die Ochulklafsen untergebracht wurden lag dem ehemaligen Bischofs¬ 
hofe gerade gegenMer^), ist mithin das Pfarrhaus der deutsch - reformirten 
Gemeinde, in der Kleinen Domstraße Nr. 1, worin sich z. Z.die Geschäftsräume 
des Königl. ConststoriuMs von Pommern miethsweise befinden.) I m Jahre 1667 
erhob König Carl X I . von Schweden, auf Veranlassung seines General - Statt¬ 
halters in Pommern, Carl Gustav Wränget, dasselbe unter dem Namen: t ^M-
Msium OaroUüum zu einem akademischen Gymnasium, den es bis zur Ver¬ 
einigung mit dem Raths-Lyceum im Jahre 1805 fortgeführt hat. Das so 
Vereinigte Gymnasium behielt nun die Gebäude beider Anstalten, so daß 
Anfangs die beiden obersten Klafsen^än den Marienstifts - Räumlichkeiten neben 
dem Hörsäle (dort, wo jetzt das Manenstifts-Haus, Kleine Domstratze Nr. 25, 
mit den Amtsstuben der Marienstifts-Administration, steht), lwohin sie verleM 
worden^ die übrigen Klassen in dem Gebäude des ehemaligen Lyceums wareD 
Später vereinigte man hier sämmtliche Klassen, bis das Gymnasium nach Auf¬ 
führung des neuen Gymnasial - Gebäudes auf dem Marienplatze, Michael 1832, 
seine früheren Räume in der Mönchenstraße verlassen und nun auch des Hörsaals 
in der Mönchenstraße entbehren konnte, an dessen Stätte darauf ein dreistöckiges 
Wohnhaus erbaut wurde. 

18. Als vereinzelte, für die Topographie der Stadt in älterer Zeit wichtige 
Notizen, die dem Vorstehenden anzureihen, keine war, sind folgende anzuführen: 

1) I m Jahre 1245 bestand noch eine Fähre szwischen Stettin und^ Damm, 
welche W r fürstliche Rechnung betrieben, nun aber^ vom Herzoge Barnim I., 
sunter der Verpflichtung, ihn und feine Hofleüte (koimusL n08tr08) jederzeit un-
entgeldlich überzusetzen̂  den Bürgem zu Stetin überlassen wurde^). 

2) Der Bau des Dammes juber die Oder- und Reglitz-Brücher^ zwischen 
d̂en Städten^ Stettin, und Damm erfolgte im Jahre 1299 durch die Bürgerschaft 

zu Stettin: Herzog Otto I. gewährte den Bürgern zum Bau der Brücken und 
des Dammes und derM immerwährenden Unterhaltung — Vollmacht, sich des 
Holzes, des StrauchwMes, der Steine und Erde und des Sandes zu bedienen, 
wo es auch sein möchte innerhalb seiner Herrschaft. Diefelbe Vergünstigung sicherte 
ihnen Otto's Bruder, Herzog Bogislaw IV. im Jahre 1302 zu. Mas demnächst 
von Casimir und Swantibor 1371 bestätigt wurde. Einige Jahre nach Er¬ 
bauung des Dammes kam zwischen dem Rath von Stettin und dem Rath der. 
Stadt Dampnis (Damm) eine Vereinbarung zu Stande, kraft derer „die Dam-
mischen den Stettiner Zoll auf dem Dam geöen sollen, aber nicht wieder von 
den Stettinischen auf den Brugken zwischen Piritz undt Damb". Herzog Otto 
bestätigte das Abkommen am Gregorius-Tage 1305^). Der Rath hatte 5 Haupt-
brücken zu unterhalten: die Lange- und die Bombrügge über die Oder, jede 210 
Ellen lang, die Parnitzer 179 Ellen, die kleine Regelitzsche, 55 Ellen, die Zoll-
Bruggex über die große Regelitz, 313 Ellen lang; außerdem die Plöne Brügge, 
31 Ellen lang, auf Dammschen' Gebiet. Jede Brücke war 24 Schuh breit, alles 

1) Copeilische Uhrkunden und Privilegien des St . Marien-StifftMrchen, Vol. I , 357. 
Archiv des Marienstifts T i t . I, S. 1, Nr. 1. ' 

2) Dreger Ooä. I , 2 5 1 ; sim Auszüge Histor. Nachr. von Alten-Stettin, S . 14. Klempin, 
Urkundmbnch I, 344^. 

s) Das'Rothe Copialbuch im RathZ-Archiv, S . 76, 77, 79, 80. 
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nach Nürnberger Maß. Nach dem Privilegium Herzogs Otto X. vom Jahre 
1299 warm frei von Erlegung des „Alten Zolles auff dem Steindamb": Der 
Abt von Kolbaz, die Priester, Ritter und die vom Adel im Lande zu Pommern, 
als auch die Stettinischen. Ein reitender Mann gab 1 gr., so er aber desselben 
Tages zurück kommt, gibt er nichts, für jedes Wagenpferd 'wurde ebenfalls 1 gr. 
entrichtet, war der Wagen mit Hausgeräth beladen, so waren 4 sßl. zu erlegen; 
1 Fußgänger zahlte 1 Pfg. :c. Kaiser Kar l V. verlieh der Stadt 1544 den 
„Neuen Z o l l " , wonach der fremde reisende Mann von einem Pferde 1 Märkischen 
Gr., deren 40 auf einen Thaler gehen, zu geben hatte, der Zo l l für einen 
Ochsen oder eine Kuh betrug ^ gr., für ein Schwein 1 Witte, für ein Schaf 
1 Vierchen, von jedem fremden Fußgänger, sowie auch von jeder Person, die zu 
Wagen die Zollstelle pafsirte, "wurde ein Vierchen erhoben. (Schlekers Matrikel 

G o n 1565, Fo l . 19, 20.̂ > 
3) Schon 1313 verschloß man die Fahrt auf den Flüssen Oder und Neglitz 

durch Baume. W i e aus dem zwischen Herzog Otto I. und der Stadt Stett in 
wegen des Swine- und Pene-Zolls geschlossenen Vertrag hervorgeht.^) „Von 
jedem Frembden odr Bürger-Schiff, so offt es aus dem Böhm legett, nimbt der 
Bomschließer 3 ßl . Davon bekombt er 1 ßl. vndt G. E. Rath 2 ßl. Von in -
legenden Schiffen wirdt nichts gegeben. Wenn ein Schlff, klein oder groß, alhie 
ankombt, so zuvore alhie noch niemals gewesen, gibt es dem Bomschlüter 1 f l . 
oder 1 Thaler. I n die Bomschlüter-Buchse von jedem Fischerframe das Stedt-
geldt 1 Pf. alle vor Markeltage, es fey wo sie stellen. Davon bringet er, alle 
quartahl den Cammerern die Buchse auffs Rathhaus. (Schlekers Matrikel, sort¬ 
gesetzt von Friedeborn, Fo l . 28.^ 

4) Die beiden Wieken werden zuerst erwähnt 1317 bei Gelegenheit ihrer 
Vereignung an den Stettinschen Bürger Conrad de Scapow. ^Derselbe schloß 
nämlich am 3. März des gedachten Jahres mit dem Herzoge Otto I . einen Kauf-
vertrag, laut dessen er gegen Erlegung von 60 M M slawischer Münze die 
Hebung von 4 Winsp. Weizen in der Mühle zu KuWw an der Welse, sowie 
das Eigenthum der beiden Wieken, welche ober- und unterhalb Stettins belegen 
sind, mit dem Gehöfte des verstorbenen Dompropstes Johannes Polen, mit dem 
Antheile an den Fischwehren, der Hälfte des Störfangs und allen Gerechtigkeiten, 
fowie Otto's Mut ter , die Herzogin Mechbildis, eine geborene Markgräfin von 
Brandenburg, dieselben besessen hatte, erwarb. Barnim I I I . , der rechte Erbe des 
Herzogs Otto, bestätigte diesen Handel, mit Genehmigung und nach dem Rath-
Müsse der Vasallen, und bekräftigte dieselbe mit seinem I n s i e g e l ^ Zwei Jahre 
später gingen die Ober- und die Unterwiek dnrch Kanf in den Besitz der Stadt 
über. Der Kauf umfaßte die Vogtei und Gerichtsbarkeit, höhere und niedere, 
^auch die Hebung der Korn-Abgabe von der Kunuw'fchen Mühle.^ und in einer 
besondern Urkunde ^vom 19. März 1319^ consentirten in den Verkauf des obersten 
Gerichts in den Wieken Conradus Flamyngus und Thiderinus Luchto (Schele), 
ui i l i tW 6t ^ävo lNt i äuei», ^die vielleicht ein Pfandrecht an dieser Besitzung hatten. 
Der Confirmation des Kaufbriefes zufolge, welche Herzog Otto I. unterm 20. 

l) Das Rothe Copialbuch im Raths-Archiv, S. 29. — )̂ Nach der Urkunde im Raths-Archiv; 
s. Nr. 7 u. 9 im Copiarium des Cantors Kühl. Thiede, Chronik der Stadt Stettin, S. 162, 163. 

« 
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März 1319 vollzog, gehörten zu diesem Besitzthum, die Oder ober- und unterhalb 
von der Brücke der Stadt, die große Reglitz gleichfalls aus beiden Seiten ihrer 
(auf der, Dammstraße zwischen Stettin und der Stadt>Damm belegenen) Brücke, 
mit allen innerhalb dieser Ströme befindlichen Flüssen (Fluß-Armen und Ver¬ 
zweigungen) , sammt allen Gerechtsamen und Nutzungen', bis zu den Scheiden, in 
welchen die Herzogin Mechtildis diese Flüsse besessen hatte. Dieser dritten Ge-
malin Herzogs Barnim 1̂  wären die Nutzungen und Einkünfte aus diesen Be¬ 
sitzungen zum Leibgedinge ausgesetzt worden, die nunmehr nach der Herzogin 
Ableben ihrem Sohne Otto heimgefallen waren. Über die Kaufsumme, mit welcher 
die Stadt dieses werthvolle Besitzthum und die damit verbundenen Gerechtsame 
bezahlt hat, sind keine Nachrichten vorhanden^ 

5) I m Jahre 1334 verlieh Herzog Otto das erbliche SchulzengeriW in 
Stettin den Gebrüdern Peter und Johann Wussow, mit der Gasse auf der Ober-
wiek, welche auf Deutsch Schulzenftraße genannt werde, wieHe der frühere Schulze 
Bernhard Schile (Schele) „sammt den Slawen die in der Straße wohnen, 
gehabt und ruhig besessen hat." (quain pr6Äiew8 nontsr uasaiivL Lsrnai-ävs 
8odi1s eum Muis in oa,ä6in niorautiduL piatsa <iui6ts kaduit 6t p0886äit.) 
jBernhard Schile (Schele) war nur kurze Zeit im Besitz des Erbschultheißenamts 
gewesen. Es war ihm vom Herzoge Otto I . im Jahre 1321 verliehen worden 
(wtHN iuriMctioueni wtiiiL z>rg,6k6etura,6 oiuitatiL 8t6tin6U8i8), als das männ¬ 
liche Geschlecht der Barfuß, welche die ersten Inhaber des Richteramts gewefen, 
mit Conrad'Barvot erloschen war '^ 

6) sIn den Händeln, welche zwischen dem Stettinschen Fürstenhause und den 
Markgrafen von Brandenburg, Bayerischen Hauses, wegen der von diesen bean¬ 
spruchten Lehnsherrlichkeit über Pommern obwalteten, hatte die Stadt Stettin 
ihrem Landesherrn die alte Treue bewährt, und ward in dieser Zeit „wegen 
seiner vielfachen treuen, Dienste" von' dem Herzoge Otto I. durch Ertheilung von 
Landbesitz nnd Gerechtsamen belohnt. Peter und Johann von Brakel, ersterer 
einer der drei Bürgermeister von Stettin, 1302, welche die beiden Reglitz-Flüsse 
und die dazu gehörenden Werder als Lehn besaßen, waren gestorben, und diese 
Besitzungen an den Landesherrn zurückgefallen. Als Herzog Otto darauf nach 
Stettin kam, übertrug er am 29. September 1336 dem Rathe und der ganzen 
Gemeinde die beiden Flüsse Reglitz und die von denselben umflossene Insel, mit 
derselben Bezeichnung der Gränzen, wie die früheren Lehnsträger diese Besitzung 
von ihm erhalten hatten. Die Stadt erhielt das Gigenthumsrecht mit allen 
Gerechtsamen und Nutzungen, welche in der damaligen Zeit dazu gehörten oder 
in Zukunft erworben werden könnten, als freies Besitzthum auf ewige Zeiten^). 
Die Reglitz-Insel hieß, nach den früheren Lehnsinhabern, der Brackelswerder (L. 
B. I I . Tt>. Bd. I I . , 1542)^. 

1) Nothes Buch im Raths-Archiv, S. 91. Thiede, a. a O. 
2) Friedet,. Histor. Beschr. I, 50, 53. 
2) Urkunde im Raths-Archiv; Rothes Copialb., S. 90. 
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I I I . BevölkerungZ-Berhältnisfe i n älterer Zei t . 

^Von der Zahl der Einwohner der Stadt Stetin zur Zeit ihrer Ehristiani-
sirung, bei der Anwesenheit des Vamberger Bischofs Ot to , ist oben< S . 147, 
eine annähernde Bestimmung eingeschaltet worden, der zufolge die Bevölkerung 
im Jahre 1124 zu höchstens. 7000 Seelen geschätzt werden kann. Was dagegen 
die Einwohnerzahl der deutschen Stadt betrifft, so .scheint darüber aus den Vor¬ 
jahrhunderten auch nicht der mindeste Anhalt zur Ermittelung derselben bis auf 
uns gekommen zu sein, da die hin und wieder vorkommende Angabe der Mor¬ 
talität bei auftretenden, pestartigen Seuchen als solcher ebenso wenig gelten kann, 
als wenn man heüt' zu Tage die Volksmenge einer Stadt nach den Cholera-
Sterbefällen beurtheilen wollte. Indessen bietet die Militairpflichtigkeit der 
Bürgerschaft nicht allein zum Nachtdienst und zur Vertheidigung der Stadt, 
sondern auch zur HeerMfolge außerhalb der Landesgränzen ein M i t te l an die 
Hand, sich ein ungefähres B i ld von der Zahl der Einwohner im 16. Jahrhundert 
zu verschaffen. Zur Heeresfolge wurde der dritte, fünfte oder zehnte waffenfähige 
Mann aufgeboten. Als Herzog Bogiflaw X. im März 1525 durch seine Söhne, 
Georg und Barnim, das Aufgebot der Vasallen und Städte zu Anklam, Slawe 
und Kolbaz mustern ließ, stellte Stettin 60 gerüstete Reiter und 500 Mann zu 
Fuß, von denen 300 mit Spießen, 100 mit Hellebarden und 100 mit Büchsen 
(Schießgewehr) bewaffnet waren'). Da dieser Anschlag nach einem billigen Satze 
aufgestellt war und man überhaupt nur annehmen kann, daß der fünfte Mann 
zu dieser Musterung — heüt' zu Tage Control-Versammlung genannt — aufge¬ 
boten wurde, so laßt sich wol mit einiger Bestimmtheit annehmen, daß Stettin 
damals, in runder Zahl, gegen 3000 waffenfähige Männer unter feine Fahnen 
stellen konnte. Waren sie alle Familienväter, und rechnet man auf jede Familie 
im Durchschnitt 4 Kinder, so belief sich di>e Bevölkerung der Stadt im Jahre 
1523 auf ca. 18.000 Seelen, gerade so viel, als am Schluß des 18. Iahr -
Hunderts. (S . 89.) 

>Die Bürger waren freie Deutsche, meist aus dem Sachsenlande, namentlich aus 
dem Magdeburgischen und Braunschweigischen und aus weiter westwärts gelegenen 
Landen, wodurch deutsche Ar t und Sitte in unserer Stadt zur Geltung gelangte. 
Die slawischen Bewohner verschmolzen mit den deutschen Ansiedlern zu Einer 
Gemeinde, und wurden so gleichfalls der Rechte theilhaftig, welche Herzog Barnim I . 
der deutschen Bürgerschaft verliehen hatte. Weil ihr das Magdeburgsche Necht 
verliehen wurde, so läßt sich annehmen, daß der Zuzug Vorzugsweife aus dem 
Erzstift Magdeburg gekommen sei. Friedeborn's Berichts von der Auswanderung 
der slawischen Bevölkerung nach Hinterpommern und auch nach dem Polakenlande, 
welche von den gewaltthätigen Sachsen verdrängt worden sein soll, entbehrt einer 
sichern geschichtlichen Grundlage. Da an mehreren Orten, besonders durch Barnim I., 
den Fundator deutschen Wesens im Land am Meere, die Vorrechte der Deutschen 
auch auf die Slawen ausgedehnt wurden, so ist es wahrscheinlicher, daß die 
slawische Bevölkerung Stettins sich mit der deutschen Bürgerschaft vereinigt habe. 

') Wuttstrach Histor.-geogr.-statist. Beschreib, von Vor- und Hinterpomm., S. 302. Klempin 
und Kratz, Matrikeln und Verzeichn., S. 184. 

2) Uriedeborn, Histor. Beschreib. I, 37.) 
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Bei der milden Gesinnung des Landesherrn läßt es sich nicht erwarten, daß die 
Deutschen die slawischen Bewohner aus ihrem Eigenthum hätten verdrängen, 
bezw. vertreiben dürfen. NaWem die Slawen seit ungefähr 70 Ichren in stetem 
Verkehr mit den deutschen MsiMern gestanden, Dann auch der uralte Haß, der 
seit IahrhWderten beide Volksstämme feindlich getrennt hatte, nicht mehr in dem 
Grade gewirkt haben, daß die slawischen Htzwohner aus dem Wechsel̂  der Ver¬ 
fassung Anlaß genominen, ihre Dadt freiwillig zu verlassen. FLenu auch vielleicht 
einzelne flachWe FainWen> MMr iedm mit ÄW neüw Drbnung der Dinge, aus 
ihrer Heimath gewHen sind, dre MshrzaP der BevÄkerung^ wird gewiß in ihren 
Wohnsitzen geblieben sein und sich der deutschen OeseWbung gefügt haben, zu¬ 
mal ihnen die Frenche, selbst unter der GerrMafk stammt kein 
glüNicheres Loös darbot ^). Diest ADcht w i ^ daburch lverftärkt̂  daß in späterer 
Zeit, selbst heute noch, slawische Namen unter öen Bewohnern Gteitins vor¬ 
kommen, wiewol es in letzterm FaAe zweifelhaft ist, ob diese Minen den Nach¬ 
kommen êner ursprünglichen BeMkerung, oder später ans den Slawen-Ländern 
Eingewanderten angehyren. Was Friedeöorn ferner von dem Statute der Deutschen 
beMtet, nach welchem die Slawen von allen Ehrenämtern ausgeschlossen werden 
sollten, ermangelt gleichfalls der festern Begründung. Die Urkunden jener Zeit 
nennen zwar als Zeugen nur Rathmänmr und Büxger der Stadt mit deutschen 
Namen; bei der <Mnführung deütfOer MerfMung und deutschen GeNchtswdfens 
mochte es Her w o ^ M der SchoffM und Rathmänner vor¬ 
zugsweise mit Deutschen zu besetzen, da Nsse bes gebraüchNchbU Nechts voMmmen 
kündig waren. Daß aber Mch den germanDrtM «Ulawen der Zutritt zu diesen 
Ehrenämtern offen stand, bezeugen die ursprünglich slawischen Namen in Friede-
born's lüatalo^uL (üonLMm, Vamyranum, BßyatoruW, ßoadmoi-uiii in seiner 
Vßgeriptio u rW 8tMn6Mi8, darunter Namen wie Velitz, Boblin, Glinde, 
Glinke, Loytze u. a. m. angeführt werden )̂.̂  , ' 

Was die Westen deutschen FamNen in S t M betrifft, so sind es, wie 
gesagt, nur die älteren Urkunden seit der Mitte des M . Jahrhunderts, welche 
darüber einige ^Andeutung geben. Den Namen der Heügen bei den Berhand-
lungm ward, damaN haMg der Ort Hrer Herkunft beigefügt, so kaß man damit 
zugleich ihre ursprüngliche Heimath erfahrt, sda dann überhaupt in diesem Zeit¬ 
raum die FamMm-Namen eH üblich werdeM Durch Weglasftmg des Wörtchens 
äs wird dann nicht selten der Orts-Name zum DmAien-Namen. Mo 1243: 
^IdsrMß äs LranÄ^llburF, llsiüriLiiä cl« NÄFÄßdüiß, Nkinrieus äß 6 d i 
(Guben, wol ein Lusitzer Serbe); —1293: lokannss ä« (^giMÄ (Köln), 
Ä6 VrakK (Stadt im^ Hochftift Paderborn)^ — 1W0: VmMMu» äs 
d e M (Perleberg, in der Prignitz) tc. Oft stammen ße nicht aus so weiter 
Ferne, wie man ans den Beisätzen äo 8Mr r6nMäß, ' ' ^ van Stolp, 
van Swinenze, van Pölitz ersieht. Zuweilen enthalten bie Familien-Namen Be-, 
Zeichnungen anderer Art, und sind, wie nian in der Heraldik sagt, redend; bald 

1) M n ähnliches Verhälwiß sehen wir in unseren Tagen in dem mit Deutschland wieder 
vereinigten Reichende Gtsaß-Iotheringen, Woselbst sich seit 209 Jahren viele Franzofen nieder¬ 
gelassen haben, die jetzt in ihrer Nachkommenschaft nach^ihr^ 

2) Miede, Cheonik der Stadt Stettin, S. 101. Siehe auch Friedeb. Histor. Beschreibung.) 
Landwch von Pommern; Th. I I . , Vd. VI I I . 3^ 
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deutsch, bald ins Lateinische übersetzt. So Heinekin Barvot (Barfuß, pch, 
Bernhard Luchte oder Schile, Schele (I^u8eu8), ^.rnoiä äs alto äoino, Werner 
äe 1a,piä63. äoiuo, HyinriouF Vivs8, (Ü0iir3,äii8 NoißnäinllriuL 1302; O^raräuL 
Institor (Krämer oder Treder?) 1243; Stephan Sagittarius, Zoriptor, 1293; 
^1du8, 1298 :c. 

I n welchem Jahre bei her deutschen Bevölkerung zuerst nach deutscher Ar t 
der Rath, bestehend aus Bürgermeistern, proconmisL ^c0Q8ui68^, deren es d°rei 
zu sein pflegten, Mämmerer, Nauwi'ari^ und Rathmännern, eoii8ui68, ^sna,-
tor68^, eingerichtet sei, ist- nicht nachzuweisen. Vielleicht geschah es schon 1243; 
nach Elias Schleker um 1245, s. oben^. Die univ6r8itN8' 00Q8u1um findet 
ich zuerst erwähnt 1268. Wenn man nach der herkömmlichen Ordnung 
chließen darf, in welcher die Rathsmitglieder genannt werden, so möchten 

Stephan Sagittarius ^Schütze^ 1243 und Dithmar Velificator (genannt Segler, 
steht daneben) 1253 als älteste Bürgermeister sproeoii8ui68i genannt werden 
können. Friedeborn siihrt i n seinen Verzeichnissen zuerst den Arnoldus 
de Sänne auf >1270^. Daß er um 1300 Bürgermeister war , ist sicher. 
I m Jahre 1302 bestand der Rath aus folgenden Personen: ÜLmriouZ Larvot, 

3 ^fürstl. Stadt-Schultheiß^, ^rno1äu8 äy 89,nn6 sf 1306^, 
08^ 1 b i ä i 8 1 ( i ) H i i 

(Pölitz), Il6inrieu8 äiv68, 

>f 1333^ lokaimßß äs Lrakei ^Vetter von Peter, f 1309^, 
L s t k M n ä6 Vodßlin ^f 1309^, ^.rn0iäii8 cle alta, äonio (6on8Üi68); 
Q0tHi'iu8. Friedeborn's Raths - Verzeichnisse sind unvollständig, und lassen sich 
selbst.noch für spätere Zeiten berichtigen und vermehren. 

Über die Familien der Barfuß, v. Scheele, v. Wussow, v̂ . Affen oder Afflen, 
Minden, Uoldbeck, Stoftpelberg, Loytz, die durch Reichthum und Einfluß, nebst dm 
v. Grulle, v. Reen, v. d. Dollen, Hohenholz, Beringer :c. im 14. und 15. Jahr¬ 
hundert hervorragten, finden sich, zum Thei l aus den Archiven geschöpfte, 
Nachrichten bei Friedeborn, Kcmzow, Micräl ius :c. Daß die hier erwähn¬ 
ten Beringer von dem Gründer der Iacobikirche abstammten) ist, wenn auch 
möglich, doch nicht zu erweifen. Jedenfalls gehörten sie im 14., 15. und 16. 
Jahrhundert zu den angeseheneren Bürgern. Der Kämmerer Johannes Beringer 
1413—14341) war der Eidam des Bürgermeisters Paul Travenol 1376 (fehlt 
im Friedeborn's Verzeichnis sPaul Beringer war einer der erwählten Senatoren 
1449^. Iakab Beringer besaß ansehnliche Grundstücke in der Mönchen-, Papen-, 
Breitenstraße :e. M i t ihm scheint der männliche Stamm des Geschlechts erloschen 
zu sein. I m Stadtbuche wird zwischen 1520 und 1550 einer Klosterjungfrau 
Helena Beringer gedacht, , die im Besitz mehrerer Haus er und auch sonst eines 
bedeutenden Vermögens war. Doch erhellet nichts über ihre Abkunft. Vernmth-
lich war sie eine Tochter jenes Jakob Geringer. , Ariedeborn erzählt: „Vnd 
haben sich zu dieser Zeit (1325—1330) viel vornehme von Adel, nebenst ihren 
Weibern und Kindern, theils vmb mehrer Sicherheit: Theils aber, weil ihre 

Dreger's Handschrift̂  , Ooäkx äipiom. Vc»i8 XN beim Jahre 1412. Unedel», 



Topographie der Stydt in älterer Zeit. ' i g 7 

Landgüter durch diese Kriege (mit den Markgrafen von Brandenburg) verheeret 
gewesen, in diese Stadt zu Bürgerrecht niedergesetzet. Derer hernach etliche nach 
gelegenheit der Zeit vnd Personen in den Naht vnd zu andern Ehren Eniptern 
erwehlet vnd jhre Leben in der Stadt geendigt haben., Vnd seind vmb diese 
Zeit wie auch hernach er viel Personen zu Nahte gesessen, so Ritterlichen Standes 
vnd in Krieges Sachen wol geübet, vnd ansehnliche Leute gewesen, welches denn 
der Stad so viel mehr Ruhms vnd Ansehns gemacht hat."2) Gu findet man in 
Friedeborn's Verzeichnissen der Rathsverwandtön: von den noch" jetzt blühenden 
Adelsgeschlechtern des Landes das Geschlecht der Ramine vertreten durch Arnold 
1491, und mit Alexander 1602 als Bürgermeister, mit Otto 1559 als Kämmerer; 
von den Borkonen sieht man Albert Bork seit 1417 und Johannes Bork seit 
1421 unter den Senatoren, den zuerst genannten auch als einer der Alterleüte 

.des Seglerhauses, woraus folgt, daß er zu den angesehensten Handelsherren der 
Stadt gehörte. Eben so sieht man Gerhard Podewils unter den Alterleüten des 
Seglerhauses. Von den Natzmer war Dubislaw von Natzmersdorf 1410, von 
den Mellentinen Henning 1440 und Joachim 1465 Bürgermeister und von den 
Brockhausen Iodocus 1535 Senator. Von theils in Pommern nicht mehx ange¬ 
sessenen, theils erloschenen Adelsgeschlechtern waren die Broeker, ,die Troyen, die 
Neüenkirchen zu verschiedenen Zeiten im Raths-Collegium vertreten.) ^ 

Eine reichhaltige Quelle für die Geschichte der älteren städtischen Familien 
bietet das öfter erwähnt^ Fragment des Stadterbebuchs aus dem 16. Fahrhun¬ 
dert dar. I n diesem erscheinen als die damals reichsten Leute: vor allen die 

^Familie Loytz, die Braunschweig (z. B. Bürgermöister David Braunschweig 1540, 
der Eidam .des reichen Dandelsherrn,' Altermann des Seglerhauses und) Bürger¬ 
meisters, Hans Loytz. 1525), die Goltbek, Hogenholt, Wüstetzof, der Bürgermeister. 
Nicolaus Sasse 1539, der Goldschmidt Diedrich Hademer, Mmbrosius Hademer 
war Bürgermeister 1575) :c. Ferner als einflußreiche Patricier-Familien: die 
schon genannten Wüstehove, die Sachtleben, Fahrenholz, Kühl, Brink, Regelstorf, 
Werdermann, Brietzke, Glinden, Glmeke stie drei letzten slawische Namen); außer¬ 
dem wol auch die Ahnen mancher noch jetzt, 1843, in der Stadt vorhandenen 
Familien, von denen nur angeführt werden mögen: die Gieselbrecht M m o n war 
Bürgermeister 1597, wul mit Abschleifung des l die Vorfahren der Giescbrecht), 
die Sänne, die Freiberg st873 nur noch vertreten durch ein.e weibliche Person), 
Stoltenburg, Brüggemann, Rückforth, Hellwig, Holz, Böttcher, Bremer ^1873 
nur noch vertreten durch eine Gutsbesitzers-Wittwe), Lenz, Piper, Puft, Schüne-
mann, Grüneberg Gunter diesen seit einem Jahrhundert die berühmten. Orgelbau-
meifter), Wergien, Mantel ^seit 1843 in Stettin erloschen), Oehlschläger, Vetter 
sBruckhusen, jetzt Brockhäüsen, die Malchow und Mützell, welche'1576 genannt 
werden 2c. Ob die seit dem vorigen Jahrhundert in Stettin blühende Familie 
Dohrn, bemerkbar durch Stiftung der 
und in ihren heutigen Mitgliedern durch namhafte und erfolgreiche Studien 
und Forfchungen in vermiedenen Gebieten der Naturkörper, insonderheit der 
Thierwelt kleiner Organisation, auch durch Theilnahme an der städtischen Ver¬ 
waltung wie auch an der gesetzgebenden Gewalt des Abgeordnetenhauses, in 

Friedeb. Histor. Beschreib. I, 53. 
24« 
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Nicolaus Dorn , einem der Altermänner der Drakör-Eompagnie, auch Raths-
verwandter, der 1459 ein Boneficium zur Aussteuer armer Jungfrauen stiftete') 
einen Vorfahren anerkennen könne, scheint, nach den Namen der Erben des 
Altermanns zu zu sein.) Nicht minder kommen in 
den Stadtbuch-Fragmenten vor die einzelner geschichtlich denk¬ 
würdiger Personen, z. B. des eifrigen Beförderers der Deformation und un¬ 
ruhigen Oppositions-Mannes gegen tzie Fürsten Hans Stoppelberg, Bürgermeister 
1512 ftei Friedeborn 1 5 ( M —, 1540; der vier Söhne seines reichen Gegners 
Hans Loytz« berüchtigt durch ihren ^in Folge eines verschwenderischen, üppigen Lebens 
und verunglückter Schwindelgeschäfte herbeigeführten) Ungeheuern Bankbruchs 1572 
^der hunderte von Familien ritterlichen und bürgerlichen Standes und eine Menge 
frommer und milder Stiftungen um Hab' nnd Gut gebracht hat^; ferner Stoppel¬ 
bergs trotziger Freund, der einstußreiche Altermann des Oeglerhauses, Bartelt 
Halle, der als Meütereistifter bekannt gewordene Apotheker Claus Stell¬ 
macher u. a. 

I V . Allgemeine Beschaffenheit der Stadt im 16. Jahrhundert; Wohnhäuser, 
auch noch Gebäude zn öffentlichen Zwecken, bis zum 18. Jahrhundert. 

Von dem Umfange und der, innern Gestaltung Stettins im 16. Jahrhundert 
gibt das Stadtbuch eine ziemlich, übersichtliche Vorstellung. Die Beschaffenheit 
der Wuhnhäuser erscheint nach heutigen Begriffen höchst mangelhaft. I n den 
meisten Straßen bestehen die Gebäude größtentheils aus sogenannten Buden — 
Inach der Hufenmatrikel von 1628 zählte die Stadt 327 Häuser, 11-19 Buden 
und 459 Keller, von denen für 4005 Hakenhufen Grundsteuer zu entrichten w a r ^ , 
— die Buden, kleine, unbedeutende Wiebel-^ Häuschen fton Thüre und einem 
Fenster auf jeder Seite^, oft drei bis vier, wo jetzt Ein Haus steht. Doch 

k haben sich h,m und wieder bis auf unsere Tage dergleichen Buden in zwei- und 
l dreistöckigen Häuschen von drei Fenstern Giebelfront erhalten.^ Dazu gab es 

viele wüste Stellen und unbebaute Plätze. Ihre Zahl war so groß, daß Herzog 
« Bogislow X. der Stadt darüber im Jahre 1511 ein besonderes Privilegium er-
8 theilte, dahinlllutend: — da die Stadt rücksichtlich ihrer Gebäude in merklichen 
ß ' Verfall geriethe, ja viele Haüser wüste ständen oder mit angeliehenen Kapitalien 

so hoch verpflichtet seien, dyß an den Gebäuden nichts gebessert und dieselben 
nicht in baulichem Stande gehalten würden, so sollen, um weiterm Kerfalle vor¬ 
zubeugen, Bürgermeister und Rath berechtigt sein, die wegen Verschuldung wüst 
und baufällig gewordenen Stellen zu bebauen oder zu bessern, die Gebäude zu 
vermiethen. oder nach Gefallen ohne Jemandes Behinderung zu verkaufen^). 

Wie hoch man auch für die damalige Zeit den Werth des Geldes anschlagen 
mag: immer bleibt es doch auffallend, daß in den zahlreichen, im Schöppmbuche 
registrirten Verkaufen kein Haus höher, als mit 609 f l . , die meisten mit 250 bis 

1) Friedeborn, Historische Beschreibung I, 101, 102. 
2) Klempin und Kratz Matrikeln und Verzeichnisse 
) F , H s s c h s c h g , , 

2) Klempin und Kratz, Matrikeln und Verzeichnisse, S. 295. Kratz, die Städte der Pro¬ 
vinz Pommeen, S. 402. 

3) Raths-Archiv, Rothes Copialbuch, S. 16. 
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3Y0 f l . veräußert wdrden. Merftetzt man eine schwer zu lesende Urkunde recht/ 
so verpfändete die Stadt im Jahre 1493 an das Kapitel zu St. Otten wegen 
eines, von derselben'enOiehenen Kapitals von „vesftich" ^ 5 0 , Mark, sieben ihr 
gehörige Häuser gegen eine jährliche Rente von „DrittieMhaluen" --- 1 2 ^ Gul¬ 
den. Die Haüser lagen ̂  an, der Stadtmauer und eines davon, dasjenige, welches 
der Kirche St.̂  Otten, zunächst lag, war bisher von Werner v, d. Schulenburg 
bewohnt worden'). Es sind, darunter offenbardie Marienstiftshaüser zu ver-
Wen, die zwischen der Weinen und Großen Domstraße am Königsplatz belegen 
sin'd, selbstverstHnSlich in ihrem damaligen Zustande. Doch, wie gesagt, die 

des Lesens vorbehalte^. Behufs des Ver-
mähluWsfestM Herzogs Johann Friedrich im Jahre 1577, zu welchem viele 
Gäste eingeladen waren,, wurden im ^ohember 1576 alle Wohnungen und 
Wallraüme in her Stadt, soweit sie-zur Aufnahme der Fremden Und ihrer 
Pftrhe brauchbar erschienm, sorgfältig verzeichnet. Aus dem noch im Pom-
merschen Stäats-Archiv vorhandenen „Fürirzettel" ergibt sich, daß die meisten 
Häuser nur 1 ober 2 Stuben nebst Kammern abzugeben hatten; aber un-
verhältnißwäßig viel Stttllraum für die Pferde darboten. Selbst der nach-
maHge Bürgermeister Alexander v. Ramin, am tzeümarkt, neben dem 'RatHause 
wohnhaßt, konnte nur 3 Stuben anbieten, oowol er „zu beherbergen versprach, 
foyich er irgend könne", dagegen Raum für 24 Pferde; der Rathsherr Martinus 
Bmnl M t 1552 im.Rathswllegio^,, unten in der Schuhstraße> offerirte 2 Stuben 
und StallunA für 40 Pferde^ Das größte Wohnhaus scheint der Kämmerer ^feit 
1572^ Georg Strckupitz, am Freitägsmarkt Nach der Öder zu (Königsstraße) be-
seffen zu haben. M konnte 5 Stuben unh 7 Kammern, nebst Stallung für 25 
Pferde anbieten. Jakob Möller, in der Breitenstraße, erbot sich zur Unterbringung 
von W—79 Werben, hatte aber nur eine große Stube übrig. I n dem Hause 
d'cr Wittwe Philipp's Oesler (Bürgermeister Johannes Stoppelberg's Tochter),, 
1843 Brandenburgsches Haus in der Bollenstraße,M 1857 Roßmarktstraße^ 
waren 3 gute Stuben und 3 Kammern und, Platz für 20 Pferde zur Verfügung :c. 
I m Ganzen konnte:! bei den Bürgern 2000 Pferde untergebracht werden. Über 
die Bauart in der Stadt finden sich einige dürMge Nachrichten, denen zufolge: 
„allhie mehr Leute unter, denn über der Erden (nehmlich da vor dem 30jährigen 
Kriege die Stadt noch so volkreich gewesen) wohnen, weil die Haüser unten mit 
Gewölben gebauet, aber kein Licht darinnen, als gegen der Gaffen herauf haben, 
und man'von deA Gassen hinein, wie in einen KeAer gehe. Es habe diese Stadt 
viele wohlgebaute Häuser, die alle fornen herauß noch umbs Jahr 1605 zwischen 
den Gibeln längs herab Rinnen gehabt, welches dann den Gassen und Häusern 
die Zierde genommen"̂ ) - . ' 

Von einzelnen Oebaüden kommen im Stadtbuche vor: — Zwei Apotheken, 
die eine in demselben Hause, in welchem Apotheke 

1 befindet, damals im Besitz, des Apotheker Vogelsang, und die Stellmacher'sche, 

') Copeyliche Uhrkunden und Privilegien der St. Marien S t i M Kirchen. 181. I, 428—431. 
Archiv des Marienstifts. Tit. I, Gect. 1, Nr. 1. ^ 

2) Auszug aus dem Itiusrar. tterinau. p. 376; und dessen Contimtion, S.„199, in Be¬ 
schreibung 8er Stadt und Festung alten Stettin. Danzig 1678. Z. B. S. 8. 
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jetzige Hof- und Garnison-Apotheke stie 1722 Abraham Weichenhagen und 1777 
dem Apotheker Mayer, 1784 dessen Nachfolger Meißner gehörte. Es war ein 
Giebelhaus, 3 Etagen hoch, 30' 5" Zoll Front und einen Kellerschauer, der 1' 5" 
tief auf die Gasse gin^.') Das große Haus gegenüber der Apotheke, Schuh-
straße Nr. 4 , gehörte dem reichen Goldschmidt Dietrich Hademer, später seinem 
Sohne, dem Bürgermeister Ambrosius H. 1575. I n der Fuhrstraße lag der im 
Jahre 1441 für kranke Fremde von frommen Bürgern gegründete Fremden- oder 
Elendshof, ftom dem Friedeborn berichtet^), es sei zu Ehren der heil. Elisabeth 
gestiftet und erst später der Elenden Hof genahnt worden, „daher das er eine 
Pflege vnd Herberg für arme Durchreisende, Schiffbrüchigen vnd anderen Breß-
hafftigen Leute vnd Armer kinder gewesen"'. I m „Kataster sämmtlicher Haüser in 
der Stadt vom Jahre 1722/23^)" wird vom Elenden Hofe gesagt, er gehöre dem 
grauen St. Iohanniskloster, sei quer gebaut, 3 Etagen hoch, vorne 12" 7" ins 
Volle gemessen breit, der Hof stieß an Pastor Henkels Hintergebäude in der 
Pelzerstraße, jetzt daselbst Nr. 14/15. I m Jahre 1830 trug die Iahanniskloster-
Deputation darauf an, dem in der Fuhrstraße unter Nr. 631—638 gelegenen, 
dem Kloster gehörigen, sogenannten Elendshvfe für die Folge den Namen Io -
hannishof zu geben. Der Magistrat war damit einverstanden und berichtete 
darüber unterm 7, Jul i 1830 an die Königl. Regierung, zweifelhaft seiend, ob 
zu der Namens-Änderung bie Genehmigung der Staatsbehörde erforderlich sein 
dürfte. Königl. Regierung erwiderte unterm 21. Jul i 1830, daß sie nichts da¬ 
wider habe, Magistrat müsse aber dafür Sorge tragen, daß die neue Benennung 
allgemein bekannt werbet) , Seit 1857 zählt der Iohannishof nicht mehr, zur 
Fuhrstraße, sondern hat seine- eigene Nummerirung 1—6. Die Gebäude 
dienen Schulzwecken.̂  — Am Rosengarten lag das Beguinen - Haus ^von 
dem Friedeboru berichtet: vor Alters sei es Schillings - Convent genannt 
und vor 100 und mehr Jahren (mithin etwa in der letzten Zeit des 15. 
Jahrhunderts) zu dem Ende gestifftet, das alte Iungfrawen, zu Dienst 
und Pflege der Kranken in der Stadt, darin aufgenommen werden solley. Als 
aber vmb diese Zeit die alten Beginen biß auff zwo Personen nahe gestorben, 
haben Ein Grbar Naht Anno 1534 verordnet, das daß Stifft mit Frommen 
Ehrlichen Frawen vnd Wittwen, wiederumb ersetzet, vnd dieselben zu vorberürter 
Auffwartung nützlich gebraucht werden sollen welchs biß jtzo (1613) continuiret 
worden. Es haben auch wolgedachter Naht, jhnen jhre Alte Freyheit vnd Ge-

^ l) Am frühestm wird einer Apotheke bei dem Jahr 1420 gedacht und zwar in der Roß-
mühlenstraße, d. i. Mühlenstraße.. (Excerpt aus dem nicht mehr vorhandenen alten Stadtbuche 
bei Steinbrück.) Wach Schlekers Matrikel von 1565, fortgesetzt von Friedeborn, gab es zu 
deren Zeit nur Einen Apotheker, Benedictus Voß mit Namen. Er hatte jährlich auf'Iohannis 
7 fl. an die Stadt zu zahlen „nach Ludes siner vorsigeleten Vorschreibung"; war aber diese 
geringe Abgabe" von 1572 bis 1610, also für.58 Jahre mit 406 fl. in „Retardat" geblieben 
(Matrikel Fol. 57.)) , , ' " ' 

2) Friedeb. Histor. Beschreibung I , 90, 91. , 
s) I m Raths-Archiv. 
f) ^c ta der Königl. Regierung zu Stettin, wegen nachgesuchter Genehmigungen zu Namen 

für Orter und Etablissements im Randowschen Kreise Vol. I. 1813—1841. Registratur der 
Abtheiluug des Innern. Ti t . 9, Sect. 1 , Nr. 13. ' 

5 ' ' -
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rechtigkeit bestätiget, jnhalt des Brieffs, so beim Haufe inorißinHii vorhanden"') 
Das Bombardement durch die Russen, 1713, zerstörte das Haus, welches 55' 6' 
Front hatte mit einem Vorhofe Und einem Kellerschauer, der 6' 9" weit auf die 
Gasse reichte, 12' breit und 8' hoch war. Den Garten, der 74' 6" Länge, bei 
gleicher Breite mit dem Hause hatte, benutzte 1722 der Senator, spätere Käm¬ 
merer Neümann, dem die wüste Dtätte zum Eigenthum-gegeben wurde, der sie 
darauf im Jahre,1730 wieder bebaute, wozu ihm König Friedrich Wilhelm I. 
die Summe von 2040 Thlr. als Baugelder bewilligte.. I n den Zähren 1777— 
1784 gehörte das Haus dem Forstrath Schlichtung. Es ist das Haus am Rosen-
garten Nr. 68/69 dem Kaufmann Oppenheim 1873,gehörig, 1875 Badeanstalt 
von Kroll.) 

Das fürstliche Büchsenhaus lag in der Fuhrstraße; es ist das Nebenhaus 
der, Hofapotheke, jetzt, zur Schuhstraße zählend Nr. 28. Wie es gegenwärtig dem 
Hofapotheker Weichbrodt gehört, fo gehörte es auch schon seinen Vorgängern in 
Besitz der Apotheke, Meyer 1777, Meißner,1784. — Das Kalandshaus lag in 
der Schuhstraße. Daß die Brüderschaft nicht allzuviele Mitglieder zählte, folgt 
schon aus den geringen Räumlichkeiten des alten Hauses. Das Nebenhaus 
gehörte zu den alten Häusern mit schmälster Front, wie Stettin solche nur 
noch wenige hat. Beide Haüser wurden 1870 abgetragen, und mit noch einem 
dritten Hause zu Einem Gebäude unter den Nr. 13, 14, 15, dem Consul Kisker 
gehörig, vereinigt) Auch das Seglerhaus lag in der Schuhstraße; n̂ach dem 
Kataster von 1722/23 war es 2 Etagen hoch mit^ 32' 7 ^ " Front, es hatte 
eine Treppe, die 3' 3" weit in die Gasse reichte. Auf dem Hofe hatte der 
Altermann der Segler-Compagnie eine Stube zum Geschäftsgebrauche. Mi t 
einer zweiten Bude verbunden, un neu gebaut, ist es das Haus Nr. 16/1-7 in 
der Schuhftraße, der Corporation der Kaufmanschaft gehörig.) Das Wandhaus 
vielleicht ^nein, sicherlich) Haus der Gewandschneider-^Tuchhändler)-Gilde, war 
an der, Ecke der Kleinen Dom- und der Bollenstraße, wahrscheinlich das Haus 
unter der jetztigen Nr. 12 der Kleinen Domstraße. 

Das Pelzerhaus fter Pelzer- oder Kürschnergilde gehörig) ging nachmals 
in den Besitz der Stadt über, und wurde das Stadtzeüghaus. Unter dem Namen 
auch des Wandhauses, kennt Schleiers Matrikel, dieses Gebäude, das am Kohl¬ 
markt lag. Sie sagt: „Ist Anno 1563 gebawet, dar die älteren Fleischerer ge¬ 
standen, zw gemeiter Stad Nottorff vnd Zeüghoff". Von großem Interesse ist 
die Nachweisung von dem Artillerie-Park, den die Stadt im 16. Jahrhundert 
besaß. Sie datirt vom 16. Juni 1571 und führt die Überschrift: „Der Stadtt 
Gefchütz I m Zeügkhauße." Das Verzeichnis erhält: 2 halhe Cartakme oder Stadt¬ 
schlangen, 2 Feldt Schlängen, 4 halbe Schlangen, 3 Quartier Schlangen, 3 Hagelstück,. 
1 gross Kontz Steinbuxe, 6 Schar Pentiner, 8 Falkenetel, 1 klein Camerstück. Ferner 
Inhalts des Inuentarij I m kleinen Camereibuch. Vff dem Passower stehen 2 Eiserne 
halbe Schlangen, 2 Gegossene Falkenetel von Kopper. Noch im Zeügkhauße 
3500 Iserne Kugelen. 3 Ketten. 31 Dobbelte Haken gros vnd klein, 29 Lange 
rhör mit Feüerschloß, 11 Schwambrhör." Außerdem hatte „der Kaufmann 7 
gegossene Stück I m Siglerhause, vnd die Armen im (Iohannis) Closter besaßen 

') Friedeb. Histor. Beschreib. I I , 38. 
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3 Stücke'). M i t so formidablen Kräften schweren Geschützes und der mannhaften 
Bürgerwehr konnten die Stettiner ihre Stadt schon gegen feindlichen Anfall ver-
theidigen und ihren Fürsten die Heeresfolge leisten. Das Zeughaus, nach dem Kataster 
von 1722 ein zwei Etagen hohes Giebelhaus, nach dem Kohlmarkte mit 38 ' 2 " Front, 
die. Seite nach der Roßmühle (Roßmarkt) mit dem Rachbar Hofe war 86' 5 " und 
die nach dem Fuhlmarkt 83' 5 " lang. Auf dieser Seite hatte das Gaus eiMN 
großen Thorweg und es standen an derselben die Fleischscharren, wofür der Otadt 
Recognition gezahlt werden mußten Auch war an dieser Seite ein Schauer, unter 
dem der Stadt Feuerleitern' und Feuerhaken lagen. Nachdem die Gewandschneider-
Gilde ihr obenerwähntes Haus veräußert hatte, räumte die Stadt has obere 
Stockwerk der Gilde zu ihren Versammlungen ein. Später diente dieses Stock¬ 
werk dem Stadtspritzenmeister zur Wohnung und der untere Raum zum Spritzen¬ 
hause. Jetzt, abgetragen und neu aufgeführt Besitzthum des Juweliers und Oold-
und Silberwaaren-Fabrikanten W, Ambach, Möncherstraße Nr. 23.^ 

Der „Stadtkeller", wo indessen nur Bier geschenkt wurde, gab es zwei, der 
obere und untere. Letzterer, „de siederste", befand und befindet sich im Sous-
terrain des Rathhauses, existirt demnach feit Erbauung/des Nathhauses 1245. 
Hier würden allerlei fremde Biere geschenkt und unter diesen: Bernauer, Frei-
berger und Posenelle Bitter-Bier genannt. Der unterste S tadMle r war der¬ 
maßen privilegirt, daß außer ihm kein Bürger irgend ein auswärtiges Bier, es 
mochte Namen haben, welchen es wolle, hei Gefängniß-Strafe und Verlust des Bieres, 
ausschauten dürfte. Die ZurisNction in diesem Keller stand dem Rath allein M 
Die Bierherren übten die Gerichtsbarkeit im Namen des Raths, sie erkannten 
über alle Excesse und strafwürdige Handlungen. Sie hatten alljährlich auf Crucis 
von"den Einkünften des Bierschanks und von den eingegangenen Brüchen oder 
Geldstrafen Rechnung zu legen, die Geldbeträge selbst aber auf S t . Nicolai-an 
die Kämmerei abzuführen. Folgende Deputate wurden jährlich oräinaris aus 
diesem Keller gegeben: — J e d e m der 3 Bürgermeister 10 f l . ; jeder der beiden 
Bierherren auch 10 f l . , außerdem hatte jeder Bierherr von jeder Kanne Bier, die 
er kaufte, 1 Pf . Rabatt. Des Schankers Lohn betrug 11 sl., außerdeM hatte er 
9 f l . zu Talglichtern Behufs Beleuchtung des Kel lers'„Anno 1603 ist der-Keller 
dem Bierschänker verpensionirt, soll .-ärlich 112 Thlr . geben. Krieget kein Depu¬ 
tat^"). Der Rathskeller, nachdem er einige Fahrhunderte lang verschlössen 
gewesen, ist in neuester Zeit wieder eröffnet worden, zur großen Freude nicht 
bloß der — modernen Biertrinker, fondern auch, und zwar vorzugsweise her 
Architekten, die in den Räumen des Rathhauskellers Studien über Oewölbe-Con-
struction anstellen könnend Der Restaurator, Stadtbaurath Hobrechi, hat nur 
nicht für gehörige Ventilation gesorgt, woher es kommt, daß der niedrige Raum 
dann und wann von nichts weniger, als für das Geruchsorgan und die Uthmungs-
Werkzeüge angenehmen Küchendämpfen belästigt wird. Der Oberste 
„de bovenste" war im 16. Jahrhundert „der Stadt Hauß vnd Keller, wie es in 
allen grenzen vnd malen an dem Ortte an der Domstraße gelegen ist. Die 2 Bier-
Herren, als rads Personen thun einem Erbare Rade jarlich vff PHTiWi rechnung 
vnd vorwalten die Jurisdictioü an Stad des rades. Dauor geHort jedem Bier-

^ 1555 ^ ^ 23 V80. 
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Herrn sein Deputat jarlich 12 fl. vndt jeder Kanne Bier 1 Pf/besser Kaufs. 
Note: Diß Haus ist ein frej Haus von Allen Fürstlichen vnd Andern Land vnd 
Turkensteüren eximiret. Der Schencke hat 6 st. Lohn vnd 12 gr. Zappengeldt. 
Anno 1603 ist (auch) dieser Keller dem Biersche.nker verpensioniret"für 118 Thlr.') 
Daß von dem'obersten Stadtkeller eine höhere Pacht einging, als von dem un¬ 
tersten, scheint, anzudeuten, daß dort mehr Zuspruch war, als hier, Wie denn 
auch die „Exces.vnd Straffellige"^ über die die Bierherren Richter waren, den 
Beweis liefern, daß es in beiden Stadtkellern wol nicht selten sehr lebhaft zu¬ 
ging und es unter den, mit Bierkrügen bewaffneten Gästen zu — blutigen 
Köpfen kam. Der „bovenste^ Stadtkeller hatte im 18. Jahrhundert seine Bestimmung 
verloren; im lIahre 1722 war das Gebäude, als es die in der Kleinen Dom¬ 
straße eingerichtete Post benutzte das Königl. Pack- und Accisehaus, ein Giebel¬ 
haus von 2 Etagen und 44' 4' Front, mit dem Schroteckpfeilcr aber um 2, 

,breiter. 1777° war es ein Gasthof des Gastwirths Hoppe, 1784 gehörte es dem 
Kaufmann Bianconi. Es ist das Haus Roßmarktstraße Nr. 12, Eckhaus der 
M Domstraße, im Jahre 1875 dem Kaufmann Iahnke gehörig. 

Das „Weinhaus des.Rads weinschank. Weinhaus hinter dem Niedersten Stad-
keller. Anno 1564—65 ist dies Haus von den Hern Kammerero Jochim Redelstorff, 
Jasper Schiuelvein vnd Benediet Wüsthowe gebawet vnndt Kost I n Alles". Die 
Baukosten-Summe ist nicht ausgeworfen, es wird auf das Kämmerei-Buch vom 
Jahre — 65 verwiesen. „Ist ein Privilegieret vnd befreyet Haus, aller Landsteüren 
vnd radpflichten frey. Die Zurisdiction stehet dem Ruth allein zw. Die Ab¬ 
nutzung des Weiftschanks komptt zu der Stad bestenu Wird jarlich berechnet vnd 
eingebracht Treget ein Iar mehr als das Andere"^. Hier kam die noble Ge¬ 
sellschaft der Stadt zusammen, um sich beim Glase Pontak und Malvoisir ?c. 
gesellig zu unterhalten, zu politisiren über städtische und allgemeine Znstande, 
über den Gang des Handels :c., auch wol — Stadtklatsch, bald in harmlos-
gemüthlicher, bald in hämischer Weise zu beschwatzen, wie das nun einmal des 
Menschen Art und Natur ist, nicht blos der Weiber, leider auch der Männer. 
Weil das Weinhaus hinter dem untersten Stadtkeller, d. h. hinter dem Rathhause 
lag, so wird darunter das Haus Nr. 10 oder Nr. 11 am Heümarkt zu verstehen 
sein, jenes 1875 dem Kaufmann Zehden, dieses dem Feldwebel und Negiments-
Schuhmacher im Pommerschen Feld-Artillerie-Regiment Nr. 17, G. Becker 
gehörig. I m Jahre 1608, kaufte der Rath das Eckhaus am Kohlmarkt und der 
Großen Domstraße von Dr. Metelli's Erben zu einem zweiten Stadtweinkeller 
und zur Ausrichtung von Hochzeitsfestlichkeiten bestimmt: „New weinhanß in 
der großen Domstraße"''). 1722 hatte das Gebäude noch dieselbe Bestimmung. 
Nach dem Kataster war es ein '^ Haus in die Quere gebaut mit eiuem 

^ holländischen Dach, 3 Etagen hoch, .44' Front. Seitdem war es in Privatbesitz 
übergegangen: 1777 besaß es der Kaufmann Nonnemann, 1784 der Tuchhändler 
Gierte, — wol der zVater deö— ephemeren StaatHministers .dieses Namens von 
Anno 1848. Es ist das Haus Nr. 11 am Kohlmarkt, 1875 dem Kaufmann 
Piorkowsky gehyrig^). - ^ ^ , 

)̂ Ebenda, Fol. 24 r««tu. — )̂ Ebenda, Fol. 25 reow. — )̂ Ebenda, Fol. 25 r!)a. 
)̂ Hiernach ist eine Angabe im L. B., I I . TH.,H,d. V, Abth. 2, Kreis Staugard, wonach 

dieses Haus den Grafen von Eberstein gehört habm soll, zu berichtigen. 
Landbuch von Pommern; Th. II . , Vd. VIII. 25 
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Die Stadtbuch-Fragmente aus dem 16. Jahrhundert gedenken noch des 
„Kramerhofes" in der Kleinen Domstraße, „der Marktmeisterei" am Krautmarkte, 
sowie der „Stadtwaage" „Das Zolhaus vnd Wage ist von Einen Erbarn rad 
3̂ ew auffgebstwet bestetiget vnd eingericht Anno 1532. Vorhin ist die Wage 
vnd Zol vf dem Stadhofe gewesen"̂ ). Die Städtwage diente dem im Jahre 
1768 ins Amt getretenen Bürgermeister Stanislaus Joachim Trendelenburg zur 
Wohnung, noch 1784 wird er daselbst genannt. Das Katafter von 1722 
bezeichnet die Stadtwaage als Querhaus von zwei Etagen, und 48' 2" Front. 
Es ist das Haus Nr. 29 in der- Frauenftraße, 1873 dem Klempner- und Zink¬ 
gießermeister Schultz gehörig. Der „Stadthos". „Eines Erbarn rads vnd der 
Stad Hoff ist gelegen ingen Sanct Niclas Kirchen: I n friedsamen Besitz, grentzen 
vnd nchalen; Aller fürstlichen Schoß, Landtsteüren vnd vnpflicht frey."^) Vom 
Stadthofe, wo öer Stadthofmeister wohnte, aus wurden die, auf dem Turneischen 
Stadtfelde belogenen, Landungen der Kämmerei bewirtschaftet und hierher hatten 
die Unterthanen in den städtischen Eigenthums-Dörfern ihre Natural-Präsenda:c. 
abzuliefern. Es ist das Haus Frauenstraße Nr. 33, woselbst die Geschäftsräume 
des Stadt-BaUbüreaus und der städtischen Sparkasse sich befinden. Das „fürst¬ 
liche Harnischhaus" befand sich in der Nähe des Roßmarktes, schon 1843 das 
Elsasser'sche Haus, Roßmarktstraße Nr. 15; daneben wohnte Hans Stoppelberg, 
der 1503 in den Rath gewählt und 1508 Bürgermeister wurde, f 1538, 1843 
war das Haus, Roßmarktstraße Nr. 14, ein Gasthof, zur Stadt Brandenburg 
genannt. -

Der „Loytzenhof", in der Mitte des 17. Jahrhunderts im Besitz des schwe¬ 
dischen Geheimraths Rosenhand, daher zuweilen Rosenhandshof genannt, war 
Eigenthum der einst reichen, âber ein so fchmähliges Ende genommenen̂  Familie 
Loytz. Der Bürgermeister Hans Loytz und nachmals seine Wittwe Anna, 
geb. Glineke, bewohlnte das südliche Gebäude in der Frauenstraße, jetzt das 
Faust'sche Haus, Nr. 34. Es war „drei Gemächer", drei Etagen hoch. 
Mach dem Kataster von 1722 gehörte es zur Herren-Freiheit. Zwischen der, 
inzwischen abgebrochenen Hauptwache und dem Stadthofe hatte es 7O Front. 
Besitzer war Fleischner, dann 1777 Buchhalter Becker und 1784 Sattlermeister 
Faust, bei dessen Nachkommen es sich noch heute befindet.̂  Zum Loytzenhof 
gehörten alle den Hofraum umgebenden Gebäude in der Fuhr- und Frauen¬ 
straße, saus welcher Zeit sich dann auch das auf dem Hause, Fuhrstraße Nr. 7 
haftende Servitut eines Durchgangs bergab auf Wendeltreppe nach der Frauen¬ 
straße herschreibt̂ ; ein Thorweg führte in die Schuhstraße. Die Benennung Loytzenhof 
hat sich bis 1721 erhalten. Damals ließen sich in Stettin drei Gebrüder Dubendorf 
nieder, die aus der Schweiz, ihrem Heimathlande, gekommen waren. Der eine 
derselben, Abraham D., erbaute im Jahre 1729 die Wasserkunst auf dem Rotz¬ 
markt, welche dicht an der scharfen Ecke zur Roßmarktftraße errichtet wurde, ^ -
später ist sie auf die Mittendes Platzes, ihre jetzige Stelle, verlegt worden; der 
zweite der Brüder, alchymistischen Studien zugewandt, soll angeblich den Kitt er¬ 
funden haben, vermittelst dessen die Röhren der Leitung wasserdicht gemacht 
wurden; der dritte endlich legte auf dem Loytzenhofe eine — „Tabagie" an 

,') Schlckrs Matrikel Fol. 13 rer.w, — )̂ Ebenda, Fol, 17 roctc». 
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— damals, wegen des allgemein Sitte gewordenen und dort gestatteten To-
oder Tabakrauchens also genannte und beliebte Bezeichnung für das, was heüt 
zu Tage fremdländisch und fremdsprachlich „Restauration" oder „Restaurant" 
heißt, — ein Speise- und Erquickungshcms, das bald großen Zulauf hatte 
und von seinen Stammgästen, demnächst von der ganzen Einwohnerschaft, 
nach der Heimath des.betriebsamen Wirths „der SHweizerhof" genannt wurde, 
eine Benennung, welche demnach über 150 Jahre alt ist. Den Loytzen gehörten" 
auch drei große, stattliche Speicher (dahinter ein bis an die Wälle reichender 
Garten) in der Mitte der Speicherstraße,» die auf dem alten Stadtplan vor 
den anderen Gebäuden dieser Gegend sehr hervortreten. 1606 waren sie fürst¬ 
liches Eigenthum. Einer oder zwei scheinen davon noch jetzt zu existiren. 

Eine Ergänzung zu der hier gegebenen Obersicht der Stadt liefert der 
älteste Stadtplan, der snoch zur Greifen-Zeit^ vor dem 30jährigen Kriege aufge¬ 
nommen ist und nach welchem zwei Pläne Stettins, jedoch mit einigen Verän¬ 
derungen gezeichnet find: der Merian'sche )̂ und ein ihm sehr ähnlicher mit der 
Unterschrift: „Wird verkauft in Hamburg im güldenen a. d. e." Er befindet 
sich in der Bibliothek der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthums-
kunde und eine schöne Copie desselben im Fortifications-Archiv. Man sieht darauf 
die Umgegend bis Lübzin, Stargard, Garz.' Die Stadt umgibt ein doppelter 
Graben, zwischen welchen sich der Wall erhebt^). Die Thürme der Tt)ore der 
Stadtmauer, die sog. Wikhäuser und deren Formen find überall sorgfältig ein¬ 
getragen. Zwischen dem Passower und dem Mühlen-Thor liegen 13 Thürme und 
Wikhäuser, 5 zwischen dem Passower und dem heil. Geistes Thor, wo die 
Stadtmauer nach Innen eine bedeutende Einbiegung hat> 3 WiHäuser zwischen 
dem Mühlenthor und dem Schlosse. Uriedevorn berichtet, daß im Jahre 
1462 der „große hohe Thurm hinter dem Abtshoff erbawet und 1464 der Newe 
Thurm bey dem Passowischen Thore auffgelegt worden sei (jener war also in der 
Stadtmauer am Rosengarten); ferner daß Anno 1467 vmb «sokaniÜL L^Mstaß 
die Pastey (Bastei) vor dem heil. Geistthore (die nachmalige Grüne Schanze?) 
und Anno 1472 die Pastey vor dem Mühlenthor auffgeleget und der 
Grabe von dem Passowischen Thor an, luß an das Frawen Thor gemacht 
worden sei.̂ )s Längs des Bohlwerks sieht man die Stadtmauer mit 9 Thoren, 
von denen das Baum- und das Langebrücken-Thor jedes einen Thurm trägt; auch 
hinter dem Fohannikloster Ehemals der grauen oder Franciskaner-Mönchs befin¬ 
det sich ein Thurm. Zwischen den Häusern und der Mauer in der Bau- und 
Großen Wollweberstraße liegen Baumgärten. Die Breite Straße reicht nur bis 
zur Baustraße. I n der Splittstraße erkennt man den schon angeführten Splitt¬ 
hof. Auf der Westseite der Iakobikirche steht kein Haus, sondern eine bloße 
Mauer mit zwei Aufgängen, von denen der eine,, wo jetzt das Küsterhaus steht, 
einen hohen Thorweg zeigt. Auch das Haus der jetzigen Minifterialschule fehlt, 

1652 ?o1. — 2) Nach dem Actenstück Tit. I I , Sect. I I , Nr. 2? des RathZ-Archivs war der innere 
Stadtgraben 43 Ellen tief, der Stadtwall ohne die „zwei Mann hohe" Prustwehr 50 Ellen 
hoch. Wol übertriebene Angaben! Eine neueste Notiz in der „Neuen Stettiner Zeitung 1875" 
gibt dem alten Festungsgrab'en auf der Nordseite der Stadt 45 Fuß Tiefe.) 

s) M d b . Histor. Beschreib. 1/105,'115. 
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und die KirHhofsmauer bildet nach der Mönchenstraße zu an der Stelle desselben 
eine Ecke. Hinter dem weißen Kloster Aem der Carlyeliter^ liegt bis zur Großen 
Wollweberstraße eine großer, mit einer Mauer umschlossener Garten. Der Platz 
des Frauenklosters ist nur nach der Iunkerstraße bebaut; eine zweite Reihe Ge¬ 
bäude damit gleichlaufend nach der Ünterwick zu, hinter dieser ein großer vier¬ 
eckiger Garten'). 

Hiermit, also mit dem Anfange des 17. Jahrhunderts« in welchem bei dem 
Erlöschen des Pommerschen Fürstenhauses mit Bogislaw X IV . im Jahre 1637 
Stett in für immer aufhört, des Sitz eines selbständigen Fürstenhofes zu fein, 
beschließt Hermann Hering seine historisch-topographischen Nachrichten, ^welche, 
soweit sie die Straßen-Benennungen betreffen, weiter unten in einem besondern 
Abschnitt ihre Stelle finden wer8en.^ Eine neue Epoche für die Gestaltung der 
örtlichen Verhältnisse der Stadt beginnt mit der schwebischen Herrschaft und den¬ 
jenigen kriegerischen Ereignissen der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, deren 
Schauplatz Stettin ward, sowie mit dem gänzlichen Umbau der Festung unter stein 
ersten Fürsten aus Hohenzollern'schem Geschlechts dem Könige Friedrich Wilhelm I. 
Je vollständiger aus diesem der Gegeuwart näher liegendem Zeiträume zuver¬ 
lässige Kunde vorhanden ist, um so reichhaltiger wird der Stoff, der am Passend¬ 
sten, wenn es die Umstände verstatten, einer besondern spätern Bearbeitung vor¬ 
behalten bleibt. ' 

Während eines Zeitraums von dreißig Jahren hat der geehrte Verfasser, 
Professor Hermann Hering, nicht Muße gefunden, seine historischeu Studien über 
die Veränderungen in der örtlichen Beschaffenheit der Stadt fortzusetzen. Der 
Herausgeber des Pommer'schen Landbuches wi l l es darum versuchen, die von 
Hering vorgeschriebene Bahn zu betreten, zunächst in Ansehung bemerkenswerther 
Baulichkeiten im Innern der Altstadt, wobei ihm die, bereits i n , nicht immer 
eingeklammerten, Einschaltungen auf vorhergehenden Blättern benutzte Schlekersche 
Stadtmatrikel von 1565, fo wie des Haüser-Kataster vom Jahre 1722/23 zum 
Führer dient. I n einem dazu gehörigen Register .sind die Besitzveränderungm 
bis auf die Jahre 1777 und 1784 fortgeführt. Zuvor muß jedoch auf das 
Zeitalter der Greifen-Herrschaft zurückgegangen werden, um einige hierher gehörige 
Punkte zu erörtern, und zunächst — 

Der Roßmühle zu gedenken, welche das St . Jürgen-Hospital auf der unfern 
des Hospitals S t . Spir i tus belegenen Anhöhe dieses Namens besaß. Diese 
Mühle brannte 1591 in der Nacht vom 8. zum 9. November ab und mit ihr 
gingen, 14 zu ihr gehörige Pferde, die aus dem brennenden Stalle nicht gerettet 
werden konnten, zu Grundes) Z u ihrer Wiedererbauung wurde alsbald Anstalt 
gemacht; 1596 war der Bau vollendet und die Mühle um einen Mahlgang ver-

1) Mne sehr schöne, von I . Cohn in der lithographischen Anstalt von F. Müller in Stettin 1848 
ausgeführte Verkleinerung des im Obigen beschriebenen Plans, befindet sich, mit der Unter¬ 
schrift „Ansicht von Stettin vor dem'dreißigjährigen Krieges bei Thiede, Chronik S. 624. 
Ob die Steinplatte noch ixistirt, scheint zweifelhaft zu sein.' 

2) Friedeb. Histor. Beschr. I I , 137. 
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mehrt. I m Jahre 1659, Anfangs September, mutzte, wie die St. Georgkirche, 
auch diese Mühle, auf Befehl des Kommandanten, General-Majors v. Würtz, 
wegen bevorstehender Belagerung durch des Kaifers Kriegsvölker, abgebrochen 
werden, wurde aber auf dem alten Mühlenhofe, wo ehedem der Stadt Roßmühle 
gestanden hatte, mit Zustimmung des Raths, die derselbe bereits am 24. Februar 
1658 ertheilt hatte, wieder angebaut. I n der russischen Belagerung, 1713, zer¬ 
störte das Bombardement, nebst anderen Gebäuden am Roßmarkte, auch dieses 
Mühlengebaüde, wiewol das Iohanniskloster, in dessen Besitz das Eigenthum. 
des vormaligen St. Iürgenstifts seit der Reformation übergegangen war, für 
dessen Wiederaufbau bald darauf Sorge trug. - Nach dem Kataster von 1722/23 
hatte des Klosters Roßmühle ihre Gänge nach dem Roßmarkte, ihr Fundus aber 
erstreckte sich tief hinein hinter den Häusern der Mühlen-, bezw. Louisen- und 
der Kleinen Domstraße. Als der König Friedrich Wilhelm I. 1723 auf den 
Abbruch der Mühle drang, um den Roßmarkt behufs Anlage der damals schon 
projectirten Wasserkunst,̂ zu vergrößern, und den Vorstehern des Iohannisklosters 
die Kosten eines anderweiten Baues zu bedenklich schienen, so wurde sie nebst 
zwei Wiesen :m Vierorte an das Königl. Amt Stettin verkauft, dem Kloster aber 
hierbei die Mahlsreiheit von 600 Scheffeln ausbedungen. )̂ Später, infolge der 
Veräußerung der Amtsmühlen > in den Besitz der Stadt übergegangen, ging die 
Rußmühle 1826 ein, worauf der Grund und Boden am Roßmarkt mit zwei 
Haüfern, jetzt Roßmarktstraße Nr. 16 und 17, im Jahre 1873 dem Käufmann 
Lenfchau, bezw. der Wittwe Otto gehörig, bebaut wurde. 

Herzog Philipp I I . feierte die am 3. Juni a. St. 1612 zu Frankfurt a. M. 
stattgefundene Wahl und Krönung des Kaisers Matthias durch große Festlich¬ 
keiten, prächtige Aufzüge, Ringelrennen, Maskeraden, und andere Lustbarkeiten, 
die auf der Oderburg veranstaltet wurden- Zugleich legte er am 15. des ge¬ 
nannten Monats den Grundstein zu einem, in Mitten des Fürstl. Gartens in 
der Nnterwiek gelegenen Lusthause, das er in der Folge schön ausbauen und mit 
den Bildnissen seiner vornehmsten Beamten und guter Freunde schmücken ließ. ̂ ) 
Philipp Hainhofer würde während seines Aufenthalts in Stettin 1617 von 
seinem fürstlichen.Gönner, Herzog Philipp, zwei Mal nach diesem, damals noch 
im Ausbau begriffenen, Lusthause geführt. Er erzählt^) „Am 4. September 
sein Mittags auf den Pferdemarkt̂ ) . . . . und von diesem . . . . in das 

welches im Garten auf einem Colli lieget, einen sehr weiten 
und schonen Profpect mit 4 Erkerthürmen hat, in drei deren Tische für das 
Frawen-Zimmer und die! Junkern stehn, im 4 die Stiegen ist. Außer dem Saal 
und den Fenstern gegen ainander über, alß wie zu Stuttgart im Lusthauß, hat es 
Gänge für die Trommeter und Musikanten. I n die Deckhin deß Saalß sollen 
Pommerische Historien und Embleme gemahlt, an der Wand herumb 'aintweder 
fürstliche oder der Räthe und Offizierer Bildnisse, in Raamen gefasset, gehangen 

1) I . B. Steinbrück, von den St. Georgen- und heil. Geistes-Stiften vor Stettin 1787, S. 6. 
2) Ders., Das ehemalige Korthäuserklofter Gottes Gnade und nachherige Fürstl. Pommersche 

Lustschloß Oderburg, bei Alten-Stettin, 1780, S. 36, citirt Friedeb. I I I , 106. Mikräl V, 182, 
und andere Geschichtsquellen. 

3) Phi l . Hainhofer'Z Reise-Tagebuch, in Balt. Stud. I I , 2, 39. 
4) Vergl. wegen desselben den Abschnitt von den Straßen. 
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werden. Ob dem Saale ist eine Altane. Nnter dem Saal eine loZZia". Ob 
die Projekte alle zur Ausschmückung des Lusthauses zur Ausführung gekommen, 
ist sehr zweifelhaft, denn nur wenige Monate nach Hainhofer's Abreise starb 
Herzog Phil ipp I I . am 3. Februar des verhängnißvollen Jahres 1618. Aas 
Haus,, aller Pflege beraubt, ist während des Krieges alsbald eine Ruine gewor¬ 
den. Schon der frommthuende Schwedenkönig, der am Sonntag nach der Be¬ 
setzung der Stadt, 8. Ju l i 1630, drei verschiedene Predigten anhörte, der schein¬ 
heilige Heuchler, ließ das Lusthaus in die Verschanzungen ziehen, die er Behufs 
besserer Verteidigung der Stadt durch seine Soldaten aufwerfen ließ, die für 
diese Arbeit aus dem Stadtsäckel bezahlt werden mußten, und gänzlich ver^ 
schwanden die Überreste des Fürft l . Lufthauses in der Unterwiek, als König 
Friedrich Wilhelm I. die Erweiterung der Wehrmittel auf Grundlage der neüern 
Kriegsbaukunst angeordnet hatte. Das Lusthaus stand auf der Höhe des Thal-
randes an der Unterwiek auf dem Glacis des Forts Leopold' an der südlichen 
Spitze des Friedhofes der deutsch- und französisch-reformirten Gemeinde. Auf der zur 
Thiede'schen Chronik gehörigen und daselbst S . 230 eingehefteten lithographirten 
Ansicht der Stadt Alt-Stett in, nach dem im Börsengebäude befindlichen Origmal-
gemälde, sieht man zur rechten Hand von der Stadt auf der Höhe über den 
ersten Häusern der Unterwiek ein viereckiges, zwei Stockwerk hohes Gebäude mit 
4 Eckthürmchen. Dieses Geaübde ist das Lusthaus Herzogs Philipp I I . Die 
Unterschrift der Anficht ist i r r ig : sie muß heißen: Alt-Stett in im X V I I . , nicht 
im X V I . Jahrhundert, da dieses Jahrhundert das Lusthaus noch nicht gekannt hat. 

Seit den Zeiten Barnims IX. f . 1573, und Johann Friedrichs f 1600, 
schwebte zwischen den Landesfürsten und der Stadt Stettin wegen gewisser Ge-
rechtfame, die von dieser in Anspruch genommen, von jenen aber bestritten wurden, 
bei dem Kaiserl. Reichskammergericht ein Rechtsstreit., welcher dem Stadtsäckel 
große Summen Geldes kostete, ohne daß es zu einer Entscheidung kam. Unter 
der Regierung Herzogs Philipp I I . wurden diese Streitigkeiten auf Antrag des 
Raths durch einen Vergleich beigelegt, der am 12. Apr i l 1612 zum Abschluß 
kam und so dem kostspieligen Prozesse ein Ende machte')^ Von dm eilf Haupt-
punkten, über die man sich vereinbarte, nehmen hier nur der 7. und 9. unsere 
Aufmerksamkeit in Anspruch. Es Handelte sich in dem 7. Punkte um — 

Die Häuser auf der Herren-Freiheit und einigen der Gt. MarMkirchen-
Freiheit, welche nach dem Vergleich von der Gerichtsbarkeit 
und von aller bürgerlichen Pflichtleistung gänzlich befreit wurden, es 
denn auch kömmt, daß diese Häuser, bis auf wenige, in dem Kataster von 
1722/23 nicht genannt werden. Bemerkt muß werden, daß die Gerechtsame, der 
S t . Marienkirche und des ihr affilirten Pädagogiums sich auf fürstl. Ver-
leihungen von 1469 und 1489 stützen^). 

Zu den befreiten Herrenhäusern wurde gerechnet: die Münze und § das 
Büchfenhaus, beide Eigenthum der Fürsten zu Wolgast; der Abtshof mit den 

') Die Vergleichs-Urlunde befindet sich im Raths-Archiv. Friedeborn giebt den kurzgefaßten 
Inhalt derselben in der Histor. Beschreib. I I I , 88—93. Ausführlicher 'in ThiedZ, Chronik, 
S. 596—603. 

2) Copeyliche Uhrkunden und Privilegien der St. Marien-Stiffts-Kirchen, Vol. I , 351, 
457. Archiv des Marienstifts, Tit. I, Sect. 1, Nr. 1. 
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dazu gehörenden Buden; das Priorachaus auf dem St . IacovikiMhofe, das 
Harnischhaus, der Loytzentzof mit dent dazu gehörigen Hause, den Buden, Kellern 
und Speichern, nach dem ebenso riesigen als schmutzigen Bankbruch des Hauses 
Loytz, wol in Besitz des Fürsten übergegangen; das fürstliche Brauhaus in der 
Mühlenstraße, welches im Jahre 1609 vor AlterssHwäche eingestürzt war, nebst 
dem daneben belogenen Hause, worin sich die Roßmühle befand, und Mit einem 
Garten in der Wollweberstraße; die fürstliche Schmiede und das fürstliche Rent¬ 
amt mit den gegenüber liegenden Häusern von einer Ecke bis zur andern, die 
Landrenterei, die Druckerei und Rambar's Haus vor dem Mühlenthor, die fürsil. 
Ziegelei, der Kalkhof und der fürstl. Garten in der Mterwiek, der Holzhof mit 
dem Haufe des Landreüters; der Klosterhof mit allen dazu gehörenden Woh¬ 
nungen; der fürstl. große Garten Mit vier Buden; das Gießhaus; die ganze 
Schulzenstraße in der Oberwiek, das'Zollhaus auf der Lastädie, drei Buden bei 
St . Gertrud, das Armenhaus bei der St . Peterskirche nebst den dazu gehörigen 
Häusern und Buden, das Jägerhaus und verschiedene andere Buden und Gärten, 
welche nach dem Namen ihrer ehemaligen Besitzer genannt würden. 

Zu den exemten Kirchenhaüsern der Manenkirche gehörten: das „Orthaus", 
das Pädagogium, die Öekonomie, die Ptedigerhäüser und das Organistenhaus, 
die fürstliche Kanßlei, das Vicarienhaüs bei Iageteüfels CollegiuM; ferner 23 
andere Haüfer und 2 Buden, sämmtliche Haüser von der Pelzerstraße bis an die 
Ecke der Großen Domstraße, sowie ein Holzhöf nebst Bude, in der Unterwiek und 
einige andere Bilden vor dem Mühlenthor. Zufolge einO Verzeichnisses, welches 
dem Erbrezeß der Herzoge Barnim und Philipp vom Jahre 1541 beitiegt, ge¬ 
hörten der St . Marienkirche 41 Haüser und Buden, von denen beim Besitzwechfel 
der neue Besitzer eine Abgabe, eine Art Land emium, entrichten mußte; von einigen 
derselben erhob die Kirche auch ein jährliches Grundgeld.^) 

Alle Haüser der Herren- und der Kirchen-Freiheit wurden in dem Vertrage 
vom 12, Apri l 1612 von her städtischen Gerichtsbarkeit, sowie von allen städtischen 
Lasten und Abgaben befreit. Falls ihre Bewohner aber bürgerliche Gewerbe 
trieben, so sollten sie wegen dieser nach Maßgabe ihres Geschäftsbetriebes die 
allgemeinen städtischen Pflichten erfüllen und dem Mthe Bürgerschoß und Ab¬ 
gaben bezahlen, auch das Stadtgericht befugt sein, wenn diefe Haüser durch Ab¬ 
leben der Eigenthümer an auswärtige Erben kämen, von dem Nachlasse Zehnten 
und Abschoß zu erheben. Der Herzog behielt sich aber noch vor, diejenigen, 
Handwerker, die in diesen Häusern wohnten und für ihn arbeiteten, von den 
städtischen Lasten zu-entbinden. Wenn fürstliche Hofdiener zum Stadtrechte ge¬ 
hörende Haüfer erwarben, so sollten sie davon die gebührenden Lasten tragen, 
dagegen aber von persönlichen Leistungen befreit bleiben, fo lange sie nicht ein 
bürgerliches Gewerbe trieben. I n Kriegs- und Belagerungszeit sollte die Freiheit 
dieser Haüser und ihrer Inhaber ruhen und letztere gleich anderen zur Entrichtung 
der bürgerlichen Abgaben und zur Vertheidigung der Stadt verpflichtet feiu. 

I m 9. Haupt-Abschnitt wurde die Streitigkeit wegen der Freiheit des Fürstl. 
Hauses und der St . Marienkirche dahin verglichen, daß die Freiheit vor dem 

l) Copeyliche Uhrkunden und Privilegien der MärienstifftZ-Mrchen, ' M . IV, 38—40. 
Archiv des Marienstifts, Tit. I, Sect. 1, aä' Nr. 1. ! 
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Schlosse bis an den Rinnstein sich erstrecken, und oberwärts an der Pelzerstraße 
bei der fürstl. Schmiede ansängen und abwärts auf den Altböterberg bis unter¬ 
halb des -Thurms an die Gosse, welche aus der Schloßmauer hervorkommt, hin¬ 
reichen, und dieser Platz, jenseits des Rinnsteins nach dem Schlosse h in, die 
fürstliche Freiheit umfassen sollte. Ferner gehörte zu derselben noch die ganze 
Straße, in welcher das fürstliche Rentamt belegen, jedoch unter der Bedingung, 

' daß diese Straße offen bleiben, und der Rath das Recht haben sollte, die Ge¬ 
fangenen hier durch nach dem, hinten an der Mauer befindlichen Thurme führen 
zu lassen.') 

Die Freiheit der Marienstiftskirche wurde dahin begränzt, daß sie den Kirch¬ 
hof, und dann die Gasse, bei dem, der fürstlichen Kanzlei, gegenüber liegenden 
Eckhause anfangend, hinauf gehen, hinter der Mauer bei der Oekonomie vorüber, 
sich erstrecken und bis ün das andere Eckhaus reichen sollte. Die Gasse hinter 
der Stadtmauer sollte, soweit die Thürme und Wikhäuser hervortreten, der Stadt 

< gehören, die andere Hälfte aber der Kirche verbleiben. 
Damit aber die' fürstliche und die Kirchen-Freiheit keine Zufluchtsstätte für 

verfolgte Verbrecher werde, so erhielt der Rath die Befugniß, diejenigen Übel-
s thäter, die sich zur Nachtzeit, wenn das fürstliche Haus verschlossen ist, dort hin-
i flüchten würden, durch die städtischen Diener ergreifen zu lassen, und deren Fest-
l nehmung am folgenden Morgen bei dem Schloßhauvtmann zu melden, wo es 
j dann dem Herzog anheimgestellt blieb, die Gefangenen in städtischem Verwahrsam 
i zu lassen/ oder in sein eigenes Gefängniß zu bringen. Wenn aber die Tageszeit, 
^ , wo das fürstliche Schloß geöffnet war, Übelthäter von den Stadt-Dienern bis 
^ auf die fürstliche Freiheit verfolgt würden, so füllten zur Festnehmung der Flüch-
j tigen die fürstlichen Amtleute aufgefordert werden, welche dann dieselben verhaften 
« und an die Rathsdiener ausliefern oder nach Befinden der Umstände in das 
' fürstliche Gefängniß führen sollten. 
^ Die vorstehenden Mi t te i lungen geben den Umfang der polizeilichen Gerichts-
1 barkeit an, welche dem Rathe eingeräumt wurde, lassen aber auch manchen Blick 
z in die Lage einzelner Gebäude und Haüser thun, obwol für andere nicht der 

Nachweis geführt werden kann, an welcher Stelle der heutigen Stadt sie aufzn-
' suchen sein mögten. 
l° Jedermann weiß, daß die Oder im Stettiner Revier bis ans Ufer fehr tief 

ist, so tief, daß die größten, schwer beladmen Seeschiffe, Segler wie Dampfer, 
unmittelbar am Bohlwerk zum Löschen und Laden anlegen können. Drei Manns¬ 
höhen lassen sich als Minimum der Tiefe am Bohlwerk annehmen. Also ist es 
nicht von jeher gewesen. I u Vorjahrhundcrten gab es Uferstellen, wo das Wasser 
außerordentlich seicht war. Eine solche Stelle befand sich im untern Theile de-s 
heute sog. Dampfschiffbohlwerks, zwischen dem Inngfrauenkloster Marienthal nnd 
der Niederwiek. Hier hatte die Oder am Ufer eine fo geringe Tiefe, daß diese 
Stelle als „Pferdeschwemme" benutzt werden konnte. So war es im Ivhre 1289, 
wie aus einer Urkunde ersichtlich ist, vermöge derer die herzoglichen Brüder 

') Nach den Stipulationen des Vertrages vom 23. April 1535, durch den die zwischen 
dem Herzog Barnim IX. und Philipp I. und der Stadt, vertreten durch den Bürgermeister 
Hans Stoppelberg, obwaltenden Steitigkeiten beseitigt wurden. 



Topographie der Stadt in älterer Zeit. 201 

Bvgislaw IV., Baminr I I , und Otto I. dem Kloster einen Garten vereigneten, 
der unmittelbar übM b W 

I n derselben Gegend des Oderufers hatte das Knochenhyuer- oder Fleischer-
Gewerk sein „Schlachthaus" und seinen „Schlachthof", letztern auf der Südseite 
des KlVsters doch innerhalb der Stadtmauer an dieser, so wie an der Straße, 
die seit der Schweden-Zeit die Iunkerftraße heißt (s. weiter unten), vor dieser 
Zeit aber nach jenem Gewerk Knochenhauerftraße hieß. Das Schlachthaus 
war mit ein Gegenstand des Vertrages, welcher, nach vorhergegangenen, ein-
gchendeN Verhandlungen der fürstlichen Räthe Grafen Georg von Eberstein-
NllUgard,! Iobst v. Dewitz und Jacob Wobeser Anno 1540 freitags nach 
ViuMiZ, ?6tr i zwischen den Herzögen Barnim X. und Philipp I. einer, und 
dK Stadt' Stettin anderer Seits, abgeschlossen'wurde. I m Art, 8 dieses 
Recefsßs wurde nämlich vereinbart, daß besagtes Schlachthaus an eine andere 
Stelle versetzt werden solle, sofern es der Schifffahrt Hinderllch befunden werde ^). 
HMMch hat es den Anfchein, daß das Schlachthaus unmittelbar am Ufer 
gestandM habe, oder gar in die Oder hinein gebaut gewesen sei. Laut seines 
Privilegjutns! von 1581 zahlte das Knochentzauer-Gewerk für die Benutzung des 
Schlachthauses jährlich 4 st. an die Kämmerei ^). Die Knochenhauer-Ordnung 
vom 29, August 1587 schrieb im A M e l 5 vor, daß alles Vieh, so zum Schlachten 
angekauft worden war, ins SMachthaus gebracht und den geschwornen Schlächtern 
überantwortet, von denselben besichtigt und daselbst, und nicht in den Häusern, 
gesMachtet werden sollte ^). I m Schlachthofe befanden sich die „niedersten Fleisch¬ 
scharren", deren 1577 16 vorhanden warm, von denen 7 dem Rathe gehörten, 
und zwar 4 alte, und 3 im Jahre 1568 neügebaute, von den übrigen 9 gehör¬ 
ten 2 dem Knochenhauer-Gewerk, 7 aber waren Eigenthum verschiedener Bürger ^). 
Der Standort der Fleischscharren war vom Thore aufwärts, aus welcher Angabe 
zu folgen scheint, daß die Stadtmauer auch von der Knochenhauerstraße aus zur 
Oder ew Thor hatte. Nach der Zeit kaufte der Rath die Gewerks- und Privat¬ 
scharren an sich und verminderte die Zahl sämmtlicher Scharren auf 14. Aus so. 
Viel Meistern, geschwsrnen Bürgern, bestand 1587 das Gewerk der Knochenhauer. 
Icher Meister sollte seine eigene Bank, und nicht mehr, haben; er müßte sie 
„fein^ rein und rendlich" und in baulichen Würden halten, der Kämmerei die 
„gewondtliche Gebür" jährlich entrichten und ohne Vorwissen oder Wissen 
E. G; Rachs keine Veränderung vornehmen, auch einer dem andern mit „pratieken" 
oder sonsten nicht „ausdringen" sich auch in dm Fleischscharren nicht hadern und 
zanken, sondern friedlich gegen einander verhalten; „wer darüber einer wider den 
andern mit Worten oder Werken sich vergreifen würde, „soll daß schuldige Theil 
zm Halßbroekh (Lezbesstrafe) an G. E. Rath verfallen fein" °). Von den „obersten 
Fleischscharren", die, vor ^em Stadtzeüghause am Kohlmarkt standen, und sonstigen 
Fleischbank-Stellen in der Stadt, ist um diese Zeit, 1587, nicht mehr die Rede. 

Oberhalb der niedersten Fleischscharrm, in der Frauenstraße, ließ der Rath 

)̂ I . B. Steinbruch das Jungfrauen-Kloster in Stettin. (Ohne Jahreszahl.) S. .16, 17. 
2) Schleker's Matrikel. Fol. 10 rseto. — s) Ebendas. Fol. 54 vsrLo. 
)̂ Weißes Copialbuch (so genannt wegen seines schweinsledernen Deckels) im Raths-Archiv. 

Wk M V8G., M rsot. — 5) Schleker's M a t r M Fol. 55. 
s) Knochenhauer-Ordnung von 1587; im Weißen Copialbuch. Fol. 130. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V l l l . . 26 
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zu des Kämmerers Joachim Kühle Zeiten, 1520—1543, zwei Buden bauen, die 
zur „Stadtschreiberei" bestimmt, wurden. Wollte der Stadtschreiber, der zugleich 
Lastadischer Gerichtsvollstrecker war, die Buden nicht selbst bewohnen, so durfte 
er sie durch Vermischung nutzen. I m Jahre 1567 ließ der Rath, bei Lebzeiten 
der Kämmerer Joachim Redelstorff f 1569, Iaspar Schivelbein f 1569 und 
Benedict Wüstehof f 1570, das „Syndici-Haus", am Oldböterberg, erbauen. 
Der Rath kaufte zu dem Endzweck von ben Glinekeschen Erben das vor Alters¬ 
schwäche eingestürzte Orthaus als eine wüste Stelle^). Auf dem Roßmarkte 
stand das „Gewandhaus", Haus der Tuchhändler-Innung, der es aber nicht 
eigenthümlich gehörte; es war Eigenthum der Stadt und muß ein großes Ge¬ 
bäude gewesen sein; denn als es baufällig geworden, ließ der Rath es abbrechen, 
und an seiner Stelle 8 neue Buden erbauen. Dies geschah 1562. Sie wurden 
durch Vermiethung genutzt. Jede von 6 Buden gab 10 Thaler, jede der beiden 
Ortbuden aber 12 Thaler. Doch wurden sie 1584 alle auf 10 Thl r . Miethe 
gesetzt. Auf Michaelis 1610 wurde ein neuer Miethscontract geschlossen, laut 
dessen für jede Bude 15 Th l r . gezahlt werden mußte. Gleich nach Abschluß 
dieses Contracts wurden indessen zwei der Buden, davon die eine, eine Ortbude, 
welche Tewes Henke bewohnte, an diesen, „auf fein instendiges Anhalten", am 
26. October 1610 verkauft. Die Kämmerer wurden angewiesen, das Kaufgeld 
nicht zu den laufenden Ausgaben zu verwenden, fondern es zinsbar anzulegen ^). 
Der „Roßmühlenhof" gehörte der Stadt in allen Gränzen und Maaten, wie er 
am Roßmarkt gelegen war. Hier war die Stallung für die Mühlwagen-Pferde; 
es befand sich auf dem Hofe außerdem eine „Bude für den Stadtpfeifer" ^). 

Die Stadt besaß verschiedene „Thorbuden". So am Heiligen Geist-Thor 
eine, die zunächst am Iohannis-Klosterhofe, eine andere, welche hart am Thore 
an der Stadtmauer lag. Beide Buden dienten Stadtdienern zur Wohnung. 
E in dritte stand dafelbst in der Zingel. Beim Passower Thor waren zwei Buden, 
eine inner-, die andere außerhalb des Thors. Jene, welche bis dahin der Stadt-
Wallmeister bewohnt hatte, wurde Anno 1579 neügebaut, und demnächst für 
10 f l . jährlich vermiethet, später für 16 f l . I n der Bude vor dem Thore wohnte 
der Raths-Töpfer. Vor dem äußersten Mühlenthor besaß der Rath eine Scheune 
nebst Buden und Garten, welche durch die Kämmerer kaufweife an die Stadt ge¬ 
kommen waren. Eine Bude war dicht an der Scheune, die zweite zwifchen der¬ 
selben und dem Thore, jene von dem Gartenschneider, diese von einem der Raths-
Iäger bewohnt. Auch auf dem Thore felbst war eine Wohnung. Die Wohnung 
in dem Rundel oder Zingel im Mühlenthor war für 12 f l . jährlich vermiethet. 
Noch 2 kleine Büdchen standen in diefem Rundel und eine neue Bude stand in 
dem ersten Thor zunächst der Stadt. Die Hammeye (Homeyde) gegen den neuen 
Rundel war Anno 1566 abgerissen. Der Platz gehörte der Stadt. Die Bude 
am Schlagbaum vor dem Passowschen Thor trug 18 f l . jährliche Miethe. I n 
der Bnde aber, die am Schützenwall, bei S t . Jürgen, stand, wohnte „ein Kerll, 
so das äußerste (Passowsche) Thor schleußt""). 

I n der Befestigungskunst des Mittelalters verstand man unter dem Ausdruck 

') Schleker's Matrikel. S. 64 r. und v. — 2) G^ndas. Fol. 67. — Z) Ebendas. Fol. 69. 
4) Schleker's Matrikel. Fol. 70 v., 71 r. und v. 
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„Wikhuus, Wiekhaus" ein Gebäude, welches ein Glied in den Vertheidigungs-
werken der Stadtmauern und Thore bildete. „Dät me de Stad mit müren wik-
hüser unde tornen bevestigede" ^). Dergleichen Wikhaüser zählte Stettin 16, die 
sämmtlich der Stadt, als Eigenthümerin der Stadtmauer, gehörten, und „so viel 
in der Mauer stehen, alle in des Raths Iurisdiction belegen" waren. Das erste 
Wikhaus stand hinter der St. Otten Kirche. Es war zu verschiedenen Malen 
für 30 fl. aä viwui verkauft. I m Jahre 1574 nahm es Herzog Johann Fried¬ 
rich als Wohnung für den Steinmetz in Anspruch, den er zum Schloßbau ver¬ 
schrieben hatte, selbstverständlich gegen Zahlung von Miethe. Später bewohnte 
es der Küster zu St. Otten ^). Das zweite Wikhaus gegenüber Schulenburgs Haus. 
Das dritte vor dem Eingange der großen Domstraße. Das vierte „achter dem 
Pädagogio". Das fünfte hinter dem Pädagogio der Kleinen Domstraße gegenüber. 
Es war dem Petro Hundertmark, seines Stadtschreiber-Amts halber, so wie dessen 
Hausfrau Eatharina Winst, auf beider Lebenszeit für 40 f l . verkauft. „Anno 
1557 obiit. Petrus Hundertmark, dem Gott Gnade" 2). Seit 1581 diente es 
dem berittenen Rathsdiener zur Wohnung. Dann folgte ein sechstes, siebentes 
und achtes Wikhaus, letzteres zunächst am Mühlenthor. Das neunte Wikhaus lag 
im Salzfaß, das zehnte den Pletzen gegenüber.Bis zum Passowschen Thore folgten 
das elfte und zwölfte, das dreizehnte war an dem eben genannten Thore, vom 
Kuhhirten bewohnt; das vierzehnte zunächst diesem Thore. Als fünfzehntes galt 
das Passowsche Thor selbst hinter der^Zingel. Darüber hinaus war das sechs¬ 
zehnte Wikhaus. Weiter hin bis zum Heiligen Geist Thor hatte die Stadtmauer 
kein Wikhaus. Ein Jahrhundert vorher gab es aber auch auf dieser Strecke 
Wikhaüser, die ausgebessert wurden,, als man 1463 den Mauerthurm hinter dem 
Abtshofe erbaute. Dagegen wurden die Thorgebaüde in der Stadtmauer, längs 
der Oder, welche bewohnt waren, in die Kategorie der Wikhaüser gestellt, so: 
das Langenbrüggendhor, das Papenbrüggen-Dhor, anderweit auch Mönchenbrück-
thor genannt, das Middewekendhor, das Fischerbrüggendhor. Auf dem Brücken-
kiperhofe warsn 2 Wohnungen. I n und neben dem Bomdhor in des Raths 
erbauten Haufe „negst dem weißen Torne wont der Bomschlüter und hat den 
Torne auch I n n " . Auch das Frauenthor, das letzte sowol als das vorderste, 
war bewohnt und zwar von städtischen Dienern; die beiden Thüyne vor dem 
Frauenthor waren 1462 erbaut/). Man vergl. die Mittheilungen oben S. 195, 
die sich auf eine neuere Zeit beziehen, auf die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. 

„Sellhaüser" gab es 3, das oberste, mittelste und niederste. Für jedes 
wurde eine jährliche Miethe von 15 fl. entrichtet, außerdem für jede Budenlage 
3 fl. Das „Kopperhaus" hattederRath 1563 neu erbauen lassen. Der Boden-
und Söllerraum war 1583 für 50 fl., das Ober- und das Unterhaus ein jedes 
für 10 st. verheuert. Einen neuen Krahn hatten die Kämmerer Ambrosius Hade-
mer, f als Bürgermeister 1585, Gregor Bruchmann, 1-1575 und Hans Brink, 
s 1596, im Jahre 1570 an der Oder erbaut. Jürgen Stoltenberg hatte den 
Betrieb desselben in Pacht genommen. Er zahlte 7 f l . Heuer auf Iohannis ^). 

') Dähnert, Plattdeutsches Wörterbuch, nubv. Wikhuus. — 2) Schleker'Z Matrikel, Fol. 72. 
^) Friedeborn, in seinem gedruckten Verzeichnis der Stadtsekretaire, gibt 1566 als Sterbe¬ 

jahr an. — ^) Schleker's Matrikel. Fol. 73, 74, 160. , 
5) Echleker's Matrikel. Fol. 32, 33, 40. 
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Das — Geschäft des Badens, als Erquickungs- und Stärkungsmittel der Haut, 
als Schutz gegen die Ispra, scheint bei den Stettinern des 16. Jahrhunderts eben 
nicht sehr beliebt, nicht stark kultivirt worden zu sein. Während in Städten 
gleicher oder ähnlicher Größe 5—6 „Badstuben" im Gange zu sein pflegten, gab 
es in Stett in nur 2, davon die eine hinter der Nicolai-, die andere bei der 
Mönchen-, d. i. der Iohanniskirche lag. Möglicher Weise begnügte man sich 
zur Sommerszeit mit einem Flußbade in dem klaren Wasser der Oder. Beide 
Badstuben waren anscheinend Annexe der beiden Kirchen, doch entschieden 
städtische Anstalten, die von der Kämmerei verpachtet wurden. Die Nicolai-
Badstube gab quartaliter 13 Thlr . , die Mönchen - Badstube 19 f l . 16 gr. 
Pension' ) , aus welchen Zahlen zu entnehmen ist, daß die Bader hohe 
Preise für die Bademarken - stellen mußten. Sie hatten die Badenden, welche 
nicht ihre eigene Badekappe, d. h. Badehemd, mitbrachten, damit zu versorgen. 
M i t diesen Badekappen wurde ein so ungeheurer Aufwand getrieben, daß in ver¬ 
schiedenen Städten von der Obrigkeit durch die Kleider-Ordnung dagegen einge¬ 
schritten werden mußte. I n solchen Badekappen von einfachem Stoff und Schnitt, 
mit einer Ruthe und einer brennenden Kerze in den Händen mußten die Frauen in 
Stralsund 1502 vor dem päpstlichen Legaten erscheinen, wenn sie ihre Sünden büßen 
und Ablaß haben wollten, die Männer mußten sich dem Abgesandten des schon 
damals Unfehlbaren im adamitischen Costüm vorstellen. I n Stett in kam, wie 
schon ein M a l angemerkt wurde, die Benutzung der Badstuben nach und nach 
außer Gebrauch, als die sog. Pestkrankheiten das Baden nachtheilig und gefähr¬ 
lich erscheinen ließen. Es ergingen dieserhalb Sanitätspolizeiliche Vorschriften. 
So in der Pestordnung vom Jahre 1564, die drei Jahre nachher einer Revision 
unterworfen wurde, woselbst es im Art . 12 hieß: „Die Bader sein zu warnen, 
daß sie Nienmndt der kranck, verdechtigt oder nevlicht aus der Vergifftung auff-
kommen, I n I r e Haüser vnd Badtstuben gestaten bei ernster straff." Diese 
Pestordnung wurde mit geringen Abänderungen auch später bekannt gemacht. 
Ein wesentlicher Zusatz der Publikation im Jahre 1591 lautete so: „ I n der 
Woche sol in Jeder Badtstube nuer ein Badtag gehalten werden". I m Jahre 
1625 ward ein neues, durch den Herzog Bogislaw X IV . bestätigtes, sehr ausführ¬ 
liches Pestregiment unterm 30. Jun i erlassen. Dar in hieß es in dem Abschnitt 
„von der unvorsichtigen Konversation", Art . 14: „Das unnöthige Versamblungen 
auf Banckett und Fechtschulen in wäi» st 8p6otacu1i8 pudiiei« „ i n den Badt¬ 
stuben, deren man aä Interim eine Zeitlang wol l entrathen könnte", auffm Markt 
bei den Quacksalbern, bei den Liedersengers und Zeitungs Crämers, zu den Jacken 
Krügen und Brantweinhaüsern, sollen nicht geschehen und gestattet werden". Und 
ferner in dem Abschnitt „vom Leben und wandelt und andere accidentien die zur 
infection Hülff und Vorschub thun, welche da sein: ^rsyußutia dainsornm das viele 
und übermeßige Baden". I n noch anderen Abschnitten heißt es: „Die Badtstuben :c. 
sollen in wehrender Pest bei eben meßiger arbiträr straff inhibirt sein". Und 
weiterhin wird gesagt: „Das gahr zu Viele Baden welches auch die natur und 
den Leib schwächet, soll gemitten und unterlassen werden" ^). 

5) Schleker's Matrikel. Fol. 63. — 2) Müller, Die Polizeimaßregeln wider die Pestseüchen 
des 16. und 17. Jahrhunderts zu Stettin. Baltische Studien, IX, 1, S.' 5, 9, 15, 16, 18, 31, 39. 
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Unter dem Titel: „Grentze vnd vnderfcheidtt der Stadtt und Laftadifchen 
Oerichts wie es damit von Atters gehalten ist", führt die Schleker-Friedebornsche 
GWtmatrikel, begonnen 1565, folgendes an: „Zum ersten geHorst Inn das 
Lctstadifche Stadttgerichts die gantze „Laftadia" von der Langen Brügcken an beiden 
feiten vnd lengst den gantzen Steindamm hart "für die Stab Dam, da der grentz 
Stein vff dem Ort stehett. Item die „Schiffsbawer Lastadia", „Mellen vnd 
Dielenhoff". Item die Scheunen, Holzhöue vnd Gartten vorlengft der Ader 
zwischen beiden Brügken bis mitten I n n die Ader. Item die Baumbrugk vnd 
Lange Brügke von der Stad an bis an die Lastadien. Item der „Newe Stadt¬ 
hoff" vnd gantze Pladder Ina." 

Der „Mellenhoff" zur Aufstapelung von Dielen, Klapp- und Bauholz, war 
vom Rathe im Jahre 1567 eingerichtet, was der Stadt „ein Großes gekostet 
hat, um den Platz zu roden vnd mit fände zu erhöhen", was zu der Kämmerer 
Joachim Redelstorff und Schivelbein Lebenszeit gefchehen ist. Die Verwaltung 
lag einem der Kämmer ob, der einen Dielenfchreiber, Namens Christoph Strauch, 
unter sich hatte. Letzterer hatte auf dem Mellenhofe êine Dienstwohnung. Der¬ 
selbe hatte folgende ^Ordnung vnd Taxa von dem Holtze" als Dienft-Inftruction 
erhalten: -^- „Nachdem Ein Grbar rad dieser Stad Alten Stetin Aus beweg¬ 
lichen Vrfllchen dem gemeinen Kaufmann vnd Bürgerfchafft zu guete vnd zu ge¬ 
meiner Stad besten den Newen Dielen vnd Holtzhoff in den Mellen nicht UM 
geringe> Unkosten vorhöhen vnd bewehren lassen, Als verordnen Ein Grbar rad 
Hiemit vnd wollen — daß von jederem hundert Klapholz I n dem ersten Virtel 
Iars wan das Holtz Auffgewaschen wird Soll zu Stedegeld geben 6 Oroschsn; 
dem Schreiber so zur Auffsicht verordnet vf vnd ab 1 gr.; Vnd wo das Holtz 
lenger dan '^ Iars stehet: So gibt es darnach Alle virtel Iars von Jederem 
hNndert Holz 1 gr.; Desgleichen von jedem Schock Dielen Innersten Virtel Iares 
Stedegeld 4 gr., dem, Schreiber vff vnd Abe 72 gr., Darnach Alle virtel Iares 
2 gr. Solches wollen Ein Erbar rad, also vhestiglich gehalten haben". Dreißig 
und einige Jahre später war es nothwettdig geworden, den „Dielen- vnd Klap-
holzhoff in der Mellen" anderweit neu einzurichten. Dies hatte zur Folge, daß 
der Rath-die „Taxe" änderte und ihr eine größere Ausdehnung gab. Sie ent¬ 
hielt jetzt 24 Positionen. Am Schluß hieß es: „Es follen auch die Schiffer, so 
das Klapp- vnde Pipenholz sowoll auch andere Wahren auß dem Mellen ein¬ 
laden vnde abschiffen, nichts desto minder E. E. Rathe alß auch dem Baumfchließer 
die gebuer geben, auch den Zettel von der Wage einlösen, vnd dem verordneten 
Aufseher in den Mellen zeigen, ehe es abschiffet. ?ud1ieat. 29. MayAnno 1601" ^). 

Das „Salzhaus" über der Langen Brücke, d. h. in der Lastadie, war 1558 
neu gebaut und für eine jährliche Heuer von 50 f l . vermiethet. Der Bau muß 
aber fehr fahrlüssig betrieben worden sein, denn das Gebäude war schon 1586 
so baufällig, daß es abgebrochen werden mußte. I n dem soeben genannten 
Jahre hatte der Rath den „Stadt-Zimmerhof" angelegt, und auf diesem wurde 
das Salzhaus neu aufgeführt^ Zu des feel. Kämmerers Jasper Schivelbein 
Zeit, 1562—69, war ein Theerhof angelegt worden. Zwei Theerwärter führten 
dafelbst die Aufsicht und für jede Last Theer wurden 4 Gr. Lagergeld entrichtet ̂ ). 

l) Schleker's Matr. Fol. 12 v., 38, 39. — 2) Ebenbas. Fol. 35. — H Ebendaf. F°l.36. 
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I n der Fehde zwischen Stettin und Stargard, die ein Jahrhundert vorhea Statt 
fand, wurde das Zollhaus auf dem Steindamm, an der großen Reglitz, von 
Herzog Erich I I . und den Stargardern abgebrannt, es war am 22. Februar 
1460. Nach wiederhergestelltem Frieden bauten die Stettiuer noch in demselben 
Jahre „ vp " den Dam T o l l ein schönen Starken Torm vnd seitwerts ein Nye 
huß dabey. ̂ ) 

Das Umsichgreifen der Pest um die Mi t te des 16. Jahrhunderts gab Ver¬ 
anlassung zur Errichtung eines „Siechhauses", welches als die Grundlage des 
spätem Stadt-Krankenhauses anzusehen ist. Es wurde im Jahre 1565 durch 
folgende Bekanntmachung eröffnet: 

„Nachdem ein Erbar Radt in jtzigen Sterbenslaüfften, ein Siechhauß auff 
der großen Lastadie bei Sankt gerdrutten Kirchen, vor kranke Leute die mit der 
Pestilentz befallen, anrichten lassen, darzu auch untere vnd Vorsteher, auch einen 
Balbirer vnd sonften andere Personen, die der kranken pflegen vnd wartten sollen, 
verordnet sindt. Demnach magk ein Jeder, so Kranke I n seynem Hauße bekumpt, 
dieselben alsbalde dahinfüreu oder bringen lassen. Doch mit der Condition vnd 
gestaldt, das ein Iglicher seine Krancken mit bett gewandt, auch essen vnd Trinken 
die Zeit vber nutdurfftigk versorge Vnd teglich für das Fenster, so man darzu 
gelassen, bringe, anklopfe vnd bem auffwarter vberantwortet, dem krancken zu 
vorreichen"; u. s. w. , 

Die Anlage des Pesthauses auf der Lastadie veranlaßte große Unzufrieden¬ 
heit unter den dortigen Einwohnern; es ward aber, als diese 1577 bei aber¬ 
maligem Ausbruche der Pest Klage führten, daß man alles Pestgift auf die 
Lastadie brächte, so daß im Jahre 1566 daselbst 200 Personen gestorben seien, 
und die Verlegung des Pesthauses dringend beantragten, von Bürgermeister und 
Rath dekretirt: . „Das Hospital ist von Alters alsda gewesen vud bleibt M i c h 
ungehindert." )̂ Über die Beschwerden, die ein Jahrhundert später in gleicher 
Richtung gefühürt wurden ist S . 169 berichtet worden. 

Lastadie ist ein latinisirtes deutsches, bezw. slawisches, russisches Wort, dessen 
Wurzel das Wor t Last, ^9cmi>, ist und in den lateinisch geschriebenen Schrift¬ 
denkmälern bald in der weiblichen Form Lastadia, bald als Neutrum Lastadium 
vorkommt. Der grammatische Accent liegt mithin in dem Worte Lastadie weib¬ 
lichen Geschlechts auf dem zweit«! a, uicht auf dem i, wie der Sprachmißbrauch 
es eingeführt hat; man fpreche LaMdi—e, nicht Lastadi. Es kommt auch die 
Schreibung Lastädje vor., Lastadie bedeutet einen Ort , wo Lasten ein- und aus¬ 
geladen, aber auch den Or t , wo Schiffe gebaut werden, daher Schiffswerft; 
namentlich hat diese Bcdeütuug das Wort, in Stralsund )̂ und wol auch weiter 
gegen Westen an der Meklenburgischen Küste. 

Das Wort „Pladder I n a " — in dieser Weise als zwei getrennte Wörter 
geschrieben — gebraucht Schleker nicht blos zur Bezeichnung des südlichen Theils 
der Lastadie, sondern auch als Benennung der Wasserverbindung zwischen der 
Oder und der Parnitz (oder Parmenitz, wie er schreibt)^), die man, wegen 

l) Schleker's Matr. Fol. 160 r. — 2) Müller, Die Polizeimaßregeln wider die Pestseüchen 
Blllt. Stud. IX, 1, 5, 10, 11. — 3) Dähnert, Plattdeutsches Wörterbuch. 8ud v. Lastadie. 

4) Schleker's Matrikel. Fol. 143. 
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ihrer frühern Verkrautung, heutiges'Tages den ̂ Grünen- auch Festungs-, 
oder Wall-Graben nennt. Besteht, der Name Pladderina, wie Schleker 
schreibt, aus zwei Wörtern? Welche Bedeutung hat der. Name, und in 
welcher Sprache? Das niederdeutsche Zeitwort Pladdern, Plettern, bedeutet 
plaudern, plappern, unnützes Gewäsch machen; aber auch plätschern, im Wasser, 
im Sumpfe, Koth waten; das Wort Ina ist slawisch und ist dasselbe, welches 
als Name der Hauptfluß des Saziger Landes führt. Zur Erklärung des Namens 
Pladderine wird man auf die Sprache des alten Hellas zurückgehen dürfen. Dann 
hat er einen fortificatorischen Sinn, ^«ööeyel,« heißt feit Thucyides derjenige 
Theil eines Platzes, der durch Sumpf an und für gefchützt ist, also keine große 
künstliche Werke erfordert. Man wird also künftig sprachriHtig Pladdereie sprechen 
und schreiben müssen. ^ 

V. Topographie der Stadt im 18. Jahrhundert. 

Stettin, sammt dem westlichen Theil von Pommern bis zur Pene, mit Gin¬ 
schluß der Inseln Usedom und Wolin, sammt einem Strich Landes östlich von der 
Oder, durch den Westfälischen Frieden der Krone Schweden als eine der „Satis-
factionen" für die Verwüstungen zugesprochen, die ihre Waffen, von dem „unbe¬ 
rufenen" sogenannten „Retter der evangelischen Freiheit" herbeigeführt, auf deutscher,' 
Erde angerichtet hatten, war endlich durch den Stockholmer Friedensschluß, und 
gegen Baarzahlung einer sehr namhaften Summe Geldes, â l seinen, durch früher 
und wiederholt mit dem nunmehr erloschenen Greifengefchle^ht, unter Zustimmung 
der Pommerschm Lcindstände, verbriefte, und von Kaiser und Reich bestätigte, 
Familien-Parte, bestimmten' rechtmäßigen Herrn, den kurfürstlichen Markgrafen 
von Brandenburg, in der Person des zweiten Königs in Preußen, Friedrich 
Wilhelm I., gekommen. Factisch war der König, gemeinschaftlich mit dem Herzog 
von Holstein-Gottorp, schon durch den Sequestations-Vertrag ä. ä. Schwedt, den 
6. October 1713 in den Besitz von Stettin und des als neutral erklärten west¬ 
lichen Theils von Pommern gelangt, nunmehr war Er vermöge des unter Vermittelung 
von England und Frankreich mit der Krone Schweden am 21. Januar 1720 zu 
Stande gekommenen Friedensschlusses auch völkerrechtlich Herr Und Gebieter im 
Land am Meere bis zur Pene, von dem er am 10. August 1721 die Erbhuldigung 
in der St. Marienkirche zu Stettin entgegennahm. 

Die Kriegsdrangsale der Schwedenzeit, — das Bombardement von 1677, 
zu dem des Königs Großvater, Kurfürst Friedrich Wilhelm durch politische wie 
militairische Rücksichten gezwungen worden war, von dem sich die Stadt noch 
nicht vollständig erholt hatte, als ihm 36 Jahre später durch die moskowo-
saxonischen Kriegsvölker ein gleiches Schicksal zugefügt wurde, — hatten die zur 
Greifenzeit blühende und volkreiche Stadt in Trümmer gelegt und Alles zerstört, 
was von den Vorfahren mühsam aufgebaut worden war. Stettin, hundert 
Jahre zuvor 1446 Wohngebaüde, Haüfer und Buden, außer Zen Kellern, zählend, 
hatte nicht mehr als 1071 bewohnbare Gebäude für 1092 Familien uud 6081 
Seelen, als es im Jahre 1720 endgültig an das Haus Hohenzollern kam.̂ ) Der 
König ergriff alsbald Maßregeln, geeignet, dem gesunkenen Wohlstände der Ein-

Thiede, Chronik, S. 797. Kratz, die Städte der Provinz Pommern, S. 405. 
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wohner wieder aufzuhelfen und die Bevölkerung der Stadt zu vermehren. Sei 
hier, wo es sich um die historische Topographie handelt, in jener Hinficht nur 
kurz angemerkt, daß die Landesbehörden, welche bisher in Stargard ihren Sitz 
gehabt hatten, nach Stettin verlegt wurden, was die Übersiedelung vieler 
Beamten-Familien zur Folge hatte, denen andere, im Handel und den Gewerben 
thätige Familien aus anderen deutschen Landen, auch aus der Schweiz sowie aus 
Holland, bald zur Seite traten; namentlich ließ sich auf des Königs Veranlassung 
schon im Jahre 1721 eine jener Kolonien betriebsamer und kunstfleißiger Fran¬ 
zosen Calvin'schen Bekenntnisses in Stettin nieder, welche nach Aufhebung des 
Edicts von Nantes ihres Glaubensbekenntnisses wegen von dem „ältesten 
Sohne der Kirche" aus ihrem schönen Vaterlande vertrieben worden waren 
und in den Brandenburgischen Landen liebevolle Aufnahme gefunden hatten. 
Nicht also war es der Fall in Stettin, wo die Franzosen nicht allein 
nicht freundlich aufgenommen wurden, wo vielmehr die Einwohnerschaft ihnen 
feindlich entgegen trat, die ihre materiellen Interessen durch den Zuzug 
dieser Fremdlinge gefährdet glaubte, vorzugsweise aber, weil sie Reformirte 
waren, also in den Augen der unduldsamen Lutheraner nicht blos Apostaten, 
sondern Ketzer vom reinsten Wasser, ja — i M M s « , Ungläubige, Nichtchristen!! 
Es bedurfte der ganzen Strenge eines Königs von dem Charakter Friedrich 
Wilhelms I. um der französischen Colonie in Stettin eine neue Heimath zu 
schaffen. Doch, lassen-wir diesen Gegenstand auf sich ruhen, da auf späteren 
Blättern ausführlich darauf zurückzukommen sein wird, um hier nach Anleitung des 
Grund-Katasters von 1722/23 den Zustand der Stadt nach ihren bemerkens-
werthesten Gebäuden, in der ersten Zeit der preußischen Herrschaft, kennen zu 
lernen. 

Vorher ist zu bemerken, .daß die Stadt in vier Viertel eingetheilt war, und 
zwar seit Einwanderung der Deutschen und Einführung der deutschen Verfassung, 
eine Einteilung, welche über sechstehalb Jahrhundert bis zur Nnanation der 
Städteordnung von 1808 in Kraft geblieben, und auch in Bezug auf Polizei-
Verwaltung bis 1874 maßgebend geblieben ist. Friedeborn sagt von dieser EintheilunH i 
in der Sprache seines Zeitalters, die der heutigen Schreibweise gegenüber naiv 
klingt, folgendes: — „Die Stadt ist auch vmb mehrer Richtigkeit vnd Ordnung 
in Krieges- und Fewersnöthen in vier Quartier oder KhziouW abgetheilet worden: 
Als da sind, erstlich, das Heilige Geistes Viertheil; Zum andern, das Passowische 
Viertheil: Zum dritten das Mühlen Viertheil: Vnd zum vierdten das Keßin 
Viertheil: Vnd ist hiebey zu melden, daß in einem jeden Quartier, zweene be¬ 
sondere Viertheil Herrn aus des Rahts Mittel verordnet, denen von einem Erbarn 
Raht die Oberaufsicht vnd Nxßeutiou in Wacht und Fewerordnungen OoillllMtirßt 
vnd anbefohlen wird: Welche auch in öffentlichen Durchzügen vnd Musterungen, 
Fürstlichen Erbhuldigungen vnd anderen Ehren vnd Frewden Tagen, auss vor¬ 
hergehende Anordnung, die Bürgerschafft auffbieten, beschreiben, durchgehen, auß-
muftern, vnd hernacher durch jhre angehörige Viertheil: Vnd Rottmeister in guter 
Ordnung vnd Zierlichkeit anführen lassen"). Welchen Umfang ein jedes Stadt¬ 
viertel hatte, wird sich weiter unten aus der Nachweisung der Straßen :c. ergeben. 

') Friedeb., Histor. Beschreib. I, 38, 39. 
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Das Commandanten-Haus lag w der, zum Wühlenviertel gehörigen, Kleinen 
DomDaße/ Die Schwedische RegierWg hatte es erbauen "lassen und zu dem 
Vndzweck zwei Bürgerhäuser, die den Giebel nach der Straße hatten, angekauft. 
Jetzt war es in die Quere gebaut, von 3 Etagen Höhe nnd 95' 5" Front und 
45' Tiefe. Das Haus hatte, wie alle Haüser in der Stadt, einen Keller-
schauer, oder Kellerhals, wie man diese-^ widerwärtigen Borbaue in Berlin 
nennt, der 4' ß" weit in die Hasse vorsprang, und mit einer Fallluke versehen 
war, Gier war König Friedrich Wilhelm I. bei seinem Comytandanten der Stadt 
Wd Festung Stettin, dem General-Lieutenant Adrian Bernhard v, Bork, abge¬ 
stiegen ̂ ), als er.die Huldigung seiner neuen Unterthanen entgegennahm. Diese 
fand, wie bereits oben erwähnt, am 16. August 1721 Statt. Die Huldigenden, 
bestehBnd aus der Ritterschaft, den Bürgermeistern Und sämmtlichen Raths-
vßrwandten her Stadt Stettin, der Geistlichkeit, der Stettiner Bürgerschaft und 
den Abgeordnete.« der übrigen Städte sowie der Kandgemeinden versammelten sich 
im Gchlosse Md im Schloßhofe, von wo sie in der vom Könige vorgeschriebenen 
Ordnung ^durch die Fuhrstraße, über den OohlmaM und die Kleine Domstraße 
nach der St. Marienkirche zogen. Als der Zug her Commandantur sich näherte, 
trat der König vor die Thüre, neben ihm rechts der Markgraf Albert Friedrich 
von Braydenburg-Schwcht, HerrenmMter zu Sonnenburg, dm er zum Statthalter 
in KyMMLn ernaHnt hatte, links, desseN Sohn, Markgraf Friedrich Carl Albrecht^), 
hinter sich seine Generale und Minister. Pie Ritterschaft bildete die letzte Ab-, 
theilmg im festlichen Zuge. Als der letzte der Mte r bei der Kommandantur 
vmübergeschritten war, begab sich der König mit feinem Gefolge zur Kirche, 
Seine großen Grenadiere — die langen Oerle, wie Er sie nannte — mit den 
Augen musternd, die bis zum Portale der Kirche aufgestellt waren. Die 
damalige Oommandantur ist das Haus in der Kleinen Domstraße Nr. 11, 
jetzt, 1873, hem Zahnarzt Schwanbeck gehörig, der wol keine Ahndung davon 
hat, welch' historisches Interesse hoher Bedeutung'an sein Haus geknüpft ist. 
Man sollte es Mr alle kommende Zeiten mit einer Denktafel kennbar machen! 

Das Querhaus von 3 Etagen Höhe und 36' 6" Front, in der Fuhrstraße, 
jetzt Rr./ 21, war 1722 das „Ober-Secretariats-Oebaüde" 1777 gehörte es dem 
Meister Drahm, einem Schneider, und 1784 dessen Wttwe, später dem Tischler-
meiKer DrMahr, 1873 deck Tischlermeister Nase. Außer diesem Ober-, gab es 
eiy „Gub-Secretariats-Gebaüde", ein Giebelhaus, 2 Etagen hoch, mit dem Erkner 
29' 9" in der Front breit. 1777—1784 wurde Meister Pardrat, ein Zinngießer, 
als Ugenthümer genannt. Es ist das Haus Fischmarkt Nr. 7, jetzt dem Stein-

bezw. Particulier Prutz (Prüft?) gehörig. Es ist zwar nicht 
gesagt, ob diese Gebäude im Jahre 17Z2 dem Secretariat der Landesbehörden, 

1) Nachmals General-Feldmarschall und wirklicher geheimer Etats-, Kriegs- und Cabinets-
minifter des auswllMgsn Departements und Ritter des schwarzen Adler-Ordens, ward 1740 
von Fnsdmch I I . bei dessen Thronbesteigung in den Grafenstand erhoben. Geboren am 
21. Juni 1668 zu Döberitz, starb er im Jahre 1741. 

2) Nach des Vaters Tode, 1731, Nachfolger, im Herrenmeisterthum, General der Infanterie, 
persönlicher Freund Friedrich I I „ fast ein halb.es Jahrhundert im Heere dienend, ausgezeichnet 
in den drei schlesischen Kriegen; durch König Friedrich Wilhelm IV. auf dem Hauptwürfel des 
Frieomchs-Denlmllls zu Berl in im Bilde verewigt, hoch zu Roß neben Keith. 

Landbuch von Pommern;.Th. I I . , Bd. VI I I . . 27 
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oder dem des Raths gedient hatten. Indessen liegt, weil beide später im Besitz 
von Privatleuten sich befanden, die Vermuthung sehr nahe, daß Letzteres der 
Fa l l war, da bei der im Jahre 1723 vom Könige befohlenen und durch¬ 
geführten Reorganisation des „Rathhaüslichen Wesens" sämmtliche der Stadt 
gehörigen Haüser zum Besten der Kämmereikasse verkauft, und nur die^zu Dienst¬ 
wohnungen allernothwendigsten beibehalten wurden. Veräußert wurde auch die 
„Stadt-Copisten-Wohnung", die an das „Sub-Secretariats-Gebaüde" stieß. Sie 
war 2 Etagen hoch, und mit der Treppe zur Wohnung und dem Thorwege, 
durch den man zu den 37' 6 " in der Front haltenden Fleisch-Scharren auf dem 
Krautmarkt gelangte, 29' breit. Dieses Haus gehörte 1777 einem Höker, Chr. 
Volbrecht mit Namen. Das „Syndicats-Gebaüde", ein Giebelhaus von 3 Etagen 
und 22' 6 " Front, mit dem Eckpfeiler in der Frauenstraße, jetzt Nr. 25, befand 
sich im Besitz, 1777 des Kaufmanns Castritius, 1784 des Kaufmanns Weidener, 
später Glöde, bei dessen Nachkommen es auch noch 1873 ist. I n der Frauen¬ 
straße befand sich 1722 auch das „Secretariat und Suv-Secretariat>des Lastadischen 
Gerichts" in dem Hause, welches jetzt die Nummer 38 trägt und dem Rentner 
Freybe gehört. Es war 2 Etagen hoch und hatte 37' 10" . Front und einen 
10' 3' ' tief auf die Gasse vorspringenden Kellerschauer, unter dem eine Treppe 
hinab zum Fleischscharren führte, an den zwei kleine Höfe stießen. 1777 gehörte 
das Haus dem Master Minter , einem Tischler, und 1784 einem Pensionair, 
Namens Kopplin. 

Das Grund-Kataster von_L722/23 führt zwei Stadthöfe an: den „Kleinen 
und den Großen Stadthof." Jener lag am Heümarkt, Keßiner Viertels; er war 
mit dem daranstoßenden Hause vorne 63 ' , hinten 70' breit und 95' 6 " lang. 
Welche Stelle des Heümarktes, nach dessen derzeitigen Beschaffenheit, der „Kleine 
Stadthof" eingenommen hat, läßt sich nicht bestimmen. Der „Große Stadthof", 
i n der Frauenstraße belegen, jetzt mit der Nummer 33 bezeichnet, maß vorne an 
der Straße mit dem zum Schweizerhofe führenden Durchgange 39' 3 " , eben fo 
viel auf der Hinterfeite. Das Haus war 2 Etagen hoch. Hier hatte der Stadt¬ 
hofmeister feine Dienstwohnung, wie auch Heute. Auch befindet sich in demselben 
gegenwärtig die städtische Sparkasse, das Stadtbauamt und im Erdgeschoß eine 
Auctionsstube. Die Sparkasse ist über einer Stiege,' diese aber für den lebhaften 
Verkehr der Kasse viel zu schmal und viel zu steil, die Kassenstube viel zu klein. 
Von welchem der beiden Stadthö^e die auf der Stadtftur belegenen Kämmerei-
Landungen bewirthschaftet wurden, vermag der Herausgeber des L. B . zur Zeit 
(September 1873) nicht anzugeben. Befchwerlich, wie,die Wirtschaft von der 
Mi t te der Stadt aus offenbar war, wurde sie bei Reorganisation des „Rathhaüs-
lichen Wesens", 1723 und folgende Jahre, nach dem Turnei verlegt, woselbst 
der Rath ein Ackerwerk errichtete, wohin die dem Stadthofe Pflichtigen Hand-
und Gespann-Dienste der Dorfschaft Niemitz überwiesen wurden. Das Haus 
neben dem Großen Stadthofe, Frauenstraße, als dessen Eigenthümer das Katafter 
von 1722/23 denArnold Po l l moüo Mar t i n Strauß angibt, war im Jahre 1777, 
anscheinend schon lange an die franzöfifche Colonisten-Gemeinde übergegangen, 
die sich noch heute, 1873, im Besitz derselben befindet 

Die Dienstwohnung des „Baumschließers", desjenigen städtischen Hafenbe¬ 
amten, dessen Function es war, den über die Oder gezogenen Baum unterhalb 



Topographie der Stadt im 18. Jahrhundert. 211 

der nach ihck,genannten Brücke Abends zu verschließen, war ein Giebelhaus von 
27' Front in der Baumstraße, jetzt mit Nr. 20 bezeichüet und dem Gastwirth 
Nagel gehörig. Die „Scharfrichtern", ein Querhaus, 3 Etagen hoch und 60' 
Front, war 1722 das einzigste Gebäude in der Petersilienstraße, wie auch heute, 
1873, da es einem Zimmergesellen, Namens Starck, gehört. 

Hinter der St . Nicolaikirche stand das „Waisenhaus"', zwei Etagen hoch, 
47' Front. Das Gebäude hatte zwei Kellerschauer, auf jeder Seite einen. Das 
erste trat 6' 9 " weit in die Gasse vor, war 13' 10" breit und 6' hoch; das 
zweite nach der Stavehl-Seite war 5' 10" tief, 20' 6 " breit und 7' 6 " hoch; 
noch zwei andere kleinere befanden sich auf der Seite der Kirchenstraße; der 
Hof des Hauses hatte 72' Läng?. I m Jahre 1777 diente es nicht mehr zum 
Asyl von verwaiseten Kindern, sondern war im Besitz des Färbermeisters Witte, 
dem 1784 Meister Braüleiu, ein Schuhmacher, gefolgt war. Es ist das Haus 
Nr. 3 am Neüenmarkt, 1873 dem Buchdruckereibesitzer Ewald Gentzensohn gehörig. 
Da hier von einer Buchdruckerei der Gegenwart die Rede ist, so sei erwähnt, 
daß vor 150 Jahren die des „Hermann Gottfried Offenbart" in der Pelzerstraße 
etablirt war in dem Hause, jetzt mit Nummer 25 bezeichnet und 1875 dem Ma¬ 
schinenbauer Aeffke gehörig. 1784 werden Effenbarts- Erben als Besitzer genannt. 
Das Haus stieß mit seinem Hofe an den fürstlichen Reitstall in der kleinen Ritter-
straße Nr. 3, jetzt Königl. Reitbahn. ^ 

Von Kirchenhaüsern findet sich im Kataster von 1722/23 Folgendes ver¬ 
zeichnet: Das „Diaconathaus zu St . Nicolai" war ein Querhaus von 3 Etagen 
und 24' 3 " Front. Die Kirche verkaufte es nach 1777, seit welcher Zeit es 
seinen Besitzer wol öfter gewechselt hat. Es ist das Haus Nr. 22 iu der Großen 
Oderstraße, 1873 dem Tapezier Almuß gehörig. Ein zweites „Kirchenhaus", 
den Gemeinden zu St. Iacobi und, St . Nicolai gemeinschaftlich zustehend, lag 
ebenfalls in der Großen Oderstraße, ein Giebelhaus von 3 Etagen und 17' 3"-
Front. Auch dieses Haus wurde nach 1777 von den Kirchen-Provisoren veräußert. 
1784 gehörte es einem Gigenthümer, Namens Kater, dann dem Meister Gutknecht, 
einem Böttiger. Es ist das Haus Nr. 7 der genannten Straße, der Preußischen 
National-Versicherung-Gesellschaft gehörig. Ein drittes „Kirchenhaus", St . 
Nicolai allein zustehend, lag hinter derselben, eine kleine Bude von 1 Stockwerk 
und 14' Front. Oleichfalls verkauft, gehörte es 1777—1784 dem Meister Dich, 
einem Metzger, später dem Kleinhändler Schmidt, dann dem Küster Sassenhagen; 
muthmaßlich das Haus Nr. 2 am Neüenmarkt, 1873 dem Kaufmann Pitzschky 
gehörig. Von den St. Iacobi zustehenden Häusern, die sämmtlich in der Pfaffen¬ 
straße belegen waren, wird in dem Kapitel von den Straßen zu sprechen sein. 

I m Kataster sind! drei „Badstuben" verzeichnet, die als Pertinenzien von 
Kirchen betrachtet wurden, von denen aber zwei, wie wir schon, aus der 
Stadtmatrikel von 1565 wissen, Eigenthum der politischen .-Stadtgemeinde 
gewesen sind. Die „ S t . Nicolai-Badstube" lag im Stavehl, später die 
Hacke und Hackstraße genannt; es war ein Giebelgebaüde, 2 Etagen hoch, 
47' Front. Es ist das Haus Nr. 1 in der. Kleinen Okerstraße, 1873 dem 
Färbereibesitzer Tage gehörig. D i e , Mönchen-Badstube", früher Zubehör des 
Franciskaner- oder grauen Mönchenklosters und der damit verbundenen St, I o -
hanniskirche, lag an der Mönchenhrücke, ein Haus von 2 Etagen und 28' 9 " 

27 
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Front. I n Folge der Reorganisation des Rathhaüslichen Wesens' nach Besitz¬ 
ergreifung der Stadt durch König Friedrich Wilhelm I. wurde diese, wie die 
vorige Badstube, vom Magistrate veräußert. I n den Ergänzungen des Katasters 
für die Jahre 1777 und 1784 wird der Tabaksfabrikant Eommerzienrath S a l i n M 

. als Besitzer genannt. Es ist das Haus Nr. 6 der Mönch enbrückstraße, 1873 
. dem Bronce- und Reusilber-Arbeiter Arndt, 1875 dem Fischermeister Jacob 

gehörig. Die, dritte Badftube war die „Marienkirchen-Badftube." Sie lag in 
der großen Wollweberstraße. Sie hatte jährlich 1 f l . Grundgeld und jeder neue 
Besitzer 20 f l . als Laudemium an die St . Marienkirche zu entrichten. Späterhin 

I ist sie zum Bau, des der Königl. Bank gehörigen, daselbst unter Nr. 54 belegenen 
» Gebäudes, worin sich, wie schon einmal angemerkt wurde, bis Ende 1874 eine 

Abtheilung der Kaisers Deutschen Reichspost befunden hat, mit verwendet 
worden. 

Der Stadtkämmerer Hermann Berckhoff bestimmte in seinem, am 21. Ma i 
1633 errichteten und am 13. August desselben Jahres publicirten, letzten Willen, 
das von ihm damals neu erbaute Haus auf dem Rofengarten zum Asyl alters¬ 
schwacher Eheleute, acht an der Zahl, „so Bürger sein sollen"; es ist das „Berck-
hoffsche St i f t " , welches, nach Erbauung der Neustadt, dahin verlegt, fein Legaten-
Haus veräußert hat, Rosengarten Nr. 10, im Jahre 1873 der Synagogengemeinde 
gehörig. Zum St i f t gehörtenach Ausweis des Katasters von 1722/23 ursprünglich 
noch ein zweites Haus auf dem Rosengatten, welches aber damals den Andreas 
Völker zum Eigenthümer hatte und später vom Eommerzienrath Scherenberg, 
noch 1784, bewohnt wurde. Ferner stieß 1722 an den Stiftsgarten der Garten 
von Carl Friedrich Scherenberg, der 1777 dem Stadtmauermeister Merkel ge-
hörte, der auf diefent Grunde ein Haus erbaute, welches 1784 in den Besitz des 
Vastwirthes Sachse übergegangen war. Die Scherenbergs find Nachkommen des 
Kämmerer Berckhoff in weiblicher Linie. 

Als der König im Jahre 1720 in Stargard ein Zucht- und Spinnhaus 
errichten ließ, zu dessen Erhaltung ganz Pommern, also auch Stettin, beitragen 
sollte, trugen die Vorsteher des Armenkastens dieser Stadt die Absicht vor, bei sich 
ein eigenes „Zucht- und Spinnhaus" zu bauen, „weil Stettin mit so vielem 
bösen Gesindel, gottlosen Buben und unverschämten starken Bettlern angefüllt 
fei, daß es zur Abstellung derselben einer eigenen Anstalt bedürftig sei.") - Der 
König genehmigte mittelst Cabinets-Erlafses vom 18. DeceMber '1720 die Ein¬ 
richtung einer derartigen Anstalt, worauf der Magistrat im Jahre 1723 zwei an 
der Iohannniskirche belegene Haüser, das eine dem Mart in Gerlich, das andere 
dem Bernhard Ahlert gehörig, beide zusammen von 44" 7" Front, ankaufte, und 
sie fammt dem, an der Ecke des Röddenbergs stehende, der Stadt gehörige Pinses-
Haus, ein Giebelhaus von 27' 2", Front, niederreißen, und auf dem fo freige-
wordenen Fundo das Zucht- und Spinnhaus fo geräumig aufbauen ließ, daß 
darin auch ein anständiges Zimmer zum Gottesdienst eingerichtet werden konnte. 
Zur Erbauung dieses Gebäudes wurden die Steine von dem hohen runden Thurm 
des Stettiner Dammzolles genommen, welcher bis dahin den Übergang über die 
Große Regelitz geschützt hatte, und nun mit dem dabeistehenden alterthümlichen 

') Nachsäten, Tit. VI, Sect. 31, Nr. 1. 
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ZMHause abgebrochen wurde. Der König schenkte zur Errichtung des Zuchthauses 
einen großen T H M der Baumaterialien, namentlich an Holz aus den zunächst 
gelegenen Seiner Forsten, während die übrigen Kosten-theils durch eine Eollecte, 
theils durch Beiträge von sämmtlichen mifdeu Stiftungen Stettins aufgebracht 
wurden/) Folgende Inschrift auf einer Tafel wurde über der Hausthüre 

.angebracht: 
Ilaseos D 

^SHiiitikia oosrost , t. t. 
Inodsäisntiain 

s8t 

N. 8. N. V. OOXXIV. 

z>otsnti88iuii 
voinim 

st 

vom Odrist. I 'M . äs 
e. 6t Oo 

vom. Neinr. Dan. 
vom. Nart. Nsrtoks 
Vdin. ?riär. Ußumau 
vom. kki l iM Noiltzi' 

Dom. «soll. Dav. 
viaoouo 

Es ist jetzt Arbeitshaus, Rosengarten Nr. 45, zugleich Wohnung des Inspectors. 
Am Ende der Mühlenstraße und der Stadtmauer gegenüber neben dem 

Mühtenthor, waren drei HaUsftellen, welche ^feit dem Bombardemeut von 1713 
wüst lagsn, deren Eigenthümer aber im Kataster von 1722/23 nicht angegeben 
sind, vermuthlich weil sie in der Belagerung verschollen waren. Auf der freien 
-Stelle" ist in den Jahren 1725—29 das „Landhaus", jetzt Louisenstraße Nr. 28, 
nach Schlüters tzinterlassenen Rissen, erbaut, eines der wenigen Prachtgebaüde 
in der Altstadt Stettin, welches den Pommerschen Provinzialständen als Ver¬ 
sammlungsort und zur' Aufbewahrung ihrer Archive dient, in dem auch seit 
1872 die Direction für das Landarmenwesen in Altpommeru ihren Sitz hat. 
Bartels, der poetische Topograph von Anno 1732 schrieb: Das stolze Land-
^ Stände-Haus in unserer Mühlengassen Kann sich an Trefflichkeit für andere 
sehen lassen. Zeitweilig wurden die schönen, großen und hellen. Räume des Land¬ 
hauses zu periodisch wiederkehrenden Ausstellungen von neuen Kunstwerken der 
Malerei und Bildhauerei benutzt. 187Mient dazu die Turnhalle in der Neustadt. 

Bei der Belagerung von 17,13 wurden drei am Roßmarkt belogene Haüser, 
davon das eine dem Franz Wedige, das andere dem Kämmerer Carl Christian 
Strauß, und das dritte dem Accise-Commissarius v. Lilienanker gehörte, durch 
das Bombardement der moskowischen Geschosse vollständig zerstört. Das Grund¬ 
kataster von 1722/23 bezeichnet diese drei Hausstellen als wüste. Wie lange sie 
nachher noch in diesem Zustande geblieben sind, läßt sich nicht nachweisen. Gin 
dem Landhause im Baustil ähnliches, gleichfalls nach Hinterbliebenen Rissen 
Schlüters aufgeführtes Gebäude, unstreitig das schönste von allen Privat-

. Häusern in der Altstadt, Roßmarkt Nr. 2 , steht an der Stelle, als dessen 

l ) Thiede, Chronik, S. 820, nach actenmäßigen Quellen. 
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Besitzer im Jahre 1777 der Commerzienrath Salingrs genannt w i rd , der muth-
maßlich auch der Erbauer war. , I h m folgte im Besitz der Kaufmann Witzlow, 
der jüngere, der 1784 zuerst genannt, und bei dessen Nachkommen, den Geschwistern 
Witzlow, es sich auch heute, 1873, befindet, 1875 Rittergutsbesitzer Witzlow. 

I n der Mönchenstraße sieht man ein mit der Nummer 20 bezeichnetes Ge-
baüde, dessen Äußeres mit den schönen, Modernen Häusern der Nachbarschaft nicht 
im Einklang steht. Hier standen im Jahre 1722 das neunte und zehnte Haus 
auf dem Fuu l - oder faulen Markt, davon das eine den Erdmann Brösemann'schen 
Erben, das andere, 3 Etagen hoch und 44' 8 " i n der Front messend, dem 
Samuel Haberland gehörte, luoäo Ernst Sternberg, wo l der Vater des Seifensieders 
und Beisitzers des Lastadifchen Gerichts R. G, Sternberg, der auf der Lastadie 
1752 eine neue Schule errichtete, die den Namen des Stifters führte. Die ge¬ 
nannten zwei Haüser wurden, nahe um dieselbe Zeit , von dem Ministerium an 
S t . Iacobi käuflich erworben, das dieselben abbrechen und ein neues Gebäude 
erbauen ließ, i n welchem eine Schule für Knaben und Mädchen eingerichtet 
wurde — die Mittifterialschule, deren Schulklassen an einem Haupterforderniß. 
Mangel zu teiden scheinen, an — Licht, urtheilt man nach den kleinen Scheiben 
i n den verwitterten Fenstern, wie sie vor hundert Jahren Brauch waren, als die 
Bleifafsung des Glases anfing, der Holzfassung das Feld zu räumen! 

Nicht weit von dem antiken Gebäude der Mmisterialschnle ist in der Mön¬ 
chenstraße das Haus Nr . 14 , welches im Jahre 1722 dem Ernst Köhler, 1777 
aber dem Commandanten von Stet t in, Gentzral-Lieuten'ant b. Putkamer, gehörte, 
von dem das Haus nicht lange nachher, wo l im Jahre 1780, in den Besitz der 
um jene Zeit errichteten Pommerschen General-Landschafts-Direction übergegangen 
ist, die das „Landschaftsgebaüde" im Jahre 1,870 hat ausbauen lassen. 

Unmittelbar neben demselben ist ein Doppelhaus, mit der Nr. 12/13 bezeichnet, 
welches in dem Kataster von 1722/23 die Benennung „der Potsdam" führt. 
Woher dieselbe stamme, ist nicht angegeben, hat auch nicht anderweitig ermittelt 
werden können. Jedes der beiden Haüser war 2 Etagen, hoch, das eine hatte 
28' Front , das andere 16' 9" . Jenes gehörte dem Christian Mundin moäo 
Friedrich Schelen, dieses dem Jürgen Bielow., I m Jahre 1777 war das Doppel¬ 
haus Eigenthum des Regierungsrathes Caps, der es seinem Amtsgenossen, dem 
Regierungsrathe Geibler, käuflich überließ, welcher 1784 darin wohnte. Dieses 
Haus hat einen literarischen, einen culturhistorischen Ruf ! Friedrich Nicolai, der 
berühmte Gelehrte, geboren 1733, gestorWn 1811, welcher durch seine Schriften, 
namentlich durch Herausgabe der „Allgemeinen Deutschen Bibliothek" und der 
„Neuen Allgemeinen Deutschen Bibliothek", eine kritische Zeitschrift, welche von 
1765—1805 erschien — (bei der, nebenbei bemerkt, des Herausgebers Vater, 
Johann Isaac Berghaus, ein sehr fleißiger Mitarbeiter gewesen ist) — einen 
eminenten Einfluß auf die fortschrittliche EntWickelung des menschlichen Geistes 
und Verbreitung der Aufklärung — die in unseren Tagen von pfäffischen Finster¬ 
lingen verhöhnt und mit dem eben so gemeinen, als, erzdummen Ausdruck Aufkläricht 
belegt wird — geübt hat, miethete i n diesem „Potsdam" genannten Hause 1765 einen 
Raum zur Begründung einer F i l ia feiner vom Vater ererbten und von diesem 
1713 gestifteten Berliner Buchhandlung, vermöge deren er auch in Pommern, 
natürlich außerhalb des verschlossenen Orthodoxenthums, durch rasche Einfuhr der 
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gediegensten Erzeugnisse des deutschen Büchermarktes echtmenschliches Wissen und 
Können verbreitet, und so, für die Bildung des Volkes in größeren Kreisen segensreich 
gewirkt hat. Nicolai hat keinen Sohn hinterlassen. Die Buchhandlung ging auf seinen 
Schwiegersohn Parthey über, welcher sie von einem im Geiste Nicolais fortarbeitenden 
Disponenten, Ritter mit Namen, der ein älterer Bruder des nachmals rühmlich be¬ 
kannt gewordenen Geographen Carl Ritter war, verwalten ließ. Nach Parthey's Ab¬ 
leben hielt es dessen Sohn, Nicolais Enkel, Dr. Gustav PartheH, unverträglich 
mit seinen gelehrten Studien, die ihm den Ruf eines der gründlichsten Kenner 
des klassischen und ägyptischen Alterthums erworben haben, die buchhändlerische 
Thätigkeit auch in Stettin, wenn auch hier durch einen Vertreter, fortzusetzen. 
Er faßte mm so mehr den Entschluß, sich der vom Großvater gegründeten Stettiner 
Filialhandlung zu entäußern, als auch der alternde Ritter aus dem Geschäfte trat. 
C. F. Gutberlet übernahm das Stettiner F i l ia l , firmirte.anfänglich noch. Nicolaische 
Buchhandlung, dann aber unter eigenem Namen. Neben der Nioolaischen hätte 
der Berliner Buchhändler Mor in iu Stettin gleichfalls eine Filiale. Am 1. Februar 
1826 ist die Morin'sche Buchhandlung und am 15. Februar 1854 die ursprüng¬ 
lich Friedrich NicolaiMe Buchhandlung in den Besitz von Lson Saunier übergegangen, 
welcher der nunmehr seit 110 Jahren bestehenden literarischen Hülfsanstalt nicht 
allein den alten bewährten Ruf zu erhalten gewußt, sondern ihre Thätigkeit für 
die Verbreitung allgemeiner Bildung fast auf ganz Pommern diesseits der Pene 
auszudehnen verstanden, überdem 1849 ein Fi l ial in Elhing, 1856 ein zweites 
in Danzig gegründet hat. Ist dies an sich schon ein großes Verdienst, so hat 
sich Lson Saunier ein nicht geringeres speciell um die Stadt Stettin durch seine 
langjährige einflußreiche Wirksamkeit als Stadtverordneter und als Vorsteher der 
Stadtverordneten-Versammlung, nicht minder als Vertreter der Stadt Stettin im 
Pommerschen Provinzial- und Communal-Landtage von Alt-, Vor- und Hinter¬ 
pommern, erworben. Diese Thätigkeit in öffentlichen Geschäften hat Lson 
Saunier veranlaßt, die Verwaltung der Buchhandlung am 1. Ju l i 1865 feinem 
einzigen Sohne Paul zu übergeben, der im Geiste des Vaters fortarbeitet. 

I n der Kleinen Oderstraße gab es, nach dem Kataster von 1722/23, eine 
3 Etagen hohe Querbude von 3 1 ' 6" Front, welche dem Peter Zelesko gehörte. 
Sie führte, offenbar im Volksmunde, den Namen „der Drache", weshalb? ist 
nicht angegeben; war einmal ein böses, keifendes Weib Bewohnerin des Haufes 
gewesen, das von den Nachbarn mit jenem Spitznamen belegt wurde? Wer-
weiß es! Genug, der Spitzname war in den amtlichen Gebrauch übergegangen. 
I n den Fahren 1777—1784 wird Meister Deimbrecht, später Meister Haese, 
beide vom Schuhmacher-GeWerk, als Besitzer dieses Hauses, welches die Nummer 
18 trägt, angegeben. 1873 gehörte es dem Schlossermeister Gossen...— I n der 
Küter-Gafse besaß Christoph Tiede eine Querbude, 3 Etagen hoch und 16/ 4 " 
Front. Weil der Besitzer seinen Gläubigern die Zinsen nicht bezahlen konnte, 
so kam das Haus zum öffentlichen Verkauf. Zu den Creditoren gehörte das 
Iageteüfelsche Collegium, dem das Haus bei der Licitation zugeschlagen wurde. 
Das Collegium wird im Kataster von 1722/23 als Besitzer genannt und es ist 
noch heute, nach 150 Jahren, im Besitz desselben. Das Haus führt die Nummer 5 
in der Heümarktstraße, in welchen Namen die alte historische Benennung dieser, 
denHeümarkt mit der Beütlerftraße verbindenden Küter-Gasse verwandelt worden.ist. 
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Der Name Tielebein hat in Stettin einen sehr guten Klang wegen der groß¬ 
artigen Stiftungen, welche die im Jahre 1854 versto.rbene Wittwe des letzten 
Tielebein, des geheimen Eommerzienrathes, in Zülchow errichtet hat. (L.-B. I I . 
Th . Bd. I I , 1833—1843.) Darum möge hier angemeO werden, daß Tielebein, 
der Vater, unten in der echten Schulzenstraße ein, Haus besessen hat, welches er 
muthmaßlich wegen eines darauf haftenden Hypothekenkapitals hatte übernehmen 
müssen. Er wird als Besitzer des kleinen Hauses zuerst 1777 genannt. Nach 
dem Kataster von 1722M war es eine halbe Querbude von 2 Etagen Höhe 
Vttd 16^ 2" Front. Der damalige Eigenthümer hieß Gruft Eichner, ein Name, 
der in dem heutigen Einwohner-Verzeichniß der Stadt noch nicht erloschen ist. 
Das betreffende Haus trägt jetzt, 1873, die Nummer 7 in der K.önigsstraße und 
gehört dem Kaufmann Kühl. — Aufwärts in derselben Straße besitzt der Brau-
^igner I . Eichstädt ein großes Haus, welches ursprünglich drei Häuser bildete, 
und darum die Nummern 26, 27 und 28 führt. Das mittelste derselben oder 

, Nr. 27 gehörte im Jahre 1722 den Erben' des Stadtkämmerers Krupiken. Nach 
der Zeit hat es große Berühmtheit erlangt durch die „BergemannWe Bierbrauerei", 
deren Sitz in diesem Hause war. I n den Ergänzungen des Oründ-Katasters wird 
Bergemann zuerst 1777 als Besitzer des Hauses genannt. Sein Fabrikat, weit 
und breit als „Stettiner Doppelbier" bekannt, war ein ausgezeichnetes Getränk, 
das gewissermaßen als Delikateßgetränk genoffen wurde, weil es die Eigenschast 
besaß, daß es bei Vielgenuß leicht berauschte und dazu auch nicht wohlfeil' war; 
in Berlin zahlte man für eine Flasche Stettmer von dem Inhalte etwa einer 
Ungarweinflasche im Detailkauf 8 gGr. Nach 1820 wurde es von dem dortigen 
Markte allmälig verdrängt durch das Werdersche, Iostysche und Grünthaler Bier. 
Der Sage nach soll Bergemann's letzter Braumeister, Namens Runge, das Recept 
zur Fabrikation des Stettiners- mit ins Grab genommen haben!' Die Eichstädt'schen 
Hintergebäude verlängern sich nach der Splittstraße, wo unter Nr. 1 und 2 die 
zur Brauerei gehörigen Speicher stehen. I n einem derselben hatte Bergemann 
eine Schänkstube eingerichtet, die man das „Dollhaus" nannte, weil die Mer-
gaste so zusammen gepreßt saßen, als wären sie zwischen die beiden Dollstöcke 
eines Ruderboots, in die der Riemen gelegt wird, eingeklemmt. Bergemann's Doll-
Haus wurde zuletzt ein „Tollhaus". Es besteht noch heute, 1873, mit dem irrigen 
T., aber es ist nicht mehr Stettiner Doppelbier, was da getrunken wird, sondern 
„Baierisches" und dessen Nachahmungen. Das Dollhnus war s. Z. für Stettin 
das, was im Lichte der Gegenwart „der Luftdichte" ist, Gbersberger's Bierhaus 
in der Breitenstraße Nr. 39, woselbst ein Lager von Originalbier aus den 
berühmtesten Brauereien des Baiern- und Frankeulandes gehalten wird. Alle 
Welt in Stettin kennt diesen GambrinuZ-Born nur unter dem genannten Scherz¬ 
namen, nur nicht der amtliche Wohnungsanzeiger, der es auch nicht weiß, daß 
das Haus am Kohlmarkt Nr. 20, Ecke der Kleinen Domftraße, 1875 der Wittwe 
des Steüerbeamten Klöbbe, geb. Frießner, gehörig, vom Volksmunde, aber 
auch in amtlichen Verhandlungen, „die drei Stiegen" genannt wird, weil der 
obere Stock auf Arkaden ruht, das einzigste Gebäude dieser Construction in Stettin. 

I n der Frauenstraße ist ein Doppelhaus, das mit den Nrn. 16,17 bezeichnet 
ist. Es wird in dem Hintergebäude desselben eine Destillation, eine Rum-, Sprit-
und Essigfabrik betrieben. EigenHümer ist der Guts-, Torfstich-, Ziegelei- b 
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Kalkbrennerei esitzer F. E. Schwiening, Mitglied der Corporation der Kaufmann¬ 
schaft. , Nach dem Grundkataster von 1722!23 war der erste Theil dieses Doppel¬ 
hauses ein Giebelhans von 3 Etagen und 62'Front und auf den Namen Johann 
Zillmer inoso Penator Henrich David Bartelt eingetragen. 50 Jahre fpäter und 
bis 1784 war der Ober-Inspector Pohlmann Eigentümer des Hauses, dann 
dessen Erben, ferner Kaufmann Braun, Kaufmanns. L. Schultz, Schlächtermeister 
Büttner. Der andere Theil des Doppelhaufes war 1722, eine wüste Hausstelle, 
welche, aller Wahrscheinlichkeit nach, dadurch entstanden, daß bei der Belagerung 
von 1713 eine der russischen Bomben bis hierher geflogen war. Die wüste Stelle 
von 23' Front gehörte dem Tobias Iesyke. 1777 war sie bebaut und vom Salz¬ 
rentmeister Bauer, 1784 vom Salzsekretär Minter bewohnt. 

Nr. 26 in der Großen Wollweberstraße war 1722 die Neüfchwager'sche Haus¬ 
stelle, welche durch das Bombardement von 1713 wüst geworden war. Es hatte 
ein Querhaus von 51/ Front' darauf gestanden. 1777 war die Stelle wieder bebaut. 
Das Haus gehörte dem Regierungsrathe v. Bismarck, der es auch noch 1784 
bewohnte. Nach der Zeit wurde die Festungs-Commandantur von der Kleinen 
Domstraße Nr. 11 hierher verlegt. Der letzte Kommandant, welcher das Gebäude 
bewohnte, war der General-Lieutenant v. Böhn, zugleich der erste, der das in der 
Neustadt am Victoriaplatz erbaute neue ComMandantur-Gebaüde bezog. Das alte 
wurde an den Kaufmann Haut Hemptenmacher verkauft, der es niederreißen und 
an feiner Stelle ein neues Gebäude, den heutigen Bedürfnissen entsprechend, in 
den Jahren 1869>70 errichten ließ. 

Von den verschiedenen Handlungs-Gesellschaften, welche zur Hanse-Zeit und 
später in Stettin bestanden haben, gedenkt das Grund-Kataster von 1722>23 nur 
der „Drakör-Compllgnie", als mit einem Hause angesessen. Die Alterleüte dieser 
ältesten, ums Jahr 1370 gestifteten Gesellschaft hatten, nicht, lange vor 1722 von 
Christoph Cnntzmann (Kunstmann?) dessen in der Nagelstraße belegene halbe Quer¬ 
bude von 3 Etagen und 24' Front an sich gebracht. Sie war nach dem Kataster 
das fünfte Haus in der genannten Straße. Die Gesellschaft scheint indessen nicht 
lange im Besitz desselben geblieben zu,sein: 1777 gehörte es dem Meister Wellnitz 
und 1784 dem Meister Hoffmann, beide vom Schneidergewerk. Es ist das Haus 
Nr. 12 in der Kleinen Oderstraße, 1875- dem Schankwirth Kampfert gehörig. 

I m Kataster von 1722^23 werden die Grundstücke angeführt, welche vier der 
in Stettin bestehenden Handwerker-Innungen eigenthümlich besaßen. Oas „Zimmer-
leüte-Haus" war ein Dreiviertel-Querhaus von 2 Etagen und 24' 6" Front, 
das Haus Nr. 2 am Krautmarkt, 1873 dem Schankwirth Steinhaus, 1875 dem 
Maler de Sombre gehörig; in diefem Haufe hat der Verein zur Förderung über-
feeifcher Handelsbeziehungen seine Versammlungen. I n dem Hause Roßmarkt Nr. 16, 
dem Speise- und Schankwirth Wrede gehörig, hatten die „Maurer" ihren „Krug". 
Das Haus war 1722 der Innung Eigenthum. Oie entäußerte sich indessen späterhin 
desselben. 1777 war Meister Neiland, ein Schneider, und 1784 der Bierschanker Bchnke 
Besitzer der Haufes. Der Familiennamen des Letztern ist 90 Jahre nachher in 
der Stadt zahlreich vertreten. Das „Schneider-Amt" besaß zur Zeit der Kataster-
Aufnahme ein Haus in der Baustraße, ein, Quergebaüde von 2 Etagen und 36' 
5" Front. 1777 befaß dasselbe Meister Weltzer, ein Schneider, auch noch «i 784. 
Es ist das Haus Nr. 53 in der Großen-Wollweberftraße, welches 1873 dem 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. VIII. .28 
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C. Hagen gehört, der sich „Particulier" nennt. I n derselben Straße ist das 
der Wittwe des Bäckermeisters Preß, geb. Wedehase, gehörige Haus Nr.' 39 der 
„Schusterkrug" gewesen, welcher im.Grund-Kataster von 1722123 und seinen 
Ergänzungen bis 1784 als Eigenthum des Schuhmacher-Gewerks aufgeführt wird. 

Von zwei Gasthöfen für die gebildeten Stände der Gegenwart lassen sich 
deren frühere Besitzverhältnisfe nachweisen. Der „Gasthof zu den drei Kronen", 
Breitestraße Nr. 29>30, führt dieses Schild feit länger als hundert Jahren. Der 
Gastwirth Iosua Bianconi, ein Italiäner, den die Ergänzungen des Grund-Katasters 
im Jahre 1777 als Besitzer des Hauses nennen, gab ihm diese Firma. Ein 
Sohn von Bianconi setzte das Geschäft fort und erweiterte dasselbe durch An¬ 
kauf des Nebenhauses, daher die Doppelnummer; er war 1804 noch Besitzer. 
Der Herausgeber des L. B. hat seit 1859 drei aufeinander folgende Besitzer des 
Hauses gekannt: Heydemann, Kanzler, seit 1870 Schrader. Das Haus hangt 
zusammen mit dem Hause Rosengarten Nr. 50, welches dem Besitzer der „Drei 
Kronen" gleichfalls gehört. I n 'der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts war 
der Bürgermeister Johann Ganfewin, f 1683, Eigenthümer des Haufes, welches jetzt 
mit der Nr. 30 in der Breitenstraße bezeichnet ist. Das Kataster von 1722^23 
nannte dessen Erben als Besitzer. Der „Preußische Hof" , ursprünglich so ge¬ 
nannt, vor 35 Jahren als l io ts i äß ?ru88s ins Französische übersetzt, Louisen-
straße Nr. 10^11, bestand anfänglich nur aus dem Hause Nr. 1 1 , welches nach 
dem Kataster von, 1722 dem Meister Jakob Radeke, 1777 aber dem Meister 
Krause, vom Schneidergewerk, gehörte. Bald nachher erwarb der Garkoch Hüsenet, 
von der französischen Kolonie, das Haus und richtete es zum Gasthof ein, dem 
er die erwähnte deutsche Firma gab. War dies Haus schon zu Hüsenet's und 
seiner nächsten Nachfolger Zeit eine beliebte Herberge für Fremde, namentlich für 
dm Adel des Landes, wenn feine Geschäfte ihn nach der Hauptstadt führten, geworden, 
fo wurde der „Preüßifche Hof" es noch mehr, als Charles Truchot, ein geborner 
Franzose, der an einem Prinzlichen Hofe in Berlin als Mundkoch gedient hatte, 
ihn ums Jahr 1840 käuflich übernahm. Eine glänzende Periode erlebte das 
Hotsi äs ?ru886 in der Zeit, wo der Reiseverkehr zwischen St . Petersburg und 
Deutschland durch die regelmäßigen Post-Dampfschifffahrten, die in Stettin ihr 
Ziel hatten, unterhalten wurde, in dieser Zeit war das Haus so überfüllt, daß 
Truchot sich veranlaßt sah, das Nebenhaus Nr. 10 anzukaufen, um die bei ihm 
einkehrenden Russen, die mit ihren Imfterials nicht sparsam umgingen, aufnehmen 
zu können, und selbst die Räume dieses Hauses — welches 1777 dem Obersten 
v. Plötz gehört hatte und demnächst die „Schneider-Herberge" gewesen war — 
reichten nicht aus, Truchot mußte in Nachbarhäusern noch ganze Stockwerke zu-
miethen. Nach seinem Ableben setzte die Wittwe das Geschäft fort, verkaufte es 
aber Anfangs 1866 an» Schmitt, der Monate lang die Fürstin von Hanau be-
wirthete, als der Kurfürst von Hessen 1866 als Kriegsgefangener auf dem 
Stettiner Schlosse lebte. Sehr belebt war das Haus auch 1870j71 durch den 
Verkehr der kriegsgefangenen französischen Offiziere, von denen einige Generale 
im Hause wohnten. Die Franzosen fanden in dem Besitzer des „Preußischen Hofes" 
einen gewandten, nicht allein sprach-, sondern auch sittenkundigen Wir th; hat doch 
derselbe unter der Regierung Ludwig Philipps mehrere Jahre im französifchen 
Heere gedient. Schmitt, nachdem er „sein Schäfchen ins Trockene gebracht", 
zoq sich aus dem Geschäfte zurück und überließ es dem jetzigen Besitzer Hoeven. 
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OrweMermW der Stadt Stettin durch Erbauung der Ueüsiadtz 
und Bebauung der Silberwiese 

Es sind gegenwärtig, 1875, just 40 Jahr her̂  daß die Vergrößerung der 
Stadt Stettin durch Anbau nach irgend einer Seite hin, eine Nothwendigkeit, 
durch die Zunahme der Bevölkerung von Außen her, sich klar darstellend, ernst¬ 
haft ins Auge gefaßt wurde. War auch schon früher davon die'Rede gewesen, 
niemals hatte man es zu einem festen Entschluß bringen können. Es waren der 
Schwierigkeiten zu viele, zu große, die sich bald dem einen, baM dem andern 
Project der Erweiterung der Stadt entgegenstellten, Schwierigkeiten, welche vor¬ 
nehmlich aus dem Gürtel von Festungswerken^ der die Stadt in ihrer Innenwelt 
fesselte, und aus den Rayon-Gesetzen, welche die Außenwelt, jenseits des Glacis 
einschnürten, entspringendem keiner Weise zu überwinden waren, so lange es 
militairischer Seits als Grundsatz feststand: Von den Vertheidigungswerken, wie 
sie Friedrich Wilhelm I. vor 100 Jahren geschaffen hat, darf kein Stein, kein 
Erdwerk angerührt werden! So will es die Pietät, so schreibt es das Landes-
Vertheidigungs-System vor, in welchem-Stettin eins der wichtigsten Glieder 
bildet, wie auch der größte Stratege im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts 
sehr wol erkannt hatte, indem er Stettin 7 volle Jahre besetzt hielt: Nur mit 
Waffengewalt hat ihm Stadt und Festung abgerungen werden können; freiwillig 
hätte Napoleon die Festung Stettin nie und nimmer aufgegeben! 

König Friedrich Wilhelm IV. hat sich um die Stadt Stettin das' große 
Verdienst erworben, die verschiedenen Projecte, die vor vierzig Jahren zur Er¬ 
weiterung der Stadt aufgestellt waren, ̂  in eine bestimmt Bahn zu lenken. Da¬ 
mals Kronprinz und Statthalter von Pommern, zugleich oberster Befehlsführer 
des 2. Heerkörpers, hielt Er Sich in letzterer Eigenschaft zum öftern in Stettin 
auf und hätte dadurch Gelegenheit nicht allein von den 'Örtlichkeiten genaue 
Kenntniß zu nehmen, sondern auch in dem Verkehr mit den Spitzen der Staats-
wie der städtischen Behörden, nicht minder mit den angesehensten Vertretern der 
Kaufmannschaft und der übrigen Bürger- und Einwohnerschaft, die Bedürfnisse 
derselben kennen zu lernen, was Sich anzueignen Ihm ein Leichtes war, da 
Seine persönliche Liebenswürdigkeit die Unterhaltung gut Ihm, den Unterschied 
zwischen dem Thronerben -und dem dereinstigen Beherrscher von Millionen und 
einem Privatmanne nicht im Mindesten wahrnehmen ließ. Als historische Wahr¬ 
heit ist es festgestellt, daß der damalige Kronprinz den gleichsam in der Luft 
schwebenden Bildern und Vorstellungen von der Möglichkeit einer Erweiterung 
der Stadt Stettin einen festen Halt' gegeben hat. I m Herbste des Jahres 1835 
von der Besichtigung des Pommerschen Heerkörpers nach Berlin zurückgekehrt, 
richtete der Kronprinz unterm 24. October 1835 das nachfolgende Schreiben an 
die König!. Regierung zu Stettin: — 

„Bei dem hervortretenden Mangel an Wohnräumen zu Stettin ist der Vor¬ 
schlag gemacht, die Silberwiese daselbst zum Anbau von Wohngebaüden zu 
benutzen. Ganz abgesehen davon, daß das militairische Interesse hierbei in 
mehrfacher Beziehung berührt wird, fragt es sich, ob es wahrscheinlich ist, daß 
dadurch ein Theil der Bewohner der Stadt dahin gezogen und ob sich überhaupt 
eine hinreichende Zahl von Interessenten finden würde, welche bereit wären, 
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Gebäude dort aufzuführen, fo daß abzusehen ist, daß dem Mangel an Wohnungen 
hierdurch abgeholfen werden würde. Über diefe Punkte wolle die Kömgliche 
Regierung M i r berichten." 

Handelt es sich um die Anlegung eines neuen Wohnplatzes für Menschen 
so ist es Pflicht derjenigen Personen oder Behörden, denen es obliegt, den Ent¬ 
wurf des Wohnplatzes demnächst zur Ausführung zu bringen, vorher zu unter¬ 
suchen, ob die in Vorschlag gebrachte Örtlichkeit der Gesundheit der.künftigen 
Bewohner zuträglich sein werde, oder ob der Zustand der gedachten Örtlichkeit 
von der Ar t sei, daß für das körperliche Befinden der Ansiedler Besorgnisse 
gehegt werden könnten. Diesen Gesichtspunkt festhaltend veranlaßte die Königl. 
Regierung zu Stett in den Medicinalrath ihres Kollegiums, Dr. Kölpin, zur Ab¬ 
fassung eines motivirten Gutachtens über die Bebauung der, in dem Erlaß des 
Kronprinzen vorgeschlagenen, Silberwiese. Dr. Kölpin entsprach dem ihm ge¬ 
wordenen Auftrage durch eine ausführliche Denkschrift, „D ie Vergrößerung der 
Stadt Stett in betreffend, besonders aus dem sanitätspolizeilichen Gesichtspunkte", 
die er unterm 16. November 1635 dem Collegium einreichte, und die demnächst 
auch dem Wasserbaurath Scabell vorgelegt wurde, um auch von dessen Seite ein 
bautechnisches Gutachten abzugeben,' was unterm 12. December 1835 geschah. 
I m Folgenden ist ein Auszug aus der Kölpin'schen Denkschrift enthalten, die 
über den Einfluß der verschiedenen Örtlichkeiten der Stadt auf die menschliche 
Gesundheit die wichtigsten Fingerzeige darbietet. 

Die Oberstadt, die höher gelegene größere Hälfte von Stett in, hat zwar 
überall ein festes Erdreich, doch ist dasselbe hin und wieder von Quellen durch¬ 
schnitten, daher die Erdgeschoß-Wohnungen der an diesen Stellen stehenden 
Haüser der Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Dazu kommt, daß die Oberstadt von 
Luftströmungen frei durchstrichen wird, und daher den Krankheit erregenden Ein¬ 
flüssen der häufig wehenden schärfen Nord- und Ostwinde mehr als der übrige 
Theil der Stadt ausgesetzt ist. Die Unterstadt steht durchaus unter den Gin¬ 
flüssen des nahe fließenden Stroms, von dem ein Thei l derselben bei allen 
Hochwasserständen betroffen wird. (Siehe oben S . 29). Zwar hat die Unter¬ 
stadt festes Erdreich, doch sind die Wohnungen im Erdgeschoß der Haüser meist 
feucht; überdem wird die Unterstadt in ihrem ganzen Bereich weniger von rei¬ 
nigenden Luftströmungen durchweht: der Aufenthalt in derselben ist daher im 
Allgemeinen weniger gesund, als in der Oberstadt. 

Der rechts vom Oderstrome belegene kleinere Thei l der Stadt, die Lastadie, 
wird von einem Arme desselben, der Parnitz (oder Parmenitz, bei Schleker) um-
flofsen. Die Lastadie war ursprünglich eine Insula und bildete als solche einen 
Thei l des großen Wiesenthals, welches sich von Schwedt bis ans Haff erstreckt, 
in welchem die Oder mit ihren vielen Armen und Verzweigungen, die sich meist 
in den Damm'schen See ergießen, verlauft. Die große Lastadimstraße entstand 
um einen festen Landweg von Stettin nach Ostpommern zu gewinnen, seit dein 
Ende des 13. Jahrhunderts durch Hineinwerfen von unendlich vielem Schutt und 
Ballast: sie bildet jetzt eine Ar t Erdrücken, von welchem die Nebenstraßen und 
Gärten zu beiden Seiten aümälig um so niedriger liegen, je weiter sie von dem 
Erdrücken sich entfernen, in welch'letzteren noch jetzt die Wiesen-ähnliche Beschaffenheit 
deutlich zu erkennen ist: denn die Wurzeln der angepflanzten Baume ersticken 
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bald im Wasser und Moorgrunde, daher die Baume nicht hoch wachsen, was 
auch auf dem ganzen Damm'schen Wege der Fal l ist, der auf dieselbe Weise, wie 
die große Lastadiestraße entstanden i jN) . Die Straßenhöhe an der Pladdern 
(Pladdrin) beträgt 7 Fuß über dem niedrigsten Wasserspiegel und mehr nicht 
als 10 Zol l über dem höchsten, und 5 Fuß über dem Mittlern^), daher die 
Rinnsteine auf der Lastadie wenig oder gar keine Gefälle haben, und in heißer 
Sommerzeit einen unerträglichen mephitischen Gestank verbreiten, welcher an der 
Pladderei durch den nahe gelegenen sumpfigen Wallgrabens und die, in jedem 
Frühjahre dort stattfindenden Überschwemmungen noch vermehrt wird ^). 

1) Die in den Kriegslllüfen des 17. und 18. Jahrhunderts fast ganz verödete und ver¬ 
wilderte Lastadie ließ König Friedrich Wilhelm I. in dem ihm eigenthümlichen Baustil, der 
die schnurgerade Linie und gleichmäßige Höhe der Gebäude liebte, neu erbauen. Der Bau 
begann im September 172? und wurde im Jahre 17Z4 vollendet. Bartels, der Lastadische 
Gerichts-Secretarius, beschrieb die Lastadie in demselben Jahre mit poetischer Feder 1o: 

Wer sonst vor Jahr und Tag an diesen Ort gegangen, 
Der sieht denselben nicht ohn' Bewundern an, 

Weil die Lastadie darf mit schönen Häusern prangen. 
Dergleichen manche Stadt sich selten rühmen kann. ^ 

Die Haüser stehen gleich und sind von gleicher Höhe. 
Die Form giebt den ScheiM.als ob man eines sehe. 

2) Seit 1835 haben hier an der Pladderei Erhöhungen der Straße Statt gefunden. 
3) Seit eben der Zeit ist' der Wall- oder Festungsgraben geräumt und erweitert worden. 

Seinen Namen Grüner Graben führt er von seinem frühern Verwachsensein mit Wasserpflanzen 
aller Art. Der ursprüngliche Name ist aber Pladdereie, Pladder I n a (s. S. 206,207) und dieser 
Name ist anf den angränzenden Theil der Lastadie übertragen. 

4) D ^ Überschwemmungen find zweierlei A r t , die von Unten und die von Oben kommen. 
Jene entstehen bei nördlichen Luftströmungen, die, wenn sie anhaltend sind, das Wasser der 
Ostsee ins Haff und dann weiter auf den Stettiner Wiesenplan treiben. Diese sind eine Folge 
der Schneeschmelze in'den Quellgegenden der Oder und können nur dann eintreten, wenn auf 
den Gebirgen sehr viel Schnee gefallen ist und das Thauwetter mit Regen plötzlich erfolgt. 
Große Überschwemmungen sind gewesen: 

1309, in diesem Jahre jedoch nur muthmaßlich. Es war der heftige Sturm, der die 
Landzunge zwischen Rügen und dem Rüden durchbrochen und das Neue Tief gebildet hat. 
Es laßt' sich annehmen, daß die Fluthen der Ostsee durch die Odermündungen aufwärts ge¬ 
trieben worden sind. 

1497, am Lambertstage (17. September) wurde die ungeschützte Lastadie durch eine Fluth 
von Unten fast ganz zerstört. Die Unterstadt stand in ihren niedrigen Theilen unter Wasser. 

1571 den 20. März ist das Wasser über die Lastadie gelaufen und hat den Leuten in 
ihren Häusern und Wohnungen viel Schaden zugefügt. 

1595. Ans den langen Winter, während dessen mehr Schnee gefallen, als bei Menschen¬ 
gedenken nie gewesen, ist im Frühjahr großes Wasser gefolgt, bei dem die Stadtbrüöen große 
Gefahr und Noth ausgestanden, der lange Steindämm wurde an vielen Stellen zerrissen, „was 
mit großem Gelde nicht zu erstatten." Daß die Lastadie überschwemmt gewesen, ist selbstverständlich. 

1612. Ganz ähnliche Erscheinungen wie 1535. Das Hochwasser kam auch dieses M a l 
die Oder herab, also daß es den Brücken fast gleich stand, an vielen Stellen über das Vohl-
werk ging und die Lastadie und der lange Steinoamm größtentheils überschwemmt waren und 
letzterer an vielen Stellen Brüche er l i t t . ' ' 

1736. Langdauernde Sommerfluth von Oben^ Am Tage Ruths" (19. Jul i ) stieg das 
Wasser merklich. Am Danielstage (21. Ju l i ) war der Haffeling — derjenige Theil des Bohl¬ 
werkes, der zwischen der Langenbrück- und der Splittstraße liegt — überschwemmt, wobei das 
Wasser auch anderwärts übers Bohlwerk ging. Hier mußte mancher Wirth Haus und Hof verlassen 
und sein Gewerbe in weite entlegene Gassen verlegen. Floßhölzer, die den Strom herabkamen, 
zerstörten am 23. J u l i Nachmittags die Hälfte der Langenbrücke. Am Annentage (26. Jul i ) 
geschah dies auch mit der Baumbrücke, die ganz abgedeckt wurde. Der Verkehr mit der Lastadie 
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Von der großen Lastadienstraße südlich, gleich hinter dem ebengedachten 
Wallgraben, liegt die noch niedriger gelegene Silberwiese, von welcher bis jetzt, 
1835, nur ein ganz kleiner Theil, durch Aufschüttungen erhöht und zum Aufbau 
von Häusern fähig gemacht ist. / 

Jenseits der Parnitz, in der Richtung der großen Laftadienstraße, also ost¬ 
wärts, befindet sich die, Eine volle Meile große, bis an die Stadt Damm 

konnte nur durch Boote hergestellt werden. An diesem Tage mußten die Kassen des Iu lag-, 
Zol l- , Licent-, Waage- und Accisc-Amts ins Rathaus verlegt werden, wo sie bis zum Bern-
hardstage (20. August) verblieben. An diesem Tage war die Baumbrücke wieder gangbar. 
Am Germanustage (31. Jul i ) fing das Hochwasser an zu fallen und dauerte dies bis zum 
27. August, indem es in diesen 28 Tagen nur 5 Fuß 8^4 Zoll sank. — Das Wasser ist eine 
ganze Meile Weges bis zur Stadt Damm so hoch gewesen, daß man in großen, schwerbe¬ 
ladenen Booten über den Steindamm fahren konnte, und es auch dieses Mal,, wie 1497, mit 
der Lastadie würde schlecht gestanden haben, wenn nicht der unlängst neu angelegte Feftungs-
wall nebst Mauer das Wasser abgehalten hätte. Den höchsten Stand der Oder über ihren 
gewöhnlichen Stand erreichte der Strom am 5. August mit 3 Ellen 9 Zoll. Die Ausgange 
der Lastadie hatten verdammet werden müssen. 

» 1785 war im Ma i wiederum außerordentlich hohes Wasser, doch fanden keine namhaften 
Zerstörungen Statt. Die Ausgänge der Lastadie mußten zugedammt werden. Nach einem an 
dem rechten Vorderpfeiler des ParnitztlMeF befindlichen Zeichen erreichte, das Maximum die 
Höhe von 8 Fuß 8 Zol l über dem heutigen Nullpunkte des OderpegelZ. Trotz der Vorsichts¬ 
maßregeln, die man durch Zudammen der Ausgänge getroffen hatte, wirkte der Druck des 
Wassers von unten der Art, daß auf der großen Lastaoie das Wasser stellenweise 2 Fuß hoch 
stand und «alle Keller-, sowie die meisten Erdgeschoß-Räume überschwemmt waren. Das ganze 
Bohlwerk stand unter Wasser, ebenso die niedrigen Theile der angränzenden Straßen der 
Unterstadt. 

1830 sehr hohes Wasser, welches am 3. Apri l nach einem Zeichen am Parnitzthore auf 
7 Fuß 7 Zoll über Pegelnull wuchs und wobei wie früher die Ausgange der Lastadie ver¬ 
dammet werden mußten, ohne daß ein vollständiger Schutz vor der Überschwemmung zu erreichen^ 
war. Außer mehreren Brüchen in der Dammstraße nach Damm war indessen der Wasserschaden' 
nicht bedeutend. 

1855. Seit dem 24. März zeigte sich ein allmäliges Steigen des Oderspiegels und blieb 
in konstanter Höhe bis zum 20. April. Der höchste Stand von 7 Fuß und 7 Fuß 1 Zoll 
über Pegelnull hielt sich 5 Tage lang, vom 4. bis 8. April. Es war eine Überschwemmung 
von Oben, bei der jedoch ein Rückstau von Unten mit wirksam war. Das Bohlwerk stand 
Tage lang unter Wasser, ebenso die Lastadie und die Silberwiese. Daß Beschädigungen an 
dem Steinwege nach Damm vorgekommen, läßt sich bei der langen Dauer der Überschwemmung 
annehmen. 

Die Wasserflut!) von 1736 ist beschrieben in a) Poetische Nachricht van der bei Alten-
Stettin im Monat I u l i o 1736 gewesenen Wasserflut!) kurtz darauf eutworffen, und endlich am 
12. May 1737 zum Druck befordert von Balthasar Daniel Bartels, Lastaoischen Gerichts-
Secretario. Stettin bey Nicolai Reimari. 6 Blätter in 4 ohne Seitenzahlen. — Und sie, diese 
natürliche Erscheinung, wird dem hoffärtigen, sündhaften, unkirchlichen Leben der Stettiner 
jungen und alten Welt, männlichen wie weiblichen Geschlechts, zugeschrieben, die dafür in zelo¬ 
tischem Eifer abgekanzelt wird in — d) Predigt von den Land-verderblichen Wasserfluthen, 
welche am 9. Sonntage nach Trinitatis über die ordentliche Epistel 1. Corr. XIV, 6—13, aus 
Veranlassung der großen Wasserflut!), so in diesem itzlaufenden 1736 Jahre zu Ende des Mo¬ 
nats I u l y unter andern auch unser Land, und besonders die Stadt Alten-Stettin mit betroffen 
hat und die Oder daselbst, sammt deren anderen Ströhmen so hoch,, wie fast noch nie mahlen 
geschehen, angewachsen gewesen, in der St. Marienstiffts-Kirche gehalten und auf unterschied¬ 
licher Freunde wotzlmeynendes Ansinnen zum Druck übergeben, von Johann Wilhelm Löper, 
Archi-Diac. bei der St . Marienstiffts-Kirche, wie auch bei dem Königl. Gymnasio der Theol. 
und der Hebräischen Sprache, ?rot'. pudi. Orä. Alten-Stettin, gedruckt bey Ioh . Friedrich 
Spiegeln, König!. Regierungs- und Gymnasii-Buchdruckerei. 28 S. in 4. 
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reichende, Wiefenfläche,.von den übrigen, größeren und kleineren Oder-Armen 
durchschnitten, und reichlich mit Gräben versehen, daher 24 Brücken dm Weg 
vom Brückenkopf der Parnitz bis nach Damm fahrbar machen müssen. Es wachsen 
auf den großen Wiesen zu beiden Seiten der Fahrstraße nach Damm meist nur 
Pflanzen aus der Familie der Cyperaceen, Riedgräser oder Seggen, besonders 
()arex kirtH /̂ . und <ü. intsrNsäia 6ssck., und die in der Heüärnte arbeitenden 
Menschen müssen fast überall bis an den Oberleib ins Wasser gehen. Das Heu 
wird auf Brettgestellen aufgestapelt, um es zu Wasser oder im Winter auf 
Schlitten abzuholen, und nicht selten tritt der Fal l ein, daß die zu letzteren 
adhibirten Pferde, bei plötzlichem Eintritt- von Nordwind, der Gefahr des Er¬ 
trinkens ausgefetzt werden, denn alljährlich treten bei nördlichen Luftströmungen 
zur Zeit der Frühlingsfluthen, mehr oder minder plötzliche Überschwemmungen 
dieser ganzen Wiesenfläche ein, fo daß dann ein Meer Stettin von Damm zu 
trennen fcheint. , , , 

Bei außergewöhnlich hochsteigendem Wasser wird auch der ganze Fährweg 
nach Damm überschwemmt, wie dies im Jahre. 1785 und in neuester Zeit 1830 
der Fall war, wo alle Verbindung zwischen Stettin und Damm nur zu Wasser 
ermöglicht werden konnte, und in letztgenanntem Jahre wegen plötzlichen Ein¬ 
tritts der Überschwemmung die zur Post nöthigen Wagen und Pferde nur mit 
Lebensgefahr von Stettin Mch Damm geschafft werden konnten. 

Nur mit Mühe und großem Kostenaufwand wird bei solchen Überschwem¬ 
mungen die Lastadie vor denselben geschützt. Gleichwol werden von den jähr¬ 
lichen Frühlings-Überschwemmungen die-abwärts, von der großen Lastadienstraße 
belogenen Straßen und Orte, namentlich auch die, durch nichts bis jetzt, 1835, 
geschützte Silberwiese betroffen. Außer der SMerwiese wird ein Theil der 
Kirchenstraße jedes Frühjahr überschwemmt, so daß Bretterlagen nöthig sind, um 
für die Fußgänger eine Passage möglich zu machen. Auf der ganzen Lastadie 
aber fühlt sich jeder Stein feucht an, und Schimmel bedeckt jedes Hausgeräth, 
die Kleidungsstücke u. f. w. 

Die Brunnen auf der Lastadie haben, wegen des moorigen Grundes, sämmtlich 
so schlechtes Wasser, daß dasselbe zum Trinken gar nicht, zum Kochen meistens 
auch nicht, gebraucht werden kann. Wer ein Glas erfrischendes Wasser trinken 
w i l l , muß es aus der Stadt holen lassen. I n der neuesten Zeit sind Versuche 
gemacht worden, durch artesische Brunnen Trinkwasser zu erbohren. Es steht zu 
bezweifeln, ob bei dem sumpfigen Erdreich diese Versuche von Erfolg sein werden 
(s. oben S . 36, 37). - I n der Gegend d,er Pladderei war, nach angestellten Ver¬ 
suchen, in 2 Fuß tief gegrabenen Löchern, nach Verlauf einer Stunde, Ein Fuß 
hoch Wasser, und beim Bnmnen-Graben findet sich auf der ganzen Lastadie 
zuerst Schutt (in der großen Straße 8—9 Fuß hoch), dann 7—8 Fuß Moor 
eigenthümlicher Ar t , so daß derselbe wie Butter zu streichen ist: dann folgt 
Triebsand, und auf diesen ein unreines gelbgrauliches Wasser, von Geruch und 
Geschmack modrig, salzig und etwas adstringirend, welches unzweifelhaft von 
Seewasser entsprungen oder doch damit zusammenhangend ist. 

Faßt man alle diese Verhältnisse des rechten Oder-Ufers zunächst der Stadt 
Stettin, und insbesondere der Lastadie zusammen, so kann nicht in Abrede gestellt 
werden, daß die Lastadie, selbst ein feuchtes, mooriges Erdreich habend, welches, 
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größere Gebäude aufzuführen, nur auf kostspieligen Rosten gestattet/ durch 
Umgebung von vielen Wasser und moorigen Wiesen eine feuchte Atmosphäre hat. 
Eine solche aber ist stets desoxydirt und der wohlthätigen Electricität fast ganz 
beraubt, und aus diesem Grunde zum Athmen weniger geeignet: daher denn 
jeder gesunde, an diese Atmosphäre nicht gewöhnte Mensch sich auf der Lastadie 
unheimlich fühlt, und auf dem Dammschen Wege, selbst in Mitte bes Sommers, 
Abends eine eigenthümliche widerige Kühlung empfindet, die ihn krank macht, 
wenn er sich nicht durch starke Bekleidung schützt. Feuchte Lust aber, an und 
für sich, ist seit Jahrtausenden als ungesund anerkannt, und die schädlichsten 
Einflüsse derselben für Haut, Lungen, Nervensystem und Unterleib sind nachge¬ 
wiesen. Außer dieser Feuchtigkeit aber ist unzweifelhaft noch Sumpfluft und 
mephitische Ausdünstung auf der Lastadie vorherrschend: denn, wie sehr auch 
einige Ärzte sich bemüht haben, —vielleicht im Interesse der Lastadischen Grund¬ 
besitzer — die Sumpfluft abzustreiten, weil sie durch chemisch-eüdiometrische 
Experimente nicht nachgewiesen werden kann, diese folglich keinen Beweis liefern 
können, so sind wir doch berechtigt, sie anzunehmen, wo die erfahrungsmaßigen 
Urfachen derselben Statt finden. Diese aber sind ohne allen Zweifel auf der 
Lastadie vorhanden; es gibt da mehrere stehende Sümpfe, einen stinkenden Wall¬ 
graben, stinkende Rinnsteine ohne Abzug, und Pfützen manchfacher Art. Wo 
aber diese sind, da entwickeln sich nothwendig Kohlenwasserstoffgas, Stickgas, 
Schwefelwasserstoffes 2c., deren Einflüsse auf die Riech- und Äthmungs-Organe 
sich Jedem aufdringen, der zur Sommerzeit auf der Lastadie — ambulirt. Außer 
dem oben angeführten Grunde, der Unthunlichkeit des chemisch-eüdiometrischeu 
Beweises, hat man noch mehrere Gründe gegen die Infalubrität der Lastadie 
und deren Umgegend angeführt, die nicht immer aus reiner Wahrheitsliebe 
hervorgegangen zu sein scheinen. 

Man hat im Widerspruch mit aller Erfahrung behauptet, daß feuchte Luft 
eigentlich die gesündeste sei. Dies bedarf keiner Widerlegung, da es eben aller 
Erfahrung widerspricht, und nur bei einigen wenigen Krankheiten, und >auch nur 
dann Geltung hat, wenn mit der Feuchtigkeit der Luft ein constanter, verhält-
nißmäßig hoher Wärmegrad verbunden ist. 

Es ist ferner behauptet worden, daß die unmittelbare Nähe eines großen 
Stroms alle gedachte Schädlichkeiten vernichte. Allein man hat vergessen, daß 
ein derartiges Vernichten nur bei, an sich gesund gelegenen Orten, und alsdann 
zur Geltung kommt, wenn ein rafch fließender Strom vorhanden ist. Unfere 
Oder aber, - gehört von ihrem Eintritt in Pommern an zu den allerträgsten 
Strömen. Von Stettin abwärts ist die Fallthätigkeit des Fließenden auf ein 
Minimum gesunken, dessen Maß sich dem unbewaffneten Auge entzieht. Das 
Steigen und Sinken des Wasserspiegels ist lediglich von den Luftströmen ab¬ 
hängig, welche den Ausfluß des Stroms in die Ostfee hemmen oder fördern. 
Was aber von dem Hauptstrome in dieser Beziehung gi l t , hat noch mehr Gel¬ 
tung für dessen Arme. 

Auch hat man die Winde zu Hülfe gerufen, um die feuchte laftadische Luft 
zu reinigen, ohne zu bedenken, daß Winde, welche eine feuchte Luft austrocknen 
sollen, selbst trocken sein müssen; die Winde aber, welche die Lastadie vorzugs¬ 
weise treffen, sind östliche und nördliche. Beide streichen stets über große Wasser-
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und Wiesenflächen, «führen also nothwendig Feuchtigkeit zu. Süd- und Westwinde, 
gegen welche letztere die Lastadie durch die Oberstadt sehr geschützt ist, sind an 
sich feucht. 

Man hat ferner behauptet, daß alle sumpfige« Gegenden durch allmäligen 
Anbau mehr unschädlich gemacht würden, und hat sich hierbei auf Potsdam und 
Berlin bezogen. Wie wenig dies in Potsdam trotz aller ungeheueren Kosten und 
Bauten gelungen ist, weiß Jeder, der sich nur einige Zeit in dieser Stadt aufge¬ 
halten hat. I n großen Städten, wie in Berlin, kann bies allerdings für einzelne 
sumpfige Stellen gelungen sein. Nie aber wird man die Sumpflust bannen, wo 
meilenweite moorige Wiesen den kleinen Fleck umringen, der ihnen selbst ursprüng¬ 
lich angehört hat. 

Man hat endlich, zum Zweck des Gegenbeweises, behauptet, daß die Mor¬ 
talität auf der Lastadie nicht größer sei, als in der übrigen Stadt. Dies ist 
für gewöhnliche Krankheits-Verhältnifse wahr, b̂eweiset aber nichts, als (was 
allgemein, bekannt und anerkannt ist) daß der gesunde Mensch sich an alle und 
jede Verhältnisse des Bodens und des'Klima gewöhnen, folglich auch auf der 
Hastadie alt werden kann. Ganz anders aber verhält sich die Sache bei außer¬ 
gewöhnlichen Krankheits-Zuständen, bei Epidemien und Epizootten (Viehseuchen), bei 
Faulfiebern, Nervenfiebern, Ruhren, bösartigen Ausschlagskrankheiten, bei Rinderpest, 
Milzbrand, Rande bei verschiedenen Hausthieren u. s. W., der Cholera der neuesten 
Zeit gar nicht zu gedenken, da diese überall, so auch hier, an den Ufern großer 
Ströme ihr Nest baute. Bei allen solchen Krankheiten wird die Lastadie um so 
mehr der - allgemeine Seüchenheerd, je mehr sie bevölkert ist, und je mehr die 
Einwohner zu den Unterstützung-Bedürftigen gehören, dje schlecht gekleidet, sich 
vorzugsweise von Kartoffeln, von schlechtem Bier und dem leidigen Branntwein 
nähren, und enge zusammen wohnen. Dazu kommt, daß nachdem einstimmigen 
Beobachtungen hiesiger bewährter Armen-Ärzte, unter denen nur der ausgezeichnete 
Arzt, Medicinalrath Dr. Steffen (f 1874) genannt werden möge, alle chronische 
Rheumatismen, Gicht und veraltete syphillitische Krankheiten auf der Lastadie 
schwer, oder fast gar nicht zu heilen sind, daß die Heilung der Hemiplegie 
und fast aller Eachexien, als Wassersuchten 2c. dort den größten Schwierigkeiten 
unterliegt, daß, nach aller Erfahrung^ die kalten Fieber auf der Lastadie schwie¬ 
riger als irgend wo anders den zweckmäßig MHeordneten Heilmitteln weichen, 
und daH, nach aller Erfahrung, keinem Arzte einfallen wird, feinem irgend be¬ 
deutend Erkrankten zu gestatten, daß er nach der Lastadie oder nach irgend einem 
der niedrig, gelegenen, sog. Wasserdörfer verziehe. 

Wenn'Nun das Klima von Stettin, nach der beschriebenen^Lage der Stadt 
und 'ihrer Umgebungen, und in Erwägung der hier so häufigen und schnellen, 
von der Nähe des Meeres bedingten Witterungs-Beränderungen, nicht das ge¬ 
sündeste genannt werden > kann,' und bekanntlich die, aus südlicheren Gegenden 
hierher ziehenden Familien, in jedem ihrer Mitglieder, sich meistens durch einen 
Krankheitsproceß acclimatisiren müssen, so dürfte es nach Vorstehendem keinem 
Zweifel unterliegen, daß die Lästadie nebst Zubehör, die ^ geringste Salubrität 
genießt, daH die Unterstadt mehr oder minder an der Fnsalubrität der Lastadie 
Theil nimmt, und daß die Oberstadt der gesundeste Theil der Stadt ist. 

Nach diesen Prämissen schreitet vr . Kölpin zur nähern Beleuchtung der 
^ Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. Vm. 29 
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vorliegenden Projecte zur Erweiterung des Stadtgebiets, über deren Nothwendig-
keit, bezw. Zweckmäßigkeit der zu wählenden Örtlichkeit, er sich ein Uriheil zu¬ 
trauen zu dürfen glaubt, da er, mit Ausnahme weniger Monate, während eines 
Zeitraums von 30 Jahren als praktischer Arzt in Stettin gewirkt hat. 

Stettin mit seinen Vorstädten hatte vor etwa 40 Jahren, d. h.: gegen den 
Schluß-des 18. Jahrhunderts, 18,000 Einwohner. Jetzt, 1835, hat es über 
30,000 Einwohner, beide Ziffern ohne die zum Mi l i ta i r -Etat gehörigen Personen 
(s. S . 89, 90). Alles frühere behagliche Wohnen, alle gemächlichen Wohnungen 
find verschwunden, von Gärten hinter und an den Häusern sind nur noch einige 
schwache Überreste vorhanden, d. h.: Plätzchen, mit hohen Mauern rings um¬ 
geben, wo keine erquickende Luft mehr durchstreift und kaum noch einige gedeih¬ 
liche Vegetation Platz zu greifen vermag. Die zwei Stockwerk hohen Haüser 
haben sich i n drei-, vier-, ja fünfstöckige verwandelt. Dennoch ist Alles mit 
Menschen überfüllt und die Wohnungen von den größten bis zu den kleinsten 
sind unerfchwinglich theüer. Die höheren Beamten vom Civi l und Mi l i ta i r können 
für unerhörte Miethszinse kaum brauchbare Wohnungen ausmitteln. Die minder 
besoldeten Beamten müssen Miethen zahlen, die ihre geringen Einnahmen bei 
weitem übersteigen, wogegen sie zum Ramboursement für Frau und Kinder nicht 
die notwendigsten Lebensbedürfnisse erschwingen können. Die Tagelöhner und 
Armen sind an die schlechtesten Wohnungen in tiefen unterirdischen Räumen, auf 
engen Höfen neben Mistpfützen, und in die höchsten Stockwerke und Dachkammern 
gewiefen, und kommt einmal ungewöhnliche Bequartierung mit Soldaten, so bleibt 
nichts, als die jämmerlichsten, zum Thei l ungesundesten Räume für sie übrig. 
Es ist schauderhaft, aber wahr, daß es hier Keller von mehreren Etagen gibt, 
in deren untersten, von aller gesunden Luft, von allem Licht beraubten Räumen 
dennoch Menschen und ganze Familien wohnen, während man keinem Vieh, an 
dessen Erhaltung gelegen ist, diese Räume anweisen würde. Wer es nicht glaubt, 
der komme und sehe! 

Um nun der Stadt mehr Raum zu verschaffen, hat man zwei Pläne ent¬ 
worfen. 

Der eine beabsichtigt, die oben beschriebene Silberwiese, den südlich gelegenen 
Anhang der Lastadie in das Stadtgebiet zu ziehen und zu menschlichen Woh-, 
nungen zu benutzen. 

Der Augenschein lehrt, daß die Silberwiese etwa die Hälfte des Areals der 
Lastadie hat. Auf letzterer wohnen eng zusammengepfercht, etwa 6000 Menschen: 
würden also die Einwohner der Silberwiese eben so zusammengepackt, so würde 
diese etwa 30(10 Menschen fassen, was der Überfüllung der, Bevölkerung an sich 
gar nicht abhelfen könnte. Es würden nun unzweifelhaft nur Menschen aus den 
niedrigsten Ständen, die an das schlechteste Leben gewöhnt sind/ weil sie ein 
besseres zu führen nicht die Mi t te l besitzen, dorthin ziehen, und aus keinem 
andern Grunde, als weil es etwa dort wohlfeiler zu wohnen sein möchte. Man 
würde also die Zahl derer, die bei allen Seuchen, so äußerst verderblich sind, 
nur vermehren, die Insalubrität der Lastadie nur steigern nnd erweitern, und so 
sich wahre Seüchenheerde für alle verderbliche Epidemien und Evizootien bilden. 

Ob übrigens die gehoffte Verminderung der Wohnungs-Miethen, erzielt wer¬ 
den möchte, steht zu bezweifeln, da mehrstöckige Wohnungen daselbst nur auf sehr 
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kostspieligen Pfahlrosten erbaut werden können., Man hat auch, obgleich wol 
schwerlich im Ernste, die Behauptung aufgestellt, daß, wenn 3000 der ärmeren 
Einwohner aus der Stadt nach der Silberwiese^ übergesiedelt würden, an Stelle 
der schlechten Haus er in der Stadt, die jetzt durch. Vermiethung an arme, Leute 
noch eine ganz gute Rente abwerfen, sich alsbald große und schöne Gebäude erheben 
würden, welche die jetzt mangelnden Wohnungen für die finanziell besser gestellten 
Stände michlich darbieten würden. Dieser behaupteten Ansicht steht entgegen, 
daß die Eigenthümer der budenartigen Haus er selbst nicht über die Mit te l verfügen 
können, welche zur Erbauung großer Haüser erforde-rlich sind, mithin eine solche 
Hoffnung, nur dann in Erfüllung gehen dürfte, wenn von Staatswegen diese 
Mi t te l gewährt würden, was schwerlich geschehen möchte und auch kaum durchzu¬ 
führen wäre, ohne Rechtsverhältnisse zuverletzen. ,, „' ,, 

Man hat auch hervorgehoben, daß das merkantilische Interesse durch Er-
werhung der Silberwiese außerordentlich gewinnen würde, indem/ dort eine Menge 
sehr bequem gelegener Waaren-Speicher sich erbauen ließe. Dagegen ist in ge¬ 
sundheitspolizeilicher Hinsicht gar nichts zu erinnern. Es leuchtet aber ein, daß, 
um so weniger Menschen dort wohnen können, je mehr man Waaren-Speicher 
bauet, mithin für die Bedrängnisse der Einwohner auch um so viel weniger ge¬ 
wonnen würde., . ' ' 

Wi l l man diesem Bedrangniß im Ernste abhelfen, so muß man sich offenbar 
.nach einem andern Terrain umsehen, andere Pläne ins Auge fassen. Der um¬ 
fassendste darunter würde ohne Zweifel der fein, wenn die fortificatorischen Werke 
links vom Berliner Thore, von Bastion 7, dem sogenannten Passower oder Eck-
Bastion an, über Bastion 8 hinaus bis zum Bastion 9, dem sogenannten Schnecken¬ 
thor-Werke am Oderstrsme, nebst den vorliegenden Ravelinen und Contregarden, 
niedergelegt würden. Diese ganze Festungsreihe soll, nach dem Urtheil sachver¬ 
ständiger Männer, für die Vertheidigung des Platzes nicht zweckmäßig angelegt 
fein, weil sie von nahe gelegenen Höhen beherrscht wird und von diesen aus 
durch die Belagerer unmittelbar unter Feuer genommen werden kann^), jedenfalls 
aber einer durchgreifenden und kostspieligen Ausbesserung bedarf, deren Vollen¬ 
dung dennoch dem Übelstande nicht abhelfen würde, daß jetzt der für die Festung 
so gefährliche Galgwiesen-Orund gar nicht eingesehen werden kann, wozu jeden¬ 
falls bei Eintritt einer Belagerung besondere Vorkehrungen getroffen werden 
müßten. ^ ) ,, 

Wenn man aber den jetzigen Verbindungsweg zwischen dem Eck-Bastion 7 
und dem Fort Preußen in eine Linie von Festungswerken verwandelte und von 
deren Endpunkte ab eine zweite Linie von Festungswerken nach der Iohannis-
kloster-Windmühle, der Schwimmer genannt, fortführte, fo würde Fort Preußen 

. aufhören' ein detachirtes Fort zu fein und Citadelle der Stadt werden. Dem 
'") So war der Hauptangriff bei der Belagerung von 1677 gegen die Festungswerke am 

damaligen heil. Geistthor und von da aufwärts bis zum Gckbastion 7 gerichtet. 
"^) Wie es im 7-jäh-rigen Kriege der Fall war. Friedrich I I . ließ durch Seinen, 1758 

aus dem Feldlager in sein Gouvernement von Stettin, seit 1750, entlassenen General-Lieute¬ 
nant, Herzog August Wilhelm von Braunschweig-Bevern, über den Schmiedegrund Verschan¬ 
zungen anlegen, die man die Bevern'schen Linien nannte. Nach dem Kriege geriethen sie in 
Verfall. 1845 waren noch einige Reste sichtbar. -
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Urtheile jener Sachverständigen zufolge würde durch einen solchen Ausbau die 
Festung sehr an Stärke gewinnen, die Beherrschung des Galgwiesen-Grundes er¬ 
langen und nur wenig mehr an Vertheidigungs-Mannschaft erfordern. 

. Zur Erweiterung der Stadt aber würde, außer dem frei gewordenen 
Festungs-Terrain,,Hse ganze Oberwiek gewonnen, die lange schon in dem innigsten 
und lebhaftesten Verkehr mit der Stadt gestanden hat, bisher aber bei jeder' Be-
lageruug dem Feinde wie dem Freunde gleichmäßig Preis gegeben war. Außer¬ 
dem aber würde ein beträchtlicher, außerhalb der Festungswerke bis jetzt nur 
sparsam mit Häusern bebauter, die Salubrität der Oberstadt ganz genießender 
Strich Landes gewonnen, auf welchem gewiß sehr bald eine Reihe der trefflichsten 
und stattlichsten Haüser in breiten Straßen erbant werden würden. 

Die Silberwiese würde bei solcher Erweiterung, quasi invita, in das Stadt-
gebiet hineingezogen, und es möchte rathsam sein, anzuordnen, daß auf derselben 
ganz ausschließlich Waaren-Speicher und nur so viel menschliche Wohnungen er¬ 
baut würden, als zur Beaufsichtigung'der Speicher nothwendig sein würden. 

Erwägt man hiernach die Zweckmäßigkeit beider beschriebenen Pläne, so kann 
bei Niemanden ein Zweifel darüber obwalten, daß in gesundheitspolizeilicher 
Hinsicht der zuletzt gedachte den Vorzug verdiene und also um so mehr zu wäh-
len sein möchte, wenn auch in fortificatorischer Beziehung ein bedeutender Vor-
theil dadurch gewonnen würde. 

Damit schließt die Kölpinsche Denkschrift. Den darin ausgesprochenen Be-
denken gegen die Silberwiese als Wohnplatz für Menschen stimmte in baulicher 
Hinsicht der Regierungs-Wasserbaurath «Hcabell vollständig bei. Derselbe fügte 
hinzu, daß die auf der Wiese, insonderheit auf dem Masche'schen Holzhofe, unter 
Zuziehung eines Bauführers, bis 16 Fuß Tiefe unternommenen Bohrungen 
ergeben hätten,' daß ohne starke Pfahlroste kein massives Gebäude von mehreren 
Stockwerk auf den betreffenden Stellen errichtet werden könne. 

Was hier ganz besonders hervorgehoben zu werden verdient, ist dies: der 
Regierungs-Medicinalrath Dr. K ö l p i n ist der erste gewesen , der dem 
P l a n e , d i e S t a d t S t e t t i n a u f de r H o c h f l ä c h e , an d e r S ü d s e i t e 
der A l t s t a d t , zu e r w e i t e r n , e i n e n b e s t i m m t e n A u s d r u c k amtlich 
gegeben h a t . Für, die historische Topographie der Stadt Stettin ist es nicht 
unwichtig, die Jahreszahl festzustellen, wann dies geschehen; es ist, wie schon 
oben angeführt wurde, hier aber, um dem Gedächtniß zu Hülfe zu kommen, 
wiederholt w i rd , i m I a h r e 1835 geschehen. Weil mit Ausführung dieses 
Vorschlages die Beseitigung einer -lungern Reihe fortificatorischer Werke bezw. 
deren Verlegung verbunden war, so gehörte für einen Arzt ein gewisser Muth 
dazu, militärischen Kreisen gegenüber von Niederlegung von Festungswerken zu 
sprechen, Kreise, welche für die Ansichten eines Laien in ihrem Fache sehr schwer 
Zugänglich zu sein pflegen, und mindestens in damaliger Zeit, also vor nun 40 
Jahren, für neue Ideen, welche außerhalb der Bahn altbewährter Gewohnheit 
liegen, wenig empfänglich waren. ^ 

Der Bericht an den Kronprinzen, Statthalter'"von Pommern, wurde von 
der Königl. Regierung unterm 21. December 1835 erstattet. Abfasser des Be-
richts war der Regierungs-Rath Graf Itzenplitz, 3() und einige Jahre später 
HandelZminister; gezeichnet war aber auch das Concept von den beiden technischen 
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Ruthen des Eollegiüms, vom! Dirigenten der ersten Abtheilung, Ober-Regierungs-
Rath Frau'endienst, und vom Vizepräsidenten der Neuerung, Geheimen Ober-
Regierungs-Rath Müller. 

Kölpin's Denkschrift bildete die Grundlage des Berichts, in welchem hervor¬ 
gehoben wurde, daß die Wohnnngs-Noth bei dem raschen Steigen der Bevöl¬ 
kerung in den letzten 30—40 Jahren, und, da theils der feste Reif der Festnngs-
werke jede Erweiterung der Stadt hindere und theils das Feftungs-Rayon-Gefetz 
die Ansiedelungen dicht vor den Tho'ren und Werken hemme, durchaus nicht 
befremdend sei, ja es stehe zu erwarten, daß der Mangel an WohMngen sich von 
Jahr zu Jahr in steigender Progression noch dringender herausstellen werde. 
Der Bericht erinnerte daran, daß feit ca. 12 Jahren über den V e r f a l l des 
S t e t t i n e r H a n d e l s und des Oder-Courses überhaupt geklagt werde. 
Das zeitherige Steigen der Bevölkerung sei daher nur die Folge der neüern 
Gesetzgebung, der Verhältnisse der Provinz und des u n l e u g b a r e n Au f¬ 
b l ü h e n s der le tz tern im A l l g e m e i n e n ; nicht aber die eines beson¬ 
deren örtlichen Vorschreitens von Stettin als Handelsplatz. Wenn man nun 
aber hoffen könne, daß jene Klagen über den Verfall des Oder-Handels, soweit 
sie begründet seien, auch mit der Zeit Abhülfe finden würden, und wenn dann 
die Blüthe des Stettiner Verkehrs Kapital, gewerbliche Anlagen und thätige 
Hände in e rhöh tem Maße nach Stettin zögen, so scheine es unvermeidlich, 
daß, was jetzt als dringendes Bedürfniß erscheine, dann als gebietende Noth-
wendigkeit hervortreten werde. — Damals war, was im Berichte unerwähnt 
blieb, eine auf indischen Zucker und Nnnkelrübenbau einzurichtende neue Zucker¬ 
fabrik von' bedeutender Ausdehnung im Entstehen begriffen, der Verkehr mit 
Getreide, Spiritus, Holz war nicht unanfehnlich und die Zunahme dieses Verkehrs 
stand in Aussicht, wenn der drückende Sundzoll herabgesetzt wurde. Der Handels-
Tractat Zwischen Preußen und Dänemark vom 17. Juni 1818 war im Jahre 
1838 zu erneuern, und man hoffte, daß alsdann der in dem Christianopolfchen 
Vertrag von 1645 und dessen Tarif begründete Druck des Suudzolls gehoben 

, und der vaterländische Ostseehandel neues Leben erhalten werde. Diese Hoffnung 
ging nicht in Erfüllung. Sie zerschlug sich an einem Schreiben, welches König 
Friedrich VI . von Dänemark wenige Monate vor seinem am 3. December 1839 
erfolgten Ableben an König Friedrich Wilhelm I I I . von Preußen eigenhändig 
richtete, worin er , steh entlich bat, „das Ende seines vielgeprüften Lebens nicht 
durch so peinliche Äffairen zu verbittern." *) — I n dem Berichte hieß es dann 
weiter: Das Dörfchen Orabow, das nächste an der Stadt, bei welchem unge¬ 
stört gebaut werden könne, sei in den letzten Jahren schnell zu einer Ortschaft 

*) Theod. Schmidt, zur Geschichte des Handels nnd der Schifffllhrt Stettins von 1786—1840. 
Balt. Sind. XXV, 5, 71. Als eine der Wendischen Hansestädte war Stettin früher vom 
Sundzoll völlig befreit, aber schon im 16. Jahrhundert mußte es diesen Zoll abkaufen, wie 
man in Schleker's und Friedeborn's Stadtmatrikel, Folio 47, liefet, wo es heißt: ,,Der Grbar 
Kauffmann zu Alten Stettin hatt zu vnderscheidlichen mahlen frey vnbt guttwilliglich contri-
buirett, Alß folgett: Anno 1568 Ist die erste geldt anläge geschehen, zu behuef der 4000 
Thaler vndt entfreyhung des LastzolZ im Königlichen Öresundt, weyll von der Last Saltz 
2 Thaler vnd 1 last Hering 7 Ortsthaler vffgesetzett worden. Diese Contribution halt Anny 
1568 getragen'4133 Fl., Anno 1570 1700 st., welches geldt in die Cämerey einkvmmen". 
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von mehr als 1000 Seelen angewachsen und jährlich sehe man dort — ja oft 
zur ungünstigen Jahreszeit — neue Haüfer entstehen, welche kaum unter Dach ' 
und Fach und noch naß augenblicklich bezogen würden. Die auf dem Turnei-
Felde seit 1817 angelegte Vorstadt Neü-Tnrnei zähle wol ziemlich eine gleiche 
Anzahl Einwohner. Dor t in Grabow, n ie hier in Neü-Turnei suchten vorzugs¬ 
weise die kleinen Handwerker und die Tagelohn-Arbeiter' ihr Unterkommen und 
wanderten von dort Morgens zur Stadt, zum Hafen, zu den Holzhöfen u. s. w. 
Für diese Klasse der Einwohnerschaft sei es auch allenfalls thnnlich, daß sie 
außerhalb der Stadt wohne. Die Kaufleüte, die Beamten, die Officiere und die 
Groß-Handwerker könnten die Stadt aber nicht verlassen und litten daher gemezn-̂  
sam die empfindlichste B e d r ä n g n i ß der Wohnungsnoth. Ob nun aber dieser 
durch den Anbau der Silberwiese abgeholfen werden würde, müsse der Königl. 
Regierung in vielfacher Beziehung zweifelhaft erscheinen. Der Bericht hebt nur 
in Kürze die gewichtigen Bedenken hervor, welche in der Kölpinschen Denkschrift 
mit Bezug auf die Silberwiefe als Wohnplatz für Menschen auseinandergesetzt 
sind und hält dieselbe nur zur Errichtung von Speichern und Remisen geeignet. 
Indessen auch an diesen fehle es fchon jetzt zuweilen sehr und würde es bei 
steigendem Handel hiesigen Platzes fast immer fehlen. I n d i e s e r Beziehung 
erscheine es daher sehr wünschenswerth, daß auch die Silberwiese zur Stadt ge¬ 
zogen werde. 

Der Kölpin'sche Vorschlag, die Festungswerke auf der Südfeite abzutragen, 
und dahinwärts die Stadt-Erweiterung vorzunehmen, wurde in dem Bericht mit 
Stillfchweigen Übergängen. Doch bemerkte die Künigl. Regierung, daß es bei 
der Wichtigkeit des Gegenstandes wünfchenswerth fei, völlig erschöpfende Vor¬ 
schläge vorzutragen, mit deren Borbereitung sie beschäftigt sei; daher sei sie für 
dm Augenblick noch nicht im Stande, Vollständiges zur Prüfung einzureichen. 

Der Kronprinz hatte den Bericht wohlgefällig aufgenommen und ersuchte 
die Regierung, den angeregten Gegenstand, die mögliche Erweiterung der Stadt 
Stett in und Vermehrung der Wohngelegenheiten betreffend, nicht aus den Augen 
zu verlieren und I h m darüber zu seiner Zeit Bericht zu erstatten. 

Um diese Zeit, 1835, hatten die städtischen Behörden, in Erwägung, daß 
das auf der Lastadie belegene Krankenhaus der Stadt ungenügend und baufällig 
sei, den Beschluß gefaßt, ein neues zu bauen, über dessen zweckmäßigste Con-
struction ein Gutachten des Medicinal-Collegiums eingeholt worden war, und 
demnächst auch an das Königl. Curatorium der Krankenhaus-Angelegenheiten 
berichtet werden sollte. Ungeachtet nun die Stadtverordneten zu dieser Anlage 
56,000 Thl r . ausgesetzt hatten, so war es doch, ohne die Opfer der Stadt noch 
höher zu steigern, nicht möglich gewesen, eine passende und gesunde Örtlichkeit 
für das neue Krankenhaus in der Oberstadt aufzufinden, und darum endlich vom 
Magistrat und der Stadtverordneten-Versammlung beschlossen worden, auf der 
Stelle des bisherigen an der Ecke der Wal l - und der Kirchstraße in der Lastadie 
auf einem Schwell-Roft zn bauen, welcher letztere schon allein zu mehr als 
4000 Thl r . veranschlagt war. Ein neues Krankenhaus mit einem so bedeutenden 
Kostenaufwande in Mit ten des Seüchenheerdes zu, errichten, war eine Anomalie 
seltsamster Beschlüsse der Vater der Stadt ! Schott im Jahre 1823, als die Frage 
des Krankenhauses vorlag, hatte das Mediemäl-Collegium sich gegen diese Bau-
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stelle ausgesprochen und dies Urtheil jetzt, in dem Gutachten vom 20. December 
1835 auf das Bestimmteste wiederholt Die Königl. Regierung hatte hiervon 
zwar Veranlassung genommen, die Stadt-Behörden nochmals zur Beschaffung 
eines gesunden Bauplatzes in der Oberstadt aufzufordern^ allein, indem sie hier¬ 
mit nur eine Wicht als Aufsichts-Behörde erfüllte, sah sie auch die Schwierig¬ 
keiten und Kosten, die hierdurch würden verursacht werden, voraus, und hatte 
jeden Falls in dem vorliegenden Gegenstand einen neuen, recht schlagenden ^Be¬ 
weis davon gefunden, daß es in Stettin an gesunden und guten Baustellen 
fast gänzlich fehlte und daher eine Vergrößerung der Stadt dringendes Bedürfniß 
war. Seitens der Königl. Regierung mußte dies um so mehr so angesehen 
werden, als es ihr nicht unbekannt geblieben war, daß der Magistrat die Kran¬ 
kenhaus-Angelegenheit mit Sorgfalt und unter dem Beirathe tüchtiger Sachver¬ 
ständiger betrieben hatte, und es dennoch bis dahin nicht gelungen war, - eine 
gesunde Baustelle zu ermitteln, auf welcher ein^ Krankenhaus, feinem Zweck ent¬ 
sprechende erbaut werden könnte. 

Die steigende Bedeutung von Stettin als Handelsplatz seit Abschüttelung 
des Franzosenjochs durch die Befreiungskriege von 1813—1815, sowie feit 
Wiederherstellung und Neueinrichtung der^Staatsbehörden, womit im Jahre 1816 
der Anfang gemacht wurde, hatte, wie schon oben von Kölpin in feiner Denk¬ 
schrift nachgewiefen wurde, vonHahr zu Jahr eine Steigerung der Bevölkerung zur 
Folge, welche in dem alten Stettin nicht mehr Raum zum Wohnen fand. Indem 
Vierteljahrhundert von- 1820—1845 wuchs die Einwohnerzahl um 17,500, in 
dem einzigen Jahrzehnt von 1835—1844 um 9000 Seelen, felbstverständlich zum 
allergrößten Theil durch Zuzug von Außen, von nah, und fern, aus den Mittel¬ 
uno kleinen Landstädten, durch Individuen oder ganze Familien vom Gewerbs¬ 
stande oder die den.Merkurstab als Wahrzeichen vor sich hertragen, vom platten 
Lande durch Händarbeiter, die durch ihre körperliche Kraft in der großen Handels¬ 
stadt lohnendere Beschäftigung zu finden hofften, als ihnen in ihrem Daheim, ohne 
allen Grundbesitz zur Erbauung der notwendigsten Lebensbedürfnisse an Korn 
und Kartoffeln und zur Haltung einer, Kuh, kaum einer Ziege, auf den Höfen 
ihres Gutsherrn oder der bäuerlichen - Wirthe ihres Heimathsdorfes geboten 
werden konnten. Das Bedürfniß nach größerer räumlicherer Ausdehnung machte 
sich immer fühlbarer. ^ ^ 

Nachdem das Project, die Silberwiefe als Wohnplatz für Menschen zu be¬ 
nutzen endgültig'aufgegeben, und deren Terrain zur Erbauung von Speichern:c. 
vorbehalten worden, dagegen Kölpin's Vorschlag, die Erweiterung der Stadt auf 
der Hochfläche vorzunehmen, allgemein zum Durchbruch gekommen war, er¬ 
müdete der Magistrat nicht mit Vorstellungen bei der Königl. Regierung, 
bei dem Oberpräsidenten von Pommern und bei dem Minister des Innern, 
um bei. dem Könige hie Genehmigung zur Verlegung der Festungswerke zu 
erwirken; .allein wegen dieses Punktes stießen alle Anträge der städtischen Be¬ 
hörden Auf große Schwierigkeiten, weil oer^Kriegsminister^ und, das zu seinem 
Ressort gehörige Allgemeine Kriegs-Departement, insonderheit dessen Abtheilung 
für die Ingenieur-Angelegenheiten, jeglicher Veränderung in dem Fortifications-
System von Stettin längere Zeit abhold blieb, theils weil man die von den 
Schweden und von Friedrich Wilhelm I. herstammenden Werke für die Verthei-
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digung der Stadt für unbedingt nothwendig hielt, theils aber auch, weil die 
Kosten des Umbaues der Festung, deren Betrag nicht übersehen werden konnte, 
gescheut wurden. Nach langen Verhandlungen, in denen die Gründe für und 
gegen die Verlegung der Festungswerke von den zuständigen Behörden lebhaft 
erörtert wurden, gewann denn doch endlich im Jahre 1844 die Ansicht f ü r die 
Verlegung die Oberhand. Das Staatsministerium unterbreitete den von Com-, 
missarien des Kriegsministers, des Ministeriums des Innern und der Finanzen 
unter Zuziehung von Commissarien der Regierung zu Stettin und des Magistrats 
in allgemeinen Umrissen entworfenen Plan dem Könige, der demselben mittelst 
Cabinets - Erlasses vom 9. Januar 1845 die Landes- und kriegsherrliche Geneh¬ 
migung ertheilte, und mit Ausführung desselben vorzugehen befahl/ dergestalt, 
daß die Festungswerke auf der Südwestseite der Stadt abgetragen und längs einer 
Linie von dem kurz vorher entstandenen Eisenbahnhofe nach Fort Preußen gezogen, 
wieder errichtet, das frei gewordene Terrain aber zum A u f b a u der Neustadt 
S t e t t i n benutzt werden follte. ^ 

Über die, zwischen den Staatsbehörden unter sich, wie mit dem Magistrate, 
als Vertreter der Stadt in allen äußeren Angelegenheiten im Verkehr mit jenen, 
gepflogenen Verhandlungen, über den Bebauungsplan des zur Verfügung gestellten 
Festungs-Terrains und über Alles das, was damit in Zusammenhang steht, muß 
sich der Herausgeber des L.. B . eine geschichtliche, mit Documenten belegte Dar¬ 
stellung für etwaige Ergänzungsblätter vorbehalten, insofern sein hohes Alter und 
seine schwankende Gesundheit die Abfassung dieser Darstellung gestatten sollte. 
Hier fei nur kurz angemerkt, daß das Haasesche Haus, in der Lindenstraße Nr . 11 , 
das erste, und das Dohrnsche Haus, in derselben Straße Nr . 22 das zweite Haus 
ist, welches in der Neustadt errichtet, worden ist, wie denn überhaupt die ge¬ 
nannte Hauptstraße der Neustadt die Änbauer zunächst angelockt hat. I m Jahre 
1857 war diese Straße, 31 Haüser enthaltend, fast vollständig bebaut, mit Aus¬ 
nahme der Haüser Nr . 1a., 4, 14, 19, 25, und 29. I m Jahre 1873 waren 
die Haüser Nr. 1, 1 1 , 1Z, 13, 15, 18, 20, 2 1 , 22, 23, 26, 27, 28 und 30 
noch im Besitz ihrer Erbauer. Dagegen war im Jahre 1857 der schöne Victoria-
Platz und die Stelle, wo jetzt ein Prachtgebaüde, das M i l i t a i r - Cafino, steht, 
Lindenstraße 1a, noch der tiefe Graben vor dem Hauptwalle der südwestlichen 
Festungswerke. 

Nahe gleichzeitig mit der Neustadt ist auch mit Ver Speichex-Bebauung der 
S i l be rw iese der Anfang gemacht worden, nachdem der Vorschlug der städtischen 
Behörden und des Vorsteher-Amts der Kaufmannschaft, die Festungswerke so weit 
gegen Süden hinauszurücken, daß die Oberwiek, mindestens, zum größten Theil 
von ihnen umfaßt werden möchte, an der motivirten Ablehnung des Kriegs-
ministers gescheitert war. Nachdem der Magistrat die Silberwiesen-Insel bis 

>auf 7—8. Fuß über 0 des Oder-Pegels durch Sandschüttungen hat erhöhen 
lassen, was einen Kostenaufwand von ca. 30,000 Thl r . verursacht hat, ist ein 
Bebauungs-Plan für diese Insel,^ incl. der fortificatorischen Werke, vorgelegt 
worden, dem durch Cabinets-Erlaß von: 15. M a i 1845 die Genehmigung des 
Königs zu Theil geworden ist. ^ 

I n dieselbe Zeit fällt auch die Erweiterung der auf der Nordseite der Stadt 
im Thal der Klingenden Beek seit 1830 entstandenen Vorstadt Kupfermühle 
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( I . -B. I I . Th. Bd. I I , 1784) durch Parcelirung der dort Gelegenen vormals 
fiskalischen, Zabelsdorfer und Bredower Grundstücke, mit Hinzurechnung einiger 
Stettiner Liegenschaften, sowie auch die Zerstückelung der zum Turnei-Felde gehö¬ 
rigen, ehemals Altermann Wulffschen Ackerwirthschaft Grünhof, die ihren Namen 
auf die neue Vorstadt übertragen hat.. Einer spätern Zeit gehört die Einverleibung 
der inzwischen entstandenen Vorstadt Pommernsdorfer Anlage in den 
städtischen Verband an, nämlich dem Jahre 1864 (S. 81), wogegen die Vorstadt 
Neü-Turnei gleich nach Beendigung der Befreiungskriege, 1813—1815, ent-
stayden ist. 

Wa3 den Namen Grünhof anbelangt, fo besteht derselbe seit beinahe 60 
Jahren. Er, wurde dem Ackerwerk des Eigenthümers Michael Friedrich Wulffs 
dem ^kleinsten der Vorwerke auf dem Turnei-Alde, auf dessen Wunsch, durch 
Verfügung der Königl. Regierung vom 19. März 1817 von Landes-Polizeiwegen 
beigelegtl), und ist, wie gesagt, als Benennung der neuen Stettiner Vorstadt bei¬ 
behalten—leider! weil dieselbe leicht mit einer andern Ortschaft gleichen̂  Namens 
verwechselt werden kann, die der Herausgeber des L. B. in feinem rein mensch¬ 
lichen wie in seinem evangelischen Bewußtsein sich gedrungen gefühlt hat, als eine 
Brutstätte der Finsterniß, als ein Zwingun des Denkvermögens zu bezeichnend) 

Die Maßen, ihre Benennungen und NezeichMngen. 
Die Altstadt und die Lastadie. 

I n dem alten Stettinschen Stadtbuche, von dem sich nur einige unzusammen-
hangende Bruchstücke aus dem Zeiträume von 1523 bis 1584 erhalten haben, 
finden sich nur wenige Notizen über die Straßen und ihre Benennungen, und 
Schleker's Stadtmatrikel schweigt ganz darüber. Die erste Nachweisung der Straßen-
Namen enthält das Haüser-Kataster) welches auf Verfügung der Regierung Königs 
Friedrich, Wilhelm I. aä äserkwin M M . 86ng,w8 vom 22. September 1722 in 
den Monaten October 1722 bis Jul i 1723 aufgenommen worden ift^)., Die 
Stadt war, wie auf S. 208 nachgewiesen ist, von Alters her seit Einführung 
deutschen Wefens in 4 Viertel zerlegt. Die Stettiner Bürgerschaft hatte, wie wir 
a. a. O. gesehen haben, eine rein militairische Verfassung, und daß es ihr im 16. 
Jahrhundert nicht an schwerem Geschütz zur Verteidigung ihrer Stadt, bezw. zu 
Kriegszügen nach Außen gefehlt hat, beweist das oben, S. 191, eingeschaltete Ver-
zeichniß der damals vorhandenen Kartaunen, Feldschlangen 2c. Mi t welchem Helden-
muth die tapfere Bürgerwehr zur Schweden-Zeit in den harten Belagerungen von 1659 
und 1677 gekämpft hat, wird in einem spätern Abschnitt: „Stettin als Festung" 
ersichtlich sein. Die Eintheilung der Stadt in vier Quartiere bezog sich aber auch 
auf die, Pflege der Sicherheits-Polizei nach all' deren Richtungen, insonderheit bei 
Feü^rsoNnsten, von denen, wenigstens von großen Bränden, Stettin in den Vorjahr-
hunoerten nicht heimgesucht worden ist, außer in Belagerungszeiten. Kehren wir 
zu der Eintheilung der Stadt zurück, so werden die vier Viertel, in dem Kataster 
von 1722/23'GWMderer Ordnung, als die obige Friedebornsche von 1613 ist, 

') ^ota der Königl. Regierung zn Stettin. Abth. des Innern. Tit. 9, Sect. 1, Nr. 13. 
Vol. I, 1813—1841. — 2) Landbuch, U. Th., Bd. VII, 1019—1032.— Z)HaZ Haüser-Kataster 
befindet sich im Raths-Archive. 

Landbuch von Pommern; Th. N., Bd. VII I . 30 



aufgeführt. Nach dieser neüern 
getheilt war, ergibt sich das f o l g M 

der vker viertel, in welche die Stadt 

Berzeichniß der tn A M 
I. Müh len-V ie r te l . 

Das Fuhlmatkt. 
Die halbe weiße MmchWräße. 
Die Baustraße: 
Die Kleine Wollweberstraße. 
Die Große Wollweberstraße. 
Das Salzfaß 1). 
Die Mühlenstraße. 
DllsMoßmarkt. ^ 
Beim. Zeüghaufe 2). 
Beim Ober Stadtkeller 3). 
Bei der St. Marienkirche 4). 
Die Bullenstraße. 
Die Kleine Thumstraße. 
Das. halbe Kohlmarkt. 
Die Große Thumstraße^ 
Die Pelzerstraße. 
Die Fuhrstraße. 
Ober der Schuhstraße, zum Theil 5)̂  

I I . Heil ige Oeist-Viertel . 
Die Oderstraße. 
Die Papenbrücke 6). 
I m Hagen 7). 
Die Lange Brücke 8). 
Die Havening 9). 
Die Königsftraße, zum Theil. 
Die Küterstraße. 
Die Beütlerstraße. 
Die Reepschlägerstraße. 
Die halbe Grapengießerstraße. 
Ober der Schuhstraße, anderer Theil 5). 
Die Schuhstraße. 
Das Heümarkt, zum Theil. 

I I I . Passower-Viertel. 
Der Salzbrun 10). 
Die Splietstraße. 
Die Königsftraße, zum Theil. 

vbryanbeMtt S t r W u 
Die MünHe Brücke l O 
Pie SHülzenstraße^ , 
Ber der HohanniMrche 12). 
Der Nöddenbttg: 
Die Kleine Paftenstraße 17). 
I m GaW 13). 
Der Itosettgarten. 
Aufm Hofe 1 K 
Das Gllfsower Tt)öt lä). 
Das Hüe M o r 16). 
Die Grestestrüße. 
N e halöe OrapeMeßerstraße. 
Has W e KohWarkt. 
Oie Große PapeNstraßt 17). 
St. Jacobs Kirchhof 18). , . 
MmchensträU die Mete HÄfte. 

, IV. Oeßin-Viertel/). 
Das Heümarkt, anderer Theil. 
T)ie Muenstraße, 
Die Aschtzberftraße., 
Der Alt-Mter-Berg. 
Die Hackensträße. 
Die Baumstraße. 
Die Nagelstraße. 
Die Fischerstraße. 
Die Kleine Oderstraße. 
Löknitzer Ort 19). 
Das Fifchmarkt. 
Die Peterfilienstraße 20). 
Die Ftugstraße 21). 
Die Mittwochsstraße. 
Das Neue Tief 22). 
Die Hüner Bahnerstraße. 
Das Stavehl 23). 
Das Krautmarkt. 
Hinter St. Nicolaikirche 24). 
Das Kohtmarkt, andere Hälfte. 

y Über die Bedeutung des Namens Keßin ist oben S. 144, Änmerk. 3 gesprochen. 
Er findet seine Grundbedeutung in dem russischen Worte X«Nmia, n., F. desgleichen XliN^. 
u, F., d. h. Hütte, 03,8a. Von diesem Worte kommen die Benennungen he« ki'sts eine Reihe 
Fischerhaüser, Xi6t2tzr ein Fischer, ^«t^ iu der Hechtroggen, nach Art der Kaviar gesalzen und 
zubereitet. Einen Theil des auf der Westseite des Unterlauft der Oder belegenen großen 
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An hiê .em HeMichM, isMie in den fragmentMiDen Nachrichten des Stadt- ^ 
Mchss ans dW M. IHrhuKoM kWMN BenemiWen undOrtsbezeichnungen 
VM/weWM,öeln)hchyMMN WH^ M>st auch der Jamilien, 
Am HedH^njß Dr HiettniM. EiWHmWaft Mngst verloren gegangen ist, die 
lnsoWrM h^'^chMn MnMation'̂  M Ruft Ms hem Grabe einer unterge-
gMgMN H D ktMw MMM wirb därnm nüMch seln, hier einige der 
beMrkensttiWesten HeneMlngM HaM Ms Märe zu sehen, daß die Stelle, der 

1) Mch Halzfaß. . Hlter dieser DmWen Mstennung, dje..̂  herrührte, 
daß das WenÜberliegeMe Festungswerk^ mit einem Salzfaß Ähnlichkeit gehabt 
haben sM, verstand Man .drei jMgsthin Mcher Msgebaute Buden, jede 2 «Stock¬ 
werke H M u O der KeHe nach votz D ' P ' ^ ' M s " - ^ M ' 4"^ Front. Die 
M e M r 17ZZ von IürMN GamOng in ^ey Besitz von Christophel Novisadi 
übergegangen, und eben so die zweite von Johann Meckling auf Johann ßchmidt; 
hie hritte gHZrti dem Andreas HrHmer. Die beiden ersten waren 1777 im 
BeM dD Prästdenten von EUtHt , zu dessen Zeit der Käme Salzfaß fchon er¬ 
loschen war. Nach seinem Königl, Ober-Postamt 
exworhM, zvelches die Bttden abreiße^ und auf dem Mndo derselben ein neues 
GebaM etrHtey Üeß, W noch "1873, der Kssiser'l. Deutschen Ober - Post -
M r M y n zW Sitze diente, waZ aber seit Wde ^874 sticht mehr der Fall 
M H r / t z am' W m M M besG 1777 der Ge-
hehnMh ^ v. Kork, 1784 Ker Kaufmann 'Tfiussajnt,' Hs ist das Gebäude des 
Henerstl-CoMNststdos voch 2. Armee-Corps: MuHnstraße Nr. 1. 

2) Beim ZMghMe. Darunter ist die kurze, auf der eisten Seite vieleckige 
Verbindung zOschen dem Roß- und Ko^lmarkt zu verstehen, welche nach dem 
Ststdtzeüg- und" Mandhause ĵetzt das Umbachsche Haus, MönHenstraße M 23) 
also genannt wurde. I n her' von HeMaM zur 
Topographie von Stettin in älterer Zeit, zu Ilsttye gezogenen urkundlichen Quellen 
heißt diese Derhinoung „HchofestftraD" ßin Name, der jetzi gassz sinnlos in 
Mchg^DrstrMe verMmmelt, M der ursprMgstchen Benennung des unmittelbar 
W g n IoWden Kohlmarkts yi DerbinWng zu stehen scheint, denn .dieser wird 
jss einer Urkunde des Iacobißuchs (^idM 3f tMi ^aeobi)' „Johleumarkt", koruiu 
ear1>()iiuiu, genannt "(s. unten). ' . ^ , / . 

3) M im obern StaWMer, „by hen bov.msten Gtadtkeller" im 16. Iahr-
Hnndert. ^ - M t Hiesem Hamen wWden 7 tzaüser m k»er, von der Kleinen zur 
Großen hezeichnet. IeHt, 1873, sind es 
ß AMer her WßmMstraße Nr. 1, 2, Z und' Nr. 12, 13, 14. Das Haus 
Mr . "W gHorje M W r e 1722 dem Obristlieuteyant Hempch G?77 war auf 
de^ Hofe H K BraMei , des Brauers Gentein, eittgeWtet. Jetzt besitzt es die 
Wlttwe M HaMmnns Lawrence. ' , 

Lutizerlandes bildete die Landschaft der Kitzmer oder Chyschener. Helmold nennt sie X ^ i u i und 
XMui , (61lr«n.''81g,v. Î itz. I. ô >. 2 u. 8. „voinäe veMur M Oir<Äz>aiw8,. «3t X^luoF") 
Vei MaM von Nremen heißen sie OuMui, N,88ini, /?uß<?ini (^.äain. Vrsw. I, 1t); I I I , 21, 24.; 
ein in HMen PpHnenhes Kolk. 
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4) Bei der Marienkirche — war die Bezeichnung derjenigen 5 Haüser, 
welche in der Kleinen Thum-, d. i . : Domstraße, der Kirche, jetzt dem Marien-
ftifts-Gymnasium, gegenüber liegen, darunter das Iageteüfelsche Kollegium. Die 
Kirche schloß auf de? andern Si i te der Straße mit deren Alignement ab, in 
Folge dessen wegen der bedeutenden Höhe des Kirchengebaüdes und der geringen 
Breite, welche die Kleine Domstraße auf dieser Strecke hat, jenen Häusern, 
namentlich im Erdgeschoß, das Licht sehr benommen gewesen sein muß. 

5) Ober der Schuhstraße — der Platzartige Raum zwischen dem Kohlmarkte 
und der Großen Domstraße einer-, und der Fuhrstraße andrer Seits, enthielt 
im Mühlen-Viertel 17, im Heiligen Geist-Viertel 9, zusammen 26 Haüser, bezw. 
Buden. 

6) Die Papenbrücke, wahrscheinlich nach einer Ladebrücke am Vohlwerk ge¬ 
nannt, — begriff 6 Haüser; es sind die Haüser Nr. 3—8 der Hageustraße.^ 

. 7) I m Hagen — waren 2 Haüser, welche jetzt mit Nr. 1 und 2 der Hagen¬ 
straße bezeichnet sind. 

8) Die Lange Brücke — die zur Langenbrücke führende Straße, enthielt 
11 Häuser; es sind die in der Langenbrückstraße mit Nr. 1—7, und in der 
Beütlerstraße mit Nr . 2, 9—11 bezeichneten Haüser, bezw. Buden. ^ 

9) Die Havening — später auch der Haffeling genannt, begriff 6 Haüser; jetzt 
Splittstraße Nr. 5—10. Auch ein Thei l des Bohlwerks führte diesen Namen/. 

10) Der Salzbrun, oder Salzebrun, Soltenborn im 16. Jahrhundert — 
bezeichnete die Stelle, wo die,Breite-, die untere Schulzen- und obere Schulzen-, 
frühere Grapengießerstraße zusammenstoßen. Es wurden unter dieser Benennung 
vier Haüser verstanden, nämlich die Nrn . 30/31 und 32 der Schulzenstraße und 
Nr . 1 und 2 der Reif- (Reep) schlägerstraße. Der Brunnen war noch zu Anfang des 
laufenden Jahrhunderts in der Mitte jener Stelle des Zusammentreffens der ge¬ 
nannten Straßen vorhanden, wo noch 1843 ein Holzpflock die Lage des Brunnens 
bezeichnete. Aber auch dieses Merkzeichen ist,in. Folge späterer UmPflasterungen 
verschwunden. Gab dieser Brunnen salziges Wasser? 

11) Die Münche-Brücke — enthielt 9 Haüser, bezw. Buden, welche im 
Verlauf der Zeit in der Mönchenbrückstraße durch Zusammenzichung von zwei 
Häusern auf 6 ermäßigt sind.- Die Straße führte und führt auf eine der Lade-
und Löschbrücken am Oder-Bohlwerk, die man nach dem in der Nähe befindlich 
gewesenen Franciscaner-Mönchskloster genannt hat. 

12) Bei der Iohanniskirche — begriff 7 Haüser, davon im Jahre 1777 
drei zum Zucht- und Spinnhause — eines der Institute, die man heüt' zu Tage 
Straf- und Befferungs (?) Anstalten nennt — genommen Waren, die vier anderen 
sind die HaUer Nr . 1—4 der Heiligen Geiststraße. Es ist nicht ersichtlich, 
wann dieser Name der Häuserreihe, der Iohanniskirche gegenüber beigelegt worden 
ist; er ist von dem am Anfang der Oberwiek in der Nähe des Bahnhofsgebäudes, 
belegen gewesenen Hospital S t . Sp i r i tus , welches in der Reformationszeit einge¬ 
gangen ist, entlehnt. I m 16. Jahrhundert führte die gedachte Häuserreihe die 
Benennung „by den grauen Mönneken", nach der Ordenskleidung der Franciscaner 
des nahen Mannsklosters, welche bekanntlich von graubrauner Farbe ist. 

13) I m Gange ^ - so bezeichnete man im Jahre 1722 eine 2 Stockwerk 
hohe halbe Bude und eine wüste halbe Budenstelle, beide hinten an Gärten 
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stoßend, und die jede ihren eigenen Besitzer hatte. Ein halbes Jahrhundert 
später gehörten die beiden Grundstücke dem Hauptmann v. Eyf, der die wüste 
Stelle bebaut hatte. 1784 war der Brauereibesitzer Brahle Eigenthümer 
der gedachten zwei Haüser. Da sie in der Nähe des Röddenbergs und des 
Rosengartens lagen, so entsteht die Frage, bildet der „Gang" den Anfang der 
Magazinstraße? ' 

14) Aufm Hofe — war 1722 eine wüste Budenstelle nebst Garten, dem 
Iohanniskloster gehörig, im Jahre 1784 aber noch nicht bebaut. Die Lage war 
am Rosengarten, jetzt daselbst Nr. 13, „Milentzhof", mit dem Hintergebäude an 
der Grünenschanze Nr. 4. Das,, Haus neben Milentzhof, Rosengarten Nr. 12, 
besteht aus 3 halben Budenstellen, welche gleichfalls Eigenthum des Iohannis-
klosters, von demselben aber bereits 1722 verkauft waren, denn in diesem Jahre 
war Kretzschmer Besitzer des Grundstücks, der auf demselben eine Ölmühle mit 
Roßwerk angelegt hatte. Fünfzig Jahre später war der Consiftorialrath Schimmelmann 
und 1784 der Kaufmann Dewikow Eigenthümer des Grundstücks, welches noch 
lange nachher im gemeinen Leben „die Ölmühle" genannt worden ist. 1873 sind 
die Gottschalkschen Erben Besitzer des Hauses. 

I n : Jahre 1846, als, die Erweiterung der Festungswerke auf der Südseite 
der Stadt fest stand und der Erbauung der Neustadt näher getreten war, auch der 
genehmigte Bebauungsplan bereits vorlag, machte der damalige Stadtbaurath Kremser 
den Vorschlag, zur bessern Verbindung der Altstadt mit dem neu anzulegenden 
Stadttheile eine Straße vom Rosengarten nach der Grünenfchanze durchzubrechen. 
Er hatte dazu ausersehen: Rosengarten Nr. 10, das Berkhoffstift; Nr. 13, M i ¬ 
lentzhof mit dessen Hintergebäude an der Grünenschanze Nr. 4 , und die Haüser 
Nr. 14 und 15 am Rosengarten. Diese vier Grundstücke haben, nach Kremser's 
Messung einen Flächeninhalt von 37.837 Q.-Fuß. Davon fielen auf die zu 
40 F. Breite angenommene Straße 8.988 Q.-F. , so daß 28.949 Q. -F . für 
Baustellen übrig blieben, auf denen Kremfer 7 Haüfer von ziemlich gleichen 
Grundflächen errichten wollte. Würde beim Verkauf der Baustellen der Q.-F. 
zu 2 Thl r . gerechnet, so ergebe das eine Summe von 57.898 Thl r . Den An¬ 
kaufspreis der vier Oruudstücke schätzte Kremser zum allerwenigsten auf 70.000 
Thaler (Berkhoffsstift 20.000, Milentzhof 40,000, die beiden anderen Haüser 
10.000 Thlr . ) , so daß d i ^S tad t ein Opfer von ca. 12.000 Th l r . hätte bringen 
müssen. Der Gewinn durch den Verkauf der Materialien aus den abzubrechenden 
Haüfern konnte immerhin ganz erheblich werden, Kremfer setzte denselben aber 
nicht in Anrechnung, anderer Seits aber auch nicht die Kosten für Pflasterung 
der neuen Straße, für die Anlage mindestens eines öffentlichen Brunnens u. s. w., 
indem sich Gewinn Und Leistung ziemlich gleich bleiben mochte. Aus diesem 
Vorfchlage ist bisher nichts geworden ^). 

15) Das Passower Thor, — unter dieser Benennung wurden 14 Haüser, 
incl. wüster Stellen verstanden, welche später der Kuhstraße, Verbindung zwischen 
Rosengarten und Breitestraße, her jetzigen verlängerten Großen Wollweberstraße, 
zugezählt wurden. 

16) Das Neue Thor , — auf Befehl des Königs Friedrich Wilhelm I. 

Acten des Magistrats zu Stettin. Tit. X^/Sect . 4, Nr. 86, Fol. 83, 84. 



halb nach definitiver Besitzergreifung des bis dahin schwedischen Pommern umge¬ 
baut und Berliner Thor genannt, begriff 1722 unter dieser Bezeichnung 1^ 
Haüser, welche später der schon bestehenden Baustraße, Verbindung zwischen der 
Breiten- und.. Mönchenstraße, zugerechnet wurden, jetzt, seit 1857, zur Großen 
Wollweberstraße gehörig. 

17) Große und Kleine Papenstmße. — Diese Namen erklären sich, insonder¬ 
heit was die Große Pavenstraße anbelangt, ganz einfach, durch die Wohnungen der 
Geistlichen an der St. Iacobi-Kirche, welche, deren Haupteingang gegenüber in dieser, 
die Mönchen- und die Breitestraße verbindenden Straße belegen waren. Es ist nicht 
einleuchtend, warum man das plattdeutsche Wort „Pape"Mcht ins Hochdeutsche 
übersetzt und demgemäß die Straße „Pfaffenstraße" genannt hat, — wie d.er 
Herausgeber des L.-B. es sich gestattet hat, überall im L.-B., wo die Rche 
davon gewesen, das „Papenwaffer" in „Pfaffenwasser" zu verhochdeüMen, wo¬ 
bei er dem Beispiele der Herzoge Barnim des altern (X.), Johann FriedrM, 
Bfigislaw XII I . , Ernst Ludwig und der minoerjährigen Fürsten Barnim des 
Jüngern (XI.) und Casimir IX. folgt, welche in einer die St. Marienstiftskirche 
betreffenden, hochdeutsch geschriebenen Urkunde von 1568 sich des UusdruG 
„Pfaffenwaßer" bedienen. — I m Jahre 1722 und weiterhin bis 1784 enthielt 
die Große „Pfaffenstraße" nur Haüser, welche Eigenthum der St. IacoOkirche 
waren. Es waren im Jahre 1722 — 

g.) Zwei Wohnungen unter Einem Dach, ein Quergebaüde, 2 Stockwerk hoch, 
36' 10" Front, mit 2 Kellerschauern, die Fallluken hatten; 1777 stehen danchen: 
Stadtwachtknecht und Schneider Lehmann, und diesen Namen 1784 gegenüber: 
Hechelmacher Bartesäni, in beiden Epochen ob als Besitzer oder als Miether ist 
nicht ersichtlich. Jetzt, 1873, Nr. 2 der Papenstraße, dem Glasermeister Fahren-
wald gehörig. 

b) Das Archidiaconat-Haus, im Jahre 1777 vom Prediger Sternberg be¬ 
wohnt, ein Quergebaüde von 2 Stockwerk, 39' 3" Front, mit Kellerschauer, der 
5", 4 " tief auf die Gasse vorspringt, 5' '2" breit und 6' 7" hoch ist. Der Hof 
stößt an den des „gülden Leuen." Es ist jetzt das Haus Nr..3 der Papenstraße, 
welches die Kirche vermiethet hat. 

e) Eine Kirchenwohnung, quer gebaut, 2 Stockwerk hoch, 20' 6" Front, 
.hat ein Kellerschaner von ähnlichen Dimensionen wie das Archidiaconat-Haus, 
sein Hof stieß an des „gülden Leüen" Stallgebäude. Die Wohnung war ver¬ 
miethet. Jetzt desgleichen als Nr. 4 in der Pavenstraße. 

ä) Die Sub-Rectorat-Querbude, 2 Stockwerk hoch, 28' 7" Front, hat ein 
Kellerschauer von ähnlichen Dimensionen wie die vorigen Haüser, sein Hof grunzte 
ebenfalls mit dem „gülden Leüen". Jetzt Nr. 5 der Papenstraße, und mit Nr. 4 
nach dem Neubau unter Einem Dach und das Doppelhaus zum Besten der Kirchen-
kasse zu St. Iacobi vermiethet. 

6) Zwei Kirchenwohnungen unter Einem Dach, ein Quergebaüde von zwei 
Stockwerk, jede Wohnung hatte einen Kellerschauer mit Falllucken, die, wie ge¬ 
wöhnlich, tief auf die Gaffe vorsprangen. Die eine Wohnung diente dem Pre¬ 
diger zu Scheune, Filialkirche von St. Iacobi, die andere dem Organisten von 
St. Iacobi zur Amtswohnung. 1777 waren der Prediger Hertel und der 
Organist Klingenberg Nutznießer der Wohnungen. 1784,werben als Bewohner 
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geitäM der MmptternNsier M W M der PerükkeWtMer EaleboH, H M 
w M m a W h a U Mether, letzterer vielleicht M NMießer mik M V D f l W ü M 
für, die InstaNd'hältünZ/ der in Mode seienden gepuderM KoMsdeKttlgW M n 
fremdem HM,de r geistlichen Herrn an St. Jacob: Sorge zu trägem I H t , ^873", 
ist das Haus Privateigenthüm der' Wittwe Stiev, chttep Nr. 6 Mr Pap^nIraße. 

O i der Meinen' chfaffeBraße" gab es 1722 keÄ Oaüs, kezne Bude mW, 
die der Iacobikirche zugManden hätte. Hur kaHblifHeN M t siM hier jedenfalls 
Wohnungen für Geistliche gewesen,' und zwar für die zahlreiche Kläffe On ^ M i e n , 
Kaftellästen und Altaristen, „Kostknechte ,des Pyrners" (Pfärrherrn)^ öH den 
Msssedienst an hen ^bmalWen,.zu versehen hätten,-, mit deneV die M Jacobi-
k i rM vöHchfröM gewesen ift^ gestiftet von KörplersHasM und sLömmM gMMgen 
See l̂eH die da wähtiW, vom Geist der Zeit befangen, den in SWdeN Verstor¬ 
benen ober noH SterNnden die Pein des Fegefeuers o M gar das'Mg brodWH 
Feuer der Hölle zu mildern, oder die bußfertigen <ZMW v M dm in AUsicht 
steßeDen QpüHn vollständig'-zu M e ^ lveM sie in-den KiHen M M e n H»sten 
an' diefeH öder" .jenem Pfeiler deH OeVaWes einen A l t U ärchkteWAfchf gesHMa,ck-
vW ,odW geschWUM — je nachdeN — erVcmen WeN> und' Geld nO GH 
Henkten oVer leHtwillig vermachten/ um aus dem Ertrage den Wcariüs ?c. Zu 
be.lohnetl, der öerordnungWWg sW unverständliches — OMarr in der röMsHW 
KircheWVaW zu vHrichten yatte. , 

H ' M MoK-Ki rchW. — Aus deMben ständen nur HaüD, d ^ der 
Mrche geMieV die ä M jeG W7s, daseM nur noch 2 besitzt. Es w ä M itjrer 
im Ichre 1722 siehW aw der Z M M i D 

^ a) die KüsieW 
M s ' v o n ' 2 Stockw 
hqus.vött I'?' F^ FrMt. Diese 3 HMser sind einWäNgen Und b i l M wüste 
OteÜen, welche bis M den h'eütigön M g , ,trotz der in den Hngst vMöffenen 
Jahren in Stettin sich kund> gegebenen WohMngsnöth> Nicht wieder Sebaüt 
f t M 6) Das PaftoraHaus' Voss 2 Stockwerk und 33' 10" F r M , die Wohnung 
d'es ersten Kredtzers M St. Iacobi, das Pfarrhaus, IaM-Kirchhof Nr. 4. 
ch Vas, DimionathaM von 2 Stockuierk und 71^ Fronte Jetzt neu gebaM 
Wohnung des ArchiMcönus öder zweiten Predigers sowie des dritNn PredHLrs 
an St. IacöVi, Mchhof Nr.,5: t) Vier^ Schulcöllegen-WohnüngU üttter ge-
meinsHllftlichem Dache von zusammen 88' 6" Front und 2 Stockwerken^ Nr. 6—9, 
sämmttich vermiedet. Z) Noch zwei Wößnüttgen M ß r Einem Dach, gleichfalls 
s Stockwerk hoch, 5 ^ Front, die eine 172Z dem MrchenWauter, die Mdere 
dem Precentot zur Wohnung überwiesen. Jetzt eine wüste Stelle auf dem Kirch¬ 
höfe, welche unM den Nrn. 1—3 geführt wird. / , 

19) Löknitzer, Ort, — auch die Löknitz und Mter Löknitzerstraße genannt. 
Unter' dieser Benennung wurden 4 Haüser verstanden, welche seit 1857 zur Fischer¬ 
straße unter der Nr. 2, 15, 16, 17 gerechnet werdend Die Benennung hängt 
wol ohne Zweifel M t dem ^azMiü I^o^ßilitxe zusammen. Der Besitzer dieser 
Burg und des 
mag jene Haüser, bzw. Buden erbaut und mit Nnterthanen aus Löknitz besetzt haben. 

20) Petersilienstraße— hatte, wie schon im Abschnitt von den Häusern 
angemerkt ist, nur ein Haus, wie auch heute; es war ein Querhaus von drei 
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Stockwerk und 6(V Front; es war die Scharfrichterei; darum heißt diese Straße 
auch im Stadtbuche (16. Jahrhundert) die „Bödelstrate", weil der Büttel oder 
Scharfrichter darin wohnte. Der heutige Name der Straße läßt sich vielleicht dadurch 
erklären, daß der Bewohner in seinem Garten den Petersilien-Bau im Großen betrieb. 

21) Flugstraße — eigentlich Fluchstraße, später verstümmelt in Pflugstraße, 
denn sie heißt im Stadtbuche „Flok- oder Floek- (sprich Fluk-) strate", nie 
„Plogstrate". Sie enthielt 4 Haüfer, die Nr. 1 , 20, 21 , 22 der Fischerstraße. 

22) Das Neue Tief — begriff 10 Haüser, bezw. Buden, die Nr. 14—23 
der Mttwochsstraße. 

23) Das Stavehl, — im Stadtbuche „die Staveln" genannt, später die Hacke 
und Hackenstraße, hatte 5 Haüser, die Nr. 1, 20/21, 22, 23 der Kleinen Oderstraße. 

24) Hinter der Nicolaikirche; — unter dieser Benennung verstand man 8 
Haüser, die sich vom Rathhause bis an die Hünerbeiner Straße erstreckten; jetzt 
die Haüser am Neüenmarkt Nr. 3—10. 

Das Haüser-Kataster, aus dem das vorstehende Straßen-Verzeichniß entlehnt 
ist, wurde 9 Jahre nach der Belagerung Stettins durch die Moskowito-Saxonischen 
Kriegsvölker unter des Fürsten Menschtschikow's Befehl angefertigt. Bei jener 
Belagerung wurde die Stadt sechs Tage lang, vom 22—27. September 1713 
aufs Heftigste bombardirt. Es wurden 70 Haüser (nicht 150 wie man hin und 
wieder liest) in der Baustraße, der Großen und Kleinen Wollweberftraße, die 
Salzfaßhaüser, in der Mühlenstraße, am Roß- und Fuhlmarkt, sowie im Rosen¬ 
garten vollständig zerstört. I m Jahre 1722 waren davon nach Ausweis des 
Katasters erst 22 wieder aufgebaut, 48 Hausstellen lagen noch wüst. 

Bis gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts waren die Straßen der Stadt 
am Ein- Und Ausgang derselben nicht mit Namensblechen versehen. Da erging 
von Seiten des Königl. Gouvernements der Festung Stettin, vertreten durch den 
Commandanten, an die Pommersche Kammer ein, seines Stils wie seiner Recht¬ 
schreibung nach denkwürdiges Anschreiben folgenden Inhalts: — 

Da es nunmehro andem, daß die zur Revue anhero beorderte Regimenter 
den 8. dieses hierfelbst ein marchiren werden aber bekannt, was vor irrungen 
vorhin bey dergleichen Fällen es gegeben, daß solche die Straßen nicht zu finden 
gewußt, welche ihnen theils zum ein und durch March, theils zu ihrer Einqnar-
tirung angewiesen werden; Mithin die selbst redende Billigkeit alß auch die 
Nothwendigkeit uicht mindet, selbst die Regeln einer guten Polisey erfordern, 
daß solchem sowohl aus obiger Ursache alß auch in anfehung der anhero 
kommenden fremden abgeholffen werde; So hat das Königl. Gouvernement für 
nöthig gefunden, der Königl. Hochlöbl. Krieges- und Domänen-Kammer dieser-
wegen vorzustellen und zu ersuchen, dem löbl. Magistrat aufzugeben, daß Er 
noch vor dem 8. dieses so wie in Berlin und anderen großen Städten an allen 
Ecken von jeder Straße ein Blech schlagen lasse, worauf der Nähme der Straße 
mit fchwartzen großen Buchstaben geschrieben ist. 

Stettin den 5. Iu ly 1747. Königl. Preüß. Gouvernement. 
gez. v. Bevern. ̂ ) 

l) August Wilhelm, Herzog von Braunschweig-Bevern, geb. zu Braunschweig am 10. Oc-
tober 1715, als ältester Sohn des Herzogs Ernst Ferdinand, aus der apanagirt'en Nebenlinie 
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Die Königl. Kammer entsprach dem Ansuchen des Gouvernements ohne 
Verzug und erließ den gewünschten Befehl, der am Nachmittage des 5. Jul i beim 
Magistrate einging, von dem nun sofort Meister Berner, der Klempner, und Meister 
Eichenberg, der Maler, aufs Rathhaus berufen würden, denen der Magistrat 
die Arbeit mit der Maßgabe übertrug, daß Eichenberg's Schwiegersohn Bertaille 
das Schreibwerk ausführte, der zu dem Endzweck ein Verzeichniß der Straßen¬ 
namen aus dem Schoßbuche mitgetheilt erhielt. Ob die Werkmeister im Stande 
gewesen, innerhalb zwei Tagen ihre Aufgabe vollständig zu lösen, geht aus den 
Acten nicht hervor. Man wird es in Zweifel ziehen können, denn nach Ablauf 
von fünf Jahren, fchreibt der Gouverneur, Herzog von Braunschweig-Bevern, 
unterm 8. April 1752 unmittelbar an den Magistrat: „es sei observirt worden, 
daß an den Ecken einiger Straßen und anderer pudiiguen Örtern noch keine Bleche 
angeschlagen seien, weshalb er den lobt. Magistrat ersuche', die fehlenden Bleche 
je eher je lieber anbringen zu lassen, damit gegen die Revue solches im Stande 
sey." Hierauf wurde sämmtlichen Wachtknechten, auch dem Stadt-Wachtmeister, 
aufgegeben, in der Stadt zu Visitiren, an welchen Straßen-Ecken die Bleche fehlten. 
Der Bericht wies im Ganzen 70 fehlende Bleche nach. Nach dem im Jahre 
1747 geforderten und bewilligten Preisen erhielt Pro Stück der Klempner 1 Gr. 
3 Pf., der Maler 6 Pf., der Kleinschmidt für Mauerstifte 2 Pf., die Bleche auf-
zuschlagen 1 ' ^ Tag k 8 gr., einem Tagelöhner fürs Tragen der Leiter a 1 ^ 
Tag 6 gr. I m Ganzen belief sich der Kostenbetrag für diese 70 Bleche auf 
7 Thlr. 19 gr. 2 Pf., die von der Kämmerei gezahlt wurden. Dieselben Preise 
sollten auch noch im Jahre 1768, als auf Veranlassung des Gouvernements 36 
Bleche erneuert werden mußten, geltey, allein Meister Vollert, der Klempner,-
forderte jetzt 2 gr. fürs Blech, indem er zu bedenken gab, daß die Zeiten seit 
1752 sich sehr geändert hätten, und die Preise des Materials, sowol als der 
Nahrungsmittel einen merklichen Unterschied machten. Er wolle indessen mit 
1 gr. 6 pf. zufrieden sein, unter dem könne er die.,Bleche nicht liefern. Dieser 
Preis ist ihm denn auch bewilligt worden. Der Maler Krüger war mit dem 
alten Preis von 6 Pf. fürs Beschreiben eines jeden Bleches zufrieden. Diese Er¬ 
neuerung kostete 3 Thlr. 20 gr. 

I m Jahre 1777 gab es beim Magistrate kein ausführliches Verzeichniß der 
sämmtlichen Straßen in der Stadt. Da man aber ein folches für nothwendig erachtete, 
so wurde mittelst Dekrets vom 16. März 1777, — unterzeichnet: Loeper — die 
Anfertigung desselben und gleichzeitig die Anzeige verordnet, wo die blechernen 

des Hauses Braunschweig-Wolfenbüttel, trat schön 1731 in Preußische Kriegsdienste. I m ersten 
und zweiten schlesischen Kriege focht er mit Auszeichnung und ward darauf Generalmajor und 
als solcher 1746 mit der Commandantur und 1750 mit dem Gouvernement von Stettin betraut, 
und zum General-Lieutenant befördert, wurde er einer der Helden des 7jährigen Krieges; 
als selbstständiger Corvs-Commandeur besiegte er 175? die überlegene Macht der Österreicher 
unter Königsegg in dem verschanzten Lager bei Reichenberg. 1758 schickte ihn der König in; 
sein Gouvernement nach Stettin zurück, woselbst er als General der Infanterie am 2. August 
1782 verstorben ist. Sein Name steht auf dem am 31. Mai 1851 enthüllten Friedrichs-Denk¬ 
male zu Berlin, an der nördlichen Seite des Sockels. Des Herzogs Vorgänger in dem 
Gouvernement von Stettin war der General- Lieutenant Christian August, Fürst von Anhalt-
Zerbst-Dornburg, dem hier am 2. Mai 1729 eine Tochter, Sophie Auguste Friederike, gehören 
wurde, die nachmalige Kaiserin Catharina von Rußland, f 1796. 

Landbuch von Pommem; Th. I I . , Bd. VII I . - 31 
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Schilder zur Bezeichnung der Straßen fehlen möchten. Die Aufnahme ergab 
das folgende, nichts weniger, als vollständige — 

Verzeichnis der in Alten-Stettin sich befmdenden Straßen 1777. 

1. Mönchenstraße, 
2. Weiße Schwanstraße. 
3. Große Wallstraße. 
4. Kleine Wallstraße. 
5. Große Wollweberstr. 
6. Kleine Wollweberstr. 
7. Mühlenstraße. 
8. Roßmarkt. 
9. Kleine Domstraße. 

10. Bullmstraße. 
11. Große Domstraße. 
12. Pelzerstraße. 
13. Am Graben. 
14. Nitterftraße. 
15. Vorftraße. 
16. Schuhstraße. 
17. Kohlmarkt. 
18. Breiteftraße. 
19. Grapengießerstraße. 
20. Kleine Papenstraße. 
21. Große Papenstraße. 
22. Kuhstraße. 

23. Baustraße. 
24. Am Passower Thor. 
25. Rosengarten. 
26. Röddenberg. 
27. Schulzenstraße. 
28. Königsstraße. 
29. Splittstraße. 
30. Mönchenbrücke. 
31. Wallstratze. 
32. Heümarkt. 
33. Frauenstraße. 
34. Nicolaikirchstraße. 
35. Hinter der Nicolai-

kirche. 
36. Hünerbeinerstraße. 
37. Hakenstraße (Hacken). 
38. Bollenstraße. -
39. Große Oderftraße. 
40. Neue Tief. 
41. Mittwochstraße. 

44. Alt Peterberg. 
45. Pflugstraße. 
46. Löknitzerstraße. 
47. Am Fischerchor. 
48. Kleine Oderftraße. 
49. Nagelstraße. 
50. Petersilienstraße. 
51. Am Holzbohlwerk. 
52. Iunkerftraße. 
53. Klosterhof. 
54. Hagen. 
55. Beütlerftraße. 
56. Küferstraße. 
57. Reepschlägerstraße. 
58. Splietstraße. 
59. I n der Havening. 
60. An der Langenbrücke. 
61. Große Lastadie. 
62. Schiffbauer Lastadie. 
63. Kirchmstraße. 
64. Pladdrin, Pladerin. 
65. Wallstraße. 

42. Fischmarkt. 
43. Aschweberstraße. 

An fehlenden Blechschildern wurden 8 nachgewiesen. Sie wurden ergänzt, 
wofür der Klempner 18 gr., der Maler 9 gr. liquidirte, im Ganzen 1 Thlr. 
3 gr., welche 6x ca883. eivitatin am 22. April 1777 gezahlt wurden. 

Damit schließen die actenmäßigen Nachrichten über die Namen der Straßen 
aus dem 18. Jahrhundert. 

I m Laufe des Jahres 1805 machte ein Mitglied des Magistrats, der Sena¬ 
tor Frieden«, auf die Mangelhaftigkeit der Straßenbleche, welche zum Tbeil 
ganz zerstört, oder durch den Zahn der Zeit so unleserlich geworden waren, daß 
sie den beabsichtigten Zweck gar nicht mehr erreichten, aufmerksam, indem er zugleich 
bemerkte, daß Straßenbleche, wenn sie eine auffallende Farbe und leserlich groß 
geschrieben sind, zur Verschönerung der Stadt wesentlich beitragen würden. Er 
empfahl bei der nothwendig gewordenen Erneuerung sämmtlicher Straßenbleche 
die Berliner Straßenbleche zum Muster zu nehmen; Platten von 15" Länge 
und 12" Breite, hellblau angestrichen mit deutscher Fracturschrift in weißer Farbe. 
Das Magistrats-Collegium war diesem Vorschlage beigetreten und ließ die Bleche 
anfertigen. Magistrat berichtete am 25. Febr. 1806 an die Kriegs- und Domainen-
Kammer, welche mittelst Rescripts vom 6. März gleichen Jahres die Renovirung 
der Straßenbleche, in der Berliner Weise, genehmigte und die Vorlage des Kosten¬ 
anschlags erwarten wollte. Dieser wurde am 23. April eingereicht und von der 
Kammer unterm 6. Mai 1s06 genehmigt. Er belief sich im Ganzen auf 142 Thlr. 
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16 gr. für die erforderlichen 200 SOst Straßenschilder, indem fürs Stück mit 
dem KlemMermeister Welle 10 gr. und mit dem Maler Paul , dem jungem, 5 gr. 
vereinbart worden waren. Für's Anschlagen der Bleche und für Nägel kamen 
16 Thl r . in Rechnung. Der Stadtbaumeister Brockmann hatte die Arbeiten 
überwachte 

Bei dieser Gelegenheit werden zum ersten M a l der Königsplatz und die 
Louisenstraße genannt. Die« Kleine Wallftraße zwischen der Kleinen Domstraße 
und der Ecke der Großen Wallstraße, (Nr. 4 des Verzeichnisses von 1777) erhielt 
den Namen Königsplatz im Jahre 1806,. nachdem im Jahre 1793 das dem 
Könige Friedrich, I I . von den Pommerschen Ständen errichtete Standbi ld, ein 
Meisterwerk Gottfried Schadow's, aufgestellt und feierlich enthüllt worden war; 
und die Nühlenstraße wurde in Louisenstraße umgetauft, als König Friedrich 
Wilhelm I I I . in Begleitung seiner Gemalin Louise, Stett in im Frühjahre 1806 
besuchte und das Kömgspaar zur Besichtigung des Denkmals durch jene Straße 
fuhr. Mühlenstraße aber'hieß diese Straße nach der daselbst belogenen fürstlichen, 
wie auch der. frühern Stadt- , dann aber Kloster-Roßmühle, erstere in dem viel 
später sogen. Fontainenhaufe, worin mittelst Noßwerks die Wasserkunst auf dem 
Roßmarkt in Bewegung gesetzt wurde. (Bergl. S . 197.) 

I n feinem Antrage wegen Erneuerung der Straßenbleche bemerkte Senator 
Friederici, daß „ i n dem großen Stadtplane von Stett in, welchen der Herzog von 
Br . Bevern hat aufnehmen lassen, der untere Thei l der Mönchenftraße von der 
Minifterialschule, in der Papenstraße, bis zum Spritzenhause, —jetzt, 1873, das 
Ambach'sche Haus, Mönchenstraße 23 — „das Faule Markt " , plattdeutsch „Fule 
Markt" , genannt werde. Er fragte an, ob diese Benennung beibehalten, oder 
der Name Mönchenstraße bis zum Spritzenhause erweitert, werden sollte. Gleich¬ 
zeitig zeigte Friederici an, daß die neue Straße, welche am Petrikirchhofe herauf¬ 
geht, noch keinen Namen habe; er bat, ihr einen zu geben. Wegen beider Punkte 
wurde der Referent an das Hypothekenbuch verwiesen. Nach genommener Ein¬ 
sicht desselben berichtete er am 5. Juni 1806, unter Beifügung eines vollstän¬ 
digen Verzeichuisses aller Straßen der Stadt, daß 

1) Der Name Faule Markt im Hypothekenbuch stehe; 
2) Die Straße am weißen Paradeplatz von der Großen bis zur Kleinen 

Domstraße vorlängs der Marienftiftshaüser i « Stadtplane „Am Graben" (Nr. 13 
des Verz.) genannt werde, und die Straße von der Großen Domftraße bis zum 
Schlosse „Große Ritterstraße" M r . 14 des Verz.^; in dem Grundkatafter aber 
heiße erstere „Am Weißen Paradeplatz", und letztere „Grabenstraße". Friederici 
war der Meinung, daß erstere den Katasternamen „ A m Weißen Paradeplatz" 
und letztere den Stadtftlannamen „Große Ritterstraße" beizubehalten sei. 

3) Die neügebauten Haüser" hinter der Holländischen Windmühle seien im 
Hypothekenbuche „Hinter der Holländischen Windmühle" genannt. 

4) Die Straße am Wallkirchhofe ist in ebendemselben unter dem Namen 
„Am Petrikirchhose" aufgeführt; er gebe anHeim, diesen Namen beizubehalten, 
oder in „Petrikirchenstraße" umzuändern. 

5) Die Querstraße nach dem Spital auf der großen Lastadie sei keine Straße, 
sondern nur ein Gang zum Spi ta l und zur Gertrudkirche, daher mit „Spital¬ 
gang" oder „Spitalhof" zu bezeichnen. 
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6) Das Ende zwischen der Raths-Waage und dem Packhofe bis zur Langen 
Brücke habe keine andere Benennung als „Am Packhofe". 

7) Die fchmale Querstraße von der Baustraße (Nr. 23 des Verz.) zum 
Grünen Paradeplatz sei im Hypothekenbuch „Ziems Gang" und im Stadtplane 
„Stiech Gang" genannt. , 

Friederici bemerkte' aber noch in seinem Berichte, daß ihm die Conscriptions-
liste des Hypothekenbuchs wenig Trost gewährt habe; es seien in derselben viele 
Straßennamen unrichtig geschrieben, bei anderen Straßen seien die Namen ver¬ 
wechselt. So heißt der „Rödderberg," welcher Name nach Micrälius (auch nach 
Friedeborn I , 38) auf das Zeitwort „ausroden" zurückzuführen, und daher mit 
einem d zu schreiben sei, im Hypothekenbuch „Regenberg"; statt „Aschaberstraße" 
stehe darin „Aschweberstraße", anstatt „Altböterberg" „Altpeterberg" (Nr. 44 des 
Verz.), und die Straße von der Langenbrückenstraße (Nr. 60 des Verz. von 1777, 
woselbst diese Straße „an der Langenbrücke" heißt) bis zum Hagen (Nr. 54 des 
Verz.) werde im Hypothekenbuche Kleine Oderstraße genannt, da es doch die 
Große Oderstraße sei, und so mehrere. Referent halte demnach es rathfam, bei 
Regulirung der Straßennamen den alten Stadtplan zum Grunde zu legen. 

Der Friederici'schen Erklärung und Ableitung des Namens Rödden- bezw. 
5 Rödenberg, nach Micräl ius, gegenüber bleibt Hermann Hering bei dem doppelten 

^ i d stehen und erklärt den Namen durch „Hundeberg" ^). Eine Randbemerkung zum 
l ^ Friederici'schen Bericht vom 5. Jun i 1806 von einer andern Hand geschrieben, 

nennt die, in dem Verz. von 1777 nicht als Aschaber-, wol aber als Aschweber¬ 
straße vorkommende Straße „Aschgerberstraße". 

I n Bezug auf den Namen „Altböterberg" kommt in den Magiftrats-Acten 
eine Gingabe — drolligen Inhal ts vor. Der Oberlehrer C. B. Schultz, au der 
Ministerialschule, zuletzt Rector, seit 1870 pensionirt, schreibt an die Königl. 

W Pulizei-Direction am 14. J u l i 1843 folgendes: 
„Unlängst fragte mich eine Schülerin, warum die rechte Seite der Straße, 

welche von der Frauenstraße nach dem Schlosse hinaufführt, anders hieße, als 
die l inke Seite: an der rechten Seite stände angeschrieben „A l t Peter Berg" 
und an der linken Seite Mltböter Berg". Ich antwortete, daß in Stettin jede 
Straße nur E i n e n Namen habe, daß diese Straße der „Altböter Berg" hieße 
und die andere Bezeichnung nur eine Verdrehung dieses Namens wäre, wie die 
des Rödenbergs in Regenberg. Damit konnte sich indeß das Kind noch nicht 
beruhigen, denn es meinte: wenn die hohe Obrigkeit nicht wollte, daß diese 
Straße zwei Namen führen sollte, so hätte sie gewiß nicht zwei Namen an¬ 
schreiben lassen. Ich entgegnete, daß der eine Name vielleicht verschrieben worden 
und ich dafür forgen würde, daß der Fehler berichtigt werde. — Möchte diefe 
Mittheilung Eine Wohllöbliche Polizei-Direction veranlassen, ein Curiosum abzu¬ 
stellen, das in Kindern unnöthige Scrupel hervorruft, und Erwachsenen, nament¬ 
lich Fremden, als eine lächerliche Merkwürdigkeit erscheinen muß." 

Die Königl. Polizei-Direction überwies die Eingabe des :c. Schultz dem 

l) Das plattdeutsche Wort „de Rodde-" bezeichnet einen großen Hund. Daher der Rodden-
„ . berg in Stettin lateinisch Oauum colii» heißt. S. I . C. Dähnert, Platt-Deütsches Wörter-
,̂ Buch nach der Pommerschen und Rügischen Mundart., Stralsund, 1781. S. 383. 
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Magistrat zur Beseituug der geäußerten Bedenken. Meister Rohnert, der Maler, 
erhielt den Auftrag, ein neues Straßenblech mit dem richtigen Namen anzufer¬ 
tigen. Es kostete 25 Sgr. und war im September 1843 an der rechten Seite 
des Straßeneingangs von der Frauenstraße her, befestigt. Von da an hat denn 
auch die Straße bergauf bis zur Fuhrstraße und bis zum Thorwege des Schloß¬ 
hofes noch 13 Jahre l a H den alten historischen Namen „Altböter Berg" geführt, 
ursprünglich im Plattdeutschen „de Olde Böter- oder Büterberg", welcher nebst 
dem Büterort und der ungefähr gegenüberliegenden ,,,Aschböterstraße", in dem 
Verz. von 1777 unter Nr . 43 ohne S inn „Aschweberstraße" genannt, nach 
Hering's Ansicht auf das Wort „büßen" zurückzuführen ist, muthmaßlich weil , 
der Schandpfahl dort stand, später auf dem Krautmarkt; oder auf das Wort 
„böten, büten", d. i . bessern, flicken,^ also: Altflickerberg, was schon Friedeborn I , 
38 meint, Altflicker, Schuhflickerstraße, eben so wie man sagt: Ketelböter für 
Kesselflicker. Auf gleiche Weise würde dann Aschböter bezeichnen: Topfflicker, 
Topfbinder, Topfstricker, denn „Asch" ist ein irdenes Gefäß, Topf, Napf, z . B . : 
Aschkuchen, Blumenasch, im Meißnerland noch jetzt gebräuchlich. Unter Aschofen 
(siehe oben) wird wol ein Kachelofen zu verstehen sein. 

Um auf die Friederici'sche Erneuerung der Straßenschilder nach' Berliner 
Ar t zurückzukommen, so ist zu erwähnen, daß dieselbe im Laufe des Sommers 
1806 nicht durchweg zu Stande gekommen ist. M a n ersieht dies aus einer 
Vorstellung des Meisters Welle vom 18. Apr i l 1814, worin er dem Magistrate 
anzeigte, daß, nachdem er im Jahre 1805 die Bleche angefertigt habe, er An¬ 
fangs 1806 noch 100 Stück auf Bestellung des Stadtraths Friederici habe an¬ 
fertigen müssen, die er demnächst an den Maler Paul zum Überschreiben abge¬ 
liefert und von diesem fertig zurückerhalten habe. Die Blechtafeln seien ihm bis 
dahin noch nicht abgenommen worden; er bäte, wegen der Abnahme derselben 
das Nöthige zu verfügen und für die Bezahlung feiner Rechnung, welche, das 
Stück zu 10 gr. gerechnet, 41 Thl r . 16 gr. betrage, Sorge zu tragen. Friederici, 
zur Erklärung veranlaßt, berichtete am 2. M a i 1814: Die Anzeige des 2c. Welle 
habe ihre Richtigkeit. 1805 feien, um die Stadt durch neue Straßenbleche auf-
zuschmücken, kurz vor dem Durchmarsch der Russischen Truppen — (die unter 
Tolftoi 's Befehl nach den Kurbraunschweig-Lüneburgschen Landen zogen, um die 
dort eingedrungenen Franzofen zu vertreiben) — seien die gegenwärtigen Straßen¬ 
bleche angeschlagen worden. ^ Weil aber die Zeit zu kurz war, um an einer jeden 
Ecke, wie es sich gebühre, ein Schild zu befestigen, so sollten die übrigen Bleche 
demnächst ergänzt, zugleich auch alle Haüser mit einer Hausnummer-Tafel ver¬ 
sehen werden. Da während dieses Vorhabens der unglückliche Krieg und die 
Invasion der Franzosen 1806 einfiel, so unterblieb die angeordnete Verschöne¬ 
rung der Stadt und die von dem Klemper Welle angefertigten und von dem 
Maler Paul beschriebenen Tafeln, blieben bis zur jetzigen Zeit liegen. Die von 
Meister Welle liquidirte Summe habe ebenfalls ihre Richtigkeit, denn es sei mit 
ihm in jener Zeil der Preis zu 10 gr. pro Stück veraccordirt worden. Die 
Rechnung wurde auf Anweisung vom 11 . M a i 1814 von der Kämmerei bezahlt, 
was ohne Zweifel auch in Bezug auf des Malers Paul Forderung gefchehen 
sein wird, der, nach dem Accord von 1805, fürs Beschreiben der Tafeln 5 gr. 
pro Stück, im Ganzen also für 100 Stück 20 Th l r . 20 gr. zu beanfpruchen 
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hatte. Die Acten besagest nichts über die Rechnung des Paul. Die in Rede 
seienden 100 Bleche sind hiernächst im Laufe des Sommers 1814 angeschlagen 
worden. 

Vergleicht man die Straßen-Verzeichnisse von 1722 und 1777 ^ a mit 
dem von 1805/6 — d und zieht dabei Hermann Hering's Beiträge, die sich auf 
das 16. und 17. Jahrhundert, zur Zeit der GreifeO-Herrschaft, beziehen,, zu 
Rathe, so findet sich zu nachstehenden Bemerkungen Anlaß. 

Die Mönchenstraße, Nr . 1 des Verz. a hieß in ihrem obern Theile: „by 
den witten Mönneken", nach dem Carmeliter-Mannskloster, welches auf dem 
Fundo der heutigen städtischen höhern Mädchenschule im Jahre 1441 gestiftet 
worden war, von wo aber die Mönche, weil sie einen größern Platz sich ange¬ 
maßt, als ihnen bewilligt worden/ verwiesen wurden.. Sie siedelten sich darauf 
in der Vorstadt jenseits der Oder an, da, wo die Gertruden-Kirche liegt. Sie 
fingen auch den Bau ihres Klosters daselbst an; allein der moorige Boden, bei 
dem kein Baugrund zu finden war, zwang sie, beim Rathe um die Erlaubniß 
„inständigst zu bit ten" auf ihre frühere Stelle zurückkehren zu dürfen, was denn 
auch mit dem Bescheide genehmigt wurde, daß sie sich nicht weiter extendiren 
dürften ( S . 171). Bei der bald darauf eintretenden Reformation verflogen die I n ¬ 
sassen nach allen Winden, ihr unbewegliches Gut im) Stiche lassend. Weiße Mönche 
wurden sie genannt, weil sie über einer braunen oder dunkelgrauen Kutte einen 
weißen, schwarz und braun quergestreiften Mantel trugen, die Streifen als An¬ 
deutung der auf dem Mantel des jüdischen Propheten Elias, des angeblichen 
Stifters des, nach dem Berge Karmel in Palästina genannten Mönchsordens, 
entstandenen Brandflecken.' An das Klostergebaüde schloß sich ein, mit einer 
Mauer bewehrter Garten, der sich bis an die Große Wollweberstraße erstreckte. 

Was die Benennung Weiße Schwanstraße, Nr. 2 des Verz. a, betrifft, so 
bezog sich dieselbe gar nicht auf eine Straße, sondern auf ein einzelnes Haus in 
der Baustraße, welches im Jahre 1777, als es dem Christian Ditmer gehörte, 
den Namen „Weiße Schwan" führte, ob ein Gasthof? 1722 hatte es den Cre-
ditoren des f Friedrich Wüstfeld gehört. 1784 war es im Besitz des Connner-
zienraths Salingre. Es ist das Logengebaüde in der Großen Wollweberftrßae 
Nr. 29. 

Die Große Wallstraße, Nr. 3 des Verz. a, war in dem Verz d. in die 
Benennung „ A m grünen Paradeplatz" umgewandelt, vermuthlich weil er mit 
Nasen belegt war. Darum mochte er nur Sonntags zur Aufstellung der die 
Wachen beziehenden Truppentheile benutzt werden, während dazu an den Wochen¬ 
tagen der Künigsftlatz, früher „weiße Paradeplatz" genannt, zwischen den beiden 
Domstraßen „ A m Graben" im Berz. von 1777, dienen mochte. 

Verzeichnis; der im Jahre 1806 mehr vorhandenen, bezw. mehr angegebenen, 

Straßen-Namen als im Jahre 1777. 

Am Bohlwerk. Am Iohanniskloster. Elendshof. 
Am Bullenthor. Am Petrikirchhof. Fischerstraße. 
Am Frauenthor. An der Grünen Schanze. Hake. 
Am Heümarkt. . Aschgeberstraße. Heilige Geiststraße und vor 
Am,Iawbikirchhof. Baumstraße. dem Heil. Geistthor. 
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Hinterm Rathhause. Magazinstraße. Schuhstraße, ober dem 
Hinterm Schloß. Ritterftraße, Große. Stadthos. 
Hinterm Zeüghause. — Kleine. Stiech- oder Ziems'gang. 

Hinter der Holland. Mühle. 
I n der Lastadie sind hinzugekommen: Speicherstraße, Zimmerplatz, Am neuen 

Dagegen fehlt in dem Verzeichnisse von 1806 die Vorstraße, Nr. 15 des 
Verz. a, wenn nicht barunter der Ort zu verstehen ist, welcher von Alters her 
„Ober der Schuhstraße Heißt, der gleichsam einen Borhof der Schuhstraße bildet. 
Zur Greifen-Zeit hieß dieser Ort, nachdem, der Apotheker Claus Stellmacher, 
ein in der Stettiner Stadtgeschichte bekannter Volks-Führer und Verführer, im 
Jahre 1530 das Haus der jetzigen Hof- und Garnisonapotheke, Schuhstraße 
Nr. 28, für seine Osficin gekauft Hatte, wie schon erwähnt: „by der bovensten 
Abbatheke." Baumstraße und Glendshof, eine milde Stiftung, find uralte Namen, 
die in das Verzeichniß von 1777 aufzunehmen, wol nur vergessen worden sind. 

Der Umfang der Stadt, wenn man die Festungswerke abrechnet, ist — und 
wir sprechen hier selbstverständlich nur von dem alten Stettin vor Erbauung der 
Neustadt, — im 16. Jahrhundert dem Wesentlichen nach der jetzige, aber die 
Lastadie und die beiden Wieken sind wenig bebaut, auf jener befanden sich, außer 
den Speichern längs des Stromufers, viele Holzhöfe und Gärten. Die Schiff¬ 
bau- oder Schiffbauer-Laftadie, die Pladderine, Pladdereie werden mit diesen 
Benennungen in den Stadtbuch -Fragmenten genannt, der Zacharias-Gang findet 
sich zuerst bei Friedeborn, wo er berichtet, daß im Jahre 1584 am 12. Mai acht 
Wohnungen auf der Lastadie, am Zacharias Gang belegen, abgebrannt seiend) 
Die Straßen-Verzeichnisse von 1777 und 1806 kennen ihn nicht. Man hat in 
diesen beiden Epochen ihn wohl nicht für — würdig gehalten, denselben mit Eck-
schildern zu bezeichnen, was auch von den Wieken zu sagen ist. Indessen scheint 
es 1806 die Absicht gewesen zu sein, diese mit Namensschildern zu versehen, aber 
die Namen „Ober- und Neue Wiek, Niederwiek und Vogelstangen-Berg" sind im 
Verzeichniß gelöscht, zum Zeichen, daß man ihre Bezeichnung durch Straßenbleche 
für überflüssig gehalten hat. Nachdem das Schützenhaus vor dem Passower Thore 
bei St. Jürgen mit diesem in den Belagerungen Stettins 1659, 1677 zu Grunde 
gegangen war, und demnächst wegen der erweiterten Festungsbauten unter dem 
Könige Friedrich Wilhelm I. nicht wieder aufgebaut werden konnte, verlegten die 
Schützenbrüder ihren Schieß-Übungs- und Vergnügungsplatz nach der Unterwiek, 
und zwar auf die Höhe über der Unterwiekfchen Straße. Ihr Grundstück, „der 
Vogelstangen Berg",ßhatte 1816 zu Gränznachbarn: Nach dem Turnei-Felde zu: 
Eisentraut; Grabowwärts: Bredow, Berends^ Handle; Oderwärts: die zerstörten 
Haüser der Unterwiek; Stadtwärts: Kohlhase. Ein Gebäude stand nicht auf dem 
Vogelstangen Berges. Es ist das Grundstück in der Unterwiek unter Nr. 33—35 
der Lozengarten. Die drei soeben genannten Grundstücke, die an der Straße 
liegen, sind zum Vogelstangen Berge hinzugekauft worden. 

1) Friedeborn, Histor. Beschreib. 11, 127. , 
2) Hlan von der ehemaligen Unterwiek und deren Lage gegen die Festung Stettin. An¬ 

gefertigt im Jahre 1816 durch Hintze. Plenkammer der Regierung. Tit. IV, Seet. 12, Nr. 43. 
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Schreitet man, unter Hering's Leitung, in der Durchsicht des Stadtbuches 
weiter, so findet man, daß im 16. Jahrhundert, nach Ausweis des in der Börse 
befindlichen Prospects der Stadt Stet t in, nebst der Langenbrücke auch schon die 
Baumbrücke über die Oder führte. Sie hat ihren Namen von dem abwärts 
von ihr über die ganze Breite des Stromes reichenden Baume, vermittelst dessen 
die Einfahrt zum Hafen für die Nachtzeit geschlossen wurde, behufs Verhinderung 
etwaiger Zoll-Contraventionen. Wie jetzt heißen im Stadtbuche die Vorbaue 
am Oderufer zum Löschen der Schiffe bereits Brücken; so die Mönchen- oder 
Papenbrücke, die Fischerbrücke, die Mittwochs- und die Honesbeensbrücke. Längs 
der Oder läuft die Stadtmauer. Durch sie führen das Baumthor, das Fischer-, 
Mittwochsbrücken-, Langenbrücken- und Mönchsbrückenthor zur Oder. Von diesen 
Thoren ist das dritte, am Ende der Mittwochsstraße, noch übr ig, ohne jedoch 
einen Verschluß durch Thorflügel zu haben. Außerdem hat die Stadt: das 
Frauenthor, vor dem Anfange der Iunkerstraße am Ende der Frauenstraße; das 
Mühlenthor am Ende der jetzigen Louisenstraße, der früheren Mühlenstraße; das 
Passowsche Thor am Westende des Rosengartens; das Heilige Geistthor in der 
Verlängerung der Überreste der alten Stadtmauer hinter der Stelle, wo sonst 
das Iohannisklofter stand. Was, den Namen des Passowschen Thores betrifft, 
so könnte man vielleicht glauben, daß es seinen Namen von dem Nkermärkischen 
Gränzdorfe Passow geführt habe, über das einst die Märkische Landstraße von 
Stett in nach Ber l in und Köln a. d. Spree ging, — wie heute wieder der Schie¬ 
nenweg; allein diese Voraussetzung würde auf einem I r r t hum beruhen. M i t . dem 
Namen dieses Thores verhält es sich, nach Paul Friedeborn's urkundlicher Über¬ 
lieferung, wie folgt: I n der Übergangsperiode vom 13. zum 14. Jahrhundert 
war ein Bürger, Namens Benedict Passow, seines Zeichens ein Kaufmann, der 
namentlich Getreidehandel trieb, aber die verbrecherische Gewohnheit hatte, außer dem 
richtigen Stettinschen Maaß einen viel kleinern Kornscheffel zu führen, „zu seinem 
Vortheil, Vielen aber und vorab der Armuth zu großem Schaden." A ls dieser schänd¬ 
liche Betrug bekannt und ihm der Proceß gemacht wurde, verurtheilte ihn das Erb¬ 
schulzengericht sehr milde zu einer längeren Gefängnißstrafe. Um dieser zu entgehen, 
erbot sich der reiche Mann, der bis dahin zu den angesehensten Bürgern gehört hatte, 
das sehr baufällige „mittelste Landthor" auf seine Kosten neu erbauen zu lassen. 
Dieser Antrag wurde genehmigt. Passow baute das Thor. Nnd haben ein Erb. Rath 
zum Gedachtnus drei runde Löcher in Gestalt der Kornscheffel an demselben 
Thore, nach, dem Felde warts einmauern und setzen lassen. Es ist auch dasselbe 
Thor nach der Zeit „Passoisch Thor " genannt worden." Der Erbauer aber ist, 
von seinen Mitbürgern verachtet und demnächst in Armuth gerathen, nicht lange 
nachher gestorben ̂ ). Übrigens muß die Familie dieses Wucherers und Betrügers 
von Altersher sehr angesehen und von großem Einfluß auf das Stadtwesen ge¬ 
wesen sein, da nach ihr ein ganzes Stadtviertel genannt wurde. Doch kommt 
ihr Name in'Friedeborns deutschem Verzeichniß der Raths-Personen nicht vor. 

Die Marktplätze waren im 16. Jahrhundert wie jetzt und mit den heutigen 
Namen, ausgenommen der Neue Markt, der erst entstanden ist, nachdem die darauf 
gestandene Nicolaikirche im Jahre 1811 abgebrannt und nicht wieder aufgebaut 

') Friedeborn, Histor, Beschreib. I, 66. Etwa ums Jahr 1395. 
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ist; der Freitagsmarkt, wo die an den FreitagZ-Nachmittagen zur Stadt kommenden 
Gärtner und Landleüte ihre Producte feil boten, den größten Theil der Königs-
straße umfassend, der erst während der schwedischen Zeit, als ein König, Fremd¬ 
ling auf deutscher Erde,, über den fruchtbarsten Theil vom Land, am Neere herrschte, 
diesen Namen erhielt; der Holzmarkt, für den Hering den Raum über der Schuh-
straße bei der Hofapotheke in Anspruch zu nehmen geneigt ist; der Faule Markt, 
von dem schon oben gesprochen wurde: Was insonderheit den Kohlmarlt betrifft, 
so kommt dieser Name neben dem des Kohlenmarkts schon frühzeitig vor, daher 
zu vermuthen steht, daß Gärtner abwechselnd mit Köhlern diesen Markt besuch¬ 
ten; denn es waren, wie gesagt, Holzkohlen, nicht Steinkohlen, geschweige denn 
Braunkohlen, von denen, als Bestandtheil des Mineralreichthums, der damaligen 
Zeit keine, oder doch nur unbestimmte, schwankende Kenntniß beiwohnte, welche 
aus den benachbarten Kiefernforsten angefahren wurden, und der weiße Kopfkohl 
LranÄeg, yisraeLa caMata, war ein Hauptnahrungsmittel — daher die vielen 
Kohlgärten bei jeder Stadt, bei jedem Dorf, — bevor 8o1amiiü wdyroLuin, bei 
uns, auch in Mecklenburg, Tuffel genannt, die Kartoffel, im Land am Meere all¬ 
gemein Eingang gefunden hatte, wozu es strenger Befehle Friedrichs I I . an die General¬ 
pächter seiner Domänenämter bedurfte, seit Seiner Thronbesteigung im Jahre 1740. 
Der Krautmarkt diente zur Feilbietung von allerlei Küchengewächsen, wie auch 
noch heute. Der Roßmarkt führt seinen Namen nach der in der Mühlenstraße 
befindlich gewesenen 2 Roßmühlen, der fürstlichen und der Kloster-Mühle, nicht, 
wie man vielleicht voraussetzen könnte, nach Pferdehandel, der auf diesem Platze 
in bestimmten Perioden betrieben worden fei. Herzog Philipp I I . hatte zwar im 
Jahre 1613 die Abhaltung von zwei Pferdemärkten in Stettin, den ersten im 
Monat August, den andern am Tage Bartholomaei, angeordnet^); allein die 
gute Absicht des Herzogs, Gewerbe und Handel feiner Unterthanen zu fördern, 
fand, wie Haindorfer 1617 berichtet, keinen Anklang, die Pferdemärkte kamen 
nicht recht in Gang 2). 

Andere im Stadtbuche vorkommende Ortsbezeichnungen: 
1) Der Splitthof, wo die Splittstraße in die Königsstraße mündet. 2) Die 

Pletze in der Baustraße. 3) Die Wittgarwen, Weißgärbereien, am Eingänge in 
die Unterwiek. 

Die Namen der Straßen sind meistens dieselben, welche noch heute üblich 
sind. Nur die Schüsselstraße — Schöttelstrath 1450 — von der ein Eckhaus 
an der Orapengießer Straße lag, also vielleicht nach der Schuhstraße zu, denn 
die Reifschlägerstraße kann es nicht sein, da in demselben Jahre das Haus Arnd 
Ramyn's als „an der Neepßlegerstrate" belegen aufgeführt wird, ferner die Riem-
schneider- und Schmiedestraße sind verschwunden. Jene scheint ein Theil der 
oben genannten Hückftraße gewesen zu sein, diese lag über der Fuhrstraße längs 

- des Schlosses. Die nunmehr auch verschwundene Kuhstraße hieß: ,Fy dem 
Passoischen Dore", oder: „by dem Röddenberge". Die Große Ritterstraße scheint 
im 16. Jahrhundert den Namen der Burgstraße geführt zu haben, die Kleine 
Rittersiratze war ein bloßer Gang an der Mauert Der jetzt auch nicht mehr 
vorhandene Name Nagelstraße wurde vertreten durch die Bezeichnung: „die lütte 

Friedeb. hist. Beschreib. I I I , 109. — 2) Haindorfers Tagebuch. Bali. Stud. I I , 2, 39. 
Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII, 32 
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Querstrate tuschen der Boom- und der Vischerstrate". Die auf die Oder führende 
„Boomstrate" hat ihren Namen von dem, schon erwähnten, Baume, vermittelst 
dessen der Hafen für die Nachtzeit gefperrt wurde. Den Namen der Bollen¬ 
oder vielmehr der Bullenstraße, wie auch im Verzeichnis von 1722 richtig steht, 
da an Zwiebeln wol nicht gedacht werden darf, jetzt gleichfalls verklungen, hat 
Hermann Hering erst in einer Verfügung Herzogs Phi l ipp von 1612, betreffend 
die Reinigung der Straßen und demnächst um die Mi t te des 17. Jahrhunderts 
in einer Beschreibung des Leichenbegängnisses des letzten Greifen-Herzogs gefunden. 
Die Wal l - und Spitzgasse waren nicht vorhanden. Die Kleine Oderstraße heißt 
im Gegensatz zur Großen zuweilen die Alte, Beweis dafür, daß sie zu den ältesten, 
offenbar aus vorchristlicher Zeit stammenden Ansiedelungen gehört. Ebenso wurde 
der untere T H M der Grapengießer- oder auch Kanngießerstraße — ein Name, 
den die neueste Zeit ebenfalls zu Grabe getragen hat, — „die olde Grapengeter-
strate" genannt. Die jetzige Iunkerstraße, nach Steinbrück wahrscheinlich erst in 
schwedischer Zeit also benannt nach den Stück-Junkern — jüngeren Artillerie-
Officieren — welche in diefer Straße am Artillerie-Zeüghause und diesem gerade 
gegenüber wohnen mochten, hieß, wie schon erwähnt, die Knochenhauerstraße. 

Die Namen der meisten Straßen, so belehrt uns H. Hering weiterhin, sind 
von den Handwerksgilden hergeleitet, weil die Mitglieder eines GeWerkes örtlich 
beisammen zu wohnen pflegten; so die Schuh-, Pelzer-, Beütler-, Haken- (Häker-), 
Küter- oder auch Garbräterstraße genannt, u. s. w. Es gab in Stettin drei 
verwandte GeWerke: die Knochenhauer, welche das Fleisch in den vier Scharreu 
ader Schränken zu verschiedenen Zeiten bald am Kohlmarkt und Fischmarkt, 
bald in der Frauenstraße und vor dem Frauenthor feil boten; die Haus¬ 
schlächter oder Küter und die Garbräter, welche die sogen, großen Familien-
Ausrichtungen schlachteten, kochten und brateten. Hierher gehört auch die 
Reepschläger-, d. i. Seilerstraße, welche, anscheinend seit Anfang des laufen¬ 
den Jahrhunderts, in eine Reifschlägerstraße verhochdeütscht worden ist. Denn das 
Wor t „Reep" bedeutet einen Reif, einen Strick, aber auch ein Meßseil; bei den 
Fischern ein Längenmaaß von 60 Faden oder 90 Ruderschlägen. Das Zeitwort 
„reepen" ist messe«. „Den Akker reepen en roden": das Feld ausmessen. 
Der Reifschläger möge, weil er die Vorstellung an einen Reifrock der Weiber 
wecken kann, ausgemerzt und der ,,Reepschläger" in sein gutes Recht wieder 
eingesetzt werden! Die Entstehung anderer Straßen-Namen ist duukel, als Rosen¬ 
garten^), Fuhr-, Bau-, Mittwochsstraße. Der Name der Frauenstraße von dem 
Nonnenkloster, Cistercienser-Ordens, das der heil. Jungfrau geweiht war, daher 
auch Marien- oder Frauenkloster genannt, erklärt sich ebenso einfach, als die der 
beiden Domstraßen von dem Dome S t . Mariens. Die Schulzenstraße — jetzt 
im gemeinen Leben Untere Schulzenstraße, die ehemalige Grapengießerstraße da¬ 
gegen Obere Schulzenstraßr genannt — ward benannt von dem Schulzengericht 
in der Wohnung des Stettinischen Erbschulzen Barfuß, dann kurze Zeit Scheele, 
zuletzt v. Wussow, im Jahre 1843 Haus des Kaufmanns Linau. Die Schulzen¬ 
straße gehörte übrigens ursprünglich nicht zur Stadt , sondern zur Oberwiek, lag 

5) Friedeborn I, 33, leitet diesen Namen von dem Lustgarten ab, den die slawischen Be¬ 
wohner in dieser Gegend gehabt haben sollen, was H. Hering für ebenso fabelhaft halt, als 
Friedeborns Erklärung des Namens Rödd.enberg. 
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also außerhalb der Stadtmauer. Die „Honesbeenstrate" hieß wahrscheinlich so 
von der, im 14. Jahrhundert begüterten und in den Urkunden jener Zeit öfter 
vorkommenden Familie Honesbeen, Hünerbein. Die Hagenstraße oder der Hagen 
verdankt vielleicht einer eigenthümlichen Sitte ihren Nameü. Noch im Anfange 
des 17. Jahrhunderts lag in derselben der von den Landesfürsten der Träger¬ 
gilde (^ratMitas iHtorum) geschenkte „Drägerblock". An drei Tagen des Jahres, 
Dinstag und Freitag nach Himmelfahrt und Dinstag vor Pfingsten, versammelten 
sich hier Mittags um 12 Uhr die Sackträger, um ihr Recht im Hagen zu üben 
oder Gericht zu hägen. Soviel es möglich war, mußte dann Jeder Platz nehmen 
auf dem Block, der sammt der Straße von den beiden sog. Blocksknechten sorg¬ 
fältig gekehrt und geschmückt war. So lange die Trägerbrüder auf dem Block 
saßen und trinken wollten, hatten ihnen die beiden Hagenrichter, von den Brü-

Dern aus ihrer Mitte gewählt, so viel Bier zu verabreichen, als sie begehrten. 
Dann wurden alle Klagen der Brüder gegeneinander gehört und abgenrtheilt, 
wobei jeder Verstoß eines Gildenbruders gegen. Religiosität und gute Sitte streng 
gerügt und durch Geldbuße, im Wiederholungsfalle durch Ausstoßung aus der 
Gilde bestraft ward. Um 8 Uhr wurde das Gericht geschlossen, um 9 Uhr, der 
damaligen Bürgerglocke, mußte Jeder zu Hause sein. So bestimmt es die hand¬ 
schriftliche „Gildeordnung der Dräger zu Alten-Stettin 1622." 

Kehren wir nach diesem Excurse in eine ferne Vergangenheit zurück in unser 
Zeitalter, so ist zu berichten, daß im Jahre 1819 eine Menge Straßenschilder 
unleserlich oder ganz verloschen waren. Ihre Zahl belief sich auf 136 Stück, 
deren Restauration durch den Maler Schlama und den Klempner. Schulz einen 
Kostenaufwand von 56 Thlr. 16 Gr., d. i. Stück für Stück 10 Gr., verursacht 
hat. I m Jahre 1824«fehlten an der Beütlerstraße zwei Straßenbleche. Ober¬ 
bürgermeister Masche 'ordnete unterm 18. September die Wiederherstellung an 
und fügte Folgendes hinzu: „Über der Pflugstraße ist ein Blech mit der In¬ 
schrift: Fluchstraße, kann gleich mit umgeändert werden." Das Stadthaupt hatte 
wol nie einen Blick in die Stadtbuchs - Fragmente aus dem 16. Jahrhundert 
geworfen. Die Fluchstraße ist indessen, zufolge der Entscheidung des Oberbür¬ 
germeisters Masche, bis zu ihrem — Untergange im Jahre 1856 eine Pflugstraße 
geblieben! Nachdem die fchöne St. Marienkirche, am 9. Jul i 1789 durch Blitz¬ 
schlag getroffen und zerstört, 40 Jähre lang als Ruine gestanden hatte, gelangte 
der Entschluß, sie nicht wieder aufzubauen und an ihrer Stätte das Marienstifts-
Gymnasium aufzuführen., zur Reife. Die Gruudsteinlegung dazu fand am 3. August 
1830 Statt. Der ehemalige Kirchhof erhielt nun den Namen „St . Marien-Platz", 
was. Seitens der Königl. Ministerien der geistlichen, Unterrichtst und Mediänal-
Angelegenheiten und des Innern mittelst Verfügung vom 24. August 1830 ge¬ 
nehmigt wurde. Die „Heiligkeit" ist dem Platze im Lauf der Zeit abhanden gekommen! 

Zwei Jahre nachher erließ der Königl. Polizei-Director ein Anschreiben an 
den Magistrat nachstehenden Inhalts: — „Es giebt in der Stadt zwei verschiedene 
Gegenden, die dieselben Namen „Zimmerplatz" führen, von denen der eine am 
Berliner Thor, der andere auf der Lastadie liegt. Obwol sich nun die hiesigen 
Einwohner damit helfen, daß sie die Gegend am Bertiner Thor „Gouvernements-
Zimmerplatz" nennen, so hat doch für Auswärtige die gleichnamige Benennung 
beider Platze schon öfters zu Irrungen und Weitläufigkeiten Veranlassung gegeben. 

« ' ' 32* 
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Um solchen Unbequemlichkeiten vorzubeugen, würde es gut sein, die Gegend, 
welche jetzt „Gouvernements-Zimmerplatz" heißt und wo die Haüser von Nr. 489 
bis incl. 497 liegen, anders zu bezeichnen, und dieselbe etwa „Kleiner Parade¬ 
platz" zu nennen. Einen Hochedlen Rath ersuche ich daher, diese Veränderung 
zu veranlassen. Stett in, den 24. August 1832. Königl. Polizei-Direction. (gez.) 
Schallehn." ^ Die Königl. Kommandantur — General-Lieutenant U Zeppelin — 
erklärte sich unterm 12. September 1832 mit dieser Namensänderung einverstan¬ 
den und ebenso wurde sie von der Königl. Regierung mittelst Verfügung vom 
23. October 1832 genehmigt, worauf am 7. November 1832 das Königl. Stadt¬ 
gericht davon, Behufs Notiznahme für das Hypothekenbuch, Kenntniß gegeben 
ward. Bei diefer Gelegenheit machte einer der Hypothekenrichter, Iustizrath Iobf t , 
darauf merkfam, daß der „Grüne Paradeplatz" jetzt allgemein blos „Parade¬ 
platz" genannt werde und der frühere „Weiße Paradeplatz" bereits seit 180ß 
„Königsplatz" heiße. (Iobst's Eingabe an .das Königl. Stadtgericht vom 10. 
December 1832.) 

Bei einer im Jahre 1835 vorgenommenen Revision der Straßentafeln ergab 
sich,, daß wiederum 152 Stück fehlten. Da der Kämmerei durch Ersetzung derselben 
eine nicht unbeträchtliche Ausgabe erwachsen mußte, so hielt die Öconomie - Depu¬ 
tation des Magistrats es für angemessen, zuvot untersuchen zu lassen, ob und 
wo die Tafeln durch Umbau, bezw. Abputz der Haüfer von den Hauseigen-
thümern weggenommen und nicht wieder hergestellt worden seien. Der mit dieser 
Untersuchung beauftragte Magistratsbeamte berichtete indeß am 7. October 1835, 
daß es eine sehr schwierige Aufgabe sei, die Ursache der fehlenden Straßenbleche 
zu erforschen, theils wegen des im Verlauf der Jahre vorgekommenen Wechsels 
der Besitzer der Haüser, theils auch weil die alten Hauseigenthümer sich auf den 
Verbleib der Bleche nicht besinnen könnten, bezw. es nicht wollten. Unter diesen 
Umständen nahm die Öconomie-Deputation von einer weitern Ermittelung, die 
zu Weiterungen, ohne Beweismittel beibringen zn können, geführt haben würde, 
Abstand, und veranlaßte den Stadtbaumeister Hundt die Kosten der zu ersetzen¬ 
den Tafeln zu veranfchlagen und den Betrag in das Bau-Tableau pro 1836 auf¬ 
zunehmen. Die Arbeit wurde dem Mindestforderndeü überlassen ^ die höchste^ 
Forderung sür eine Straßentafel von der bisher üblichen Größe, mit blauer Öel-
farbe drei M a l gestrichen und mit deutscher Druckschrift in weißer Farbe, war 
1 Th l r . 10 Sgr., die mindeste 27 Sgr., wofür sie dem Klempnermeister Schröder 
zugeschlagen wurde. Die Gesammtkosten haben mithin 136 Thlr . 24 Sgr. be¬ 
tragen. I m Herbste und Vorwinter 1836 waren die Bleche angeschlagen, in¬ 
dessen ergab eine im Januar 1837 vorgenommene Revision, daß noch 14 Bleche 
fehlten, die nachträglich angefertigt sind. Kosten 15 Thl r . 9 Sgr. 

Mittelst Umlaufsschreibens vom 2. M a i 1837 fertigte die Kgl . RiegieruWg 
zu Stettin fämmtlichen Magistraten ihres Bezirks, mithin anch dem Magistrate 
zu Stett in, ein Ministerial-Rescript folgenden Inhal ts zu: 

„ I n Gemäßheit einer an mich ergangenen Allerhöchsten Bestimmung, wird 
die Kgl . Regierung hierdurch veranlaßt, in Zukunft Veränderungen der Straßen-
Namen in den Provinzial-Städten nur mit Ih rer ausdrücklicheu Genehmigung 
eintreten zu lassen, dabei aber überhaupt nicht allein auf Vermeidung eines zu 
häufigen Wechsels, sowie auf E r h a l t u n g a l te r historischer Namen , fondern 
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eventuell auch darauf zu halten, daß nicht unangemessene BetteWüngett ertheilt 
werden. W w n es sich jedoch um die Wahl eines Namens handelt, welcher auf 
die Allerhöchste Person Sr . M a j . des Königs ober auf Mitglieder des Königl. 
Hauses Bezug hat, so,ist, wie bisher schon bei Veränderungen der Straßen-Namen 
in den Königl. Nesidenz-Städten, vor. weiterer Beschlußnahme> Behufs der Ein¬ 
holung der Allerhöchsten Genehmigung an das Ministerium des Innern Und der 
Polizei zu berichten. 

Berl in, den 13. Ap r i l 1837/ , 
Der Minister des Innern und der Polizei. 

(gez.) von Rochow." 
An die Königl. Regierung zu Stettin. 
Die Hausnummern der Stadt hatten zu wiederholten ErörteVungen zwischen 

der Königl. Polizei-Direction und dem Magistrate, namentlich in Bezug auf 
gleiche Form der Bleche und Gleichförmigkeit der Ziffern, ob in einfacher weißer 
Farbe oder vergoldet, Anlaß gegeben. Wenn die wesentliche Bestimmung einer 
Nummerirung der Haüser doch nur die fein kann, daß die Hausnummern zur 
leichten Orientirung sowol für die Behörden wie für das Publicum dienen sollen, 
so hangt damit anderer Seits die in neürer Zeit wol so ziemlich überall durch¬ 
geführte Ordnung zusammen, daß statt der durch eine ganze Stadt durchlaufende 
Nummeckung der Häuser der den Zweck der Nummeriruttg mehr erreichend? Weg 
eingeschlagen worden ist, jede einzelne Mtraße zu einem mit der Zahl 1 beginnen¬ 
den, abgeschlossenen Nummerirungs-Gebiet zu machen. Diese Betrachtung gab 
der Königl. Polizei-Direction Veranlassung, den Magistrat, in einem Auschreiven 
vom 30. November 1855, zu befragen, ob derselbe damit einverstanden fei, daß 
an die Stelle des in Stettin bestehenden, in vielen Fällen kaum eine Erklärung 
findenden und jeden Falls den Hauptzweck, der HaüsernüMmerirung nicht ent¬ 
sprechenden, durch die ganze S t a d t von 3,—5 l au fenden , Nummerirungs-
systems, eine neue Hausnummerirung trete, die von dem vorangedeüteten Gesichts¬ 
punkte ausgehe. Es sei zwar nicht in Abrede zu stellen, — Meinte der Polizei-
Director v. Warnstedt, — daß eine solche Umnummerirung nicht ohne alle 
Schwierigkeiten durchzuführen sei, und selbst hin und wieder für die.einzelnen 
Hausbesitzer Imonvemenzen mit sich bringen möge. Die gegen eine neue Numme¬ 
rirung geltend zu machenden Gründen ständen indessen Mit den für dieselbe 
sprechenden nicht in Verhältnis. Der wesentlichste Einwand betreffs das Mot i v , 
daß die Sache nicht ohne. Mühe und Zeitaufwand von Seiten der Hypotheken¬ 
behörde zu, erledigen sei. Wie dies in der That eigentlich das einzigste, bei 
Durchführung der Maßregel ins Gewicht fallende Moment bilde, so fei demselben 
doch nur die Bedeutung beizulegen, daß um die neue Nummerirung durchzuführen, 
mit der Hypothekenbehörde vorher ins Einvernehmen über die Frage zu treten 
sei, innerhalb welcher Zeit sie ihrer Seits im Stande sein werde, die erforderliche 
Mitwirkung zu leisten'. Sollte Magistrat im Allgemeinen mit der Polizei-Directiun 
einverstanden sein, so durfte es bei dieser Gelegenheit gleichzeitig Erwägung ver¬ 
dienen ob nicht mehreren S t r a ß e n , Vie verschiedene Namen f ü h r e n , 
ungeachtet sie i n der T h a t n u r E ine S t r a ß e b i l d e n , auch nur ein und 
derselbe Namen beizulegen sei. A ls solche Straßen nannte der Polizei-
Director v. Warnstedt: — 1) Die Große Wollweberstraße, die in ihrer Ver-
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längerung zunächst Bau- uud dann Kuhstraße heißt. — 2) Die Rosengarten¬ 
straße, deren Verlängerung der Röddenberg bildet; — 3) Die Schulzen- und die 
Mönchenbrückstraße; — 4) Die Hack-, Kleine Oder- und Nagelstraße; — 5) Die 
Aschweber- (?) Hünerbeiner- und Bollenthorstraße;,—6) Die Hacken-, Mittwoch-
und Neüetiefstraße; — 7) Die Pflug- (Fluch-), Löknitzer- und Fischerstraße; — 
8) Die Oberhalbschuh- und Schuhstraße; — 9) Die Roßmarkt- und Bollen-
straße. Indem die Polizei-Direction dem Magistrate anHeim gab, die Bezeich¬ 
nungen zu wählen, welche diesen Straßen künftig beizulegen seien, bemerkte sie 
schließlich, daß, sobald ein Ginvernehmen, auch mit der Hypothekenbehörde wegen 
der Hausnummern, zu Stande gekommen, die Abfassung einer bezüglichen Polizei-
Verordnung zu empfehlen fei, welche demnächst der Königl. Regierung zur Be¬ 
stätigung vorgelegt werden müsse. 

Der Magistrat erklärte sich in seinem Antwortschreiben vom 3. Iannar 1856 
nunmehr damit einverstanden, daß die Haüser der Stadt und Lastadie Straßen¬ 
weise nummerirt werden, nahm aber hierbei an, daß es bei der Hypothekenbehörde 
nur einfach der Bemerkung der neuen Nummer auf dem Titelblatte jedes 
Hauses neben der alten Nummer bedürfen werde, überhaupt aber durch 
dies Verfahren keine, KostenH bei der Hypothekenbehörde entständen. Eben 
so fand Magistrat es ganz angemessen, daß bei dieser Gelegenheit, die 
S t r a ß e n n a m e n in der vorgeschlagenen Weise vereinfacht w ü r d e n , bemerkte 
indessen hierbei vorläufig, daß die unte/ 5. gedachte Äschweberstraße mit der 
Hünerbeiner- und Bollenthorstraße nicht dasselbe Alignement habe, mit dieser daher 
nicht Eine und dieselbe Straßenbenennung erhalten könne. Gleichzeitig werde es 
bei dieser Revision der Straßenbenennung sich herausstellen, daß einige Straßen 
bisher jeder oder doch einer officiellen Benennung entbehrten, z. B . : die Straße 
vom Parnitz- bis zum Ziegenthor, das Bohlwerk an, der Langenbrücke auf der 
Lastadie :c., daher werde auch für diefe eine Benennung einzuführen sein. "^ 

Polizei-Direetor v. Warnstedt theilte hierauf am 24. Apr i l 1856 einen 
Nummerirungs-Plan, den er durch den Polizei-Inspector Schabrod hatte ent¬ 
werfen lassen, bei dem zugleich auf Vereinfachung der Straßennamen Bedacht 
genommen war, zur gutachtlichen Rückaüßerung mit , bemerkte aber, in Bezug 
auf das Weitere zum Straßennamen Nr. 5 , Magistrat möge auf das N ich t -
a l i gnement weniger Gewicht legen, als auf die Kürze der Aschweber- und 
Bollenthorftraße, und es darum bei dem gemachten Vorschlag belassen, event. 
einen andern geeigneten Namen vorschlagen. 

Magistrat — Decernent in der Sache war der Oberbürgermeister Hering — 
erwiderte dem Polizei-Director v. Warnstedt am 21 . Jun i 1856, daß er gegen 
den Haüser-Nummerirungsplan und dessen nunmehrige Ausführung nichts zu 
erinnern finde. I n Betreff einzelner Benennungen wünfchte Magistrat folgende 
Änderungen: — a) I n der Stadt: 1) Die Schulzen- und Grapengießerftraße 
nicht unter der letztern, sondern unter der ersten Benennung zu'»vereinigen, nicht 
nur weil diese Bezeichnung kürzer ist, sondern auch die Schulzenstraße die bedeu¬ 
tenderen Gebäude enthält ^). 2) Aus demselben Grunde werde es vorgezogen, 

i) Die historische Bedeutung,' daß hier einst der Sitz des Stettinschen ErbschulzengerichtZ 
gewesen, blieb unerwähnt! 
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die Haüser „oben der Schuhstraße" mit der SchuhstraDe statt mit der Fuhr¬ 
straße zu vereinigen, zumal auf diese Weise die bisherige'Benennung am wenigsten 
verändert wird. 3) Ebenso scheine es angemessen, die Havelingstraße künftig 
Splittstraße statt umgekehrt dieseHavelingstraße zu benennen, weil jetzt die Have-
ling der Platz am Bollwerk zwischen der Langenbrücke^und dem Goltdamerschen 
Grundstück heißt, diese Benennung noch lange im Gebrauch bleiben dürfte und 
durch diesen Vorschlag Verwechslungen ausgeschlossen werden. — d) Auf der 
Laftadie: 4) Statt „am Sellhause" dürfte „am Schlachthause" zu setzen sein, 
weil der jetzige Sellhof bekanntlich neben der Moritzschen Badeanstalt belegen 
ist, und jene Benennung daher Irrthümer veranlassen könnte. 5) Die Verbin¬ 
dungsstraße zwischen dem Ziegen- und dem Paruitzthor möchte statt mit dem 
Fremdworte - „Communication" als „Parnitzstraße" zu bezeichnen sein. 6) Die 
Straßenbezeichnung „am Pladdrin" dürfte ferner ganz fortfallen und die ganze 
Straße vom Parnitzthor bis zur Oder mit der Wallstraße vereinigt werden 
können. — Was die Ausführung des Nummerirungsplans betrifft, so schien es 
dem Magistrate zweckmäßig, daß die z. Z. bestehenden Hausbezeichnungen und 
Straßennamen neben den neuen noch mindestens während des laufenden Jahres 
und bis zum Erscheinen des „Wohnungsanzeigers Pro 1857" beibehalten würden, 
weil sonst eine große Verwirrung entstehen würde. Zum Schlüsse machte Ma¬ 
gistrat noch, darauf merksam, wie er diesem Projecte überhaupt nur in der 
Voraussetzung beigetreten sei, daß es in Betreff der Hypotheken-Verhältnisse blos 
der Eintragung der neuen Straßen-Benennungen und Hausnummern neben den 
bisherigen im Hypothekenbuche bedürfen werde, und aus diesen Eintragungen 
weder den Grundbesitzern noch der Kämmerei besondere Kosten erwachsen würden, 
was im Verlauf des in diefer Angelegenheit gepflogenen Schriftwechsels bereits 
hervorgehoben worden sei. ' < 

Nachdem die Königl. Polizei-Direction sich mit dem Königl. Kreisgericht in 
Bezug auf die im Hypothekenbuch vorzunehmenden Ergänzungen verständigt, auch 
die von der Königl. Regierung von Landes-Polizeiwegen zu ertheilende Geneh¬ 
migung des Projects eingeholt hatte, war dasselbe soweit gediehen, daß selbiges 
in der Mitte des Jahres 1856 als abgeschlossen betrachtet werden konnte. In¬ 
dessen hatten sich, wie die Polizei-Direction dem Magistrate in dem Anschreiben 
vom 3. October 1856 mittheilte, bei den Hausbesitzern zweier Straßen der 
Wunsch geäußert, die in dem Verzeichnis der neuen Straßennamen als „Rödden-
berg" bezeichnete Straßen Rosengarten und Röddenberg künftig „Rosengarten", 
und die Straße, welche den alten Namen „Küter"- oder Hausschlächter- „stratze" 
beibehalten sollte, künftig „Heümarktstraße" zu nennen. Es mochte der Zeit kein 
Schlächtermeister in dieser Straße Hanseigenthümer fein; auch mochten die damals 
dort angesessenen Grundbesitzer an dem Worte „Küter" Anstand nehmen, dessen Be¬ 
deutung, weÄ es aus dem Sprachgebrauch verschwunden ist, sie nicht einmal 
kannten. Vielleicht nahmen sie es für das Wort „Köter". Der Magistrat gab 
fein Einvernehmen mit der beantragten Abänderung der genannten zwei Straßen¬ 
benennungen mittelst Anschreibet vom 11. October 1856 zu erkennen, indem er 
zugleich bemerkte, daß er die durch die Vereinigung verschiedener Straßen zu 
Einer Straße erforderlich werdenden Namensbleche' auf blauem Grunde^ mtt 
weißer Fracturschrift, wie bisher werde herstellen lassen. 
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Nachweisung der neuen Straßenbenennungen der Altstadt und Lastadie, 
seit dem 1. Januar 1857. 

Neue 

1. A m Bohlwerk, Bollwerk . . 
2. Neues Bohlwerk, Bollwerk . 
3. Fischerstraße 
4. Heümarktftraße 
5. Hünerbeinerstraße . . . . 
6. Mittwochftraße 
7. Kleine Oderstraße . . . . 
8. Papenstraße 
9. Pelzerftrstße 

10. Petrikirchenftraße . . . . 
11 . Rosengarten . . . . . . 
12. Roßmarktstraße 
13. Schuhstraße 
14. Schulzenstraße 
15. Splittstraße 
16. Wallqasse . . . . . . . 
17. Große Wollweberstraße . . 

18. Parnitzerstraße 
19. Am Schlachthofe . . . . 
20. Speicherstraße . . . . . 
21 . Wallstraße 

Straßenoenennung. 
Alte ' 

A l t s t a d t . 
Damftfschiffbollwerk, an der grünen Linde, Bollwerk. 
An der Mönchenbrücke. 
Pflug- (d. i . : Fluch-) straße, Löknitzer- und Fischerstraße. 
Küterstraße. 
Bollenthor-, Aschweber-, Hünerbeinerstraße. 
Hakenstraße, Mittwochstraße und Neüetief. 
Hackstraße, Nagelstraße, Kleine Oderstraße. 
Große und Kleine Papenstraße. 
Altböterberg und Pelzerstraßß,. 
Petrikirchenplatz und Klofterhof (zum Theil). 
Rosengarten und Röddenberg. 
Bullenstraße und Roßmarktstraße. 
Oberhalb der Schuhstraße und Schuhstraße. 
Grapengießerstraße und Schulzenftraße. 
Splittstraße und Havening. 
Wallstraße. 
Kuhstraße, Baustraße, Große Wollweberstraße. 

Las tad ie . , ^ 
Verbindung zwischen dem Parnitz- und Ziegenthor. 
Am Sellhofe. 
Speicherstraße und An den Speichern. . 
An der Mlldderine und Wallstraße. 

I n allen Straßen, welche neue Benennungen bekommen hatten, waren die 
Straßenbleche am 31 . December 1856 vollständig angebracht. Bei dieser Ge¬ 
legenheit hatte der Polizei-Director v. Warnstedt den Wunsch ausgesprochen, die 
Straßßnbleche: 1) auf schwarzem oder dunkelblauen Grunde mit weißer Schrift 
ausführen zu lassen, weil dies mehr und angenehmer in die Augen falle, als 
hellblauer Grund, wie bisher nach Berliner Muster, auch dauerhafter sei; 2) statt 
der bisher Wich gewesenen deutschen Schrift lateinische Buchstaben zu wählen, 
weil diese sich hierzu besser eignen würden, auch für Ausländer leichter zu lesen seien; 
demnächst wären 3) selbst die in den letzten drei Jahren neu angebrachten ca. 100 
Bleche theils schon so verblaßt und beschmutzt, daß nur eine geringe Zahl davon 
als einiger Maßen mit den neuen harmomrend unaufgefrifch't zu benutzen sein 
dürften. Magistrat trat der, in diesen Wünschen kund gegebenen Ansicht bei, 
und verfügte die Anfertigung sämmtlicher Straßenbleche auf dunkelblauem Grunde 
mit weißer Schrift und stehenden lateinischen Buchstaben. 

Was die Wahl der letztem, Antiqua genannt, betrifft, so ist die Rücksicht 
auf die Ausländer für einen Seehandelsplatz wie Stett in, allerdings nicht ohne 
Belang; doch sei daran zu erinnern, daß Dänen, Holländer und theilweise auch 
Schweden, deren Seefahrer im Stettiner Hafen lebhaft verkehren, unsere deutsche 
Fraetur sehr wohl kennen; bedienen sich doch die dänischen Buchdruckereien für 
literarische und wissenschaftliche Werke ;c. noch vielfach der deutschen Lettern, 
natürlich mit Einschaltung der, der dänischen Mundart eigenthümliche Vocale und 
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diesen entsprechenden Typen; und steht man in Holland nicht noch heute 
wie vor Alters die Gesangbücher der „Hervormden Gemeenten". mit deutscher, 
meist noch sog. Schwabacher, Schrift gedruckt? eine Schrift, die aus unseren 
Schriftgießereien^ mehr oder minder verschwunden ist. Sodann ,ist es bei der 
Wahl der lateinischen Schriftzeichen übersehen worden, daß die überwiegend große 
Mehrzahl'"unserer Landleüte bäuerlichen Standes diese Zeichen nicht' verstehen, 
weil sie dieselben in ihrer Dorfschule ^selten oder gar nicht kennen lernen. 
Unsers Landmanns literarischer Hansschatz besteht aus der Heiligen Schrift, dem 
Gesangbuch und dem Kalender. Und diese Werke sind mit'deutschen Typen, der 
Fractur in allen ihren Abstufungen, gedruckt; keiner deutschen Offizin wird es 
einfallen, zu ihrem Druck die Antiqua zu verwenden! Und unsere Bauern, 
wenn sie nach der Stadt zu Markte kommen, machen doch, im Verhältniß zu 
dem fremdländischen Seevolk, warlich einen recht ansehnlichen Theil des aus¬ 
wärtigen Publikums aus, der nun gezwungen ist, einen — Interpreten wegen 
der ihm unbekannten Buchstaben anzunehmen. Selbst für. den Kenner sind diese 
Straßenschilder mit Antiqua-Versalien nicht selten schwer zu lesen, namentlich bei 
langen Namen, z. B . : „Gr . Wollweber S t r . " , weil die einzelnen Buchstaben dicht zu¬ 
sammen geklemmt sind, so daß es in der That des Buchstabirens bedarf. Auch 
kann nicht zugegeben werden, daß unsere «uralte Fractur, die von der Mönchs¬ 
schrift des frühesten Mittelalters abgeleitet ist, der modernen Antiqua, welche 
in der zweiten Hälfte des 1.5. Jahrhunderts in Nom, freilich von zwei Deutschen, 
erfunden wuxde, in ästhetischer Beziehung wesentlich nachstehe; abgesehen davon, 
daß durch die Annahme der Antiqua zu öffentlichen Inschriften der Deutsche 
eine seiner National - Eigenthümlichkeiten aufgibt, was, wie gering sie auch sei, 
aus Liebe zur Ausländerei,,und der Förderung des hochbelobten „internationalen 
Verkehrs", gar sehr vom Übel ist! Wird es jemals „Einem von der Grande 
Nat ion" , oder einem „Englishman" einfallen, auf den Straßenschildern von 
Par is, von London, die Namen mit Fractnr zu schreiben? «lamais! Uevsr! 

Da nun beschlossen war, die Straßenschilder in der ganzen Altstadt und 
auf der Lastadie zu erneuern, um mit den 21 neuen Straßenbenennungen die 
wünschenswerte Gleichförmigkeit zu erzielen, fo war die Anfertigung von nicht 
weniger denn 437 Stück für die beiden Stadttheile erforderlich. Die Arbeit 
übernahm der Schildermaler und Lackirer C. A. Rinck, und zwar verlangte er 
für die Straßenfchilder, incl. Blech, bei einer Größe von 12^ und 18" , dunkel¬ 
blauem Grund mit weißer Schrift, nebst Anstrich der Rückseite des Schildes, 
bei. durchaus dauerhafter Arbeit 1 3 ^ Sgr. pro Stück; und für die weiter unten 
zu erwähnenden kleinen Pfeilschilder bei einer Größe von 4 ^ " und 9 ^ " mit 
Pfei l und Hausnummern 2 Sgr. pro Stück. Es sind dieser kleinen Nummer¬ 
pfeilschilder 99 Stück erforderlich gewesen. Rinck's Rechnung belief sich im 
Ganzen auf den Betrag von 226 Thlr . 8 Sgr. 3 Pfg. Was das Anheften der 
Schilder gekostet hat, ist aus öen Acten nicht ersichtlich. Sei hier nachrichtlich 
eingeschaltet^ daß die Kämmerei für Renovation der Straßenbleche in dem Zeit¬ 
räume von 1839—1855 die Summe von 131 Thl r . 1 Sgr. 6 Pf. gezahlt hat, 
demnach, mit Einschluß der allgemeinen Erneuerung im Jahre 1856/57, über¬ 
haupt 357 Thl r . 9 Sgr. 9 Pf., exel. der Kosten für die Befestigung an den 
betreffenden Stellen. ' ' 

Lättdbuch'von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. - 33 
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Was die Hausnummerbleche betrifft, so hat jeder Hauseigenthümer sie Mf 
seine Kosten anfertigen zu lassen nach einem, im Einvernehmen mit dem Magistrate, 
von der Polizei-Direction gegebenen Mufterschilde, die übrigens für billigste 
Herstellung durch einen Entrepreneur gesorgt hat, von dem die Bleche das 
Stück für 3 Sgr., und mit vergoldeten Zahlen für 4^/^ Sgr. geliefert worden 
sind. Die Nummerirung der Haüfer ist in der Art erfolgt, daß Nr. 1 den 
Anfang auf der rechten Seite der Straße macht. Tr i t t man aus der Haus-
thüre, fo g M die Nummerfolge rechts weiter bis ans Ende der rechten Seite; 
von wo sie auf' die linke Seite der Straße überspringt, wo die Nummern weiter 
gehen, bis die letzte Hausnummer der Nr. 1 gegenübersteht. So ist es in Berlin 
Brauch. Nach dem Vorschlage des Polizei-Directors v. Warnstedt hat man das 
dort gegebene Beispiel in Stettin nachgeahmt, und zur leichtern Orientirung am 
Anfange einer jeden Straße unter dem Straßenschilde ein zweites Blech ange¬ 
bracht, auf welchem die an der rechten Seite der Straße befindlichen Haus¬ 
nummern, z. B. : 1—10, verzeichnet sind, mit einem Pfeil, der die Richtung 
anzeigt, in welcher sie auf einander folgen. Die — Schwaben haben ein viel 
zweckmäßigeres System befolgt. I n ihrer Hauptstadt Stuttgart fangen die 
Nummern zu beiden Seiten der Straße an und gehen bis ans Ende, auf der 
rechten Seite stehen die ungeraden Zahlen 1, 3, 5 u. si w., auf der linken Seite 
die geraden Zahlen 2, 4, 6 u. s. w. Dies System ist practisch; es erleichtert 
dem Fremden das Aufsuchen eines bestimmten Hauses, dessen Nummer er kennt/-
er braucht nicht, wie in Stettin, wie in Berlin, von dem einen Bürgersteig übet 
den Fahrdamm auf den andern zu gehen, was in Stettin, in abfchüfsigen Straßen, 
fo namentlich in der verkehrreichen Schulzenstraße, auch in der Schuhstraße, 
sehr oft nicht ohne Geführ bewerkstelligt werden kann. Von den — Schwaben 
läßt sich recht viel lernen! 

ßl . Nach der Zeit der im Vorstehenden geschilderten Namens-Umwandlung der 
Ij Straßen in der Altstadt sind daselbst noch verschiedene Veränderungen vorge-
W kommen.. So sind aus dem in der Unterstadt belogenen Fundo des, nach dcr 
^ Neustadt verlegten Iohannisklofters zwei neue Straßen angelegt worden, welche 
«l im Jahre 1861, obwol sie damals noch nicht mit Häusern bebaut waren, nach 
H! , dem Vorschlage des Polizei-Directors v. Warnstedt Namen erhalten haben, und 
D! zwar die erste, welche zwischen der Custodie (Polizeigefängniß) und der Iohannis-
W kirche von der Heiligen Geiststraße nach dem Bohlwerk führt die Benennung — 
W „Klosterftraße", während die zweite, auf der entgegengesetzten Seite der genannten 
D Kirche entstandene und ebenMs gegen das Bohlwerk auslaufende Straße als 
H Verlängerung der — „Königsstraße", angesehen, und demgemäß als solche be-
D! zeichnet worden ist; — komisch genug, da diese kurze Straße m i t der alten 
D! Königsstraße fast einen rechten W i n k e l b i ldet uud derselben mithin alles 
^ Alignement fehlt. Zweckmäßiger dürfte es gewesen sein, diese neue Straße, falls 
W man einen andern Namen nicht finden konnte, oder wollte, — Neue Königs-
D! straße zu nennen, wie es auch von einer, freilich nicht maßgebenden Seite vor-
l ^ geschlagen wurde. Die Anfertigung der betreffenden Straßenschilder hat 8 Thlr. 
W gekostet. I n eben demselben Jahre 1861 wurde auf der Lastadie die Straße 
'H füdlich vom Sellhaüse mit — „Sellhausstraße" und das neue Bohlwerk vor 
^ den 3 Sellhaüsern m i t — „Bollwerk an den Sellhaüsern" bezeichnet. Jetzt, 1873, 
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kennt man nur ein „Söllhaus-Bollwerk".' Ferner verfügte die Polizei-Direction 
unterm 10. September 1866, daß die Bezeichnung Neues Bohlwerk, aus'linken 
Stromufer, eingehen solle, indem von ben drei unter diesem Namen begriffenen 
Häusern eins der Kömgsstraße und zwei dem Bohlwerk eingereihet wurden. 

Die Neustadt. 

Das ursprüngliche Project für die Anlage des neuen Stadttheils von Stettin 
war auf 12 Straßen berechnet. I m Verlauf der Ausführung des Projekts sind 
noch 2 Straßen hinzugekommen, so daß dieser Stadttheil 14 Straßen, außerdem 
2 geräumige Plätze enthält, von denen der eine zur Erbauung eines neuen Rath-
hauses, der andere zur Erbauung der Kirche für die Neustadt bestimmt würde. 
Die Straßen waren einstweilen mit römischen Ziffern I—XIV bezeichnet. Seit 
dem Jahre 1853 schwebten zwischen dem Oberfträsidenten von Pommern, der 
Kgl. Regierung, der Kgl. Polizei-Direction und dem Magistrate Verhandlungen 
wegen der Benennungen, die den Straßen und Plätzen zu geben sein würden. 
Die Polizei-Direction trat in einem an den Magistrat gerichteten Schreiben vom 
21. Mai 1854 mit bestimmten Vorschlägen über die zu wählenden Namen hervor. 
Hiernach sollten die Straßen folgendermaßen genannt werden: — 

Nr. I. Elisabeth Straße. 
Nr. I I . Linden Straße. 
Nr.NI. Carl's Straße. 
Nr. IV. u. V. Charlotten Str. 

Nr. VI. Mühlenthor Str. 
Nr. VII. Berg Str. 
Nr. VIII. Kurze Str. 
Nr. IX. Friedrichs Str. 
Nr. X. Wilhelm's Str. 

Nr. XI. Albrecht' Str. 
Nr. XII. Adalbert' Str. 
Nr. XIII. Graben Str. 
Nr. XIV. An der, Grünen 

Schanze. 
Für den Platz vor dem projectirteu Rathhause wurde der Name „Friedrich Wilhelm 
" u n d für den Platz vor der projectirten Kirche die Benennung „Kirchplatz" vorgeschlagen. 

Magistrat war, zufolge Antwortschreibens, vom 2. Juni 1854, mit der ge¬ 
troffenen Wahl der Namen einverstanden, wobei anzumerken, daß der Name 
-„An der Grünen Schanze" um diese Zeit schon länger stadtlaüfig war. Mittelst 
Schreibens vom 5. November 1857 theilte die Polizei-Direction dem Magistrate 
mit, daß die Kgl. Regierung, zufolge eines an sie erlassenen Rescrivts vom 
31. October 1857, nichts dagegen eingewendet habe, daß die Straßen und Plätze 
der Neustadt in der vorgeschlagenen Weise benannt würden. Dieselbe habe aber 
noch das Einverständniß des Magistrats mit der Bezeichnung „am Mühlenthor" — 
(oben Nr. VI.) — der Straße VI I I . „Artilleriestraße" und der Straße zwischen 
dem Exercierhause und dem Haufe des Dr. Gribel, die im Bebauungs-
Plane keine Nummer hatte, „Passowerstraße" einzuholen angeordnet. Die letz¬ 
tere Bezeichnung ist vom Polizei-Director v. Warnstedt zum Andenken des dort 
früher,bestandenen Pasfowerthors gewählt worden. Ob es angemessen gewesen, das 
Gedächtniß an.einen Betrüger, einen bestraften Verbrecher, der Kornwucher getrieben 
hatte, der übrigens nicht Passau, sondern Passo, Passow hieß, nach fünf Jahr¬ 
hunderten wieder aufzufrischen, ist eine Frage, welche diesseits unbedingt 
verneint werden muß." Muthmaßlich ist dem sehr ehrenwerthen Polizei-
Dirigenten die Geschichte des Pafsower'Thors nicht gegenwärtig gewesen, als er 
seinen Vorschlag machte, und auch im Magistrats - Collegium mag sich der Zeit 
Keiner befunden haben, dem diese Geschichte vorgeschwebt hat. Demnächst gab der 
Polizei-Director anHeim, statt der Bezeichnung „Friedrich Wilhelms Platz", da bereits 
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eine Friedrichs- und eine Wilhelmsstraße existire, die Benennung „Victoria-Platz" 
Zu wählen. Magistrat erklärte sein Einverständniß mit diesen- Vorschlägen in 
dem Antwortschreiben vom 7. November, 1857. Um diese Zeit war die Haupt¬ 
straße der Neustadt, die schöne LindeDraße, bereits mit 25 Häusern bebaut. 
Der'Victoriaplatz und das Gebäude des Militair-Casinos stehen, wie bereits oben, 
S . 232, erwähnt wurde, auf dem Boden des alten Festungs-Hauptgrabens, der 
zur Bebauung einer, bis gegen 40^ mächtigen Ausfüllung bedurft hat. 

Weil die Hälfte der Straßen-Benennungen und der eine Platz von den 
Vornamen verschiedener Mitglieder des Königl. Hauses entlehnt waren, so mußte 
die Königl. Regierung nach Anleitung des Ministerial-Rescripts vom 13. Apr i l 
1837 an den Minister des I nnen : berichten, der den Cabinets-Erlaß vom 
1. Februar 1858 extrahirte, kraft dessen der König die Namen „Friedrichs-, 
Wilhelms-, Elisabeth-, Albrechts-, - Carls-, Charlottenstraße und Victoria-Platz" 
genehmigte. Die Königl. Regierung gab der Polizei-Direction hiervon mittelst 
Rescripts vom 6. März ' ,1858 Kenntniß, indem sie hinzufügte, daß der Ober-
prästdent wegen der Ähnlichkeit der Namen „Albrechts- und Adalberts-^ 
straße", wodurch eine Verwechselung der Namen möglicher Weise herbeigeführt 
werden könne, mittelst Erlasfes vom 3. März die Benennung „Schulstraße" statt 
„Adalbertsstraße" auf Vorschlag der Regierung gebilligt habe. Der von der 
Regierung gleichfalls noch vorgeschlagene Name „Gerichtsstraße" statt „Graben-
straße" solle indeß, namentlich bei den Anwohnern Widerspruch gefunden haben 
— ftermuthlich weil ihnen der Gedanke an's Hochgericht vorschweben mochte^ — 
weshalb Königl. Regierung die Polizei-Direction veranlaßte, für letztere Straße 
eine entsptechende Benennung auszuwählen, und nach Anhörung des Magistrats 
hierüber zu berichten. Gegen die Namen aller übrigen Straßen fand Kgl. Reg. 
nichts zu erinnern. Die Polizei-Direction ersuchte nun den Magistrat für die 
Graben- (oder Gerichts-) Straße einen andern Namen in Vorschlag zu bringen. Ob 
vielleicht zur Erinnerung an den verstorbenen Oberbürgermeister Masche die Straße 
,Masche's" oder „Oberbürgermeister Maschas Straße" zu nennen sei, stellte die 
Polizei-Direction anheim. Der Magistrat — Oberbürgermeister Hering — erwiderte 
unterm 20. März 1858, daß falls die Benennung „Grabenstraße" für nicht angemessen 
erachtet werde, "er auch vorschlagen würde, die fragliche Straße ^Adalbertsstraße" -
zu benennen. Die Ansicht, daß diese Bezeichnung zur Verwechslung mit der 
Albrechtsstraße Veranlassung geben werde, könne er nicht theilen. Nunmehr 
schlug die Polizei-Direction statt des Namens Adalbertsstraße, — für den, weil 
er von dem Namen eines Prinzen des Königl. Hauses entlehnt war, die Geneh-
migung des Königs hätte nachgesucht werden müssen, — den Namen, „ I o -
hannisstraße" vor,. anknüpfend an die, in die Neustadt verpflanzte, milde Stiftung 
des Iohannisklosters. M i t diesem Vorschlage war der Magistrat, laut Schreibens 
vom 3. M a i 1858, einverstanden, und der Oberpräsident genehmigte durch 
Erlaß vom 27. M a i 1858, daß der Name Iohannisstraße der Straße Nr. X I I I . 
beigelegt werde, die nach dem frühern Vorfchlage Grabenstraße heißen sollte. Diesen 
Ober-Präsidial-Erlaß fertigte die Polizei-Direction demMagistrate zurKenntnißnahme 

^zu. Oberbürgermeister Hering decretirte darauf: 1) „Der Magistrat wollte die 
Albrechtsstraße Iohcmnisstraße benannt wissen, und die Benennung Adalbertsstraße 
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bezw. Albrechtsftraße für die Grabenstraße eintreten lassen. 2) aä acta, da die 
Sache von keinem wesentlichen Interesse ist. Den 19. Juni 1858." 

An demselben Tage übermittelte die Polizei-Direction dem Magistrate eine 
Nachweisung der Straßen und Plätze in der Neustadt/ an denen die Namens¬ 
bleche, 32 an der Zahl, noch anzubringen seien. Diese Nachweiskmg enthält zum 
Theil andere Benennungen, als durch die Vorverhandlungen vereinbart waren, 
nämlich folgende: 
1. Passauer Straße. 
2. Iohannis Straße. 
3. Schul Straße. 
4. Albrechts Straße. 
5. Wilhelms Straße. 

6. Friedrichs Straße. 
?. Artillerie Straße. 
8. Berg Straße. 
9. Mühlenthor Straße. 

10. CaÄs Straße. 
11. Elizabeth Straße. 
12. Kirchplatz. 
13. Victoriaplatz. 
14. Am Mühlenthor. 

Die Lindenstraße ist in dieses Verzeichnis nicht aufgenommen, weil dieselbe 
bereits im Winter vorher mit Straßenblechen versehen worden war; und die 
Charlottenstraße fehlte, da ihre Bezeichnung nicht für nöthig erachtet wurde, in 
Betracht, daß in jeuer Zeit noch kein Gebäude darin errichtet war. Die An¬ 
fertigung der Straßenbleche wnrde, wie früher, dem Lackirer C. A. Rinck über¬ 
tragen, der dafür, mit Einschluß der Lindenstraßen-Bleche, Thlr. 44. 10 Sgr. 
liquidirte. Die Bezeichnung „am Mühlenthor" ist in der Folge als überflüssig 
aus dem Stratzen-Verzeichniß verschwunden, und die „Grüne Schanze" wurde in 
Hie vorstehende Nachweisung nicht aufgenommen, weil sie schon bei der Altstadt 
mitgezählt worden war. 

Des Polizei-Directors v. Warnstedt Absicht war es, diesen Namen, der doch 
geeignet ist, in diesem Theile der Stadt an die - ^ formidable Festung Stettin 
und die von ihr überstandenen Belagerungen zur Schweden- wie zur Franzosen¬ 
zeit zu erinnern, auszumerzen. „Nachdem es in Aussicht steht, so schrieb er am 
14. Mai 1859 an den Magistrat,. daß die sogenannte Baracke in. nächstör Zeit 
abgebrochen wird, dürfte es angemessen erscheinen, die dadurch' verbreitete Straße 
nicht „an der grünen Schanze", sondern als Verlängerung der Passauerstraße 
ebenso zu benennen". Der Polizei-Director glaubte, Magistrat würde ohne Wei¬ 
teres Ja sagen, um demnächst der Königl. Regierung Vortrag halten zu können; 
allein Oberbürgermeister Hering erwiderte ihm am 21: Mai 1859, „daß dem 

, Magistrate, so wünschensweVth auch im Allgemeinen die Zusammenziehung von 
Straßen unter Einer Benennung fein möge, dies doch in Betreff der Passauer¬ 
straße und der Straße an der Grünen Schanze nicht angemessen erscheine. 

'Beide- Straßen werden nicht nur durch die sehr breite Liudenstraße getrennt, 
sondern sie bilden auch Winkel, weshalb ein Fremder sie schwerlich als zusammen¬ 
gehörig erachten könnte." Ein ähnlicher Einwand läßt sich für die Altstadt gegen 
die Zusammenziehung der Grapengießer- und Schulzenstraße machen, und eben 
so gegen die Zusammenziehung des Platzartigen Raumes „by de bövensten Avva-
theke" mit der Schuhstraße. 

I m Jahre 1863 ist zu den Straßen der Neustadt noch eine Straße hinzu¬ 
gekommen. Sie liegt im untern Theil der Neustadt unterhalb der Charlotten-
straße, vom Od.erthor an der Feftungsmauer entlang nach der Wallbrauerei 
führend. Es ist derselben der Name „Mauerstraße" beigelegt worden, zufolge 
Verfügung des Magistrats vom 6. und der Polizeidirection' vom 20. Mai 1863. 
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Drei Bleche waren wegen der eckigen Form der Straße zur Bezeichnung derselben 
erforderlich. S ie haben 1 Thlr . 18 Sgr, gekostet. Auch wurde zu Ende des 
Jahres 1863, nachdem in der Charlottenstraße zwei Haüser erbaut worden waren, 
die Bezeichnung derselben durch 2 Bleche nothwendig, für deren Anfertigung der 
Lackirer Rinck 1 Th l r . 2 Sgr. liquidirte. 

Die Silberwiese. 

Die Verhandlungen wegen der Straßen-Namen dieses Stadttheiles begannen 
im Jahre 1853 und sind im darauf folgenden Jahre zum Abschluß gekommen.̂  
I n einem an die Kgl . Polizei-Direction gerichteten Schreiben vom 16. August 
1853 brachte der Magistrat folgende Benennungen "in Vorschlag: — 

1. Für die Brücke, welche aus der Lastlldie über den Grünen oder Festungs-Graben zur 
Silberwiese führt: - ^ Pladdrin-Brücke. (Mußte eigentlich „Pladdereie-Brücke" heißen.) 

2. Für die von hier aus die Silberwiese in ihrer Mitte von Norden nach Süden durch¬ 
schneidende Straße: — Friedrichsstraße. 

3. Für die Straße längs der Oder: — Wasserstraße. 
4. Für die längs der Panntz: — Am Parnitz Bohlwerk. 
5. Für die Querstraßen — " 

a. Für die an der Eisenbahn, in deren damaligen Tractus: — Eisenbahnstraße. 
b. Für hie folgende: — Siedereistraße. 
c Für die demnachstige: — Wilhelmsstraße. 
ä. Für die nach der andern Seite des Marktes laufende: — Earlsstraße. 
e. Für die Straße bei der Projectirten Brücke über die Oder:'— Elisabethstraße. « 
k. Für die Haüser an der EZPlanade: — An der Esplanade. 

6. Für den Marktplatz: — Friedrich Wilhelms Platz. 
7. Für die beiden Haüser an diesem Platze: — Am Friedrich Wilhelms Platz. 
Rücksichtlich des Alignements der Straßen bemerkte der Magistrat, daß es 

nöthig sein werde, den Theil der auf die projectirte Brücke stoßenden Straße 
Misabethstraße), deren Terrain z. Z . dem Kaufmann Po l l gehört, eine gleiche 
Breite und Flucht mit dem Theile derselben zu geben, welcher dem Kahnbau-
meister Masche gehört. » 

Die Polizei-Direction war mit den Vorschlägen des Magistrats nicht ein-
verstanden; insonderheit wünschte sie, wie in dem Anschreiben vom 4. October 
1853 kund gegeben wurde, den Vornamen des eben genannten Kahnbaumeisters und 
den Vornamen dessen Sohnes an zwei Straßen? der Silberwiese zu knüpfen; 
allein der Magistrat erwiderte, daß er dies um deshalb nicht zu billigen ver-
möge, weil die Namen „Mar t in und Andreas" in Stettin ganz ungewöhnlich 
seien. Er ersuchte, folgenden Benennungen beizutreten: — 1^ Für den Markt-
platz „Holzmarkt"; 2) für die von hieraus die Silberwiese durchschneidende 
Straße „Holzstraße"; 3) für die Straße bei der projectirten Oder-Brücke „Wiesen-
straße". M i t der Benennung „Marktstraße", statt der vorgefchlagenen „Wilhelms-
straße, war Magistrat einverstanden. 

Besondere Umstände mögen obgewaltet haben, welche die Polizei-Direction 
bestimmten, bei den hierorts ungelaüfigen Vornamen der beiden Masche, Vater und 
Sohn, stehen zu bleiben. Sie trug die Controverse der Königl. Reg. zur Entscheidung 
vor, die ihrer Seits den Magistrat unterm 3 1 . Januar, 1854 zur Äußerung auffor¬ 
derte. Der am 7. Februar 1854 erstattete Bericht lautete dahin, daß Magistrat 
bei der Wahl der Straßenbe'nenmmgen auf der Silberwiese es absichtlich ver-
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Mieden habe, auf Persönlichkeiten NüDcht zu nehmen, obwol dies in mancher 
Beziehung nahe gelegen hätte/ Umso weniger glaube er daher, dem Projecte 
der Kgl. Polizei-Direction oeistiMmeN' zu können, die beiden Hauptstraßen der 
Silberwiese zu Ehren des f Kahnbauers Masche und seines hinterlassenen Sohnes 
„Mart ins- und Andreasstraße" zu benennen; denn hierfür würde nichts weiter 
sprechen/ als daß sie Eigenthümer eines großen Theils der Silberwiese gewesen 
sind. Ein besonderes Interesse für städtische Angelegenheiten hätten beide nie 
bemerkbar gemacht, und jenes Eigenthumsverhältttiß allein scheine keinen hin¬ 
reichenden Grund zu der vorgeschlagenen Ehren-B ezeügung zu geben. Magistrat 
beantrage daher, die bezüglichen Vorschlage der Pottzei-Direction als unmotivirt 
zu betrachten und abzulehnen. Und also geschah es durch die Verfügung) vom 
22. Februar 1'854, worin Kgl. Reg. den Magistrat verantaßte, passendere Be¬ 
zeichnungen, als die gewählten „Holz- bezw. Wiesettstraße" es seien, vorzuschlagen. 
Magistrat erwiderte unterm 31 . März 1854: es entgehe ihm; worin das Un¬ 
passende jener Benennungen liege, gegentheils halte er sie mit Rücksicht darauf, 
daß die Holzstraße zum Holzmarkt führt, und z. A zw beiden le i ten derselben 
Holzplätze liegen, die Wiesenstraße aber an die frühere Beschaffenheit dieses 
Stadttheils erinnert, für nicht unpassend, gewählt, daher er beantrage, es bei 
den von ihm vorgeschlagenen- Benennungen zu belassen. Auf diesen Bericht 
resolvirte KgS Reg. unterm 21. Apr i l 1854> daß weil Magistrat Bedenken trche, 
zu einer Abänderung der fraglichen Straßennamen die Hand zu bieten) es bei 
den von demselben vorgeschlagenen Benennungen verbleiben möge, wonach die 
Kgl. Pölizei-Direction beschieden worden seü Demnächst theilte Letztere dem 
Magistrate mittelftl Anschreibens vom 21. M a i W54 das Tableau der nach den 
getroffenen Vereinbarungen festgestellten Straßennamen auf der Silberwiese mit, welches 
gegen den ersten Entwurf vom 16. August 1853 folgende Abänderungen enthielt: 

2. Statt Friedrichsstraße: — Holzftraße. 
5. e. Statt Wilhelmsstraße: — Marienstraße. 

ä. Statt CarlZstraße: — Marktstraße. 
L. Statt Glisabethftraße: — WieseMraße. 

6. Statt Friedrich Wilhelms Platz: — Marktplatz. 
7. Statt Am Friedrich Wilhelms Platz: — Am Marktplatz 

Die ilLsftrünglichm Benen¬ 
nungen waren aufgegeben 
worden, weil dieselben,'1)on 
den Namen verschiedener 
Mitglieder des Königlichen 
Hauses entlehnt, für die Neu¬ 
stadt reservirt blieben. 

I m IahLe 1861 kam es zur Anzeige, daß auf der Silberwiese die Straßen¬ 
benennungsbleche noch nicht überall angebracht feien. , Der Magistrat'verfugte 
demgemäß die sofortige Anfertigung der fehlenden Schilder. GZ waren jhrer 
20 an der Zahl, für die d'er Lackirer Rinck 10 Thlr. 20 Sgr. in Rechnung 
stellte. Was die schon früher angeschlagenen Bleche gekostet haben, ist aus den 
Acten nicht ersichGch<> Demnächst theilte die Polizei-Direction dem Magistrate 
am 19. September 1864 einen neuen Nummerirungs-Plan der Silberwiese mit> 
woraus hervorging, daß damals erst 23 Grundbesitzer Gebäude errichtet hatten; 
davon lagen 24 Gebäude in der Holzstraße, 8 in der Marienstraße, 8 in der 
Siedereistraße, 7 in der Eisenhahnstraße, 12 in der „Uferstraße an der Parnitz" 
wie in diefem Tableau das Bohtwerk an der, Parnitz genannt wurde. 

Oberwiek und Vorstadt Pommernsdorfer Anlage. 
Die Vorstadt/Überwiek, unmittelbar vor dem ehemaligen Heiligen Geist-, 

dem fpätern Schnecken-Thor beginnend, bestand ursprünglich aus einer einzigen 
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schmalen Straße, die sich, nachdem seit dm 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
weitere Ansiedlungen, welche man im gemeinen Leben unter der Benennung „Neüewiek" 
zusammenfaßte, am linken Ufer der Ober fast ^ Meile weit aufwärts erstreckte. Die 
Ansiedlungen mehrten sich von Jahr zu Jahr, indem die Anbauer, das Oderthal ver¬ 
lassend, weil kein Raum mehr verfügbar war, das vomTurnei herabkommende tief ein¬ 
geschnittene Tha l der Galgwiese zum Wohnplatz wählten, und als auch dieseA 
besetzt war, mit ihren Bauten auf die Thalränder und Höhen, welche das Oder-
thal und die Galgwiese begränzen, hinaufstiegen. Diese, nach einem bestimmten, 
vom städtischen Bauamte entworfenen Bauplane innerhalb der jüngst verflossenen 
40 Jahre ausgeführten Anlagen haben es nothwendig gemacht, den dadurch ent-' 
standenen Straßen Namen beizulegen. Unter den Ansiedlern hatten sich von selbst 
Benennungen für ihre Wohnplätze gebildet, indem sie dieselben von den Örtlich¬ 
keiten entnahmen. Die zuständigen Behörden, Magistrat und Polizei-Direction, 
haben es mit Recht für angemessen gehalten, diesen, im Munde der Einwohner¬ 
schaft geläufig gewordenen Benennungen, die amtliche Anerkennung nicht zu ver¬ 
sagen. So sind denn unter Genehmhaltung der Kgl. Reg. die Benennungen der 
6 in der Vorstadt Oberwiek bestehenden Straßen folgender Maßen festgestellt 
worden: — 

1. Oberwiek. 3. Straße auf dem Bäckerberge. 5. Straße am Mühlenberge. 
2. Galgwiese. 4. Straße am Bäckerberge. 6. Fürstenstmße. 

Mittelst Anschreibens vom 16. Januar 1853 ersuchte die Polizei-Direction 
den Magistrat die erforderlichen Straßen-Benennungs-Bleche, 17 an der Zahl 
anfertigen und gehörigen Or t s , anschlagen zu lassen. Dies war im Apr i l 1853 
geschehen, nachdem die Grundbesitzer die Hausnummerbleche an ihren Häusern 
angebracht hatten. Es waren deren für die ganze Vorstadt 153 erforderlich. 
Die Nummerirung ist Straßenweise geschehen. 

Am 1. Januar 1865 ist die Pommernsdorfer Anlage, eine bis dahin selbst-
stächige, seit 1822 entstandene ländliche Gemeinde (L.-B. I I . Th . Bd. I I , 1524—27), 
welche in der Mi t te des Jahres 1852 43 Hausnummern zählte, dem Gemeinde¬ 
bezirk der Stadt Stett in als besondere Vorstadt einverleibt worden. I m Jahre 
1864 hatten sich die nummerirten Haüser um 21 vermehrt. Die Nummern 
bildeten, wie es auf dem Lande Sitte ist, eine fortlaufende Reihe, ohne daß den 
4 Straßen, aus denen die Ansiedlung besteht, eine Name zugetherlt war. Es 
konnte daher nicht anders, als zweckmäßig erscheinen, besondere Benennungen 
der Straßen einzuführen und jede von diesen in sich ̂ u nummeriren. Es wurde 
zu dem Ende beim Magistrate der Vorschlag gemacht — 

1. Die Straße längs der Berliner Steinbahn — Chausseestraße; 
2. Die Straße, die vom Fort Preußen nach dem Dorf t Pommernsdors 

führt — Pommernsdorfer Straße; 
3. Die Straße von d'er Gasanstalt bis zur Bohrisch'schen Brauerei (soq. 

Mittel-Anlage) — Mittelstraße; und 
4. Die Straße längs der Oderwiesen zur chemischen Fabrik — Fabriken-

straße zu nennen. 
A ls die Sache beim Magistrats-Collegium zum Vortrag kam, wurden in 

der Sitzung vom 23. Februar 1865 statt der eben angeführten, vom Stadtrath 
Hessenland vorgeschlagenen, folgende Straßennamen beliebt: 
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Z u 1 . An der Chanssee; — zu 2. Apfel-Allee; — zu 3. Pommernsdorfer 
Straße; — zu 4. Am Schwarzen Damme; — weil diese Benennungen fchon 
jetzt gewöhnlich feien. Zugleich wurde die Kgl . Polizei-Direction' von der Be-
fchlußnahme mit dem Ersuchen in Kenntniß gesetzt, sich mit diesen Benennungen 
der Straßen einverstanden zu erklären, die Grundstücke an denselben zu numme-
riren und den Nummerirungs-Plan dem Magistrate mitzutheilen. Ein ausdrück¬ 
liches Einverständniß mit der Wahl der Benennungen hat der Polizei-Director 
v. Warnstedt nicht kund gegeben, aber es ist mittelbar dadurch geschehen, daß er 
unterm 23. Jun i 1865 den Nummerirungsplan zur gutachtlichen Äußerung mit¬ 
theilte. Durch Anfertigung der Straßenbleche, wofür dem Lackirer Rinck 10 Thlr . 
9 Sgr. gezahlt wurden, und durch Befestigung der Bleche an den gehörigen 
Stellen war die Angelegenheit am 1 1 . December 1865 zum Abschluß gekommen. 

Später ist zu den obigen vier Straßen noch eine fünfte hinzugekommen, die 
Verbmdungsstraße genannt; und es gehören zur Pommernsdorfer Anlage noch 
sechs, bisher nicht nummerirte, theils bebaute, theils unbebaute Grundstücke Am 
Zieglergraben, „so wie ein bebautes Grundstück Fungfernberg genannt. Auch 
gehört die Galgwiese nicht mehr zur Oberwiek, sondern zum Pommernsdorfer 
Anlage-Bezirk. 

Unterwiek. 

Diese außerhalb des Frauenthors auf der schmalen Thalsohle des linken 
Oderufers, sich hinziehende Vorstadt erstreckt sich bis an die Grunze der Stadt 
Grabow, mit deren Bau- und Blumenstraße sie zusammenstößt. Es gehören zu 
derselben aber auch mehrere auf dem Thalrande und auf der Höhe selbst belegene 
Haüser bis an den Kronenhof (Besitzung der bürgerlichen Ressource), wo¬ 
selbst in neuester Zeit im Jahre 1867, die Steinstraße entstanden ist, welche von 
der Unterwiekstraße bergan zum Garten der alten Liedertafel hinaufführt; so wie 
seit 1869 die Verbindung zwischen der Gartenstraße und der Birken-Allee, von 
der die Adjacenten wünschten, daß sie zu Ehren des Stadtbauraths Hobrecht 
nach dessen Namen genannt werden möchte. Magistrat entschied sich jedoch, laut 
Beschluß vom 17. November 1869, für dön Namen Kronenhofsstraße, um einen 
mehr oder minder alten historischen Namen, also auf doppelte Weife, für die 
nachkommenden Geschlechter zu ^ retten, womit die Polizei-Direction sich unterm 
3. December 1869 einverstanden erklärte. Zweifelhaft scheint es indeß z. Z. , 
1873, zu sein, ob die Kronenhofsstraße zur Unterwiek oder zur Vorstadt Grün¬ 
hof gezählt werden müsse. Es gehören zu den auf der Höhe belegenen Grund¬ 
stücken die des Logengartens, der alten und der neuen Liedertafel,' letzteres 
bekannter unter der Benennung Princeß - Schloß, auch Friedrichsgnade. Hier 
war in der letzten Zeit ihres Lebens die Wohnung der Prinzessin Elisabeth 
von Braunschweig-Wolfenbüttel,, erste Gemalin des Prinzen von Preußen, 
Friedrich Wilhelm, nachmaligen Königs Friedrich Wilhelm I I . , von demselben 
geschieden 1769 und von Friedrich I I . nach der Festung Stettin verwiesen. 

Da hier nach dem Fal l der Festungswerke ein großes Bauterrain, ohne die 
bisherige Beschränkung der Rayongesetze frei geworden ist, fo läßt sich erwarten, 
daß, wenn erst ein Bebauungplan festgestellt fein wird, die Baulust hier Befrie¬ 
digung finden werde. B is zu dieser Feststellung wurde denn auch der Vorschlag, 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V N . 34 
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wonach dem Wege, welcher von der Unterwiek, gleich außerhalb des Frauenthors^ 
zum Glans des Forts Leopold hinauf nach dem Friedhofe der deutsch- und 
französisch-reformirten Gemeinde führt, der Name — Festungsstraße gegeben werden 
sollte, durch Beschluß rom 29. März 1873 zurückgelegt. . 

Die Borstadt Grünhof. 

Behufs näherer Bezeichnung der verschiedenen Antheile der, zum platten 
Lande gehörig gewesenen Ortschaft Kupfermühle (L.-B. I I . Th . Bd. I I , 1784) erschien 
es im Jahre 1852 dem damaligen Landrathe des Randow'fchen Kreises, Frei¬ 
herrn v. Schlotheim, im Interesse des Publikums erforderlich, an den verschie¬ 
denen Gränzpunkten derselben Tafeln mit der Bezeichnung, zu welchem Antheile 
der Kupfermühle die Grundstücke gehören, aufstellen zu lassen. Die mit dem 
Ortsvorsteher von Kupfermühle gepflogenen Verhandlungen hatten ergeben, daß 
die Anbringung von solchen Tafeln rücksichtlich des städtischeu Antheils bei den 
dahin gehörigen 5 Grundstücken wünschenswert!) sei. I n Ansehung der übrigen 
Antheile der Kupfermühle hatte der Landrath den betreffenden Ortsvorständen 
die Anbringung von solchen Tafeln aufgegeben, demgemäß er denn nun auch 
den Magistrat mittelst Anschreibens vom 3. October 1852 ersuchte, für den 
städtischen Antheil dergleichen Tafeln aufstellen zu lassen. Gleichzeitig bemerkte 
er, daß eine derartige Bezeichnung bei vier namhaft gemachten Grundstücken von 
Grünhof ebenfalls wünschenswert!» sei, weshalb er dem Magistrate die Auf¬ 
stellung von Tafeln bei diesen Grundstücken mit der Bezeichnung „Orünhof" 
anHeim gab. 

Der Magistrat hielt es in seinem Antwortschreiben vom 13. October 1852 
für zweckmäßiger, die dem Stadtgebiet ungehörigen 5 Grundstücke der Kupfermühle 
zu Grünhof zu schlagen und als Bestandtheile dieser Vorstadt zu nummeriren. 
Indem sie sich der dort schon bestehenden Nummerfolge ^ anschlössen, würde mit 
der Zeit wenigstens ein Theil der Verwirrung beseitigt werden, zu welcher die 
angenommene Bezeichnung Kupfermühle Anlaß gebe. Falls der Landrath sich 
hiermit einverstanden erklären sollte, so werde Magistrat demnächst in der Vor¬ 
stadt Grünhof die gewünschten Bleche zu deren Bezeichnung anbringen lassen. 
Landrath v. Schlotheim, die Zweckmäßigkeit dieser Maßregel einsehend, trug 
dieselbe der Kgl.. Reg. zur event. Entscheidung vor, welche demnächst unterm 
25. November 1852 die nachstehende Resolution an ihn erließ: 

„Der nach dem Berichte vom 13. d. M . von dem hiesigen Magistrate 
gemachte Vorschlag, diejenigen Haüser (Gehöfte), welche als „Kupfermühle 
städtischer Antheil" bisher bezeichnet worden, fortan dem zum Stadtbezirk 
gehörigen Bestandtheil „ G r ü n h o f " zuzuschlagen,' dergestalt, daß die Bezeich¬ 
nung „Kupfermühle städtischer Antheil" künftighin ganz aufhöre, wird hiermit 
genehmigt." 

Somit schied der mehr gedachte Antheil von Kupfermühle aus der Reihe 
der ländlichen Ortschaften, demnach aus der polizeilichen Obhut des Landraths 
Randow'schen Kreises und ging an die Kgl. Polizei-Direction der Stadt über, 
d?r die auf den Gegenstand bezüglichen, bisher gepflogenen Verhandlungen zur 
weitern Veranlassung übergeben wurden, wovon der Landrath, nunmehr v. Ramin, 
den-Magistrat mittelst Schreibens vom 24. Januar 1853 in Kenntniß setzte. . 
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I m Verlauf des eben genannten Jahres hat sich sodann die Stadtbehörde 
mit der Polizeibehörde über die, den damals in der Vorstadt Grünhof vorhan¬ 
denen vier Straßen, zu gebenden Benennungen verständigt. Hiernach ist, zufolge 
eines Vorschlags des Polizei-Commissarius Lehmann — 

1. Die von der Höhe thakvärts in der Richtung auf die Malzmühle füh¬ 
rende Straße — Mühlenstraße.; / 

2. Die gepflasterte Straße vom Anfange von Grünhof, herwärts von Stettin 
aus, den Hohlweg hinunter bis zur Gränze von Kupfermühle — Pölitzer 
Straße; welche laut Beschlusses der Polizei-Direction und des Magistrats vom 
10/15. Mai 1870 am Konigsthor ihren Anfang nimmt; 

3. Von dieser Straße, und zwar vom Timm'schen Grundstück aus (jetzt 
Nr. 55) aufwärts im Thal der Klingenden Beek bis zur Mühlenstraße führende 
Straße — Gränzstraße; und-

4. Der von dem Orgelbauer Kaltschmidt'schen Grundstück (jetzt Nr. 18 
Pölitzer Str.) bis zum Ressource-Garten (Kronenhof) führende Weg — Garten¬ 
straße, -
genannt worden. Zugleich wurde der ifolirt liegende fog. Petrihof, ein in 
den Besitz der Stadt Stettin übergegangenes, seit 100 Jahren der Iacobi-
Kirche gehörig gewesenes Ackerwerk, welches bisher zur Unterwiek gerechnet 
worden war, davon abgetrennt und zur Vorstadt Grünhof gelegt, doch 
unter Beibehaltung seines Namens. I m Jahre 1854 war der Numme-
rirungsplan der Grundstücke Straßenweise ausgeführt. Es waren in allen 
vier Straßen, überhaupt 61 Grundstücke vorhanden, etwa 17 unbebaut. 
An Straßenblechen waren 13 Stück erforderlich, deren Anfertigung 9 Thlr. 
7 Sgr. 6 Pf. kostete. Durch Publicandum vom 20. September 1854 ward die 
Einwohnerschaft von Stettin von der getroffenen Einrichtung in Kenntniß gefetzt. 

Nachdem die Anbauten, welche bis dahin auf das rechte Ufer der Klingen¬ 
den Beek beschränkt geblieben waren, diesen.Bach überschritten und den Köstiner, 
sowie den Zabelsdorfer Antheil von Kupfermühle in Anspruch genommen hatten 
und dadurch neue Straßen entstanden waren, wurde es im Jahre 1860 noth-
wendig, diesen Straßen Benennungen zu geben. I n Folge eines zwischen der 
Kgl. Polizei-Direction und dem Magistrat gepflogenen Schriftwechsels verein¬ 
barten beide Behörden in dieser Hinsicht folgendes: — 

Der ganze oben bezeichnete, Complexus neuer Anbauten wird der Vorstadt 
Grünhof beigelegt. -

' 1. Die in der Richtung der Pölitzerstraße erbauten Haüfer werden dieser 
Straße zugezählt und mit ihr in der Verlängerung fortlaufend nummerirt. Die 
Straße durchschneidet somit ganz Grünhof in der Richtung von Süden nach Nord¬ 
westen, da sie jenseits der Klingenden Beek sich noch der zuletzt genannten W«/t-
gegend wendet. 

2. Die Mühlenftraße wird bis an die Brücke über die Klingende Beek, 
die in den vorliegenden Verhandlungen Kupfergraben genannt wird, verlängert. 

3. Die Verlängerung von dieser Brücke nach dem Niemitzer Felde hat den 
Namen — Niemitzerstraße erhalten. 

4. Die Verbindung zwischen der Oränzstraße und der verlängerten Pölitzerstraße 
heißt: Schulgang, wegen eines der 2 Grünhofer Schulgebaüde, welches an diesem 

34* 
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Gange erbaut ist. Die von der Polizeibehörde vorgeschlagene Benennung „Com-
munication" wurde, als Fremdwort, vom Magistrat abgelehnt, auf dessen Vor¬ 
schlag ein anderer Thei l dieser Verbindung — Kurzestraße genannt worden ist. 

°°5. Der von der Pölitzerstraße nach dem Glysium hinaufführende Weg hat 
den Namen — Elysiumsstraße erhalten; und 

6. Der von der Ecke der Pölitzer- und der Elysiumsstraße nach dem Langen-
garten führende Weg die Benennung — Zabelsdorferftraße. 

7. Der von der Pölitzerstraße nach dem Bredower Berg führende Weg 
heißt — Feldstraße. Die für diesen Weg vorgeschlagene Benennung „Berg-, 
oder Bredower Bergstraße" wurde abgelehnt, weil es in der Neustadt schon eine 
Bergstraße gibt. ., 

8. Für das im Längengarten belegene Wohnhaus ist die Bezeichnung — 
Langengarten beibehalten. (Vergl. darüber L.-B. I I . T h . Bd . I I , 1733.) 

Das kleine Gärtner-Gehöft „Grünthal" war jetzt, 186.0, vollständig zerstückt und 
sein Name erlosch für immer H, indem die Gebäude der letzten vier Parcelen 
der Nummerreihe der Gränzstraße einverleibt wurden. Der Besitzer der Haupt-
parcele hieß Schellberg, welcher dieselbe, unterm Schatten uralter, prachtvoller 
Buchen und Platanen auf feuchtem Thalboden, zu einem Vergnügungsort für 
die lustige Jugend der Stettiner Einwohnerschaft eingerichtet hatte, verbun¬ 
den mit Volkstheater, Seiltänzerei, obligatem Trommelwirbel und Trom¬ 
petengeschmetter, wodurch der musikalische Genuß der Concerte im anstoßen¬ 
den Elyfium nicht selten gestört wurde. „Schellbergsgarten", der Tummelplatz 
lüderlicher Dirnen, war eine part is dont6U86 v o n . Grünhof. Da der Unter¬ 
nehmer bei dieser Wirthschaft feine Rechnung fand, so errichtete er im 
Garten ein — Prachtgebaüde mit einem wirklich schönen Saale, der auch eine 
Schaubühne erhalten hatte. Der Bau mag seine Mi t te l überstiegen haben. Trotz 
des fabelhaften Namens „ T i v o l i " , den er seiner Wirthschast beigelegt hatte, 
konnte diese sich nicht halten; sie ging zu Grunde und mit ihr , wie man sagt, 
der Unternehmer selbst — ums Jahr 1867. I n den Besitz eines Andern über-
gegangen, hat dieser das — Prachtgebaüde des T ivo l i zu einem — Asyl für kleine 
Leute einrichten lassen, an welche die — Hausparcelen monats-, auch wochen-
weise vermiethet werden. 1873 hatten bei der damaligen Wohnungsnot!) mehrere 
hundert Menschen hier ein Obdach gefunden. 

Auf den von dem Polizei-Director v. Warnstedt gehaltenen Vortrag geneh-
migte die Königl. Regierung mittelst Refcripts vom 1. September 1860 die ge-
troffene Incorporation des Köstiner und Zabelsdorfer Antheils von Kupfermühle 
zum städtischen Gememdebezirk und die Vereinigung beider Antheile mit der 
Vorstadt Grünhof, ingleichen die getroffene Wahl der Straßen-Benennungen, so 
wie den Nummerirungsplan der Haüser. Z u r Bezeichnung der verlängerten und 
der neuen Straßen waren 26 Tafeln erforderlich; sie wurden von dem Lackirer 
Rinck angefertigt und in den ersten Januar-Tagen 1861 gehörigen Orts be-

*) Auf der Sect. 114, Stettin, der Generalstabskarte, Maßstab 1: 100,000; Ausgabe von 
1872, steht noch mit großer Schrift Grünthal, indeß der Name Grünhof ganz klein geschrieben 
ist. Der Name der Vorstadt PommernZdorfer Anlage fehlt, und die Stadt Grabow hat die 
Schrift eines Dorfes erhalten. 
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festigt. Die Kosten haben 11 T M 21 Sgr. betragen. Von den Pfeilblechen 
war für die Vorstadt' Grünhof einstweilen ganz Abstand genommen worden. ^ 

I m Jahre 1866. ist in Grünhof eine neue Straße entstanden f es ist eine 
Quer- und bis jetzt,' 1873, eine Sackstraße, welche von der GränzstraßN nach 
dem Zabelswrfer Acker führt. Sie hat den Namen Taubenstraße erhalten, zu¬ 
folge Benachrichtigung der Polizei-Direction an den Magistrat vom 26. April 
1866/ in Folge deren die Straßenbezeichnungsbleche, durch den Lackirer Rinck 
angefertigt, im Monat Mai angebracht worden sind. 

Mittelst Vorstellung vom 16. Mai 1867 trug der Eigenthümer Friedrich 
Krüger, ein Schankwirth, darauf an, dem neben der Mühlenstraße belegenen 
Platze vor Petrihof, an dem sein Haus liege, den Namen „Wilhelms-Platz" bei¬ 
zulegen, ein Antrag, dem z. Z. nicht entsprochen werden konnte, da der Platz 
erst angelegt wrrden soll. ^ 

Derjenigen Straße, welche von der Mühlenstraße bergauf nach Friedrichshof, 
Westend Stettin und Neü-Turnei führt, und im Jahre 1870/71 mit dem ersten 
Haufe bebaut worden ist, hat laut Beschlusses des Magistrats und der 
Polizei-Direction vom 5/16. August 1871 die Benennung — Werderstraße 
erhalten. ^ 

Als Curiosum sei noch Folgendes angemerkt: - ^ Am 31. August 1872 
ging dem Magistrate ein anonymes, mit „Ein Mitbürger" unterzeichnetes Billet 
zu, dessen Inhalt wörtlich so lautete: — Könnte unfern: großen gefeiexten Dichter 
Prutz von semer Vaterstadt Wohl besser" geehrt werden, als wenn dieselbe einer 
Ihrer Straßen mit feinem Namen belegten?" -^ Magistrat decretirte darauf am 
4. September 1872 einfach:„aä aeta".— Robert Ernst Pwtz war ein begabter 
Dichter und fteißiger Literarhistoriker. I n den letzten Jahren seines vielbewegten 
Lebens hat er sich durch die in Stettin gehaltenen Vorträge über Geschichte und 
Literatur um einen zahlreichen Kreis der Einwohnerschaft unserer Stadt Wohl 
verdient gemacht. 

^ ' Neü-Turnei . 

hat im Jahre 1864 seine Straßen-Benennung und HaIser-Nummerirung nach 
Straßen bekommen. Die dieserhalb von Polizeiwegen erlassenen Verfügungen 
datiren vom 12. und 27. October 1864. Von Seiten des Magistrats ist die 
Anfertigung der erforderlichen Straßenbleche sofort angeordnet worden. Diefes 
Mal war der Maler W. Dittmer damit beauftmgt, der dafür 12 Thlr. 15 Sgr. 
6 Pf. liquidirte. Die Namen der Straßen sind folgende: ^ 
1. Turnerstraße; — 2. Grünstraße; — 3. Querstraße; — 4. Alleeftraße; — 5/ Kretowerftraße; 

6. Piomerstraßê  , ' , ^ 
Ob die Ansiedlungen auf dem Fundo des Vorwerks Friedrichshof, die man 

Westend zu nennen beliebt hat (S. 81 , 86) und bei denen man die an der 
verlängerten Neu - Turneier Alleestraße, die an der FalkeNwalder Steinbahn 
(Chaussse) und die an der Kastanien-Allee unterschneidet, ohne daß die Haüser 
bis jetzt, 1874, nummerirt sind, künftig eine eigene Vorstadt bilden werden, ist 
z. Z. wol noch nicht entschieden. Einstweilen bilden W Bestandtheile des Neü-
Turnei-Bezirks. 
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Die Dauer dieser dem Wind und Wetter und allen sonstigen atmosphärischen 
Einflüssen ausgesetzten Schilder, wie sorgsam sie auch von dem in den letzten 
Jahren damit betrauten Maler und Hackirer Rinck angefertigt wurden, war ver-
hältnißmäßig eine nur kurze. Es mußte Jedermann auffallen, daß ein Schild, 
war es heute angeheftet, nach wenigen Monaten ganz unansehnlich, bisweilen 
sogar unleserlich geworden war. Die Folge bestand in der Nothwendigkeit, die 
Schilder von Jahr zu Jahr auffrischen bezw. erneuern zu lassen und die weitere 
Folge, den Bau-Eta t der Kämmereikasse mit einem beständigen Titel für Auf¬ 
besserung der Straßenschilder zu belasten. Diese Betrachtung gab dem, auch mit 
diesem Zweige der Straßenbau-Polizei beauftragten Magistratsbeamten, Bau-
Commissarius W. Kriesche, Veranlassung, in einem Berichte vom 25. Oktober 
1866 auf die Mangelhaftigkeit der bisherigen Art der Ausführung der Straßen¬ 
schilder aufmerksam zu machen. Dieser Gegenstand des öffentlichen Lebens sei, 
sagte er, schon vielfach besprochen worden. Jetzt werfe man in Berln die alten, 
auch in Stettin üblichen, Bleche bei Seite und ersetze sie durch Schilder mit 
e r h ö h t e n E m a i l l e - B u c h s t a b e n , die in der Dauer fast unvergänglich 
seien. Würde es sich nicht empfehlen, fragte er, durch Vermittelung des Ber¬ 
liner Magistrats ein Probeschild mit Kostenberechnung zu erlangen, da in kurzer 
Zeit hier ein großer Theil der Schilder ergänzt werden müsse? — Nein! lautete 
des Oberbürgermeisters Hering Antwort in dem Decret vom 3. November 1866. 
Die beantragte Art der Straßenbleche erscheint zu kostbar und soll nur in Zu¬ 
kunft statt Blech, wie bisher, Z i n k zu diesen Tafeln verwendet werden, um das 
Rosten und die dadurch herbeigeführte Nnleserlichkeit der Inschrift zu vermeiden. 

Kriesche ließ sich indeß nicht so ohne Weiteres abweisen. Als er im Winter 
wiederum für eine Menge neuer Schilder hatte sorgen müssen, kam er in dem 
Berichte vom 5. Januar 1867 auf seinen Vorschlag zurück. Man solle, sagte er, 
wenigstens den Versuch mit den neuen, i n B e r l i n e i n g e f ü h r t e n 
S t r a ß e n s c h i l d e r n machen und sich von dem Betliner Polizei-Präsidium 
ein Schild, welches auch zu einer Stettiner Straße passe, kommen lassen. Die 
Frage dürfte insofern als eine brennende zu bezeichnen sein, da, wie er wieder¬ 
holte, binnen kurzer Zeit die Erneuerung einer großen Anzahl Schilder erforderlich 
werben würde, und die Dauer der blos beschriebenen, wenn sie auch noch so 
sorgfältig lackirt seien, erfahrungsmäßjg eine sehr kurze Zeit sei, selbst wenn die 
Schrift auf Zink, statt auf Blech, ausgeführt werde. Der Oberbürgermeister war 
jetzt andern Sinns geworden. Namens des Magistrats ersuchte er das Berliner 
Polizei-Präsidium mittelst Anschreibens vom 19. Januar 1867 um Übersendung 
eines Probeschildes, etwa mit der Inschrift: „Linden-" oder „Königsstraße", 
nebst KosteNberechnunZ, unter Entnahme der Kosten durch Postvorschuß. Das 
Königl. Polizei-Präsidium zu Berlin antwortete unterm 15. Februar, nachdem 
beider Königl. Polizei - Direction zu Stettin ein, sofort dem Magistrat mit-
getheiltes, Schreiben von Max Berg in Berlin vom 31. Januar 1867 einge¬ 
gangen war, worin dieser sich als Denjenigen ankündigte, welcher laut Contrakt 
mit dem Polizei-Präsidium, die für die Stadt Berlin nöthigen Schilder zu liefern 
habe. Er beschrieb dieselben wie folgt: 
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Siebestehen aus starken Eisenblechplatten, dunkelblau emaillirtem Grunde 
mit darauf weiß emaillirten Buchstaben. Die Buchstaben (Antiqua-Versalien) sind 
bei einer verschiedenen Plattenbreite von 5" —- 3", bei einer Plattenbreite von' 
7" — 3 ^ " hoch in englischem MZße und kostet jeder Buchstabe von der 
ersten Sorte 6V3 Sgr^, von der zweiten Sorte^ 9 V̂  Sgr. an Ort und Stelle in 
Berlin. Die Länge der Platte wird durch die Anzahl der Buchstaben bestimmt, 
'doch können selbige auch in hoher Form mit mehreren Buchstaben-Reihen ange¬ 
fertigt werden, ohne daß hierfür ein höherer Preis eintrete. Die Berliner Schil¬ 
der werden in länglicher Form, die Benennung der Straße in Giner Reihe ge¬ 
liefert. Bei Abkürzungen für Straße St., Platz Pl., Große Gr., Kleine Kl.''u. 
s. w. wird nur Ein Buchstabe in Anrechnung gebracht. Diefe Schilder leiden 
durchaus nicht von der Witterung, sie rosten nicht, sie brauchen nicht erneuert 
oder geputzt zu werden, da bei eintretendem Regen dieser den etwaigen Staub 
abspült. Abends sind diese Schilder durch ihren Glanz deutlich zu er¬ 
kennen u. s. w. 

Das Berliner Polizei-Präsidium bemerkte in dem oben erwähnten Schreiben 
noch, daß es die Vertreter einer deutschen Fabrik, Gebrüder Putsch in Berlin, 
veranlaßt habe, dem Magistrate ebenfalls Probeschilder zu übersenden, da deren 
Fabrikate entschieden besser seien, als die in Berlin zur Verwendung kommenden, 
von dem Max Berg gelieferten englischen Schilder, die aber z. Z. noch nicht ver¬ 
wendet werden könnten, da sie erst nach Abschluß des Contrakts mit dem Max 
Berg vorgelegt worden seien. 

Max Berg schickte am 20. Februar ein Probeblech ein mit der Bezeichnung 
Pionir-St. Dasselbe kostete, den Buchstaben zu 9V^ Sgr. gerechnet, Thlr. 2. 5. 
4 Pf. ab Berlin. Sollten bei etwaiger Lieferung die Schilder franco Stettin 
gesendet werden, so würde er den Preis des Buchstaben incl. Emballage mit 
9°/i2 Sgr. notiren, auch im Stande sein, in ca. 6 Wochen jedes beliebige Quan¬ 
tum zu liefern. . 

Demnächst ging beim Magistrat ein Schreiben der Gebrüder Putsch vom 
26. Februar 1867 ein, mit welchem dieselben, dev Aufforderung des Berliner 
Polizei-Präsidiums zu Folge, fünf Stück emaillirter Straßenschilder als Probe 
überschickten und zwar: -

Nr. 1, Königsstraße, weiß auf hellblauem Grunde mit weißem Rande und 
gothischer Schrift (Schweizer Form); Preis Thlr. 3. 5 Sgr. 

Nr. 2, Königsstraße, weiß auf dunkelblauem Grunde mit gothischer Schrift 
(Leipziger Form); Preis Thlr. 3. 25 Sgr. 

Nr. 3, Friedrichsstraße, weiß auf dunkelblauem Grunde mit weißem und 
schwarzem Rande und lateinischer Schrift (Englische Form); Preis Thlr. 3. 25 Sgr. 

Nr. 4, Königsstraße, weiß ans schwarzblauem Grunde mit weißem Rande 
und lateinischer Schrift (Englische Form); Preis Thlr. 3. 8 Sgr. 

Nr. 5, Königsstraße, weiß auf schwarzem Grunde mit gothifcher Schrift 
(Leipziger Form); Preis Thlr. 3. 17. 6 Pf. 

Gleichzeitig legten die Gebrüder Putsch drei Stück Proben von Hausnummer¬ 
schildern, mit Nr. 6, 7, 8 bezeichnet, welche den einzelnen Straßenschildern in 
der Ausführung conform zu halten find, zur Ansicht nnd Veurtheilung über 
deren Einführbarkeit in Stettin vor, wobei sie bemerkten, daß die mit Nr. 7 be-> 
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zeichnete Probe für die Einführung in Berlin vom Königl. Polizei-Präsidium 
gewählt worden sei. 

Die vom Bau-Commissarius Kriesche in Anregung gebrachte, auch vom Poli-
zei-Director v. Warnstedt in einem Schreiben vom 10. April 1867 empfohlene 
Einführung von emaillirten Straßenschildern wurde demnächst im Magistrats-
Collegium lebhaft besprochen und dabei, wie selbstverständlich, die Kostspieligkeit 
ins Ange gefaßt. Trotz derselben kam Kriesche's Vorschlag zur Annahme. Dem-
gemäß wurde am 1. Mai 1867 der Beschluß gefaßt: 

. „Den Stadtverordneten die in der Angelegenheit gepflogenen Verhandlungen 
nebft den von den Gebrüdern Putsch eingereichten Probeblechen mit dem Antrage 
vorzulegen, dem Magistrate pro 1867 die Summe von 200 Thlr. und mit der 
Aussicht, von Jahr zu Jahr mit der Neuanschaffung fortzufahren, Behufs Be-
schaffung neuer emaillirter Straßenschilder zur Verfügung zu stellen, indem die 
jetzigen Straßenbleche unschön (?) schlecht lesbar (?) und sehr leicht ver-
gan gl ich s i n d , somit alle 6—7 Jahre neu gestrichen und beschrieben werden 
müssen, während die emaillirten Schildet für l ange D a u e r , eigentlich für. 
immer sind, oie fehr viel größeren Kosten fomit sich nach und nach durch Er-
fparniß decken werden. Der Magistrat hat sich für die blaue Farbe und für die 
Schrift in gothischer Form, wie dieselben die Schilder Königsstraße (Schweizer 
und Leipziger Form) Nr. 1 und Nr. 2 darstellen, entschieden. Findet dieser 
Vorschlag keine Billiguug, so kann Magistrat den Stadtverordneten nicht ver¬ 
hehlen, daß dann die alten Schilder großenteils renovirt werden müssen, hier¬ 
durch aber wahrscheinlich eine nicht unerhebliche Summe absorbirt werden dürfte." 

Die Stadtverordneten-Versammlung bewilligte in der Sitzung vom 14. Mai 
1867 dem Antrage gemäß 200 Thlr. zu dem gedachten Zwecke. 

Inzwischen hatten die Fabrikanten Lehmann und Mohr in Berlin, so wie 
die Eisenwaaren-Handlung von Rudolf Scheele u. Eo. in Stettin Offerten und 
Probeschilder eingereicht, die aber von Seiten des Magistrats nicht beliebt, 
daher die Einsender, und ebenso Max Berg, unterm 26. Juni 1867 ab¬ 
lehnend beschieden wurden. Gleichzeitig überwies Magistrat die bisherigen 
Verhandlungen der städtischen Bau-Deputation zum Bericht, welche Straßen, 
oder welche Bauvier te l der Stadt die neuen Schilder erhalten sollten? indem 
er bemerktê  daß seiner Seits die von den Gebrüdern Putsch unter Nr. 2 offe-
rirten Schilder: Weiß auf dunkelblau mit gothischer Schrift (Leipziger 
Form) zum Preife von 3 ^ Thlr. fürs Stück gewählt worden feien, wonach 
pro 1867, mit Rücksicht auf die von den Stadtverordneten bewilligten 200 Thlr. 
nur ca. 50 Schilder verwendet werden könnten. Die Bau-Deputation sprach 
sich in ihrem Bericht vom 11. Jul i 1867, für die Anbringung der neuen Schilder 
in Einem Stadtv ie r te l auf ein M a l aus, und nicht dafür, nach Bedarf die 
schlechtesten unter den vorhandenen Schildern, wo es auch sei, durch solche nach 
neuerem Muster zu ersetzen. Sie schlug das Rathhaus-Viertel als dasjenige vor, 
in welchem zunächst die Schilder zu erneuern sein möchten. I n seiner Sitzung 
vom 13. Jul i 1867 - trat der Magistrat diesem Antrage bei, worauf der Kgl. 
Polizei-Direction an demselben Tage von Dem, was in dieser Angelegenheit be¬ 
schlossen nnd ins Werk gerichtet worden sei, Mittheilung gemacht wurde. 

Gemeinde-Beschluß war es also, daß die Schrift auf den Straßenschildern 
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die gothische sein sollte, d. h.: eine veredelte fette Fractur, welche man die neü-
gothische zu nennen Pflegt. Dieser Beschluß ist aber vom Magistrate unterm 
10. J u l i , 1867 einseitig abgeändert worden, nachdem man ihn daran erinnert 
hatte, daß die frühere Bezeichnung der Schilder in ähnlicher Schrift ausgeführt 
gewesen sei, diese aber vor ungefähr,8 Jahren beseitigt worden, da die Polizei-
Direction geltend gemacht habe, Fremde hätten über die Straßenschilder Klage 
geführt, weil sie die deutsche Schrift nicht lesen könnten; von, da an seien me 
Benennungen der Straßen auf den Blechen in lateinischer Schrift ausgeführt. 

Demgemäß find auch jetzt wicher Antiqua - Lettern zu den neuen emaillirten 
Straßenschildern gewählt, und zwar den ganzen Namen der Straße mit Versalien 

Was von dieser Wahl auf diesseitigem Standpunkte zu halten, ist weiter 
oben erörtert worden. ' Doch läßt sich ergänzend die Frage aufwerfen: Verkehren 
in Leipzig, der Metropole des Deutschen Binnenhandels, verkehren in den Städten 
der Schweiz, dem Ziel so vieler Lustreisenden, weniger Fremde, als in Stettin? 
Schwerlich! Und doch haben die Leipziger und die Deutschschweizer die Namen 
ihrer Straßen auf den Schildern^ mit gothischer Fractur schreiben lassen! 

Die Gebrüder Putsch haben" die Anfertigung der Straßenschilder zum Preise 
von 3 Thlr . pr^o, Stück, franco Stettin, übernommen. Als. sie am 2. Eanuar 
1868 die erste Lieferung, bestehend aus 28 Stück, einschickten, bemerkten sie in 
ihrem Anschreiben: — I n , Bezug auf die Befestigung der Tafeln empfehle es 
sich, dieselben auf in die Mauer eingegypste Holzpflöcke mit Holzschrauben auf¬ 
zuschrauben, jedoch mit der Maßgabe, daß sowol zwischen Tafel und dem da¬ 
hinter liegenden Holzpflock, als auch zwischen dem Kopf der Schraube und der 
Tafel eine kleine Lederscheibe zwischen gelegt werde. Ein Annageln mittelst 
Hammerschlags sei unter allen Umständen zu vermeiden. 

I n den 6 Jahren 1868—1873 sind 458 gußeiserne emaillirte Straßen-' 
schilder geliefert, pro Stück 3 Thlr. macht 1374 Thlr., .für das Befestigen 
werden accordmäßig 7 ^ Sgr. gezahlt ̂  mächt 115 Thlr. 15 Sgr. an Neben¬ 
kosten sind 10 Thlr . 16 Sgr. 9 Pf. verausgabt. Gesammtkoften 1499 Thlr. 
1 Sgr. 9 Pf. Die Erfahrung muß über die Haltbarkeit der neuen Straßen-
bezeichnungs-Art entscheiden. 

Es gibt übrigens einige Straßen, deren Namen auf Straßenschildern nach 
alter Ar t bezeichnet sind, weil sie kurz vor Einführung der emaillirten Schilder 
erneuert worden waren. 

ta des Magistrats zu Stettin, betreffend die Benennung der Straßen und 
Nummern der Haüser. Vol. I. 1747-1867. ^oi. U. 1867—1873. Lit. VI 
8 . Polizei-Sachen. 8ßet. 20. Msesiiaußg.. M . 117^ 

Aypsographle der Ktadt innerhalb der Festungswerke und des 
Weichbildes auf der Mordseite bis zur Birken-, Gfchen-Mee 

Die Altstadt liegt am linken Ufer der Oder auf der schmalen Thalsohle 
und auf dem stellenweise sehr jähen AbHange des Plateaus gegen die Thalsohle, 
so wie auf der Scheitelfläche des Plateaus. Von den Schluchten, welche, einst, 
im natürlichen Zustande des Terrains, den Steilabfall des Plateaus ohne Zw, eifel 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. VM. 35 
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vielfach durchfurcht haben, sieht man, um es noch einmal zu sagen, nur schwache 
Überreste an > zwei Stellen. Die eine Stelle ist im nördlichen Theile der Alt¬ 
stadt der Schloßgarten in tiefer Schlucht zwischen der, gegen Norden gerichteten 
Front des Schloßgebaüdes und der Straße, die den Namen Klosterhof führt; 
die andere Stelle findet.sich am südlichen Rande der Altstadt, in dem hinter dem 
Schützenhause belegenen und zu demselben gehörigen Garten, gleichfalls eine tief 
eingeschnittene Schlucht, deren zeitige Beschaffenheit aber auch, unter der,Hand 
der Bauspeculation durch Errichtung von Gebäuden, wie sie seit 1872 im Gange 
ist, des baldigsten bis auf die letzte Spur verschwunden fein wird. 

Die Neustadt Stett in liegt auf der gegen Mittag geneigten Ebene der 
Plateau-Verlängerung zum bei' Weitem größten Thei l auf der Höhe, deren sanfte" 
Abdachung gegen das Tha l der Galgwiese erst außerhalb der Festungswerke sich 
stufenweise in die Terrainform eines Steilabfalls übergeht. Die Abdachung des 
Neustadt-Plateaus gegen die Oder ist eben so jäh wie in der Altstadt, Aienn 
auch kürzer; man hat diesen. Abfal l terrassiren und die Terrasse durch Futter¬ 
mauern befestigen müssen, um das Nachrutschen des Erdreichs zu verhüten. 

. Kostspielige Bauten haben dies aber nicht durchweg verhindern können; eine der 
Futtermauern ist eingestürzt, weil sie dem Druck der Erbmassen nicht Widerstand 
zu leisten vermocht hat. Ein kostspieliger Reparaturbau, der einen Neubau völlig 
gleich kommt, ist nothwendig gewesen, um den Schaden, zu ersetzen. Auch hat 
man der Riesel nicht Rechnung getragen, welche früher in offenen Gründen 
flössen, durch Verschüttung dieser Gründe aber und durch Ausfüllung derselben 
unterirdisch ihren Weg zur Tiefe -suchend, auf den geneigten Thon- und Lehm¬ 
schichten dem Auge unsichtbar herabsickern. Sie haben, wenn gleich eine Quelle 
derselben, die einst unter dem Namen der „Silberquelle" bekannt war, in einer 
Pumpe neben dem Perron der Eisenbahn gesammelt ist, die Kaimauer, welche 
den OderstromMngs des Platzes vor dem Gmpsangsgebaüde des Bahnhofs ein-, 
faßte, unterwühlt; mit gewaltigem Krach ist die gegen 18 Fuß hohe Mauer ins 
Wasser gestürzt. 

- Die auf dem rechten Oderufer belegenen Stadttheile, die Laftadie und die 
Silberwiese, stehen in der Tiefe auf der wagerechten Ebene der Oder-Niederung, 
deren Moorboden die Errichtung solider, mafsiver Baulichkeiten sehr mißlich, 
und das Wohnen in diesen Stadttheilen, namentlich in Räumen auf gleicher 
Erde oder gar'unter der Erde, im Kellergeschoß, für die Gesundheit äußerst ge-

» fährlich macht, wie schon vor vierzig Jahren von dem Medicinalrath Dr. Kölpin 
und erst jüngsthin von dem Medicinalrath Dr. Oöden nachgewiesen worden 
ist. Die Lastadie deren Untergrund bei der unmittelbaren Verbindung der wasser-
haltenden Erdschicht mit Parnitz, Oder, Dunzig und stagnirendem Festungsgraben 
total durchtränkt ist, ist, seitdem der Würgengel des 19. Jahrhunderts in 
der Form der Cholera aufgetreten, vorzugsweise der Heerd dieser, auch anderer 
Epidemien gewesen, ein Charakter, den diese pontinischen Sümpfe Stettins immer 
und ewig behalten werden, weil kein- Heilmittel dagegen möglich ist, ja der sich 
noch verschlechtern wird, wenn eine Wahrnehmung' über die Bewegung des Erd-
bodens, nuf dem Stett in steht, sich bewahrheiten sollte in Folge eingehender 
Untersuchungen, die noch anzustellen, aber schwer zu bewältigen sind, weil es sich 
um Tausende und abermals Tausende von Zahlen handelt, die bei dieser Unter-
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suchung iu Rechnung genommen werden müssen. Und was die Silberwiese betrifft, 
so war dieselbe vor 40 und mehreren Jahren, nämlich im Jahre 1830, noch ein 
vollständiger Sumpf, d^n sogar im hohen Sommer das Weidevieh nicht ohne 
Gefahr des Einsinkens betreten konnte. Der, Anlage der Eisenbahn hat die 
Silberwiese ihr jetziges Niveau zu verdanken. Der Festungswall und die hohen 
Werke vor dem Schneckenthor mußten, um.Raum „für den Bahnhof zu gewinnen, 
großentheils abgetragen werden. Das dort gewonnene Erdreich ist zur Aufhöhung 
der Silberwiese um mehrere Fuß verwendet worden.' 

Das Plateau des linken Oderufers, auf dem die Oberstadt und die Neustadt 
Stettin belegen ist, setzt sich gegen Norden fort ohne irgend eine merkbare Er¬ 
höhung und Vertiefung — letztere vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Sen¬ 
kung in den Parkanlagen an dem Glacis des Forts Leopold, in welcher der 
Springbrunnen in Mitten von Blumenbeeten und Rasenplätzen da sprudelt, wo 
einst die Mephitis des „großen Katzenpfuhls" die Luft verpestete, — bis gegen den 
Rand, von dem das Plateau in bald steilern, bald sanften Hängen gegen das von 
der Klingenden Beek bewässerte Thal der Grünenwiese abfällt, in welcher die Stettmer 
Vorstadt Grünhof-Kupfermühle und die Stadt Grabow belegen ist. Das Plateau, be¬ 
hält in dieser nördlichen Verlängerung nahezu dieselbe Höhe, welche es in der Stadt 
am Königsplatze hat; sein Rand aber hat seinen Scheitelpunkt im Princeßschloß, 
auch Friedrichsgnade genannt, jetzt der Gesellschaft der neuen Liedertafel gehörig, 
und im Kronenhof, der Besitzung der bürgerlichen Ressource. An beiden Stellen 
erreicht der Thalrand aber noch, nicht voll die Höhe von 100 Fuß über den 
Nullpunkt des Oderpegels. Das Thal der Grünenwiese erhebt sich so wenig 
über den Oderspiegel, daß man von der Klingenden Beek nicht sagen kann, sie 
fließe, das Gefälle ist so gering, daß man von ihr nur sagen kann, sie schleicht 
von Grünhof an, in sanitätlicher Beziehung zum großen Nachtheil der Bewohner 
der Vorstadt Grünhof-Kupfermühle. » 

I . Auszug ans dem Nivellement des Oder-Stroms. 
B e i gleichförmigen Beharrungsstande des S t r o m s am 4. J u n i 1841 ist der Wasserspiegel über 

dem M i t t l e r n Wasserspiegel der Ostsee: 
1 . A n der Brücke bei Schwedt . . . . . .' , . - j - 3 ' . 3 " . 1 0 , 5 " 

Pegel 0 daselbst unter dem Meeresspiegel . . . — 0 . 5 . 1 , 5 
2. A n der S t r o m l e i t u n g oberhalb Nipperwiese 3. 1 . 2,5 
3. A n der S t rome in igung unterhalb Nipperwiese 3. 0. 5 
4 . B e i Fiddichow . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 10. 11 
5. D e m , Oberende von Marw i tz gegenüber. . 2. 8. 0 
6. B e i der S t a d t Garz . . . . . . . . . . . . . . . 2. 6. 6 

Pegel 0 daselbst unter dem Meeresspiegel . . . — 0 . 0 . 6 
?. A n der Baumbrücke zu S t e t t i n , . 2. 3. 9 

Pegel 0 daselbst unter dem Meeresspiegel . . . — 0 . 4 . 9 
8. A m Engen Oderkrug, M ü n d u n g i n den Dammschen See . . . 0. 1 1 . 5 
9. A m Hohen Oderkrug, Älnfang des Pfaffenwassers . . . . . 0 . - 8 . 8 

10. B e i Leb in , An fang des Swinestroms . . . . . . . . . 0. 4 . 8 
Pegel 0 i m Swinemünder Hafen unterm Meeresspiegel — 3. 6. 0 , 

M r g h a u Z , Landbuch der M a r k Brandenburg , B d . I I I , 22, 23). 
I I . Nivellement der Stadt Stettin. 

Für die Stadt Stettin liegen vier Nivellements vor, nämlich: 
H.. Dasjenige, welches auf Veranlassung und auf Kosten des Commerzim-

- - 35* 
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raths Neümann im Jahre 1845 ausgeführt worden ist, und demgemäß nur die 
Altstadt Stettin, auf dem linken Ufer der Oder, mithin excl. der Lastadie und 
Silberwiese, betrifft. Neümann wollte die damalige Stadt mit einer Wasserleitung, 
als Privat-Speculation, versehen, zu deren Herstellung das Abwägen des Bodens 
nothwendig war. 

L. Das Nivellement desjenigen Terrains der Festungswerke, auf welchem 
die Neustadt erbaut worden ist, aufgenommen im Jahre 1846 von dem Bau¬ 
führer Kobligk, unter Leitung des Bau-Znspectors Krafft*). Aus dieser Ab-
wägnng wird hier nur ein kurzer Auszug eingeschaltet, da die Niveau-Verhält¬ 
nisse der Neustadt wie sie sind, aus: 

0. Dem Nivellement der Neustadt hervorgehen. Diese Abwägung ist die¬ 
selbe, welche im Jahre 1846 nachdem der Bebauungsplan des neuen Stadttheils 
festgestellt und bestätigt, und die Einebnungsarbeiten ihren Anfang geuommen 
hatten, ebenfalls unter des Bau-Inspectors Krafft Anleitung Kobligk ausgeführt hat. 

v . Die Abwägung der ganzen Stadt Stettin innerhalb der Festungswerke, 
umfassend also die Alt- und Neustadt; die Lastadie und die Silberwiese, auch 
außerhalb der Werke die Ober- und Nnterwiek, behufs Erbauung der Wasser¬ 
leitung in den Monaten Januar und Februar 1866 unter Leitung des Stadt-
bauraths Hobrecht ausgeführt. Diefes Nivellement besteht aus XV Abwägungs¬ 
zügen (Tratten). 

Die Horizontale für alle vier Nivellements ist durch den Nul l¬ 
punkt des Oder-Pegels an der Baumbrücke gelegt, der nach dem Oder-
Nivellement (in I. Nr. 7,) um 4 " 9'" niedriger liegt, als der mittlere Wasserstand 
der Ostsee am Pegel zu Swinemünde. Der mittlere Wasserstand der Oder am 
Pegel der Baumbrücke beträgt 2' 0,8" nach löjährigem Durchschnitt von 1851 
bis 1865. 

* Die Ordinaten sind im Preußischen Maaße ausgedrückt. 

^ . Neümllnn's Nivellement der Altstadt von« 1845. 
Unterstadt. 

" 1 . Vor dem Militaii-Lazareth, dem Proviant-Magazin gegenüber, am Ein¬ 
gange zum Vorgarten 11/. 4 " 

Das Bohlwerk (Bollwerk) am Ausgange — 
2. Der Klofterstraße . . . . . . . . . . . . . 6. 0 
3. Der Mönch enbrückftraße 6. , 6 
4. Der Splittstraße 5. 6 
5. Der Langebrückstraße, Zugang zur Langenbrücke 10- 7 
6. Der Hagenstraße 8. 2 
7. Der Hüneroeinerstraße 6. 8 
8. Der Mittwochstraße 6. 6 
9. Der Fischerftraße 6. 9 

10. Der Baumstraße, Zugang zur Baumbrücke 7. 9 
11: Der Iunkerstraße . . ' 6. 0 
12. I m Zeüghofe, 7 Ruthen östlich vom Hauptgebäude des Artilleriedepots 

' der ^einstigen Kirche des Cistercienser-Iungftauenklosters Marienthal 6. 8 
, Die Kleine Oderstraße — « 

13. Deren Anfang an der Baumftraße 13. 5 

14. Beim Durchschnitt der Fischerstraße 12. 0 

Jetzt, 1874, geheimer Regierungs- und Baurath bei der Regierung zu Achen. 
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15. Kleine Oderstraße heim Durchschnitt der Mi t twochstraße . . ,. . . . 13 ' . 2 " 
16. Desgleichen der Hünerbeinerf traße . . . . . . . . . . . . . 12. 0 
17. A n der B iegung zur Großen.Oderstraße . . . . . . . . . . . 10. 6 

D i e Große Oderstraße — ' 
18. A n der M ü n d u n g der K le inen Oderstraße . . . . . . . . . . . 14. 10 
19. B e i m Durchschnitt der Hagenstraße, I e n n y ' s Condi tore i . . . . . . 14, 1 
20. A m Ende der Beütlerstraße 13. 6 

D i e Königsstraße — 
2 1 . A m Durchschnitt der Spl i t ts t raße 15. 0 
22. B e i der Iohanniski rche . . . . . . . v . . . . . ^ . . . 10. 0 
23. A n der M ü n d u n g der Heiligengeiststraße i n die untere Schulzenstraße . 13. 6 

M i t t e l s t a d t . ' 
24. Au f dem Hofe der Caserne a m Schneckenthor, vor der M i t t e des Gebäudes 23. 9 
25. M ü n d u n g des Rosengartens i n die Heiligegeiststraße . . . . . . . 17. 0 
26. M ü n d u n g der Heümarktstraße i n die Beütlerstraße . . . . . . . . 18. 4 
27. Ausgang derselben S t raße auf den Heümarkt 2 1 . 7 
28. De r Heümarkt, a m Anfange der Hagenstraße . 19. 6 
29. De r Heümarkt, an der Südostecke des Rathhauses ' . 2 1 . 6 
30. D e r Neümarkt, Ostseite, vor dem Hause N r . 3 17. 3 
3 1 . De r Neümarkt, Nordseite vor dem Hause N r . 8 . . . . . . . . . 25. 3 
32. Fischmarkt, am Eingang zur un te rn H ü n e r b e i n e r s t r a ß e . . . . . . . 22. 3 
33., Fischmarkt, am Ausgang des obern The i l s dieser S t raße 24. 3 
34. Krautmarkt , Südwestecke , « « ^ ^ „ ^ n ^ « ; « - - ^ - ^ 
35. Krautmarkt , Südostecke l Mrt twochft raße 2 1 . 4 
36. Krautnmrkt , Nordwestecke ^ « i l ^ « ^ ' « ; , s 25. 6 
37. Krautmarkt^ Nordostecke < F'scherftraße s . . . . . . . . . 19. 5 
38. Baumstraße, an der Öf fnung der Petersilienstraße 24. 6 

D i e Frauenftraße — 
39. Nördliches Ende derselben, un te rm inner« F rauen-Thor . . . . . . 24. 5 
40. A m Eckhause der Iunkerstraße . 24. 11 
4 1 . A m Eckhause des Klosterhofs . 25. 9 
42. A m Eingänge der Baumstraße 37. 2 
43. A m Eingänge der Fischerstraße . . 40. 0 
44. A m Eingange der M i t twochs t raße . 38. 6 
45. A m Eingange der Hünerbeinerstraße 36. 6 
4 6 . A n der nordwestlichen Ecke des Neümarkts . » 33. , 7 
47 . I n der M i t t e zwischen dem Rathhause und dem Börsenyebaüde . . . 27. 7 
48. Heümarkt, an der M ü n d u n g der Schuhstraße . . . 27. 6 
49. Heümarkt, Südwestecke, E ingang der Reevschlagerstraße 29. 9^2 

D i e Reepschlagerstraße — -
50. V o r der Beütlerstraße . . . . . . l 35. 3 
5 1 . V o r der Spl i t ts t raße 34. 3 
52. Anfang bei . der Schulzenstraße, Gustav Ado l f Töpffer 's Haus-Ecke . . 30. 2 

O b e r s t a d t , 
53. Rosengarten, M ü n d u n g der Pfaf fen (Papen) straße 65. 1 
54. Rosengarten, Gingang der Magazinstraße 65. 0 
55. Magazinstraße, Ausgang zur Grünen Schanze . 66. 3 
56. Rosengarten, au der Ecke des Hauses N r . 4 4 der G r . Wollweberstraße . 76. 0 
57. Rosengarten, Ausgang zum Paradeylatz . 5 . . . . . . . . . 78. 3 
58. Breitestraße, E ingang von demselben Platze her ' 7 8 . 6 
59. Breitestraße, Durchschnitt der Großen Wollweberstraße 75. 10 
6Y. Breitestraße, Durchschnitt der Pfaffenstraße 6 1 . 0 
6 1 . Breitestraße, zwischen den Häusern N r . 4 1 und 42 , a m Durchgang zum 

Iakobikirchhofe - . . '. . . . . 43. 6 
62. Vreitestraße, an der Ecke der obern Schulzenstraße . . . . . . . . 34. 10 
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63. Obere Schulzenftraße, vor dem Hause Nr. 6 , am Durchgang zum ' 
Iakobikirchhofe 52'. 0 " 

, 64. Paradeplatz, am Eingang der Wallgafse 78. 10 
65. Wallgasse, am Ausgang zur Gr. Wollweberstraße . . . . . . . . 76. 6 
66. Mönchenstraße, vor dem Hause Nr. 1 , an der Gr. Wollweberstraße . . 76. 6 
67. Mönchenstraße, vor d<em Hause Nr. 12/13, dem Roßmarkt gegenüber 

(Leon Saunier'Z Haus) . 73. 4 
68. Mönchenstraße, Ecke des Hauses Nr. 30, Ecke des Roßmarkts . . . . 72^ 1 1 
69 . Mönchenstraße, E i n g a n g zur Pfaffenstraße . 70. 6 
7 0 . Mönchenstraße, E i n g a n g zum K o h l - (Koh len- ) M a r k t 69 . 3 
7 1 . K o h l m a r k t , a m Durchgang zum Iakob ik i rchhofe 65. 0 
72 . K o h l m a r k t , vo r der Ö f f n u n g der obern Schulzenstraße . . . . . . 64 . 0 
73. K o h l m a r k t , a m E i n g a n g der G r o ß e n D o m - und der Schuhstraße . . 65. 0 
74. Schuhstraße, v o r dem Hause N r . 26 , E i n g a n g zur Fuhrst raße . . . . 55. 3 
75. Fuhrs t raße, v o r dem Hause N r . 6 , der W i t t w e Sch i l l e r , gehö r i g . . . 58 . 9 
76. Fuhrs t raße, v o r dem Hause N r . 1 1 , der S t a d t r ä t e n Beuchet gehör ig . 69 . 3 

Der Schloßhof: — 
77. Gingang, bei der Wache, an der Pelzerstraße 73. 3 
78. Nördliche Ecke des neuen Flügelgebaüdes, bisherigen Arsenals . . . . 77. 3 
79. Am Eingange zur Oberpräsidenten-Wohnung 77. 9 
80. Am Eingänge zu dê n Königs-Gemächern 77, 10 
81. Am Durchgange zum Münzhofe (einst auch Kronhof genannt) . . . . 79. 0 
82. Der Münzhof, Gingang von der Pelzerstraße . . .' 76. 6 

, 83. Der Münzhof, Eingang von der Großen Ritterstraße 78. 7 
84. Kleine Ritterstraße, Eingang von der Großen Ritterstraße 80. 3 
85. Kleine Ritterstraße, Eingang von der Pelzerstraße 77. 0 
86. Klosterhof, an der Enge vor dem Hause Nr. 24, das Kunst'sche Haus . 46. 3 
87. Klosterhof, an der Mündung zum Petrikirchplatz, Haus Nr. 28 . . . . 58. 10 
88. Petrikirchplatz, Eingang der Petrikirchstraße 61. 0 
89. Petrikirchplatz, Eingang vom Königsplatze 74. 2 
90. Große Domstraße, Eingang vom Königsplatze . . . 76. 6 
91 . Große Domftraße, Ecke des Marienplatzes und des Randowschen Kreis-

ftändehauses, welches mit Nr. 1 bezeichnet ist 73. 8 
92. Große Domstraße vor der Pelzerstraße 72. 1 
93. Große Domstraße, vor der Roßmarktstkaße 71. 2 
94. Kleine Domstraße, Eingang zwischen den Häusern Nr. 16 und 17 . . . 69. 8 
95. Kleine Domstraße, Durchschnitt der Roßmarktstraße 73. 10 

.96 . Kleine Domstraße, Ecke des Marienplatzes, Haus Nr. 24 75. 0 
97. Kleine Domstraße, Ausgang zum Königsvlatze . 78. " 0 
98. Aschgeberstraße, Eingang von der Kleinen Domstraße . . . . . . . 70. 0 
99. Roßmarkt, am Hause Nr. 1 der R o ß m a r k t s t r a ß e . . . . . . . . . 74. 11 

100. Roßmarkt, an der Ecke des Hauses Nr. 8 . ° 75. 2 
101. Roßmarkt, vor dem Gebäude der Königl. Bank 75. 10 
102. Roßmarkt, Eingang zur Kleinen Wollweber- und zur Louisenstraße . . 77. 2 
103. Louisenstraße, Mündung gegen den Königsftlatz . . . . . . . . . 81. 6 
104. Paradeplatz, Eingang der Wallgasfe 78. 10 
105. Paradeplatz, Eingang der Splittgasse 81. 10 
106. Paradeplatz, Ecke des KönigZPlatzes . 82. 10 
107. Große Wollweberftraße, Eingang der Wallgasse 76. 6 
108. Große Wollweberftraße, Eingang der Kleinen Wollweberstraße . . . . 79. 2 
109. Große Wollweberstraße, Eingang der Splittgasse 79. 7 
110. Große Wollweberstraße, Ausgang zum Königsplatz, — höchster P u n k t 

des E r d b o d e n s der S t a d t S t e t t i n . 83. 6 
Wvellements«PlllN von Stet t in , aufgenommen im Auftrage des Herrn Commerzien-

Raths Neümann im Januar 1845. — Seiner Gxcellenz dem Königlichen Ober-Präsidenten der 
Provinz Pommern, Herrn v. Bonin, von Hochdero gehorsamstem Diener Neümann-Schönwald 
(überreicht). — RegierungZ-Plankammer. l i t . IV. 8ect. 12. M . 50.̂  



Kobligk's Nivellement der Stadt, 1846. ' 27g 

L. Aus den Nivellements-Profilen zum neuen Stadttheil von Stettin, 
Aufgenommen im, Jahre 1846 durch Kobligk, Bauführer. Zur Kosten-

Berechnung vom 3. März 1847. Kraf f t , Bau-Inspector; — Revidirt, Stettin, 
den 15. März 1847. Ulr ich, Regierungs- und Baurath; — gesehen in der 
Ober-Bau-Deputation, Berlin, 19. Lwgust 1847. Linke, —sind nachstehende 
Ordinaten entnommen: — 

1. Bohlwerk, dem Empfangsgebaüde des Bahnhofs gegenüber . . . . . 17/ 2 ,3" ' 
Diese Stelle des Bohlwerks liegt in geringer Entfernung aufwärts 

von der Neuen Brücke.' Vergl. Nr. 38 des HI. , Nr. 1 des X. und Nr. 
22 des XIV. Tractus im Hobrecht'schen Nivellement, woselbst die Or¬ 
dinate 16' 9" beträgt. Beim Kobligkschen Nivellement war der Wasser¬ 
stand am Pegel der Baumbrücke 1 ' 5". 

2. Planum des Bahnhofes, Schienenlage, Station Nr. 1 - ^ 7,7 Ruthen . 16. 11,6 
3. Planum des Bahnhofes, Schienenlage, Station Nr. 2 4- 10,0 Ruthen . 17. 10,0 
4. Planum des Bahnhofes, Schienenlage, Station Nr. 3 ^ - 10,0 Ruthen . 18. 7,0 

Demnach hat das Planum des Bahnhofes auf 20 Ruthen ein Gefälle 
von 1 ' 7",4 - 1j146,4. 

5. Plinte des Neuen Thors in der Neustadt 72. 4,0 
6. Wallstraße daselbst, vergl. Nr. 8 im IV. Tractus des Hobr. Nivellements 70. 1,3 
7. Gipfel des Hauptwalls vom ehemaligen Bastion 7, am Ende der jetzigen 

Elisabeth- und Passower Straße 100. 8,2 
Î Das Original dieser Nivellements-Profile befindet sich in der Plankammer der Königl. 

Negierung und ist im Repertorium unter l i t . IV., 8eot. 12, mit Nr. 52 bezeichnet.̂  

0. Nivellement der Neustadt, vom Jahre 1846. 

Aufgenommen von K o b l i g k . Die Ordinaten stehen auf deren unten zu 
nennenden Situations-Plan, der zum Erlaüterungsbericht des Bau - Infvectors 
K r ä f f t gehört. Die Revisionen in Stettin und in Berlin wie vorstehend in L. 

Neue Wallstraße. . ' 
1. Ausgang der Friedrichsstraße zum Neuen Thor . . . . . . . . 70". 
2. Ausgang der Wilhelmsstraße . 71. 
3. Ausgang der Nlsrechtstraße. 72. 
4. Nördliches Ende der Neuen Wallstraße, Ecke des Kreisgerichts - Ge- 71. 

fangnisses 
Elisabethstraße. 

5. Südende derselben 73. 
6. Ausgang der Bergstraße vor der Artillerie-Kaserne . . . . . . 69. 
7. Ausgang der Artilleriestraße vor der Art.-Kas., am sog. Kaüon«nplatze 71. 
8. Durchschnitt der Friedrichsstratze, nordöstliche Ecke der K a s e r n e . . . 72. 
9. Durchschnitt der Wilhelmsstraße 75. 

10. Durchschnitt der Albrechtsstraße, nordöftl. Ecke des Iohannisklofters . 77. 
11. Ausgang der Schulstraße, vor dem K r e i s g e r i c h t s - G e f ä n g n i ß . . . . 74. 
12. Ausgang der Iohannisftraße 71. 
13. Nördliches Ende, dicht vor dem Ausgange der Pasfowerstraße . . . 74. 

Mühlenthorstraße. 
14. Westende bei den Stallgebaüden des Artillerie-Kasernements . . . 62. 

<, 15. Anfang der Elisabethstraße (Nr. 5) . . . 73. 
16. Ostende, bei der Diaconisfen- und Kinderheil-Anstalt 60. 
17. Ecke der Bergstraße ° . . . . . 66. 

Lindenstraße. 
18. Südende derselben in der Verlängerung der Bergstraße 65. 
19. Ausgang der Artilleriestraße . . . ' . . . . ' -. 66. 
20. Ausgang der Friedrichsstraße, dem Kirchplatz gegenüber 68. 

2 1 . D u r c h s c h n i t t d e r W i l h e l m s s t r a ß e . . . . . . . . . . . . . 7 0 . 

0". 
0. 
0. 
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22. Lindenstraße am Ausgang der Mbrechtsstraße vor dem Victoriaplatze 72. 6. 8 
23. Ausgang der Schulstraße vor dem Victoriaplatze 74. 3. 8 
24. Ausgang der Iohannisstraße . . . . . . . . . . . . . . 76. 9. 2 
25. Eingang zur Grünenschanze 76. 7. 2 
26. Eingang der Passowerstraße, Anfang des Paradeplatzes 77. 2. 2 

Carlsstraße. 
27. Vor dem Gebäude der Provinzial-Steüer-Mrection, Südende . . . 64. 3. 9 
28. Vor dem Gebäude der Provinzial-Steüer-Direction, Nordende. . . 65. 4. 6 
29. Vor der Treppe vom Kirchplatz zum Oderthor, Südseite 6K 9. 4 
30. Vor der Treppe vom Kirchplatz zum Oderthor, Nordseite . . . . 66. 0. 4 
31 . Am Victoriaplatz, Südende bei der Kommandantur 68. 8. 0 
32. Am Victoriaplatz, Nordende, der Kommandantur g e g e n ü h e r . . . . 67. 6. 3 
33. Eintr i t t der Carlsstraße in die Grüneschanze . ' . 62. 9. 3 

Unbebaute Oderthor-Straße, in der Verlängerung der Bergstraße 
zum Oderthor, im Bebauungsplan mit V I I . bezeichnet. 

34. .Südende der Lindenstraße (Nr. 18)' 65. 0. 0 
35. I n der Biegung zum Thore . . 59. 11. 4 
36. Vor der Treppe die vom Kirchplatze herabführt 43. 10. 8 
37. Vor dem Oderthore . 4 0 . 1. 10 

Charlottenftraße. 
38. Südlicher Eingang, am Zeüghause 33. 6. 8 
39. Vor der Mauerstraße 35.. 6. 8 
40. Unter dem Victoriaplatze 32. 6. 6 
41 . Ausgang zur Grünenschanze 46. 2. 0 

Mauerstraße. . 
42. Straßenecke vor dem Hause Nr. 2, der Wittwe Hoffmann gehörig . 37. 9., 8 
43. Straßenecke vor dem Hause Nr. 3, der Wittwe Franz g e h ö r i g . . . 36. 8. 3 

Vom Oderthor zur Oder. , 
44. I n der Biegung neben dem Bahnhofe, unter der Mauerstraße . . 26. 10. 4 
45. Am Fuße des Bergabhangs, in der Oberwiek unter dem Viaduct . 18. 0. 0 
46. Victoriaplatz, Mit te 70. 8. 0 
47. Kirchplatz, Mit te 68. 1. 0 

s^Situations-Plan zur Erweiterung der Stadt Stettin durch Anlage eines neuen Stadt-
theiles nach dem genehmigten Bebauungs-Plan. Angefertigt im Jahre 1846 durch Kobligk, 
Bauführer. I n der Regierungs-Plankammer. Ti t . IV, Sect. 12, Nr. Kl .) 

V. Hobrecht's Nivellement der Alt- nud Neustadt von 1866. 
I . T r a c t u s ( B r e i t e f t r a ß e , F r a u e n - u n d I u n k e r s t r a ß e ) . 

1 . Breitestraße und Paradeftlatz ??'. 7 " 
2. Breitestraße und Wollweberstraße . 75. 8 
3. Breitestraße vor dem Hause Nr . 58, Gasthof zum Deutschen Hause . . 68. 8 
4. Breitestraße und Papenstraße . . 60. 9 
5. Breitestraße vor dem Hause Nr. 5 1 , Kaufmann Hube's Haus . . . . 59. 8 
6. Breitestraße vor dem Hause Nr. 24, Drechslermeister Zencker's Haus . . 5 1 . 10 
7. Breitestraße vor dem Hause Nr . 43, Kaufmann Fischer's Haus . . . . 47. 0 
8. Breitestraße am Durchgange zum Iakobi-Kirchhof . . . . . . . . 45. 11 
9. Breitestraße vor dem Hause Nr. 35, Stadtältesten Friedrichs Haus . . 35. 11 

10. Breitestraße und Schulzenstraße .' 32. 0 
1 1 . S p l i t t - und Reepschlagerstraße 33. 8 ' 
12. B e ü t l e r - u n d Reepschlagerstraße 33. 9 
13- Reepschlager- und südliche Straße am Heümarkt 28. 9 
14. Heümarkt, Axc der Hagenstraße . 26. 6 
15. Candelaber am Heümarkt, ^ i xpuue t . . . . . . . . . . . . . 2 4 - 8 
16. Heümarkt, Axe der Schuhstraße . : 25. 2 
17. Nördliche Straße am Heümarkte . v ^ . . 25. 3 
18. Schwelle des Rath lMses, ^ i x ^ u n o t 27. 3 
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19. Straße zwischen dem Rathhause und dem (abgebrochenen) Wachgebaüde . 26". 9 " 
20. Straße vor dem Schweizerhof 30. 6 
21. Nördliche Straße am Neüenmarkt . 32. 11 
22. Frauenstraße und Hünerbeinerstraße 36. 2 
23. Frauenstraße und Mittwochstraße 38. 5 
24. Frauenstraße vor dem Hause Nr. 41 , Böttigermeister Kiekbusch Haus. . 39. 2 
25. Frauenstraße und Fischerstraße 38. 5 
26. Frauenstraße und Baumstraße .< 35. 8 
27. Frauenstraße vor dem Hause Nr. 10, Wittwe Brock's Haus 31. 6 
28. Frauenstraße und Iunkerstraße . . . . . . 28. 5 
29. Unter dem Frauenthor, ^ixpunei, . 20. 7 
30. Iunkerstraße vor dem Hause Nr. 4, Fruchthändler Schütz H a u s . . . . 15. 11 
31. Schwelle des Thor-Control-Gebaüdes. . 7. 8 
32. Bohlenbelag des Bohlwerks . . . . / 6. 8 
33. Wasserspiegel der Oder am 29. Januar 1866 1. 6 

I I . T r a c t u s (Paradep la tz , Grüne Schanze, H e i l i g e Geist- und Oderst raße). , 
1. Paradeplatz und Rosengarten, Station Nr. 14 des V I . Tractus . . . 76. 7 
2. Grüne Schanze und Lindenstraße . . . . . . . . . . . . . . 76. 0 
3. Grüne Schanze vor dem Hause Nr. 10, Öconom Ewald's Haus . . . 69. 8 
4. Grüne Schanze und Carlsstraße 61. 6 
5. Grüne Schanze vor dem Hause Nr. 13, Secretair Wellmann's Haus . . 56. 9 
6. Grüne Schanze und Magazinstraße 51. 10 
7. Station Nr. 6 ^ - 7 Ruthen . , 46. 10 
8. Station Nr. 7 ^ 17 Ruthen l ^ . . ^ < ^ ^ ^ ^ . l . . 3 6 . 11 
9. Station Nr. 8 ^ 11 Ruthen s ^ " " Schanze ^ 28. 5 

10.. Station Nr. 9 - j - 1? Ruthen 1 ) . 17. 6 
11. Grüne Schanze und Heilige Geiststraße . . . . . . . . . . . . 10. 10 
12. Heilige Geiststraße, Flucht des Magazins . . . . . . . . . . . 10. 2' 
13. Ecke der Heiligen Geiststraße, am Kasernenhofe 13. 10 
14. Heilige Geiftftraße und Rosengarten 15. 0 
15. Heilige Geistftraße und Klosterstraße 15. 1 
16. Heilige Geiststraße und Schulzenstraße 13. 3 
17. Schulzenstraße, Schwelle des Hauses Nr. 1 1 , dem Hof-Edelsteinschneider 

und Graveur Sr. K. K. Hoheit des Kronprinzen, F. Zeisberg 
gehörig, ? i xMuot 14. 1 

18. Schulzenstraße und Königsstraße . - 10. 3 
19. Königs- und Splittstraße 14. 0 
20. Königs- und Beütlerstraße 14. 10 
21. Große Oder- und Langebrückstraße 12. 11 
22. Große Oder- und Hagenstraße . . . . . . . . . . . . . . . 13. 7 
23. Große Oder- und Kleine Oderstraße 13. 5 
24. Innere Ecke der Kleinen Oderstraße 9. 9 
25. Kleine Oder- und Hünerbeinerstraße 11. 10 
26. Kleine Oder- und Mittwochstraße 12. 2 
27. Kleine Oder- und Fischerstraße 1 5 0 
28. Kleine Oder- und Baumstraße 12. 2 
29. Bohlwerk an der Baumbrücke 8. 2 
30. Wasserspiegel der Oder am 30. Januar 1866 . . . . . . . . . . 2. 2 

I I I . T r a c t u s (K los terho f , K ö n i g s - und Paradep la tz , L i n d e n - und Oder thors t r . ) 
1. Junker und "Frauenstraße, Station 28 des I. Tractus 28. 5 
2. Klosterhof vor dem Hause Nr. 14, Kaufmann BorÄ's Haus 35. 0 
3̂  Klosterhof vor dem Hause Nr. 11, Fräulein Kunig's Haus 37. 8 
4. Klosterhof vor dem Hause Nr. 27, geh.-Sanitlltsrath Dr. Otto's Haus . 52. 8 
5. Klosterhof, Schwelle des Hauses Nr. 28, dem Rentner Scharffe gehörig, 

?ixz>uuot . 61. 1 
6. Klosterhof vor Nr. 3, Ende des Hauses der geh. Medicinalrathin Steffen 68. 5 

Landbuch von Pommern; Ttz. I I . , Bd. V W . 36 
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7. Klosterhof und Königsplatz 71'. 1 1 " 
,8. Große Ritter- und Große Domstraße . 75. 10 
9. Königsplatz, Schwelle des Marienstifts-Hauses Nr. 10, I^ixMuet . . . 78. 4 

10. Königsplatz, Straßenpflaster, und Kleine Domftraße 77. 1 
11. Königsplatz, Straßenpflafter vor dem Hause Nr. 3, Steinsetzmeister Klesch 79. 5 
12. Königsplatz, Straßenpstaster und Louisenstraße . . 81. 4 
13. Köni'gsplatz> Straßenpflafter und Große Wollweberstraße, höchster Punkt 

des Erdbodens der S t a d t S t e t t i n (vergl. Nr. 110 des Neü-
mann'schen Nivellements) ' . . 82. 11 

14. Königsplatz, Straßenpflafter, Ecke des Paradeplatzes . . 82. 3 
15. Paradeplatz und Spitzgasse . 80. 10 
16. Paradeplatz, Straßenpflaster, und Wallgasse 78. 2 
17. Paradeplatz, Straßenpflllster, Sockel des Gebäudes der Germania I ' jxMuot 81. 10,4 
18. Paradeplatz, Straßenpflaster, und Breitestraße, Station Nr. 1 des I. Tractus 7?- 7 
19. Lindenstraße, östlicher Fahrdamm, und Grüne Schanze 75. 9 
20. Lindenstraße, Schwelle des Hauses Nr. 30, Marquardts Apotheke, ?ixpunct 76.. 5 
21. Lindenstraße und Iohannisstraße 74. 6 
22. Lindenstraße und Nordstraße des Victoriaplatzes 73. 4 
23. Lindenstraße und Südstraße dieses Platzes 71. 10 
24. Lindenstraße und Wilhelmsstraße 70. 5 
25. Lindenstraße, Schwelle des Hauses Nr. 22, Dr. Dohrn gehörig, ? ixMnet 69. 10 
26. Lindenstraße und Norostraße des Kirchplatzes 68. 7 
27. Lindenstraße und Südstraße desselben Platzes 67. 8 
28. Lindenstraße und Artilleriestraße .' 66. 4 
29. Lindenstraße, Schwelle des Hauses Nr. 18, der Wittwe Theüne gehörig, 

^ixpuuot 65. 6 
30. Lindenstraße und Carlsstraße 64. 3 
31. Lindenstraße und Oderthorstraße 63. 5 
32. Station Nr. 31 -^ 22 Ruthen 54. 8 
33. Station Nr. 32 - j ^ 22 Ruthen 48. 7 
34. Station Nr. 33 - j - 15 Ruthen 36. 5 
35. Unter dem Oderthore, Bohlenbelag der Brücke 36. 8 
36. Station Nr. 3 5 - ^ - 6 Ruthen . ' . 34. 8 
37. Station Nr. 36 ->- 23 Ruthen, Ecke der Rampen 23. 11 
38. Bohlwerk an der Neuen- oder dritte Oder-Brücke 16. 9 
39. Wasserspiegel der Oder am 31. Januar 1866 2. 3 

IV. T r a c t u s ( L i n d e n - , B e r g - , E l i sabe th - , Passowerstraße). 
1. Linden- und Oderthorstraße, Station Nr. 31 des IN. Tractus . . . . 63. 5 
2. Westseite der Linden- und Bergstraße, Station Nr. 1 ^- 10 Ruthen . . 63. 10 
3. Berg- und Mühlenthorstraße . 62. 2 
4. Berg- und Elisabethstraße 67. 6 
5. Elisabeth- und Wallstraße 68. 1 
6. Elisabeth- und Artilleriestraße . 70. 4 
7. Elisabeth- und Friedrichsstraße . . 72. 1 
8> Wallstraße am Neüenthor 69. 3 
9. Wallstraße und Wilhelmsstraße ' . . . . 70. 4 

10. Elisabeth- und Wilhelmsstraße ., 74. 8 
11. Elisabeth- und Albrechtsstraße 76. 6 
12. Elisabeth- und Schulstraße 73. 8 
13. Elisabeth- und Iohannisstraße 71. 1 
14. Elisabeth- und Passowerftraße 73. 3 
15. Passowerstraße und Westseite der Lindenstraße 76. 4 
16. Passowerstraße und Oftseite der Lindenstraße . . . . . . . . . . 76. 4 

(Vergl. Station Nr. 2 des I I . Tractus.) 
V. T r a c t u s (Große W o l l w e b e r - , Lou i sen - , Pe l zc r - , Mi t twochsstraße). 

1. Große Wollweber- und Breitestraße, Station Nr. 2 des I. Tractus . . 75. 8 
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2. Große Wollweberstraße, Haus Nr. 31 , unterste Stufe, ?ixz>uuot . . . 7?'. 3 " 
3. Große Wollweber- und Münchenstraße . . . . . . . . . . . . 76. 8 
4. Große Wollweber- und Kleine Wollweberstraße . . 78. 8 
5. Große Wollweberstraße und Spitzgasse '. . ,79. 3 
6. Große Wollweberstraße und Königsplatz, Station Nr. 13 des I I I . Tractus 82.. 11 ^ 
7.. Louisenstraße und Köniasplatz, Station Nr. 12 des IQ. Tractus . . . 81. 4 
8. Louisenstraße und Roßniarkt 76. 9 ' 
9. Roßmarkt und Mönchenstraße, Mitte ^ 72. 4 

10. Roßmarkt, Platte des C a n d e l a b e r s . . . . . . . . . . . . . . 75. 5 
11. Mönchenstraße, Schwelle des Hauses, Nr. 12/13, Leon Saunier, ^ixpuuet 73. 8 
12. Roßmarkt- und Kleine Homstraße 73. 1 
13. Roßmarkt- und Große Dqmstraße 71. 2 
14. Große Domstraße, Schwelle des Hauses Nr. 23, dem Ober-Reg.-Rath 

Bon gehörig 73. 1 
15. Pelzerstraße vor dem Hause Nr. 7 75. 4 
16. Pelzerstraße und Kleine Ritterstraße 76. 4 
17. , Königliches Schloß, der Münzhof, Mit te . 77. 9 
18. Pelzer-° und Fuhrstraße 71. 11 
19. Pelzerstraße, sonst Altböterberg, Station Nr. 18 ->- 3 Ruthen . . . . 69. 2 
20. Pelzerstraße, sonstAltböterberg vor denHäusern Nr.1?/18,Wwe.Brandenburg 59. 9 
21. Pelzerstraße, sonst Altböterberg vor dem Hause Nr. 22/23, Kfm. Reinicke 49. 1 
22. Pelzerstraße, sonst Altböterberg und Frauenstraße, Station Nr. 25 

des I. Tractus» . . ' 38. 5 
23. Mittwochstraße vor dem Hause Nr. 2/3, Schlächtermeister Krusche . . . 29. ? 
24. Mittwochstraße und Fischerstraße . 23. 3 
25. Mittwochstraße, Haus Nr. 9, Fleischermeister T a m m . . . . . . . . 19. 6 
26. Mittwoch- und Oderstraße 12. 2 
27. Unter dem Bollenthor 7. 1 / 
28. Bohlwerk an diesem Thore . . . 6. ? , 
29. Wasserspiegel der Oder am 31. Januar 1866 . 2. 3 

V I . T r a c t u s (Boh lwerk> Klosters t raße, Rosenga r t en , Paradepla tz) . 
1. Wasserspiegel der Oder am 1. Februar 1866 2. 3 
2. Bohlwerk an der Klofterstraße ?. 0 
3. Heilige Geist- und Klosterstraße 15. 5 
4. Heilige Geiststraße und Rosengarten 15. 6 
5. Rosengarten, Ende des Arbeitshauses . . . . . . . . . . . . . 24. 0 
6. Rosengarten vor Nr. 39, Wittwe Sprenger's Haus . . . . . . . . 33. 7 
7. Rosengarten vor Nr. 35, Tischlermeister Retzlaff's Haus 45. 0 

' 8. Rosengarten vor Nr. 29, Ggenthümer Schulze 57. 10 
9. Rosengarten und Papenstraße 63. 8 

10. Rosengarten und Magazinstraße. 64. 3 
11. Ecke der Magazinstraße zwischen Rosengarten und Grüne Schanze . . . 64. 2 
12. Rosengarten vor Nr. 15/16, Schulhaus, 66. 5 
13. Rosengarten und Große Wollweberstraße 75. 10 
14. Rosengarten und Paradeplatz, Station Nr. 1 des I I . Tractus . . . . 76. 11 

V I I . T r a c t u s (Mönchenstraße, K o h l m a r k t , Fahrs t raße) . 
1. Große Wollweberstraße, Haus Nr. 31, unterste Trittstufe, ^ i xMuo t . . 77. 3 
2. Große^Wollweber- und Mönchenstraße, Station Nr. 3 des V. Tractus . 76. 8 
3. Mönchenstraße, Schwelle des Saunier'schen Hauses, Station Nr. 11 des¬ 

selben Tractus, ^ixxuuoT . . . '. 73. 8 
4. Mönch enftraße und Papenstraße 70. 1 
5. Mönchenstraße und Kleine Domstraße 67. 8-
6. Mönchenstraße und Schulzenftraße 64. 4 
7. Kohlmarkt, Schwelle des Hauses Nr. 11, Kaufmann Piorkowsky, I ' ixMi iet 66. 2 
8. Kohlmarkt und Große Domstraße . . . . . . . . . . . . . . 63. 7 
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9. Schuhstraße, vor dem Hause Nr. 28, Weichbrodts Hof- u. Garnison-Apotheke 56'. 0 " 
10. Fuhrstraße, vor dem Hause Nr. 5, C. G. Bartz' Haus . . 62. 6 
11. Yuhrstraße und Pelzerstraße, Station Nr. 18 des V. Tractus . . . . 71. 11 

V N . T r a c t u s (Koh lma rk t und Schulzenstraße). 
1. Schwelle von PiorkowZky's Hause, Station Nr. 7 des VU. Tract., ?ixz>. 66. 2 
2. Schulzenstraße und Köhlmarkt 64. 3 
3. Schulzenstraße, Durchgang zum Iakobi Kirchplatz, am Kohlmarkt . . . 63. <4 
4. Schulzenstraße Nr. 3, Juwelier Thoms Haus 56. 10 
5. Schulzenstraße, Durchgang zum Iakobi-Kirchplatz . . .. 49. 0 
6. Schulzenstraße Nr. 9, Hausschwelle, ^ ixMQet, Harenberg's Haus . . . 49. 1 
7. Schulzenstraße vor Nr. 10, Wittwe Klich's Haus 46. 7,3 
8. Schulzenstraße vor Nr. 33/34, Stadtältester Marggraf (Nagel'sche Buchh.) 37. 10,6 
9. Schülzenstraße und Breiteftraße, Station Nr. 10 des I. Tractus . . . 32. 0 

IX. T r a c t u s ( Z u g der Car lsst raße b is zur G rünen Schanze). 
1. Carlsstraße und Südende der Lindenftraße, Station Nr. 30 des IN. Tractus 64. 3 
2. Carlsstraße und Südstraße am Kirchplatz . . . . . . . . . . . 65. 2 
3. Carlsstraße und Nordstraße am Kirchplatz 65. 8 
4 . - Carlsstraße und Wilhelmsstraße 66. 10 
5. Carlsftraße und Nordstraße am Victoriaplatz 66. 1 
6. CarlZstraße und Grüne Schanze 61. 6 
7. Grüne Schanze, Schwelle des Hauses Nr. 11, Fraülein Schneider gehörig 69. 2 
8. Grüne Schanze vor der Nordwestecke des Magazins Nr. 1 . . . . . 40. 10 

' X. T r a c t u s ( B o h l w e r k vom Bahnho f b is zur Un te rw iek ) . 

1. Bohlwerk an der Neuen oder 3. Oderbrücke, vergl. Nr. 38 des HI . Tractus 16. 9 
2. Bohlenbelag dieser Brücke, ^ixpi inot 16. 6 
3. Anfang der Brücke am Festungshafen (der Hafen ist zugeschüttet und die 

Brücke ist eingegangen 16. 9 
4. Ende der gedachten Brücke 14. 8 

Das Bohlwerk: — , 
5. Am Schneckenthor 8. 0 
6. Am Lazarett) 6. 9 
7. H n der Klosterstraße 6. 11 
8. An der Königsstraße . . .̂ . 6. 11 
9. An der Mönchenbrückstraße 6. 10 

10. An der Splittstraße . 7. 10 
11. An der Langenbrückstraße 11. 0 
12. An der Hagenstraße . . . . ? . 4 -
1Z. An der Hünerbeinerstraße 6. 6 
14. An der Mittwochstraße 6. 0 
15. An der Fischerstraße 6. 0 
16. An der Baumstraße 8. 1 
17. An der Iunkerstraße 7. 3 
18. Ecke der Cavonniere. 6. 9 
19. Unter dem Thor am Bohlwerk (ist abgebrochen) 7. 10 
20. Thor vor der Kaserne am Bohlwerk '. 8. 0 
21. Anfang, der Brücke am Dampfschiffs-Bohlwerk 7. 10 
22. Ende derselben 7. 10 
23. Wasserspiegel der Oder am 9. Februar 1866 . 3. 0 
24. Straße an der Unterwiek . 10. 10 

X I . T r a c t u s (Oftseite des Heü - und des Neuen Mark tes ) . 
1. Candelaber am Heümarkt, ^ixxuQct Nr. 15 des I. Tractus . . . . . 24. 8 
2. Beütler- und Heümarktftraße - 17. 3,9 
3. Heümarktstraße dicht am Markte, Flucht der tzaüser 20. 10 
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4. Hagenstraße und Heümarkt 18'. 1 0 " 
5. Ostseite des Rathhauses . . . . 20. 3, 
6. Hinterm Rathhause, an der Treppe, untere Straße . . . . . . . . 19. 3 
?. Ebenda, obere Stufe der Treppe,' oben an der Treppe, ^ixzmuet . . . 24. 3 
8. Südöstliche Ecke des Neuen Marktes . . . . 16. 9 
9. Nordöstliche Ecke desselben, an der Hünerbeinerstraße . . . . . . . 21 . 6 

10. Fischmarkt, vor dem Hause Nr. 3, Bürstenmachermeister I u h n k e . . . . 24. 3 
11 . Fischmarkt und Mittwochstraße 23. 3 
12. Fischerstraße vor Nr. 18, Kaufmann Haugs 'Haus 20. 3 
13. Fischerstraße und Petersilienstraße ^ . . . . . 23. 1 
14. Petersilienstraße vor Nr. 1 , Mi t te der Straße 24. 2 
15. Petersilienstraße und Baumstraße .. . . ' 22. 6 
16. Baum- und Kleine Oderstratze 12. 2 

X I I . T r a c t u s (Las tad ie u n d W a l l s t r a ß e v o m P a r n i t z t h o r b i s zum S e l l h a u s e ) . 
1. Wasserspiegel der Oder am 12. Februar 1866 2. 8 
2. Bohlwerk an der Langen Brücke . . . . . . 10. 3 
3. Lastlldie vor dem Packhofe . . . . . . . 10. 8 
4. Lastadie an der M i t te des Zimmerplatzes 8. 6 
5. Lastadie und Speicherstraße 7. 4 
6. Jastlldie vor Nr . 45, Ehrhardt's Erben-Haus 6. 10 
7. Aastadie und Kirchenstraße, bezw. schwarzer Gang . 6. 4 
8. Lastlldie und Gertrud-Kirchhof 6. 4 
9. Lastlldie, Schwelle des Hauses, Nr. 100, dem Kaufmann Mischeck gehörig, 

I ' ixzwuet 7. 6 
10. Lastlldie und Wallstraße - 5. 10 ' 
11 . Das Parnitzthor, Schwelle der Thorpfeiler, I ' i x M u c t - - 6. 7 
12. Brücke am Grünen Graben . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 10 
13. Anfang der Parnitzbrücke 8. 11 
14. Wallstraße, erste Ecke von der Lastadie aus 5. 7 
15. Wallstraße, zweite Ecke 5. 11 
16. Wallstraße, dritte Ecke 5. 8 
17. Wallstraße und Kirchenstraße . 5. 0 
18. Wallstraße, Ecke vom Hause Nr. 26, Lehrer Blankenhagen g e h ö r i g . . . 6. 0 
19. Wallstraße, vor dem Hause Nr. 3 1 , Kauft. Stäcker u. Clement . . . . 6. 7 
20. Anfang der Brücke über den Festungsgraben 9. 8 
21 . Anfang der Brückenklappe . . . ' ' . 11 . 2 
22. Ende derselben . 11 . 2 
23. Ende der ganzen Brücke 10. 8 
24. Wallstraße und Pladderin, beim Sellhause 7. 8 . 

X I I I . T r a c t u s ( S i l b e r w i e s e , P l a d d e r i n , Spe i che r - u n d W a l l f t r a ß e ) . 
Auf der Silberwiese: 

1 . Holz- und Eisenbahnstraße ?. 2 
2. Holz- und Siedereiftraße ' 8. 3 
3. Holz- und Marienftraße 7. 3 
4. Holz- und Wiesenstraße 7. 8 
5. Straße am Grünen Graben ,. 8. 11 
6. Brückenklappe 11 . 2 
7. Pladderin und Wallstraße 7. 8 
8. Speicherstraße und Zimmerplatz 8. 3 
9. Speicherstraße und Lastadie ' 7. 4 

10. Speicherstraße vor Nr. 2, Kaufmann Unruh'Z Haus 6. 9 
11 . Speicherstraße, Ende des Packhofsgebaüdes . . . . . . . . . . . 5. 11 
12. Speicherstraße vor Nr. 17, Commerzienrath de la Barre's Haus . . . 6. 1 
13. Bohlwerk an der Baumbrücke 6. 10 
14. N u l l p u n k t des O d e r - P e g e l s an der Baumbrücke, 6 r u u ä - n . Mxpuuet 0. 0 

, Wasserstand am 15. Februar 1866 . . . 2. 6 
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15. Bohlenbelag der Baumbrücke . . . . . 
16. Schifferlastadie vor der Brücke . 
17. Schifferlaftabie, Mitte des Platzes 
18. Schifferlastadie und Wallftraße 
19. Thorschreiberhaus am Iiegenthor, Trittstufe, 
20. Brücke am Iiegenthor, Anfang derselben . 
21. Brücke am Ziegenthor, Mitte derselben 
22. Brücke am Ziegenthor, Ende derselben . . 

8'. 
7. 
7. 
7. 
8. 
7. 
9. 
8. 

36. 
36. 
25. 
19. 
17. 
16. 
17. 
17. 
19. 
18. 
17. 
14. 
13. 
12. 
12. 
15. 
18. 
16. 
15. 

9' 
2 
2 
1 
2 
6 
0 
0 

4 
6 

10 
1 
9 
5 

10 
8 

11 
,8 
11 
4 
7 
8 

10 
7 
7 
4 
'1 

XIV. Trac tus (durch die Oberwiek). 
1. Überfahrt der Berliner Eisenbahn bei der Gasanstalt, Schienenkante . 
2. Straßenkrone daselbst , 
3. Station Nr. 2 - I - 18 Ruthen 
4. Station Nr. 3 -^ 20 Ruthen 
5. Station Nr. 4 - I - 9 Ruthen (Weg) 
6. Station Nr., 5 - l - 25 Ruthen 
7. Station Nr. 6 - j - 18,5 Ruthen am Hause Nr 56a der Oberwiek . . 
8. Weg-Überfahrt 
9. Station Nr. 8 - ^ 19,5 Ruthen 

10. Oberwiek und Fürstenstraße . 
11. Oberwiek Nr. 41, Kaufmann Lemke gehörig 
12. Station Nr. 11 - j - 47 Ruthen . . ' 
13. Station Nr. 12 ^- 49 Ruthen 
14. Station Nr. 13 - i - 16,5 Ruthen . 
15. Oberwiek vor dem Hause Nr. 88, Brennereibesitzer Lefevre . . . . 
16. Der eben genannte Punkt Nr. 15 ->- 12,5 Ruthen . ' 
17. Station Nr. 16 ->- 5 Ruthen 
18. Station Nr. 17 - j - 6,1 Ruthen 
19. Station Nr. 18 - j - 10 Ruthen 
20. Gasse 15. 4 
21. Vor Pitzschky's Speicher 15. 7 
22. Brücke am Neuen Bohlwerk, vergl. Nr. 38 des IN. Tractus und Nr. 1 des 

X. Tractus 16. 9 
XV. T rac tus (durch die Frauenthore und die Unterwiek). 

1. Anfang des ersten Thors, ?ixMu«t, vergl. Nr. 29 des I. Tractus 
2. Ende desselben 17. 
3. Festungsgraben an demselben 

Distanzen von Nr. 1. 
4. Rinnstein zwischen den Thoren 1 und 2 9." O 
5. Anfang des Thores Nr̂  2 9. 9 
6. Ende desselben 20. 6 
7. Anfang des Thores Nr. 3 37. 6 
8. Ende desselben 44. 8 
9. Pforte zum Bohlwerk hinab . . . . 48. 3 

10. Anfang des Thores Nr. 4 54. 6 
11. Ende desselben 88. 0 
12. Anfang des Thores Nr. 5 - 102. 8 
13. Ende desselben 108. 0 
14. Kreuzung des Bohlwerks 123. 3 
15. Rinnstein in der Nähe . 132. 6 
16. Erster Wassergang und Unterwiek 144. 0 
17. Zweiter Wassergang . 147. 6 
18. Dritter Wassergang 158. 8 
19. Gränze der Unterwiek mit Grabow , 

Muszug aus dem „Nivellements-Register der Straßen und Plätze in Stettin" in James 
Hobrecht, Stadtbaurath, Kanalisation der Stadt Stettin. Stett. 1868. Verlag von Th. von 
der Nahmer. S. 43—53. — Die Namen der Hausbesitzer nach dem Besitzstände von 1875.) 

20/ 
17. 
9. 

14. 
17. 
18. 
19. 
18. 
12. 
9. 
8. 

11. 
11. 
10. 
9. 

14. 
12. 
11. 
16. 

7" 
4,8 
1,8 

8,2 
7,3 
9,8 
1,8 
8,0 
6,8 
5,0 
9,7 
4,2 
4,0 
0,0 
7,0 

10,0 
7,8 
5,5 
0,2 
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I I I . Nivellement des Turnei-Feldes auf der Nordseite der Stadt, 
bis zur Pirken- und Eschenallee; v 

mit Einschluß der Forts Wilhelm und Leopold, sowie des Parade- und des 
Königsplatzes in der Altstadt Stettin. Ausgeführt von dem Kataster-Controleur 

A. Richter, im Februar und März 1874, 
Das Maaß, welches dieser Abwägung zum Grunde liegt, ist das gesetzliche Deutsche Reichs-Längenmaß, 

d, i . : das franzosische, dessen Einheit, Metre genannt, ihrer wah ren Länge nach in der — Luft schwebt und 
das man dennoch als ein internationales, als ein allgemeines Welt-Längenmaaß anzusehen liebt! Unter Beibe¬ 
haltung dieses bei dem Nivellement gebrauchten französischen Maaßes ist dasselbe hier auch selbstverständlich auf 
das volksthümliche Preußische Längenmaaß zurückgeführt, dergestalt, daß das Metre zunächst in Ruthen und diese 
demnächst in Fuß und Zolle verwandelt worden sind. Als Berwandlungslog. des Metre in Ruthen diente die 
Constante — 0,5759084, oder bei nur fünfstelligen Logarithmen die konstante — 0,57581, Es darf nicht unbe¬ 
merkt bleiben, daß in der Vorlage, aus denen die nachstehenden Zahlen entnommen wurden, die Ordinaten nur 
bis auf Centimetres genau ausgedrückt sind; die MillimetreZ enthält die Vorlage nicht, 

I. Nördlicher Rand der Altstadt. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Mündung der Breitenstraße auf den Paradeplatz . . . 
Ecke des Parade- und des Königsplatzes 25,32 
Königsplatz, Ausgang der Großen Wollweberstraße, Schei te l 25,52 
Königsplatz, Ausgang der Kleinen Domstraße 24,20 
Eingang zum Peterpauls-Kirchplatz, Ecke des Landwehrzeügh. 22,59 
Peterpaulskirche, an der Ostseite 22,53 

I I . Fa lkenwalder S te inbahn. 
Vor dem Berliner Thor: Punkt zwischen dem frühern Steüer-

hause und der folgenden Nr. 8 . 20,87 
Gabelung der Berliner und Falkenwalder Steinbahn . . . 23,09 
Falkenwalder Stembahn, Kreuzung der Eschen-Allee . . . 26,71 
Dieselbe, 28 Ruthen weiter nach Friedrichshof z u . . . . 28,95 

III. Fort Wilhelm. 
Höchster Punkt im Innern des Forts . . ^ 26,37 
Desgleichen des Glacis, Spitze, dem Nickel'schen Grundstück 

gegenüber 25,51 

IV. F o r t Leopo ld . 
Scheitelpunkt im Innern des Forts 24,30 

Gränze des Forts mit städtischen Grundstücken. 
Petrikirchenstraße hinter Nr. 12, ein Kirchenhaus . . . . 22,49 
Desgleichen hinter Nr. 11, desgleichen 22,2? 
Desgleichen hinter Nr. 3/4 23,54 
Hinter dem Klosterhofe, Gränze des Petrihospitals mit Nr. 24 20,11 
Hinter der Frauenstraße Nr. 2 . . . 13,5? 
Frauenstraße, vor dem Eingänge des innersten Frauenttzors. 6,90 
Dicht bei vorigem Punkte, Gränze, zwischen der Straße und' 

dem For t ' 8,16 
Frauenth or-Caserne. 

Deren Hofgränze mit Fort Leopold, südliche Ecke . . . . 6,00 
Desgleichen, nördliche Ecke ' . . . . . 5,60 
Straßenfront der Caserne, südliche Ecke 4,98 
Desgleichen, nördliche Ecke . . , . . 4,46 
Mitte des Easernengebaüdes, im Innern auf dem Flur . . 6,93 
Straße daselbst, Ecke der Mauer an der Poterne zum Bohlwk. 3,96 
Bohlwerks-Neüpflaster vor dieser Poterne. . . . . . . 2,43 

Französisch Preußisch 
Mach. 

HI. 

24,37 77/ 7,2" 
80. 
81. 
77. 
71. 
71. 

3,7 

11,7 
1,8 

76. 6.7 
73. 6,9 
85. 1,2 
92. 2,7 

84. 0,3 

81. 3,3 

77. 5,1 

71. 7,8 
70. 11,5 
75. 0,0 
64. 1,0 
54. 5,5 
21. 11,8 

26. 0,5 

18. 8,2 
17. 10,1 
15. 10,3 

'14. 2,5 
22. 0,9 
12. 7,3 

7. 8,9 
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V. F u ß w e g v o n der Oder am S t e i n h o f zum G l a c i s von 
F o r t Leopo ld h i n a u f b is zum E i n g ä n g e von Grabow. 

28. Steinhof dicht an der Oder und Unterwiek . . . . . . . 2,72 
29. Straßenpstaster vor dem äußersten Frauenthor . . . . . " 3,13 
30. Neben Frauenknecht's Grundstück . . . . . . . . . . 8,58 
31. Neben dem Friedhofe der beiden Reformirten Gemeinden . 16,54 
32. Neben eben demselben in der Wendung des Weges . . . 15,56 
33. Mündung des Fußweges in die Fahrbahn, über der Steinst^ 18,24 
34. Grunze der Unterwiet mit Grabow, Eintr i t t in die Linden¬ 

straße daselbst, und Anfang der Virkenstraße . . . . 16,37 

V I . V o m K ö n i g s t h o r nach G r ü n h o f , Pöl i tzerst raße. 
35. Königsthor-Pasfage, nördlich vom Wachgebaüde . . . . 24,02 
36. Gabelung der Pölitzerstraße und der Grabower Steinbahn . 24,18 
37. Pölitzerstraße Nr. 1, Metzelshof, dessen Südspitze . . . . 24,26 
38. Desgleichen, vor Nr. 5, Devantier's Kaffeehaus . . . . . 24,18 
39. Desgleichen zwischen den Grundstücken von Burmeister und 

Horotitzky 24,8? 
40. Desgleichen zwischen Klesch's Bauplatz und Wolff's Grundst. 24,94 
4 1 . Desgleichen, Kreuzung der Birken-Allee . . . . . . . 25,40 

V I I . S t e i n b a h n nach G r a b o w und gepf laster te F a h r b a h n 
l ä n g s der städtischen N e k r o p o l i s nach dem L o g e n g a r t e n . 

42. Gabelung der Pölitzer Straße und der Grabower Stein-
bahn (Nr. 36) 24,18 

43. Grabower Steinbahn gegenüber der Grunze zwischen Gericke's 
Iimmerplatz und Gollnow's Fabrik . 22,79 

44. Desgleichen zwischen den Grundstücken von Nütz und Bartel 
und dem Dr. Schürschen Brunnenhause 22,60 

45. Straße nach dem Logengarten, Südwestspitze des Friedhofes. 22,29 
46. Desgleichen, dem Springbrunnen gegenüber 21,76 
47. Desgl., dem Friedhofs-Inspector schräg gegenüber, Westseite. 22,66 
48. Desgleichen, desgleichen Ostfeite . . ' . ' . 20,54 
49. Desgl.,- dem südlich gelegenen Sack'schen Denkmal gegenüber 17,76 
50. Gabelung des Weges nach dem Logengarten und der Lin¬ 

denstraße von Grabow, bei der alten Liedertafel (Nr. 33) 18,24 

V I I I . B i r k e n - und Eschenallee. 
51. Anfang der Birkenstraße, Verlängerung der Blumenstraße 

(Nr. 34) . 16,37 
52. Birkenstraße, Ostseite von Töpffer's Park 22,69 
53. Birkenallee in der Allee nach Prinzeßschloß, neue Liedertaf. 24,34 
54. Vor der Kronenhofs Straße 22,91 
55. Vor der Grunze zwischen Wolffs und Reetz' Gärten . . . 23,70 
56. Vor der Grunze zwischen Reetz' und Thoms' Gärten . . . 24,74 
57. Kreuzung der Pölitzer Straße (Nr. 41) . . . . . . . 25,40 
58. Vor der Granze zwischen Mauri 's und Conrads's Grundst. 26,14 
59. Biegung der Allee, Gintritt in das Gebiet von Westend. . 26,66 

Auf diesem Gebiete sind in der Allee abgewogen: 
60. . 27,52 
61 29,38 
62. Scheitelpunkt der Allee 29,98 
63. Allee-Biegung 29,69 
64. . 28,74 
65 28,91 
6 6 . V o r dem Wege nach Fr iedr i chsho f , Westend . . . . . . 29 ,09 
6 ? 27 ,93 
6 8 . M ü n d u n g der A l lee i n die Fa l kenwa lde r S t e i n b a h n (N r . 9 ) . 2 6 , 7 1 

8'. 
9. 

27. 
52. 
49. 
58. 

52. 

76. 
77. 
77. 
77. 

79. 
79. 

6,7' 
11,8 
4,0 
8,4 
7,0 
1,4 

1,9 

6,4 
0,5 
3,6 
0,5 

2,8 
4,1 

). 11,1 

77. 0,5 

72. 7,4 

72. 
71. 
69. 
72. 
65. 
56. 

0,1 
0,2 
4,0 
2.4 
2,7 
6,2 

58. 1,4 

52. 
72. 
77. 
72. 
75. 
78. 
80. 
83. 
84. 

87. 
93. 
95. 
94. 
91. 
92. 
92. 
88. 
85̂  

1,9 
3,5 
5,8 

11,9 
6,3 
9,8 

11,1 
3,5 

11,4 

8,2 
7,3 
6,2 
7,1 
6,8 
1,3 
8,2 

10.9 
1,2 
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Die mittlere Höhe der Hochfläche, auf der die Birken- bezw. Eschenallee 
ihren Zug hat, — als eine natürliche Gürtelstraße um den ganzen Nordwest- , 
lichen Theil der Stadt bei dem Bebauungsplan des rayonfrei gewordenenWeich¬ 
bild-Terrains in Aussicht genommen, — beträgt nach den Abwägungen in der 
Abtheilung VI I I annd 27 Metres - 86 Preußische Fuß. 

Diese mittlere Plateauhöhe weicht nur wenige Fuß, die Höhe des Scheitel¬ 
punkts der Birken-Eschenallee, Nr. 62, auch nur 12" bis 14' von der Höhe des 
Kulminationspunktes der Stadt ab. Dieser Punkt liegt auf dem Königsplatze, 
an der Mündung der Großen Wollweberstraße und zwar beträgt die Höhe 
desselben über dem Nullpunkte, des Oder-Pegels an der Baumbrücke: 

.Straßenpflaster, nach Neümann's Nivellement Nr . 110 8 3 / 6 ,0 " 
Straßenpflaster, nach Hobrecht'Z Nivel lement, Tractus I I I . , Nr . 13 . . . 8 2 . 1 1 , 0 
D e r gekieste Platz, nach Richter's Abwägung, Nr . 3 . . . . . . . . ' 8 1 . 3,7 

Nachtrag zur Beschreibung der Bodenverhältnisse der Stadt. 
Vom geheimen Wedicinalrath Dr. Behm, 1874. 

Die Ufer der untern Oder von Frankfurt abwärts bis zum Meere unter¬ 
scheiden sich sehr wesentlich von den Ufern fast aller in der Norddeutschen Ebene 
verlaufenden Flüsse. Sie bieten keine geregelten Lagerungsverhältnisse der durch¬ 
laufenen Erdschichten dar, wie diese, sondern sie sind zerrissen, durch Seitenthäler 
zerspalten, und die sie bildenden Bestandtheile sind i n , den verschiedensten Schich-
tungs- und Streichungsrichtungen durch einander geworfen, so daß eine regel¬ 
mäßige Lagerung in der nächsten Nähe des Oderbettes an keiner Stelle nach¬ 
weisbar ist. 

Diese, wie alle übrigen geognostischen Verhältnisse unserer Gegend machen 
es unzweifelhaft, daß in grauster Vorzeit der geologischen Perioden eruptive 
Kräfte auf die hier gelagerten Grd-, bezw. Gebirgsschichten eingewirkt, und die 
ursprünglich regelmäßige Lagerung gestört haben. Erst nach längeren Zeiträumen 
haben dann die atmosphärischen Einflüsse, Winde, Wasser, Sauerstoff der Luft 
u. f. w, theils mechanisch die Trümmer zersetzt, aufgelöst und verschwemmt, und 
eine'allmälige Abebnung der früheren Bruchstücke herbeigeführt, so daß in dm 
oberen Schichten der Uferränder die Einwirkungen diefer Agentien bemerkbar 
geworden sind, welche dann in noch späteren Zeiten durch Ablagerungen der 
sog. diluvialen Stoffe: Mergel, Sand, Lehm u. s. w. überdeckt worden sind. 

Während dieser langen Perioden hat denn allmälig in dem Oderbette selbst 
eine mächtige Torfbildung begonnen, welche Vorzugsweife an der Gränze zwischen^ 
Naß oder Trocken, d. h.: da, wo durch Steigen und Fallen des Flußsviegels' 
die Vegetation der Sumftfflora begünstigt wurde, zur EntWickelung gekommen ist, 
wodurch dann an den Uferrändern bis auf gewisse Dimensionen land- und 
wasserwärts diese Torfbildung mit den von landwärts her abgespülten Erd¬ 
schichten in Berührung und Wechsellagerung getreten., D ; eine Thatsache, welche 
sich dadurch beweisen läßt, daß. an verschiedenen Stellen der das Ufer bildenden 
Erdschichten sich gegen das Oderbette absenken und allmälig im Torfe verschwin¬ 
den, wogegen der Torf nach dem Lande zu an Mächtigkeit abnimmt und endlich 
sich gänzlich verliert. Dies Verhältniß tritt sogar au einzelnen Stellen mehr¬ 
mals auf, Ho daß dann der Bohrer Uferboden und Torfschichten mehrmals in 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. VIII. 37 
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Wechsellagerung antrifft. Am deutlichsten erscheinen diese Lagerungsverhältnisfe 
in den Oderwiesen, woselbst die verschiedentlich angestellten Bohrungen in dem 
allgemeinen Wiesen- (Torf- oder Alluwiel-) Boden inselförmig eingebettete Schichten 
sowol des Uferbodens, als auch der dem fpätern Diluvium angehörenden Schichten 
getroffen haben. 

Die wesentlichen Glieder, welche, abgesehen von dm diluvialen Sauden, 
Lehm :c., die Stettiner Uferränder bilden, bestehen, wie aus den früheren Mit¬ 
theilungen (S. 7 ff.) bekannt, aus dem mächtigem dunklen Thon, dem Septaricn-
thon, und gelbem, bezw. weißem Sand und Sandstein, von denen der erstere 
bekanntlich vielfältig zur Ziegel- und Cementfabrikation verarbeitet wird, der 
letztere, meist mit den.Namen „Fuchssand" belegt, mehrfach in den Uferrändern 
bloßgelegt ist.. 

Für die tiefere Quellenbildung find beide von Wichtigkeit, weil der Thon 
die eingedrungenen atmosphärischen Gewässer gegen tieferes Versinken abschließt, 
der Sand aber wesentlich zur Reinigung der Gewässer von organischen Sub¬ 
stanzen beiträgt, so daß er als eins der wirksamsten Mittel zur Filtrirung des 
Wassers angesehen werden kann und z. B. auch bei der Stettiner Wasserleitung 
zu diesem Zwecke benutzt wird. 

Zweier Quellen ist 'zu gedenken, welche vor dem Jahre 1840 offen zu Tage 
traten, gegenwärtig aber mit Pumpenröhren verfehen sind. Die erste derselben 
trat in dem Räume zwischen dem Anfange des Eisenbahn-Bohlwerks und den 
ersten Häusern der Obnwiek zu Tage, hatte wegen ihres schönen Wassers den 
Namen „Silberquelle" und speist gegenwärtig die Pumpe neben dem Perron der 
Eisenbahn (S. 36). Die zweite sprudelte in den Festungswerken vor der Frauen-
thor-Caserne und speist gegenwärtig die Pumpe am Dämpfschiffs-Bohlwerk vor 
der genannten Kaserne*). Beide refträsentiren gewissermaßen die Wassersohle 
der sämmtlichen Brunnen des linken Oderufers, da diese fast alle mit ihren 
Kesseln, bis nahe an den Oderspiegel herabreichen (Man vergl. die Tabelle S. 34). 
Demnächst sind als Analogien die Brunnen in der Königsstraße, Ecke der Have-
ling, und der Brunnen auf dem frühern Iohannisklosterhofe, jetzt Klosterstraße, 
zu erwähnen, welche bei 25 und 30 Fuß Tiefe ein gutes trinkbares Wasser 
liefern (a. a. O. die Brunnen Nr. 1 und Nr. 35); eben so der Brunnen auf 
dem Heümarkte (a. a. O. der Brunnen Nr. 2). 

Zwei wirkliche Bohrbrunnen, welche in der Großen Oderstraße 14 und 15, 
Ecke der Hackstraße, niedergetrieben worden sind, gaben bei 7—8 Fuß Tiefe 
Sumpfwaffer; als aber geschlossene Röhren niedergetrieben wurden, stieg bei 

5) Nicht ein Stettiner Arzt Fabricius, wie S. 36 irriger Weise angegeben ist, hat dieser 
Quelle Heilkraft zuschreiben wollen, sondern ein geistlicher Herr, der es in folgender sehr 
seltenen Schrift gethan hat: — 8aludi-it3,8 t'uutiL 8t6tiQLn8iL miiadil i ter Mtstaeta.,- das 
ist: Warhafftige Beschreibung, wie gar wunderbarlich die heylsame vnd fürtreffliche Kraft des 
lieblichen Brun-WasserZ, welches allhie zu Alten-Stettin, für dem newerbawten Frawen Thor, 
aus dem Gebirge daher quillet, für wenig Tagen sey geoffenbahret, vnd in^der hitzigen Kranck-
heit des Stettinischen Süperindendenten, v . ^aoodi ?adr ic i i , hochnützlick^ befunden, worden. 
Zum dankbaren Lobe Gottes des Herrn auffgezeichnet, vnd in offenen Druck gegeben, durch 
obgemelten I) . <fg,eoduui ?g,driciuin, 8up. — (Hierbei ist mit angedruckt eine) Epistel des 
H. O. I^aursutii Niekzwäi i , die NommsLäatioQ des oberwähnten Vrunnwassers betreffend. 
Gedruckt in Alten Stettin, bey David Resten, Anno 1637. 
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65 und 72 Fuß Tiefe aus einer dort getroffenen Sandschicht ein klares Wasser 
bis auf 9 Fuß-unter der Oberkante empor, welches zwar Anfangs einen schwachen 
Beigeschmack von Wasserstoffgas zeigte, nach reichlichem Abpumven diesen aber 
verlor und ein schönes, reines Trinkwasser liefert. (Vergl. S . 30, 31). 

Vergleicht man die durch die genannten Quellen und Brunnen gewonnenen 
Resultate, so ergibt sich, daß die ganze Uferstrecke von der Quelle bei der Ober-
wiek bis zu derjenigen bei der Frauenthor-Kaferne in den Lagerungsverhältnissen 
der einzelnen Erdschichten als sehr gleichmäßig gebildet angesehen werden muß. 
Gs folgen nämlich unter der allgemeinen Di luvial- oder Schuttlanddecke zunächst 
Torf , dann Schlick, d. h.: vom Wasser durchfeuchteter Thon, dann Sand.~ 

Mus einem Gutachten über die Anlage eines Brunnens auf dem Hofe des neuen 
Gebäudes der Kaiser!. Reichspost/ am Fuße der Grünen Schanze. Neue Stettiner 
Zeitung. Nr. 420, September 10, 1874.) 

Die Borstadt Fort Preußen. 

Wahrscheinlich um das Fort Preußen möglichst von der Hauptfestung unab¬ 
hängig zu machen, und auch, um bei den Bürgern einige Unterkunft für die 
Besatzung des Forts zu fchaffen, genehmigte König Friedrich Wilhelm I. mittelst 
Cabinets-Erlasses vom 28. Januar 1734 die Bebauung des Hofraums auf den 
Vorschlag des Obersten de Walrave mit Privathaüsern in radienförmiger Bauart 
und in 9 sog. Carrss vertheilt, wovon aber nur 4 zur Ausführung gekommen, 
find. Es war die Absicht, mit namhafter Geldunterstützung, die den ganzen 
Materialienwerth der Gebäude entspräche, auf diese Weise daselbst 

3 Brauer, 5 Schneider, 2 Seiler, 
5 Schuster, 2 Grobschmidte, - 2 Tischler, 
4 Bäcker, 2 Kleinschmidte, . 2 Zimmerer, 
2 Schlächter 2 Stellmacher, 2 Maurer, 
2 Böttiger, überhaupt 35 Handwerker 

anzusiedeln. Da aber ungeachtet der günstigen Anerbietungen sich doch nur 28 
Interessenten, und zwar andere, als der König, nach Walrave's Anträgen, wollte, 
fanden, welche zusammen 17.782, Thlr. Bauhülfsgelder erhielten, muß ange¬ 
nommen werden, daß sich felten Jemand zur Niederlassung in dieser Entfernung 
von der Stadt entschließen mochte, besonders da die nächste Erfahrung lehrte, 
daß die Bauenden selbst M r zum Theil hinauszogen, die anderen aber ihre 
Haus er vermietheten,, was allerdings das Gouvernement der Festung nicht dulden 
wollte, dennoch aber vollständig nicht zu verhindern vermochte. Die 28 Inter¬ 
essanten waren: — , 
2 Maurer — richtig, 2 Bäcker — sollten 4 sein, 1 Schornsteinfeger. 
3 Zimmerer—follten2sein, 2 Schlächter richtig, 1 Posamentier 
2 Tischler — richtig, 2 Schuster — sollten 5 sein, 1 Materialist 
2 Grobfchmidte— richtig, 1 Schneider — desgl., 1 Kleinhändler ^ - n 
2 Kleinschmidte — richtig, 1 Glaser 'l . ^, r- > ^ Chirurgus " S ^ 
2 Brauer —sollten 3 sein, 1 " 

Die Böttiger, Stellmacher und Seiler fehlten. 
I n Gemäßheit vorgebuchten Cabinets-Erlasses sollten die 35 Bürger 200 Mann 

der Besatzung aufnehmen amd für 300 Mann 3 Kasernm-CanLs Mächst rechts 
375 
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vom Eingänge des Forts gebaut werden. Das Letztere unterblieb aber, und 
nach einer Quartierliste vom 13. December 1735 war bei den 28 Bürgern des 
Forts die Compagnie des Hauptmanns v. Podewils, vom Stettin'schen Garnison-
Regiment, einquartirt, welche aus 4 . Offizieren,, 12 Unteroffizieren, 3 Tambours, 
200 Gemeinen, zusammen aus 219 Köpfen bestand, fo daß jeder Hauseigen-
thümer im Durchschnitt 8 Mann im Quartier hatte. Der Magistrat von Stettin 
hatte die Bettstellen, (für die Gemeinen zu 2 Mann), Matratzen und Bettlaken, 
auch das Brennholz zu liefern. 

Bei den Privatgebaüden, die nur 1 Stockwerk hoch und in den Außen¬ 
wänden durchweg massiv gebaut wurden, war vorbedungen, daß jeder Interessent 
einen doppelt gewölbten Keller zur Unterbringung seiner Provision bei einem 
etwaigen Bombardement anzulegen hatte. 

Gleichzeitig wurde in dem Carrs, dem Eingange des Forts gegenüber, das 
Commandanten-Haus erbaut. Die Wandelungen, welchen dieses Gebäude unter¬ 
worfen worden ist, werden in der Geschichte der Festung Stettin ihre Stelle finden. 
I n dem nebengelegenen Carrs rechts sollte eine kleine Kirche, nebst Prediger- und 
Schulhaus, erbaut werden. Diese Gebäude sind aber nicht zur Ausführung 
gekommen, fondern die Baustellen ebenfalls den Ansiedlern gegeben worden. 

I n der Mi t te eines jeden der 3 Carrss, init Ausschluß des Carrss des 
Commandanten-Haufes, wurden auf Königliche Kosten Ziehbrunnen angelegt, 
wozu man die Steine aus der Ukermünder Amts-Ziegelei bezog, die das Tausend 
mit 5 Thlr . berechnete. Diese 3 Brunnen kosteten überhaupt 616 Thl r . und 
jeder war durchschnittlich 74 F. tief. Zwei diefer Brunnen waren, zufolge einer 
aus dem Jahre 1793 stammenden Nachricht damals schon seit langer Zeit, und 
wahrscheinlich schon seit dem 7jährigen Kriege, als französische, in Fort Preußen 
internirte, Kriegsgefangene, sie ruinirt hatten, nicht gangbar gewesen. Da nun 
auch der dritte Brunnen verschüttet wurde, so führte die Einwohnerschaft des 
For ts , die nun auf einen Brunnen im freien Felde, vom Alten Turnei her¬ 
rührend, beschränkt war, Beschwerde, die um so gegründeter war, als die drei 
großen Artillerie-Wagenhaüser im Fort, lauter Fachwerksgebaüde, sehr feuerge¬ 
fährlich erscheinen mußten, und dadurch auch das gefüllte Kriegs-Pulvermagazin 
Nr. 5 bedroht wurde. Es wurde nun zwar 1793 ein neuer Ziehbrunnen im 
Hofraume des Forts erbaut, er gab aber kein Wasser, weil er nicht tief genug 
war. Diese Brunnenschachtmauerung tiefer zu senken, fand man aber bedenklich, 
und zog es vor, im Jahre 1794 einen neuen Ring hinein zu mauern und diesen 
82 F. tief zu senken, auch mit einem Pumpwerke zu versehen. Dieser innere 
Kern muß aber zu schwach gewesen sein, um dem Druck des obern, größern 
Ringes auf die hintenliegende Erde zu widerstehen. Der Kern verfchob sich so, 
daß im Jahre 1815 ein neuer Brunnen auf derfelben Stelle, auf Kosten der 
Fortification mit 2 Pumpwerken eingerichtet werden mußte. Er kostete 1530 Thl r . 
Bei einer im Winter 1837/38 im Fort Preußen ausgebrochenen Feüersbrunst 
machte sich der Mangel an Wasser außerordentlich fühlbar. Das Resultat der 
diesfälligm Erörterungen ging auf den Bau einer Cisterne hinaus, welche 30 F. 
tief und 12 F. weit zwischen den Wagenhaüsern, Nr . 2 und 3 angelegt wurde. 
Von den Dächern dieser zwei Gebäude empfängt die Cisterne das Regenwasser 
vermittelst Blechrinnen. ' Dieser Bau, welcher Ende J u l i 1839 fertig wurde, hat 
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der Fortification, von dem er ausgeführt wurde an 1000 Thlr. gekostet. I m 
Jahre 1842 ist der Bau eines neuen Brunnens unternommen worden, da der 
alte Brunnen zu wenig Wasser gab und Aas Wasser der Cisterne theils für 
Feüersgefahr aufbewahrt werden muß, theils wegen seiner Unremigkeiten nicht 
allgemein, namentlich nicht zn häuslichen Zwecken, verwendbar ist. Der Brunnen 
hat eine Tiefe von 93 F. erhalten. Die Kosten, 2150 Thlr. betragend, sind 
aus dem extraordinairen Festungsbaufonds gedeckt worden. 

Fort Preußen hat gegenwärtig, 1875, 32 Hausnummern. Davon sind 4 
"Gebäude Eigenthum des Militair-Fiskus, nämlich: Nr. 1, Infanterie Kaserne ^.., 
Nr. 2. Infanterie-Kaserne L., Nr. 3 Pionier-Kaserne, Nr. 10 Öconomie-Gebaüde. 
Das Schulhaus Nr. 16 gehört der Stadt Stettin. 27 tzaüser sind Privateigen-
thum. Von Professionisten sind nur wenige unter den Einwohnern, von Ge-
werbtreibenden dagegen 5 Schankwirthe. -

Geschichte von Kupfermühle, der ephemeren Ortschaft. 

Da, wo der Weg von Stettin nach Zabelsdorf, jetzt die Pölitzerstraße ge¬ 
nannt, die klingende Beek überschreitet, lag einst auf diesem Bache eine Wasser¬ 
mühle, die nach dem Namen anscheinend des Erbauers derselben, Kupfermühle 
genannt wurde. Sie war mit landesfürstlichem Consens als Erbeigenthum erbaut, 
gehörte aber unter das Amt Stettin-Köstin, dem sie von jeher zinspflichtig ge¬ 
wesen war/ Als dieses Amt im Jahre 1724 zum ersten Mal einem Oeneral-
pächter übergeben^ wurde, war der Zustand der Mühle, nach Ausweis der „Un-
tersuchungs- und Einrichtungs-Acten des Königl. Preußischen Amts Stettin und 
Iasenitz, von Trinitätis 1725 bis dahin 1731" folgender: 

Diese Mühle hat nur einen Mahlgang und ist oberschlächtig, hat aber des 
Sommers nicht allezeit genugsam Wasser, die Mahlgaste zu befördern. Landung 
und Wiesen sind nicht dabei, wol aber ein , guter Garten und hat der Müller 
etwas Land vom Stadtfelde in Pacht genommen. Das Wohnhaus besteht aus 
6 Gebind, ist. in Fachwerk gemauert und mit Rohr gedeckt, die Giebel aber sind 
mit Brettern beschlagen. Nahe dabei ist noch ein Gebäude von 4 Gebind, 
welches aber nur mit Brettern angekleidet und eben so gedeckt ist; es dient theils, 
zum Hausflur, theils zur Aufnahme der Biergäste. Scheune und Stall sind von 
5 Gebind, in Fachwerk geklicket und mit Rohr gedeckt., Die Mühle au sich be¬ 
steht aus'4 Gebind und ist mit Brettern bekleidet und ebenso gedeckt. Sämmt-
liche Gebäude brannten in der Moskowitischen Zeit — Stettins Belagerung 
durch die Russen und Saxo-Polonen im Jahre 1713 — ab. . Seitdem hat der 
Besitzer der Mühle sie auf eigene Kosten wieder aufgebaut, daher sie alle noch 
neü sinb. Darum besitzt auch der Müller laut seines Contracts dies Mühlen-
Wesen so lange erblich, bis ihm die Baukosten erstattet werden, welche er aber 
nicht blos von dem letzten, sundern auch von dem ersten-Bau..beansprucht, da er 
die Mühle vor dem Kriege ebenfalls auf seine Kosten gebaut hat. An Mahl¬ 
gästen sind der Mühle zugewiesen die Dörfer Grahow, Bredow, Zülchow. Außer¬ 
dem stcht dem Müller frei, mit einem Wagen Korn Ms der Stadt zu holen. 
Die Leute, die hier mahlen, müssen die 12. Metze geben und vom Scheffel 4 Pf. 
Mahlgeld. Auch hat er einen freien Bierschank, indem er das Bier in der 
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Stadt, wo er — Meister Ihlenfeldt, so hieß der Mü l l e r ^ )— die Roßmühle auch 
hat, selbst brauet, und so viel er verfchänken kann, herausfährt; dem Berichte nach 
werden wöchentlich 1—2 Tonnen verzapft. Denn da die Mühle ganz nahe bei 
der Stadt liegt, so kommen die Stadtleüte häufig heraus, sich allhier zu diver-
tiren. An Pachten gibt die Mühle an das Amt jährlich 30 Thl r . und daneben 
den gewöhnlichen Neben-Modum und die Quartalsteüer, davon der erstere im 
Jahre 1723 2 Th l r . 10 gr. und die letztere 3 Th l r . 8 gr. .betragen hat. 

Hinsichtlich der Mahlgäste heißt es in den oben allegirten „Einrichtungs-
Acten" bei der Dörfer-Beschreibung, und zwar bei Grabow: „Die Leute nehmen 
ihr Vrod mehrentheils von den Bäckern in der Stadt, mahlen sie aber auf der 
Kupfermühle, so geben sie das gleichfalls schon oben angeführte Metzkorn und ^ 
4 Pf. May lge ld" ; — bei Bredow: „Dic Leute mahlen wo sie wollen"; — bei 
Zülchow: „Eben so: Die Bollin'sche (Bollinken'sche) Mühle aber ist ihnen die 
nächste, sie sagen aber, daß sie daselbst selten befördert werden könnten." 

Die Kupfermühle hatte, wie erwähnt, bisher 30 Th l r . an jährlicher Pacht 
entrichtet; nach dem neuen, für die erste General-Verpachtung des Amtes Stettin-
Köstin berechneten Anschlage, mußte sie aber 54 Th l r . 6 gr. zahlen, was auf 
folgendem Anschlags- beruhte. 

Die Mühle hat an Mahlgästen aus Grabow 125, aus Bredow 5 1 , aus 
Zülchow 67, Summa 243 Personen. Davon beträgt die — 

Einnahme. 243 Personen a 10 Scheffel - ^ 2430 Scheffel Roggen, thut 
der 12. Thei l an Mahlmetzen 202 Schff. 8 Mtz. a 12 gr., an Geld 101 Thl r . 
6 gr. Sodann 243 Personen a 2 Schff. ^ - 186 Schff. Schrotkorn, thut der 
12. Theil an Metzen 40 Schff. 8 Mtz. a 8 gr., an Geld 13 Thl r . 12 gr. 
Von 2916 Schff. Mahlgeld a 4 Pf. ^ macht 40 Thl r . 12 gr. Summa der 
Einnahme Thl r . 155. 6 gr. 

Ausgabe. Dem Mül ler zu feinem jährlichen Unterhalt 40 Th l r . ; zu Mühl¬ 
steinen ein Jahr ins andere gerechnet 10 Th l r . ; für allerlei Schmiedearbeit 
7 Th l r . ; kleine Reparaturen 7 Th l r . ; zu Sicht-Tüchern wird das Staubmehl 
ausgesetzt; weil die Mühle von dem Mül ler felber gebaut ist und von ihm 
unterhalten w i r d , so sind wegen Eonservation und des in der Mühle steckenden 
Kapitals ausgesetzt 30 Th l r . ; an Neben-Modo und Qnartalsteüer muß der 
Mül ler geben 8 Th l r . Summa der A u s g a b e . . . . . Th l r . 101. — gr. 

Die Ausgabe von der Einnahme abgezogen, bleiben zur freien Arrhende, 
wie oben angegeben . . . . . . . . . . . . . Th l r . 54. 6 gr. 

Der Mül ler holt zwar auch Korn aus der Stadt, kanu° aber dagegen wegen 
Wassermangels die ihm Zugelegten Mahlgäste nicht immer befördern, und müssen 
diese oft auf anderen Mühlen mahlen, daher eins gegen das andere zu com-
pensirm. 

Die von der Pommerschen Kriegs- und Domaineukammer mit der Unter¬ 
suchung und Einrichtung der Ämter Stettin und Iafenitz beauftragten beiden 
Commiffarien, der Oeheimrath und Kammer-Direetor v. Lettow nebst dem Re-
gierungs-, Kriegs- und Dommnenrath Schweder, gaben in dem, über ihre Arbeit 
unterm 24. J u l i u. ff. 1724 abgefaßten General-Protokoll ihre Meinung dahin 

*) Der Name Ihlenfeldt ist noch heute, 1875, in Stettin, im Kaufmannsstande, vertreten. 
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ah, - daß, obwol in dem neuen Anschlage der Ertrag der Kupfermühle um ein 
Ansehnliches gegen früher erhöht worden fei, der Müller mit Rücksicht darauf, 
daß er Mahlgäste auch aus der Stadt habe, die in der Grtrags-Berechnung 
außer Acht geblieben, wot im Stande sein werde, das Plus-Quantum zu geben. 
Die Mühle sei zwar eine Erbmühle, doch mit dem Reservats daß sie abgetreten 
werden müsse, sobald die vom Müller 6X propriiL bestrittenen Baukosten ihm 
erstattet worden seien. Unter Berücksichtigung dieses Vorbehalts sei Inhalts der 
Königl. Instruction bis auf des Königs Approbation das durch den Anfchlag 
herausgekommene Quantum von 54 Thlr. 6 gr. zum Ertrage? gesetzt. König 
Friedrich Wilhelm I. genehmigte den Ertrags-Anschlag der Amter Alten-Stettin 
und Iasenitz, und somit auch den der Kupfermühle, durch die Cabinets - Erlasse 
vom 24. März und 1. Juni 1725, so wie den mit dem Generalpächter beider 
Ämter, dem Kriegs- und Domainenrath Winkelmann, bisherigen Mitglied der 
Pommerschen Kammer, abzuschließenden Pacht-Contract auf die 6 Jahre von 
Trinitatis 1725 bis dahin 1731"). Mi t dem Ertrage von 54 Thlr. 6 gr. ging 
die Kupfermühle auch in die zweite General-Verpachtungs-Periode, von 1731 bis 
174O reichend, über, doch befahl der König mittelst Cabinets-Grlasses vom 
28. Februar 1731 Seiner Pommerschen Kammer, daß „die Reluition der sog. 
Kupfermühle förderfamst besorgt Herden solle". 

Das ist, so weit sich actenmäßig zurückgehen läßt, die Urgeschichte der 
Kupfermühle. Sie gehörte mit zu denjenigen 7 Mühlen des Amts Stettin, 
welche mittelst Vertrags vom 6. Februar 1775 dem damaligen Generalpächter 
dieses Amts, dem auf dem Vorwerke Köstin wohnenden Amtsrath Kuhrt (nicht 
Kurth) mit einem vom Vorwerk Zabelsdorf abgezweigten Stück Land-in .Erbpacht 
überlassen wurden, nach dessen Tode sie auf seine Wittwe, die auch die General-
Pacht fortfetzte, überging. Es läßt sich nicht nachweisen, ob die Kuhrtfchen Erben 
im Besitz der Kupfermühle geblieben sind, oder ob sie dieselbe von dem Mühlen-
Complex getrennt und veräußert haben. I m Jahre 1813, bei der Ginschließung 
bezw. Belagerung von Stettin ging die Kupfermühle zu Grunde. Nach dem 
Frieden, 1814, erwarb die wüste Stelle der Kaufmann Schleich in Stettin, der 
die Mühle aber, wegen des häufigen Wassermangels in der klingenden Beek nicht 
wieder aufbaute, sondern an ihrer Statt ein Roßwerk errichtete (L. B. I I . Th. 

'Bd . I I , 1825, Anmerkung). Derselbe Schleich wurde 1832 Besitzer des, durch 
Cabinets-Crlaß vom 18. Februar 1827 zu einem kreistagsberechtigten Mttergute 
erhobenen vormaligen Domainen-Vorwerks Zabelsdorf, welches 1815 zu Erb-
Pachtrechten und demnächst 1822 zum freien Eigenthum veräußert worden war 
(L. B. a. a. O. S. 1733, 1734). 

Der find wir an einen Zeitpunkt gekommen, von dem die Entstehung einer 
Or tscha f t datirt, der die ehemalige K u p f e r m ü h l e ihren Namen von ephemerer 
Existenz geliehen hat. Bei der Stelle, wo diese Mühle einst gestanden hat, stoßen 
die Feldmarken v.on Zabelsdorf, Bredow und Grabow zusammen und es gränzt 

*) Nach Abzug der zu Thlr. 885. 18. 2 Pf. berechneten Ausgabe, betrug der Rem-Ertrag 
der Ämter Stettin und Iasenitz nach dem neuen Anschlage Thlr. 12,768. 9. 9 Pf., den 
der Generalpächter,zu zahlen hatte. Vor diesem Anschlage hatten die Ämter, nach schwedischen 
Principien, Thlr. 2381. 1 Gr. weniger eingebracht. Im Jahre 1806 gewährte die Generalpacht 
der beiden Ämter Thlr. 26.928. 19. 8 Pf.' (L. B. II. Th. Bd. II, 1590, 1593). 
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an diese das Stadtgebiet von Stettin ans dem rechten Ufer der Klingenden Beek, 
die es bei der Lübschen Mühle erreichte, von wo ab ostwärts sich zwischen der Stadt-
aränze und dem Bach, der die südliche Oränze von Zabelsdorf bildete/ eine Reihe 
schmaler, im Thale belogener Grundstücke keilförmig, als Enclave einfchoben, 
welche, von Westen nach Osten gestreckt, bis an die Grabower Gränze reichend, 
von Zabelsdorf abgezweigt, fortwährend zum Amte Stettin-Köftin gehörten. 

Bevor auf die sogen. Ortschaft Kupfermühle näher eingegangen wird, möge 
Folgendes angemerkt werden: — Als im Fahre 1724 das Amt Stettin zur 
General-Verpachtung eingerichtet und der Ertrag desselben veranschlagt wurde, 
ergab sich, daß von der Feldmark Zabelsdorf eine Fläche von 88 Mg. 35 Rth. 
Ackerland, auf dem rechten Ufer der Klingenden Beek gelegen, unmittelbar an 
Grabow, stieß, seit vielen Jahren nicht von dem Borwerke bestellt, sondern, weil 
sie sehr abgelegen und darum nicht gehörig im Dung gehalten werden konnte, 
überdem nicht den besten, vielmehr einen kaltgrünhigen Boden hatte, den Grabowern 
gegen so viel Scheffel Roggen, Gerste und Hafer, als sie darin aussäen konnten, 
in der Regel 60—67 Scheffel, verpachtet gewesen war.' Der Verwalter von Zabels¬ 
dorf machte nun den Vorfchlag, gedachte Ackerfläche von dem Vorwerk ganz zu trennen 
und den Grabowern, die sie nicht entbehren könnten, zuzulegen, insonderheit auch, 
„weil mit den Bauern immer viel Wunder wegen des abzugebenden Korns wäre." 
Die Untersuchung-Commissarien, v. Lettow und Schweder, gingen auf diesen 
Vorschlag ein. Sie verhandelten mit der Dorfschaft Grabow und boten derselben 
die Ackerfläche, statt der bisherigen schwankenden Natural-Rente, gegen eine an¬ 
schlagsmäßige feste Geldpacht an, die'zu 38 Thlr. abgeschlossen wnrde bis auf 

!! K ö n i g l . A p p r o b a t i o n , welche demnächst durch den Cab ine ts -E r laß v o m 24 . M ä r z 
' 1725 ertheilt worden ist. 

Die mehrgedachte Ackerfläche von 88 Mg. 35 Rth. hat von da an einen 
Bestandtheil des Dorfes Grabow ausgemacht, wie sie jetzt den westlichsten Theil 
der heutigen Stadt Grabow bildet, der Nordwest- und nordwärts an die ehemalige 

! Kupfermühle, an Zabelsdorf und Bredow, abendwärts an frühere Grundstücke des 
Amtes Stettin und gegen Mittag an das Turnei-Feld der Stadt Stettin gränzt. 

Außerdem hatte der Schulze zu Bredow ein zur Zabelsdorfer Flur gehöriges 
Stück Ackerland von 8 Mg . 100 Rth. in Nutzung. Es gränzte ebenfalls mit 
der Kupfermühle und hatte denselben Boden, wie das zu Graböw geschlagene 
Grundstück. Weil es, auf dem linken Ufer der Klingenden Beek gelegen, vom 
Vorwerk nicht fo entlegen war, wie jene Grabower Ackerfläche, so wurde es 
1724 nach dem Vorschlage des Verwalters mit Zabelsdorf wieder vereinigt. 

I m Jahre 1835 befanden sich auf dem Zabelsdorfer Fundo folgende Grund¬ 
stücke:, 1) das Erbpachtsgut, bezw. kreistagsfähige Rittergut, Zabelsdorf!, dem 
Kaufmannn C. Schleich, in Stettin wohnhaft, gehörig, an Gebäuden enthaltend 
das Wohnhaus nebst einem Tagelöhner-Familienhause, 3 Viehställe, 2 Scheunen,' 
1 Gebäude zur Branntweinbrennerei; — 2) eine Ziegelei des. Zieglers Johann 
Carl Viebik, mit dem Wohnhause, 1 Trockenscheüne, 1 Brennofen; — 3) das 
Mühlenwesen des Mühlenmeisters Daniel Fischer, mit 1 Wohnhause, 1 Scheune 
und 1 Sta l l , die dazu gehörige Windmühle auf Breduw'schem Felde, dicht an der 
Gränze, gelegen; — 4) 'ein Garten von 2 Mg. 138 Ruth. Fläche, ohne Gebäude, 
dem in Bromberg wohnhaften Oberforstmeister Schulemann gehörig, der denselben 
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aber dem Regierungsrathe Vettin in Stettin überließ, von dem der Garten bald 
nachher in den Besitz von Stumpf,' dem frühern Besitzer des Kronenhofs, über¬ 
ging. Diefe drei Grundstücke, wurden zu Erbpachtrechten beseffen. 

Als es mit dem Roßwerke, welches Schleich an der Stelle der vormaligen, 
vom Wasser getriebenen Kupfermühle errichtet hatte, nicht recht gehen wollte und 
der erhoffte Vortheil ausblieb, ließ er das Roßwerk eingehen, den Grund und 
Boden aber veräußerte er zu Erbpacht- oder Erbzinsrecht an kleine Leute, die 
sich darauf mit bescheidenen Häuschen anbauten. War auch der Canon, bezw. Grb-
zins, der aus diesen kleinen Stellen stoß, eben nicht bedeutend, so gewährte er hoch 
eine feste Einnahme, die weiter keine Anstrengung oder Mühe machte, da die 
Leute der von ihnen übernommenen Verpflichtungen meist regelmäßig nachkamen. 
Dies veranlaßte Schleich, daß er, nachdem er das Gut Zabelsdorf erworben 
hatte, daran dachte, einen Theil auch dieses Gutes, und zwar den südlichen, längs 
der Klingenden Beek belegenen und an die vormalige Kupfermühle stoßenden 
Rand der wegeu des abschüssigen Terrains 
mit gewissen Schwierigkeiten verbunden war, zu parceliren, und in bald kleineren, 
bald größeren Trennstücken als Baustelleu zu veräußern. Die neuen Ansiedler 
schloffen sich an die vorhandenen auf dem Fundo der Kupfermühle errichteten 
Haüfer an, und wurden, da diefe Anbauten die ältesten waren, unter dem Namen 
Kupfermühle zusammen gefaßt. Der erste und lange Zeit einzigste Ansiedler auf 
Zabelsdorfer Grund und Boden war der Gastwirth Carl Friedrich Wilhelm Stumpf. 
Zu der von ihm erkauften Parcele, die als Schulemann - Vettinfcher Garten 
schon bestand, und eine Art Bergznnge in dem hier jähen Abhang des Zabels-
dorfer Plateaus gegen das Thal der Klingenden Beek bildet und eine weite Aus¬ 
sicht gewährt, erwarb er von Schleich noch 3 Mg. Landes, die zum Theil zu 
Zabelsdorf selbst, andern Theils zu den sogenannten Kuvfermühlen-Grundstücken 
gehörten, auf Erbpacht und legte ein großes Kaffeehaus an, das bald ein beliebter 
Erholungsort für die gebildete Einwohnerschaft von Stettin wurde, dem Stumpf 
die Benennung desjenigen'„Theils der Unterwelt" beilegte, „wo, wie im Olymp 
selbst, immerwährender Frühling herrscht, wohin nach dem Tode die Seelen der 
Guten gelangen." Aber nicht die — Seelen von Verstorbenen, sondern lebens-
Mche, frohe und fröhliche Lebendige tummelten und tummeln sich noch heute, 
1875, in freier Geselligkeit in dem von Stnmpf geschaffenen „Elysium", ein Name, 
für den sich der Stettinsche Polizei-Director Hessenland in der Art interefsirte, 
daß er mittelst Vorstellung vom 7. April 1838, worin über das Sachverhältniß 
berichtet wurde, die Königl. Regierung bat, sie möge durch Genehmigung des 
Namens für den Sammelplatz der gebildeten Welt, diesem die höhere Weihe 
amtlicher Anerkennung gewähren. Auf diefen Antrag ertheilte Königl. Regierung 
unterm 24. April 1838 dahin Bescheid, daß, weil es sich bei der Benennung des 
Stumpfscheu Etablissements mehr um das Aushängeschild einer Gaftwirthschaft, 
wie z. B. „Zum grünen Baum", „Auf der grünen Wiese", „Zum lustigen Jäger", 
„Friedrichs-Saal" u. s. w. zu handeln scheine, als um die Begründung einer 
neuen Ortschaft, die Genehmigung von Landes-Polizeiwegen zu der Benennung 
der qu. Gastwirthschaft weder erforderlich fei, noch, angemessen sein würde. Der 
Decernent in der Sache war der Regierungsrath Graf Itzenplitz, in viel späterer 

Landbuch von Pommern; Ttz. II., Bd. VIII. ' 3 8 
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Zeit langjähriger Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.?) Trotz 
dieses ablehnenden Bescheides der Königl. Regierung ist das Aushängeschild, 
welches Stumpf für seine Wirtschaft wählte, volksthümlich geworden: Glysium 
ist Elysium geblieben, und demnächst durch weitere Anbauten auf Zabelsdorfer 
Parceleu mit den ersten Ansiedelungen an der Kupfermühle, fowie auch mit dem 
vom ersten Generalpächter des Amtes Stettin, dem Kriegsrath Winckelmann, auf 
Zabelsdorfer Fundo angelegten und bereits in, der zweiten Hälfte des 18. Jahr¬ 
hunderts durch Vererbpachtung vom Vorwerke abgezweigten Grundstück, Lange 
Garten genannt (L. B. Th. I I , Bd. I I , 1733), allmälig zusammen gewachsen. 

Einer von den ursprünglichen 8 Bauerhöfen des Amts-Dorfes Bredow, 
davon jeder nach der Vermessung für die erste General-Verpachtung des Amtes 
Stettin 66 Mg. 24 Ruth. Ackerland und 124 Ruth. Feldwiesen enthielt, der 
H. Ladewigsche Bauerhof, kam zum Verkauf. Schleich, der Gutsherr von Zabels-
dorf, erwarb diesen Hof und bestimmte die Ländereien desselben, welche in Folge 
der Separation den westlichen Theil der Bredow'schen Feldmark ausmachen und 
unmittelbar mit Zabelsdorf gränzen, so wie an die Ansiedlungen auf dem Fundo 
der ehemaligen Kuftfermühle, südwärts auch an den westlichen Theil der Stadt 
Grabow, stoßen, gleichfalls zur Parcelirung. Bei den Anbauten auf den Zabels-
dorfer Parcelen war ein bestimmter, vorher festgesetzter Plan nicht befolgt worden, 
weil die Veräußerung der Theilstücke je nach der Gelegenheit, daß sich Kauflieb¬ 
haber fanden, welche die Auswahl hatten, Statt fand, daher denn auch die auf 
Zabelsdorfer Fundo entstandenen Haüfer nicht eben ganz regelmäßige Straßen¬ 
reihen bilden. Anders wurde bei der Parcelirung des Bredow'schen Bauerhofes 
verfahren. Hier ward die ganze Fläche von vornherein in regelmäßige' Felder 
ab- und diese in kleine Stücke eingetheilt, für die sich bald Käufer geringen 
Vermögens, oder ganz vermögenslose um so eher fanden, als auch bei dieser 
Veräußerung das Erbpacht-System befolgt und ein verhältnißmäßig geringes 
Erbstandsgeld verlangt, dieses auch in vielen Fällen gestundet wurde. So ist 
am westlichen Rande der Bredow'schen Feldmark ein in regelmäßigen, meist 
geradlinigen Straßen abgetheilter Haüser-Complex entstanden (L.-B. I I . Th. 
Bd. I I , S. 1784), der, weil er mit den Ansiedelungen an der Kupfermühle zu¬ 
sammenstößt, im gemeinen Leben zu der dort auf Zabelsdorfer Fundo entstand 
denen Ortschaft Kupfermühle gerechnet wurde, wiewol er rechtlich nach wie vor 
einen Bestandtheil der Gemeinde Bredow bildet. I m Jahre 1851 bestand dieser, 
von Schleich ins Leben gerufene, an die Zabelsdorfer Felder und die Klingende 
Beek stoßende, neue Theil von Bredow aus 15 Stellen, welche 12 Eigen-
thümern gehörten unb 2 Straßen bildeten**); im Jahre 1854 bestand die Bevöl¬ 
kerung dieser Niederlassungen aus 688 Seelen in 175 Haushaltungen***). Zehn 

) n Königl. Regierung zu Stettin wegen nachgesuchter Genehmigung zu Namen 
für Örter uud Etablissements im Randowschen Kreise. Registratur der Abtheilung des Innern. 
Tit. 9, Sect. 1, Nr. 13, vol. I, 1813—1840. 

°n) Plan von Kupfermühle nebst Gnvivors, aufgenommen nach Schriften von Markowski, 
1851. Plankllinmer der Königl. Regierung, Tit. IV, Sect. 12, Nr. 56. 

***) Nachweisung der Seelenzahl und der Zahl der Haushaltungen in den einzelnen Theilen 
resp. Ortschaften, welche zur Parocĥ e der St. Peters- und Paulskirche gehören. Auf dem Plane 
von derselben Parochie. Aufgenommen im Jahre 1854 vom Bauführer und Landmesser Rowald. 
Maßstab 1: 10,000. Ebendaselbst Tit. IV, Sect. 12, Nr. 57. 
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Jahre später waren 8 Straßen, zum Theil bebaut, zum Theil projectirt. Seitdem sind 
durch fortgefetzte Parcelirung desH. Ladewigschen Hofes von Bredow 3 neue Straßen 
entstanden/so daß im Jahre 1875 im Bredow er Anthei l , wie die polizeiamtliche 
Benennung für Neü-Vredow ist, 11 Straßen und darin 121 bebaute und 36 
unbebaute'Parcelen vorhanden waren, jene mit" einem Hause, bezw. Häuschen 
und einem kleinen Hausgarten. Die Namen der Straßen sind: Albert-, Augnst-, 
Fabrik-, Feld-> Georg-, Heinrichs-, Markt-, Martin-, Rosen-, Ulrich- und Weiden-
straße. I m Jahre 1858 betrug die Bevölkerung 1434, sechs Jahre später 2880, 
und nach der Volkszählung von 1871: 3112 Seelen. Es waren 1873 in 
Bredower Antheil angesiedelt: 4 Kunst- und Handelsgärtnereien, 1 Wattenfabrik, 
1 Kraftdüngerfabrik, 1 Asphalt- und Dachdeckermaterialienfabrik und 1 Dach-
pappenfabrik, auch 1 Cigarrenfabrik und -1 Käsefabrik. 1875 waren davon ein¬ 
gegangen: 1 Gärtnerei, die Watten- und die Düngerfabrik. Unter den Einwohnern 
befanden sich 1875 7 Schankwirthe und Victualienhändler, 1 Bäcker, 3 Fleischers 
4 Tischler, 2 Schuhmacher, 1 Schneider, dagegen 10 Fuhrherren, die ihr Fuhr¬ 
werk, Troschken genannt*), auf den Straßen Stettins zum Gebrauch des 
fahrbedürftigeu Publikums ausstellen, aber bei sich nur 1 einzigen Schmidt be¬ 
schäftigen. 1875 befanden sich unter den Einwohnern von Bredower Antheil: 
3 Viehhalter, 1 Bierverleger, 1 Klempner, 1 Töpfer, 1 Glaser, wogegen der 
Handelsstand durch nicht weniger denn 27 Hausväter vertreten war, fast durchweg 
kleine Geschäftsleute, die als Tummelftlatz ihrer Thätigkeit die Stadt Stettin und 
deren Straßen aufsuchen. Sonst besteht die Hauptmasse der Bevölkerung aus 
Einliefern, Handarbeitern ohne bestimmtes Gewerbe, die ihr und der kinderreichen 
Familie tägliches Brot durch Tagelöhnerdienste in den Fabriken von Bredow und 
Zülchow, wie in der Stadt zu erwerben suchen, namentlich am Hafen, wo sie 
im Verein mit fremdem Seevolk den Beamten der Sicherheits-Polizei leider nur 
zu oft Gelegenheit gibt, gegen maßlose Rohheit und LruMit^ ok mar ine mit 
Ernst einzuschreiten. Für den Unterricht und die — ErziehunH^der zahlreichen 
Kinderschaar sorgt -eine mit mehreren Lehrkräften gut Markt¬ 
straße Nr. 26. Leider aber kann die Saat, welche die Lehre^Mdie Seele des 
Schulkindes zu legen sich abmühen, nicht aufgehen, denn gleich VNm Keimen wird 
sie im Familienleben erdrückt. So die Regel. Doch keine Regel ohne Ausnahme! 

Es ist oben gesagt worden, daß im Jahre 1724 eine namhafte bei und in 
der Nähe von Kupfermühle belegene Bodenfläche von der Zabelsdorfer Feldmark 
abgezweigt und mit der Feldmark des damaligen Dorfes Grabow vereinigt 
wurde. Als nun die Bevölkerung von Grab ow feit Beendigung der Befreiungs¬ 
kriege rafch zunahm, mußte an die Parcelirung dieses westlichen Theils der 
Feldmark gedacht werden, und es" dauerte nicht lange, daß die Parcelen bebaut 
wurden, die dann auch der Volksmund, weil sie mit den Zabelsdorfschen und 
Bredow'schen Ansiedlungen unmittelbar zusammenhingen, zu der ephemeren Ort¬ 
schaft Kupfermühle rechnete. 

*) Nicht Droschke, denn das Wort ist das russische Ipo«»^ ein Gespann von drei 
Pferden, das die. russischen Kriegsvölker 1813 mit nach Deutschland brachten. Von da an ist 
das öffentliche Straßenfuhrwerk in Norddeütschland mit dem germanisirten russischen Worte 
belegt worden, zuerst iu Berlin 1816 durch Ioe l Meyer, aus Cleve, der die Concession zuck 
Betriebe des Troschkenfuhrwesens durch Session erworben hatte. 

'38* 



300 Die Stadt Stettin. 
' -

Von der Grabower Gränze aufwärts im Thal der Klingenden Beck er-
streckten sich enclavirte Amtsgrundstücke, die von Zabelsdorf abgezweigt und 
.vererbpachtet waren und als Garten benutzt wurden, von denen absr nur eins 
bebaut war. Dies bebaute Grundstück führte keinen Namen. Das Königliche 
Domainm-Amt Stettin zu Köftin befahl deshalb unterm 7. September 1817 
dem Erbrachter und Handelsgärtner Langerbeck, vor seinem Gehöfte eine Orts-
tafel mit dem Namen „Malzkrug" aufzustellen und dieses binnen 8 Tagen un¬ 
weigerlich zu bewerkstelligen. Langerbeck hatte aber nicht Lust, diesem Befehle 
hinsichtlich des Namens Folge zu geben, da eines Theils feine Besitzung früher 
gar keinen Namen gehabt, wie aus der Erbverfchreibung für den Pächter Avproth 
vom 15. Juni 1786 hervorgehe, theils auch das Gebäude, welches vor Alters 
im Munde des Volkes „Malzkrug" geheißen habe, schon längst eingegangen sei. 
Zn der Vorstellung vom 8. September 1817 bat er die Königl. Regierung, es 
genehmigen zu wollen, daß er seine Besitzung mit Rücksicht auf deren Lage in 
dem „angenehmen Thale" der Klinkenden Beek G r ü n t h a l nennen dürfe. Die 
Königl. Regierung ertheilte diesem Antrage sofort unterm 9. September 1817 
die Genehmigung, wies aber dabei den :c. Langerbeck an, der Anordnung des 
Domainen - Amts Stettin wegen Aufstellung der Ortstafel mit dem Namen, 
„Grünthal" binnen kürzester Frist Folge zu geben, erließ, das Erforderliche an 
das Domainen-Amt und holte nachträglich die Genehmigung des Ministeriums 
des Innern zur Namensgebung ein, die demnächst durch das Rescript vom 30. 
September 1817 erfolgte, worauf die vorschriftsmäßige Mittheilung an das 
General-Commando für die Marken und Pommern in Berlin, an das Ober-
Landesgericht von Pommern, an das Statistische Bureau in Berlin, sowie die 
Bekanntmachung im Amtsblatt unterm 22. October 1817 erlassen wurde. Als 
Lage von Grünthal wurde angegeben: Eine kleine Viertelmeile vor dem Ankla-
mer Thore, rechts am Wege nach Zabelsdorf und hart an der von der Malz¬ 
mühle nach der Kupfermühle fließenden Klingenden Beek, in ganz isolirter Lage.*) 
Grünthal w a r ^ s größte unter den Grundstücken im Thal der Klingenden Beek, 
denn es bis an die heutige Niemitzer Straße. Es wurde darin 
vorzüglich Gemüsebau, auch Kunstgärtnerei betrieben. Von späteren Schick¬ 
salen dieses Gärtner-Gehöftes ist oben S. 268 das Erforderliche mitgetheilt. 

Da, wo die Stettin-Köstiner Amtsgrundstücke mit dem Zabelsdorfschen, den 
Bredow'fchen und Grabow'schen Parcelen zusammenstießen, gränzte auch das 
Gebiet der Stadt Stettin mit verschiedenen Erbpacht-Grundstücken. Ihre Eigenthümer 
folgten dem Beispiele des Gutsherrn von Zabelsdorf; auch sie zerschlugen ihre 
Besitzungen, die zum Theil noch innerhalb des 2. Festungs-Rayons fielen, daher 
die Erwerber der Parcelen bei deren Bebauung den Beschränkungen der Rayon-
Gesetze unterworfen waren. Die Haüfer, welche hier auf städtischen Grund und 
Boden und ebenso diejenigen, welche auf Stettin-Köstiner Amtsboden, abwärts 
von Grünthal im Thale der Klingenden Beek entstanden waren, wurden als 
Bestandteile Einer Ortschaft angefehen, die man im nun gemeinen Leben Kupfer-

*) ^,ota der Kgl. Regierung zu Stettin wegen nachgesuchter Genehmigung zu Namen 
für Örter und Etablissements im Randow'schen Kreise, vol. 1,1813—1840. Registr. der Abth. 
des Innern. Tit. 9, Sect. 1, Nr. 13. 
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mühte nannte, ohne daß diese Benennung von Landes-Polizeiwegen durch die 
Königl. Regierung ausdrücklich anerkannt worden war. 

Versetzen wir uns in eine Zeit, die 40 Jahre hinter der Gegenwart, 1874, 
liegt. Zabelsdorf und Langegarten, Grünthal und Kupfermühle — letzterer 
Wohnplittz bestehend aus der Gruppe von Häusern, welche um die ehemalige. 
Kupfermühle entstanden waren, damals auch schon mit 1 oder 2 Ansiedlungen auf 
städtischem Grund und Boden — gehörte zu keiner Dorffeldmark. Es waren 
von Hause aus einzelne auf Amts- oder fiskalischem Fundo von Ältersher be¬ 
stehende oder in jüngster Zeit angelegte, früher verzeitpachtete, späterhin aber zu 
Eigenthums- oder Erbpachtrechten veräußerte Vorwerke oder Etablissements. Sie 
gehörten also keiner Gemeinde an und ihre Anschließung an eine solche, konnte 
nur mit gegenseitiger Einwilligung erfolgen. Nur Langegarten und Kupfermühle 
schienen geneigt, sich bezw. an Warsow und Grabow anzuschließen, die beiden 
anderen protestirten gegen jeden Anschluß. Bei jenen beiden fehlte es hinwiederum 
durchaus an der Einwilligung der genannten Dorfgemeinden. Denn seitdem die 
Ortsarmenpstege mit ihren manchfachen Schattirungen die Leute über den Begriff 
von Gemeindelasten belehrt hätte, war ein so entschiedener Widerwille des ganzen 
alten Bauerstandes gegen die kleinen Ansiedler, und ihren Anhang von besitz-
und verdienstlosen Inquilinen entstanden, daß diese immer nur als fremde Ein¬ 
dringlinge angesehen wurden. Es 'ist nicht zu verkennen, daß dies ein für die 
gute Ordnung und für die Moralität der kleinen Leute auf dem platten 
Lande kein̂  Wünschenswerther Zustand war und es an der Zeit zu sein schien, 
daß die Gesetzgebung hier vermittelnd einschritte. Es läßt sich für eben so ge¬ 
recht als politisch richtig erachten, wenn festgesetzt wird, daß Niemand auf dem 
platten Lande neu aufbauen dürfe, ohne vorher seine Aufnahme in den Verband 
einer fchon bestehenden Gemeinde durch einen gesetzlichen Beschluß derselben 
erwirkt zu habend Hierdurch wird allerdings mancher arme Tagelöhner ver¬ 
hindert werden, sich durch Ankauf einiger Quadratruthen und Erbauung einer 
Strohhütte darauf, sich in einen „Grundbesitzer" zu verwandeln. Allein durch 
solche Anbaue wird der Reichthum des Landes warlich nicht befördert; denn 
wenn auch der neue Büdner durch Spatenkultur feinen wenigen Quadratruthen 
einen Ertrag entlockt, den diese unter dem Pfluge des Bauers nicht bringen können, 
so verzehrt er die gewonnenen Kartoffeln wieder selbst, und es entsteht also 
weiter nichts, als ein neuer Kreislauf durch den — Darmkanal einer Proletarier-
Familie. Allein die Bevölkerung steigt! Gewiß thut sie das; wenn nur der 
gewonnene Zuwachs auch einen Werth hätte! Durch solche Ansiedlungen gewinnt 
der Staat weder tüchtige Arbeiter noch tüchtige Wehrmänner zur Verteidigung 
des Vaterlandes gegen feindliche Angriffe von Außen wie von — Innen, er 
erzieht sich nur Rekruten für die Arbeits- und Zuchthäuser, oder nach neüerm 
beliebtem Ansdruck: Straf- und Besserungs-Anstalten, davon man eine oder ein 
Paar aus Eilanden der Südsee anlegen möge, wohin die der menschlichen 
Gesellschaft gefährlichsten Individuen zu deportiren sind! Weit entfernt, 
hiermit über alle Parcelirungen den Stab brechen zu wollen, ist es vielmehr 
anzuerkennen, daß sie bei steigender Bevölkerung ein unerläßliches Auskunfts¬ 
mittel, sind und selbst ein Hebel der Cultur werden können. Wenn der Bauer 
seinen jüngern Sohn mit einem AMcm des Hofes ausstattet, oder ein wohl-
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habender Stadtbewohner der Mittelklasse sich in ein benachbartes Dorf zurück¬ 
zieht, so wied' dergleichen Abzweigungen, bezw. Niederlassungen die Einwilligung 
der betreffenden Gemeinde nicht leicht fehlen, während das Gesetz den kümmer¬ 
lichen Ansiedelungen der erst beschriebenen Ar t einen heilsamen Damm ent¬ 
gegen zu setzen hat. ' 

Betrachtungen wie die vorstehenden konnten sich wol aufdrängen, als im 
Jahre 1835 die Frage in den Vordergrund trat, wie es mit den in der Nähe 
von Stett in auf derAordseite der Stadt entstandenen Niederlassungen kleinster 
Ar t zu halten sein werde, Es,blieb z. 'Z. nichts übrig, als dieselben hinsichtlich 
der Armenpflege nach § 15 Th . I I , T i t . 19 A. L. R. zu behandeln, in allen 
übrigen Gemeinde-Angelegenheiten aber jede Ansiedlung für sich selbst sorgen zu 
lassen. I n polizeilicher Beziehung stand nichts, entgegen, sie der Aufficht des 
nächsten Schulzen unterzuordnen, da das Domainen-Amt zu Köstin, als Orts-
Polizei-Behörde, befonders bei seiner Entlegenheit, eines örtlichen Organs be¬ 
durfte. I n steuerlicher Beziehung bestand schon längst eine solche Unterordnung. 
Unter anderen polizeilichen Maßregeln war dje Nununerirung der Parcelen eine 
Notwendigkeit, und zwar behufs Regulirung des Hyftothekenbuchs und der darin 
vorzunehmenden Berichtigung der Besitztitel, weshalb denn auch seit dem, Jahre 
1835 die zuständige Gerichtsbehörde, das Stadtgericht zu Stettin, bei demLand-
rathsamte des Rand ow'schen Kreises wiederholt auf die Nummerirung zu dringen 
sich veranlaßt sah. 

Auch die Colonie, welche bei Buchholz, einer Pertinenz von Zabelsdorf, 
entstanden war, kam in Betracht. Sie bestand im November 1836 aus 9 Stellen, 
darunter 2 Ziegeleien und 1 Schmiede. Unter Vermittelung des Domainen-
Amts Stett in zu Köstin kam am 13, März 1837 eine Vereinbarung zu Stande, 
kraft derer diese Colonie mit Zabelsdorf Einen Gemeinde-Verband bildete, 
dessen Schulzenamt der Gutsherr von Zabelsdorf, Schleich, übernahm. Dagegen 
lehnte die Besitzerin von Langen«,arten, die von ihrem Ehemann geschiedene 
Christiane Böttcher, es ab, diesem Verbände beizutreten, indem sie in dem An-

^ schliche mehr Nach- als Vortheil für sich erblickte. Was aber die polizeiliche 
Stellung von Langengarten und Grünthal, dieser nicht corporationsfähigen Eta-

l, blisfements, betrifft, so berichtete das Domainen-Amt Stettin (Amtsrath Kieke-
^ busch) unterm 13. Apr i l 1837, daß beide von jeher zu Grabow gerechnet worden, 

und der polizeilichen Aufsicht des dortigen Schulzen unterstellt gewesen seien, 
wobei es zu bewenden haben dürfte. Von Kupfermühle war jetzt noch nicht 
die Rede. Die hier z. Z . eingerichteten Parcelen-Wirthschasten traten indeß laut 
Verhandlung vom 11 . M a i 1837 mit allseitiger Zustimmung dem Zabelsdorfer 
Verbände bei. Damals bestand auch schon der Stumpfsche Vergnügungsort 
(Elysium) auf Zabelsdorfer Fundo, von dem die Königl. Regierung in ihrer an 
den Landrath des Randow'schen Kreises, v. Putkamer, erlassenen Verfügung vom 
24. Jun i 1837 meinte, daß daselbst bei der Nähe von Stettin leicht einmal 
kräftiges Einschreiten der Kolizeigewalt nöthig werden könne. Der Landrath 
schlug vor, das Stumpfsche Etablissement dem Polizeibezirk der Stadt Stettin 
zuzulegen, womit sich das Domainen-Amt sowol als der Schulze von Zabelsdorf 
dahin einverstanden erklärten, daß die vorgeschlagene Annection so lange zweck-

, mäßig sein dürfte, bis das Grundstück aufhöre ein öffentlicher Ort zu fein, dann 
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aber müsse dasselbe gleich den übrigen Sestandtheilen der Gemeinde Zabelsborf-
Buchholz behandelt werden. Schleich, der Schulze, fügte hinzu: Stumpfs Ver¬ 
gnügungsort dürfe keineswegs „zu den gemein.en.Kab ach en" gezählt werden und 
es werde dort wol ebensowenig , ein öffentliches Ärgerniß zu besorgen sein, wie 
in dem, in gleichem Range stehenden Schellberg'schen Lustgarten Grünthal. So 
1837; ein Vierteljahrhundert wurde es anders, so daß eine Frau oder Jungfrau, die 
auf Zucht und Sitte hält, nicht in den schönen Garten geführt werden durfte. (S . 268.) 
Diese Besitzung war übrigens jetzt schon vonGrabvw getrennt, und der Local-Polizei 
von Stettin zur Beaufsichtigung übergeben, ebenso der Langegarten, woselbst die 
Besitzerin ebenfalls eine Schcmkwirthschaft, anscheinend für die niederen Stände, 
unterhielt. Die Königl. Polizei-Direction, damals im Auftrage, der Staats-
regierüng von einer Abtheilung des Magistrats verwaltet, erklärte ihre Bereit¬ 
willigkeit, auch die Beaufsichtigung des Stumpfschen Etablissements zu über¬ 
nehmen, was demnächst von der Königl. Regierung mittelst Verfügung vom 
4. Februar 1838 gut geheißen und genehmigt wurde. Seitdem ist — Elysium 
unter der Polizeiobrigkeit von Stettin geblieben, Anfangs zwar nur in Bezug 
auf die Sicherheits-Polizei, späterhin nach allen Richtungen der Polizei-Verwal¬ 
tung; doch hat man nicht gehört, daß wegen gefährdeter Sicherheit oder öffent¬ 
lichen Ärgernisses jemals von Polizeiwegen hätte eingeschritten werden müssen; 
das ließ sich, wie schon Schleich bemerkt hatte, von dem Publikum, das hier 
verkehrt, in keinem Falle befürchten. » 

Das Hypothekenwesen der neuen Ansiedlungen gab dem Stadtgericht wieder¬ 
holt Veranlassung, mit dem Landrathe v. Putkamer in Schriftwechsel zu treten. 
Es fei ihm bekannt geworden, schrieb das Stadtgericht am, 28. September 1838, 
daß der Gutsbesitzer Schleich von der ihm. gehörigen Kupfermühle eine Menge 
Baustellen' veräußert habe. Die Kupfermühle selbst stehe im Hypothekenbuche 
von Grabow eingetragen, um aber beurtheilen zu können, ob auch jene Parcelen 
ohne Verwirrungen herbeizuführen, in das Hypothekenbuch von Grabow aufge¬ 
nommen werden könnten, oder in welches Hypothekenbuch sie gebracht werden 
müßten, ersuchte das Stadtgericht den Landrath um Benachrichtigung, ob jene 
Parcelen zu Grabow gelegt und fortlaufende Nummern mit den Grabow'schen 
Grundstücken erhalten, oder wozu sie sonst gelegt und wie sie würden nummerirt 
werden. — Landrath v. Putkamer äußerte in seinem Antwortschreiben vom 4. 
November 1838, daß, da die Kupfermühle im Grabowschen Hypothekenbuche stehe, 
es wol nothwendig wäre, auch die davon abgezweigten Trennstücke in dasselbe 
aufzunehmen. Wenn das Stadtgericht wünsche, daß die Nummern der Hypo¬ 
theken-Folien mit den Polizei-Nummern der Haüser übereinstimmten, fo werde es 
allerdings nöthig sein, daß die letzteren sich an die letzte Nummer von Grabow 
anschlössen. Es werde indessen schwer sein, eine völlige Übereinstimmung zu 
erreichen, da nicht alle Trennstücke sogleich bebaut, einige vielleicht ganz unbebaut, 
ja sogar unveräußert bleiben würden. Der Landrath schlug vor, einen eigenen 
Supplementband für die Parcelen der Kupfermühle anzulegen, und dieselben — 
es waren 21 theils schon veräußert, theils zur Veräußerung bestimmt — mit der 
Nummer, welche das Hauptgrundstück im Hypothekenbuch hat, und hiernächst mit 
laufenden Buchstaben, nach der Reihe, wie sie sich zur Anlegung eines Foliums 
qualisiciren, aufzunehmen. 
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Gleichzeitig warf Landrath v. Putkcuner dem Domainen-Amt Stettin gegen¬ 
über die Frage auf, ob es nicht zweckmäßig sein möchte, die früher beliebte I n -
corporation der Kupfermühle zu- Zabelsdorf wieder aufzulösen und eine solche 
mit Grabow zu versuchen, dem sie von der Hypothekenbehörde ja doch zugezählt 
werde. — Das Domainen-Amt äußerte sich unterm 6. December 1838 verneinend. 
I h m schien es am zweckmäßigsten, von den Kupfermühl-Grundstücken ein eigenes 
Hypothekenbuch anzulegen, und dieselben nicht weiter mit Grabow zu vermengen. 
Grabow sei überhaupt seit Kurzem so complicirt, daß dem dortigen Dorfgericht 
nicht selten die nöthige Übersicht und specielle'Kenntniß erschwert werde, die dort 
gerade sehr nothwendig sei, so daß der Zeitpunkt nicht ferne sein dürfte, wo der 
Or t einen eigenen Verwalter oder Vorsteher haben müsse. Diese Verhältnisse 
führten das Amt zu der Erklärung: daß, seiner Ansicht nach, Kuftfermühle am 
angemessensten in den Gemeinde-Verband von Zabelsdorf aufgenommen und von 
demselben nicht wieder zu trennen sei. Hauptsächlich sei hierbei noch zu berück¬ 
sichtigen, daß bei den auf der Kupfermühle Statt findenden Anbauten die vom 
Amte bereits getroffenen Anordnungen und überhaupt die zweckmäßigen Einrich¬ 
tungen nur dann am besten ausgeführt werden könnten, wenn der Verkäufer der 
Parcellen, Schleich, gleichzeitig als Schulze dort in Function bleibe; würde da¬ 
gegen die Kupfermühle wieder zu Grabow gelegt, so höre die Aufsicht durch 
Schleich auf, und die dortige Ortsbehörde werde nicht im Stande sein, in Bezug 
auf eine zweckmäßige Bauart ;c. dasjenige zu wirken, was jetzt durch den Ver¬ 
käufer schon eingeleitet werden könne, ja sie würde ihre neuen abgelegenen Ein¬ 
wohner nicht einmal rechtzeitig kennen lernen, um sich gegen die Lästigen schützen 
zu können. Der Besitzer von Zabelsdorf sei bestimmt dagegen und sollte die 
Kupfermühle auch wirklich im Hypothekenbuche von Grabow verbleiben, so dürfte 
das dennoch keine Veranlassung sein, die neuen Ansiedelungen aus dem Gemeinde-
Verbände von Zabelsdvrf wieder herauszunehmen. Seien der Ansiedler erst 
mehrere, so wolle das Domainen-Amt unter ihnen noch einen Gerichtsmann 
ernennen, mit dessen Hülfe Schulze Schleich eine zuverlässigere Polizei-Verwaltung 
einführen könne, als dies von dem Dorfgericht zu Grabow möglich sei. 

Außer den Gemeinde-Verhältnissen und der Polizei-Pflege in der an der 
Kupfermühle entstehenden Ortschaft richtete öie Königl. Regierung in ihrer Für¬ 
sorge für das geistige Wohl der Ansiedler bereits im Jahre 1839 ihre Aufmerk¬ 
samkeit auch auf die Parochial- und Schul-Verhältnisfe derselben und forderte 
deshalb unterm 27. Apr i l gedachten Jahres den gutachtlichen Bericht des Land-
raths ein. Dieser, am 19. Juni 1839 erstattet, lautete dahin, daß über die An-
leguug einer eigenen Schule auf der Kupfermühle für jetzt mit den Interessenten 
noch nicht verhandelt werden könne, indem der größte Theil der Etablissements 
noch im Bau begriffen und die ganze Anlage erst im Entstehen sei. Wenn der 
Bau beendigt sei und sich die Zahl der Familienväter, die dort ihr Domizil auf¬ 
geschlagen, übersehen lasse, würden erst mit Sicherheit die Verhandlungen wegen 
eines Schul-Lokals, sowie wegen Ansetzung eines Lehrers begonnen werden,können. 
Daß sich das Bedürfniß dazu herausstellen werde, scheine nicht zweifelhaft. Des¬ 
halb habe er (der Landrath), das Amt zu Köstin als Orts-Polizei-Behörde 
söwol hierauf, als auch darauf merksam gemacht, daß wegen Anlegung eines 
Begräbnißplatzes die nöthigen Vorbereitungen getroffen würden. Amtsrath 
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Kiekebusch berichtete dagegen unterm 25. Juni 1839, daß er die Schulsache mit 
dem Gutsherrn von Zabelsdorf bereits in Erwägung-genommen habe, ein Ein-
verständniß aber noch nicht herbeizuführen gewesen sei; am angemessensten dürfte 
es fein, die Kinder der Kuftfermühl-Ansiedler einstweilen der Schule in Grabow» 
zu überweisen, mit deren Erweiterung man auf Anordnung der Königlichen Re¬ 
gierung eben jetzt beschäftigt sei. Nichts desto weniger werde er die anderweite 
Regülirung des Schulwesens der Ansiedler nicht aus den Augen verlieren, auch 
auf weitere Maßregeln.hinsichtlich der Anlegung des Friedhofes bedacht sein. 

Der Oerichtsmann Seitz zu Kupfermühle, welcher inzwischen dem Schulzen 
Schleich zur Seite gesetzt worden war, reichte am 31. Oktober 1839 bei der 
Kgl. Regierung eine Vorstellung ein, worin er ausführte, daß die Umgegend der 
ehemaligen Kupfermühle sich durch Anbau von Feüerstellen so vermehrt habe, 
daß dermalen an 30 Haüser mit mehreren Hundert Einwohnern vorhanden seien 
und die sich, ohne Zweifel, von Jahr zu Jahren vermehren würden. Dies sei 
denn auch Veranlassung geworden, daß jetzt ein Gerichtsamt gebildet worden, 
dessen Mitglieder das Domainen-Amt Stettin eingeführt und in Eid und Pflicht 
genymmen habe. Aus vorangeführten Gründen dürfte, fo meinte 2c. Seitz, die 
bisherige Benennung „Kuftfermühle" als unpassend erscheinen, weil jetzt nicht 
wie früher ein einzelnes Gebäude vorhanden — die Kupfermühle selbst sei ja 
schon seit langer Zeit eingegangen — sondern eine ganze Gemeinde entstanden 
sei. Von dieser sei nunmehr beschlossen worden, statt des Namens Kupfermühle 
diesen so constituirten Ort künftig „Grünthal" zu nennen. Nachdem Königl. 
Regierung das Gutachten des Domainen-Amts Stettin zu Köstin erfordert hatte, 
dies aber mit feinem Bericht ein halbes Jahr auf sich warten ließ, erhielt der 
:c. Seitz am 7. April 1840 den Bescheid, daß nach den höhern Orts ergangenen 
allgemeinen Vorschriften die Veränderung bereits bestehender Namen von Ort¬ 
schaften und einzelnen Etablissements so viel als möglich vermieden und nur in 
dringenden Fällen nachgegeben werden soll. Ein solcher Fall liege bei der neu 
entstandenen Ortschalt, welche bisher den, Pamen „Kupfermühle" führte, nicht 
vor, indem derselbe eines Theils deshalb, weil er früher an einer einzelnen An¬ 
siedelung klebte, nicht unpassend gefunden werden könne, andern Theils aber das 
jetzige Grünthal auch nur ein einzelnes Etablissement sei, und dessen Namen für 
die Bewohner der Kupfermühle nicht mehr für sich,habe, als der, welcher den Ur¬ 
sprung ihres Wohnplatzes bezeichnet. Es müsse daher bei dem Namen Kupfermühle um 
so mehr bewenden, als dadurch eine Veränderung des Hypothekenwesens nöthig 
werden und selbst Eollistonen bei demselben zu besorgen sein würoen*). 

Ein Gemeinde-Verhältniß ist wesentlich ein rechtliches Verhältnis und es 
kann so wenig von einer factischen Gemeinde, als von einem factifchen Rechte 
gesprochen werden., Eine Dorfgemeinde kann nicht gedacht werden, ohne die 
wesentlichsten Eigenschaften, welche verfassungsmäßig der Dorfgemeinde eigen sind; 
dahin gehört, daß ihr Corporationsrechte zustehen — §. 19, Tit. 7, Th. I I , A^ 
L. N. — welche nur den vom Staate genehmigten Körperschaften beigelegt werden 

) der Kgl. Regierung zu Stettin wegen nachgesuchter Genehmigungen zu Namen 
für Örter und Etablissements im Randowschen Kreise. Vol. I , 1813—1840^ Registr. der 
Abth. des Innern. Tit. 9, Sect. 1, Nr. 13. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 39 
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° — §.25, Tit. 6, Th. 11/A. L. R. — Diese ausdrückliche gesetzliche Bestim¬ 
mung kann durch das factische Zusammentreten einer Anzahl Einwohner nicht 
vereitelt werden, vielmehr enthält sie die Bedingnng, unter welcher allein eine 

«mit Corporationsrechten versehene juristische Person, mithin auch nur eine Dorf¬ 
gemeinde entstehen kann. Ob die vor Publicirung des A. L. R. vorhandenen 
ländlichen Gemeinden die Corporationsrechte durch ausdrückliche Verleihung des 
Landesherrn erhalten haben oder nicht, kann hier nicht, mehr in Betracht kommen, 
da eben durch das Gesetz sie ihnen gegeben oder anerkannt wurden; bei den 
neu sich bildenden Gemeinden aber müssen die gesetzlichen Bestimmungen maß¬ 
gebend sein, und ist demnach bisher auch immer festgehalten worden, daß ohne 
die Landesherrliche Genehmigung eine Dorfgemeinde mit den sie kennzeichnenden 
Rechten nicht entstehen könne. Die Ertheilung dieser Genehmigung hat aber der 
König sich selbst vorbehalten. 

Die vorstehende Declaration des Ministers des Innern und der Polizei 
(v. Rochow) vom 30. Juni 1840 war von der Königl. Regierung zu Stettin 

! extraHirt worden,' um als, Richtschnur zu dienen bei der Behandlung der um 
l jene Zeit im Regierungsbezirk Stettin vielfach entstehenden neuen Ortschaften. 
! Dem Domänen-Amte Stettin - Köstin und ebenso dem Landrathe v. Putkamer 
,l wurde das Ministerial-Nescript unterm 17. December 1840 zugefertigt. Königl. 
'' Regierung bemerkte dabei: — die Verhandlungen vom 13. März, und 11. Mai 
A 1837 lassen Bestimmungen über die Lösung der älteren Gemeinde-Verhältnisse 
t> z. B. von Kupfermühle,' Grabow, Zabelsdorf uyd Buchholz von ihren Stamm-
zi gemeinden eben so vermissen, als darüber, wie die Tragung der Gemeindelasten, 
^ Schulzenbesolduug, Wegebessernng, Armenpflege, Feuerlösch-Anstalten, Haltung 
i der öffentlichen Blätter und die sonst Th. I I , Tit. 7, U . 37—45 A. L. R. ge-
> dachten Beziehungen, event. auch Kirchen-, Pfarr- und Schulverhältnisse geordnet 

'', seien. Dies bleibe nachzuholen, wenn schon das bisherige Abkommen als Interim-
', misticum aufrecht zu erhalten sein werde. Sollte, fügte Königl. Regierung hinzu, 
,̂ zur Behandlung dieser Angelegenheit, der gegenwärtige' Zeitpunkt wegen der von 
i! Seiten der Interessenten etwa zu besorgenden Opposition nicht geeignet erscheinen, 
, so gab Königl. Regierung anHeim, eine angemessenere Gelegenheit abzuwarten, 

^ erwartete aber jedenfalls binnen 6 Monaten die Anzeige von dem, was in der 
!' Sache geschehen sei. 
l Dieser Termin wurde nicht inne gehalten. Die Sache ruhte zwei Jahre 
^ wegen langwieriger Krankheit des Amtsraths Kiekebusch, auf dessen Thätigkeit die 
!, Regelung der Ängelegenhrit vorzugsweise beruhte. Er starb, ohne im Stande 
j ' gewesen zu sein, sie zu erledigen. Erst im Anfange des Jahres 1843 kam die 

Sache wieder in Anregung und zwar handelte es sich besonders um Zulegung 
'!,, von Grünthal zum Gemeinde-Verbände von Zabelsdorf-Kupfermühle. Landrath 
1 v. Putkamer berichtete am 26. Februar 1843, daß, so billig er die Wünsche des 

Ortsvorstandes von "Zabelsdorf-Kupfermühle wegen Einverleibung von Grünthal 
^ in den dortigen Gemeinde-Verband und so angemessen er eine derartige Maßregel 
^, in Rücksicht der Localverhältnisfe auch finde, so könne er doch mit dem Dömainen-
l, Amte nur darin übereinstimmen, Nr Zeitpunkt hierzu könne nur der sein, wo 
'l die Kommunal-Verhältnisse, der Verfügnng vom 17. December 1840 gemäß, 
^ würden geordnet sein, was wegen des Amtsraths Kiekebusch Ableben bisher 
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unterblieben wäre. Auf die Regelung der Gemeinde-Verhältnisse von Graböw 
werde es de: der Beurteilung der vorliegenden Frage weniger ankommen, da 
Grünthal durchaus nicht zu Grabow gelegt werden könne und dürfe, nach Lage 
der Acten des Landrathsamtes, bisher auch nicht dazugehört habe, der oben 
erwähnte Ortsvorstand vielmehr die polizeilichen Beziehungen mit den Gemeinde-
Verhältnissen verwechselt zu haben scheine. I n Betreff dieser sei für Grünthal 
und Langegarten vielmehr noch rss in t^ ra insofern vorhanden, als beide zu 
keinem Communal-Berbande gehören und freiwillig auch keinem beitreten wollen. 
Dies dürfe man ihnen aber fernerhin nicht gestatten, sie müßten vielmehr nach § 6 
des Gesetzes über die Armenpflege vom 31. December 1842 mit Zabelsdorf-
KupfermiMe vereinigt werden, wenn sie auch ursprünglich auf Trennstücken von 
Domänen angelegt sind. Zabelsdorf sei ja ebenfalls Domainen - Grund und 
Schellberg in Grünthal habe eine bedeutende Parcele von genanntem Gute in 
Erbpacht genommen und mit seinem Grundstück vereinigt. Mi t der Regulirung 
dieser Verhältnisse, womit der f Amtsrath Kiekebusch beauftragt gewefen fei, werde 
aber freilich während der jetzigen interimistischen Verwaltung des Domainen-Amts 
Stettin-Köstin nicht füglich vorgegangen werden können, weil es dem zeitigen 
Verwalter, einem fönst willigen und fähigen jungen Manne, doch an der zur 
Ausführung eines solchen Geschäfts nothwendigen persönlichen Autorität der 
unruhige« Bevölkerung von Kupfermühle gegenüber fehlen mögte. Landrath v. 
Putkamer schlug daher vor, die Petenten dahin zu bescheiden, daß ihren Anträgen 
deferirt werden solle, sobald das neue Domänen-Rentamt Stettin organisirt sein 
werde, was in Kurzem bevorstehe, wobei Referent fest voraussetzte, daß Königl. 
Regierung, den jetzigen günstigen Zeitpunkt nicht werde vorbeigehen lassen, um 
diese letztere Maßregel, welche eben so sehr im öffentlichen, als im Interesse der 
sämmtlichen Amtsinsassm liege, ins Leben treten zu lassen. Landrath v. Put-
kamer schloß seinen Bericht mit den Worten: — „Er dürfe sich wol ein Urtheil 
in der Sache zutrauen, und darum mög' es ihm gestattet fein,'seine innigste 
Überzeugung auszusprechen, daß es durchaus unverantwortlich sein würde, wenn 
man sich durch irgend eine Rücksicht wolle aufhalten lassen, ein Domainen-
Rentamt Stettin und Iasenitz einzurichten und diesem gleichzeitig die Dolizei-
Verwaltung in den Amtsdörfern Grabow, Bredow, Zülchow und Frauendorf 
wieder zu übertragen, damit endlich einmal Ordnung an die Stelle des jetzt be¬ 
stehenden traurigen Chaos von Unordnung und allen möglichen Inconvenienzen 
treten möge". 

Die Königl. Regierung eröffnete hierauf dem Landrathe v. Putkamer durch 
Verfügung vom 20. Juni 1843, daß der Regulirung der Gemeinde-Verhältnisse 
der in gewissen gemeinsamen Beziehungen mit einander verbundenen Ortschaften 
Zabelsdorf, Kupfermühle und Buchholz nicht länger Anstand gegeben werden 
könne, und sehe sie sich, da bei der jetzigen Verwaltung des Domainen-Amts 
Stettin-) Köstin von dieser Behörde eine zweckentsprechende Behandlung der 
Sache nicht erwartet werden könne, genöthigt, die Regelung der Sache ihm, dem 
Landrathe zu übertragen, Die Notwendigkeit, mit einer durchgreifenden Regu¬ 
lirung der Communlll-Verhältnifse der genannten Ortschaften, so wie der um¬ 
liegenden kleineren, insbefondere der unter dem Namen Langegarten und Grün¬ 
thal bekannten Etablissements, vorzugehen, folge eines Theils aus der Vorschrift 

39* 
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des § 8 des Armen-Gesetzes vom 31 . December 1842 und andern Theils daraus, 
daß das durch die Verhandlungen vom 13. März und 11 . M m 1837 festge¬ 
stellte Interimisticum fü r , den jetzigen Zustand jener Ortschaften und Gtablisse-' 
ments nicht mehr für ausreichend erachtet werden könne. Für die Behandlung 
der Sache bemerkte die Königl. Regierung Folgendes: Zuvörderst komme es darauf 
an, die Frage zu entscheiden, ob die mehr gedachten Ortschaften und Etablisse¬ 
ments zn E inem Gemeinde-Bezirk, oder zu mehreren zu förmiren zweckmäßiger 
fei, fo wie, welche andere in der Nähe belegene Etablissements dem zu bildenden 
Communal-Bezirke angemessen mit einverleibt werden können? Unter Beifügung 
eines Situationsplans habe der Landrath — 1) historisch anzuzeigen, wie und 
wann die betreffenden, der Regulirung zu unterwerfenden'Ortschaften entstanden 
sind; — 2) auf welchem Fundus sie liegen; — 3) welchen Umfang die Ort¬ 
schaften als solche und die einzelnen 'Etablissements :c. haben; — 4) in welchen 
communellen Beziehungen dieselben bereits ein Ganzes bilden; — 5) wie die 
kirchlichen und Schulverhältnisse daselbst rechtlich oder factifch gebildet sind; — 
6) wie viel Einwohner jede einzelne Ortschaft und jedes für sich bestehende 
Etablissement hat; — 7) wie die Nahrungs- und gewerblichen Verhältnisse im 
Allgemeinen beschaffen sind; und endlich — 8) welche Communal-Lasten im 
Sinne der §§ 37—43, T i t . 7, T h . I I , A. L. R. für die betreffenden Ort¬ 
schaften und Etablissements bestehen, fo wie ob die Ortschaften Gemeinde-Ver¬ 
mögen besitzen? Sodann habe der Landrath sich gutachtlich zu äußern, ob es 
für angemessen erachtet werden könne, für den oder die mehreren zu bildenden 
Gemeinde-Bezirke lediglich die Formen der ländlichen Gemeinde-Verfassung des 
A. L. R. beizubehalten, oder ob die Nothwendigkeit sich herausstelle, in Beziehung 
auf die Gemeinde-Mitgliedschaft mit Stimm-Berechtigung' eine Ar t von Reprä¬ 
sentation einzuführen. 

Die Erstattung des Landräthlichen Berichts verzögerte sich ein volles Jahr. 
Mittlerweile lief aus Kupfermühle, das nunmehr aus 14 Grundbesitzern bestand 
und schon einen eignen Ortsvorsteher hatte, der, neben dem Schulzen zu Zabels¬ 
dorf, für Aufrechthaltung der Ordnung 2c. Sorge zu tragen hatte*), unterm 
3. M a i 1844 Beschwerde über das Halten von Hunden ein, was in dem Maße 
überHand genommen habe, daß für die öffentliche Sicherheit Beforgnisse entstehen 
könnten. Nicht nur jeder Grundbesitzer, sondern die meisten der übrigen Ein¬ 
wohner, lauter armes Volk, das mitunter kaum für sich selbst einen Bissen Brod 
zu verzehren habe, hielten sich theilweife mehrere Hunde, die auf der Straße frei 
umherliefen und die Passanten, besonders in der Abendzeit, schwer belästigten. 
Um diesem Unwefen- einen Damm entgegen zu fetzen, trug der Ortsvorsteher 
darauf an, für jeden Hund, welcher einem Grundbesitzen nicht als Hofhund unbe¬ 
dingt nöthig sei, eine Steuer in dem Minimal-Satz von 1 Thlr . jährlich erheben 
und den Ertrag für , die Orts-Armenkasse verrechnen zu dürfen. Der Antrag, 
welcher durch das Domainen-Amt an die Königl. Regierung gegangen war, ge¬ 
langte zur Erledigung an den Landrath v. Putkammer, der, laut Verfügung 

*) Es dürfte wol nicht ohne Interesse sein, an > dieser Stelle die Namen der ersten An¬ 
siedler aufzubewahren. Es waren: Beüchel, Gladowsky, Iülich, Kolbe, Krenzin, Krüger, 

hns, C. Neümann, G. Neümann, Raitz, Richter, Seitz (Ortsvorsteher), Sordan, Turmann. 
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vom 18» Jun i 1844, es für angemessen erachtete, mit Einführung der Hunde¬ 
steuer in Kupfermühle bis dahin Anstand zu nehmen, daß die Gemeinde-Verhält¬ 
nisse der Ortschaft geordnet sein würden. 

Zur Beantwortung der von ber Königl. Regierung in der Verfügung vom 
20. Jun i 1843 aufgestellten Fragen erstattete Landrath v. Putkammer, nachdem 
er mit den Interessenten am 5. September 1843 verhandelt hatte, erst am 
29. Jun i 1844 — dahin Bericht, daß 3 Gemeinde-Verbände vorgeschlagen seien, 
nämlich: — ?,) Zabelsdorf mit Vorwerk Buchholz; — 2) Kolonie Buchholz 
und — 3) Kupfermühle. Diese Eintheilung halte er für Äen so wünschenswert!), 
als nothwendig. Hinsichtlich des Gutes Zabelsdorf und des Vorwerks Buchholz 
als des ersten Verbandes, dessen Abtrennung schon in den Gesetzen begründet 
sei, dürfte gar nichts weiter zu erwägen sein, da die Sache für sich selbst spreche. 
Ebensowenig Bedenken dürfte die Abtrennung der Colonie Buchholz haben. Die 
dort vorhandenen 11 Eigenthümer können einen eignen Communal-Verband 
bilden, wozu ihre Abgelegenheit von Kuftfermühle und ihre von diesem ganz 
verschiedenen Verhältnisse sie durchaus hinweisen. Factisch habe diese Trennung 
in den meisten Zweigen des Gemeinwesens schon Statt gefunden, .und es werde 
von keiner Seite Widerspruch erhoben werden. 

Die dritte neu zu bildende Gemeinde Kupfermühle sollte aus 8 Theilen 
bestehen, nämlich aus — 

1) Den Ansiedlungen bei der ehemaligen Kupfermühle; 
2) Den auf Zabelsdorfer Grunde angebauten neuen Besitzungen; 
3) Den auf dem Bredow'schen Bauerhofe entstandenen, dem Ortsvorsteher 

Schleich, Gutsherrn von Zabelsdorf, gehörigen Ansiedlungen; 
4) Den unmittelbar an Kuftfermühle liegenden, auf Grabow'schen Grund 

erbauten, den Eigenthümcrn Schmidt und Mietzner gehörenden zwei Häusern; 
5) Dem Etablissement Grünthal, im Besitz des Kunstgärtners SchellVerg; 
6) Dem sog. Langegarten im Besitz der Wittwe Böttcher; 
7) Der dem Kaufmann Witte gehörigen, westwärts unmittelbar an Grünthal 

grunzenden, am Wege nach Niemitz belegenen Ziegelei; und 
8) Dem städtischen Theile von Kupfermühle, insofern es zu erreichen sein 

möchte, den Magistrat zum Beitritt dieses Thcils zu bewegen. . 
Zur Geschichte dieser einzelnen Theile enthielt der Bericht des Landraths 

v. Putkammer Folgendes: — 
Die alte Kupfermühle, (welche ursprünglich weder Acker noch Wiesen hatte, 

s. oben, S . 293) wurde mit einem Areal von 16 M g . 40 Ruth, vom Fuudus 
des Vorwerks Zabelsdorf, laut Contracts vum 6. Februar 1775 an die Amts¬ 
räthin Kuhr t , Gmeral-Pächterin des Amts Stettin-Iasenitz zu Erbpachtrechten 
veräußert. (Der obigen Nachricht zufolge war es der Amtsrath Kuhrt selbst, 
der die Mühle erwarb, S . 295). Schleich hat die Besitzung an 17 Eigenthümer 
in Aftererbftacht überlassen, von denen 14 im Jahre 1843 ihre Grundstücke mit 
17 Häusern bebaut hatten. 3 Aftererbpächter waren mit der Bebauung noch 
rückständig. 

Vom Zabelsdorfer Acker hatte Schleich eine Fläche- 38 M g . 120 Ruth, 
abgezweigt, und in 16 Parcelen getheilt, auf denen sich eben so viele Erbpächter 
mit 15 Wohnhäusern angesiedelt hatten. 
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Schleich hatte den H. Ladewigschen Bauerhof in Bredow, Nr. 39, gekauft, 
ließ sich dessen Ländereien bei der Separation an Kuftfermühle heranlegen, und 
vererbpachtete davon bis 1843 eine Fläche von 9 Mg. 102 Ruth, in 7 Theil-
stücken, die mit eben fo viel Häusern bebaut waren. .Die Gebäude des Hofes 

!! mit dem allermeisten Acker hatte er z. Z., noch -selbst in Besitz und Nutzung. 
! Grünthal ist vom Domainen-Fiskus durch Contract vom 15. Juni 1786 

an den Gärtner Approth vererbpachtet worden; das Grundstück begreift 12 Mg. 
und steht auf der hundert Jahre alten Karte von Zabelsdorf als eine Pertinenz 
diefes Vorwerks verzeichnet. ' 

Der Langegarten, 11 Mg. groß, ist gleichfalls eine Pertinenz des frühern 
Domainen-Vorwerks Zabelsdorf gewesen, auf dessen Grund und Boden von dem 
Kriegsrath Winkelmann, dem ersten Generalpächter der vereinigten Ämter Stettin 
und Iasenitz angelegt, und vermittelst Contraets vom 29. März 1753 an einen 
Gastwirth, Namens Mül ler , vererbpachtet worden. Das betreffende Erbver-
fchreibungs-Document scheint nicht mehr vorhanden zu sein. 

Die Witte'sche Ziegelei jst ebenfalls auf Zabelsdorfer' Grunde angelegt. 
, M i t diesen Erläuterungen waren die in der Regierungs-Berfügung vom 

20. Juni 1843 enthaltenen 3 ersten Fragen, fo weit es möglich war, beant¬ 
wortet. 

Was die 4. Frage anbelangt, fo enthielt zu deren Beantwortung die Ver¬ 
handlung vom 5. September 1843 was folgt: — Die vorgenannten Wohnplätze 
bilden seither noch, in keiner Beziehung ein Ganzes, zerfallen vielmehr in ver¬ 
schiedene, nach dem Bedürfnis des Augenblicks gebildeten willkürlichen Verbände. 
I n folgenden Beziehungen ist dies gefchehen: 

a) Die Wegebesserungen hat das Dominium Zabelsdorf auf seiner Feld¬ 
mark, die Colonie Buchholz auf der ihrigen bewirkt. I n der eigentlichen Kupfer¬ 
mühle liegt diese Verpflichtung dem Domainen-Fiskus ob, welcher dieselbe auch -
erfüllt hat. 

b) Die Nachtwachen find in Kupfermühle durch einen besoldeten Nacht¬ 
wächter besorgt worden, wozu ein Theil der auf Bredow'schen Fundo wohnenden 
Eigentümer, so wie die Besitzer der beiden auf Orabon/schem Boden liegenden 
Haüfer beigetragen haben. Von letzteren hat jedoch der Eigenthümer Mietzner 
neuerdings den Beitrag verweigert. 

c) Die Unterhaltung der Feüerlöfch-Geräthfchaften und das Löfchen selbst 
erfolgt nach den Dorfs-Feüerlüfch-Ordnuugen, wovon die eigentliche Kupfer¬ 
mühle und Zabelsdorf, für einen Theil von jener Unterhaltung eine besondere 
Ordnung haben. Die jetzt bevorstehende Anschaffung mehrerer gemeinschaftlicher 
Lösch-Instrumente soll auf Grund des Interimistikums, wonach Zabelsdorf und 
Kupfermühle eine Commune bilden, erfolgen. 

ä) Die Einquartirungslaft ist nach der besondern Anweisung des Landraths 
getragen worden. 

- s) Gesetzsammlungen und Amtsblätter hat Zabelsdorf, außerdem Kupfer¬ 
mühle noch ein zweites Exemplar des Amtsblattes befonders gehalten. 

f) Die Armenpflege ist vom Gute Zabelsdorf mit Vorwerk Vuchholz be¬ 
sonders geleistet worden; eben so von der Colonie Buchholz; desgleichen von 
dem ZabelZdorfer Antheile der Kupfermühle; eben fo von der eigentlichen Kupfer-

^ 
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mühte; die Eigenthümer auf dem Bredow'schen Antheile haben nach ihrem Stamm-
dorfe beigetragen und ob die auf Grabow'schen Grunde etwas dahin gezahlt 
haben ist nicht bekannt. 

Zur 5. Frage. Das Gut Zabelsdorf e. p. ist in der Peter- und Pauls-
kirche zu Stettin eingepfarrt; die Kinder find in Bredow eingeschult. Die Colonie 
Buchholz gehört in Kirchen- und Schulverhältnisstn zu ihren Stammortfchaften. 
Kupfermühle ist ebenfalls in der Peter- und Pauls- (Wall-) Kirche eingepfarrt; 
die Kmder, selbst die vom städtischen Antheile theilweise, besuchen die factisch 
gebildete Schule in Kupfermühle, welche in einem Miethsraum gehalten wird. 
Der Lehrer erhält 10 Thlr. Holzgeld jährlich. Jedes Kind zahlt' ein monat¬ 
liches Schulgeld von 5 Sgr. und 1 Sgr. 3 Pf. Schulmiethe. Dies interimistische 
Verhältniß gründet sich auf Verhandlungen vom 28. December 1840. Jetzt 
hat jedoch die Königl. Regierung dem Landrathe eine definitive rechtliche Regu-
lirung des Schulwefens aufgetragen,. welche jedoch, bevor die Verhältnisse der 
politischen Gemeinde regülirt sind, gar nicht oder doch nnr mit den größten 
Schwierigkeiten wird bewirkt werden können. , 

Zur 6. Frage. Die Einwohnerzahl beträgt jetzt,1843: 
I m Gute Zabelsdorf . 48 Seelen. I n der alten Kupfermühle 398 Seelen. 
I m Vorwerk Buchholz .10 ,> I m Zatzelsdorfer Antheil 293 „ 
I n der Colonie Buchholz 60 „ I m Bredower Antheil . 126 „ 

Die Seelenzahl im I m dortigen Bauerhofe . 15 „ 
städtischen Antheil von I m Grabower Antheil . 56 „ 
Kupfermühleist demLand- In'Grünthal u. der Ziegelei 14 „ 
rathsamte Randowschen I n Langegarten. . . . 9 „ 
Kreises nicht bekannt. Summa 911 Seelen. 

Zur 7. Frage. Zabelsdorf und Buchholz sind ländliche Wirtschaften und 
Colonistenstellen, 3 Ziegeleien und 1 Töpferei. Kupfermühle in allen seinen 
Theilen enthält Hausbesitzer, Handwerker aller Art, einige Krämer, Bäcker, 
Fleischer, Oastwirthe und Tabagisten, Arbeitsleüte, endlich Miether aus Stettin, 
darunter mehrere aus den gebildeten Ständen, als Beamte,. Peusionaire !c. 

Zur 8. Frage. . Außer den schon unter 4 bezeichneten communellen Bezieh-^ 
ungen kommen keine von den in den §§, 37—43, Tit. 7, Th. I I , A. L. R. aufge¬ 
führten Communallaften vor. Gemein-Vermögen besitzen sämmtliche Ortschäften 
und Etablissements nicht. > 

I n Bezug auf auf die Bildung der Gemeinde Kupfermühle aus den 8 be¬ 
zeichneten Theilen bemerkte Landrath v. Putkamer, daß diefelbe wahrscheinlich 
vielseitigen Widerstand erfahren werde, obgleich nur durch Ausführung des qu. Vor¬ 
schlags etwas Ordentliches und Passendes geschaffen werden könne und die ört¬ 
liche Lage dieser 8 Theile entschieden für ihre Vereinigung spreche. Die Besitzer 
von Langegarten (Tabagift Böcker'sche Eheleute) und Grünthal (Kunstgärtner 
C. Schellberg) protestirten nach wie vor gegen diese Vereinigung sowol mit 
Kupfermühle, als mit Grabow, daher es sehr schwer sein werde, den von den 
Ortsvorständen in dieser-Richtung ausgesprochenen Wünschen Folge zu geben. 
Wenn indessen beide Etablissements früher zu Zabelsdorf gehört haben sollten, 
wie dies ihrer Lage nach, unbedenklich richtig zu sein scheine — (Landrath von 



312 Die Stadt Stettin. 

Putkammer übersah es, daß er im Obigen die urkundlichen Zeugnisse für diese 
frühere Zugehörigkeit beigebracht hatte) — fo dürften sie sx. § 8 des Gesetzes 

^ ' vom 3 1 . December 1842 doch zwangsweise der neuen Gemeinde einzuverleiben sein. 
' '>/ ' Am Schluß seines Berichts kam Landrath v. Putkamer auf die Polizei-
.''- und Communal-Verwaltung für die drei vorgefchlagenen Gemeinde-Verbände zu 

.̂., sprechen. Für Zabelsdorf und Buchholz würhe Schleich, dem Gutsherrn, mit 
5 Emancipation vom Domainen-Amte Köstin, die Polizeipflege zu übertragen, für 
^.' seine Güter er gleichzeitig als Tommunalbehörde, und für die Colonie Buchholz 

ein Schulze nebst Schoppen zu bestellen sein. Der neuen Gemeinde Kupfer¬ 
mühle dagegen müsse, so meinte der Landrath, eine der städtischen Verwaltung 
sich annähernde Repräsentations-Form gegeben werden, wie z. B . : für Altwarp, 
Ukermünder Kreifcs, projectirt war. Die Polizei-Verwaltung müsse aber noth-
wendiger Weise der Stettiner Polizei-Direction übertragen werden, so lange diese 
sie in den Amtsdörfern Grabow, Bredow, Züfchow und Frauendorf verwalte 
und kein Domainen-Rentant etablirt sei. Der Landrath bezog sich dieserhalb 
auf feine früheren Berichte und die ihm fchon ertheilte Zusicherung, die Polizei¬ 
pflege in Kuftfermühle der Polizei-Direction zu überweisen, wozu sich letztere 

- - auch wol , und um so mehr verstehen werde, da sie ja schon die Aufsicht über 
die 'Vergnügungsorte von Stumpf (Elysium) und Schellberg's Garten (Grünthal) 
führe. Das jetzige getheilte Verhältniß, fo fchloß der Lcmdrath feinen Bericht, 
sei, wie die tägliche Erfahrung lehre, das schlechteste und unzweckmäßigste, was 
man nur erdenken könne. 

Von der beabsichtigten Constituirung einer Gemeinde Kupfermühle gab die 
Königl. Regierung dem Magistrate von Stett in durch Verfügung vom 27. Feb¬ 
ruar 1845 Kenntniß, indem sie auch nicht die Bedenken verhehlte, die sich dem 
Projecte entgegen stellten: einer Seits die Proteste der Besitzer von Langegarten 
und Grünthal gegen jede Vereinigung zu einer selbständigen Commune, andrer 
Seits erscheine es ganz unausführbar, die zum städtischen Gemeinde-Verband 
gehörenden Theile von Kuftfermühle, so wie die auf Grabow- und Bredower 
Grund errichteten Niederlassungen zum Beitr i t t zu dem neu zu bildenden Ge-

' meinde-Verband zu nöthigen. Dagegen sei, so meinte die Königl. Regierung, 
nicht zu verkennen, daß nur durch eine Vereinigung aller, ihrer Lage und ihren 
Bedürfnissen nach zusammengehörigen 8 Theile von Kupfermühle die communalen 
Verhältnisse derselben gehörig gewährleistet werden könnten. Am einfachsten 
und zweckmäßigsten würden die hiergegen sich erhebenden Schwierigkeiten beseitigt 
werden, wenn die Stadt Stettin sich bereit finden ließ, die 7 ersten der oben 
genannten Ortfchaften und Etablissements als natürliche Annexa des städtischen 
Antheils von Kupfermühle mit in den städtischen Verband aufzunehmen, was 
um fo weniger Bedenken haben könne, als auch in dem Falle, daß eine solche 
Vereinigung in cummunaler Hinsicht nicht zu Stande kommen sollte, und ein 
besonderer Communal-Verband Angerichtet werden müßte, Königl. Regierung 
nicht würde umhin können, von dem ihr in § 2 des Regulativs vom 20. Jun i 
1826, betreffend die Einverleibung der Stadt Stettin in den Randow'schen 
Kreis, vorbehaltenen Recht Gebrauch zu machen und der Polizei-Direction in 
Stettin die Polizeipflege auch über diejenigen Theile der Kupfermühle zn über¬ 
tragen, welche z. Z . noch unter der Polizei-Iurisdiction des Domaineu-Amts 
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Stettin-Köstin stehen. Bevor Königl. Regierung daher in dieser Angelegenheit 
weitere VerhandelungM einleite, veranlaßte sie den Magistrat, sich über die oben 
ausgesprochene Ansicht gutachtlich zu äußern. 

Abschrift dieser Verfügung erging an den Landrath v. Putkamer zur Kennt-
nißnahme, zugleich mit dem Bemerken, daß Königl. Negierung mit den in dem 
Berichte vom 29. Juni 1844 ausgesprochenen Ansichten, namentlich mit der 
Abzweigung der entfernter liegenden Ortschaften Zabelsdorf mit Vorwerk Buch¬ 
holz und Kolonie Buchholz von dem bisherigen Communal-Verbande, zur, Bil¬ 
dung einer besonderen Gemein-Verbindung einverstanden fei, doch möge der 
Landrath, bevor er nunmehr in der Angelegenheit vorgehe, weitere Verhaltungs-
Vorschriften erwarten. 

gleichzeitig nahm die Königl. Regierung Veranlassung, eine bisher zurück¬ 
gelegte Vorstellung des Ortsvorstehers Seitz zu Kupfermühle vom 4. September 
1844, worin derselbe um Bewilligung einer Remuneration, »event. um Abnahme 
des Vorsteher-Amts bat, dem Landrathe zur gutachtlichen Äußerung zu über¬ 
senden. Landrath v. Putkamer berichtete hierauf am 15. März 1845: Seitz 
beanspruche, bis zur endgültigen Regulirung der Verhältnisse von Kupfermühle, 
eine jährliche Entschädigung von 50 Thlr. zur Bestreitung der bei der Verwal¬ 
tung des Vorsteheramts vorkommenden baaren Auslagen, und dringe im Fall 
der Nichtbewilligung dieses Antrags auf sofortige Abnahme des Amtes. Er ver¬ 
waltete dasselbe seit hem Jahre 1839 und hatte bis dahin keine Remuneration 
und auch keine Amtsunkosten-Entschädigung erhalten. Seitz war ein Mann von 65 
Jahren und litt fortwährend an der Gicht. I n den persönlichen und freundschaftlichen 
Beziehungen zu dem f Amtsrath Kiekebusch war die Veranlassung zu suchen, daß 
er sich in jener Zeit zur Übernahme der Vorsteherschaft, als eines Ehrenamtes, 
hatte bereit finden lassen. 
' Die in der Verfügung vom 27. Februar' 1845 vorbehaltenen weiteren An¬ 
weisungen erließ Königl. Regierung an den Landrath v. Putkamer unterm 
29.,Mai 1845. I n dieser Verfügung theilte Königl. Regierung zunächst mit, 
daß der Magistrat von Stettin es abgelehnt habe, alle der Stadt fremde Etablisse¬ 
ments, welche die neue Gemeinde Kupfermühle ausmachen sollten, in den städtischen 
Verband aufzunehmen. Von einer weitern Verfolgung dieser Absicht würde, 
wenn sich nicht im Laufe der Verhandlungen noch besondere.Verhältnisse, die 
eine weitere Berücksichtigung dieses Punktes erheischen, herausstellen sollten, Ab¬ 
stand zu nehmen sein. Abgesehen hiervon erscheine es nach allseitiger Prüfung 
des Sachverhältnisses am zweckmäßigsten, die Eintheilung in 3 verschiedene Ver¬ 
bände, mit einigen Abänderungen des vom Landrathe vorgelegten Plans, beizu¬ 
behalten und mit der Regulirung in folgender Art vorzugehen: — 

1. Gut Zabelsdorf und Vorwerk Buchholz werden allerdings als für sich 
bestehend behandelt werden müssen; es ist indessen weder für nothwendig noch 
rathsam zu erachten, aus diesen beiden Vorwerken eine eigene Gemeinde zu bilden, 
vielmehr erscheint es angemessen, dieselben gleich anderen Rittergütern als einen 
für sich bestehenden Gutsverband zu behandeln und mit den übrigen in Rede 
seienden Ortschaften außer Verbindung zu lassen. Der Landrath wurde beauf¬ 
tragt, hierüber die Erklärung, des Besitzers der gedachten beiden Vorwerke ent-

Lcmdbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 40 
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gegen zu nehmen. Diese Erklärung gab Schleich unterm 15. Juli 1845 dahin 
ab, daß er den Vorschlag der Königl. Regierung mit allem Danke annehme. 

2. Colonie Buchholz. Die Erörterungen über deren Erhebung zu einer 
eigenen ländlichen Gemeinde können hier Übergängen werden, da dieser Colonie 
nähere Beziehungen zur Stadt Stettin nicht beiwohnen. 

3. Was dagegen die aus 8 verschiedenen Theilen zu bildende Gemeinde 
Kupfermühle betrifft, so bleibt/ wenn nicht etwa auf die Einverleibung der be¬ 
treffenden Etablissements in den Stadtbezirk zurückgekommen wird, hierbei — 

1) Der städtische Antheil von Kupfermühle als bereits zum städtischen ̂Ver¬ 
bände gehörig, auszuschließen; wünschenswerth dagegen erscheint es — 2) die auf 
Grabow- und Bredow'schen Fundus errichteten einzelnen Etablissements mit Grabom, 
und Bredow zu vereinigen. Haben die betreffenden Gemeinden und das Domainen-
Amt Stettin-Köstin dagegen nichts zu erinnern, so kann es sich nur fragen, ob 
den Besitzern der fraglichen Etablissements ein etwaiges Widerspruchs-Recht zu¬ 
zugestehen ist. Diese Frage wird eventualiter höherer Entscheidung zu unter¬ 
breiten und anheimzustellen, inzwischen aber der Versuch zu machen sein, die be-, 
theiligten Besitzer zur Zustimmung zu disponiren. — 3) Alle übrigen Theile 
von Kupfermühle, wohin auch die auf dem Zabelsdorfer Boden errichteten An¬ 
siedlungen, wie nicht minder die auf Grabow-und Bredow'schen Fundus erbauten, 
gehören, werden eventual. zu einer, besonderen Gemeinde zu erheben sein, weshalb 
die betreffenden Grundstückbesitzer hierüber mit ihren Erklärungen zu hören sind. 
Dabei ist denselben zu eröffnen, daß es nicht rathsam erscheine, der zu consti-
tuirenhen Gemeinde die Verfassungsform einer ländlichen Dorfgemeinde zu geben, 
daß vielmehr für nothwendig erachtet werde, für den neuen Communal-Verband 
eine der städtischen Verfassung ähnliche Form zu beantragen und die Absicht 
vorliege, zu dem Ende ein Statut nach folgenden Andeutungen zu entwerfen: — 
a) Aus den stimmberechtigten Bewohnern des Gemeindebezirks wird eine Reprä¬ 
sentation der neuen Gemeinde gebildet. — d) Stimmberechtigt sind alle Grund¬ 
stücksbesitzer und jeder unangesessene selbständige Einwohner des Bezirks, der ein 
jährliches Einkommen von 150 Thlr. hat. — c) die stimmberechtigten Einwohner 
wählen höchstens 9 Gemeinde-Repräsentanten und 3 Stellverter auf 3 Jahre. — 
ä) Diese Gemeinde-Repräsentanten erwählen den Orts-Vorstand, der aus einem 
besoldeten Ortsvorsteher, der gleichzeitig Orts-Steüererheber sein kann, und zwei 
unbesoldeten Beisitzern besteht. Die Mitglieder des Ortsvorstandes werden von 
der Regierung bestätigt. Der besoldete-Ortsvorsteher wird auf 12 Jahre, die 
unbesoldeten Beisitzer auf 6 Jahre erwählt. Letztere können ihr Amt nach Ab¬ 
lauf von 3 Jahren niederlegen. Geschieht die Orts-Steüer-Erhebung nicht durch 
den Ortsdorfteher, so ist von den Repräsentanten ein- besonderer Steüererheber 
zu wählen. — y) Die Gemeinde-Repräsentanten haben in, Betreff der Gememde-
Angelegenheiien die Rechte der Stadtverordneten nach der Städteordnung vom 
19. November 1808. Bei etwa entstehenden Meinungsverfchiedenheiten zwischen 
den Repräsentanten und dem Ortsvorstande hat letzterer durch den Landrath die 
Entscheidung der Regierung einzuholen. — k) Die Polizeiverwaltung steht dem 
Ortsvurstande nicht zu. Dieselbe übernimmt der Staat, der sie durch die Polizei-
Direction von Stettin verwalten lassen wird, welche aber befugt ist, sich des 
Ortsvorstandes bei Ausübung der Polizei zu bedienen. — F) Die Gemeinde ist 
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verpflichtet, für alle Bedürfnisse, welche einer Gemeinde außer der eigentlichen 
Polizeigerichtsbarkeit verfassugsmäßig obliegen, zu sorgen; die nöthigen Mittel 
dazu sind bei Beobachtung der allgemeinen. Vorschriften wegen Aufbringung der 
Communal-Abgaben, nach Beschlüssen der Repräsentanten und des Ortsvorstandes 
aufzubringen. , "-

Königl. Regierung wies den Landrath v. Putkamer so an: — Über diese 
Grundzüge zu einem Ortsstatut, so wie über die Constituirung zu einer förm¬ 
lichen Gemeinde überhaupt sind die einzelnen betreffenden Grundstücksbesitzer zu 
hören, und zu dem Ende zu einem Termine, dessen Zweck ihnen bekannt zu 
machen ist, mit der Verwarnung vorzuladen, daß für die Abwesenden angenommen, 
werde, sie stimmten mit den getroffenen Ginrichtungen überein. Übrigens sei 
auch hinsichtlich der Bewohner, der zur projectirten Gemeinde zu ziehenden An¬ 
siedlungen eine Nachweisung, ihrer Besitz-, Vermögens-, Gewerbe- und Steuer-
Verhältnisse mit möglichst genauen Angaben anzufertigen und einzureichen. 

I n Anerkennung der Notwendigkeit, schon jetzt, und abgesehen von der 
beabsichtigten Regelung der Communal-Verhältnisse dieser Etablissements eine 
geregelte und wirksame Polizeipflege auf dem betreffenden Territorium herzu¬ 
stellen, hatte die Königl. Regierung beschlossen, die Polizei-Verwaltung über 
dasselbe vom 1. Juli 1845 an der Polizei-Direction zu übertragen, zu welchem 
Behuf gleichzeitig eine entsprechende Verfügung an den Magistrat, und eine 
desfallsige Bekanntmachung im Amtsblatt erlassen wurde. Der Ortsvorsteher 
Seitz zu Kupfermühle solle, sobald diese Maßregel ins Leben getreten sei, dem 
von ihm ausgesprochenen Wunsche gemäß, von seinen Functionen entbunden 
werden. . " 

Der Magistrat war nicht geneigt, der Anordnung der Königl. Regierung 
wegen Übernahme der Polizeipflege in Kuftfermühle Seitens der Polizei-Direction 
unbedingt und ohne Weiteres Folge zu geben; ohne sie abzulehnen, knüpfte er die 
Übernahme an einen dort zu stationirenden berittenen Gensd'armes, der ihm von 
der Regierung überwiesen werden möchte, bevor dies nicht geschehen, ntüfse die 
Übergabe der Polizei-Verwaltung ausgesetzt bleiben. Landrath v. Putkamer hielt 
diese Remonstration, wie er die Magistrats-Erklärung bezeichnete, für unbe¬ 
gründet. Jahrelang habe er in Gemeinschaft mit dem Amtsrathe Kiekebusch 
die Polizei in Kupfermühle verwaltet, ohne das Bedürfniß der Hülfe eines 
Gensd'armes als Executiv - Beamten gefühlt zu haben. Wenn man erwäge, 
daß in Grabow, was ganz dicht bei Kupfermühle liegt, ein berittener 
Gensd'armes stehe, daß die Stadt Stettin für die Polizeiverwaltung in den 5 
sog. Wafserdörfern an der Oder vom Staate jährlich 700 Thlr. erhalte, ohne 
dort einen Polizeibeamten stationirt zu haben, wie dies eigentlich hätte geschehen 
sollen, so erscheine der Antrag des Magistrats ganz unhaltbar. Finde derselbe 
es für nothwendig, so könne er ja in Kupfermühle einen Polizei-Sergeanten 
stationären. Wäre der Antrag, auf einen Fuß-Gensd'armes gerichtet, so ließe sich 
derselbe allenfalls rechtfertigen, aber was ein berittener in Kupfermühle solle, 
wäre warlich nicht abzusehen. Wenn dessen Pferd vom Installestehen nicht er¬ 
lahmen folle, so müßte der Polizei-Director ihn auswärts beschäftigen,und dann wäre 
sein eigentlicher Zweck doch durchaus verfehlt. I n der Stadt Damm stehe ein Fuß-
Oensd'armes, dessen Bezirk 50 Mal größer sei, als Kupfermühle, dort wäre ein 

40* 
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berittener eher an rechter Stelle. Der Landrath bat in seinem Berichte vom 
2. Jul i 1845 um Bescheid, ob die Polizei-Verwaltung in Kupfermühle dennoch 
übergeben, oder diese Maßregel ausgesetzt bleiben solle? >— Königl. Regierung 
belehrte den Landrath durch die Verfügung vom 11. Jul i 1845, daß der Magistrat 
gegen die angeordnete Maßregel nicht remonstrirt habe, M d es somit auf die 
Entscheidung der Frage, ob sie ausgesetzt bleiben solle, nicht ankomme; auch sei 
sie nicht abgeneigt, dem Antrage des Magistrats in soweit zu entsprechen, daß 
der z. Z. mit Beaufsichtigung der Eisenbahn-Arbeiter bei Finkenwald beauftragte 
Fuß-Gensd'armes im Herbste in Kupfermühle ftationirt werde. Einstweilen werde 
der in Grabow stationirte Berittene die polizeiliche Aufsicht über ganz Kupfer-̂  
mühle mit gehöriger Unterstützung durch das in der Stadt befindliche Polizei-
Beamten-Personal ohne Schwierigkeit ausüben können und hierdurch der Antrag 
des Magistrats sich erledigen, was demselben auf seinen Bericht vom 18. Juni 
gleichzeitig eröffnet wurde. Die Übergabe der zeither vom Landrath und dem 
Domamen-Amte Köstin geführten Polizei-Verwaltung an die Polizei-Direction 
zu Stettin hat demnächst am 1. September 1845 Statt gefunden.' 

Somit war die Polizeipflege, soweit sie die Sicherheits-Polizei betrifft, ge¬ 
ordnet. Es handelte sich nnn um die Regelung aller übrigen Zweige der Polizei¬ 
verwaltung, die in dem von der Königl. Regierung vorgeschagenen Statut für 
die zu constituirende Gemeinde geordnet werden mußten. Die Interessenten 
hatten sich über den Entwurf zu erklären. Zu diesem Behuf fetzte Landrath 
v. Putkamer einen auf den 16. October 1845 in Kupfermühle selbst abzuhal¬ 
tenden Termin an. 

Der damalige Zustand ergibt sich aus der nachstehenden von dem 
Nachweisung von den Besitz-, Steuer- und Gewerbe-

Kupfermühle 

Nr. 
Bezeichnung 

der 

einzelnen Theile. 

Zahl der Des Grundbesitzes 

Größe. 

Mg. Ruth. 

ungefährer 
Werth 

Thaler 

Betrag 
des' 

zu zahlenden 
jährlichen 

Erbpacht-Ca¬ 
nons. 

Thlr. Sgr. Pf. 

d. 

Alt-Kupfermühle 
Zabelsdorfer Fundus . . . . 
Langegarten 
Grabower Fundus 
Bredower Fundus . . . . . 

Summa 
Darunter befinden sich in Nr. 2: 
Glysium, früher Stumpf jetzt Schönberg 
Grünthal, Schellberg's Garten 

1? 
23 

1 
3 

15 

14. 
23 

1 
3 

12 

14. ? 
56. 32 
12. — 

2. 78 
11. 4 

53.400 
68.300 
3.600 
1.600 

19.900 

335. 2 
958. 18 

42. 
. 20. -
250. — 

59 

1 
1 

53 

1 
1 

95. 121 

?. 33 
12. 147 

136.800 

10.000 
8.000 

1605. 21 

53. 24. 9 
71. —. — 

Außer diesen beiden Etablissements war auch der Langegarten nach wie vor 
ein Vergnügungsort für die gebildeten Stände Stettins, dessen Besuch jedoch 
abgenommen zu haben schien, da die Vermögens-Verhältnisse des Besitzers, jetzt 
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Chr. Böbler, als ziemlich schlecht, dieser Besitzer, von Elysium und Grünbhal 
als gut bezeichnet werden. , ^ 

Der Hauptbesitzer in Alt-Kupfermühle war der Wundarzt und Operateur 
Beuchet. .Er besaß zwei Parcelen von zusammen 3 Mg. 134 Ruth.,- deren Werth 
auf 11.000 Thlr. geschätzt wurde, während die Gebäude bei der „Oolonia" -für 
9000 Thlr. versichert waren. Es ruhte auf den zwei Parcelen M Erbpacht-
Canon von 93 Thlr. 5 Sgr. An Klafsensteüer zahlte Beuchet 8 Thlr., an 
Haussteüer 3 Thlr. 20 Sgr. Des bisherigen Ortsvorstohers, Rentner Seitz, 
Parcele war 1 Mg. 74 Ruth, groß, geschätzt zum Werthe von 4.400 Thlr., 
Feüerkassenwerth 3250 Thlr., der Erbpacht-Canon betrug 30 Thlr., die Klassen-
steüer 6 Thlr., die Hausfteüer 1 Thlr. 20 Sgr. Die übrigen- Grundbesitzer 
waren: der vensionirte Gensd'armes Mohns, 2 Parcelen befitzend und in guten Ver-
mögens-Umständen; 1 pensionirter Waagemeister; 1 Gast- und Schankwirth, 
1 Stubenmalet; 2 Bäckermeister, 1 Böttigermeifter, 1 Tischlermeister, 1 Schiffs-
steüer/ 1 Zimmer- und 2 Maurergesellen,, die meisten in guten Vermögensver¬ 
verhältnissen. 

Die Urschrift der hier unten im Auszuge mitgetheilten Tabelle weiset nach, daß 
im Zabelsdorfer Antheil von Kupfermühe 2 Ziegeleien waren, die eine von 8 ^ Mg. 
Fläche, dem Iustiz-Comnnfsarius Trieft in Stettin, die andere von 10 Mg. 
Fläche, dem Zieglermeister Witte gehörig; auf der ersten ruhte ein Canon von 
150 Thlr., auf der andern ein Canon von 169 Thlr., jede von ihnen gab 
4 Thlr. Gewerbesteuer. Außer diesen zwei gewerblichen Anstalten bestand eine 
dritte aus der Windmühlenbesitzung des Mühlenmeisters Iesch von 2 Mg. 75 Ruth., 
Domainen-Amt Stettin-Köstin am 1. August 1845 eingereichten — 
Verhältnissen der Einwohner, welche die neue Gemeinde 
bilden sollen. 

Feüer-
Kassen- . 
Werth 

der 
Gebäude, 

Thaler 

39.980 
46.395 
4.500 
6.800 

16.130 
113.805 

7.750 
3.000 

Zahl der 

Ge¬ 
il» erbe- Klassen-

Steüerp flichtigen. 

, 4 
7 
1 

1 

13 

1 
1 

12 
1? 
1 
1 

40 

1 

Betrag der jährlich zu zahlenden 

Ge-
werbe-

Thaler 

32 
26 
4 

2 . 
64 

6 

Klassen- Grund- Haus- ^ 

Steuer 

Thater M r . Sgr. Pf.jThlr.Sgr. Pf. 

62 
. 6 6 

12 
4 

44 
188 

12 

1 -6 
2. 10. 3 
1. 11. 3 

32. 15. 10 
21. 16. — 

1. 16. — 
6. —. — 

16. 20. — 
78. 7. 10 

^ 
i ! 16. — 

Seelenzahl 
1845. 

366 
480 

10 
35 

10? 
998^ 

Von 
den Grund¬ 

besitzern 
wohnen 

in 
Stettin. 

2 
5 

1 " 

8 

die 45 Thlr. Canon und 4 Thlr. Gewerbesteuer zu zahlen hatte. Zu den 
übrigen Grundbesitzern gehörten 1 ehemaliger Bauerhofsbesitzer, 1 anderer Ackers¬ 
mann, 1 Sattlermeister, 1 Tischlermeister, 1 Victualienhändler, 1 Kleidechändler, 
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1 Gräbermeister, (?) 1 Stadtgerichts-Supernumerarius, 1 Particulier, 1 Zuckersieder, 
1 Waagebeamter 3 Zimmergesellen, 1 Büdner, 2 sog. Arbeitsmänner, die meisten 
in guter Lage. 

Grünthal ist in der obigen Tabelle zum Zabelsdorfer Fundus gerechnet, 
weil dieses Grundstück in neürer Zeit durch Ankauf von Ländereien des Gutes 
Zabelsdorf vergrößert worden war. Sonst kommt es auch unter der Bezeichnung 
Kupfermühle, Köftiner Antheil, vor, da es auf Stettiner Amtsboden lag. 

Auf dem Bredower Fundus besaß der Obristlieutenant Ristow, der von 
seiner Pension lebte, zwei Parcelen von zusammen 2 M g . 43 Ruth, auf denen 
ein Canon von 32 Th l r . 12 Sgr. ruhte. Der Werth dieser Besitzung wurde 
zu 3000 Th l r . geschätzt, und die darauf stehenden Gebäude waren gegen Feüers-
gefahr zu 2500 Th l r . versichert. Der Obristlieutenant zahlte 18 Th l r . Klassen-, 
1 Th l r . 8 Sgr. 4 Pf . Grund- und 3 Th l r . 20 Sgr. Haussteüer. Die größte 
Besitzung in diesem Antheile gehörte dem Particulier Völtz. Sie war 3 M g . 
groß, zum Werthe von 4000 Thlr . geschätzt; Feüerversicherungswerth 3200 Thlr . , 
Erbpacht-Canon 65 Thl r . , Klassenfteüer 3 Thlr . , Haussteüer 3 Th l r . 20 Sgr. 
Von den übrigen Parcelen-Besitzern waren 3 ebenfalls Particuliers, darunter 
eine separirte Ehefrau; 2 Maurergesellen, davon einer Victualienkram betrieb; 
1 Schuhmacher, der im Aufbau begriffen war; 1 Brettschneider,' 1 Zimmergesell 
und 1 sog. Arbeitsmann. Die allermeisten befanden sich in guter Ver¬ 
mögenslage. 

Wenn man in der obigen Tabelle die Spalten der Größe der Parcelen 
und des Betrages des davon zu zahlenden Erbftachts-Canons näher betrachtet, 
so sieht man, daß Schleich, der Gutsherr von Zabelsdorf, bei der Zerschlagung 
und Veräußerung der Parcelen ein — sehr gutes Geschäft gemacht hat, denn 
außer dem Reservat des Vorkaufsrechtes, bezw. eines Laudemiums, sicherte er 
sich durch den Erbpachtcanon von 81 M g . 43 Ruth, eine Rente von jährlich 
1543 Th l r . 11 Sgr. 6 Pf., d. i . : gegen 19 Thl r . vom Morgen, und dadurch 
erklärt es sich, daß für das Gut Zabelsdorf im Jahre 1853 ein Kaufgeld von 
nahe 190.000 Th l r . gezahlt wurde (2. B . I I . T h . Bd . I I , 1734), da die ge-
dachte Rente damals wol noch nicht durch Kapitalzahlung abgelöst war, und 
daher mit zum Kaufobjecte gehörte. 

I n dem auf den 16. October 1845 zur Sache anberaumten Termine, zu 
welchem alle Interessenten ordnungsmäßig vorgeladen und die meisten auch er-
fchienen waren, wurde zunächst beschlossen, die Erklärungen der Bewohner der 
einzelnen Antheile besonders aufzunehmen, demgemäß — 

Die Eigenthümer von der alten Kupfermühle sich folgendermaßen äußerten: 
I m Falle, daß sämmtliche Hausbesitzer der drei Theile: Alt-Kupfermühle und 
Kupfermühle Zabelsdorfer, sowie Bredower Antheils der neu zu bildenden Ge¬ 
meinde beigelegt werden, sind wir damit einverstanden, daß eine solche ins Leben 
tr i t t und wollen derselben beitreten. Sollte aber ein Thei l davon ausgeschlossen 
bleiben, so wollen auch wir dann lieber in unserm jetzigen Verhältnissen beharren, 
weil eine Vereinigung mit dem Zabelsdorfer Antheile, ohne den Bredower und 
umgekehrt, einen zu kleinen Verband bilden würde, um alle Gemeindelasten tragen 
zu können 2c. ° 

Die Bewohner des Zabelsdorfer Antheils mit Ausschluß der nachstehend 
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benannten Etablissements-Besitzer, welche" entgegengesetzter Ansicht sind, erklärten-
„ W i r stimmen in ganz gleicher Weise, wie die Eigenthümer von Alt-KupfernMle 
dafür, daß wir der neu zu bildenden Gemeinde beitreten wollen, wenn alle 
Etablissements- und Hausbesitzer von den drei Antheilen mit derselben veremicit 
worden, wollen aber an unsere Erklärung nicht gebunden sein, wenn einer oder 
mehrere davon ausgeschlossen bleiben." 

Die Et,ablissements-Besttzer Schellberg von Grün'thal, Böbler von: Lanqen-
garten, Iesch von der Zabelsdorfer Mühle, Witte von der einen Zabelsdorfer Nieqelei 
und Schöneberg vom Glysium gaben ihre dissentirende Meinung ab und behielten 
sich vor, ihre Erklärungen binnen 8 Tagen schriftlich, jeder für sich besonders 
einzureichen; — was dann auch geschehen ist, indem diese Grundbesitzer in ihrem 
Erklärungen den entschiedensten Protest, gegen jede. Incommunalisirung einlegten. 

Was nun die Orundeigenthümer betrifft, welche auf dem Fundo des ehemals 
H. Ladewig'schen, zu Bredow gehörenden, Bauerhofs Nr. 39, jetzt dem Gutsbesitzer 
Schleich zu Zabelsdorf gehörend, angesiedelt sind, so erklärten sie: — Indem wir uns 
auf die Erklärungen beziehen, welche der Obristlieutenant Ristow bereits in der Ver¬ 
handlung vom 19. J u l i d. I . vor dem Königl. Domainen-Amte Stettin--Köstin abge¬ 
geben hat und die also lautet: — „Für das Interesse der Gemeinde Bredow ist es 
allerdings.vortheilhaft, daß die Abtretung der in Rede stehendenden Etablissements 
an Kuppfermühle erfolgt, allein es ist hier zu erwägen, daß in diesen Etablisse¬ 
ments arme und, man kann fast sagen, n u r hilfsbedürftige Leute wohnen, daß 
Kupfermühle schon mehr, als zu viel Arme hat, daß also der Vermögens-Zustand 
der Gemeinde.Kuftfermühle durch die qu. Abtretung noch schlechter wird, und 
mit Rücksicht hierauf die Meinung geltend gemacht werden muß, daß die letztere 
nicht zu genehmigen sein wird, weil sich Kupfermühle als eigene Gemeinde nicht 
halten kann;" — und welche er heute wiederholt, stimmen wir demselben dahin 
bei, daß wir den dringenden Wunsch aussprechen, bei der Gemeinde Bredow, 
wozu wir nach dem Grund und Boden, auf dem wir angesiedelt sind, gehören, 
auch ferner zu verbleiben, indem wir glauben, daß wir dies als ein Recht in 
Anspruch nehmen 'Annen. Sollte es aber höhern und Allerhöchsten Orts für 
nothwendig erachtet werden, daß eine neue besondere Gemeinde Kupfermühle ge¬ 
bildet und wir derselben angeschlossen werden sollen, so wollen wir uns dem 
Allerhöchsten Willen fügen. 

Nachdem hierdurch die Präjudizialfrage soweit erledigt war, daß sie höhern 
Orts entschieden werden konnte, legte der Commissarius, Landrath v.'Putkamer, 
den Comparenten die Grundzüge zu einem Ortsftatut für die neu zu bildende 
Gemeinde Kupfermühle, nach dem Entwürfe der Königl. Regierung, vor, und 
forderte sie auf, ihr Gutachten darüber abzugeben. Sie äußerten wie folgt: — , 
I m Falle, daß eine Gemeinde Kuftfermühle, trotz des dagegen von einem Theile 
der dazu bestimmten Haus- und Etablissements-Besitzer erhobenen Widerspruchs, 
dennoch gebildet werden soll, finden wir das^ Statut ganz entsprechend und 
Würden es mit folgender Abänderung annehmen, daß nämlich der besoldete Ortsvor-
steher auch nur auf 6 Jahre gewählt und bestellt werde. Bei einer später vielleicht 
und wahrscheinlich erfolgenden Vermehrung der Oemeindemitglieder werde natür¬ 
lich auch Hie Zähl der Gemeinde-Repräsentanten ,zu vermehren sein. ' 

Landrath v. Putkammer reichte die vorstehende Verhandlung am 4. November 
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1845 bei der Königl. Regierung ein. I n seinem gutachtlichen Berichte bemerkte 
er, wie principaliter hervorzuheben sei, daß etwas Ordentliches nur geschaffen 
werden könne, wenn der städtische Thei l von Kupfermühle mit dem ländlichen 
zu Einer Gemeinde, oder der letztere mit der Stadt vereinigt werde, weshalb man 
es beklagen müsse, daß die städtischen Behörden darauf nicht einzugehen geneigt seien. 
Für die Bewohner von Kupfermühle würde ihre Einverleibung in die Stadt eine 
große Wohlthat fein, denn jetzt müßten diese armen Leute Klaffensteüer zahlen und 
dabei doch, gezwungen durch die Verhältnisse, versteuertes Brod und Fleisch 
essen, Weil Kupfermühle im halbmeiligen Bezirk der Mah l - und Schlachtsteüer-

, Pflichtigen Stadt Stett in liege. Wenn nun für jetzt hiervon abgesehen werden 
muß, so kommt es nur auf diejenigen ländlichen Theile an , welche der 
zu bildenden Gemeinde incorporirt werden können. , I n dieser Beziehung 
hat die Gemeinde Grabow bereits laut Verhandlung vom 19. J u l i 1845 
erklärt, daß sie die auf Grabower Fundus von Kupfermühle liegenden Etablisse¬ 
ments i n ihrem Communal-Verbanve behalten wolle. Hiergegen wird sich, im 
Hinblick auf die für ihre Meinung geltend gemachten Gründe nichts Durchgrei¬ 
fendes einwenden lassen, nur fcheint es, daß die Bewohner der auf Grabow'schen 
Grund, aber unmittelbar an Oupfermühle, liegenden Haüser zum Nachtwächterlohn 
ausnahmsweise herangezogen werden müßten, da sie eben ihrer Lage wegen nur 
von den Nachtwächtern zu Kupfermühle, nicht von dem Wächter zu Grabow, Vortheil 
zu erwarten haben. Es bleiben also nur noch 6 von den in der Verhandlung vom 
5. September 1843 bezeichneten Theilen der zu bildenden Gemeinde Kupfermühle 
übrig. Von den Besitzern dieser Haüser Und Etablissements hat sich die Mehr¬ 
heit in der Verhandlung vom 16. October 1845 für die Vereinigung mit der 
Einen neuen Gemeinde Kupfermühle erklärt. Wenn auch theilweise Vorbehalte 
und Bedingungen an diese Erklärung geknüpft wurden, so sind es doch nur ent¬ 
weder der Sache nützliche, wie die: daß keins der Etablissements von dem neuen 
Verbände ausgeschlossen bleibe; oder unschädliche, wie die der Bewohner des 
Bredow'schen Antheils, sich nur dem höchsten Wil len fügen zu wollen, principa-
liter aber ihr Verbleiben in der Gemeinde Bredow zu beanspruchen, welche sie 
gar nicht behalten wi l l , nach Ausweis der daselbst am 19. Ju l i 1845 aufge¬ 
nommenen Verhandlung. M i t den Protesten der diffentirenden Eigenthümer 
schließen die Acten. Die Einwendungen des Schöneberg, Besitzers vom Vlysium, 
wurden vom Landrath v. Putkamer gleich für unhaltbar erklärt; er hat sie nicht 
erneuert, daher wol aufgegeben. Die Proteste des Mühlenmeisters Iesch und 
des Ziegeleibesitzers Witte können keine Beachtung finden, da sie, wie Schöneberg, 
schon zum Zabelsdorfer Antheil gehören. Begründeter möchten die Einwendungen 
der Besitzer von Grünthal und Langengarten, Schellberg und Böbler, erscheinen, 
doch wird man auch ihren Wünschen aus Rücksichten des allgemeinen Besten 
nicht Raum geben können. Bei einer solchen Schöpfung,, wie die neue Gemeinde 
Kupfermühle, kann man überhaupt die an gewissen Stellen jetzt (1845) sehr be¬ 
liebte und gepriesene germanische Freiheit, die darin bestehen soll, jeder allge¬ 
meinen, wohlthätigen Maßregel starren Widerstand entgegen zu stellen, sobald sie 
angeblich ein Privatrecht verletzt, nicht gelten lassen. Würden wir wol, um nur 
eins unter vielen Beispielen anzuführen, die jetzt allgemein als heilsam anerkannte 
Eigenthumsverleihung der Bauerhöfe an deren Inhaber aus dem Jahre 1811 
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haben, wenn sich die Staatsgewalt damals an die germanische Freiheit gekehrt ' 
hätte? Auch in der vorliegenden Angelegenheit muß man sich auf den altrömischen 
Standpunkte des M u s rbipudlicas stellen und ohne viel Bedenken das thun, 
was das allgemeine Wohl erheischt. Mag auch dieser Grundsatz dem heute so 
beliebten christlich-germanischen Standpunkte wenig behagen und — neürevolutionär 
klingen, er war und bleibt für alle Zeiten der einzig richtige, der einzig practische 
und ungeachtet aller entgegengesetzten, noch so schön klingenden, mit allerhand 
frömmelnden Redensarten verbrämten Theorien, der letzte Nothanker der Staats¬ 
gewalt, Die Grundzüge zu dem Ortsstatut für Kupfermühle haben bei den I n ¬ 
teressenten Beifall gefunden, die Polizeipflege ist den bewährten Händen der 
Polizei-Direction in der Stadt anvertraut und die Steüer-Erhchung ist interi¬ 
mistisch geordnet. , , , ' 

Die Königl. Regierung erstattete nunmehr unterm 9. Juni 1846 dem Minister 
des Innern Bericht, der sodann in dem Rescript vom 28< August gl. I . die 
Bi ldung der Gemeinde .Kupfermühle für angemessen und es für zweckmäßig 
erachtete, die Communal-Verhältnisfe daselbst durch ein besonderes Statut zu 
reguliren. Auf der Basis der für dasselbe entworfenen Grundzüge empfahl die 
Königl. Regierung in der an den Landrath v. Putkamer erlassenen Verfügung 
vom 10. August 1847 — mithin ein volles Jahr nach dem Datum des Ministeriäl-
Rescripts — das vom Könige unterm 12. März 1847 bestätigte Statut für die 
Communal-Verwalt von 'Grabow (L. B. I I . T h . .Bd. I I , 1330) als Muster. 
Nunmehr kam es darauf an, zunächst das Areal der neu zu bildenden Gemeinde 
festzustellen, indem zu derselben die in der Nachwelsung vom 1. August 1845 bezeichneten 
Bestllndtheile, mit Ausnahme der auf Grabow'schem Grunde siehenden Hüüser, 
gezogen werden sollten, doch einschließlich der seit Abfassung jener Nachweisung, 
mithin seit 2 Jahren, namentlich auf Zabelsdorfer, Fundus neu entstandenen 
Ansiedelungen. Bei Benutzung des Grabower Statuts war es selbstverständlich, 
daß dieses in seiner Anwendung auf Kupfermühle diejenigen Abänderungen zu 
erleiden hatte, die durch örtliche Verhältnisse geboten waren. Demnächst machte 
sich das Bedürfniß fühlbar, dem Ortsvorsteher ein ausreichendes Einkommen zu 
gewähren, dessen Aufbringung von der Gemeinde, bei der notorischen Armuth 
derselben, mit Schwierigkeiten verbunden zu sein schien, weshalb Schleich, der 
Gutsherr von Zabelsdorf, wegen Gewährung einer Land-Dotation zu diesem 
Zweck in Anspruch zu nehmen war, wozu er sich, mit Rücksicht darauf, daß er 
durch die Communalisirung der größtentheils auf feinem Grund und Boden ent¬ 
standenen Ansiedelungen, von der z. Z . ihm aufliegenden Last der Armenpflege 
ganz oder doch theilweise befreit wurde, möglicher Weise würde bereitwillig 
finden lassen. Nicht minder war bei dieser AusAcht die bedeutende Rente zu 
berücksichtigen, welche Schleich aus der Zerschlagung seines Bodens bezog. 

Der letztere Punkt, die Ausstattung des ÖrtZvorstehers betreffend, wurde 
sogleich in Angriff genommen, und Schleich unterm 16. August 1845 aufgefor¬ 
dert, sich darüber zu äußern» Statt einer Landdotation, von der der Drtsvor-
steher vielleicht keinen Gebrauch machen konnte, wurde die Überweisung des Ca¬ 
nons einer der vererbpachteten Parcelen vorgeschlagen. Es gab dies zu einem 
Schriftwechsel zwischen dem Landrath v. Putkamer und Schleich' Veranlassung, 
worin Letzterer die Bemerkung einfließen ließ, daß er die Parcelirung von Zabels-

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V N . 41 
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dorf, die den eigentlichen abgerundeten Kern des Gutes gar nicht berühre, als 
eine willkommene Mithülfe begrüßt habe, um sich / allmalig aus einer gänzlich 
unverdienten Schuldenlast herauszuwickeln, deren Ursprung für einen Dritten 
eben so gleichgültig sein könne, wie ihre Existenz überhaupt; doch seien sie aus 
Opfern hervorgegangen, welche ungewöhnlich tiefe Wunden geschlagen hätten, die 
bei dem angestrengtesten Fleiße nicht vernarben wollten, und man werde nicht 
wollen, daß das nun ruhiger denkende Alter mit seiner Jugend ins Gericht gehen 
solle, u. s. w., kurz, er klagte und jammerte! Und als ihm der Landrath vor¬ 
stellte, daß er noch, kaufmännisch ausgedrückt, ein sehr gutes Geschäft machen 
werde, wenn er mit einem jährlichen bestimmten Beitrag von 30—50 Thl r . zu 
dem Gemein-Haushalt von Kupfermühle, incl. Vorsteher-Besoldung die Commu-
nalisirung dieses Orts erreichen und die jetzige Last der Armenpflege von sich 
abbürden könne, so gab er endlich unterm 26. September 1847 die Erklärung 
ab; er wolle eine jährliche Beisteuer von 20 Thlr . geben, könne sich aber selbst¬ 
verständlich.nicht verpflichten, mit diesem Betrage das Gut Zabelsdorf für ewige 
Zeiten zu belasten. Bon diesem Standpunkte mußte aber Schleicht Erklärung 
betrachtet werden, wenn überhaupt die Sache zu Stande kommen sollte. Dies 
hob Landrath v. Putkamer in seinem, der Königl. Regiernng am 2. October 
1847 erstatteten Bericht besonders hervor. Als Besoldung des Ortsvorstehers 
schlug er 100—150 Th l r vor, welche bezw. von Schleich, vom Fiscus und her 
Gemeinde aufgebracht werden müsse. I n diesem Berichte waren auch die Ab¬ 
änderungen namhaft gemacht, denen das Grabower Ortsstatut in , seiner Anwen¬ 
dung auf Kupfermühle, den örtlichen Verhältnissen entsprechend, zu unter¬ 
werfen sei. > 

Zufolge einer Nachweifung vom 6. September 1847 waren in den zwei 
Jahren feit 1845 neu entstanden, und zwar in der Nummerfolge der obigen 
Tabelle (S . 316, 317): — 

2. Auf Zabelsdorfer Gruud: 3 Ansiedlungen von zusammen 2 M g . 51 Ruth., 
zum Werthe von 6900 Thlr . , behaftet mit 54 Thl r . 12 Sgr. Erbpacht-Canon, 
Feüerkaffenwerth der Gebäude 5875 Thl r . versichert bei der Colonia; Gewerbe-
steüer 2 Thl r . von einem Victualienhändler, 9 Thl r . Klassensteüer von den drei 
Ansiedler-Familien. 

Außerdem hatte Schellberg von seinem Gartengrundstück Grünthal 68 Qua-
dratruthen an einen Maurermeister für 6800 Thl r . verkauft. Das Haus war 
noch im Bau begriffen, eben so auf einem Trennstück von der 6ten Zabelsdorfer 

5. Auf Bredower Grund: 1 Ansiedlung von 1 Mg. , 2000 Thl r . Werthv 
24 Thl r . Canon, 1500 T M Feuerversicherung bei der Colonia, 2 Thl r . Ge¬ 
werbesteuer als Victualienhändler, 3 Th l r . Klafsensteüer. 

Somit war Alles vorbereitet, um die Fassung des Ortsstatuts endgültig 
feststellen zu können, als die Angelegenheit plötzlich eine andere Wendung bekam. 
Der Königl. Regierung war es bekannt geworden, daß bei der Bevölkerung 
von Kupfermühle neuerdings das Bed'ürfniß der Armenpflege sich in ungewöhn¬ 
lichem Grade geltend gemacht, und die bei einem großen Theile dieser Bevölkerung 
herrschende Armuth und Demoralisation in neuester Zeit eher zu-, als abge-
nommen hatte. Klagte man doch in der Stadt allgemein über arge Straßen- und Haus-
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betteln, die, in Kupfermühle ihren Ursprung nehmend, von Alt und Jung in 
frechster Weise ausgeübt würde, und von Polizeiwegen kaum bewältigt werden 
konnte. Kupfermühle war für Stettin in kurzer Zeit Das geworden, was einst ' 
für Berlin das Vogtland vor dem Hamburger und Rosenthaler Thore war, — 
der Aufenthalts- und Zufluchts-Ort eines arbeitsscheuen und lüderlichen Gesindels, 
dessen umherschweifendes Leben die öffentliche Sicherheit gefährdete. 

Dies Sachverhältniß rief Zweifel hervor, ob die aus dem fiskalischen und 
Br̂ edower Antheil von Kupfermühle neu zu constitüirende Gemeinde den aus 
einem förmlichen Communal-Verbande entspringenden Verpflichtungen ohne Zu¬ 
ziehung des städtischen Antheils werde entsprechen können, und ob demnach die 
Prästationsfähigkeit derselben und ihr Gedeihen bei selbständiger Communal-
Verwaltung mit einiger Sicherheit werde vorauszusetzen sein. Aus diesem Grunde 
und da Landrath v. Putkamer bei den früheren Verhandlungen, und namentlich 
in dem Berichte vom 1. November 1845 sich entschieden, jedoch ohne nähere 
Ausführung der Gründe, für die Zuziehung des städtischen Antheils zu der 
.neuen Gemeinde ausgesprochen hatte, erachtete Königl. Regierung es für ange¬ 
messen, daß bevor das Statut für die Communal-Verwaltuug von Kupfermühle 
entworfen werde, man gründlich erwäge und erörtere, ob aus dem practifchen 
Gesichtspunkte, und abgesehen von der Rechtsfrage, die Zulegung des 

.städtischen Anthei ls zu der neuen Gemeinde nothwendig, oder doch 
überwiegend zweckmäßig erscheine, ob das Interesse der Gemeinde nicht 
diese Maßregel gebieterisch fordere, und ob ohne dieselbe von der Er¬ 
richtung eines förmlichen Communal-Verbandes ein günstiger und der Absicht 
entsprechender Erfolg erwartet werden könne. Landrath v.' Putkawer wurde 
demgemäß durch Regierungs-Verfügung vom 14. December 1847 veranlaßt, sich 
hierüber ausführlich zu äußern und diejenigen Momente, welche die Zulegung 
des städtischen Antheils nothwendig oder doch zweckmäßig erscheinen lassen, 
gründlich zu erörtern. 

Landrath v. Putkamer stellte an die Spitze seines am 3. Januar 1848 er¬ 
statteten Berichts die,Frage: Was ist für Kupfermühle das Zweckmäßigste und 
und Wünschenswertheste? Und er antwortete darauf ohne sich weiter zu bedenkeu: 
Die Vereinigung mit der Stadt , so daß es etwa in das Verhältnis wie T u r M 
trete! Sodann erinnerte er an den Gang, den die Verhandlungen seit 3 Jahren 
genommen^), daß Königl. Negierung dieserhalb schon unterm 25. Februar 1845 
an den Magistrat unmittelbar verfügt habe, jedoch ohne den gewünschten Erfolg. 
Er, der Referent, habe hierüber sein Bedauern in dem Berichte vom 1. November 
1845 geäußert und sei auch heute noch der Meinung, daß es wünschenswerth 
wäre, wenn principaliter Kupfermühle zu Stettin, eventualiter der städtische 
Theil von Kupfermühle zu dem ländlichen, Behufs Bildung Einer Gemeinde, 
komme, indem beide bekanntlich, unmittelbar aw einander liegen, unter Einer 
Polizeiverwaltung stehen, und durch Vereinigung der Kräfte eine potentere Ge¬ 
meinde hergestellt würde, als wenn der städtische Antheil etwa ausgeschlossen 
bleibt. Die Regierungs-Verfügung vom 29. Mai 1845 ließ jedoch hiervon 

*) Als Randglosse schrieb er auf ein Actenftück: „Die Sache geht zu langsam, wenn ich 
sie auch noch so sehr beeile!" 
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gänzlich absehen, und so gelangte dann die Sache nach dem Ministerial-Rescripte 
vom 28. August 1846 aus den Pmkt, wo sie sich jetzt befand, und wo sowol 
Schleich, auf Zabelsdorf, als die interimistische, Ortsbehörde von Kupfermühle 
sehnsüchtig auf Bildung der neuen Gemeinde, durch welche Ordnung in das bis¬ 
herige Chaos gebracht werden soll, harrten. „Ich kann nicht verhehlen, äußerte 
der Landrath, daß ich in diesem Stadio eine jede neue Schwierigkeit, die der 
endlichen Bildung der Gemeinde hemmend in den Weg t r i t t , nur mit Schrecken 
sehe. Eine solche Hemmung glaube ich in dem wieder aufgenommenen Projecte 
der Vereinigung städtischer und ländlicher Etablissements bei dem entschiedenen 
Widerstände der städtischen Behörde erkennen zu müssen, welcher doch gewiß 
schwerer zu besiegen sein wird, als das Widerstreben der Gemeinde Grabow gegen 
den Plan: 3 dazu gehörige unmittelbar an Kupfermühle liegende Grundstücke 
der letztern Gemeinde anschließen zu lassen." Dennoch hatte die Königl. Regie¬ 
rung diesen Anschluß aufgegeben, gegen den keiner der vielen Gründe geltend 
gemacht werden konnte, welche die städtischen Behörden dem jetzt in Rede stehenden 
Plane eventuell entgegensetzen würden. Um nun die Fragen der Königl. Regie¬ 
rung speciell zu beantworten, so hielt Landrath v. Putkamer dafür: — 1) Die 
Vereinigung der städtischen und ländlichen Theile von Kupfermühle ist nicht 
no thwend ig , da auch die letzteren allein schon eine ganz ansehnliche Gemeinde 
bilden werden, welche den zu stellenden Anforderungen entsprechen kann. — 
2) Diese Maßregel wird eben so wenig von dem Interesse der n.eü zu bildenden 
Gemeinde gebieterisch gefordert, vielmehr wird letztere auch ohne dieselbe ganz 
gut existiren können und jedenfalls ein Zustand eintreten, verlegen den jetzigen 
gehalten, sehr zufriedenstellend wird genannt werden können.— 3) Zweckmäßig 
würde die fragliche Vereinigung sein, wenn sie mit Wahrscheinlichkeit in nicht 
langer Frist durchgeführt werden könnte, aber nicht so überwiegend zweck¬ 
mäßig , daß man daran die Ausführung der Communalisirung überhaupt knüpfte, 
der diese auch nur lange hinausschieben dürfte. Jetzt ist die Vereinigung nicht 
mehr so wünschenswert!) als früher, weil der Plan, eine gemeinschaftliche Schule 
für Land- und Stadt-Kupfermühle einzurichten, aufgegeben ist. Der zeitige Zu¬ 
stand ist im höchsten Grade unbefriedigend in communetler, militairischer und 
steuerlicher Beziehung,, was ja allgemein und insonderheit dadurch anerkannt ist, 
daß eine Communalisirung der verschiedenen einzelnen Theile beschlossen worden. 
Es liegt das dringendste Bedür fn is vor, aus diesem provisorischem Zustande 
bald herauszukommen, und dies kann nur durch Bildung der neuen Gemeinde 
geschehen. Wenn diese Bildung erfolgt ist, wenn ein Gemeinde-Vorstand und 
Gemeinde-Repräsentation gewählt ist, dann werden beide vereint den Andrang 
des lüderlichen Gesindels aus Stettin, wenn ein solcher auch von der Polizei-Direction 
begünstigt werden sollte, um die Stadt von dieser Pest der großen Städte frei 
zu machen, abzuwehren bestrebt und auch abzuwehren im Stande sein, denn das eigene 
Interesse wird sie dazu zwingen, weil sie die Last der Armenpflege werden tragen 
müssen. Die Gigenthümer, welche die Gemeinde bilden werden, sind der Mehrzahl 
nach gar nicht so arm, wie sie sich anzustellen lieben, und sie werden sich künftig wol 
hüten, verarmten Familien Wohnungen in ihren Häusern zu vermiethen, so daß 
durch die Communalisirung gerade zu hoffen ist: Armuth und Demorälisation 
werden in Kupfermühle abnehmen, sobald die neue Gemeinde-Verfassung ihre 
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Wirksamkeit zu äußern beginnt, vorausgesetzt, daß die Polizei' die Bemühungen 
der neuen Communalbehörden nicht hindernd in den Weg tritt, vielmehr ihnen 
alle Unterstützung leihet. Landrath v. Putkamer bat darum dringend, die Fest¬ 
stellung des Ortsstatuts und die Conftituirung der neuen Gemeinde Kupfermühle 
fördersamst zu beschleunigen. . ' 

Der Bescheid, welchen er erhielt, lautete wie folgt: — „Auf den Bericht 
vom 3. v. M. eröffnen wir Ew. :c., daß wir uns die weitere Veranlassung 
wegen der Regulirung der CommünalMerhältnisse von Kupfermühle vorbehalten. 
Stettin den 4. Februar 1848. Königl. Regierung, Abtheilung des Innern." 
(gez.) Pavell (Ober-Regierüngsrath und Dirigent der Abtheilung.) 

Um diese Zeit hatte die Schwüle, welche das Vaterland seit dem Heim¬ 
gange Friedrich Wilhelms I I I . , 1840, drückte und beklemmte, schwere, dunkele 
Gewitterwolken am politischen Horizonte aufgehäuft; sechs Wochen später ent¬ 
luden sie" sich mit fürchterlichem Geprassel, Blitz auf Blitz schlug aller Orten 
zündend und verwüstend ein und zerstörte die Werke, welche während eines 
Drittel Jahrhunderts unter dem sonnenhellen Himmel eines patriarchalischen 
Regiments ins Leben gerufen waren. Daß bei diesem — Donnerwetter auch 
die Arbeiten, welche uns hier beschäftigen, zur Rüste gelegt worden waren, ist 
erklärlich. I n dieser Zeit der unfreiwilligen Ruhe war die Haupttriebfeder für 
die Constituirung einer Kupfermühle-Gemeinde, der Landrath v. Putkamer, vom 
hiesigen Schauplatz ab- und ein anderes Pommersches Landeskind an seine Stelle 
getreten, ein Sohn des gleichalten Geschlechts der Petersdorfe. 

Die Gemeinde-Ordnung vom 11. März 1850 hatte gesetzliche Kraft erhalten. 
^ Behufs ihrer Einführung hatte die Königl. Regierung zu Stettin am 10. April 

gl. I . eine Circular-Verfügung erlassen. I n Verfolg derselben fertigte die Königl. 
Regierung dem Landrathe v. Petersdorf, Randow'schen Kreises, am 19. April 1850 
ein, in der Regierungs-Registratur aufbewahrtes Heft landräthlicher Verhand¬ 
lungen wegen Commünalisirung der Kupfermühle zu, um von dem Inhalte der 
damaligen Verhandlungen Kenntniß zu nehmen und dieselben bei deH der vom 
Gesetz angeordneten, Organisations-Commisfion zu machenden, Vorschlägen wegen 
Ausführung des § 146 der G.-O. zu berücksichtigen. Insbesondere, wurde dem 
Landrath v. Petersdorf empfohlen, die Frage wegen Einverleibung des nicht 
städtischen The i ls von Kupfermühle in den Gemeinde-Verband der 
Stadt S te t t i n einer erneuerten Prüfung zu unterwerfen, und zu erwägen, ob 

- es in Gemäßheit der von dem Minister des Innern in der Einführungs-Instruction 
vom 23. März 1850 aufgestellten Grundsätze nicht nothwendig werden dürfte, 
auf die beregte Einverleibung zurück zu kommen. 

Die Verhandlungen, welche bei der Kreis-Commission wegen Feststellung der 
nach den Z§ 146 u. f. der Gemeinde-Ordnung zu bildenden Gemeindebezirke 
gepflogen worden sind, liegen in 6xt6N80 nicht vor^); aus anderweitigen acten-
mäßigen Nachrichten erhellet indessen, daß die Kommission in ihrer Sitzung vom 
14. Mai 1851 den Beschluß gefaßt hatte — den Zavelsdorfschen Antheil der 

Die Heta, betreffend die Bildung der Gememdebezirke. im Kreise Randow, in Folge der 
Gemeinde-Ordnung vom 11.' März 1850, sind im Archiv des Landmths-AmtZ Randow'schen 
Kreises, wohin sie gehören, ni<cht aufzufinden gewesen. (Anmerkung vom 15. December 1873.) 
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Ortschaft Kupfermühle mit dem Gemeinde-Bezirk der Stadt Stettin zu vereinigen; 
daß aber die Bezirks-Commission zur Entscheidung über die gegen die Beschlüsse 
der Kreis-Commissionen erhobenen Berufungen in deren Sitzung vom 21 . Apr i l 
1852 „auf die Protestaktion der Stadtgemeinde Stettin gegen die Einverleibung 
des Zabelsdorfer Antheils der Ortschaft Kupfermühle in den Gemeinde-Verband 
von Stet t in" in folgendem Wortlaut entschieden hat: ' „Der Widerspruch ist aus 
den von dem Magistrate i n seiner Recursschrift angeführten Gründen für gerecht¬ 
fertigt zu erachten, daher der Beschluß der Kreis-Commission wegen Vereinigung 
des au. Antheils der Kupfermühle mit der Stadt Stettin aufzuheben und wegen 
anderweiter Communalisirung des Erstern die Angelegenheit an die Kreis-Com-
miffion zurückzuweisen". Dieser Beschluß der Bezirks-Commission bedurfte nach 
§ 147 der G.-O. der ministeriellen Bestätigung, die von der Königl. Regierung 
mittelst Berichts vom 22. M a i 1852 beantragt, und demnächst mittelst Rescripts 
vom 3 1 . desf. Monats vom Minister des Innern (v. Westphalen) ertheilt wurde. 
I n jenem Bericht sprach sich Königl. Regierung gutachtlich dahin aus, daß, so 
wünschenswer th auch die Vereinigung der au. ländlichen Ortschaftstheile mit 
dem Gemeinde-Bezirk der Stadt Stettin erscheine, dennoch davon werde Abstand 
genommen werden können, weil, abgesehen von den besonderen, durch die beab-
sichtigte Vereinigung allerdings nachtheilig berührten, Interessen der Stadt, das 
Einverleibungs-Project insofern eine unvollständige halbe Maßregel bleiben würde, 
als die im unmittelbaren Anschluß , an die zur Ortschaft Kupfermühle gehörigen 
Niederlassungen Zabelsdorfer und Alt-Kupfermühl-Antheils belogenen Ansiedlungen, 
welche zum Gemeinde-Verband der Dürfer Bredow und Grabow gehören, gegen 
den Wil len der betheiligten Gemeinden in Gemäßheit der Bestimmungen der 
§§ 146—151 der G.-O. zwangsweise auf Grund des § 147 a. a. O. mit dem 
Gemeinde-Bezirk der Stadt Stettin nicht zu vereinigen waren. 

Nun hätte man glauben sollen, daß eine Angelegenheit, welche die Thätig-
keit der Königl. wie der städtischen Behörden feit 1835 in Anspruch genommen 
hatte, endHch ihre Erledigung gefunden habe. Doch nicht also war es, sie war 
nur — zurückgelegt, um bei schicklicher Gelegenheit, nach einigen Jähren wieder 
i n Fluß gebracht zu werden. 

I n Folge, des Gesetzes vom 3. März 1850, die Ablösung der Reallaften 
betreffend, hatte Schleich, der Besitzer von Zabelsdorf, auf Übernahme des Grb-
Pacht-Canons, der, auf den von ihm veräußerten Parcelen ruhte, Seitens der 
Rentenbank, angetragen. Diese Provocation führte zwischen dem Berechtigten 
und den verpflichteten Grundbesitzern zum Abschluß eines, von der Königl. 

"General-Commission zu Stargard unterm 25. August 1851 bestätigten Recesses, 
kraft dessen die Königl. Rentenbank für die Provinz Pommern vom 1. October 
1851 ab — 

1) Vom Gute Zabelsdorf, eine jährliche Rente von 1023 Thlr . 10 Sgr. 
a 4^2 Procent von 37 Zahlungspflichtigen, 

2) Von der alten Kupfermühle eine jährliche Rente von 257 Thl r . 26 Sgr. 
g. 4'/2 Procent, von 15 Zahlungspflichtigen zu leisten, 
übernommen hat. I n der von der Buchhaltung der Rentenbank-Direction unterm 
30. September 1851 ausgefertigten Nachweisung der Renten, welche die Zabels-
dorfer Pflichtigen zu entrichten haben, sind , die Eigenthümer all' der, Parcelen 
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enthalten, welche Schleich von seinem Zabelsdorfer Fundus auf Erbpacht ver¬ 
äußert hat; und darunter befinden sich viele, die nicht zur Kupfermühle, sondern 
zu anderen Gemeinden, wie Zülchow, Gotzlow und Herrenwiese gehören. Die 
Zabelsdorfer Kupfermühl-Parcelen lassen sich aus der gedachten Nachweisung 
nicht alle feststellen, weil seit Abfassung der früheren Personal-Nachweisungen 
viele Besitz-Veränderungen vorgekommen sind, sei es durch Vererbung oder durch 
Verkauf der Parcelen, daher in der vorliegenden Nachweifung neue Namen stehen, 
die als Eigenthümer bestimmten Parcelen mit den alteren Namen nicht zu iden-
tificiren sind. Von folgenden Grundstücken ist es indessen gewiß, daß sie zu 
Kupfermühle, Zabelsdorfer Antheil, gehören. 

Zur Ablösung der auf ihrem Grundbesitz haftenden Reallasten (Erbpacht-
Canon) haben die nachbenannten Eigenthümer, bezw. deren Rechtsnachfolger eine 
jährliche Rente a 4 ^ Proc. an die Königl. Rentenbank zu zahlen: Thlr. Sgr. 

Ziegler Witte wegen seiner Ziegelei-Parcele . . . . . . . 146. 4 
Rechtsanwalt Trieft, in Stettin, gleichfalls wegen einer Ziegelei 135. — 
Mühlenmeister Iefch, wegen seines Windmühlen-Grundstücks . . 40. 15 
Kunstgärtner Schellberg, in Grünthal, Kupfermühl-Parc. 36.291 __ ^ 

' Zabelsdorfer Parc. 22. 28 / ^ ' " 
Vrauereibesitzer Weidemann, jetzt Besitzer vom Mysium? . . . 45. 11 
Particulier Seitz, früher Ortsvorsteher in Alt-Kupfermühle . . 27.. 12 
Tabagist Timm, ebendaselbst, unbebaute Parcele . . . ,. . 3. 16 

I n der Nachweisung der Erhftächter vom Jahre 1845 kommt Timm nicht 
vor. Er hat sich mithin erst seit der Zeit angekauft. Die Parcele ist aber im topo¬ 
graphischen Interesse nicht mit dem Timm'schen Grundstück zu verwechseln, welches 
auf städtischem Fundus seit 1820 steht, und noch heute, 1875, im Besitz der 

-Wittwe Timm, geb. Marggraf, sich befindet, das Haus Nr. 55 in der Pölitzer-
straße, die Ecke mit der Gränzstraße bildend, Vorstadt Grünhof. 

Das Ortsvorsteher-Amt in Kupfermühle war inzwischen von Seitz auf den 
Ziegckibesitzer Witte übergegangen. I m Anfange des Jahres 1853 wurde von 
demselben berichtet; seine Geschäfte beständen in Einziehung sämmtlicher dort 
aufkommenden Steuern und in Erledigung der ihm von den Landrathe und dem 
Domainen-Amte Stettin-Köstin, jetzt ein Rentamt, in Parcelirungs-, Kirchen-, 
Schul- und Domainen-Angelegenheiten zugehenden Aufträge. Daß diefe Ge¬ 
schäfte den größern Theil seiner verfügbaren Zeit in Anspruch nehmen, ließe sich 
um so mehr .denken, wenn man den Character der Kupfermühlen-Bevölkerung, 
die aus Eigenthümern, Tabagiften, Tagelöhnern, — Verbrechern:c. bestehe, und 
die Anzahl derselben, nunmehr ca. 1200 Seelen, in Beachtung ziehe. Die Stellung 
des Vorstehers sei eine überaus schwierige, gegenüber der zum großen Theil sehr 
ärmlichen und auffallend schlecht gesinnten Einwohnerschaft des Orts, 'deren un¬ 
geordnete Zustände durch den unaufhörlichen Zulauf des lüderlichsten Straßen-
gesindels aus der unmittelbar angränzenden Stadt Stettin immer mehr ver¬ 
schlechtert würden. Auch in Sachen, die außerhalb seines amtlichen Wirkungs¬ 
kreises liegen, die vor das Forum des Schiedsmannes, bezw. der Polizeibehörde 
gehörten, nahm man den Vorsteher in Anspruch, zur Schlichtung von Zwistig-
keiten und Streitigkeiten zwischen Familien und Nachbarn, die unter dem, aller 
Sitte baren, rohen Volke nur'zu oft sich ereigneten, und Excesse, die besonders 
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an Sonntagen vom Stettinschen Janhagel beider Geschlechter in den Kupfermühl-
Kneiften angezettelt würden, sollten von ihm gedämpft werden, wenn ein Execu-
tivbeamter der Polizeigewalt nicht gleich zur Hand war. Und einem Oemeinde-
beamten, mit einem Geschäftsumfange wie der bezeichnete, für dessen Remuneri-
rung der Landrath v. Putkamer vor Jahren von dem Gütsbesitzer von Zabels¬ 
dorf allein einen Beitrag von 30—50 Thlr. verlangt hatte, bot man im Jahre 
1848 eine jährliche Remuneration von — 5, sage Fünf Thalern!! „Diese Re¬ 
muneration für den Ortsvorsteher oder Schulzen, dessen Geschäfte sehr verdrieß¬ 
licher Natnr sind, wird heute bei weitem nicht ausreichen", - ^ so äußerte der 
Landrath, nunmehr v. Ramin, — naiv, in einem Berichte vom 12. April 1s53, 
worin er anHeim gab, die Einrichtung und Organisirung der Gemeinde-Verhält¬ 
nisse von Kupfermühle entweder auf der Grundlage der früheren Verhandlungen 
wieder aufzunehmen, oder die Sache bis zum Erscheinen der in Kurzem zu er¬ 
wartenden Landgemeinde-Ordnung ruhen zu lassen. 

Die Stadt Stettin wurde auf Grund der Cabinets-Ordre vom 17. Juni 
1826 durch das Polizei-Regulativ vom 20. Juni 1826, und zwar vermöge der 
Einleitungsworte desselben, dem Randow'schen Kreise einverleibt (S.112), ohne daß sie 
oder die Kreis-Vertretung darüber gehört worden, ohne daß ein historischer oder 
irgend ein in der Verfassung des Kreises tiefer liegender Grund dazu vorhanden 
war. Lediglich der Umstand, daß Stettin im Jahre 1826 wiederum eine städ¬ 
tische Polizei-Verwaltung erhielt, und man damit ihre Stellung, vermöge deren 
die Stadt Stettin einen eigenen Kreis bildete, unvereinbar halten mochte, sowie 
die Zufälligkeit, daß das Stettiner Stadtgebiet mit dem Randowschen Kreise 
gränzte, führte es herbei, daß dis Stadt Stettin, welche früherhin niemals in 
irgend einem nsxu8 mit jenem Kreise gestanden hatte, demselben zugewiesen 
wurde. Bei einer andern Örtlichkeit hätte die Anschließung der Stadt an den 
Greifenhagenschen Kreis, oder jeden andern Kreis ganz mit demselben Fug und 
Recht bewirkt werden können. Erhebliche materielle Bedenken waren jener Ein¬ 
verleibung der Stadt in den Randowschen Kreis im Jahre 1826 nicht entgegen 
zu stellen. Die Regelung der Sache hatte sich nach Maßgab der damaligen 
Gesetzgebung und des Polizei-Regulativs vom 20. Juni 1826 lediglich auf äußere 
Adminiftrations- und Competenz-Fragen zu erstrecken. Erst das Gesetz vom 
25. März 1841, und nach dessen durch das Gesetz vom 24. Juli 1848 erfolgten 
Aufhebung, die Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnung vom 11. März 1850, 
in Verbindung mit dem Ministerial-Rescripte vom 15. Mai 1851 führte die nie 
und von Niemand geahnte Tragweite jener Incorporation herbei, vermöge deren 
der Randowsche Kreistag in den Stand gesetzt ward, für seine Interessen die 
Finanzkräfte der Stadt Stettin in der ausgedehntesten Art in Anspruch zu 
nehmen. Solchem glücklichen, im Jahre 1826 gewiß nicht vorhergesehenen Her-
gange der Ereignisse hat der Randowsche Kreis es zu verdanken, daß die Stadt 
Stettin Taufende ihm zu contribuiren gehabt hat und mehr oder minder noch 
zu contribuiren in Aussicht nehmen mußte, wenn die schon oft und in dringendster 
Weise angeregte Frage wegen Trennung der Stadt vom Kreise und Wiederher¬ 
stellung des frühern normalen und historisch begründeten Zustandes für ewige 
Zeiten zur Rüste gelegt werden sollte. Das Verhältniß Stettins'' zum Kreise 
War in der That fast unerträglich geworden, dn die Stadt auf. dem Kreistage 
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mit ihren 2 Stimmen so gut wie keine Vertretung hatte, weil die 31 Ritterauts-
bchtzer ihrer Masse' wegen alle Beschlüsse in der Hand hatten 

Wiederholt angebrachte Beschwerden und Vorstellungen des Maaistrats — so 
durch die Berichte vom 18. M a i 1850 (S. 114) und vom 22. November 1852 -
führten im Jahre 1852 bei den höheren Staatsbehörden den Entschluß herbei 
die Frage wegen Trennung der Stadt vom Randowschen Kreise zu einem — 
unverzüglichen ^und endlichen Austrage zu bringen, demgemäß der Landrath des 
Kreises, damals Freiherr v. Schlotheim, unterm 9. Ju l i 1853 den Auftrcm 
erhielt (S . 122), mit dem Magistrat in Verhandlung zu treten, in Folae dessen 
derselbe unterm 15. J u l i 1853 an den Magistrat die Einladung, erachen N 
diejenigen Gesichtspunkte und Propositionen aufzustellen, unter denen die Trennung 
der Stadt Sie tm vom Randowfchen Kreise und mithin die Beseitigung des 
abnormen Verhältnisses auf Grundlagen der Billigkeit ins Werk zu tickten sein 
wurde. Der Magistrat saümte nicht; er führte in feinem Antwortschreiben vom 
3. August 1853 nachstehende als ms Auge zu fassende Grundzüqe der Aus¬ 
einandersetzung auf: ^ 3 u "» 

1. Die Trennung der Stadt vom Kreise wird eine in jeder Beziehung durck,̂  
greifende und vollständige. Die Stadt Stettin übernimmt selbständig und a b ^ 
sondert die auf sie treffenden den Kreisverbänden obliegenden Staatslasten 

2. Die Stadt Stettin trägt zu den Kosten der Vollendung der Chaussee-
Mge von Penkun nach Tantow und von Stettin nach Pölitz nach der bisheriäen 
Berechnung und in den für den verbleibenden Randowschen Kreis zu bestimmenden 
Zahlungsterminen '/, bei. Dagegen scheidet sie mit jeglicher Verpflichtung mit 
Z « auf den beseitigten, bezw. ms Unbestimmte vertagten, Chausseezuq von 
Kolbitzow über Pomellen und Penkun nach der Prenzlower Kreisqränze für 
immer aus ' 

tz 
immer aus. 

. . l . ? ' ^ ^ S ^ ^ S ^ l m unterhält die Chaussee von Stettin nach Pölitz, soweit 
dieselbe auf Stettiner Stadtgebiete lauft, auf eigene und alleinige Kosten ver¬ 
zichtet daneben auf jeglichen Antheil am Chausseegelde, überläßt vielmehr solches 
oweit es auch auf jene. Chausseestrecke trifft, dem Randow'schen 'Kreise. Daaeaen 

tragt die Stadt zu den Unterhaltungskosten der übrigen Chansfeezüqe im Kreise 
mcht ferner bei, sondern verbleiben solche dem Randowschen Kreise allein 
^ ^ Der Magistrat ersuchte denOFrhrn. v. Schlotheim, diese Propositionen dem 
Kreistage zur Annahme zu empfehlen, bemerkte aber noch zu 3, datz der erste, bis 
Bollmken und Fraumdorf sich erstreckende Thei l der Steinbahn von Stettin nach 
Pölitz, wegen der sehr lebhaften Frequenz dieser Strecke, voraussichtlich eine sehr be¬ 
trächtliche, nach der obigen Offerte dem Randowschen Kreise allein verbleibende 
Revenue abwerfen, und es zur Erwägung zu bringen sein werde, daß die Stadt 
Stettin dem Kreisstraßen-Baufonds bereits ein Extraordinarinm von 4000 ^ b l r 
geopfert habe. Am Schluß schaltete der Magistrat die Bemerkung ein, daß die 
Stadtverordneten in dieser Angelegenheit, um derselben die möglichste Förderung 
zu geben, noch nicht gehört worden seien, er habe aber keinen Grund, an deren 
zur ^nogultigkeit der obigen Vorschläge allerdings notwendigen Hustimmuna 
zu zweifeln. ' ^ ^ , « 

. , ? . t ä n d e l t e si^ ^ ie man sieht, hauptsächlich um Abbürdunq der Chaussee¬ 
baulast im Kreise. Eine Randglosse zu dem Magistrats-Schreiben, anscheinend 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 42 
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von der Hand des damMgen Kreisfekretairs, besagt, daß die Stadt Stettin hin¬ 
sichtlich extraordinärer Kreislasten, nur zu den Kreisstraßenbauten, und das mit 
Recht beigetragen habe. Außerdem habe die Stadt für den Kreis auch nicht 
einen Pfennig contribuirt; wol aber könne im Oegentheil nachgewiesen werden, 
daß der Randowsche Kreis Taufende zum Besten der Madt Stettin contribuirt 
habe. Die Angabe dieser Randglosse in ihrem letzten Theile kann hier nicht 
weiter verfolgt werden. So viel ist aber gewiß, daß die Stadt Stettin von der 
Anlage der Steinbahn von Penkun über TaMow nach Mefcherin zum Anschluß 
an die Stadt Greifenhagen direct auch nicht den mindesten Bortheil bezogen hat, 
und nicht beziehen konnte, diese .Steinbahn vielmehr nur im Interesse der an ihr 
und in ihrer Nähe belegenen Güter, vom Kreise gebaut worden ist. Anders 
freilich, hat es sich um die Pölitzer Straße gehandelt, die in,ihrem ersten Theile bis 
Bollinken und Frauendorf auch der Stadt Stettin zu Gute gekommen ist, weil sie 
den Verkehr zu Lande mit den Fabrikstätten in Grabow, Bredow, Zülchow, welche 
bei feuchtem Netter auf dem grundlosen Wege des schweren Lehm- und Thon-
bodens dieser Ufergegend mit Fuhrwerk kaum zn erreichen waren, uugemein er¬ 
leichtert hat, und so der Wasserstraße auf der Oder zu Hülfe gekommen ist. 

Frhr. v. Schlotheim beeilte sich, die Vorschläge des Magistrats zur Kennt-
niß des Kreistages zu bringen; Mein er vermochte es nicht, dieselben in der 
aus den 25. August 1853 anberaumten Sitzung zur Geltung zu bringen. Die 
Rittergutsbesitzer alt- und neüadlichen wie bürgerlichen Standes, denen sich die 
Vertreter der kleinen Städte des Kreises anschlössen, lehnten das Ausscheiden 
der Stadt Stettin aus dem Oreisverbande einstimmig ab, ohne auf eine Be-
rathung der vom Landrathe modificirten Vorschläge, so wie der von einzelnen 
Kreistags-Mitgliedern in Antrag gebrachten Abänderungen derselben näher ein¬ 
zugehen. Nichts destoweniger nahm die Königl. Regierung die Sache in die 
Hand. Sie berichtete, die Anträge des Magistrats und des Landraths befür¬ 
wortend, an den Ober-Präsidenten der Provinz, und dieser an den Minister des 
Innern v. Westphalen, der sich in dem Rescripte vom 16. März 1854 vorläufig 
bereit erklärte, das Ausscheiden der Stadt Stettin aus dem Kreisverbande, des 
Widerspruchs der Stände ungeachtet, beim Könige zu befürworten, und demge¬ 
mäß den Ober-Präsidenten ermächtigte, zur Durchführung dieser Maßregel die 
Sache durch die Königl. Regierung weiter vo«bereiten zu lassen. „Mi t dem 
Vorschlage dieser Letztern, der Stadt Stettin bei ihrem Ausscheiden aus dem 
Kreis-Verbande die Aufnahme der Ortschaft Kupfermühle in den Gemeindebezirk 
zur Bedingung zu machen, kann ich mich übrigens nur einverstanden erklären". 
Mi t Rücksicht auf diesen Schlußsatz, 'bemerkte aber Ober-Präsident Frhr. Senfft v. 
Pilsach in seinem an die Königl. Regierung gerichteten Erlaß vom 2. Juni 1854 
wörtlich Folgendes: „Durch die mittelst Allerh. Cabinets-Ordre vom 17. Juni 
1826 angeordnete Vereinigung der Stadt Stettin mit dem Randower Kreise, ist 
dem Interesse der Stadt meines Erachtens zu nahe getreten. Es erscheint mir 
daher nicht gerechtfertigt, das Wiederausscheiden der Stadt aus diesem Verbände 
an lästige Bedingungen zu knüpfen, namentlich von ihr zu fordern, daß sie die 
Ortschaft Kupfermühle zu Gunsten der bisher Verpflichteten in ihren Gemeinde-
bezirk aufnehme. Diese Aufnahme, so dringend wünschenswerth dieselbe bei 
den Statt findenden örtlichen Verhältnissen auch erscheint, wird vielmehr von 
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Seiten der Stadt Stettin immer nur eine freiwillige sein können. Es kommt 
deshalb darauf an, im Wege der Vermittelung dahm zu wirken, daß die jetzt 
Verpflichteten, namentlich der Domamen-Fiskus und der Besitzer von Zabels¬ 
dorf, sich herbei lassen, der Stadt für die Aufnahme der Ortschaft Kupfermühle , 
in ihren Gemeinde-Verband ein Äquivalent zn gewähren, welches diese für die 
Lasten entschädigt, die sie dadurch in Bezug auf die Armenpflege überkäme. I n 
diesem Sinne wolle Königl. Regierung mit den Betheiligten verhandeln und mir 
das Resultat s. Z. anzeigen." 

Königl. Regierung forderte hierauf den Magistrat unterm 10. Juni 1854, 
— vorbehaltlich der weitern Verhandlung mit dem Kreise, welcher seiner Seits 
auch noch insbesondere, über das event. gleichzeitige Ausscheiden der mit dem 
Stadtbezirk zu vereinigenden Aheile der Ortschaft Kupfermühle zu hören war, — 
auf, sich nicht allein — 

1) über die Inhalts des, über die Kreistagssitzung vom 25. August refe-
rirenden, Landrathlichen Berichts vom 31. August 1853 unter 1, 2 und 3 in 
Vorschlag gebrachten Auseinandersetzüngs-Bedingungen im Fall des Ausscheidens 
der Stadt aus dem Kreisverbande, sondern auch 

2) über ditz hiermit in'Verbindung gebrachte Aufnahme der ofterwähnten 
Bestandtheile der Ortschaft Kupfermühle ausführlich zu erklären. 

Der Magistrat entsprach der vorstehenden Auffordernng durch den Bericht 
vom 24. August 1854. Er erwiderte — 

Zu 1. Daß es ihm zur Befriedigung diene, daß der Landrath v. Schlot¬ 
heim, der einzige, welcher sich in de.r Kreistagssitzung vom 25. August 1853, 
als. im Rändowschen Kreise nicht angesessen, unbefangen zu bewegen im Stande 
gewesen, die unterm 3. August 1853 proponirten Bedingungen zu den seinigen ge¬ 
macht habe. Magistrat gebe demgemäß seine Erklärung dahin ab, daß er, — 
nnter Vorbehalt der Zustimmung der Stadtverordneten-Versammlung, — mit 
den', in dem Landrathlichen Berichte vom 31. August 1853 aufgestellten Aus¬ 
einandersetzungs-Bedingungen einverstanden sei. 

Zu 2. wird die Einverleibung derjenigen Bestandtheile der Ortschaft Kupfer¬ 
mühle in den Gemeindeverband der Stadt als ins Auge gefaßt bezeichnet̂  welche 
nicht, wie der Bredowsche und Grabowsche Antheil, integrirende Theile bestehen¬ 
der Landgemeinden sind. Es handelt sich also zunächst um den Köstiner Antheil mit 
Grünthal und Langegarten, dann aber auch um den Zahelsdorfer Antheil, wenn 
gleich Zabelsdorf, mag es auch keine Dorfgemeinde bilden, doch zweifellos zu 
solchen .„selbständigen Gutsbezirken" zu zählen ist, wie deren der § 2 der St.-O. 
vom 30. Mai 1853, und der § 5 des Armenpflege-Gesetzes vom 31. December 
1842 gedenkt. Um die Tragweite des hier zur Erörterung vorliegenden Gegen¬ 
standes übersehen zu können, ist zuvörderst hervorzuheben, daß als Objecte des 
unvermeidlichen Aufwandes bei jeder geregelten städtischen Gemeinde-Verwaltung 
insonderheit sich herausstellen: — 

1) Die Armenpflege; — 2) die Schule; — 3) die Nachtwache; — 4) die 
Feüerlösch-Anstalten; —5) die Straßenpflasterung; —̂ 6) die Straßenerleüchtung; 
— 7) die Anlegung und Unterhaltung öffentlicher Brunnen; — 8) die Unter¬ 
haltung des Begräbnißftlätzes; — 9) die Criminalkostenlast. 

Es fragt sich, zu welchem Betrage jener Aufwand von den zur Einver-
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leiöuug bezeichneten Bestandtheile der Ortschaft Knpfermühle in Anspruch ge¬ 
nommen wird. Um einen möglichst richtigen Maßstab dafür zu finden, sind die 
Zustände der Vorstadt Neü-Turnei ins Auge gefaßt worden. Sie liegt ungefähr in 
derselben Entfernung von der Stadt, wie Kupfermühle; die Erwerbsquellen der 
Bewohner stimmen im Wesentlichen überein; auch in Turnei herrscht das Prole¬ 
tariat vor, — ein Umstand, der nach den sorgfältigst angestellten und erörterten 
Vergleichungen in Kupfermühle in einem bestimmt noch viel höhern Grade Statt 
findet. 

Der Magistrat yat durch die städtische Armm-Direction von den oben be¬ 
zeichneten Gegenständen 1) die Armenpflege und 2) die Schule ermitteln lassen. 
Zufolge ihres Berichts vom 18. Juli 1854 ist das Resultat dies: daß'diese 
Verwaltungszweige in Turnei einen jährlichen Aufwand von Thlr. 2 — 5^2 Pf-
pro Kopf der Bevölkerung in Anspruch nehmen. Was noch hinzutritt, sagen die 
der Berechnung in dem Berichte angefügten Bemerkungen; soviel stellt sich jeden¬ 
falls heraus, daß die Berechnung überdies mäßig ist. Anlangend — 

3) die Nachtwache, so -erhält ein städtischer Nachtwächter: a.) 5 Thlr. Ge¬ 
halt monatlich, also jährlich 60 Thlr. d) 25 Pfd. Öl nebst Dochte, jährlich 
4 Thlr. 15 Sgr. e) alle 3 Jahre einen Mantel a 9 Thlr., macht jährlich 3 Thlr. 
Die Kosten eines Nachtwächters betragen mithin alljährlich 67 Thlr. 15 Sgr. 
Nach dem Gutachten der städtischen Sicherheits-Deputation sind für die in Rede 
stehenden Antheile von Kupfermühle mindestens 2 Nachtwächter erforderlich. Die 
Nachtwache wird folglich einen jährlichen Aufwand von 135 Thlr. erheischen. 

4) Als Feüerlöschanstalt muß ein großes neues Spritzenhaus, welches zugleich 
als Nachtwächter-Lokal dienen mag, nebst den erforderlichen Utensilien, einge¬ 
richtet werden. Die Anlagekosten werden die Höhe von mindestens 1000 Thlr. 
erreichen. Die Zinsen dieses Kapitals und die Unterhaltungskosten des Gebäudes 
und der Löschgeräthschaften betragen jährlich 55 Thlr. 

Hinsichtlich des Straßen- und Brunnenwesens hat der städtische Bau-Com-
missarius Kriesche einen sehr ausführlichen motivirten Bericht unterm 10. Juli 
1854 vorgelegt, dem die städtische Öconomie-Deputation nach erfolgter Prüfung 
der Ausführungen des ic. Kriesche überall beigetreten ist., Daraus ergeben sich 
folgende Refultate: 

5) Für Straßenpflasterung und Wegebauten muß nach überfchlägiger Schätz¬ 
ung ein Kapital von 2500 Thlr. verwendet werden. Davon betragen die Zinsen 
unter Hinzurechnung der für die bestehenden und für die neuen Pflasterungen 
erforderlichen Unterhaltungskosten mindestens 10 Prct. oder 250 Thlr. 

6) Die Anlegung und Aufstellung einer Straßen-Öllaterne kostet 12 Thlr. 
15 Sgr. Es sind 10 Laternen erforderlich, macht 125 Thlr. Die jährliche 
Unterhaltung einer derartigen Laterne kostet bei nur 9monatlichen Brennen a) für 
Öl und Dochte 5 Thlr. 15 Sgr. d) für Bediennng mit 20 Sgr. pro Monat 
6 Thlr, in Summa 11 Thlr. 15 Sgr. Die Aufstellung und Unterhaltung von 
10 Straßenlaternen macht also iucl. Zinsen des Anlagekapitals einen Aufwand 
von jährlich 120 Thlr. erforderlich. 

7) Die öffentlichen Straßen-Brunnen, deren 6 ausreichen werden, kosten 
zu ihrer Anlegung ca. 2400 Thlr. Davon betragen die Zinsen unter Hinzu¬ 
rechnung der Unterhaltungskosten mindestens 220 Thlr. 
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8) Was den Begräbnißplatz anbelangt, so benutzen, zufolge einer Mitthei¬ 
lung der Königl. Polizei-Direction, die Bewohner von Kupfermühle den Fried¬ 
hof am Wege nach Zabelsdorf. Wie lange dieser ausreichen wird, läßt sich nicht 
beurtheilen. Doch ist erwähnenswert!», daß bei der uothwendig gewordenen Er¬ 
weiterung des Armen-Friedhofs der Morgen Sandland dem Gutsbesitzer Gampe, auf 
Friedrichshof, mit 300 Thlr., 15 Mg. mit 4500 Thlr. zu bezahlen gewesen sind. 

9) Die Criminalkosten-Laft dürfte auf sich beruhen bleiben können, da es 
nicht unbedingt nothwendig erscheint, daß Hinsichts ihrer in den früheren Ver¬ 
hältnissen eine Veränderung eintritt. 

Wenn nun nach der, von der Königl. Polizei-Direction mitgetheilten Über¬ 
sicht der Bevölkerung s sich die Einwohnerzahl herausstellt — von Grünthal 
auf 81, vom Köstiner Antheil auf 642, vom Zabelsdorfer Antheil auf 759, 
zusammen auf 1482 Seelen, fo ergibt sich der jährliche Communal-Aufwand 
dahin: — 

Zu 1 und 2. Armen- und Schulpflege mit 2 Thlr. 5 ' /^ Pf. 5 
pro Kopf Thlr.'2987 

Zu 3. 'Nachtwache 135 
Zu 4. Feuerlöschwesen 55 
Zu 5. Straßenpflasterung :c. . 250 
Zu 6. Straßenerleüchtung . 120 
Zu 7. Brunnenanlagen . , 220 

Jährliche Ausgabe in Summa Thlr. 3767 
Allerdings müssen auf diesen Anfwand die in Aussicht stehenden Communal-

Einnahmen in Anrechnung gebracht werden. Wenn diese aber aus der Vorstadt 
Turnei mit 2424 Einwohnern, nach Ausweis der Kämmereikassen-Buchführung 
an Grundabgabe 389.1, an Personalabgabe 182.12, zusammen 571 Thlr. 13 Sgr., 
also pro Kopf etwa 7 Sgr. 1 Pf. betragen, so ist von den Bewohnern der in 
Rede stehenden Antheile von Kupfermühle mit 1482 Einwohnern nicht mehr als 
349 Thlr. 28 Sgr. an jährlicher Einnahme zu erwarten, die mithin von dem 
jährlichen Aufwände mindestens um 3417 Thlr. 2 Sgr. überstiegen wird. 

Sollte man vorstehender Auseinandersetzung mit dem Einwände entgegen¬ 
treten wollen, daß vieles Nothwendige nicht gleich mit aller Schärfe zur Aus¬ 
führung gebracht wird, so ist darauf zu erwidern, daß der ganze Incorporations-
Plan lediglich den Zweck hat, die vorstehend erwähnten Anstalten ins Leben zu 
rufen, und daß die, die Vorstädte Grünhof, Turnei, Fort Preußen, Galgwiese ic. 
betreffenden, Magistrats-Acten genugsam ergeben, wie die Königl. Polizei-Verwal¬ 
tung ihre Anforderungen in ^uanto abmißt, wofern, nur erst die Verbindlich¬ 
keit in quaii feststeht. Königl. Regierung erachtet es für wünschenswert!), mit dem 
Ausscheiden der Stadt Stettin aus dem Randowschen Kreisverbande die Incor-
poration der mehrgenannten. Antheile der Ortschaft Kupfermühle in Verbindung 
zu bringen. Allerdings legt die Stadt Stettin auf jenes Ausscheiden aus einer 
Gemeinschaft, in die sie unverschuldet und unvorbereitet gelangt ist, und welche 
auf ihr schwer, ja, wenn die Bedeutung der Stadt mit ihrer Vertretung auf dem 
Kreistage verglichen wird, fchmerzlich und entmuthigend lastet, ein sehr großes 
Gewicht. Dies ist schon früher im Jahre 1850, und wiederholt 1852 ausge-
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sprochen worden. Wenn es aber für die vorliegende Erörterung hauptsächlich 
darauf ankommt, den finanziellen Gesichtspunkt ins Klare zu stellen, so handelt 
es sich allerdings darum, die Stadt Stettin vor ferneren vom Randow'schen 
Kreise ihr aufzuerlegenden Contributionen gefchützt zu sehen. Dieses Schutzes 
aber wird die Stadt sich erst erfreuen, nachdem sie bereits durch unwiederbring¬ 
liche schwerlich zu vermeidende Opfer gebüßt hat. Neun die vom Magistrate 
adoptirte Proposition 2 des Landräthlichen Berichts vom 3 1 . August 1853 — 
Magistrat meinte, sich nach Lage der Sache diesem oiius nicht entziehen zu können, 
— verursacht der Stadt einen bereits mit beträchtlichen Summen theilweise ab¬ 
getragenen Aufwand von ca. 60.000 Thlr . , indem den städtischen ^/. der An¬ 
schlagssumme von bezw. 45000 Thlr . und 74.425 Thlr^ für Steinbahnbauten 
noch das von der Stadt geleistete Vxtraoräiliai-iulli von 4000 Th l r . hinzutritt, 
und es bekanntlich bei öffentlichen Bauten nicht gelingt, erhebliche Überschrei¬ 
tungen der Anschläge zu vermeiden. Anlangend aber die Beschlüsse neuer Unter¬ 
nehmungen, so macht sich der Umstand bemerklich, daß die übrigen ^ des Auf¬ 
wandes der Randowsche Kreis, ausschließlich der Stadt Stett in, zu tragen hat. 
Vielfach laut gewordene Klagen der Kreisinfafsen über die Höhe der Beiträge 
lassen es erkennen, wie schwer die Last der übereilt gefaßten Beschlüsse des Kreis¬ 
tags ungeachtet der Zubuße der Stadt Stettin auf seinen Mtgl iedern und deren 
Comnnttenten ruht. Wo l nicht mit Unrecht darf daraus die Voraussetzung ent¬ 
nommen werden, daß eine neue finanzielle Belastung Stettins durch den R.an-
dowschen Kreistag in weitere Ferne gerückt sein werde. Angesichts dieser Lage 
der Oache, vorzugsweise also in Erinnerung der Ar t und Weise, wie die Stadt 
Stett in in den ihr ganz fremden Randow'schen Kreisverband gerathen ist, und 
in Erwägung jener daraus neuerdings hervorgegangenen Kontribution von 
60.000 Th l r . wird jetzt mit dem sehnlichst gewünschten Ausscheiden der Stadt 
aus jenem Verbände eine Maßregel in Verbindung gebracht, welche einen jähr¬ 
lichen Aufwand von mindestens 3417 Thlr., also eine zu 4'/2 Proc. berechnete 
neue Capitallast von 76.000 Thlr . in Anspruch nimmt. Daß die Zustände von' 
Kupfermühle von der kläglichsten Art sind, und daß die Stadt Stettin, diesen 
Zuständen insofern ihr Interesse nicht vorenthalten kann, <Hs allerdings die Übel¬ 
stände einer solchen Nachbarschaft nicht. ohne Rückwirkung auf die Stadt bleiben 
kann, soll nicht in Abrede gestellt werden. Aber je weniger die Frage zurückzu¬ 
weisen ist, was denn die Stadt Stettin in der Sache verschuldet habe, und wie 
weit es an ihr sei, eine ihr ganz fremde, jahrelange im höchsten Grade mangel¬ 
hafte Verwaltung und deren Folgen zu sühnen, um so weniger vermag die Ver¬ 
tretung der Stadt aus den ihr anvertrauten Oemeindemitteln lediglich für die, 
in w i l d e r und habfücht iger Weise entstandene, Ortschaft Kupfermühle sich 
ohne Weiteres zu Opfern zu verstehen, die eine Ausdehnung erreichen, wie sie 
vorstehend berechnet und festgestellt sind. 

Wenn daher die Stadt sich zur Übernahme der beschwerlichen und mühe¬ 
vollen Communal-Verwaltung der in Rede seienden Antheile von Kupfermühle 
entschließen sollte, so können doch die d e s f a l l f i g e n U n t e r h a n d l u n g e n sich 
unmögl ich ande rs , a ls un te r Festha l tung der Entschädigungs-Frage 
nach Maßgabe der vorstehend hervorgehobenen Gesichtspunkte be¬ 
wegen können. Magistrat erkennt nicht die daraus erwachsenden Schwierig-
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leiten, aber glaubt auch, die Bemerkung nicht übergehen zu dürfen, .daß schon 
ein wesentlicher Theil derselben dadurch beseitigt werden könne, wenn in Bezug 
auf Zabelsdorf, dessen Gutsherrschft erheblichen Gewinn aus dem Erbpacht-
Canon seiner Colonisten zieht, und durch jahrelanges unvorsichtiges Parceliren 
unter Auferlegung hoher Erbstands- und Canons-Beträge, bei vollständiger Ver¬ 
nachlässigung aller Sorge für communale Einrichtungen zum großen Theile die 
jetzigen mangelhaften Zustände herbeigeführt hat, die Bestimmung des § 5 des 
Armenpflege-Gesetzes vom 31. December 1842 zur Anwendung und Ausführung 
gebracht werde. Am Schlnfse seines Berichts fügte Magistrat die Bitte hinzu, 
Königl. Regierung möge, weil die hier zur Erörterung gebrachte Angelegenheit 
in durchaus keinem organischen Zusammenhange mit der der Stadt in Aussicht ' 
gestellten Kreisverbands-Regulirung stehe, die möglichste Förderung dieses letzt¬ 
gedachten Gegenstandes herbeizuführen Veranlassung nehmen. 

Königl. Regierung ließ die Angelegenheit eine Zeitlang ruhen; dann nahm 
sie dieselbe in einer an den Landschafts-Director v. Ramin, Verweser des Land-
raths-Amts Randowschen Kreises, gerichteten Verfügung vom 6. Januar 1855 
wieder auf. Sie sagte darin: Die Angelegenheit wegen Ausscheidens der Stadt 
aus dem Kreise ist nach dem ersten Theil der Magistrats-Erklärung vom 24. August 
1854 so weit gediehen̂  daß sie der Kreisvertretung, welche bisher auf eine Be-
rathung oder Beschlußnahme über die Bedingungen nicht hat eingehen wollen, 
vorgelegt werden könne; da aber die Kreisvertretung auch über das mit dieser 
Sache in Verbindung gebrachte Project der Aufnahme von Kuftfermühle in den 
Gemeindebezirk von Stettin zu hören sei, so werde zweckmäßig dem Kreistage erst 
dann Vorlage zu machen sein, wenn auch die Verhandlungen in der letzten An¬ 
gelegenheit ein abgeschlossenes, erreichbares Ziel und und eine Einigung über die 
Bedingungen der Ausführung herausgestellt haben. Wenn als Gegenstand der 
Verhandlungen: Einverleibung derjenigen Bestandtheile von Kupfermühle in den 
Gemeindeverband der Stadt Stettin bezeichnet wird, welche nicht integrirende 
Theile bestehender Landgemeineinden — Grabow, Bredow, — sind, so haben 
damit alle Bestandteile von Kupfermühle, welche nicht zu den so eben genannten 
zwei Dörfern gehören, ins Auge gefaßt werden sollen, also der Köstiner oder 
Stettiner Amts-Antheil mit Grünthal, und auch der Zabelsdorfer Antheil, wie 
die städtischen Behörden richtig annehmen; denn auch der Letztere gehört zu 
keiner Landgemeinde, sondern zu einem selbständigen Gutsbezirk. I n dem Ober-
Präsidial Erlaß ist die Anficht ausgesprochen, daß die Ausnahme von Seiten der 
Stadt immer nur eine freiwillige sein könne. Dieser Ansicht steht, wie Königl. 
Regierung meint, der § 2 der neuen St.-O. entgegen; aber freilich ist hier die 
Notwendigkeit der im Absatz 6 des genannten § 2 erwähnten Auseinandersetzung 
zwischen den Betheiligten nicht zu verkennen, und es ist daher znvörderst haupt¬ 
sächlich über die von der Stadt in den Vordergrund gestellte Entschu¬ 

ldigung sfrage zu verhandeln. Wenn diese Verhandlungen soweit gediehen sind, 
daß die Auseinandersetzung ermöglicht wird, werden sich die übrigen Schwierig¬ 
keiten bald erledigen. Zu ihrem Commissarius in dieser Angelegenheit ernennt 
Königl. Negierung den Landschafts-Director v. Ramin. Die Einverleibung der¬ 
jenigen Grundstücke, welche noch keinem Gemeinde- oder selbständigen Gutsbe¬ 
zirke angehören, unterliegt dem Absatz 2, und die Einverleibung der zum Zabels-
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dorfer Gutsbezirk gehörigen Grundstücke des Zabelsdorfer Antheils unterliegt dem 
Alinea 4 des § 2 der St.-O. Danach ist zu, verhandeln mit der Vertretung 
der Stadt Stettin, mit dem Domainen-Fiskus wegen des Köstiner Antheils, mit dem 
Besitzer des Gutes Zabelsdorf und den Eigenthümern der betheiligten Parcelen. 
Als Grundlage der Verhandlung find zuvörderst die von der Stadt Stettin in 
dem Bericht vom. 24. August 1854 aufgestellten Gesichtspunkte und Bedingungen 
anzunehmen, und werden die den letzteren, in Bezug auf den für die aufzuneh¬ 
menden Bestandtheile unvermeidlichen Aufwand zu Grunde liegenden, Positionen 
und Berechnungen als durchaus nicht unbillig anerkannt werden müssen. Damit 
foll aber dem Regierungs-Commiffarius die Vorlage neuer und etwa zweckmäßiger 
erscheinenden Verhandlungs-Grundlagen nicht verschränkt fein. Über die Grund¬ 
sätze, welche bei der im Absatz 6 des § 2 St.-O. vorgeschriebenen Auseinander¬ 
setzung von der Verwaltungsbehörde zu befolgen sind, enthält weder das Gesetz 
Bestimmungen, noch sind darüber Ministerial-Instructionen vorhanden. Es find 
daher die hierauf bezüglichen Vorschriften der wegen Einführung der revidirten 
St.-O. von 1831 erlassenen Ministerial-Instruction vom 11. April 1831 und 
der Circular-Verfügung vom 13. Mai 1845 zu berücksichtigen. 

Zum nähern Verständniß der in vorstehender Verfügung angezogenen Ge¬ 
setzesstellen scheint es nicht unangemessen zu sein, hier den § 2 der ̂  St.-O. vom 
30. Mai 1853 vollständig einzuschalten, wobei, Behufs leichterer Übersicht, die 

ätze nummerirt werden, was im Gesetze selbst nicht geschehen ist. 
I . / D e n städtischen Gemeinde-Bezirk (Stadt-Bezirk) bilden alle diejenigen Grundstücke, 

welche demselben bisher angehört haben. 
2. Grundstücke, welche bisher noch keinem Gemeinde- oder selbständigen Guts-Bezirke 

angehört haben, können nach Vernehmung der Betheiligten und nach Anhörnng des Kreistages 
unter Genehmigung des Ministers des Innern mit dem Stadt-Bezirk vereinigt werden. 

3. Eine Bereinigung eines ländlichen Gemeinde- oder eines, selbständigen Guts-Bezirks 
mit einer Stadtgemeinde kann nur unter Zustimmung der Vertretungen der betheiligten Ge¬ 
meinden, sowie des betheiligten Gutsbesitzers nach Anhörung des Kreistages mit Genehmigung 
des Königs erfolgen. , 

4. Die Abtrennung einzelner Grundstücke von einem Stadt-Bezirk und deren Vereinigung 
mit einem angränzenden Gemeinde- oder selbständigen Guts-Bezirk, sowie die Abtrennung 
einzelner bisher zu einer andern Gemeinde oder zu einem selbständigen Gute gehörenden 
Grundstücke und deren Vereinigung mit einem angränzendeu Stadt-Bezirk kann nach Anhörung 
des Kreistages mit Genehmigung des Ministers des Innern vorgenommen werden, wenn 
außer den Vertretungen der betheiligten Gemeinden und den betheiligten Gutsbesitzern auch 
die Eigenthümer jener Grundstücke darin willigen. I n Ermangelung der Einwilligung aller 
Betheiligten kann eine Veränderung dieser Ar t in den Gemeinde- oder Guts-Bezirken nur in 
dem Falle, wenn dieselbe im öffentlichen Interesse als nothwendiges Bedürfniß sich ergibt, und 
alsdann nur mit Genehmigung des Königs nach Vernehmung der Betheiligten und nach An¬ 
hörung des Kreistages Statt finden. 

5. I n allen vorstehenden Fällen ist der Beschluß des Kreistages vor Einholung der 
höhern Genehmigung den Betheiligten nachrichtlich mitzuttzeilen. 

6. Wo und soweit in Folge einer derartigen Veränderung eine Auseinandersetzung 
zwischen den Betheiligten sich als nothwendig ergibt, ist solche im Verwaltungswege zu 
bewirken. 

?. Wird hierbei eine Übereinkunft der Betheiligten vermittelt, so genügt die Genehmi¬ 
gung der Regierung; im Falle des Widerspruchs entscheidet der Minister des Innern. 

8. Privatrechtliche Verhältnisse dürfen durch dergleichen Veränderungen niemals ge-
stört werden. 
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9. Eine jede solche Veränderung ist durch das Amtsblatt bekannt zu machen. Verände¬ 
rungen, welche bei Gelegenheit einer Gemeinheitstheilung vorkommen, unterliegen diesen Be¬ 
stimmungen nicht. » ', , 

Nachdem der Verw'efer des Landraths-Amts, v. Ramm, als Commisfarius 
der Regierung, die nöthigen Vorbereitungen getroffen hatte, fetzte er auf den 
12. April 1855 einen Termin an, um sich den Interessenten gegenüber des ihm 
von der Königl. Regierung ertheilten Auftrags zu entledigen. I n diefem Ter¬ 
mine waren erschienen: ^ 

1. Für' die Stadt Stettin: der Bürgermeister Schallehn und der Stadt-
fyndikus Otto; 

2. Für den Domainen-Fiskus wegen des Köstiner Antheils von, Kupfer¬ 
mühle: der Regierungsrath v. d. Hagen; 

3. Der Besitzer des Gutes Zabelsdorf, Stachow*), sowie der Pächter 
dieses Guts, Madtrath Wellmann, der in sofern ein Interesse zur Sache hat, 
als er laut seines Pachtvertrages verpflichtet ist, die durch die Armenpflege auf 
Kupfermühle Zabelsdorfer Antheils erwachsenen Kosten, soweit das Gut Zabels¬ 
dorf zu deren Tragung verpflichtet fein sollte, zu tragen. 

Zuvörderst gab der Regierungs-Commifsarius den Parteien eine gedrängte 
Übersicht vom Stands der Angelegenheit, wobei vorzugsweise die Regierungs-
Verfügung vom 6. Januar 1855 und der Magistrats-Bericht vom 24. August 
1854 zum Anhalte diente., Nachdem die Sache beleuchtet und besprochen war, 
erklärten — 

Die Vertreter der Stadt Stettin: Wir bleiben im Allgemeinen bei Dem 
stehen, was in dem Bericht vom 24. August v. I . gesagt ist, und bemerken hier, 
noch zur nähern Erläuterung was folgt: Der Magistrat ist der Ansicht, daß die 
Bedingungen hier" nicht zutreffen, welche das Gefetz vorausfetzt, die Stadt zu 
zwingen gegen ihre Einwilligung die bezeichneten 3 Parcelen (Küpfermühle, Za¬ 
belsdorfer und Köstiner Antheil, nebst Grünthal) aufzunehmen und zwar aus 
folgenden Gründen: — 

1) Von dem Zabelsdorfer Antheile steht nach der eigenen Annahme der 
Königl. Regierung fest, daß derselbe zu einem selbständigen Gutsbezirke gehört. 

2) Die Gemeinde-Verhältnisse von Grünthal und dem Köstiner Antheile 
sind zwar nicht ganz deutlich, der" Magistrat nimmt indessen bis zu der von der 
Königl. Regierung zu gebenden weitern Aufklärung an, — 

«,. Daß Grünthal theils zu Grabow, theils zu Zabelsdorf gehört und zwar 
nach Ausweis des Hypothekenbuchs ^ ) ; 

d. Daß der Köstiner Antheil, wie fchon aus seiner Benennung hervorgeht, 
sicher zu dem selbständigen Gutsbezirke Köstin gehört. -

3) Das Gesetz nimmt nun zwar an, daß die Incorporation'auch gegen den 
Willen der Gemeinde vor sich gehen könne, und zwar in dem Falle, wenn im 
öffentlichen Interesse'ein nothwendia.es Bedürfniß vorliegt; der Magistrat bestreitet 
aber, daß diese Bedingung hier zutrifft. , 

*) Der Besitz von Iabelsdorf war inzwischen von Schleich auf den I)r. Schrader, und von 
diesem auf dem Kaufmann- Stachow übergegangen. 

°^) Aus den früheren Verhandlungen ist es bekannt, daß die ursprüngliche Fläche von 
Grünthal- von Iabelsdorf abgezweigt '(S. 300, 310) und demnächst noch weiter durch Ankauf 
von Zabelsdorfer Erbpachtgrundstücken vergrößert ist. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V I I I . 43 
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^ 4) Aber selbst, wenn angenommen werden könnte, daß Grünthal und der 
Köstiner Antheil zu keinem selbständigen Outsbezirke oder GemeindebMke geMre, 
so ist der Magistrat der Anficht, daß die MvGleibung yuch in diesem Falle 
nach dem Gesetz von der Regulirung abhängig fei. Der 
Magistrat macht daher im Wgememen seine E r M 
dieser Entschädigungsfrage ahhijngig. 

Stachow, der Besitzer, und Wellmann, der Pächter von AabeMorf, behalten 
sich ihre Erklärungen gegen die vprftchenden A u M h r M M ^u 1, . 2 / 3 , 4, vor 
und überreichen, in Entgegnung, und in Widerlegung der im MagistratsbevWe 
vom 24. August 1854 aufgefteUen Behauptungen, fo wie des beMlichen Refcripts 
des Ober-Präsidenten, Frhrn. Senfft v. Wsstch, und der Oömgl. Regierung, 
ein Memorial d. d. Stettin, deü 10. W r i l 185h, Md «bchauWn nebMbei, daß 
die Stadt Stettin, die gedachten 3 Äntheile von KWfermüMe cwch ohne Ent¬ 
schädigung in ihren Gemeindebezirk anzunehmen verftftichtet sei. Wenn dies aber 
auch nicht der Fall, so befände sich d,er Besitzer von HabMdgrf nicht in der 
Lage, auf die Höhe der zu gewährenden Entfchädigung irgenh eine Erklärung 
abzugeben, denn bekanntlich Wien die Ausgaben, die dem Gutsbesitzer von 
Zabelsdorf durch den Kupfermühlfchen AMe i l erwuchsen, Dein nur i,n d.̂ r Ar¬ 
menpflege ihren Grund, von denen der Besitzer vielleicht gänzlich entbunden ^yird, 
indem in dieser Beziehung ein Proceß gegen den Fiskus Ws Gutscherrfchgft > 
von Zabelsdorf Seitens des jetzigen Besitzers angestrengt fei. Gewinne Zabels¬ 
dorf diesen Proceß, wie zu erwarten stehe, so ßelen die Ausgaben für Zabels¬ 
dorf fort, und alsdann sei für bas Gut 
geringste Entschädigung an die Gtadt Stettin zu leisten. 

Die Vertreter der Stadt verlangten Abschrift des, Wellmann-Stachow'schen 
Memorials und behielten sich ihre Erklärung, in Bezug auf hasseOe vor. 

Demnächst erklärte als Vertreter des Domainen-Fiskns der RegierungZrath 
v. d. Hagen was folgt: — Meine Erklärung betrifft nur die BMhungen des 
Domainen-Fiskus, in 8p6ei6 des Domainen-Amts Köstin, zur vorliegenden Sache, 
und ich bestreite jede Verpflichtung des- Domainen-Fiskus in diefer Beziehung. 
Eine folche Verpflichtung könnte nur aus dem frühern Besitz des Ritterguts 
Zabelsdorf, der ehemaligen Kupfermühle und des ehemaligen Walzkruges (Grün-
thal) entspringen. Zabelsdorf ist als Rittergut veräußert und bildet mithin als 
solches einen befonderen Gutsbezirk, in welchem von dem Gutsbesitzer die hier 
in Rede stehenden Verbindlichkeiten allein zu erfüllen sind. Die ehemalige Kupfer¬ 
mühle und der Malzkrng sind niemals Theile eines Ritterguts gewefen, fondern 
Einzel-Besitzungen, welche weder'zu eine,m Guts- noch Gemeinde-Bezirke gehören. 
Gutsherruche Verpflichtungen liegen daher auch dem Domainen-Fiskus in Be¬ 
ziehung der auf diesen beiden Einzel-Besitzungen entstandenen Etablissements 
keinesweges ob. Ich erkläre daher, daß der Domainen-Fiskus kein Interesse bei 
der Sache hat. , 

Dieses Protokoll des resultatlosen Termins wurde der Königl. Regierung 
am 24. April 1855 mit einem kurzen referirenden Bericht eingereicht, ohne daß 
ihr Commifsarius Veranlassung nahm ein Gutachten über die Auslassungen der 
Betheiligten hinzuzufügen. . 

Wellmann's Memorial, eine, nach des Verfassers Anschauungen motivirte. 
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ZurWweisüng Ar EntschäWungs-Anfprüche des Magistrats, sowie eine Kritik 
der in der Sache vom Ober-Präsidentett, von der KöMgl. Regierung und selbst 
vom Minister dss Innern etlässMen Verfügungen enthaltend, umfaßte 16 Folio¬ 
blätter. Zur Entstehungsgeschichte von KüpfermWe kommt in der Denkschrift 
folgende bemerkeüswerHe Stelle vor: — , 

l̂ s ist hinlänglich bekannt und wird der BelveGfllhrung nicht bedürfen, daß 
die Ortschaft Kupfermühle entstanden ist durch das Bedürfniß der zunehmenden 
Bevöl lerüng der S tad t S te t t in . Unmittelbar gränFend an die Feldmark 
Stetlins müßte KüpfeMüHle bei der durch die Fortificätionen der Festung be-
schränktM R'llWlichkeit der Stcltzt> Wächst der Zufluchtsort der unbemittelten, 
handaH'eitenöen Klassen der BevoMrung Gtettin's werden, da bei dem zuneh-
MttdM GeschäftsverkeHr balb die MethsweW'e und sonstUen Bedütfnisse in der 

' Stadt, sich so steigerten^ daß Ver von feinem Tagelöhn lebende Arbeiter gemeiniglich 
Nicht mehr in der Stadt wshiieii konnte^ soNderK nach der nächsten Umgegend 
zielM mHte, wv sehr bald eine große Anzahl Haüser entstand, um diesem Be¬ 
dürfnisse zu geWgen. Es w u M an BaMniernehmer, zum Theil auch schon 
früher zu anöeren Zwecken, Grund Md Boden zu ernem damals gegen heute noch 
höchst geringen Kauf- öder ErVpächtwerthe abgetreten, größern> Theil in dem 
IaPzchnet Von 1831—18W> wo der HMdel Stettins beständige Befch^^ den. 

- handarbeikenden Klafftn gewährte', und bazu beitrüg, bei b i l l igerm Lebensunterhalt 
auf diesen neuen AnfiedlungeN und bei noch nicht eingekehrten körperlichen und 
geistigen, ö. h.: moralischen Krankheiten — wie in späterer Zeit - - eine betrieb-
same Betzolkerung rn KMfermühle fchnekl herbeizuführen. Dies wurde von 1842 an 
noch beförVert, weil erst nach dieser Zeit durch das Armen-Vesetz den Ge¬ 
meinden größere BerpfliDungeN' für die Armen aufMegt würden, und die Gnts-
herrschäften üMhaHt erst zur Armenpflege herangezogen und den Gemeinden 
gleich erächtet wurden^ Es ist llugenscheinlich, daß die unbemittelte Bevölkerung 
Stettin's, die händarbeitenden Klassen, ihre Wohnungen zum größten Theil in 
den naHst gelegenen Orten, hauptsächlich Neü-Turnei und dann in der neuen Ort¬ 
schaft KüpfermüHle nahmen, wätMnd sie Arbeit in Stettin suchten und dadurch 
den Werth der UrVeit m der Stadt stets auf einem mäßigen Satz des Tagelohns zum 
Besten des MOels und der wöhlhahenöen Bevölkerung hielten.. Als das Ungemach 
der Cholera unö der bald öVrauf folgenden politischen Verwirrungen der Jahre 
1848 und 1849, hereinbrach würben auch viele dieser Arbeiter in Roth und 
Elend gestürzt und dke von den dazu durch das ArAen-Oesetz von 1842, ohne 
Rücksicht Ms frühere Nerhcknisse, Uerftfiichteten zu gewährenden Mittel konnten 
nicht ausreicheÜ, um ein Nach unb nach herangewachsenes Proletariat hin¬ 
länglich M MterMtzen, welches eigentlich und passender das Proletariat der 
Stadt Stettin genannt Werden soMe, weil es seine Hände und Kraft der 
Stadt durch Arbeit um billigest Preis zum Opfer örachte. 

I n Mser Gtzahlung vom Entstehen der Ortschaft Kupfermühle und von 
den Ursachen dazu, l iW sehr viel Wahres, — das rft nicht zu verkennen; andrer 
Seits Wird aber Nemals weggeleugnet werden köMen, daß die leidige Sucht 
nach Oewmn Wbei eine RoAe gespielt hat: Schleich, der Besitzer des ehemaligen 
Kühfermüh'len-Terrüms und des Gutes AaWsdvrf, war seines'Zeichens ein 
Kaufmann; der SpeculatiönZ-Geist, den eHten Jünger des geflügelten Gottes 
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kennzeichnend, trieb ihn an, den Grund und Boden als bewegliche Waare zu 
betrachten und aus demselben mühelos Kapital zu schlagen, was von ihm 
selbst eingeräumt worden ist. ^ Daß es in eminenter Weise gelungen, geht aus 
den weiter oben eingeschalteten Canon-Zahlen unverkennbar hervor. Alle Cala-
mitäten für die Besitznachfolger vo» Kupfermühle und Zabelsdorf, wie demnächst 
für die Stadt Stettin, hätten übrigens vermieden werden können, wenn Schleicht 
leichtfertiges Parceliren unter Aufsicht gestellt worden wäre; dies war vom 
Standpunkte der Wohlfahrts-Polizei geboten, und auch um so leichter ausführbar, 
als der Domainen-Fiskus beim Verkauf von Zabelsdorf e. p. sich alle Rechte 
der Oberherrlichkeit und der Polizei-Gerichtsbarkeit contractlich vorbehalten hatte. 

Weltmann wies übrigens nach, daß in dem Zeiträume vom Monat Ma i 
1853 bis zum 1. Apri l 1855, alfo in noch nicht vollen 2 Jahren, das Gut 
Zabelsdorf für Armenpflege in den Kupfermühlschen Parcelen die Summe von-
354 Thlr. 26 Sgr. 5 Pf. aufgewendet habe, und zwar 54 Thlr. 27 Sgr. 6 Pf. 
an fortlaufenden und 299 Thlr. 28 Sgr. 11 Pf. an zeitweifen Unterstützungen. 

I n der Angelegenheit, betreffend das Ausfcheiden der Stadt Stettin aus 
dem Randower Kreisverbande und die Aufnahme der Ortschaft Kupfermühle in 
den Gemeindebezirk der Stadt, gab die Königl. Regierung durch die Verfügung 
vom 6. August 1855 zu erkennen, daß sie nach nochmaliger Erwägung der Sache, 
in Veranlassung der an den Landrath v. Ramin gerichteten Vorstellung vom. 
4. Juni den Ober-Präsidenten ersucht habe, sich bei dem Minister des Innern 
dahin zu verwenden, daß ihr in Abänderung der betreffenden Bestimmung des 
Ministerial-Erlasses vom 16. März 1854 Autorisation ertheilt werde, das Aus¬ 
scheiden der S t a d t S t e t t i n aus dem Randowschen Kre isverbande i n 
einem selbständigen, von der Organisation der Communal-Verhältnisse von 
Kupfermühle getrennten, Ver fahren zu behandeln. Dem Magistrate wurde an¬ 
Heim gegeben, zur kräftigen Förderung dieser Angelegenheit die vorbehaltene Zu¬ 
stimmung der Stadtverordneten zu. den, in dem landräthlichen Berichte vom 
31. August 1853 aufgestellten Auseinandersetzungs-Bedingungen zeitig einzuholen, 
damit event. die Kreissiände sogleich nach Eingang des zu erwartenden Ministerial-
Bescheides über die Auseinandersetzungs-Bedingungen gehört werden könnten, und 
ein weiteres Zurückgehen auf die Stadtbehörden möglichst vermieden werde. 

Auf den zweiten Punkt, die Einverleibung von Kupfermühle in den Stadt¬ 
bezirk betreffend, wurde des Magistrats Aufmerkfamkeit darauf gelenkt, daß die obwa!-
tenden Umstände die Durchführung diefes Projects auf Grund des tz 2 der 
St.-O. selbst gegen den Willen der Stadt unerläßlich machten, weshalb ein be¬ 
reitwilliges Entgegenkommen in dieser Angelegenheit um so mehr erwartet werde, 
als Königl. Regierung gern bereit sei, billigen Anforderungen, foweit es die 
Gesetze und die Verhältnisse zulassen, Geltung zu verschaffen. 

I n der Vorstellung vom 4. Juni 1855 war Magistrat mit dem Vorschlage 
hervorgetreten, einen Armen-Verband zwischen dem Gute Zabelsdorf, den Ge¬ 
meinden Vredow und Grabow und dem Provinzial-Landarmenfonds für den 
Köstiner Antheil und Grünthal zu bilden. Königl. Regierung sprach sich 
dahin aus, daß damit den auf der Kupfermühle herrschenden Übelständen nicht 
abzuhelfen sei, selbst wenn ein solcher Verband gesetzlich herzustellen 4väre; habe 
doch Magistrat selbst in dem Berichte vom 24. August 1854 sehr richtig ange-
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geben: „Was alles in Kupfermühle' nothwendig ist, wenn den dortigen Ubel-
ständen gründliche Abhülfe geschafft werden soll: Dies ist weit mehr als ein 
Organ für die Armenpflege". Der projectirte Armen-VerHand sei aber auch nach 
§ 8 des Armen-Gesetzes vom 31. December 1842 nicht zwangsweise herzustellen, 
weil er Beftandtheile enthalten würde, zu deren Einverleibung die angegebene 
gesetzliche Vorschrift öer Regierung keine Befugniß ertheilt. Eine» Gemeinde 
Kupfermühle, mit oder ohne Vereinigung des Grabower und Bredower Antheils 
würde niemals lebensfähig sein können, weil sie keine lebenskräftigen Bestand-
theile enthält. Nicht durch formelle Anordnungen, sondern vorzugsweise nur 
durch materielle Mittel könne hier geholfen werden. Es bleibe daher nichts 
anderes übrig, als die Aufnahme der Ortschaft Kupfermühle in den Ge¬ 
meinde-Verband der Stadt Ste t t in . 'Zur Begründung dieser, bereits vor 
Jahren von Mm Landrath v. Putkamer ausgesprochenen Ansicht, schließt sich die 
Königl. Regierung den Weltmännischen Betrachtungen an, indem sie weiterhin 
sagt: das desfllllsige Verlangen ist aber auch in der That ebenso billig, als noth¬ 
wendig und gesetzlich zulässig. Die Bevölkerung von >Kupfermühle ist eine rein 
städtische, sie besteht hauptsächlich, aus früheren Einwohnern von Stettin, 
wird zum größern Theil aus Personen gebildet, welche ihre Arbeitskraft 
der Stadt noch jetzt widmen; ihre Armen sind meistens solche Personen, welche 
die städtische Arbeit abgenutzt hat; die Bevölkerung der Kupfermühle gehört also 
recht eigentlich der Stadt Stettin an. Der § 36 der Verordnung vom 30. April 
1815 spricht allerdings nicht von dem Gemeindebezirk der Stadt, sondern von 
ihrem Kreisbezirk, aber auch diese Bestimmung deutet wenigstens die Zweck¬ 
mäßigkeit der Vereinigung der Stadt mit ihren Umgebungen in ein Ganzes an. 
Von der gleichzeitigen Vereinigung der Grabower und Bredower Antheile der 
Kupfermühle ist Abstand genommen worden, eines Theils, weil sie beide zu be¬ 
stehenden Gemeinden gehören und denjenigen Anhalt haben, welcher zu ihrer 
communalen EntWickelung dienen kann, und andern Theils, weil die Ausdehnung 
der Vereinigung auf sie Weiterungen zur Folge haben würde, von denen kein 
entsprechender Erfolg abzusehen ist. 

Was die Entschädigungsfrage angeht, so ist allerdings dießvon dem Pächters 
bezw. den Besitzer von Zabelsdorf in der Eingabe vom 10. Vlpril 1855 (Well-
mannsches Memorial) aufgestellte Behauptung, daß dieselbe durch den Ministerial-
Erlaß vom 16. März 1855 und den § 36 der Verordnung vom 30. April 1815 
beseitigt sei, unrichtig. Der erstere spricht gar nicht davon, ob die Einverleibung 
gegen oder ohne. Entschädigung Statt finden solle und die allegirte gesetzliche 
Vorschrift bezieht sich auf den Kreis-Bezirk großer Städte, nicht auf den Ge¬ 
meinde-Bezirk. Die Auseinandersetzung muß nach Absatz 6 des § 2 der St.-O. 
als nothwendig anerkannt, und als die Grundsätze für diese Auseinandersetzung 
darf das Circ. Rescr. vom 13. Mai 1845 und das Rescr. vom 10. Jul i 1845 
als maßgebend angenommen werden, von denen das Letztere ^ am Schluß aus¬ 
drücklich ausspricht: die Möglichkeit daß der Gemeinde durch die Incorporation 
eine größere Kostenlast erwachsen könnte, komme nach den bestehenden Vorschriften 
hierbei nicht in Betracht. Wenn in der Regierungs-Verfügung vom 6. Januar 
1855 die von dem Magistrate in der Eingabe vom 24. August 1854 aufge¬ 
stellten Berechnungen und Kostenanschläge nicht für unbillig erachtet sind, so 
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ergibt doch diese Verfügung im Übrigen, daß damit der Stadt diese Forderungen 
keineswegs haben zugestanden werden sollen, dieselben vielmehr nur als Grund¬ 
lagen' der Verhandlung hinbestellt sind. Die Einrichtungen, welche die Stadt 
aufzählt, sind i n Kup fe rmüh le a l l e r d i n g s nothw endig, und die Kosten 
derselben werden vielleicht die Anschläge erreichen, allein die Stadt übersieht, 
wenn sie diese Beträge fordert, die eben für die Notwendigkeit der Einverlei¬ 
bung und in der Eingabs des Pächters und Besitzers von Zabelsdorf vom 
10. Apr i l 1355 vorgetragenen Verhältnisse,' denen zufolge die Bevölkerung von 
Kupfermühle eine der Stadt Stettin durch Arbeit, Herkunft und Abnutzung an-

gehörige und keine fremde ist, daß die Stadt die Fürsorge für diese Bevölkerung 
nicht ablehnen kann, und für diejenige Entschädigung übernehmen muß, mit 
welcher die jetzt subsidiarisch Verpflichteren ihren Verpflichtungen nachkommen 
können. Bei dieser Betrachtung wird der Von der Stadt veranschlagte jährliche 
Kostenaufwand niemals gefordert und gewählt werden können. Der Magistrat 
muß vielmehr andere, und zwar den erwähnten Gesichtspunkten entsprechende For¬ 
derungen stellen Und von den aufgestellten Kostenanschlägen absehen. 

Die Einrichtungen und Gegenstände der Auseinandersetzung > welche der 
Magistrat in dem Berichte vom 24. August 1854 zusammenstellt, betreffen die 
Armenpflege, die Polizei- und Gemeinde-Verwaltung, sowie die Criminalkosten. 
I n Bezug auf die Letzteren wird für jetzt in den bisherigen Verhältnissen um 
so weniger eine Änderung zu treffen sein, als dieserhalb ein neues Gesetz bevor¬ 
steht. Zu den übrigen erforderlichen Einrichtungen sind zunächst die Einwohner 
der in Rede stehenden Antheile von, Kupfermühle verpflichtet. Dieselben sind 
aber dazu gar nicht oder doch nur i n sehr geringem Grade vermögend. 
Es muß daher auf die fubsidiarifch Verpflichteten zurückgegangen werden. 

Die Armenpflege für den Zabelsdorfer Antheil ist Visher von dem Besitzer 
des Gutes Zabelsdorf geleistet, derselbe hat aber im ersten RechMgange gegen., den 
DomainenfiscUs ein zur Zeit freilich mit Berufung angegriffenes Nrtheil erstritten, 
wonach Letzterm die Armenpflege für die Armen des Zabetsdorfer Antheils ob¬ 
liegt,^). Die rechtskräftige Entscheidung in diesem Proceß wird möglicher Weise 
auch auf die Frage, ob die Armenpflege auf Küpfermühle, Köstiner Antheil, und 
Grünthal, dem Domainenfiscus oder Landarmenfonds oder wem fönst obliegt, 
von Einfluß sein. Für jetzt wird es aber schwer halten oder unmöglich sein, in 
Bezug auf die Armenpflege bor rechtskräftiger Beendiguug des, erwähnten Pro¬ 
zesses ein Abkommen zu Stande zu bringen. Die Polizeigewalt über alle drei 
Antheile steht dem Domainenfiscus zu und ist derselbe demnach, da die gutsherr-
liche Polizeigewalt überhaupt nach dem Rescript vom 15. Februar 1855 nicht 
für aufgehoben zu achten ist, nach wie vor zu den daraus entspringenden Leistungen 
verpflichtet. 

Die Domainen-Abtheilung des Regierungs-Collegiums würde hiernach erfucht, 
sich über die Verpflichtungen, welche sowol aus der Armenpflege, als aus der 
Polizeigewalt für den Fiskus erwachsen, zu äußern, und die einfache ablehnende 

*) Der. Proceß ist im dritten RechtZgange durch Erkenntniß des Ober-Tribunals vom 
9. Juni 1856 zu Gunsten des Fiskus entschieden worden. 



und in keiner Weise eingehende, am 12. Apr i l 1855 zu Protokoll gegebene Er¬ 
klärung ihres CommiffanuZ, Meg.-RMs,v. d, HagW zu reformiren. 

Was endlich diejenigen Gtzmeinde-Einrichtungen betrifft, welche nicht unter 
die Rubriken der Armen- und PoliMpAege gehören, so müssen die Hosten dafür 
allerdings, sofern die Einwohner selbst dazu mcht im Stande sind, VM der 
Stadt Stettin ohne weitere Entschädigung NernyWmen wer̂ deV, 

Der MagDmt wolle alle diese VerHMnisse alsbald in grüMiche Grwggung 
nehmen,, unb demgemäß in Bezug Mf die 
welche den obigen GeMtHpuyOen entsprach en und alZ OrW.dlage erfolgrÄcher 
VerhandlMMn Menen Mnen. , ^ 

Die Regierungs-Verfügung vom 6. August 1855, w M e im Uprststzende,« 
analysiret ist, betraf, wie wir gesehen haben, zwei Punkte,. — mMch dsss Aus¬ 
scheiden der S t a d t aus dem Rand0iwschen Wreis-BerbAnde, und — 
zweitens hie EinverMung von Kupfermühl-Th eilen in dm Gemeinde-WezW der 
Stadt Mett in. Schßy wir zunächst zu, wie der zuerst genannte Punkt' eMdigt 
worden ist. ^ 

I n dieser WeziehWg sprach der Magistrats-Bericht vom 7. GeMmher 185h 
dafür seine Anerkennung aus, daß Königl. RegierMg die Verwendung Heß Wer -
Präsidenten beantragt habe. W heißt darin wörtlich: „Angesichts der Zustim¬ 
mung, deren sich uMerL deEWigen Ausführungen von Ansang an Seitens des 
Herrn Ober-Präsidenten zu erfreuen hatten, glauben wir mit Recht uns der 
Hoffnung hingeben zu dürfen, daß nunmehr auch der Herr Minister, des Innern 
seine Autorisation zu der nach der jetMen Beschlußnahme der Königl. Regierung 
festzuhaltenden Scheidung in der Verhandlung der mit einander in Wner ersicht¬ 
lichen Verbindung stehenden Incorporation der Kupfermühl.e ertheilm werde, und 
in dieser VorauZsetzuW haben wir nicht gezögert, mit den Stadtverordneten wegen 
Zustimmung zu den an uns für das Ausscheiden der Stadt aus dem Ranhowschen 
Kreis-Verbände als maßgebend aufgestellten Bedingungen in Eommunication 
zu treten". 

Der SiadtOerordnßten-Mschluß VYW 11. September 1855, welcher vom 
Magistrate unterm 15. desselben Monats bestätigt und der Mnig l . Regierung 
eingereicht wurde, lautet wie folgt- , 

„Wenn gleich .die Versammlung nicht verkennt, daß bedeutende Opfer voN 
der Stadt Stettin verlangt werden, so wi l l sie doch, um endlich der S tad t 
die i h r gebüchrende selbständige S t e l l u n g zurückzugeben, hiermit die Be¬ 
dingungen genehmigen, welche nach dem- Magistrats-Dchreiben vom 25. März 1854 
unter 1 bis 3 für das Ausscheiden aus dem Randower Kreise gestellt f ind". 

Z u bemerken ist, daß die in dem Beschlüsse bezeichneten Bedingungen mit 
den in dem landräthlichen Berichte vom 31. August 1853 aufgestellten Aus-
einandersetzungZ-Bedingungen identisch sind. 

Bereits unterm 17. September 1855 genehmigte der Minister des Innern, 
von Westphalen, in dem an den Ober-Präsidenten gerichteten Rescript, daß das 
Ausscheiden der Stadt Stettin aus dem Randow'schen Oreisverhande nicht von 
der Aufnahme der Kupfermühle in den städtischen GememdebeM abhängig gemacht, 
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die letztere Angelegenheit vielmehr zu einem besondern Verfahren verwiesen werde. 
Abschrift dieses Rescripts ging der Regierung am 25. desselben Monats zur 
weitern Veranlassung zu, worauf am 23. October 1855 an den Landrath 
v. Ramin der Auftrag erging, nunmehr schleunigst die Stände des Randow'schen 
Kreises über die in dem Bericht vom 3 1 . August 1853 aufgestellten Auseinander-
setzungs-Bedinguugen zu hören und deren Zustimmung zu erwirken. 

Am 20. December 1855 ward ein Kreistag abgehalten, auf diesem aber wurden 
aä xropoukuäuni I . , Ausscheiden der Stadt Stett in betreffend, die Auseinander¬ 
setzung^-Bedingungen vom 3 1 . August 1853 e inst immig v e r w o r f e n . Der 
Kreistag befchloß, zur Berathung neuer Bedingungen eine Commission, aus 3 
Mitgliedern der Ritterschaft bestehend, zu ernennen, deren Vorschläge dem nächsten 
Kreistage mitgetheilt werdensollen, um einen endgültigen Beschluß herbeizuführen. 
Z u Commissions-Mitgtiedern waren gewählt worden: Freiherr Eickftedt-Tantow, 
Gutsbesitzer Zitelmann-Iasenitz und der Oberamtmann Meyer-Staffelde. E in 
Abgeordneter der Stadt Stettin war nicht in die Commiffion gewählt worden, 
weshalb Landrath v. Ramin unterm 7. Januar 1856 den Auftrag erhielt, dahin 
zu wirken daß bei den Berathungen der Kreistags-Commission und bezw. der 
Kreistags-Versammlung ein Magistrats-Commisfarius zugezogen werde, um möglichst 
mit diesem die Bedingungen zu vereinbaren und durch dieselben die Genehmigung 
der städtischen Behörden einholen zu lassen. 

Landrath v. Ramin zeigte darauf am 25. Januar 1856 an, daß 3 Tage 
vorher das unterm 15. Januar ausgefertigte Commissions-Gutachten bei ihm ein¬ 
gegangen sei, und er dasselbe am folgenden Tage dem Magistrate zur Kenntniß-
nahme und mit der — Auflage zugefertigt habe, einen oder mehrere Commissarien 
zu ernennen, die schleunigst mit der Commission deren Vorschläge berathen und 
wo möglich mit derselben, unter Vorbehalt der Genehmigung des Kreistags, ab-, 
schließen möchten. Aber schon am 5. Februar 1856 mußte der Landrath anzeigen: 
Magistrat habe in dem an ihn gerichteten Schreiben vom 26. Januar das 
Commissions-Gutachten M r s verworfen, und sein Bedauern ausgedrückt, nicht in 
der Lage zu sein, auf die Anträge und Ansprüche der Kreisständischen Commission 
eingehen zu können. Magistrat beantrage, die Vorschläge der Stadt dem Kreis¬ 
tage vorzulegen, zu welchem, da die Stabt Stettin durch Deputirte schon vertreten sei, 
der Magistrat einen besondern Abgeordneten nicht senden wolle. Sollte sich der 
Kreistag nach nochmaliger Erwägung und Erörterung der Sache, nicht herbeilassen 
wollen, auf die von der Stadt gemachten Vergleichs-Vorschläge einzugehen, so 
werde es — also äußerte sich der Magistrat — Aufgabe der Staatsregierung 
sein, über die Anträge der Stadt zu entscheiden. Bei dieser Sachlage bleibe 
nichts anders übr ig , als die Kreisvertretung abermals zu berufen und den 
Versuch zu machen, sie zu vermögen, die nicht unbilligen Propositionen der 
Stadt anzunehmen; entgegengesetzten Falls werde allerdings die gedachte Ent¬ 
scheidung eintreten müssen. Einen Kreistag, so schloß der Landrath seinen Be¬ 
richt > habe er auf den 15. März anberaumt, nach dessen Abhaltung er sogleich 
berichten werde. 

Auf diesem Kreistage, bei dem 1) aus dem Stande der Ritterschaft 10 Mi t¬ 
glieder (3 adliche, 7 bürgerliche), aus dem Stande der Städte ebenfalls 10, 
und 3) aus dem Stande der Landgemeinden 5, überhaupt 25 Mitglieder an-



wesend waren, nahmen Alle gegen die beiden Stettiner Abgeordneten die in dem 
Commissions-Gutachten der Gutsbesitzer von Eickstedt-Tantow, ZitelmaAn und 
Meyer vom 15. Januar 1856 aufgestellten Bedingungen an, und ernannten 
gleichzeitig eine aus denselben Mitgliedern bestehende Kommission, welche bei dem 
Minister des Innern persönlich hie Bestätigung dieser Bedingungen nachsuchen sollte. ' 

Die vom Magistrate aufgestellten Bedingungen der Absonderung der Stadt 
vom Kreisverbande waten von dem' frühern, freilich nicht im Rnnöower Kreise 
angesessenen Landrathe Freiherrn v. Schlotheim als entsprechend und sachgemäß 
anerkannt worden; von dem jetzigen Landrathe, einem Sohne des alten Pom-
merschen von jeher im Randowlande begüterten Geschlechts Ramin, war dies 
nicht geschehen, denn er gehörte, als „angesessener Rittergutsbesitzer", und In¬ 
haber der Stimme für Stolzenburg, das größte Rittergut im Randower Lande, 
Mit zu den „Alten", welche gegen die, als „Landrath" von ihm eingebrachten 
Vorschläge der Stadt gestimmt hatten, wiewol die Erwirkung der, Annahme 
dieser Vorschläge ihm von seiner vorgesetzten Behörde dringend empfohlen worden war. 
Als Empfehlung der in Rede seienden städtischen Bedingungen stellte sich auch zuver¬ 
sichtlich heraus: zunächst daß sie eine in jeder Beziehung durchgreifende und vollständige 
Trennung der frühern Verbindung herbeiführen, dann, daß-sie auf den Hergang bei 
der Einverleibung der <Wadt in den Kreis und auf den damals nicht geahndeten 
Gang der spätem Gesetzgebung zurückblickend, den dabei herbeigerufenen zeitigen 
Verhältnissen Und Verbindlichkeiten billige Rechnung jragen würden. Die Stadt 
Stettin hatte zu den, zum Th eil ganz außerhalb ihres Interessekreises liegenden, 
Steinbahnbllüten des Randöwschen Kreises schon mehr als 50000 Thlr. beige¬ 
steuert und hatte, nach den von ihr zugestandenen Bedingungen, noch vielleicht 
30000 Thlr., möglicher Weise noch mehr, zu gleichem Zweck zu zahlen. Auch 
hatte die Stadt, wie schon, ein Mal erwähnt, weitere 4000 Thlr. außerordentlich 
beizutragen sich veranlaßt gesehen, — warum? um nur für die, sie allein inte-
ressirende Steinbahnlinie von Stettin nach Pölitz eine entsprechende Richtung zu 
erlangen. Sie hatte endlich dazu geschwiegen, daß die, ihr gegenüberstehenden 
Interessen des Kreises den, für die erste Hebestelle des Wegezolls auf dieser Pölitz er 
Straße gewählte Platz so zu finden wußten, daß selbst die geringste Benutzung jener 
Kunststraße den Bewohnern Stettins nur gegen Entgeld möglich wird, — nur 
um dem Kreise in Beziehung auf die Annahme der von der Stadt unter 3 ge¬ 
stellten Bedingung wegen fernerer Unterhaltung der Steinbahnstrecken, nach 
Möglichkeit entgegenkommend, die Hand zu bieten. Dem gegenüber verlangte 
die Mehrheit des Kreistages die Beitragspflichtigkeit der Stadt zu Straßenstrecken, 
welche ohne daß irgend eine Verbindlichkeit rücksichtlich ihrer eingegangen, früher 
zurückgeschoben, nun jetzt bei Erörterung der Auseinandersetzungsfrage 
wieder aufgefaßt wurden. Sie forderte eine fortdauernde Verbindlichkeit der Stadt 

. zur Mitunterhaltung der in das Alleineigenthmn des Kreises übergehenden schon 
erbauten und noch zu erbauenden Steinbahnen, und gab solchergestalt derjenigen 
Connexität, um deren Lösung es sich gerade handelte, neue Nahrung — sie will 
sich die Stadt Stettin nach wie vor contribuable halten — nur mit der Ab¬ 
weichung,/ daß diese künftighin nicht einmal mehr Gelegenheit haben soll, durch 
ihre jetzige kärgliche Vertretung auf dem Kreistage ihre Stimme zu erheben. 
Wenn her Dreimänner-EommissionZ-Bericht vom 15. Januar 1856 es hervorhebt, 

Landbuch von Pommern; Th. ll>, Bd. Vlll. 41 
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daß in Kriegszeiten der übrige Kreis doch wol mehr, als die Stadt belastet werde, 
und solchergestalt eben dieser ein Vortheil erwachsen könnte, so ist das gerade 
nur ein Anerkenntnis, haß die Stadt mit der jetzigen Trennung auch ihrerseits 
einen möglichen Vortheil aufgibt; wenn endlich der Dreimänner-Bericht sich in 
einer Phrase ergeht, die also lautet. — „Aber die Kommission erwartet, daß die 
Stadt Stettin dem Kreise", welcher „mit aufrichtigem Bedauern auf den Stolz 
verzichten will, die schöne, gewerb- und Handelsreiche Hauptstadt Pommerns mit 
sich verbunden zu wissen" auch das für die Folge gewährt was die einfachste 
Billigkeit erheischt", — so konnte es mit Recht verschmäht werden, in der vor¬ 
liegenden ernsten Sache auf jenes „Gebiet schöner Redensarten" zu folgen, um 
somehr als aus den Kreistagen den Abgeordneten der Stadt nicht blos unwill¬ 
fährig, nein, zum öftern sogar schroff entgegengetreten war. 

I n einem ausführlichen, dem Ober-Präsidenten unterm 30. April 1856 aus 
dessen Erlaß vom 25. September 1855, erstatteten Berichte legte die Königl. 
Regierung den Gang der Verhandlungen noch einmal vollständig vor, bezeichnete 
die vom Kreise beanspruchte Beitragspflichtigkeit der Stadt mit ^ der Kosten 
für seine dermaligen und alle künftigen Straßenarbeiten, als durchaus ungerecht¬ 
fertigt — Königliche Regierung enthielt sich eines derbern VpMswn ornans, 
das der Randowfche Dreimanner-Bericht wol verdient hätte — und beantragte, 
bei dem Minister des Innern sich dahin zu verwenden, daß derselbe dem Könige 
das Ausscheiden der Stadt Stettin aus dem Randowschen Kreisverbande unter 
den von der Stadt angenommenen, in dem mehrerwähnten landräthlichen Bericht 
vom 31. August 1853 aufgestellten Ausemandersetzungs-Bedingungen, und die 
Bildung eines eigenen Kreises der Stadt Stettin, mit ihrem dermaligen 
Gemeindebezirk, jedoch vorbehaltlich der Entscheidung über die schwebende Frage 
wegen Einverleibung eines Theils der Ortschaft Kupfermühle in denselben 
befürwortend vortrage. 

Und also geschah es! Der Ober-Präsident berichtete im Sinne des Regie-
rungs-Antrages an den Minister des Innern und dieser benachrichtigte den Ober-
Präsidenten, auf dessen Anfrage über die Lage der Sache, unterm 22. Januar 
1857, daß die Angelegenheit bereits vor längerer Zeit an das Oefammt-Staats-
Ministerium zur Berathung gebracht worden, und daher deren endgültige Er¬ 
ledigung binnen Kurzem zu Erwarten fei. Diefe erfolgte sodann durch nachstehende 
Königliche Verordnung: — 

Auf den Bericht des Staats-Mimsteriums vom 1. März d. F. will Ich das 
Ausscheiden der Stadt Stettin aus dem Randower Kreisverbande unter den von 
der Stadt angenommenen, in dem landräthlichen Berichte vom 31. August 1853 
aufgestellten Auseinandersetzungs-Bedingungen, und die Bildung eines eigenen 
Kreises der Stadt Stettin, jedoch vorbehaltlich der Entscheidung über die schwe¬ 
bende Einverleibung eines Theils der Ortschaft Kupfermühle in denselben, wie 
hiermit geschieht genehmigen, und überlasse dem Staats-Ministerium hiernach das 
Weitere zu verfügen.' Charlottenburg, den 16. März 1857. 

(gez.) Friedrich Wilhelm, 
(gez.) v. Manteüffel. von der Heydt. Simons, v. Raumer, v. Westphalen. 

v. Bodelschiringh. v. Massow. Graf Waldersee, v. Manteüffel I I . 
An das Staats-Ministermm. 
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Ob die Dreimänner-Deputation des Randowschen Kreises beim Minister 
des Innern gewesen sei, und demselben die — Wünsche, bezw. Forderungen der 
Ritterschaft, der kleinen Städte und Landgemeinden zur Berücksichtiguug empfohlen 
habe, ist eine Frage, deren Beantwortung die vorliegenden Acten schuldig bleiben. 
Auf die Sache selbst konnte ein „persönlicher Vortrag" beim Minister v. West-
phalen weiter keinen Einfluß üben, nachdem derselbe die Angelegenheit dem Ge-
sammt-Ministerum zur Berathung vorgelegt hatte. 

Zur Ausführung- der Königl. Verordnung war nun zunächst der Abschluß 
eines Recesses zwischen der Stadt und dem Kreise erforderlich. Dieses Geschäft 
konnte keine Schwierigkeiten bieten, da die gegenseitigen Rechte und Pflichten 
feststanden und in dem ofterwähnten, vom Könige sanctionirten Landräthlichen 
Berichte vom 31. August 1853 einfach und klar hingestellt waren, und eben so 
wenig stand danach der sofortigen Verwirklichung des Ausscheidens der Stadt 
aus dem Kreisverbande irgend ein Bedenken entgegen. Dennoch verzögerte sich 
der Abschluß des Recesses, einer Seits, weil einer der vom Kreise zu dem Ge¬ 
schäfte gewäHlten Bevollmächtigten — es waren wiederum die bekannten Drei-
mänuer, — im Laufe des Sommers wegen einer Brunnenkur in Carlsbad längere 
Zeit abwesend war, anderer Seits, weil demnächst im Lauf der Verhandlungen 
anscheinend neue Bedenken von den städtischen Commissarien erhoben worden 
waren. Nach öfters erlassenen Erinnerungs-Verfügungen, denen oie Königl. 
Regierung zuletzt fogar Straf-Androhungen hinzuzufügen sich veranlaßt sah, zeigte 
der Magistrat endlich am 16. December 1857 an, daß der Receß zwischen den 
beiderseitigen Bevollmächtigten vereinbart sei, und er die formelle Bestätigung 
desselben dergestalt zu beschleunigen suche, daß die Urkunde dem nächsten Kreis¬ 
tage zum Beschluß vorgelegt werden könne. Der Wortlaut des Vertrags ist 
folgender: 

I n Ausführung der Allerhöchsten Verordnung vom 16. März 1857 — 
(die wörtlich eingeschaltet ist) — ist heute zwischen den Abgeordneten des Ran¬ 
dower Kreisverbandes: 

dem Baron von Eickstedt auf Tantow, 
dem Rittergutsbesitzer Oberamtmann Meyer auf Staffelde, 
dem Rittergutsbesitzer Zitelmann auf Iasenitz, 

im Namen und unter Vorbehalt der Genehmigung des Randower Kreisverbandes, 
einer Seits, , 

und 
"den Abgeordneten des Magistrats von Stettin: 

dem in Stettin wohnhaften Stadtrath A. F. W. Hessenland, 
dem in Stettin wohnhaften Stadtsyndicus Ioh. Gustav Otto, 

im Namen und unter Vorbehalt der Genehmigung der Stadtverordneten-Ver¬ 
sammlung und des Magistrats von Stettin, anderer Seits 
nachstehender 

R e c e ß 
abgeschlossen worden. 

§ 1. Die Stadt Stettin scheidet mit ihrem Gemeindebezirke aus dem Ran¬ 
dower Kreisverbande aus. 

. 44* 
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§ 2. Der Tag des Ausscheidens ist der 16, W H 1857. Von diesem 
Tage ab hören alle Rechte und Verbindlichkeiten auf, welche der Stadt Stettin 
und ihrem Gemeindebezirke als integrirender Theil. des Randower Kreisverbandes 
zugestanden und bezw. obgelegen.. Die Stadt Stettin mit ihrem Gemeindebezirke 
übernimmt selbständig und abgesondert die auf sie- treffenden, den Kreisverbänden 
obliegenden Staatslasten. 

. § 3. Die Stadt Stett in trägt zu den Kosten der Vollendung der Chaussee¬ 
züge von Penkun nach Tantow und von Stett in nach Pölitz nach der bisherigen 
Rechnungsweise und in den M r den verbleibenden Randower Kreisverband zu 
bestimmenden Zahlungsterminen Zwei Fünftel bei. Dagegen entsagt der Ran¬ 
dower'Kreisverband hiermit jedem Ansprüche, den er aus irgend einem Grunde 
wegen Leistung eines Beitrages zu den Bau- oder Unterhaltungskosten eines 
etwa künftig ganz oder theilweise herzustellenden Chausseeznges von Kolbitzow 
über Pomellen und Penkun nach der Prenzlauer Kreisgränze machen könnte. 

§ 4. Der Randower Kreisverband überläßt der Stadt Stettin das Eigen-
thum der Chaussee von Stett in nach Pölitz, soweit sich dieselhe im Gemeinde¬ 
bezirk von Stettin befindet. M i t dem Gigenthum an diesem Theile der Chaussee 
übernimmt die Stadt Stett in zugleich die, Verbindlichkeit, denselben in Zukunft 
auf ihre alleinige Kosten zu unterhalten. Der übrige Theil der Chaussee ver¬ 
bleibt Eigenthum des Randower Kreisverbandes. Der Randower Kreisverband 
übernimmt die Verbindlichkeit, auf seine alleinige Kosten diesen Theil in Zukunft 
Zu unterhalten, hat dagegen aber auch das Recht, das gegenwärtig festgesetzte 
tarifmäßige, Chausseegeld zu erheben und zu behalten, selbst soweit dasselbe für 
die der Stadt Stett in überlasfene Strecke zu entrichten ist. 

§ 5. M i t Ausnahme des im § 4 erwähnten, im städtischen Gemeindebezirk 
belegenen Theils der Chaussee von Stettin nach Pölitz verbleibt das Vermögen 
des Randower Kreisverbandes, es bestehe dasselbe worin es wolle, ganz und 
ungetheilt dem Randower Kreisverbande. Die Stadt Stettin entsagt hiermit 
jedem Ansprüche, den sie auf die Substanz oder die Nutzungen dieses Vermögens 
oder eines Theils derselben für die Vergangenheit oder Zukunft machen könnte. 
Dagegen trägt fie aber auch zu den Kosten der Verwaltung oder Unterhaltung 
der im Kreise befindlichen Chausseezüge nichts bei. 

§ 6. Die Stadt Stettin zahlt innerhalb vier Wochen nach erfolgter Ge-
nehmigung dieses Recesses durch die hiesige Königliche, Regierung als Beitrag zu 
den Lasten des Randower Kreisverbandes für die Vergangenheit die Summe von 
667 Thlr . zur Kasse desselben ein. Gegen Zahlung dieser Summe entsagt der 
Randower Kreisverband jedem sonstigen Ansprüche, welchen er an die Stadt 
Stettin aus irgend einem Grunde wegen Leistung von Beiträgen zu den von 
ihm aufgebrachten oder aufzubringenden etatsmäßigen oder außeretatmäßigen 
Leistungen irgend einer Ar t an den Staat, die Commune oder dritte Personen^ 
für die Vergangenheit oder Zukunft machen könnte mit alleiniger Ausnahme der 
im § 3 dieses Recesses erwähnten Chausseebaulasten. 

ß 7. Die Frage über die Einverleibung eines Theils der Ortschaft Kupfer¬ 
mühle in den Gemeindebezirk der Stadt Stettin bleibt einem besondern Ver-
fahren vorbehalten. 
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§ 8. Die Kosten dieses Contracts trägt jeher Theil zur Hälfte. 
Stettin, den 9. December 1857-

Die Abgeordneten des Randower Die Abgeordneten des Magistrats 
KrMverbandes. von Stettin. 

Frhr. Eickstedt-Tantow. A. Weyer- , Hessenland. Otty. 
Staffelde. Zitelmann^ 

Die Versammlung genehmigt den Abschluß des vorliegMhen ReMes.. 
Stettin, den 12. Imnar ^858, 

Stadtverordnete 
Wegener. Lson Saunier. 

Wir.genehmigen hierdurch den vorstehenden Receß seinem ganzen Inhalte nach. 
Stettin, den 16. Januar 185K. 

Der Magistrat. 
Hering. (L. S.) ' Schallchn. 

Wir genehmigen hierdurch den vorstehenden Receß feinem ganzen Inhalte nach. 
Stettin, den 25. Februar 1858. 

Die Kreisvertretung des Randower Kreises. 
(22 Unterschriften). ^ 

Auf den Bericht vom 17. November 185,8 wird dein von den Abgeordneten 
des Randower Kreisverb and es einer Seits und den Abgeordneten d eß Magi¬ 
strats zu Stettin anderer Seits, unter dem 9. December ^857 vereinbarten, von 
dem Magistrate zu Stettin mit Zustimmung der Stadtverordneten-Versammlung 
unter dem 1A Januar 1858 und von der Kreisvertretung des Randower Kreises 
unter dem 25. Februar 1858 genehmigten Recesse 

über das Ausscheiden der Stadt Stettin aus dem Randower Kreisverbande 
und die Bildung eines selbständigen Stadtkreises Stettin 

in Oemäßheit der Allerhöchsten Qrdre vom 16. März 185.7 hierdurch, vorbe¬ 
haltlich der Regulirung der Verhältnisse der Ortschaft Kupfermühle, die Geneh¬ 
migung mit der Seitens der Staats-Finanz-Verwaltung gestellten Maßgabe ertheilt, 
daß die directen Steuern der Stadt, wie bisher an die KreWasse des Randower 
Kreises abgeführt werden. 

Berlin, den 26, Januar 1859. 
Der Minister des Innern. 

Flottwell. 
An den König!. Dber-Wäsidenten, Herrn Freiherrn Aenfft von Pilsach^ 

Hochwohlgebören, zu Stettin. 
Abschrift vorstehenden Rescripts theile ich der Königs. Regierung mit Bezug 

auf den Bericht vom 5. November z?r. unter dem ergebenen Ersuchen mit, darnach 
das Weitere gefälligst zu veranlassen. Me Verichts-Anlagen erfolgen beigehend̂  
zurück. 

Stettin, den 4. Februar 1859, 
Der Ober-Präsident-

I n Vertretung 
v. Werthern. (Regierungs-Wce-Präsihent.) 

Was die im § 6 des RecesseZ von her Stadt Stettin übernommene Zahlung 
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betrifft, so beruht sie auf den von den Bevollmächtigten des KreisverbandeZ vor¬ 
gelegten Berechnungen, von denen — 

Die eine die Zusammenstellung der Ausgaben .enthielt > welche der Randower 
Kreisverbünd in der Vergangenheit bis zum 16. März 1857, dem Tage des 
Erlasses der Königl. Verordnung für die Stadt Stettin wirklich vorgeschossen 
hat mit Thlr. 786, 1. 6 Pf. 

Die zweite Zusammenstellung aber diejenigen Beträge enthielt, welche die 
Stadt Stettin nach dem Eta t bis zum 1. März 1857 zu macheu haben würde, 
mit einem Betrage von Thlr. 548. 10. — Pf. 

Beide Rechnungen enthielten außerdem die Kosten des Kreisersatzgeschäfts 
für das Jahr 1857 überhaupt. Beide Zusammenstellungen weichen um 237 Thlr. 
21 Sgr. 6 Pf. von einander ab; der im § 6 aufgeführte Betrag bildet die 

^ ^ 548 ^ Durchchnittssumme beider, nämlich ^ ^ 548 ^ ^ ^ Thlr. 667. — — Pf. 

über die sich die beiderseitigen Bevollmächtigten vereinbart haben. 

Also nur unter Vorbehalt der Entscheidung über die schwebende Frage der 
Einverleibung der Proletarier-Colonie an der Kupfermühle i n den Gemeinde-
Verband der Stadt Stettin hatte die Königliche Verordnung vom 16. März 1857 
das Ausfcheiden der Stadt aus dem Kreisverbande des Randowschen Kreises 
und die Freiwerdung des Magistrats der Hauptstadt von Pommern von der 
Beaufsichtigung des Randowschen Landraths genehmigt, — eine zwar sehr lästige 
Bedingung, die aber ertragen und möglichst unschädlich gemacht werden mußte, 
war doch durch jene Freiwerdung die Würde der Stadt und ihrer freigewählten 
Obrigkeit — gerettet! 

Kehren wir cmjetzt zu den Verhandlungen zurück, welche gepflogen worden 
sind, um jene Bedingung zur Ausführung zu bringen, und knüpfen zu dem Ende 
an die Verfügung an, welche Seitens der Königl. Regierung unterm 6. August 
1855 an den Magistrat erlassen worden war. 

Der Magistrat ließ sich auf diefe Verfügung nicht bereit finden, andere 
Auseinandersetzungs-Vorschläge, als in dem Berichte vom 24. August 1854 vor¬ 
getragen sind, aufzustellen. Er hatte nur erklärt, daß die Verpflichtung wegen 
der Criminalkoften und der Polizei-Verwaltung bei dem Verfahren ausscheide. 
Dies war richtig, weil in Bezug auf Erstere iuzwifcheu ein dieselben regelndes 
Gesetz ergangen, und Letztere der Königlichen Polizei-Direction übertragen und 
in jeder Beziehung geregelt war. Seine Erklärungen hatte sich der Magistrat 
vorbehalten, bis ihm die Äußerungen der für die Armenpflege und die sonstige 
Gemeinde-Verwaltung Verpflichteten mitgetheilt sein würden. Nach Msatz'2 und 
4 des § 2 der St . -O. waren in der schwebenden Angelegenheit, außer dem Besitzer, 
bezw. Pächter des Gutes Zabelsdorf und der Vertretung der Stadt Stettm, auch 
die Eigentümer der in den Stadtbezirk einzuverleibenden Grundstücke zu hören. 
Dies war bisher noch nicht geschehen; deshalb erhielt der Landrath v. Ramm 
unterm 12. Januar 1856 den Auftrag, unter Zuziehung eines Magistrats-Com-
missarius und des Pächters, bezw. des Besitzers von Zabelsdorf die sämmtlichen 
Eigenthümer jener Grundstücke principaliter über das ganze Project, eventualiter 
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über die von ihnen für die Aufnahme in den Stadtbezirk zu gewährende Ent¬ 
schädigung, sowie die von ihnen deswegen etwa auch in Bezug auf die übrigen 
Einwohner der Ortschaft Kupfermühle zu machenden, Vorschläge zu vernehmen 
und demnächst mit sämmtlichen Betheiligten zu verhandeln. Zunächst würde 
festzustellen sein, welchen Vortheil diejenigen Interessenten haben, welche in den 
Stadtbezirk aufgenommen werden und welche Opfer die Stadt dabei bringt. 
Der Vortheil der erfteren ist unverkennbar, ebenso, .daß die Stadt wird Opfer 
bringen müssen, für welche ihr kein hinreichendes Äquivalent geboten werden 
kann. Die Entschädigungen der ersteren werden nur in Geldzahlungen bestehen 
können, die ihren Verhältnissen anzupassen sind, in einem Einkaufsgelde für die 
neu zu erlangenden Vortheile. Ein solches'wird allenfalls auch von den nicht 
angesessenen Bewohnern der Kupfermühle zu fordern, und deshalb werden auch 
diese in geeigneter Weise, etwa durch Repräsentanten, zu hören sein. Das Ein¬ 
kaufsgeld ist nach ß 2 a. a. O. für Nutzungen, also auch für Vortheile gestattet. 
Das Bürgerrecht soll zwar den Besitzern der einzuverleibenden Grundstücke unent-
geldlich gewährt werden, aber abgesehen davon, daß diese Vorschrift nicht unbe¬ 
dingt maßgebend ist, wird doch das Ginzugs- und das tzausstandsgeld, welches 
in Stettin eingeführt ist für das neu zu regulirende Eiukaufsgeld zum Grunde 
gelegt werden. Auch der.Besitzer von Zabelsdorf wird sich, abgesehen von der 
Verpflichtung zur Armenpflege, zu äußern haben überlas Entfchädigungs-Quantum 
für die Ablösung seiner sonstigen Pflichten, in Bezug auf Wege-Unterhaltung, 
Schule :c. Jedenfalls sind die desfallstgen entsprechenden durchschnittlichen jähr¬ 
lichen Leistungen festzustellen. ^ 

I n dem auf den 12. März 1856 anberaumten Termine waren 18 Grundbe¬ 
sitzer aus Kupfermühle "erschienen. Von Seiten des Landrathes v. Ramin wurde 
denselben begreiflich gemacht, daß die Vortheile, welche aus der Einverleibung 
in den Stadtbezirk den Eigenthümern der zu incorporirenden Grundstücke bezw. 
sämmtlichen Bewohnern derselben zu Theil werden, bedeutend und in die Augen 
fallend feien. Diese Vortheile beständen: — 1) I n einer geregelten Gemeinde-
Verwaltung, woraus hervorgehe: Bessere Einrichtung der Armenpflege, der 
Schule, Nachtwache, des Feuerlöschwesens, der Straßenpflasterung und Straßen¬ 
beleuchtung, Anlage und Unterhaltung des Begräbnißplatzes. 2) Befreiung von 
der bisherigen persönlichen Beitragsleistung — k) zu den Kreis Communal-Ab-
gaben; b) zu den Kreisstraßenbaukosten; e) zu den Landarmen- und Irrenhaus-
Beiträgen; ä) zu den Landtagskosten. Alle zu vorgedachten Einrichtungen und 
persönlichen Abgaben nöthigen Geldbeträge würden nach geschehener Incorporirung 
wie dies seither bei der Stadt Stettin Gebrauch gewesen, aus der Kämmereikasse 
gezahlt und dafür von den Eigenthümern der einverleibten Grundstücke, bezw. 
auch von den Inquilinen an die Kämmereikasse nur Communal-Geld zu entrichten 
sein, das nach Maßgabe der aus der Vorstadt Turnei zur Kämmereikasse fließenden 
Abgaben durchschnittlich pro Kopf jährlich etwa 7 Sgr. 1 Pf., also nur einen 
Beitrag erreichen würde der weit gegen die Communal-Abgaben, welche die einzu¬ 
verleibenden Theile von Kupfermühle seither schon zu ihren gemeinsamen Ein¬ 
richtungen, trotz deren Mangelhaftigkeit, aufzubringen gehabt, zurückstehen würden. 
Der Stadt Stettin hingegen würden durch die in Rede seiende Einverleibung 
bedeutende Nachtheile erwachsen. Nach Her angelegten Berechnung, wobei wieder 



die Vorstadt Turnei den Mäßstab hergegeben, würde der Stadt Stettin nach 
Abzug der voit den incorpbrirenden Antheilen von KGfermühle zur Kämmerei 
fließenden Einnähmen durch, die qu. Incorporirung eine jährliche Mehrausgabe 
von 3487 Thlr. 2 Sgr. erwachsen, welche Ausgabe ein Kapital von ungefähr 
76000 Thlr. ausmächen würde. Es fei daher nicht mehr als billig, daß die 
Stadt Stettin für die zu bringenden Opfer von denjenigen, welche die Vortheile 
erlangten, entfchädigt werde. Zu den Letzteren gehören hauptsächlich die Eigen-
thümer der in den Stadtbezirk einzuverleibenden Grundstücke, und bezw. auch die 
Inquilinett auf denselben. Eigenthücker und INquilinen würden daher nach Mäß¬ 
gabe der ihnen aus der Einverleibung erwachsenden Vortheile und nach Maßgabe 
ihrer Leistungsfähigkeit Entschädigung zu gewahren haben. Selbstredend könne 
diese SHädloshälten, nur in Gelde, also in einem Einkaüfsgelde, für die 
zu erlangenden Vortheile gewährt werden, da die Besitzer der zu incorporirenden 
Liegenschaften weder GeMinde-Vermögen noch Gemeinde-Grundstücke besitzen, 
welche sie der Stadt Stettin als Äquivalent bieten könnten. 

Die Comparenten aufgefordert, sich hierüber zu erklären, ließen sich wie folgt 
vernehmen: — Gegen die Einverleibung der Grünthaler, Köftiner Und Zabelsdorfer 
Antheile von Kupftrmühte in den Gemeinde-Verband der Stadt Stettin haben Wir an 
und für sich keinen Widerspruch zu erheben, sind vielmehr mit der Zncorporirung ein¬ 
verstanden, wenn wir gleich ^en Pewohnern der Vorstädte Turne: und Grünhöf 
von der Klässensteüer befreit, werben, das Bürgerrecht' Stetün unentgeldlich er¬ 
langen, und jeder EnyHädigungs-Unspruch fü r die Vorthei le, welche 
die Incorporirung uns gewähren könnte, aufgegeben wi rd . Auch weisen wir 
die Entrichtung des Einzugs- und HaUsstandsgeldes, welches in Stettin 
mäßgebend ist, entschieden von der Hand, da wir durch die Incorporirung 
keineswegs die Vortheile erlangen, welche uns als solche bezeiHnet werden. 
Namentlich hat uns bisher die Armenpflege Nichts gekostet, da sie bezw. von 
dem Zabelsdorfer Gutsherrn und dem Landarmen-Fonds hat getragen werden 
müssen. Auch bei Einrichtung anderer Schulverhältnisse erlangen wir keine 
pecuniären Vortheile; es würde, statt das jetzt die, Mittel für die Schule durch 
HausvNer-Beiträge aufgebracht, ein erhöhtes Schulgeld eingeführt werden. Unser 
Nachtwächter- so wie das Feuerlöschwesen ist für unsere Verhältnisse entsprechend 
eingerichtet und bedarf keiner bedeutenden Ausgaben. Die Hauptstraßen von 
Küpfermühle sind neu gepflastert und bedürfen in vielen Jahren keiner Besserung, 
neue Munnen-Anlagen sind gar nicht erforderlich, weil Privatbrunnen in aus¬ 
reichender Menge vorhanden find, event. ist eine Brunnen-Anlage in Kupfer¬ 
mühle nicht mit bedeutenden Kosten verknüpft. Auch für die Unterhaltung des 
Begräbnlßplatzes haben wir seither nichts aufzubringen gehabt. Wenn wir nun 
allerdings auch durch die Incorporirung von der persönlichen Beitragsleistung 
zu den Kreis- und Provinzial-Laften befreit bleiben würden, fo wird doch diese 
Befreiung, sowie der fönst Uns aus der Einverleibung etwa erwachsende Vor-
theil lange Nicht die Nachtheile aufwiegen, welche die Incorporirung zur Folge 
haben würde. Diese Nachtheile bestehen in der Entrichtung von städtischen Com-
müttlll-Abgaben, welche die bisher von uns 'aufgebrachten, weit übersteigen Wer¬ 
den. Bei dieser Sachlage können wir daher für die uns offerirte Einverlei¬ 
bung in den Stadtbezirk Stettin kein Äquivalent bieten. Können wir in den 
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städtischen Gemeinde-Verband nicht unter den von uns gestellten Bedingungen 
eintreten, so verzichten wir auf die Incorporirung, verwahren uns atz er auch 
gleichzeitig gegen, eine zwangsweise E inver le ibung und zwangsweise 
Entschädigungs-Leistung, halten vielmehr dafür, daß wir zum Übertritt in 
den Gemeinde-Verband der Stadt Stettin gar nicht gezwungen werden können. 
Vorzugsweise gilt dies aber von dem Zabelsdorfer Antheil von Kupfermühle, 
der bereits-einem besondern Verbände, nämlich dem Gutsbezirk Zabelsdorf 
angehört. 

Die vorstehende Verhandlung ergibt, daß die Kolonisten selbst mehr oder 
minder entschieden Widerspruch gegen die Einverleibung erhoben; demnächst auch 
daß sie sich gemeinsame Einrichtungen geschaffen hatten, denen die Fo rm eines 
Gemeinwesens nicht abzusprechen war, und unter deren Herrschaft, indem sie 
dieselben für lebensfähig erachteten, sie sich nicht unbehaglich fühlten. 

Auf Veranlassung des Ministerial-Rescripts vom 15. Juni und der Regie¬ 
rungs-Verfügung vom 16. Ju l i 1856 ließ Landrath von Ramin folgende Über¬ 
sicht zusammenstellen. . 

Stat is t ische Übersicht der Ortschaft KupfernMhle . 
Zustand am 21. August 1856. 

Antheile. 

Grabower . 
Bredower . 
Zllbelsdorfer 
Köstiner . . 
Grünthlll. . 

Summa . 

Seelen-
Zahl 

322 
862 

5,75 
70 

2554 

Zahl 
der ^ 

Grundst. 

6 
40 
24 
14 
2 

86 

Areal 

Mg. Ruth. 

8. 86 
44. 66,5 
40. 95 

9. 49 
11- ^ 

113. 165,5 

Grund- und 
Haussteüer 

Thlr. Sgr. 

16. 19 
45. — 
28. — 
12. — 

1. 10 
102. 29 

Klassen- und 
Einkommenst. 

Thlr. Sgr. 

49. — 
384. — -
27Z. 12 
330. — 

44. — 
1086. 12 

Communlll-
Beiträge 

Thlr. Sgr. 

48. — 
156. — 

48. — 
40. — 
—. 24 

292. 24 

Landrath v. Ramin hatte dem Ortsvorsteher, Ziegelerbesitzer Witte, eine 
Reihe von Fragen twrge^gt, welche, außer den in der vorstehenden Tabelle 
beantworteten, noch andere, auf den Zustand von Kupfermühle bezüglichen Gegen¬ 
stände betrafen, und zwar folgende: -— 1) Der Ortsvorstand besteht aus dem, 
im Jahre 1850 von den Ansiedlern gewählten und durch das Köuigl. Domamen-
Amt Stettin-Köstin bestätigten Vorsteher und zwei Gerichtsmännern. Bon diesem 
Vorstande werden die Gemein-Angelegenheiten nicht in ganz Kupfermühle, sondern 
nur in dem Zabelsdorfer und dem Köstiner Antheile, nebst Grünthlll verwaltet. 
Die Ansiedler auf Bredower und Grabower Fundus gehören ihren alten Ge¬ 
meinde-Verbänden an. — 2) I n kirchlicher Beziehung sind sämmtliche Antheile 
zur Petri-Paulskirche in Stettin eingepfarrt. — 3) Der Bredower, Köstiner und 
Zabelsdorfer Antheil nebst Grünthal, bilden, eine selbständige Schulgememde, die 
ihre, durchschnittlich von 180 Kindern besuchte Schule, durch' Hausväter-Beiträge, 
unterhält. Die Kinder vom Grabower Antheile gehen nach Grabow zur Schule. 
— 4) Der Zabelsdorfer und Köstiner Antheil, nebst Grünthal, bringen die zur 
Unterhaltung ihrer Gemein-Einrichtungen erforderlichen Geldmittel gemeinschaftlich 
auf, jeder der Heiden anderen Antheile die feinigen für sich. — 5) Der Zllbels¬ 
dorfer und Küftiner Antheil/ mit Einschluß von Orünthal, haben einen gemein-

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VI I I . 49 
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schaftlichen Beßräbnißplatz, der ein Erbpacht-Grundstück von Zabelsdorf ist, wo^ 
für an d«n dortigen Gutsherrn ein Canon von 6 Th l r . entrichtet wird. 

Unter den Ansiedlern im Zabelsdorfer und Köstiner, auch Grabower An-
theil von Kupfermühle hatte sich von jeher gegen die Kolonisten im Bredower 
Antheil ejne^ gewisse Abneigung kund gegeben, die im Besondern jetzt scharf her¬ 
vortrat, als von Seiten des Landraths v. Ramin der Vorschlag gemacht wurde, 
aus allen 5 Antheilen Eine Gemeinde zu bilden. M i t den Leuten im Bredow-
Antheil wollen wir Nichts zu thun haben, sagte der Ortsvorsteher Witte in 
emem Bericht an den Lcmdrath vom 25. August 1856, einer Seits, weil sie 
auf dem Grund und Boden einer uralten Gemeinde angesiedelt, also nicht Heimath¬ 
los sind und anderer Seits genügend bekannt ist, daß der Dorfschaft Bredow durch 
die Zerschlagung eines ihrer Bauerhöfe und durch dwBesiedlung des Terrains des¬ 
selben eine jährliche Mehrausgabe von 1000 Thl r . und darüber aufgebürdet, und 
dadurch in Schulden gerathen ist. Wenn, fragte Witte, den bemittelten Bauern in 
Bredow und den reichen Fabrikherren daselbst es schwer und zu Zeiten unmöglich 
wird, die Abgaben aufzubringen, wie sollten unsere kleinen Eigenthümer, auf deren 
Parteien ein so schwerer Canon lastet, und die fast nur von dem Ertrage der ver-
mietheten Wohnräume leben müssen, der überdem bei der Armuth unserer Miether 
sehr schwer einzuziehen ist, oder oft ganz verloren geht, im Stande sein, jene Mehr¬ 
ausgabe zu übertragen? I n dem oben erwähnten Berichte des Ortsvorstehers 
Witte kommt die Bemerkung vor, daß v r . Schrader, Schleicht Nachfolger im 
Besitz von Zabelsdorf, dem Stettiner Magistrat angeboten habe, demselben ein 
für alle M a l 3000 Th l r . zu zahlen, wenn er die Armenpflege im Zabelsdorfer 
Antheil von Kupfermühle übernehmen wolle, dieses Anerbieten aber vom Magistrat 
abgelehnt worden sei. Witte war nun der Meinung, daß, wenn der Besitzer 
von Zabelsdorf 4000 Thl r . als Abfindungsfumme gebe und von Staatswegen 
eine Beihülfe von 2500 Thl r . bewilligt würde, dann die Mi t te l vorhanden seien, 
um aus dem Zabelsdorfer und Köstiner Antheil, nebst Grünthal und Langen¬ 
garten eine selbständige Gemeinde Kupfermühle zu bilden, die demnächst auch im 
Stande sein werde, das ihr Noth thuende Schulhaus HU bauen, da die Schule 
bisher nur in ungeeigneten Miethsraümen gehalten werden müsse. 

Die Königl. Regierung hielt es zur Erörterung der Frage, ob die zeitigen 
Bestandtheile w r Ortschaft Kupfermühle eine lebensfähige Gemeinde würden 
bilden können, für erfprießlich, die communalen Verhältnisse auch der benach¬ 
barten Gemeinde Bredow näher kennen zu lernen. Landrath v. Ramin gab 
darüber, nach den Angaben des Dorfschulzen Sachs, mittelst Berichts vom 
28. August 1856 nachstehende Auskunft: — 

Die Gemeinde Bredow zählt 2478 Seelen, davon 862 in Bredow-Antheil 
von Kupfermühle. Sie hat 2 Schulhaüser, 1 Gemeinde-Grundstück, 69 Privat-
wohnhaüser und 15 Fabrikgebäude. Die Bodenbeschaffenheit ist durchschnittlich 
auf Acker I I I . und IV . Klasse anzunehmen.*) An landesherrlichen Steuern 

*) Bei der Grundsteuer-Veranlagung von 1864 ist das auf 377,87 Mg. festgesetzte Acker-
Areal von Bredow der Hauptsache nach ebenfalls in die I I I . und IV. Bodenklasse, die kleine 
Flache von 59,43 Mg. aber auch in die I I . Klasse und der Reinertrag des ganzen Ackerlandes 
zu 86 Sgr. pro Mg. eingeschätzt worden. An Acker, Garten, Wiesen und Weiden hat die 
Bredower Feldmark 586,83 Mg. Areal, 28 Besitzern gehörend; dazu kommen 47,02 Mg. Land-
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kommen jährlich auf: Grundsteuer 202 Thl r . 13 Sgr. 8 Pf., Klassensteüer 
1252 Thlr . , Einkommensteuer 186 Thlr . Die Communal-Abgaben, welche von 
Bredow im Jahre 1855 aufgebracht sind, belaufen sich, nach dem ordnungs¬ 
mäßig geführten Rechnungsbuche des Schulzen auf 1100 Thl r . und sind nach¬ 
weislich desselben von Jahr zu Jahr gestiegen. Die Gemeinde repartirt die Ge¬ 
meinde-Abgaben nach der Klassen-, Gewerbe- und Grundsteuer. Hierbei dürfte 
der Umstand wohl,Zu berücksichtigen fein, daß die Fabrikbesitzer ihre Steuern nach 
Stett in entrichten und demgemäß im Verhältniß zu den anderen, Einwohnern 
Bredow's zu den Gemeinde-Lasten nicht gehörig beitragen. Gemeinde-Vermögen 
ist nicht vorhanden; dagegen haften auf dem Schulhause 300 Thlr. , auf dem 
Spritzenhause ebenfalls 300 Thl r . Schulden. An Privatschulden hat die Ge¬ 
meinde außerdem 128 Thl r . zu verzinsen. I n Bezug auf ihre Prästations-
Fähigkeit befinden die größeren Grundbesitzer der Gemeinde Bredow sich in 
mittelmäßiger Lage, die kleinen Eigenthümer dagegen und die Inquil inen bewegen 
sich in ziemlich, zuweilen auch recht ärmlichen Verhältnissen, da die 'Communal-
Abgaben in den meisten Monaten sich höher wie die Klassensteüer belaufen. Von 
dem neuen Begräbnißftlatze, welchen die Gemeinde vor nicht langer Zeit ange¬ 
kauft hat, werden jährlich 20 Thlr . , und von dem alten, nunmehr geschlossenen 
Friedhofe 8 Thl r . Canon entrichtet. Bredow ist bei der Petri-Paulskirche in 
Stett in eingepfarrt; und hat, excl. Bredow-Antheil von Kupfermühle ca. 240 
fchulpflichtige Kinder. Das Schulgeld wird, von allen Emwohnerklafsen gleich, 
nach der Zahl der schulpflichtigen Kinder erhoben; die Gemeinde muß jedoch all¬ 
monatlich einen Zuschuß von 9—10 Thlr . zu den Besoldungen der Lehrer geben, 
da das Schulgeld dazu nicht ausreicht; auch müssen die Ausfälle an den Haus¬ 
väter-Beiträgen der Bewohner von Kupfermühle Bredower Antheils, welche die¬ 
selben an die Schule zu Kupfermühle entrichten, gedeckt werden. Z u den sonstigen 
Commünallasten wird der qu. Antheil in Bredow herangezogen, so daß derselbe, 
mit Ausnahme des Schulverhältnisses, nach wie vor, in allen Beziehungen einen 
integrirenden Theil seiner Stammgemeinde ausmacht. 

Landrath v. Ramm hatte sich in einem Berichte vom 24. August 1856 
dem Gedanken des Ortsvorstehers Witte, aus K u p f e r m ü h l e eine eigene selb¬ 
ständige Gemeinde zu bilden, angeschlossen und demgemäß, je nach den Be-
standtheilen, aus denen sie bestehen würde, mehr oder minder bedingte Vorschläge 
gemacht. Königl. Regierung hielt indessen eine aus dem Zabelsdorfer und Köstiner 
Antheil nebst Orünthal zusammengefügte Gemeinde Kupfermühle nicht für lebens¬ 
fähig, selbst wenn der kleine Grabower Antheil ihr beigelegt werde. Die also 
gestaltete Gemeinde müßte, so äußerte sie in einer Verfügung vom 30. August 
1856, ihre Prästationsfähigkeit in der Hauptsache aus sich selbst herleiten, denn 
nur für die Armenpflege würde sie von der Gutsherrschaft in Zabelsdorf und 

straßen, Wege, Triften, 25,22 Mg. Bäche, Gräben :c. und,189,33 Mg. an tzofraümen, Ge-
bllüdeflächen und kleinen tzausgärten, ganzer Flächeninhalt der Feldmark 848,4 Mg. (Grund¬ 
steuer-Tabellen des Finanz-Ministeriums. Ber l in , 1866). Nach der vom Regierungs-Feld¬ 
messer Prechel im Jahre 1825 vorgenommenen Vermessung beträgt das Areal an Acker, Gärten, 
Wiesen und Weiden 584,63 Mg., an Hof- und Baustellen, Wegen «. 98,2 Mg. zusammen 
632,83 Mg., äncl. 42 Mg. , welche ans Bredow-Antheil treffen. (Bericht des Landraths v. 
Ramin, vom 30. October '1856.) » 

45'* 
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wegen des Köstiner Antheils vom Landarmenfonds eine Aversional- Kapitals¬ 
oder Renten-Entschädigung zu hoffen haben, selbst für den Fal l , daß zur Förde-
aung des Schulwesens 500 Thl r . jährlich auf den Staatshaushalts-Etat gebracht 
würden, wozu der Minister der geistlichen, Unterrichts ^-Angelegenheiten, unter 
Zustimmung des Finanz-Ministers, die Aussicht eröffnet habe, jedoch n u r b i s 
zur Communalifirung von Kupfermühle. 

Trotz dieser Einwendungen blieb der Landrath v. Ramin bei seiner Ansicht 
stehen, und hielt dieselben in seinem, der Königl. Regierung unterm 19. October 
1856 erstatteten Berichte aufrecht. So l l Kupfermühle eine lebensfähige Gemeinde 
bilden, so müssen sämmtliche Theile derselben, — also Köstiner und Zabelsdorfer 
Antheil nebst Grünthal und Langegarten, mit Grabower und Bredower Antheil 
— zusammen gelegt werden. Daß diesen zu einer selbständigen Gemeinde ver¬ 
einigten Theilen eine Gemeinde-Lebensfähigkeit beiwohnt, kann keinen Augenblick 
bezweifelt werden, da die Bewohner der einzelnen Äntheile ja schon jetzt die durch 
die Gemein-Bedürfnisse hervorgerufenen Ausgaben decken, wie dies namentlich bei 
der Straßenpflasterung der Fal l gewesen ist, zu der die Bewohner des Köstiner 
Antheils allein 170 Thl r . aufgebracht habe«; ebenso verhält es sich mit dem 
Schulgelde, dem Gehalte des Ortsvorstehers, dem Nachtwächter-Lohn u. s. w. ; 
und wenn man annehmen darf, daß durch eine Communalisirung Kupfermühl's 
und dadurch in dieser Ortschaft hervorgerufene Sicherheit, Ordnung, Bequem¬ 
lichkeit und Behaglichkeit manche Bewohner Stett ins, dem Festungs-Zingel ent¬ 
fliehend, dort in freier Luft ihren Wohnfitz aufschlagen werden, die Miethspreise 
und somit die Einkünfte der Grundbesitzer steigen, so wird man die Annahme der 
Lebensfähigkeit für keine illusorische, vielmehr für eine auf richtigen Voraussetzungen 
und Folgerungen basirte halten, wobei nicht zu übersehen ist, daß der jetzt in 
hohem Maße stattfindende Zuzug des Proletariats nach Kupfermühle durch das 
Steigen der Miethen dafelbst sich mindert, dem eben des bisherigen geringen 
Miethzinses wegen dort Thor und Thür geöffnet sind; und ebenmäßig wird 
eine feste und geregelte Verwaltung, wenn diese auch die Polizeipflege ausübt, 
durch genaue, prompte Beobachtung und Aufrechthaltung der für den Zuzug und 
die Aufnahme gegebenen Gesetze und Bestimmungen das Proletariat zu mindern, 
vielleicht ganz zu bannen wissen. Z u einer unbedingten Gewißheit aber wird die 
Annahme der Lebensfähigkeit des communalifirten Kupfermühle, wenn demselben 
was sich ermöglichen läßt, — § 17 des Gesetzes, betreffend die Landgemeinde-
Verfassungen in den fechs östlichen Provinzen, vom 14. Apr i l 1856, — das 
Recht der Erhebung eines Einzugs-Geldes beigelegt wird. 

Die Königl. Regierung hatte dem Ober-Präsidenten (Senfft v. Pilfach) und 
dieser dem Minister des Innern (v. Westphalen) über die schwebende Angelegenheit 
Vortrag gehalten. Der Minister erließ unterm 14. August 1857 an den Ober-
Präsidenten ein Rescript folgenden Inha l ts : — 

1) Die Regelung der Gemeinde-Verhältnisse der Ortschaft Kupfermühle ist 
eines Theils ein allseitig anerkanntes dringendes Bedürfniß, und andern Theils, 
soweit es sich um Theile der Ortschaft, welche zu einem bestehenden Gemeinde¬ 
oder Gutsbezirke nicht gehören, handelt, durch den § 1 des Gesetzes, betreffend 
die Landgemeinde-Verfassungen, vom 14. Apr i l 1856 gesetzlich geboten. 

2) M i t dem Ober-Präsidenten und der Königlichen Regierung muß der 
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Minister es für dargethan erachten, daß eine aus den verschiedenen Antheilen von 
Kupfermühle zu bildende Gemeinde nicht lebensfähig sein würde, schon aus diesem 
Grunde und abgesehen von dem Widerspruch der Betheiligten, ist daher von 
einer solchen Maßregel Abstand zu nehmen. 

3) Mit dem Ober-Präfidenten und der Königl. Regierung ist der Minister 
ferner einverstanden, daß die Vereinigung des zur Stadt Stettin gehörigen Grün¬ 
hofs mit der etwa zu bildenden selbständigen Gemeinde Kupfermühle, wogegen 
überdies die städtischen Behörden sich entschieden ausgesprochen haben, unzweckmäßig 
sein würde. ' 

4) Unter diesen Umständen, und da auch ein andrer Weg zur Beseitigung 
der Übelstände nicht aufzufinden ist, bleibt allerdings nichts anders übrig, als 
bei dem vom Ober-Präsidenten und der Königl. Regierung befürworteten Projecte 
zu beharren, welches bereits zufolge der" Miuisterial-Erlasse vom 16. März 1854 
und 17. September 1855 in Aussicht genommen war, und worauf sich der Vor¬ 
behalt in der Königlichen Verordnung vom 16. März 1857, betreffend die 
Bildung eines eignen Stadtkreises Stettin, bezieht; nämlich, daß trotz des Wider¬ 
spruchs der städtischen Behörden von Stettin, diejenigen Theile von Kupfermühle, 
welche nicht zu bestehenden Gemeinden gehören — (der Köstiner Antheil mit 
Grünthal, und der Zabelsdorfer Antheil mit Langengarten) dem Stadtbezirk von 
Stettin einverleibt werden. Es spricht hierfür auch — (wie im Vorhergehenden 
erörtert worden ist) — die Betrachtung, daß die Bewohner von Kupfermühle 
ihren Verhältniffen nach wesentlich als städtische Elemente anzusehen sind, und 
daß die unmittelbare Nähe von Stettin zur Ansiedlung von Kolonisten und damit 
zur Entstehung von Kupfermühle die Veranlafsung gegeben hat.^) 

Königl. Regierung hatte angefragt, welche Grundsätze bei der in Folge der 
Gemeittdebezirks-Regulirung nach § 2 der St.-O., bezw. § 1 der Landgemeinde-
Verfassung erforderlichen Auseinandersetzung zwischen den Betheiligten zu beobachten 
seien. Der Minister erwidert darauf, daß sich allgemeine Grundsätze hierüber 
nicht aufstellen lassen, und deshalb auch in den Ausführungs-Instructionen zur 
St.-O. und zum Landgemeinde-Gesetz nicht aufgestellt seien. Vielmehr würden 
in den einzelnen Fällen in Ermangelung einer gütlichen Einigung nach Lage der 
Sache und nach billigem Ermessen zu befinden sein. Übrigens wäre es für angemessen 
zu erachten und sei auch der Fassung der betreffenden gesetzlichen Bestimmungen 
vollkommen entsprechend, daß, da eine gütliche Übereinkunft nicht zu Stande 
gekommen ist, die Entscheidung über die Auseinandersetzung erst erfolge, nach¬ 
dem zuvor über die Gemeinde-Bezirks-Regulirung selbst endgültig entschieden 
worden ist. 

Abschrift des vorstehenden Ministerial-Erlasses wurde von der Königl. 
Regierung unterm 2. October 1857 dem Landrathe v. Ramm und dem Stettiner 
Magistrat zur Kenntnißnahme und Nachachtung, in der Verfügung an den Letztern 
mit der besondern Aufgabe zugefertigt, nunmehr ohne Verzug der Stadtver-

5) Diese Ansicht rührt, wie oben erwähnt, von Weltmann, dem frühern Pächter von 
Zabelsdarf, her. Sie als alleinige Ursache der Kupfermühle-Ansiedlungen aufzustellen ist be¬ 
denklich; mitwirkendes, ja wol ursprüngliches Motiv, ist bei Schleich merkantilische Speculation, 
in neuester Zeit „Gründerthum" genannt, gewesen. Man vergleiche oben an einigen Stellen. 
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ordneten-Versammlung über die Einverleibung der Ortschaft Kupfermühle Köstiner 
und Zabelsdorfer Antheils, nebst Grünthal und Langengarten, in den Gemeinde-
und Kreisbezirk der Stadt Stett in anderweitige Vorlage machen, und den Beschluß 
der Stadtverordneten, nebst dem eignen Beschlüsse dem Landrathe baldigst zugehen 
zu lassen, der''durch jene Verfügung angewiesen worden war, außer mit dem 
Magistrat, mit dem Pächter von Zabelsdorf und den Eigenthümern der einzu¬ 
verleibenden Grundstücke zu verhandeln, auch für die demnächstige Vorlage an die 
Randower Kreisversammlung Vorbereitung zu treffen. . ^ « 

- Bereits im Sommer des lanfenden Jahres, als von der Vereinigung des 
städtischen Gebiets Grünhof mit der projectirten Gemeinde Kupfermühle die Rede 
wctr, hatten die städtischen Behörden die Mitwirkung zur Ausführung dieses 
Projects abgelehnt. Nunmehr legte der Magistrat den Minifterial-Erlaß den 
Stadtverordneten zur Erklärung vor, die, im Einverständnis mit dem Magistrate, 
abermals ablehnend ausfiel. Der Wortlaut der zwei Stadtverordneten-Beschlüsse 
war folgender: — 

Sitzung vom 9. Jun i 1857. Die Versammlung stimmt ebenfalls*) nicht für 
die Abtretung der Vorstadt Grünhof aus dem städtischen Gemeinde-Bezirk und 
spricht zugleich dem Magistrate ihren Dank aus für die bisherigen Bemühungen 
die Unbilligkeit einer Einverleibung der Kupfermühle von der Stadt abzuwenden 
mit der dringenden Bitte, in diesen Bestrebuugen fortzufahren. (Unterz. Wegener. 
Lson Saunier.) 

Sitzung vom 16. October 1857. Die Versammlung hält ihren Beschluß 
vom 9. Jun i cr. aufrecht und erfucht den Magistrat dringend, alle Mi t te l aufzu¬ 
bieten, um die Incorporation der bezeichneten Grundstücke von der Stadt abzu¬ 
wenden. (Unterz.: v^ Dewitz. Leon Saunier.) 

Beglaubigte Abschrift der vorstehenden Stadtverordneten-Beschlüsse theilte 
der Magistrat unterm 22. October dem Landrathe v. Ramin mit, indem er zugleich 
erklärte, daß auch er seinerseits gegen eine Einverleibung der ganzen Kupfermühle 
oder Theile desselben in den Gemeinde-Verband der Stadt Stett in Widerspruch 
erhebe. Z u r Wahrnehmung der Rechte der Stadt bei der in Aussicht gestellten 
Verhandlungen seien übrigens der Oberbürgermeister Hering und der Bürgermeister 
Schallehn bestellt. 

I n dem auf den 13. November 1857, zur Vernehmung aller Interessenten 
vom Landrathe v. Ramin anberaumten Termine, erneuerten die beiden Vertreter 
der Stadt Stett in den obigen Widerspruch und erhoben zugleich dagegen Protest, 
daß die Auseinandersetzung der Betheiligten erst dann eintreten solle nachdem 
zuvor über die Gemeinde-Bezirks-Regulirung selbst endgültig entschieden sei. Sie 
hielten dafür, daß diese Auseinandersetzung voran gehen müsse, und beantragten: 
— diese Auseinandersetzung zuvörderst eintreten zu lassen. Die übrigen Bethei¬ 
ligten, nämlich der Besitzer und der Pächter des Gutes Zabelsdorf, Stachow und 
Wellmann, und die Eigenthümer der einzelnen Etablissements von Kupfermühle, 
Zabelsdorfer und Köstiner Antheils, nebst Langengarten und Grünthal, haben 
sich mit der Einverleibung dieser Antheile von Kupfermühle in den Gemeinde-
und Kreisbezirk der Stadt Stettin einverstanden erklärt, haben dabei jedoch gleich-

„Ebenfalls" bezieht sich auf die, in der Vorlage abgegebene Erklärung des Magistrats. 
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zeitig vorausgesetzt, daß bei der später eintretenden Auseinandersetzung die Be¬ 
dingungen maßgebend fein werden, unter welchen sie schon früher in die yu. 
Incorporirung gewilligt haben; auch haben die Besitzer der einzuverleibenden 
Etablissements für den Fall, daß die von ihnen gestellten Incorporirung s-
Bedingungen nicht angenommen werden, gegen die Einverleibung Widerspruch 
erhoben. 

Die Veränderung der Gränzen, welche der Gemeinde- und Kreisbezirk der 
Stadt Stettin durch die Einverleibung erleidet, ist auf der Karte von Kupfermühle 
und Grünhof vermerkt und der der Stadt Stettin zu incorporirende Theil von 
Kupfermühle auf der Karte vom Gemeindebezirk der Stadt Stettin nachgetragen 
worden. Sodann find auch, um alle Zweifel zu beseitigen, in dem mit den 
Interessenten aufgenommenen Protokoll alle einzuverleibenden Etablissements 
namentlich aufgeführt worden. Es find: I m Köstiner Antheil 16 Besitzer mit 
17 Wohnhäusern; im Zabelsdorfer Antheil 25 Besitzer mit 26 Wohnhäusern; 
in Grünthal 2 Besitzer, und ebenso im Langengarten 2 Besitzer; überhaupt 45 
Grund- und Hausbesitzer. Für den Fall, daß die Incorporirung der qu. Grund¬ 
stücke in den Gemeindeverband der Stadt Stettin, des Widerspruchs der städtischen 
Behörden ungeachtet, ausgesprochen wird, haben alle Betheiligten die auf der 
Karte von Kupfermühle verzeichnete Grunze des künftigen Stadt- und Kreisbezirks 
von Stettin für richtig anerkannt, wobei'jedoch die Vertreter der Stadt Steitin 
noch besonders darauf angetragen haben, daß das Wittefche Ziegelei-Grundstück, 
welches das, äußerste gegen Westen gelegene Etablissement von Kupfermühle, 
Zabelsdorfer Antheils ist, von der Incorporirung ausgeschlossen werde. Besitzer 
und Pächter von Zabelsdorf, fowie der Besitzer dieses Grundstücks, Ortsvorsteher 
Witte, haben hiergegen Widerspruch erhoben, dem der Landrath beitritt. Die 
Liegenschaften diefes Wktteschen Etablissements sind lediglich vom Gute Zabels¬ 
dorf abgezweigt und gränzen unmittelbar an das städtifche Gebiet von Grünhof, 
von dem sie durch die Klingende Beek getrennt sind. 

Noch ist zu bemerken, daß zu Kupfermühle, Zabelsdorfer Antheils, das ehe-
,mals Triestsche Ziegelei- und das Müller Wischow'sche früher IeschMe Mühlen-
Grundstück gehören, beide Liegenschaften aber von der Incorporirung auszuschließen 
find, weil sie mit den einzuverleibenden Etablissements in keinem continuirlichen 
Zusammenhänge stehen. Die ehemals Triestsche Ziegelei wird von dem Gebiete 
des Gutes Zabelsdorf ringsum eingeschlossen, ist inzwischen zum Gute Zabelsdsrf 
wieder angekauft worden und wird daher bei diesem verbleiben müssen. Das 
Wifchowsche Grundstück dagegen wird von den Ländereien des Gutes Zabelsdorf 
und der Feldmark Bredow begränzt, und liegt diesem Dorfe viel näher, als dem 
Gutshofe von Zabelsdorf, auch steht die zum Grundstücke gehörige Bockwindmühle 
auf Bredower Territorium, doch unmittelbar an der Gränze. Es empfiehlt sich 
daher, dieses Grundstück dem Gemeindeverbande von Bredow beizulegen, worauf 
Besitzer und Pächter von Zabelsdorf noch besonders angetragen haben, wogegen, 
die Dorfschaft Bredow keinen Widerspruch erheben dürfte, da ihr' durch diese Zu¬ 
legung keine Last aufgebürdet, ihr vielmehr ein Grundstück beigelegt wird, dessen 
Besitzer prästationsfähig ist. 

Was die Veränderung betrifft, welche die Gränze des Randower Kreises 
durch die qu. Incorporirung erleidet,, so unterliegt es keinem Bedenken, daß die 
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Kreis-Vertretung gegen dieselbe in keiner Weise Widerspruch erheben werde. 
Diese Voraussetzung bewahrheitete sich; denn auf dem am 21. April 1858 abge¬ 
haltenen Kreistage, an welchem 19 Mitglieder ans dem Stande der Ritterschaft, 
7 aus dem Stande der Städte und 4 aus dem Stande der Landgemeinden, 
überhaupt 30 Mitglieder Theil nahmen, w u M die Notwendigkeit der Communa-
lisirung der oft genannten Kupfermühle-Antheile anerkannt, und in Übereinstimmung 
mit ^ der von der Königl. Regierung und dem Ministerium des Innern ausge¬ 
sprochenen Ansicht'es für vollständig sachgemäß erachtet, daß die fraglichen Antheile 
von Kupfermühle dem Gemeinde- und Kreisbezirk der Stadt Stettin beigelegt 
und aus dem Verbände des Randowfchen Kreifes entlassen werden. „Die Kreis¬ 
vertretung, heißt es in dem Beschluße wörtlich, gibt hierzu ihr,e ausdrückliche 
Genehmigung, jedoch mit der Bedingung, daß in Betreff der Kreis-Veränderung 
etwaige Entschädigungs-Ansprüche keiner Seits erhoben werden dürfen. M i t dem 
Tage, an welchem die Kreis-Veränderung ins Leben tritt, hört für den Ran¬ 
dower Kreis die Verbindlichkeit auf, für die gedachten Antheile von Kupfermühle 
Kreis-Lasten zu tragen, ebenso aber auch das Recht, solche von ihnen für die 
Zukunft zu fordern." Diefe Bedingung wurde in der Regierungs-Verfügung 
vom 11. Mai 1858 „für angemessen" erachtet. 

Zur Vervollständigung der Formalien blieb jetzt nur noch übrig, den vor¬ 
stehenden Beschluß des Kreistages den Betheiligten, nach § 2, Abs. 5 der St.-O. 
vom 30. Mai 1853 und § 1 , Abs. 5 des Landgemeinde-Verfassungs-Ges. vom 
14. April 1856, nachrichtlich mitzutheilen. Dies geschah in dem auf deu 22. 
Juni 1858 anberaumten Termine, in welchem die beiden Vertreter der Stadt 
Stettin, Oberbürgermeister Hering und Bürgermeister Schallehn, Nachstehendes zu 
Protokoll gaben: — 

„Der uns publicirte Kreistagsbeschluß vom 21. A M 1858 erachtet es für 
vol lständig sachgemäß, daß die in Rede stehenden Antheile von Kupfermühle 
dem Gemeinde- und Kreis-Verbande der Stadt Stettin, incorporirt werden. Dieser 

, Ansicht können wir nicht beipflichten. Wir erachten vielmehr,, daß im öffentlichen 
Interesse sür die qu. Incorporirung weder Nützlichkeit noch ein notwendiges 
Bedürfniß fpricht. Wir wiederholen deshalb den gegen das Incorporirungs-
project bereits in der Verhandlung vom 13. November 1857 erhobenen Protest 
und insbesondere wiederholen wir den Protest gegen die im Ministerial-Rescript 
vom 11. August 1857 anscheinend angenommene Absicht: „Die Auseinander¬ 
setzung der Betheiligten erst dann eintreten zu lassen, nachdem zuvor über die 
Gemeindebezirks-Regelung entschieden worden ist." Diese Auseinandersetzung muß 
der Natur der Sache nach der Incorporirung vorangehen und wir wiederholen 
deshalb den event. Antrag, diese Auseinandersetzung zuvor eintreten zu 
lassen. Was nun ferner die von dem Kreistage in feinem Beschlüsse in Betreff 
der Kreis-Veränderung gestellte Bedingung anlangt, daß bezüglich der Kreis-
Veränderung Enschädigungs-Ansprüche nicht Statt finden sollen, vielmehr an dem 
Tage, an welchem die Kreis-Veränderung ins Leben tritt, für den Randower 
Kreis sowol 1)ie Verbindlichkeit für die gedachten Antheile von Kupfermühle Kreis¬ 
lasten zu tragen, als das Recht, solche von ihnen für die Zukunft zu fordern, 
aufhört, so erachten wir diese Bedingung für sachgemäß, und acceptiren sie für 
den Fall, daß die fragliche Incorporirung, des Widerspruchs der städtischen Ve-



Hie Kupfermühle. 361 

Horden ungeachtet, zur Ausführung kommt. Endlich bemerken wir noch, daß die 
Stadtverordneten-Versammlung erst heute über den au. Kreistagsbeschluß be¬ 
schließt und der diesfallsige Beschluß dem Landraths-Amte nachträglich mitgetheilt 
werden wird." , 

Der Stadtverordneten-Beschluß der in der — 
Sitzung vom 22. Juni 1858 gefaßt wurde, lautete also: — „Die Ver¬ 

sammlung kann von ihrem schon früher abgegebenen Protest gegen die, beabsich¬ 
tigte Incorftoration einiger Theile von Kupfermühle nicht abstehen." (Unterz.: 
v. Dewitz. Leon Saunier.) 

Auch dieser kurz und bündig ausgesprochene Widerspruch verfehlte sein Ziel, 
wie die nachstehende Königl. Verordnung zeigt: — 

Dem Antrage in Ihrem anderweiten Berichte vom 25. Februar d. I . ge¬ 
mäß, will Ich die Einverleibung derjenigen Theile der Ortschaft Kupfermühle, 
welche nicht zu bestehenden Gemeinden gehören, nämlich des Köstiner Antheils 
mit Grünthal, und des Zabelsdorfer Antheils mit Langegarten, ausschließlich 
des Wischowschen Mühlengrundstücks und des ehemals Triestschen Ziegeleigrund¬ 
stücks, in den Stadt- und Kreisbezirk von Stettin unter Bezugnahme auf den 
dickfälligen Vorbehalt in der Ordre vom 16. März 1857 nunmehr, wie hiermit 
geschieht, genehmigen, und überlasse Ihnen bei Rückgabe der Anlagen, die weitere 
erforderliche Verfügung in der Sache zu treffen. 

Berlin, den 7. März 1859. 
I m Namen Sr. Majestät des Königs, 

(gez.) Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent. 
An den Minister des Innern. ĝegengez.) Flottwell. 

Mi t diesem Cabinets-Erlaß, der den Beschluß eines, aus dem Gesetz vom 
11. März 1850, betreffend die Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnung her¬ 
vorgegangenen verfassungsmäßigen Organs, der Bezirks-Commifsion, vom 21. April 
1852 aufg eh o b en hat, ist die Jahre lang schwebende Frage zum Austrag gekommen. 
Die Stadt Stettin hat dadurch ihr Gebiet um 60 Mg. 144 Ruth, erweitert, 
zufolge der oben eingeschalteten Angaben vom Jahre 1856, ob auch — bereichert, 
ist eine andere Frage, die kaum zu bejahen sein dürfte, wenn man den Wider¬ 
stand erwägt, den die städtischen Behörden der Einverleibung bis zuletzt ent¬ 
gegengestellt Haben, und die auch jetzt mit fortgesetzten Protestationen nicht er¬ 
müdeten. Damals, 1856, hatten die Kuvfermühle-Antheile, die zur Stadt Stettin 
gekommen find, eine Bevölkerung von 1370 Seelen, und nach der Zählung vom 
1. December 1860: 1512 Seelen. Demnach hatte jeder Bewohner von Kupfer¬ 
mühle damals eine Fläche von 7,2 Q.-Ruthen zur Verfügung. I m Jahre 1858 
war die Fläche unter 45 Eigenthümer vertheilt, eines jeden Grundstück war dem¬ 
nach im Durchschnitt 1 Mg. 63 Ruthen groß. 

Als nun in Folge der Regierungs-Verfügung, vom 29. März 1859 der 
Landrath v. Ramin mit Ausführung der Königl. Verordnung, insonderheit mit 
Regelung der Ressort-Verhältnisse der zuständigen Behörden vorgehen wollte, 
reicht̂  der Magistrat am 7. April 1859 beim Ober-Präsidenten eine Beschwerde-
Vorstellung ein, worin derselbe gegen die Ausführung der Einverleibung vor 
erfolgter, Auseinandersetzung mit den Betheiligten protestirte. Der Ober-

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 46 
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Präsident wies aber diesen Widerspruch mittelst Erlasses vom 13. I M 1859 
wiederholt zurück, daher Landrath v. Ramin den Auftrag erhielt, mit Ausfüh¬ 
rung der Regierungs-Verfügung vom 29. März 1859 ohne Weiteres und so fo r t 
vorzugehen. Es handelte sich nunmehr lediglich um die unverzügliche Übernahme 
der communalen Verpflichtungen für die üb erwiesenen Kupfermühl-Theile Seitens 
der Stadt, und die dadurch nothwendig werdenden communalen und polizeilichen 
Anordnungen. A ls Hauptsache dabei bezeichnete die Königliche Regierung, in 
ihrer an den Landrath v. Ramm erlassenen Verfügung vom 22. Ju l i 1859, die 
Übernahme der bisher der Gutsherrschaft Zabelsdorf, bezw. dem Landarmenfonds 
abgelegenen Armenpflege von Seiten der Stadt, und die Erhebung des im Oe-
meindebezirk der Stadt Stettin geltenden Einzugs- und Hausstandsgeldes von 
denjenigen Personen, welche f o r t a n in den einverleibten Theilen von Kupfer¬ 
mühle einen Wohnsitz, bezw. Hausstand begründen. Für jeden in Betracht 
kommenden Punkt seien neben den bezüglichen communalen auch die nothwendig 
werdenden polizeilichen Anordnungen zn berücksichtigen. Alle von den Betheiligten 
hierbei etwa zur Sprache gebrachten, nicht die sofortige Ausführung der Einver¬ 
leibung betreffenden Punkte, namentlich alle das Außeinandersetzungs-, bezw. Ent-
schädigungs-Verfahren betreffenden Angelegenheiten dürften für jetzt nicht zur Be-
rathung und Verhandlung gestellt werden, um die jetzt lediglich, in Betracht 
kommenden Ausführungs-Maßregeln nicht zu verdunkeln und die Ausführung 
nicht noch länger, als — leider schon geschehen, hinzuziehen. Dem Auftrage der 
Königl. Regierung ist durch das naHstehende Protokoll genügt worden: — 

Verhandelt Stett in, den 8. August 1859. 
I n dem auf heute in dem Geschäftsräumen des Landraths-Amtes Randowschen 

Kreises, zu Stettin, anberaumten, in Abwesenheit des Landraths v. Ramin von 
dem Krcis-Secretair Gans abgehaltenen Termine, in welchem der ergangenen 
Einladung zu Folge erschienen waren: — 

1. Für die Königl. Polizei-Direction: Der Polizei-Rath v. Hagen, in Ver¬ 
tretung des beurlaubten Polizei-Directors v. Warnstedt; 

2. Für die Stadt Stettin, als deren Bevollmächtigte: Der Oberbürgermeister 
Hering und der Bürgermeister Schallehn; 

3. Für das Königl. Domainen-Amt Stettin-Köstin: Der Domainen-Actuarius 
Mutschall, aus Köstin; 

4. Für das Gut Zabelsdorf: Der Gutsbesitzer, Rentner Stachow, aus 
Berl in, als Besitzer, und der Kaufmann Heinrich Weltmann^ aus Stett in, als 
Pächter des Gutes; und — -

5. Der Ortsvorstand der zu incorporirenden Antheile von Kupfermühle, 
bestehend aus dem Ortsvorsteher Witte und dem Gerichtsmann, Bäckermeister 
Stöpel, beide von Kupfermühle,— . 

wurde der Zweck des Termins mit den Comparenten ausführlich besprochen 
und ihnen der Inha l t der Regierungs-Verfügungen vom 29. März und 22. Ju l i 
1859 so weit es erforderlich, mitgetheilt, ihnen auch noch besonders eröffnet, daß 
es sich in dem heutigen Termine lediglich um die sofortige, in Folge der Ein¬ 
verleibung der bekannten Kupfermühl-Theile, in dem Gemeinde- und Kreisver¬ 
band der Stadt Stett in nothwendig werdende Übernahme der communalen Ver-



Die Kupfermühle. 363 

pflichtungen für die bewußten Antheile von Kupfermühle Seitens der Stadt 
Stettin und die dadurch erforderlich werdenden communalen und polizeilichen 
Anordnungen handle, u. s. w. u. s. w. Hierauf erklärten die. Anwesenden: — 

1. Seither hat die Armenpflege in dem Zabelsdorfer Antheile, nebst Langen¬ 
garten, dem Besitzer des Gutes Zabelsdorf, bezw. dem Pächter des Gutes, nach 
contractlichem Abkommen, und in dem Köstiner Antheile, nebst Grünthal, dem 
Landarmenfonds obgelegen, mit dem Tage des Eintritts der gedachten Antheile 
in den Gemeinde- und Kreisverband der Stadt Stettin werden der Besitzer von 
Zabelsdorf, bezw. dessen Pächter, sowie der Landarmenfonds von der Tragung 
der Kosten der Armenlast, vorbehaltlich der von denselben zu leistenden Ent¬ 
schädigung, deren Höhe zu ermitteln einem spätern Verfahren überlassen bleibt, ent¬ 
bunden, und geht von da ab. die Last der Armenpflege, so wie überhaupt jede 
Verpflichtung, welche an die gedachten Antheile von Kupfermühle als Gemeinde 
zu beanspruchen ist, möge sie lediglich Gemeinde- oder auch Kreis-Lasten betreffen, 
auf den Gemeinde-, bezw. Kreisverband der Stadt Stettin über. Dagegen ist — 

2. Die Stadt Stettin von da ab̂  berechtigt: — a) zur Erhebung des in 
dem Gemeindebezirk der Stadt geltenden Einzugs- und Hausftandsgeldes von 
denjenigen Personen, welche fortan in den zu incorporirenden Theilen von 
Kupfermühle einen Wohnsitz, bezw. Hausstand begründen. Ob und welche Ent¬ 
schädigung diejenigen Personen, von welchen in den qu. Antheilen von Kupfermühle 
bereits ein Wohnsitz oder Hausstand begründet worden, dafür zu leisten haben, 
daß sie ohne Erlegung des Hausstands- und Einzügsgeldes in den Gemeinde¬ 
bezirk der Stadt Stettin übertreten, bleibt späteren Verhandlungen überlassen. 
— d) Zur Erhebung von Communal-Ab gaben von sämmtlichen Einwohnern der 
qu. Antheile von Kupfermühle nach den für die Erhebung der Communal-Ab-
gaben in der Stadt Stettin geltenden Grundsätzen. Ferner geht — 

3. Mi t dem Tage dss Eintritts der qu. Antheile von Kupfermühle in den 
Gemeinde- und Kreisverband der Stadt Stettin — a) das Auffichtsrecht über 
die communalen Zustände und die damit verbundenen Geschäfte, fo weit solche 
seither dem Königl. Domainen-Amte Stettin zu Köstin, als Vertreter der Guts¬ 
herrschaft — des Domamen-Fiskus —̂ obgelegen haben, auf den Magistrat der 
Stadt Stettin, und — d) die Wege- und Straßen-Polizei und das Militair-
Ersatz-Geschäft, Verwältungszweige, welche beide seither dem Landrathe des 
Randowschen Kreises obgelegen haben, auf die Königl. Polizei-Direction zu 
Stettin über. ' 

4. Mi t dem zu 3 gedachten Tage treten die qu. Antheile von Kupfermühle 
auch aus dem Verbände des Randowschen Kreises aus und in den Kreisverband 
der Stadt Stettin über. Damit hört auch, dem Kreistags-Beschlusse des Ran¬ 
dowschen Kreises vom 21. April 1858 entsprechend, für den Randower Kreis¬ 
verband die Verpflichtung auf, für die gedachten Kupfermühle-Antheile Kreislasten 
zu tragen, eben fo aber auch das Recht, folche von ihnen für die Zukunft zu 
fordern und zu erheben. Jene Verpflichtung, so wie dieses Recht geht vom Tage 
der Incorporirung auf den Kreisverband der Stadt Stettin über. 

5. Auch gehen von da ab die landräthlichen Functionen bezüglich der qu. An¬ 
theile von Kupfermühle von dem Landrathe des Randowschen Kreises auf die¬ 
jenigen Behörden über, welche diefelben in der Stadt Stettin auszuüben haben, 
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und< zwar nach Maßgabe des für die lanhräthlichen Functionen im Stettiner 
Stadtkreise unterm 30. J u l i 1859 aufgestellten Reffort-Reglements (S . 123—126). 

6. Ausgeschlossen bleibt davon vorläufig noch das Aufsichtsrecht über die 
Erhebung, bezw. Veranlagung der directen Steuern, welche. Function bis auf 
weitere höhere Bestimmung einstweilen noch dem Landrathe des Randower Kreifes 
verbleibt. I n den qu. Antheilen von Kupfermühle werden an directen Steuern 
erhoben — 9.) Klassensteüer; d) neue Grund- und Haussteüer; e) Hufensteüer; 
ä) Gewerbesteuer, und zwar diefe nach den für die 4te Gewerb esteüer-Abtheilung 
geltenden Sätzen. — Die Klaffmsteüer dürfte künftig in Fortfal l kommen, dafür 
aber die Mah l - und Schlachtsteüer eingeführt werden.. Auch wird die neue 
Grund- und Haussteüer zu erlassen fein, da durch den Übertritt der Grundstücke 
in den qu. Kupfermühl-Antheilen in den Gemeindeverband der Stadt Stettin, 
diefe Grundstücke in die Kategorie der städtifchen Liegenfchaften treten und diefe 
von Erlegung der neuen Grund- und Haussteüer befreit find. Bezüglich der 
Gewerbesteuer werden die qu. Antheile von Kupfermühle aus der 4ten Gewerbe-
steüer-Abtheilung in die Iste Oewerbesteüer-Abtheilung, zu welchem die Stadt 
S te t t in . gehört, überzutreten haben. Sobald diefe Steuer-Verhältnisse geregelt 
f ind, gehen auch die in diefer Beziehung dem Landrathe des Randowschen Kreifes 
vorläufig noch verbliebenen Functionen auf den Magistrat der Stadt über. 

7. Der für die qu. Antheile von Kupfermühle seither bestandene Ortsvor¬ 
stand hatte lediglich Functionen communaler Natur auszuüben. Diefe Functionen 
gehen, foweit sie nicht die zu 6 gedachten steuerlichen Verhältnisse betreffen, 
auf den Stettiner Magistrat über, der sie in derselben A r t , wie ihm die Com-
munal-Gefchäfte in dem übrigen Theile des Gemeindegebiets der Stadt Stettin 
obliegen, zu beforgen hat. Dagegen bleibt der Ortsvorstand, ohne Concurrenz 
des Magistrats, für die communalen Gefchäfte der zu 6 gedachten Staatssteüern 
bis zu ihrer anderweiten Regulirung in Wirksamkeit!" Ist diefe Regulirung er¬ 
folgt, fo t r i t t der Ortsvorstand gänzlich außer Wirksamkeit, und gehen demnächst 
dessen Functionen auch in den zu 6 gedachten steuerlichen Beziehungen auf den 
Magistrat über. 

8. Für die Erhebung der Steuern besteht in den qu. Kupfermühl-Antheilen 
eme Orts-Steüer-Receptur. Auch diefe bleibt nun für hie Erhebung der unter 
6 gedachten Steuern bis zu deren anderweitigen Regulirung in Wirksamkeit. 
Von da ab hört diefe auf und geht die Erhebung der directen Steuern auf den 
Magistrat über. 

9. Von den einzuverleibenden Liegenfchaften haften auf den Etablissements 
Grünthal und Elysium Domainen-Abgaben, die z. Z . an das Domainen-Amt 
Stettin zu Köstin entrichtet werdm. Der Vertreter dieses Amts beansprucht für 
dasselbe das Recht, die gedachten Abgaben, falls sie rückständig bleiben, von den 
Zahlungspflichtigen, ohne Vermittelung des Magistrats, direct im Wege der Exe-
cution einziehen zu dürfen. Die Vertreter des Magistrats wollen dieses Recht 
dem Domainen-Amte nicht einräumen, vermeinen vielmehr, daß die executivische 
Einziehung etwaiger Rückstände vom Magistrate,, nach vorgängiger Requisition 
durch das gedachte Amt, zu bewirken sei. Beide Theile provoären auf höhere 
Entscheidung. 

10. Für die einzuverleibenden Antheile von Kupfermühle besteht kein beson-



' M KlWrmWe. 

derer Schutverband, vielmehr besteht für sie, das Put Zabelsdöxf und dek 
Bredower An-theil von Kupfermühle ein gemeinschaftlicher Schülverhand. Schul-
gebaüde besitzt dieser Verband nicht; es sind 3 Localien zu Schülstuben gemiethet, 
und zwar das eine im Köstiner, das andere im Zabetsdorfer und das dritte im 
Bredower Antheil. Die Schule im Köstiner Antheil wird von allen zur Schul-
Societät gehörigen Einwohnern durch Hausväter-Beiträge unterhalten. Die 
Kosten der beiden anderen Schulen — eigentlich nur Schulklassen — trägt Fiskus. 
Der Ortsvorstand von Kupfermühle beantragt die Aushebung diefes Schulver¬ 
bandes und den Eintritt der einzuverleibenden Kupfermühl-Antheile in., den 
Schulverband der Stadt Stettin. Die Vertreter der Stadt lehnen die Über¬ 
nahme der bestehenden Schulverhältnisse bis dahin ab, daß eine Auseinander¬ 
setzung zwischen den zu incorporirenden und den übrigen Theilen der Schul-
Societät erfolgt ist. 

11. Für die einzuverleibenden Antheile von Kupfermühle und das Gut 
Zabelsdorf ist ein gemeinschaftlicher Friedhof vorhanden. Für jede Leiche, welche 
auf dem Friedhofe beerdigt wird, wird an Grabgeld 1 Thlr., bezw. 15 Sgr., 
je nachdem die 'Leiche einer schon eingesegneten oder noch nicht eingesegneten 
Person angehört, entrichtet. Die Vertreter der Stadt Stettin lehnen die Über¬ 
nahme des Begräbnißplatzes, insbesondere dessen Instandhaltung als Gemeinde¬ 
sache ab und vermeinen, daß derselbe von den bis dahin dabei Betheiligten 
auch ferner ohne Mitwirkung der Stadt Stettin zu unterhalten sei. Endlich — 

12. erachten die Vertreter der Stadt Stettin den 15. August 1859 als den 
von der Königlichen Regierung in der Verfügung vom 22. v. M. festgesetzten 
Tag der Ausführung der Einverleibung bezw. des Eintritts der neuen Ver¬ 
flichtungen, bezw. Berechtigungen der Stadt füt verfrüht. Sie beantragen, diefen 
Termin frühestens auf den 1. September 1859 festzusetzen, weil, bevor die 
wirkliche Incorporirung erfolge, noch mehrere Anordnungen von dem Magistrate 
zu erlassen feien, die bis zum 15. d. M. nicht mehr zur Ausführung gebracht 
werden können. Überdies fei es, der communalen Verhältnisse wegen, ange¬ 
messener, den qu. Ausführungstermin mit dem Beginn eines Monats als in der 
Mitte eines Monats eintreten zu lassen. Der Besitzer von Zabelsdorf und der 
Pächter des Gutes widersprechen diesem Antrage und beantragen ihrer Seits, 
daß der 15. August cr. als Tag der Ausführung der Einverleibnng, bezw. des 
Eintritts der neuen Verpflichtungen der Stadt Stettin festgehalten werde, weil 
sie darnach schon ihre Anordnungen getroffen haben. Beide Theile provociren 
auf Entfcheidung der Königl. Regierung., 

Weitere Erklärungen find von den Vertretern der Stadt Stettin nicht ab¬ 
gegeben worden. 

Vorgelesen, genehmigt und vollzogen. 
Hermann Stachow. Heinrich Weltmann. Mutschall. Hering. Schallehn., 

Witte. C. Stöpel. v. Hagen, vorbehaltlich etwaiger sich noch 
ergebender Zusätze und Berichtigungen. 

9,. U. 8. 
Gaus,, Kreis-Secretair. 

I n der an das Königl. Landraths-Amt, Randower Kreises, gerichteten Ver¬ 
fügung vom 18. August 1859 erklärte Königl. Regierung, Abtheilung des Innern, 
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ihr Einverständniß mit den Festsetzungen zu 1 bis 5 des vorstehenden Protokolls. 
Wegen der zu 6—9 des "Protokolls behandelten Staatssteüer-Verhältnisse und 
Domainen-Abgaben ist der I I I . Abtheilung des Kollegiums für die Verwaltung 
der directen Steuern :c., und wegen des zu 10 und 11 erörterten Schulverbandes 
und. des Begräbnißplatzes ist der I I . Regierungs-Abtheilung für Kirchen- und 
Schulwesen die ^ressortmäßige Regulirung anheim gegeben,'sowie wegen Aus¬ 
dehnung des Mah l - und Schlachtsteüer-Bezirks auf die der Stadt neu einver¬ 
leibten Theile von Kupfermühle ist dem Provinzial-Steüer-Director Mittheilung 
gemacht worden. Der Ortsvorstand in Kupfermühte, dessen Functionen nach der 
Verhandlung zu 7 noch für die unter 6 genannten Staatssteüern als einstweilen 
fortdauernd in Ausficht genommen worden ist, kann ohne Weiteres seine Func¬ 
tionen einstellen, da für Kupfermühle ein besonderer Orts-Steüer-Erheber, der 
Oberstlieutenant a. D. Ristow,' fungirt und der Ortsvorstand daher mit der 
Steuer-Erhebung und Einziehung nichts Wesentliches zu thun haben wi rd , viel¬ 
mehr die etwaigen desfallsigen Functionen bis auf Weiteres auf den Ortssteüer-
Erheber werden übergehen können. Nach dem unter 12 des Protokolls ausge¬ 
sprochenen Antrage' der Vertreter des Magistrats sind — 

Die rechtlichen Folgen der Einverleibung des Zabelsdorfer Antheils 
der Ortschaft Kupfermühle mit Langengarten und des Köstiner Antheils mit 
Grünthal am 1< September des Jahres 1859 in Kraft getreten und haben 
die betheiligten Behörden an diesem Tage ihre entsprechenden Funktionen 
übernommen, was mit Bezug auf § 2 , letzter Absatz, der S t . -O. vom 
30. M a i 1853 durch das Regierungs-Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht worden ist.*) 

*) Wie weiter oben (S. 308, Anmerkung) ein Namens-Verzeichniß der ersten Ansiedler 
von Kupfermühle eingeschaltet worden, ist, so hat es für die Stadtgeschichte auch einen ge¬ 
wissen Werth, die Namen derjenigen Grund-, bezw. Hausbesitzer im „Thale der Klingenden 
Beek" für alle Zeiten aufzubewahren, welche im Jahre 1859 aus Königs Befehl in den 
Gemeinde-Verband der Stadt Stettin aufgenommen worden sind. Dieses zweite Berzeichniß 
weiset die folgenden Namen nach: " 

Köstiner Antheil. Hirsekorn und Fischer, Brauereibesitzer (auch im IabelZdorfer Antheil 
mit einem Hause^ angesessen); Hermann Wolter, Particulier; Schnitze, gerichtl. Haüser-Admi-
nistrator (in Stettin wohnhaft); Christian Mär ten, Rentner;, Friedrich Neümann, Gast-
wirth; Gladowsky, Wagemeister-Wittwe; Wegner, Malerherr (in Stettin wohnhaft); Christian 
Stöpel, Bäckermeister; Friedrich Ratz (Reetz)̂  Maurer; Carl Kolbe, Böttigermeister; Abraham 
Ssnechal, Rentner; Friedrich K r ü g e r , Victualienhändler; Carl P u n d t , Schlossergeselle; 
Wittwe Miethke's Haus (steht unter Administration); August K r ü g e r , Particulier; Wiede-
mann, Schullehrer. 

Iabelsdorfer Antheil. Weidemänn, Brauerei- und Besitzer vom Glysium (wohnt in 
Pommernsdorfer Anlage); August Witte, Ziegeleibesitzer; Fritz Neümann, Zimmergesell; Werth, 
administrirt die Langkavel'schen Haüser; Martin Brand, Zuckersiederei-Arbeiter; Reichenberg, 
Wittwe eines Victualienhandlers; Friedrich Reichenberg, Arbeitsmann; Pe t r i , Mi.ssionspredig.er 
a. D.; Wilhelm Lucht, Zimmergeselle; August Lucht, Schlossergeselle; Christian Nieck, Waage-' 
Gehülfe; Friedrich Graff, Arbeiter; Martin Sell, Particulier; Carl Schulz, Schmiedemeister; 
Johann Maaß, Schmiedemeister; Michel Kölpin, Kornmesser; Scharia«, Inspector (wohnt in 
Bredow-Antheil); Drechsler, Maurerm.eifter (wohnt in Stettin); Gäbert, Zuckersied erei-
Arbeiter; Johann Schulz, Arbeiter; August Sachs, Stellmachermeister; Martin Schutt, 
Kornmesfer; Eduard Bergmann, Schuhmachermeister; Wulff, Schiffszimmergesell. 
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Nachdem das Geschäft der Einverleibung zu Ende geführt war, faßte die 
Königl,'Regierung die in Folge dieser Stadtbezirks-Veränderung sich alsnoth-
wendig ergebende Auseinandersetzung nach Vorschrift des § 2, Absatz 6 der 
S t . -O . vom 30. Mai 1853, und beziehungsweise des § 1 , Absatz 6 des 
Landgemeinde-Verfassungs-Gesetzes vom 14. April 1853 zwischen den Betheiligten 
wieder auf, um dieselbe im Verwaltungswege so schleunig als möglich herbei¬ 
zuführen. Bekanntlich hatte der Magistrat diese Angelegenheit bei allen Ver¬ 
handlungen in den Vordergrund gestellt, indem er, übereinstimmend, mindestens 
in Einem Punkte, mit der Königl. Regierung, den Ausdruck „Auseittandersetzung", 
dessen sich das Gesetz bedient, unbedingt für gleichbedeutend mit Entschädigung 
oder Schadloshaltung nahm. Bereits am 14. September 1859 erhielt Landrath 
v. Ramm den Auftrag, die Auseinandersetzung zwischen der Stadt Stettin und 
dem Gute Zabelsdorf ins Werk zu setzen und zu Ende zu bringen. Die dabei 
in Betracht kommenden Verhältnisse hatten sich seit drei Jahren, abgesehen von 
den durch den Zeitverlauf und die Ausführung der Bezirks-Veränderung bedingten 
Verhältnisse im Wesentlichen nur dadurch geändert, bezw. festgestaltet, daß durch 
das, schon oben S. 342 in der Anmerkung erwähnte Erkenntniß des Kgl. Ober-
Tribunals vom 9. Juni (Juli?) 1856 in Sachen des Dominiums Zabelsdorf wider 
den Fiscus die Verpflichtung des erftern zur Armenpflege auf dem Zabelsdorfer 
Antheil der Ortschaft Kupfermühle endgültig festgestellt ist. 

Inzwischen war in einer an die Königl. Regierung gerichteten Vorstellung 
vom Magistrat geltend gemacht worden, daß die von ihm in dem Berichte vom 
24. August 1854 aufgestellte Berechnung (S.333) durch die Verfügung vom 6. August 
1855 als Grundlage der Verhandlung für die Auseinandersetzung, bezw. Schadlos¬ 
haltung anerkannt worden sei (S. 341). I n dem Bescheide vom 28. October 1859 
wurde diese Ansicht des Magistrats für einen Irrthum erklärt, denn in jener 
Verfügung sei deutlich gesagt, daß die Stadt die Fürsorge, für die hilfsbedürftige 
Bevölkerung der Kupfermühle gegen diejenige Entschädigung übernehmen müsse, 
mit welcher die bis dahin subsidiarisch Verpflichteten nachkommen können, daß 
daher die von der Stadt veranschlagten Kosten niemals gefordert und gewährt 
werden könnten, und der Magistrat diesem Gesichtspunkte entsprechende Forde¬ 
rungen stellen und von den aufgestellten Kosten-Anschlägen absehen müsse. . . . 
Nach Lage der Sache und der Verhandlungen könne nur für die Übernahme der 
Lasten der Armenpflege Entschädigung verlangt und gegeben werden. 

I n einem am 16. Februar 1860 abgehaltenen Termine wiederholte der Be¬ 
sitzer von Zabelsdorf, Stachow, das schon früher gemachte Anerbieten zur Zahlung 
einer Entschädigungssumme von 2000 Thlr., darauf gestützt, daß die Armenpflege 
in der Zabölsdorfer Kupfermühle in den letzten 6 Jahren durchfchnittlich ca. 
100 Thlr. im Jahre betragen habe. Die beiden Bürgermeister von Stettin ^ -
Hering und Schallehn, — als Vertreter der Stadt, gaben in diesem Termine 

^ . 
Der Langegarten. Wittwe Schellberg, Gastwirthin; Hernnann, Reepschlägermeister. 
Grünthal. Wittwe Schellberg (Dieselbe, wie im Langengarten). Ritter, (wohnt in Star-

gard, dessen Grundstück wird vom Kreisaerichts-Kanzlei-Director, Kanzleirath Stanislawski, 
administrirt. ' 

Die Eigenthümer, deren Namen mit gesperrter Schrift gedruckt sind, befinden sich noch 
1875 an Ort und Stelle. 
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folgende Erklärung ab: ^ Nach den dem Magistrate gemachten Eröffnungen geht 
die Königl. Regierung davon aus, daß im "vorliegenden Falle die zu behandelnde 
Entfchädigungsfrage nur i n Bezug auf die Armenpf lege ins Auge zu fassen 
sei. Wi r glauben,- uns in der Lage zu befinden, uns dagegen zu verwahren, 
weil nach unserer Ansicht "eine solche Behandlung der Sache nicht den bestehenden 
Gesetzen entspricht. Der S. 2 der St.-O. beschränkt die Abfindungsfrage nicht 
durchaus blös auf die Armenpflege, fondern w i l l , daß eine Gemeinde, die unter 
einem Einverleibungs-Verfahren leidet, generell entschädigt werhe. Die nähere 
Ausführung hierüber enthalten die in dieser Sache vielfach erstatteten Magistrats-
Berichte. Sol l nun aber der Armenpflegepunkt infonderheit in Angriff genommen 
werden, fo entgeht uns ein gesetzlicher Grund, weshalb derselbe nicht auch das 
A rmenschulwesen umfassen soll. Die Gewährung des unentgeMichen Unterrichts 
an solche Arme, die das Schulgeld nicht zählen können, ist niHts weiter als ein 
Act der.Armenpflege, in wie tief diefer Gegenstand in die GntMädigungsfrage 
eingreift, exgiebt der Umstand, daß die in unferm Berichte an die Königl. Regie¬ 
rung, Abtheilung für die Kirchen- und Schulverwaltung, unterm 26. Januar 1860 
in Vorschlag gebrachte Reorganisation des «Schulwesens in Stähtifch-Kupfermühle, 
welches doch., eigentlich nichts Anderes als ein Armenschulwesen ist, nach einen 
vor/lausigen Überschlage mit einem 'jährlichen Kostenaufwande von 1002 Thlr. 
verknüpft ist, während die gedachte Abtheilung der Königl. Regierung ursprünglich 
noch einen größern Aufwand verlangt hat. Sol l nun indessen die Armenpflege 

gefaßt werden, fo nehmen wir an, daß 
Oonigl. Regjernng D t sich selbst in Widerspruch komme, wenn sie,jetzt, wo es 
sich M hie M M a d i g u n g handelt, den Grundsatz an die Spitze stellen wi l l , daß 
die Entschädigung nur nach dem Maßstab zu leisten wäre, nach welchem die Armen¬ 
pflege bisher von öer Gutsherrschaft zu Zabelsdorf factisch verwaltet worden sei. 
Es ist dieser Zustand als ein mangelhafter bezeichnet, als solcher von der Regie¬ 
rung selbst vielfach anerkannt, und daraus die Notwendigkeit hergeleitet, die 
Armenpflege der Htaht Me t t i n zu überweifen. Die Stadt Stettin kann aber für 
die Verwaltung der Armenpflege nur diejenigen Grundsätze befolgen, die ihr für 
die Armenpffege in der Stadt zum Anhalt dienen. Von diesem Gesichtspunkte 
aus geleitet,'find die städtischen Behörden, und wie wir auch heute noch annehmen, 
mit Recht darauf gekommen, die Zustände auf der Kupfermühle gleichartig nach 
den Veryältnissenauf der Vorstadt Turnei zu beurtheilen. 3̂ ach diesem Maßstäbe 
haben die städtischen Behörden in dem Berichte vom 24. August 1854 die Be-
rechung für ihre Entschädigungs-Forderung für der Kupfermühle aufgemacht. 
Wi r finden es dabei für angemessen, die Resultate anzugeben, die sich vorläufig 
und in der kurzen Zeit vom 1. September bis 31. December v. I . , wo die 
Stadt auf Zabelsdorfer Kupfermühle die Armenpflege verwaltet, herausstellen. 
Es betragen die Kaufenden Unterstutzungen, die in jenem Zeitraum an Hilfsbe-
bedürftige, 16 an der Zahl, gewährt werden Mußte, monatlich 28 Thlr . , also 
jährlich 336 Thlr. Es ist dabei noch nicht berechnet, was außerordentlich an 
Unterstützungen gezahlt ist, ebenso wenig die Kurkosten Zabelsdorfer Antheils 
und die Kosten aus der Krankenpflege. Hiernach befinden wir uns nicht in der 
Lage, auf den von der Gutsherrschaft proponirten Vergleichsvorschlag, .nämlich 
die Gewährung einer Entschädigungs-Summe von 2000 Thlr. einzugehen. 
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Hiemächst erklärte der Besitzer von Zabelsdorf: — Ich verbleibe bei der 
von mir proponirten Entschädigungssumme von 2000 Thlr: Auf die,von den 
Vertretern der Stadt Stettin geforderte höhere Entschädigung kann ich sogleich 
eine Erklärung nicht abgeben. Ich behalte mir vor, dieselbe binnen kürzester 
Frist schriftlich abzugeben und werde diese Erklärung zur Beschleunigung der 
Sache auch dem Magistrat in Abschrift mittheilen. 

Beide Theile beantragen noch, nach'Eingang dieser Erklärung einen neuen 
Termin zur Instruction der Sache anzusetzen. 

Stachon/s, in Gemeinschaft mit seinen Pächter Wellmann abgegebene Er¬ 
klärung datirte vom 2. März 1860. Umfangreich wie s« war, sie war 12 
Folien stark, enthielt sie eine Menge besonderer und einzelner bei der Armenpflege 
in Zabelsdorfer Autheil vorgekommener und bestehender Unterstützungsfälle, 
gipfelte aber in dem ersten Satze, welcher also lautete: — „Sowol die St.-O. 
vom 30. Mai 1853, im § 2, als auch das" Gesetz vom 14. April 1856 im § 1, 
spricht nur von einer sich als nothwendig ergebenden Auseinandersetzung 
zwischen den Betheiligten, nicht aber von der Verpfl ichtung zur Ent¬ 
schädigung." Und im weiteren Verfolg äußerten sie. . . . „Wir wiederHolm 
demnach unsere schon früher abgegebene Erklärung, daß wir eine rechtliche Ver¬ 
pflichtung zur Entschädigung der Stadt Stettin auch in Betreff der Armenpflege 
nicht anerkennen und daß wir uns lediglich im Wege des Vergleichs zu der von 
uns offerierten Entschädigung bereit erklärt haben. Diese Vergleichs-Offerte 
wiederholen wir auch jetzt noch; sollte aber die Stadt Stettin dieselbe auch jetzt 
nicht annehmen, so behalten wir uns vor, solche zurückzuziehen I n seiner 
vom 22. März 1860 datirten Replik berechnete der Magistrat die jährlichen 
Kosten, welche der Stadt Stettin aus der Armenpflege an sich im Zabelsdorfer 
Antheil von Kupfermühle erwachsen würden, zufolge der Erfahrungen, die nunmehr 
in den Zeitraum vom 1. September 1859 bis ult. März 1860 gesammelt worden 
waren, auf Höhe von 366 Thlr., welche als 4 Prct. gerechnet, ein Kapital von 
9150 Thlr. vertreten würde, demnächst aber auch die Kosten des Armenschul¬ 
wesens, nach specieller Erörterung, zu Thlr. 455. 11. 6 Pf., gleich 11384 Thlr. 
Kapital, demnach forderte der Magistrat zufolge der von ihm als factisch „be¬ 
zeichneten" „Verhältnisse" von der Zabelsdorfer Gutsherrfchaft eine Kaptals-
Entschädigung von „mindestens" 20554 Thlr.; was beide Theile in dem Protokoll 
vom 13. April 1860 zu dem Antrage veranlagen, die Vergleichs-Versuche als 
geschlossen anzusehen und nunmehr die Acten der Königl, Regierung, zur Herbei¬ 
führung der Entscheidung des Ober-Präsidenten bezw. des Ministers des Innern 
einzureichen. . 

Dies geschah mittelst Berichts vom 16. April 1860, worin Landrath v. Ramm 
sich dahin aussprach, daß seiner Meinung nach die Stadt Stettin bei ihrer For¬ 
derung von unbilligen Grundsätzen ausgehe; denn sowenig die St. O. vom 30. 
Mai 1853 als die Landgemeinde-Ordnung vom 14. April 1856 enthielten irgend 
eine Bestimmung, daß bei Bezirks-Veränderungen Entschädigung zu'gewähren sei. 
Diese Gesetze sprächen nur von der etwa in Folge der Bezirks-Veränderung sich 
ergebenden Auseinandersetzung zwischen den Betheiligten; und Gegenstand dieser 
Auseinandersetzung könne nur das etwa vorhandene Gemeinde-Vermögen oder die 
Gemeindeschulden sein, bei denen die einzuverleibenden Grundstücke betheiligt sein 
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370 Die Stadt Stettin. , ' ' 

möchten. Sei ein solches Activ- oder Pafsivvermögen, wie im vorliegenden Falle, 
nicht vorhanden, so sei es wo l nicht Absicht des Gesetzes, daß wegen der 
einzuverleibenden Grundstücke, namentlich, wenn wie vorliegend, die Einverleibung 
im öffentlichen Interesse nothwendig gewesen, an den ^Gemeindebezirk, welchem sie 
beigelegt worden, eine gewisse Summe als Entschädigung gewahrt werde. Nm 
so mehr sei es anzuerkennen, daß die Zabelsd'orfer Gutsherrschaft aus freien 
Stücken sich erboten, der Stadt Stett in dafür, daß diese ihr die Armenlast 
abgenommen habe, 2000 Thl r . zu zahlen, was aus Billigkeitsrücksichten ge¬ 
schehen sei. ' 

Die Königl. Regierung schloß sich der Ansicht des Landraths v. Ramin 
nicht an, erklärte dieselbe vielmehr, nach den von ihr früher aufgestellten, auch 
jetzt noch festgehaltenen Grundsätzen für eben fo unrichtig, als die Meinung der 
Gutsherrschaft Zabelsdorf^ daß sie zur Entschädigung für die Abnahme der Armen¬ 
pflege keine Verpflichtung habe, was nach dem, in der Prozeßsache wider den 
Domamen-Fiskus gesprochenen Erkenntniß des Ober-Tribunals nicht länger zweifel¬ 
haft fei. I m Übrigen gehe freilich auch die Stadt Stettin in Beziehung auf 
das Schulwesen von unrichtigen Ansichten aus, und es fei die Anforderung 
derfelben an dieGutsherrfchaft Zabelsdorf das zur angemessenen Unterhaltung 
der Schule Fehlende auf Grund der Orts-Armenpflege zuzufchießen und danach 
eine Kapital-Forderung bei der Auseinandersetzung abzumessendem ungerecht¬ 
fertigtes Verlangen» Demgemäß erhielt der Landrath v. Ramin unterm 3 1 . J u l i 
1860 den Auftrag, die Bergleichs-Verhandlungeu mit den Interefsenten wieder 
aufzunehmen, und dabei in Bezug auf die Armenpflege den Regierungs-Rath 
v. Beckedorff in Vertretung des von der Regierung verwalteten Landarmenfonds, 
wegen der Köstiner Kupfermühle, zuzuziehen. Zwar hatte Königl. Regierung 
weitern Bericht in der Sache binnen 6 Wochen erfordert, doch konnten die Ver¬ 
handlungen erst nach Ablauf eines halben Jahres wieder aufgenommen werden, 
weil der von der Königl. Regierung bezeichnete Commissarius auf längere Zeit 
nach dem ihm und seinen drei Geschwistern gehörigen Gute Grünhof, im Regen-
walder Kreise (L. B. I I . Th . Bd. V I I . , 1019—1032) beurlaubt gewesen war. 

I n dem vom Landrathe v. Ramin am 15. Januar 1861 mit dem Vertreter 
des Landarmenfonds und dem Bürgermeister Schallehn, als Bevollmächtigter der 
Stadt Stett in, abgehaltenen Termin erklärte Ersterer, daß die Stadt für die 
Armenlast, welche sie mit dem Köstiner Antheile übernommen habe, bereits voll¬ 
ständig entschädigt fei und zwar durch Leistungen der Kupfermühle selbst. Denn' 
nachdem Letztere der Stadt Stett in einverleibt worden, hätten die Bewohner 
derselben gleich den Einwohnern der Stadt zu dem städtischen Haushalt beige¬ 
tragen — a) durch das Einzugs- und Hausstandsgeld; d) durch die 3 3 ^ Procent 
des Rohertrages der Mahlsteüer; c) durch die 30 Procent Zuschlag zur Mah l -
und Schlachtsteüer, und ä) durch die directm Communalabgaben der Grundbe¬ 
sitzer und der im Köstiner Antheile wohnenden Beamten, Gewerbtreibenden :c. 
Wenn anch diese Einnahmen zum großen Theil auf die außer der Armenpflege 
nöthigen Gemeinde-Bedürfnisse zu verwenden fein möchten, so verbliebe von ihnen 
jedenfalls ein Überschuß zur theilweifen Deckung der Kosten der Armenpflege 
die sich nur auf einen geringen Betrag belaufen könnten, welcher demnächst durch 
Kapitalzahlung ä 5 Procent abzulösen sein dürfte. Keinenfalls könne aber der 
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Entschädigung die vom Magistrate aufgestellte Berechnung der Armenpflege zu 
Grunde gelegt werden, da dieselbe jeder rechtlichen und billigen Grundlage ent¬ 
behre. Sie sei basirt auf den Betrag, welchen die Stadt Stettin nach exfolgter 
Einverleibung in einem Monate an Armenpflege in der ehemaligen Köstiner 
Kupfermühle gezahlt hat, und zwar auf den Betrag eines Wintermonats, - in dem 
bekanntlich dje Armenlast größer ist als in Sommermonaten. -Dieser Winter-
Monats-Betrag, — (welchem übrigens noch 25 Thlr. zugezählt sind, die nngeblich 
noch jetzt den Berechtigten aus der Regierungs-HauDasse gezahlt werden, und 
welche, wenn dies der Fall ist, nur an L a n d - A r m e n - E m p f a n g er gezahlt 
werden können, b. h. an Heimathlose in Kupfermühle Köstiner Antheils zwar 
wohnhafte, aber dort nicht ortsangehörige Individuen); ist mit 12 multiplicirt 
zum Iahresbetrag und zwar als derjenige hingestellt, der durch Kapitalzahlung 
k 4 Proc. abzulösen sei, wonach als E n t s c h ä d i g u n g s - . K a p i t a l f ü r die 
A r m e n l a s t i n der Kös t ine r K u p f e r m ü h l e die enorme hohe 
S u m m e von 15.800 T h l r . berechnet ist. Selbstverständlich kann der Land-
armenfonds eine so hohe Entschädigung nicht hergeben. Je nach den Erwerbs¬ 
und Zeitverhältnissen ist die Last der Armenpflege, wie Jedermann weiß, 
steigend und fallend. Als allgemeiner Maßstab für die Armenlast wird also ein 
Durchschnitts-Satz und zwar der letzten 10 Jahre, mit Weglassung der beiden 
Jahre, in denen das Maximum und Minimum des Armenpflegebetrags entrichtet 
worden ist, zu erörtern, und wird hiernächst zu erwägen sein; um wie viel dieser 
Durchschnitts-Satz mit Rücksicht auf die Mittel, welche die Einverleibung der 
Stadt Stettin gewährt, die seitherige Ortsarmenlast zu- ermäßigen ist. Werdey 
von der Stadt die vorentwickelten Entschädigungs-Grundfätze nicht angenommen, 
so wird als Auskunftsmittel nur übrig bleiben, daß der Landarmen-Fonds seine 
ehemaligen Pfleglinge, welche er bei der Einverleibung der Köstiner Kupfermühle 
in den Gemeinde-Verband der Stadt Stettin, diefer zur weiteren Verpflegung 
überwiesen hat, noch ferner, je nach Umständen aä äis« viwß verpflegt, und daß 
alle, feit der Einverleibung in dem ehemaligen Köstiner Antheile der Kupfermühle 
neu e inge t re tenen V e r a r m u n g e n ohne jede Entschädigung der Stadt 
Stettin zur Last fallen, da dieselbe aus den oben gedachten Einnahmen für die 
Übernahme diefer Armenpflege unzweifelhaft ausreichend entschädigt wird. So 
die Erklärung des Regierungs-Raths v. Beckedorff, welche, in Bezug auf den 
zuletzt gedachten Punkt, diesseitigen Erachtens dahin hätte modificirt werden 
können, daß die Gemeinde, innerhalb deren Verbandes ein Mitglied derselben 
hülfsbedürftig wird, selbstverständlich für dessen Unterstützung Sorge zu tragen hat. 

Diesen Auslassungen der Landarmeyfonds-Vertreter gegenüber kam der Ver¬ 
treter der Stadt in seiner Entgegnung auf den Magistrats-Bericht vom 24. Aug. 
1854 zurück, worin die Gntschädigungs-Forderung für die imorporirten Antheile 
der Kupfermühle genau specificirt und auf ein Kapital von 76,000'Thlr. fest¬ 
gesetzt worden fei, welche Summe sich im Ganzen, wie für die einzelnen Positionen 
auf den Köstiner Antheil der Kupfermühle nach der Seelenzahl vertheilen, 
demnach auch für die Armenpflege im Köstiner Antheil die betreffende Rate 
durch Berechnen sich leicht ermitteln lasse. Ferner beschränke sich die in 
dem Berichte vom 14. Mai 1860 vorgelegte Berechnung, deren Reg.-Rath v. 
Beckedorff in seiner Erklärung gedacht habe, auf die Last der Armenpflege im 
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Köstiner Antheil allein, und dabei seien zum Anhalt genommen: — 1) in Be¬ 
ziehung auf die Unterstützungen: die factischen Verhältnisse, unter denen die 
Stadt Stett in die Armenpflege übernommen habe, und 2) in Bezug, auf die 
Schule: die mach Beendigung des Interimisticums in Aussicht gestellte und seit 
dem 1. October 1860 wirklich zur Ausführung gekommene Regulirung. Nach 
dem Inhalte der Verfügung vom 3 1 . J u l i 1860 habe Magistrat sich der Hoff¬ 
nung überlassen dürfen, daß die Königl. Regierung bestimmte Vergleichs-Vor¬ 
schläge machen werde, was der Zabelsdorfer Gutsherrschaft gegenüber" ausdrück¬ 
lich in Aussicht gestellt worden sei. I n dieser Hoffnungsehe der Magistrat sich 
getauscht, da nach der so eben vernommenen Erklärung des Regierungs-Commissarius 
für den Landarmenfonds nicht nur die Schadloshaltung überhaupt, fondern auch 
event. die A r t der Berechnung in Frage gestellt und bemängelt worden sei, ohne 
Vergleichs-Propositionen irgend einer A r t zu machen. Nach ausführlicher Er¬ 
örterung der Einzelheiten, die hier übergangen werden müfsen, trug Bürgermeister 
Schallehn im Auftrage des Magistrats daraus an, die Entschädigung, welche für 
die Armenpflege incl. Volksschule auf dem Köstiner Antheile der Kupfermühle an 
die Stadt Stett in zu leisten ist, nach der Berechnung vom 24. Aug. 1854, event. 
nach der Berechnung vom 14. M a i 1860 festzustellen. — Die Differenzen, erklärten 
nun aber beide Commisfarien, gehen zu weit auseinander, als daß eine gütliche Ver¬ 
einbarung möglich sei; es bleibe nur übrig, daß höhern Orts über die Grundsätze, 
nach denen die Entschädigung zn bemessen sei, endgültig entschieden werde; diese 
höhere Entscheidung möge Landrath v. Ramin herbeiführen. 

I n dem mit dem Besitzer von Zabelsdorf, Rentner Stachow, einem Bürger 
von Ber l in und daselbst wohnhaft, am 16. Februar 1861 abgehaltenen Termin 
kam derselbe auf die schon in den früheren Verhandlungen als Thatsache behaup¬ 
tete Bemerkung zurück, daß auch der Stadt Ber l in , gleich wie im vorliegenden Falle, 
im öffentlichen Interesse von mehreren ländlichen Bezirken, namentlich vom Guts¬ 
bezirke Tempelhof, Theile einverleibt worden seien, ohne daß von einer dafür der 
Stadt Ber l in von den Landgemeinden «. , die ihre Abzweigungen hergegeben, zu.ge-
währende Entschädigung die Rede gewefen sei. A n sein oft erwähntes Anerbieten, der 
Stadt Stett in ein für alle M a l 2000 Thaler als Entschädigung zu gewähren, was, 
er müsse es wiederholen, "rein aus Billigkeitsrücksichten gemacht worden sei, wolle 
er auf die Dauer eines Jahres gebunden sein. " Sei seiner Seits gese tz l i ch 
eine Entschädigung zu gewähren, so könne, seines Erachtens, ihre Höhe nur nach 
den Grundsätzen bemessen werden, welche für die event. Normirnng der Ent¬ 
fchädigung der Reg.-Rath v. Beckedorff in dem Protokoll vom 15. Januar 
1861 entwickelt habe. Nach diesen Grundsätzen habe er schon eine weit höhere 
Entschädigung offerirt, als er zu entrichten verpflichtet sein würde. 

Nachdem der Magistrat in dem Schreiben vom 27. Februar 1861 sich zu 
den, von seinem Commissarius, Bürgermeister Schallehn, in dem Termine vom 
15. Januar abgegebenen Erklärungen als den des Kollegiums bekannt, und das 
Anerbieten des Besitzers von Zabelsdorf wiederholt entschieden abgelehnt hatte, 
gingen die Acten mittels kurzgefaßten landräthlichen Berichts am 5. März 1861 
an die Königl. Regierung, die durch den Bericht vom 28. M a i , die Entscheidung 
des Ministers des Innern über die Auseinandersetzungs-Grundsätze beantragt 
hatte. Des Ministers (Grafen v. Schwerin) Bescheid vom 5. August 1861 
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bezog sich auf ein von ihm in ähnlicher Angelegenheit unterm 18. Jul i 1861 an 
die Königliche Regierung zu Potsdam erlassenes Rescript wegen Regulirung der 
öffentlichen Armenpflege in den mit der Stadtgemeinde Berlin vereinigten Theilen 
des Dorfes Alt-Schöneberg :c. I n diesem Rescripte seien, so bemerkte der 
Minister, die von der Stettiner Regierung gestellten Fragen im weitesten Um¬ 
fange behandelt. Nach den darin ausgesprochenen Grundsätzen sei in der Stadt 
Stettiner Kupfermühlen Angelegenheit ebenfalls zu verfahren, falls jedoch nach 
Lage der örtlichen Verhältnisse eine Abweichung von denselben sich ergeben sollte, 
habe Königl. Regierung anderweiten Bericht zu erstatten. 

Landrath v. Ramin erhielt nun durch die Regierungs-Verfügung vom 17. 
August 1861 den Auftrag, mit den Interessenten nach Maßgabe der Entschei¬ 
dung des Ministers von Neuem zu verhandeln. Zu dem Ende wurde auf 
den 24. September ein Termin festgesetzt. Zur Vorbereitung der Verhandlungen 
in diesem Termin hielt es der Magistrat für angethan, sich noch ein Mal über 
die Angelegenheit überhaupt, wie über die vom Minister behufs Regulirung der 
Sache empfohlenen Grundsätze ausführlich zu äußern. 

I n dem Mimsterial-Erlaß vom 5. August und dessen Anlage vom 18. Juli 
1861 ist als Grundsatz ausgesprochen, daß eine im öffentlichen Interesse 
herbeigeführte Bezirksveränderung den Anfpruch auf Entschädigung 
von Seiten der vergrößerten Gemeinde ausschließt; daß daher die von 
der Stadt Stettin beanspruchte Entschädigung unbegründet erscheint, weil die Ein¬ 
verleibung einzelner Theile der Kupfermühle in den Gemeinde-Verband der Stadt 
Stettin aus dem Gesichtspunkte des öffentlichen Interesses für nothwendig erachtet 
worden ist. Magistrat will zugeben, daß die Staatsbehörde bei dem Beschluß, die 
fraglichen Theile der Ortschaft Kupfermühle dem Gemeinde-Verband der Stadt 
Stettin einzuverleiben, durch Gründe des öffentlichen Interesses geleitet worden sei, 
aber er vermißt in den zu Recht bestehenden Gesetzen jeden Anhalt für den Grund¬ 
satz, daß der Anspruch auf Entschädigung sich in den Fällen erledige, in welchen 
die Veränderung von Rechtsverhältnissen durch das öffentliche Interesse herbei¬ 
geführt worden. I n allen Fällen der Enteignung von Grund und Boden, in denen es 
sich darum handelt, die Veränderung des Rechtszustandes im Interesse des öffentlichen 
und allgemeinen Wohles eintreten zu lassen und herbeizuführen, ist bis jetzt dem Be¬ 
schädigten noch niemals zugemuthet, sich die Beeinträchtigung seiner Rechte ohne 
Schadloshaltung gefallen zn lassen. I n dem vorliegenden Falle handelt es sich 
darum, der Stadt Stettin die Lasten der Armenpflege zu übertragen, die bis 
dahin anderen Armenverbänden obgelegen haben. Dieser Gesichtspunkt findet 
namentlich vorzugsweise auf d a s . D o m i n i u m Z a b e l s d o r f Anwendung, 
durch welches die Colonie Zabelsdorf aus B e w e g g r ü n d e n e iner r e i n e n 
F i n a n z - S p e c u l a t i o n , — und, fügt Herausgeber hinzu, aus der leidigen 
Sucht. müheloser Geldmacherei,— entstanden ist. -

Der Magistrat kann es aber auch nicht über sich gewinnen, den in dem 
Ministerial-Erlaß vom 5. August 1861 ausgesprochenen Grundsatz als in den be¬ 
stehenden Gesetzen begründet anzuerkennen. Der Magistrat erachtet vielmehr die 
von ihm beansprnchte Entschädigung für begründet und bezieht sich rücksichtlich 
der Berechnung und deren Motivirung auf die bisherigen Verhandlungen. Er 
überläßt sich der Hoffnung, daß das Ministerium bei nochmaliger Erwägung 
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der Sache die vom Magistrate in Anspruch genommene Entschädigung für ge¬ 
rechtfertigt erachten werde. Sollte diese Erwartung aber dennoch nicht in Er¬ 
füllung gehen, und es also darauf ankommen, die Auseinandersetzung nach den in 
dem Ministerilll-Erlaß vom 18. Ju l i 1861 angegebenen Modalitäten zu regu-
liren, so bemerkt Magistrat für diesen Fall Folgendes: — 

I. Eine Ortschaft Kupfermühle im gesetzlichen S inne des Wortes 
g ib t es nicht und hat es bisher nicht gegeben. Die Gebiete unter der 
Bezeichnung 

a. Kupfermühle, Zabelsdorfer Antheil, 
d. Kupfermühle, Köstiner Antheil, incl. Grünthal und Langengarten, 

haben vielmehr seither für sich geschlossene Armenpflege-Bezirke gebildet, und ist 
die Armenpflege bisher zu 9, von dem Dominium Zabelsdorf, zu d von der 
Königl. Regierung in Vertretung des Landarmenfonds verwaltet. Da nun die 
vorbezeichneten Gebiete, Armenverbände, am 1. September 1859 ungetheilt auf 
die Stadt Stettin übergegangen sind, so erledigt sich hier der in dem Mimsterial-
Erlaß vom 18. Ju l i e. bezeichnete Gesichtspunkt zu 2; — (also lautend: „Was 
diejenigen Personen betrifft, welche am 1. Januar 1861 bereits in Alt-Schöne¬ 
berg :c. ein Armen-Domicil erworben hatten, ohne der Armenpflege an¬ 
he imzufa l len, oder an dritte Orte verzogen zu sein, so wird die Wohnung, 
welche sie am 1. Januar 1861 inne hatten, entscheiden, ob Berlin oder Alt-
Schöneberg !c. der verpflichtete Orts-Armenverband ist.") — Es kömmt vielmehr 
nur darauf an, diejenigen Personen, bezw. Familien zu ermitteln, welche am 
1. September 1859 ein Unterstützungs-Domicil bezw. auf dem Gebiete Zabels¬ 
dorfer Antheil und Köstiner Antheil (incl. Grünthal) gehabt haben und der 
Armenpflege anheim gefallen sind. 

II. Nachdem in dem Ministerilll-Erlaß zu 3 ausgesprochenen Grundsatze 
sollen die au. Armenverbände Zabelsdorf und der Landarmenfonds die Kosten 
der Armenpflege für diejenigen Perfonen, bezw. Familien, welche am 1. Sep¬ 
tember 1859 

a. auf dem Gebiete Zabeldorfer Antheil, 
d. auf dem Gebiete Köstiner Antheil, incl. Grünthal und Langengarten, 

ein Unterstützungs-Domicil erworben haben und der Armenpflege anheimgefallen 
waren, auch ferner tragen, bezw. der Gemeinde Stettin erstatten. Zu dm hier¬ 
nach ins Auge zu fassenden Personen und Familien gehören daher — 

H,. Die Angehörigen solcher Familien rücksichtlich derer feststeht, daß sie 
vor dem 1. September 1859 der Armenpflege anheimgefallen sind, bis zu dem 
Zeitpunkt, wo sie aus eigener Person ein anderweitiges Unterstützungs-Domicil 
begründet haben. Magistrat versteht darunter die minderjährigen Kinder von 
Unterstützungs-Empfängern, welche vor dem 1. September 1859 verstorben sind. 

L. Diejenigen Personen und Familien, welche am 1.'September 1859 der 
Unterstützung bedürftig waren. Der Magistrat hat das Verzeichmß der Unter¬ 
stützungs-Empfänger, nach dem Gesichtspunkte unter L eingereicht für Zabels¬ 
dorfer Antheil am 22. März 1860, für Köstiner Antheil 'am 14. Mai 1860. 
Nach nochmaliger Erörterung der Verhältnisse der qu. Familien findet er sich 
veranläßt, den Anspruch auf Entschädigung, bezw. Erstattung der Kosten znrück-
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zuziehen rücksichtlich zweier Personen im Zabelsdorfer und zweier Familien im 
Köstiner Antheil. 

Was nun die weiteren Verwaltungs-Modalitäten betrifft, so hält Magistrat 
' 1. Den Grundsatz als unzweifelhaft fest, daß die Stadt Stettin durch ihre 

Armen-Direction sich der Sorge für die bezeichneten Armen stellvertretend 
auch ferner zu unterziehen hat; — erhält 

2. es angemessen, daß die Armen-Direction die Auslagen in bestimmten 
Terminen alle 3 Monate, oder alle 6 Monate zur Erstattung berechnet, und der 
Betrag im Verwaltungswege eingezogen werde. 

Rücksichtlich der Verwaltung der Volks- und Atmenschule hat Magistrat 
früher eine Entschädigung liquidirt, bei deren Berechnung die Unterhaltung der 
Schule, wie sie nach den Bedingungen des Bedürfnisses vom Magistrate Projectirt, 
und inzwischen bereits zur Ausführung gebracht ist, zum Anhalte gedient hat. 
Sollte die nach diesem Princip liquidirte Forderung nicht begründet erächtet 
werden, so kann Magistrat damit den Anspruch doch nicht für erledigt erachten. 

Die früher für den Unterricht der schulpflichtigen Kinder auf der Bredower 
und Zabelsdorfer Kupfermühle, so wie auf dem Köstiner Nntheile unterhaltene 
Elementarschule hat in dem äußerst mangelhaften Zustande, in welchem sie sich 
befand, im Ganzen einen Kostenaufwand von 739 Thlr. in Anspruch genommen. 
Es steht indessen fest, daß von dieser für eine völlig ungenügende Schule erfor¬ 
derlichen Summe durch Hausväter-Beiträge nur 420 Thlr. haben aufgebracht 
werden können, und daher die Königl. Regierung sich veranlaßt gefunden hat, 
aus der Staatskasse 319 Thlr. zuzuschießen. Die Summe dieses Zuschusses ist 
nicht anders als aus dem Gesichtspunkte der Armenpflege-Kosten zu beurtheilen. 
Nach Lage der Sache hätte bezw. das Dominium Zabelsdorf und der Landarmen¬ 
fonds für den Köstiner Antheil den verhältnißmäßigen Antheil beitragen, bezw. 
erstatten müssen. Der Umstand, daß die Königl. Regierung die Summe von 
319 Thlr. aus Staatsmitteln gezahlt hat, ohne Erstattung zu verlangen, ist 
gleichgültig für den gesetzlich begründeten Anspruch der Stadt. 

Nach der letzten Zählung vor dem 1. September 1860 wohnten 
1. Auf der Kup 
2. , Auf der Kup 

'ermühle Bredower A n t h e i l . . . . 1434 Seelen, 
ermühle Zabelsdorfer Antheil. . . 873 

3. Auf der Kupfermühle Köstiner Antheil . . . . 639 
' Summa. . 2946 Seelen. 

Demnach beträgt die antheilige Rate des Staatszuschusses der 319 Thlr. 
a) für Zabelsdorf . . . . . . . . . . Thlr. 94. 15. 11 Pf. 
d) für den Köstiner Antheil Thlr. 69. 5. 9 Pf. 
Der Magistrat erachtet daher die Forderung auch im Sinne des Ministerial-

Erlasses vom 18. Jul i 1861 gerechtfertigt, daß die vorberechnete Entschädigung 
von dem Dominium Zabelsdorf und dem Landarmenfonos alljährlich an die 
Stadt Stettin gezahlt werde. 

Der auf dm 24. September 1861 anberaumte Termin wurde vom Land-
rathe v. Ramin zwar abgehalten, es wurde darin aber weiter nichts zu Protokoll 
genommen, als daß sich :c. Stachow eine Abschrift von dem vorstehende« Schreiben 
des Magistrats erbat, und er sich vorbehielt, dasselbe schriftlich zu beantworten. 
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Der Vertreter des Landarmenfonds war im Termine nicht erschienen. Nachdem 
nun ic. Stachow in dem Schreiben vom 20. October 1861 erklärt hatte, daß 
er sich zu gar keiner, der Stadt Stett in zu leistenden Entschädigung verpflichtet 
erachte, und von dem Magistrate in dem Schreiben vom 26. October 1861 die 
Erklärung abgegeben worden war, daß er dem Inhalte seiner Vorstellung vom 
14. September 1861 nichts weiter hinzufügen habe, gingen die Acten mittelst 
kurzen Berichts vom 25. November 1861 an die Königl. Regierung zur weitern 
Veranlassung. 

Die Angelegenheit ruhte beinah' ein volles Jahr muHmaßlich weil ein 
Wechsel in der Person des Landraths Randowschen Kreises Statt gefunden 
hatte; an ;c. Rgmin's Stelle war der bisherige Regierungs-Assessor Stavenhagen 
getreten. Die Acten beginnen wieder mit einem an die Königl. Regierung zu 
Stett in gerichteten Rescript des Ministers des Innern, — nunmehr v. Iagow, 
— d. d. Ber l in, den 22. November 1862, folgenden Inhal ts : — 

„Nach dem Berichte vom 24. September d. I . ; betreffend die Vereinigung 
der Kupfermühle mit dem Gemeindebezirke der Stadt Stettin, ist es nicht zweifel¬ 
haft, daß der Zabelsdorfer Antheil von Kupfermühle mit Langengarten bis zu 
ihrer Einverleibung in den Gemeindeverband von Stettin mit dem Gutsbezirke 
Zabelsdorf zusammen E inen Armenverband gebildet haben. Denn es steht fest, 
daß der gedachte Antheil und Langengarten früher zum Gute Zabelsdorf ge¬ 
hört haben und daß die aus diesem. Verhältnis entsprungene Verpflichtung des 
Guts zur Armenpflege hinsichtlich jener Theile fortbestanden hat, ungeachtet sonst 
die Communal-Verbindung derselben mit dem Gute aufgelöst war. Die Statt 
gehabte Incommunalisirung hat diesen Armenverband getrennt und hinsichtlich 
des Zabelsdorfer Anthei ls. und Langengartcu finden daher die Grundsätze des 
Rescripts vom 18. J u l i 1861 Anwendung. Dagegen haben die zum Köstimr 
Antheil mit Grünthal gehörigen Grundstücke vor der Einverleibung weder einem 
Gemeinde- oder Gutsbezirke, noch einem Armenverbande angehört; sie waren 
vielmehr einzelne Besitzungen im Sinne des § 8 des Armenpflege-Gesetzes vom 
3 1 . December 1842, so daß der Lcmdarmenfonds aus dem Grunde, weil ein 
solcher Verband zur Zeit nicht bestand, nach §-9 a. a. O. die Fürsorge für die 
Verarmten zu tragen hatte. Der Landarmenfonds ist hierzu nur verpflichtet bis 
die betreffenden Grundstücke durch die gesetzlich gebotene Incommunalisirung auch 
hinsichtlich der Armenpflege mit einer Gemeinde vereinigt sind, da alsdann die 
Voraussetzung fehlt, unter welcher der Landarmenfonds einzutreten hat. Es 
kann also, was den Köstiner Antheil betrifft, in Ermangelung eines frühern 
Verbandes non einer Auseinandersetzung und Entschädigung nicht die Rede 
sein. Nach diesen Grundsätzen wolle die Königl. Regierung das Weitere ver-
anlassen." 

Abschrift des vorstehenden Rescripts erhielt Landrath Stavenhagen unterm 17. 
December 1862 mit dem Auftrage, nach Maßgabe der darin ertheilten Vorschriften 
die Auseinandersetzung zwischen Stettin und Zabelsdorf zu reguliren und über 
die Erledigung dieses Auftrages binnen 6 Wochen zu berichten. Stavenhagen 
aber, sonst ein ausgezeichneter Arbeiter, schob die Sache, wie man zu sagen 
pflegt — auf die lange Bank, vermuthlich weil er, eben erst w s Amt ge¬ 
treten, mit der Angelegenheit wenig bekannt, die Voracten studiren mußte. 
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Es bedurfte zweier Excitatorien der Regierung und einer Anfrage des Magistrats 
um Auskunft über die Lage der Sache, bevor er, nach Ablauf von beinah vier 
Monaten einen Termin zur Vernehmung der Parteien auf den 17. Apr i l 1863 
ansetzte, der aber erst zwei Tage nachher, am 19. Apr i l , abgehalten wurde. Wie 
sich erwarten ließ, schlug auch dieser Versuch, die Parteien zu vertragen, fehl, 
da sie auf beiden Seiten bei ihren bisherigen Erklärungen stehen blieben. 

Stachow, der Besitzer von Zabelsdorf, verlangte principaliter und wieder-
holentlich eine Gleichstellung in der Behandlung mit dem Dominium Tempelhof 
bei Berlin — (es ist zweifelhaft, ob das Minifterial-Rescript vom 18. Fül l 1861 
auch den, zuletzt nur bis an den Landwehrgraben, den jetzigen Schifffahrts-
Kanal und das ehemalige Hallefche Thor von Berlin reichenden Gutsbezirk 
Tempelhof*) im Auge gehabt hat, da in demselben nur Alt-Schöneberg 
:c. :c. :c. genannt ist) — von welchem bei ähnlicher Veranlassung, wie ihm 
nach den sorgfältigsten Erkundigungen bekannt geworden, eine Entschädigung 
für die Stadt Berlin gar nicht gefordert fei. Stachow trug ausdrücklich 
darauf an, daß die Königliche Regierung im vorliegenden Falle die Principien, 
auf Grund derer die Auseinandersetzung zwischen Berlin und Tempelhof erfolgt 
ist, ebenfalls zur Anwendung bringe. Eventuell wiederholte Stachow auch jetzt 
das frühere vergleichsweise Anerbieten einer Zahlung von 2000 Thlr. an die Stadt 
Stettin. Der Vertreter der letztern, Bürgermeister Schallehn, wiederholte dagegen 
pure die früheren Erklärungen und hielt insbefondere den Anspruch wegen der 
Schule aufrecht. Die Königl. Regierung wurde nunmehr, wie schon so oft, beider 
Seits um eine definitive Entfcheidung gebeten. Landrath Stavenhagen ließ sich 
in dem Bericht vom 20. Apr i l 1863, mit dem er das am Tage vorher aufge¬ 
nommene Protokoll der Königl. Regierung überreichte, über die Lage der Sache 
also vernehmen: — 

Wenn nun auch in dem Ministerial-Rescript vom 22. November 1862 die 
Auseinandersetzung zwischen der Stadt Stettin und dem Gute Zabelsdorf wegen 
der Armenlast für nothwendig erklärt werde, so müsse er doch die in dem Berichte 
seines Amtsvorgängers v. Ramin vom 24. September 1861 ausgesprochnen 
Ansicht, daß die hierbei zur Norm dienenden Gründsätze des Rescriptes vom 

*) Der Landwehrgraben, auch Schafgraben genannt, als Scheide zwischen dem Weichbild» 
der Stadt Köln und der Feldmark von Tempelhof (Berghaus, Landbuch der Mark Branden¬ 
burg, I I , 77) muß in Vorjahrhunderten eine andere Richtung gehabt und vielleicht erst nach 
Erbauung der Friedrichsstadt von Berlin sein, demnächst 1845 abgeändertes Bette erhalten 
haben. Der Herausgeber erinnert sich, vor ziemlich geraumer Zeit, es mag im Jahre 1824 
gewesen sein, in der Lindenstraße,(als diese noch Lindenbaüme hatte) bis zum Collegiengebaüde 
(Sitz des Kammergerichts lc.) uno dem südlichen Anfang der Markgrafenstraße, einen Schäfer 
mit seinem obligaten Hunde in Mitten einer Heerde Schafe gesehen zu haben, die das langst 
der Rinnsteine damals wuchernde Gras gemüthlich abweideten. Auf seine Frage, wohin die 
Heerde gehöre, bekam er zur Antwort — nach Tempelhof, dessen Gutsherr mit dem Entsenden 
seiner Schafe in die Stadt bis zu der bezeichneten Stelle andeuten wolle, so weit habe einst 
die Feldmark seines Rittergutes gereicht, so weit also auch sein Weiderecht, das zu jener Zeit 
von der Stadt Berlin noch nicht abgelöst war. Besitzer von Tempelhof war aber der Fürst 
Otto Hermann Schönburg, von der Hartensteins Linie, geb. °18. März 1791, starb unvermählt 
am 27. März 1846, ein wegen seiner seltsamen Sitten und Gewohnheiten, die einer fürstlichen 
Geburt nicht immer entsprachen, in ganz Berlin wohl bekannter Mann. Er war in Baierischen 
Militärdiensten gewesen und hatte es darin bis zum Range eines Majors gebracht. 

Lllndbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V N . 48 
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4. Ju l i 1861 die Gewährung einer Entschädigung Seitens des Guts Zabelsdorf 
an die Stadt Stettin ausschließen, aufrecht erhalten. Letzteres Refcript betraf 
das Princip, daß eine im öffentlichen Interesse für nothwendig erkannte Bezirks'-
Veränderung Entfchädigungs-Ansprüche nicht zur Folge, haben kann. M i t dem 
Tage der Incorporation gehen vielmehr Rechte und »Pflichten des Bezirks, 
welchem der incorporirte Theil bisher angehörte, bezüglich des Letztern auf den¬ 
jenigen Bezirk über, welchem derselbe nunmehr zugetheilt ist. Nur bezüglich der 
Armenpflegelast wird eine Ausnahme zugestanden, offenbar aber nur einer Seits zu 
Gunsten des verkleinerten Bezirks, welchem die Armenlast innerhalb des ver¬ 
bliebenen Restbezirks nicht ohne Weiteres belassen werden kann, weil es dann 
möglich wäre, daß alle bereits vorhandenen Armen trotz der Verminderung der 
Prästationsfähigkeit des Restbezirks nach wie vor von diesem ausschließlich ver¬ 
pflegt werden müßten, und anderer Seits, um die Möglichkeit zu vermeiden, daß 
mit deni abgetrennten Theile alle Armenlast auf den, vergrößerten Bezirk über¬ 
gehen und der Restbezirk davon gänzlich frei werde. Darum soll für die bereits 
existent gewordene, bezw. begonnene Armenlast eine Theilung nach Maßgabe 
der Seelenzahl, bezw. des Betrages der aufkommenden Gemeindesteuer Statt 
finden. Die Verhältnisse, welche dieses Rescript voraussetzt, sind im vorliegenden 
Falle nicht vorhanden. Zwar ist die Ortschaft Kupfermühle, Zabelsdorfer An-
theils, ein Theil des Gutsbezirks Zabelsdorf gewesen, hat indessen stets eine 
geschlossene Ortschaft gebildet, welche nunmehr gänzlich der Stadt Stettin einver¬ 
leibt ist. Es verbleibt weder eine Restortschaft Kupfermühle, in welcher Zabels-
dorf auch die Armenpflege zu übernehmen hätte, noch bedarf es einer Regulirung 
der Armenlast zu Gunsten des Dominiums Zabelsdorf, da das Letztere durch die 
Abzweigung von Kupfermühle wesentlich erleichtert ist; noch endlich kann die 
Stadt Stettin eine solche Regulirung fordern, da ihr die ganze Ortschaft Kupfer¬ 
mühle incorporirt ist und folgeweise auch die ganze Armenlast in dieser Ortschaft 
überwiesen werden muß. Auch kann thatsächlich eine Theilung nach Maßgabe 
des Communalsteüer-Betrages nicht Statt finden, da alle Gemeinde-Abgaben, die 
erhoben werden, jetzt der Stadt Stettin zustießen, und auch die Seelenzahl der 
im Gutsbezirk von Zabelsdorf verbleibenden Bewohner würde nur einen ganz 
willkürlichen Repartitions-Modus abgeben, da ja das Gut Zabelsdorf mit seinen 
wenigen Familien und Einwohnern zu der Ortschaft Kupfermühle in keinem 
andern als einem ganz äußerlichen Zusammenhang gestanden t M Nach allem 
diesem sprach Landrath Stavenhagen seine Meinung dahin ans, daß es einer 
we i te rn R e g u l i r u n g der Sache überhaupt gar nicht bedürfen werde, 
selbstverständlich jedoch die Entscheidung der Kömgl. Regierung anheimstellend. 

Diesem Anheimgegebenen entsprechend brachte die Kgl. Regierung die Sache 
noch ein M a l durch Bericht vom 15. Ju l i 1863 beim Minister des Innern 
zum Vortrag, worauf das nachstehende, von Sulzer, dem Unterstaatssecretair 
im Ministerium des Innern, unterzeichnete, Rescript vom 7. November 1863 
erfolgte. 

„Der von der Stadtcommune Stettin erhobene Anspruch wegen der vom 
Dominium Zabelsdorf auf die Stadt Stettin übergegangenen Verpflichtung der 
gesetzlichen Armenpflege in dem der Stadt zugeschlagenen Bezirk von Kupfermühle, 
Zabelsdorfer Antheil mit Langengarten, vom Dominium Zabelsdorf eine Ent-
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schädigung im Wege der administrativen Auseinandersetzung, auf § 2, 3,1. 6, 7, 
der St. O. vom 3l). Mai 1853 gestutzt, zugesprochen zu erhalten, kann, wie ich der 
Königl. Regierung auf den Bericht vom 15. Jul i er. eröffne, weder ganz noch 
theilweise für begründet erachtet werden. 

„Durch den diesseitigen Erlaß vom 22. November pr. ist schon ausgesprochen 
worden, daß auf diese Verhältnisse die Grundsätze des der Königl. Regierung 
unter dem 5. August 1861 mitgetheilten Rescripts vom 18. Juli 1861 wegen 
Regulirung der öffentlichen Armenpflege in den mit der Commune Berlin ver¬ 
einigten Theilen von Alt-Schöneberg, Anwendung finden. Danach steht bereits 
fest, daß, nachdem mit dem 1. September 1859, als dem Tage, wo die Zu¬ 
schlagung zu Stettin in Kraft getreten, die Armenfürsorge in dem einverleibten 
Bezirks-Antheile ihrem ganzen ^Umfange nach eine Gemeindelast der Stadt Stettin 
geworden ist, der Letztern wegm irgend eines, nach diesem Zeitpunkt eingetretenen 
Bedürftigkeitsfalles keinerlei Entschädigungs-Anspruch an das Dominium Zabels¬ 
dorf zusteht. Hierdurch befeitigt sich die Forderung der Stadt soweit sie eine 
Schadloshaltung für Fälle diefer Art, und insbesondere für diejenigen Leistungen 
der Armenpflicht bezweckt, deren Notwendigkeit, nachdem das örtliche Hülfsdomicil 
in Zabelsdorfer Antheil am 1. September 1859 bereits erworben gewesen, erst 
innerhalb Jahresfrist nachher hervorgetreten ist. Es kann daher, wie die Königl. 
Regierung richtig bemerkt, nur um die eventuell beanspruchte Entschädigung für 
die fortgesetzte Unterstützung derjenigen auf die Stadt übergegangenen Ortsarmen, 
welche am 1. September 1859 der Armenpflege bereits wirklich anheimgefallen 
waren, sich handeln. Aber auch für diesen Entschädigungs-Anspruch fehlt es der 
Stadt Stettin an einem zureichenden rechtlichen Titel. , s 

„Eine im öffentlichen Interesse nothwendig gewordene Gemeindebezirks-Vev-
änderung kann — dies ist als leitender Grundsatz im Rescripte vom 18. Juli 
1861 bereits hingestellt, und muß bei Anwendung des § 2, ai. 6, 7 der St. O. 
fernerweit, wie bisher, streng festgehalten werden — an und für sich weder zu 
einem Entschädigungs-Anspruch der verkleinerten Corporation wegen Verminderung 
der Steuereinkünfte, noch der vergrößerten Commune wegen Vermehrung ihrer 
Bedürfnisse und Lasten, namentlich also auch nicht wegen Steigerung der Armen-
last, führen. Alle diejenigen Lasten, welche zufolge des Gesetzes auf dem Com-
munalverbande als solchem haften, gehen vermöge der in legaler Form erfolgenden 
Incommunalisirung mit Notwendigkei t auf die vergrößerte Commune über, 
und zwar mit allen vom Tage der Einverleibung an erwachsenden Leistungen, 
gleichgültig, ob der specielle Verpflichtungsgrund nach oder vor jenem Tage 
entstanden ist. Und weil dies in unmittelbarer Konsequenz des Gesetzes 
geschieht und innerhalb der wesentlichen Absicht einer im öffentlichen Interesse 
für nöthig befundenen ,̂— also von der Unangemessenheit der früheren Com-
munal-Verhältnisse ausgehenden — Gemeindebezirks-Veränderung liegt, so kann 
eben aus dieser Veränderung allein bezüglich aller mit derselben so ip80 sich 
ändernden öffentlichen Rechtsverhältnisse —mag es um neu hieraus erwach¬ 
sende Lasten oder um Fortwirkung der daraus schon früher entstandenen Ver¬ 
pflichtungen sich handeln, — kein Grund für eine Entschädigungsleistung entommen 
werden, welche die betreffenden communalgesetzlichen Bestimmungen nicht ausdrücklich 
den Interessenten auferlegen. Die Auseinandersetzung, welche Alinea 7, § 2 der 

48* 
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S t . O. vom 30. M a i 1853 im Auge hat, braucht nicht nothwendig einen 
Entschädigungs-Anspruch zum Gegenstande zu haben, sondern kann auch lediglich 
auf eine sonstige Regelung der Übergangs-Modalitäten abzielen, wofür namentlich 
die Punkte 1 , 2 und 3 des Rescriptes vom 18. J u l i 1861 Beipiele geben. 
Eine Entschädigungs-Regulirung wird vielmehr nur da als Aufgabe diefer Aus¬ 
einandersetzung anerkannt werden können, wo die Veränderung der Gemeindebe¬ 
zirke in besondere Vertragsrechte eingreift, oder eine Gemeinfchaft von Rechtsver¬ 
hältnissen alterirt, welche kein nothwendiger oder natürlicher Ausfluß des Gemeinde-, 
Nexus, sondern nur ein zufälliges, auf lokale Besonderheiten namentlich etwa 
auf privatrechtlicher Grundlage beruhendes Accefsorium war. 

„ I n Anwendung dieses Princips sind in den bisher zur Entscheidung des 
Ministeriums gelangten Fällen, namentlich bei der im Jahre 1861 erfolgten 
Vergrößerung des Berliner Stadtbezirks, die erweiterte Commune mit ihren 
Widersprüchen gegen die Übernahme communaler Verpflichtungen, auch wenn 
solche vor der Zuschlagung entstanden waren, einer diesfälligen Entfchädigungs-
pflicht der alten Gemeindeverbände, und selbst mit ihren Regreß-Ansprüchen, 
wegen der Mangelhaftigkeit und vorher entstandenen Reparawr-Bedürftigkeit 
übernommenen' Communal-Anlagen und Anstalten u. s. w. durchgehends zurück¬ 
gewiesen worden. Es fehlt an jedem Grunde hinsichts der Leistungen der 
Armenpflege, soweit diese ein gesetzliches Annexum des Communalverbandes sind, an 
deren Grundsätzen zu folgen. I m vorliegenden Falle trifft dies ohne Zweifel 
zu, da die Armenfürsorgepflicht des Dominiums Zabelsdorf bezüglich der Eta¬ 
blissements in dem zu Stett in geschlllgenen Antheil Zabelsdorfer Kupfermühle und 
Langengarten auf der urfprünglich erfolgten Abtrennung dieser Grundstücke vom 
Gutsbesitz Zabelsdorf, gemäß § 6 des Armengefetzes vom 31 . December 1842, 
mithin auf einem früher bestandenen Verbände communaler Natur beruht hat. 
Der Verpflichtungsgrund ß 6 a. a. O. ist kein privatrechtlicher, sondern ein 
dem öffentlichen Recht, der gesetzlichen Organisation des Communalwesens ange-
höriger Grund; er wird ohne Zweifel durch eine gesetzmäßig erfolgte Änderung der 
Communal-Angehörigkeit der bezüglichen Dominial-Trennstücke — wie schon aus 
der Bestimmung des § 6 a. a. O. unter 1 hervorgeht, — aufgehoben, und kann 
daher auch eine Entschädigungs-Verbindlichkeit, wenn er in dieser Weise aufge¬ 
hoben wird, nicht zurücklassen. 

„Hierzu kommt, daß, wie vom Dominium Zabelsdorf mit Recht geltend 
gemacht worden ist, die Anerkennung eines Entschädigungs-Anspruchs auf Seiten 
der Gemeinde Stett in, wenn auch nur wegen Fortleistung der vor dem 1. September 
1859 bereits nothwendig gewordenen Armen-Unterstützungen, gerade in diesem 
Falle dem ausdrücklich beabsichtigten Zwecke der herbeigeführten Gemeindebezirks-
Anderung entschieden zuwider laufen würde. Denn es ist wesentlich hierbei mit¬ 
bestimmend gewesen, daß es als gerecht und nothwendig erkannt war, dem Ver¬ 
bände und der Fürsorge der Stadt Stettm die hauptsächlich aus städtischem 
Proletariat erwachsene Bevölkerung von Zabelsdorfer Antheil zu unterstellen, 
einmal, weil die Kolonie fast nur der Nähe der Stadt ihre Entstehung und fort¬ 
schreitende Vermehrung so wie die ungewöhnliche Menge ihrer bedürftigen Ele¬ 
mente verdankt, anderer Seits weil nur die Stadt und nicht das Dominium im 
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Stande ist, wegen der dickfälligen Last sich durch Communal-Besteüerung des 
zugeschlagenen Gemeinde-Antheils ganz oder theilweise wieder zu decken. < 

„Eine von diesen Grundsätzen abweichende Auffassung kann auch aus den 
speciellen Dispositionen des Rescripts vom 18. Jul i 1861 über die Regulirung 
der Armenpflege zwischen Berlin und Alt-Schöneberg keineswegs hergeleitet werden. 
Wenn es im 4ten Absatze, desselben heißt: „Nur in Betreff der ganz oder theil-
„weise schon vor dem 1. Januar 1861 (dem Ausführungstermine der Bezirks-Ver-
„änderung) entstandenen und noch unerledigten Unterstützungs-Ansprüche bedarf es 
„einer Auseinandersetzung", so ist damit nicht sowol eine Auseinandersetzung zum 
Zweck der Feststellung einer Entschädigung gemeint gewesen, als vielmehr, wie 
aus der später unter 3 folgenden Erläuterung ganz klar erhellt, und auch das 
Landraths-Amt Randowschen Kreises in seinem Bericht vom 20. April er. ganz 
richtig hervorhebt, nur zur Regelung der Frage, nach welchen Kriterien die Ge¬ 
meinde Berlin und die selbständig gebliebene Rest-Gemeinde Alt-Schöneberg' die 
Gesammtzahl der bei Zuschlagung eines Theils von Alt-Schöneberg nach Berlin 
bereits der Armenpflege verfallen gewesenen Ortsarmen der alten Gesammt-Ge-
meinde Alt-Schöneberg unter einander vertheilen sollen, ob nach der Wohnung 
welche die Armen damals gerade entweder im abgetrennten Theil oder im Rest¬ 
bezirke von Alt-Schöneberg gehabt, oder »nach Verhältniß der Bevölkerungs¬ 
zahl, bezw. der Communal-Abgaben. Einer Entschädigungs-Leistung für die 
nach diesem Vertheilungs - Modus der Stadt Berlin zufallenden Armen ist 
hierbei nicht Erwähnung geschehen. Ob das dort, angeordnete Verthei lungs-
Verfahren auf den vorliegenden Fall von Zabelsdorf Anwendung finden kann, 
ist für den Entschädigungs-Anspruch der Stadt Stettin völlig gleichgültig; die 
Nichtanwendbarkeit scheint aber deshalb außer Zweifel zu sein, weil, wie der 
vorgedachte landräthliche Bericht zutreffend ausführt, der Zabelsdorfer Antheil 
von Kupfermühle vollständig, ohne einen Restbezirk zu hinterlassen, ohne auch 
mit den übrigen Antheilen von Kupfermühle früher im Gemeinverbande gestanden 
zu haben, dem Stettiner Stadtbezirk einverleibt worden ist, und selbst die Ge¬ 
meinsamkeit des Armenverbandes mit den Dominium Zabelsdorf eine äußerliche 
war, bei welcher die wenigen eigentlichen Gutseinwohner von der bedürftigen 
Bewohnerschaft des Trennstücks-Antheils ohnehin getrennt geblieben sind. 

„Der von der Stadt Stettin erhobene, nach Inhalt der Verhandlung vom 
19. April er. zu meiner Entscheidung.gestellte Entschädigungs-Anspruch kann 
hiernach in keinem seiner Theile berücksichtigt werden und erledigt sich dadurch 
zugleich die auf die frühere Armenfürsorgepflicht des Dominiums Zabelsdorf 
gegründete Forderung einer Entschädigungsleistung desselben für Schulzwecke, 
welcher übrigens eventuell auch die von der Königl. Regierung in der Verfügung 
vom 11. October 1861 bereits geltend gemachten Gründe entgegenstehen würden. 
— ( In dieser an den Landrath von Ramm erlassenen Verfügung war hervor¬ 
gehoben, daß des Magistrats Anspruch auf Zuschuß zur Kupfermühl'schen Schule 
von Seiten Zabelsdorfs unbegründet »sei, weil bis zur Incommunalisirung die 
Schule durch Hausväter-Beiträge der zur Schule gehörigen Hausväter unter¬ 
halten wurde, den zur Armenpflege Verpflichteten aber nicht die Übertragung 
der zur Entrichtung jener Beiträge unvermögender Hausväter oblag.) — Die 
Königl. Regierung wird beauftragt hiernach den Magistrat zu Stettin und den 



382 Die Stadt Stettin. 

Besitzer des Dominiums Zabelsdorf in meinem Namen mit Eröffnung zu 
versehen." . 

Dies ist geschehen, und damit schließen wir die Geschichte der Ephemere 
Kupfermühle, die als Ortschaft, nach kurzem Leben, aufgehört hat zu sein. Aber 
der Name lebt fort. Er bezeichnet den 22sten der 24 Stadtbezirke, und zwar den — 

K u p f e r m ü h l e n - B e z i r k , zu dem 1874, am Ende des Jahres: 7 
Straßen und der Langengarten gehörten nämlich: 

Die Elysiumstraße, 5 Haüser, darunter 
Nr. 2/3 Elysium. 

Die Feldftraße, 5 Hausnummern, incl. 
1 Baustelle. 

Von der Gränzstraße, 22 Haüser, die 
Nrn . 1—22. 

Die Zabelsdorfer Straße die Nr. 1—21, 
eine Nr. doppelt, incl. 5 Baustellen. 

Der Langegarten, 1 Wohnhaus. 
Von der Pölitzerstraße, die Nr. 31 bis 

54 incl. 1 Baustelle. 
Der Schulgang, Nr. 1—4, incl. 1 Bau-

Die Kurzestraße, 3 Haüser. ! stelle. 

I n der Pölitzer Straße, unter Nr . 34, steht die dem Evangelisten Lucas 
geweihte Kirche, F i l ia der Mater zu S t . Peter und Paul in der Stadt. M i t 
dem Kirchengebaüde ist eine Dienstwohnung für den bei der Kirche angestellten 
Hülfsprediger verbunden. I m Schulgange ^cht, unter Nr. 3, das Schulhaus 
für den Bezirk, Anfangs Grünhoffthe, dann aber, nach Errichtung des Kirchen-
gebaüdes, Lucas-Schule genannt, eine Schule von 9 Klassen mit 10 Lehrern 
und ca. 450 Schulkindern, Knaben und Mädchen, davon mehr als die Hälfte 
Freischüler sind, ein Beweis, daß die Kupfermühle auch heute noch, 1875, nicht 
aufgehört hat, ein Hauptsitz des Stettiner Proletariats zu sein. Daß die Be¬ 
rechnungen, welche der Magistrat im Laufe der Verhandlungen, die Aufnahme 
der Kupfermühle in den Gemeindebezirk der Stadt betreffend, über die Lasten, 
die sich die Stadt durch die Einverleibung aufbürden werde, nichts weniger als 
übertrieben gewesen ( S . 337) , vielmehr weit hinter der Wirklichkeit geblieben 
sind, erhellet aus der Angabe, daß im Jahre 1872 für das S c h u l w e s e n 
a l l e i n , zur Unterhaltung der Lucas-Schule Thl r . 5368. 24. 8 Pf. haben ver¬ 
wendet werden müssen, wobei nicht einmal die Zinsen für das auf den Bau des 
Schulhauses verausgabte Kapital berücksichtigt sind. Was in demselben Jahre 
die Armenpflege an stehenden Almosen, außerordentlichen Unterstützungen, Kur^ 
kosten !c. erfordert hat, läßt sich nicht übersehen, auch nicht, wie viel die Ein¬ 
wohner des Kupfermühlenbezirks durch Gemeindesteuer zur Deckung der unver¬ 
meidlichen, der Kämmerei von Stettin etatsmäßig gewordenen, Ausgaben beigetragen 
haben. So viel aber steht fest, daß die Stadt, trotz langen und zähen Widerstandes, 
doch endlich in der Lage gewesen ist, die ephemere Ortschaft Kupfermühle in ihren 
Gememde-Schooß aufzunehmen, mit dieser Aufnahme sehr große Opfer gebracht 
hat, Heren Ende, weil sie andauernd sind, sich gar nicht absehen läßt. 

Die Bevölkerung des Kupfermühlen-Bezirks läßt sich nach der Volkszählung 
von 1871 zu 3500 Seelen annehmen ( S . 81). Innerhalb drei Jahre bis zu 
Anfang 1875 dürfte sie wol auf 4000 Seelen gestiegen sein. Außer einzelnen 
zu Privat-Instituten gehörigen Beamten-Familien und einigen Kleinrentnern oder 
Particuliers, wie sich die Leute vom ehrenwerthen Handwerkerstande zu tituliren 
lieben, wenn sie sich, wie sie zu sagen Pflegen, nach einem arbeitsamen und für 
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das W e r nicht erfolglosen Leben, zur Ruhe gesetzt haben, gehörten in der so 
eben bezeichneten Epoche zu den Gewerbtreibenden des 22sten Stadtbezirks: — 
Nicht weniger denn Z0 Fuhrleute, die in der Stadt und im Hafen mit dem 
Troschken- und dem Rollfuhrwesen thätig sind, und bei sich 2 Stellmachern, 
5 Grobschmidten und 4 Schlossern Beschäftigung gewähren. Für den täglichen 
Bedarf der Kupfermühlfchen Einwohnerschaft an Fleisch und Brot und Milch 
sorgen 6 Schlächter, 5 Bäcker mit 3 Viehhaltern, sowie 1 Canditor; für ihre 
Bekleidung 5 Schneider und 12 Schuhmacher, auch 1 Posamentier und 1 Kürschner. 
Das Bau-Handwerk und verwandte Gewerke vertreten: 3 Maurer- und 1 Zim¬ 
mermeister, 2 Tischler, 1 Klempner, 1 Stuhlmacher, 1 Tapezirer, 4 Stubenmaler. 
Von anderen Profeffionisten gibt es noch 2 Böttiger, 1 Reepschläger, 1 Korb¬ 
macher, 1 Gärtner. Der Handelsstand zahlt 21 Mitglieder, selbstverständlich 
lauter kleine Leute, mit Einschluß der Victualienhändler, doch excl. 2 Holzhändler. 
Von Speise-, Kaffee-, Bier- und Schankwirthen sind 6 namhaft gemacht. Ihren 
Ohren klingt es zu — gewöhnlich, zu gemein, ihr Geschäft mit dem deutschen. 
Namen zu bezeichnen, sie müssen nothwendiger Weise „Wiederhersteller, Wieder¬ 
herstellende" in der Sprache des p o l i t i s c h e n Erbfeindes der Deutschen heißen; 
es geht halt nit anders! 

Elysiüm hat seit seiner Begründung durch Stumpf (S. 296, 297), mithin 
feit beinahe 40 Jahren, feinen altbewährten Ruf als Erholungs- und Vergnügungs¬ 
ort für die feine Welt bis auf den heutigen Tag, 1875, behauptet. Seine An¬ 
ziehungskraft ist seit den letzten 15 Jahren vermehrt worden durch Errichtung 
einer Sommerbühne und durch musterhafte Concerte, welche während der Som¬ 
mermonate tagtäglich aufgeführt werden. Für die gebildeten Stände gibt es im 
Kupfermühlen-Bezirk eine Gastwirthschaft, „Prinz von Preußen" genannt, in der 
Pölitzerstraße Nr. 51. 

Außer der großen Bierbrauerei Elysium, welche von einer Actien-Gesellschaft 
im Jahre 1869 eingerichtet ist, bestehen im Bezirk an eigentlichen Fabriken nur 
die Asphalt- nnd Dachpappenfabrik von Scharia«, Feldstraße Nr. 5, und eine 
Wattenfabrik, Gränzstraße Nr. 14, letztere anscheinend von befchränktem Betriebe. 

^o ta des Kömgl.'Landraths-Amtes Randow'schen Kreises, betreffend: 
1) die Communal-Verhältnisse von Kupfermühle, Zabelsdorf und Buchholz. 

1835—1855. Tit. I I . Sect. I., Nr. 6. 
2) Die Einverleibung des Köstiner und des Zabelsdorfer Antheils von Kupfer¬ 

mühle mit Grünthal und Langengarten in den Gemeinde-Verband der Stadt 
Stettin. 1854—1863. 354 Folien. Tit. I. Sect. HI. Nr. ^ 

Geschichte der Wiederherstellung der Morftädte nach der Belagerung 
von 1813. 

Bei der Belagerung der Festung Stettin im Jahre 1813 ist auf Befehl des fran¬ 
zösischen Gouverneurs, des Divisions-Gmerals Baron Grandeau, ein großer Theil 
der außerhalb der Festung und zwischen ihren Außenwerken belegenen Vorstädte 
und Ansiedelungen der Stadt Stettin theils zufällig, theils absichtlich zerstört, 
theils von dm Eigenthümern auf Anordnung des genannten französischen Be¬ 
fehlsführers abgebrochen worden. Die vaterländischen Kriegsvölker haben, von 
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militairischen Rücksichten geleitet, auch ihrer Seits zur Zerstörung beigetragen, 
wie in, der Militair-Geschichte von „Stett in als Festung" nachgewiesen wird. Dies 
war namentlich mit den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden der Ackerwirthschaften 
auf dem Turneischen Stadtfelde und insonderheit mit den, dem Lohgerber-Gewerk 
gehörigen zwei LHwindmühlen vor dem Bertiner Thore, deren eine ein Holländer, 
die andere eine Wockmühle war, der Fal l , die gegen das Ende des, Monats 
August 1813 auf Befehl des Commandirenden der Blokade-Trupven, General-
Ma jo r v. Plötz, niedergebrannt wurden. Es steht durch schriftliche Überlieferung 
fest, und es kann als notorisch angesehen werden, daß die Zerstörung der Ober-
und der Unterwiek durch preußische Waffen veranlaßt worden ist. Ältere Be¬ 
wohner von Stett in, welche jene große Zeit der Befreiung des Vaterlandes vom 
Franzosen-Joch als Jünglinge erlebt haben, erinnern sich auch heute, 1874, noch 
daß preußische Jäger, muthmaßlich welche von einem Detachement der freiwilligen 
Jäger, das mit zur Einschließung von Stettin befehligt war, sich in den ersten, 
den Festungswerken zunächst stehenden Häusern der Ober- und Unterwiek einge¬ 
nistet und von da aus mehrere der französischen Wachposten auf den Wällen 
niedergeschossen hatten. General Grandeau habe hierauf den Commandirenden 
der Einschließungs-Truppen ersuchen lassen, er möge diese Ar t des Angriffs, bei der 
unter den obwaltenden Umständen auch nicht das Mindeste von Seiten der 
Blokade erzielt werden könne, verbieten, widrigen Falls er von seinem Recht 
Gebrauch machen und die Vorstädte müsse abbrennen lassen. Ob der Befehls¬ 
führer der vaterländischen Truppen die Vorstellung des französischen Gouverneurs 
berücksichtigt habe, ist in der Festung nicht bekannt geworden. Die freiwilligen 
Jäger aber, in ihrem Ingr imm gegen den bisherigen Unterdrücker des Vater¬ 
landes, fuhren mit ihren Neckereien, die noch manchem Wachposten das Leben 
kostete, fort. General Grandeau sah sich daher genöthigt, seiner Ankündigung 
Folge zu geben: Die Ober- und die Unterwiek gingen in Flammen auf!*) 

Der durch diese Zerstörungen angerichtete Schaden war sehr beträchtlich und 
für die Betroffenen um so drückender, als die Zurückbringung der Dinge in den 
vorigen Stand nur in wenigen Fällen gestattet und die Wiederherstellung der vernich¬ 
teten Etablissements nur unter lästigen Einschränkungen gestattet wurde. Mittelst 
Cabinets-Erlasses aus dem Häupt-Quartier Chaumont vom 12. März 1814**) 
befahl König Friedrich Wilhelm I I I . : — 1) Daß alle im Laufe des Krieges 
zerstörten Vorstädte und Gebäude außerhalb der Festungen oder zwischen ihren 
Außenwerken in keinem Falle eher als bis nach hergestelltem Frieden wieder auf¬ 
gebaut werden sollten, und 2) daß nach wiederhergestelltem Frieden zuvor genau 
und sorgfältig durch sachverständige Mi l i ta i r - und Civil-Commissarien an Ort 
und Stelle untersucht werden solle, welche von dergleichen zerstörten Baulichkeiten 
ohne Nachtheil für die Vertheidigüngsfähigkeit der Festung Stettin wieder auf¬ 
gebaut werden könnten, und welche dagegen nicht wieder erbaut werden dürften, 
wenn gleich die Eigenthümer im Besitz des Grund und Bodens verblieben. 
3) Sollten nach vorhergegangener Untersuchung Vorschläge eingereicht werden, 

*) Böhmer, die Belagerungen Stettins seit dem Anfange des 12. Jahrhunderts. Stettin, 
1832. S. 111. 

«*) Gesetz-Sammlung von 1814. Nr. 6, S. 25. ^,, 
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wie und auf welche Art die Besitzer solcher Grundstücke, aus denen Gebäude 
nicht wieder aufgebaut werden dürfen, zu entschädigen sein würden, und unter 
welchen Beschränkungen und Bedingungen der Wiederaufbau zerstörter Gebäude 
und die Benutzung der Grundstücke den Besitzern zu gestatten sein möchte. 

Zur Ergänzung und Erläuterung dieser, während des Krieges vom Napo-
leonischen, Franzosen-Joch aus dem Feldlager ergangenen, allgemeinen Bestim¬ 
mungen erließ der König, nach abgeschlossenem Frieden und nach der Heimkehr 
in <̂ eine Staaten und Seine Residenzstadt Berlin unterm 22. August 1814 die 
nachstehende Cabinets-Ordre an das Staats-Ministerium: — 

„Auf den Mir von dem Kriegs-Minister gehaltenen Vortrag wegen der 
Entfernungen, innerhalb welcher entweder gar keine Gebäude außerhalb der 
Festungswerke wieder aufgebaut werden dürfen, oder der Wiederaufbau und die 
Benutzung der Grundstücke nur Bedingungsweise nachgegeben werden kann, will 
Ich hierdurch, und mit Bezugnahme auf die schon durch die Cabinets-Ordre 
vom 28. April 1797*) und durch das Ingenieur-Reglement bestehenden Vor¬ 
schriften Folgendes bestimmen: 

„ 1 . Innerhalb einer Entfernung von 800 Schritten oder 160 rheinlän-
dischen Ruthen von der Crete des bedeckten Weges der Festungen dürfen in der 
Regel keine permanente Gebäude und Umfafsungs-Mauern aufgeführt werden. 
Sollte es unumgänglich nothwendig sein, daß innerhalb dieses Rayons Chausseen 
angelegt, Gräben ausgeworfen, Dämme angeschüttet oder andere Wasser-Bau-
Arbeiten ausgeführt würden, so darf dieses nur unter Zuziehung des Ingenieurs 
vom Platze und des Brigadiers nach erfolgter Zustimmung des General-Insftec-
teurs der Festungen und Genehmigung des Kriegs-Ministers nachgegeben werden. 
Dagegen kann den Besitzern der Grundstücke innerhalb dieses Rayons die Er¬ 
richtung brettener Garten-Haüser und Schuppen, die Anlegung von Zäunen und 
dergleichen, jedoch ohne Hinzufügung von Mauerwerk, gestattet werden. 

„2. Innerhalb einer Entfernung von 1300 Schritten oder 260 rheinlän-
dischen Ruthen von der Crtzte des bedeckten Weges der Festungen und außerhalb 
der zuvor bestimmten Entfernung von 800 Schritten, dürfen nur einzelne Gehöfte, 
welche leichte Wirthschafts-Gebaüde und Wohnhäuser von Holz- oder Fachwerk 
enthalten, jedoch in keinem Fall ohne Genehmigung der «ud 1 angegebenen Militair-
Behörden und nach den von Letzteren zu bestimmenden Allignements aufgeführt werden, 
wobei sich jedoch der Grundbesitzer verpflichten muß, felbige auf eigene Kosten augen¬ 
blicklich wieder zu zerstören, sobald die Umstände es erheischen und die Com-
mandantur der Festung es verlangt, widrigenfalls sie auf Kosten der Eigenthümer 
zu zerstören sind. . 

„ I n Ansehung der innerhalb dieser Entfernung anzulegenden Gräben, 
Dämme und anderer Erd- und Wasser-Arbeiten ist nach den hierüber sud 1 ge¬ 
gebenen Festsetzungen zu verfahren. 

„3. Der Wiederaufbau ganzer zerstörter Städte ist innerhalb einer Entfer¬ 
nung von 17 bis 1800 Schritten von der Cr«te des bedeckten Weges zu ver¬ 
statten, wenn der Platz dazu von den jetzt angeordneten Regulirungs-Commissionen 

*) Diese Cabinets-Ordre ist noch vom Könige Friedrich Wilhelm II. , der am 16. November 
1797 verstarb, erlassen. Sie findet weiter unten ihre Stelle. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . Bd. VIII. 49 
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gehörig ausgewählt, bestimmt und abgesteckt worden ist, und der Ingenieur vom 
Platze die Allignements der neu anzulegenden Straßen angegeben hat. Übrigens 
ist in dieser Entfernung der innere Ausbau der Haüser nicht welter zu beschränken, 
doch dürfen dergleichen Städte mit keinen starken und soliden Umfasfungs-Mauern, 
Gräben, oder Wällen versehen werden. 

„ I n Gemäßheit dieser allgemeinen Bestimmungen ist nur der Regel nach 
überall zu verfahren; doch wi l l Ich in Ansehung derjenigen Festungen, bei 
welchen nach Beschaffenheit des Terrains von der einen oder andern Seite her, 
ein Angriff mit Wahrscheinlichkeit nicht vorauszusetzen ist, nachgeben, daß zu 
Gunsten der Grundbesitzer von dem Kriegs-Mmisterium, im Einverständniß mit 
dem General-Inspecteur der Festungen, auf solcher durch Hindernisse des Terrains 
vor einem feindlichen Angriff geschützten Seite einer Festung, Ausnahmen von 
der buchstäblichen Befolgung obiger Bestimmungen gestattet werden können. 

„Zur Aufrechthaltung der obigen für die Vertheidigungsfähigkeit der Festung 
nothwendigen Bestimmungen soll alljährlich eine Revision vom Ingenieur des 
Platzes mit Zuziehung zweier Nagiftrats-Mitglieder Statt finden, um nachzu¬ 
sehen, ob nicht einzelne Eigentümer im Laufe d'es Jahres eigenmächtige Ab¬ 
weichungen von den Vorschriften sich erlaubt haben. Über diese Revision ist 
jedes M a l ein Protokoll abzufassen und von dem IngenMr des Platzes an das 
Kriegs-Ministerium einzusenden." 

Gleichzeitig hatte der König deck General-Major v. Rauch, Chef des Inge-
niew-Corps und General-Infpecteur der Festungen, den Befehl ertheilt, sich nach 
Stettin zu begeben, die Lage der dortigen Umstände in Augenschein zn nehmen 
und den Bestimmungen des vorstehenden Eabinets-Erlasses gemäß, die nöthigen 
Anordnungen an Ort und Stelle zu treffen. Nach einer sorgfältigen örtlichen 
Prüfung des Gegenstandes, erließ General v. Rauch, im Einverständniß mit dem 
Kriegs-Ministerium, folgendes — 

Fortificatorisches Regulativ für das Retablissement der Vorstädte Stett ins. 

1. I n Ansehung der Vorstadt Ober-Wiek können diejenigen zerstörten Ge-
baüde, welche zwischen der sog. Schnecke und dem stehen gebliebenen Theil dieser 
Vorstadt längs des Oderufers belegen sind, unter keiner Bedingung wieder auf¬ 
gebaut werden. 

2. I n Ansehung der Neuen Wiek können die zwischen dem stehen gebliebenen 
Theile derselben mitten inne belogenen zerstörten Gebäude, welche die freie Ein¬ 
sicht von den Werken des Forts Preußen nach der Galgwiese verhindern, eben¬ 
falls nicht wieder aufgebaut werden. 

3. Alle auf dem Plateau zwischen der Hauptfestung, dem Fort Preußen, 
der Galgwiese und dem Oderstrom belegenen, gegenwärtig zerstörten, Gebäude, 
bis auf die weiter unten zu bestimmenden Ausnahmen, können nicht wieder her¬ 
gestellt werden. 

4. I n Ansehung des Dorfes Turnei kann nur nachgegeben werden, daß das 
dem Grundeigenthümer Kuhn zugehörige, von demselben neu erbaute Gehöft 
stehen bleiben, und dessen offene Seiten durch zwei leichte in Fachwerk zu er¬ 
bauende Gebäude geschlossen werden könne,, weil dasselbe auf dem in der Cabi-
nets-Ordre vom 22. August er. bestimmten Rayon von 800 Schritten belegen 
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ist. Es muß jedoch dem :c. Kuhn, den Bestimmungen der gedachten Cabinets-
Ordre gemäß hierbei zur ausdrücklichen Bedingung gemacht werden, dies Gehöfte 
auf eigene Kosten wiederum abzubrechen, wenn die Umstände es dereinst erfor¬ 
dern sollten. 

Was das von dem ic. Kuhn näher an Fort Preußen neu erbaute Familien-
Haus betrifft, so kann dasselbe dort nicht stehen bleiben, und kann dem Eigen-
thümer nur in Rücksicht seiner Verhältnisse nachgegeben werden, die Abbauung 
dieses Gebäudes auf einen andern, von dem Ingenieur des Platzes naher anzu¬ 
gebenden, Orte bis zum nächsten Frühjahr, 1815, aufschieben zu dürfen. 

Alle übrigen Gebäude des Dorfes Turnei können nicht wieder aufgebaut 
werden, weshalb das ganze Dorf außerhalb der Entfernung von 1300 Schritten 
wieder erbaut werden muß, wenn nicht durch eine etwaige Separation und den 
Abbau der dortigen Grundstücke es nach der Königl. Cabinets-Ordre zulässig 
wird, daß einige Einzel-Gehöfte unter den vorgeschriebenen Bedingungen zwischen 
den Entfernungen von 800 und 1300 Schritten wieder angelegt werden können, 
was der Ingenieur vom Platz näher zu bestimmen haben wird. 

5. Das Gehöft des Rührmeisters Müller (zu den Zastrowfchen Legathufen 
der Iacobikirche gehörig), und die von hier bis zum Dorfe Grabow längs des 
Grundes zwischen 800 und 1300 Schritten belegenen einzelnen kleinen Gehöfte 
können, nach dem Sinne der mehr gedachten Cabinets-Ordre wieder hergestellt 
werden. 

6. Eben so können die zum Dorfe Grabow gehörigen zwifchen 800 und 
1300 Schritten belegenen einzelnen Gehöfte nach den Bestimmungen der Cabi-
nets-Ordre und der örtlichen Beschaffenheit des Terrains wieder hergestellt 
werden. 

. 7, I n Ansehung der gänzlich zerstörten Vorstadt Nnter-Wiek ist zu bemerken, 
daß deren Wiederherstellung unter keiner Bedingung Statt finden kann, indem 
die Örtlichkeit der Gegend höchstens nur die Beibehaltung der nicht gänzlich 
zerstört gewesenen und bereits wieder hergestellten Wohnung, nebst Scheune, des 
Segelmachers Segebarth gestattet. Dasselbe findet auch in Ansehung der nahe 
an der Unter-Wiek auf dem sog. Vogelstangenberg (Terrain des Logengartens) 
belegenen einzelnen Gebäude Stat t , welche durchaus nicht wieder aufgebaut 
werden dürfen. 

8. Was die Benutzung derjenigen Holzhöfe anbelangt, welche innerhalb der 
vorgeschriebenen Entfernungen von 800 und 1300 Schritten belegen sind, so 
kann diese nur unter der Bedingung nachgegeben werden, daß das aufzustapelnde 
Stabholz nicht über 12—15 Fuß hoch aufgesetzt werde, und daß die zur Benutzung 
der Holzhöfe unentbehrlichen Wächterhaüfer nur in der Ar t aufgeführt werden, 
daß felbige ein Erdgeschoß haben, aus einer einzigen Stube mit Vorgelege aus 
Fachwerk bestehen, und im Ganzen nur einen äußern Raum von ca. 24 Fuß 
Länge und 16 Fuß Tiefe einnehmen dürfen; sonst aber können durchaus keine 
anderen Gebäude, bretterne Schuppen ausgenommen, auf.--gedachten Holzhöfen 
angelegt werden. 

9. Was die vor dem Walle der Lastadie befindlichen zerstörten Gebäude 
betrifft, die auf dem Haafefchen Grundstück vor dem Ziegenthor und dem Wiß-
mannschen vor der Pladdrin belegen sind, so würde deren Wiederaufbau, da 

49* 
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selbige dicht vor dem besagten Walle vorhanden gewesen sind, in derMegel nicht 
gestattet werden können. 

10. Was die von der Abgaben-Deputation der Königl. Regierung beabsich¬ 
tigte Wiederherstellung der Thorschreiberhaüser betrifft, so können das hart am 
Eingange vom Fort Preußen, und zwar am Fuße des Glacis daselbst, wie auch 
das an der Schnecke belegen gewesene Thorschreiberhaus, wiederum, jedoch nur 
leicht von Fachwerk aufgebaut werden. 

Die Thorschreiberhaüser in den Ravelinen vor dem Berliner, Anklamer 
und Frauen-Thor können beliebig aus Fachwerk oder auch massiv erbaut 
werden. 

Endlich kann über den Wiederaufbau des Thorschreiberhauses dicht vor dem 
Ziegenthore, und zwar auf der vormaligen Stelle noch nicht entschieden werden, 
und muß die Abgaben-Deputation, wenn sie dasselbe hier, und nicht innerhalb 
erbauen lassen wollte,. zuvor eine Zeichnung" an den Ingenieur vom Platz ge¬ 
langen lassen, damit durch denselben erst die Genehmigung höhern Orts einge¬ 
holt werden könne. 

11. Was den Wiederaufbau der zerstörten Windmühlen zwischen Fort Preußen 
und der Ober-Wiek betrifft, welche innerhalb des Rayons von 800 Schritten 
belegen sind, so würde derselbe gestattet werden können, insofern sie nur von 
Holz aufgeführt werden. Den Müllern würde der Wiederaufbau kleiner leichter 
Wohnhäuser von Fachwerk neben der Mühle zu gestatten sein. Sollten andere 
wieder aufzubauende Mühlen außerhalb des Rayons von 800 Schritten und 
innerhalb des von 1309 Schritten belegen sein, so würde der Wiederaufbau mit 
einem kleinen Gehöfte unter der Zustimmung des Ingenieurs vom Platz in Folge 
der Vorschriften der Cabinets-Ordre nachzugeben sein. 

12. Endlich würde den Besitzern solcher Grundstücke, auf welchen keine Ge-
baüde von Stein oder Fachwerk aufgeführt werden dürfen, die anderweitige Be¬ 
nutzung derselben, als zu Gärten, u. s. w. unter denen von der Cabinets-Öröre 
vorgeschriebenen Bedingungen zu gestatten sein. 

Stettin, den 2. September 1814. (gez.) v. Rauch. 
General v. Rauch übermittelte das vorstehende Regulativ, nebst Abschrift 

der Cabinets-Ordre, auf deren Vorschriften es sich stützt, der Königl. Regierung 
zu Stettin mittelst Anschreibens vom 2. September 1814. Der General ersuchte 
die Regierung strenge darauf zu halten, daß den in der Cabinets-Ordre enthal¬ 
tenen Befehlen des Königs, und den von ihm in Befolgung derselben ertheilten 
näheren Bestimmungen genau nachgelebt und besonders den Eigenthümern, welche 
aller ihnen gegebenen Warnungen ohnerachtet, dennoch hin und wieder im Wie¬ 
deraufbau von Gebäuden fortfuhren, welcher ihnen nicht gestattet werden könne, 
ihr eigenmächtiges Verfahren nicht nur untersagt, sondern nöthigen Falls durch 
Ergreifung zweckdienlicher strenger Maßregeln, gänzlich verwehrt und dieselben 
sofort zur Abbrechung solcher unerlaubter Bauten angehalten werden möchten. 
I n etwa noch zweifelhaften Fällen, wolle Königl. Regierung zunächst mit dem 
Ingenieur vom Platze, Hauptmann v. Loos, der von ihm über den in Rede 
seienden Gegenstand genau instruirt sei, Rücksprache nehmen, und über die den 
Grundeigenthümern zu bewilligenden anderweiten Entschädigungen die weiteren 
Anweisungen der betreffenden höheren Behörden einholen. 
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Mittelst Verfügung vom 13. September 1814, die im Sinne des vorsteh¬ 
enden Schreibens abgefaßt war, ließ die Königl. Regierung eine Abschrift des 
Regulativs dem Magistrate mit der Anweisung zugehen, streng darauf zu halten, 
daß gegen die darin enthaltenen Bestimmungen von den Einwohnern in den 
Vorstädten nicht gefehlt werde. 

Eine zweite Ausfertigung des Regulativs, vermehrt mit einem Art. 13, die 
Vorschriften für das Fort Damm enthaltend, die sich General v. Rauch in der 
ersten Ausfertigung vorhalten hatte, d. d. Berlin, den 24. Oktober 1814, und 
von dem Kriegsminister, General-Major v. Boyen mit vollzogen, ging der 
Königl. Regierung durch die Königl. Ministerien des > Innern (v. Schuckmann) 
und der Finanzen (Graf v. Bülow) mittelst Rescripts vom 18. November 1814 
zu. Die Minister bemerkten, daß, da die Bestimmungen dieses Regulativs lediglich 
von der obern Militair-Behörde refsortiren, sich im Allgemeinen gegen den In¬ 
halt desselben keine gegründete Einwendung machen lasse, und es komme jetzt 
vorzüglich darauf an, in Gemäßheit der Cabinets-Ordres vom 12. März und 
3 1 . Mai d. I . wegen der anderweiten Unterbringung und Entschädigung der 
Eigentümer und Interessenten ein angemessenes Arrangement zu treffen, wozu 
die Verfügung des Allgemeinen Polizei-Dchartements vom 8. April er. (fehlt in 
den vorliegenden Aeten) Anleitung gebe. Die zuletzt genannte Cabinets-Ordre 
befindet sich nicht in den vorliegenden Acten, dagegen eine ändere, von demselben 
Tage, welche auf eine Immediat-Vorftellung der Unterwieker Grundeigenthümer 
ergangen war und nachstehenden Wortlaut hätte: 

„Auf die beikommende Vorstellung der vormaligen Bewohner der Vor¬ 
stadt Unterwiek bei Stettin habe Ich den Supplikanten zur Resolution er-
„theilt, daß für sie, wie für Andere, die das Schicksal des Krieges so hart 
„getroffen hat, das Mögliche nach den Kräften der Staatsfonds gefchehen 
„würde. Ich überlasse Ihnen demgemäß das Erforderliche seiner Zeit zu ver¬ 
anlassen und Mi r darüber Vortrag' zu machen." 

H.-Q. Paris, den 31. Mai 1814. (gez.) Friedrich Wilhelm. 
„An den Staatskanzler Freiherrn v. Hardenberg. 

Die Kommandantur (General-Major v. Plötz) zeigte der Königl. Regierung 
unterm 14. Juli 1814 an, daß die nach Vorschrift der Cabinets-Ordre vom 
31. Mai 1814 angeordnete nähere Untersuchung wegen Wiederaufbau der zerstörten 
Vorstädte und Gebäude von Stettin und Damm, und oezw. Entschädigung der 
Gigenthümer Statt finden, und die zur Leitung bestimmte ComMission von Seiten des 
Militairs aus dem Eommandanten der Festung, dem Offiziere des Ingenieur-
Corps, zu dessen Brigade Stettin gehört (Oberst v. Pullet), dem Artillerie-Offizier 
und dem Ingenieur-Offizier vom Platze bestehen würde, und von Seiten des Civils 
ein Mitglied der Regierung, einige Mitglieder des Magistrats, ein Bauverständiger 
und einige Stadtverordnete zugeordnet werden müßten. Von Seiten der Regie¬ 
rung wurde unterm 16. Juli 1814 der Regierungsrath Heuer zum Commissarius 
ernannt und gleichzeitig an den Magistrat wegen Ernennung der übrigen Com-
missarien das Nüthige veranlaßt,, zugleich auch dem !c. Heuer aufgetragen, die 
Ausmittlung der Beihülfe der Beschädigten, die zur Wiederherstellung der Bau¬ 
lichkeiten berechtigt waren, mit zum Gegenstande der, Untersuchung zu macheu 
und in Hinsicht dieses Punktes sich nach den Vorschriften zu achten, welche im 
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§ 6, Nr . 1 des E d i M vom 3. Zum 1814,*) und in dem Rescripte der Ministerien 
des Innern und der Finanzen vom 30. August 1814 festgesetzt sind. Diese ge¬ 
setzliche Vorschrift beschränkt „die Unterstützungen auf diejenigen Fälle, wo die 

' Beschädigten ohne außerordentliche Hülfe sich im Nahrungsstande nicht erhalten 
können." 

P lan zur Wiederherstellung der Vorstädte. 

Demnächst trat die Kommission zusammen. Sie bestand aus dem Artillerie-
Offtcier des Platzes, vormals zugleich Kommandant, General-Major v. Stramps, 
dem Ingenieur vom Platz, Hauptmann v. Loos, dem Regierungsrathe Heuer, 
den städtischen Commissarien, in der letzten Zeit des Bestehens der Kommission, 
den Stadräthen Prutz, Güter, Wol f , dem Stadtbaumeister Brockmann und den 
Stadtverordneten Theel, Grützmacher und Stoltenburg, den Bürgerschafts-Depu-
tirten Donnie und Otto.**) Später, jedoch vor Entwerfung des Retablifsements-
Plans, ist der Kommission der Kommandant, General-Major Hil ler'v. Gärtringen, 
zugetreten, der Ingenieur-Brigadier, Oberst v. Pullet, aber nicht erschienen, weil 
dessen Thätigkeit für das Retablissement von Spandau, ganz in Anspruch genommen 
war. Dagegen ist im Verfolg des Reseriptes des Ministers des Innern , vom 
31 . M a i 1814, nach welchem die hypothekarische Sicherstellung der Gläubiger 
berücksichtigt werden sollte, der Stadt-Iustizrath Hartwig zugezogen worden. 

Die vollständige Lösung der, der Kommission gestellten,, Aufgabe war nicht 
leicht, vielmehr mit großen Schwierigkeiten verknüpft und zog sich deswegen durch 
die beiden Jahre 1814 und 1815 bis zum Anfang des Jahres 1816 hin. 
Unterm 29. Februar 1816 übergab der Regierungsrath Heuer der Königl. 
Regierung die Resultate der Ermittelungen der Kommission. Sie hatte das 
Geschäft damit eröffnet, daß sie die Aufnahme einer Karte und eines Vermessungs¬ 
registers von den Umgehungen der Festung Stettin verfügte, die zerstörten Ge-
baüde und die übrig gebliebenen Baumaterialien von dem Stadtbaumeister Brock¬ 
mann und den Stadtwerkmeistern taxiren und in einem besondern Convolut 
zusammenstellen ließ. Von dem Königl. Stadtgerichte war die Nachweisung des 
letzten Erwerbpreises der zerstörten Gebäude und ein Verzeichnis der auf den 
zerstörten Gebäuden und Grundstücken haftenden Hypothekenschulden eingeholt 
worden. 

Überdem waren die Bewohner der Unterwiek, von Turnei , der Neüenwiek, 
der Oberwiek, von Grabow und die vor dem Parnitzer- und dem Ziegen-Thore, welche 

^ wegen zerstörter Besitzungen auf Entfchädigung oder Beihülfe Anspruch machten, 
> über die Vermögens- und persönlichen Verhältnisse und über ihren Verlust ver¬ 

nommen worden und darüber 6 besondere Volunmia Verhandlungen eingereicht. 
Nach diesen Verhandlungen hat die Kommission die Entschädigung und die zu 
gewährende Beihülse bestimmt und den angelegten Wiederherstellungs-Plan nach 
folgenden Grundsätzen zusammengefaßt: 

1. Die Ausmittelung der Verluste beschränkt sich auf solche, welche in der 

*) Gesetz-Sammlung Pro 1814. Nr. 9, S. 52. 
**) Nach dem Magistrats-Bericht vom 21. Jul i 1814 waren die städtischen Mitglieder der 

Commission die Stadräthe Friderici und Höpfner und die Stadtverordneten Stier, Maurer¬ 
meister, Scheibert, Brauereibesitzer, und Hahn, Tischlermeister. 
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letzten Belagerung Stettins im Jahre 1813, — die doch eigentlich nur eine Ein¬ 
schließung gewesen ist, — und zwar nur bei Gebäuden und liegenden Gründen, 
entstanden sind. Verluste an Mobiliar und Effecten wurden im Allgemeinen aus¬ 
geschlossen, und nur bei Beurttzeilung der WiedereinrichtMgs-Fähigkeit der Beschädig¬ 
ten selbst in Betracht gezogen. 

2. Nm diese WiedereinrichtungZ-Fähigkeit besser beurtheilen zu können> ist jeder 
Beschädigte speciell vernommen und sind seine Wünsche in Rücksicht seiner Ent¬ 
schädigung dabei gehört worden. 

3. Die Zutheilung von Grundstellen zur Entschädigung in entfernteren Gegen¬ 
den des Stadtbereichs ward nicht vorgeschlagen, da es hierzu bei Stettin keine 
verfügbaren Grundstücke gab. Der Ankauf fremden Privat-Eigenthums, um es den 
Beschädigten zu geben, wurde für den Fiscus nachtheiliger erachtet, als die Be¬ 
zahlung einer Entschädigung in baarenl Gelde, und daher diese nach villigen 
Grundsätzen ermittelt und vorgeschlagen. 

4. Für diejenigen Beschädigten, welche innerhalb 800 Schritte von dem Fuße 
des Glacis wohnten, und gar nicht wieder aufbaum durften, sondern ihre Bau-
und Hofstellen künftig nur als Garten, Landungsplatz, Holzniederlage und dergl. 
nutzen durften, ist nach Maßgabe der Cabinets-Ordre vom 12. März 1814 
aä 2 eine Entschädigung festgestellt: 

a) Durch den befondern Werth der Fundamente und des Sousterrains der 
Gebäude; 

b) durch den Werth, womit diese Gebäude (ohne Fundamente, Keller:c.) 
bei der Feüer-Societät versichert waren, und 

c) durch die Differenz, im ehemaligen und jetzigen NutzungswerHe des 
Grundstücks; (von dem frühern Erwerbungswerthe und von der naH Zerstörung 
der Gebäude aufgenommenen Taxe wurde abgesehen, weil die Entschädigungen zu 
dem Verluste weniger im richtigen Verhältniß geständen haben würden. Nur wo 
die Gebäude nicht bei der Feüer-Societät versichert waren, ist die gedachte Taxe 
angeordnet worden.) Von der Entschädigung ist übrigens der Werth der übrig 
gebliebenen Bau-Materialien, entweder nach eigener Angabe der Gigenthümer, 
oder nach der Abschätzung des Stadtbaumeisters, abgerechnet worden. 

5. Für die nur zum Theil Beschädigten, welche nicht 800 Schritte von der 
Festung wohnten, und zur Wiederherstellung ihrer Gebäude berechtigt waren, ist 
nach den Vorschriften des Rescrivts der Ministerien des Innern und der 
Finanzen vom 7. Februar 1815 eine verhältnißmäßige Beihülfe zum Retabliffement 
ermittelt und vorgeschlagen worden. 

6. Eben so sind diejenigen Beschädigten behandelt, welche zwischen 800 und 
1300 Schritten, und weiter von den Festungswerken wohnten, wieder aufbauen 
durften, und künftig ihre Grundstücke wieder wie vorher benutzen konnten. I n 
beiden Fällen aä 5 und 6 ist aber als Maximum der BeihülfeMe Summe an¬ 
genommen, womit die beschädigten Gebäude bei der Feüer-Societät versichert 
waren. 

7. Durften aber die Gebäude der zuletzt gedachten Beschädigten (zu 6) aus 
besonderen Rücksichten auch nicht wiederhergestellt werden, so sind sie ganz wie 
aä 4 behandelt. 

8. Für die größeren Grundbesitzer im Turnei-Felde, welche ihre Gehöfte weiter 
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hinaus auf ihren Äckern wieder aufbauen mußten, in ihrem Gewerbe gänzlich 
auf einige (?) Jahre durch die Blokade gestört" wurden und sich ohne Behülfe nicht 
wieder aufbauen konnten,, ist theils Entschädigung für das Verlorene, theils Bei¬ 
hülfe zur Wiedereinrichtung, ihrer Wirthschaften ermittelt und in Antrag gebracht. 

9. Wer Bauholz zu seinem Retablifsement wünfchte, für den ist solches auch 
in Antrag gebracht, jedoch in der Regel mit dem Beding der Anrechnung bei 
der Entschädigungs- oder Be:hülfs-SMme. Doch kommen auch Ausnahmen vor. 
Da Bauplätze überall fehlten und die mehrsten Beschädigten zu anderen Gewerben 
übergehen mußten^ so ist der Bedarf des Bauholzes auch nur bei denen ausgemittelt, 
welche folches erbeten hatten. , 

10. Auf Sicherstellung der Hypothekenschulden der Beschädigten ist besondere 
Rücksicht genommen und deshalb bei Anfertigung des Wiederherstellungs-Plans, 
wie oben bemerkt, ein. Deput ie r des Stadtgerichts zugezogen worden. 

11 . Bei dem Dorfe Grabow, zu dem damaligen D omainen-Justiz-Amte 
Stettin gehörig, ist dieseMaßregel nicht für nöthig erachtet worden, da dort zur Zeit 
der Blokade nur bäuerliche Laßhöfe ohne Hypothekenfchulden und kleine Wirthschaften, 
welche theils schon hergestellt waren, theils noch hergestellt wurden,vorhanden waren. 

12. Für die Besitzer der in Grabow beschädigten bäuerlichen Höfe, lauter 
Kossäten, ist eine Entschädigung nicht weiter ausgeworfen, da solche durch die 
Verfügung des Finanz-Ministeriums .vom 3. August 1814 ihre bisherigen Laßhöfe 
nebst Inventarium und Hofwehr unentgeldlich in Erbpacht erhalten haben. Den 
Bedürftigen wuro,e aber für, verlorne eigenthümliche Speicher eine billige Beihülfe 
zur Herstellung derselben zugestanden.^ . , ^ . 

Das Kollegium der Regierung unterzog sich einer sepeciellen Revision des 
Wiederherstellungs-Plans, änderte, nach Ausweis der in M n o colißßii aufge¬ 
nommenen Verhandlungen vom 5. und. 12. März 1816 die im Vorstehenden 
angegebenen Principien ab, und ging von dem Grundsatze aus, daß — g,) die Be¬ 
schädigten, welchen nach der Bestimmung im Schluß des Cabinets-Erlasses vom 
30. August 1814 oder aus landesherrlicher Gnade, die Wiederherstellung der Gebäude, 
wie sie gewesen sind,, gestattet wurde> nicht auf die ausgeworfene vollständige Ent¬ 
schädigung, sondern nur auf eine Beihülfe Anspruch machen könnten; -^ d) die-
jenigenBeschädigten, aus dereii Grundstücken, nach dem Rayon-Gesetz, die Verpflichtung 
hafte, die Gebäude auf Erfordern ohne Entschädigung abzutragen, auf Entschädigung 
gar keinen Anspruch hätten, und selbige daher abgesetzt werden müsse; und — 
e) wie es unzulässig gefunden werde, daß theilweise das Bauholz den Beschädig¬ 
ten nicht angerechnet werden sollte, und daher der gesammte Werth des beantrag¬ 
ten Bauholzes,von der Entschädigungs-Summe abgerechnet werden müsse. 

Der Wiederherstellungs-Plan ist hiernach folgendergestalt ermäßigt worden. 
Zur Theilnahme an Entschädigung, 

Hatte die CoWnission, außer dem freien 
Bauholze, vorgeschlagen:. . . . . . 279.286; 

Hiervon wurden jedoch als zur Liquidation 
nicht geeignet nach den oben allegirten 
Protokollen vom 5. und 12. März 1816 

, vom Regierungs-Collegium abgesetzt . . 
Und es wurde mithin aus Staatsmitteln 

46.693; 

nur begehrt der Betrag von . 232.593; 

Beihülfe, 

69.768; 

39.439; 

30.329; 

Summa. 

349.054 Thlr. 

86.132 Thlr. 

262.922 Thlr. 
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DerWerth des ermittelten Bauholzes nach derFörsttaxe war auf 7339 Th l r . 
berechnet und mit Hinzurechnung desselben die Summe der Entschädigung und 
Unterstützung der Grundbesitzer festgestellt auf . . . . . . 270.261 Thl r . 

Knüpfen wir an diese Darlegung der Principien die aus den Arbeiten der 
Commisfion hervorgegangene — 

Nllchweifüng von dent Bermögens-Zustande der Besitzer 

der außerhalb der Festung Stettin belegenen Grundstücke, die während der B lo -

kade zerstört oder beschädigt worden sind. 

Lage 
der Grundstücke der 

Beschädigten. 

I. I m ersten Rayon bis 800 
Schritt . . . . . . 

N. I m zweitenRayon zwischen 
800 und 1300 Schritten 

III. A u ß e r h a l b des zwei ten 
R a y o n s . . . . . . 

I V . Gebäude, die n u r beschädigt 
sind . . . . . . . 

S u m m a . . . < 

I. Von den im ersten Rayon 
belegenen waren. . . 

Z a h l 
der. 
Be¬ 
schäm 

digten. 

102 

, 8 

122 

I I . Bon den im zweiten Rayon, s 
. belegenen w a r e n . . . 1 

IN . Außerhalb des zweitens 
Rayons waren . . . ! 

IV. Gebäude, die nur beschä¬ 
digt, waren . . . . 

14 
1 
1 
1 
1 
2 
5 

13 
18 

1 
1 
1 

3 
1 
1 
1 

? 
1 
4 
1 
2 
3 
2 

Betrag der 

Hypothek-
Schulden. 

gericht¬ 
lichen 

Schulden. 

außer¬ 
gerichtlich. 
Schulden. 

sonstigen 
Verluste u 
Schäden. 

Thaler 

147.965 

963 

15.370 

4.480 

168.778 

94.695 

1.150 

8.000 

400 

104.245 

12.395 

10 

9.902 

560 
22.86? 

197.058 

1.718 

6.836 

595 

206.20? 

Haupt-
Betrag 

Thaler. 

3.841 

40.108 

6.035 

502.09? 

in der Oberwiek. 
bei der Horn'schen Mühle. 
Bei der Iackmühle. 
Pott's Windmühle. 
Oberhalb der Oberwiek. 
Löhinühlen des Lohmüller Gewerks. 
Zwischen der Oberwiek und Fort Preußen. 
Neüewiek, excl. des Schulhauses. 
Auf dem Turnei-Felde., 
Oberhalb des städtischen Begräbnißplatzes. 
Vor dem Anklamer Thore. 
Kronmühle, an der Norbgranze des Turnei-Feldes. 
in der Unterwiek. . 
am Vogelstangenberg, excl. Todtengräberhaus. 
vor dem Parnitzthore.' 
am heiligen Geistthore. 
vor dem Frauenthore. 

in Grabow. 
bei der Kupfermühle, auf städtischem., Gebiete. 
in Grabow. 
vor dem Berliner Thore auf dem Turnei-Felde. 
am Mühlenberge. 
in der NeüeNwiek. ' 
in der Unterwiek. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 50 



394 Die Stadt Stettin. 

Die namhaftesten Verluste. durch die Zerstörungen im ersten Rayyn trafen folgende Besitzer: 

Lage ^ 
der Grundstücke der 

Beschädigten. 

1. Cr6pm jun., in der Obertpjek - -
2. Velthusen's Erben, daselbst . . . 
3. Sperling's Erben, daselbst « . . . 
4. Gärtner Schmidt, bei der Iackmühle 
5. Müller Rambow zur PöttMühle . 
6. Lohgärber-Gewerk . . . . . . 
7. Wittwe Trendelenburg, Turne i -Md 
8. Gastwirth Majorowitz, dergleichen. 
9. Ackerwirth Gampe, desgleichen. . 

10. Ackerwirth Kuhn, desgleichen . . 
11. Das Iohänttiskloster, desgleichen . 
12. Wittwe Müller, desgleichen . . . 
13. Ackerwirth Wulff, desgleichen . . 
14. Kaufmann Lüdersdorf, in der Un-

terwiek 
15. Kaufmann Curiol, ebendaselbst. . 
16. Kaufmann Sänne, am heiligen 

Geistthor . . . . . . . ' 

Betrag der 

Hypothek-
Schulden. 

gericht¬ 
lichen 

Schulden. 

außer¬ 
gerichtlich, 
Schulden. 

sonstigen 
Verluste u. 
Schäden. 

Thaler 

Haupt-
Betrag 

Thaler 

6.600 
4.000 
3.740 
2.500 
2.800 
3.000 

30.100 
14.000 
3.000 
1.500 
1.900 

4.500 
8.000 

5.640 
^ 

1.654 
— 

5.500 
2.233 
2.090 

600 
3.304 
5.758 

— ' 
800 

50.950 

— 

— 
— 
860 
100 
— 
545 
— 
342 

2.400 

2.500 
205 

— 

1.918 
23.508 

200 
3.190 
1.630 
4.496 
2.331 

600 
25.431 
11.136 
16.746 
3.233 
2.499 

12.477 
M738 

61.468 

8.758 
23.508 

8.454 
8.050 

10.970 
9.229 
7.766 
4.200 

59.17? 
33.294 
19.746 
7.233 
5.404 

16.92? 
71.688 
61.468 

Die Königl. Regierung reichte nun mittelst Berichts vom 16. März 1816 
den Wiederherstellungs-Plan mit sämmtlichen Beilagen und den im Plenum des 
Kollegiums abgefaßten Revisions-Protokollen den Königl. Ministerien der Finanzen 
und des Innern ein, und stellte zur Entscheidung: ob die vorstehend erwähnte 
Summe der 270.261 Thlr. nach den Vorschlägen der Commission zu erhöhen sei, 
oder ob es bei der von der Regierung vorgenommenen Ermäßigung bewenden solle. 

Die Entscheidung erfolgte, bei absHriMcher Mittheilung der über das Reta-
blissement der Umgebung von Stettin eingeholten Cabinets-Ordre vom 31. Juli 
1816 in dem Rescripte vom 10. August 1816, jedoch nicht entsprechend den 
formirten Anträgen, die nicht den Beifall des Ministers der Finanzen, Grafen 
v. Bülow, und des Ministers des Innern, v. Schuckmann gefunden hatten. Es 
wurden die von der ersten Kommission angewandten Grundsätze, und folglich auch 
die Resultate ihrer Ermittelungen nicht anerkannt, sondern neue, von dem frühern 
Verfahren abweichende Princivien aufgestellt und die Constituirung einer ander-
weiten Commission angeordnet, welM bestehen sollte — a) aus einem Mitgliede 
der Regierung, d) aus einem Mitgliede des Magistrats, c) aus einem oder zwei Mitglie¬ 
dern der Stadtverordneten-Versammlung, ä) aus einigen würdigen, unparteiischen Ge¬ 
meinde-Gliedern. Das Verfahren derselben sollte sich nach folgendenOrundsätzen regeln: 

I. Nur .solchen Eigentümern, deren Besitzungen in die erste Rayon-Linie 
von 800 Schritten fallen, sollte, nach allgemeinen Grundsätzen und dem Cabinets-
Erlaß vom 12. März 1814, wegen der ihnen untersagten Wiederherstellung ihrer 
Gebäude auf den bisherigen Baustellen Schadloshaltung gebühren. Bei der 
Schwierigkeit der Ermittelung dieser Schadloshaltung sollte als Mittelweg die 
Procedur, nicht aber die Abschätzung der ersten Commission, zur Anwendung 
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kommen und danach der frühere Werth der Mundstücke als Bau- und Wirth-
fchaftsstellen und der jetzige als Gartenland, oder nach der sonst jetzt möglichen 
Benutzung abgeschätzt und so der Ausfäll zwischen dem jetzigen Nühüngswerthe 
und dem vormaligen ausgemittelt werden. Die EomMfftön, an deren Spitze der 
ReaMunAsrattz Heuer gestanden, hatte die Differenz des Nutzungswerths gegen 
früher auf 56.917 Thlr. abgeschätzt, dabei aber nach der MetnWg det Mini¬ 
sterien den frühern Werth über allen weshalb nur 
die Hälfte, obiger Summe, Nämlich 28.458 Thlr., mit der Maßgabe, bewilligt 
würbe, daß hiervon die Summe von 5337 Thlr. zur Berücksichtigung einzelner . 
Grundstücke von außerordentlichem Werthe bestimmt bleiben sollte, und daß nach 
Maßgabe des jetzigen eigentlichen Minderwerths der Grundstücke die Competenz 
eines jeden der Beschädigten festgestellt, der VertheilüNgsvlan zur Approbation 
eingereicht und dann die Befriedigung der Interessenten mit Rückficht auf ihre 
Hypothekengläubiger bewerkstelligt werde. 

I I . Die Ansprüche derjenigen Besitzer, deren Gebäude entweder durch Feuer 
zerstört oder demolirt waren, so wie aller sonst Verunglückten, die sich im Nah-
rungsstande nicht erhalten konnten, sollten keineswegs als liquide Forderungen 
an den Staat anerkannt werden, indem die Zerstörung der Gebaüdc, Etablissements 
und Anlagen im Bereich der Festungsgeschütze bei eintreteiider Belagerungsgefahr 
schon bei ihrer Errichtung oder Requisition vorauszusetzen war. I n dieser Rück¬ 
ficht wurde vom Könige mittelst der angeführten Cabinets-Ordre vom 21. Juli 
1816 im Wege der Gnade von Staatswegen bei eigner Unfähigkeit und Dürftig¬ 
keit der BefchMgten nur soviel Unterstützung gewährt als nothwenoig war, sie 
im Nahrungsstande zu conferviren, und dazu 100.000 Thlr. 
ausgesetzt, in Absicht derer Verwendung nach dem Wortlaut der Cabinets-Ordre 
Folgendes festgesetzt wurde: 

a) Zunr Retablissement sollte entweder der anderweite Wiederaufbau, die 
Wiederherstellung beschädigter Gebäude, oder die sonstige Retablirung der Ver¬ 
unglückten mit Rückficht auf ihre zeitigen Gewerbs - Verhältnisse gehören :c. 
Überhaupt müßte die den Beschädigten von Seiten des Staats zu gewährende 
Unterstützung zu einer reellen Hülfe zu ihrem Emporkommen, zu ihrer Gewerbs-
thätigkeit und zur Cultivirung ihrer Besitzungen führen. 

d) Bei Beurtheilung der Retablissements-Bedürftigkeit sei von dem Gesichts¬ 
punkte auszugehen, daß es nur darauf ankommt, die Verunglückten in 
Wirthschafts- und erwerbsfähigen Zustand zu versetzen; daß es mithin 
nicht die Absicht sei, dieselben durch ihr Retablissement dahin zu bringen, worin sie 
sich vor der Zerstörung der Besitzungen befanden, daß ferner der Staat nur 
Beihülfsweife zutrete- Es müsse sonach unerläßliche Bedingung bleiben, daß 
nur da mit einer Retllbtissementshülfe zugetreten werde, wo die Verunglückten sich 
noch im retablissementsfähigen Stande befänden. Als retabliffementsfähig sei im 
Allgemeinen derjenige zu achten, der zum Special- oder Generäl-Märatorium 
zugelassen werden könne. Es müHten daher — 

e) solche Individuen, die ihre verschuldeten Grundstücke verlassen hätten, die 
im Concurse begriffenen, und solche, die, wenn ihnen selbst ein Hülfskapital ge¬ 
währt würde, sich doch nicht retabliren könnten, davon ausgeschlossen bleiben, 
da sie retablifsementsunfähig seien, und der Staat nur da seine Vermittelung 
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darbietet, wo das Retablissement mit einer an sich mäßigen Beihülfe noch durch¬ 
zuführen fei. Es bleiben ferner von jeder Retablissementshülfe ausgeschlossen, 
die Communal-, Kämmerei- und sonstigen publiquen Gebäude, so wie auch die¬ 
jenigen, welche sich beoingungsweife etablirt, und die Bedingung hatten, auf 
eigne Kosten ihr Etablissement zu zerstören, wenn fortificatorische Rücksichten dies 
nothwendig machten. 

ä) Jede Retablissementshülfe als Gnadensache betrachtet, dürfe nur zum 
Retablissement verwendet werden und würde die Kommission ihr Augenmerk beson¬ 
ders darauf zu richten haben; ihrem Ermessen würde es auch überlassen, ob das 
Retablissement die Zahlung der Beihülfe in Einer Summe oder in angemessenen 
Abschlagszahlungen, so wie mit dem Retablissement vorgeschritten würde, nöthig mache. 

Nach diesen Gesichtspunkten haben die Königl. Ministerien eine General-
Nachweisung aus den Tabellen der Ersten Retablissements-Commission zusammen 
tragen lassen, wonach der Staat nach den von der Kommission gemachten Vor¬ 
schlägen an Entschädigungen und Aufopferungen behufs des Retablissements über¬ 
haupt zu gewähren haben würde . 251.306 Thl r . 
Von dieser Nachweisung ist der Königl. Regierung Abschrift zugefertigt. Es wurde 
ferner in dem allegirten Ministerial-Rescripte bestimmt, — 

I I I . Daß, nach vorstehenden Grundsätzen der Retablissements-Plan durch die 
Commission entworfen und den Kön igs Ministerien zur Approbation vorgelegt, 
dieser P lan jedoch nur auf 90.000 Thl r . gerichtet und eine Summe von 10.000 
zu einem Separatfonds gezogen werden solle, um daraus diejenigen extraordinär 
zu unterstützen, welche gegen andere einen verhältnismäßig zu großen Verlust er¬ 
litten hatten. , 

Die Grundbesitzer im Turnei-Felde, welche ihre Gehöfte auf entfernteren Äckern 
aufbauen und keine Entschädigung wegen der nicht zu bebauenden Grundfläche 
erhielten, sollten bei Ausmittelung der Retablissementshülfen vorzugsweise berück¬ 
sichtigt werden; die Besitzer der in Grabow beschädigten Kossatenhöfe dagegen 
ihre Entschädigung in der unentgeldlich ertheilten Erbpacht ihrer Höfe und in 
dem ihnen bereits aus Königl. Forsten frei verabreichten Bauholze finden. 

I n Folge des hier analysirten Rescripts vom 10. August 1816 wurde der 
Magistrat unterm 4. September 1816 aufgefordert, die beiden Mitglieder der 
Stadtverordneten-Versammlung und die vier unparteiischen Gemeindeglieder wählen 
zu lassen, demselben auch bekannt gemacht, daß der Syndicus Schmiedecke als 
Magistrats-Mitglied von der Regierung designirt und der Regierungsrath Frauendienst 
zum Vertreter der Regierung und als Vorsitzender der Commission ernannt sei. 

^ Der Magistrat vercmlaßte sofort den Vorsteher der Stadtverordneten-Ver-
sammlung, diese zu einer außerordentlichen Sitzung, behufs der vorzunehmenden 
Wahl, zu berufen und schon am 5. September 1816 konnte der Magistrat an-
zeigen, daß die Wahl geschehen sei. 

Die Commission bestand — 
Von Regierungswegen: 

1. Aus dem Regierungsrath (nachmaligen Ober- und geheimen Regierungs-
rath) Frauendienst, als Vorsitzendem Mitgliede der Commission; 

Von Seiten des Magistrats: 
2. Aus dem Syndicus Schmiedecke (dem nach seinem Ableben der Stadt-

rath nachmalige Oberbürgermeister) Masche subftituirt wurde. 
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Seitens der Stadtverordneten-Versammlung: 
3. Aus dem Stadtverordneten Kaufmann Walter, ^ » 
4. Aus dem Stadtverordneten Kaufmann Brumm; 

Aus dem Kreise der Bürgerschaft: 
5. Aus dem Kaufmann Wachenhusen, ' 
6. Aus dem Kaufmann Goltdammer, 

8. Aus dem Buchbindermeister C. G. Müller. 
Die Kommission versammelte sich zum ersten Mal am 10. September 1816, 

um sich über das Verfahren, welches sie einzuschlagen habe, zu beräthschlagen. 
,2Las innerhalb 3 Monate bis zum Anfang des Decembers geschehen, enthalten 
die Commisfions-Acten so wie der von der Commission der Königl. Regierung 
erstattete Bericht vom 7. December 1816. 

Vorzüglich hatte die Commission zunächst bei der Strenge, mit der die 
Militair-Behörden über die Befolgung der Rayon-Vorschriften wachte, den Punkt 
ins Auge gefaßt, für diejenigen Damnificanten, welche die alten Stellen nicht 
wieder bebauen durften, geeignete Bauplätze zu ermitteln, und- war in dieser 
Beziehung mit dem Magistrate wegen Überlassung der hinter dem Salzspeicher, 
nach der Oberwiek hin belegenen, zur Maulbeerbaumzucht dienenden Raths-
plantage von 2 Mg. 13 Ruth., und mit der Handlung Rahm und Behm 
wegen Abtretung einer Wiese unterhalb der Rathsplantage von 6 Mg. 169 Ruth., 
und eines oberhalb gelegenen Ackerstücks von 1 Mg. 46 Ruth. — an der 
Höhe, der Lohgärberberg, gelegen, und darum "Lohgärberkamp, auch die 
Spitze genannt, ^ - in Unterhandlung getreten, und brachte die Abtretung eines 
Theils vom Salzspeicher-Garten, und zur Wiedereinrichtung derjenigen Verunglückten, 
deren Verhältnisse und Gewerbe nicht unbedingt die Nähe des Oderstroms er¬ 
forderten, den Ankauf von Dre i Hufen Mariensti f ts Land, welche auf dem 
Stadtfelde des Turnei belegen waren, in Vorschlag. , 

Der Magistrat erklärte in dem Schreiben vom 16. November 1816, angeb¬ 
lich nach eingeholtem Beschluß der Stadtverordneten, der Kommission seine Be¬ 
reitwilligkeit, die Plantage gegen einen jährlichen Canon von 2 Gr. pro Q.-Ruthe 
zum erblichen Eigenthum abzutreten. Mi t dem Kaufmann Rahm wnrde am 
25. November 1816 eine Punctation geschlossen, worin derselbe in Abtretung 
der Wiese und des Ackerstücks willigte, wenn die Commifsion oder der Bauende 
den auf der Wiese haftenden, dem Erbpachtvorwerk Schwarzow zustehenden, an 
den Besitzer dieses Porwerks, Landschafts-Director und Landrath v. Kraufe, auf 
Pritzlow, mit 12 Thlr. jährlich zu zahlenden Canon, sowie den auf dem Acker¬ 
stück ruhenden/an den Eigenthümer Kuhn zu Turnei mit jährlich Thlr. 29. 5. 3 Pf. 
abzuführenden Canon, so wie das der Stadt auf besagter Wiese von Marien¬ 
himmelfahrt (15. August) bis Martini (11. November) zustehende Nachhütungs-
recht übernehmen und ein Kaufgeld von 400 Thlr. entrichten wolle. Auf das 
eben erwähnte Nachhütungsrecht hat der Magistrat, angeblich mit Zustimmung 
der Stadtverordneten, nach dem Anträge der Retablifsements-Commifsion/in dem 
Schreiben vom 4. December 1816 Verzicht geleistet/ Das Marienstifts-Eura-
torium erklärte sich in dem Schreiben vom 21. Dec. bereit, die gewünschten 3 Hufen 
Stifts-Land erbftachtweise abzutreten, wenn die Commifsion, deren Existenz nur 
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temporair sei, einen sichern und begüterten Competenten gestelle, der dm Contract 
vollziehe und denHachzustellenden Bedingungen sich unterwürfe, und wenn Erb-
standsgeld und Canon durch Veranschlagung arbitrirt würde. ^ 

Die Bethätigungen der Commission bestanden ferner darin, daß sie einen 
Plan zum Retablissement entwerfen, selbigen mit Vernehmung der Verunglückten 
über das auszuführende Retablissement versehen, und in zwei besonderen Tableaux 
die Kompetenz eines jeden der verunglücken Gründbesitzer von den bewilligten 
28.458 Thlr . , und an den zur Disposition der Commission gestellten 90.000 Thl r . 
von der Calculatur berechnen ließ. I n dem bereits allegirten Berichte vom 
7. December 1816 suchte die Commission die Genehmigung zur Erwerbung der 
oben bezeichneten Bauplätze nach und verband damit den Antrag: zu bewirken, 
daß den Grundbesitzern, denen ihr Gewerbe den Aufbau an der Oder noth-
wendig Wache, das Retablissement aus den alten Baustellen in der Unterwiek 
gestattet werde. Die Commission bemerkte in Bezug auf die Unterwieker: — Sie 
werden sich nicht dazu verstehen, sich aus der Wiese hinter der Oberwiek aufzu¬ 
bauen, da es ihnen an Gelegenheit fehlt, hier ihr Gewerbe mit Vortheil zu be¬ 
treiben. Der-Hafen für die Seeschiffe ist zwischen den beiden Brücken, der 
Langen- und der Baumbrücke, und jenseits der zuletzt genannten, längs der 
Unterwiek an deren Ufer. Viele Beschädigte am Wasser lebten von dem Ver¬ 
kauf von Lebensmitteln an die Schiffer, von Beherbergung der Seeleute, und 
von dem Verdienst als Wächter der Schiffe. Wenn die Unterwiek auch, nicht 
retablirt wird, so wird sich doch nicht der Hafen ändern, da derselbe nicht oberhalb 
der beiden Brücken bis nach dem Salzspeicher hin erweitert werden kann. Die in 
Rede seienden Gewerbtreibenden finden daher dort nicht die Gelegenheit, ihre 
Nahrung zu erwerben, welche sie in der Unterwiek aufgeben mußten. Innerhalb 
der Stadt am Bohtwerk, finden sie aber keine Wohnungen. Bredvw, Zülchow, 
Frauendorf, Gotzlow, und ähnliche Plätze am. linken Oderufer, welche von den 
Stettinern zur Sommerszeit auf Nachen, sog. Heuern (Miethsboote) besucht 
werden, liegen jenseits der Unterwiek. Die Besitzer dieser Heuer wohnten in der 
Unterwiek und können -nicht erwarten, daß die Spaziersahrenden ^ Meile jenseits 
der Stadt die Heuer aufsuchen und miethen. Ebensowenig werden die Stettiner 
selbst sich dazu verstehen, die Kaffeehäuser und Erholungsorte auf einem langen 
Wege durch die Stadt in der Neüenwiek aufzusuchen, und mithin die Kaffeehaus¬ 
besitzer und Schankwirttze, welche solche Etablissements in der Unterwiek gehabt 
haben, in der Neüenwiek keine Nahrung finden, und sich nicht geneigt erklären 
in jener obern Stromgegend Bauplätze anzunehmen. 

! Schon vor dem Antrage der Commission in Bezug auf die nachzusuchende 
Erlaubniß für die Unterwieker, sich auf ihren alten Bauplätzen retabliren zu 
dürfen, war Königl. Regierung, unterm 7. October 1816 beim Ministerium des 
Innern dahin vorstellig geworden,, sich für' eine Modisication der, Strenge 
der fortificatorischen Rayon-Vorschriften, im ersten Rayon von 800 Schritten, 
überhaupt, wie im Besondern im Interesse der Unterwieker zu verwenden. Der 
Minister des Innern (v. Schückmann) hatte aus dieser Vorstellung Anlaß ge¬ 
nommen, mit dem Finanzminister (Graf v. Bülow) und dem Kriegsminister 
(v. Boyen) in Verkehr zu treten. Alle .drei Minister ertheilten der Regierung 
unterm 18. Januar 1817 gemeinschaftlich den Bescheid, daß. der Bericht vom 
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7. October 1816 ihnen Veranlassung gegeben habe, det unMittelbaren Entschei¬ 
dung des Königs zu submittiren, in wie fern den beschädigten Grundbesitzern 
welche ihre Oebaüde auf den dem Verbote der WiedetbehMüng unteMegenden 
Grundstücken gehabt haben, gestattet werden könne, innerhM des ersten, mit 
800 Schritten von der Erste des bedeckten Weges nach, genauer Vorschrift der 
Ingenieur-Behörde, leichte hölzerne Gebäude, auf eigene Geführ und mit jeder 
Verzichtleiftung auf SchadloshaUung, wenn mWmrifche Rücksichten deren Demo/ 
lirung in der Folge nöthig machen sollten, zu erbauen. I n dem diesfülls er¬ 
statteten Immediat-Berichte seien die dafür und dagegen sprechenden Gründe 
ausführlich erörtert worden, und darauf die EabinM-ResoWion erfolgte, von 
der die Königl. Regierung beglaubigte Abschrift mit der Anweisung zugefertigt 
erhielt, sich danach genau zu achten. Die Cabinets-Ordre lautete wie f o M : — 

„Bei den in Ihrem Berichte vom 12. DeceMVer v. F. angeführten erheb¬ 
lichen Gründen ist es auf keinem Fall rathsam, den während der letzM Ve¬ 
rlagerung von Stettin beschädigten Bewohnern den Wieder-Aüfbau ihrer 
„Grundstücke auf den alten Stellen, innerhalb des Rayons von 800 Schritt 
„selbst unter den von ihnen offerirten MsNsicMonen zu gestatten. Es muß 
„dieserhalb vielmehr bei den Bestimmungen in Meinen Verfügungen vom 
„12. März und 24. August 1814 sein Bewenden behalten und haben Sie 
,>hiernach zu verfahren." 

Berlin, den 4. Januar 1817. (gez.) FriedLich Wilhelm. 
^ An , ' ' ^ ^ - ' 

die Staatsminister der Finanzen, des Innern und des Krieges. 
(Grafen v. Bülow, v. Schuckmann. v: B ) 

?) Eine Immediat-Beschwerde, welche einige Bewohner der Oberwiek an den König 
Friedrich Wilhelm IÜ. richteten, wurde von Allerhöchstdemselbetl den Staatsminiftern Grafen 
v. Bülow und v. Schuckmann zur weitern Veranlassung überwiesen, und zwar durch Cubinets-
Vermerk d- d. S s d a n , den 2. September 1817. Der König hatte sich nämlich zu dem, in 
Folge des Pariser Friedens von 1815, in Frankreich zurülkgebliebenen,, Kesatzungheere, behufs 
dessen Inspection, begeben. Der König ahndete es sicherlich nicht, daß ein Hlllbjahr^Mdert 
später der Name, Ssdan durch Seinen Helden-Sohn, Kaisex Wilhelm, einen weltgeschicht¬ 
lichen Klang, just auch am 2. September, erlangen werde. Und bemerkenswert^ ist es, daß deüWe 
Waffen berufen gewesen sind, den stolzen Khron der ersten Macht Europas just in der Stadt zu Boden 
zu werfen, welche 2M Jahre vorher den Schlußstein gebildet hat in dem vom Cardinal Richelieu 
unter Ludwig X I I I . gegründeten absoluten Monarchie, durch die eben jener Thron errichtet 
wurde. Ssdan war nämlich ein Mediat-FüHenthum, dem herzoglichen Haufe Bouillon ge¬ 
hörig, eins der sechs sogenannten „Auswärtigen Fürsten", die das Fngeburtsrecht von Frank¬ 
reich hatten und vor allen anderen Herzogen und Pairs den Rang und besondere Vorzüge 
genossen. Theilnehmer an der Verschwörung des Cinqmars Marquis d'Gffiat ließ der Cardinal 
den Herzog von Bouillon, den festen, klugen, gefährlichen Mann und Fürsten nicht das Blutgerüst 
besteigen. Für fein schuldiges Haupt gab der Herzog seine feste Stadt Ssdan; er überlieferte 
diesen Wllffenplatz an der Gränze, der so oft die mißvergnügte Aristokratie der mächtigen 
Lehnsherren,beherbergt, um nach Deutschland zu entfliehen, oder von dorther wieder in Frank¬ 
reich einzudringen, eine Festung, vorzugsweise geeignet, fremde Hülfsvölker aus den Nieder¬ 
landen oder vom Rheine aufzunehmen, um den günstigen Augenblick zum Einbruch in Frank¬ 
reich abzuwarten. Der Herzog überlieferte fein Familien-Erbe Sedan an die Krone Frank¬ 
reich und ward frei. Also ist es geschehen im Jahre 1642 p. vkr. u., wenige Monate vor 
dem Ableben des Cardinals. I n S«dan erheben sich noch die hohen, altersgrauen Mauern 
der Burg der Bouillons; über dem Portale eines Thores steht die einzige Erinnerung an die 
stolze Feüdal-Unabhangigkeit. Auf einem Steine sind die Worte eingMaoen: Ici Myui t 
^ürsQNb! zweiter Sohn des Herzogs Heinrich von Bouillon und der Prinzessin Elisabeth von 
Nasfllu-Oranien. 
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Um auf den Commissions-Bericht vom 7. December 1816 zurückzukommen, 
so bemerktederselbe, daß noch zu thun übrig bliebe: — 1) Einen vollständigen 
Bau-und Retablissements-Plän zu entwerfen; 2) mit den Interessenten wegen 
Annahme der Bauplätze und wegen des Aufbaues zu unterhandeln, und dem¬ 
nächst solche anzuweisen.; 3) die Vorschläge wegen der zu verteilenden Entschä¬ 
digung und Retablissementshülfe nach Anleitung der vorgeschriebenen Grundsätze 
abzugeben; 4) die Maßregeln vorzuschlagen, welche nothwendig wären, um die 
Ausführung des Bau- und Retablissementsplans und die zweckmäßige Verwen¬ 
dung der Unterstützung zu bewirken und zu contruliren und den Gläubigern den 
von der Entschädigung zukommenden Antheil durch die Wiederherstellung der 
Grundstücke zu sichern. ,, 

Der Regierungs-Bericht vom!Hl). Januar 1817 hielt den Ministerien über 
die von der Commission gemachten Anträge Vortrag und bewirkte das Rescript 
vom 26. März 1817) welches den dringend begehrten Wiederaufbau am Hafen 
in der Mterwiek, mit Hinblick auf die neueste Cabinets-Ordre vom 4. Januar 
1817, nicht gestattete, jedoch ausnahmsweise und unter Bedingungen die Bebau¬ 
ung der neu acquirirten Grundstücke zuließ und die Regierung ermächtigte: — 
Von der Stadt Stettin die Rathsplantage, die Grundstücke der Handlung. Rahm 

! > und Behm unter den gestellten Bedingungen anzukaufen, die abzuschließenden 
Kaufverträge zur Genehmigung einzureichen, und die Unterhandlungen mit dem 
Marienstift wegen Erwerbung der 3 Hufen des Stifts-Landes fortsetzen und znm 
Abschluß bringen zu lassen. I n diesem Rescript und dem declarirenden vom 
24. Apr i l 1817 ist auch die Verbindung der Oberwiek mit der Neüenwiek 
genehmigt, und gesagt, daß zu diesem Behuf bereits Einleitungen getroffen seien, 
das Stettiner Salz- und Seehandlungs-Comtoir wegen des zur Anlegung eines 
Verbindungswegs abzutretenden Theils vom Salzspeicher-Garten mit Anweisung 
zu versehen. 

Unterm 30. Apr i l 1817 wiederholte Königl. Regierung den zurückgewiesenen 
Antrag wegen Retablissements der Gebäude in der Unterwiek, befürwortete über¬ 
haupt die Be ibeha l tung der innerhalb der Rayons der Festung bereits er¬ 
bauten Gebäude und reichte den Ministerien unterm 21. M a i 1817 den vor¬ 
läufig aufgestellten Wiederherstellungs-Plan zur Genehmigung ein, mit dem Antrage, 
letztere recht bald zu erth eilen, und zu billigen, daß den Bauenden — H.. wenn 
sie es wünschten, die Bauplätze angewiesen, zunächst auch zwischen Türnei und 
dem Gampschen Gute (Friedrichshof) Vier Brunnen erbaut werden könnten; 
auch wurde — L. den Ministerien die Absicht zu erkennen gegeben, die neuen 
Ansiedlungen als Vorstädte Stettins zu betrachten, und diesem nach die 
Sache so zu reguliren, daß der von der Commission zu ermittelnde Canon für 
die Baustellen von den Eigenthümern an die Kämmerei zu Stettin und von 
dieser in einer Summe an die resp. Ober-Eigenthümer abgetragen werden solle^ 
daß auch die Einleitungen bereits dahin getroffen seien, die Kaufverträge mit 
Rahm-Behm und den 'Marlenstift, im Namen des Magistrats und der Stadt¬ 
verordneten von Stettin, durch die Commission abzuschließen. — 0. Die Kom¬ 
mission hat sich durch Erfahrung überzeugt, daß den Verunglückten einige Zeit 
zur Entschlußfassung gelassen werden muß, und hat demgemäß alle Verunglückten, 
welche sich zur Wiederansiedlung auf neuen Baustellen verstanden oder die deshalb 
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abzugebende Erklärung vorbehalten haben, mit Lage der Sache bekannt gemacht, 
und einen Termin zur Abgabe ihrer Erklärung, „ob sie eine neue Baustelle 
wünschten, oder wie sie die Entschädigungsgelder zu verwenden gedächten", ange¬ 
setzt gehabt. — v . Die Kommission hat sich zu wiederholten Malen versammelt 
und über die zu nehmenden Maßregeln Beschlüsse gefaßt, auch durch Deputirte 
an Ort und Stelle die Bauplätze selbst reguliren lassen. Vor Abhaltung der 
Termine hat sie die Bedingungen, welche den Bauenden zu machen waren, und 
die Entschädigung, welche für einen jeden Bauenden als die Geringste in Vor¬ 
schlag gebracht werden würde, festgestellt, weil hiervon der Verunglückte Kenntniß 
haben mußte, bevor er einen Entschluß wegen seines Retablissements fassen konnte. 
Die Berechnung der Calmlatur, welche sich auf die vom Könige bewilligten Ent¬ 
schädigungsgelder und den als liquide angenommenen Schaden eines Jeden 
gründet, ist zum Leitfaden genommen. Königl. Regierung bemerkte noch zu 2 
des Commissions-Protokolls, daß die Einwilligung der eingetragenen Gläubiger 
größtentheils erfolgen werde, weil die Entschädigung, worauf die Hypotheken-
Gläubiger Anspruch haben, eine geringe ist, die Bauenden nun eine persönliche 
Verpflichtung zur Befriedigung der Gläubiger behalten, und diesen sich jene 
größtentheils entziehen können, wenn sie neuen Gläubigern hypothekarische Sicher¬ 
heit gewähren, und diese neue Schulden, von denen die zum Bau verwendeten 
immer den Vorrang vor allen übrigen haben, aus die neuen Baustellen eintragen 
lassen. Sollten die Bauenden sich mit den hypothekarischen Gläubigern nicht 
einigen können, dann werde die Commission in einzelnen Fällen versuchen, die 
Angelegenheit zwischen denselben zu reguliren. Zu 3 des Protokolls: den Bau 
der Gebäude betreffend, wie er im Art. 4 verlangt w i rd , so wird derselbe 800 
bis 1000 Thlr . fordern. Die Commission hat die erwähnte Entschädigung in 
jedem einzelnen Falle nicht unter 600 Thlr. bestimmt, und sich überzeugt, daß 
die Hauptsumme der 100.000 Thlr. zureicht und sie bei dem Vertheilungsplan 
nicht in Verlegenheit kommen wird. — N. Das Resultat der Verhandlungen mit 
den Verunglückten ist, daß sich 44 derselben zum Aufbauen auf neuen Baustellen 
unter den gestellten Bedingungen verstanden, 39 theils auf Baustellen verzichtet, 
theils die Erklärung vorbehalten haben. Unter den Letzteren befindet sich der 
größte Theil der Unterwieker, welche noch die Genehmigung der Bebauung der 
alten Baustellen erwarten. Wenn Resolution auf den Bericht vom 30. Apri l 
1817 erfolgt ist, einige Verunglückte mit dem Bau anfangen und einige Noth-
hütten unter Aufsicht der Commission abgebrochen werden, dann wird sich ein 
großer Theil der 39 Verunglückten zur Annahme neuer Baustellen verstehen. 
Unter den obigen Verunglückten haben sich 14 auf alten Bauplätzen außerhalb 
des Rayons von 800 und 1300 Schritten, 14 auf neuen Baustellen, die sie 
angekauft, aufgebaut, 8 erwarten noch Resolution auf den zuletzt erwähnten 
Bericht, und 10 werden wahrscheinlich an der Entschädigung nach den in dem 
Ministerial-Rescript vom 10. August 1816 aufgestellten Grundsätzen nicht Theil 
nehmen können.,— F. Die zweckmäßige Verwendung wird nur zu sichern sein, 
wenn der Theil, auf welchen der hypothekarische Gläubiger der Ansprache nicht 
entsagt, zum gerichtlichen Depositen gezahlt, und der Rest in der Regel an die¬ 
jenigen, mit denen' der Bauende wegen Zimmer- oder Maurer-Arbeit Contracte 
abgeschlossen hat, abgeführt und von der Commission die Verwendung controlirt 
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wird. Soll indeß in diesem Jahre 1817, mit hem Bau vorgegangen werden, 
so ist nach von der Königl. Regierung gebilligten Ansicht der Commission noth-
wendig: daß die Bauenden vor Genehmigung des Retablissemmts- und Ver-
theilungs-Plans, durch Zahlung eines Vorschusses bis zur Hälfte der berechneten 
Entschädigung, zur Anschaffung der Baumaterialien in Stand gesetzt, daß die 
Bewilligung nicht von der Genehmigung der Ministerien in jedem einzelnen 
Falle abhängig gemacht, etwa 20.000 Thlr., mit Einschluß der bereits bewilligten 
Vorschüsse, von den genehmigten 128.458 Thlr. zu besagten Zwecken und der Königl. 
Regierung zur Disposition gestellt, aus diesen, so wie aus sämmtlichen Retablisse-
ments-Geldern ein besonderer Fonds bei der Haupt-Instituten- und Communal-
kasse gebildet, und der Regierung gestattet werde, auf diese nach dem Antrage 
der Commission den Bauenden Vorschüsse und Entschädigungen anzuweisen. 

Am Schlüsse ihres Berichts bittet Königl. Regierung das in den vorstehenden 
Punkten 0. bis k'. incl. zur Sprache gebrachte und von ihr gebilligte Verfahren 
der Commission zu genehmigen, oder vielmehr ihr die Ermächtigung zu ertheilen, 
daß die in Anwendung gebrachten Grundsätze unter Vorbehalt der Ministerialen 
Genehmigung verfolgt werden« können, und der Commission M gestatten, bei Ab¬ 
gabe der Vorschläge wegen der zuvertheilenden und zu verwendenden Entschä¬ 
digung nicht 113.121 Thlr., wie das Rescript vom 10. August 1816 besagt, 
sondern die Summe von 128.458 Thlr. zur Disposition der Commission zu 
stellen, auch zu bewilligen, daß, nachdem der bctare Bestand es gestattet, 20.000 Thlr. 
von den bewilligten 128.458 Thlr. von der Regierungs-Hauptkasse für Rechnung 
der General-Staatskasse der Haupt-Instituten- und Communalkasse überwiesen, 
von dieser die Rechnung der Entschädigungsgelder geführt, von der Regierung 
aber auf diesen Fonds successive Vorschüsse angewiesen werden können. 

Auf den Bericht der Königl. Regierung vom 21. Mai 181? erließen der 
Finanzminister (Graf v. Bülow) und der Minister des Innern (v. Schuckmann) 
unterm 6. Juni 1817 ein Rescript, worin zunächst bemerkt wurde, daß auf den 
Bericht vom 30. Apri l , betreffend einige am Stettiner Hafen 2c. wieder erbaute 
Gebäude, deren Beibehaltung gewünscht wurde, vom Minister des Innern am 
31. Mai vorläufiger Bescheid erfolgt sei. Unter gleichem Dato sei auch der vom 
Könige darüber erforderte Bericht von beiden Ministern gemeinschaftlich unter 
Zuziehung des Kriegsministeriums erstattet worden, und werde darauf die Aller¬ 
höchste Entschließung abzuwarten sein. Eben so habe Königl. Regierung bereits 
Nachricht erhalten, daß das Seehandlungs-Comtoir zu Stettin angewiesen worden 
sei, einen Theil seines Gartens zur Communication mit der neu zu errichtenden 
Wiek ohne Verzug abzutreten, und man hoffe, daß in dieser Beziehung von Seiten 
Königl. Regierung das Erforderliche bereits eingeleitet sein werde. Gleichmäßig sei 
die Commandantur zu Stettin durch das Kriegsmimsterium, über das ganze Reta-
blissements-Project vollständig in Kenntniß gesetzt, und es hange nur von der 
Königl. Regierung ab, sich mit ihr über die einzelnen Punkte in sofortige Ver¬ 
bindung zu setzen. « 

Mi t Bezug auf den Eingangs erwähnten Bericht fanden es die beiden 
Minister — 

Zu H., dem Zwecke völlig angemessen und entsprechend, daß mit Projectirung 
der neuen Bauplätze vorgegangen worden, und wünschten, daß mit der wirklichen 
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Überweisung der abgesteckten Baustellen, an die Baulustigen so schleunig als 
möglich ohne weitere Anfrage vorgegangen werde, damit Letztere weiter keine 
Hindernisse in Absicht ihres Retablissements finden. Etwaige Modificationen der 
Baupläne, welche bei deren Ausführung sich e«geben möchten, überließen die 
Minister dem nahem Ermessen der Königl. Regierung nach den ihr von Seiten 
der Retablissements-Commission speciell abzugebenden Vorschlägen. Die Minister 
genehmigten zugleich, daß 4 Brunnen zwischen Turnei und dem Gampschen Gute, 
das später den-Namen Friedrichshof erhielt, a Conto des 100.000 Thlr. Fonds 
sofort angelegt würden. Es verstehe sich, daß von Seiten der Retablissements-
Commission unter Leitung der Königl. Regierung das Erforderliche angeordnet 
und eingeleitet werden könne, und die Commission sich in den wirklichen Besitz 
der Raths-Plantage, der daneben liegenden Wiese, nebst Ackerstücken des Rahm 
und Behm und der Ländereien des Marienstiftes, der von den Ministern bereits 
ertheilten Ermächtigung zufolge, zu setzen. Die Ansicht der Commission, daß — 

Zu V, diese neuen Etablissements als Vorstädte Stettins, mithin als 
städtische Etablissements, zu betrachten seien, sei die richtige. Beide Minister 
seien damit einverstanden, daß der Canon für die Baustellen als Grundzins von 
dem Eigenthum zur Kämmerei gezahlt und von dieser in einer Summe dem 
Ober-Eigenthümsr des ehemaligen Behm-Rahmschen Grundstücke, und dem Marien-
ftifte jährlich gezahlt werde. Die Contracte mit dem Marienftift und den Gesell¬ 
schaftern Behm und Rahm, könnten vorgeschlagener Maßen unter Beachtung der 
nöthigen Förmlichkeiten im Namen des Magistrats und der Stadtverordneten von 
der Retablissements-Commission abgeschlossen werden. Mit der Procedur — 

Zu 0, hinsichtlich der von den Verunglückten abzugebenden Erklärung: ob 
sie eine neue Baustelle zu erhalten wünschten, oder wie sie die Entschädigungsgelder 
verwenden wollten, waren die Minister gleichfalls einverstanden, ingleichen mit dem, 
was die Commission noch — 

Zu I) veranlaßt hatte. Speciell sei zu 2 des Protokolls nicht außer Acht 
zu lassen, daß die Hypothekarischen Gläubiger nur auf die Entschädigung wegen 
des verminderten Werths der nicht zu bebauenden Baustellen eintretenden Falls 
in vorschriftsmäßigem Wege Beschlag legen könnten. Die Beihülfen, welche von 
dem 100.000 Thlr. Fonds als Gnadengeschenk gegeben werden, gehörten nicht 
dazu, und könnten die Betheiligten darüber unter Leitung und Controle der 
Retablifsements-Commission uneingeschränkt verfügen. Zu 3 und 4 fei principa-
liter den Bauenden zu überlassen, von welchem Umfange die Wohngebaüde sein 
sollen, wenn, sie nur die bestehenden Baupolizeilichen Vorschriften erfüllen. 
Inzwischen haben die Minister nichts dagegen, daß dabei eine Normal-Zeichnung 
zum Grunde gelegt und insbesondere auf Consequenz im Durchführen und sym¬ 
metrische Anordnung des Ganzen gesehen wurde, sowie sie denn auch voraussetzen, 
daß Königl. Regierung mit der Retablissements-Commission die Überzeugung er¬ 
langt habe, daß die Hauptfumme des 100.000 Thlr. Fonds zureiche und bei 
dem Vertheilungsplan in Betreff der Höhe der Beihülfen keine Verlegenheiten 
eintreten werden. Die Minister haben ferner nichts dagegen, daß die Entschädigung 
wegen des verminderten Werths der nicht zu bebauenden Stellen im Betrage von 
28.458 Thlr. mit Berücksichtigung des außeroröentlichen Werthes einzelner der¬ 
selben, ohne davon einen Scparatfonds zurückzubehalten, an diejenigen zur Ver-
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theilung kommen, denen sie gebührt und erwarten zu seiner Zeit ein namentliches 
Verzeichniß der Kompetenten. Dagegen müsse es dabei verbleiben, daß von dem 
Retablissements-Quanto der 100.000 Thl r . statt der im Rescript vom 10. August 
1816 bestimmten 10.000 T W . ein Separatfonds von wenigstens.6000 Thlr . 
reservirt werde. Die Minister haben nämlich aus Erfahrung die Überzeugung 
daß es bei dem besten Willen und bei der größten Gewissenhaftigkeit und Pünkt¬ 
lichkeit nicht möglich ist, die Verhältnisse und das Bedürfniß der einzelnen Indi¬ 
viduen bei Zulegung des Vertheilungs-Plans vollständig zu übersehen, und im 
Verfolg des Retablissements ergeben sich hinsichtlich Einzelner noch immer 
Billigkeits - Gründe, welche es wünschen lassen, daß ein Fonds vorhanden sei, 
woraus noch hier und da unter die Urme gegriffen werden könne. Die Vorfchläge 
zu solchen extraordinairen Beihülfen erwarten die beiden Minister künftig von 
der Commission durch die Königl. Regierung. Sollte dieser Separatfonds dazu 
nicht ganz verwendet werden, so soll er doch immer den einmal bestimmenden 
Retablissements-Zwecke gewidmet bleiben, und den neuen Etablissements, behufs 
allgemeiner Anlagen :c. zu Gute kommen. 

Z u N, haben die Minister zur Zeit nichts zu bemerken. 
Z u ^ sind sie von der Nothwendigkeit überzeugt, daß, wenn mit den Reta¬ 

blissements i n diesem Jahre, 1817, vorgegangen werden soll, die Überweisung 
einer Summe von 20.000 Thlr . , mit Einschluß der einzelnen seither bereits be¬ 
willigten Vorschüsse erforderlich ist, um daraus innerhalb der gegebenen Vor¬ 
schriften, und ohne der Minister Genehmigung jedesmal einzuholen, den Auf¬ 
bauenden Vorschüsse, innerhalb der definitiv festzustellenden Kompetenzen successiv 
anzuweisen. Auch finden sie es zweckmäßig, daß aus diesen 20.000 Thlr. , sowie 
aus sämmtlichen Petablissements-Geldern ein besonderer Fonds bei der Haupt-
Instituten- und Eommunal-Kasse gebildet und abgesondert rechnungsmäßig nach¬ 
gewiesen werde. Wegen Zahlung der qu. 20.000 Th l r . , so wie es der baare 
Bestand erlaubt, aus der Regierungs-Haupt-Kasse für Rechnung der General-
Staats-Kasse, soll letztere, vom Finanzminister mit Anweisung versehen werden. 

Zum Schluß empfehlen beide Minister der Königl. Regierung und der 
Retablissements-Commission die sorgfältigste Wahrnehmung des in Rede stehenden 
Retablissements-Geschäfts, so wie solches seither zu ihrer Zufriedenheit schon 
geschehen ist. 

Auf das von dem Ober-Präfidenten Sack dem Regierungsbericht beigelegte 
Begleitungsschreiben vom 29. M a i 1817 erwidern die Minister, gleichfalls unterm 
6. Jun i 1817, daß in dem Umkreis von 800—1300 Schritt,,, der Cabinets-Ordre 
vom 24. August 1814 gemäß, leichte einzelne Gebäude in Übereinstimmung mit 
der Kommandantur allerdings aufgeführt werden dürfen, ohne daß von Seiten 
der Mil i tair-Behörde Widerspruch Statt finden kann, daß ferner solche Gebäude 
welche innerhalb des Rayons vor Bekanntmachung des Verbots vom 12. März 
1814 in permanentem Charakter schon wieder aufgebaut worden sind, unbedenklich 
stehen bleiben und die Eigenthümer nicht gezwungen werden könnten, sie weg¬ 
zuschaffen. 

Wegen der der Ober- und Neüwiek zu gebenden Benennung: „Große Wiek" 
und der dem Etablissement auf dem "Türnei zu gebenden Benennung: „ N e ü -
T u r n e i " , sehen die Minister, obschon sie damit einverstanden sind, der nähern 
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Äußerung der Königl. Regierung, nach vorheriger Anhörung der Ortsbehörden, 
entgegen. 

I n Bezug auf den letzten Punkt des vorstehenden Rescripts hatte Königl. 
Regierung mittelst Verfügung vom 30. Juni 1817 die Retablissements-Commission 
beauftragt, des Magistrats-Erklärung über die Benennung der beiden Vorstädte 
zu erfordern. Die Kommission entledigte sich dieses Auftrages durch Anschreiben 
vom 12. Jul i 1817, worauf Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath unterm 
19. Jul i 1817' erklärten, daß für die Anbauten zwischen Turnei und der nach 
Krekow führenden Allee der Mame „Neü-Turnei" der passendste sein werde. Für 
die neuen Haüser in der „neuen Wiek" hielt Magistrat eine neue Benennung 
nicht für nöthig, da dieselben allesammt in den Bezirk der Neuen Wiek zu liegen 
kämen, also auch in Zukunft Beftandtheile der Neuen Wiek sein würden. Die 
Ober- und Neüewiek mit dem Gesammtnamen „Große Wiek" zu belegen, lehnze 
Magistrat um deswillen ab, weil der bisherige Name sür beide, die. Ober- und 
Neüewiek, ganz passend, und Jedermann daran gewöhnt sei/ auch eine Änderung in 
den Namen bei der Hypothekenbehörde Weiterungen verursachen werde, da 
die Haüser in dem Hypothekenbuche nach jenen allbekannten Namen eingetra¬ 
gen seien. 

Die an den Magistrat gerichtete Verfügung der Königl. Regierung vom 
3. November 1817 fetzte den erstern davon in Kenntniß, daß die Königl. Mini¬ 
sterien der Finanzen und des Innern mittelst Rescripts vom 26. September 1817 
angeordnet hätten, die eine Vorstadt bei Stettin auf dem Marienstiftslande, 
zwischen dem Turuei und der Krekowschen Allee errichtet, „Neü-Turnei" zu 
nennen, und den neuen Etablissements jenseits des Salzspeichers, wie den an-
gränzenden älteren Häusern den Namen „Neue Wiek" beizulegen/ indem hinzu¬ 
gefügt wurde, daß Königl. Regierung diese neuen Benennungen durch ihr Amtsblatt 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht habe. 

Eine Abschrift der vorstehenden Regierungs-Verfügung wurde den Stadtver¬ 
ordneten am 8. November 1817 zur Nachricht und mit den Bemerken zugefertigt, 
daß bereits nach dem Refcripte des Finanz- und des Ministeriums des Innern 
vom 6. Juni 1817 festgesetzt worden sei, daß die neuen Anbauten als Vor¬ 
städte Ste t t ins , mithin als Bestandtheile der Stadtgemeinde zu betrachten 
seien, daß ferner der Canon für die Baustellen, als Grundzins vom Eigenthum, 
zur Kämmerei, und von dieser der Canon im Ganzen an den Ober-Eigenthümer 
der ehemaligen Behm und Rahmschen Grundstücke und an das Marienstift gezahlt, 
die Contracte aber mit dem Marienstift und dem :c. Behm-Rahm im Namen des 
Magistrats und der Stadtverordneten, also im Namen der Stadtgemeinde 
Stettin, von der Retablissements-Commission geschlossen werden sollen. 

.,., Kehren wir zu den früheren Verhandlungen zurück, so ist zu bemerken, daß 
der Antrag vom 30. April 1817 von dem Minister des Innern unterm 31. Mai 
1817, nach vorheriger Communication mit dem Kriegsminister, abgelehnt wurde, 
weshalb am 11. Juni 1817 das Referat erging, daß der größte Theil der Bau¬ 
stellen in der Nähe von Turnei angewiesen werden sollten. 

Unterm 13. Juni 1817 wurde die ̂ Haupt-Instituten- und Communalkasse — 
welche späterhin mit 'der Regierungs-Hauptkasfe verschmolzen ist — zum ersten 
Mal angewiesen, einigen Retablenten, welche Baustellen angenommen hatten, aus 
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dm von der Hauptkasse für Rechnung der General-Staatskasse einzuziehenden 
,6900 Thl r . succesiv nach dem Fortschritt des Baues und nur nach specieller 
Anweisung der dazu bestellten Mitglieder der/Retablissements-Commission Vor¬ 
schüsse zu gewähren und gleichzeitig beim Ministerium der Antrag formirt, diese 
6900 Ttzlr. auf Abschlag des bewilligten 100.000 Thl r . Fonds anzuweisen. 

'Demnächst wurde den Kaufleüten Rahm und Behm das ausbedungene Kaufgeld für 
die hergegebenen Grundstücke von 400 Thl r . unterm 2. J u l i 1817 auf die Regie-
rungs-Hauptkasse angewiesen. 

" Die Richtung der Straßenlinie von Neü-Turnei uud die Stellung der Ge-
baüde daselbst gegen die Festung, so wie der Abbruch einiger, vorschriftswidrig 
i n den Rayons der Festung errichteten Gebäude wurde ein Gegenstand vieler 
Streitigkeiten, Conferenzen und Schreibereien, wovon die erstere Angelegenheit 
aus fortisicatorischen Rücksichten zum Nachtheil der Neübauenden entschieden, und 
wegen der letzeren durch die Cabinets-Ordre vom 22. J u l i 1817 bestimmt wurde, 

'daß die den Festungswerken zu nahe errichteten Gebäude wieder abgetragen werden 
müßten. Hierdurch wurde die Bestimmung in dem Mimsterial-Erlaß an den 
Ober-Präsidenten vom 6. Jun i 1817, deren oben gedacht M , umgestoßen. 

Unterm 7. September 1817 wurde auf den Antrag der Königl. Regierung 
vom 15. August 1817 eine anderweite Summe von 10.000 Thl r . zum Reta-
blissements-Fonds überwiesen. 

Nachdem die Ra thsp lan tage und die Rahm-Behmschen ' Grundstücke 
von'dem Feldmesser Strecker in 10 Baustellen eingeteilt waren, wurde die Ver-
theilnng derselben an die Baulllstigen am 4. October 1817 vorgenommen, und 
zwar unter folgenden Bedingungen: 

1^ Daß ihnen die näheren Bedingungen, die von ihnen zu beachten wären, 
noch bekannt gemacht werden würden, inzwischen jetzt bestimmt fei, daß sie die Wohn¬ 
häuser mit Ziegeldach in Fachwerk bauen und mit Steinen ausmauern müßten. 

^ 2. 'Daß es den Bauenden der Hausstellen Nr. 1—8 gestattet werde, Erde 
von dem Berge oberhalb der Plantage — welcher von dem :c. Rahm angekauft 
sei, ^ abzukarren, ohne Entschädigung zu zahlen, um mit dieser Erde den Boden 
ihrer Stellen zu erhöhen, dies indeß bis zum nächsten Frühjahr bewerkstelligt 
sein müsse. ^ 

3. Daß die Acquirenten der Bauplätze Nr. 9 und 10 solches gestatten müßten, 
es den übrigen indeß nicht erlaubt wäre, von dem unteren Boden etwas sort-
zunehemen.*) 

4. Daß die Entschädigung eines jeden Acquirenten noch bestimmt werden würde, 
jedoch Vorschüsse verabreicht werden sollten. 

5. Daß kein Gebäude über 36 Fuß hoch, 20 Fuß tief und 8 Fuß im St iel 
erbaut werden dürfte. 

6. Daß Einkaufsgeld nicht gezahlt, der Eanon indeß noch regulirt und ihnen 
bekannt gemacht werden würde. 

7. Daß ein Weg durch den Garten des Salzspeichers geöffnet werden solle, 
zur Herstellung der Communicatiun von der Oberwiek zu den neuen Anbauten. 

, 5) Diese dritte Bedingung ist nicht klar. Das Protokoll ist von dem Borsitzenden der 
Commission, Negierungsrath Frauendienst geschrieben,, der eine Handschrift schrieb, welche, um 
sie lesen zu können, ein eigenes Studium erfordert. 
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8. Daß sich die Bauenden dazu verstehen müßten, keine Entschädigung zu 
fordern, wenn wegen fortificatorischer Rücksichten das Abbrechen, der Gebäude 
in Kriegszeiten gefordert werde, sie sich auch dazu, verstehen müßten,, einen 
Revers hierüber auszustellen und dm Consens der Commandantul zum Bau zu 
erwarten. ' 

Sämmtliche Interessenten haben diese Bedingungen angenommen und, die 
Verhandlung unterschrieben, nur sind den drei des Schreibens Unkundigen keine 
Beistände zugeordnet. ^ ^ 

Von allen Bestimmungen und Rescrivten erhielt die Retabljssemmts-Com-
mission entweder durch besondere Verfügungen oder durch ihren Vorsitzenden, der 
zugleich beim Regierungs-Collegium Decernent in der Sache war — (was wol 
eigentlich nicht in der Ordnung gewesen ist) - ^ Kenntnis und sie war bemüht, 
die noch zu erledigenden Punkte abzumachen, bewirkte zu dem Ende dM^allmä-
ligen Aufbau der Gebäude, traf Maßregeln zur Controle der inzwischen schon 
bewilligten und ausgezahlten Entschädigungs- und Retablissementshülfsgelder und 
sammelte die Nachrichten zu den Vorschlägen über die, Vertheilung der Entschä¬ 
digung und Retablifsementshülfe, wobei die Eommission mit großen Schwierigkeiten 
zu kämpfen hatte, weil die Neigung der Verunglückten zur Wiederbebauung der 
alten Stellen nur schwer zu unterdrücken war, und dieselben in Folge eines, jedoch 
mittelst Cabinets-Ordre vom 31. December 1817 zurückgewiesenen, .Antrages bes 
Magistrats auf, einen Zuschuß an Unterstützung von der Königlichen Gnade 
rechneten. > , ' 

Wenn dem Rescripte vom 10. August 1816 vollständig Genüge, geleistet 
werden sollte/ so mußte die Commission, von den Familien- und Vermögens-
Verhältnissen, sowie von den Absichten und Wünschen der Interessenten in Hinsicht 
der zu verwendenden Entschädigung hinlänglich unterrichtet fein, und da alle diese 
Verhältnisse sich seit der ersten Aufnahme (durch die erste Retablissements-Com-
Mission) bedeutend verändert hatten, die nochmalige Vernehmung der Betheiligten 
und Rücksprache mit ihnen Statt finden. Diese Vernehmungen fanden im Monat 
Mai 1817 Statt und wurden nebst 2 Plänen über die Eintheilung der Bauplätze 
zu Neü-Turnei und Neü-Wiek mit den in Folge der aufgenommenen, Protokolle 
berichtigten 2 Tableaux in den Commifstons-Acten mit dem Bericht vom 22. 
April 1818 der König!. Regierung eingereicht und daran die Anzeige geknüpft, 
daß - , ' . , ' . .̂ , - , , , , , 

1) Das Marienstifts-Land seit Iohanni 1817 in Besitz genommen; > ^ 
2) in Neü-Turnei 43, in Neüwiek 10 Bauplätze größtentheils überwiesen, 

und deren Inhaber mit dem Wiederaufbau beschäftigt; ^ 
3) den Bauenden ein bedeutender-Vorschuß gezahlt; 
4) von den Turneier Bauplätzen, davon jeder 1,5 Mg. enthielt, einer zum 

Schulhause, und zwei, nebst 5 Mg. dahinter belogenes 
Baumschule, aus der die Stämme zur Bepflanzung der Wege entnommen werden 
sollten, vorbehalten; 

5) Die nöthigen Wege und Brunnen bei Neü-Turnei angelegt und zu den 
Bauten in Neüwiek ein großer Theil der Baumaterialien angekauft und herbei¬ 
geschafft sei, und bat: „die Vorschläge zur Vertheilung der Entschädigung von 
„28.458 Thlr. aus den in den Commissions-Acten angegebenen Gründen zu 
„genehmigen." 
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über alle diese Punkte wurde unterm 2." M a i 1818 an das Ministerium 
Bericht erstattet und besonders noch bevorwortet, die Bewilligung der in den Com-
missions-Acten, an einer andern Stelle, angegebenen außerordentlichen Ausgaben 
und Retablissementshülfen von Thlr . 3789. 10. 1 Pf. und die in Vorschfag 
gebrachte außerordentliche Unterstützung von 1310 Thl r . aus dem Dispositions-
Quantum von 6000 Thlr . zu genehmigen auch zu gestatten, daß der Rest von 
900 Thlr . zu gleichen Zwecken, vorzüglich aber zum Neubau eines Schulhauses 
in Neü-Turnei verwandt werden dürfe. Das Rescript vom 9. Jun i 1818 bewilligte 
diese Anträge, wollte aber auf die gleichzeitig angetragene Erhöhung der Reta-
blissementshülfe bei den umfassenden anderwe i t i gen Ansprüchen an die 
Staatskassen keine Rücksicht nehmen. Am 4. September 1818 wurde in Folge 
eines diesseitigen Antrages vom 13. August eine Abschlagszahlung von 20.000 Thlr . 
auf die Haupt-Schatzkasse angewiesen, und eben so viel durch das Rescript vom 
1. Februar 1819. 

Während nun die Retablirung allmählich vorschritt uyd nach Maßgabe des 
Bedürfnisses die Vertheilung der Unterstützung erfolge, wurden die Klagen der 
Beschädigten über Unzulänglichkeit der Entschädigungsgelder und Retablissements-
hülfen immer häufiger und besonders dringend von denjenigen der Beschädigten 
die nach ihren Besitz-Dokumenten sich die Zerstörung ihrer Gebäude gefallen lassen 
mußten, und obgleich dieser Umstand und die Verlegenheit der Betroffenen von 
der Kommission sowol, wie vom Regierungs-Collegium wohl empfunden und 
häufig fast bei jeder Berichts-Erstattung den höheren Behörden vorgestellt und 
mehrmals auf die Entschädigung der Verunglückten bei Spandow, Küstrin und 
Danzig*) exemplisicirt wurde, so blieben alle Klagen doch unberücksichtigt, was 
einige Interessenten und namentlich den Schmidt Lohrenz und die Wittwe Beüter 
veranlaßte, sich unmittelbar an den König zu wenden, mit der Bitte, auch ihnen 
zu gewähren, was denjenigen ihrer Leidensgefährten gereicht fei, denen der Wieder-
aufbau auf den alten Stellen versagt worden. 

Der König erforderte den gutachtlichen Bericht der Regierung, welche denfelben 
am 18. März 1819 erstattete, und dabei anzeigte, daß sich 21 Individuen mit 
den Bittstellern wegen der früher erfolgten Entsagung in einer gleichen Lage be-
fänden, die genannten aber zu den Hülfsbedürftigsten gehörten und es daher 
nützlich und nöthig sei, dem :c. Lohrenz 616 Thl r . und der Wittwe Veüter 956 Thl r . 
zu bewilligen. Die Cabinets-Ordre vom 26. März 1819 genehmigte diese vor-
geschlagenen Unterstützungen, erforderte jedoch zuvor noch die Anzeige der Regie-
rung, ob diese Aufhülfe verhältnißmäßig nicht auch den übrigen Verunglückten 
oder einigen derfelben werde zu Thei l werden müssen, und wie hoch sich in 
diesem Falle die Unterstützung belaufen würde. Die Königl. Regierung brachte 
in ihrem darauf erftattten Immedial-Berichte vom 21 . Ap r i l 1819 — 22.374 Thlr . 
mit der Absicht i n Vorschlag, hiervon 18.374 Thlr . an die Beschädigten, welche 
der Entschädigung entsagt hatten, zu verabreichen, und 4000 Thlr . zu außer-
ordentlichen Unterstützungen der übrigen Verunglückten und zur Bestreitung der 

*) Danzig hat für die in den Belagerungen von 180? und 1813 beschädigten Vorstädte 
an Retabliffementsgeldern 350.000 Thlr. erhalten, was ungefähr 16VZ» Prct. des wirklichen 
Schadens ausmacht, der nach dem Taxwerthe zu 2.182.758 Thlr. berechnet war. (Schreiben 
der Danziger Regierung vom 27. December 1817.) 
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Kosten des Schuthausbaues und des Pflafterns der Straßen in den neu ange¬ 
legten Vorstädten zu verwenden, erhielt aber unterm 6. August 1819 durch den 
Minister des Innern den Bescheid, daß da die zur Unterstützung vorgeschlagenen 
Grundbesitzer in die Kategorie derjenigen gehörten, welche auf die ausdrücklich und 
förmlich eingegangene Bedingung gebaut hatten, ihre Etablissements ohne alle 
Entschädigung und auf eigene Kosten zu Zerstören, wenn militairische-fortificatorische 
Rücksichten, solches erfordern sollten, von Ersatz des bei der letzten Belagerung 
erlittenen Schadens nicht die Rede sein könne; auch wurde die von der Regierung 
unterstützte Ansicht der Grundbesitzer, daß sie zu einer Entschädigung für den 
Abbruch oder die Zerstörung ihrer Gebäude nicht sowol für das, durch die 
Cabinets-Ordre verlorne Recht des Wiederaufbaues berechtigt seien, dahin be¬ 
richtigt, daß die Erlaubniß, die Stellen zu bebauen bedingt gewesen sei und mit 
dem Wegbrechen der Etablissements aufgehört habe, und beim demnächstigen 
Wiederaufbau aufs Neue hätte erworben werden müssen. 

Dagegen wurde anerkannt, daß der Staat von Rechtswegen verbunden sei, 
die Kosten für Gemeinde-Anlagen zu tragen, da nur in Folge der von der 
Staatsregierung befchlossenen Maßregeln und zum Vortheil ihrer Interessen, der 
Anbau zweier Vorstädte erfolgen mußte. 

Dazu gehörten: 
1. Die von der Retablissements-Commission zur Erbauung eines Schulhanses 

und zum Pflastern der Straßen in der neuen Vorstadt Neü-Turnei 
vorgeschlagenen Thlr. 3000 

welche bewilligt und außerdem angewiesen wurden — 
2. zu außerordentlichen Unterstützungen für diejenigen, welche 

aus Armuth nicht fortbauen konnten 1000 
3. zu Gnaden-Unterstützungen an die wirklich und erweislich 

Hilfsbedürftigen derjenigen Klasse, welche mit der Verbindlichkeit 
zur Wiederzerstörung ihrer Etablissements gebaut hatten . . . . 6000 
mit Ginschluß des Schmidts Lohrenz und der Wittwe Beüter; 

4. zur Unterstützung der Lohgärber Trojanus und Consorten, 
welche zwei Lohmühlen besaßen, die durch vaterländische Truppen 
zerstört worden sind . . : . . . 600 
welche aus dem Retablissements-Fonds nach den dabei angenom¬ 
menen Grundsätzen nicht haben berücksichtigt werden können. ^ 

Zusammen Thlr. 10600 
Diese Summe wurde vorschriftsmäßig verwandt und zwar die unter 2 bemerkten 

lOOOTHlr. als Retablifsementshülfe, und die zu 3. angeführten 6000 Thlr. mit 
,1658 Thlr . als Minderwerths-Gntschädigung und mit 4442 Thlr. als Reta-
blissementshülfe an 8 der Hilfsbedürftigsten der beregten Kategorie vertheilt. 

Unterm 4. December 1819 wurden anderweit 10.000 Thlr. auf die Hauvt-
Schatzkasse angewiesen. I n dem Berichte vom 25. September 1819 wurde die 
Erhöhung der Unterstützung für diejenigen Verunglückten, welche mit der Ver¬ 
bindlichkeit zur Wiederabtragung ihrer Etablissements gebaut hatten, von 6000 THK. 
auf 18.374 Thlr. nachgesucht, durch das Rescript vom 28. October 1819 aber 
abgewiesen, und der Regierung, welche die Vertheilung der 6000 Thlr. nach 
Procenten beabsichtigte, zu erkennen gegeben, daß eine Theilnahme eines jeden 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 52 
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Verunglückten an der bewilligten Summe und eine Vertheilung nach Maßgabe 
des erlittenen Schadens nicht zweckmäßig sei, sondern der Grundsatz festgehalten 
werden müsse, daß nur die erweislich Hülssbedürf t igsten, zunächst Berück¬ 
sichtigung verdienten, und diesen soviel zu verabreichen sei, daß ihnen wirklich 
dadurch geholfen werde. I n diesem Rescript wurde der Regierung aufgegeben, 
die E r t he i l ung der Erbverschreibung der neu erbauten Hausstellen 
auf al le Weise zu beschleunigen. 

M i t dieser Ansicht des Ministers über die Vertheilung wollte die Retablisse-
ments-Commission sich aber nicht einverstanden erklären, sondern suchte im ßon-
ferenz-Protokoll vom 29. Januar 1820 auszuführen, daß sie, wenn sie nach den 
ihr vorgeschriebenen Grundsätzen und auferlegten Pflichten verfahren solle, nämlich 
nur dann zu unterstützen, wenn durch die Hülfe der Verunglückte wirklich zu 
retabliren sei und sie dafür verantwortlich bliebe, sie mit der bewilligten Summe 
keine Vertheilung vornehmen könne, vielmehr um al le Verunglückten zufrieden 
zu stellen und wieder emporzuheben und sie zur künstigen eigenen Erhaltung ihrer 
selbst und ihrer Familien fähig zu machen, zu der bereits bewilligten Summe 
noch die Summe von 9374 Thlr. erbitten müsse. Die Regierung unterstützte 
diese Meinung unbedingt und trug unterm 11. März 1820 beim Ministerium 
darauf an, vom Könige, unter Einreichung des Protokolls vom 20. Januar 
1820 die Bewilligung verschon früher erbetenen 18.374Thlr. oder (nach Abzug 
der für die Velthusensche Handlung nächgesuchten 3000 Thlr.) die Summe von 
15.374 Thlr. zu erwirken. Hierauf nicht eingehen zu können erklärte das 
Ministerium unterm 9. Apr i l 1820, verwarf den Einwand gleicher Bedürftigkeit 
aller Verunglückten, und bemerkte: daß nur diejenigen retablirt werden sollten, 
welche sich vorzugsweise dazu eigneten und befahl am Schluß des Rescripts, von 
den bewilligten 6000 Thlr. an Lohrenz und die Beüter 1572 Thlr. zu zahlen 
und über den Rest von 4428 Thlr. sofort zu verfügen oder wenigstens Vor¬ 
schläge einzureichen. 

Demnächst wurden die Theilnehmer an der eben gedachten Summe im 
Bericht vom 5. M a i 1820 in Vorschlag gebracht und mittelst Rescripts vom 
29. M a i 1820 mit der Maßgabe genehmigt, daß vor Auszahlung der Unter-
stützungsgelder nachgewiesen werden müßte, in welcher Art solche zum Retablisse-
ment ohne Bebauung der alten Baustellen verwendet werden sollten. Das 
Ministerium des Schatzes assignirte am 27. Juni 1820 abermals 10.000 Thlr. 
und unterm 28. Ju l i 1821 anderweit 20.000 Thlr. und der Rest von 8.458 Thlr. 
unterm 28. September 1821 auf die Haupt-Schatzkasse. 

Der Magistrat erhielt unterm 29. December 1820 eine, die Beendigung der 
Retablissement-Angelegenheit, bezweckende weitläufige Regierungs-Versügung, deren 
Haupt-Intention es war, den Magistrat zum Abschluß der Verträge und zur 
Ertheilung der Erbverschreibungen für die einzelnen Retablirten zu veranlassen, 
der jedoch auf die Hindernisse merksam machte, die no.ch zu beseitigen waren. 

Wie bereits aus dem Vorstehenden hervorgeht, wurde den Grundeigenthümern, 
deren Gebäude nicht wieder erbaut werden durften, obgleich ihnen die Stellen zur 
anderweiten Benutzung verblieben, für dm durch die untersagte Bebauung ent¬ 
standenen Minderwerth eine Entschädigung zugestanden, denselben jedoch nur die 
Hälfte des von der ersten Retablissements-Commission ermittelten Entschädigungs-
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Betrages bewilligt. Die Beschwerden der Einwohner von der Unterwiek und 
deren Immediat-Gesuch, sie entweder im Besitz der zum Theil wiederhergestellten 
und der event. noch zu erbauenden Gebäude, zu belassen, oder sie vollständig zu 
entschädigen, hatte eine Berichtserforderung und eine nochmalige Erwägung der 
bei der ersten Festsetzung angenommenen Grundsätze und nach erfolgter Com-
munication mit dem Kriegsministerium, in dem Rescripte vom 1. September 1820 
die Entscheidung zur Folge, daß diejenigen Grundbesitzer, deren Vorgänger für 
den Fal l , daß fortificatorische Rücksichten das Abbrechen der Gebäude erfordern 
möchten, der Entschädigung entsagt hätten, mit ihren Ansprüchen gänzlich abge¬ 
wiesen, denjenigen Individuen aber, auf deren Grundstücken eine solche Ver¬ 
pflichtung nicht gehaftet, vo l ls tändige Entschädigung für den Minderwerth 
den die Grundstücke durch das Verbot des Wiederaufbaues der zerstörten Gebäude 
erlitten hatten, gebühre und daß M n e l l ausgemittelt werden müßte, welche Summe 
außer den bereis bewilligten BetrDen erforderlich sei, um den Betheiligten die 
vollständige Unterstützung gewähren zu können. Diese Ermittelung wurde der 
Königl. Regierung übertragen, mit der Weisung, daß diejenigen Grundbesitzer, 
welche später die Grlaubniß zum Retablissement erhalten hätten, nicht mit aufzu¬ 
nehmen feien. 

Nach den hierauf angestellten Untersuchungen und angefertigten Übersichten 
waren nachträglich noch 22.742 Thlr. 23 Gr. 10 Pf. notwendig, auf deren 
Überweisung mittelst Berichts vom 19. October 1821 angetragen wurde. 

Die Genehmigung, dieser Summe erfolgte durch Cabinets-Erlaß vom 18. Januar 
1822, und wurde der Königl. Regierung durch das Rescript vom 12. Februar 
1822 mit dem Auftrage bekannt gemacht, nunmehr alle Interessenten klaglos zu 
stellen und für die schleunige Auszahlung der Entschädigungsgelder gegen Verzicht¬ 
leistung auf jeden fernern Anspruch Sorge zu tragen. 

Bei Auszahlung dieser Entschädigung scheinen auch die Gerechtsame der 
Hypothekenglaübiger wahrgenommen und für diejenigen, welche die Einwilligung 
der Gläubiger nicht beizubringen vermocht haben, deren Antheil an das gericht¬ 
liche Depositum abgeliefert zu fein. So wenigstens läßt sich aus, einem Schreiben 
schließen, welches Seitens Königl. Regierung unterm 30. März 1822 an das 
Königl. Stadtgericht Stettin gerichtet worden ist. 

Diejenigen Bewohner der Unterwiek, welche ihre zerstörten Gebäude nach 
Publikation der Cabinets^Ordre vom 12. März 1814 widerrechtlich und ohne 
Erlaubniß hergestellt hatten, und daher nach den Rayons-Gesetzen zum Abbruch 
angehalten werden mußten, oftponirten sich gegen letztere und wollten auch die 
Entschädigung nicht für zureichend erkennen, beschwerten sich immediate beim 
Könige und gaben dadurch Gelegenheit, daß der Königl. Regierung mittelst 
Rescripts vom 9. Ma i 1822 eine eigene Verhandlung mit den Interessenten über 
ihre Einwendungen gegen die früher durch Sachverständige vorgenommene Ab¬ 
schätzung, und zur Vermeidung eines etwaigen Prozesses, der Versuch einer gütlichen 
Einigung übertragen wurde. Um diesem Auftrage genügen zu können, war es 
nothwendig, die Grundsätze zu kennen, nach welchen die Minderwerths-Entschä-
oigung, von wem und mit wessen Zuziehung die verschiedenen Werths-Positionen 
von 20 Thlr., 10 Thlr. u. s. w. pro Q.-Ruthe ermittelt und abgeschätzt seien, 
und da sich in dieser Beziehung in den Acten der ersten Retablissements-Commission 
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nichts vorfand, so mußte unterm 27. Jun i 1822 dem Stadtrath, nachmaligen 
Ober-Bürgermeister, Masche der Auftrag ertheilt werden, diese Punkte mit Zu¬ 
ziehung der von der ersten Commisston adhibirten Sachverständigen aufzuklären, 
und darüber zu berichten. Letzteres geschah unterm 25. September 1822 mit 
Überreichung eines Volumens Commissions-Acten, deren Resultat in folgenden 
Ermittelungen bestand: — . 

I . Nach welchen Grundsätzen die Taxe von dem Werthe der Baustellen' festge¬ 
setzt worden? 

Die Werthbeftimmung eines Bauplatzes kann, da solche lediglich von der 
Örtlichkeit, und jedem einzelnen Orte, und in jedem Orte zugleich von der 
Concurrenz, dergleichen zu erwerben, welche zu dieser Zeit mehr, zu jener weniger 
durch Stand des Handels und Gewerbes, der Bevölkerung bedingt wird, abhangig 
ist, weder nach allgemeinen Grundsätzen abgeschätzt werden, noch können Bauver¬ 
ständige und andere bestimmte Leute als SachMrständige hierfür angesehen werden, 
sondern diese Werthbestimmung kann allein M i r durch Erfahrung der mit dem 
einzelnen Orte und dessen Gewerbeverhältnissen vertrauten Personen und durch 
Ermittelung von Preisen, die wirklich wiederholt für Bauplätze bezahlt sind, und 
zugleich beiwohnende Kenntniß, ob nach der Örtlichkeit dieser und jener Bauplatz 
für gleichgut, oder jener für schlechter, dieser für besser anzunehmen ist :c. festge¬ 
stellt werden. I n dieser Hinsicht nun hält sich die erste Retablissements-Commissivn, 
da selbige größtentheils aus vieljährigen Bürgern der Stadt, aus Mitgliedern 
des Magistrats und der Stadtverordneten-Versammlung, aus Kaufleüten und 
anderen Gewerbtreibenden, aus Hausangesessenen in der Stadt, der Lastadie und 
den zum Thei l zerstörten Vorstädten Ober- und Unterwiek bestanden hat, vollkommen 
in dem ihr übertragenen Geschäft: — den Werthe der Bauplätze der in den Vor¬ 
städten zerstörten Grundstücke zu bestimmen, — für sachverständig und vollständig 
competent. 

Die Mitglieder derselben haben dem zufolge die Bauplätze als solche, das ist 
die leeren Stellen, mit der Berechtigung, solche beliebig zu bebauen, in 4 Klassen 
vertheilt,. je nachdem sie zum Gewerbebetriebe :c. vorzugsweise gut, minder gut, 
oder selbst mehr oder weniger schlecht belegen gewesen. Sie haben bei dieser 
Classisicirung nicht auf das Gewerbe des augenblicklichen oder letzten Eigenthümers 
Rücksicht genommen, sondern alle Baustellen, die in jeder Beziehung zum Gewerbe-
betrieb oder sonst an und für sich völlig gleich belegen, in eine und dieselbe 
Klasse gesetzt, weil sie im Allgemeinen und auf die Dauer wirklich einer ' (ver-
hältnißmäßig nach Größe) völlig gleichen Werth haben, und wenn auch gerade 
ein gegenwärtiger, z. E. gar nicht gewerbtreibender Einwohner von seiner Stelle 
nicht den Nutzen zieht, welchen sie dem Gewerbe gewährt, solches doch nicht deren 
Werth mindern kann, so wie andrer Seits auch unberücksichtigt gelassen ist, wenn 
aus ganz individuellen Gründen für einen einzelnen Besitzer eine Stelle einen 
ganz besondern Werth oder Nutzen gehabt, vielleicht eine zur Klasse 2 gehörige 
einen höhern Werth hat, als eine zur ersten Klasse gehörige. Auf diese Weise hat 
die erste Retablissement-Commifsion vertheilt: 

«,) I n die Iste Klasse, alle Baustellen in der Hauptstraße der Oberwiek und 
in der Nnterwiek die, so unmittelbar am Wasser belegen, und hat deren Werth 
pro Q.-Ruthe zu 22 Thlr . abgeschätzt. 
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b) I n die 2te Klaffe, alle fönst in der eigentlichen Oberwiek und in der 
Unterwiek belogenen Baustellen zum Werthe von 12 Thlr. pro Q.-Nuthe. 

o) I n die 3te Klaffe, die auf dem alten Turnei belegenek Baustellen zum 
Werth von 6 Thlr. pro Q.-Ruthe. 

ä) I n die 4te Klaffe, die auf der Neüenwiek längs der Galgwiefe belegenen 
Baustellen zu 5 Thlr. pro Q.-Ruthe. 

Z u den Preisen für jede Klaffe sind die Mitglieder der Commifsion gelangt 
durch die ihnen als vieljährige Ortseinwohner, theils ihrer befonderen Verhält¬ 
nisse wegen, beiwohnenden Erfahrung von dem allgemeinen Werthe von Bau¬ 
plätzen, in Stadt und Vorstadt, theils aus erlangter Kenntniß der in manchen 
Fällen um jene Zeit ausbezahlten Preife für bloße Bauplätze, andern Theils 
aus sehr sorgfältigen Ermittelungen der Erwerbungspreife von Grundstellen mit 
Gebäuden — nach Berücksichtigung in jedem einzelnen Falle, der den Mitgliedern 
der Commission bekannten, oder von ihnen durch Nachfragen ermittelten Be¬ 
schaffenheit, Werthe und Nutzung der auf den Grundstellen zur Zeit der Erwer¬ 
bung befindlichen Gebäude und daraus abstrahirten Werth, welcher auf die 
Grundfläche allein gelegt worden — und überall mit sorgfältiger Vermeidung,, die 
Erwerbungsweise mit zur Berechnung zu ziehen, die wegen Erbschaftsverhältnisfe !c. 
sehr gering, wegen anderer individuellen bekannten Verhältnisse sehr hoch gewefen. 

Diese Ausmitteluug soll, nach den Commissions-Acten des :c. Masche, die 
erste Retablissements-Commifsion vielfältig und sehr, ausführlich vorgenommen, 
auch überall, wo es thunlich, die älteren Erwerbungspreise unter einander und 
beiderseitig wieder unter einander, in Vergleich gestellt haben, und auf diese 
Weise durch Erfahrung und Ermittelung dahin gelangt fein, den in ihrer Ab¬ 
schätzung pro Q.-Ruthe zu resp. 22, 12, 6 und 5 Thlr. angenommenen Werth 
als den allgemeinen wirklichen Mittelwert!) jener Grundstellen, als Bauplätze, bezw. 
nach ihrer örtlichen Lage, ihrer vollen Überzeugung gemäß annehmen zu muffen. 

Auf gleiche Weife ist die erste Retablissements-Commifsion auch dahin ge¬ 
langt — obgleich mit weniger scrupulösern Distinctwn, zu ermitteln, was jene 
Stellen, wenn sie unbebaut blieben, als Bauland, Garten, Holz-, Trocken-
Stellen !c. im Allgemeinen, nur nach ihrer örtlichen Lage verschieden, werth sind. 
Dieser letztere Werth von den erstern abgezogen, hat den Verlust ergeben, den 
die verunglückten Einwohner dadurch erlitten, daß sie ihre alten Plätze nicht 
wieder bebauen durften. 

II. Ob die Interessenten bei dieser Ausmittelung zugezogen worden? 
Die Zuziehung der Betheiligten ist nicht erfolgt, obgleich hauptsächlich mit 

von ihnen die nöthigen Notizen eingezogen worden sind,,,, um zu einem allge¬ 
meinen Resultate zu gelangen; es hat diese Zuziehung aüH bei der Art und 
Weife wie die Ermittelung vorgenommen nicht geschehen, für die Sache felbst 
auch von keinem Nutzen fein, können. 

III. Ob die Sachverständigen, Stadtbaumeister Brockmann und die Werk¬ 
meister Kraus und Stier allein, oder unter Leitung der Retablifsements-Com-
mission die Abschätzung vorgenommen hätten? 

Die Zuziehung der Vauverständigen bei diesen Ermittelungen ist gar nicht 
erfolgt und die Commission hat sich für vorzugsweise berechtigt und qualificirt, 
geachtet, die Festsetzung selbst vorzunehmen. 
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Die in dem Rescript vom 9. M a i 1822 ausdrücklich angeordnete Verhand¬ 
lung und gütliche Einigung über die unter Vorbehalt höherer Genehmigung an¬ 
zunehmende Entschädigung unterblieb, und man begnügte sich, nach vorherigem 
Schriftwechsel mit den Regierungen zu Frankfurt ä. O. und Potsdam über die 
bei den Festungen Küstrin und Spandow zur Anwendung gebrachten Grundsätze, in 
dem Berichte vom 20. M a i 1823, unter Gxemplification auf die beiden genannten 
Festungen, gewährten Entschädigungen, dem Ministerium anschaulich zu machen, 
daß den Verunglückten die vollständigen Feüer-Kassengelder gebührten und daß 
diejenigen, deren Vorgänger sich die Zerstörung ihrer Gebäude im vorkommenden 
Fülle hätten gefallen lassen, wegen des versagten Rechts zum Wiederaufbau voll¬ 
ständige Entschädigung zustehe und demgemäß die nachträgliche Bewilligung eines 
Zuschusses von 60,000 Thlr . nothwendig werde. Hierüber sprach sich das .M i -
nisterial-Rescript vom 22. Juni 1823 sehr mißbilligend aus, verwies einfach und 
bestimmt auf den gegebenen Auftrag und erneuerte letztern mit der Weifung, 
die nähere Verhandlung und möglichst gütliche Einigung mit den Interessenten 
zu bewirken und über das Resultat zu berichten. 

« M i t Erledigung dieses Auftrags "wurde unterm 14. J u l i 1823 der Stadt-
rath Masche betraut, dem, als er sich mehrmals geweigert und die öfter gestellten 
Termine frustrirt hatte, der Regierungs-Secretair Jordan beigeordnet wurde. 
Sie richteten. den Auftrag nun gemeinschaftlich aus und erstatteten Bericht am 
14^ Februar 1824 unter Beilegung der, in den Masche'schen Commissions-Acten 
enthaltenen Vernehmungen. Auf den Gesichtspunkt zurückgeführt: — daß ein 
Bauplatz als solcher an und für sich eigentlich gar keinen Nutzungs-Ertrag ge¬ 
währe, der Kapitalswerth desselben aber sehr relativ nur nach Lage, Ort, Be¬ 
völkerung, Gewerbsverhältnifsen bestimmbar sei, zu dessen Bestimmung sich also 
keine festen baulichen oder sonst technischen Grundsätze hinstellen ließen, der Werth 
einer Baustelle nicht einzeln betrachtet, sondern nur in Verbindung und in Be¬ 
ziehung auf andere besser̂  gleich oder schlechter bel'egene gefunden werden könne, 
und diefe Verhältnisse jeden Betheiligten hindern würden, mit Bestände irgend 
einen Werth seiner Grundstelle anzugeben und solchen durch genügende Beweis¬ 
mittel zu unterstützen, — fiel die Erklärung der Interessenten dahin aus: „daß sie 
„ im Allgemeinen gegen die Minderwerths-Entschädigung nichts zu erinnern hätten, 
„selbige auch nicht die eigentliche Veranlassung zu ihrer Beschwerde sei, sondern 
„sie besonders Vergütung ihres Verlustes an Gebäuden wünschten, darauf nochmals 
„antragen müßten, und, wenn sie solche erhalten, vollkommen zufrieden fein wollten". 
Nur wenige, wovon die meisten noch Wohnungen in der Unierwiek besaßen und 
solche abbrechen, oder auf einen geringen Holzbau reduciren sollten, hielten sich 
durch die ihnen bewilligte Entschädigung nicht zufrieden gestellt, sondern ver¬ 
langten ihre Wohnungen zu behalten oder übergroße Entschädigung. 

Man ließ diejenigen, welche sich mit der Entschädigung zufrieden erklärt 
hatten in ein.Tableau ^ , und diejenigen, welche noch mehr Entschädigung ver¬ 
langten, und ihre Gebäude schon weggebrochen oder noch abzubrechen hatten, 
in das Tableau V eintragen, reichte beide Tableaux dem Ministerium unterm 
27. Februar 1824 ein, und sentirte über die resp. Kategorien und speciellen 
Verhältnisse der Beschädigten dahin: 



Wiederherstellung der Vorstädte' nach der Belagerung von 1813. 415 

1. Daß die im. Tableau ^ aufgeführten Reklamanten pure abzuweisen sein 
würden, und zwar, weil sie — 

a) mit dem ermittelten Minderwerth ihrer Grundstücke und der deshalb 
erhaltenen Entschädigung sich zufrieden erklärt; 

d) eine höhere Retablissementshülfe als 55 Prct. der Feüerkafsengelder nach 
höherm Beschluß nicht gewährt werden solle; . 

e) sie beliebig versuchen könnten, ob der Gerichtshof ihren Klagen ßtra 
Ü8euiu die gewünschte Folge geben würde. 

2. Daß die im Tableau L verzeichneten Reklamanten mit ihrer Entschä¬ 
digungs-Forderung gleichfalls zurückzuweisen seien, da sie — 

a) gegen die von der Isten Retablissements-Commission bei Ermittelung des 
Minderwerths der nicht zu bebauenden Bauplätze angenommenen Grundsätze 
nichts eingewandt hätten; 

d) besonders diejenigen, welche ihre Wohnstellen in der Unterwiek uner¬ 
laubter Weise oder vor dem ergangenen Verbot bebaut hätten und, in den er¬ 
richteten Gebäuden wohnten, nicht vor den übrigen Verunglückten, die folgsam 
ihre Gebäude abgebrochen und ihr Retablissement anderweit bewirkt hätten, be¬ 
günstigt werden könnten; wobei auch noch zu Gunsten der Interessenten Lehrbach, 
Lange, Belling, Witte und Wilde darauf angetragen wurde, zu vermitteln, daß 
diesen die Beibehaltung ihrer bereits im permanenten Charakter errichteten Ge-
baüde gestattet würde. 

I m Geiste und Sinne dieses Berichts wurde von den Ministern des Innern 
und des Kriegs dem Könige unterm 18. Apr i l 1824 Vortrag gehalten, -und darauf 
die Cabinets-Ordre vom 27. Apr i l 1824 erlassen, welche sich mit dem abge¬ 
gebenen Sentiment über die Entschädigungs-Ansprüche und mit dem in der 
Wiederherstellungs-Angelegenheit beobachteten Verfahren der Stettiner Regierung 
einverstanden erklärte und die abschlägliche Bescheidung der Bittsteller genehmigte. 

Danach wurden also sämmtliche Entschädigungs-Ansprüche abgewiesen, auch die 
beantragte Beibehaltung der Gebäude des Lehrbach und Consorten, den einmal 
feststehenden Rayon-Gesetzen entsprechend vom Könige nicht genehmigt. 

Bei Zusammenstellung aller gewährten Unterstützungen ergibt sich, daß über¬ 
haupt bewilligt sind: 

H.. A n M inde rwer ths -En tschäd igung . 
1. Durch die Cabinets-Ordre vom 21- Ju l i und das Thlr. Sgr. Pf. 

Ministerial-Rescript vom 10. August 1816 . . . 28.458. —. —. 
2. Durch das Rescript vom 6.»August 1819 . . . . 1.658. —. —. 
3. Durch die Cabinets-Ordre vom 18. Januar und 

das Rescript vom 12. Februar 1822 . . . . . 22.742. 29. 9. 
52.858. 29. 9. 

L. A n Wiederhers te l lungs-Hü l fe . 
<" 1. Durch die Cabmets-Ordre vom 21. J u l i und Rescript 

vom 10. August 1816 . . . . Thlr . 100.000 
2. DurchdasRescriptvom6.Auguft1819 „ 8.342 

108.342. —. —. 
Summa 161.200. 29. 9. 
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,! -
^ welche der Regierungs-Hauptkasfe successive von der GenerM-Staats- und von 

der Haupt-Schatzkasse überwiesen, und in einem besondern Fonds, unter dem 
Namen Retablissements-Fonds, verwaltet und im Herbste 1833 bis-auf 
geringe Summen, auf Grund specieller Anweisungen theils baar, theils durch 
Verabreichung der, von der Retablissements-Kommission angekauften Bau¬ 
materialien an die Interessenten, zum Theil auch an das gerichtliche Depositum 
gezahlt sind. . 

Was damals noch zu verausgaben war, ergab die über den Retablissements-
Fonds geführte Rechnung pro 1832 und ging aus derselben auch hervor, was 
einigen Interessenten zu viel verabreicht worden war. Die Einbehaltung der 
übrigen Summen war zum Theil aus dem Grunde geschehen, um daraus den 
vom Retablifsements-Fonds vorgeschossenen Canon von den Retablirten wieder 
einzuziehen. Um indessen die Sache zu Ende zu führen und dem Ministerium 
über die Verwaltung der Wiederherstellungsgelder vollständige Rechenschaft zu 
gebe^ erachtete man es im Herbste 1833 für nothwendig, eine Schlußberechnung 
anzulegen, welche den Nachweis zu führen habe, was jeder Beschädigte zu fordern 
gehabt, wirklich empfangen, und was er zu viel oder zu wenig erhalten hat. 

Hatte nun auch die vollständige Erledigung der Wiederherstellungs-Sache 
in Bezug auf die Verwendung der aus Staatsmitteln hergegebenen Entschä¬ 
digungen und Unterstützungen Verlegenheiten und Weitläufigkeiten hervorgerufen 
und waren namentlich in Ansehung zahlreicher Monita der Königl. Ober-Rech¬ 
nungs-Kammer — dieses höchsten Tribunals für Kassen- und Staats-Rechnungs-
sachen im Preußischen Staate — noch große Schwierigkeiten zu überwinden, so 
waren diese doch nur unbedeutend gegen die Hindernisse, welche der Berichtigung 
des Besitztitels für die Retablirten bis dahin entgegen gestanden hatten und jetzt, 
1833, entgegen traten. 

Schon eine oberflächliche Kenntnißnahme von Lage der Sache gewährte um 
diese Zeit, 1833, die Überzeugung, daß die ganze Angelegenheit der Befitztitel-
Berichtigung sich in einem Chaos befand, dessen Aufhellung und Auseinander¬ 
wickelung mit der Zeit von Tag zu Tag dringender und fchwieriger ward. 
Beschwerden der Retablirten und ihrer Gläubiger, Mahnungen der Hypotheken¬ 
behörde, die Sache zu beschleunigen, bezw. sie nun endlich zum Abschluß zu 
bringen, füllen die Acten, die darüber sehr verwickelte und mehrseitig concurrirende 
Interessen ergeben, ohne diejenige geordnete und vollständige chronologische Auf¬ 
sammlung der Begebenheiten zu enthalten, welche registraturmäßig uöthig 
war, um Jedermann in Stand zu setzen, das Total ohne Schwierigkeit zu 
übersehen. 

Bei der Unzulässigkeit des Wiederaufbaues vieler Wiek'schen Einwohner auf 
den zerstörten Grundstellen mußte die Retablissements-Commission, weil die Zah¬ 
lung der, Entschädigung an die Bedingung des Wiederaufbaus geknüpft war, 
auf Befchaffung der nöthigen Baustellen Bedacht nehmen, und, wie bereits im 
Eingange dieser historischen Darstellung angedeutet ist, mit einigen Grund¬ 
besitzern wegen Abtretung und Erwerbung von Ländereien Unterhandlungen 

- anknüpfen. Hauptsächlich wurde dazu ein ganz geeignetes Terrain Marienstifts-
Laud, unmittelbar vor den Thoren, jedoch außerhalb des Rayon-Bännes von 
1300 Schritten von der Cröte des bedeckten Weges der Festung, ausersehen, und 
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mit dem Curatorium des Marienstifts von Seiten der ersten Retablissements-
Commission Verhandlungen angebahnt. Es hat sich damit folgendermaßen verhalten. 

Gründung der Vorstadt Neü-Turnei. 

Die Commission zur Regulirung der Etablissements-Angelegenheit der Vor¬ 
städte Stettins erließ an das Curatorium des Marienstifts daselbst unterm 
6. December 1816 ein Anschreiben folgenden Inhalts: — 

„Zum Anbau der Bewohner der Vorstädte und des Dorfs Turnei, welche 
in der Belagerung Stettins,1813 ihre Häuser verloren haben und nicht wieder 
aufbauen dürfen, sind an 55 bis 60 Baustellen erforderliche Um diese unsere 
armen Mitbürger in den Stand zu setzen, sich zu retabliren und die von des 
Königs Majestät bewilligte Entschädigung, deren Zahlung nur unter der Be¬ 
dingung des Retablissements erfolgt, zu erheben, und den bemerkbaren Mangel 
an Wohnungen in der Stadt Stettin zu vermindern, ist es wünschenswert!), daß 
Bauplätze ermittelt und diese „den erwähnten Abgebrannten statt eines Theils der 
Entschädigung an baarem Gelde oder mit dieser Entschädigung angewiesen werden. 
Den Abgebrannten selbst kann die Erwerbung nicht überlassen werden, da es 
ihnen schwer fallen wird, solche in den Umgebungen Stettins, woselbst der Auf¬ 
bau, der fortificatorifchen Verhältnisse wegen, gestattet ist, gegen billige und an¬ 
nehmbare Bedingungen zu erhalten. Die unterzeichnete, in Verfolg der Cabinets-
Ordre vom 21. Jul i 1816 zur Regulirung diefer Etablissements-Angelegenheit 
ernannte Commission hat es bisher zum Hauptgeschäft gemacht, die nöthigen 
Bauplätze zu ermitteln, kann sich indeß nur einen günstigen Erfolg versprechen, 

^ wenn sie sich der Unterstützung des Kuratoriums des Marienftifts erfreuen darf. 
„Die Aufsindung der Bauplätze ist mit Schwierigkeiten verbunden, da be¬ 

kanntlich in den nächsten Umgebungen, der Festung, 800 Schritte vom bedeckten 
Wege ab, gar keine Gebäude, und von 800 bis 1300 Schritten nicht zusammen¬ 
hangende Etablissements errichtet werden dürfen, die Ländereien, welche zum 
Aufbau geeignet sind, größtenteils den Einwohnern von Turnei und Grabow 
gehören, und sich diese zur Abtretung (und am wenigsten in Erbpacht) nicht 
verstehen wollen, und zum Theil auch wegen der darauf eingetragenen Schulden 
nicht verstehen können. Wir haben die hinter der Oberwiek belogene Raths-
Plantage und die angränzende zum Holzhof bestimmte Wiese nebst Ackerfleck 
gegen sehr billige Bedingungen (d. h.: gegen einen Canon) bereits erworben 
und beabsichtigen diese in Bauplätze zu theilen und den Abgebrannten, welche 
nur in der Nähe der Oder ihr Gewerbe treiben können, zu überweisen. 

„Es fehlen noch für 35 bis 40 Baubedürftige Bauplätze. Nothwendig ist 
es, daß auch diesen auf eine gleiche Art zu Hülfe gekommen werde, wenn sie 
sich wieder aufbauen sollen. Von Privatpersonen sind, wie wir schon erwähnt 
haben, keine Plätze zu bekommen. Dahingegen wird es sehr zulässig sein, einen 
Theil der Dre i Hufen des Marienstifts, welcher sich vom Glacis zwischen dem 
Berliner und Anklamer Thore nach dem Krekower Wege ab, und einige angrän-
zende Äcker des Eigenthümers Gamp, welche dieser gegen einen Theil dieser 
Drei Hufen austauschen will, ?zum Bauplatz zu bestimmen. Der ic. Gamft hat 
sich bereits unter der Bedingung, daß über diese Acker zum Anbau oisftonirt 
wird und das Marienstifts-Curatorium es genehmigt, der noch zwei Jahre 

Landbuch von Pommern; Th. II . , Bd. VIII. 53 
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dauernden Zeitpacht dieser, Äcker entsagt, und wird daher die Ausführung dieses 
Plans nur von dem Kuratorium des Marienstifts abhängen. 

„Die Entschädigung, welche des Königs Majestät zu bewilligen geruht haben, 
wird zum Retablissement nicht zureichen, und es daher nothwendig sein, daß die 
zu Bauplätzen bestimmten Ländereien in Erbpacht genommen und den Bauenden 
die Zahlung eines jährlichen Canons, welcher nach dem Umfang der überlassenen 
Ländereien zu reguliren ist, zur Bedingung gemacht wird. Wi r müssen wünschen, 
daß uns die Regulirung dieser Angelegenheit überlassen wird, da, wenn es zweck¬ 
mäßig geschehen soll, ein vollständiger, Retablissements- und Bauplan entworfen, 
mit den Abgebrannten, wegen Annahme der Baustellen unterhandelt und die Vor¬ 
schläge der Entschädigung, welche uns zustehen, nicht allein nach dem Verlust 
der Abgebrannten und der Hülfsbedürftigkeit, sondern auch nachten Etablisse¬ 
mentskosten gemacht werden müssen. 

„Dies kann nur geschehen, wenn das Curatorium des Marienstifts diese 
Drei Hufen zu unserer Disposition stellt und zugleich uns ermächtigt, die zu 
Baustellen erforderlichen Ländereien gegen einen Canon dessen Bestimmung pro 
Quadratruthe wir erwarten, den Bauenden in Erbpacht zu geben oder, den be¬ 
nachbarten Grundbesitzern zu überlassen, um die zu Baustellen passenden Lände¬ 
reien einzutauschen. Der Canon, welchen das Marienstift erhält, wird stets von 
den Bauenden gegeben werden müssen, und es wird nicht darauf ankommen, ob 
diefe Ländereien des Marienstifts oder gegen diese eingetauschte Zaubereien andere 
Grundbesitzer bebaut haben. Es ist nicht zu übersehen, ob wir sämmtliche Drei 
Hufen zu besagtem Zwecke bedürfen und wird es von dem Kuratorium abhangen, 
ob dasselbe die nicht erforderlichen Theile der drei Hufen zurücknehmen und 
darüber verfügen, oder uns die Disposition, unter der Bedingung, daß der aus-
bedungene Canon sicher gestellt wird, überlassen, wi l l . W i l l das Curatorium sich 
die Bestimmung über diesen letzten Punkt vorbehalten, so wird solche nach ange-
fertigten: Retablissements- und Bauplan erfolgen können. M i t Anfertigung 
dieser Pläne und mit Regulirung der Etablissements-Angelegenheit kann indeß 
erst weiter vorgegangen werden, wenn das Curatorium in die Überlassung dieser 
Drei Hufen gegen einen zu bestimmenden Canon gewilligt hat. Da dasselbe 
gewiß eben so eifrig, als wir für diese gute Sache gestimmt ist, so besorgen wir 
keine zu hohe Forderung des Canons und schmeicheln uns, daß das Marienstift 
zufrieden sein wird, wenn die nach den Martinipreisen auf Geld reducirte jetzt 
entrichtende Getreide-Pacht in Gelde gezahlt wird. 

„Es ist nothwendig, daß im laufenden Monat December und spätestens bis 
zur Mi t te des künftigen Januars die ganze Angelegenheit wegen dieses Etablisse-
ments geregelt werde, uud bitten wir daher — 

diese Drei Hufen Marienstifts-Ländereien als Bauplatz unter den erwähnten 
Bedingungen recht bald zu unserer Disposition zu stellen und den jährlich zu 
erlegenden Canon festzusetzen." 

Das Marienstifts-Curatorium — vertreten durch den Königl. Commissarius 
und Curator, Ober-Regierungs-Rath Hahn, und den Ständischen Curator, 
Director der Landschafts-Deftartements-Direction Pafewalk, auch Landrath des 
Randowschen Kreises, v. Krause, auf Pritzlow, — erklärten sich in dem Ant¬ 
wortschreiben vom 21 . December 1816 im Allgemeinen bereit, auf den Vorschlag 
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einzugehen, — „insoweit sich unsere Wi l l fähr igke i t mit unseren Pfl ichten, 
so wir dem S t i f t schuldig sind, vereinigen läßt; und stellte demnächst 
in Zem Schreiben vom 27. Mai 1817 folgende Bedingungen: 

1) Daß die Drei Hufen nach Abzug von 15 Mg. 86 Ruth, vererbpachtet; 
2) Daß ein unabänderlicher Canon von 304 Thlr. jährlich stipulirt; 
3) Daß Fiskus für die prompte und richtige Abführung des Canons ohne 

tzinweisung auf die Aftererbpächter die Gewähr übernehme; 
4) Daß das Stift von allen öffentlichen Abgaben, seien sie landesherrliche 

oder Gemeinde-Abgaben, ordentliche oder außerordentliche, frei sei; 
5) Daß der Erbpächter alle Folgen von Unglücksfällen trage, und auf jede 

Herabsetzung des Canons verzichte; 
6) Daß der Erbpächter alle Graben- und Wegebesserungeu übernehme; 
7) Daß die Abfindung des bisherigen Zeitpächters nicht dem Stift zur 

Last falle; 
8) Daß das Stift von allen etwaigen Gemeinheitstheilungskosten frei sei; 
9) Daß der Grbpächter das Vorwerk Scheune und die.Besitzer des Erb¬ 

pachtgutes Schwarzow wegen ihres Aufhütungsrechts auf der Turneischen Feld¬ 
mark, und das Stettiner'Schlächtergewerk wegen seines Aufhütungsrechts mit 
Schafvieh und Fetthammeln, abfinde; und endlich 

10) auch die Kosten des Erbpacht-Contracts übernehme. 
Außerdem wurde noch der allgemeine Vorbehalt gemacht, daß diese Be¬ 

dingungen erst dann als endgültig angesehen werden sollten, wenn das Ministerium 
des Innern Und der Ober-Präsident, wirkliche Geheimer Rath Sack, als Ober-
Curator des Marienstifts dieselben genehmige. 

Das Marienstifts-Curatorium bemerkte noch, daß der Regel und den Ge¬ 
setzen nach Grundstücke milder Stiftungen nur nach Feststellung eines anschlags¬ 
mäßigen Canons in Körnern gegen ein Erbstandsgeld, so öffentlich meistbietend 
zu licitiren, in Erbpacht ausgethan werden sollen. Nach Lage der vorliegenden 
Angelegenheit und nach der Bestimmung, welche das Marienstifts-Land erhalten 
soll, glaubte das Curatorium indeß eine Ausnahme von jener Regel recht¬ 
fertigen zu können, wenn der Canon und die Bedingungen angenommen und 
erfüllt werden. Das Curatorium bat jedoch, die Ausnahme von jener Regel, 
— daß nämlich das Land ohne Entrichtung eines Erbstandgeldes, und ohne 
Canon in Körnern überlassen wird, und den Umstand^ daß der fragliche Acker 
dicht vor den Thoren der Stadt liegt, sehr leicht und gut in Dung gehalten 
werden kann, da selbst für die Ausfuhr des Düngers aus der Stadt Zahlung 
geleistet wird, auf die größtentheils sehr gute Qualität'des Bodens, auch den 
Umstand, daß der hinterwärts gelegene schlechtere Theil desselben durch die neuen 
Anstedlungcn einen höhern Werth gewinnt, bei Würdigung des Canons, bei der 
geschehenen Berechnung der Kornpreise nach einem 30jährigen Durchschnitt und 
der jetzt vorgenommenen Bonitirung und veranschlagten Nutzung, und bei den 
gestellten Bedingungen in Erwägung zu ziehen. 

Ohne die Genehmigung des Ministers des Innern, bezw. des Ober-Cura-
tors des Marienstifts abzuwarten, ohne einmal darauf zu antworten, inwiefern 
die gestellten Prupositionen angenommen seien, wurden von den drei Marien¬ 
stiftshufen Bauplätze vertheilt und der Aufbau von Häusern ohne Weiteres ge-

53* 
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stattet, so daß im Anfange des Monats August 1817 bereits mehrere i n 
S t i e l e n und R iege ln gerichtet dastanden. „Um uns nicht, schrieb das 
Marienstifts-Curatorium am 10. August 1817 an die Retablissements-Commisfion, 
beim Ministerium des Innern, ohne dessen Genehmigung wir uns auf den 
Antrag der Commission, zur Beförderung der guten Sache, eingelassen haben, 
verantwortlich zu machen, ersuchen wir die Commission, uns deren Antwort zu unsern 
Vorschlägen schleunigst zukommen zu lassen, damit wir dem gedachten Ministe¬ 
r ium unsern Vortrag dieserhalb halten können". 

Nachdem die Commission am 20. August an Erledigung des Inhal ts vor¬ 
stehenden Schreibens, auch eines frühern vom 23. M a i erinnert worden war, 
und nachdem der Vorsitzende der Retablifsements-Commission, Regierungsrath 
Frauendienst, in einem Privat-Bil let vom 24. August sich bei dem König!. Com-
missarius und Curator des Marienftifts wegen Verzögerung der geforderten 
Antwort entschuldigt hatte, erging dieselbe am 7. September 1817, und zwar 
unmittelhar von der Königl. Regierung, besagend, „daß die Retablissements-
Commission auf . ih re , der Reg ie rung , Anwe isung die Grundstücke des 
M a r i e n s t i f t s als Bauplätze i n Besitz genommen und zum größten Theil 
vertheilt habe, da die Erwerbung derselben schon genehmigt sei (?) und es nur 
auf Regulirung des Canons ankomme". Von den gestellten Bedingungen wurde 
der auf 304 Thlr . angegebene Canon als zu hoch veranschlagt und die Gewähr¬ 
leistung des Fiskus recusirt, weil die Kämmerei-Kasfe der Stadt Stettin die 
Zahlung des Canons übernehmen werde. 

Wegen der Höhe des Canons wurde hiernächst die Entscheidung der M i -
nisterien eingeholt, und nach verschiedenen Abänderungen, die einen weitläufigen 
und zeitraubenden Schriftwechsel veranlaßten, endlich unterm 7. bezw. 18. December 
1818 dahin bestimmt, daß — 

1. Der Canon auf 264 Thlr . auf Roggen nach dem Stettiner Mittlern 
30jährigen Martini-Durchschnittspreise von 1817—1847, und demnächst nach 
denselben Grundsätzen von 30 zu 30 Jahren festgestellt werde; und — 

2. Der Magistrat der Stadt Stettin, Namens dieser, dem Marienstifte mit 
dem städtischen Vermögen für diesen Canon hafte und ihn zur Verfallzeit in 
Angetrennter Summe und ohne Rücksicht, ob von den einzelnen Debenten ihr 
Beitrag eingezahlt sei oder nicht, an die Marienstifts-Kasse abtrage. 

Bei diesen Bedingungen ist stehen geblieben, der Canon bis Wcklpurgis, 
1 . M a i , 1830 aus der Regierungs-Hauptkasse gezahlt, die Übergabe des Marien-
ftifts-Landes unter dem Vorbehalt als vollzogen angenommen, daß die Königl. 
Regierung, oder an deren Stelle der Magistrat von Stettin die Bedingungen 
erfülle, und von der'Königl. Regierung unterm 19. Apr i l 1820 ihre ausdrück¬ 
liche Genehmigung ausgesprochen hat. Unterdessen hat aber die Stadtveroroneten-
Versammlung diese Bedingungen nicht gut geheißen und dadurch verhindert, daß 
der Erbvacht-Contract zwischen dem Marienstift und dem Magistrate, Namens 
der Stadt Stettin in der angedeuteten Ar t abgeschlossen werden konnte. 

Z u dieser beinah' 20jährigen Verschleppung des Contract-Abschlufses kam 
im Jahre 1835, daß die Königl. Regierung seit Walpurgis 1830, also für 
5 Jahre mit Zahlung des Canons a 264 Thlr. , überhaupt mit 1320 Thlr . , 
in Rückstand geblieben war, Alle desfallsigen Erinnerungen waren fruchtlos 



Die Vorstadt Neü-Turnei. 421 

geblieben, woraus das Marienstifts-Curatorium Veranlassung nahm, die Königl. 
Regierung unterm 1. September 1835 noch ein M a l zu ersuchen, jenen Rück¬ 
stand ungesäumt an die Stiftskasse zahlen, und auch ferner bis zur ausgemachten 
Sache stets prompt, also zunächst auf Mar t i n i l . I . , dem jedesmaligen Zah¬ 
lungstermin, pro 1 . M a i 1835/1836 mit 264 Thl r . berichtigen zu lassen. Zu¬ 
gleich erinnerte das Euratorium an sein letztes unterm 21 . März l . I . in der 
Turneischen Wiederherstellungs-Angelegenheit an die Königl. Regierung erlassenes 
Schreiben, das bis dahin noch unerledigt geblieben war. Das Erinnerungsschreiben 
des Curatoriums schloß mit folgenden Worten: „Sol l te indeß die Zahlung der 
mehrgedachten Summe und eine befriedigende Antwort auf unser Eingangs er¬ 
wähntes Schreiben nicht binnen 14 Tagen erfolgen, so werden und müssen wir 
um so mehr zur gerichtlichen Klage schreiten, — obgleich wir diesen Weg zumal 
gegen die Königl. Regierung sonst nur höchst ungern betreten, — weil wir die 
gedachte Canon-Summe, welche zur Erfüllung des Marienstifts-Kassen-Etats 
unumgänglich nothwendig ist, durchaus nicht länger entbehren können und solche 
vielmehr unter allen Umständen für uns disponibel zu machen suchen müssen". 
Nochmals wurde Königl. Regierung durch Anschreiben vom 6. November 1835 
an Erledigung der Sache erinnert. 

Nm diese Zeit, und schon seit, einigen Jahren, waren Curatoren des Marieu-
stifts,. Königlicher Seits: der Ober- und Geheime Regierungs-Rath v. Mittel¬ 
stadt, und der Regierungs-Rath Heegewaldt; Ständischer Seits: der geheime 
Regierungs- und Land-Rath Piritzer Kreises v. Schöning und der Oberforst¬ 
meister v. Bülow, auf Rieth, Ukermünder Kreifes. 

Z u jener Zeit, wo die Besitznahme des Ackers durch die Retablissements-
Commission erfolgte, war das Marienstift nicht im titulairen Besitz der in Rede 
stehenden Ländereien und 'konnte also auch das Besitzrecht in Form Rechtens 
auf keinen Andern übertragen. Die Lage der Sache ist kürzlich folgende, wobei 
auf den weiter unten folgenden Receß von 1830 verwiesen wird. 

Vor der Blokade bewohnten die Eigenthümer des Stadtfeldes, wozu auch 
die Marienstifts-Ländereien gehörten, die Vorstadt Turnei und sahen sich veran¬ 
laßt, da 1813 deren Gebäude eingeäschert wurden und nach dem neuen Rayon-
Gesetz nicht wieder aufgebaut werden durften, die Gemeinheit unter sich aufzu¬ 
heben und ihre Grundstücke zu separiren, und brachten, obgleich die Ablösung 
der auf der Feldmark haftenden Servitute im Wege der Güte nicht gelingen 
wollte, die von einem Feldmesser, Namens Vollborth projectirte Ackertheilung 
im Herbste 1815 zu Stande, ohne daß darüber weder ein Receß geschlossen noch 
schriftliche Verhandlungen aufbewahrt wären. Das Stadtfeld unterlag mehreren 
Hütungsbefugnissen namentlich von Seiten der Bürgerschaft Stettins, des Vor¬ 
werks Schwärzow und hes Vorwerks Scheune. 

Nur ' allein mit der Bürgerschaft zu Stett in kam am 7. September 1815 
eine gütliche Einigung über die Ablösung der Weideberechtigung derselben zu 
Stande; mit dem Besitzer von Schwärzow, Landschafts-Director und Landrath 
v. Krause, entwickelte sich aber über den Umfang seiner Gerechtsame ein Rechts¬ 
streit, welcher dahin entschieden wurde, daß der Besitzer von Schwärzow das 
Recht habe, die Brach- und Stoppelfelder, der Turneischen Feldmark,- excl. der 
Brache im Karthaüfer Felde, mit seiner Schäferei zu behüten. Da nun in diesem 
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Aufhütungs-Nexus die Marienstifts-Ländereien verflochten waren und bei einer 
Abfindung in Landfeinen Antheil pro rata hergeben mußten, so war hierdurch 
und so lange bis die Aufhebung dieser Servitut bewirkt und die förmliche 
Recessirung der 1815 nur in via iaeti ausgeführten Separation erfolgt war, 
jede formelle und rechtsgültige Disposition über die acquirirten Ländereien-sus-
pendirt, was dann auf die Besitztitel-Berichtigung der neuen Ansiedler von den 
nachtheiligsten Folgen sein mußte. 

Diese Hindernisse zu beseitigen war man zwar auf alle Weise eifrig bemüht, 
jedoch mit keinem wünschenswerten Erfolge, indem die Angelegenheiten theils 
von dem Gerichtshofe, theils von der General-Commission ressortirten, die für 
die Beschleunigung aber nicht großes Interesse fühlten. Endlich und nachdem 
der Öconomie-Commissarius Winkler den Auftrag erhielt, die von seinem Vor¬ 
gänger, dem Öconomie-Commissarius Förster begonnenen Sevarations- und 
Hütungs-Ablösungs-Angelegenheiten zu beendigen und Seitens des Regierungs-
Präsidiums zur Beschleunigung angeregt wurde, kam am 12. October 1830 der 
Receß über die Ablösung der gegenseitigen Hütungs-Rechte des städtischen Erbpacht-
Vorwerks Schwarzow auf dem Stettinschen Stadtfelde Turnei und der Besitzer 
dieses Feldes auf der nach Schwarzow gehörigen Galgwiese zu Stande, wonach 
keine Entschädigung an Land nöthig wurde, sondern der Besitzer von Schwarzow 
nach § 1 dem Aufhütungsrechte gegen eine nach § 3 

von 1000 Thlr . , wovon auf die zum Retablissement hergegebenen Marienstifts-
Ländereien 50 Thlr . 3 Sgr. treffen, entsagte. 

Z u den Baustellen von Neü-Turnei hat der Gutsbesitzer Gampe, auf Fried-
richshof, eine Fläche von 34 M g . 55 Ruth, der Ländereien seines Ackerwerks 
Friedrichshof tauschweise hergegeben. Des Ober Präsidenten, wirkl. Geh.-Raths 
Sack Absicht ging dahin, den Gampe zu einer weiteren Abtretung von 20—30 M g . 
hinter Neü-Turnei belogenen, zur Vermehrung der Neü-Turneischen Baustellen 
dienenden Landes zu vermögen, und als Entschädigung einen Theil der von der 
Retablissements-Commission (Namens des Magistrats) vom Marienftift erworbenen, 
auf der Turneier Feldmark belegenen und zum großen Theil noch verfügbaren 
Ländereien zu überlassen. Zu diesem Behuf kam es darauf an, eine Abschätzung 
der von dem tc. Gampe abgetretenen und noch abzutretenen Ländereien und den 
ihm zu überweisenden ehemaligen Marienstifts-Ländereien durch die Commifsarien, 
welche das zu dem Exercierplatz bestimmte Terrain abgeschätzt haben, abschätzen 
und auf den Grund dieser Abschätzung durch den Commissarms, welcher den 
Auftrag wegen des Exercierplatzes für die hiesige Garnison erhält, mit dem 
:c. Gampe unterhandeln zu lassen. Da allein die Stadt Stettin bei dieser An¬ 
gelegenheit interessirt war, so konnte der Ober-Präsident keinen andern Com¬ 
missarms aä koe ernennen. I n dieser Beziehung refcribirte er am 16. März 
1820 an den Magistrat und bezeichnete den Stadtrath Masche als dasjenige 
Magistrats-Mitglied, welches er zu dem in Rede stehenden Commissarium deno-
minirt zu sehen wünsche. 

I n Folge dieses Erlasses ernannte, der Magistrat den Stadtrath Masche, 
der auch schon mit Regelung der Exercierplatz-Angelegenheit betraut war, unterm 
22. März 1820 zum Commifsar für die mit dem :c. Gampe einzuleitenden Un¬ 
terhandlungen, und dezeichnete einen Termin von 14 Tagen, innerhalb dessen 
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der ihm gewordene Auftrag erledigt sein möge. Sechs Mal mußte «. Masche erinnert 
werden, zuletzt am 4. Juli 1820, unter Androhung von'5 Thlr. Ordnungs¬ 
strafe, worauf er denn unterm 14. Jul i anzeigte, daß er chem ihm ertheilten 
Auftrage noch nicht völlig genügt habe, weil eine Vermessung des Landes habe 
vorausgehen müssen, die jetzt erst beendigt sei. Dem Ober-Präsidenten Sack 
habe er von der Lage der Sache mündlich Bericht erstattet, und er glaube in 
14 Tagen zu einem bestimmten Resultat dieser Verhandlungen zu kommen. 
Abermalige Verzögerung, abermalige Anzeige vom 25. August über den Grund 
der Verzögerung. Endlich am 13. November 1820 reichte 2c. Masche die unterm 
10. desselben Monats mit dem :c. Gampe aufgenommene Verhandlung dem 
Magistrate ein, von dem dieselbe mittelst kurzen Berichts vom 23. November 
1820 vorgelegt wurde. , 

Aus einer unmittelbar an den Stadtrath Masche erlassenen Verfügung des 
Ober-Präsidenten, wirkl. Geh. Raths Sack, vom 15. December 1820 ergibt sich, 
daß die eingereichten, mit dem !c. Gampe gepflogenen Verhandlungen zurückgelegt 
warm, weil die Final-Erklärung des Magistrats hinsichtlich des Turnplatzes 
erwartet wurde. Die von Masche Statt gehabten Unterhandlungen mit dem 
Gutsbesitzer Gampe scheinen nicht den gewünschten Erfolg gehabt zu haben, denn 
der Ober-Präsident verfügte sich in Person nach Neü-Turnei, um zu versuchen, 
den :c. Gampc noch zu annehmbareren Bedingungen zu bewegen. Das Resultat 
dieser Verhandlungen fiel dahin aus, daß — ' 

3,) Der :c. Gampe die Ländereien hinter Neü-Turnei, welche zur Erweite¬ 
rung der Bauplätze zu erwerben in Aussicht genommen waren, nicht abgeben 
wollte, indessen bereit war, selbige, insofern seine Gläubiger ihn nicht die Hände 
bänden, in Erbpacht zu geben, wenn sich Baulustige fänden; er zweifelte aber, 
daß dies geschehen werde, und darum hatte er gebeten, die Sache für jetzt auf 
sich beruhen zu lassen. Dagegen wollte er sowol den Wasserpfuhl hinter Neü-
Turnei stets austiefen, als auch vor de-n Etablissement am Wege eine Stelle 
zum Wafserfchöpfen besonders für den Fall entstehender Feüersbrünste gestatten ^). 
Der Magistrat, sagt der Ober-Präsident, hat das vorzüglichste Interesse bei Er¬ 
werbung jenes Bauplatzes und müsse er demselben die weiteren Maßnahmen in 
der Sache überlassen. Jedenfalls würde es gut fein, wenn!c. Masche die Er¬ 
klärung des ?c. Gampe zu Protokoll nehme und etwas Bestimmteres wegen des 
von den Acquirenten zu fordernden Canons bedinge, damit er die Letzteren nicht 
nach Willkür behandeln könne. ^ ) 

d) Gampe hat darin gewilligt, daß im künftigen Herbst (also im Herbste 
1821) die Allee über seine Ländereien hinter Neü-Turnei in gerader Linie fort¬ 
gesetzt werde. ^ 

*) Stadtrat!) Masche hat dem Ober-Präsidial-Grlaß einige kurze Randglossen Hinzuge« 
gefügt, von denen die erste dahin lautet, daß Gampe sich zu Protokoll einverstanden er¬ 
klärt habe. 

^ ) Gampe hat sich hierzu bereit erklärt, doch ohne sich an einen festen Canon binden 
zu wollen. (Das war es aber, was Ober-Präsident Sack beanspruchte, einen bestimmten Satz, 
oder, je nach Beschaffenheit des Bodens, verschiedene Sätze, um künftigen Willkürlichkeiten 
von vornherein entgegen zu treten). 

^ * ) Gamve hat diese Einwilligung auch zu Protokoll erklärt. 
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e) Der Ober-Inspector Österreich hat nach dem Prememoria des Regie-
rungsraths Frauendienst vom 8. März 1820 ca.. 3 Morgen für die. zum Wege 
beim Friedhofe abgetretenen Ländereien zu fordern. Die Stadt, fagt der Ober-
Präsident, ist verpflichtet, ihn zu entschädigen.") Um dies zu erleichtern, hat 
der Ober-Präsident mit dem 2c. Gampe wegen Abtretung einer gleichen Fläche 
guten Bodens, welche mit den Ländereien des ic. Österreich gränzt, verhandelt, 
und er hat sich dazu bereits verstanden, 2 Morgen guten Bodens dem. :c. Öster¬ 
reich, indeß nicht in der Nähe des Katzenpfuhls zu überlassen. Diese Angelegen¬ 
heit wird mit Zuziehung des 2c. Österreich geordnet werden müssen, mit :c. Gampe 
ist aber dahin zu unterhandeln, daß er sich zur Abtretung von 3 Morgen ver¬ 
steht und darüber eine bindende Erklärung zu Protokoll abgibt .^) 

ä) Der :c. Gampe hat sich gegen den Ober-Präsidenten Sack erklärt, die 
Ländereien vor dem Anklamer Thore, von welchen der Magistrat einen Theil 
zu erwerben wünscht, vom Jahre 1822 ab als Gartenland zu cultiviren *"^), 
und nur geboten, ihm Buchenpflänzlinge zur Anlegung einer Hecke zu bewilligen. 
Ob Letzteres zulässig fein wird, läßt sich noch nicht übersehen. 

Der. Ober-Präsident wies den Stadtrath Masche an, die binnen kürzester 
Frist auszunehmenden Verhandlungen unmittelbar an ihn einzureichen und solches 
zu beschleunigen, damit er dann die Anweisung der dem :c. Gampe zustehenden 
Retablissementsgelder verfügen und das Nöthjge wegen der übrigen Marien-
stiftsländereien und Ausfertigung der Erbverschreibungen veranlassen könne. 

Zu einem definitiven Resultat wegen, der Gampschen Ländereien kam es 
aber noch nicht. Königl. Regierung ermächtigte nämlich unterm 4. M a i 1821 
den Magistrat dem 2c. Gampe zu eröffnen, daß ihm die Benutzung der au. 
Ländereien, in Erwartung der Genehmigung des mit ihm getroffenen Abkommens, 
für dieses Jahr, 1821, frei stehe, der Rest der ehemaligen Marienstifts-Ländereien 
aber zu Exercier- und Schießplätzen der Besatzung verwendet werden würde, und 
die Entschädigung dem Retablissements-Fonds vorbehalten bliebe. 

An demselben Tage, an welchem der Schwarzower Ablösungs-Vertrag zu 
Stande kam, nämlich am 12. October 1830, wurde auch der Hteceß über die 
Separation des Stetttinschen Stadtfeldes Turnei abgefchlofsen. Nach dem § 16 
dieses Recesses sind dem Marienstift überhaupt zugefallen M g . 174. 56,5 Ruth, 
und hiervon sind an Gampe, den Besitzer des Ackerwerks 
Friedrichshof abgetreten . . . . . . . . . . „ 2 9 . 1 7 0 „ 

Bleiben . 
Dagegen wurden von Gampe, in Taufch gegen jene 

Fläche, überwiefen, demnach diefer Tausch recessirt 

Sind . . 
Hiervon hat das Marienstift zur eigenen Disposition 

s ich r e s e r v i r t . . . . . . . . . . . . . 
u n d a l s o z u m R e t a b l i s s e m e n t h e r g e g e b e n . . . . . M g . 1 6 3 . 1 2 7 , 5 R u t h . 

Mg. 

Mg. 

„ 

144. 

34. 
179. 

15. 

66,5 

147 
33,5 

86 

Ruth. 

Ruth. 

*) Masche macht hier am Rande ein ?. — ^ ) Gampe hat die 3 Mg., und zwar unent¬ 
geltich, bewilligt. — ^ Gampe hat zu Protokoll die Erklärung abgegeben, daß dies sein 
Wunsch und bestimmte Absicht sei. 
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I n diesem Separations-Receß enthält § 6 einen lästigen Passus, der, wie 
man im Jahre 1833 meinte, möglicher Weise Anstoß erregen und zu Weitläufig¬ 
keiten Anlaß geben könne. Das Erbvachtgut Scheune hatte früher auf einem Theile 
der Turneier Ländereien ein Aufhütungsrecht, welches von dem Besitzer bei Ein¬ 
leitung der Separation trotz der erlassenen öffentlichen Vorladung nicht ange¬ 
meldet und angeblich seit rechtsverjährter Zeit nicht ausgeübt, und daher von den 
Belasteten als erloschen anzusehen ist. Hierin hat aber der Magistrat als Ver¬ 
treter der Stadt, der Obereigenthümerin von Scheune, nicht willigen wollen, 
sondern veranlaßt, daß die Ansprüche des Vorwerks zu einem Separat-Verfahren 
verwiesen sind, mit Maßgabe, daß eine nachträgliche Abfindung Statt finden 
soll, wenn das Recht durch Nichtgebrauch noch nicht erloschen sein sollte. 

Die seit dem Jahre 1817 auf den Marienstiftshufen neu begründete Vor¬ 
stadt war innerhalb drei Jahren zum größten Theil bebaut, und ihre Einwohner¬ 
schaft in den Gemeinde-Bezirk von Stettin aufgenommen. Neü-Turnei ist auf 
der, Berglehne vor den Fronten 5—6 und 6—7 des Hauptwalls der Haupt¬ 
festung Stettin, gleich hinter dem Rayon von 1300 Schritten, in zwei Straßen 
angelegt .worden, deren Richtungstimen, in Bezug auf die Festungswerke, von 
dem Platz-Ingenieur, Major v. Loos, im Monat Jul i 1817 festgefetzt worden 
sind. Ganz Neü-Turnei ist mit einer lebenden Hecke umgeben und die Scheiden 
der einzelnen Ansiedlungen gleichfalls mit lebenden Hecken bepflanzt worden, 
wodurch die Vorstadt ein freundliches Anfehen gewonnen hat. 

Der Ober-Präsident, wirkt. Geh. Rath Sack, erließ unterm 3. September 
1822 an den Magistrat ein Rescript des Inhalts: — Der Departementsrath der 
Königl. Regierung habe ihm angezeigt, daß die Stadtverordneten und der Ma¬ 
gistrat die zur Vorstadt angenommenen Etablissements von Neü-Turnei nicht als 
solche behandeln, die Bewohner nur zur Übernahme von Gemeindelasten und Einquar¬ 
tierung, in letzterer Beziehung zur Erleichterung der Bewohner der innern Stadt 
anhalten, dieselben aber an den Wohlthaten, welche sie als städtische Bürger 
erwarten können, nicht Theil nehmen lassen wollen. Als Beispiele seien ihm 
angezeigt, daß die Weigerung, die Neü-Turneier Gebäude in die städtische Feüer-
Soeietät aufzunehmen, der Entscheidung der Königl. Ministerien ungeachtet, noch 
fortdauere; sie die Ausbesserung der auf Staatskosten angelegten Brunnen^) 
(wozu der erschöpfte Retablissements-Fonds keine Verbindlichkeit hat) nicht über¬ 
nehmen, nicht leiten und wenn die städtische Brunnenkasse - keine Verpflichtung hat, 
— keine Brunnenkasse für diefe Vorstadt bilden, und die so nöthige Ausbesserung 
der Wege in Neü-Turnei (zu welcher die noch dienstpflichtigen Bewohner der 
Eigenthumsdörfer, infofern sie zur Reparatur anderer Wege im Umkreise der 
Stadt verpflichtet sind, angehalten werden können) nicht verfügen wollen. 

*) I n Neü-Turnei sind im Jahre 1817 durch den Brunnenmachermeister Meißner vier 
öffentliche Brunnen von 42, 26, 24 und 22 Fuß Tiefe angelegt worden, wofür demselben 
damals 285 I h l r . gezahlt wurden. Nach der Schlußrechnung hat aber dieser Brunnenbau 
das Dreifache gekostet. Die Brunnen waren so mangelhaft angelegt, daß sie 1818 durch den 
Nöhrmeister Müller erneuert werden mußten, was einen Kostenaufwand von 460 Thlr. 15 Gr. 
verursachte. I m Jahre 1819 wurden auch Feüer-Löschgeräthschaften für Neü-Turnei ange¬ 
schafft und zwei Teiche als Wasserbehälter angelegt. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VUI . 54 
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Dies Benehmen,, sagte der Ober-Präsident, könne er weder bill igen, noch 
einen zureichenden Grund dafür auffinden, indem den Bewohnern Neü-Turneis, 
als Vorstädter, auch die Vortheile zu Theil werden müssen, wenn sie die Lasten, 
die Entrichtung der Gemeindeabgaben und der Einquartierung, womit sie eben 
jetzt in vollem Maße belegt sind, übernehmen sollen. Königl. Regierung werde 
in Hinsicht der Verbindung mit der städtischen Feüer-Societät, und der Repa¬ 
ratur der Brunnen verfügt haben, und erwarte er, der Ober-Präsident, daß-
diese Verfügung befolgt werde. Die Reparatur der durch den letzten-starken 
Regen unfahrbar gewordenen Wege in Neü-Turnei könne aber nicht ausgesetzt, 
und auch von den Einwohnern dieser Vorstadt, welche kein Gespann haben, 
nicht ausgeführt werden, und empfehle er daher dem Magistrat, solches als 
eine allgemeine Verpflichtung der Stadt anzusehen und sofort die Reparatur 
dieser Wege zu bewirken. 

Der Magistrat von.der Denunciation des Departementsraths unangenehm 
berührt, erwiderte sofort am 7. September 1822, — dessen Anzeige, daß den 
Einwohnern zu Neü-Turnei nur Lasten aufgebürdet, sie aber nicht der Wohl-
thaten städtischer Bürger theilhaftig würden, beruhe wol nur auf einem I r r thum, 
bezw. auf Mißverstandniß bestehender Zustande. Die Gemeinde-Abgaben, die 
jene zahlen, seien äußerst gering und würden gewiß doppelt schon erschöpft bloß 
durch die Armen-Verpflegung, den freien Schulunterricht und die Criminal-Iur is-
dictions-Kosten, welche Magistrat für sie zahle. Außerdem nehmen sie an allen 
und jeden Vortheilen, welche Stettiner Bürger genießen, völlig gleichen Antheil. 
Die von dem Ober-Prästdial-Erlaß in Bezug genommenen besonderen Lasten, 
als Unterhaltung der Pumpen und der Straßen, würden nicht aus der Kämmerei¬ 
kasse getragen, sondern durch eigene Besorgung «der Hauseigentümer, oder von 
ihnen aus den zu diesem BeHufe geleisteten Beiträgen bestritten, und sei es des¬ 
halb eben so bil l ig als rechtlich begründet, daß solches auch in Neü-Turnei von 
den dortigen Eigentümern geschehe. Die Nichtaufnahme in die städtische Feüer-
Versicherungs-Societät sei wol nicht eine Entziehung besonderer Gerechtsame zu 
nennen, da die Neü-Turneischen Eigenthümer darin den Grundbesitzern von 
Al t -Turnei gleichstehen und kein Anrecht auf die Aufnahme etwa deshalb be¬ 
gründen können, daß irgend Etwas aus dem Gemeinde-Fonds zur Unterhaltung 
jener Societät verwandt wird. Wi r wünschen, so schließt der Magistrat, recht 
dringend, daß diese Bemerkungen Ew. Excellenz überzeugen mögen, daß wir nicht 
unbill ig gegen die Bewohner von Neü-Turnei verfahren. 

Nicht unbemerkt kann es bleiben, daß die Stratzenpflasterung in der Vor¬ 
stadt bereits seit dem Anfange des Jahres 1820 im Gange, mindestens Veran¬ 
staltungen dazu getroffen waren; denn es liegt eine Regierungs-Verfügung vom 
28. Februar gedachten Jahres vor, worin der Magistrat aufgefordert wird, von 
dem Stadtbaumeifter Hulbe schleunigst die zur Pflasterung der Straße in Neü-
Turnei angefahrenen Steine aufmessen zu lassen und ihn anzuweisen, dem Regie-
rungsrath Frauendienst unmittelbar ein Attest darüber zuzustellen. Daß dieses 
geschehen, zeigte ;c. Hulbe dem Magistrate unterm 8. März 1820 an. Vergleicht 
man hiermit die Angaben des Ober-Präsidenten Sack in der obigen Verfügung 
vom 3. September 1822, wonach die Wege in Neü-Turnei grundlos waren/ so 
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scheint man zu dem Schlüsse berechtigt, daß innerhalb drittehalb Jahre für die 
Straßenpflasterung in der neuen Vorstadt noch nichts geschehen war. 

Die Bestellung eines Vorstehers in der Vorstadt Neü-Turnei war noth-
wendig geworden. Derselbe wurde in der ersten Zeit nach althergebrachter, aber 
so ziemlich ganz außer Gebrauch gekommenen Weise „Altermann" titulirt. I m 
Jahre. 1829 bekleidete diesen Gemeindeposten ein gewisser Howe, der unterm 
7. Januar, sich beschwerend, anzeigte, daß von vier Hauseigenthümern in Neü-
Turnei, die ihren Wohnsitz in der Stadt und die Neü-Turneier Gründstücke 
vermiethet hätten, Niemand bestellt worden sei, der bei ihrer Abwesenheit die 
Stelle eines Vicewirths vertrete. Dies habe bei der Anforderung von Ge¬ 
meindebeiträgen und bei Bestellung amtlicher Anordnungen große Weiterungen 
zur Folge, indem von den Miethern Keiner die Bestellungen annehmen, noch viel¬ 
weniger Geldzahlungen leisten wolle, von ihm, dem Altermann, aber nicht verlangt 
werden könne, daß er bei vorkommenden Veranlassungen die Hausbesitzer in der 
Stadt aufsuchen und die Bestellungen an dieselben ausrichten solle. Er bat 
daher den Magistrat, die gedachten Hauseigner, — es waren: der Gastwirth 
Wolter, der Holzhändler Neümann, der Inspector Hindenburg und der Stadt¬ 
zimmermeister Krauß, — anzuweisen, einen Vicewirth für ihro Haüfer auf Neü-
Turnei zu bestellen, und ihm solche namhaft zu machen. Diesem Antrage wurde 
durch ein vom Magistrat unterm 10. Januar 1829 ausgefertigtes Umlauffchreiben 
Folge gegeben. 

Sei hier aus der Zeit der Gründung der Vorstadt Neü-Turnei noch Fol¬ 
gendes eingeschaltet. Die Kron-Mühle, auf der fcharfen Kante der Hochfläche 
gegen das Thal der Grünenwiese, neben Prinzeßschloß belegen, war während der 
Einschließung der Festung Stettin im Jahre 1813 durch Feuer zerstört wordm. 
Die Besitzerin der Mühle, Wittwe Friedemann, gedachte, sich auf der Brand¬ 
stelle wieder aufzubauen, was ihr aber des Rayon-Gesetzes halber nicht gestattet 
werden konnte. Um jedoch das Müllergewerbe, das ihr einzigster Nahrungs^ 
zweig war, fortfetzen zu können, erwarb sie von dem Marienstifts-Land ein 
Ackerstück von 10 Mg. hinter Neü-Turnei, und errichtete auf der dazu gehörigen 
Anhöhe, dem zweiten Berge von Neü-Turnei, im Jahre 1818 die Windmühle, 
nebst Wohnhaus und Stallgebaüde. Die Commandantur — General-Lieutenant 
v. Krafft — hielt es für wünschenswert!), daß auf dieser Stelle nicht gebaut 
werde, da in herselben Gegend, als der einzig dazu tauglichen, alle Schießübungen 
der Garnison, die 4—5 Monate dauern, abgehalten werden müßten, ..und es 
schwierig sein würde, in den Umgebungen von Stettin einen zu diesen Übungen 
so geeigneten Platz, wie der z. Z. benutzte sei, aufzufinden. Die Kommandantur 
fragte deshalb, mittelst Schreibens vom 22. April 1818, bei der Königl. Re¬ 
gierung an, ob es nicht möglich sein werde, der :c. Friedemann einen anderen 
Platz anzuweisen, damit diese „Sandscholle" der Garnison zu ihren Schieß¬ 
übungen verbleiben könne. Die unterm 1. Mai 1818 ertheilte Antwort der 
Königl. Regierung fiel im verneinenden Sinne aus. Königl. Regierung habe auf 
Antrag der :c. Friedemann ihre Zustimmung zu der Mühlenanlage gegeben, und 
diese Zustimmung könne jetzt um so weniger zurückgenommen werden, als zu er¬ 
warten sei, daß dem geschilderten Nachtheil für die Schießübungen der Garnison 
dadurch abgeholfen werden würde, daß ein großer Militair-Übungsplatz in der 

54* 
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Gegend des Gampeschen Ackerhofes Friedrichshof angewiesen werde, und auf 
diesem auch die Schießübungen abgehalten werden könnten. 

Kehren wir nach, diesem Excurs in die Interna der neuen Vorstadt zurück 
zu den externen Verhältnissen derselben, den Abschluß eines Kaufvertrages, 
zwischen dem Marienstift und dem Magistrate, wegen der Stiftslä'ndereien be¬ 
treffend, so extrahirte, die Möglichkeit, den Rechtsweg gegen die Königl. Regie¬ 
rung betreten zu müssen, im Auge' behaltend, das Marienstifts-Curatorium von 
seinem Rechts-Consulenten, dem Iustizrath v. Dewitz, ein Gutachten über die 
event. anzustrengende Klage. Derselbe äußerte sich wie folgt: — 

Das Marienstift ist nicht allein nicht mehr im Besitz seines Eigenthums, 
sondern es entbehrt auch die Nutzungen desselben. I n diese Lage ist das St i f t 
offenbar nur durch die Königliche Regierung gekommen und daher ist es auch 
diese Landes-Polizei-Behörde nur allein, die dem Stifte für allen Schaden auf¬ 
kommen muß. Die erste Veranlassung der gegenwärtigen Verwirrung ist nämlich 
die im Monat M a i 1817 erfolgte eigenmächtige Bes i t ze rg re i fung . der drei 
Marienstiftshufen. Dieselbe ist zwar von der Retablissements-Commission zunächst 
bewirkt, allein diese Commisfion war der Königl. Regierung subordinirt, und 
letztere Behörde hat in ihrem Schreiben vom 7. September 1817 ausdrücklich 
anerkannt, daß auf ihre Veranlassung die Vertheilung des Fundus zu Bauplätzen 
erfolgt sei. Nach §§. 45, 47 Th . I , T i t . V I , A. L. R. ist also die Königt. 
Regierung für jeden Schaden verhaftet, der dem Marienstift aus dieser eigen¬ 
mächtigen Besitzergreifung erwachsen ist. Dieser Schade besteht, da eine Zurück¬ 
gabe des Fundus nicht mehr möglich ist, in dem Werth und zwar in dem höchsten 
Werth, den die drei Marienstifts-Hufen in der Zeit von der Besitzergreifung an 
bis zur Klagebehändigung gehabt haben, Zufolge § 85, T h . I , T i t . V I . , A. L. R. 
Dieser Werth kann ein höherer Werth sein; das aber steht fest, daß er wenigstens 
auf einen Kapitalswerth von 7600 Thl r . sich belauft, da durch die im Jahre 
1817 vorgenommene Veranschlagung ein Ertrag von 304 Thlr . ermittelt ist, 
der als 4procentige Rente betrachtet, jenen Kapitalswerth*) bezeichnet. Hierzu 
treten nicht allein diejenigen Früchte, welche die Königl. Regierung während der 
Besitzzeit genossen hat, sondern auch die der rechtmäßige Eigenthümer hätte ge-
nießen können, — §§. 223, 229 Th . I , T i t . V I I , A. L. R. — d. h. also, da 
bis zum 1. M a i 1830 das Marienstift in Erwartung der Contracts-Schließung 
sich mit dem geringen Canon von 264 Thlr . begnügt hat, seit diesem Tage 
wenigstens der veranschlagte Grtragswerth mit 304 Th l r . 

Dieser Anspruch wird sich im Wege des Prozesses mit ziemlich sicherm Erfolg 
durchführen lassen und Königl. Regierung vergebens den Einwand machen: Das 
Marienftift habe sich unter anderen weniger vortheilhaften Bedingungen zur Ab-
schließung eines Erbpacht-Vertrags herbeigelassen. Denn der Contract ist bis jetzt 
nicht zu Stande gekommen, obgleich das Marienstift sich nicht nur nicht bereit-
wi l l ig erklärt, denselben abzuschließen, sondern sogar die Königl. Regiernng dringend 
dazu aufgefordert hat. Auch das wird Königl. Regierung nicht vorschützen können, 

*) Dies giebt pro Mg. einen Kaufpreis von 50 Thlr., der mit 20 zu multipliciren ist, 
wenn man das Minimum des Kaufpreises im Jahre 1874 wissen will, 
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daß der Erbpacht-Contract mit dem Magistrate abzuschließen sei. Das Marienstift 
steht mit dem Magistrate in gar keinem Rechtsverhältnis Es hat nur mit der 
Königl. Regierung verhandelt und wenn diese, zur Vereinfachung der Sache die 
Einrichtung getroffen, daß der Magistrat der Erbpächter sein solle, so ist das 
ein Umstand, der das Marienstift gar nicht berührt. Der Magistrat kann nicht 
zum Abschluß des Vertrags gezwungen werden. Wie schon gesagt, es ist der 
Anspruch auf Ersatz des Werths der Marienstiftshufen nebst den ^ruetiduL 
p6rcM6näi8 seit dem 1. M a i 1830 für den sichersten zu halten, wiewol sich auch 
die Klage auf Abschluß des Erbpacht-Contracts unter den vom Marienstifts-
Curatorium proponirten Bedingungen begründen ließe. Denn die Königl. Regie¬ 
rung hat diese Bedingungen in dem Schreiben vom 19. Apr i l 1820 ausdrücklich 
genehmigt, und dabei nur bemerkt, daß der Contract mit dem Magistrat geschlossen 
werden müsse, eine Äußerung, die aber das Marienstift gar nichts angeht, weil 
bis dahin nur von einem mit dem Fiscus selbst abzuschließenden Vertrag die 
Rede ist. Königl. Regierung muß also entweder den Contract unter den mehr¬ 
erwähnten Bedingungen selbst abschließen, oder den Magistrat zum Abschluß ver¬ 
anlassen. W i l l oder kann sie Beides nicht, so kommt der Anspruch wieder auf 
eine-Schadensklage zurück, die den Ersatz des Werthes und der Früchte zum 
Gegenstand haben wird. I n dem Vorstehenden ist ausgeführt, daß die Königl. 
Regierung sogar zur Bezahlung von 304 Thl r . seit dem 1. M a i 1830 angehalten 
werden kann. Und so unbedenklicher erscheint der Anspruch auf Bezahlung von 
264 Thl r . jährlich seit diesem Zeitpunkte. Hier trifft der von der Königl. 
Regierung selbst angenommene Ertrag mit den Bedingungen des Erbpacht-Contracts 
zusammen. " 

Abermals waren drei Monate und darüber verflossen bevor die Königl. 
Regierung dem Marienstifts - Curatorium gegenüber auf die Neu - Turneische 
Bau-Angelegenheit zurückkam. Es geschah dies endlich durch das Schreiben 
vom 19. Februar 1836, das im Eingänge also lautet: 

„Wenn wir die Schreiben des Marienstifts-Curatoriums vom 21 . März, 
1 . September und 6. November 1835 nicht früher beantwortet haben, fo bitten 
wir dies durch mehrere sich der Beendigung der Angelegenheit von andern Seiten 
entgegentretende Hindernisse entschuldigt finden zu wollen. Zur Beseitigung 
dieser Hindernisse bedurften wir der Genehmigung des vorgesetzten Königl. 
Ministeriums; diese ist nunmehr erfolgt und wir hoffen bestimmt, daß di,ese 
vera l te te Sache sich jetzt endlich mit Zustimmung aller dabei Betheiligten güt l ich 
auflöfen wird." Sodann äußerte sich Königl. Regierung zur Sache selbst, 
wie folgt: 

Das Curatorium hatte in den Schreiben vom 21 . März 1835 die Erstattung 
des Werths der drei Marienstiftshufen verlangt. Diesen Antrag lehnte Königl. 
Regierung auf das entschiedenste ab; sie wi l l , so unangenehm die Beschreitung 
des Rechtsweges ihr auch sein würde, die angedrohte Klage und deren Ausgang 
ruhig abwarten, der, nach ihrer Ansicht, niemals das vom Marienstift gewünschte 
Resultat ergeben dürfte. Königl. Regierung glaubt jedoch versichert sein zu 
können, daß es einer K lage gar nicht bedür fen und das Curatorium auch 
ohne dieselbe völlig zufrieden gestellt werden w i r d . Wenn Königl. Regierung 
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in dem Schreiben vom 21 . Juni 1834 vorgeschlagen: Das Curatorium möge 
mit den retablirten Ansiedlern von Neü-Turnei in ein unmittelbares Vertrags-
verhältniß treten, so scheine dies noch kein Grund zu sein, dieserhalb von den 
früheren Contracts-Verhältnissen ganz abzugehen, wie es das Curatorium in dem 
Anschreiben vom 21 . März 1835 gethan, und mit ganz neuen Forderungen her¬ 
vorzutreten. Nach den früheren höhern Orts ergangenen Bestimmungen sollte die 
Stadt Stett in die Landungen des Marienstifts erwerben, den Canon im Ganzen 
an dasselbe abführen und dagegen den einzelnen Retablirten das ihnen an¬ 
gewiesene Land überlassen und von ihnen den Canon einziehen. Die Stadt 
Stettin knüpfte die Übernahme jener Verbindlichkeiten gegen das Marienstift an 
einige Bedingungen, die Seitens der Königl. Regierung nicht genehmigt werden 
konnten, weshalb dem Marienstifts-Curatorium vorgeschlagen wurde, mit den 
Retablirten unmittelbar in Verbindung zu treten. Nachdem dies abgelehnt, hat 
Königl. Regierung an das vorgesetzte Ministerium berichtet, das die von der 
Stadt Stettin erbetene Garantie gewähret hat, so daß jetzt die Stadt die Reta-
blissements-Angelegenheit übernehmen, den erforderlichen Vertrag mit dem Marien¬ 
stift abschließen, und darin die von dem Curatorium unterm 27. M a i 1817 
aufgestellten und durch das' Schreiben des demselben vorgesetzten Ministeriums 
vom 7. December 1818 modisicirten Bedingungen übernehmen und erfüllen wird. 
Was in Bezug hierauf an den Magistrat verfügt worden, theilt Königl. Regie¬ 
rungen Abschrift mit. Aus dieser Verfügung wolle das Marienstifts-Curatorium 

! die Überzeugung gewinnen, daß die Beendigung diefer Angelegenheit auf diefem 
, Wege als gewiß anzunehmen ist, der nunmehr auch dem Curatorium gewiß 

keine ferneren Bedenken und Hindernisse entgegen setzen wird. Nach Ausweis 
des Schreibens vom 21 . Januar 1834 wünscht der Magistrat die Marienftifts-
Ländereien als ein freies, uneingeschränktes und blos mit einer jährlichen Grund¬ 
rente belastetes Eigenthum der Stadt Stettin zu erwerben, worunter das Cura¬ 
torium sich unterm 29. Januar 1834 auch beifällig erkläret hat. Nach dem 
Schreiben vom 2 1 . März 1835 ist dies jetzt sogar der bestimmte Wunsch des 
Kuratoriums, der sonach mit dem des Magistrats völlig übereinstimmt. Hierdurch 
erledigen sich aber die Bedenken des Kuratoriums rücksichtlich der vorbedungenen 
Freiheit von allen Staats- und Oemeindelasten der qu. Ländereien,, und daß das 
Marienstift als Grundherrfchaft zu Turnei könnte angefehen werden, von selbst, 
so daß deshalb nichts mehr zu bemerken ist. , I m Jahre 1830 hat die Oemein-
heiWtheilung des Turneischen Feldes stattgefunden, die 1827 in Gang gebracht 
bis 1859 gefchwebt hat, in welchem Jahre die Ausfertigung des Theilungs-Receffes 
von Seiten der General-Commission unterm 8. December erfolgt ist. Das 
Curatorium hat die daraus erwachsenen Kosten, sowie die für die Ablöfung der 
Aufhütungs-Gerechtsame des Erbzinsgutes Schwarzow, soweit sie die früheren 
Ländereien des Marienstifts betroffen haben, bezahlt und beansprucht die Er¬ 
stattung dieser Kosten. Königl. Regierung erklärt sich bereit, die gedachten Kosten, 
so wie auch die bis 1. Januar 1836 rückständigen jährlichen Canon von 264 Thl r . 
sofort zu bezahlen und b'ittet deshalb um eine specielle Liquidation jener Kosten. 
Sie beliefen sich auf Th l r 49. 19. 8. Pf. für die zur Erbauung von Neü-
Turnei wirklich verwendeten Marienstifts-Ländereien. / 

Die an den Magistrat unterm 15. Februar 1836 erlassene Verfügung der 
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Königl. Regierung erinnert zunächst daran: wie das Ministerium des Innern in 
den Rescripten vom 18. December 1818 und 1. Januar 1836 wiederholt bestimmt, 
und wozu der Magistrat sich in seinem Berichte vom 22. December 1832, und 
später in Übereinstimmung mit den StadtvMrdneten, bereit erklärt hat, soll die 
Erledigung vorliegender Angelegenheit durch Mschließung der Erwerbungsverträge, 
Berichtigung der Besitztitel für die Retablirten, Feststellung der Canons, Aus¬ 
händigung der Besitzdokumente, u. s. w. vom Magistrate besorgt werden. Diese 
Regulirung, so fährt Königl. Regierung fort, wird in zwei wesentlich verschiedene 
The i l e zerfallen, die jedoch unausgesetzt neben einander fort bearbeitet werden 
können. , ' 

I . Kommt es darauf an, daß die zum Retablissement von Neü-Turnei 
verbrauchter Ländereien, die formell noch dem Marienstist gehören, von der 
Stadt Stettin erworben, und die dieserhalb erforderlichen Verträge abgeschlossen 
werden. 

II. Daß mit den Retablirten von Neü-Turnei wegen des übernommenen Canons 
verhandelt, derselbe festgestellt und dann den Retablirten Besitzdokumente ausge¬ 
fertigt und ausgehändigt werden. 

I . Was den Erwerb der zum Retablissement von Neü-Turnei verbrauchten, 
dem Marienftift gehörigen Ländereien, Seitens der Gemeinde Stettin angeht, so 
haben, die Stadtverordneten, ihre Einwilligung dazu in den Beschlüssen vom 
17. Januar, 18. Februar 1833 und 29. M a i 1834 an einige Bedingungen ge¬ 
knüpft, die zu erfüllen Königl. Regierung ohne höhere Genehmigung nicht ver¬ 
sprechen durfte. Wenn das Ministerium sie nunmehr ermächtigt hat — 

der Stadtgemeinde Stettin die Zusicherung zu ertheilen, daß Fiskus für den 
von den Retablirten zu Neü-Turnei vom 1. Januar 1736 ab zu erlegenden 
Canon aufkommen werde, falls Letztere durch eine Belagerung Stettins 
außer Stand gesetzt werden sollten, den Canon an die Kämmereikasse ab¬ 
zuführen, 

und, Königl. Regierung diefe Zusicherung hiermit gibt, wenn sie ferner verspricht, 
das Marienstift wegen des rückständigen Canons bis zum 1. Januar 1836 voll¬ 
ständig zu befriedigen, so daß die Kämmerei keinen Ausfall hierbei zu vertreten 
hat, und wenn sie endlich dem Magistrate die Zusicherung ertheilt, für die 
Kosten, welche durch die Separation der Marienftifts-Ländereien und durch die 
Regelung der Ablösung der auf denselben früher haftenden Servitute, sowie für 
alle Kosten, die durch die Erwerbung der zum Retablissement von Neü-Turnei 
verwandten Grundstücken für den Magistrat bei Aufnahme der Contracte und 
Verhandlungen und bei Berichtigung des Hypothekenbuchs für denselben entstehen 
werden, aufzukommen, und diefelben zu berichtigen, so werden die Stadtverord¬ 
neten im wohlverstandenen Interesse der Stadt gewiß keine Bedenken weiter haben, 
in die Übernahme der Retablissements-Angelegenheit durch die Stadt Stettin vom' 
1. Januar 1836 ab zu willigen und den Magistrat zur Abschließung der hierzu 
erforderlichen Verträge mit -dem Marienftift und den Retablirten in Neü-Turnei 
zu ermächtigen. 

Der Magistrat wird daher von der Königl. Regierung angewiesen, unter 
nochmaligem umständlichen Vortrage des Sachverhältnisses, die vorstehenden Versiche¬ 
rungen den Stadtverordneten mitzutheilen^ ihren Beschluß in Folge derselben, 
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wegen Übernahme der Retablissements - Angelegenheit von Neü-Turnei vom 
1. Januar 1836 zu veranlassen und bei der nicht zu bezweifelnden Zustimmung 
der Stadtverordneten-Versammlung^ofort mit dem Marienstift den erforderlichen 
Vertrag abzuschließen. M 

Was nun das vom Marienstift zu erwerbende Land selbst betrifft, so soll 
dasselbe nach einer Angabe des Marienstifts vom 25. Mai 1817 einen Flächen¬ 
inhalt von 156 Mg. 134,5 Ruthen haben; nach der spätern Separation der 
Tu'rnei-Ländereien, wozu auch jene Marienstifts-Landungen gehören, nach einigen 
Vertauschungen mit benachbarten Grundbesitzern, die bei der Separation ebenfalls 
formell berichtigt sind, und nach einer spätern Vermessung nach §.16 des Ge-
meinheits-Theilungs-Recefses des Turneier Stadtfeldes vom 12. October 1830 
betragen aber die Ländereien des Marienstifts wie oben (S. 424) bereits nachgewiesen 
wurde . . Mg. 179. 33„ Ruth. 
wovon das Marienstift sich freilich die nahe am Glacis 

belegenen . . . . . . . . ' . . . . . . Mg. 15. 86 Ruth. 
reservirt hat, so daß zur Anlage und zum Aufbau von " " 

Neü-Turnei w i r k l i c h . . . . . . . . . . . Mg. 163. 127,̂  Ruth. 
verbraucht sind. Diese zuletzt genannte Fläche bildet den eigentlichen Gegenstand 
des zwischen der Stadt Stettin und dem Marienstift abzuschließenden Vertrags. 
Ursprünglich war es die Absicht, daß das Marienstift diese Ländereien zu Erb¬ 
pacht-Rechten überlasse, und dagegen einen unablöslichen Erbpacht-Canon erhalte; 
Der Magistrat sprach jedoch unterm 22. December 1833 den Wunsch aus, den 
zum Retablissement Verwendeten Grund und Boden als freies> unbeschränktes und 
blos mit einer Grundabgabe belastetes Eigenthum, ohne Beimischung von Rechten 
aus Erbzins- oder Erbpacht-Verhältnissen, zu erwerben, weshalb Königl. Regie¬ 
rung dem Marienftifte diesen Wunsch mittheilte und unterm 29. Januar 1834 
die bereitwillige Versicherung vom demselben erhielt, auf die Wünsche des Magi¬ 
strats emgehen und seiner Zeit die nöthige Genehmigung des vorgesetzten 
Mmcherwms dazu einholen zu wollen, welche ohne Zweifel ertheilt werden dürfte, 
so daß von Mer Seite der Eigenthums-Erwerbung der gedachten Marienstifts-
Landermen Seitens der Stadtgemeinde Stettin sich keine Hindernisse mehr ent¬ 
gegenstellen, es vielmehr nur noch auf die Bedingungen ankommt, unter denen 
d:e Stadt Stettin we gedachten Ländereien vom Marienstift erwerben kann. 
">5 , . ? " ^ " Dingen wichtig ist hierbei der dem Marienstift zu gewährende 
Mrkche Canon, oder vielmehr, da die Stadt Stettin jetzt die qu. Ländereien zu 
ftnem Elgenthum erwerben wil l , die dem Marienstift zu gewährende jährliche 
3 ? ^ . . . ^ Men waltete Anfangs zwifchen dem Marienstift und der vormaligen 
Retabkssements-Commisston Streit ob, indem das erftere 304 Thlr. jährlich forderte, 
wahrend d:e letztere nur 176 Thlr. oder höchstens 200 Thlr. geben wollte; bis 
dann endlich das vorgesetzte Ministerium des Marienstifts unterm 7. December 
! ^ I ^ / / ^ " ^ ^ ^ jährliche Canon für jetzt 264 Thlr. betragen, daß diese 
^64 Thlr. auf Roggen nach den Stettiner Mittlern- 30jährigen Martini-Markt-
prelse von 1787 bis 1816 incl. reduclrt, dieser Körnerbetrag als eigentlicher 
Canon festgestellt, er jedoch jederzeit nach dem 30jährigen Durchschnittspreise also 
für Walpurgis 1817-47 mit 264 Thlr., für die Veriode von 1847-77 nach 
dem Preye von 1817—1847 incl., und soferner gezahlt werden solle. Der jetzt 
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und bis Walpurgis 1846 zu entrichtende Canon ist also 264 Thlr., was auf 
Roggen nach dem Mittlern 30jährigen Stettiner Marktpreise von 1787 bis 1816 
incl. reducirt, den Scheffel Roggen zu Thlr. 1. 23. 11 Pf. gerechnet, 146 
Scheffel 1 2 ^ Metze Roggen ergibt, die den Canon oder die Grundrente aus¬ 
machen, welche das Marienstift für die abgetretenen Landungen erhalten soll. Wie 
weiter unten noch näher angegeben wird, haben die Retablirten von Neü-Turnei 
jedoch keinen wechselnden Canon übernommen, sondern einen ein für allemal 
bestimmten, weshalb die Stadt Stettin entweder diese Chance der wechselnden 
Getreidepreise übernimmt, oder das Marienstift die Bedingung des Wechsels des 
jährlichen Canons fallen läßt und sich mit Feststellung einer unwandelbaren Grundrente 
einverstanden erklärt. Das erstere erscheint für die Stadt vortheilhaft, das andere aber 
für das Marienstift, indem die Getreidepreise durch Krieg und andere außerge¬ 
wöhnliche Umstände in den bei der Fixation auf 264 Thlr. zum Grunde gelegten 
Jahre 1787 bis 1816 so ungewöhnlich hoch waren, daß eine gleiche Höhe für 
die Zukunft nicht zu erwarten, und somit eine Herabsetzung der jährlichen Rente 
pro 1847—1877 als gewiß und für die Periode nach 1877 als im hohen Grade 
wahrscheinlich anzunehmen ist. ^ 

Die übrigen bei dem Vertrage mit dem Marienstift noch zum Grunde zu 
legenden Bedingungen find in dem Schreiben des Marienstifts-Curatoriums vom 
27. Mai 1817 und in dem Rescript des Ministers der geistlichen und Unterrichts-
Angelegenheiten vom 7. und des Ministers des Innern vom 18. December 1818 
enthalten (s. oben) und bemerkt Königl. Regierung dazu, was folgt. 

Zu 1) ist, wie schon oben angeführt, nach den später erfolgten Vertaufchungen 
und Vermessungen das vom Marienstift zu erwerbende Marienstiftsland nicht 
156 Mg. 134,5 Ruth, sondern 163 Mg. 127,5 Nuth., groß. 

Zu 2) ist wegen der jährlichen Rente schon oben das Nöthige gesagt. 
Zu 3) übernimmt nicht Fiscus die Abführung der Iahresrente sondern die 

Kämmereikafse und die Stadt ist es, welche die Ländereien erwirbt. Die der Stadt 
von Seiten des Fiscus zugesicherte Garantie ist schon oben angegeben. 

Zu 4) Diese Bedingung fällt von selbst fort, da die Stadt das Eigenthum 
der Ländereien erwirbt, eben so fallen die Bedingungen — 

Zu 5 und 6) aus. Die Bedingungen 7 und 8) find aber längst erledigt. 
Zu 9) ist dem Magistrat bekannt, daß das Vorwerk Scheune und das 

Stettiner Schlächtergewerk mit ihren angeblichen Hütungsgerechtsamen aus dem 
Turneifelde präcludirt oder rechtskräftig abgewiesen sind. Was aber die Hütungs-
gerechtsame des Kämmerei-Erbzinsgutes Schwarzow angeht, so ist dem Magistrate 
bekannt, daß diese Inhalts Recesses vom 12. und 13. October 1830 bereits durch 
Kapital abgelöst sind. Dies Ablösungs-Kapital betrug für fämmtliche Marien-
stifts-Ländereien Thlr. 55. 1. 4 Pf., die das Marienstift bereits gezahlt hat. 
Wenn nun aber das Marienstift selbst 15 Mg. 86 Ruth, zurückbehalten hat, und 
die Stadt Stettin nur die übrigen Ländereien erhält, so beträgt die verhältniß-
mäßig von jenem Ablösungs-Betrage für die Hütungsgerechtsame von Schwarzow 
auf die 15 Mg. 86 Ruth, fallende Rate Thlr. 4. 28. 4 Pf., dagegen die uuf 
die zum Retablissement von Neü-Turnei verwendeten Ländereien fallende Rate 
Thlr. 50. 3 Sgr. Diese' müssen dem Marienstift von der Stadt erstattet 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. VIII. 55 
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werden; die wieder dadurch entschädigt wirb, baß 5 Procent von diesen Thlr . 
50. 3 Sgr. M Ttzlr. 2. 15. 2 Pf . d M jährlich von dm Retablirtm 
zu Neü-Turnei aufzubringenden Canon zugeschlagen und von der Kämmerei erhoben 
wechen. / 

Zu 10) ist dem Magistrat schon oben eröffnet worden, daß die hier gedachten 
Kosten von Seiten der Köttigl. Regierung 'berichtigt werden sollen. 

Nach diesem Allen, so schließt die an den Magistrat unterm 19. Februar 
1836 erlassene Regierungs-Verfügung zu I , werden sich keine Hindernisse der 
endlichen Abschließung des Vertrags Seitens der Stadt Stettin mit dem Marienstift 
mehr entgegen stellen. Königl. Regierung macht es dem Magistrat ganz beson¬ 
ders zur Pflicht, diese so sehr veraltete und verzögerte Angelegenheit mit mög¬ 
lichstem Eifer und möglichster Schnelligkeit zu betreiben. 

I I . (Das Resultat der mit den Angesiedelten zu Neü-Turnei eingeleiteten Ver¬ 
handlungen wegen des Canons von jedem Einzelnen wird weiter unten seine 
Stelle finden.) 

Der Ober-Präsidenj von Pommern, wirkl. geheimer Rath Sack, hatte die 
Absicht, bei Stettin einen Provinzial-Schulgarten anzulegen. Zur Ausführung 
dieses Plans hatte er sich von dem Marienstifts-Lande welches zur Anlage 
von Neü-Turnei verwendet worden ist, eine 12 M g . 23 Ruth, große Parcele 
reservirt. Diese war ihm auch s. Z . förmlich übergeben worden. A ls nun die 
endliche Abschließung des Vertrags zwischen dem Marienstift und der Stadt 
Stettin in Fluß gebracht war, beanspruchte der Magistrat den nunmehrigen Ober-
Präsidenten >v. Bonin wegen Abschlusses eines förmlichen Contracts über den 
Erwerb dieser Parcele. Derselbe erklärte aber in eine man den Magistrat sowol als 
an das Marienstifts-Curatörium gerichteten Rescript vom 6. Jun i 1836, daß dem 
Verlangen des erftern zu entsprechen, unter den obwaltenden Umständen nicht 
angemessen erscheine. Die Stadt Stettin sollte die reservirte Parcele vom Marien¬ 
stift kaufen, um sie dem Ober-Präsidium wieder abzutreten, das sie dann erst dem 
Konsistorium und Provinzial-Schul-Collegium, zu dessen Ressort der intendirte 
Pruvinzial-Schulgarten gehören würde, überlassen müßte. Bei dem gegenwärtigen 
Mangel an Fonds zur definitiven Anlage eines derartigen Gartens und jedenfalls 
zur Vereinfachung der Angelegenheit sei es daher viel angemessener, daß das 
Marienstift die in Rede seiende Parcele von 12 M g . 23 Ruth, noch behalte und 
nicht mit an die Stadt Stettin veräußere. Um diese Größe vermindert sich 
demnach die Fläche des Marienstiftslandes, welche die Stadt zu erwerben hat, 
demnach auch die Iahresrente, welche an das Marienstift vom Magistrat abzu-
führen ist. Von den 12 M g . 23 Ruth, sind 8 M g . 30 Ruth, in zwei Parcelen 
bis Ende 1837, bezw. biß Ende 1839 verpachtet, um dieselben nicht ganz unge-
nützt liegen zu lassen, während der Überrest von 3 M g . 173 Ruth, einem 
Gärtner für die Kultivirung desselben bis Ende 1836 überlassen ist, so daß das 
Ganze dem Marienstift nicht sogleich zurückgegeben werden kann. Ober-Präsident 
v. Bonin ist aber bereit, .vom 1. Januar 1836 ab den für die 12 M g . 23 Ruth, 
ermittelten Canon von Thl r . 24. 26. 2 Pf. so lange an das Marienstift zu 
zahlen, bis diese Ländereien demselben in Natur zurückgegeben werden. 
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Nach den früheren Bestimmungen der Königl. Regierung sollte der zwischen 
dem Marienstift und dem Wagistrat abzuschließende Contract sich erstrecken 
auf . . . 
Davon gehen 

nach Obi¬ 
gem ab . 

und es bleiben 
daher . 

als Gegenstand des Cöntracts der von dem Magistrat entworfen, und im Entwurf 
vor der Ausfertigung, von dem zweiten Rönigl. Curator des Marienstifts, 
Regierungsrath Heegewaldt, gut geheißen worden ist. Der Contract selbst aber 
lautet wie folgt: — 

Kaufvertrag zwischen dem Marienstift und der Stadt Stettin wegen drei 
Hufen Landes. 

Zwischen dem Königlichen Marienstifte, vertreten durch das Königl. Marien-
stifts-Curatorium einer- und der Stadt Stettin, vertreten durch Magistrat und 
Stadtverordnete, anderer Seits, ist nachstehender Kaufcontract geschlossen worden: 

§ 1. Das Königliche Marienstift verkauft von feinem, im Hypothekenbuche 
des hiesigen Königl. Stadtgerichts Vol. XI., Fol. 235 verzeichneten, auf dem 
Stettinfchen, Stadtfelde Turnei belogenen Ackerlande an die Stadt Stettin eine 
Parcele von 151 Mg. 104,z Ruth. Ackerland zum eigenthümlichen Besitze mit 
allen Rechten und Verbindlichkeiten, welche für das Königl. Marienstift mit dem 
Besitze dieses Grundstücks bisher verbunden gewesen sind. 

§ 2. Die Übergabe dieses Grundstücks ist bereits erfolgt, die Gränzen sind 
beiden Contrahenten zur Genüge bekannt und der angegebene Flächeninhalt wird 
auf den Grund des § 16 des Gemeinheittheilungs-Recefses des Turneier Stadt¬ 
feldes vom 12. October 1830 (bestätigt den 11. Februar 1831) als richtig an¬ 
genommen. 

§ 3. An Kaufgeld zahlt die Stadt Stettin dem Königl. Marienstift fofort 
nach erfolgter Bestätigung dieses Vertrages die Summe von Thlr. 50. 3 Sgr.,*) 
und außerdem vom 1. Januar 1836 ab, eine jährliche, postnumerando zu Wal¬ 
purgis (1. Mai) jedes Jahrs fällige Rente von 132 Sch. 1 5 ^ Mtz. Roggen. 
Diefe Rmte wird jedoch nicht in Natur, fondern nach dem 30jährigen Stettiner 
Mittlern Martini-Marktpreise in der Art entrichtet, daß alle 30 Jahre eine neue 
Berechnung des Geldbetrags eintritt, und die so festgestellte Rente während der 
nächstfolgenden 30 Jahre unverändert bleibt. Für die 30 Jahre 1787 bis 1816 
incl. war der mittlere Martini-Marktpreis des Roggens zu Stettin Thlr. 1. 23.11 Pf. 
pro Sch., und danach würde die Rente für den Turnus 1817—1846 incl. 
Thlr. 239. 3. 10 Pf. betragen. Da die Stadt Stettin die Rente jedoch erst 
vom 1. Januar 1836 ab bezahlt, so entrichtet dieselbe zu Walpurgis 1836 nur 
den Rentenbetrag für die Monate Januar bis April 1836 incl. mit Thlr. 79. 21.3 Pf., 
wohingegen zu Walpurgis 1837 und bis 1846 incl. jedesmal die volle Rente 

*) Dies Kaufgeld ist der oben nachgewiesene Betrag der Ablösungs-Summe für die 
Hütungsgerechtsame des Gutes Schwarzow. 

55* ' 
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von Th l r . 239. 3. 10. Pf. gezahlt, wird. Zu Walpurgis 1847 tr i t t für die 
Periode 1847 bis 1876 incl. eine neue Berechnung der Rente nach den Durch¬ 
schnittspreisen pro 1817 bis 1846 incl. ein, ebenso zu Walpurgis 1877 eine neue 
Berechnung für die Periode 1877 bis 1906 nach den Durchschnittspreisen der 
Jahre 1847 bis 1876 incl., und so for t .^ 

§ 4. Eine Sicherstellung dieser Rente durch Eintragung auf das verkaufte 
Grundstück kann nicht erfolgen, da letzteres zu den Retabliffements der Vorstadt 
Neü-Turnei verwendet und von der Stadt Stettin wiederum an einzelne Besitzer 
eigenthümlich veräußert ist. Es haftet jedoch dem Königl. Marienstifte die gc-
sammte Kümmere: der Stadt Stettin für diese Rente. 

§ 5. Die Kosten und den Stempel dieses Vertrages übernimmt die Stadt 
Stettin. 

Stettin, den 14. Ju l i 1836. 
Die Stadtverordneten. 

Gouit, Wilsnach „ ' Wiesenthal. Carton. Luck. Leich-
Vorsteher. Protokollführer. ^ - d.) spr ing. Kluge. A. Thomas. 

Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath. 
Masche. Dickhof. > ( I . . 8.) Pitzschky. Schmidt. 

Vorstehender Contract wird hiermit von uns auf Grund des Rescripts des 
Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten vom 
10. September 1836, welches wörtlich also lautet: — „Auf den Bericht des 
Marienstifts-Curatoriums vom 24. v. Monats trägt das unterzeichnete Ministerium 
bei dem darin angezeigten Sachverhältniß kein Bedenken, den beantragten Verkauf 
des 151 M g . 104,5 Ruthen Turneischen St i f ts Acker an die Stadt Stettin, 
gegen ein Kaufgeld von Thlr . 50. 3 Sgr. und eine fortlaufende Rente von 
zährlich 132 Sch, 1 5 ^ Mtz. Roggen, welche vom 1. Januar 1836 ab alljährlich 
zu Walpurgis (1 . Mai) in Gelde nach dem 30jährigen Stettiner Mittlern Mar-
tini-Marktpreife zu entrichten ist und die für den Turnus bis 1846 jährlich 
Thlr . 239. 3. 10 Pf. beträgt, sowie unter den übrigen stipulirten Bedingungen, 
zu genehmigen und das Marienstifts-Curatorium zum Abschlüsse des anbei zurück¬ 
erfolgenden Contracts zu ermächtigen." 

Berl in, den 10. September-1836. 
„Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten." 

v. Altenstein, 
in allem seinen Punkten und Klauseln genehmigt. 

Stettin, den 12. November 1836. 
Marienstists- /^ c, > Curatorium. 

v. Mittelstaedt. (^- ».) Heegewaldt. 
Der dem Ministerium vom Marienstifts-Curatorium unterm 24. August 1836 

erstattete Bericht enthält viel Bekanntes, doch aber auch manches Neue, so daß 
es zum vollen Verständniß der Angelegenheit angemessen erscheint, ihn seinem 
ganzen Inhalte nach hier aufzunehmen. Er lautet wie folgt: 

„Das Marienstift besitzt auf dem zum Turnei bei Stettin gehörigen Felde 
3 Pommersche Hufen, welche bis zum Jahre 1817 in Zeitpacht ausgethan waren, 
von da ab aber, ausschließlich einer Fläche von 15 M g . 86 Ruth., welche auch 
ferner und noch jetzt verzeitpachtet ist, resp. von der hiesigen Königl. Regierung 



Die Vorstadt Neü-Turnei. 437 

und der zum Retablissement der bei der Belagerung Stettins im Jahre 1813 
eingeäscherten Gebäude der Vorstädte Hierselbst, besonders niedergesetzten Commission 
zum Wiederaufbau unter dem Namen „Neü-Turnei" mittelst Schreibens vom 
6. December 1816 in Anspruch genommen worden sind. Das Geschäft der Abtretung 
dieses Ackers zu besagtem Zweck ist indeß Gegenstand so weitläufiger Verhandlungen 
gewesen, daß es erst jetzt zum definitiven Abschluß hat gebracht werden können, 
und erlauben wir uns, Ew. Exc. die Hauptmomente des bisherigen Ganges desselben 
folgend, in gedrängter Kürze ehrerbietigst vorzutragen. 

„Die Retablissements-Commission hatte sich, ohne zuvor mit den ihr auf 
Verlangen unterm 23. Mai 1817 mitgetheilten Bedingungen, unter denen die 
Überlassung des Ackers erfolgen könne, und wonach für die erbpachtliche Abtretung 
der ursprünglich auf 156 Mg. 127,. Ruth, bestimmten durch die Separation 
und Vermessung inzwischen richtig auf 163 Mg. 127,5 Ruth, ermittelten Fläche, 
ein unabänderlicher jährlicher Canon von 304 Thlr. festgesetzt war, — sich ein¬ 
verstanden zu erklären, den Acker zugeeignet und solchen zu theilweis inzwischen 
schon bebauten Baustellen ausgegeben. Die Königl. Regierung erklärte in dem 
Schreiben'vom 7. September 1817 ausdrücklich auf Veranlassung unserer dagegen 
erhobenen Reclamation, daß die Retablissements - Commission ihrer Anweisung-
gemäß verfahren habe, wenn sie diese Grundstücke bereits als Bauplätze in Besitz 
genommen und zum größten Theil vertheilt habe, da die Erwerbung derselben 
schon genehmigt sei und es nur auf die Regulirung des Canons ankomme, 
welchen die Retablisfements-Commission den Bauenden aufzuerlegen habe, und 
der demnächst von der Stettiner Kämmerei einzuziehen und in einer runden Summe 
zur Stiftskasse abzuführen sei. Die von uns gestellten Bedingungen wurden ge¬ 
nehmigt, nur daß nicht die Regierungs-Hauptkasse, sondern die Kämmerei Stettin 
die Zahlung übernehmen und daß der Canon erheblich niedriger, als von uns 
gestellt, festgesetzt werden müsse. 

„Wir trugen nunmehr dem uns damals vorgesetzten Ministerium des Innern 
unterm 12. October 1817 unsere Bedenken gegen das von der Königl. Regierung 
beobachtete Verfahren ausführlich vor; wie wir mit vollem Recht aus der ohne 
unser Wissen vorgenommenen Besitzergreifung unserer Ländereien min¬ 
destens die stillschweigende Genehmigung der vorausgestellten Bedingungen hätten 
schließen müssen, und daß, wenn wir die verlangte Gewährleistung des Fiskus 
um die jedesmalige Canonzahlung aus der Regierungs-Haufttkasse aufgeben sollten, 
dies nur geschehen könnte, falls der Magistrat uns dagegen Pupillar-Sicherheit 
gebe. Das Ministerium des Innern billigte unsere Ansicht vollkommen, verlangte 
die Steigerung des Canons nach Verhältniß der sich steigernden Getreidepreise 
von 30 zu 30 Jahren, wie die Sicherheit des Canons durch gehörige Stipu-
lationen. Die hierauf allein üher die Höhe des geforderten Canons fortgesetzten 
Verhandlungen führten endlich zu dem Resultat, daß wir das Areal» unterm 
30. Januar 1819 mit dem ausdrücklichen Vorbehalt für übergeben annahmen, 
daß die Königl. Regierung, oder an deren Stelle der Stettiner Magistrat, die 
von uns normirten Bedingungen erfülle, und daß Ew. Exe. mittelst Schreibens 
vom 7. December 1818 an des Herrn Ministers des Innern v. Schuckmann 
Exc. die Veräußerung der fraglichen Ländereien lediglich nach Anleitung der unterm 
23. Mai 1817 von uns aufgestellten Bedingungen mit der Veränderung zu ge-
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nehmigen geruheten, daß der Canon unter Vorbehalt einer Abänderung nach 
ZOjährjgem Durchschnittspreise auf 264 Thlr . festgesetzt werde, der Magistrat dem 
Sti f te mit dem städtischen Vermögen für diesen Canon hafte und ihn zur Ver¬ 
fallzeit in unzertrennter Summe und ohne Rücksicht, ob von den einzelnen Debenten 
der Beitrag eingezahlt sei oder nicht, an dasselbe abtrage. 

„Auf Grund dieser Genehmigung ist nun endlich nach so vielem Hin- und 
Herschreiben während eines Zeitraums von fast 20 Jahren, nach Beseitigung 
verschiedener dem St i f t gemachten durchaus nicht annehmbaren anderweiten Pro¬ 
positionen und nach der hierdurch entstandenen bedeutenden Verzögerung der 
Sache, die nicht sowol durch die städtische Verwaltungs-Behörde — welche die 
Schließung des Vertrages deshalb, verweigerte, weil sie die nunmehr vom Fiscus 
übernommene Garantie für den von den Turneier Retablirten zu erlegenden 
Canon im Falle, der Insolvenz bei einer Belagerung Stettins nicht übernehmen 
wollte, — als auch durch die Retablirten selbst, — die sich mit ihren jetzt 
größtentheil deteriorirten und eingewöhnten, also ziemlich werthlosen Häusern in 
sehr schlechten subhastationsfähigen Umständen befinden — und durch die uns 
bisher immer verantwortlich gewesene und desfalls bereits mit der gerichtlichen 
Klage bedrohte hiesige Königl. Regierung herbeigeführt ist, — unterm 14. J u l i 
d. I . mit der Stadt Stettin derjenige Vertrag geschloffen, den wir Ew. Exc. 
hierneben im Duplicat-Exemplar ganz.gehorsamst überreichen. Bei dieser Con-
tractschließung ist aber insofern eine Änderung gegen die von Ew. Exc. unterm 
7. December 1818 ertheilte Genehmigung eingetreten, als statt der damals be¬ 
absichtigten Vererbpachtung jetzt dem Verlauf der qu. Ländereien gegen Stipulation 
eines Canons der Vorzug gegeben ist, weil das Obereigenthum derselben für das 
S t i f t von keinem wesentlichen Nutzen, wol aber von nicht unbedeutendem Na^thei l 
sein könnte, wenn dasselbe als künftige Grundherrschaft von Neü-Turnei — 
welches gleichsam zum Exil verschiedenen Gesindels und ein Asyl vieler Armen 
geworden ist — zur Last der Armenpflege, der Gerichtsbarkeit, ;c. angezogen würde. 

, „Unter diesen. Umständen, da wir wegen des Canons bis zum 1. Januar 
1836 von der Königl. Regierung befriedigt sind uns wegen der auf den veräußerten 
Thei l des Turneischen Stiftslandes treffenden Gemeinheittheilungs- und Hütung-
Ablösung-Kosten von derselben binnen Kurzem befriedigt werden, und da es 
endlich bei der im § 4 von Seiten der Stadt Stettin mit ihrer ganzen Kämmerei 
gewährleisteten Zahlung des Canons einer besondern hypothekarischen Sicherstelluug 
nicht bedarf, bitten Ew. Gxc. wir ganz gehorsamst: 

Den Verkauf von 151 M g . 104,5 Ruth. Turneischen St i f ts W e r an die 
'Stadt Stettin gegen ein Kaufgeld von Thlr. 50. 3 Sgr. und eine jährliche 
WLwuillSi'g.Mo zu Walpurgis (1 . Ma i ) jedes Jahrs fällige, vom 1. Januar 
1836 ab laufende Rente von 132 Sch. 1 5 ' / ^ Mtz. Roggen, welche jedoch 
nicht in Natur, fondern nach dem 30jührigen Stettiner mittler« Martini-Markt¬ 
preise in der Ar t entrichtet wird,daß alle 30 Jahre eine neue Berechnung des 
Geldbetrages eintritt und die für dm Turnus 1817—1846 incl. — da der 
mittlere Martini-Marktpreis des Roggens in Stettin für die Jahre 1787—1816 
incl. pro Scheffel Thlr.. 1. 23. 11 Pf . war, — jährlich Th l r . 239. 3. 10 Pf. 
betragt, hochgeneigteft genehmigen und somit den vorliegenden Contract bestäti-
gen zu wollen. 
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„M i t dieser Bitte verbinden wir aber einen zweiten Antrag, der den Vor¬ 
behalt des übrigen Theils des nach richtiger Vermessung jetzt 163 Mg. 127,^ Ruth, 
betragenden gesammten Retablissements-Landes von 12 Mg. 23 Ruth, betrifft. 
Diese Fläche gehörte ebenfalls zu dem Areal, wovon der Canon von Ew. Exc. 
auf 264 Thlr. festgestellt ist. Inzwischen hat das Königl. Ober-Präsidium gegen 
die darauf treffende jährliche Rente von 13 Sch. 13"/^ Mtz. Roggen, in Gelde 
Thlr. 24. 26. 2 Pf. zum Behuf eines Hierselbst anzulegenden Schulgartens für 
die Provinz, wozu sie seit längerer Zeit, nur mit dem Unterschiede, ausersehen 
war, daß sie erst der Magistrat acquiriren, und dieser sie hiernächst wieder ver¬ 
äußern sollte, — directe von uns für das Königl. Consiftorium und Provinzial-
Schul-Collegimn in Anspruch genommen, in der Art, daß diese Fläche, welche in 
zwei Theilen von dem Königl. Ober-Präsidium bezw. bis Ende 1837 und Ende 
1839 verzeitpachtet ist, vor Ablauf dieser Pachtzeit in den Naturalbesitz des 
Stifts zurückgegeben, dahingegen der ermittelte Rentebetrag bis dahin von dem 
Königl. Ober-Präsidium zur Stiftskasse berichtigt wird. Da dieser Theil Landes 
zum Provinzial-Schulgarten geeignet ist und wir nicht zweifeln, denselben bis 
dahin, daß die nach der Äußerung des Kgl. Ober-Präsidiums jetzt fehlenden 
Fonds die definitive Anlage eines solchen gestatten, hiernächst angemessen ver¬ 
pachten oder nöthigenfalls vererbpachten zu können, so sind wir mit dem An¬ 
trage des Königl. Ober-Präsidiums einverstanden und bitten Ew. Excellenz ganz 
gehorsamst: uns zur Annahme Desselben ermächtigen zu wollen. 

(Gezeichnet ist das Concept dieses Berichts von den beiden Königl. Cura-
torien des Marienstifts: v. Mittelstadt und Heegewaldt, und von dem Stän¬ 
dischen Curatur v. Schöning). 

Das Ministerial-Rescript vom 10. September 1836, welches auf den letzten 
Theil des Berichts Bezug hat, lautet wie folgt: 

„Ferner ist das Ministerium auch mit der gleichfalls befürworteten Reser¬ 
vation des übrigen, noch bis Ende 1837 und resp, 1839 verpachteten Theils 
von dem in Rede stehenden Stiftslande, 12 Mg. 23 Ruth, enthaltend, zum 
Zwecke der demnächstigen Anlage eines Provinzial-Schulgartens einverstanden 
und überläßt demnach dem Marienstifts-Curatorium, auch in dieser Beziehung 
das Weiter-Erforderliche zu überlassen." ^ 

An dem Tage, an welchem das Marienstifts-Curatorium die Genehmigung 
des Contracks vom 14. Juli 1836 ausfertigte, nämlich am 12. November 1836, 
(f. oben) richtete das Kuratorium ein Schreiben an den Magistrat, worin dem¬ 
selben kund gegeben wurde, daß in dem Vertrage Irrthümer aufgefunden seien, 
nachdem bei dem Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten die Bestätigung 
des Contracts bereits beantragt worden war. „Wir haben, sagte das Curato-
rium, um die Sache unserer Seits nicht aufzuhalten, den Kaufcontract zwar geneh¬ 
migt, indessen ist diese Genehmigung doch nur unter der ausdrücklichen Voraus¬ 
setzung und Bedingung erfolgt, daß Magistrat geneigt sein werde, die aufgefun¬ 
denen Irrthümer, welche eins ins andere gerechnet, dem Marienftifte nachtheilig 
sind, durch Zahlung des unten ermittelten Ablösungs-Kapitals an das Stift 
auszugleichen. Diese Irrthümer liegen nun darin, daß einmal die Reduction 
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des Canons von 264 Thlr. jährlich auf Roggen, den Scheffel zu Thlr. 1. 23. 6 Pf. 
mit 146 Sch. 12"/2 M. 
nicht richttg ist, fondern vielmehr folcher genau und richtig 

gerechnet . . 146. Sch. 1 4 ^ M. 

also^ . . . . . . . . . . ' — Sch. 1^94 M. 

mehr beträgt; und zum zweiten: auf den dem Marienstift verbleibenden Provin-
zial-Schulgarten von 12 Mg. 23 Ruth, fowol die Zinsen des Kaufgeldes von 
50 Thlr. 3 Sgr., als auch die vier Procent Recepturgebühren mit revartirt 
sind, was beides nicht angänglich und vielmehr das Stift berechtigt ist, zu ver¬ 
langen, daß ihm der Provinzial-Schulgarten ohne irgend eine demselben aufge¬ 
bürdete Last zurückgegeben werde, wohingegen es sich von selbst versteht, daß 
das Stift dem Magistrate den auf den Provinzial-Schulgarten treffenden Theil 
des Kaufgeldes erstatten muß; dieser beträgt nach dem Verhältnis des für den 
Provinzial-Schulgarten ermittelten Werthes von 193,^ zu dem auf 2152,^., F. 
festgestellten Gesammtwerth von 50 Thlr. 3 Sgr. — ganz genau 4 Thlr. 14 Sgr. 
10V2 Pf.; und nach demselben Werthsverhältniß kann der Provinzial-Schul-
garten zu dem Canon von 264 Thlr. nur Thlr. 23. 20. 9 Pf. beitragen, oder 
diesen Geldbetrag in Roggenrente, den Sch. zu Thlr. 1. 23. 11 Pf., verwandelt: 
13 Sch. 2"/i2 Mtz. Wenn nun der Magistrat- von 

dem auf . . . . . . Sch. 146. 14"/<., Mtz. 
Roggen zu erhöhenden Canon in dem Kaufcontract nur „ 132. 15^/ 
übernommen hat, so würden auf den Provinzial-Schul¬ 

garten treffen „ 13. 
Derfelbe kann aber, wie vorstehend gezeigt, nur über¬ 

nehmen „ 13. 2 " / ^ „ 
mithin ist eine Minus-Differenz von „ —. 12'/,^ „ 
vorhanden, für welche wir, den Sch. zu Thlr. 1. 23. 11 Pf. gerechnet, eine 
baare Rente von Thlr. 1. 10. 8 Pf., und diese mit 5 Prct. kapitalisirt, ein 
Ablösungs-Kapital von Thlr. 27. 3. 4 Pf. 
in Änfpruch nehmen; davon geht der Beitrag des 
Provinzial - Schulgartens zu dem 50 Thlr. 3 Sgr. 

betragenden Kaufgelde mit Thlr. 4. 14. 10'/-2 Pf-
ab. Der Magistrat wird also zur völligen Ausglei¬ 

chung obenberegter I r r thümer an die Marien-
ftiftskasse noch zu zahlen haben, — rund . . Thlr. 22. 18. 6 Pf. 

Bei obiger Berechnung sind jedoch überall die vorkommenden großen Bruchzahlen 
auf solche reducirt und bezw. verringert worden, welche sich leicht übersehen und 
in der Berechnung einer von der andern subtrahiren lassen. Wir stellen anHeim, 
die Richtigkeit dieser Berechnung zu prüfen und bitten den Magistrat nur eine 
demnächstige bestimmte Erklärung dahin, daß derselbe das verbleibende Ablösungs-
Kapital, an das Stift zu zahlen übernehmen will, so wie wir auch seiner Zeit 
und nach berichtigtem Hyvothekenwesen der Rückgabe' des mit dem nöthigen Ab-
schreibungs-Vermerk versehenen Duvlicat-Eontracts entgegen sehen". 
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Die Rückgabe des Duplikats ist mit folgendem Hypotheken-Vermerk: — 
„Von diesen Landungen ist der Stadt Stettin eine Parcele von 151 Morgen 
„104^ Ruth, für ein Kaufgeld von 50 Thlr. 3 Sgr. und eine jährliche Rente 
„von 132 Sch. 155/iß Mtz. Roggen eigenthümlich überlassen. Gingetragen vi 
„äeersti üodisrni, Vol. X I , Fol. 237 des Hypothekenbuchs. Stettin, den 
„22. November 1836. Drewitz, Ingrossator" — von dem Land- und Stadt¬ 
gericht Stettin unmittelbar an das Marienftift erfolgt. 

Was aber das in Anspruch genommene Ablöfungs-Kapital betrifft, so aner¬ 
kannte der Magistrat in seinem Antwortschreiben vom 26, November 1836 die 
Richtigkeit der vom Stifts-Curatorium aufgestellten Berechnung, bemerkte aber 
gleichzeitig, daß, weil er diese Angelegenheit wegen Erwerbes des Marienstifts-
Landes nur im Auftrage und nach specMer, Anweisung der Königl. Regierung 
behandele, ihm mithin die Folgen der vorgefallenen Irrthümer nicht zur Last 
fallen könnten, er an die Königl. Regierung berichtet habe, sich mit dem Stifts-
Curatorium wegen Zahlung der competirenden Khlr. 22.18. 6 Pf. zu vereinigen. 
Magistrat stellte anHeim, den Bescheid der Königl, Regierung abzuwarten. Das 
Curatorjum nahm indeß Gelegenheit, die Königl. Regierung unterm 22. December 
183.6 zu ersuchen, „das in Rede stehende Ablösungs-Kapital recht bald zur Zah¬ 
lung anzuweisen. Eine am 24. Januar 1837 ergangene Mahnung, die Anweisung 
„nunmehr ohne Verzug" zu ertheilen, wies Königl. Regierung, in dem Schreiben 
vom 15.,Februar 1837 mit folgenden Worten zurück: — „ I n Betreff des zur 
Erstattung bei uns in Antrag gebrachten Ablösungs-tzapitals der Mr . "22 . 18. 6 Pf., 
welches dem Marienstift wegen eines angeblich diesseits bei Berechnung der Oeld-
rente begangenen Rechnungsfehlers Zu wenig , gezahlt sein, soll, können wir, da 
das Kuratorium die Zahlung ohne Verzug von uns verlangt, unser Be¬ 
fremden dieserhalb auszusprechen um so mehr nicht unterlassen, als dieser 
Rechnungsfehler keineswegs durch uns, sondern wahrscheinlich ^nrch den Magistrat 
begangen ist, den wir mit seinem diesfälligen Antrage bereits zurückgewiesen 
haben"; aus Gründen, deren Haltbarkeit dem Magisträte, in Folge dessen Schreibens 
vom 4. März 1837, nicht einleuchten wollte. Um indessen nicht neue Weite¬ 
rungen herbeizuführen wies der Magistrat die vom Stifte liquidirten 22 Thlr. 
18 Sgr. 6 Pf. auf die Kämmerei an, womit 
endliche Erledigung gefunden hatte. ,' ' , 

Der 30jährige Turnus der Rentezahlung für- den zum Aufbau von Neü-
Turnei an die Stadt Stettin abgetretenen TurneischeN Stiftsacker von 151 Mg. 
104,5 Ruth, war zu Walpurgis, am 1. Mai, 1847 abgelaufen, und deshalb 
contractlich eine anderweite Ermittelung des Rentebetrages für die nächstfolgende 
Periode von 30 Jahren nöthig. I n den 30 Jahren von 1817 bis incl. 1846 
ist der Martini Marktpreis des Roggens zu Stettin am höchsten gewesen 1846 
mit Thlr. 2. 27. 6 Pf., am niedrigsten 1824 mit 20 Sgr. pro Scheffel; die 
Summe der einzelnen Fahrespreise aber hat Thlr. 42. —. 6 ^ Pf. betragen, 
und diese Summe getheilt durch 30 gibt als Durchschnittspreis 1 Thlr. 12 Sgr. 

/̂«u Pf- pro Scheffel — zufolge des im Regierungs-Amtsblatte in jedem der 
30 Jahre bekannten gemachten Martini-Marktpreises. Hiernach beträgt die M n 
dem Magistrate zu entrichtende Kornrente der 132'Sch. 15'/^ Mtz. für Wie 
30jährige Periode vom 1. Mai 1847 bis dahin 1877 also jäMch Thlr. 186.6. 7 Pf. 

Iandbuch von Pommern; Th. II., Bd. VIU. 56 



M . Di« Stadt Mottin. 

mithin erleidet dns Marienftift in dem neuen Turnns bis Walvurgis 1877 eine 
jährliche Einbuße von M r . 52. 27. 3 Pf., wodurch die von der Königs Re¬ 
gierung in Hrer Verfügung vom 19,. Februar 1836° geäußerte Permüthung, daß 
die Oeldrente für hie MWfolgenbe Periode eine Heringere sein werde, als zu 
jener Zeit, da der Conwact zwischen Stift und Magistrat abgeschlossen wurde, 
ihre Bestätigung gefunden hat, — leNer zum Nachtheil der Marimftiftskafse. 

Das Curatorium des MarieWfts verständigte den MaMrat mittelst 
Schreibens vom 30. Mal 1847 in Betreff des neuen Geldbetrages der Korn¬ 
rente und ersuchte oenselbbn, der Mmmerei zur Zahlung dieses Betrages, , zuerst 
am 1. Mlli>1848, Anwbtsung zu ertheilen. Magistrat meinte jedoch in Wem 
Antwortschreiben vom 12. I M , daß die neu berechnete Rente von jährlich 
M r . 136. 6. 7 Pf. zmrst am Fälligtertstermine zu Walpurgis I M — nicht 
1848 — zu zahlen sei. Über die MhreszM, ob 1848 oder 1847, erhob sich 
sodann eine GoMaverfe zwischen Warienftift und Magistrat, die erst nach 
Jahresfrist, nach vielen Hin- und HerschreWn, wobei sogar die Befchreitung des 
NechtswegM in Ausficht genommen wurde, erledigt worden fft, indem der Magistrat 
in dem Schreiben vom 7. Inui 1848 anerkannte, daß seine Annahme auf einem 
Irrthume bemht habe, und der teliuinuL a ĉ uo zur Zahlung der neuen Rente 
Walpurgis, 1. Mai 1848 richtig, und demgemäß die Kämmereikasse mit An¬ 
weisung versehen worden sei. 

Die Rente von M r . 186. 6. 7 Pf., als 4procentiger Zins betrachtet, mit 
25 multiplinrt gibt ein KaMal von ca. 4654 Thlr., was für den Mg. Landes, 
auf dem die Horftadt Reü-Turnei steht, einen Berttz von etwas über 30 Thlr. 
darstellt. Damit vergleiche man bie Preise, welche heüt' zu Tage, im Jahre 1374, 
für einen Mg. Landes als Bau- und Gartenplatz gefordert werden, das Wfache 
reicht kaum aus! Sei h!er zum Schluß erwähnt,'daß der Magistrat von Stettin 
die Ablösung der Rente provociret hat. Die betreffenden Verhandlungen schweben 
während diese Zeilen niedergeschrieben werden, September 1874, bei der Königl. 
General-Eommission von Pommern und Posen zu Stargard. 

Als die Verhandlungen wegen Abschließung des Kaufvertrages des Marien-' 
stiftslandes in ihr letztes Stadium getreten waren, stellte die Königl. Regierung 
unterm 29, Januar 1836 eine — 

Reparation des von den jetzigen Neu-Turneischen ehemaligen St. Marienstifts-
Ländereien zu zahlenden jährlichen Canons zum Betrage von 277 Thlr. 5 Sgr. 
auf, wie folgt: 

1. Nach dem Ministerial-Rescripten vom 7. und 18. December 1818 ist 
der Canon nach dem Ertrage und zwar jährlich mit.. Thlr. 264. -^. — Pf. 
auf Roggen nach dem Stettiner Mittlern 30jährigen 
Martini-Durchschnittspreise von 1787—1816 mcl. 
für die Periode von Walpurgis 1817—1847 fest¬ 
gestellt worden, und soll derselbe für den Zeit¬ 
raum von 1847—W77 nach dem Weise von 
1817—1846 incl. und so ferner bezahlt werden. 

2. Für die Wsindung der Hütungsgerechtsame 
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Übertrag . . . Th l r . 264. —. — P f . 
von Schwarzow ist vom Marienstiftslande beige¬ 
tragen Thl r . 55. 1 . 4 Pf . 
wovon auf das Marienstift 
für die im Besitz habenden ' 
15 Mg., 86 Ruth. . . . - 4 . 28. 4 -
treffen, und auf die zur An - ' 
läge von Neü-Turnei abge¬ 
tretenen Landungen ist der 
Betrag an K a p i t a l . . . . Thl r . 50. 3> — Pf . 
wofür die Zinsen zu 5 Procent mit . . . . . . - 2. 15. 2 -
zu berechnen sind, macht zusammen . . . . . . Th l r . 266. 15. 2 Pf . 

^3. Dazukommen noch an Receptur-Oebühren mit 
4 Procent . . ,. . . . . . . . . . . . 10. 19. 10 -
Demnach sind von den Angesiedelten von Neü-Turnei 
aufzubringen . . . . . . . . . . . . . Th l r . Z77. 5. — Pf . 

Nach dem Bonitirungs-Register des Hauptmanns StreckerDist die Hauptzahl 
des Werthes sämmtlicher etablirten Hausftellen . . . . . M .. 2494,71 

Davon gehen indeß ab und kommen bei der Vertheilung des 
Canons, bezw. der Rente nicht in Betracht: 

1 . Die Entschädigung der Wolterfchen Erben für einen Garten, 
der durch die Breiterlegung eines Weges einge¬ 
gangen ist, von . . . . . . . . . . . M g . —. 135 N . 15,75 

2. Das für das unentgeltlich abgetretene 
Ackerstück zum T u r n p l a t z . . . . . . . - 8. 70 - 105,06 

3. Die sieben Wege, welche mit den Nr . 49 
bis 55 auf der Karte bezeichnet find, mit . . - 1 1 . 87 - 221,51 

M g . 20. 112 R. 342,32 
Kommen zur Berechnung . . . . . . . . . . . . 2152,39 
I m Jahre 1836 waren in Neü-Turnei 41 Hausstellen, incl. des Schul-

und des Windmühlen-Etablissements des Mül lers Hell vorhanden, der ein Nach¬ 
folger war der Wittwe Friedemann, für welche es im Jahre 1818 errichtet worden 
war. Dem Wühlen-Etablifsement war eine 10 M g . große Parcele zugetheilt. 
Jeden der übrigen 40 Hausstellen waren 1,5 M g . zugetheilt worden, was zu¬ 
sammen eine Fläche von 60 M g . ausmacht. Dazu kamen die für den Provinzial-
Schulgarten reservirten 12 M g . 23 Ruth., so daß — 

1) An Hausstellen ^. vorhanden waren . . . . M g . 82. 23 Ruth. 
2) An bis dahin disponiblen Ländereien waren unter 

39 Retablirte, excl. Schulstelle und Wühlenetablifsement, 
aber incl. 1 M g . 95 Ruth , zu Wege-Anlagen repartirt 
worden, 19 Hausstellen a 1 M g . 109 Nuth. , 20 Haus¬ 
stellen a 1 M g . 111 Ruth., im Ganzen . . ,. . - 64. 66 -

Summa . . . . . . . . . . . . M g . 146. 89 Ruth. 
Hierzu der oben nachgewiesene Wzug laut Repartition - 2 0 . 1 1 2 -

- Pumma Summarum . . . . . . . . M g : 167. 21 Ruth. 
56"° 
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/ Wertrag. . . . Mg. 167. 21 Ruth. 
^ Das Marienstift hat aber zum Etablissement von 

Neü-Turnei abgetreten, mit Einschluß der Fläche für 
den Provinzial-Schulgarten, nur . . „ 163. 127,5 „ 

Mithin ist eine'Plus-Differenz von Mg. 3. 73,5 Ruth. 
vorhanden, von welcher nicht cönstatirt, woher sie rührt. Ferner ist fraglich, 
üb, wie es den Anschein hat, die Retablirten den Canon, bezw. die Rente, für 
den Turnplatz und für die Gastwirth Wultersche Entschädigung mit übernehmen 
müssen? und, wenn es der Fall, aus welchem Rechtsgrunde? Diese Bemerkung 
schrieb der Stifts-Administrator Billig unterm 2. Jul i 1836 zu den Actett, ohne 
daß sie weiter verfolgt zu sein scheint. 

Unter den oben nachgewiesenen Thlr. 277. 5 Sgr. steckt auch der Canon 
für den Provinzial-Schulgarten, dessen Zahlung mit Thlr. 24. 26. 2 Pf. das 
Königs Ober-Präsidium bis auf Weiteres übernommen hatte. Wird dieser Be¬ 
trag von der Hauptsumme in Abzug gebracht, so verbleibt, für die Retablirten 
ein Canon von Thw 252. ,8. 10 Pf., der in Thlr. 172. 20 Sgr. Canon für 
die Baustellen^ Thl r /75. 5. 6 Pf. Canon für die den Retablirten überlassenen 
Ländereien und Thlr. 4. 13. 4 Pf. Canon für das Schul-Etablissement zerfällt. 
M i t Ausnahme des Mühlengrundstücks Friedemann-Hell, für das, seiner Grüße 
wegen, 22 Thlr. zu erlegen sind, hat jeder der Retablirten von Neü-Turnei 
durchschnittlich einen Canon von Thlr. 5. 28. 8 Pf. an die Kämmerei von 
Stettin zu entrichten. ,, 

Zur Abschließung des Kaufvertrags der einzelnen Stellen hatte der Magistrat 
das Königl. Land- und Stadtgericht requirirt, welches eines seiner Mitglieder 
zu diesem Endzweck als Commissarius oeputirte. Der Cummissarius hatte einen 
Termin zur Aufnahme des Contracts, anberaumt. I n diesem Termine waren 
indeß einige Retablirte nicht erschienen, weil dieselben theils bettlägerig krank, 
theils verreist oder altersschwach waren, was sie an der Theilnahme des Ter¬ 
mins verhindert hatte. 5VW diesen Ausgebliebenen wurde demnächst eine Nach¬ 
trags-Verhandlung abgehalten, die der ersten oder Hauptverhandlung dem Wort-
laute nach völlig entsprechend gehalten worden ist. Folgendermaßen lautet der — 

Kaufvertrag wegen der Etablissements in der Vorstadt Neü-Turnei. 
Stettin, den 28. April, 2., 4., 5. und 17. Mai 1836. 

Die Königl. Regierung Hieselbst hat im Jahre 1817 verschiedenen Ein¬ 
wohnern der Vorstädte, deren Grundstücke bei der Belagerung Stettins im Jahre 
1813 zerstört worden, zu ihrem Retablissement Bauplätze auf einem Theile des 
dem hiesigen Marienstift gehörigen Turneischen Ackers angewiesen, mit der Ver¬ 
pflichtung, dafür einen jährlichen Canon zu entrichten. Zufolge der, von der 
Königl. Regierung mittelst Reftripts vom 19. Februar 1836 dem hiesigen Ma-
gistrat er-theilten Nachweisung beträgt die ganze Ackerfläche, welche jetzt die Vor-
stadt Neü-Turne i bildet, 163 Mg. 127,5 Ruth., mit Einschluß — 1) von 
1 Mg. 90 Ruth., welche das auf Kosten des Staats angelegte, mit Nummer 9 
bezeichnete Schül-Etablissement bilden; 2) von 12 Mg. 23 Ruth., welche dem 
Königl. Ober-Päsidium zu einem Provinzial-Schulgarten überwiesen sind. 
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Diese Ackerfläche ist späterhin von dem Marienstift der hiesigen Stadt nach 
einem, noch zu schließenden Vertrage — Wehe oben̂  — gegen eine jährliche 
Rente zum vollen Eigenthum überlassen worden, und soll von dem im Hypo¬ 
thekenbuche des Königl. Stadtgerichts Vol. X I , Fol. 235 eingetragenen Marien-
stifts-Acker abgeschrieben werden. 

Über den Provinzial-Schulgarten, und die dafür zur Kämmereikasse zu 
zahlende Rente, die nach der Reparation 24 Thlr. 26 Sgr. 2 Pf. beträgt, 
wird zwischen dem Königl. Ober-Präsidium von Pommern und dem Magistrat 
ein besonderer Vertrag errichtet werden, — Aehe unten^. 

I n Betreff des Schul-Etablissements Nr. 9 bedarf es keines Vertrags, weil 
dasselbe nicht in das Hypothekenbuch eingetragen zu werden braucht, und weil 
die darauf treffende Grundabgabe von 4 Thlr. 13 Sgr. 4 Pf. von den übrigen 
Grundbesitzern der Vorstadt Neü-Turnei als eine Communal-Abgabe aufgebracht 
werden muß, und deshalb der von ihnen an die Kämmereikasse zu entrichtenden 
jährlichen Rente zwgefchlagen ist. ^ 

Nm nun das Hypothekenwesen der 40 einzelnen Retablifsements-Besitzungen 
Nr. 1—8, und die Nr. 10^-41 in Neü-Turnei zu reguliren, kommt es zuvörderst 
auf die Abschließung eines Vertrages der hiesigen Stadt und den Besitzern dieser 
Stellen an, und ist dazu auf Requisition des Magistrats von dem unterschriebenen 
Commissar des Königl. Stadtgerichts, Land- und Stadtgerichtsrath Iobst, ein 
Termin auf heute am Saale des Mthhauses angesetzt worden. 

I n demselben fanden sich ein: 
I. Von Seiten,des hiesigen Magistrats, der Stadt-Syndicus Pitzschky. 
II. Folgende Grundbesitzer von Neü-Turnei (folgen die Namen derselben). 
Den Erschienen wurde die Lage der Retabliffements-Angelegenheit von Neü-

Turnei umständlich auseinander gesetzt, auch das von der Königl. Regierung 
an den hiesigen Magistrat erlassene Rescript vom 19. Februar d. I . vorgetragen, 
worauf sie erklärten, daß sie den ihnen zu Theil gewordenen Erlaß des rück¬ 
ständigen Canons bis zum 31 . December 1835 dankbar annehmen, die früher 
gemachten Einreden und aufgestellten Bedingungen aufgeben und sich verpflichten 
wollten, den repartirten Canon vom 1. Januar 1836 ab in halbjährlichen Ter¬ 
minen an die Kämmereikasse zu entrichten, jedoch bäten, die entstehenden Kosten 
möglichst zu ermäßigen. 

Es wurde daher zwischen den Stadt-Syndicus Pitzschky, als Abgeordneten 
des Magistrats, unter Vorbehalt der Genehmigung desselben und der Stadtver¬ 
ordneten, einer Seits, und den Grundbesitzern von Neü-Turnei ander Seits, 
nachstehender Contract geschlossen: 

§ 1. Die hiesige Stadt überläßt von dem erworbenen Marienstifts-Acker, 
welcher ^etzt die Vorstadt Neü-Turnei bildet: 

' Wer folgen die Namen der einzelnen Erwerber, die Nummer-Bezeich¬ 
nung der ihnen überwiesenen Bauplätze, die Größe derselben in 
Morgen und Q.-Ruthen mit Unterscheidung der Haus- und Garten¬ 
stellen als auch der,Ackerparcelen, sowie die Angabe der auf jeder 
Stelle haftenden jährlichen R ^ 

zum vollen Eigenthum. 



446 ' Die ADdt StMch<, 

, ß 3. Für dje Größe dex Mätze, Delche den EigeMhümem längst WgeWessen 

, ,§ 3, Die stipulirte W r W e GrundMabe wird m D PW^ 
nvlfuillßMnä« zum. 1, Januar und 1. IuN jedes. Jahrs, jedes Mal M Hälfte 
an die hiesige Kämmereikasse entrichtet; sie fängt mit dem 1. Januar 1836 an 
und wird also zuerst am 1. Jul i d. I , bezahlt. ! 
" M einzelnen G r u O M e sin Rubr. i l ^des Mpo-
thekenbuchs) M heul Vorrechte vor allen ohne Er¬ 
Heilung eines besondern'Dokuments für die Kämmerei eingetragen; do^ 
sich der Magistrat die Befugniß vor, diese H ^ 
wie jede andere Oemeinde-Abgabe selbst und ohne vorgangigen Proceß beitreiben 
zu l a f M - ^ ^ ' . , / ' ^ ' ^ / / ^ , . ' . , " ^ , , .. . / ' ,,,,̂  / ,̂  
' ' ß -5. Der Magistrat perpflichtet M , die Wschreibung des HaWes^ W r M 

Ne Vorsta'dt'Mü-Turnei angelegt ist/ Hyftö-
theMWH^ des K ö n M Stadcherichts zu bewirken, auch denHonsenZ her Gmgl . 
Regierung^ zu dieser ohne Licitation erfolgten Veräußerung auszuwirken. 
' N ^ H ^ - M i e Kosten und benSWWe^ 
der Besitztitel-Berichtigung trägt jeder einzelne Erwerber eines Neü-Hurtteier 
Mundstücks allein; dagegen übewimmt der Magistrat die Dosten der im H 5 
bemerkten Abschreibung, vorbehaltlich feiner desMigen Vereinigung mit dein 
Marietlstift. ^ 

§ 7. Schließlich entsagen die Erwerber dem Einwände der Betletzitng über 
die Hälfte, indem sie nie behaupten wollen, daß der erworbene Grund und 
Boden nichtHalb soviel werth sei,! als, die mit 5 Procent zu Kapital/gerechnete 
R t * ) ' ^ ' ' ^ 

Die, Verhandlung ist hierauf den Erschienenen laut und deutlich vorgelesen, 
von ihnen genehmigt und wie folgt — folgen die Unterschriften, darunter vier 
Analphab.ete) — unterschrieben. , 

^ - , ' , ^ :.. ' ^ ' ,3,. Ä.̂  ^ 8. ,̂  " , ' , 

Iobst, , , Dittrich, 
Stcchtgerichtsrath. ^ Ober-Landes-Gerichts Aukultatör. 

, Die Approbation, der vorstehenden Verträge von Seiten der Stadtver¬ 
ordneten-Versammlung sowie des Magistrats der Stadt Stettin ist unterm 
11. Juni 1836 vollzogen. 

Nachdem die Stadtverordneten sowol wie der Wagistrat hieselhst) die Ver¬ 
träge vom 2ß. Aftrit, 2., 4., 5. und 17. Mai d. I . genehmigt haben, wodurch 
die Stadt Stettin den 39 Besitzern 1—8, 10—21, 
23—41 belegenen Retablissements-Gmndstücke ^ ) , die ihnen von der Retablisse-
ments-CoNUnssion im Jahre 1817 und 1833 überwiessnen Grundstücke,, wie sie 
in den oben gedachten Verträgen näher bezeichnet sind, aus freier Haud über,-, 
läßt, so wird, hierdurch von Oberaufsichjsweg«n, mit Bezug auf den Zusatz zum 

*) Weser Paragraph steht nicht in dem Cyntract vom 28. April, sondern nur in den 
NachtragZ-Verhllndlungen vom 2.-^1?, Mai. — ^ ) W 9 ist die.^chulhauZstefle, Nr. 22 war 
an die 'Stadt' zurückgefallen, von der diese Stelle mittelst Vertrages vom ^8. August 1836 
gegen ein Kaufgeld von'30 Thlr, und die darauf haftende Grundabgabe von 6 Thlr. 2 Sgr. 
10 Pf. anderweit veräußert worden ist. 



Die 

§- 189-der M G. von 1 8 0 8 W dein Gefetz WM M Ju l i 1332, in dite'fe Ver-

G M de» 23. I M 

KöniA Regierung) Äbthmluntz bck 

Auf Grund dsb A u t o r i M M des' KWigl. Minfftermms des Inneni Und 
der PMzei vom 4. Januar er. wiw hierdurch her SkabMommune Stettin die 
Zusicherung Mheilt, daß der SWat' M die von M n rMblirten^ Grundbesitzern 
zu Neit-TurMi vom 1. Januar 18M üb zu erleMden Rente aufkommen wird, 
f aM LeMM'durch eine Belagerung W ö t t M außer Stand gefttzt werdett foWen, 
dieft Rente an die KämwereikaW aWfWem 

' ' ett 23. M i 1836. 

KönUiche R e g i M M M t P M n g M Fnmrn. 
M e Csncepte dieser U M M / so MV der vorstehenden GeneHmiAttg sind,cje-

' > , ^ ^ ' ' ^ > ^"', '̂ '̂  zeichnet:^ ^^ ^ " ^ / "'- / 
Ml ler> ' DaMMenft , w HeMn^ 

Wice-POstdent' Gchstmer M> OMr-Wg.ierulkßsrllch, Regierungs-Meffor.^ 
A W P s l m l g s N M M 

den 40 Ansiedlsrw der V M M W N M T u M i hüben 3? bis MM Schluß 
von. 18W empfanget: / ^ < 

ch AnHntschädi^ungs-Md RMbUemMtsgeldertt T M . 34^19^12- 11 W 
b). An nachteäMch bewilligten Entschädigungs-

geldern . . l . . . . . . . . . . . . . „ ^714.22. 8 „ 
ch< An Wraordinaiten ÜnterMtzMgen, welche 

5 Retablirtew zu TtzeV g e w o r d e n . . . . . . . „ 1.920.—. — „ 
Summa . . . TM4'2.828. b. 4 W. 

N W den'MseAlNgen dck HetMssGents-W^ / " 
Mission' unö dm naDengen' BewAigungen sollten 
i h W MlehM ^ ^ 4 

W W n kamen denselben ̂  noch zu . . . . . Ttzlr. 396,15. 4 W. 
welcher Wrag nachmals ansHemend in Abgang gestellt worden ist. '3 Ansiedler 
haben keme Retablifsementsgelder̂ e^^^ 

M p M der Z6 Retcchlirten M im Durchschnitt 1186 T M . 25 Sgr. 16 Pf. 
zu Theil geworden. Der höchste Betrag ist gewesen 5816 T M . , der niedrigste 
War 110 M < ^ ,/ , , , , / ^ . ^ 

Bon den 40 Haüsstellen, welche im Jahre 1817 zu Neü-Turnei auf den 
Marienstifts-Ländereien. eingerichtet wurden, befanden sich im Jahre 1836 noch 
12 im. Besitze der ursprünglichen Ansiedler 4 andere waren in den Besitz der 
Erben und 23 an andere Eigenthümer übergegangen, 1 Hausftelle war unbesetzt. 
I m Jahre 1874 scheint nur noch eine einzigste Hausstelle im Besitz des urss 
sMngWen Ansiedlers oder dessen N a W m n M zu ft^^ 



Die Stadt Stettin. 

Sehen wir jetzt noch zu, was aus dem, vom Ober-Präsidenten Sack pro-
jectirten Provinzial-Schulgarten geworden ist. Die dazu bestimmte Fläche von 
12 Mg. 23 Ruth, hat hinsichtlich ihrer Benutzungsweise im Laufe der jüngst 
verflossenen 40 Jahre große Wandelungen erlitten. 

Das Königl. Ober-Präsidium gab dem Marienstifte die, früher von dem 
Turneischen Retablissements-Acker abgezweigte, zu einem Provinzial-Schulgarten 
eingerichtete und eingezäunte Parcele mittelst Verfügung vom 11. December 1836 
zurück, um darüber fortan und vom 1. Januar 1837 ab frei, jedoch mit Be¬ 
rücksichtigung der noch bestehenden Zeitpachtverhältnisse zu disponiren. Den 
größten Theil der Parcele hatte der Regierungsrath a. D. Woldermann in 
2 Abschnitten bezw. bis ult. 1837 und ult, 1839 in Pacht. Von diesem Pächter 
war auf einem der beiden Abschnitte ein Backofen errichtet worden. Ein kleines 
Stück der Parcele nutzte der Neü-Turneische Schulmeister pachtweise. Ein dritter 
Theil des «Schulgartens war zunächst an dem Grundstück der Neü-Turmischen 
Schule belegen, ringsum durch einen breiten Weg begränzt und außer 30 trag¬ 
baren Obstbäumen hefand sich darauf eine Obstbaumschule von cm 14—1500 
Stück Pflänzlingen, die, wenn nicht alle, doch größtentheils veredelt waren. 
Dieser Theil war bis Ende 1836 an den Kunstgärtner Rohloff verpachtet, wurde 
aber auch von dem damals in Stettin unter Graßmann's Leitung bestehenden 
Schullehrer-Seminar Behufs Ertheilung des Unterrichts in der Obstbaumzucht 
benutzt. Diesen Theil des Provinzial-Schulgartens, 1 Mg. 43,5 Ruth, ent¬ 
haltend, übernahm das Seminar vom 1. Januar 1837 bis ult. December 1839, 
also auf 3 Jahre, gegen eine jährliche Pacht von Thlr. 2. 12. 9 W , deren 
Betrag nach dem General-Canon von 264 Thlr. berechnet war, in Pacht. Pro-
longirt unterm 23. December 1839 auf die 6 Jahre vom 1. Januar 1840 bis 
ult. December 1845. Demnächst auch unterm 16. Februar 1846 auf die 3 Jahre 
1846^-1848, gegen die auf Thlr. 1. 26. 3 Pf. ermäßigte Pacht, und ferner 
unterm 15. Januar 1849 bis ult. December 1851. Und abermals prolongirt 
unterm 30. December 1851 bis Ende 1854. Der Schulmeister, Namens Rusch, 
behielt sein bisher benutztes, 1 Mg. 99 Ruth, großes Stück gleichfalls auf 
die genannten 3 Jahre für Thlr. 2.. 6. 5 Pf. jährlich in Pacht. Dagegen wurde 
einer von den zwei Abschnitten, welche n. Woldermann in Pacht hatte, als 
dieser 3 Mg. 158,5 Ruth, große Abschnitt pachtlos geworden war, dem Post¬ 
halter, Hauptmann a. D. Kriele, auf die zwei Jahre 1838 und 1839 gegen eine 
jährliche Pacht von Thlr. 11. 6. 10 Pf. überlassen. Endlich entrichtete das 
Königl. Ober-Präsidium für die von ;c. Woldermann noch in Pacht habende 
Parcele von 4 Mg. 52 Ruth, die Pacht mit Thlr. 8. 11. 5 Pf., so daß diese 
4 Stücke des ehemaligen Provinzilll-Schutgartens der Marienstiftskasse 5is Ende 
1839 eine jährliche Rente von Thlr. 24. 7. 5 Pf. abgeworfen haben. Nach 
Ablauf der Pachtperiode, Ende 1839, gab ;c. Woldermann die von ihm genutzte 
Parcele an das Stift zurück. 

Mittelst Anschreibens vom 23. Mai 1839 Heilte der Ober-Präsident 
v. Bonin dem Curatorium des Marienstifts mit, daß M Beförderung des Seiden¬ 
baues es wünschens'werth erscheine, bei Neü-Türnei eine Maulbeer-Ptantage 
anzulegen, welche sich zweckmäßig mit dem Schulhause daselbst verbinden, Unb 
dann zum Unterrichte der Zöglinge des Schullehrer-Seminars benutzen lasse. 
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Der Magistrat, welcher die ihm zurückgegebenen 8 Mg.'70 RuH. von dem zum 
Provinzial-Schulgarten bestimmten Grundstücke zur Anlegung eines Ärmen-Fried- ^ 
Hofes zu verwenden wünsche, habe sich V ^ Maulbeer¬ 
bäumen zu bepftanzeN, und mit einer MäWeerbaum-Hecke zu umgeben. Indeß 
sei diese Flache noch nicht hinreichend, um eine bedeutende'Maulbeerbaum- . 
Pflanzung zu begründen. Das Marienstifts-Curatorium fordere O, der Ober-
Präsident^ auf, dazu die Hand zu bieten, indem dasselbe die 
bereits zurückgegebenen und noch zurückzugebenden 12 Mg. 23 Ruth, für die -
Bepflanzung mit MMbeerbaümen zur Disposition stelle, insoweit sie nicht, schon 
anderweitig für die Zwecke des Schullehrer-Seminars benutzt werdend Auf welche 
Weife dies zu bewirken, ohne daß die Interessen des Marienftifts darunter 
leiden, werde Gegenstand näherer Erörterung sein, zu der seiner Seits der Re-' 
gierungsrath Trieft beauftragt sei. Das Curatorium dagegen ernannte den 
zweiten Königl.Curator, Regierungsrath Heegewaldt zum Commissarius °a,ä doo, 
indem es auf das vom Ober-Präsidenten in Anregung gebrachte Project der 
Anlage Met SeideNbM-Anstlllt einging/ 

Drei Wochen später, den 12. Juni 1839, ging beim Curatorium ein Schrei¬ 
ben des Magistrats ein, worin derselbe eröffnete, daß die früher in Aussicht ge¬ 
nommene Errichtung eines T u r n p latzes innerhalb der Festungswerke, namenUch 
im Hauptgraben zwischen deck Berliner und dem Schnecken-Thore, wegen der 
großen Menge von Schwierigkeiten und Weitemngen, die diesem Projecte ent¬ 
gegengestellt worden sei, habe aufgegeben werden müssen; er habe deshalb sein 
Augenmerk auf die Gegend zürückgelenkt, wo vor der Turner-Hetzi von 1819 
schon ein städtischer Turnplatz bestanden habe. Dort, hinter Turnei, besitze die Stadt 
einen 8 Mg. 70 Rth. großen Platz, der zum Friedhofe bestimmt und Behufs 
der Mllulbeerbaumzucht in Quartiere von ca. 1 Mg. Größe getheilt sei. Es 
würde nun unbeschadet der so eben angedeuteten Zwecke geDehen können, daß 
man ein Stück von etwa 2 Mg. vorläufig zum Turnplätze abtrenne; allem 
Magistrat mache sich das Bedenken, daß es unpassend erscheinen möchte, den 
Ort, wo eine frisch aufblühende Jugend sich in gymnastischen Übungen umher¬ 
tummeln werde, in die nächste, unmittelbare Berührung mit einem Todtenfelde 
zubringen. Unweit davon liege zur linken Hand ant Wege von Turnei nach 
Hil l (Name des damMgen Mühlen-Grundstücksbesitzers im Turnei-Felde) ein Stück 
Land, welches deck Marienstift gehöre, 4 Mg. 52 Rth. groß uud jetzt verpachtet 
sei, und sich zum Turnplatz ganz vorzüglich eignen würde, indem auf dem Terrain 
eine Menge schattenwerfender Baume stehen. Magistrat bat nun, dies Stück 
Land oder einend angemessenen Theil desselben zum Turnplatz der Stadt auf 
Zeitpacht oder gegen Zahlung einer anderuieitig zu bestimmenden Rente zu über¬ 
lassen. Zwar beabsichtige der Ober-Präsident v. Bonin den bezeichneten Platz 
für die Kultur von Maulbeerbäumen in Anspruch zu nehmen., allein Magistrat 
glaube, daß diesem letzteren Zwecke ganz austeicheno auf andere Weise zu ent¬ 
sprechen sein werde. Der städtische Platz gebe für sich schon Gelegenheit, eine 
sehr große Menge von Maulbeerbäumen sowol an der äußern Grunze als im 
Innern an Wegen und Gängen zu ziehen. Auf gleiche Art könne bei anderen 
der Stadt gehörigen, Grundstücken Bedacht genommen werden, um für die Be¬ 
förderung des Seidenbaues nach, Umständen Sorge zu tragen. 

Landbuch von Pommern; Th. II . , Bd. VIII. 5? 
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M tzem HMorWMey. PM M ^uni M9' gch hG CMMWW^ 
HagWat MtzM, ZMe ,̂ bep vM W^ 
eine EMfere 
HeegewaM , ,. 
zieWn. Die HonfexM Mt M 5^ Iu t i W M geßuMn> M s 
worden, iW n M zu M W w , M m M , M befind^ M hei tzensMM Wr 
eine, v M , D M W d m M M t o x M M v e ^ 
die Lage W PMectWen^MGlatze^^ss 

W dW <GMÜ> der ß b e M r M M H e r M g M g v.om U . Mai 18M A«Mn 
die RegierunWMe M G am^ KeeMaHi am M U M I M MsWMßM um 
zu berathen^ ob. und unter/MelcheU BMngungM die M h U zum Pryv.-Schul-

^garten bestWmfess,, fttzt dM^War ienW WrüMgcheWN O r u M t M bei Neü-
Turnei von Seiten, hes M M , M Anlage enner WaMUng von WaMßerhaüWe,n 
und in. he rMDz^HMrMMerans tM für.HM W h A h W M VMügMg^^^M 
werhen könntM, I m HaMn, des MaWnftifO Mlärte zst. HßtzgewMt, daK YW 
jenem Gmndftücke — 1) die ca. 2 Mg^ M H M M M D M s M H M M 
müsse, welche sich, fchqn jetzt in PenutMg des HchuWxer-GWMZH Oehufs 
des 1lWeMDs W her DbDauWuM beMhe, GyhannM eS-77 D die W M t , 
einen Thell H Z H r M W l M ; M W i H t M ^ emes TurnplaM M KWchen ss./vssr-
stchend). V— Der MtzMst̂ ^ M Seihen ^es dM GrMdMck hWMchnMmhen 
Weges von DW-TurneI zur D U ^ M Mühle^, cfl.4Mg> M?ß> hych Noch H 
abzugränzen, kWNß zur Wlage eM< MauMerbMMsiM Y M 1. 
1840 ab, zur̂  KerfüguW gestellt werhen, ftuch W y e her küKftige. KuMplatz. mit 
ManlbeerbMylch' oder Ackey yMflacht wMey Wh ff iW mit WMchtz M den 
gemeinnützigen, auch, auf das Beste dex HchuM gerM^ten Zwech und die 
Bestimmung des Grundstüchs hevurwWet UeAey,, daß W ' ' ' ' 
der ersten 10 IqhIe kein CaMn gefM^ aber ein solcher an has 
Marienstift entrichtet unh derselbe nach hem Durchschnitts ̂ GrtWge her Jahre 
1830—1839 regnlirt würde. 

Ober-PrMdent, v. Bonin erklärte sich in der Verfügung vom 24. October 
1839 mit dem vom Stifts-Curator :c. tzeegewaldt gestellten Propositionen ein¬ 
verstanden und forderte, das Cuxatorium auf, die Abgränzung her zu überweisen¬ 
den Parcelen und 
Er übernahm es, dafür Sorge zu tragen, daß nach Ablauf von 10 Jahren der 
Canon von dem Grundstücke entrichtet werde, indem er sich- vorbehielt, dem 
Stifts-Curatorium die Station zu bezeichnen, von welcher die Uerpflichtung zur 
Zahwug des Canons übernommen werden solle. Zum Commifsarius für die 
Annahme des Grundstücks im Namen des Ober-Präsidiums habe er den Reg.-
Rath Trieft ernannt. , 

Dieser meldete sich nicht zu dem gedachten Zwecke. Dagegen wurde das 
Curatorium mittelst Schreibens vom 19. December 1839 vom Ober-Präsidenten 
benachrichtigt, haß sich erboten habe, das abzutrennende 
Land in Erbpacht zu nehmen, darauf eine Maulbeerbaum-Plantage, anzulegen 
und sobald das nöthige Futter-Material vorhanden sein werde, eme S.eidenbau-
Muster-Anstalt zu hegrünben. Der :c.. Trieft wolle sich zugleich verpflichten, 
daß, wenn binnen einer gewissen Frist eine solche Pflanzung auf, den qu. Grund-
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stücken nicht errichtet sei, den Contract für aufgeboben zu betrachten und das 
Grundstück dem Marienstift zurückzugeben, auch wolle er sich bereit erklären, 
letzteres gegen Gnischädigung wieder abzutretM> wenn etwa von S^aatswegen in 
Neü-Turnei oder Umgegend eine Seidenbau-Anstalt errichtet und es dazu benutzt 
werden sollte. Da nun die Erfahrung gelehrt habe, daß Anstalten der in Rede 
seienden Art am besten gedeihen, wenn der AdminiMMde ein eigenes Interesse 
dafür hat und sich bei der'AewirthHaftung Möglichst frei bewegen kann; da es 
ferner zu Tage liege, daß der ic. Trieft bei seinem Antrage nicht sowol einen 
Privat-Vortheil als, die Förderung eines gemeinnützigen Zweckes beabsichtige, so 
könne er, der Ober-Präsident> sich nur für die Gewährung erklären und dem 
Stifts-Curatörium empfehlen, darauf einzugehen und deshalb mit deck lc. Trieft 
weiter zu verhandeln. 

Fn Folge dieser Mittheilung - wurde am 24^ Juni 1840 zwischen dem 
Marienstifts-Administrator George Bi l l ig, in Vollmacht des Mfts-Curatoriums, 
und dem Regierungsrathe Carl Ferdinand Trieft ein Erbpacht-Contract geschlossen, 
kraft dessen das Stift von seinem am westlichen AbHange vvn Neü-Tütnei be-
legenen Acker eine 8 Mg. 34,5 Rth: große Fläche deck tr. Trieft zum vollstän¬ 
digen erblichen Nutzungsrecht überließ. ( § 1 ) . — Die Vererbpachtung geschah 
unter der auflösenden BedinDng, daß der Erbpä«^ter di^Partele sofort ckit 
MaulbeerbaÜcken bepflanzt uüd alle M M derselben^ ke iM uusüwöckmen, fort 
und fort Mit MäMeerbaümM, M c h M von McheckMaaß M M e t , bepflanzt 
erhält-. Diese BMNgüttg ist erfuW so lanW auf 3er ganM bererHachteten 
Flache sich 390 Baücke befinM und W e Iaht W E »̂as ß M G r M M Ä ber¬ 
theilt sind. Vermindert sich bie Zahl, so muß ErHüHtet die Wknden Baücke 
ergänzen; Wird diese BMntzung nicht e t f M , fb hat W M r M s t i f t das 
Rechts das Mbvacht-VerhUtniß sofort aufzuheben und dib ZurÜEgaVe des Grund¬ 
stücks in deckjenigeN Zustande, in welchem es öeck Wb^ächte^ übergeben worden, 
zu verlangen. Oeck Erbrachter steht dann keinerlei AttHAch Mf Olsliorätionen :c. 
zu, und er hat nur das Recht, die Vtzchändweti Maulbeerbäume, fteilich auf 
eigene Kosten, forMNehcken. Mese ResöWPHedinguntz wirb i i i das Hypo-
thekenbuch Kubr. I I eingetragen, (ß 2)̂  — W NGäHter etttnchtet kein Erb-
standsgeld> sontzern nur einen Cänöii vösi 8 G G M ^ Mtz. Mggen, in Oelde 
nach dem 30jährigen Martini-DürHschnM-Preift des Roggens, der den Canon 
bis Ende 1846 auf T W . 16. 2 M f e f t M . H G ^ M Nergabe des 
Grundstücks an den ErHächter ist seit deck 1. Iänuat 184V erfvHt, und von 
da W der ErbpachtMs b e M t . M i t diesem Tage sintz OefaW Lasten uttb Ab¬ 
gaben auf den Erbpächter übergegangM, der auf MnWnW- und OesteVuNgs-
kosten keinen Anspruch macht. Das Marienftift Willigt in die Benchtigüng des 
VesiWels. G 4)- — Neck Erbpachten ist M M W eittgckäM, 1 Mg- als 
Baustelle zu benutzen Mächt er von diesem RHte Gebrauch, so wird der 
Canon für diesen 1 Mg^ tteü rchulirt- (Z 5> — W M bie BeVinguna. des § 1 
pünktlich erfüllt, so solt die H M e tzes bis M 18W lauMden Erbpüchtzinses 
e r l ü M werben. G 6). — ErbpäHM Mn ickmt Mck t lHe bem Wüttbstück 
künftig etwa aufzulegenden LaWes-^ Meis-, SocietM- und GeMeiNöelaften, Ab¬ 
gaben und Leistungen in FriedWZ- Und K r iWMe t l . G ^>. — Deck Grbpächter 
Wird weder für den notmirM Cmöft, noch M M Flachecknhalt und für die 
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. Gränzen der vererbpachteten Fläche:c. Gewähr geleistet. (§ 8). — Das Sti f t 
) behält sich in SeMßerungsMen das Vorkaufsrecht vor.. (8 9). -^ Erbpächter 
^ übernimmt alle aus diesem ErbpaHtvertrage entspringenden Kosten jeder Art. 
^ . (ß 10). — Auf Grund! der Ainisterial-Ermächtigung vom 26. August 1840 
>> ' genehMgt vom Mariensüfts-Curatorium u M 
,! Der vorsiehende Contrakt ist nicht von Mger Dauer gewesen. Der Erl>-
1 Pächter, zum Ober-Regierungs-Uath befördert, wurde im October 1844 an die 
^ , Regierung zu Magdeburg versetzt, was ihn nöthigte, die Maulbeerbaum-Plantage 
! zu veräußern. ^ ^ , 
ß Als Kaüfliebhaber meldete sich der Lehrer Nusch zu Neü-Turnei für eine 
H 2 Mg . große Parcele, und der Magistrat für den Ueberrest / um diesen zur Er-
^ Weiterung der Begräbnißstätte zu benutzen. Inzwischen hatte sich das Curatorium 

der Turnanstalt an den Magistrat mit dem Antrage, gewendet, auch die vorge¬ 
dachte Parcele von 2 Mg. zur Vergrößerung des Turnplatzes zu erwerben, indem 
diese Erweiterung in Folge der Rehab i l i t a t i on der T u r n e r e i und der dieselbe 
betreffenden, in neuerer Zeit.ergangenen Bestimmungen nothwenhig geworden sei. 
Diese Notwendigkeit anerkannte der Magistrat und setzte voraus, daß dies auch 
von dem Marienstifts-Curatorium geschehen werde. Gegen den vom Erbpächter Trieft 
geforderten Kaufpreis von 10Y Thlr. pro Mg. fand Magistrat nichts zu erinnern. 
Um indessen den Ankauf und die Erweiterung des Turnplatzes herbeizuführen, 
war es erforderlich, daß das Marienstifts-Curatorium, als Vtitpatron der Turn¬ 
anstalt, sich mit dem Ankauf :c. auf gemeinschaftliche Kosten einverstanden erkläre, 
demnächst aber auch als Erbverpächter in die gänzliche Aufhebung der Verpflich¬ 
tung zur G 2 des Triestschen Contrakts) willige. 
Das Curatorium des Marienstifts war mit den Vorschlägen des Magistrats ein¬ 
verstanden und gab demselben mittelst Schreibens vom 2. Ju l i 1845 anHeim, 
den mit dem Öber-Regierungs-Rllth Trieft zu schließenden Kaufvertrag zu ent¬ 
werfen ; es, werde sich demnächst für die Genehmigung desselben bei dem vorge¬ 
setzten Ministerium der geistlichen ic. Angelegenheiten verwenden. 

Der Magistrat legte den Contrakts-Entwurf am 13. August 1845 vor, der 
aber vom Curatorium des Uarienstifts erst am 3. Januar 1846 dem Ministerium 
zur Genehmigung eingereicht wurde. Nachdem dieselbe eingegangen, schlössen 

Amxi8. März 1846 
1) der Pegierungsrath Heegewaldt für das Marienstift; 2) der Syndicus 

Pitschky für den Magistrat, und 3) der Iustiz-Commissarius Trieft, als Special¬ 
bevollmächtigter seines Bruders, des Ober-Regierungs-Ratys Carl Ferdinand 
Trieft zu Magdeburg, naMehMden Vertm^ 

ß 1. Der Ober-Regierungs-Rattz C. F. Trieft befitzt das Vol. X I , Fol. 273 
des Hypothekenbuchs des Agl. Land- und Stadtgertchts zu Stettin verzeichnete 
erbliche Nutzungsrecht dreier Ackerparcelen auf dem zum Turnei gehörigen Stettmer 
Stadtfelde, welche zusammen 8 Mg. 34'/2 Rth. groß sind; darauf ist Rubr. I I , 
Nr. 1 ein Caoon von 8 Sch. 1 4 ^ Mtz. Roggen in Gelde zahlbar; Nr. ,2, die 
Verpflichtung, das Grundstück mit^ mindestens 300 Stück Maulbeerbäumen be¬ 
pflanzt zu erhalten !c. und Nr. 3 ein Vorkaufsrecht für das Mstrienstift einge¬ 
tragen. Da nun die Stadt Stettin einen Theil dieses Grundstücks zur Erweiterung 
des Friedhofes, und der Magistrat dieser Gtadt, sowie das N t s t i f C 
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torium den andern Theil zur Erweiterung des Turnplatzes zu verwenden beab¬ 
sichtigen, so verkauft der Iustiz-Commifsarius Trieft auf Grund der Special-
Vollmacht des Ober-Regierungs-Raths C. F. Trieft vom 4. Februar 1845 das. 
erbliche Nutzungsrecht des ganzen gedachten Grundstücks an die Stadt Stettin 
und an das Marienstift Hierselbst für ein Kaufgeld von 100 Thlr, für den-
Morgen oder zusammen von 800 Thlr. 5 Sgx. und willigt darin, daß der Be¬ 
sitztitel für die Käufer im Hypothekenbuche berichtigt werde. — § 2. Den beiden 
Käufern bleibt es überlassen, sich darüber zu einigen, wie viel von dem Grund¬ 
stücke zum Friedhofe und wie viel zum Turnplatze gelegt werden soll. — § 3. 
Die Übergabe des Grundstücks ist schon am 1. October v. I . an die Käufer 
geschehen. — § 4. Das Kaufgeld nebst 5 pCt. Zinsen vom 1. October v. I . 
wird am 1. April d. I . bezahlt. Die Zahlung wird vom Magistrat allein 
erfolgen und berechnet er sich darüber mit dem Marienstifte. — § 5. Das Cura-
torium desselben verzichtet auf das Rubr. I I , Nr. 2 eingetragene Recht, die Be-
Pflanzung des Grundstücks mit Maulbeerbäumen zu verlangen und willigt darin, 
daß diese Beschränkung im Hypothekenbuche gelöscht werde. Ebenso verzichtet 
das Marienstift für diesen Veraüßerungsfall auf die Ausübung des ihm zustehen¬ 
den Vorkaufsrechtes. — § 6. Die Kosten dieses Vertrages tragen die Käufer nach 
Verhältniß ihres Antheils. , 

Genehmigt 
1) Vom Ober-Bürgermeister, Bürgermeister und Rath der Stadt Stettin 

sgez. Wartenberg, Bethe, Metzenthin^ unterm 18. April 1846, ôhne daß einer 
Ermächtigung der Stadtverordneten-Versammlung gedacht wird^ 

2) Auf Grund des Genehmigungs-Rescripts des Ministeriums der geistlichen, 
Unterrichts- und vom 18. Februar 
1846, von dem Marienstifts-Curatorium ĵ gez. v. Mittelstadt, v. Schöning, Heege-
waldt, v. Bülow^ unterm 5. Mai 1846. 

An den vorstehenden Contrakt schloß sich, in Folge der im § 2 desselben 
enthaltenen Bestimmung der nachstehende 

Theilungs-Vertrag vom 11. bezw. 24. September 1847. 
§ 1. Das Marienftift und die Stadt Stettin sind darüber einig, daß von 

der Gesammtfläche des 8 Mg. 34,5 Rth. großen Grundstücks — 
1) Zur Vergrößerung des Turnplatzes, als gemeinschaft¬ 

liches Eigenthum beider Contrahenten . . . . . . . Mg. 4. 56,5 Rth. 
2) Zur Erweiterung des Armen-Friedhofes als aus¬ 

schließliches Eigenthum der Sta^t, Stettin . . . . . ^ - 3.158 -
verwendet und durch Abergabe in das gemeinschaftliche und bezw. ausschließliche 
EigenthUm der vorgenannten Besitzer übergegangen ist. 

§ 2. Der auf dem ganzen Grundstücke von 8 Mg. 34,5 Rth. haftende 
jährliche Erbpacht-Canon von 8 Sch. 14,5 Mtz.^) Roggen wird hierdurch in der 

*) Der Metzen-Bruch enthält im Originale sieben Stellen im Zähler wie im Nenner und 
diese lange Doppelreihe ist — 0,5; es ist unverständlich, warum jene lange Reihe und auch 
die folgenden Bruchzahlen nicht in Decimalorüchen ausgedrückt worden sind. 
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Art getheilt, daß -femechin, Mter Aufhebung tzer solidarischen wechselseitigen 
Pfand-Verhaftung der Parcslen für dm beiderseitigen Canon entrichtet werden: 

1) Von den im geüieinschafttichen Eigenthuut beider 
ConWhenten' verbliOenM^MM Tück^ benutzten 

M 5 6 Z N h ^ ^ S c h 4 Mg h 
H' V M den der Stadt Stettin ausschtießlich ver-

bliebenen> zum Armen - Friedhöfe verwendeten 3 Mg. 

158^Mtz/^)/^ ^ V ^ ^ ' / 
? V , Zusammen: Sch. 8. 14,5 Mtz. 

, Der Canon unterliegt nach § 3 des ursprünglichen Erbpacht-Contracts vom 
24. Juni 1840 alle -30 Jahre einer Geldberechnung nach dem Getreide-Durch-
schnittZ-Preise der vorhergegangenen 30- Fahre, und beträgt für den laufenden 
Turnus 1847/76 jährlich Thlr. 12. 14. 3 Pf. postnumerando am 31. December 
jedes Jahres zur Marienstifts-Kasse zahlbar. - Von diesem Geldbeträge übernehmen: 

1) Die beiderfeitigen^Contrahenten auf die Turnplatz-
flächv von 4 Mg. 56,5 Rth. für 4 Sch. I i ^ b / ^ ^ Mtz. 
Roggen aus der gemeinschaftlichen Turnkasse . . . . Thl. 6. 17. 1 Pf. 

2) die Stadt Stettin auf die zum Armen-Friedhofe ver¬ 
wendeten 3 Mg. 158 Rth. für 4 Sch. 3 " A ^ Mtz. Roggen 
Ms der Kammern zahlbar . . . . ^ . " ' . ,^. ^ ^ ^ ^ . - ,̂  /5.̂  27. 2̂ -

' > OusaMnN: Thw 1 ^ 1 ^ 
ß 3. Die beiderseitigen WnMchenten und namenGch auch das MMenstift 

in dst Eigenschaft als Erbverpächtst des gunzen GründMOs, Willigen darin, 
1) daH Machst auf Grund des ftH^ren Vertrages vom 18) M t z 1846 

der BesttzM von ̂  dem ganzen Grundstück Mr büs Mtrtenstift und die Skadt 
Stettin gemeinfchaftlich berichtigt und das Rubr. I I , ' Nr. 2 eingetragene Recht, 
die Mllulbeerbaümpfianzüng zu verlangen, gelöscht Wird; 

2) daß sodann auf Grund des vorliegenden VNrages die der Stadt Stettin 
allein zugehörige Fläche von 3 Mg. W8 Rih. vom HauptgrundstMe abgeschrie¬ 
ben und auf ein besonderes Hypothekenfolium, unter Berichtigung des Befitz-
titels für die Stadt Stettin, übertragen wird; , 

3) daß bei dem Hauptgrundstücke Ruh, i l , Nr. 1 ein Körner-Canön von 
4 Hch. 3 " " / ^ Mtz. Roggen gelöscht wird .und, M ein Bettag von 4 Sch. 
11^/58«« ^ttz- Nöggen eingetragen stehen bleibt; 

4) daß bei der für die' S t M Otettin (aä 2) besonders ' emzuwagenden 
Fläche von 3 W . 158 Ruth. , in Rübr. I I M M M e t t a g von, 4 Sch. 
3 " M ' Mtz. Noggen, nach Mjährigem DUtchschMspM in Mde Dlbnr , 
sowie das Vorkaufsrecht des Marienstifts (naH Rubr. I I , Nr. 3 bes'Haupt-

ff 4^ VoB Seiten des Magistrats wird WchrichWch bemerkt/ HH von dein 
ganzen Erbpachtgrundstücke von 8 Mg. 34,5 Rth. zur Zeit keine öffentlichen 
Abgaben und Lasten entrichtet worden sind, daß es daher für diesen Contrakt 
der im §8'des Gesetzes vom 3. I a n M 1845 niHt bedarf. 

§ 5. Die Kosten dieses Vertrages übernehmen die ContraheMn ein Jeder 



Dis B M M Wü-Mrnei. 

zu 
ft 
ur Hälfte; jMch wiK bemsÄt,, dch dM WaWnWe MemtzB u M SpMtel-

fteiheit zusteht. 
MM-Mrgermeister, Bürgermeister und Rath. 

(gez.) Wartenberg. Bethe. Wegner. 
Vorstehender Vertrag wich,UechMch VW uW genehmigt, m 

' S W d W Zck GchteMer W4? 
AM) 

^ , .- Das MgriMftiD-KumtWWW,-, ^̂  , ^ ^ 
v. WitteNäN r>. Schiwing. HbßgMaM , ! 

M die iy Stettin bestchftide Pommersche M i n d e n - T M a l t zur Er-
zießuüg W AMnWtes/ WMbter Maben trat mchĵ  und meKr De HoHwen-
digkeit ber ErwerbüW eines GninbsWs^^^ aus welchem dke M i tWWen, 
deren die Anstalt bedarf, unter Gewinnung des erforderlichen WWhHiffts-und 
Gartenraums errichtet werhen. h)N.ntey. MHrfachß BeHHüngm und'EOrterüngen, 
führten zu dem Resultate / daß d D M Schulgrundstücke 
und dem städtischen Turnplatze, deH Armenfriehhofe gegenüber belogene Garten-
fläche von 1 Mg. H,Z Mh . Inhalt W v o r M für den beabsichtigten 
Zweck eignen dürfte. Was MarienftP hcke diesen Fleck Landes dem Neüturneischen 
SchüMhPW Rusch, zum M nmestek' Zßit- fM eine jähr-
kchßi Pacht von T M k M ^ W ühMaHen. M e M 14, Hchzber Ißbs 
stellte das DKMbüWexnlMer 
Hering) beim Marienstift den Antrag, falls dasselbe nicht durch Schenkung der 
Blinden.-HnsWMgWühM HMnMt dankenZwerth« Munistcenz zu, OeU vermöge, 
die. Wichttete M W , W Ä W kMNch zu Merlafsey und M UbmMW, des 
Kaufpreises diejenige Rücksicht öbivältett zu lassen, welche in 
Mgen H x t M ß s W OrWdstücks, yWlWst ber Blinden-Anstalt^MHrt werden 
könne, Dc^ CuxaZörinM derseMst̂  lbat uM b.aDigen DeMeih, da W der ersten 
FrWatzrszeit des Mahres i M 4 der Bau des AnstattsgeMüdes beglunen solle. 

' Was MarißnstiftH-Mx^ kein Bedenken, auf Heu Mtrag MiWU-
gehen ̂  in Erwägung^ daß es der. Mijrde wie der Aufgabe) des Wf t s entspreche, 
zur Förderung auch hie.ses milden Ztpeckes, das «Zeinige beizüftestem W M s t Berichtes 
vom 18. November 1853 trug das VuratorMM beim Kgl./ Ministerium der geist¬ 
lachen :c. Angelegenheiten Merwßisungder 
in Rede stehenden Parcele an die MWdManstalt, an, die demnäHst auch, durch 

.Cabinets-Erlaß, d. d. Marlottenkurg, den 19. December 1853/ laut Mcrzpts vom 
2. Imiuar 1854 erfolgte, worauf, nachdem der Pachtvertrag dM SHuWrer? 
Seminars, welche auch bis, Hnde D54 lzef, aufgehoben wMdW wa^em^ 

„ I n Gemäßheit deL Ermächtigung, welche der i MiWster der geistlichen, Nn-
terrichts- und Medicinal-Angslegenheiten, Herr v. Raumes Mittelst Keferipts vom 
2. Januar 1854, auf Grund der Allerhöchsten Cabinets-OrdW hoM 19. Gecember 
1853, derm Wortlaut folgender ist: ^ , ^ . - -, 

„Auf Ihren Bericht vom 10. d. M. genehmige Ich, daß das dem Marienstift 
„zu Stettin gehörige, bei Neü-Tuwei unweit Gtettm gelegens. GrMdstück von 
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„1- Mg. 43,5 Ruth. Flächeninhalt der pommerschen Blinden - Anstalt zu 
„Stettin unentgeldlich zum Eigenthum überlassen werde. 

Charlottenburg, den 19. December 1853. 
. ' (gez.) Friedrich Wilhelm. 

(gez.) v. Raumer. 
„An den Minister der geistlichen ^Angelegenheiten." 

uns ertheilt hat, überweisen wir das dem Marienstift gehörige, zwischen dem 
Neu - Turneischen Schulgrundstücke und dem städtischen Turnplatze, dem Armen¬ 
friedhofe gegenübe-r, belegene Grundstück von einem Morgen und drei und vierzig 
und einer halben Quadrat-Ruthe (1 Mg. 43,5 Rth.) Flächeninhalt, wie dessen 
Lage aus dem hierbei annectirten Situationsplan näher hervorgeht, hierdurch der 
Pommerschen Mnden-Anstalt Hierselbst unentgeldlich zum Eigenthum und willigen 
ausdrücklich darin, daß für dieselbe der Besttztitel des Grundstücks im Hypothelen-

Urkundlich ausgefertigt." . , 
S t M n , den 6. April 1854. 

^ ' . , ^ ,'^ . ,' ^ ,̂ , ' ' ( L .H . ) ^ . , ^ ,̂  ' ^ , ^ -V 
Das Marienstifts-Curatorium. ̂  

(gz.) v^ Mittelstadt, tzeegewaldt. v. Schöning. . , 
Das von dem Curatorium der Blinden-Anstalt auf dem GWndftück^) er¬ 

baute Blinden-Erziehungshaus, in der Turnerstraße Nr. 13 belegen, ist am 19. 
Juni 1857 unter entsprechender Feierlichkeit eingeweiht worden. '. 

,^ ' /, ' ' ' ^ '? ^ ' , 7 ^ , V^, , , ' ' , " / , , , ^ " 
Zwei Jahre nachher richtete das Kgl. Provinzial - Schul- Collegium von 

Ponnnern unterm 1. Juni 1859 das nachstehende Schreiben an das Marien-
stifts-Curatorium: ' 

Aus öffentlichen Nachrichten ist es bekannt, daß die Communalftände Pom-
mers die Summe von 12.000 Thlr. zur Gründung einer V i c t o r i a - S t i f -
t u n g f ü r b l i n d e Mädchen zum Andenken an die mit so großer vater-
ländisHer Begeisterung aufgenommene Vermählung Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen 
Friedrich Wilhelm von Preußen mit der Prinzeß Royal von Großbritanien und 
Irland Victoria Königl. Hoheit^) bestimmt haben und daß diese Stiftung von 
dem hohen' Ehepaare sehr gnädig aufgenommen und als solche bezeichnet ist, die 
Ihrem Mildthättgen Sinne ganz entspreche. Nach einer weiteren Mitteilung der 
Altpommerschen Landstube ist es der Wünsch der Communalftände, daß die neue 
Stiftung mit der in Neü-Turnei schon bestehenden Anstalt für blinde Knaben 
m nahe Verbindung gebracht werde und sie haben dabei die nähere Bestimmung 
getroffen, daß von dem vorhandenen Stammkavitale /̂g, also 8000 Thlr., zu den 
baulichen und sonstigen Einrichtungen verwandt und mindestens ^ zur Unter-
Haltung der Anstalt zinsbar belegt werde. Nach einem Berichte des Curatoriums 
der Pommerschen BlinVeN-Anstalt vom 16. Mai 1859 ist dasselbe noch mit den 
Ermittelungen beschäftigt, für die Victoria-Stiftung eine angemessene Baustelle zu 
gewinnen. Von dem anfänglich aufgefaßten Plane, das neue Gebäude auf dem 

*) Die Übergabe-Urkunde datirt vom 29. Mai 1863. -^ **) Zu London den 25. Januar 1858. 
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schon vorhandenen Gwndstücke aufzuführen, welches einst vom Marienstifts-' 
Curatorium für diesen wohltätigen Zweck geschenkt ist, hat matt bei näherer 
Prüfung abgehen müssen, weil dieses Gmndstück, worauf das Gebäude der 
Knaben-Anstalt erbaut ist, nicht den hinreichenden Raum gewährt, um daraus 
auch das Haus für die Mädchen-Anstalt zu erbauen, ohne es für feine Haupt¬ 
bestimmung zu sehr zu beengen, wozu noch kommt, daß das Gebäude der Vic¬ 
toria-Stiftung bei einer solchen Stellung nur als ein Hintergebäude der Knaben-
Anstalt erscheinen würde, und seine Zugänge und die nöthigen Wirthschaftsfuhren 
nur durch den jetzigen Garten der Knaben-Anstalt erhalten könnte. Nächstdem 
hat die vom Curatorium der Pommerschen Blindenanstalt ernannte Commission 
drei Vorschläge zur Auswahl vorgelegt: 1) Von dem an das jetzige Grundstück 
angränzenden, zu Alt-Turnei gehörenden Lande V5 bis ^ M g . zur Baustelle 
anzukaufen; 2) Das alte, der Stadt zugehörige Neu-Turneische Schulhaus, welches 
seit Erbauung eines neuen Schulhauses vermiethet ist, von der, Stadt zuM'Ge¬ 
schenk zu erbitten, es abtragen zu lassen und das neue Gebäude der Victoria-
Stiftung an dessen Stelle aufzuführen; 3) von der betreffenden Behörde die 
Abtretung einerangemefsenen Fläche des angränzenden Turnplatzes zu, erbitten, die 
an der Straße belegen und mit der jetzt bestehenden Anstalt in so nahe Verbindung 
gebracht werden könne, daß für die Knaben- und Mädchen-Anstalt eine gemein¬ 
same Ökonomie eingerichtet und die Lehrkräfte gegenseitig ausgetauscht, werden 
könnten. M a n würde dann das neue Haus wenigstens in einer Entfernung von 
10—14 Fuß von dem Hause der Knaben-Anstalt erbauen, um die Giebelfenster 
des letztern nicht zu verbauen. Die Ausführung des ersten Vorschlags würde 
hinsichtlich der Stellung des neuen Gebäudes und der zu ihm nur möglichen 
Zugänge und Wirthschaftsfuhren auf dieselben Übelstände führen, welche oben 
für den Fall erwähnt sind, daß auf dem schon vorhandenen Grundstücke gebaut 
werden sollte. I n Hinsicht auf den zweiten Vorschlag, spricht schon die Com-* 
Mission einen Zweifel darüber aus, ob die städtischen Behörden sich bereit finden 
lassen möchten, das alte Schulhaus mit dem dazu gehörigen Raum zu verschenken 
oder zu veräußern. Es kommt aber dazu noch, daß das Gebäude der Madchen-
anstalt mit der unmittelbar dahinter befindlichen Massigen, von mehr als 4(X) 
Kindern besuchten Ortsschule in zu nahe Berührung kommen würde. So, erklärt, 
sich denn die Commission, in Übereinstimmung mit den Wünschen des Vorstehers 
der Knabenanstalt, Gröpler, entschieden für den dritten Vorschlag, äußert aber 
zugleich einen Zweifel darüber, ob die Turnanstalt geneigt sein möchte, einen 
Theil des Turnplatzes von dem erforderlichen Umfange abzutreten, Auch wir 
können uns nur bestimmt für diesen dritten Vorschlag, als den einzigen erklären, 
welcher dieser neuen Stiftung einen ihrer ganzen Bestimmung würdigen und 
ihren wahren Bedürfnissen entsprechende Stellung geben würde. Sie soll als 
ein auf lange Zeiten bleibendes Denkmal eines bedeutungsvollen und hochgefeierten 
vaterländischen Ereignisses dastehen, muß daher in den Vordergrund treten, eine 
entsprechende örtliche Umgebung darbieten und dem inneren Bedürfnisse der Be¬ 
wohner ausreichenden Raum gewähren. Wi r würden uns daher in dieser 
Weise gegen das Curatorium der Pommerschen Blinden-Anstalt aussprechen und 
dasselbe mit der weitern Ausführung des Werkes nach diesem Plane beauftragen, 
wenn wir uns dessen versichert halten könnten, daß de,r erforderliche Raum dafür 

Landbuch von Pommern; Th. II . , Bd. VIII. 58 



wirklich zu genMnm M Wf- jiden- Fäll! möchten- NM dsm gencmnten Cma-
tormm daW dWWeM bahnenHelfM., W iWl uks^ MkänM daß das Marien-
stifts-WrMÄum^ der ursWnMiHe^ OtUnd'eig'enthMer des ̂  jetzigen' Turnplatzes 
ist; wir wissen abe^uWj'HbMsseGM MgenHuMr-e der' betwffw-
deu LändfKHe zu den WrnWMWn ver l iWw B M oder 
wenigstens n ß M beMgtlwordM' ist. Auf' j M n FWl werden wir aber bei dem 

gegenwärWe Sachlage erhalten 
und seiner Wt twiMnK M dW vsÄisgenden! gNten Zwech um- so gewisser sein 
können> als dafsMe der frNher" sein WVHWollen durch 
eine werttzvolle/Schenkung' bswiesett <tzah wMurH für diesMe zuerst' die feste 
Grundlage Me^«MichMe,n Bestehens gewonnen ist. I w diesem Vertrauen auf 
das noch fortdauernde Wohlwolle^ UK WMenMfts-CWatvriums^ gegen die- sich 
jetzh iN' erfteütiHer Weist' eMeiternM Olinden-AWM nehmen wir die weiteZe 
Mitwirkung M vollständigen EMeichung ihrer' wshl thäi iM BGimmung in All-
sptuch und ersuchen DässeM M t , M MMMa l iFes Geschenks oder nach Um¬ 
ständen u O S M e Verwendung M der betteffenM' zm MspoMbn berechtigten 
Behörde, „daD zur Mündung - M> Vickonä-Miftuvg, als ^ eines> wichtigen und 
„bcheütungsvvlleu Dmkumls'vatertändisGer O W n u M . eine F lWe, wo' mögliche 
„von dem UmsanZe> wie daŝ  GründstüOder jetzigem KttabenMfiM^ hat/ von dem 
„Turnplatze, wenn es seiw kann, unentgeldliG abgetreten werde, und zwar an 
„der SwaM belegen, unk mit d M OMndstüM der< jetzigen Knaben-BRnden-
„ A n M t MammeygränMd^ damD-be^dHi M P ä l t M obWch innerlich vöNg^ ge-

" „schieden/ doch! eme geMeinfMe ÖkonMie erhalten M d stch^mR ihren Lehrkräften 
„gegenseitig aushelfen können." Der Wtznfch, eine etwasQ größere LändMche zu 
erhalten^ wird noch l näher , dadurch^ begründe^ daß Mch dem dringenden Ver¬ 
langen des Vorstehers der'NnstM,GWpler, sür̂  die KtterbenawstaltH wenn irgend 
möglich, eine ReWerMahn eingerichtet werden soll^ um die von Blinden zu ver¬ 
richtenden Handarbeiten manchfältiger zu machen, als es bisher hat geschehen 
können. Nach den darüber eingegangenen Erkundigungen soll derjenige Theil 

« des überhaupt 8 Mg . großen Turnplatzes, auf welchen es hier ankommt, zu den 
! , Turnübungen, schon wegen' seiner Wesen WdachutG eigentlich nie benutzt werden 

und nur ein schon morsches Klettergerüft, welches aber wegen dieser schlechten 
baulichen Beschaffenheit'jetzt nicht mehr benutzt werden kann> darauf- stehen, 
welches leicht auf eine andere Stelle verlegt werden kann. Die beigefügte Hand-
zeichnung eines SituationsplaM ergibt deutlich, daß durch "die Abtretung einer 
Fläche, welche dem GrundMck der Knabenanstalt gleichkommt, außer dem er¬ 
wähnten jetzt unbrauchbaren KMergerüste, noth-
wendigen Vorrichtungen berührt wird und letztere überhaupt in keiner Weise 
beeinträchtigt^ werden. ^Unterzeichnet war das vorstehende Schreiben von dem 
inzwischen f PräfidMen v. M r t h ^ im Herzog-
thum Sachsen-Meiningen^ 

^ Der Turnplatz von 1859 enthielt nicht 8 Mg^sondern 7 Mg. 1 ^ Ruth., 
' und zwar bestehend: 1), aus einer 2 Mg. 125 R u M großen Fläche, welche dem 

', t!« Curatorium der Tmu-Ansial t im Jähre 1840 auf Grund einer zwischen Magistrat 
und Marienstift getroffene Vereinbarung, wonach der Canon für diese dem Marien-
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stift gehörige Parcele aus der geme»samen Turckfse . M M t wird, angewiesen 
wurde; und 2) aus einer vom Magistrat und dem Marienstift im Jahre 1846 
von der TrWschen MaulbeWhWm-WlntKge angMufte grGWe Harce-le von 
4 Mg. 56,5 ^uth. Hiernach war der Turnplatz ein demHömgl, Wd städtischen 
Gymnasium und'cher WßdMch MilheWs-Ochule iMMöriges MVWdMck, über 
welches -nur durch den - gemNnsumm Neschluß her , vermniMen DatroMe verfügt 
werden konnte. Die Ansicht des 
genommene Hareele nicht Hemcht werde, stand -mit dem HMsäDichW Mstande 
in MdeMruch; ße «wurde im der Rßgel zum M M a u f oder M M Spielplatz 
benutzt. Überhaupt war dßr Turnplatz MM ^Made H) grH, wie viM nach der 
großen Anzahl von Schülern, ö lM^ßw, Me^aus HeihW ^WrmHaAen ihn be¬ 
nutzten, nochwendig war. Nnter i M m U M ä O M sprach dtzs Curatorium der 
TurnanftM in !dM schreiben Vom H 3 . M l i 1W9 ßeiMAbepzeHMng batzin Ms, 
daß es sich in keiner Wchst -werde rochtfertWW lafsw, Am Mtexesse der beybßch-
tigten Blinden-Anftalt das Gymnasium vnd die.Wodrich Wilhelms-Schule in 
der BenutzMg der für Beide wichtigen ^HmMnstaltM beeiytrftchtUen. 

Auf Grund dieser Mßerung lchnte das MflpienMftsi-CuMorWM den Antrag 
des Königl. Provinzial-Wul-CollWUms A dem M n M W W M 19. Jul i 
1859 um somchr ab, als TW die MeiH^e DiZposttionsHefWnW über den fm^ 
lichen Platz nicht zustand und es sich mcht für -befuHt erachten konnte, das 
zwischen dem Stifte und der Stadt Stettin einseitig 
zu alteriren., Das PrMinzial-Gchul-CoUgium lieH W -jedoch nicht sogleich 
abweisen. Es wandte sich mittelst Schreibens Mm 29. August 1359 an den 
Magistrat, als Mtpatron der TurnanstM, worauf demseNm vom Marienstifts-
Curatorium unterm 31. Oetober 1859 eröffnet wurde, wie es gestatten wolle, 
daß auf der Ostseite des Turnplatzes äm Anschlüsse au i»as Grundstück der Knaben-
Blind en-Anstalt eine Fläche von I V« Mg. zur Gründung der Victoriü^Stiftung 
abgetreten und dafür auf der einen ^Westseite eine chen so Mße,Fläche hinzugefügt 
werde, welche Letztere jedoch dem Vorschlüge in dem Schreiben vom 29. August 
1859 gemäß, von Seiten der Blinden-Anstalten .baldmöglichst mit Gras besäet, 
so wie auch von demselben die den TAnpl^tz Mchlichende lebendige Hecke um¬ 
gesetzt und eine einftweWge Bewehrung errichtet werden mKsse. Es waren näm¬ 
lich Mittel und Wege gefunden Wochen, wtzlche es möglich machten, den Plan: 
die zu gründende Victoria-Stiftung für Orzichung blinder Mädchen mit der be¬ 
stehenden Knaben-Mnden-Anstalt MümUch 4n VerbindUng zu setzen, zur Ausfüh¬ 
rung zu bringen, ohne daß der Turnplatz NnbWe erlitt. Wie diches Resultat 
herbeigeführt worden ist, ergibt sich aVZ dem machstehenden, gerichtlich chgeschlossenen 
Tauschvertrage: —̂  

Stettin AM 17. A w i 1861. 
Vor dem unterschriebenen OommWrius -für die Wte der ßnitMigen Ge¬ 

richtsbarkeit erschienen im heutigen Termine, dem Stande und Namen nach 
bekannt und handlungsfähig: — 1) der DberbüNermeistW Hering, 2) der Stadt-
rath Giesebrecht, 3) der Königl. 'Ober-R^gierMgsrath HoegewaHt, sämmtlich 
von hier. 

Oberbürgermeister Hering erklärt, daß er als Vorsitzender des Kuratoriums 
der landesobrigkeitlich bestätigten MetomaMiftung für Unterweisung und Er-

, ' ' 5 8 
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ziehung blinder Mädchen Mftrete. Er überreichte das bestätigte Statut vom 
22. Januar 1861, bezog sich auf die §ß 8 und 9 und behielt .sich die Nach¬ 
bringung des Hm von den übrigen Mitgliedern des Curatoriums ertheilten 
Special-AuftrageZ vor.^) ' / 

Stadtrats Giesebrecht-erklärt, in dem aufzunehmenden Vertrage die Stadt 
Stettin vertreten zu wollen und behielt sich die Beschaffung der nach dem Gesetze 
erforderlicher Bestätigung vor.^) 

Ober-Regienmgsrath Heegewaldt erscheint als Vertreter des Marienstifts, 
sich durch die überreichte Vollmacht des Kuratoriums vom 6. d. M. legitimirend. 

Hiernächst schloffen die Erschienenen folgenden Tauschvertrag: 
§ 1. Die Victoria-Stiftung zur Unterweisung und Erziehung blinder Mädchen 

besitzt,— 1) nach der beiliegenden gerichtlichen Erklärung des Vorstehers der 
Pommerfchen Blinden-Anstalt, Anton Moritz Gröpler, und 6 Eigenthümern von 
Neü-Turnei geschlossenen Vertrage bezw. vom 3/21. September und 20/22. December 
1859, — das in dem letztgenannten Vertrage und dem denselben angehängten 
Situationsplane näher bezeichnete aus 6 Parcelen gebildete Grundstück von 1 Mg. 
'118 Ruth., im unmittelbaren Anschlüsse an den Turnplatz in Neü-Turnei. Das 
Marienstift und die Stadt Stettin besitzen dagegen gemeinschaftlich das an die 
Pommersche Blindenanstalt grunzende, im Hypothekenbuch von Stettin Vol. XI . , 
Fol. 273 verzeichnete, gegenwärtig als Turnplatz benutzte Grundstück von 4 Mg. 
56,< Ruth. Es überlassen nun die titulirten Besitzer des Grundstücks Vol. XI. , 
Fol. 273 des Hypothekenbuchs eine Parcele desselben von 1 Mg. lO?,^ Ruth, 
wie dieselbe auf dem beigefügten Situations-Plane des Regierungs-Feldmessers 
Klawieter, angefertigt im August 1859, mit den Buchstaben a, d, c, ä bezeichnet ist, 
mit den aus dem Hypothekenbuche sich ergebenden anteiligen Rechten und Ver-
Kindlichkeiten tauschweise an die Victoria-Stiftung zur Unterweisung und Erziehung 
blinder Mädchen. 

§ 2. Auf dem im ß 1 erwähnten ungetheilten Grundstücke haftet für das 
Marienstift ein Canon von 4 Sch. 11 " ^ « ^ Mtz- Noggen. Dieser Canon wird 
aber njcht in Natum, fondern in Gelde geleistet und zu dem Zwecke alle 30 
Jahre nach dem 30jährigen Mittlern Stettiner Martini-Marktpreise berechnet. 
Für den laufenden Turnus von 1847/76 beträgt die Geldvergütigung jährlich 
Thlr. 6. 17^ 1 Pf. Von diesem Canon übernimmt die Victoria-Stiftung auf 
die derselben nach § 1 üb erlassenen Parcele — a) den Antheil von 1 Sch. 
11 Mtz. in Roggen d) die verhältnißniäßige Rate der Geldvergütigung in Gelde 
von jährlich Thlr. 2. 12. 10 Pf. ^ 

§ 3. Die Victoria-Stiftung ist verpflichtet, auf der Gränze zwischen de^ 
Turnplatze und ihrem Fundus in der Linie a, d, eine Bewehrung von Latten 
oder durch eine lebendige Hecke herzustellen und dauernd zu unterhalten. 

§ 4. Die Victoria-Stiftung ist ferner verpflichtet, die geeigneten Einleitungen 
zu treffen, um zu verhindern, daß das unreine Wasser von dem Etablissement 
der Anstalt nach dem Turnplatz abfließt und dahin abgeführt wird. 

' § 5 . Alle öffentlichen Abgaben und Leistungen an die Gemeinde oder 
den Staat, soweit sie die im § 1 bezeichnete Parcele betreffen, sind, sie 

Die nachträglich beigebrachten Vollmachten befinden sich bei den Gerichts-Acten. 
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mögen bereits bestehen, oder erst künftig auserlegt werden, von der Stiftung zu 
tragen. 

§. 6. I m Austausch gegen die im § 1 bezeichnete Parcele von 1 M g . 
107,25 Ruth, überläßt die. Victoria-Stiftung, vertreten durch das Curatorium, 
das dersetöen gehörige Grundstück von 1 M g . 118 Ruth, unter den im Vertrage 
vom 3/21. September,'20/22. December 1859 festgestellten Rechten und Ver¬ 
bindlichkeiten. 

§ 7. Die Victoria-Stiftung ist verpflichtet: — 1) Die Hecke, welche gegen¬ 
wärtig den Turnplatz von den im § 6 bezeichneten Grundstücke trennt, sobald 
als dies von dem Curatorium der Turnanstalt verlangt wird, ganz oder theil-
weise fortnehmen zu lassen. 2) auf der Gränze des im § 6 bezeichneten Grund¬ 
stücks im nächsten Frühjahr eine Hecke von Weißdorn oder Weißbuchen anzulegen 
und zum Schütze dieser Hecke für die ersten Jahre eine Bewehrung von Latten 
anzulegen. 

§ 8. Die Richtigkeit der Vermessung der Austausch-Parcelen wird vvn keinem 
der Contrahenten vertreten. 

§ 9. Beide Theile erkennen an, daß der Vertrag durch die Übergabe der 
in den §§ 1 und 6 bezeichneten Austaufch-Parcelen bereits zur Ausführung ge¬ 
kommen ist. Es wird daher ausdrücklich darin gewilligt, daß der Besitztitel 
1) von der im § 1 bezeichneten Parcele, nachdem dieselbe mit Rücksicht auf die 
Bestimmung im § 2 von dem Hauptgrundstücke abgeschrieben ist, für die Victoria-
St i f tung für blinde Mädchen, 2) von der im § 6 bezeichneten Parcele, nachdem 
dieselbe von dem Hauptgrundstücke ohne weitere Verhaftung für die auf dem 
letztern in Rubr. U. und I I I . eingetragenen Realverbindlichkeiten abgefchrieben 
ist, für die Stadt Stettin und das Marienstift berichtigt werde. 

§. 10. Die Kosten der Abschreibung der in den §§ 1 und 6 bezeichneten 
Parcelen von dem Hauptgrundstücke übernimmt die Victoria-Stiftung. Die Kosten 
der Berichtigung des Besitztitels von der im § . 6 bezeichneten Parcele fallen zu 
einer Hälfte dem Magistrate, und zur andern Hälfte dem Marienstifte zur Last, 
doch wird bemerkt, daß dem Marienstift die Stempel- und Svortelfreiheit zusteht. 

Es wurde angetragen: vorerst den Interessenten je eine Ausfertigung (also 
im Ganzen 3) dieses Tauschvertraa.es zu ertheilen. 

Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben, 
(gez.) Hengewaldt. Hering. Giesebrecht. 

a,. u. 8. 
Pabst, Kreisrichter. 

Urkundlich unter Siegel und Unterschrift ausgefertigt. 
Stettin, den 18. Juni 1861. 

Königliches Kreisgericht, I I . Abtheilung. 
(gez.) Förster. 

Die Stipulationen des vorstehenden Tauschvertrages sind vi äser vom 
18. Januar 1862 auf dem Hypothekenfolium des Vol. XI . Fol. 273 des Hypo-
ttzekenbuchs von Stettin eingetragen wurden. 

Nachdem die, wegen Überfüllung aller Klassen des Gymnasiums, seit Jahren 
angestrebte Vermehrung der gelehrten Unterrichtsanstalten im Jahre 1867 näher 
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ins Auge gefaßt worden war, in Folge dessen Verhandlungen wegen Entfreiung 
der Stadt von der Verpflichtung zur Unterhaltung des, dem Marienstift gehörigen 
Gymnasiums eingeleitet Wurden, die mit Her Errichtung, eines eignen ßtadt-
Oymnastums endigten, war eine Auseinandersetzung zwischen dem Marienstift und 
der Stadt in Bezug auf die Eigenthumsverhältnisse des Gmnd und Bodens des 
Turnplatzes bei Neü-Turnei nothwendig geworden. Dies konnte, nach der, in 
einem Schreiben vom 27. Juni 1871 ausgesprochenen Ansicht des,Magistrats 
entweder dadurch geschehen, daß die Stadt die ganze Fläche käuflich erwürbe, 
und zwar 1) die 2 M g . 125 Ruth, große Fläche, welche dem Marienstifte gehörte, 
und 2) die ideelle Hälfte des gemeinfchaMchen Besitzes von 4 Mg. 67-Ruth., 
wovon der dafür evenwell geforderte Preis ein annehmbarer wäre, oder aber 
daß, wenn dies nicht beliebt werden sollte, die gesammte Fläche, einschließlich des 
Geräthschuppens^ meistbietend, verkauft und der Erlös nachlBeHälGiß Hers en¬ 
theiligen Flächen getheilt würde. I n Bezug der Geräthe konnte der Magistrat 
einen' bestimmten Vorschlag noch nick)t machen,'.da erst das näWe FrKhjahr 1872 
abgewartet werden müßte, um zu beurtheilen, ob EinMs davon als Turngeräth 
für den neu anzulegenden Turnplatz werde verwendet werken MyMN, ô der den¬ 
selben dann lediglich nach ihrem Holzwerth zu taxiren an Ort und Stelle zu 
verkaufen und der Erlös zu theilen sein werde. Das Marienstifts-Buratorium 
stimmte in .seinem Antwortschreiben vom 12. Juli 1871 für den öffentlichen 
Meistbietenden Verkauf des ĝanzen Platzes^ welcher da er sich unmittelbar an 
Turnei anschließt und zu Baustellen verwendbar erscheint, in kleinere Parcelen 
von angemessener Größe werde zu theilen sein, die erst einzeln und demnächst im 
Ganzen zum Ausgebot gebracht werden könnten. Den Kaufliebhabern müsse 
indessen ein abgabenfreies Grundstück angeboten werden, daher der daraNf haftende 
Canon abzulösen, sei. Das Kuratorium ersuchte den Magistrat, die Angelegenheit 
in die Hand zu nehmen und die aufMstellenden Verkaufs-Mdingungen zur Er¬ 
klärung Seiten des Kuratoriums mitzutheilen. I n Betreff der Aurngeräthe 
wurde vorgeschlagen, daß von jeder Seite ein Sachverständiger zur Abschätzung 
des Herthes bestimmt und nach der von dieser vereinbarten Taxe eine Theilung 
der Geräthe vorgenommen werde, von welchen die meisten bei Anlsgung der 
neuen Turnplätze noch verwendbar fein möchten. 

Der Magistrat Heilte, unter Zustimmung des Marienstifts-Curatoriums, das 
Grundstück in 3 Parcelen. Zu der ersten dieser Parcelen, welche unmittelbar an 
das Grundstück der Victoria-Stiftung gränzt, und auf der das Gebäude der 
Turngeräthe stand, meldete sich, nachdem ein am 24. Mai 1872 abgehaltener 
Licitations-Termin zum Veckuf ,aller drei Parcelen fruchtlos abgelaufen war, 
am 4. Juni 1872 das Curatormm der Pommerschen Provinzial-Blinden-Anstalt 
als Käufer aus freier HanH zur Erweiterung der Hiegenschaft der Victoria-Stiftung. 
Diese Parcele ist 2 Mg. 42 Ruth. groß. Der Taxpreis war 500 Thlr. pro 
Mg., den die Victoria-StiftMg Zu zahlen sich erbot. Demgemäß wurde am 
17. Januar 1873 ein Kaufvertrag geschlossen, kraft dessen die genannte Parcele 
für den Kaufpreis von Thlr. 1116. 20 Sgr. 
worden ist. Für diesen freihändigen Verkauf bedurften die Verkäufer der Ge¬ 
nehmigung det Oberaufsichtsbchörden, hje dem Marieu-stift vom -Minister der 
geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten unterm 10. Februar, dem 
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Magistrate aber, ans- Grund des vorgelegten KauscMtmcts-Entwurfs, bereits am 
9. Januar 1873' einstweilen, dann aber endgültig auf dem Originial-Berttage 
selbst am 1. April 1873 ertheilt worden ist> während der Käufer, das EurawMm 
der Pommerschen BlmdM-AnstM die ZWmmMg -der ihm vorsetzten Aufsichts¬ 
behördê  des Provinziäl-SchÄl-CollegiumK von PoMmertt̂  am 6̂  September 1873 
erhielt. Der aus dem Kaufverträge entspringende Vermerk M GrunNuche der 
Stabt Stettin ist am A NovVmNr 187s erfolgt.' Zu den Bedingungen des 
KaufoertraFes gehöret, daß — das^Ktlufgeld vor der Auflassung ganz und bnar 
an die KäMmereikllsse vvn dem KaOfer entrichtet wird G 3), daß auf der Oriinze 
der verkauften Parcele rechter Hand vom EiNntte,in den Hauptemgang hat 
KaKfer eitten lZMN zu'fetzm und zu unterhalten, und̂  eben so hinten nach dem 
Alt-Türneier Felde zu belegenen Gränze einen Gränzranne zu erdichten uttd zu 
uMrhaltsN hat G 4 desl EMtracts). Sollte die verkaufte Mrcele mit einem 
Haufe' bebaut werden, so muß ber Hof dieses Hauses 'so hoch gelegt' werdech daß 
die WtwMrung der Parcele nach der Turnerstraße erfoUen' kann, (ß 5.) Falls 
die PflWerung der - eben genanntM StrHe vor der verkauften Parcele zur'Aus-
WWW'kommt/ ist KMfev verpßichtet'Ne KGen' der PflafteMG des halben 
Straßettdamms, des g W M BüWrsteigs- und RinnstMs^ längs' der verkauften 
Parcck dsr SNdt S t W n ' M ' e B M m ; dieft Verpflichwng M er M dingliche 
Last Mf' seiW KbstM im MundbüD eintragen zu lassend (§ 6)? Mitfer- ist ver¬ 
pflichtet die polizeilich angeovdMen ReimgMgen de3 halben StraßenVamms, des 
BGrgerMgs und des RinksteiM vor feinem Grundstück ausführen zulassen. <§ 7). 
Au^dem'veVkauDN'WünMck'stchen 11 Stück Wpew uW'11' SMck'ScHwnrz-
pappelw Für 'erstere zchlt^KaüM Ttzlr. 5. 13 Sgr., M letztere 11' T M , zu. 
famnew TMr. 16^ 15 Sgr. an die KämmereikaM vor der Übergabe'G 8). 
Ferner steht auf lhW verkauften Parcele eine TNWgeMH^^ Für dieselbe 
zatK Käufer an dw Kä«merei-Küsse' 60 Thlr. vor der Mflasstmg G 9). Alle 
aus der'Contracts-Schließung/entfMngenden Kosten trägt KMfer allein (ß 10). 
Vollzogen ist der Vertrag, von Seiten des Magistrats: von dem Oberbürger¬ 
meister Burscher nnd dem StadtfclMrath Balsam; von Seiten des Marienstifts-
EmaWriums: durch die beiden König!. Curatoren, den Ober-Regierungsrath 
v. ,'WonefM, und den' MovinzMSchUlrath WWmaNn; von Seiten des Citra-
toriums der PVmmerschen ProVinzial-Blinden-Anstalt: ^ durch den Bürgermeister 
Sterttbsrg und die StadM 

Die Auseinandsrsetznng zwischen dem Marienstift und dem Magistrate in 
des Kaufgeldes für den Gerätheschupven 

und dw Baume und von-4 Thlr. 7 Sgr. für alle GeräHe, im Ganzen Thlr. 
1197. 12 Sgr. betragen hat, ist am 27. August/12. September 1873 erfolgt. 
Nach d'er angelegten VertheiluNgs-Berechnung hat die Stadt Thlr. 602.11. 6 Pf., 
das Marienstift dagegen Thlr. 595. —. 6 Pf. zu empfanZen gehübt. Letzterer 
Betragt ist von der Kämmoreikasse am 8. Octöber 1873 zur Stiftskasse eingezahlt 
worden. 

Was n « die beiden anderen Parcelett des ehemaligen Turnplatzes betrifft, 
so hatte zu deren öffentlichen FeilbieAng die Ökonomie-Deputation des Magistrats 
einen zweiten Termin auf den 24. März 1873 anberaumt. Zu diesem'Termin 
hatte sich nur ein einziger Bieter eingefunden und fiir beide Baustellen' ein Gebot 
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von nur 1000 Thlr . abgegeben, was bei einer Größe von 4 M g . 89 Ruth. 
Fläche Thlr . 222. 6. 8 Pf . pro M g . ausmacht, die Deputation äußerte sich gut¬ 
achtlich dahin, diesem Gebote nicht den Zuschlag zu ertheilen, machte jedoch 
auch keine Aussicht, jetzt bessere Preise für jene Baustellen zu erzielen, weil ein 
M a l die Baumaterialien-Preise und Die, durch widersinnige socialdemokratische 
Agitationen in die Höhe geschraubten Arbeitslöhne nicht zum Bauen ernmthigen, 
außerdem aber die Baustellen eine recht ungünstige Lage und der großen Tiefe 
wegen sehr wenig ansprechende Formen haben. Um nun nicht fortwährend ver¬ 
gebliche Termine abzuhalten und unnütze Insertionskosten zu verlegen, so erbot 
sich der Magistrat, die Zustimmung der Stadtverordneten vorbehalten, in dem 
Schreiben vom 2. Apr i l 1873 zur Beendigung des gemeinschaftlichen Besitzes 
der Restparcelen des Turnplatzes, dieselben für Rechnung der Stadt zu dem ge¬ 
botenen Preise übernehmen zu wollen. Das Marienstifts-Curatorium erklärt 
unterm 5. August 1873 mit dem Vorschlage des Magistrats einverstanden zu 
sein, während es unterm 22. des folgenden Monats, die in der Magistrats-Be¬ 
rechnung vom 26. September aufgestellte Größe des Marienstifts-Antheils an 
dem qu. Grundstück als richtig anerkannte. Nach Erledigung mehrerer Formalien, 
wohin insonderheit auch die Zustimmung der Stadtverordneten gehört, wurde — 

Zwischen dem Marienstift, vertreten durch fein Curatorium, einer Seits, und 
der Stadtgemeinde Stett in, vertreten durch deren Magistrat, andrer Seits, am 
14/23. Apr i l 1874 nachstehender Vertrag geschlossen: 

ß 1. Das Marienstift verkauft von den ihm gehörigen, bei Turnei be-
legenen, im Grundbuche von Stettin Band 11 Seite 235 verzeichneten, Ländereien 
eine Parcele von 2 M g . 125 Ruth, an die Stadt Stettin und verpflichtet sich 
die Parcele sofort nach ertheilter Genehmigung dieses Vertrages durch die Auf¬ 
sichtsbehörden der Stadt Stettin pfandfrei gerichtlich aufzulassen. ^ 

§ 2. Das Kaufgeld für die verkaufte Parcele beträgt Thlr . 598. 23 Sgr. 
Dasselbe wird sofort nach ertheilter Genehmigung dieses Vertrages durch die 
Aufsichtsbehörde von der Stadt Stett in an das Marienstift gezahlt., 

§ 3. Das Marienstift und die Stadt Stett in sind gemeinschaftliche Eigen-
thümer dreier Ackerparcelen, welche auf dem zum Turnei gehörigen Stettinischen 
Stadtfelde belegen und im Grundbuche von Stettin Band 1 1 , Seite 273 einge-, 
tragen sind. Das Marienstift überträgt sein Miteigenthum an die Stadt Stettin 
derartig, daß letztere fortan alleinige Eigenthümerin der gedachten drei Acker-
parcelen wird, und verpflichtet sich, die gerichtlichen Erklärungen, welche nöthig 
sind, um die Stadt Stettin als alleinige Eigenthümerin des Grundstücks im 
Gründbuche zu verzeichnen, sofort nach Genehmigung dieses Vertrages durch die 
Aufsichtsbehörden, abzugeben. 

§ 4. Das Kaufgeld, beziehungsweise die Entschädigung für die Aufgabe 
des § 3 gedachten Miteigenthums und dessen Übertragung an die Stadt Stettin 
ist auf Thlr . 220. 1 1 . 1 Pf. festgesetzt und wird zu dem § 2 gedachten Zeit-
punkte von der Stadt Stettin an das Marienstift gezahlt. 

§ 5. Auf dem § 3 gedachten Grundstücke haftet in Abtheilung I I , Nr. 1 
ein Canon von 3 Sch. und ^ , ^ ^ ^ Roggen, und Abtheilung I I , Nr. 3 
ein Vorkaufsrecht für das Marienftift. Das Marienstift will igt in die Ablösung 
dieses Canon. Das Ablösungs-Kapital beträgt Thlr . 105. 4. 2 Pf. und wird 
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dasselbe zu dem im § 2 gedachten Zeitpunkte Seitens der Stadt Stettin an das 
Marienstift gezahlt. Das Marienstift willigt in die Löschung des Canons und 
des Vorkaufsrechts im Grundbuche und' beantragt dieselbe. 

ß 6. Die Kosten der Vertragsschließung, incl. des Werthstempels, der 
Auflassungen, der Löschung des Vorkaufsrechts trägt die Stadt Stettin. 

Der Vertrag ist von dem Minister der geistlichen :c. Angelegenheiten mittelst 
Rescripts vom 9. Mai 1874 genehmigt und das stipulirte Kaufgeld nebst dem 
Ablöfungs-KaMal für die Roggenernte, im Ganzen mit Thlr. 924. 8. 3 Pf., 
am 4. Juni 1874 von der Kämmereikasse zur Stiftskafse eingezahlt worden. 
Die nöthigen Vermerke für das Grundbuch find in dasselbe eingetragen laut 
Bescheinigung des Königl. Grundbuch - Amtes I I bezw. vom 27. Juni und 
I N August 1874. , 

Damit schließen die Acten, betreffend den zur Anlage eines Pruvinzial-
Schulgartens refervirten Turneischen Stiftsacker von 12 Mg. 23 Ruth., der, 
wie die vorstehenden Verhandlungen zeigen, im Laufe der Zeit eine ganz andere 
Bestimmung erhalten, als wofür der Ober-Präsident Sack ihn im Jahre 1817 
ausersehen hatte.*) 

Die Errichtung der neuen Vorstadt Neu-Turnei machte im Jahre 1816 die 
Anlegung eines Verbindungsweges zwischen der Anklamer Landstraße, welche 
damals von Stettin aus einer andern Richtung folgte, als seit Erbauung der 
Steinbahn über Pasewalk, und dem Dorfe Grabow nothwendig, wozu drei 
Grundbesitzer, über deren Acker der neue Communicationsweg geleitet werden 
mußte, darunter Michael Friedrich Wulff, der damalige Besitzer des Ackerwerks 
Grünhof, nach dem Vermessungs-Register des Stadtbaumeisters Brockmann vom 
5. August 1817, überhaupt 2 Mg. 3« Q.-Ruth. von ihrem Grund und Boden 
abgetreten haben. Anfangs war es die Absicht, sie durch eine gleich große Land¬ 
fläche gleicher Bodengüte schadlos zu halten, welche Gampe, Besitzer des Acker¬ 
werks Friedrichshof, von seinen Ländereien an der Lübschen Mühle tauschweise 
hergeben sollte. Dies Anerbieten wurde aber abgelehnt, und Entschädigung in 
Geld beansprucht, zu welchen Endzweck zwei vereidete Taxatoren unterm 17. Juni 
1817 den Werth des abgetretenen Bodens zu 2 6 ^ Sgr. pro Q.-Ruthe festsetzten. 
Durch Vergleich mit den Erben eines der drei Grundbesitzer, der im Jähre 1823 
zu Stande kam, wurde diese Taxe etwas ermäßigt, und dieser Ermäßigung unter¬ 
warfen sich auch die beiden anderen in den Jahren 1835 und 1837. I m Ganzen 
sind alle drei mit der Summe von 317 Thlr. entschädigt worden. Der Ver¬ 
bindungsweg wurde aber gleich im Jahre 1816 mit Bäumen bepflanzt. So ist 
die Eschen- und Birken-Allee entstanden. 

Die auf dem Fundo der drei Mariensttfts-Hufen erbaute Vorstadt Neü-
Tumei zählte 1874 in ihren 6 Straßen (S. 269) im Ganzen 91 Hausstellen-

*) Laut öffentlicher Bekanntmachung der Ökonomie-Deputation des Magistrats vom 
24. November 1874 sollte der Rest-Fundos des ehemaligen Turnplatzes hinter Neü-Türnei, 
bestehend — 1) aus 1 Mg. 44,5 Ruth. Acker und Weide, und 2) aus 2 Mg. 9,5 Ruth. Acker 
am 1. December 1874 öffentlich meistbietend auf 6 Jahre verpachtet, und zwar die Parcele 
Nr. 2 zuerst in 3 Kaveln, dann aber im Ganzen ausgeboten werden. 

Landbuch von Pommern; Th. N., Bd< VNI . 59 



M 

46s Ue W M 

Nummern, W o n 69 W H M M W * ) Mh 3 S t M n -wstren, die ihre Eigenthumer 
noch nicht öebstut tzaWn, fnwje 19 DauftMn» die noch zum Verkauf standM. 
Nach den Straßen geochnst gehMen — 

HaüserHWst. 
Zur Allechraßs . . . . 8 3 

O ü D i l 2 bb W 3 

Haüser Baust. 
Zur Monierstraße . . . 3 2. 

„ ßuerftraße . . , . 2 6 
„ Turnersvaße . . . 24 .2 

OrünDr., incl. 2 mnbeb. W 3 
KrßkoMrstrche incl. 1 

Z, Z unhch.. . . . . W Z 
I n der PivNieHraße ficht unter Nr. 5 das Gebäude der von dem Fraülein 

Thekla v. Hünerbein errichteten und von ihr geleiteten milden Stiftung „Salem" 
genannt; in der Turnerftmße ist die Nr. 12 das Schulhaus, die Nr. 13 das 
Gebäude der Blindenanstalt, die Nr. 14 das Gebäude der Victonastiftung und 
die Nr. 17 des FrWhof- InfPeMrs Hags. 

hinter den Hausvätern der Einwohnerschaft, nach dem Stände von 1874 
befanden sich an OewerbtreWenden: I Bäcker, 11 Schlächter, 10 Gast- und 
Schankwirthe, 12 Hmbelsleütb, incl. Bictuälienhändler, Materialwaaretthändler, 
5 Schneider, 3 Schuhmacher, 4 Tischler, 2 Schmidte, 2 Böttiger, 1 Dachdecker, 

.« 1 Glaser, 1 Korbmacher, 1 Stellmacher, 6 Fuhrleute. Außer diesen Gewerb-
treibenden M d einigen SubaltembeaMeN ausschließlich von der Eisenbahn-Ver¬ 
waltung besteht die Bevölkerung der Vorstadt Neü-Turnei aus Handarbeitern 

/ ^ bei den Baugewerken und aus Tagelöhnern, von precärem Verdienst als Hand¬ 
langer und Träger im Hafen, auf dem Bahnhöfe, in Fabriken «. Die Nest-
Turneier Schule besteht aus 9 Klaffen mit 12 Lehrern; HaM der Schulkinder 
über 500, darin weit üVer die Hälfte Freischüler sind. Was folgt daraus? 
Was anders, als daß auch die Vorstadt Neii-Turnei, wie der Kupfermühlen-
Bezirk, ein — was sie feit ihrer Gründung gewesen, Asyl für Proletarier ist! 

Z u den Wiederherftellungs-Anlagen in der Neuen Wiek 

sind, wie bereits im Eingange dieser historischen Darstellung der Wiedereinrich¬ 
tung der Vorstädte gesagt ist, verschiedene Grundstufe in Anspruch genommen, 
nämlich: 

H.. Die der Stadt gehörige sog. Rathsplantage, 2 Mg. 31 Ruth, groß, die 
zu dem Retablissement gegen einen jährlichen Canon von 2 ^ Sgr. pro Q.-Ruthe, 
oder im Ganzen Thlr. 31 . 2. 6 H . überlassen ist. 

' ^? L. Der Holzhof des Commerzien-Raths Rahm, bestehend: 
f i 1) aus einer zwischen der Nathsplantage und der Oder belegenen Wiese, 
, Z nach der neuen Vermessung 5 Mg. 21 Ruth, groß, auf welcher ein an das Kämmerei-

,' ! Erbzinsgut Schwarzow, 1835 im Besitz der Landrath v. Krause'schen Erben, 
' ^ jährlich abzuführender Canon Von 12 Thlr. haftet. 
)f 2) aus einem Ackerstück, dsm sog. Lotzgärberkamft (Kampland hinter der 

*) Nach dem im Bureau der Polizei-Direction amtlich angefertigten „Adreß- und Ge¬ 
schäftsbuch für das Jahr 1875" zusammengestellt. Der Unterschied von 10 bewohnten Häusern 
gegen die Angabe auf S. 81, welche gleichfalls amtlichen Ursprungs ist (S. 103), laßt sich 
nicht ermitteln. 
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Lohfcheüne, auch die Spitze genatint) von 1 Mg, 100D Ruth. Flächeninhalt, 
von welchem an das Kämmerei-Erbzinsgüt TurNei ein Canon von 2 ^ Sgr. 
pro Q.-Ruthe, überhaupt von Thlr. 29. 6. 7 Pf. jährlich zu entrichten ist. 

(̂ !. Ein Theil des ehemaligen Seehandlungs-Comptoir-Gartens, der zur 
Anlage einer Straße Behufs Erleichterung der Verbindung zwischen der Neüen-
und der Oberwiek vom Staate unentgeldlich abgetreten ist. 

Die Stadtverordneten-Versammlung hat in ihrer Sitzung vom 17. Jul i 
1834 in die Übernahme der von der ersten Retabliffements-Commission hinsicht¬ 
lich dieser Anlage eingegangenen Verbindlichkeiten von Seiten der Stadtgemeinde 
gewilligt. Wenn gleich daher in dieser Beziehung hier keine ähnliche Schwierig¬ 
keiten vorwalteten, wie sie von den Stadtverordneten bei Neü-Turnei lange Zeit 
in der Schwebe gehalten wurden, so waren dagegen bei der Regelung der Besitz¬ 
verhältnisse größere Verwickelungen zu lösen. Die Aathsplantage war Eigen-
thum der Stadt und bedurfte es folglich keiner Erwerbung derselben von Seiten 
des Magistrats, wie dies jedoch in Ansehung des Rahm'fchen Holzhofes erfor¬ 
derlich war; denn über die Abtretung des Letztern hatte die erste Retablissements-
Commission mit !c. Rahm unterm 25. November 1816 Nur eine Punctätion 
abgeschlossen, in Folge deren dem Verkäufer das stipulirte Kaufgeld von 400 Thlr. 
aus dem Retablifsements-Fonds gezahlt wordeN ist. 

Der eine Theil dieses sog. Holzhofes, die Wiese, erkaufte der Handelsherr 
Behm, der frühere Gesellschafter des ic. Rahm, laat Contracts vottt 18. Februar 
1799, von dem damaligen Besitzer des KämMeret-Erbziksgutes Schwttrzow, dem 
Amtmann Breßin, für 230 Thlr. und gegen Entrichtung eines jährlichen Canons 
von 12 Thlr. erb- und eigenthümlich, und überMhO Käufer zugleich die Ver¬ 
bindlichkeit, wenn die Kämmerei bei einer künftigen Veräußerung, von Schwärzow 
das ihr zustehende Vorkaufsrecht ausüben sollte, sich mit derselben über den 
fernern Besitz der in Rede seienden Wiese zu einigen. Von dieser Abzweigung 
der Wiese vom Hauptgute, und von det Bestimmung'die dem Grundstücke ge¬ 
geben werden sollte, erhielt der Magistrat im Jahre 1800 Kenntniß. Ober¬ 
bürgermeister, Bürgermeister Md Rath erhoben unbedingt Protest und unter¬ 
sagten dem Oehm bei einer Pön' von 50 Thlr. die- Vornahme jedweder Ände¬ 
rung der Wiese. I m Jahre 1804 fragte der nachfolgende Besitzer von Schwärzow/ 
Landrath v. Krause auf Pritzlow, beim Magistrate an: „Wie es Mit der Sache 
stehe, und sb der Breßin-Behmsche Contract etwa annullirt werden würde, wes¬ 
halb er auch Von Behm den Canon noch nicht eingefordert habe?" Die Raths-
acten besagen, daß der Magistrat auch gegen den Landraih v. Krause seine Pro-
testation erneuert und wiederholt Msgefprochen hat, und hiermit schließt die 
Sache, indem eins spätere Anregung, wie es Mit dem Holzhofe stehe/ ohne 
weitern Verfolg geblieben ist. Es scheint hiernach, als ob das qu. Wiesen¬ 
stück von Behm gar nicht als'Holzhof eingerichtet und genutzt worden 
fei. Die Zahlung der 12 T t M Canon M aber, wie äußerlich Wannt geworden, 
und durch eine Verhandlung vom 25. November 1826 bestätigt wird, an den 
Besitzer von Schwärzow erfolgt. Als Nehm und Rahm ihren Societäts-Vertrag 
auflösten, giNG bei der demnächst erfolgten Auseinandersetzung, die oftgenannte 
Wiese auf Rahm über, der Besitztitel war aber so wenig für diesen, als den 
VorbesitzeV jm Hypothekenbuche herWW. 

59* 
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I n ihrem, dem Minister des Innern von Rochow unterm 4. December 1835 
erstatteten Bericht, die Beendigung der Wiederherstellungs-Angelegenheit betreffend, 
sprach Königl. Regierung, nach dem Vorschlage des Magistrats vom 4. März 
desselben Jahres, ihre Meinung dahin aus, daß unter den obwaltenden Um¬ 
ständen auf dem kürzesten Wege die Stadtgemeinde Stettin zum Besitze und daher 
zum vollen Eigenthum der Wiese gelangen und dieselbe zugleich von den darauf 
haftenden Realrechten befreit werden könnte, wenn, unter Zustimmung des Erben 
des Landrathsv. Krause, Lieutenants v. Krause, der zwischen Breßin und Behm 
abgeschlossene Verkauf als nicht existirend betrachtet, die Wiese von dem genannten 
Erben, gegen Verminderung des von Schwarzow, an die Kämmerei zu entrich¬ 
tenden Canons von 571 Thlr . um 12 Thl r . jährlich, an den Magistrat retradirt 
würde, und der :c . Rahm, nach Aufhebung der vorhin erwähnten Punctation, 
allen Rechten auf die au. Wiese entsagte. 

Was den zweiten Bestandtheil jenes sog. Holzhofes betrifft, den Lohgärber-
kamp, ein hochliegendes Ackerstück, ^o diente dessen Erde zur Erhöhung der Wiese. 
Sieben Jahre nach der ersten Anlage bestanden in der Neuen Wiek 7 Retablissements-
Gehöfte, deren Eigenthümer, darunter der Kahnschiffer-Altermann Kunow, in Bezug 
auf den Berg hinter ihren Häusern am 26. Apr i l 1824 zu Protokoll erklärten: 
— g,) Daß sie bisher Jahr aus Jahr ein vom Berge Erde auf ihre Höfe und 
in ihre Garten gekarrt hätten, indessen sei der Boden der Wiese so g r u n d l o s , 
daß er sich noch immer nicht gesetzt habe, obwol an 8 Fuß Erde bereits aufge¬ 
fahren sei und er jetzt jährlich noch Um mehr als V2 Fuß sich senke; d) deshalb 
sei ihnen die Benutzung der Erde noch dringend nothwendig und es sei anzu¬ 
nehmen, daß sie selbige noch mindestens 3 Jahre lang nöthig haben würden; 
0) Der Consens zur Erhöhung sei von der Commandantur vor einem halben 
Jahre ertheilt, der Platz-Ingenieur habe die Pfähle an Or t und Stelle setzen 
lassen, welche die Höhe angeben, bis zu der die Erde aufgekarrt werden dürfe, 
bei einigen Grundstücken fehlten noch 4—5 Fuß, bevor das bestimmte Maaß 
erreicht sei. Weil unter den obwaltenden Umständen über diesen Ackerberg nicht 
endgültig verfügt werden konnte, so hatte Königl. Regierung die Verzeitpachtung 
desselben seit dem Jahre 1821 zum Besten der Retablissements-Kafse angeordnet. 
I m ersten Fahre wurden 2 Thlr . 10 Sgr. Pacht gezahlt, dann in folgenden 
Jahren bald 4 Thlr . 7 ^ Sgr., bald 4 Thlr . 12 V2 Sgr., bald 4 Th l r . ; 1826 
erging die Anfrage, ob der Bergkamp auf Erbpacht ausgethan werden könne? 
Nein, antwortete Königl. Regierung unterm 11 . November 1826, dies kann nicht 
eher geschehen, bis die Ratablissements-Angelegenheit völlig zu Ende geführt ist. 
So blieb der Lohgärberkamp in den drei folgenden Jahren noch ein Zeitpacht¬ 
stück, dann aber lag er von 1829 bis 1832 ganz unbenutzt. Dann aber, nach¬ 
dem der Zweck, für den das Ackerstück angekauft worden, erreicht war, wurde es, 
weil es sich zu Baustellen nicht eignete, wieder veräußert. I n der Verhandlung 
vom 24. October 1832 erstand es der Mühlenmeister Stoltenburg, der frühere 
Zeitpächter des Stücks, als Meistbietender für die Entrichtung eines jährlichen 
Canons von 10 Thl r . 15 Sgr., wodurch an dem von diesem Acker an das 
Erbzinsgut Turnei vertragsmäßig zu entrichtenden Canon ein jährlicher Ausfall 
von Th l r . 18. 21 . 7 Pf. entsteht. 

Den qu, Acker, welcher zu Untererbzins-Rechten veräußert worden, anbe« 
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langend, so ist davon, wie das darüber bei den Acten des Rathsarchivs befind¬ 
liche Document und die Recognition des Stadtgerichts vom 13. Februar 1815 
erweiset, der Besitztitel auf :c. Behm beim Stadtgerichte berichtigt; und aus den 
Raths-Acten vom Grbzins - Ackerwerk Turnei geht hervor, daß das Ackerstück 
von dem Hauptgrundstück: Ackerwerk Turnei, auch hypothekarisch abgeschrieben 
worden, so daß es mit dem Hauptgute außerhalb aller Verbindung ist. Auch 
ist es zur Kenntniß des Magistrats gekommen, daß der Besitztitel für Rahm, in 
Gefolge Societäts-Aufhebung mit :c. Behm berichtigt ist. Die Verhältnisse 
wegen dieses Ackerstücks würden dadurch auf die einfachste Weise geordnet und 
festgestellt werden können, daß der Commerzien-Rath Rahm als eingetragener 
Besitzer, jetzt dessen Erben, nach Aufhebung der mit der ersten Retablifsements-
Commisston über den Verkauf des Holzhofes abgeschlossene Punctation auch in 
dieser Beziehung, und unter Beseitigung der über die Veräußerung des qu. Grund¬ 
stücks abgehaltenen Licitation, dasselbe dem !c. Stoltenburg gegen Entrichtung 
des gebotenen jährlichen Canons von 1 0 ^ Thlr. an das Erbzinsgut Turnei 
unmittelbar aus freier Hand überließen, und sodann der Magistrat den Canon, 
der von dem genannten Erbzinsgute Turnei an die Kämmerei zu entrichten ist, 
um Thlr. 18. 21. 7 Pf. jährlich ermäßigte. Dies würde dann noch eine Ver¬ 
handlung mit dem zeitigen Besitzer jenes Guts, Weidemann, nöthig machen, 
an dessen Konsens aber nicht zu zweifeln ist. 

Dem Magistrate, bezw. der Kämmerei, würden demnach für die Übernahme 
des Retablissements der Neuen Wiek jährlich zu gewähren sein: 
Thlr. 12. —. — Pf. für den um einen gleichen Betrag verminderten Canon 

von Schwarzow rücksichtlich der Holzhof-Wiese; 
18. 21. 7 - als Erlaß an dem von dem Erbzinsgute Turnei an die 

Kämmerei abzuführenden Canon wegen des, von dem 
:c. Stoltenburg erkauften Holzhof-Ackers. 

31. 2. 6 - als Canon für die zu gedachtem Retablifsement abge¬ 
tretene Rathsplantage, zusammen also: 

Thlr. 61. 24. 1 Pf. 
Die an die bisherigen Eigenthümer der zu den beiden Retablissements Neü-

Turnei und Neü-Wiek verwendeten Grundstücke jährlich zu entrichtenden Grund¬ 
abgaben sind von den Retablirten aufzubringen und es ergibt sich über die 
Berechnung und Feststellung dieses Canons aus den betreffenden Acten Fol¬ 
gendes: — 

Nachdem die Entschädigungs-Gesuche der einzelnen Betheiligten näher erörtert 
waren, wurden im Jahre 1817 mit denjenigen, welche auf den früheren Bau¬ 
stellen innerhalb der Feftungs-Rayons die zerstörten Gebäude nicht wieder er¬ 
richten durften, Verhandlungen über die Anweisung anderer Baustellen aufge¬ 
nommen, und in denselben ihnen eröffnet, daß der von dem ihnen hierzu zu 
überweisenden Grund und Boden jährlich zu zahlende Canon sich zur Zeit noch 
nicht bestimmen lasse, daß derselbe indeß nicht hoch sein und innerhalb des Be¬ 
trages von 6 Pf. bis 2 Sgr. für die Quadratruthe sich fixiren würde. Die 
Retablirten haben sich den, in den gedachten Verhandlungen ihnen gestellten 
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diesfälligen Bedingungen unterworfen, und hat die Übergabe der einzelnen Par-
celen an die Baülustigeu auch in jenem Jahre Statt gefunden; Verhandlungen 
über die formelle Übergabe sind jedoch in den Acten nicht vorhanden. 

. Von den Marienstifch-Ländereien war bei jener Verkeilung im Jahre 1817 
eine Flache von 64 M g . 66 Ruth, reservirt geblieben, weil dieselbe zu Bau¬ 
stellen nicht erforderlich war> und ist diese Fläche auf den Antrag der Retablirten 
in Neü-Turnei, solchen gegen einen gleichen Canon> wie die Haus- und Garten¬ 
stellen übernehmen zu wollen, nach vorgängiger Eintheilung in Parcelen von 
nahe gleichem Flächeninhalte unterm 2. November 1832 durch das Loos ver-
theilt und übergeben. 

Hiernächst wurde nun der von beiden Vorstädten jährlich aufzubringende 
Canon berechnet. Wie sich derselbe für N e ü - T u r n e i gestellt hat, ist oben, S . 443 
eingeschaltet worden. Der Magistrat erhielt unterm 17. November 1832 den 
Auftrag zur vorläufigen Ginziehung des Canons pro 1830 und 1831; es blieb 
dies aber erfolglos. Eben so wenig Erfolg hatten spätere von der Königl. 
Regierung unmittelbar ergangene Aufforderungen an die Retablirten, so wie die 
dem Magistrate ertheilte Anweisung mit aller Strenge den Canon beizutreibett, 
indem Letzterer die Einwendung machte, daß er, — da die qu. Grundstücke durch 
förmlichen Vertrag auf ihn noch nicht übergegangen seien, sich zu strengen Maß¬ 
regeln gegen die Retablirten nicht für ermächtigt halten könne. Die RetüNirten 
in N e ü - T u r n e i stellten in einer hierauf bezüglichen Eingabe -die Behauptung 
auf, daß sie vor Behändigung der Grundbriefe, sich zur Zahlung des Canons 
nicht für verpflichtet hielten und erklärten iu einem zur Beseitigung der obwal¬ 
tenden Schwierigkeiten mit ihnen unterm 27. August 1834 abgehaltenen Termine, 
mit Ausnahme eines einzigen, der den Canon zu hoch fand, und nur 10 Sgr. 
jährlich pro Morgen zahlen wollte, daß sie den berechneten Canon zu entrichten 
bereit wären, wenn ihnen - ^ 1 ) die sämmtlichey Rückstände, die seit 17 Fahren 
aufgelaufen warM, Massen, und — 2) sie nicht verpflichtet würden, den Canon 
für die Schulhaus-Stelle, welcher auf sämmtliche dortige Retablissements gleich¬ 
mäßig repartirt ist, und für jedes jährlich 3 Sgr.>4 Pf. beträgt^ zu übernehmen, 

— 3 ) sie die Zusicherung der Entschädigung erhielten, falls wegen fortificatorifcher 
Rücksichten der Abbruch ihrer Gebäude nöthig werden sollte, oder selbige bei 
einer Belagerung zerstört würden, endlich — 4) ihnen durch die Berichtigung 

Die Berechnung des von den Aufgebauten der Neuen Wiek aufzubringen¬ 
den Canons war. mit der für Neü-Turnei gleichzeitig angefertigt und sollten 
nach derselben d ^ 

1) Für die Nathsplantage . . . . . . . . M r . , 31. 2. 6 Pf. 
2) Für die Wiese > ^ _, ' l - 12. —. — -
3) Für den Acker j des :c. Rahm . . . < . ^ ^ 29. 6. 7 -
4) Fünf Procent Zinsett von dem, dem ic. R H m 

gezahlten Kaufgelde von 400 Thlr. . . . - 2 0 . — / — -
Thlr. 92. 9. 1 Pf. 

5) Recepturgebühren a 4 Procent . . . . , - 3. 20., 9 , -
Summa , . . , Thlr. 95. ^29. 10 M 
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^ Übertrag. . . . Thlr. 95. 29. 10 Pf. 
wovon aber der von dem 2c. Stoltenburg für den meif^ 
bietend erstandenen Acker des ehemaligen Rahm'schen 
Holzhofes jährlich mit . . . ^ . . . . . . . s 10.1h. — -
zu entrichtenden.Eanons abgeht, Mithin nur noch der- ' 
bleiben. . . . . - » . . . M r . 83. 14. 10 Pf. 

Die an die erlassenen Verfügungen wegen 
vorläufiger Einziehung des Canons waren gleichzeitig an He 10 Retablirten in der 
Neuen Wiek gerichtet, hatten aber auch bei diesen keinen bessern Erfolg und ver¬ 
mochten nur wiederholte Belehrungen sie zur Abgabe der Erklärung in dem am 
18. October 1B34 mit ihnen abgehaltenen Termine, daß sie den berechneten 
Canon für die Zukunft zHlen woNen, wenn - ^ 1) Die Zinsen der 400 Thlr. 
Kaufgeld davon in Abzug gebracht wurden; >^ 2) ihnen die Kosten des Con-
tracts, des WeHsteMels und der Besitztitel-Venchtigung nicht zur Last fielen; 
u n d — 3) die Zahlung des Canons erst von der Heit der Ertheilung der 
Grundbriefe gefordert, die bis dahin aufgelaufenen Rückstände aber niederge¬ 
schlagen würden. -

Berechnet M M die Höhe des von der Q.-Ruthe zu entrichtenden Canons, 
so beträgt selbiger in Noü-Turei noch'Nicht 4 Pf., erreicht mithin noch mcht 
einmal das MittimüM der in den Engagements-Verhandlungen vom Jahre 1817 
angegebenen Höhe von 6 Pf. bis 2^2 Sgr., in der Neuen Wiek dagegen unge¬ 
fähr 23 Pf. Und nähert sich derselbe daher dort dem ungefähren Maximum. 
Der Boden von Neü-Turnei ist zum Theil sehr sandig, im Allgemeinen, von 
nicht besonderer Fruchtbarkeit, und wenn gleich der Boden der Neuen Wiek auch 
von viel besserer 'Beschaffenheit sein mag, und die bargen Etablissements wegen 
der Nähe des Oderstrvms für Schiffer und FisAer "K. besonders günstig gelegen 
sein mögen, so wird dadurch die erwähnte Differenz, die beinahe das 6fache 
erreicht, nicht ausgeglichen. Die Retablirten der Neuen Wiek haben daher eine 
Ermäßigung des aufzubringenden Canons nachgesucht, und zwar in der Art, daß 
die Zinsen von dem'aus dem Retablissemts-Fonds/ gezahlten 400 Thlr. Kauf¬ 
gelt) für den Rahmschen Holzhof dem Canon nicht zugeschlagen würden. Geschieht 
dies, so wird sich der Canon auf ungefähr 17'^ Pf. pro Q.-Rüthe vermindern, 
also doch noch noch mehr als das 4fache des Canons zu Neü-Turnei betragen, 

Für ihr diesfMges Ansuchen spricht insbesondere der Umstand, daß jene 
400 Thlr. nicht blos für die zum Retablissement wirklich verwendete Holzhofs-
Wiese, sondern zugleich auch für den Holzhofs-Acker, welcher später an den 
MühlenMeister Stoltenburg unter bedeutendem Verluste öffentlich verkauft ist, 
gezahlt sind, so daß es allerdings hart sein würde, wenn dieselben von den 
Retablirten allein getragen und bezw. verzinset werden sollten. 

Bei der Berechnung des Canons sind, wie schon erwähnt, die Zinsen jenes 
Kaufgeldes mit 20 Thlr. jährlich in Ansatz gebracht, allein bei näherer Prüfung 
scheint es,' daß dies der Absicht des Ministeriums des Innern nicht entspreche, 
denn durch das Refcript dieses und des Ministeriums des Schatzes und für das 
Staats-Creditwesen vom 9. Juni 1818 wird zu 3 auf den Antrag der damaligen 
Retablissements-Commission genehmigt, daß die in jener Zeit nachgewiesenen 
außerordentlichen Ausgäben und RetablisseMents-Hülfen von Thlr. 3789. 
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10. 1 Pf . tt., unter denen sich auch jene 400 Thlr . Kaufgelder befinden, aus 
dem Dispositions-Quantum von 6000 Thlr . erfolgen sollen, ohne daß dabei eine 
Wiedereinziehung oder Erstattung irgend einer Art vorbehalten wurde. M i t Wcksicht 
hierauf wird das Ministerium zu entscheiden haben, ob die vorgetragene Ansicht 
richtig ist, demnach jene 400 Thlr . bei dem bezeichneten Dispositions-Fonds 
endgültig werde zu verausgaben sein. 

Sämmtliche Retablirte, sowol die zu Neü-Turnei, als die in der Neuen Wiek 
verweigern die Berichtigung des Canons pro praßteriw, und zwar bis zu dem 
Zeitpunkte, wo ihnen die Grundbriefe ertheilt werden. . 

Beurtheilt man diese Frage aus dem rein rechtlichen Gesichtspunkte, so 
würden diejenigen Retablirten, denen unmittelbar die qu. Grundstücke zum Wieder¬ 
aufbau zugetheilt sind, ex coytraotu, nämlich aus den hierüber im Jahre 1817 
aufgekommenen Engagements-Verhandlungen, und event. deren Erben, wenn ein 
sufficienter Nachlaß hinterblieben ist, auf Zahlung im Wege des Prozesses mit 
Erfolg in Anspruch genommen werden können. Es finden, sich indessen nicht von 
allen Retablirten derartige Engagements-Verhandlungen vor, und eine nicht un¬ 
bedeutende Zahl der qu. Protokolle kann nicht als beweisend und verpflichtend 
betrachtet werden, weil dieselben mit Analphabeten ohne Beobachtung der in 
dieser Beziehung gesetzlich vorgeschriebenen Förmlichkeiten aufgenommen sind; 
( § 1 2 9 , T i t . X., Th . I , A. G. Q.) Ferner sind nicht wenige der qu. Neü-
Anbauten bereits in den Händen dritter Personen, ohne daß bekannt geworden, 
unter welchen Bedingungen sie dieselben erworben haben, und endlich befinden 
sich einige, da über das Vermögen ihrer früheren Besitzer der Concurs eröffnet 
ist, unter gerichtlicher Sequestration. . « 

Diejenigen Analphabeten, die sich seit dem Beginn des Retablifsements im 
Besitze der ihnen überwiesenen Stellen befinden, gegen welche aber aus jenen 
Verhandlungen nicht geklagt werden kann, würden den durch Sachverständige zu 
ermittelnden Ertrag des Grundes und Bodens zu restituiren haben,. indem sie 
sich entgegengesetzten Falls auf Kosten des Fiskus bereichern würden. Es bleibt 
aber die Frage, ob der bloße Grund und Boden sür a l l e Rückstände Sicherheit 
gewähren würde; denn der Canon ist nur nach dem Flächeninhalt der einzelnen 
Stellen berechnet, und werden die Retablirten als Eigenthümer der mit Hülfe 
der Retablissementsgelder darauf erbauten Gebäude zu betrachten sein, indem ihnen 
durch die Übergabe derselben zu dem bestimmten Zwecke die 8up6rüei68 einge¬ 
räumt worden (§ 243, T i t . 22, Th . I., A. L. R.). Da der Canon noch nicht 
festgesetzt und im Hypothekenbuche eingetragen worden, so ist ferner sehr zweifel¬ 
haft, in wie weit die Canon-Rückstände als Real-Leistungen zu betrachten, und 
ob daher die neueren Acquirenten für die vor dem Beginn ihres Besitzes fällig 
gewordenen Beträge zu haften verbunden. Aber selbst dies angenommen würde 
dennoch nach den Bestimmungen der Concurs-Oronung sämmtlichen Rückständen 
nicht gleiche Prior i tät zustehen, und daher im Falle der Insolvenz selbst unter 
der angeführten Voraussetzung Ausfälle wahrscheinlich sein. Da es ferner unge¬ 
wiß bleibt, welches Gewicht der Richter auf den Einwand der Retablirten, daß 
Fiskus seiner Seits den Vertrag nicht vollständig erfüllt habe, indem ihnen die Grund¬ 
briefe oder Erb Vertreibungen noch nicht ertheilt worden, legen werde, so dürfte das 
Ende oiesfälliger Klagen eben so wenig, wie deren Erfolg abzusehen sein. Sollten 
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solche aber gegen die letzterwähnten Besitzer wegen der vorwaltenden großen 
Schwierigkeiten unterbleiben, so würden diejeckgen Retablirten, deren Engagements-
Verhandlungen als Punktationen rechtsbeftandig anzuerkennen wären, offenbar 
härter behandelt und dadurch erheblicher Anlaß zur Mißstimmung und Unzufrieden¬ 
heit gegeben werden. , 

Soll in dieser Hinsicht überhaupt mit äußerster Strenge verfahren werden, 
so kann es nicht fehlen, daß Viele das, was ihnen von der ihnen früher bewil¬ 
ligten Retablifsements-Hülfe bisher geblieben ist, dadurch verlieren müssen. 
Eben so wenig ist zu übergehen, daß der bisherige Mangel an Grundbriefen 
ihren Credit wesentlich geschmälert hat, indem sie, außer Stande Real-Sicherheit 
zu gewähren, keine Darlehen zur Fortsetzung oder Erweiterung ihrer Gewerbe 
erhalten konnten. 

Wird ferner erwogen, daß die diesfällige Verzögerung nicht durch ihre 
Schuld, fondern durch die vorhandenen Umstände herbeigeführt wurde, indem bei 
der bringenden Nothwendigkeit des Retablissements derjenigen, die ihre Wohnungen 
verloren hatten, und sich im eigentlichen Sinne des Wortes obdachlos befanden, 
die Übergabe der Bauplätze nicht von der vollständigen Regulirung der dieselben 
betreffenden Rechtsverhältnisse abhängig gemacht werden durfte, und demnächst 
ein durch alle Instanzen verfolgter Prozeß über den Umfang der auf dem Tur¬ 
neischen Stadtfelde haftender Servitut-Rechte, ferner der davon abhängig gewesene 
Abschluß des Deparations- und Ablöfungs-Recesses, endlich die Weigerung der 
Stadtverordneten, die neu gebildeten zwei Vorstädte mit allen Rechten und 
Pflichten^ in den Verband der Stadtgemeinde zu übernehmen, Hindernisse darboten, 
so sprachen nicht unerhebliche Billigkeits-Rücksichten für die Gewährung des 
Gesuchs der Retablirteu um Niederschlagung der Canon-Rückstände. 

I n ihrem, dem Minister des Innern erstattAen Bericht vom 4. December 1835, 
den wir hier analysiren, unterstützte die Königl. Regierung das Gesuch der Re-
tahlirten auf Neü-Turnei und der Neuen Wiek und brachte als t6riuinu8 ad qusm 
den Schluß des Jahres 1835 in Vorschlag, indem sie hoffte, falls der Minister 
die vorgetragenen Ansichten,.nicht mißbillige, und dem Gesuche deferire, so daß 
Prozesse umgangen werden können, durch emsige Verfolgung der Sache, dieselbe 
in der erften. Hälfte des folgenden Jahres 1836 völlig abzuwickeln und bis zur 
Besitztitel-Berichtigung für die Metablirten zu erledigen. 

^ Gewähret der Minister die nachgesuchte Niederschlagung der qu. Canon-
Rückstände, so werden die an die früheren Eigentümer der zum Retabliffement 
verwendeten Grundstücke auf den fällig gewordenen Canon aus dem Retablissements-
Fonos bereits vorschußweise geleisteten Zahlungen, so wie die noch in Rest ge¬ 
bliebenen derartigen Beträge endgültig auf den gedachten Fonds zu übernehmen 
sein. Zur Übersicht der zeitigen Lage desselben dient ein Kassen-Abschluß vom 
26. Dovember 1835, welcher, vorausgesetzt, daß fämmtliche Rest-Einnahmen und 
Vorschusse eingehen, so wie alle Soll-Ausgaben wirklich gezahlt werden, eine 
Insufficienz von Thlr. 336. 24. 5 Pf. ergibt.,. 

Diese erhöht sich durch die qu. definitive Übernahme des Canons allerdings 
sehr wesentlich, wie aus einer zweiten Nachweisung hervorgeht. Nach dieser war 
die Summe von Thlr. 6374. 6. 8 Pf. als Zuschuß zur Erlangung der fest¬ 
stehenden Soll-Ausgabe und Rechnungs-Balance anzutragen. Unter' den Soll-

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. _ 60 
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Ausgaben sind bedeutende Summen an noch auszuzahlenden Entschädigungsgeldern 
nämlich aus dem echen Retablifsements-Plane . . . . Thl r . 6071. 14. 8. 
und an nachträglich bewilligten Entschädigungsgeldern . . Thlr . 2368. 4. 9. 

Zusammen Thl r . 8439. 19. 5. 
aufgeführt, deren Auszahlung zum Theil wol deshalb unterblieben ist, weil die 
dazu berechtigten Empfänger im Verlauf der Jahre, seitdem diese Angelegenheit 
geschwebt hat, verstorben sind, und Erben derselben theils nicht existiren, theils 
sich nicht legitimirt.haben. 

Es ist deshalb nicht zu bezweifeln, daß mehrere der qu. Entschädigungsbe-
träge zum Retablissements-Fonds zurückstießen werden. Dies wird besonders mit 
einem großen Theile der in der Soll-Ausgabe für den Kaufmann Krüger notirten 
5000 Thlr . der Fa l l sein. Aus den betreffenden Acten ergibt sich nämlich 
hierüber Folgendes: — Der Krüger besaß unweit Stett in hinter dem Gute Turnei 
eine Glashütte, welche bei der Blokade durch vaterländisches Kriegsvolk im 
Interesse der engern Cernirung gänzlich demolirt wurde, und wodurch er einen 
bedeutenden Verlust erlitt. König Friedrich Wi lhe lm H l . bewilligte ihm auf ein 
Immediat-Gesuch eine einstweilige Unterstützung von 3000 Thl r . in Staatspapieren 
zum Nominalwerthe, welche durch Rescript des Finanzministers vom 12. December 
1815 der Regierung zu Stett in zur weitern Aushändigung mit der Weisung zu¬ 
gefertigt wurden, solche demnächst auf die dem :c. Krüger zu gewährende 
Entschädigung in Abrechnung zu bringen. Auf Grund der später erfolgten 
Ermittelungen wurden dem :c. Krüger 5489 Thlr. ' aus dem Stettiner Retablisse¬ 
ments-Fonds zugebilligt, deren Zahlung mit Ausnahme von 489 Thlr . aber nicht 
erfolgte, weil inzwischen über das Vermögen des ;c. Krüger der Concurs einge¬ 
leitet wurde und unter diesen Anständen die qu. Entschädigung lediglich den 
Gläubigern zu Gute gekommen sein würde. Nach der Verfügung der Ministerien 
des Innern und des Schatzes und für das Staats-Creditwesen vom 9. Jun i 1818 
sollte die ganze Summe der 5489 Thl r . zum Besten des ;c. Krüger bis dahin, daß sich 
für sein anderweites Unterkommen eine Gelegenheit darböte, zinsbar untergebracht 
und er in den Genuß der Zinsen gesetzt werden. Dies unterblieb aber, da der 
König mittelst Cabinets-Erlasses vom 8. Jun i 1819, der durch Rescript des 
Ministeriums des Schatzes ;c. vom 24. Jun i 1819, der Stettiner Regierung zu-
gefertigt wurde, dem lc. Krüger eine jährliche Pension von 200 Th l r . , frei von 
dem Ansprüche seiner Gläubiger, aus der Haupt-Schatzkasse bewilligte, welche 
demnächst laut Rescripts des Schatz-Ministeriums vom 23. J u l i 1822 vom Könige 
auch der Wittwe des ;c. Krüger gewährt worden ist. 

D a hierbei die Abführung der für den :c. Krüger reservirten Retablissements-
gelder zur Staatskasse nicht anbefohlen ist, so dürften, abgesehen von der Frage, 
ob die oben erwähnten 3000 Thl r . in Staatspapieren der genannten Kasse, nach 
dem damaligen, nur ungefähr 65 Procent betragenden, Courswerthe zu erstatten sein 
würden, indem alle übrigen Entschädigungen in baarem Gelde gezahlt sind, doch 
von obigen 5000 Thlr . dem Retablissements-Fonds mindestens 2000 Thlr . zu 
Gute kommen. Hierdurch und da, wie vorhin bemerkt, wol mehrere der übrigen 
Entschädigungsgelder-Reste zum Retablissementsfonds zurückfließen werden, dürfte 
sich das oben angegebene Deficit von Thlr . 6374. 6. 8 Pf. vielleicht um die 
Hälfte vermindern. 
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Etwas Bestimmtes vermag Königl. Regierung zur Zeit hierüber noch nicht 
zu äußern und behält sich in dieser Beziehung die weiteren Anträge vor, bis 
sich die Summe, welche zur Bestreitung der zu machenden Ausgaben noch erfor¬ 
derlich sein wird, mit Genauigkeit angeben läßt. 

Unter den Personen, die noch Gntschädigungsgelder zu empfangen haben, 
kommen mehrere vor, von denen Canon-Rückstände zu berichtigen sein würden. 
M i t Bezug hierauf entsteht die Frage, — ob die Canon-Rückstände von den 
qu. Entschädigungsgeldern, soweit diese dazu hinzureichen, in Abrechnung gebracht 
und beim Retablisfements-Fonds vereinnahmt werden sollen, oder ob, wenn 
Canon-Rückstände in Bezug auf die übrigen Debenten niedergeschlagen werden, 
ein gleiches Beneficium auch diesen Reftanten zu Theil werden soll? — Für 
Letzteres spricht die Billigkeit, da keine Veranlassung vorliegt, Einzelne härter zu 
behandeln, wie die Mehrzahl. 

Für den Fall, daß der Minister eine Niederschlagung des rückständigen 
Canons nicht in dem beantragten Umfange bewilligt und daher den t6rminii8 
aä <M6w zurücksetzt, wird ein Bescheid darüber nothwendig, ob die, nach der zu 
erwartenden Bestimmung von den Retablirten zu entrichtenden Beträge mit aller 
Strenge, und event., wenn die Execution in das Mobiliar nicht ausreichen sollte, 
durch Beantragung der Subhastation betrieben werden soll. Viele der Retablirten 
werden zur Zahlung selbst der geringsten Rückstände unfähig sein, und es ist, 
wol nicht ohne Grund glaubhaft, daß einige derselben nur durch den Mangel 
eines Besitztitels im Besitze der Stellen geblieben sind, indem dadurch die Ein¬ 
leitung der Subhastation bisher ausgeschlossen war. Sollten einige der Letzteren 
hieraus vielleicht Veranlassung nehmen wollen durch Weiterungen die Regulirung 
der Sache aufzuhalten, so wird gegen diese ohne fernere Nachsicht zu ver¬ 
fahren sein. 

Anlangend die übrigen, oben erwähnten, Bedingungen, welche die Retablirten 
bei Gelegenheit ihrer Vernehmung über die Entrichtung des rückständigen Canons 
kundgegeben haben, so können dieselben nicht für motivirt erachtet werden, und 
selbst das Verlangen der Retablirten in Neü-Turnei, sie von der Entrichtung 
des Canons für die Schulhausstelle zu entbinden, läßt sich wegen der nachge¬ 
wiesenen, verhältnißmäßig sehr geringen Höhe ihrer derartigen Leistungen nicht 
befürworten. 

Endlich kommen die durch die Regulirung dieser Angelegenheit entstehenden 
Kosten in Betracht. Von diesen werden aus dem Retablissements-Fonds zu ent¬ 
nehmen sein, und daher dessen Ausgabe-Soll erhöhen: — 1) Die contractmäßig 
vom Fiskus zu zahlenden Kosten für die Separation der Marienstifts-Ländereien 
und für die Regulirung der Ablösung der auf denselben früher haftenden Servi-
tut-Rechte; — 2) Die Proceß-Kosten in Sachen v. Krause/Rahm und Weide¬ 
mann/Rahm wegen Berichtigung des rückständigen Canons vom Holzhofe, in 
welchem dem Fiskus lis äeimueirt ist; — 3) alle Kosten die durch die Erwer¬ 
bung der zum Retablissements verwendeten Grundstücke von Seiten des Magi¬ 
strats entstehen, daher für Aufnahme der Contracte, Berichtigung des Hypothe¬ 
kenbuchs und des halben Werthstempels, da dem Magistrate in dieser Hinsicht 
die Stempelfreiheit nicht zusteht. 

^ 60* 
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Die Kosten zu 1 können wegen einer noch bestehenden Differenz über die 
Reparation derselben nur ungefähr auf 170 Thlr. angegeben werden; die Liqui¬ 
dation zu 2 hat, ungeachtet ergangener Aufforderung wegen des unlängst, 1835, 
erfolgten Ablebens des Commerzien-Raths Rahm noch nicht erhalten werden 
können, indeß wird selbige nicht bedeutend sein. Dagegen lassen sich die Kosten 
zu 3 noch nicht übersehen, aber auch sie können nicht beträchtlich sein, besonders 
wenn dem Magistrate die Stempelfteiheit, bewilligt wird. 

Alle übrigen Kosten, welche durch die Ertheilung der Grundbriefe und die 
Berichtigung des Besitztitels entstehen, werden von den Retablirten zu tragen 
sein, wenn nicht etwa besondere Gründe Anlaß geben sollten, in einzelnen Fällen 
die Bewilligung der Stempelfreiheit nachzusuchen. 

Der Bescheid des M in is te rs hatte folgenden Wortlaut: , 
Auf den Bericht der Kömgl. Regierung vom 4. v, Mts . und Is.,, die Re-

gulirung der Retablissements-Angelegenheit der dortigen Vorstädte 3teü-Turnei 
und Neü-Wiek betreffend, bestimme ich Folgendes: 

1. Das von der Kömgl. Regierung allegirte Ministerial-Rescript vom 
18. December 1818 muß der jetzigen endlichen Erledigung dieser Sache, deren 
langjährige Verzögerung sowol dem frühern Vorsitzer der Retablissements-Com-
mission*) als der Kömgl. Regierung zur Last fällt und zum Vorwurf gereicht, 
zur Grundlage dienen. 

2. Dem zu Folge ist die Erledigung vorliegender Angelegenheit h u M Ab¬ 
schließung der Erwerbungs-Verträge, Berichtigung der Besitztitel für die Reta¬ 
blirten, Feststellung des Canons, Aushändigung der Erbverschreibungen u. s. w. 
dem Magistrate zu überweisen. 

3. Zur Beseitigung der ferneren, der Regulirüng dieser Angelegenheit ent¬ 
gegen stehenden Hindernisse wil l ich sodann Nachstehendes genehmigen und resp. 
festsetzen: 

a) Hinsichts der Vergangenheit kann von der Einziehung eines Canons, 
da dieser noch nicht festgestellt ist und eine nachträgliche Einziehung von Rück¬ 
ständen unter den hier obwaltenden eigenthümlichen Umständen und Verhältnissen 
nicht ausführbar erscheint, in der Voraussetzung abgestanden werden, daß die 
Retablirten dagegen etwaige sonstige Einreden gänzlich fallen lassen. 

Hiernach wird die Königliche Regierung, ohne jedoch Ihre Verantwortlich¬ 
keit und die des gedachten frühern Vorsitzers der Retablissements-Commission 
wegen der durch I h r und resp. sein Verschulden herbeigeführten Ausfälle auszu¬ 
schließen, hierdurch ermächtigt, in dem vorausgesetzten Falle sämmtliche von I h r 
bei dem Retablissements-Fonds zur Soll-Einnahme gestellten Canons-Rückstände 
bis Ende December 1835, soweit solche nicht durch Abrechnung auf früher be¬ 
willigte, aber noch nicht ausgezahlte Retablissementsgelder zu decken sein möchten, 
als inexigible niederzuschlagen. Von denjenigen Individuen, welche in der mit 
P bezeichneten, von der Königlichen Regierung vorgelegten Nachweisung aufge¬ 
führt find, werden daher nur noch die Sperling'schen Erben einen Überschuß von 
Thlr. 65. 3. 7 Pf. aus dem Retablissements Fonds zu empfangen haben. 

*) Nämlich der im Jahre 1816 unter dem Borsitze des Regierungs-Raths Frauensieust 
inftituirten zweiten Retablissements-Commission. 
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d) I n Folge der zu a. getroffenen Bestimmung hat die Königliche Regie¬ 
rung die an die früheren Gigenthümer der zum Retablisjement verwendeten Grund¬ 
stücke geleisteten Zahlungen definitiv bei dem 
.gäben zu lassen. ^ 

o) Wird die Königliche Regierung autorisirt, der Stadtgemeinde' zu Stettin 
die Zusicherung zu ertheilen, daß Fiskus für den von den Retablirten zu Neü-
Turnei vom 1. IaNuar 1836 ab zu erlegenden Canon aufkommen werde, falls 
Letztere durch eine Belagerung Stettins außer Stand gesetzt werden sollten, den 
Canon an die Kämmereikasse abzuführen, 

ä) Wegen Regulirung der Besitzverhältnisse mag die Königliche Regierung 
sowol -für Neü-Turnei als Neü-Wiek nach den von Ih r abgegebenen Vorschlägen 
verfahren. . . 

y) Der vom 1. Januar 1836 an von den Retablirten zu entrichtende Canon 
ist ebenfalls nach dem Gutachten der Königl. Regierung festzustellen, also nament¬ 
lich für Neü-Wiek dergestalt, daß die von dem Rahmschen Kaufgelde ad. 400 Thlr. 
berechneten Zinsen im Betrage von 20 Thlr. jährlich in Abzug gebracht werden. 

, t) I n Gemäßheit der Festsetzung zu 6 wird genehmigt, daß das Kahmsche 
Kaufgeld von 400 Thlr. bei dem Retablifsements-Fonds, und zwar bei dem 
Disposttions-Quanwm von 6000 Thlr. definitiv verausgabt wird. > 

-ß) Die durch die Regulirung der in Rede stehenden Angelegenheit schon 
entstandenen und noch entstehenden, in dem vorliegenden Berichte zu 1, 2, 3 
bezeichneten, Kosten können aus dem Retablissements-Fonds bestritten werden. 

Dle Königliche Regierung hat nun auf den Grund vorstehender Bestimmungen 
das Weitere einzuleiten und Sich hierbei die möglichste Beschleunigung angelegen 
fein, zu lassen. Ich muß darauf insistiren, daß diese so sehr veraltete Sache 
jedenfalls im Laufe dieses Jahrs (1836) gänzlich zu Ende gebracht werde. 

Die Aushändigung der Erbverfchreibungen an die einzelnen Netabtirten 
muß davon abhängig gemacht werden, daß dieselben ihrer <^eits keine andeMeite 
Einreden oder Hindernisse entgegenstellen. Sollte dies aber geschehen, oder irgend 
ein Vorbehalt von dem Einen oder Andern gemacht werden, so hat die Königl. 
Regierung die Erbverschreibungen zurückhalten zu lassen,, und alsdann sowol 
wegen des rückständigen als laufenden Canons ohne alle fernere Nachsicht im 
Rechtswege gegen die betreffenden Individuen einzuschreiten. 

Was demnächst die noch nicht verausgabten in den eingereichten AbHlüssen 
zur Soll-Ausgabe gestellten Retablissements-Quoten anlangt, so ist dle dem 
lc. Krüger anfänglich zugedachte Retablissements-Hülfe durch, dasjenige, was 
bereits zu seinen Gunsten und nach seinem Tode durch Allerhöchste Gewährung 
einer Pension an seine Wittwe geschehen ist, für erledigt zu achten. Die Zahlung 
der ganzen in Betreff des 5c. Krüger zur Soll-Ausgabe gestellten Summe, von 
5000 Thlr. fällt daher weg. 
^ Die Zahlung der übrigen noch nicht gewährten 
übrigens nicht eher, als bis die gegenwärtigen Verhältnisse der einzelnen Bethei¬ 
ligten anderweit geprüft worden, und nur nach vorheriger besonderer diesseitiger 
Genehmigung zu leisten. 
^ v. ' . - ' ? - 2- , ' ^ , - ,̂, ' , ^ , ,. /- ^ ^ , „ > 
Schließlich finde ich mich noch veranlaßt, die Königl. Regierung zur nähern 
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besötidern Berichtserstattung darüber aufzufordern: — in welcher A r t die im 
Jahre 1817 von den Ländereien des Marienftifts reservirten, im Jahre 1832 
den Retablirten von Neü-Turnei zugetheilten 64 M g . 66 Ruth, in der Zwischen¬ 
zeit von 1817 bis 1832 benutzt worden? — Der vorliegende Bericht erwähnt 
zwar dieser Grundfläche, enthält aber keine Auskunft über vorstehende Frage. 

Berl in den 4. Januar. 1836., 
Der Minister des Innern und der Polizei. 

v. Rochow. 
An die Königliche Regierung zu Stett in. 

I n Bezug auf die Frage am Schluß des Mimsterial-Rescripts gab die 
Königl. Regierung in dem Berichte vom 6. Februar 1836 Auskuft wie folgt: 

Die im Jahre 1817 von der Retablissements-Commisston in Besitz genom¬ 
menen drei Marienstiftshufen seien eine wüste Weidefläche gewesen, die nach 
oaMliger Vermessung 156 Mg^ 134 Ruth, betragen sollte, nach der neüern 
Vermessung und Stat t gehabten Umtauschung aber wirklich 163 M g / 27>5 Ruth, 
betragen hat. Bei Dringlichkeit der Umstände wurden damals, 1817, den Ob¬ 
dachlosen auf diesen Ländereien Bau- und Gartenstellen zu je 1,z M g . angewiesen; 
da aber theils der Boden so schlecht und ganz ohne Kultur war, theils die zu 
Retablirenden aus Vorurtheil und Anhänglichkeit an ihre alten Wohnplätze keine 
große Luft bezeigten, diese neüen^ von der Stadt entfernt liegenden Bauplätze 
anzunehmen, so konnte von jenen Ländereien nur ein Theil zu Baustellen unter¬ 
gebracht werden; der Rest sind eben jene 64 M g . 66 Ruth, und die zu einem 
Prövinzial-Schulgarten bestimmten Landungen. Die gedachten 64 M g . 66 Ruth, 
haben in der Periode von 1817—1832 ganz unbenutzt gelegen, wonächst sie in 
dem zuletzt genannten Jahre unter die Retablirten noch nachträglich vertheilt 
worden sind. 

Wenn in der Zwischenzeit von 1817—1832 weder anfänglich von der 
Retablissements-Commission, noch später von der Königl. Regierung unmittelbar 
keine erneuerten Versuche gemacht worden, das in Rede seiende Grundstück ent¬ 
weder in Zeitpacht oder in Erbpacht auszugeben, so bemerkt Königl. Regierung 
zu ihrer Rechtfertigung und Entschuldigung Folgendes: — Wie schon gedacht 
bestand das 64 M g . 66 Ruth, große, wüste Ericafeld aus einer unfruchtbaren und un-
kultivirten Sandfläche, die nur mit Gras benarbt war. Die Ansiedler v o n ^ e ü -
Turnei wollten diese Länderen 1817 nicht übernehmen, weil es ihnbn damals an 
allem Vieh und Mi t te ln zur Anschaffung desselben fehlte, so daß sie kaum für 
ihre kleinen Gartenstellen genug Düngmittel produciren konnten, nicht aber noch 
neues, dazu unfruchtbares Land übernehmen wollten. I n den ersten Jahren 
blieb dies Land daher — u m zu warten, ob sich vielleicht noch weitere Ansiedler 
melden würden, die das Land gegen den verhältnißmäßigen Canon übernehmen 
wollten — Unbenutzt liegen. Da sich aber Niemand fand, wurde Bedacht ge¬ 
nommen, es anderweit unterzubringen. Hierüber wurden unter specieller Leitung 
des s Ober-Präsidenten Dr. Sack verschiedene Verhandlungen angeknüpft, die die 
Sache aber zu keinem Resultate führten. Zunächst beabsichtigte Man nämlich, 
die übrig gebliebenen Ländereien zux Anlage eines Provinzial-Schülgartens zu 
verwenden, welches Project in dieser gewünschten Ausdehnung jedoch nicht zu 
Stände kam, indem von den übrigen gebliebenen Terrain vielmehr nur ein kleiner 
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Theil hierzu bestimmt wurde — (siehe oben) — die obigen 64 Mg . 66 Ruth, 
aber übrig blieben. Später wurde von Seiten der Militair-Behörden beabsichtigt, 
diese 64 Mg . 66 Ruth, mit anderen angränzenden Ländereien zu einem Exercier-
platze zu verwenden. Da jedoch die Besitzer der Attgränzungen unverhaltniß-
mäßige Bedingungen stellten, mußte auch hiervon abgestanden werden, indem die 
Militair-Behörden von den 64 Mg. 66 Ruth, a l l e i n , keinen Gebrauch machen 
konnten, und sich anderweit das erforderliche Areal zu verschaffen wußten. 
Später wurden die auf den vom Marienstift erworbenen Ländereien haftenden 
Hütungs-Gerechtigkeiten des Erbzinsgutes Schwarzow erst abgelöst, und die bisher 
noch formell bestandene Gemeinheit der Acker und 
Stadtfeldes, zu denen die mehrgenannten Landungen auch gehörten, aufgehoben, 
bis wohin es noch zweifelhaft war, ob das gedachte Kämmerei-Erbzinsgut nicht 
in Land abgefunden werden müßte, und ob die frühere factische Gemeinheits-
Theilung auch^bestätigt werden würde; oder ob nicht vielmehr von jenen 64 M g . . 
66 Ruth, noch wieder etwas abgetreten werden müßte, bis wohin also auch über 
diese Fläche noch nicht definitiv, ja nicht ein M a l interimistisch verfügt werden 
konnte. Die über die Separation und Ablösung der Hütungs-Gerechtigkeiten von 
Schwarzow abgeschlossenen Receffe sind aber erst 1831 bestätigt, wonächst nach¬ 
dem die Retablirten zu Neü-Turnei in der Zwischenzeit ihr Inventarium ver¬ 
größert und ihr bisheriges Land besser cultivirt hatten, und deshalb wünschten, 
nun auch noch die bisher wüst gelegene Fläche der,64 Mg. 66 Ruth, gegen den 
Canon, welchen sie von ihren Haus- und Gartenstellen entrichteten, nach Per-
hältniß der Größe der Parcelen zu übernehmen, sobald dieser Wunsch bekannt 
wurde, auch sogleich die nöthigen Einleitungen durch Vermessung, Eintheilung u. f. w. 
getroffen, worauf demnächst im November 1832 diese Landungen auch wirklich unter 
die Retablirten vertheilt worden sind. 

M i t Ausnahme des zuletzt erwähnten Vorgangs ist über das, was der vor¬ 
stehende Bericht enthält, actenmäßig nichts registrirt. Die ganze Darstellung, be¬ 
ruhet ausschließlich auf den Erinnerungen des Ober- und geheimen Regierungs-
Raths Frauendienst, der als Vorsitzer der zweiten Retablissements-Commission, 
zugleich als Decernent bei der Königl. Regierung, die Retablissements-Ängelegen-
heit vom Anfang bis zum Ende in Händen gehabt hat. Wenn derselbe, im 
Jahre 1836 die drei Marienstiftshufen als ein wüstes, der Kultur kaum oder 
gar nicht fähiges Ericafeld schildert, so stimmt diese Schilderung gar nicht mit 
den Angaben des Marienftifts-Curatoriums vom Jahre 1816 und 1817 überein. Da¬ 
mals standen die Hufen in voller Cultur; sie waren verzeitpachtet und brachten 
dem Marienftift eine jährliche Pacht von 304 Thlr. ein, für jene Zeit immerhin ein 
ansehnlicher Ertrag. Die Verwilderung der 64 Mg . 66 Ruth, kann erst einge¬ 
treten sein, nachdem Regierungs-Rath Frauendienst, bezw. die Retablissements-
Commission unter seiner Leitung, sich der Marienstifts-Ländereien im Jahre 18i7 
ohne Weiteres, ohne das Stifts-Curatorium auch nur zu fragen, ohne'dessen 
Zustimmung einzuholen, bemächtigt hat. Daß jene Fläche volle 15 Jahre hindurch 
ungenutzt gelegen und sich deshalb mit Heidekraut überzogen hat, ist durch die Gründe, 
welche der :c. Frauendienst am Schluß dieser Periode vorgebracht hat, nicht entschul¬ 
digt, geschweige denn gerechtfertigt. Es hat hierbei anscheinend eine Fahrlässigkeit 
obgewaltet, durch die der Retablisfements-Fonds jährlich um ein Pachtquantum 
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von 150—200 Thlr. verkürzt worden ist; denn es unterliegt sicherlich keinem 
Zweifel;' daß jene Flache ihre Pachtliebhaber gefunden haben würde, wäre dies 
cultivirte Land nach wie vor in Zeitpacht ausgethan worden. Auffallend ist es 
aber auch, daß ös dem Ministerium erst im Jahre 1836 einfällt, sich zu erkun¬ 
digen,' was bis 1832 aus jener vacanten Bodenftäche von 64 M g . 66 Ruth.' 
geworden sei? Hier dürfte der Beweis vorliegen, daß die Herren wirklichen 
geheimen Ober-Regierungsrathe, welche sich im Lauf von 18 Jahren bei der 
Bearbeitung der Stettiner Retabliffements-Angelegenheit im Ministerium des 
Innern — d a s man zu Rochow's Zeit späterhin das Ministerim des „beschränkten 

zu nennen pflegte, — abwechselten, zu bequem gewesen 
sind, die Acten zu lesen, denn von dem Vorhandensein jener zum Retablissement 
von Neü-Turnei bis 1832 nicht verwendeten Fläche der 64 M g . 66 Ruth, hatte 
man in Berl in mindestens seit 1818 vollständige Kenntniß. 

Zum Schluß ihres Berichts vom 6. Februar 1836 bemerkte Königl. Regie¬ 
rung: Sie wünsche und lebe der Hoffnung, sich durch die gegebene Darstellung 
in des Ministers Augen rücksichtlich der Nichtbenutzung der 64 M g . 66 M t h . 
während eines 14—16jährigen Zeitraums gerechtfertigt zu haben. Sie bringe 
aber auch zugleich ihren Dank für die auf das Wohl der Bewohner der Vor¬ 
städte Neü-Mek und Neü-Türnei so wichtigen und einflußreichen Bestimmungen 
des Erlasses vom 4. Januar 1836 dar. Sie hoffe, daß in Folge desselben'die 
sich der Beendigung dieser verwickelten Angelegenheit entgegenstellenden Hinder¬ 
nisse zum größten Theil sich heben lassen werden; ihrer Seits werde Königl. 
Regierung in den fortzusetzenden Verhandlungen mit dem Marienstift und dem 
Magistrate zur Beendigung der Angelegenheit an Eifer nicht fehlen lassen. Doch 
dürfe sie es nicht verhehlen, daß große Behutsamkeit erforderlich sei> da so viele 
Interessen dabei im Spiele seien, und daß nur gütliche Unterhandlungen zum 
Ziele führen dürften, strenge Maßregeln dagegen, wie der Minister sie vorge-
geschrieben, von großem Nachtheil für die Retablirten sein und die Verhältnisse 
immer unauflösbarer gestalten möchten, da im Wege des Processes gegen die 
Widerstrebenden nicht viel zu erzwingen sein dürfte, ' . 

Zweifel über einige Anordnungen in dem, Ministerial-Refcript vom 4. Januar 
1836, welche bei der Königl. Regierung rege geworden und in zwei Berichten, 
dem ersten unterm 19. Februar und dem zweiten unterm 1. Jun i 1836, vorge¬ 
tragen'worden waren, beseitigte das Ministerium des Innern (gez.: Köhler) 
durch den Erlaß vom 12. Jun i 1836 dahin, — 1) Daß die Forderungen der 
früheren Besitzer, der zum Retablissement verwendeten Grundstücke aus dem Re-
tablisfementssonds berichtigt werden müßten, da es sich hier um eine Befriedigung 
rechtlich begründeter Forderungen handele. Königl. Regierung werde daher noch 
besonders ermächtigt, die diesfälligen Zahlungen auf Grund der von den Bethei¬ 
ligten beizubringenden fpeciellen Liquidationen, nach vorgängiger genauer Prüfung 
und Feststellung, aus dem gedachten Fonds zahlen und bei demselben veraus¬ 
gaben zu lassen. — 2) Zur Hebung des femern Zweifels über die Interpretation 
der Bestimmung in dem Ministerial-Rescripte vom 4.-Ianuar, wonach die Königl. 
Regierung angewiesen worden, „Die Zahlung der übrigen noch nicht gewährten 
„Re tab l i ssementZ-Ge lder nicht eher, als bis die gegenwärtigen Verhältnisse 
„der einzelnen Betheiligten anderweit speciell geprüft, und nach vorheriger befon-

U. 
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„derer Mimsterial-Genehmigung zu leisten", wurde der Kömgl. Regierung be-
merklich gemacht daß hier unter Retabliffements-Geldern nnr Retablissements-
Beihülfen, nicht aber die eigentlichen noch zustehenden Entschadigungsgelder 
verstanden seien, und daß es zur Zahlung der Letzteren keiner Ministerial-
Genehmigung weiter hedürfe. Entschädigungs-Oelder, so sagt das Ministerium, 
unterscheiden sich von Retablifsements-Beihülfen wesentlich dadurch, daß erstere 
in Folge gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden müssen, während letztere 
Gnad.en-Bewilljgungen sind. Das Ministerium ist daher mit der Kömgl. Regie¬ 
rung darin einverstanden, daß die fraglichen Entschädigungs-Gelder den Bethei¬ 
ligten nicht länger vorzuenthalten sind, daß aber die Retablissements-Hülfe Seitens 
Derjenigen, welchen eine solche vielleicht einmal zugedacht, jetzt nach Verlauf 
von mehr als 20 Jahren rechtlich nicht mehr in Anspruch genommen werden 
kann. Uux auf diese Retablissements-Hülfen ist daher die, Bestimmung im Rescripte 

Ds,Rekäblissement auf der Neuen Wiek hat, zufolge der unterm 29. I a -
nuür 1836 bei der Kömgl. Regierung aufgestellten Nachweisung, einen Flächen¬ 
inhalt von' . . . . . . .' . . . . . . . . Mg. 9. 171,5 Ruth. 
bestehend aus der Raths-Maulbeer-Plantage mit 2 Mg. 113 Ruth., dem Rahm-
schen Holzhofe, an Acker 1 Mg. 17,5 Ruth., an Wiesengrund 5 Mg. 21 Ruth., 
an Unnutzbarer Fläche 1 Mg. 20 Ruth. Hierunter sind begriffen: a) 1 Mg. 
89 Ruth, von dem Rahm'schen Acker, der Lohgärberkamp genannt, welche durch 
das Auctions-Protokoll vom 24. Oktober 1832 von dem Mühlenmeister Stolten-
burg gegen Zahlung eines jährlichen Canons von 10 Thlr. 15 Sgr. erstanden 
ist. d) 26 Q.-Ruthen, welche zur, Breiterlegung des Dammes am Salzspeicher 
und der Straße verwendet worden sind und die bei Berechnung des von den 
Retablirten zu erlegenden Canons nicht in Betracht kommen. 

Zu den eigentlichen Ansiedelungen der Neuen Wiek, 10 an der Zahl, sind 
8 Mg. 56,5 Ruth, verwendet worden. Dazu hat hergegeben: Die Raths-Plantage 
1 Mg, 173 Nuth., der Rahm'sche Holzhof an, Acker 28,5 Q.-Ruth., an Wiesen¬ 
grund 5 Mg. 15 Ruth., an unnutzbarem Boden 1 Mg. 20 Ruth. Von den 
10 Hausstellen der Neuen V M ist die größte 1 Mg. 58 Ruth., die kleinste 
61,5 Q.-Ruth. groß. 8 Stellen sind auf der Wiese*) und 2 auf derjenigen 
Ackerfläche des Lohgärberkamps angelegt, welche durch das Abfahren des Sandes 

*) Von den Wiesen-Stellen sind 4 unmittelbar an der, Oder belegen^ woselbst ihnen eine 
Länge von 180 Fuß angewiesen und diese gleichmäßig vertheilt wurde, so daß jede Stelle 
45 Fuß Ufer-Länge erhielt. I m Jahre 1855 beschwerten sich zwei der Eigenthümer, der 
Mühlenbaumeister W. Bernhardt, jetzt Oberwiek Nv. 40, und der Fischermeister Kohl, Nr. 42, 
darüber, daß ihre Uferlängen von den Nachbarn in Nr. 39 und 41 um bezw. 15 und 17̂  Fuß 
verkürzt worden seien. Durch das Aufschütten der Grundstücke einmal, anderer Seits aber 
auch durch das Zuwerfen der Scheidegräben und das Hinwegräumen der Gränzpfähle seien sie 
nicht im Stande, Ken Beweis ihrer Gerechtsame zu führen und, dem empörenden Treiben 
beider, Nachbarn ein Ende zu, machen. ,,Dieser Beweis konnte nur durch den ursprünglichen 
Bauplan von 131? beigebracht werden, der aber weder im Regierungs-, noch im RathZ-Nrchiv 
aufgefunden werden konnte. Überhaupt haben die, in der vormaligen Neuen Wick unbestimmt 
gewordenen Gränzen der einzelnen Parcelen im Lauf der Zeit zu vielen Prozessen Anlaß 
gegeben. Der Name Neue Wiek ist erloschen und in dem der Galgwiese aufgegangen. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . Bd. VNI . 61 



vom Bergübhange Bchufs Aufhöhung HZr L S W w dB WßfeNMMdeK ent¬ 
standen ist. Nach Abzug der größten und UemDn Mtelle ist jede disV 8 Mr^en, 
Stellen der Neuen Wiek jm PurchWritt I M F A . -MthM gro.ß. , , ! 

Die 10 Etablissements der Retyblirten in der Neuen Wiek find unter-der 
Nummer 9? mit den Buchstaben Ä bis ^bezeichnet worden. V^on den im Hahre 
1817 angesiedelten Retclblirten waren im Jahre 1836 nur noch 4 am Leben 
und besaßen noch ihre Mellen, 5 andere SteUn waren nach deU Tode-dee 
sprünglichen Ansiedler an deren Erben und 1 Stelle war durch Verkauf in 
andere. Hände übergegangen. ! ^ ^ 

Nach der von der Königl. Regierung unterm 29. Januar 1836 angelegten 
Reparation der, von dem zum Retabliffement der Neuen Mek acssuirMn Län¬ 
dereien, als a) der Raths-MaulbeeVPläntage, d)" dem RHm'schem Grundstufe, 
zu entrichtenden jährlichen Grnndäbgaben/ sollen, zufolge der' 
Bestimmung in dem Refcripte vom 4. Januar 1836/ jahWch aufgebracht werben: 

1. Für die Raths-Plantage, ngch dem Gtrester'sche.n KeMeIungsregister 
2, Mg. 13 Ruth, groß a 2 nWoem her Magi¬ 
strat ^ Sgr. hatte stillen lassen ^ ^ . Thlr. 31. 2. 6 G 

2. Für die Wiese des Rahm'schen Holzhofes . . - 12. —. — -
3. Für den Äcker desselben. . . . . . . . . 2̂ 9. ß. 7 -

, Summa . , . . . T M 72. 9. I M 
Hierzu die Recepturgebühren K 4 Mocent M . - , 2. 26. H ?, 
Es sind Mo jährlich aufzubringen . . . . . Thlr. 7.5, 5. W M 
Wenn nun hiervon die nach dem Auctions-Proto-

koll vom 24. October 1832 von dem Mühlenbesttzer 
Stolzenburg für die unter 3 genannten Ländereien ge¬ 
botenen . . . . . . . . . . . . . . . - 10. 15. —̂  -
in Abrechnung gebracht werden, so bleiben von den 
10 Retüblirten aufzubringen , . ' . . . . . . . Thlr. 6D. 20, 10 M . 
welche Summe unter sie nach Verhältniß der Größe ihrer HaMtellen vertheilt 
worden ist. ' ^ / '' 

Die Kämmereikasse erhebt, also von den Neuwied 
Retablirten jährlich . . . . . . . . . . . . Thlr. 64, M M W. 
wogegen dieselben: 

1. Dem Besitzer des Kämmerei-Erbzinsgutes 
Schwarzow jährlich. .' .̂  . . Thlr. 12. ^- , —Pf . 

2. Dem Besitzer des Käm¬ 
merei-Erbzinsgutes Turnei des¬ 
gleichen . . . . . . . . M r . 18. 21. 7 Pf. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " Thlr. 30. 21. 7 U . 
an Canon erläßt, so daß dieselbe eigentlich jährlich nur Thlr. W3. 29. 3 A 
erhält, welcher Petrag eben den jährlichen Canon für die KMmerei-PtWage, 
oben unter 1 , incl. der Recepturgebühren, T h l r / 2 . 26. 9 Pf. auMächeno, 
darstellt. / > V ' '/^ 
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Kaufvertrag wegen der Gtablifsemmts in der Neuen Wiek. 
, , ^ Stettin, den 2 1 . Apr i l 1836. 

Der RMis t t i on des hiesigen Magistrats voni 26. März d. I . gemäß ist 
auf heute ein Vermin zur Aufnahme einer Punctatiön zwischen der hiesigen 
Stadt M den Retablirten auf der Neuen Wiek über die Erwerbung des Grund 
und Bodens, der ihnen im Oahre 1817 zuM Retablissement überwiesen worden 
W angesetzt w o M n ^ 

Z u diesem Zwecke tzaNe der Cöwnissariüs, Land- und Stadtgerichtsrath 
Iobst, sich nach dem Rathssaale begeben> und traf hier der Vorladung gemäß: 

1.! als Abgeordneten der Königl. Regierung, den KtiMmergetichts-Assessor 
von Heyden, 

: 2. als Abgeordneten des hiesigen 
3. von Seiten der Retablirten (folgen die Namen der zehn Stellettbesttzer). 
Den Comparenteti aÄ 3, I^ t t t . Zi, Ns k wutde der Inhal t des Rescripts 

der Ko'Bgl. Mgierung vom 15. Februar 1836 (an den Magistrat gerichtet und 
die Bestimmungen des Ministerial-Erlasses vom 4. Januar enthaltend), mitgetheilt, 
worauf die Comparenten aä 3 erklärten, daß sie den Erlaß der Grundabgaben bis 
zum 3 1 . December 1835 dankbar annähmen und sich verpflichten wollten, mit Auf¬ 
geben aller bisherigen Einreden die repartirte Grundabgabe vom 1. Januar 1836 
ab in halbjährlichen Herminen an die hiesige Kämmereikasse zu entrichten. Es 
wurde daher nachstehender Vertrag aufgenommen. 

§ 1/ , Es überläßt die hiesige Stadt von der ehemaligen, im Hypotheken¬ 
buch noch nicht eingetragenen, der Stadt gehörigen sogenannten Raths-Plantage, 
und von einer zum E r W gewesenen, von der Stadt 
erworbenen Wiese — 

ft-^-k Hier folgen die NaMen der Erwerber, die Bezeichnung und die 
Größe der Plätze in Q.-Rüthen, sowie die Angabe der auf jeder Stelle 
haftenden Grundrente.) 

zum vollen Eigenthum. 
§ 2. Die Erwerber erkennen an, daß' die erwähnten Bauplätze ihnen schon 

seit mehreren Jahren übergeben sind und entsaWn det Gewährleistung für die 
oben anMaWeM Größe eines jeden Grundstücks. . 

§ 3. Die stipulirte Rente bis zum Schluß des Jahres 1835 ist den Er-
werbern erlassen, sie bezahlen solche vielmehr erst seit dem 1. Januar 1836 an 
die hiesige KäMmereikaD und zwar in hMjährigen Terminen poswuiueraiiäo 
zum t . Januar u n d ' 1 . J u l i jedes Jahres, zuerst aM 1. J u l i 1836, jedes M a l 
M r H ä W , M d uttterwerfm sich bei ausbleibender Zahlung der exekutivischen 
Beitreibung? VM' Seiten des Wagistrats, wiö bei allen Gemein-Lasten. 

§ 4. Die stipulirte Grundrente soll bei jedem einzelnen Grundstücke in 
das HWoHekenbuch und zwar mit dem Vorrecht vor HMthekenschüloen, jedoch 
oHne Erkheilung eines besöndern Dokuments, eingetragen werden. 

K 5: Die Besitzer verpflichten sich, die auf diesen Gründstücken erdichteten 
Gebäude, sobald die Umstände es erheischen und die Königl. EoiMandantur 
der hiesigen Festung es schriftlich verlangt, sogleich wiederum fortzuMäffen oder 
im Fal l der Saümniß sich der Zerstörung der Gebäude auf Kosten der Besitzer 
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zu unterwerfen, indem sie in beiden Fällen auf jede Entschädigung hierdurch 
ausdrücklich Verzicht leisten und willigen in die Eintragung dieses Verpflichtung. 

' § 6. I n Betreff der Dispositionsfähigkeit der hiesigen Stadt wird noch 
bemerkt, daß der Magistrat sich verpflichtet, nicht blos das Eigenthum der Stadt 
auf die ehemalige sogenannte Raths-Plantage, sondern auch die Erwerbung der 
zu Schwarzow gehörig gewesenen Wiese, auf welchen ?uM8 die Retablissements-
Plätze angewiesen sind, in der möglich kürzesten Frist nachzuweisen, , > i 

§ 7. Die gerichtlichen Kosten und Stempel weg.en Aufnahme des-Kontrakts, 
ingleichen die Kaufstempel und die Kosten des Besitztitels tragen die einzelnen 
Erwerb er allein. Sie tragen darauf an,.— !, 

diese Verhandlung als Contrakt für jeden Erwerber besonders ausfertigen 
zu lassen. . - - ^ 

Der Stadt-Syndicus Pitzschky sowol als auch der Kammergerichts-Afsessor 
v. Heyden erbaten sich jeder eine Abschrift. 

Die Verhandlung, ist hierauf vorgelesen und nachdem der Kammergerichts-
Assessor v. Heyden, noch bemerkt hatte, daß Namens der Königl. Regierung keine 
weiteren Anträge zu machen wären, zum Zeichen der Genehmigung, wie folgt: 
— ft2 Unterschriften, worunter 2 Analphabete von Frauen^ — vollzogen,! ^ 

, ,̂  - a. u. 8. , ^ , ^ , , . , , ", ^ 

Iobst, Dittrich, . -
Stadtgerichtsraht. . Ober-Landesgerichts-AusWltatyr. 
Nachdem die Stadtverordneten sowol wie her Magistrat hierfelbft̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

stehenden Vertrag vom 21. April 1836 unterm 30. desselben Monats genehmigt 
haben, wodurch die Stadt Stettin den retablirten 10 Orundbesitzern! auf der 
Neuen Wiek die ihnen von der Retablissements-Commission im Jahre 1817 Äer-
wiesenen Bauplätze, wie sie in dem gedachten Vertrage näher bezeichnet sind, 
aus freier Hand überläßt, so wird hierdurch von Oberaufsichtswegen, mit Bezug 
auf den Zusatz zum ß 189 der St.-O. von 1898 in dem Gesetz vom 14. Jul i 
1832, in diese Veräußerung aus freier Hand consentirt. 

Stettin, den 7. Juni 1836. .̂  ' , ; 
^ , ^ , . , (L. S.)>. - > , ' ^ 

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 
^Das Concept ist von Müller, Frauendienst, v.Heyden gezeichnet.), 

G e n e h m i g u n g . ' 
Vertrag wegen der zu Schwarzow gehörig gewesenen Diese. ^ 

Zwischen der Stadt Stettin, vertreten durch Magistrat und Stadtverordnete^ 
als Ober-Eigenthümer des Erbzinsgutes Schwarzow einer-, und dem Lieutenant 
Ferdinand Carl Bogislaw ».Krause, als Erhzins-Besitzer von Schwarzow, 
anderer Seits, ist nachstehender Vertrag geschlossen worden. 

§ 1, Zum Erbzinsgute Schwarzow gehört ein oberhalb des sogenannten 
Salzspeichers auf der Oberwiek bei Stettin âm Pömmernsdorfer Wege im 
Schweinegrund^ belegener Wiesenfleck von ca. 5 Mg. 21 Rth. Flächeninhalt, 
welcher von den, zum sogen. Salzspeicher gehörigen Grundstücken, der Oder, der 
ehemaligen Rathsplantage und dem sogen. Lohgärber-Graben und Lohgärber-
Damm begränzt wird. Lieutenant v. Krause überläßt hierdurch sein Erbzins-
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recht an diesen Wiesenfleck der Stadt Stettin, so daß der letztern nunmehr fowol 
das Ober-Eigenthum als das Erbzinsrecht daran zusteht. ' 

^ § 2 ,̂ Die Übergabe ist bereits vor längerer Zeit erfolgt und das Terrain 
demnächst zum Retablissement der Ober- und̂  Neüenwiek benutzt. . D« Stadt 
S t M n erklärt hierdurch die Erbzins-Qualität dieses Wiefenflocks als durch Con-
silidation > erloschen und willigen beide Contrahenten darin, daß derselbe im 
Hypothekenbuche vom Hauptgute Schwarzow gänzlich abgeschrieben wird. ', 

§ 3. Als Entschädigung für die Abtretung dieses Wiesenflecks werden dem 
Lieutenant v. Krause, an dem Canon, weHen derselbe von dem Erbzinsgute 
Schwarzow alljährlich mit 571 Thlr. an die Kämmerei zu Stettin zu entrichten 
hat, vom 1. Januar 1836 ab jährlich 12. Thlr. erlassen, so daß der aus Schwarzow 
haftende Canon sich hierdurch vom, 1. Januar 1836 ab aus,559 Thlr,-ver-
mindett. Beide Contrahettten willigen darin, daß diese Veränderung des Eanons 
im Hypothekenbuche vermerkt werde. Außer dem vorgedachteu ursprünglichen 
Erbzins-Canon von 571 Thlr. haften auf dem Erbzinsgute Schwarzow, nach 
Ausweis des Hypothekenbuchs noch — 1) ein jährlicher Canon von M'Thl r . 
und 2) eine jährliche Jagd-Ablösungs-Rente von 2 Thlrn. Diese Prästanda 
bleiben, wie hier zur Vermeidung von Mißverständnissen ausdrücklich bemeM 
wird, nach wie vor unverändert. 

§ 4. Lieutenant von Krause verpflichtet sich, die Consenfe der auf dem-
Erbzinsrechte von Schwarzow eingetragenen Hypothekentzlaübiger in diese Ver¬ 
äußerung auf seine Kosten binnen 6 Monaten zu beschaffen, dagegen übernimmt 
die 'Stadt Stettin die Kosten dieses Vertmges, incl. der Stetnpel, sowie die 
durch Abschreibung der veräußerten Parcele bei der Hypotheken-Behörde ent¬ 
stehenden Kosten. ^ 

§ 5. Eine Vertretung der in § 1 angegebenen Größe des Wiesenflecks 
findet nicht Statt, und entsagt die Stadt Stettin dem Einwände der Verletzung 
über die Hälfte. Stettin, den 22. Juni 1836. 

Die Stadtverordneten.^ Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath. 
Zitelmann, Iustizrath, als Bevollmächtigter des Lieutenants v. Krause. 

Zur Beschaffung der Consense der Hypothekarier G 4 des Contrakts) hätte 
der !c. v. Krause ausdrücklich die Bewilligung einer 6monatlichen Frist zur 
Bedingung gemacht, und der Magistrat kein Bedenken getragen, diese allerdings 
ziemlich geräumige Frist zuzugestehen, indem :c. v. Krause's Mandatärius die 
Versicherung ertheilt hatte, das Geschäft möglichst zu befördern. Die Beschaffung 
der Consense traf aber auf Schwierigkeiten, weil einer der Hypotheken-Gläubiger 
inzwischen gestorben war, und dessen Erbnehmer zuvörderst ein gerichtliches Legiti¬ 
mations-Attest beschaffen mußten, um über das zum Nachlasse gehörige, auf 
Schwarzow eingetragene Kapital von 2000 Thlr. dispomren zu können. Auch 
der Magistrat war bei der Consens-Angelegenheit interessirt wegen der auf dem 
Obereigenthum von Schwarzow eingetragenen drei Gläubiger, nämlich a) der 
Iacobi-Nicolai-Mrchenkassemit 2850 Thlr., b) des oerIacoMrcheDhörigenZastrow-
Legats mit 3900 Thlr. und c) des Iageteüsselschen Collegiums mit 1200 T M . Die 
Beschaffung der Consense verzögerte sich bis tief in das Jahr 1837 hinein und 
erst Mittelst Berichts vom 30. December 1837 konnte der Magistrat anzeigen, 
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daß die Abschreibung der Schwarzow'fchen Wiese vom Haüptgute im HypotheW-
buHe des Ober-Landesgerichts endlich erfolgt sei und er demgemäß die datüber 
sprechenden Dokumente dem Land- und Stadtgerichte Behufs der nunmehr zu 
veranlassenden Besitztitel-Berichtiguttg der 10 Retablissements-Gwnd'ftücke einge¬ 
reicht auch die Ausfertigung eines FngrofsationZ-Dokumentes für die Kottigl. 
Cymmandanwr beantragt habe (§ 5 des Contracts vom 21. April 1836). Hier--
„mit ist, so schließt der Magistrat feinen Bericht, diese Angelegenheit für Uns 
„ vö l l i g beendet, und wenn diese Beendung sich um ein Iaht länger ver-
^zögert hat als das Rescript vom 15. Februar 1836 voraussetzt, so wird Kgl. 
„Regierung aus unfern früheren Berichten und den Acten wol die Überzeugung 
„gewonnen haben, daß wir dabei außer Schuld sind." 

Wegeil hes zum OrbMsgute T W e i gehörig gewesenen sogen. 
LöMrbeckmpftuM 

' Stettin, den 13. Juni 1836. 
, Nach dem Anträge der Erben des Commerzien-Raths Rahm ist der M f g 

Verfügung yotw 28. Mat d. K ,auf den 16. I u m angefetzte Termin zur Auf¬ 
nahme êines,. Contracts zwischen ihm und dem Mühlenbesitzer O. A. Stoltenburg 
auf heute verlegt worden. Der unterschriebene Commiffar, Land- und StadtM 
rWsrath Fyhst, begab sich der Verabredung gemäß in die Wohnung der Rahm-
schen Erhen, Md traf hier ^ 

, 1 . , Die verwittwete Frau Commerzien-Räthin Rahm, Catharina. GlifabetH, 
., geb. Kahl,'und deren Kinder: 1) den Consul George WilheW Rahm, 

Mssyscheirathet; 2) den Gutsbesitzer Bernhard Friedrich Rahm, ebenfalls 
unverheirathet; 3) den Kaufmann Johann Heinrich Emil Rahm, für sich 

^tnd als Bevollmächtigter 4) seines Bruders Wilhelm Alexander Franz 
, Rahm, ebenfalls unverheirathet; 5) die Ehegattin des Kaufmanns George 

Becker, Wilhelmme Elise geb. Rahm, im Beistande ihres .Ehegatten^ 
O) den HandlunAsgehülfm Friedrich Wilhelm Rahm, gletchfalls. un^ 

^ vecheirathet; , ^ 
ll. den Mühlenbesitzer Carl August Stoltenburg, welcher anzeigt, daß er 

',, vMtzeMthe tsei und mit seiner Ehefrau Maria Dorothea, gB:Dremelow, 
in ^HhergeMeinschaft lebe; " 

M . den GMbesitzer Friedrich Wilhelm Weidemann auf W-Tumei M m -
,̂ ^ merei-Erbzinsgut Turnei bei Stettins; , ! ^ ,̂  
, M . den Gtlldt-Syndicus Pitzschky als Abgeordneten des hiesigen Magistrats, 

sind dem Commisfarius sämmMch von Person und als 
djsßoWionMhig bekannt, indem die beiden Minderjährigen Gebrüder Wilhelm 
Alexander Franz und Friedrich Wilhelm Rahm, laut vorgezeigter Patente vom 
2H. Upril d. I . für großjährig erklärt sind. 

Erben zeigten an, daß sie dre Ausfertigung emeß-Legiti¬ 
mations-Attestes als unbedingte Erben ihres Vaters, des Commerzienraths Fried¬ 
rich Wi lMm Rahm bereits nachgesucht hätten, und mit dem BorbehMe, daMbe 
nachzuhrjngen, darauf antrügen: ^ . 

. 1)' ihr und der Wttwe Rahm gemeinschaftliches Besitzrecht auf den, im 
Hypothekenbuche Vol. X I , Fol. 293 eingetragenen Platz von 1 Mg. 100 Rth., 



jetzt 1 Mg . 89 Rth. einzutragen, jedoch wegen der emgetretmen VerMßeMng 
kem Dokument darüber zu ertheilen; ! . ,^ 

2) die 11 Q.-Rutheu, um welche dieser Platz bei einer neueren'Vermessung 
kleiner befunden sei, abzuschreiben. 

Nach Besprechung des Gegenstandes des Vertrags wurde dieser, wie folgt, 
aufgenommen: ^ ' 

ß 1. ' Dw Mttwe'und die Erben des Eommerzienrathes Friedrich Wilhelm 
Rqhm veräußern ihr UVter-Erbzinsrecht auf den, oberhalb der Neüek Mek be-
legenen, zu dem Turneischen Ackerwerk und besonders zu dem sog. Kleinen Höh-
gMverkamp gehörigen Platz, von jetzt 1 Mg. 89 Wh., jedoH ohne Gewähr-
lejftMZ für diese Größe, an den Mühlenbesitzer Carl August StMenburg und 
willigen davM, daß der Bssitztitel für ihn im HypoHokenbuch eingetragen werde. 

§ 2. Die Übergabe dieses Ackerstücks ist, wie der Käufer ansVkennt, bereits 
geschehen unk sind seit der Hbergabe das Eigenthum des Unter-Erbzinsrechts 
mit ahlW KoftM und NutzunM auf den Käufer übergsgaNgenv 

- K'Z. Ein besonderes Kaufgeld für das Ackerstück wird von dem MüHlew 
meisten C. A. Stoltenburg an die, Wittwe und Erben des CommerHiew-Mths 
Rahm nicht entrichtet, da die Rahm'schen Erben anerkenNen, daß sw-für die zur 
An^egMg eines WegVs für die RetabliffemoWt-Besitzer der Reüsn Mek Mge^ 
grabenen 11 Q.-Ruthen von Seiten der Königl. Regierung ettWädtgt wOröen 
sind, so daß es der Ausbedingung eines Kaufgeldes für dW hVMWene Flache 
Nicht weiter bedarf. ^ ' ^ , i 

§ 4. Der auf dieseM Unter-EröMsgrundstüÄ haftende CaVon hon 39 Thlr. 
b. S M 7 Pf. wird, von dem Käufer, Mühlenbesttzer E. M GwMVürg, nu<r 
auf Höhe Mn 19 Thlr. 15 Sgr. übernommen, und 
18 Thlr>. 21 Sgr^ 7 W im Hypothekenbuche auf dem Fotium dieses Grund¬ 
stücks gelöscht werden. 

§ 5 . Der Gutsbesitzer Friedrich Wilhelm Weidemann, als jetziger Besitzer 
des Turneischen Ackerwerks Nr. 4, welchem ein Obereigenthum auf das in Rede 
stehende Unter-Erbzinsgrundstück zusteht, willigt in die Veräußerung des letztern 
M den Mühlenbesitzer C. A. Stoltenburg, begibt sich für den vorliegenden Fall 
des ihm zustehende« Vorkaufsrechts, sowie eines etwaigen Landemiums> und wn-
sentirt hiermit ausdrücklich darin, daß von dem, laut beiliegenden^ dew Vörbe-
fitzern seineH Ackerwerks über die Eintragung der Reservate ertheilten Dokuments 
Mf diesem UiNter-Erbzinsackerstück haftenden Canon von 2O T M 6 GW 7 Pf. 
im Hypothekenbuche 18 Thlr. 21 Sgr. 7 Pf. gelöscht werden und nur ic» Thlr. 
18 Sgr. haften bleiben, jedoch in der Voraussetzung, daß von Seiten lrer hie¬ 
sigen Stadt ihm von dem, auf seinem Turneischen Ackerwerke für die hiesige 
Kämmerei haftenden jährlichen Canon ein ganz gleicher Betrag erlassen utid auf 
dem Hypothekenblatte seines Turneischen Ackerwerks gelöscht werde. 

Der Stadtsyndicus Pitzschky versicherte Namens des hiesigen Magistrats, 
daß der Consens zur Löschung von 18 Thlr. 21 Sgr. 7 Pf. des für die Käm-
merei eingetragenen Canons bereits beschlossen sei und nach erfolgter Aüsfertiguilg 
eingereicht werden solle. Der Gutsbesitzer Fr. W. Weidemann bemerkte hierbei, 
daß es unter den obwaltenden Umständen eines Consenses der Hypothekenglaübiger 
seines Ackerwerks zur Abschreibung und resp. Löschung von 18 Thlr. 21 Sgr. 
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von seinem Ackerwerk und dem in Rede stehenden Unter-Erbzins-
ackerstück nicht bedürfen werde, da die Berechtigung derselben auf diese 18'Thlr. 
2 1 , Pf. 7 Pf, durch die Löschung eines gleichen Betrages von dem der Käm¬ 
merei zu entrichtenden Canon ausgeglichen und aufgewogen werde. 

8 6. T)er Gutsbesitzer Fr. W. Weidemann erkennt hierbei an, daß der 
Canon von diesem Unter-Erbzinsgrundstück bis zum Schlüsse des Jahres 1835 
berichtigt ist, und daher nur vom 1. Januar 1836 von dem Mühlenbesitzer C. 
A. Stoltenburg ferner mit 10 Thlr. 15 Sgr. zu entrichten ist, womit dieser sich 
einverstanden erklärt. 

.> < ,§, 7. ^ Gleichzeitig entsagt der Mühlenbefitzer C.A. Stoltenburg dem Ein¬ 
wände-dex Verletzung über die Hälfte, indem er nie behaupten Will, daß dieses 
Wter-Grbzinsgrundstück, dessen Lasten ihm bekannt sind, nicht halb so viel werth 
sei, als der mit 5 Prct. zu Kapital geschlagene Canon. 

. § , A ! M e Kosten dieses Contracts, der Löschung von 18 Thlr. 21 Sgr. 
7 Pf. Canon von dem in Rede stehenden Ackerstück und der Abschreibung eines 
gleichen-Betrages von dem Turneischen Ackerwerk übernehmen die Kontrahenten, 
nämlich.hie, Mttwe und Erben des Commerzimrathes Rahm einerseits und der 
?c. C. A ^ Dtoltenburg andererseits, jeder zur Hälfte, dagegen tragen die Rahm-
sHen Erben die Mosten ihres Besitztitels allein, und eben so der :c. C. A. Stol-
Mburg die KMen seim . 

- Die CMrahenten bitten - - > . ! , 
3) nach Eingang des Konsenses des Magistrats und der Stadtverordneten 

18 Thlr.,21 Sgr, 7 Pf. Canon auf diesem Grundstück zu löschen gegen gleich¬ 
zeitige Abschreibung und Löschung desselben Betrages ^ auf dem z Turneischen 
Ackerwerk und zwar auf dem Ober-Eigenthum und resp. nutzbaren Eigenthum, 
und das Besitzrecht für den Mühlenbesitzer C.A. Stoltenburg einzutragen. 

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. " 
,, , i, ^ Mnterschriftm.^ ^ 

,, ^- ' ' - , ^ , a. , u . 8. ^ > ^ ^ ^ ^ >'. 

, ,,^, „ , ^ ^ ,, vIobst. „ ^ . , , ,, 
,, Der vorstehende Vertrag ist von den Stadtverordneten und dem Magistrate» 
zufolge Anzeige, des letztern vom 2. Juli 1836, unterm 22. Juni 1836 geneh¬ 
migt und insonderheit der im § 5 gedachte Consens zur Löschung von 18 Thlr. 
21, Sgr. 7 Pf. Canon auf dem Erbzinsgute Turnei gleichzeitig ertheitt, worden. 
Die gerichtlichen Formalien haben demnächst gleichfalls ihre Erledigung gefunden. 

. Aie 10 ^Retabllrten der Neuen Wiek haben bis zum Schluß, des Jahres 
1834 empfangen: 

5), -Un Entschädigungs- und Retablissementsgeldern Thlr. 11825 — 11 Pf. 
d) An nachträglich bewilligten Entschädigungsgeldern ^ -. 3671 27 4 -

- ,̂  / ^ ' Summa Thlr. 14.496 28 3 Ps 
V Nach den Festsetzungen der Retablissements-Eom-
misston und der späteren Special-Bewilligungen sollten 
sie erhalten . . . . . . . . . . < . . . - 14589 . 2 9 -

Mithin kamen ihnen ^^ und zwar einem derselben " " " " ^ 
— noch z u . . . . . . . . . . . . . T h l r . 9 2 4 6 P s t 
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Mlcher Petrag nach der Zeit in Abgang gestellt worden zu fein scheint. Der 
Ift-Aüsgabe zufolge hat jeder der 10 Retablirten im Durchschnitt 1449 M r . 
26 Sgr. 8 Pf. erhalten. Das Maximum hat 2119 Thlx. 21 Sgr. betragen, 
das Min imum 926 Thtr. 15 Sgr. Jenes steht auf den Namen Schlosser, dieses 
auf den Namen Friedrich Lenz, olim Görbitz. 

Rechnungs-Abschluß des RetablifsemeM-Fonds bis zum Ende des Jahres 1834. 
Laut Nachweisung vom 18. August 1835, dem Minister des Innern unter 

dem 4. December 1835 eingereicht. 

Außer den vom Könige aus bereitesten Staatsmitteln bewilligten Entschä¬ 
digung^ und Retablissements-Geldern hatte der Fonds auch extraordinäre Ein¬ 
nahmen. Diese flössen Hei ls aus dem Canon, den die Retablirten zu entrichten 
hatten, theils aus Zuschüssen, welche der 
die Special-Chaussee-Bau-Kasse gewährten. Der höchste Posten dieser extraordi¬ 
nären Einnahmen war ein Kapital von 4590 Thlr., welches die Verwaltung des 
Retablissements-Fonds, da es augenblicklich nicht zu den Ausgaben gebraucht wurde, 
beim Königl. Vank-Comptoir zu Stettin belegt hatte, um durch die Zinsen den 
Fonds zu vermehren. .Das Kapital selbst kann nur als durchlaufender Posten 
angesehen werden, da es aus den für das Retablissement bestimmten Königlichen 
Geldern entnommen war. Es kommt in der Rechnung zum ersten M a l 1833 
vor. Uebrigens hat die Zahl der Berechtigten zu den Entschädigungsgeldern und 
Retablissementshülfen 209 betragen. 

An den Entschädignngsgeldern und Retablissements-Beihülfen haben 122 Fami-
lienhäupter, deren Wohn- und Wirthschafts-Gebaüde bei der Blokade 1813 zerstört 
wurden, Theil genommen; 104 dieser Häupter leben noch heute, 1874, in ihren 
Nachkommen fort.. Die nachträglich bewilligten Entschädigungsgelder sind 85, Be¬ 
rechtigten'angewiesen, deren große Mehrzahl jenen 122 Familien angehört. 
Auf erhobene Befchwerden, daß die ursprünglich in den Jahren 1817—1820 ge¬ 
währten Entschädigungen der bei ihrer Feststellung zum Grund gelegten Pr in -

genau geprüft und nach 
Richtigbefund ein entsprechender Zuschuß bewilligt. An den extraordmairen Un¬ 
terstützungen haben 19 Personen, davon keine der ersten Kategorie zugezählt 
werden konnte, Theil genommen. 

Einnahme. 

Soll-Ein-
kommend 

Thlr. Sgr. Pf. 

161.200^29.9 
9.348.24.5 

170.549.24.2 

Quellen der Einnahme. 

I. An Entschadigungs« und Reta-
blissements-Geldern . . . 

I I . Xä 

Ist-Einnahme. 

Thlr. Sgr. Pf. 

161.200. 29. 9 
5.243. 28. ? 

-166.444.28. 4 

Mithin 

noch einzu¬ 
ziehen 

Thlr. Sgr. Pf. 

4104. 25. 10 
4104. 25. 10 

unem-
ziehbar 

Thlr. Sgr.! 

Summa aller Ginnahmen 

Die noch einzuziehenden Einnahmen bestanden ausschließlich aus dem Canon 
der Angesiedelten in Neü-Turnei, den sie abzuführen sich weigerten, weil ihnen die 

Lnndbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 62 
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die Be< 
,. M Wen. M H ihnen, wie ivii- Hen M 
gs-VMttdlWett der MderherstMng Massen 

Ausgabe. 

Soll-Ausgabe.' 

Thlr. Sgr. Pf. 

124.474.13. 6 

7H.ä 

23.286.21. 4 
6.384.—.— 

11.081.19. 
154.10. 

4.500.—.-MürM 
559.'13. 

BestimmlÄg »̂er Äusg'tlbe. 

Ey tsHab igungZge lde r u n d N e t a -
U i s s e m e M H e i h ü l f e n . . . .' 

Nachträgl ich b e w Ä i g t e Entschadi-
g u n g Z M d e r . . . . . . . . ^ 

Außerordent l i che Unterstützungen . ^ 
H.ä Nx t raou i l 
Zur Disposition 
Dchlaufende GAder . . 

9 Vorschüsse. . . . . . . 
Summa aller Ausgaben 

IMusgabe.! 

Thlr. Sgr. ^ 

118Ä2. 4^ 

20.918/16. 
6 .M . . 1 . 9 

11.G1.19. 7 
130. '6. '9 

4.500.—. 

161.792. 3. 3! 

Mithin 

zahlen 

2368. 4. 
293. 28. 

"24. 3. 

MM 
gezahlt 

M r . Sgr. Pf. 

8757. 170.440.18.—l 

Abschluß. 
Die Einnahme beträgt . . 1H6.444. W. 
Die Ausgabe . . . . .. . . H8^.?9^.„/3. 

4.652. 25. 7 

Ti6G2. W. '1 

T a v o n sind W t n ö t t ü n e n ' d i e f ü r W e N i M e ^ R a m e f t s B iese , lcnl t 
Rechnung Pro 1 8 3 0 HerNn t tühn i ten . . . . . . . . . . ^ 

und m i t h i n a m Schlüsse des J a h r e s 1834 i n Bestand geb l ieben . . . 

Daß am Schluß des Icihres ' 18M noch ansehnüche Beträge von ̂  
digungsgeldern und RetablisseMntsWfen zu zählen 
daß die Berechtigten inzwischen gestorben waren und die M 
nicht gehörig legitimirt hatten, Heils mußte auch s b M M U M s m M g au^ Hie 
Hypotheken-Gläubiger der betreffenden, Eigenthümer H ü D H t genommen MAtzn. 
Unter dem Haupt-Betrage der Soll-Ausgabe ^ O n ^ 
auch die 5000 Thlr. für Krüger's Glashütte, welHe, öbwol det Hefitzer durch 
eine, vom Könige ihm bewilligte Penston entschädigt worden war, in den Rech¬ 
nungen noch immer als Soll-Ausgabe fortgeführt wurden. Die zuviel gezahlten 
Entschädigungsgelder hatten 3 Betheiligte empfangen, davon die Müllerwjttwe 
Rambow mit Thlr. 109. 6 Sgr. den größten Posten hatte; sie hatte an'Ent-
schMgungs- und Retablissementsgeldern auf Thlr. 2690. 24 Sgr. Anspruch, 
dagegen gleich in der ersten Zeit 2800 Thlr. empfangen. 

Von den auf dem Stettinschen Stadtfelde Turnei angesessenen Eigen-
thümern haben an Entschädigungsgeldern und RetMissewentsbeihülfen empfangen: 

Thlr. Sgr. Pf. 
Fried emann, Müller-Wittwe 

(Kronmühle) . . . . . 3182. 9. — 
Gampe, Ackerwirth . . . . 6732. 11. 2 
Koppen, Schankwirth (Neu-

Turnei) 930. —. — 

Thlr. Sgr. Pf. 
Kuhn, Ackerwirth . . . . . 4928. —. — 
Majorowitz,Schankw.(N-Turnei) 1920. —. — 
Metzel, Zimmergesell, hesgl. . 1255. 12. — 
Mller, Röhrmeisters-Wittwe . W 3 . 14. 11 
Rott, Schmidt, (Nen-Turnei) . 1291. 29. 11 
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Thlr.Sgr.Pf. HhM,W, 
Sander,, Mmlei-Mrectyr . . 1015,—.,— 
SverlMg's Erben. . . . . 5816. —/ — 
Trenbelenburg/Mttwe. . .1537. 5.11 

Niesinger, Zimmergesell, (Neu 
Turnei ^ . . : . . . 933. 24. — 

Wulff, Ackerwirth . . . . . 1016. 18. 1 

dey ertrMdina)rm MsgaZen des PetahMeWents-Fonds gehörey: 

Zum' WegebflU und zu Allse-

64,12.10 

130. 6. 9 
g z 

MonzUngeil. . . . . . 2311.23. 6 
D Steine Wd yndere VffU- ^ 

tMti ^ 986- 14, 9 

sM 
Bau eines Aborts, der Garten-

i;- Hpfbewehrung des Zchul-

Für das Ausmeffen und M I Z u m BMNnenbKU i n Neu-
' " ' " " " ^ Turnei . . . . . . . 825 .18 . 6 

Zum H a u des Schulhaüses 
" ^ " " ' ' ' ' " " 2257. 15. 10 

359. 10. — 
Diverse Ausgahen 1821—1824 1943. 5. 11 

I n tzem Ausgabe-Titel zur 'Disposition kommen abermals Bonitirungs-
und NeMWngskostsn und Diäten, namentlich..für den die Gemeinheitstheilung 
des TyrneiWldes zum Abschluß gebrachten Ökonomie - Eommisfariüs Winkler 
vor. Die durchlaufenden Gelder bilden die bereits in der Einnahme erwähnte 
AanksObtigation. 

Zufolge einer Finatberechyung in der Nachweisung vom 18. August 1835 
b M beim MabNssements-Fonds ein baarer Bestand von Thlr. 2065.12. 9 Pf., 
d?r an die General-Otaatskasse abgeführt w^^ 

Nachdem der König durch die Csthinets-Ordre vom 21. Jul i 1816 den 
EigenHüWrn der im Hriege verwüsteten Mrstäh^ dafjir, daß sie ihre 
im eDe^H«HW der Festung fMgeHen OründstWe nicht wieder bebauen durften, 
WlMMgung bewMgt D d geruht M fe äHerdem ein Onadenschenk von 
M.000 M r . zu ihrer Wiedereinrichtung änzuweisey, bexichtete Königl. Regierung 
an. daß M M e r i n m Heß M n W nntexm 21.'Mai 1817 und gehachte der Hypo-
t W H l g ü ^ M jener GrunhftM, die nicht chieher hebaut w^pden durften, dHin, 
daß ghne MnwiAigung dersxMn die EsstMadMyci nscht an die Mgenthümer dieser 

soIe.' HieMuf ward unterm 6. Zum 1817 erwidert, 
d H die HypotHkMaAbHer M r M M HnMädMNH wegen des verminderten 
PWHs t>xr u M M bchazlenden KaMsWen einMmden Falls in vprschrifts-
uzMgefn Mge KeMag l̂egen köWten, wonaH jedoch n M verfahren Word en 
ist, indem jene EntsMdigungWlder ohne vorherigen Arrests nur Entweder mit 
EDWMgMg hpr oder mit Zu-
stimuHtnZ dieser c;n die GrMdßeHer ZMhlt worden sinh. Kei Einigen war 

jedoch nicht naHgewiesen, 
waH M M n M Mer-OeHeMÜMer unterm M I M 18̂ 28 zu einem Notat 

.HeVnfaMM g ^ Erinnerung dffs hohe ReHnungs-Mibunstl der 
Monarchie auch in der Folge nicht Abstand nahm, so daß die Konigl.'Negierüng nach¬ 
träglich den Nachweis der Einwilligung der Hypothek-Gläubiger zur Zahlung jener 
Entschädigungsgelder führen mußte. Mi t welchen Weitläufigkeiten und Schwierigkeiten 
dies aber verbunden war, da die Zahlungen bereits vor 12—15 Jahren erfolgt 
warm, braMt niHt näher auseinander gesetzt zu werden, Schwierigkeiten, die 

" " " " ' " " " " " ^' " " ^ ' " " " ^ ^ " ' " 62* 
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bei dem im letzten Stadium des Retablissements-Geschäfts noch zu leistenden 
nachträglichen Zahlungen solcher Entschädigungsgelder aber noch viel größer, ja 
unübersteiglich zu werden 
4ten Hand sich befanden, die damaligen Hypotheken-Gläubiger kaum mehr zu 
ermitteln, auch die meisten von ihnen bereits verstorben wären, so daß ihre 
Erben jene Einwilligung ertheilen mußten, dieselben hierzu zu zwingen aber keine 
Mit te l zu Gebote standen. Wird nun erwogen, daß der die Entschädigung 
zahlende Fiskus mit den Hypothekglaübigern in gar keinem RechtsverhältMe 
stand, daß er nur die Grundbesitzer, denen das Wiederbebauen ihrer Grundstücke 
untersagt worden war, eben dieses Verbotes halber, schadlos zu halten hatte, 
so war kein Grund vorhanden, die Uuszahlung jener Entschädigungsgelder von 
dem Nachweise der Einwilligung der Hypothek-Gläubiger abhängig zu machen; 
ja die Grundbesitzer hatten das, volle Recht, dieselbe sogleich zu verlangen. 

Diese Erwägung gab der Königl. Regiemng Veranlassung dem Minister des 
Innern, v. Rochow, unterm 14. November 1837 unaufgefordert Bericht zu erstatten. 
Sie sagte darin Folgendes: — ^ ^ 

Wenn die Königl. Ober-Rechenkammer den oben erwähnten Nachweis jedoch 
fortwährend gefordert hat, und anzunehmen ist, daß sie hierbei auch fernerhin 
beharren wird, so erlauben wir uns, bevor wir die, nach dem mit unsermHericht 
vom 4. December 1835 vorgelegten Abschluß noch zur Soll-Ausgabe stehenden 
derartigen Entschädigungsgelder-Reste*), zu, deren Zahlung Ew. Excellenz uns 
unterm 12. Jun i 1836 ausdrücklich autorisirten, zahlen lassen, zur Vermeidung 
neuer Re chnungs-Notaten und Weiterungen Ew. Exc. zu bitten ^ 

uns /ausdrücklich zu ermächtigen, die Zahlung jener noch zur Soll-Ausgabe 
stehenden Entschädigungsgelder-Reste ohne den Nächweis über die Befriedigung 
oder Einwilligung der ehemaligen Hypothek-Gläubiger der nicht wieder bebauten 
Grundstücke leisten zu dürfen. > /. 

Daß wir diefe Zahlungen aber nur an die sich gehörig und formell legiti-
mirenden Erben, Eessionarier und Nachfolger der ursprünglich berechtigten Grund¬ 
besitzer leisten werden, glauben wir nicht erst sagen zu dürfen, und ist die bisher' 
verzögerte Zahlung besonders nur durch die weitläufig und schwierige Legitimation' 
derer, welche jene Reste jetzt fordern herbeigeführt worden. Wir werden Bedacht 
nehmen, dies möglichst zu beschleunigen; wenn jedoch einige jener Entschädigüngs-
gelder-Reste nicht abgefordert werden, oder wenn die Liquidanten sich nicht gehörig 
legitimiren sollten, was zu vermuthen ist, so entsieht die Frage ^-

ob wir die nicht abgehobenen Beträge auf Kosten und Gefahr der, Empfängs-
Berechtigten beim hiesigen Königl. Land- und Stadtgericht oeponiren sollen?, 

Wenn gleich dies auch das formell richtige Verfahren sein möchte, so glauben 
wir uns doch dagegen aussprechen zu müssen. Eben so gut wie bei dem ge¬ 
richtlichen Depositorium können jene Gelder auch bei den Berwaltüngs'BehördsE 

*) EZ s^d h ^ zwei Posten, welche in der vorstehenden Ausgabe-Nachweifung als rückständig 
aufgeführt sind; der erste Posten: Retablissements- und Gntschädigungsgelder für 8 Parteien, 
incl. 5000 Thlr. für Krügers Glashütte; der zweite Posten: Nachträglich bewilligte Entschä-
digungsgelder für 10 Parteien. 
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afservirt ü M ^ auf die-
sekben abgewartet werden. Wir bitten »deshalb — - '̂  ^ 

uns 'zu auctorisiten, die bei uns noch zum Svll stehenden EntschädigUngs-
geldet-Refte die nicht abgefordert worden, oder deren Liquidanten sich nicht 
gehörig tegitimiren können, zunächst vorläufig 
geben und sie eintretenden Falls, wenn sie gezahlt werden müßten> wieder aus^ 
bitten zu dürfen. ^ ,, ^ ,, ! 
, M s Minif teM^ vom 28. Dec'embck 183? erklätte sich' M , den vor¬ 

stehenden Anträgen, überall einverstanden, und forderte die Königl. Kegierung 
auf, zuvor die Summe der nicht zur Zahlung gekommenen Entschädigungsgelder 
anzuzeigen, damit die General-StaMkasse mit der erforderlichen Ordre wegen 
VereinnahmMg derselben, unter dem Vorbehalt in Betreff künftig etwa daraus 

UM den Zustand des Stettiner Retablissements-Fonds wegen der aus dem-
selhm Joch baär zu Mtenbe^ wurde 
nunmehr "auf Grund der bisher an, die Regierüngs-Hauptkäfse Erlassenen Ver¬ 
fügungen bei der Königl. Regierung ein Abschluß angefertigt, bei welchem jedoch 
alle bis dahin angewiesenen Zahlungen als Ist-Ausgaben angenommen wurden, 
da deren Abhebung gewiß bald zu erwarten stand, und bei dem ferner voraus¬ 
gesetzt .war, daß M RegDrun^ Leistung jeüer Zahlungen von 
der zum Retablissements-Fonds gehörigen Bank-Obligation, die jetzt noch U)00 Thlr. 
betrugt 1060 Thlr. werde in baares Geld umgesetzt Habens 

, Kieset Abschluß wurde, der HauptkasseAnternt, 29. Januar 1838 mit der 
Aufgabe zugefertigt̂  denselben mit ihren Büchern zu vergleichen, nöthigen Falls 
zu berichtigen, dann aber, mit einem Richtigkeits-Attest versehen, wieder vorzu¬ 
legen. Die Hauptkasse entledigte sich dieses Auftrages am 15. Februar 1838, 
indem- sie bemerkte, daß eine Berichtigung des Abschlusses nur hinsichtlich der¬ 
jenigen 6 Thlr. 10 Sgr. Zinsen erforderlich gewesen sei, welche bei der 6 Tage 
vorher Statt gefundenen Einziehung von 1000 Thlr. Bank-Kapital von dem 
ganzen Kapital-Beträge der 3000 Thlr. pro 1. Januar bis 9. Februar auf 
I ^z Monate ä 2 Prct. aufgekommen waxen. Diesem Abschlüsse zufolge betrug: 

Die Einnahme, incl. 3000 Thlr. in'Uank-Obligation Thlr. 4607. 8. 8 Pf. 
Die Ausgabe, iucl. 1000 Thlr. desgleichen / . . . Thlr. 2411> 5. 4 Pf. 

Mithin Bestand, incl. 2000 Thlr. Bänk-ObligütiVn ' M k . ' 2 1 9 6 ^ 3 ^ M 
Nnter den Ausgaben befand sich der ̂  rüÄständig gewesene Canon für die 

Rathsptantage und die Rahmschen Gründstücke in >̂er Neuen Wiek, sodann die dem 
Magistrate und den Erben des CommerWnrathZ Rahm, sowie auch dem Marien-
stifts-Cüratoriüm erstatteten Prozeß-, Contracts- und Stempelkosten, die, .der Retä-
HNssements - Fonds übernommen hatte. Von dem in" der Nachweisung vom 
18. WZust 1835 aufgeführten noch zu zahlenden Entschädigüngs- und Retablisse-
mentsgelder war, auf Grund des Ministerial-Pescripts vom 6̂  Juni 1836/ der 
Rest mit Thtr, 1071. 14. 8 Pf. in Abgang nachgewiesen. An nächtritZtkch 

blieben, dem Abschluß vom 29. Januar bis 
15^Februar 1838^ zufolge, an 8 Purteien noch M r . 1s21. N . 11 M zu 
zchlen/ " ° ' ' " ^ ^ ' ' ' -' ^ "' ^ ̂  , -̂ '^' '''"'^' ^' -
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Hiermit schließen die M e n b e t M M den WschlM HA R,etahlGemeyts-Fpndß> 
I n Gemäßheit eines frühern Decrets wWden sie vqn der HegWratur Ott 
24. März wieder vorgelegt, und haxanf verfügt: , „Der auf M . 1219 Mbr. hr> 
bemerkten- Berechnung bedarf es jetzt nicht. da>,wenn das HymgMe W j M e r W 
die letztew Anträge gemhmig^ die ganze Sache beendigt A , daher 
Stettin 27. März 1838. Frauendienst, v. Heyden." 

ß der König!. Regierung zu Stettin, betreffend das RetabliMment der 
in den,Bprstädten Stettins und in den Dörfern Grabow und Torney während der 
Blocade der Festung Stetsln im Jahre 1813 zerstörten und beschädigten Gebäude 
Und der den Eigentümern zu bewilligenden Gelder 1814—1836. V«U I—M. I m 
Vnl. I befinden sich die näheren BeDmmungek des Kriegs-Mi^ 
die Wiederaufbauung von GebaMen zyläWg ist, oder die bereits ̂  erbauten. f M 
schafft werden müssen̂  Tit. 24,.Nr. 14. —, ̂ ot^ Lpeei^ia w,eZen d ^ W W 
gebungen der Festung Stettin verbotwidrig aufgeführten Gebstüde. Pk. 24, Nr. 
— H,otg, 8ps<:. wegen der von mehreren Interessenten' für den erlitteWn'VMft 

^ ihrer Gebaütze während de« MMadie SttzttinZ im Jahre 18̂ .3 Wf ditz Mnon zu be° 
nnlliaMden ffntMdigunHsgeldey nachgesuHten, baaxe.n, P o r M 
an Bauholz. Mt, 24, Nr. 44. — ^et», öerreffend die ^inalisiruM des Re tMM-
ments-GeMfis der im Jahre 1813 zerstörten Vorstädte der Stabt «tztMin. 'W32 
bis 1856. Vol. I ^ M . — ^ M c)dNWi88ioui8 der n ^ der astergtM 
digften Cabinets-Ortzres vom 31. Mai 1814 md vpm 21. I M 1816, zur Heguli-
rung, der, Gtllblissements-Angßlegenheiten der Boxstädte Stettins und der Horf-, 
schaften ^rabow und Torney niedtzräeschten ersten Kommission" und der zweiten 
Kommission l i . Dreißig und einige/VolumM. ̂  ^otä des Mar ienf t^ Stettins b,ê  
treffend die Abtretung der drei tzüfen Marienstifts-Achex auf dem Torney'fche« Gelds 
zum Retllblissement der Porstädte Stettins. M I - I. December 18iß-^IaMar 1D9. 
Vyl. I I . October, 1830—November 1872, Tit, I I I . Sect. I. N.-^Mey M 6. — 
Heta desselben Stifts, betreffend den zur Anlage eitles ProVinzial-Schulgartens 
reservirten Torttey'schen Stiftsacker von 12̂  Mg. 2I Q.Muthen- SepteMher 18Z6— 
September 1874. Tit. I I I . Sect. I. N-TvWßy M , M — ^ew ^M^ß, hßtpeßend 
die Benennung, der zwischen Torney uM dem, Wge nach strekow^ so wie in der 
Oberwiek neu angebauten Haüser init den Namen Neü-Torney und Neüewiek. 
Mägistrats-Archiv. Tit. IV, Sect. 30. Neügebaute Haüser zc. Nr. 36. I M 1U7 
November 1832.̂  . ' / , ! ' 

^ Wekm.^, ,̂ , ' ^ ' ^ ' ' , ' 
Herzog Barnim I. hatte seiner dritten Gemalin Mechtildis nach -selbstver¬ 

ständlicher Fürsten-SWe ein Lybgedinge ausgesetzt. Dazu gHWen nicht blos 
die Einkünfte,, ŵelche der fürstlichen Kammer aus den 
Ober- und Unterwieh so He aus einigen Mderen IiegensHäften verfHmgsMMß 
zustoAm^ sondern auch das volle Eigenthum der Mden Mckn , so W f M 
HerzNgM-Wittwe aö, äiß» vitg,6 die freie VeMaung stber das H a W He 
Wstandtheile d er Vorstädte eingepaümt war. BaMm Darb im H a M iZ 
drei Söhne hinterlassend, Pogislaw IV., Karnim l l , Mtz Hjto 1.̂  die ^Mgen 
damals-lebenden Fürsten vom MrHfmMmm, welche ihr Grbe gemMschllMM he-
saßen, M d die Regierung in der Art.gemeinsam führten, dH, ur thM MW ngH 
den aus dieser Zeit vorhandenen Urkunden, bald alle drei ZusMWn, H M her 
eine, bald der andere die Geschäfte leitete, doch stets mit dem Matze: M t e r 
Zustimmung unserer geliebten Brüder." Barnim I I . kam im Jahre 1295 auf M-



W W ums Leben*) WorüH BogifMv M d Otto Alle lErbMümg vor¬ 
nahmen und das Land in Dei M W Theile, einen östlichen und Men westlichen 
Heilten, von dMen Mer Von Bogiflüw, dieser-von Otto 'übsrWMMen wurde. 
V ^ d M b M M c h M ErvHeikuch ̂  htitten sich dke WandeZfüchM Nur Vuoß» 

oder VoMi-ftuorum WnattNt, Otto fügte seinem T M M H ' 'den 
Äs M M öder ZtMusüÄs Hinzu, und Wurde so der G t i f w r 

tz He^rtzogt/hüAs S t e ' t N n , und einer befoMrn Ginie des 'Grmfok-
G W e « M , w M e M Otto CII. ber an dtt P O -starb, im Fahre 1464 erlsH, 
W ä u f M M « an BögiskawH M . NachkomMn, M Mchfte AgnNm M d 
M W r k , ' t M . 
^ ^>tach dem TOe der Herzogin Wechtildis waren die Güter, welche M ihrem 
LMgeh-inge igHökt hatten, ihrem Sohne, dem regierenden Herrn in Stettin heim-
HeMm. Von Hefen Gütern verkaufte ^wie fchon auf S. 182 ÄMHnt worden 
M.Mer aber doch wiederholt werden Muß) Herzog Otto I. mittelst ÜMnde vom 
3, März 1317 dem Stettmer Bürger Conrad v. Schapow -7, einem Hruder öder 

Hohne des im Jahre 1308^ verstorbenen Rathsherrn Wittekin v. Schqvow, — 
M He 'Umnme von Od Mark slawischer Minze, die Hebung M n H MGpel 
Heizen in der Mühle zu Kunow an der Welse, so wie die beiden Hieke^,niWe 
wbyr- ^Md unterhalb Stettin belegen sind, mit Einschluß W 
Mstorkmen Pröbftes der Wt.Marien-StiftsArche, Johannes Polens) , W t dem 
RnthMe an den "Fischwehren, der Hälfte des Htörfangs. und allen Gerechtsamen, 
wie feine Mutter, die Herzogin Mechtitdes, ditzfetben befesfen hatte. Er vereignete 
diefe Güter und Einkünfte dem Conrad v. Schapow und dessen rechtmäßigen 
'Erben als W n , uüd versprach, falls diefelben diefe Güter veükarifen würden, 
die neuen Besitzer unter den nämlichen Bedingungen damit zu beWnen, wenn 
abU einer'seiner Bafallen diefe Güter anfechten würde, sie Mie .seine eigenen zu 
beschützen. I m Hall aber der Herzog oder feine Erben die qu. Güter, zurück 
^verlangen wWen, fo follten die Besitzer gehalten fein, dieselben gegen Erstattung 
des Kllufgeldes den Fürsten wieder abzutreten. Barnim, der demnächstige Hvbe 

'HeMgs Dtto -— fein einziger Sohn, mit der — bestätigte 
diesen Kaufvertrag durch feine Mitunterfchrift, der überdem mit OenGmigüng 

^ ' b e r i c h t e t Medebom (I, 47) Folgendes: ^Mruinii I I . T M " . 'Anno 1295. Ist 
'Barnitttus der andere ldieses-Namens nllhie zu Alten Stettin in S. Maria Kirchen begraben 
word'en, welcher, wie die Ponnnerischen Geschichten melden, von Vidant Mückerwitzen in 
der Mermündischen Heyde, an dem Orthe, da noch für wenig Jahren ein Höltzernes Creütz 
geDanVen (welches man Barnims Creütz genennet) auff der,Jagt, aus Brsllchen, das er in ge-
WHteN NNckerwitzen Abwesen, vnd Verrichtung jhme anbefohlener Î sßatiou in Pohten, an 

«»dessen Haüßfrawen sich vergriffen, erstochen worden". Ausführliches über diesen Nodtschlag 
und die Beweggründe dazu, zum Theil nach Überlieferungen, die im v. Enckevortschen Fa-
'milienÄrchive zu Vogelsang, Ükermünder Kreises, auch Vermuthungen über die Namen Vidante 
ünd'Mckertvitz, ist im L.-B/l l . Th/Bd. I, 1091—1093 initgetheilt worden. —^Dieselbe 
soll nach Friebeborn (I, 44) im Jahre 1292 Statt gefunden haben, eine Zeitbestimmung, welche 
mit Barnims I I . Todesjahr nicht übereinstimmt. — ***) Johannes Polonus war, nach Klem-
'Pins Diplowat-BeiMgen, Berlin 1859, S. 427, auch OilnouieuF prsdsuä»tu8 bei'der Kammer 
BtWkirche. 
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und dem Rathschlufse der herzoglichen Vasallen abgeschlossen und durch Anhängung 
des, fürstlichen wie , ,, ^ ; 

-.Zwei Jahre nachher waren die vorstehend, genannten Besitzungen^ sei es 
durch den Tod Conrads v. Schapow, sei ch^ durch Rückkauf/ an den ^Fürftm 
zurückgefallen. Bei der ungeregelten Verwaltung ^ihres Haushalts reichten schon 
um, diese Zeit die Einkünfte der Greifen oft nicht zur Bestreitung ihrer Ausgahm 
hin, zumal die Freigebigkeit der Vorfahren gegen die Geistlichkeit und für kirch¬ 
liche Zwecke das fürstliche Einkommen bedeutend geschmälert hatte.. Die Fürsten 
sahen sich daher nicht selten genöthigt, die Einkünfte aus den Zöllen oder andere 
Gefälle, oder einträgliche Güter ihres noch übrigen Grundbesitzes zu verpfänden, 
oder gar zu veräußern. I n dieser Lage mochte sich Herzog Otto ^1. befinden, 
als er sich entschloß, die beiden Wieken und die übrigen Besitzungen, mit denen 
vor zwei Jahren Conrad v. Ochapow belehnt worden war, und die jetzt Mder 
zu seiner Verfügung standen, anderweitig zu verkaufen. Einen Käufer fand er 
an der Stlldtgemeinde Stettin. Bei dieser Veräußerung des GründeigeNthums 
und der Gerichtsbarkeit bedurfte der Herzog indeß noch der besondern Zustimmung 
der Mtter Conrad Fläming (Flemming) und Tiederich Luchte, welche als fürstliche 

5'! ^ Vögte die Rechtspflege in den beiden' Vorstädten verwalteten, und außerdem wol 
', auch ein Pfandrecht an dieser Besitzung haben mochten. Der Rath erwirkte daljer 

die GenehmMNg der beiden Wtter, welche durch Urkunde vom 19. März 1319 
die Gültigkeit des Verkaufs der höhern Gerichtsbarkeit der beiden Wiekett und 
de^ Webüng von 4 Wisftel Weizen an die Stadt Stettin anerkannten, und ihre 
Anrechte an diese Güter abtraten.**) ' ! 

, Am M g ^ ^ März 1319, vollzog Herzog Otto I. den 
- Kaufvertrag, kraft dessen er dem Uathe und der gesummten Bürgerschaft die 
beiden Wieken bei Stettin/ die Ober- unb Unterwiek, mit der Vogtei, der höhern 
und niederN Gerichtsbarkeit und den daraus fließenden NNtzüngeit und Früchten, 
mit allen Land- und Wässergränzen verkaufte und vereignete. Zu diesem Besitzthüm 
gehörten,: die Oder, ober- und unterhalb der Brücke in der Stadt***) die große 
Regelitz, gleichfaV auf- und abwärts von der darüber führenden Brücke, mit 
allen zwischen diesen Strömen befindlichen Flüssen, sammt allen Gerechtsamen 
und Nutzungen^ bis zu den Grunzen, in denen Flau Mechtildes, die Stettinsche 
Herzogin, unsere viel geliebte Mutter sie besessen hatte. Zum Kaufobject gehörte 
überdem der ganze Störfang (tow capwrü, runidoruin) in den vorgenannten Ge-
wässern, mit Ausnahme derjenigen Störe, ^welche in den Fischerei-Hindernissen, 
die man gemeinhin Wehre nennt, gefangen würden, nur füllte eine Hälfte dem 
Rath,, die andere den/ sie fünHenden Fischern gehören. Demnächst verkaufte der 
Herzog dem Rathe und der Bürgerschaft in Stettin die Hebung von 4 Wifpeln 
Weizen in der Mühle des Dorfes Kunow, an der Welfe, mit allen Gerechtsamen 
und Nutzungen. Alle diese Güter erhielt die Stadt als freies Besitzthüm auf 
ewige Zeiten, und der Herzog übergab ihr dieselben mit der Vogtei, der höhern 
und niedern Gerichtsbarkeit und sämmtlichen Nutzungen, in derselben Art, wie 

*) Urkunde an Raihhaüsüchen, Archiv: Nr. ? im Copiarium des Cantors Kühl. Vergl. 
Thiede, Chronik von Stettin, S. 163, 165. — **) Urkunde Nr. 9 in dem obengenannten 
Copiarium. — ***) Es ist also um diese Zeit nur von Einer Brücke die Rede. 
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diese Besitzungen von setnew Bäter, dem Herzoge Barnim glorreichen Andenkens, 
seiner vielgeMten Kutter als Leibgedittge überwiesen und nach deren Ableben 
ihm hetmMMM waren, ohne Bochehalt irgend eines Anspruchs an das Mgen-
thum, die Gerichtsbarkeit und die Nutzungen dieset Güter weder von seiner Seite, 
noch daß ein herWtiger AnMuch von Mte t t seiner Wben und Nachkommen er¬ 
hoben werden solle. Zur Verstärkung dieser M e r M M Stettin ertheilten, von 
der Hand feines Notamus Hrn. Johannes abgefaßten VerschreibiMg ließ der 
Herzyg dieselbe Mit seinem Fnsiegel versehen. Zeugen dieser Sache waren: 
der Abt Botchard V< Kolbaz, der VicariüZ Nlcslaus in Stetin, Heinrich 
v. Pokalenl, der sAftliche Wg t Luchte, Conrad FlamMF, Conrad Ubesko, Her¬ 
mann Sillebm/sämMlich Mter> und mehrere andere GlaubwUrdige.*) 

Die Oberwiek. (Vicu8 8up6riur,) 

D W Vorstadt erstreckte sich V M heil. Ge iMor in emM langen Streifen 
schmalen Boden des Stromthals bis zur Gränze 

der WmMernstMer Mdinark. Daß genannte Thor stand am Ende der Heil. 
Oeistftraße in bw Wtze M SteG, wo der untere Theil der heute Rosengarten 
genannten Gtraße, söttst der RödVenherg, in dieselbe mündet. Daß zur Oberwiek 
die im I a W 1334 von W w e n bewohnte SchüHenstraße gehörte, ist schon 
erwähnt. Darunter ist jedoch nicht hie heutige Schulzenstraße zu verstehen, 
welch^ innerhalb der alten Ringlnauer der Stadt belegen ist, und ihren Namen 
erst M W , als der Erbschulze v. Mussow in M m ihrer Haüser seine Wohnung 
aüWchlygen hatte. 

Oor detn Ahore ^ag das Hosp i ta l zum hei l . Geist nebst semer Kapelle. 
Mrtinenzen dieses UrmenhaUfes waren: An Wohnhaus am Thore 4 Buden 
unter einem Hache daselbst, Z Buden, von des heil. Geistes Backhause, 7 der¬ 
gleichen aus der Kirche (zu Gt. Iacobi Mitteln?) und 2 von der Badstube an-

Hofe der Kirche (3 Kapelle) gegenüber, 5 derselben 
, aus dem MoHnhause Küche und Ställen gefertigt unter Einem Dache, 2 auf dem 
Hofe am Wasser (d. h. an der Oder) aus der kleinen Scheune, 8 Scheunen auf 
dem Hofe aus der alten Schäferei und Ställen entstanden, 9 Buden auf der 
Oberwiek in einer Reihe von Mlkes Haus bis zu der Armen Baumgarten, 
wozu noch der WurHzins von 12 Buden aus der Oberwiek zu zählen. Dieses 
zusammen genommen belief sich im Jahre 1596 die Summe der eigenthümlichen 
Haüser und Buden des Heil. auf 30.**) Zum Complexus 
dieser Gebäude gehörte ohne Zweifel das schon an einer f^ühern Stelle dieser 
historischen Erinnerungen genannte Pinses Haus; denn es lag ebenfalls vor 
dem heil Oeistthor, und war, als es im Jahre 1567 vom Erbaren Roth kaufs¬ 
weise an sich gebracht wurde, seit unvordenklichen Zeiten eine Versorguugsanstalt 

*) Urkunde in Pctlll Frieöeborn's Copilllbuch von 1Ü02, wegen seines roth gefärbten 
schtl>emslsd«tnM DMls> Ws rothie Coßialbüch gMannI, S. 9 l , 92. 

*) I . V.: Stembrück, von der St. Georgen und Heil. Geistes Stiften von Stettin. 
1787, S. 14, 15. 

Landbuch von Pommern; Th. II., Nd. VIII. 63 
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für arme, betagte Wittwen gewesen*). Diese milde Stiftung verdankte ihr Dasein 
k wol dem Wohlthätigkeits-Sinne eines reichen Bürgers der Stadt, Namens Pinse. 
^ Als Stelle, wo dieses Heil. Geiststift, mit Ausnahme der wurthzinspflichtigen 
i Buden in der Oberwiek, nach heutigen örtlichen Begriffen, gestanden hat, 
ß dürfte die Gegend zwischen dem Schützenhause, Nr., 5 der Heiligengeiftstraße, 
H und dem Eisenbahnhofe anzunehmen sein. . 
1 Grundbesitzungen des Stifts in seiner unmittelbaren Nachbarschaft waren: 
k ein großer Baum- öder Obstgarten am AbHange des heil. Geistesberge, ^ zwischen 
'̂ der Armen Buden und Georg Strutzens Hofe, der auf der Höhe bis an 

^ St. Jürgen gränzte, und von gedachtem Hofe an bis zur Weißgarbe M einer 
^ Mauer bewehrt war; ein zweiter Baumgarten, der Wickenhof genannt, hinter der 

Roßmühle; und ein Kohlgarten, der großen Scheune gegenüber, worin die 
Hospitanten ihre Küchengewächse bauten. Der erste dieser drei Gärten wurde 
zur Schwedenzeit theils in den Festungswall gezogen, theils verkauft, nachdem er 
1661 untern Pflug gebracht worden war. Letzteres wiederfuhr auch den beiden 
anderen Gärten, von denen es heißt, daß sie Hintex den Reepschläger-Bnden ge-

^ legen seien. Es waren also in dieser Gegend Seilereien im, Gänge. Unter den 
Zubehörungen, des heil. Geiststifts, welche in seiner unmittelbaren Nähe an und 
auf dem Heil. Geistberge lagen werden vier Kampe genannt, nämlich: H ein 
Kamp hinter des Stifts großem Baumgarten, von der Mauer desselben in die 
Breite ungefähr, bis gegen den Schützenbaum öder die Vogetstange, wo die 
Schützengilde ihr Psingstschießen abhielt; 2) ein Kamp) zwischen den beiden 
Mühlen, der Schweineken und Schöneken Walle inne, wurde der kleine Kamp 
genannt. Dieser und der vorige Kamp wurden in der Folge zum größten Theil 
in die Fortification gezogen. 3) Der Schewekamp zunächst am Störfange, ange¬ 
fangen an dem Wege, wenn man durch den Störfang in die Wiek fahren will, 
schrat über an St. Georgen-Kamp bis an den Schiefe-Grund, von dem Berge 
bis an des Münzers Weinberg, von 20 Scheffel Aussaat. 4) Ein Kamp, der 
zwischen den beiden St. Jürgens Kämpen inne lag gegen die Kirschbaume hin, 
die über der Wiek standen. Von allen diesen Kämpen war dem Stifte nur eine 
Fläche zu 36 Scheffel Aussaat verblieben. Unter dem in 3 genannten Störfang 
sind wol die Wehre zu verstehen, deren in dem Kaufbriefen von 1317 und 1319 
gedacht ist. Bemerkenswerth ist es, daß auch hier bei der Oberwiek Weinbau, 
und zwar vom fürstl. Münzmeister betrieben wurde. Als Stelle, wo diese vier 
Kämpe, auch der gleich zu nennende 6te Kamp, zu suchen ist, muß die heutige 
Neustadt auf der Hochfläche und deren Abhang gegen die Oder bezeichnet werden. 
Es kamen dazu fünf anderweitige Kämpe, die von allen Lasten und Abgaben 
frei waren, als: 5) ein Kamp, der sich vom St. Georgs Gärtchen, dem Schützett-
baume gegenüber, bis an den Störfang erstreckte und 7 Mg. groß war, worin 
3 Scheffel Korn ausgesäet werden konnten;- dieser Kamp wurde 1729 zur Er¬ 
bauung des Forts Preußen mit verwendet. 6) Ein eben so großer Kamp, aber 
nur mit 1 Scheffel Aussaat, über dem Störfange neben dem Weinberge gelegen. 
7) Über der Galgwiese ein Kamp von 30 Mg. (zu 2 Scheffel Aussaat groß) 

*) Friedeborn, I I , 66. 
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den die Pommernsdorfer Kirche im Besitz haben sollte. 8) Auf dem Pommernsdorf-
schen Felde ein Kamp von 6 Mg., der dem Pächter des St. Iürgens-Ackerwerks 
auf dem Turnei in Pacht gegeben war. 9) Ein kleiner Kamp von 1 Mg., der 
zwischen den beiden Wegen, die nach der Neuen Windmühle und nach Möhringen 
führen> lag, und dem Verwalter im Turnei eingeräumt war. Dazu kam noch 
ein Rücken Landes bei dem Wege am Schweinegrund herab, bis an die Galg-
wiese, von welchem 2 Scheffel Pacht fielen, und den sich die Pommernsdorfer 
Bauern eingetheM hatten. Von wichtigerm Belange waren dagegen die 9 Hufen, 
welche das Heil. Geiststift auf dem Stadtfelde besaß, die an 5 Bürger zum Bau 
und Genießbrauche überlassen waren, und wovon jeder der vier ersten 1 Last 
allerlei Korns abtrugen, der fünfte aber nur ^ Wispel entrichten mußte. Noch 
gehörten zum Heil. Geiststift drei Windmühlen, der Pott, die Jacke und die 
Krone genannt, auf dem Turnei-Felde gelegen; alles Besitzungen, welche nebst 
den auswärtigen zu Schmollentin, Völschendorf, Prilup, Podjuch, dem Heil. 
Geistbruche und der, vom Dämmschen Felde hinter Podjuch bis zur Regelitz 
sich erstreckenden Heil. Geistheide nach ber Reformation in dem St. Iohannis-
Kloster aufgegangen sind*). 

Die Rotzmühle, auch Malzmühle genannt, vor dem heil. Geistthor ge¬ 
hörte der̂  Kämmerei**) und nicht dem St. Iürgenstift, wie Steinbrück angibt. 
Sie lag auf dem heil. Geistberge. I m Jahre 1591, in der Nacht vom 8. auf 
den 9. November, brannte sie ab, mit ihr der Pferdestall, in welchem, weil keine 
Rettung möglich war, 13 Pferde zu Grunde gingen. Der Rath machte als¬ 
bald Anstalt, sie wieder herzustellen, mit dem guten Erfolge, daß 1596 neben 
her noH ein Korngang angelegt war. I m Jahre 1659, als Kaiserliche und 
Brandenburgische Kriegsvölker Anstalten zur Belagerung von Stettin machten, 
mußte die Roßmühle auf Befehl des schwedischen Festungs - Eommandanten, 
General-Majors v. Würz, abgebrochen werden, nachdem schon einige der Wind¬ 
mühlen in Flammen aufgegangen waren.***) Schleker's Stadtmatrikel führt noch 
„die kleine Wassermuele binnen Inn des heiligen Gaists Dhore" an.f) Da 
diese Mühle innerhalb des Thores lag, so könnte man vermüthen, daß sie von einem 
Fließ getrieben wurde, welches seinen Lauf durch den Grund zwischen dem Rödden-
und heil. Geistberge nahm, denselben Grund, der heutzutage den letzten Rest des 
Schützenhaus-Gartens enthält; allein es verhielt sich damit anders, wie sich weiter 
unten ergeben wird. Die Mühle war Kämmerei-Eigenthum. 

Welchen Einfluß auf die Gebäude des heil. Geiststifts die Erbauung einer 
Bastei vor dem heil. Geistesthor gehabt habe, läßt sich nicht ermitteln. Diese 
Bastei, Pastey schreibt Friedeborn in oberdeutscher Weiseff), errichteten Rath 
und Bürgerschaft im Jahre 1467, als Wartislaw X., regierender Herzog von 
Stettin-Pommern, mit dem Margrafen Friedrich dem Eisernen von Brandenburg 
in beständigen Kämpfen lag, was zur Verstärkung der Festungswerke Stettins 
den Anlaß gab.̂  Vor Einführung der Bollwerke war die Bastei, d. h. Halbthurm, 

*) Steinbrück, a. a. O., S. 12—15. — **) Elias Schleker's Stadtmatrikel von 1565, 
Fol. 138. - *"°>°) Steindrucks a. a. O., S. 6. — f) Matrikel, Fol. 137. — M Friedeborn, 
I., 115. 

63* 



500 Dft Stadt Stettin. 

eine Befestigung, die in der Mitte steht Wischen der alten D M t e W M Z u n g mit 
hohen Thürmen und dem eigeMchen Phllwerke Wastion) und bwauch geschichtlich 
von jener zu Hiesem dm Übergang bildet, Die Basteien waren an den-Ecken 
oder auch in den geraden Amen her Stadtmauer vorgebaute, nach dem Graben 
oder dem Außenfelde zu halbrunhe, nach der «ZtadMte zu viereckige, nicht, hohe 
Thürme mit steinernen Wüsiwehren, Oben auf ihre P la t t foM sonnte Geschütz 
gesteht werden, außerdem waren sie mit Geschützkasematten zur Orab>nverthei-
digung ;c. verschen. Wrecht Dürers Befestigungs-EntwMe in sein^^ 
erschienenen Werke sind ganz auf diese Befestigungsweise gestützt, nicht aber ist 
Dürer als Erfinder der Bqsteien anzusehen, wie es wol vermuthet worden*)^ 
da man schon 60 Jahre vorher diese Befeftigungsart zu Stettin in Anwendung 
gebracht hat. , 

Über die Grundstücke des heil. Geist- und des S t , Zürgenstifts, nachmals 
dem St . Iohannisklofter gehörig, führte von h^r HochDHe längs der Stadt¬ 
mauer eine Fahrbahn hinab ins Oderthal, auf der man nach dem heil. Geistthor 
gelangte. Als der kriegslustige Herzog Erich I I . von Braunschweig, nachdem er 
das Hochstift Münster gebrandschatzt hatte, seinen abenteuerlichen Zug nach Polen 
unternahm, erschien er, ehe ihm der Übertritt aufs Pommersche Gebiet verwehrt 
werden konnte, an der Spitze eines ansehnlichen Heerhaufens plötzlich Jor den 
Thyren Stettins. Der Herzog verlangte den Durchzug durch die Staot. Die 
hochweifen Herren zu Rathhaus befanden sich in der größten Verlegenheit, wie 
sie sich diesem Verlangen gegenüber verhalten sollten. Zwar boten sie sofort die 
Bürgerwehr auf, allein diese war nicht in der Verfassung, einem fo zahlreichen 
Haufen kriegsgeübten Volks, wie das braunfchweigische es war, lange Wider-
stand leisten zu können. Dem Verlangen des Herzogs mußte also nachgegeben wer-
den, indeß beschloß der Rath, das fremde Kriegsvolk statt zum Pafsower Thor 
einzulassen, was der kürzeste Weg nach der Oderbrücke gewesen sein würde, nach 
dem heil. Geistthor zu verweisen, um auf diese Weise zu bewirken, daß nur ein 
kleiner Theil der Stadt von ihm betreten werde. Friedebarn erzählt den Vor-
gang in der naiven Sprache und Rechtschreibung seines Zeitalters, 1613, 
wie folgt:**) 

„ I n diefem 1563 Jahre, am Sontage vor Bartholomäi, ist Herzog Erich 
von Brcmnschweig mit feinem Kriegsvolk durch Alten Stettin gezogen. Welcher 
Durchzug jme mit dem Bescheide vergönnet worden, das er mit seinem Kriegsvolk 
vor der S t a d t den hei l igen Geistes Berg herunter vnd durchs hei-
l igen Geistes T h y r nach der langen B r i t e n stracks auff der Stadt Damb 
friedlich durchziehen folte. Vnd waren zu diefer zeit die Bürgerfchafft in ihrer 
Rüswng vnd Harnisch, auff einer vnueVhoffentlichm Nohtfall zur Defension bereit: 
Hatten auch die Gassen, dadurch er ziehen mußte, mit Gewapneten Mennern an 
beyden feiten in jhrer Ordnunge besetzet. Die andern Gassen aber mit Wagenburg 
vnd grosfen Ketten also beleget, das kein Mensch dadurch konnneu Annen. Vnd 
hat Hettzog Erich mit sich geführet, 11 stücken klein Feldgeschütz auff Redern, 

*) Meyer's Conversations LexicoN. 2te Auflage, 1867, II . , 947. — **) Friedeborn I I , 
69—63. 
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4 P M M M g n , 59 Rüstwagen, ynd sonsten andere Rollwagen, M e Genffte 
mit H W M Ueln. W Reuter iy schwarzen Harnisch zogen yor dem Geschütze 
3900 HackenschWn vnd noch 200 Pferde mit schwarzen Harnisch, so folgeten. 
30W Landsknechte mit l a n M Spieffen, W Karren vnd, Wagen/ die, hatten Bier 
Vfld Proviant geladen. 1500 und Pol gemein 
Gesinde, j u M Kinder in Körben .vnd Schiebekarren." Friedeborn beschreibt 

durch Pommern und weiter bis zur Weichsel, 
auch Erich's Umkehr, die wiederum durch Pommern gjug, nunmehr aber Stettin 
yicht berührte, sondern Greifenhagen zum Übergang ber Oder nahm. „Wohin 
aber, so schließt Friedeborn seinen Bericht, dieser Zugk doMln gMeinet, kann 
MW eigentlich nicht wissen, Sonsten besagen die Historien, daß dieser Hertzog 
Erich fast grössere Lust in Frembden Landen, als in seinen eigenen zu leben ge-
tzqht. Wie er han auch das meiste theil seines Lebens, ausserhalb Vaterlandes, 
in Mpansen, Niederland vnd Italien zugebracht. Ist auch zu Pauey (Pavia) 
i ^ H e l M a M Anno 1683 7. November gestorben, vnd allda begrüben: Seines 
W M im H . Iahre."^) . ^ 

Her HM. Oeiftherg, her zu dem vorstchenden Excurst, den mWärischen Zug 
Ws Herzogs Erich von Braunschweig betreffend, Anlaß gegeben hat, führt uns 
nach der Mßrwiek zurück. Durch dm Kaufvertrag von 1319 war die Stadtge-
memde E^eychümerin des Grund und Bodens dieser Vorstadt geworden, der 
sich W her Oder aufwärts w o l ^ Stunde Wegs der Länge nach erstreckte, in 
dep Breite aber vom Stromufer bis zum Fuße des steilen Abhanges der Hoch¬ 
stäche im Durchschnitt kaum 50 Schritte maß. Auf dieser schmalen Thalsohle 
warM die Bewohner der Vorstadt angewedelt, die von ihren Haus- und Hof-
stHen d M , Magistrate Grundgeld entrichteten, außerdem aber wegen der kleinen 
GHMchess hinter den Häusern auf her Feldseite wurttzzinspftichtig waren. Der¬ 
gleichen Msvflichtige Stellen zählte im Jahre 1565 die Oberwiek 63**), während 
dich im Anfange des 17. Jahrhunderts 280 Haüser gehabt, haben s o l l ^ ) . 
Weil d A Kaufgeschäft von 1319 auch den Oderstrom mit allen seinen Armen 
u M Weygewässern zum Gegenstand hatte, so liegt die Vermuthung, nahe, daß 
die NahrMg ^ r damaligen Bewohner der Wieken, insonderheit der Pberwiek, 
hauDtMlich im Betriebe der Fischerei bestand; woraus ferner folgen dürfte, daß 
die Fischer voMgsweife auf der Wasserseite wohnten. So mag es schon zur 
GlMW-Zeit gewesW sein. Die Fischerei schließt jedoch andere NahrMgszweige 
nicht aus, die in beiden Wieken betrieben wurden. Namentlich werden Heide 
Vorstädte schon damals der Tummelplatz des Handelsverkehrs, der Niederlage 

dieeiMs großen Raums bedürfen, so wie von Bau¬ 
plätzen gewesen sein, auf denen Fluß- und Seeschiffe gezimmert, wurden. War 
doch Stettin nach der Mitte des 14. Jahrhunderts, etwa ums Jahr 1360, 

*) Dieser Erich war der zweite, zugleich aber auch letzte Braunschweiger von der Kalen-
bergschen Linie, die von seinem Vater, Erich I, im Jahre 1491 gestiftet worden war. ^Der 
Sohn kehrte in den Schooß der alleinseligmachenden Kirche znrück nnd verband sich mit deren 
Verfechtern gegen.die protestantischen Machte. Seine fabelhaften Kriegsunternehmungen hatten 
ihn am Abend seines Lebens zum Bettelmann gemacht. — **) Was Schleker'Z Stadtnmtrlkel, 
Fol. 16. — * ^ ) Micraelius, Buch V I , 560. 
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dem Hanse-Bund.e beigetreten, und beschickte den im Jahre 1365 zu Rostock 
abgehaltenen' Hattsetug tnit drei Vertretern der Stadt und ihrer Kaufmannschaft 
dem Bürgermetfter Hermann. Hape und den Rathmannern HenniUg Westfalen 
und Hartwig 'bom S ü ^ in Stettin eingewan¬ 
dert)^) AMeiyeub ist, neben Korn, Nutzholz, besonders Schissbauholz, von 
jeher eitt des Stettiner Handels gewesen, namentlich nach 
M , an Wäldern armen, Dänischen Inseln, die für ihre Handels- und Kriegs¬ 
flotten des Holzes in großer Menge bedurften. Ein bestimmtes Zeügniß für 
den Stetüner Holzhandel, der in der Oberwiek seine Niederlagen hatte, findet 
sich 180 Jähre nach der ersten Beschickung der Hansetage. Friedeborn, der 
wackere Annalift, legt dieses Zeügniß ab in einer längern Mittheilung, welche, 
WÄ sie ein B i ld vom Zustande der Sitten in der Mitte des 16. Jahrhunderts 
gibt, ihrer ganzen Ausdehnung nach hier eine Stelle finden möge. Sie ist um 
so beherzigungswerther, als der Vergleich der damaligen Sitten mit den heutigen 
leider hm Beweis liefert, daß ein Zeitraum von 300 Jahren und darüber nicht 
im Stande gewesen ist, in gewissen Kreisen der Bevölkerung die Sitten zu ver¬ 
feinern, daß im letzen Viertel des '19. Jahrhunderts in diesen Kreisen dieselbe 
Rohheit und Gemeinheit der Gesinnung eben so herrschend ist, als in der Mitte 
des 16. Jahrhunderts, bestärkt durch den Ungehorsam, den eine gewisse Klasse 
von Lehrern des. Volks dem Gesetz gegenüber beweiset, und daß der Gesetzgeber 
den Bildungsstand des großen Haufens vollständig verkennt, wenn er Vergehen 
und Verbrechen mit Strafen ahndet, für deren Milde der Bestrafte nur ein home^ 
risches Lachen hat. Friedeborn erzählt den Fall so: ^ ) 

„Simon- Plageman, ist eines Bürgers Sohn allhie, vnd von Iugendt auff 
ein Böser Vnärtiger Bube gewesen. Hat Anno 1546 Einen Bürger vnd Rüde-
mächer allhie, Meister Lenart Hermstörffer genant ***), auff offener freyer Straffen, 
ohne alle Vrsache angefallen, gantz gefehrlich am Haupt verwundet, vnd jhMe 
noch darüber feine Tafche mit dem Gelde genommen. Als er nun solches Nx-
e688ü8 halber, für Gericht ( M M , ist er dauyn gelauffen, vnd wie er auff dreh 
Vnterschiedliche öffentliche Ladungen eoutuinaeiret außgeblieben, endlich aus der 
Stadt verfestet worden. Es ist aber auff Fleißiges bitten vnd anhalten seines 
Vätern, vnd der ganzen Freündschafft, diese Sache gütlich verglichen worden, 
dergestalt, daß er den Verwundeten seines Schadens vnd Schmertzens halber, 
Abtrag thün, vnd dem Richter eine gewisse Geldbusse erlegen solle. Welchen 
Vertrag der Vater vnd die Freündschafft, mit grossem Danke angenommen. Es 
ist aber gleichwol vber vielseitige Erinnerungen kein Geld erfolget. Dahero der 
Stadtrichtüoigt Herr David Braunschweig f ) , die Vxscution angeordnet, vnd dem 
Jungen Plageman etliche Schaffe (weil er sonsten nichts gehabt) abpfanden, vnd 
auff offenen freyen Marckt zum thewersten verkauffen lassen. Für welche Schaffe 
nicht mehr denn 12 f l . ohngefehr gelöset, so auch dem Beschedigteu mehrentheils 
auff das abgehandelte Artztlohn hingegeben, vnd das vorige zur Straff einbe¬ 
halten worden. 

*) Friedebörn I, 59. — **) Friedeborn I I , 42—45. — ^ ) Der Name Hermsdorf ist 
noch 1875 in Stettin vertreten. — f ) David Braunschweig ward 153? in den Rath gewählt, 
1540 Bürgermeister, f 1552. 
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- ^ . D a r a u f f dieser Simon Plageman aus angenommener Boßheit vnd Kach-
gier außgetreten, vnd vier VntMchiedliche Absage Briefft, darin Messer, M H M 
vnd Pesenriesen gebunden, an vier örther der Stadt gehangen, darin er sich der 
genommenen Schaffe halben, vber den Richter, Herrn Dauid BraNnschweiger 
(welche er Oruuin^ nennet) beschweret, vnd das er auff die von Stettin, Rauben, 
Morden, vnd brennen wolt, biß sie jhme seine Schaffe erstattet, drawet. Ob 
nun wol Ein Erbar Raht, auff erlangte, Königl. Chur- Wd Fürstliche Stock-
brieffe, ^diesem Plageman ftn Königreich Polen, Marcke, Meklenburg vnd Pommern 
mit allem Fleiß nachgetrachtet, vnd ihn offtmäls auff die Spure gehabt; daneben 
auch e in , offenes gedrucktes Patent vnd Schreiben mehr denn an viertzig örther, 
bey eigenen Dienern vnd Botten abgeschickt, vnd darin gebeten, benanten Aüß-
tretter, wo er betroffen, auff genügsame Oautiou in Gefengliche Hafft zünchmeft, 
So hat man doch seiner, zumahl weil, er an etlichen örthern mit den Wirten 
verdMe Mschlege gehabt, vnd dieselbe auch etwas von der Beute zugemessen 
sich eingebildet, so balde nicht mechtig werden können. Inmittelft aber hat 
Plageman sich gesterkch vnd einen Haufen loser Verwegener Buben^ Landfahrer, 
veMüffner Hnechte, vnd attderer Müßiggenger, so in solchen Sachen wol aus-
geubet, vnd zu seinem Sched vnd Schendlichen Vornehmen sehr dienlich ge¬ 
wesen^ an sich gezogen, vnd sich mit seiner Gesellschafft, so mehr" denn dreyßig 
Personen starck gewesen, verschworen vnd verbunden, die Stettinfchen zu Wasser 
vtll) Lande zu beschedigen, wegzuführen vnd zubefehden, biß so lange sie sich 
jhme vertragen, oder Plageman leben würde. Hat auch daräuff in demselben 
1 5 M Jahre, die Kornscheünen vor der Stadt allhie, vnd solgends die Hol tz-
höfe an v ier ö r the rn , sampt der Ober Wieke angesteckt, vnd dadurch 
dieser Stadt grossen vnDerwindlichen Schaden zugefüget. Als das Fewer auff 
den Hol tzhöfen angangen, hat Plageman sich in das Geleüche bey Pom-
merensdorff verstecket: Aber bey dem Fewr vier seiner Rotgesellen gelassen, so 
dem Ansehen nach, löschen, aber nach Gelegenheit mehr anlegen sotten, Inmafsen 
geschehen. 

„Dieser Plageman hat viel Bürgern aus Stettin beraubet vnd gefehret, vnd 
emsmahls den Stettinischen Kauffleüten, als sie nach Leipzig gereiset, vnd von 
dannen wieder zu rücke kommen, auff den Dienst gewartet, solch ein Schrecken 
jhnen eingejaget, das Hertzog Barmmb die Stadt Gartz auff jhre Ansuchen auff-
gebotten, sich zum sterksten zu rüsten, vnd sie den Stettinischen Kauffleüten ent¬ 
gegen zu ziehen, vnd sie zu begleiten. Endlich aber wie seine Zeit kommen, das 
er zur Straff vnd Gericht Gottes. gezogen werden sollen, ist er den 14. V6druari^ 
Anno 1547 gefangen worden. 'Hat in Gütlicher vnd Peinlicher Verhör betant, 
das jhn niemand zu diesem Vornehmen gerathen, sondern er solches aus freyen 
Willen gethan habe. Bekent vnd gestehet die That, vnd saget daneben, das, 
wann er Brannschweig, den Richtvoigt/ bekommen hette, wolte er jhme Hende 
vnd Füsse abgehawen, vnd also wieder nach Stettin geschickt/ vnd hernacher 
die Stettinischen zufrieden gelassen haben. Denn er hette jhme vdie Schaffe 
nehmen lassen. Is t darauff nebenst Heils seiner Mitgesellen am Leben gestraffet 
worden. 

„Vnd seind dieses Plagemans halben viel Leute in Verdacht Wogen, ein-
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gesetzt vno Peinlich verhöret, aber nach befundener vnschüld wieder lsß gegeben 
worden. Welches Ritlein der Stadt ein Aembliches gekostet." 

So weit'Fricheborn! W ü n M 
leben, die es mit Recht füy unmenschlich hält, den der ÜbetschreitM Her Heyn 
Gebote blos Verdächtigten auf die Folter zu legen, so hebt dieser OWckwunsH M 
selbstverständlich die Abschaffung der peinlichen Frage überhaupt im Aütze hat/ nicht 
die oben angedeutete Notwendigkeit auf, dem Strafgesetz^strengere Formen M g e M , 
als die Humanität des 19. Jahrhunderts sie beNebt hat. Rauhe und andere 
Rettungs-Häüser, die errichtet worden sind von Menschenfreünoen, um den j ü g M -
lichen Verbrecher auf die Bahn des Gesetzes zurückzufahren, habett sich Heht 
oder minder unwirksam erwiesen. Störungen der Rechtsordnung bedürfett der 
Ahndung, die, in der Weltordnung begründet ist und vyn der Vernunft g e W 
dort wird; aber der Erziehüngslehre Aufgabe ist es, dem bessernden Etfolg j e M 
Ahndung einen festern Hält zu geben, als es anscheinend bisher MöMch WM. 

I n M a s Schleker's Stadtmatrikel von^ 1565 sieht auf Fol. W W a W t 
Z iegelhof f vor des heiligenn Gaistes Dhme Ist der Stad W e N t M W l M 
grund wie der gantz hoff vnnd alle Iubehörige gerechtigkeit I n MretttzG bnl> 
malen belegem Sambt Zugchörigen KaNerge I n den P O e j U H ^ Nrgew 
Die Vorwaltung ist vor alters dem Uteften Cämrer. . . . . * ) gewesen. D G G 
Wird Alle Einname vnd Ausgab Iarlich vff Philippj Iacobj berechnet im W r e n 
Register. Vnd die Abnutzung An bharm gelb einbracht". So weit Schleker's 
Handschrift, Friedeborn sügl hinzu: „ Is t aber Anno 1593 vennoert wordeün, 
vndt anstatt des Westen Hr. Cämerern, zwene Raths Persohnen M Verwaltung 
des Ziegelambts verordnet wordenn. AD aber befunden, daß daß M W beßer 
durch tzine Persohn alß durch 2 sich verrichten laßen, Ist Anno 1604 der H. Iacöh 
Lange allein dazu verordnet." Lange war 1595 in den Räth gewählt Worden, 

fM0 V / / ^ ^ 
'! Der Ziegelhof war ein Lagerplatz von Backsteinen und Kalk. Er lag am 

südlichen Ende der Oberwiek, schon innerhalb 
dieses, der Stadt zugehörigen, Dorfes am Nande von hess^ 
der Fabrikation von Mguer- und Dachsteinen, war eine KaMrettnersi verbWdN; 
diese und die Ziegelei standen in Podjuch und entnahmen ihr N^teriäl aus M 
Podjuchschen Bergen. Schleker's Matrikel hat dafür auf Fol. 121 v»0. Men 
eignen Artikel, der also lautet: 

„Kalkberg. Gchert I n n die Podeiuchsche Feldmark vnd ligt I n desselben 
Dorffs grentzen richtig! beschlossen, Ist ohn Ginige Anfechtung der Gtad Stetin 
friedsam besitzend gued zu disser guetten Stad besten". I n einem, sPäternHüsatz 
sagt Schleier: „Von den Gebrauch des Kalkbergs hat M . g. Her Herzogt Bar¬ 
nim von Alters her den Armen 1 last Roggen Iartich ins Uofter geben tassw, 
Wie der Rentmester Otto Tubbental geftendig gewesen," ^ ° 

^Geschichtliches über den Bergbau in dem PoWch-FinkenwaIder Gchirge, 
und über die VerwerGung der daselbst gewonnenen Mineral-ErzeUWisse durch 

*) I n dieser Lücke steht ein Wort, welches bei der schlechten Handschrift des Serretarius 
Schleier nicht zu entziffern ist. 
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technische Verarbeitung ist an einer andern Stelle des Landbuchs in größerer 
Ausführlichkeit mitgetheilt worden (II. Th. Bd. I I , 3879—1882). Zur Ergän¬ 
zung dessen, was in der Beschreibung von Podjuch über die Geschichte dieser 
Ortschaft, die der Oberwiek schräg gegenüber liegt, ^ Mle. von dieser entfernt, 
gesagt worden ist, (Ebenda, S. 1874—1886) möge Das hier eingeschaltet werden, 
was Schleker in der Stadtmatrikel von 1565 darüber auf Fol. 121 rto. und 
Fol. 122 mittheilt. 

„Podeiuch. Ist der Stad Alten Stettin Eigendomlich gudt mit gericht 
Dienst Pacht roschow. Kirchlehn vnd aller Zubehorung auch darzu gelegene 
Ansehnliche Holzung Brokern Heiden weiden vnd aller Herligkeid wie ̂  es in 
Grentzen vnd malen belegen Auch alle fruchtbrinkung vnd Nutzung So darzu 
angericht werden können Nichts aufgeschlossen. 
Viäs ?riuii6ßium Ottouis ^.nno 1328 8 d 

6t 00Ql6880ri8 ^) 
„ „ 0tt,oui8 H.UU0 1334 in 

Oouiirinatio 8>vaut6durj 6t L u ^ i a v i ä6 1373 vnd volgende 
von Her zu Her. 

«In bissen Dorff wonen 34 Pauren. Darunter seind 10 Hufner vnd 
24 kossaten. 

„ I n VorEnderung der Religion nach gefallem Babstümb do die reine Lehre 
des Evangelij alhi gotlob eingedrungen haben Ein Erbar rad das Dorff Podeiuch 
auch Velzkendorff vnd Smollentin darüber die Stad gefunde besigelte Priuilegia 
I m radhauße haben Jedoch aus Christlicher Barmherzigkeit Zu besser vnderhal-
tung der Armen I m grauen Closter die Pacht vnd boringe denen Abgetreten 
vnd Iren vorordneten Vorstendern die Vorwaltung derselbigen zukünfftig befolen. 

„Die Dienste aber vor die Stadt vorbehalten. Es seind aber die Dinste 
zu Podeiuch Anfenglich precaria von m. g. H. bisweilen Zwo Jahr gebraucht, 
vnd volgends aus der bede eine steür, worden, wie die Reces Anno 1540 
vnd die Tractat Anno 1570 Aufweifen das der rad sich derselbigen noch nit 
begeben. 

„Die Pacht so die Armen von oltders gehat W geringe Ist 11 fl. vnd 
8 gr. geld Pacht. Vnd 5 markHöner Pacht. Die Armen haben den Titel 
I n Ire Matrikel. Das Dorff Podeiuch Ist des Hilligen Geistes gar vnd All 
Eigene mit aller Herlikeid vnd gerechtikeit. 

„Die Schiffsteden vnd das hohe Bolwerk Am Strom vor Podeiuch Ist 
Anno 1569 von E. E. rad gebawet. ° 

„Wiefentinß jegen Podeiuch. Nota. Uff der Stad Stetin zugehörigen 
großen Aderbroke Jegen dem Dorff Podeiuch an der großen regliz vom Brmmeken 
Strom biß an die Blannde dafelbst liggen 34 Wiesen So die Stad alda zu 
gemeiner Stad nutz vnd besten raden lassen vnd den Podeiuchschem vmb die 
Iarlige Heüre Ingethau. Ob ßie wol biß daher I Daler vor Ide wisse vnd 

*) Dieser Urkunde ist auch im I I . Bde. Th. I I des L.-B., S. 1542 Erwähnung gethan, 
daselbst aber Zeile 18 von oben der Setzfehler coufßszionis vom Corrector übersehen worden 
Dasselbe ist schon Dr. I oh . Sam. Hering begegnet, in dessen „Historischer Nachricht von de^ 
berühmten Handels- und Kauff-Stadt Alten Stettin." Franks, a. O. 1726, wo S. 2 derselbe 
Fehler stehen geblieben ist. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V I I I . 64 
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" I n suma XXXI IV Daler geben, So ist Inen doch der Wiesen Tinß vvrh 
Anno (15)76. Vnd haben zugesagt, der Stad Iarlich vff MurtW Iden ch 
bar vor die 34 Wessen voch Ider wisse 2,f i . I n die Kamerj ZugeWn Gicht 
Iarlich 68 fl. Anno (15)92 seind die 34 Wiesen von Al l 3 CamereV einem 
Jeden Pauten zugemessen, vnv ein graben dahinter gemacht, damit sie nicht 

« weiter Ins Bruch kommen könen. - , 
„Holtz Zinß. Die Podejuchschen haben (15)75 vff I re v i l fMg Supliciren 

entlich Gins Erbar rades willen erholden Vff wider werfst vnd Lagerholz vt der 
Stad broke to holen. Dauor gibt ein Ider nachbar dem rad Iarlich ^ Daler 
Wille geld vff Martinj. Anno (15)85 haben die 10 Hüefener den Holztinß 
vffgesagt. Sollen auch den Holztinß enthalten. Die 24 Kotzen aber geben den 
halben Daler vor die Willebriff, Wer kein Willebriff hat Gol sich im Bruch 
nit finden lassen. Der Toller Sol sie panden." 

Nach dem mit Genehmigung der competenten Königl. Behörden geschlossenen 
Vertrage vom 19. October 1791 überließ das Iohanniskloster die in Podjuch 
ihm gehörige Ziegelei nebst Gebäuden, 6 Mg. 169 Ruth. Land, und einen kleinen 
Garten von 1 7 ^ Q.-Ruthen der Königl. Bergwerks- und Hütten-Administraüon 
in Erbpacht, gegen Zahlung eines jährlichen Canons voü 90 Thlr. und unter 
Vorbehalt des Vorkaufsrecht, sowie eines Laudemiums von 9 Thlr. bei jedem 
Veränderungs-Fall in der Person des Besitzers. Das Königl. Ober-Bergamt 
für den Brandenburgisch-Preüßischen Haupt-Vergwerks-District, zu Berlin, gab im 
Jahre 1832 feine Absicht zu erkennen, die dem Kloster zustehende Erbpachtge¬ 
rechtigkeit abzulösen, und erbot sich — 

' 1 . Für den jährlichen Canon von 90 Thlr. diesen als 4Procentige Rente 
betrachtet (§ 2 des Kultur - Edicts vom 14. September 1811) ein 
Kapital von . . . . . . . . . . Thlr. 2250. —. — Pf. 

2. Für das refervirte Vorkaufsrecht (nach dem 
Ministerial-Rescript vom 14. August 1818) - 22. 15. — -

3. Und für-das Laudemium . . . . . . . - 12. 1. 10 -
Ueberhaupt. . . . . Thlr. 2284, 16. 10 Pf. 

baar zu zahlen. Die Berechnung der Abfindung für das Laudemium zu 3 war 
auf die §§ 33—37 der Ablöfungs-Ordnung vom ?. Juni 1821 gegründet. 

H Danach würden nämlich in dem vorliegenden Fall für ein Jahrhundert zwei 
^ Beränderungsfälle anzunehmen sein, mithin von 9.2 — 18 Thlr. die jährliche 

Rente 5 Sgr. 4 ^ Pf. und das Kapital nach § 16. 
a. a. O. berechnet , . Thlr. ' 4. 15. — Pf. 
und mit Hinzurechnung der Rente für 42 Jahre von 
1791 gerechnet 7. 16. 10 -
das ganze. Abfindungs-Kaftital betragen Thlr. 12. 1. 10 Pf. 

, I n Übereinstimmung mit dem Magistrat, und nachdem der genehmigende 
Beschluß der Stadtverordneten eingeholt war, beschloß die Iohanniskloster-Depu-
tation die Offerte des Königl. Ober-Bergamts anzun.hmen, indem sie der Mei¬ 
nung war, daß die Ablösung der Erbpachtgerechtigkeit in der angegebenen Art, 
wenn auch nicht gerade zum Vortheil, doch auch auf keine Weise zum Nachtheil 
des Klosters gereiche, und unter diesen Umständen wol Veranlassung sei, dem 
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Wunsche öesMHmgl. Ober-Berg-Amts entgegenzukommen. Die Kloster Depu¬ 
tation berichtW über die Sache unterm 2. Januar 183Z und bat um Be¬ 
scheidung: 

1) Ob tne Königl. Regierung mit ihrer, der Deputation, Ansicht einver¬ 
standen sei, event. ihr die Genehmigung zu ertheilen. Daran knüpfte sie jedoch 
eine Betrachtung des Inhalts, daß sie früher der Meinung gewesen, ihr allein, 
doch selbstverständlich unter Leitung des Magistrats, stehe nach §55 der St. O., 
die ausMießUche Disposition und Verwaltung des zur Stiftung gehörigen Ver¬ 
mögens zu und es namentliche auch bei Veräußerung von Grundstücken und Grund¬ 
gerechtigkeiten der Zustimmung der Staatsbehörden nicht mehr bedürfe, da in-

16. April 1831 eine entgegengesetzte Ansicht 
darüber ausspreche, so habe 'sie nicht verfehlen wollen, die Genehmigung 
der Königl. Regierung in dem vorliegenden Falle einzuholen. Sie bat aber 
zugleich — 

2) um Belehrung, ob Königl. Regierung wirklich die Zustimmung in ähn¬ 
lichen Fällen der Art für nöthig halte. Sie, die Deputation. Volle es bedünken, 
daß es eine Beschränkung sei, der im § 55 der St. O. den Städten verliehenen 
Befugniß und eine Beschwerlichkeit bei der Verwaltung, zu der kein hinreichender 
Grund vorhanden sein dürfte, zumal in der St. O. auch die Verbindlichkeit der 
Stadtbehörden beruhe, die materiellen Gesetze, hier also § 43 Tit. 19 und 
§ N 9 ff. Tit. 11, Th. I I des A. L. R. nicht unbeachtet zu lassen. 

Der, auf Vortrag des Decernenten, Reg.-Rath Grafen Itzenplitz, ex eoo-
ew80 der Abtheilung des Innern gefaßte und unterm 16. September 1833 aus¬ 
gefertigte Bescheid lautete dahin: daß Königl. Regierung bei Veräußerung von 
Grundstücken und Grundgerechtigkeiten der milden Stiftungen sich allerdings den 
Grundsätzen des Ministerial-Rescripts vom 16. April 1831 anschließe, und darauf 
halten müsse und werde, daß denselben in allen Fällen nachgelebt werde. Es 
finde diese Ansicht ihre Begründung in der St. O. selbst, im § 179 (am Schluß), 
nach welcher Gesetzes-Stelle bei den Milden Stiftungen auch daraufGzu sehen 
bleibe, daß solche der Bestimmung des Stifters gemäß verwandt werden. Hierin 
liege «der Unterschied zwischen diesen und anderen, der Stadtgemeinde zugehörigen 
GWndstücken.Wei letzteren genüge, daß solche, oder der Erlös dafür zum Nutzen 
und Bedürfniß der Stadt verwandt werde, bei iden Milden Stiftungen aber 
wäre es völlig unzulässig (auch lioitatiouiL iMväo) deren Grundstücke zu verkaufen 
und den Erlös zu anderen, als der Stiftung entsprechenden (wenn auch sonst 
der Stadt nützlichen) Zwecken zu verwenden, und rücksichtlich dieser Controle 
genüge nicht die Einwilligung der Stadtverordneten, welche sogar in manchen 
Fällen ein d̂er Stadt vorteilhaftes, der Stiftung aber feindliches Interesse 
haben könnten, und es müßten daher die Vorschriften M 42, 43 Tit. 19 und 
§ -219 Tit. 11, Th. I I des A. L. R. zur Richtschnur dienen. 

Die Kloster-Deputation habe deshalb aber eine zu große Beschränkung in 
ihrer Verwaltung nicht zu besorgen; indem Königl. Regierung in geeigneten 
Fällen und in der Voraussetzung, daß der Erlös zu Zwecken, welche der Stif¬ 
tung entsprechen, Verwendung finden, mit Ertheilung der Consense nicht schwierig 
sein werde. Unter vorbemerkter Voraussetzung ertheile sie denn auch ihren Con-
sens zu dem in dem Berichte vom 2. Januar 1833 berührten Veräußerungen, 

64* 



508 Die Stadt Stettin. < 

sowol rücksichtlich der hier nicht Statt gehabten, auch nicht passenden Licitation, 
als rücksichtlich des Ober-Aufsichtsrechts über die Milden Stiftungen*) 

Dieser Excurs in die Vergangenheit des Dorfes Podjuch hangt mit ^ der 
Oberwiek wegen des hier gewefenen Ziegelhofes zufammen. Aber auch im Lichte 
der Gegenwart stehen beide Ortschaften in näherer Berührung. Fiskus, ver¬ 
treten durch das Königl. Ober-Bergamt, überließ die Werkstätten laut Contrakts 
vom 16. Ap r i l 1834 einem unternehmenden Privatmanne, einem für sein Fach 
hoch ausgebildeten Techniker, Namens Fr . Didier, der hier eine Chamotte-Waaren-
Fabrik in großartigem Maßstabe anlegte, und dieselbe 30 Ichre lang und 
darüber mit großer Umsicht geleitet hat, so daß z. B . : im Jahre 1863 gegen 
20.000 Centner an Waaren fabricirt und verkauft wurden, wiewol es nicht un¬ 
bekannt blieb, daß die Fabrik späterhin nicht mehr in dem Umfange betrieben 
werden konnte, als früher. 

Nach Didier's Ableben ist seine Fabrik in die Hände eines Berliner Consor-
tiums von Geldleüten übergegangen, welches sich im Octoker 1872 unter der 
Firma „PommersHe Chamotte-Waaren-Fabrik Actien-Gesellschaft mit dem Domizil 
Ber l in" in ein Actien-Unternehmen, mit 150.000 Thl r . Grundkapital, verwandelt, 
und sich i n der Vorstadt Stettins in der unmittelbaren Nachbarschaft des frühern 
Ziegelhofes, nämlich in der Pommernsdorfer Straße unter Nr. 25», angesiedelt, 
jedoch in der Verwaltung des Podjucher Werkes soviel Mißgriffe gethan hat, 
daß die Gläubiger der Gesellschaft, nach kaum zwei Betriebsjahren, auf Befrie¬ 
digung gedrungen haben, so daß der öffentliche Verkauf aller'Liegenschaften, 
Waarenvorräthen, Maschinen und Utensilien ic. zu Ende des Jahres 1874 yom 
Subhastationsrichter hat eingeleitet werden müssen. Das Werk, welches ein volles 
Menschenalter hindurch von dem Einzelnen mit Erfolg betrieben worden, ist 
unter der Verwaltung eines aus einem zahlreichen Personal von Technikern und 
Kaufleüten bestehenden Directoriums binnen einer Spanne Zeit zu Grunde ge¬ 
gangen, eine Folge jener mit Actien-Gesellschaften in der Regel verbundenen 
luxuriöseD Einrichtungen, die man im 18. Jahrhundert mit dem passenden Aus¬ 
druck Vowptar ia zu bezeichnen pflegte. 

Die Belagerungen, denen Stettin im 17. Jahrhundert drei M a l ausgesetzt 
war, brachten den Vorstädten Zeiten des Schreckens, namentlich war es die 
Belagerung von 1677, die beide Wieken vollständig zu Grunde richtete und die 
dortigen Ansiedlungen dem Boden gleich machte, in der Oberwiek durch Bran-
denburg'sches, in der Unterwiek durch Lüneburg'sches Kriegsvolk, das die höl¬ 
zernen, mit Stroh oder Rohr gedeckten Buden der Vorstädte abbrach, um sie in 
seinem Feldlager wieder aufzubauen. Und was die Belagerer hatten stehen ge¬ 
lassen, das wurde von den Belagerten niedergebrannt, um jenen nicht Schutz 
und Trutz für ihre Angriffs-Unternehmen zu gewähren, eine Maßregel, die vom 
Standpunkte der Vertheidigung nach Kriegsrecht ganz in der Ordnung war. 
Daß die Belagerung der Stadt Carls XI I . , ' des im Türkenlande als Flüchtling 
umherirrenden nordischen Königs, durch das „Volk von undeutlicher Sprache 

*) ^.cta der Königl. Pommerschen Regierung, das Iohanniskloster zu Stettin betreffend. 
Vol. I. 1810—1840. Registrat, der Abth.' des Innern. Tit. VIII, Sect. 2. Klöster, Stifte. 
d. Spec. Stadt Stettin. 0. IohanniZkloster. Nr. 1. 
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und von wildem Wesen"*) im Jahre 1713, ihren zerstörenden Einfluß. auch auf 
die Wieken ausgeübt habe, ist in den Überlieferungen aus jener Zeit aufge¬ 
zeichnet. Dieses Mal waren es aber ausschließlich die Vertheidiger, welche, als 
die ersten Kugeln des Feindes in die Stadt geflogen waren, die. Ober-und 
Unterwiek, sammt den Häusern auf dem Turnei abbrannten, nach Kriegsgebrauch! 

Von der Erweiterung der Festungswerke, welche Gustav Adolf bei seiner — 
friedlichen Besitzergreifung Stettins, 1630, anordnete, blieb die Oberwiek ver¬ 
schont; diese Erweiterung, bestehend in dem Hauptwall und einem vorgeschobenen 
Lünetten-Werk endigte auf der scharfen Kante der Hochfläche zu beiden Seiten 
des Schmiebegrunds, und stieg nicht ins Oderthal hinab, wie es auf der Nord¬ 
seite der Stadt in der Nnterwiek und bei Grabow der Fall gewesen zu sein 
scheint. Anders war es 100 Jahre später, als König Friedrich Wilhelm I., der 
rechtmäßige Erbe der Hinterlassenschaft des ausgestorbenen Greifen-Stammes, die 
Festungswerke der Hauptstadt seines Herzogthums Pommern in großartigem 
Maßstabe verstärken ließ. Die auf Befehl des nordischen Eindringlings ange¬ 
legte Sternschanze wurde nunmehr zu einer selbständigen kleinen Feste, dem Fort 
Preußen, erweitert. Militairische Rücksichten für die Verteidigung des Forts 
geboten, demselben einen freien Blick und eine freie Schußlinie nach der Oder 
zu verschaffen. Dieser Linie standen aber mehrere Hochbauten, Haus- und Hof¬ 
stellen, in der Oberwiek, im Wege. Diese mußten abgebrochen werden. Die von 
dieser Maßregel der Festungsbehörde betroffenen Eigenthümer wurden durch 
andere freie Stellen entschädigt. 

Actenmäßig steht es fest, daß fchon vor der Belagerung Stettins durch den 
großen" Kurfürsten, nämlich 1674 — soweit reichen die Nachrichten zurück —̂  
Anbaulustigen gewisse wüste Stellen auf der Oberwiek theils unentgeldlich, theils 
gegen Entrichtung eines Grundgeldes, vom Magistrate angewiesen wurden. Mangel¬ 
haft sind indessen die Überlieferungen hinsichtlich des Umfanges dieser Baustellen. 
Ist in den Acten die Größe derselben angegeben, was selten ist, so ist außer der 
Breite, bezw- Länge der Hofstelle an der Straße, auch die Tiefe der Stelle bis 
an den Bergabhang bestimmt. Nirgend aber ergibt sich, ob der Abhang des 
Berges zu dem oben auf der Hochfläche liegenden Lande des Iohannisklosters 
oder zu dem unten im Thale gelegenen Grund und Boden der Stadtgemeinde 
gehöre. Diese Frage war der Gegenstand weitläufiger Erörterungen, welche im 
achten Decenium des vorigen Jahrhunderts in einem Sonderfall Statt fanden, — 
auf die weiter unten zurückzukommen sein wird, — die aber damals principiell 
nicht zum Austrag kamen. Denn die Frage wurde von den Vorstehern des 
Iohannisklosters im Jahre 1799 durch ein an den Magistrat gerichtetes Schreiben 
vom 22. April, mit den Worten wieder in Anregung gebracht: ob dem allgemein 
angenommenen Rechtssatze gemäß dem Kloster, als unbestrittenem Eigenthümer 
des Berges selbst, auch das Eigenthumsrecht auf den Abhang und den Fuß des 
Berges zustehe, oder ob jemals ein anderer Gränzzug festgesetzt worden, demgemäß 
das Kloster oder die Kämmerei von den Anbauern, die sich gewisse Flächen des 
Bergabhangs angemaßt hatten, das Grundgeld zu fordern berechtigt sei. Die 

*) Das Gute, so die Hand des Herrn an Pommern, und in demselben an Stettin erzeuget 
hat. Von Friedrich Neümann, Cammerer Hieselbst. Alten Stettin, 1749, S. 24. 
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Frage »scheW zu Gunsten des IohanniMosters entschieden worden zu sein, was 
mM aus einer actenmäßigen Nachricht vom Jahre 1301 schließen muß, der 
zufolge einzelne OberWisker den an ihre Haus- und Hofstelle stoßenden Bergabhang 
zu Mbpachtrechten besaßen. Durch Verkauf bewirkte Spaltung einer Stelle in 
zwei Hälften ist früher in der Oberwiek häufig vorgekommen. Mi t dieser 
Parcelirung ist sodann auch selbstverständlich eine Halbirung des auf der ganzen 
Stelle haftenden Grundzinses verbunden gewesen. Streckenweife beträgt die Ent¬ 
fernung der Hintergebäude vom Abhang nur 10 Fuß. I n früherer Zeit kam es 
nicht selten vor, daß dieser oder jener Eigenthümer den Berg hinter seinem Hause 
abgrub und ihn 6—7 Fuß tief so unterwüWe, daß der Berg nachzustürzen 
drohte, namentlich bei nasser Witterung. Beschwerden, die dieserhalb von den 
Nachbarn der — Wühler gMhrt wurden, vermochte endlich den 'Lastadischen 
Gerichtsvogt ein strenges Verbot zu erlckfsen und den Zuwiderhandelnden mit 
Wsehnlicher Pön zu bedrohen. 

Friedrich I I . , der große Förderer des technischen Gewerbsteißes, hatte außer 
den malten Wollen- und Leinenmanufactur, fein Augenmerk hauptfächlich auf die 
Fabrikation von seidenen Zeugen gerichtet. Den Rohstoff dazu wollte er im 
eignen Lande erzeugt wissen und dieserhalb die Anpsianzung von Maulbeerbäumen 
in feinen Domainen-Amtern befohlen, auch Seine Pommersche Kriegs- 'und 
Domainenkammer angewiesen, die Magistrate der Mädte zu gleichen Anlagen an¬ 
zuhalten. So mußte auch die Stadt Stettin dem Befehle des Königs Folge 
leisten, und eine Pflanzung von weißen Maulbeerbäumen beginnen. Dies geschah 
im I H r e 1745 und zwar auf einem an die Oberwiek grunzenden Mmmerei-
GrundWH der Galgwiese, das von da an unter dety Namen der Rathsplan-
tage bekannt war. Mi t dem Seidenbau durch Administration des Magistrats 
wurde der Anfang gemacht; und als es damit nicht, wie vorausgesetzt worden, 
gelingen wollte, die Plantage zu demselben Zwecke verpachtet. Aber der Pächter 
eben so wenig wie der Administrator verstand es, mit Her Pflege des Noru8, 
wie das norddeutsche Klima sie erfordert, umzugehen, noch mit der Zucht des 
VonidM, die eines befondern Studiums bedarf, welches einer spätem Zeit vor¬ 
behalten geblieben ist. Der Seidenbau mußte, wie aller Orten, wo er durch 
Friedrich I I . ins Leben gerufen war, so auch hier aufgegeben worden; dieRaths-
platttage «wurde von nun an als Gartenland benutzt, bis die bisherigeWenennung 
im Iahte 1817 erlosch da das Grundstück bekanntlich eine andere Bestimmung 
erhielt. Sei hier eingeschaltet, daß die Gränze für die gedeihliche Zucht des 
LomdFx nwri, Maulbeerseidenspinners mit der Gränze der Rebe, oder doch Mit 
der Region des Anbaues der feineren Obstorten zusammenfällt̂  daher die eigent¬ 
liche Seidenzucht für Deütfchland auf den wärmern Süden angewiefen ist. 

Durch Edict vom 14. October 1772 schuf der große König das Seehand-
lungs-Institut zu Berlin zur Hebung des damals'fehr charniederliegenden Handels 
und mit der Vergünstigung, daß nur seine Schiefe zum Ankauf und Verkauf des 
überseeischen Salzes aus England, Frankreich, Portugal in den preußischen 
Hasen zugelassen werden sollten. Das Institut wurde auf die nächsten:20 Jahre 
privilegirt, und als diese Frist abgelaufen war, das Privilegium im Jahre 1791 
bis zum 1. Januar 1808 verlängert. Das Compläir, welches in Stettin errichtet 
wurde, führte Anfangs die Firma: Salz-Factorei der Seehandlung, nahm aber 
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später die Firma: ProvinM-See- und Salzhandlungs-Mrection an. Die 
Factorei hatte ihren Sitz in der Lastadle aufgeschlagen, in der Gegend d,er 
Baumbrücke längs der Speicher, wo sie zwei große Salzspeicher nebst dein 
Wohngebaüde des Salzfactors besaß. Hier war die Factorei noch im. Jahre 
1779, nicht lange nachher wurde sie aber nach der Oberwiek verlegt, auf ein von 
der Stadt erworbenes Grundstück, wo größere Gpeicher und WohHgebaüoe mzt 
Dienstwohnungen für das DirectionZ-Personal :c. errichtet wurden. Noch jchh, 
1875, befindet sich die ehemalige Factorei als K ö n i g ! . SalzmGgazin-He-
baüde auf derselben Stelle, Oberwiek Nr. 38, an der Wasferseite, mit Dienst¬ 
wohnungen für die Steüorbeamten, mit Speichern, Garten :c. ,D^r NerfaN des 
bei dem Magazine befindlichen Bohlwerks längs der Oder machte es jm Jahre 
1803 nothwendig, dasselbe von Grund aus neu zu erbauen. Da bei dieser vor¬ 
zunehmenden Anlage durch Vorrückung des Bohlwerks gleichzeitig der außerordentlich 
zugenommenen Fläche des Wassers längs des Bohlwerks abgeholfen werden mußte, 
damit Flußkähne und Schiffsgefäße beim Ein- und Ausladen näher ans Bohlwerk 
legen und mit weniger Umständen laden und löschen konnten, so ersuMe die 
Hönigl. Provinzial-See- und Salzhandlungs-Direction den Magistrat MtteM 
Schreibens vom 17, August 1803 damit einverstanden zu sein, daß das von ihr 
anzulegende Bohlwerk um 8 Fuß weit in die Oder vorgerückt werde. M e 
Mrection meinte, daß der Abbruch, welcher dadurch dem Strombette geschehe, 
seiner Fläche nach unbedeutend sein werde, und da hier besonders die den. Satz-
magazin-Gebaüden, die seit dem. Jahre 1785 in Folge des damaligen hohen 
Wasserstandes verbesserten Brücken auf der Dammstraße gegenüber liegenden Wiesen 
des rechten Oderufers, und nach der Stadt Damm bei etwa wieder vorkomWenihen 
Hochwasser jeglichen Aufstau verhindern würden, so sehe die D iM t i on der Zu¬ 
stimmung des Magistrats, als Vertreter der, das Oderbett eigenthümlich besitzenden 
Stadtgemeinde, mit Zuversicht entgegen. Der Magistrat ließ die Sache an Ort 
und Stelle durch eine Commission mit dem Stadtbaumei'ster an der Spitze unter¬ 
suchen, und weil diese fand, daß durch Ausführung des Projects die SchUfahrt 
keine Einbuße erleiden werde, so erklärte er sich m dem Antwortschreiben vom 
2. September 1803 damit einverstanden. Das Bohlwerk vor dem Salzmagazin 
hatte 4 Ladebrücken, vor denen die Oder nur 2—3 Fuß tief war. 

Beim Eingange der Oberwiek von der Stadt her befand sich die Freistnde, 
öffentliche Freistelle, wo alle Kähne und Fahrzeuge löschen und laden, sofern 
nicht der Besitzer einer am Wasser Gelegenen Hofstelle, z. B. eines Holzplatzes, 
seine eigene Anlegestelle hat. I m Jahre 1809 zeigten die Alierleüte der Ober¬ 
wiek — es gab deren 5 drei Jahre vorher, — Beschwerde führend an, die 
Freistade lä'ge immer so voll von ledigen Kähnen, daß die beladenen zum Löschen 
keinen Platz mehr fänden, was zu vielen Streitigkeiten und Händeln, selbst zu 
Prügeleien, unter dem rohen Volk der Kahnführer nur zu oft Veranlassung gebe. 
Zur Verhütung von derlei Unordnungen und im Interesse der persönlichen 
Sicherheit der Schiffsleüte, würde es nach Ansicht der Altermänner zweckmäßig 
sein> daselbst eine Tafel mit her kurz gefaßten polizeilichen Verwarnung aufzu¬ 
stellen, daß nur ladende und löschende Kähne sich bei der Freiftade aufhalten 
dürften, und jeder Kahn die Freistelle verlassen müsse, sobald er seine Geschäfte 
erledigt habe, bei namhafter Geldbuße oder Haftstrafe. Die Aufstellung der 
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Tafel wurde durch Magistrats-Verfügung vom 1 . Apr i l 1809 genehmigt, und 
die Lastadischen Gerichtsvögte erhielten den Auftrag, das Weitere zu besorgen. 
Um diese Zeit war die Städte-Ordnung vom 19. November 1808 durch die am 
18. März 1809 erfolgte Conftituirung der Stadtverordneten-Versammlung, durch 
die Wahl der Bezirksvorsteher — die Oberwiek bildete einen eignen Bezirk — 
und der neuen Magistrats-Mitglieder bereits eingeführt, allein es war i n ' der 
kurzen Zeit nicht möglich gewesen, das Jahrhunderte zählende alte Kleid der 
städtischen Regiments-Verfassung abzulegen, und sich, in das funkelnagelneue Kleid 
der neuen Ordnung der Dinge, das überall und an allen Stellen drückte und 
preßte, hineinzuleben, daher am 1. Ap r i l 1809 noch immer von Alterleüten, 
Gerichtsvögten :c. die Rede war, obwol diese Titulaturen sammt den Ämtern, 
die sie bezeichneten, in Folge der Städteordnung erloschen waren. 

B is zum Fahre '1787 war die Straße in der Oberwiek, die einzige dieser 
Vorstadt, theilweise noch nicht gepflastert. Einzelne Eigenthümer hatten gepflastert, 
gegenüberliegende Nachbarn aber nicht, ja diese weigerten sich, dem Beispiele jener 
zu folgen, daher der Magistrat, im Interesse einer regelrechten Straßen-Ordnung 
sich veranlaßt sah, unterm 16. Jun i 1787 eine Verordnung zu erlassen, kraft 
derer den Widerstrebenden befohlen wurde, auch ihre Hälfte, des Straßendamms 
unverzüglich zu pflastern, und diefes Gebot auf die übrigen Theile der Ober-
wieker Straße auszudehnen, wo noch gar nicht gepflastert war. Weil sich für 
die Oberwiek fortwährend neue Ansiedler fanden, hier aber keine Stelle mehr 
offen zwar — die letzte scheint im Jahre 17^1 vergeben zu sein — mußten 
Bürgermeister und Rath sich entschließen, die Gränzen der Oherwiek zu über¬ 
schreiten und im unmittelbaren Anschluß an die Vorstadt hinter dem Seehand¬ 
lungsgarten (Salzmagazin) den Anbaulustigen Stellen auf dem Fundo des 
Dorfes Pommernsdorf anzuweisen. Aus diesen Ansiedlungen ist — 

Die Neue Wiek «entstanden, dein Anschein nach in den ersten Jahren des 
neunten Decenniums des 18. Jahrhunderts, mindestens findet sich die actenmäßige 
Angabe, daß im Jahre 1784 für einen neuen Anbau in der sog. Neuen Wiek 
ein Grundbrief ertheilt würde. An Recognition hatte der Anbauer 1 ^ Thl r . 
zu zahlen, wobei ihm 3 Freijahre bewilligt wurden. Daß bei der Anlage der 
Neuen Wiek ein bestimmter, vorher festgesetzter Plan nicht befolgt worden, 
sondern die Baustellen willkürlich gewählt wurden, ersieht man aus einer Ver¬ 
fügung des Magistrats vom 16. M a i 1800, mittelst derer die Altermänner der 
Oberwiek angewiesen wurden — weil beschwerdeführend angezeigt worden, daß 
die Neüanbauenden die öffentlichen Wege durch Gebäude und Zaune eigenmächtig 
verengten — denselben zu bedeuten, daß sie ihre Baulichkeiten soweit einrücken 
müßten, um der Straße mindestens 16 Fuß Breite zu geben. Die Alterleüte 
hatten ihr Augenmerk vorzüglich auf folgende Wege zu richten: — 1) Oben beim 
Garten des Seehandlungs-Grundstücks den Berg hinauf; 2) zwifchen den Müller¬ 
kämpen und den neuen Häusern des Kaufmanns Sänne; 3) beim Anfang der 
Neuen Wiek, gleich hinter dem Seehandlnngs-Garten rund herum bis zum 
Ausgang bei dem Gastwirth tztöhr; 4) zum Lohgärber Berg hinauf vom Damm 
aus der Oder :c. Der Oberwieksche Altermann Voß reichte am 14. Jun i 1800 
ein namentliches Verzeichniß all der Stellenbesitzer in der Vorstadt ein, welche 
die Straße verengt hatten, worauf der Lastadische Gerichtsvogt angewiesen wurde. 
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er Bau-iund gere^eKewMraßen^Ordnung mit aller 
chMpzgchp , /HaPs ie lMi t^hM Baulichkeiten binnen 14 Tage 
bei Strafe^m die^MMimelnMNckretM'ioÄtenP GVrigens fft die Neue Wiek 
nißmals Mnm selbftMtdiMuUochadt tzewssm,'!Pni>Ml stets als ein Beftandtheil 

nichts^ von^HmlMWlftlbftimnter den MtzerM BsamM des Mdtifchen Bauamts 
f MattenenMchftage, i i W ^ wa^Ms'VeNNeüen'Wiek geworden? der 

vollständig nnbekiM^tunDarAMM es M M i ß W f f , wenn auf toftögraphischen 
M ^ Mew'>llmtlichM Maratter t raM^ noch i w M ü e M Zeit der Nmne 

mit Moßer AntiquaHM^mMragen iß (Sett. 'SteW der General¬ 
stabskarte von-l2M H l / M i t dwMeüen Wieb^WiAtUchek Verbindung stand: — 

7 l?^,Me^Gwbgwiche, die!^Mm.^uv'<OberwN 
1WV>Wit einzelnMHaüfsrn besetzt wav, welche Wer auf Befehl des ftanzöfischenGou-
vWneMs HrandeüftuWIZirMMramch würden^ als die Festung Stettin von den 

dtzri ObeMiek^mtd^Hort-PreüßM (Sil 393). MnterWen Abgebrannten befand sich 
einuSchneidM Howe^ lder !i8M«'«f> der ' a l M SteM^ eine HWe als Obdach 
baute, He chimwr -18K8. des«RayMgesetzes^halber Meder abbrechen mußte. 

uiuNe.Mtllldt'Megiebei legte der M a W M - M s dem Pvmmenisdorfer Felde, 
NWett W i e ^ aufuHer> Gtslle des alAn ZieMhofcs, 1817 an bei 
deztoRetablissemMsWaMn'der W d^er.Blökade von 1813 zerstörten 
G^iIahre fpäter hat sie der städtifchen Leuchtgas-Anstalt den Platz 
f s l ! ^ ^ ^ 

chh Sem«Mchte"ÄufSchlesien M i t t e n Waffett'in der Hand 
Mmächt« UUd̂ siV> siegr-eich erkMpD ' Der Friedensschluß vom 25. December 
chMigIh.de«! B e M lEZ^'folgte'Mn'eiu für feine Staaten gefegnetes 

Iahrzehent des Friedens^ Hünste.und' WiffenfchMen' blüheM^^^^^^^ Pflege 
dB^gekrVMeN'PhiHopheil vonWansfouci auf,' nicht weniger gediehen die materiellen 
M M G n , U N ^ Friedrichs.MönMchitz begann' in der Reihe der ersten Staaten 
Eürypa's zebm VedMendeuSMung NnznnehNen^' Eben dies aber erregte die 
WersuHt<,her>chVnachkarten!'Göft/> Maria Theresia konnte'den V^lüst der Perle 
ihmVMHmifchenMrone nicht verschlnerßen.l'Mf^— Geheiß ihres Jesuiten-Beichtvaters 

A s i die «üdrigm Fürsten des Deütschen ReichH infönderheit die katholischen, 
^nKcherFZGnig inPreüßen zu Hetzen, sie verstand es den erstenSohn der Kirche, 
i H N f Ä ä h Ideen «zu gewinnen, Und sodann das Bündniß zwischen dem 

d Hem'Deutschen Keiche, Frankreich und Sachsen gegen 
sich/-Huch> Friedrichs 'persönliche Feindin/"die Kaiserin 

RußlMd,^so M Schwede« anschlössen^ und das nichts Geringeres 
z Z M hattep alschwWrstüMünF der'Mgendlicheä Monarchie der Hohenzollern: 
Friedrichc^ollteiMw'RMge Vmes Markgrafen von Brandenburg degraditt werden! 

u?uMM deN Mmchtew Seiner poWschen^ Spione ^^ der Geschäftträger, Ge-
faMen>!'.Botschstftorp wie dMl Sprache^ der Diftlomaten sie nennt, — wie unklar 
uMüMlNUnbeftimmten'Ausdrücken'He' abgefaßt -senti Möchten, hatte des Königs 

die „drei Schürzen" auf und an dem Throne, 
wie Friedrich die drei Häupter unter Seinen Widersachern nannte, darunter 

Landbuch tzon Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 65 
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M a r i a Theresia, die Pompadour und Elisabeth verstehend, gegen I h n heraufbe¬ 
schworen, lange vor Ausbruch desselben, erkannt. Die große Gefahr überschauend, 
die I h m drohte, war der König darauf bedacht, Sich in eine Verfassung zu 
setzen, die es I h m möglich machen werde, den Feinden zu widerstehen. 

Dahin gehörte vor allen Dingen, die festen Plätze Seines Landes in ver-
theidigungsfähigen Stand zu fetzen. So auch Stettin. Bereits im Jahre 1754 
erhielt der Gouverneur diefer Festung, Herzog Wilhelm von Braunfchweig-Bevern, 
den Befehl, die auf der Südseite damals noch schwachen Werke zu erweitern und 
zu verstärken. Ingenieur vom Platz war der Hauptmann Honauer, ein tüchtiger 
Kriegsbaumeifter. Dieser wurde vom Gouverneur angewiesen, sofort ans Werk 
zu gehen. Und alfo geschah' es. Das Terrain, auf welchem die fortifieatorifchen 
Arbeiten ausgeführt werden mußten, war Eigenthum, auf der Höhe: der milden 
Stiftung des S t . Iohannisklosters, in der Tiefe des Oderthals: die Stadt 
Stettin als Ober-Eigenthümerin der Vorstadt Oberwiek. Honauer bemächtigte 
sich gewisser Abschnitte dieses Terrains, ohne mit den Provisoren des Klosters, 
noch mit dem Magistrate, als Obrigkeit der Stadt Stett in, Rücksprache zu nehmen. 

2 Wie auch der Magistrat in seinem, als auch im Namen des Klosters, als Patron 
desselben, gegen die willkürliche Besitzergreifung des städtischen Grund und Bodens 
Widerspruch erhob, das Gouvernement behauptete sich in dem Besitz des ohne 
Weiteres usurpirten Terrains, über das seiner Seits, soweit es nicht zu fort i -
ficatorischen Zwecken dienlich erachtet worden war, anderweitig frei verfügt wurde. 
I n welcher Weife dies in Beziehung auf das Klosterländ geschah, ist aus den 
vorliegenden Acten nicht klar zu ersehen, was aber den, der Stadt gehörigen 
Grund und Boden in der Oberwiek betrifft, so hatte das Festungs-Gouvernement 
denselben, dem Kriegs- und Domainenrath Ulrich — nach Stiftung der Königs 
Bank zu Berl in und nach Errichtung deren Commission (Comptoir) in Stettin 
Director dieser Commission — überlassen, um ihn als großartiges Magazin von 
Nutzholz :c. zu benutzen. Indessen war auch ein Stück des Kloster-Fundus dem 
;c.' Ulrich vom Gouvernement zur Verfügung gestellt worden. 

Während des 7jährigen Krieges war die Zeit nicht dazu angethan, den 
Protestationen des Magistrats und der Kloster-Provisoren wider das Festungs-
Gouvernement wegen dessen Eingriffe in fremdes Eigenthum Nachdruck zu geben, 
zumal diese Protestationen auch auf viel ältere Vorgänge, die unter der Regie-
rung Friedrich Wilhelms I., beim Wallraveschen Ausbau der Festung Stettin 
Stat t gefunden hatten, und zwar bis 1738 zurück, ausgedehnt werden mußten. 
Auch nach dem Hubertsburger Frieden mag es der Magistrat nicht sogleich für 
angemessen erachtet haben, seine Beschwerden gegen die Festungs-Behörde zu 

8 verlautbaren. Dies ist erst viel später geschehen und Anlaß dazu hat, aller Wahr-
^ scheinlichkeit nach, ein Ereigniß gegeben, bei dem die Königl. Bank wesentlich 
A interessirt war und zu Schaden gekommen ist. Dies Ereigniß trat im Jahre 

1773 ein. Ulrich, den man für einen wohlhabenden Mann gehalten hatte, starb 
mit Hinterlassung einer großen Schuldenlast, in Folge vewnglückter Handels-
Speculationen, die ihn verleitet hatten, sich an der ihm vom Könige anvertrauten 
Bancokasse zu vergreifen. Die Gläubiger^ darunter die Bancokaffe, — Nunmehr 
vertreten durch Ulrichs Nachfolger im Directorium der Stettiner Banco-Commisston, 
Regierungsrath Jordan, — mit einer sehr namhaften Summe vertreten war, 
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bemächtigten sich der Hinterlassenschaft, und trugen bei der Pommerschen Regie¬ 
rung, auf Eröffnung des Concursverfahrens an. Diesem Antrage mußte von 
der höchsten Iustizstelle des Landes selbstverständlich Folge gegeben werden. 
Und eben so versteht es sich von selbst, daß das gesammte Grundeigenthum des 
Gemeinschuldners zur Concursmasse gezogen wurde. Darunter denn auch das 
Terrain in der Oberwiek, welches ihm vom Festungs-Gouvernement zur Benutzung 
überwiesen worden war. Der Platz bestand aus 3 Höfen, davon der erste un¬ 
mittelbar an der Oder lag, der zweite und dritte dagegen auf der andern oder 
Land-Seite der durch die Oberwiek führenden Straße, diese beiden getrennt durch 
den auf die Hochstäche führenden Mühlenweg. Von diefen Holzhöfen, als 
Bestandtheilen der Ulrichschen Concursmasse, liegen die Acten vollständig vor. 

Fünf Gläubiger, darunter Jordan für die Bancokasse an der Spitze, schlössen, 
unter Genehmigung der Königl. Regierung, am 3. September 1774 einen Vertrag 
mit dem Kaufmann George Christian Velthusen, kraft dessen dieser die znr 
Ulrichschen Concursmasse gehörigen, auf der Oberwiek belegenen Holzhöfe, drei 
an der Zahl; sammt den darauf befindlichen Gebäuden und Gärten, jedoch aus¬ 
schließlich des alten Kalk- ingleichen des Calcinir-Ofens, vom 1. October 1774 
bis dahin des folgenden Jahres in Miethe nahm. Die. jährliche Miethe betrug 
225 Thlr. in vierteljährigen Raten von 56 Thlr. 6 Sgr.'praßuumyrauHo zahlbar 
an die Königl. Regierungs-Depositenkasse. Die auf den Holzhöfen haftenden 
öffentlichen Onera trug die Concursmasse. Eine Sublocation war dem Miether 
nur dann gestattet, wenn die Vermiether gegen den etwaigen Sub-Conductor 
nichts einzuwenden hatten. Die neben den Holzhöfen belogene Schmiede nebst 
Wohnhaus, z. Z. im Besitz des Schmidts Grothe, gehörte nicht zum vermieteten 
Objecte, sondern es stoß die davon fallende Miethe noch besonders zur Masse. 
Die beiden vorhergenannten Öfen waren von der Vermiethung ausgeschlossen, 
weil die Absicht vorlag, sie abbrechen zu lassen, und die Materialien zum Besten 
der Masse zu verkaufen. Dreimonatliche Kündigung von beiden Seiten war 
stipulirt; erfolgte sie nicht, so blieb der Vertrag für das nächstfolgende Jahr in 
Kraft. Was für Gebäude auf dem Grundstücke standen ist im Vertrage nicht 
gesagt; auch fetzlt die Angabe über die vorhandenen Gärten. 

Nunmehr hielt es, unter den obwaltenden Umständen, der Magistrat für an 
der Zeit, der Stadt und des Iohannisklosters Eigenthumsrechte auf das ent¬ 
fremdete Terrain mit aller Entschiedenheit zur Geltung zu bringen. Schon vor 
Abschluß jenes Contracts, weil die Absicht dazu nicht unbekannt geblieben war, 
reichte, unterm 13. Jul i 1774, der Magistrat, gemeinschaftlich mit den Provisoren 
des Klosters, oder in deren Namen als Patron des Klosters, eine Beschwerde¬ 
schrift ein, die Veranlassung gab, daß die Pommersche Central-Verwaltungs-
Behörde, die Königl. Kriegs- und Domainenkammer, sich mit dem höchsten 
Pommerschen Gerichtshofe, der Königl. Regierung, vereinigte, um in einem 
gemeinsam abgefaßten Berichte dem Könige über die Angelegenheit Vortrag zu 
halten, was zur Folge hatte, daß eine Immediat-Commission angeordnet wurde, 
welche die Beschwerden des Magistrats untersuchen und die Rechtsansprüche der 
Stadt und des Klosters prüfen mußte. Diese Commission trat 1776 in Stettin 
zusammen. Ihre Arbeiten, so weit sie sich auf das Stadt-Eigenthum, d. i. die 

65* 
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von der Ulrichfchen Concursmaffe in Besitz genommenen Holzhöfe in derOberwiek, 
beziehen, liegen^nMbst einer,jNtuatwMMeichnmg^s»llMWF3tzoO i n l ^ M ^ u n . 

ExtWot aus dem wmmjsiorifchen:PrMokplWl,Stettm9vl)MW N) 8ci uyGn9. Mai 
17V über den^B^fund-jdeFinntevsuchteU, Streitigkeitm^des chiesiMKönW 
Gouvernements' und^dM jhiesigen5MaMrat!!Wld^HohunMkWDt!jweMMr 
Ulrichschen-und Mniger andarer Plätzen au-f und mn' dem hiesigewftVvrstM 
Oberwiek. -,^? >"^! /^ -^-mm ^ n^ac >u: >w! , / nln X.''l^o . n « ^ « ^ 

Darin heißt es: 
Betreffend die, 3 Ulrichschen Holzhöft. 
Ist der erste an Hey Mer ImrxsV weit als derselbe im Plane hellbraun 

bezeichnet worden, unk bisr, ay den Wnssexkanal gehtp̂  f tMigu HerWeite UMchsche 
Holzhof ist.gayz, HageM^derilHMe,chm^fW weit, MlZluer hellbwüB geMchM 
wordm ist, Dr-tzitig. Ab.er ^ie Hrntigen PläHe^deo beiden MMwOoWUe hat 
das Gouvernement am 1^Hcmuar,^75ßngegW^^>Thlr. MecogMMlMM ühm 
den im dritten Hofe^ am 26. GeptemM Z?M gegen^i Thhrl'MsWMition dein 
Ulrich Conckssion, e rHM, Mch Darüber die OerichMarkei^ zsjch ^MWeigM; Her 
Magistrat aber forMt,.di^e<^HlHe M - ' s e i N ^ ü M l d e r . W M UgMtzum, iM 
gleichen.die, vom MouvernMMt, W . dem-erhobem^ RecognitWn«^ «dn. nd 

I n dem Privilegium^vom Mhre,i131Z Hat Herzoge Wwnfür? si^h, seine 
Erben, und, Nachfolger. .demMagiftrate -und der. WnVeHchMnzu M e t M , bMe 
Wieken bei der Staht, die Ober-Md ditz sWtfirPiK^, Wft^iaWr GMchDbarkeit; 
allen großen und' Wissen Gerechtigkeiten, i mit M m -WderiOeWchtM 
mit allen Nutzungen^und .allen,,zu.jener ZeitOaraus- zu erhebenden Küchten 
verkauft und. zu einem freien und Wändig MgesMten Besitze eiOmthümlich Ws4 
lassen, was 3<N Jahre später von'hMHUzMDHiM) U^dnrch .den^Necch 
17. März 1612 bestätigt,worden M . ^ Diese UrkuDden sind i von dem 
ment anerkannt, auch.hurch die.von dem Königs 'SchwedischeMHttn-dmesfer. 
Masch nach der Ausmessung, von,1693 - i m - M r e I M ^mfgew^^ 
von Stettin und dessen Vorstädten und durch^dM zu derselbw' gehöOge Ver¬ 
messungs-Register Gowernement;- bestreitet. überdeWfMcht des 
Magistrats ursprüngliches Oigenthum^. M t viehnchu zu, daß der Magistrat, ww 
auch aus dem Schoß-RegistM erheW, und K noch jcht bei allen Mrtz.en,Haus¬ 
stellen der Oberwiek gesctMhet, vMUMls von denHreitigen Stellen HrunWoß 
erhoben habe. 3tur wendet das Toftvernement dagegen ein,'Haß ^seiv^oem 
Jahre 1738 die beMten Mtze M M . A n k W f s ' E M ^ ünd 
dadurch feiner Gerichtsbarkeit ^unterworfen gewotden' wären., So viel ist nach> 
den UnteksuchungsHrokokollen : vom 1U und 12. März »,, c. Und Idew" darin 
enthaltenen Anerkenntniß beider Theile^ ^ewiß, daß die 3 Ulrichschen Wlzhöfe> 
welche beinahe, in der Mitte der Hexwiek außechatb aller wirNchen Kstungs-
werke liegen, und mit BürgerhaüMn MgebenMnd^ chedemvM Bürgern und 
zwar in so, weit jetzt über bieWätze Streit-ist, der erste 1) von dem O o M , f 
2) von dem Kundsdorf und ^3)'.vW demHsterreich; dev andere ch von dM 
Ballen, 5) von dem BrunnenmaM, ,6) von dem Henning und 7) von dem Pran; 
der dritte Platz aber 8) von dem Hübner bewohnt gewesen ist. Diese Leute 
mußten ihre Haüfer in Verfolg des iSchreibens des,damattgen Gouverneurs^ 
Fürsten von Anhalt-Zerbst an die hiesige Kriegs- und DoMinenkammer vom 
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13. Januar 1,73h deshalb wegbreHen, damit von 
Der M o u v M HeDeil konM Dafür erhteften fie zufolge dex ,Catzinets-Ordre 
d M W M e W e / W W , W M W H m 27. Sefttemtzer 1737, nach ben von 
Z H W u M n e M M M Quittungen eine Pergütigung 
M M T M H ' M Itt M M s hiMer Feftungs-Haukasse denjenigen Ab-
NeHendsn, tveMe auf der ^herwiek sich wicher niederlassen wollten, wurden zum 
MeMaMau ^ ihret̂  Haüser neße Plsitze mff der Oherwiek ohnentgeldlich ange-
MsMf M würde M W W e Tetzlaffen für ihr ganz veAllene,s Haus nebst 

W H M n / ' M ' M e M f f des Mgangs von BadMs harten, und. des 
MseltowMeii' Gartens, an Wo auf'deren Stelle der MerreiH sein Haus wieder 
hinsetzte, auf König!. Befehl, um das Haus daselbst wegzubrechen und anderwärts 
mWMuck, M M s e 1f <sgr. ss A aus der Festungs-Baukafse ausgezchlt. 
^ " ' W n t u s e r M t ' M , YH Se. Königl. Majestät Sich und Ihro hiesigem Gouver¬ 

nement W^ d H MaMrat^e an den' streitigen Plätzen der 3 Ulrichschen Holz-
Mst und hie daran haftende Perichtsharkeit durch 
dKM'WM^MMMo Fe^ nicht erworben 

den voMenannten 8 Mrgern die n̂ egen 
reußeA n M Her Oder it)r^ HaMr u B Wen' abbrechen 
" " Hke ö^efi'naHgewiDn ist, nicht abgekauft, eH sind" ihnen blos die , 

„,,, .... . D o r i s ' ' uMMeheraufbaues aus andere, Plätzen, Welche auf 
Abzüge von I M Thlr. 5 G r . 

2 'Hf" '^u t ge'thM worden. Es "ist auch nicht die geringste Spur in ben Acten 
vorhanden, daß Hr. K)önigl Majestät, ein Eigenthum von diesen Plätzen haben 
erHaAeU^Me^^soM diesMen zur' Grweiterüng der Fortisication einziehen lassen 
NfMen;' j n M ^ Md' nieder die abgDroHenen Haüfer an und für sich, noch die 
SMHt, WraH soDe standen, uH'die dem Magistrat gehörten, noch weniger 
aH O di'e UeMM^rkeit aus,' diese Stellen 
de^"Mclgi^rak'däH M ^ , wenn er die H M e zuHckerhM, wie solchm Fall das. 
Mltyetn'eDm aMmM^ dke nicht se'M emMttgenM, sondern den 8 Bürgern 
fO'Mn M^näMt Mer HaMer bezWt^n KergMgUW dM Gouvernement 

^ ^ / M W das GouvMement, wie es doch nicht ist, die Absicht gehabt, denen 
8 MrHeM W und dadurch in ihre 
ReHe^Md MtzHgM einzutreten^ so hätte es entweder mit̂  dem̂  Ätagistrate 

GrunWg^tMMs M abffnden, oder dßMeloM nach wie vor 
dsmöß̂  entxichten müssen - nicht einmal in diesM Falle konnte das 

MMMM solchen Hausstellen sich, anmaßendes mußte 
dllrUer^"AeM an1)̂ eü K N M ^ehienten, die auf) Stadtgrund Haüssr kaufen, 
naM'WmHMrageHerzoM der StcM vom Jahre 1.612,, nach dem 
R W H a M M t t ' M h M M vom Jahre 1723, Tit. 11 ,̂ K 5, und nach dem 
P ö v D M c k ^ M ^ M s l ^ , T M I I , §§ 2, 5, so wie auch bei allen Königl. 
DöWDen-NtKDn geMeA, die Gerichtsbarkeit der Königl. Pommerschen Lan-
deMDe^üH aMkMen/'weil in 'dem Reglemeilt vyyi 21. Februar, 1737, § 2,. 

blös M Iunsdiction und was daraus fließt, oher aä i 
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gehöret, Über die Festungsflächs, über den Wa l l und die Fortification, und über 
die Plätze, so zur Fortification gehören, beigelegt ist. Die streitigen Wrichschen 
Plätze sind aber kein Zubehör der Festung geworden, sondern nur von den ehe¬ 
mals darauf gestandenen Häusern darum entledigt, daß die Kanonen von Fort 
Preußen die Oder frei bestreichen konnten. Wenn blos diese Absicht die Plätze 
dem Gebiete und Gerichtssprengel des Gouvernements zu unterwerfen vermöchte/ 
so würde daraus die offenbar unwahre Folge sich ziehen lassen, daß alle um die 
Festung belegnen, und um deren freie Gesichtslinie willen, in der Nähe Mtweder 
gar nicht, oder doch nicht hoch und massiv zu bebauende Gegenden dem Gou¬ 
vernement zugehörig wären. 

e) Eben so unerheblich ist der Einwand, daß der Magistrat den Orund-
schoß von den im Jahre 1738 abgebrochenen 8 Bürgerhäusern auf anderen 
Plätzen wieder erhoben habe, und überhaupt dessen Einwand, daß durch Änhau 
mehrerer Haüfer in der Stadt, nachdem die innerhalb der Wälle vordem Ae-
fmdliche Mauer und Graben auf Königliche Kosten abgebröchen und ausgefüllt 
worden, der Grundschoß stärker geworden sei. Keine von beiden Betrachtungen 
kann einem Drit ten, dem Gouvernement, die Befugniß geben, das Eigenthum 
des Magistrats von Stellen, die ihm auf keine rechtsbeständige Ar t abgetreten 
sind, zu schmälern; es bleibt dabei unleugbar, daß der Magistrat von den abge¬ 
brochenen Stellen, seit dem Jahre 1738 keinen Grundschoß, noch andere mit der 
Gerichtsbarkeit verknüpfte Entrichtungen gehoben hat, und daß selbiger auf den 
Stellen, die den besagten 8 Bürgern wieder angewiesen sind, an deren Statt 
von mehreren anbauenden Bürgern zeitig oder spät gleiche Vortheile zu genießen 
haben würde. 

H) Zn der Gouvernements-Concefsion des ersten und zweiten Holzhöfes vom 
2. Januar 1756 wird bemerkt: — Nachdem der :c. Ulrich immediate bei 
S r : Königl. Majestät angesucht hat, daß ihm fothane Plätze erb- und eigen-
thümlich concediret, und nicht anders, aks im dringenden Nothfalle, wenn bei 
Kriegeszeiten solche zum Behuf der Festung gefordert würden, genommen werden 
möchten, hatten Se. Königl. Majestät darauf durch Cabinets-Ordre vom 3. No¬ 
vember 1754 befohlen, daß ihm eine ordentliche Verfchreibung von dem Gou¬ 
vernement, falls solches dawider nichts einzuwenden hätte, darüber ausgefertigt 
werden solle. Die Cabinets-Ordre selbst ist nach Anzeige des Gouvernements 
verloren gegangen. Indessen lassen, die angeführten Worte der Concession ab-
nehmen, daß der :c. Ulrich gegen des Königs Majestät den falschen Satz, be¬ 
hauptet haben muß, daß die zum erblichen Besitz erbetenen Plätze ein Zubehör 
der Festung waren. Nach dem Zugestänoniß des Gouvernements ist der Magistrat 
vor Grtheitung dieser Cabinets-Ordre nicht gehöret, auch ist solche nachher demselben 
nicht bekannt gemacht. Es sind aber alle auf einseitige Ersuche ergangene Re-
scripte unter Vorbehalt des Rechts dritter Personen und in der Voraussetzung, 
daß die Wahrheit nicht werde verfälscht, noch verhehlet sein, zu verstehen, und 
nur mit dieser Einschränkung wirksam. Da Se. Königl. Majestät in allen Dero 
Landen Richter bestellet haben, damit Keiner höchst Dero UnteVthanen ungehörter 
Sache in seinen Gerechtsamen gekränket werde, so läßt sich ohne Beleidigung 
Dero Landesväterlicher Gerechtigkeit nicht gedenken, daß Allerhöchstdieselben die 
Cabinets-Ordre, vom 3. November 1754 in den angezogenen Maße ertheilet 
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haben würden, wenn Sie von dem Eigenthumsrechte oder nur von den unent¬ 
schiedenen Ansprüchen des Magistrats an den bemeldeten Plätzen benachrichtiget 
gewesen wären. Se. Königl, Majestät haben vielmehr in dem Pommerschen 
lüoäies, rar». I, Tit. I, § 17, und sonst vielfältig ein für alle Mal etklärt, 
daß Höchst Dero Cabinets-Befehle, wenn sie wider die offenbaren 
Rechte anlaufen, für erschlichen und unkräft ig geachtet werden sollen. 
I n dem vorliegenden Falle kommt hinzu, daß wider die deutlich ausgedrückte 
Absicht der höchst gedachten Cabinets-Ordre das Gouvernement unterlassen hat, 
die anzuwendende BedenklichM, daß die von dem u. Ulrich nachgesuchten Plätze' 
zwischen dem Gouvernement und dem Magistrate noch streitig seien, Sr. Königl. . 
Majestät vorzustellen. Es gereicht also die Königl. Cabinets-Ördre vom 3. No¬ 
vember 1754 dem Gouvernement zu gar keinem BeHufe. 

s) I n , der Concession des 3ten Holzhofes an den :c. Ulrich vom 26. Sep¬ 
tember 1763 berufet das Gouvernement sich auf das ihm gewordene Gutachten 
der Pommerschen Landes-Regierung, durch welches der von dem Ulrich mit dem 
Arbeitsmänn Krümm am 13. Jul i 1,763 geschlossene Cöntract über diesen Platz 
für richtig erklärt sei. Das Gutachten ist auf Ansuchen des Gouvernements am 
24. August 1767 in der angezeigten Art ertheilet, weil der Krumm seine Con¬ 
cession vom Gouvernement gehabt, und ohne dessen Einwilligung in einen Ber-
kaufs-Contract mit dem. Ulrich sich eingelassen hatte. Es versteht sich jedoch von 
selbst, daß durch dieses Gutachten die Ansprache des damals gar nicht gehörten 
Magistrats nicht gefährdet sei, nnd daß selbiges blos in vorausgesetzter Richtig¬ 
keit des Ausdrucks in dem Gouvernements-Schreiben vom 20. August 1763, daß 
die Krummsche Stelle zur Fortification gehöre, abgegeben worden ist. 

t) I r r ig ist der Schluß des Gouvernements, daß ohne seine Concession der 
Ulrich die Holzhöfe nicht angelegt haben würde, nnd daß also dadurch dem 
Magistrate keine demselben erlaubte Nutzung der Stelle entgangen sei. Die Plätze 
mußten nur um der Decouvrirung des Bordes der Oder von dem Fort Preußen 
willen ohne Haüser bleiben^ Das hinderte den Magistrat nicht, dem Ulrich, 
oder einem Andern, die Holzhöfe, so wie das Gouvernement es gethan hat,! gegen 
die Recognition, welche das Gouvernement sich hat geben lassen, zu überweisen^ 
Diese Benutzung des Stadtgrundes konnte mit der freien Gesichtslinie von Fort 
Preußen sehr wohl bestehen, sonst hätte ja auch das Gouvernement die Holzhöfe 
eben so wenig gestatten dürfen. Überhaupt mußte dem Magistrate freistehen, 
sein Eigenthum so vortheilhaft als möglich, und es der Festung ünnachtheilig 
ist, zu nutzen. Letzteres ist nicht zu befürchten, weil nach dem hiesigen Gouver¬ 
nements-Reglement vom 21. Februar 1737, § 11, der jedesmalige luMNißui- äs 
1a Mee, welcher dafür aus der Kämmerei besoldet wird, bei allen Baustellen, 
die der Magistrat anweiset, zugezogen werden muß. 

F) Nach dem Schreiben des Gouvernements vom 27. August 1750 und 
vom 12. August 1754 sind Demselben von dem Magistrate seine Eigenthums-
Ansprüche an diese Stellen bekannt gemacht, welches noch ferner durch die Ein¬ 
gaben des Magistrats bei dem Gouvernement vom 28. Juni, 9. August und 
I M September 1754, doch fruchtlos geschehen ist. Der Magistrat hat auch am 
6. September 1755 bei hiesiger Königl. Kriegs- und Domainen-Kammer um 
Schutz wider das Gouvernement nachgesucht. Wenn gleich derselbe seit dieser 
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Zeit bis zum 13. Ju l i 1774, da dessen ^ M . S i ^ D ^ w M 
diefex Holzhöfe vinöinrt worden ist, bei d ^ MgNuNss einHreicD 
Sache hat ruhen lassen, so ist doch nichts Mhr als bztlig, W M , 
von 1756-^63, w.welchen Se> KönW MäWät vom M M i M t e , 
Mterthänigster Bitte um die Bestimmung' eines GerichWandes ^ Wder 
vernement nicht füglich behMgt werden durfte, abgerechnet wMet l . , 
ohne diese Kriegs-Periode ist keine Verjährung ^ W e r den M M M t 
da. diese zufolge der in den K M g l . GerichtsWfen, aMmouM 
der bewährtesten ReiHslehrer erst nach Verlauf von. 4d Iahreti Mcttz^ 
Selbst nach? der Meinung! einiger anderer Rechtsgelehrten^ welM'die , ^ ^ 
wider MaMrate auf 30 Jähre einschränken, ist im gegenwärtigen' Füll eine 
Verjährung nicht erfindlich? ^ ^ ^ > , ,̂ ^ ' 

<, .A), D n Ansehung' der auf einer andern Seite der S t a M M e M 
HyWöfe'haben Se. Königl. Majestät^ nach' vö rMWem'KeHot ' zchi^D^> deH, 
Magistrat und! dem Gouvernement, durch die CaMOW-Or^e^vM H7. H n M ? ^ ' 
entschieden:. daß vorkommenden Umständen nach das OoWernWnt;, b e i ^ ^ M ^ 
Hebung des ohne alle ContradiMn des 3^llgisttats bisher/ eing'MonimeyH^unI) 
gWossenen Canons und der sonst gehabten NÜMng dere^ 
streitig gemachten beiden zu diesem Holzhofe" mit aHe)viesenen^ M, M M a R iz^, 
Fostungswchksn mit einzurichtende Plätze ferner ungeftoxt gelassen u,nd um^fo nMr^ 
dMei.geschüHr werden solle, als M r ^rwsthnte/ betd^ 
Müthütaßunglmach, bei der ersten Veränderung der! D D W unD^hss" M, .Hi^ 
eüväigen feindlichen Mfällen zur Defension der ^ Dber- unb MierwM^.unenK, 

. behrlich sind, M i t eingezogen werden dürften? andern' M e M a ^ ^ sMge Hrer 
natürlichen Lage nach, wenn sie von dem Hotzhofe sepanrt wMen/soHen, M , 
keinen Nutzen gewähren können^ da man nicht zu seM 
den Goüvernements-Fundum zu Passiren, mithin selbige in d e m . S e M r q M M M 
ganz unbrauchbar sind, und da überdem auch bereits iii^ der d«n'',SchrHer'« 
theitten, von' Sr.' KöniA Majestät H5chft Selbst unterm' 12. Apr i ls^?M, M 

^ ̂  guädigst constrmirten Cession ausdrücklich festgesetzt ^wöröen, daß der HanM^«ft 
diesem Holzhofe aĥ  das Gouvernement entrichtet werden soÜe, ,d'^ ' "^ '̂-
wegen der Iurisdichon es bei d M wie" es von der dämAigen 

^ applanirt) worden,- lediglich'sein Verbleiben W e n soll,e7 — D M W 
bei dest Ulr ichWn HÄzhöfen nach dem Angeführten nicht S M t . " 
geringste Verschiedenheit der Umstände das VerhMnA u A d̂ ie 
einer Sache gegM eine andere verändert, so M n übeHaüpi mit' , ^ . ^ ,, 
stände von der Cäbinets-Ordre über Schröders Hölzhof ebenso wenig geMossen 
w e r d m , a l s : .,̂ , , , „ . . - . , . , . , ^ ^ , , . i ^ „.?„:., 

i) Etwas Vorteilhaftes für das Gouvernement ber Hey U l r M I e h Hölz¬ 
höfen daraus folgt, daß der 3NagiftM bis jet^t noch keine.Ansprüche^ chegßtt h.er,., 
auf der Oberwiek am Fuße der Festungswerke der DMecke Mischen ^der^HMe^ 
und' dem - Baumschreiber-Hlluse belegenen Stellen gemacht̂  weMe MchsIer^^nMae,'̂ ,. 
des. Gouvernements jetzt den 'Sanneschen Hölzhof, begreifen, ,und' welch er,Mgen. -
des Höchst Seligen Königs Majestät, für die daselbst, helegenen, der F o r M D i o n 
halber, abgebrochene 13 Bürgerhäuser den Eigenthümern 800 Thlr. häl»en ver¬ 
gütigen lassen. -
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H aber nach dem DVigsn das GoMMemmb eine unbefugte Bdsttznch-
M Benutzung'und Oerichts-ÜbuWg der Mrichschen Holzhöfe, in Rücksicht der 

UWÜltigen AnMge deK Hauptmanns HMnuer vom° 27. August 1750 von den 
übetverftaUdenen GePechtfamen des Gouvernements, ohne Aufmerksamkeit auf die 
viermaltZen, schviftbich wiedMholten, gründlichen Widersprüche des Magistrats, 

Menntniß über den Gwnd oder Un-
gMnd derselben in dem GLVichts-Hofe des Magistrats ordnungsmäßig anzutragen, 
eigenmächtig/bisher stch nach dem Klage-
Gesuch d e s - W a M M s die rechWche'Folge entstGent 

Daß d M Mtlnd-GiNenthum und die Gerichtsbarkeit über die streitigen Plätze 
der Zi MtichsHW HolMft 'sofor t von dem Gouvernement mit Erstattung der 
dafür seit dem 12. Juni 1756 bis zum 12. Januar 1776 an jährlicher Re-
cognition gehobenen 309 Thlr., und der seit Iohanni 1764 his dahin 1775 
gehobenen 11 Wl r . , dem MagWaw abzutretelt sein, welches die Aufhebung 
der GoMetmemeNts-WneessiöneN vom 12^ Januar 1756 und vom 26. Sep¬ 
tember 1763 nach sich zieht. 

Liegen nun auch nicht die Einzelheiten der commissarischen Untersuchung in 
A auf die WoDr-Händermen, deren B e W das FeHungs-Gouvornoment sich 

g H t " hatte — oiw m den> Acten häufig wiederte^endor Ausdruck — dem 
Wortlaute nach vor, so ergibt sich ans dem Verfolg der Verhandlungen, daß 
die Immchiat-Commifston diese Ffäge ganz in demselben Sinne geprüft und be-
urtheilt hat, wie die der Ulrichschen Holzhöfe, demgMtW das Gouvernement 
anzuhaltM waV, dem. Zcchanniskloster alle Seitens der'Fostungs-Behörde wil l -
Ml ich und unrechtmäßig besetzten Landungen, nobsb allen-bisher daraus gezo¬ 
genen Einkünften und Vortheilen, zumckzugeben, bezw. zu erstatten. 

Dm MMgz vow dem Rechtsanschaüungen! Seiner Immediat-Commission 
überzeugt und tief durchdrungen, bestätigte die Entscheidungen derselben durch 
Cabinets-Erlaßz vom. M I M 1776, womit die so lange Jahn geschwebten 

Aber kaum, Wien Käwmewi und IohannisklostW durch Friedrichs unmittel¬ 
bare Entschßi^ung ihre Liegenschaften vindicirt> damntor ein Theib der Ulrichschen 
Golghöfe im sog. Schmiedogrund lag und ein mit Häusern bebauter Platz am 
Mühlenwege von der. Nberwich nach Fort Preußen, als sich zwischen den beiden 
Instiwten Streit üher dies gegenseitigen BerechtMngßw an diesen Grundstücken 
echM W war hierüber bei der Vindicationsktago wider das Königl. Gouver¬ 
nement nichts entschieden, da der Magistrat, um den Procch nicht in die Länge 
M ziehen^ als Patron des Klosters, jederzeit zugleiH dessen Mra wahrgenommen 
und sich i vorbehalten hatte, nach beendigter Sache, Mmmorei und Kloster aus¬ 
einanderzusetzen. Um diese Auseinandersetzung mit Rücksicht' auf die vom 
Kloster erhobenen Ansprüche, anzubahnen, fand zwischen zwei Deputirten des 
WagistpaD — Stadtsyndikus Redteb und Senator Eggeling — und den Pro¬ 
uno Comprovisoren des Iohannisklosters — Schmid, G. M . Selnow, Joachim?, 
A. L. Barthold, I . F. Süß — am 9. December 1776 eine Konferenz Statt, 
in welcher Letztere lediglich auf die große Turneische Karte, die im Jahre 1746 
von Balthasar aufgenommen ist, provocirten/ uiwvermögI derselben die Ansprüche 
des Klosters zu begründen Die Magiftrats-Deputirten behielten sich vor, hier-

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 66 



522 Die Stadt Stettin. 

von dem Collegium B e n M zu yrsMen und demseM da 
zur Zeit keine anderen Data zur Bestimmung der Gränzen ausfindig zu machen 
gewesen, gedachte große Karte ebenfalls vom MagWäte zur Regulirung der 
Gränzen angenommen werden wolle. Das Collegium war indeß nicht dieser 
Meinung, sondern beauftragte den Oyndicus Redtet alle im Raths-Urchiv vor¬ 
handenen Nachrichten, welche zur Aufhellung dieser Angelegenheit dienen Möchten, 
zu sammeln und chronologisch zu ordnen. Der Syndicus unterzog sich der 
Lösung der ihm gestellten Aufgabe mit großem Fleiße und stattete seinen Be¬ 
richt am 20. December 1776 ab. Die darin enthaltenen Nachrichten sind für 
die Kenntniß der altern Topographie der Oberwiek und des Turnej von 
besonderm Interesse, weshalb wi r .es uns nicht versagen können, sie hierein¬ 
zuschalten.*) ° V 

I . Aus dem grünen Gränzbnch vom Jahre 1567. 
Von den Gränzen des S t a d t - und Lastadischen Gerichts. — Z u m 

Lastadischen Gericht gehört: 
p. 5. ' ,> ^ , , / ' ' ' ^ 
Item von dem Wege an gegenüber) der Schulzenstraße in der Overwiete 

des Backhauß darin Rinke der Haußbecker in wohnet und die wieke ent-
langs vff beiden feiten der Ader, und, die gantze Ader und der Torney da. die 
Windtmolen stein stehen mit dem gantzen Reperberge und Boden gehört alles 
in das Lastadische Gericht. 

Mehr wenn nur die Wintmöller Zanck oder Zweitracht haben, gehört denen 
Kostenherren der Armen zu entscheiden. Aber die Strafe und Bröke deme Naht. 
(Vergl. unten Stadt-Matrikel von 1703, S . 156.) ^ 

Item der Torney und ganze Stadtfeld in allen (seinen Privat-) Griintzen 
gehört dem Lastadischen Gerichte zu. 

I tem des Heiligen Geistes Berg von dem Possowschen Thor und so vor¬ 
längst bis vor zur Wuschowen (Wüsthovenschen) Scheune und bis vor das Molen 
Dor und die alda waren gehören zum Lastadischen Gericht (p. 11.) 

A n der S t a d t - M a t r i k e l , von dem Stadt-Secretar Elias Schleker 1565 
angefangen, und von dessen Amts-Nachfolger Paul Friedeborn fortgesetzt, lautet 
die vorstehende Beschreibung etwas anders, und zwar wie folgt: 

Item von dem Stege An Iegen der Schultzenstraße J im der ouerwieken, 
Vnd das Haus dar Agnetenn Minks**) der Haußbecker I n n whonet vnd die 
wieke entlengst vff beiden feiten der Ader vnd die gantze Ader vnd da die Wintt-
molen stehen mit den ganntzen Reiperberge Gehort alles I ns Lastadische Gericht. 

Mher wan ehr die Winntmüller Zanck oder zweytracht haben Gehört den 
Kostenhern der Armen zuentscheiden. Aber die Straffen vnnd Bröke gehören 
dem Rathe. ' . , ^ ' ' ° '̂ 

I tem der Torney vnd Stadtfeldt I n n alles gehörett dem Lastadischen Ge-
richte zw, 

^) Bemerkt muß werden, daß des Syndicus Redtel Handschrift Stellen Weise schwer zu 
«ntziffern ist. — **) Beide Namen sind ausgestrichen, doch noch zu lesen. 
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Item des Heiligen Geistes Bergt von deck Passower thore Ann vnnd ßo 
vorlattgst bis zw der wüstehouen scheütte vnnd biß vor das Muelenthor vnnd 
die Alda waren, gehören Alle InN das Lastadsche Gerichtt. 

Item die ganntze Niederwî e biß I n die grnndt Nobis Krog vor Schelen 
thüer, da der Grenzbaum steht. Daruon weyte Berichts des Stadfeldes Grenntze 
zu finden. (Fol. 12 V80., 13 rset)^. 

Aus dem Gränz-Protokol l de 1568 per Elias Schleker. 

Dann den Landtweg nach der Stadt zu folgen, bis in die Schweine Grund 
und den holen Weg hinab. Ist die Rechte Seite Pommernsdorffsch und die 
linke Seite Stettinisch. 

So bald man den äußersten und tiefsten Weck hinab komt, auf die Rechte 
Hand unter dem Berge, herüber der Weg so nach Pommernsdorff hinauslauft. 

Und so ferner vorlängst der Galg Wiese hinab bis in die Ader. 
Und die gantze Galg Wiese bis an den Pommernsdorffschen Bier-Graben 

hittatt. Alle Wiesen so darzwischen beschlossen, u. s. w. (p. 23.) 
Water Gränze, Anno 1598. 
z>. a. Am Ende der Ober Wieke des Rads Camp ufm Berge. 
p. a. Bürgerliche Stadt Freiheit vor lang der Ader bis an Baürgraben 

gegen Pomernsdorff. 
p. a. Buckow Feld von Schwarzow und Staffelt» bauen Pomernsdorff 

durch die Frei Acker. 
Die Buckow wird durch einen schmalen langen Graben geleitet von Pomers-

dorff die Oberwiek entlängst in den Stadtgraben und Deich vor dem Heiligen 
Geistthor treiben des Mülen Rad uff der Stadt kleinen Molen zwischen Heiligen 
Oeistthor. (p. 43.) 

Gränz-Protokol l von Pomerensdorff de 1571. 
Stettinisch Örtmal ist die Galg Wiese bis an den Biergraben, so von 

Pomerensdorff in die Oder schiest; und haben die Stettinschen Macht ihr Vieh zu 
hüten bis an den Biergraben; u. s. w., u. s. w. (p. 57). 

I I . Aus der Stadt-Matricul de 1703. 

Die Stadt h a t - ^ 
p. a. Noch 2 Kämpen bei den Wind Mühlen und Stern Schantz so un¬ 

gefähr 2 ^ Hufen austragen sollen, (p. 152). NL, Eine Stettinsche Hufe wird 
zu 37^2 Magdeburgl. Morgen zu rechnen sein. 

Vom Lastadischen Gericht — 
p. a, Der Tourney, Reeperberg und was vom Heiligen Geistes Berg an 

bis an das Mühlen Thor gewohnet, und künftig wohnen möchte, gehört für 
das Lastadische Gericht (p. 156). 

Von den Stadt Gränzen. 
p. a. Dießeits der Oder sänget die Gränze an bei der Bach, die Bekow 

genannt, so zwischen Pommerensdorff und Güstow lauft, u. s. w. (p. 178). 
p. a. Das Wasser oder Bach bei Schwarzow, Bukow oder Blekow genannt, 

lauft nach Pomerensdorff, treibt daselbst Wasmunds Mühle, nachhin der Stadt 
Mühle auf der Oberwieke (p. 183). 
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ist zu merten> d H . . . , aste auf Wussow- MdMemitzschen Felde 
belegenen Mühlen, wenn gleich bei eiWgm die Proprietät dem M G e nicht zu¬ 
stehet, doch dessen Iurisbictwn unterworfen sind. 

I I I . Aus dem Kaufbtiefe HeWgs Otto Ms M i w M t 9 übet beide Wieken. 
Mehe oben: Friedeborn's RocheO.Cchiatbuch, H. 91, 92. I n der lateinisch 

geschriebenen Urkunde heißt es:̂  ^ 
p. a. — Huoä N08 cuiu waturo äi8ol6torum Mtroruni va8aI1ftlum 

^ongilio 6ii6eti8 nodiß 6t K<iß1idii8 Oou8iWu8, U6e stov uuive 

^ amdo8 vioo8 circa 0lVitÄt6lu8t6tiu, 8up6 l i o r6N viäMstet 6t 
eum omni advoeatill 6t ouiui M l6 ma^ori ßt Muon / tzt eum sttilit3,t6 6t 
trüctu, <zui 6x ip8i8 MW6r M0V6uir6 M U eum M6ti8 8M8 tam M 

aä i11o8 t6rmiuo8, aä M08 praMetH Lumina Mbmt 3nc1uta 

a. — 8i gUi g,ut6in in zir^noMuati» dMi8 H lwiM in 
t6U6Üt, Ui doug, tÄil l in plisoäo 8U8cipi6iit Ä comulidu« 

äieti«. stc., 6t«. , 
OoMrat. Das in den Stadtttlatriculn de 1610 mnd 1703 angefjihrte 

„Kleine Kammerei-Buch", in welchem ein Verzeichniß sein soll, daß außer dem 
Schoß die Kämmertii von den Gärten Plätzen Oürth Hnß erhebe. 

M i a s Schlekeffs Stadt-Mainkel von 1565 enthält oärüber, Fol. ^6 Ho., 
Folgendes: ^- „Wortt Zinse auff den 2 Wieken. Inhalts des M r Zeichnis I m 
„kleinen Kemereybuch" Seind yff der ober vnd Niederwik ein gewisse Änzäl 
^ " "3o M< ^ ' ' " ' ^ ' ych H ff g s s z 
Heuser vnd gardten Platze So Alle I a r (1565) vff woltborg nebenft chM Stad-
schos ein jeder 6 gr, wortzins I n die Camerej Zugeben schuldigt. NemWch 
63 Haüser vnd Höfe I n der öberwike, 71 Znn der Wederwike W zusammen 
184. Ferner Inhalts des Wen Secretaris Petri Hundertmarks eigne Hand I m 
kleinen Camereibuch.̂  
I V . Aus dem Vol . 2 ^o torum wegen des Pingelfchen P08to» Ulnchschen 

HvlOofes ss 1?54. 
Die Oberwiekschen haben sich jeder Zeit des Weges durch Ae SchMde 

Grund zur Beförderung ihrer Tobten auf dem Tolftneyschen KirHMfe bedient 
(Fol. 12). Vordem aber bis 1735 haben hiefelbst versHiehene HMer Wänden, 
welche wegen her Wien GsfiHtslinie vom Gort Preußen nach der Oder abge¬ 
brochen werden mNfftn, M d die -Hne Zweifel, so wie alle Mrigen Haüser auf 
der Oberwiek mit ihren Höfstellen und Gärten diesen Grund WerdM Ä t t M M -
men haben. 
V. ^o ta wegen Abbrechnng cher Haüfer jso in der D e r - und NiederWiek 

der FotMcaWn zu nllhe stehen, Äo ^ ^ 
Sie sind daselbst namentlich fverzmchnet. Von denen, so hier Haben 

müssen, finden sich Fol. 20 verzeichnet: — 1) Haß W W W W M ein 
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MW> -die Wüste Stolle jenseits des Weg-es am BeNge mach der Wiek:zu, — 
H?BrunnManns Mittwe den Platze. W dem abgekarrten Beiye, -^ 
3) Hübener die Stelle am B e M echKlten.-—iWl., 23 Neser Acten iist eine 
HMotfttiou z W^ seel.̂  BürgerMPerK Aebherr> die also lautet: „3 Stellen am 
Wrge bei dem MKHlen Wege ^ .können mit angewiesen werden, maßen daselbst 
auH - Won ^Wge HaüserHen stehen." ' 
^ 1 . Nx ^ M ^ wegen 

Auuo 1V27 ist Mristoph! Ml len die Schönberg- po8tß^SyMleMe wüste 
M U DubenstMe m ber Ober-Wk M 

vom Radken 'Thorpfost 27 Hiß M Strqße cchge-
sMeU Wd von bautten 68 Fuß in gerader Linie deu,,.Bexg hinein. Der wr-
mM^ a M « gesetzê  woselbst ihm Oartenzaun die Bucht 
M M nuG bem W M ostwärts ' 3 5 W in die Tiefe M Mgst des ZaunD 
W W ß in die Breite, M e r , jene Höfe Z0 Fuß! m W D r W ' ü n d 8b Fuß 
in'üe Oefe naH gegen Norden auf ejnen dMbst befinh-
Effebusch zuaemefsen wurde. (Fol. 164). ^ / 

Annö W 8 ' i s t D M d M W f e l der sog. Schütten,TeH in , der Ober-Wiek 
cknWesen W W r n Wedrich Schultz und Michel Höffner, vorn brest 50 Mtz 
nebst An M E M von 22> Fuß, hinten breit am. Berge 39 M , tief 
M M . M e W e Hat 24 W ' Weit bleibett sollen. (Fsl. M : ' 

M o I M . Dem Jochim Hopsel (?) sind die Gränzen seiner Häusstelle 
pt Daniel Mckhövel .und dem Wege nach den. TMrueyscheZ.° Windmühlen 

tzie^n mit 72,Fuß Fronte und 22^Huß Tiefet Weil aber dieser Platz 
sich hintn wegen des daran stoßenden publiauen Weges schmiege, so bleibe die 
Wterfte Veite dss Gartens 45 M (Fol. 201.) 

A M 1755 'ist Martin Meybaum eine HauUtelle am Mühlen Berge zwischen 
Ntuntteuitln M ö der Visitier WohUung angewiesen worden, naH der Straße 
hin in deiKrümme 115 Fuß, ttef Ns an den Berg 20 Fuß. I n der Mitte 
Mfes Hlll^s hat derselbe ein Hnuß 35 Fuß breit, und 20 FUß tief bauen und 
wn HbMgmMllUM zur Hofstelle ibshMett wotlem 

^ I I . I ! x ^oti8 wegen AbMchung M alten Tournay ätz M33. 
Nus Ht. W 6t F6g. erHlle^ nachher sögenanute Schmiede Orund 

zu der AWlAen Oich Trift und M tung gehört; wie denn — / ! , 
FÄ. '69^Z heM: H)iefer Ohrt heist die Tnft, ist 1ocÜ8 eomiumii» und kein 

Kloster Kamp. 
' M . Ü M M Mötoc. äs 26. September W 2 . ^ Der Kloster Verwalter 

Kundschapp deftnN: D H ber den vormaligen Stellen, so aus dem Mett Tournay 
gHMen , ein iamp Landes von 12 Schffl. Aussaat gelegen gewesen, welcher 
zu,des KbosterZ^rund und Boden gehört. Selbiger war etwa 16 Ruthen vom 
GlaAs abBlegen.und wollte solchen nehmen. 

Gol. 197 is ein Verzeichnis was vom Ktofter-Wer zur FoMficatiou ge¬ 
zogen, welchen Abang die Kloster-Pächter Kundschapp, Wese (?), Sellektin und 
Wehrt vochin iU N w chM 

War lGouvernel der Festung. 
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Fol. < 198 heißt es: Die Kämmerei verliere bei der Anmaßung hes Generals 
v. Bredow 6 Schffl. Aussaat; und daß dieser Acker der Kämmerei gehöre, wäre 
unstreitig, indem die Kämmerei Stücke darauf zu stießen. ' 

.. Fvl. 200. Der Acker, den der General v. Bredow sich anmaßen wollen, 
lieget zwischen dem Stadt Wall und- Fort Preußen. Der Senator Majch,' als 
Käufer des Schackschen Ackerwerks, hat daran auf 8 Schffl. Aussaat Ansprache 
gemacht.,, Hisi GchaWe Hauß- und H o f M mit zur Fortification ge¬ 
klommen, und wird daher auch von dem Senator Wasch zurückverlangt, weil 
Ochack auf dein neuen Tourney auf seinem eignen Funho solche anlegen müssen, 
öie anderen Pröftrertarii aber auf frembden Fundo solche angewiesen erhalten. 
c?M. Fol. 2 M M - M , ' woselbst das vorgedachte AosterstM! beschrMei 
wird — daß es Mf dem alten Tourney nahe an, dem vMmaligen MerwaW-
Haüse gelegen und der Rosen-Garten genannt worden. Itein ein Stück Lanfes 
vött 3'/2 Ruthen b M , das ein.Pfahlstück genant i y M 
M Schffl.Wssaat hatte. ^ der Oeneral v. Bredow sich qsge-
maßt, wird beschrieben ^ — - ^ - / . , , 

Fyl. 2i8^ haß sie, belegen, wo der alte Tpurney geMnden, von der spitze 
des sog. Kranken Kirchhofes bis an. das Fort Dreußen längst der Mse be dem 
Steindamm zwischen der Stadt und Fort Preußens Glacis. Selbige ist w c h ^ 

Fol. 219 den EigenthüWn wieder Merlafsen, es constirt aber nW, daß 
die Kämmerei sich wegen ihrer 6'Schffl. Aussaat in Possesston gesetzet M ^ 

V I I I . Ans dem Feld Caiastro der Balthasarfchen Vermessung Äs l?W,welches 
Aunp 1757 von selbigem angefertiget worden. 

Fol. 4(). Von den ehemaligen Wohnplätzen vom alten Tournay so noch 
übrig geblieben vom Fort mit 
I. it.1). bezeichnet sind, gehört der KämWrei ein Stück zu, 134 Ruhen Rhein-
ländisch, und^ ist das Land zur 2ten Klasse bemerket. . ' 

, Fol. 41 wird" noch besonders zur Kammern belegen, in der Orte smit ^ . 
gezeichnet, aufgeführt, außer anderm mehreren: Ein Kamp am Frt Preußen 
30 Morg. 134 Ruhten Magdeburgisch, ßonft Ziechen — <: 

Fol. 40 noch viele Mrig gebliebene Wohnplätze des alten Tournay, so 
Privatis gehören, und üach Abzug der vorbeMnnten Mmmerei WMtelle, und 
derjenigen des Mosters k l Morg. 128 Ruhten, noch 6 Morg. 2 Ruhten be¬ 
tragen, angemerkt. 

DüMächst werden auf gedachtem Fol. 40 unter solchen,StüM, so eigentlich 
zum Hufen HlHlag nicht gehören, dem 

Mg.Nuth.« 
a) N 1. Em Kamp am alten Tournay von .. . . - 6. 33. 
d) V 2. Vorlängst der Stadt-Fortification . . . . > . 13. 7. 
e) N 3, Bei der Windmühle . . . . , . . . . > - 2. 38. 
ä) N 3. D«s Müllers Garten . . . . . . . . . . ^ . 31 . 
6) V 4. Bei der 2ten Mühle, der Garten Und deelben 

Hoflage. . . . —. 17^ 
t ) N 5. Der Kamp vorlängst der Ober Wiek . . - - 18. 78. 
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,. ,Z) N 6. DieRaümde zwischen allen diesen Oämpen, als ^ 
^Hütung auf der Karte bemerkt, womnter' der 
Pfuhl am Fort Preußen mit gezogen ^ . . ^ 63. ' 78. 

d) N 7. , Ein Mßer K M p - . <,.! . . . . . . . . . 56. l 36 . 
Hiermit schließen die Extracte aus den im Raths-Archiv VochMbenen Ur¬ 

kunden und Syndikus, Redtel,gibt nun in dem Berichte vom 20: December 1776 
über die.schwebende Frage fein Votum dahin ab, daß, wenn die Kloster-Provi¬ 
soren sich lediglich auf die Balthasarsche Vermessung in Ansehung des Schmiede 
Gmndes und des Weges nach dem Mühlen Berg stützen, dieselbe zur Entfchei-
scheidung und Bestimmung der Gränzen den Interessenten unter sich durchaus 
nicht dienen kann, nieil die gedachte Vermessung, wie schon im Eingänge des 
Oerichts gesagt wurde, nur den Zweck hatte, den Abgang hes Stadtfeldes zur 
Fortification zu erweisen. Balthasar gesteht diesen^ Mangel der Eigenthums-
HräMen selbst in seinen Anmerkungen Mm Fold-
Cataster, Fol . 7tt,, 119,, 1Z0: da er, ausdrücklich anführt, daß' die Interessenten 
nicht angeben konnten, wem dieses oder jenes Stück Land gehöre; und Fol . 120: 
daß er wegen der Einthsitung von den Interessen nicht instruirt worden sei. -

Wondere M e n sind wegen dieser Vermessung im Raths-Archiv, nach Ver¬ 
sicherung des Registrators Gaffer, nicht vorhanden. I n denen wegen AbbrechUng 
des Tourney äß 1732, kommt hiervon, ̂ etwaZ vor; aber nichts, woraus zu beur-
theilen, daß der damalige Camerarius Neümann dem Ländmesser den Kämmerei--
und geMinen ^Stadt-FMdum nachgewiesen habe, vielmehr ist, wie es scheint, 
denen derzeitigen Laftadischen Gerichts-Vögten die Besorgung der Vermessung 
überlassen gewesene die denn auch selbst in verschiedenen Protokollen zu erkennen 
geben, daß sie. dybei weiter nichts hätten Hun können, als den Landmesser zur 
Arbeit anzutreiben. ^ ^ , - , ^ .^,,,,^ ,i> ^—^^^ '>^< ' ^ ^ ' . ! - ,̂̂ ,,!̂  
, Die vormaligen Provisoren des Klosters find dagegen stets zur Stelle 

gewesen; sie haben dem« Landmesser alles als K.loster-Fundum in der Gegend qu. 
angegeben, welches dann von diesem auch ohne Untersuchung, und weil die 
Mmmerei sich, darum nicht bekümmert hat̂  als lautere Wahrheit angenommen 
worden ist. Balthasar hat seine Register erst Anno 1757 übergeben. Also W von 
dieser Zeit M kann nur se iMia der Kämmerei gerechnet werden. Die Kriegs-
Iahre aber haben bis 1763, und länger, andere Befchäftiguttgen von so eminenter 
Wichtigkeit und in fo großem Maaße, ja Übermaße gegeben, daß man entfchul-
digt sein kann, wenn die worliegenbe Sache nicht eher zur Erörterung gezogen 
worden,ist.,, ^ .' ^ , ,-" , ' / ', v ^ ^, ^ - ' ' '^ ' ^ ̂  ,̂  ^--^.^ 

Z)aß bei der ZutheiluM des Balthasar an das Iohannisklofter wegen! des 
Fundi an den Ufern der Mer-Wiek und des alten Tourney eine'Unrichtigkeit 
obwalte, ist aus V I I I . N. 6. mit 
W M g . 78 Ruth, als Hütung d̂em Kloster Mgelegt wird, da NA I.<w I^m 
und Nr. V I I . schon bemerkt ist,' daß eme gemeine Tr i f t und Hutung m dieser 
Gegend sei, welche auch anfänglich zur Anbauüng des NeNn Tournchs vorge¬ 
schlagen wurde, wovon indeßMlthasar gar n i ^ erwähnt. ' ' 

Wird danächst ferner Rücksicht genommen auf das, was aä I. und I I . von 
den Gränzen der Stadt und ihrer Iurisdicton bemerkt ist: fo.kannman die Balt¬ 
hasarsche Karte vom Stadtfetde im gegenwärtigen Falle nicht zur Entscheidung 



annehmen, sondern das IohaHniMostev wNdö D in Eigmthllm an deck SGniede-
Grund, dem Mühlen Berge, HeM als H M n g aufgMhrten GM^ und anderen 
Stücken in- dieser Gegend erst erweisen M W . 

Bis« dahin aber bleibt die Stadt im Besitz, da 
M s Md WtzM< TeMtonum liegt, l Syndikus Redte! eriMert W , daß dw Pro-
visorey! HO Klosters sich von der Dierbergschen Mker^SHmiM^ itt dem Schmiede-

^) ejm Recognition anmaßen wollten, itznen^ solchesl aber m W boM'Rattze 
en wurke> wovon aber im H.rMv0' Ourias Aoten nicht äuWfinden; 

Wßrdew dre Provisoren deshalb ihre» Actsn zu produciren sich mcht entziehM 

W M s t aber! auch a ä , W . , ^ . W d M , daß vor dem SchmWe-GWch 
dG MeMWiel HaüsM Wstandech Ne mW ihrM HWeMO « M GäAen' gM»H 
eW MM/THe i l VersMen eingenommen HWM; und MZ "V. und V!^ W eViG^ 

Ws,, erMtliGz b<H obM au Win Wegê  nach den M ü W n ohM ContvadHtW 
^ W s t NaustMen v M s ' W U i M t e Mgewitzfen-M^ v > , 

deM K t n M ^ wo> der Me WournVy^ MmdM," tann- das' M o M .WeAer 
nHMHle Machen, als wo voMals N M Wchters HofsteVM geweM 

deDn AtzZmittMUg, dss KämmerAKamps auch üßMen M ü N w können die 
M M M M a d t M e äs 1693> wovon eine Coprs ä6 M38" vortzandew üOGie 

M , I H r e 1 W 1 , nebst dm dazu, gehörigen' Beschreibungen dienen/ wöM Otzr 

, ^Damib aber HiernachMe vöWgeWfttzergrmfung und»Nutzung der^Wider das 
Hönjgli Wswngs-OouvernemeNt erftrittonen UNchschM! uttd übrigsn' Wellen Nicht 
ayfgchalten und wol gar-durch! die CoAradiction der Provisoren des Mosters 
verejW wDrden> so ! überlW SWdikus > Redtel'' dem' Collegiüm:' sV bei' dem 

' Königl. Consiftorium Commissarien zu erbitten, interimistice zu regMtetz, daß 
d M MllHiftmt^ überlassen werde> (üoutra GrsäiwwL des UleiHsHen, Ebkcurses 
das Erforderlichß wegenl der Golzhöfe wahrzunchmew, und^ mW Ww Besitzern der 
neuest Haüser am, Mühlenwege die pM68taRä^ zu reguMMi da dann, Dwn das 
MoMy hjernächst seine Ansprüche nachweißt, demselben aNMÄ Restitutimt und 
Nexgütigung geschehen kam. i ^ > ^ ' ^ 

Aus diesen! Vorschlags des Syndikus Redtck ging das MkglstmtsHOllegium 
ein^ stlnt^eM,.21.^Deee^MW 17c76 w M e d M ^ 
M m M M i nnd< dem, Iohanmsklofter obwaltmNn Streitpunkts Bericht 'erstattet. 
Wa^Mat bemMe, chaß eine Ausmnanderstztzung ohne dss' EonWot iMs M r -
Mittelung wol nicht ins Werk zu richten sein dürfte, da die Provisoren des 
KlostM.,Heils v ^ AnfprüM aufi dw Grundstücke qu. 
gar zu> isehr eingenclmmM feien, Heils sie auch vMäs> vhne des Gonfiftoriums, 
als des Klosters vvrgesetzten AufsichtZMhörbe, Consens nicht hMdeln könnten. 
Einen^ PWzeH>! wozu, bemerkt Magistvat>'die ProvisorW, wie gewöhnlich D sehr st gstz f s i c h h s ch h 

^ PWzeH>! wozu, bemerkt Magistvat>'die ProvisorW, wie gewöhnlich D sehr 
geneigt, sind> wolle er Kosten geM vermeiden und 
Wch, Lage Her Sache? wegen diesck Vow cheM Mn ig l . FestungsiGsuverttement 
erstrittenen Plätze sei, solcher anPingiU zu machen so' Mmg sür' die' KWMre i 

*) Von dieser AMt°Schmiede 'erhielt der Grund seinen Namen. Die Wen legen bem 
t O B stets dM weiblichen A G l l bk " ' ' 
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M M ^ s K W M ^Wam> Da ein PrRM> die UlriMchen Trediwren, den besten 
VWchN davon MtzW'MrdH. D M es'kVcktne M M H r darauf an, Wie Magi¬ 
strat sdtzr GM OoMmisOHer M M i dM NWDchen H o M f e n der Stadt 
reMMM EiMMhM Mtzbiir zu Machen suM Ger CuraM der Ulrichschen 
Masse könne veranlaßt werden, sich entweder wegen eines höhern Grundzinses 
M tzem MaaHrM zu MrMichM, VNr H m die auf den Stadt-EiMthum 
gMachßen M W e n Gm HroHten Schaben der TrMtorM wegzunehmen. Geriethe 
WaZWÄ Met wegeA Ws GiWMhUWs « M smem NWle des UlriGchen Holz-
H M W SHMWe M u O mtz Hom Wh könne Wider 
die NlckMchN EOd^Men MchN mit BHWde vorMnomMen werden. Darum 
b tWt M a M M HW M n WwäHcken Vorschlag beim Eonßftorium mit der Bitte 
W AntvtG deWbM W gekeWgen, Mleich clber Wch dem OWster Nnen Eonsens 
zym ProzG Mechälb zu ertheilen> Mew er BchW vorlaNge, wozu das Kloster 
VereWgt W M M -der anzustMOldM UM^uchUW UachgMteseU werde. 

G i t t l W w M tzatM die WbiforeU« M KlVftevs M den Magiftrat ein auf 
die A t t M M H M beMMches SchMen eWhA lclffM, wock §ie mit dürren 
W M K MsGwchW, Me sie fchM sängst H M m Mgwöhnen Wissen, daß der 

ZMH bei htzr verzWrten gWichm AusemOrdersetzung wegen der 
3»M> M t H Obtzr-Meik Unter A u w r M des ONNverAemenO erbauten 

HMer bWbMtige Ven VM dtzMben M erlMNdbn OrknAzins der Kämmerei 
M d . Hisftr ArWvHu lM UMmch^ zur UberMgMg geworden, da sie in 

MMtz t , daß die Mbmer aufs RaHhMs gefordert worden, um sich 
H iMpMHten W Assen und mit der MMMevei MtiMß praß^tanclorum 

zu verMgew W e M «dMer HeÄckichM MaHWMsnW, »dem Kloster eine Hm 
zustehtzkde HebMg zu KMziehen, hätten dieserhalb 
M Her Mmgl . MegiWWg Mgbar M M M n Md ach rechtüche EMscheidung 
dieser Frage M protttzMn; u.s. w. Den P M i s WM würbe tzierMf unterm 
24. NecMWr 17W ^antwortet, daß bü dem Moster das NgenthAm des Fundi, 
wo Idie tzaüfer qü. GHen, Mcht zuMftaUden werde, und WrM Besitzer, weil sie 
innertzM dA M ä W N dm SMtgebwtes wohnen, Wch altemal des Magistrats 
MrichtsbarM und de^W bleiben, Provi-
svwn ttW MsäHe hätten, über die wegen ReMsirung der BesitznchnWNss der 
Plätze -qu. vom Magiftrüte getroffeNen VerMstüKüngen sich so sehr M ereifern, 
uttd Werde ihtten Ne WlfchicklichM, Unüberlegten Ausdrücke alles Ernstes ver-, und 
M zür BWbchchtüng der, dem Magistrate M PMrMe schMigw, AGung hiermit 
angewiesen. 

I n Her Khwt Wurden öie Provisoren des HchnUnis-Klosters — Schmidt, 
O. M. SelUVw, Voß —̂ «nterm 16. December 1776 bei dem Konigl. Consistorium 
dahin -vMstMg, VH, nnHdem ihre Grwarwng, MagiftratTs Werde „von seinem 
Wahn" Ue von -dem Königl. Gouvernement erstrittene Landung gehöre der 
Kämmerei, zurückkommen, nicht in ErfüllNng Wangen sei, derselbe Vielmehr auf 
ssweM eiZMNäWiM Verfahren bchMre^ fie genöthigt seien, rations wrdationi« 
A klagen/ wozu sie sich <?0U86N8üw erbeten. Sie führten dabei an, daß die 
Hebungen M OrUndgetd von den 7 Haus- und Hofstellen, welche dem Klosw-
streitig gemacht würden/ ungefähr 25 Thlr. betrügen. Das Consistorium ließ 
Mse UsrsMuug dem ZMgiftrate mit idew Wfchle zugehen, sich -pflichtmäßig zu 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 6? 
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erklären, ob und in wiefern er die der,.-Kämmerei etwa zuHchenden Einwendungen 
wider die, uon den KWer-Nprftehern geforderte, BeftimNUng, der Sräuzen 
dergestalt für erheblich halten muffe, 
einen Prozeß wider den Magistrat, als Patronen des Klosters, abgemacht 
werden könne. ,, , ! ^ 

Magistrat berichtete auf diese Verfügung unterm 4. Januar 1777 Folgen¬ 
des: — Wenn er bereits unterm 24. December a. pr.. M ^ W 
commiffarischen Untersuchung in dieser, Sache angetragen habe, so wolle KömiA 
Consistorium daraus entnehmen, daß Magistrat,<gar nicht gemeint sei, dieserhalb 
einen Prozeß mit dem Kloster zu ftthren> und demselben was zu entziehen, Mozu 
berechtigt zu sein, selbiges nstchweisen könne, Die beiderseitigen KartW, Matrikeln 
und Gränzbücher müßten Kämmerei und Kloster allerdings scheiden̂  und wenn 
die Provisoren so hätte Magistrat M mit. selbigen 
danach auseinandersetzen können̂  Die ganze Gegend der Ober-WÄ und wo die 
Mühlen stehen, gehöre zum Stadt-Gebiete. Alle die daselbst wohnen^ Wänden 
unter der Stadt-Iurisdiction> indem, wenngleich ProvisWen des,.Kloste.rs> als 
valszati des Magistrats,, die Streitigkeiten ihrer in dieser Gegend .wohnenden 
Müller entscheiden, doch Hie Strafgelder und andere Früchte der Oerichtsbarkeit 
von denselben der Kämmerei gehörten. Es sei derMchst bekannter Maßen «siatu-
tarische Bestimmung, daß, wer auf Stadt ^Fundo wohne, sich, M t dem Bürger-
Eide dem Magistrat verpflichten müsse. Aus diesen Gründen sei Magistrat also 
in alle Wege berechtiget, die sich, mit Vergünstigung des Köckigl. Festungs-
Gouvernements angebauten, Einwohner qu. auf der Oberwiek gleich den alten 
Einwohnern zur Ableistung des Bürger-Eides anzuhalten, und Provisores hätten 
deshalb kein M contMäickiM wenn auch, wie doch nicht zugegeben werde, der 
Grund und Boden dieser Leute Hofstellen ein Eigenthum des Klosters wäre.. 
Die Provisoren des Klosters stützten übrigens ihren.Anspruch auf eine,Karte, 
welche Anno 1746 wegen der.zur Fortification vom Stadtfelde abgegangenen 
Landung aufgenommen worden—-Me sog. Gouvernements-Karte nach Balthasars 
Vermessung.̂  — Diese entscheide aber, um es noch ein Mal zu sagen, in An¬ 
sehung der Privat-Besitzungen auf dem Stadtfelde nichts, und Müsse deren Be¬ 
stimmung nur aus den früheren Karten, sowie aus den in den Gränzbüchern und 
den Matrikeln enthaltenen Nachrichten entnommen werden. Es lasse sich Messen 
hierin ohne Vorlegung der entsprechenden Dokumente nichts deduciren. Darum 
wiederhole Magistrat seinen Antrag vom 24. December a. pr. wegen einer anzu¬ 
ordnenden Commission. 

Das Consistorium ernannte den Regierungs- und Confistorialrath Vogt zum 
Commissarius in der Sache und beraumte auf den 8. März 1777 einen Audienz-
Termin an, zu dessen Abhaltung von Seiten des Magistrats der Syndikus 
Redtel und der CamerariuZ Eggeling, von. Seiten des Iohannisklosters die 
Provisoren Schmidt und Voß deputirt wurden. 

I n diesem Termin bezogen sich die Kloster-Deputirten hauptsächlich, auf die 
Aussage der in dem Gouvernements-Prozeß abgehörten Zeugen, woraus sie 
erweisen wollten, daß Kloster Seits die. privative Hütung im Schmiede Hrund 
von jeher ungestört ausgeübt worden sei. So berichtete Syndikus Redtel M 
10. März 1777, indem er durchblicken ließ, daß ein gütlicher Vergleich mit dem 
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Klüster-Provfiorati selbst unter Vermitteluttg des Königl. Konsistoriums, nicht 
in Aussicht genommen werden könne. Darum sei es auf Seiten des Magistrats 
rathsam, Alles zum Prozeß vorzubereiten. Und dazu sei nöthig: — 

1) Daß nach der Karte von 1693 und der dabei befindlichen geometrischen 
Ausrechnung Mit Vergleichung der großen Töurmyschen Karte die Differenz 
dieser beiden Karten wegen der gemeinen Stadthütung längs der Oder bis 
PVMmernsdorf, und der Kämmerei- und Kloster-Kämpe auf dem cllten Tourney 
und längs der Ober-Wiek ausgemittelt, auch überschlagen werde, wie weit die 
Gränzen der Ober-Wiek nach der Ausrechnung von 1693 sich erstrecken. 

2) Daß alte Leute auf der Ober-Wiek, und sonst, ausfindig gemacht werden 
müßten, welche von der vormaligen freien GememhütUng im Schmiede Grund und 
oberhalb der Ober-Wiek Wissenschaft haben, und selbige vernommen werden. 

3) Daß^die Provisoren die Kloster-Matrikeln zu produciren hätten, um zu 
untersuchen, ob daraus Auskunft zu erlangen: 

4) Würden die alten Contracte der Kloster-Müller und davon handelnde 

> Wegen der Bestimmung zu 1) schlug Syndikus Redtel den Conducteur 
Mcher vor, wenn derselbe dafür zu gewinnen sei, da seine Geschicklichkeit von 
Vielen gerühmt werde/ und der Landmesser Andrea nicht genommen werden 
könne, weil die Ptoviforen des Klosters denselben schon adhibirt hätten. Der 
Syndikus vermuthet nach Anleitung der obgedachten alten Karte, daß das Kloster 
zu all' den Anlagen, welche es hinter dßr Ober-Wiek hat, nicht befugt gewesen, 
da'es in den Matrikeln und Gränzbüchern soweit selbige dem Raths-Archiv an¬ 
gehören, heißt, daß längs der Oder bis an den Biergraben gegen Pommernsdorf 
eine gemeine Stadthütung sei; daher würde — 

5) erforderlich sein von allen vom Kloster hinter der Ober-Wiek angesetzten 
Leuten ein genaues Verzeichmß aufzunehmen und dabei die zwischen ihnen und 
dem Kloster stipulirten, an Letzteres abzuführenden, prHßLtHliäa zu bemerken. 

6) Ist das Kloster mnerhM der Stadtgränzen zu keinen Zehnten, Strafen 
und sonstigen ^ruMdu8Mri8äict i«M berechtigt. Dem Syndikus ist es nicht 
bekannt, daß selbiges diesertzalb der Kämmerei jemals etwas berechnet habe; und 
würde daher pr0pra6t6Nw sow revidiren, als auch 
pro tuwro, allenfalls durch besondere Verpftichtung des Kloster-Rendanten und 
Anweisung des Raths-Anwaltes Und des Stadthofmeisters zur Vißiiance auf 
solche Fälle, der Kämmerei ihre Gerechtsame zu wahren sein. 

Diese Vorschläge des Syndikus Redtel würden in der Sitzung des Magistrats 
vom 11. März 1777 zum Beschluß erhoben, und demgemäß die erforderlichen 
Anordnungen zur Ausführung derselben getroffen. Ob sie aber wirklich zur 
Ausführung gekommen sind, erhellet nicht, denn von jetzt an ist eine große Lücke in 
den Acten> die erst in dem Jahre 1786 mit. einem Bericht des Kloster-Provi-
sorats — jetzt Müller und Stoltenbürg -— an den Magistrat vom Z5. October 
geschlossen wetden. Aus diesem Bericht geht nun hervor, daß — ^ 

Es zur Beilegung der I r rungen zwischen Kämmerei und Iohann is -
kloster wegen der Gränzen der gegenseitigen Besitz-Ansprüche nicht zum Prozeß 
gekommen ist- sondern dieselben, muthmaßlich unter Vermittelung der Pommerschen 
Kriegs- und Doinäinen-Kammer, sowie des Pommerschen und Kaminschen Con-

^ 67"-
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sistoriums, als der vMeschtßy H M A ) WMchtsbetzöchM. deK, MWftzats^ ynd 
des IoKannMosteO — tzndßch aW M , Mai 1786 durch AewAlißW Asei t ig t 
worden sind. Es exgiebtHch niiMlich daß,— 

- 1) dem KWer das Mßtzrecht an dem GchmiM-GWnd ynd an 3 der 
unter Äuctoritäi des FeHuM^-UouveMsmen^ bei dßr OberwW vergeNeyen 7 
Baustellen, , , " , , , ^ > , ^^^ ^ , ' . ^ . ' ^ ^ 

2) der Kümmeret dagegM das PesiWechh an dLtt NNchschen HpWöfen md 
den 4 übrigen BaMellm zWrMnt MrdM M. 

Demnächst kam es M SDache, «>g§ die anH HM betrMenden OrundWOn 
entspringendM NutznnZM -^ . beWen§ m M Thlr. jäWicher ^ Reeognition für 
den Schmiedegrund, h.esgMchen M d« Alrichschen HßlzhD, 15THl r . i n ,GMe 
und 1 Thlr., Cymant betragend, so nM in A-^3 T W . GWndgeld für zede der 
HausftMn ,— welche M 1?ßß und feMrey IahLeNj von deW Festungs-
Gouvernement bezogen worden waren, n M den PMMWtngM der Cc^bMtH-Ordre 
vom 22. I M 1776, der W W W M , beM dem HohaMDlloMr, erstMt werden 
mußten. Als nun aber der Magistratz hie FMdeMM ^ 
höchsten Iustizstelle, dkr K W A ReMruyg, vor dMn Forum der Prozeß mit 
dem Oouvexnement d r̂ Festung M M ß b t Wte^ tn Anregung krachte, cynWMi-
cirte die Regierung hie betreDtznde WHellWg d,es Niggistrats« untzeM ß< FchWG 

"1778 der Königl, Kriegs uyd DoMaineMmWer Mt dey W ß M n g : daß;, da 
diese Hebungen, weMgstenZ zunr gröMen Theil mcht MW GonvWNMeNts-KttW 
geflossen, sondern zum BesteM dey Garnison-SchulW verwMdßt Worden seien, 
es gerecht sein möchte^ den- Magistrat zur EnDagHW auf die li-qui-
dirte Forderung M ermächt.igen< M s geschah deM auch dWch KamMer-
Verfügung vom 28. Februar 1778, welche wegen des Ausfalls an der,̂  bßi her 
Kämmereikasse als Rest aufgeführten, Einnahme zur IuWcation der Rechnung 
diente. I n nothwentng, 
bei der Kammer unterm 21, W H 1778 anzufragen, wie eß mit der S<uhe ftche, 
worauf die Hammer am 10. Heß fol̂ enHen Monats Mai erwiderte, daß, weil 
der Magistrat seit der GerfügUW vom 28. Febrnar nicht, wieder vorWllig ge? 
worden, er sich wol derFordernngan das Gouvernement gänzlich bogeben habe. 
Darauf entging Seitens der Hegierung an den Magistrat am 3. Juni 1778 die? 
Verfügung daß auf, Aeses Anschreiben der Kammer die Sache für beigelegt ange¬ 
nommen und die LöMung^erselbM in. der Liste der schwebenden Prozesse ver¬ 
ordnet worden sei. Oeim Magistrat wurd^ ^ 
geschrieben. Auch, dsts Klofter-Provisorat, welches auf sewM Thml 271 Thlr. 
zu fordern hatte, worauf jedoch 60 Thlr. aus der WriMchen CreditMasse gezahlt 
worden waren, heduMef indem^ es die HoffMNg WfgGeben, zu seinem Gßlde zu 
kommen, für seine Rechnung Mer Nicherfchlagungs-AWorisatiON von G M n 
seiner Königl. AuMchtsbehöröe, deŝ  Conslstoriums, als ÄNsgabe-BÄag^ dm W 
vermitteln es erst im Jahre 1786, beim< Wagiftrote den AniVag stellte. Per 
Magistrat ließ viertchalb IahM 
ruhen; dann erst, nach ÄblWf M e r langen Seit wurde er unterm 27. Januar 
1790 beim Cqnsistorium, vyrsiMg. M j e M zunächst die RestforderMgi 
des Klosters zum BetraM von 21,1 THr. beim Oouvernkment geltend, von d M 
jedoch die Erstattung der erhfihenen NutznMn „weil diese 
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N u M n g e n nicht zu einer gap Gicht vorhandenen GoHveWeMMtsMMß, sondeW 
zuchHrrvat^s^Dl des damMigM Ooutze^ 
wqr inzwischen gestorben unh seW Wnehmer, von denen allei^öas, Kloster, die 
EMaMng j M r , N u t z M M fordern konnte, lebten außerhalb < dMlMymgl. 
^aaten^ daher d ^ EiMehungz der Restforderung, möglicher Weise Ws hem Wege 
beß DrMeHtz, Wt vielen WMaüstgMten M d großen PchwierigDeitM uMunden 
gewesen fern wuche. . ̂ , Unter diesen Umständen fand ^ das Königl. ConMorium 
kem AchenSn, die Forderung, des Klosters, niederzuschlagen, Mvon der M s t M 

M s t H f vom 30/Wrz 1M0, BehuM MeiteM WittheilMg 
H r s t ^ ) vmachrichtigt wuM^ 

Hiermit schMen die, Wen in Betreff der Irrungen zwischen dem M M 
und dem Kloster-^rovisorat wegen der gegenseitigen Ansprüche an das Eigeythums-
rechtz der von dem Königl. 
IMMgeNz m denen dW Provisoren des Klosters sich zu vielen gchMgen Wße-
rWgen lHWMey, ließen., 6ie voui Magistrate, als PatrM des)KloDrs>,-haHßr her 
M M e . UMge^etzte her Provisvxen, geahndet werden müßte, was jedych in aller 
Ruhe und der, mMeften Fmm geschah M ist dies ein ltemer Beitrftg. M 
Geschichte der Gemeinde-VeywalMng, wie diese vor 1W Jahren, gehandhM 
Mrde,,, , , ^ , ., , ., ,^ / ' ^ .. , , - / ,̂ ,^ ^!)^> ^ <^ " ^ . 

. Nuh^ diesen VMtzandlMgen SmMW in dem näuHlichen Men-VoluWn noch 
andere SchMstückH vor, welche über densMen Gegenstands jedoch nach anderer 
MchtUW Auskunft geben, freilich nicht M klarer, M M c h h des Husa,M5nen.tzstngs 
dex Hinge, doch aber immMhjn von Interesse durch, die Mdeütungew, welche sie 
über GewesMZ in vergMgenen Tagen, die fast 100 Jahre hinter der Gegenwart 
lißWn, enthält. Den Zusammenhang und die Veranlassung^ zu langwierigen 
Hrei t igMen lernt man weiter Mten^ nach AMeitung Mes andern;'Actew-
P^plumens kennen, dessen Inhalt die hier W erwähnenden Actenstücke erst ins Helle 

,st ,̂  / 
Oas e M dieftr Schriftliche ist eine PorstMung der'„Mnigl> 

CommMon" zu Stett ins - - Mterzeichnet Jordan 7^ 
g / W . d Vomainen-Kammer vom 6. Januar 17^7. . I n dieser̂  VoMellmg 

heißt es^,— , .,', ^-,.^, ,̂  ^ '^. ^ ,'. ^ ', ^'^^', . ,^ îî  
Die HaMMr werde M erinneM -^ 1) daß von dem H Oriegs? und 

DyMllMnratl) Wrjch, und m der Folge v « der Ulrichschen CrchitmaM einM 
i n , der worauf ehemals BüxgertzaWr MstaNden-, die 
aher wegen Freslegung de rGeWts - und Schußlinie vom Fort PMheu nach 
der Oder, chen/dieser fopMMtörischen Rücksichten .Halbes Wien abgebrochen 

^) Friedrich I I . stiftete die Bank zu Berlin als Giro- und LeihbM burch. EdM vom 
Juni 1^65 und dotirte sie mit einem Stammkapitale von 8 Millionen Thale'rn aus 

Schütze — 3 Jahre nach dem 7jährigen Kriege!, Vur«ch Edikt vvm 29. October 1766 
chgtß.Er: dißselhe zur Emission von Banknoten und zur Errichtung von, Iililllflnftalten 

in de« Landes> so denn auch, zu Stettin im, Jahre 1769. ̂  Diese 
Filiale wurdM Anffings „Banko-Commissionen" genannt, in der Folge aher, wie noch jetzt, 
MMConchWtze". Mch einem Bestände von110 Jahren steh^ die „Königl. Preußische Bank" 
eben jetzt, , Deoember 18?A, auf dem Punkte in einer „Käiserl. Deutschen ReichZbanl" auf¬ 
zugehen. — Wie es den« auch- durch Gesetz geschehen, ist-! (Anmeck Juli 1875.) 
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werde« ütüsftn> bisher zum Holzhofe Mit benutzt worden feien; — 2) daß in 
Ansehung der ' Iur isd ic t ion über diese Plätze zwischen dem Gouvernement der 
Festung und dem Magistrate der Stadt Stett in S t M entstanden sei, der auf 
allechöchsten B e f M untersucht und endlich zum Nachtheil des Königl. Gouverne¬ 
ments entschieden sej; ^ - 3 ) daß die Königl. Banko-Kasse wegen eines von dem 
« .U l r i ch begangenen Unterfchleifs über einen Defect von 72.080 Thl r . Kapital, 
excl. der Zinsen, mit in den Ulrichschen Concurs gezogen worden, dieser Concurs-
Prvzeßp welcher, wenn einige Eteditorett, und unter diesen hauptsächlich der 
Stettiner Magistrat ein billiges Verhalten geäußert, füglich zum ungemeinen 
Vortheil der Masse überhoben werden können, ist indesseu nunmehro endlich auch 
r M M s priori t l l t i» dahin rechtskräftig entschieden, daß die Königl. Banko-Kasse 
diß P r i o r i M bchält.^ 

Be i diesem Contmrs-Prozeß hat sich nun auch der Magistrat, Namens der 
Stadt M d der Kämmerei, Plätze als unter seiner 
Jurisdiktion stehend zurück verlängt. Es ist auch hierauf rechtskräftig erkannt, 
daß der Magistrat i n priiuo elassi anzusetzen, in AnstehUng des Grund und 
Bodens der auf der Oberwiek angelegten zurück geforderten Plätze, wenn derselbe 
zuvor sein Eigenthums-Recht daran nächgewiesen hab> 

, Ob nun gleich der Magistrat txn ihm auferlegten Beweis in OonMiLv 
Noch nicht ausgeführt, da bei dem zwischen deck Gouvernement und dem May i -
stmte instruirten separaten Inrisdictions-Prozeß lürkäitors« nicht a ä M r t wordey, 
so ist, wenn man auch annehmen wollte, daß diese Jurisdiktion dem Magistrate 
M c h ' M H Oouei'Miwrß» nicht abgesprochen werden möchte, dennoch nicht weiter 
anzunehmen, als daß die Besitzer der qu. Plätze, welches die Mrichsche Masse, 
und in sNdtu anjetzt die Königl. Banko-Kasse ist, (als welche die ganze Masse 
wegnimmt, und ' noch lange nicht befriedigt ist) dasjenige Grundgeld, welches die 
ehemaligen bürgerlichen Bewohner dieser Plätze dem Magistrate entrichtet haben 
erlegen müsse. Hierzu ist die Banko-Kasse erbötig. — Aus dem Verfolg der 
Vorstellung geht hervor^ daß der Magistrat von der Banko-Commission ein weit 
höheres GrundgeN beansprucht hat, als bisher erhoben worden. Die Eömmiffion 
belegt dies durch eine Verfügung des Magistrats, von der sie der Kammer eine 
Abschrift einreicht. Diese Abschrift fehlt in den vorliegenden Acten, was überhaupt 

' von den übrigen 4 Anlagen der Borstellung zu sagen ist. Groß jedoch muß 
der Betrag gewesen sein, den der Magistrat verlangt hat, denn der Bank-Com-
mffsair Jordan nennt, „das Ansinnen des Magistrats ein schrankenloses." Weil 
NUN gegen" dieses ^Ansinnen" remonstirt worden, droht der Magistrat mit gericht-
licher Klage. „Es ist nicht zu glauben, fährt sodann ^ic. Jordan fort , daß die 
Kammer, welche schon ehemals die Mißbrauche des Magistrats kennen gelernt, 
die zügellose Prozeß-Sucht des Magistrats gestatten werde. Es verläßt sich der-
W e darauf, daß er auf Kosten der.Kammern immerfort prozefsiren dürfe, und 
unter dem Vorwanse der Kämmerei Vortheile zuzuwenden, scheinen alle Anlagen 
nur dahin gerichtet zu sein, die Gerechtsame der Gemeinde zu beeinträHtigen, dem 
Syndikus und dessen, Bruder aber Perdienste H 

Weiterhin heißt es in der Vorstellung: — Das Königl. Häüpt-Banko-
Directorium sei von dem Zusammenhang der Sache auch in Rücksicht auf die bei 
diesem Concurs-Pwzeß -verübten vielfältigen Chicanen hinlänglich unterrichtet, 
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und es stehe zu besorgen, daß im Fall einer Fortdauer des verwegensn Unter¬ 
nehmens des Magistrats bei.Sr. Königl, Majestät ,des. ehestens die. unange¬ 
nehmsten Verfügungen extraHirt werden möchten, wozu die Königl. .Banko-Com-
mission es ungern kommen lassen möchte. Abseiten des Haupt-Banko-DirectoriumZ 
werde nichts als Gerechtigkeit verlangt, es könne dasselbe -dabei sich aber auch 
um so weniger einen Schritt nehmen lassen, weil dadurch nicht/nur. das Königl. 
Interesse, sondern auch die Gerechtsame der Stadt Einwohner übervorthejlt werden 
würden. Die Banko - Commission ersucht demnach die Königs O'xiegs- und 
Domainenkammer au? das Inständigste zur Aufrechthaltung der, Gerechtigkeit 
und Beschirmung des Königl. Interesse, dem Magistrat den gemessensten, Befehl 
zu ertheilen, sich mit dem auf den qu. Plätzen haftenden Orundgelhe, so wie 
solches ehemals von den. Bewohnern -dieser Pliche erleget worden,. M begnügen, 
der Wichschen Masse, oder vielmehr der Königl. Banko-Kasse auch darauf einen 
gehörigen Grundbrief ausfertigen zu lassen, und dem Magistrate alle ferneren 
pOzeßüalische Weitläufigkeiten nachdrücklichst, zu untersagen. , .,, 

c Die Pommersche Kammer ftrtigte Me Abschrift dieser > Beschwerde dem 
Magistrate unterm 11. Januar 1777 zu und schaltete in der bezüglichen Verfügung, 
folgende Ermahnung ein: -„Nun wollen Wir euch eben nicht dw Hände biMen, 
e M mit dem erstrittenen Eigenthumsrecht an dem Fundo der HoMöfe < veMuM 
denen Gerechtsame, in Entstehung einer gütlichen Vereinigung, weiter auszufHrm/ 
jchoch euch hiermit aufgehen, einen billigen Vergleich. einem kostbaren Prozeßez 
dessen Ausgang immer ungewiß, vorzuziehen, und dazu euch nicht abgeneigt 
finden zu lassen, jedoch vor Vollziehung,besselben zu Bewürkung höchftW Appro¬ 
bation zu, berichten. Sind euch, mit Gnaden gewogen." ' . -^ 

Der Magistrat -verfügte hierauf: — Es ist wiederholentlich dieserhalb 
beim Königl. Consistorio Vorstellung zu thun. i>6cr. Stettin in 86Mw «den 
24.,Januar 1777. ^ , < , . , , ^ „ ^ , ^ , . ^ / ^ ^ . ^ ^ ' ^ 

, Der. Fortgang dieser Angelegenheit fehlt in den vorliegenden. Ucten.Wum 
dern muß man sich über die Sprache, die der Bank-Commifsair Jordan in seiner 
Eingabe an die Königl. Kammer führt, über die beleidigenden Ausdrücke, die er 
sich über den Magistrat, über die an Verleumdung grunzenden Ausfälle, die er 
sich gegen den Stadtsyndikus Redtel erlaubt. Das Unschickliche dieser Sprache hat 
auch die Königl. Kammer bemerkt,, wie man aus ihrer'Verfugung an den Magistrats 
zwischen den Zeilen lesend, herausfühlt. Zu bedauern ist es, daß in den Wen W 
Schriftstück fehlt, welches über die Forderungen des Magistrats Auskunft geben 
würde. Muthmaßlich sah der Magistrat die Banko-Commissiön als ckne juristische 
Person an, die verpftichtet war, das Bürgerrecht zu erwerben und den Bürger¬ 
schoß zu entrichten, dem jeder Bürger von allen seinen Gütern, beweglichen und 
unbeweglichen, unterworfen war. Der Bürgerschoß war eine Gemeindesteuer̂  die 
der Magistrat von dem Einkommen eines jeden Bürgers und Einwohners „laut der 
Stadt Constitution, so alljährlich 2 Mal öffentlich llbgeWn Wrde" erhob; wie 
noch heütedieser Schoß besteht. Die Art der Einschätzung des Einkommens war aber 
anders, wickin unseren Tagen: jeder Bürger schätzte sich selbst ein, und nahm die 
Richtigkeit seiner Angabe auf den von ihm geleisteten Bürgeret. Unabhängig vom 
Bürgerschoß war die Abgabe, welche in der Ober- und Unterwiek unter dem 
Namen Wurthzins, fpäter Grundgeld, Grundschoß, von den Haus- und GartensteUey 
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gezchtt Mddm iMlßte. Nur, M dieser W M e glaubte dieMM-CömWssion ver-
ftichAt zu fein> Nicht zum GüWHchVß, was doch offenbar auf einem Krrthlrme beruhte. 

Mtitzgen m dem'hier benutztek UetenMMmM koH Mige ÄctenftüM bor, 
über das VeMochene Oerhattniß des BanMnftMW zur Mt i fHen Wer-

ntz'eiMZjes Licht verbreiten kann. 
'! Wer M a M r a t deicht am 11. DWemVvr 1776 bei GrhöWenFusMelle der 

KöniS. PrMßl. PsntMrsHen Regierung, eine Borstellung ein wegen der Mtz-
ungen 'Uon'chen> der Stadt M M m und dem Mhännisklofter Mftehettben Plätzen, 
WelcheHMls^er KriegsrOH Ulrich VesHenHat. Wiese Vorstellung wird «von der 
RWebung d̂em MiminätraH! Gr-cmow, als Anwalt der Banko^Mffe, A NVschM 
mit def AüssüvverUkg zWgbfßVtigt̂  ßW über dieselbe binnen 8 Mgen zu erklären 
d d O e W cher iOanco^WOe nuMWtzr rWZkräftig Mftche uM sei'der 

der N M e die naHstehenden Gläubiger k W M MbMß kinkmen 
Der Criminalrath MHann NdgiMw OMnvw ^ MHpricht b i e f t r W 

rung durch chen Bericht vtztt luv IaMar M7?, in Welchem N r M i M g Ves Ma 
W M W M NnbNtz M d MgereH«t Henännt Wird. Mvörderft habe 8er M a M M 

ie Wßchsche WeditNaW moch Har nicht ausgeführt, bch M We I ü M 
^übW^Me qu^ PAtze zustehe Der tzwkschtzn dem MagistM uW 

KbltiA GefWMs^OoMerReMent borgMefene Prozeß sei rss jüter M W 
DPGrOiWrM smen bei die^M Verfahren tticht Mit vorgeladen und initPtt t<inW 
Ke Äe M s W n d M GMVernMsnt üttd Ĝ  ergangene Entscheidung Har 
nicht, M d O n eŝ  m M Re MMch in ^citis V M -
eur8U8 gehörig erwiesen werden, Md da solcher Beweis noch tticht angetreten, 
fo GW er: ^WMMW 8W6r ä68Hrtion6 anzuberaumsn. Gesetzt M r , dH auch 
solcher GMeis> wie wirklich n̂ rcht ist, schon für unhM'Ngt MMttHwen> 'so sei Mb 
bleibe des Magistrats-Verlangen höchst ungerecht. Er habe selbst in M M g Nciui-
Mt iMi8 NMens her S t M auf Zürückliefemng !der qu. Plätze Nur HWhalH ange¬ 
tragen/ weil solche PUtze zur Stadt und unter die Jurisdiktion des MagistMs 

^) Dieser Name erinnert den Herausgeber des^L.-B. an einen Wann Fluches Ntiwchcs, 
de r inHerM vor W48 M den bekanntesten, Md von asten SchWftellern, GameMich dßn po¬ 
litischen und Tages-SMiftstellern, gefürchtetsten Persönlichkeiten gehörte. M WM der mit H M 
Censor-ÄMte bei dein Königl. P^lizei-Prästdiutn ^u Berlin betraute geheime NegierungMatH' 
Grcmöw, der M°rch 'die strenge, doch gennssenhllfte Handhabung seines Mwi«bigM Amteß litt 
Kreise derDublicksten eben keinem Freunde hatte, weil er manchem Preßunfug Vechtzeitig Mvot-
MkoHmen veißand, bald'in Herber, »bald in milder Form. Dam.als gab ,es in Merlin M r 
3 täglich erscheinende Zeitungen: Die Vossische seit 1722, die Spenersche, auf FniedrMs HI. 
Anregung seit 1740, die Staatszeitung, unter Hardenbergs Wegide, seit,/18i6; die erste die 
IeitUUg des Berliner Klein-Bürgerthums, die ztveite die Zeitltkg der Gelehrten ftNd der ge¬ 
bildeten Stände überhaupt, die Staatszeitung, unter des geistvollen Stägemann Oedaetion >ge-
gründet, die Zeitung,^der diplomatischen und, ariftokratischen,Kreise. Unter Epikers,Wtuyg>, 
seit 182,7, hatte die We,nersche.Zeitung trotz 
Alexis Schmidt's tüMiger Redaction, von Spiker's Erben niM aufrecht erßalten würde und 
g'Wz verloren M g / Äs dieselben ihr B eine Gesellschaft von HeWWntiern 
veraWerten. Bon^da an Hat es keine Speneirsche Zeitung Mehr gegeben,'«und ös -ist unerftkd-
lich, wie Gchmidt's Nachfolger in der Redaction die alte Firma jstch anWaßen ßoynten. Mb 
d s llbäht Z i t ts td 1846 di B l i Z i t Z h l l di d Cl ch, ch chfg F jstch ß ß M 
den s llllbewähiten Zeitungen entstand 1846 die Berliner ZeitungZhalle, ,die d,er Clief her 
Seehandlüng, Minister Rottzer gründete, um als Organ zur Abwehr der maßlusen Angriffe 
zu dienen, denen das Ressort' seiner Verwaltung ausgesetzt war̂  
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geMren, beW. Wen. HZ M Mo v o n M uMVVrÄwti^ oder 
Mem Mmmewi-OUte, Amdtzrn bon MW soWn Sache dle Rede, wolche einem 
Dem GUwotzner der Gtadt gegM EAMMZ bes gHöriW« GruWgeWes zum Ge-
ihrauch ewg«rMmt ÄerbM m ü M UM so WßM GW MllMrat^eftlßt«fei> wüste 
^aMsteßleii m der O t M auf WoMs MszM^M^ sben/someMIPerulögeHr solches 

AnsehMg iwr W. wüstM 
idcßfK tzon >den H W M M BMiHnckn erlVZten GMftdgßMs §si die Kömgl. 
^KM erbWg, -Mb De AM '«sHH Mettfälls ßeWek> d>rel etzemäls an das 

^ .MOiHtsHn IN Wlr . 'aüch Hmfürö Am WaMrttte GbMragen; 
zu Wchverem Mbßt -Werde »sie nHt angMnDw wevden können. ' Was Magistrat 
ivlM UWochWMZ Wd DMölirilNg ßer NnUgen" M f W Pl^^ Höfen ätHere, 

et i M twol MchalteN, und Oütde'ihm -VieH RnterttchmM cheüer M stechen 
n.' Wä<on M PlGe WH WWbH KDMewi- jM> Ncht b M H 

Wvgbkschaft zustHeyde LichensMftM, D wGde MagiDat doch 

nicht GW Müwtn, lfMiem auch bMitm - M « N , s«Mt den 
W W 'ftch HM. -Es ist bckessenMchtÄbzlHhe^ Ech dem M W f t M Äur wvm 

gelegen sei, einen neuen Proceß über die 
M g M e , MHernHie M 
gy H a M W MnHM. Man Mfte erwackon^^wie wW i»cklMCBstrat iŝ me M-
HerechtM NmttahMaM und M m ProMkostMWeBHwMdung^ treiben wMe> und 
d W abhMgen, .B? und m :wHe ffeM? sbei zkem MgehrMgonen nOsn 

W g W-n iWche, >dWch !Oe jgshörigM Wege Gr l Kön-igt. Majestät 
ersW Me MMMÜche ö.es SMiner Magistmts in mn HeNes Licht 

M st MiUnnalrach Oymow Mttet dmnnach: Disfe Heine HOärung hWN 
iMagWstte M Abgabe seiner MMven ErMruUg zu MWNUmicirM und W so-
f dMM ErMg seMM Anechieten nicht angemesselN D n ^ M e , Mer die rechtliche 

d d F m M a M r M 
M , anzusetzen. Mas mndlich WigistriZt in UnsetzUWg bes Stätte-

M W W Merall nicht M reimen. O^aube er ein Recht zu 
H «sKlcheßisWdeM zu Wmen so Msse zer/Hch cheshalb deichenKaufleüteN, die 
Holz auß,Hze HEe tmibe keinen 
WzhayMl, und kieMtigM Besitzer der.HöfeHN mnb ftr Hch. Könnten dWrtwegen 
Mch M D beftjmMn,, M chqs Hußetzen ldes Holzes Kme ZuftiGge Sache ßei und 
zwar Ucht Mr M AnschWg .der Z M des AuMWs,sonhelrn auch in Ansehung 
Her HerHM/Me M s HuHch ^ ^ 

We KHWgl. Mgierung von »PomWern erthMe deM M. Omnnw auf die 
chW H M O MteW M . ZanuM H7M MgeOe NesöMion:— 
D a jMlMatziftWte zund ^em FoHannisMofter chiesslbft idMch ̂  die Eabinets-

Ochye V M M . M i 577,6, Wch deM Antrage der Regierung Wd her Kammer 
Me ißhßMligen Wrichschen Holzhöfe M ihre .eigeMMmlichw Grundstücke zu¬ 
gesprochen, und dem Gouvernement als dem ^.utori des Ulrichs das Ngonchmn 
YerWen MerkWN.t wqrden; .so Mgt von Mbst, ' dG auch , W .nur von dem 
H o M W M n t Bem Mrich^ M e i W Recht M jdieftn D^tzm, Mosern es aus 
dessen Gläubiger gekommen, gänzlich erloschen ist, ohne daß der Magistrat und 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 68 
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das Kloster annoch ihr Nigenthumsrecht gegen 
ausführen dürfen und ohne eiymal darauf zu sehm,. daß, dom Mminalrath Gra-
now, als gemeinschaftlichen Anwalte der Letzteren von der verordneten Commission zur 
Untersuchung dieses Jigenthumsrechts unterm 10. Januar 1776 besondere Nach¬ 
richt gegeben worden, um bei derselben die etwaigen Gerechtsame der Masse wahr¬ 
zunehmen, und daß derselbe dieses M thnn nicht für nöthig gefunden. ^ Ist 
aber nunmehr der Mstgjstrat und das I l o M r Eigenthümer ) ion, diesen.PWen, 
so versteht es sich von selbst, daß es.auch beiden unbenommen fein müssen mach 
ihren Gutbefinden ihr Eigenthum rechtlicher,Art Zach zu .nützen, und daß daher 
das jetzige Gesuch wegen.eines anzusetzenden Desertions-Termins über den Be¬ 
weis: daß dem.Magistrat die Gerichtsbarkeit über die Holzhöfe zustehe, ganz 
unstatthaft sei, da^ dieser Beweis noch nirgends eröffnet woMen,'und ohnehin 
zur Ausübung des entschiedenen EigenMmsreHts ganz unerhehlich bleibt,^^ 
Eben so wenig ist das zweite Gesuch zulässig ̂  daß̂  doch erst ̂  ein < Termin zur 
Ausführung der dem Magistrate als Gerichtsherrn zustehenden Befugnisfe mn 
diesen Plätzen wider die Banko-Kasfe angesetzt werhen solle, Wdem. nicht diese/ son¬ 
dern respectiye di.e Kammer und das Consistorium berechtigt ist, auf Hie ordnungs¬ 
mäßige, Ausübung der dem Magistrat und dem Kloster zustehenden Befugnisse M 
ihren liegenden Gründen M sehen. ̂  i , ^ , ^ . , , 

Magistrat war unterm 6. November 1776 bei Mr Königl. Regierung um 
Extradition sämmtlicher Gouvernements-Concesionen wegen der Wrichschen Plätze 
vorstellig geworden. Die Regierung hatte dieserhalbl sofort an die-Banko-Eom-
misfion verfügt, die darauf erst am 9. Januar 1777 berichtete, daß. diese Concessisnen 
den'4. Mai 1773 bei der von dem Schuldner gescheheneu Nberreichnng feines 
Vermögens an die Königl. Banko-Kasse, vom vßbiwi-k comwulii an bas-Kömgl. 
Haupt-Banko-Directorium zu Berlin abgeliefert worden, und'-daß es auch'nicht 
abzusehen sei, aus welchen Grunde 
Documente ausgeantwortet zu verlangen, da solche eines Theils ihm nichts 
gekostet, und andern Theils man auch noch mit ihm über die etwaigen ander¬ 
weitigen Grundbriefe einig fei, er i auch solchen in Betracht des ehestens von 
höherer Hand werde verständigt werden, und der Magistrat demnach Mit seinem 
Gesuche von der Hand und zur gewissenhaften Beilegung der Sache und Unter¬ 
lassung aller streitsüchtigen Anregungen anzuweisen sein dürfte. — Königl. Regie¬ 
rung ließ eine Abschrift dieses Berichts dem Magistrate unterm 11. Januar 1777 
zur Nachricht zugehen, ohne irgend eine Bemerkung hinzuzufügen. Welchen Ver¬ 
lauf diese Angelegenheit genommen ist aus den vorliegenden Acten nicht zu er¬ 
sehen. Sei aber noch angeführt, daß die K M 
Nlrichschen Creditmasse mittelst Mandats vom 8. November 1776 angewiesen 
hatte, in Gemäßheit des § 111 der ConWrs-Ordnung, dem'Magistrat 15 Thlr. 
jährliche Grundzinse in Golde und 1 Thlr. in Courant, 'in so weit sie rück¬ 
ständig, zu bezahlen, die jährlichen 20 Thlr. für den Schmiede-Grund übst an 
die Vorsteher des Fohannisklosters selbst abzutragen. —" Hiermit schließt das 
Volumen — ^ , :. < 

lAota Ourias wegen der zwischen der Stadt Stettin und dem St. Iohannis-Kloster 
streitigen Glänzen auf der Ober-Wiek. Tit. VI, Sect. Wüste Höfe. Nr. 66. 

/ "1777, F b ^ ^ 
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aus dem die vorstehenden Verhandlunaen entlehnt sind. Sei noch angemerkt, 
daß demselben e i n — ! 

„Plan von den zwischen dem Gouvernement zu Stettin einer, und dem 
Magistrat auch dem Iohannis-Moster anderer Seits streitigen' Plätzen auf der 
Ober Wieke, copiret und gezeichnet MM86 «sanuarî  1780 durch Meyer, von 
dem GWyschen Orig. Plan i i i aöt. Mz . Vol. 2, i. L. NaF. 6t Ioh. Klost. ./. 
Gouvemement pw. M Ä i M ^ d. UlrWche^ H 

^ angehängt ist, der> in einem MänWabe von 1 : 3000, die ganze Gegend 
zwischen dem Fort Preußen und der Oberwiek bis ans Glatt's der Festung nach 
deren damaliger Ausdehnung auf dieser Seite sehr ausführlich und anscheinend 
mit geometrischer OenaüigM'darfteU. Der Plan ist insonderheit auch für die 
Mfchichte der Fortification von großem Interesse. Man sieht auf dem Plane 
die ' ehemaligen Gustav Adolfsche - Stetnfchanze, die einen Wken Theil des 
südlichen Hauptwalls von Fort Preußen eingenommen hat; man sieht auf der 
Feldseite des' Schmiede Grunds die verfallenen Lünettett des Schwedenkönigs, 
und auf den Gustav -Adolfschen HauptwaÜ, der im letzten Kriege, 
dem 7Wrigen, erhöhet, verändert und verbessert worden ist, und der sich von 
der ObeMek auf der Höhe fortlaufend bis M den Hauptwall von Fort Preußen 
erstreckt. /Weiter siad'twärts sieht man das im 7jährigen Kriege auf Klöster-
Fundo aufgeworfene und dem Kloster zurückgegebene Rettanchement, wie es sich 
vom OläNs der Häuptfestung bei der Oberwiek bis an den Wall des Forts 
Preußen erstreÄet hat. Zwischen diesem Retranchement und jenem Gustavschen 
Hauptwalle liegt der von dem Festungs - Gouvernement angegebene ?1ac6 
ä'^rM68' der Gustav Adolfschen Werke. - Innerhalb dieses Raums ist eine 
Kloster-Mühle belegen. Der Ulrichschen Holzhöfe sind drei: Der erste, größte, 
liegt unmittelbar an dsr Oder, die beiden^ anderen von dem ersten durch die 
Oberwieksche Straße getrennt, und zwar der zweite auf der West-, der dritte 
auf der Ostseite des Mühlenweges. Zwei schmale Kanäle führen aus der Oder 
auf den zweiten und den dritten Holzhof, der Art, daß der Kanal des zweiten 
Hofes in einem Bafsin von oblonger Form endigt. Die Ausdehnung des Ulrich-
schett Grundstücks ist durch „Ulrichs Zaun" bezeichnet, der Feldwärts von den 
verfMene'n' Güstav-Adolfschen Lünetten, von der Oberwiek bis an das Glacis 
von Fort Preußen fortgeführt ist. Den alten Accise-Zaun sieht man quer vor 
dem Schmiede Grund dicht über dem zweite« der Ulrichschen HoMhfe und der 
anstoßenden Haus- und Hofftellen der Oberwiek. — Bon dem hier beschriebenen 
Situationsplane sind in den Rathhäüslichen Acten noch zwei andere Exemplare 
vorhanden, und zwar im Vol. I der Acten wegen Vererbpachtüng der Ulrichschen 
Holzhöfe auf der Oberwiek; Tit. X I I , Iürisdict. Sachen, Nr. 164e, das erste 
Exemplar lldhibirt dem Fol. 3476, das andere dem Fol. 322. I n diesem Acten-
Volumen findet sich der Fortgang der Verhandlungen, aus denen Folgendes 
entnommen wird. , 

Söwol die Königl. Regierung als auch die'Königl. Kammer hatten es genehmigt 
und waren^ darüber einverstanden, daß det Magistrat- das unbestrittene Eigen-
thüm der Ulrichschen Plätze vottheilhafter, als es bisher vom Mtüngs-Gouver-
nement geschehen̂  zu nutzen befugt sei, und der Bank deshalb kein Widerspruch 
zustehe. Nur wollte die Königl. Kammer, daß ein billiger Vergleich einem kost-

68* 
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baren Proceß vorgeUgen, WrdH;. H ie DaNl bM, Met M jeaeM m M dw Hand> 
weshalb beim Magistrate die Ansicht sich geltend machte, daß sie^ sich d W mHt 
eher beMemen wertze ,̂ W feiner Meits- EpW Hezeigß wsche. Wie MnsWüche des 
IMänmskloHers^ an ewen Wei t der -,NlricWchen MtzhUe iM GchmiedeMund 
hatten bisher WWer t / WitMW her SaHe vorzugehen. Nun aber wa^M im 
Collegium des MagistrM zum Vortrag gekommM daß, MM dm künMgG Mchter 
der Höfe wegen der kostspioligMBewehrMtz^mcht a ^ Mam geraGenstG 
fein whrde^nuV die-Mätze,a-n bsrH-deT, MWd henjenigeW, Kelche» der 
alte Nccifezaun einschließt, zur H i t a t i W zu steKew So lynwe man Wv 
SaHe mst̂  dem KloHer Hren Lauf Wenv Diefer POrfchlag wurde genehmigt 
und beMossen .daß dw dW Htavt uMest^tHN geWigen HstzWe auß,s—^ 
Jahre in ZeitMcht MsgMan werdM^ Als WdWgltNgen zur VerMch-
tung wurden ^hezeDhMi:., 1) daß der Mchter s:ch megW der auf dM.UlmchfcheK 
Plätzen beßnWchen Oehaüde^ wie Wch nMM'des GVtMs^ mit der KWliA 
Vayk zu vergleHen hahê ^̂  M auf BesmtiyUW dieser Änlagetz; 7^ 

,2) daß das MMe? unh WMckgeld kommenden Gtab-, 
Klapp-^ S W W u - und M M o t z ^ ^ W die Tarife des Raths-
HolzhöfO es beftimWN,, an die- Hä'WneM Nltmchtet ̂ werden müsse5 3) daß, wenn 
der Hächter ,sonH niHtz Dssn unten der S^dt-IuVsdictioH, stehe, er W sylchw 
in Msehuzfg dieser MchtMg W untMwerfen ^ahe; H d M bei Feüersgefahr der 
Hof an der Öder hes Wssers züm Mschen 
zu erleichtern;̂ ^ und 5) daß Pächter auf seine Koßen die Beiwehlung der Höfe 
in Stand halten,Msse. ,. ^ . !,/ 

Dem am !hß. MäW W ? -gefaßten HefchluM gMäß wurdW zur Verßach-
tung der chemaliZen MriDchen HoWßf^ M der Oder und desjenigM, welcher 
von dem 3 wrinini licitatziouiL Mf den 
26.März, den A und 26. A M 1777,, angefetzt., Und man hegte beim MMstrat 
die Hoffnung, daß, wenn,,sich die Bank während der Licitations-TeVmine zum 
Vergleich mMen sollte, alshann noch immer eine gütliche Vereinbarung zu versuchen, 
bezw. ms W M zu riMen fein wmHe. 

Regierungsrath Jordan ljeß, Mcht auf sich, Darten. Bereits unterm 16> März 
1777 erllßß er einiMnUreibch an den Magistrats t>em zufolge die KöniA ver¬ 
ordnete Bankp^Coinmifsion nnt nicht wenigem Befremden aus der gs/tern ausge¬ 
gebenen StMner Heitung Ztr. 21 entnommen We^ ba§ MagistM^die zur 
Ulrichfchen Masse g^MtgeP HolzWe BeHfs H M BerpachDng ausgeboten habê  
Es könne hierbei doch wol da zwischen den 
Creditoren und hem MWistrat noch, nicht Msgemacht^^^ daß Ersteren auch das 
äowiMiu Mhlß abzMrßchen und der KämMerei dagegen ein xi6MN äomimum 
zuzuerkennen sei, auf sen aüßeMen Fall aber auch doch wemAMs der Masse 
zuvor alle iM6V8^H, so/zur Hnleguwg dieser Plätze, zu dtznen Hslzhöfen. uM 
Gärten verwandt sind, den Gesetzen zufolge, vom Magistrat bnarverMigt 
werden müßten. fei demnach höchst voreilig. 
Man sei, Msetten, der welche nach der ihr «jetzt 
obliegenden PMcHt prq iMi'V88E W e i vigiliren Müsse, gm nicht gesonnen, dem 
Magistrate, auf irgend einê  Art, in solchen Dachen,, wBche nach Recht und 
Ordnung bestehen H m so, M l werbe. 
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Magistrat zu erwägen belieben,, daß >majt dile erlassene Bekanntmachung zur.Pacht-
LicAatiM nicht anders, als eine BMMrächtigung der Rechte der Nei der ÜMchfcheU 
Masse 'Mentlich^ vorzüglich^ mteresstrte KWigl. Banko-Kafse ansetzen könne, Md 
daß vielmehr der Sache am besten gerachen sein würdet wenn der MagiftW 
statt dessen beliebM wolle^ der von Msen Plätzen hinfüro zu gebendeN Abgaben 
wegen mit der Banks^Commission in ̂ eine zu allen Zeiten 
feretlz zu treten, alsdann nach^ eingeholter ZDimmung, der üWigen GlaKbiger, 

Verwickelung » M unnütze KoftM abgemacht werden 
konnte. , Für jetzt wolle libev die Königl. Banky-CommMon den -Wagistrat: M 
suchen, die anberaumten Licitations-Termine aufzuheben, damit solches auf ein^ 
gebrachte Befchwerden nicht von der Königl. Regierung geschehen dü r fe« , i 

De^ Magistrat verwies in^ feinem, Antwortschreiben vom 23. März^ 1777 
auf die Refolution,eN der Königl. Behörden, der Regierung und der Kriegs^ .und 
DoWMMnkammer vom I^l. Januar a. «., woraus die Banko-Eomunssion ersehen 
werde, dem Magistrat in Nutzung des Fumöi der chMaligM 
itWchfchsN HolHöfe zuftehe> und tz<H folche ^ nunmehr in Muo, äomimo. iher 
Stydt. und der Kämmerei seiM. . Me Erstattu^ der! von dem Ulrich all diesen 
Plätzen verwendeten Kosten fMe ^ weg>̂  da! derselbe dagegen sie genutzet und es 
gemeineR, Rechtens sch daß auch' alle ^cLWmoQL» eines vindicirten, Eigenthums 
bm solchem veMeiben. HätZe die Banko-ComMsfton sich über des Magistrats 
VMftelluKgbn derMömgl. Regierung wegen ferner Nutzung: dieser Höfe einiger¬ 
maßen annehmlich erklärt, so würde Magistrat auch seiner Seits sich haken billig 
finden Wen. Bei den Äußerungen aber,-so die Königl. Banko-CommMsn 
sowol in ihrer Erklärung bei der Königl, ReAerung als ganz besonders, m der 
Votftellung an , die Königl., Kammer vom 6̂  Januar a. c mit „allzugroßer 
Fülle" VVN sich gegeben, habe Magistrat nicht anstehen können, sein an die H W 
erWbtenes Eigenthums-Recht in Ausübung zu bringen, und vermöge dessen 
solche zur Verpachtung auszubieteni Es könnten die deshalb anberaumten Ter¬ 
mine auch nicht sistirt werden, so lange noch nicht abzusehen: ob, ein gütliches 
AWmmen Oit der Königl. Banko-EommissiVN zu treffen. Magistrat wolle! aber 
dieses noch nicht von der Hand weisen und erwarte von der Königl. Banko-
CommWon je Her desto lieber deshalb annehmbare Vorschläge. Zugleich er--
suchte der Magistrat um abschriftliche Mittheilung des mit dem Kaufmann VM-

wegen der qu. Höfe, da, wenn M Vergleich 
zu.Stande kommen solle, auch besonders die, nachdem dem Magistrat zuerkannten 
Eigenthum, vou diesen Höfen eingegangenen Nützungen der Kämmerei erstattet 
werden mMen.-^ Inzwischen wsr der Criminalrath Granow, als coAMuner Man-
datyrius der Ulirichschen Creditoren bei der Kömgl. Pegierung vorstellig geworden, 
diL darauf bereits am 19. März 1777 an den Magistrat den Befehl erlassen 
hatte^ die öffentlich bekannt gemachten Verbachtungstermine bis auf Weiteres zu 
inhibiren. Dieses Mandat war dem Magistrat bei Erlaß jenes Schreibens an 
die Banko-CommMon noch nichts sondern erst Tages darauf, am 24.. März 
infinuirt worden^ worauf der auf den 26. März angesetzte Termin nicht abge¬ 
halten wurde. Nichts desto weniger war in der Zeitung vom 28. März die 
Bekanntmachung wegen der Verpachtung der Höfe abermals abgedruckt,wotden> 
was lediglich auf einem Versehen in der Kanzlei des Magistrats beruhte. Gra-
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now nahm aber Veranlassung, unterm 13. April 1777Mefchwwde zu führen. „ 
wenig sich der hiesige Magistrat an Ew. Königt. Majestät Befehle kehret, zeiget' 
anliegende Original-Zeitung vom 28. März." So begann er feine Beschwerde^ 
schrift, wobei zu bemerken, daß; nach dem damaligen und bis zum Jahre M W 
in Kraft gebliebenen Curialsttle, alle an Königl. Behörden gerichtete Vorstellungen/ 
EmgabeN, Perichte an die Höchsteigene Person des Königs gerichtet werden 
mußten. M s ist wol^ nicht möglich, .fährt Granvw fort> daß dergleichen Ver¬ 
wegenheit so' ohn' alles Ziel und Maaß sein und bleiben ̂  kann. - Mi r bleibt 
nichts übrig, als Ew. Köttigl. Majestät cillerunterthänigst zu bittsn: AllerhöHst 
dero Befehlen fühlbaren Nachdruck zu geben." Die Königl. Regierung erließ 
denn auch am 16> April 1777 ein erneuertes Mandat wegen Aufhebung der 
Verpachtungs-Termine, zugleich mit dem Befehle, sich binnen 3 Tagen bei 
5-Thlr. Strafe zu verantworten/ warum Magistrat inzwischen Nicht die Aus¬ 
setzung des Biewngs-Termins öffentlich verordneter Maßen bekannt' Wmächt 
habe. Der Magistrat rechtfertigte sich in dem Berichte vom 5. Mai 1777 durch' 
Anführung des oben erwähnten Kanzteî Versehens, meinte indessen, daß er sich 
durch Anberaumung der Mitation zur Verpachtung^ eines Ungehorsams gßgen 
die Befehle der Regierung nicht schuldig" gemacht habe, da ja diese selber in'der 
Verfügung vom 11, Januar 1777 damit einVerständen gewesen sei, die von dem 
Gouvernentent vindickrten vormaligen Holzhöfe des Ulrich zum Besten dm Kam--' 
merei so hoch wie möglich nutzbar! zu machen. >,Der hohe Tun, so schloß Ma--
gistrat seinen Bericht, mit welchem der Banko-Iüstitiarius in dieser, wie in allen 
anderen Atigelegenheiten Eriminalrath! 
Gränsw spricht, kann, die Sache nicht gefährlicher machen, als sie ist." 

einen sehr ausfuhr-
lichen Bericht -lüver die Lage der Angelegenheit'der Königl. Kriegs- und Do-
maittenkammer erstattet, und darin gebeten, die Sache vor ihr Forum zu ziehen 
und sich bei der Regierung dahin zu verwenden, daß es bei 'dieser mit der 
BMko-Commission nicht zum Processe komme. Die Kammer ertheilte darauf 
unterm 8/' Apri l 1777 die Resolution, daß Magistrat sich nicht entziehen könne, 
sich vor der Regierung einzulassen̂  weil nirgend verordnet, daß die Köttigü 
Bänklafse'ratiouO tori den Königl. Ämtern gleich zu achtm, überdem die Klage 
nicht von der Bank, sondern dem lüommuni Nanäatorio der Mrichfchen Gläü-
Ager angestellt sei, dieselben auch nicht sowol eine bloße Kämmerei-HebUng von 
den hu. Höfm, als vielmehr öie Grundstücke felbst, und der Stadt- und Käm-
mereiMechte an denselben betreffe, und dazu Mit dem, was dieser Höfe wegen, 
in dem Nlrichfchen CoNcurs-Processe und sonst schon von der Regierung' verhän-
delt, zu connex sei, als daß sie vor,ein anderes Forum gezogen werden könnte. 
Magistrat habe sofort seine Mothdurft" bei der Königl. Regierung vorzustellen, 
die ihm eben so gut, ohne In terce^ 
lassen^werde. ^ , ,^ v ' ' - , . . ' ^ - ^ ' / ^ ^ ^ 

Inzwischen war das Haüpt-Banko-DirectoriuM bereits am 7. April 1777 
bei dem K ö n M General-Directorium (Staats-Ministeriüm)^ unter Darlegung der' 
Verhältnisse beschwerend gegen, den Stettiner Magistrat und Mit dem Antrage 
eingekommen, wie es die Excellenzen, nach veranlaßter Untersuchung und von 
der Pommerschen Kammer geforderten Bericht, unbedenklich finden werden, es-
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bei dem Canon für diese Holzhöfe> welchen das Gouvernement, sich ausbödungen 
gehabt̂  zu lassen̂  und dadurch einen, sonst Unvermeihlichm ProzeH mit dem 
Stettmischen MagUrat zu coupiren, .worüber das Haupt-Banko-Directorium sich 
der. Excellenzen Antwort erbitte. M s Oeneral - Directorimn entsprach! Hißsem 
Antrage hurch das an die Pommersche Kriegs- und DomaWenkmttMr unterm 
19. Apri l , l 777 erlassene Rescript., Dabei ist es bemerkenswerth, daß derHaupt-
Bünko-Director und der Minister mGeneral-Directorium, zu dofsen Departe¬ 
ment Pommern gehörte, eine und dieselbe Person war, nämlich der. Baron 
v. d. Schulenhurg. Nun erging am, 13. Ma i 17,77 eine Verfügung von !der 
Kammer an den Magistrat mit, dem erneuerten Befehl, der beabsichtigten Lmta-
tjon zur Verpachtung der vormals Ulrichfchen Holzplätze keinen̂  Fortgang zu 
geben, und sich verantwortliche darüber zu äußern, wie Magistrat.bazu komme, 
jene Matze als Kämmßreigut in Anspruch zu nehmen, da, der. Haupt-Banko-
Director ,vz> d. ̂ Schulenburgi i n , seiner Beschwerdeschrift den Nachweise geführt 
zu haben yeVMink>, -des Magistrats Behauptung sei unhaltbar, denn - Herzog Otto 
habe^vermittelft hes Prwilegiums> von 1319 Mdo« vicos eii-ea eivitatßm 8WM^ 
suMriosM viäklicßt wksxioi'ßN nicht blos. äiißctis nM« st üä«iidu8 eoußMbM, 
sondern Miv6iÄ8 dur^MMu» OivitatiL uoLtrHV 8t6tiU käuflich! übevlassey, ibeide 
Wieken seien daher Miteigenthum der ganzen Bürgerschaft. Au^ 
erwiderte der Magistrat unterm 28. .Mai 1777, Herzog Otto hake in der ange¬ 
führten, Urkunbe der Stadt beide Wieken mit allen daraus zu ziehendenNutzUMen 
--- oum utilitii'tß 6t kruotu, ĉ ui sx ipsi« provLnirk pHsrunt -—der Stadt 
veffkauft. Ob die Wieken, mithin die! M. Holzh dfe. eigentlich Kämmerei-Stücke 
seien o^r nicht, sei <iT68ti0 ä6 Mr« tsMi, und gehe die Bank nichts: aw Wenn 

, sich die Bürgerschaft deshalb melden sollte, so habe der̂  Magistrat. es i mit 
diesß '̂auszumllchen,, Die Bank dürfe der Bürgerschaft Mra nicht vertreten, viel-

^mehr'sei es des Magistrats Sache, die gemeinen Gerechtsame der Kammern und 
der, Bürgerfchaft wider die Anmaßungen der Bank zu behaupten. Dürften die 
Plätze qu. mit Bürgerhäusern bebaut werden, so würde Magistrat sie sofort als 
Baustellen vergeben. Da dieses, aber wegen, der freien Gesichtslinie von Fo r̂t 
Preußen nach Her Oder nicht fein folle, so stehe es Magistrat und gemeiner Bürger¬ 
schaft frei, das städtifche Eigenthum in der bisherigen oder auf andere Art,!so gut 
als es sein könne, nutzbar zu machen. Der Einwand, daß Magistrat vor, der Zeit, 
wo das Gouvernement bie Mätze qu< an den Ulrich willkürlich ausgethan, einenweit 
geringere Nutzung daraus gezogen, als der vom Gouvernement normirte Canon 
betrage, sei nicht zutreffend. Der Grundschoß, der von den-ehemaligen Haus¬ 
stellen auf dieftn, Plätzen erhoben! worden, sei das wenigste, was die Stadt von 
ihrer Bürgern genieße., Ihre Nahrung, ihr Gewerbe und die truetuL guMs-
äietioni» über dieselben gewährten die mehrsten Vortheile, und diese- entgingen 
der Stadt, weil auf den Plätzen qu. kein Bürger etablirt werden könnten. Ma¬ 
gistrat müßte sich also dadurch schadlos halten,, daß er die Plätze nach ihrer 
gegenwärtigen Beschaffenheit so gut als möglich zu nutzm .suche. Daher der 
Anspruch auf einen höhern Canon als zwischen dem Gouvernement und dem 
Ulrich ehedem vereinbart sei> Die. Ulrichsche Concursmasse,, oder vielmehr die 
Bank, habe demnächst seit einigen Jahren schon bie Höfe gegen, eine Pacht von 
jährlich 250 Thlr. an den Kaufmann Velthusen ausgethan. Diese Nutzung müsse 



^ trM restitüirt werden, da d W M«tu«bem äoMniN MM<?3,M nach 
den Gesetzw MstäKben/ und Magistrat Müsse um so mchr darauf bestehen,' als 

'die Kämmorei bei dem Ulrich/ da det Bank iw dessen Vermögen -das Vorrecht 
MeckMt worden, visle Tausende verloren habe, wie W aus dok Töncurs-
^Actw erweisM'lHe: Wäre auf dek Ulrich gehörige, in dem Kllfsen-RLgleMHnt 
vorMchriebsne Mfficht gehatten, wäre ihm nicht gestattet wordeu, Handel M NeiVen, 
wie WZ NM-Edtct es verbiete, so hätte Magistrat sMe Befriedtgung wh«en, Ga die 
Gonours-Ordnung dem Magistrate tzie Aorhand einräume. An dM viNdiMen 
EigenHum tzes Futtdi der Holzhöfo Müsse MagistMt sich nunmehr "Mein 'zu erholen 
suchen, Mb hieraus könne ihm auch Mcht der kleinste Vorwurf gemilcht weMn, 
hielMhreechne er auf BeifM, baß er sich bestrebe, so viel als WOglich den Schsdsncher 
MmMevei abzuwenden. MagMrüt hVffe, ldaß die Bank bei hen "MgezeAtW > Um-
Gänden nicht länger anstehen werden Mf bie ihr gemachten BerZlffichHMVrschläge 
MzWehM' NWd' die bei , der Mnig l . Regierung -eintzerRchte Mags' zmüOzuW^n, 
'Mch ^MegM i ber vom Hofe eingchobmm Pacht iisW m ^ 

. MMgesetzten Galls werde Magistrat und auf'Ab-
Gsllungs biefts Gelzhofes- dring'snj <da nur allein der-Kämmerei bäs Recht'zustche, 
Hvlzhöfeßu 'halten^ SchtiHllch bN MaMra t d i e M n i A Ka^^^ Wn infemen 
""' echtfamen izu schützen/ /^^ 

Die Kammer hatte dem Oeneml-Directörium unterm W . A M i 1777 Wlt-
lî chett Bericht „erstattet, worauf mn 19. Vessckbßn Monats der GHHl Zerging, 

die HoMöfe vermefsoy, auch bmch Men BauverstäWdigen eine WeDreibtMg und 
einen Oberfchlag her von dem NerstMbWen Mrich Zu ^UMirung Dieser HMHöfe 
anMwandten 'Kosten zur Planirung, zu Einh^Mngen 
mnd OebaüdeNj. anfertigM zu lassen, und Mbes - KrdersanH >öinzMeichett> dabei 
aber auch anzuzeigen, Vv nicht andere Private vom stäMfchen Grunde Holzhöfe 
haben, unblwas sie dafür zur Kämmerei 'präftwm> wie idWN Mter anderen Ger 
KaWfmann Olsen dergleichen Holzhöfe M r mch-Mren Jahren sMaüwiret haben 
solle. ^ Dieses Mmsterial-RescriPt wurde dem Magistrat am 9. Ju l i 1777 in 
Abschrift zur Nachricht und pstichtmWgen Anzewe wegen des Dlstnschen^^ 
Hofes zugefertigt und gleichzeitig der Königl. Bau-Dwector Haase NAgW 
die vom OenoLlll-Directorium angeordnete Vermessung und BefchrMunH der 
Mals Ulrichfchm Hdlzhöfe vorzunehmen!. Demnächst erging ,am 12.uFM sine 
Kammer-Verfügung an den Magistrat, 'des Inhalts, daß derselbe wchen'deL nach¬ 
gesuchten Bosriedigung der Kämmorei rM0Q6 her seit 1W6 verloVRen Nutzungen 
eine spemfickte Nachweisung von Jahr zu Jahr sowol von -den ̂ WrichscheV Holz-
Höfen, als Venen- von 'dem Königl. OAUvernoment vergebeyen 'HiluDellsn ent-
zogMen Nutzungen Her Königl. Reg!ierWg zu nbetgeben habe, woWuf alsdMn 
vom selbiger und der Kammer Weiter verMgt werden isolle/ ' 

Der Bericht des Magistrats verzögerte sich As zum 28. Gctober 1777, 
nachdem 4 Nage vorher ein ExMatoDMm der Kammer erZangen War. Der 
Grund der Verzögemng lwar, so äußerte Magistrats weil er feineBstichtserftMung 
mit derjenigen über Ne, dem Bau-Dnectbr Haase übertragene NnterfuchuMzü ver-
Kinden beabsichtigt, und von diesem die Mttheilung feines ComMiffiMsHroho-

!kMs!von einer Zeit zur andern vergobOch evwartet Habe. Da MaZHstr, 
zdem EHectütorio vom 24. ^ M < WuHmaßen müsse, daß :c. Hmse sMen ^ 
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der Kammer bereits abgestattet habe, so Protestire er wider Alles, was darin 
gegen ihn Nachtheiliges enthalten sein könne, und anerkenne nichts weiter, als 
was die Vermessnng der Ulrichschen Holzhöfe betreffe, da ein Mehreres in tkr-
mini <üoniini88i0ui8 von dem!c. Haase in des Magistrat Deputirten Gegenwart 
nicht vorgenommen worden sei, und Magistrat seinem (des Haase) geleisteten Eide 
zutrauen müsse, daß er bei der Vermessung accurat und pflichtmäßig zu Werke 
gegangen sein werde. Dahingegen verdienen die von dem Haase hinter dem 
Rücken des Magistrats angefertigten Kosten-Vorschläge von Aufhöhung und Ein¬ 
ebnung der Ulrichschen Holzhöfe, desgleichen wegen Grabenziehung auf selbigen, 
deren Schälungen, Einhegungen und Gebäude darauf, nicht die geringste Beach¬ 
tung; und Magistrat werde, so lange er nicht darüber gehört fei, nimmermehr 
zugeben, daß solche illegale Untersuchung des Haase wider den Magistrat zum 
prineipio äseisivo angenommen werde. Hierbei müsse indessen beiläufig bemerkt 
werden, daß, da die Ulrichschen Holzhöfe notorisch bis 1735 bewohnt gewesen, 
und aus 10 Hausstellen, die um die Zeit der Fort Preüßenschen Fortiftcation 
wegen abgebrochen wurden, bestanden, hieraus schon von selbst folge, daß Grund 
und Boden nicht erst von Ulrich brauchte plannt und aptirt zu werden, da er 
festen und ebenen Ooden vorfand. Eben so wenig hätten Gräben gezogen und 
Bohlwerke oder Schälungen angelegt werden dürfen. Lusthaüser und Terrassen 
zu Gartenanlagen find keine Holzhofsgebaüde, und kommen daher gar nicht in 
Anschlag. — ?. a erfährt man aus dem vorliegenden Berichte, daß Ulrich das 
städtische Erbzinsgut Schwarzow besessen hat. Ulrich, der Königl. Kriegs- und 
Domainenrath und Director des Stettiner Filials der Königl. Bank, war mithin 
Landwirth und Holzhändler in Einer Person, muthmaßlich ein Schützling des 
MinisteM v. d. Schulenburg, der sich in der Ehrenhaftigkeit des Mannes, wie 
der Erfolg gelehrt, geirrt hat, da er als Betrüger aus dem Leben geschieden ist. 
Über dze Personalien desselben geben die Acten keine Auskunft, daher die Frage, 
ob er ein Sohn des Predigers Georg Andreas Ulrich, der von 1674 bis 1723, 
und ein Enkel des Predigers Georg Ulrich gewesen, der seit 1647 die Pfarrstelle zu 
Wildenbruch, in der Herrschaft Schwedt, bekleidete, unentschieden bleiben muß. 
Die Stettiner Kämmerei hat, wie aus dem vorliegenden Bericht hervorgeht, an 
Stätte- und Wrackgeldern, die Ulrich von dem auf feinen Holzhöfcn verkauften 
Holze Jahre lang schuldig geblieben, so wie an, auf das Gut Schwarzow vaar 
vorgeschossenen Saat-Inventario und an rückständig gebliebenen Canon von diesem 
Gute einen Verlust von über 8000 Thlr. erlitten. Kompensation, sagt Magistrat, 
findet zu allen Zeiten Statt, daher ist die ganze Untersuchung qu. von Seiten 
der Ulrichschen Gläubiger, oder vielmehr der Königl. Bank eine sehr vergeb¬ 
liche Sache. 

Was den, in der Niederwiek dem Vogelstangenberge gegenüber gelegenen 
Olsenschen Holzhof betrifft, so ist derselbe der einzigste Privat - Holzhof auf 
städtischem Fundo, indem die, außer diesem daselbst vorhandenen, der vormalige 
Torniksche und der sogenannte Neümarksche Holzhos auf fiskalifchem Grund und 
Boden belegen sind, und letzterer schon zum Amtsdorfe Grabow gehört. Mi t 
dem Olsenschen Holzhofe hat es aber dieselbe Bewandniß, wie mit dem Ulrichschen. 
Das Königl. Gouvernement hat sich ebenfalls angemaßt, dem Olsen eine Con-
cession zum Holzhose zu ertheilen. Dies ist unterm 29. März 1755 durch den 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. VIII. 69 
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Gouverneur Herzog Wilhelm von Braunschweig-Bevern auf den Bericht des 
Ingenieurs vom Platz, Hauptmann Honauer, geschehen. Nach dem Wortlaut der 
Concession ist dem Olsen „der Platz zwischen den beiden Kalköfen an der Unter-
wiek zur Aufsetzung seines Holzes accordirt, und ihm nachgegeben worden^ selbigen 
mit einem Bohlzaun einzufassen." Olsen hat eine jährliche Recognition von 
8 Thlr. zu entrichten, und die Verpflichtung übernommen, den Platz auf seine 
Kosten zu räumen, dagegen die von ihm aufgeführte Bewehrung ohne Vergütigung 
stehen zu lassen, „falls Se. Königl. Majestät der Vestung wegen wieder Kalk zu 
brennen befehlen sollten. Wenn solcher Platz in obgedachter Weise nicht weiter 
gebraucht wird, soll sich dessen Herr Impetrant in voriger Art wieder bedienen." 
Ein Zusatz lautet so: „Auf Ordre des Königl. Preüß. Gouvernements ist vor¬ 
stehende Original-Concession in dem Grund- und Hypothekenbuche »ud Nr. 9, 
Fol. 17 gehörig eingetragen und davon beglaubigte Abschrift aä aeta, genommen 
worden. Stettin, den 23. December 1763. Ortlep, Guarn. Auditeur." Magistrat 
bemerkt nun zu dieser Mittheilung über das bestehende Verhältniß des Olsenschen 
Holzhofes, daß er nur eine bequeme Gelegenheit abgewartet habe, um die Gerecht¬ 
same der Stadt geltend zu machen; er werde nunmehr auch nicht langer damit 
anstehen; zweifellos sei es, daß, da der König die Gouvernements-Cottcessiön der 
Nlrichschen Höfe annullirt habe, dies auch in Bezug auf den Olsenfchen Holzhof 
geschehen werde. Zudem sei vom Magistrate notorisch per «suäiLata contra die 
Holz-Negotianten die Abstellung der Privat-Holzhöfe erstritten, und er könne 
und werde um so mehr auch die Aufhebung dieses Holzhofes erlangen, als der 
Kämmerei und der Stadt mehr damit gedienet sei, daß solche weitläufige Plätze 
gehörig von Nahrung treibenden Bürgern bebaut werden, als weshalb auf der 
Nnterwiek von Seiten der Fortification keine Hinderung obwaltet, statt daß sie 
zur bloßen Bequemlichkeit eines Privatmannes dienen. Der Olsensche Holzhof 
bestand übrigens, wie der Nlrichsche, aus zwei Theilen, davon der erste Theil 
am Wasser belegen, vom Gouvernement concedirt, der andere dagegen auf der 
Landseite aus angekauften Hausstellen zusammen gesetzt war. 

Man sieht, daß der Stettiner Magistrat vor 100 Jahren den Königlichen 
Behörden gegenüber eine recht freimüthige Sprache führte, wozu unter dem 
strengen, autokratischen Regiment eines Friedrich nicht geringer Muth gehörte, 
und die nur darin ihre Erklärung findet, daß der Magistrat von der allseitigen 
Gerechtigkeitsliebe des Königs tief durchdrungen war. 

Nachdem die Pommersche Kammer auf Grund des Referats des Bau-
Directors Haase und der Auslassungen des Magistrats unterm 31. October 1777 
nach Hofe berichtet hatte, erließ das Oeneral-Directorium am 15. November 
desselb. I s . an die Kammer ein ausführliches Rescrivt folgenden Inhalts: — 

Es sei also nunmehr ermittelt, daß die 3 Nlrichschen Holzhöfe nur 3 Mg. 
112 Ruth, enthalten, wobei noch zu consideriren, daß, nach des Magistrats Zu-
geständniß in dessen Deductions-Schrift wider das Gouvernement vom 24. Januar 
1776 der verstorbene Ulrich zwei dazu gehörige Stellen, die eigentlich den dritten 
Holzhof ausmachen, von zwei Bürgern, Albrecht und Krumm, als Eigenthümer 
solcher Plätze, erkauft habe, und für solche kein besonderer Canon, sondern nur 
der alte Grundschoß gefordert werden könne, mithin solche dem obgedachten 
Flächenmaße abgehen müßten. Ferner ergebe sich, daß die Zurichtung dieser 
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3 Holzhöfe nach der aufgenommenen Taxe, wenn gleich die für das Lusthaus, 
Gewächshaus und Terrassen als VoluMria ausgemittelten 1310 Thlr. 14 Sgr. 
davon ausgesondert werden, zusammen 4413 Thlr. 21 Sgr. beträgt, obgleich 
sicher angenommen werden könne, daß diese VowMr ia bei Mieths-und Kauflustigen 
immer mit die Pension oder das Pretium erhöhen werden. Hiebe: sei noch zu 
attendiren, daß statt des Lust- und Gewächshauses das Wohnhaus für den Holz¬ 
wärter mit 616 Thlr. 16 Sgr. und der die Holzhöfe einschließende Zaun mit 
997 Thlr. 2(1 Sgr. als imp6U86 utili« eintreten möchten. Nicht minder hat der 
Pau-Director Haase nach seiner Anzeige alle 8o1o inakäitieata nach ihrer jetzigen 
Beschaffenheit, wie es auch nicht anders sein können, taxiret, dagegen aber die 
Materialien nicht, wie es gleichfalls sein müßte, nach den gegenwärtigen, sondern 
nach denjenigen Preisen, welche tsmporß aßäikcatiom» gewesen, in seiner Taxe 
angenommen und dabei bemerkt, daß die jetzigen Preise gegen die ehemaligen von 
ihm angenommenen Preise wie 7 bis 8 gegen 5 sich verhielten, wonach da die 
jetzigen Preise im Stande Rechtens eintreten würden, die Taxe eine ansehnliche 
Erhöhung erhalten müsse. Da nun — 

1. Die 8up6rüei68 der qu. Holzhöfe nicht ein Mtriinoniuni Ourias oder 
Kämmerei-Gut, sondern gemeiner Stadtgrund sei, welchen ein Magistrat an 
Bürger nicht wie ein privatu» mit seinem völligen Eigenthume gegen einen 
andern priv^wm handelt, nach Willkür verheüren und verkaufen könne; 

2. Der Magistrat dieses selbst anerkenne, und daher in dem Prozesse wider 
das Gouvernement auch nur auf die H.ch'uäi<Ntiou des dem Gouvernement von 
den qu. Holzhöfen stipulirten Oanoui« angetragen; 

3) Dieselben vorher mit Bürgerhäusern bebaut gewesen, und überhaupt nur 
einen Grundschoß von 2 Thlr. 22 Gr. jährlich vor deren Demolirüng der 
Kämmerei eingebracht. 

4) Was außerdem von solchen Häusern, derer 8 gewesen, an truetidus Mrin-
äictioni« und sonst dem Rath eingekommen möge, nicht nur keinen erheblichen 
Gegenstand ausmachen könne, und weil noch jetzt keine Haüser darauf erbaut 
werden dürfen, solche Hebungen wol nicht in Anschlag zu bringen sein möchten, 
sondern auch der Magistrat durch Entblößung der qu. Plätze von Häusern, weder 
an Grundschoß nach anderen zufälligen Einkünften verloren, indem nach den 
Acten zwischen demselben und dem Gouvernement die Bürger, deren Haüser 
Anno 1735 abgebrochen worden, sich wiederum auf anderen ihnen angewiesenen 
Stellen angebaut haben; folglich 

5) Der Magistrat hiebei keine Einbuße gehabt, vielmehr was demselben von 
den qu. Holzhöfen jetzt zuwächst für Gewinn zu achten ist. 

6) Wenn aber auch derselbe zum Mno äouüuio und zur willkürlichen, 
völligen Nutzung des Fundi solcher Holzhöfe berechtigt wäre, dennoch, da der 
Nlrich tiwium 0̂88688101118 von dem gleichfalls in Besitz gewesenen Gouvernement 
gehabt und unstreitiger donas üäsi p088688or gewesen, ihm imz>6ii8g,6, wodurch 
dieser Fundus in Nutzbarkeit gebracht worden, erstattet werden müßten, und aus 
den aufgenommenen Taxen zu übersehen sei, daß solche über 590t) Thlr. gehen 
dürften, gleichwol nach des Magistrats eignen Anführen die qu. Holzhöfe nur 
auf 200 Thlr. — (soll heißen 250 Thlr.) — jährlich genutzt werden, mithin 
derselbe gegen den dem Gouvernement ehedem vrästirten Canon durch völlige 

69* 
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Acqmsition und eigene Nutzung der qu. Holzhöfe, zumal wenn die Unterhaltungs¬ 
kosten mit in Anschlag gebracht werden, eher verlieren als gewinnen dürften; 
angesehen. — 

7. Die von ihm intendirte Compensation vorerwähnter Impensarum mit den 
Forderungen an den verstorbenen Ulrich wol schwerlich Platz greifen könne, weil 
die iimßäiticatH auf dem Fundo der Holzhöfe fchon tempors moti O0llcur8U8 
ein Eigenthum des Ulrich gewefen, und einen Theil feiner Concursmafse ausge¬ 
macht, die Schuld des Magistrats an die Masse aber erst durch Acqmsition 
solcher inaeäitieatoi-um zur Existenz kommen würde, und es von selbst einleuchte, 
daß eouereäiwlidu» ein zur Masse gehöriges Gut gegen eine in solchem Concurse 
ausfallende Forderung zu alieniren nicht angehalten werden können, — 

So könne dem Magistrate der dieser Holzhöfe halber entamirte Prozeß dessen 
Weitläufigkeit und Kostbarkeit von der einen <^eite vorauszusehen, und wobei 
ein eher nachtheiliger als vortheilhafter Ausgang fehr wahrscheinlich sei, keineswegs 
nachgegeben worden, vielmehr werde es für billig und dem Interesse der Kämmerei 
zuträglicher erachtet, bei dem Canon, welcher sonst dem Gouvernement präftirt 
worden, es zu belassen. 

Da aber in den Streitigkeiten zwischen Magistrat und Gouvernement und 
in ferneren Verhandlungen dieser Sache theils das Iohanniskloster als M i t - In te r -
essent aufgeführt worden, theils blos 15 Thlr . und 1 Thlr . Canon für 2 Holz¬ 
höfe, dann aber wieder diese 16 Thlr . und besondern 20 Thlr. 'Canon vorkommen, 
ferner der ;c. Haase noch außer den 3 Holzhöfen verschiedene Gebäude ul tra 
1iinit68 N0imni88i0ni8 auf Verlangen des Banko-Commissarius Jordan taxiret hat, 
so ist nähere Auskunft erforderlich: — 

1) Ob der Ulrich außer den dreien noch einen 4ten Holzhof, welcher das 
Iohanniskloster angegangen, besessen, und was es in sothanen Falle, mit diesem 
4ten Holzhof für einen Ausgang genommen? 

2) Wie viel der Ulrich überhaupt an Canon für alle ihm vom Gouvernement 
verschrieben gewesene Holzhöfe an dasselbe, und wie viel für jeden besonders 
prästiret habe? 

3) Ob auch von dem aus den angekauften 2 Bürgerstellen eingerichteten 
Holzhofe dem Gouvernement ein Canon prästiret worden? 

Was es mit dem Platze, worauf der Ulrich eine Schmiede und einen Kalk¬ 
ofen, ingleichen das, Holzwärterhaus und überhaupt die aä Instautiam des 
Jordan auf 3514 Th l r . taxirten Stücke angelegt, für Bewandniß habe, ob diese 
Anlagen mit zu den Holzhöfen gehören, oder besondere damit in keiner Verbindung 
stehende Etablissements sind, und ob des Magistrats Anspruch auch auf diesen 
Platz gehet, oder dessen Eigenthum, mit dem was darauf angelegt ist, für die 
Ulrichsche Creditmasse unbestritten ist. 

Hierüber sowol als auch dafern noch darwider daß es in Ansehung der 
Ansprüche des Magistrats bei dem ehemaligen Canon belassen werde, erhebliche 
Bedenklichkeiten obwalten sollten, wurde des fördersamsten weiterer Bericht 
erfordert. -

Diefes Ministerial-Rescript war, wie das frühere, von dem Staatsminister 
v, Blumenthal, aber statt des Barons v. d. Schulenburg, von dem, Staatsminister 
v. Gaudi unterzeichnet. Es wurde dem Magistrate mittelst Kammer-Verfügung 
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vom 2. December 1777 mit dem-Auftrage, in Abschrift, zugefertigt, über die 
darin vorgeschriebenen Punkte innerhalb 8 Tage die befohlene nähere Auskunft 
ausführlich und gründlich zu ertheilen, sich auch zugleich darüber, daß es in 
Ansehung seiner Ansprüche an die qu. Holzhöfe bei dem ehemaligen Canon be¬ 
lassen werden solle, mit Bestände zu erklären: Ob und was für erhebliche Um¬ 
stände nach des Magistrats Meinung demselben entgegenstehen. 

Der Magistrat stattete den erforderten Bericht am 16. December 1777 ab. 
Er sagt darin: Wie er es nicht zu beurtheilen vermöge, ob der Bau-Director 
Haase bei Vermessung der Ulrichschen HolztMe die von dem Königl. Gouverne¬ 
ment nicht streitig gemachten, sondern dem Magistrat gleich anfänglich zugestan¬ 
denen, Plätze von den streitigen gehörig getrennt habe, wie er hätte thun sollen 
und müssen, da ihm zu dem Ende der aä ^cw OoinmiLLionis zwischen Magistrat 
und Gouvernement von dem Landbaumeister Gilly aufgenommene Plan communi-
cirt, er auch in dem von der Königl. Kammer unterm 9. Jul i a. c. ihm ertheilten 
Commissorio ausdrücklich angewiesen worden, die zur Mrichschen Creditmasse, 
gehörigen Holzhöfe, so weit solche in dem gedachten, ihm zugefertigten Plane 
helle gezeichnet sind, als worunter die Mit dem Gouvernement streitig gewesenen 
Gränzen zu verstehen, zu vermessen, und eine Beschreibung nebst Überschlag "der 
darin verwandten Kosten anzufertigen. Indem dem Magistrat zur Zeit noch nicht 
des lc. Haase Bericht mitgetheilt worden, er auch zu dessen Revision w ^rcdivig 
nicht gelangen können, aber sich wol darum bemühet haben. Solcher Trennung 
ist aber zur Beurtheilung der Ansprüche der Bank an die Ulrichschen Holzhöfe 
um so notwendiger, als selbige, da sie niemals dem Ulrich vom Gouvernement 
concedirte Plätze sind, sich anzumaßen nicht der geringste Grund vorliegt. Der¬ 
gleichen Plätze aber sind — 

a) Die bei dem ersten Ulrichschen Holzhofe in dem Plane des Gilly dunkel¬ 
bräun gezeichnete Stelle von der Stadt zu bis an den über diesen Hof gehenden 
Wasser-Canal. Selbige begreift 2 Hauptstellen in sich. Die eine nach dem M 
^.cta, OollunißLioiÜL davon übergebenen Plan mit Nr. 14 bemerkte ist unbebaut. 
Auf der andern Nr. 15 steht das Haus, welches der ehemalige Ulrichsche Holz¬ 
wärter Görbitz bewohnet, welches längs des gedachten Wasser-Kanals an der 
Straße angelegt ist. 

d) Der bei dem dritten Ulrichschen Holzhofe belegene Theil der Albrechtschen 
Hofstelle. 

Die auf diesen. Plätzen wohnenden Bürger zahlen allerdings ihren Grund-
schöß, so wie sie die übrigen ouki'g, civiea prästiren müssen, sie haben aber mit 
der zwischen Magistrat und Bank obwaltenden Differenz nichts zu thun. Von 
den zu dem 3ten Ulrichschen Holzhofe gehörigen Krummschen üud Albrechtschen 
Stellen, da solche der Ulrich gekauft, ist Magistrat ebenfalls mit dem darauf 
haftenden Canon k 1 Thlr. 8 Sgr. gewöhnlichen Grundschoß zufrieden, und 
die Creditmasse oder die Bank kann selbige nach Gefallen nutzen oder' wieder 
veräußern. 

Hingegen die Nr. 14 nebst dem übrigen Theil des Isten Ulrichschen Holz¬ 
hofes, worauf von dem Ulrich weiter nichts als was unten an der Oder angelegt ist, 
und der 2te Hof, welcher bis an den alten Accise-Zaun geht, sind der eigentliche 
Vorwurf des Streits zwischen Magistrat und Bank, welcher sich doch aus dem 
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contra Orkä iwroL überhaupt im Concurs erhaltenen obsieglichen'Erkenntniß und. 
der vom Könige immediäte wider das Gouvernement gefällten Entscheidung, 
wonach dieser Fundus als der Stadt wahres Eigenthum bereits anerkannt und 
durch dazu ernannte Commissarien übergeben worden, ohne einer weitern Erörte¬ 
rung zu bedürfen, erledigt. 

Z u 1 . des Hof-Rescripts bemerkt Magistrat, daß vor ihm der Ulrich und 
folglich auch die Bank, an diesen Fundum kein Recht erhalten habe. ' Die dem¬ 
selben von dem Gouvernement darüber ertheilte Concessionen sind vom Könige 
höchstselbst annullixt; daher sich gar nicht begreifen läßt, wie sich die Bank, 
welche doch eben wol den Gesetzen unterliegt, einfallen lassen kann, dem Magistrat 
solches, der Stadt erstrittene Eigenthum wieder alieniren zu wollen. Wagistrat 
hat den Einw'astd, daß der Fundus qu. nicht als ein patri inonium curias oder 
Kämmerei-Gut anzusehen sei, als ganz irrelevant schon in der vorigen Vorstellung 
hinreichend widerlege. So bald es ausgemacht ist, daß derselbe des Magistrates 
und der Stadt Eigenthum sei, so folgt auch von selbst, daß solcher nicht als 
i-68> M1 iu8 von dem ersten oder besten, der es betreibt, in Besitz genommen 
werden könne, sondern daß es vom Magistrat abhänge, wem er solches concediren 
wolle, Es würde übel um das Eigenthum der Stadt aussehen, wenn es der¬ 
gleichen willkürlichen Anmaßungen, als die Bank, behauptet, ausgesetzt sein sollte^ 
und aus'welchem andern Grunde, als daß was der Stadt gehört, derselben auch 
verbleiben solle, ist der Fundus qu. vom Könige höchstselbst dem Gouvernement 
ab- und dem Magistrate zugesprochen worden. Das Eigenthumsrecht ist bei 
einer Gemeinde und einem Privatmanne einerlei, und es ist kein Gesetz bekannt, 
welches Erftere mehr als Letztere deshalb einschränke. Das Pnvilegium des 
Herzogs Otto besagt, daß Magistrat und Bürgerschaft die ganze Oberwiek mit 
dem Rechte, alle möglichen Nutzungen daraus zn ziehen, gekauft haben. Daß 
die Plätze qu. vorhin vom Magistrat Bürgern, sich darauf anzubauen, gegen 
einen Grundschoß überlassen worden, hebt ja nicht des Magistrats Recht auf, 
solche fo gut er kann auf andere Ar t zu nutzen, wenn wie hier, Hinderungen im 
Wege sind, ferner solche zu Hausstellen zu verwenden. Die Königl. Commission 

.zur Untersuchung der Ansprüche des Gouvernements an.diese Höfe führt daher 
auch solchen rechtlichen Grund in ihrem darüber erstatteten Bericht ausdrücklich 
an: „Überhaupt Müsse dem Magistrat frei stehen, fein Eigenthum so vortheilhaft 
als möglich und es der Vestung unnachtheilig ist, zu nutzen." 

Das 2te in dem Hof-Refcript dem Magistrat entgegen gesetzte Argument 
erhält seine Erledigung aus dem formirten M i w der Deductionsschrift des 
Magistrats, woselbst ausdrücklich angetragen ist, daß der Stadt der Fundus 
sä'mmtlicher Ulrichschen Holzhöfe und Gebäude auf der Oberwiek als Stadteigenthum, 
demnächst aber auch der seit 1756 von dem Gouvernement erhobene Canon zuer¬ 
kannt und restituirt werde. 

Zu ' 3, 4 und 5 des Rescripts bezieht sich der Magistrat auf die Deduction 
zu 1 . Wenn er noch weniger vorhin von diesen Plätzen als den Grundschoß 
erhoben hätte, so gebe dies keine Folge, daß er sich jetzt mit dem, was die Sank 
ihm geben wolle, begnügen müsse. Eben diese Argumente feien dem Magistrate 
bei der commissarifchen Erörterung wider das Gouvernement von selbigen auch 
schon entgegengesetzt, in dem rechtlichen Voto darüber aber auch als nicht zu-
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tretend beseitigt worden. Nach dem Satz, daß weil Magistrat vorhin wenig 
Revenüen von einem und andern Gruudstück der Stadt gehabt, er sich auch 
wieder mit so Wenigem begnügen müsse, könne er niemals in der Lage sein, 
den Zustand der Kämmerei zu verbessern, wozu er doch beständig von der Auf¬ 
sichtsbehörde, der Königl. Kammer, angewiesen werde, und er sich dazu auch ver¬ 
pflichtet erkenne. Ein großer Tractus hinter der Oberwiek sei vor einigen Jahren 
noch gar nicht angebaut gewesen und habe dem Magistrat nichts eingetragen. 
Nunmehr habe er solchen TractuZ Nmanbauenden gegen einen verglichenen Canon 
zur Kämmerei überlassen, und so nehme er rechtlich alle Gelegenheft wahr, deren 
Einkünfte zu verbessern. 

Zu 6 und 7 des Hof-Refcripts, die von dem Ulrich auf die Höfe ver¬ 
wandten Kosten betreffend, müßten diese dem Magistrat doch erst in beglaubigter 
Form nachgewiesen und vorgelegt werden. Bis jetzt seien dieserhalb die Berechnungen 
nur hinter seinem Rücken gemacht worden. Die VoluMaria für das Lusthaus 
und einen Garten kämen, wie aus den Gesetzen, ohne daß erst daraufhingewiesen 
werde, bekannt sei, iu r«i vinäieMoiw gar nicht in Betracht/ der P088ß880i- sei 
iu dona oder mala üä« gewesen, und die Bank müsse sich begnügen, diese An¬ 
lagen wieder wegzunehmen. Die IiupsnLa» in non ipsain Aeta« kann der 
Besitzer, welcher die l'ructug lucriret, nach Rechtsgrundsätzen, auch nicht von dem 
äomiuio viuäieati fordern. Hiernach kann auch dieferhalb an den Magistrat kein 
Anspruch gemacht werden, da die Masse von Erstattung dev Nutzung entlastet ist. 
Selbige beträgt für den Magistrat allein an Stätte- und Wrackgeld 5000-^6000 Thlr., 
wie im Concurse nachgewiesen ist; ferner: Die Masse ist auch in OoncmrLu 
iillpliciwi- zur Abtretung der Höfe qu. schuldig erkannt, sobald Magistrat sein 
Eigenthum wider das Gouvernement aufgeführt haben werde. Überdem läßt sich 
aus der vormaligen Beschaffenheit der Plätze qu., da es lauter Hausstellen gewesen, 
und folglich schon einen festen Boden gehabt haben, schon beurtheilen, daß die 
von dem Ulrich zur Aptirung derselben als Holzhöfe verwendeten Kosten in 
weiter nichts, als der Umzäunung bestanden haben können; da die Haüser auf 
der Oberwiek an der Oder theils auch schon Bohlwerke und Schälungen haben, 
theils solche zu Holzhöfen auch nicht einmal nöthig find, da sie die Ausschleppung 
des Holzes nur hindern. Der Bau-Director Haase hat, weil er keine Kenntniß 
von der vormaligen Beschaffenheit der Plätze gehabt, blos das, was die Aptirung 
derselben, so wie sie gegenwärtig sind, gekostet haben mag, nicht aber das, was 
wirklich, von dem Ulrich darin verwendet, beurtheilt. 

Übrigens hat nicht der Magistrat, sondern die Bank den Prozeß wegen 
dieser Höfe gegen den Magistrat angestrengt, und wenn solcherhalb im Ministe-
rial-Rescripte dem Magistrate Vorwürfe gemacht werden, so fallen diese auf die 
Bank, bezw. ihre Vertreter, zurück, Das der Magistrat sich in seinem, von dem 
Gouvernement erstrittenen Eigenthümsrechte, an diesen Höfen zu erhalten sucht, 
kann ihm keines Falls verdacht werden. Den Canon, den das Gouvernement 
bis dahin erhalten, kann Magistrat endlich deshalb nicht acceptiren, da solcher 
von beiden Höfen nur 15 Thlr. beträgt. Die Holzhöfe, welche Senator Sänne 
und Rostock mit Genehmigung des Königl. Gouvernements in den Festungswerken 
angelegt haben, bringen jährlich 60—70 Thlr., obgleich sie bei weitem nicht die 
gute Lage als die Ulrichschen haben. Es fehlt auch der Stadt gegenwärtig an 
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öffentlichen Schiffsbaustellen; wolle Magistrat die Plätze qu. dazu einrichten, so 
würden sie der Kämmerei das Doppelte des bisherigen Canons,,und noch darüber 
einbringen; denn für die Aufsetzung Eines Schiffs werden 30—40 Thlr . gezahlt. 
Magistrat hat auch schon in seiner früh ern Vorstellung angeführt, daß alle 
Privat-Holzhöfe auf Stadt-Fundo M - MÄicatH unzulässig sind. Dann heißt es 
wörtl ich: — 

„Bei Zusammenfassung aller dieser Gründe werden daher Ew. Königl. 
Majestät, allergnädigst geruhen, uns an der Nutzung dieser uns eigenthümlich 
gehörenden Plätze nicht ferner durch die Bank hindern zu lassen, sondern uns 
vielmehr bei unserm Rechte zu schützen." 

Was zuletzt die in dem Ministerial-Rescript erwähnte Verschiedenheit des 
Canons von den Ulrichschen Hulzhöfen betrifft, so ergeben ^eta lüoiunÜLsioiiiL 
daß von Seiten des Gouvernements von den 3 Höfen überhaupt 16 Thl r . , und 
zwar von den beiden großen Höfen 15 Th l r . und 1 Thlr . von dem dritten 
Hofe,, worauf die Krummsche Stelle, erhoben worden ist. Von einer andern, an 
den zweiten Ulrichschen Hof grunzenden, dem Iohanniskloster gehörigen Landung, 
der SHuliede-Grund genannt, hat, Ulrich dem Gouvernement jährlich 20 Thl r . an 
Canon entrichtet. 

Der von Gil ly aufgenommene Plan ist nicht aä ^eta OoimmLÄoniL gekommen, 
sondern wie eine Registratur-Bemerkung besagt, dem Bau-Director Haase ausge¬ 
liefert worden, fönst Magistrat mit Beziehung darauf, die Gränze zwischen dem 
Schmiede-Grund und dem zweiten Ulrichschen Holzhofe, welcher durch den alten 
Accifezaun separirt wird, deutlicher bestimmen könnte. Diesen Schmiede-Grund 
hat der Ulrich zu einer Kalk- und Ziegelbrennerei angenommen und sind darauf 
auch Gebäude von demselben angelegt. Einen Holzhof macht diese Fläche eben 
so wenig für sich aus, als sie auch nicht ein Theil des zweiten Hofes ist, wie 
denn diefelbe zu entfernt vom Wasser ist, als daß selbige zur Holz-Aufstellung 
gebraucht werden könnte. Wie das Kloster wegen dieses Platzes mit der Bank 
steht, ist dem Magistrat nicht bekannt. Es verlautet aber, daß das Kloster der 
Bank solchen noch vor der Hand Pachtweise überlassen habe, wobei denn auch 
das Kloster i n der That nur gewinnt, da das Kloster diese Plätze, zu nichts 
Anderm, als zur Hütung für seinen Pächter des hier anstoßenden Tourneischen 
Kloster Ackerwerks gebrauchen kann. 

^Von hier ab befinden sich in den Acten 2 Lücken, davon die erste 125, die 
zweite 28 Folien enthält. Es, constirt nicht, weshalb diese 153 Blätter dem 
Acten-Volumen al imirt worden sind. Sie haben die Fortsetzung der Streitig¬ 
keiten zwischen dem Magistrate der Königl. Bank enthalten, auch den Schluß 
derselben, der unter Vermittelung der Königl. Regierung und der Königl. Kriegs-
und Domainenkammer, wie der Verfolg ergibt, durch einen Vergleich herbeigeführt 
worden ist.^ 

Die Äcten beginnen, nach der zweiten Lücke, mit einer Verfügung der Königl. 
Regierung vom 21 . Apr i l 1779, vermittelst derer dem Magistrat von dem in 
der Depositenkammer bisher aufbewahrten Pachtcontract zwischen den Ulrichschen 
Gläubigern und, dem Kaufmann Velthufen vom 3. September 1774, eine be-
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glaubte Abschrift mitgetheilt wird, um sich, nachdem hie Streitigkeiten mit der 
Ulrichschen Creditmasse, bezw. mit der Königl. Bank.durch Vergleich beigelegt, 
wegen etwaiger Verlängerung des Contracts mit dem lc/Velthusen zu verstän¬ 
digen. Der Vergleich datirt vom 19. März 1779. , ^ ^ , ^ 

Aus dem Verfolg der Acten ergibt sich übrigens, daß von den streitigen 
Holzhöfen Vu der Bank und ^ der Oberfläche dem Magistrate bezw. der Käm¬ 
merei zugesprochen worden sind, und zwar besteht dieser KämMrei-Anth eil aus 
dem Hofe an der Wafserseite, also dem wertvollsten, und dem Hofe an der 
Landseite am Schmiedegrund bis an den sog. alten Accisezaun. 

Syndicus Redtel und Kämmerer Eggeling erhielten den Auftrag im Namen 
des Magistrats mit dem :c. Velthufen in Unterhandlung zu treten. Demzufolge 
fanden mit dem bisherigen Pächter der Holzhöfe verschiedene Conferenzen Statt, 
über deren Ergebniß die 13. Mai 1779 Bericht 
erstatteten, Sie erwähnten darin, daß, dem Verlaute nach,- die Königl.^ Nutzholz-
Administration auf die vormals Ulrichschen Holzplätze zur pachtweisen Übernahme 
derselben reflectire; da indessen eine Verhandlung mit dieser Behörde zu einem 
Vortßeil der Kammerei in jedem Betracht sehr schwierig sein dürfte, so schlugen 
Commissarien vor, nicht zu, saümen, um, mit Velthusen, sei es auch auf Zeit¬ 
oder Erbpacht, welch' letztere den Vorzug verdienen dürfte, zum Abschluß zu 
kommen. -, ,.,, , , , , '̂  ', ., ,, ,, .̂ ,, , , , --^/. 

Demzufolge kaw qm 14. Mm 1779 eine Punctation zu Stande, kraft derer 
Velthusen die oben genannten städtischen Holzhöfe auf Erbzinsrecht übernahm. 
Als jährlicher Canon wurden 130 Thlr., halb in Friedrichsdor halb in Silber-
Courant zahlbar, ausgemacht. Die auf dem landseitigen Theile des Holzhofes 
stehenden Baulichkeiten, als Remisen, ^Gewächshaus, so wie das an der Oder 
besindliche zerfallene Lusthaus nebst den sonstigen Anlagen daselbst wurden dem 
Erbzinsmann gegen Zahlung einer Summe von 350 Thlr. Preüß. Courant zum 
völligen Eigenthum und willkürlicher Disposition abgetreten. , 

Der Aufsichtsbehörde zur Prüfung vorgelegt, fand die Kömgl.,Kammer an 
dem Inhalte und ber Fassung der Punctation nichts zu erinnern, und reichte 
dieselbe Mittelst Berichts vom 20. Mai 1779 nach Hofe zur Genehmigung ein. 
Diese, erfolgte jedoch nicht. Das General-Mrectorium fand „Verschiedenes von 
Demjenigen, was von der Kammer nunmehr angeführt wird> dem zu wider¬ 
sprechen, was aus den bisher in dieser Sache verhandelten Acten constirt, 
wenngleich das eigentliche Sachverhältniß sich nicht ganz genau beurtheilen läßt. 
Soviel ist aber wol außer Zweifel, daß das Interesse der. Kämmerei nicht mit 
so vieler Ättention erwogen worden ist, als es nach Nnsereir̂  Allerhöchsten In¬ 
tention geschehen soll". Das den 
geringen Preis, den Velthusen für die auf den Holzhöfen befindlichen Anlagen 
zahlen solle. Nach dem zwischen der Bank und deM Magistrate geschlossenen 
Vergleiche seien, besage Protokolls vom 26. Januar 1779, die auf dm Magistrat 
gefallenen ^ jener Anlagen, zu 3607 Thlr. 19 Gr. 4 Pf. Mgenommen; nun¬ 
mehr nach Verlauf eines Vierteljahrs, würden dieselben Anlagen .als verfallen 
bezeichnet und in Vorschlag gebracht,̂  sie dem Velthufen für noch nicht einmal 
l / ^ der ehemaligen Taxe zu überlassen. Das Vergleichs-Protokoll habe die jähr¬ 
liche Nutzung des Oesammt-Holzhofes zu 225- Thlr. veranschlagt, waŝ  für. die 

Landbuch von Pommern; Th. II . , Bd. VII I . 70 
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Magistrats 2/3 die Summe von 150 Thlr. ergebe. Der Kammer-Bericht spreche 
abet jetzt, gestützt auf die Angabe des Magistrats, seine Meinung dahin aus, 
daß die jährliche Nutzung nur zu 122 Ttzkr. arbitrirt werden könne, daher die 
Kämmerei bei Velthusens Gebot eines jährlichen Canons von 130 Thlr, noch 
profltiren werde. Ssdann se5 der Werth der Pfähle längs des Ufers, welche 
zur Anlegung der Flöße von Langholz dienen, und die sich bis an die Silber¬ 
wiese erstrecken, gar nicht in Rechnung gestellt, obwol sie nach dem Bericht vom 
31 . October 1777 zu 505 Thlr. 20 Gr. taxirt seien. Über alles Dieses ver¬ 
langte das Hof-Rescript vom 27. Ma i 1779 nähere Auskunft, bevor die Ge¬ 
nehmigung zur definitiven Abschließung eines Erbzins-Contracts mit Velthusen 
ertheilt werden könne. 

Die Sache ging nunmehr an den Magistrat zurück, dem unterm 19. August 
1779 der Befehl ertheilt werden mußte, den vom Generak-Directorium erfor¬ 
derten Erlaüterungsbericht „innerhalb 8 Tage ohnfehlbar bei 2 Thlr. Strafe" 
an die Kammer einzureichen. Die Berichtserstattung verzögerte sich, weil Velt¬ 
husen, mit dem, in Folge der Monita des Hof-Refcripts weiter verhandelt 
Werden mußte, auf einer Geschäftsreife abwesend war. Inzwischen hatte der 
Magistrat die auf den HsWöfen vorhandenen Baulichkeiten' durch dre Nter-
männer der Baugewerke, den Stadtmaurermeister Merckel und den Stabtzimmer-
meister KämMerling, noch einmal taxiren lassen. Es waren überhaupt 12 Gegen¬ 
stände, die Von diesen vereibeten Werkmeistern taxirt wurden. Hiervon kamen 
die folgenden 6 zur Auswahl, um bei den ferneren Verhandlungen mit Velt¬ 
husen zur Grundlage zu dienen; nämlich: 

1. Auf dem ersten Oolzhofe das Gebäude am Wasser, in der Front 48 Fuß, 
in der Tiefe 2 3 ^ Fuß, 1 Stockwerk 10 Fuß hoch, in Holz gebaut mit, ausge¬ 
mauerten Fuchen, Ziegeldach hat incl. Walwen 15 Gebino. Darin ist. eine 
Sommerstube mit Kamin und eine kleine Wohnstube mit Kachelofen und 
Leüchtekamin, 3 Kammern und eine kleine Küche. Dieses Gebäude ist, da 
es sich in verfallenem Zustande befindet, incl. Schreiner-, Schlosser-, Glaferarbeit, 
taxirt . . . . . . . . . . . . . . . . . Thlr. 305. 22 Gr. 

, 2. Eine auf dem zweiten Hofe stehende Remise, 56 Fuß lang und 32 Fuß 
tief, 1 Stockwerk 12 Fuß hoch, in Holz gebaut und in Fachwerk ausgemauert, 
das Dach mit Ziegeln gedeckt, hat 15 Gebind> taxirt zu . Thlr. 153. 20 Gr. 

3. Das Treibhaus, 40 Fuß lang, 12 Fuß tief, mit einem Sonnen¬ 
fang, darin 2 Gewächsstuben mit Kachelofen, und eine kleine Küche, taxirt 
zu . . . . . . . . . . . . . . . . . . T h l r . 83. 20 Gr. 

4. Das Gärtnerhaus, 20 Fuß lang, 12 Fuß tief, 1 Etage 9 Fuß hoch, das Dach 
hat 7 Gebind, darin I Stube und kleine Küche, taxirt zu Thlr. 86. 23 Gr. 

5. Die mit 3 Absätzen» incl. Aufgänge, aufgeführten Terrassen-Mauern 
330 Fuß lang> 1 9 ^ Fuß hoch über der Erde taxirt zu . Thlr. 156. — Gr. 

6. Ein Schauer, 90 Fuß läng, auf den Zaun nach der Straße zu gelegt, 
mit Brettern bekleidet und bebeckt, so aber größten Theils verfault und einge¬ 
fallen . . . Thlr. 6. — Gr. 

, Die Taxe dieser 6 Baulichkeiten beträgt im Ganzen . Thlr. 792. 13 Gr. 
Die 6 übrigen Gegenständen, welche die beiden Werkmeister ihrer technischen 

Beurtheilung unterwarfen, waren: — Die Bewehrung des ersten Holzhofes; das 
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Bohlwerk längs der Oder; die in der Oder längs des KrMberg-Werders und 
aü der Silberwiese eingerammten Pfähle; des Röthe-Grabens, 99 Fuß lang, 
62 Fuß breit, Schalung :c.; — Der Kanal vom Röthe-Oraben über den obern 
Hof, die Straße und den untern Hof bis an die Oder; und die Bewehrung des 
zweiten Hofs. Diese 6 Gegenstände, die sich sämmtlich in desolutem Zustande 
befanden, wurden zu Thlr. 234. 16 Gr. abgeschätzt, so daß die Taxe aller Bau¬ 
lichkeiten betrug ^ . . . . . . . . . . . . . . Ttzlr. 1027. 5 Gr. 

Die Werkmeister fügten hinzu, daß, wenn Alles in gehörigen, baulichen 
Zustand versetzt werden solle, die Reparatur der zuerst üemeinten 6 Gebäude 
einen Kostenaufwaud von Thlr. 956. 20 Gr., und die Reparatur der Beweh¬ 
rungen und Pfahlbauten eine Ausgabe von 1156 Thlr . verursachen; die Instand¬ 
setzung des Ganzen mithin Thlr . 2112. 20 Gr. kosten würden. Sollten dagegen 
die auf den Höfen vorhandenen Hochbauten für überstüssig erachtet werden, so 
würden die Kosten des Abbruchs derselben 156 Thlr . betragen, excl. des Trans¬ 
ports der etwa noch brauchbarm Materialien. 

Von seiner Reise zurückgekehrt, wurde Velthusen zu einer Conferenz mit den 
MagWrats-Commissarien, Syndicus Redtel und Kämmerer Eggeling, zum 27. Sep¬ 
tember 1779 aufs Rathhaus eingeladen. I n dieser Conferenz wurden ihm die 
m dem Hof-Rescript vom 27. M a i 1779 ausgesprochenen Erinnerungen gegM 
die Punctation vom 14. M a i mitgetheilt und die von dem Swdtwerkleüten auf¬ 
genommene Taxe der Baulichkeiten, nach deren zeitigen Zustande, vorgelegt. 

Velthusen erklärte: 1) daß alle Gebäude und Anlagen auf den Plätzen qu. 
fast gar keinen Werth hätten, da Alles in den Grund verfallen sei, und wenn 
es nutzbar werden sollte, von Neuem aufgeführt werden müsse. Er könne auch, 
so wie ein jeder Andere, der auf diese Höfe reflectiren wolle, füglich das Ge-
baüde am Wasser, das sog. Lusthaus, ferner die Remise auf dem zweiten Hofe 
entbehren, da es wegen der diesen Plätzen nahe liegenden Bürgerhäuser und Höfe 
auf der Oberwiek ihm nicht an Gelegenheit fehle, den auf diefett Plätzen zu 
haltenden Aufseher gegen ein Geringes einzumiethen. Das Treibhaus und die 
Gärtner-Wohnung, desgleichen die Terrassen des ehemaligen Gartens könnten gar 
nicht in Anschlag kommen, da einem Jeden, der vom Garten-Vergnügen was 
halte, bekannt sei, daß dergleichen Anlagen jährlich lOfach mehr Hu unterhalten 
kosteten, als Nutzen daraus zu ziehen, wie denn auch alle diese Stücke dergestalt 
verfallen wären, daß bei dem ersten starken Luftwirbel und Regenwetter Alles 
über den Haufen fiele und zusammenstürze. Die Bohlwerke, Bewehrungen und 
Pfähle in der Oder wären ebenfalls durch die Länge der Zeit verfault, und 
fönst fehr schadhaft. Seit der ersten Anlage habe Ulrich nichts darauf verwendet, 
und ihr völliger Verfall schreibe sich vom Jahre 1773 her, da wegen des Streits 
zwischen dem Magistrat und den Ulrichschen Gläubigern, bezw. der Bank, sich 
Niemand darum bekümmert habe. Überdies müsse doch auch darauf Rücksicht 
genommen werden, daß, wenn er gleich a, Äato des Contracts den so ansehn¬ 
lichen Canon von 130 Thlr. erlegen solle, er doch auch die Plätze in solchem 
Zustande erhalten müsse, daß er sie einiger Maßen nutzen könne. Ohne Be¬ 
wehrung, Bohlwerke und Pfähle im Strom ließe, sich ein Holzhof gar nicht 
denken. Sollte er diese Anlagen auch noch bezahlen, so könne er höchstens nicht 
mehr als 50 Thlr. Canon osferiren. Wüche er ja genöthigt sein, wenigstens 

70* 
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1000 Thlr. auf die Wiederherstellung allein der Bohlwerke und Pfähle zu ver¬ 
wenden. Um indessen mit der Sache zu Ende zu kommen: so erkläre er sich 
hiermit M o ul t i iüaw zu V ie rhunder t und Fünfz ig Tha le rn f ü r die in 
der obigen Nachweisung aufgeführten 6 ersten Baulichkeiten> d ievon den 
Gewerks-Altermännern auf Höhe von 792 Thlr. 13 Gr. abgeschätzt seien, und 
verbessere solchergestalt seine vorige Offerte von 350 Thlr. noch uM 100 Thlr. 
Würde dieses Anerbieten nicht angenommen, so lasse er die Sache ganz und gar 
fallen, da ihm überhaupt es so sehr nicht um diese Höfe zu thun wäre, und 
ihm die Kämmetei Platz zur Auffetzung feines Holzes verschaffen müsse, ohne 
daß er so viele Kosten deshalb verwenden dürfe. -^ Dieser Erk läMg fügte 
Velthusen hinzu, ^- 2) daß er ein Übriges gethan, wenn er sich zu einem jähr¬ 
lichen Canon von 130 Thlr. verstanden. Es fei ein großer Unterschied zwischen 
Zeit- und Erbpacht. Bei jener könne der Pächter immer etwas höher gehen, 
da er seinen Überschlag nur auf einige Jahre mache, und in der Zeit absehe, 
daß die Nutzung des Pachtstücks die öfferirte "hohe Pacht eMMge. Bei der 
Erbpacht ̂ dagegen laufe der Pächter Gefahr, daß er den Canon zufetzen müsse, 
wenn in manchen Jahren der Holzhandel wenig einbringe, oder wol gar stille 
lägk Uberdem müßten dem Zeitpächter die Bohlwerke, Bewehrungen/die Gräben 
und Canale, desgleichen die Pfähle von dem Verpächter im Stande gehalten 
werden. Der GrbpäWr dagegen müsse Alles dieses auf sich nehmen. Es sei 
auch ein Mißverstand, wenn angenommen würde/ daß Comparent für die der 
Kämmerei zugefallenen 2 Plätze und den der Bank verbliebenen Platz 225 Thlr. 

'Pacht entrichtet habe« Der dem Iohannisklofter nunmehr auch vindicirte Platz, 
der sogenannte Schmiede-Grund, wäre mit darin begriffen gewefen, welchen er 
zur AufschleppUng des Bauholzes, zum Dielenschneiden und sonst sehr gut habe 
nutzen können. Dieser müßte also bei der Vergleichung seiner Offerte mit feiner 
vorigen Pacht i n Abzug gebracht werden. — 3) Erhelle aus der gegenwärtigen 
Taxe der in der Oder längs des Hofes befindlichen Pfähle, daß auf dem, der 
Kämmerei zugefallenen Revier nur noch 26 Stück befindlich wären^ worauf denn 
wol um> so weniger Anschlag zu machen sein würde, als dem Publikum 
bei der Strom-Fahrt nicht verwehrt werden könne, sich solcher Pfähle zu be¬ 
dienen, und oie Kammern daher, zu derar t igem Behuf dergleichen P fäh le 
im S t rome halte. — Endlich erklärte Comftarent 4) daß er es sich gefallen 
lasse, wenn' in den zu vollziehenden Contrüct die Bestimmung aufgenommen würde, 
daß das Holz, welches'er für auswärtige Rechnung erhalte und nur spedire, 
von dem Stättegeld nicht frei fein solle, wenn er es gleich auf diesen ihm zu 
überlassenden HöfeN auffetze. 

Die Bemerkung hier einzuschalten, wird wol nicht überflüssig sein, 'daß der 
Holzhandel, wegen der beträchtlichen Waldungen in dem gesaulmten Strömsysteme 
der Oder, Warte und Netze, in Stettin von jeher seinen Sitz gehabt, und daß 
derselbe, nachdem jene Waldungen in unseren Tagen mehr oder Minder erschöpft 
sind, Und er feinen Stoff aus dem Innern des Polakenlandes herbeiholt, als 
Propre-Handel Stettins in Flor geblieben ist. Um die Zeit, die uns hier be¬ 
schäftigt, war in der That Holz der einzige Artikel, mit dem sich der Stettinsche 
Ausfuhrhandel in namhafter Weise beschäftigte' indem alle sonstigen Exportwäären 



Die Vorstadt Oberwiek. 557 

kaum in Betracht kamen. Den Zollregistern zufolge wurde von Stettin aus 
im Jahre 1777 verschifft: 
B a u h o l z f ü r . . . . . . 72 .094 T h a l e r . " Piepenstabe . . . . . . 14.808 Schock. 
S c h O s h o l z f ü r . -. . . . 17 .052 - Oxhof ts täbe . . . . . . ' 4 .687 -
D i e l e n , . .' . . . . . . 136 Schock. P l a n k e n . . . . . . . 11.412 Stück. 
F r a n z h o l z . . . . . ,. . 4 3 5 - T o n n e n b o d e n ^ 1.015 Schock. 
K l a p f t h o l z . . . . . . . 1.737 - Tonnenstäbe . . . . . . 45 .196 
O x h y f t b o d e n . . . . . . 6 5 4 - B r e n n h o l z . . . . . . . 9 .636 F a d e n . 

Das meiste Holz ging nach Holland und England, fast gleiche Quantitäten 
empfingen Dänemark und Norwegen, und sehr viel hatte Frankreich und Spanien 
zum» Bestimmungsort, auch Schweden und Meklenburg nahmen nicht unerhebliche 
Mengen, einiges Holz hatte Hamburg und Lübek zum Bestimmungsort. Weil 
das Jahr 1777 fast in allen Gegenden Europas an Korn gesegnet war, so war 
der Getreidehandel für Stettin auf — Null herabgesunken, wie er denn damals 
von gar keiner Bedeutung war, und erst dann sich hob, als nach der zweiten 
und dritten Theilung Polens das heutige Großherzogthum Posen nebst dem 
Königreich Polen, als Südpreüßen unter den Scepter der Hohenzollern gekommen 
war. Von da an fing Stettin an mit Danzig in Concurrenz zu treten, - das 
gleichsam das Monopol für die Koniausfuhr an der Ostsee gehabt hatte. Zu 
Ende des 18.! Jahrhunderts schätzte man die Stettiner Getreide-Ausfuhr zum 
Werthe von ^ M l l ion Thaler und den Holzhandel etwa zu dem nämlichen 
Werthe. Kehren wir nach ditzfem ExcUrfe zurück zu unferm Gegenstande, so ist 
zu erwähnen, daß — ! 

Der Magistrat über den Ausfall der Conferenz mit Velthusen unterm 
9. November 1779«der Königl. Kammer Bencht erstattete, welche ihrer Seits 
am 19. desselben Monats nach Hofe berichtete, worauf die Genehmigung des 
General-Directoriums zu den getroffenen Verabordnuugen unterm 9. December 1779 
mit der Aufforderung ertheilt wurde, den Erbzins-Contract mit, Velthusen abzu-
schlietzen und zur Bestätigung einzureichen. Das Instrument, daß auch heute 
noch, 1874, nach Ablauf von fast einem Jahrhundert, mit einer, für den Besitzer des 
Grundstücks sehr lästigen.Stipulation in voller Kraft steht, hat, nach, dem in 
den Acten befindlichen, vom Stadtsyndims Redtel und Velthusen vollzogenen 
Concept, den folgenden, Wortlaut: 

Erbzins-Contract zwifchen dem Magistrat zu, Alt-Stettin und dem 
' Kaufmann Georg Christian Velthufen Hieselbst über die vormaligen 

- . Ulrichschen Holzhöfe auf der Oberwiek. 
^Demnach in denen Kriogsjahren von 1756 bis 1763 der nunmehr verstor¬ 

bene Kriegsrath und Banco-Director Ulrich sich verschiedener HaussteÜen auf 
der zu diefer Stadt gehörigen Ober-Wiek unter Vergünstigung Eines hiesigen 
Königlichen Gouvernements angemaßt und zu seinem Handel als Schiffsbau¬ 
stellen und Holzhof, der an.ihn von uns Bürgermeister und Rath ergangenen 
Inhibition ohngeachtet eingerichtet hatte, in dem hiernächst über gedachten Ulrichs 
Vermögen bei der Königl. Preüß. Pommerschen Regierung im Jahre 1773 ent¬ 
standenen Concurs-Processe aber solche Plätze als unser und, der Stadt Eigen-
thum sowol durch rechtskräftige Erkenntnisse wider den Contradictoren, als auch 
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wider Ein Königl. Gouvernement, welches sich zu diesen Plätzen berechtigt hielt> 
vermöge S r . Königlichen Majestät Mmediaten Entscheidung auf die von Höchst-
denenselben vorhero der Pommerschen Regierung und der Kriegs- und Domainen¬ 
kammer aufgetragenen Untersuchung zu diesen Plätzen wieder vindicirt worden; 
hierauf auch ferner mit den Ulrichschen Creditoren, und besonders mit der hiesigen 
M n i g l . Bank, als dem Hauftt-Creditor, wegen der Gränzen dieser der Stadt 
vindicirten Holzhöfe, und darauf von dem Ulrich neu gemachten Anlage,« an 
Gebäuden, Bohlwerken und sonst Unter Approbation Eines Königl. Hohen Gene-
ral-Directörii und Einer Königl. Kriegs- und Domainenkammer die Sache dahin 
bei der Königl. Regierung unterm 19. November 1777 verglichen worden, daß 
nach dem aä ^.eta, der obgedachten Commissarischen Untersuchung der Königl. 
Regierung und der Königl. Kriegs- und Domainenkammer wider, Ein Königl. 
Gouvernement von dem Landbaumeister Gil ly aufgenommenen Plan, der darauf 
gezeichnete Erste Ulrichsche Holzhof von der Stadt zu gerechnet, bis an den nach 
der Zeichnung über solchen laufenden Kanal, desgleichen der Dritte Ulrichsche 
Holzhof denen Ulrichschen Creditoren, oder eigentlich der Königl. Bank ver¬ 
blieben, der üb r i ge T h e i l des Ersten Ulrichschen Ho lzho fes h i n te r dem 
K a n a l und der ganze Zwe i te Ulrichsche Ho l zho f bis an den auf dem 
P lan bemerkten alten Accifezaun, hingegen uns und der S t M mit allen auf 
diesen beiden Platzen stehenden Gebäuden und sonst darauf gemachten Anlagen, 
wie auch dazu gehörigen Bezahlungen in der Oder, abgetreten worden, und 
wi r zuträglich gefunden, wegen des starken Holzhandels bei dieser Stadt diese 
Holzhöfe i n ihrer Einrichtung zu conserviren, wegen der auf die zum Thei l ver¬ 
fallenen Gebäude, Bohlwerke und Bezaünungen zu verwendende Kosten aber 
solche gegen einen bestimmten unveränderlichen Canon Zud ißßy msliorationi 
st c0N86rva,tidm auf Erbzins auszuthun, hiezu sich der hiesige Kaufmann Georg 
Christian Velthusen, welcher bisher schon von den Ulrichschen Creditoren sämmt-
liche Höfe in Zeitpacht gehabt hat, angegeben, so ist mit demselben, unter Appro¬ 
bation Eines Kömgl. hohen General-Directorii vom 9. Deccmber, und Einer 
Königl. Pommerschen Kriegs- und Domainenkammer vom 21 . Hunä. verwichenen 
Jahres folgender unwiderruflicher Erbzins-Contract geschlossen worden: 

§ 1 . Es werden dem Kaufmann Georg Christian Velthusen vorgedachte, 
von den Ulrichschen Creditoren in dem Vergleich bei der Königl. Regiemng vom 
19. März a. z>r. uns abgetretene Plätze der Ulrichschen Hotzhöfe, so wie 
solche vorhin aus 'dem Gillyschen Plane beschrieben, nämlich der Thei l des 
ersten Holzhofes an der Oder, welcher, wenn man aus der Schnecke nach der 
Ober-Wiek geht, h i n t e r dem über diesen Hof laufenden publiquen Kanal oder 
Wasfergang sich erstreckt, mit dem darauf befindlichen, gleich hinter dem Kanal 
angelegten Lusthause, und dann der ganze zweite Ulrichfche Hölzhof mit den 
darauf befindlichen Gebäuden, als einem Gewächshaufe und Gärtner-Wohnung, 
sammt' einer Waaren-Remise, und überhaupt allen auf beiden Plätzen befind¬ 
lichen Anlagen, dazu gehörigen Bohlwerken, Bezaünungen und Beftfählungen in 
der Oder, hierdurch erb- und eigenthümlich verschrieben, um diese Plätze zur 
Aufsetzung seines eigentümlichen Stab- und Klappholzes zu nutzen, und wird 
demselben frei gegeben, solche an Andere, jedoch, mit Vorbehalt des hiernächst 
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sttpulirten jährlichen Canons, und des hierdurch uns reservirten Vorkaufsrechts 
wieder zu veräußern. 

§ 2. Nimmt Grbzinsmann an, diese Plätze beständig zu Holzhöfen Zu 
lassen und dazu mit Bohlwerken, Bezaünungen und Bezahlungen und sonst 
jederzeit in gutem, tüchtigem Stande zu erhalten, wie denn dieses und daß von 
diesen Plätzen zu keiner Zeit ein anderer Gebrauch gemacht werde, eine ausdrück¬ 
liche Bedingung dieses Erbzins-Contractes bleibt, und unter solcher auch nur die 
im § 1 angegebene Veräußerung derselben Statt findet. ' , 

§ 3. Es setzet auch Erbzinsmann was jetzt an Bohlwerken, Bezaünungen, 
Bepfählungen in der Oder, auf dem zweiten Hofe an Erhöhung und Auffüllung 
des Bodens zu repariren erforderlich, auf seine Kosten in guten Stand, ohne 
deshalb an uns und unsere Kämmerei einige Anforderungen zu machen. 

Was aber das Lüsthaus auf dem ersten Hofe und die Waaren-Remise, das 
Gärtner- und Gewächshaus auf dem zweiten Hofe betrifft, so sind diese An¬ 
lagen, da sie eigentlich nicht zur Einrichtung eines Holzhofes gehören, überdem 
auch sehr verfallen sind, dem Erbzinsmann für ein Kaufpretium von 450 Thlr. 
in Königl. Preüß. CouraM nach dem Münzfuß von 1764, zu feinem GigeNthum 
überlassen und abgetreten worden, dergestalt, daß er nach seinem Gefallen diese 
benannten, ihm verkauften Anlagen conferviren oder auch eingehen lassen kann; 
und nimmt ErbzmsmaNN an> bei Vollziehung dieses Contracts, besagte 450 Khlr. 
an die Kämmerei zu bezahlen. 

' § 4. Sollten daher diese Plätze-Meinst an uns und die Kämmerei wieder 
zurückfallen, fo findet keine Anforderung wegen gemachter Verbesserungen und 
auf die Höfe verwanden Kosten Statt, da was derselben Einrichtung zu Holz-
Höfen Mit Bohlwerken, Bepfählungen in der Oder, Bezaünungen anlangt, jetzt 
schon vorhanden ist, und wenngleich auf deren erforderliche Reparaturen jetzt 
von dem Erbzinsmann Kosten verwandt worden, doch auch nur unter dieser 
Bedingung diese Plätze, daß solche als Holzhöfe völlig in Stand gesetzt, darin 
erhalten werden, dem Erbzinsmann auf Erbzins-Recht überlasten worden; und 
ihm dagegen auch die im § 3 bemerkten Gebäude fast zur Hälfte der Taxe ver¬ 
kauft sind. Vielmehr müssen auf den etwaigen Rückfall diefer Holzhöfe alle bei 
ihrer wesentlichen Einrichtung an Bohlwerken, Bepfählungen, Bezaünungen > und 
sonst sich alsdann ergebenden Defecte ohne unfer und der Kämmerei Zuthun 
erfetzt werden. 

§ 5. Für die Nutzung dieser Holzhöfe zur Aufsetzung allerlei Stab- und 
Klüppholzes zahlet Erbzinsmann einen beständigen jährlichen Canon von 130^Thlr. 
und zwar halb in Königl. Preüß. Friedrichsdor und halb in Königl. Preüß. 
Courant nach -dem Münzfuße vom Fahre 1764, vierzehn Thaler auf ein Mark 
fein gerechnet, in 4 Terminen, nämlich Reminiscere, Trinitatis, Crucis, Lucii, 
jeden Termin 32 Thlr. 12 Gr., und wird dieser Canon von dem Erbzinsmann, 
entrichtet, wenn er gleich die Höfe nur wenig oder auH gar nicht mit Holz be¬ 
setzen kann.' Da auch des Erbzinsmanns Zeitpacht dieser Höfe aus dem mit 
den Ulrichfchen Creditoren gefchlossenen Contract sich ult. September 1779 ge¬ 
endigt hat, und er in dem Besitze Und der Nutzung derselben vermöge der mit 
ihm am 14. Mai 1779 vereinigten Punctation geblieben, so ist Lucii 1779 der 
erste Termin des stipulirten Canons. 
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§ 6. Dagegen ist aber auch Hrbzinsmann von dem Stättegeld, so er sonst 
von seinem Stab- und Klappholze nach hiesiger Verfassung an die Kämmerei zu 
erlegen schuldig, befreit., Jedoch geht diese Befreiung von dem Stättegelde nur 
auf des Erbzinsmanns eigenthümliches Holz. Wenn derselbe aber hier bei der 
Stadt von Fremden Stab- und Klapphylz kauft, od,er für auswärtige Rechnung 
zur, Spedition erhält, so wird im, ersten Falle statt des gewöhnlich doppelten 
fremden Stättegeldes noch der einfache Satz, im letztern Falle aber, wenn das 
Holz für auswärtige Rechnung blos spedirt w i rd , der volle Satz des doppelten 
fremdeD Stättegeldes von dem Erbzinsmann erlegt. 

Auch wird noch bedungen, daß, wenn Erbzinsmann so starke Quantitäten 
eigenthümliches Stab- und Klappholz erhalten sollte, daß er dazu auf diefen 
ihm überlafsenen Höfen nicht Raum hätte, sondern sich des publiquen Stadt-
Klappholz-Hofes, oder anderer Privat-Höfe bedienen müßte, er, alsdann von 
dem daselbst aufgefetzten Holz das gewöhnliche in der Stadt-Klappholz-Hof-
Ordnung festgesetzte SMtegeld, zu erlegen gehalten sei. ' 

§ 7. Ferner hat Erbzinsmann die Befugniß, seine Flößen an die längs 
des ihm verschriebenen ersten Hofes in der Oder befindlichen, v o r d e m verstor¬ 
benen Ulrich gefetzten Pfähle, welche sich bis an die Silberwiese erstrecken/ohne 
besondere Abgaben anzulegen und zu befestigen, nur muß dadurch die öffentliche 
Fahrt auf dem S t r o M in keiner Weise behindert 
nicht schuldig, solche Pfähle zu halten.*) - ^ ' 

§ 8. Dem Erbzinsmann wird, i nicht gestattet, von anderen hiesigen Holz-
Negocianten irgend einiges Holz auf diese Höfe anfzunehmen und felbige dadurch 
von dem zu erlegenden Stättgeld zu befreien, vielmehr macht sich Erbzinsmann 
hierdurch ausdrücklich verbindlich, wenn er von anderen Hnlz-Negocianten Stab-
und Klappholz, Planken,, Schiffsholz und Dielen, wie auch Bauholz erhandelt, 
davon fogleich mittelst specifiquer Rechnung der Kämmerei Anzeige zu thun, da¬ 
mit diefe von den Verkäufern das zu erlegende Stätte- und Wrackgeld einfor¬ 
dern könne. , . , . ' . , / , , , ^ . ^ 

§ 9. Läßt Erbzinsmann das auf diefen Höfen aufgefetzte Holz wracken, 
so bedient er sich der geschworenen Stadt-Wracker und. entrichtet das gewöhnliche 
Wracker-Lohn. , , / ' ,,,, 

§ 10. M ist im § 1 dem Erbzinsmann frei gelassen, diese Holzhöfe wider 
an Andere abzutreten und zu veräußern. Es wird aber dabei hiermit nochmals 
ausdrücklich bedungen, daß diese Fläche beständig Holzhöfe bleiben und des Erb¬ 
zinsmanns Nachfolger eben so an diesen Contract gehalten sein sollen, als wäre 
solcher mit ihm selbst geschlossen; daher der Erbzinsmann sich hierher verbindlich 
macht, 4 Wochen vorher, ehe er mit jenem wegen Überlassung dieser Höfe fchließet, 
uns das Vorkaufsrecht anzubieten, da wir dann, in folcher Frist uns erklären 
wollen, ob wir das Näherrecht für solches Kaufpretium, als ein Dritter ohne 
Simulation bietet, diese Höfe wieder an uns nehmen wollen. V 

§ I I . So oft diese Holzhöfe an einen neuen Besitzer gelangen, es , sei 
durch Erbgangs-Recht, oder Kauf, so. wird der Kämmerei der 10te Theil des 
stipulirten Canons loco lauäkmii m rkeoßiiitionßni äoiuiuii äii'scti bezahlet. 

Die Stiftulation dieses ß ist im Jahre 1824,modiftcirt worden, siehe weiter nnten. 
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§ 12. Da diese Holzhöfe auf Stadt-Fundo unter unserer Furisdiction 
liegen, so unterwirft sich auch solcher der Erbzinsmann in allen diese Holzhöfe 
betreffenden Angelegenheiten. 

§ 13. Alle diese Holzhöfe betreffenden Unglücksfälle trägt Erbzinsmann 
allein, ohne deshalb eine Erlassung des Canons zu verlangen. 

§ 14. Sollte der stipulirte Canon über 2 Jahre ausschwellen, so ist Erb¬ 
zinsmann 60 ip80 seines ganzen Erbzinsrechts verlustig, es wäre denn, daß der 
rückständige Canon in dem dritten Jahre für die verflossenen Jahre doppelt er¬ 
legt worden. 

§ 15. Auch wird bedungen, daß auf diese Holzhöfe niemals Schulden 
contrahirt, noch eingetragen werden. 

§ 16. Die Kosten dieses Erbzins-Contracts und dessen Konfirmation über¬ 
nimmt Erbzinsmann allein. 

§ 17. Schließlich entschlagen sich beide Theile aller Rechts-Ausflüchte, sie 
haben Namen, wie sie wollen, insbesondere daß ein allgemeiner Verzicht nicht 
gelte, wo nicht ein besonderer vorhergegangen, desgleichen der Verletzung über 
die Hälfte, und ist zu mehrerer Festhaltung dieses Allen dieser Erbzins-Contract 
von uns Bürgermeister und Rath, als auch von dem Erbzinsmann, Kaufmann 
Georg Christian Velthusen eigenhändig unterschrieben und besiegelt worden. Auch 
soll dieser Contract vierfach expedirt werden, da ein Exemplar bei der Königl.' 
Kriegs- und Domainenkammer und eines bei Einem Königl. hohen General-
Directorio verbleibt. 

So geschehen zu Alt-Stettin, den 1. März 1780. 
Seine Königl. Majestät von Preußen Unser allergnädigster Herr confirmiren 

und bestätigen den hiebei gehefteten, zwischen dem Magistrate zu Stettin und 
dem Kaufmann George Christian Velthusen geschlossenen Erbpacht-Contract wegen der 
demselben am 1. Marin c. ab in Erbpacht überlassenen, der Stettinschen Käm¬ 
merei zugehörigen Antheile der Ulrichschen Holzhöfe, wofür derselbe an Kauf-
geld Vierhundert und fünfzig Thaler zu erlegen schuldig ist und einen jährlichen 
Canon von Einhundert und Dreißig Thaler in 4 Terminen, nämlich von Renn'-
niscere, Trinitatis, Crucis und Luciae jedes Jahres bezahlen muß hiemit und 
Kraft dieses in allen Punkten und Clauseln, Befehlen auch zugleich der Pom-
merschen Kammer in Gnaden, gedachten Acquirenten, ingleichen dessen Erben und 
andere rechtmäßige Besitzer, wenn sie sich ihres Seits solchem Contract und Ver¬ 
schreibung gemäß bezeigen, dabei zu schützen. Berlin, den 30. Mai 1780. 

Auf Sr. Königlichen Majestät allergnädigsten Special-Befehl. 
v. Blumenthal. v. Gaudi. Michaelis. 

Konfirmation der Erbverschreibung über die dem Kaufmann Velthusen in Erb¬ 
pacht überlassenen der Kämmerei zu Stettin zugehörigen Antheile der 
Ulrichschen Holzhöfe 

Die vorstehende, vom Königl. General-Directorium ausgefertigte Bestätigungs-
Urkunde ist dem Magistrate mittelst Verfügung der Pommerschen Kriegs- und 
Domainenkammer vom 6. Juli 1780 zugefertigt worden. 

Zwanzig Jahre nach Abfchluß des Vertrages hatte Velthusen die Stipula-
tionen desselben noch nicht im Hypothekenbuche eintragen lassen. Vs constjrt 
nicht, ob er von Magistratswegen an die Erfüllung der ihm obliegenden Ver-

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VII I . 71 
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bindlichkeit erinnert worden. Endlich im Jahre 1800 wurde er dieserhalb bei 
dem Lastadischen Gericht vorstellig, indem er in seiner protokollarischen Ver¬ 
nehmung vom 17. September mit dem eigentümlichen Antrage hervortrat: — 
daß der erste Holzhof als ein für sich bestehendes Ganze, und der zu dem 
zweiten Holzhofe gehörige Platz in der Oberwiek 8iib Nr. 63, auf welchem sich 
blos eine Remise und ein altes Orangerie-Haus befindet, als eine Pertinenz der 
in dem - vormaligen Schmiede-Grund aufgeführten Gebäude und sonstigen An¬ 
lagen, und der Canon von 130 Th l r . nur auf den ersten Holzhof verzeichnet 
werde. — Das Lastahische Gericht fragte beim Magistrat an, ob dieses Gesuch 
bewilligt werde. Die darauf unterm 2. December 1800 ertheilte Refolution 
lautete: Da man sich des Erbzins-Verhältnisses aus dem Contracte vom 1. März 
1780 nicht begeben kann, nnd bei etwaigen künftigen Veränderungen es ge¬ 
schehen könnte, daß der erste Holzhof am Wasser von dem zweiten feldwärts 
belegenen getrennt und jeder besonders verkauft würde, so würde der zweite 
Holzhof dem Erbrins-Nexus ganz entzogen/ und viele Streitigkeiten nicht ver¬ 
mieden werden, überdem sei die Hälfte des ersten Holzhofes an der Oder dem 
Erbzins-Verhältniß gar nicht unterworfen, sondern im ungetheilten Eigenthum 
des Besitzers. M a n könne daher den Vorschlag, den zweiten Holzhof yx nexu 
zu lassen, nicht annehmen.- Um aber der Sache näher zu kommen, wolle Ma¬ 
gistrat es sich allenfalls gefallen lassen, daß auf den erbzinslichen Theil des 
ersten tzolzhofes am Wasser die eine Hälfte des Canons, und auf den zweiten 
Holzholf die andere Hälfte eingetragen werde. 

Zum Verständnis dieser Resolution ist hier einzuschalten, daß das, aus dem 
Vergleich zwischen dem Magistrat und der Bank der Letztern zugefallene Dr i t t -
theil der Ulrichschen Holzhöfe, bestehend aus der andern Hälfte des ersten Hofes 
und dem ganzen dritten Hofe, von dem Banco-Comptoir vermöge Kauf-Con-
tracts vom 1. März 1782 für 1000 Th l r . Courant an Velthusen zum unbe¬ 
schränkten Eigenthum veräußert worden ist, und ist, laut Hypothekenscheins, der 
Besitztitel für ihn auf Grund des gedachten Contracts v i äsereti äß 28. De¬ 
cember 1801 eingetragen. Velthusen war also seit 1782 Besitzer des ganzen 
Komplexes der Holzhöfe. Dem nämlichen Decrete zufolge sind, auf Grund des 
Erbzinsvertrages am 1 . März 1780, für den Magistrat an Reservaten ein¬ 
getragen: 

a) Dieser Platz muß jederzeit nur als ein Holzhof gebraucht werden. 
d) Wird von diesem Thei l des vormaligen ersten und ganzen zweiten vor¬ 

maligen Ulrichschen Holzhofe ein jährliches Grundgeld von 130 Thlr . halb in 
Friedrichsdor, halb in Courant äs 1764 entrichtet. M e nachgegebene Scheidung 
des Canons in zwei Theile (Resolution vom 2. December 1800) ist also nicht 
zur Ausführung gekommen.^ 

c) Hat sich der Magistrat das Vorkaufsrecht, oder — 
ä) in dessen Nichtausübungsfalle statt des Laudemii den 10ten Theil des 

Grundgeldes vorbehalten, welches v i äkersti vom 28. December 1801 einge¬ 
tragen ist. 

Drei Lustra später brachte einer der Magistrats-Beamten es zur Sprache, 
daß im Hypothekenbuch weder der Besitztitel vom Ober-Eigenthum, noch die dem 
Erbzinsmann nach § 15 des Erbzinsmann-Contracts auferlegte Pflicht — „auf 
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diesem Gründstücke keine Schulden zu contrahiren" — auf das nutzbare Eigenthmn 
des Grundstücks eingetragen sei. Diese sehr richtige'Bemerkung, deren Gegenstand 
beim Magistrate so lange Jahre hindurch übersehen worden war', gab ihm Ver¬ 
anlassung, dem Königl. Stadtgericht unterm 20. März 1816 den Erbzins-Vertrag 
vom 1. März 1780 mit dem Ersuchen zu übersenden, die gedachten zwei Stipu-
lationen nachträglich im Hypothekenbuche zu vermerken, worauf das Stadtgericht 
am 10. April 1816 erwiderte, daß, nachdem Velthusen sowol selbst als auch 
dessen Erbnehmerin, seine Wittwe, verstorben sei, der Besitztitel an den qu. Grund¬ 
stücken für die Erben der zuletzt Verstorbenen noch nicht regulirt, zu dem End¬ 
zweck aber ein Termin auf den 25. Mai e. anberaumt sei, bei welcher Gelegenheit 
sie dann auch zur Erklärung über den Antrag des Magistrats aufgefordert werden 
sollten, wovon demselben seiner Zeit Nachricht werde gegeben werden. I n 
chronologischer Folge unserer Geschichts-Erzählung kommen wir darauf zurück. 

Fünf Jahre später, als Velthusen Besitzer des ganzen Grundstücks der vor¬ 
mals Ulrichschen Holzhöfe geworden war, erwarb er auch den, auf Alt-Turneischen 
Fundo, gegen Fort Preußen hin, belegenen Platz von 20 Morgen, der Schmiede¬ 
grund genannt, und zwar in ähnlicher Weise, wie jene Holzhöfe. Der darüber 
errichtete Contract lautet wie folgt: — 

Kund und zu wissen fei hiedurch, daß die Provifores des St. Iohannis-
Klosters zu Alten-Stettin dem Kaufmann George Christian Velthusen daselbst, 
den von selbigem schon seit einiger Zeit auf Zeitpacht genutzten, von dem hiesigen 
Königl. Gouvernement wieder erstrittenen sogenannte Schmiedegrund, nach nun¬ 
mehr eingegangener Approbation Eines Königlichen Hochwürdigen Konsistoriums 
vom 12. September 1786, erblich überlassen haben uud darüber folgenden un¬ 
widerruflichen Erbzins-Contract geschlossen worden. 

1. Es wird dem Kaufmann George Christian Velthusen vom St. Iohannis-
Kloster der oberwähnte, oberhalb der Ober-Wiek vor hiesiger Stadt gegen Fort 
Preußen belegene Platz, der Schmiede-Grund genannt, welcher zwanzig Morgen 
Magdeburgisch enthält, in dessen jetzt bestimmten Gränzen und Maalen, mittelst 
Gewährleistung gegen etwaige fremde Ansprache, auf Erbzinsrecht dergestalt über¬ 
lassen, daß 

2. Erbzinsmann darüber nach eigenem Gefallen schalten und walten, An¬ 
lagen machen, und diesen Platz wie bisher bestens nüzzen und gebrauchen 
kann, jedoch ' 

3. M i t der Einschränkung, daß die etwa zu errichtenden Gebäude, zu pflanzenden 
Baume, oder fonstige Anlagen nicht auf die Höhen diefes Fundi gesetzt werden, 
damit selbige so wenig dem Gesichte der Vestnng, als dem Winde der Müller, 
oder sonst Jemand zum Nachtheil gereichen, und daß Erbpächter mit den Gränzen 
keine Veränderung vornehme, vielmehr der jetzt vorhandene Zaun, der die Gränze 
zwischen dem Kloster und der Kämmerei bestimmt auf immer conservire, auch der 
Fahrweg dergestalt geleitet werde, daß Niemand dabei leidet. 

4. Für den Genießbrauch dieser 20 Morgen zahlet der Erbzinsmann jährlich 
an das St. Iohannis-Kloster eine Reeognition pro Morgen von Einem Thaler 
und also in tßrlliino Michaelis alle Jahr an unveränderlichem Canon 20 Thlr. 
in Königl. Preüß. schweren Courant nach dem Münzfuß äk H.nn0 1764, die 

715 



5O4 Nie Stadt,Stettin. 

Mark fein zu 14 Thl r . gerechnet, oder deren wahren Werth ohne Reduction, 
wenn etwa mit dieser Münzforte dereinst eine Veränderung vorgehen sollte. 

5. Der Erbzinsmann entsagt und begibt sich aller und jeder Erlassung oder 
Minderung an diesem Canon, der Fal l sei welcher — und wie ungewöhnlich er 
immer wsste, den einzigen Fa l l ausgenommen, wenn, wie zwar nach der Königl. 
Allerhöchsten Versicherung vom 22. J u l i 1776 nicht zu vermuthen, das Kloster 
aber doch nicht die Gewähr leisten kann, zu Kriegszeiten oder sonst auf Befehl 
des Landesherrn dieser.in Erbpacht gegebene Platz zur Vestung eingezogen, oder 
auf andere Ar t , für den Erbpächter unbrauchbar gemacht werden follte, auf 
welchen etwaigen Fa l l — 

6. festgefetzt wi rd, daß alsdann der Canon entweder ganz, oder nach Ver-
hältniß des abgegangenen Theils davon, aufhöret, und dem Kloster die hiernachst 
etwa vom Landesherrn' zu bewilligende Vergütigung in Ansehung des Fundi, 
und davon ausgefallenen Canons, dem Erbpächter aber die etwanige Bunification 
auf die demvlirten Anlagen zufällt, und fo wie das Kloster mit letzteren nichts 
zu thun hat, so leistet es auch dafür keine Gewähr, noch weniger selbst eine 
Vergütigung. Würde das Land wieder zurückgegeben, so erhält dieser Contract 
wieder seine vorige Kraft und der Erbzinsmann zahlet nach wie vor 1 Th l r . 
pro Morgen Magdeburgifch. 

7. S o wie der Erbpächter als äoimuuL uti l is Freiheit hat, das Grundstück 
mit dessen Anlagen zu veräußern, so leidet solches doch die Maßgabe, daß dem 
Kloster, welchem des äomiuiuinäi i -ßcwl l i nach wie vor verbleibt, das Vorkaufs¬ 
recht zusteht und denselben daher in jedem Verkaufsfall erst offerirt werden muß. 
Begibt sich das Kloster dessen, so wird jedes M a l bei Veränderung des Besitzers, 
auch wenn das Grundstück durch Erbschaft von einem Besitzer auf den andern 
kommt, zum Anerkenntnis des Ober-EiaenthumsrechtZ ein Laudemium von 5 Th l r . 
an die Klosterkafse bezahlt. 

8. Z u r Sicherheit des Canons und Erfüllung dieses Contracts überhaupt 
untersetzet der Erbzinsmann dem Kloster alles Seinige, soviel dazu vonnöthen, 
ßsuLraiitor besonders aber bleibt dem Kloster rat. OanomL et äoiniiüi äirseti 
auf dieses Grundstück k^oMbsca exprssLa. Wem die Real- und Personal-
Iur isdict ion über die,'auf diesem Platz wohnenden Leute zustehet, davon wird 
dem Erbzinsmann nach ausgemachtem Streit, der deshalb zwischen Einem yoch-
edeln Rath und dem Kloster schwebt, Nachricht gegeben. 

9. Der Erbzinsmann unterwirft sich der Erbzinsrechtsregel, daß, wenn der 
Canon 3 Jahre ünberichtigt aufschwellen und im 4ten Jahre der Rückstand nicht 
doppelt erlegt werden sollte, das Erbzinsrecht für erloschen erachtet, und der 
Fundus nebst allen darauf gemachten Anlagen ohne alle Vergütigung an das 
Kloster zurückfalle, falls dasselbe den Fundum in der Ar t zurückzunehmen für 
rathsam erachten sollte, und das Kloster'erholet sich nötigenfalls, wegen eines 
sodann etwa entstehenden Ausfalls an der jährlichen Recognition an der Gene¬ 
ral-Hypothek, zu welchem Ende dieser Contract nebst, dem stipulirten Canon, 
dem Laudemio und übrigen Verbindlichkeiten im Hyftuthekenbuche eingetragen 
werden soll. 

10. Übrigens entsagen und begeben sich resp. Contrahenten allem und jedem 
diesem Contracte etwa entgegen zu setzenden Einwendungen, Ausflüchten und 
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Rechtswohlthaten für jetzt und künftig ohne die geringste Ausnahme sowol über¬ 
haupt als besonders in eben der Kraft, als wäre jede Exemfttion hier namentlich 
niedergeschrieben und reuncieret. I n Urkund dessen sind hiervon zwei gleich¬ 
lautende Exemplaria für jeden der Contrahenten ausgefertigt, unterschrieben und 
besiegelt. So geschehen Alten Stetttn den 15. Januar 1787. 

Verordnete Provisores des St. Iohannis-Klosters. 
Schmid. Müller. (I.. 8.) Böttcher. Oegler. 

(I.. 8.) George Christtan Velthusen. 
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen lc. Ur¬ 

kunden und bekennen hiermit, daß Uns der hiesige Magistrat den von den Vor¬ 
stehern des hiesigen Iohannis-Klosters mit dem Kaufmann George Christian 
Belthüsen unter, dem 15. Januar 1787 .geschlossenen Erbzins-Contract über den 
demselben für eine immerwährende Pacht eingegebenen Platz oberhalb der Ober¬ 
wiek von hiesiger Stadt gegen Fort Preußen, der Schmiede-Grund genannt, von 
26 Morgen Magdeburgisch, abschriftlich eingereicht, und dabei gebeten hat, den¬ 
selben zu bestätigen, Wir dem Gesuch nachgegeben und die Konfirmation verfüget 
haben. Wir bestätigen demnach hiemit und kraft dieses den vorgedachten Erb-
zins-Eontract vom 15. Januar 1787 in allen Punkten, wie solches zu Recht am 
beständigsten geschehen kann, jedoch mit der Klausel — 

2) Daß bei dem § 8 wegen der streitigen Real- und Personal-Iurisdiction 
zwischen dem Magistrat und dem Iohanniskloster beiden Theilen ihre Gerechtsame 
vorbehalten bleiben, auch Beiden obliege, nach Vorschrift der Hypotheken-Ordnung 
vom 20. December 1783, Tit. I., §§'17, 20, ohne allen fernern Anstand höchstens 
binnen 4 Wochen beiderseits eure Gründe zur vorläufigen Festsetzung des Besitz¬ 
standes und zur nähern Untersuchung des streitigen Rechts Unserer Regierung 
anzuzeigen, und wie die Sache abgemacht ist, Unserm Konsistorium und dem 
Erbzinsmann anzuzeigen; 

d) Daß auch der jährliche Erbzins von 20 Thlr., so wie das Laudemimn 
von 5 Thlr. und die im § 5 enthaltene Einschränkung des Eigenthums, mit 
Vorbehalt der vorgängigen schriftlichen Einwilligung des hiesigen Gouvernements 
und des Kloster-Provisorats auf dieses Grundstück in dem tzypothekenbuche ein¬ 
getragen werde, und daß 

e) dieses bis zur Entscheidung des Gerichtsstandes nach dem § 19, Tit. I. 
der Hypotheken-Ordnung sowul in dem Hypothekenbuche des Lastadischen Gerichts 
als des Kloster-Gerichts geschehe, und soll übrigens über vorgedachten Erbzins-
Contract und was darin zwischen den Erbzinsverpächtern und dem Erbzinspächter 
bedungen und festgefetzt worden, jetzt und in künftigen Zeiten fest und unverbrüchlich 
gehalten werden. 

Urkundlich ist diese Bestätigung unter der gewöhnlichen Unterschrift und des 
Konsistoriums Insiegel ausgefertigt. 

So geschehen zu Alten Stettin den 17. November 1787. 
Königl. Preußisches Pommersches und Kaminsches Konsistorium. 

Bestätigung des zwischen dem Iohannis-Kloster und dem Kaufmann Velthusen 
abgeschlossenen Erbzins-Contracts wegen des sog. Schmiede-Grundes. 
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Der Besitztitel ist für den Kaufmann George Christian Velthilsen im Hypo¬ 
thekenbuch Vo l . X I . , Fol . 1'23 berichtigt, und.ebendaselbst sind für das S t . Iohannis-
Kloster eingetragen. An OiwriduL pei-pstu^: der Canon von 20 Thl r . und das 
Laudemium von 5 Thlr., so wie an Beschränkungen des Eigenthums: Das 
Vorkaufsrecht für das Iohannis-Kloster-Provisorat, ingleichen daß der Besitzer 
ohne besondere Einwilligung des Königl. Gouvernements und des Provisorats 
weder Gebäude auf diesem Platz aufführen noch BaumpflanZungen anlegen darf, 
v i äecreti vom 24. Apr i l 1788. 

Außerdem" besitzt der.Kaufmann George Christian Velthusen: 
Gin neben der Schmiedegrund außerhalb der Schanzen belegenes Stück Land 

von 178 Q.-Ruth. Magdeburgisch, so er laut des mit dem Mühlenmeister 
Michael Wilhelm Mantisch geschlossenen und von dem Iohannis-Kloster Provisorat 
genehmigten Vertrages vom 7. November 1795 gegen Entrichtung eines jährlichen 
Canons von 5 Thlr . an den Besitzer der sogenannten Neuen Mühle überkommen. 
Auf diesem Platze ist unter Genehmigung des Königl. Gouvernements vom 
19. J u l i 1796 und des Iohannis-Kloster-Provisorats vom 10. August ßjusä. 
ein Haus erbaut und solches v i äscreti vom 22. M a i 1797 eingetragen. Es 
haften auf diesem Gründstück, an 0neribU8 ps i -Mü is : nach § 2 des Vertrages 
vom 7. November 1795 ein an den Besitzer der Neuen Mühle zu entrichtender 
jährlicher Grundzins von 5 Thlr. , und an Einschränkungen des Eigenthums: 
nach § 5 des gedachten Vertrages darf der Gränzzaun zwischen diesem abge¬ 
tretenen und dem übrigen, zur Neuen Mühle gehörigen Lande von Staketen, 
jedoch nicht höher, als der daran stoßende Zaun aufgeführt werden, und nach 

.dem § 6 sollen die auf diesem Lande zu setzenden Baume nur eine Höhe 
von 6 Fuß erreichen dürfen, welches vi äsersti vom 22. M a i 1797 vermerkt 
worden ist. Der Kaufmann Georg Christian Velthusen hat sich unterm 14. Jun i 
1796 gerichtlich verbindlich gemacht: , 

a) Das auf diesem Stück Land aufzuführende Haus nur eine Etage hoch 
und aus bloßen Fachwerk aufzubauen. 

' b) Dasselbe zu jeder Zeit, es sei im Kriege oder im Frieden, wenn die 
Notwendigkeit die Niederreißung erfordert, ohne Widerrede, oder ohne irgend 
einen Schadenersatz zu verlangen, sofort auf seine Kosten abbrechen, und die 
dadurch entstehenden Schutthaufen wegschaffen zu lassen. 

c) unter diesem Gebäude keinen massiven Keller anzulegen, 
und ist dieses auf den Grund der Bau-Genehmigung des hiesigen Königl. Gou¬ 
vernements vom 19. Ju l i 1796 und des Ishannis-Kloster Provisorats vom 
10. August 6ju8t. vi äsci-Lti vom 22. M a i 1797 eingetragen. 

Noch befitzt der Kaufmann Georg Christian Velthusen ein ebendaselbst be¬ 
legenes Stück Land von 105 Q.-Ruth. Magdeburgisch, welches er' laut des mit 
dem Mühlenmeister Mar t in Gottlieb Rambow geschlossenen, von dem Iohannis-
Kloster-Provisorat genehmigten Vertrages vom 7. November 1795 gegen Ent¬ 
richtung eines jährlichen Canons von 3 Th l r . an den Besitzer der Mühle, die 
Iakke genannt, überkommen, und welches er nach der Anzeige im Protokoll vom 
23. December 1796 seinem daran stoßenden Garten einverleibt hat, welches v i 
äßersti vom 27. Ju l i 1797 eingetragen ist. Hierauf haftet, nach § 2 des Erb-
zinsverirages vom 7. November 1795 ein, an den Besitzer der Mühle, die Iakke 
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genannt, jährlich zu entrichtender Grundzins von 3 Thlr. Nach § 5 des Ver¬ 
trages darf der Gränzzaun zwischen diesem abgetretenen und dem übrigen znr 
Iakke Mühle gehörigen Lande nur von Staketen und nicht höher als der daran 
stoßende Zaun aufgeführt werden und nach dem Z 6 sollen die auf diesem Lande 
zu setzenden Baume nur eine Höhe von 6 Fuß erreichen dürfen, welches vi äkereti 
vom 27. Jul i 1797 eingetragen ist. 

An anderen Real-Verbindlichkeiten findet sich.nichts eingetragen, und wird 
dieser Hypotheken-Schein dem Kaufmann George Christian Velthusen wegen des 
für ihn eingetragenen Besitztitels von dem auf Erbzins vom hiesigen Iohannis-
Kloster-Provisorat acquirirten sogenannten Schmiede-Grunds in vim rßeoMitioui« 
hierdurch ertheilt. Urkundlich ist hierüber gegenwärtiges Dokument unter Unserm 
Gerichts-Siegel ausgefertigt worden. , 

So geschehen Alten Stettin den 27. Jul i 1797. 
Director und Assessores des Stadt- und Lastadischen Gerichts. 

Johann Gottlieb Voß, Johann Friedrich Gottschalck, 
Justiz-Bürgermeister. ^ ' ^ Stadtgerichts-Assessor. 

Da in dem vorstehenden Hypothekenschein, und in den Erbzins-Verträgen, 
auf die derselbe sich bezieht, von dem Verhältniß des Erbzinsmanns Velthusen 
zur Festungs-Behörde die Rede ist, so bietet sich Gelegenheit, hier die allgemeinen 
Bestimmungen des Rayon-Gesetzes einzuschalten, welche gerade um die Zeit, in 
welcher die Verhandlungen wegen der Velthusenschen Hypotheken-Sache schwebten, 
in Erinnerung gebracht- wurden. 

König Friedrich Wilhelm I I . erließ nämlich unterm 28. April 1797 an das 
Ingenieur-Departement — das die Angelegenheiten des Oorps ä6 Asuiß des 
Minen-Corps, fämmtlicher Festungen'und der ^Wäßiniß äu 6 ^ 6 zu bearbeiten 
hatte, — eine Cabinets-Ordre, welche den Bau eines Hauses in der Vorstadt 
Neustadt von Magdeburg betraf, zugleich aber auch Bestimmungen über den 
Rayon aller befestigten Städte des Landes enthielt, innerhalb dessen, Bauwerke 
in den Vorstädten dieser Städte aufgeführt werden durften, daher auch auf die 
Festung Stettin Anwendung fand. Dieser Cabinets-Erlaß lautete wie folgt: — 

Auf die Aufrage des Ingenieur-Departements vom 25. d. M. bestimmen 
Se. Königl. Majestät von Preußen, Unser Allergnädigster Herr, hiemit, daß es 
in Absicht der im Ingenieur-Reglement festgesetzten Verordnung, nach welcher in 
einer Entfernung von 700 bis 800 Schritt von dem bedeckten Wege einer Vestung 
weder ein Haus, noch andere Umfassungs-Mauern aufgeführt, auf die Weite von 
1200 bis 1300 Schritt, aber nicht zugegeben werden solle, daß irgend ein Haus, oder 
Chaussee noch Graben angelegt werde, wenn nicht dazu die Approbation des 
Gouvernements ertheilt ist, unabänderlich bei dieser Vestsetzung verbleiben, und 
davon unter keiner Bedingung abgegangen werden, müsse. Was indeß den gegen¬ 
wärtigen Fall mit dem Kaufmann Placke zu Magdeburg anlanget, so kann den¬ 
selben, da das dortige Gouvernement den Bau seines vor der Vorstadt Neustadt 
aufgeführten Hauses so weit zugelassen hat, zugestanden werden, selbigen nun 
ganz zu vollenden; jedoch unter der Bedingung, daß solches ohne weitere Folge 
auf andere sei, und der Placke sich verbindlich mache, dieses Haus gleich auf 
seine Kosten zu demoliren, sobald das Gouvernement solches nöthig erachtet und 
ihm dazu die Anweisung ertheilt; wenn der Placke sich hiezu anheischig gemacht, kann sein 
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Gebäude füglich stehenbleiben, indem Magdeburg nicht sehr exponirt liegt. Das 
Departement muß indessen die InMiÜLur» äs 1a?1ae6 gemessenst anweisen, daß 
sie dergleichen unstatthafte Bauten hinführo, durch das Gouvernement frühzeitig 
zu verhindern suchen, und hiernächst streng darauf halten, daß in den Vorstädten 
eingefallene oder abgebrannte Haüser nur in eben der Ar t und von eben so viel 
Stockwerken, als sie zuvor gehabt, wieder aufgebaut werden. 

Potsdam, den 28. Apr i l 1797. 
Friedrich Wilhelm. 

An das Ingenieur-Departement. 
Das Departement— bestehend aus dem General-Lieutenant v. Geüsau, 

zugleich Chef des General-Quartiermeister-Stabes, und dem Obersten v. Hart¬ 
mann, — richtete in Folge der vorstehenden Cabinets-Ordre an das General-
Directyrium ein Requifitions-Schreiben folgenden Inha l ts : — 

Seit einiger Zeit sind bei unterzeichnetem Departement von Gouverneuren 
und Kommandanten der Vestungen häufige Anfragen in Ansehung der Gesuche 
geschehen, nach welchen die Haüser-Besitzer in den Vorstädten bei Veftungen ihre 
baufälligen hölzernen Haüser abbrechen und solche massiv, auch mit mehreren 
Stockwerken aufbauen, ja hin und wieder auch dabei Erweiterungen vornehmen 
wollen. Nun gereichen zwar dergleichen Bauten zur Aufnahme der Vorstädte 
und es verdient jede Erweiterung, so-wie die erste Anlage, wobei besonders die 
mehrere Aufnahme der Fabriken und andere gemeinschaftliche Gewerbs-Anlagen 
zum Grunde liegen nach aller Möglichkeit befördert und unterstützt zu werden; 
allein auf der andern Seite werden dergleichen Bauten, wenn sich deren Anzahl 
zu sehr vermehrt, der Vestung im Fal l eines Angriffs und der daraus folgenden 
Vertheidigung äußerst nachtheilig, daher wir es für Pflicht gehalten, des Königs 
Majestät hiervon Anzeige zu machen und um diesfällige Verhaltungs-Befehle zu 
bitten. Die hierauf erhaltene Cabinets-Ordre vom 28. in. pr. ermangeln wir 
nun nicht, Ew. Excellenzien und Einem hochlöblichen General-Directorium bei¬ 
gehend in Abschrift zu communiciren, mit dem Wunsche, daß es denenselven ge¬ 
fällig sein möchte, den Inha l t derselben an denjenigen Ortern, die mit Vestungs-
werken umgeben sind, bekannt machen, und durch die Kammern die respectiven 
Magisträte instruiren zu lassen, daß künftig Jeder, welcher einen Bau in solchen 
Vorstädten unternehmen wi l l , sich zuvor an seine vorgesetzte Obrigkeit wende, damit 
diese sich gehörig für ihn beim Gouvernement verwende, und sein Gesuch richtig 
darstelle. Berl in, den 1 . M a i 1797. 

Königl. Preüß. Ingenieur-Departement. 
v. Geüsau. v. Hartmann. 

An Ein Hochlöbliches General-Directorium. 
Das General-Directorium entsprach dieser Requisition durch Hof-Rescript 

vom 8. M a i 1797, das an alle Kriegs- und Domainen-Kammern in den Provinzen, 
worin sich Festungen befinden, gerichtet wurde. «> Das Rescript an die Pommersche 
Kammer war von den Ministern v. Heinitz, v. Werder, v. Struensee, gezeichnet. 
Die Pommersche Kammer verfügte ihrer Seits unterm 26. M a i 1797 das Er¬ 
forderliche an den Stettiner Magistrat, unter abschriftlicher Mittheilung der 
qu. Cabinets-Ordre und des Hof-Rescripts. 
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I m Wagiftrats-Eollegium wurde demnächst am W. Juni: 17N der Beschluß 
gefaßt, das Hof-Rescript den Beisitzern des Maurer- und hetz ZimWerer-Amts 
abschriftlich mitzutheilen, um solches jehem der beiden Rmter bekannt zu Mchen und 
selbige anzuweisen, in vorkommenden Fällen die Baulustigen zu warnen, keine n M 
Bauanlage im Gesichte der Vestung zu entriren, ohne vorher, beim Magistrat 
Meldung gethan zu haben, damit alle WeitlaüßgMen M dem KöMl . Gouyer,ne-
ment vermieden würden. Auch dem StadtMmmerer und den tzgstMsch.en Wrichts-
Vögten wurde das, Hof-Rescript zur Nachricht mitgeHM. Einer her GenaWen 
stellte zur Erwägung des Raths-Collegiums, ob es nicht nothwenMg seî  die CabmetZ-
Ordre ihrem Haupt-Inhalte nach, bezw. dM Hof-Rchript, henz, PuWum hurch 
die Zeitungen und das Intelligenzblatt bekannt zu machen, da, dieses nMtz syWl 
die in den Vorstädten Wohnenden, als auch Wer ParWulier> der außeMalb der 
Vestung zu bauen Lust habe interessire. Dieser VorMlag des Gßnatyrs Müller 
wurde indessen vom Collegium nicht beliebt. 

Ein Jahr vor Erlaß der oben erwähnten CabinetZ-Drore richtete das Gou¬ 
vernement der Festung—~ General-Lieutenant v. Belyw — unterm 4. März 1796 
ein Anschreiben an den Magistrat, demzußolgß dM GouvernMent in, ErfahrMg 
gebracht, daß in den Oberwiek, nicht weit von her Gchnecke, von W M Brannt¬ 
weinbrenner ein massives Haus erbaut, nnd diesem MM MagMate nicht nur 
nachgegeben, sondern auch verlangt worden sein sMe, in her bWichneten Art zu 
bauen. Da nun dem. Gouyernement vi?l haray gelegen, sei,, zu wUen, oh hie 
ihm kund gegebene Nachricht auf einer ThatsachZ berMe, ssi ersuche G den 
Magistrat dienMch, hierüber Auskunft zu geben. Der M^gMat forderte Bericht 
von den Lastlldischen Gerichts-Vögten, welche gy! 12. MqK anzeigten, daß zwei 
massive Branntweinbrennereien auf der Ohßrwiek heständen, nämlich die des 
Sperling und, die des,Martin Stolzenburg; letztexe sei 
Heide lägen nicht dicht, am Glacis der Festung ooM an der Schnecke, sondern 
mitten in der Oberwiek. Factum' sei es ja, haß> alß der BraWtweiNbrenner 
Käding sein Brennerei-Gebäude zu errichten beabsichtigt, WaPstrat befohlen hahe, 
daß es nur in Massivbau geschehen dürfe. Huf Grund dieses Befehls hatten 
dann auch Sperling und Stolzenburg massiv gebaut. Kü.chfoM einer der Alter¬ 
männer der Oberwiek, sei etwa vor 6 Wochen vom General-Lieutenant v. Below, 
wegen der in Rehe stehenden Massivbauten mündlich befragt worden, der harauf 
geäußert habe: „Es sei doch nicht Recht, daß man ihn nicht mn dergleichen 
Dinge zuvor befrage, und seine Erlaubniß extrahire." Der Magistrat antwortete 
dem Gouvernement unterm, 15. März 1,796, haß er von jenen Bauten keine 
Notiz gehabt habe, es sei keine Erlaubniß dazu bei ihm nachgesucht, noch von 
ihm ertheilt worden; inzwischen erforderten die BauHolizei-Oesetze bei solchen 
Feuerungen massive Anlegung, auch sei, dort in der Oberwiek das große Gebäude 
der Seehllndlungs-Societät massiv erbaut. 

Das GoVvernement verfolgte die Sache nicht weiter beim Magistrat; nmth-
maßlich aber brachte es diefelbe beim InMnieur-DeftMtement zur, Sprache, und 
trug dadurch mit zur Extrahirung der Cabmets-Ordre vom 28. April 1797 bei, 
die nun auch von feiner Seite den: Magistrate mitgetheilt wuche. I n dem be¬ 
treffenden Anschreiben vom 29. Juni 1797 sagte General-Lieutenant v. Be lM: — 
„Wenn nun in den hiesigen Vorstädten, und vorzüglich in her Oberwiek, ver-

Landbuch von Pommern; Th. II . , Bd. VIII. 72 
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schiedene Bauten ohne Vorwissen des Königl. Gouvernements unternommen 
worden, und diese b l o s w i e d e r h o l t e Verordnung den dortigen Einwohnern noch 
nicht bekannt gemacht worden ist, so hat dasselbe unterm heutigen Dato die Königl. 
Hochlöbl. Kriegs- und Domainen-Kammer Hieselbst ersucht, diese Verordnung 
denselben zu ihrer Achtung durch die Zeitungen und Intelligenzblätter bald 
möglichst bekannt zu machen. Diejenigen, welche wider diese Verordnung handeln, 
haben es sich alsdann selbst beizumessen, wenn von Seiten des Königl. Gouver¬ 
nements auf die Niederreißung von dergleichen unerlaubten und ohne dessen Vor¬ 
wissen unternommenen Bauten gedrungen werden muß, um so mehr, da Jedem 
schon bekannt sein muß, daß er in Rücksicht der Vestung vor derselben nicht nach 
Willkür bauen darf." 

M a n sieht, daß der Vorschlag, den der Senator Mül ler wegen Bekannt¬ 
machung der Rayon-Verordnung durch die Tagesblätter im Magistrats-Collegium 
gemacht hatte, von diesem aber abgelehnt worden, vom Gouvernement als practisch 
befunden war. Auf dessen Mittheilung verfügte jetzt der Magistrat am 30. Jun i 
1797, daß eine Abschrift der von der Königl. Kammer eingegangenen Verordnung 
dem Senator Wulster, Lastadischem Gerichtsvogte, zuzufertigen sei, um dieselbe 
den Einwohnern der Vorstädte und des Turnei bekannt zu machen. 

Der Branntweinbrenner Christian Sperling M u . wurde unterm 22. M a i 
1798 beim Gouvernement dahin vorstellig, ihm zur Erbauung eines Wohnhauses 
eines Brennerei-Gebäudes, so wie M e s Ochsen- und eines Schweinestalls auf 
der von dem Schiffszimmermeister Görbitz erkauften auf der Oberwiek belogenen 
Hofstelle die Erlaubniß zu ertheilen. Das Gouvernement — General-Lieutenant 
v. Below — gab dem Anträgsteller noch an demselben Tage den Bescheid, daß 
ihm der Bau mittelst einer besonders auszufertigende Concession nachgegeben 
werden solle, wenn er sich zuvor bei seiner Behörde dahin gerichtlich reversirt 
haben werden: ^ 1) Daß er die namhaft gemachten Baulichkeiten nu r i n 
Fachwerk, und die Brennerei, ingleichen die Ställe nur mit einem halben Stein 
inwendig verblenden, ferner das Wohnhaus und die Brennerei nur ein Stockwerk 
hoch erbauen, ^ 2) daß er diese Gebäude bei entstehendem Kriege oder zur 
Belagerungszeit auf Verlangen des Gouvernements oder der Kommandantur der 
Festung bei Zeiten und ohne Widerrede ohne die geringste Entschädigung zu 
verlangen abbrechen, oder wenn solche zur Belagerungszeit abgebrannt werden 
müßten, keine Vergütigung beanspruchen, und 3) daß er diese Verpflichtungen 
zur Nachachtung künftiger Besitzer dieses Grundstücks in das Grund- und Hypo¬ 
thekenbuch eintragen lassen wolle. - ^ Sperling gab den verlangten Revers am 
25. J u l i 1798 beim Stadtgericht zu Protokoll, beschränkte denselben jedoch auf 
das Brennerei-Gebaüde und den Schweinestall, da auf der erkauften Görbitzschen 
Hofstelte das Wohnhaus und der Ochsenstall von ihm vorgefunden'1ei. M a n 
sieht aus der Gonvernements-Verfügung, daß die Festungs-Behörde die allge¬ 
meinen Baupolizeilichen Vorschriften wegen Massivbaus von Brennerei-Gebaüden 
als für sich maßgebend, nicht anerkannte. 

Nach diesem Excurs in allgemeine Zustände, die einen, man kann sagen, 
eisernen Gürtel um die Festung Stettin gezogen haben, der mit militairischer 
Strenge überwacht, wie das Gesetz es wollte, jede freie Bewegung in den Vor-
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städten verhinderte, kehren wir zurück zu ünserm Gegenstande, der in der Ge¬ 
schichte der Vorstadt Oberwiek eine hervorragende Rolle gespielt hat. 

Velthusen, als Erbzinsmann der Kämmerei und des Iohannis-Klosters war 
im Besitz eines ansehnlichen Terrain^Abschnitts, welcher sich vom Ufer der Oder 
den Abhang der Hochfläche hinauf bis in die Nähe des Forts Preußen erstreckte. 
Zum Betrieb seines Holzhandels scheint er die Absicht gehabt zu haben nur den 
ersten der Ulrichschen Holzhöfe, der am Wasser liegt, als Lager- und Aufstellungs¬ 
platz beizubehalten, dagegen die beiden Feldwärts gelegenen Höfe mit dem Schmiede¬ 
grund zu vereinigen und aus diesen ganzen Terrain einen großartigen Garten 
zu schaffen, wozu schon Ulrich seiner Zeit den Grund gelegt hatte, dessen An¬ 
lagen jedoch, als Velthusen sie durch Erbzins-Vertrag mit dem Iohannis-Kloster 
übernahm, völlig verkommen und verwildert waren. Aus jener Vereinigung ist 
damals nichts geworden, die Feldwärts belegenen Holzhöfe sind in ntaw yuo 
verblieben, und erst in viel späterer Zeit haben sie zur Erweiterung des Gartens 
gedient. Ein Stück des Lustgartens, soweit derselbe auf. der Höhe lag, gränzte 
mit einem Nachbar in der Oberwiek, dem Branntweinbrenner Rückforth — die 
Familie wird schon 1674 als grundangesessen in der Oberwiek genannt — dessen 
Hofstelle im Thale lag, der aber den hinter seinem Hofe ansteigenden Bergab-
hang in Besitz genommen, und gartenmäßig eingerichtet habe. Velthusen sah 
dies Vorgehen des Nachbars als einen Eingriff in sein Eigenthums-Recht an. 
Gütliche Vorstellungen bei Rückforth hatten keinen Erfolg, so daß Velthusen, 
von seinem- Recht überzeugt, sich genöthigt sah, die Hülfe des Richters in An¬ 
spruch zu nehmen. Dies geschah zu Ende des Jahres 1793. Als ?088688or 
donÄL käßi reichte er bei der zuständigen Gerichtsstelle, dem Bau-Amte, die 
Petitorienklage wider Rückforth an. Daraus ist ein Rechtsstreit entstanden, der 
erst im Jahre 1799 zum Austrag gekommen ist. Er ist durch alle 3 Instanzen 
geführt worden. Die Erkenntnisse, welche in dieser Sache ergangen sind, haben 
ein großes juristisches Interesse, darum theilen wir sie in 6xt6N80 mit; unter 
I das Erkenntniß des Bauamts; unter I I das des Appellations-, und unter I I I 
das des Revisions-Hoses; daran knüpfend unter IV ein Rechtsgutachten des 

-Lastadischen Gerichtsvogts, Senators Wülsten, und unter V eine protokollarische 
Auslassung des, :c. Rückforth. Zum Schluß dieser, für die Sftecialgeschichte der 
Oberwiek nicht unwichtigen, Dokumente lassen wir noch unter VI , V I I und VI I I 
Verhandlungen folgen, die sich auf Regelung der Gränze zwischen Velthusens 
Besitzung und Rückforths Hofstelle beziehen. 

I n Sachen des Kaufmanns George Christian Velthusen, Klägers, wider 
den Branntweinbrenner Johann David Rückforth Mn., Beklagten, erkennen 
Wir Directores und Assessores des Bauamts denen verhandelten Acten gemäß 
für Recht: 

Daß der Kläger mit dem auf dem AbHange des Berges, welcher an die 
Hofstelle des Beklagten gränzt, gemachten Ansprüche abzuweisen, den Beklagten 
jedoch gleichfalls nicht für befugt zu achten, sich diesen Abhang anzumaßen, bis 
er sein Recht hiezu bei der Behörde ausgeführt haben wird, und die Kosten des 
Prozesses gegen einander aufzuheben. 

72* 
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V. R. W. 
Der Kl. hat vom Magistrate unter andern den zweiten Holzhof, welchen 

der KriegsMh Ulrich in Besitz gehabt hat, nach dem unterm 1. März 1780 
g e W o M m MbzinZvertrage in Erbpacht, und zwar so eHalten, wie der «.Ulrich 
solchen Hefefsen hat. Nieser Hölzhof liegt auf einem Berge, und unten gränzen 
an denselben einige Oberwieksche Einwohner, zu denen auch der Bekl. gehört. 
Der Bekl. hat sich den Abhang des Berges angemaßt und solchen in neueren 
Zeiten terrassirm lassen; der Kl. will solches aber nicht nachgeben, sondern be¬ 
hauptet, daß ihm dieser Abhang eigenthümlich zugehöre. Er folgert solches 
daraus: — 1) weil ihm der Berg oben zugehöre; 2) weil der ic. Ulrich den 
Abhang des Berges genützt, und ihm Alles 1n Erbpacht gegeben worden, was 
der :c. Ulrich besessen; 3) weil des Bekl. Hofstelle nur 126 Fuß tief sein solle, 
der Bekl. aber jcht, utit Einschluß des Bergabhanges nach der vorgenommenen 
Vermessung 212 Fuß Z Zoll im Besitz haben würde. Der Iste und 3te Grund 
zur Unterstützung des Eigenthums-Anspruchs verdienen keine Rücksicht, denn daraus, 
daß Jemandem die OberstÄche eines Berges zugehört, folgt keineswegs, daß ihm 
auch der Abhang des Berges zugehöre. Es kann sehr füglich der eine die Ober¬ 
stäche und der andere den Abhang des Berges nutzen^ ohne dadurch wegen der 
ihnen zustehenden Rechte in Eollision zu kommen, es darf ja nur da, wo der 
Abhang Mfüngt, ein Zaun, oder eine sonstige Bewehrung, welche Nachbarn 
trennt, gesetzt werden; wenn also Jemand, der ein Recht auf die Oberfläche 
des Berges hat, solches auch auf den Abhang desselben zu hüben behauptet, so 
muß er /solches bestimmt nachweisen, und der Kl . würde hierzu also gleichfalls 
schuldig sein. Eben so wenig folgt daraus, daß der streitige Abhang nicht dem 
Beklagten zugehöre, daß er dem Kl. zugehöre, denn es ist Noch ein Dritter, 
welchem derselbe zugehören kann, und dies ist hier die Stadt. Sehr wahrschein¬ 
lich hat auH "Niemand als diese ein Recht auf das streitige Land, wie dies 
hiernächst noch Mher gezeigt werden soll. Es kommt also nur darauf an, ob 
der Kläger, auf den Grund des mit dem Magistrate geschlossenen Erbzinscon-
tracts ein Recht auf den Abhang des Berges hat. Soll dies sein, so muß er 
nachweisen, daß der KriegMath Ulrich solchen besessen hat; so wie denn solches 
geschehen, muß man nach der Aussage der in der gegenwättigen Streitsache ver¬ 
nommenen Zeugen beurtheilen. 

Von diesen Zeugen itun bekundet in Ansehung des nachzuweisenden Besitz¬ 
standes einzig und allein der Holzwracker Gerbitz B l . 6 8 : — „Daß ihnGder 
ic. Mrich erlaubt, daß er- das Gras und Kraut oben auf dem Berge hinter dem 
Sperlingschen und Rückforthschen (Bekl.) Höfen durch die Arbeitsleüte könne 
abmähen lassen, und daß diese -mit dem Mähen den Abhang soweit herunter 
gegangen, als wie noch bis jetzt beinahe hinter dem Sperlingschen Lusthause. 
Eben dieses habe ihm auch der Kl. verstattet, bis derselbe vor etwa 6 oder 7 
Jahren oben den Stacketen-Zaun setzen lassen, wo es ihm dann zu umständlich 
geworden, das Kraut abzumähen". Ferner B l . 66 ver». — „Daß sich niemals 
die Oberwiekschen Einwohner, so wettig bei Ulrichs als bei Velthusens Zeiten 
einfallen lassen, sich den Abhang des Berges Und den oberen Theil desselben 
bis an den qu. Zaun zuzueignen, Und daß nur vor einigen Jahren der Bekl. 
sich solches beifallen lassen." Endlich: — „Daß der Acker des Pekl. gleich 
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denen übrigen Oberwiekschen Einwohnern unterhalb des Berges einen Sprögel-
Zaun gehabt". 

Nach dieser Aussage gewinnt es das Ansehen, als wenn der :c. Ulrich im 
Besitze des streitigen Abhanges gewesen, und dem Zeugen das darauf gewachsene 
Gras und Kraut zur Disposition überlassen habe, als wohin wol die Aussage 
des Zeugen, B l . 66, — „daß den Abhang weder der ic. Ulrich noch die Wiekschen 
Einwohner genützt, weil er so steil und mit Unkraut bewachsen gewesen ist" — 
zu verstehen ist; allein eines Theils ist der Zeuge in Kl. Dienst, und verdienet 
also nicht völligen Glauben, andern Theils würde der Besitzstand durch die 
Aussage desselben doch deshalb nicht begründet sein, weil mehrere Zeugen den 
Besitzstand des Berg-Abhanges von Seiten des Kl. und dessen Vorfahren in der 
Hofstelle bekunden. 

Der Haus-Zimmermann Fischer sagt B l . 62: — „daß Alles, was zwischen 
dem qu. Zaun und den Oberwiekschen Höfen gelegen, ein jeder Oberwieker, in 
so fern er daran gegrunzt, benutzt hat"; und es führt derselbe zur Begründung 
dieser Behauptung die Beispiele' an: — ,,a) daß des Bell. Mutter oben auf 
dem Berge Kleber gesäet gehabt; d) daß er von einem Baum, der hinter Stol-
tenburgs Hof oben auf dem Berge gestanden, einst Pflaumen gepflückt, und der 
Stoltenberg ihn davon, weil sie ihm gehört,, verjagt habe". Er bekundet ferner: 
— „daß der :c. Ulrich sich zu dieser Zeit noch nicht einmal den obersten Gipfel 
des Berges angemaßt gehabt, daß derselbe sich hienächft von Reddemann einen 
Platz für 100 Thlr. gekauft, und einen Zaun gesetzt, welchen er hinter einigen 
Höfen der Oberwiekschen Einwohner gezogen, daß er damit auch weiter fort¬ 
fahren wollen, allein es sei ihm entweder vom Gouvernement (der Festung) oder 
vom Magistrat verboten worden". Ferner: — „daß hinter dem jetzigen Sver-
lingschen Hause ein Sprögel-Zaun den ganzen Berg hinauf gegangen fei"; und 
endlich: — „daß der Sperling alle Jahr bis oben auf den Berg Hopfen ge¬ 
pflanzt, die übrigen Oberwieker Eigenthümer aber Kümmel gefäet gehabt". 

Der Fischer Hellwig bekundet, B l . 64: — „daß der Berg hinter dem Rück-
fortschen Hofe bis an den alten qu. Zaun des Bell. Vater gehört habe"; er 
kann indessen keinen Grund seiner Wissenschaft hiervon weiter angeben, als daß 
er daselbst als Knabe gespielt habe; dagegen aber bekundet er noch ganz be¬ 
stimmt: — „daß die Baume oben in denen Terrassen schon seit länger denn 9 
und wol über 12 Jahre stehen"; ferner B l . 91 — „daß ihm aus seiner Jugend 
her gekannt, daß oben, wo die Bänke jetzt stehen, 4 Pfähle gewesen, worauf ein 
Brett gelegen, und daß der Bekl. vor 5 oder 6 Jahren statt dessen die Bänke 
hergesetzt habe". 

Der Arbeitsmann Vogt, welcher sonst, weil er bei den Bekl. in Lohn steht, 
nicht völligen Glauben verdienen würde, stimmt mit der letzten Aussage des 
:c. Hellwig überein, B l . 90 vno; und beide Zeugen bekunden auch noch, daß 
ein Theil des Berges hinauf ein Sprögel-Zaun gewesen sei. Außerdem bekundet 
zwar auch der Arbeitsmann Barth, daß er für den Kl. auf dem Abhänge des 
Berges gemäht habe, B l . 65; allein auf den Besitzstand des Kl. kommt hier 
nichts an, da er auf keinen Fall so lange- im Besitze gewesen ist, daß er etwas 
durch Verjährung an sich bringen können, vielmehr hangt, wie schon angeführet 
ist, Alles davon ab, daß Kl. den Besitzstand seines Vorfahren, des KriegsrathZ 



574 Die Stadt Stettin. 

Ulrich nachweiset, da er von dem Magistrate nur dasjenige erhalten, was der¬ 
selbe gehabt hat; daß der ic. Ulrich nun aber den streitigen Abhang des Berges 
in Besitz gehabt, ist durch die aufgenommenen Beweismittel keineswegs darge-
gethan, woraus denn die Unzulässigkeit des gegenwärtigen Anspruchs folgt. Es 
fragt sich aber, wem denn das streitige Land zugehöre? es muß solches entweder 
dem Bel l , oder der Stadt zugehören. Der Bekl. hat in dem Procesfe mit dem 
Branntweinbrenner Sperling, B l . 5 der darüber im Jahre 1791 verhandelten" 
Acten, eingeräumt, daß seine Hofstelle überhaupt nur 126 Fuß tief sein solle, 
jetzt ist sie mit Ginschluß des streitigen Bergabhanges 212 Fuß 3 Zol l tief, und 
er hat, daher die Vermuthung wider sich, daß er sich zum Nachtheile der Stadt 
mehr angemaßt habe, als ihm rechtlich zukommt; derselbe meint zwar, daß sein 
Zugeftändniß in denen bemerkten Acten von keinem Einflüsse, sei, und daß er 
sich im Besitz des mehrern Landes befinde; in wie fern diese Einwendungen aber 
rechtlich begründet, und ob insbesondere der Besitz durch die vernommenen 
Zeugen gegründet, und dem Bekl7 solches ein Recht zum Besitze gebe, kann kein 
Gegenstand des jetzigen Erkenntnisses sein, da der Bekl. dies lediglich mit der 
Stadt ausmachen muß; indeß ist der Bekl. doch nicht befugt, bis dahin, daß 
solches ausgemacht ist, den streitigen Abhang des Berges als sem EigentHum zu 
nutzen, es fei denn, daß er durch einen bei der Behörde anzustrengenden Prozeß 
in dem Besitze geschützt wird. 

, Da das Vbject des jetzigen Streits keinen von beiden Theilen zuerkannt 
worden, so haben die Prozeßkosten compensirt werden müssen, und es ist aus 
den angeführten Gründen, wie geschehen, zu erkennen gewesen. 

Stettin den 25. October 1796. 
Director und Assessores des Bau-Amts. 

( I . . 8.) Bracht. 

I n Sachen des Kaufmanns Georg Christian Velthusen Hieselbst, Klägers, 
jetzt Appellanten und Appellaten, wider den Branntweinbrenner Johann David 
Rückforth hiefelbst, Beklagten, jetzt Appellaten und Appellanten, erkennen Wir 
Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen, :c. den Acten ge¬ 
mäß für Recht: 

Daß die Förmlichkeiten der erhobenen Appellation für berichtigt anzunehmen; 
in der Hauptsache selbst aber und zwar in Ansehung — der Klägerischen Appel¬ 
lations-Beschwerden, die Beschwerden für erheblich nicht zu achten, vielmehr mit 
Verwerfung derselben, das Erkenntniß des Bauamts vom, 25. October 1796 in 
der Ar t zu bestätigen, daß der Kläger mit Anspruch an dem Abhänge des an 
des Beklagten Hofstelle liegenden Berges, soweit nämlich solcher vom Beklagten 
terrassirt, und in dem Meyerschen Situationsplan mit seinen beiden Gränz-
punkten 1 und 2 bis zu dem vom Kläger auf dem Gipfel des Berges gesetzten 
Stacketen-Zaun, der mit ä in dem gedachten Plan bezeichnet ist, abzuweisen; — 
in Ansehung der Beklaglischen Appellations-Beschwerden aber dieselben für er¬ 
heblich zu achten und das auch in Rücksicht der ersten Beschwerde bei der Re-
gierungs-Resolutiun vom 21. November 1796 zu belassen, auch in Ansehung 
der Kosten erster Instanz dieselben nicht zu compensiren, sondern Kläger solche 
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allein zu bezahlen schuldig, auch in Ansehung der Kosten dieser Instanz die¬ 
jenigen, so durch des Klägers Appellation entstanden, solche derselbe allein zu 
tragen verbunden, die durch des Bekl. Appellations-Beschwerden aber erwachsene 
Kosten zu compensiren, Kläger auch 4 Thlr. Succumbenzgelder zu erstatten 
schuldig. Die Urtels-Gebühren werden aus 6 Thlr. und die Instructions-
gebühren auf 9 Thlr. 13 Gr. festgesetzt. 

V. R. W. 
Kläger beruft sich, zuförderft, um seine Beschwerde: daß er nämlich mit 

seinem Gigenthums-Anspruch auf den Abhang des ihm in Erbzins überlassenen 
Berges, in so weit er hinter dem Bell., promt abgewiesen sei; mit welcher die 
folgenden, daß Bekl. nur so lange gleichfalls mit dem Eigenthum abzuweisen sei, 
bis er sein Recht dazu bei der Behörde ausgeführt, und daß diefe Stelle des 
Erkenntnisses durch die Regierungs-Resolution vom 21. November 1796 aufge¬ 
hoben, dagegen aber einem jeden Dritten sein Recht wegen dieses Abhanges vor¬ 
behalten worden, in Verbindung sind, zu unterstützen, auf den zwischen ihm und 
dem Magistrat unterm 1. März 1780 wegen der Ulrichschen Holzhöfe abge¬ 
schlossenen Erbzins-Contraet. Allein dieses Dokument ist offenbar gegen den 
Kläger, und das von ihm behauptete Eigentumsrecht daraus nicht zu erweisen. 
I n dem Eingang dieses Dokuments ist gesagt, daß der Magistrat diese Holzhöfe, 
und darunter auch den 2ten Holzhof, von welchem jetzt hier allein die Rede ist, 
von dem Gouvernement, welches dieselbe sich angemaßt, nach dem Bl . 183 Fach I I . 
der Curiae-Acten in Sachen des hiesigen Magistrats und Iohannis-Klosters wider 
das hiesige Gouvernement befindlichen Gillyschen Plan, zurückerhalten habe, und 
der § 1 dieses Erbzins-Contracts bestimmt, daß die Holzhöfe, so wie solche aus 
dem Gillyschen Plane näher beschrieben sind, dem Kläger in Erbzins überlassen 
werben. Hiernach ist es also unbedenklich, daß die im Gillyschen Plane aufge¬ 
tragenen Gränzen des Holzhofes bei Entscheidung dieses Streits zur Norm dienen 
müssen; diese Karte zeigt aber augenscheinlich, daß der jetzt vom Kläger in Anspruch 
genommene Fleck ihm gar nicht in Erbzins überlassen worden, sondern ganz 
außerhalb der Gränzen dieser Grundstücke liegt. Kl. behauptet zwar, daß die 
gedachte Gillysche Karte ein bloßer Situations-Plan sei, auf welchem die Gränzen 
des Streitorts gar nicht bemerkt wären, und bezieht sich auf eine Karte des 
hiesigen Gouvernements, welche die Gränzen des Gigenthums der Oberwiekschen 
Einwohner, in sofern solche an die Grundstücke des Kl. stoßen, genau nachweise, 
und' aus welcher ersichtlich sei, daß deren Gränze nur bis an den Fuß des Berges 
gehe; allein eines Theils kann die Gouvernements-Karte hier gar nichts beweisen. 
Das Erwerbungs-Dokument des Kl. , der Erbzins-Contract, nimmt bestimmt 
rationL des Umfangs des in Erbzins überlassenen ?unäi auf die Gillysche 
Karte Rücksicht. Es ist ferner unbezweifelt, daß sämmtliche Ulrichsche Holzhöfe, 
und auch der 2te, mit Rücksicht auf den Gillyschen Plan vom Gouvernement 
abgetreten sind, da dieser Plan zur Berichts-Erstattüng an des Hochseligen Königs 
Friedrich I I . Majestät wegen Abtretung dieser Grundstücke angefertigt ist, und 
auf diesen Bericht die Cabinets-Ordre erging, nach welcher die Plätze dem 
Magistrate und dem Iohanniskloster abgetreten werden sollten. Mithin hat der 
Magistrat nicht mehr vom Gouvernement erhalten also auch dem Kl. nicht mehr 
in Erbzitts überlassen können. Überdem ist der Gillysche Plan jünger, als die 
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Gouvernewents-Karte> und die in ersterm genauerer und auf erfolgter, wMaüf iWr 
Untersuchung bestimmter bezeichneten Plätze, welche ehedem zwischen, dem hiesigen 
Magistrat und dem Gouvernement streitig waren, machen die letztern auf den 
vorliegenden Fal l ganz unanwendbar. Endlich, ist auch nach der Gouvernemmts-
Karte, nicht unbezweifelt gewiß, daß die Gränzen der Oberwiekschen Einwohner, 
und unter diesen die des Bel l , nur bis zum streitigen Abhang des qu. Bergs 
gegangen sind, da der Landbaumeister Meyer in seinem Gutachten Fo l . 47 
^.eta lißß. gesteht: — „daß er die in der Gouvernements-Karte unterhalb des 
Berges von einem Gränzpunkt zum andern gezogene punktirte Linie" selber 
gemacht habe. Es ist also diese vom K l . als Gränzlinie behauptete Linie auf 
der Gouvernements-Karte ursprünglich gar nicht vorhanden^ gewesen, und es fällt 
also die, auf den Grund dieser Karte vom K l . geäußerte Behauptung, daß das 
EigenthuM, des Beklagten mit den anderen Oberwiekscheu Einwohnern nur bis 
an den, Fuß des Berges gehe, dadurch von selbst weg. 

Aus diesem Grunde ist auch das Gutachten des Landbaumeifters Meyer, 
der für den, Kläger sentirt, ohne allen, Einfluß. Derselbe behauptet zwar, dnß 
die Gillysche Karte nicht als eine Granzkarte zu betrachten sei, weil solche, nicht 
gegenwärtigen Streitpunkt entscheidet. Eines Theils kam es bei Aufnahme der 
Gillyschen Karte gar nicht darauf an, andern Theils bestimmt sie ganz genau 
die Gränze der Ulrichfchen und jetzt Klägerischen Besitzungen. Alles übrige also, 
was nicht innerhalb dieser Gränzen liegt, gehört dem K l . nicht, oder er muß 
dessen rechtmäßige Erwerbung, jedoch auf andere Art , als aus dem Erbzins-
Contract nachweisen^ nach welchem ihm nur der auf der Gillyfchen Karte ver¬ 
zeichnete Flächeninhalt Merlassen, worden. Daß aber, wie der n . Meyer i n 
seinem Gutachten ferner behauptet, die Gränze der Oberwiekschen Einwohner-und 
des K l . auf der Gouvernements-Karte deutlich bestimmt sei, ist nicht richtige 
wenigstens nicht in dem Maße, das daraus der Besitz des K l . folge; die Gränze 
der Oberwiekschen Bewohner mit ihren zur Seite liegenden Nachbarn ist allerdings 
genau verzeichnet, keinesweges aber die Gränze mit den von hinten grunzenden 
Grundstücken, da die jetzt auf der Gouvernements-Karte befindliche punktirte 
Linie, die dieses anzeigen könnte, nicht von Anfang da gewesen ist, sondern vom 
!c. Meyer geständlich jetzt erst zur leichtern Berechnung des Inhal ts gezogen 
worden ist. Wenn endlich der Landbaumeister Meyer fein Gutachten auf eine 
von dem Conducteur Reinemann von den Ulrichschen Holzhöfen angefeiMgte 
Karte gründet, so widerlegt sich dieser Grund voNommen dadurch, daß diese 
Karte ein bloßes Privat-Dokument ist, welches der Kriegsrath Ulrich zu seiner 
eignen Nachricht hat aufnehmen lassen, und wodurch die Rechte eines Dritten 
nicht präjudiciret werden können. Gesetzt nun aber auch, daß des Beklagten 
Hofstelle nur bis zu dem streitigen Abhänge jenes Berges ursprünglich gegangen 
sei, so folge daraus nicht von selbst, daß der Abhang des Berges dem K l . gelMe, 
sondern es kann als re» altsr i i angesehen werden, und es kann wenigstens, der 
Kläger nicht auf den Grund des ErVzins-Contracts den streitigen FleH verlangen. 
Aus eben diesem Grunde ist auch das Anführen des K l . , daß keiner der übrigen 
Oberwiekschen Hausbesitzer, welche neben dem BeU. am Berge ihre Hofstelle 
haben, sich ein Recht an dem Ab hange dieses Berges angemaßt hätten, völlig 
unerheblich. Wäre dieser Umstand richtig, wie doch, selbst nach Ausweis des 
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Meyerschen Situations-Plans nicht ist, so folgt daraus doch keineswegs, daß, 
wenn die übrigen Oberwiekschen Einwohner ihre Besitzungen nicht vermehren 
wollten oder konnten, der Bell, sich gleiche Einschränkungen gefallen lassen müßte. 
Dies müßte speciell erwiesen werden, welches der Kläger weder vermocht, noch 
einmal behauptet hat. Kl. hat ferner angeführt, daß Hm nach ß 3 des mit dem 
hiesigen Magistrat geschlossenen Erbzins-Contracts ein Garten mit verkauft fei, 
und dieser Garten die jetzt streitige Stelle ausmache, allein diese vom Bekl. be-. 
strittene Behauptung widerlegt sich durch die angezogene Stelle des Erbzins-
Contracts selbst. I n demselben heißt es ausdrücklich:— „Was den auf dem 
2ten Holzhofe belegenen Garten betrifft." —Hieraus folgt unzweifelhaft, daß der 
Garten zum 2ten Holzhofe gehört, und also die jetzt streitige Stelle gar nicht 
dieser Garten-Fleck sein kann, da dieselbe außerhalb des Holzhofes nach der hier 
volle Beweiskraft habenden Gillyscheu Karte liegt. 

Kl. will ferner seinen Eigenthums-Anspruch an die streitige Stelle noch 
dadurch begründen, daß ihm in dem, mit dem Iohanniskloster wegen des Schmiede¬ 
grundes abgeschlossenen, Erbzins-Contracte zur Wicht gemacht worden, den alten 
Accise-Zaun, der die Gränze zwischen den Besitzungen des Magistrats und des 
Iohannisklosters ausmache, in gutem Stande zu erhalten. Aus den Worten des 
Contracts) daß der Accifezaun die Gränze zwischm dem Kloster mit der Kämmerei 
bestimme, will Kl . zwar folgern, daß er auf beiden Seiten mit seinen Besitzungen 
an den Accise-Zaun gränze, allein diese Behauptung enthält offenbar eine pstitio 
p r i M M . Kl. setzt nämlich als ausgemacht voraus, daß der Fundus diesseits 
des Accise-Zauns, wenn man von der Oberwiek hingeht, ihm in seinem vom 
Magistrat ertheilten Erbzins-Contract vom 1. März 1786 verschrieben fei. Allein 
diese Voraussetzung ist nach dem, was bei Widerlegung des ersten Nnterstützungs-
Grundes angeführt ist, unrichtig, mithin fällt auch der ganze darauf gebaute 
Schluß weg. Ist nun zwar ferner richtig, daß der Bekl. in einem mit dem 
Branntweinbrenner Sperling im Jahre 1792 beim hiesigen Bauamte geführten 
Prozesse zugestanden hat, daß er die Tiefe feiner Hofstelle nach dem Berge zu 
immer mehr erweitert hätte, und daß die Erklärung des Beklagten, daß diese 
Erweiterung eine bloße Kultivirung des bereits besessenen Flächeninhalts gewesen 
sei, als wahr nicht angenommen werden kann, so ist doch auch dieser Umstand 
al lein nicht hinreichend, dem Kl. das Eigenthum des streitigen Flecks zuzusprechen. 
Denn es folgt aus dem, dem Kl. vom Magistrate ertheilten Erbzins-Contracte, 
daß der Kl. diese etwaige Erweiterung in seinem Eigenthum nicht gefährdet 
worden, also, auch die etwaige Erweiterung in Rücksicht seiner nicht als unrecht¬ 
mäßig angesehen werden kann. Aus eben diesem Grunde widerlegt sich auch das 
fernere Anführen des Kl., daß des Bekl. Hofstelle jetzt größer sei, als sie ihm 
ursprünglich vom Magistrate angewiesen sei, als unerheblich von selbst, und ent¬ 
hält äußersten Falls eine sxcsptio äs tar? tsrtii. 

Aus allen diesem folgt unbezweifelt, daß dem Kl. die streitige Stelle auf 
den Grund seines Erbzins-Contracts nicht zugesprochen werden kann; aber eben 
so wenig folgt daraus schon die andere Alternative, daß solche dem Kl. zugehöre. 
Beide Theile behaupten aber auf diesem Fleck Eigentumsrechte ausgeübt zu 
haben, und es find dieserhalb über beide Theile Angaben in beiden Instanzen 
Zeugen vernommen worden. Die Aussagen der in erster Instanz abgehörten 
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Zeugen sprechen aber mehr für den Bel l , als den K l . , wie solches in den Gründen 
des Erkenntnisses erster Instanz mit mehrerm ausgeführt ist. Der in dieser Instanz 
über den Besitzstand als Zeuge abgehörte Todtengräber Berg weiß aber über 
diesen Gegenstand nichts mit Gewißheit zu sagen, und seine Aussage ist eher noch 
wider den K l . , da der Zeuge sagt, daß er nicht bezeugen könne, gesehen zuhaben, 
daß des Kriegsraths Ulrich Leute den Abhang des Berges gemäht hätten. Es 
kann aber nicht einmal auf den Besitzstand zur Zeit des Vorgängers des K l . an¬ 

kommen, da der K l . den Besitz der Grundstücke nicht von Ulrich, fondern vom 
Magistrate hat, und also die etwa von Ulrich angefangene, Verjährung vom K l . 
nicht contmuirt werden kann, auch wie schon richtig im Erkenntniß des ersten 
Rechtsganges gesagt ist, der Besitzstand des K l . wegen der kurzen und zur Er¬ 
werbung durch Verjährung nicht hinreichender Dauer nicht zu berücksichtigen ist. 
Die in erster Instanz abgehörten Zeugen, die theils bekunden, daß der Beklagte 
und dessen Vater, auch andere Oberwieksche Einwohner, den streitigen Fleck vor 
langer Zeit schon benutzt, theils aber auch aussagen, daß sie nicht wissen, daß 
der Kriegsrath Ulrich dies gethan habe, welchen letzteren auch der in dieser Instanz 
abgehörte Zeuge Berg beigezählt werden muß, begründen eine stärkere Vermuthung 
auch für den Bel l , als den K l . , dessen Holzwracker Görbitz allein in erster Instanz 
behauptet hat, daß der ic. Ulrich diesen Fleck au. benutzt habe, dessen Zeügniß 
jedoch, wegen seiner persönlichen Verhältnisse zum Kb nicht vollen Glauben ver¬ 
dient;, und daher muß auch der 'Bel l , so lange im Besitz des streitigen Flecks 
geschützt werden, bis ein Dri t ter ein besseres Recht zum Besitz desselben nachweist. 
Da aber der nach dem Meyerschen Situations-Plan eigenthümliche streitige Fleck 
nicht ganz vom Bekl. besessen ist, sondern nur von 1 bis 2 bis an den vom 
Kläger auf den Gipfel des Berges gesetzten, auf dem gedachten Plan mit ä be¬ 
zeichneten Stacketen-Zaun; derselbe auch im Termin vom 25. Apr i l , Fo l . 44 
aot. lißß. erklärt hat, daß er den Besitz des übrigen Inhal ts des Streitflecks vom 
Stacketen-Zaun bis zum alten Accise-Zaun nicht verlange, so kann auch dieser 
Fleck jetzt kein Gegenstand des Erkenntnisses sein, sondern dasselbe auch blos sich 
auf den erstern Or t einschränken. 

Was nun die Appellations-Beschwerden des Beklagten betrifft, und zwar 
diejenige: — „daß er nicht für befugt erachtet worden, sich den Abhang des 
Berges eher anzumaßen, als bis er fein Recht hierzu bei der Behörde ausgeführt 
hätte;" — so ist diefe durch die Regierungs - Verfügung vom 2 1 . November 
1796, — „durch welche diese Stelle des ersten Erkenntnisses aufgehoben, jedoch 
einem jeden Dritten fein Recht an diefem Fleck Landes vorbehalten worden, "— 
schon erledigt, bei welcher Verfügung es um so mehr fein Bewenden behalten 
muß, da der Besitz und die Ausübung des Eigenthums zum Theil für den Bekl. 
erwiesen ist, wenigstens eine starke Vermuthung darunter für letztern bestreitet. — 
Die zweite Beschwerde des Bekl., — „daß die Kosten der ersten Instanz com-
pensiret worden", — ist allerdings erheblich. , Den Grund der Kompensation 
setzt der erste Richter blos darin, weil keinem das Eigenthum des Streitobjekts 
zuerkannt worden; daß einem dritten unbekannten, und sich nicht im Prozeß ge¬ 
meldeten Intervenieren sein Recht reservirt worden, war nicht zulässig. Der 
Richter mußte zwischen beiden streitenden Theilen entscheiden, und da er dem Kl.' 
das Eigenthum absprach, so folgte daraus dessen Verurtheilung zur Kostenerstattung 
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von selbst, und zwar um so mehr, da dem Bel l , ein besseres Recht aus dem 
Besitz nicht abgesprochen werden konnte, und es sich überdem von selbst versteht, 
daß, wenn ein Dritter ein noch mehr fundirtes Recht, als Bekl. hat, nachweise, 
demselben seine Befugnisse der Stelle der Sache nachbleiben müssen, allein auf 
einen solchen Ungewissen Fal l bei Verurtheilung der Kosten nicht Rücksicht ge¬ 
nommen werden konnte. Auch die Compensation Und die Verurtheilung des K l . 
in die Kosten dieser Instanz folgt aus der Entscheidung von selbst, und es hat 
überhaupt nicht anders, als geschehen, erkannt werden können. 

Stettin, den 29. December 1797. 
Erster Senat der Königl. Preüß. Pommerschen und Kaminschen Regierung, 

v. Eichftädt. Hem'pel. Öhlschläger. 

III. 
I n Sachen des Kaufmanns George Christian Felthusen, Klägers, jetzt Revi-

denten, wider den Branntweinbrenner Rückforth des jüngern, Beklagten, jetzt 
Revisen, erkennen Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von 
Preußen ;c. !c. denen verhandelten Acten gemäß hiermit für Recht: 

Daß die Formalien der eingewandten Revision richtig, die Beschwerden des 
Residenten auch für erheblich zu achten, und die beiden vorigen Erkenntnisse 
des hiesigen Bllüamts vom 25., publ. den 29. October 1796 und des ersten 
Senats Unserer Pommerschen Regierung vom 29. December 1797, publ. den 
5. Januar d. I . dahin zu ändern, daß der Kl. und Revident nicht, wie ge¬ 
schehen, mit seiner Klage abzuweisen, noch irgend einem Dritten in Ansehung 
des streitigen Berg-Abhangs Gerechtsame daran vorzubehalten, vielmehr Kl. und 
Revident vermöge seines vom hiesigen Magistrat unterm 1. November 1780 
erhaltenen Erbzins-Contracts für den eigentlichen und wahren nutzbaren Eigen-
thümer desselben, und solchem nach der Bekl. für schuldig zu achten, gesammte 
auf diefem Abhänge vom eigentlichen Fuße des Berges hinter seiner Hofstelle 
nach der auf der Gouvernements- und Meyerfchen Karte verzeichnete Tiefe 
desselben an, sich angemaßte Terrassen und Treppen wieder weg zu nehmen und 
von dem eben bemerkten Fuße des Berges an, den ganzen Abhang desselben 
sofort dem Revidenten wieder einzuräumen, die Kosten aller drei Instanzen aber 
dergestalt gegen einander aufzuheben: daß jeder Theil die gehabten außergericht¬ 
lichen selbst für sich, von gesammten gerichtlichen aber jeder Theil die Hälfte zu 
tragen gehalten ist, die in 2ter Instanz erkannten Succumbenz-Gelder wieder 
aufzuheben sind. 

Stettin, den 22. October 1798. 
Zweiter Senat der Königl. Preüß. Pommerschen und Kaminschen Regierung, 

v. Eichstädt. Vogt. Schiffmann. Roebe. 
Dieses Revisions-Erkenntniß wurde am 29. October 1798 publicirt, worauf 

Velthusen unterm 5. Ia.nuar 1799 den Antrag stellte, nunmehr Nx6cut,ion6m 
.stiäieati dergestalt zu veranlassen, daß mit Zuziehung des Landbaumeisters Meyer 
durch einen» Abgeordneten iu loco die Gränzlinie angewiesen und abgesteckt, 
auch dem, :c. Rückforth hiernächst anbefohlen werde, sich aller Gewalttätigkeit 
und Beeinträchtigung in Ansehung des erstrittenen Platzes zu enthalten. Diesem 
Antrage wurde Folge gegeben und der Senator Bourwieg unterm 24. Januar 

73* 
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1799 beauftragt, die Gränzabsteckung in dem, auf den 9. des nächstkommenden 
Monats M a i anberaumten Termine, unter Zuziehung des Landbaumeisters 
Meyer, zur Ausführung zu bringen. Inzwischen hatte der Senator Wülsten die 
Angelegenheit in die Hand genommen. Derselbe reichte am 29. Apr i l 1799 dem 
Magistrate eine Denkschrift ein*)/ welche den Velthusen-Rückfortschen Prozeß 
und die ergangenen Erkenntnisse beleuchtete. Es ist die folgende: 

, IV. , 
Relatie des Senators Wülsten, als Lastadischen Gerichts-Vogt, Stettin, den 

17. Apr i l 1799> betreffend die Vermessung der Hofstellen der Oberwiekschen 
Einwohner, welche.an der Bergseite belegen sind. 

Ehe mir diese verschiedentlich vom OoÜLFio uod., und zuletzt noch per 
Dekret vom 21. Sept. 1798 aufgetragene Vermessung und Ausmittelung der 
Erweiterungen und Vergrößerungen der einzelnen Hofstellen mit Erfolg geschehen 
kann, dünkt mich, wuß der Punkt ins Reine gesetzt werden — „ob der Berg-
Brücken längs der Velthusenschen Besitzungen mit einem Vheil der Fläche auf 
„der Bergspitze ihm oder dem Magistrat gehört?" — D e n n schon hat der 
:c. Velthusen wider Erwarten und wider alles Recht bei Gelegenheit feines Pro¬ 
zesses mit dem Branntweinbrenner Rückforth lunioi-, ein Eigenthum dieses Berg¬ 
rückens erstritten, in so weit es die Breite der Rückforthschen Hofstelle betrifft, 
welche ein offenbares Eigenthum des Magistrats ist, und worüber dieser gar 
nicht gehört worden, wie das beiliegende Vernehmungs-Protokoll des ;c. Rück¬ 
forth vom 16. d. M . das Nähere zeigt. Diese Vernehmung mußte ich voran¬ 
gehen lassen, um meiner Vermessung kein Hindermß auf dem halben Wege ent-
gegenzustellen/ da mir dieser Proceß bekannt war, und ich nur auf den Ausgang 
desselben wartete. . 

Um nun die Behauptungen des :c. Rückforth vorläufig zu prüfen, habe ich 
nicht nur die Prozch-Acten des Velthusen-Rückforth, fondern auch die älteren 
i. S . des Magistrats und des Iohannisklosters./. des Gouvernement wegen Vin-
dication der Nlrichschen Holzhöfe, und auch noch die wegen Überlassung der¬ 
selben auf Erbzins an den Kaufmann Velthusen, und die wegen Bestimmung 
der Gränzen zwischen dem Magistrat und Iohanniskloster genau durchgesehen 
und gefunden, daß die Anzeigen des !c. Rückforth in Aew 6t in ^urs rich¬ 
tig sind. 

Zuvörderst aber, ehe ich mich näher auf das Eigenthums-Recht der Stadt 
auf diesen Bergrücken und einen Theil der Bergspitze diesseits der Richtung des 
alten Accise-Zauns, von der Oder an gerechnet, einlasse, ist zu untersuchen: — 

*) Diese merkwürdige Denkschrift hat ein eigenthümliches Schicksal gehabt. Sie ging an 
dem oben erwähnten Tage beim Magistrate ein und wurde dem SyndicuZ Böttcher, als zu 
dessen Decernate gehörig, zugeschrieben. Dieser hat die Sache nicht weiter Verfolgs Eine 
Randglosse des Registrators Naß tautet so: „Unter den Papieren des Landraths Müller auf¬ 
gefunden, den 20. Decenlber 1803". Darunter steht folgende Bemerkung des Ober-Bürger¬ 
meisters Kirstein: „Von dem Herrn Doctor Bracht aus dem Nachlasse seines Vaters des Herrn 
Landraths Bracht erhalten, den 6. September 1820". Kirstein brachte das Schriftstück in den 
vorschriftsmäßigen Geschäftsgang, doch wurde es, nachdem es mittlerweile ein Ma l vorgelegt 
worden war, am 8. November 1820 endgü l t i g „zu den Acten" geschrieben. 
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1) Ob der Stadt Rechte durch das 3te Erkenntmß i. S., Velthusen./.Rück-
forth vom 22. und publ. 29. October 1798 gekränkt werden? 

2) Ob das cuin 6t?6ew Mri« hat geschehen können? 
Die erste Frage ist unbedenklich so mit Ja zu beantworten, als die zweite 

mit Nein. 
Denn aä 1 — vorausgesetzt, daß das ganze Terra in von der Ecke 

der Velthusenschen Besitzungen, oben auf dem Berge noch über Rückforth's 
Hofstelle hinaus, diesseits .des Accise-Zauns, bis an seinen Holzhof nach der 
Stadt zu, dem Magistrat oder der Kämmerei gehört, und dem Velthusen 
nicht durch den Erbzins-Contract übereignet worden, wie unten gezeigt werden 
soll, so fällt es in die Augen, das Velthusen schon durch die Errichtung des 
niedrigen Stacketenzauns diesseits des Accisezauns den horizontalen Theil der 
Bergfpitze widerrechtlich in Besitz genommen, und daß er durch den verlangten 
Besitz des Bergrückens hinter der Hofstelle des Rückforth noch weiter gehen und 
den Berg hinab steigen will. Glückt ihm dies hier, und schweigt der Magistrat 
hierzu jetzt stiH, so dauert es nicht lange, daß entweder er oder seine Nachfolger 
in diesen Besitzungen, hinter den anderen Hofstellen der Oberwiekschen Bürger 
ein Gleiches thun, und auf die Art der Kammerei die Aussicht zur jährlichen 
sichern Einnahme benehmen, welche ihr durch meine Vermessung des Plus sehr 
wahrscheinlich eröffnet war. 

Daß aber a,ä 2 — der zweite Senat der Regierung in der Revisions-
Sentenz offenbar zu weit gegangen ist, und wider alle rechtliche Grundsätze ge¬ 
handelt hat, wenn er zwischen zwei streitenden Theilen, auch noch über die Rechte 
eines überall nicht im Streit befangenen und gehörten Dritten erkennt, ist so 
sonnenklar, daß man fast an der Wirklichkeit eines solchen Erkenntnisses zweifeln 
möchte, wenn man es nicht in Händen hätte. 

Als das Bau-Amt im ersten Erkenntnisse vom 25. und publ. d. 29. October 
1796 die Rechte des Magistrats ausdrücklich reservirte, ,so> ward dieser Punkt 
des Erkenntnisses durch eine in pieno der Regierung abgefaßte Resolution vom 
21. November 1796 aufgehoben aus dem Grunde — „weil es wider alle recht¬ 
liche Grundsätze anlaufe, in einem Erkenntnisse einem Dritten etwas zuzuerkennen, 
der darauf nicht geklagt habe, oder zu Gunsten eines nicht mit zugezogenen 
Dritten, dem einen der streitenden Theile etwas abzuerkennen, und, daß darüber 
in den ferneren Instanzen, weil es an einem Gegner ermangele, nicht verhandelt, 
noch erkannt werden könne". — Jedoch dem Dritten wurde sein etwaiges Recht 
auf den Abhang des Berges vorbehalten. Dieser Vorbehalt ward in dem 2ten 
Erkenntniß vom 29. December, 1797, publ. 5. Januar 1798 bestätigt. 

Obige Resolution ward dem Magistrate bekannt gemacht, und von nun 
an erfuhr derselbe nichts weiter etwas Off iziel les vom Gange dieses Pro¬ 
zesses; er konnte sich daher um so mehr bei dem Streite zwischen den beiden 
Männern beruhigen, da er den Antrag des Velthusen auf Vertretung in erster 
Instanz durch das Dekret vom 31. Januar 1794 aus dem Grunde abgelehnt 
hatte: „weil man ihm nach dem Erbzins-Contract vom 1. März 1780 den 
jetzt streitigen Gruud nicht überlassen habe"; und darauf nun nichts 
weiter, als das Erkenntmß Ister Instanz und diese Resolution vom 21. November 
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1796 erhielt, die mir demnächst mit dem Auftrag der Vermessung der Rück-
forthfchen Höfstelle in Abschrift zugefertigt wurde. ' 

Zwischen dieser Resolution, dem damit übereinstimmenden Recht, und dem 
3ten Erkenntniß liegt daher ein offenbarer Widerspruch. Letzteres begehet den¬ 
selben Fehler, wie das erste, denn dieses erkannte ohne Antrag und Gehör 
einem der Parteien zu Gunsten eines Dritten Etwas ab, und jenes erkannte 
ohne Antrag und Gehör einem der streitenden Theile zum Nachtheile eines 
Dritten Etwas zu. . , 

Die Nullität des Isten Erkenntnisses in Absicht Neses Punktes ward durch 
die vorgesetzte Behörde eingesehen und verbessert; der Nullität des 3ten Erkennt¬ 
nisses kann auch nur auf diesem Wege in Absicht der nachtheiligen Folgen für 
den Magistrat, als den einzigen hierbei betheiligten Dr i t ten abgeholfen 
werden> — „als worauf ich hiermit vi Mo i i antrage, daß nämlich bei dem 
„Justiz-Ministerium um Aufhebung dieses Punktes des 3ten Erkenntnisses und 
„um Wiederherstellung der Resolution vom 21. November 1796 angetragen 
„werde"; — falls Hochgeehrtes Kollegium es nicht für zweckmäßiger erachtet: — 
„1) Den :c. Velthusen aus dem Besitz zu fetzen und Hm aufzugeben, 
„feinen Stacketenzaun binnen 8 Tagen bei Vermeidung des Abbrechens bis zum 
„alten Accisezaun einzurücken;, 2) dem Rückforth aber sofort den Bergrücken ge-
„betener Maßen gegen den offerirten Canon — (siehe unten V.) — zu über-
„ lassen". Beides geht äs Mr6 an; denn das 3te Erkennwiß ist dem Magistrat 
nicht of f iz ie l l publicirt> er ist deshalb in isMina iZnorantia, er kann so 
lange mit dem Seinigen machen, was er will, in sofern es zum Wohl des 
Ganzen abzweckt, wie hier offenbar der Fall ist; — der Kaufmann Velthusen 
wird dadurch in die Lage gesetzt als Kläger aufzutreten, in welcher Lage ihm 
sodann aufliegt, bestimmt nachzuweisen, daß der Magistrat ihm. diesen Grund 
auch durch jenen Erbzins-Contract überlassen habe. Dies möchte ihm aber wol 
schwer und sicher unmöglich fallen. -

Der hauptfächliche Nutzen der Verfügung aä 1 wäre über anjetzt die i n -
tk ru i l l p t ion der etwa angefangenen praesoriMon, die auf jeden F a l l noth-
wendig w i rd , ohne des wuchtigen Umstandes zu gedenken: „daß, wenn der 
„Magistrat verklagt wird, dies bei der Regierung m erster Instanz geschehen 
„muß, wodurch das Ober-Tribunal in Berlin in dritter Instanz' zum Richter 
„gemacht wird. Wenn dagegen der Magistrat klagt, so muß es in erster Instanz 
beim Bau-Amt geschehen, und der 2te Senat der Regierung ist in dritter 
Instanz wieder Richter, — und da könnte man wol sagen: ksstizia ms terrent,, 
denn es dürften wol fast sämmtliche niatsriälia, pro et contra wieder zur Sprache 
kommen, die schon zwischen dem Velthusen und dem Rückforth verhandelt worden 
sind, Und obgleich die Richter sehr oft nach gefällter Sentenz einsehen, 
daß sie sich geirrt haben, — wie ohnftreitig hier auch der Fall sein muß, 
^ so lehrt leider die Erfahrung^ daß oft eine falsche Scham sie von 
Bekenntniß ihrer Bekehrung abhält. > 

Ich komme nun zur Haupt-Frage: . 
Ob näwlich der Kaufmann Velthusen gegründete Ansprüche auf den Berg¬ 

rücken und dm Strich Landes habe, welcher längs und diesseits des Accise-
zauns, von der Oder herauf gerechnet, belegen ist? und ob der Magistrat den 
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Verlust des darüber anzustrengenden Prozesses mit Grunde zu befürchten hat? 
— und beantworte solche geradehin mit Nein! indem ich mich lediglich auf den 
Erbzins-Contract des Magistrats mit wm ;c. Velthusen vom 1. März 1780 als 
das allein hier zur Richtschnur dienende Document stütze. Um dies deutlicher 
zu zeigen darf man nur die Klage-Gründe des ;c. Velthusen beleuchten, welche 
er in den Proceß-Acten wider den lc. Rückforth angeführt hat, um den Berg¬ 
rücken qu. zu erlangen. 

I n erster Znstanz stützet er seine Klage auf folgende drei Gründe:, — 
a) Weil ihm nach dem Gillyschen Plan und dem Erbzins-Contract, mit dem 
Magistrat vom 1. März 1780 der Berg bis an den alten Accifezaun überlassen 
sei; d) weil ihm der Rücken eines Berges zustehe, sobald ihm der Berg selbst 
gehöre; e) weil der ;c. Rückforth mehr im Besitz habe,, als ihm Anno 1674 
angewiesen worden. - ^ Zu »,) steht ihm gerade entgegen; zu d) ist eine sehr zu 
bestreitende. Behauptung; zu 0), gehet den Magistrat demnächst nichts an. 

I n zweiter Instanz. Fol. 4 der Reg.-Acten laügnet der Kläger, daß er 
sein Fundament der Klage auch in die Behauptung gesetzt, welche vorstehend in 
d) angeführt worden, und bleibt dabei stehen, daß der Grund zu a) hinreichend 
sei. Demnächst verläßt er auch die Gillysche Karte, und bezieht sich Fol. 5 
der allegirten Acten auf den § 3 des Erbzins-Contracts qu., worin ihm der 
Garten beim Holzhofe noch befonders als sein Eigenthum für 450 Thlr, ver¬ 
kauft worden, und der Bergrücken qu. zu diesem Garten gehöre; als er aber 
hierbei Fol. 58 ebendaselbst wieder einräumen muß, daß weder Ulr ich, noch 
er, diesen Bergrücken hinter dem 2c. Rückforth jemals als Garten benutzt, mithin 
derselbe nicht in dem Erbzins-Contract ihm als Garten verkaust und hinter 
Rückforths Hofstelle belegen fein konnte, auch nach dem Contracte ihm nur die 
Terrassen und andere künstliche Anlagen darin, nebst Lufthaüsern und Remisen 
aus den Holzhöfen für die 450 Thaler, und nicht der Grund und Boden 
selbst verkauft worden, so bringt er den Bergrücken unter die Bewehrungen, 
deren im Erbzins-Eontracte hin und, wieder erwähnt worden, so aber ebenfalls 
eine unrichtige Erklärung ist und nichts sagen will. 

I n drit ter Instanz behauptet er endlich, daß ihm mehr zukomme, als 
im Gillyschen Plane verzeichnet sei, und daß ihm alles Das zugehöre, 
was der 2c. Ulrich jemals daselbst in Besitz gehabt habe, welches die Gouverne-
,ments-Karte von Honauer de 1756 genau nachweise; dabei weicht er Fol. 128 
der alleg. Acten von seinem anfänglichen Antrage auf das Eigenthum dieses 
Bergrückens ab, und bittet nur um den Besitz, den das 3te Erkenntniß ihm 
aber mit dem Eigenthum zusichert. . 

Wie unzulänglich der Beweis durch die Gouvernements-Karte sei, fällt in 
die Augen, denn wenn auch dadurch der Flächeninhalt dessen nachgewiesen werden 
sollte, was 2c. Ulrich damals in Besitz gehabt hat, als das Gouvernement sich 
noch das Eigenthum davon anmaßte, so ist doch diese Karte als eine ohne Zu¬ 
ziehung des Magistrats aufgenommene Zeichnung gegen diesen kein gültiges Be¬ 
weismittel und aus dem Erbzins-Contracte des Velthusen ist nirgends zu ersehen, 
daß der Magistrat ihm unbedingt all' das Terrain verschrieben habe, was 2c. 
Ulrich gehabt hat, sondern es ihm gerade soviel verschrieben, was der Gillysche 
Plan nachweiset, und da dieser so deutlich gezeichnet ist, daß man w loeo dem 
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:c.'Velthufen darauf feine Fläche zumessen kann, fo muß er damit auch zufrieden 
fein. Der Magistrat mag übrigens von dem ;c. Ulrich noch ein Ma l fo viel 
oder noch einmal fo wenig Terrain vindicirt haben, als dies ausmacht. Es 
gehet daher den :c. Velthufen der Vergleich, welchen der Magistrat mit dem Königl. 
Bank-Directorium über die Ulrichfchen Holzhöfe gefchloffen, und den er auch 
Noch zur Unterstützung anführt, gar nichts an; diefer Vergleich ist für die vorlie¬ 
gende Frage durchaus überflüssig, da der Erbzins-Contract des :c. Velthufen 
und die Mllyfche Karte an sich felbst hinreichende Deutlichkeit geben, um etwaige 
Usurpationen zu hemmen. 

Doch ich darf hoffentlich nichts weiter-anführen, um die Richtigkeit meiner 
Meinung zu beweisen, und daß wir keinen Übeln Ausgang eines Prozesses mit 
Velthufen über das sich zuviel angemaßte Land zu besorgen haben, da der Erbzins-
Contract felbst fo deutlich fpricht. I n Absicht der Gillyschen Karte muß ich 
bemerken, daß ein Original-Exemplar davon in den „Eommissions-Acten der 
Regierung, Vol. I I , Fol. 121, in Sachen des Magistrats und des Iohannis-
klosters . /das Gouvernement wegen vinäicat. der Ulrichfchen Holzhöfe" anzu¬ 
treffen ist; und eine Abschrift des Landbaumeisters Meyer ist Fol. .49 „ ^ t 
(üuriab wegen der streitigen Gränzen zwischen dem Magistrat und Kloster 
auno 1777" befindlich; ferner sind „Fol. 235—298 Vol. 11 H.et. O 
8ud rllbro rat. Mri8Äiet. und wegen der Ulrichfchett Holzhöfe ./. die Bank ge¬ 
führten Proceß" die VerhandlAttgen anzutreffen, nach welchen der Erbzins-Con-
traot mit dem Velthufen Anno 1780 abgefchlossen worden 

^ , Wülsten. 

H.etum Stettin, den 16. April 1799. 
Es erscheint der Branntweinbrenner Rückforth Mu. von der Oberwiek und 

zeiget auf Erfordern an: 
Er habe mit dem Kaufmann Velthufen, welcher seit nicht langer Zeit die 

Berghöhe zu einem Garten angebaut habe, die hinter seinem Hause und den 
Häusern seiner Nachbarn sich erstrecke, einen Proceß darüber gehabt: — „Ob 
der Rücken des Berges, welcher von oben bis an seine Hofgebaüde reiche, und 
welchen er und fein Vater seit einigen und 50 Jahren in Besitz gehabt und mit 
gemauerten Terrassen und Obstbäumen besetzt habe, ihm Comparenten oder dem 
Velthusen gehöre? ' 

Diesett Proceß habe er' in den beiden ersten Instanzen dghin gewonnen, 
daß der Velthusen mit seiner Klage abgewiesen, jedoch die Rechte des Magistrats, 
resv̂  oder eines jeden Dritten vorbehalten worden. I n der dritten Instanz 
Wäre aber diefer Bergrücken dem Velthufen nicht nur zuerkannt, sondern auch 
einem jeden Dr i t t en seine Rechte abgesprochen worden, wie die darüber ver¬ 
handelten Bauamts-Acten nachweisen. Nach der Publication des ersten Erkennt¬ 
nisses Hube Magistrat den Lastadischen Gerichts-Vögten aufgetragen, feine Hof¬ 
stelle zu vermessen und auszunntteln: Wie viel er mehr vom Stadt-Fundo in 
Besitz habe, als ursprünglich dazu gelegt oder angewiesen worden. Diese Ver¬ 
messung habe er aber bis nach ausgemachter Sache mit dem Velthufen verbeten, 
und der Magistrat habe auch sein Gesuch bewilligt,. 
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Er habe nicht gesü'rchtet, seinen ProcD Mgen H n !c. BeWusen zu ver¬ 
lieren, da,er Heils den OeftManl) M H M M e n erwiDn M ha^n, ^ 
und dem Velthüsen nHt mehr zukomMN,HM^^ n M öem GillhHen 
Plan und seinem darauf und 

versDrieVen ivorden, ünö also ^eDal^/^ie^e, H D Zastadischen 
Gerichts-Vogten, committ^rte Vermessung für eM L b e r W f i M ^ M MaÜm, 
auch voraAgesetzt, daß, wenn ihm nnb'er VerHuM 
wonnenem PröMe, ohnerachtet „seines langen BMtze^ nno "oer öh^e MderHrftch 
Maltenen, Verfassung, würden ScßwierigWM Mn,, ̂ , soMe durch Er-
/höHung seines HchHes an die Kämmertzi M r M dasein 
Drstter hiHn, Mr'grücken doch mcht WdMuchsN, .Mb bze KäMmerei D^ in der 

gär nicht nutzen WMen. , /Mn aber Mr.e,.er duM bas 
dritte ErkennMß in M größte Verlegenhnt geseD, und er nstlre, daß der 
VeHusen/.ihm seine Terrassen M d ÖbWäüme fortzuschaffen zwmgo, wenn nicht 
d e r M a M r ä t n^ M , , , ,̂  ^. ,̂ ^ 

M n n ob zwar er M Mge NecHte^ her 
WhaMung /des : M , ziehenden WgenHums ^tn^es, Bergrückens, z)vegen, des 
tanMn ungestörten, NeMes imd i>er veUDebMWH Hne MMrMuH/^rfolg^^ 
PerlaMngen W der VeMnoerung ber Eigenthümer ^nrHzukommen Htrant, so 
M l l e er döH, /um, oMe M Md unt M e r zu^ ge!h?n, H r K M -
^ere; einen jcihr^lchen Zchoß ^>on 2 Thl.r. eUegN,, tve.^ 6er.McigMat 
Hut solHesi d M r überlaMn l v W . M , hoffe, H D U^ zü^bMm,,Hrgtüllen 
deHW einen Vorzug verdiene, weil er Don so !änZe im Besitze desselben sei, 
sftMen z W Tt)eil M t ÖVsthNmen h eManzt und ksebcutt Habe,, Dieser , Berg-
NÄen/auch schon seit 5h fahren den HllUseigenDM^NzMt verlassen wprden. 

, Was nun öas Recht zu b M m HergrMen sMst betre,ffe,!so halte er dafür, 
ö H , da der Vtagistrat in dem Pxoceß ̂  zwiMen H m unb VeltMsen n i M , gehört 
Worten, setbigH auch bem Magisirate ,m ber oMeü InsMz um so ̂  weniger hat 
können aberkannt cherden, Äs in der Weiten nnö Per Resolution >?oM 21. November 
17W die durch, das Deite GrkenMH besMgt ssö'rden, d̂le ReHte eines jeden 
Dritten daran,, ber, nicht gehört würde, vorbehalten,, wWden., D , würöe â!lso 
nur noch daraus ankommen, ob der U a g M y t das EDenHums-NeH, an diesen 
Bergrücken zu haben glaube? I n Absicht semet wolle er dies, unter, der Be¬ 
dingung, zugeben, wenn EinHöHedler M i t ) , Hm setHgen gegen,,die Erhöhung 
seines MundHofses vok 2 Thlr, zährlH an hie ̂  Kämmerei,Mner W n Hos¬ 
stelle noch beilegen wolle. I n Absicht des A ^eWusen w M e der MagMat 
es aus der Gillyschen Karte, dem Conjracte ^mit 1)em Velthüsen, den Bauamts-
Acten, den zwischen ihm und VelthuseN gepflogenen Verhandlungen, und noch 
anderen Acten O am besten beurtheilen können: ob dieser Bergrücken dem 
Velthüsen mit auf Erbpacht übergeben worden od,e,r nicht? Er könne sich nicht 
W o n überzeugen, auch fürchte er W t , d H der M g M l t M fein Ggenthum 
in ungehötter Sache burH ein einzigeß drittes Wenntniß zwWen 2 fremhen Parteien 
werbe nehmen lassen und zeige das Dekret desselben vom 31. Januar 1794, welches 
dütch den Bericht des Bau-Amts aä iiMÄM. des Velthüsen exträhM, worden- Und 
wobei sich dieser damals auch berühWt, hinDHettö^wie der zc. VMu fen W h r 
verlangt habe, als ihm vom Magistrat durch den Contract sei gegeben worden. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. v m . 74 
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Zur mehrern Übersicht wolle er hiermit den Situations-Plan übergeben, 
welcher bei der Local-Unterfuchung in zweiter Instanz Unter Direction des Herrn 
Regierüngs-Raths Vogt aufgenommen worden wäre sUd M i t o re t rMt iou iL * ) ; 
ein jeder der streitenden Theile habe ein Exemplar erhalten. 

Obgleich nun in diesem Plan nötirt sei, daß er seine Gränze von unten 
hinauf bis an den alten Accisezaun ausdehnen wolle, so stehe er doch jetzt davon 
ab und bitte nur: daß ihm vom Magistrat seine Grunze bis an die Bergspitze, 
d. h.: bis an den Staketenzaun, welchen der ;c. Velthusen auch nur erst vor 
einigen Jahren dahin gesetzt habe, eingegeben werde. Zwar müsse er ^bemerken, 
daß der Velthusen auch zur Errichtung dieses Staketenzauns kein Recht gehabt, 
und daß er dadurch schon eigenmächtiger Weise seine Gränzen zum Nachtheil 
der Stadt erweitert habe. Denn nach dem Contracte des :c. Velthusen mit dem 
Iohanniskloster solle er nur von Fortpreüßen bis an den Accisezaun gehen> und 
dieser Zaun mache, wie er wol gehört habe, zwischen dem Kloster und dem 
Kämmerei-Grunde die Gränze. Nach dem Contracte des :c. Velthusen mit dem 
Magistrate solle er auch nur bis an den Accifezaun gehen, von der Oder hinauf; 
dieses sei aber nur in gerader L i n i e des Holzhofes zu verstehen, und nicht 
in k rummer , hinter den Häusern der Oberwiekschen Bürger fort ; mithin sei 
die Bergspitze und der Bergrücken diesseits des alten Accisezauns, (dessen Rich-
tnng nun nicht mehr streitig sei) das freie Stadteigenthum verblieben, und jetzt 
durch den Velthusen unrechtmäßiger Weise in Besitz genommen worden, er habe 
auch nur seit Kurzem angefangen, diese Bergspitze zu Luststücken seines Gartens 
einzurichten (da sie bisher wüste gelegen) und von dem :c. Ulrich nie eingezäunt 
gewesen wären. Daher glaube er nicht nöthig zu haben, Einem Hochedlen Rath 
die Gründe an die Hand zu geben, um zu beWeifen, daß der Velthusen darauf 
ausgegangen sei, sich etwas vom Stadtgrunoe anzumaßen und in Besitz zu nehmen, 
ohne daß er dazu durch feinen Contract berechtigt fei, und daß er den Prozeß 
mit ihm blos deshalb angefangen habe, um — i h n von seinen Terrassen zu 
verjagen, welche er sich aus demselben Grunde angelegt habe, wie Velthusen sein 
großes Gartenhaus, nämlich um eine Aussicht zu gewinnen und frische Luft zu 
genießen. Diebereien und neugierige Blicke habe Velthusen von ihm und den 
Seinigen nicht zu befürchten, und stehe ihm f re i , , feinen Zaun allenfalls darnach 
einzurichten, um beides zu verhindern. 

Der Comparent bittet demnach: — 1) Dem Bau-Amt die Regulirung der 
Gränze zwifchen ihm und dem Velthufen zu untersagen, welches nach dem dritten 
Erkenntniß im Werke sei; und 2) ihm den Bergrücken gegen die Erhöhung seines 
Grundschosses von 2 Thl r . jährlich seiner Hofstelle beizulegen! 

v. g. u. 
Wülsten. D. Rückforth. 

*) Dieser, dritte „Situations-Plan von demjenigen Orthe des Holtz-HofeZ ans der Hber-
Wieck, so den Herrn Velthusen zugehöret und woran ein Theil von denen Grundstücken 5erer 
auf der Ober-Wieck belegenen Bürgerhäuser und Hofstellen befindlich ist, auch in 8z>scie das 
Stück, worüber ein Streit zwischen dem Kaufmann Herrn Velthusen und dem Branntwein¬ 
brenner Rückforth obwaltet, so aufgenommen und aufgezeichnet ist, Nsil8« ?edru8,ry'1?9? 
durch D. C. Meyer" — ist dem Vol. I I ^.et. (üuriae wegen Bebauung der Stellen in der 
Oberwiek lc. adhibirt, ist also nicht zurückgegeben. 
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VI . ^ 

Stettin, den 7. Mai 1799. 

Der Branntweinbrenner Rückforth zeigt an, wie ihm gestern eine Citation 
vom Bau-Amte insinuirt, wonach am 9. kch. die Orä'nze zwischen ihm und 
:c. Velthusen regulirt werden solle, er Übertasse daher — ob nicht von Seiten 
des Magistrats wegen seiner kürzlich gemachten Anzeige der Termin aufzuheben, 
damit nichts Nachtheiliges durch diese Gränzregulirung bewirkt werde. 

D. Rückforth. (Der Name des Beamten unleserlich.) 
Einem Hochedeln Rath überreiche diese Anzeige mit der Bitte, — diese 

Gränzregulirung einstweilen zu ststiren, weil es nachher desto mehrere Schwierig¬ 
keiten machen möchte, wenn der Kaufmann Velthusen erst ordentlich in Besitz 
gesetzt worden in das Terrain, welches nach meinem letzten Bericht ohnftreitig 
dem Magistrat zusteht. — 

Den 7. Mai 1799. Wülsten, 
v . auf den Bericht vom heutigen Tage in Sachen des Branntweinbrenners 

Rückforth wegen Regulirung der Gränze zwischen der Oberwiek und dem 
Kaufmann Velthusen. 

Ein Dilation des Termins kann von Seiten des Magistrats nicht ertheilt 
werden, fondern dieses Gesuch ist beim Bauamte anzubringen. 

Wenn inzwischen die Kämmerei bei dieser Gränzregulirung vorzüglich inter-
essirt, ungeachtet selbige nicht darüber gehört, noch zur Berichtigung der streitig 
gewesenen Gränze zugezogen, noch weniger von diesem Termine Nachricht ge¬ 
geben worden, so ist dem Vauamte schleunigst bekannt zu machen, daß von 
Seiten der Kämmerei gegen allen Nachtheil, welcher derselben, oder den Gerecht¬ 
samen der Stadt hieraus erwachsen könne, protestirt, und die Rechte der Stadt 
bei dieser Gränzregulirung ausdrücklich vorbehalten würden, und wird das Bau¬ 
amt den Commissarius anzuweisen haben, diesen Protest beiden Theilen in tsr-
inino bekannt zu machen. 

Stettin, den 7. Mai 1799. 
Bürger-Meister und Rath Hieselbst. 

Bracht. Böttcher. Loeper. 

VII . 

^etum Stettin, auf der Oberwiek, den 9. Mai 1799, 
in der Sache 

des Kaufmanns George Christian Velthufen, Kl. und Revidenten, wider den 
Branntweinbrenner Rückforth, den jüngern, Bell, und Revifen, 

ist aus heute, auf besondern Antrag des Kl. ein Termin zur Absteckung der 
Gränzlinie nach Vorschrift des Revisions Erkenntnisses vom 22. October 1798 
angesetzt, und dem Bekl. derselbe schriftlich bekannt gemacht worden. Unter¬ 
schriebener Commisfarius verfügte sich demnach mit dem Landbaumeister Meyer 
an Ort und Stelle, woselbst man den Mandatarium des Kl., den Iustizrath 
Schulz, antraf; der Bekl. war aber, nach der Anzeige seiner Ehefrau verreiset. 
Ehe nun zur Absteckung der Gränzlinie geschritten wurde, machte man beiden 

74" 
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Theilen noch die Resolution vom 7. kch. m. bekannt, nach welcher nämlich von 
Seiten der Kammer« gegen allen NachttM, welcher derselben oder den Gerecht¬ 
samen der Stadt durch die MricktißUW der O r ä M erwachsen könne, vrotestiret 
und die Rechte der Stadt bei hsHr Gr^regl i tMng ausdrücklich vorbehalten s ch M ß W M rchs , s 
und die Rechte der Stadt bei hsHr Gr^regl i tMng ausdrücklich vorbehalten 
w ü r t M worauf sie erwiderten, 'daß der ProtHation er-
wMen wolkim. ° '" " ' " '''" ^'^ "̂ '"" "'"' ' ' ^ ^ '"' > " ' ' ' 

f 'wMde nun mit. zur Handnehmung, der GouveWements- und der 
KaHe die GränH ^ folMder Art abaFteckt: — ' 
rMiUZ a <^a Mrk»^ von M ^ 1 naH' der MDerschM Karte ange¬ 

nommen, u ,MvM,dWl ' i ^ KeAHränH Mengen, dem BrannMMhWMer Sper-
l i u h ö H n H v H H ' n l M M d e H t T s s f b Be 

, M M ^ AHäH M g MMW p 
ling. zugehörHen HvHHer'an, l»M Mder Htm Terrasse auf bemqu. B e M ge-

^ ^ M , 2 ^ D^HnMuß, und es' wurde hie-
seNst der U r M ^ M l e M vott Hef O ä f M b i^ N 1 i 

^ ^ M , ^ ^ M ß , d h 
^ der U r M ^ M l e M vott Hefem, OränzvfM beî  Nr. 1 ging man 

nü^ M der M ^ pHrstW yäD 3tr. 2 tInüber bis an den gMeinMaftlichen 
Zaun des, Nekl.- Wd oes'MännWeinUenneH Gtol^ und maM von dem 
äußersten Ende, d ŝ auf dem Hofe des Bell. 
Speicher bU H 2 der U^yerschen Harte, welches 4 Uuthen uni) 1'/^ De-
c imMM a M ^ H D auch hier, wurde W GMnzpMl Hngeschlage^ 

' W Entfernung 'von ^ " N s ' M VetrHt Wrlgens^ 6 , M t W und 5 Deci-
malfuß. , ' . "" " " "'" '^^ 

" D e r Mandatarius des. Kl. nimmt diese Gränz-AbMckMg. als richtig und 
der ZychMng der MtzerHen''u^ö Wuv,erneWnts-D^ gemAß an, uM. d« 
EHfMü ves^Uekl5 erMrt^ Me' M ihren Memann nicht nur von ber Proteftation 
des MagMaH benaHnHtigen> sondern auch dazu vermögen würde, die Törrassen, 
Treppeü «. Iweĝ ünehulen,"̂ ^ sie die Oränze unverrüÄt stehen lassen wolle. 

WWmf' denn''dieser Actus geMlossen unti dies Protokoll nach geschehener 
Verlesung und, GenehWgMg unterschrieben wordeu; die Karten sind dem Iustiz-
rath Schuh retrMrt. 

W»ulz7 D. C. Meyer. . Rückforthen. 
Bourwieg, Comissarius. 

Dekret. 
Es ist beiden Theilen Abschrift dieses" Protokolls zur Nachricht mitzutheilen, 

und die Kosten von beiden Theilen zur Hälfte einzuziehen. Auch ist OoM 
protocolii aä a t̂A. (luriaß z l̂r Ngchweisüyg, der gefcheheM Protestation auszu¬ 
fertigen und dem MaMtrat zu NersenM. Übrigens find aeta zu reponiren. 

Stettin, den P . Mai ' i7S9. 
MrectA'un^ AMores bes Bcki-Amts. 

H r a G " " Böttchers ' 
Kosten-Listuidation: pro. M m . 1 Thlr. 16 gr., vorgeschossenen Stempel 

6 gr., dem Boten 4 gr̂ , pro 8 i M 8 gr. Summa 2 Thlr. 10 gr. 

Velthusen war zu seiner Zeit e in-^ Matador in der Stettiner Handelswelt. 
Seine, Firma bezeichnete eine her bedeutendsten Handlungen des Platzes und war 
weit üch'breit vym sonorsten W M . M t M n btzrieb als Mortgeschäft Holz-
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Handel, als IWortgeschäft Weinhandel. Jenes hatte, seinen Sitz auf der Dber-
wiek, dieses in der'Ststdt, mch zwar in dem Hause Nr. 13 der, Löuifenstraße, 
EHaps der Kleinen Wollweberstraße, das, sein Eigen war. Dieses, nach Schlüters 
RMen erbaute Gebäude war eins, der ersten, welches bei seiner, Anlage gewölbte 
Kellerraüme bekommen hatte, nachdem fast Jahrhunderte hindurch in den alten 
Giebelhäusern Stettins Balkenkeller gebräuchlich waren. Hier lagerten — Fran¬ 
zosen, und Spanier vom edelsten, Gewächs, um ins Innere des Kontinents be¬ 
fördert zu werden. I n den vorderen Räumen hatte Velthusen eine. Schankstelle 
eingerichtet, welche, wegen ihrer Ausschmückung mit kunst- und sinnreich ausgeführten 
Malereien, von den Zeitgenossen „Grünes Gewölbe" getauft worden war, ein 
Name, der in unseren Tagen, 1874, nachdem dieselben Räume, erneuert und 
vervollkommnet, wiederum eine Erfrischungsstätte geworden, ins Leben zurückge¬ 
rufen ist. Velthusen war ein V^ann mit offenem Sinn für Schönheit. Durch 
die Bodengestaltung seiner Besitzung an der Oberwiek begünstigt, 'in welcher die 
Höbe Mt der Tiefe., der M e und sanfte Abhang mit der wagerechten Ebene 
wechselte, schuf er aN deMlben einen reizenden Park, bei, deHn. Anlage es ein 
Haupterforderniß war, jede Begränzung möglichst zu verstecken, was zu der Noth-
wendigkeit führte, vpn den angränzenden Mühlengrundstücken die oben erwähnten 
zwei Parcelen zu. erwerben, vermöge derer auch der ursprünglich eckige Umfang 
des Schmiedegründs abgerundet wurde. Freilich war Velthusen bei der Anlage 
dieses Gartens von zwei Seiten beschränkt, auf der einen durch das Rayon-Gesetz 
der Festung, das andere Mal durch seine Nachbarn, die Besitzer der Windmühlen, 
denen gegenMer er sich bei- der Erwerbung jener Theifstücke hatte verbindlich 
machen müssen, nicht, zu hohe Baume anzupflanzen, um den Wühlen nicht den 
Wind anzufangen. Nichts desto weniger hat. sein Schönheitssinn und seine 
Pflanzenkenntniß, Gewächse wählen lassen, die, mit Beachtung jener Einschränkungen 
den Forderungen der, Landschafts-Gärtnerei vollständig zu genügen im Stande 
waren. So war Velthusens Garten eine Zierde der Gegend von Stettin ge¬ 
worden, die von Einheimischen wie von Fremden bewundert wurde. Doch war 
der PesiWr auch auf den Nutzen bedacht gewesen, ein Theil der umfangreichen 
Fläche Heils Obstgarten von bedeutender Ausdehnung, dessen 
erste AnpskanzWgen schon Ulrich gMacht hatte. 

Es. kam das Fahr/1813 und mit, ihm, als Friedrich Wilhelm I I I . Seinem 
bisherigen tyrannischen Bundesgenossen den Krieg erklärt und vaterländische 
Truppen die, von den Franzosen, seit 1806 als Pfandsthck besetzt gehaltene 
Festung Stettin eingeschlossen hatten, auf Allordnung der in der Festung den 
Befehl, führenden feindlichen Kriegsobersten, des Divistons- Generals, Baron 
Grandeau als Gouverneur, und des Brigade-Generals Düfresse, als Kommandanten, 
begann bereits am 20. März die Verwüstung der nächsten Umgebungen, die in den 
nächsten Monaten durch Belagerte, wie Belagerer von Zeit zu Zeit kräftigst 
fortgefetzt wurde und damit Angst und Elend auf die Bewohner häufte. Zuerst 
wurde die Unterwiek abgebrochen und abgebrannt, späterhin ein Theil der Ober¬ 
wiek zerstört, desgleichen die dort, auf der Höhe stehenden Windmühlen des 
Iohannis-Klosters, das schöne Velthusensche Gartenhaus, der Turnei und 
was, an einzelnen Ansiedlungen den Wällen nahe lag; auch der große Kirchhof 
wurde rasirt, und die fastd iOU Jahre alten Baume in der hohen Allee vom 
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Anklamer zum Berliner Thore sanken unter der Axt der Savpeure zur Erde. 
„Daß die Umgebungen einer Festung durch die Vertheidiger rasirt werden, ist 
Kriegsgebrauch und (von der Nothwendigkeit gebotenes) Bedürfniß." Dies raümt 
Böhmer, der Geschichtsschreiber der Belagerungen Stett ins, selbst ein, doch fügt 
er hinzu: „ I n wie fern die Franzosen mitunter ohne Noth verwüstet haben, 
bleibt eine andere Frage. Daß sie die Schmuck- und Obstbäume des V e l t -
husenschen Ga r tens umhieben, und dessen schönes Haus sammt dem Türnei, 
und die dortigen Mühlen zerstörten, fand unter ihnen selbst Gegner".*) Zu r 
Besatzung gehörte ein Stabs - Offizier, der mit dem Gouverneur und dem Com-
mandanten nicht auf dem besten Fuß gestanden zu haben scheint, denn, der gebun¬ 
denen Rede mächtig, schrieb er über die Vertheidigung der Festung, unter der 
Aufschrift ^ o m M m t « ä6 8 t s t t i u , ein Spottlied in 46 Versen, das nach der 
Weise: 0 r , tzcouwö p s u M Okrtztien gesungen wurde, und, ungedruckt, zur da¬ 
maligen Zeit in Stettin in mehreren Abschriften verbreitet war, von denen Böhmer, 
der als junger Mann das Jahr 1813 in Stettin mit durchlebte, eine gerettet 
hat.**) Aus diesem Liede theilt er u. a. folgende Verfe mi t : . . 

Du dsau ^aräin äö VeitkouZy, 0u vo^nit troi8 mou1iu8 a 
Vout on aiuioit taut lÄ, tzklouLS, ^ou '̂c>ur8 a^aut 1s u«2 au 
^ b 11 aliattit, Os uauveau von (Zuixotts 

ä 

czu'ii u'^ peräit M8 UQ liomiiie. Nt ^ m a i s z>1u8 

Daß der unbekannt gebliebene Verfasser des Spottliedes den Gouverneur, 
bezw. den Commandanten der ^ßstung, indem der eine oder andere die erste Pflicht 
der Vertheidigung ausübte, mit Cervantes' Helden vergleicht, beweist doch offenbar, 
daß er ein Kriegsmann von echtem Schrot und Korn nicht gewesen ist. 

Velthusen hat die Verwüstung seiner von Ulrich begonnenen Schöpfung nicht 
erlebt, er starb muthmaßlich schon vor 1806. Auch seine Wittwe Eleonore Elisabeth 
geb. Castner, die mit ihrem Gatten in Gütergemeinschaft gelebt hatte, und nach 
dessen Tode dieselbe mit ihren Kindern fortfetzte, scheint im Jahre 1813 nicht 
mehr am Leben gewesen zu sein; denn es ist in einem Aktenstück vom 6. M a i 
1814 von den Velthusenschen Erben als Besitzern des Gartens und der auf der 
Oberwiek belegenen Holzhöfen die Rede; und es fchwebte beim Königl. Stadtge¬ 
richt der erbschaftliche Liquidations-Proceß über den Nachlaß, in Folge dessen 
eine Revision der im Jahre 1811 aufgenommenen Taxe der vorstädtischen Grund¬ 
besitzung von Gerichtswegen angeordnet wurde. Diese Revision bildet den Inha l t 
des so eben erwähnten Schriftstücks vom 6. M a i 1814. Es ergibt sich daraus 
Folgendes: — ' 

*) Die Belagerungen Stettins seit dem Anfange des 12. Jahrhunderts. Stettin 1832. 
S. 111. — **) Ebendaselbst, S . 99, 111, 112. Böhmer theilt von dem Spottliede 7 Strophen 
mit. Außer den obigen lautet eine dritte so: — ^, 1a Mte clu L,«i ?ru88ieQ I)s 8wt t iu 1e8 
dou8 0ito^6U8 8e rojouir oLersut. Ni>,i8«n8 ii iuminörLs: L u coüscißueh Ü8 U6 Lavoisnt, 
Husi Flog z>6<M iiF «oinmLttoieut. — Weil er gegen die öffentliche Feier des 3. August 
nicht eingeschritten war, wurde der Polizei-Director Stolle Tages darauf Nach Fort Preußen 
abgeführt. 
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I. Der Velthufensche Garten, bestehend aus dem Schmiede-Grund und den 
zwei zugekauften Parcelen der angränzenden Mühlengrnndstücke, hat einen Flächen¬ 
inhalt von 21 Mg. 103 Ruth. Es befinden sich in demselben: 1) Das Gärtner¬ 
haus 53 Fuß breit, 30 Fuß tief, 1 Etage hoch, die Hinterfront ist massiv; es 
enthält 4 Stuben, 2 Kammern, 2 Küchen. 2) Ein daran stoßendes Orangenhaus, 
80 Fuß lang, 26 Fuß breit, 1 Etage hoch. 3) Eine Grotte, 18 V2 Fuß breit, 
14 Fuß tief, in Holz verbunden. 4) Ein Treibhaus, 37 Fuß lang, 14 Fuß 
tief. 5) Ein daneben stehendes Gewächshaus, 70 Fuß lang, 1 6 ^ Fuß breit, 
1 Etage hoch. 6) Daran ein Gebäude, 11 Fuß lang, 14'^ Fuß tief, 1 Etage 
hoch, in Holz und Fachwerk. 7) Eine Remise, 55'^ Fuß lang, 44 Fuß tief, 
1 Etage hoch, in Fachwerk verbunden. Das große Wohnhaus nebst beiden 
Seitenflügeln, ingleichen das Wächterhaus, sind im vorigen Jahre, 1813, bei der 
Belagerung ganz abgebrochen, und es ist nur noch das Fundament nebst einigen 
Materialien vorhanden. Die Sachverständigen, Altermänner der Gewerke der 
Maurer, Zimmerer, Tischler, Schlosser, Glaser und Töpfer, haben die vorhandenen 
Gebäude und Materialien zu 4254 Thlr. 16 Sgr. abgeschätzt. Da aber der 
eigentliche Werth des Grundstücks nur nach dem Ertrage bestimmt werden kann, 
so ist solcher auf folgende Weise ermittelt worden. 

I n dem Garten, welcher zufolge der frühern Taxe 1730 Fuß lang, und 
unten 330 Fuß, oben aber 140 Fuß breit ist, befinden sich nach der Anzeige 
des Gärtners Mahnte noch an Obstbäumen und Warmhausgewächsen: 

100 Apfelbaume, 10 Franzbaüme, 3 Oleanderbaüme, 
105 Birnbäume, 25 Aprikosenbaüme, 5 Myrthenbaüme, 
110 Saure Kirschenbaüme, 28 Pfirsichbaume, 9 Aloebaüme, 

12 Herz-Kirschenbaüme, 200 Weinstöcke, 16 Stück Mistbeete. 
70 Orangebaüme, 

deren Ertrag schätzte der vereidete Gärtner auf 550 Thlr. Den Ertrag aber der 
vorhandenen Gebäude wurde von dem Stadtzimmermeister Krauß und dem Stadt¬ 
maurermeister Zieger auf 110 Thlr. abgeschätzt. Von diesem Ertrage ä Thlr. 660. 
müssen abgezogen werden; die auf 50 Thlr. veranfchlagten jährlichen 

Reparaturkosten der Gebäude; das vom Gärtner Mahnte auf 
300 Thlr. veranschlagte Arbeits- und Bestellungslohn des Gartens; 
der Canon von den 3 Grundstücken 28 Thlr., zusammen. . . Thlr. 378. 

so daß der jährliche Reinertrag nur Thlr. 282. 
beträgt, der als 5procentige Kapitalrente gerechnet, einen Ertragswerth des ganzen 
Grundstücks auf Höhe von 5640 Thlr. ergibt. . ,, 

I I . Der Holzhof Nr. 12 auf der Oberwiek. Von dem Gebäude, das diese 
Nr. trägt, und welches bei der vorjährigen Blokade (1813) abgebrochen, sind nur 
noch das Fundament und alte Materialien vorhanden. Der Holzhof ist vorn 
an der Straße 450 Fuß und am Wasser 393 Fuß breit, rechter Hand 100 Fuß 
und linker Hand 130 Fuß tief. Auf denselben stehen noch — das Böttigerhaus 
27 V2 Fuß lang, 14^2 Fuß tief, 1 Etage hoch, in Holz und Fachwerk, der Flügel 
ist 14'/2 Fuß lang, 12 Fuß tief, darin sind 1 Stube, 2 Kammern und 1 Küche; 
die Werkstelle 24 Fuß lang, 9 ^ Fuß tief, 1 Etage hoch, mit Brettern beschlagt 
und bedeckt. Diese Gebäude und Materialien sind von den Werkmeistern auf 
1707 Thlr. 10 Sgr. abgeschätzt. 
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M s den jahMchett Ertrag betMt, so ist derselbê  
Sachverständigen auf . . . . . . . . . . . . . . ' - Thlr. 225. —. 

gewürdigt; davon gehen ab, die auf 19 THLr.. veranschlagten 
jährlichen Repäratürkosten und der für den Magistrat einge¬ 
tragene Canon, der incl. des Gold-Agios 133 Thlr. 6 Gr. 
beträgt, in Summa also . . . . , . . . . . . . . Thlr. 143. 6. 

und es bleibt ein Reinertrag von - - ' - T h l r ^ Z I ? 18. 
der zu Kapital gerechnet, einen Ertragswerth von 1635 Thlr. ergibt. 

I I I . Der Holzhof Nr. 79 der Oberwiek ist an der Straße 80 Fuß und 
nach dem Mühlenberge 230 Fuß breit und refft. 69, 72, 73 und 100 Fuß tief. 
Auf demselben ist fast Wies demolirt; die vorhandenen Materialien werden Ms 
115 Thlr. taxirt, ein Ertrag läßt sich nach Anzeige der Sachverständigen jetzt 
nicht bestimmen. 

Dieses von dem Stadtgerichtsrath Zobst, als MmMfsarms M doo, aufge¬ 
nommenen Taxatwns-Prvtokoll ist von der BvrMuNdschafts-DeMatiVN dO Mnigl . 
Stadtgerichts zu Dtettin unterm 15. Juni 1814 urkundlich ausgefertigt. 

Aus demselben ergibt sich, Was wäWnd dex Einschließung GtAtms im 
Jahre 1813 an Gebäuden und auf den HölHöfen 
zerstört wordO tvar. Als nach dem Pariser Frieden 1814 im Fat>re darauf an 
die Wiederherstellung der im Kriege VerwüMen Borftäbte> M> an die Wieder-
unterbrinWNg der obdachlos gewordenen Bewohner ernstlich gVdncht/ und die 
nüthigen Vorbereitungen dazu Mrvffen würden, die man einer, auf Befehl/des 
Königs, ernannten, sogenannten RetMlssement-<3vmmissiott M,MH, , tt'Omen Velt-
husens Erben die Gelegenheit wahr,, bei den Mnigl . Ministerien M dem Gesuch 
um Bewilligung einer Entschädigung für erlittene Kriegsschäden vorstellig zu 
werden, deren Betrag sitz auf nicht wettiger denn 129.597 Thlr, nachwiesen, 
darunter der P o M für die zerstörten Gebäude, nach einer Angabe Zu 23.5D Tylr-
nach einer an dm nur zur Hälfte mit 12.531 Thlr. liqmdirt 
die für nicht zu hoch erachtet wutde. Machte sich nun äuH bei Her ReWlisse-
ments-Commission die Meinung geltend, daß dieHelthusenMe I M l u n g diejenige 
in Stettin sei, welche bei der EinfchliHung der Festung durch hie WeMndischen 
Truppen am meisten eingebüßt habe, so lag es doch klar/auf Her Hand, daß bei 
der enormen Höhe der beantragten Entschädigung, ein befürWrtendes Guwchten 
nicht abgegeben werden konnte, daher denn auch das bei den Ministerien un¬ 
mittelbar angebrachte Gesuch der ^elthuseNschen Erben ohne WeitereZ zürüMe-
wieseN wurde. Zufolge Berichts der Retäblissements-EvAnnssiöN vom 29̂  Febr. 
1816 hatte sie die Entschädigung wegen der zerstörten Gebäude im Velthusenschen 
Garten und auf dem innern Holzhofe — oben im TaxatÄns-Protokoll der Söf 
I I I . — auf Höhe >̂on 7800 Thlr. ermittelt. Die Königl. UegierunI zu Stettin 
hatte, mit Rücksicht auf die vom Könige bewilligten RetablissemMs- Uttd Ent¬ 
schädigungsgelder, unterm 16. März 1816 vorgeschlagen, daß stätt der vollen 
Summe nur 55 Pröcent der von der Cömmission festgestellten EUtschädiMngs-
beträge zu' bewilligen fein Möchten, ein Vorschlag, den die Cabinets-Ordre vom 
21. Jul i 1816 genehmigte. Hiernach betrug die Evmpetenz ber VeWüsenschen 
Erben 4290'Thlr. Muthmaßlich mit Rücksicht auf die notorische Wohlhabenheit 
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der Velthusenschen Erben brachte jedoch die Königl. Regierung unterm 21. April 
1819 nicht mehr als 3000 Thlr. in Vorschlag, meinend, daß dieser Betrag, weil 
die Bewilligung eine reine Gnadensache sei, doch immer als Entschädigung für 
den Minderwerth des Gartens, worin das abgebrochene Gebäude gestanden hatte, 
und das, in Folge des neuerdings eingeschärften Rayon-Gesetzes, nicht wieder 
aufgebaut werden durfte, zu betrachten sein werde. Aber auch diese ermäßigte 
Summe ist den Velthusenschen Erben nicht zu Theil geworden; sie haben sich 
mit einem Minimum von 617 Thlr. begnügen müssen.*) Und in der That, es waren 
unter den Betheiligten genug vorhanden, die der Gnaden-Unterstützung des Königs 
bedürftiger waren, als die reichen Erben eines Velthusen! 

Zufolge einer Nachweisung vom Jahre 1821 hatte Georg Christian Velthusen 
5 Kinder. Diese waren: 

1) Carl Christian Friedrich, Kaufmann, welcher zufolge Attestes der Vor¬ 
mundschafts-Deputation des Königl. Stadtgerichts zu Stettin vom 17. Juli 1816, 
mit Hinterlassung einer Wittwe und minderjähriger Kinder verstorben war. Die 
Wittwe, eine geb. Sandow, wurde nachmals die Gemalin des Königl. geheimen 
Regierungsraths Krüger, Directors der Regierung zu Merseburg.^) 

2) Georg Wilhelm, Kaufmann, starb zu Marseille am 22. October 1808. 
Dessen gesetzliche Erbin war seine Mutter. 

3) Johann Ferdinand, Kaufmann, hatte mit seiner verlobten Braut Friederike 
Auguste Wilhelmine, geb. Auen, nach dem gerichtlichen Vertrage vom 16. August 
1819 die in Stettin unter Eheleuten Statt findende statutarische Gütergemeinschaft 
ausgeschlossen. 

4) Marie Friederike Caroline, unvermält, in Stettin. 
5) Sophie Eleonore, war am 18. September 1806 verstorben, und hatte 

ihre Mutter zur gesetzlichen Erbin. . ^ 
Auf diese letztere Angabe stützt sich die oben eingeschaltete Vermuthung, daß 

Velthusen, der Vater, bereits vor 1806, oder vielleicht in diesem Jahre, kurz vor 
d̂ m Ableben der Tochter, gestorben ist. 

Nach den Attesten des Vormundschafts-Gerichts vom 17. Jul i 1816 und 
vom 12. Februar 1817 haben die übrigen gesetzlichen Erben der Altern der Erb¬ 
schaft zu Gunsten des einzigen noch lebenden Sohnes, des Kaufmannes Johann 
Ferdinand Velthusen entsagt, und hat Letzterer die älterliche Erbschaft ohne Vor¬ 
behalt und mit Entsagung der Rechtswohlthat des Inventariums angetreten; und 
sodann auch endlich in dem Termine vom 29. November 1821 dahin angetragen, 
daß der Besitztitel von den Grundstücken in der Oberwiek auf den Grund der 
gesetzlichen Erbfolge, und der zu seinem Besten erfolgten Entsagung der älterüchen 
Erbschaften von Seiten der Miterben für ihn ins Hypothekenbuch eintragen zu 
lassen. 

Es ist oben erzählt worden, daß Velthusen, der Vater, bereits im Jahre 1800 
dahin angetragen hatte den ersten Holzhof, am Wasser belegen, als ein selbständiges 

5) S. 23 Vc>1. 2 actoruui der Königl. Regierung zu Stettin betr. die Finalisirung des 
Retllblisfements-GeschäftZ der im Jahre 1813 zerstörten Vorstädte der Stadt Stettin. Tit. 24. 
Nr. 93. Registratur der Abtheilung des Innern. — ^ ) Krüger, zuletzt Retzierungs-Präsident 
zu Merseburg, ließ sich, nachdem er aus dem Staatsdienst getreten, in Potsdam nieder, wo¬ 
selbst er im Jahre 1848 von den Stadtverordneten zum Oberbürgermeister gewählt wurde. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VI I I . 75 
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Grundstück ansehen zu dürfen und daß der im Grbzinsvertrage vom 1'. März 1780 
festgesetzte Canon von 130 Th l r . als auf diesem Holzhofe allein haftend im Hy-
pottzekenbuche vermerkt werde. Es ist zugleich angeführt, daß dieses Gesuch vom 
Magistrat damals nicht bewilligt wurde. Nunmehr kam Velthusen, der Sohn, auf 
denMntrag seines Vaters durch eine, an den Magistrat gerichtete Vorstellung, vom 
12. September 1817 zurück; und jetzt fand der Antrag im Collegio ein geneigteres 
Ohr, wie ehmals. Es entspannen sich nun mehrere Jahre dauernde Unterhandlungen 
zwischen dem Magistrat und dem Petenten, die ihrer Seits zu Verhandlungen 
des erster« mit den Stadtverordneten führten, mit denen demnächst auch die 
oben erwähnte, bisher unerledigte Frage wegen des Obereigenthums Behufs ihrer 
Eintragung ins Hypothekenbuch verbunden wurde. Diese Verhandlungen haben 
das Ergebniß gehabt, daß der Canon, welchen man Anfangs auf die beiden Holz¬ 
höfe zu gleichen Theilen legenz wollte, auf Grund des Beschlusses der Stadtver¬ 
ordneten-Versammlung nach Vertzältniß ihres Flächeninhalts auf die Höfe vertheilt 
worden ist. 

Das betreffende Abkommen zwischen dem Magistrate und dem Kaufmann 
Johann Ferdinand Velthusen— der in den Acten Stellenweise Stadtrath genannt 
wird — ist am 29. November 1821 zum Abschluß gekommen. Dem zufolge 
hastet von da an: auf dem in der Oberwiek am Wasser belegenen, 1 M g . 16 
Ruth, großen ersten und mit Nr. 124 bezeichneten Holzhof ein Canon auf Höhe 
von Thl r . 43. 8 gr. halb in Friedrichsdor, halb in Courant, das der Kämmerei 
zustehende Vorkaufsrecht, und im Fal l der Nichtausübung dieses Rechts ein Lau-
demium, ' / ^ des Canons oder Thlr , 4. 8 gr. betragend, und auf dem, in der 
Oberwiek unter Nr. 63a Feldwärts belegenen, 2 M g . 66 Ruth, großen, zweiten 
Holzhof ein Canon von Thl r . 86. 16 gr. halb in Friedrichsdor und halb in 
Cöurant, das der Kämmerei zustehende Vorkaufsrecht, und wenn dasselbe nicht 
ausgeübt w i rd , ein Laudemium zum Betrage von ' / ^ des Grundgeldes oder 
8 Th l r . 16 gr. Alle übrigen Stipulationen des Erbzinsvertrages vom 1 M a i 1780, 
bezw. die darin festgesetzten Beschränkungen des nutzbaren Eigentums, namentlich, daß 
die beiden Plätze jederzei t n u r a ls H o l z h ö f b gebraucht werden dürfen, sind un¬ 
verändert geblieben. Dieselben sind, mit allen vorstehenden Abmachungen, sammt der 
Anerkennung des der Kümmere; zustehenden Obereigenthums im Hypothekenbuche 
eingetragen, und der Besitztitel für den Kaufmann Johann Ferdinand Velthusen 
v i äLorsti vom 6. M a i 1822 berichtigt worden.. Zur Vereinfachung des Hypo¬ 
thekenwesens der Grundstücke hat, vermöge der Vereinbarung vom 29, November 
1821, der Magistrat unter Zustimmung der Stadtverordneten, bereits unterm 
19. Jun i 1819 darin gewilligt, daß der zweite feldwärts gelegene mit Nr. 63a be¬ 
zeichnete Holzhof und der durch Contract vom 15. Januar 1787 vom Iohannis-
Kloster erkauften Schmiedegrund in hypothekarische Vereinigung, und demnach 
diese beiden Grundstücke auf Ein Fol ium gebracht worden sind. Der § 15 des Ver¬ 
trages vom 1. März 1780 wegen der Schulden-Contrahirung ist gänzlich aufgehoben; 
dagegen hat sich Velthusen die Änderung des mit dem Iohannis-Kloster Pro-
visorat geschlossenen Erbzins-Contract vom 15, Januar 1787 über den Schmiede¬ 
grund, § 9 dahin gefallen lassen, daß, wenn der stipulirte Canon schon 2 Jahre 
unberichtigt geblieben, und im 3tem Jahre nicht das Doppelte des Rückstandes 
beznhlt w i r d , der Fundus verfallen sei und in das Gigenthum des Iohannis-
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Klosters zurücktrete. Nunmehr war aber der Holzhof 63a nicht blos im Hypo¬ 
thekenbuch, sondern auch tatsächlich, und zwar schon seit geraumer Zeit mit dem 
Gartengrundstück vereinigt/ das nunmehr einen Flächeninhalt von 23 Mg. 169 
Ruth, hatte. 

Daß Velthusen die Vereinfachung des Hypothekenwesens femer Besitzung in 
und an der Oberwiek und die Liberation derselben von einzelnen Eigenthums-Beschrän-
kungen mit einer gewissen Lebhaftigkeit betrieb, hatte einen tiefern Grund; er 
ging mit dem Gedanken um, sich der Besitzung zu entäußern, der nunmehr im Jahre 
1823 ins Werk gerichtet wurde. 

Der Garten kam zuerst an die Reihe. Einen Käufer für denselben fand 
Velthusen an dem Ober-Präsidenten von Pommern, wirklichen geheimen Rath Johann 
August Sack. 

Kraft der am 8. April 1823 abgeschlossenen Punctation verkaufte Johann 
Ferdinand Velthusen: 1) seinen in der Oberwiek belogenen Garten mit den Rechten 
und in den Gränzen und Moalen, wie er dieselben besitzt und nach Inhalt des 
Hypothekenbuchs, bestehend a) aus dem auf der Dberwiek unter Nr. 63a belogenen 
zweiten ehemaligen Ulrichschen Holzhof; b) aus dem auf Alt-Turneischen Fundo 
gegen Fort Preußen belegenen unter Nr. 63d verzeichneten Platz von 20 Morgen 
Magdeburgisch, der Schmiedegrund genannt, auch ein neben dem Schmiedegrund 
außerhalb der Schanzen belegenes Stück Land von 105 Ruth. — shie Punctation 
führt die 2te Pacele von 178 Ruth, nicht mit an, die indessen, wie sich aus 
einem später« Aktenstück ergibt, mit veräußert worden ist, vermutlich hat der 
Schreiber der nur in Abschrift vorliegenden Punctation sich einen Vergessenheits¬ 
fehler zu Schulden kommen lassen.̂  2) Sämmtliche im Gartsn befindliche Gebäude, 
bestehend in 2 Wohnhäusern, 2 Treibhäusern, 1 Stall- und Remisengebaüde nebst 
Allem, was in den Gebäuden nied- und nagelfest ist, ferner 1 Eiskeller, 1 FruHtkeller, 
die zum Garten gehörige Bewehrung, Alles in dem Stande, in welchen es sich jetzt 
befindet. 3) Die in der von beiden Kontrahenten unterschriebenen Beilage dieser 
Punctation — ^fehlt in den Acten^ — aufgeführten beweglichen Sachen und 
Mohentien in dem Zustande, in welchen sie sich jetzt befinden. G 1) — 
Für alle diese unbeweglichen und beweglichen Gegenstände entrichtet Käufer die 
Summe von 13.000 Thlr. Preüß. Courant in '/i bis V^ Stücken. G 2) — 
Die Übergabe erfolgt am i Mai 1823. Am Tage derselben oder schon früher 
nimmt auch der Verkäufer alle beweglichen Gegenstände, welche in der Beilage 
nicht aufgeführt stehen, aus den verkauften Räumen weg. (§ 3) — Von der 
Übergabe an trägt Käufer die Gefahr, die Lasten und Abgaben der verkauften 
Gegenstände und bezieht dagegen die Nutzungen, bis zur Übergabe aber trägt, refft, 
bezieht selbige der Verkäufer. (§ 4); u. s. w. 

Auf Vortrag des Magistrats wurde durch Stadtverordneten-Beschluß vom 
10. April 1823 so wol von Seiten der Kämmerei, wegen des Holzhofes, als 
auch von Seiten des St. Johannes Klosters, wegen des Schmiedegrunds, auf Aus¬ 
übung des Vorkaufsrechts für dieses Mal Verzicht geleistet, in Folge dessen das 
vertragsmäßig feststehende Laudemium für jene wie für dieses eingezogen wurde, 
wovon der Verkäufer durch Magiftrats-Verfügung vom 12. April 1823 Nachricht 
erhielt. , 

Mi t dem,Verkauf des Gartens erlosch die bisherige Benennung „Velthusens 
75* 
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Garten" und wurde der Garten von nun an allgemein „Sackscher Garten" genannt. 
Nach dem Tode des Oberpräsidenten war dessen Wittwe Besitzerin. Weil sie 
mit ihrem Gatten in ehelicher Gütergemeinschaft gelebt hatte, brauchte sie nur 
die Hälfte des contractmäßigen Laudemiums zu entrichten. 

I m Jahre 1831 brachte die Stadtverordneten Versammlung beim Magistrate 
in An t rag , daß dem Garten-Etablissement des f Oberpräsidenten Sack, so wie 
dem daran stoßenden Mühlenberge, mit Einschluß der Straße desselben, die Be¬ 
nennung Sacks r u h e gegeben werden möge. Jedenfalls erforderten es die Ge¬ 
setze der Urbanität, die Hinterbliebene Wittwe des um Stettin, und um ganz Pommern 
so hoch verdienten Mannes, vorher zu fragen, ob sie mit dem Wunsche der Stadt¬ 
verordneten, dem sich der Magistrat angeschlossen hatte, einverstanden sei. Diese 
Frage wurde von Letzterm auf Veranlassung der Königl. Regierung, am 28. 
August 1831 an die Oberpräsidentin gerichtet, worauf dieselbe, von einer längern 
Reise nach Stett in zurückgekehrt, unterm 6. October Nachstehendes erwiderte: 

„Wenn gleich mein verstorbener lieber Mann oftmals den Wunsch äußerte, 
seinem Garten-Etablissement den Namen „Berg und Tha l " *) beigelegt zu sehen 
und dasselbe gewöhnlich auch schriftlich und mündlich so benannte, so ist doch der 
Wunsch der Hochverehrlichen Stadtverordenten-Versammlung für dieses Etablisse¬ 
ment den Namen „Sacksruh" auszuwirken, mir als ein bleibendes Zeichen der 
Achtung gegen den Verewigten zu schätzenswert!) und ehrenvoll, als daß ich nicht 
mit Vergnügen meine von der Königl. Regierung hiersebst verlangte Genehmigung 

. dazu hierdurch ertheilen sollte. Einen Wohllöblichen Magistrat bitt' ich ganz 
ergebenst, die Hochverehliche Stadtverordneten-Versammlung hiervon gefälligst 
benachrichtigen und dieselben meiner vorzüglichsten Hochachtung und Ergebenheit 
eben so versichern zu wol len, als ich mich in gleicher Gesinnung unterzeichne, 
Eines Wohllöblichen Magistrats ganz ergebenste Marianne Sack, geb. v. Reimann. 

Der Magistrat reichte eine Abschrift dieses Schreibens vom 8. October 1831 
bei der Königl. Regierung ein und erneuerte seinen bereits unterm 27. Ju l i 
gestellten Antrag um landespolizeiliche Genehmigung des Namens Sacksruh, die 
so dann auch unterm 4. November 1831 erfolgte. Die vorschriftsmäßige Bekannt¬ 
machung durch das Amtsblatt, auch durch die Stettiner Zeitung/ so wie die Benach¬ 
richtung von dem neuen örtlichen Namen an das Statistische Bureau zu Berl in, an 
das Ober-Landesgericht und an das General-Commando des 2ten und 3ten Armee-
Corps erfolgte unter demselben Tage**). 

Die Oberpräsidentin Sack trug im Jahre 1833 bei der Iohanniskloster-
Deputation auf Ablösung der Ebzinsgerechtigkeit an. Sie erklärte sich bereit, das 
Kloster in folgender Ar t zu entschädigen: 

1 . Der Canon von 20 Th l r . als 4 Procentige Rente zu Kapital ge-
« gerechnet Thlr . 509. — Sgr. 

*) Als Erinnerung an „Berg en Daal" bei Cleve, der GeburtZMte Sacks, woselbst der 
berühmte Prinz Mauritz von Nassau, Kurbrandenbnrgischer Statthalter im Herzogthum Cleve, 
unter der Regierung des Großen Kurfürsten, residirte und daselbst 1679 starb. Ein Denkmal 
ist ihm deshalb gestiftet. — ^ ) ^eta der Königl. Regierung zu Stettin wegen - nachgesuchter 
Genehmigung zu Namen für Örter und Etablissements im Stettiner Stadtkreise. Registratur 
der Abtheilung des Innern. Tit. 9, decl. 1, Nr. 13, 
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Übertrag Thlr. 500. — Sgr. 
2. Für Abtretung des Obereigenthums bei Erbzins, 

nach der Verordnung vom 14. August 1818, 
zwei Prct. des Ablösungs-Kapitals.. . . - 10. — -

3. Für die Laudemien-Gerechtigkeit nach § 33—37 
der Ablösungs-Ordnung vom 7. Juni 1821 - 3. 15 -

, Thlr. 513. 15 Sgr. 
I n Übereinstimmung mit dem Magistrate und den Stadtverordneten beschloß 

die Kloster-Deputation, das Anerbieten anzunehmen, indem sie dafür hielt, daß 
das Stift bei dieser Ablösung nicht benachtheiligt werde, und sie zugleich dem 
Wunsche der Oberpräsidentin entgegen komme, um so mehr, als die Provokantin 
dabei beabsichtigte, die Ausführung der Anordnung Ihres f Oemals, nach welcher 
ein Theil des Gartens dereinst als Friedhof überlassen werden soll, zu erleichtern 
und vorzubereiten. Gleichzeitig beabsichtige dieselbe auch den Canon abzulösen, 
den sie mit 5 Thlr. an die angranzende, Mühle jetzt im Besitze des Mühlen¬ 
meisters Rabiger, für diejenigen 178 Q.-Ruthen zu leisten hatte, über welche 
dem Kloster das Obereigenthum zustand, weil sie zu den 8 Mg. Land gehöre, 
welche der Besitzer der Neüenmühle nach dem Vertrage vom 29. Januar 1777 
vom Kloster, und zwar gegen einen Canon von 8 Thlr. in Grbzins erhalten hat. 

Es schieden also die 178 Q.-Ruthen aus dem Obereigenthum und dem 
Real-Nexus der Erbzins-Parcele von 8 Mg. ganz aus, und das Kloster mußte 
dafür gleichfalls Schadloshaltung erhalten, die auf ^ dessen, was der !c. Rabiger 
an Abfindung für Ablösung der Erbpachtgerechtigkeit der 178 Q.-Ruthen erhält, 
angenommen und von der Oberpräsidentin Sack zugestanden wurde. Der 
:c. Rabiger bekam: 

a. Für den Canon von 5 Thlr. mit 4 Procent zu 
Kapital gerechnet. Thlr. 125. —. — Pf. 

d. Ein Procent des Ablösungs-Kapitals für das 
Obereigenthum als Erbpächter . . . . - 1. 7. 6 -

' - Thlr. 1267^?. 6 Pst 
wovon das Stift den 8ten Theil mit ca. 16 Thlr. überkam, während durch die 
Trennung der 178 Q.-Ruthen von der Erbzinslandung der 8 Mg. an der 
Sicherheit nichts eingebüßt wurde, da noch über 7 Mg. zur Deckung des jährlichen 
Canons mit 8 Thlr. verblieben, und auf diesem Grundstück eine Mühle mit 
Wohn- und Wirthschafts-Gebaüden stand. Die Kloster-Deputation trug unterm 
19. Februar 1833 das Sachverhältniß der Königl. Regierung mit der Bitte vor, 
die Genehmigung zu dem beabsichtigten Verfahren zu ertheilen. 

Diese erfolgte durch die an den Magistrat gerichtete Regierungs-Verfügung 
vom 1. April 1833 sowol von Oberaufsichtswegen, mit Beziehung auf die 
Ergänzung vom 14. Juli 1832 zum ß 189 der St.-O., als überhaupt von Landes-
Polizeiwegen *). 

) der Königl. Pommerschen Negierung, das Iohanniskloster zu Stettin betreffend, 
Vol. I. 1810—1840. Registratur der Abtheilung des Innern. Tit. VIII., Sect. 2. Klöster, 
Stifte. 6. Spec. Stadt Stettin. 0. IohanniZkloster Nr. 1. 
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I m Jahre 1836 trat die Oberpräsidentin Sack von dem ehemaligen sog. 
zweiten Ulrichschen Holzhofe, Oberwiek Nr. ,63a, eine 2V2 Q.-Ruth. große 
Fläche an das anstoßende Nachbargrundstück, Nr. 62 ab. Dasselbe gehört der 
Wittwe des Viehhalters Radcke und deren Kindern, die jenen Platz zur Erwei¬ 
terung ihrer Hofstelle bedurften. Der Geschäftsführer der, Oberpräsidentin Sack, 
Hofrath Bourwieg, machte dem Magistrat unterm 24. October 1836 hiervon 
mit dem Bemerken Anzeige, daß seine Vollmachtgebern: wünsche, den kleinen Platz 
der Radcke als ganz freies Eigenthum zu übergeben, daher es darauf, ankomme, 
ob der Magistrat, als Ebzinsherr, geneigt sein werde, dem Obereigenthümsrechte, 
der Entrichtung eines Laudemiums bei Besitzveränderungen und der Auferlegung 
eines verhältnißmäßigen Theils des auf dem ganzem Grundstuck haftenden Ca¬ 
nons zu entsagen, und was derselbe für diese Ablösung an Kapital verlanget 
Dem :c. Bourwieg wurde unterm 10. December 1836 erwidert, daß in die 
Abtretung des qu. Platzes zum vollem Eigenthum gegen Zahlung des auf 
10 Sgr. 2 Pf. berechneten Ablösüngs-Vetrages gewilligt werde, der Canon von 
dem her Ober-Präsidentin Sack verbleibende Grundstück aber unverändert bleibe. 
Bourwieg erklärte sich hiermit unterm 6. Januar 1837 einverstanden; er reichte 
den abgeschlossenen Kaufvertrag in Ä u M ein, dessen beide Exemplare mit der, 
i n der angegebenen Weise abgefaßten, Bestätigungs-Clausel versehen, und diese 
am 12./18. Januar 183? von den Stadtverordneten und dem Magisträte voll¬ 
zogen wurde. 

Zur Geschichte von Sacksruh gehört eine Eingabe des Hofraths Bourwieg 
vom 10. März 1837, worin ausgeführt würde, daß schon im Jahre 1829 der 
verstorbene Ober-Präsident Sack Willens gewesen sei, seine Ansprüche auf Zulegung 
von Wiesen für den betreffenden Theil seines auf der Oberwiek Gelegenen Garten¬ 
grundstücks, gleich den Mül lern, seinen Nachbarn, geltend zu mächen. Er habe 
dies aber unterlassen und beschlossen, den späterhin zwischen den Letzteren und 
der -Städtgemeinde anhängig gewordenen Rechtsstreit abzuwarten. Dieser Prozeß 
sei jetzt seit einiger Zeit zu Gunsten der Mül ler entschieden, und mithin der 
Zeitpunkt eingetreten, wo er, Bourwieg, sich im Sinne des Verstorbenen und 
in Wahrnehmung der Gerechtsame seiner Mandantin für verpflichtet halte, diesen 
Gegenstand zur Sprache zu bringen. Außer den vom Eigenthum der Kämmerei 
erworbenen den Sackschen Garten bildenden, Parcelen, für welche keine Wiesen in 
Anspruch zu nehmen sein dürften, seien bekanntlich Theile desselben: der vom Iohannis-
klofter erworbene Schmiedegrund und zwei von den benachbarten Mühlengrund-
ftücken angekaufte Parcelen, das Ganze in einem Umfange von 21 M g . 103 Ruth. 
Bourwieg trug nun darauf an, dem qu. Grundstück seiner Mandantin die dem¬ 
selben zustehenden Wiesen nach dem Maßstäbe zuzutheilen, wie solcher für die 
Oberwiekschen Müller festgesetzt worden sei.— Beim Magistrat wurde die Forderung 
für unbegründet gehalten. Gartengrundstücke, so motivirte man diese Ansicht, 
feien nicht als zum Feldbau gehörig anzusehen, und könnten demnach ein Theil-
nehmungsrecht an der Gemein-Weide nicht begründen. I n den §§. 30 nnö ff. 
handele die Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Jun i 1821 von den Theil-
nehmnngsrechten, und § 41 setze außer Zweifel, daß nur die mit Acker ange¬ 
sessenen Wirthe, nach Maßgabe des von diesem Acker zu ernährenden Viehes, und 
die mit Häusern ohne Acker angesessenen Wirthe an der Weide betheiligt sind, 
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und § 31 , daß der iimfang des Rechts zuvörderst nach dm statutarischen Rechten 
des Orts beurtheilt werden solle. Die Stettiner Weide-Ordnung von 1812, 
deren Rechtsbeständigkeit in den Prozessen mit den Turncifchen Ackerbesttzern und -
den Oberwiekschen Müllern anerkannt sei, ordne die Theilnehmungsrechte und be¬ 
rechtige nur die Acker- und Hausbesitzer zur Weide. Dieser Grund wäre, schon 
hinreichend, den von der Oberpräsidentin Sack erhobenen Anspruch zurückzuweisen. 
Außer den zugekauften zwei Mühlengrundstücks-Parcelen von 178 uud 105 Q.-R. 
sei der Schmiedegrund nie als Acker benutzt worden. Die Acten des Iohannis-
Klysters wegen Tradition des wider das Königl. Gouvernement erstrittenen 
Schmiedegrundftücks ergeben, daß eine Ankerschmiede darin angelegt gewesen, daß 
die Höhe an der Stadtseite Hauptwall der damaligen Befestigung gewesen, und 
daß im Grunde das Wasser von den nächsten Anhöhen abgeflossen sei, daß dem 
Klosterpächter der Schmiedegrund nur als Hütung gedienet hat, daß der Kriegs-
räch Ulrich den Platz 1765 für ein jährliches Grundgeld von 20 Thlr. in 
Nutzung bekommen und dort eine Ziegelei angelegt gehabt, für eine jährliche 
Abgabe von 20 Thlr . (Erbzins), und der Schmiedegrund endlich an den Kaufmann 
Velthusen gekommen sei 1787. Dieser habe durch Abtragungen und Ausfüllungen 
die 20 Morgen Fläche in einen Luft- und Nutzgarten umgeschaffen. Hiernach sei 
geschichtlich erwiesen, daß der Schmiedegrund niemals unterm Pfluge gewesen sei. 
Die später dazu gekauften zwei Acker-Parcelen brächten den Besitzer noch nicht 
in die Kategorie des Ackerbesitzers, um als solchen eine Wiederabfindung in An¬ 
spruch zu nehmen, zumal diese zwei Ackerstücke seit rechtsverjährter Zeit als 
Gartenland benutzt worden seien. Aus diesen Gründen wurde die Eingabe des 
?c, Bonrwieg nach Jahresfrist unterm 15. M a i 1838 zu den Acten geschrieben, 
da die Reclamation nicht für begründet zu erachten fei und zu einer Bescheidung 
des Bourwieg eine Erneuerung des Antrages abgewartet werden solle. Diese ist 
nicht erfolgt. 

Denn es waren Umstände eingetreten, welche die Frage einer Weideabfindung 
in Vergessenheit gerathen ließ, und dieselbe.auch überflüssig machten. Auch in 
den Preußischen Landen war der Gedanke zum Durchbruch gekommen und zur 

, That geworden, daß die seit dem letztvergangenen Vierteljahrhundert mit Vorliebe 
behandelten Verkehrsmittel mit animalischer Kraft auf kunstmäßig angelegten 
Steinstraßen nicht mehr ausreichten, und daß, nachdem man die Gesetze der 
Reibung näher erkannt und ihrer Verwerthung fürs practische Leben bewußt 
geworden war: es fei ein unabweishares Bedürfniß — Straßen von Eifen zu 
bauen und auf diefen die Dampfkraft als Bewegungsmittel in Anwendung zu 
bringen; mit Einem Wort, das Eisenbahnwesen war auch bei uns in Gang ge¬ 
kommen; und wie wenig günstig es von Staatswegen angesehen und beurtheilt wurde, 
doch hatte die Staatsregierung, wenn gleich sie selbst ihm auch keinen Vorschub leistete, 
nicht umhin gekonnt, Privatleute und Privatgesellschaften nicht zu hindern, wenn 
diese das kühne und in seinen Erfolgen zweifelhafte Unternehmen wagen wollten, 
ihre Capitalien auf den Bau von Eisenbahnen zu verwenden. Die Staatsregie-
rung, in jenem ersten Stadium des Eisenbahnwesens es entschieden ablehnend, 
die große Sache selbst in die Hand zu nehmen, überließ sie also der Pr iva t - In -
dustrie, deren Unternehmungen sie jedoch durch ein Gesetz innerhalb fester 
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Gränzen zu ordnen und zu regeln suchte. Das Eisenbahnbau-Gesetz erschien im 
Jahre 1838. 

I n Stettin fehlte es nicht an intelligenten Männern, die sich der Frage der 
Zeit bemächtigten. Es wurde^ früh die Nothwendigkeit erkannt, die Metropole 
des Landes mit dem ihr am nächsten liegenden Ostseehafen durch einen Schienen¬ 
weg in Verbindung zu setzen, und wie viele Zaghafte und Zweifler es auch gab, 
die der Zusammenbringung der rentablen Verwendung des Mil l ionen in Anspruch 
nehmenden Baukapitals keinen Glauben schenken wollten, doch gelang es endlich 
der in die Zukunft blickenden Intelligenz der Zaghaften und Zweifler Bedenken 
zu zerstreuen und sie von der guten Verzinsung des aufzuwendenden Vaukapitals 
zu überzeugen. So ist die Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft entstanden, um 
deren Stif tung und, dadurch um die Wohlfahrt der Stadt Stettin und deren Be¬ 
wohner für alle Zeiten der Oberbürgermeister Andreas Friedrich Masche sich 
unsterbliche Verdienste erworben hat. 

Wo soll die von Berl in hergeführte Bahn bei Stettin münden? So l l ihr 
Endpunkt an der Oberstadt sein, soll er in der Unterstadt gewählt werden? Das 
war eine Frage, deren Erörterung zunächst ins Auge zu fassen war. Die Bahn 
nach der Oberstadt zu leiten, empfahl sich der Terrain-Verhältnisse halber, da 
die Bahnlinie mit wenigen Abweichungen in gleichem Niveau blieb, wogegen, 
wenn der Endpunkt bei der Unterstadt gewählt wurde, die Bahn von der hohen 
Randow-Hochfläche, auf stark geneigter Ebene ins Oder-Thal Herabfteigen mußte, 
was tiefe Einschnitter in den Thalrand, und diese die Bewegung ungeheurer Erd¬ 
massen zur Nothwendigkeit machten. Und diese Erdarbeiten erforderten einen 
bedeutenden Kostenaufwand, vertheüerten mithin die Bau-Anlage und erheischten 
eine Erhöhung des Baukapitals, was bedenkliche-, Gemüther, die ihre anderweitig 
gut und sicher rentirenden Kapitalien auf ein Ungewisses Precarium verwenden 
sollten, wol stutzig machen konnte. Allein die Erwägung, daß durch Erbauung 
der Eisenbahn Stett in der unmittelbare Ostseehafen für die Landes-Hauptstadt 
werden, und zu dem Endzweck der End- bezw. Anfangspunkt der Bahn unmittel¬ 
bar am Wasser liegen müsse,. um 'die Seewärts ein- und ausgehenden Waaren 
und Güter auf kürzesten Wege zu, bezw. von den Eisenbahntransporten zu ver¬ 
laden, ließ die Wahl für die Lage des Bahnhofes bei Stett in alsbald auf. die 
Unterstadt fallen, und hier auf die Stelle, wo die Stadt sich an die Vorstadt 
Oberwiek schließt. Es mußte nun aber Raum geschaffen werden zu dem nach 
größeren Dimensionen anzulegenden Bahnhof, was bei dm obwaltenden for t i -
ficatorischen Verhältnissen seine Schwierigkeiten hatte. Das Committs, welches 
die Leitung der Geschäfte der für den Bau der Eisenbahn zusammengetretenen 
Actien-Gesellschaft übernommen hatte, richtete sein Augenmerk auf den Sackschen 
Garten als diejenige Terrainfläche, die das Raumbedürfniß mit befriedigen werde. 
Vertrauliche Anfragen bei der Besitzerin des Gartengrundstücks, ob sie geneigt 
sein werde, dasselbe zur Beförderung des großen Werks abzutreten, fanden bereit¬ 
willige Aufnahme, in Folge deren ihr Bevollmächtigter'den Auftrag erhielt, das 
Nähere zu verabreden und festzuhalten. Diese Besprechungen führten demnächst 
zum Abschluß der nachstehenden 

Punctation, d. d. Stettin den 10. Januar 1841. 
Zwischen dem Ober-Wegebau-Inspector Neühaus, als Bevollmächtigten der 
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Berlin-Stettiner, Eisenbahn-Gesellschaft, und dem Hofrath Bourwwg, alsWevoll-
mächtigten der Frau Ober-Präsidentin Sack, geb. v. Reimann, Excellenz, zu Berlin, 
ist nachstehende Punctation zum Protokoll verabredet und geschlossen worden. 

§ 1. Der Hofrath Bourwieg verlauft an die Berlhi-Stettimr Eisenbahn-
Gesellschaft den unter Nr. 63 a und d auf ^ der Oberwiek belegenm Sackfchen 
Garten nebst sämmtlichen darin belegenen Gebäuden, allen Vorräthen an Obst, 
Gemüse :c., der ganzen Orangerie und sämmtlichen Topfgewächsen, Mistbeetkasten 
und Fenstern, einem Pferde, Wagen, Pferde- und Magengeschirr und allen vor¬ 
handenen Garten-Geräthschaften, in , dem Zustande, in ^welchem Alles sich jetzt 
befindet und mit allen den Rechten, Gerechtigkeiten, und Pflichten,- wie Alles 
bisher die Frau Ober-Präsidentin Sack besessen Hab und zu besitzen befugt ge¬ 
wesen ist. , ,i ,^ . ' ,, - , ^ . , „ ' ^ ^ ^ 

§ 2. Vom Verkaufe werden ausgeschlossen, sämmtliche in deniGebaüden be¬ 
findliche nicht zum Garten oder, den Gartengeräthschaften. gehörenden Mobilien und 
Hausgeräth und die vorhandene Kuh. 

^ ß 3. zFür alle § 1 gedachten unbeweglichen und beweglichen Gegenstände 
zahlt die Eisenbahn-Gesellschaft die Summe von 13.700 Thaler Preüß. Courant, 
und zwar an dem auf den 13. d. MoNats festgesetzten Übergabe-Tage,. 7(X) Thlr. 
an den Hofrath Bourwieg, und am 1. März e. 13000 Thlr. unmittelbar und 
kostenfrei an die, Frau Ober-Präsidentin Sack, in Berl in/- und verzinset! die 
letztgedachten 13000 Thlr. vom Übergabetage ab, bis,! zum Zahlungstage nmit 
4 P r o c e n t , i ^ , ,̂  , ^ ^ ' , < . / , ! . , , . n , ^ ; ..: ; - i , > ' ^ . 5 , . - ^ ^ - . .,,̂  

§ 4. Der Garten wird der Gesellschaft in feinen jetzigen Gränzen und 
Maalen und ohne Gewährleistung sämmtlichen davon 
vorhandenen Situationsvlänen und Grundactenübergeben. Insbesondere entsagt 
die Gesellschaft Allem, und jedem von ihr anzufangendem Rechtsstreit mit den 
Nachbarn wegen der etwa von den Letzteren bis zum Übergäbetage erfolgten Ver¬ 
letzung, der Gränzen für ewige Zeiten. ' !i, . 

§ 5. Die Gesellschaft verpflichtet fich, den auf dem anliegenden Situations¬ 
plane nach Lage und Nmfang verzeichneten Begräbnißplatz des,^seligen Herrn 
Ober-Präsidenten Sack unberührt in seinem jetzigen 
zu belassen, denselben in der auf dem Plane bezeichneten Weife nach dem ange¬ 
bogenen Kostenanschläge nebst Zeichnung mit einem, auf Sandstein ruhenden 
Gitter auf ihre Kosten binnen Jahresfrist zu umgeben, dieses Gitter^ den Be¬ 
gräbnißplatz und dessen nächste Umgebungen, so wie diese auf dem Plane bezeichnet 
sind, und an Ort und Stelle durch Gränzsteine bezeichnet werden sollen, namentlich 
die Baum-Partien stets auf ihre alleinige Kosten in angemessenem guten Zustande 
zu erhalten und möglichst zu verschönern und unterwirft sich in dieser Hinsicht 
einer jeden von der Frau Ober-Präsidentin Sack anzuordnenden oder von deren 
Bevollmächtigten ausgeübten Controle. 

Von der Gitterthür erhält der Bevollmächtigte der Frau Ober-Präsidentin 
Sack einen Schlüssel, und steht Letzterer sowie Ersterm jederzeit der Besuch des 
Begrabnißplatzes frei, so wie Letztere sich die eigene Ruhestätte in dem Grabge¬ 
wölbe vorbehält. ^ 

§ 6. Die Eisenbahn-Gesellschaft übernimmt den Gärtner Weck nach dessen 
ihr zu übergebenden Contracte, und tritt auch in den ebenfalls auszuhändigenden 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. VIII. 76 
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mit dem Gastwirth Wach wegen Dünger abgeschlossenen Conträct, beides vom 
Tage der Übergabe ab. I n Beziehung auf den :c. Weck wird bemerkt, daß der¬ 
selbe eine Partie der ihm gehörenden Blumenzwiebeln Geis im Garten ausgelegt, 
Heils in Töpfen gepflanzt hat, die ihm verbleiben müssen oder für deren Über¬ 
lassung die Gesellschaft ihn zu entschädigen hat. Eben so wird nachrichtlich be¬ 
merkt, daß deran Prutz u.Eo.vermiethete Eiskeller den Miethern vom 1. d. M . 
ab gekündigt worden ist. 
> § 7. Die Gebäude sind bei der Gothaer Bank bis 7. September..er. ver¬ 

sichert, worüber dex Eisenbahn-Gesellschaft der Versicherungsschein bei der Übergabe 
eingehändigt werhen kann. 

§ 8. Die Eisenbahn-Gesellschaft genehmigt, daß die § 2 gedachten Mobilien 2c. 
bis zu deren spätestens innerhalb 6 Wochen zu bewirkenden Verkaufe unentgeldlich 
im Wohnhause und Stalle verbleiben können. 

§ 9. Bis zum 15. d. M. trägt die Frau Ober-Präsidentin Sack sämmt¬ 
liche Gefahr, Kosten und Lasten von dem veräußerten Grundstück und den Ge-
baüden, von da ab ^ehen. dieselben aber auf die Eisenbahn-Gesellschaft über. 
Hieraus folgt auch, daH sämmtliche Einnahmen und ausstehende Forderungen bis 
zum 15 d. M . der Frau Ober-PräfidentiN, von da ab aber erst der genannten 
Gesellschaft zufließen. Zu den ausstehenden Forderungen gehören û  a. eine 
Summe!, welche, der Regierüngs-Präsident Fritsche in Köslin für empfangene 
Linden :c. zu zahlen hat, und die Dividende, welche die Gothasche Bank für die 
bei derselben geschehenen Versicherung der Gebäude für die Vergangenheit ver-
theilen wird. . ' 

. § 10. Beim Verkauf des Grundstücks steht dem hiesigen Magistrat das 
Vorkaufsrecht und im Nichtausübungsfalle ein Laudemium zu. Die Entsagung 
jenes Rechts zu beschaffen, und event. das Laudemium zu berichtigen ist lediglich 
Sache der Eisenbahn-Gesellschaft. 

§ 11. Über das ganze Verkaufsgeschäft soll nach Anleitung dieser Punctation 
in den gesetzlichen Formen ein_Conträct geschlossen und der Verkäuferin eine be¬ 
glaubigte Abschrift nebst dem § 5 allegirten Situationsplan, der Käuferin aber 
das Haupt-Exemplar eingehändigt werden. 

§ 1 2 . Sämmtliche Kosten, welche durch dieses Verkaufsgeschäft entstehen, 
sie mögen Namen haben, welche sie wollen, trägt die Eisenbahn-Gesellschaft allein, 
so daß die mit Berücksichtigung dessen im § 3 stipulirte Kaufgelder-Summe von 
13.709 Thlr. ohne allen Abzug oder Abrechnung gezahlt wird. 

Das Directorium der Eifenbahn-Gesellschaft (Vorsitzender Masche) legte die 
vorstehende Punctation unterm 4. Februar 1841 dem Magistrate mit dem Ersuchen 
vor, daß derselbe und die Stadtverordneten sich bei den obwaltenden Verhält¬ 
nissen des Vorkaufsrechts begeben möchten. Demgemäß denn auch der Magistrat 
in der Sitzung vom 13. Februar 1841 beschloß, mit Rücksicht auf den gemein¬ 
nützigen Zweck des vorliegenden Ankaufs vou Ausübung des Vorkaufsrechts zu 
abstrahixen, so wie auch der im Hypothekenbuche eingetragenen Beschränkung, 
„daß das Kämmerei-Erbzinsgrundstück Nr. 63a in der Oberwiek jeder Zeit als 
Holzhof benutzt werden müsse," zu entsagen. An die Stadtverordneten gelangt, 
behielten sich' dieselben am 25. Februar 1841 ihre Erklärung vor, weil dem Ver¬ 
lauten nach der verstorbene Ober-Präsident Sack eine testamentarische Anordnung 
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getroffen haben solle, der zu Folge der an den Armen-Kirchhof stoßende Theil 
des Gartens, so weit die Grabstätte des Verstorbenen reicht, bei einem Statt 
findenden Verkauf des Gartens eben jenem Friedhofe einverleibt werden müsse. 
Die Stadtverordneten wünschten nähere Auskunft über dieses Gerücht, was den 
Stadtsyndikus Pitzschky veranlaßte, in der Registratur des Ober-Landes-Gerichts 
die Sackschen Testaments-Acten einzusehen. Das Testament enthält von einer 
solchen Bestimmung, wie vorstehend erwähnt, nicht Eine Silbe und gedenkt über¬ 
haupt des Gartens gar nicht sveciell. Märe jene Bestimmung aber auch sonst' wie 
rechtsgültig getroffen, so hätte dem Magistrate darüber jedenfalls eine Benach¬ 
richtigung zugehen müssen, was nicht geschehen ist. M i t dieser Auskunft, ging 
die Vorlage am 6. März 1841 an die Stadtverordneten zurück, worauf denn 
auch diese in der Sitzung vom 11. März 1841 sich mit dem Mägistrats-
Beschluß vom 13. Februar einverstanden erklärten. 

Ohne daß die Iohanniskloster-Deputatiön über das ihr zunächst zusiehende 
Vorkaufsrecht des Grundstücks Nr. 63d — des Schmiedegrunds — anscheinend 
vorher gehört worden, — mindestens enthalten die Raths-Acten kein darüber 
sprechendes Schriftstück — fertigte der Magistrat über die BerziMeistüng des 
Vorkaufsrechts des Oberwieker Doppel-Orundstück Nr. 63 a und d, unter Vor¬ 
behalt der Entrichtung des vertragsmäßigen Laudemiums, so wie über die Ent¬ 
sagung der auf Nr. 63a haftenden Eigenthums-Beschränkung, „daß dieses Grund¬ 
stück stets nüt als Holzhof genutzt werden dürfe" unterm 20. März 1841 die 
erforderliche Urkunde aus. Der formelle Kauf-Contract zwischen der Ober-Präsidentin 
Sack und der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft ist am 27. April 1841 
geschlossen, und der Vesitztitel für die Gesellschaft berichtigt, so wie die Mehr¬ 
erwähnte Besitz-Einschränkung im Hypothekenbuch gelöscht worden, vi ä i 
vom 14. Mai 1841. 

Am 8. April 1823 hatte Johann Ferdinand Velthusen sein Gartengrund¬ 
stück an den Ober-Präsidenten Sack verkauft. Ein Vierteljahr nachher veräußerte 
er auch den in der Oberwiek unter Nr. 12 a und d, am Wasser belegenen Holz¬ 
hof für die Summe von 3500 Thlr. an den Obervorsteher der Kaufmannfchaft, 
Commerzienrath Rahm. Es wurde wegen dieses Geschäfts am 8. I u ü 1823 
eine Punctation dahin vereinbart, daß dasselbe perfect werden, und ein förm¬ 
licher Contract geschlossen werden solle, wenn der Magistrat das der Kämmerei 
zustehende Vorkaufsrecht nicht ausüben werde. Velthusen's Rechts-Consülent, 
Iustiz-Commissarius Geppert, der die Punctation aufgenommen hatte, reichte 
dieselbe am 16., Jul i 1823 dem Magistrate zur Erklärung wegen des VorkaW-
rechts ein. 

Die gewünschte Erklärung konnte erst dann abgegeben werden, wenn der 
Contract abgeschlossen war, und der Magistrat durch seine Erklärung, das Vor¬ 
kaufsrecht ausüben zu wollen, auch in die Rechte des Käufers treten könnte. I m 
vorliegenden Falle, so erwiderte der Magistrat dem :c. Geppert am 2. August 
1823, möchte er deshalb vielleicht nicht abgeneigt fein, um endlich auf diese 
Weise den Streit wegen des vor dem Hölzhofe in der Oder belegenen Werders, 
der Kraütberg genannt, :c. zu beseitigen, wogegen, da dies hauptsächlich nur der 

76* 
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Punkt des KäutmeVei-Interesses bei diesem Verkaufsgefchäfte fe i , eine gütliche 
Ausgleichung dieferhalb, wahrscheinlich die mögliche Absicht eines Vorkaufs aus¬ 
schließen werde. !) " / 

Zu r Erläuterung 'dieser, dem :c. Geppert ertheilten Verfügung ist anzu¬ 
führen/ daß die unterm 24i Juki 1823 ihr Votum dahin 
abgab, wie sie dafür halte, dem Vorkaufsrechte nur unter dem Beding zu ent¬ 
sagen, wenn der Krautberg vom-Verkauf gänzlich ausgeschlossen, so wie auch die 
alleinige'Berechtigung, Holzstößen an die Pfähle/ die längs der Silberwiese 
stehen, legen zu lassen. Am Krautberge^ bemerkte die Deputation, liegen die 
Kahne am sichersten und es find auch zu diesem Zwecke, mehrere Pfähle für 
Rechnung der Kämmern daselbst eingerammt worden. Velthusen habe aus der 
alleinigen Benutzung der Pfähle an der Silberwiese das Recht entnommen/ und 
sogar erstritten, den Platz i n der Oder anderweitig zu verpachten. M a n Müsse 
dafür halten,-daß jetzt die Gelegenheit gegeben fei, dieses widernatürliche Recht 
aufzuheben. I n dem ursprünglichen Erbzinsv ertrage sei keiner Überlassung des 
Krautbergs'Erwähnung geschehen, und bei ^dem Kaufcontracte des Velthusen sei 
gleichfalls von hieftr Insel nichts gesagt, sondern nur die Berechtigung an die 
vorhandenen Ulrichschen Pfähle die Flossen zu legen, erwähnt. Actenmäßig stehe 
fest» >daß der Magistrat auch geradezu gegen das Besitzrecht des :c. Velthusen 
an diesem Werder pröteMt: habe, und es sei die Sache wahrscheinlich bis auf 
eine gelegenere Zeit Zurückgelegt worden. Eine Verjährung seit 17W bis 1816, 
wo die, Sache von der Ökonomie-Deputation zuletzt zur Sprache gebracht wurde, 
fei nicht eingetreten.. Die Deputation stellte daher anHeim, die Sache, bevor sie 
den Stadtverordneten zur Entsagung des Vorkaufsrechts zugehe, in nähere Er¬ 
wägung zu nehmen. ! > ^ 

Auf dieses Votum ließ sich Magistrat unterm 2. August 1823 gegen die 
Ökonomie-Deputation dahin aus, daß nicht ersichtlich sei, ob ihre Meinung dahin 
gegangen, — daß, wenn die Contrahenten sich die gemachten Bedingungen ge¬ 
fallen laff tn, 'das Vorkaufsrecht nicht auszuüben; daß aber, wenn sie die Bedingun¬ 
gen nicht eingehen, das Recht auszuüben sei. — Denn eigentlich ließen ficht eine 
Bedingungen bei Erklärung über den Vorkauf machen, sondern das Vor¬ 
kaufsrecht gebe nur die Befugniß, in die Rechte des Käufers zu treten; mithin 
müßte, wenn man, versuchen wollte, jene Bedingungen erfüllt zu sehen, die Er¬ 
klärung pur-6 dahin ausfallen, das Vorkaufsrecht auszuüben, mit Reservation, 
es zum Besten des Käufers wieder aufzugeben, wenn er jene Bedingungen 
eingeht. /,, - . ^ - v 

Was nun die beiden in Bezug genommenen Gegenstände, welche die Öko¬ 
nomie-Deputation zu beseitigen wünscht, betrifft, so wird dieselbe bei ihren 
ferneren Berathungen darauf merkfam gemacht, daß actenmäßig Velthusens Anrecht 
daran weniger zweifelhaft für ihn als für die Kämmerei erscheine; — eine voll¬ 
ständige Auseinandersetzung hierüber und etwaiges Bemühen darzuthun, wie wenig 
der Kämmerei Anspruch begründet sein dürfte, ist nicht an der Zeit, und möchte 
wol in offenbarem Widerspruch mit Dem stehen, was Magistrat im Falle eines 
Prozeßes anzuführen hätte' I n Ansehung^ von dem Anrechte Velthusens, aus¬ 
schließlich seine Flossen auf der Breite seines Holzhofes an den Pfählen in der 
Oder und an der Silberwiese zu lagern, so ist dem Vater des Velthusen in dem 
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Contracte vom 1. März 1780 jenes Recht durch Z 7 zugestanden, wie denn 
auch die vorausgegangenen Verhandlungen annehmen lassen, daß ihm, mit Aus¬ 
schluß des Rechts des Magistrats Anderen auch gleiche Befugniß zu ertheilen, 
diese Befugniß eingeräumt worden, indem das Königl. General-Directorium 
gegen den Contract den nicht berücksichtigten Werth der Pfähle und der frühern 
Einnahme davon monirte, und diese Monitll' vom Magistrat gehörig erledigt 
worden sind. Darum hat denn auch Magistrat in neuerer Zeit kein Bedenken 
gehabt, in einem von Velthusen angestrengten Prozesse demselben diese Gerecht¬ 
same einzuräumen und zu vertreten, bei welchem Anlaß darüber ausführliche 
Deductionen pro et contra ausgeführt worden sind. " 

I n Ansehung von Velthusens Anrecht auf den fog. Krautberg, so ergeben 
die „^otH betreffend die Überlassung eines Theils des Krautbergs an den Brannt¬ 
weinbrenner Sperling", daß der Magistrat dem Sperling im Jahre 1795 einen 
Theil dieser Insel für einen Canon überlassen wollte, daß Velthusen dagegen 
protestirte> auch sich bei der KöniA Kriegs- und Dömainenkammer beschwerte, und 
zur Begründung seines Rechts anführte, „daß der Krautberg schon 40 Jahre 
zum Holzhofe genutzt worden, daß er ihm nach dem Sinn seines Eontracts 
überlassen worden" u. s. w. Die Königs Kammer erkannte das Besitztzrecht des 
Velthusen an, meinend daß event. der Magistrat nur bei der Justizbehörde klagbar 
werden müßte. Magistrat gab hierauf die Erklärung ab, daß da der Gegenstand 
zu unbedeutend wäre, um deshalb zur Klage zu schreiten, er sich beruhigen, 
nicht aber das Recht des Velthusen anerkennen wolle. Mi t dieser zweideutigen 
Erklärung war Velthusen nicht zufrieden, und die Königl. Kammer forderte des¬ 
halb den Magistrat unterm 31. December 1796 auf, sich binnen 4 Wochen 
kategorisch zu erklären, unter der Verwarnung, daß sonst angenommen werden 
würde, daß der Magistrat auf den Streitort Verzicht leiste, und sich seines Rechts 
daran gänzlich begebe. Der Magistrat hat hierauf still geschwiegen, und ist 
Velthusen seit der Zeit über 26 Jahre— (d. i. bis 1823) im ungestörten Besitz 
des Krautbergs geblieben. ^ 

Auf die dem Iuftiz-Commissarius Geppert ertheilte Resolution gab Velthusen 
selbst in der Eingabe vom 9. August 1823 seine Bereitwilligkeit zu erkennen, 
den Holzhof der Kämmerei unter denselben Bedingungen sofort zu überlassen, 
wegen derer er mit 2c. Rahm einig geworden sei. Sofern aber der Magistrat 
die Differenz wegen des Krautbergs bei dieser Gelegenheit beseitigen wolle, so 
bemerke er, daß diese Differenz von keiner Bedeutung sein dürfte, da das Wasser-
lager auf der besten und am meisten gegen das Eindringen unbefugter Personen, 
besonders Kahnschiffer, gedeckten Stellendes Stroms, welches durch Entstehung des 
Krautbergs dem Besitzer des Holzhofes und der Bepfählung in der Oder, ent¬ 
zogen worden, und einen größern Werth habe, als Krautberg. Wollte man also 
dem Holzhof-Besitzer den Krautberg nicht als Entschädigung für das verlorene 
Wasserlager überlassen, so würde man ihm Rechte nehmen und dafür nichts er¬ 
statten, was der Absicht des Magistrats sicherlich nicht entsprechen könne. Er 
bäte deshalb zu beschließen, daß der Besitzer des Holzhofes und des Wasser-
lagers den Krautberg als ein Aequivalent sür den verlorenen Theil des Wasser-
lagers benutzen dürfe. < 

Diese Eingabe gab zu Verhandlungen zwischen Magistrat, Ökonomie-Deftu-
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tation, den Stadtverordneten und dem Eommerzienrath Rahm Anlaß, die damit 
endigten, daß Seitens des Magistrats auf Ausübung des Vorkaufsrecht für 
diesen Fal l Verzicht geleistet, und demgemäß die einstweilige Punckation zwischen, 
Velthusen und Rahm zu einem formellen Kaufcontract ausgefertigt, der Holzhof 
auch 'am 1. October 1823 dem Käufer übergeben^ wurde. An diesem Tage 
zahlte ic. Rahm von dem stipulirten Oaufgelde die Summe von 500 Thl r . und 
übernahm die auf dem Hofe eingetragenen 300(1 Th l r . als Schuldner, selbstver¬ 
ständlich, auch den darauf haftenden Canon für die Kämmerei, nebst den aus 
dem Erbzinsvertrage von 1780 entspringenden Eigenthums-Beschränkungen. Auf 
dem Hofe befand sich ein Wrackerhaus mit Garten und es gehorte zum Kauf? 
object die Bepfählung in der Oder diesseits und jenseits des Stroms nebst dem 
zwischen den Pfählen diesseits belegenen Werder, wie wol letzterer dem Ver¬ 
käufer nicht ausdrücklich übergeben worden, daher derselbe den Käufer auch nicht 
für das Besitzrecht Gewähr leistete, wie wol die Bewilligung des Werders, Kraut¬ 
berg, statt des durch seine Enstehung entzogenen Wasserlagers nicht zweifelhaft 
zu sein scheine. 

Demnächst wurde, in Folge der mit dem neuen Besitzer gepflogenen Ver¬ 
handlungen in Bezug auf die Benutzung des Stromlagers und wegen des Kraut¬ 
bergs der nachstehende -

Grbzins-Coutract d. d. Stett in, den 13. December 1823 vollzogen: 
Zwischen dem Magistrat und den Stadtverordneten zu Stett in einer, und 

dem Commerzienrath Friedrich Wilhelm Rahm andrer Seits ist auf den Grund 
der deshalb Stat t gefundenen Verhandlungen nachstehender Erbzins-Contract 
geschlossen worden. , 

§ 1. Der Commerzienrath Rahm hat von dem Kaufmann Velthusen den 
demselben gehörenden Holzhof Nr. 12«, und Nr. 12d Oberwiek gekauft. Z u 
demselben hat :c. Velthusen bisher die vor d M Hofe in der Oder und darin, 
der Kämmerei eigenthümtich gehörenden, t raew gelegenen Insel, der Krautberg 
genannt, mit besessen und genutzt. Da die desfallsigen Gerechtsame aber nicht 
ganz bestimmt gewesen, so ist bei jetziger Gelegenheit», wo tc. Rahm den Kraut-
berg als Pertinenz des Hofes mit übernimmt, zwischen ihm einer und Magistrat 
und Stadtverordneten andrer Seits nachstehender besonderer Contract geschlossen 
worden. Es wird dem Commerzienrath Rahm diese Insel, der Krautberg genannt, 
welche nach der von dem Baumeister Rattenberg' vorgenommenen Vermessung 
und dem darüber angefertigten, diesem Contracte beigefügten Plane 1 M g . 
154 Ruth, groß ist, zum nutzbaren Eigenthum^in Erbzins überlassen. 

§ . 2 . Hierfür entrichtet der Commerzienrath Rahm einen jährlichen unab¬ 
änderlichen Canon von 5 Thl r . in Courant von VZtel bis V i2^ l Stück, an die 
Kämmereikasse und zwar poLtnuMsranäo jedesmal auf Michaelis, so daß also 
die erste Zahlung auf Michaelis 1824 erfolgt. 

§ 3. Ein Erlaß dieses Canons findet unter keinen Umständen Statt und' 
ist für alle Fälle ausgeschlossen; nur wenn die Insel durch Naturereignisse etwa 
ganz verschwinden sollte, hört auch die Verpachtung des Erbzinsmannes auf. 
Sollte derselbe in der prompten Zahlung des Canons etwa saümig fein, so 
unterwirft sich derselbe, mit Begebung alles vorgängigen Prozeßualischen Verfahrens 
den von Seiten des Magistrats zr veranlassenden zur Befriedigung der Kämmerei 
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führenden Verfügungen. I m Fall aber der Eanon länger als 2 Jahre in Rück¬ 
stand bleiben sollte, fällt das Nutzungs-Eigenthum des qu. Grundstücks mit allen 
darauf befindlichen Llnlagen und Einrichtungen sogleich wieder an die Kämmerei 
zurück, und ist der Magistrat berechtigt darüber beliebig anderweitig zu disponiren, 
ohne daß daran Erbzinsmann den geringsten Anspruch auf irgend eine Entschädigung 

övder Ersatz machen kann, und findet auch ein Gleiches Statt, wenn der Rückfall 
sonst gesetzlich verwirkt ist. 

§ 4. Der Magistrat behält sich das Obereigenthum auf diese Insel vor, 
so wie demselben auch im Fall einer Veräußerung unter Lebendigen zum Vorkauf 
berechtigt bleibt. Zu dem Ende ist der Erbzinsmann verbunden, den Contract 
zur Bestimmung des Magistrats über die Ausübung oder Entsagung des Vor¬ 
kaufsrechts bei demselben einzureichen und im Fall der Entsagung des Vorkaufs¬ 
rechts muß der neüe Acquirent an die Kämmereikasse ein Laudemium von 2 Pret. 
des Kaufwerths, oder mindefteus 2 Thlr., wenn dieser Betrag durch jenen Satz 
nicht erreicht würde, entrichten. Ein gleiches Laudemium muß im übrigen auch bei 
jeder andern Besitzveränderung erlegt werden, ausgenommen wenn das Grundstück 
durch Erbgang an Erben in absteigender Linie gelangt, oder ihnen schon unter 
Lebendigen abgetreten würde, wo dann die Zahlung unterbleibt. 

A 5. Bei der Benutzung des Kmutbergs, sowie des Holzhofs muß die 
öffentliche Fahrt auf dem Arme des Oderstromes, welcher zwischen diesen beiden 
Grundstücken hinzieht, für Jedermann frei bleiben und diefe durch Anlegung von 
Flößen oder sonst daselbst nicht gesperrt werden, und kann eine Hemmung der 
dortigen Passage nur in den seltenen Fällen und immer nur auf kurze Zeit nachge¬ 
sehen werden, wenn die Umstände etwa das gleichzeitige Anlegen mehrerer Schiffe 
in den Holzhofe unumgänglich nöthig machen. 

§ 6. Auf das bisher von den Besitzern des vormaligen Velthusenschen 
Holzhofes ausgeübte Recht> die Pfähle, vorlängs der am jenseitigen, rechten, 
Oderufer gelegenen Silberwiese allein und ausschließlich mit Holzflößen zu be¬ 
legen, leistet der Commerzienrath Rahm für sich und alle Nachfolger im Besitz 
des Holzhofes hiermit ausdrücklich Verzicht, und es ist sonach jedem andern 
hiesigen Kaufmann und Holzhändler gestattet, dies Stromlager zu jeder Zeit 
unentgeldlich zur Anlegung seiner Flößen und seines Holzes zu nutzen. 

Nur auf denjenigen Theil dieses Stromlagers, welcher dem Holzhofe, und 
mit diefem in gleicher̂  Breite, gegenüber gelegen, und der auf dem, diesem Con-
tracte beigehefteten Plane näher bezeichnet ist, wird dem Commerzienrath Rahm 
ein Vorzugsrecht zur Benutzung in der Art zugestanden, daß wenn dieser Theil, 
und zwar auf einer Strecke von 30 Ruthen, welches die Breite des Holzhofes 
vorlängs der Oder ist, mit anderm Holze belegt ist, und :c. Rahm denselben 
zur Anlegung seiner eigenen Flößen nothwendig gebraucht, vor dem fremden dort 
vorhandenen Holze geräumt werden muß, wogegen ihm aber auch die Unterhal¬ 
tung der innerhalb dieses Theils von 30 Ruthen Breite vorhandenen Pfähle 
obliegt. 

§ 7. Die Übergabe des Krautberges wird als geschehen angenommen, und 
bleibt es, da dem Erbzinsmann für die Größe weiter keine Gewähr geleistet wird, 
lediglich dessen Sache, die erforderlichen Anstalten zur Sicherung seiner Gränzen 
zu treffen. I m Übrigen bekömmt der Erbziusmann nur auf die jetzige Größe 



608 Die Sicht S M n . 

solche die beigefügte,Zeichnung darthut, ein 
Recht, nicht aber auf eine, in der Folge sich ereignende Vergrößerung durch 
Anwuchs oder aus welcher Veranlassung sonst, indem vielmehr hierauf der 
Kämmerei ihre Eigentumsrechte vorbehalten bleiben,, und soll dies auch mit in 
das Hyvothekeubuch eingetragen werden. , , , ,, ,,,, 

§ 8. Der Erbzinsmann ist verbunden auf die Berichtigung des Besitztitels 
von dem ihm überlassenen nutzbaren Eigenthum des qu.,Grundstücks bei dem 
Königl. Stadtgerichte Hierselbst anzutragen, und, darauf den jährlichen Canon, das 
gesetzliche Vorkaufsrecht, das Rückfallsrecht und Laudemium im Hypothekenbuch 
Rubr. I I . zur ersten Stelle auf seine Kosten eintragen zu lassen. Kei veranlaßter 
Zuschreibung des Krautbergs als Pertinenz zu der Hauptbesitzung des/Grbzins-
manns werden jene Reservate auf den Hof selbst Rubr., II.,vermerkt. 

§ 9. Die sämmtlichen durch die Abschließung,,dieses Contracts, dessen Aus¬ 
fertigung, Vollziehung und Eintragung entstehenden gerichtlichen und außergericht¬ 
lichen Kosten übernMMt allein der Erbzinsmann. ^ , , ^ 

Durch die mit dem Ober-Präsidenten Sack und dem Commerzienrath Rahm 
geschlossenen Verträge schied, Johann Ferdinand Velthusen im Jahre 1823 aus 
der Reihe der'Oberwiekschen Grundbesitzer und derZolzhandlungs-Firmen, wie 
er denn auch um dieselbe Zeit mit der Groß-Weinhandlung s ^ 
Stadt verkauft, und Stettin verlassen zu haben scheint̂ , um auf dem Lande sich 
anzusiedeln; mindestens wird er in einem vorliegenden Schriftstück von 1832 
Gutsbesitzer genannt. , , 

Der Commerzienrath Friedrich Wilhelm Rahm-starb 1836. Seine Erben 
waren: seine Wittwe, geb. Kah) mit der er in Gütergemeinschaft gelebt hatte, 
und seine Kinder, von denen der zweite Sohn, Vornamens Johann Heinrich 
Emil, im Namen seiner Miterben die Geschäfte wegen des Holzhofes zu führen 
übernahm. 
- , Die Königl. Polizei-Direction — gez. Hefsenland — theilte mittelst An-
schreibens vom 19. März 1837 dem Magistrate mit, daß auf Grund der Ge¬ 
nehmigung des Königl. Allgemeinen Kriegs-Departements den Rahmschen Erben 
die Erlaubniß ertheilt worden sei, das Bohtwerk ihres bei der Ausschleppe be-
legenen Grundstücks auf der Oberwiek erneuern und in einer Länge ,von ca. 
110 Fuß und einer Breite von bezw. 1() und 5 Fuß in der Art hinausrücken 
zu lassen, daß es mit den benachbarten Höfen in einer Wasserlinie zu stehen 
komme. Zugleich sei ihnen die Bedingung gestellt, daß — 1) wegen, dieser 
Terrain-Vermehrung, im Fall des Rückfalls des Grundstücks an den Magistrat 
kein Meliorations-Anspruch Statt finde und 2) der vom Magistrat zu bestimmende 
Canon entrichtet werde. I n Gemäßheit dieser Benachrichtigung erhielt der Stadt-
baumeister Hundt den Auftrag, näher zu ermitteln: ^ -3 , ) ob und wie viel 
Zuwachs vor dem freien Eigenthumsgrundstück Nr. 12a (ehemals der Königl. 
Bank gehörig gewesen) gewonnen; d) wie viel Zuwachs von dem Erbzinsgrund¬ 
stück Nr. 12d erlangt sei; und e) daŝ  bisherige Erbzinsgrundstück Nr. 12 
(excl. des jetzigen Zuwachses) nochmals aufzumessen, Hundt berichtete am 10. Mai 
1837 zu a) daß durch Hinausrückung des Bohlwerks durchaus kein Zuwachs 
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Wr heM freien MgentWmZgntVdMH 12ll gewonnen, ! dagegen' zu D vor dem 
GMinsgrundstück 12b ein Zuwachs, von 8̂ /4 O.Wuth. Flächenraum entstanden 
sUz ilnd zu ß) da, der Graben, welcher in ftützererZeft beide Grundstücke geirennt 
Habe, zugeworfen und somit die Gränze zwischen beiden nicht mehr genau zu er-
Mftteln sei, so tzahe. er auch die zum ErbzinsgrundstüH an und für sich gehörige 
Mchtz nicht nachmessen können, indem durch ZuschntMng des Grabens beide 
Grundstücke in Eins verschmolzen seien. Die frühere Größe des Erbzinsgrundstück 

wovon an Canon, in Comant gerechnet, Thlr. 45. 6. 8 Pf. 
zu erlegen W d ; hiernach würde wegen der Fläch envergrößerung der Canon UM 
M l r . 2. —, h M , erhöht werden müssen, Dieser Erhöhung halber mußte mit 
dM MMfMWWrben ein bßsonderex Bertrag geschlossen, und! im Hypothekenbuche 

) her nöchige Nexmerk gemacht werden. Nm dieses, und die daraus, entfßrmgenhen Kosten 
z und WeitßWnZen zu vermMen, schiW es raOsam, daß die Rahmschen Erben 
jene-Hrhöhung des 4 Prct. durch 

, Zahlung einer SNMme ftyy 50 TtW. sogleich ablösten. MagistxM machte ihnen 
5 M t e M 27. Ma i 1337 diesen NorfchlM hen sie dmch ihre EMärülig vom 
^ M,^ Jul i 18Z7 acceptirtm, Worauf von MagDratZwegen dußch Ne Herfügung 
1 p M , 12. Wgust 1837 anerkannt wWdß« haß trotzdem das EÄzinsgrundDck 
^ M 12d im ^er Werwiek jcht einen M von 1 Mg. 24,75, ^uth-
^ Hächsninhalt habe, O bei -tzem Wt GrbzinsMytracte hom 1. März 1780 M d 
! M e n H a M M V M 29. NMember 182S festgesetzten Canon vpn,43 Shlr. 
^ M Sgr. halb jn Wedrichsd'or, halb in CyWaM, nsch wie VW fein Bewenden behatte. 
^ I m Jahre 1842^ als die Verpachtung h^, chilkerwWse tMannWe, wurde 
es zur Sprache gebracht, daß das VWUgsreHt, wMeZ Ven Nahmschen Erben 
M Besitzern Holzhofes 
Nu. 12 a und d in der OberwM zustände, von der GilbIrwiefe auf 30 Ruthen 
Nnge Holzflößen im ßtrome zu lagern, M W geeignet fei, M Verpachtung, da¬ 
hin zu erschweren, daß die Pachtliehhaber nur einen geringen Pachtzins bieten 
würdW. ^Ohne sich harüber zu Mären, ob durch, die CoUtraM v0U 1780 und 
1823 für die Besitzer des Rahmschen Holzhofes auch für den Fall^ daß, das 
tzagern,,der Flößen überhaUD an dU Weite dM «MheMjese.perhoten würde, 
ein stecht und event. ein EntWädigungsansUuch hegründet werde, wünschte der 
Magistrat die Sache izn WMHes UerglMchs dahin zu reguliren, daß die Rahm¬ 
schen When auf dys im § 6 Ms Vertrages von 1823, begrMdew:Vorzugsrecht 
der Floßenffnlagerung auf 30 Ruthey Msdehnung an der SilbtzrwW verzichten 
Md dagegen von der Unterhaltungslast' der dortigen Pfähle libenrt werden. 
Wsgistrat verfügte am 17. September 1842 die Sache HMi, Vertrete? der 
HatzNschen, Mben, Iyhann Heinrich. Emil Rahm, der nunmM^WWied des 
WssMrats-Collegium war, zur Erklärung vorzulegen, ob Wh unter welchen Be¬ 
dingungen, Seitens feiner und feiner Miterben hierauf eingegangen werde. 
,Wad.traH Rahm gab seine Erklärung untWm 27. SevtemhM 1842 dahin ab, 
KH er zwar von seinm Miterben ermächtigt sei, mit hsm Magistrat in Unter-
haMlung zu treten, dieselben jodyH Mn der Überzeugung ausgeKangen feien, man 
wMe HnM für EntsaMng einer wohlerworbenen GerechtsaM eine mHemesfene 
GsstschWMng nicht ftersagen, um so mehr, da nicht zu MkeWM fei, daß die 

großen MUth We> naWentlich in.jetziger Zeit,^ ^w^ auch 
Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 7? 



die geschärften swompolizeNchm Vorschriften 'öas Lagew'von DoMolz in der 
Nähe der Stadt ungemein beschränkt worden fei. Jeder Sachverständige werde 
im Stande fein, den Unterschied eines unmittelbar dem Geschäftsplatztz. gegenüber 
befindlichen Lagers und einer andern, vielleicht nwr tMf ^ ,ĥ Z i^ M ^ ^,A 
entfernten, Lagerftelle zu würdigen, und halM^er es daher-auch'am zweckmäßigsten 
durch 2 von beiden Theilen zu ernennenden Eommifsariew dm Werth der Be¬ 
rechtigung der Rahmschen Erben abschätzen zu lassen, um darauf eine Vereinigung 
zu begründen. Er- und seine Miterben wünschten bei dieser Gelegenheit dek 
ß 7 des Vertrages vom 23. December 1823 über 'den KrautbeWWerder zur 
Sprache zu bringen und eine Abänderung desselben zu beantragen) da ihnen jetzt 
vvn dem Königl. Allgemeine Kriegs--DeParteMeM die Erhöhung des M - Ter¬ 
rains auf 7 Fuß über 0 des Oderpegels Wgestanden fei und sie natürlich wünschen 
müßten wegen des Flächeninhalts der Insel lin ^ Zukunft - keine! Weiterungen M 
haben. Jener § ^ ches^Oöntracts gestehe n M M nur M^ jetzige Größe der 
Insel ein Befitzrecht zu, und wenn gleH MMeÄassung dWMerders^s ge¬ 
wiß nicht in der Absicht der stMischen' Behördetti Megen habtzMden mNleren, 
als Sumpf bezeichneten Theil vonvD Morgen' zurück M^ behalten, so sei dennoch 
dieser Theil bei Angabe des Flächeninhalts nicht 'bkrückfichtigt, und es köntte 
dadurch späterhin ber Fall emtreten,' dieses ^ tief liegende und jetzt mit großem 
Kostenaufwand- zu erhöhende Termin derem'st von der Stadt in Anspruch ge-
nommen^zu sehen. Sein Antrag gshe also dahin: - ^ „Mch geschehener Auf-
höhung der^InfelttMe neue Vermessung-' des KrMtbergs vornehmen! lzu^ lassen, 
und die sich dann ergebende Oröße in Oner neuen Zeichnung zu vermerken und 
als WgentlMM de rMah^ — ,, ^ < 

^ Der Vorsitzende'der Ökönomie-DeMklltioU^Stüdtrach Mnkler, erhielt da-
nächst den Auftrag wegen der näheren'Mrgleichs-Mödalitäten mit dem Stadt-
rath/ RaHm zu unterhandeln. Nachdem in Mehreren ConferenzeUlbieseModäA 
täten besprochen worden waren, schloffen StaNräth Mnkler> Namens der Stadt-
Zemeinde, und Stadtrath Rahm, als Bevollmächtigter der CoAMerzienrath Rahmschen 
Erb eu eine ̂ -^ ' -^' " ^" .-.^ ,. ,:,^--^-,^ -,̂  ' ' i / ' "°-^ ' ^ l̂ ^ ,̂̂ ,!' 

Vereinbarung, welche, nach einleitenden Worten über die 'Veranlassung der̂ -
selben, folgenden M h ü l t Z ' w ü r : ' ^ ^ ^ ' ' '" ' ^ " ' - / ^ ' 

' Verhandelt Stettin,'dM 23. November 1848. ' / ^ ' 
§ 1. - Die Vommerzienrath Rahmfchsn Erben-' leisten auf das ihnen zu¬ 

stehende Recht, vorlängs am Ufer der Silberwlefe' auf- einer Länge von 30 Ruthen 
Flößen zu lagern, ausdrücklich zu Gunsten des Erbzinsherrn, der Stadt ̂ Stettin, 
Verzicht, so daß dieselbe über das Uferrecht der Silberwiefe Und des MoH 
lagers daselbst frei disponiren kann, wogegen indessen die Commerzienrath 
Rahmfchen Erben auch von der'Pfähle-Unterhaltung innerhalb der 30 Ruthen 
entbunden werden. ! ,- ^>^ ^ , - ' l ^.^ - ^ . 

§ 2. I n dem allegirten Erbzins-Conträcte (vom 23. Decembev 1823) und 
nach der demselben beigefügten Zeichnung, ist die" Insel (Kräutberg)' zum 
Flächeninhalt von 1 Mg. 154 im' § 7 MZdrM-
lich bestimmt, öaß der Erbzinsmann auf die -Vergröße'Mtlg durch Anwuchs sder 
sonstige Veranlassung kein Reche H M . I n der M M der Insel befindet! sich 
aber eine 90 Q.Müch. große SchilfMche,w'eHe°angenfcheinlich nich dem 
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Flächeninhalt von 1 Mg. 154' MtH.> mit inbegriffen ist. Durch die Überlassung 
dieser 90 Q.-Ruth> zu eben dm Rechten, wie die ganze Insel besessen wird, 
sollen die Commerzienrath Rühmschey Erben entschädigt werden. Wie Stadt 
Stettin übergibt.denselben diese 90 Q,.-Ruthen, mit welchen der Flächeninhalt 
der Insel künftig 2 Mg. 64 Ruth, betragen wird, und liefert überdem zu der 
Erhöhung dieses SchilsgrundO 40 Schock-Faschinen unentgeldlich und kostenfrei 
nach der Insch, ingleichen zu der Uferbepflanzung 20 Schock 4 Fuß lange Bruch-
weidenstöcke.. Wie Lieferung beider Gegenstände muß- spätestens im April kom¬ 
menden Jahres erfolgen, zu ^ welcher Zeit dieses Abkommen in Ausführung 
k0UMt. ' ^ ', . ,,' ' - . ^ 7 ^ ^ . . , ,^ ^ ' ' " , i ' ,^ V- / ^ ' " ^ , ^ ^ , ' 

! StadtrathMahm bemerkt vor der Unterschrift: I m § 7 des Erbzins-Con-
tracts ist gesagt: ^ ^ I m Kbrigen, u. s. w^ bis zu'Ende des §". Da nun in¬ 
zwischen die Insel größer geworden sein kann, die Erben aber' sich die gegen¬ 
wärtige Größe'sichern wollen, so verlMgen diese, daß die Insel Nach vollendeter 
Aufhöhung von Neuem veMessen uNd der sich ergebende Flächeninhalt den Erben 
zugesichert, 'und eins neue Zeichnung darüber dem Mutracte, beigefügt wird. 

Ferner der im § 2 des Erbzins-Contracts stipu-
lirte,Canon M ' 5 Thlrv Nnftig'fortfalle. ' , , ' ,v , , , , ^ 

Von beiden. Theilen'genehM^ -. 
, , " " ^ , M ^ .̂  

> Der M,agistrat',,war Mit^ diesem Vergleiche einverstanden undi ließen^denselben 
am 30. November, 1842 den Stadtverordneten zur Erklärung .zugehen. ! Diese 
faßten in der Sitzung vom, 22. Decembev 1842 nachstehenden — 
-̂  -, „Peschluß. Bei , einer durch unsere Cymmissarien Statt gefundenen Besich¬ 
tigung der Insel hat, sich auf derselben kein Schilf- oder Sumpfgrund, ,wie an¬ 
gegeben, vorgefunden; auch -ist denselben die Größe der Insel bei> weitem um¬ 
fangreicher M W e n e ^ 
, , „Da^ nun nach, Letzterm W kein Recht auf Vergrößerung 

durch Asswuchs^oder -sonstige Veranlassung^haben, so ersuchen wir (den Magistrat) 
den jetzigen/Flächeninhalt Her Insel ^erst gen ermitteln und das Resultat 
uns communiciren zu lassen, welchemnäW wir,uns über den Gegenstand weiter 
erklären werden". .̂i ' ^/ . 

Der-StMbaumeister Oremser, der mit 7 der ̂ Vermessung beauftragt worden 
war, berichtete, am 6. März 1843, untep Heifügung einer Situations-Zeichnung 
von der Insel> daß der, Flächeninhalt derselben zur Zeit 448 Q.-Ruth. betrage, 
pder . . . , . . , ., . , . . / . . «. ^/. . , ,^ . . Mg. 2. 88 Ruth. 
Nach der frühern-, Vermessung hatte die feste Insel 1 Mg . 

>154 Ruth, und der SchMrund M dev Mitte Ä0 Ruth., , - , , ^ 
zusammen ü l s o ^ , . ,., . . . - . - . ' . .̂ . ,< .' , -- -2. 64 - ̂  

^ Demnach jetzt Mehr ' . . M ^ ^ ^ - 2 4 Ruth? 
M i t dieser geometrischen Auskunst! ging ̂  d'ie",Gache am 22. März 1843 an die 
Stadtverordneten-Versammlung Mrückf^und tnese faßte Tages darauf' ihren — 

„Beschluß dahin: Wir sind damihi einverftünven, daß Rahms Erben die 
ganze Insel als Eigenthum überlassen'werde unter der Bedingung: — 1) daß 
dieselben auf das Recht, Flossen an ded Silberwiese anzulegen, ^ gänzllch ver-
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; G daß ein Mrlicher W n M vöN' 19 W l n VezaM tseM> ü M 
noch)MfchiMli^SMng Seitens der Mabt. geleM^ werde. ^ ' 

. 5 ; ,SMen Rahms Wben, hierauf nicht MZOen, so trugen wir darauf an> 
H A , die M , und 24 N.-Ruthen als Mchches MgenHum bon öer'Wstl zur 
öffentttchMiLMation gestM werden". ' ^ ' 

/, ^Fast W m t ^ , als wäre bis Wajvritäk der Städtverördueten-Wrfammlung 
dettiMhmfchenj W e t t O M nicht freundlich gesinnt gewesen > inöem De denselben 
in ldeml letzten ̂ Ttzeile Ws) Beschlusses gewissermaßen — DaümfchKubett anlegte! 
StadtraH Rahm nahm MHer Scichê  eine der Mannes-Ehre^ würdige StelluW 
ein. Vom Magistrat veranlaßt, sich über den Beschluß der Stadtverordneten zu 
aüßern,^,WWlt Lr nichtzfein Erstaunen über diesen,Beschluß,.Wh Die W von 
demselben um so mehr überrascht gewesen sei, da er gerade, das Oegentheil er¬ 
wartet habe,, daß man i n den geringen Forderungen^ welche er f ü x A u ^ 
gabe, deZ lv icht igM Rechtßdex Rahmschen Erben M M u t H e n Länge 
0Hs Wlberwie^ei t -Ufers^ mi t Holzf lößen belegen zu M r f e n , seine,und 
feiner Mterben Merale Hefinnungen, gegen die Stadt anerkennennwürde., Die 
Nadtverordneten schienen ilf, der That öiese Berechtigung für, HHst. geringfügig 
zu hvlten, und st gestatte sich Melbe für 
fein und feiner 3Niterben GMdstück in der Oberwiet m ^ nochmals 
auf Das zu verw'eifen, wM e ^ vom 27. «Zep-
tember 1842 gesagt habe. — SaWerständige würben ihm zugestehen, daß in 
jedM HölMfchäft für TMits lbhn jährlich große SuNmen ausgegOM werden, 
Mb daß dies namentlich Wrch das weitläufige und entfewte Lagern der' zuni 
Geschäft gehörigen Flößen gesteigert wird/ Das Herauf- Und 
dotsWen im Stwme erfordere viel Zeit- und Kostenaufwand, und lasse sich 
außerdem das Mfetnte Lager" fchwer controliren; es entstehe auf diese Weife' 
f iw den E i M t h M e r durch Beschädigungen, Fortschwimmen, Versinken ^oder Be¬ 
raubungen, außer den erwähnten Unkosten koch häufig größer, schwer zu be¬ 
rechnender Schäden. Andere Lagerplätze in der Nähe des Hölzhofes" seien jetzt 
fast M nicht zu bekommen, da die f r ü M tzaM bfft iMMtt P W 
durch Oefchüttung det Silberwiese, fondern auch die BesHrMkungen, welche 
dabei auf Vemntttssllng det Hafen-PölM einMrMn sind, Wesentlich VerringM 
seien. Er schlage den ihm und seinen Miterben durch Aufgabe jenes vörtheil-
haften Lagerplatzes treffenden Nachthetl mit 1(10 Th t r . p ts A M o gewiß nur 
gering an, was indH zu 4 Prozent kapiialisirt, eine Wmme von 2 ^ 
ausmache. 'Dieser Vetlust fei Meß gewiß nicht fo bedeutend, wie der der Gtädh 
wenn er und seine Mitinteressenten ihre Ufer-Gerechtigkeit an der Silbernnefs 
ferner behaupten, da dadurch eine Mnge von 
seiner besten Seite dem WMOerkchr gänzlich entzöM Und also der M r t h ses 
Grund und Bodens bedeutend geschmälert wird. Die Rahmfchen Erben wollen 
sich aus den angeführten Gründen auch -zu keinem andern, als dem unterm 
23. November 1ß42 gebotenen Vergleiche verstehen und glauben^ daß derselbe 
bei genauer Prüfung Nur vortheilhaft, für das städtische ^ Interesse, werbe! be¬ 
funden werdem Her Verkauf des streitigem Theils der Insel möchte> Mch Ab¬ 
rechnung der Meliorütionskoftw, die den RahMschen Erben jedenfalls ersetzt 
werden müßten, der Stadt Nur einen kleinen VorHeil 
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s H F g . M c h W m M e n ^ deU die Etbe« bann für dte Mferberechtigung 
an ößr SMerwieft. zu fmbssrn'haben' wü-rden. Sie ,hWett das befugte Ufer 
bishcknur aus G e f ü W M ßeraümö und wünfchten, wenn der Vergleich sich 
zerfchlage^ bald MOßlichstidasfelbe wieder zu belegen. Die dorstehendtz Erklärung 
des Staötraths RaMKat iÄ vom 2. April 1843. (. ^ - - 5^ ̂  

Der M c h i M t h a M M e M f H t bereits in der Verfügung voni'30^Ho-
VeRber 18M a u s W r v H M Die FoNeruW ber RaMfchen Erbeit hielt er" f M -
WhrenV WUeßweMs für unbillig. Nm möesftn eiüet Vermittelung det Sache 
näher W UeNch und U dW VorOsfetzuitg, daß die StMveryMeW^Verfamtn-
Mss siG ^ M i t nuWeM'MvKftcMett erklären Werde/ propoDte Magistrat 
UnteM 8. April 18U3 den Wrg leH dahin/ daß die MhmschÄ Erben auf däH 
Recht, die Flößen an der Silberwiefe anzulegen, gänzlich verzichten ütid bäfnr 
die Infel in, jetziger Gtöße- Unter^Beibehältung hes jetzigen Cattons be-
HMen> die Stadt ihüen^ auch die qu, 40 Echöck Fäfchinen und 20 VchöÄ Bruch-
WeGenstVcke WUHs zufamNen ö i rM GeldwetHe von ea. I M — i M M l r . W G -
köAmW liefert. ^ "^"' ' ^^s^ / ^ ^ ,' .̂  ,̂  ,^' ^' ^^,^^^ ,""" , ' " / ^ ' ' 

M HaM KM an Pif WWbeMbneM ztnM sie siH 
M Wen tzüW MWM'Wt t , M G. WrU 
' ' WWuF HßVen: M M W ^ Mzins-GnWcts/M uns um/fö mW 

M Werzeügüng, batz ünMWrdeküNg in tzöchstet WOeit berMt un^ da deii 
MtzjnHA HrW außetdeni,M D̂ HeseMcher VörHejl durch Überlassung her 
gäHA HnfÄ WiöHrt wird, dMi n M , Mhreve anoere OegMftigunM geM 
dieselben M BeMigung d ^ ^ür'W MchgeMen worden, fo 
können wir nicht aMeW^M/üns^ U<, Walten uM 
erfMeA ^dck/HügfstM, HMeMn ' zur̂  WMhmng/M briWtt. Würden die 
Ntthmschett sGrbM, den MrgleM H H eingehen, so würd? ttach beiji Erbzms-
EöMäct'M WMuuM ,Hr Sikberwlefe zur AWechchaltuNg der'yffentliHeN 
Fährt auf M W^r bi^ aHzlM MeglegMß M öhneWeiteM verlaM 
wMen kßnnen, ha alsdann die Mentliche FäM nach jedem Punkte des Hiltzer-
w M < M U f M ^ M W ^ M ' ' ^ ^ ' ' ^ ' " ' " " " '' ' ' ^ " ^ ' ^ / > ^ 7 ' 
,^, Ptadtrath Rahm Erklärte nun, unterm 14. Mai 1843,. daß er, von feinent 
Duerben Wcmf^rHt^ U , den gebÄenen Mrgtei^H anzunehmen^ obgleich f ie in 
Bttreff,Ver.HMgkelt deWben der Änsichi det Stadtverordneten lüHt WWnnen 
könnten^ Er ersuche demnach den Magistrat das Weitere zu heranläMN,, Und 
namentlich bei SchlMung des neuen Conirylits in Ketreff der Infel dafür'Görge 
zu W M ^ , , ^ H , W HrunbfNcM eine ,MN M ^ n u W herMben naH Hrem 
M i g M UmfaW oelßefügt Üno eben so den Erben ein MZ Exemplar öafton 
ausgehändigt werde. , 

FlgMdes GchrMtück ist der, nach Erledigung, einiger, von den Stadtver-
,e^MWen, WeWüMM M S t ^ 

M 29- Juni 1843. / / ^ 
Zwischen deMi Magifttat zu Stettin 
l : und dM Erben des Commerzienraths RahNt, vertreten. dütch ihren legi-

timirten Bevollmächtigten^ den Stadtrath Emil Rahm Mdrsr Seits> ist ttach-
stehender Coniract geschloffen wotdew 
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§ 1. I n deur zwischen dem Magistrat undi der Stadtverordneten-Verfamm-
luitg und dem Eommerzienrath Rahm unterm ^3« Deeember 18Z3 Mefchloffenen 
Contract, wodurch dem Letztern die vor dessen, Holzhofe in der Oberwiek be« 
legene Insel jn der Oder, der Krautberg genannt; ^ zum nutzbaren Eigenthum in 
Erbzins überlassen worden, ist die GrHe dieses M 
1 Mg. 154 Ruth, angenommen, und^ im §, 7 zugleich' der Vorbehalt gemacht, 
daß der Erbzinsmann nur auf diese Größe ein Recht erlange, an emer sich 
etwa in der Fylge ergebenden Vergrößerung der Fläche, der Kämmerei ihre 
EgenthumZrechte zuständig bleiben. Eine jetzt, vorgenommene Vermessung des 
Krautbergs, be,r sich gegenwärtig im BeM derDrben des, .verstM Com-
merzienraM RahM befindet, hat nun ergeben, daß die ganze Insel jetzt eine 
Größe von/2 D g . 88 Ruth., Flächeninhalt hav 
Der Wygiftrat und die, Stadtverordneten, überessen.nun den :c. Rahmfchen 
Erben diese mehreren 114 Q.-Authen, und also die ganze Insel in ihrer gegen¬ 
wärtigen Größe,, wie solche sich aus der diesem Contxacte beigefügten, von, dem 
Madtbaumeister Kremser im März 1843 angefertigten Zeichnung auf 448 Uuth. 
oder 2 Mg..88 Ruth, ergibt hiermit,zum nutzbaren Eige^^ iy,Erbzins. 

§ 2. Für dies ?w8, dessen Netgabe^W N A s Contracts 
als geschehen anerkaftnt wird, entnchten bie MhmslHen Erben/so. wie jedexItach-
sytger im Besitz des ßjMhsiWs neb?n hem, bWits n^ 
b M 13.,December 1823 zu zahlenden Canon hon b Thlr. noH einen ^anoil 
von 5 Hhlr., so haß also der Stzt an bie KMmerei zu entMtende. M M D 
Cstnön 1,f) M i r . beträgt, und wird dieser eHMe Canon-von Michael 
ab, zuerst ässo auf Michaelis 1843 an^M MmmerW^ ^ ,>^ 

§ 3. Außerdem leisten die'Näßinfchen Erben auf das henseiben, .nach. § 6 
des Contra'cts vouf 13. December i M K e ingeraM^ 
Floßen-Äiilegung auf einer Strecke von 30 Puthen an MMHerwißse hiemit^ 
ohne alle weitere Entschädigung Verzicht wogegen djesewen aber von der Ver¬ 
bindlichkeit die dortigen Oder-Pfähle zu ünteHatten entbunden werden ,̂ so, daß 
also die Bestimmungen des § 6 oes gedachten'Contracisi Derm^gänMch^^^ 
hoben werden. , ,, " / 

' § 4. Alle übrigen BestiinmMgen deŝ  Erbzinsvertrages vom ̂ 1 
1823) soweit selbige durch den gegenwärtMN Contract niHt abgeändert, refft, 
äufgehoben sind^ bleiben fernerhin in Kraft, und gelten auch für die jeht mehr 
übetlaffene Fläche von 114 Quadratrutheil. , / . 

' ß 9i ' Die durch die Abschließung und M 
Mendeni Kosten übernehmen hie RahmWen Erbend'die erforderlichen SteMftel 
trägt jeder von beiden Contrahenten zur Hälfte. " / >' ' / ' ' 

' D i e Vollziehung des vorstehenden Vertrages ^ 
verzögerte sich, weil noch die formelle Legitimation derfelbeu Üaßei zu ordnen 
war. Nachdem dieses geschehen̂  reichte Rahm, — der W diefê  Zeit ̂  aus dem 
Magistrats-Collegium ausgeschieden W sein scheint, da M v M ' j e t z t ' M i n den 
Acten seinem Gewerbe nach Kaufmann titulirt wird, — das notariell Vollzogene 
Hauptexemplar- am 24. October' 1^843''ein. Der Eintragung dW Söntracts in-
das Hypothekenbuch standen indessen noch mancherlei Hindernisse entgegen; denn 
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— 1) war der Contract vom> 13^ December 1823 wegen Überlassung des Kraut¬ 
bergs von dem f Commerzienrath Rahm nur privatim, nicht gerichO oder 
notariell vollzogen; 2) war derselbe, obgleich eine! Veräußerung aus freier Hand 
vorlag, von der Königl. Regierung nicht genehmigt, wie die St.-O. eNr vor¬ 
schreibt; 3) war derselbe MerhaUpt^noch nicht in das Hypothekenbuch einge¬ 
tragen; 4) endlich bedurfte auch der jetzige Contract vom 19. Juni 1843> als 
Veraüßemng aus freier Hand, des Esnsenses der Aufsichtsbehörde. Das Dup¬ 
licat des Contracts vom 13.'December 1823 war daher zuvörderst dem :c. Rahm 
mit der Aufforderung zu übersenden, sowol dies Duplicat,, als das in seinen 
Händen befindliche Unicat seiner Seits, als Specialbevollmächtigter der Erben 
des C. R. Rahm, unter Beifügung der Vollmacht und Grblegitimation, gericht¬ 
lich oder notariell zu vollziehend und beide Exemplare, sowie'dies jetzt zurückbe¬ 
haltene Duplicat des Contracts vom 2U Juni 1843 demnächst wieder einzu¬ 
reichen, um den Magistrat in! Stand zw setzen, > den zu beiden Contracten erfori-
derlichen - Regierungs-Consens nachzusuchen. Der am 1. November 1843 er¬ 
lassenen Verfügung Mm ic.. Rahm in allen Punkten mittelst Eingabe vom 
23. desselben, .Monats nach,, worauf her, Magistrat, in einem ausführlichen Be¬ 
richte M m 29. November; 1843 der OömgU Regierung den historischen Hergang 
Milderte^ und, unter Beifügung dßr beidM Contracte> jeder in zwei Exemplaren, 
; W : ; die, aus freier Hanh, ohne vorherige öffentliche Licitation, ..erfolgte Ver-
aüßerung,Hes, Krautbergs nachträglich,M genehmigen, und diese Genehmigung 
unter den vorgelegten 4 Contracts-Ausfertigungen in urkundlicher Form zu er-
theilen. Die Königl. Regierung nahm keinen. Anstand,, dem Antrage zu ent¬ 
spreche^ sWd gab, die Contracte, mit her Bestätigung versehen, dem Magistrate 
mittelst Verfügung vom IZisDecMber, 1843 zurück. Eindaran sich knüpfender 
Men-VermMk vom 23. desselben Monats besagt: ^ - Nach mündlich ausge¬ 
sprochenen Wunsche der Rahmschen Erben soll die Berichtigung des HypoHeken-
buchs bis dahin ausgesetzt bleiben, -daß die Abtretungen von. diesem Grundstück 
— dem KrMtberge < und dem HMHofe — zur Stettin-Margarder Eisenbahn, 
dWn Erbauung schone jetzt tn Gang gebracht,,war / festgestellt sind.̂  Demnächst 
sollen sämmtliche hypothekarische WtGge zusammeng^^ - '' ! 

Ein Jahr nach den, erzähltenWorgängM trat ic. Emil Uahm, als.Mvo,ll-
mächtigtw der Rahmschen Erben Interm 21. .November 1844 mit ! der Anfrage 
vvT den Magistrat/ unter welchen Modalitäten die Ablösung der Erbzins-Ge¬ 
rechtigkeit! von dem Grundstück Nr.. 12a undH in der Oberwiek und der dazu 
gehörigen Insel Statt finden könne, da er diese Ablösung zu bewirken und da¬ 
durch das, OruUdftück'in Wünsche. <: ,-' 

Die Höhe des Ablösungs-Kapitals, wurde vom Magistrat wie folgt berechnet: — 
1) Vom HoWof^Nr. 12b!beträgt'der.Canon 43 T M . 8 gr. zur Hälfte 

in OoA> Hut in^ Courant Mhlr. 46. 6. s Pf. und <davon^ das Kapital Ä 4 
Procent. . . . . , ^ ^ ^ ^ . ,^ .̂  . . . . M r ^ ,1155 . . 16 . , 8 M . 

An Laudemialpsticht wird <̂> des Canons bei 
fidWhl4188Ps5 > ^ 

^ 6W^AMMM^. .. ,. ..M^^/5.?3.'11 



^, ^ ^ ^ :n- Übertrags-Mlr. 1160. 2 ^ 7 Pf. 
F W nach ß 37 derMblöfungZ-DrduMg seit <. ^ '̂« ^' 

18Zß,'wo die letzte LehnwacW bezahlt ist, 8 ^ ^ ,' > „ ^ > 
11 M ^ . , ^ . ^̂  . ! . .,^,^.' . . ^ ^ . . ^ ^ . ' , ,.' , ^ . ^ > 1. 25. , ^4^ -
, 2) Vom K r a M W e beträgt der Canon 10 T M ^ i 

3 ! < M ^ V , . , , . , ^ ' . . , . / . , ^ . ^ .— ^ . ^ : > , . . ) - , ^ 
.-, ^We'LaubemiaWicht ist 2,Thtr., jchochönW, - .̂̂  

DeseMdentm^ daher nur 3 Verändemngsfäkke n 

M Mftutberge Het dem, letzten!«^ 
nichts bezahlt M> w n 1 3 2 K bis 18M auf 21 Jahre 

^ Sumna TPr. ,!'1G4, M . 5 M 
Der Magistrat war mit der — gesetzlich begrünbeM M l M n g des Canons 

und dn LaudeMalpMcht gegen ZählüNgGer vorstehend berechnetem-Mm^ 
vbrftäWM^ erachtete es'dagegen- im IntMefse der S t M , das DbereigmthuMMb 
das Borknüfsrecht nicht abzulösen. Me^ Stadtverordneten, iü ihrer Sitzniig 
VVM 1 ^ Oecember 1844>- traten der A n M t des MWistrats voMommen bch 
worauf^die näiMehMs' ^ ' ?' > ' ^ .> 

LibbrätionsMMttde Msgefertigt w u r d e . - ^ - ,' i >> 
Wir bekindett hiermit, daß^der auf jeHt^n Erben des verstMWn 

EommerzienräHs Rahm MgehMgm M u n d s t W ^ ^ " < ^ ; 
1) Auf dem in der OVerwM unter Nr. I M bckgm 

i c h s c h e n ^ G o t z t z v f e ; ' ^ ° ^ ' ' " ^ "-' - ' ^ ^ ^ 1 , ^ ^ v ^ ^ l > , ^ ^ ^^ '̂,̂ ^^ Gtztzf; 
H aüf^tieb vor diesem HoWvf w N r . M e r belegenen Insel, KraMerg 

ZenanM,'M die G e H ha^tende>GMon von > 43 W l r . M Sgr^ und 
W Whtt>, Rahn^chM Erbsw duvch ^aG 
lung eines KapWals v o n ^ M 4 Thlr> Ä6 D M ^ W WgtzlM wordM-W.' ^ ' ! 

Indem wir hiermit die erfolgte Zahlung des Ablösungs-Kapitals an unsere 
Mmmtzreikafse ansrkeNtteN, consentiren, wir himnit MsdrüMch darin, daß der 
im Htzpothekenbuch eingetragene Canon und die LaubemiaWicht gelöscht weVden-, 
wögigm wir das uns - auf diese Orundftücke zuständige ONer-Eigenthum, das 
Vorkaufsrecht uud die sonftige Reservate aus den ursprüngli^en BerkaufZ-Veri-
trägen auH^ fernerhin voroehättem " " ! ^ ^ " . v ' / -

Urkundlich uttter unserer Unterschrift und unßßM Infiegel Msgefertigt. ^ 
, ^ , - ^ ' '̂̂  "Stettin> den. W.^DeceMbsr 1844. '^"^ ^ ^ ,̂ ,̂ ^ ,'? 

, OberbürgNMeAeV, BürgerMHer und Rath, -
Auf Grund der vorstchMden MtfreiuchsMHeiniWng ist das tzypotheken-

büch vi Vßcrsti vom 2R März 1845 berichtigt worden. ^ : , :<!? 
Ein Theil des Rahmschen H M H e ^ . M e r w i O Hr. l A und b< st»! wWchW 
. gehörigen Krautherg, war von der BerliyMettiner Ei.senbatzn-EesMchaft 
Bau der Bahn nach Stargard in KnfpruH'genoMen und durch.EMo-



. Wen.'nfnnten, mcht m. GüWnge mt 

eseMM. kWbar. U tperhM. üch b«.,der M chM^ 
eine MechWna zM. BMste zil. legen' ̂ ie^sich "äM eiM GeMMg 

U M M MV WMM W IMMMeta 'M 
UMmgW MxMtz'wGe'' 'M M W ' aber M M M W , ' aber M 

nM itt/denHppo 
cten WHHMe,, jeHsw^t'nM ÄeHr'llMeMMe B W W allem 

MeAMchu,MMWn^W^HM » 

liege in dem eifrigen BeHHen. d H M a M r M jeMen 

t̂ ̂ erde. Wenn nun 
Erweiterung der S t M M d M G . ' s W M M M M ^ ^ 
Bebauung diefer Platze im aHemMM^InWfse ^Mtmfcht' 
Mr , ^rhauftt^ W M r soHen̂  UMr^HfNg für, Wê rd, Jemand̂  VoMeile 
erGM tznHW^Hl jMfaUM'MU-MMmr'NjeMWDWschaft 

^ HMrn^AHnHMHF aMn/'dMm^MdeU 
M.W/^2H M». ^'ein MchGni^" ltl dM 'M^^ MeA^HaSd. yon d̂ r 

M W g^ j ^M"^u^Gr^^^ 'erklären 

W iMn. SWiR dH MägiDrats ^nHnaU W-HebäuMZ. HH 

SaeBHyHßn M^ Ma îßMk hjMM quH, auf RnHWU De' MM^W'habest 
Moe^ evM" b̂ Dn H üm AMertiguM d^'WlWng^ dW Mo^eU'M Pe-
M M d^Nau.-ErHMiß^zu eHMch MMMiMkW KHe 'bMHen̂  sollte, 
^Mhuilchen ErW ° die WahrnehwMg bes InteteW der Nndt M WörtrWn 

' ^Per'MMstraf erwjdertt! au,f d̂en yorstehenden AntM unterm 19. Seytember 
^ M / W ' U niM aMmgi fA' M dw HaPsM OSeii'M AWMWg der 
^ " " M r W MgeträMm HUmMnM des'Ĥ  2' W ^MW-MMages. vöjn 

A I M , ̂  ^MMarM, M Hl HolH VeM ßatz'izMnMUMiU ^-
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jedoch mit Ausnahme der Stelle „daß wir die Bebauung des Grundstücks auf 
I h r Ansuchen nie verweigert haben würden," zu ertheilen. Zuvor erHeine es 
indessen nöthig, das Acquivalent, welches die Erben für Gewährung des Be-
bauungs- und freien Nutzungsrechts zu geben gedächten, festzustellen. 

Es liegt auf der Hand, daß erst nach Aufhebung der contractlichen Stipu-
lation: „Der Erbzinsmann muß diese Plätze beständig zu Holzhöfen lassen" 
( § 2 , conf. § 10 des Vertrages vom 1. März 1780) der Magistrat befugt sein 
konnte, das von den Rahmschen Erben gewünschte Attest auszustellen; und eben 
so. klar ist es, daß der Magistrat im Interesse der Stadt nicht in jene Aufhebung 
willigen durfte, ohne zum Besten der Kämmerei eine Entschädigung in Anspruch 
zu nehmen, Auf diesen Punkt, wie wichtig er auch war, ließen sich die Erben 
gar nicht ein, sondern kamen in weiteren Vorstellungen darauf zurück, der Mägi-
trat möge ihrer Klage wider die Eisenbahn-Gesellschaft pure beitreten, wobei 
ie sich verpflichteten, die Kosten des Prozesses, derselbe möge günstig oder ungünstig 
ür sie ausfallen, allein zu tragen, im Fall aber einer für sie günstigen Ent-
cheidung der Stadtgemeinde von der als Werth des Bebauungsrechts erstrittenen 

Summe 20 Procent auszuzahlen. Der Magistrat schloß den Schriftwechsel durch 
eine an die RahmsHen Erben erlassene Verfügung, die also lautet: 

„Auf Ihren erneuerten Antrag vom 8. December v. I . erwidern wir Ihnen, 
daß wir uns im Einverständniß mit der Stadtverordneten-Versammlung nach dem 
von derselben deshalb eingeholten Beschluß vom ?. d . M . nicht dahin entschieden 
haben, der von Ihnen Wider die Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft ange¬ 
stellten Klage beizutreten." 

Stettin, den 13. Januar 1847. 
Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath. 

Wartenberg. 
I m Anfange des Monats Februar 1850 waren die Besitzer des Holzhofes 

Nr. 12a und d in der Oberwiek, — die jetzt F. W. Rahm Söhne strmirten, — 
beschäftigt, die verfallene Bretterbewehrung des Hofes längs der Straße wieder¬ 
herstellen zu lassen, so wie auch gleichzeitig von Seiten der mehrgeNannten Eisen¬ 
bahn-Gesellschaft die Ausgleichung des Terrains, unmittelbar an der Stettin-
Stargarder Oderbrücke, da wo solche mit der Oberwiekstmße und dem Rahmschen 
Holzhofe grunzt, vorgenommen werden sollte. Sie schlugen unterm 8. Februar 
1850 vor, diese Gelegenheit zur Currection der Gränze ihres Holzhofes gegen die 
Straße zu benutzen, die im Interesse des Verkehrs wie der öffentlichen Ver-
fchönerung wünschenswerth erscheine. Der Magistrat war damit einverstanden, 
wie denn auch das Directorium seine Bereitwilligkeit erklärte, die seither nur 
interimistisch bestandene Futtermauer an der neu projectirten Gränzlinie in der 
erforderlichen Höhe herzustellen, vorausgesetzt, daß die Festungsbehörden dem nicht 
widersprechen würden. Demnächst wurde der Bau-Consens bei der Königl. 
Commandantur nachgesucht, die denselben — nachdem auf den gutachtlichen 
Bericht des Platz-Ingenieurs die Genehmigung des Königl. Allgemeinen Kriegs-
Departements nächgesucht und unterm 25. Mai 1850 ertheilt worden war — 
für den Magistrat am 24. Juni 1850 ausfertigte, weil die Stadt Grundbe¬ 
sitzerin der Straße ist, wogegen der Magistrat unterm 17. Jul i 1850 den vor¬ 
schriftsmäßigen Revers wegen event. Zerstörung jener Futtermauer :c. der Com-
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mandantur übersandte. Nach Erledigung dieser unabweisbaren gesetzlichen For¬ 
malien wurde die neue Gränze am 13. August 1850 abgesteckt und die Bau¬ 
arbeiten vorgenommen, die im October vorschriftsmäßig ausgeführt waren. 

Des Commerzienraths Rahm und dessen, Ehegattin sechs Kinder waren 
nach Ableben der Altern im Jahre 1852 Besitzer der auf der Oberwiek unter 
Nr. 12a und Nr. 12d betegenen zwei Grundstücke. Notorisch waren diese, auf 
getrennten Hypothekenfolien eingetragenen Grundstücke factisch zu einem einzigen 
Holzhofe zusammen gezogen, und die frühere Trennung bestand einzig und allein 
nur für das Hypothekenbuch. Die Rahmschen Erben, beabsichtigten nun : ,— 
a) Die beiden Grundstücke zu einem einzigen Grundstücke unter Nr. 12 im Hypo¬ 
thekenbuche zusammenschreiben, und: — d Den vor demselben in der Oder 
belogenen, ihnen gleichfalls gehörigen kleinen Werder, der Krautberg genannt, 
welcher bisher noch kein Folium im Hypothekenbuch gehabt, als Pertinenz bei Nr. 
12 zuschreiben zu lassen. Zu diesen Zwecke bedurften die Besitzer nach Anleitung des 
§ 76 Th. 1 Tit. 8 A. L. R. der Zustimmung des Magistrats. Dem gemäß 
reichte der zweite Sohn des f Commerzienraths Rahm, der Kaufmann Johann 
Heinrich Emil Rahm, der sich als Bevollmächtigter seiner Mitbesitzer legitimirt 
hatte, unterm 18. Januar 1852 eine Vorstellung ein, worin er bat: — 1) Darin zu 
consentiren, daß die Zusammenschreibung der beiden'Grundstücke auf einem einzigen 
Hypothekenfolium, und die Zuschreibung des Krautbergs als Pertinenz des 
Einen Grundstücks erfolgen könne; und worin e r — 2) darauf merksam machte, 
daß im Hypothekenbuche bei dem Grundstücken Nr. 12a, und 12d noch die Erb¬ 
zinsqualität, so wie das nutzbare Eigenthum für die Besitzer, außerdem aber noch 
bei Nr. 12d das Vorkaufsrecht für den Magistrat eingetragen stehe, Reservate, 
welche, mit Bezug auf § 2 Abs. 2 und 6 des Ablösungs-Gesetzes vom 2. März 
1850 als erloschen zu betrachten seien, daher das volle Eigenthum des Grundstücks 
für die Rahmschen Erben im Hypothekenbuche zu vermerken sein werde. Sodann 
stehe — 3) auf Nr. 126 in Rubr. I I , Nr. 1a der Vermerk, „daß dieser Platz 
jeder Zeit nur als ein Holzhof benutzt werden dürfe". Die Gründe, welche 
diese in dem Erbzinsvertrage vom 1. März 1780 enthaltene Bestimmung zur 
damaligen Zeit motivirt hätten, seien, so meinte ;c. Rahm, längst fortgefallen, und 
die Stadtgemeinde habe gegenwärtig ein weit höheres Interesse dabei, daß jede 
Nutzungs-Beschränkung beseitigt, und möglichst eine Bebauung erleichtert, als das 
jene Beschränkung aufrecht erhalten werde. Denn, sei es den Besitzern möglich, 
den Grund und Boden anderweit besser und einträglicher, etwa durch Bebauung, 
zu benutzen so steige damit der Werth, woraus folge, daß die Kämmerei höhere 
Realabgaben erlange. Das Grundstück diene, wie notorisch sei, noch jetzt zum 
Holzhofe, und es werde, so lange es in seinem und seiner Geschwister Besitze 
bliebe, muthmaßlich keine Veränderung in dieser Nutzungsart eintreten. Da indessen 
jetzt die Hypotheken-Verhältnisse einmal vollständig geordnet werden sollten, so wäre 
es sehr erwünscht, gleichzeitig auch jenen Vermerk im Hypothekenbuch zu erledigen. 
Da derselbe für die Stadtgemeinde nicht das geringste Interesse habe und höchstens 
daraus die — nicht vorauszusetzende — Möglichkeit herzuleiten wäre, daß die 
Stadt den Besitzer an einer ihm vortheilhastern Benutzung des Grundstücks verhindern 
könnte, so glaube er auf Gewährung des Consenses zur Löschung jener be¬ 
schränkenden Bestimmung im Hypothekenbuche hoffen zu dürfen. Was endlich — 
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Dtto. — Ms>Häß^weNn er"aüH HchtZl MWen Rnwenden Oölle,- dH die beMn, 
aüf'^r^OMUtzk^Mter^M. 12^Md iW>VeU 
auf Ein^ Fölium mbet'traWW'wetöe,, "«r̂  doch-weder ünerkennM -^ a) '-daß 
die RchmMen EchenHas"Hölle NWnMw desHckndstütk5 t̂2di durch chüs Gefetz 

a,) der 
Ren Hie 

den ^ 683>'I,' W, Md^ § '187, 1^ 21, A7L. R.Mächt ist. M n es^ei, Hnen 
w'eder das sinem ErbmMmättn Rcich K' 659. I, 18, noch das M m Erbpächter 
NiiH^'187^ I,- 21 / zustehende vbllMnötze Nutzungsrecht 
sei Hnen> und bezw. Hrem°Vorbesitzer ein MMnes,'ganz beftfmmtes und be-
fchrMktes NuHunMcht DMandeN/MWch'DenMlltz zur Aufstellung des dem 
Erwerbtzr'el^ent^ümlkch WörMden' Stab-And^MapHölKs'zMbenutzen, da ^ H H m c h W S d ^ p H z z t z , 
für das/-DMA GchsonMM^ ein "besonderes'MWe^eld entrichtet 
werden muß H'ßl'dM MüMcts). 'Der zu entAchtende lMon werde '̂nNh der 
ausdrückliWn MPmwtng des H 5 des CvntMs, nur für HZ. den/BeMr 
emgeraümte, ^MnßWähnte-, böstitnmte und beMtättkte Rlthungstecht gegeben. 
Das MchtÄerMW '̂welches'hiercktch dmch den MNract vbm 1. März 1780 
materiell MgMMt worden̂  sei WtPn' ein PHes^ wie tzefsm'1)erl§ I M , 1,^21, 
A. L. R. erwähnt,'Md 'wiel solches däftlbst dW w:rkttchw ErbpUchtreOe 
entgegen gefetzt'ist. Auf ein MchWverhMttiß dieser'Art sei vVer daK Oefttz'̂ vVM 
2.März 1850 nicht ^u Hezichen. Wäs däs<BörkäMrecht betrifft̂  so fei dasselbe 
im § 1 des ContrWs austzrüMch vvrbetzMen, Ud d̂aßer MtzsMs Für nMt 
Mfgehoben zu erachten. —MiHchtlich Ves föĝ  OrMtberges/ so seilbä3 Erbzinsrecht 
auf diesen nur i w Bezug'Mf Gtten MstiMten MächsmnHM vsrOhett̂ Nämttch 
auf denjenigen, wekHerVdas GrünbMckbei SchließMg des GvMäcts vom 
I M ' H M e ünd^Mcher 2Mg . tz8'RMh.'be^^^ 'Dagegen D'nttch ß 

>§ M^des Mrtrages Wm^ 10< Febr. 
der^Städt das' volle'Wd NAnOHWriillkte NgMhUm' Mf"Dde Matge 
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._, ,,„ , däkM'als contractüches, düH das Gefetz vom 
yz ' M g nWtMfaWoben. Sobald die'Megütirung' des Flächeninhalts 

^ , ^ . D i / M d M ReßuMng'd^WMtMnbüchs e^Ägen Nnw, werde Wch das 
VPn MWDkt̂ zustehende' vMrägsmäßig^GorkärffsrHt eingettägen werden müssen. 
— Auf-'WMgHgMes^MDts,!Mß der Hof'12d nurnM AüfMIung Hon Holz 
WnMt WeTosn îM!fö^ ö̂Dne 'MWistM aus den in dkm Werträ^e vom 
1.^MäVz^17M'äMefWlMM, ' l i n ^ nicht ^in-
g^h en. WM^deS'AntWsteNr indeßMUgend einer Zeit dieÄbftcht'yäbeN viesteicht 
eWn ^ Mei lMs Mündstücks szu bebMen, so wolle Magistrats seine Erttärung 
Wers dieDeckßMMng leinerl'fMhM Bebauung bis^zu dem' ÄnerAeMn Fall sich 
MlWhWen, , ^ . , , 

AnHenMben Mche,̂ tvo 'der chvVstWltde BeschM M den tc.-Rahm'Uging, 
benHR)MtMar '1832^ WWde'Ne'OkÜNvMi^^puMiön'^sMagistrat NaufW 
M^PMe'n, ^- a) ^n wie' wiit bisher bie'durch! § 6 des'VrbMs^CoM^^^ 
ilMcwz 1?8(j dbrWtädN^Ustshettden'Gerschtfame) getteA 
—̂  d) welchen Flächeniiihalt ^ßeüwär't'ig^ der sog. Ktäütberg habe. Bei 
^^^^^^^isser'MHesei 0^^ .Aahm'M 

MÄg'atischMich zu machen, wUcher'Theil — in'Folge einer Statt 
ckgrößeruNg''durch AnschweniMUNĝ  fester Stoffe —'geMnwärtig der 

AMUßebÜhre^. 
' V o n ' der 'lDtönömis-DepNtation wurde die Sache' einstweilen bei Seite gelegt, 

muthmaWch Wkil'die Zahröszeit — Winter — nicht dazu angethan war, den 
Hweiten Theil d^s 'ihn ^ ertheilten Auftrags mit Sicherheit zur Ausführung zu 

'Inzwischen M r d :c. Rahm untetm 15. März 1852 dahin 'vorstellig, ihm 
Ne/ in 'Ver ' Eingabe vom 15. Januar zu'1 M d 2 erbetenen ConfeNs-Ätteste 
fchWMgst zu - ÜV ermitteln, inbem er ünheim gab, in dem Punkt 2 die Erwähnung 
M VvrklluMeWsi fVrHMssen, u M 
VetfügUng Vom ''24.''Januar äUfgeHellten Ansichten nicht einverstanden erklären 
könne,^Md' er Mlle'wMerencReHte dieserhalb,! sich"MZdrüMch vorbehaltm Müsse. 
M r M c h G , w r Hm tzieWuf'Geitens desMagistrats am 27.Mclrz 1852 ertheilt 
würbe,' besaPe, Mß'deM'Antrage' in feinem 'ganzen Rmfänge' auch 'jetzt noch nicht 
Mchgegeben ̂ Mrden M n e , da Mächst der Bericht' der - Ökonomie - Deputation 
Mgewartet 'Verven Müsse, die übrigens veranläHt' worden fei, 'die ihr auf-
Mwgene Mgül twng, namentlich üuch in Bezug üuf den Kraütberg möglichst 
M beHteünigett. ' Was ''den AMag zu 2 betreffe, so scheine des Magistrats 
Einwilligung in 'die' Löschung der GrbzittZquMät des Grundstücks nicht erfor-

M die Mschung im HtzpoWenbuche 'erfolgen dürfte. — Der Bittsteller 
Rahm beruhigte sich nicht bei diesem Bescheide, um 26. April 1852'würde 

^ M M c h MschketbuNg' des "KräMbergs^zum' Hüuptgründstück VVtstellig. 
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Der Magistrat eröffnete ihm darauf unterm 1. M a i 1852 daß ihm n iema ls 
der K r a u t b e r g a l s e in Ganzes , sondern n u r durch eine nach Läge und 
Größe best immten Fläche desselben überlassen f e i . Die im Jahre 1843 
vorgenommene neue Vermessung habe ergeben, daß in den wenigen, seit der ersten 
Vermessung verflossenen, Jahren eine nicht unbedeutende V e r g r ö ß e r u n g 
des K r a u t b e r g s S t a t t ge funden, und .dieser Umstand rechtfertige die 
Vermuthung, daß auch in der seit 1843 verflossenen Periode eine Vergrößerung 
eingetreten sei, deren Eigenthum der Stadt gebühren würde. Bevor daher der 
nachgesuchte Consens ertheilt werden könne, müsse das Vorhandensein einer seit 
1843 eingetretenen Vergrößerung festgestellt werden. Des Bittstellers Behauptung, 
daß eine solche Vergrößerung des, Krautbergs nicht Stat t gefunden,, könne dem 
Magistrat um so weniger die Überzeugung ihrer Richtigkeit gewähren, als 
er nicht angegeben habe, worauf sich diese Behauptung gründe, und ob gegen¬ 
wärtig insbesondere eine Nachmessung vom ihm veranlaßt worden sch Eine solche 
Nachmessung würde übrigens auch, wenn sie ohne Zuziehung eines städtischen 
Technikers erfolgt wäre, dem Magistrate nicht den Beweis ihrer Richtigkeit dar¬ 
bieten, vielmehr würde sie noch eine besondere Prüfung von Seiten des Magistrats 
erforderlich, machen. Unter diesen Umständen müsse zuvörderst die Erledigung 
des der Ökonomie-Deputation ertheilten Auftrags abgewartet werden, zu deren 
Beschleunigung dieselbe wiederholt erinnert worden sei. 

Die Ökonomie-Deputation — Agath, ' Masche — entledigte sich des ihr 
ertheilten Auftrags endlich unterm 7. Jun i 1852 durch einen/ausführlichen 
Bericht,,dem Masche allein ein Nachtrags-Votum vom 14. Jun i hinzufügte. 
Dieser Bericht ist für historische, wie für , noch heute maßgebende Rechts-Ver¬ 
hältnisse von großer Wichtigkeit, so daß wir es uns nicht versagen können ihn 
hier seinem Wortlaute nach aufzunehmen. Der Bericht beginnt wie folgt: — 

Nach dem Dekret von 24. Januar 1852 sollten wir uns erklären: „aä 2a 
wie weit die durch den § 6 des mit dem :c. Velthusen am 1. März 1780 abge¬ 
schlossenen Contract der S t a d t zustehende Gerechtsame bisher geltend gemacht 
worden ist". W i r bemerken, daß nach unserer Ansicht durch diesen § der Stadt 
eine besondere Oerechhame nicht eingeräumt ist, vielmehr dem Velthusen eine Aus¬ 
nahme von einer der Stadt sonst schon zustehenden Berechtigung zugestanden worden, 
doch mit der Beschränkung, daß diese Ausnahme von der Berechtigung nicht auch 
auf Fremde ausgedehnt werden dürfe. Es bestand nämlich die Berechtigung 
der Stadt, und zwar feit Jahrhunderten, ausschließlich Lagerungsplätze für das 
über Stettin zu verschiffende Nutzholz zu halten, welche andrer Seits auch die 
Verpflichtung in . sich fassen mußte, hierzu genügende Räume bereit zu halten 
und einzurichten; und da Letzteres Verwendungen erforderte, welche nur durch 
bleibende Benutzungen der städtischen Holzhöfe vergütigt werden konnte; so floß 
daraus das Recht oder der Anspruch der Stadt, auch von denen, die anderswo 
ihr Nutzholz aufsetzten das Stättegeld eben so, als wenn sie sich der städtischen 
Plätze bedient hätten, zu verlangen <Acta Ourias T i t . IV. , Nr. 10. Vol. I I , Fo l . 
22), jwie für errichtete gemeinnützliche städtische Anstalten, in allen Zeiten Ähnliches 
überall üblich war, bei uns z. B . mit der Häringsmederlage, dem Wrak-Kornmesser 
und Kornträger Institute, u. f. w.^ 

I n der Mi t te des vorigen Jahrhunderts^ als mehrere Privat-Holzhöfe angelegt 
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Wurden, entstanden darüber viele Streitigkeiten und Prozesse und schließlich wurde 
durch Erkenntnisse vom 10. Januar 1760 und 27. Mai 1762 (^ota Ourias, Tit. 
IV., Nr. 10. Vol. 2. Fol. 208, Vol. 3, Fol. 197) das Recht der Stadt aner¬ 
kannt und durch Ersteres festgestellt, daß, wer auf eignem Hofe sein Holz aufsetzte, 
das halbe Stättegeld zahlen (pro ̂ raetsriw 6t tuwro), durch Letzteres, daß sie 
das volle Stättegeld entrichten, auch die Privat - Holzhöfe eingehen sollten. 
Nach den Verhandlungen sollte die Stadt aber auch gehörigen Raum schaffen 
und ihre Holzhöfe erweitern, wenn der vorhandene nicht genügte. Übrigens mußten, 
— worüber in den Erkenntnissen nichts gesagt worden, weil der Streit nur von 
Stettiner Kaufleüten für sich geführt wurde, sie auch kein Interesse hatten, 
Fremde zu soulagiren, auch ähnliches überall, auch hier bei anderen Instituten 
üblich war, — das Doppelte Stättegeld entrichten. (Oben alleg. Acten, Vol. 2, 
Fol. 22, Vol. 3, Fol. 299. ff., Vol. 4, Fol, 71.) 

Nach Erlaß jener Sentenzen dauerten dennoch Streitigkeiten und Bedenken 
wegen Ausführung rücksichtlich des Stättegelds-Satzes, der verschiedenen demselben 
unterworfenen Holzarten, der Deklarationen und Berechnungsweise fort; und 
während diese Streitigkeiten im Gange waren, wurde 1780 mit:c. Velthusen 
der Vertrag geschlossen, und ihm die Verwendung des Hofes zum Holzaufstellen 
durch § 6 überlassen gegen den im § 5 fixirten Canon (§ 6 fängt an: Dagegen 2c.) 
ihm dagegen das sonst von seinem Stab- und Klappholz nach Verfassung zu 
zahlende Stättegeld erlassen; rücksichtlich des von Fremden an der Stadt gekaufte 
oder für Fremde zu spedirende, oder von Hiesigen aufzunehmende Holz, nach 
HH 6 und 8 es aber bei dem, nach Verfassung und obigen Erkenntnissen zu 
zahlende einfache oder doppelte Stättegeld belassen. 

Die Differenzen mit den hiesigen Kaufleüten dauerten noch immer fort, bis 
unterm 20. August 1792 (Alleg. Acten, Vol. 4, Fol. 97) mittelst commissarischer 
Verhandlung der Pommerschen Kriegs- Und Domainenkammer, vom General-
Directorium bestätigt, zwischen dem Magistrat und der Kaufmannschaft ein Ver¬ 
gleich zu Stande kam, wonach der Magistrat das Beibehalten und Neüanlegen 
von Privat-Holzhöfen gestattet gegen Zahlung der Hälfte für ihr eigenes und 
das doppelte für fremdes darauf gesetztes Nutzholz von dem durch diesen Vergleich 
stxirte Stättegeld des Rathsholzhofes. I m Jahre 1815 erfolgte eine Erhöhung 
des Stättegeldes für den Rathholz- (Klappholz-) Hof, doch die versuchte An¬ 
wendung auch für die Leistungen der Privat-Holzhöfe mußte zurückgenommen 
und für sie es bei den Vergleichssätzen von 1792 belassen werden. 1823 endlich 
veranlaßte die geringe Einnahme von dem Klappholzhofe, und von den Privat-
Holzhöfen den Magistrat, auf die Verpachtung desselben einzugehen, — dem 
Pächter beliebige Benutzung, beliebiges Stättegeld für Holzaufsetzen zu überlassen, 
und hieraus folgend auch das Recht auf Stättegeld von den Privatholzhöfen 
aufzugeben (welches jährlich durchschnittlich — wahrscheinlich bei mancher Omission 
— nur 75 Thlr. eintrug) womit die Stadtverordneten auch einverstanden waren, 
und welches auch der Kaufmannschaft bekannt gemacht würde, dies jedoch mit 
dem Zusätze, daß die Stadt sich bei ergebender Benachtheiligung vorbehielt, zur 
alten Gerechtsame zurückzukehren, worauf diesem entsprechend auch die Vorsteher 
der Kaufmannschaft ähnlichen Vorbehalt machten. Auch der Königl. Regierung 
wurde von dem Beschlüsse gleiche Mittheilung gemacht. 



Hiermit! M das. R M StWegeld^vM wM Hvlze^ Wf H 
fordern, aufgegeben, — auf. immer> denŷ  daH- HeftWat Wird, . j ^ M W h g 
finden können, daselbst'auf das. mehr und., auf wirklich^ mit. bedeütßndM V^5 
Wendung verbundene, Gegenleistungen, hemheudê  ÄnnMZWWGWachßOt. dH 
Holzes, als jetziger Gesetzgebung, entgegmstchend^ M ^ e r M t . gMtch wertM 
müssen; — und hiermit ist: also.,̂  das, auf jenes.früWMecht. berfthUlde ,̂ M e M t 
in, den. §§' 6 und 8. des- Pelthusenschen. Contmcts^ exsoschW, Hh, üHxigMss Wr 
KuftzebuM dieses Rechts I M je. von dem. VeNhuWfche j i ^ t zLWD^ 
flremdew Holze, irgend ein, Stättegeld- gegchm woMn^ ist, dßDe M b^zWMn 
sein, da diavon, nirgends) etwas indem, v M i Ditz-Wdm.znMatM 
amten eingereichten Designationen vorkommt, W H . w U vvH H 
entrichtet, wurde, meist nicht noMmmen^ kann, dy nauzWtlzD y z M ^ W 
Rahm, jenen Designationen zu fütgß noch haHM und. het^xäGHH vU/von,^^M^ 
Holze, auf-dem. RachsholAofk anfgesetzt HM m W , n i K freMdeA hei M ^ aufge¬ 
nommen habem wird. ' 

Zu d deK HecreD vom^ 34. Ittnugr^ heZzeheK wir. UM- auH. tM t 
19^ M l i - abgegebene Anzöge, de^ StMhauMistM A M M W , wynach 
genommene. Vermessung, unverändertki OHaA uyh. Gxüße oFZ,KrHWefM W 
hat, wiß. solche, nach der,, dem. EmMete V M 1UZ W M W f M MchnuM. M 
WefenH Wenm.M dem. 20,Iahrm VM^18M Us 1M3 dl.ß,FOche VM/1 I M . 
S c k R M sich bis ausi 2- Mg. MMlth.veMWhM hat, aM,UM ^ , , d F ' M e H 
sv. möchtec dieA aUffallezid, erscheinen, M s h M M , bDMrke^ HM die MvyMe 
PergrWerungi dadurch entstanden., dW bei dM spsttern, HerMssuM eiM be^ d/r 
frühern nicht beachtete Schilf- und- SnWfMGe G; d̂ x WWe^ d^W.InM. M 
zugerechnet wMdW ist. Bon UUmianen w M nje, eWgs, HMd,̂ McheH( zu er-
warteN sein îH 

Diesem von Wasche geschriebenen̂  BtzyM hängtz U> ejn^n JigchwM an, tze/ 
also lautet: — J A gestatte mir, dg NächMgenW^ mchh W P VortsiMe M 
Sprache, gekommen ift> sondern- ich nur bei genauUA WnSD dez- Weg. dMWf 
geführt worden bin>, noch hinzuzufügen, ob tzem HWsHe dG ̂ . WhM! in. üizhe-

ge-langM, n i M , geHM e i M zu vezr.G^-
harende GegenMftung. zu genügen fei. Z A Nße Wi iz gestpM wiß iy 
der. Verfügung vom 24. Januar er. yltgenomMn., daß, ybgleD W HeHrag aH 
Erbzins-Eontr/zct bezeichnet, G, die GftzMg HO W M s Wch Ẑ  i^hchl :a . 'Wt f 
husen erb- und eigenthüuMch überlassen, ist, — ̂ yaHHMMUngides.H. L> P.^^-
das Mtzbare Eigenthum, gMennt vom Ohex-GigMhM auf hesWdeM FMo 
im Hyftothekenb^che eingetyigen, M r , Me M — obg^lM mir K 68^ Hi^ H 
des A. A U. nicht entgegen zu ftehM schMt, K?68 auH/We MziZMche M 
lassung M einem bestimmtM ZweM berührt̂  auch, ^ 12 choryuS ß 69ß° ftMve 
verschiedene Acten des getheWnUgenthums> naH deH s c h i ö B ^ h 

Hiernach fand Rähm's Behauptung, die voiy MWfstxM MgezWifM tpuM,.. ihre He? 
tigWg^ ^ - M Dies möchte, d,MN doch, zu bezweifeln/seH; d.iese,r, Ansicht d,er̂  OHanoMe-

Depütation tvidWspricht die, BMehMg, HD HassM in D M M ünZ der OMstoM, W es 'W 
sich führt, welche sich qn jedem Widerftand leifteMen. Ohjecte aM^em,' mWO ^hie^'an' ben 
^rautberg-Werder; der übrigens nach einer FchchettinhM 
von 2 Mg. 83,9 Ruth, hat, m i t M seit MM'um ^.k 9 M W . M M M M e f t G. 
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annimmt, daß Velthusen kein Erbzinsrecht erlangt hat, wie das A. L. R. es 
bestimmt, we i l ihm nur eine bestimmte Nutzung des Platzes erb- uud 
eigenthümlich überlassen ist. Jedenfalls, nach Ablösung und Aufhebung 
sonstiger Berechtigung der Stadt reducirt sich das ganze Recht derselben an diesen 

Platz nur auf — 1) Vorkaufsrecht, und 2) Recht zu i n h i b i r e n , daß der 
Besitzer den Hof anders als zum Aufsetzen von Holz benutze. Das 
erstere Recht ist an sich und nach bestehenden örtlichen Verhältnissen ziemlich 
werthlos, — d i e Übung des zweiten nützt jetzt der S t a d t nichts mehr, 
belästigt und beschränkt den :c. Rahm i n der Nutzung der Fläche der¬ 
gestalt, daß er f ü r dessen Aufhebung w o l eine namhafte Vergütung 
geben kann. Unbillig erscheint es nicht, eine solche in Anspruch zu nehmen, 
da jene Bestimmung des Hofes nicht so im Allgemeinen gefaßt, sondern im § 2 
zugesetzt ist, daß die Veräußerung nur erfolgt unter dem Beding, daß zu keiner 
Ze i t von diesen ^Plätzen ein anderer Gebrauch gemacht werden sol l . 
Zu solcher Bestimmung mochten auch die nach, obiger Entwickelung bestehenden Ver¬ 
hältnisse, und namentlich da der Magistrat, bei dem vorzugsweise wegen Englands 
Krieges mit seinen amerikanischen Colonien und mit Frankreich ums Jahr 1780 
ganz außerordentlichen Holzhandels Stettins wol ins Gedränge wegen seiner 
Verpflichtung, genügende Holzstapelplätze zu gewähren, kommen konnte, — die 
Veranlassung gewesen sein, indem es dem Magistrate sehr genehm war, den derzeit 
bedeutendsten' Holzhändler abzufinden, — ohne die Kosten für RetaMrung des, 
wie die Acten besagen, völlig devastirten Ulrichschen Hofes zu verwenden, und 
dort noch einen eignen Administrator anzustellen. Dieses dürfte auch nur die 
Veranlassung gewesen sein, weshalb der Magistrat die Höfe gegen eine so geringe 
Entschädigung überließ, statt solche, wenn der Velthusen selbige zur unbe¬ 
schrankten Nutzung erworben wo l len , und der Magistrat nicht der Zeit 
ein Nebenäquivalent in Erfüllung einer allgemeinen Verpflichtung gefunden hätte, — 
'ohne Zweifel solcher fixirt worden wäre. 

Nach Eingang des Berichts der Ökonomie-Deputation eröffnete der Magistrat 
dem :c. Rahm unterm 24. Ju l i 1852, daß seinem Antrage nach jetziger Lage 
der Sache und ohne eine etwa zu vereinbarende Abfindung nur in beschränktem 
Umfange Statt gegeben werden könne. Es wurde wiederholt, daß Magistrat 
nichts dagegen habe, wenn das Grundstück Nr. 12d dem Grundstücke Nr. 12a 
im Hypothekenbuche zugeschrieben werde, er würde sich aber ausdrücklich dagegen 
verwahren müssen, daß das Grundstück Nr. 12d als Eigenthum zugeschrieben 
werde. Denn wenn gleich in dem ursprünglichen Contracte das Rechtsverhältniß 
ein erbzinsliches genannt sei, so sei es doch materiell im Sinne des A. L. R. 
kein solches, vielmehr sei dem Besitzer, bezw. dessen Vorfahren, nur ein einge¬ 
schränktes Nutzungsrecht wie dessen der ß 192, I., 21, A. L. R „ erwähnt, ver¬ 
liehen. Außerdem würden selbstredend die jetzt auf dem Grundstück haftenden 
Lasten mit übertragen werden müssen. Magistrat erneuerte auch seine frühere 
Zusicherung, daß cr gegen die Zuschreibung des Krautbergs nichts zu erinnern 
finde, dabei müsse er sich aber seine Gerechtsame auf eine etwaige Vergrößerung 
dieses Werders referviren, so wie auch das Vorkaufsrecht vorbehalten. Außerdem 
verstehe es sich von selbst, daß durch die Zuschreibung die prioritätischen Rechte 
der Realglaübiger nicht berührt werden dürften und Magistrat sich einen des 
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fälMgen Vorbehalt Machen Müsse. Wate:c. M h m damit einverstanden, OH ihm 
die beanträgteii Wnsense in der vorstehenden Art MHW würden, stz fei MügWat 
bereit dazu, lind sehe feiner ftrnern ErkläWng hierNber mtgegen,, 
s ^ ^ W e M des SWtcheldes ßatte sich der Magistrat mit den in dem DMchte 
der ÖkonoMV-OsMatWn eAMMten Gründen einverftandm erklärt, nach wslchen 
das qu. SMttegeld als tzike öffentliche, gegenwärtig gesetzlich nicht mehr zulässige, 
Abgabe W bMachtch sei. 

Ech Mtt Schlüsse des Jahrs, am 27. Dec. 1852, MbKahm jeine ErktäMW 
ab> in welcher er, Mch elner KritMrung und Beleuchtung der MagUrnts-Änstchten 
und Nedenkeh die Summe von M M i r . Mter dw BedingMg sffstirte, daß alle 

welche nach der Ansicht des Magistrats noch 
auf A n DMndMGn hafteten, aufgetzöbsn würden, und GeiMs des MagistMts 
aneMnnt werdê  daß die OrüMstWe volles ükd freM Wgenthum, und kedigRch 
nur den üllgemeinen aesetzltchett BestimWkgen überMnfHränkungen des Eißen-
thums unterworfen Den. Es handele sich, — 'so schloß ic< Mhm, M l micht 
ganz ohne Unrecht, feine Vorstellung, - ^ bei dieser Frage in der M a t fast nur 
um leere WMe, öhnê  daß M M für den einen oder ändern A M l ein realer 
Vvrthml ober NkchttM verbünden fei. Er glaube daher durch sein AnerbMen 
in der Thai gettügM bewiesen zu haben, daß von/Seiten der Besitzer die Pänd 
geboten werde, um jenen Nutzlosen Wtreit M 

Auf Borttag des 'Syndikus O M wurde im Mägistrats-Eollegiüm am 9. NäH 
1853 F o l M M beschwfsen: ' 

1. Der Magistrat kann von den AusfützWNgek des ic. Rahm in det Vor¬ 
stellung vom 27. DecemVer 1852 keine Veranlassung MnehmeNs von seiner An¬ 
sicht über die Qualität des Mundstücks Nr. 12d abzugehen. Die OMte, daß 
gegen Zahlung von 50 Thlr. die Stadt auf alle ihr auf das GründsOO 
Nr. 12d und den Kräutberg zustehende GerechtfaMe verzichte, erscheint nicht 
annehmbar. , 

2. Nxhßä. der Consens> daß die Gründstücke Rr. 12a und 12b, so wie der 
Krautberg in feinem gegenwärtigen Umfange, auf Ein Folium des Hyfto-
thekenbuchs übertragen werde. Wiefer Consens ist jedoch vom Magistrat aus¬ 
drücklich in seiner Eigenschaft als Ortsobrigkei t und unter dem ausdrücklichen 
Vorbehalt, daß diese Einwilligung unbeschadet der Rechte Dritter, und insbesondere 
der Stadt Stettin wegen sämmtlicher ihr auf das Grundstück Nr. 12d und den 
sog. KrautberH zustehenden Gerechtsame ertheilt worden. 

3. Vxpßä. das von dem Kausmann Rahm beantragte Attest wegen erfolgter 
Ablösung des Canons und Laüdemiüms unter Einwilligung in die Löschung dieser 
Lasten. ^ 

4. I'i-aiigN. dem Kaufmann Rahm die Dokumente zu 2 und 3 unter Ein¬ 
ziehung der Stempelkosten und unter Benachrichtigung, daß der Magistrat auf 
den angebotenen Vergleich gegen Zahlung von 50 Thlr. allen Gerechtsamen auf 
das Owndstück Nr. 12d und den Kraütberg zu entsagen, nicht eingehen könne, 
daß jedoch eine weitere Ermittelungen darüber veranlaßt seien, welchen Werth hie 
Aufgabe der fragt. Berechtigungen für die Stadt habe. 

5. Nach Erledigung der Verfügungen je 1^-4 Origiu. an die Ökonomie-
Deputation zur Prüfung und gutachtlichen Äußerung, welchen Werth die dsr 
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Stadt auf das Grundstück Nr. 12b und den Krautberg Mch zustehenden Be¬ 
rechtigungen, mit Ausnahme des Vorkaufsrechts > nctch Gelo,e geschätzt, für die 
Stadt haben könne. » 

Die Ökonomie-Deputation (Masche's Handschrift) äußerte sich untermal , März 
1853: — Es müsse anerkannt werden, daß die Beibehaltung des Bedmgs — 
den Platz zu nichts Anderm als zum Holzhof zu benutzen — für die M M gar 
keinen Nutzen habe, vielmehr die Bebauung 
von derselben, einigen Vortheil für die Stadtkaffe. haben würde; andrer Seits 
aber^ — wenn auch bei den bestehenden 
bauung und durch diese eine größere Nutzung des Platzes jetzt nicht i n . Aussicht 
steht — daß jedenfalls die Aufhebung der Bedingung von großem Interesse für 
den :c. Rahm ist. Aus diesen Gründen stimmt die O. D.,, obgleich sie sich nächt 
besonders competent unh befähigt hält, ein fachverständiges Gutachten über den 
Werth dieses, Rechts der Stadt, oder vielmehr der Belastung des Besitzers abzu¬ 
geben, für eine Ablösungssumme von 1000 Thlr. Mehrere Mitglieder der O. D. 
gelangten zur Höhe dieser Forderung durch die Ansicht, daß bei fortdauerndem 
Vorkaufsrechte, dessen Werth durch die Ablösung sehr geschmälert werden würde, 
indem nach der Ablösung das Grundstück, zumal bei veränderten fortisicatorischen 
Beziehungen, einen bedeutend höhern Werth, als beim Bestehen dieser BeWung 
haben, also ein beabsichtigter Verkauf der Stadt theüer zu stehen kommen würde, 
wohingegen bei Fortdauer der Belastung vorweg die Ausübung des Vorkaufs¬ 
rechts angemessen erscheinen möchte, indem die Stadt durch, nach solcher 
Ausübung, erfolgende Aufhebung der Belastung, eines sichern Gewinns gewiß 
fein dürfte. ^ , ^ 

I n Verfolg des vorstehenden gutachtlichen Berichts faßte das Magistrats-
Eollegium in seiner Sitzung vom 23. März 1853 den Beschluß: — 1) Es für 
zweifellos zu erachten, daß durch Aufhebung der Beschränkung, nach welcher das 
Grundstück qu. nur als Holzplatz benutzt werden dürfe, der Werth desselben be¬ 
deutend erhöht werde, weil alsdann die Möglichkeit gegeben sei, es als Baustelle 
zu verwerthen. M i t Rücksicht darauf, daß der Werth einer Baustelle zu ver¬ 
schiedenen Zeiten sehr verschieden sein kann, nach diesem Werthe sich aber die 
Höhe des Ablösungskapitals für die Aufhebung der Beschränkung bestimmen muß, 
so wie mit Rücksicht auf das der Stadt zustehende Vorkaufsrecht und dessen 
Folgen erachtet es das Kollegium zur Zeit nicht für angemessen, auf die Auf¬ 
hebung der erwähnten Beschränkung und Ablösung des Vorkaufsrechts einzugehen. 
So wie — 2) dem ^c. Rahm, unter Bezugnahme auf die vorläufige Benach¬ 
richtigung vom 9. l . M . von dem Beschlüsse zu 1 Kenntniß zu geben, demselben 
jedoch für den Fal l , daß er mit der Bebauung des Grundstücks, oder eines Theils 
desselben wirklich vorzugehen beabsichtige, überlassend, unter Ginreichung der Bau¬ 
zeichnung die Genehmigung des Magistrats zu dem Bau nachzusuchen. , 

Dies geschah nicht, dagegen hatten die Rahmschen Erben die ihnen unterm 
9. März 1853 zugefertigten Consense behufs Berichtigung des Hypothekenbuchs 
beim Königl. Kreisgerichte eingereicht, was diese Behörde veranlagte, den Magi¬ 
strat mittelst Anschreibet vom 12. Januar 1854 zu ersuchen, sich zu äußern, 
ob und welche Über-, bezw. Eintragungen, bezüglich des Grundstücks Nr. I M 
und des Kraütbergs in Rubrica I I . des neuen Foliums für die Stadt Stettin 
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verlangt, Und infofern auf solche verzichtet werde, den betreffenden Verzicht 
in urkundlicher Form auszufertigen. Magistrat erwiderte hierauf am 25. Februar 
1854,. daß — a) in Absicht auf das Grundstück 52b annoch 1) das Rechj, 
daß der Platz nur zum Holzhof benutzt werden dürfe, und 2) das Vorkaufsrecht, 
welches als ein contractlich bedungenes durch das Gesetz vom 2. März 1850 
nicht aufgehoben sei, fortwährend bestehe, und daher beide Gerechtsame auf das 
neue Folium von Nr. 12 für die Stadt Stettin zu übertragen seien, was in 
Ansehung — b) des.Krautbergs wegen des Vorkaufsrechts und wegen der Be¬ 
stimmung, daß die Überlassung dieses Grunstücks nur in dem Umfange von 2 
M g . 88 Ruth, geschehen sei, und der Stadt Stettin ausdrücklich alle Eigenthums-
rechte vorbehalten seien auf eine Vergrößerung des Krautbergs, welche sich durch 
Anwuchs oder aus welcher Veranlassung sonst ereignet, zu veranlassen sei. 

Lange vor der Zeit, in welcher die Verhandlungen schwebten, von denen im 
Vorstehenden berichtet wurde, war von den Rahmschen Grundstück 12b eine 
Parcele von 50,^ Q. Ruth., und von dem Krautberg eine Parcele von 44,^ Q. Ruth, 
an das Directormm der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft verkauft worden, 
behufs Verwendung des Grunb und Bodens zur Anlage der Stettin-Stargarder 
Zweigbahn. Dieser Verkauf hatte bereits im Jahre 1844 Statt gefunden und 
die Übergabe der beiden Parcelen an die Käuferin war am 30. November 1844, 
so wie die Zahlung des Kaufgeldes am 19. Februar 1845 erfolgt. Er betrug 
für beide Parcelen, also für etwas mehr als '/z Mg. , dieBumme von 9913 Thlr. 
4 Sgr., was 104 Thlr. für die Q. Ruthe ausmacht, ein recht anfehnlicher Preis, 
wenn in Erwägung genommen wird, daß der Holzhof Nr. 12b von der Bahn¬ 
linie nicht durchschnitten, sondern für diese nur ein Stück vom Hofe abgeschnitten 
worden ist. Der Vertrag über dieses Kaufgeschäft ist erst 9 Jahre nachdem es 
perfect geworden, nämlich am 20. September 1854 zwischen den Geschwistern 
Rahm einer, und dem Special-Director der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft 
Zencke anderer Seits abgeschlossen worden, in Folge dessen das Directorium be¬ 
sagter Gesellschaft unterm 20. December 1854 beim Magistrate die pfandfreie 
Abschreibung der mehrfach genannten zwei Parcelen von dem Hauptgrundstücke 
beantragte. Die gewünschte Exnexuations-Erklärung ist vom Magistrate mit den 
Worten: „Wir willigen hiermit darin, daß diese Parcelen hypothekenfrei und 
ohne weitere Mitverhaftung für die im Hypothekenbuche Rubr. I I , Nr. 1 und 2 
für die hiesige Stadt eingetragenen Reservate von dem Hauptgute abgeschrieben 
werden" am 16. Ju l i 1855 urkundlich ausgefertigt worden. 

I m Jahre 1857 wurde der nunmehrige Commerzienrath Johann Heinrich 
Emil Rahm von der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft aufgefordert, der¬ 
selben zur Beschaffnung eines Durchgangs unter der Eisenbahnbrücke 108 Q,-Fuß 
von dem ihm und seinen Geschwistern gehörigen Holzhofe N r . 12 a und d zu 
überlassen. Die Stockungen im Verkehr zwischen der Oberwiek und der Stadt 
während des Haltens der Eisenbahnzüge auf dem Straßenübergange hatten zu 
so häufigen Beschwerden Anlaß gegeben, daß, in Folge einer frühern Weigerung 
von Rahm's Seite, die kleine Parcele der Eisenbahn-Gesellschaft zu dem ge¬ 
dachten Zwecke abzutreten, diese von der Königl. Regierung das Expropriations¬ 
recht in dieser Angelegenheit erworben hatte, und da unter solchen Umständen 
jede fernere Weigerung nutzlos gewesen sein würde, so erklärte sich :c. Rahm 
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nünntehr bereit, im Wege der freiwilligen Vereinbarung die qu. 108 Q.-Fuß 
der Eisenbahn-Gesellschaft zu dem gedachten und seitdem bereits ausgeführten 
Zwecke zu überweisen. Der betreffende Vertrag ist am 25. Juni 1857 geschlossen 
worden. Der Verkäufer hat darin die Verpflichtung übernommen, der Käuferin 
die Exnexuations-Erklärung des Magistrats hinsichtlich der Rubr. I I des Hypo¬ 
thekenbuchs für die Stadt Stettin eingetragenen« onsra pOrpstua zu beschaffen. 
Auf :c. Rahm's Antrag vom 19. Januar 1858 ist diese Erklärung unterm 
27. Januar 1858 urkundlich ausgefertigt worden. 

Unterm 16. Mai 1865 und wiederholt am 23. Januar 1866 trug Com-
merzienrath Rahm beim Magistrate auf Löschung der, auf dem Grundstücke 
Nr. 12d haftenden Dispositions-Beschränkungen — „der Platz darf nur als 
Holzhof benutzt werden", und „Vorkaufsrecht des Magistrats" —, so wie auf 
Regulirung der Gränze zwischen 12a und 12d, die im Laufe der Zeit vollständig 
verwischt worden, an. Auf beide Eingaben wurde :c. Rahm abschtäglich be-
fchieden, und auf das Magistrats-Schreiben vom 23. März 1853 verwiesen. Die 
Feststellung der Gränze sei auch dem Magistrate erwünscht) doch könne er dazu 
nicht die Hand bieten, da sich das hierzu erforderliche Material an Situations¬ 
plänen Nicht im Rathhaüslichen Archive befinde. Möglich, daß eine geeignete 
Zeichnung bei den Hypotheken-Acten aus dem Jahre 1821 vorhanden sei. (Ver¬ 
fügungen vom 20. Juni 1865 und vom 27. Januar 1866.) 

Am 13. Mai 1870 schloffen die gemeinschaftlichen Eigenthümer des auf 
der Oberwiek Nr. 12 a und Nr. 12 d belogenen Grundstücks, nebst Pertinenz 
Krautberg, nämlich der Rittergutsbesitzer Bernhard Friedrich Rahm, auf Woynowo, 
bei Vromberg, der geheime Eommerzienrath Johann Heinrich Emil Rahm, und der 
Iustizrath Eduard August Pitzschky, als Testaments-Executor des Kaufmanns Wilhelm 
Alexander Franz Rahm, einen Vertrag kraft dessen der erste und dritte der ge¬ 
nannten Contrahenten die ihnen gehörigen Antheile an den bezeichneten Grund¬ 
stücken dem zweiten Contrahenten, geheimen Commerzienrath Johann Heinrich 
Emil Rahm, zum alleinigen Eigenthum überlassen haben, so daß derselbe nun¬ 
mehr einziger Eigenthühmer des genannten Grundstücks geworden ist G 1). — 
p. a. Die Contrahenten willigen darin und beantragen, daß der Besitztitel des 
Grundstücks auf den Namen des geheimen Commerzienrattzs Rahm berichtigt 
wird G 2). — p. 3,. Veräußerungen des Grundstücks ganz oder theilweise 
können nur mit Zustimmung des Gutsbesitzers Rahm und des Iustizraths 
Pitzschky vorgenommen werden. — p. a. Die Bestimmung aä 2 gilt jedoch 
nur unter den Contrahenten, so daß Dritten gegenüber der geheime Commerzien¬ 
rath Rahm allein zu Veräußerungen legitimirt ist. Behufs der Stempelberech¬ 
nung wird der Werth dieser Gegenleistungen auf 9000 Thlr angegeben. G 3.) ^ -
Der Besitztitel ist unterm 23. Juni 1870 berichtigt worden. 

Um dieselbe Zeit, in welcher das vorstehend erwähnte Abkommen zwischen 
den Geschwistern Rahm abgeschlossen wurde, war der von dem Directorium der 
Eisenbahn-Gesellschaft, nach Anlage des Güterbahnhofes auf dem .rechten Ufer 
der Oder, in Aussicht und in Bau genommenen anderweitigen Oder-Übergang des 
Bahn-Tractus vollendet worden und dem Betrieb übergeben. Damit ging die 
vorige Brücke zur Bahnlinie nach Stargard über den Rahmschen Holzhof und den 
Krautberg-Werder als überstüssig ein, und das dazu von der Eisenbahn-Gesellschaft 
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erwHchensMerrainwurde mtbehMch. DiesesTex-rain, bestcheMaM deFdrei P W M n : 
1) vom Hohhoft 1 2 d - 50,8 Q.-RuGn« 2) von. demsOen ^ I M L M ß , 
3) von der Insel Krautberg -̂  44,3 O,.-Ruthen, kehrte zuffttgs emes zwischen 
dem Directormm und dem geheimen Commerzienrath Kahm getroffenen Vergleichs 
in den Besitz des Letztern zurüch was auf Grund der Auflassungs?GrklärUW des 
Kreisrichters Otto Winkler, als. BevollMchtigter der Berlin-<Ziettiner Eisenbahn-
Gesellschaft» vom 15. September 1873 im Grundbuche eingetragen wötden ist, 

Abermals unterm 23. Ma i 1871 trat der, nunmehr alleinige: Eigenchümer 
des Grundstücks Nr. 12b mit dem Antrage vor den Magistrat,, die aus dem 
Erbzinsvertrage vom 1 I . > M a i 1780 mtspringende Beschränkung«:' «Wr Platz, 
darf zu jeder Zeit nur als ein Holzhof benutzt werden", —- doch nun endlich 
fallen,.zu, lassen und, mitl Löschung dieses M W einverstanden'zu few> i M m , er 
feine Überzeugung dahin aussprach, daß Dasjenige, M s 
im Interesse, ber Stadt gewesen heüt zu Tage 
HWnissen für Uefelbe gar keinen Werth mehr haben könne. He« Magistrat M M 
jedoch nicht dieser Meinung. Er erklärte dem MtMgsteller in dem GeWeihe 
vom 10. Ju l i 1871 seine Bereitwilligkeit^ den ww Besitzer des OrunhstüK-
lästigen Vermerk fallen zu lassen und 
ordneten zu? befürworten^ jedoch m r gegen ein zu gewätzrendO AcWihalmt. 
Als solches bezeichnete er die von der Eisenbahn-Gesellschaft MückAeIaufte Har-
cele des Hotzhofes Nr. 12h von 50,8 Q.-Ruthen Flächeninhalt.. Es wurde 
nämlich diese Fläche,, mit Einschluß des daranstoßenden öffentlichen Wassergungs, 
als Labe? und Löschstelle i n Aussicht genommen/an der es in her"Ober? 
Wiek̂  und, für die Vorstadt Pommernsdorfer Anlage gänzlich fehlt, und die hohe 
maffiM KiHmauer vor dem Personen-Bahnhofe für den klewern Verkehr HHchft 
Ungünstig eingerichtet ist und so hoch liegt, daß alle,Waaren nuriper Krahn ans 
Bohlwerk und zu Schiffe gebracht wexden können. Diesen GesichOWnkt fest¬ 
haltend, wurde auf eine erneuerte Vorstellung des ic. Rahm voyt 8. August 1871 
— worin er auszuführM suchte, daß das von ihm verlangte - Rauivalent für die 
Löschung des Onus mit dieser doch wol kaum in Verhältniß stehe, da ihm be-, 
reits 6000 Thlr. für die vom Magistrat beanspruchte Fläche, die 7423 Q.-Fuß. 
groß, sei> geboten worden, er sie aber jeder Zeit zum Preise von, 1 Thlr. pro, 
Q,.-FuH realisiren könne, oaher die Bewilligung feines Antrages nicht durch, eü», 
so bedeutendes Zugeftändniß zu erkaufen, er indeß geneigt fei, das auf dem 
tzolzhofe Nr. 12d haftende Onus mit einer mäßigen GeldentschädigMg abzu¬ 
lösen,̂  -^ in der Magistrats-Sitzung vom 18. October 1871 der Beschluß ge¬ 
faßt den -Mtsitzenden, der Ökonomie-Deputation, Stadtrath Hempel, zur com-
missarischen Verhandlung mit dem geheimen Eommerzienrath Rahm darüber zu 
beauftragen, unter welchen Bedingungen er gewillt fti^ die mchrerwHhftte, von 
der,̂  Eisenbahn-Gesellschaft zurückgekaufte, 50,8 Q.-Ruth. oder 731,5,2 Q.-Fuß 
große, Parcele der Stadt zu überlassen. Hiervon ^ durch bc., Hempel unterm 
23. October 1871 in Kenntmß gesetzt, gab :c. Rahm 5 Tage darauf seiW Er¬ 
klärung dahin ab, „daß er sich, mit Rücksicht auf die jetzt mehr wie je in Aus¬ 
sicht stehende Erlaubniß zur freien Bebauung dieses Grundstücks ^als Folge der 
erwarteten Entfeftigung der Stadt Stettins augenblicklich nur ungern auf 
Verhandlungen den Verkauf desselben betreffend, einlassen möchte, 
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da es auf der Hand liege, daß in dew. erwähnten Falle ein solches an der Oder 
Velegene Grundstück einen hohen Merth bekommen müsse. Da es ihm 
aber bekanntlich anderer Seits darum zu thun sei, den noch auf dem Holzhose Nr. 12d 
eingetragenen Vermerk: „wonach dieser Platz nur als Holzhof benutzt werden darf", 
gelöscht zu sehen, so wolle er unter dieser Bedingung d i r S tad t den in 
Rede stehenden Platz zu 1 Th l r . pro Q.-Fuß zum freien Eigenthum 
überlassen." Er fügte hinzu, daß die Größe des Platzes, mit Hinzurechnung 
der 2ten Parcele von 108 Q.-Fuß; im Ganzen 7423 Q.-Fuß betrage. Hiernach 
beattspWchte :c. Rahm das Beneficium der Löschung des Onus ohne alle Degen¬ 
leistung, und glaubte der Stadt noch einen besonderen Gefallen zu thun, wenn 
er den mehrgenannten Platz zum Preise von 7400 Thlr. abtrat. Auf diese Er¬ 
klärung erhielt er unterm 25. November 1871 den Bescheid, „daß nach noch¬ 
maliger eingehender Erörterung der Angelegenheit Magistrat sich nicht in der 
Lage befinde, in die Löschung des auf seinem Grundstück Oberwiek Nr. 12d 
eingetragenen BermerkZ zu willigen, und ebenso von einem Ankaufe eines Theils 
feines Grundstücks Abstand nehme." 

Mi t diesem Ultimatum, fei es ein endgültiges oder ein einstweiliges, bis auf 
Weiteres, schließelt wir die 100jährige Geschichte einer einzelnen Oberwiekschen 
Besitzung, welcher, man muß es mit dem Eigenthümer,̂  geheimer Commerzienrath 
E. H. Emil Rahm, anerkennen, ihrer Lage und Größe nach (2 Mg. 66,9 Ruth.) 
unter den obwaltenden Verhältnissen, seitdem die Festung Stettin gefallen ist, 
ein bedeutender WMh nicht abgesprochen werden kann. Entflhieden tritt dieser 
Werth aber erst ein wenn der Hsf Nr. 12b von der lästigen Fessel befreit ist,, 
die der Magistrat im Interesse der Madt mit einer gewissen Zähigkeit festhalten 
zu müssen vermeint, gewiß nicht M t Unrecht.. Durch Freimachung feines Grund¬ 
stücks gewinnt :c. Rahm ein sehr reichliches Äquivalent, für die vom Magistrat 
ursprünglich verlangte unentgeldliche Abtretung der mehrgenannten Fläche von 
50,8 Q.-Rüth., da die Restfläche des Hofes Nr. 12d von 145>2 Q.-RuH. 
ifreies» Bauterrain w i rd , welches mindestens 2 Thlr. pro Q.-Fuß werth w i r d , 
Wahrend dieselbe jetzt, 1874, als Holzhofsstäche, ohne Bauberechtigung, zu 
höchstens einem Nutzungswerth von 3 Thlr. pro Q.-Ruthe und Iahr> oder 
zu 60 Thlr. Kapitalwerth pro Ruthe, d. i.: 60 :144 ^ ^ ^ ^ 12 Egr. 6 Pf. pro 
Q.-Füß angenommen werden kann. Kann der Besitzer des Holzhofes Nr. 12d die 
Restfläche desselben - 145,2 Q.-Ruth. ^ 20.908,8 Q.-Fuß zum Preise von 2 Thlr. 
pro Q.-Fuß als Baustelle verkaufen, was bei der günstigen Lage des Grund¬ 
stücks, auf dem unmittelbar am Strome Speicher-Magazine ic. aufgeführt werden 
können, so löst er einen Kaufpreis von beinahe 42.000 Thlr., erzielt also einen 
Gewinn, gegen den gehalten die unentgeldliche Abtretung des qu. Platzes an die 
Stadt nicht als ein zu großes Opfer bezeichnet werden kann. 

Diese Monographie zeigt uns die Wandlungen, die ein einziges Grundstück 
der Oberwiek, das über auch in seinen früheren Zuständen eines der interessantesten 
dieser Vorstadt ist, im Laufe eines Jahrhunderts durchgemacht hat. Sie lehrt 
uns aber auch die in verschiedenen Perioden vorgekommenen Streitigkeiten über 
das Mein und Dem am Grund und Boden, und die dadurch hervorgerufenen 
verschiedenen Nechtsanschauungen, kennen, und enthält somit ein, vielleicht dankens-
werthes Bild zur Sittengeschichte der Zeit, 
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wegen Vererbpachtung der ehemaligen Ulrichschen Holzhöfe auf der 
Oberwiek. Tit. XI I . Furisdictions-Sachen. Nr. 164e. Vol. I , 1777—1850; 
Vol. I I , 1852—1873. — ^.ota Ourias. Vol. I I , wegen Bebauung der Stellen in 
der Oberwiek und Tornay und der davon verlangten Bau Freyheits Jahre und 
davon zu erlegenden Recognition, item von denen daselbst befindlichen Wafser-
gängen. 1783—1809. (Das Vol. I ä« 1674 fehlt im Archiv.)^ 

Weitere Nachrichten über Veränderungen, welche, in Folge der Anlage der 
Berlin-Stettiner Eisenbahn, in der Oberwiek vorgekommen, insonderheit durch 
die Erbauung des Personen-Bahnhofes, wird für die Geschichte dieses wichtigsten, 
die Wohlfahrt der Stadt Stettin in eminentester Weise geförderten Unternehmens 
vorbehalten. 

Zas Stadtfeld Hurnei. 
M i t Barnim I., von 1222 bis 1278, bricht eine Zeit an, deren Einwir¬ 

kung auf hen Oang der Dinge nicht allein für unsere Stadt, sondern auch für 
das gesammte Land am Meere von der entschiedensten Wichtigkeit gewesen. Die 
dankbare Nachwelt hat ihn mit dem Beinamen des Guten geehrt*). Aus.vollem 
Herzen muß man in das Lob einstimmen, das ihm der Minnesinger''Meister 
Rumeland in der Klage über seinen Tod spendet: „dem edlen Fürsten Barnam 
von Stetin, der so großer Tugenden pstog, daß Ehre in seinem Herzen bis an 
sein Ende lag, dem in seinem Alter greise Haare mit Ehren wuchsen, dem alle 
Gehrender bezeugen, daß sie nie einen milder süßen Fürsten sahen" **). Drei 
Richtungen sind hervorzuheben, in, denen Barnim's Thätigkeit während einer 
Regierungs-Zeit von mehr als einem halben Jahrhundert Epoche macht: Be¬ 
festigung des Christenthums durch Stiftung von Kirchen und Klöstern und durch 
Vergabungen an sie — (an letzteren freilich auf Unkosten seines Vermögens und 
dadurch herbeigeführte Schädigung der politischen Stellung, was seine Nach¬ 
kommen schwer empfunden haben), überwiegende Förderung des Deütschthumß, 
und, was damit zusammenhangt, EntWickelung eines freien Städtewesens durch 
Germanisirung. Die Absicht, auch unser Stettin zur Deutschen Stadt mit 
Deutschen Freiheiten zu erheben, kündigte er in der Urkunde vom Jahre 1237 
an, deren Inhalt bereits oben erörtert worden is t*^) . 

Sechs Jahre nachher führte Herzog Barnim Das aus, was er bei sich fest 
beschlossen hatte. Am 3. Apr i l 1243 erhob oder machte er Stettin zur Deutschen 
Stadt. Er verlieh ihr an diesem Tage das Magdeburgsche Recht und bestätigte 
ihr den Besitz von 130 Hufen Landes, davon 100 Hufen einer Abgabe an ihn 
zum Betrage von ^ Vierdung für jede Hufe unterworfen und 30 Hufen zur 
Weide bestimmt sein sollten. 

Die von ihm ausgestellte Original-Urkunde ist nicht mehr vorhanden. Der 
Verlust wird indessen genügend ersetzt durch eine im Rathhaüslicheu Archiv auf¬ 
bewahrte beglaubigte Abschrift, in der diplomatischen Sprache Transsumt ge-

*) Friedeborn, I, das ander Theil der Fürstlichen Pomrischen Stamlinij. — **) v. d. 
Hagens Minnesinger, 111,55. Den Ausdruck „Gehrenden" erklärt der Verf. durch „arme 
fahrende Singer und Sager". — * " ) Dieser Urkunde gedenkt auch Klemvin, im Urkunden¬ 
buch I, 261, 262, 
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nannt, welche ein halbes Jahrhundert später sein Sohn Herzog Bogislaw IV. 
in seinem und seiner Brüder Barnim I I . und Otto I . Namen unterm 4. August 
1293 ausferügen ließ. Der Verleihungs- und dieser in einem Doppel-Exemplar 
vorhandene Bestätigungsbrief sind beide in Stettin gegeben. Die Worte der 
Urkunde sind diese:*) 

lliue 68t Huoä notmn 6886 vo1u,mu8: Huoä U08 tüivitati no8tr3,6 8t6tin, 
euin Mri8äieti0Q6in gu6 in UgA^bulF ^^ .̂ ^^ o6lltnin maii808, ita 

ä6 <iuo1id6t Mau80 8o1v3,tur äimiHius tsrto arg6Nti 6t aäj6eimu8 
XXX maQ808 aä ̂ a8cua. 6tc 6tc. 6te. 

Außer dem Transsumt, dessen Doppel-Ausfertigung in wohl erhaltenem 
Originale mit daran Hangendem Herzogl. Insiegel aus geläuterten Wachs, so 
wie in Friedeborns Abschrift vorhanden ist, besitzt das Raths-Archiv eine Ab¬ 
schrift in einem Coviarium, das noch älter ist, als das Friedebornsche, das, 
27 Pergamentblätter enthaltend, auf einem Lederumschlage den Titel „Covial-
buch der Stadt Stettin Privilegien" führt, keine Iahrzahl hat, aber, seiner Hand¬ 
schrift nach, bis auf ein Paar Einschiebsel aus späterer Zeit, aus der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts stammt. Die zum Theil eigenthümliche Einrichtung 
dieses Copialbuchs besteht darin, daß auf die Abschriften der Original-Urkunden 
und ihrer allmäligen Bestätigungen eine Übersetzung in niederdeutscher Sprache 
folgt, wenn die Urschrift nicht selbst Deutsch, oder bereits eine Deutsche Be¬ 
stätigung erfolgt ist. Die Copie des lateinischen Originals lautet also: 

Hiue 68t HUdd uotum 6886 V0iumu8 yuoä 208 oivitati U08tr6 8t6tiu 
euui 1uli8äictiou6M gu6 iu Na^edurFd 68t 6t e6ntum man808 aä 

6tc. 
Die Copie ist, wie man sieht, unvollständig: Der Abschreiber hat die Worte 

von dem einen MÄU808 bis zu dem zweiten ausgelassen, ein Fall , der einem 
unaufmerksamen Schreiber, besonders dann begegnen kann, wenn er an der Sache, 
die er abschreiben soll, kein Interesse nimmt, und darum sein Geschreibsel, wenn 
es fertigest nicht mit der Vorlage zu vergleichen, sich die Mühe gibt. Die 
deutsche Übersetzung des Vereignungs-, bezw. Verleihungsbriefs dagegen ist in 
der betreffenden Stelle vollständig; sie lautet wie folgt:**) 

„Hirumme willen wie weihende Wesen dath Hebben gegeuen vnser Stad 
„Stettin döth suluelte recht offte Iurisoictien de tho magdeburch ys vnde hun-
„derth honen Landes so dath vnnß von ener Iewelken houen scholl betaleth 
„werden eyn halff verdingk fuluers vnde Hebben ock dar tho gelecht drottich 
houen tho der weide". 

Diese 130 Hufen bildeten das Stettinsche Stadtfeld, nicht ech seit Ein¬ 
wanderung der Deutschen, sondern von Altersher, denn die Slawen an der Audra 
und in der ganzen Pomorskaja Semtja, dem Land am Meere, waren betriebsame, 

*) Abschrift in Friedeborn's rothem Copialbuche vom 18. Mai 1602, Fol. 1 mit den 
Confirmlltionen der nachfolgenden Fürsten von 1309, 1373, 14??, ebenda Fol. 2—4, 142. 
Gedruckt in Hasfelbach's Iubelschrift „Zur 690jährigen Feier der Bewidmüng Stettins mit 
Mllgdeburgischem Rechte und anderen Freiheiten einer deutschen Stadt durch Herzog Barnim I., 
am 3. April 1243". Bali. Studien, IX, 2, 127—164. Hasselbach-Kosegartens 0oä. äipi. 
Nr. 225. Gust. Kratz, die Städte Pommerns, S. 380, 381. Klempin's Urkundenbuch I, 329. 

**) Hasselbach's Iubelschrift, a. a. O. S. 157—159. 
Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 80 
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M 
tungl eiW'GtztrWks, wszw d'ie DWfWi MOgHMe g D W W uW 
desseit MsteMig sie seit käMMMeM'chiyMnMeKl gvMMAse! W 

Tage, nach? so' ttieM-IHHünVerNnj nichk veMünM; die mWeAdek hoMers<M 
Landstädte haben noch ihre „stohMrten^, M W f f M e A W FohMaM" W 
das LieblmMGewächs' der s t W M BswoDier unfeM M d k iiis GMchtniß 
zurück> wie M i W Den angeWrW w ^ 

Wie Hufen, ßeteii BeM der Stadt/ StetM vW SeHM WmiW I. 
tigt wurbö, charsn HakenMen, also' geiiannt, weil der Wer, W- dM 
psiug, d M altM^BMiDen MeWerHch^ GkaW^ b H M W D D ^ uH 
VW der W ö D daß er j äMH M e inMGDMnHfN 

StMdeistj daher W e F e l M H i M g Worten geHnnt' worW D mW 

Maaß. DMnaO begriff _^ 
^)ie SMiner MaoMr, ^ ft! wW D dG L a M W r K H M f l i M sein 

foM^ I M . W ^ I M ) Mg^ünd M HiüMHnW^ M M HMnh W W -
ten, steuerfreien Hufen, 195Y Mg. Pommersch. Maaß. . : 

Nach den ick Fahre l M , auf M n d dek M M M OeWts-Örbnung 
von 1816, ermittelten FeWMngeii M WW N.Mth- PMck ^ Mtz M 
RuM PreMschen W a a M ^ ) 

Auf M u ß M s WVmaaß zurüWführt, enthieff W G e M W StaM 
feldmark zu Barnims I. Z G um die Mitte des 13. IchrßünbeM: 

An steüerpflichiigen Liegenschaften . . ., . . Nch. MW. 10s RuH, 
An steuerfreien, zur Weide bestimmten Grund¬ 

stücken . . . . . . . . . . . . -, 1 .MM. . , , , - , , 
Hn Ganzen . . , . . . M g . W)3. 29 N W 

Diese Z M d'es Mcßeiiintzalts der WttinHen StadtW M oerjeingN 
Zahl zu vergleichen, wAHe aus dem Vermessungen unserer Z U hchvoxgegNM 

daher es wol am angemessensten Hin Urd> auf 
einen derartigen Vergleich zu verzichten. Doch sei angemerkt, daß. im 16. ^ 
t)undert. das Grundgebiet der Stettinschen Stadtflur um. einige Hufen vermin¬ 
dert worden zu sein scheint, und zwar zu Gunsten der Feldmark des, der Stadt 
Stettin im Jahre 1277 durch Herzog Barnim I. p6r äouatiouig tiwwm ver-

*) Den Grün- oder Braunkohl/ LraFgieg, olsraoea g,o6z>1ig,iI,, scheinen die Slatpen,first hei 
den Deutschen kennen gelernt zu haben, denn sie nennen ihn „Kapußtä ujeinezkaja",, deüMer 
Kohl, oder auch „K . kräßnaja", röthen "Kotzl^ — **) Bekanntniachung der Köt i iA WgierüNg 
zu Strälsund vom 27. Januar 1824 in deren Amtsblatt pro I M , ' S . Z7. Das Grundver-
halkniß ist: 72 Pömmersche Fuß — 6? Preußische FUß. Die laUfeMe RutHe Pomm. — 16 
Pomm. Fuß. Die laufende Ruthe Preüß. - ^ 12 Preüß. Fuß. 



Das Stadtfeld Durnei. ̂ - M Allgemeinen. 635 

DorKs MrekW. In.ein^r ,d§r .yUliMenden uMnd^Oen.Schriften Met 
nämüch HolgendD: 
yI^W» D M AckerhawW Krelow. ^ M 0 1D8 W e n die Kemerer Jochim 

RMtstorff, Caspar Miuelbein vnö Mmdicts M s t H f f den Assfang gemacht, 
vno Otto Wittes erlWten Paurhoff Gld Wew, Von den Grbek an die Stad 
erblich gMufft vnd .zum M m Werk eiHgIricht. Ist «volgends mach Irem-Ab-
Drben durch hie Herren Kemochr Ambr,oswM Hadamer, Dreger) Bryckman, 
Johann MinÄ, Wrg Madewig vnd tMarM WeOerman von Zar zu Oaren ver¬ 
mehrt vyd verbessert zu gemchner ^tad ifcheinhMlichem Nutz, dafür dem lieben 
go.dt vor seinen gnadenreichen fegen, Md -Inen vor I re mühe .zu Hanken". Es 
folgt eine ^^ 

^Sftecifieätion der Huefen, So der Stad gehörig :vnd zum Krekowischen 
Naw Werk gelegt". Es sind im Ganzen 15 Hufen, welche mllmälig lbis zum 
,Fahre5i585 dem Ackerwerk, einverleibt worden sind. Darunter befinden sich ckber 
4 Hufen ^ 60 Pomm. Mg. ^ 153 Mg. 1B9 Ruth. Preüß. Maaß, die,vor-

zur Stadtfel'dmärk igchört haben. ^) iEsibeträgt aber 
mach Anleitung Her oben, S. -86, NngefchaWen Hahlm an Ucker-,^Garten^Und 
lWeideland, -tms A r M des TurneifeldD im Wgen Ktstande, 37H9 M g . 142MuH. 
Wird nun W dieser Zchl die iso:eben gefunbeneMsrgenzahl der imA6.HatzVhmtdert 
an das Mekowsche Ackerwerk abgetretenen ck HufeN hinzugerechnet̂  - so ergeben sich 
ZW3Mg. 131-Ruth., was derMröße derIeüerpflichtigen i W Hufen incker Bewid-
mungs-Ürkuyde von '1243 bis auf S0 und einige Morgen nahe kommt. Zndofsen 
ist'bei einer durchweg gründlichen Untersuchung über Ne MrHe H>es:Stadtfeldes 
nach dem heutigen Zustande mit dem Zustande vor 660 Jahren -ein Amfacher 
Umstand nicht unberücksichtigt zu lassen, daß nämlich bas Stadtfeld erstlich: 
einen schr ansehnlichen /Verlust an seinem Areal durch Anlage, der FestWlIs-
wtrke;erlitten; dagegen zweitens: einen Ersatz durch die Mächen.erhalten,hat, 
welche bei 't>er?sR^gelung.der gutsherrlichen Und 
bäuerlichen Verhältnisse von seiner Feldmark an die!Stadt l Stettin. als l frühere 
Gutsherrschaft des s Eigenthumsdorf Pommernsdorf abgetreten hat. Weiter unten 
wird auf beide Fälle zuMckzukoWmen M^^ 

Was die landeshewkiche Steuer anbelangt, hie Herzog Barnim I. ,stch von 
den 100 Hufen vsrbehielt>i so setzte er dieselbe auf ^.VierdMng von geder̂  Hufe 
fest. Die IMnWnheit war mäch Mhergebrachter RechMng die Mark-Pfennige; 
1 ?Bierdung ^//^^Mmck, ^ Wierdung^^ ^ — - ^ M a r k . Mun-dm in den 
Gommerfchen'Münzstäften Msgchrägten Pfenm^^^ zwei Sorten 
allgemeiMn^Cours,erlangt,'die StxalsUnder und idie StÄtiner. Nie ersten̂  hießen 
die oder auch Drth. Die 
Mark lVmkenaugon hatte, zmach lKlempin's BestimmungenN), zuMVgislaws-X. 
Zeit einen Werth von 17 Ggr. 9/66 Pf. vDas Wache dieser Mark Vinken-
augen machte die Pymmersche iMark fein Milber ^aus, die mithin nach ,dem da-

^) Elias Schleker's Matrikel der Stadt Alten Stettin. „ I m Namen Gottes Anno 1565 
.MZefWgen Aodt^verleihe; seinen gnadenreichen.Segen". Fol. 105. I m Raths-Urchiv. Elias 
SGBer M t als Htlldtsecretär-1563 ein,Mied 1597 ans,und f 1599. Sein Nachfolger ftiar 
Hanaus Friedebo.r«7 — ^ ) .Robert KlemPm, ̂ KiploMtische Beiträge,zurOeWchteiPommerns. 
Berlin M 9 . ..^595,M6< ' ' ' , . ^ 

80* 
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maligen Werthe des Silbers einem Nennwerthe von 20 Thlr. 5 Sgr. 4,47 M . 
in Preüß, Gelde gleich war. Herzog Barnim hatte das Grundgeld auf ^ Vier¬ 
dung Silber - - ^ Mark Silber für die Hufe festgefetzt; es betrug mithin nach 

heutigem Gelde, ohne auf die Pfennige Rücksicht zu nehmen, ^ ^ 7 5 , 6 2 Sgr., 

demnach für 100 Hufen ^ 7562 Sgr. - - 252 Thlr. 2 Sgr. Und da die 
100 Hufen — 3848,58 Mg. Preüß., so haftete auf 1 Preüß. Morgen eine 
landesherrliche Abgabe von 1 Sgr. 11,5 Pf., wogegen sie heute 5 Sgr. beträgt 
(S. 93). Bei dieser Erörterung ist indessen nicht unerwähnt zu lassen, daß ihr 
Ergebniß nur annähernd richtig sein werde, da der Herausgeber des L.-B. zur 
Zeit nicht die Mittel zu der Untersuchung besitzt, ob das Münzsystem im 13. Jahr¬ 
hundert unter Barnim I. dasselbe gewesen, wie zweihundert Jahre später, als 
Bogislaw X. eine neue Münzordnung 1489 erließ. Alter Brauch war es, die 
Münzen nach Marken zu wiegen, wenn selbige auch nicht in Marken Silbers, 
fondern in geprägter Münze bestanden *). 

Das Stadtfeld war in den Vorjahrhunderten der Schauplatz jener Wett¬ 
kämpfe der Ritter im Fahren, Ringstechen, Scheibenwerfen, Stoßen «., die bei 
festlichen Veranlassungen am Hofe auch der Fürsten vom Greifenstamm mit vielem 
Aufwand und großen Pomp gehalten wurden. Steinbrück ̂ ) ist nächst Friede¬ 
born wol der erste, der dieser Ring- oder Stechspiele gedenkt. Später machten diese 
den Turnieren, oder Kampsspielen zu Roß und zu Fuß, jene mit Lanzen ohne 
Metallspitzen, diese mit Schwert und Streitaxt, Platz, wobei jedoch nicht selten 
Unglücksfälle vorkamen, was geistliche und weltliche Fürsten veranlaßte, derartige 
Vergnügungen zu verbieten, ja Papst Innocenz I I verbot sogar das ehrliche Be-
gräbniß der in einem Kampfspiele gefallenen Ritter. M i t dem Verfall des 
Ritterwesens wurden sie von den früheren Karossells wieder verdrängt, bei denen 
sich, wie bei jenen, Frauen betheiligten als Spenderinnen der Preise, ja ihre 
Theilnahme ging so weit, daß sie bald hoch zu Roß, bald im Wagen sitzend, 
mit den Männern um den Preis des Rtngstechens stritten. Auch die Pommerschen 
Fürsten haben, dem Geist ihrer Zeit folgend, das Turnei sowol als das Ka-
rossell geliebt und geübt, wozu die an ihrem Hofe häufig vorkommenden Fami¬ 
lienfeste, z. B.: Beilager der jungen Herren, wie der Fräuleins des Hauses, dem¬ 
nächst Besuche fremder Fürsten, u. s. w. die Gelegenheit darboten. 

Die älteste Nachricht von derartigen Festlichkeiten am Hofe der Greifen 
stammt anscheinend aus dem Jahre 1362. Sie wird von Friedeborn erzählt 
wie fo lg te*) — „Als ßertzog Barnim I I I . , dieser Löbliche Fürst befunden, das 
durch die vielfeltigen Kriege (mit Brandenburg :c.) die Rauberey in diesen Landen 
sehr eingerissen, vnd die Landstraßen Vnsicher geworden, hat er Anno 1362 zu 
sich anhero gen Alten Stettin verbeten, Marggraff Otten von Brandenburgk; 
seine Drey Vettern, als Hertzog Bogislaum V., Barnimum IV., Vnd Wartis-
laum V., Wie auch Albrecht vnd Johann, Gebrüdern Hertzogen zu Meckelburg, 
vnd sich mit ihnen vnterredet vnd vereiniget, welcher gestalt den Strassen-Raübern 

*) Dreyer, Ooäsx äipi. I, 313. bei Gelegenheit, daß sich Dobeslaw von Gristow mit dem 
Kloster Hilda wegen einiger streitigen Güter vergleicht, 1249. — **) Ioach. Vernh. Stein¬ 
brück, von der St. Georgen- und Heil. Geistes-Stiften. Stettin, 1787; S. 13. — ***) Friede-
bornKl, 57, 58. Kantzow's Pomerania, l , 384. Thiede's Chronik von Stettin, S. 205. 
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gentzlich zu wehren, vnd das Land zu reinigen. Hat denselben Fürsten grosse 
Ehre erzeiget, a l l e r l e y R i t t e v s p i e l m i t Stechen vnd T u r n i e r e n ange¬ 
r i ch te t , vnd sich darnach in aller Freundschaft dnd Frewde mit ihnen gescheiden". 

A ls Herzog Bogistaw X., nach dem Tobe seiner ersten Gemalin, derMark-
grästn Märgarethe, des Kurfürsten Friedrich von Brandenburg Tochter, sich 14W 
mit der Prinzessin Anna von Polen, Tochter Königs Casimir, vermalte, beauf¬ 
tragte er Werner v. d. Schulenburg, seinen Hauptmann im Lande Stettin und 
ersten feiner Rache, mit dem Entwurf der zu veranstalteten Hochzeitsfeierlichkeiten. 

Dazu gehörte auch das Stechspiel. Der Ceremonienmeifter, wie man 
Schulenburg nennen kann, bemerkte in seinem Program Folgendes:*) 

„ I tem de Bane l a t h e n n thomakenn, darme t o n n e t vnnde steket, 
vnnd wo a l le ja deme gesellen steke wesenn schal l , vnnd ,wo vele alle 
dhage ronnenn scholenn, vnnde datman de mathe vann denn perdenn jnn der 
tidt vthgifft, dat einne jdermann sick perde schaffen mach. 

„ I tem man muth welcke dartofchicken van gudemannen vnnd schriueren de 
antokekenen wedhat beste deit, vnd vp Watte doch datstekent wesenn schall. 

„ I tem min Here de Marggreue, vnnde de Herenn vann Meckelenborg 
tofchriuenn vttde bidden, dat se steketuch m i t b r i n g e n « , vnnde wo vele." 

I n welcher Gegend des Müdtfeldes der Turmerplatz, oder die Bahn, abge¬ 
steckt wurde, ist nicht gesagt. Die Bahn war sicherlich, wie gewöhnlich, von 
länglich runder Gestalt und mußte mit Schranken umgeben werden, auch wurden 
ohne Zweifel Tribünen errichtet für die fürstlichen Gaste, für die Frauen und Ritter 
welche sich an den Spielen selbst nicht betheiligten. Die Spiele waren auf 
mehrere Tage vertheilt. Die Aufseher des Spielplatzes, so wie die Preisrichter 
waren die „guten Männer" und die „Schreiber." Der Markgraf von Branden¬ 
burg und die Herren von Mecklenburg, die zu den Hochzeitsfeierlichkeiten einge¬ 
laden waren, sollten gebeten werden, ihr „Stechzeüg" mitzubringen. Das Spiel 
hieß „Rhennett vnd stekens"; unter „gesellen Steke" ist wol das Spiel der 
jungen Adligen zu verstehen, welche noch nicht den Ritterschlag erhalten hatten. 
Die Rosse, welche zu diesen Spielen gebraucht wurden, nannte man „Rhenne 
gute Rhenne-, auch Rhonneperde", die Turnier-Ritter aber hießen „Ronner"; 
ihre Kleidung, der „Ronnerock", war stets von Atlas in verschiedenen Farben^) . 
Läufer, d. h. Schnelllaüfer, deren man sich in der Vorzeit an fürstlichen Höfen 
zur Ausrichtung von Bestellungen nach nahen und fernen Orten bediente, wenn 
ein reitender Bote nicht abgeschickt werden sollte, hießen „Loper, lopen Baden" 
(Fußboten), aber auch „Turner." ^ * ) 

*) Rob. Klempin, Diplomat. Beiträge, S. 506. — **) Ebendaselbst, S. 505, 565, 566, 
569, 575. — ***) Ebendaselbst, S. 562> 569, 624/ Das Institut der Läufer hat sich in 
Deutschland wol am längsten am König!. Sächsischen Hofe erhalten. Hier, bestand es noch vor. 
50 Jahren. Es gab in Dresden aber auch eine eigene Laüfer-Gilde, die vom Rathe con-
cessionirt war, und von Polizeiwegen beaufsichtigt würde. Als der Herausgeber des L.-B. im 
Jahre 1820 zum ersten Male die sog. Sächsische Schweiz besuchte und acht Tage lang in der¬ 
selben hypsometrisch umherwanderte, hatte er einen solchen Läufer als Begleiter und Träger 
mitgenommen; allein der gute Mann, obwol jung an Jahren, konnte es beim Bergauf- und 
Bergabsteigen nicht mit ihm aufnehmen; schon am vierten Tage ermüdete und — erlahmte 
er, so daß oft gerastet werden mußte. Nur auf der wagerechten Ebene waren die Leute 
wirkliche — Läufer! , 



SZD 

5 „ M H ^ M e r H u r c h M c h t M , ^ ,. ,.^^ , ^ ^ - > 
vnd^Her^ He^r MtttHiaZ, MMchHrKhnigMHuWstW vnd^Mheimb,MtzheMg 
zuMWeich, durch W M W Oot^s Ds,HWäMgen,hvn,o M M 
des AeMen RöMschen Reichs HhuMrften, Myr W m M D H M g e , Md Meyser 
«rwchlet, vyd .zu F ranMM <am Main Hen HWeNsMny'MnH"W 
wMMchen Molenniteten WenHch proMnnrt, ausSê üDen und.^ekxMet W 
hat Herzog Philipp I I . , ^esMken den 26. I u H ein 'sonderMW'Mewbenfest 
angesteltet."^ ,^ /^ , / , /',^ V, '">>', ,'^^,,/^,,'-7 " ' ,^ ^ ',,/ 

Das Fest beMnn mit M Feier in.derHchloWDe, be: 
der der Hofprediger W David 
der Könige, Bers 32, von KöHg Dalemos Wahl, zum G M 
mit MsingunH des ^o.Nßum^ Dann,gM , es,, M Tafel, bei 
,der eŝ an. .KxinksprüHen, Msgehxacht mH,HuMenHeiyM?n DeMZ^M 
pommerschen — Krätzers ,vom .WrDHen HeMherge' M sder.MtMviek, ,auf den 
Haiser, »fetne Hirer, und ̂  aste HüMen M D ? l M !c, MMtWlte. ^Ant Wachmit¬ 
tage ^aMen..Hie, ^^barkeiten Matt, .die,w)n FrWchorn, cD MMenzMen, 
folFWdMHen beschrieben ̂ werden: ̂ ) 

M < ^ .gchaltenem Mttags M h l , feW> I , K G. .(Ihre KürM.,Hnqden) 
Mit einer,WnhlichemAnzahl, Mssner v,ndMslMsZDaIntenHfeHd^ 
MrstMW^KuHgarten/MlM 

,,Dr̂ Dch feind etliche ^insPäNM vnd, StaWnHte, DeMN ein ,jê er M 
HolZeputztes Kserd zux chchtM H W ^ hesgeMret) vorn Mgeritten, ̂ depen em 
KeMaMer vnd ŝechs TrynWeter, wie ,auch ^emercher^^^ Marschalck 
MefauD Mn HruHausen, HHann Mstrotv> vnd 
Heinrzcĥ  von.Schwerin,, FüMlicherHtDllmeister, M<einMMiede, p̂ifd dann^auH 
ein izimÄicher̂ Kauffe Hoff Junckern gefolgt. Nach dMem feint» I . F. O. in 
emem Hu^ürfarhen WaMitten Meide, mit.,gUde,nen Uchnsiren M I s schöneste 
vexbxenlet/ auss einem gelben Nosse.(Isabella) welches auffs, Herrlichste sgezieret 
gewesen̂  Dn,d .nehmst I . F. G-:deroselben Herr Kruder, her, auch MMlei;chtiger 
vnd.Hochgehorner ^ürst, vnd Herr, Herr > UlrD, Hexzog M DteHnMonnnern, ,!0. 
MWw, M^sMssnen Murm Hauben, Hederbstfchen, Wldenen Hettm Md-'statt¬ 
lichen WiMd^im auW Herrlichste angethan, NM dann auch ein großer Hauffen 
BWerer Dolgeptztzeter Knechte geritten. . , 
, . .„Dex fReüterey folgeten die,WaZM^HeMg Milsftß F .H. Melgellehte 
Gemahlin, die Aurchleüchtige vnd Hochgebopne Fürstin WdMaw,,Waw DoHia, 
geborne von Königlichen Holsteinischen Schleswigeschen Stumme, vnd I . F. O. 
GHw,ester, HraHleM Maria, Mbtistin zu Itzesshoe, Md ZeroMhen Fürstliches 
IFWwenzimmer: ,Wie ibWN Mch der .MrstWe^DaWer Herr MartinusiKhM-

, nitius, beyder rechten Doctor: EHMoff HM Mildenitz vnd Matthias von 
MnHerßberg, aUff NibbekM^ und Reichwbäcĥ Grbsessen,; des GMstlichW Met-
tiniWeuHoNenchts VemMern: Herr^M 
»̂nd, FWlichep^gcheWer.Math, vnd landete Fürstliche,HoMßner. , ^ 

ats S. F. G. in dersolbenl Lustgarten! kommen, haben Ke alsforth, Friedeborn, I I I , 104—106. 



M erstW^Mew/zu M Nach dW'OdMVMs ntzw M M M LufthMsH legen 
lassend HWitchetl hät̂  HöchMnchtP S. A G. H M OMer Herzog MriG 
Mt 5enen̂  öN M RitteyMM SlHe'SAnVew mch dM Mngfgerö»et: Vnd 
hcchch zizbftHW MchxMeF ß iU. M HerDijgHhiHpüch ö ^ 
M h W > vnV i hM SchweW FrMleW Muck, VWrMMHo' OefcheM M 

öfferiM vM auMeHMch vnter welchew t M WrneMW, eiw grosfer 
V o l d Bch i dis d f stch A ff M H c h ch 

Silberner Vergoldeter Becher war, mit diesen darauf gestochenen 
M t M a ^ (ZMart BW K a M MV Reich MreB Mß iw dw 

W M M . in MHer' SrVnMg in 
die OdMHW MAL gtzrM,̂  dtifelM gteich wie in einem FeWager̂  etWe 
MDegMHNe" g^W OezMte/ äuMWMen gewesen, A, welchen O: WO. ein 
MMch Pancket' geMett, M vitterMdew W Wer Kays. WeftN 
zu Vn^MheniMNWen,, Md̂  aHeigMg' K M . GU soHeMatzren MeWe 
vH. gWch Wect̂ oH M WHHlM M r̂oß'DldgesHM aHHeM lnHn. Letz-
W aüD dM'WWV Mend wMeri in die Htadt' zum MrMWl SHkoß eitHW-
kehret, MÜ alH'W MtzsM vnv gutem M M geeMget 
M h M l v M " ^ , , , / ' , ^ ^ , , ,̂  >, ^ ' ^ , .., ' „ " ' , "/, , > ^ , ",, '̂̂  

Mcr^MuA, M dM DisG-Hst HleiDaM ltefchtfilit,; fügt H M ^ ^ ' ^ Ä^ 
ha!d. ŝtranf oie, WrMe Georg unh Bogiflaw nach Otetkin- kMen>, Me Funstlî en 
OM^er nWinals M HprstMen HuHgarten eine) ̂ MasMaM Ünö,̂  M WnUeynen" 
hlDm/hei^ weMem. j ^ ^ Hurst H i ^ 
'"^-^ öie HMMch W rePckn^M HMogß W^W^, ^ d ^ ab'et n M Wsynluh inHeyp öie HMMch W re^ckn^M HMog^ W^W^, ^ M aliet n M Wsynluh 
uAev deh M H W War, al^Me Wmer,, W g M w mit W semigM aH BMW, 
OeoW mit einW MMge^MWen, und̂  ^^^ M Oee^üien aWrsstM 

Der fUWch^ ODgaVten VW hem schM an mnerf anösm !<UWe dieser Der fUWch^ ODgaVten̂ , VW hem̂  schM an mnerf anösm !<UWe dieser 
historischen ReWftifMM die E?dß gewchn M lM auArhM ^ der UjnMfiUVr 
und UMvaÜWA der Stadt zwischW, hem̂  im IHre 1472 , ^ eimr OD'tei. fMti-

ifnd dem FrauentKor Mf M d t M M Orwtb. Md 
Bobm> den BaMiW X,̂  dM FromM Mannt, im IahM 1H52, vom Oathft in 
Anspruch gMomUW hcchte, Mtr vmr dißso» Mch, bmiMt wochM Wr,! âlßhem 
dep HerWg einM ReveO ausgestellt Hatte,, dem- zufolW her, eingeLGDte Platz> 
wenn diesep OMen einMah durH Kstuf oder VerMbung vom MrMchM Hausse 
abkommen sollte, ohne Widerspruch an die Stadt l)eimfallen sollte.^) Das in 
dem Garten erbaute Lusthaus 7^-fürstl. Villa würde man heüt zu Tage sagen — 
MVrty Mit zu dert „WrWn HerrenhMern, welche votr W SWt-Wrisdkction 
und OüMMchW WMchtM Dckirt waren, zufolge des 7. HauWunktes in dein 
Vertrags den Herzog Philipp I I . mit dem Rathe, den Gerichtsfchöppen> uni> den 
AlterleHW der KMfmannschaft so wie fäMntlicher OewerW kwrz von jenem 
KtzM M W ä s D D , Wnlict) am 12̂  April 1612, aMOlossen tzMe, und 
wodurch dje M I>en Zeiten HarmmZ IX. uüd Johann Medrichs zwischen den 
LAndssfürften und der Stadt schwebenden Streitigkeiten compromiMrisch verglichen 

*) M M l i ü s , IV, 53. — ^Urkunde im Archiv des Rüttzhauses. KüU's Copiarmm 
Nr. 36. Thiede'Z Chronik,,S. 487. 
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und beigelegt wurden.^) Der Garten wurde zur Unterwiek gerechnet. Zur 
M W Freiheit gehörte auch der fürstl. große Garten, welcher, muthmaßlich m 
Verbindung mit^ dem fürstl. Weinberge weiter abwärts auf der Höhe und dem 
AbHange über der Nnterwiek belegen war^ Dieser Weinberg stand noch in der 
M t t e des 18. Zahrhunderts, nunmehr im Privatbesitz, in Kultur, und lieferte 
in dem ungemein fruchtbaren Jahre 1749 ein verhältnißmäßig vorzügliches 
Gewächs.?*) ,, ^ 

Der Kampfspiele oder Turniere, und der Ringrennen pder Karossels halber, 
die auf einem bestimmten, umschrankten Platze der städtischen Feldmark zur Zeit 
der Greifen-Fürsten bis kurz vor der Zeit ihres Erlöschens — die Kampfspiele 
jedoch nur muthmaßlich — abgehalten wurden—'ob nach Philipp's Tode 1618 
dessen,zwei letzten Nachfolger, seine Brüber, Herzog Franz ̂ 1620 und Bogislaw XIV., 
^ 1 6 3 7 , dergleichen ritterliche Feste jemals veranstaltet haben, ist nicht wahr¬ 
scheinlich.—hat man das ganze Stadtfeld —-

T u r n e i , im Althochdeutschen, T o r n e i im Niederdeutschen^) geWitnt, und 
eben so die Ansiedlungen, welche auf demselben zu verschiedenen Zeiten bestanden 
haben, und ' noch bestehen. Oh die Greifen und ihre Vasallen? die Ritter im 
Land am Meere, auf dem Stetüner Turne i -Fe^ 
Turniere, veranstaltet haben, scheint bis jetzt nicht nachgewiesen, überhaupt auch 
nicht wahrscheinlich zri sein, wenn auch Friedehorn bei den Festlichkeiten Barnims I I I . 
von' 1362 ausdrücklich von Turnieren spricht. Diese Merlichen Kampfspiele, 
welche vorzugsweise in ausgebildet wurden, wo sie turuoi f ) 
im mittelaltsr'lichen Latein t o W a i n s M , hießen, erreichten/ nach Deutschland 
unter dem Namen Turnei verManzt, im 14. nnd 15. Iahrhunhert ihre höchste 
Blüthe, nachdem unter Konrad I I I^ , dem ersten deutschen Könige aus dem HaUse 
der Hohenstüüfm, 1138—1152, vier Turnier-Gesellschafteü, Turnier - Gilden, 
die rheinische, bäierische, schwäbische und fränkische, 
oder Turnier-König, an der Spitze gebildet worden waren, die sich ihre Statuten, 
Gesetze, Regeln, Vorschriften in Turnier-Ordnungen gegeben hatten. Hat das 
slawische Alterthum ein Lanzenbrechett gekannt, wie es im westlichen Europa 
Sitte war? Es erhellet nicht, daß die Fürsten Und Ritterschaften in den vormals 
slawischen nunmehr gerManisirten Ländern des Deutschen Reichs sich einer der 
im westlichen Deutschland bestehenden vier Turnei-Genossenschaften, von denen 
die fränkische ihnen am nächsten belegen war> angeschlsffen hätten, um auch bei 

*) Urkunde. iM Ml lMrats-Archiv. H.otÄ, Ourias T i t . I, Sect. 11/Nr. 44, Nr. 45. Friede¬ 
born, N l , 88—93, Micräl ius, a. a. O. Thiede Chronik S . 596—602. — ^*) Friedrich 
Neümann, lldlttinistirender Kämmerer, Sas Güte, so die Hand des Herrn an Pommern, und 
in demselben an Stettin gethan hat. A l ten. Stett in, 1749. S . 1 2 , — ***) Versuch eines 
Bremisch-niederdeutschen Wörterbuchs. Bremen, 1771. Bd. V, 39,, Es ist zu beklagen, daß 
Kosegartens Niederdeutsches Wörterbuch im Druck nicht fortgesetzt worden ist. Der Heraus¬ 
geber des L.-B. hat im Jahre 1865 während er sich in Greifswald, zum Studium der Ge¬ 
schichte dieser Stadt, aufhielt, Gelegenheit gehabt, die Handschrift der Fortsetzung bei Kose-
garten's liebenswürdiger Wittwe, geb. Susemihl, einzusehend — f ) Nicht zu verwechseln mit 
dem Worte tournoiZ, welches die Benennung ist der altfranzösischen Münzwährung, also ge¬ 
nannt nach Tours, der Hauptstadt der Touraine', „des Gartens von Frankreich". 1 I^ivrs 
tnuruW,» — 20 8ou8 — 240 äsniyrg — 0,98? l'raiie der heutigen Münzwährung, welche 
seit 1796 durch Gesetz in Kraft getreten ist. 
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sich in der Heimath dergleichen Spiele aufzuführen, was immer mit einem nicht 
geringen Kostenaufwande verknüpft gewesen wäre; doch läßt sich wol mit Sicher¬ 
heit annehmen, daß aus den diesseitigen Ländern, mancher Rittersmann hinaus¬ 
gezogen ist ins Reich, um bei einem der, vom Turnei-Vogt angekündigten Kampf-
spiele seine körperliche Kraft, seine Geschicklichkeit und Gewandtheit im Gebrauch 
des Kolbens, des Schwertes und der Lanze zu Fuß und zu Roß öffentlich 
zeigen, und sich einen Preis, von der Hand eines schönen Edelfraüleins gespendet, 
zu erkämpfen. Der Pommersche Ritter brachte dann die Kenntniß von den 
Turnier-GebraüHen mit in die Heimath und wandte die Namen derselben auf 
das daheim.übliche Ringspiel an, das von nun an, weil es mit dem ernstern 
Kampfspiel Ähnlichkeit hatte, in der Mundart, Nieder-Deütfchlands T o r n ei ge¬ 
nannt wurde, obwol es nur ein Karossel -^ französisch: earrousßi, war, mit dem 
man sich auf dem Stettiner Stadtfelde vergnügte, das im Volksmunde den 
Namen der Ritterspiele annahm, — gegenwärtig ein Kinderspiel auf Jahr¬ 
märkten, bei Vogelschießen, in öffentlichen Lustgärten, u. s. w. 

Der 25ste Buchstabe im deutschen Alphabet ist als Anlaut seit dem 17. Jahr¬ 
hundert ganz verschwunden, hat sich jedoch in a / und 6/ am längsten erhalten, 
so noch heute in der amtlichen Schreibung Bayern und in unserer niederdeutschen 
Benennung Torney, obwol dieselbe schon vor hundert Jahren am Schluß mit 
dem i geschrieben und gedruckt wurde*), und man den Buchstaben 7 im Hoch¬ 
deutschen bereits in den ältesten Handschriften für i gebraucht hat. I n der zur 
Schriftsprache ausgebildeten niederdeutschen Mundart, der holländischen, die sich 
selbst die niederdeutsche nennt, vertritt der Buchstabe 7, dem die neuere Rechts¬ 
schreibung die Form i j giebt, den Laut 6 i ; so schreibt der Holländer lilch'u 
v i i t s M M ä , und dem ähnlich muß man I'ornij schreiben, wenn die übrigen Mund¬ 
arten von Niederdeütschland zur Schriftsprache ausgebildet werden sollen, die 
„dat" Sprachen in die Schreibung der „daß" Sprachen, unter welcher Bezeichnung 
Schleicher die Mundarten Niederdeütschlands von den Mundarten Oberdeütsch-
lands geschieden hat. Kennzeichnend ist die Aussprache des hoch- und schrift-
deütschen Vokals u, der sich in den niedersächsischen Mundarten, die oft- und 
nordwärts der Elbe gesprochen werden, in 0 verwandelt, daher das althochdeutsche 
Wort T u r n e i , das sich zum Turnier umgebildet hat, in Tornei übergegangen 
ist. Zwar hat Johann Peter Hebel in seinen „Allemannischen Gedichten" eine 
der oberdeutschen, namentlich schwäbischen, Mundarten zu hohen Ehren gebracht; 
zwar hat Claus Groth in seinem „Quickborn" eine der norddeutschen Mund¬ 
arten als Mitt lerin seiner Dichtungen gewählt, während dieselbe oder doch die nächst¬ 
verwandte Mundart an dem unglücklichen Fritz Reuter einen echt humoristischen 
Erzähler gefunden hat, und diese Mundart dadurch — modebeliebt geworden 
ist;**) allein diese Bestrebungen der Dichter den Eigenthümlichkeiten ihrer 
heimathlichen Mundart Geltung zu verschaffen, können „die deutsche Reichssprache 
nicht benachtheiligen, die aus der Vermischung von Mundarten durch den schrift-

*) Versuch eines Bremisch-niederdeutschen Wörterb. V, 39. — **) Dem Schweizer-Schwaben 
Hebel ist im Hofgarten zu Karlsruhe 1835 ein Denkmal errichtet worden; dem Sachsen 
Reuter auch ein Denkmal in seinem Heimathlande zu setzen, ist, 1875, die Absicht einiger 
Verehrer seiner inhaltreichen Erzählungen! 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V I I I . 81 



Nchen MbrtMch WHrttngen 'ist, ^Wch ̂ hre M t M e ' W M n W g M ' o G M , Wch 
Mb -Mtz die oberdeütstzett Mundarten, fb MeWMederdMDe M M H s p r M e 
"veOtzanB cha-t, tlck, in MHe, Schute Md OeMMtubV eMdMgen Ht, Hch 
M Mein Berechtigte în Ne HöheM'OWfchttftstrerse uM M 
Md OauT veGreAet und Hr OMet Wn 'Tag M TM so igMktig eMKett 'hat, 
daß vvr ihrer AllMhertfchaft Ne MundMen^n dek WHn WMten M M zu 
verschwinden beAnnen, und t)ier nur noch in ben 'uOerften OHchM der Ue-
sellschaft, lso wie vornehmlich bei der 
MVter'RemhM zu finden sM." ^ 

Darum ist es auch an der Zeit, MMnnMm, welche Ms în Mder-., fWn 
wir in Mttdeütscher Sprache übMesert Hnd, in H v D M W r M M M M e 
Wiederzugeben; 'Und darum schreiben wlr Durnei, nicht äts eine 

in Balchasar's Velwossung von 17M AG dm 'darauf gMPM FMaMit^^^M 
1757, doch M dem Unterschiede, W 5n W M DvkumchM zwMek/̂ dem T 
und u ein MerfWssiges o eingesHMet H. lIN 'AnfaM W H . HchHMyts 
war die Hochdeutsche Schreibütrg Turnei MgemÄn M M , fo ln Mem HaD-
contwck Wischen dem Marienftift und b̂eM 
vow 22. November 1812; fobaM in dem, vm dem MenMWnspMbr der 
Festtzngen, GenerälMijÄr v. Much ertWnM, MUYVn^ dvmD. DptWer 
^814; ja fte ward amtlich Mgestettt d M ew N e W t der K W e M Hr 
Manzen ün'd M Awern VM M. September^817, und Wtlr/aH'WMd M s 
Berichts ws OberHrMenten SaÄ an den Minister des hnMm "v. GMtmMn 
vom 29. Mlli M i 7 , worin M bie dMäls ätchertzM 'dM WstuWMaWs 
begründete Vorstadt aus MNorbwWnte der S tad tM "-^"^ 
geschlagm wurde, „weil die ncke MstedlMg an 
den neuen Turnplatz reicht, der W MAMonatMmng in MermNlW""^ 
jetzt ein so lst, baß man Mch aMeniH 'diM 
zu ehren auszuzeichnen suchen' Muß." ̂ ) So urtheilte Satk, ^ " ^ 
Staatsmann im Fahre 181^ M W i UaAre 
den Stettiner Turnplatz schlichen lcrfsen; waren doch Ludwig Iatzn^s Z *) Als der Herausgeber des L.-B. sich 1360 ünb 1861 zu wiederholten Malen in 'dem 
anmMhig gelegenen Badeort Kattstatt aufhielt, wo er GelegeHeit hatte, M l e Peisoneii Mr 
gebildeten Stä-nde kennen M lernen, die mit schwäbischer, NaiMcher ^und/ftMkiMr Hunge-tzu 
Hm Drachen, aKßerte ch im Zwiegespräch mit NäHerhekannton, öaß, Vsm dereinst em iver-
einigtes Deutschland zu Stande käme, was er noch M erleben hoffe, es «lottzwendig werden 
würde, im Milielpunkt des wieder aufgerichteten Reichs eine UnterrichtZ-Änstalt Zu errHten, 
deren Aufgabe es sein müsse, das Schriftdeutsch, als Mge'mein und ausHtießlich gültiße 
ReichsspVlltye, richtig sprechen zu lehren; denn wie uüf der Wuhne, wo man UberM «ein WWes 
Höchbeütsch fordert, eine Mundart, die das Oeburts- oder GWelMgslano ch«s Schauspiebers 
verrätl), ein nicht zu entschuldigender Fehler ist, so würde auch für den Gedanken der natio¬ 
nalen Zusammengehörigkeit und Einheit es außerordentlich störend sein, wenn in dem künftrgM 
Parlament der eine Meichsbote schwäbele/der andere meklenbuMre, der dritte sein Frankfur¬ 
ter, der vierte sein Berlinisch-Deutsch Mittgen lksse. WoHllaut, 'Gebrauch und WutÜchkeit, 
das müssen die Gesetze sein wie füt den Schreibenden, so auch für hen GprechevdeZünseM 
Muttersprache. — **) H.^a der Königl. Regierunä zu StMui, betreffend >as MtÄllssement 
der bei der Blokade von 1813 zerstörten VorMte. M . IV, Fol. 41. 
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. in den« Bann gD<M wordM durch tzispM unh^ FMern voM Dynau-
her,, H M / was, an; dM Sprew^ ein̂  genAgtes Ohr̂  
i W t e M v M A y w 6^ eMUniWraben der staattjchen, 

eine,HexabwüchigunK dM MMgrchie, eine? AnbahWng- ber politischen 
A c h t M a n N mP HMMkf ln isAr ReWrWgßfVVm w iMn . zu, müssen 

i H e M W o e H ^ait. hezog. bt0z Benennung/ ^u.rnm auf? daß. moderne 
n, q^WtWhchei l l de, r /WiMalLrM^ tzädagogjschev Natur, nicht 

die, Wn^f?. u M Wngspiole des untchgegangenen MtWthums>, an die er bei 
MfsiMng/des aMeMrjen BMHtch/WM;2K Mai I M ? nicht- gedacht», von deren 
AHMung stuf hW GMinMm.Hu fM in, PorjahMundertm, er vielleicht nicht 
einMl, eine. AhWung, gehabt ßat, 

Wein, nicht blvs, ritiexliche-Syjele, wurden auf deni Turnei-Felde aufgeführt^, 
M. b.estinMte^ in tziwx PertiefWg dMeWn gelegene Htelle war in den Zeiten 

Schauplatz, „wo die muthigen BürgW oder rüstige 
IÜM^inge unstzM Stadt ihre S.treUgkejten, und Hündel eigsinMchtig abthaten, 
wH baA nachhex der, so, benannt^ VtudMten?Grund, nahe» d M Gmbywfchen^ 
SchMansk,, von^ den Bürgern, dM Gymnasiums gebraucht, wurde," ^). Der 
Stude,nW-Gp:nd, wo Knahm d.aZ' Unwesen des Zwejkampfsi trjchen, scheint 

im AbHange Her-Hochehene zum: Oderthal, zû  sein, welcher, 
zur Gtadtgeufeissdex Gxabow gehyrMtd, den NamM PlumenstraM Mftch) Ein 
zweiter SWentenMNd war änf/dep Südseite der Stadt,, Gy zog sich vom Fort 
PrWen, nacĥ  der, Oherwiek, wurde aher-m die M M g M e M gezogen. ,̂ Dem 
unchMlichen- und blutdürftigen, auffordern z M äusi, unö anberex Schlägereî  zu, 
teuren, u M W wchwn, ließ Herzog, Philipp 1ß15 n W aflein fein eigenes/ 
M h n a M / d a s G.Pariß in Frankreich anno. 1,609 publicirte Edjch wider 

tzeüte puhl jc iM unh nachdxncken, W , angehengter scharfer Predigt,, so, da-
i l d T ü b i v H s f f s h l t d i öf f t l ich V c k wUer weiland,'D, Tübingen-v. Hstsenfrefsep gehalten und, in öffentlichen Vruck 

ausgehen lassen."^) Üherhanpt wmm die Sitten, selbst in den nächsten Um-
gelungen des, Herzpgs, so verwildert, daß derselbe sich 1616 genöthigt sah> emê  
nHeMf-Ordnung zu erlassen, in, welcher vornehmlich die,Verächter des göttlichen 
WstrW und, die Nucher« am füMichM Hyfe mit einer empsindlichen Goldpön 
bedroht wnrden, die an die AMen.verthejlt woxden sollte^, welche sich, täglich, um, 
die Mtta.gßMt, am EingWge, deß, Schlpsf.es> da, wo jetzt' M Wache ist» mit 
Krügen und TöWn aufstellten, uMt ä M der Hoftüche mit. Speis und Trank' 
beschert M werden,^) , 

Aus'der, Stadt, gelangte^ man duxch zwei, Thsire aufß> Turnei?Fslh,, durch 
das,Paffo,mer und das' M h l e n - T h M Por/dem Hafsowerz Thor laZj daŝ  St, 

nchst der dazu gehörigen Kirchs wie schon oben, des Nähern 
nachgeWsenz worden ̂  ist. Auf Grund, des; Westen Stadtplans, der? vor dem 
ZOMrigeN Kriege! aufgenommen, ist, Muht A H- Dßinbxück,/Prediger zu 
St. Peter unh, Paul, dev Ansicht, sein W djirsey, daß dje St>, Gegrgskirche „ein 

*)» I - R-, W,eWrii,ck, a. a. O.., <p. 15..— f) P ieM Strcl>heny,y,M ift-einez GrneüßrMg. 
bezw. eine Mftechterhllltung des Nkmens der alten Blllmenftraße, die längs der Grabowschen 
Gränze, von der Hochstäche des Turnei-Feldes herabziehend, zur Unterwiek gehört, nunmehr 
aber, 18?5> ist,Folge^BeMufs.ejne!s,̂ da.rstn sMenhW, GrWdstüG eingehen, w,ich> — ^ ) O 
L. IV Obrou. eco1ö8. z>. 193. — ^ M o M ^ 1. IV. Oliwil. koin. z>. 79, 
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Tempel gewesen sei, dem seinigen an Größe und Bauart gleich; er war mit 
einem, von einer Mauer bewehrten Friedhofe umgeben,*) dem sich das Ho-
spitiuO in mehreren Gebäuden anschloß. Das Grundstück des St. Georgstifts 
war der Hof und das Ackerwerk. Ersterer wird so groß angegeben, daß er sich 
nebst dem Garten vom Passowschen bis zum heil. Geist-Thore, beinahe auf einen 
Morgen Landes erstreckt hat. Das Ackerwerk aber bestand im Jahre 1540, auch > 
nach'der Kloster-Matrikel von 1557, aus 7 Hufen und 5 freien Kämpen, in der 
Folge aus 9 und endlich aus 1 5 ^ Hufe. Es liegt die Vermuthung nahe, daß 
diese Zunahme des Grundbesitzes hauptsächlich aus Schenkungen, bezw. letztwilligen 
Verfügungen mildthätiger und frommer Menschenliebe entsprungen ist, wie wol 
auch angenommen werden kann: daß die eine oder andere Hufe als nicht wieder 
eingelöstes Pfandstück für Darlehen aus dem Kapitalvermögen des Hospitals ans 
St i f t gekommen sein mag. Von den Hufen hatte das St i f t selbst 7 unterm 
Pstuge, die übrigen aber waren verpachtet, in der Folge vermehrt und 1740 
wurden 11 Hufen zum Turneischen Ackerwerk geschlagen. Es kamen hierzu noch 
9 Kämpe, die aber 1596 schon zusammen gezogen waren und jetzt nur zu 5 ge¬ 
rechnet wurden, von denen die 4 ersten 50 M g . enthielten, woraus endlich nur 
4 geworden sind, die man der Kultur des Turneischen Verwalters mit übergab. 
I m Jahre 1596 waren 32 Pferde zum Dienst in der Roßmühle und beim Acker¬ 
bau 96 Haupt Rindvieh, 264 Schafe, 135 Schweine, und an Gänsen 6 Mandel, 
an Enten 2, an Hühnern 5, nebst 2 Mandeln des zuerst genannten Federviehs, 
die in der Stadt im Iohanniskloster selbst gehalten wurden, vorhanden, was von 
deren Umfange der Wirthschaft Zeügniß geben kann. Das Wohnhaus des Ver¬ 
walters war 1599 massiv neu erbaut, wurde aber, nebst den Wirthschaftsgebaüden, 
den Ställen und Scheunen, vollständig runirt, als der scheinheilige Schwedenkönig, 
angeblich zur Unterstützung seiner lutherischen Glaubensgenossen, herübergekommen 
war von seiner sterilem nordischen Felfenküste, um auf und an deutscher Erde gute 
Beute zu machen. Nach Bogislaw's XIV. Tode sahen nun auch die Regenten im 
Reichstage zu Stockholm das Pommerland kraft des Rechts der Eroberung als schwe¬ 
dische Provinz an, in der sie ihre militärischen Befehlsführer nach Kriegsrecht 
schalten und walten ließen, die dann auch bei dem Befestigungswerk von Stettin 
in den Jahren 1637^-1639 des St. Georgsstifts auf dem Turnei verwüstend gedach¬ 
ten. Vollständige Zerstörung des auf dem St. Iürgens-Gehöfts befindlichen großen 
Wohnhauses, der großen Scheune nebst anderen nöthigen Wirthschaftsraümen 
und Ställen, des sog. langen Hauses, welches zur Aufbewahrung des Brennholzes 
diente, sowie der Kirche, die Nunmehr in einen Kornspeicher verwandelt war, fand 
in der Kaiserlichen und Brandenburgischen Belagerung 1659 Statt, und erst nach 
der Belagerung des großen Kurfürsten, 1677, wurde Alles wieder aufgebaut, 
mußte indessen, als König Friedrich Wilhelm I . den Erweiterungsbau der Festung 
angeordnet hatte, im Jahre 1736 abgetragen und auf den Mittelbrink bei dem 
sog. Sieb versetzt worden, wo es in die Nachbarschaft der Haüser von drei 
Colonen des Iohannisklofters zu stehen kam: A l t - T u r n e i . Dieses St . Iürgen-
Ackerwerk, feit 1535 dem St . Iohanneskloster gehörend, hatte, nachdem einige Par-, 

*) Steinbrück, a. a. O. S. 4. Der Größe nach läßt sich die „kerke tu sünte Iürg ien" 
auch mit der St. Ottokirche vergleichen. < ' 
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celen davon vererbpachtet worden, nach Malhranc's Vermessung von 1800 einen 
Flächeninhalt von 840 M g . 172 Ruth, und war bis in den Anfang des laufenden 
Jahrhunderts verzeitpachtet. 

^ Dem S t . Georgsstifte gehörten drei Windmühlen vor der Stadt auf dem 
Turnei-Felde, nämlich die alte Mühle, der Schweimer und die Schönere, welche 
1659 abgebrannt wurden, sodann auch eine Roßmühle im St , Iürgens-Hofe, 
fämmttich von allen UnPflichten befreit. Erstere, als die Schöne, neue, oder 
nach der Angabe von 1596 die alte Mühle genannt, und der Schweimer waren 
nun zwar vqn dem Kaiserlichen Kriegsvolk zu Grunde gerichtet, man bewirkte 
aber 1662 der ersten und dritten, und 1670 der zweiten Mühle Herstellung, die 
nunmehr die Neue Mühle genannt wurde. Alle drei Mühlen wurden in der 
Belagerung von 1677 abermals eingeäschert. Nach der Zeit wieder aufgebaut, 
mußten sie aber während des Nordischen Kriegs, als die Moskowiter das 
Schwedische Pommern nnt Heeresmacht überzogen, auf den unterm 24. J u l i 1713 
von dem Gouverneur, Grafen v. Meyerfeldt erlassenen Befehl abgebrochen werden. 
Nach Abzug der Russen, und nachdem die Sequestration Stettins und ganz Vor¬ 
pommerns durch Preußen und Holstein, unter erzwungener Einwilligung des 
schwedischen Gouverneurs, zu Stande gekommen, und dadurch Ruhe und Frieden 
wiederhergestellt war, wurde 1714 die Neue und 1721 die Schöne Mühle wieder 
erbaut, aber auf einer andern, etwas entlegener« Stelle; auch würde der Schweimer 
wieder hergestellt fein, wozu sich der Besitzer der Kükenmühle*) erbot wenn 
nicht das, nunmehr Königl. Preüß. Amt Stett in, im Interesse des fiskalischen 
Mühlenwesens, Einspruch dagegen erhoben hätte. Von der zum S t . Georgs-
Hospital gehörigen Roßmühle ist, weil sie auf dem heil. Geistberge belegen war, 
bereits oben die Rede gewesen. I m Jahre 1656, als die Kaiserlichen und 
die Brandenburger unter dem Befehl des Kaiser!. General - Feldzeügmeisters 
Grafen de Souches und des Brandenburgischen General-Wachtmeistets Grafen zu 
Dohna, sich anschickten, die Stadt und Festung Stettin mit Gewalt zu nehmen, 
ließ der Schwedische Commandant, der thätige General-Lieutenant Baron Paul 
v. Würtz, die Roßmühle fammt der S t . Georgskirche im Monat September ab¬ 
brechen, nachdem die Windmühlen bereits den Flammen geopfert worden waren. 
Die Roßmühle wurde jedoch nach aufgehobener Belagerung noch in demselben 
Jahre auf dem alten Mühlenhofe in der Mühlenstraße, wo ehedem die Stadt-
Roßmühle schon gestanden hatte, wieder aufgebaut. Sie dahin zu verlegen, 
scheint fchon früher die Absicht gewesen zu sein; denn der Rath hatte zu dieser 
Verlegung bereits- unterm 24. Februar 1658 seine M w W g u n g gegeben. I n 
der russischen Belagerung von 1713 ward auch diese Mühle sammt vielen anderen 
Gebäuden am Roßmarkt und in der Mühlenftraße ein Raub der Kriegsslammen. 
Zwar ließen die Provisoren des Iohannisklosters sie wieder aufbauen, allein König 
Friedrich Wilhelm I. drang 1723 auf Beseitigung der neuen Anlage, um Raum 
zu gewinnen für die Erweiterung des Roßmarkt-Platzes. Weil nun aber ein 
abermaliger Bau der Mühle auf dem Fundo des Iohannisklosters den Proviforen 

*) Christoph Klütscher mit Namen. I m 16. Jahrhundert hieß diese Mühle „Die Hüener-
müele bauen Niemitz. Gibt dem Rad zu Stetin Iarlich Ewige Grund Pacht 7 ff. vff Mar-
tinj vnd ligt I n dem Stad gericht". Elias Schleker's Stadt-Matrikel äs 1565, Fol. 135. 
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deffelbe t̂̂ er Gosten, wegen bedeMG schien̂ , so wurde sie n M . M i . zur HrZM-
stM gehöriM WGss im, PieroH an d M M n M Gut GtWn verWM HeDst 
aber dem Klöster die Mahlfreiheit von 600 Scheffeln aM M WnW, UüHn^ 
bedungen. 

Die A M M über den Hgf Wd, d a ß / A W ^ M zu M Georg, f p M ubex 
h ö i Wühl f h t i M i H ^ d f l d c h 

D MM Hgf W ß/W^M z M G g f 
die hazu gehörigen Wühlen führte ein M z i M r qüiHtz,. ̂  dM folgende, 
SteinbrüM AWdruck,^) „raifonaMe" AgenMaHeN/haliM utüßte, daß er nämW 
ein tapferer gesunder Mann fei, e M chrlW HWDau habe, ynd ^ 
uild das Hofwesen verstehe; H M e / M i W und Frau, j^Hen vereiM sM,. sie/ 
durften keifte G M fetzen, d. h,, n M GMnkwjrthfchüft treiben, hatten aber̂  da^ 
Recht,, die Bauern auH.den dem Otift /gMrigett Dörfern zut WenWistung hei 

. ^ , > , „ „ gefüM habe. EigenthUm W / D l e P M ä h N t z n H ß W 
auf deM TurM-Felde Wende WWmühlen^ die eigene,MäDen f M ^ " ^ " -""-
hieh her Hott^ die zweite' die I a M die Mt te die Krpne. H M sie 
ihre M Ätrgens,. Nächocirn,' im Fahre W 9 von. dem. DaisWM 
zerstört, und demächst wieder äuHebWt/inMen foH B M g M i M , , ,̂ 
gelegt̂  jedesmal aber wieder, aufgebaut, So bestanden̂  im Jähre ^ 9 l ^ , . . ^ . 
Turnei. 6,Windmühlen, M dem, ^Hannisktoster gHörtM, wWe, dieselhM Nqmess. 
führten, Wle ehemM, doch,mit dem Unterfchiede, daß U M die D.,W^,ens-3Mhl.e 
Schweinler jetzt Schwimmer nannte,^)-

M M e f e n , besaß das St. Heorgs^Hospital eine histtex d M VydeZ Wf der 
Lastadie,̂  einß bei der Harnienitz, die, später abgekürzte ParnM genWnt gewoHen 
ist/ eine dMe, hinter der KartHause in, Orgbow/W enWch dem 
Galgen, gegenifber. An Gartenplätzen, gehörten dem, Hofpital ein B M M 
OWgqrten hinter d!er Ryßmühl'e, fo, wie ein. Hohlhof zum VnhaU, ̂ ' ° ' 
mejhMen WeMohlß und sonstiger MchMewächse, ' 

, Wßer den genannten, Grundstücken, und MMlen gehörten dZm St, < 
stift 8 Kohnhaüser auf'dem IüxgD^^^^ die S t M des <StW und 
deren n.ächM Umgebung, nannte. Von. diesen. Wohnhäusern, oher BMen diWen.. 
2 dem WßmMer'und Wagenknechft Bchssufung, die drifte Bude. Hüter dW^ 
Thore des; Hospitalhofes NaH der Stadt zu, stieß an die, Stadtmauer, W H , itz 
der M M besaß das St. Georgs-Stift mehrere Buden: 2 M Rosengarten, 1̂  T 
der kleinen WoÜweberstraße, 2 in der Pelzerstraße unter Einem Vache^uM noch, 
eine driU. Melbst^ 3, in/der HoMweberstraße, die neu erhaut waren, 2 in. der 
Fisches o M Bauftraße>, MutMaMch Wrhen einige^ diefer, Buhen^ von den 
P M i s y M , des. MspitaH m IMq » M M zur, UchausWg heMtzt,. während-
die meWn. zum Besten des Hospital-Kastens. wurden, 

„HZ verdient, annoch, sagt M M H r M ^ ) , eiMÄstzeige, daß in dM,IHrZens-
Kirche' 5 Meßaltäre qufgefuntien, die i h M bestimm^ PicMen, gehabt, M ^ Wch^ 
versW,dM Legate Wd/Schenkungen :hren UnterhM eWfäIgen., hahen̂  Ich. 
würde sie und die Namen der Provisoren des Stifts nennen, wenn ein anderer 

*), Steinbrück, a. a. O., S. 6, — ^)"PrüggeMnn, aMMrl i Beschreibung, des' 
thums Vor- und Hinter-Pommern, I« 169:'— ^ Steinbru^ ä.'<t. D.,,S^ E 
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M t M W ä abzuMen Mre , als W v d M M W D e W M e t u n ^ 
öaraW keMA ̂  zu kernen. M r die wenigsten ' A M ^Mde O K Benützung 
MHtig getiüg scheinen, die es'auch nicht einmal nvthig H n d e n , M 'den Minen 
H M GeHmutter bekatrnt M ckWen". ZWgnH, 'WZ 
'der Wrrherr M Bt . Peter Und W u l ben 'WWmern Mner M , ^ 7 8 ^ , ausM-
KelleN W M ö t M ^ g e M n hat! Gährenb der I a M 1489 bis 1W4 Uiar der 
A M o r Geörgiüs Wtkämer Verweser M M M M s O a m w - M des von 

'dem i M ä M M fünfjährigen ZeittnM itt M St^ZürgwÄrGe HM DMtitt weber 
eine der von Steinbrück erwähnten Vicariett vücant WWesW, Noch le in 'Mw 
Mchätzar jMiftet Mrken*). M t Hcki t es, als /fei H o n M Heft M t , etwa 
^ I M h M d M M der ^M A M ack Meere zum WM 
Mrchenü'MniilttKnnZ, "bei der GMi'n'er ^M 'WkMoe 
an die Ktaft M D M e n W w D r NettMg M r M b M r Neben von M Pekn 
'̂ '̂  ^""^" 'ers, V M Hat bm Mümwett und PeMedttDü ^ denen 

he F W D H e t grMche, aMeülithe Mdet als O n M s " " ' 
n, im M ö M n W t i M gewesen, oW. M eine, Wn M ' 

WtWck kuMWe 'BeritAiKg k̂es M n H l i W N e M M s Münnt Mbet i . 
Ackf ^ M H W von M . M W M t M W AbWvMr freies M D 

Mchdem Ätzt beMbe Mtet Griedvich Mtze'lm I. M WüMMe M HeWg 
-gezogen,, würbe M ^aMrer 'Platz zu diesem Hweck Pnter «des" " '""' 

M dem MirgMßM M> WAM HebMW M , ftinM Mnü Hr 

zum heil. Geist 

^t i MWndörf MenW, HtzWg HatNint I.,'der Mte MolW, d̂em M . 
MorgWft 10 Hufen, W nach det W t von Herzog O M t. kck IcitH iWS am 
MitkMtz Mch ' W o M : dM BMrcktt d. Gckfiedt MgesDtgen, VW Hsn VG-
'seMn M r M Mer dem Iürgens-^öfftitale äüfs MKe vMgnÄ W M 
MMN O W e m M H D n MfgWN, die 11 Hchetter MaMN, WHN 4tG 
2 Mg. WMnkänb iwd B3 MZ. WerlaO kauM, Re in dw HäMn M V 
MöWen dWs DörH waten. Dasselbe theNe siH basSM ylit dein M M . 
H W uck MdmMftungeN war dashöWe uH n iMe Gericht N WkWendotf 
tMiehett, Wen so das MhenkHn. Hem hell. W i M ö G i M erMten 8 Güftner, 
welche 18 Hufen ünteM Pflüge hätten, vott jeder W e 16 GcheM, miMn 
von, 18 Hufen M W M l Hafer.' Hierzu k̂am iwch 1 Mg. wüstes hatrd und 
1 Mg. Wiefenwctchs, beide im Jahre O51 geradet; Der Mfer 2 Mg. trug 
'6 Hr. Pacht. Dem M . Oelst-HofMal waren 4 KoMen Mgewichen, welche 
21 Mg. nWen und haftir 16 WchM Mfer M leisten HaNen. ^ 

H Rob. .Klempm, Diplomatische Btziträsse Hur Geschichte Povlmems. M r l i » 1889. 
-S. 195—198.,—f*) Swmbrück, a. ä.Q. S. 6, 7, 12, 1Z., D M r Merfilffer «t iÄ: J H . 
Samuel Hering's hiftorische Nachricht hon den Privilegien der Stadt M m Stetnt. Franks. 
a .D. 1726, S.'2, 3 . ' ^ ^ ' ^ ' , 



D« Gabt Stettin. 

Gleiche Rechte hatten auch beide Stifter an Schmellentin, in der Urkunde 
von 1Z32Smolentin genannt, d. H.LHeerort, vom Zeitwort „ßmolju", theeren, 
pechen, Hauptwort: „ßmola", auch „ßmolka". Hier trugen die 2 den heil. Geist¬ 
stift überwiesenen und vom Fürstendienst 1540 befreiten Bauleute von 7 Hufen 
der erste von 4 derselben 4 Wispel Roggen und Hafer, desgleichen von 2 Kossaten-
ländereim 15 ßl., der andere aber von 3 Hufen 1 Last Roggen und Hafer ab. 
Das hierzu gerechnete Kossatenland psiügten aber die Nachbarn dem heil. Geist-
Gotteshause zum Besten für eine Vergeltung von 6 Scheffeln Hafer. Dem 
St . Iürgenstift standen in Smolentin 6 Hufen, die unter drei Bauleute vertheilt 
waren, unh 9 M g . kossatenland zu. 

Prilup, richtiger „P r i l i p ^ .d . h. an der Linde, und seine 2 Höfe, zu deren 
jedem 5 Hufen geschlagen wären, trugen dem heil. Geiststift 10 Wispel Korn, 
halb Noggen, halb Hafer ein. Beide Bauleute waren übrigens von allem Zehnten 
und Pachthühnern frei gesprochen, eimge geringe Dienste ausgenommen. 

So war auch Podjuch dem heil. Geisthause allein vereignet. St . Jürgen 
hatte keinen Theil daran, mit Ausnahme der Gerichtsbarkeit, welche beiden 
Stiftungen gemeinschaftlich gehörte, eben so das Kirchenlehn; auch hatte St . 
Jürgen seinen Antheil an dem großen Bruch. Podjuch's Einwohner, für welche 
35 Wohnhäuser beschieden, wenn alle Stätten wieder aufgebaut, waren auf Geld-
und Hühnerpacht gesetzt, und verpflichtet, außer landesherrlichen Diensten im Fall 
des Pedürfnisses zu leisten, bei gutem Winter, d. h. hartem Frostwetter, 12 Faden 

Holz zu setzen. Diejenigen der Einwohner, die Acker- und Pflugland hatten, 
mußten nach der Größe des Ackers Pacht reichen, so wie von den drei Fisch¬ 
wehren 1? Sgr. jährliche Pacht von ben Inhabern eingingen. Vier der ersterm 
hatten noch die Abgabe von 16 Scheffeln Hopfen zu leisten. 

Der heil. Geistes Bruch hob sich an von dem Dorfe Podjuch und ging 
bis an das Bruch derer v. Pahlen, bei der Klebow-Brücke. Die Heide aber, 
die demselben (heil. Geisthause), allein zuständig war, hatte im Jahre 1557 ihren 
Anfang vom Dkmmschen Felde und erstreckte sich vorlängs der Fürsten Heide 
bis an die drei Brüder, von diesen schlug sie aus niederwärts vorlängs der 
v. Pahlen-Heide, von da bis auf den Maalstam und von demselben bis an die 
Regelitz, grunzte demnach mit der Dammschen, der Kloster-Kotbazschen und der 
Pahlenschen Heide, auch mit der großen Regelitz.,— I n Podjuch wird, nach der 
Matrikel (des das St . Iürgensbmch als ein Eigen-
thum (des St . Georgs-Hospitals) aufgeführt, so sich vom Dammschen Stadt-
Felde und dessen Gränze bis an die Podjuchschen Kosthöfe und Zaune erstreckte. 
I n Podjuch hatte, übrigens der Rath zu Greifenhagen einen Bauer erworben, ein 
anderer gehörte dem Fürstl. Pädagogium, d. h.: der Marienstift. 

Die genannten auswärtigen Besitzungen der zwei milden Stiftungen zu 
St. Georg und zum heil. Geist, die 1557 mit dem Grauen oder St. Iohannis-
Kloster zu einer allgemeinen städtischen Armen-Anstalt vereinigt würden, sind im 
I I . Bande I I . Theils des Pommerschen Landbuchs bereits beschrieben worden, 
und zwar Völschendorf auf S. 1547—1551, Schmellentin auf S. 1545—1547, 
Prilup auf 1759—1760. Das Erbzinsgut Prilup> feit 1857 ein Eigenthum 
des Scharfrichtereibesitzers Carl Ludwig Ferdinand Koppen, kam am 13. Ju l i 
1871 beim Königl. Kreisgericht zu Stettin unter den Hammer und wurde von 
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dem Kaufmann Alexander Lindemann Mr daß Weistgehot von 5S000 M l r . 
erstanden; Grüße des Guts 6 3 1 , ^ Mg., Reinertrag Melben 1591,2z W r „ 
Wtzungswerth der Gebäude 70 Thlr. — Podjuch G auf S. 1874^-1886 von 
F. Didier, dem ftühern Besitzer 
geschildert worden. Zur Ergänzung seines, Wch dG Steinbrückschen historischen 
Berichts über Podjuch, bezw. zur BexichtiWng derselben möge hier der folgende 
Allszug aus Elias Schlekers Stadtmatrikel von 1565 eingeschaltet, sterben.*) 

Podjuch. Is t der Stad Alten Stettin Eigendomlich gutch mit. gericht, Dienst, 
pachtrokhon, Mrchlehn, vnd M r Zubchörungen; auch dortzu gelegmen ÄGrn, 
Holzungen, Broken, Heiden> weiden vnd aller Fer t igM wie es in grentzen vnd 
malßn belegen auch aller Fruchtbrinkung vnd i Nutzung So darvyn geMM werden 
kann Nichts? auZgeschloffen, . . 

Viäs privilßAum Ottoui« ^nuo 1328. 
Ottcmi» ^ M y 1 3 M 

^ (ÜMÜrMahio 8^llutßdun st V W u M ^ i 137Z. 
vnd folgende OoliüluiMon«^ yon Herrn zu Herrn, I n Wem Dorfs wonen 34 
Paurm. Darunter seind W HüfeMr v M 

„ I n VorEnoerung der Religion Wch gefMMN Bahstumb, da die reine 
lehr des Evangely alhi gotlob eiWchWngen,! haben, Einl Erbar. rad das Dorff 
Podjuch, auch VWeudorff vnd SmoTentin> t>arüb er diê  Stad gesunde besigelte 
Privilegia I m radhauße haben, jedoch auß chriUichßri Baynhßrzigkeit zu besser 
vnterhstltung der Armen I m grauen Closte» diê  Pacht vnd Byringe darini abge¬ 
treten vnd Iren verordneten Vorstanderen die BeMaltungl desselbigM zu künftig 
befolenv Die Dienste aber vor die Stad vorbehaltM. Es seind aber die Dienste 
zu Podiuch anfenglich precarie von m. g< H. (vom Herzoge) bisweilen zwei Jahr 
gebraucht, vnd vylgends aus der Bedß eine stewr worden^ wie her-Reces Anno 
1540 vnd die Tractat Anno 1570 Ausweisen das der rad sich derselben noch 
njt begeben. Die Pacht so M 11 st. 
vnd 8 gr. geldyacht. Vnd 5 mark höner Pacht. 
^ „Die Armen haben den Titel I n I r e Matrikel. Dat Dorff Podiuch Ist 
des Hilligen geistes gar vnd Al l Eigen mizh aller herlikeit vnd gerechMit." 

M i t dem St> Iürgenstift war ein, Kaland verbunden, welcher, weil die Ge¬ 
nossenschafts-Mitglieder die Pflege der Krankey und Armen zur Aufgabe sich 
gesetzt hatten, ein Elends-Kaland war, der gleich bei de,r Stiftung des Hosvituls 
sich bei demselben ein Haus zu den Zusammenkünften erbaut hätte. **) Steinbrück 
hat diese Brüderschaft echter Samariter zuerst 1394 aufgeführt gefunden.^*) 
Sie hatte damals zwei Verweser und war vorzeiten im Besitz gewesen eines 
Bauerhofes mit 3 Hufen, auch eines Kosfatenhofes mjt 1 Hufe in Smolentin, 
Liegenschaften, die in der Folge an die St . Marienkirche übergegangen waren. 
Der Kaland verfügte über ansehnliche Geldhebungm. Aus der Matrikel von 
1540 erhellet, daß diese Stiftung auf das Quartal Iohannis 100 fl., auf 
Michaelis 575 fl., zu Weihnachten 150 st. und auf Paschen 275 fl., überhaupt 
im ganzen Jahr 1100 st. zu erheben gehabt hat. „Wollte man, sagt Steinbrück, 

*) Stadtmatrikel, Fol. 121. — ^ ) , Friedeborn I., 54. - ^ Steinbruch a. a. O. 
S. 7, 8. ' ^ / ^ , ' ^ V . 

Landbuch von Pommem; Th. ll. Bd. VIII. 82 
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in De älteren Zeiten zürMgehen, so würde aus den VerlassungsbWern unserer 
Stadt für den St^ Jürgen fowol als 8en Kaland eine erkleckliche SuAcke von 
den 'erkauften Renten herauskommen, die ich allenfalls vorlegen könnte/ wenn 
dadurch das Verlorne wieder hergestellt würde." Bedauerlich ist es, daß der 
Hiftoriogtaph> der milden Süftungen St. Georg und heil' Geist sich durch diese 
Rücksicht hat leiten lassen, die in den, Hm zu Gebote gestandenen, Quellen ent¬ 
haltenen Nachrichten über Gewesenes in der Vorzeit auf Kosten der historischen 
Wahrheit der Nachwelt vorzuenthalten. Das Kalandshaus bei St. Jürgen wurde 
nach der Glaubens-Vervesserung dem fürstl. Hofprediger Bernhard Strohschneider 
überwiesen, der es abbrechen und bei St. Peter wieder errichten ließ, worauf 
es den Namen des Jägerhauses bekam^ Ob hierunter sonst die Klause gemeint sei, 
deren Verbesserung im Jahre 1605 beschlossen wurde> läßt Steinbrück dahin ge¬ 
stellt sein. . . , - '^' ' ^ ' ' ^ ' ^ ' ' ' ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ' 

Daß von Altersher und noch im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts, ja 
auch später noch bis zur Ankunft des ,/ftommen" Königs im Nordischen Reiche, 
das Turnei-Feld von den Ackerbesitzern, selbst von Leuten der technischen Ge¬ 
werbe stark bewohnt gewesen! ist, ersieht Man aus einer, von Friedebotn über¬ 
lieferten und von Jacob bestätigten Nachricht, die also lautet:*) 

' ' „Den 21. Ottobris 1613, im Mittage, ist vorm Mühlenthor allhie, eine 
vnuermuhtliche FeMesbMnst aüß einem Garten Haüßlein durch vnüorsichtigkeit 
eines Alten Weibes entstanden, so zwei der benachbarten Häuser Md eine Korn-
scheüne saMPt dem' Getreyde eingeeschert: Vnd wann > der ßrosse starke Wind nicht 
abe: Vnd zu Felde Werts gewehet, weren die daher nechst gelegen^ WvhnüNgen, 
Kornscheünen, Ackerhöffe, Büchdtuckerey, Fürstliche vnd Ändere Gartenhäuser) mit 
ergriffen, ja endlich das Mühlenthor vnd die Stadt selbst in Gefahr vnd 
Schaden gefetzt worden. Gott fey lob vnd danck, der das grosse VngWck 
gewendet". ^ ' ' . ^ , ^ 
' ^ Was Iahrhunberte des Friedens aufgebaut hatten, das H in dem auf 1630 
folgenden Zeiträume voll Kriegsgetümmels in und um die Hauptstadt Pommerns 
zerstört worden, eine Folge der Einmischung Gustav Adolfs von'Schweden in 
den Deutschen Krieg, der durch? ihn ein Dreißigjähriger, für Pommern aber, 
insonderheit für Stettin, ein 83jähriger, geworden ist. Was war der Beweg¬ 
grund dieser, Einmischung? Das eigentliche innere Motiv dieses Schritts war 
ein hoher Thatendrang,.ein unbWdiger Geist der Erobe^ den er durch einen 
erheuchelten HeiligßnHein religiöser Ideen zu verschleiern verstand, so geschickt, 
daß die Glaubensbrüder unter seinen Zeitgenossen zu Tausenden sich tauschen ließen. 
Sein gewaltiger Ruhm, erworben zu einer Zeit, wo, die Kritik sich mit Helden 
seiner Art, im Drang der Ereignisse nicht beschäftigte, hat- seine Thaten nnd 
fein Leben mit einem Nimbus umwoben, den seine ersten Biographen ,veranlaßte, 
auch die Tradition in die Lebensbeschreibungen aufzunehmen, und den späteren 
fehlten zwar nicht die Mittel,.wol aber,in Voreingenommenheit der Wille, mit 
historischer und psychologischer Kritik das Mahre von dem Geglaubten zu sondern. 
So ist, es gekommen, daß 200 Jahre nach seinem Tode edle deutsche Männer, 

*) Friedebvrn, HI, 110. v . Ludwig Iacob> Alt-Stettinischer Geschichten 'Theil I, S. 50. 
Alten Stettin, bei Georg Götzken, Anno 1661. Kl. 4. 
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denen aber die wahre Geschichte des schwedischen Eindringlings, und sein Ge¬ 
bühren auf Pymmerscher, übexhaupt Deutscher Erde unbekannt geblieben, sich in 
ihrer historischen Schwachheit haben verleiten lassen, an eine aus echt christlichem 
Sinne entsprungene m,ilde Stiftung den Namen des „protestantischen Heros", 
wie man den Gchweden-König hochtrabend und verhimmelnd genannt hat, zu 
knüpfen, um einen entsprechenden Ausdruck des Dankes dem auf den Lützener 
Felde Gefallenen darzubringen — wofür? Dafür, daß seine verwilderten, aus 
dem Gesindel aller europäischen Völker, zusammengelaufenen Heerschaaren achtzehn 
Jahre lang die deutsche Erde der Art verwüstet haben, daß in dem nördlichen 
Gauen unseres Vaterlandes tausende wüster Feldmarken nachzuweisen sind, auf 
denen vor 1630 Dorfstätten von Hunderttausenden betriebsamer Ackersleüte be¬ 
wohnt, gestanden haben. Wer von jener Taüschnng nicht befangen gewesen ist, 
das ist das deutsche Fürstenhaus, dem durch das Erscheinen des Skandinaviers 
ein rechtmäßiges Erbe anfangs ganz entzogen, dann wesentlich geschmälert worden ist. 
Zeügniß von der richtigen Beurtheilung der Vorgänge im, 17. Jahrhundert hat 
König Friedrich Wilhelm I. im Anfange des,18. Jahrhunderts abgelegt, durch 
den einen Satz: post Lato aä 8U6«08 äslatum, .der in goldblitzenden Buchstaben 
auf der Höhe des Berliner Thors zu Stettin für Zedermann verständlich ist. 

War nun auch Schweden durch seines zwölften Carls abenteuerliche Kriegs¬ 
unternehmungen herabgestürzt von der gebietenden Stellung, die es im Rath der 
Europäischen Mächte seit dem Auftreten des ^protestantischen Heros" in Deutsch¬ 
land durch Waffengewalt errungen hatte, so wirkte der Nimbus, der seine Krone 
umstrahlte, selbst nach der Niederlage von Pultawa noch so fort, daß Preußens 
König, nachdem Er die Hauptstadt Pommerns endgültig sein Eigen nennen 
konnte, es für rathsam Hielt, diese Hauptstadt stärker zn befestigen, um im Stande 
zu sein, dem nordischen Feinde, falls es demselben, etwa wieder ermannt, einfallen 
sollte, den Stockholmer Frieden von 1720 zu brechen, desto kräftiger wiederstehen 
zu können. Diese politische Rücksicht ist sicherlich der GrMd gewesen, welcher 
Friedrich Wilhelm I. veranlaßt hat, Stettin durch Walrave zu einer Festung 
ersten Ranges umwandeln zu lassen. Diese fortificatorischen Arbeiten haben, — 
wozu schon die Schweden gleich bei, ihrem Erscheinen 1636 den Grund gelegt 
hatten —̂  dem Turnei-Felde in den nächsten Umgebungen der Stadt ein völlig 
verändertes Ansehen gegeben. Alles was an Baulichkeiten noch aufrecht stand, 
mußte, dein Gebote des strengen Königs Gehorsam leistend, dem Boden gleich 
gemacht werden, um Raum zu gewinnen für drei selbständige Werke, davon zwei 
mit der Hauptfestung in Zusammenhang gesetzt wurden, das dritte aber von 
derselben abgesondert lag, das Fort Preußen nämlich, zu welchem die von den 
Schweden angelegte Sternschanze erweitert wurde. , 

Neben Fort Preußen legte Philipp Otto v. Grumbkow, Sr. Königl. Maje¬ 
stät in Preußen ic. wirklicher geheimer Etats-Minister, der Pommerschen Lande 
Hochverordneter Chef-Präsident, det Pommerschen und Kaminschen Regierung 
hochbetrauter Kanzler, Ober-Hauptmann der Lande Laüenburg und Butow, des 
Preußischen Schwarze» Adler Ordens Ritter, auf Lupow, Runow, Varzemin, 
Darsien Schloßgesessener (?)—-einen prächtigen Lustgarten an, von dem Bartels, 
der poetische Topograph von Stettin in den Jahren"1734—1738, singt: „Was 
Berg und Hügel war, wo Dorn und Disteln stunden, das hat sich Grümbkow's 

82--
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Aug M r LüftbaickM erMde«^. Mnstl ich angelegte Teiche warm Völler Fische, 
auf einer Insel in M e m der TeHe Hand M zweites oben 
auf dem Berge. Der ganze Gürten zeigte viele Kostbarkeiten, dergleichen man 
so leicht in keinem Gärten findet. Grumbkow scheint in diesem Gärten häufig 
FestlWkeiiett Veranstaltet nnd Gesellschaften gegeben zu tzäben> sehr wahrscheinlich 
auf Befehl und auf Kosten bös Königs, um sich auf diese Weise die Etettiner^ 
Bürgerschaft, namentlich die deiche Kaufmannschcift, die beide das Schwedische Regi¬ 
ment noch nicht vergessen könnten, geneigt zu Aachen. Bartels fingt: .Hier ist 
nicht nur bei Tag beliebte AUgen-Weyde, Beföndern auch die Nacht muß hier 
zu Dienste stehtt, Man kän ben Hellen den Sternen-Himmel nennen, Wenn hier 
bei Abend-Zeit viel hundert Lämpm brennen".*) Wo dieser Orumbköwfche 

suchen fei, ist z. Z. nicht anzugeben. 
Das Jungfrauen-Kloster vor Stettin, welches an Ioach. Bernh. Steindruck 

gleichfalls einen GesHiHtschreiber gefunden hat,**) war auf dem Stettinschen 
Stadtfelde angesessen. I m Iahte 1289 trat das Kloster in den Besitz des 
GMndzinses Von dem Terrain, welches sich zwischen der Windmühle und dem 
Kloster befindet, was in Herzogs Barnim I I I . Handschreiben von 1334 dahin 
erklärt/ viird, daß dem Klöster der Grundzins von den Häusern oder Gärten 
zwischen dem Garten, der gleich über dem Peterskirchhofe oberhalb des Weges 
nach Zabelsdörf (in welchem Garten ehedem eine Windmühle gestanden) und den 
übrigen die bis an das Klöster hin liegen, entrichtet werden solle***). Herzog 

im Iähre 1276 dem Kloster die Bewidmung der 8 Hufen 
vor der Stadt, die des Herzogs Vater, Barnim I., bereits 1243 in dem zweiten 
Futtdatisttsbriefe des Klosters für dasselbe ausgesetzt hatte — ooto m^n808 auts 
ÄvitMetn WntMs Ltetiü-f-) -̂ - was in dem Eönfirmationsbriefe von 1334 aufs 
Neue bestätigt wurde. Die herzoglichen Brüder Bogislaw IV., Barnim I I . und 
Otto I. vereiMten dem Klostör im Jahre 1289 einen Gärten, der gleich über 
der- Pfetdewäfserung sin der Oder?) neben dem Kloster und der Wiek lag, 
was von Herzog Barnim M . im Jahre 1334 bestätigt wurde. Gleichzeitig er¬ 
folgte die BeWidmung mit einem auf dem Stadtfelde belegenen Hofe, der dem 
Kloster von Jakob von Grimme eingethän' worden, auf Herzogs Otto I . Ver¬ 
wendung aber vom Kloster im Jahre 1334 dem Henrich Westphal, auf Lebens¬ 
zeit eingeräumt würde, der ihn aber nach vier Jahre wieder zurückgab. Weitere 
Vereignungen Herzogs Bogislaw IV. aus dem Jahre 1281 beträfen einen Garten 
des Stettiner Bürgers Jakob Juden, einen Hof Walter Brachvogels, eines fürst¬ 
lichen Bedienten oder Hofbeämten, welcher Hof, worunter wol nur Haus- und 
Hofftelle zu verstehen ist, in der Oberwiek (vico 81aviea1i) lag, sowie einen Hof 
in der Niederwiek, der dem Stephan Wezkuch (Mezrath) gehört hatte. Diese 

^Poetische Fortsetzung des Blühenden Stettins, mitgetheilt von Balthasar Daniel 
Bartels, 8oHiuo und LastMschen Gerichts Lsorstaria. Alten-Stettin, gedruckt bei Herntann 
Gottfried Effenbahrten, G. E. Raths- und Stadi-Buchdrucker. 8 Bl. in 4> ohne Pagenisüng. 
Wie die erste, so ist auch diese zweite poetische Verherrlichung Stettins nnter der Regierung 
Friedrich Wilhelm I. dem Minister von Grumbkow zu dessen Geburtstage, am 12. Mai 17Z8 
gewidmet. -^ *") Das Iungftaüen-Kloster in Stettin 28 S. in kl. 4. Ohne Jahreszahl. — 
***) Steinbruck, a. a. O. S. 16. — f) Oaäsx sipiowat. von Dreger. Urkunde Nr. 01,111. 
S- 237̂  ^ " ' ' ^ ^ ^ ' ^ ' ^ " ' ^ - , ^ , v , ^ ^ 
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Gärten und Hofstelleu waren sehr wahrscheinlich von den Eigenthümern dem 
Kloster verkauft worden. *)Dua8W0gu6e1aU8iira8pr6äict0 moiia8t6rio ch 
eSütis eiMsm äiisoti» in Oristo Zororidus perpetno po88i66uäl!,8 l i 
So heißt es in dem Fundattonsbriefe des Klosters von 1243 A m t s 
Nart ini,**) welche zwei Fischwehren in der vorbeifließenden Oder den Kloster-
jungftauen von Herzog Bogislaw IV. im Jahre 1276 zum Genießbrauch bestä¬ 
tigt wurden, und worin sie sich durch neue Privilegien Ottos I . und Bogislaws IV. 
von 1289 und Barnims I I I . von 1334 zu erhalten wußten. Da Fischwehre ein 
Hinderniß im Flusse find, welches die freie Schifffahrt auf demselben beeinträch¬ 
tigt, oder vollständig hemmt, so darf man aus den dem Nonnenkloster bewilligten 
Fischwehren, vielleicht den Schluß ziehen, daß um die genannte Zeit der Han¬ 
delsverkehr auf der Oder nicht von großer Bedeutung gewesen, bezw. nur mit 
kleinen, flachgehenden Fahrzeugen betrieben worden ist. Und erst „vmbs Jahr 
1360, nachdem die Stadt Alten Stettin sich in die Hänfaische Societät begeben, 
auch jederzeit die angesetzte Hanfe Tage fleißig besuchet"***) scheint die große 
Schifffahrt mit tiefgehenden'Seefahrzeügen ihren Anfang genommen zu haben, 
was doch wol unbedenklich ein Wegräumen der Fifchwehre, deren die Kloster¬ 
jungfrauen auch eins bei Grabow, durch Begabung der Herzogin Marianne, 
Barnims I . Gemalin, laut Urkunde vom Jahre 1243, 86xto Xai6näa8 Lebrüarij, 
besaßen^), vorausfetzen läßt. Verschiedene dem Kloster zu Theil gewordene und 
gerichtlich niedergeschriebene Schenkungen und Vermächtnisse übergeht Steinbrück, 
indem er nur noch des Umstandes gedenkt, daß von Seiten der Christusbraüte 
dem Ruthe im Jahre 1326 ein Platz, zwischen dem Kloster, der Oder und dem 
Stadtgraben belegen, abgetreten wurde, wo der Rath den städtischen Holzhof 
anlegte, und später zwei Haüser standen, die zu Steinbrücks Zeit den Bürgern 
Oottfchalk und Kmth gehörten. Beide Namen sind unter den Einwohnern 
Stettins noch heute, 1874, vertreten. 

Unter den vielen Mißgeburten, durch welche die Kirche von Fanatikern ver-
unstaltet worden ist, nimmt der von Bruno dem Heiligen aus Köln mit einigen 
Gefährten in der ihm vom Bischof Hugo von Grenoble überlassenen Wüstenei 
von Ehartreuse im Jahre 1086 errichtete Mönchsorden der Karthaüser eine, der 
ersten Stellen ein. Ursprünglich für Gebet und fromme Betrachtungen, so wie 
Handarbeiten, darunter das Bücherabfchreiben eine Hauptbeschäftigung fein sollte, 
gestiftet, erhielten die Karthaüser von ihrem fünften Generalprior im Jahre 1134 
besondere Statuten — Ooii8U6tu6iii68 OartuÄas 8ta,tuta, 6niß0iii8 — die ihnen 
ewiges Stillschweigen und Einsamkeit in abgesonderten Zellen vorschrieben, wozu 
später noch das Verbot alles Fleischefsens kam. Das Gebot des Swmmseins 
hatte möglicher, Weise den Zweck, daß die Brüder beim Bücherabschreiben nicht 
gestört, und dadurch Fehler, Auslasfungen :c. vermieden werden sollten. Feder 
Bruder wohnte in seiner „Laura") wie man die Zellen nannte, wo er fein Mahl 
selbst zubereitete, außer an Tagen des genVinschaftlichm Essens, und die er 
wöchentlich nur ein M a l verlassen durfte. Ein härenes Hemd auf bloßem Leib, 

5) Steinbrück's Darstellung von diesen BeWidmungen a. a. S. 1? ist ziemlich undeutlich, 
im Obigen ist es versucht worden,! ihr hen MUthmaßltch rechten Sinn zu unterlegen. — 
^ ) Dreger, 0aä. äixi. S. 234. — ***) Friedeborn I, 59. — f) Dreger, 0oä. äipi. S. 238, 
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ein Rock von Serge, darüber ein- weißen Tuchrock mit Gürtel von Leder oder 
hänfenen Stricken, ein Skapulier,,woran die^weiße Kapuze befestigt wurde, 
Vorder- und Hinterblatt über ̂  die Lenden durch einen breiten Streifen verbunden, 
darüber' beim Gottesdienst ein Kapuzmantch' beim Ausgehen ein schwarzer CtM-
rock, — so war die Tracht dieser Ordensbrüder, von denen jetzt noch etwa 
16 Convente in Italien, in den Urkantonen^ der Schweiz, die katholisch «ge¬ 
blieben, und in Frankreich am Leben sind. Das'Oedächtniß an diesen, wegen 
seiner Regel des ewigen Stillschweigens^die menschliche Natur verhöhnenden, 
Orden ist in der Protestantischen Bevölkerung Deutschland nicht erloschen, 
sein Name vielmehr sehr wohl bekannt, jedoch nur unter den - ^ Schnaps¬ 
trinkern wegen des von diesen 'hoch gerühmten Branntweins, den die Mönche 
des UrHauses des Ordens, der Chartreuse bei Grenoble,' durch Destillation der 
Bergkraüter in den Voralpen ihrer^ Umgebung zu bereiten verstehen, und der 
für das Kloster ein wichtiger Handelsartikel und dadurch eine Quelle seines 
Reichthums geworden ist. 

Herzog Barnim I I I . , dem Vorbilde seines Vaters Otto I. und des Groß¬ 
vaters Barnim I. folgend, — von denen der erste aus Neigung zum Klosterleben 
das Regiment seinem Sohne abtrat und die letzten Jahre seines Lebens im Kloster 
Kolbaz mit Beten und Singen zubrachte, i was ihm vom Pfaffenthum den Ehren¬ 
namen des „andern Pommerschen Heiligen" einbrachte, —̂  der erste Pommerfche 
Heilige des Namens Otto war der 
Großvater Barnim I. den Beinamen, ^des Guten"^ erhalten hat, weil er in der 
Freigebigkeit gegen die kirchlichen Anstalten alle seme Vorfahren und Nachfolger 
ükertroffen, wie denn keine Woche im Jahre verstrichen, die nicht durch Schenkungen 
und Wohlthaten bezeichnet worden,— bewies im regsten Religionseifer seine 
wie gegen das Stift Bamberg, als Patron der St. Iakobikirche in Stettin, so 
auch gegen das einheimische Bisthum Kamin, das er bei reicher Ausstattung,, zum 
Erzbisthum erheben wollte. Um aber auch in der Nahe einer Stätte zu. leben, 
in der Mönche für ihn, für seine Gemalin Agnes und alle seine Nachkommen 
beständige Fürbitten für das Seelenheil gen Himmel senden. sollten, hielten 
doch die Vorstellungen der Zeit die Gebete von Klostergeistlichen ganz be¬ 
sonders wirksam für den gedachten Zweck, vollzog er im Jahre 1360 am 
Namenstage feiner Gemalin, dem 21. Januar die Stiftungs-Urkunde eines 
Mannsklosters, dem er seinen Sitz in geringer Entfernung nördlich von 
Stettin auf einer Anhöhe nahe der Oder, belegen über dem, dem Iungfrauenkloster 
in Stettin gehörigen, Dorfe Grabow> anwies, demselben den Namen Gottes-Gnade 
beilegte, und es mit Mönchen aus dem altern Kloster Marien-Ehe bei Rostok*) 
bevölkerte. Und dieses Kloster war von Karthaüser-Mönchen bewohnt, die nun 
auch Bewohner von Gottes-Gnade wurden. ^ ) 
. D i e Grabowsche Pflanzstätte der — Stummen hat an Steinbrück gleichfalls 
ihren Historiographen gefunden.^ Nachdem er berichtet, daß die Klosterbrüder 

^) Von dem alten deutschen Worte Nva, ^,s, d. h.: Gesetz, so genannt. Es hieß auch 
Grüner Garten. — **) Friedeborn I, 57. Cramers Kirchengeschichte I I und I I I an verschie-
denen Stellen. Landb. I I . Th. Bd. I I , 1327. -^*5*) Das ehemalige Karthaüser-Kloster Gottes 
Gnade und das nachherige fürstlich Pommersche Lustschloß bei' Alten Stettin, Oderburg. 
Stettin, 1780. 52 S. in kl. 4. ^ 



sich auf dem vom Herzogs ißnen überwiesenAi Platze ^ die sein Großväter bei 
Ausstattung des Nonnenklosters sich vorbehalten — in Grabow angebaut, führt 
er das unbewegliches Eigenthum an, welches die Karttzaüfer nach und nach daselbst 
erworben' haben. Erwägt man den geringen Umfang der Flur von Grabow, 
die von jeher so unbedeutend gewesen, daß diese Ortschaft bis auf die Reforma¬ 
tionszeit nicht einmal selbständig war, sondern als Beftandtheil des nahe belegenen 
Dorfs Bredow betrachtet wurde, unter dessen Schulzen und Gerichtsmannern 
sie stand*) so dürfte die Vermuthung nicht ohne Grund sein, daß, wenn auch 
nicht alle, doch die meisten der Liegenschaften nicht zu Grabow, sondern zum 
Stettiner Stadtfelde gehörten/ zumal bei einigen Erwerbungen Stettiner Ein¬ 
wohner, Rathsperfonen und Stiftungen betheiligt waren. 

Durch Kauf brachten die Karthaüser an sich: — 1395 von Bruno Warden-
berg einen Garten für 200 Mark Pfennige. — 1418 vom St . Otten-Kapital 
einen 3 Morgen großen Garten nebst dem darin belegenen Hause für 315 Mk. — 
in demselben Jahre von Gcheveken, Bürger zu Stettin, ein Haus und Hopfen¬ 
gärten, 2 Morgen groß, für 215 Mk. — 1429 vom Jungfrauen-Kloster einen 
Hof, Baümgarten und Kamp Landes, 2 Morgen groß, für 220 M k . - ^ 1439 
Peter Manholts Güter für 600 Mk.; Hans Blocks Haus, Hopfengarten und 
Wiesen, 4 ' ^ Morgen W ß , für 460 Mk., wobei zu bemerken, daß der, freilich 
häufig vorkommende, Fackilien-Namen Block noch heute, 1874, in Stettin, auch in 
Grabow, vertreten ist; und—1453 Johann Stobens Hopfengarten von 1 ^ Morgen 
für 355 Mark Pfennige. 

Durch Schenkung und gütlichen Vergleich aber find dem Karthaüfer-Kloster 
zugefallen; — 1423 Henr. Pauls, Bürgermeisters zu Stetttn, Hopfengarten von 
1^'Mörgen^ Dieser Paul, dessen Name 1874 in Stettin fortlebt, wird Hein¬ 
rich Haut her jüngere göwefen sein/ der 1399 in den Rath gekohren wurde, 
nicht aber Bürgermeister war, sondern 1417 Kämmerer wurde, f 1436. — I m 
Jahres 1434 Frank Tölner's halber Hof V2 Mg. groß, der nach des Eigen-
thümers Ableben iu den Besitz des Klosters übergehen sollte; auch der Name 
Töllner existirt noch heute in Stettin. 1460 Lehmanns Haus, Baum- und 
Hopfengarten auf Unterhandlung des Raths zu Stettin. Man ersieht aus diefer 
Nachweifung, daß im 15. Jahrhundert der Hopfenbau bei Stettin sehr lebhaft be¬ 
trieben wurde, jetzt und feit langer Zeit hat sich diese Kultur nach Pölitz zu¬ 
rückgezogen. 

I m Jahre 1433 trat Henning Mellentin — ob zur Hinter- oder Vorpom-
merschen Linie der Mellentine gehörig, bleibt zweifelhaft — in das Räths-
CollegiUm der Stadt Stetün; 1440 wurde er, neben Roloff Dosse und Gerhard 
Fuge, Bürgermeister und f 1450. Kurz vor seinem Tode vermittelte er einen 
zwischen dem Jungfrauen-Kloster und dem Karthaüsern obwaltenden Streit, was 
zur Folge hatte, daß es zu einem Vergleiche kam, kraft dessen Erfteres alles ihm 
gehörige, zwischen beiden Klöstern belegene, Land an Letztere abtrat.^) Was die 
Veranlassung und der Gegenstand dieses Streits gewesen, ist nicht angegeben; 
der Gegenstand muß aber von Bedeutung und das Unrecht auf Seiten des 
Jungfrauen-Klosters gewefen fein. So darf man fchliehen, wenn man sieht, daß 

*) Steinbrück, a, a. O., S. 13. — "°y Steinbrück, a. a. O., S. 13. 
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dieses Kloster 8 Hufen Landes zum Opfer ̂  bringW! mußte., Kenn unter dieser 
ihm bei der Stiftung 1243 verlichenenGrundbesitzMg..ist offenbar,die,Landsstzche 
zu verstehen, die durch den vom Bürgermeister Henning Uellentju 14W zu 
Stande gebrachten Vergleich, den KarthaüserMönchen. zugesprochen. wurde, in 
deren ruhigen Besitz sie sich bis zur Auflösung ihres Mosters ums Jahr 1525 
behauptet haben. ^ ^ 

Sie waren also Eigenthümer von 8, zum Stettinschen Stadtfelde Turnei 
gehörigen, Hakenhufen, oder von 120 PomMrschenNorgest^ 307 Mg. 160 Uuth. 
Preüß. Maaß. Ein halbes Jahrtausend ist seit der Zeit verflossen, in der die — 
zur ewigen Schweigsamkeit verdämmten Mönche, sich in Orabow ansieoelten, und 
viertehalb Jahrhunderte, M dem sie verschwunden, und in dem grüßten ^ H A 
der Christenheit die menschliche Vernunft den Sieg MrungM hat über den Wahn¬ 
witz, den die römische Kirche in so vielen ihrer Einrichtmgen an d i e ^ ^ 
Gottes geknüpft hat, und dennoch ist, trotz dieser,lanM 
an-die Nachfolger Bruno's von Köln bei ms , nicht erloschen, 7^ noch heute ^ 
von den drei Abtheilungen, in welche das Stahtfeld Turnei! zerfällt, die nördliche 
Abtheilung das K ar th aus er Feld genannt, h ^ 
und der Klingenden Pete bei der Malz- und dexLübfchen Mühle süd bis 
an die Feswngswerke, ostwärts bis an die Mterwiek,, und westwärts bis. an die 
Gränze zwischen der Stadt- und der Krekowschen Feldmark erstreckt. 

, -N i ch t weit vom S t . Z ü r g M M südwärts in der RHtung auf die Oherwiek, 
hatte die Schützen-Gilde ihre Vogelstange, bei der die Gilde seit 1537 ein 
Schützenhaus nchst Garten besaß.*) M s die Löbliche, Zuttfft der Schützen, 
so berichtet Friedeborn beim Jahre 1612,^) nach Alter Gewohnheit, Mittwochs 
im Pftngsten nach dem Vogel mit langen Rohren geschossen, vnd damaln der 
Wink starck gewesen, ist diß Vnglück daraus erfylget, das in einem eyligen 
Sturmwinde, die Vogelstange ybm zerbrochen, vyd E m jungen KaufgeseTen W 
den Kopf geschlagen, denselben also laediret vnd zerknirschet, das er davon vlöHch 
gestorben. Vnd obwol I . F. G, Hertzog Vlnch ^ (so damaln in, der SchHen 
gezahlet nebenst etlichen vom Adell und. Hyffdienern gesessen, vnd auß sonher-
Iahrer Fürstlicher Humanität, auch geneigter Wection zu solchen nutzbahrM 
vbungen des Schiessens nach dem Vogel vnd Weibe mit langen Röt)ren^ in der 
Ordnung mit geschossen) —auß seinem Balsam Büchslein etwas herüor gelänget, 
vnd den Gesellen im Schloff vnd Nasen damit reiben vnd bestreichen lassen, so 
hat er doch die. geringste Anzeige des Lebens nicht von sich gegeben . . . . . 
Den 20. Funii hernach er ist das Schiessen Wieder angangen, vnd hat das, Glück 
Hochgedachten vnsern Gnädigen Fürsten vnd Herrn, HertzogVlrich getroffen, das 

- I . F. G. den Vogel hemnter geschossen, vnd König worden, auch folgendtstages 
die sämmtlichen Schützen gen Hofe zu Gaste geladen, welche sich, denn auch 
Vnderthenig eingestellet, vnd den von I . F. G. substituirten König, Juncker 
Frantz Bohnen, I . F. G. Cammerirn, jhrer Arth nach, mit gebührlichen Solen-
nitetm gen Hofe deduciret vnd begleitet." Die Familie des, bei jenem Vogel-

*) Fritze, Geschichte der Schützen-Compagnie zu Alt-Stettin, S. 7, 8. — ^ ) Friedeborn 
111,93—95. 
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schießen veruRglückten, KaMtzseVen, oder GandlunMchWen, wie MG hetzte 
sagen würde, noch Schte in Gtettin und ist im 
Jahre, 1375 durch zwei HaMvätsr Mrtrßtey. 

Daß die im Fahre 1187 vom Bischöfe GiZftid 
St. Iacobi-Kirchtz frühzeitig mit LändermM Gf d m Stadtfeld? Wsgeftattet 
wurde, ist -bereits oven Wgegeben worden- Erbaut wurdß die Urche in 
kleineren DerhälwUen, als wir sie jetzt tzo^ Augen Wen, Wchft wahrschein¬ 
lich schon ein Jahr vorher^) von einsm HMschM Heringer geMWt> her muth-
maßlich zu dm, im 13. IahrtzuckM aMGorbenW Dynasten BeMger oder 
Perengar vom Sulgbach gehörte,^) Die GW dM MnwMussgKM der Kirche 
sprechende AMndßM^) deutet auf seine Me UWnfh hm — ^MMatzu^; -̂̂  ste 
sagt, er habe lange Zeit in S i M w gelebt Wh p M Liehe zu Gott ergnffen oi«. 
Kirche Mit GenchwiguNg des Bischofs Conrad und des. Herzogs. BoMaw, I, nach 
smnem Vermögen außerhalb der O M g ( 6 M ^ e ^ M u M ) l MfgßMrh zur Wre 
Gottes'Mß dB Apostels IaeohuH^u i Auch W t z U fiß M semeMMWhMlßein 
der Otadt uM den Mütern ClaMW M d S M n , mTchO M s er WM M n e 
gehabt, ubewibmM dürfen. Die beiden Mlcht WwäWen UaMn M seit einem 
Halben Jahrtausend aus der Typographie von ^ M M M Mschwuntzen. Zuletzt 
werden ße 1346 erwähnt, ,in welchM Zahn diß OMchWen, die sie bezeichnet 
haben, der Et. IacobiWchs U M HMMe VaMM I l f . HßsMgt wurden. W 
waren> wie schon Om^erwähnt M r w , muthmaMch zwei Alßerwerke, hie 
zum StMnsch» Swdtfetde gchöpten> O U M M des Men. kyMUt guch 
Mtsr den Schreibungen Clotzow md AoWw v M Wgen wir jedoch, noch 
hinzu^ was M a s Schleker mit 
Zmohi-Wrche. S , Jacobs Kirch ist dis E M SMiche Kirch. Funhator I « o b 
Geringer adl., Geburt von Bamberg, des Geschlechts, noch Neulich (156h) I n 
StetiN gewonet. Anno 11ß7 gestifft, hat dis Mrche mit dem Dorfe Klützo vnnd 
der Feldmark Grebin an Clütz belegen mit Mßr gmchtigkeit, H M , Jagt, 

. Fischerei begeben," 5) Ist WZ Dorf Nütz im Oreifenhagener Kreise gemeint? 
Weiß man in Klütz tztwas von eimm OrebWchW Felde? 

^ AndMew Erwerbungen der cht. ImsbPrche VW Omndstüchn M dem 
StMfelde warm 6 Hufen, welche Hr WM Herzoge PaMM I. im Ichre 1243 
mit allen Freiheiten und GerechtigMw HMignet MchM. Ob djese Hufm, 
welche jährlich 12 Wispel Roggm chwarfen, durch, Pchmkung owr Kauf in den 
Besitz dex M O e gelangten, läßt siH nicht MchwMen, I n dMselben Jahr ver-
eignche der Herzog der Kirche die EinWnfte von, 24 Huftn des WMßldes. da¬ 
von jede aRMg l i ch^ Werding (tertoMM) gab, alle zusammen chU jährlich 
3 Mark Silbers abwarfen. Steinbrück, der diese Nachricht offenbar aus dem 
lidsr 8aiieti «laoodi entnommen hat, weiß nicht, ob hierunter Henrichs von 
Magdeburg Wgabe dreier Vierdinge von 6 Hufen, quch eines Wispels Roggen 

5) tzaMbach-Kpftgarten Oyg. Myi. PeWßMngey znr UrhMe Nx, 61, «2. 14Z. — 
N-) tzftsselbach in den D M . SAdjen, N , 2, 149. — ^ Weger, t3yä, äWy« Ur. M , G. 39, 
H0. Diese Munde vom I«ltzre, 118? M vom PoMMerschen Bischt NgMd, des Herzogs 
M-0.MKW I. tzinterbliebenen Wittwe und d.eren,2 Köhuey wfe yuch- tzon WMestaw, Viee-
üoWwlls tßxras?c»M., ausgestellt, Wh po,n zahlreichen Zeugen, zumeist yxZ.MWi eastrorum 
oder Castellanen, bescheimgt, — f ) Maß Schlew's BWtlMtrikel, beim Fahre 1585; Fol. 160. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . . Bd. VM. 83 
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und eben sv viel Hafer; Theodorichs von Göttingen Abgabe von einer Mark 
Silbers für 8 Hufen, Henrichs Schuster Abgabe von einer halben Mark Silbers 
für 4 Hufen, und der Frau Gerte von Wismar Abgabe von anderthalb Vierding 
für 3 Hufen, Unter dem Jahre 1243 mit begriffen sei. Die Familie von Bräkel, — 
davon Peter als Bürg'erckeister im Jahre 1308 und' Johannes als Rathmann 
im Jahre darauf starb ^ ) - ^ wurde 1317 mit 12 Hufen des Stadtfeldes, belehnt, 
u n t e r e m Beding, daß sie davon eben so viel Vierdings Silber jährlich i,an die 
St . Iacobikirche zu entrichten Habe7 doch ohne weitere Dienftleiftunyen; mnd 
Marquard, der Custos des Domstifts Bamberg, dem bekanntlich das Patronat 
der St . Iacobikirche zustand, kaufte für dieselbe 1 Hufe auf dem Stettinschen 
Stadtfelde, welche jährlich 80 Pfennige abwarf.^) Weitete Nachrichten über 
den Grundbesitz der St.^ Iacobikirche < im Weichbilde der Stadt sind Dicht vor¬ 
handen. Von der CUrie des Priors ist schon oben die Rede gewefem Der 
Rath der Stadt kaufte sie von den Reützfchen Erben und bestimmte D zu ihrer 
ursprünglichen Bestimmung/ nämlich zur.Amtswohnung des, ersten Predigers an 
St . Iacobi, wozu die' landesherrliche GenehmiMng durch Königl. -Resolution 
d. d. Stockholm den 18. Ma i 1653 erfolgte. Es ist das! Gebäude M , 4 
auf dem Iacobi-Kirchhofe und, dem Baustile nach zu urtheilen, in.der spätern 
Zeit des 14., oder im Anfange des 15. Jahrhunderts erbaut, daher ohne Zweifel 
das älteste Wohnhaus in Stettin. Sollte, fügt Steinbrück hinzu, ^ * ) eine alte 
Sage gelten) so ist das daran stoßende zweite Diaconat-Haus ehedem ein Pferde¬ 
stall geweM^ worin der Prior DienWerdtz aufgestellt-chatte, die für Reisen -nach 
Bamberg benutzt, und diese häufig des Ge¬ 
bäudes stimmt mit der! Sage' wohl übereim Es ist das Gebäude, welchA als 
AmtswohnMg für den Archidiäconus und den ersten Diaconus der St . ^Zaeobi-
kirche im Jahre 1871/72 neu erbaut worden ist> Iacobi-Kirchhof Rr. 5. Zu den Ein¬ 
künften^ welche die St. Iacobikirche in der päpstlichen Zeit von auswärtigen 
Ortschaften bezog, gehörten auch Zuwendungen, die ihr von Marquard, dem 
Custos zu Bamberg, zu Theil geworden waren. Diese Ortschaften,: nämlich 
Hellenbrechtsdorf nahe Billungsrint, Slagmännsdorf, Seepenriut,' Tyemenrät, 
.Hemynleüterf) liegen nicht in Pommern> sondern sind im Bambergschen, dem 
Heimattzlande des Marquard zu suchen. Die Namen sind verstümmelt und statt 
der Endsilbe rint, riut, rät ist reüth zu lesen. - ? 

Was aus den G Häkenhufm ^ 90 Pommersche Mg. ^ 230 M g ! 164 Ruth. 
Preüß. Maaß, die dem Priorat zu St. Iacobi im Jahre 1243 Herzog Barnim I. 
zum Eigenthüm verschrieb, geworden ist, laßt sich mit Bestimmtheit nicht mehr 
nachweisen, und es ist blos Vermuthung, wenn angenommen wird, daß dies 

>, *) Friedeborn 1,48, der hinzufügt, daß, Peter und Johann von Vrakel nicht Brüder, 
sondern Vettern gewesen. Beiden ist „die große und kleine Regelitz sampt allen Holtzungen 
vnd Pertinentien zustendig gewesen, dahero BrakelZ Werder seinen Namen erlanget." Dieser 
Werder, lang und schmal wird von denjenigen Stromarmen begränzt> weiche Zedelin und 
Kahnfahrt' heißen; nach Ausweis von Elias Schleiers Stadtmatrikel von 1565, Fol. 145. 
<̂ >ie aus der Stadt Brakel, M Hochstift Paderborn, stammende Familie scheint um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts ausgestorben zu sein, mindestens ist sie seit 1370 unter dm Raths-
Personen nicht mehr vertreten. — ^ ) I . B . Steinbrück, von dem Priorat zu St. Jacob. 
Stettin, 1773, S. 9. —̂  ̂ ) Gbendas. S^ 1 1 . — f) Ebendas. S. 6, 8. ^ 
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Grundstück von ansehnlicher Größe im Lauf der Jahrhunderte, sei es als Ganzes, 
sei es Stückweise, in Privat- oder in dm Besitz der Käntmerei, übergegangen 
sein werde. Möglich, daß die St. Iacobikirche durch die schweren Kriegszeiten, 
unter denen ckas Land am Meere bis auf Friedrich Wilhelm I., den ersten 
Herzog von Stettin Hohenzollernschen Hauses, zu leiden gehabt hat, in ihrem 
Vermö gen beeinträchtigt, zu irgend einer Zeit genöthigt gewesen ist, sich ihres 
Grundeigenthums auf dem Stettiner Stadtfelde zu entäußern, um die Mittel zu 
gewinnen, welche erforderlich waren, um unabweisbare Verpflichtungen, wie Be¬ 
soldung der Prediger und Mrchenbedienten, Kosten für Neu- und Ausbesserungs-
bauten! öes Kirchengebaüdes selbst — woran es namentlich im 17. Jahrhundert 
nicht gefehlt hat, — so wie der verschiedenen Dienst-Kirchenhaüser erfüllen zu 
können. Es dürfte mit ziemlicher Gewißheit anzunehmen sein,, daß die St. 
Iacobikirche am Schluß des 17. Jahrhunderts nicht einen einzigen Morgen 
Landes mehr auf dem Stettinschm Stadtfelde besessen habe. , 

Dasl^o verloren Gegangene ist im 1s. Iahrhunde^^ ersetzt worden. Mittelst 
letztwilliger Verfügung vom 30. Jul i 1745 hat der Senator Jacob Albrecht 
Zastrow die St. Iacobikirche zum Universal-Erben seines Vermögens eingefetzt *). 
Außer einem nicht unansehnlichen Kapital gehörten zu ^ diesem Vermögen an 
liegenden Gründen 3 auf dem Turnei-Felde belegene Hufen Landes von 161 Mg. 
163 Ruth. — (nach Malbranes Vermessung von 1800 nur 152 Mg. 7 Ruthy 
— ein davon abgetrenntes/ auf Erbzinsrecht ausgethanes Ackerstück von 37 '^ Ruth, 
und 2 Wiesen, davon die eine, dem Dorfe, der jetzigen Stadt Orabow gegenüber 
im ersten Schlage gelegen, und 30 Ruthen lang und 30 Ruth, breit, also 5 Mg. 
groß W die andere aber von, 27 Ruthen im Quadrat am Düntzkestrom liegt. 
Die Hufen sowol als die Wiesen sind vererbpachtet worden. Nach dem Etat 
der St. Iacobikirche pro 1833—38, vom Magistrat, als Patron der Kirche, 
genehmigt unterm 31. Mai 1834, war früher der Röhrmeister Müller, jetzt aber 
ein Ökonom, Namens Petri, Erbpächter, von dem die Besitzung den Namen 
Petrihof angenommen hat, wie wol es aus Pietätsrücksichten für den edlen 
Legator ohne Zweifel zweckmäßiger gewesen wäre, sie Zastrowshof zu nennen. 

. An Erbpacht' von den 3 Hufen Land nahm die Iäcobikirchen-Kässe 126 Thlr. 
von den dazu gehörigen 2 Wiesen 15 Thlr. 15 Sgr. und von dem abgetrennten, 
als' Gartenland benutzten>Ackersiück, früher Sauder, jetzt, 1834, Herrose 1 Thlr. 
15 Sgr. überhaupt von den Immobilien des Zastrowschen Vermächtnisses 
143 Thlr. ein ̂ ) . Näheres über diese Legat-Hufen wird weiter unten mitge-
t h M . Weiteres über das Legat überhaupt bleibt der Geschichte des Stettiner 
Kirchenwesens vorbehalten. 

Über Das, was die Kämmerei vor Dreihundert Jahren auf dem Stadt¬ 
felde an Ländereien besaß, gibt Elias Schleker folgende Auskunft:^) — „An 
Hüefen vnd Korn Pacht vff dem Stettinschen Stadtfelde, Die Stadt hat vor 
Alten Vndenkligen Iaren Zween Kämpe Ackers vff dem Stadfeld bauen der 
Niederwiek liggend. Zwischen Wüsteney inoäo M. G. H. Ziegelwerk vnd der 

5) Brüggemann/ Beiträge zu der ausführlichen Beschreibung des, Herzögthums Vor- und 
Hinterpommern.! Stettin 1806, I I , ' 353. — ?*) ^eta der Pommerschen Regierung, betreffend 
den Etat der Iacobi- und Nicolai-Kirche zu Stettin. Synode Alt-Stett in. 8z)sei3,1i3,, K. S. 
Nr. 79. — ^ ) Stadtmatrikel äe 1565, Fol. 110. > 
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BredouWen Stegs ligt der gröstk D w Anden zwischen det Bredower Stege 
So «uß dw n i d e M M hermss M e t vntz der helle den holen wegk biß bauen 
Nobis K tsp Die 2 Kämpe Ust der Stadhouemester seyen vttd Reihen." Sie 
lagen» wie man Wt> im MdöMchen Theile der städtischen M t m ä r k längs der 
Grunze Wn Gtaböw^ wo sin Gränzbaum beiut Nobiskrug stand, unter welcher 
BenennuH, wie sich Ms einst andern Stelle der Schlekerschen Matrikel ergibt^), 
der OtUM M mrstehm ist, der sich am Nordende det Unterwiek von der Hoch¬ 
fläche gegen dns OHMHm senkt, anderweitig auch Studenten Grund genannt, 
jetzt die BtitMensttüße det Gtadt Mabow. Hier war also ehedem ein Krug^)> 
der tnuthcknßlich von den an der Unterwiek :c. anlegenden Schiffern steißig be¬ 
sucht wurde, und ünfcheiMNd iin 18. Jahrhundert zum Grabowschen Schulhause 
umgewandett wurde/ 

Daß tm Zähre 1568 in Krekow ein Aserwerk eingerichtet und zur Erwei¬ 
terung desselben 5 Hufen^ welche der Rath auf dem Stadtfelde Vesaß> verwendet 
wurden > ist bereits oben erwähnt. Weitern Antheil w dem Turnei-Felde 
scheint Ne Kämmeni damals nicht gehabt zu haben. Indessen fügt Elias Schleker 
der obigen Nächweifung noch Folgendes hinzu: -^ »Von den Alten Glimdenschen 
Erben haben Ein Mbar Rad Anno 1570 vnder Anderen Pechten gekaüfft Ein 
Dritteütöil von einer Siadhusfe> Ist woäo Jacob mollen zur Pacht geben. 
Gibt jürlich dem Rad 6 Scheffel roggen, 6 Scheffel Hafer." Von anderer Hand 
ist zugesetzt i ^Diß ist! Mverendert wie folgtt"/ Weiterhin heißt es nach Schlekers 
H a n d s c h M : ^ M n n o 1579 VW Bartold Hallen erben vnd B. Busso hallen 
vnd Anderen Pechten MgekauM vnd zwar. Eine halbe Stadhoue der itzo zur 
Pacht hatt Jochim röln gibt ^jarlich vff den Stadhoff 6 Scheffel Roggen, 
6 Scheffel Hauer, 6 Scheffel garste". Von der ättderen Handschrift lautet ein 
Zusatz so: ^ ..Noch von eiüem Nritten vnd Neünden theill einet Stettinschen 
Husfen gibt jerlich aüff dem Stadhoff Benedictus Panbo 8 sch. Roggen, 8 sch. 
Hüberen". 

Das ist Alles, wüs über den Grundbesitz der Kämmerei auf dem Stadt¬ 
felde in der Schlekerscheu Stadtmatrikel enthalten ist̂  ^ ^ 

Was die in diesen Nachrichten erwähnten ,Klten Glindenschen Erben" be¬ 
trifft, ^ so waren dieselben ohne Zweifel die Enkel des, in der Stettiner Stadt¬ 
geschichte berühmt gewordenen AlbreHt Winde, eines Märkers von Geburt, der 
im Zahte 1436 in den Nachstand erwählt und 1448 Bürgermeister wurde, als 
solcher in den Märkischen Kriegen mit dem Stettiner Aufgebot tapfer focht, dann 
aber 1465 nach Ablebett Herzogs Otto I I I . bei dessen Bestattung Wappen, Helm 
und Schild ins offne Grab warf, mit den Worten: „Da lieget leider unsere 

*) StadtWätrikel äs 1565, Fol. 13. — ^ ) Der Name des Krugs erinnert den Heraus¬ 
geber des L M : an, eine gleichbenllnnte Schankstelle in seinem Heimllthlstnde Nestfalen, an 
der er in. seiner Jugend zu hundert Walen vorüber gegangen ist, an den Nöhiskrug, dsr an 
der Straße von Muster iiäch dem Städtchen Tetgte liegt, das wegen eines, zu einem Marien-
bilde Umgeformten, wündsrthÄigen HotMokkZ, das Ziel zahlreicher Wallfahrten war, — lanM 
Prozessions-Reihen von Männern und Weibern, alten und jungen, vornehmen und niedrigen, 
selbstverständlich die vörgeschriebeUen GeLete Und obligaten Lieder schnarrend und plärrend, 
oürenzerreißende BocÄmuM von Tagedieben, denen bei diesen öffentlichen Aufzügen die beste 
Gelegentzeit zu geschlechtlichen Verirrungen geboten wurde, von denen der Herausgeber Aug-
und Ohrenzeüge mehr als ein Mal gewesen ist. 
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Herrschaft Stettin und ist nunmehr der Löbliche Stamm des Stettinschen Her-
zogthums erloschen". Mitnichten, rief von den 
schüft und Städten, Franz v. Eickstedt aus, Erich und Wartislaw sind noch da,, 
Otto's rechte Vettern, denen die Succession im tzerzogthum gebührt, sprang ins 
Grab und holte Helm und Schild wieder heraus. Ohne Eickstedt's kühne That 
wäre schon damals das Herzogthum Stettin an das Haus Brandenburg gefallen, 
200 Jahre früher, als es theilweise geschehen ist. Schon die Stellung als 
Bürgermeister beweiset, daß Albrecht Glinde einer sehr angesehenen, auch be¬ 
güterten Familie angehörte; Henning Glinde, wahrscheinlich des Bürgermeisters 
Bruder, war Dechant der Colleziatkirche zu St. Otten. Auch der Name Halle 
ist in der Geschichte der Stadt bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, auch noch 
später, wohl bekannt. Von Bartold Halle sagt Friedeborn, er sei von Natur 
ein Friedhessiger, Aufhetziger, Trotziger Kopff vnd grewlicher Calumniant gewesen/ 
welcher vmb diese Zeit, 1530, vnter dem Schein der Religion, so oftmahl in 
seiner Vnnrth Schanddeckel sein müssen, viel Vnruhe in der Stadt angerichtet, 
vnd wenn es bey jhme gestanden, daß gantze Regiment wol vmbgekchret hette: 
Inmassen er sich, denn ein solches thunV fteündlich vernehmen lassen."^) ' s 

Über den Zustand des Turnei-Feldes und die Besitzverhältniffe auf dem¬ 
selben während des letzten Jahrhunderts der Greifen-Zeit und während oer 
ganzen Dauer der Schweden-Zeit, fehlt es zwar wol nicht an historischen Stoff, 
allem denselben aus den verstaubten Acten des Staats- und des Raths-Archivs hervor-
zufuchen, würde eine Zeit in Anspruch nehmen, welche mit dem, sicherlich immer lücken-
und mangelhaften, Ergebniß mühfeligster Nachforschungen kaum in einem richtigen 
Verhälwiß stehen dürfte. Diese Periode in der Geschichte des Stadtfeldes, möge 
daher für jetzt unerörtert bleiben, um diejenige ins Auge zu fassen, welche die 
zuletzt verflossenen anderthalb Jahrhunderte umspannt, eine Periode, die Mit 
der Besitzergreifung Stettins durch Friedrich Wilhelm I., König in Preußen, 
beginnt. v 

Bald nach der Huldigung, die der König am 10. August 1721 in Stettin 
entgegen genommen hatte, ordnete Er eine, aus dem General-Lieutenant v. Bork, 
dem Geheimen Rath von Läurens und dem Kriegs- und T^omainenrath Winkel¬ 
mann bestehende Commission an> deren Aufgabe es war, das Stettiner Stadt¬ 
regiment und die Verwaltung des städtischen Eigentums einer genauen Prüfung 
zu unterwerfen^ mnd über den Befund gutachtlichen Bericht zu erstattend). Die 
ComMssarien richteten ihr Augenmerk zunächst auf den ganz zerrütteten Stadt¬ 
haushalt, und bemühten sich denfelben nach dem Muster einzurichten, wozu der 
König ein glänzendes Vorbild gegeben hatte, das noch heute die Grundnormen 
des Staatshaushalts bildete Das Resultat der im Jahre 1722 vorgenommenen 
Arbeiten der Immediat-Cpmmission war das „Rathhaüsliche Reglement", welches 
der König unterm 18. März 1723 vollzog. Es nahm der. Stadtobrigkeit ,voll-

^) Fnedeborn, I I , 36. ^ - ^ ) ii,68o1MnM8 an den General-Lieutenant v. Bork, Mgen 
des zu Stettin einzutichtettden Rathhaüslichen Wesens äs>1723/ Raths-Archiv, Tit. I, Sect' 1, 
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ständige Ms mnd jedwede Autonomie der Art, daß A r Magistrat der unbe-
dingM UUffichs des Königs unterworfen wurde, die, Er Heils unmittelbar aus¬ 
übte, A H M . durch Seine Behörden in strengster Weise ausüben ließ.^ Dieser 
Zustand hat fast ein volles Jahrhundert gedauert,! bis zur Städte-Ordnung vom 
19. November 1808. ^ . 

Me Immediat-Commffsion ging bei Regulirung des Stadthaushalts auf 
alle Einzelheiten ein. Eine Haupiquelle des.städtifchen Einkommens war von 
jeher aus den Ackerwerken geflossen, welche die Stadt seit dem 16. Jahrhundert 
in ihren Eigenthums-Dörfern aus ledig gewordenen Bauerhöfen gebildet hatte, 
wovon wir oben als erstes Ackerwerk, das Krekowsche kennen gelernt haben. 
Nun aber erfahren wir aus die 
Kämuierei auch auf dem Stadtfelde Landungen besaß, die einen größern Umfang 
hatten/ als die beiden Kampe, von denen uns der Nachweis durch Schleker's 
Stadtmatrikel von 1565 überliefert worden ist. Wann und auf welche Weise 
die Mmmerei in den Besitz dieser Ackerstücke gelangt ist, läßt sich nicht nach¬ 
weisen; doch sei die, freilich nicht näher zu begründende Vermuthung hiev ange¬ 
deutet, daß jene! Kämmerei-Orundftücke auf dem Turnei-Felde die 6 Hufen seien, 
welche der St. Iacobikirche gehörten, und daß diese sich derselben entäußern 
mußte, um beim Unvermögen der Kirchenmittel im Stande zu sein, den bei der 
Belagerung von 1677 zerstörten Thurm der St. Iacobikirche 2c. wieder herzu¬ 
stellen. Diese Vermuthung findet vielleicht eine Stütze in dem Zastrowschen^ 
Vermächtniß von 1745, welches die Kirche für die Ginbuße jener 6 Hufen 
schadlos halten sollte. ^ < ^ , 

Die Landungen, welche die Kämmerei auf dem Stadtfelde befaß, wurden 
vom Stadthofe aus bewirthfchaftet, dem die Dorffchaft Niemitz mit Hand- und 
Gefpmndiensten dieuftpstichtig war- Diefe Ackerwirthschaft innerhalb der Stadt 
wurde abgefchafft und aus den Landungen ein, mit den erforderlichm Gebäuden 
versehenO, Ackerwerk gebildet, welches, wie die übrigen städtischen Ackerwerke, 
meistbietend verpachtet wurde. , 

Die Stiftung des Kämmerei-Ackerwerks auf dem Turnei gehört dem Jahre 

Sämmtliche Ackerwerke, nämlich Krekow, Schwarzow, Scheune, Niewitz,' 
Türnei, Berglank, wurden auf 6 Jahre verpachtet. Sie brachten im Jähre 1723 
an Pacht, oder Pension, wie man es nannte, der Kämmerei im Ganzen 1806 Thlr.i 
16Zr.'ein. - ".̂  .̂  ^ ^ ^ ^ "̂,' , ^ " > >'̂  ^ , -- '̂-, ^,, ^ ^ ^ . 

König Friedrich Wilhelm I., der größte Stallts-Ökonom Seiner Zeit, hatte,, 
um den Veruntreuungen ein Ende zu machen̂  die viele Seiner, aus der Regie-
rüngs-Zeit Seines Vorgängers auf dem Throne stammenden Verwalter der 
landesherrlichen Domainen sich hatten zu Schulden kommen lassen, den Beschluß 
gefaßt) statt der Einzel-Verpachtungen der Domamal-Ackerwerke, und um die 
zahlreiche Klasse der Rentmeister in den Ämtern entbehrlich zu machen, General-
Pachtungen einzuführen. Nefes System der Nutzung des Königs Grundeigen-
thums und der daran geknüpften Prästationen der Unterthanen, bei dem der 
König es, für jedes Amt, oder auch für, zwei oder mehrere combinirte Ämter, 
nur mit einer einzigen Person zu thun hatte, die zu gleicher Zeit die Obliegen¬ 
heiten der Polizei-Iurisdiction übernehmen mußte, hatte sich bewährt: — des 
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Königs Kasse hatte Und darum 
ganz im IntereW dMniZen Städte,/welche ein anschnliches W 
besaßen̂  zu handelM,,Wnn -er ihnen nicht blos empfahl, sondern ^rast-Seines 
fouverainen Willens ihnen den Jefehl ertheilte, das von Ihm gegebene Beispiel 
sich zu eigen zu machen, die Emzeln-Verpachtungen einzustellen, und an deren 
Stelle eine General-Pachtung treten zu lassen. . < 
. I n diesem Falle befand sich auch die Stadt Stettin. > ,,, ' ^ . / . 

Der König hatte durch das General-Directorium Seiner PommerschenMegs-
und DomainenHammer den Befehl ertheilt, dem Magistrate Folgendes .zu er¬ 
öffnen:,— ' , , ,.,, . . , . , , , / - , -, / ' " - ^ ' / ^ ' . , ' ' ^ ^ 

Nachdem Wir allergnädigst resolviret, das hiesige Stadt-Eigenthum in He-
neral-Pacht auszuthun, und, man sichere Hoffnung hat, daßdahurch hie Ein¬ 
nahme der Stadt merklich verbessert̂  mithin das ausgebetene MZwMum W a -

^ .rioruM des Magistrats ,um so viel eher erfolgen kann *), so h a M D i r , um 
diesen Endzweck zu erlangen, nöthig befunden, die EigmthumZ-Güter, fsiweit es 
die Ackerwerke betrifft, vermessen zu lassen,, da zu dem, in denen Päuren Dörffern, 
ein Bauer, Halb-Bauer und Kossat, nebst deren Pertinentien derHaWchenMKte 
zu Vermessung gebracht und falß die Müller Acker haben, solches gleichergestalt 
gehalten werden müßte. Da W r nun hiezu den Landmesser Schwadken heorhert, 

? welcher bereits instruirt ist, was zu vermessen nöthig, So haben Wir Mch 
solches hiemit Kund machen und befehlen wollen, ihm sofort eine SpeciflcMon 
derer ,W dem Ggenthüm gehörigen Rckerwerke und Dörffer lluszuantwo^ 
sondern ihm- auch in, seiner prassßW gewisse Leute zu Pereyden,̂  welche die'An¬ 
weisung verrichten, und sind, ihm übrigens die sonst nöthigen ^eüte zur Gchlep-
pung der Kette und Tragung^ ber Instrumente «. auf sein Verlangen herzu¬ 
geben. ßi8UHwm,Mettin> den 11. Februar 1734. 

C. F. Schwadtke zeigte der Königl. Kriegs- und Domamen-Kammer unterm 
21. Apri l , 17-34 an, daß er dem ihm zu Theil gewordenen Auftrage. Genüge 
geleistet̂  habe. Er reichte das „Og,w8trum wegen Vermessung der sMbtlichen 
Eigentümer der Stadt Alten Stettin nebst 14 Stück davon angefertigte Generyl-
und Special-Karten" ein, bemerkend „daß die zu einigen Stadtdörfern, gehörigen, 
im Großen Öder-Bruche"gelegenen Wiesen noch nicht hätten vermessen werden 
können, weil sie „gantz beschwummen seien", weshalb er deren Vermessung bis 
dahin, daß „das Wasser abfalle" habe aussetzen müssen. Zugleich reichte er seine 
Rechnung ein, deren Betrag sich auf Thlr. 167.. 5. 4 Pf. belief, eine sehr 
mäßige Forderung, die aber dennoch von der Kriegs- und Domainen-KaMmer 
bis auf Thlr. 154. 21. 4 Pf. herabgefetzt wurde. Das war eine sehr mäßige 
Belohnung für eine schwierige, während der Winter- und 
ausgeführte Arbeit! Heüt' zu Tage zahlen Unternehmer neuer Gsenbahn-
Projecte den Feldmessern, welche der Tractus der Eisenbahn aufzunehmen und 
zu« kartiren haben an Tagegeldern bis zu 6 Thlr., wie es u. a.: bei der von Wagener 

*) Der Magistrat hatte nämlich Beschwerde geführt, daß das Einkommen seiner Mi t -
glieder> so wie aller städtischen Beamten durch die neuen Ginrichtungen, bei denen alle Emo-
bumente in Wegfall gekommen, außerordentlich große Einbuße erlitten habe. , ,. 
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unt»'Schuster nnternommenen Pommerschen Eentralbahn, nach mündlichem M t -
M i W t g des zweiten der beiden Unternehme^ Sitte Oeweseü M 

H M den Einrichtunßs-Acten des Stettinschen M P n H M s Behuft dessen 
Gsneral-Oerpachtung waren die geheimen Räthe v. Lamms und v. Beggerow 
betraut worden, welche dabei Nach denselben Grundsätzen verfuhren, welche der 
König für die General-Verpachtungen Seiner Domaitten vorgeschrieben hatte. 
Nachdem deren Arbeit höchsten Orts genehmigt und demMagiftrate blos zur 
Kettntnißnähme mitgetheilt worden, ohne denselben wegen etwaiger Einwendungen 
zu Hören, wurden Püchtliebhäber für Übernahme der Stettinschen General-Pacht 
von der Königl. Kriegs- und Domainen-Kammer durch die öffentlichen BNtter 
Mfgefordxrt: ' ^ ' ' ' '^ -^ -"' ^ ''' ^ ^̂  "> ' '" 
'^ I n F o M dessen meldete sich m i t tW Vorstellung vom 27. OctobO H?Z5 der 

bichetige' Pächter des Königl. Amts Püdagla, auf Usedom, AmMann GparmMn 
'zur Übernähme der GenNalftacht des Stettinschen Stadt-Agenttzums bereit, wenn 
ihm M P a M n g auf 9 Jahre überlassen werde, da die k ü r M Pttchtperiode 
von S^ IährU/ welche nach Analogie M K ö n M Domainetl-VerpachrMgen, M 
UuMHt ^enbmnien war, es nicht geftMen werde, die auf vielen Punkten des 

W Je dem Magistrate sofort zur EMärung übermittelt worden warm, von 
' M M b e n m M s t Berichts vom 28. Dctöber 1735 M a l l e s abgelehnt wurden. 
' M biesN^WserMen gehörte u. ä.: das eigenthüMche Berlangen/ daß ihm in 
a W WDWeHeken) wLche die BestreiM^ die Verbesserung 
der'Nämmerei-Oüter betreffen würde, Gitz und Stimme im Magistrats-Collegium 
eingeräumt werde, „und solchergestalt die Suchen selbst zunt Vortrag zu bringen 
und so viel möglichst betreiben zu können," demnächst beanspruchte er auch, 
„wejt bei dieser sehr weitläufigen Wirthschaft und denen annoch zu besorgenden 
Perbesserungen er eigene Leute halten müsse, welche mehr der Kämmerei als dem 
OeNeralpächter zu Güte kämen, so wolle er hoffen, daß für die vielfältige Be¬ 
mühung und Unterhaltung der Lcke, wenigstens 200 Thlr. als Müctement 
ausgemacht werde;" zwei Bedingungen, die der Magistrat gewisser Maßen mit 
Entrüstung von der Hand wies. Überhaupt verhielt sich der Magistrat in der 
ganzen Angelegenheit der General-Verpachtung durchaus passiv. Es blieb ihm 
in der That auch nichts anders übrig. Der König hatte befohlen, und die 
Kriegs- und Domainen-Kammer mußte die Befehle des Königs zur Ausführung 
'bringen.' > ' ' ,' - -> ' - - - ^^-^^ ^ , ,, ^ ^̂  ^ ',^-^ , 

So wurde denn auch am 7. November 1 7 M zwischen dem Kriegs- und 
HomaiNenräth v. Natzmer, als Commissarius der Kammer, und hsm Amt¬ 
mann Svarmann der Entwurf eines Contracts verabredet, der im Eingange 
so tautet: 

Nachdem Se. Königl. Majestät, unser allergnädigster Herr, per M 8 o r i M i i i 
vom 14. Februar er. allergnädigft befohlen, daß bei allen Vor- und Hinter-
Pommerschen Städten die Kämmerei-Güter und Einkünfte in General-Pacht aus-
gettzan werden sollen, und dann solchem zur allerunterthänigsten Folge, die 
Königl. Kriegs- und Domainen-Kammer die Einkünfte der Stettinschen Stadt-
Güter, nach vorhergegangener Vermessung derer Land er'eien und Wiesen, examimren, 
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und zu dem Ende solches nach der Vorschrift und Einrichtung in den Königl. 
Rmbtern vornehmen lassen; So haben die dazu verordneten Commissarien die 
Anschläge verfertigt und solche hiernächst.dem Collegio übergeben, und ist nachher 
gemeldte Kriegs- und Domainen-Kammer darauf Bedacht gewesen, wie Sie die 
Güter nach deren Anschlägen und dem daraus verfertigten Ertrage, überhaupt 
dergestalt an Einen verpachten könnte, daß er das ganze Werk übernehme, und 
vor die prompte Zahlung stehe; wozu sich denn unter anderen*) der Ambtmann 
Sparman angegeben — und nachdem derselbe seine bei der Pacht reservirte 
Punkte übergeben, und solche darauf dem hiesigen Magistrat zur Erklärung 
communiciret worden; als ist, nach Erwägung aller Umbstände, folgender Contract 
verabredet, entworfen und geschlossen worden, u. s. w. 

Der Contract wurde auf,9Iahre geschlossen, beginnend mit Trinitatis 1736 
und endigend mit Trinitatis 1745. Es wurde ihm freigestellt, die bisherigen 
Pächter der Ackerwerke und kleineren Grundstücke als Unterpächter beizubehalten, 
oder an deren Stelle andere anzunehmen, in beiden Fällen aber die Verant¬ 
wortlichkeit für die Unterpächter in jeder Beziehung übernehmend. Sparmann 
verpflichtete sich und gelobte für die in Anschlag gebrachten Ackerwerke, Grund¬ 
stücke und Nutzungen das dafür ausgesetzte Quantum von 5916 Thlr. 9 gr. 3 ^ Pf. 
und zwar in drei Terminen, zu Luciae, Reminiscere und Trinitatis, jedes Mal 
mit 1972 Thlr. 6 gr. 5 ^ Pf., in guten, vollgültigen und edictmäßigen Münz¬ 
sorten, so wie sie bei der Landrentei angenommen werden, zur Kämmerei baar 
und prompt, und ohne die geringste Verzögerung zu bezahlen und während der 9 
Pachtjahre beständig damit zu continuiren. 

Unter den Pertinentien der Generalpachtung war das Ackerwerk auf dem 
T u r n ei von den Königl. Einrichtung - Commifsarien mit einer Pacht von 
Thlr. 175. 13. 3 Pf. excl. der determirten Dienste veranschlagt. 

Gegen die vorige Administration hatte der neue Anschlag ein Plus von 
Thlr. 1603. 22. 9 Pf. für die Kämmerei erzielt. Zur Sicherheit der gepachteten 
Stücke und den dieserhalb angelobten Pacht untersetzte Generalpächter dem Magistrat 
und der Stadt Stettin nicht nur seine Güter, gegenwärtige und zukünftige, be¬ 
wegliche und unbewegliche, auch noiuiua aetiva, ingleichen alle iuvseta und 
Mata, sondern setzet auch zum Caventen auf Höhe von 3000 Thlr. den Haupt¬ 
mann v. Winterfeld, auf Steinmocker, wie die darüber ausgefertigte Cautions-Notul 
mit Mehrerem besagt, und obwol der Cavent Lud Mrisäietiouß NaFi8t,ratu8 
nicht wohnet, so ist doch genug, daß er in dem hiesigen Lande seßhaft ist und 
das Forum der Kriegs- und Domainen-Kammer agnosciren muß, welche Nazistratui 
allenfalls mit prompter Instanz nicht entstehen wird. 

Der Contracts-Entwurf wurde dem Magistrate gleich am Tage der Voll¬ 
ziehung des Entwurfs zur Erklärung zugefertigt. Der Magistrat berichtete hierauf 
unterm 16. November 1735: Er müsse principaliter anzeigen, daß weil Keiner 

*) Daß sich noch andere Liebhaber zur Generalpacht gefunden, geht aus den Acten nicht 
hervor, im Gegentheil steht es actenmäßig fest, deß in den 3 Terminen, welche der Magistrat 
auf Befehl der Kriegs- und Domainen-Kammer am 30. September, 14. und 28. October 1735, 
nach vorhergeganger, durch das Intelligenzblqtt öffentlich erlassener Aufforderung, der Senator, 
der diese Bietungstermine abgehalten hatte, protokollarisch vermerken mußte: Nemo ä ! 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 84 
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ex Ooiisgw 86NÄW8 den vorgeschlagenen Amtmann Sparmann kenne, und von 
dessen eigentlichen Umständen, Vermögen und ökonomischer Wissenschaft informiret 
sei, auch in so kurzer Zeit davon unmöglich gründliche Nachricht eingezogen 
werden könne, solchernach der hochpreislichen Königl. Kriegs- und Domäinen-
Kammer 86uaw8 lediglich anHeim stelle, die Vorsorge zu tragen, damit die 
Kämmerei durch diesen Mann nicht gefährdet werden möge. — Die Königl. 
Kammer entschied gegen den Principal-Einwand des Magistrats: „Da des 
Sparmanns Gxperienz in der Wirtschaft dem Collegio bekannt, so hat es dabei 
fein Bewenden". —" Demnächst hatte der Magistrat gegen den Inha l t eines jeden 
der 16 Paragraphen, aus denen der Contrac'ts-Entwurf bestand, Erinnerungen 
zu machen, einige Paragraphen ausgenommen. Die Meisten dieser Erinnerungen 
wurden von der Kammer, nicht als stichhaltig anerkannt, und darum zurückge¬ 
wiesen; nur den Einwand berücksichtigte sie, dem zufolge die Pension zu Vz in 
Silbergeld, ^ in vollwichtigen Ducaten und ^ in Louisd'or a 5 Thl r . gezahlt 
werden sollte, Hinsichtlich des Cautions-Punktes überließ der Magistrats weil er 
über des Hauptmanns v. Winterfeld Vermögens-Verhältnisse und Güter ohne 
alle Kenntniß sei/ lediglich der Königl. Kammer die Vorsorge und Verordnung, 
ob bei der offerirten Caution des ;c. v. Winterfeld die Kämmerei genügsam ge¬ 
sichert sei ? und ob nicht vorher nöthig aus der Lehns-Kanzlei wegen dessen Lehn¬ 
güter Erkundigung einzuziehen, und ein Attest wegen der etwa darauf haftenden 
confentirten Schulden zu erfordern, zumal eines solchen Lehnsmanns Güter halber 
Verschieden z)r6(:auti0li68 zu nehmen seien. And dann werde vorher die CautionD-
Notu l mitzutheilen und zu untersuchen sein, bevor der Contract vom Magistrate 
vollzogen werden könne. — Die Königl. Kammer entschied m Bezug auf diese 
Erinnerung: „Wi rd ohnedem observiret, und ihm (dem Magistrat) die M w i a 
eautioiüs communicirt werden." Der Generalpächter Sparmann hatte die Absicht 
ausgesprochen, seinen Wohnsitz in Bergland aufzuschlagen, weil dort in den be¬ 
nachbarten Stadtgütern die meisten Meliorationen vorgenommen werden mußten. 
Darum hatte er im § 3 des Eontract-Entwurfs die Bedingung gestellt, daß der 
Magistrat ihm zu Berglang eine bequeme Wohnung einrichten müsse. Der Magi¬ 
strat fragte nun, „worin die vrädentirte mehrere Bequemlichkeit denn eigentlich 
bestehen solle?" Worauf er am 17. November 1735 zu Protokoll erklärt: „daß 
er die Wohnung zum Oberhofe bei Bergland noch nicht in Augenfchein genommen; 
weil er aber keinen Neubau intendire, sondern seine Meinung dahin gehe, daß 
er in dem Hause selbst eine gute Eintheilung machen wolle, um allenfalls mit 
den Seinigen darinnen wohnen zu können, so würde er darüber gar leicht mit 
den Camerariis sich vereinigen können." 

Die Acten sind unvollständig. Es fehlt darin der endgültig abgeschlossene 
Pacht-Contract, es fehlt die Genehmigung bezw. Bestätigung desselben von Seiten 
der Pommerschen Kriegs- und Domainen-Kammer. Es hat den Anschein, daß 
diese Schriften in den Acten vorhanden gewesen, aus denselben aber herausge¬ 
nommen worden sind aus irgend einem Grunde, der es nöthig machte, die ge¬ 
dächten Dokumente anderweitig zu benutzen. Dagegen ist in den Acten,, eine 
Resolution des Königs d. d. Berl in, den 10. Deceucher 1735 vorhanden, worin 
mehrere Moni ta gegen den Conjract zur Erledigung ausgesprochen werden; eben 
so findet sich dabei „der Etat der Stadt Alten-Stettin von Einnahme und Aus ' 
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gäbe der sämbtlichen Kämmerei-Revenüen vom 1. Januar 1736" in welchem die 
Erträge nach den Einrichtungs-Acten der Königl. Kammer-Commission eingetragen 
sind< Auch dieser Etah ist unterm 1(X December 1735 von des Königs eigner 
Hand vollzogen, Und von den Departements-Ministern v. Grumbkow und v. Oörne 
gegengezeichnet. 

Mi t dem oben erwähnten Etat für das Jahr 1723 verglichen ergaben sich 
der Kämmerei sämmtliche 

Einnahmen Ausgaben Überschuß 
I m Jahre 1723 zu Thlr. 17.206.7.8. 13.320.17. 4. 3885.22.4 Pf. 

„ „ 1736 „ „ 24.160.2.1^. 16.716.11.11^. 7443.14.1^ „ 
Die Einzelheiten des Etats müssen für die Geschichte des Kämmerei-Wesens 

vorbehalten werden. Hier sei nur erwähnt, daß die Pachtgefälle von den Acker¬ 
werken Krekow, Schwarzow, Niemitz, Turnei, Berglank, die 1723, wie oben 
erwähnt Thlr. 1806. 16 gr. betragen hatten, nunmehr 1737, nach den von der 
Königl. Kammer aufgestellten Ertrags-Anschlägen, Thlr. 2628. 16 gr. einbrachten, 
mithin 822 Thlr. mehr/als in der ersten Periode. 

Was die Cautions-Notul betrifft, so wurde dieselbe von dem Amtmann 
Johann Christofs Sparmann am 4. April 1736 der Königl. Kriegs- und Domainen-
Kammer eingereicht. I n diesem Dokument, d. d. Steinmocker den 18. März 
1.736 erklärte der, Hauptmann Adolph Heinrich v. Winterfeld, daß er sich dem 
Antrage des:c. Sparmann, in Ansehung seiner ihm wohlbekannten Treue, und 
Redlichkeit, nicht habe entziehen wollen. Vielmehr wolle er die gewünschte Caution 
auf Höhe von 3000 Thlr. hiermit in oMiua Mris körnig, bestellt haben und 
dergestalt, daß er auf alle Fälle, der gedachte Amtmann und Generalpächter 
seiner Generalpacht halber zu verantworten haben möchte, als Selbstschuldner für 
ihn eintreten, und so hoch die Summa 3000 Thlr. belauft, für ihn bezahlen 
wolle, es fei wegen der Stadt Eigenthums Revenüen, oder was sonften er, der 
2c. Sparmann, versehen, und deshalb rechtlich zur Verantwortung gezogen werden 
könnte; u. s. w», u. s. w. Dieses Winterfeldsche Dokument wurde dem Magi¬ 
strate mittelst Verfügung vom 6. April 1736 communicirt, und demfelben anbe¬ 
fohlen, nunmehr den Contract nach dem projectirten und auf Grund der Monita 
in der Cabinets-Refolution vom 10. December 1735 corrigirten Exemplar mit 
dem Generalpächter zu vollziehen. 

Ob dies wirklich geschehen, bleibt sehr zweifelhaft. Plötzlich verbreitete sich 
die Nachricht, daß der Generalpächter des Stetünschen Stadt-Eigenthums, Amt¬ 
mann Sparmann, seine Generalpacht im Stich gelassen habe, und auf und davon 
gegangen sei. Dies muß im Anfang des Monats Mai 1737 Statt gefunden 
haben. Es stand der Trinitatis-Termin zur Zahlung des Pachtdrittels in 
nächster Nähe bevor. Sehr wahrscheinlich besaß er dazu nicht die erforderlichen 
Deckungsmittel, feinem Caventen dem Hauptmann v. Winterfell), der ihm das 
Zeügniß ertheilt hatte „er übe immer Treu und Redlichkeit", es überlassend, der 
Stettiner Kämmerei für die aufgelaufenen Rückstände gerecht zu werden. Wie 
dies geschehen, möge hier unerörtert bleiben. Genug, daß die Pommersche 
Kriegs- und Domainm-Kammer sowol als der Cavent sich von dem Manne, 
den sie so warm empfohlen hatten, bitter getauscht sahen. 
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Es konnte nicht fehlen, daß die Kunde von dem Verschwinden des«. Spar¬ 
mann sich rasch verbreitete und in den zunächst betheiligten Kreisen nicht geringes 
Aufsehen erregte. Es meldete sich dem gemäß bei der Königl. Kammer ein neuer 
Generalpächter, der geneigt zu sein schien, in den Sparmannschen Contract zu 
treten. Es wurden mit diesem Manne, er hieß Gustav Casimir Stümer, Unter¬ 
handlungen angeknüpft, in Folge deren er unterm 16. J u l i 1737 seine Be¬ 
dingungen einreichte, die aber weder vom Magistrate noch von der Königl. Kammer 
gebilligt werden konnten. Stümer trat zurück, in Folge dessen die Kammer am 
25. J u l i 1737 an den Magistrat eine Verfügung erließ, deren Inha l t sich aus 
des Magistrats Antwortschreiben vom 6. August 1737 ergibt. Dasselbe lautete 
wie folgt: — 

Auf unser letztes allerunterthänigstes Nxdiditum und Erklährung aufs die 
von den sich angegeben neuen General-Pächter des hiesigen Stadt-Eigenthums 
Gustav Casimir Stümer eingereichte Noui ta über den Sparmannschen Contract, 
sind wie per äeorstuiu äs H5. I u l y e. beschieden worden, daß weil der ange¬ 
gebene Pächter Stümer sich der Oeneralpacht begeben, der Magistrat und insonderheit 
Oamerarius aäimiiigtraiis (1) die Anstalt dergestalt machen solle, daß die zur 
Generalpacht verfertigte Anschläge erfüllet, -mithin der Kämmerei kein Abgang 
causiret werde, und daß daher (2) das Magistrats-Eollegium unter sich Jemanden 
w 8p6ci6 ausmachen müsse, der vor die Erfüllung der Anschläge stehe; und deßhalb 
cautiou bestelle, sonst aber (3) einer vor alle und alle vor einen dieserhalb 
r68P0u83,di6 bleiben soll. W i r sind daher veranlasset, dagegen allerunterthänigst 
vorzustellen, wie daß — 

1) Oo i i sMu i N a ^ ^ a t u s keine General-Pacht verlanget noch gesuchet hat, 
sondern dieselbe vom Hofe veranlaßt worden; 

2) hat auch der Magistrat die Anschläge zur General-Pacht nicht gemacht, 
sondern diese sind a, voui iu i» Oonimi^ai'i iL verfertiget worden und das Ooi-
Isßwm 8suaw8 ist auch darüber nicht vernommen, ob etwa dasselbe dabei was 
zu erinnern haben möchte, also kann das Magistrats-Collegium davor nicht stehen, 
daß dieselbe erfüllet werden, noch das Collegium oder jemandt von dessen 
myiudris Wider seinen Willen galva M t i e i a obligiret werde, sich zur General-
Pacht zu engagiren und vor die Erfüllung der Anschläge Oaution zu prästiren. 

3) Hat das OoiisFium 86natu8 den Sparmann nicht zum General-Pächter 
in Vorschlag gebracht, sondern solche ist 9, ^aiusr», L,6Zia selbst geschehen, also 
können wir auch vor den Schaden, so er der Kämmerei durch seine üble Oouämte 
verursachet, keineswegs r68z>0N8adi6 werden. Denn uns war der Sparmann so 
woll seiner Person als Umbständen nach gantz unbekannt, und dahero haben 
wir auch aus ratioue feiner in protocolio äs 14. Nov. 1735 zureichlich prae-
eaviret in V6rdi8: „aä pra6iiniiii3.ria eoutraotuH: „Solte 86uatii8 den vorge¬ 
schlagenen Ambtmann Sparmann so woll ĉ ua personain als ^ua eonäitioußin 
kennen; da aber keiner i n OoiikFio von dessen eigentlichen Umbständen, Vermögen 
und ökonomischer' Wissenschaft informiret ist, so stellet 86ua,w8 der Königl. 
hochpreysl. Kriegs- und Domainen-Kammer anHeim, die Vorsorge zu tragen, daß 
die Kämmerei durch diesen Mann nicht gefährdet werde." Auf diese des Magi¬ 
strats genommene prNeaution hat Oamsra L,6^ia in D6er6ti8 ä« 17. Nov. 1735 
verordnet, „daß, da des Sparmanns Nxpnrißut? in der Wirthschafft dem O i i i 
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bekant, so hätte es dabei sein Bewenden." (Siehe oben.) M e schlecht er aber 
gewirthschaftet, hat der Ausgang gelehret, indem er schon im ersten General-
Pachts Jahre alles in der größesten OoukiLion gebracht, ja gar heimlich davon 
gelauffen ist, zu Berglang hat er nicht den Viehständ pro äiwiäia angeschafft, , 
und von der andern Helsste, so die Kammern gelieffert, die besten Kühe zum 
Theil verkaufft und sonsten abhanden gebracht, das Heu hat er im vorigen Jahr , 
nicht haußwirthlich werben lassen, dahero gekommen, daß so viel Kühe von den 
stinkenden Futter crepiret sein. Von dem besten Heü hat er viel verkauffet, und 
das schlechteste vor das Vieh gelassen. Die vorigen Pächter auf denen Oder 
Krügen und übrigen Holländereien hätte er beibehalten können, wann er mit 
ihnen einen billigen Contract eingegangen wäre, da aber diese Leute von ihm 
nur mit leeren Vertröstungen auffgehalten worden, und endlich'abgehen müssen, 
so hat er diese Partinentien eine gantze Zeit pachtloß gelassen und zuletzt solche 
Leute darauff gesetzet, die nichts in donis haben, und mit selbigen nicht einmahl 
einen Contract geschlossen. Ja die Wolffs-Horst stehet noch bis diese stunde 
ledig. Bei allen solchen Umbständen ist gar leicht zu erachten, daß von denett 
Oder Krügen und übrigen Holländereien von Tr ini tat is 1737 biß dahin 1738 
eine gar schlechte revsnüs zu hoffen sei, welches dann auch die Untersuchung^ 
protooolia ä« 30. M88«,w (Jul i ) , so in 1o«i8 gehalten, mit mehreren einzeügen, 
und daß auch wegen des Abgangs und Schadens, so die Kämmerei in diesen 
und vorigen Pacht Jahr leidet, niemandt anders als des Sparmanns Cavent 
büßen und bezahlen müsse, keines Weges aber das Magistrats-Collegium deßhälb 
r68pon89.di6 werden könne. Kations tu tur i aber «werden lüanißrar^ t6i-lliiuo8 
lioitatidus zur neuen General-Verpachtung von Trinitatis 1738 an, so woll in 
denen hiesigen und Berlinischen Intelligenz-Zeitungen, als auch in denen ordi-
nairen M26tt6u und psr pudlica proelailig.t3. in unterschiedenen Städten bekannt 
machen; und wenn sich jemandt meldet, davon alsofort an die Königl. Kriegs¬ 
und Domainen-Kammer referiren, und ein mehreres können wir hei der Sache 
nicht thun. Denn die M6uidr3, 86uatu8 können wider ihren Willen nicht obli-
giret'werden, die General-Pacht zu übernehmen, es leiden auch ihre Ümbstände 
nicht, sich darzu zu engagiren, und totuin ^oi isßiuN kan auch vor die Erfüllung 
der Anschläge bei obangeftihrten UmbstäNden keinesweges stehen oder rs8p0U8Ms 
gemachet werden, wenn in Mdlie», lieitationß sich niemandt sinden sollte, der 
das Eigettthum so hoch in Genetal Pacht nehmen wi l l , sintemahlen die Kämmerei 
<mm äg,uia,8 a1t6riu8 nicht zu loeuMt i iV i i ist, und denen ins iud j ^ ZsnatuL das 
O M W w sonsten äamnosuiu sein würde. 

Solch emnach bitten wir allerunterthänigst, das äecrßtuui äß 25. Ju l i a. c. 
hinwieder allergnädigst auffzuheben, und es dabei zu lassen, daß das Stadt-
Eigenthum zur neuen General Verpachtung von Trinitatis 1738 an publiciret 
und wegen des Schadens, so in diesen aus dem vorigen Jahr die Kämmerei 
durch des entwichenen Sparmanns üble Wirtschaft leidet, dessen Cavent zur 
Erstattung angehalten werde. .. 

Dieses Antwortschreiben des Magistrats war von dem Landrath und dir i-
girenden Bürgermeister Carl Ludwig Hübner, vom Bürgermeister David Blindow 
und dem Senator Hautet unterzeichnet. 

Der darauf unterm 8. August 1737 ertheilte Bescheid lautete dahin: >,Die 
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„König!. Kriegs- und Domainen-Kammer genehmige es, daß, wenn Keiner unter 
„den Magistrats-Mtgliedern die Oeneralvacht übernehmen wolle, dieselbe wieder 
„aufs Neue licitiret werde, es könne aber der Magistrat festen Stand machen, 
„daß wenn die Anschläge durch die zu erwartenden Gebote nicht erfüllt werden 
„sollten, seine Mitglieder angehalten werden würden, das Fehlende von der ihnen 
„zum Gehalt bewilligten Zulage ohnfehlbar zu fuppliren, zumal sie selbst Schuld 
„hätten, daß der :c. Stümer sich der Pacht habe begeben müssen". 

T>as Concept dieser Verfügung ist gezeichnet von: v. Bork und de Natzmer. 
Die Drohung, Zu der sich die Königl. Kammer verleiten ließ, läßt sich da¬ 

durch erklären, daß sie sich durch die freimüthige Sprache verletzt fühlte, die der 
Magistrat in seinem Berichte geführt hatte. Und doch enthielt derselbe nur 
Thatfachen, die sich nicht wegleugnen ließen. Die Drohung traf Männer, denen 
die Königl. Kammer ihre Achtung nicht versagen konnte. So liefet man in 
einem Immediat-Bericht vom 14. November 1735: Übrigens wird von Ew. 
Königl. Majestät allergnädigsten Resolution dependiren, ob denen Wagistrats-
Personen das MZwentum ßaiaru, wozu ihnen, auch bereits vormals verschie¬ 
dentlich Hoffnung gemacht, angedeihen soll. Bevorab, da sie dadurch zu besserer 
Beobachtung ihrer publiquen Verrichtungen animirt werden und wir nicht umhin 
können, ihnen das Zeügniß gutgeführter Wirtschaft zu Heben, wovon sie dadurch 
die beste Probe abgelegt, daß sie seit der letzten Rathhauslichen Untersuchung 
im Jahre 1722, mithin innerhalb eines Zeitraums von 13 Jahren über 80.000. M r . 
Schulden abgetragen haben. 

Und das war dem Magistrat möglich gewesen bei der alten, bewährten 
Verwaltung der Stadtgüter, ohne deren General-Verpachtung, die dem Magistrate, 
wie wir, gesehen haben, auf Befehl des Königs förmlich aufgedrungen wurde. 
Ein selbständiges Urtheil über ihre eigenen Angelegenheiten, über ihr Vermögen, 
durfte die Stadtobrigkeit nicht haben, geschweige denn es äußern. So gebot es 
Friedrich Wilhelm I. Staatsräson. Es war der Fels von Bronce, an dem sich 
Alles brechen mußte und — brach, was nur von Weitem den Anschein annahm,, 
eigener Meinung fein zu wollen. Der eiserne Wille Friedrich Wilhelms I. ist 
der Grundpfeiler geworden, auf dem Seine Nachfolger die Größe des Vater¬ 
landes aufgebaut haben. 

Lassen wir den Conflict, in den der Magistrat mit der Königl. Kammer 
gerathen war, und die daraus entsprungenen Folgen auf sich beruhend Über¬ 
springen wir auch einen längern Zeitraum, während dessen die Generalpacht des 
Stettinfchen Eigenthums fortgefetzt wurde, um sogleich auf die Epoche überzu¬ 
gehen, in welcher diese Art der Benutzung des Grundeigentums ihr Ende er¬ 
reichte. Mittelst Vertrages vom 1. Öctober 1748 hatte der Regierungs-Sekre-
tair Hase, die Generalpacht auf 6 Jahre von Trinitatis 1748 bis dahin 1,754 
übernommen. Das Pensions-Quantum war auf Thlr. 6452. 10 gr. festgesetzt, 
also um ca. 500 Thlr. als bei der ersten Verpachtung an den m Sparmann. 
Nach Abschluß des Contracts waren zu der Pension hinzugekommen: Thlr. 29. 
14 gr. als Pacht für 71 Mg. 11 Ruth. Salun-Wiefen, und 10 Thlr, für eine 
Wiefe an der Weftape, welche, wie jene mittlerweile gerodet und urbar gemacht 
worden war; so daß der Generalpächter Hase für das Jahr 1751/52 an Pacht 
H492 Thlr. an die Kämmerei abzuführen hatte. 
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Unterm 24. April 1753 reichte der administrirende Kämmerer I . Pott beim 
Magistrate eine Relation, betreffend die auf Trinitatis 1754 zu Ende laufende 
Generalpacht vom Stadt-Eigenthum ein, die alfo lautete: 

^suxt^ Dserewni ^aiüLras lißZias vom 6. März l. I . , so an den Kriegs¬ 
und Domainen Rath Arend wegen der untersuchten Kämmerei-Umstände ergangen, 
stehet fest, daß die General-Pachts-Iahre des Regierungs-Secretarii Hase von 
Trinitatis 1748 ihren Anfang nehmen, und daraus folget, daß solche auf Tr i -
nitatis 1754 sich enhigen> was auch mit dem in ^eti8 befindlichen General-
Pacht-Contract harmonirt. Gleich wie bei der im vorigen I H r e 1752, 
vorgewefenen Commisfarischen Untersuchung bereits ausführlich dedüciret, und 
nachgewiesen worden, daß die Kämmerei durch und occanwils der Oen,eral-Pacht 
gar ungemein lädiret worden, indem sie nur allein an neuerlich inipouirt- und 
eaiiLirtsu, mehrentheils unnöthigen und unnützen Ausgaben und Aus fä l len , 
excl. des woi-i e688Vti8 beinahe an 12000 Thlr. verloren, wogegen die Gene¬ 
ral-Pächter durch die Heils bei den Wiesen, theils bei den Vorwerken, und 
hauptsächlich bei dem Pacht-Getreide von den mehrentheils gewesenen hohen Ge¬ 
treide-Preisen gar ungemein liiLriret, und die Kämmerei von alledem nicht den 
geringsten Vortheil genossen; dahero bei gegenwärtiger tristen 8 iwMou der 
Kämmerei Umstände, von höchster Nothwendigkeit sei, das I^orum, so der 
Generalftächter seither genossen, forthin der Kämmerei wieder zuzuwenden, 

abgestatteten Relation vom 22. Mai a, pr. 
quoaä dnne pa88ftm gleichfalls dafür gehalten, wie es der Stadt zuträglich fein 
würde, ivenn die Generalpacht vom Stadt-Gigenthum nach Ablauf der iezigen 
Generalpglht-Illhre, nämlich von Trinitatis 1754 an wieder aufgehoben würde, 
zumal noch eben die vorhin bei AdministriMNg der Landgüter gewesene Käm-
merei-Bediente vorhanden, die Kämmerei auch sodann den Vortheil, welchen 
der Generalpächter sonst zieht, selbst erhalten, überdem von 100 Thlr. Besol¬ 
dung, so demselben nebst 12 Faden Holz gereichet werden müssen, abkommen 
könne; dabei jedoch der Meinung gewesen, daß Mdi1.86llaw8 sich dieserhalb 
in Zeiten würde melden, und bei Sr. Königl. Majestät Anfuchung thun müssen, 
daß die Generalpacht des Wgenthums künftig cessiren, und solches wieder admi-
nistriri werden Möchte. Also wird dieserwegen nunmehro schleunige Votstellung 
zu thun und zu bitten sein, daß des Endes fordersamst nach Höfe referiret, und 
dabei angeführt werden möge, wie es nicht allein zu der Stadt und Kämmerei 
offenbaren Nutzen in Ansehung der Revenüen gereichen, sondern auch selbige in 
Ansehung her Ausgabe dabei unstreitig Profitiren würden, weil so dann nicht 
allein die obengedachte Besoldung nebst Holz jährlich erspart werden könnte, 
sondern auch die vielen Prozeßkosten und Weitläufigkeiten, so die Generalpächter 
der Kämmerei bisher auf so mancherlei Art verursachet und zugezogen, cessiren 
würden, und die dann mit versvilderter *) kostbarer Zeit zu beßeren und nütz¬ 
licheren oceuMioiiLll angewandt werden könnte, weshalb um baldigste aller-
gnädigste Resolution zu bitten, damit zu denjenigen Vorwerkern wobei keine 
Saaten pro mvWtario befindlich, bei Zeiten Pächtern könnten, yusfündig ge¬ 
macht werden, die die Bracke sogleich untern Pflug nehmen und gegen bevor-

*) Das niederdeutsche Zeitwort „versptldern, Verspillen" — unnütz anwenden. 



,6?2 . Die Stadt Stettin. 

stehenden Herbst das Winter-Feld bestellen, wobei auch zugleich über folgende 
Punkte um Resolution zu bitten: 

1) Ob nicht die Vermesfungs-Ii6vi8i0U68 bei den Vorwerkern und Hollände-
reien aus der Ursach allen solchen Gütern kein Acker 
aWl68eir6n noch socher ßx t sMrs t werden können und der Kämmerei sonst nur 
ünnöthige Kosten verursachet würden. 

2) Ob nicht zur Ersparung schwerer/der Kämmerei zur Last fallenden 
Diäten und Kosten ^nikrai- i iL zu committiren, die neuen Anschläge nach O a -
M 6 r a 1 p r i n e i p i i » zu f o r m i r e n , und solche demnächst M b i i . 8sna,wi und 
sodann bei der Künigl. Kammer zur Revision zu übergeben, damit nach befun¬ 
denen Umständen die Anschläge rectificirt und tüchtige Pächter zu denen 

H ü t e r n in Zeiten beschafft werden können. 
3) 5I)b nicht wegen des von' denen Unterthanen zu entrichtenden Pacht-

Getreides festzusetzen, daß nur das wenige, Quantum, so denen Deputanten wie 
auch zu Behuf der Stadt Pferde an Rocken, Gerste und Haaber in nawra ge¬ 
reichet werden müsse, iu nawra entrichtet, das übrige aber von oenenselben nach 
dem Markt Preise, wie solches auf M a r t i n i gi l t , der stämmerei bezahlt werden 
olle, wodurch noch mancherlei Weitläufigkeiten un Beschwerden den Unterthanen, 
o theils wegen der Maaße, theils wegen der Beschaffenheit des Getreides, und 
onst öfters entstehen, am füglichsten vorgebeüget werden kann; wobei jedoch 

4) l iatiouß des Haabers der Umstand mit anzuführen, daß nach der noto¬ 
rischen hiesigen Landes Observanz, wenn der Haaber vom Verwalter oder Bauer 
auf dem Markte gekaufet und folcher dergestalt gemessen wird, daß iedes M a l 
ein Scheffel um den andern der eine geraüfelt und der andere gehäuft gegeben 
werden muß, und nach solchem Maaße auch der Markt Preiß gerechnet wird. 
D a aber die Bauern den Haaber in solchen Maaße zu liefern keinesweges schuldig 
sind, fondern nur jeden Scheffel geraüfelt, mithin denselben zu nahe geschehen 
würde, wenn sie den Haaber nach dem Markt Preise als vor dleHelffte gehäuft 
bezahlen sollten, fo würde dabei anHeim zu stellen fein, ob nicht in Ansehung 
des Haabers es auf eben den Fuß zu richten und zu fetzen sein werde, wie es 
in Ansehung des von denen Eigenthums Unterthanen an das S t . Iohannis-
Kloster und andere M oorpora zu bezahlenden Pacht Haabers normiret worden, 
daß nämlich die Bezahlung von ihnen k 1 Gr. weniger pro Scheffel plg,68tii'st 
werde, als der Preiß des Haabers um Mar t in i auf dem Markte ist. Und wird 
hieb ei keine Zeit zu versäumen sein, damit das Nöthige überall zu rechter Zeit 
besorget werden könne. 

Der Magistrat reichte die vorstehende Relation am 15. M a i 1753 bei der 
Königl. Kammer ein, und machte des Kämmerers Pott Anträge zu den seinigen. 
Die Kammer aber lehnte dieselben, soweit sie die Beseitigung der General-Pacht 
betrafen, in der Verfügung vom 2 1 . Jun i 1735 entschieden ab, indem sie an 
der Nützlichkeit der Bewirtschaftung des Stadt Eigenthums durch einen General-
Pächter festhielt, und die Angabe, daß die Kämmerei bei diefer Ar t der Ver¬ 
waltung der Stadtgüter bisher an die 12.000 Thlr . Einbuße erlitten habe, als 
auf einem Mißverständniß beruhend erachtete, indem diese Summe nicht allein 
kein Verlust sei, sondern der Kämmerei zum Vortheil diene, weil damit die 
Kosten erforderlicher Neubauten und namhafter Meliorationen gedeckt worden 
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seien, welche die Kämmerei auch ohne Generalpacht hätte ausführen müssen. 
Nur das könne als Verlust derKämmerei bezeichnet werden, was bei dem ersten 
Generalpächter Sparmann eingebüßt worden fei. So viel die vom Kämmerer 
Pott formirten vier M i t a betreffe, so sei zum ersten eine Vermessungs-Revision 
nothwendig, weil es dabei nicht allein auf Zuwendung mehreren Llckers ankomme, 
fondern auch in wie weit die Leistung des in Kultur seienden Landes zu- oder 
abgenommen habe; und gleichfalls zu 2) fei die Revision der Einrichtung durch 
ein mßindrum Oauisras nach wie vor nothwendig, weil dadurch viele Weitläufig¬ 
keiten vermieden würden, ohnedies der Kämmerei nicht sonderliche Kosten dadurch 
erwüchsen. Die zu 3) und 4) vorgetragenen Bedenken und Vorschläge würden 
bei der nächsten General-Verpachtung in Erwägung zu ziehen sein. 

Auf wiederholte Vorstellung des Magistrats, laut derer er, so wie Kämmerer 
Pott, sich in eine anderweitige Generalverpachtung, als ein Unvermeidliches ge-

' fügt hatte, wurden der Landmesser Remmann und der Kriegs- und Domamen-
mth Stiege, von der Kgl. Kammer mittelst Verfügung vom 23. August 1753 
jener mit der Vermessung, dieser mit der Anfertigung neuer Ertrags-Anschläge 
beauftragt. Letzterm wurde ins Besondere aufgegeben, die von dem Kämmerer 
Pott hervorgehobenen Punkte zu prüfen und sie nach Befinden nicht unberück¬ 
sichtigt zu lassen. Auch möge er darauf sehen, daß in den Stadt-Dörfern Ab¬ 
bauten zu Stande gebracht würden, die der künftige Generckl-Pächter zu über¬ 
nehmen habe. 

Während Beide, Reittmann und Stiege, ihre Arbeiten begonnen hatten, 
reichte der Magistrat am 13. October 1753 unmittelbar bei Hofe eine Bitt¬ 
schrift ein, worin er den Verfall und kläglichen Zustand derKämmerei schilderte, 
was Alles nur durch die im Jahre 1735 eingeführte Oeneral-Verpachtung der 
Stadtgüter herbeigeführt worden fei, die, wie durch eine ausführliche Specifica-
tion nachgewiesen wurde, der Kämmerei einen Verlust, nicht blos von 12.000 Tylr., 
wie es früher hieß, sondern von Thlr. 18.629. 9. 5 Pf. zugefügt habe. Er 
bat, allergnädigft zu verwilligen, daß von Trinitatis 1754 an die Generalpacht 
cessiren möge und ihm nachzugeben, die Eigenthums-Dörfer zur Specialpacht nach 
dem Ertrags-Anfchlage auszuthun. „Wir, versehen uns, so schloß die Bittschrift, 
um so mehr allergnädigster Erhörung als Ew. Königl. Majestät noch neülichst 
der Stadt Garz die Gnade widerfahren lassen und dieselbe von der General¬ 
pacht befreiet". 

Der König erhörte den Magistrat. Auf Seinen Special-Befehl erließen die 
Minister v. Viereck, Happe, Boden und v.̂  Blumenthal (Mitglieder des General-
Directoriums) unterm 28. October 1753 an die Pommersche Kammer ein Res-
cript, welches, nach dem Eingange, folgenden Inhalts war: 

„Da Wir Höchst Selbst das Gesuch des Magistrats zu Stettin gantz recht 
und billig finden, zumal es der Kämmerei sehr wohl zu statten kommen wird, 
wenn sie bei der Special-Verpachtung ihrer Pertinentien ein mehreres erhalten 
kann, alß solche bei der bißherigen General-Pacht getragen haben, und Wir 
dannenhero allergnädigst refolviret, daß gedachtem Magistrat verstattet sein solle, 
das dortige Stadt Eigenthum nach Erledigung der jetzigen General-Pacht zur 
Special-Pacht nach den Anschlägen außzuthun; So befehlen Wir euch hiermit 
in Gnaden, euch darnach allergehorsamst zu achten". 

Landbuch von Pommern; Th. N., Bd. VIII. 85 
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Dieses Rescript wurde dem Magistrate unterm 1. November 1753 in Ab¬ 
schrift mitgetheilt, uM gleichzeitig der Landmesser ReinmanU und der KriegsräH 
Stiege aufgefordert, die ihnen übertragenen Arbeiten zu beschleunigen, um deren 
Ergebniß demnächst bei der Special-Verpachtung der Stadtgüter zum Grunde 
legen zu können. Stiege reichte die, auf Reinmanns Vermessung gestützte, Ein-
richtungs-Acte, nachdem er sie mit dem Magistrate durchgegangen war, und dieser 
nichts dabei zu erinnern gefunden hatte, am 5. Februar 1754 ein. 

Was nun das Kammerei-Ackerwerk auf dem Tu rn ei betrifft, mit dem 
allein wir es von jetzt ab zu thun haben, so war der Flächeninhalt desselben, 
nach der 

Alten Vermessung . . . . . Mg. 316. 48 Ruth. 
Neuen Vermessung . . . . - 313. 122 -

Demnach jetzt weniger . Mg. 2. 106 Ruth. 
Diese Minus-Fläche war wegen des Platzes zu einer Maulbeerbüum-Pfian-

zung in Abgang gekommen; die sog. Räthsplantäge, die 60 Jahre später um 
75 Ruth, kleiner befunden ward. (S. 466.) 

Zur Verpachtung des Ackerwerks waren, wie gewöhnlich, die vorschrifts¬ 
mäßigen drei Licitations-Termine durch die Intelligenz-Anzeigen und per Proc-
lamata bekannt gemacht. Sie würden von dem admimstrirenden Känimerer, Kriegs-
rath Pott, abgehalten. 

Der Iste Termin fand am 9. März 1754 Statt. I n demselben waren 
3 Pachttüftige erschienen, darunter der Bäckermeister und Bürger Jürgen Gronow. 
Den Eomparettten wurden zunächst die neuen Ertrags-Anschläge ,vorgezeigt, denen 
zufolge die Pacht jährlich angeMagen wordeü zu Thlr. 246. 8. 1 0 ^ Pf., 
excl. dnsruili an Aussaat, Accife, Viehsteüer, Service und Bürgerschoß; gleich¬ 
zeitig ist denselben bekannt gemacht, daß die Bedingungen, worauf die Acitation 
geschieht, hauptsächlich darin bestehen, daß der Pächter die Vorwerks-Gebaüde 
in gehörigem Dach und Fach conserviren, mithin diejenigen Reparaturen, so 
nach einem zu mächenden Anschlage an einem Gebäude nicht über 12 Thlr. 
jährlich betragen, vom Pächter übernommen werden müssen. Indessen sollten 
demselben das zu den Gebäuden erforderliche Bauholz, ingleichen zu denen Ge-
baüden, so mit Rohr gedeckt, das erforderliche Rohr von der Kämmerei gereicht 
werden, wogegen kein frei Brennholz gegeben werden könne und würde. Auf 
diefe Bedingungen wurde ein Gebot von 250 Thlr. abgegeben, zahlbar in vier 
Terminen Crucis, Luciae, Reminscere und Trinitatis, im Isten und letzten Ter¬ 
min jedes Mal l/ß, im 2ten und 3ten jedes Mal ^ . I n Bezug auf die Cautson 
offerirt er, mit liegenden Gründen hinlängliche Sicherheit zu bestellen. Die 
anderen Pachtlustigen, darunter dev bisherige Unterpächter des Generalpächters 
Hase, Namens Samuel Kundschafft, erbitten sich eine Abschrift des Anschlags 
und behalten sich ihre Erklärung vor. — I m 2ten Termine, der am 20. März 
1754 abgehalten wurde, setzte man noch zum voraus, daß dasjenige Quantum 
an langem Stroh, welches vormals von diesem Vorwerke zum Behuf des Wadt-
hofs abgegeben worden, Und 3 oder 4 Schock Scheün Bunde beträgt, wiederum 
gegeben werden soll, was um so füglicher geschehen kann, da das zur DaH-
deckung erforderliche Rohr von der Kämmerei zedes Mal gereicht wird. Lici? 
tanten erschienen nicht. — I m 3ten, am 27. März 1754 abgehaltenen Termine, 
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in welkem der Kriegsrath Stiege, als Kammer-Commissarius, und der Landrath 
und dirigirende Bürgermeister Sander gegenwärtig waren, boten Gronow und 
Kundschafft von 251—259 Thlr. Letzteres, das Meift-Gebot hatte Gronow 
abgegeben, dem der Zuschlag ertheilt wurde. Derselbe bittet, den bisherigen 
Pächter zu inhibiren, daß derselbe keine weitere Sommersaat, als wo er etwa 
nicht nach dem Inventario, welche zu bestellen schuldig, bestelle, inmaßen er sie 
selber besorgen wolle, damit er mit dem lc.K!undschllfft nicht in Weitläufigkeiten 
verwickelt werde. Die Cauüon wolle er mit seiner Landung und anderen in 
der Stadt belegenen Immobilien bestellen. Er bat die Approbation zu extra-
hiren, um wegen Anschaffung des Viehes das Nöthige veranlassen zu können. 

Der Contract wurde am 29. Mai 1754 geschlossen und vollzogen. Pacht¬ 
periode 6 auf einander folgende Jahre von Trinitatis 1754 bis dahin 1760. 
Zahlungs-Termin des Pachtschillings die oben angebenen vier, je 2 mit Vs, je 
2 mit '/g des Betrages in vollgültigen und kassenmäßigen Münzsorten. Zum 
Pachtschilling der 259 Thlr.,treten noch für die Hülfsdienste, welche dieDorfschaft 
Niemitz auf dem Turnei zu leisten hat, Thlr. 1. 3 gr. daher im Ganzen Thlr. 260. 
3 gr. Dem Pensionario werden bei diesen Ackerwerk an bestellter, Aussaat 2 Sch. 
Oeitzen, 1 Wispel 17 Sch. Roggen, 1 Wispel 2 Sch. 10 M.Gerste, und 11 Sch. 
Hafer als Saat - Inventarium übergeben. Es wurden ihm an Wiesen 30 Mg. 
33 Ruth, überlassen; das Heü muß er auf seine Kosten werben. Außerdem 
Bauholze und dem Rohr zu den Rohrdächern wird ihm auch zur Unterhaltung 
der Zaune der erforderliche Strauch von der Kämmerei unentgeldlich geliefert 
und von den Eigenthums-Unterthanen angefahren, zu welchem Behuf er aber 
beim Stadthofmeister die nöthige Anmeldung thun muß. Die Niemitzschen Bauern 
sind dem Pächter in der Ärnte 3 Tage gegen Reichung freien Biers nach der 
Observanz zu dienen schuldig. Alle, oben unter den Bedingungen genannten, 0n6ra 
MdUcH trägt Pächter. Sollte den Gebäuden oder Zimmern durch des Pensionarii 
oder dessen Gesinde Schuld und Verwahrlosung unverhofft Schaden zugefügt werden, 
so erstattet er denselben ohne Widerrede. Was aber zisr vim m^jorem oder 
ca8Uin torwiwiu (so Gott gnädig abwenden wolle) den Gebäuden ohne sein 
öder der Seinigen Schuld und Verwahrlosung begegnen möchte, zu deren Er¬ 
stattung ist Pächter nicht verbunden. Wie denn auch wegen eines altgemeinen 
Mißwachses, Viehsterbens, Pest, Krieges, Feuer vom Himmel und anderen der¬ 
gleichen schweren Unglücksfällen (so Gott in Gnaden abwenden wolle) es rationk 
l6ini88ioiii8 bei denen im Land üblichen Rechten und Gewohnheiten, und besonders 
bei der Königl. Kammer in Ansehung der Ämter und Vorwerken festgesetzten 
krinciMs in dem Maaße sein Verbleiben, haben, daß in solchen Fällen die den 
Königl. Beamten und Arrhendatoren Remission widerfährt, ihm auf gleiche Weise 
ßroiwi'tionMiitßi' Remission angedeihen solle. Gestalt wegen des Mehl- und 
Honigthllues und dergl. bei dem Arrhende und Stipulirung der Pension billig¬ 
mäßige Reflexion, gemacht worden, so findet solcherhalh keine Remission statt. 
Zur Sicherheit setzt der Pensionarius Jürgen Gronow all sein Vieh und Fahrniß, 
heweg- und unbewegliches Vermögen, gegenwärtiges und zukünftiges, wie es 
ßiamen haben und wo es anzutreffen sein mag, in Lpscis seinen auf dem 
Turnei habenden Ackerhof, nebst denen dazu gehörigen IV2 Hufen Landes 
auf hiesigem Stadtfelde zu 400 Thlr. zur wahren Hypotheque dergestalt cum 

85* 
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o«u8tituto P0886880rio, daß die ÜWotdseg. 8626ra1i8 der Lpsciaisu und diese 
jener nicht schädlich, sondern Ein Edler Wohlweiser Rath, als Verpächter, «alvo 
Mr6 variauäi die Wahl verbleibet, wovon derselbe in Ermangelung der Pension 
oder Beschädigungs-Fall sich bezahlet machen wolle; es w i l l auch dahero der 
Pächter, diese Caution auf 400 Thl r . im Grund- und Hypothequen Buch auf 
obverschriebene specialen Hyhotheque verzeichnen lassen. 

Genehmigt wurde der Pacht-Contract von der Königl. Pommerschen Kriegs¬ 
und Domainen-Kammer unterm 4. Februar; und bestätigt von dem Königl. 
General-Directorium unterm 6. März 1755, 

Der Pacht-Contract mit dem daran gehängten Original-Cautions-Notul und 
dem Documente über die geschehene Eintragung ins Hypothekenbuch wurde dem 
Magistrate am 30. M a i 1755 mit dem Befehle zugefertigt, vom Vertrage und 
seinen Belegstücken eine beglaubigte Abschrift, zur Aufbewahrung im Archive des 
General-Directoriums, fürdersamst einzureichen. Dies geschah von Bürgermeister 
und Rath ( gez. Sander, W.Peters, H. Trendelenburg) am 11 . August, und die 
Absendung nach Ber l in am 16. August 1755. 

I n Gronows Pacht-Periode fiel der 7 jährige Krieg. Blieb gleich Stettin 
als Festung von der Mitleidenschaft dieses Krieges verschont, so hatte man es 
doch militairischer Seits für nothwendig erachtet, um allen Eventualitäten be¬ 
gegnen zu können, die Werke da, wo es für nothwendig erkannt wurde, zu ver¬ 
vollständigen und zu ergänzen, der dazu erforderliche Grund und Boden war 
zum Theil vom Kämmerei-Ackerwerk entnommen, wodurch der Pächter Gronow 
Einbuße erlitten hatte. Derselbe trug deshalb auf Entschädigung an, deren Be¬ 
rechtigung auf Vortrag des Magistrats von der Königl. Kammer auch anerkannt 
wurde. Diese beauftragte den Landmesser Iawein, die Flächen zu vermessen, um 
welche das Ackerwerk verkürzt worden war, zugleich aber auch die Vergütigung 
zu ermitteln, auf die der Pächter Anspruch machen könne. Der Magistrat reichte 
das Ergebniß am 22. Apr i l 1760 mit dem Bemerken ein, daß, weil die Kämmerei 
um den Abgang des betreffenden Terrains zu fortificatorischen Zwecken gar nicht 
befragt worden sei, noch viel weniger sie ihre Einwilligung dazu gegeben habe, 
ihr auch die Vergütigung des Pächters nicht zugemuthet werden könne. Nichts 
destowemger entschied das General-Directorium mittelst Rescripts vom 3. J u l i 
1760, daß die von der Königl. Kammer auf Thl r . 28. 3. 9 ^ Pf- festgesetzte 
Vergütigung des!c. Gronow aus der Kammern gezahlt werden solle. Es er¬ 
hellet nicht, daß der Magistrat gegen diesen Befehl remonstrirt habe. 

A ls die Zeit heranrückte, wo die Gronowsche Pacht zu Ende ging, ordnete 
die Königl. Kammer eine neue Licitation des Ackerwerks an. I n den beiden 
ersten Terminen meldete sich nicht ein einziger Pachtliebhaber. I m dritten Ter¬ 
min, den der Kämmerer, Kriegsrath Pott , am 14. März 1760 abhielt, erschien 
der bisherige Pächter, Jürgen Gronow. Er zeigte an, „wasmaßen dem Acker 
durch die Fortification und neue angelegte Werke nicht allein ein großer Theit 
des besten Bodens bereits abgegangen und dem Anschein nach noch immer mehr 
abgenommen werde, sondern auch die bisherige unerhörte Einquartierung^ - Last 
so weit gehe, daß es nicht zu ertragen sei, und er dabei wider seinen Contract 
mit beständigen Kriegsfuhren dergestalt belästigt werde, daß er seiner eignen 
Bespannung nicht mächtig, und die Stallung für sein Vieh zu gebrauchen nicht 
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vermögend wäre. I n der holdesten Zeit müsse er sein Gesinde und Zugvieh zu 
den Festungsfuhren hergeben, und es sei fast kein Gesinde noch Tagelöhner, mehr 
für Geld zu haben, wozu noch komme, daß die gedachten Fuhrleute über sein 
Kornfeld so viel Wege machten, als ihnen beliebte. Spräche er gegen diesen 
Unfug, so würde auf seine Einreden nicht allein nichts gegeben, sondern man 
drohe ihm sogar mit Peitschen und Knütteln! sodann sei ihm die Hütung auf 
dem Anger und der Wiesenwachs auf den Feldwiesen gänzlich ruinirt durch das 
Abstechen des Rasens, der zur Deckung der neuen Schanzen benutzt worden sei. 
Unter so bewandten Umständen könne er nicht mehr als 109 Thlr. jährliche 
Pacht offeriren. Gronow fügte hinzu, daß er auf die am Eckar-Berge belegene 
Wiese Verzicht leiste, da sie beständig von den Krekowschen Bauern abgehütet 
würde, was er bei der abgesonderten und entfernten Lage der Wiese nicht zu 
verhüten vermöge. Demnächst müsse er sich ausdrücklich bedingen, daß weil — 
1) durch die bisherige ungebührliche und übermäßige Einquartirung die Gebäude 
des Ackerwerks, besonders die Stallung und der Brunnen dergestalt devastirt und 
ruinirt worden, daß er solche, weil es nicht durch seine Schuld verursacht, auf seine 
Kosten zu repariren und in gehörigen Stand zu setzen mit keinen Grunde 
Rechtens angehalten werden könne. Er trage auf eine Besichtigung der Gebäude 
an und nach Befund auf deren Wiedherstellung aus Kämmerei Mit teln. — 
2) Müsse ihm die bestimmte Zusicherung ertheilt werden, daß ihm seine in Dienst 
zu nehmenden Knechte und Jungen nicht weggenommen würden, um als Soldaten 
eingestellt zu werden. Und endlich bedingt er — 3) daß, wenn künftig wieder Korn 
und Fourage zum Magazine geliefert werden müsse, ihm solche jedes M a l nach 
dem zur Lieferungs-Zeit geltenden Marktpreise vergütet und bei dem ersten 
darauf folgenden Termine abgeschrieben werde, unter welchen und keinen andern 
Conditionen er das Ackerwerk auf anderweite 6 Jahre wieder in Pacht nehmen 
wolle. I n einer zweiten Vernehmung, welche am 19. M a i Statt hatte, blieb 
Gronow bei seinem Gebote Anfangs stehen, ließ sich aber doch auf Zureden des 
Kämmerers Pot t endlich bewegen, demselben noch 5 Thlr . zuzulegen, wobei er 
jedoch nochmals auf die zweite der von ihm gestellten Bedingungen Nachdruck 
legte, daß ihm Knechte und Pferde frei gelassen würden, wenn Artillerie-Knechte 
und Pferde weiter von Lande gestellt werden müßten, so wie, daß ihm nachgelassen 
werde, sogleich die Sommersaat zu bestellen. Auch war er damit einverstanden, daß 
in Erwartung eines baldigen Friedens «und der dadurch herbeigeführten Besserung 
des öffentlichen wie Privat-Verkehrs, die bisherige 6jährige Pachtperiode auf 
die Hälfte ermäßigt werde. Was aber die bis Trmitat is 1760 zuzahlende 
jährliche Pension betreffe, so sei er damit, im Verhältniß zu anderen Pensionärs 
auf dem Turne i , viel zu hoch angesetzt, gebe doch der Pächter des Senator 
Mascheschen Ackerwerks von dem dazu gehörigen 12 Hufen nicht mehr als 
250 M r . jährliche Pension. 

Der Magistrat reichte die vorstehenden Verhandlungen am 20. M a i 1760 
bei der Kgl . Kammer ein, bat um Genehmigung des Gebots und der gestellten Be¬ 
dingungen sowie um Beschleunigung der Entscheidung, weil Trmitatis vor der 
Thüre sei und die Sommsaat bestellt werden müsse, weshalb pyriculuin in mora. 
Die Kgl. Kammer referirte unterm 24. M a i 1760 nach Hofe, daß, da bei jetzigen 
Zeiten nicht zu erwarten sei, es werde sich ein plug UoitauL finden, sie dafür halte, 



678 D:e Stadt Stettin. 

daß man das liciwm der L05 , Thlr. auf 1 Jahr annehme. Das General 
Directoriüm war nicht dieser Meinung. I n dem Refcript vom 12. Juni 1760 
refolvirte es, daß der Vorschlag der Kammer nicht approbirt werden könne, da 
das Gebot der 105 Thlr. für die Kämmerei doch gar zu nachtheilig sei. 
Me Kammer habe zuvörderst aus des:c. Iawein Vermessungs- Revision spsMok 
anzuzeigen, ob und wie viel Acker und Wiesen durch die Fortification dem Vor¬ 
werke abgegangen, ingleichen, von welcher donits selbige gewesen seien. , 

Zufolge der vom Landmesser Iawein unterm 12. Jul i 1760 eingereichten 
Nachweisung hatte das Kämmerei-Ackerwerk seit dem Jahre 1757 an die Forti-
fiqation 41 Mg. 7 Ruth, abtreten müssen, davon 35 Mg. ,166 Ruth. Boden 
Ister Klasse und 5 Mg. 21 Ruth. Boden 2ier Klasse. Der Abgang hatte alle 
drei Felder, auch die abgesondert liegenden Kämpe, betroffen. I m Scheüne-
schett Jelde Stücke von den Schweinepfuhls Kaveln und von den Haveln, welche 
zwischen den Marienkirch-, den St. Jürgen- und den Grundstücken des Senators 
Masche 'lagen, welche zum Glacis eines neuen Werks und, zur Communication 
M Fort Preußen genommen waren. I m Karthaüser Felde waren Stücke, zwischen 
St Jürgens- unh Märienkirch-Parcelen belegen, zu 2 Äußenwerken und einem 
neu eingerichteten Friedhofe gebraucht. Überhaupt war der Abzug in den drei 
Feldern 16 Mg. 62 Ruth. Die übrigen 19 Mg. 102 Ruth, betrafen den abgeson¬ 
dert gelegenen Kamp an der Nnterwieck, welcher an die Grabowsche Oränze stößt, 
und den hinter Fort Preußen liegenden Kamp. Der Umfang der Wiesen, von 
denen, dep Rasen durchweg abgestochen worden und weshalb, sie unbrauchbar 

Ruth. , . 
^ Die Königl. Kammer reichte die Iawein'sche Nachweisung am 14. Jul i 1760 
nach Hö̂ fe ein, nochmals das Granowsche Gebot von 105 Thlr. in Betracht der 
vielen iucoinWoäÄ, welche bei diefen kriegerischen Zeiten mit der Pachtung ver¬ 
bunden seien, befürwortend. Das General-Directorium entschied aber mittelst Referipts 
vom 24. Juli 1740, „daß der Pächter' Oronow für das laufende Jahr das 
bisherige volle Pachtqqantum (von 259 Thlr> bezw. 260. Thlr. 3 gr. bezahlen 
muffe, und die Pommerfche Kammer in Zeiten anderweitige Licitations-Termine 
dieses Vorwerks wegen anzusetzen habe, und die Verpachtung von Trinitatis 
1761 ab rechtzeWg zu Stande bringen zu können." Oronow, dem dieser 
Ministerial-Bescheid bekannt gemacht worden war, gab in einer sehr ausführlichen 
Eingabe seinem Befremden und Erstaune^ darüber Ausdruck, wie man höchsten 
Orts ihm befehlen wolle, ein Pachtverhältniß fortzusetzen, welches mit Trinitatis 
1760 sein Ende ereicht habe. „Man sage mir doch, heißt es in her Gingabe, 
nach welchm Regeln des Rechts, i,ch schuldig gehalten werden kann noch ein Jahr 
die alte Pacht zn zahlen. Über mein Beütelken darf Ni^^^ ein Gesetz machen"; 
u. f. w. Am Schluß erklärte er seine Bereitwilligkeit, das Ackerwerk für das 
Gebot der 105 Thlr. auf das Jahr A s Trinitatis 1761 behalten zu wollen. 
Der Magistrat befürwortet^ wiederholt dies Anerhfeten in dem Bericht MW 4. SZPtbr. 
1760,, der Königl. Kammer es üb erlassend,, ok dieselbe die in der GronowschM 
Vorstellung wicherholt dargelegten Gründe Ar erheblich, genug erachten werde, 
„daß zu Coupirung eines beforgenden UroceDs "die Sflche gütlüt) aufgegrMen 
werde, und deshalb geruhen wolle". Die Königl. 
Kammer schloß sich l M A n M t des Magistrats an und berichtete demgemäß am 



W September 176() nach Zofe, Worauf dem auch ^ » r m 30 ÖÄcker 17s0 
Seiten des General-DirMoriums die Z n M n m M g M ^ W ? M P 
Gronowvdes Stettinsche StadteigenHums-VbwM T u N ' 
für fein Lrcitum der 105 Thlr. in Pacht Massen werde«. ^ ^ ^ 

Zur anderweitigen Verpachtung von Trinitatis 1761 an, waren 3 Termine 
auf den22.December 1760, den 4. Februar und 11. März i?61, anberaumt woHeü 
aber in keinen dieser Termine ein Pachtlustiger erschienen. Nach dem letzten 
Termine hatte sich der zeitige Pächter von Borgwald ") 
und 150 T W . jährlichen Pacht auf eine Periode von 3 Jähren MMn,c tüch 
in Ermangelung eines Caventen versprochen 100 Thlr. loeo cMtioili» Vaar zu 
erlegen. Ginige Tage darauf gab der zeitige Pächter Monow, die Erklärung 
ab, wie er eln bestimmtes Gebot bis daM sich v ^ müsse, daß seine 
VergütigMgs - Ansprüche an die Kämmerei erledigt seien. Hierübet berichkete der 
Magistrat am 6. April 1 7 V an die Königl. Kammer^ derselben M M -
HeMtng änheiulftellenb, mit dew U. Zimdohr Mtrahiren zu dürfen. 'Z)er 
Bescheid von 14. April 1761 lautete dchin> daß 
Mügistrats-EMegium zu fordern seien, und tzMjenigen,, der öäs Meistgebot äbgWen 
werde, diel Arrhende zugeschlagen werben svlle, Me Acten haben hier' eine^ Lücke. 
Es fehlt'der Contratt, und erst aus den ferneren Pacht-Berhandbingen ersieht 
Man, daß 5>ie Pacht für die 3Mrtge Periode^ TrinltatiZ 1761—1?M, IY0 Ttzlr. 
betragen hat, welche von Peter Zinrdohr Weben W. 

Mkt Trinitatis 1764 Legann eine neue WHtperiode von 6 Mähten, I n 
dem am 31. August 1763 abgehaltenen Istett Ternnne wären 20ft M l t . M im 
2tem TernMe am 8. September Z05 Thlr. geboten w M e t t / I m 3tem Hermine 
dagegen fanden sich 7 PaHttustige ein,, hie W von M5 Ttzlr^bis zu 385 Thlr. 
überboten. Der Advocat Böhmer KM^ im Namen, des Stektiner Kaufmannes 
Driefener, aus besagte Summe in Altem Gelde zahbar, M n 1MÄN8 gebliebeu. 
Der Magistrat berichtete über den Ausfall der Licitation unterm 1. November 
1763 M t dem Bemerken,, daß Friesener ein mit Haus und Hof angesessener Bürger 
der Stadt sei, daher bei Kautionsstellung dieser Immobilien vollständige Sicher¬ 
heit gewähre. Auf den von der Kammer am 6. Januar 1764 erstatteten Bericht 
genehmigte des General-Directorium mittelst Rescripts vom 19. desselben Monats, 
daß dem :c. Friesener das Ackerwerk TurNei auf 6 Jahre bis Trinltatis 1770 für 
das Gebot der jährlichen 385 Thlr. in altem BrandenVurgischen Gelde in Pacht 
überlassen werde. Inzwischen wat der Arrhendatör. von Schwarzow, Senger 
M t Namen, der Mitbietende gewesen und von Friesener mit 1 Thlr übergeboten 
worden war, mittelst Bittschreibens vom 10. Januar 1764 unmittelbar bei dem 
General-Direcüon vorstellig geworden, ihm das Turneische Stadt-Vorwerk für 
das Friesenersche Meistgebot zu überlassen, „im Betracht, daß die Kämmerei 
darunter nicht leide, sondern vielmehr lucrire, wenn das Ackerwerk einen Wirth-
schaftsverständigen in Kultur gegeben werde, der Friesener hingegen die Wirthfchaft 

*) Eigentlich Burgwall, in der Folge Krowsthal genannt, Grbzinsgnt in den Jahren 
1747 und 1748 auf Ländereien der Stadt Dammschen Kämmerei ic. angelegt, später mit dem 
1750 auf Iohonniskloster-Fundo errichteten Erbzinsgute Finkenwald zu Giner Gemeinde ver¬ 
einigt. Man vergl. L.-B. I I . Th. Bd. I I , 1729—1744. 
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gar nicht gelernt habe, und von ihr nichts verstehe, folglich zu besorgen sei, 
W KAmmerei-Gut werde, statt verbessert, verschlechtert werden". Friesener mußte 
denn doch wol etwas von der Landwirthschaft verstehen, denn Senger fügte hinzu, 
Ersterer werde seinen eignen Äcker den er auf dem Turnei-Felde besitze im Stand 
halten, den Kämmerei-Acker aber vernachlässigen! Überdeck habe Friesener bei dem 
lebhaften Verkehr in seinem Kaufmännischen Geschäft ein so reiches Auskommen, 
daß er einer Beihülfe aus dem Ertrage der Landwirthschaft gär nicht bedürftig 
fei. Das General-Directoriüm ertheilte dem Senger unterm 19. Januar 1764 zur 
Resolution, „daß seinem M i t o nicht deferirt werden könne, daNäsn Mbliog in »aivo 
bleiben Müsse". 

' Der Cöntract zwischen dem Magistrate Und dem Kaufman Georg Friedrich 
'Friesener ist am 24, März 1764 ahgeschlossen/in zwei Mmplaren ausgefertigt, 
und auf Grund des genehmigenden tzof-Rescripts vom 19. Januar 1764 von 
der und Domainen-Kammer unterm 1. Jul i 
1765 bestätigt worden. Das Pacht-Object, welches ursprünglich einen-Umfang 
von 283 Mg, 89 Ruth, gehabt hatte, war jetzt noch 262 Mg. 112, Ruth, groß, 
nachdem das Areal durch die n M Fortisicatiyn erneuert worden war, und dieser 
Abgang betrug, wie sich nunmehrö in Folge genauer Berechnung ergeben hatte, 
20 Mg. 157 Ruth. ̂ ) M wurde festgestellt, haß die j M ^ Pacht in alter 
BrandenburgiMer Münz^ nach dem erneuerten Münzfuße von 17,50 bei Königl. 
Kassen in Absicht der Pächtgefalle üblichen Zahlungen wie im Neuen Münz-Mt t 
vom 29, Ma i 1764, § 7 gedacht Wordenem 4 Terminen k 96 Thlr. 6 gr. an 
die Stadt-Kämmerei entrichtet werde. 

Woher kam es, daß für das Stadt-Vorwerk Turne: ein Pacht-Quantum 
von 285 Thlr. geboten werden konnte, nachdem dasselbe kurz vorher nur 105 
Thlr. getragen hatte? Es lag in dem Zauberworte Friede! Sieben volle Jahre 
hatte König Friedrich I I , fast gegen ganz Europa gekämpft. Siegreich war Er 
aus dem schweren Kampfe hervorgegangen freilich mit Aufwendung großer Opfer 
Seines Volks, dessen wirthschaftliche Zustände zwar tief erschüttert, an ihrer 
Wurzel aber nicht zerstört waren. Der Friede war am 15. Februar 1763 auf 
den kursächsischen Jagdschlösse Hübertusburg unterzeichnet worden. Seit dem 
Tage hatte das ̂ allgemeine Vertrauen in den öffentlichen Zuständen wiederum 
festen Fuß gefaßt; Ruhe, Frieden, Ordnung stellten die Heimkehr der bürgerlichen 
Wohlfahrt, in nahe Aussicht! 

Bei Übergabe des Ackerwerks Turnei an den :c. Friesener hatte sich die 
Nothwendigkeit verschiedener Ausbesserungen an den Gebäuden herausgestettt, 
Welche theils vom abziehenden Pächter, theils von der Kämmerei zu übernehmen 
waren. Die Kosten an Zimmerer- und Maurer-Arbeiten, die die Kämmerei zu 
tragen hatten, betrugen Thlr. 106 4. 6 Pf., zu deren Verausgabung die Käm-
merei-Kasse durch Kammer-Verfügung vom 16. Jul i 1764 ermächtigt wurde. 

Gleich im Anfang erhoben sich Schwierigkeiten mit dem neuen Pächter, wegen 
der von ihm zu bestellenden Caution. Der Magistrat verlangte 500 Thlr. ermäßigte 

*) Ob die KäMtnerei wegen dieses Abganges an ihrem Turneischen Ackerwerke vom Könige 
entschädigt worden sei, erhellet aus den vorliegenden Acten, die nur die Verpachtung des 
Siadt-Eigenthums zum Gegenstände haben, nicht. 
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diese Forderung aber auf erhobenen-Einspruch auf300Thlr., die Friesener binnen 
tz Tagen 8nb poßuü. ßxseutioniä an die Kämmerei einzuzahlen angewiesen wurde. 
Wegen dieser Androhung Frieseners Beschwerde bei'der Königl.'Kammer vom 
29. September.1764, darauf Bericht-Erforderung vom Magistrat. Darauf Be¬ 
richt-Erstattung vom 19. October 1764 woraus hervorgeht, daß Fyesener „ein 
mit vielen Grundstücken angesessener und in mehr als. einem Gewerbe sich aus¬ 
breitender Handelsmann war. Längeres Hin- und Herschreiben, was damit endigte, 
.daß Friesener 300 Ahlr. als Caütion an die Kämmereikasse einzahlte, dem 
Magistrat aber unterm 2. Januar 1765 die lebhaftesten Vorwürfe wegen Vernach¬ 
lässigung im Dienst und Geschäftsverkehr von Seiten der 'Kammer ejntruß, Vor¬ 
würfe, Hei denen es an der obligaten Androhung von Geldstrafen nicht fehlte, die 
indessen, wie man jetzt, 110 Jahre später, urtheilen muß, actenmäßig nicht überall 
gerechtfertigt waren. 

M s Frieseners Pacht folgte eine 3 jährige Pachtperwde bis 1773', für 
welche in den Acten eine Lücke ist̂  muthmaßlich war es eine Prolongation des 
Fnefenerschen Contracts. - Dann folgte wieder eine Verpachtung auf den Zeitraum 
von 6 Jahren. ' ' -

Das Kämmerei-Ackerwerk Turnei wurde auf Trimtatis 1779 pachtlos. Auf 
Grund des Ministerial-Rescrivts vom 1. September 1774 mußte dasselbe Behufs 
seiner anderweitsn Verpachtung neu vermessen und davon ein adäquater Ertrags-
Anschlag entworfen werden. Demgemäß erhielt durch Kammer-Verfügung vom 
1. August 1778 der Landmesser Andrae den Auftrag, bie bereits vorhandene 
Vermessung, zu revidirew, der Kriegs- und Domainenrath Matthias, als Departe-
mentsrath für die Kämmerei-Besitzungen der Pommerschen Städte im Bereich 
der Kammer, dm Auftrag, sich der Anfertigung des Anschlages zu unterziehen. 

Andrae berichtete unterm 9. Februar 1779, daß seit des Landmesftrs Rein¬ 
mann Vermessungs-Revision vom Jahre 1753 keine Revision Statt gesunden 
habe. Nach diesen sei der Arrhende-Anfchlag von 1754 gemacht worden.' Da 
aber Reinmann den Acker ?c. zu hoch clasificirt habe, so könnte auf dessen" 
Revjsions-Vermessung der neue Anschlag nicht gestützt werden.' Demgemäß habe 
er, Andrae, es für nöthig erachtet, nach des Landmessers" Balthasar Speeial-
Vermessungs-Karte und Register ä6 Anno 1757 von dem Stettinschen ^Swdt-
Eigenthums-Vorwerk auf dem Turnei das neue Vermessungs-Register vom Acker 
und den Wiesen :c. nach den wirthschaftlichen Principien vom Dünger, dem zu 
haltenden Viehstande, der nöthigen Anspannung zur Wirtschaft;c. zu classisi-
ciren, um darauf den neuen Arrhende-Anschlag zu gründen. Letzterer wurde 
vom Kriegsrath Matthias am 27. Februar 1779 eingereicht. Die denselben 
einleitende allgemeine Beschreibung lautete wie folgt: — 

Das Ackerwerk Türkei, der Stettinschen Kämmerei gehörig, hat der Kauf¬ 
mann und Gastwirth Johann Gottfried Peters von Trinitatis 1773 bis dahin 
177.9 vermöge des mit ihm unterm 5. Jul i 1773 geschlossenen und confnmirten 
Pacht-Contracts in Pacht gehabt, welcher dasselbe aber nicht selbst, sondern durch 
einen Afterpächter, den Musquetir Rosenberg, vom Herzogl. Bevernschen Regi¬ 
ment, hat bewirtschaften lassen. 

Die Zimmer find sämmtlich in gutem und baulichen Stande und findet 
sich dtzbei überall, nichts zu erinnern. 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. VM. W 
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betMt, so ist dieselbe im Monat Februar 1779 vom 
^ M D e M A M a e voH^oUMen nio^ Nach derselben sind b M Ackerwerk 

An Feldwiesen, zut Hütung 
gebraucht . . . . - 2- 144 

An zweifchnittigen Wiesen . 7 . 113 
Un Mfchnittigey Wiesen . 22. 100 
An Gartenland . . . . ^-. 94 

Mg. Ruch. 
An Acker Ister Klasse . . 97. 25 

i ^ ! 2ter -^ . . 143. 1«5 
' , ^ , ^ M e r ^ ^ ^ .'^. ,<58^ 52 

Alt unbrauchbarem Lande . 9. 78 
Mächinhalt des. ganzen M e r w e M ohne das unbrauchbare Land . . 332. 152 
Mgegen mit demWen unb M 57 Nuth. an Lehm- und 
-^ Sandgruben^ Vrstchen^ und, Pfühlen im Acker, harter Hütung in 

demselben, so wie an Äcker, der zu den Festungswerken gezogen und ,v 
cheunzach vMchanzt M . . . . . . . . . . . . . . . . 354 . 57 

Me Andmesche Vermessung hat Gxigens,gGen dwBalthasarsche von 1757 
mr-Acker ein Wus vM>15Mg<? 153 Ruthen rührt, daß 
die alte Ziegelerde- und Sandgruben, wo zur Zeit Friedrich Wilhelms I. die 
Steine M den Festllngsbauten gebrannt wurden^ wieder geebnet und zu Acker¬ 
land gemacht worden sind^ Bei den Wiesew hat sich gegen die vorige Ver¬ 
messung) kelMl VbränderWNO gesunden^ außer daß W dem zweischnittigen gegen-
wMig^mnGlW von ch Nuthe, und außerdM sich noch die 2 Mg.144Nuch. an 
WiesW M Mger ergeben habem 

' Zur W o p ö M H D ist, nach Anleitung des VermefsunIs^Regiftßrs, Folgendes 
M - bemerken:-^''^ ^ î ,̂  '.- '̂! ,̂ '̂  , ^ , /̂̂ , ^ i , ^ v ^ / ,̂, , -, ,' 

" M Harchaüser Felde lägen 117 Mg. 109 R u G , und zwar in den vor-
deMen Kavelu diesseits des Katzett-HoW in den zweiten Kaveln nach Grabow 
zu^ ' woboü 2 Kaveln M Friedhofs der Refonnirten-Gemeinden, in den dritten 
Kaveln, wöseMt die-^W noch zwei andere Mühlen genannt werdend 
InDen Mfen ' vom Meindamme ^̂ â̂^̂  der Weg vom Anklamer 
Mme',näch OraoM der Kupfermühle; ein Stück 
i s t H W WaDHäyse, M ändert Die Gerichtskaveln liegen 
befm Hochgericht. Die Iügheißkaveln liegen am Iügheißberge, nach der Malz-
Md ' der Lübschen Mühle und am Teüfels-Pohl. Die Befekaveln führen ihren 
Namen vom Bese-Pohl.! N n Kamp von 19 Mg. 165 Ruth, bei der Vogel-
stänge, der Türkei gehört, ist davon getrennt und dem 
Mvpe zur WaulbeM 

I m Mittel-Felde werden folgende Namen genannt: Die Klöck-Thurms-
Stücke, die Saad- nnd Buten-Vandkaveln, in den Hufen die Schinder-Kuhl, die 
Wagerkalmgs S t ü G ^ 8 an der Zahl. Summe im Mittelfelde 97 Mg. 149 

I m Schünschen Felde: I n den Hufen verschiedene Stücke am Schünschen 
Steige u D an der. MöhringensDn ÜandD die Uandkaveln. I n den 
untersten Schweine-Pohls Kaveln hat die KämMerei nichts; was sie in den 
obersten Schweine-Pohls-Kaveln besaß, ein kleines Stück ist zu den Feswngs^ 
werken genommen. Die Schanzkaveln. I n den vordersten Stemkaveln liegt ein 
Stück hinter den Linden vor 
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M.HWtM / 
WHninRVelH 

T)her, HoWernB 
H M VM H M P 

^Me znn.Kstlnv hinter Fort HrMen und ein . , „ ^ , „ „ , . ^ ^ ^ . 
Derher gel)M aHch He ehemalige aste MöHsteste Mf dent H u r M . "T 
im Stubenten Druude von 4 Mg. ,81 Ruch. Dagegen U ' i l e M a n 
W ü n M e n M d e Worten WM Ääerck der KamWei ist 
c > Von Hen beständigen Wiesen ,lyg e M Mese von 9 
dem KrekMschen FeOe am E lLerW^ A) R M . , 
im Oderbruch, (Mittelbmch), der Kleine Und der Hange H 
3 M . MMuch^dieser von, ^ ^ M . 
dorf und der Kleinen RegeM gMNÜber, .und die Humf» Mese von -̂  
88 Mttz. an der Oder, ^. Die neue Hofstelle auf dem " ^' ^ - ^"" 
Flächenmhalt. . ,, ^,'- /̂ >/„ . ^ ,̂̂ ,,, - , ^ ^ „ , ^^,^^ , ,^^,.^ 

Zunächst M zu bemeMen^chaß.der KriegsratH WaWas den -WOWafter 
RosenbeW nicht Wwesend fand/ Derselbe war mit W « M R e g i u M t H den 
K n G gezogen̂  -̂— den Nairischen Echfotgekrieg - > OosenberaD MOwN zeDe an, 
d H sie sich fast nie Hamm,bekümmert habe, wie .stark die Aussaat M 0M°MW-
werks-Feldörn gewesen sei; überhaupt hätte sie sich> auUr um M HaUsWrH-
schaft> sonft «m MlMs bMmMrn dMffen, dachen wisse sie auH^ lnWt , 'MMr 
Mann ein Register über Aussaat:mnOAusdrMchgefühOhal>e.^^^^^ 
Aussaat, die sie, seit dem UusMarfch des He^ 
habe, betmge 2 Scheffel Weizen, 114 Sch.zMggen, Z6 Och,̂  SomWsrgerste, 
26 Sch. Hafer und 2 Wch: Buchweizm. Die HeüweÄung^ schätze Oec^ auf 
14 Fuder."^'-^, ^ ' - >n,,̂  ,, ,,, ^ - ,^'!, ^ ^^- ^ - ^ -̂ ^̂  O'^ /^,-,n 

'Der Acker ist in Z Felder geHeiK, wovon das Karttzäüser Feld den Wern 
Boden hat und den meisten Ertrag gewährt. Das sVWMittel-Feld ist Mcht sH 
gut, als jenes, weil sein Boden 'sandiger, das Schün- oder Scheünesche Feld> das 
kleinste, gewäHrt den genngsten Ertrag. ' . -

Die Meide ist aHerA knapp M d hat ch 
Vichftand gehalten werden können, M d u M die Mtneier um^o mehr l H 
da außer dem SchwaWwHen VorwerU-^^u^ welches H^lich auf 
die Felder des Ackerwerks kommt, auch noch die Gorffchaften SMne 'und Kre-
kow 2 Tage in der Woche und das Vorwerk Zobelsdorf, W M M KaOHMser 
Feld brach liegt, darauf die Mtr i f f t hHeü. ^ , 

Mcherei ist bn dem KäMGer^ - . ^ ^ . 
HoMng fehlt ebenfalls. Aie frHeren Pachtet W e n , 6 FadeH LäugH^ 

gehM; nachdem aber das Holz in den IcknmereiHeiden u M M ü D n f M ^ 
genommen hat, so ist solches den MchtjeMen Pächtern nicht Leiter vex^^ " ^ 
wordene Meser WsfaÜ ist bereits im Jahre 1751 eMetreteN.' ,, 
,,. Dienste hat Pächter von den^^M Dauern Z^age in der R 
Mnte. ^eder Nauer schickt emen M M 
Mbe Tonne Wer gegeben w^deN^m^ ^ 

Die Pmsion, welche Rösenberg zahlte, betrug 161 ^hlr . ; W , D 
habe, er dieses Meistgebot gethan, und, sei ihm daM das WeWkk 
gut-üheIafsen, worden. ., ' 



Wlne r best das Ackerwerk Wcht/zügewMn;PäMr-^M 
est Wen , wo M woW. "', " ^'"', > "'" .'"^^ - < ^.^ '^ 

. Aonttibutien Md/ Reüter-Verpftegung Mrde vom Kümckerei-Merwerk n i H 
entrichtet. Dagegen hafteten auf dMelben/ folgende, vom Pichtet zu bezaP 
leche^ AbWen: M ä r t a t W D e j M i c h 8 Thlr. 12 gr., Viehsteüer Ä Thtr>^9 gt: 
4 M , Ausfaa^Stejier 6 Thlr.' 1« gr. 8 Pf., Service 8 Thlr. 18 N- , Pnester-
W a r A l ' j ä W c h F gr., MchttväHWd jährlich 13 gr,, an die Kämmerei zum 
Stall-Etat zvM Schock Stroh ä ZsUhlr. mächt 4 Thlr., NerhWpt Betrag der 
P M ä M e n des Pächters 34 Thlr. 7 Grofchen. : . 

Die Caution hat der Kaufmann-Peters gestellt, und zwar durch hypöthe-
kanDe Eintragung auf fein in Stettin belegenes Haus. > 

" A n Inventarium waren vorhanden: 2 Scheffel Weizens I M s p e l 17 Scheffel 
Roggen, 1 Wispel 7 Scheffel 10 Mtz. Gerste und 11 Sch. Hafer. ' " 
> u OieyftMd: 12 HMftt Kühe/ 6 Stück Güstvich, 200:Schafe; Schweine 
Wd Federvieh. Verbesserungen find auf diefem Ackerwerk nicht zu machen. < 
> Der Arrhende-Anfchlag ergab, nach Abzug der Lasten, ein jährliches Pacht-
auatttum von v < . ^ . . . . . . . . . Thlr. 215. -^. 2 Pf. 
w o M der Scheffel Weizen zu 18 gr., der Scheffel Roggen zu 15 gr., der 
Scheffel Gerste zu 13 gr. und der Scheffel Hafer zu 8 gr. gerechnet wnrde. 
Den Ertrag der zweischttittigen Wiefen berechnete Matthias zu 20 >gr.> der ein-
schniMM M 12 Zr .prd M . ; den Ertrag ^̂ ^̂  68 Thw ^ . 

Gegen »̂en vorigen Anfchlag Hütte sich ein Minus w n 31 Thlr. 8 gr. 
8 Pst hersusgestM, was^ wie fchon erwähnt, hauptfächlich darin feinen Grund 
hatte, daß der Acker zu hoch clafsificirt worden war. Gegenwärtig hatte die 
größere Ausfaat um fo weniger beibehalten werden können, weil der Acker wegen 
des -fehr geringen ViehstMdes nicht gchörig in Düngung zu halten ist. Der 
Wehstand kann abê r auch nicht vermehrt werden, der knappen und schlechten 
Weiden halber. Der Acker würde noch weit mehr außer Würden gerathen fein, 
wenn der Pächter nicht Gelegenheit gehabt hätte, dann und wann einige Fuder 
Mist aus der Stadt zu hoten, was jedoch wegen der geringen und mangelhaften 
Abspannung auch Nicht gar oft gefchehen kann. Gegen die bisherige Pacht war 
aber von 54 Thlr. —. 2 Pf. 
herausgebracht, 

„Daß es übrigens, so schloß Kriegsrath Matthias feinen BeglMngs-Ve-
richt, für die Kämmereikaffe am sichersten und besten fein würde, wenn auch 
dieses Porwerk — (wie es schon mit dem Kämmerei-Ackerwerk Schwarzow 1767 
an den f Kriegsräth Ulrich, und 1778 mit dem Raths-Ackerwerk Niemitz ge¬ 
schehen war, das dem bekannten Kaufmann Velthusen verliehen wurde) — in 
Erbpacht ausgeboten werde, ist wol keinem Zweifel unterworfen und fchon zu 
oft dergestalt umständlich ausgeführt worden, daß ich Mir hier-eine Wiederho¬ 
lung ganz füglich ersparen kann, und stell' ich daher anHeim, ob das Eollegium 
dm Magistrat zu instruireN nicht für gut finden Möchte, in dem wegen Verpachtung 
dieses Ackerwerks anzufetzenden Termin solches denen Pachtlustigen zugleich in 
Erbpacht anzubieten." 

Hierbei ist zu bemerken, daß König Friedrich I I . bereits durch Cabinets-
Erlaß vom 21. Ju l i 1764 befohlen hatte, daß die Kämmerei-Güter Md W O 
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verpachM, Mdern Mni äVgemMenMM^ 
wW HO MeHy der̂ ^ Und die?TrennMcke)?mit FamMm? gegen 
ZaHluM eiMZ"geMss^ Wlstenü'Wefs Wention Hes 
KöinM wurde demnächst ^WH- durch Wf-RefcripI VM^ 24<iZuNÄ?64 der P M -
MrDen Miegs-^üW dtirauß 
Mtelst Dekrets HW^4. N u ^ D M d M a M M vöW26^.Dcksbet deMbM 
solche dem MagistrW wmmMcRet/ dabei auch deölariM lMG wfe^S^ K ö n M 
NMestät die Bbßauung sammMchtt -Mmmerei-Vorwerle zur EchMunP'mehrerer 
^Wilien und^MenDen M Wände gar sehr presfireN,M<H daher zur ErlanDMg 
dieses Mdzwecks "agreirett,' dM' die" KäHmerÄ-Vorwerke an EMMeneurs 
unter v y M g er M f h ebun^^ittl er Diente! gegen Erlegung^ des > NsheriuM 
PMt-DüanrMs und gegen eme gewisse Ansetzüng klemerFamilieDiHÜf EtbzittK-
Recht MMgeVm weHen Men."^^^^^ ^ i:-r^,^ ^ ? iU:^ - ^ Ä : -̂
' W H dieseN^BesWmuMn O ^ ^ das Mths-VoMerk GDüm oMSchüntz 
mitteM Vertrages, v M 29. MM'^^1 

MvV gegen einen jährlichen ErbMs 'von'" 763"TM. '20)M,5 M^und mit 
r BWngung überlassend „hen Wsatz W angenommenen FaMlien 
^^" M ^erßestäH zu Gtattde^nHMgeN/ däH M WloniDn ^hrsn'bestän-

UnterhM haben/ mWn'de«K°MbMMnk von^^^B^ auch 

weiter M W eignm And'der von - ihm anzületzeWen FaMlien zu errichtm. ) 
. I n der Folge ist man von her Zerschlagung der StadtgAer U. und von deren 

CotonMwn/ d^ch heMigeMene'auswM Sottauch mit 
B M g ' cmf das MMmerG-AckerM davon e n t W r f e n i ^ > 
i - AnhendMnschläge und W t M ^ Mt M Mirrz^ 1779 

an den MagMat, um selbige den LNtanten in den anzuberaumenden LicitMons-
T e ^ i M voMgei^ llu<H die ErbverpachtunZ in AnreMng bMgen zu lassend 

De rMMt toM-Te tMn Mrde am 10. April '1779 abgchältM. Bei der 
Zeitpacht concurrirten zwei Bieter, det< Pächter'des KlNfteMckerwerks Ournch 
Cröll^ und der Verwaltet M M i n Albrecht Kvpke, ^von chenetr«der LWcke das 
MeiMeböt von 206 Thlr. abgab/ > B n ^ mit Crvltder 
StadtgerichtsiUssessor und Regierungs-Referendarius Wessch welchet mit 1 4 0 ' T M 
N s höchste Oebot M e . Nachdem das ProMoll^geschlosseni m 
Köpste, und bot aus die Erbpacht 5 T M mehr/̂  also 145' HHlr.^ wogegen M U 
W e M Protest einlegte, da die Verhandlung bereits geschlössen sei. Zu dem der 
Konigl. Kammer am 24. A M 1779'erstatteten,-^^^ sprach der Magistrat seine 
Meinung dahin aus, daß der von ic. Wessel angebotene Erbpacht-Canon zu 
gering sei, da die Kämmerei bei demselben, gegen Köpkes Zeitpacht gehalten, in 
tz Jahren einen Verlust von 360 Thlr. haben Werde, gegen den Neuen Anschlag 
a 21b T M aber eine jährliche Einbuße von 75 Thlr.^ daher es M o t keinem 

) M g sich bei der Ansiedln^ der Eolontsten fo lässig, 7däß ihm Seitens der 
Königl, Kammer die Einlegüng eUes Militairischen Execütions^Comiftandos angedroht wurde, 
wenn er nicht Vmnen einer kurzen/ vorgeschriebenen Frist die ernßeM Anstalten zur Erfüllung 
der von ihm übernöMnenenWerhBchtung maW.- n ' v ^> ' ,i - . ^ ^ 
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Bedenken -unterliege, sür dieses M a l noch dje ZchverpachtHM vprzuzietzen M d 
es-abzulvarten, ob sich in der Folge ein ErbpMter sinden wßAe< welcher̂  wenn 
auch nicht der Anschlags dstch die von M Köpke ^gebotene Wrl iche Pacht ^von 
2W Thlr. erfülle I m Einverftändniß mit dem/Ka^merer W e l i n g bat,Dem¬ 
gemäß der Wagistrat die Königl. Kammer, zu der ZeitverpaHtZng des Mths-
Ackerwerks^urnei an den Verwalter Köpke auf die 6 Jahre T r i n W i s 1779—178h 
für die jährliche Pacht von 200 Thlr. den Consens zu ertheileß. 

v Königl. Kammer ertheilte dem Magistrate unterm.8. M a l 1779 zur Reso¬ 
lution, daß auf den Albrecht Köpke> da selMer nach der dem EoHgium gewor¬ 
denen Wzeige kein wirklicher Wirthschafts-Verwalter sch soDern M Schäfer bei 
seiner Mutter diene, nicht zu reflectiren sein würde, wenn er etwa ein Cantomst 
(MMftirpflichtiger sein sollte und nych nicht verabschiedet wäre), b M r Magistrat, 
wenn letztere Umstände gegründet, den Kloster-Pächter habe, 
ob O M W dasWaHs-Ackerwerk für die von dem:c. Köpke WboteOHstcht von 
200 THlr. auf 6 Fahre M t MernetzmM wolle. Das über diese OernHmung 
aufzunehmende Protokoll sei ohnfehlbar binnen 3 Tagen einzureichen; oder mnnen 
gleicher Frist anzuzeigen, ob der:c. Köpke entweder verabschiedet, 
zum Militairdienst (enrolliret) sei. Gleichzeitig müsse aber auch hinreichend unter-, 
sucht und angezeigt werden, oh der n . Köpke auch wirklich sich in solchen M r -
mögens-Umständen befinde, daß er nicht allein die geforderte Caution von 1b0 Thlr. 
sicher zu bestellen zu vermöge, sondern auch das VoWerk mit dem erfocherlichen 
Inventarium besetzen könne> was, weil dies eine Hauptsache sei, MaNtra t zuvor 
genau zu ermitteln habe. 

Inzwischen war der Assessor Johann Friedrich Wessel wegen seines Wz ins -
pacht-Gebotes unterm 4. M a i unmittelbar bei der Königl. Kammer mit öer Bitte 
vorstellig geworden, ihm den Zuschlag zu erthmlen. Aus der VorstMng ging 
hervor, daß er auf dem Turnei einen Ackerhof befaß und es seine Absicht sei, 
die Wirthschaft desselben zu vergrößern, wozu er gerade das RathsMorWrk-vor¬ 
zugsweise geeignet halte, da dasselbe seiner eigenthümlichen Besitzung gerade 
gegenüber liege. Wefsel hob die Vortheile der Erbvexpachtung gegen die Zeit-
verpachtHyg hervor: 1) "Die Kämmerei werde auf eine sichere Rente rechnen 
können^ weil sie dem Fall der Remission nicht ausgefetzt fei, der sie bei der 
ZeiwVrpachtMg in Mißärnte-Iahren stets blosgestellt bliebe, wovon noch gegen¬ 
wärtig das Beispiel des zeitigen Pächters vorliege, von dem wegen vieMhrigen 
Mßwachses ebenfalls Remission verlangt wordm sei.*) H Faste bei der Erb¬ 
verpachtung für die Kämmerei die Baulast der Oirthschaftsgebaüde fort, Heren 
Unterhaltungs- und AusbesserunBkostM jährliche auf mindestens 50 Thlr. zu ver¬ 
anschlagen seien, da selbige groß und weitläufig seien,,abgesehen davon, daß sie, 
stets älter werdend, über kurz oder lang ganz erneuert Werden müßten. 3) Habe 
er W in dem Protokoll vom 12. Apri l der Dienste der Nlemjtzfchen Bauern in 
der Erntezeit begeben, wodurch nicht allein diese Kämmerei-Bauern erleichtert 

*) Dies war allerdings durch Peters im Namen seines im Felde stehenden Afterpächtets 
Rosenberg, geschehen, indem er einen Erlaß von !/, der Pachtsumme mit 53 H l r . 16 gr. be¬ 
anspruchte. Nach vielen Zwifchenverhändlungen wurde die beantragte Renüssion aus der 
Kämmereikasse mittelst Ministerial-Rescripts vom 20. Nvvember 1780 bewilligt. 
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Würden, sondern auch de^ Kämmerei, Wenn diese Dienste zn Golde veranschlagt 
würden, eine feststehende Einnahme erwachse. 4) Habe das licitirto Kämmerei-
Ackerwerk 6 Jahre lang nur 150 Thlr. und erst in den letzten 3 Jahren 161 Thlr. 
Pacht getragen, und wenn gleich der Kaufmann, Friesener zuvor 309 Thlr. 
Pacht dafür gezahlt habe, so sei doch darauf nicht Rücksicht zu nehmen> da es 
Städtkundig sei, daß Friesener bei dieser Pacht den größten Schaden gehabt habe. 
Königl. Kammer beschied den Bittsteller unterm 8. M a i dahin, daß fein Antrag 
nur dann berücksichtigt werden könne, wenn er binnen 3 Tagen eiw so annehm¬ 
liches Gebot mache, daß bei selbigem der Verlust der Kämmerer nicht so imvortant 
bleibe, als derselbe bei seinem jetzigen Gebote sein würde. Hierauf erklärte sich 
:c. Wessel bereit, die von Peters, bezw. Rofenberg früher bezahlte Ieitftacht von 
150 Thlr. künftig als Erbzins entrichten zu wollen, wobei noch zu berücksichtigen 
ei, daß, weil bei der Erbverpachtüng die Bedingungen zu Grunde gelegt werden 
ollten, w e l M Velthusen bei der erblichen Pachtung von Niemitz eingegangen 
ei, nämlich V4 des Canons in Golde abzutragen, dev Betrag von 150 Thlr. 

gesteigert werde, abgesehen davon daß der bekannte veränderliche Cours des 
Goldes dem Pächter sehr lästig werden müsse. — Beide Vorstellungen des 
:c. Wessel wurden unterm 11. M a i dem Magistrate mit dem Auftrage über¬ 
wiesen, dieselben bei den: am A M a i erforderten Berichte nicht unberücksichtigt 
zu lassen? ' ^ ' ' ' , ^ ^ / - ^ ^ - ^ ^ ̂  ^ 

Magistrat berichtete hierauf unterm 14. M a i 1779, daß zufolge der am 
11. M a i abgegebenen Erklärung Köpke wirklich annoch ein in Reiff und Glied 
stehender Dragoner vom Baireüthschen Regimente, und es daher bedenklich sei, 
mit demselben zu contrahwen. Der'Kloster-Pächter Eroll habe erklärt, das Raths-
Ackerwerk nicht für sich in Pacht nehmen zu können; bei der Licitation habe er 
für einen nahen Verwandten, in dessen Namen, mitgeboten, nämlich für den 
zeitigen Pächter des Graf Levelschen Gutes Aalgraben, Namens Christoph Borchert. 
Dieser habe nun auch in dem Termine vom 12. M a i erklärt, das Ackerwerk auf 
6 Jahre für das von Köpke offerirte Pachtquantum von 200 Thlr. annehmen zu 
wollen. Er habe 22? Kühe ohne Zuwachs, 2 Ochfen, 3 Pferde und 2 Fohlen, 
ingleiHen fämmtliches Ackergeräth und werde, sobald er dieserhalb, Gewißheit 
hätte, die Caution von 150! Thlr. stellen^ Croll habe nach seiner Überzeugung 
Versichert, daß Borchert nicht nur ein ̂  bemittelter und M ß i g w Wirth sch sondern 
auch das benöthigte Inventar an Vieh und Ackergeräthschaften besitze die Kammern 
also nicht das geringste bei ihm zu befürchten habe. Zuletzt erklärte: Borchert 
noch, daß er bereit sei, das Ackerwerk auf Erbzins für das von Wessel abgegebene 
Gebot von 156 Thlr . übernehmen zu wollen. Der Magistrat entschied sich> auf 
seinen Bericht vom 24. April> wiederholt für Ablehnung der Erbverpachtung, 
und befürwöttete die Zeitverpachwug an Borchert für das Licitmn des Köpte 
von 200 Thlr . Kaum war der betreffende Bericht an die Königl. Kammer ab¬ 
gegangen, als sich bei dieser der :k Borchert persönlich meldete und zu Protokoll 
gab, daß seit dem Termine vom 12. Ma i seine Verhältnisse sich dergestalt ver-
H M r t hätten, daß es ihm unmöglich werde, die Pacht des Rashs-Ackerwerks 
D u r M Zu ühVrnehmm, weil seine jetzige Herrschaft, Graf Lepel, ihn aus der 

nicht entlassen wolle, und es ihm von demselben 
zur Pllcht-Contraets iü der Pachtung 
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M z h M lMeses habe>G^zwar Hem^ Wagistrclte MgeztziA Wd nsich Her M-
wKhntm Pachte entsagen wohen; Magistrat Habs Mer> seilten^Mtrag M e WeitWs 
zuMickgewiesen, Wenn er nun voraussetze, daß Wm WaaMrat^MMw semesW-
machten Gebots bereits Ää ^amerW^KßAam-werde berichtMseM^so w 
sich hieMit seines iu tsimMo HutkäiGo abgegebenen Gebots MsdMMch. WtMt 
tzaben< als es, wie erwähntMunAchv seiM M H ä M s i e s^ 
dieiWcht des MathsHckerwßrks zu MemehMN. Kön^^^ 
M> M a i 17W dem Supftlikmten abschlägigen AesMU^ttfsrßgte z aber^dM 
zeitig-die VorDlAyg heMben ̂  dem >Wagijtrate. mit dem Uemerken M- baß^ es 
Mr zur KeMeiduiM allex jMMaüstMGn 
om sichersten sch^ wenn dem ;c. Köpke dasHHerwerbiin Dacht überlassen,werde, 
WaZmdMM lauch/ wMn seine im Pro toko l lMbmM^Mch gMaHte Angäbe >ihre 
Richtigkeit habe> ^etzt um so sWichAWschchen/M^ dO 
Dragoner-Regiment Baixeüch in M w Gtandquartiere w icher ;MrüM^Mag iMü 
H M daher ^ M l ^c. Köpke auMgeben,sich^ sogleich M M . seiyes AbMedes M 
dm Befchlsfühter des RegimentsZzu wenden,! And soWen innerhalb ^8.TageM 
befchaKn, welchem nüchst Königs Hammer diesen AbMed M^eMerMiten Ver-
fügung^ erwarten Mollen > - ^ ̂  , ^ n ^ : 6 ^c .A 
^ j u° In GemäMM dM ivorstehenden VeMWng lich ̂  M n - der MaZWryt: W 
2c. Köpke vorladen, um demselben die Anordnung der Königl. Kammer,Mtzu-
Hei lM. -KöpHe eLWrte Dberam 8̂  I M 1??9 MMotoM/^aKMMchGegen-
wDrtig M r AbMn<chmß-derHachtuWMcht vWftehMHMe, da dze Mnig^Munmer 
Hn WrwoHen l habe, M ranjetzai Mch viel zu sW M , ^ ^ Neser MachteWWN 
völlig! einzurichten, er zudem gar keine Gewißheit darüber erlangh Habe, ^v das 
Ackerwerk vöMg bchM sei. Er begebe sich daher seines Gebots und hoffe, da 
der 20. Borchert ihm vorgezogen worden, und man ihn einmal zurückgesetzt habe, 
daß man ihn oieserhalb sx nsxu lassen werde. Magistrat berichtete über dieses 
Resultat der Verhandlung mit n. Köpke unterm 11. Juni 1779 und stellte der 
Königl. Kammer zur Entscheidung anheim, oh der Kc. Borchert zur Erfüllung 
.seines Engagements «anzuhalten, oder das Ackerwerk auf dessen Gefahr zur ander-
weiten Aci tMyn s aufzubieten feilwwerde. -' KänmeM Dggeling machte noch he-
-sonders darauf merksam, dftß Minitatis bereitsl vergossen sei, «ich, das Merwerk 
besonders wegen-vW bevorstchenden Heü-Ärnte ,Md Mderer IeldaOeiten HWer, 
Hochnnicht ohne Wirth Meiben köMe, daher Beschleunigung meiner öefiniHvM 
Beschlußnahme dringend nothwendig sei. Die Königl., Kammer war,in. her Reso¬ 
lution vom 17- Zum damit einverstttnden, daß ein Termin- zur anderweiten Ver¬ 
pachtung anberaumt, werdet jedoch müsse von dem M tMendm MrWgement^.dM 
^< Borchert.vorher Nachricht gegeben und seine pvMve MkläMng innerhalbi3 
Tage erfordert werden; nach dhren Ablauf ̂  müsse aber̂  mit - der I W a M n ohne 
Weitere - Mlfrage^ vorgegangen werden. : Mstgistrat tzabe^ demnächst? ̂ dmauf. zu 
M ^ daß,7in der^HwifchenzM M B e ^ ^ des iÄckerwerM nichM b 

td 
-MUeWMe hatteM<rBorchert mm 17. IuW. eine?—laWoyanseMyrftMung 

bei dW Königl., Kämmet eingereicht w^ er wiedeGoltttbMzihH seines zUaW 
Hchotes um H> mchv^entbindeMzu wollen, weil es b e i j d M ^ M f d M 
«bgchMenw TerWMmichtMNI oMWFsmWgozugtzgangen-sei,:lW 
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MW WHMHM HD-feMAeffU M KMnWoM t̂ättMeZ WWWs habê er in 
M M M W wUfchiebenMKaMMetiWMDüM vM deneirWU M 
Meck WM^MiN/'derMchörßM^ M W eH«Wnn 
Mch 'nW W M bwaMWHoGMHt fßnWHaMWM gWAch-ch 
Wäre.» IMUHw ZuWW> sck̂ 'A äPldch MWWers Moll MaHWnZ> nM 
chtzv KämmMWgMM/wo iWsMe PrVtzüWdn geMH5 
MtMAckerwMHr W9 

As ProMöll 
M n BnhM 
Acht MstWben>MddasHtvMM/ des TDeMns WkundW 

der WeWtnV/Ud^ M damD seine VerzichMstM^wl^ die WMüNI 
^e. ! Wntse M^WüOnGme'tzeH 
>M Zt. MOVitM« Mf dGM Wer dMch dW MUHnMew WHeldvVM 

ZU Uuni lediglich veMWn würden .^ - ̂  ? ^ l ^ > .̂,̂  ! l. , ^ 
!vv Der Magiftrclt berichtete uckei» 23^ I M 177O^ Wß'er D ' B ber 

W H M o l s l l M l M ! ^ V e 9 wie! K'^auW^StaH M^ Men aMtA PWHM A 
beMaffen UNd O sich daher! ^efallen -̂ lassen' °mMe> daß haß UHeMert Mf sßine 
Gefahr wnderwett ticitiEM werdet. ^ MäMtraI habe MngHnW «k^ MnÄ7< H M 
eine Neue Mitatiön MgeftM> M -wÄcher ° HM Af feM N e M mit I M T M 

vorgesördert, derselbe fei aber nicht erschiMM^WWgM haHeHDche^S^ 
Mmne?ngeWeldet und sich/ nach' dem 
KäMmerei-Bötwerk Tmnei M M m jährlichen CMon ^on bMTHW. ittMbpycht 
M nchmen ĉhiefes AntzrbietM aVsr folMden T a M W M t M v M j - WeM'Hm^Hcht 
die Erbauung einer Wnd-SchNetdemWe auf den zUWWerwerk g W r ^ M M Dher-
strom belegmen Piperwerdern nachgegeben würW DA Wfss G ^ H -Mß^^ 
MgMiis, ötmch VVN dem ImploVanten gar niHt fO könne 
Magistrat dieseTumeischePachtsache/lMlchemnt'dem MoStt«des'M'Manne gar 
Mhts:zu thun HMe/ danaH nicht aufhalten, 
Magistrat^ bei fernever Zögerung die Ksmmerei dem DößtM DHadM MsgesVtzt 
sehe, wofür der ?c. Borchert nicht in Anspruch gettVmmM M!Mtt GMe> da M« 
ihm wMer nichts als der Ausfall an der McP zu ^fordern/fM welM detilgegen 
Wesfels Pachtgebot von Ä52 TPv. doGW TM'Gewagt wMen dessen und der 
sünstigm verursachten KoDn gegen Hn Mißl ich eittgeMMen ftHdm Mffel 
RMoiw «tmtioiM habe ĉ. WeM s M eiIenHüMiches AckMveÄ auf bem/Mrnei, 
-so wßê f̂ein Mhrlicher Gchalt bei der K M m M i als MMfsM!des<StadtgMchtZ 
Mit 175 Wlr . Md 3 FadÄLang-DePUwHolz M SiWthM bs^ PiH^^ltg M--
gebÄemuM' urgiM MoH m ^ T ^ Resolution unG WsW s0Wst an H n 
Gebots nicht WbundM sein^MagWD ßOw Mheim^ die 'Kiwe^aHMM-Mf 
H Gchre an den AssHoL Oeffel ß̂rb l Ncitum^ der 1W TPr. jätzMG W conftw-

den M a M M darSbbr schleMgst M CanckidieWr »M- einer Reso-

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 87 
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« . M M l / K W M e r e M W dm des Magistrats wegen Beschleunigung 
W H M — WW heM^Merhaupt der GMäftsMkehr i n damM^ Zeit rasch 
M M d M d H M M doch die BehWen,: Königliche und städtische, daß sie 

Friedrich Pünktlichkeit^ Ober Alles Hebte und 
M ; ^ M o n unterm 24. Ju l i i.779 verfügte die Kammer aus den 

atZ-Bericht,, aher/nicht zu Messels Gunsten. Sie war der Ansicht, daß 
W ^ M t M des Senators Sänne in jeder BeziehWg dem Gebot des Assessors 
Messel vorzuziehen sei, indem Wfterer das Ackerwerk, den Intentionen des Königs 
g M G , in Orbpacht nchmen, einen jährlichen Canon von 170 THlr> geben und 
auf einem W U denen M diesem Vorwerke gehörigen Grundstücken eine Schneide-
Mndmühle. bauen ^wolle> wohingegen Wessel soWes nur in Zeitpacht zu 
nHWen,und eine Mrttche?Pacht von 152 Thlr. zu geben sich erklärt'habe, 
wpzu noch komme, daß auf keine Weise abzuschtzn sei, aus welchem Grunde der 
Magistrat den intendirten Aufbau der Wind - Schneidemühle bedenklich finden 
köyne>cha außerdein, daß. dieses ein sehr nützliches Werk sei, auch nicht vermuthet 
werhen Mnne, dMHManden dagegen mit Gruiche zu contradiciren eine Befugniß 
zustehe, weil der Platz, worauf der «. Sänne die MühA bauen,wolle, zu den 
PertMnzien. dieses Vorwerks gehöxe und ihm bei der zu überlassenden Erbpacht 
unbenommen bleiben müsse, die GmndstüHe nach seiner Convenienz so gut er 
könne M d wosse zu nutzen, ifo habeKönigl-Kammer beschlossen, 'daß dem Senator 
MWne, daH Hckerwerk auf dem Tumei , gegen:chen offerirten Canon von 17l)Thlr. 
jnHrpachtM HberWen, Welches; M a M r a t dem 2ĉ  Sänne sofort bekannt machen 
und^dM! Kämmerer Eggeling gleichzeitig aufgeben, mnisse, das Ackerwerk dem 
W' Sänne vorlastfig zu übergeben, damit ^ er ̂  wegen des ferner« Betriebes der 
Urnte Hie nWigen Ejnrichtungen vorläufig selbst treffen könne; wobei dem 
Magistrate auch noch nachrichtlich bekannt gemacht worde, daß von diesem ganzen 
Vorfall in den^ nächsten Tagen zur Approbation an das Königl., General-Direc-
toriUM Wimsterium) beM^ werden solle, und solle Magistrat, sobald darauf 
Resolution eingelaufen sein werde, davon näher benachrichtigt, ihm auch die einge-
sMdteM AtteN:WMckgeschiG werden. . ^ 

- Her ausführliche Bericht an das Königl. General-Directorium (Departement 
des ging am 26. I M 1779 nach 
Berlin mit dem Antrage, die Vererbpachtung an den Senator 
Sannezzu genehmigen, und unter Einsendung aller Voracten. Die darauf er¬ 
gangene Kesolution lautete wie folgt; ^ 

Gottes Gnaden Friedrich König von Preußen, Marggraf zu Branden-
burg> des heil. RöMschen Reichs Ertz?Cämmerer und Churfürst lc. :c. ^c. — 
Nnsern gnädigen Gruß zuvor, Beste/ Hochgelahrte Räthe, liebe Getreue! Wir 
ertHeilw. Euch ̂  auf Mern Kericht vom 26. M . pr. wegen anderweitiger Aus-
thüMg ches chortigen Eämmerei-Ackerwerks To^^ 
dem Sensttori Sanye sothanes Ackerwerk weder in Erb-, noch in Zeitpacht über-, 
lassen werden kann, da solches dem regulativ Nescript vom 30.1 Juni 1743 
schnurstracks Mgegen laüfft, und da es überhaupt scheint, daß gedachtes Rescript 
dorten gantz aus der Acht gekommen; so habt ihr Euch solches wieder in Erinne-
rung: zu abringen, und anf die exacte Befolgung dessen, was darin überall vorge¬ 
schrieben worden, ernstlich zu halten, auch die Departements- und Steüerräthe 
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nicht weniger die Magistrate aufs neue darnach zu inftruiren. Bei dem Arrhende 
Anschlage vom bemeldeten Ackerwerke ist sonst nichts zu erinnern vorgekommen, 
als daß die 3te Roggen-Classe auf 17 Mg. 12 /̂« Ruth, im Ertrage zum 3 Korn, 
dagegen die 26 Mg. 148^ Ruth, zu Haafer-Aussaat nur zu 1 Scheffel Einfäll 
gerechnet werden müssen, weil im Winter-Felde auf eben dwsem Lande nur 
14 Metzen pro Morgen Einfall gerechnet werden, und der Einfall an Haafer 
a 18 Metzen dagegen disproportionirlich ist. Der Unterschied des Ertrages' be¬ 
trägt nur eine Kleinigkeit, welche den Ertrag selbst nicht alterirt,' der Ordnung 
halber aber abgeändert werden muß. Da übrigens gegenwärtig.auf eine erbliche 
Austhuung des Ackerwerks Tourney, da die Zeit so weit verstrichen, niHt fügliH 
zu entriren ist; so müsset ihr die Verfügung treffen, daß dieses Votwerk dem 
M s lieitanti auf 3 oder 6 Jahre wiederum in Zeitpacht überlassen werde. 
Sind Euch mit Gnaden gewogen/ l ^ 

Geben Berlin, den 12. August '1779. 
Auf Sr. Königl. Majestät allergnädigsten Special-Befehl.' 

Blumenthal. . v. Gaudi. ' - .̂  
An die Pommersche Cammer Dep. des Etatsministers Frhrn. v. Blumenthäl. 

Eine Abschrift dieses Ministerial-Rescrivts wurde dem Magistrate unterm 
25. August 1779 zur Nachachtung zugefertigt. 

Folgende Personalien haben historisches. Interesse und mögett deshalb hier 
eingeschaltet werden: ' > ' 

Der wirkt. Geheime Etats- und Kriegsrath, Vice-Prasident und dingender 
Minister bei dem General- Ober- Finanz- Krieges- und Domainen-Directorium, 
Joachim Christian Frhr. v. Blumenthal war Chef des Departements von Pom¬ 
mern und der Neümark. Er war Erbherr auf Steinhöfel, Soziger Kreises, Äso 
einer von der Pommerschen Ritterschaft und wohnte in Berlin auf' der Friedrichs¬ 
stadt unter den Linden in eigner Behausung. 

Bei seinem Departement waren Mitglieder des Gett'eral-Directoriunrs: die 
Geheimen Finanz- Kriegs- und Domainenräthe Franz Balthasar Schönberg 
v. Brenkenhof (der große Cultivator von Pommern und der Neümark) und 
Ludwig Friedrich Pappritz. 

Geheime expedirende Secretarien bei dem Pommerschen Departement waren: 
Johann Christoph Kreüsch, Ferdinand Pflug und August Solle; die beiden ersten 
führten den Kriegsraths-Titel. I n der geheimen Registratur des Departe¬ 
ments fungirten: Gottfried Wilhelm Ludwig Sauer und Heinrich ' Friedrich 
Philipp Mieg. 

Diese waren die Ministerial-Beamten, welche um jene Zeit die Pommerschen 
Angelegenheiten zu bearbeiten hatten.*) Was nun aber' das Rescrivt vom 
30. Juni 1743 betrifft, so hatte dasselbe vorgeschrieben,' daß kein Städtgut an 
ein Magistrats-Mitglied ausgethan werden solle, weil die Besorgniß vorlag, daß 
von demselben die ihm ertheilte Pachtung zum Nachtheil des KämmeNi-Vermögens 
ausgebeutet werden könne. 

*) Adres-Calender der Königlich-Preußischen Haupt- und Residentz-Staht Berlin, beson¬ 
ders der daselbst befindlichen hohen und niederen Kollegien, Instanzen und Expeditionen auf 
das Jahr NDCOI.XXVIII. Mit Approbation der Königl. Preuß. Academie der Wissen¬ 
schaften. S. 113, 115, 117, 118, 120. 
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G M M war̂  NM MMz M t M c h tzesiMagiDats>/M^ 
MWN MOOMH H t M W o - ^ wisNnMh,HeM in StraMnd^ Geeifßwatd 

Wr iDn GMteftMh-Bor-PMWsrnU d« 
Om, —^ iy feinM bjirgeMltzen jMel lMg dagegen M U er Kaufmann, 

Handlung. ^ Durch den :MgGta t vom < Mnisterial - Refer^^ in 
tj^ reichte OanM wn 6. ^SWtembw 1779z M ^ ein, in 

daß Mach der-Oamm^ vom 24. Jul i ihm das 
gWNlEckgMgMeZWOchenKanons von 170 TMt. 

eU M d i dabei die E r M b W worden fei, auf dem 
DeAeMUe änWlegeM u M nmh eben tiefer Refoluüon 

bwnen MrzemnvoWnchmenden Amte d̂as Ackerwerk bis zum 
M g M AßppobfttivW Gergckwl wMdM.« Da das Ackerwerk schon M 

Trimtatis ohne Pächter, und daselbst weder Gesinde noch Gespann go»esell> so 
habe die Nothwendigkelt e l f M M dem MtreideMWft durch Tagelöhner bestellen 
zu lassen̂  inhMM,,dW M e Hle oOßMlichß WWHschD RiM^ war. 
Dies A M fei in o möglichster Art von ihm btzfsMt >und unter Aufsicht eines 
Ökonymek'säNmOches! WmtM-- und SNnme^-OMeiw ieingebracht wvrdew Näs 
H M 5^ W«?dWch «inen M« ims tMtMM^^ den 3 Wiesen an der 
Oder gemähet war und noch auf deD WHen !lag,Heß>vOerfchiedetti gewendet, und 
M großm HaufDu zuftumm» gchMcht>< Mch M kwlgeniHagelt, nach chtzn Über-
maaße von den Wiesen an der Reglitz gemäht und aufgefahrm Morden; M n fo 
N auf M w ! OherWlefM bMits die zweite Mahd vorgenommen, davon das Heü 
W^dM nächsteWiMM Mammen Wbracht Werden fvlle. Et habe 4 Pferde und 
H W f e n angekWft, und damit in diefer Zeit auch einen großen Theil Acker zur 
Mintechlat bchelltH u. f. w< Wenn aber nach dem -Ministerial - Refcript 
V M 12<AuWst er. ihm, ats einem NßmdriiM ßOilatuL, nicht zugestanden worden, 
das Ackerwerk in Erb- oder Zeitpacht M nehmen, auch bereits unterm 28. August on 
ttsn dMMönM KtWMer angeordnet woOen fei,^ das in Rede seiende Ackrwerk 

Z i i Ä l M verpachtiM, fV müsse er sich zwar Nesee hohetn 
sspW ßW und daK^ AckeOveIk der ^ Kämmerei ̂  wieder 'übeckefern^ 

doch müsse er die Erstattung aller bisher verwendeten Hosten beanfpmchen^ Wie 
wnn-HuH^iidO M M W U ^ t - l ftzrtgeWrt werdM'Müsse> wenn nicht'!ba größte 

H MWi^eMstVhM sollte, w^ verordnen belieben 
M MHergestMM^dev/ werden müsse, in welcher De-

AchMgser W WdWen Mefcheid Mitte. ^ -
Der Magistrat hatte den Kammerer Eggeling beauftragt, nnt ;c. Sänne 

weiter.M^erhanheln. InHolW^dessen^erUMe Hetzteter, daß er noch Mmer 
H M t M M in Rede^seiWde AckWverk für den offerirten Canon nm 170 Hhlr. 
auf MzinH M bchMenj wen» der MagWat die erforderliche AMobation bo-
fchaffeMNÜrd? ' s ^ ^ ^ ' 

zi sHn YNMN MOey)PmmMMasD«m M November 1779 erklärte ^ . . . . ^ , 
Sänne, daß es ihm völlig gleichgültig fei, ob er das Rstchs-Vmwork Ntrnei M 
Erbpachtrechten erhalte oder nicht. Aus den rathhaüslichen Acten fei es ersichtlich, 
dH d ieM GrMdDW M W n M ^ W H AeMMel wMen^^ , ,M der öon ihm 
gebHN DäW Mn W^Mlr.MtMe, M ! W Nsljerigen Hrfah^ 
rüngen offenbaren SHaoen zu erhärten l )M. 7 Demê  IWMon haö^ U gUH 
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äm keiMverckchMMefeZ^ K 

M O keim Musficht! «auf wirthfchafOche 
' m m muf mnem der,̂ ^ 

Weidern> l 
von ̂ smner HandlnftgsMMetät'n 

in 

, ;undl ̂ wührfchbinlich iw diesem 
b s t i W b b K l G 

s M ) c h M H g 
^ Nicht Mer i n Neser Eigenschaft/ 

Peters uck Sohn 
k ^ H T i M GtbMsrechtMi M ^ ^ 

b b i W 

H h 
i O M G W Mg 

1743 auf ihn M NneuAnwMtzung ftlden tonnen s 
H t wären deMÜberzeügung>' daß die BewUhfchtlftuW W 

r tMen IwtzewaHwer^m M r w p ' W Schätzen 
Mech!wesHM,DN cheMuMch geMb«rM ifeieNj-VM ^ N r 

G W z Mftchzu dagegen e^ 
Nenn HnW-UeMben MRnWgunU einerSchneidMHtV fepWatUWWfsM werdm 
DMten> Men MMHen Kanon von 70 TW^ Or k ^ ^ ^ - -Würde Wer Mese 
W s d d Werder vom AckMverk nicht betieNt> Md - Webe hels KönM 

chifemer Anordnung stehen, 
IMTHl r . Canon mcht P l G greiM solle/ so eMete er sich>d«ck 

f idasr Ichr. von iTrimtatw?M?9^178G für^50 UtzlV. W Hacht 
behalten^ wogegen Hm dawn bei der Ablieferung^ die- müew AMsäatw-und 

MaUerungskosten rsftituiM und-auf die Macht abgerechnet Werden N ü ß M . A n b 
WsßMostelr Keßen W ' einstweilen^ bis auf weitem Nachweis^ Hu nMdestens 

chl^ ^ "̂ schg 
beantragts Trennung'<Mr bMW PipeMerder V0M HMMüte b -̂

höchst bewnWch/ da dadurch M Weide 
und ^exMiefwachs>'der M Pch schone schr knapp sei, WWMachthM tzO'MW 

î  M a t der^Magistrat iM^AHange 'des Mahres ^7M^MWeden^WM' tzle 
GererbpachtMg'des TMmeieNAcktwerks gewesen̂  so Hütte HerfeM gegw Vttde 
des Jahres.̂ seWe Anficht GoWinNzl verändert, n I n den^l, bep'KhMgl; Mim«er 
am 28. December 177O erstatteten Bericht hob er Hervor/ daß die Kämmerei bei 
der mit dM-, Senator NaMe>vWembM Mgenschemlich 
Profitire, als daß Nicht MHoffnung gchegt werden tzurft^Mf nochmattge Vor-
stMungMe WnistMlll-Gemhm^W ^ 
fei bekanntlich 161 Thlr. gewesen; die Kämmerei habe aber auf die Ackerwerks-
GOMUMDaHr^MMdM.geMM^^^ 
MßwMsMHrMIMHMURMMn" 'eM MeM Abgchche Wen 
b e i de r E r b ' v e r p a H t u n g W e g : b ie K ä m m e r e i h a b e ^ i h r e g M ^ gewisse G i H 
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von 179Whlr. den Mnwand, welchen das M n i A Generat-DirectMum «M dem 
Rescript vom 30. Zum 1743 gegen SaWe'servüW ÜNmatzme des Ackmverks 
eHoben habe> treffe nicht :zü. Diese Obernähnw fer von ihm nicht M feiner 
Eigenschaft als Senator geschehen, sondern als Theilhabhr an der Handluttgs-
SoojetM Sanne>? Peters lind Gohn^mnd in deren NanOi. AM Mtglied des 
Magistrats habe SaMe, außer der Verwaltung einiger frommen S t i f t u n g nur 
AngelegenHeiten, die das HandelZwefen betreffen^ zu bearbeiten,- folglich sei er auf 
öie Verwaltung der Stadtgüter ohne allen Einfluß. Daß der Erbpächter des 
Mkerwerks beigem Erbzins von 170 T M Schaden habê  fei offmbarj da ^r 
alle. BauM MdUngAcksfälle, welches bei der-Zeitverpachtung der Verpächter 
zu tragen? hat, Vernehmen muß. Auf die mit Wanne gepflogenen Anterhand-
lungey Bezug -nehmend> trüg Magistrat darauf an: Die Erbverpachtüng des 
Tmneifchen Raths^Vorwerks' an die Peters-Sannefchen HandlMgsMfsocie's zu 
dem offerirten ErbzinZ von U70 Thlr^ zu consentiren, indem en dw von^Sanne 
beantragte TMNMg der Piperwerder aus den von den Kämmerern angeführten 
Gründen nicht zugebM könne. DieiKönigl. Kammer konnte nrcht umhin, dem 
Untrüg des Magistrats ihrer> dem Königs Oenerat-Direcioriuck unterm 30^ Januar 
1W0 HrstMeten Bericht zu befürworten/ um fo weniger nicht> da sie es ja ge-
gewefen W M , welche gegen die Meinung des Magistrats, die Erbverpachtüng, 
für Mein angemessen und zweckmäßig bezeichnet hatte. Die auf diefen Bericht 
ergüNgeneMefMtion des Königl. General-Directoriums läutete- wie folgt: 

Bon Gottes Gnaden Friderich König' von Preüßm lc^ Unfern gnädigen 
GMß zuvor, u.-f. w. I n Betracht, daH nicht nur die Mmmerei dabei gegen 
die bisherige Zeitpacht Profitiret, fondern auch des Oü6N8 wuservHtioM und 
xst'66tit)yj8 endlediget wird, iu easu auch eine Ausnahme von der Vorfchrift des 
Refcripts vom 30. Juni 1743, nach welcher keine Cämmerei-Pertmsntien an 
msindra mHßistraw8 in Pacht überlassen werden sollen, um so eher Statt findet, 
da das? Vorwerk nicht an den Senator Sanne> sondern an das Handlungs-Haus 
Peters.und Sänne et c!0NVaFM6 in Erbpacht überlassen wird, endlich auch die 
von dem :c. Sänne intendirte Anlegung einer Schneide-Mühle nach Holländischer 
Art auf dem zum Vorwerk gehörigen Piperwerder von großem Nutzen ist, fo 
wollen M r Hothane Erb-PachtMr den offenrten 6aÜ0U6M von 170 Thlr. und 
unter den iu I'rotocoM vom 21. und 22. Juli a. pr. stipulirten Conditionen 
allergnähigst genehmigen. I h r habt also hiernach den Erb-Pacht-Contract zu 
Stande zu bringen, und wenn er zuvor mit Eurer Approbation versehen, zur 
Confirmation eittzusenden, 'demselben jedoch als eine ausdrückliche Kondition zu 
inseriren, daß die Schneide-Mühle längstens binnen 3 Jahren angelegt und be¬ 
ständig im Gange erhalten werde. Sind Euch Mit Gncrden gewogen. 

- Geben Berlin, den 17. Februar 1780. ^ 
Auf Seine Königl. Majestät 

Blumenthal. / v. MichaeW*) ^ ^ 
An die Pommersche Cammer. Dep. des Etatsministers Frhrn .v . Blumenthal. 

^) Friedrich Gottlieb Michaelis, der 1?78 geheimer ObepFinanz-Kriegs- und Domainen-
tath, auch Erster Director der Kurmärkschen ^iegs- und DoMainen-Kammer, war, wurde im 
Jahre darauf zum Etats- und Dirigirenden Minister im Getteral-Directorium ernannt und 
gleichzeitig in den Ndelstand erhoben.' ' 
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wurde MchistrM mittW 

H n ä m M am ck Witrz 1 Z N reichte dM MagistrM dO M n t W 
der ihm aber zurückgeWben werben mtzM weit sich in demselben S M ettWeKttde 
SchriMehler vefthcheN/ wegen derck die Königin K AG dem 
Magistrate einen Verweis zu ertheilen> und densMen mit nner P M VMB M l r . 
zu bedrohen, wMn dergleichM NllchlässigWtm in der Anfertigun 
wieder vorkommen sollten. Wie strenge die Kammer die Sache nahm ersiW man 
in der Folge. ? Nenn^ als der Magistrats-Dber-Secretär Loeper> den die Schuld 
t M sich in M e r längern Schtift zu Verantworten fuchte, verfugte die Königs 
Kauwler> der die RechWrtigMB'Schrift einMeW^^ war^ an Bürgermeister 
und Rath was folgt: — „Es befremde seM daß M 
wasche des SeWewM Loeper - eingesandt haben, billig HWen diesDMOraHen 
können,^daß sie den «.Hoeper darauf zu Recht und zu - gehöriger Ve^otgüng 
seiner Menstgeschäfte anweisen würden. D M i t also der M e M M s N n W e Nicht 
mchr die Subordination verkwne und bei Abgebung solcher Be^antchoNuttM 
sich einer bescheidenem SchrAbart bedienm mögê  so soll er ^ür WsW M a i 
5 Thlr. Strafe bezahlen, sogleich werden^ einfordern 
und- an den MegistMtvr Scheel (den Rendanten der Beamten-Stms-Kasse) ab¬ 
führen lassen." DeriMagistrat ̂  suchte >zwar den :c.̂  Loeper zu entschuldiM/ ̂  allein 
die Königl. Kammer erMEe di«! zur Unterstützung seines Gesuchs MgefühAett 
Gründe für unecheblich Und belieh «s bei der'festgesetzten Strafe, welche inner¬ 
halb 8 Tage bei Vermeidung exeMivischet Beitreibung an die Behörde abMührt 
werden.mußte.'>"- - , -̂ > ,'^ ' '̂ ^ '̂̂ ' .-^ ^,n^l- ./ -'̂  ^^ ,̂ !:,̂ ,̂ '-,̂ -

Erb-Zms^Bertrag 

Kund und M wissem sei hiermit besonders dmen, so darM gelegeM P a 
die Pacht-Jahre wsi zMgen Pächters des Stadt Ackerwerks auf bem Nrnch 
Mufmann Peters verwichenen TrinitaÜs a. M mMossen M d d chirfes 
Werwerk M n M A m zur Merweiten Verpachtung MedeMM Msgeboten und 
dazu 3 dermini i ieitMonM durch die Zeitungen und Intelligentien tzeHörig ßub-
liciret worden; in dem letzteren auch zwar der Pachter M M i n Mpke und H M 
nächst nach dem Protokoll vom 12. Ma i 1779 der Pachter Kroll M s M w Ä t W 
gebliebM/-letzterer aber! nicht die Pacht entrirm Mollen; demnächst aber öas 
hiesige Hllndtungs-Comptoir Peters^et Sänne et Eompagnie sich erkläret/ dieses 
Ackerwerk! auf Erbpacht für Men i jährlichen Canon Von 170 O h l D M ^ über¬ 
nehmen: folches üuch au^ diefechaO wiederholmtllch abgHattckm Berichte mittelst 
allergnädigsten Mscripts vom und verordnet worden> 
daß nunmchr Mch>ideneu iu protoeoUiZ äs 21 . i und 22. M l l ^ M. ftipuNten 
Conditiönen der Pacht-Contract zu Stande gebracht werden soll ̂  
folgendergeftlllt mit denen Kaüsteüten Peters et Sänne et Compagme verabredet, 
gefMoffen und vollzogen wordeft. ^ ^ " ^ 

1^ Es Überlässet und übergiebet der M a g i f t z ^ 
Werw^erk auf dem Turuay, mit allen bei der Übergabe specisicirten M d in 



Mcht M^heMlWdM^OOMdess^ 
M i feMN s M e n MänzeK und Maalenj - wie> solches 

itzch;diesM:WerwerSiMpstWt gzweßMMch^w i>e«neNmAnschlM 
Merlet^ w-orde ,̂ Eammt yWn- ^uMuZ MMpd^tsutioi» denen chiefigen 
HeterZ'ttODanM M M W a M e n W ihrem v M o M w ß n MtzO^uM 

a M gGHrWWMechtW/Mh MMthünOch ^ fMches^Mch 
HO W M unji Gefallen mttzen Mz hmübzx t M M Gigenthmn nach 

, Moch 
WeMnstiPulwten Kanon ^ ' I ^ H ^ c h h M W z g 
Wd.War ?/z M)DrBm P p ß M c h M . W W M M ^ 

-W aber zn GMe^ ,heM FyßbrichshO M H N M ^ M d Hen D M 
M , gerechM iN fsslgmdM Temninm ^ 

2 C A TM 
M 2 gr. 

Heŝ  TeVftmEuM' Ksmmerei WW 
^ c h gleich denW.bisherM zinn 

Schock MW'MgZW-Strch, Has B u M zu 29 Pfund 
SWWyfe uMtgeOW Mbstß l 

t s c h stchMbi NnteMMemZchMen^ M ^ weiche:darin 
inu dey R o g M 2 Tagei-Wck in dev 

M M ^ j M M H 
MWch s c h G jp in 6 W H M t Nnd.HMmdeW wstchen> wofm sie wt t Erb-
zinsleüten täglich '/2 Tonne Bier, erhalten, befonders noch 1 Thlr. 3 M. jähr? 
lich zu entrichten. 

4. Sonft^aber MeMchwen, W KaMeM KetM.ßt.MWM Ht Kompagnie 
alle auf diefen Äckerwerk haftenden onera p M i W / t a m oräiiia,^ yuani kxtra 
M i i ^ i i MxßMMa und wie fKnft' fölcheK alles Hamen habe», zu 

präftiren yhye^ deshalb M Tämmerei nicht das gerjnMe in! 
OW zu brmgM, mgleichLN was deM Pnester HM diefem Ackerwerbmach cker 

Watrikch gMhxet,s-fo ^wie Me HusfM-StMr,)Mch-HteüeV^ Service/ NaeW 
WächtG- Md SchoMstemfegerMeld, dergestalt, wiefolches Alles in demArchelche^ 

äß 1?7N WiMWt wyrden, und welcher dem Cmlwatt w D y M M i -
l gg 

) 5< Und dg der KaufWVM Peters M vormaliger Pächter̂  gehalten ist, das 
H m bei fe inmAMit t gelißfeM Smt-ZnvMtüMM> M 2 SchHel W e i M H Mchet 
17 Scheffel Mggen, 1 M iMe l 7 ScheM ?10 Mtzen Gerste, uud 11 Scheffel 
HaOtzr hinwiderum abzuliefern^ So machen ErbzinsleNe fichtzierdurch NtzrbmdUch, 
dieW Saat-Korn, nebst denm Bchellungs-KoKen ^ M m n V M 
U M . M d landüblichemGebrauch ftzlgMdergeftalt zu vergütigen^ Nehm 
W M e r g M ^ geMhen ,ŝ  .,v^,-,, '̂  ,5< ^ , , ^ , ' > ^7^ , ? ^, ?^<^^ 
W Weizpn AMqO, 2 Scheffel ̂ 18 gr., ^ <^W. 1.^2^^ DestMmgOosten Nhlr. 1.— m 
An Roggen Aussaat 1 Wisp^ 1? Sch. il 14 gr. - 23.H - ' -' . - 2H.')Z, -
An Gersten Auss.1MsP.?Sch.10Mtz.ä.12qr. ° 15.22 - —, ^ MM 

Miltztn m Summ«^ an AllHllai ' . . . ^ Thlr. 45. u. gr.uÄchellungZkofteli ZHlr. 4MM ßr. 
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Wohingegen auch die WmmeM, wettn d iW Wkeckert eMä HMig cm dieselbe 
MrückfaÜM tnMe, sodann W Hen d M SaaM nuH DDir nHts M die 

M sch 
orHn' untj er 

brshöriM 

chtlctffe W H 
W s b M 

gängigen Preis und M s BHeM-Mn nW W HachMOIeWaU 
zahlen schuldig. 

6. Verpftichten M EchzinAeute W ü t G M «sxpt-MM ihrer M 
M o äy M. I M a. M geMnen ÖWe gemO, M M h d H W W D 
auf denen so HWannten, M diesM Ackerwerk Möt^W M^er HeUer MWens 
innerhalb Z ^ H M H z M M uW Mche b«MuNg M M 
dvhin über̂  ^aI^sÄWs gesHeheit̂  ünteMßen D Dr aitf dM TurAäH HbiMe 
InventarWl W H M H d Waatett der KämMrei Döo UMß 

7. BlKet es in AttsehuM ber Zol l -ßWit / W M tzW M ü 
MM Behuf M AHerwerP, aber ttWt M Mtdet^ aWeknMt Md , solches 
Zoll frei Mftrt und überhaupt MM, was deG HO ^ M t P H ' tj 
lich zu dieseH AckerweÄ gebrauM M d , davon M W bek 
servanz, wie solche hie bisheHeN Pachtet Mossett. *) 

8. Wird denck W-Zinß-LNten WWegeM, so M Ochff W H M 
eigenem FuMr MerwiMern H M n , M halken> M Mr tH SWgs clber Mnen 
sie M Mr Kuf dmeit M D e W U , 

9. Md da M HeMchte dieses MerWM W e n ^ M M G ^nes Mchters 
in dem vorigen AOre W Ovftett M EäMiM, sVwH M AWirWurH Hr 
Hrache geschehen mMw; Überstehet sich M feW, daß M W M t ^ Mfewe 
dieserhM ntdemnksiren jnMen^,; so Me ein Gleiches A AMMHer von k»em 
abziehmden Pächter Mehr geliefertes Guäten Md PestHutgskvHett, M in dem 
Anschlage bestimmt, nach denen Mildes pMöipii« Mlltt/fittdek^ bü auH tm 
vorige Pächter erst einen Garten auf seine Kosten bei 
leget, so tzabett Etb-Zinß-LMe deWlben die durin gepflanzM Bäume zu 
vergütigen. 

10. Soll nach erfolgter Mergnchigfter MröBakW Mes TtmtMts 
benenselben M Zuziehung eines Landmessers auf beiNr Meite Kcheir die' Lan¬ 
dung und Wiefewachs nach der im Februar 1779 von,dem Landmê er UnVrae 
aufgenommenen OermefsUng, wie auch die GOäüM evm luMMii.t'io und Taxe 
vor Beschaffenheit derselben übergeben und tradiret wlirden. 

11. Reierviröt sich der MagiftM das i>0iniiiium äkrMüiu, dtis )U8 Mo-
tiOi8608 bei etwaiger Veräußerung Neses Ätkerwerks, weW ör nehmlich eben 
dasjenige, was ein Fremder bei einem offe-
^rirt, ebenfalls zu zahlen erMig ist, inWchm die Miöäwtwu über sie und 
ihre auf dem UHerwerk befinWchM DM 

*) Die Befreiung vom Zoll bezieM sich welche auf 
3er DllMmDaße von Stettin nach Kttinm an 3er, an 8er >MsßM Regelitz beleHeuen Hebe¬ 
stelle, dem sog. Zoll, zu erlegen war. -̂ - **) Diese Stipulation stimmt nicht ItzWZU Kit dem 
WorhergehendM,,wonach Sänne diese Hosten theilnwM selW bestMen hgtl -^ °^> Auf dem 
Turnei wurde die Iurisdiction von Ältersher vom Lastadischen Gericht verwattet. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 88 
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12. Wird denen Erb-Zinß-Leüten so wenig Bau- als Brenn-Holtz aus 
denen Swdt^Holtzungen gereichet, wie sie denn die Ackerwerks-Gebaüde, welche 
ihnen nach dem Inventario unentgeldlich überlassen werden, sich selbst in gutem 
Stande zu unterhalten verpflichtet sind, ohne dabei die mindeste. Hülffe von der 
Cämmerei oder denen Eigenthüms-Unterthanen zu verlangen. ^ 

13. Soll der nach dem bisherigen Pacht Quanto determmirte Canon, so 
wie solcher in dem ß 2 dieses Erb-Zinß-Contracts festgesetzet worden, niemalen 
einer Erhöhung unterworfen sein, fondern es dabei jederzeit sein unveränderliches 
Bewenden haben; dahingegen aber — 

14. Dieselben sich aller Frei-Iahre und Nemission wegen Mißwachs, Hagel¬ 
schadens und Viehsterbens begeben, ohne desfalls von der Cämmerei einige Ver-
gütigung zu verlangen, außer bei entstehenden Kriegs-Verheerungen, Pest Und 
Feuer vom Himmel (so Gott verhüten wolle) und welche die gäntzliche Nutzung 
des Erb-Zinß-Gutes und Abtragung des Canons unmöglich machen; ingleichen 
wenn durch zu erweiternde Vestungswerke nach der zu diesem Ackerwerk gehörigen 
Landung etwas abgenommen werden sollte, als in welchen Fällen denen Erb-
Zinß-Leüten, eine billige Remission des Oanonis, so nach denen Mucipü« Mris 
von der Landes Herrschaft zu deterunniren, angedeihen soll, wie denn auch in 
letzteren Fällen die nicht richtige Abführung des t^noms die Erb-Zinß-Leüte 
ihres Erb-Zinß-Rechts so wenig verlustig, als der im § 86<Muti statt dessen 
verschriebenen doppelten Erlegung des rückständigen OauoniL schuldig machen soll. 

15. Sollten aber Erb-Zinß-Leüte oder die künftigen Inhaber dieses Grb-
Zinß-Gutes den stipülirten Oauousm nicht jederzeit nach Ablauf der festgefetzten 
Termine prompt bezahlen, so submittiren sich selbige nicht nur der Execution; 
sondern haben noch überdem zu gewärtigen, daß, wenn der Canon über 2 Jahre 
aufgeschwollen, sie ihres ganzen Erb-Zinß-Rechts verlustig gehen, es sei denn 
daß der rückständige Canon in dem 3ten Jahre für die verflossenen Jahre doppelt 
erleget würde. 

16. Ist bei Veränderung des ?088686ori8, wenn dieses Ackerwerk durch 
Erbgangs-Recht oder durch Verkauf auf einen neuen Besitzer kommen sollte, 
von dem neuen ?0886880r6 der 10te Theil des jährlichen <Ü8,iwiii8 loeo lauäkmii 
iu reeoßmtioueui vominii äirscti der Cämmerei ohne einige Widerrede sogleich 
zu bezahlen. 

17. Und da bei einem wirklichen Verkauf des Ackerwerks dem Magistrat 
das Vorkaüfs-Recht in dem § 11 reserviret worden: so wird hierdurch festgesetzet, 
daß, wenn dergleichen Verkauf vorgehen sollte, Na8i8tr3,w8 verbunden sei, binnen 
2 Monaten nach geschehener Anzeige sich zu erklären, ob er solches exerciren, 
oder sich desselben begeben wolle, und falls, binnen der festgesetzten 2 Monate 
keine positive Erklärung erfolgen sollte, so soll dafür gehalten werden, als ob 
U3.8i8traw8 sich des Vorkaufs-Rechts begeben habe, und soll alsdann Erb-Iinß-
Leüten freistehen, den intendirten Verkauf zu Stande zu bringen und keine Con-
tradiction vom Magistrat Statt finden, als welcher sich sodann mit dem lOten 
Theil des 3̂,1101128 pro lanäsiuio begnügen muß. 

18. Soll die Approbation dieses Erb-Zinß-Contracts gehörigen Orts nach¬ 
gesucht werden. 

19. Sollte es sich wider Vermuthen zutragen, daß Na8i8traw8 oder die 
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gemeine Bürgerschafft der Stadt in künftigen Zeiten dieses Erbzinß-Gui, als ein 
douuiu eivitati» iuaiiyuadiis revociren wollen und eMweder Wch rechmche lW-^^ 
scheidung, oder durch einen landesherrlichen Machtspruch dieses Oür der Stadt 
mit Aufhebung alles Erb-Zinß-Rechtes zurückgegeben werden nfüßte: So sind 
jetzige Besitzer oder deren 8lice688or68 in keiner Weise solches eher zu rajtmen 
schuldig und gehalten, bevor ihnen alle ihre an diesem Ackerwerk gemacht̂  zur 
Zeit des Rückfalls noch wirklich vorhandene Verbesserungen nach einer davon 
aufzunehmenden legalen Taxe, ingleichen die Aussaaten und Acker-Nestellungs-
kosten und zwar letztere nach LandMichem Gebrauch, M 
aber nach der Königl. Kammer Taxe, und die übrige mehrere Aussaat nach dem 
Markt-Preiß in zur Zeit der Zahlung cursirendem vollgültigem/Gelde von der 
Kämmerei baar vergütiget worden, weshalb denn auch jeHt die Taxe derer Ge-
baüde und Zaune aufgenommen wird, um zur Untersuchung der künftigen Melio¬ 
rationen zur Norm zu dienen. Und da Erb-Zinß-Leüte insbesondere dieses 
Ackerwerk übernouünen, um auf dem dazu gehörigen Fundo, der Piper Werder 
genannt, eine auf holländische Art gebaute Wind-Schneide-Mühle Anzulegen, 
welches ihnen auch nach dem vom 7. Fe-
bruarij 1780 zur Bedingung dieses Erb-Zinß-Conträcts gemachet worden, diese 
Anlage aber mit großen Kosten verknüpft ist: So reserviren sich selbige auf 
diefem Falle auch insbesondere, daß die Stadt-Kämmerei ihnen zuvor diese Wind-
Schneide-Mühle nach einer davon per ^rti8 periwL aufzunehmenden legalen 
Taxa bezahlen oder solche nebst dem gedachten Piper-Werder, worauf sie erbaut 
werden soll, ihnen und ihren Erben oder Successoren zum Eigenthum überlassen 
und abtreten müsse, übrigens entsagen sich — 

20. Beide contrahirende Theile allen Rechts-Ausflüchten, sie mögen Namen 
haben, wie sie wollen, erdacht sein oder noch erdacht werden, besonders aber der 
allgemeinen Rechts Regul, daß eine allgemeine Verzicht nicht gelte, wo nicht 
solche insbesondere vorhergegangen, auch allen anderen NxcsMouid^, als des 
privilßgü uünorum, des Zwanges, des Betrugs, listiger Überredung es sei an¬ 
ders verabredet als niedergeschrieben, nicht recht verstandener Sache und der 
Verletzung unter oder über die Hälffte, und wie sie aus denen Rechten sonst 
hergenommen werden mögen. Es hafften auch die Interessenten des Handlungs 
Comtoirs Peters et Sänne et Compagme für die Erfüllung dieses Erb-Zinß-
Contracts Einer für Alle und Alle für Einen in «oliäum, weshalb sie dem 
dkußücio äivi8i0ui8 st 6xni88ioui8 renunciiren. Alles getreulich fonder Gefährde 
und haben zur mehrern Festhaltung diesen Erb-Zinß-Contract, wovon 4 gleich¬ 
lautende Nxempiaria, ausgefertigt worden, eigenhändig Unterschrieben und unter¬ 
siegelt. 

So geschehen Alten Stettin, den 24. October 1780. 
Bürgermeister und Räch Hieselbst. 

Pauli. Böhmer. Redtel. Eggeling. (I.. 8.) Wilbuck. Nofock. Schmid. Matthias. 
Andrae. Gottfchalk. Thilo. Voss. Müller. Francke. 

(I.. 8.) Peters H Sänne & Comp. 
Loeper. 

Erb-Zins-Contract zwischen dem Magistrat zu Alt Stettin und denen Kauffleüten 
Peters et Sänne et Compagme wegen des Cämmerei-Vorwerks Turnay. 
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M tzyff tzcp vom 1?. Februar ». M Die Überlassung des 
MnMerLi-WerwerU TorMy, auf Erbzinß an daß Handlungshaüß 

nW ^ WmpaMe genHmtgt,, und zu dem Ende von dem hiesigen 
mit heZen staM et Kompagnie vorstehender Erb-

t D d chM den 2ch. Wober. g<. pr. veraVredet und geschlossen wor-
e;r W DnH C o ^ ^ v«n Seften der KönnA Preußischen z W M y M D chM ch W , p gschss 

dett; sy WM Hse;r W DnH C o ^ ^ v«n Seften der KönnA Preußischen 
PWWsch H ^ s M D K h i d c h d Kraft dieses in 

Hs; W DH ^ ^ ft A Pßsch 
PWWschH Hr̂ ges, uM Domamen, Kammer hierdurch und Kraft dieses in 
Mn, M M PWteu und HlauHn approbiret, ratihabiret und bestätiget und 
soIMMWächMe, sl>wol> als, deren jedesmalige rechtmäßige Nachfolger und Erb-
neWer>/ in so/feMe sie ihrer Mrhindlichkeit ein Genüge leisten und den stipu-
l i M o u MöxLg Mr jMn, N asten ihren competirenden Rechten und Ge-

WMgst geMMt und erhalten w 
Zi S M n , den 24. Mai 1781. 

K.Wgl,, PreKß, Pommersche Kriegs und Domainen Kammer. 
W i n M M n n . Wyer . Nochhing, v. SeMitz. v. SchMettug. Albinus. Protzer. 

(?)7tzG P. M D n . (?) Zimmermann. Bauer. A. F. Schmidt. 
bMsi des yyn he:n h iMen Magistrat mit denen Kaufteüten Peters, Sänne 
oMagmtzi wegen des WnWerei-Merwerks Tornay geschlossenen Erbzinß 

Peiye Wn ig l . /Wa j t zsW von Preüß allergnädigster Herr con-
jren,, raMqiren und hMttigen den hiebei gehefteten von dem Magistrat zu 

O j M n M t den, Kgusteüten Mters, Sänne et Comvagnie geschlossenen Erb 
Zinß Contract, nach welchem ihnen das dortige KämmereyfAckerwerk Torney für 
den offerirtey jährlichen Canon von Einhundert und Siebenzig Thaler und 
unter den übrigen festgesetzten Bedingungen erblich überlassen worden, hierdurch 
und Krafft dieses iy allen Punkten und Cluuseln; Höchstdieselben wollen auch 
allergnädigst,, W darüber unverbrüchlich gehalten werden soll. 

ÄMatu iu Berlin, den 28. Juni 1781. 
( I . 8.) 

Auf Seiner Königlichen; Majestät allergnädigsten Special Befehl. 
v. Mumenthal. v. d. Schulenburg. v. Gaudi. Bartelt. 

OonüxinMou des von dem, Magistrat zu Mettin mit den Kaufleüten Peters, 
Sänne et Eomftagnie Her das dortige Kämmerei-Ackerwerk Torney geschlossenen 
Erb Zinß Contracts, 

ta V^Mrae l̂ egfy d«r General-Pstcht des Stettinschen EigenthumZ. Vol. I, ll, IX, 
X nch X V . 1.723—M3. M . Vl l . Stettin, s,ä Nr. 227. — Regierungs« 
Nrchib.1 

Christian odM ChrjsWH Friedrich Sänne, ohne Zweifel ein Nachkomme des 
Bürgermeisters Arnold v^SaWe,rjtterljchen Standes (iuils») f 1306), war 
seiner, Zeit eines dev. ussternehmendsten und gewerbthätigsten Mitglieder der 
Stetttner Kaz;fzn.annschaft, und offenbar die Seele des mit Peters Wittwe und 
Sohn gememfchaftlich betrichWen Oe,schäfts, welches den Holzhandel zum Gegen¬ 
stande hatte^ Pie von ihm auf dem" Piperwerder mit einem Kostenaufwande 
van, 30H0Y Thlr. exbaute Wind-Schneidemühle galt zu ihrer Zeit für ein Wun¬ 
derwerk, und nicht mit Unrecht, denn sie war so eingerichtet, daß sie mit 36 
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Sägen 6 Blöcke zugleich schnitt und die Hölzer aus dem Wasser bis vor die 
Sägen zog*). M B großartige Wert, gewöhnlich Sanne's Mühte genannt, 
kontM M' der erfiM Zeit feines Besttzhens das Bedürfniß nach Brettern nicht 
befrledWch gerieth aber später in Verfall und wurde in den Händen anderer 
Besitzer, nachdem es ums Jähr 1 8 M abgebrannt war, nicht wieder hergestellt, 
sondern der Platz zu einer andern Fabrikanlage benutzt. **) 

Die Oder-Insel, auf der Sanne's Mühle gestanden hat, ist zeither immer 
Piepenwerder genannt worden, so auch.oben S . 8 1 , hergeleitet von dem nieder¬ 
deutschen Zeitwort „piepen, vipen", im hochdeutschen „pfeifen". Diese Schrei¬ 
bung des Namens ist aber irrig. Der wahre, ursprüngliche Name der Insel ist 
P i p erw erd er ***), hochdeutsch „Pfeiferwerder", und fo ist sie auch in dem Erb-
zinsvertrage durchweg genannt. Wahrscheinlich gehörte die Insel in den.Vor-
jährhunderten der Familie Piper, welche, wenn auch nicht zu den Patriciern der 
Stadt, doch zu den angeseheneren Bürger-Familien gehörte, was-daraus zu ent¬ 
nehmen ist, daß FMdeborn in dem Verzeichniß der „vornehmen Personen", 
welche zu Stettin, in dem Zeiträume von 1551 bis 1612 gestorben sind, unterm 
5. November 1 6 M einen Andreas Piper nennt, der seines Zeichens ein „Cramer" 
war, ein Handelsmann mit kleinen Maaren. Ein anderer Piper, gleichfalls mit 
Vornamen Andreas wnr Pfarrer an der Petri und Paulikirche. I hn traf 1568 
das Unglück, daß in der Nacht des stillen Freitags in seinem Pfarrhaufe Feuer 
ausbrach, wobei er sich, so verletzte, daß er am 8. Aprils an den Brandwunden 
starb f ) . Die Familie Piper hatte auch in einem ihrer Zweige in Pölitz ihre 
Heimath. Hjer war im Jahre 1602 Johann Piper angesessener Bürger. I n 
dessen Garten stand ein Apfelbaum, von dem.Friedeborn erzählt, daß er „vier 
M a l im Jahre geblühet, vnd drey Mahl Öpffel getragen. Die beyden ersten 
Früchte seind genießlich vnd vollekommen: Die Dritte aber nur vnzeitig vnd klein 
gewesen, bey welcher sich auch die, vierde Blüht gefunden. Welches viel Menschen 
gesehen, vnd in diesen kalten Ländern fast ein vnerhörtes Ding ist" f f ) . N . Jo¬ 
hann Christoph Piper war Prediger zu Linde, Bahnscher Synode. 1766 feierte 
er im 77ten Lebensjahr,fein Jubelfest. Er hatte 8 Söhne und 8 Töchter, von 
welchen 16'Kindern noch 9 am Leben- waren, die, bis auf eine Tochter dem 
Stande des Vaters gefolgt waren; die Söhne waren auch Prediger geworden, 

D w Familie Piper, deren Name 
nachweisbar feit länger als 300 Jahre an M e Q d e r i n ^ in 
S M i n fort. Die Familie Sänne ist in Her Stadt erloschen 1874 bis auf eine 
Wittwe M . Sänne, geb. Schartöw, Rentnerin und Hausbesitzerin. 

Bei der häufigen Undeütlichkeit der Handschriften in den alteren Ncten ist es sehr wahr¬ 
scheinlich/ d'llß'dM lluf S. ß?tz genannte Landmesser Iawein nicht also, sondern I awe in ge¬ 
heißen,hat. Dieser IawriNs der seit dem Hubertsburger Frieden an^de« von-FriedrichH. an-h ß h D s I w r s s H g F F c h 
geordneten, unter'Brenkenhof'sLeitung .zur Ausführung gekommenen Meliorationen in Pommern 
sehr thätigen. Antheil gehabt hat, ist der gewesen, welcher im Jahre 1770 die Möglichkeit der 

*) I : I . Sell, Professor am Königl. Gymnasium zu Stettin, Briefe über Stettin und 
die: umliegende Gegend auf einer Reise dahin im Sommer 179? geschrieben. Enthaltend eine 
topographischei Beschreibung und Nachrichten von den in dieser Stadt und in der umliegenden 
GegWd befindlichen vorzüglichsten, MerkwüM^^^ Berlin, 1800,! S. 98. — **) Thiede, 
Ctzromk von Stettin. 1849, S. 346. — ^ ) Elias Schleker's Stadtmatrikel von 15K5, Fol. 
144 V8o. — f) Friedeborn, IN, am SchlM — W Friedeborn, I I , 150. — f f f ) I . B. Stein¬ 
brück, Neue Sammlung Pommerscher Jubel-Prediger. Stettin^ 1767; S. 10, 
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Herstellung einer Schifffahrtsverbindung zwischen Oder und Weichsel erkannte. I a w c i n ist 
der intellectuelle Urheber des Bromberg er Kanals, der mit seinen 2 Schleusen bei 
Rakel zur Überwindung der Netze-Treppe, und der 7 weiteren bei Bromberg zur Herstellung 
der Vrahe-Treppe, innerhalb 18 Monate vollendet worden ist, so daß am 14. September 1774 
die ersten Kähne aas der Netze durch den Kanal fahren Konnten. 

Die Königl. Preuße Pommersche Accife- und Zoll-Direction — heute 
Provinzial-Steüer-Direction für Pommern genannt — richtete am 23. December 
1797 an die Königl. Kriegs- und Domainen-Kammer ein Anschreiben, dessen 
Inhalt folgender war: — Das Iohanniskloster besitze bekanntlich ein Acker¬ 
werk auf dem Tu rne i , dessen zeitherige Pächter die Aussaat-Steuer von dem 
dazu gehörigen Acker g, 231 Scheffel mit Thlr. 22. 11 gr. jährlich unweigerlich 
zur Iccisekasfe gezahlt hätten, obgleich von diesem Vorwerks-Acker denen zum 
Kloster gehörenden 6 Windmüllern zu deren bessern Subsistenz im Jahre 1768 
eine Fläche von 54 Mg. 141 Ruth, übergeben worden, da sie ursprünglich kein 
Land gehabt hätten. Weil nun die Müller von der Aussaat-Steüer befreit seien, 
so fei deshalb bereits im Jahre 1790 bei den Kloster-Vorstehern Nachfrage ge¬ 
halten, und dadurch ausgemittelt, daß die Äcker dieser Müller nur von den 
Turneischen Ackerwerk abgezweigte Parcelen seien. Bei dieser Gelegenheit hätten 
aber die Provisoren des Klosters versichert, daß dieser Gefammt-Acker schon zur 
Zeit des Pavstthums dem Stifte gehört habe, sich in den Kloster-Matrikeln von 
1596 und 1633 verzeichnet befinde und daher von allen öffentlichen Abgaben 
befreit, folglich auch die von den bisherigen Zeitpächtern davon bezahlte Aussaat-
Steüer inäMte erhoben fei, weshalb sie denn auch darauf angetragen hätten, 
diese Gefälle nicht femer erheben zu lassen. Es sei nun zwar in der Acciseamt-
lichen Registratur so wenig als in den Acten der Direction die nöthige Aufklärung, 
feit wie langer Zeit die Aussaat-Steüer von diesem, dem Kloster gehörigen Acker¬ 
werke entrichtet worden, nicht, sondern nur gefunden, daß solche in dem im Jahre 
1757 angefertigten OatHstro der Städtischen Ländereien mit angesetzt seien. Um 
mdessen mit gehöriger Kenntniß der Sache den Grund oder Ungrund der Recla-
mation der Kloster-Vorsteher beurtheilen, und das Nöthige verfügen zu können, 
ersuchte die Accise- und Zoll-Direction die Königl. Kammer — „ihr diejenigen 
Acten, in welchen die Grundsätze enthalten seien, wonach das erwähnte Ackerwerk 
bei der im Jahre 1757 geschehenen Vermessung der Städtischen Ländereien mit 
vermessen und als Aussaatssteüerpstichtig catastrirt worden, zu communiciren, und 
sie dabei zu benachrichtigen, ob von diesem Ackerwerk schon vor 1757, und von 
welcher Zeit an, die Aussaat-Steüer erhoben worden?" 

Die Königl. Kammer vermochte es nicht, dem Antrage der Königl. Accise-
:c. Direction unmittelbar zu entsprechen. Merkwürdiger Weise war keinem der 
zahlreichen Mitglieder des Collegiums etwas von der Geschichte des Iohannis-
klosters bekannt. Demgemäß erging am 3. Januar 1798 an den Magistrat der 
Befehl, von Bewandniß^der Sache zu berichten und anzuzeigen: — 1) Wie und 
von wem das Kloster den Acker auf dem Turneifchen Felde acquiriret; 2) wie 
lange das Kloster diesen Acker schon besitzt; auch 3) von welcher Zeit an, und 
4) nach welchen Principien die Aussaat-Steüer davon entrichtet werde? — im Übrigen 
aber auch die Vermessung der Städtischen Ländereien, denen in dem Schreiben 
der Accise- :c. Direction (das dem Magistrate abschriftlich mitgetheilt wurde) 
Erwähnung geschehen, mit einzusenden. 
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Der Magistrat beeilte sich eben nicht, dem Befehle der Kammer Folge zu 
geben. Erst am 29. Januar 1798 gab er denselben an die Vorsteher des 
S t . Iohannis-Kloster zur Erledigung ah. Diese dagegen beeilten sich, dem Befehle 
Oenüge zu leisten; denn^ schon am 3. Februar 17W erstatteten sie dem Magistrate 
einen eben so ausführlichen und gründlichen als mteressantWBericht,der also lautete:— 

„Die hiesige Königl. Accife- und Zoll-Direction communicirte uns unterm 
2 1 . Januar 1790 ein Verzeichniß derjenigen Mül ler , mit Einschluß des Kaufmanns 
Velthusew, welche vor dem Berliner und dem Anklamer Thore Acker besitzen, und 
als ein ehemaliges Eigenthum des Klosters käuflich an sich gebracht, gleichwol 
ihrem Vorgeben nach davon noch niemals Ausfaat-Steüer entrichtet hätten; und 
bat um Nachricht, wie viel ein jeder derselben an dergleichen Landung besitze, 
auch ob außer diesen noch mehrere wären, welche in eben der A r t Acker vom 
Klöster gekauft hätten, und warum von diesem Acker bis anhero die Ausfaat-
Steüer nicht erlegt worden. D i r antworteten hierauf unterm 23. Juni 1790 
wie so wenig die Müller als der Kaufmann Velthufen die vom Kloster ihnen 
überlaIene Landung kaüftich an sich gebracht hätten, fondern felhige nur gegen 
einen jährlichen Canon besitzen, und also das Kloster immer das Obereigenthum 
darüber behalte. Aussaat-Steuer hätten selbige nie bezahlt, weil es alte Besitzungen 
des Klosters, die schon zur Zeit des Papstthums dem St i f t gehört hätten, und 
also nach dem Accise-Reglement von 1749 davon keine Ausfaat-Steüer entrichtet 
werden dürfe. Die Königl. Accise-Direction habe dies auch schon im Jahre 1777 
selbst anerkannt, indem dieselbe auf die Beschwerde der Treptowschen Hospital-
Vorsteher dem Königl. Consistorio versichert habe, daß dergleichen nicht mehr 
gefordert werden soffte. Selbst die von dem Turneifchen Kloster-Vorwerks-Pächter 
bisher bezahlte Aussaät-Steüer wäre iuäsditk bezahlt, in jedem Fall aber würde 
durch diese Borwerks Aussaat-Steüer auch zugleich die Aussaat-Oteüer von denen, 
den Müllern zugehörigen Landungen bezahlt, da diese nur vom Vorwerks-Acker 
abgerissene Parcelen wären. Zugleich wurde der Königl. :c. Direction Abschrift 
des uns vom Königl. Consistorio zur Nachricht unterm 6. November 1777 
communicirten Schreibens der Königl. Accise- und Zoll-Direction vom 28. October 
1777 in Betreff des an sämmtliche Accisekassen erlassenen Befehls von den Pächtern 
der Kirchen- und Höfpital-Äcker keine Aussaat-Steüer mehr zu fordern, mitgetheilt. 

„Hierauf erwiderte die Königl. Accife- und Zoll-Direction unterm 28. Deccmber 
1790, daß, da in unferm Schreiben eingeräumt worden, die qu, Acker würden 
von dem Müllern und dem 7c. Velthusen gegen einen jährlichen Canon besessen, 
so folge nach dem Accise-Reglement vom 28. Februar 1749 daraus, daß selbige 
von der Ausfaat-Steüer nicht frei fein könnten, und ändere der dagegen allegirte 
Befehl des Königl. Consistorii, worin nur von Pächtern der Kirchen- und 
Hospital-Nckern die Rede fei, darin nichts ab.. Es komme auf den Umstand an: 

ob die im Besitz der Müller befindlichen Acker abgerissene Parcelen von dem 
Turneischen Kloster-Vorwerks-Acker wären, und die Vorwerks-Ausfaat-Steüer 
auch..zugleich die von dem Müller-Acker mit bezahlt werde. 

„Über diesen Umstand bat die Königl. Accise- und Zoll-Direction sich eine 
genaue und positive Nachweisung aus. 

„Nachdem sie diese Sache mittelst Schreibens vom 24. October 1797 wiederum 
in Erinnerung gebracht hatte, ist der Direction von uns nach der Beilage Mb A. 
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geantwortet worden, wodurch sie wahrscheinlich veranlaßt ist, an die Kömgl. Kammer 
zu schreiben. 

„Nach bieser vorausgeschickten Erzählung von Bewandniß der Sache, zeigen 
wir zur Befolgung des Befehls der Königl. Kriegs- und Domainen-KammVr vom 
3. Januar 1798, und zwar — v 

„Zu 1) an, daß die ehematiM Hospitäler des hekl. GeKes, St . Jürgen 
und der heil. Gertrud bereits zur Zett des PapWums die dem M o H r jetzt 
zugehörigen Turneischen Landungen in Besitz gehabt HWen, Uck da zur Zeit 
der Lutherfchen Reformation bie Franciskaner Mönche ihr Kloster verlassen 
hatten^ sind vorgedachte tzsspitäler mit ihren Besitzungen dem Moster einverleibt 
und daraus eine Stiftung Mr arme nothleidenbe Bürger errichtet worden. Eine 
solche Armen-Anstalt hat nun in Absicht ihres Vermögens nach dem §43. Tit. 19, 
Th . 2, A . 8. R. die Rechte der Kirchen-Güter, und Kirchen-GüHr sind nach 
§ 1 6 6 , Th. "2, T i t . 16, Abschnitt 4 , ' A . L. M. in Ansehung ihrer liegenden 
Münde frei von den Abgaben des Staats, wenn besondere PrivileIien ober Ver¬ 
ordnungen sie davon befreien. Diese PrivAegien oder'Verordnungen sind nun 
vorhanben. Außer tzen Pockmerschen Landtags-Abschieden und dem päpstlich 
canonifchen Rechte befreiet, „die Pommersche Kirchen-Ordnung im 6. TheA, von 
der Immunität der Kirchen und Kirchendiener S . 109 naH der Stettiner Ausgabe 

^ vom Jahre 1751" , die geistlichen Besitzungen vou allen Abgaben, und der H 67 
des „Aenfe-ReglemeM vbm 28. Februar 1749" bestimmt ausdrücklich — „baß 
die Kirchen-, Pfärr- und Hospital-Rcker von der Aussaat-SteHet befreit bleiben, 
wenn -^ a) sie sich in der Matrikel von 1596 besinden, oder— d) wenn er¬ 
wiesen werden kann, daß solche schon zur Zeit des Papftthüms den Kirchen, 
Hospitalien oder Geistlichen sind geschenkt worden." Und unsere große Matrikel 
vom Fahre 1557, Vol . I I .- sagt, Faß diese Armen-Kämpe quitt und frei sind." 
Übrigens gründet sich der Besitztitel des Klosters über alle Landungen des Klosters 
auf dem hiesigen Stadt- oder Turneifchen Felde in den Kloster-Matriceln. 

a) s6 aniw 1540. o) äk iluno 1596. 
d) äs auvo 1557. ä) Äs anuö 1740. 

Seit her Zeit hat das Kloster auf dem hiesigen Stcthtfelde keine Landungen mehr 
weder durch Geschenke, Vermächtnisse, oder durch Kauf an sich gebracht, mithin 
ist nicht der Fall vorhanden, daß nach der Zeit des Papftthums aus ursprüng¬ 
lichem Bürger-Acker geistliche Besitzungen für uns entstanden sind. Wir können 
ferner nicht zugeben, daß weder von keiner der jetzt noch wirklich zu dem Tur¬ 
neischen Ackerwerke gehörigen Landungen, noch von der davon abgerissenen und 
seit Anno 1768 denen Müllern zugetheilten Landungen die Aussaat-Steuer 
erhoben werde. Denn auch sämmtliche Kloftermühlen sind,, wie sich schon nach 
der angeführten Stelle der Kirchen-Ordnung von selbst versteht, nach den Kloster-
Matriculn von 1596, 1663 und 1740 von allen Abgaben befreit. Bemerken 
müssen wir hierbei noch, daß in Ansehung der 
Erbpacht überlassenen klösterlichen Landungen, die Königl. Accise- und Zoll-
Dirtzction bereits nach dem Schreiben vom 28. December 1790 von der Aussaat-
Steuer für jetzt abgestanden hat, weil sie sich überzeugt hatte, daß der :c. Pelthufen 
das darauf gewonnene Korn und Stroh zu feinem alleinigen Gebrauch in die Stadt 
nimmt und davon beim Eingang in dem Thore die gewöhnlichen Gefälle entrichtet. 
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, M y ist beMs M M A b M M VilßMe MWler. Mb M UckrU 
Steck geMeMMoDr, fämMW MWlitOn stzRi B MWlWwMtW M 
^^tz aeM Mck ^ . ^ ^^. . ' ,^^,^, , ,^>. ,^" " ^ . ^ ' 

„ZU 3) erhOst mW MföM KtM tW-; i M W W ^ 

Der MWiMMWteüer 
QüanMn M MtAntek. 

M H i M Ms die« Pr iMtM M t sMiW MHl ^H z« OaOe 
A»n nM änWrtchM^W§ dM HschtzMt R W ^ ^ M ^ , ^ MbM' Wer M 

M OeMMG sinV W ZaM M?s b M B OoWkl̂ — l 
!«5««zR.vl««̂<5wk. 8i M — W.̂  M' M DiMrsM WW Q! O. H M 

M i3? 'M^M 
^M bM VermHickgDMDM VM 

in unserm Archiv, sondern, da uns bekannt, daß die sog. TumeisHV MoM M W 
M M W a M M M N r W MrGMen, WM' dW' V W M M - N D M fiH wol 
auch daMft bHMtznf Ms weck ser HöHedM RuH M WUchWl MseW 
AMn vMlaNM hM^ss M W wWbHeßWMD^ dW^ vM W M M M i M 
Matriculn nur Ein Exemplar MkhaMechi N F i ^ H ^ ! ^ M ^ ^ < ^ ^ ^ 
lMW emtbchMi! kdMW) ünb' dNVW Ms A'OGtP gMmMnMoWWxfAVer-
ordWnWvont A NckiemAr M77'ift M M ^ dM'HsiKMkHWchoWrMNO 
wmdrn^ daher sts sW n W dsWMeisMeMMi M^ iwHm^RaWaMiM 
Archiv befinden wird' üW Miben"Mr aW'WP es ötM GinfeMinff srr AiMt 
nMbedürftnnweM" 

Der MagWM reiHk ein^MfchAfk d?s sWetzendsM'BßkDsl her Kölngl. 
Kammer am 23. Febmar 1798 ein und bemerkte dazu'^^ " ^ ^ - ^ " " - — -

IürgM-
! HdttßMW 

fämen im! Ichri 1525^ deck IotzmniKiMofter MgeleM'Md^ t»MV ßßM E G 
MchtuM MM aNgemckneOGofpitat für ame, krMeVüWr MifW'nMsm^ M 
ist' daher' dck̂  Zwetk dieftr schyw mchreK IäychunArte^vötG^ M ^^" ' ^ ' 

1749, Z'67/Nrr Z^ hickuuf ttiot keM Mwckdunß>' dadieWHdsBWr 
M OrunbstWe schon mchtere IHrhUttderte wr^ M -Mförnlätion"Mchen' 

sötchk imdßr Mtzster-Mltrikul'vM' 1sö7^ un^ m i t M schön l ä M ' M uttd?als MchwWdir Kltzster-Mltrikul'vM 
dem aüM' iwtuMw 1596 emgetraHen' geMtben ' 

erdisftn'' 
Pchviförus angeführt hatz. m zere 

LaMuch Voss Pommern; Th. ll., Bd. VUI. 
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tal-Hcker von allen W s M M frei sind> die bisher von der Accife- und Zoll-
Direction erhobene Uussaat-Steüer inäsdite bezahlt worden, weshalb Magiftrat 
nach eingeholter Genehmigung des Königl. Konsistoriums das Kloster-Provisorat 
ermächtigen wird, hiese iuäßditk erhybeM Aussaat-Steüer von den Accisekassen 
zurückzufordern und in Mtstehung gütlicher WMchung auszuklagen. Was aber 
diejenigen Ackerstücke betrifft, welche den. Kloster-Müllern vom Turneischen Acker¬ 
werk auf Erbpacht übergeben find, muh Magistrat der weitern Ausführung der 
Accise-Direction und des Kloster-Provisorats überlassen, ob hierauf der^vorbe¬ 
merkte § 67 des Accise-Reglements Anwendung finde, und selbige steuerfrei 
bleiben muffen oder nicht. Übrigens habe es feine Richtigkeit, daß bereits im 
Jahre 1741 von Seiten des Magistrats eine Designation des sämtlichen Stadt¬ 
ackers mit Benennung der Eigentümer der Accisekasse auf deren Verlangen ein¬ 
gesandt, und auch in dieser Angelegenheit mehrere Berichte an die Königl. Kammer 
erstattet worden: hieraus könne aber keineswegs gefolgert werden, daß er, der 
Magistrat, den Kloster-Acker gleichfalls für steuerpflichtig angegeben, sondern diese 
Beurtheilung müsse denjenigen überlassen bleiben, welche die Acker-Steüer zu 
regutiren hatten. ! 

Zugleich fügt Magistrat einen Auszug aus Balthafar's Vermessungs-Register 
von dem Merwerk des Klosters bei — (fehlt in den vorliegenden Acten) — 
wonach M Totalität, incl. Hoflage und allen übrigen brauchbaren und un¬ 
brauchbaren Stücken 1124 Mg. 60 Ruth, beträgt. 

M ,e i nM andern, dem Magistrate unterm 30. Mai 1798 erstatteten Berichte 
führen die Provisoren des Iohannisklosters aus, daß auch das Accise-Reglement 
vom Jahre 1787 der Steuerfreiheit des Klosters nicht entgegenstehe, denn darin 
heißet es S. 611 der Edicten-Sammlung vom Jahre 1787: 

Die Aussaat-Steuern werden 2 Mal jährlich, als im Juli und December 
erlegt. Die Kämmerei-, geistliche und Hospital-Güter und Wiesen aber sind frei 
von solchen Abgaben. 

I m Kloster-Archiv finde sich unter dem Tit. 12 von-Accise-Sachen, und unter 
dem Tit . 3 wegen Verpachtung des Turneischen Ackerwerks nicht die mindeste 
Nachricht, daß die KlofterÄcker zur Accise-Steüer herangezogen worden seien und 
die Vorsteher des Klosters sich dem widersetzt hätten, indessen haben sie sich im 
Jahre 1755 wegen der Heü-Accise von den auf Stadtgrund belegenen Kloster-
Wiesen beschwert, worauf sie dann auch nach der Kammer-Resolution vom 
6. October 1755 davon frei gefvrochen worden sind, weil die Prilipfche Wiefe, 
welche die Veranlassung zur Beschwerde gab, zum Patrimonio des alten St. Jürgen-
Hospitals— (soll heißen des heil. Geist-Spitals) — gehöre. Dieser Entscheidungs-
Grund paßt nun auch auf das Turneische Kloster-Ackerwerk, und die dazu 
gehörigen, jetzt aber davon abgenommenen und den Kloster-Müllern zugelegten 
Landungen ebenfalls, weil das Turneische Ackerwerk dem Hofpital St. Jürgen 
ehedem gehört hat, (und bis auf den heutigen Tag, 1875, nach diesem genannt wird.) 

Auch diesen Bericht des Kloster-Provisorats reichte der Magistrat am 
21. August 1798 bei der Königl. Kammer ein, hinzufügend, daß im Rathhaüs-
lichen Archiv weitere Nachrichten, betreffend die etwa vorgekommene Weigerung 
des Klosters und dessen Protestationen gegen die Aussaat-Steüer, nicht aufzu¬ 
finden seien. Es scheine ihm der Mangel an öfteren und dringenderen Protestationen 
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gegen die Aussaat-Steüer darin zu MgeN, daß d i e ^ a M e ^ 
an die Accjsekasse unmittelbar bezahlt Habens Mh dWr M voMaMen MUksören 
diesen Umstand ihrer Aufmerksamkeit habeN̂  entfchWfW, l M n ^ ' M ^ Wweise 
indessen das eine von den Vo r f tHM imgeführttz BeWel , ^ D W 
gchenWe Steuer von der ^ H m i p p tzchörigeN Wefe M I a H ^ allerMgZ 
wirksam gewesen; und ihre Nachlässigkeit in Ansehung der RMr^GMer Dtttt d M 
Stifte selbst n W präjMcirlich M 
die bisher iyHMW gezahlte Mer-Steüer wenigstens seit 1749, du Has bäÄssW 
Reglement diesen PUnkt besonders festsetzte uM W ein H r H i M a l D u M 
Gesetz g M zurückzufordern, um so mehr, als nicht mit GewißhM aUszitznitteln 
sein dürfte, wie viel Jahre vorher diese Abgabe schön 
selbige regelmäßig alle Jahre, oder nur dann und wann ent^rMW Wrhen, Da 
das Ackerwerk aus dem Turnei bis jetzt nur auf ZeitpMt^ aMMhM M 
die Befugniß des Klosters nach dem klaren W a l t des ReglemeW 
§ 67 aüßerhM allen Zwei fM, und da das Reglement von 17s?7 WtHM. ^?., 
§^1 es bei der bisherigen Verfassung W , so bat M ü M r a t die M W . Kammer 
die Accife-Direction hiernach zu bescheiden̂  ! 

Das Königl. Konsistorium, die Aufsichts-, bezw. u n M W 
Behörde pioium eörporliiu, Übernahm es, auch im Perein Wt der MMl . .KMmer , 
die Gerechtsame d e s M . IohWisk los t^ 
gegenüber zu vertheidigen und in Schutz zU n e h m M , . M W ^ D H M D ^ ^ 
Mittelung hatten iedöch keinen Erfolg. Es liegt dieDWßmDunH'HDe^öH He 
der Königl. Accife-Direction anHeim gegeben Habm, dey M a / N e M D / M e N das 
Klöster-Provisorat zu versuchen, den diesDe dann,aM wirklich M D M . ̂ D ie 
«^ Direction leitete wirklich den Prozeß auf HntrichtWg der M M 
der Königl. Regierung — damalige 
Hofes — ein, ihre Klage lediglich auf Verjährung gründend, da sie/ näH den 
vorgelegten Urkunden und Dokumenten, sich genöthigt sah, das Befreiungsrecht 
des Klosters anzuerkennen. Nunmehr ̂  hieft sich das Kloster-Provjsorat Mr befugt, 
die lüäMW gegen den klaren Inhalt des Accise-Reglements vönA749 I e z a W 
Aussaat-Steüer per lüoclum rseouvßutiom» zurückzufordern, da ös eWtesM,chMen 
konnte, daß die Accisekassen wider besseres Mssey auf Erhebung dieser Metz¬ 
widrigen Prästation bestanden und sich dazu sogar ezecutivischer Mittel bedient 
hatten. Der Vorschrift gemäß suchte der Magistrat S e i U M 
unterm 17. Jul i 1799 für das KloHr-Provisorcit die WchWtHM^ Nach/ sich, 
auf die Klage einlassen um die Gegenklage anstrengen zu dürfM, .Diese AutöW 
sation wurde unterm 29. August 17W e r t h M , >. ^ " , . :. ., ^ 

Nach dem ErDntniß des Ersten S e n M 
und KaminMen Regierung vom 3, Mblic., den M März -HM( i w u M I ^ 
KöttiA Accise- und Zyll-DirectioN mit der auf ZäMng - W ^ M s s M t M 
angestellten Klage, das Kloster-Prövisorat aber a M M t der Mf W 
dsr seit dem Jahre 1777 bis 
Steher NeM Hnsen angestellM, GeMklHe stVgewMn, ^ INH?n^ EMcheMngs-^ 
Gründen wurde dem ^ovisorat^ entgegengefetzt, daH M^HDlung aus 

A s ^ M M ^DMy^ 
det WeMchen MrrWte M HMWHers^^W 
ohne einigen der M n M Aciise-MrecttM Märten VorbehN geschehen sei, und 

89* 
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viso 

Z65 

M n i dzs Mss. A sWol M^ W U. L.. R. eine 
mg ^M p̂ . «i^^ß)'5nH M M l M ^ ' 
MesWM^n^W DH:Aenh^M ÜW WtUHrat gegen 
M M V^MH^^fW^u M nMerm 15., ßeW. 

^ 2 ^ ^ ^ " I ^ ^ ^ h ^ t ^yMA^ "̂ zweitß SeMt der D n M . 
..«, ^NyM ^er ZMerm 3.̂  WW>̂  für DeM Wd 
l̂en ZMfß, W , D M WT W- W W H H H n des WchtsWtztels der 

lMrM -fM HMgHt^ äHutsHmen,« WnoH h:e MderMigen, MpyellfltiynH? 
" M m M ! ^ N W ^ ^ ^ ^^nMMtZ her R M M M VW 1l).^UäMer. 

ievW HHt M ^ t M ün^'eA bßl Yenz g ŝtchten HrheWtW zu heWen, 

^ e y ^ ^ ^ M ^ n W ^ i ^ ^ M ^ aWeM Wpdtz, ^ M f ö ^ Hrovißyrat 

öve'mver '1 »0d'" me Genehmigüntj" erMMe,. 3^M Dz:feMtnH diesen 3ten 

M W OjMWfR MW- ,uM Wll-DirMy, Mger Wd 
M Mer 'MHMowC des M W M - M M ^ WMtin, 
'MefFDstger M uM RsyM; ' 

N, 

, M uM R 

iü ^ r Mchp fMst aßer ZßAtzGiy, , MkM, YM 
M ) ^ i n Msch^M^ hM êy NeyWss.en zu Wqtigen 

, He, OWtW^ Mb WiedWäger 2ft Thlr. 

Ur^nMch ^ d^e yM ^ M W ^ - ^ erthMe Sentenz 

ess Gte îtt, dm ' 1^.. HpteMM 1,801. 

HßworgerM^wmckê  ^e M U M M uM herV darMs Miprungene PMeß 
duMMr- M e ^ M ü M u ^ W M Jahre i,7W 
Statt find^müM' 'Me^taufeM M c h M dch MchteB^UaM AlkM 
K ö D M ŷ jt M M a M I M ab/'MdeH' agfHn 14. HoWnßex I M an-
berMM Hw^m'McHltMs-Mmin^, n̂ ar er vyn dW, M dM^ Turne) mit 
^ W M ' M ^ U ^ ^ W H W ^ R ^ ^ ^ W ^ i D W Mrboten worhen, dem die 
^ ^ S M M, W W W 7M, M r̂> MMcher,Hacht au^ die 6 Isthre 
bitz-HnnAM W()^ M M M ' ' M r H ^ M^M^etZeWen,PcchMontract 

WstjuMnZM,vM^— Wnst/von t»em, Achp-
M'Hr MMatwn' MonGm HM^'Me^sß Hich.'dem Pstchter -^" M ^ es W M 
MHH Verben. MangMen 

Morgens 8'Groschen 
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s D aber M t h Ml Hm Pachte Maßen^ und er' kann M e weitere OMährleistung 
nicht fächern. , K i H . Sollten dw Verpächter (Vorstcher des SA Iohamns-
klysterH wähwnd -HOi Pachtjahre ^etwa ein gum Ackerbau ^ üNtaüMches Stück 
Land. Wn ewigen Margen einem Mitten gegen jährlichen Grbzins oder Erbpacht 
überlassen wollen, so kann dies doch nur mit der ausdrücklichen Einwilligung des 
WHters geschehm G 12). Mehrere der^ während des siebenjährigen Krieges 
ernchteten fortGeaturische Weck, Welche nach dem Hubertusburger Frieden von 
der,̂  FßstungtzMehötde für überflüssig erachtet wurden, mutzten demgemäß wieder 
MNMebnet werden. Sn dieser Beziehung^ bestimmte der Tontract: die Planirung 
und, UbMerung dW Schanzen, insofern solches noch nicht geschehen, wird dem 
Pächfop Wr DediWUNg gemacht widckgMfalls selbige beb Endigüng der Pacht 
auf seine Kosten^ vom Kloster veranlaßt werden wird G 13). Übrigens waren 
bei dißser Verpachtung dem Ackerwerke 6 Wiesen zugelegt worden: eine auf dem 
SMun M der Dammschm Kränze, eine andere an dev Parmenitz (Parnitz) hinter 

WachhaZse, eine Wtte an der Großm R e M U die vieM M Dünnzke, die 
W Wiese in der krMmeR Eichbahn, nnd Me Mese deck D'or̂ e 

MeMher,' Mammen 32 Ng. 83 M t h . groß. Da abev die General-
A l i ^ ^ MoMhemWieseW bis jetzs ttsch B M ausgefüHrt ist/ so 

Mchter W genanWten O Wiesen mGrOietz igWGrHe und soll 
dH) mn, größere odev geMgeres MMß bisD Wiesen ausge-
hiß M enGnchtende ' PNchtfümme nicht anbete A 7). Dem Pächter 

OeMß der Methe von deck zu den UorwerW-OevMdW gehörigen Fa-
iPerlaDn; es stcht ihm frei, Me M e M selbst 'MzWeheN/ dagegen 

W W W d i F c h M s i g k e i t z der Mrttzsleüw bei eWM deM MWfttzV entstehenden 
Schicken» daheM-HV^ keine MgebuMM^uck sonstige HlWMrewer, sondern nur 
tüchtM und arheHsame L M e eiMahMn dMf. Nisfes^ sowie Mch 
d MhyhMs werdW ncch: abgebaufenetti PachtjahMp ansMwtzißt nAd remltch 

Wf A ) 

un 
mit 

fert A8)^ , ^ , ^ : n ., , 
ergBe^des- Ktoster-MeMerks,, nach dem jetzigm Mschlage in einer 
8 M M g 135. RuA-> von d M äHichenden Pächter Mpke an den 

d-am ck Amit 17M StMü l Aus^bAn Wergabe-Proto-
iM Jahre-IMF vom KlMer M'NeüetOchsenPM gebaut, 

w d M MchMhcWfe» Äw! AeiMrVtaü angebt 
WjoHW,undvFMUiMhaM^,s^ BmiMkeMch WtL Bnmnen 
Bewehrungen, waren im besten Stande. Pich erklärte, das .PächtertMs 

mit seiner MmUes n W bezWechl ßVNbeM^mi feinem. W die 
w b l M Bei öw Uber-

gMe sWe^f iG WaM/ daßiMß EMcchmtg!/eine3! M omssm Bmwerke noch nicht 
vochandenen. GchftMM)vdn^ der aiWOen ^ MHWchvigkeit^sck Köpke hatte' 
seinen! nur. gWNgen,MhOfftank i 8 Jahre lüNF^-^-P»iiänW Hütte ed das Kloster-
Werwech bXwMtWcOeh —-) in Vev! Men Gcheüne, desMorwerks-OehOfts stehM 
gehabt, wodurch^ey aHol sehVsvftvWNöthiW gsweftn^bePeinemiergiebigM Ein¬ 
schnitt des Getreides außer der großen Scheune Mieten zu setzen, welche durch 
einen nicht selten emgetretene^ er 
M ! G a t b M kstuw füW! Met)^ oft m, die 

^fen m u M / Nm mD' in^eiNM^Hnl i^n ökonomischen Fehler M 
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verfallen, trug der neue Pächter bald nach Antri t t der Pachtung auf Erbauung 
eines geräumigen Schafstalls von 12ft Fuß Länge und 36 Fuß Tiefe an. Pas 
Provisorat des Klosters konnte sich ber Billigkeit des Pichschen Antrages nicht 
verschließen, um so mehr nicht, als Pich 266 Thlr. Pachtgeld mehr gab, als 
Köpke zuletzt gegeben hatte ^). Es ließ daher durch die Stadt-Werkmeister 
Burchard und Kümmerling einen Kostenanschlag anfertigen, welche die Kosten 
des Baues, excl. des Holzes, auf Thlr. 991. 12. 8 Pf. berechneten, der aber 
von dem Königl. Landbaumeister Meyer auf Thlr. 935. 21. 8 Pf. ermäßigt 
und festgestellt wurde, für welche Summe, nach dem Protokoll vom 3. Januar' 
1799, der Arrhendator Pich den Bau in Entreprise zu übernehmen sich erbot. 
Der Magistrat, der sich gleichfalls von der Nothwendigkeit der Errichtung des 
qu. Schafstalls überzeugt hatte, trug daher unterm 11. Januar 1799 beim 
Königl. Consistorium auf die Genehmigung an, die aber durch die Resolution 
vom 11. Februar versagt wurde, well sich, in Betracht der auf dem Vorwerks-
Gehöfte vorhandenen Gebäude, die für ausreichend erachtet wurden, das Con-
sistorium um so weniger von der Nothwendigkeit des neuen.Schafftalls sich 
überzeugen konnte, da ja der 2c. Pich, im Fall sehr ergiebiger Ernten, die den 
:c. Köpke zur Errichtung von Getreidemieten veranlaßt hätten, die Scheunen auf 
seinem eigenthümlichen Ackerhofe mit benutzen könne. Eine erneuerte Vorstellung 
des Magistrats vom 25. October 1799 hatte trotz des dringend befürworteten, 
auch gehörig motivirten Baues, keinen bessern Erfolg. Das Königl. Consistorium 
blieb bei der Zurückweisung des Antrags stehen und schloß seine Resolution vom 
3. December 1799 mit den Worten: M i r können nicht zugeben, daß das Klostet 
mit einer so großen Bau-Ausgabe für einen, ganz überflüssiigen, neuen Schaf¬ 
stall und mit den künftigen Unterhaltungskosten, bei der Menge der aus der 
Klosterkafse schon zu unterhaltenden Gebäude, beschweret werde". — Was in 
dem Pichfchen Contract nicht ganz deutlich ausgedrückt war, das findet sich in 
den Vorverhandlungen des gedachten Antrages, ein Nachweis der zum Kloster-
Vorwerk gehörigen Gebäude. Es waren ihrer 5, nämlich das Wohnhaus nebst 
den daran belegenen Schneidewinkel und Schweinekoben, das.Familienhaus, worin 
sich auch der Pferdestall befindet; der Ochsen- und Kuhstall, eme Scheune mit 
3, eine zweite Scheune mit 2 Anbauten. Letztere war es nun, welche in dem 
Pachtcontract irriger Weise als Schafstall bezeichnet worden war. Sie hatte 
früher zu dem Sellentinschen Gehöft gehört, welches zum Kloster-Ackerwerk zuge¬ 
kauft worden. 

Diese Notiz, welche sich in einem Protokoll des Provisorats vom 15/März 
1799 befindet, läßt die Fragen aufwerfen: War mit diesem Sellentinschen 
Gehöft eine größere, bezw. kleinere Ackerfläche verbunden? Wann kaufte das 
Kloster das genannte Gehöft? Muthmaßlich doch nach dem Normaljahre 1596! 
Dann aber hatte das Kloster-Proviforat einen I r r thum begangen, als es in der 
Aussaatsteüer-Frage behauptete, alle Landungen des Kloster-Vorwerks seien schon 
in päpstlichen Zeiten Eigenthum des St . Jürgen-Hospitals gewesen. 

*) Köpke's Vorgänger in der Pachtung des Kloster-Ackerwerks war bis 17M der pkonom 
Cröll gewesen, der eine jährliche Pacht von 350 Thlr. zahlte, Pich entrichtete also beinahe 
das Doppelte dieses Pachtquantums. Nach deni Anschlage betrug der Ertrag Thlr. 566. -^.5 Pf. 
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^ / Endlich auf eme-dritte, am "W. Februar 1800 vom ^ M eingereichte 
WoDellmg erfolgte die Genehmigung zum Bau eines SchafMes unternl 28. März 
W00./ Der Arrhendator Pich hatte? das Anerbieten gemacht, daß> wenn̂  ihm 
die Pacht nachl Ablauf feiner jetzigen 4 Restpachtjahre auf fernere 6 Jahre ver¬ 
längert würde> von der Zeit, wann er den neuen Schafstall zu feinM Gebrauch 
bekomme, er jährlich noch 40 Thlr. Pacht mehr an das Kloster zahlm, auch 
Während seiner Pachtzeit die vorkommenden Reparaturen an diesen Stall, so wie 
die Feüertsssfen-Beiträge für denselben übernehmen wollen Demgemäß würde der 
Wagistrat/ bezw. das Kloster-Provjsorat, ermächtigt, den Bau des Schäfstalls 
durch den Pächter Pich in Entreprise ausführen zu lassen, mit demselben auch 
wegen Prolongation der Pachtperiode auf 6 Jahre einen förmlichen Vertrag als 
eine Beilage zum Pachtcontracte abzuschließen. ' 

Der Brauereibefitzer Michael Malbranc, von der frattzöfifch-reförmirten Ge¬ 
meinde, trug am 25. Februar 1799 darauf an> ihm von dem Turneischen Kloster-
Acker ein ganz uncultivirtes, aus reinem Sandboden bestehendes, Stück Land 
gegen einen jährlichen Erbzins, 
sämmtliche Grundstücke der milden Stiftungen nach Vorschrift des § 669, Tit. 
11, Th. 2, A, L. R. öffentlich Msgeboten werden müssen, so machten die Pro¬ 
visoren des Klosters diese gesetzliche Vorschrift dem ^c. Walbränc bekannt und 
eröffneten ihm zugleich, daß ein Lintations-Termin anberaumt werden solle, ^in 
welchem er als Mitbieter erscheinen könne. Das qu. Gmndstück liegt auf städ-
tifchem Grund und Boden und bildet die nordwestliche Ecke des Turyei-Felbes, 
begränzt von den Feldmarken Niemitz und Krekow und dem Iacobi-Kirchen-Acker 
aus dem Vermächtniß des Senators Zastrow, Md heißt in der alten Turneischen 
Karte der Armen-Kamp. Nach des Landbaumeisters Meyer Vermessung beträgt 
das Areal 11 MZ. 150 Kuth. Nachdem die Einwilligung des Arrhendators 
Pich eingeholt und ertheilt worden war, dieses Grundstück einem Dritten zu 
überlassen, eine Zustimmung, die derselbe gab, weil theils der Armenkamv von 
den übrigen Ländereien des Kloster-Vorwerks ganz abgesondert liegt, theils aber 
auch der Boden von so schlechter Beschaffenheit ist, daß nicht einmal die Aus¬ 
saat wieder gewonnen werden kann, wurde am 4. April 1799 ein Licitations-
Termin abgehalten, in welchem 3 Bieter erschienen, von denen Malbränc pro 
Morgen 1 Thlr. Erbzins bot. Die beiden anderen ließen sich auf ein höheres 
Gebot nicht ein> indem sie vermeinten, daß dies schon hinlänglich für ein Stück 
Land sei, das man nur als eine Wüstenei bezeichnen könne. Der, Magistrat 
überreichte das Licitations-Protokoll, in dem Pich sich vorbehalten hatte, ihm 
während seiner Pachtjahre den von Malbranc gebotenen Eanon zu überlassen, 
mittelst Berichts vom 26. April 1799 dem Kgl. Consistorio zur Genehmigung, 
die auf seiner Seite „für unbedenklich" erachtet wurde. Allem in dieser Vor¬ 
aussetzung irrte sich der Magistrat gar sehr. Das Confistorium — Decernent 
für die Angelegenheiten des St. Iohannisklosters war UM diese Zeit ein Con-
sistorialrath Vogt — hatte eine lange Reihe von Gründen, die es veranlaßten, 
der Antrag wegen Pererbpüchtung des Armenkamps abzulehnen, außerdem-aber 
auch noch Vorwürfe für den Magistrat, wie für das Proviforat des Iohannis¬ 
klosters, daß man sich auf öffentliche Ausbietung und Licitation eingelassen habe, 
ohne vorher den Consens dazu nachgesucht zu haben. 
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Bei dem Klosttzr-Vmwerk auf dem Turttei war sHm seit mchrMO Jahren 
von den Pächtern, MM MeM darüber Beschwerde, geMrh Haß! M vorMl i chN 
0M ÄrntezeW an Arbeitern fchle> weil alsdann! M i WeMtrDHaft VerglerHett 
gebraucht/, Ussd diejenigen Ackerwerke, welche eiMM Hamilkett^IMhWMM MbM> 
Mechurch einen sehr nutzbaren VorzW erhalte^ w M M 
Mchten müssen, bei den Vermickhern in Arbeü M treten ckid-ohne debM Mt^-
willigung keine Dienstverrichtungen bei andereW ONlndherrschAifM W- übeMeMen. 
Der gänzliche (?) Mangel eines Familienhaufes beb dem KlöfterMMMtk und 
dje kaheU fur den Pächter entftaMene Verlegenheit bei Auffuchuttg von Arboi 
teüten,.veranlaßte ihn beim Klostw auf Erbauung cknesi FanMenHaHes an 
tragen umd' so voKtheilhafte Bedingungen für« birsMoWr anzWWten^ dMfeWtu^ 
durch diefen Bau gar nicht belastet und ttyMihkwke^ 
i» WsMlch genoMmm wuOe< Iw de«? Uechanölimgi vVMl 5. FattMr 1801 
trW dM WrHMOoN! Pich zwei Vorschläge) vor, wie der BaA aMMfüHrm f M 
werde: —- ErstW erbst er sich M feine NechnNNg, ewi WmMnhMs De 8 Ar-
heittzrfMilien stuf- eMm vexfüKbMn ÄcksrstM zu erbUMn) wenw ihm das KWfter 
diefes.Mück ÜMdes M 3 M r . jährlichen EOMses eiMthWwtH MMf fen 
woste, wogegen! ev nach? Ablauf feiner Pa«Mjuhre> Und wenn er abziehell° Müsse, 
dem MoMv das Recht der VerMMnF i vom H Stuben- ü M M M u n t z 2' M 

Vortt)ei^,'öer< oMMMc ArbeitslMe hätten. M r - jede der ^SAkben^ die'aM 
daM, zuH W M Z M g des MhKrseoder dessen'Pächters- stMdm; betzinD ev M 
aber. eiW.WMes vo» 9 T M äuD Jahr« M j eM^M^ aus!. S o M - das 
KlosterMrVvzsorat diesen Vdrschlag nicht annehmbar findtzn> - uW daB FamMw-
haus selbst hauM, wolleM sô  fei - w! — zweitenŝ  nW^ abgßneW WaHrend fMer 
PachtzMI) die Baukosten/ ikcl. der Taxe- des HoWs' jährWhlnnt öl'Pret. zn 
verzinsM;, ch. das Gebäude« selbst in Dach und' Fach in baMchen SAnW M 
eHalten; 3), alle Lasten; Mdz FeüMaffbVBeiträge davon^zU' entvi^tettl' WMn 
ihm. dagegen das KWtex dM- freie< BerfüguW dev VermieHuntz sätnMtlicher 
Stubew und des, BWes überlasse> welches? die HauptVedittgung' unV dw mnMe 
Zweck hieUbe^fei/fo z lafses er dew Inquilinen die- Stube für- eiM' HMP Miettze 
und machê v ihnen zur - Bedingung daß sie jedev M t beti ihM^aVveWn mWeM 
sobald, erz esi vost ihnm vecknW Auf a M Fälls^und' zuv BeschWnigMg' der 
Sache habe er Men AAfchlag und Rch anfMigen^^^^ undi eMarel et> weM 
dasfKloster ihm als EntreprenWr den Bau^ überlassen wollch^ solchen' für die 
Unschlllgsumme von 14(WrThlr^ incl. Hotz> auszüführm. S M e abw das 
Kloster ihm^ daŝ  erforderliche Bauhulz- Mi NatMa liöfern, fo'vMchei es sich'' von 
selbst,; daß solches vM-jOer Summe in Abzug i komme, er jedoch demnächst dessm 
Werth mih verzinse müM D M Holz warn in ' wm-Anschläge M Thtv'61O. 
15 gr. berechnet. Das Provisvrat hatte sich erbotw,) dafftlbe Wl M t W a ' M 
liefern; es warsm also vom? Kloster-noch M W 787.' 9lgn baW " " 
Proviforat und UagistrO waren von der Nothwenoigkeit und dtzM> 
Familienhaufes vollkommen überzeugte Daß der voriM Pächtev'dW 
Köple, welcher 18. Fahre lang das Ackerwerk̂  bewirthfchäM, ohM (Z 
Haus und obligaw TagelhhnW' fertig! geworden> könne, so 'Meittwcher 
in seinem dem Kgl. Consistonimn-unterm! 17^ Febmar 18W'erstatteten' 
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dem jetzigen Hächter Mch mDReM'nicht entgegengesetzt GerdMßondern beweise 
Wr die außerordentliche UaHässtgW, des vorigen ^ M H ^ M ' M e n D^cht^ 
Monomie M , die seine, zerrütteten, VermögM-^erHäHnifse beM W z M HeftäHgt 
hätten. In,- Ansehung ) dex,,OröM dßs M " erbauenden ̂  ,FaMUî M<Mes gibZ Hch 
Verhältniß gegen die Hufenzahl desMckeMßrUHon^A M MhslWg 
und wird NiMand bezweifeln, daß M pbügateMbeEer M r . W l l f t a M ^ ^ 
mischen Pewirthfchaftung I a H aus Jahr ein H H H M M weHen W 
bqr Rrnte-Zeit bei weitem n i D WsreiHen^ I y NnsHuM der AutzMrung lies 
Bauest tritt MagGrat M i ^ dem M o v G 

Mentlich mit MrskMen M^utystIl>,Ve-
schWeret :wird, sonheM M ^ R M . HehanöeM AyMqgs-Mmme als 
ein.Msbare^ Kapital M 5 Hrct/^ hergM an^ derM^ G t M kiMug> H e n n ^ 
mit bem Pächter, ein<HerändMng voxgHt^ die MieHen kHen.' ' M ^ >̂aHn 
bleibt ba3 Kloster noch daM von den HnteHaltMgskosten< ünt»/aW 
Abgaben ĉ. hefrM Mo M s M KH beigem 
Hau durch den HächteH mehrere H o W Ä e ^ ^ M wynn M D h i ^ M f ! H ß c h -
nung ausführen wollte, wobei es sehr wahrscheinlich ist, so dgß,die,HIchMZ-
Gumme nicht ausreichen hstrAe< , In Wsehung cher ,yoM 
M , Sauholzes ^ vom! Uoster H M Magistrat hett̂  UaHHeU. M MgenHeinllch, 
we^d iH.Mu HthigM vielen-Mlhren, die^ daH^Mftster HzaHen^?muß^ M Äei tM 
nicht. -mit̂  der ÄnsMägZ^Gumme,̂  nach ̂  Uhzug HH^ ̂ Wst-Waxe ^es Holzeß,^.H-
ftritten toerden - kWnM, dieseDrocehur W H zu vieles' MtWigkeiW>in', Msßhung 
der! GAe^es HotzesHelegeDeit^M^ unfeine etwaW Nn tuD igM de^ 
Mmer auf Wecht Z e ^ ^ WerdM kWN« W ^ M i b t 
immer eine,reine Oache,, wenn der BauunteMehmer M selbst das Holz^anHA, 
zurichten und anfahren W t ; in diesem Falle muß er Mein für hie Wuchtige und 
anschlagsmäßige Ausführung bei der künftigen UDiiston ,und Abnahme des Baus 
einstehen., Magistrat bittet' daher, den angetragenen Bau nach den PorMlägen 
des Klsister-Vorsteher zu genehmigen und die Uusfe.rtigung der UesfiWion,be¬ 
schleunigen zu. lassen., ^ z -l 
5 Das Königs Mnst^firium îeH M seinem M auf sich OaNen. 
Bereits MteW b. März,18l>1 ^ah es ̂  bem Magistrat- M erkennest, daß eine 
reMiche NottMendjgkeit gar nicht vorhanden sei, da^dM Pächter M ßrbaüuW 
des beantragten FamAenhaufts- in^ seinem Pachtcontracte nicht' versyrochen ser. 
Eine ökonomjsct)eHothwendiaHit sei auch nicht ahzusehen̂  da M dsirfg 
M d sogar im Mhrigen Kriege, das Ackerwerk ohM d H HamikieWaüs^ 
NNtzenWnnen, und es sei lediglich der Pächter Dache ̂  M , M e nöDgen HWe, 
sowie das benöthigte Mch unb Ackergeräth^ zur Nutzung ihres PsichtstüM,^ zu 
v̂erschaffend Wolle'gleich der jetAM PäHter auf sEG PaMzeit H e . A n W ^ 
summe VM -14O0, M l r < dem Moster zu ß Procent verzinsen/ sp̂  Momme, doch 

MsKof te r bei der o h M ^ 
mächst M unterhaften hinzu, undes l a M Gefahr M einer neuen N die 
Zinsen des MM B a ^ M 
milienwohnungen keine Miethslustige ganz oder zum Theil. finden> und ^er, neue 

Wächter nicht so wie /der. jetzM .dieses HaM, A r Ich zur ̂ bequW Penutzüng 
chM Ackerwerks für nöthig-ohep auch mzr füx nützM eraHten sollte^ .GMst der 

Landbuch von Pommern; Th. N., ^ d . VIII. 90 
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gegenwäMge Pächter sei schon in so f M dMer MMung/ da er, wenn sein erster 
VorWäg int Protokoll vom 5. Januar zur M s M r ü n g käme, sich nach Endi-
güng seiner Wacht̂ eit 2 Muben und 2 Kammern vorbehalten wolle und also 
dadurch M W zu Wennen gebê  baß er ein Haus.von 8 Stuben zur beqüemeim 
BenMüng des Mtes nicht für M M halte. ^̂  

Man wird bemerkt haben, daß obeit in dem Pich'schen Antrage hin und 
wieder W ? eingeschaltet worden ist. M der T M , mim muß erstaunen) daß 
kaum 3 Jahre nach Abschluß des PaHtcontracts webeL das Kloster-Provisorat, 
noch der ^ochedte Rath bet Stadt Stettin, noch endlich die Aufsichtsbehörde, 
das Königl. ConWoriüm, das unbeachtet gelassen, was jetM nckß Ablmtf v o n ^ 
eines Jahrhunderts, sogleich in die Aügett fällt, nämlich daß auf deH WvHr-
Vorwerk ein Familienhaüs wirklich vorhanden war, dessen im ß 8 des PäM-
contratts ausdMMch l^wähnung geMhm ist, nicht minder auch in dem Protokoll 
vom 4. Juni 1798 wegen Übergabe des Ackerwerks an den neu eintretenden 
Pächter Pich. Unbegreiflich ist die Behauptung, das die Vorgänger des 2c- Pich 
ohne Famil ienhaüs ihre Wirthsch^ und sich in der Pachtung recht 
w M befunben hätten. ' 

' Ein^ erneuere Erstellung M Magistrats vom 21. April 1801 auf Ge-
nehtnigung des beantragten Baues hatte keinen bessern Erfolg.- Weil Königl. 
ConMötium sich vyu der Nothwendigkeit bes Baues nicht üVerzeügen kontie, 
veWöM es auch nicht, die Genehmigung dazu bei dem geistlichen Departement 
ves Dünigt. Oeneral-Directoriüms zu beanträgm. (Resolutipn vom 21. Mai 1M1). 
Meraüf Inimediat-Wngabe des Pächters Christian Pich vom 1. October 1801 
an das Oeistliche Departement des Oeneral-Directoriums, von dem dieselbe mittelst 
Höf-Nesdripts vom 27. October 1801 dem Dommerschen Consistorium abschriftlich 
zugefertigt wurde. Nunmehr erreichte :c. Pich seinen Zweck, denn das Rescript — 
unterzeichnet v. Massow — war folgenden Inhalts: — 

„Wir geben Euch hierdurch zu erkennen, daß die von Euch gegen die ange¬ 
tragene Erbauung eines Familienhauses bei dem St. Iohannis-Klvfter Gute auf 
dem Turnei, in den dem Supplicanten ertheilten Refolutionen vom 6. März und 
21 . Mäi d. I . geäußerten Bedenken allerdings..nicht ungegründet zu sein scheinen, 
dagegen doch aber die in den Gutachten des Ökonomie-Commissarius Sadewasfer 
und des Limdräths v. Krause enthaltenen Erläuterungen der Sache eine sehr 
vorteilhafte Aussicht gewähren, so daß Wir Uns dadurch bewogen finden, bei 
der Unterbringung eines beträchtlichen, jetzt auf niedrigeren Zinsen ausstehenden 
Kapitals, auf 5 Prct., unter der Voraussetzung, daß — 1) gut und dauerhaft 
gebaut, 2) den künftigen Bewohnern des Haufes die Leistung unweigerlicher 
Dienste gegen einen geringern Lohn, als anderen Arbeitern gegeben werden muß, 
zur Bedingung gemacht und 3) auf beständige Unterhaltung des Gebäudes in 
guten, baulichen Würden gehalten werde, dem Wunsche des Patrons und der 
Vorsteher zu willfahren, zumal da auch durch die Etablirung mehrerer Familien 
das allgemeine Staats-Interesse befördert wird. Wir befehlen Euch daher, 
hiernach den Patron, die Vorsteher und den Pächter zu bescheiden, auch die weiteren 
nöthigen Verfügungen zu treffen." 

Ob es zur Zeit des absoluten, Mtokratischen RegMents allgemeine Sitte 
Brauch und StaätsPraxis war, daß die Minister des Mnigs selbständig 
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e y t M M n , ?OhM irgend e M den gutachtlichen 
der Mpv jnM-Whörde zu erHrbern/He den GegeWanh esnes DmnkdWt-Hs 
doch UoMändMer, richtiger und ̂  voMrtheilfreier zu w M W Drj^lnd, als 
vfiGMenhe M t h am grünen Mch des M i M M zu Berlin, — wissen wir 
nichtl M e f H s geistlichen DeparhementZ in EvMgeÜsch-ÄüthMchen Kirchen-
und Schutsstchm, und in Stifter- unh Mste r^ M ^ in, dißHHöHche J e W 
keit betreffenden Angelegenheiten war öamajls ' der SMisUlinister 'v. Vlassow 
(vorher Präsident des Pommern-Käminschen Consistyriums^ Departe¬ 
ment waren fünf vortragende Mthe, darunter als Dber-ConWW 
verdienstvolle Derttner, Schulmann Noste, zugleich Mtgl ied des Dber-Gchul-
Costegiums. , und der herüt)mte Niemeyer, Profefssr an der, theyl. W u l M zu 
Halle und Director des Päpagogiums nnd öes WaifeHauses HaselM, d e r ^ ^ ^ 
ihm zugetheilteDecernat von seinem Wohnorte aus verwäftete W nM 'zu außer-
ordentlichm Menar-BMugen des Departements vom Chef einberufen wurde. 

Das PomAersche UonMörlum mußte, wie sich von seW v ^ 
BefMe M MinMers Folge geben. Dies Mchah indessen, wie man in der 
unteM M . November 18M an dM Magistrat erMenW den 
Zeilen lesen kann, mit einer gewissen WiderwiÜigkeit. ^as Klöster-Mövisorat 
wurde zumWchweise aufgefordertf wjedasselbe bei der HMendung desbcheHendm 
Baukapitlüs von 1400 Thtr. auf bäs nunmehr genHmigte FamitienMM auch 
noch die außerordentliche Ausgabe, ^als die von Hofe ktzrzW h Ä ^ N c h 
zahlung der Zulage für die Stettiner Schullehrer, mw denHeitra 
zur Aufraümung des Gränzgrabens în der Armenheide, wöraufMMf t 
Bericht vom 30. October 1801 Mgetragen, neben,deH Wrl ichm Bau 
ReparaturkoftM in den vielen OlostergebMden, ohne Nachtheil f ü r die a 
Bürger im Kloster, zu bestreiten gedenke, zumstl weM d ^ 
auf eine Hauptreyaratur otier gar auf einen Neubau 
sollte, worauf in der Immediat-Nngabe schon angespielt sei, und welche Ausgabe 
doch alsdann noch nöthiger sein werde, als die Erbauung einest noA nicht ge¬ 
wesenen Fanlilienhauses. Insonderheit wird der Magistrat aufgMrdert, noch 
vstiAtmMg.e Auskunft zu geben, wie der lc, Pich in seiner ImWdiatDorstellung 
habe behaupten können, daß er der einzige LandwHth auf dem 
kein Familienhaus habe, da doch im H 8 des Pachtconträcts a u s M die 
Nutzung des bei dem Ackerwerk befindlichen Familienhauses und dessen Ber-
miethung an tüchtige und arbeitsame Leute verschrieben sei. ^ ^ 

Endlich war es denn doch dem Decernenten, ConMoriWath Bogt, einge¬ 
fallen^ einmal einen Blick in den Pächtcontract zu warfen! And was für eine 
Auskunft wurde gegeben? W sei zwar richtig, daß den: Pächter Mch mit den 
übrigen Gebäuden - des HloDr-Ackerwerks M Familienhaus Hbergehen, Hein das 
betressende Gebäude verdiene dieses Benenn«^ denn ̂  es bestehe, M r aus 
2 Stuben, davon die eine demPächter MMolkere i diene, die anHchn - aber dem 
Schäfer zur Wohnung üheÄassen. sei, denn da He Schaferei ihm vorzügM die 
erhöhte Pacht und fonstM Ausgabe 
n M alle Zahre wie die Erfahrung, lehre, gut einMage, 7so M M OchHucht 
nothwenM, weshalb deyn auch im Jahre I 8 M ein neuer HchafjNll erbaut 
worden sei. «Aodann beinerAe das Mofter-Provisorat in dem Bericht vom 

auch 
Nach¬ 

H»9 M l r . 
ät in ben 

und 
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H H M daß der hereM äMefeMgteM 
M t ! H496. 1^.''8 W nächweise; ^ von dieser Summe werden M dem läufenden 
M r e 1802 M den W M t u r e n W den stäMchen auswärtigen KlosterW 
banden, da außer dem M dem Tnrnei zu eroauenden Famtlienhaüse keM Aeüer 
O U vMUnehmen M / M i G W L h l t . , H H der Grabenkoftm, verwendet werden^ 
und' es blieven M V M l r , Abrig, die mit zum Familienhause genommen Werden 
könnten. Hin KaMal vvn.1000 Thlr.,^ welches zu 4 ' ^ Prct. bei einem setM 
saümgen HkspaHter stehe, sei gekündigt worden. Dieses Kapital solle zu den 
Baukosten M KiMieMauses' verwendet worden, wogegen Pächter Pich solches 
M den übrigen Baugeldern dem Moster' jährlich mit 5 Prct. vom Tage des 
Emüfüngs an verzinse, und diese Zinsen mit 70 Thlr. neben seiner Pacht in den 

' Nunmehr wie^ das KAig l . EonWdnum den Magistrat unterm 1. A M 
1802 W , mit dem PaHter Mch, deu^^M^ 
UZgabe mit BWegung des H jetzigen Verfügung, auch des 
Westes des LaMbäumeisters über die tüchtige und zweckmäßige Vollführung 
deF AnWäges>-w' der Rechnung des Iöhannisklosters für das Jahr 1802 zu 

Was bpn Seiten des Mnig l . CoNMornuns zu Ende des Jahres 1801 
vMergeMen war, W Nach MläUs weniger Hahre ein: Pächter Pich sollte 
ein n e M Mohnhaus, neW Htal l , Haben! Das Kloster-Provisorat, stets bereit-
W i M , , M HMsche der Pachter M KMergüter M gewähren/ hatte dem ent-
MecheM ü H r N ^tzi März 18M den erforderlichen Vortrag beim Patronate 
geDalten und dm hoDedlen Rath. ersucht/ die Genehmigung der Königl. Aufsichts-
bMrbe des. schleunigsten zu extrahiren. Z)a aber der Magistrat sich damit nicht 
VeelKe, so H M 5̂  April 1804 unmittelbar bei dem Königl. 
Cpnsistyriunr vorstellig, das sich jedoch,' wie geschäftsmäßig zu erwarten stand, 
gemüßigt fand, den gutachtlichen Bericht des Magistrats unterm 12. Apri l 1802 
zu erfordern. Nun aber begab es sich, daß an demselben Tage, an dem diese 
VÄfügüng qbging, dÄ Bericht des Magistrats beim Consistörium einging. Aber 
diefer Bericht M r am M^ M ä ^ war mithin vom Rathhause bis 
zum S M o H , dem Sitze det KWl .BeWrdm^ über 3 Wochen unterwegs gewesen, 
wäß von der M n M der Kanzlei des hochedelu Raths 
eöett kein günstiges Zeügniß ablegte! Nach dem Vorttäge des Provisorats 
motivirte der Magistrat dm Mübau des Wohnhauses und des Stallgebaüdes 
mit der großen Baüfälligkeit der' vorhandenen Gebäude. Stadtbaumetfter Brock¬ 
mann hakte.die Kosten dch Wohnhauses auf Thlr. 3282. 12. 3 Pf., und die 
des Wflllgebaüdes M Thlr. 400. 4. 4 Pf. veranschlagt, das Provisorat aber 
Liese Bauten dem Pächter Pich unter folgenden Bedingungen in Entreprise über¬ 
lassen. 1) Daß nach angewiesenem freien Bauholze der Bau des Wohnhauses 
für Z0V0 M l r . , und der/ des Stalles für 400 Thlr. übernommen werde; 
2) Baß 2c. Hich zu seiner letzlgen Pacht, insofern solche nicht durch einen Neuen 
M t M M M n H l a g erhöht werde, ^von Trinitatis 1804 an noch 20 Thlr. Mege; 
3) detMe die RepäratMn an' dem Wohnhause auf seine Kostm übernehme^ 
infofern n M durch yanz besondere llngUcksfälle das Haus zerstört werden solle; 
4) derselbe den BrunneN / auf NsseN Welle das Neue Haus zu stehen komme, 
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auf seine Kosten hinter der Nebelseite des Hauses anlegen lasse- 5) daß er sich 
der Revision det Bauten unterwerfe; 6) der Bau des Hauses in diesem Jahre, 
1804, und den des Stalles im künftigen Zahre, 1805, cküsführe; und 7) ihm 
beim Anfange des Baues '/g, das zweite Drittel, wenn das Gebäude auf den 
Stielen steht, und das letzte Drittel nach der Revision ausgezahlt werde. 
Magistrat hatte gegen diese Bauten, da das Provisorat von deren Nothwendigkeit 
überzeugt war, und gegen die Überlassung derselben an den:c. Pich zur Entre-
prise unter den vor angeführten Bedingungen nichts einzuwenden, und da die 
Baukosten durch ein bei der Bank bestätigtes Kapital von 2500 Thlr. und durch 
die laufenden Einnahmen des Klosters bestritten werden konnten, so bat Magistrat 
das Königl. Konsistorium, zu den qu. Bauten, ingleichen zur Abschließung des 
Entreprise-Contract mit dem :c. Pich die Genehmigung zu ertheilen. 

Das Aönigl. Konsistorium, weit entfernt, auf den Antrag des Magistrats 
so ohne Weiteres einzugehen, eröffnete demselben in der Resolution vom 26. April 
1804, wie es äußerst auffallend sei, daß auf dem Klofter-Ackerwerk Turnei ein 
neues Wohnhaus und ein neuer Schneidewinkel nothwendig mit so ansehnlichem 
Kostenaufwande voü 3400 Thlr., das Bauholz ungerechnet, erbaut werden müsse, 
obgleich beide Gebäude nach § 4 des Pachtcontracts vom 15. December 179? 
in gutem unö brauchbaren Stande dem zeitigen Pächter übergeben und von ihm 
angenommen seien. Königl. Konsistorium habe sich deshalb veranlaßt gesehen, 
den Regierungs- und Consistorialrath Vogt, mit Zuziehung des Kriegs- und 
Domamen-, auch Bauraths Zitelmann, nnd nöthigen Falls auch mit Zuziehung 
eines Ökonomie-Verständigen, die nähere Untersuchung der Nothwendigkeit dieser 
beiden Bauten und auf diefen Fall auch noch die Revision der beiden Bau-
Anschläge durch den 2c. Zitelmann, in einem auf den 5. Mai an Ort und Stelle 
angesetzten Termine, aufgetragen. Magistrat habe wenigstens 2 Tage vor dem 
Termine dem genannten Commissarius das Traditions-Protokoll wegen des Acker¬ 
werks Turnei an den Pächter Pich, ingleichen den neuesten Pachtanschlag, und 
wenn der in diesem Jahre, 1804, aufzunehmende Nutzungs-Anfchlag fchon fertig 
fein sollte, auch diesen und die Kloster-Acten wegen des Baues des derzeitigen 
Pächterhauses und des jetzigen Schneidewinkels zuzustellen, auch durch einen 
Abgeordneten des Magistrats und des Provisorats den Termin mit abwarten 
zu lassen. 

Die commissarische Untersuchung ergab, daß das alte Pächterhaus, den 
Dachverband ausgenommen, in höchst desolater Verfassung vorgefunden wurde, 
fo daß es nicht werth war, auch nur das. Geringste an Reparaturkosten daran 
zu verwenden. Sollte, so äußerte der Kriegsrath Zitelmann, als Bautechniker, 
dasselbe conservirt werden, so müsse es mit neuen Umfangs- und Scheidewänden 
versehen, neue Fußböden gelegt, neue Öfen gesetzt, auch Thüren und Fenster neu 
gemacht und das Dach erneuert, d. h. mit anderen Worten beinahe ganz neu 
gebaut werden, und dann hätte man wiedßr ein Gebäude, was der Wirthschaft 
die darin betrieben werden soll, auch nicht im Mindesten entsprechen könne. 
Unverkennbar fei die Nothwendigkeit ein gehörig eingerichtetes VoMerks-Haus 
zu erbauen, und eben so springe es in die Augen, daß es für eine ordnungs¬ 
mäßige Fortführung der Wirthschaft, nothwendig sei, den Neubau nicht M 
verschieben; weshalb denn auch das Kloster-Provisorat nicht habe Anstand nehmen 
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können, hen Bau des Hauses nach 2c. Brochn^Wns Wß und Anschlag buW den 
Pächter Pich/ als Bau-Unternehmer, unter den Wt ihm verein^barten Bedingungen 
sofort beginnen zu lassen. Die gute und wirthschaHliche Einrichtung vollständig 
anerkennend, welche Brockmann dem Haufe gegeben, und die dem Pächter den 
nöthigen Gelaß gewährt, fand :c. Zitelmann doch Gniges an dem Plane zu 
tadeln, ic. Brockmann hatte sich bei seinem BauentwMe nach dem Wasserstande 
eines auf dem Bauplätze befindlichen Brunnens gerWet und geglaubt, nach 
Maßgabe desselben mit dem Fußboden des Kellers 3 ' ^ Haß in die Erde gehen 
zu können. Dies Merkmal war aber trüglich gewesen u M man hatte demnächst 
gefunden, daß auf der niedrigsten Stelle des Bauplatzes gleH unter der Ober¬ 
fläche des Erdbodens sich schon Wasser findet, was Veranlagung geworden, mit 
dem Fußboden des Kellers an dieser Stelle nur wenig, unter den Wern^ W 
zu gehen. Die Verbesserungen, welche :c. Zitelmann zur Beseitigung dieses Ubel-
standes für nothwendig erachtete, erhöhten die Baukosten, gegen >N, Prockmann's 
Anschlag um Thlr. 67. 5. 5 Pf., welcher Mehrbetrag dem EntregrGeur billiger¬ 
weise «auf die contractlich festgestellte Summe von 3000 Thlr. MMlegen sein 
werde, wenn er ihn beanspruchen sollte. Das Haus war ein FachuWsgebaüde 
von 64 Fuß Länge, 38 Fuß Tiefe und 9 ^ Fuß Höhe in den S t i M , Das 
Stallgebaüde, welches ;c. Vrockmann zu 410 Thlx. veranschlagt hatte, eMäßigte 
sich H i n M s derKosten nach )c. Zitelmanns Revision auf Thlr . 375. T 4 M . 
mit Einschluß der Abbrechungskosten des alten Oebaüdes. )c. Zitelmayy war 
der Meinung/ daß die Contractsfumme der 400 Thlr. um 25 Thlr. srMäßigt 
werden könne. Er liquidirte übrigens an Gebühren für die Revision btzr An¬ 
schläge, für örtliche Besichtigung und Abgebung seines technischen GutWens 
T M . , 24. 7. « .Kf . ^, ^ , / . / ,. ,/. , ,̂ '' .,, ^ ,> ' ^ / , 

Nunmehr reichte das Königl. Consistorium — 1) den ausführlichen, vym 
Magistrat, als Patron, überall genehmigten Bericht 
beiden Anschläge und Zeichnungen, und 3) den commissarischen Gericht Und d M 
commisfamsche Protokoll nebst dem Gutachten des :c. Zitelmann, wodurch die 
früheren Bedenken über die Nothwendigkeit des neuen Aufbaues beider Gebäude, 
deren guter und brauchbarer Zuswnd noch in dem Pachtcontracte vom Jahre 1797 
verzeichnet war, Gehoben worden, unterm 24. Ma i 1804 beim Geistlichen Departe¬ 
ment des Königl. General-Directoriums mit dem Anheimgeben ein, die Anträge 
des Provisorats zu genehmigen, zugleich hervorhebend, daß die Baukosten um so 
mehr füglich aus der Klosterkaffe genommen werden könnten, da dieselbe ein 
ansehnliches Kapital aus dem Verkauf des in den Armenheider Forst gerodeten 
Holzes erhalte. Es erfolgten hierauf aus dem geistlichen Departement zwei Rescripte. 
Das erste lautete so: —̂  

Wir haben auf Euer« Bericht vom 24. v. M , bei den von Euch ange¬ 
führten Umständen, den Neubau des Pächterhauses und eines Stalles auf dem 
Turneischen Ackerwerk des St . Iohannisklosters zu genehmigen geruht, und zu 
dem Ende die Anschläge und Zeichnungen dem Pommerfchen Finanz-Departement 
des General-Directorii zur Revision und Festsetzung durch die technische Ober-
Bau-Deputation zufertigen lassen. Sobald solche von dort zurück erfolgen sollen 
Euch selbige wiederum remittirt werden, und haben Wi r Euch solches zu Eurer 



Das Stadtfeld Turnei. — St. Jürgens Ackerwerk. 719 

Nachricht hierdurch vorläufig bekannt machen wollen. Sind Euch mit Gnaden 
gewogen. Berlin den 15. Juni 1804. 

Das zweite Rescript war folgenden Inha l ts : 
M i t Bezug auf Unser Rescript vom 15. v. M . werden Euch Ne beiden 

Original-Anschläge und die Zeichnungen zum Bau n. hierbei remittirt, und 
wollen wir Euch dabei nicht verhalten, wie, wenn gleich wegen der Ausführung 
dieses Baues mit dem Pächter des Vorwerks, Pich, vorteilhaft contrahiret worden 
ist, dennoch bei dem Anschlage von dem Pächterhause sehr viele Ausstellungen, 
die auch schon der :c.Zitelman zum Theil bemerkt hat, Statt finden würden, 
wenn die Vorsteher des Iohannisklosters nicht bereits den Bau nach einem 
eignend unschicklichen Plane soweit hätten ausführen lassen, daß dabei jetzt keine 
Abänderungen mehr vorgenommen werden können. Ein solches Unternehmen ist 
aber sehr nachtheilig, und war' es vortheilhafter gewesen, daß dies Gebäude 
massiv wäre erbaut worden, weil es überall gleich nothwsndig ist, die Hokzer-
spärung zU beobachten, und mehrere Dauerhaftigkeit und Feuerfestigkeit bei den 
neuen Gebäuden zu bewirken, zumal im vorliegenden Falle der Massiv-Bau einen 
nicht viel größern Kostenaufwand als der jetzt gewählte Fachwerksbau verursacht 
haben würde. Dies habt ihr den Vorstehern mit Ernst bemerklich zu machen, 
und sind Euch mit Gnaden gewogen. Bertin, den 12. Ju l i 1804. . 

Auf Seiner Königlichen Majestät allergnädigsten Special-Befehl. 
v. Mafsow. 

An das Pommerfche Consistorium zu Stettin. 
Das Ministerial-Rescript war nur ein Widerhall des technischen Gutachtens 

der Ober-Bau-Deputation. Wenn die gelehrten Herren Baumeister in dem 
Sitzungssaale des Gebäudes Nr. 25 der Zimmerstraße zu Berlin — ihr Vor¬ 
sitzender war damals der Präsident Morgenländer, und unter den geheimen Ober-
bauräthen befand sich Gilly, der vorher lange Jahre bei der Pommerschen Kammer 
als Landbaümeister, dann als Baurath gestanden hatte, so wie der berühmte 
Mathematiker Eytelwein — den Massivbau des Pächterhauses auf dem Turnei 
für nützlicher gehalten hatten, so mochten sie auf ihrem Standpunkte wol nicht 
Unrecht gehabt haben; allein sie hatte es unbeachtet gelassen, baß der Bauherr 
in der nächsten Umgebung der Stadt Stettin kein — Freiherr, sondern an die 
strengen fortificatorifchen Rayon-Gesetze gebunden war, die in strengster Weise 
gehandhabt wurden, und die es ihm vorschrieben, wie er bauen sollte, Und wie 
er nicht bauen durfte. I n welcher Entfernung vom bedeckten Wege der Festungs¬ 
werke das Pächterhaus auf dem Kloster-Vorwerk errichtet worden ist, findet sich 
in den Verhandlungen nirgends angegeben. 

Das Königl. Consistorium ertheilte nunmehr mittelst Erlasses an den Magi¬ 
strat vom 26. Ju l i 1804 die Genehmigung zum Bau, mit der Maßgabe, daß 
das Pächterhaus, nach?c. Zitelmanns Votum mit einem Kronendach versehen, 
und dessentwegen dem ic. Pich zu der verglichenen Bauunternchmüngs-Summe 
die vorgeschlagene Zulage von Thlr. 67. 5. 8 Pf. bewilligt werde. Ferner 
wurden 14 Sägeblöcke, die bei der Revision gestrichen worden waren, mit 
Thlr. 51. 8 gr. in Abzug gebracht, und die Baukosten des neuen Stalles auf 
Thlr. 375. 8. 4 Pf. ermäßigt. Nach diesen also festgesetzten Sätzen sei das 
Wohnhaus im laufenden Jahre 1804, das Stallgebaüde aber im Jahre 1805 
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aufzufützrm, und die Kosten, seim demnächst, mit dem« RevMonZMteste dB 
:c. Zitelmann über die anschlagsmäßige mnd tüchtige M M H r u n g des Baues 
belägt, in den beiden Iahresrechnungen des Klosters in Musgabe zu stellen. Am 
Ochluß des Resoluts hieß es dann noch: „Zugleich aber werdet ihr (Magistrat) 
angewiesen/ von Patronäts wegen und bei eigener Verantwortung daxauf znHalten, 
daß das Provisorat bei fiskalischer Ahndung keinen meüen Bau eher wieder anfangen 
lasse, bevor nicht ordnungsmäßig vorher der Anschlag von den höheren^Behörden 
genehmigt worden ist." ^ - ^ ! ^ - ^ 

Gleich nach' Einrichtung der Vorpommerschen Feüer-Societät wurden die 
sämmtlichen Gebäude der Klostervorwerke auf dem Tmnei und, zu Axmenheide 
und der dortigen Glashütte im Jahre 1804 nach ihrem 'damaligen Werthe und 

chiexnächst noch ein Schulhaus ebendaselbst im Ichre1?97, so wie die auf dM 
Tmnei errichteten neuen Gebäude, Nchafftall und' Familienhaus, in^ber Zeit von 
180Mbis 1802 M .s . ^ . , ^ . > , . ! . . ^ ,, ^ )< ..̂  . T W 11.475 
im Vorftommerschen Catastrum eingetragen. Seit mehreren Jahren waren aber 
bei den Vorwerken theils ganz neue GebaüdeiMblirt-, ^ zum Theil °an Melle der 
illlten neue aufgeführt. Da folche dem Stifte schr^-bedMende Kosten verursacht 
Habens so war es nothwendig geworben^ daß solche nach ihrem dermaligen Werthe 
im Feüer-CatastAnn bezw.-eingetragen und erhöhet Wurden, weil smst das KloHer 
bei eintretendem Unglücksfalle emen-ansehnlichen Schaden ^rleidM und ihm bei 
manchen Gebaüdew nicht einmal das Holz mit dem versicherten Werthe erstattet 
werden würde, welches, wenngleich^ dasseWe-aus der MoDMors t mwmnmen 
wird/bennoch,Me sich vom selbst versteht, zum Anschlage kommen muM Das 
Kloster-Pryvisoxat hatte Haher> weil psrienwln in mor^ unterm 12.. Decencher 
1807 die Vorpommersche Feüer-Societäts-Direotion, unter VorbehM höherer 
Genehmigung ersucht, sämmtliche Vorwerks-/ ingleichen die Armenheidschen.Forst-
und Schulgebaüde, deren Werth nach den Bauanschlägen ermittelt und bestimmt 
wordm, zu . . . . . . . . . . . . . . . . . Thlr. 18.275 

im Catastrum einzutragen, , wodurch zwar ein Mehr gegen die 
alte VerstcheruW von . . . . . . . . . . . . > Thlr. 6.800 

entsteht, das Kloster ab-er auch bei einem eintretenden Unglücksfalle Neckung finden 
werde. Man erinnere sich, daß Stettin in der Gewalt der Franzosen und deren 
Kriegsanführer war! Die jährlichen Feuerschaden-Beiträge konnten im Durchschnitt 
von 100 Thlr. Versicherungssumme zu '^ Thlr. angenommen werden, so daß 
der erhöhte jährliche Beitrag von 6.800 Thlr. also 17 Thlr. betrug, eine Aus¬ 
gabe, die . dem Stifte wot nicht lästig fein konnte, wenn dagegen die Vortheile 
bei einem entstehenden Feuerschaden in Erwägung gezogen werden. Mittelst 
Berichts vom 22. December 1807 tmg der Magistrat auf Genehmigung des 
Mntrages zur Erhöhung der VersicherUngs-Summe an, die dasi Kömgl. Con-
.sistorium mittelst.Auctorisation unterm 21. Januar 1808 ertheilte. 
^ ; Zn der Geschichte-des Kloster-VorwerN M^ Turnei müssen wir, auf 
frühere Perioden Mückgehen, um Das nachzuholen, was durch die zusammen¬ 
hangenden Nachrichten über die vorgekommenen Bauten, bis M f die Zeit cher 
französtfchen Ocwpation StMns, außer Acht! ^ 
>, Zunächst ist zu erwähnen^ daß der Kloster-Fundus auf dem Turnei in ver¬ 
schiedenen Epochen, Verminderungen ortttten hat/ und zwar —̂ / v, /) 
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1) I m Jahre 1800 durch Abzweigung eines Acker-Flecks von 46 V2 Q.-Ruth. 
bei der zwischen der Oberwiek und dem Fort Preußen belegenen Mühle. Dieser 
Fleck wurde an den Müller Wagner für 1 Thlr. 3 gr. jährlichen Canons zu 
Erbzinsrecht, unter Vorbehalt des Vorkaufsrechts :c., veräußert. Die Oberwiekschen 
Altermänner widersprachen zwar in dem betreffenden Licitations-Termine vom 
11. December 1799 der Veräußerung aus dem Grunde, weil die Kämmerei 
beabsichtige, von der Wentzelschen Mühle über dieses Stück Land einen Stein¬ 
damm legen zu lassen, indem der gewöhnliche Fahrweg vom Mühlenberge bis 
zur Oberwiek bei Frühjahrs- und Herbstzeiten und dann eintretender nasser Witterung 
nicht zu Passiren sei, und sie alsdann über dieses am Wege liegende Ackerstück fahren 
müßten; allein der Magistrat wies den Widerspruch zurück, weil der dort anzu¬ 
legende Damm diesen Fleck nicht berühre. Die Genehmigung des Königl. Con-
sistoriums datirt vom 27. Februar 1800. Das au. Stück Land hat in der 
Folge, nachdem es sammt der Mühle, in andere Hände übergegangen war, zu 
vielen Weiterungen, gerichtlichen und außergerichtlichen Verhandlungen Anlaß 
gegeben, die der Geringfügigkeit des Grundstücks halber hier mit Stillschweigen 
übergegangen werden. 

2) I m Jahre 1803 durch Veräußerung eines Stück Landes von 114 V2 Q.-Ruth. 
6 Q.-Fuß schlechten und fast unnutzbaren Bodens, an den Besitzer der Lübschen 
Mühle, Martin Rambow, gegen einen jährlichen Canon. Der Fleck stößt an 
den Garten und den Mühlengraben der Lübschen Mühle. Der Müller gebrauchte 
ihn zur Verlegung eines Weges nach Niemitz, der bis dahin über seine Hofstelle 
gegangen war. Eine Fläche von 77 Q.-Ruth. 50 Q.-Fuß gedachte Rambow 
zu Gartenland zu cultiviren und mit seinem bestehenden Garten zu vereinigen. 
Nach Anordnung des Königl. Consistoriums wurde der Canon auf 1 Scheffel 
Roggen iu natur«, oder in Gelde nach dem Martini-Marktpreise mit der Maß¬ 
gabe festgesetzt, daß, wenn auch der Martini-Preis unter 2 Thlr. beträgt, dennoch 
jedes Mal 2 Thlr. im Fall aber der Martini-Preis mehr als 2 Thlr. betragen 
sollte auch dieser höhere Preis gezahlt werden muß. Dieses Grundgeld ist als 
eine beständige Last für das Iohanniskloster auf dem Hypotheken-Folio der 
Lübschen Mühle eingetragen worden. Genehmigung des Königl. Consistoriums 
vom 10. November 1803. 

3) I m Jahre 1804 ist eine größere Fläche vom Turneischen Kloster-Acker¬ 
werk abgezweigt worden. Der Stettinsche Kaufmann Friedrich Krüger war im 
Jahre 1803 bei der Pommerschen Kammer wegen Errichtung einer Glashütte in 
der Nähe von Stettin vorstellig geworden. Die Königl. Kammer hatte dieserhalb 
nach Hofe an das combinirte Fabriken- und Commercial-, wie auch Accise- und 
Zoll-Departement des General-Directoriums, — dessen Chef der Staatsminister 
v. Struensee war, und nach dessen Tode, 1805, der nachmals als Reorganisator 
des Preußischen Staats so berühmt gewordene Freiherr v. Stein, — Bericht 
erstattet. Die darauf erfolgte Resolution lautete wie folgt: — 

„Die in Eurem Bericht vom 19. v. M. angezeigte Absicht des dortigen 
Kaufmanns Krüger,, eine Glashütte blos auf Steinkohlen-Feuerung zu etabliren, 
hat Unfern ganzen Beifall, und um die Ausführung eines, so gemeinnützigen 
Unternehmens zu befördern, wollen Wir gedachten :c. Krüger von Löfung einer 
befondern Concesfion dazu entbinden. Auch foll demselben erlaubt sein, Behufs 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. VIII. 91 
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dieser von ihm zu etablirenden Glashütte englische Steinkohlen einzuführen, 
worauf ihm auf jedesmalige Angabe der bMth iAen Quantität ein Zollfreier 
P H ertheilt werden wird. Gegeben Berlin den 10. M a i 1803." 

Krüger hatte zur Anlegung seiner Glashütte und zur Erbauung der dazu 
erforderlichen Familienhaüser Behufs Unterbringung der in der Hütte zu be¬ 
schäftigenden Arbeiter ein Wischen der Falkenwalder und Krekowschen Landstraße 
in dem sog. Langen Grunde liegendes zum TurnrifcheN Kloster-Acke'rwerk gehöriges 
Stück Land von 12 Mg . Flächeninhalt ausersehen, und beim Proviforat des 
Iohannisklöstsrs darauf angetragen, ihm dasselbe zum erbzinslichen Eigenthum 
gegen' einen jährlichen Canon von 1 Scheffel Roggen pro Morgen, mit der 
Maßgabe zu überlassen, diesen Körner-Canon nach dem Martini-Marktpreise und 
in derselben Weise zu bezahlen, wie oben unter 2 mit dem Mühlenmeister Rambow 

. auf der Lübschen Mühle vereinbart worden. Das bezeichnete Stück Land war, 
nach Ansicht des Provisorats weder zum Ackerbau geeignet, noch als Hütung zu 
benutzen, da der Boden, ohne alle Narbe aus reinen Triebsande bestand. Magistrat 
war darum mit dem Provisorat darüber einverstanden, daß Krügers Anerbieten 
für das Iohanniskloster äußerst vortheilhaft sei und daher angenommen werden 
müsse. Demgemäß wurde denn auch die Genehmigung der Aufsichtstzehörde zur 
Abschließung eines Erbzinsvertrags unterm 20. December 1803 nachgesucht. 
Diesem Antrage wurde nicht ohne Weiteres entsprochen. Königt. Consiftorium, 
bezw. der Decernenat, Regierungs- und Consistorialrath Vogt, hatte wie gewöhnlich, 
wenn auch in diesem Falle keine offenbaren Bedenken, doch Rückfragen zu halten, 
zu deren Beantwortung der Magistrat unterm 10. Januar 1804 aufgefordert 
wurde. Der Magistrat erledigte diesen Befehl mittelst Berichts vom 24. Apri l 
1804, worin die Frage, ob der Klofterpächter Pich nicht Anspruch auf Vergütung 
für den Verlust von 12 Mg . an seinem Pachtstück erhoben habe, dahin beant¬ 
wortet wurde, daß derselbe die Hälfte des von Krüger zu entrichtenden Canons 
sich ausbedinge, wobei es sich von selbst vorstehe, daß nach Ablauf der Pichschen 
Pachtzeit der Canon dem Kloster ganz zufalle. Die Genehmigung zur Abschließung 
des Erbzinsvertrages ertheilte das Königl. Konsistorium unterm 24. Ma i 1804, 
mit der Bedingung daß der Erbzinsmann die Abmachung aller und jeder Ansprüche 
der Mithütungs-Berechtjgen auf dem ihm überlassenen Platz, und zwar nicht blos 
mit den Pächtern, sondern mit den Eigenthümern, und auch die etwaigen An¬ 
sprüche des Königl. Gouvernements wegen der Nähe an der Festung, lediglich 
auf seine Gefahr und Kosten übernehme und den Erbzins unabänderlich dem 
Kloster jährlich entrichte. Der zwischen dem'Kloster-Provisorat und dem :c. Krüger 
geschlossene Erbzins-Contract ist, nicht zu den Consistorial-Acten eingereicht. Auch 
liegen über den Betrieb der Glashütte keine Nachrichten vor. Bejahrte Ein¬ 
wohner der Stadt aber, welche jene Zeit als heranwachsende Jünglinge erlebt 
haben, erinnern sich noch heute, 1874, daß Krüger in den Glashütten C h a r -
l o t t e n t h a l , wie er sie nannte, ein großartiges Werk geschaffen habe, welches 
jedoch alsbald, in Folge der politischen Ereignisse von 1806, ins Stocken gerathen 
und demnächst während der französischen Occuvation zum Stillstand gekommen sei. 
Während der Einschließung Stettins durch die vaterländischen Kriegsvölker im Jahre 
1813 ist die Glashütte, in Folge nothwendiger militärischer Maßnahmen zerstört, 
und Krüger dadurch an den Bettelstab gebracht worden. 
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4) I m Jahre 1806, kurz vor Eintritt der Franzofen-Zeit, wurde ein Fleck 
Turneischen Kloster-Ackers" von 42 Q.-Ruthen der Wittwe des Kaufmanns 
Albrecht Schutz gegen Erlegung eines jährlichen Canons von 1 Thlr. 8 gr. 
überlassen, was von Seiten des Königl. Cosiftoriums, unterm 11. September 
1806 hie Genehmigung erhielt. M i t 
Dem, schon vor mehreren Jahren f Kaufmann Löber Par voy dem zum Tur¬ 
neischen Kloster Ackerwerk gehörigen Kamp an der Galgwiese ein Stück von 
1 Mg . 170 Ruth, auf Erbzins mittelst Genehmigung des Königl. Consistoriums 
vom 21. October 1793 überlassen. Dessen Nachfolger in der Ehe, der Kaufmann 
Schulz, trug im Jahre 1803 darauf an, ihm von dem Kamp noch jene 40 Ruth. 
Fleck in Erbzins zu geben, weil er desselben zur Abrundung semer Hof- und 
Gartenstelle bedürfe. Er wolle sich, auf Antrag des Pächters von St . Jürgen, 
noch besonders verbindlich machen, auf der Seite seinesHauns nach dem Kamp zu, 
wo bei nasser Witterung die dort befindliche Saat entweder vergehen müsse, 
oder von den Fußgängern zertreten werde, einen Kanal von 1'/2 Fuß im Quadrat, 
auf seine Kosten anzulegen, und denselben durch seinen Garten über den Fahrweg 
nach der Galgwiese gehen zu lassen, damit das Wasser nicht auf dem besäeten 
und in der Tiefe liegenden Theile des Kamps stehen bleiben könne. Zufolge 
Protokolls «vom 26. October 1803 willigte der Kloster-Pächter Pich in die Ab¬ 
tretung des besagten Ackerflecks unter den von Schulz angebotenen Bedingungen 
und mit dem Vorbehalt, daß der stipulirte Canon ihm während seiner übrigen 
Pachtjahre zu Gute komme. Die Sache wurde damals nicht abgemacht. Sie 
ruhte zwei Jahre. Aber unterm 6. November 1805 wurde sie vom Kloster-
Provisorat wieder aufgenommen. Schulz starb darüber; seine Mittwe erklärte 
jedoch in dem Protokoll vom 14. Ju l i 1806, daß sie den besagten Fleck über¬ 
nehmen und all' die Bedingungen erfüllen wolle, zu denen sich ihr verstorbener 
Gatte verpflichtet habe. 

Das Kloster-Vorwerk-auf dem Turnei hat aber auch einen Zuwachs an 
seinem Areal erhalten. 

Bei diesem Ackerwerk war nur ein unbedeutender, ca. 30 Mg. betragender 
und mit dem zur Wirthschaft zu haltenden Viehstand in gar kein Vertzältniß zu 
bringender Wiesewachs vorhanden. An Vieh wurden gehalten: 8 Pferde mit 
Zuwachs, 16 Ochsen als Zugvieh, 14 Haupt Milchvieh mit Zuwachs, und 
500 Schafe. Die 30 M g . Wiesen konnten im Durchschnitt der Morgen nur zu 
einem 4spännigen Fuder Heü gerechnet werden; auf ein Pferd und ein Haupt 
Rindvieh kann man wenigstens ein Fuder Heü in der obigen Art annehmen; 
alsdann bleibt für das Milchvieh und für Ne Schäferei sehr wenig übrjg, woraus 
folgt, daß der Pächter des Vorwerks zur Ernährung seines Viehes alljährlich hat 
Heü zukaufen müssen und zwar im Durchschnitt in einem Betrage von 100 Thlr. 
Das ist ein drückendes Verhältniß, indem jeder Gutsbesitzer doch so viel Heüschlag 
haben muß, daß er sein Zug- und übriges Vieh aus dem eigenen Ertrage des 
Gutes ausfüttern könne. Dazu kommt, daß die Sommerweide auf dem Turnei 
von sehr trauriger Beschaffenheit ist, haben das 
Kämmerei-Dorf Scheune, das städtische Erbzinsgut SchwaHüw, dßs Königl. 
Domcknengut Zabelsdorf. Außerdem behüten, nach beendigter Arnte, Ke Schlächter 
mit ihren Hammeln, anscheinend nicht rechtlicher Befugniß, ebenfalls die Stoppeln, 

91* 
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und was nun "das allerschlimmste ist, so kommt im Frühjahr, wenn das Gras 
sich im besten WuHs befindet,« die hiesige Besatzung zu ihren Übungen aufs 
Brachfeld, dies dauert etliche Monate bis zur Musterungszeit, und das bischen 
Gras wird in dieser Zeit von Menschen und Pferden dergestalt zertreten, daß 
hiernächst für die Schafe und das Zugvieh nicht das Mindeste übrig bleibt, und 
die Ochsen, da sie arbeiten sollen, auf dem Stalle gefüttert werden müssen. So 
schilderte der Klosterpächter Pich den Zustand der Wiesen und Weideflächen auf 
dem Turnei in einem Protokoll vom 7. Februar 1804, indem er hinzufügte, daß 
er unter den obwaltenden Umständen nicht im Stande sei, seine Schäferei in 
einen blühenden Stand zu bringen, indem die Lämmer in jedem Jahre wegen 
Mangels an Sommerweide fast alle zu Ounde gingen. Der Mangel an Futter 
sei auch Ursache, daß er seinen Viehstand nicht vermehren könne, was natürlicher 
Weise auf den Acker zurückwirke, dem er die erforderliche Menge von Dung nicht 
zuzuführen vermöge. Da nun die Kloster-Vorwerke Armenheide und Glashütte 
in diesem Jahre, 1804, von Trinitatis ab aufs Neue verpachtet werden sollten, 
so wäre dies eine gute Gelegenheit, dem Turneischen Vorwerke aufzuhelfen, 
wenn demselben von dem Überfluß der Armenheidschen Wiesen 100 Mg . zuge¬ 
legt würden, und da er in den folgenden 6 Pachtjahren nach dem Nutzungs-An-
schlage, welcher eben jetzt in Arbeit sei, hinsichtlich der demnächst zü zahlenden 
Pacht beurtheilt werden sollte, so sei er auch bereit, den anschlagsmäßigen Werth 
von diesen Wiesen zu entrichten. Er bitte dem Vorwerke St. Jürgen 100 Mg . 
Wiesen von Trinitatts 1804 ab beizulegen, wodurch dasselbe m der Folge in 
Absicht des Viehstandes und demnach auch des Düngers außerordentlich gewinnen 
werde. Der Pächter von Ärmenheide konnte seine große Wiesenfläche vollständig 
nicht selbst benutzen. Er hatte einen Theil derselben an Nachbarn, namentlich 
an Bauern in Neüenkirchen, verafterpachtet, die ihm für den Pommerschen 
Morgen — im gemeinen Leben rechneten die Landleüte damals noch nach Pom¬ 
merschen Feldmaß, wie es noch heute in Neü-Vorsiommern geschieht — eine 
jährliche Pacht von 6 Thlr. zahlten. Armenheide, oder vielmehr die dazu gehörige 
Wiesenfläche, welche Arrhendator Pich für sich ausersehen hatte, ist 1?2 Mle. 
vom Turnei entfernt. Er bot 2 Thlr. Pacht für den Preußischen Morgen. 
Kloster-Provisorat und Magistrat waren mit der Abtrennung der 100 Mg. 
Wiesen von Armenheide und deren Zulegung zum Turnei-Vorwerk einverstanden 
daher dann auch letzterer mittelst Berichts vom 6. Apri l 1804 die Genehmigung 
zu der getroffenen Maßregel auf die 6 Pachtjahre von Trinitatis 1804—1810 
beim Königl. Consistorium nachsuchte, die demnächst selbständig, ohne weitern 
Bericht nach Hofe, durch die Resolution vom 26. Apr i l 1804 ertheilt wurde. 

Durch die Verordnung vom 28. März 1800 hatte das Königl. Consistorium 
festgesetzt daß bei dem Ablauf der Pachtjahre des Pächters Pich auf dem Kloster-
Ackerwerk St. Jürgen ein anderweitiger Pachtanschlag von den inzwischen bewirkten 
Verbesserungen dieser Wirthschaft aufgenommen und alsdann nach der ausgemittelten 
höhern Pächtllnschlagssumme dem :c. Pich das Ackerwerk auf anderweitige 6 Jahre 
überlassen..werden könne. Das Provisorat des Klosters hatte demgemäß durch 
den Ober-Okonomie-Commissarius Sadewasser, zu Pölitz, einen Anschlag anfertigen 
lassen, den derselbe mittelst Berichts vom 8. Februar und 3. März 1804 vorlegte. 
Hiernach betrug der Flächeninhalt des Kloster-Porwerks, incl. des, in der Nähe, 
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der Oder, oberhalb der Oberwiek, belegenen großen Kamps von 51 Mg. 51 
Ruth, zum Weizenbau geeigneten Bodens^ dvch excl. der dem Vorwerk beigelegten 106 
Mg. Armenheidscher Wiesen, zufolge neuer Vermessung ^ von Malbranc, 1801 
Mg. 879. 73 Ruth, dessen Nutzung von :c. Sadewafser zu Thlr. 854. 1. 
8. Pf. und mit Einschluß des Armenheiofchen Wiesenterrains, nach der mit 
2^ Pich vereinbarten Pacht von 2 Thlr. pro. Mg. daher im Ganzen zu Thlr. 
1054. 1. 8 Pf. veranschlagt worden war. Pich erklärte seine Bereitwilligkeit, 
für diese, von ihm selbst auf 1055 Thlr. abgerundete Pachtsumme der Pacht des 
Ackerwerks, auf die nächsten 6 Jahre von Trinitatis 1804 bis dahin 1810 
fortsetzen zu wollen. Hierauf trug der Magistrat mittelst Berichts vom 29. Mai 
1804 auf Genehmigung der Prolongation der Pachtung zu der angeführten 
Pachtsumme an. Das Conststorium (Decernent: Vogt) hatte indeß, nach seiner 
gewohnten Art, gegen die sehr ausführliche und gründliche Arbeit des ic. Sade¬ 
wasser eine Menge Momta zu ziehen, die es dem Magistrate in einer langaus-
gesponnenen Resolution von 14. Zum 1804 zur Erledigung zufertigte. ̂  Der 
Magistrat ließ sich mit dieser Erledigung Zeit; erst am 7. September theilte 
er die Consistorial-Resolution den Kloster-Provisorat mit, und auch dieses beeilte 
sich eben nicht, denn erst Anfangs November.1804 nahm es die Sache in die 
Hand und "stattete dann- am 14. des eben genannten Monats dem Magistrate 
Bericht ab, aus dem wir Folgendes entlehnen, indem wir des Provisorat sehst 
sprechen lassen. 

„Nach der Resolution des Königl. Consistoriums vom 14. Juni d. I . sind 
wider den Nutzungs-Anschlag des :c. Sadewafser mehrere Erinnerungen gemacht, 
auch ist die Genehmigung zu der Pachtverlängerung deshab nicht ertheilt worden, 
weil wir am Schluß unsers Berichts vom 3. Mai d. I . bemerkt haben, daß wir über 
daß ökonomische Gutachten des ;c. Sadewasser uns in einem besondern Bericht 
umständlich erklären werden. Diese Erklärung betrifft nur denjenigen Satz der 
Verbesserung-Vorschläge des «. Sadewasser, worin derselbe es zweckmäßig und 
für den Verpächter vortheilhaft findet, das Gut einem tüchtigen und erfahrenen 
Wirth, statt der bisher üblich kurzen Zeiträume, auf 18 Jahre in Pacht zu 
überlassen, und nur in der Zwischenzeit Revisionen anzustellen, welches Verfahren 
auch bei der Verwaltung der Königl. Domänen beobachtet wird. Dies hat aber 
auf die für den ic. Pich nachgesuchte Pachtverlängerung von Trinitatis 1804 
bis 1M0 auf Mund des Sadewasserschen Anschlages weiter keinen Einfluß, da 
schon durch die früher ertheilte Genehmigung des Königl. Consistoriums vom 
23. März 1800 festgesetzt worden, daß nach Ablauf der echen 6 Pachtjahre des 
ic. Pich bis Trinitatis 1804 ein Nutzungs-Anschlag angefertigt und in den folgenden 
6 Jahren von demselben das Mehr über den Pachtzins Herausgebrachte zugelegt 
werden solle; es würde also nur darauf ankommen, ob der:c. Pich als ein 
erprobter und erfahrener Landwirth, in der Folge wenn diefe 6 Pachtjahre auf 
Trinitatis 1810 abgelaufen sind, vom Kloster auf dem St. Iürgens-Vorwerke 
beizubehalten sein dürfte; dies ist es, worüber wir binnen Kurzem unfern ausführlichen 
Bericht abstatten werden, und es sind also in Absicht der Pichschen 6 Pachtjahre 
von Trinitatis 1804 bis dahin 1810 keine Reservate von unserer Seite mehr 
vorhanden. 

„Am Schluß der Consistorial-Ordnung sind wir angewiesen worden: „über 
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die darin gemachten Bemerkungen unter dU Leitung eines Rechtsverständigen 
Mitgliedes und mit Zuziehung des 2c. SadewaIsx, so wie eines zweiten Wirthschafts-
Verständigen eine genaue Revision des Nutzungs - Anschlages vorzunehmen". 
Wi r sind mit Zuziehung des :c. Sadewasser und des auf dem Turnei ange¬ 
sessenen Gutsbesitzers Kühn, als Wirthschafts-Urständigen, im Beisein eines 
Mitgliedes unsers Collegiums*) sämmtliche aufgestMe Bemerkungen mit Zurhand-
nehmung des Nutzungs-Anfchlages. durchgegangen, und :c. Sadewasser hat die 
wider seinen Anschlag und sonst gemachten Erinnerungen durch die von ihm um¬ 
ständlich abgegebene Erklärung, welcher der :c. KüHn beigetreten ist, unsers 
Erachtens überall gehoben**). Da indessen in der Resolution vom 14. Juni d. I . 
einige Erinnerungen enthalten sind, die von den beiden Ökonomie-Verständigen Sade¬ 
wasser und Kühn nicht überall haben gehoben werden Wimen, und worüber 
nur wir Auskunft zu geben vermögen, so bemerken wir — 

„Zu a) daß unter den von den :c. Sadewasser als uWuglichen Acker nicht 
mit veranschlagten 56 Mg. 7'/g Ruth, diejenigen 12 M g . stecken, welche dem 
Kaufmann Friedrich Krüger zur Anlegung einer Glashütte in Hrbzins überlassen 
sind, und von dessen Canon der Pächter Pich sich die HäHtz vorbehalten hat. 
I n diesen Punkte muß der Erklärung Sadewassers beigetreten Werden, daß, wenn 
auch der;c .Pich diese Sandwüste nicht als Ackerland zu nutzW im Stande 
gewesen wäre, er doch die Schafweide verloren hat, wofür ihm M e Vergütigung 
zukommt, da er die Pacht von dem ganzen Turneischen KlosterMnde, es mag 
solches zum Ackerbau tauglich oder nicht sein, bezahlet, daher koWen die von 
dem ic. Sadewasser bei dem Ackerlande nicht veranschlagten 56 M G ?Vs Ruth, 
bei der Schäferei zum Nutzungs-Anschlage, wohin sie in diesem Falle gehören. 

«Zu 0) Das Kloster ist durch das Ober-Tribunals-Erkenntniß n M von der 
Aussaatsteüer befreit worden: Dies erstreckt sich aber nicht auf W Duartal-
Accise, den Service und die Viehsteüer bezw. mit 60 Thlr.. 4 gr. ^ U Thlr . 
18 gr. und 7 Thlr. 18 gr. 8 Pf. Diese Abgaben haben seit undenNGn Jahren 
von dem Turnei Ackerwerk geleistet werden müssen; und wenn soMes also 
künftig nicht mehr geschehen soll, so muß dies erst im Wege Rechtens M e n die 
Könia.l. Accife-Direction und die^Service-Commifsion ausgemacht werdW^ wozu 
wir jedoch keinen rechtlichen Grund aufzufinden wissen ***) , bis dahin m ü M Mese 
Abgaben vom dem Nutzungs-Anfchlage in Abzug gebracht werden. 

„ Z u ch Nach der von uns unterm 3. M a i d. I . übergebenen ersten Mach¬ 
weisung haben die von dem ;c. Sadewasser mit 60 Thlr. veranschlagten HO Fa-
milien-WohnMgen deshalb wieder von der ganzen Nutzungs-Anschlagssumme in 
Abzug gebracht werden müssen, weil dem Pächter Pich die Zinsen a 70 Thlr. 
von den Familienhause verwendeten Baukapital der 1400 Thlr. nicht zu Gute 
gerechnet und mit der Pachtsumme nicht ausgeworfen, daher als Zinsen vor der 
Linie stehen geblieben sind. Wenn also der 2c. Pich bis jetzt jährlich 70 Thlr. 
Zinsen von dem Familienhause, die künftig zur Pacht geschlagen werden, bezahlt 

*) Des rechtsverständigen Senators Michael Friedrich Redepenning, Mitglied des Klofter-
Prövisorats. — **) Sadewaßer, ein von der König!. Kriegs- und Domainenkamlner wohl be¬ 
stallter und vereideter Ober-Ökonomie-Commisfarms, fühlte sich, nach Ausweis des Protokolls 
vom 6. November 1804, durch die vom Königl. Consistorium gezogenen Monita nicht wenig 
verletzt. — ***) Warum nicht? „Qwitt tmde ury." 
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hat, und diese ihm nicht bei jener ersten Nachweisung angerechnet sind ^ fo muß 
die veranschlagte Miethe von den NutzunZs-Ertrage abgezogen werden, weil, wenn 
dies nicht gefchehen wäre, die 70 Thlr. Zinsen gleich der eigentlichen Pachtsumme 
hätten ausgeworfen werden müssen, und alsdann hätte der' Pächter einige Thaler 
gegen den Anschlag gewonnen, statt daß jetzt dem Stifte 4Th l r . 1 gr. 8 Pf. zu 
Gute kommen. 

„Wi r glauben nunmehr die sämmtlichen Bemerkungen der mehrgedachten Re¬ 
solution überall gehoben zu haben und tragen bei Einem Hochedeln RaH daHin 
an: — über die in der zweiten Nachweisung ausgemittelte, und von dem zc. Pich 
angenommene, bezw. angebotene ethöhte Pacht von 1055 Thlr. jähMch in den 
folgeüden 6 Jahren von Tchntatis 1804—1810 die Genehmigung des Königl. 
Eousistoriüms einzuholen." 

Mos geschah durch denMaMtraM-Bencht vom 27. November 1864. Inzwischen 
trat bei den Eonsistorwm eine Geschäftsstockung ein, herbeigeführt durch längere 
Kräncheit und den Tod des EonMorialraths Vogt , dessen Decemat demnächst 
auf den Aegterungs-EoMstMalMH Mgand überging, der M in t>em von ihm 
abgefaßten Refotutlvnen kürzer fHte, als sein schreibseliger Vorgänger; denn die 
unterm 14. Februar 1805 an den M M zur Prolon¬ 
gation des war in fünf Zeilen aüsgedrüm. 

Pich Hat 'das Ende W e r Dachtzeit nicht erlebt. Er stach vor Ablauf 
derselben anscheinend im Jahre 1808. Er war einer der Altermänner der 
Turneifchen Bäumanschaft. Seine Wittwe Mrathete in zweiter Whe den Guts-
bHtzer Kuhtz oder Kühn — der Name ist in den Acten bald M t u , bald 
mit ü gefHriebM, — der in den PHtcontract des Verstorbenen eintrK, unter welchen 
MödMä ten , M n nicht angegeben werden, da die betreffenden TradNons-
Verhandlüngen 1n den votliegellden Acten fehlen. I m September 1808 zeigte 
dieser neue Pächter des Kloster-Vorwerks an, daß die auf dem Gehöft befindliche 
zweite Scheune vor — Altersschwäche eingestürzt sei. Das Kloster-ProvisVrat 
ließ die Sache durch einen Deputirten aus seiner Mitte in Gemeinschaft mit dem 
Stadtbaumeifter Brockmann untersuchen und beauftragte diesen, als M h n s Anzeige 
richtig befunden Mrde , mit Aufstellung eines Anschlags der Kosten sims Neubaues 
der, Scheune. Der Anschlag b M sich ans M r . 1177. —. B Pf. Brockmann 
sagte gleich im Eingänge des Anschlags, daß das neue Scheünengebäüde gegen 
das alte eine Mehrtieft von 1 F. und eine Mehrlänge von D F, erhalte. 
Diefe Vergrößerung des Gebäudes wurde dadurch motivirt, daß der Pächter 
bis dahin noch gar M n Gelaß zur Aufbewahrung seines Brennholzes gehabt 
und solches daher frei auf der Hofstelle habe liegen lassen müssen, wodurch es 
nicht allein allen Einflüssen der Witterung, sondern auch denjenigen Menschen 
Preis gegeben sei, denen das Bewußtsein zwischen Me in und Dein abhanden ge¬ 
kommen. Der vergrößerte Raum dient aber Wnftig nicht blos zur Sicherftellung des 
anzuschaffenden Brennholzes, fondern auch zur Aufbewahrung von Wirthschafts-
wagen und Ackergeräth. Die baldige Aufführung dieser Scheune kann, wie das Kloster-
Proiforat in seinem Berichte vom 5. Januar 1809 hervorhob, keinen Aufschub 
erleiden, da dem Pächter die wirtschaftliche Benutzung dieses Gebäudes, als ein 
InventariunMtück, mit übergeben ist, worin er feine eingeärnteten Früchte M e n 
Wind und Wetter und gegen den Diebstahl sichern muß, wenn er nicht in Schaden 
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gesetzt w/rden soll. Die zu dem Bau im gegenwärtigen Jahre, 1809, zu verwen¬ 
denden Kosten werden in folgender Ar t nachgewiesen: Nach dem Etat sind zu 
den Bauten :c. i n den ländlichen Besitzungen des Klosters Thl r . 591 . 5. 1 Pf . 
ausgesetzt; die gegen die veranschlagten Kosten fehlenden Thl r . 586. 19. 5 P f . 
würden aus der currenten Kasse bei andern nöthigen Ausgaben nicht zu 
entnehmen sein, so wie auch die jetzigen Zeiten nicht dazu geeignet sind, Pfand¬ 
briefe oder sonstige Dokumente zu versilbern. Da jedoch die Podjuchschen und 
Armenheidischen Forsten eine Etats-Einnahme von Thlr . 855. 9. 7. Pf . an 
verkauften Nutz-, Bau- und Brennholz gewähren sollen, der Nutzholz-Verkauf aber 
bei der jetzigen Handelsstille cessirt und der Bauholz-Verkauf nicht von Bedeutung 
sein kann, indem das S t i f t sowol zur Unterhaltung seiner eignen, also auch zu 
anderen Gebäuden ein Ansehnliches an Freiholz geben muß, so ist es gerathen, 
in °oem laufenden Jahre, 1809, ca. 100 bis 150 Faden, wie im vorigen Jahre 
an zopftrockenen und abgestandenen Eichen, Buchen und Kiefern in beiden Heiden 
schlagen zu lassen, solche meistbietend zu verkaufen und nicht blos das obige 
M inus von Thl r . 586 .19 . 5 Pf . damit zu decken, sondern auch den Überschuß dazu 
anzuwenden, einen Thei l des Kloster-Deputat-Holzes dafür anzukaufen. 

Bald nach dem Einmarsch des französischen Kriegsvolks in den ersten Tagen 
des November Monats 1806 wurde mit den Schanz-Arbeiten bei der Festung 
der Anfang gemacht, und die aus ganz Pommern requirirten Schanz-Arbeiter 
wurden des Nachts nicht allein auf die benachbarten Dörfer bei S te t t in , fondern 
ein großer Theil dieser Leute auf den Turnei gelegt. Roh, wie diese Menfchen 
waren, die widerwillig zusammen getrieben^ waren, zerstörten sie in dem Winter 
von 1806 auf 1807 die sämmtlichen Bewehrungen der Turnei-Gehöfte, deren 
Besitzer vergeblich den Schutz der Stadtobrigkeit und der französischen Mi l i ta i r -
Behörden anriefen. Noch jetzt, 1809, sind die Merkmale dieses Vandalismus aller 
Orten auf dem Turnei sichtbar. Dies Schicksal traf denn auch die Bewehrung 
um den Kloster-Vorwerks Garten, welche aus einem dauerhaften Staketen-Zaun 
bestand. Die Wiederherstellung desselben ist von der Notwendigkeit geboten. 
Brockmann hat die Kosten des Zauns auf Thl r . 255. 3. 4. Pf. veranfchlagt, 
excl. des Holzes. D a der Garten ein Pertmenzstück der Pachtung ist, und derselbe 
ohne Bewehrung wie ein Stück Land im freien Felde betrachtet werden muß, 
welches der Verwüstung. durch Menfchen und Vieh ausgesetzt ist, so darf die 
Wiederherstellung des Zauns nicht auf sich warten lassen, wiewol sie aus Mangel 
an Fonds, bis zum nächsten Jahre 1810 verschoben werden muß, es wäre denn, 
daß der Pächter Kühn die Kosten im laufenden Jahre aus seinen Mi t te ln 
vorschußweise bestreiten, und deren Erstattung bis zum nächsten Jahre,' 1810, 
abwarten wollte. 

Außer der jetzt eingefallenen Scheune ist keins der auf dem Kloster-Vorwerk 
vorhandenen Wohn- und Wirthfchaftsgebaüde über 40 Jahre a l t ; der größte 
Theil derselben ist in ganz neueren Zeiten aufgeführt, so, daß wenn keine beson¬ 
deren Unglücksfälle eintreten, bei einer tüchtigen Unterhaltung der Gebäude in 
einem langen Zeitraum von Jahren keine Neubauten zu erwarten stehen. So 
meinte das Kloster-Provisorat im Anfange des Jahres 1809, keine Ahndung 
davon habend, daß der von ihm vorausgesetzte „lange Zeitraum" sich auf 4 Jahre 
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beschränken^ werde, nach deren M lau f fast alle Hchaüde> auf d ^ Turnei durch 
Feuer und Axt zerstört und der Erde gleich gemacht wurden. 

Der Magistrat vorgelegten Kostenanschläge nebst 
Zeichnung mittelst Berichts vom D . Januar 1809 beim Königl. Consistorium ein. 
Sieht man die bei diesem Berichte gebrauchten Formen an, so kann man mit 
Recht ausrufen: „Andere Zeiten, andere Sitten." Die frühere Anrede an des 
Königs eigene Person, mit „Aller-DurchlauMigster" u . s . w . wie sie noch ein 
Jahr vorher gebraucht worden Max , war verschwunden und, die Emgabe nicht 
mehr an „Ew. Majestät" sondern an „Ein Königlich Hochwürdiges Consistorium" 
gerichtet, auch war dex Berichterstatter nicht mehr „Bürgermeister und Nath" 
sondern zum „Magistrat" geworden. Anklang an den frühem Geschäfts-Stil 
fand sich noch in dem ^unterthänigsten", statt des sonstigen „allerunterthänigsten" 
Antrags „die ApprVbatjön allWnädigst ^rtheilen zu lafsM^ Decernent beim 
Consistorium war Böhmer, ein S t e t t i M Htadtkind, der als Megierungsrath in 
Minden gestanden hatte, nach derKatoftrophe von Iena-Auerstädt aber, vielleicht 
auch erst nach dem Tilsiter Frieden, in sein Heimathland Zurückgekehrt war, wo 
er beim Pommerschen Consistorium Verwendung gefunden hatte. Ohne eine 
Mckfrage wegen eines Tadels der Bau-Anschläge für nöthig zu erachten, berichtete 
das Pommersche Consistorium unterm 9. Februar 1809 höhern Orts zur Einholung 
der landesherrlichen Genehmigung ches Baues. W e i l es die Z M der Reorganisation 
der Staatsbehörden,war, w U es kein GMral^Ober?Finanz-, Kriegs- und Dömainen-
Di rec tor iM, kein geistliche Mehr gab, war der Bericht an das, 
noch i n Function stehende, „Konigl.^ HochwArdige Ober-Consistorium", welches 
zum Pessort des geistlichen Departements gehörte, gerichtet wyrden. Von diesem 
kam aber der Bericht mit dem Bemerken zurück, daß derselbe an die „Section 
des Cultus im Ministerium des Innern" gerichtet werden müsse. An diese „zur 
Eröffnung des Heheimen Staatsraths Wilhelm v. Humboldt" ging der Bericht am 
29. Apr i l 1809 nach Berlin zurück; aber nicht von dieser neu geschaffenen Ober¬ 
behörde, fondern von dem Grafen Dohna wurde die Genehmigung mittelst eines 
im alten Curialstil abgefaHen Hof-Rescripts ä. ä. Königsberg den 5. Juni 1809 
ertheilt, nachdem die Bau-Anschläge von der technischen Ober-Bau-Deftutation in 
Berlin revidirt worden waren. Diese, in allen Bausachen rein technischer Art 
entscheidende Behörde hatte die Kosten zur Scheune um Thlr. 36. 3 gr. ver¬ 
mindert, bei dem Anschlage zur Garten-Bewehrung nichts weiter zu erinnern, ge¬ 
funden, als daß die Lattnägel mit 8 gr. Per Schock außerordenlich hoch bezahlt 
würden/ da sie an allen anderen Orten höchstens für 6 gr. zu kaufen seien. 
Nunmehr gingen die Anschläge mittelst Verfügung vom 15. Juni 1809 unmittelbar 
an das Noster-Proviforat, das schon unterm 20. März 1809 wegen baldiger 
Genehmigung des Scheünen-Baues vorstellig geworden war, deren Eingang sich 
indessen, wie wir gesehen haben, durch die Irrfahrten des Consistorial-Berichts 
bis in die Mitte des Monats Juni verzögerte. Den Bau bis zur Ärntezeit zu 
vollenden, war nun nicht mehr möglich. Ob der Pächter Kuhn dieses Ausfalls 
an seinen Invmtarienstücken, halber eine Mtsc^^ beansprucht hat, ist nicht 
ernchtu 

Dessen Pachtzeit llef mit Trimtatis 1810 ab. Schon mittelst Vorstellung 
M 9. Juni 1809 meldete sich beim Könjgl. Consistorium M Pachtlustiger des 

" Lllndbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. " 92 
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Iohannisklvster-GW auf W Turnei M ZWMHaMIttMctor, Mmms TtziOe 
aus Damm, der M M A , W T M WrWh Mehr M P W zu geM M der 
Mge! WHW 'Das KöniW. WisiDrimii MrMs Den GuWWMM mittelst 
ReMt ib t t -M M M M M h cm den M M M / M / als W M M WWs 
die Entscheidung iMr W M W t Mwre W M H t M des HurMsM Klvfter-
Merwerks M . I N M Mächst MHe. -. , 

Hierinit MlleHen die ConWMHcM, Weit M die MWüter des Whän-
nMosters, inföttdeHeit dW WerwH-f W^ 
wird in'sMerNZWnM ä^HenMrkfäwM, 
aufgelöst. An Mne Md an Ne Welle det KWgs- und DMMen-Kammer ̂  tW 
nUnmchr Mter M BmenMn^ ,HMerMg^ M^ einMe MoviDäl-WHVM, 
welche die F u M ö M jöM Men 'in M HMttigkv!ckit MsnnM M A M -
legenheiten̂  die, ausMieMch den Mltus W fiiH und die Personalien der Mist-
lichen ^ bMefftn,/ für welche M EonWorWn M M M e ^ t t A M G t W W -
besteht. Die BeäHMtiMnF dtt Mdett Stiftungen f M M OeDW^, uM zivar, 
weil das CöVegiM in OM NWUuHen zerW^^^M erM M r AbHMng 
des Innern M ' / - '"- ^ , ^, - /̂  ^,^ ,^^ — , . „ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ 

Wenden Wr,üM jeM M dM Weumnen OeMäMisM des TüM 
Es gM auf dMsWen lnehrere MeAverke bald Voit ^röWin, häkd vM MMrm 
" ' ' W MeMahl VeMen bDnd M in Matvefitz. NMeMeiv Acker-

o d e r a u f ^ M a M Erbzins, mit W M W M Ö b e M W u c k , W W M 
veräußert w M m j M W auf diesen Parcelck MgebM Hatten/ die AnstehlckW 
auf dein TurM-Wlde begriff mau üntck der WzeiHnWtz W d Mies Dorfs bütd 
einer Vorstadt. Die erftere Bezeichnung niar oMnbär' fäW., denn tne ADeb-
lungen waren deUm Pommern geltenben Bauer-Orbnuüg nicht HeMftig;^ 
von Altersher Beftiindtheile dei SkaVt, die EDchhWer der UMwerke ic. W W n 
das StetMer Bürgerrecht, wären aber Mch den PfliHwn M e W die fich 
an das Bürgerrecht knüpfen, die Mrneier wären somit B W ä d M welche, wie 
die Lastadier, die Ober- und Unterwieker dem LastMsWn Gmcht ünterwoW^ 
waren. Die Ackerbefitzer des Turnei-Felöes bildeten eine GenbffMfchäft unter sich, 
eine Baumannschllft, die ihre gemeinschaftlichen Interessen Nach einer, von Bürger¬ 
meister und Rath bestätigen Feldördnung regelten, für deren regelrechte BeOHtung 
Seitens der Interessenten, aus deck Kreise der AckerbesHer gewählte und vöm 
Rath bestätigte Altermänner Sorge zu tragen hatten. Es waren deren m der 
Regel vier. Bis zum Jahre 1813 bildeten die Ackerhöfe in der Vorstadt Nürttei, 
und die auf den Vrennstücken erbauten Häuser anschMM Nne Straße, Mlche, 
eben so anscheinend, von Westen nach Osten gerichtet War, Und in der die 
Häuser, durch Gärten oder Äckerstücke getrennt, vereinzelt, und gegen die Straße 
ohne Rücksicht auf Fluchtlinie bald vor, bald zurück standen. Nur die Wohnhäuser 
der größeren Ackerhöfe, und namentlich diejenigen, welche in neuerer Zeit gebaut 
waren, wie das Pächterhaus des KlösterMorwerks St. Fürgen hatten Ziegeldach, 
'alle übrigen Wohtthäüser, Und sämmtliche Wirthschaftsgebaüde waren mit Rötjr 
oder Stroh gedeckt, so daß der äußern Erfcheinung nach der 

-Mehr das Ansehen eines Dorfs, als eitler Vorstadt hatte. 
. Me Mar iens i i f t s -Hufen . O M und wie dieser Theil des Turnei-Mdßs 
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qn Has WarieMft MomWn, darMe^ W H sich in d^r Uxkunden-Dammlung 
W W U M e N s t O M * ) ^ TlMgch W O W M , u M der Aufschrift 
^NMytHfium dU Hxeyer Hufen M f dem Felw zu Me^tin M I , , oefpnden" eine 
M M M W BeschrMung der Hufen, die wir nicht aUM t»G G H e , fondern' 
auH Wr Art der OehandfWg Wgen, wie fie damals Micß jvar, fodann auch 
dG D r A o ^ a Z M Wber Her W W W ' ° 

I m HhamenZ her HMigenn dreifDigM Wen. Kunhtt vn^d zu wisfenn 
feu M r n M M l i c h durch Hgenwßrtigf offenn Instrument ^ H ß jn denn Jahren 
qlß man zällt VM^ fchreib lieben HerreW vnd Heylandes 
M M t Tffufennd MnMunhertz Ein vnnd Neüntzigk, iMehioÜE Marta, Bey 
M t z n Herrfchunge,, deß Wer ^ f ^MDige f tenn H roMeHf tge^ vnnd vn-
ü^eWindlichesten Mrstenn vnd Herren, Herren Mdplfthj, deß Nhamens deß 
Mderenn, M w M M ReMchen Aeyßers, zu atsenn ZeiteM mehreren deß Reichß 
I t )W M^rmMenn, M Hungarenn, Uoheim, Kalmatien, Crosttien vnnh SHlauonien 
:c, HuninHen, ErHertzygenn zu DsterrM, D»ertzßgeun zu Mrgundj, Styer, 
Hgrnhten, C r M vnnd Wirtenhergk ^ * ) , u. ^rMenn zu Tyroll, ĉ. vnßeres aller-
gnädigestenn Herren, Ihrer RemifHenn Ke^erljHen MazGett Reiche Heß Romifchen 
Pnh Wlpheimifchenn W SechßzehMdenn/ Müntzehendenn 
Icf̂ »re, Konnerstagk nssch Ü,Mstmodygemtj, wahr der funMchende ^15) Monats-
tagk Aprilis, vmb Mey Vher W,K mjttags/zu Mtenn O t M weylandtt 
OodtfeHgenn Dttonss IageteüMZ Collegio vff dem Moer erMeness ist >̂er Erbar 
vnnd vornhem Benedictus Oheims z)econffmus ^ ß FürWchMN P«zehWvM alhier, 
vor mir vWrschriehßnen NVtario, vnd zu ende namgemachten glaubhafften 
getzeügen. Vnnb zeigette ahn, haß ihm vohnn hen Herren verorAetenn Capitu-
laren: W denn Wijrhicfen EhrenueZstenn', Achtbaren vnnd Hochgelartenn Doctor 

*) Vielleicht geschah es vor der Vereinigung der beiden Collegiatstifter, da nur von der 
Marienkirche die Rede ist, oder in Folge der Verwandlung der bisherigen Marienschule in ein 
fürstliches Pädagogium durch die Herzoge Barnim und Phil ipp, Oheim und Neffe, 1541 
bezw. 1543. — 5*) Copeyliche Uhrknnden und Privilegia der St . Mtarlenstifts Kirchen zu 
Alten Stettin Vol . I. 1263. I m Archive des Marienstifts, in dessen Repertoriuni unter 
T i t . I., Sectio 1., Nr. 1 , Fol. 444—450. — ***) Ksiiser Carl ^ kauW im Jahre 1522 das 
Herzogthum Wirtenberg vom Schwäbischen Bund für 220.M0 f l . und belehnte damit seinen 
Bruder Ferdinand. Seitdem haben die Erzherzoge von Osterreich sen Namen des Gottge¬ 
segneten NeckarHandes in ihrer Titulatur geführt, was, obgleich Ferdinand im Passauer Ver¬ 
trag 1552 dss Land seinem rechtmäßigen Fürsten, Herzog Ulrich, g M N eine Gntschadignngs-
summe von 250(X)<) ff. zurückgab, anscheinend bis yuf Ue Stiftung des Weiyischen Bundes 
1W6, als Erzherzog ^ranz den Titel eines Kaisers von Österreich ännahnt, geschehen ist. Auf 
einer Höhe nördlich über dem Neckarthale, unfern Kannstabt sah man noch im Anfange des 
19. Jahrhunderts die Überreste einer Burg, die Graf Conrad 1122 erbaute, und seiner ehelichen 
H M s f r M Hedwig M Uhren Wirtiyeb,erg, d. h. Frauenberg, Mnute, ueühochdeüt-sch Wirtenberg, 
ein N a M der sich auf das Heschlecht der Grafen des Remsgaues fortgeerbt hat hon dem letzten 
Herzoge, dem ersten und legten Kurfürsten, auch ersten Könige, Dämlich y M Friedrich dem 
Autoktaten p»r exoelisncy, aus irgend einer seiner zahlreichen Launen und Grillen, — „he 
hadde den Kopp vull Frazzen" — 1802, in die Form Württemberg verstümmelt worden ist. 
Ein strenM B e f M Mintz an alle SchMben unter deD KuMrs tM RegiMnt , sich fortan 
Württemberger zu nennen, und nicht ynhers, bei namhaften P M , siiebenn Friedrich, der Dicke 
genannt, mit StrafaNdrohungeu und Strafverhllngunae'n während seiner Negierungszeit mehr 
als verschwenderisch gewesen ist. Diese Zeit endete am 30. Dctober 1816. Wn ig Friedrich von 
Wirtenberg war ein geborner Pomorjaile/geb. zu Treptow ä-R., wo seift Vater, Herzog Friedrich 
Eugen, als Preußischer General und/Chef eines Cavalerie-Regiments, in Garnison stand. 

92* 
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Gallebeckenn, Lucas Hagemeistern vnntz Petrus Eddelmgenn. Der kirchen Dreh 
Hueffen vnnd dartzü gchoerigenn Acker, vff dem Stettinischenn Felde. WeW dem 
Itzigen Besitzern Hanßenn Tubbenthale, vohnn denn besiegenden Bäwleütten 
Allerhändt eindrangt Witt abpflugünge, vnnd sonsten zugefugett. Auch zudeme 
künftiger Zeitt zu wifsenn wehre, woher der Kirchenn Acker̂  I h n n seinen Grentzen 
vnnd mahlenn allenthalbenn gelegenn, durch Notarien vnnd getzeügen, Auch vohn 
denn Eltestenn Bäwleütten, I h n denn augenschein zu nehmen, vnnd mitt der 
gewonlichett Ruetten, Ahn ansänge, Mit tels vnnd Ende zu meßen vnnd vberzu-
schläen, vnnd mitt Fleiß beschriebenn, vnnd zu künfftiger gedechtnuß ihn« einn 
öffenn Instrument verfässenn zu lasfenn, beuohlett were worden. Wollte mich 
derhalbenn Amptshalbenn, altz einen offenbarenn Notarien hietzu requiriret vnnd 
nebenst denn vorgestalten nachbenannten Zeügenn, mith vffs Feldt zu üerfüegenn, 
die Messunge des Kirchenn Ackerß antzusehenn, Vnnd wie beidttest allenHalbenn 
gefundenn, Vnnd zwischen« wehms jedeß stücke gelegenn, fleißigk zuuerzeichnen. 
Vnnd S t . Marienn Kirchenn vmb die gebühr, zu künfftiger Nächrichtungen 
dessen«, vnder meiner händt einenn schein« mitzutheilen; I h m nhamen der Herren 
EapiiUlaren sieißigk ersuchet vnnb gebeten habenn. 

Welches ich ihme dahnn ratiouy M H zuuersagenn nicht gewüst. Sonderenn 
alßfortt zwey vohnn denn Eltestenn Bawleüttenn,Alß Jochim Schimpenn, vnnd 
Peter Stauenhagen, ttebenst nachbenandtenn getzeügen, so hietzu requirirett, vnd 
solches alßo zuuerrichtenn, wie sie eß künfftiger vnnd jeder Zeitt bey Ihrem Eyde 
erhältenn, vnnd schwerenn kondtenn mitt Fleiß von mir Notarien eManttt. 
Welches sie auch ähnn Ehdeß stadt angeloebett^ Vnnd alßo nebenst mir Nota-
rienn vünd Zeügenn, auß dem Mühlenthoer I hnn ^ ^ 

I . Daß Erste Feldtt nach der Aderborch Werts, welcheß Itzundeß daß 
Sommerfeldtt ist verfüegett. 

1 . Vnnd also daß^ erste stücke Acker kegen der kirchen Scheune, Belegenn 
zwischen S . Georgens Acker, vff einer Seiten, vnnd Farenholtzes Erbenn Inne, 
gemessen« vnd oben, I n n der mitte vnnd vff dem ende Fünff Ruetten breidt 
befunden. 

2. Daß a M r e stücke ihntt dießem Feldtt, gelegenn zwischenn der V a m -
holtzer vnnd der Saßenn Acker, hat oben«, I n der mitte, vnnd vntenn drittehälb 
Rueten vnnd vier fahren«. Es berichten aber die erweltenn Bawkütte vnnd 
getzeügen, daß diß stücke «hur schlechte drittehalb Ruetten breide haben solle. 

3. Daß dritte stücke ihnn dißem Feldt Ahn dteßer feiten tser Kirchenn 
Windtmühlen," «ach -der StadK Werts, gelegen zwischen S . Georgens vnnd 
Johann Wul f fs Stücken, hat gehapt Eyne Ruetten and Sechß fahrenu. 

4. Daß viertle ihnn dießem Fetdt lengest ahn der Kirchenn Windtmühlen, 
Vnd daß äußerste stücke nach der Aderborch Werts, hatt oben lengest der Windt¬ 
mühlen Sechstehalbe Rueten, Aber vnten nach des Raths kstmp werths nhur 
bloeße drey Ruetten. 

Es berichten auch erwente Bawleütte vnd Messers, daß diß stücke von Alterst, 
von der Windtmühlen gleich breidt fol gegangen haben, Biß vnteu ahn den 
Aderborgschen Wegk. Aber vergangenen Jahres der Fürstliche Häuptmann I n s 
dritte theill abmeihen, vnd dießem besitzern antzeigenn lassen«, Bey der psan-
dunge, sich deß stückeß zuenthalten. 
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5. Das fünffte inn dießem Feldte gelegenn zwifchen Hermann Blücherß vnd 
der HoenhoHschen Acker, hatt allenthalbenn drittehalbe Ruetten vnnd drey 
fahrenn. 

6. Daß Sechste stücke ihn« dießem Feldte, gelegen zwischen Bürgermeister 
Braunschweigs vnnd der Glmdenn Acker, hatt oben, mitten vnnd vntenn drey 
Ruetten. 

II. I m Anderenn Sommerfelde nach dem Gerichtts Werts. 
1. Daß erste stücke legen dem Mühlenthor, heltt oben vnd in der mitten 

zwey Ruetten. Ä b n abWerts nach der Maltzmühlen nhur Eine Ruetten vnd vier 
fahren, belegen zwischen Johann Wülffen und S . Georgens Acker. 

2. Daß andere stücke zwischen S . Georgens vnnd Varnholtzs Erben Acker 
gelegen, hellt lengest auß zwei Ruettenn vnd zwey fahrenn. 

3. Daß dritte stücke kegenn dem Steindamme zwischen Varnholtzs. vnd 
Hermann Blüchers Acker gelegenn, hatt durchauß vier Ruetten weiniger zwey 
Fahrenn. ^ 

Es' berichten erwelte Bawleüte, daß es vier fuhllen Ruettenn von alterß 
seinn sollenn. Aber der nechM därbey I m Blüchers Acker, hatt vier Ruetten 
vnd vier fahren. Vnd alßo zwey fahren der Kirchenn übgepflügett. 

4. Daß viertte stücke kegenn dem Gerichte gelegen zwischen Bürgermeister 
Braunschweigs vnd St. Iörgens Äcker, hatt Sechstehalbe Ruetten vnd zwey 
fahren. 

Es soll aber der messer vnd Zeugen Berichtt nach, haben« gantzer Sechß 
Ruetten. 

5. Daß fünffte stücke nach Njemitze, zwischenn S . Georgens vnnd Bürger¬ 
meister Braunschweiges Acker, hatt zwey Ruetten vnnd zwey fahrenn. 

6. Daß Sechste stücke zwischenn S . Georgens vnnd Varnholtzes Erben 
Acker gelegen, yat oben, Mitten vnnd vntenn seine vier Ruettenn. 

III. Vff dem Iaüchenberge. 
1. Daß Erste stücke zwischen S . Georgens vnnd Varenholtzes Erben Acker 

gelegen, hatt drittehalb Ruetten V N n d ^ 
2. Der Saatkamptt kegenn Njemitz, zwischenn Doctor Machteschen vnd 

Keinastenn Acker gelegenn hatt durchanß Achtte Ruettenn vnnd dreh fahrenn. 
3. Die Beeße kauell Nach Krekow Werts, gelegen bey Varenholtzes Acker, 

hatt 6 Ruetten. 
4. Noch ein stücke Acker zu dießem Sommerfelde gehorigk, kegenn dem 

Runtheill, zwischenn Blüchers vnd Wulffes Acker, hat Bier Ruetten. 
5. Noch ein stücke daselbeften kegen dem Rhundeill hatt fünff Ruettenn 

vnnd drey fahrenn. Aber vnten nach der Landtstraßen vnnd Parsoweschenn 
Döre hatt es nhur fünfstehalbe Ruetten. St . Georgens Acker lieget >darnebenst. 
Diß sollen fünff Ruetten seien nach der Zeügenn Berichtt. 

IV. Diß 1591 Ihar im Brackfelde vber den Santkaulen, nach Krekow 
wertts, hat S .Mar ienn Kirche. ' ^ 

1. Erstlich eine kauell ahm Krekowschett Felde zwischen S . Jürgens vnd 
keinasten Acker gelegen^ hatt durchauß fünff Ruetten vnd drey fahrenn. 

2. Die ander kauell zwischenn S . Jürgens vnd Keinasten Ackr, Ahntt 
demselbigenn Ortte, hatt durchauß Sechste halbe Ruetten. 
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3. Die dritte zwischen ParnhyltzO Ynd keMßen W e r gelegenn tzatt Gechß 
Anetten vyd zwey Fahrenn. Ist nhur Gandich W e r , kW edUan m Ueün 
Iaren geseiet werden. 

4. Die viertte Santkauell bey den Santkmhlen,bey S . Jürgens Acker, 
hatt viertte halbe Ruettenn vnnd Drey Fahren. 

5. Die kurtze kauell vnter denn Gäatkuhlenn bey dem Pfuhle, zwischen« 
S. Jürgens vnd Varnholtzes Grbenn A D r gelegenn, hatt drittehalbe Anetten 
vnnd drey fahrenn. 

6. Die lange kauell bauenn dem knuppeldamme, zwischenn S . Jürgens 
vnnd varnholtzes Erben Acker gelegenn,, hatt oben nach der Schweine grundt 
Neun Ruettenn, vnten nach Njemitz aber nHur Gechß Ruetten breidtt. 

V. Ahnn Hueffenschlagk vber den M p M n . 
1. Daß Erste stufte vohm schwartzowschen Felde biß ahnn die koppenn, 

zwischen Dr. Machteschen vnd kßMsten Wer g^egenn, hatt hWHauß Sechß 
Ruetten vnd drey fahren. « 

2. Daß PachHüA zwischen S . WrgenZ vnnd vaxnholtzes W e r gelegen«, 
hatt von dem schwartzoweschen Felde herab, pff zwei Rücken, biß in den grundtt 
Achtehalbe Ruetten. Vom gründe ahn aper nach der Stadt, Ahn die ohnewen-
diege fünfftchalb Ruetten vnd drey fahxeM W berlchtt aber her Wger In¬ 
haber Hgnß Tubenthal, haß eß von Mers Fünft fuhlkr Ruetten seien sollenn. 

3. Noch liegett zu dießem obgefMtckl stücke nach der Schweingrundtt wertes 
Gin Rücken Wer, welcher dMehalbe Wettenn vnnd eine fahre hqft, zwischen 
Doctor Machteschen vnnd varnholtzes Drbenn Acker gelegen«. 

Bei dieAem obgesatzten meßen Mein nBenst mjr Notariell, vnd Benedictus 
Oheim, geweßen Jochim fchenmge, W e r Stauenhagen, Hanß TubbenMal, Jochim 
Stormer. 

V I . Deß folgenden Tages A H den Sßchtzehendenn A p M s hiß Ein vnd 
Neüntzigsteu Zars. / -

W M die hyrgesatzten BawlOtte vnd messer daß winterfeldtt zu meßen sich 

^ _ ,_ ^ _ ^ ^ lß 
Zeugen dartzu erbettßn. Welche ohgesatzten Sechtzehenden W r W vmb zwey 
Vhex nach Mdtags, Nebenst mir Notarien, Genchictus Oheimen, vnd Jochim 
Stormern, auß dem Parsoweschenn Döhre gefahren«, vnd nachfolgendes messen 
S. Marien kirchenn Acker angeMtznn. 

1. Vnd exstlbch Fm WinterMde legen denn schützenbohuf, Ist eine Kauell 
zwischen S . I j frgWs vnnd Vssrnholtzes Erben Acher I n n , gemeßen worden, hatt 
getzM FKnff Nuetten vnnd dretz Fahren brejtt. 

2. Daß Hueffen deihl legen den Windmühlen zwischen S . Jürgens vnd 
Vamholtzes Erbenn Acker gelegen«, hatt zwey Wetten vnd Eine Wre geßapt. 

3. Die kauell vfhn W e M bM her fchweinn ^rundtt nach derMadt Werts, 
zwischen Varnholtzes vnud keinasten Acker gelegenn, hatt vierWalber Ruetten. 
Es s/sol abch gantzex V M Ruetten hrmdt haben, Wie herichtt w i M . 

4. Die kurtze kauell Hey dem HqWege H n der ohnwendissge Wd Hanßen 
Wulffs Acker gelegen, nach der Wweingrnndt, hatt durchauß He<W Ruettenn 
weiniger zwey fahren. 
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5. M e f i w M MeU, VV» Wr SchMWgrundh MschM BttrnMtzes vnd 
Hanß W O U A W , Ä W HaMwW, HM D M Anetten dürchakß. 

6. Mb sechste kaüell Mch Bet ScheNe, zwischen Härmen Wucher vnd 
Doctor M M s H e n Wer hat dllrHauH vist Metten. 

7. Näß Me WesseMstM zwischen S. M M vnnd Bütgckmeifter BMM-
schweig, W t bürchaH Sechß MNten breM. 

8. Daß äiMr HüessennWM vom Shpe> so bvtt der SchweinMndt Her-
Müßet, AnsaPnde Wischen S. Wrgens VMd Hwmen Blüchers A M Megenn, 
hellt AchtehMe Metten Inn M mittenn, vff dem tznde Sieben, Mch SchWartzmv 
M r auch Vchtchtübe M M e n . 

9. Mch d r M H M D M M jegeM AeßM VVWen ftüÄe, Mch dck Stadt 
Werts geleM«, tzM H O denf GchweinMttdt vier Anetten, vnnd ist Mischen 
Hartttett BOchers Mnd H a N M WNffs ÄMt Mgenn. 

Daß kurtze kcmellstWe NaH Her S t M WWW, Ahck OchwMtzowsschen Wege 
Wischen W M r MüHteschsM Viind der ohWWdi lM Gttt vom Schwartzoweschen 
Wê ge Viß H M r M t W naH bW^̂ ^̂ K^ R M M VMd vier fuhren, mit 
der vhnwenWM M aber M e Wdw BWMchntt sem Mck tzmch hie vhn-
iventzünge MuGM wcke, Mnd !^f dsr Wchen Acker kMtz otznwWduM mckhen, 
M NheW W M M n M schldM f ü M RueNenN vnd vier ftchreA Gmn 
dieße öhnweWMge haVMM M BaMMe WrtzU klwetz MZM läfsßnn. Naß 
mahn zur Zeitt mit denn Miswägen Mnb fonftwn A r «odMrGt d 
fahren soll. 

(Wf AWM aMhefteM M M ftW: — TuMenHal Wch NeG beftagt 
werden, ob das stücke sf ^et RettMn sMM> Wen Wb Medw dm ^chwtzingründt, 
welches meP HU As I m M M , odst «der kitttM, sver nur M P w A gemchen 
worden, das es Blüchers, weil es zuviel gehavt. Den meins behckteks Wurde 
es nur zur PWe 'MHen , weil es mchr getzapt. (Daneben steht Koch5 — ge¬ 
höret Blücherß, G M ProBe M e G n . 

(Ferner liefet mÄn auf der Nebenseite Wr Urkunde als GrgänWNg: ^-
Noch eine Mtzhueffe nach der S t M Werts hatt dMhalbe Ruetten vnd drey 
Fahren, geleMn Wischen Varntzoltzes Erben«, vnnd S. Jürgens Ackm Mm. 

Wirrt Krichtt, wsil dlße Hueffe illhiev Vrey fchven meher hNtt, Alß I h r 
gehorett, HM M Ztziger geMter B s W r doch tzakegenn wAdemMb uhM akdern 
Bey Acker so v M , MW M l l Neher, desto wewiNer dMgVA. 

(Dann heißt es im ÄIMlichM Text der UMnde weiter: 

Es berichtt auch noch D M r der Wger Gefitzer Hanß TubbenHM, vnd 
Jochim StörMer, daß Wße vörgefWe kaüell fonstMn ohne sich Ohm Diche 
habenn solle AWHalbe Nuetien brMt, WM sie so langt Alß die Anderenn 
vmbliegendkn kauellenn gleich clußgienge. 

Weill aber dieße kaüelln vnnd her kirchMn Acker mchtt weAers dann alß 
ahnn den« SchwaMwscheM wegk gehett, Ist sie derhAlbenn Sechß RuMen 
vnnd vier Wrenn zürücke vshM AlWrß getzeggett Mnd W o auch gebrauchet 
worden. 
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^ Nach diefseuti allenn, deß EpstM vnnd Anderen Tageß> geendigetter befich-
tigunge vnnd messunge. der Archenn Acker, wie gebreüchlich hatte erwehnter Bene-
dictus KheM I h m nhMen der Herren Capitulstren S. Mariennkirchen, vorge-
dachtt, Ihnn kegenwart aller getzeügenn, mict) Notarien WermaUeM 
halber fleißigk bitten. Solches alleß mit Fleiß aä aewm zu nhemenn, vnnd 
jederzeit durch eins oder mehr offen Instrumenta zu künMger nachrichwnge, 
darfor ^ in gebuerender Form, Kundtschafft mitzutheilln, wie vorgedacht worden. 

Gescheen feint dieße Dinge Ihm Jahre luäietioü. Herschunge, Monat, Hagk, 
StuMe, vnnd stelle, wie oben vermeldett. Alleß M n bey stM deß Ersten 
Tages der Erfamenn Joachim Schrimpenn, Petev Stauenhagens, Hanßen Tub-
bMhals, vnnd Jochim Gtormertz.^Z)eß AndeW Tageß aber der Orbarn vnnd 
Molgelartenn RapHaell schulzen,̂  vnnd Anbreatz Fuchßenn, Oerichtts Schoppen 
vnnd Secretarij, Hanßen Kubbenthals, vnd I o D m Gtormers, Alß glauyhaffte 
ZeSgm Gchu iFMWderheit erbeten vnd reqm^ ^ ^ 

<Mewej l Han ich Joachim HWe>vow Rom: Key: Maytt: .gewalo^ L)ffen^ 
barer> ̂  vnd im MrMcheu ' Stettnnschen ^ Hoffgerichtt Immatricuürter, Motarius, 
Bey glle dießm obertzelten Dingen nebenst,den Zeugen Perfynljch gewesen. 
Mßo. alles gescheen g M e n vnd aWehoret, Alß habe ich solches in dießemHn-
:ftrüment bsgriffey. Vnd mit eigener Handt, Tauff, Zunhamen vnd Motariat 
Zeichen; vndMeaM zp vrkunnt geschrieben, vnterschrieben vnd bekreffMet. Hierzu 
ä ^ i ä iMUMret ynd l mit Weiß be^^ ^ 

Das Notariat-Zeichen war ein auf einem Fußgestell stehender NundsMd, 
darin als Sinnbild -eiN gebogener A M , dessen Hand eine. drAtengelW Blume 
H M Umschrift^ des S W d e s : - A u t M A deäsnok ä»8 Nuä6> ^ I m Fußgeftell, in 
e M r Reihe die, vier Buchstaben: ^> L. I). N.; in zweiter Reihe: l a k i m M 

Das Längenmaaß, welches Notarius Haue in der Rechtschreibung seines 
Zeitalters Ruette nennt, ist nach heutiger Schreibung die R u t h e n 8 Ellen ?^ 
16 Fuß Pommerschen Maaßes - 14 Fuß 1 0 ^ Zoll - 1,24 Ruthe Preu¬ 
ßischen M a a ß M — Die Fahre, Fare, auch Fore, als Unterabtheilung der Ruthe 
gebrmcht, scheint anzudeuten« daß die Elle oder der Fuß nicht als Ackermaaß m 
Gebrauch war; die Fahre ist aber die Furche auf dem Acker. Desgleichen die 
Umbrechung des Ackers zur Roggen-Saat; daher auch Braakfare, Wendfare, 
Saadfare. Man braucht in letzterer Bedeutung auch Fart, Fort. 

An das Wort Fare, Vare, Fahre knüpft sich aber, auch M anderer Sinn. 
I n den Urkunden über das der Stadt Stettin verliehene Münzrecht, bezeichnet 
das Wort: We Landesherrliche Kenntnißnahme, Beaufsichtigung, und, Unter¬ 
suchung über die Güte der Münze. „Men die Fahre der Münte die besolden 
wi unß edder unßen Eruen" (Pnvilegjum Herzogs Barnim von, 13D, den Ver¬ 
kauf der Münze an die Stadt betreffend.) 
dende vnse B a r e ouer dat W i t t e M , vudt alle unfe rechticheit vndt Kerschop, 

M e unfe Oldexen^vor"> iDrivilegium der Herzogs Brüder Swcmtibör, und 
Mogislaw,, von ,1397> neben chenMMnschen Pftnnigencwch Mitten schlMn 
zu dürfen.) „Vndt wi vndt unfe Oruen wollen Fahre ouer die vorbenomenhen 
venninge beholden" (Swanübor's Privilegium von 1408, betreffend die Gefugmß 
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Penningzu Mlagen> der vier Finkenäugen gilt.) Auch in Herzogs Bo-
giflaw X. Münz-Ordnung von 1489 komMt der Ausdruck Vare in der hier ge-
tgchenW,Ocheütung vor: „Vnnd chn den Schillingen habbe wy chm (dem Münz-
meistU) 4ho vare gegent ein c,uentin Wuers ahnn dtzM kornu in der gewagen 

Myrck". Und in der Instmction, welche derselbe Herzog 1500 zwei neu be¬ 
stallten Münzmeistern ertheilte, kommt das Wort Fare, Vare in der oben ge¬ 
gebenen Bedeutung zu wiederholten Malen vor; eben so 1605, als abermals 

.ein,^neuer Münzmeister vom Fürsten angestellt wurde*). -
I n - d M Jahrhunderten, denen^ die angeführten Schriftdenkmale angehören, 

bezeichnete maw den Vokals u, U durch v und V.> daher heißt im Hatteschen 
InvMtarium das Wort Vher soviel als Uhr, Zeitmaaß für Stunde; den Con-

.sonnanten v .dagegen schrieb man u. Das niederdeutsche Adjectiv fül l , vull, 
Hochdeutsch voll, dehnt Haue in der Aussprache, und schreibt deshalb fühl, ver¬ 
schärft durch doppel ll. 
, i Bemerkenswerth für die ältere Topographie der Stadt ist es, daß das 
Pafsowfche Thor vom Notarius Haue die Parsowische Döre, Döhre, genannt 
wird. Alle anHeren Überlieferungen nennen den Kornwucherer, der das Thor ums 
Jahr 1390 hauen mußte> um Viner schimpflichen Strafe zu entgehen^ einstimmig Pafföw. 

Die Hanesche Vermessungs-Reuision belehrt uns, daß dem Marienstift auf 
dem Turnei-Felde eine Scheune, und auch eine Windmühle gehörte. Des Stifts 
Hrei Hufen lagen in der Feldmark zerstreut, in vielen einzelnen Ackerstücken 
zwischen den Äckern anderer Besitzer, deren es, außer dem St. Fürgenstift des 
Iohannisklosters, 9 gab. Unter diesen war ein Mitglied des alten Meklenburg-
Vorpommerschen Geschlechts der Blücher, dem Hane den seltsamen Bornamen 
HarmenN) gibt: wahrscheinlich war es Hermann Blücher, der mittelst Vertrages 
vom W . December 1577 dem Fürstl. Hauptmann Wedige v. d. Osten dessen 
AnHeil an den alten Plateschen Lehngütern abkaufte, zu dessen Entäußerung sich 
dieser genöthigt sah, weil er durch den Fall des Stettmer Bankhauses der Loitzen 
in große Verluste gerathen war. Von den anderen Grundbesitzern finden sich 
als Mitglieder des Raths: Hermann Vraunschweig, der 1584 als Senator ein¬ 
trat Wd 1586 Bürgermeister wurde, f 1596. Fareuholtz oder Varenholz Erben 
waren wol die Kinder des Senators Farenholtz f 1575. Die Familie lebt, 
mit der Schreibung ihres Namens Fahreuholz, 1875 in Stettin fort. Glinde 
gehörte zur Familie des berühmten Bürgermeisters Albrecht Winden 1436 bis 
1471, die indessen 1591 im Rathe nicht vertreten war. Die Familie Hoenhottz, 

! *) Friedeborn's Copialbuch! i,n, Rathsarchiv; wegen seines rothgefärbten Ginbandes von 
, SchwNinsled'er, das rothe Copialonch genannt. FoN 67, 69, 70. ^ Roh. Klempm, diplo-
Msstische Peiträge zur Geschichte Pommerns aus der Zeit, Bogislaws X; Berl in, 1859. 
S. 584, 585, 589. — Ioh . Carl Dähnert, Plattdeutsches Wörter-Buch, nach der alten Pom-
nlerschen und Rügischen Mundart. Stralsund,1781. S. 112,113. — *^) Hannen, nieder-
deütsches^Zeitwort — härmen im Hochdeutschen. Gaben die Stettiner dem Hermann Blücher 
vielleicht scherzhafter Weise den Beinamen Härmen? weil er sich härmte, daß sein Freund 

cMedige v. d. Osten durch den Bankbrnch der letzten Loitzen, dieser das Eigenthum so vieler 
Familien, so vieler frommen und milden Stiftungen und anderer Institute in Schwelgerei 
verprassenden Hllndlungs-Schwindler, ein Bettelmann geworden war. Das niederdeutsche Zeit-

.wort härmen -- wehklagen im Hochdeutschen. Härmen un karmen bedeutet so viel, als sich 
ängstlich quälen. 

Landvuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V I I I . 93 
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HogeMoltz^. Hohenholtz, ist im Raths mehrfach wertretM^gewesen^ der Ackerbe¬ 
sitzer von 1591 war ohne Zweifel der Senator Albrecht HoMhöltz, >derM536 
gewHlt worden war und 1W0>^ D w Famlie ist in Stettin ^rlvschen> eben 
so Ue der Kemaft (Kynast?) und des V ^ Macht. Dagegen ist der M a M der 
Gassen noch heuten 1875, in der Stadt vertreten, und der Ackerbesitzer Johann 
öder Hans Wulff hat sein GruNdeigenthum bis ins 19. Jahrhundert auf seine 
Nachkommen vererbt: Michael Friedrich Wulff war 1830, >bei ber Separatist! 
des Turnei-Feldes eigenthümlicher Besitzer von 1 ^ Hufen. Bon 3 der Hbrigen, 
in dem Haneschen Instrument genannten Personen leben noch jetzt, 1875> Nach¬ 
kommen in Stettin, nämlich von Fuchs/ Oheim (Ohm) und Schütte (Schutt). 

Von den Ackerwerken des Turneifeldes befand sich eins der größten iw der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Besitz Gustav Henrich v. Enkewrts, 
Erb- und Gerichtsherrn auf Vogelfang, Hohenzieten, Marienwerdey PWnFig, 
Garz, Rofenfeld :c. :c. des zweiten verdienstvollen Präsidenten der Pommersth-
Kaminschen Landes-Regiewng und, der Marienkirchen, aUch des akademischen 
Gymnasiums, zu Stettin Curators. Der Präsident bewirthschaftete das Out nicht 
selbst, fondern nutzte, es durch Verpachtung. Sem Pächter, Ludwig Köpke, zahlte 
ihm im Jahre 1780, und schon früher 300 Thlr. jährliche Pacht. Der Präsident 
verkaufte aber das Gut, etwa ums Jahr 1790, an den Turneifchen AMrmann 
Pich, den wir als Pächter des Klösterguts kennen gelernt Habe; und dieser Ver¬ 
äußerte es 1799 an v. Heyden. Über den Zustand der Bochädt Turnet m 
damaliger Zeit gibt folgende Notiz einige Auskunft: Nachdem die Zahl der 
kleinen Ansichler anf Trennstücken der großen Ackerwerke sich verwehrt hatte, 
sollte den neuen Häusern ein Wasserabfluß nach einem weiter abwärts gelegenen 
^ fuh l verschafft werden. Die örtliche Untersuchung ergab aber die Unmöglichteit 
dfeses Vorhabens daher den Eigenthümern dieser Haüser von Polizeiwegen durch 
den Hochedeln Rath befohlen wurde, ihren Hausabgang an Wasser und anderen 
Flüssigkeiten schlechthin auf den Höfen zu behalten, und ihn nicht vor den Haus-
thüren auf die Straße laufen zu lassen. Die Lastadischen Gerichtsboten erhielten 
am 13. Apri l 1801 den Befehl, über die Befolgung dieser Polizei-Verordnung 
strengstens zu, wachen,. Die Contravienten wurden mit .einer Pött von 2 Thlr. 
bedroht! . Diese kleinen Ansiedlungen auf Trennstücken pflegte nckn im Munde 
des Volks „Vor den Hecken" zu nennen. Sie^ mehrten sich bis zum Jahre 1805. 
Eme derselben, die an das Ackerwerk der Wittwe des IuftizbüWermeisters Tren¬ 
delenburg gränzte, gehörte dem Stettiner Handeksherrn Karow. Dessen zweiter 
Sohn August Karow wurde seit November 1813 des Landbuch - Schreibers 
Jugendfreund und Kriegskamerad, daher das Interesse, welches der Herausgeber 
nach Ablauf von mehr als 60 Jahren, an dem Turneifchen Besttzthum Karsw's, 
des Vaters, nimmt. ^) Daß alle diese Hochbauten auf dem Turnei-Felde und 

*) August Karow, ein junger Mann von echtem Schrot und Korn und von dichterischer 
Begabung, wurde in Berlin 1816 intimer Freund Helmma's v. -Chezy, geb. v. Klencke,MkeAn 
der Karschin, und Erzieher ihrer beiden Söhne Wilhelm und Maximilian, von deAen.der 
letztere, damals 8. Jahre alt, im Gegensatz zu seinem Brüder, ein bescheidener, stiller und 
liebenswürdiger Knabe war, der seinem Erzieher niemals Verdruß machte. Karow folgte 
seiner Freundin, die es während eines vielbewegten Lebens nirgends zu einem Ruhesitz bringen 
kottnte, im Jahre 1317 nach Dresden. Er ist nicht mehr unter den Lebenden. Er starb in 
Bunzlau als Lehrer am dortigen Waisenhause und Schullehrer-Seminarium. 
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M Wmjt verbundenen BewehrunIenWe mochten von einev'Muart sein, welche 
eHMylle> M r mit GeneMigung der Feftungsbehöck^>des-KömA^ 
der H M g HchandhabteN RllyonMßfche halber, aufgeMhvt.Mn komten/ ist selbst-
verständlichii? M t Unschkußdes FortsDreüßen Warnas N l m A F e N zur Eon-
tribution, d. h. Grundsteuer, mit 5 4 ^ Hufe veranlagt. Durch Erbauung des 
FoM>PreüHtzn hatte bas Feld an seinem-Areal, eine m W geringe Einbüße er-
WW,,trytzdMn^ mußte die BMmannschaft den ein für a l l eMü l inder Meüer-

an dein emei entsprechende Kürzung. mcht Statt 
finden! durfte versteuern^ und das ihr ̂  aufgebürdete Plus der - Steuer Unter ihre 
Mitglieder mch Maßgabe des Besitzstandes eines Jeden ertheilen. Und babei ist 
es--M^ auf das Msetz vom« 21^. M a i / I M l . , die anderweitige 'Regelung der 
Grundsteuer betreffend, gebliebM. Meses Gesetz ist am 1^ Iamar Wßb in Kraft 
getreten ^^^',^^, ,,,,,̂  / ,̂  ^^^,,.,,^,^/ , ^,„/ „̂ - , , ^ ', , ̂ ^ ^^, - -, 

M W. Ju l i des Jahres 1i799 tmtm die Mtglieder der Mrnchchen Bau-
maWschOft -Msammeu, um sich über gemeinsame MgelegenheitM-W chsch 
E ^ 

1. v^.Heyden, als Besitzer von zwei AckergMern,n zugleich ̂  als Pächter der> 
St^ MWbMcht;gehörigen 3 Zastrowschen Legat-Hufen. "' 
2. SaAW und Söhne, /OrbzMsmäMler auf dem Kämmerei-Ackerwerke Turnei.-
3. Wermanm Pich, als Pächter des dem Iohänniskloster gehörigen Guts. 
4. Mer MöhrmePer Müller, aks Pächter der dem St< MMenfti f t gehörigen f / 

Altermann W u H , Besitzen eines freien-ErbetgMhum-Ackerwerks. 
6. Pächter Lüdecke, Namens feiner Verftächterin, der verwittweten Ftau 

IuftizMürgermeister Mrendelenburg. ! ^ ' 
- ̂  Die Anwesenden verhandMen unter Beistand des HoftFikals und Iustiz-

Commifsariüs Pfeils der bas Protokoll führte. Sie zeigten einstimmig an>° wie 
sie nunmehr im Allgemeinem darüber sich vereinigt hätten, daß die Separation 
ihrerHcker und Wiesen vor sich gehen solle,! und daß sie ihre besonderen AnträM 
so wie die etwaigen Bedingungen^ welche ber eine oder Ändere zu machen ̂  hättM, 
dem künftigen Gemeinheit-AufhebuUgs-Commiffarius hei-der künft̂ ^̂ ^̂  
Separatwn eröffnen würden. Pächter Lüdecke bemerkte jedoch, daß die verwittwete 
Frau Justiz-Bürgermeister TrendelenburG nur unter der V o r a M 
wWgung gebe, daß ihr vorher^er Kostenbetrag der auf ihren Antheil treffen 
würde, bekannt gemacht werde. Es wurde ihm demgemäß eröffnet, daß nach 
einem ohngefähten Überschlag die Kosten für seine Frau 
nur auf die Summe von 15 Thlr. sich belaufen würden. Eben so zeigten Pich 
und Müller an, daß sie zuvor die Genehmiguüg ihrer Verpächter einholen müßteN> 
und z folglich ihre Nnwilligung nur unter diesem Vorbehalt anzusehen sei. Wenn 
nun die Genehmigung erfolgt sei, so solle dem Magistrat HU Stettin mittelst 
Übermachung des voMegenden Protokolls von dieser vorhabenden Separation 
Anzeige gemacht und derselbe ersucht werden: Daß durch die Aufhebungs-Eom-
nnfsion diese GeparatilM sobald als möglich vorgenommen und W nöthigen Ver¬ 
fügungen getroffen werden, wobei sämmtliche Anwesende bemerkten, daß, da die 
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Beackerung des Sommer- und des Brachfeldes Auch nach beendigter Ärnte 
geschehen müsse, der anzusetzende Termin ̂ nicht über 3 Wochen von heute an ge¬ 
rechnet ausgesetzt werden möchte. Ferner zeigte v. Heyden an> daß auch er 
wegen seiner Pachthüfen die Genehmigung' des Iacobikirchen-Proviförats ein-
holen müsse. ' 

Hierauf ist das Protokoll geschlossen und nach geschehener Vorlesung von 
sämmttichen Anwesenden genehmigt und unterschrieben worden, nachdem sie noch 
vorher bemerkten, daß sie den Altermann Wulff, in Rücksicht dessen, daß er alle 
Lasten der Altermannfchaft tragen müsse, und selbige schon so viele Jahre getragen 
habe, bei der Aufhebung der Gemeinheit das Vorrecht einräumen wollten, daß 
er befugt sein soll> sich in jedem Schlage sein Stück Acker jedoch nach Verhältniß 
der Güte seines jetzt besitzenden Ackers auszuwählen, indessen auch unter det 
ausdrücklichen Bedingung, daß die Altermannschaft auf seinem Ackerwerk als eine 
beständige Reallast verbleiben müsse. 

Die Vorsteher des Iohannisklosters ertheilten ihren Consens zu dem im 
obigen auseinandergefetzten Vorhabens am 30. August, die Vorsteher der S t . Iacobi-
und der Nicolaikirche nachträglich am 14. October 1799. I n Erwartung dieses 
letztern Consenses waren die oben genannten Mitglieder der Baumannschaft unterm 
23. September 1799 beim Magistrat dahin vorstellig geworden, daß er ihr 
Vorhaben als ein nützliches anerkennen, es genehmigen und schleunigst eine Com-
missiou ernennen möge, durch welche die Aufhebung der Gemeinheit nach Vorschrift 
der Gerichts-Ordnung bewerkstelligt werde. Sofern nur auch einer oder andere 
Ackerbesitzer ^ dem Vorhaben widersprechen sollte, was bisher nicht geschehen sei", 
so verstehe es sich schon von selbst, daß der Widersprechende, wenn die Sachver¬ 
ständigen die Gemeinheits-Aufhebung für möglich und nützlich hielten, ihr bei¬ 
treten müsse. 

Der Magistrat beurtheilte den Antrag so: Da die Aufhebung der Gemein¬ 
heiten nach allgemeinen Staatsmaximen zu befördern ist, weil durch sie der 
Betrieb der Landwirthschaft, mithin die Landeskultur, gehoben wird, und sie unter 
manchen Umständen sehr vortheilhaft ausfällt/ daher der eben genannte Zweck 
erreicht wird, woran auch im vorliegenden Falle deshalb nicht gezweifelt werden 
fol l , weil die einzelnen Ackerbesitzungen des Turneifeldes sämmtlich von ziemlichen 
Umfange sind, folglich weniger Hindernisse in der Eintheilung der Acker und 
deren künftiger Benutzung zu befürchten stehen, als wenn sehr viele einzelne kleine 
Besitzungen Vorhanden sinh, demnächst aber von der Ausführung der neuen Ein-
theilungen ein Plan von der Gemeinheits-Aufhebungs-Commissinn zur Genehmigung 
zu erwarten ist, wodurch jeder etwaige Nachtheil von den, Unter dem Patronat 
des Magistrats stehenden Stiftungen — Iacobikirche, Iohanniskloster — noch 
bei Zeiten abzuwenden sein würde, so scheint es, als ob dem beantragten Consense 
für jetzt nichts im Wege sei, der Aufsichtsbehörde jetwch überlassend, ob und 
unter welchen Modalitäten derselbe zu ertheilen sein werde. M i t diesem Votum 
ging der Antrag der Baumannschaft am 29. October 1799 an das Königl. 
Consistorium ab, von dem das Vorhaben beifällig aufgenommen wurde. Durch 
die Verfügung vom 2 1 . November 1799 wurde der Magistrat aufgefordert, sowol 
das Provisorat der Iacobikirche, als das des Iohannisklosters anzuweisen, bei 
der Commission die Gerechtsame beider Stifter wahrzunehmen, und wenn die 
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AuWbung der Gemeinheit für M M h und wirthschaftlich Wfunden U d bon 
sämnMchen Tei lnehmern gütlich wtgmonnnen^Iuder auch in einigen PMkten 
noch, streitig gemacht werden sollte>-' in beiden >FäVen!^ vorher gutachtlich zu 
berichten; auch vor der Kommission den in Antrag gekommenen Punkt wegen des 
demMliermann W u H zu bewilligenden Vorrechts zur! Nähern''Erwägung zu 
bringen,, da. eZ'Mr die FeldMarks-Oenossen bedenklich zu M n scheine/dem Besitzer 
dieses^ einen Grundstücks auf imckeI die Rechte M d Pflichten eines Altermanns 
beizulegen. ^ ^-',-- ^ , , /,,' .- -̂, ,,̂  "/ ,̂  ^̂ ^ !-^,^^.^^^-^ .̂ ^ '̂ .-

der Gemeinheit ber Alker- und 

verhandelt Turnei bei Stettin den 21^ November bis 2̂  December 1793. -
Die Königk Preüß. Pommerschs5MeD-' und Domainenkammer H 

anlässung der MMieder der TurneWeN Baumannschaft wegen Aufhebung ihrer 
Gemmnhew^M!Äckern ^lnd Niesen^ der M Randowschen Kreise niedergesetzten 
Oememheits-AufhebungsiComMission, bestehend aus dem^Füstiz-CommMons-Rath 
Sttlkwe,- zu Harz/ und dem! Ökonomie-Commissarius Sadewasfer zu Pölitz, 
mittelst Verordnung voNr 26. GctMr 1799 äufgegMn sich dem beantragten 
Gememheit-Aufhebungs-Gefchäft zu Unterziehen^ Commissamen haben sich wegen 
ejn^s an Ort und Stelle bald anzusetzenden Termins fchMlich einMassen. Der 
ic. Struwe tzrNM aber, wie er überhaüfter Geschäfte halber erst-im Monat 
December Der Eommission beitreten! könne und hat daher dem tc. Sadewasser 
anHeim gegeben, zur baldigen Ingriffnahme der Sache einen Termin auzuberaumen 
und denselben mllein abzuhalten^ um wenigstens die Generalien einzuleiten. ' Um 
nW nochdie offene Wittewng soviel als tnöglich zu Nutz zu machenj hat 
ic. Sadewafser auf den 21. November 1799 einen Termin in Türnei angesetzt, 
sämmtliche Interessenten dazu vorgeladen und mit den Verhandlungen den Anfang 
gemacht. Erschienen sind und jüstisiciren ihren Besitz: ! " 

n ^1) vn Heyden, welcher gegenwärtig' besitzt: — /ch Das'ehemalige v. Enke-
vürtsche Gut von 12 Hufen> nach einem besondern Kauftontract, der aber gegen¬ 
wärtig beim Stadtgericht in Stettin liegt und gelegentlich vorgelegt werden k a n n ; " 
d) Das vom Post-Commissarius Arsattd angekaufte Gehöht von 6'/^ HufeN. 
Auch hierüber ist der Kaufcuntract z. Z. noch bei der Königl. Regierung deponirt. 
Der. Besitztitel beider Güter ist für b. Heyden im Hypothekenbuche bereits be¬ 
richtigt. Ferner besitzt v. Heyden — «) von der Iacobikirche die derselben vom 
SeMtor Zastrow letztwillig'vermachtem 3 Hufen in Pacht Und zeigt dabei än> 
daß er zu der vorzunehmenden Veränderung deren Felder von den Vorstehern 
der Mrche ben Consens erhalten hübe. - i 

' 2) Der^ZeitPächter Pich vom Ackerwerk des St. Iohannisklösters, hat die' 
Grundstücke dieser milden Stiftung, 16 V. Hufe an der Zahl, in Zeitpacht, Und 
wird wenn-es verlangt werden sollte, Vollmacht zur Verhandlung ttöiU Kloster-
Provisorat jeder Zeit beibringen. ° 

^ 3)! Der° RoHrmeifter Müller zu Stettin besitzt auf dem Turnei-Mde von 
der St. Marienstiftskirche 3 Hufen Pachtweise, und wird auch-von dem Stifts-
EüMorium einen > schriftlichen Confens zur vorhabenden Veränderung vorlegen. 
' '4)'Der Kaufmann SattNe besitzt 'mit seinem Schwagers dem Kaufmann 

Ludendorf MeinschaftlH ^ ^ H ^ Vin KäMweteAGrundMck vvn 4 ^ Hufe'uns 
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Erbpachte hiernächst b). das. vormalige Tielkensche Äckerwerk auch von 4 ^ Hufe 
eigenthümlich, und c) noch ^ Hufe, die vprmals der Jungfrau Window gehört 
hat, die sie aber gleichfalls 
ihre Kauf- und Erbcontracte beibringen werden. -

5) Der Altermann Wulff hat die Grundstücke feines Vaters bereits- im Besitz, 
die in 1'/2 Hufe bestehen und worüber er seinen Besttztitel vorlegen wird. 

6) Frau Bürgermeister Trendelenburg gestellet ihren Zeitpächter, jetzt Hahn, 
der die Einwilligung seiner Principalin über seine in Pacht habende 2 ^ Hufe 
versichert. ^ 

Sämmtliche Anwesende erklären, daß sie sich <Maä gsuerMa, die anjetzo 
niedergeschrieben worden, eines vereideten Protokollführers begeben wollen. 
Ferner erklären sie, daß sie sowol hinsichtZ ihres Eigenthums für sich selbst, als 
auch rücksichtlich der in Pacht habenden Gwndstücke sür ihre Prineipale der Auf¬ 
hebung der Gemeinheit in Äckern und Wiesen im Allgemeinen! beipflichten; wen» 
es aber noch auf verschiedene Punkte ankommt, die zuvörderst !Maü erörtert 
werden müssen, bevor man sich der Besichtigung der in Gemeinheit liegenden 
Acker- und Wiesenstücke unterziehen, und daraus beurtheilen könne, inwiefern 
die Aufhebung" möglich und nützlich, auch mit den Rechten eines jeden einzelnen 
Mitglieds der Baumannschaft übereinstimmend sei, so wurden diese Punkte, 
vom Commissarius vorher entworfen, den anwesenden Theilhabern vorge¬ 
legt, und darüber ihre bestimmte Erklärung abgegeben und- niedergeschrieben, 
wie folgt: , ^ 

1. Ist die angebliche Baumannfchaft auf dem Turnei, nach der an die 
Königl. Kriegs- und Domainenkammer gerichtete Bittfchrift vom 21. October1799 
alleinige Besitzerin sämmtlicher Hufen und Ackerstücke, oder sind noch-mehrere 
Eigenthümer vorhanden, die allesammt von gleicher Qualität sind und in die 
Aufhebung der Gemeinheit ohne Widerspruch willigen? 

Es hätten zwar, so erklären die Anwesenden, die Vorstellung an die Königl. 
Kammer nicht sämmtliche Besitzer unterschrieben, es erhelle aber aus der zu 
Protokoll bereits abgegebenen Erklärung, daß sie alle ohne Unterschied der, Auf¬ 
hebung beitreten. Sonst wären keine anderen Eigenthümer vorhanden, die ein 
besonderes Eigenthumsrecht geltend machen und der guten Sache widersprechen 
könnten. 

2. Sind die Hufen-Stücke ganz untereinander vermengt, so daß ein jedes 
Ackerwerk für sich nicht seine eigenen Breiten und zusammenhängende Flachen hat? 

Das ganze Turnei-Feld sei als wirklicher Bürger-Acker unter einander nach 
Verschiedenheit der Große notirt, und nur dadurch in die Hände wemger-Besitzer 
gerathen, als sich diese nach und nach mehrere Ackerftücke angekauft, oder auf 
andere Weise zu eigen gemacht. Dadurch sei die Ackerbestellung äußerst beschwer¬ 
lich geworden, und das eben sei eben der Grund, warum sie sich auseinander zu 
setzen wünschen. 

3. Haben sämmtliche Besitzer und Eigenthümer ein allgemeinM Withütungs-
Recht auf dem Turnei-Felde? 

, Als. Bürger der Stadt hätten freilich die hieselkft wohnenden kleinen Oeüte 
ein gewisses Anrecht ihr Kleinvieh mit auf die Hütung zu treiben; Interefsenten 
wären auch gar nicht gewillt, ihnen dies streitig, zu machen, vielmehr gehe-ihre 
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Meinung dahin, es in Ansehung der Hütung beim Alten zu lassen, insofern diesen 
Einwohnern in ihrer Eigenschaft als Bürger der Stadt ein Recht zustände, sei 
es durch Verleihung, durch Vertrag oder Observanz, nur müßten sie diese Frei¬ 
heiten nicht mißbrauchen und zum Nachtheil des Ackerbesitzes das Feld mit Unfug 
betreiben. 

4. Wie sieht es mit der Beschaffenheit der Viehtriften aus, sind sie bestimmt 
festgesetzt, oder werden sie alljährlich verändert? 

Es wären bisher keine bestimmten Viehtriften gewesen, sondern wenn die 
Felder so gelegen, daß sie die Saat-Äcker berühren müßten, was sich nur alle 
3 Jahre zutrüge/so hätten sie nur einen T h eil um den andern von ihren Äckern 
etwas abgetreten, so daß sie nach der Brache hätten kommen können. Für jetzt 
wollten die Anwesenden den Vorschlag machen, daß, wenn die Aufhebung zu 
Stande käme, ein jeder Interessent von seinem Hufenstande, nach dessen Verhältniß 
etwas Abtreten und zur Tr i f t bestimmen wolle, was auf jeden Ackerbesitzer für die 
Hufe etwa 4 Fuß Breite ausmachen würde, und könnte hiernächst einem jeden 
Angränzenden die Benutzung dieser T r i f t zwei Jahre lang verbleiben. 

5. Können die Viehtriften ohne Verletzung des einen oder andern Theils 
aufgehoben werden, können sie anderwärts verlegt werden? 

Diese Frage ist durch die Beantwortung der vorigen zu 4 schon erledigt. 
6. Wo liegen die Wiesen? Sind es Feld- oder Marschwiesen, die ein jeder 

Besitzer i n seinem eigenen Ackerstück bei geschlossenen Feldern benutzt, oder sind 
es aneinander Hangende Bruchwiesen, wohin Jedermann kommen kann? 

Der Wiesewachs sei auf dem Turnei-Felde von keiner Bedeutung und bestehe 
blos in kleinen Feldbruch-Stücken, die zur Zeit, wenn das Feld besäet wäre, 
als Wiesen-Flecken gemühet und zu Heü geworben würden. Sonst wären diese 
Wiesen zur Zeit der Brache der allgemeinen Hütung übergeben. 

7. Wi l l und kann man die ganze Acker-, Wiesen- und Hütungs-Gemeinheit 
aufheben, d . h . einem jeden Ackerwerk sein wahres Eigenthum im Zusammenhang 
beilegen, ihm seine Wiesen besonders zumessen und seine Hütungen mit seinem 
eignen Vieh blos auf sein Feld und Ackerwerk beschränken, oder sollen letztere 
allgemein bleiben; oder w i l l man auch nur in jedem Ackerschlage eine Verkeilung 
der Hufenstücke vornehmen und seine Stücke zusammen legen. 

Erbbesitzer erklären wiederholend, daß sie blos eine Vertheilung ihrer Acker¬ 
stücke und der darin belegenen Wiesenstellen aus dem Grunde zur Aufhebung 
gebracht, daß sie ihre einzelnen Parcelen, die sich zu sehr vervielfältigen, besser 
nutzen und bestellen könne. Wiesen hätten hierin nichts zu bedeütm und wären 
von keinem Belang, die Hütungen aber sollten nach wie vor vermengt und auf 
den Feldern bleiben, nur mit dem Unterschiede, daß die ganze Baumannschaft 
das sogenannte Hütungsrevier, der Siev genannt, und das zwischen diesem Siep 
und der Landstraße belegene Land, welches einen Theil der Mager Kehlungs 
Stücke ausmacht, zur Anlegung nützlicher Kleekoppeln sich vorbehalte und diese 
Stücke als privative Gerechtsame ein Jeder für sich behalten könne. Sie glaubten, 
um so mehr dazu berechtigt zu sein, sich diese Bedingungen zu stellen, da es 
einem jeden Ackerbesitzer frei stehe, seine Brache so gut als möglich zu nutzen, 
Heüungen darin anzulegen, und überdem selbige mit Klee nachzubesäen, so wie 
es im Verhältniß zum Ganzen zulassend ist; doch wären sie der Meinung, daß 
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bei der Eintheilung durch den Landmesser nach d«m Grundsatz verfahren würde, 
daß der H iep nicht eigentlich als ein Wiesen- oder Hütungsfleck betrachtet würde, 
sondern blos als Land sich zur Eintheilung qualificire, iw der Art , daß ein jeder 
Interesstnt mit seinem angränzenden Ackerstück, so wie'es jetzt liege^ dem Inha l t 
des ganzen Stücks, incl. des Sieps, proportional vermessen und den wahren Theil 
behielte, den er jetzt an Acker und Siep besitze, ohne darauf zu merken, daß er 
mehr Siep ot>er Ackerfläche erhalte. 

8. Wie ist der Düngungs-Zustand beschaffen? . 
Der Gegenstand der Düngung ist zwar von sehr großer Wichtigkeit und 

könnte zu verschiedenen Einwendungen Anlaß geben. Verschiedene der Interessenten 
versichern, daß ihre Felder in sehr gutem ^ Düngungs-Zustande, wogegen andere 
mit diesem Hülfsnnttel sehr zurückgeblieben sind. Um aber auch in-diesem Punkte 
t>as allgemeine Beste zu fördern, so erklären sämmtliche Interessenten ohne Unter¬ 
schied, daß so wenig bei der Vertheilung auf das magere, als fette Land Rücksicht 
nehmen, sondern sich selbiges so zutheilen lassen wollen, wie es auf sie treffe, 
nur mit der einzigen Bedingung, daß, weyn einer der Interessenten beweisen könne, 
daß er auf ein Land, was noch nie getragen, oder sich überhaupt zur ersten 
Tracht anschicke, frischer Mist gebracht, ihm selbiger von demjenigen, der diese 
neue Düngung erhielte, ^ in eben denen Fähren und in der Entfernung vergütigt 
und hingehracht würde. ^ 

,. 9. S ind die Oränzen mit den Feld-Nachbarn richtig und haben diese auch 
Abtriften und Mithütungs-Gerechtigkeiten? -

Die Gränzen mit den Feld-Nachbarn sind-völlig geregelt, bchügelt, auch 
zum Thei l mit Paümen aller Ar t bepflanzt. Es könnte sein, daß einige der 
Nachbarn eine Freiheit zur Mithütung hätten, Extrahenten wären aber auch nicht 
Willens, ihnen diese zu nehmen, welches die vorgeschlagene Partial-Aufhebung ihrer 
Felder schon beweise. . 

1t). S ind die Ländercien und Wiesen schon vermessen und bonitirt worden, 
und hat man von dem ganzen Felde eine Karte und ein Vermessungs-Register? 

^ Karte und Vermessungs-Register wären beim Magistrat zu Stett in, und es 
würde wahrscheinlich bei der damaligen Vermessung das Land auch bonit«et 
sein. Bei der jetzigen Veränderung der Ackerfelder würde -aber allerdings eine 
neue Bonit irung durch unparteiische Sachverständige vorzunehmen und dazu die 
alte Karte zu adhibiren sein, damit keiner an dem wahren Werth seiner Grund¬ 
stücke verkürzt werde. - , ,. 

11. I s t eine Viehstands-Tabelle vorhanden, und wie viel Haupt Vieh 
jeder Ar t wird von den Ackerbesitzen: gehalten? ^ 

Bisher wäre von einem Jeden ohne Unterschied bald mehr, bald Weniger 
Vieh gehalten wurden. Auch jetzt, da sie ihre Hütungen nicht aufhöben und 
keine besonderen Veränderungen damit vornehmen, so glaubt man auch berechtigt 
zu sein, die alte Weise beizubehalten und so wenig Einschränkung als Erweite¬ 
rung über die Maße zuzugestehen. - , ' 

12. S ind die Besitzer der Grundstücke in Ansehung der allgemeinen Lasten 
und Abgaben einander gleich? ^ 

Ja, alle Abgaben unö^ Prästationen seien nach Verhältniß ihres Hufen-
standes repartirt und keiner sei fträgraviret. 
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13. Gibt es kleine Leute und Emlieger, die zwar keine eigenthümlichen 
Grundstücke besitzen, aber doch ein Recht haben, mit ihrem kleinen Vieh an 
Schweinen, Gänsen u. s. w. auf die allgemeine Weide und Feldhütung zu 
treiben? 

Diese Frage ist bereits in der Frage 3 vollständig erörtert und daher 
erledigt. 

I n Gemäßheit der Beschlüsse der Interessenten hat Commissarius die Be¬ 
sichtigung der Felder und deren AbWürdigung vorgenommen. Sämmtliche An¬ 
wesende waren zufrieden, daß man mit dem jetzigen Brachfelde, das sog. Kart-
Haüser-Feld, den Anfang mache. Bevor man sich aber diesem Geschäfte unterzog, 
wurde den Interessenten vorgeschlagen, ob sie nicht, der Kürze der Zeit und um 
Ersparung der Kosten willen, unter sich die Abschätzung der Felder selbst über¬ 
nehmen wollten? Sie wären ja sämmtlich Männer von wirthschaftlichen Ein¬ 
sichten und Kenntnissen, hätten ihre Felder zum Theil selbst bearbeitet, wüßten 
beinahe einen jeden Fleck Landes, der gut, mittet oder schlecht wäre, würden 
den jetzigen Zweck der Aufhebung ohnstreitig besser, wie fremde Boniteurs ins 
Auge fassen, und könnten auch im Ganzen keine Parteilichkeit sich zu Schulden 
kommen lassen, da sie ihre Vota ja nur unter Leitung der Commission abfassen 
und abgeben könnten. Diesen Vorschlag genehmigten alle Interessenten um so 
mehr, da sie ja sämmtlich an der Wertschätzung Theil nehmen würden und es 
jedem Einzelnen von ihnen frei stände, seine Meinung kund zu geben. Dem¬ 
nächst vereinbarte man einen gewissen Satz im Ganzen anzunehmen, und setzte 
demgemäß fest, das Feld in 3 Bodenklassen, gut, mittet und schlecht, abzu¬ 
schätzen, die entlegensten sandigen Stellen, vom Züchter Berg bis zum sogen. 
Armen-Kamp längs der Landstraße aber als eine 4te Klasse für ganz unnutzbares 
Land zu erklären. 
. I n dieser Voraussetzung nahm man, zur Begehung des Karthaüser-Feldes, 

seinen Standpunkt auf der Höhe ohnweit des Frauenthors an der Grabowschen 
Gränze, beging und beurtheilte zuerst die dort liegenden 4 Quer-Stücke und 
setzte sie einstimmig der ganzen Länge nach, in die Klasse des Mit telbodens. 
Von hier besah man die nächstfolgenden 27 Stücke, die bis zum Glacis der 
Festungswerke reichen,' und durch eine Scheidungs-Fahre, die Ohnwendung ge¬ 
nannt, sich unterscheiden. Diese sämmtlichen 27 Stücke von Anfang an, so weit 
sie vorstehend bezeichnet sind, wurden durchgehends als guter Boden abge¬ 
schätzt. Von der Ohnwendung linker Hand bis an den Katzen-Pfuhl und zum 
Glacis ist Alles gutes Acker-Land. Rechts zwischen den dortigen Mühlen 
durch ist Alles zur rechten wie zur linken Seiten Mittelboden. Man blieb 
hier immer in der Stellung einer geraden Linie nach Westen zu und nahm die 
Richtung unter gewissen, ausgezeichneten Gegenständen bis zum Stein, der in 
der Landstraße steht. Und zwar von der Ecke des Friedemannschen Kronmühlen-
Gartens gerade bis zur Landstraße, auf der rechten Seite im Mit telboden. 
Auf der linken Seite aber bis zum neuen Begräbnißplatze und dem Katzen-
Dfuhl herunter, alles im guten Boden. Zuletzt nahm man den Standpunkt 
auf der Ecke des Hohlweges am Steindannn auf v. Heyden's Stück und erklärte 
die Seite nach der Zabelsdorfschen und Niemitzschen Gränze herunter, rechts für 
M i t t e l - , linker Hand aber bis an den neuen Zaun des Röhrmeisters Müller 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. VII I . 94 
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für guten Bodßn . Vyn dieser Gaßtenzaun?Ecke bis zur WlschMUfschen Land¬ 
straße zum KlOfter-Wick 4te B M e ^ w M i H vom HochgeriD r M Z H M n W , 
um die Wafferhastfer herum und verbei, bis zur ZabelsdopfsHM HrMze,, ist 
Alles nur M i t t e l - L a n d , auf der linken Seite aber durchgehende g u t e r H M e n . 
Z u Ende dieser Gegend M Ackerstüche zeigt, sich U n viel versprechende^ Boden 
mehr; vielmehr ist derselbe im Ganzen genommen schon sandig Und gro t t i ^ o. be¬ 
gleich hier und da auf den AckerMHen noch etzwas Lehmboden sich äußert^ und 
durch tüchtige, wiewol mühsame K u M r etwas verbessert werden könnte, W n n 
es aber doch nie, auch H o n seiner großen Entfernung w,egm^ nutzbarer und 
tragbarer Boden werden dürfte, so könnte er doch in der Folge dadurch nutzbar 
werden, daß man daselbst einen Kiefern-Kamp anlegte. Die Anwesenden sind 
auch sämmtlich dieser Meinung, und erklären dieses ganze Hinter-Feld, und War 
von Trendelenburg's Stück an, rechts und links der Landstraße, bei her LübMen 
Mühle vorbei, für schlecht, und daß Wer den Juchten Berg bis an das M n ° 
dowsche Stück incl. schlecht, von da 

Kamp ganz schlecht und unnutzhar sei. Noch liegt ein K W - O r t l ängs te r 
Völschendorfschen Landstraße, westlich nach Orekyw zu, den man unweit des Winter¬ 
feldes oberwärts bemerkte, wovon man, den Grund hinab, bis zur Mittze für Wiest 
B o den, den.Berg hinauf und die Höhe aber für M i t t e l b o d ey w M i Z ^ Pie 
Interessenten waren darüber einig, dieses Stück von diesem Brachfelde abzu¬ 
schreiben und dem jetzigen Mnterschlage beizulegen. Nachdem die Ponit irung 
des Brachfeldes auf vorstehende Weise zu Gtande gebracht war, trugen die I n ¬ 
teressenten darauf an, die Emthe iMg dieses Feldes, des Wrttzaüser F e M G 
je eher, desto lieber durch einen Landmesser vornehmen zu lassen.- seitens W 
Commisfarius konnte gegen diesen Antrag um so wMger siwas eingew 
werden, als derselbe einstimmig ausgesprochen wurde, auch das, möglicher W H 
bald einfallende Frost- und Schneewetter diese ganze Operation verhindern 
konnte. Es wurde also beschlossen, den Landbaumeifter Meyer mit tzem Ge¬ 
schäft zu beauftragen und denselben zu ersuchen, sich der Ausführung defsMeM 
unverzüglich zu unterziehen. Sodann wurde beschlossen, mit den anderen Feldern 
so lange zu warten, bis diese Sache im Brachfelde vollständig beendigt sein 
werde, um so mehr, da man im jetzigen Wintexfelde schon die Saat gelegt, im 
künftigen Sommerfelde aber auch schon Vorbereitungen zur künftigen Bestellung 
desselben getroffen seien. 

Auf Einladung nahm der Landbaumeister Meyer an der Conferenz a,m 
28. November 1799 Theil. Er erklärte, daß, wenn auch die alte Karte von 
1757 bei der Eintheilung der Felder vorläufig zum Grunde gelegt werde, doch 
eine richtige Eintheilung der Ackerstücke für jetzt nicht eher Möglich sei, als bis 
man das Feld selbst oder wenigstens das eine Stück desselben, die Brache, nach 
seiner wirklichen Lage überschlage, ob das Object auch wirklich noch vorhanden 
sei, was jetzt eingetheilt werden solle. Dieses setze eine Vermessung voraus, W 
Zugleich die Ackerbesitzer ihres wahren Eigenthums versichere. Die anwesenden 
Interessenten überzeugen sich hiervon, nur behanpten sie ihre Rechte, daß was 
ein Jeder nach der alten Karte und Vermessung besessen, ßuch jetzt ihnen wieder 
i n der Güte und Ausdehnung bei der neuen Eintheilung angewiesen werde, A a 
dieses auch völlig mit Dem übereinstimme, was sie unter sich beschlossen, 
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von den Besitzern der Grundstücke, soweit diese verpachtet, ihren Pächtern nach¬ 
gegeben sei, so wären sie damit einverstanden, daß die Vermessung nun unge-
faüM in der Brache, und darauf die Eintheilung und Kavelüng vorgenommen 
werde. Ländbaumeister Meyer wird dies Geschäft zwar dirigiren, selbiges jedoch 
zur genauen Bearbeitung dem, bei der Kgl. Kammer angestellten Landmesser 
Malbranc übertragen. Ein Auszug aus dem bisherigen Protokoll, soweit es 
sich auf die Würdigung des Bodens bezieht, ist zum Gebrauch des tc. Malbranc 
mitgethM wotden. Demnächst find die Interessenten wegen der Bermesfungs-
köften einig geworden, daß dieselben auf'Einen Groschen Sechs Pfennige (1 ̂  Gr.) 
für den Magdeburgischen Mbrgen festgesetzt worden. Für diesen Preis über¬ 
nimmt :c. Meyer: — 1) Die Vermessung des ganzen Feldes; 2) die Einthei-
wng desselben in Kaveln nach Maßgabe der im Protokoll niedergelegten Ver¬ 
handlungen; liefert 3) die Brouillön-Karte, und 4) das Vermessungs- und Ein-
theilungs-Register. Endlich übernimmt er 5) die bei diesem Vermessungs-Ge¬ 
schäft erforderlichen Kettenzicher, außer einem Manne, den die Interessenten aus 
ihrem Mittel hergeben wollen, um durch diesen die Lage und die richtigen Grän-
zen genan anzuzeigen. Hierbei wäre aber noch zu bemerken, daß er, Meyer, für 
die Ausfertigung der Rein-Karte und der dazu gehörigen Register pro Q.-Fuß 
der Zeichnung 1'/^ Thlr. erhielte, die Leinwand- und Unterziehungs-Kosten aber 
noch besonders liquidiren müsse. Interessenten haben wegen der Vermessungs-
Kosten nichts zu erinnern und erbieten sich zur verhältnißmäßigen Bezahlung 
nach der Morgenzahl des Besitzstandes eines Jeden; wegen der Rein-Karte und 
deren Anfertigung sind sie aber der Meinung, daß sie solche nicht bedürfen und 
mit der Brouillon-Karte zufrieden sein wollten. Es könnte hiernächst ein Jeder 
nach seinem Belieben sich eine Rein-Karte anfertigen lassen. 

Hierauf wurde das nunmehrige Sommerfeld, das sog. Schün- oder Scheü-
nesche Feld, in Augenschein genommen. Dasselbe ^beginnt gleich zu Ende des 
Türnei von dem Sanneschen Gehöfte links und dem St. Jürgens Haufe rechts, 
verfolgt die Allse nach Fort Preußen rechts und links, so sich bis zum Mi l i -
tair-Übungsplatz links herunterschwenkt, und rechts die Festungswerke bis vur-
längs des Glacis berührt,, hiernächst sich wieder von den untersten, im Kuh¬ 
bruche und der Galgwiese belegenen, Sandfahrer-Haüsern rechter Hand die Land¬ 
straße hinauf bis VN die Schünefche Gränze ausdehnt und endlich an der Schwar-
zowschen Gränze sich an den Turnei wieder anschließt. 

Der erste-Gegenstand der Beürtheilung war hier gleich ein Strich Acker, 
den man der Viehtrift Wegen jedes 3te Jahr unbestellt liegen lassen muß. Sein 
Böden von gutem innern Gehalt gchört der ersten, also der gut bezeichneten 
Müsse im. Der Strich liegt ganz vorne am Endendes Turnei linker Hand von 
der Ecke des Sanneschen Gehöfts; seine Größe ist zu 3 Scheffel Aussaat anzu¬ 
nehmen. Die Interessenten behalten sich Vor, diesen Fleck zur'Baustelle für 
Jeden zu bestimmen, die Trift bafelbst aber auch so lange zu belassen, als sie 
nothwendig'bleibt, sie jedoch durch die Bewehrungen der Angränzenden Höchstens 
D r a u f 20^FlH einzuschränken. Diesem, gleichs-M als einMurHWck zu be¬ 
trachtenden Acker folgte bei der Besichtigung das ganze Feld bis zum Militair-
Obungsplatz hinunter. >Vou da läuOs der Landstraße aufwärts zu ihren beiden 
Seiten bis an die Werke von Fort Preußen und/so weiter rechts und links der 

94* 
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Allee nach dem Turnei und von hier wieder bis zum Mittelbrink-Graben, der 
zur Landstraße führt.*) Diesen ganzen Acker erklärt man für g u t , obgleich hin 
und wieder eine Vermischung der Erdarten, die aber von keinem Belang sind, 
wahrgenommmen wird. Jenseits der Lindenallee aus dem Berliner Thore links 
vorlängs der Werke bis zum sog. Mülter-Kamp und Fort Preußen herauf ist 
etwas Ackerland zu diesem Felde gehörig, daß sehr guten Boden hat, und 
darum in die Iste Klasse gestellt wnrde.. Nun war man auf der Spitze der 
Werke, die der Weg abschneidet, nnd einige Enden, rechts nach dem Mittelgraben 
bildet. Diese wurden von dem Sanneschen Stück an, incl., bis nach obigem 
Graben hernnter, auch uoch für gu t L a n d angenommen. M a n vereinigte sich 
diese Enden denjenigen Interessenten abzutreten, die auf jener Seite des Mi t te l -
brink-Grabens hinterm Dor f * * ) , vvn den Gärten an bis zur Schwarzowschen 
Gränze, ihr Feld erhalten werden, weil dort die Vodengüte des Ackers nachläßt, 
und sollen diese Enden als ein 3ter Schlag zur Entschädigung von den Em¬ 
pfängern angenommen werden. B is hieher hatte man die ganze Feldfläche ein¬ 
stimmig als gutes L a n d bezeichnet; jetzt ging man aber zu demjenigen über, 
welches seine inneren Bestandtheile veränderte und einen anderen Boden zeigte. 
Dies traf den Acker von den hintersten Werken bei Fort Preußen, zunächst von den 
dort beleg enen Sandfahrer-Haüsern, an gerechnet, linker Hand, bis an die dor¬ 
tigen Kämpe, und so herauf zur Landstraße links und rechts bis über v. Heydens 
und incl. Sannes Stück, hiernächst zurück bis über den sog. Schweine-Pfuhl, 
und die Sandkuhlen hinauf. Alles dieses erachtete man für schlechtes Land . 
Was hierauf folgte, war gemischter Boden, der aber s e h r t r a g b a r zu sein 
schien. Man unterschied ihn von jenem, dort, wo man ihn für schlecht erkannte, 
von der Gegend längs der Schüne- und Schwarzowschen Gränze bis ans jetzige 
Saatfeld, und so wieder herunter bis zum Mittelbrinks-Graben. Diesen ganzen 
Strich erkannte man für M i t t e l - B o d e n . 

Den 3ten und letzten Schlag des Brachfeldes besah und beurtheilte man 
am 2. Deeember im Beisein der Baumannschaft und ließ sich darüber wie folgt 
vernehmen: Es ist dieses Feld derjenige Schlag, der im laufenden Jahre besäet 
und bestellt ist. Er fängt an der Seite des Turnei nach dem Stadtwege zu an, 
links am Schüneschen Felde gerade herauf bis zur Schwarzowschen Gränze, ver¬ 
folgt diese bis und vorlängs der Krekowschen Seite bis an den Völschendorffchen 
Weg, schließt die Beese und Glockenthurms-Kavel am Krekowschem Wege mit 
ein, macht unten beim Karthaüser-Felde einige Kiehl-Orte, die an die Gerichts-
Kaveln mit anstoßen, erstreckt sich bis an die Festungswerke und die Spitze des 
Militair-Übungsplatzes und bildet von dort an die sog. Magern Kehlungsstücke 
bis zum Siep und wieder dicht an den Turnei. Dieses Feld ist im Ganzen 
genommen und im Verhältniß der anderen Felder das schlechteste. M a n findet 
hier viele Sandschellen, die auch zum Thei l gar nicht genutzt werden und Dresch 
liegen bleiben, auch Sandkuhlen von beträchtlicher Größe und Tiefe, die ihren 
Grobsand nach Stettin zu Bauzwecken liefern und auf diese Weise wenigstens 
ein Minimum von Ertrag gewähren. Die völlig gleiche Eintheilung in guten, 

*) Die Berliner Landstraße, zunächst nach Garz führend, ist gemeint, 
sind die Dorfähnlich gebauten Gehöfte der Vorstadt Turnei zu verstehen. 

, ,. , . ,, . „ , . , , ^ **) Darunter 
sind " ' "" " ' . _ . . . . 
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Mittel- und schlechten Boden ist hier nicht wohl anwendbar. Man hat sich 
demnach vereinbart, die Magern Kehlungsstücke bis an den Militair-Übungsvlatz, 
an den Festungswerken vorbei bis an die Gerichtskaveln vom Siep an, für gut 
Land zu erklären; diesseits des Siep vom Dorfmittel Ende, rechts und links 
in gerader Linie bis zur Schwarzowschen Grunze neben dem Schüneschen Felde, 
quer über, .bis inel. Wulffs Stück, der Breite nach, als M i t t e l Land anzu¬ 
nehmen; von diesem Stück aber an gerechnet vom Siep der Länge nach gerade 
herunter in der Breite bis an die Glockenturms Kavel, und -diese mit einge¬ 
schlossen, nur für schlecht Land zu halten. Alles übrige hierher gehörige Land, 
das vom Karthaüfer-Felde bis zur Krekowschen Gränze sich erstreckt, als die 
Beese-, Sand- und buteusten (äußersten) Sandkaveln, seine Namen in derThat 
und mit Recht führend, muß, darüber sind die Interessen einig, zwar auch zur 
Theilung kommen, kann aber für nichts anderes, als ganz fchlechtes 
Land angesehen werden. Man will diese Sandschellen zum 4ten Schlage in 
16FUI9, bestimmen, weil sonst eine Ungleichheit der Theilung rücksichtlich der 
übrigen Felder entstehen möchte. Nun sind noch im sog. Mittelfelde gewisse 
Sandkuhlen vorhanden, die die Hufenbefitzer als Ackerland nicht benutzen 
können, die aber ein sehr gutes Grod- und Mauersand-Material liefern. Bisher 
hat man bei Ausbeutung desselben weder Regelmäßigkeit noch Ordnung beobachtet. 
Je nachdem die Sandfahrer sich dessen zu Nutze haben machen können, hat man 
bald hier, bald da gegraben und die Oberfläche mancher Ackerstücke verdorben, 
ohne in die Tiefe zu gehen, wo noch das beste Material verborgen liegt. Diese 
falsche Benutzung der Gräben zu verhindern und überhaupt Schaden vom be¬ 
stellbaren Acker abzuwenden, ist man übereingekommen, die Sandgruben zu ver¬ 
größern und ihnen eine geregelte Einrichtung zu geben. Sie sollen künftig vom 
Landwege ab, am Kloster-Stück herauf rechts bis zum alten Heid-Weg gehen, 
daselbst in der Querlinie bis zur Kloster-Breite wieder fortlaufen, und so die 
Seite herunter von der dabei gelegenen Kloster-Breite bis zum Sandwege her¬ 
unter auch vorzüglich der Tiefe nach ausgesetzt bleiben. Dieser ganze Fleck soll 
durch bestimmte Pfähle bezeichnet werden. 

' Verhandelt Turnei den 7., 8. und 9. December 1799. 
Auf die dem Rechtsverständigen Mitgliede der Gemeinheit - Aufhebungs-

Commifsion vom ökonomischen Mitgliede derselben gemachte Mittheilung, wie er 
nun schon einige Vorschritte mit dem hier beabsichtigten Gemeinheit-Aufhebungs-
Geschäft gemacht habe und zu vermuthen stehe, daß solches in Güte werde voll¬ 
ständig zu Ende gebracht werden, und daß des Erstern Anwesenheit nunmehr von 
Nutzen sein könne, hat sich Iustizrath Struwe am 5. d. M. hierher verfügt und 
aus den bisherigen, vom Ökonomie-Cummissarius Sadewasser aufgenommenen 
Verhandlungen von der Lage der Sache Kennntniß genommen, auch sich überzeugt, 
daß die Interessenten sämmtlich dahin neigen: — ihre annuch in vielen Parcelen 
bestehenden Ackerstücke dergestalt für jeden Interessenten in wenigere, aber größere 
Stücke zusammen zu legen, daß ein jeder von ihnen dadurch in Stand gesetzt 
werde, seinen Antheil besser kultiviren zu können. — Okonomie-Commissarius 
Sadewasser hat, nach vorgenommenen Augenschein solches ganz ausführbar ge¬ 
funden, und sich mit den Interessenten schon vorläufig dahin vereinigt: — daß 
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die Veränderung nach der Verschiedenheit der Güte des Ackers und durchs Loos 
geschehen und zu dem Ende zuvörderst eine Vermessung und AWmttelüng des 
bereits von ihnen bonitirten Ackers durch einen vereideten LandtnWr geschehe. — 
Sie haben darüber auch mit dem Landbaumeister Meyer McksprMe gehalten, 
der das Versprechen gegeben, den vereideten Kammer - Conducteur Malbranc 
fördersamst dazu anzustellen, und durch diesen unter seiner Leitung das Ver¬ 
messungs-Geschäft ausführen zu lassen. ;c. Malbranc ist eingeladen w o r M , vor 
der Commission zu erscheinen und erwartet man dessen Ankunft. Mittlerweile 
haben die beiden Eommissare in Überlegung genommen, wie das GememhM-
Aufhebungs-Geschäft nun ferner einzuleiten fei. Nach den Vorverhandlungen 
besteht die Turneische AckK-Gemeinde aus sechs Mitgliedern, und diese sind: 

, Hufen. 
1 . v. Heyden, welcher . . . . . ^ 2 I V2 

besitzt, davon sind aber 3 Hufen nicht sein Mgenthum, sondern gehören 
der S t . Iacobikirche, von der er sie i n Zeitpacht hat, wogegen '18 ^ 
Hufe sein Eigenthum sind, die er durch Kauf erworben hat. 

2. Das S t . Iohanniskloster zu Stett in, welches . . . . . . . 1 6 ^ 
besitzt und an den Ackerbürger Pich verzeitpachtet hat. 

3. Der Röhrmeister Mül ler zu Stett in, moäo die Marienstiftskirche 
dafelbst, als eigentliche Eigenthümerin, von welcher er in Pacht hat . . 3 

4. Die Kaufleüte Sänne und Ludendorf in Stett in, welche 
a) von der Kämmerei daselbst auf Erbpacht 4 ' ^ 
b) Und eigenthümlich besitzen . 5 

5. Der hiesige Ackerbürger Wulff, welcher eigenthümlich besitzt . . I V2 
6. Die verwittwete Frau Justiz-Bürgermeister Trendelenburg zu Stett in 

welche gleichfalls eigenthümlich besitzt . . . . . . . . . . 2V2 

Summa: 5 4 ' ^ 
Seinen Besitztitel hat noch keiner der Interessenten vorgelegt. Dies ist aber 

um so nöthiger, weil nach dem Vermessungs-Register vom Jahre 1757 diese 
Güter, außer denen den frommen Stifwngen und der Stettiner KäÄmerei zu¬ 
stehenden, unter viel mehr Interessenten, als gegenwärtig, vertheilt gewesen und 
der Besitzstand ^ sich feit jener Zeit so sehr verändert hat, daß mehrere der. da¬ 
maligen Besitzungen zusammen gelegt, und wie es scheinen wi l l , von verschiedenen 
Grundstücken des äoininwm uti le von dem ciominio äireeto getrennt worden ist. 
Die Hufenzahl, welche die Baumannschaft jetzt besitzt, stimmt mit dem, was sie 
NäH dem Kataster besitzt, völlig überein. Diese Ackergüter bestehen nach dem 
eben genannten Kataster aus weiter nichts als bloßem, unter dem Pfluge stehendem 
Ackerland worunter zwar einige unbedeutende Wiesenflecke sich befinden, die aber 
mi t ' im'Hufenschlage liegen, und also nicht als separater Wiesewachs betrachtet 
werden können, und daher nach der I n te rMn ten Wi l len dergestalt mit vertheilt 
werden sollen, als sie auf das ihnen vorliegende Wetftück treffen. 'Holzungen 
sind gar nicht vorhanden, und mit der gemeinen Weibe soll es'Me-bisher'Ueiben, 
und damit keine Veränderung vorgenommen werVßn. 

Gs ist daher nur'der Acker w 'An fe lMg 'PerRu l tu r desselben für N n Korn¬ 
bau der Gegenstand der in RWe seienden "SepaMion, und die W n den Inter-
essenden ins Auge gefaßte Absicht dabei die — daß sie die in jedem Felde 



Das Stadtfeld Turnei. — IusayMenlegung der Ackerstücke, 1800. 7H1 

z M r M UgWdm AckerMch sô  viel M UögKch in g M M Wycken zusammen 
bekMWM M sie so bequemer und wjMchaftMer tzemltzßn können. 

W.^jeses N M gehmig und zu dem beMchtigten Zweck auszuführen hat 
M her Wonomie-CoUmMaMs M Zuzichung her InteresseMn an EiMthümexn 
u O Pachtern hen, A M , / Wlchtzr M 3 Feldern, nanOch de^ OarHaüser, dem 
Schünschen und dem Mittel-Felde liegt, an drei der vorhergegangenen TeMins.-
tagen ahgeschM y A solchen in jedem Falle in 3 HauptUaffen, nsmlich in guten, 
Mittel- und schlechten Boden, und nur in denjenigen Feldern, w.o sich hex aller-
schlechtMe Hcker gefunden, eine 4te Klaffe angenommen, V e Interch'eWn haben 
W WßchäHungßMeschäft selbst mit verrichtet und beiz den darüher abgetzaltenM 

sstMAriMen VerhWdluWen ^eiM Erinnerungen gefunhen. Da M n M r 
^nterMenten G aHen 3 Feldern Ackerbefitz hahen und Mgenseitig, her-
M^ baß M W r von ihnen, so gO uich schlecht, Wie er gegMNW-tig 

bei der Separation Wieher erhalte, sy b l M t es nun zWstMrst HO 
W f W Dache.', — . / / '" , ^ 
H l M ß jedW FMessenten gMnwärtjge- BßsiWngen zn vWmMp; 
H We zuMftigen HesitzuygM wr Zuteressenten W eben hem Maße m i M r 

WsanMen zu h M g M , HM HU dM hleMächst erfo^gechen. UMsifung jBsW 
Interessenten von zeder Klasse wiederum sein voriger Theil zuerkaMj Merhey 
kWN. ,, , . , . ' , , , 

Da. ßch Wtechesien her LWdmeMr MaIbraW eingefunden haW, so wmde 
Wt d-WfeWn fy^ r t der «MgeMand tzestzrochM. Hr fand hiese ProftysiDoN der 
Sache angemessen, äußerte aber, wie sein M ^ — 

4) W Metz W h MfzumMW; MM abßr daß Hrachfelh Wyn vor Wnters-
M e i n W t Wo, M M Mhr aufgemMen wtzchM kann ,er mtz der erften Bodw-
l W e , n W W mH deM gutM maHen weche, hamit solcher 
schon zur künftigMrigen BraHnutzung eingethM werken 

A er hei dieser Masse fDleich aufrechne, wie viel ein jeder W e r M n t nach 
M ßr nach, geschel̂ sser Verloosung Sie Assweisung und ZumessuW nach denen 

v^r her H f i M und der CommMon bestinMtey Num-
Uern M r W e , unl) es b^ jH,er künftigen Theilung nach hiosM Maßstabe in 
allen F M e M Mh Waffen geMeh^ 

We VoMssWon ist mit denifelben emverftaMen und überläßt ihm MZ ^ie 
Ausführung ^es Geschäfts. Dabei macht er noch bemerklich, tvie er erwarte, 
daß W Interessenten ihm die Verschiedenheit des Ackers nach her H o n M des-
selbM anweisen würden. 

M e übrigens in Zukunft her Siep unter die Interesseuten zu herHeilen, 
darüber soll noch zuftörderst mit ihZen Rücksprache gehalten werden, wie auch 
üher die Urt her Nummern. Eine vorläufige Verloosung der jetzt einzutheilenden 
einen Bodenklasse M Mit dm Interessenten eingeleitet werhen, damit wenn solche 
permeffen und berechnet, dann auch sofort die Anweisung einW jeden Havel auch 
im Wsein der Commission voin VermeHr geschehzW köWe. :c. Malbranc wünscht 
noch eine bestimmte Instruction, wie er die jeder Hod.enklasse 
yehmen soKe, H.Mit auch darüber von den Interessenten nachher keine Einwendungen 
gemacht werden. 
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Seiner Meinung nach dürfte die Theilungs-Linie bei der ersten Klaffe ohn-
gefähr die Richtung von der Friedemannfchen Kronmühle bis zum Glacis zu 
nehmen haben, weil die Ackerstücke dadurch mehr Breite gewinnen und alfo die 
beabsichtigte Zufammenlegung der Stücke erreicht werden könne. Zur Regulirung 
diefer Angelegenheit soll ein neuer Termin mit den Interessenten auf den 9. d. M. 
angefetzt werden. 

Am 8. December, einen Sonntage, haben die beiden Commissarien nur unter 
fich allein verhandelt. Nach der Idee der Interessenten soll die Separation ihrer 
Äcker nicht aeta, eoiMnua, fondern fucceffive in jedem Felde in der Brache ge¬ 
fchehen, alfo in einem Zeitraum von 2 Jahren. Die Separation foll, wie schon 
im gestrigen Protokoll bemerkt worden, alfo gefchehen, daß ein jeder Interessent 
feinen bisherigen Antheil von jeder Ackerklasse durchs Loos erhält, der Wiefewachs 
aber, mit Ausnahme des Siep, mit unter dem Acker vermessen und vertheilt, der 
Siep dagegen zur Nutzung als Kleekoppel unter die Interessenten befonders ein-
getheilt werde. Diefer Fleck Wiefewachs liegt im Mittelfelde bei den fog. Magern 
Kehlungs-Stücken und zwar fo, daß er von allen Ackerstücken zugangbar ist. 
Damit nun in der Folge über die Theilungsart unter den Interessenten keine 
Irrungen entstehen, fo ist nöthig mit. denselben auch noch über die Frage zu 
verhandeln: — 

1) Ob ein für allemal die Nummern der Ackerstücke für jede partielle Ver-
kavelung feftgefetzt, oder bei jeder Theilung eines jeden Feldes und jeder Klaffe 
in selbigen neue Nummern gemacht und neue Kavelungen durch Loos gefchehen 
sollen? 

2) Ob der Siep außerhalb der Acker-Nummern, befonders verloost werden 
foll und ob derfelbe ganz außerhalb der allgemeinen Hütung gefetzt und daher 
den Acquirenten frei gelassen werden foll, ihn einzuhegen, damit sie den Kleebau 
darin mit Nutzen betreiben können? 

Wenn diefe beiden Fragen erledigt sind und zur Ausführung der Separation 
felbst geschritten werden kann, muß dies Geschäft in der Art gefchehen, daß — 
a) der Landmesser nicht nur ein jedes Feld befonders auf Einmal, fondern auch 
jede Ackerklllsse, und darin eines Jeden bisheriger Besitzstand, mathematifch be¬ 
rechnet, der Kommission vorlegt; — d) die Kommission unter Zuziehung der 
Interessenten die Nummern bestimmt und die Kavelung durch die Verloofung 
regulirt; alfo — o) den Landmesser unter Mittheilung der Nummern instruirt, 
einem jeden Interessenten, nach dem gezogenen Loose, welches ihn zu feiner 
Nummer hinweifet, feine Kavel zuzumessen und sofort abgränzen zu lassen; — 
ä) von demselben darüber fosort ein richtiges Kataster machen, und wenn die 
Separation völlig zu Stande ist, zusammen tragen zu lassen und zu überreichen; 
auch — 6) bei der Einteilung des Schünschen Feldes einen Strich Acker, welcher 
zu Baustellen bestimmt ist, nicht mit in die Eintheilung zu bringen, sondern 
besonders zu vermessen und einzutragen. Die Interessenten werden über die Ver-
theilung dieser Baustellen näher zu vernehmen sein, und wenn alle Punkte fo 
weit in Richtigkeit gebracht, daß das Gefchäft ohne Hinderniß vor sich gehen 
kann, wozu allerdings auch befonders die Berichtigung des Legitimations-Punktes 
gehört, alsdann erst wird der Receß mit Bestand entworfen und vollzogen werden 
können. Jedoch soll in der Morgen Statt sindenden Conferenz mit den Inter-
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efsenten das InterimistiWM auf eine rechtsverbindlich« M««. entwOi^tl und voll¬ 
zogen werden dabei auch den geFenw^igew Zeichächtern welche sich K ö n für 
tne Ssparatton erklärt haben, bedeutet werden, dch sie dieser GememheitsMuf-
hebung« wegen keine Abänderung in ihren Pachtcontracten von den Verpäcktern 
in Anspruch nehmen dürfe. - ^ ^ < ^ 

I n dem auf den 9. December anberaumten Termine waren ^u f erfolgte 
Einladung erschienen: 

1) Der Gutsbesitzer v. Heyden, Ln Person, 
2) der Kaufmann Sänne, in Person, 
3) Namens des St. Iohannisklosters der Kloster - Secretair Scheele mit 

Vollmacht. 
4) der Ackerbürger Gottfried Wulff, in Perfon, 
5) Der Röhrmeister Heinrich Rudolf Müller, als Pächter der Marienstifts-

Mfen. 
Nach dem ökonomischen Gutachten des Ökonomie-Commissarius Sadewasser 

sowol, als nach einstimmigem Dafürhalten der anwesenden Besitzer und bezw. 
Pächter, ist die von ihnen projectirte Acker-Zusammenlegung möglich, nützljch und 
ausführbar. Man hat daher mit ihnen nur noch die in den zwei vorhergehenden 
Protokollen-vom 7. und 8. December aufgeworfenen Erfordernisse in Erwägung 
gezogen, und da diese Protokolle den statmn «ausae enthalten, und einige der 
Heute anwesenden Interessenten bishex noch nicht vor der Commission erschienen 
sind, so hat man diese Protokolle, mit Rücksicht auf die vorhergegangenen Ver^ 
Handlungen, den Comparenten Punkt für Punkt vorgehalten und dieselben be 
sonders aufgefordert, ihre etwaigen Bedenken oder Erinnerungen vorzutragen, mit 
einander zu besprechen, und wenn nöthig vor her Commifsion darüber zu ver 
handeln. Nachdem sie nun gemeinschaftlich den Gegenstand pro et <nnt,ra er 
wogen, mit einander besprochen, und auch über die von der CommWon aufge 
worfenen Fragen Übereinkunft getroffen, so wurde als ein bis zum Abschluß des 
eigentlichen Recesfes rechtsverbindliches Inter imist icum Folgendes festgesetzt 
und angenommen; 

I. Der sämmtlichc zum Turnei gehörige Acker, welcher nach den Vorverhand¬ 
lungen von 

1. dem Gutsbesitzer v. Heyden, durch Kauf, 
2. der St. Iacobikirche zu Stettin, als Vermächtnis des Senators Zastrow 

seit 1745, 
3. dem St. Iohanniskloster zu Stettin, als Erbnehmer der eingegangenen 

Hospitäl-Stifter zu St Jürgen und St. Spiritus seit dem 16. Jahrhundert, 
4. dem Marienstift zu Stettin, 
5. den Kaufleüten Sänne und Ludendorf ebendaselbst, 
6. dem Ackerbürger Gottfried Wulff, und 

.7. der verlvitteten Frau Justiz-Bürgermeister Trendelenburg zu Stettin 
als Eigenthümeru besessen wird, aus 3 Feldern, dem Karthaüser, dem Schünschm 
und dem Mittel-Felde, besteht, und unter einander liegt, soll nun ohne Rücksicht 
auf die Qualität in jeder Klasse dergestalt auß der Gemeinheit gesetzt wecoen, 
daß mehrere einzelne Stücke eines jeden Interessenten in jedem Felde und m 

Landbuch von Pommern; Htz. II., Nd. VIII. 95 



dtzy anMnoMWNM O^Msstll,^N^jedO: M l l M zusammeMteA .Ulw ^O aus mteh 
xerW emzeUen^tychp ckn OMzch- züsaMMMgesetzt jvorde, M s dmie- muez Mg 
Heilung sw h^taNdiF b?i d M BHtzbp, beM< W e n NechtsnaHfotgsr kleiN 

.zu 'kemer̂  Zyit vßwnhert -Mrde)Md-jiHine EntfchadigMgK?ForderMgen 
schlechten oder bessern Bodens zulässig sei. ^ 

II. Der sammtliche Acker m allen 3 Feldern ist zu diesem Endzweck bereits 
.boMirt 'UUd linnfidennGelbe W 3 HkWpMaM, ttiünlich als guter, Mittel und 
schlechter Boden, und nur in demjenigen Felde, wo sich ganz D M v Wer lfmdet, 
eine 4te Klasse angenommen w M e n . Msstz Mnssm Werben ^un Vom Land 
messer Fßnsiaiityr, und was ein Zeder 'Intepesfent,'lderrm an «MMsn und Maaß 

t besitzt lüWfgenonnneN, nnh »in ^eder Klasse wird einem Jeden nur i'l» Viel wieder 
angewiesen, als er darin in verschiedenen Stucken besessen hkts, und zwar wie 
ste ihm durchs Loos in den von der Goksung beftimmtM Mll tmem zufallen 
wenden, -1 

III. Die bereits mit Genehmigung der Interessenten eingeleitete Vermessung 
des Ackebs geschieht 'jedes' Nwl 5m Brachfelds. Sobakd der VändMfset niit einer 
Kkasje l f t r t i ^ ist, efeschieHt' die 'BestimwMg ber Nummern, "und wenn dieses ge 

'-schchek, Me VeckvosMß, zeboH lvoset der Ackerbürger Wulf f nicht mit, sMd 
' M i l eb'ftch mit der Ackergenvsse'lffchü'ft vergliche, dch bei seweln Güte die 

e BaumttMZ^Metschaft ut td ' die damit 'verknüpften Lvfien fi ir Wft 
ftch g s s f f c h f g c h , ch s 

«tzertae BaumttMZ^Metschaft ut td ' die damit 'verknüpften Lvfien fi ir ft 
°bleibet soMtt, 'so w M er nachher Verloosüch'der^ öderen Anthekle, 
nBerhMniß dev Gute seines Ackers, zwischen wÄcheu Nummern er Regen 

uck> 'wrrb vaftlbft Hm numckenrt M d angewiefm. Und da oiuch in dem gegen 
wartigsn Bracht oder Karthaüssr Felde ein Stkck Land dem Anlaufe Von M i n 
fchen und Vieh sehr ausgesetzt ist und vielleicht auch etwas leichtern Boden 
haben dürfte, so soll nachher oerzenM, dem solches bei h^r Berloosung zusckllt, 
im zweiten Schläge m Hen der Klasse die erste Kctvel am Steindamm erhalten, 
also bei diesen Stücken nicht mitloosen 

'' Dre Mrectmn, nach welcher der Landmesser die BermGung in Msehung 
'ber Otandpunkie oder Linien nehmen soll, w:td zedes M a l nach Vereinbarung 
der Interessenten, oder wenn diese nicht erfolgt, nach der Anweifüng Her Com 
Mission vom Landmesser tnne gehalten werdeü, und berfMe soll M t in dem 
Kmthauser Felde mit der ersten Klasse den Anfang machen un)) d ie^ iHtung 
von Friedemnnu's Kronmuhle n̂ ach dem GlUäis nehmen. Bei der Eintheilung 
des Schunfchen "Feldes aber wird detjemge Stnch Ackers, welcher aM Ettde des 
Turn« lmker Hand voi der Ecke des Sanneschen Gehöftes liegt, ungefähr 3 Scheffel 
Aussaat enthaltend, nicht mit im Hufenschlage vermessen, sondern besonders für 
'jeden Interessenten verhalwißmäßig nach seinem Besitzstände, Mit 'so A:el mog 
licher Laqe seines angranzeuden Ackerftucks zu Wurthen oder Gärten eingetheüt 
werden, nm wird bemerkt, daß zu dieser AHeilung, der Luckfchen,Erben Garten 
nicht nntgehoren, sundern da selbige vom Narienstift als Cigenthum in An 
spruch genommen werden, wenn das Strft diesen Anspruch' rechtlich zu begründen 
în der Lage ist, dasselbe die Garten prlvative auch behalten muß. 

IV. Der sogenannte Siep wird hinfuro von ledem Interessenten für feinen 
Antheil privatwe als Klee oder Graskoppel genutzt, hmn auch dieser Bes!üu 



Das Stadtfeld Turnet.'-^MftntmMegMg der Ackerstücke, 1800. 



, iDäs Prototyw ist hieräuflivorgelefm, und da Miner ,der CvMNrenM etwas 
zu erinnern gefunden, gefchlojM uH)'UMrschmebewWordsn. !̂ ^ > i ^ ??!«,! 
. v. Heyden. Johann Friedrich. August Ganne für i mich sMndM M Luöendorf. 
, ' i ^ u ^ ^ l . ' > > ^,(^ ) ^ H ^^ >/^i^ Schee le .^^ n^t» ^,,^>^l' ^ ^ ,?oo / , ' ! i F ,>^ 

^ - GMt ich W M . ' Wü l lM l Wich, Avrhendator weK. Klosters, ^is >' 
Der Frau Bürgermeister Trendelenburg Pächter Hahn hat Bedenken gefundeW 
! ^ ^ ! ^ / ^ ! ^ ?̂ , v^^^j^ zu chb 

^ HMmel, WotoWWrer^ 

^ Verhattdew Turuei^ den M und 11« VeceuM^IWD. 
U' Wer H W M Wttwohiier WMaM> der d M ' M M a l b M wn^ 

Mannschaft beigegeben worden, um demfelben wähMd M VeMessüiig M 
anMzeigrn^ erscheint vöt der 

Commisston Mit d«rj AnzeHe/'W könne auf delmHeM die AckerstGcke: der IacVbi? ̂  
kirche UNl»5deri vVMaligm Blindowschen Stucke von den'«NgOnzeMn?nichts 
unchr ltntwschRden> wahrschMOch wären diesb! Stücke schon WfammenaMgt, ^bü 
erstere Mit den v^Heydenfchen gränzen,i letztere^auch nicht mehr merkbar uwärem 
:^ Malbranc ersuche um VerhRtungsregeln. Man^nahiw hierauf dqs Me;Ner^ 
meffungsreßister. zur HnM? fMts darin hie lfrichtjge Ängabescher Iawbikirchen^ 
Stücke U M zwar daß sie zur HWe^ialsv ^ Hufe, 'dem i!c.SckneMtichutwrh^ 
kauft -unbAabgetnten^ die andere, HäPe> mithin" die fcmderê  V̂- Hufe> 6WMM. M 
He^Wj in ZeitpächUüNrtaffen worden.-Es Nieb also > um M s UerKefsMM-
Geschäft nichtdM sehrzü berMgiwl und aufzuhalten, nichts anders Wrig/Mlsii 
dem ^ n d m e M aNfzugeben ch- 1)'Me Nckerstücke der WüVbiMch '̂̂ nach Ver^c 
hältniß ihres wahren' alten Inhalts, vo« den eigenthMlicheu Stücken^M 
!c. ü. HVyden, zu separirM, und mit 
zurKavelWg zu /bringen^ die in^ Pacht Habende Blindowsche hawe Hufe aber̂  
zwar'befonwrs auMmessen Mid auf'der Karte hiewä^ 
selbige denen v. Geydenfchen AckerMckn' neben angränzend mit beizufügsn, damit 
sie jeher Heit^ wieder wirklich in Smme's EigenHuM übergegangen/ völlig AtnbeM 
rückfichtigb zu lassen, und M n AGrstückM dessetbeu aneimlnderhangWd lh 
l d düch M B s s i i c h ' Dchst schit chg z ss st ss hg 
legmy und dünach Me gmze Bermessung einznrichtM' Danächst erscheint WlHy 
in Person mnd^bsmeM-km Beisein der übrigen Zntetefftnten/ daß^ M vorerB 
wähAel hMe Mindowsche'chuD'auch schonnfein Eigenchum gewUrÜem M d er 
selbW^ bei? stinnn nübrigen^Gande behMenl'Müsse. n Sie lwäre^ bisPrVimur^ 
der andern Hälfte die Sänne unjetzo? besitzt^ nicht getrennt^ und bedürfe M ckei 
der Emtheilung weiter^ichts/Mlschch'° einem jeden Erbbefftzer sein Wheil - züg^ 
legtwerbe. ^Da dieseß-nunMt bem, dem OandMcherWaVanc > schon-ertheiltM 
Auftrage Übereinstimmt, so? tefsiren^in! der Folge n alle! etwaigen EimumAngm 
und^WiderstMch 'nn ^ ^ ^^? ' z ^ ? w^ ^ ^ ^ 

- In -dMbisMge^^BWMtz lünßen 'w^ Aufhebung der ̂ Gemeinheit 
schloffen'lund feftgssetzt Wrden^ daß 'man'dWVerHettun^Antj'Me >M M 
stücke bei der neuen Vermessung dürHs LoHs erunttM 'Man bestimmte' dazu" 
auf den M-December einen Termin, in welchem man sich über das bei der 
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LoösMg WMfslFeMMerfaPwMätzer verständig wolle/' Es'warewHu dem 
EttwwWlerschieWnHiÄ ^ - - ^ M ^ , , , ^ ^,-öu^^^ .x z s c h 

1. Der ReHMuHgZDaD Qckel, als MdwiniftratoV mW Vertreter Z tzW 
rienftiftsMcheN welcher .erklärte, M H s M b ^ 
machen. 

'2. Der Gutsbesitzer v. Heyden^DrHG)'^!^' st-n n^'A~^-s uy^b, 
3. Der KaufmanN^ßanw W Kchz. mck sßwen MiOefitzeruMdVndorf. 

, 4 . Der Kloster-Secretair Scheele, für das St. IohHnmMnfter^! ^ ^ ^ 
G. Der Pächter H^^zMnMe?iMauMürgMmMW VrenKelmbüch, laut 

derM Schreibens vozn 10. Decewber, welches an ßteVoMneriDtNmacht cmW-
schess wird., , ^ , . . / ^ n n ^ ^ M H'?>tt nv'') ^N'^^u^^^^W .^ 

,G. Namens, der Iacobikirche derfMutMesttzU vnzHetzksn/5alsl.PächLer 3er 
MchGMrZDMHe,zW^H MVertretWgMs WchO^ Wülsten, 
dW'in^DefsWyzMer^HeMOvechiAdM M '!N', ' l ^ , ' ' ^ ^ ^v^-^m!^ n- ^ D ^ 

7. Der Ackerbürger Wulff, MzHeßsW^chMWch mbsr iausbedüwgett̂  nichts 
mit zu kiweH W^Ach mit seznHf-MncheiHücken^zg^verlegMjWtZm e r M jedem 
SchlMe P o l t ^ ; A M < ihm bekanntlich vun seiWW MitinteressMtM>Mgßstan-
den D." ' " " ,„^,^ , ,,.^, ^ ,^, ^,^;^,'^,„ ,̂ ,.̂ .K ,^°'^i^^' v/?-

Hber dje,Art.der HDMM"sM'He/IntMMM üb r̂MUMUesŝ Iaß «es 
durchs MuWLoN MM'1)e^MaV'Mß'M W M MM'MMe^Kawl, 
und ̂ so die folgenden Würfe auch die MgendM PMnMnDHmmMHAM Mgn 
ging^fofort mit dem Würfeln vor usi^M!WReM ' ^ ^ ^ 

' 9 Augen.' ^ Sänne.' 

Aus Drs^hM^n HWrfeln, eHeM,^ daß -v.'HeDen M^ M IacobikirM als 

H,^Hie^M'Mr ' 'TMbM^DM^ '^^>,^ ^>^ 

3. Der Regierungsrath Ockel fürs Marienstift, der mit 
' ^ - ' ^ v. Heyden,'Welcher gleM'hvhe.Augen HenWrfen/'Wth 

elt, 

^M^lU^ 

3. 
4. 4. Der MWefitzer v. Heyden die . . 

5. Die Kaufleüte Sänne und^KudMdmf! 
6. ' DmuPUhtsr, Hahn für, die Frau BürgermeisteblENenM ^ ^ ' ' ^, 

lenburg dieusw'''^«!^ ^7?^^^^^ft7tt^ n,̂ 7> M vu .'"ch-V ^ lH^ ! ' ß/ 
erhalten hat. Altermann Wulff erklärte, daß er die Lage seiner 'Ackerstücke 
zwischen Nr. 5, Sanne-Ludendorf> Nr. G TMnMenbWjOVäHW<M8"dDn Zu-
theilüng erwarte.. Diese Kavelü^ H M h t ^ W ^ a M des 
Karthaüser-Feldes, von dem berichM^WnMMng^ angwömmM^Mß W durch-
gehends guten Boden enthalte. 

i M MMmeVÄHlke ^ 
kirche nicht mit kaveln dürfe. Geworfen haben: m-i 

diel 
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1. Ockel . 6Augen.., Sawne. . 11 Augen. Hahw für Frau Trende-. 
2. v. Heyden 7 - Scheele. . 2 - leMwg . , 9 Augen. 

Diese Würfe zeigen die Lage an, jedoch mit dem AuTfthlnß, daß: — 
1. v. Heyden für die Iacobikirche erhielt die . .> . . >: Nummer 1. ^ 

und 
2. Ackerbürger Wulff sich vorbehielt die - 2. 

Sodann nach der Zahl der geworfenen Augen»: 
3. Kaufmann Sänne - 3. 
4. Pächter Hahn, für seine Principalin Trendelenburg . . - ^ 4-
5. Gutsbesitzer v. Heyden, für sich - " 3>. 
6. Regierungsrath Ockel fürs Marienstift - 6. 
7. Secretair Scheel«, fürs Iohanniskloster - 7. 

Auch bei diesem zweiten Schlage ist die Voraussetzung gsntaW, daß dsr 
Letzte in demselben wieder der erste im dr i t ten Schlafe nwrdnv soUe, alfs 
hier nicht mit kaveln darf. Geworfen haben: 

1. Ockel . 4 Augen. 
2. v. Heyden 4 

Sänne 
Hahn 

9 Augen. 
9 

v. Heyden für 
die Kirche 7 Augen. 

Die doppelten Würfe entscheiden die Lage, und zwar: 
1. Pachter Hahn für Frau Bürgermeister Trendelenburg die Nummer 2. 
2. Kaufmann Sänne mit der - 3. 
3.° Gutsbesitzer v. Heyden für die Kirche - 4. 
4. Regierungsrath Ockel, fürs Marienstift - 5. 
5. Gutsbesitzer v. Heyden, für sich . . . . . . . . - 6. 

I n diesem' dritten Schlage hat Altermann Wulff gar kein Land gehabt, und 
wird daher hier auch nicht aufgeführt. 

' Der vierte Schlag, der in diesem Felde die 4te Bodenklaffe ausmacht, 
soll von allen eingeteilt und darüber gewürfelt werden; nur bedingt sick>Alter-
maM Wulff in allen Fällen die erste Kavel in diesem Schlage aus. Es wurden 
geworfen von: 

1. Ockel . 6 Augen. ^ n n e . . 4 Augen. 
Scheele . . 7 Augen. 2. V.Heiden 

für sich 8 
und demnächst die Nummern eingetheilt, wie folgt: 

Hahn . . 11 
v. Heyden für 

die Kirche 3 

Augen. 

1. 
2. 

Altermann Wulff die Mlmmer 1. 
Pächter Hahn, für die Frau Bürgermeister Trendelenburg> 

di 
ch 

die 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Gutsbesitzer v. Heyden, für sich die . . . . . . . 
Secretair Scheele, fürs Iohanniskloster die 
Regierungsrath Ockel, fürs- Marienstift die 
Kaufmann Sänne, die 
Gutsbesitzer v. Heiden, für die Iacobikirche 

Mi t dieser Nummer-Ziehung wurde der Actus beendigt und, nach 
daß, dem Landmesser, - Kammer-Conbuctenzr Malbram, zu seiner Nachricht und 
Befolgung Hei der Eintheilung hiervon. Mittheilung gemacht werde. Derselbe 
legte demnächst den folgenden — 
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heiln«gs-Pl5« u«d 
M m , Sdsr 

»̂er MkrMcke im 
vor. 

Nr.. 1. 
- 2. 
- 3. 
- 4. 

- 5. 

Erster Schl-ag: Gu^er Boden. 
Vom Naubeystangen an, v. Heiden, für die Iacobikirche. 
S i Schl fü di O IohisklstStück 

ystg H i , f I b k 
Se.cr-tzta.ir Scheele, für die Ot. Iohanniskloster-Stücke. 
s^egierungsrath Qckel, für die NöarienstiftMrche. 
v. Heyden, für seme eigenthümlichen Grundstücke, worunter die halbe 

Blindowsche Hufe mitbegriffen. 
Sänne, für fein Kämmerei-Erbzinsgut und die halbe Blindowsche 

,Hyft. 
6. NwmannschaD-WerWünn Wulff, für sein Eigenthum. 
7̂. Pächter ^Hahn, für Hie Trendelenburgischen Hufen. 

Schlag: Mi t te l -Bod,en: 

Nr. 1. v. Heyden für die Iacobikirche. Nr. 4. Hahn, modo Trendelenburg. 
. - 2. Wulff. - 5. >v. Heyden für sich. 
' - Z. Sänne. l - 6. Ockol, fürs Marienstift. 

Nr. 7. Scheele fürs Iohanmskloster. 

D r i t t e r Schlug: Schlechter Boden. 

Nr. 1. Scheele, fürs Iohannisklgster. ' Nr. 4. v. Heyden, für die Iakobikirche. 
- 2. Hahn modo Trendele,nburg< ^ - 5. Ockl, ,fürs Marienstift. 
- 3. Sänne. ! - ,6. v. Heyden für sich. 

Mer te r Schlag: Unbrauchbares Land. 

Nr. 1. Wulff. > ̂ . 4. Scheele M s Kloster. 
- 2. Hahn, für Trendelenburg. ' - 5. Ockel, fürs Marienstift. 
- 3. v. Heyden, für sich sich. ^ - 6. Sänne. 

Nr. 7. v. Heyden, für die Iacobikirche. 

Die Interessenten hatten bei den Verhandlungen unterlassen, sich zu be-
'sftrechM, wie sie es 5n der Folge halten würden, wenn die Vermessung vor sich 
gehe, «nd 'die Verlegung der 'Ackerstücke regulirt wäre, wie sie mit ihren Dung¬ 
fuhren zur Brache kommen und daselbst die Beackerung mit ihrem Vieh vornehmen 
sollen. Es würde nicht vermieden werden können, daß einer dem andern auf 
sein schon bestelltes Feld Zum Schaden treiben und fahren müsse. Dies träfe 
vorzüglich diejenigen von ihnen, die in die Gegend beim Katzenpfuhl verlegt 
werden. Man hätte schon vormals zu dergleichen Wegen und Triften eine 
Schädelbruche mitten in den Ackerstücken liegen lassen, anjetzt müsse man also 
auch Rücksicht daraus nehmen und gleich bestimmen, wohin diefe Triften verlegt 
worden sollen. Da nun besonders um den Ktchenpfuhl herum, und längs des 
neuen Begräbnißplatzes dieser Zugang zu den hintersten Ackerstücken am leichtesten 
und ohne Schaden zu bewerkstelligen sei, so wurde beschlossen, auch hier zur 
Zeit der Brache einen Heid-Weg von etwa 1'/2 Ruthe -^ 18 Fuß Breite d 
legen zu lassen, diesen aber jedes Mal in den anderen Feldern zu benutzen. 
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Ökonomisches M f f j M M H h H ^ M MMchnW^ deziOl. MznHnWt liegenden 
A ^ , und M W n W k W anß ^ M i M 

Diese Aufhebung M M t sich>yorHgM, .erftljch: auf die leichtere und 
bessere Bestellung der MerMcke, und zweitens: auf 1)en größern Portheil..und 
die größeroMHuWI^W daraus' M M t ^ - M e WerHwßelWWezn TMeischen 
Stadtfelde l i e g e n ^ ^ G t M Mitereinsttd^ Mb flW sV MllnHMig, daß man 
sie nicht nur mühsäns MsammW'suchen M ^ 
Ausdehnung^ Pe - nur^ feMl mNelükHG W M ^ steD gerade AMfähren der Länge 
nach beackern, und auch Dies 

^trWHesvlKerO diejenigen Besitze^ die' nur ßanz' schmäle- Stücke ̂ M bestellen haben, 
und 
im Stande ist, weiß jeder W M M . - ^ t M ' e r h ä l t M^tne^deraAMn Arbeit nie 
den wahren Zweck des W^haues^ Man wW, WN Muß, als Wirth geurtheilt, 
das Erdreich, um es rechi tragbar zu haben, 7^ Mrbe ^̂ M̂ Hlerzu wird eine 
gute BMHMuIg itt-Ger-LUlere' uttö ein'^nndes > tüchtiW AbeMl iDfordÄt. 
Beides ist mMuder 'VWerigen Läge der Ackerstücke unmöglichN^eMsen, zu 
geschweige; Wß tzie M s i M ber'ihMr b isher ig BeD^ söwol auf den 
breiten als auf und sich öfters, 
wie schon erwähnt, untereinander. M znHe. kommen müssen., 

Schon dieses allem kann einen guHn Wirth bewegen, W der verderblichen 
^ömRwMn zu sHM^wNln man auch die w D gröHEen VMheM der Zusam¬ 
menlegung^ der/MzeWen Stücke nicht in ErMMng AeHen M W . M mehr ich 
mein Feld ich es übersehen und desto mHrHangt es 
auch von meiner Disposition ah, es. zu bearbeiten und, .den Mchstmöglichen Nutzen 
daraus zu ziehen, bäs ist das wahre Princip das rationellen L Man 
theilt seine MD^e Ib r ein/man richtet sich nach der Verschiedenheit ̂ 'dM Erdarten, 
sie zu verbMrn^'und'zur Saat enpfänglicher zu mächen. M a n gißt H n durch 
verschiedenes Beackern in bW Mnge und ^uere den' Höchsten' M ä b vvn Voll¬ 
kommenheit und bringt es enblich dähin/daß sie unseren Absichten ganz entsprechen 
yzuß, W schemtzMar, daß: Mse, VerheMrungsWt, meh^MeDschen^ und Vieh 
erfordern, !Werdey,i^ Es findet aber Mrade dgs GegMtheil Statt.^fIch° bleibe auf 
Mem uWdeMselben Stück, darf mftiMeinen AOMskräften nicht sovielchemmzichsn 
als^W HerstreHter Lage ^Lr Merbreiten^ und.gelvinne durch Zeit schon an meiner 
FeldaxbM, ditz sich^auchvin der FolA weit imchk'Vereinten 4Gt. Kommtz es 
MrArnW so, zeigt sich der Nutzm ganz lWgwscheWlich<! Ich behalte meiiw Leute 
aE einM? G W ; , zusanynen: unb^ kcmn mit wenigen^Mannschaften^ dasjenige^ c i 
eher erMlen,<.Was'7 ich sonst durch eine Menge von Mbeitem churchÄfteresi 
HtütO^ KUMziehsn ^von / öinein^ Werstuck^ zum iiandern! nicht ,M h e k s t M 
/vermag..Man Wird^UeWUs-ivM febst beurtheilen « d a ß ^ d w H W m W c h 
schafMchinWtMvdesiMftenauDaydcs Mek stchM kommm. 

^DneU gang vorzügltchßn Bewegungsgrund zur Hufhebung der OMemheit ilegt 
aheri Ne HütungsM^MeK VicheB ünftr sich nor Mgen. - DK -Weitze MePhcnipt, 
so wie^dw HMchlag, sindt,auf dem Mrnei -MdV: HVchft beschr«kteO UmfanO, 

elftere- füMZugvieh allein in -Erwägung ziehen. 
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nicht hinreichend dieses zu erhalten. Wäre es nicht zu vielen Schwierigkeiten 
unterworfen, und würde von den Gränznachbarn nicht ein gewisses Mithütungsrecht 
ausgeübt, dessen Beseitigung durch Ablösung schwer zu erlangen ist, so würden 
die Grundbesitzer des Turnei auch darauf sich verlassen, die Gemeinweide 
aufzuheben. Das bleibt aber noch ein frommer Wunsch, der bis jetzt unausführbar 
ist. Inzwischen leidet es doch offenbar keinen Widerspruch, daß selbst aus diesen 
ein größerer Vortheil gezogen werden könne, wenn 
auf ein anderes Terrain verwiesen werden, um der eignen Benutzung der Ackerstücke 
Raum zu schaffen. Unter dieser Einschränkung lassen sich die Aeldhägungen 
ziemlich weit ausdehnen, die man eben jetzt auf gewisse Kleekoppeln nahe 
am Dorfe errichten will. Was diese auf die bessere Kultur einer Wirthschaft, auf 
die bessere Nutzanwendung bei allen Viehgattungen für Einfluß hat, bedarf 
keiner Lobeserhebung und besondern Beweises. 

Alles dieses sehen die Turneischen Ackerbesitzer selbst ein; sie versprechen 
sich durch die Aufhebung der Gemeinheit in der Folge einen weit höhern Ertrag 
und dem zu folge auf einen größern Werth ihrer Grundstücke, und bieten dazu 
einander die Hand, es entsteht also in Ansehung der Möglichkeit der Aufhebung 
unter sich selbst auch kein Widerspruch, der gleichfalls wegen der annoch fort¬ 
dauernden Gemeinhütung auch von den auswärtigen Berechtigten nicht zu besorgen 
steht. Aus allen diesen Gründen kann man dem Aufhebungs-Geschäfte sicher 
beitreten, welches bei allen denen, die Theorie mit Praxis verbinden, Beifall 
finden wird. 

Turnei, den 12. December 1799. 
Sadewasfer. 

M i t diesem Gutachten wurden die sämmtlichen Verhandlungen der Landes-
Polizel-Vehörde, der Königl. Kriegs- und Domainenkammer, eingereicht, welche, 
nach genauer Einsicht der Acten, die Gemeinheit-Aufhebungs-Commission mittelst 
Verfügung vom 20. Januar 1800 anwies, mit dem Aufhebungs-Geschäfte auch 
in den beiden andern Feldern vorzugehen. Die Commission konnte, der bestellten, 
der grünenden und blühenden Fluren halber ihre Arbeiten erst im Herbst wieder 
aufnehmen. Das Rechtskundige Mitglied der Conunission, Iustizrath Struwe, war 
auch in diesem Jahre, wie im vorigen, wegen überhaüfter anderweitiger Geschäfte 
verhindert, dem von den Interessenten schleunig, erbetenen Terminen beizuwohnen, 
demgemäß es dem Ökonomischen Mitgliede, jetzt Ober-Okonomie-Commissarius 
Sadewasser allein überlassen blieb, die Sache zur weitern Verhandlung in die 
Hand zu nehmen. Derselbe hatte die Interessenten mittelst Circulars vom 
1. October 1800 zu einer Besprechung eingeladen. Was dabei verhandelt besagt 
das nachstehende Protokoll. 

Verhandelt Turnei, den 6. October 1800. 
Erschienen waren; 1) Saune, der jetzt Consul genannt wird, für sich und 

seinen Handlungs-Gesellschafter Ludendorf; 2) Kloster-Secretair Scheele, mit 
bereits übergebener Vollmacht des Iohanniskloster-Provisorats, und der Pächter 
des Kloster-Vorwerks, Arrhendator Pich; 3) der Erbbesitzer Wulff; 4) der 
Rphrmeister Müller, Pächter der zum Marienstift gehörigen Grundstücke; 5) der 
des Schreibens kundige Pächter Hahn wegen der des Frau Bürgermeister Tren¬ 
delenburg zustehenden Grundstücke. 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VNI. - 95 
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Vorstehende, und Pächter sind, nach H ß 
geben der vorjährigen Verl)cindlüngett schon leHimo moto Mfgeführt; es W e n 
also zwei Interessenten^ als bie> der in Hlcht gegebenen OrunVMcke IawMivche 
und ^ die dem !c. v. Heyben bisher erbeiyenthücklich gchsrig WveseM HWm, 
welche, wie die anzeigen, von 
worden sind. Watt vck auHeschMenen v. Gchdm, stellt sich in Person "— 
6) der Kaüf t rMhänn Ftiedttch Lahl, aus Schwedisch-Pommern gebürtig, Per sich 
in Stettin als Räüfmann niedergelassen hat, vor. Er legt eine Punetation vom 19. 
und den C o n t M vom 23. September 1800 vor, welche Dokumente den Beweis 
liefern, dch der Kauf wirklich Statt gefunden hat. Das neue Mitglied der 
Baumannschaft erklärt, daß sr der Gemeinheits-Aufhebung beitrete, sowol was 
die Vergangenheit als die Zukunft betreffe, nur habe er in BeMg auf die KWen 
die das Verfahren verursache, zu beMrken, daß er sich in fMem KaufvMrag 
nur vechflichtetHabe, diejenigen zu tragen, welche durch den Fortgang desOeschäfts 
entstehen M r d e n , die vorjährigen Kosten dagegen von dem BerkäAfer entrichtet 
werden müßten. 

Der vorzüMchsteM von den Interesftnten besprochen 
wurde, war der, daß hie Kommission sich bestreben nioge die noch zusaUMen-
zulegendm zwei FMer gleichzeitig vorzuM^ um ach diese M i f t die Geinein-
heits-AuHebung iu diesem Jahre zu Ende zu führen. Darin stimmten- Me 
Interessenten überem, mit Ausnahme emes einzigen, des KMerHächters Dich, 
Er könne, so erklärte er, unmöglicher Weife so geradezu darin wMgen, und 
müsse sich zuvor noch eine Erklärung der übrigen Genossen erbitten, in wiefern 
sie sich bill ig finden lassen möchten, ihm wegen seiner in dem bereits emgetheilten 
ersten Felde erhaltenen sehr schlechten Lüge seines AEerV eine Vergü tung an-
gedeihen zu lassen. Er könne augenscheinlich darthun> daß ihm durch die Dreierlei 
Arten von Loosung unwiederbringlicher Schaden zugefW worden sei. Zwar 
müsse er gestehen^ daß er gegen die verabredete Form ber ZoosMg-nichts 
einzuwenden vermöge, wenn man aber erwäge, daß nach dem ersten BoniUrungs-
Plane Nur eme Lvosung Otatt finden solkte, auch samnttliche GomMewten in 
Ansehung ihrer AckerstüHe nicht gefordert worden wären; so glaube er, wenigstens 
einige Vorschläge thun zu dürfen, wie ihm wieder aufzuhelfen fei. D M jetzige 
Brachfeld fei eigentlich dasjenige, was gegenwärtig der erste Gegenstand zUr Gin-
theilung sture. Schon in den vorjährigen Protokollen sei beschlossen'wo-rden, 
daß diejenigen Interessenten, welche in dem einen und andern Schlage eine allzu-
schlechte Lage erhiekten, nicht mit kaveln, sondern die erste Lage der zweiten 
Kavel erhalten sollten. Diese zweckn:äßige Anordnung, welche die allgemeine 
Bill igung gefunden habe, wolle er sich gefallen lassen, dergestalt daß Man ihn 
jetzt von der KavetuNg disvensire, und ihm gleich den ersten Schlag dieses 
Feldes nach semer Werstücke Inhalt zulege, wogegen er sich auch wolle.ge¬ 
fallen lassen, in dem zweiten Schlage dieses Feldes der letzte zu fein. 

Wahr 'ist es, und wird von den Anwesenden zugestanden, daß das Klofter-
Vorwelk in Ansehung der Qualität seiner vorigen Ackerstücke etwas verloren 
habe, wenn es aber nicht ihre, und überhaupt Niemandes Schuld wäre, unb'es 
Vlos den: OlWszufalle zuzuschreiben sei, so könne auch eine directe I n d e m n M , 
die Anderen zur Präjudiz gereiche, nicht in Anspruch genommen werden, jedoch 
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wolle uich mMe man die Sache i n , nähere Überlegung Minen, was Morgen, 
geschehen solle. ,/,, ,,< , ., ,' ,) ,. , /̂ ,,/"' ,/V, '^/, /", '^// , .̂,, / '/'"'/ ,' 

, VerhandM Turnei, ^ 7, Wohex M M /"' , / / 
Erschienen sind heM:^ 1) der HaufMann H h r i M n , M a ^ 

M der,^acoWrche und M s M W t o r Z M M e n , / a l s 
Semor hes Hirchen-ColleMmD 2) der, HkonyMe-M^ector NstnMou „ Namens 
seiner Patrone Sänne uno HudMorf , mit^PolhnaMNrselbe^z 3^ Whr -
meEsr Müller, als Pächter dep MarienMs-Grundstucke, deU von Hm Htifts-^ 
AdministMtor^ ̂  RegierungsratH^M besondere Verhaltungs-Porschriften/, ertheilt 
worden sinb; 4) Der Kaufmann ^Lahl, als nunmehriger Besitzer der vorlnals 

" " " te r -

Pen Anwesenden wurden die gestern vorgetragenen Ueschwerden und Vor¬ 
schläge wegen Entschädigung Heß Mofter-Vorwerktz mitgetheH, , u ^ 
damher' Herlangt, um eiye, beDmm^e/Morm^M küMgen UntheWng,des 2ten 
Ackerfeldes festzusetzen. I n d m Augenblick, ^wo dies medexgeschrieben ward, 
erscheint auch Eonsul Sänne in Herson. Wer den PiHschen Antrag wurde von 
den Anwesenden pro yt eoutla, gesprochen, und da sie zu einen: gMeinschaftlichen 
Schluß nicht koWyen konnten, auch jedwede HergütißUW Mßhnten, so erklärten 
ic. Scheele und, :c. Pich, daH sie von den geM^en Uorschlagen zwar abständen 
aber zur Verhütung eines/weitern Schadens der Kloster Interessen bei dessen 
Turneischen Äckerwerks, sich in eine fernere Würfel-Loysung schlechterdings nicht 
einlassen würden. Wäre in dem ersten, bereits eingetheilten, dem Karthaüser 
Felde die Loosung blos nach Bonität her Felder, um ein Mal für alle 3 Schläge 
geschehen, so hätte Niemand Einbuße erleiden können und Jeder seinen Antheil in 
gutem, Mittel- und schlechtem Lande erhalten; die verschiedene Loosungs-Art 
aber in den 3 Schlägen, welche beliebt worden sei, hätte bewiM, daß anjetzt das 
Iohanniskloster und das Marienstift in ihrer Acker-Güte gelitten hätten.' Wollten 
sie nun ihre Grundstücke nicht aufs „Spiel setzen und erwarten, was das ver¬ 
schiedene Loosen ihnen gewähre, so würde das Risico zu hoch sein, und müßten 
sie sich darum mit größerer Wahrscheinlichkeit eine bessere Lage, zu sichern suchen. 
Comparenten erklären demgemäß und/ perlangen, daß di^Vinth^uung der anderen 
zwei Felder nicht mehr den Würfeln überlassen bleibe, sondexn zum Princip 
anzunehmen und festzusetzen sei; — „daß ohne fernere LoosuW die Eintheilung 
der Ackerstücke im Schulischen und im Mttel-Felde nach denjenigen Nummern 
angenommen werde, wie sie, im vorigen Jahre, im Karthaüser Felde durch das 
bereits geschehene Würfelloos ermittelt worden. Dies sichere den Besitz nach Ver-
hältniß der Bonitirung und bestimme zugleich die Lage der Ackerstücke sowol in 
dem jetzt vorzunehnwttdett Ren, als auch im 3ten Felde." 

Röhrmeister Müller als Pächter der Marienstifts-Grundstücke pflichtet diefem 
Antrage überall bei, und widerspricht gleichfalls der Würfel-Loo.sMg und da 
bereits in seinem jetzigen Stück-Felde /etwas Land geackert, so reserviret er sich 
eine Vergütigung, wenn diese seine Stücke einem Andern zufallen sollten. 

I n der Nachmittags-SitzUM desselben Tages, den 7. October, war der 
Kaufmann Lahl durch seineu Stiefbruder Gabel vertreten, und dieser durch Voll¬ 
macht vom ß. Oktober legitimirt. Er, so wie der Kaufmann Petersen, als 

9k* 
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Consul Sänne replicirt und 
werden sollen. Bekannt war' es, 
Verlegung nur zufällig bestimmt 
nach dem vorgeschlagenen Prinnp 

Deputirter der Iacobikirche, erklärte, daß sie beide mit den Scheele-Pichschen 
Propositionen einverstanden feien, da die Kirche durch die Verlegung der Acker¬ 
stücke im Isten oder Karthaüser Felde nicht eben verloren hübe; deshalb wollten 
sie den VorfHtägen beitreten, wenn der Kirche ein Schadenersatz im 3ten Felde 
zugebilligt werde. Auch in Bezug auf die EigenthuMs-Grundstücke seines Bruders 
stellt Gabel dieselbe Bedingung und beansprucht Indemnität, falls sie abgelehnt 
werden sollte. Pächter Hahn, Namens seiner Verpächterin Trendelenburg, läßt 
sich Alles das, was so eben vorgetragen worden, gefallen, nur in Ansehung 
eines großen Schadens möchte er sich für seine Frau Principalin auch Entschädigung 
ausbitten. 

verlangt zu wissen, wie die Nummern verlegt 
daß das Würfelloos im vorigen Jahre diese 
hätte, jetzt aber wolle man dieses Würfelloos 
für schon bestimmt annehmen, und alsdann 

müßte, bevor man sich darüber erklären könne, erst gesagt werden: ob die neue 
Eintheilung und Verlegung der Ackerstücke von vorne als dem guten Lande noch 
der Bomtirung geschehen, oder ob solche von hinten und- in dem schlechten Lande 
ihren Anfang nehmen solle. Hierüber erwarte er die Erklärung der anderen 
Comparenten und werde darnach seine fernere Willensmeinung abgeben. 

Sämmtliche Contradicenten bleiben bei ihrer Entschließung, daß sie auf diefe 
Verlegung der Ackerstücke nicht anders eingehen können und wollen, als wenn 
nach dem ersten Bomtirungs-Plan und der darauf durchs Loos bestimmten 
Nummerfolge auch die jetzige Eintheilung, so wie die Nummern es besagen, 
geschehe. Hierauf erklätt Eonsul Sänne, daß er bei solcher EntHeilung und nach 
Lage der Karte einzig und allein in ganz offenbaren Schaden gefetzt werden 
würde. Wolle er auch zur Vermeidung größerer Weitläufigkeiten in diefe Vor¬ 
schläge willigen, fo müsse er doch jetzt zur Bedingung machen, daß, wenn er die 
Nummern in den Schlägen des zweiten Feldes, so wie sie auf einander folgen, 
sich wolle gefallen lassen, er auch zur Indemnisation die 1 sie Nummer im 3ten 
Felde, und so die Nummernfolge rückwärts in Anspruch nehme. 

Nach verschiedenen hierüber entstehenden Debatten hat man endlich gemein¬ 
schaftlich und übereinstimmend beliebt und festgesetzt was folgt: 

Es soll die Gintheilung des 2ten oder sog. Schünschen Feldes, so wie des 
3ten oder Mittel-Feldes ohne auf irgend eine Verloofung Rücksicht zu nehmen, 
nach dem ersten Bonitirungsplan angenommen und bestimmt worden, und zwar 
nach den Nummern, die im vorjährigen Theilungsplan vom 11. December 
ermittelt sind. Hiernach stellt sich die — 

Eintheilung der Ackerstücke im zweiten oder Schünschen Felde. 

Erster Schlag, 
von der Trift bis zum 

Exercierplatz. 
Nr. 1. Iacobikirche. 
- 2. S.Iohanniskloster. 
-Z.Wulff. 

so: 
Zwe i te r Schlag, 

vom Schweinepfuhl an 
gerechnet. 

Wittwe Trendelenburg. 
Sänne. 
Wulff. 

Dritter Schlag, 
von Fort Preußen an. 

Wulff. 
Iakobikirche. 
St. Iohanniskloster. 
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Nr. 4. Marienstift. 
- 5. Lahl. 
- 6. Sänne. 
- 7. Trendelenburg. 

Lahl. 
Marienstift. 
St. Iohanniskloster. 
Iakobikirche. 

Marienstift. 
Lahl. 
Sänne. 
Trendelenburg. 

Einthnlung der Ackerstncke im dritten oder Mittel-Felde. 

Erster Schlag. 

Bei der Kleekoppel. 

Nr. I.Wulff. 
- 2. Sänne. 
- 3. Iakobikirche. 

Anderer Theil. 

Trendelenburg. 
Sänne. 
Iacobikirche. 
Wulff. 

Zweiter 
Schlag. 

VomDorfe nach 
Schwarzow. 

Sänne. 
Wulff. 
Iacobikirche. 
Iohanniskirche. 

Dritter 
Schlag. 

Sänne. 
Iakobikirche. 
Wulff. 
Kloster. 

Vierter 

! Schlag. 
! 
Sänne. 
Iakobikirche. 
Kloster. 
Marienstift. - 4. Iohannis¬ 

kloster. 
- 5. Marienstift. Iohanniskloster Marienstift. Marienstift. Wulff. 
- 6. Lahl. Marienstift. !Lahl. Lahl. ! Lahl. 
- 7. Trendelen- Lahl. ! Trendelenburg. Trendelenburg. .Trendelen¬ 

burg. l ) ' bürg. 
Diese vorbeschriebene und allgemein beliebte Repartition der Hufen und 

Ackerstücke auf den noch zurück gelassenen 2 Feldern soll dem Köntgl. Kämmer-, 
Conducteur Malbranc in Abschrift zugefertigt werden mit dem Beifügen, nunmehr 
die Ausmessung und Gintheilung der Ackerstücke des fördersamsten vorzunehmen 
und mit der Commission in zweifelhaften Fällen zu conferiren. 

HieMit ist das Eintheilungswerk nunmehr entschieden. Es sind aber noch 
einige Punkte, über die, die Interessenten Festsetzungen zu treffen nöthig gefunden 
haben. Es find folgende, zunächst: ^ 

1. Die Eintheilüng des Sieps betreffend, welche sogleich vorgenommen wird: 
Wie der Siep mit den Magern Kehlungs Stücken gränzt, so erhält jeder Inter¬ 
essent seinen Antheil an denselben nach Maßgabe seiner AbgränzMg und seines 
Anrechts. , 

2̂  Das Stück Acker, welches bei Fort Preußen herum zwar bonitirt worden, 
aber nicht gleich zur Eintheilüng gebracht, sondern deswegen ausgesetzt ist, um 
diejenigen damit zu entschädigen, die im zweiten Felde 2ten Schlages die dort 
liegenden Sandschellen in ihren Acker erhalten. Da dieses nun das Iohannis-
tloster und die Iakobikirche trifft, so hat 2c. Malbranc eine verhältttißmäßige 
Berechnung beider Theile in Ansehung ihrer Ackerflächen zu entwerfen und einem 
Jeden seinen Antheil zuzumessen, wenn vorher eine Kavelung unter beiden ge¬ 
schehen, wer linker oder rechter Hand der Länge nach zu liegen kommt. 

3. I n Ansehung der Baustellen im sogenannten Miftelfelde bleibt es den Be-
schlüssen> die im Protokoll vom 9. December 1799 niedergeschrieben sind, und 
hat 2c. Malbranc einem jeden Interessenten seine Baustelle verhältnißmäßig zuzu< 
messen, wozu sich Consich Sänne, das Iohaumskloster und Ackerbürger Wulff 
ihrer Baustellen schon besonders versichert haben, was nachgegeben worden ist. 

4. I m vorjährigen Brachfelde ist ein Stück Land von ohngefähr 1 ^ Wispel 
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Aussaat ohne Vermessung geblieben, was geschehen ist, um zur Entschädigung/ 
für diejenigen zu dienen, welche im 4ten Gchlage des Mittelfeldes durch Zu-
theilung der dort liegenden Sand-Stücke zu sehr seiden würden. :e. Vlalbranc 
hat dieses Stück Land nunmehr besonders auszumessen und nach InHaft desselben 
einem jedem der Theilhaber an den Sandstücken seinen Theil zur Entschädigung 
anzuweisen. Und da eigentlich d M Fohann iWoM dieses gute H M «bereits zum 
Theil abgefordert hat, da es solches bisher besessen, so macht sich der Kloster¬ 
pächter Pich hierbei die Bedingung aus, daß diejenigen, die daran Theil nchmen 
werden und sein Hord Land erhalten, ihn auf sein künftiges AckerstM eben soviel 
wieder abHorden, als sie von ihm erhalten haben. 

5. Der sog. Mittelbrink, der bisher außer aller Verbindung der gegenwär¬ 
tigen commisfarischen Verhandlung gewesen, ist endlich auch ein Gegenstand der 
Eintheilung geworden. Die Interessenten haben beschlossen, diesen auch nutzbarer 
zu mächen. Er liegt unmittelbar hinter den angrenzenden Gehöfte. Die alten, 
noch bestehenden Ackerfahren und Hochrücken beweisen offenbar, daß der Brink 
vor alten Zeiten wirklich beackert worden. Jetzt wird er als gemeinsame Hütung 
benutzt und es ist glaublich, daß das allgemeine Weiderecht durch Verjährung 
behauptet werden könne. 

Die Anwesenden find darüber einig geworden, diese allgemeine Hütung unter 
sich aufzuheben, und foviel nach dem Hufenschlage einem Jeden trifft, selbige 
Fläche zu eines Jenen speciellen und privativem Besitzrecht einzutheilen. Solcher¬ 
gestalt ist Folgendes beliebt, bestimmt und festgesetzt worden: — 

1) Consul Sänne erhielt seinen Antheil, so wie jeder andere Interessent, 
nach dem Hufenschlage und soll ihm von 2c. Malbranc zugemessen werden, und 
zwar gleich hinter seinem Garten und der Scheune, von dem Ende Hecken und 
dem dabei gezogenen Schleetzaune an und längs des Fahrwegs; er zieht sich über 
den dort schon vorhandenen Canal nach dem Wege zu einen Zaun, um den Ankauf 
des Viehs zu verhindern. Es findet diese Einzäunung des kleinen Flecks nach 
dem Ende-Hecken zu keinen Widerspruch, da lc. Sänne sich auch verbindlich macht, 
den Canal hinter seiner Koppel stets im Stande zu erhalten um das Wasser ab¬ 
zuleiten, zu welcher Orabenziehung und Instandhaltung jeder andere Eigenthümer 
verpflichtet ist. 

2) Das Iohanniskloster erhält seine Lage anfangend an der Gartenpforte 
des Gastwirths Parsenow, geht gegen den Fahrweg hinauf, soweit sich die Linie 
der Länge nach ausdehnt und zieht sich solchergestalt nach dem Schwarzowschen 
Weg und der dortigen Brücke bis zum neuen Schafstall wieder herunter. 

3) Altermann Wulff erhält seinen Antheil gleich hinter und zu Ende des 
Sanneschen Reviers, verhältnißmäßigen Inhalts. 

4) Diese vorbenannten Particivienten sind nach ihrer glücklichern Lage auf 
diese Koppelfläche vorzugsweise angewiesen. Alle übrigen Interessenten, die einen 
Nutzen davon ziehen können, sind einstimmig übereingekommen, über die 
ihnen zustehenden Lagen die Würfel entscheiden zu lassen, und demgemäß haben 
erhalten: 
Das Marienstift Nr. 4 , Trendelenburg Nr. 5, die Iatobikirche Nr. 6, Lahl Nr. 7. 
Auch diesen Interessenten wird ihr Antkeil durch :c. Malbranc zugemessen und 
angewiesen. 
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^ M i t diesen Beschlüssen ist das heutige und überhaupt das ganze Theilungs-
Oefchäft bis auf die Eintheiwug und Anweisung durch den Landmesser beendigt, 
und wird zur Anfertigung des Erbreceffes Termin nächstens anberaumt und den 
Interessenten bekannt gemacht werden. 

I n dem Protokoll vom 8. December war festgefetzt worden, und zwar unter 
2, daß das gute Land bei Fort Preußen von dem Iohanniskloster und der 
Iakobikirche hinsichts der Lage unter sich verlosst werden Mte . Die beiden 
Competenten einUten sich am 9. December dahin, daß die Würfel darüber und 
zwar dergestalt entscheiden sollten, daß der höchste Wurf dort anKngt und feinen 
Antheil Mchält, wo -der eOe Schlag dB zweiten oder SchünschM Feldes aufhört, 
der niedrig werfende aber das diefem gleich nebenbei anMuHMoe Stück. Für 
die Iakobikirche wurden 10, für Me IohaNniMrche 4 Kugen -geworfm, und 
hiernach der Landmesser mit Anweisung versehen. / 

Ferner wurde noch auf ac-Malbranc^s Amegung der P u M 4 des Proto¬ 
kolls vom 8. December in WwäMng gezogW. Das Stück Machacker Zsei Nur 
so ungefähr zu 1 ̂  Wifpel Ausfaat geschätzt, - darum müsse es vermessen, auch 
gesagt werden, wer von den Interessenten daran participiren solle. Da Consul 
Saune, -die JakoWjrche und die verwittwete Frau BMgermeDer Trenkelenburg 
in der dortigen Gegend den schlechtesten Acker bekommen haben, so wurde be¬ 
schlossen, diesen drei Interessenten das gedachte Brachstück als Entschädigung 
ledigM a D i ^ ^ :c. Malbranc hat denmächsk diesss lEnHHMgungs-
Land einem jeden Competenten nach Verhältniß seines HuftnstaNws zuzumessen, 
in der Art, daß über die Lage der drei Stücke das Loos entsHeNe. Es wurde 
bestimmt, daß denjenigen, der die höchsten Augen werfen werde, das am Hochge¬ 
richt beHinnende Stück erhalten solle. Die Würfel haben folgenbe ReMnfslge 
ergeben: ' 
Nr. 1. Die Iakobikirche; Nr. 2. Frau Bürgermeister Trendelenburg; Nr. 3. Sänne. 

Nachdem nunmehr die Verhandlungen wegen Aufhebung, Ausmessung und 
Einthetlung der bisher in Gemeinschaft liegenden Ackerstücke zur Zufriedenheit 
aller Itttetessenten äbgefchlsfsen waren, wurde am 10. October noch flnaliter 
beschlossen, daß man zur Beseitigung alles Widerspruchs und aller sonst möglichen 
Anwenvungett, mit Zuziehung des Landmessers, Kammer-Conducteurs Malbtanc, 
noch ein M a l eine gemeinschaftliche Besichtigung auf dem Felde vornahmen, und 
sich von her'Lage eines jeden Stucks, soweit es zur allgemeinen Übersicht hin¬ 
reichend, versichern wolle. Man verfügte sich fogleich aufs Feld, regulirte die 
Linien zur Eintheilung und instruirte den Landmesser. Wurden bei dieser Be¬ 
sichtigung auch von dem einen oder andern der Interessenten Bedenken laut, daß 
der ihm zufallende Theil ihm nicht bequem genug liege, er auch wegen der ver¬ 
änderten Erdarten wvl NeMft erleiden werde, so wurden diese Mßerungen doch 
nicht als Widerspruch geltend gemacht, und von den Bedenkentragenden anerkannt, 

. daß man bei dieser großen Fläche Landes von mch°r als einem halben hundert 
Huftn, mWK anders, als geschehen, habe verfahren können. Es wurde also 
nochmals finaliter Wes retihabiret und bestätigt, und soll dem LMdmesser nun¬ 
mehr zu seiner Nachricht und Nachachtung der Eintheilungs-Pllln zugefertigt 

, werden. Dies geschah am 11. October. Gleichzeitig erhielt :c. Matbranc noch 



768 Die Stadt Stettin^ 

weitere Anweisungen wegen des Siep, wegen des Ackerstücks bei Fort Preußen, 
wegen der Baustellen, wegen des 3'/z Wispel Aussaat?Landes, so wie wegen des 
Mittelbrinks. Demnächst ist der folgende Vertrag geschlossen und vollzogen 
worden. 
Receß über die Gemeinheitsaufhebung auf dem Stettinfchen Stadtfelde Turnei. 

Vom 16. October 1800. 
Nachdem von einigen Gliedern der Turneischen Bmnnannschaft im vorigen 

Jahre bei der Königl. Hochpreislichen Kriegs- und Domainenkammer die Auf¬ 
hebung der Gemeinheit ihrer Acker und Wiesen Nachgesucht worden, und von 
hochgedachter Kriegs- und Domainenkammer der im Randowschen Kreise verord¬ 
neten Gemeinheit-Aufhebungs-Commission unterm 21 . October 1799 der Auftrag 
geworden, sich diesem Geschäfte zu unterziehen, und solches hierauf im Herbste 
des vorigen, wie des lausenden Jahres geschehen, und im Wege der Güte zu 
Stande gebracht worden, so ist nach denen darüber verhandelten Acten nunmehr 
der Receß folgender Maßen entworfen und abgefaßt worden. 

1. 
Die Feldmark vom Turnei bestehet i n 54 und 

— Hufen 
1. Dem Kaufmann Latzl in Stettin 18 '^ 
2. Der Iakobikirche daselbst . . 3 

die !c. Lahl in Zeitpacht hat. 
3. Dem Iohanniskloster in Stettin 16 '/̂  
4. Der Marienstiftskirche daselbst 3 

41 

Hufe. Davon gehören: 
Hufen. 

5. Den Kaufleüten Sänne und 
Ludendorf eigenthümlich 5 
und auf Erbpacht von der 
Kämmerei . . . . 4 ^ 9 ^ 

6. Dem Ackerbürger Wulff . . I V2 
7. Der verw. Frau Trendelenburg 272 

Macht . . . . 54'/-z 

Nach dem Vermessungsregister von 1757 hat die Feldmark keine besonderen, 
äußerhstlb des Hufenschlags belogene Wiesen, sondern nur einige Wiesenstecken, 
die mit im Hufenschlage belegen sind, und der Siep und der Mittelbrink ge¬ 
nannt werden. Die Feldmark ist in 3 Felder, nämlich das Karthaüser, das 
Schünsche und 3Nittel-Feld, getheilt, worin ein jeder Interessent nach Verhältniß 
setner Hufen seinen Acker-Antheil bisher gehabt und damit catastrirt gewesen, 
nur daß die Antheil in jedem Felde von jedem Besitzer nicht zusammen gelegen, 
sondern in mehreren kleinen von einander und unter einander gelegenen Stücken 
bestanden haben. 

Die Verschiedenheit des Bodens und der gemeinschaftlichen Viehhütung haben 
eine solche Separat ion, wodurch ein jeder Interessent sein eigenes Feld i n jedem 
dieser Felder hätte bekommen können, nicht zugelassen, dahero die Interessenten 
sich eimnüthig vereinigt haben, die in vielen Parcelen bestandenen Ackerstücke der¬ 
gestalt für jeden Interessenten in wenigeren, aber größeren, oder eigentlich brei¬ 
teren Stücken zusammen zu legen, so daß ein jeder von ihnen ̂ dadurch i n S tand 
gesetzt worden, seinen Antheil besser, wie bishero geschehen können, zu k i i 
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uO Wn im M t M e M HMgeMt. Mnemnwt Mch jeMn Nach de^ Weite ftines 
vorliegenden Ackotstücks, und tztzm tzn Schütteschen W M bÄWwn Mittelbrink 
nach dem Verhältniß der Ackerbesitzung eines FOW Hu H M 

Zu M D bW/Verminkeckwg W dW Unzahl und bezw. Nerarökerima der 
Ackerstücke K nicht nur eine G e n e M M e r M M n ^ / s o n d e r ^ u M M I ^ 
selben nSthig gewesen, erftere durch den vWA^mMmmer-ConduÄeur Mawranc 
und letztere HM Gem GemeinhM-AWMnH-Oko^Diie-CömmissaMK W ^ M 
mit ZüAchuW dw Interessenten vorgenommen W d e n lind geschehen. Und'da 
es wegen M W i M n h e i t der mehrery M d Mngexn Güte des Bodens O M 
thunlich ZeMM, die alte Lage Mes aus mHreren Mnen Ackerstücken a r M r 
werdenden Ackerstücks durch das Rücken beizubHalten und die intendirte Absicht 
zu Stande zu >bMM> so fft w n HM MetzssftntW AnfvnM b O M lvordm 
Mch der WMtzung M d FeWMng A r Mch bot VetschiedeMt tzetz Botzsws 
m zedem Felde anzunehmenden mehMen vvsr WeniMtzn °KlassM über die wile 
Lage eines jeden Stücks dnr̂ chs M M M t M d M <zu fassen und darnach die Hu-
m f f M ^ ^ ^ g e n , so auch bei dem ersten Felde geschehe^ Hßrnach ^ W von 
der BestlMmmlg durchs Loos t tWem M M M g e n , daß HeHcMn W M bie 
Emtheüum des Weiten und dritten Feldes nach dem beim erMn M d L beoH-
achteten M ö d M , jedoch ohne weitere L m M M zu reguliren/unb zwar nach 
öenen Nummern, nieHe bei dem ersten Felde Kirchs Loös gezoqen worben 
insoweit, als die ^MndcnuW der Lage der Ackerstücke her Interessenten Kaüi-
manns Sanne und Ackerbürgers W M , mit Mv iUgung W qndeM Interessenten 
JetNe Änderung nötW geniaH haben. M r U c t e M r M M u U hat sich nicht 
anders auf diese Einrichtung einlassen wotlen, als JaS Hui in M M Felde und 
in jeder Klasse die Wahl seiner Ackerstücke, ohne miMööfen/frelgeDlt, was von 
den Mitinteressenten bewMM WoOen. Nnd bie Abänderungen welche im 
Mmten uM switten Felde in Ansehung der Interessenten Safine und Wulff und 
auch der IaMikirche Statt MßMt HabM, ketreMn blös Hie HMWdiaunaen 
wegen eintzer Stücke, bei denen die Mgemmmenen Klassen nicht vMig Mttessend 
Mr ste gewesen; doch;so, daß die EntschaMung ,Mr die Qual iM zum Oorwmf 
gehabt, die Quantität aber dem Hnfenstünde gemäß geblieben. 

- -, ^ , ^ . ,' " ^' s 4. 
,tzs O demnach das MnMmigsgeschät't ^suMMstalt nnt Meu IntMefseMen 

welche nach den Acten Zum Theil peHnkch, WM M i t durch Deputirte und 
bezw. Bevollmächtigte vor der Commission erschienen, und den Verhandlunaen 
in der Sache beigbwvlM haben und M deren Mtimmung und Einwilliquna 
«llf die Art zu Stande gebracht worden, daß zuvörderst — 1) Die voriaen 
Besitzungen eines jeden Theilhäwrs M qMU et huanw unteHucht ünb!?estae-
setzt, HiernäHst ftlche ^- 2) in M m Felde zusammengeworfen und nach den 
Verschiedenheiten der Merarten clasMixt mnH nach den in den M l und 3 an¬ 
gezeigten Prinmpien And Modalitäten wiederum An die Interessenten so ver-
Heilet worden, daß eitt jeder idechlben seine in jedem Felde vorher in mchreren 
PaMen MhabHn Mtztstücke in wenigeren aber brejteren Stücken in auaii st 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII . 9? 
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qMuto zusammen erhalten, und zwar in so vielen Theilen, als in jedem Felde 
Klassen und Schläge, anzunehmen gewesen und angenommen sind. 

Darnach haben nun erhalten: 

H.. I m Isten oder Kart-
haüser Felde. 

Ister Schlag Nr. . . 1. 
2ter - - . . 1. 
3ter - - . . 4. 
4ter - - . . 7. 

I. Die St. Iacobikirche. 

L. I m 2ten oder Schün¬ 
schen Felde. 

Ister Schlag Nr. . . 1. 
2ter - - . . 7. 
3ter - - . . 2. 
Eine Entschädigung 

Nr. . . . . . . . . 1. 

0. I m 3ten oder Mittel-
Felde. 

Ister Schlag Nr. 3 u. 3. 
2ter Schl. vom Dorfe 

nach der Schwar-
zow-Gränze Nr. . 3. 

3ter Schlag Nr. . . 2. 
4ter - - . . 2. 

Außerdem in 0. eine Entschädigung in dem Vögel-Grunde Nr. 1, des¬ 
gleichen von den Mager Kehlungs-Stücken einen Antheil des Sieps nach Ver¬ 
hältniß der Breite und vom Mittelbrink Nr. 6. 

. I I . Das St. Iohanmskloster. 

I m Isten oder Kart- L. I m 2ten oder.Schün- ^ 
schen Felde. 

Ister Schlag Nr . . . 2 . 
2ter - - . . 6. 
3ter - - . . 3. 

haüser Felde. 
Ister Schlag Nr. 
2ter - -
3ter - - , 
4ter - -

2. 
7. 
1. 
4. 

<̂ . I m 3ten oder Mittel-
Felde. ' 

Ister Schlag Nr. 4ü . 5. 
2ter - - . . . 4. 
3ter - - . . 4 . 
4ter - - . . . 3. 

Zur Entschädigung im Schünschen Felde Nr. 2. Von den Mager Kehlungs-
stücken einen Antheil des Siefts, nach Verhältniß der Breite vom Mittelbrink 
hinter dem Ackerwerks-Gehöfte. 

I I I . Das Marienstift in Stettin. 
6. I m 3ten oder Mittel-

Felde. 
Ister Schlag Nr. 5 u. 6. 
2ter - - . . . 5. 
3ter - - . . . 5. 
4ter - - . . . 4. 
Vom Mittelbrink Nr. 4. 

Außerdem im 3ten Felde von den Mager Ketzlungs-Stücken einen Antheil des 
Sieps nach Verhältniß der Breite. 

H.. I m Isten oder Kart-
huüser Felde. 

Ister Schlag Nr. 
2ter 
3ter 
4ter 

L. I m 3ten oder Schün¬ 
schen Felde. 

Ister Schlag Nr. . . 4. 
2ter - - . . 5. 
3ter - - . . 4. 

IV. Der Kaufmann Lahl, vormals v. Heyden. 

H.. I m Isten oder Kart-
haüser Felde. 

Ister Schlag Nr. . 
2ter - - . 
3ter -
4ter - - . 

. 4. 

. 5. 

. 6. 

. 3. 

L./ I m 2ten oder Schün¬ 
schen Felde. 

Ister Schlag Nr. . . 5. 
2ter - ' - . . 4. 
3ter - - . . 5. 

0. I m 3ten oder Mittel-
, Felde. 

Ister Schlag Nr. 6 u. 7. 
2ter - - . . . 6. 
3ter - - . . ^ 6. 
4ter - - . . . 6. 
Vom Mittelbrink Nr. 7, 
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Von den Mager Kehlungs-Stücken einen Antheil des Sieps ckch Verhältniß 
der Breite. 

V. Die Kaufleüte Sänne (Consul) und Ludendorf. 

H.. I m Isten oder Kart-
haüser Felde. 

Ister Schlag Nr. . 
2ter - - . 
3tev' - - . 
4ter - - . 

. 5 . 

. 3 . 

. 3. 

. 6. 

V. I m 2ten oder Schün-
schen Felde. 

Ister Schlag Nr. . . 6. 
2ter - - . . 2. 
3ter - - . . 6. 
Zur Entschädigung im 

MittelbrinktineKa-
vel bei dem sog. Vö¬ 
gelgrund Nr. . . . 3. 
ich h i t d 

6. I m 3ten oder Mittel-
Felde, 

Ister Schlag Nr. 2 u. 2. 
2ter - - . . . 1. 
3ter - - . . . 1. 
4ter - - . . . 1. 
Vom Mittelbrink Nr. 1. 

gg 
Die Mittelbrinks Nr. liegt gleich hinter dem Garten der Besitzer und hinter 
ihrer Scheune von den Enden-Hecken und dem dabei gezogenen Schleetzaun längs 
des Fahrweges. Außerdem v on den Mager Kehlungs-Stücken einen Antheil des 

Siests nach Verhältniß der Breite des Stücks. 
VI . Frau Bürgermeister Trendelenburg. 

(ü. I m 3ten oder Mittel-
^ . I m Isten oder Kart-

haüser Felde. 
Ister Schlag Nr. . . 7. 
2ter - - . . 4. 
3ter - - . . 2. 
4ter - - . . 2. 

V. I m 2ten oder Schün-
schen Felde. 

Ister Schlag Nr. . . 7 . 
2ter - - . . 1. 
3ter - - . . 7. 
Am Vögelgrund Nr. 2. 

Ister Schlag Nr. 7 u. 7. 
2 2ter 
3ter 
4ter 

7. 
7. 
7. 

Vom Mittelbrink Nr. 5. 
Von dem Mager Kehlungs-Stücken einen Siep-Antheil nach Verhältniß der 

- Breite des Stücks. 

^ . I m Isten oder Kart-
haüser Felde. 

Ister Schlag Nr. . 6. 
2ter - - . 2. 
3ter - - . —. 
4ter - ° - . 1 . 

L. I m 2ten oder Schün-
schen Felde. 

Ister Schlag Nr. . . 3. 
2ter - - . . 3. 
3ter - - . . 1. 

VII . Ackerbürger Wulff. 

0. I m 3ten oder Mittel-
Felde. 

Ister Schlag Nr. 1 u. 4. 
2ter - - . . . 2. 
3ter - - . . . 3. 
4ter - - . . . 5. 
Vom Mittelbrink Nr. 3. 

Von den Mager Kehlungs-Stückeu einen Nntheil am Siep nach der Breite 
^ - -̂  ., , . , --̂  des^Stückst ',, - > , .̂  ̂  

so nunmehr auch von dem Landmesser, Kammer-Conducteur Malbranc im Ver-
mefsungsplan und dem Verzeichniß nach Feldern, Schlägen und Nummern ein¬ 
getragen sind. 

- ^ -' ^ ."' -^ ^ ^ §^5. ^ ^ ' ' '^-. -

Endlich ist auch von sämmtlich dreien Mittheilhäbern, nämlich dem St. I o -
hannisklöster, den Kaufleüten Sänne und Ludendorf, und dem Ackerbürger Wulff, 
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v o r M bewiNgt worden, 
welche für alle 3 einen Flächeninhalt von 3 Magdeburgischen Morgen beträgt 
und derjenige Flecken von ohngefähr 3 Scheffel Aussaat am Ende des Turnei, 
an der Ecke des SwnefHett G c h ö M ist, u M AnfakM zu Wmthen bestimmt 
gewesen, wovon aber, weil es tzM gkMnnOss 3 IntWessenten an Baustellen fehlt, 
zu deren NfthMZ abgeWeigt wordeM ha? es ohnehin nicht zum Hufenfchlage ge¬ 
hört. Jedoch soll zwischen bißsen B M t e l l W die allgemeine Tr i f t , zu welcher ein 
schmales G t M H W d Wn ca. 20 Fuß Breite, und hmter den Baustellen 3 Stücke, 
dir vormals zu den KWer - , Gannefchen und Lahlfchen Besitzungen geMt Haben, 
bleiben, und da solche mm der MnMHmtWgMs-Genossenschaft gehören, so soll 
diese Tr i f t in den Jahren, da W nicht dazu? gebraucht wird, nach Verhältmß 
eines Jeden HuHnfchlage, nach eines Ichen Gmwenienz, für seinen Antheil ge¬ 
genutzt werden. 

Und da die- Behütung des Steps und des Mttetbrinks durch Beider Ein-
thoilung zum HufenfchtagV aufhört, gleichwol aber die Hütung auf dem Acker 
geMemfchafMch bleibt, fo find sie doch als nunmchmge Antheile von denen zum 
Hufenschlage gehörigeU Stücken infofern von der GeMeinwMe ausgeschlossen, 
daß sie zu einzelnen KoMeln hestitsimt find, und zwar der Mittelbrink ganz, der 
Siep aber längs der Mag'er Kchlungs-OtÜcken, bis zur Landstraße, wie solches 
im VermeffNngHplKN und Vermeffungs-Register bestimmt worden, wonach die 
Mager Kchtungs-Stücke vom M r n e i bis zum Hochgerichts-Platze, und von da 
längst der GchünMen Landstraße brs zum Mev, von der allgemeinen Hütung 
ganz ausgeschlossen finde und von jedem Theilhaber für seinen Antheil als pri-
vative Koppeln genutzt werden. 

s 6. 
Da auch im Mittel-Felde eiW LanWelle gelegen, welche bei der gegenwär¬ 

tigen Vermessung nicht mit eingetheilt und daher ein Eigenthum der ganzen 
Baumannfchaft bleibt, fo ist VM'de^eMn beliebt worden, daß solche zu einer 
genlMfchaftljche» «MNdkuhle bleiben, und was daraus an Mauersand verkauft 
wird, zur Oenossenschaftskasfe fließen süy< dahe.r denn der Ertrag davon jedem 
Theilhaber nach seinem Hufenschlage gehören soll. 

§7. ,̂  

Wegen der dieses Geschäfts halber entstandenen fämmtlichen Kosten ist üb¬ 
rigens die BeraMdUnH getroWn, daß der Ackerbürger Wulff von selbigen ganz 
frei ist, und dessen Antheilbetrag daher von den übrigen Interessenten nach Ver-
hälttliß der Größe ihrer Besitzungen Mtragen wird. 

Nach Msem Recefst ist das Separations-OeschOft durch den Kammer-Con-
ducteur Malbranc bereits realisiret worden, solches zur Zufriedenheit sämmtlicher 
Theilhaber geschehen, von diesen nun emch allen, dem Receß zuwiderlaufenden 
Einwessdungen, und besonders, der Verletzung nicht recht verstandener Sache, 
oder daß ein allgemeiner Oerzicht nicht gelte, entsagt, nach vorhergängiger Durch-
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Muttg,. VerstäMgMU Md Vorlesung, desselben genehmigt,, und demgemäß dieser 
Receh von — 

Friedrich Lahl; EtzriMan Matthias Petersen, Provisor der St. Iakobi- und 
Nikolai-Kirche; 

Gustav Matthias Scheelê  als Bevollmächtigter des St. Iohannisklofter Provisorats; 
IohaM Friedrich August Sänne; 

Joachim Gottlieb Ludendorf; 
Heinrich R M l f Müller, Namens und in Vollmacht des Marienstifts; 

" Gottfried Wulff; 
Ntachler, als MandHtarius der Frau Bürgermeister Trendelenburg; 

durch ihre eigenhändige Namens-Unterfchrift vollzogen worden. 
So geschehen Turnei, den 16, October ^800. 

Struwe, .. Sadewasser, 
Iustizrach. Ökonomie-Commissarius. 

Wir Wedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen, Mark¬ 
graf zu Brandenburg, des Heil. Rö». Reichs Grzkämmerer, u. s. w., u. s. w. 

Urkunden und fügen hiermit zu wissen, daß, nachdem Uns der hiesige Ma¬ 
gistrat in seinem Bericht vom 12. December 1800 den von der Gemeinheits-
Aufhebungs-CoWmission im Randowschen Kreise angefertigten und von sämmt-
lichen Teilnehmern nützlich befundenen Auseiuandersetzungs-Receß vom 16. Oc-
wber 18W über die vorgenommene Gemeinheits-AufhebMg der hiesigen Tur-
neifchen Ackerstücke wegen der damit in Verbindung stehenden Äcker und Wiesen des hie¬ 
sigen Iohannisklosters eingereichet, und darüber Unsere Genehmigung nachge¬ 
sucht hat; Wir dem Antrag Statt gegeben, und den. erwähnten Receß seinem 
Inhalte nach für das IohannMoster genehmigt haben, um darüber jeder Zeit 
vest zu halten; jedoch Unseren und Jedermanns Rechten unbeschadet. 

Gegeben zu Alten Stettin den 8. Januar 1801. 
( L 8.) 

Königl. Preußisches Pommersches und Kaminsches Consiswrium, 
v. Eickstedt, Brüggemann. Schiffmann. Wigand. Vogt. 

Bestätigung. . 
Die GenehmigUNg für die Iakybikirche und das Marienstift fehlt in den 

vorliegenden Acten, eben so die allgemeine Bestätigung des Recesfes durch 
die LMes-Polizei-Behörde, die Königl. Kriegs- und DoMainen-Kammer von 
P PM 

Die von den Besitzern des Turnei-Feldes in dem Receß beibehaltene allge¬ 
meine Hühung wurde der Gegenstand eines Berichts, welchen das Provisorat des 
W, IohanmsklNsters unterm 2. September 1805 beim Magistrate einreichte. 
Das Provisorat hielt die Aufhebung der Gemeinen Weide zwischen den in der 
Stadt ^wohnenden Hütungs-Berechtigten und der Turneischen Vaumannschaft, 
namentlich in der Galgwiese, dem sog. Kuhbruche, für dringend geboten, indem 
es, den Turneiern, auf ihren Feldern fast ganz an der Sommerweide,fehle, theils 
der vielen fremden Aufhüter wegen, theils wegen der militairischen Übungen der 
Garnison im Frühjahr, wie im Herbste. Die Folge des Mangels an Weide sei 
der Zustand des Viehs der Turneier, den man als den aUerschlechtesten be¬ 
zeichnen könne. Das sonst so bedeutende Kuhbruch sei aber wegen Mangels an 
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Abzugsgräben so beschaffen, daß bei nassen Jahreszeiten das Vieh öfters dann 
stecken bliebe und nur mit Mühe herausgezogen werden könne. Weil aber die 
Stadt sich mit den Turneiern noch in der Gemeinschaft dieses Bruchs befinde, 
von elfterer aber dasselbe, theils der großen Entfernung wegen, theils weil sie 
den Weideplatz des Mollen habe, gar nicht genutzt- werde, so unterbleibe auch 
die Verwendung der Kosten, um das Bruch in einen für das Weidevieh nutz¬ 
baren Stand zu fetzen. M i t Aufhebung der Gemeinheit..im Kuhbruche habe die 
Commission, welche die Aufhebung der Gemeinheit der Acker im Jahre 1800 zu 
Stande gebracht, schon im Wege der Güte einige Versuche gemacht, doch hätten 
die Abgeordneten des Seglerhauses (der Kaufmannsschaft) Namens der Bürger¬ 
schaft sich bis jetzt, 1805, noch nicht bestimmt erklärt, weshalb das Provisorat 
die gedachte Commission wiederholt ersucht habe, zur gütlichen Vereinigung in 
dieser Angelegenheit noch einen Termin anzusetzen. Fiele dieser Termin fruchtlos 
ab, so würde nichts anders übrig bleiben, als den Weg Rechtens Seitens der 
Baumannschaft gegen die Stadt zu beschreiten, damit doch ein für die Ökonomie 
so unentbehrliches Bedürfniß nicht für immer unbenutzt bleibe, und die Ver¬ 
besserung des Viehstandes, welche mit dem Ackerbau in der genausten Verbin¬ 
dung steht, nicht auf ewige Zeiten hinausgeschoben werde. Dies ist nicht der 
Fal l gewesen. Die Aufhebung der Weideberechtigung der Stettiner Bürgerfchaft 
im Kuhbruch ist noch in demselben Jahre 1805 zu Stande gekommen. M a n 
ersteht dies aus der über die Verwaltung des Zastrowschen Legats bei der Iakobi-
kirche geführte Rechnung, der zu Folge die Kosten des Aushebung-Verfahrens für 
die 3 Legathufen Th l r . 5. 5. 6 Pf. betragen haben *) . 

Während dieser noch schwebenden Verhandlungen wegen des Kuhbruchs 
zwischen der Stadt und der Turneischen Baumannschaft entspann sich ein Streit 
zwischen der Letztern nnd den sich an der Galgwiese im Kuhbruch in neüren Zeiten 
angebauten Eigenthümern, weil die Turneier den Neusiedlern nicht das Mi tbe-
Hütungs-Recht von dem gedachten Bruche gestatten wollten, indem sie behaupteten 
daß diesen Eigenthümern nach ihren Erbzinsverträgen um die Baustellen gegen 
einen jährlichen bestimmten Canon angewiesen seien, ihnen aber nicht nachgegeben 
sei, Vieh im Kuhbruche auf die Weide gehen zn lassen. Das Kloster habe dem 
f Senator Sänne von dem Turneischen Vorwerks-Acker S t . Jürgen ein Stück Land 
von 16 M g . 114 Ruth, gegen einen jährlichen Canon von 16 Thlr . 16 gr. mittelst 
Erbzins-Contracts vom 3. November 1788 überlassen, derselbe habe hiervon nach 
und nach einzelne Parcelen ans Untererbzins an mehrere Personen zum Anbau 
weggegeben, jedoch in den mit ihnen errichteten Untererbzins-Verträgen festgesetzt, 
daß sie kein Vieh zur Beeinträchtigung der Weide auf dem Kuhbruche halten 
dürften. Von dem übrigen Theil des dem Kloster zugehörigen, an der Galgwiese 
und dem Kuhbruche belegenen Kamps, welcher zum Turneischen Vorwerk gehört, 
sind den sich gemeldeten Supplikanten von dem Provisorate in der Gegenwart, 
1805, wie in vergangenen Tagen, einzelne Stücke von mehreren Quadratruthen, 
auch von einigen Morgen gegen einen jährlichen Erbzins überlassen worden. 

*) Lctg. der Pommerschen Regierung betreffend die Revision des Etats und der Rechnung 
des Zastrowschen I.yzati zu Alt-Stettin., V. T. Synode Alt-Stettin. 7. 8psc. Stadt Stettm. 
Stiftungs-Sachen Nr. 4. (Registratur der geistlichen und Schul-Verwaltung.) 
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I n dm mit ihnen errichteten Erbzins-Verträgen sei nicht gesagt, daß sie Vieh 
halten dürfen und ihnen die Erlaubniß zustehe, den Kuhbruch damit zu behüten, 
sondern es sei ihnen nur der Anbau gegen einen jährlichen Canon und sonstige 
Einschränkungen gestattet worden, und darum hätten diese Erbzinsleüte auch kein 
Recht zur Mitbehütung des Kuhbruchs und der Galgwiese. Obwol ihnen Seitens 
der Baumannschaft das Weiden des Viehs zu wiederholten Malen und ernstlich 
untersagt worden sei, beharrten sie dennoch bei der widerrechtlich angemaßten 
Gewohnheit, weshalb, weil weder ftrivative noch polizeiliche Verwarnung etwas 
auszurichten vermöge, sämmtliche Eigenthümer auf dem Turnei entschlossen seien, 
die Frage, ob die an der Galgwiese, in der sogenannten Neüenwiek angesiedelten 
Haüserbesitzer ein Mtbehütungsrecht am Kuhbruch hätten oder nicht, im Wege 
Rechtens zur Entscheidung zu bringen. Demzufolge hätten sie den Zustiz-Com-
missarius, Ussiftenzrath Tauber, als ihren Mandatarius mit dieser Rechtssache 
betraut, der auch bereits die Klage beim Stadtgericht eingereicht habe. Derselbe 
müsse aber von sämmtlichen Gutsbesitzern auf dem Turnei bevollmächtigt sein, 
und verlange den Beitritt des Klosters, als Hauftt-Mitinteressenten am Kuhbruche 
und an der Galgwiese, weshalb Provisorat den Magistrat ersuchte, zur Bei-
tretun^ der angestellten Klage die höhere Genehmigung baldmöglichst einzuholen. 
. Bürgermeister und Rath entsprachen diesem Antrage durch Berichterstattung 
vom 1. Oktober, worauf der Consens zur Beitretung des Klosters zu der von 
der Turneischen Baumannschaft angestrengten Klage vom Königl. Consistorium 
am 24. October 1805 ertheilt wurde. Über den Ausgang des Processes geben 
die vorliegenden Acten keine Auskunft. 

s^eta des Pommerschen Consistorii betreffend die Verpachtung des dem Iohannis-Kloster 
zu Alt-Stettin auf dem Tourney gehörigen Ackerwerks und die von dem Pächtern 
gesuchte Remissionen, ingleichen die bei diesem Ackerwerk geschehenen Verbesserungen. 
Vol. I. und II. , 1798—1809. Sect. IV., V. P. Litt. S.' Nr. 135. — Regierungs-
Archiv.) 

Der Röhrmeister Müller hatte für die, der I a c o b i k i r ch e gehörigen, 3 Zastrow -
schen Legathufen von 161 Mg. 163 Ruth, zufolge des bis Trinitatis 1811 
laufenden Pachtcontracts eine jährliche Pacht von 126 Thlr., und für die zu den 
Hufen gehörigen, im Oderbruche gelegenen 2 Wiesen von 5 Mg. 27 Ruth, an 
Pacht jährlich 15 Thlr. 12 gr., im Ganzen also 141 Thlr. 12 gr. gezahlt. Als 
die Pachtperiode zu Ende ging trug Müller darauf an, die Zeitpacht in Erbpacht 
zu verwandeln. Das Provisorat der Iacobikirche ging auf den Antrag willig 
ein, und es kam demzufolge am 21. Mai 1811 ein Contract zu Stande, dem 
zufolge Müller der Iacobikirchenkasse ein Erbstandsgeld zum Betrage von 1120 Thlr. 
zahlte und die bisher als Zeitpacht gezahlten 141 Thlr. 12 gr. als jährlich zu 
entrichtenden Canon übernahm, während der Kirche in Veraüßerungsfällen das 
Vorkaufsrecht, ein Laudemium bei Besitzveränderungen :c. :c. vorbehalten wurde. 
I m Einverständniß mit den Stadtverordneten, zufolge des Beschlusses vom 
24. Ma i , genehmigte der Magistrat von Patronatswegen den Erbpacht-Vertrag 
unterm 8. Juni 1811, worauf der Consens durch das Königl. Ministerium des 
Eultus von Oberaufsichtswegen, des Krieges wegen erst am 12. Juni 1814 erfolgte. 
Das Kapital des Erbstandsgeldes belegte dasProvisorat derIakobikirche gegen4'/2 Prct. 
Zinsen bei der.Stadtkämmerei, laut Dokuments vom 12. October 1811, Hypothe¬ 
kenscheines vom 24. Februar 1812 und nachträglichen Consenses der Königl. Regie? 



' Me Stadt GtMin. , ' 

ruug vom 4. December 1832; als Ssiecial-WpMhek ist die GtadHofmeifter-
Wohnung, Frauenstraße Nr. 33, gestellt Worden. 

Was den von den Wftrowschen Hufen> MitiWltstns^s Köttigl. ConsiftMums 
vom 17. Jul i 37.78, abgetrennten und Zur BüustMe Md'Gmtm bestimmten Acker¬ 
fleck von 3 7 ^ Q.-Ruth. Inhalt betrifft, fo G WHslbe, < M W M H M s G t M 
vom '8. Oetober 1778, Mgen einen .jährlichen ErbSiM VM 1 ^ Ttzlr. 
worden. Der ursprüngliche Erbzinsmann war der Nhvomt.Nessel, ihm ffM 
Stadtgerichts-Secketair Sander; in neuester Zeit waren Bescher des-GMWMlcks: 
Wittwe Hahn 1849, Schmiedemeister Hahn 1854, Wen Grben 1655, dMN GHRnk-
wirth M M e 1856, desgleichen Buww 1857, MustVus Bartsll 1867, S c h i l l und 
Spchewirth Gabst seit 1873, ein fchr VMbter unH G M hesuchM BWMgMW-
Ort für die niederen Nr. ZZ.H 

Nn4«rm Z5. Fsbrum 1814 erließ die IohllMUMofter-GeputMon — dich 
Benennung hckte das Provisorat feit dsr im Zchre 1869 etfSGten EinführMg 
der St. O. VM 1808 antzenommen/ — M g w w BeAnMWHchung: — 

„Das auf dem Turnei OMene, beM FshnnMis-KlVfter WgchtMge 
AÄerw^rk St. IüVgen> bessen Lmwung auK Ä29 M g . O N R u G und bßr 
WVsengwnd aus W Mg. 3? M G bOchst, soll chen 14. M i r z b. I . Vor¬ 
mittags IG Uhr w ider Kloster-DepWtatiMsMwbe nuMlehw pott M M a W d. I . 
in Erbpacht weggegeben werden, weshalb Erbpuchtlusüge zu HiefeM Tsrmln <M-
geladen werden. Der Nutzungs-AnWag lind die Mdingungen Knnm w Her 
KlosterMeZßftatur eingesehen werden." 

Die Deputation überreichte dieses PublimckmM ow, dttMaks ttvch w M a t M d 
residirmden, Königl. Regierung mit der Wtte, die BekünntMPüW dWlbsn durch 
ihr Amtsblatt zu verfügen. Kömgl. Regierung verfügte jedoch, erst 14 Tage 
nach anberaumtem Termine, nämlich am U). März 1814, an die MoIer-Devu-
tation, sie habe die näheren Umstände und die Gründe, aus welchen das Turneische 
Vorwerk ^ererbyachtet werden solle, nicht aMezeicjt, Nss sei HHer Wch nachzu¬ 
holen. Werauf berichtete die DepuMion unterm 6. April M IT was folgt: 

I n dem aus ldM 25. Februar d. I . angeftandenen Vermine zur ZMwr-
pllchtung des Klostsr-Vorwerks, welches in GZfvlge der Mlagbrung von 1WZ 
fämmtliche Gebäude verloren hat, und Mbestellt liegen geblieben W, hat M) 
Am Pächter gefunden, und da das Olofttzr wegm Mangels an (MbMden die sigene 
Oewirthschllfwng nicht übernehmen kMMe, so Web Uns keim Wahl wtzttßk übrig: 
wir mußten zur Erbverpachtung schrsiten. Hierbei MüGen wir jsdoH anführen, 
daß tne Vorschriften der St. O. überall beobachtet und namentlich die nach 
§ 183 Litt. c. erforderliche Genehmigung der Madtverordneten Md die We-
ftätigung des Magistrats eingeholt worden sind. Der Termin M ErbvevPaHtuNg 
konnte aber, da die Jahreszeit schon so Weit vorgerückt war, nicht länger ausge¬ 
setzt werden, und ist also nach vorrangiger BekMntmachüWg dAtch Witungen Und 
InteltigenMätter bereits abgchaltW mnd das Gebot genehmigt WMden. 

Königl. Regierung war durch diese Auskunft Nichts weniger als zUftieVen 

, der Pommerschen und ^ot«. der Königl. Regierung zu Stettin, betreffend die 
Vermögms-Tllbellen d.er St. IacöLikirche zu Stettin. Vol. I I , SyiioVe Alt Steitin, Pfarr¬ 
bizirk Studt Stettin. Spec. Kirchensachen M. 110. (Geistliche Registratur). 
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gestellte Die Kloster-Deputation, so lautete die Resolution d. d. Stargard, dm 
1. Mai 1814, habe vorschriftswidrig gehandelt, einen Licitations-Termin zur 
Erbverpachtung des Ackerwerks abzuhalten, und dem Meistbietenden sogar schon 
den Zuschlag zu erlheilen, ohne vorher der Regierung Genehmigung zu der be¬ 
absichtigten Maßregel einzuholen, da zu derglei<^en Veränderungen bei der 
Adminfftrütion des Gemeinguts schon nach § i , Tit. I. der St. O., besonders 
über nach § 171 in üue die Approbation der vorgesetzten Provinzial-Behörde 
doch erforderlich sei. Königl. Regierung könne daher keineswegs eher ihre Zu¬ 
stimmung zu dieser Vererbpachtung geben, bevor die Deputation sich über die 
Gründe^ der Aufforderung vom 30. März er. gemäß> näher ausgewiesen habe. 

I n ihrem, am 25. Mai 1814, erstatteten Bericht führte die Kloster-Depu¬ 
tation aus, wie das feit undenklichen Zeiten in Zeitpacht vergeben gewefene Vor¬ 
werk des Iohannisklosters auf dem Turnei vor der Stadt im Monat October 
des Jahres 1811 einen Theil seiner Gebäude durch eine Feüersbrunst verloren 
habe. Diese mußten dem Pächter fclbstverständlich und ans Grund seines Pacht-
contracts wiederhergestellt werden. Allein der Neubau von 5 Gebäuden war, 
nach einem von einem Baubedienten angefertigten Anschlage, mit einem so be-
desttenden Kostenaufwande verknüpft, daß Seitens des Stifts, bei den unglücklichen 
Zeitverhältnissen, auf die Wiederherstellung der Gebäude Verzicht geleistet werden 
mußte, zumal früher, bei den Zeitverpachtungen, Bauten, Reparaturen und die 
bei öfters vorgekommenen Mißwachs nothwendig gewefenen Remissionen die 
Pächt-IntradeN zum größten Theil abfurbirt hatten. Mi t Einem Wort: das 
Iohllnniskloster vermochte nicht die Mittel aufzubringen, die zum Neubau erforderlich 
waren. Damals fchon wurden, indem die Notwendigkeit vorlag, den Zeitpächter 
seiner Verbindlichkeiten zu entheben, Verhandlungen' zur Erbverpachtung einge¬ 
leitet; es wurde der Termin dazu nicht allein öffentlich durch die Zeitungen und 
Intelligenzblätter bekannt gemacht, fondern auch bei der Königl. Regierung untelm 
20. April 1812 die Einrückung des betreffenden Publicandeurs ins Amtsblatt 
beantragt, die demnächst auch verfügt wurde. Das Inserat steht in dem Öffent¬ 
lichen Anzeiger Nr. 6 zu dem Amtsblatt Nr. 12 Jahrgang 1812. Allein es 
fand siH damals kein Erbpächter und das Kloster mußte sich glücklich schätzen, 
einen Zeitpächter zu finden, der 1000 Thlr. Pacht bot. I n der Belagerung 
von 1813 gingen nun auch diejenigen Gebäude, welche die Feüersbrunst von 1811 
verschont hatte, völlig zu Grunde, und der Acker blieb über Jahr und Tag ohne 
Bestellung. Ans einem in hoher Cultur gestandenen Grundstück entstand ein 
völlig verödetes und verwüstetes, und es sei leicht zu ermessen, wie sehr das 
Iohannisstift in Verlegenheit gerathen mußte, da für die eingeäfcherten Gebäude 
wol keine Entschädigung von Staatswegeu zu erwarten stand. Das Kloster war 
nicht in der Lage, die Gebaüdc wieder herzustellen, indessen verfuchte es die ver¬ 
waltende Deputation, das Ackerwerk ohue Gebäude und Saaten in seinem der¬ 
zeitigen^ Znstande unter jeder Bedingung auf 3 Jahre in Zeitvacht auszuthun, 
in der Besorgniß, daß sich jetzt nicht eine vortheilhafte Erbverpachtüng würde 
abfchließen lassen. I n dem öffentlich bekannt gemachten Licitations - Termine 
fanden sich zwar einige Personen ein, jedoch mit der einuMhigen Erklärung, daß 
sie sich auf eine 3jährige Zeitpacht, wie überhaupt auf eine Zeitpacht gar nicht 
fondern nur auf eine Erbpacht einlassen könnten nnd wollten. Durch diese Er-

tzandbuch von Pommern; Th. II. Bd. VIII. 98 
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Uärung sah Ach die KWsr-Mputation genöchigt/ SchM M t M r EMerpachtiwg 
eMzulejten> wozu Unn .Mch der Termin in der beMs obeG HezeiHneten M ^ 
wiederuM öffMstch Wannt gemacht wurde. Daß in b M TerminOis.dbP ^ 
Orund, der GMnd der NMwbnWkeit, dariN bestchend: >^, ,,Haß sich 
pächter gefMden^ Md das Mpf t^ in dem Berm<ögenskHustOnW sich 
VWtm voMnehmW und baZ Weh- Nebst 
mcht gedacht. wenden dArfte, leuchtet von selber An, weil die N p 
Stifte dadurch Me zu ZrHe M H e gegchen Haben würbe. Die MtzlWeit der 
GrbveVpachMnA,,,wte sie M t dsm bisherigen ZMpächter> AtnMann KuhM zu 
Stande gVkVMMM liege> so Meint die Kloster-DepMation in ihrem Berichts MZ 
folMden Gründen klar W Tage: —̂ ! 

1) Ist der Fall eineL RemiMon M der M b f ^ ^ Wr Nicht in Betracht W 
ziehen, da derselbe dsch nur aüHerst sMm hoÄommen bürftß̂ ^̂  M 
Reparaturen fallen gang weg,, mithin G We ReveMe des sich VurH bas MtzM-
gebot ergebenen Wckchsn Canons von 8(O W M stets fichsr und sich glvich 
bleibend. - -

'2. Ist ein ErtzftMbsM VM 1W0 TPr. bezchkt. 
Z. Eon 1>en FMrverMftMgs-OeM^ dn im Jähre 1811 M D 

GebMde sind bGahb M<3 Ttzlr. z inMt aus sichere HWottzek W ä M . si Gh tz z M s sich HWtz W M 
4. Gind Ke ^.00 M g . WiHewachs, welche ursprünglich zu dem 1 ^ Meile 
S t i b l K l s t V k A H i d hö d ism V o k 

G K ^ Mg H c h , ch spngch z ^ 
von. Stettin belegenen Kloster-Vorwerk ArmeHeide gehören, diesem VoVwerk 
wiederum beigelogt, wodurch der MosterkaM mmdesteus 2(D Thlr, an DaHt 
für diese Wiesen jährlich sicher gestellt sind. 

5. Ist der Canon bei dee Steigerung des Oetreideftreises VinU M 
fähig, wenn nach einem Durchschnitt von -12 zu 12 Jahnen der Martini-PrNs 
des Moggens höher als 2 ^ Thlr. zu stehen kommt, dagegen aber niemals mne 
Minderung desselben orfvlgW kann. 

AmSchluß ihres Berichts bemerkt Hie Deputation — unterzeichnet habm 
ihn:, Friederici, Jordan, Paulsohn. ^ „Außer der NothwendtGkeit litzZt demmch 
auch das überaus Nützliche und Vorcheilhafte der geschehenen Erbverpachtung 
klar zu Tage und wir möchten uns billig wundern > dH sie in dieser Art zu 
Stande gekommen ist." 

Der Erlaß der Königl. Regierung an die Iohannis-Kloster-Deputation, 
d. d. Stargard den 11. Juni 1814, hatte nachstehenden Wortlaut: , 

„ Unter den in Ihrem Berichte vom Z5. v. M . angeführten Umständen, und 
da der anberaumt gewesene Licitations-Termin zur Zeitverpachtuug des Mf?dem 
Turnei belegenen, dem Iohannis-Kloster zugchörigen Vorwerks St. Jürgen 
ohne Erfolg geblieben, so wird hiermit der Eonsms zur Erbverpachtung dieses 
Vorwerks ertheilt." 

stach Art. 5 des obigen Berichts scheint es, daß in dem Erbpachtvertrage— 
der z. Z. nicht vorliegt —. der Canon nicht in Gelde, sondern in Körnern fest¬ 
gesetzt worden ist, und daß dieser, nach dem angeführten Mimmal-Preis des 
Getreides, 800 : 2 '/^ - 320 Scheffel,Roggen beträgt. Eine Bestätigung dieser 
Nuthmaßung findet sich in dem Extract aus der Ishaunis-Klosterkassen-Rechnung 
pro 1866, wo die Intraden aus Turnei « d St. Jürgen zu Thw 953. 15. 5,W. 
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M f ) also HM Thlr /W3. 15. ä M W e r als der im obigen Art. 1 
erwHttte AV Nhlr. Canon, wobH ind^ssm zu b M 
M c h W n E t h z i M v M einer Meinen, mit den Zastrowschen HufM der Ietcobi-
kirche ^ vereinigten, Pamela wr St. Jürgens - Grundstücke umfaßt, nämlich das 
GarteMOrMnVMck^ welches Mch einem späterm Erbzinsmann, llem Speise- und 
Schankwirätz Petri' PchriW genannt worden ist. ^ ^ ^ ^ 

ErkwerpllchtMg des Turneischen Kloster-
VorweMvbetreffend> im Art. '4 des gleichfalls dem Kloster zugetzörigew Vorwerks 
AnWnHeide .Erwähnung geschshen ist, so möge, hier ein kurzer BchiM Ober die 
BsrhaMungen eingeschaltet werden, zu denen das eben genannte Ackerwerk A n W 
gegeben hat, und ditz ein Vierteljahrhundert später̂  die^ Frage zum - Gegenstände 
gtzhMuhaben> ob die ŝtädtischen Behörden befugt seien, Grundeigenthum der 
Stadt oder städtischer Institute zu veräußern, ohne dazu vorher die Zustimmung 
der ObWaufsichtsbehördW des Staats nachgesucht zu haben. Die Sache ist 
d i M ^ ^ 

s war im Jahre 1838, als die IohanmZklüstev-Deputation das Klostergut 
Armenheide in den öffentlichm) Blättern zum VMaüf ausgebown hatte.! Es 
konnte nicht fehlen, daß die Königl. Regierung davon KeMtmß genommen, 
namentlich war dies von dem RegierüngMathe Grafen Itzenylitz -^ ' nachmals 
langjähriger Handelsminister - ^ geschehen,") der die AngelegWheiten der pi^ 
corpftka bei tzer Königs Negierung zu bearbmten hatte. Königl. Regierung erließ 
demgemäß unterm 25. August 1838 an den Magistrat eine Verfügung, dahin 
lautend, daß zu der beahsichtigten VeraüßeWng des Gutes Armenheide die Ge-
nehmUung der betreffenden Ministerien nothwendig sein dürfte, welche, soweit ihr 
bekannt noch nicht extrahiret sei. Sie erwarte daher hierüber in 4 Wochen den 
Bericht des Magistrats, Wegen der gesetzlichen Grundsätze bezog fich die Königl. 
Regierung auf den MagistratsMericht vom W. März 1835 und ihre Resolution 
vom 13. Juni 1835 in einer ähnlichen Angelegenheit wegen eines dem Waisen-
Hause gehörigen Grundstücks. ^ . 

Der Magistrat berichtete hierauf unterm 12^ Seßtember 1838. Es sei 
richtig/ daß mit feiner und der Stadtverordmten Genehmigung dns Iohannis¬ 
kloster das demselben gehörige Gut Urmenheide und Glashütte^ im Wege der 
öffentlichen LicitMon verkaufen wolle, wenn ein annehmliches'Gebot erfolge. 
Eine höhßre Genehmigung zu diesem Verkaufe halte er aber nicht M erforderlich. 
Das Iohanniskloster sei bekanntlich im Jahre 1525 als eine Anstalt zum Unter¬ 
halte armer Bürger vom Magisträte fundirt und>dotirt, es somit ein der Stadt 
zugehöriges, zu öffentlichen Zwecken bestimmtes Institut, welches mit seinem Ver¬ 
mögen nach § 55 der,St. O. unter Aufsicht der, StadtgOleine stehe. Demgemäß 
sei auch bei Einführung, der St. O. im, Jahrs' 1899 bG-als Werwaltungs-Be-

^) Bericht über die Verwaltung in der 
Stadt Stettin pr. 1866. S. 80. — ^ ) Um sich über die Sache Gewißheit zu verschaffen, 
hatte Graf Itzenplitz den Vorsitzenden der Kloster-Deputation, Bürgermeister Schallehn, per-
sönW Befragt. ^ Iy dessen WweswhM znewech der Klofter-Secretäir Scheele dem ^Grafen 
mittelst Schreibens vom 24. August 1833, daß die Deputatipn M t Zustimmung der städtischen 
Behörden, jedoch M t Vorbehalt der hötzerwDeuetzmigung>'einen Versuch zum Verkauf 
der beiden Pachtgüter Armenheide und Glashütte, mit dem Forstrevier, machen wolle. 
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Horde früher bestandene Iohanniskloster-Provisorat aufgelöst, statt dessen nach 
§ 179 der S t . O. eine Iohanniskloster-Deputation, als Zweig der Armen-. 
Direction organisirt, und die Verwaltung des Iohannisklofters, überall nach Vor-
fchrift der S t . O. eingerichtet, fo daß Magistrat die nächste Aufsicht führe, die 
Competenz der Stadtverordneten dagegen in den Fällen des § 183 der S t . O. 
eintrete. Da nun hei der vorliegenden Licitation die gesetzlichen Formen be¬ 
obachtet würden, so habe Magistrat einen weitern Consens nicht nachzusuchen 
gehabt. Wenn übrigens bei der im Jahre 1835 Statt gehabten Licitation des 
sog. Lippoldschen Hauses (alte) Nr . 521 am Paradeplatz der Mimsterial-Confens 
nachgesucht worden sei,, so habe der Grund darin gelegen, daß dieses Haus ex 
t68tHM6nt<) der Geschwister Lippold vom 4. M a i 1810 und 3 1 . Januar 1815 
herrührte, und daher nicht als eine der Stadt zugehörige Stif tung angesehen 
wurde. ^ 

Die Königl. Regierung verfügte auf diesen Bericht in dem Erlaß vom 
22. September 1838 dahin, daß, so wenig sie geneigt sei, Dinge zu ihrer Cog-
nit ion zu ziehen, die sie dem Magistrate überlassen könne, so habe sie doch der 
Inha l t des vorstehenden Berichts befremden müssen. Daß das Iohanniskloster 
ein städtisches Hospital sei, das unter Verwaltung der Stadtgemeine steht, sei für 
sie in der That kein Novum, aber gerade über solche städtische Hospitäler disponire 
das Rescript vom 16. Apr i l 1831s und nach den § § 4 2 und 43, TW I I I , 
T h . I I , sowie nach dem § 219 u. ff. T i t . I I , A. L. R . , desgleichen nach den 
Rescripten vom 10. December 1836, vom 15. März 1832 und vom 3 1 . M a i 
1835*) unterliege es in der That keinem Bedenken, daß sowol zur Veräußerung 
des Gutes Armenheide, als der jetzt auch noch ausgebotenen Kasematten am 
Paradeplatze, und überhaupt aller Realitäten des Consenses bezw. der Regierung 
und der Minister bedürfe. Der Magistrat habe daher ohnfehlbar in 14 Tagen 
über die bereits eingeleiteten Veräußerungen vollständig zu berichten und dabei 
— nach Anleitung der Regierungs-Verfügung vom 21 . Februar 1 8 3 5 , — die 
Veräußerungen und die künftige Verwendung der eingehenden Gelder gehörig zu 
motiviren, so daß der Consens des Königl. Ministeriums eingeholt werden könne. 
Die Käufer, mit denen event. schon Verhandlungen schweben möchten, seien darauf 
merksam zu machen, daß erst durch Consens des Ministeriums das Geschäft 
gültig werde, und wie dies geschehen sei, der Regierung anzuzeigen. Erfolge diese 
Anzeige nicht, so würde event. Königl. Regierung genöthigt werden, das Publicum 
zu verwarnen. - ^ Das Concept dieser Verfügung war gezeichnet vom Ober-
Regierungsrath Frauendienst, und vom Regierungsrathe Grafen v. Itzenblitz, der 
das Concept eigenhändig geschrieben hatte. Bemerkenswerth ist es, daß auf den 
Präcedenzfall der Veräußerung des Turneischen Kloster-Ackerwerks S t . Jürgen zu 
Erbpachtrechten keine Beziehung genommen wurde. 

Der Magistrat zeigte unterm 6. October 1838 an, daß er sich der von der 
Königl. Regierung ausgesprochenen Ansicht nicht habe confirmiren können und 

!O der Ministerial-Rescrivte wurde verwiesen ans Kamptz' Annalen, Jahrgang 
A ? ^ ^ S 344, 345; Jahrg. 1836, Heft 4. S. 1030; Jahrg. 1832, Heft 1, S^ 100 
aetheitt ^wähnte Rescript vom 31. Mai 1835 wurde dem Magistrate abschriftlich mit-
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daher feine Ansicht ̂  dem Königl. Ministerium des Innern und der Polizei zur 
Prüfung und Entscheidung vorgetragen habe. Gleichzeitig bemerkte er, daß er 
bis zur entschiedenen Sache dem etwaigen Meistbietenden den Zuschlag nicht er-
theilen, und event. wenn seine Ansicht höhern Orts nicht gebilligt werden sollte, 
bei Überreichung des Licüations-Protokolls der Königl. Negierung über die 
Motive der Veräußerung, die etwaigL Annehmbarkeit des, Gebots und die künftige 
Verwendung der Kausgelder vollständigen Bericht erstatten werde. Diesen Bericht 
müsse Magistrat für jetzt um so mehr sich vorbehalten, als das Ausgebot von 
Annenheide überhaupt nur versuchsweise erfolgt sei und erst von der Höhe des 
zu erwartenden Gebots abhängig gemacht werden solle, ob die Veräußerung für 
rathfam zu erachten bleibe oder nicht. I n gleicher Weise sei kürzlich bei dem 
Ausgebote der Kasematten verfahren, auf welche kein acceptables Gebot abge¬ 
geben wurde. ^-^Unterzeichnet war diefer Bericht von: Oberbürgenneister, Bürger¬ 
meister und Rath, Masche, Schallehn, Dieckhoff, Friedrich. 

Dem Berichte folgte demnächst am 21. November 1838 die Anzeige, daß in 
der am ß. desselben Monats Statt gehabten Licitation von Armenheide der 
Rentner Kühl von Wolgast mit 41.100 Thlr. Meistbietender geblieben sei. Da 
dies Gebot die aufgenommene Taxe von Thlr. 51.144. 1̂ 1. 3 Pf. bei Weitem 
nicht erreiche, fo fei der Verfuch zur Veräußerung des gedachten Klosterguts 
als gescheitert anzusehen und dämm vom Verkauf desselben gänzlich abgestanden 
worden. 

Da hier von Armenheide die Rede ist, so kann der Herausgeber des L.-B. 
nicht umhin, einige Nachträge zu der Beschreibung einzuschalten, welche er von 
diesem Klostergute vor 11 Jahren abgefaßt hat, und die damals, 1864, im Druck 
erschienen ist. (L.-B. I I . Th. I I . Band, S. 1544). Diese Nachträge beziehen sich 
auf die Geschichte des Guts. 

Bald nach der endgültigen Erwerbung des Herzogthums Stettin auf der 
Westfeite der Oder -^Vorpommern genannt, — durch den Stockholmer Frieden 
1720, ordnete König Friedrich Wilhelm I. die General-Verpachtung seiner, in 
dem neu erworbenen Landestheilen belogenen, Domainen an. Dazu gehörten 
denn auch die Ämter Stettin und Iasenitz. Mi t der Untersuchung und Ein¬ 
richtung diefer beiden, als ein Ganzes zusammengefaßten Ämter, betraute der 
König Seinen Geheimrath und Kammer-Director v. Lettow und Seinen Regie-
rungs-, auch Kriegs- und Domainenrath Schweder, die ihre Arbeiten im Jahre 
1724 für die vom Könige anbefohlene erste 6jährige Pachtperiode von 1725 bis 
1731 ausführten. I n dem darüber abgefaßten General-Protokoll kommt fol¬ 
gende Stelle vor: — *) , 

„Auch findet sich in der Ambts-Befchreibung — zur schwedischen Zeit, 1654, 
abgefaßt, 6 Jahre nach dem Westfälischen Friedensschlüsse —̂  daß die Meierei 
Ahlbeck und die Kiewitz-Wiese (so das Iohanniskloster M Stettin jetzo besitzet) 
zum Ambte Stettin gehört habe, und hat es damit diese Bewandniß. Der letzte 

*) Commisstons-Acten des l c . v . Lettow und des lc. Schweder, S. 21, vergl. S. 199, 
200, 331. I m Regierungs Archiv. Tit. V, Commiss. und Vifitations-Verhandl. V. P. Amt 
Stettin. Nr. 4. ' ' 
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Herzog Bogislaw X I V . hat solche seinem Iitgermeffter Oürgen t». Rein °̂) Anno 
1624 den 3 1 . I u l y zum männlichen Lehn erblich geschenket, dessen Succession 
in der Ehe, Obnf t v. B ü n o w , ^ ) hat solche 1647 an den schwedischen Cammer-
rath Daniel Schlägern, mit der Königin > ChrWna lehnsherrlichem Confens, ver-
kauffet, dessen Erben sie Anno 1658 an Iohan« v. Dür ingZhsfen^) , und 
diese feine Erben Anno 1671 an das Kloster verkausit; wie nachgehends in 
Anno 1695 die Königliche Schwedische Pommerfche Reductions-Commifsion die 
Ahlbecke eum ^yrt i l is i i t i i» revocirett wollen, hat der Hochseelige König in Schweden, 
Carolus X I I , 8ud äato Krakow, den 20. August 1702, bewilliget, daß das Kloster 
diese Stücke hiuführo beständig behalten solle. Da nun inhalt (Stockholmer) 
Friedensschlusses (von 1720) alles in statu Wo verbleihen soll, so dürffte hieran 
wol l kein weiter anspruch, wenigstens ohne rstuÄou des Kauff pryt is zu machen 
sein." Soweit der gutachtliche Bericht der zwei Preußischen EoMmissarien!K v.-
Lettow und ;c. Schweder vom Jahre 1724. 

Auf Vorstellung der Provisoren des Iohannisklofters W der Königl. 
Schwedischen Regierung von Pommern hatte diese ihrem im Felde stehenden 
Könige Carl X I I einen befürwortenden Bericht erstattet, wmauf die nachstehende 
Resolution erfolgte: - ^ 

Carl , von Gottes Gnaden, u. f. w., u. f. w. 
Unfern gnädigsten Gruß und wohlgeneigten Willen zuvor. Wollgl.bohrne, 

auch Edle, Beste, besonders liebe Getreue. 
W i r haben Ewer Schreiben vom 5. May Iüngfthin erhalten, vermittelst 

dessen I h r zu verstehen gegeben, welcher Gestaldt die Pommerfche Reductions-
Commisston in Anno 1695 einige kleine particulsn, dem S t . Iohannis Kloster 
oder Hosvital in Stett in gehörig, nemblich die Weyerey Ahlbeck, die D ü -
r i n g s h o f e r Heyde und die K iew i tz -Wiese , einziehen laßen, welche zwar von 
geringer importaues, dennoch aber für dem Kloster nicht zu ^enträthen seyen, 
anerwegen daßelbe allernegst dabey eine Glas-Hütte mit großen Kosten anlegen 
laßen, welche bey der Reducirung gedachter partitmia zu Grunde gehen, und 
wüste werden möchte; dahero I h r unterthänigft Intercediret, daß Wi r in Gnaden 
vergönnen möchten, daß vorgedachtes Hospital dieselbige nach wie vor zum 
Poffeß und Genießbrauch behalte, gestalt I h r o Höchstseel'ige Königliche Majestät 
Unser Hochgeehrter Herr Vater vor diesen in Gnaden resolvired haben soll, daß 
oberwehnte Gelegenheiten noch weiter dem Hospital gelassen werden sollen, ob¬ 
gleich darauff keine schriftliche Resolution erfolged. Und alß Wi r bey sogestalten 

*) Der Jägermeister v. Rein führte auch den Vornamen Joachim. Er und sein Bruder 
Hans wurden 1605 von dem Herzoge Franz mit Wildenhagen und Dargetzow (Dargeßow), wie 
sie von ihrem seel. Beter Hans zu Wildenhagen dieselben geerbt hatten, belehnt, und Herzog 
Philippus I I . bestätigte diesen Lehnbrief 1609. Das Geschlecht de Reno, van oder to deine 
Ryne, von Rine, Reene, Rhein, soll nach Elzow von den Herzogen Bogislaw I I . und Kasi¬ 
mir I I . aus dem Braunschweigschen ins Land am Meere berufen und mit wüsten Feldmarken 
betehnt worden ssin, 1187. ' Muthmaßlich war die Urheimath des Geschlechts im Hvchstift 
Münster, wo noch 1554 Jürgen van Rine im Amte Emsland „ingesetten was". Der erste 
Grundbesitz der Familie in Pnmmern läßt sich erst 1332 bestimmt nachweisen, da Thiedemann 
und Dietrich Rein von Otto I. mit 6 zum Dorfe Karow gehörigen Hufen belehnt wurde. 

*5) Der Oberst v. Bunow, in schwedischen Diensten, gehörte zum ThüringWm Geschlecht 
der Bünau. — ««5) Johann war der älteste der drei Söhne Caspars Düring, der 1649 unter 
dem Namen von Dürmgshofen vom Kaiser nobilitirt wurde. 
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W »Gnaden wollen bewNiget haben, daß obgednHM Hospital W -
. Mhro beständig vorberühvte Aeine Getogenheiten ohne wettern Anspruch behatten 
möM So habt I h r dasWe genießen zu 
laßen, und Wir befehlen Euch Gott den Allmächtigen besonders aMdiglich. 

Hm Lager bey Nmcow, bem 20. AugNst 1752. . 
' « ^ TarMus. ' > C.Piper. 
An NHere Pommorsche Regierung besonders gnMMch a Stettm. 
^ . Daß diese Topey' mit dem m Schwedischer Sprache abgefaßten Original van Wort 

" . M Wort überemftimme und recht übersetzet sey, attMir'et PeMt 
^ ^ ^. , ' M IagWström, Mnrgl. Pommerscher Negien«<Mrath, Gstatß und 

S O M 

der Beßtz des FsPlnniMofters nach Lag« der Arten unbestritten 
g ß Mch VNN t»W sUntetsnchüngs-C'omMMrien v. Lettow und Schweder 

M Outachten/ Mw Vbem orwähnt, M diesem Sinne ckbgegsben war, so ergmg 
boch WM Oöllche Medckch Wichekn I. Mterm 24. März 1'^W ber Befehl, daß, 
well Ne in Rede Mecksn MgenWOften in der Amtsbeschreibung 'von 1654 
M KömA. DomMwsu-OUt standen, die Sache -ohm Verzug Mhsr umtersucht und 
ßeftgestM werdW stzlle. Daß dies, geschehen evhVllet Ms den MMegenben Eom-
mMomsMcwn wr WMchiMlg der Ämter Stettin RNd HllsMtz niGt mimwelbar, 
mittelbar aber ldndurch, daß iu dM Dimichwngs-Acken beider Mmtw W i)ie Ae 
GensralMeGachiNW in der Mhr igM Keriobe Von 17.31 As 17W von der 
Sache Mcht weiter tne Rede und das HohanniMDer wegen Äwmger Zitrück-
gabe der fMIlichem GMiiWücke von Seivn Aer Gsmmerschen Kriegs- und Wo-
maiMnkammer nicht ckch,Mgt woHen Hft. 

Das Dorf GÄschendorf, nebst einer dabei belsgemn Hside, wurde 1Z43 
«on dem Herzoge Dtto I . dem Hoftckal St. Georg oder Jürgen vor Stettm 
gleischNnM-, mnd nachdem ldaWbe eingegangM war, d«m OohcmnMloster beige¬ 
legt, was gegen die Mt te d ^ Wn ffoll^). Obwol 
schon Hering bemMt, wß die IN Hufe«, um ldie es sich HO der Vereisung 
<an ̂ as St. IMgWstD handelt, vocher dem Bertram v. Vickftedt M ö r t haben, boch 
dabm bleibt, Wß sie vom Herzoge dem Stifte geschenkt seien, so ist doch erst m 
mürfter Heft gezeigt worden, daß Otw's I. Mkunde von 1343 nicht em Schen-
kMNHsbMef: gewesen ist, sondern nur Ne lanhesfürstliche Beftät ignng des 

von dem Vorbesitzer an dus St. 
FürgensW, Mn UberaMg, ider muthmaßtich auf dem Wege des Kaufs und Ver¬ 
kaufs bewirkt worden ist^*). ÜbrigWs Hlmn die Morweisung an das Iohannis-
Uoster nicht >im 17. Fährhunwrt ^efchchen sein, wie Brüggemann meint, fondern 
ist gleich bei der Einrichtung HeV Klosters nach Einführung der Oirchenverbesst-

W54, geschehen, daher es denn auch in der StadtmatMl von 1565 

*) v . Johann Samuel Hering, Historische Nachricht von der berühmten Handels- und 
Kaufstadt Alten Stettin ic. :c. Franks, a. d. O. 1726, S. 3. v . C. G. N. Gesterding, Pom-
mersches MOazin. TK. I I , Z67. Strals. A-nd Greifsw. .rN6. L. W. Brüggemann, ausführ¬ 
liche Beschreibung von Vor- und Hinteepommer-n. Th. >I, 168. Stettin, ,1779. Wessen Bei¬ 
träge zur ausfützplichen Beschreibung, Bd. I, ZI?- Stettin 1866. — ^ ) P-eWendmP ist die 
Schreibung des Dcwfnamens in der Herzog. Vereignungs-Uvkunde. RotlM GoPiaNuch im 
Mattzsarchiv, S. 167. — ^ Pommersches Landbuch I I . Th. Bd. I I , ÄM9. 
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heißt: „Veltzkenndorff. Dies Dorfs ist denn Armen vnd Irem Ackerbow im 
S . Jürgen zu erhalten zugeordnet I n die ehre z Gottes. Die Dienst seind denn 
rad vnd der Stad alzeit vorbehalten. So wol auch die Jacht vff des Heiligen 
Geistes Haide." *) 

Eine halbe Meile von Völschendorf liegt die Klofterfrost, Armenheide 
genannt. Sie hat 3 Abtheilungen, welche nach der Kloster Matrikel von 1741, 
der Lazarus, die Nemeken-Kavel und die Düringshofenfche oder Boblinsche Heide, 
oder auch der Kiewitzen-Ort genannt werden. Der sog. Lazarus ist die alte 
Völschendorfsche Heide, welche mit dem Dorfe selbst 1343 von Bertram v. Eick-
stedt an das St . Iürgenftift kam. Ihren Namen erhielt diese Abtheilung der 
Forst offenbar von dem Umstände, daß St. Jürgen vor Stettin, außer einem. 
Versorgungshause für alte abgelebte Bürger und Bürgersfrauen, auch die Be¬ 
stimmung eines Kranken-, eines Leprofenhauses, eines Lazareths hatte. Die Ne-
niekm-Kavel, welche einen Flächeninhalt von 150 Mg. Pommerschen-^. 384 Mg . 
154 Ruth. Preußischen Waaßes hat, wurde von Heinrich Nemeken zu Daber im 
Jahre 1627 für 20(10 ,fl. an das Iohanniskloster verkauft, was wol dahin zu 
verstehen ist, daß die Nemeken die gedachte Summe vom Kloster entliehen hatten, 
und dieselbe nicht zurückzahlen konnten, als das Kloster auf Rückerstattung drang, 
worauf Heinrich Nemeken sich genöthigt sah, die von seinen Vorfahren contra-
hirte Schuld durch Abtretung der genannten Waldfläche zu decken*^). Die dritte 
Abtheilung der Armenheide, die Düringshofensche, wird auch die Boblmfche ge¬ 
nannt, weil sie zu dem Gute Boblin gehörte, das ehemals zu den ritterschaft¬ 
lichen Ortschaften zählte und Eigenthum der jüngsthin nobilitirten Familie 
Düringshofen war. Iohann's v. Düringshofensche Erben waren es, wie die 
oben eingeschaltete actenmäßige Nachricht von 1724 besagt, welche den zu Boblin 
gehörigen Forsttheil mittelst Vertrages vom 6. Ju l i 1671 für ein Kaufgeld von 
166 Thlr. 34 Lßl. an das Iohanniskloster veräußerten. Aus dem geringen Kauf¬ 
preise läßt sich schließen, daß der Holzbestand ein sehr schlechter, oder ein solcher 
eigentlich gar, nicht vorhanden gewesen sei, denn das Kaufgeld steht mit der 
Fläche von, 733 M g . 140 Ruth., — so groß ist die Düringshofenfche Heide 
nach der im Jahre 1785 vorgenommenen Vermessung — selbst wenn das Kauf-
object ein wüst/liegendes Stück Land war, in gar keinem richtigen Verhält-
niß. Dieselbe Vermessung hat den Flächeninhalt des Lazarus und der Neme¬ 
ken-Kavel zu 1751 Mg . 86 Ruth, ergeben, woraus folgt, daß die ursprüngliche 
zu Völschendorf gehörig gewesene Heidfläche 1366 Mg. 132 Ruth, enthält, 
während die Größe der ganzen Armenheide, eben jener Vermessung von 1785 
zufolge, 2485 M g . 46 Ruth beträgt. Diese Holzfläche ist innerhalb der zuletzt 
verflossen achtzig Fahre um ca. 1000 Mg. verkleinert worden. I n Anfang des 
19. Jahrhunderts bestand die Armenheide aus gemischten Eichen-, Buchen- und 
Kiefernbeständen, aus verschiedenen Elfenbrüchen und einigen Kiefernmooren, 

c«?chrs Matrikel, Fol. 123. - **) Zufolge einer andern Nachricht, die nach Bage-
Wappenbuch, V, 71, in die Beschreibung des Randowschen Kreises, L.-B. I I . Th. Bd. I I , 

i?^ c ^ ^ ist, war es schon Heinrichs Vater. Thilo Nemeken, welcher die Kavel, von 
^ . ^ ' V"^ ' " - 3^ch^ im Jahre 1621 dem Kloster überließ. Mit Heinrichs Bruder, 
Christoph, ist die Familie Nemeken ums Jahr 1650 erloschen. 
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jednch war der «VoUaG an Eichen und Buchen der stärkstes Das ist seitdem 
anders? gOvordM? Das Fohanmskloster hat> sich gsnöthigt geschen > die 
Buchen? und Eichenbestände H u M Ab.holzung und - Verkauf zu verwerthen, so 
daß > bie Armenheide heüt zu Tage fast ausschließlich aus Kiefernbestand 
von mittelmäßiger Beschaffenheit besteht ^ ) . Die Völschendörfer Bauern, 
16 ^M der.Hahl, und- der dMtige Koffat> erhielten nach einem alten Herkommen 
den M ihrer Wirthfchaft nöthigen Brennholzbedarf an Raff- und Leseholz in 
2wöchentlichen Holztagen aus der ArMWheide, ^ (d. h.: doch wol nur aus dem 
LaWrus) >ausz dem das Moster auch, nach, dem Revisions-Erkenntnifse vom 
36. September 1747, das nöthige Bauholz zu den in Völschendorf hefindlichen 
Hofftellen unentgeldlich hergeben muß. Ferner haben die Wirthe in dem nach¬ 
mals zum Amte Stettin gehörigen Dorfe Boblin, 12 Bauern und 1 Kofsat, nach 
den richterlichm ErkenntnHen vmn 13. FebrMr 1734, vom 27. Ma i 1735 und 
vom 11. M a i 1?3ß, das Recht erstritten, iu 2 bestimmM wöchentlichen Holz-
tagM das M ihrer Feuerung nöthige Brennholz an weichem und Lagerholz, 
gegm emM von jedem Wirthe ,M erlegenden Brennzins von I 6 Gr., aus der 
DüringstzofeHchen Heide zu holen. Diese Holzberechtigung der Nobliner, und 
der damit VerbWdene Wennzins ist noch heute in Kraft. ^ ^ 
, Die Landwirthschaft W der ÄrnMheide ist anscheinend erst seit 1671 im 
Gange und aus der Seinen Meierei ÄHMeck, die mit zu bem Düringshofenschen 
Kaufohjsct gehör te t ) , entstanden. Me Gl.ashUtte, derer das obige Cabinets-
schMben Königs Carl X I I . an die Pommersche RegiUung gedeyA, wurde vom 
KlWer im Jahre 1692 angelegt. Aber schon nach 20 Jahren mußte der Be¬ 
trieb dieses FabMmternehmens eingestellt -werden, weil es Mmälig anfing an 
dem zum Glasbrennen geeigneten Holze zu fehlen. Das Provisorat des Klosters 
verwandelte nunmehr 1713 die Glashütte in ein kleines Ackerwerk, das den 
Namen Unterhof erhielt, während chie Meierei Ahlbeck Oberhof genannt wurde, 
beide zusammen aber Vorwerk Armenheidß, das man feit 1714 b M einzeln, bald 
als ein Ganzes, durch Zeitpacht verwerthet, hat. Als in der Forst noch große 
Eichen? und Buchenbestände vorhanden waren, wurde die Mast, nach einer vor¬ 
hergegangenen Schätzung,, entw.cher besonders verpachtet̂  oder dem Pächter der 
Ackerwerke auf mehrere Fahre überlMen; jedoch mußte eine bestimmte Anzahl 
von Freischweinen, je nachdem die Mast als ganz oder halb geschätzt wurde, 
unentgeldlich zugelassen werden, f ) ^ 

Der Oberhof hat den Namen Gut Armenheide angenommen, während 
der Nnterhof im Laufe der Zeit Ackerwerk MashWe genannt worden ist. Letzteres 
hat die Kloster-Deputation, im. Jahre 1848 eingehen lassen und statt seiner eine 
erweiterte Wirthschaft errichtet, die aus den bisher bei Glashütte benutzten Län¬ 
dereien, an Acker 121 Mg. 161 Ruth., an Wiesen 176 M l 42, Ruth., und 
aus neu zugelegten Mdeland 341 Mg. 116 Ruth, an neuen Wiesen 182 Mg. 
130 Ruth, besteht. Dieses neue, im Ganzen.823 M 

*) Brüggemann, Beiträge, I I , '258. — **) Z.-B. I I . Th. Bd. I I , 1544. — ***) I n Er¬ 
wägung dessen dVrf man wol zu dem Schluß berechtigt sein, daß Johann v. Düringshofens 
Erben w großer Geldverlegenheit gewesen sein müssen, als sie mit dem Kloster den für 
dasselbe doch offenbar sehr vortheilhaften Kauf abschlössen. — f) Brüggemann, Beiträge I I , 
257, 258. , ^ , , < ^ - . ^ ,, .' 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 99 



7 8 6 .^->> ̂ ^ ' D i e ' S t a d t S te t t i n . ^'^-^^ ' ^ 

den Namen Iohann i shw f erhMen^ 8er von bev Kgt. Wegiemmg mittelst Ver--
füguug w n 15.'Januar 1849 genehmigt worden ist*). I n Glashütte sind-nur 
die Wohungen für die Tagelöhner und eine Scheune verblieben. We mit dem 
Gute TagelöHner-Haüfer bttdett das ColMisten-
dorf Armenheidk "DüsWanze aber ist der Gutsbezirk Arckenheide>NebstTolonie> 
der̂  in Folge der Kreis-DrbnuNgttwvm 13. December 1-872^ feit Hem 1. März 
1874 dem Amtsbezirk Köstin'angchört (f. oben S . 104):' I m Jahre 1864 
zählte )̂er Gutsbezirk 53 Wohnhäuser, davon 16 mit 11 Thlr. 2 Pf. zur Ge-
baüdesteüer l veranlagt, 37 aber steuerfrei waren, züfolM der Grundsteüer-TabeUen 
des Finanz-MmistermMs, die über das Areal von ganz Armenheide folgenden 
Nachweis gaben: ^ ! s " 

' Ackerland 883,7 Mg.> mit einem Reinertrag von-21 Sgr. pro Mg., was 
3t)/ Sgr. unter dem Durchschnitts-Reinertrag des Randvwschen Kreises ist; Gar¬ 
tenland 8,17 Mg., Mesewachs 826,23 Mg. , Reinertrag 24 Sgr., die Hälfte 
des Kreis-Dnrchfchnitts- Weideland 280,59 Mg. , Reinertrag 19 Sgr., 5 Sgr. 
über dem Kreis-Durchschmtt; Holzung 1428,45 Mg^ Reinertrag 16 Sgr., was 
dem Kreis-Durchschnitte gleichsteht. Nutzbare Wasserstücke Hat Armentzeide nicht, 
auch kein Ödland, kein Nnland. Summa ber steuerpflichtigen Liegenschaften 
3414,72 Mg . Grundsteuer pro Mg. 1 Sgr. IG Pf., steüerfteie Liegenschaftm 
12,42 Mg . An Hoftaümen, Gebaüdeflächen und kleinen HausMten find vor¬ 
handen 14,01 Mg.^ und an Grundstücken, die wegen ihrer Verwendung zum 
öffentlichen Nutzen, «wie Wegsl ic. ertraglos sind, 59,65 Mg. Gesammt-Flächen-
inhalt . . . . . . . ^ . . . / . . . . . . . 35W,8 Mg^ 

Armenheide ist jetzt das einzige lündliche Grundeigenthum des Iohannis-
klosters. Wie gering auch der Ertrag des Gutes bei ̂  der GrundsteüerMeran-
lägung eingeschätzt worden, so ist dasselbe doch ein sehr werthvoller Besitz des 
Iohannisftifts. Nach Deckung aller Unkosten und Lasten, mögen sie Namens 
welchen sie wollen, hat das Gut Armenheide gewährt**): — ' r 

. '- ^ ' ' ^ I m Jahre 1872^ ^ ^ ^ — .^ ^ ' ' . 
, - ^ ' einen'Reinertrag 

1. Aus der Verpachtung der Güter AMenheide und " 
^ Iohannishof, sowie aus sonst verpachteten und ver- . >̂  

mietheten Ländereien und Häusern daselbst, auch in ^ ^ 
Völschendorf . Thlr.^ 2494: 2. 5. 

2. Aus dex Verwaltung des Torfsstichs, der 1460 Mi l le 
Soden lieferte; die sämmOch verkauft wurden . . - 1010. 1A 7. 

3̂  Aus der Verwaltung der Forst > ^ . . . . . . - 1759. 9. 6. 
. ., . . . . Thlr. 5263. 22^6. 

W M dieser̂  Reinertrag als eine ^4 PrvceNtige Rente betrachtet^ so hat 
AMenheide einen ca. 131.60(1 Thlr.; der Kapital-' 
werth aber von dem durch Ackerbau und Viehzucht benutzten Fläche stellt sich 

) der Königl. Regierung wegen nachgesuchter Genehmigungen zu Namen für Örter 
und Etablissements im Randvwschen Kreise. Vol. I I . 1842-1871. 'Regiftrat. der Abth: des 
Innern. Tit. 9, Sect. 1, Nr. 13. — ^ ) Bericht des Magistrats zu Stettin über den Stand 
zc der Gemeinde-Angelegenheiten pro 1872, S. 60, 61. 
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nach dem Gachtertrage ÄtnteV> 1 ' auf die Summe hon 62GM T M > was die 
Taxe vsn 1838 UM ca. W.s00Nhlr. ' übersteigt̂  Mirausgefttzt, daß damals nur 
von dem Verkauf deH landwirchschnftlich benutzten Gutes, ̂ ohtte Forste ohne 
TorMch Ne Rede gewesen M > ^ l ^ - ' 2 l 7 ! ' ^ ^ ^ i ^° 

> Was die ForDutzüng betrifft, so hck dieselbe im Jahre 1872? einen Brutto-
Ertrüg'von^TM'2848/13. 3Hf^ gewälfth, was-pröMg. M ^ 
und diefer Ertrag M f M in T M 2764^W. 3 Pf^ als NVsMg aM dem Holz-
verkauf> u M in T M 84. ?3 Sgr. alsWerth- des'dMs Mosterförster und der 
Nölschendorfer Pfarw zustehenden Deputatholzes,'so wie anMtraden von Forst-
stmfen, BrWnzinszMl> Fagd^unb^GMZMtzung.! ^ ' " ^ - ^ 
' ^ G r u n d und Boden/ Mtwttell bewirtschaftet^ hat für den Msitzer einen 
— goldenen Boden! Das sehen wir hier an dem Gute Armenheide. Nnd ^detn 
IohMnisklvster ist Glück zu wünschen, daß fich M Jahre 1838, als deö Ver¬ 
kauf dieses Gutes im Werke wm, kein anmhmbaresl Gebot auf dasselbe abge¬ 
geben worden- ist. Wäre die Kämmerm^ wären dbe IacobMW, das Iohannis-
lloster! und das Marienstift heute noch im Besitz ber Mckerwerke> Mlche diese 
Institute einst auf dem Turnei-Felde besaßen, so würden'auch sie, die ftMtische 
Körperschaft der Stadtgemeinde, und die genannten 
Landwirttzschaften einen — goldenen Boden 'sinden>! dessen ^Werth nach dem im 
Iahrei 1873 eingetretenett Ereigniß dev EntftMMWl Stettins Unschätzbar ist, 
Me Kämmerei, die Facobikirche und das Iohanniskloster haben sich Hrer Be¬ 
sitzungen auf dem Turnei freiwMg'entäußert^ das Marienftift' ist zur Abtretung 
seiner -drei Hufen — moralisch gezwungen WVrden^̂  Also geschehen im Jahre, 
da man schrieb 1817 p.l^iu-. u. ' ^ 

Kehren wir von diesem Excurse nach dein Kköstergute Ärmenheide zurück, um 
wiederum das Turnei-Feld zu betreten, so wissen wir aus früheren Mittheilungen, 
daß das Mostes M befaß. Diese waren in der 
Russisch Sächsifchen'Belagerung Stettins im Jahre 1713 zu Grunde gegangen. 
Lange dauetke es, bevor, das Klöster den Mederäufbau derselben eiNN^ 
Die Mnigl . Kriegs- und Domainenkammev erhob dagegen, im Interesse der 
Köttigli-oder Amts-Mühlen Einspruch/Her^feit dem Jahre 174T zur richterlichen 
CöMtion und Entscheidung gebrächt wurde. I n deck Prozeß bezog sich der 
KaMler-Anwalt auf den Vertrag vom 27. März 1612, vermöge defsen Herzog 
Philipp sich mit der Stadt Stettin weĝ en der unter den vorigen fürstlichen 
R D e M n M vorgekommenen uud auf seine Zeit überttagenen Differenzen und 
Streitigkeiten ̂ verglich. I n diesem' Vertrage handelte .der dntte Hauptpunkt von 
Mnd- und Mlssermühlen, „da dann verordnet: wie es mit derMühle vor dem 
Passowschen Wöre zu halten: Vnd was bey Einrichtung der Wafser-Mühlen 
für VönäMon«^ vorgeschlagen? Ingleichen betz den behden Mühlen nuffen Rohr-
pfüle'vnd Dberbach Mahlen der RamMittyr W considerireN" ̂ ). Es'sind die 
Mühlen auf'der Mingenden Beke gemeint/' Von Seiten' des Kloster-Provisorats 
wurde dagegen ausgeführt, daß das im Art. 3 des Vertrags vom 27. März 
1ß12 vorbehaltene landesherrliche 5u8 prMidsuM zum Mühlenbau das Iohannis-

*) Friedeborn, I I I , 88—92. 
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kloster gar nicht tangire, da jener Vergleich zwischen Herzog Philipp und dem 
Magistrate von Stettin, vom Letztern nicht als Patron des Klosters, 
sondern als Vertreter der Stadt und ihrer Kämmerei, errichtet worden sei. Die 
Provisoren führten in ihrer Duplik vom 10. März 1744 aus, daß die Mühlen 
an derselben Stelle erbaut werden Müßten, wo die alten, durch die Belagerung 
zu Grunde gegangen, Mühlen gestanden hätten, wovon annoch zum Theil die 
Rudera vorhanden seien, und in dem Confistorial-Schreiben an die Königl. 
Kriegs- und Domainenkammer vom 16. Juni 1746 wurde anerkannt das Hof-
Rescript vom 14. Februar 1749, in welchen die Erbauung von Mühlen nur in dein 
Falle einer Special - Genehmigung des Königl. General -Directoriums bedürfe 
wenn der Bau an Stellen Statt finde, „woselbst vordem niemahlen Mühlen 
gestanden." ^ 

Die beiden Stettinschen Amtsmüller Sterncke und Nitz — ihre Namen leben 
in Nachkommen, diese als wackere Werkmeister, noch heute, 1875, in Stettin fort 
— zeigten der Königl. Kriegs- uud. Domainenkammer am 4. April 1750 an, 
daß man von Seiten des Iohannisklosters mit dem Bau der Windmühle vor dem 
Anklamer Thore> die Krone genannt, fortfahre und denselben dergestalt zu be¬ 
schleunigen beabsichtige, daß innerhalb 3 Tage die Aufrichtung derselben ge¬ 
schehen solle. Weil nun dieses dem Königl. Interesse höchst nachtheug sei, so 
hätten sie es für ihre Schuldigkeit erachtet, davon Anzeige zu thun. Das Kloster 
habe schon 4 Mühlen bei der Stadt; sollte es nun noch mehrere bauen wollen, 
so müßten die Königl. Amtsmühlen und deren Pächter zu Grunde gehen. Die 
Königl. Kriegs- und Domainenkammer theitte diese Anzeige Sr. Königl. Hoheit*) 
und der Königl Regierung unterm 6. April 1750 mit dem Ersuchen mit, „solchen 
Bauw äurant« Ute dem Kloster zu inhibiren, und wann die Sache sich ange¬ 
brachter maßen also verhalte, die nach dem Anschreiben vom 19. Juli 1749 und 
darin erwehnte Nauäaw vom 9. und 14. Husä. verwirkte Strafe der resp. 
50 Thlr. und 10 Thlr. von denen kroviLoribus und dem Müller executive bei¬ 
treiben und der Landrentey einliefern zu lassen." Die Königl. Regierung erwi¬ 
derte aber unterm 10. April 1750, daß die Sache wegen dieses Mühlenbaues 
nunmehr in einen andernStand gerathen sei, da psr Mäicata feststehe, daß das 
Kloster zum Anbau der, Mühlen zu verstatten, indem der Kammer-Anwalt, nach 
dem vom Kloster geführten Beweise kein rkmsäia dagegen ergriffen. Es Werde 
folglich weder fernere iuliidihoria ertheilt, noch eine vermeintlich verwürkte Strafe 
beigetrieben werden können. v 

Somit also hat das Kloster die Befugniß, seine durch moskowitjsche Oeüer-
brände zerstörten Mühlen an der alten Stelle wieder zu erbauen, dem Fiskus 
gegenüber, erst durch einen Prozeß erstreiten müssen. Es wären ihrer sechs. I n 
der Folge stand dem Kloster nur noch das Obereigenthum an denselben zu, nach¬ 
dem ihr nutzbares Eigenthum gegen eine bestimmte jährliche Mühlenpacht in 
Körnern veräußert worden war. Diese Abgabe betrug für jede Mühle' ursprüng¬ 
lich 3 Wispel Roggen, war aber seit 1774 auf 2 Wispel ermäßigt, welche viertel-

5) Die Königl. Hoheit war der Prinz von Preußen, Friedrichs I I . Bruder August Wil¬ 
helm, geb. 9. August 1722, der als Statthalter von Pommern erster Präsident der Regierung, 
des höchsten Landes-Iustiz-Collegiums war, 
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jährliche mit 12^Scheffeln n W in Natma, fondern nach dem jedesmMgen, 
amtlich festgesetzten und in den Intelligenzblättern bekannt gemachten Marktpreis 
ans Kloster abgeführt werden mußten. Außerdem hatte jeder Muller von den 
8 Morgen LünoW, die das Kloster feiner Mühle beigelegt hatte, eine jährliche/ 
in Geld Gestmttnte Recogmtion zu entrichten.^ > 
i ^ War von den Mühlenbesitzern der eine oder andere mit Abführung feiner 
Pachte in Rückstand geblieben, gleich war das Provisorat,bezw. die Kloster-
Deputation, bei der Hand, den Rückstand kraft des, dem Kloster zustehenden 
Vßrpswi iNx6ouwrilli6 vom 7. Mai 1738 und 2. April 1731 im Wege der 
Execution beizutreiben. Dies kam u. ä. während der französischen Occupation 
Stettins im Jahre 1810 vor. Die Besitzerin der Neüenmühle vor dem Berliner 
Thor war feit Weihnachten 1808 an Mühlen- und an Landpacht 136 Thlr. schuldig 
geblieben, die auf dem Wege administrativer Mahnung nicht zu erlangen waren. 
Die Deputation hatte darum Execution verfügt, der Executor aber, weil er keine 
sonstige aus der Wirthschaft und dem^ Nahrungsbetriebe entbehrliche Gegenstände 
der Auspfändung vorgefunden, die Betten der Müllerin genommen. Darüber 
beschwerte sich diese bei der Königl. Regierung zu Stargard, die. darauf unterm 
29. August 1810 von der Kloster-Deputation Bericht erforderte. Die Betten 
waren in Folge der Regierungs-Verfügung zurückgegeben und der Schuldnerin 
die Mhlung des Rückstandes gestundet worden. So berichtete die Deputation 
am 7, Septembev 1810, War somit die Beschwerde erledigt, so konnte Königl. 
Regierung hoch nicht umhin, der Deputation m der Verfügung vom 2. October zu er¬ 
öffnen, daß sie im vorliegenden Falle durch Abpfändung von Betten den jetzt gefetz-
lichenHrad der Execution weit überfchritten habe. Diefen Vorwurf lehnte die Kloster-
Peputation in ihrem Schlußbericht vom 12. October 1810 ab, indem sie sich auf 
die Prozeß-Ordnung Tit. 24. § 70, bezog, wonach der Executor bei dem 
Mangel an entbehrlichen Gegenständen das Recht hat, auch die Betten mit 
anzugreifen. ^ 

Die Kloster-Deputation hatte die 6 Klostermüller auf dem Turnei-Felde 
unterm 3. Februar 1814 zum zweiten Mal aufgefordert, die während der Ein¬ 
schließung Stettins durch.vaterländische Waffen im Jahre 1813 rückständig ge¬ 
bliebenen'Mühlenpächte binnen 8 Tagen zu berichtigen. Gegen diese Verordnung 
kamen sie mit einer Vorstellung vom 11. Februar 1814 ein, worin sie ausführten, 
daß ihre Mahlgäste notorisch nur aus städtischen Einwohnern beständen, und sie 
mithin nur dann im Stande seien, ihre Werke im Gange zu erhalten, wenn sie 
den für sie nöthigen Mahlbedärf unbehindert aus der Stadt holen kömsten. 
Dies fei ihnen während der 9 monatlichen Sperrung der Stadt um so mehr ganz 
unmöglich geworden, als man sie uud ihre Werke von Seiten des französischen 
Befehlsführers, wie Jedermann bekannt, beständig unter Militair-Aufsicht gestellt 
und gezwungen habe, einzig und allein für die Magazine der feindlichen Besatzung, 
in der letzten Zeitder Einschließung fast nur Hafer, -zu mahlen, wobei sie um 
so weniger verdient hätten, als -sie dafür Seitens der französischen Proviant-
Verwaltung theils nur nach einem von derselben festgesetzten sehr geringen Satz 
und theils gar.-nicht bezahlt worden seien, was sie sich schon um deshalb gefallen 

/Brüggemann, Beiträge, ll, 258, 259. 
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lassen und noch dazu manches Opfer bringen mußten, um nur nach der Möglich-
leit zu streben, ihre Werke und Grundstücke zu erhalten und dieselben nicht ^ 
so wie es einigen von ihnen wirklich widerfahren, — in Rauch und Flammen 
aufgehen zu sehen. Unter diesen Umständen erboten sich die Müller, um dem 
Zahlungs-Mandate Genüge zu leisten, auf das erste Vierteljahr 1813 die ganze 
auf die übrige Zeit vom 1 . Apr i l bis 31^ December 1813 aber die halbe Pacht 
zu entrichten, indem sie die andere Hälfte als eine ihnen gesetzlich zustehende 
Remission in Anspruch nehmen müßten. Die Kloster-Deputation befürwortete den 
Antrag der Mül ler bei den städtischen Behörden, die Stadtverordneten-
Versammlung genehmigte ihn durch Beschluß, der vom Magistrate -bestätigt 
wurde, dahin, daß dreien der Supplicanten, und zwar jedem> ein Erlaß von 
Thlr . 25. 2 1 . 6 Pf . bewilligt, solcher aber den drei anderen Mühlenbesitzern, 
rücksichtlich des bekannten guten Verdienstes während der Belagerung, abgeschlagen 
wurde, diese also die ganze Pacht pro 1813, ein jeder mit 98 Thl r . 4 gr. an 
das Kloster bezahlen mußten. Die Deputation eröffnete diesen Gemeinde-Beschluß 
den 6 Kloster-Windmüllern mittelst Verfügung vom 16. M a i 1814. Zwei von 
den Mül lern, die die ganze Pacht zahlen sollen, fühlten sich durch diesen Beschluß 
der städtischen Behörden beschwert. Sie reichten am 9. August 1814 bei der 
Königl. Regierung eine Vorstellung ein, worin sie auseinander setzten, daß die 
Mühlen der drei Begünstigten zwar abgebrannt seien, dies sei aber Preußischer 
Seits Ausgangs der Belagerung geschehen, bis dahin hätten sie nie müßig ge¬ 
standen und einen sehr guten Verdienst gehabt (muthmaßlich weil sie für die 
vaterländischen Einschließungs-Truppen mahlen mußten). M i t dem Verdienst dieser 
Begünstigten ließe sich der ihrige gar nicht vergleichen, da sie unter dem Zwang 
der Franzosen gestanden hätten, die ihnen gegeben, was sie gewollt, ohne daß 
eine Einrede möglich gewesen. Tag für Tag sei einem jeden von ihnen, den 
Beschwerdeführern, ein Mann Execution — ein Tr ibul ier-Soldat, ins Haus, ge¬ 
legt worden, den sie hätten verpflegen müssen. Abends hätten sie das Mehl mit 
ihrem Fuhrwerk in die Stadt, und am andern Morgen das Korn aus der Stadt 
zur Mühle fahren, und demzufolge Knecht und Pferde in der Stadt auf ihre 
Kosten übernachten müssen. Zuletzt wären ihnen die Pferde genommen worden, 
um geschlachtet zu werden, nachdem die Besatzung alle städtischen Pferde schon 
verspeiset hätte. Dazu kämen die Verluste an abgerissenen Gebäuden, zerstörten 
Bewehrungen und Obstbäumen, so daß von Verdienst, wie die städtischen Be¬ 
hörden voraussetzten, weiter gar nicht, sondern nur überall von ansehnlichem und 
offenkundigen Schaden die Rede sein könne. Die Supplicanten baten: Königl. 
Regierung möge dm Kloster aufgeben, sie den abgebrannten Mül lern in so weit 
gleich zu behandeln, daß ihnen eine Pacht-Remission auf die Blokade-Zeit gleich 
jenen zu Theil werde. Der Bescheid, den die Supftlicattten am 17. August 1814 
erhielten, lautete dahin, daß. von Regierungswegen dieserhalb nichts verfügt 
werden könne. I h re Entfchädigungsforderung sei lediglich eine Privatsache, in 
Ansehung derer ihnen nöthigenfalls der Weg Rechtens offen stehe. 

Keine der im Jahre 1813 abgebrannten Klosterumhlen hat wieder aufgebaut 
werden dürfen, und selbst die vom Feuer verschont gebliebenen haben abgetragen 
werden müssen, weil die Festungsbehörde Hochbauten der Ar t , der bestehenden, 
und damals neu eingeschärften Rayon-Gesetze halber, nicht vor den Wällen 
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büNen durfte Mi t jeder Mühle war> es sei daran erinnert/ ein 8 Mg. großes 
Ackerstück verbunden. Fünf Mühlen sind als selbständige Etablissements vom 
Türnei-Felde spurlos verschwunden. Was aus den dazu gehörig gewesenen 40 Mg. 
Landes geworden, ist dem Herausgeber des L. B. zur Zeit nicht bekannt, und 
es G nur Vermuthung/ wenn er meint, daß diese vacant gewordene Fläche mit 
4 Theilen dem St. Jürgen-Vorwerk und der 5te Theil dem Wüllerschen, nach¬ 
mals Petrischen Ackerwerk zugetheilt worden sei. Eine Stütze dieser Vermuthung 
findet sich därin> daß im Jahre 1830 bei Gelegenheit des Separätions-Recesses 
des Turnei-Feldes das Areal des Kloster-Vorwerks größer befunden worden ist, 
als es bei der Erbverpachtung im Jahre 1814 war, und daß von der Müller-
Petrischen Erwerbung einer Kloster-Parcele vor 1815, bezw. vor der Separation, 
1830, nicht die Rede ist. Eins der Mühlengrundstücke, welche das Iohannis-
kloster auf dem Tmnei früher besessen hat, ist selbständig geblieben, nämlich die 
Krone. Weil die Mühle, des Rayon-Gesetzes wegen, nicht wieder¬ 
hergestellt werden durfte, hat das Grundstück eine andere Verwendung 
gefunden^ deren Geschichte in einem großen Kreise der Stettiner Bürgerschaft 
von namhaften Interesse sein dürfte, dahier fie hier ihre Stelle finden möge. 
Nennen wir auch das Grundstück bei dem Namen, den es seit 1833 führt, und der ist — 

Kronenhof. Die vor dem AMamer Thore auf dem Turneifchen Stadt¬ 
felde belegene, der Wittwe des Mühlenmeisters Johann Friedrich Friedemann, 
Marie Philippine, geb. Friedriche und ihrem minderjährigen Sohne Johann 
Ferdinand Friedemann, gehörige Brandstelle der Kron-Mühle, nebst Garten und 
Landung/ wurde in Folge der nothwendigen Subhastation dem Bürger und 
Makler Georg Hermann Homann durch den am 12^ März 1819 abgefaßten und 
am 16.̂  desselben Monats publicirten Bescheid des Königl. Stadtgerichts zu Stettin 
für sein Meistgebot von 1000 Thalern Cöurant zugeschlagen, und es wurde ein 
Termin zur Vor- und Ablassung auf den 31. August 1819 im Stadtgericht an¬ 
gesetzt, auch durch eine an der Gerichtsstelle öffentlich ausgehängte Vorladung 
aller etwaigen Realprätendenten und durch die Stettiner Intelligenzblätter gehörig 
bekannt gemacht. Da nun der Käufer das Kaufgeld kä äßpositum bezahlt, und 
Niemand sich mit einem Widerspruche gemeldet, und die Interessenten dem Käufer 
die Vor- und Ablaffung ertheilt hatten, so wurde dieselbe mittelst Dokuments 
vom 10. December 1819 gerichtlich bestätigt, und der Makler Georg Hermann 
Homann als rechtmäßiger Besitzer dieser Mühlenstelle, nebst Garten und Landung 
vom Stadtgericht unerkannt, ihm auch jede nach den Gesetzen zulässige Verfügung 
darüber bewilligt. 

Nach Homann's im Jahre 1830 erfolgten Ableben veräußerte dessen Wittwe 
Anna Beata, Louise, geb. Klabunde, das Grundstück freihändig für 4000 Thlr. 
an den Gastwirth Carl Friedrich Wilhelm Stumpf, der mit seiner Ehefrau 
Caroline Wilhelmike Friederike, geb. Eppmeier, in Gütergemeinschaft lebte und 
wurde für denselben der Besitztitel auf Grund des Kaufvertrages vom 6. September 
1832, der Nachträge vom 25. März und 12. Juni 1833, und des Konsenses 
der Iohannisklöster-Deputation vom 11. Januar 1833, kraft dessen auf das dem 
Kloster zustehende Vorkaufsrecht für diesen Veraüßerüngsfall Verzicht geleistet 
Wird, kx äßerßto vom 18. Juni 1833 im Hypothekenbuche eingetragen. I n 
hem für Stumpf ausgefertigten Hypothekenscheine, ist die Größe des Grundstücks, 
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so angegeben: 18 Ruthen Länge/10 Ruthen Breite*) Flächeninhalt 7 Mg. 
135 Ruthen Ackerland. Eben so schon in dem unter 3. Januar 1820 für 
Homänn ausgefertigten. Hypothekenscheine, wofelbsti als Brandstellen: das Wohn¬ 
haus, die Scheune und der.Stall nebst dem> während der Blokade der Festung 
Stettin im Jahre 1813 demolirten Windmühlengebaüde ̂ ) , bezeichnet find. 
Beiden Hypothekenscheinen zufolge sind auf diesem Grundstücke eingetragen. 

Rubr. I I . An oueriduL 
Nr. 1. Zwei Wispel Roggen Pacht, welche quartaliter mit 12 Scheffeln, und 

zwar nach denen jedes Mal in den Intelligenzien bestimmten Preisen!an das 
Iohanniskloster erlegt werden. 

Zu Nr. 1. Die vorstehende Mühlenpacht von zwei Wispeln Roggen fällt 
jetzt weg, weil die Mühle abgebrannt ist, jedoch bleiben die Gerechtsame des 
Klosters ans den Fall die Herstellung der Mühle vorbehalten, welches auf den 
Grund des Consenses des Magistrats vom 1. December 1819 vi Hserkti vom 
3. IaWar 1820 vermerkt worden. ! 

Nr. 2. Sieben Thaler 18 Gr. jährliche Recognitiyn für den Acker an das 
Iohanniskloster jährlich. ^ ^ n 

Nr. 3. Trägt der Besitzer alle ousra von der Mühle ohne. Ausnahme und 
ohne Vergütigung allein. 

Nr. 4. ist gelöscht. , . . 
Nr. 5. Ein Laudemium von Fünf Thalern bei jedesmaliger Veränderung 

des Besitzers an das Iohanniskloster. (Zufolge -der Erbzinsverträge vom 
31r December 1748 und 29. Zanuar 1777, falls das Moster das in diesen Ver¬ 
trägen reservirte Vorkaufsrecht nicht auszuüben Willens ist; eingetragen auf Grund 
der Erbzinsverträge vi äsersU vom 10. September 1787 und vom 14. März 
1793. Bergl. auch § 710, Tit. 18, Th. I. A. L. R.) 

I n dem zweiten Hypothekenscheine vom 18. Juni 1833 ist sodann Folgendes 
vermerkt: 

Nr. 6. Der Besitzer (Homann) hat den Consens erhalten, auf diesem Grund¬ 
stücke, und zwar im zweiten Festungs-Rayon,:ein Wohngebaüde in Fachwerk mit 
Zink gedeckt, 67 Fuß lang und 42 Fuß tief ^ ) , mit einem Balkenkeller, und 
2 Ställe, jeder 30 Fuß lang und 20 Fuß tief, ebenfalls in Fachwerk erbauen 
zu können, und sich dagegen verbindlich gemacht, diese Gebäude, sobald die Um¬ 
stände es erheischen/ und der hiesige Königl. Eommandanteur es schriftlich Ver¬ 
langt, sofort wieder abzubrechen, oder im Fall der Saümniß, sich deren Zerstörung 
auf seine Kosten zu unterwerfen, auch in beiden Fällen aus jede Entschädigung 

*) Die oben angegebene Länge und Breite bezieht sich auf die Hof-, Bau- und ehemalige 
Mühlenstelle der Krone, die demnach 18 . 10 ^ 1 8 0 Q.-Ruthen ^ 1 M g . groß ist; folglich 
Größe des ganzen Grundstücks 8 Mg . 135 Ruthen. — **) Nach dem Atteste der Vorpom-
merschen Feüer-Societäts-Direction vom 2. Januar 1804 war die Windmühle zu 800 Thlr., 
das Wohnhaus zu 1200 Thlr., Scheune und Stal l zu 500 Thlr., das Ganze zu 2500 Thlr. 
versichert. — ^ Bei den Acten befindet sich ein, von dem Ingenieur-Hauptmann Fr. Rochs 
ausgefertigter Situations-Plan von der Lage der Debaüde gegen das Glacis des Forts Leo¬ 
pold, auf welchem die Dimensionen des Wohnhauses zu 5? und 36 Fuß angegeben sind. Die 
Entfernungen von dem bedeckten Wege des eben genannten Festungswerkes betragen: Wohn¬ 
haus 174,' erster Sta l l '186 Schritte. Das Grundstück erstreckt sich fast in Meridian-Richtung 
von der Birken-Allee bis an die Oränze des Stadtgebiets von Grabow. ^ 
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ausdrücklich Verzicht geleistet, welches auf den Grund der Protokolle vom 1. Juni 
und 6. September 1832 sx ätzoreto vom 18. Januar 1833 vermerkt ist. 

Rubr. I I I . Gerichtlich versicherte Schulden. 
Nr. 1 bis 3 sind gelöscht. 
Nr. 4. Zweitausend Thaler Preüß. Courant nach dem MüNzfuße vom Fahre 

1764 in l/g bis '/i Stücken zu 5 Prct. in halbjährlichen Terminen zinsbar und 
nach einer dreimonatlichen Kündigung zahlbar, welche der Makler Georg Homann 
von dem Königl. Obersten Johann Carl Friedrich Ludwig von Stockhausen, nach 
der Obligation vom 13. August 1825 angeliehen hat, find mit dem Hypotheken¬ 
rechte für die Kosten und mit Genehmigung der Ehefrau des Schuldners Anna 
Beata Louise, geb. Klabunde, vi ä^ersti vom 26. August 1825 eingetragen. 

Kronenhof nannte Stumpf feine Besitzug, znM^Gedächtniß an die Kloster¬ 
mühle, die Krone, die ursprünglich zum Heil. Geist-Hospital gehört hatte.*) 
Er richtete unterm 21. Mai 1833 das Gesuch an die Königl. Regierung, seiner 
Besitzung, die er zu einem Vergnügungs- und Erholungsort bestimmt; und auf 
der er ein Gesellschaftshaus erbaut habe, den eben genannten Namen beilegen zu 
dürfen: Der Magistrat zum gutachtlichen Bericht veranlaßt, fand gegen den 
Antrag des :c. Stumpf nichts zu erinnern, worauf der Eonsens unterm 20. August 
1833 ausgefertigt, dieser im Amtsblatt bekannt gemacht, und die vorschriftsmäßige 
Anzeige an den'commandirenden General des 2ten Armee-Corps (Kronprinzen 
von Preußen, nachmaligen König Friedrich Wilhelm IV.), das Oberlandesgericht 
und das Statistische Bureau erlassen wurde. Dieses fand in seinem Anschreiben 
vom 6. September 1833 an der ihm mitgetheilten Beschreibung des Magistrats 
von der Lage des Kronenhofs, nach gewohnter Weife, Manches zu bemängeln, 
was zn Rückfragen Anlaß gab, die vom Stadtbanmeister Hundt unterm 
16. Oktober 1833 erledigt wurden, znr Zufriedenheit des Statistischen Bureaus, 
— wie man wenigstens schließen muß, ^a auf die ihm am 4. November 1833 
mitgetheilten Vervollständigung der Lage-Nachweisung, durch eine Situations¬ 
zeichnung erläutert, eine weitere Erinnerung nicht erfolgt ist **) Stumpf erbaute 
zum Besten seiner Gäste, also auch im eigenen Interesse, eine hölzerne Kegelbahn, 
und, weil er auch Kunstgärtnerei trieb, ein Warmhaus, 35 Fuß lang, 20 Fuß 
tief und 10 Fuß im Stiele hoch, in Fachwerk mit Ziegeldach, wie er denn auch 
den Abort in Fachwerk ausbauen und mit Ziegeln decken ließ, wozu er, den 
Rayon-Gesetzen entsprechend, auf Grund des Reverses vom 11. Februar und der 
Verhandlung vom 11. und 23. März 1835 den Consens der Commandantur 
erhielt, was im Hypothekenbuche «x äserkw vom 27. März 1835 in Rubr. I I . , 
unter Nr. 7, unter denselben Beschränkungen, die vorher unter Nr. 6 dieser Rubrik 
vermerkt worden ist. 

*) „ I m Anfange der Generalpacht der Ämter Stettin und Iasenitz, 1725, war der Sitz 
der Beamten noch auf dem zum Stettinschen Schlosse gehörigen Kronhof". So berichtet 
BrüMemann in der Beschreibung von Vor« und Hinterpommern, I. Th. S. 204. Es ist der¬ 
jenige Theil des Schlosses, welcher früher und später, wie noch jetzt, Münzhof, genannt wurde. 
Ebendas. S. 515. — **) ^,ew zpeeialia der Königl. Regierung wegen nachgesuchter Geneh¬ 
migungen zu Namen für Örter und Etablissements im Randowschen Kreise. Registratur der 
Abtheil, des Innern. Tit. 9, Sect. 1, Nr. 13. 

Landbuch von Pommern; Tl>. I I . , Bd. VIII. 100 



794 Kie S t M 

14.̂  Januar, mch kxaft W , DmMchst'yW 
M i ß K M M IMuar 18W erMMnOontraistsMudßr OrM 

in den besitz der Gesellschaft, ^MMÄiche W M m G " M W n t / ü b e M g g 
Da diese Privat-Gesellschaft, der Hauptsache nach TW; geMige, MbenW aber 
doch W.ch kejW Eorporst^snZfRecht? besitzt, 
daßer ihr Poxstaph ftinW. UDsMbinMchen V M M sWHen kann̂  so stellte sie 
Behufs ErtveHWg des Kronenhofs als, KMep Wh nMMllßN Hesitzep ihren 
bisherigen Monymen Carl Ludlpw. An diesen, der mit seiner Wefryu SopWe, 
geb. KastM, > in GemeissMaft der Güter, nqchGtettmer« d. i . : Wagdehurger 
Stadtrecht, lebte, perkssMen die MbzjnsgWnWück 
Kronenhsif, nebst allen harauf beMdlichey, oben gonanntM GebaßdM dsnen 
noch ein Gartenhaus nebst mehreren, in Garten ssufgestMen syg. Zelten von 
Holz, so wie alle Oewsschse, Baume, Straücher>UuMn Md WaHn, welche her 
Garten enthielt, ein zieuilich reiches InyMarmm W Toftfgewächsen im Treih-
hfluse,, nebst anderen Mohilissr-Gegenständen, für den Weis von 10.5M Khlr. 
wegen dessen Abtragung folgende Wten-Zahlungen herabrchßt wuchen: - ^ Am 
1. April der nachstehend genanNtmZahre:' 1ZM ̂  3599 Ttzlr., 18M ^ 1099 T M , 
1842 . 1 9 G Ttzlr., 1845 ^ 1999 M r . , 1848 ̂  I M Thlr.> ^ M ^ 1999 Ttzlr., 
1854>-1999 Thw, 185? ^ I M Thl̂ r. Nach Abzug der am 1. Aprfl 18W gezahlten 
3599 Ttzlr> wurde der Kaufgelder-Rest jHMch mit b Prct. an den Verkäufer 
verzinset und das Grundstück Wtete für Kapital, Zinsen und etwaige Höften, 
was in; Hypythtzkenhuche in Rubr. I I unter Nr. 5 veMßrkt ist, daher, nachdM 
Nr. 1—4 gelöscht waren, zur ersten Stesse. Von dem 
cedW Stumpf die Heiden letzten, 1854 und 1857 Migen ZahlungZ-Rahen WM 
Betmge von 2999 vom 5, Mctobep 1336 
an die unverehelichte Alwine Hafselbach, und zwar mit dem Norzugsrechte vor 
dem Überreste, was sx Hyercho vom 4. April 1837 gleichfaM im Hßpotheken-
buche eingetragen ist, eben so, die, unterm 3. März 1836 ausgestellte Verzicht 
leistung der Iohanniskloster-Deputation auf das Vorkaufsrecht für diesen FM. 
^ Demnächst Wurde zwischen der „Bürgerlichen-Ressource", vert.reten durch —-

a) Ihre Directoren: 1) den Premier-Lieutenant Wd MarienstW Admi¬ 
nistrator Georg Bil l ig; 2) den ßandwehr-Lieütenant uyd Megierungs-Canzlei? 
Seeretair August Brandt; 3) den Bürger und 
Aimust Ferdinand Wilhelm Wann; sowie durch — 

' d) Me Vorsteher dieser Gesellschaft: 1) den vr . Ernst Anton Fr iedM 
SchützMWsky,,2) der Fortifications-Secretair Daniel Ornft GpkolowsK, 3), den 
Wrger älnd PrWereihefitzer Samuel Friedrich Eickstädt, und 4) hen Vürger yyd 
Maurermeister Wilhelm Bessin, auf der einen Seite, 

und ^ 
Dem Ökonomen Anton Carl Lublow auf der andern Seite, 

am 23/28. Februar 1836 im Marienstifts-Gerichte ein, Vertrag geschlossen,' 
de?c die Verhältnisse, in welche die Gesellschaft zu ihrem — „Strohmann" 
Lublow in Beziehung auf das Eigenthum am Kronenhof getreten war, rechts¬ 
kräftig ordnete. 

Zum Kronenhof gehörte ein Fahrweg, der an der Ostseite .des GrundMD 
dasselbe seiner ganzen Länge nach begränzte und es von dem anstoßenden A M -
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f iüH HM HaWWWns uM^^f tMl ters^Kr iM brennte. AufuDiefeM Wege ge-
W D Aaü^ v M ' d e r ' M M ^ M aüs^ Hu WGen ins 
Gehöft der Bürgerlichen RessöMe> M ' a M k M s Platz WW M U UMendek 
deri WaMM) Dies war ein ÜbelstAnd^u-nameMich wenn bei großem Festlichkeiten 
die Ftcwen. mtlck ToGeriMr/We^ellschüDMitWeder ^ m i ^ - volleniiStaat nach 
Krynezchof ßahNen mMeck^ ZM.WesMZMgi chieses Melftackes.kamc.M dem 
HaHptmahn K r M ^ a M 1. iWM W36j!ein-Mk^ 
vMMly^Mch deck Handhaust M Prinzessin Elisabeths FtiedOchsgnade genannt/ 
eipBiR M t h M breitenMeg^ -mit cher^Eitchchlt in den̂  RsffoußceZGarM, ,Hher 
semN AckschMtch, außerdem einen Hlatz nebew? den GmteÄ zum MuffahPen der 
Equipagen, abtrat, wogegen ihm der zuerst genannte Fahrweg, dessen ganzer 
M w M i , m a c h , zur Autzung übMlaffen> außechM aher.Mch ̂ nocĥ  eine 

ung ZßM 6 ^ K M . aus dMiGesMchaftßkcGe bewilligt wurde, 
M Meg und-Platz und 

sich Wrhetzielt. DiBer^ Tauschvertrag^wuch^ a ^ M i nach einander-
chre^ bis ult. MDz t W , MgeschWen^Mnkundbar M n KMe's Seite, 

M von der. Bürgerlichen Refsourcßi 
messen Machten möchte^ dns BerMtniß schon etzexHuMhebW und denAücktausch 
zu,cheWrDn^ ,,/;-', .,. ,^,°^;^ ^^^/,^^, ^-^//^m.- ^ /̂  i>̂  , ,^^ ' ^'''-.'' ^^> 

OUch > M,ersten HonMer-ihrer Besitzeszeit, -nämlich H8M>^ keß die ^Gesell-
schaft einen hölzernW Schuppen, von ,20 Huß IgnZe,,,? Fuß Tiefe und - K ̂ Fuß̂  
HoHk,^ mih- BMprbchachung> ermDen. EZ ^wae .verabsäumt worden, M Her 
EomManbMtM Wzeige von djesem Bau zu machen u M dM Consetts. dazu Nstch-
zusuHen. ^ M HMte ,nW ^fel)len, )chaß,,hie F e M i ^ von^dem, was im 
KronenhM'vorgenommen wurde, durch irgend einen- Her Wallmeister,; alsbald 
Kenntniß erlangt^ Der Ingenieur vom Platz, dem die Mfugmß zustand, den 
BaW ohne WeiteMz zu inhibiress,5 bezw. den Abbruch desselben chU Herfügen,Mahm 
im OßgentW Mcksichten;, er befürwortete hie Ertheilung des nachträglich: nach¬ 
gesuchten Onsenses; doch mußte die Gesellschaft i ihre FahrlMgkeit mit der schr 
mäßigen Pön von Thlr. 2. ?̂. 6 Pf. büßen! .Der CoMMandant, Wneral-Lieute-
nant v. Zepelin., hcitte aber noch eine andere, mittelbar ins Merk gesetzte Stmfart 
für. die ̂  OeseÜscha ,̂ die, .für ̂  M sehr, .emMndliD wuNe.^ Um, die ^egMahn 
auDM.Winter benMen zu können,- mHte M die Erwärinung des HegWauses 
d u M / H l M Ü u M emeT eisernen̂  ^feAs>gesorgt werden.^.Me Mrlaubnlß dazu 
w u M unteM^ 29. Hoyemtier 1336 beantragt. Hatte,MN^ ,di^ HeseUchaA 
e r w a r t M ^ M M M BesMid.^m bekoMzen^ .so M M f i c h in 
dieser Mwartüng Wter getasisHt. Ken Consenŝ  ̂  zur̂ , Aufstellung eines, Nemen 
KanöneMms mit Mchröhr HMändlg zu geben, lag außerhast der, Oefuanisse 
der- ConManöantur, es mußte darüber nach M r l i n an das D n i g l / Allgemeine 
KrftgsM^Partement berichtet werden, Hiese' tzohe Hriegs-Wnisterial--Behörde, 
bei! M M S i t t e . M r , und/ ist^einHeheMe, Sachen,,je nach KefchaDnheit .der-
feIhen«,Mört'^n erl^Ven>, erMeW denMDesuchM^Consens, durH,Perfügung 
voU 1O. Hanuar 1837, .au^ welDm/Da^üH, siA Mießen^lWi îz»aH die Coni-, 
manMntur ßch M,her HeMter^attuW mHt eben heeD Hatte,, Nun .aber ver¬ 
zögerte sich die Ausfertigung des" CönftnseZ Heitens berHestungsHehM bis 
zum 16. März 1837, als der Winter schon zu Mde war, so daß die Freunde 
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des Kegetspiels für den ersten Winter um ihr Vergnügen gekommen sind. Erst 
im folgenden Wmter 1837—38 konnten sie dies Vergnügen genießen, nachdem 
im Herbste der eiserne Ofen aufgestellt worden war. 

Bereits nach Ablauf von 2, Jahren, unterm 27. April 1838, trat der Öko¬ 
nom der Ressource und nominelle Inhaber des Gmndstücks, Lublnw, mit dem 
Antrage hervor, seines contractlichen Verhältnisses: zur Gesellschaft nach Sommers-
Schluß am 1. October enthoben zu werden. Die Gesellschaft konnte und mochte 
ihn nicht halten, obwol sein Eontract bis ult. März 1842 lautete. Sein Nach¬ 
folger, Namens Proch, mit dem jedoch nur wegen Fortführung der Wirtschaft 
contrahiret wurde, übernahm dasselbe an dem von Lublow gewünschten Ter¬ 
mine. 

Als nomineller Besitzer des Grundstücks trat nun ein Gesellschafts-Mitglied 
(seit 1832) ein, der Wattenfabrikant Carl Johann Gottlieb Wachtler, der mit 
dem vorigen — Strohmann, Lublow, einen förmlichen Kaufcontract schließen 
mußte. Dies gab den Directören der Gesellschaft Veranlassung, bei dem Pro-
vinzial-Steüer-Director, geheimen Ober-Finanzrath Böhlendorf, unterm 10. Oc¬ 
tober 1838 mit der Anfrage vorstellig zu werden, ob es bei dieser fingirten Be¬ 
sitzveränderung, die in Einem Jahre wol zwei Mal vorkommen könne, für jetzt 
und für die Folge, nicht gerechtfertigt erscheinen dürfte, die Bürgerliche Ressource 
von dem zu lösenden Kaufcontractsstempel — 1 Prct. von der Kaufsumme — 
zu entbinden? Der «.Böhlendorf erwiderte unterm 24. Januar 1839: — Die 
Vorstellnng der Directören habe ihn veranlaßt, Erkundigungen darüber einzu¬ 
ziehen, wie bei ähnlichen Fällen in anderen Provinzen der Gegenstand hinsichtlich 
der Verträge über das < Grundeigenthum von Gesellschaften, welche nicht die 
Rechte einer moralischen Person erlangt haben, behandelt werde. Nunmehr er¬ 
öffne er den Directören, daß, wenn über das Etablissement Kronenhof ein förm¬ 
licher Kaufcontract nach dem Begriffe des § 1, Tit. 11, Th. I I A. L. R. abge¬ 
schlossen werde, alsdann auch zu diesem Kaufvertrage der tarifmäßige Kauf¬ 
stempel verwendet werden müsse, indem ein Erlaß desselben sich nach dem Stempel¬ 
gesetz keines Falls rechtfertigen lasse. 

Nachdem die Iohanniskloster-Deputation unterm 18. November 1838 auf 
Ausübung des Vorkaufsrechts auch für diese, wenn auch nur fingirte Besitzver¬ 
änderung gegen Zahlung des Laudemiüms Verzicht geleistet hatte, und nachdem 
dem Vorbesitzer von Kronenhof, Oastwirth Stumpf, die am 1. April 1839 fällig 
gewesene Kaüfgelder-Rate von 1000 Thlr. gezahlt worden war, schloß Wachtler 
am 1. Juni 1839 mit Lnblow den Kaufvertrag wegen Kronenhof auf Höhe von 
6000 Thlr., d. h.: gegen Übernahme der intabulirten, auf dem Grundstücke 
haftenden Schulden, und zwar von 2000 Thlr. der unverehelichten Hasselbach, 
und von 4000 Thlr., die annoch dem lc. Stumpf gehörten. Der Besitztitel ist 
am 16. August 1839 für Wachtler berichtigt, und in dem Hypothekenbuche in 
der Rubr. I I I . bei Nr. 5, auf Grund des Übereinkommens vom 8. Juni 1839, 
vermerkt worden, daß von dem Stümpfschen Restkaufgelde 1000 Thlr. nicht vor 
dem 1. Jul i 1841, und die übrigen 3000 Thlr. so wie die 2000 Thlr. der 
«. Hasselbach nicht vor dem 1. Jul i 1844, mit Monatlicher Kündigungsfrist 
von beiden Seiten aufgeboten werden können, 
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^ Zu einer wüMgen i Feiere des 3. August, Geburtstag Königs Friedrich 
Wilhelm I I I . , fand man es im Jahre 1839 möthig, in der Verlängerung des 
Balkons am W e M a f t s h M s e , M mit M k gedecktes M t von Holz, 23 Fuß 
lang, 8 ^ ß hrch undzi0 FuH in Mie lM hock)zu,errM hie Com-
mandantur einstweilen die Erlaubniß gab, um der Gesellschaft Hre patriotische 
Freude nicht zu vereiteln — ,leider M p es der MteMebMZtM Hres vielge¬ 
liebten Landesvaters, den Preußens Völker feiern koMen, — während "zu der 
permanenten Beibehaltung diefer, Vaulichkeit,' nach,, eingeholter ^Genehmigung des 
Königl. Allgemeinen Kriegs-Departements der Confens unter den bekannten Ein¬ 
schränkungen des Rayon-Gesetzes am 16. November 1839 ertheilt wurde. 

Kronenhof liegt auf der scharfen,Kante des Hochflächen-Abfalls gegen das 
breite Thal der Grünmwiese.. Aus, dem,OeMfchflfts-Darten hat man eine 
schöne Aussicht auf das Thal und die in demselVen gelegene neue Stadt Grabow 
M i M n zum Theil m Obstgärten versteckten Häusern, die sich seit 1873 von 
Jahr zu Jähr mehren̂  zum Weil leiber als 
Familienwohnung akl' und jede PehagMkeit und VeWeMlichkeit. entfremden, so 
wie^ aus die jensMgen Hbhen M Zabelsdorf und Brebow auf dem Scheitel, am 
Bergabhange und im Gnmde mit zahlreichen, schlanken Feueressen, Zeugen eines 
überaus thätigen Gewerbsieißes, 'am Gesichtskreise der hohe, psleilättige Glocken-
thuM ' des Hrauendorfer GotteshäusD. Die BefürHtuM diese Aussicht über 
kuH oder läng durch einen von Seiten des Pösthalters, HMptmann KNele/ vor-
zunehmendn Verkauf seines bot Kröiienhöf belegenen Ackerstücks einzubüßen, be-
wogen die Directoren und Vorsteher der Nesfourcen-GsseUschaft mit tc. Kriele 
in Tllusch-Nnterhllndlungen, und zwar derartig, zu treten, daß sie demselben die 
beiden unteren, an der Birkenallee belegenen Ackerstücke gegen das, rechts von 
den nach Kronenhof führenden Fahrwege belegene Stück Land anbot. Kriele 
ging auf den Tausch ein, und es kam zwischen ihm und Nominellen Besitzer von 
Kronenhof, Wachtler, am 27. December 1839 ein Vertrag zu Stande, laut dessen 
Krlele die gedachte Parcele seines Ackers, 2 Mg. 83,5 Ruth, groß, ittcl. des 
mit Kirschbäumen bepstanzten Weges, der Ressourcen-Gesellschaft erb- und eigen-
thümlich überließ, wogegen ihm die an der Mrkennllee belegene AckerparMe, do 
excl. des dieselbe durchschneidenden, in den Gesellschaftsgarten führenden Fußweges, 
aber mit Einschluß des längs dev Ostseite" dieses Gartens laufenden Fahrweges, 
in einer Größe von 2 Mg. 1Z7,75 Ruth., ebenfalls MM Erbeigenthum von der 
Gesellschaft abgetreten wurde, indem die Contrahenten sich gegenseitig verpflich¬ 
teten, die zu dieser PerMutation erforderlichen Confense der auf "ihren Besitzungen 
eingetragenen Gläubiger herbeizuschaffen. Auch willigte Kriele darin, daß es der 
Gesellschaft freistehen solle, statt der Kirschenallee eine Bepflanzung des Fahr¬ 
weges mit Lindenbaümen vornehmen zu lassen. Dieses Project ist nicht zur 
Ausführung gekommen. Die Kirschenallee besteht noch heüt zu Tage, 1874. 
Sie gewährt zur Blüthezeit'einen prachtvollen AnW , , 

Zufolge einer im Jahre 1853 stattgehabten Revision des vorstehend aus¬ 
einander gesetzten Tlluschvertrages hat sich indessen ergeben, daß in den Areals-
Beftimmungen desselben ein Irrthüm obgewaltet hat. Nach der von dem Ver-
messungs-Wisor Filliß vorgenommenen M ^ in dem Protokoll vom 18. Mai 
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1853 festgesetzten Nachweisüng ist der Flächenmhalt von Kronenhof fol¬ 
gender: , ! / Mg. M M 

1. Der Gärten nebst der Fläche der datin befindlichen GMüde 6. 13 
2. Der Zugangsweg für Fußgänger von der BMenMee zum 

Garten, 1,7 Ruth, brei t . . . , . . . . . . ^ —. 51 
3. Der ehemalige Weg zwischen Kronenhof und dem Kriele-, 

jetzt Baudouinschen Acker . . . , . . ^ - - > ^ H ' 
4. Die von Kriele, jetzt Baudouin eingetauschte Parcele nebst / 

Fahrweg zum Garten . . . . . ^ . . ^ : ' . ' 2 / 8 M ' 
^ ' , - , / 8. 153,3 

5. Demnächst vergrößerte sich im Jähre 1857 das Areal um . ^ . ' , M 
HläGninhalt vttn Krönenhos im Jahre i . s. M 

Die Vergrößerung im Jahre 185^ ist daduH entstanden^ daß die Kessourceli-
Oesellschaft einen Zu-, bezw. Ausgang von, beM nach der neu ängelegien Gar¬ 
tenstraße zu haben wünschte, von welHer der KronMhof durch das GrüNdstM 
des Öconomen Carl Friedrich Rauer, ein von OaudMDchen Wer abgezweigtes 
Trennstück, geschieden ist. Rauer ließ sich oereitwWg finden, den getvünschten 
Verbindungsweg von 10 Fuß Breite und 93 Fuß Länge an der Mrdseite seiner̂  
Sesitzung an die Bürgerliche Ressource abzutreten. Hür diesen zum Gehen, 
Fahren, Reiten und Viehtreiben bestimmten Weg wurde ein Kaufgeld von 60 Thlr. 
und zu den Kosten der Anlegung und Nnterhaltung M von Rauer zu erritl)? 
tenden Nretterzauns längs dieses Weges ein für al le/Mal die Gumme von 
140 Thlr., zusammen 200 Thlr., verabredet. Der über diesen Kauf ausgefer-
tigle Contract ist am 6.' April 1857 vollzogen, und sind die Dtipulationen 
desselben laut Informations-Scheins der Hypotheken-Behörde vom 8. «September 
1857 eingetragen worden. 

Aus diesem Schein ging übrigens hervor, daß Kronenhof noch mit den 
2000 Thlr. der unverehelichten Hasselbach belastet blieb, und eben so mit Stumpfs 
Restkaufgeld der 3000 Thlr., welches laut Cessions-Urkunde vom 1^ A M 1844 
in den Besitz des Rentners Heinrich Friedrich Lange, und nach dessen Tode von 
seinem Testaments-Erben, dem Rentner Lange iun., laut Cessions-Urkunde vom 
2. Januar 1858. an die unverehelichte Susanne Louise Friederike Briefe, über¬ 
gegangen war, demnächst aber laut Verfügung vom 25. Mai 1864 gelöscht 
worden ist. 

Eine Verminderung des Areals von Kronenhof um 11.540 Q.-Fuß — 
80,i4 Q. Rüchen, hat im Jahre 1863 Statt gefunden. WÜ der Besitzerin des 
angränzenden Grundstücks, der Ehegattin des Kaufmanns Ernst Gottlieb ChrWan 
Ziemssn, Dorothea Maria, geb. Witte, walteten Gränzierungen ob. Um diese 
ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, machte Ziemsen, im Auftrage und 
Namen seiner Ehefrau, der Vorschlag, die, ihrem Flächeninhalt noch Vorstehend 
bezeichnete Parcele, des Kronenhof-Grundstücks, welche sich von desseu,Holzstall 
in nördlicher Richtung bis an 
Die Resourcen-Gesellschaft ging auf. diesen Vorschlag um so lieber ein, als hie 
qu. Parcele unbebaut war und als Oarten wenig von ihr Mutzt wurde, I n 
Folge dessen schloß daß Mitglied der Bürgerlichen Hessaurce, Goldarbeiter Fried-
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mch Wilhelm Paus, in Vollmacht des VW Stettin nach Perlin verzogenenHulirten 
Nesttzers von Kronmhof, NWMchngW Rentnerß HaHtler, in GegGwqrt der 
zeitigm D i rMorM her GesellfchM des W ö b M A ^ r s Johann UoMeb Ferdinand 
NMenberg, NOmer und des Gparkafsen-Ren-
danten Zphamp Gottfried ßchguD, mit der MefWU des KaHmanns Ziemsen, 
Dornthea Mar ia , geb. Witte, im Beistande ihres «Wmanns, M 7. Decenzber 
186,3 einen nchariellen Kaufvertrag, laut dessen hie 
darauf befindlichen Bäumen und Gewächsen, so wie mit dem vorhandenen alten 
Gränzzaun, dOgleichen mit der, an der Nordseite der PMcele befindlichen sftisen 
BöfchuNg gegen bas Thal von GrahM, in den erblichen Besitz der Käuferin 
überginge um Nßfelbe demnächst M ihrem Garten W vereinigen. Das' Kaufgeld 
war auf Höhe von 288.5 Thlr. vMbretxbt worden« was m Z des Contracts 
MeBennt wurde nnd AnsdMck fWh. We Oaüferin verMchtstesich, M der 
nunmehrigen Gränze der beDen OrMdMcke eineN neüey Aaizn M ihre asteiMM 
Kosten errichten zu lassen, w o für Me Zeiten iy Gtanh W haHen, auch fy lyPge 
das FestungsRayon-Gchch fm die veMufte Parcele in Kraft bleibe« M derselben nur 
in oinW Entfernung von 19 Fuß von dm Gränze Gchastde zu erMjen, Wd den 
Zwischenraum von 10 Fuß unbebaut zu lassen. Was die stuf Zenl MWtgrWd-
stück in Rubr. I I . untet Nr. 1 und 3 eingetrageWn Kefervate des Johanms-
klo.sters betrifft, fo übernahm. eZ Verkäufer den Gonsens zur WschtzM dieser letzt 
bedeüAngslosen Iktabulate bei der Iohanniskloster-DeMation zu beantragen. 
Sollte kiöftr Consens versagt, und also eine Ü.bMWgung gedMher Zytabulate 
auf die gchstchte Parcele nothwMdzg werden, so Wrpftichteten stch die beihMeitigen 
Contrchenten gegensbitig für sich M d Me Uachfolgßr im Besitz, auf dem HWftt-
gru»dstüÄe, bezw. auf dW TrmnMcko, Une M M e zu erbauM« pH.rjgenfalls 
derjenige Besitzer, welcher auf feinem Grun-HWck eine M ü W errMtet, dapon 
sowol die jährliche MWmpacht von 2 W i M Roggen, gls alle sonstige onsra 
von der̂  Wühle allein uud ohM Beihülfe des andern Mei ls zu entrichhen und 
zu tragen^ auch d,yW widern Hheil den etwa von demselben eingozogeyen Beitrag 
zu diesen LastW und Abgaben sofort zu eOatten hat. Was in dersMen Nub.r. I I . 
die Nr. 2, nämlich die jährliche RecogMtion von 7. Thlr. 18 gx. betrifft, so 
Memahm es Verkäufer, Sie Liberation der verkauftm PMßle von der Wtver-
Haftung Mr diefe Recognitiyn zu beantrggm, pdex falls das FohMPiskloster die 
WberattM vMagen sollte, und daher die Wertragung dieses MWuly ts auf die 
vorlaufte Pareele erfolgW müßte, ..die gedachte Reeognition allein ohne Beihülfe 
der Kaüfemn zu entrichten, Wie Übertragung von Nr. 5, das Laudemium, auch 
von Nr^ 8, daß, Norkclufsrecht für das ZohllMiskloster betreffend, auf die gekaufte 

Unter GenchmhOltung A s MagHrMs wWgte die IVtzWMMer-M>utaBo,n 
Nyterm IQ. Mchrz 18W darin, dnß- — a) in RuM. I I . , Nr. 3 mz MpoHßken^ 
buche ganz gelöscht werds; b̂) daß die veMufte M m l e ohne weitereHerhastWg 
für die Ruhr., I I . , Nr. 2 eingetragene NecogniiM Wn 7 M r . 22 Sgr. 6 Pf. 
im HypotheAnbüche abgefchrioben werde; e) daß das Rubr. I I . Nr. 5 eingetrUene 
Laudemium für dus Haüptgrundstiick fortan auf 4 Thlr. ermäßigt, und, hMzufolge 
1 Thlr. Laudemium bei dem Hauptgründstück gelöscht und auß das von. der 
«.Ziemsen erhandelte Trennstück übertragen werde, und zwar Hne weitere Ver-
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Haftung dieser Parcele für das auf dem Hauptgrundstück ruhenden Laudemium 
von 4 Thalern. Hiernach ist das Hypothekenbuch zufolge Verfügung vom 
11 . A p n l berichtigt. H i e Löschung der 2 Wispel Roggenpacht war beantragt 
worden, weil nach Lage der heutigen Verhältnisse der Wiederaufbau einer Wind¬ 
mühle auf der Höhe des Kronenhofes wol niemals zu erwarten sei; jener Ver¬ 
merk sei also für die Zukunft eben fo bedeutungslos, wie er für die Vergangen¬ 
heit seit 1813 bedeutungsvoll gewesen. Die Iohanniskloster-Deputation meinte 
aber in ihrem Bescheide vom 4. Februar 1864, daß, wenn es auch nicht wahr¬ 
scheinlich sei, es doch immerhin innerhalb der G ranzen der Möglichkeit liege, das 
Kloster könne dermaleinst wieder in den Genuß jener Roggenrente von 2 Wispeln treten, 
daher mache die Deputation die Löschung des Intabulats von der Zahlung einer kleinen 
Vergnügung abhängig und verlange als solche 100 Thl r . Die Directoren hielten 
es indessen nicht im Interesse der Gesellschaft, auf die Forderung der Kloster-
Deputation einzugehen, in ihrem Antwortschreiben vom 25. Februar 1864 ver¬ 
zichteten sie auf die Löschung eines Vermerks, der für den Besitzer von Kronen¬ 
hof gar kein 0uu8, geschweige denn eine drückende Last sei. 

Nach Abzug der an die Frau Iiemsen verkauften Parcele, beträgt das Areal 
von Kronenhof im Jahre 1864 . . . . . . . . . . 8 M g . 85 Ruth. 

Nach einem Acten-Vermerk vom 1 1 . November 1838 waren die Gebäude 
von Kronenhof bei der Feüer-Versichewngs-Bank für Deutschland zu Gotha auf 
das Jahr vom 1. October 1838 bis dahin 1839 folgender Maßen gegen Feüers-
gefahr versichert: — Wohnhaus 3550 Th l r . , S ta l l 350 Th l r . , Gartenhaus 
160 Th l r . , Treibhaus 500 T h w , Kegelhaus 300 Thlr . , Orangerie, diverse 
Gewächse 250 Th l r . , Summe der Versicherungsbeträge 5110 Thlr . Bei diesen 
Afsecuranz-Sätzen ist es bis auf den heutigen Tag, 1874, geblieben, in der versichern¬ 
den Gesellschaft hat aber ein Wechsel Statt gefunden: an die Stelle der Gothaschen 
Bank ist die Preußische National-Versicherungs-Gefellfchaft in Stettin getreten. 

Der Wattenfabrikant Carl Johann Gottlob Wachtler war durch den Zurück¬ 
tr i t t Lublow's factisch seit dem 1 , October 1838 titulirter Besitzer von Kronenhof. 
Dennoch stellte er erst nach Ablauf von 23 Jahren der Bürgerlichen Ressource 
über sein Verhaltniß zur Gesellschaft den erforderlichen Revers aus, indem er in 
der, vor dem Notarms, Iustizrath Eduard August Pitzschky am 27. September 
1861 aufgenommenen Verhandlung erklärte, daß e r / wie schon im H 3 seines 
Erwerbungs-Contracts vom 1. Jun i 1839 erwähnt worden, das Grundstück 
Kronenhof nur in Stellvertretung der Bürgerlichen Ressource besitze, weil diese 
nicht der Rechte einer moralischen Person theilhaftig sei. Er fügte hinzu: „ I n ¬ 
dem ich das hiermit nochmals anerkenne, verpflichte ich mich zugleich, ohne Consens 
der Directoren der hiesigen Bürgerlichen Ressource über das gedachte Grund¬ 
stück nebst Zubehörungen in keiner Weise zu disponiren, namentlich ohne 
solchen Konsens das Grundstück weder zu veräußern, noch zu verschulden. I n 
allen diesen Beziehungen soll es zur Legitimation der Directoren genügen, wenn 
ihre Eigenschaft als zeitige Directoren der Bürgerlichen Ressource von einer 
öffentlichen Behörde, oder von einem öffentlichen Beamten bescheinigt wird. Ich 
willige darin und beantrage, daß diese Beschränkung meines Dispositions-Rechts 
in Rubr. I I . des Hypothekenbuchs eingetragen und das Dokument darüber den 
Directoren der Bürgerlichen Ressource, zu Händen des Buchbindermeisters Müller, 
zugestellt wird." — Die anwefenden zeitigen Directoren der Bürgerlichen Ressource, 
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näMch: Der Buchbindenneister Carl BoMaw Müller, der Goldarbeiter Fried¬ 
rich Wilhelm Paul und der Büreaü-Vorstcher bei der Betlin-Stettiner Eisenbahn-
Berwaltung Christian Friedrich Theodor Strieboll, acceptirten, als Vertreter und 
Directören der Bürgerlichen Ressource, die vorstehende Erklärung des :c. Wachtler, 
welche demnächst ex äserßw vom 23. October 1861 im Hypothekenbuch Rubr. i l . , 
Nr^ 12 eingetragen worden ist. 

Wachtler hatte sein Fabrikgeschäft längst aufgegeben; er hatte seinen Wohnsitz 
von Stettin in die Hauptstadt der Monarchie, und zuletzt nach dem in schöner Umgebung 
liegenden Dorfe Falkenberg bei Freienwald a./d. O. verlegt. Er war somit aus 
der Ressourcen-Gesellschaft ausgeschieden, der er, wie schon erwähnt, seit 1832 
angehört hatte.. Unter diesen Umständen konnte es nicht für angemessen erachtet 
werden> daß er, der für die Gesellschaft ein Fremdling geworden, dieser wie der 
Hypotheken-Behörde gegenüber, noch fernerhin als titulirter Besitzer des Kronen-
Hofs gelte. Demgemäß wurde« im Jahre 1872 die dermaligen Directören der 

' Bürgerlichen Ressource, als: der Kaufmann August Sengstock, der PMei-Secretair 
Hermann Ancker und der Hauvtlet)rer an der städtischen gehobenen Mädchenschule 
Ludwig Ebner veranlaßt, ein wirkliches Mitglied der Gesellschaft zum titülirten 
Besitzer des Grundstücks zu nominiren. Die Wahl fiel auf den ersten Director 
August Sengstock, der am 19. April 1872 vor dem Rechtsanwalt und Notarius 
Erttst zu Freienwald a/O. mit Wachtler einen Kaufvertrag dahin abschloß, daß 
er den Kronenhof für den Preis von 2000 Thlr. erstand (§ 1.), indem er das 
Kaufgeld durch Übernahme der auf besagtem Grundstücke, Rubr: I I I . , Nr. 5 ein¬ 
getragene Rest-Hypothek von 2000 Thlr.,„nebst den 5 Prctigen Zinsen derselben 
seit dem 1. April 1872 — dem Tage der Übergabe — belegte. Käufer (Sengstock) 
verpflichtete sich ausdrücklich, den Verkäufer (Wachtler) wegen dieser Hypothek auf 
dessen Verlangen innerhalb 6 Monate aus jeder persönlichen Verbindlichkeit zu 
liberirenG 5), insonderheit anerkannte er, daß er das Grundstück nur für die 
Bürgerliche Ressource zu Stettin besitze, in deren Auftrage er dasselbe erworben 
habe, in Folge dessen er denn auch all' den Besitz-Einschränkungen sich unterwerfe, 
welche der Ressourcen-Gesellschaft gegenüber Verkäufer in dem Reverse vom 
27. September 1861 als für ihn rechtsverbindlich kund gegeben habe (§4). 
Ohne Bildung und Ausfertigung eines besondern Dokuments ist diese Verpflichtung 
des titülirten Besitzers, Kaufmann Augnst Sengstock, vi äsersti vom 7. Sep¬ 
tember 1872, in Rubr. I I . unter Nr. 14 im Hypothekenbuch eingetragen worden: 

. Wünschenswerth für das gedeihliche Bestehen der Bürgerlichen Ressource 
würde es sein, wenn sie die Rechte einer juristischen Person besäße, d. h.: 
Corftorations-Rechte, und in der Ausdehnung, daß sie im Stande wäre, für das 
ihr eigenthümlich zugehörige Grundstück Kronenhof auch als Besitzer aufzutreten, 
und gleichzeitig die Direction das Recht hätten die Gesellschaft (umversitaF 
pßrsouarum) nach allen Richtungen zu vertreten^ statt daß jetzt bei etwaigen 
Rechtshändeln es der Zustimmung sämmtlicher Mitglieder bedarf. Die Herbei-
schäffüng dieser EinzMollmachten hat aber so große SchwierigNiten, daß schon 
darum manche Sache zum Nachtheile der Gesellschaft ausgefallen ist. Nirgends 
in ihren Gesetzen hat die Bürgerliche Ressource den Zweck der Gesellschaft mit 
einem bestimmten Ausdruck bezeichnet und nur zwischen den Zeilen des, aus 67 Pa¬ 
ragraphen bestehenden Statuts ist zu lesen, daß die „Pflege ehrbarer Gesellig 

Landbuch von Pommern; Th. II.. Bd. VIII. 101 
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keit" das Z M ift^ welches dM T h e M M r M-errtzichbn^ HreHtzn; und daß Mefts^ 
Ziel H iMch HWyG wir,d, d a M Mgtz chA UMp dM GchelZschOftz: welche in 
einer trüben Zsit, WtM dW M g M m i W M M r M f tWfüh rO A s DMfchM 
ErMjnd^es 18W .aM patriotischen WweggrüGW ZesWM Wwmehr bald dM 
LebLnslWf haben wMd. Eist! ^Mrein zum 
geselligen Vergnügen" kann aber, allen RechtsanschauunZW zuM-M nicht aw 
ein UechtsWject, nicht als chne RechjtspNsönlichM MMfthM »srdm. Anders 
gestaltet sich aher hw Sache W der OürgeMHen N«ssc>Wee nach eiMr zMiteN 
Richtung, weHe> wenngleich diese RichtMg, m Statut nicht Ausdruck aFsmndm 
hat, seit Stiftung der PeMfchHft dennoch thatsä-chlich i m e M a l t W wmdM ist. 
Diese RichtuM ist die Frucht echter BürgerhWeM, sie h.at dÄ UntorfWWg des 
nochleidenden Zweck M besteht bei dex BiwgerNchen. 
Re^ource eine A?«nentasse, dw iM^ Wt te l MMfangs^ hmch GyhW, welche bei 
gemeinschaftlichen Mahlzeiten gesammeft wWden, erhiM S M e H m unterbliebw 
diese EinsammlungW Wh man< gaĥ  den MtglNderN bei GeleZeyhM der 
jährigen Beiträge M GeWschaßtskafse anheim, auch dev MmeU M , 
wahrscheinlich, um, a M denjenigen,aus dsr GefeUchaft, welche sich nicht an 
Mahlzeiten betheifigten, Gelegenheit zu geben, HrZn WohltHätigMssinN zu, tze-
thätigen. Die KasfenhuMührung bieder Armenkasse ergibt, daß seih Gründung-
der Gefellschaft, 1808, W zum Iahr<e 183H aWn in baarem GMe 1439- V W . 
29 Sgr. an UnterstützUMW veMUsgabt wmden. M d , d. i>: inMvhalb diyser 
24 Jahre jährlich im Durchschnitt 60 Thlx. Über spätem Zßiten>ist eins be¬ 
sondere .Buchführung der Armenkasse nicht vorhanden -^ mjndßstens nicht M , 
1358, — doch hat deshalb die Gesellschaft n W NlWterlafsen> iu geoMeten W l l W 
bei Stadtarmen hülfreich einzuschreiten. M i t kesondeM Borliebe nahm man 
sich während einer ganM Mihe von Jahren der Weihnachtsbescheerung dstr 
Waisenkinder an und verwendete alljährlich zu> diesem Zwecke nicht unbedMMde 
Summen. Und wie schon 1812 russische Krieger, die, in französische GtzfangßM 
schaft gerathen, durch Stettin tranHportirt wurden, namhaft unterstützte wurden, 
wie schon 1815 beträchtliche Beiträge für die 
Krieger verwendet wurden, so hat die Bürgerliche RMourm auch nicht auf sich 
wartew lassen> als es sich darum handelte, den 
stehenden, und in harten, Kcknpfen schwer verletzten 
Linderung zuzuführen*), ohne dabei der heimischen Noth und Hülfsbedürftigkmt 
uneingedenk zu-werden, vielmehr ist die Gesellschaft mit ihrer Armenkasse., soweit 
deren Mittel reichten, überall da; hülfreich eingeschritten, wo- die Nuth notovisch! 
war. Güter, welche zu frommen, wohlthätigen Zwecken, für die Versorgung von 
Armen, Kranken, Waisen, für Unterricht ^. «.bestimmt sind, bilden Das, was 
man „Milde Stiftungen" ( M 6 (HM3.6, M coHwra) nennt, und ein! piuM cor» 
pu8 ist die Bürgerliche Ressource in^ Bezug auf ihre Armenkasse. Es wird sich 
nur darum handeln, ihrem Statut einige Ergänzungs-Paragraphen hinzuzufügßn^ 
die dem zweiten Zweck, nämlich dem der Wohlthätigkeit entsprechenden Ausdruck geben> 

^) Sei hier angemerkt, daß 30 wirkliche Mitglieder der Bürgerlichen Ressource den Feld-
zuss gegen Frankreich 1870—71, mitgemacht Habens Einer von ihnen, der GMarbeiter 
M'beÄ Sanier, im Brandenburgischen Füsilier Regiment Nr. 35 stehend) starb den Heldentod 
mit' Gott für König nnd Vaterland in dem mörderischen Kampfe bei, Mars la Tour. -
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nnd^s tckfftewMkcknMZweHelMteMWN, baß dieWtgesHWStMsbHVrde> M 
HwbüZ Gesuch UM MdsHerrliche VMeM 
bässM AllerWMu Drts'chefürwMm weMl ^Wtz 31 hes OtäM Mndelt bvn 
dWMMfungcker GefeMchaft MsMHest>Mß ^ dê  WMtzerHUgMMW 
gliebep für die Aufhebung 5 stimmsu müMtt,' wenit solche erfoDn'sM Es Nßt 
fich dev^M bekke«^baß die MindtzrhVit, bes ^ ! der GtiUMnoen ckhebliche 
Münde füD die UuftechHaNung der MMfchaH beiMrinW WrmöD und "sich 
dVMeWH i durch den MehHeits^MchtuH befMert f ü M daM wird es M her 
Maatstzßwalt, Vraft des ihr zWstehWdeü HuffichtsreHts^ seittj Wbeurttzellen,' ̂  ob 
die MMschaft- im- öffentlichst̂  Inleeesse b̂esteht. -Zhy dO StaMgMW-sietzt 
jedenWs das Recht- dw juristischen bder moralisches POsM zu> sobaw es zu 
HterMeMtniß ßelangt, baß die EochWation Zwecke ve^fslM De HreM Gesetz, 
deck^StatM,! fremdartW Und dem Oemeinwbßl schädUchk̂ MU So etwas WM 
lcheri VM ch«n'^Mit CsrpoMÜMsMechtM begabten^NWMcheN'MWurce M-
mals zu besorgen sein. 

^ 1 i Mot«. der Königü Pvmm«rsch«n Regierung,. das IoHanMMdster zu Metiin betreffend. 
, ,,) i . Dzi. Tl., 18IH—W40>! MegWlltM ^rMWeWng^dtztzHnnern. ^ ,W.,MII> Seci. 2. 
^ .̂ : MösteH ,̂ Otifte, 6 Hpec, StHt Mettin. .^, IohMnis-M^ Nr. 1. — ^cty, der 
'/ ' WrgMiH,enMessoÜrce zu SMiÄ, betreAyd'Äie MwerWg 8 ^ dem Ayklamer 

' v ' < i^HhoWlHzle^enen ^tMissemeM MoneW^^ —Dericht- übet - Wê  Ent-, 
-̂> stehung'!Und^Entwiöelunguder Bürgerlichen Refsource in Vtettin in den Jähren 

,,, . W ^ — I M , , M^chhek d^e,Mährige,IubelfeievfMelbe^ 
,,, M e W i r t / O / M a M Her M ' , ^ 

> e t ' W e i d e n .̂̂  , ̂ ^ , , ,^, :'-^ ^ , ' ' ^ 
f die von den Bauleuten Kes TumeWeldes emgWeicht̂  ^ P M 

über verschiedme Punkte in Betreff ihres AÄers setzten Bürgermeister Und Math 
unterm W^Schtember 1612 unter llNderck wöttlich fest: ' ' ^ 

M M übrige fämmtliche Feld (nämlich excl. ber̂  HMgefähre) gehöret für 'die 
ganze gemeine Gürgerschafb deren Biehe von dem Gemein-Hirtett getrieben und 
der Schlächter Schafe durch ihre Oungen gehütet würden. So nM vuvon etwa 
über den Hingefahren betroffen Mrdm> soll Bon Jedem Haupt Pferd und Rind¬ 
vieh A M Md vom Ochaf od« Schwein 1 W P M d gegeben werden." ^ 

^ Unter der WmeineN'BürWrschaft'waren aber mcht nW die Haüserbesitzer, 
sondern auch diejeMgen Inquilinen> die-hM Bürgettecht erworben, mitbegriffen, 
so wie m der vorstehenden! Festsetzung der Schlächter als zur Hütung'berechtigt, 
ausdrücklich'Erwähnung gethan worden ist. 

'^Mittelst Vochellung vom 7v AUguft 1810 Mg 'd ie Türneische Baumann-
schaft̂  'vsttreM durch ihre ÄlterMnner KHn und Wulff beim'Rüthe darauf 
an/ daß die (Vememweide aufgehoben werWU'möge, iNfonöeHeit WM ihr Antrag 
gegen die Hütung der Schweine Seitens des Schlächter GewerN> so wie der 
InqMinen-Bürger gerichtet, ba dereu Mftteiben vok Vieh aller Art die Hütüng 
des Mrttzschafts-Viehs der Baulsüte der Art D M e r e / d a ß dasselbe Mangel 
leiden müssen Nach gesetzlicher VMfchrift ^Httzn der Antrag MMänoig begründet 
M ftm> indem nach § M> I M M d > 1 2 U ' M I> TW ^ M A / L . R. Schw^ 
gar niHt,,. oder höchstens erst hinter den Schafen 

^ Die ÖcsnVMie^DMMowM — 
1) Ms.gMß- deb'Nchftan^ der Mweier AMVesttzer war-Md nach ökonomischen 
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Grundsätzen sein müsse; sowie ^ - 2) von welcher Größe das Weide-Terrain für 
diesen.Viehstand als nothwendig erachtet werden müsse; und kam zu dem Ergebniß, 
daß zur Weide für das nöthige Turneier Zugvieh, für die Schafe und für die 
Schweine eine Fläche von 1337 M g . erforderlich sei. Da das gesammte Turner-
Feld nur 3128 M g . Acker besitze, wovon bei der Dreifelderwirthschaft nur ^ 
als Hütungs - Terrain angesprochen werden könne, dieses Dri t tel aber nur 
1 0 4 2 ^ M g . ausmacht, so folge daraus, daß die Weide für den Viehstand der 
Baumannschaft nicht ausreiche. Die Ökonomie-Deputatisn war daher, in ihrem Out¬ 
achten vom 4. September 1810 der Ansicht, daß die 
Städtischen Bürger mit Schweinen auf die Grundbesitzer des Turnei-Feldes zu 
beschränken, die Hammel-Hütung der Schlächter aber gänzlich aufzuheben sei, da 
die Weide-Benutzung des, Stadtfeldes durch die Bürger nur als ein M i t te l zur 
Erhaltung ihrer Wirtschaften, nicht aber als ein Gewerbe angesehen Werden 
könne, überdem die Schlächter zur Weide ihrer Schafe die sogenannte Fettwiese 
besäßen. . ^ 

Bisher war bei Nutzung der Gemeinweide nach dm Bestimmungen von 1612 
verfahren worden und konnte demnach nicht nach dem Antrage der Ackerbürger, 
sie von der ausgedehnten Hütung der Stadtbürger nur the.ilweise zu befreien, 
vorgegangen werden. Da aber nach den Ermittelungen der Ökonomie-Deputation 
die Behütung des Turnei-Feldes nicht von solcher Beträchtlichkeit war, daß es 
für sämmtliches Vieh zureichte, so schien es den Türueischen Ackerbürgern zum 
Vortheil zu gereichen, wenn sich dieselben von der qü. Verpflichtung ganz los¬ 
kaufen wollten. Da nun auch der Grund und Böden städtisches Eigenthum ist, 
so bedurfte es von Seiten der Hütungsberechtigten nicht der sonst erforderlichen 
Einwil l igung, vielmehr konnte nach Vorschrift des ß 53 S t . O. darüber von der 
Stadtverordneten-Versammlung, unter Genehmigung des Magistrats gesetzlich ver¬ 
fügt werden. Der Ökonomie-Deputation wurde zu dem Ende vom Magistrate 
unterm 5. September 1810 aufgetragen, die Turneische Baumannschaft über die 
Summe zu vernehmen, welche sie zur Ablösung des Weiderechts der Bürger, 
incl. der Schlächter, an die Kämmerei zu zahlen geneigt sein würde. Diese 
Frage wurde in dem, am 28. September 1810 von dem Mitgliede der Ökonomie-
Deputation, Stadtrath Kugler, abgehaltenen Termine von den Ackerbürgern dahin 
beantwortet, daß sie bereit seien, die fämmtliche Auftr i f t der städtischen Schweine 
und Schlächterhammel gegen einen an die Kämmerei-Kasfe zu zahlenden Canon 
von 1 Th l r . 8 gr. pro Jahr und Hufe abzulösen, was für das ganze, 5 4 ^ 
Hufe enthaltende Stadtfeld eine jährliche Rente von Thlr . 72. 16 gr. beträgt. 
Dieses Anerbieten wurde im Schooße der Deputation sowol als des Magistrats 
für annehmbar erachtet und demgemäß am 16. October 1810 der Stadtverord¬ 
neten-Versammlung eine entsprechende Vorlage gemacht. Allein die Stadtverordneten 
beschlossen in ihrer Sitzung vom 8. November 1810, „das Anerbieten der Eigen-
thümer der Turneischen Ackerwerke nicht anzunehmen, da sie es fürs Allgemeine 
nicht zum Besten hielten, und die Sache überall unverändert zu lassen." Eine 
Abschrift dieses Beschlusses wurde den Alterleüten Kuhn und Wulf f unterm 
2 1 . November 1810 zugestellt. , 

Die Baumannschaft beruhigte sich bei dem Beschlüsse der Städtväter; indessen 
trug sie durch ihre Alterleüte unterm 3. December 1810 beim Magistrate darauf 
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.,an, daß mindestens Henjenigw MieHs-EmWhnern der̂  Stcht, Wlche dqs Bürger¬ 
recht nicht erworben ßättm,/die Aufhütung ches^Turnei-Mdes: untersagt werde. 
M e wünWe in dieser Beziehung den M a ß einer Bekanntmachung durch die 
öffentlichen Tageblätter auf ihre Kosten, fo wie eine ^ nähere MstimmWg in 
der, Instruction der, Stadthirten. Diesem. Antrage; wWde,durch ein PMicandum 
in. der Stettiner M unterm 12. Hecemher.18W 
Folgen gegeben, ,nn^ d.?m Wadthirten G<^lz mündliche >sein Verhalten in d r̂ 
Beaufsichtigung des Feldes« vorgeschrieben,, das .er zu ^insofern 
es ihm überhaupt möglich sein werde." 
^ ZM«dWMf :folgendep FrMjahre kam, es jm SchouHe der BaumannschaA-Mr 
Sprache, daß es zwestumßig sein,w,exde>, denMigen,InqMnen,v>hne Bürgerrecht, 
welche in den verschiedenen Äckerwirthschaften des T u r M tßütig 
seien, die Weideberechtigung'für das von ihüeu gehaltene Kleinvieh einzuräumen, 
bei Ausübung, dieser Berechtigung «jedoch eine, feste Ordnung zu befolgen. Dem¬ 
gemäß .kam am 5. April 1811 eine Vereinbarung^ M Stande, laut derer auf je 
11/2 Hufe Ein Mann t»ie Berechtigung erhielt, chie WeKde mit zweî Schweinen 
nebst Zuftachs/und mit einer Gcms nebst Jungen zu betreiben, ein Abkommen, 
welches h M Mag iMt M t i r m ^ i M i H p r i l I M bestätigt wurde. ^ ^ 

Geit dem Anfange der 80er Jahrs des vorigen Jahrhunderts, als der Senator 
Christian! Friedriche Ganne ^bpacht-BMtzck deẐ  KämMrez-Ackerwerks^M^ 
waren aû f Grund mnd Boden desselben Angs ber Malgwiese Ansiedlungen, Keiner 
Leute vom Handarbeiterstanhe^ entstanden/ auf'kleinen Flecken Ackerlandes, meist 
ion 5 Ruthen Breite'und 15 Ruthen Tiefe, mit der Befugniß, dasjenige Stück, 
Nelches nicht zum^Haüfe und zur Hofstelle gebraucht wurde, zu einem Garten 
eüzurichtßn, wobeî  aber ausbedungen wurde, letztern zu umzäunen. /Über jede 
dnser Ansiedlungen wurde; ein Contract in Form eines Grundbriefes abge-
schdfsen wnd darm ein Canou, dessen Höhe sich nach der Größe der Parcele 
richM, z . B . für 75 Q.-Authen Fläche 3 Thlr. 8 gr., stipulixt, sodann auch 
das Vorkaufsrecht,! jedoch kein Laudemium refervirt, überdem aber festgefetzt, daß 
keinei der Ansiedler Federvieh, als Hühner, Gänse, Enten, halten durfte, noch 
wenige Rind- oder Borstenvieh, „und folches auf die gemeine Hütung zu treiben". 
Außer dem Canon übernahm der Ansiedler alle auf die Pareelle.treffenden Onera, 
und mterwarf sich: der IuriSdittion E.E.Raths zu Stettin. Auch das Fohan-
nisklpstr hatte auf ganz gleiche Weise von seinem AckerwerkZ-Fundo auf dem 
Turneikleine Parcelen gegen Erbzins, bezw. Grundgeld ausgethan, so daß all-
mälig eile, an die alte Oberwiek stoßende, neue.Vorstadt entstanden wm, die im 
Jahre Ig.2 auf Kämmerei-Grund nnd Boden aus 17, und auf dem des Klosters 
aus 9, zusammen aus 26 Hausstellen bestand, welche man gewohnheitsmäßig die 
Neüewie- nannte, doch aber als Bestandtheil der Oberwiek galten, da sie mit 
dieser fortaufende Hausnummern führten. Nun aber ergab es sich im Jahre 
1812, daß die Neüenwieker, jetzt meist andere Leute, als die ursprünglichen An¬ 
bauer, die 'ehr lästige Bedingung, nicht einmal Federvieh halten zu dürfen, 
hatten in ^rgefsenheit gerathenl lassen. Die m e i ^ sich Hühner und 
Gänse angesoafft, uud viele sogar Schafe und Lämmer̂  die sie ohne Weiteres 
auf die Weide trieben. Die Werleüte der BaumaMschaft hattew dies den Leuten 
zwar untersagi allein sie hörten nicht auf dieses Verbot, daher Erstere sich ver-
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anlaßt sahen, beim Magistrate Beschwerde zu führen, 
dem gerügten „Unfuge" Einhält zu gebieten, was denn auch am 12. Jul i 1812 
durch protokollarische Verwarnung eines jeden der Contravenienten, deren nicht 
weniger denn 17 waren, geschah. 

Bei dieser Gelegenheit wurde bei der Ökonomie-Deputation ein „Neide-
Reglement" für das Turnei-Feld, nebst dazu gehörigen „Weide-Register" ange¬ 
fertigt, letzteres von dem Stadtbaumeister Brockmann auf Grund der Malbranc-
schen Vermessung von 1801. Das Ergebniß ist nachstehende — 

Übersicht von der, zu einem jeden auf dem Tnrnei belegenen Ackerwerke oder 
Eigenthum gehörenden Morgen- oder Hufenzahl. 

(Die Hufe ist zu 30 Magdeb. Morgen gerechnet.) / 

Namen der Besitzer. 

Zahl der Morgen u. Q.°Ruthen. 

Acker. Hütung. 
Unland. 

Total. 

Hufen-Zahl. 

Acken Total. 

1. Iacobi-Kirche . . 
2. S t . Iohanniskloster 
3. Gampe's Gigenthum 
4. Marienstifts-Kirche 
5. Kuhn's Eigenthum 
6. Wulffs Eigenthum 
7. Wwe. Trendelenburg's 

Eigenthum . . . . 
8. Kleine Grundstücke, Wege 

„ Gräben lc. lc. . . 
Summe der ganzen Feld¬ 

mark . . . . ^ . 

148. 70 
830. 75 
947. 62 
169.174 
528. 75 

82.122 

133. 48 

1.153 
10. 17 
11.109 

7. 73 
1. 68 

3.164 

0.146 
9. 93 

16.151 
1. 31 
3.160 
1.146 

0.119 

144. 68 

151. 9 
850. 8 
975.122 
173. 22 
539.128 
85.156 

142.151 

209. 83 

4.93^ 
27,66 
31,56 
5,66 
17,60 
, 2,73 

4,60 

0,93 

5,03 
"28,33 
32,53 
5,W , 
18,00 
2,87 

4,7k/ 

2873.152 38. 41 179. 14 3127.139 95,73 10427 

Diese Tabelle gibt zu folgenden Bemerkungen Anlaß: 
Zu 1. Iacobi-Kirche. Unter den 146 Ruth, für Wege ;c. ist eil, im 

Mittelfelde belegener Pfuhl von 50 Ruth. Fläche enthalten. Von der fütung, 
gleichfalls im Mittelfelde liegt eine Fläche von 1 Mg. 17 Ruth, im SW. 

Zu 2. St. Iohanniskloster. Das Kloster hat eine, zum Karthaüse Felde 
gehörige, an der Ecke desselben 
von 11 Mg. 170 Ruth, zur Anlegung des neuen Friedhofes abgetrew. Diese 
Fläche steht hier in Nr. 2, wird aber auch in Nr. 8 wiederholt, st daß sie 
doppelt erscheint, und demnach die Summa der ganzen Feldmark um de gedachte 
Zahl zu groß erscheint. I n demselben Felde liegt auch der Teüfels-Mhl von 
2 Mg. 53 Ruth. I m Mittelfelde ist ein anderer Pfuhl von 90 M h . Inhalt 
und hier auch die 5 Mg. 166 Ruth, große Hütung im Sieb, Z « Acker ist 
die 1 Mg. 2 Ruth, große, alte, im Dorfe belegene Hausstelle grechnet, und 
eben fo die 1 Mg. 54 Ruth, große neue Hausstelle des Kloster-Ackeckerks, welche 
vor dem Dorfe errichtet ist. 

Zu 3. Gampe's Eigenthum. Von der Hütung gehören 6 Ng. 167 Ruth, 
dem Sieb an. I n der Spalte der Wege :c. :c. find die, im KrHaüser Felde 
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gelegenen zwei- KchmtzMe von 10 Wg. 133 RMh. Fläche enthalten. Die 
Haus? und HMellß hat 2 Wg.. 32 Ruth.. Inhalt ; dahinter der Garten, der zum 
Ackerlande Mechnet ist. 

Z n 4. WarieMfts-Kirchs Von der Hüwngz liegen 1 Mg. 41 Ruth, 
im GW. 

. Zu 5, Kuhns EMntlWM, DesgleichW 5 Mg,, im Sieb. I m Mittelfelde 
ist M Wnßr Mutzt von 3 Ruth.« ein. zweiter größerer/ der Ebelspfuhl,, hat 
92 Ruth. Inhalt. Kuhn hat 2 Hausstellen, die eine vom 134 Ruth, ist vor 
dem Dorfe>, tzie andere von 85' Ruch, liegt an der Klemerkoppel. 

Zu O Wulffs GWnthum. Die Aws? und tzofstMe iß 172 Ruch. groß. 
1 Mg. HütWg liegt» im Web des MitteMdes. I n deMfewen Felde D ein Pfuhl 
von 37 Ruth,, IsthM. 

Zu 7< her Frau Bürgermeister TrenbelenbMg NgenthuM. Es hat 3 Mg, 50 
Ruth> Hütung, im Gieb. Dieses BeWhum ist in der Tabelle ohne Hausstelle, 
eben sSi faMch das Eigenthum der Iacobi-Kirche und, das der Marienstifts-KHche. 

Zu 8. Wter dem AHrlaMdH dmfor Nummer befindet sich:: Müller Friedo-
maMs GMndMck, die Krone genannt» mit 8 Mg, 136RMH., s^wie die Gmnd-
stüche, des RöhMneisters MWer von 7 Mg. I M Ruth., derm Obereigenthum 
dem IohannisU-ostess zuKcht, fo WW die oben bei Nr. 2 erwähnte Friebhofs-Mache 
von 11 Mg. 170 ROH. I n der Ghalte der Wege W. :c. ist Me, an der 
Gmhowschen G r ä M und dem Teiche der Kupfermühle belegene Fläche von 13 Mg< 
37 Ruch, als nutzbarß MMgeßen ,̂ unter welcher die neu angLegten Glxlonis-
Haüfer und das WMiWmenti des Pcharfvichters Koppen mit begxiffen find. 
Ferner sind in dieser Spalte aufgMhM: die Wasserhausstelle mit 14 Wch.,. der 
Gerichtspleltz mit ,147 Ruth., der SchwMnepfuhl mit 3 Mg. 140 Ruth., der 
Berg bei diesem Pfuhl mit 12 Mg. 169 Ruth., der Garten, der Teich und dw 
Wiese, die zur, LWchbn Mühte gchö-ren, mit 4 Mg. 5 Ruth.; endlich die sämmt-
lichen Haus- und Hofstellen, neW Gärten, des Turnei-Feldes, soweit, sie im,Olngen 
bei den AMweMn nicht genannt sind, mit 32 Wg. 107 Ruthen. 

Die vorstehende Nachweisung führt das Datum vom 24. Juni 181,2 
und ist vom MadtbMMNster Nrockmann unterzeichnet. Man vergleiche sie 
übrigens Wt der wÄtep unten folgenden Areals-Tabelle im Scharations-Receß 
von M30. 

Die Graüel des, Krieges waren während des Jahres 1813 mit ihren Zer-
störungsweHn über die gesegnete Flur des Turnei-Feldes gezogen: Feind und 
Freund,. Vertheidiger der Festung; wie ihr Angreifer, hatten, nur allein den mili-
tairifchen Zweck im Auge, rings um die Wälle Alles verwüstet, was ein Hinder-
niß, sei es für die Vertheidigung, sei es für, den Angriff, darbieten konnte, fämmt-
liche Baulichkeiten deZ! Turnei waren niedergebrannt, und die fruchtbaren Äcker,, 
die im Herbst wrhev bestellt worden waren, von Menschen zertreten, von Rossen 
zerstampft, von schwerem Geschütz und Zeüggeschim der die Festung..einschließen¬ 
den vaterländischen Krieger zerfahren und zerwüM Von einer Ärnte konnte 
im Ichre 1 8 M nicht die Rede fein. Als nach- neünmonatlicher Einschließung, 
der französische Befchlsfnhrer in StMtin sich genöthigt sah> die Festung am 
5. December 1813 zu übergeben, bekamen die Grundbesitzer des Turnei-Feldes 
endlich wicher fpeie Hand über ihr Eigenthum. Ih r erstes Thun war nun» 
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gemeinsam in Überlegung zu nehmen̂  wie und auf welche Art und Weise den 
verödeten Feldern, und damit dem Nahrüngsstande eines Jeden von ihnen wieder 
aufzuhelfen sein werde. Als bestes Mittel zur Erreichung dieses Zwecks erkannten 
sie die Separation ihrer Äcker, zunächst jedoch die Aufhebung der Hütungsge-
rechtigkeiten der Stadtbürger, die bereits im Jahre 1810 in Antrag gebracht 
worden, damals aber an dem Widerspruch der Stadtverordneten gescheitert war. 
Nunmehr kamen sie auf den Gegenstand zurück. Durch einen Bevollmächtigten, 
den Justiz-Commissarius Ruth, ließen die Interessenten unterm 8. Mai'1815 
beim Magistrate anfragen, gegen welche Entschädigung das den Stadtbürgern 
zustehende Aufhütungsrecht mit kleinem Vieh aufgehoben werden könne? 

- I m SHooße der Ökonomie-Deputation, der die Eingabe zunächst zur Be-
urtheilung und Begutachtung überwiesen wurde, kam es in Frage: Soll die 
Weide-Gerechtsame mit baarem Gelde abgelöst, oder soll die Entschädigung in 
einer, von der Baumannschaft an die Stadtgemeinde abzutretenden Fläche Landes 
beansprucht werden? Man neigte sich gleich von vorn herein der Natural-Ent-
schädigung zu. Um den Durchschnrttswerth vom Grund und Boden festzu¬ 
stellen, schien die unlängst erfolgte Vererbpachtüng des Kloster-Ackerwerks St. 
Jürgen auf dem Turnei den sichersten Maaßftab darzubieten. Hiernach werden 
für mehr als 900 Mg. (?) 800 Thlr. Canon, folglich etwa 21'/^ Gr. pro 
Morgen entrichtet. Die Turneischen Eigenthümer hatten aber im Jahre 1810 
in baarem Gelhe 72^/., Thlr. geboten. Dies macht, den Morgen wie vorstehend 
2 I F Gr. gerechnet, 81«/, Mg., welche Fläche in möglichster Näherer Stadt, 
allenfalls dicht am Glacis zu wählen fein würde, namentlich die neben dem 
Katzenpfühl und dem neuen Friedhofe liegenden Parcelen. 

I n dem am 30. Juni 1815 abgehaltenen Termine zur Verhandlung mit der 
Turneischen Baumannschaft wegen Ablösung der städtischen Auftrift, in welchem 
alle Ackerwerksbesitzer erschienen waren, erklärten dieselben einstimmig, daß sie den 
Canon des Klosterguts nicht als Maßstab annehmen könnten, sondern eineBoni-. 
tirung und Werthsveranschlagung der beanspruchten Grundstücke verlangten, außer¬ 
dem aber mit Äcquivalirung der früher gebotenen Ablösungs-Summe durch Acker 
einverstanden wären. Der Commissarius der Ökonomie-Deputation, —- es war 
der Stadtrath, Consul Kügler, — schlug ihnen vor, den, Behufs der Vererb¬ 
pachtung des Klosterguts im Mai 1812 angefertigten Anschlag zur Basis zu 
legen, wonach der Morgen Ackerlandes erster Klasse etwa auf 2 Thlr. 21 gr. 
zu stehen kommen würde, indem diese Klasse zum 5ten Korn, und nach Abzug 
von 1'/2 Scheffel Einfall und dem Wirthschaftskorn, zu 2 ^ Körnern Ertrag 
gerechnet sei. Sie wollten dies aber eben so wenig eingehen und bestanden auf 
Annahme eines reinen Ertrages von 5 Körnern zu dem vererbpachteten Anschlags¬ 
preise von 1 Thlr. 4 gr. pro Scheffel, da bei dem vorzüglichen Dungstande dieser 
Ackerstücke 6V2 Korn veranschlagt werden müsse, und dann 1 ^ Korn zur Saat 
und nur eben soviel zur Wirtschaft abgehen könne. Den Katzenpfuhl wollten 
sie nach dem Anschlage als Acker zweiter Klasse angenommen wissen, wonach der 
Mg. auf etwa, 1 Thlr. 9 gr. zu stehen kommt. Nach diesen Sätzen würde: 
1) die Parcele, bestehend aus dem großen Kamp zwischen dem Glacis, dem 
Giesenschen Wege bis an den Katzenpfuhl, mit Ginschluß des Rehmels zwischen 
dem Katzenpftchl und dem neuen Wege, der zum Deutschen Friedhofe bis ans 
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Glacis führt, von 7 Mg. 80 Ruth.; s» wie 2) der Katzenpfuhl von 4 Mg. 
139 Ruth.; und 3) etwa 1 Mg., der zwischen dem Friedhofe und dem Wege am 
Glacis liegt, zusammen etwa 55 Thlr. betragen. Was nun hiernach noch an 
dem Ablöfungs-Quanto von 7 2 ^ Thlr. fehle, wollten die Interessenten durch 
Abtretung von ihnen zustehenden Grundgeldern ausgleichen. 

Die Öconolnie-Deputation erachtete die Forderung der Turneischen Ackerbe¬ 
sitzer für unbillig. Sie meinte, die Ablösung in Land könne überall nur nach 
landwirthschaftlichen Principien und in der vorliegenden Sache nach dem Anschlage 
der Erbverpachtung des Kloster-Vorwerks erfolgen, wonach der jährliche Ertrag 
der in Rede seienden Parcelen höchstens zu 21 Thlr. 15 gr. 4 Pf. angenommen 
werden könne. Unter Zurückweisung auf die Verhandlungen im Jahre 1810 
berichtete die Deputation unterm 7. Juli 1815 an die Stadtverordneten, daß, 
weil die Turneische Baumannschaft in Begriff stehe, ihre Acker zu separiren, der 
Antrag derselben auf Ablösung des Aufhütungsrechts. welches die Stadt mit 
Schweinen und Schafen auf ihrem Felde ausübe, nicht länger abgelehnt werden 
könne. Die Deputation hielt das vor 5 Jahren gemachte Gebot von 7 2 ^ Thlr. 
als Entschädigung für die Auftrift auch jetzt noch für angemessen, erachtete aber, 
daß es den bestehenden Ablösungs-Principien sowol, als den Vortheil der Stadt¬ 
gemeinde anpassend sei, diesen Geldwerth durch Abtretung von Acker herzustellen. 
Sie glaubte, daß die Erwerbung folgender Ackerstücke zum Nutzen und zur — 
Verschönerung (sie.) der Stadt beitragen werde: 4 Mg. am neüeZ Friedhofe, zur 
Vergrößerung desselben; 4 Mg. in der Nähe der ehemaligen Mashütte*), zur 
Anlegung eines Turnplatzes, um daselbst der männlichen Schuljugend Unterricht 
in Leibesübungen zu ertheilen, so wie die oben unter 1 und 2 angeführten Par¬ 
teien von zusammen 12 Mg. 39 Ruth., am Glacis, zur Anlegung einer Baum¬ 
pflanzung. Die Stadtverordneten genehmigten diefe Anträge durch'Beschluß vom 
13. Jul i 1815, der vom Magistrate unterm 19. desselben Monats bestätigt 
ward. " 

I n dem auf den 23. Jul i 1815 anberaumten Termine kam es zwischen der 
Baumannschaft und der Ökonomie-Deputation zu einer Schluß-Verhandlung, kraft 
derer jene für die Aufhebung der städtischen Triftgerechtigkeit auf dem Turnei-
Felde eine Land-Entschäoignng von 22 Mg. 39 Ruth. (2 Mg. bei der Glashütte 
mehr als vorgeschlagen war) bekannten Maßes, ferner ein bestimmtes Stück Acker 
zwischen dem Friedhofe und dem Glacis von noch zu ermittelndem Maße gewährten, 
mid außeroenl an baarem Gcloc den Canon von der Hausstelle des Zimmer¬ 
meisters Kumm 15 Thlr., von der des Scharfrichters Koppen 8 Thlr. und des 
Müllers Friedemann 4 Thlr., zusammen 27 Thlr., womit zugleich das, mit dem 
Vorkaufsrecht verbundene, Obereigenthum an diesen, von der Baumannschaft vererb¬ 
pachteten Hausstellen der Stadt Stettin abgetreten wurde. Die Stadtverordneten 
genehmigten diese Vereinbarung durch Beschluß vom 27. Juli, vom Magistrat 

*) Die ehemalige Glashütte lag von der Stadt aus dicht hinter dem Gorwerk Friedrichshof 
am Wege nach Krekow, ungefähr da, wo jetzt, 1875, das Krankenhaus Bethanien steht. Es 
war jedoch von derselben im Jahre 1815, auch noch 1817, nur noch ein kleines Wohnhaus 
vorhanden; die übrigen Gebäude waren 1813 zerstört worden. Nach den Vornamen der 
Ehefrau des Begründers, Krüger, hieß die Glashütte Charlottenthal. 

Landbuch »on Pommern; Th. I I . , Bd. V I I I , 102 
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.bestätigt am 2. August 1815. I n Folge dessen erließ 'Letzterer durch zweimalige 
Insereion in dw Zsitungen und den Intelligenzblättern, nachstehendes — 

Publicandum. Das der Stadt bisher zuständig gewesene Recht der Auf-
hütung mit Schafen und Schweinen auf dem Turneischen Felde ist, miMf t von 
den H. H. Stadtverordneten Unter unserer Bestätigung einaegaugenen Vergleichs 
mit der Turneischen Baumannschaft, abgelöst worden, und hört mit Michaelis 
dieses Jahres an für die Folge gänzlich auf, welches hierdurch den hiesigen 
Einwohnern und insbesondere den Viehbesitzern zur Nachricht bekannt ge¬ 
macht wird. Stettin, den 9. September 1815. 

Ober-Bürgermeister, Bürgermeister und Rath. 
Kirstein. 

Schon zwei Tage vorher war der Receß zwischen den Parteien vor einem 
Commiffarius des Stadtgerichts abgeschlossen worden. Dieser Vertrag lautet 
wie folgt: 

Receß. 
Nachdem die Stadtverordneten unter Genehmigung des hiesigen Magistrats 

und die Mitglieder der Turneischen Baumannschaft, darauf angetragen haben, 
einen Vertrag wegen Aufhebung des bisher Statt gefundenen Aufhütungsrechts 
auf Turneischem Felde von ihnen aufzunehmen, zu bestätigen und ausfertigen zu 
lassen, so ist dieser Vertrag von den Interessenten aufgenommen, und wie folget 
ausgefertigt worden. 

Stettin, den 7. September 18,15. 
Zu den Acten wegen Aufnahme des Vergleichs zwischen den Tmnei-Be-

sitzern und dem hiesigen Magistrate. 
Die hiesige Stadt hat ein Aufhütungrecht auf dem Turneischen Felde, 

welches im Wege des Vergleichs Behufs der Separation aufgehoben werden 
soll. Hierzu steht auf heute ein Termin an, in welchem sich — 

1. Der Stadtsyndicus Schmiedecke, welcher sich durch Vollmacht des Ma¬ 
gistrats legitimirt. 

2. Folgende Ackerbesitzer auf dem Turneischen Felde, als — 
1) Der Rechnungsmth Franz, Namens des Marienstifts, welcher sich 

durch Automation des Stifts-Curatoriums legitimirt; 
2) Die Wittwe des Bürgermeisters Trendelenburg, Anna Louise, geb. Otto; 
3) Die Wittwe des Röhrmeisters Müller, Johanna Regina, geborene 

Morgen;*) 
4) Der Eigenthümer Carl Kuhn; 
5) Der Eigenthümer Carl Friedrich Gamp; ' 
6) Der Eigenthümer Michael Friedrich Wulff 

einfanden, welche sämmtlich als solche von dem Iustiz-Commifsarius Ruth 

*) Die Lage des Röhrmeister Wüller'schen Gehöfts wurde im Jahre 1817 so an¬ 
gegeben: — Es liegt dem Fort Wilhelm gerade gegenüber und ist 0,1 Meile — 200 Ruthen 
nordwärts von den äußeren Festungswerken entfernt.. Das Gehöft bestand der Zeit 
aus zwei neben einander stehenden Wohnhäusern und einer Scheune. Ein eigner Name war 
für dasselbe nicht beantragt worden, wie es damals für die Gampsche Besitzung — Friedrichs-
Hof, und für das Wulffsche Ackerwerk — Grünhof geschehen war. 
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recognoscirt wurden. Es wurde hierauf der Vergleich selbst dahin aufge¬ 
nommen: 

H 1. Die Stadt Alt-Stettin leistet auf ihr Trift- und AuMungs-Recht 
jeder Art von Vieh Mf dem Turneischen Felde ganz Verzicht. 

§ 2. Dagegen aber erhält die Stadt Stettin von den Turneischen Acker-
beßtzern folMude Entschädigung, Es werden nämlich derselben die in dem anliegen¬ 
den VermkssnngsMegister des Landmessers Vollborth verzeichmten .Grundstücke 
zufaMmett von einem Flächeninhalte von 22 Mg. 174 Ruth. Magdeö. abgetreten. 

§ 3. Die Übergabe wird durch Unterschrift dieses Bergkichs für geschehen 
angenommen. 

H 4. Sämmtliche Lasten und etwaige Abgaben werden bis zum Tage 
der Übergabe, wenn sie auch erst später ausgeschrieben werden follten, von den 
Turneischen Ackerbesitzern getragen. Dagegen haben sie abeP auch die Befugniß, 
die auf den abgetretenen Stücken Landes stehenden Unterfrüchte einzuärnten. 

§ 5. Ferner treten die Turneischen Ackerbesitzer ihr Ober-Eigenthum nebst 
allen daraus fließenden Rechten, nämlich— / 

1, aus dem Erbzins-Contract vom 19. Zum 1793 zwischen den Eigen-
thümern des Turnei und dem Scharfrichter Koppen; 

2. Aus einem besondern Erbpacht-Eontract der Eigenthümer vom Turnei 
und dem Müller Friedemann auf der Malzmühle, an die Stadt Stettin ab. 
Der Contract zu 2 wird orißiilHiitßi' von den Turneischen Besitzern eingereicht 
werden, und wird dabei bemerkt, daß der :c. Friedemann einen jährlichen Canon 
von 4 Thlr. zu zahlen hat; sowie — 

3., aus dem Erbpacht-Contract zwischen der Baumannschaft auf dem Turnei 
und dem Zimmermeister Kumm vom 9. März 1797. 

§ 6. Die Eigenthümer des Turnei willigen ausdrücklich,' jedoch ohne Ge¬ 
währleistung, darin, daß das Eigenthum der, llbgetretenen Grundstücke im § 2 
und des abgetretenen Ober-Eigenthums nach dem ß 5, im Hypothekenbuche für 
die Stadt Stettin berichtigt werde. Die Besitzer des Turnei bemerken hierbei, 
daß sie keine Dokumente über die abgetretenen Grundstücke in Händen haben. 

§ 7. Die Kosten dieses Vergleichs werden von beiden Theilen zur Hälfte 
und die Kosten wegen Berichtigung des Sesitztitels von der Stadt allein getragen. 

Die Comparenten bitten: diesen Vergleich für jeden Theil ein Mal aus¬ 
fertigen zu lassen. , 

Die Turnei-Besitzer bemerken übrigens: daß alle hier anwesende Personen 
die einzigen Besitzer von dem Turnei wären, wie der Syndicus Schmiedecke an¬ 
erkennt. Der Röhrmeister Müller hat jedoch ,außer der Wittwe noch einen 
Sohn erster Ehe hinterlassen, welcher majorenn sei. Derselbe fand sich eben¬ 
falls ein und erklärte, daß er dem Vergleiche beitrete. 

Der Syndims Schmiedecke erklärte noch, daß her Canon von dem im § 5 
abgetretenen Ober-Eigenthums-Grundstücken bis Milhatzlis 1815 von den Turnei-
Besitzern erhoben werden. 

Vorgelesen, genehmigt und, unterschrieben. 
Schmiedecke. Franz./ Trendelenburg. Wittwe Müller, geb. Morgen. 

Carl Kuhn. Ruth. Carl Friedrich Gamp. Heinrich Müller. 
Michael Friedrich Wulff. , Haßelbach. 

102"° 
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Vermessungs-Register 
von denen nach der jetzigen geschehenen Separation der sämmtlichen Turneischen 
Ackerwerkern und nach der zuvor nachgesuchten Genehmigung, wonach die Acker-
Interessenten für das Städtische Aufhütungsrecht des kleinen Viehs der Stadt 
Alten Stettin auf ihrer gemeinschaftlich besessenen Feldmark Turnei folgende 
Gewässer und Acker-Plätze dafür abgetreten, welche im Monate August 1815 
gehörig abgepfählet und behügelt worden durch den Landmesser Vollborth. 

Mg. Ruch. 
1. Der Kamp zwischen dem Glacis (am Anklamer Thor anfangend), 

dem Gieseschen Wege, und dem großen Katzen-Pfuhl . . . 6 . 159 
2. Der Große Katzen-Pfuhl bis an die gerade Scheidelinie des 

Glacis 4. 139 
3. Ein Keil zwischen dem Pfuhl und der Allee, die nach dem 

neuen Friedhofe führt . . 0. 101 
4. Eine Breite von 5 Ruth. 2 Fuß Stadtwärts längs des neuen 

Friedhofs vom Glacis ab bis zum Ende des Friedhofs . 2. 000 
5. Der Kamp zwischen dem Olacis und dem Friedhofe . . . 0 . 135 
6. Eine Breite von 5 ^ Ruthe nach der Vogelstangen-Seite längs 

des neuen Friedhofs vom Glacis bis ans Ende des Fried¬ 
hofs . 2. 000 

7. Der Voltigeur-Platz rechts des Völschendorfer Weges, und 
der Glashütte gegenüber 6. 000 

Summa . . . . . . . . 22. 174 
Wir bestätigen nunmehr diesen Vertrag nach seinem ganzen Inhalte auf 

den Grund der vorstehenden Verhandlung, jedoch den etwaigen Rechten eines 
jeden Dritten unnachtheilig, worüber gegenwärtiges Dokument unter unserm 
Siegel und der verordneten Unterschrift ausgefertigt worden. 

Stettin, den 14. Juni 1816. 
Königlich Preußisches Stadt-Gericht. 

( I . . 8.) Ockel. 
Die gerichtliche Bestätigung des Recesfes genügte nicht; er bedurfte noch 

der Bestätigung der für die Regulirung der Auseinandersetzungs-Angelegenheiten 
mittlerweile ins Leben getretenen Behörde, nämlich der General-Commission für 
Pommern zu Stargard. Von dieser Central-Vehörde ist der vorstehende Receß 
unterm 11. Februar 1831 bestätigt worden, was im Hypothekenbuch gehörigen 
Orts ßx cl6or6t0 vom 18. August 1836 vermerkt ist. 

Von den 18 M g . 35 Ruth. Ackerland, welche die Baumannschaft an die 
Stadtgemeinde abtrat, gehörten, der Bodengüte nach, 9 Mg. 8 Ruth, zum Acker 
Ister Klasse, und 3 M g . 27 Ruth, zur 2ten Klasse. Die 6 Mg. bei der Glas¬ 
hütte aber zum Acker 4ter Klasse, also zum sterilsten Boden, den deshalb auch 
der Magistrat zum Turnplatz bestimmte. Der Landmesser Vollborth nannte 
denselben „Voltigeur-Platz", muthmaßlich in Erinnerung an das Voltigiren 
eines gewissen Truppentheils der französischen Besatzung 1806—1813*). Die 

*) Zur Zeit des ersten Kaiserreichs war in der französischen Armee das Voltigiren bei 
jedem Regiment Fußvolk auf eine Compagnie beschränkt. Jedes Regiment, sei es Linien-, 
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beiden Parcelen. 4 und 6, jene auf der Westfeite, diese auf der Ostfeite des Be-
gräbnibnißplatzes, wurden vom Magistrate zur Erweiterung der Nekropolis be¬ 
stimmt. Was die für den Turnplatz bestimmten 6 Mg. betrifft/die der Vergleich 
vom 7. September 1815 an der Völfchendorfer Straße, der ehemaligen Glashütte 
gegenüber, angewiesen hatte, so gehörte diese Fläche jetzt zum Oampeschen Vorwerk 
Friedrichshof. Am 14. September 1816 wurde ein Tauschvertrag abgeschlossen, 
laut dessen jene 6 Mg. an Gampe zurückgegeben wurden, und er statt ihrer eine 
gleich große Fläche abtrat, welche, rechts vom Krekowschen Wege belegen, ihn bei 
der Separation zugefallen war. 

Aus der Automation, welche das Curatorium des Marienstifts dem Admini¬ 
strator des Stifts, Rechnungsrath Franz, unterm 27. August 1815 ertheilte, gehet 

, hervor, daß das Marienstift wegen feiner im Turnei-Felde belegenen 3 Hufen, 
bei der Acker-Entschädigung der Stadtgemeinde mit 1 Mg., und bei der Geld-
Entschädigung mit 1 Thlr. 11 gr. 8 Pf. Canon betheiligt gewesen ist. 

Bemerkenswerth ist eine in den Acten befindliche Eingabe des Hofraths 
Damerow vom 26. Jul i 1816, worin derselbe, als Beauftragter des Schlächter-
Gewerks, den Magistrat bittet, die Verhandlung von Anno 1612 im Raths-
Archive einsehen zu dürfen, weil das GeWerk glaube, daß weder die Stadtver¬ 
ordneten, selbst unter Genehmhaltung des Magistrats, noch die Turneischen Acker¬ 
besitzer befugt gewesen seien, ohne des GeWerkes Zustimmung den Ablösungs-

. Vergleich vom 7. September 1815 zu treffen. Das Gewerk wolle denselben erst 
dann anerkennen, wenn es sich von der Rechtmäßigkeit der gegenseitigen Ver¬ 
handlung durch Einsicht der Acte von 1612 überzeugt habe. Der Magistrat 
stand nicht an, dem Antrage Folge zu geben, demgemäß die Registratur ange¬ 
wiesen wurde, dem Hofrathe Damerow die Acten vorzulegen. Das Schlächter-
GeWerk, obwol in der Punctation von Anno 1612 ausdrücklich genannt, scheint 
das Abkommen von Anno 1815 als eine vollendete Thatfache stillschweigend 
anerkannt, und seinen Widerspruch aufgegebem zu haben, mindestens ist weiterhin 
in den Acten nicht mehr davon die Rede. 

Was nun die i m . § 5 des Recesses vom 7. September 1815 aufgeführten, 
drei Erbpacht,- bezw. Erbzins-Grundstücke betrifft, deren Obereigenthum von Her 
Turnei-Baumannfchaft an die Stadt Stettin, bezw. deren Kämmerei, abgetreten 

oder leichte Infanterie, bestand aus 1 Grenadier-, 10 Füsilier- und 1 Voltigeur-Eompagnie. 
Die Fechtart war eine andere, wie jetzt: Das Fußvolk wirkte in Massen, und nur die letzte 
Compagnie, die der Voltigeurs, aus den kleinsten, hurtigsten, schnelllaufenden und flinksten 
Leuten bestehend, wurde zum Einzelkampf, zum Tirall iren und Schwärmen lc. verwendet. I m 
Winter 1811 auf 1812, als die Vorbereitungen zum Russischen Feldzuge getroffen wurden, war 
der Kaiser darauf Bedacht, frühzeitig Instructoren für Rekruten-Nachschub heranzubilden. Dem¬ 
gemäß befahl er, daß alle I)0u,«,uisr8 von Officiers-Rang, so wie die lup/k ^nr8 ä<33 pout8 «t 
OK3.U88668, die an sich schon militärisch organisirt und uniformirt warester ^ständig einexercirt 
werden sollten. So hat denn auch der Herausgeber des L. V . , dei '^ 'gste der I n Z i 
(isnFrapiwZ äs8 iinut8 et «kau88LS8 im Üßpartsmsut äe Ig, I^ipixz, im Range eines 
I^iGütsuaut der Armee stehend, das Exercitium von einem liebenswürdigen L L r Z e Ä u t ^ 
der Voltigeur-Cvmpagnie des 2ui6. Neziuisut cle Uzu6, welches den Winter über in Münster 
garnisonirte, gelernt, um das Gelernte im darauf folgenden Sommer den ungelenken Rekruten 
vom Münsterschen Baüerstande auf dem Sammelplätze Schöppingen, seinem Stationsorte, bei¬ 
zubringen, was, neben seinen Vermessungs-Arbeiten, eine Aufgabe war, die nicht eben leicht 
gelöst werden konnte. 
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würde, so fertigte das Stadtgericht den Magistrate unterm 25. November 1816 
die im Hypothekenbuche geschehene Umschreibung der auf dem Etablissement 
des Scharfrichters Koppen eingetragenen, der Stadt cedirten Reservate, nebst 
einem Hypothekenscheine, zu. Zur Vervollständigung der, das Turnei-Feld be¬ 
treffenden, historischen Nachrichten, schalten wir die auf das gedachte Grundstück 
bezüglichen Dokumente hier ein. 

Contract. 
Es ist dato zwischen den Eigentümern des Turneis und dem Scharfrichter 

Koppen folgender Erbzins-Contract geschlossen worden, nachdem sich die eigent¬ 
lichen Eigentümer davon Senator Sänne und Post-Commifsarius Arsand zum 
Besten der Communen Baumanns Kasse ihres habenden Rechts auf den Fleck 
Landes qu. begeben. 

§ 1. Der Scharfrichter Koppen erlanget vom Turnei auf Erbzins den Fleck 
Landes, welcher an dem Wege nach der Kupfermühle vor dem Anklamer Thore 
ohnfern desselben, wenn man von der Stadt kommt, linker Hand belegen ist, 
gegen einen jährlichen Canon von 8 Thlr. Preüß. Courant nach dem Münzfuße 
<le 1764. 

ß 2. Dieser Fleck Landes ist auf dem beiliegenden Plane 1 Mg. 165 Ruth. 
Magdeburgisch an Flächeninhalt groß, und darf bei Verlust des Erbzinsrechts 
nicht vergrößert werden. 

§ 3. Der Canon von 8 Thlr. wird zu Michaelis oder am 1. September 
jährlich an den jedesmaligen Ältermann auf dem Turnei an die Lade bezahlt. 

§ 4. Es darf dieser Fleck ohne Wissen des Altermanns nicht an einen 
Fremden veräußert werden, damit die Commune das sich hiemit vorbehaltene 
Vorkaufsrecht exerciren könne, in consentirtem Veraüßerungsfalle aber 12 Groschen 
Laudemium-Gelder zur Lade entrichtet werden. 

§ 5. Wird binnen 3 Jahren der Canon nicht bezahlt, so ist das Recht an 
diesen Platz verlustig. 

tz 6. Es sollen die jedesmaligen Bewohner des auf diesem Platze erbauten 
Hauses überall kein Vieh zum Schaden der angränzenden Äcker halten, und erlangen 
folglich kein Mittweide-Recht, auch muß stets eine tüchtige. Bewehrung deshalb 
gehalten werden. , 

§ 7. -Bei Viehseuchen muß kein Leder zum trocknen in freier Luft aufgehängt 
werden. ^ . 

ß 8. Abernimmt der Scharfrichter Koppen den Canon auf das Grund¬ 
stück eintrage.? zu lassen, so wie auch sämmtliche Kosten dieserhalb allein 
zutragen. .-Z " V 

Beide T h e i l ^ o ^ n vorstehenden Contract eigenhändig unterschrieben und 
° ^ Turnei, den 19. Juni 1793. besiegelt. ^ 

Wülsten, 
Senator und als Lastad. 
Gerichts-Vogt Beisitzer 
der Baumannschaft auf 

dem Turnei. 
Christoph Lück. 

(I.. 8.) Der Scharfrichter Koppen. Arsand (I. . 8.) 
Kistmacher. Bracht, für das Iohanniskloster. 

^Trendelenbürg. v. Hörn, Namens des 
Königl. Marienstifts. 

Gottfried Wulff. Christian Friedrich Sänne, 
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Hypothekenschein. 
Ein zum Turmi vor Alten Stettin und den dortigen Eigenthümern zuge¬ 

höriges Stück Land von 1 Mg. 165 Ruth. Magdeburgisch,. vor dem Anklamer 
Thor linker Hand des Weges nach der Kupfermühle belegen, welches 'im Hypo¬ 
thekenbuch »üb Nr. 54, Vol. XV. Fol. 135 eingetragen^ ist, besitzt der Scharf¬ 
richter Johann Christian Wilhelm Koppen, welches d(6ekbe laut gerichtlich 
bestätigten Contracts vom 19. Juni 1793 von den Turneifchen Eigenthümern 
gegen einen jährlichen Canon von 8 Thlr. Courant auf Erbzins erhalten, und 
ist der Besitztitel für ihn auf den Grund des gedachten Contracts und des Vor-
und Ablassungs-Dokuments vom 4. November 1802 vi äkcrsti äß 29. ßM. 
eingetragen. 

Auf dieser Landung hat der Scharfrichter Koppen a) Ein Wohnhaus, 45 Fuß 
breit und 23 Fuß tief, d) eine Scheune 4 4 ^ Fuß brM And 29'^ Fuß tief 
erbaut, und elfteres zu 725 Thlr. und letztere zu 600 Thlr. bei der Vorpom-
merschen Feüer-Societät versichern lassen, welches auf den Grmid der Befcheimgung 
der Vorpommerschen Feuer - Societäts - Direction vom 30. September 1802 
vi äßorsti H« 29. November chä. eingetragen ist. 

Hierauf find eingetragen: 
Rubr. I I . An Oueridus psrpßtui» und Beschränkungen des Eigenthums. 
Nr. 1. Nach dem zwischen den Eigenthümern im Turnei und dem Scharf¬ 

richter Koppen unterm 19. Juni 1793 abgeschlossenen Erbzins-Contmet, wird 
a) von diesem Grundstück ein jährlicher Canon von 8 Thlr. Courant all¬ 

jährlich den 1. September an den jedesmaligen Altermann im Turnei zur Oemeinde-
Kasse entrichtet. 

d) Haben sich die Turneischen Eigenthümer das Vorkaufsrecht, und in jedem 
Veraüßerungsfaüe ein Laudemium von 12 Gr. vorbehalten. 

c) Darf der Besitzer zum Nachtheil der angränzenden Äcker kein Vieh 
halten. 

Nach dem zwischen den Magistrat und den Ackerbesitzern des Turnei am 
7. September 1815 gerichtlich geschlossenen Vergleich haben die Letzteren der 
Stadt Stettin. 

aä a) Den Canon von 8 Thlr,; kä d) das Vorkaufsrecht und das Laudemium 
von 12 Gr. in Veraüßerungsfällen; aä e) das Recht, daß der Besitzer zum 
Nachtheil der angränzenden Äcker kein Vieh halten darf; 

reimt. Eingetragen auf den Orund jenes Vergleichs vi äßersK vom 
25. November 1816.*) 

Rubr. I I I . an gerichtlich versicherten Schulden. 
Nr. 1, Eintausend (1000) Thaler Courant äs 1764, welche der Scharfrichter 

Johann Christian Wilhelm Koppen laut gerichtlich bestätigter Obligation vom 
4. December 1804 von des Tabaksfabrikanten Schützer Wttwe Anna Sophia, 
geb. Müller, gegen 5 Prct. Zinsen und 6monatlicher Aufkündigung, unter Ver¬ 
pfändung dieses Grundstücks für Kapital, Zinsen und Kosten angeliehen hat, sind 
vi äsci-sti cle 6. Hä. eingetragen. 

*) Bemerkenswerth ist es, daß die Stipulation des ß 7 nicht auch in Rubr. I I . einge¬ 
tragen worden ist. Muthmaßlich hat der Hypothekenrichtßr dieselbe als Polizeisache 
angesehen. 
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M 1)'Vorstehende 1000 Thlr. hat des Tabaksfabrikanten Schützer Wittwe 
dem Posamentier Gottfried Tietzkow den 4. December 1804 gerichtlich cedirt, 
welche Session vi äserM äs 10. 6M. eingetragen M 

Weiter findet sich nichts eingetragen und wird dieser Hypothekenschem der 
hiesigen Stadt wegen s er für dieselbe Rubr. I I . Nr. 1 eingeschriebenen Vorbehalte, 
iu r im reeoMitioui^ ,?ertheilt. 

Urkundlich unwr unserm Siegel und de^ verordneten Unterschrift ausgefertigt. 
Stettin, den 25. November 1816. 
Königlich Preußisches Stadtgericht. 

Ockel. ' (!.< 8.) Hauff. 
Ein späterer Hypothekenschem vom 3. Januar 1832 befagt, daß in Rubr. I I I . 

die Nr. 1 gelöscht ist, dagegen sind unten — 
Nr. 2.' 4600 Thlr. eingetragen, entspringend a) aus der Obligation vom 

1. November 1764 über 2000 Thlr.; d) aus der Obligation vom 26. März 
1768 über 1600 Thlr., und e) aus der Obligation vom 28. März 1777 über 
1000 Thlr . , welche den Besitzer,. Scharfrichter Johann Christian Wilhelm 
Koppen dem Scharfrichter Gottfried Christoph Gebhard schuldig ist, und 
welche der Wittwe des Letztern, Anna Wilhelmine, geb. Kühn, nach dem Crbreceß 
vom 4. Juni 1811 in der Nachlaßsache ihres verstorbenen Ehemanns bei der 
Auseinandersetzung mit ihren Kindern zugefallen, sind in Gemäßheit des besondern 
Verpfändungs-Instruments des Schuldners vom 16. December 1819 vi äecrsti 
vom 10. März 1820 mit dem Bemerken eingetragen, daß die Hypothek auch für 
die Kosten haftet« 

aä 2) Vorstehende 4600 Thlr. hat die Wittwe Gebhard, geb. Kühn von 
dem Scharfrichter Johann Christian Wilhelm Koppen bezahlt erhalten und die¬ 
selben dem Regieruugs-Registrator Franz Wilhelm Klatte zur Sicherstellung eines 
Kapitals von 4000 Thlr., incl. 3000 Thlr. in Pommerschen ritterschaftlichen 
Courant Pandbriefen, ingleichen sind die Zinsen und Kosten dieses Kapitals 
verpfändet, welches Alles auf Grund der Quittung ä. ä. Zehdenik den 4. Januar 
und des Verpfändungs-Instruments ä. ä. Stettin den 13. -^ vi äscrsti vom 
20. Januar 1826 eingetragen ist. 

Der Scharfrichter I oh . Christ. V5UH. Koppen f im Jahre 1836. Sein 
Testaments - Erbe war sein Neffe, der Scharfrichter Carl Ludwig Ferdinand 
Koppen, für den der Besitztitel vi äsersti vom 25. November 1836 berichtigt 
wurde. Dieser verkaufte das Grundstück im Jahre 1837 an den Posthalter, 
Hauptmann a. D. Carl Friedrich Kriele, der dasselbe am 1. October W . über¬ 
nahm. Der Kauf- und Verkaufsvertrag wurde indeß erst am 6. Januar 1838 
abgeschlossen. Der baare Kaufpreis betrug 1225 Thlr. und der Verkäufer ver¬ 
sprach, nicht nur die Erklärung der Erben des :c. Klatte in die Entsagung des 
Pfandrechts zu beschaffen, sondern auch die Löschung der 4600 Thlr. selbst zu. 
bewirken. Auf die Ausübung des Vorkaufsrechts leisteten die Stadtverordneten 
mittelst Beschlusses vom 1. März 1838 für diefen Veraüßerungsfall Verzicht, was 
von Magistrats wegen unterm 28. März 1838 bestätigt wurde. 

Hauptmann Kriele verkaufte das Grundstück laut Vertrages vom 27. December 
1845, an den Kaufmann Ferdinand Henry Baudouin. I n dem Vertrage war 
eine, früher zu dem Stadthause Nr. 826 a, d gehörig gewesene Wiese von 3 
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Pommerschen oder 7 M 125 Ruth. PreüH. Maaßes, welche im Porbruche im 
2ten Schlage ain Oderstrome liegt, mit inbegriffen. Das Kaufgetd für beide 
Liegenschaften betrug 4200 Thlr. Es ist nicht erMlich, welcher Preis für das 
Erbzins-Grundstück gerechnet worden ist. Die Verzichtleistung der städtischen Be¬ 
hörden auf Ausübung des Verkaufsrechts datirt vom 20. M a i 1846, Baudouin 
verkaufte aber laut Vertrages vom 27. Mai 1854 einen 49 Q.-Ruth. großen Fleck 
vom Erbzinsgrundstück für den Preis von 350 Thlr. an den Eigenthümer und 
Victualienhändler Carl Wilhelm Schumann, seinen unmittelbaren Nachbar, 
ohne daß in dem Kaufcontract irgend ein Wort von dem auf dem Haüptgrund-
stück haftenden Canon und den sonstigen Besitzeinschränkungen erwähnt war. 
Diese Angelegenheit wurde jedoch auf Grund des Mägistrats-Consenses vom 
27. Juni 1855 dahin regulirt, daß Schumann für den erkauften Fleck Landes 
einen Canon von 22 gr. 9 Pf. übernahm, so daß der Canon für das Haupt-
grundstück jetzt noch 7 Thlr. 7 gr. 3 Pf. betrug, wonach die erforderliche Be¬ 
richtigung im Hypothekenbuch unten« 27. September 1855 Statt fand. Bei 
dieser Veranlassung wird die Lage des Koppen-, Kriele-, Baudouinschen Erbzins¬ 
grundstücks mit der Polizei-Nummer so bezeichnet: Pölitzerstraße Nr. 1 von 
Grünhof. Ferner verkaufte der Kaufmann und Posthalter Paudoüin mittelst 
Vertrages vrm 21. September 1856 eine andere Parcele vom Hauptgründstück. 
Diese Parcele hat einen Flächeninhalt von 125 Q.-Ruthen und ist begränzt auf 
zwei Seiten von dem Schauspieldirector Gerlachschen Grundstück, auf der dritten 
Seite von der Stettin-Pülitzer Landstraße, auf der vierten Gelte von der, dem 
Baudouin gehörigen und ihm verbliebenen Scheune und dem übrigen, ihm gleich¬ 
falls verbleibenden Theile seines Grundstücks. Mi t dem Grund und Boden wird 
das darauf stehende Wohnhaus nebst Stall mit verkauft. Käufer ist der Zimmer¬ 
gesell Johann Wilhelm Müller, von Grabow ä,O. Das Kaufgeld beträgt 1830 Thlr. 
I m § 5 des Kaufcontracts verpsiichtet sich Verkäufer binnen 6 Monaten das 
verkaufte Grundstück von dem auf dem ganzen Grundstück Vol. XV., Fol. 135 
des Hypothekenbuchs Rubr. I I . , Nr. 1 eingetragenen Canon und Laudemium zu 
befreien. Ferner überließ Baudouin einen Raum von450Q.-Fuß an die Stadt, 
von der äüf diesem Platze eine Spritzen-Remise erbaut wurde. Das aber, was 
von dem Gründstück nun noch übrig war, ging mittelst Vertrags vom 21. November 
1856 für ein Kaufgeld von 3000 Thlr. m den Besitz des Referendarius Heinrich 
Zschock über. Auch in diesem Vertrage übernahm Baudoin laut § 6 die Ver¬ 
pflichtung, die Entfreiung des Grundstücks von dem darauf haftenden Canon, 
neW Laudemium zu bewirken, demgemäß er unterm 27. November 1856 den 
entsprechenden Alitrag beim Magisträte stellte, der denn auch unter Genehmhaltung 
der Stadtverordneten-Versammlung, in die Ablösung mittelst Kapital-Zahlung 
zum 20fachen Betrage des Canons von 7 Thlr. 22 gr. 3 P f . > - 144 Thlr. 
25 Sgr. willigte. Zur Ablösung des Laudemiums wurden 6 Sgr. gerechnet, 
das jetzt fällige Laudemium aber betrug 15 Sgr. so daß im Ganzen 145 Thlr. 
16 Sgr. zu zahlen waren. Baudouin erklärte sich mit dieser Berechnung des 
Ablösungs-Kapitals eiuverstOnden und zahlte dasselbe am 23. April 1857 an die 
Kämmereikllsse ein. Die nbrigen, in Ruhr. I I . des Hypothekenbuchs eingetragenen 
Reservate blieben in Kraft. I n beiden Veraüßerungsfällen leistete die Stadt auf 
das ihr zustehende Vorkaufsrecht Verzicht, ebcn so, als Zschock durch Vertrag vom 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 103 
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3. Januar 1857 einen Strich yon der eben erkWsten Fläch? feinem N ĉhhar 
W M n n M M A M e l d H o n ' W T M ^ M Hii/dM 'heiM M e H M M 
hielt die ^tHloHW-De^cHW^ dK HuHfi^^ng'M OMttMrech^' M'H^tMH, 
weil in GMnHof Wer' kHz'' Her län^ eine eig^M stadjjMe HDys.e?«W^ W-ß^ 
müsse, wozu M OaHpüfnMeHMnHstch HH'ZW 
streit M r abef niHr Heser MeylM^ oix MDtvsiroHneM" D t H ^ 
in ihrer. SHung vom 5̂  ^Druar 1 s ^ bei, Mch in MzM auf M ^yn Mc^M 
an SchMaim abgetHtme HaMle H''durA VesHluH ber 'Ha^H^ ' HHM^s 
vom 4. und 24'. M M 1857"bon dM HörkauMeDj dĉr Utadt WW ^ebrM<H 
gemacht'wlirdenV ' - " ' ' ' " / i-!-, ,̂, ,^^,^ -̂ ^ ^ ",^ ' " ,'' ""," ,^''' 

Der MschungsWnftW WM HE auf den; ursprstWM MDM^^n, ztzsM 
Vo^ XV./ Fo?. 13^ r̂zeichyieM^ h»Müls Mt der 

Polizei-3^r.' 1 ̂  t̂ er̂  Mc»lltz,ersttHe "Dn /Drünhof versehen^^ UrM!)Mc^ ^M^5 
tragenen und abgMsten EMons und Wüdenjiums, iH> BMss GerMMiM 
des HypotMeMucW M e H 7. Hö̂ emiber 185^ VM Uc^ 
worden/''' ' / . " ' " , ' ' / ' ' '" ,' ^ ,̂  

Hrr PervoHandMng d« Geschichte des M u n M f M ist ^ ^^ .̂, 
der HorbmachermMex IohaM ^ M FriMich Mnmg W hem. Hrunbsî c, 
ZimmergHsten IoMM MHeZm HM 3^Q^PuttM M' 
daraufsteW^ön GMÜdm'MteH'W^ 
von welcher der UDMtH für den Mw^b/^ 
buchs vM (MinHf M i H t ^ ^ ' ' ^" '^ 
VorkMfsrechi' der' St.M Stettin,, so wie die Msc r̂Mkpn.g' 
angranzenden Hckr"^ ẑ i hatten in Mbr. 1̂ ) W I iiMt^We^ 
ist. Diese 'Patcete Mxt îe PÄ^zeiMr. 61 i^' der PölMr StrHe, ^ 
Vertrages, vom 29.' Juni 16^8^ verkaufte her.' Mge)iMn:er u M ' Kch, 
Carl WilheltN Schumann H n von dein MMeijdaMs ^WW erMrbenH 
Grundstücks mit AiMahme eines Strichs Landes vM 3^ FuH Meite, fux dM 
Preis von 3(W T^lr.' an' den WeHhumer und FHrHerH HaW 
Friedrich Gröth zu Dstntzof. '̂  NM° 'dem WchsM, d M ' H M M H uH^M^ 
Stadtverordneten vom 1<H2. I M M H Hat M H^adj auf He AußDung M 
VorkaufsrechA für den GrAegMenHM H M M ^ H i M 
unterm 25. August iD8atzsMertlgt''worden M Von diesM MuWWk yer-gst D tzMg M sM MW 
kllufte Oroth mittelst VertrGes' v 26. tzeptMber 1860 eiM;/' zur OausMe 
bestimmten Fleck Sandes voyca. 133 z).-Ruth. Inhalt, fiir ^5M Thlr /M M 
Polizej-CoMMissarius FriedrH Ferdinand Wilhelm ^ r g . Auch fstr dîesey, FM 
verzichtet die W M auf AusWM des VorkgWreM n'aH WsMß deZHaMrM 
und der Stlldkverordneten VM '24/ OctoberM/N 18D, obw'o!o:e Dies¬ 
malige Anwendung/desselben/ m Rückficht darauf̂  daß det Matz M Hnlqge 
einer Feuerwache itnö zur ErrMung WeH oro'entliHen GpritzeHause8 W, seU 
gut eigene, von dex Oconomie-̂ )eftutätion aufs Waxmste, empfohlen würde. LMM 
Ansicht ist denn auct) dcHm RechnuW getragen worM/dssß m einest/aH 
16. NoveMer 1860 öereinbartey Nachtrage zum Kaufcontracte der stivulWHzu^-
preis von 1500 Mlr . auf ^300 Thlr.̂  ermäßigt wurden H. Hür dMe ErmWMW 
des Kaufgeldes übernimmt Käufer die Verpflichtung dW auf êm Fü 
Parcele errichtete stadtMe Spritzenhaus in der bisherigen Weise daxaüf zu 



Das Stadtfeld Tmnei. — Aufhebung der Cemeinweide der Stadtbürger. 819 

WR M zweite der itz Hcöß, W 7̂  VchtMer 181Z erwähnten Grund¬ 
stücke betrifft, von dem G H M laut H 5 W P e M ^ M OßereigeMum, 
M f i ä M därM M e W M M ü , erWdrbM hch, so gibt' über W näheren 
Verhältnisse dieses GrunMO U naDGnde.Mothekenschein vollständige 
Auskunft. V -

, , Die vor dem AnkMer Thor bettzM und im Wwthekenbu«ß,M. XIII., 
Hok. 171 eingetragene MalzmMe besitzt der MühlenmMer AlteWaW Iöhantt 
We'MH FnedenMK wWhet'Ms Ortlndftück, neM MvHo^ W' Erbe seiner 
MlNer Dorothea SchM, M ' KrenlM Wittwe,, W MMtHnWers' Martin 
Friedemann, und' äN CMMariüs s'eitter eiHigen Miterbin unö GHwester-Dorothea 
Märm geb. Friedemann, verwittweten Apotheker Endetwitz vetmßge CessAns-Ver-
trckges vom 15. December 1810, welchWi llüterm 21. HnWr i W I gerichtlich 
veOMbarb worden, gegen VezaWng einer Summe vM 30W Lhlr. Eöuränt, 
er'Ne letztere eigenthümlich überkommen hat und ist der Besitztitel für ihn auf 
Grund des Legitimations-Protökolls vom 27. December 1810 und jenes Cessions-
Vertrotzs v i äßerkti äs 4^ März 1811 eingetrttM^ ^̂^̂^̂  ^̂^̂^ ^ ' 

Der Mühlenmeister Johann Friedrich Friedenillnn HÄ die bisher zum TUrnei 
gehörig, gewesenen beiden<Wckeiv Landes von resp'. 84 UUd 106 Q.-Rüthen 
^ 1 Mg. 10 Ruth.) Magdeburgisch,' von der Türtteischen BaUMannschaft ver¬ 
möge Cöntracts vom'MlOutt i 1795, der: unterm 6V November 1815 bestätigt 
worden^ gegen einen -jährkichen Canon von 4 Thlr. in Erbzins erhalten, und 
dies Grundstück feiner Mühle nach der Erklärung im Protokoll vom 2. März 
1816 als Pertinenz beigelegt. Eingetragen auf den Grund des vorerwähnten 
Contracts und des Vor- und AblassMgs-DoWMNts vom 4. März 1816 
vi Ä6W6tT vom 29. M . M. et. a. i 

^ . An on6ridu8 MxpMiL und Einschränkungen des Eigenthums: 
, Hr. 1. Vermöge Orb-Kauf-Kontracts des hiesigen M ä M r M vom 12. Inn i 

1700 W sich Iorselbe das Vorkaufsrecht voMhalten, und ist em jährlicher Canon 
von 120 Flurin festgesetzt, welches vi äycrsti vom 20. October 1783 ver-

ichif ̂
 ,4 H M . Canon M t M auf M<WeM DhNar^ weW 

für die Veihen H n Hr. 'N^^^ BaumannsHa^ in ErbWZ erhaltenen Flecken 
MMes pD^reA, 84HMutheu utzd und 

, IS G M M n W ü H i M M bei Der, BeMveMderimg Mch^ i)em Contract vom 
10,^ZUM 17M, an MBaykäD der TurneiMeI BaumaiMsHast zu^Entrichten Hat̂  
lnb au^dM^Mftnd d ^ . erwähnten -Con^ vi HeorM vom,2V, März,1816 

M M G worden.,,, . ^ , , . „ / ^ , . , ' ^ - , ' ^ ^;,,^.^.^ ,,^'^',.,...„ - „ 
/ MaMem. M>Men ^dem Magistrat, und .hen^ MWesttzern ^hes , Turnei am 

., OefttemOx M b g N W E VMchlossenen^ Vergleich, W e n die Letzteren der 
W M D t ^ t i n ' ^ " ' > ' v 

M 2. bW jährlichen Canon von 4^ ls l r . und das Laudenüum von 16 Gr. 
bei jeder Besitzveranderung «.edirt. 

Eingetragen auf den Grund des erwähnten Vergleichs vi äecreti vom 
20. Dscemser 1816. 

Weiter findet sich nichts eingetragen und wird dieser Hypothekenschein der 
103* 
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Stadt Stettin wegen des fiir dieselbe Rubr. I I . aä Nr. 2 umgeschriebenen 
Canons nebst Laudemium in viiu recoMitioni« vertheilt. 

Urkundlich unter unserm Siegel und der verordneten Unterschrift ausgefertigt. 
Stettin, den 20. December 1816. . 

Königl. Preüß. Stadt-Gericht. 
Ockel. (I.. 8.) Hanff. 

Hypothekenfchein. Sander. 
Ein neürer Hhpothetenschein, worin der Stadt Stettin das Obereigenthum 

an den oben genannten Parcelen des Turnei-Feldes, so wie der Canon nebst 
Laudemium, anerkannt wird, ist unterm 3. Januar 1832 ausgefertigt. 

Nach dem Tode des Mühlenmeisters Friedemann sind bei der Malzmühle 
folgende Besitzveränderungen vorgekommen: — a) I m Fahre 1834 die Friede-
mannschen Testaments-Erben, namentlich 2 Geschwister Suffert und 2 Geschwister 
Riedel; — d) im Jahre 1835 der Apotheker Suffert durch Kauf von den unter 
a gedachten Erben. Suffert hat das städtische Obereigenthum abgelöst und da¬ 
durch das unbeschränkte Eigenthum erworben und demnächst — c) an Wilke ver¬ 
kauft. Bei diesen Besitzveränderungen war das Laudemium von 20 Sgr. für 
die beiden Parcelen auf dem Turnei-Felde nicht berichtigt worden, was nach¬ 
träglich noch für die beiden Fälle a und b eingefordert werden konnte, nämlich 
der Betrag von 1 Thlr. 10 Sgr. Wegen der' Geringfügigkeit sah jedoch der 
Magistrat, ohne, wie es scheint, das Einvernehmen der Stadtverordneten einzu¬ 
holen, nach dem Beschlüsse vom 9. Juni 1838, von der Nachforderung ab, 
zumal mit Rücksicht auf die Höhe der Ablösung des Apothekers Suffert, die mit 
einem Kapitale von 600 Thlr. erfolgt war. 

Die auf das dritte der, der Stadt im ß 5 des Recesses vom 7. September 
1815 abgetretenen Erbpacht-Grundstücke bezüglichen Dokumente sind folgende: 

Zu wissen fei hiermit, daß zwischen den Eigenthümern und der Baumann¬ 
schaft auf dem Turnei und dem Land-Zimmermeister Michael Kumm aus Warsow 
wegen Überlassung zweier Plätze auf Erbpacht folgender Contract geschlossen 
worden ist. 

§ 1. Die Eigenthümer und die Banmannfchaft auf dem Turnei überlafsen 
dem Land-Zimmermeister Michael Kumm aus Warsow nach dem beiliegenden 
Plane zwei Plätze auf Erbpacht, der eine liegt rechter Hand des Weges, wenn 
man von der Kupfermühle nach Stettin fährt und beträgt an Inhalt 1 Mg. 
14 Ruth., der andere liegt daselbst linker Hand und enthält 166 Ruthen, beides 
in Magdeburgischen Maße (- 2 Mg. die Lage ist "an der äußersten Nordseite 
des Turnei-Feldes, da, wo im Thale der Klingenden Beeke das Stadtgebiet mit 
den Ländereien der ehemaligen fiskalischen Kupfermühle und des ehemaligen 
Stettiner Amtsdorfe Grabow zusammenstößt. Das Grundstück linker Hand, d. h.: 
auf der Ostfeite des Weges, der übrigens die Anklamer Landstraße war, grunzte 
fast unmittelbar mit dem Kupfermühlen-Teich, der noch im Jahre 1819 vor¬ 
handen war.) 

§ 2. Der Zimmermeister Kumm zahlet dafür jährlich an die Lade der Bau¬ 
mannschaft jedes Mal auf Michaelis 15 Thlr. Preüß. Courant nach dem Münzfuße 
von 1764. ^ 
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F 3. Die Eigenthümer begeben sich ihres Privat-Eigenthums zum Besten der 
Baumanns-Hade. 

§ 4. Die erste Zahlung der 15 Thlr. geschiehet zu M ^ ^ 1798, und 
hinfort jedes Mal an den rechnungsführenden Altermann. 

§ 5. Die Erbpacht wird sobald der Zimmermeister Kumm den Besitztitel 
berichtigen lassen will, im Hypothekenbuch des Lastadischen Gerichts zur ersten 
Stelle eingetragen auf Kosten des ic. Kumm. 

§ 6. Der Erbpächter Kumm oder dessen Nachfolger und Inquilinen dürfen 
kein Federvieh halten, und auch kein anderes Vieh auf die Weide bringen, sondern 
solches im Stalle halten. , 

§ 7. Die ihm überlassenen Plätze .muß der Erbpächter Kumm gehörig in 
Bewehrung halten, ausgenommen den Fleck linker Hand des Weges von 166 Q.-Ruth. 
und darf nur 1 Wohnhaus zu 4 Familien bauen, nebst Stallungen, 
. § 8 . Der Erbpächter Kumm kann diese Erbpachtstücke ohne Vorwissen 

des jedesmaligen Altermanns des Turneis nicht verkaufen, daimt die Com-
mune das Vorkaufsrecht ausüben könne, welches sich selbige hiermit ausdrücklich 
vorbehält. 

§ 9, Wenn der Canon in 3 Jahren nicht erlegt wich, so sind die Erbpacht¬ 
stücke, nebst darauf stehenden Gebäuden an die Turueischc Lade verfallen. 

§ 10. Die Grunzen darf der Erbpächter Kumm zum Nachtheil der Commune 
bei Verlust des Erbpachtrechts nicht vergrößern. 

ß 11. Die Kosten des Contraets und der Vermessung trägt der Erbpächter 
Kumm, und haben beide Theile diesen Erbpacht-Contract genehmigt und 
unterschrieben. Turnei, den 9. März 1797. 
Assessor und Alterleüte der Bllumannschaft: 

Wülsten Pich, Altermann. (I.. 8.) Iüterbock, Namens 
Senator und Assessor. des grauen St. Iohannis-

6t, nomink der Klosters. 
Iacobikirche. Wulff, Altermann. Michael Kumm. 

Ockel, Namens des Marienstifts. 
C, F. Sänne H Söhne. Tilebein. ̂  Trendelenburg. 

Wir Director und Assessures des Lastadischen Gerichts Urkunden hierdurch, 
daß der vorstehende, zwischen den Eigenthümern und der Baumannfchaft auf dem 
Turnei und dem s Zimmermeister Michael Kumm zu Warsow unterm 9. März 
1797 abgeschlossenen Erbzins - Contract mit den Interessenten,- als: 

1) dem Regierungsrath Öckel, Namens des Königl. Warienstifts; - ^ 2) dem 
Senator Redepenning, Namens des Iohannisklosters; — 3) dem Senator Steinecke, 
Namens der Iacobikirche; — 4) dem Senator Denniges, als Assessor der 
Turneischen Baumannschaft; — 5) dem Altermann der Baumannschaft Pich; ^ 
6) dem Altermann der Bamnannfchaft Wulff; — 7) dem Gutsbesitzer Lahl, als 
nachherigem und dem Arrhendator Gampe, als jetzigem Besitzer des ehemaligen 
Arsandfchen Orundstücks; - ^ 8) dem Gutsbesitzer Kuhn, der jetzt das Sannesche 
und Tilebeinschc Grundstück inue hat; - ^ 9) dem Regierungs-Referendarius 
Trendelenburg, Namens seiner Mutter, der verwittweten Frau Bürgermeister 
Trendelenburg, als Erbzinsherr; — ingleichen 10) der Wittwe des Zimmermeisters 
Michael Kumm, Maria, geb., Ebert, und deren Kinder, dem Zimmermeister 
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Daniel Kumm, dem Zimmenneisteö Michael Kumm, zu Wärsow, und dem 
Schneidernieister Kohlent, zu Warsow, als Vormund der minderjährigen Ehiistina 
Kumm, welche sich als ErbeN des f Zimmirmeisters Mchael M gehörig 
legitimirt haben, und mit welcher erstem in Gemeinschaft der Güter leben, - ^ 
in tsrtniuo den 12. Octöber, 16. November, 1894, M 12., 28. und 31. Januar 
18()5, ingleichett den 5. diiju8 durchgegangen worden und dessen Inhalt Nicht 
nur überall genehmigt und die Unterschriften als eigenhändig Merkannt, 
auch die Festhaltung desselben angelobet und nur noch Folgendes näher bestimmt 
haben: — 

Daß der überlassene Platz vormals zur Hütung gehört habe und darauf ein 
Wohnhaus von einer Etage, so wie ein S t M erbauet, in der Feuerkasse nicht 
verstcherß wäre. 

aä § 9. Daß wenn der Canon in 8 Jahren nicht erleM wird, diese Erb-
zittsstücke, nebst den darauf ftehentzen GebaMen nicht an die Türneische Lade 
verfallen, sondern daß in diesem Falls der Werth der G'ebaüöe WH einer gesch¬ 
lichen Taxe von der Turtteischen Lade erstattet werde. 

Da sich nun gegen den übrigen Inhalt dieses Erbzins-Contracts nichts zu 
bemerken gefunden, selbiger auch unterm 31. Januar e. von dem hiestgen König!. 
IustizaMte, als der Obervotmunbschaftlichen Behörde der 
Kumm genehmigt worden, auch sämmtliche Interessenten in die BerichtiMng des 
Besitztitels auf den Namen der Wittwe und der Gefchwister Kumm und in die 
EintmMng der Grundzinsen aä ß 5., der Einschränkung, M D 6, 7 und 9, 
ingleichen des Vorkaufsrechts gewilligt haben, so witd der ErbzW-Contract 
hierdurch auf den Grund der gedächten, gerichtlich MgenomMncn ProtoköÜe von 
Gerichtswegen bestätigt, worüber gegenwärtiges Dokümenk unter Beidrücküng 
unfers Gerichts-Siegels ausgefertigt worden. 

So geschehen zu Alten-Stettin, den 11. März 1805. 
Director und Assessores des (L. 8.) Lastadifchen Stadtgerichts. 

Voß. 
Die beiden rechter uns linker Hand des Weges von der Kupfermühle nach 

StetW beWenen Stellen von 1 Mg. 14 Ruth, und refp. 166 Ruthen öder das 
nüHbäre EigtznthM derfÄbeN, welches im Hypothekenbnch Vol. XV., Fob 224 
eittgetrageN ist, besitzt der Zimmermeifter Daniel Kumm, dem das Orundstück nätt) 
dem Tode seines Vaters Michael Kumm be? der AüseinaNdersetzüyg wegen dessen 
Nachlasses nach der Vereinigung Mit seinen Miterben für 1W(? T M . überlassen 
OVrden, und ist der Besitztitel für ihn auf Grund der gerWlichen Vechandlung 
vom 4. April I812l und des Vor- und AblässuNgs-DoNments vom 5. SepteWer 
IF17 Mit dem Bemerken' eittgetrWn, daß er mit seiner Ehefrau Maria, geb. 
GroH w Gemeinschaft der Güter lebt. ' 

Auf diesem Grundstück sind ^ M ontzMM^ iiVr^tztM und EmentHums-
Grnschränkungen eingetragen aM die BestWtttunFen und 3^eseMte, lvekche W öeW 
ErbMchts-Eontract vom A März 1797 mid in der BerMnMuW H m H . Mckrz 
18N ausgedruckt sind. D U Eintragung ist erMgt Ms GtÜM M G M e M 
zwischen dw TUrNeischeN A^rbesitzM mV der StüW SteWi wegek W H W n g 
des AüMtun'gsrechts vom 7. SePWMr M b vi Hß(;rM vom 52. FäMar 1818. 
Hypothekenschein für den Magistrat zu Stettin. 
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Wem, agf der linken, d. h, Pst-Seite des Weges helßgenen Erbpacht-
H d M e übMeß Daniel Aumm, laut WnctMion V M 1?. Mgust 1823, HM 
üller Schönfetdt, — der auf dem ZUerwerke Friedrichshof eine Noßmühle 

besessen H M , die aber abgebraWt war, — einen Fleck Landes von ca. 109 
Q.-Puthen, der an der StraßWseite 180 F M lang war, um auf demselben eine. 
Roßmühle nebst Wohnhaus zu erHauen, wozu er den Consens von der Polizei-
Direction sWol â Z auch von her CommandantM erhalten hattet Die Cyntfa-
henten waren darüber einig geworden, daß nicht ein Kaufgeld gezahlt wurde, 
sondern eine Uente von 12 Thlr., welche dem Käufer Schönfeldt an Kumm bezw. 
dessen ReHHnaHMer jährlich zu entrichtM überyahm. Diese Rente vertritt ein 
K^ i ta l vou W Wlx. was für den Morgen Landes ca. 617 Thlr. ausmacht. 
Städtischer Seits begab man sich nach vom 25. Seft-
tenfber 1823, dH Vorkaufsrechts für diesen Fall Wh wyr dauiit einverstanden, 
daß dies GtüH ZWhvon hem Hauptgrundstück abgeschrieben, jedych unter dM 
PHbehalt, daß dasselbe für dßn ganzen Canqn von 15 Thlr.- mit vechaDet 
bleHe^ Auch lßgtss die WagiftraG-HerfügUM vom 11. 3)ctober 182H dem 
ODufeldf ein LnHeWM von 2 HUr. aM, zu dessen Entrichtung er sich hereit 
erHäxt h^iß. HieH ^auhemium U a u M M , dq von demselben in dem Pertrqge 
vqm A M M 1^97 gar 'nHt die K M ist. Unterm 15. Juni 18M mußte daZ 
SAdtgericht auf den Untrag hes CoMs-OenO'armeZ Christian Iriedmch W l W M 
OohnH, als eingetragenen GMbigers, hie nothwenhige SubhaftaRyn des SchZn-
fethtschen OrWostüK herfügen. W t der UoßmWe wollte es..nicht so gehßn, 
w!e es Schönf-eldt Yyos erwartet haben mochte. Die Lage her ÖMchkeit scheint 
einem derartigM Wê ke yiDt günstig, zu s-eiu, henn, Wch die RoßWüMe, welche 
etzivK 1K ^ghre sftgter der Gutsbesitzer Schleich yon Zabolsdorf, gWZ W der 
Nähe auf dem Fündö der alten Kupfermuhle erbaut hatte, mußte ihren Betrieb 
bald nachher, eWefley. (G. 395, 297.) Der Termin zum öffentlichen Verkauf fand 
am 30. Würz 1830 Statt, in welcher der Kaufmann Christian Franz Thebesius 
mit 1245 Thlr. Meistbietender blieb, jedoch in Bezug auf das, vom Magistrat 
beanspruchte, Laudemium von 2 Thlr. bemerkte, daß ein Laudemium der Stadt 
nicht vorbehalten sei und daher auch nicht gefordert werden könne. Unter Ver¬ 
zichtleistung auf das Vorkaufsrecht im gegenwärtigen Falle willigte der Magistrat 
unterm 24. April 1330 in die Ertheilung des Zuschlages an Thebesius, hielt 
aber seine Laudemial-Forderung aufrecht, obwol dies vom Stadtsyndicus Nuth 
damals, und auch später nach einem Äcten-Vermerk vom 21. August 1830 für 
bedenklich erachtet wurde. Der Besitztitel für Thebesius konnte, weil er 
das Kaufgeld nicht vollständig erlegt hatte, nicht berichtigt werden, vielmehr 
sah sich das Stadtgericht geUöthiaL, über die Kaufgeldermasse wegen Unzu¬ 
länglichkeit derselben zur Befriedigung der Realglaübiger unterm 10. Mai 1831 
den Liquidations-Prozeß zu eröffnen. Inzwischen theilte das Stadtgericht dem 
Magistrate unterm 1. Jul i 1831 einen Hypothekenschein mit, aus dem hervorging, 
daß das Laudemium von 2 Thlr. eingetragen worden war. Thebesius' Wider¬ 
spruch und die im Magistrate erhobenen Mdenken gegen das Laudemium waren 
also beseitigt. Thebesius starb während jenes Liquidations-Prozesses. Dessen 
Wittwe Friederike Louise, geb. M^drow, einigte sich unterm 17. Februar 1832 
mit dem :c. Mohns dahin, daß dieser das von dem Verstorbenen erstandene 
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Grundstück, worauf er 400 Thlr. bezahlt hatte,, für das Restkaufgetd von 
845 Thlr. als Selbstschuldner übernahm, und dasselbe durch Compensation mit 
seiner auf .dem Grundstücke eingetragenen Forderung berichtigte. Mohns verkaufte 
demnächst am 18. August 1841 an den Schlossermeister Christian Friedrich 
Lewenow für 2200 Thlr., der, mit Verzichtleistung der Stadt auf das Vorkaufs¬ 
recht, 2 Thlr. Laudemium zu zahlen hatte. Lewenow verkaufte aber wieder am 17. 
Jul i 1844 an den vormaligen Mühlenmeister Johann Earl Schröder für 3350 Thlr. 
mit Einschluß des lebenden und todten Inventars. Abermals 2 Thlr. Laudemium 
was ein stehender Satz geworden war. Nachdem die Wittwe Kumm ein 12 Q.-Ruth. 
großes Stück Land zu ihrem ostseitigen Erbpachtstück von dem Turneischen Alter¬ 
mann Wulff gegen 15 Sgr. Canon, der aber gegen eine Kapitalszahlung von 
10 Thlr. abgelöst wurde, hinzugekauft hatte, veräußerte sie mittelst Vertrags vom 
21. Februar 1840 eine Fläche von 40 Q.-Ruth. an den Tischlermeister Daniel 
Groth für ein Kaufgeld von 400 Thlr. und gegen dessen Übernahme von 4 Thlr. 
Canon an die 'Stadt, so daß sie selbst der Kämmerei nur mit 3 ̂  Thlr. ver¬ 
pflichtet blieb. Der Magistrat erklärte sich mit diesem Abkommen unterm 23. Mai 
1840 einverstanden. Groth mußte aber auch 2 Thlr. Laudemium zahlen. Groth 
verkaufte demnächst wieder ein 25 Q.-Ruth. großes Stück von feinem Stück am 
3. August 1841 für 1900 Thlr. und Übernahme von 2 Thlr. Canon an den 
Fleischermeister Christoph Gierte; und demnächst am 6. December 1853, — bei 
welcher Gelegenheit er als Fuhrherr bezeichnet und mit all' seinen Vornamen 
Samuel Daniel Friedrich genannt wird, den Überrest der Parcele, mit den darauf 
erbauten Gebäuden nebst Garten, an die Ehefrau des Kaufmanns Reichenbecher 
Caroline Henriette, geb. Holz, für 3400 Thlr. Dieselbe ist noch heute, 1875, 
als Wittwe, Besitzerin des Grundstücks, das die Polizei-Nr. 24 in der Pölitzer-
straße führt. 

(^,cw ourlay wegen der von den Turneischen Ackerbesitzern nachgesuchten Aufhebung der 
HütungZ-Gerechtigkeit der städtischen Bürger. Vol. I. Tit . XI I I . , Sect. 1a. Turnet, Nr.'45.^ 

Drei Jahre vor der Veräußerung an Schönfeldt hatte Daniel Kumm von 
seinem auf der Westseite der Straße belegenen Grundstück eine Fläche von 
146 Ruth. 17 Fuß im Quadrat, Garten und Hofstelle, nebst dem darauf er¬ 
richteten Hause, Stall, Remise und Kegelbahn, für 2525 Thlr. an den Unter¬ 
offizier im 2. Infanterie-Regiment, Ferdinand Johann Timm verkauft. Der 
Kaufvertrag datirt vom 3. October/8. Deeember 1820. Aber erst 8 Jahre später, 
nach Kumms Ableben wurden die Hypotheken-Verhältnisse des verkauften Trenn¬ 
stücks durch Kumms Wittwe, Maria, geb. Groth, regulirt. Der 15 Thlr. Canon 
wurde zwischen ihr und dem nunmehrigen Gastwirth Timm halbirh so daß ein 
jeder von ihnen 7 Thlr. 15 Sgr. übernahm, woraus folgt, daß der linksseitige 
Theil des Kummschen Grundstücks, mithin auch die Schönfeldtsche Parcele von 
dem, dem Obereigenthümer zustehenden Canon liberirt wurde. Nach erfolgter 
Abschreibung von den beiden Erbpachtstellen des Kumm, und nachdem die Stadt¬ 
verordneten und der Magistrat des Vorkaufrechts sich begeben hatten, ist der 
Besitztitel für den Gastwirth Ferdinand Johann Timm vi äßersti vom 8. August 
1828 im Hypothekenbuche Vol. XV., Fol. 279 mit dem Bemerken eingetragen 
worden, daß er mit seiner Ehefrau Charlotte, geb. Marggraf in Gütergemeinschaft 
lebt. Für die, aus dem ursprünglichen Contrbct von 1797 und im Jahre 1815 
auf die Stadt übergegangenen Besitz-Beschränkungen ist das Timmsche Grundstück 
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mit verhaftet. Timm trug unterm 5. März 1853 auf Löschung der in den 
§8 9 und 10 des Vertrages vom 9. März 1797 zum Ausdruck gekommenen 
Reservate an, und zwar auf Grund des Gesetzes vom 2. März 1850. Da die 
qu. Lasten, diesem Gesetz gegenüber allerdings keinen reellen Werth mehr haben, 
so willigte der Magistrat im Einvernehmen mit den Stadtverordneten, unterm 
19. März 1853 in die Löschung dieser Beschränkungen. 

Aus dem Nachlasse der Wittwe Kumm war die ihr verbliebene Erbpachtstelle 
in den Besitz des Fuhrherrn Carl Schumann 'und dessen Ehefrau Albertine 
Marie, geb. Kumm übergegangen, die den auf dem Grundstück haftenden Canon 
von 3 ̂ 2 Thlr. zum 20fachen Betrage mit 70 Thlr. und die übrigen Reservate 
mit Ausnahme des Vorkaufsrechts mit 10 Thlr. ablösten, was alles durch 
Zahlung an die Kämmerei am 19. Februar 1853 seine Erledigung fand. 

Schließen wir diese Nachweisungen, die ein Bild geben von den Zerstückelungen 
der an sich schon kleinen Grundstücke, von denen die Stadt im Jahre 1815 das 
Obereigenthum erwarb, als Mitäquivalent für die Aufhebung der'Hütungsbe-
rechtigung der Stadtbürger auf dem Turnei-Felde. Sei noch erwähnt, daß noch 
heute, 1875, das Timmsche Grundstück im Besitz der Wittwe Timm, das Schu-
mannsche im Besitz der Wittwe Schumann sich befindet. Jenes führt die Polizei-
Nr. 55 diefes die Nr. 56 in der Pölitzer-Straße. Beide Häuser gehörten zu der 
Ortschaft, die man fönst Kupfermühle, städtischen Antheils nannte. 

Receß über die Gemeinheitstheilung des Stettinschen Stadtfeldes Turnei. 

Vom 12. October 1830. 
Die Vorstadt von Stettin, Turnei genannt, bewohnten früher die Besitzer 

des Stadtfeldes, denen bei der Belagerung 1813 ihre Gebäude eingeäschert wurden. 
Da deren Wiederaufbau in der frühern Nähe der Festungswerke, mit Ausnahme 
der Kuhnschen Hostage sjetzt Alt-Turnei genannt), höchsten Orts nicht gestattet 
wurde, so hoben die damaligen Inhaber des Turneischen Feldes die vermengte 
Lage ihres Ackers auf, legten ihre Besitzungen unter Vermittelung des 
dazu von ihnen erwählten Iustiz-Commissarius Ruth zusammen und brachten, 
obgleich diesem die Ablösung der Servitute im gütlichen Wege nicht überall ge¬ 
lingen wollte, dennoch die projectirte Ackertheilung im Herbste 1815 zur 
Ausführung. 

Das Stadtfeld unterlag der Aufhütung. 
1. von Seiten der Bürgerschaft in Stettin mit Schafen, Schweinen und 

Gänsen; 
2. von Seiten des Vorwerks Schwarzow mit Schafen, und 
3. von Seiten des Vorwerks Scheune konnte der Theil^ der Feldmark zwischen 

den Straßen nach Möhringen und Pritzlow, wenn dieses Feld Brache lag, 
wöchentlich einen Tag mit dem Gellhaufen der Schäferei behütet werden. 

Nur allein mit der Bürgerschaft zu Stettin kam unterm 7. September 1815 
eine gütliche Einigung über die Ablösung der Weideberechtigung derselben zu 
Stande, mit dem Besitzer von Schwarzow ^Landrath und Landes-Director von 
Krause, auf Pritzlow) entwickelte sich über den Umfang seines Rechts ein Rechts¬ 
streit, welcher durch die Erkenntnisse äs Mdiieaw den 30. December 1822, den 
8. März 1824, den 24. December 1825 und der Purifications-Resolution vom 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. VIII. W4 
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6. Februar 1826 dahin entschieden wurde, daß der Besitzer hon Schwarzow das 
Recht habe, die Brach- und Stoppelfelder der Turneischen Feldmark, excl. der 
Brache im Karthaüser Felde, mit seiner Schäferei, die zu 600 Stück angenommen 
wurde, zu behüten. Hierauf provocirten die Belasteten am 7. März 1826 auf 
die Ablösung dieses Hütungsrechts bei der König!. General-Commission, in Ver¬ 
folg dessen die Ablösung unter commissarischer Vermittelung theils durch Com-
pensation, theils durch Kapitals-Abfindung nach dem heute gleichfalls abgeschlossenen 
besondern Recesse erfolgt ist. -

Wegen Ablösung des dem Vorwerke Scheune auf einem Theile der Feldmark 
zustehenden Aufhütungsrechts mit den Gellfchafen sind bis jetzt noch keine Ver¬ 
handlungen angeknüpft worden, weil nach der Behauptung der Interessenten 
dieses Aufhütungsrechts durch Nichtgebrauch seit langer als rechtsverjährter Zeit 
erloschen sein soll. Für den Fall indeß, wenn der Besitzer vom Borwerk 
Scheune das Recht verfolgen sollte, sind § 6 die nöthigen Bestimmungen 
enthalten. 

. .Da sich bei der Einleitung des Geschäfts wegen der Ablösung des dem 
Vorwerk Schwarzow zuerkannten Hütungsrechts fand, daß die 1815 ausgeführte 
Ackertheilung noch nicht recefsirt war, so wnrde auch hierzu die Einleitung 
getroffen, wobei sich ergab, daß die Ruth'schen Commissiyns-Acten wegen dieser 
Separation verloren gegangen waren. Mi t Hülfe des in den Händen der Inter¬ 
essenten aufgefundenen — 

Vermessungs- und Separations-Registers der Stettinschen Stadt-Feldmark 
Turnei, angefertigt in den Monaten Juli und August 1815 durch den Landmesser 
Vollborth, 

ließ sich indessen feststellen, was jeder Betheiligte früher in Besitz gehabt und 
dafür wieder bekommen hat, und es kam daher nur darauf an, überall die 
Förmlichkeiten zu erfüllen und von den Interessenten das Anerkenntniß des 
Zufriedenseins aufzunehmen, wohin es jedoch nur nach mancherlei Verhandlungen 
gekommen ist. 

Die Interessenten bei diesem Separations-Geschäft sind: 
1. Der Kaufmann Friedrich Wilhelm Weidemann, welcher im Laufe der 

Verhandlungen die drei Ackerwerke käuflich erworben, welche der f Amtmann 
Kuhn, das eine zum vollen Eigenthum, das andere auf Erbzins von der hiesigen 
Kämmerei und das dritte auf Erbpacht von dem St. Iohannis-Kloster hier 
besessen hat : 

2'. der Amtmann Carl Friedrich Gampe, als eigenthümlicher Besitzer eines 
Ackerwerks von 1 8 ^ Hufe: 

3. der Kaufmann Christian Franz Thebesius, welcher das Ackerwerk eigen-
thümlich besitzt, wovon der Besitztitel staut Hypothekenscheins vom 13. Juni 
1823^ noch auf den Parasollmacher Johann Philipp Marks berichtigt ist. Dieser 
hat inzwischen das Grundstück sim Jahre 1827^ an den Eigenthümer Carl 
Heinrich Putkammer zu Kyowsthal, und dieser dasselbe im vorigen Jahre ^1829^ 
an den :c. Thebesius verkauft. Da jedoch die desfallsigen Verträge zum Theil 
noch nicht gerichtlich abgeschlossen sind, so haben die beiden vorbenannten Vor¬ 
besitzer des Grundstücks den :c. Thebesius unterm 6. Juni v. I . ft829^ mit ge¬ 
richtlicher Special-Vollmacht versehen, welche diesem Receß in beglaubter Abschrift 
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angehängt ist. Bei dieser Besitzung ist noch zu bemerken, daß 1815 die Wittwe 
des- Bürgermeisters Trendelenburg Besitzerin war; 

4. Der Ökonom Daniel Ludwig Petri, als Besitzer zweier Grundstücke 
wovon: a) das eine aus 7 Mgl 12,^ Ruth., nach der Malbrancschen Vermessung 
aber aus 7 Mg. 137 Ruth. Erbzinsland, dessen Ober-Eigenthum dem hiesigen 
St. Iohannis-Klofter.zusteht, und d) das andere aus 3 Hufen Erbpachtland, der 
hiesigen St. Iacobikirche zugehörig, besteht. I m Jahre 1815 war die Wittwe 
des Röhrmeisters Müller und später ^durch Erbfolge^ der Rendant fter Stadt-
gerichts-Salarien-Kasse^ Kunz Besitzer dieser Grundstücke, fton dem, sie im Jahre 
1827, durch Kauf an Petri, der Schank- und Speisewirth der Gesellschaft „Bür¬ 
gerliche Ressource" war, übergingen.̂  

5. Das hiesige Dt. Marienstift, Besitzer von 3 Hufen Land, vertreten durch 
den Deputirten des Hochverordneten Curatoriums, Premier-Lieutenant und 
Warienftifts-Adminiftrator Billig, dessen Vollmacht diesem Necesse beiliegt. 

6. Der Ökonom Michael Friedrich Wulff, als eigentümlicher Besitzer von 
1 ^ Hufe Land; 

7. Die hiesige städtische Gemeinde, als Obereigenthümerin des im Besitz des 
:c. Weidemann befindlichen Erbzinslandes, als Besitzerin des wüsten Berges und des 
Schindangerplatzes, wie auch als Mitinteressentin bei den mit dem Amtmann 
Gampe vorgenommenen Vertauschungen, vertreten durch ihre Deputirten: den 
Stadtsyndikus Johann Friedrich Ruth, den Stadtrath Johann Ludwig Friederici, 
und die Branntweinbrenner ^Stadtverordnete^ Jean Crspin und Ferdinand 
Waldow; 

8. Das hiesige St. Iohannis-Kloster, welches von der St. Iohannis-Kloster-
Deputation unter Aufsicht des Magistrats zu Stettin verwaltet wird, als Erb¬ 
verpächter des einen Ackerwerks, welches der :c. Weidemann jetzt besitzt und als 
Erbzinsherr der 7 Mg. 12,. Ruth., welche der 2c. Petri z. Z. besitzt, vertreten 
durch den Bevollmächtigten der St. Iohannis-Kloster-Deputation, Kloster-Secretair 
Scheele; 

9. Die hiesige St. Iacobikirche, als Obereigenthümerin des an den :c. Petri 
vererbpachteten Landes, vertreten durch die Bevollmächtigten des Kirchen-Collegiums, 
den Stadtsyndicus Ruth und den Stadtverordneten Rückheim. 

11m sowol dem Besitzer des Vorwerks Scheune in Rücksicht des oben 
erwähnten Aufhütungsrechts mit den Gellschafen auf einem Theile der Feldmark, 
als auch allen übrigen unbekannten Teilnehmern Gelegenheit zu geben, ihre 
etwaigen Ansprüche anzumelden, so ist nach Anleitung des Gesetzes über die 
Ausführung der Gemeinheittheilungs- und Ablösung-Ordnungen vom 7. Juni 
1821, § 15, diese Auseinandersetzung in der vorjährigen Stettiner Zeitung 
Nr. 45 und 51, dem Stettiner Intelligenz-Blatte Nr. 45 und 51, und dem 
Amtsblatte der Stettiner Regierung Nr. 25 und 28 öffentlich bekannt gemacht 
worden, mit der Aufforderung, die zu den Acten noch nicht angemeldete Be-
reMgMgen auf dem Turneischen Felde innerhalb 6 Wochen, spätestens aber in 
dem auf den 20. Jul i v. I . ^1829^ anberaumten Termine anzumelden und 
gehörig zu begründen, widrigenfalls der Auseinandersetzungs - Receß mit den 
bekannten Teilhabern und mit dem Nachtheile für die Nichterscheinenden voll¬ 
zogen werden würde, daß selbst die zur Mitbenutzung Berechtigten die Auseinander-
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setzung wider sich gelten lassen müßten und selbst im Fall einer Verletzung 
dieselbe nicht anfechten könnten, auch später mit keinen Einwendungen dagegen 
würden gehört werden. 

I m Verfolg dieser Bekanntmachung haben sich zwar einige, früher zu Turnei 
blos mit Häusern angesessen gewesene Bürger gemeldet, ihre Ansprüche aber wieder 
zurückgenommen, daher über diese Auseinandersetzung nur von den voraufgeführten 
Theilhabern der nachfolgende Receß abgeschlossen und vollzogen worden. 

s 1 . 
Das Turneische Feld, jedoch ausschließlich der Kämpe, welche Weidemann, 

früher Kuhn, außer dem der gemeinschaftlichen Hütung unterworfenen Hufenacker 
privatim besitzt, die nicht allein in unveränderter Lage bleiben, sondern auch mit 
dieser Gemeinheitstheilung in keine weitere Berührung kommen, ist im Jahre 
1800 durch den damaligen Kammer - Conducteur, nachherigen Landbaumeister 
Malbranc, Behufs einer neuen Feldeintheilung vermessen worden, worüber am 
16. October 1800 der Receß abgeschlossen ist. Auf den Grund des damals 
ermittelten Besitzes hat der Landmesser Vollborth im Jahre 1815 die Theilung 
besorgt. 

Hiernach hatten vor dieser Theilung im Besitz: 
Flächen in Preußischen Morgen und Q.-Ruthen. 

Namen der Besitzer. 

1 . Der Amtmann Kuhn, 
jetzt Weidemann: 
a) dessen eigenthüm-
liche und erbzinsliche 
Landungen zusammen 
geworfen waren . . 
b) zu erbpachtlichen 
Rechten . . . . . 

2. Das Marienstift . . . 
3. Der Amtmann Gamfte. 
4. Die Wittwe Müller, jetzt 

Petri 
a) zu erbzinslichen 
Rechten . . . . . 
d) zu erbftachtlichen 
Rechten . . . . . 

5. Der Eigenthümer Wulff. 
6. Die Wittwe Trendelen¬ 

burg, jetzt Thebesius. 
Summa, zu übertragen 

Außerdem fanden sich an 
Communen-, und kleinennicht 
zur Separation gekommenen 
Grundstücken vor: 

H°f-
und, 

Garten-
stellen. 

2. 58 

4.100 

5.173 

0.178 
0.151 

14.'i20 

Acker. 

527. 36 

816.142 
169.174 
948. 44 

7.137 

148. 70 
81.130 

138. 48 
2838. 61 

Wiesen. 

7. 73 

10. 17 
1.177 

10. 44 

1.153 
1. 68 

3.164 

36.156 

Wege 
und 

Gräben. 

0.167 

6.129 
1. 31 
5.124 

0. 96 
0. 33 

0. 54 
15. 94 

Sand 
Seen 
und 

Brüche. 

1.145 

2.144 

11. 27 

0. 50 
1. 47 

0. 65 
17.118 

Summa. 

539.119 

840.172 
173. 22 
981. 52 

7.137 

152. 7 
85. 69 

142.151 

2923. 9 
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Namen der Besitzer. 

Hof-
Uttd 

Garten¬ 
stellen. 

Acker. Wiesen. und 
Gräben. 

Sand 
Seen 
und 

Brüche. 

Summa. 

Übertrag . . . . . . 
7. Dem Gastwirth Majo-

rowitz 
8. Dem Gastwirth Koppen. 
9. Dem Zimmergesellen 

Metzel gehörig . . 
10. Familienwohnungen, 

nebst Garten, Straßen, 
P f ü h l e n . . . . . 

11. Die Grundstücke zur 
Lübschen Mühle, incl. 
der 114 Ruthen Acker, 
welche der Müller 1803 
vom St . Iohllnniskloster 
in Erbpacht genommen 
hat . . . ' . . . 

12. Der neue deutsche Fried¬ 
hof . . . . . . 

13. Unnutzbar an der Gra-
bowschen Gränze und 
dem Teich zur Kupfer¬ 
mühle, incl. des Gartens 
des Scharfrichters Koppen 
und der neuen Familien-
haüser 

14. Die Allse nach der Malz-
mühle 

15. Der Weg von der Kup¬ 
fermühle nach der Malz-
mühle . . . . . 

16. Die Wasserhausstelle 
17. Die All6e vom Zabels-

dorfer Wege nach dem 
Gerichtsplatz . . . 

18. Unnutzbar am Garten der 
Malzmühle. . . . 

19. Sandgrube in L, 20 
20. Desgl. im Scheüneschen 

Felde. 
21 . Lehmkuhle in L, 15 u. 16 
22. Die Glashütte vor L, 31 
23. Iimmergesell Wiesinger, 

welcher von Wulff ge¬ 
kauft . . . . . . 

24. Tagelöhner Schulz, wel¬ 
cher von dem Kaufmann 
Sänne, Vorgänger von 
Kuhn, gekauft. . . .> 

25. Stadtsekretair Sander 

14.120 

3. 70 
1.108 

11. 86 

0. 74 

2838. 61 36.156 15. 94 17.118 

Zu übertragen . . . 33. 1 2864.156 39. 6 

0.114 

11.170 

12. 0 

0.172 

0/134 
0. 85 

2. 30 0. 30 

7. 55 

0.137 

2.148 

1. 51 

2923. 9 

3.70 
1.108 

3. 83 

11. 86 

4.119 

11.170 

13. 

0. 

27 

14 

0.112 
9. 13 

12. 
1. 

72 
94 

13. 

7. 

2? 

55 

0.137 
0.14 

2.148 

0.112 
9. 13 

12. 
1. 
12. 

72 
94 
0 

26.104 55.141 

0.172 

0.134 
0. 85 

3019. 18 
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Namen der Besitzer. 

Übertraa 
26. Tr i f t vom Turnei nach 

dem Exercierplatz. . . 
27. Der Gerichtsplatz. . . 
28. Allee nach Krekow . . 
29. Nll6e vom Gerichtsplatz 

nach Bölschendorf. . . 
30. Allee nach Turnei . . 
31 . Tr i f t zwischen der Kre-

kowschen und Völschen-
d o r f e r A l l e e . . . . 

32. Schmidt Ro l l , welcher 
seine Landungen vom 
Kaufmann Lahl eigen-
thumlich erworben '. . 

33. Gräben und Wege nach 
Schwarzow. . . . . 

34. Allee nach Pritzlow . . 
35. Der Schweinepfuhl . . 
36. Der wüste Berg daselbst. 
37. Am Glacis von Fort 

Preußen 
38. Allee vom Glacis des 

Forts bis an den Schwei¬ 
nepfuhl 

39. Allee nach Möringen, 
vom Wegweiser an . . 

40. Wasserlauf längs der 
Koppel bis zur Möh-
ringener A l l e e . . . . 

41 . Allee von Fort Preußen 
und Turnei . . . . 

42. Desgleichen nach Stett in. 
43. LWfgraben von Fort 

Preußen 
44. Kleinere Wege. . . . 
45. Müller Friedemann's 

Grundstücke 

Überhaupt . . . 

Hof-
und 

Garten-
stellen. 

33. 1 

— 
— 

,— 

— 

— 

— 

— 

33. 1 

Acker. 

2864.156 

— 

— 

8.136 

2873.152 

Wiesen. 

39. 6 

. 

— 

— 

1. 65 

— 
— 

— 

— 

— 

40. 71 

Wege 
UNd 

Gräben. 
, . . ! 

26.104 

10. 53 
.— 

18.131 

7. 62 
2.176 

2. 20 

2. 40 
5.161 

— 
— 

3.177 

8. 5 

.— 

1. 98 
3.162 

2.114 
1. 17 

97. 60 

Sand 
Seen 
und 

Brüche. 

55.141 

— 
0.14? 
-— 

— 
— 

-— 

— 

.— 
3.140 

15.166 

5. 29 

— 

1.118 

0. 24 

83. 45 

Summa. 

3019. 48 

10. 53 
0.14? 

18.131 

7. 62 
2.176 

2. 20 

1. 65 

2. 49 
5.161 
3.140 

15.166 

5. 29 

3.177 

8. 5 

1H18 

1. 98 
3.162 

2.114 
1. 17 

8H60 

3127.149. 

2. 

Der gemeinschaftlichen Behütung unterlag nur der im Hufenschlage liegende 
Acker, dessen Umfang im vorigen § unter Nr. 1—6 angegeben ist, wovon jedoch 
die 7 Mg . 137 Ruth, in Abzug kommen, welche der :c. Petri zu ErbzinZ-Rechten 
beMt, die keiner Behütung unterliegen, von welchen also zur Ablösung d/r auf 
dem Turnei-Felde gelästeten HütungZ-Berechtigungen nichts beigetragen wird. 
Derselbe Fall ist es mit den ehemals Kuhn-, jetzt Weioemann'schen, im Eingänge 
des § 1 gedachten Kämpen. 
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Seit undenklichen Zeiten hat der hiesigen Bürgerfchelft das Recht zuge¬ 
ständen mit allen Gattungen von kleinem Vieh das TurNeifche Feld zu behüten. 
Auf die fernere Ausübung dieses Rechts leisten die Deputirten der Stadtge-
meinbe Namens, derselben Verzicht, wogegen von den Hufenbesitzern des Turnei-
Feldes zur freien und unbeschränkten Benutzung an die Stadtgemeinde: 

M g . Ruth. 
1. Der Kamp zwischen dem Glacis am Änklamer Thore an¬ 

gehend, dem Gieseschen Wege und dem Großen Katzen¬ 
pfuhl von . . . . . , . 6. 159 

2. Der Große Katzenpfuhl bis an die gerade Scheidelinie des 
Oläcis von. . . . . . . . . . . - . . . 4. 139 

3. Der Keil-Acker zwischen dem eben genannten Pfuhl und 
der nach dem neuen Friedhofe führenden Allse von . 0. 101 

4. Eine Breite Acker von 5 Ruth. 2 Fuß stadtwäris längs 
des neuen Friedhofs vom Glacis ab, bis zum Ende des 
Friedhofs . . . . . . . . . . . . . . . 2. 0 

5. Der KaMp zwischen dem Glacis und dem Friedhofe . . 0. 135 
6. Eine Breite Acker von 5,5 Ruth, nach der K'ogelftangen-

Seite. längs des neue« Friedhofes vom^ 
zum Ende des Kirchhofes . . . . . . . . . . 2. 0 

7. Der sog. Turnplatz, jetzt bis zum botanischen Wovinz ia l -
Schul-) Garten bch. . . . . . . . . . . . 6 . 0 

Summa . . . . . . . 22. 174 
abgetreten und außerdem folgende Erbrächte und Erbzinse mit allen Obereigen-
thüms-Rechten cedirt worden, zu deren Erhebung die gesammten Ackerbesitzer des 
Turnei-Feldes bisher berechtigt gewesen sind, als: — 

a) Diejenigen 8 Thlr . Erbzins, fammt Obereigenthum, welche der Scharf¬ 
richter Koppen laut Erbzinscontracts v«m 19. Jun i 1793 für einen Fleck Landes 
vor dem Änklamer Thore am Wege nach der Kupfermühle zur Turneischen Bau-
wannskasfe jährlich zu zahlen hatte; 

d) Das Obereigenthum und die 15 Thtr. Erbpacht-Canon, welchen der 
Zimmermeister Michael Kumm laut Erbpachtvertrags vom 9 MArz 1797 für 
2 Flecken Landes, rechts des Weges nach der Kupfermühle von 166 Q.-Ruth. 
Und dafelvst links des Weges von 1 Mg . 14 Ruth. Zusammen 2 Mg.^ jährlich 
an die TürneWe Baumannskasse zu zu zahlen hatte, und 

ch Das Obereigenthum und den Erbzms von 4 Thlr. , welchen der Malz-
Müller Friedemann laut Erbzinscontracts vom 16. Jun i 1795 und Verlautba¬ 
rung vom 2. November 1815 für 2 zusammenhangende Flecken Landes resp. 
von 84 Ruth, und 106 Ruth, ^zusammen 1 M g . 10 Ruth.^ jährlich an die 
Turneische Baumannskasse zu zahlen hatte. Die Übergabe der nach dem vorigen § an die Stadt Stettin abzutretenden 
Ländereien und Öbekeigenthums-Nechte ist bereits zur Zeit der erfolgten Einigung 
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am 7. September 1815 geschehen. Auf Grund derselben, deren Aufnahme von 
dem hiesigen Königl. Stadtgerichte geschehen, ist bereits die Session des Ober-
eigenthums, der Erbrächte und Erbzinse im Hypothekenbuche vermerkt worden. 
Es sollen aber auch die im § 3 gedachten 22 M g . 174 Ruth, von den Lan¬ 
dungen der Turneischen Ackerbesitzer ab- und der hiesigen Stadtgemeinde im 
Hypothekenbuche zugeschrieben werden, jedoch alles ohne irgend eine Gewähr¬ 
leistung. W e r den Inhal t der U 3 und 4 ist oben gehandelt; neu ist der Inhal t von § 5. 

§ 5 . , , ,„ 
Z u den nach § 3 an die hiesige Stadtgemeinde abgetretenen M g . Ruth. 

Landungen von . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 174 
wovon der Katzenpfuhl, als eine der Totalität der Baumannschaft 
angehörig gewesene Fläche, mit . . . . . . . . . . . . 4. 139 
abgeht, haben von den noch bleibenden Landungen zum Betrage von 18. 35 
nach Verhältniß beigetragen: 

1. Die Weidemann-, ehemals Kuhnsche Besitzung: 
«,) von den eigenthümlichen Landungen für 5 Hufen . 1. 120 
v) von den erbzinslich von der Kämmerei inne haben¬ 

den Ländereien für 4'/2 Hufe . . . . . . . 1 . 91 
o) von den erbpachtlich vom Iohannisklofter inne habenden 

S t . Iürgen-Ländereien für iß^/2 H u f e . . . . . 5. 92 
2. Das Mariensti f t für 3 Hufen . . . . . . . . . 1 . 0 
3. Der Amtmann Gampe für 18 V2 Hu fe . . . . . . . 6. 22 
4. D ie Frau des Röhrmeisters Mül ler , jetzt Pe t r i , für 3 Hufen 1 . 0 
5. Der Eigenthümer Wul f f für 1 ^ Hufe 0 . 9 0 , 5 
6. Die Frau Bürgermeister Trendelenburg, jetzt Thebefius, 

für 2 ' ^ H u f e . . . . . . . . . . . . ^ . 0. 149,, 
Summa . . . . . . . . 187 35 Die Besitzer des Turnei-Feldes haben durch die im Eingange dieses Recesses 

gedachte im vorigen Jahre (1829) geschehene öffentliche Bekanntmachung dieser 
Gemeinheitstheilung allen Interessenten, die ihre Ansprüche noch nicht zu den 
Acten angemeldet hatten, dazu Gelegenheit geben wollen, wozu besonders der 
Umstand ihnen Anregung gab. daß der Besitzer des Vorwerks Scheune die dem¬ 
selben zustehende Hütungs-Berechtigung auf einen Theil des Turneischen Feldes 
angeblich seit rechtsverjährter Zeit nicht ausgeübt hatte. Der öffentlichen Bekannt¬ 
machung ungeachtet hat sich der Besitzer von Scheune nicht gemeldet, daher die 
Belasteten jenes Recht für erloschen ansehen. Da indeß auf den Antrag öer 
Deputirten. der Stadtgemeinoe, welche vom Vorwerk Scheune gleichfalls Ober-
eigenthümerin ist, die Berechtigung nicht für erloschen anzunehmen/ vielmehr dem 
Vorwerk Scheune dessen Rechte vorzubehalten, die Königl. General-Commission 
Nachverhandlungen angeordnet hat, diese aber den Abschluß des vorliegenden 
Recesses verzögern möchten, so werden dem Vorwerk Scheune dessen Hütungs-
Gerechtfame auf dem Theile des Turnei-Feldes, den es herkömmlich zu behüten 
berechtigt ist, vorbehalten, und soll die Ablösung dieser Berechtigung, insofern 



Das Stadtfeld Turnei. — Separattons-Receß 1830. H3g 

dieselbe durch Nichtgebrauch Noch nicht erloschen ist, i n eiNembesondern Verfahren 
erfolgen; der Beitrag zu der Msi t tdung aber: ' 

1 . von der Besitzung des :c. Weidmann Hufen, 
a) von den eigenthümlich besitzenden Landungen für . . . . 5 
d) von den erbzinslich besitzenden für . . . . . . . . . 4,5 

- e) von den erbpachtlich besitzenden f ü r . . .' . ^ . . . ". 16,5 
' V o n zufaNunen für . ^ 26 

2. vom Marienst i f t für . . - . 5 . . . , . . . . . , 3 
3. vom Amtmann Gampe fü r . . . . . . . , - - - - 18,5 
4. von :c. Pet r i von den erbpachtlichen Landungen fü r . . . . 3 
5. von :c. Wu l f f für . . . . . . . 1 , . 
6. von der F r a u Bürgermeister Trendelenburg, jetzt Thebestus, für 2,, 

Überhaupt von . . . . 54,^ 
geschehen. 

Von den Communen-Grundstückon find zur Vertheilung gezogen: 
M g . Ruth. 

1. Die Tr i f t nach dem Exercierplatz, zum Werth von Acker 
Ister Klasse (in der Nachweifung ß 1, Nr. 26) . . . 10. 53. 

2. Der Schweinepfuhl, zum Werth von Acker 4ter Klasse (35) 3. 140. 
3. Die Sandschelle, zum Werth von Acker Ister Klasse (19) 9. 13. 

Summa: . . . 23: 26. 
wovon nach Verhältniß des Besitzes angerechnet erhalten haben: 

1. Die Weidemannsche Besitzung 2) für 4,5 Hufen Erbzinsland 1. 164. 
b) für 5 Hufen Eigenthumsland 2. 22. 
c) für 16,z Hufen Erbpachtland 7. 1. 

2. Das Marienftift für 3 Hufen . . . . . . . . . 1. 50. 
3. Der Amtmann Gampe für 18,5 Hufen. - - - - - - 7- 154. 
4. Die Wittwe Müller, jetzt Petri , für 3 Huftn . . . . 1 . 50. 
5. Der Eigenthümer Wulff für 1,^ Hufen . . . . . . 0. 114. 
6. Die Wt twe Trendelenbürg, jetzt Thebesius, für 2,. H ^ 1. 11 . 

Summa: . . . 23. 26. 
,>. ^, , ., s 6., ^ ^ . ,̂ ^ , ^ .̂  

Der zu vertheilenden Ackerfläche sind die Hof- und Gartenstellen: 
1 . Der Kuhn- , ehemals Sänne-, jcht Weidemannschen Be¬ 

sitzung mit 2. 58. 
2. Des Klosterguts S t . Jürgen mit . . . . . . . . 4. 100. 
3. Des, Gampeschen Guts mi t . . . . . . . . . . 3. 62. 

und von dessen Unterhof . . . . . . . . . . 2. 40. 
4. Der Müllerschen, jetzt Petrischen Besitzung, m i t . . . ^ 0. 178. 

sämmtlich als Acker 2ter Klasse; ' 
5. Der GauLpesche Schäferhof mi t . . . . . . . . . 0. 7 1 . 
6. Des Eigentümers Wul f f Hof- und Gartenstelle mit . . 0. 1 5 1 . 

beide als Acker Ister Klasse. ^ " ^ 
Summa: . . . 14. 120. 

Landbuch von Pommern; Th. II . , Bd. VIII. 105 
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zugemessen; auch H H hie Kiefen,der Sieb .genffWt, von 36 Wg. 156 M t h . zu 
dem Werth von Acker Ister Klaffe veMeilt moMn. , , -

Weidemannsche Besitzung. (AltMu,rnei.) M i der Perthejlung im 
Iqhre 1815 hatte man nicht unterHiedey,öaß W^ Amtmann Huhn, jetzt Weide¬ 
mann, GrundMckeMDrfHiMnen fechte besitzt, daher die Trennung der damals 
dem 2c. Kuhn überwiefeneOMWereien, jetzt hat erfolM Mff tn. DMylben sind 
damals an Acker und Wiesen überwiesen . . . / . ^' . H g . ' M 0 . 96. 
wozu bei der Gränzveränderung dG Exercierplatzes noch ge¬ 

kommen sind . . . . ^ . . 7 ^ . . . .̂  ^. ','.. ,̂ „ , , y. 122. 
Mg. 1361. 38. 

deren Trennung jetzt nach Ver.hDmß von Hufen 16,5 

für das Kämmereigut und von . . „ 8,<, 
für die eigenHümlichen ^stndungen erfolgt.ist . . . . . . . Hufen 26,„ 

§ 1 0 . 

Zum Klostergute künftig gehörend sind heni :c. Weidemann für die zu erb-
pachtlichett Rechten besitzenden 16,5 Hufen des St. Jürgen-Stifts überwiesen worden: 

Mg. Ruth. 
An Bau-und Gartenstellen 2. 129. 
An Ackerland . . . .847. 86. 
An Wiesen . . . . . 12. 75. 
An Wegen und Gräben. 31. 150. 
An Sandschollen^ Seen, 

Bruchland . . . . 26. 156. 
Summa: 

Der Wer liegt im Isten, 2ten und 
3ten Schlage des Scheüneschen Feldes, 
zum Wei l auch im 2ten Schlage des 
Mittelfeldes. ^ Die Wesen sind die 
Koppeln vor der Schmiede. — Die Bau-
und Gartenstelle sind die vormals San¬ 
nesche und der Mampesche Schäferhof. 
Unter den Wegen :c. und Sandschollen . 921. 56. 

sind begriffen folgende, im § 1 aufgeführte Flächen: der Weg in den Koppeln; 
die Sandfcholle im Scheüneschen Felde; die A M nach Pritzlow; der Schweine-
Pfuhl; Theil des wüsten Bergs hinter Fort Preußen; die wWe GMe am Dlacis 
vor Fort Preußen; die Allse bis zum Schweinepfuhl; die Allse nach Möhnngen; 
der Wafserlauf hinter den Koppeln; die Allsen von Fort Preußen nach Turnei 
und nach Stettin; der Laufgraben vom Fort nach der Stadt; ein Stück vom 
Exercierplatz. 

Die Gränze dieser Landungen fängt an der westlichen Ecke t»es Exercierplatzes 
an, geht von hier auf 80 Ruthen Länge in 8 7 " ^ nach der DeckinatiM der 
Magnetnadel, die 18" 45,2 W. von der wahren Mittagslinie abweicht, nach der 
südöstlichen Ecke des Gartons des Gastwirths Koppen, und in derselben Richtung 
an diesem und dem Garten des GastwirthsMajorowitz und zwar an der südlichen 
Seite herauf, soweit der Garten bis an die Koppel geht, wendet sich dann an 
der nördlichen und westlichen Seite des letzten Gartens herum> bis an die Straße 
in Alt-Turnei, läßt die Straße rechts und mmmt Ue> links derselben belegenen 
Bau- und Gartenstellen tts an die Vorwerks-Gebaüde des :c. Weidemann mit 



Das Stadtfeld T u M i . — Separations-Receß 1830. 

aich gWlawchVr südlichen SeM der Gebäude herauf und M denMeNeMannfchen 
Garten herum bis an die nordwestliche Ecke desselben, von hler in M E fort¬ 
laufenden Linie in 355", wo auf 28,5 Ruthen ein großer Feldstein, mit Schmiede-
schlackM uuMMet, vergrcckm M ^ ? , > ^ , ' . 

j Hiex wendetM die Gränze im rechten Wnkeb links -Wb gcht im 81 " in 
gerader Anie, bis,am^e Mchwa^oMche Granze> wo M n f a M ein großer Feld¬ 
stein mASchmiedeschlacken, 46^ Ruthen von" der Mitte des Schwürzöwschen Weges 
entfernt vergraben ist. > ^ ^ ^ - ^ . ^ ^ 

Votr Hier geht die Gränze bis an die Schwarzow-Scheüne- und Pommerns-
dlüHer Feldmark bis an den Klosterkamp hinter Fort Preußen^ herum bis an die 
Grundstücke des Müllers Rambow, geht an dem Festungs-Glacis v o n ' S M M 
herum, und schließt sich an der südlichw Seite des! ExereierplatzeZ heraufgehend, 
an den Anfangspunkt >wicher an. _ ^ . ^ - ^ ^ , 

Alles was lnnerhailb dieser beschriebenen Gränze tiegt^gehöVtsMM St.HohaNnis-
KlosterM St. Jürgen^ mit Ausschluß der dem SHmidtMoll gehorigMOöftpek von 
1 MgM'Nuttz. und dB der Kmmnereigchörigen sog^Wüsten^ Bergs/ Wtt 
der ChWssee' nach Berl in und dem > Wegs vom SchwMepfuhl nach 
Die'Gränze dieses wüsten Berges, datwntlO Mg.52ckWtth. zu Acker g f t 
und 2 M g . 78 Ruttz. M Sandgrube benutzt werden, fänFt i n der^We an, wo 
der Weg von Turnei nach dem Schweinepfuhl in die 'Berlinck EHauWe ^Wt , 
g M von der nordwestlichen Seite der CHMsfee, 38 „ !Rn th : lanU, wendet sich hier, 
wo ein Pfaht mit-Ziegelsteinen umschüttet vergraben ist/ links um 4 1 " ^ auf 
21,2 Ruthen, wo ein zweiter Pfah l gesetzt ist, und geht nun i n 8 9 , / bis att 
den Weg von Turnei nach dem Schweinepfuhl, wo auf dieser Linie bei 13 Ruth. 
2,5 Fuß von dem zweiten- Pfahl entfernt, der dritte und an dem bezeichneten 
Wege der vierte Pfah l , 8,^ Ruthen von dem dntten entfernt, eingegraben 
ist. Von hier hält der? Weg die Gränze bis an den Anfangspunkt an der 
Chaufsse^ , ^ , ^ ^ 

§ 12. 

fiR für 

An Bau- und Girrtenftellen 11. 

Dem :c. Weidemann zu vollem Mgenthum künftig gehörig, 
die früher in Besitz gehabten 5 Hufen überwiesen worden: 

Dabei wird hier^nachriDtiH? bemerkt, 
daß, unter den Bau- und Gartenstellen 
enthalten, sind: ,die St. Iohanniskloster 
Bau." und Gartenstelle, der alteOaWesche 
Hof und dessen Unterhof, dieWittersche 
und die WulffscheMaustelle. tz 

240. 
7. 
2 

An M r l a n ö 
An Wesen . , . . . 
An Wegen und lVräben . 
M SanVschölleN/ Seen, 
^ Brüchen ' . ^ . ' . ' . 2. 

Summa: . . ' ^265. 

171. 
167. 

24. 
55. 

liegt im Mittelfeldechinter 
platze und daselbst im 2ten EMage; 

eme Fläche'MN 20 Mg . ist von dem f Amtmann Kuhn, zum MMgsplatz für 
die Pioniere veräußert worden, zum Nachweife der vollen Abfindung hier aber 
mit aufgeführt. Zum Acker gehören auch zwei Flächen im Isten Schlage des 
ScheünescheN Feldes, ein' S t M von der SandsHMe Md' von'der'Wen Viehtrift, 

dck Garten des Kaufmanns MichMs, 
105* 
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Unter den Wegen beftndet sich, außer dreien im Mittelfelde die Allse nach dem 
Gerichtsplatz. 

^ ^ , ' 7 ^ . ., ^ / ^ ^ s ̂  ^ ., ' ^ ,, ..^ ,̂ ̂  
Die Grunze der im vorigen § bezeichneten Landungen fängt an der- westlichen 

Ecke des Exerzierplatzes an, geht an der nordwestlichen Seite desselben 56,^ Ruth, 
lang, wo ein großer Feldstein mit Schmiedeschlncken umschüttet, vergraben liegt, 
springt von hier im 5 8 ^ ° , links ab nach dem ersten Knich den der Weg von 
Turnei nach dem Gerichtsplatz bildet, und geht in derselben Richtung fort bis 
durch die Wiese, das Sieb genannt, wo am Rande desselben auß der Höhe des, 
zwar sehr verfallenen,^ aber noch gut kenntlichen Grabens der zweite Stein 
gelegt ist.,,.. " ^ > - - , . > ^ . ,. -,- , ,̂  - , ^ -^ ^ ^ ° 

Hier wendet sich die Gränze rechts und der eben bezeichnete Graben, der die 
Wiese vom Acker trennt, macht auf 15,s. Ruthen Länge die Gränze. Von hier, 
wo der 3te Grundstein liegt, wendet sich die Gränze wieder links und geht in 
gerader Linie im 81 s', parallel mit den gegenüber liegenden des St . Iohannis-
Klosterguts, bis dahin die Breite 67,z Ruthen beträgt, bis an die Schwarzowsche 
Gränze, wo noch ^vor derselben am Rande der dortigen Wiese der 4te' Feldstein 
vergraben ist, der, wie die vorigen, mit Schmiedeschlacken umschüttet ist. Von 
hier hält die Schwarzowsche Feldscheide die Gränze bis an die bereits beschriebene^ 
Gränze des S t . Johannis-Klosterguts. 

Alles was immer der beschriebenen Gränzlinie bis an die Gränze des St . Jo¬ 
hannis-Klosterguts liegt, gehört dem w. Weidemann eigentümlich/ mit Aus¬ 
schluß der kleinen Besitzungen in Alt-Turnei, die mit Bohlzaünen umgeben sind. 

Außerdem ist, wie schon gesagt dem :c. Weidemann die vom f Amtmann 
Kuhn zum Pionier-Übungsplatz verkaufte Fläche, die hinter dem Wege von Al t-
Turnei nach Krekow^ an der Gränze der Marienstifts-Ländereien, i n dem Acker 
des Kämmereiguts liegt, und bei dessen Gränzbeschreibung näher bezeichnet werden 
wird, wie auch der früherhin an den Kaufmann Bohtz verkaufte, jetzt aber von 
dem Kaufmann Michaelis besessene Garten ft Mg . 16 Ruth.^, der an der 
Grabowschen Gränze liegt, und mit einem Bohlzaun befriedigt ist, in Anrechnung 
gebracht. 
" " ^ "^ ' ' ' ^ " / " H 14. ' , / , ^ ^„' , ,̂  

Zum Kämmereigute künftig gehörig sind dem :c. Weidemann für die zu 
erbzinslichen Rechten früher in Besitz gehabten 4 ^ Hufe überwiesen: 

An Bau- und Gartenstellen 0. 
An Ackerland . . . . 217. 
An Wiesen . . . . . 7. 
An Wegen und Gräben . 2. 
An Sandsch ollen ̂  Seen, 

Brüchen . . . ., . 7. 
S u m m a : . . 

M g . Ruth. 
0. 

145. 
160. 

155. 
236> 88/ 

Der Acker besteht aus dem Kamp am 
Glacis, ben Kleekoppeln, incl. Wiesen 
und 6 Stücken im Mittelfelde. . 

Zu den Wegen gehört die Allse nach 
Völschendorf und die Allee vom Nurnei 
nach dem Gerichtsplatz. 

Zum Unnutzbaren ein Stück der Sand¬ 
scholle und vor dem Teiche. 

Die Gränze dieser Landungen fängt an der nordwestlichen Seite des Exercier-
vlatzes an den in den §§ 12 und 1Z gedachten Landungen 20,7 RuthM d 
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Wege enHeryt, der nach Krekow führt, an, geht an bem Festuygs-Glacis von 
Stettin so. weit herum, daß von der Gränze der in den M 12 und 13 gedachten' 
Landungen, ̂ eine BrOevon^ 68,2 Ruthw herauskömmt. : Hier an dem FeftMgs-
ElMs^ beMdet sich cker erste HränzpfaU, der,, so wie Ne fo lMdM, mit Ziegel-^ 
steinen umschüttet ist. Von hier geht nun die Wanze Parallel mit der vorhin 
genannten .Gränze, im 58-^" iu gerader, Linie über hW Weg nach Orekow, und 
den vM,Turnei nach dem GerichtZplatz, bis an und. durch die Wiese> das Sieb 
genannt, an den Weg VM Alt- nach Neü-Turyei> wo der zweite PfaM gesetzt ist. 
Hier: wMdet sich die Gränze an dem ebengenannten Wege -links, soweit aN die 
GWen von Neü-Turnei-gehey, geht an den Gärten, die- M t einer lebendigen 
Hecke eingehegt sind,.über, den,̂ Berg bis an den dort befindlichen Teich, durch?' 

der größere Theil desselben in das Kätnmereigut 
zu Megenz kommt>, springt hinter dem Teich, etwa 6^ Ruthen' von demselben, 
rechts, ab,! und,-gehtl von hier, wo der dritte, Gränzpfahl steht, linkst in der 
Richtung pon 7 6 ^ ^ aufu49,^ Ruthen an öm Wtzg -von M-Tuwei nach Krekow. 
Von hier geht die GrUze links 65 Ruthen dM Weg entlang, von hier rechts an 
der Richtung von 84,Z" auf 58 Autzhen>^ dann ^wieder rechts im 352,5 auf 
64,^ Ruthen M die Gränze des St. Marienstiftsguts; die 3 letzten Linien schließen 
den,Pionier-U,,hungsplatz ein,^der in einem etwas länglichen, ziemlich regulairen 
Viereck, dessen vierte Seite - vom Wege links an, den zuletzt beschriebenen Punkt 
55 Ruthen beträgt und ein 84, / . geht, von dem Mmmereiguts-Acker eingeschlossen 
wird, und mit der zuletzt' bemerkten Linie an den St. Marienstifts-Acker gränzt, 
auch rundum mit einer lebendigen Heck eingefM / 

^ , Wt t der Ecke' ,hes MüMplatzes gcht die Gränze im 82" auf 136,« Ruthen 
bis an'die OchwaMwDe Gränze und schüeßt sich, an derselben fortgehend, an 
dieHFitzMg der in den W 12 und 13 gedachten Landungen.an, woselbst die 
Gränze fchiön beschriebett ist. / . ' 

Alles was U M der bezeichneten Linie bis an die zu eigenthücklichen Rechten 
bMtzenden Landungen l i e ^ 

^ ' W e Größe der WeidemMschen BeWng' ist 921^« - 265,z 4. 236,z« ^ 
1422 Mg. 149 Ruth. — Man vÄgleiche § 30^ 

§ 16. 

Dem St. Marienstifte sind bei der Theilung 1815 für die früher in 
Besitz gehabten 3 Hufen Land überwiesen: 

Bau- und Gartenstellen. 
Acker 
Wiesen 
Wege und Gräben . . 
Sandschollen, Seen, 

Brüchen 
Summa: . . 

Mg. 
0. 

168. 
3. 
1. 

Ruth. 
0. 

75„. 
145. 
172. 

0. 24. 
174. 56... 

Der Acker enthaltend einen Kamp am 
Glacis, drei Stücke und ein Wiesenstück 
von den Kleinkoppeln, 9 Stücke im 
Mittelfelde; zu den Wegen gehört die 
Allee nach Völschendorf und die vom 
Turnei nach dem Gerichtsplatze. 

M i t diesen Landungen sind jedoch 
Veränderungen vorgenommen, worüber 

die Verträge, wegen der verzögerten Recessirung dieser Gemeinheitstheilung nicht 
haben abgeschlossen werden können. Das St. Maücnstifts-Curatorium hat von 
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diesen Landungen nur diejenigen 15 M g . 86 Ruth, behalten, welche zwWen dem 
Wege von Stettin nach Völschendorf und dem Glacis belegen sind, und die 
andere Fläche zum Wiederaufbau der bei der Belagerung Stettins 1813 abge¬ 
brannten Bewohner der Unter- und Oberwiek und des Turnei zu Erbpachtrechien 
an die Stadt Stettin 1817 abgetreten, wodurch'eine neue Vorstadt — Neu -
T u r n e i genannt — entstanden ist. Um derselben eine zweckmäßige Lage zu 
geben, sind mit Amtmann Gampe folgende Vertauschungen vorgenommen, 
welches Übereinkommen, um nicht Gränzen zu beschreiben, die nicht mehr 
existiren, hier aus den Magistrats-Acten betreffend die Verhandlungen wegen 
Neü-Turnei:c. zugleich recesfiret wird, und da die Stadt Stettin noch dMch 
keinen Vertrag in den Besitz dieses Landes gesetzt ist, so ertheilt das St . Marien-
stiftZ-Curatorium hierdurch die Einwilligung zu der Vertauschung dergestalt, d W 
es so angesehen werden soll, als wenn das St . Marienstifts-Curaturium bei der 
Vertaufchung damals zugezogen worden sei und hätte derselben zugestimmt. 

Von den vorstehend dem St . Marienstift überwiefenen . M g . 174. 56,5 
trit t dasselbe also an den Amtmann Gampe ab, an Acker 

24.120, an Wiesen 3.145, an Wegen und Gräben 1.83, 
zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . M g . 29. 17V 

Bleiben . . W . 144. 66,. 
und empfangt dagegen von demselben an Acker 34.55, an 

Sandschollen :c. :c. 0.92, zusammen . . . . . . . . M g . 34. 147 
wonach dasselbe also überhaupt . . . . . . . . . . Mg . I M 33,. 
besitzt, welche Fläche mit Ausschluß der vorhin gedachten 15 Mg . 86 M t H der 
Stadt Stettin in Erbpacht gegeben ist. Da indeß der Erbpachtvertrag nuch^nicht 
abgeschlossen ist, so soll aus der beiläufigen Anführung dieses 
gefolgert werden können, daß die Stadt Stettin VerbindliHkeiten^ hinsichtlich des 
zur Anlage von Neü-Turnei verwandten Ackers übernommen habe, der Abschluß 
des Vertrages und die Üoexgabe des Landes vielmehr noch erfolgen mMe, wo 
dann die Rechte und Verbindlichkeiten, mit welcher die Stadt die Länd«rtzien 
übernehmen soll, zur Erörterung kommen müssen. 

8 17. 
Durch die Vertauschung und den Auftau von Neü-Turnei sind die Landungen 

des Marienstifts in zwei Flächen zu liegen gekommen. Die zunächst der Stadt 
belegene Fläche, welche die im ß 16 gedachten 15 M g . 86 Ruth, enthält, fängt 
an der Gränze des Kämmereiguts, an dem Festungs-Glacis des Forts Wilhelm 
an,, wo es an der schrägen Richtung am Glacis 40,Z Ruthen Breite hat und 
g M vjs an den Weg nach Krekow, wo es in der schrägen Richtung am Weqe 
49^5 Gttzen breit N 

^ An der südwestlichen Seite gränzt es an die bereits bezeichnete Grmtze deŝ  
Kämmereiguts, an der nordwestlichen7 Seite, die 85 Ruthen beträgt, und / ,M 
5572° geU an die Besitzung des Amtmanns Gampe. 

Die zweite Fläche umfaßt die Landungen, welche das St . M a M n M s -
Curätorulm zum Aufbau von NeATurnei zn^rbpachttichen ReWn"'abgetreten 
hat. Die' Gränze fängt hinter der W W ^ das Sieb genannt, an der Gränze des 
Kämmereiguts an, geht bis an dtzn neuen Weg hinter den Sieb bis an den Weg 
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nach Mßkow Mnd Lerfolgt diesen Weg noch 46,5 Ruthen chinter dem Knick, den 
der Hier geht die Grunze vom Wege 
links ab im 167? auf Z6 Ruthen, wendet ßch darauf in einen spitzen Winkel 
rechts im 46,5" auf 27,5 Ruthen M d geht nun wieder links in einen Mtzen 
Mmkel von 163,^" auf 45 Muthm und faßt in derselben Richtung im 160" 
auf 2« Ruthen 3 / M ß , wo «in Gränzpfahl steht, der wie die folgenden, mit 
Ziegelsteinen umschüttet ist.. 

Vom Anfangspunkt der Gränze bis zu dem zuletzt bezeichneten Pfahl ist die 
Gränze mit einer lebendigen Hecke beflanzt, die in der zuletzt bezeichneten Richtung 
qUer über das Marienstifts-Grundstück bis an den an der Gränze i des Kämmerei-
Ackers belegenM Teich fortgeht und die sämmtlichen Gärten von Neü-Turnei 
einschließt. Hier, wo die lebendige Hecke quer durch den Marimsüfts-Acker geht, 
ist links derselben lder botanische Wrovincial-Schul-^ Garten angelegt, wozu die 
6-Mg. des ehsmaligen und durch den § 18 zu gedenkende Vertauschung hierher-
gMmWWen Turnplatzes/verwandt worden sind. 

Von dem zuletzt bezeichneten Gränzpfahl wendet sich die Gränge rechts im 
7b" auf 55,4 Mthen, wo an der östlichen Seite des Weges von Alt-Turnei 
moch Krekow ein Pfahl vergraben ist; von hier geht die Gränze in gerader Linie 
im 82,75" auf 181,7 Ruthen bis cm die Schwarzowsche Gränze, wo ein Gränzpfahl 
steht und schließt sich, an derselben fortgehend an den Kämmerei-Acker an. 

Alles was links der beschriebenem Gränze bis an den Kämmerei-Acker liegt, 
gehört dem St. Marienstift, künftig mit Bezug der im § 16 gemachten Anfüh-
r»ngen aber der Stadt Stettin. 

§ 18. 
Gampesche Besitzung (Friedrichshof). Dem Amtmann Gamfte sind bei 

der Theilung 1815, für die früher in Besitz gehabten 18,̂  Hufen Land und nach 
Matt gefundenen Taufch, 1830, überwiesen: 

Mg. Ruth, 
M Bau-und Gartenstellen 0. 0. 
Un Werfeld . . . .960. 175,^ 
An Wiesen . . . . . 9. 92. 
An Wegen und Wiesen . 34. 140. 
An Sandschallen, Seen, 

Brüchen . . . . . 3. 156. 

Vom Acker liegen, nach derTheilung 
von 1815 zwei Stücke am Anklamer 
Thor ein großes Stück im Karthaüßer 
Felde, ein anderes gleich großes Stuck 
im Mittelfelde, ebendaselbst ein kleineres 
Stück vor dem Gerichtsplatze, sodann 
ein Fleck vom vmmaligen Turnplatze, 

Mmma: . . 1 0 0 9 . 23,^ und ein Stück Acker nebst Wiese von 
den Kleekoppeln. Bon Wegen :c. gehören hierher die Allse nach der Malzmühle 
die Allse vom Malzmühlenwege nach dem Gerichtsplatze, die Alleen nach Vslschen-
dorf,'KrekVw und vom'Turnei nach dem Gemchtsplatze, so wie die Trift zwischen 
der Völschendorfer und der Krekower Straße. An Unnutzbarem: ein Theil des 
Meinen^ Katzenpfuhls, die Wafserhausstelle und ein Fleck am Garten zur Malzmühle. 
Nach der Theilung von 1815 enthielt die Gampesche Besitzung 1014 Mg. 0,. Ruth. 
Nach Inhalt des tz 16 sind an das Marimstift 34 Mg. 147 Ruth, abgetreten, 
dagegen von diesem hinzugekommen 29 Mg. 170 Ruth., daher hat gegen 1815 
Me NeMfmderung des Besitzstandes im Betrage von 4 Mg. 157 Ruthen 
Gtatt. gehMt. 
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Dabei ist M bemerken, daß n. Gampe die früher zum Turttplatze bestimmten 
6 M g . gegen eine gleiche große Fläche mit der Stadt Stettin vertauscht hat, 
wodurch diese 6 M g . hinter Neü-Turttei zu liegen gekoAmon sind/ ^ ^ ' 

Innerhalb der vorstehend dem :c. Gamsie^Nberwiefenen Landungen Negt 
unweit der Falkenwalder Landstraße, der HochgMchtsplaß von 147 Q.-Ruth.> welche 
Fläche "dem :c. Gampe nicht mit überwiesen ist, fondern der Stadt Stettin 
verbleibt. ' . ^ ! > 

Die Kränze der Gampeschen Landnngen fängt am GlaciZ des Forts Wilhelm, 
am Marionstifts-Lande an, geht an den Festungswerken von Stettin bis zum Anklämer 
Thor herum, von hier den Weg nach Grabow entlang, bis hinter dem links am 
Wege belegenstt Weinen) Katzenpfühl> wo am Wege ein Gränzftfahl, mit Ziegelsteinen 
umschüttet̂  gesetzt ist. Von hier durchschneidet die Oränze in einer durch einen 
Graben markirten, gekrümmten Linie den Pfuhl dergestalt, daß der größere Theil 
desselben links in die Gampefche Besitzung zu liegen kömmt, der kleinere Theil 
dem :c. Thebesius verbleibt. Vom Ende des Grabens, wo am Rande des Pfuhls 
ein Gränzpfahl steht> geht die Gränze in 79,5« auf 66,ß Ruthen M an den 
Weg nach der Malzmühle und zwar 16 Ruthen von der zweiten Biegung, den 
dieser Weg, vom Anklämer Thore gerechnet/ bildet. Diese Linie berührt an der 
rechten Seite die Besitzungen von Wulff, Thebesius und Petri. , M n hält der 
Weg nach der Malzmühle die Gränze bis an den M g , der aus dem Malz¬ 
mühlenwege beim Gerichtsplatze vorbei nach Alt-Turnei führt, und der bis 
21,6 Ruthen hinter dem ersten Knick an der nördlichen Seite, nun die Gränze 
abzeichnet. Von hier, wo ein Gränzpfahl steht, geht die Gränze in einem bei¬ 
nahe rechten Winkel rechts ab im 354" auf 95,Z Ruthen, Macht hier im rechten 
Winkel links eine kurze Wendung von 2 Ruthen im 80", wo auf diesen beiden 
Ecken Feldsteine eingegraben sind, und zieht sich nun wieber im rechten Winkel 
rechts im 3 5 2 ' / / ayf 119,^ Ruthen bis an den Malzmühlenweg, wo ein Pfahl 
steht. Von da an, wo die Gränze den Malzmühlenweg verläßt, und an den¬ 
selben, bei dem zuletzt bezeichneten Gränzpfahl wieder herankömmt, wirb zur 
rechten Seite das Petrische Grundstück berührt. 

Von dem zuletzt beschriebenen Gränzpfahl geht die Gränze bis an den 
Malzmühlenweg den Mühlenbach entlang, um den zur Malzmühle gehörigen 
Garten herum, schließt sich hinter demselben an den Mühlenbach wieder an und 
verfolgt diesen an der NiemitzMn Gränze bis an das, vormals zur 
St . Marienkirche gehörige Ackerstück, wo am Rande der Wiese ein Pfahl ver¬ 
graben ist. ' ^ " ,, -,' 

Von hier geht die Gränze im 1 6 8 ^ " auf 88,? Ruthen links ab, wendet 
sich im 58" auf 64,5 Ruthen wieder rechts, geht fast in derselben Richtung, aber 
nördlicher im 41,5" auf 26,^ Ruthen fort, macht hier einen spitzen Winkel und geht 
links im 163" auf 43>i Ruthen bis an den Völschendorfschen Weg oder die große 
Landstraße nach Falkenwalde, die nun die Gränze bis an die Krekowsche Scheide 
Mdet.'' ^ ^ ^ -̂ - ' ' " ^ . , ^ , ^ ^ ̂  ^ -̂ , - ^ ', 

Die bezeichneten Punkte sind mit Pfählen besetzt, die mit Ziegelsteinen um¬ 
schüttet sind. Von der Niemitzschen Gränze bis an die Falkenwaldsche Straße 
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! Wird, die Besitzung des nc.'Uhebesius von lder^besHNebenen^ 
Seite b e r ü h r t . ' ? ^'^ ^ ^^-^ â? °̂ > ^ .'ck^'' '̂,̂  ^^?'^- ^ ^ > ^ ^,^, 
' ^ Bon ^er FaWnwaldeVMraHe HMen die Krekow^ und SWaUMchen Feld-

u > UNAMsnl inks M H ^ MMieMMar iens t i f t s -
Wtzsitzung Ggt> igHört dem Amt^Mnn GumW Mit lÄMnHme^ vowW Mg> die 
zur vormaligen Glashütte gehören 
gefchlofsen, im vorstehendem Flächeninhalte jedoch nicht mit nitbchriffen sittdü ^ 

' ^Petri^che Oesttznng^ M Ausweis des HWochelenbuchs besitzt i»er 
Schank- und SveisenMH, Hetr inWi Grundstücke W ^VersHKdeMV RechtG 51 ^ 

- A^ ^ E^bzinsrechten von- dem W. .Hohan'nWloster.^WMg.^M 
tMuHof- lnüb OürtenraNM. D W IläGe^ ist,in mnveräyderter"ßaW ! 

zur Gamvefchen Besitzung gekommen sind und wo fM an de 
Seite dieo VergMgung M gleicher Mäche wieder i MgebeM i M 

' KartejchäZ MächenmaäHMefes ÄckerstHcksugu ̂ ' 
^ ist Ml Eingänge dieses WeceffesrHen gMcht. " 

! o) Hu ^ ErbpWchtrechten besitzt Ŵ  Hetri - v M wer̂  
Arche, die 3 Zastrowschen HeM-Hufew>Land, dafür 

Mg. Ruch. 

g c h 
entgegengefotzten 

H TbrUens die 
M M M ? Ruth. 

«AniHof- und Baustellen 
An Mer lanw. ,. . ?. 
A n Wiesen. . . .' . 0 . - ^ 0 ^ 
An Wegen und Gräben 4. 86. 
An Sandschollen 2c, Hc. ^ 0. 0. 

^ Summa: . . W5. 176^ 

Die isteWäche Veßcht aus 2 Stücken, 
davon dW etste an der lGrabhwschen 
Wanze,'' das W M Mneben His - an Ven 
F r iedho f /VWM ist. ' M e ^ M M ä H e 
' enthält' gteichfalls'' zwm - G M e , ̂  bavon 
t»as ^eine W r deck Friedhöfe uvd das 
andere neb en d̂em ersten ^ Hgt.' Die 

. em 
'die A M nach''der MalMiühls. 'Die 4te FNcheMbei'der MVfchÄ 
W MtziH Me'größte W ' 4 MchW, WMG W,^'Wh. enDaßenW 

^WchnchtM wird bM MeiluM von beruften 
HaHe , M dm> M e r M ' M - d ie 'KWanMn'g 'dek^ '^ ft Mg. 
42 M u H . , zwischen dem ^3W-von MeMü^ttach'OWöw,' bet Oräbowschen 
OMze imd dMWlaois belegen, veräußert find, M !ĉ  M t n HW also n G Mch 
7 Mg. 26 Rutheil im Besitz MD Da das IacMkirche^^ nr diese 
Veräußerung noch nicht consentirt hat, sy. können aus diesem nachrichtlichen Ver¬ 
merk für dasselbe keine präjudicirlichen Folgen gezogen werden. ^Vergl. weiter untm.^ 

§ 2 1 . 
Die Lage und Gränzen der im § 20 gedachten Erbpacht-Ländereien sind 

folgende: 
Die Iste Fläche, an der östlichen Seite des Friedhofs belegen, fängt an der 

Gmbowschen Münze u M " 
von Pommerns Th.il./Bd^?ilb 
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nach dem Logengarten abgeht,. a«/ und geht von. hier, wo ein Gränzpfahl, M i t 
Ziegelsteinen umschüttet, steht, in gerader Linie an den Friedhof, , M 
ein Gränzpfahl steht, 21 Ruthen vom Glacis des Forts Leopold entfernt. Von 
hier hält der Friedhof, das Glacis und der Weg nvch Graböw bis zuniÄnfängs-
pünkt^die Gränze.^ Der an der östlichen Seite des Grabowschen Weges zu dem 
eben beschriebenen Grundstück ̂ früherhin gehörig gewesene Theil ist von dem 
^Verein für die Bepflanzung! der Umgegend" gekauft und, zur Promenade d̂en 
Park-Anlagen^ hergegeben. ! i ^ . ^ , 

Die 2te Fläche, an der westlichen Seite des Todtenackers belegen, wird von 
dem Wege nach der Wohnung der Prinzessin Elisabeth sPrinzeß-SchloU, dem 
Wege hinter dem Katzenpfuhl, dem Glucis und dem Begräbnißplatze,! 37 Ruthen 
2,5 Fuß an - demselben herauf, begränzt. Von hier, wo ein Gränzpfahh Mit 
Ziegelsteinen umlegt, eingegraben ist, geht die Gränze links ab nach-dem zu erst 
genannten Wege undzwar im 70,." auf 31,^ Ruthen, wo an-dem-Wege ebenfalls 
ein^ mit Ziegelsteinen versehenes Pfahl steht. An die letztere Linie. rechts, gränzt 
THebesius mit seiner Besitzung. i , ' ! 

^Die3te Fläche fängt rechts am Wege nach der Malzmühle an der Gränze 
des 2c. Gampe an und Hat hier eine Breite von 18,g Ruthen. Von hier geht 
die Gränze parallel mit dem Malzmühlenwege in 353" auf 94 Ruth. 3,. Fuß 
Länge und dann links Ln schräger Richtung im 51^<" an den Malzmühlenweg, 
!welche Linie 20,,, Ruthen bewägt, und wo 1̂  Ruthe vom Wege entfernt, M 
Gränzpfahl sich befindet. I n derselben Richtung geht die Gränze über den Weg 
,und von hier ,im M.5" auf 77,/ Ruthen und dann rechts im ftunmpfen Winkel 

i y W s i auf 78 Ruthen wieder an den Malzmühlenweg und diesen, entlang bis 
an die'Zereits wschriebene Gränze, der Gampefchen Besitzung, an welcher das 
Wbzinsland von 7 Mg. 137 Ruth, liegt, welches am Wege von Türnei nach 
Hrabow anfängt und 116 Ruthen und 12,2 Ruthen breit ist. -

Die 4te Fläche, unweit der Lübschen Mühle belegen, gränzt von der 
Niemitzschen Gränze bis an die Falkenwalder Straße an das schon beschriebene 
Gampssche Grundstück, macht an der Straße einen spitzen Winkel und geht, sich 
rechts wendend, an derselben 125,, Ruthen entlang, macht auch hier einen spitzen 
Winkel und mündet sich rechts im^ 264", wo aus 64,^ Ruthen am Wege pon 
Alt-Turn« nach der Lübschen Mühle ein Gränzpfahl gesetzt ist. Fast in derselben 
Richtung.im 263« auf 19 Uuthen und im 270" auf 30 Ruthen am Ende der 
Wiese und in derselben, Linie auf 10<c, Ruthen am Mühlenbach^) an der Nje-
mitzschen Gränze sind an den bezeichneten Punkten Pfähle gesetzt und mit Ziegel¬ 
steinen umschüttet. Von hier hält um den Mühlenbach an der Niemitzschen 
Scheide die Gränze bis dahin, wo das Oampesche Grundstück anfängt. 

Wulffsche Besitzung. (Grünhof.) Der Eigenthümer Wulff besitzt zum 
vollen Eigenthum I V2 Hufe Land, wofür demselben die Abfindung in 2 abge¬ 
sonderten Flächen überwiesen ist, wie folgt: I 

*) Der Mühlenbach ist das anderweitig seit uralter Zeit „Klingende Beet" genannte Fließ, 
welches durch die „Grünewiese" zwischen Grabow und Bredow zur Oder mündet. 
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Mg. Ruth. 
An Acker 84.' 13. 
An Wegen und Gräben 3. 118. 
An Sandschollen :c. ic.. 7. 115. 

Summa: . . 95. 66. 

Die Iste, der Stadt zunächst belegene 
Fläche liegt zu beiden Seiten des Weges 
nach der Malzmühle und begreift auch 
die dahin führende Allse, so wie den 
Weg von der Kupfer- nach der Malzmühle. 

Die 2te Fläche befindet sich an der Lübschen Mühle und begreift das daselbst 
gegen den Mühlenbach steil abfallende Ufer. Von den Ländereien der ersten 
Abtheilung und dem Wege nach der Kupfermühle umschlossen liegt der Schind-
angerftlatz 1 Mg. 10 Ruth., dessen im § M wieder gedacht wird, und dessen 
Areal in den vorstehend überwiesenen Abfindung von 95 Wg. 66 Ruth, nicht 
inbegriffen ist/, . , / , ' ,,, ' , ,,. , '/,/- ^ , - / , / ^ ' ̂  " 

. ' / - ^ , ^ ^ . / ^ > ^ , ., / ^ / §^23 . . ^ ^ ^ ' " ' ^ - ?̂  / ' ^ 
Die Iste, der Stadt Stettin zunächst belegene, Fläche fängt an dem Ren 

Petrischen Grundstüch18,ß Ruthen von dem MalMühlenwege entfernt, an, und 
hat an der südlichen Seite, die an die Gampesche Besitzung stößt, eine Breite 
von 28 Ruthen. ̂  Von hier gcht chie Gränze an der östlichen parallel mit der 
gegenüberliegenden Seite und dem Malzmühlenwege im 353" auf 119 Ruthen 
Länge'und zieht sich in schräger, nordwestlicher Richtung im 53,^ ° auf 52 Ruth. 
3,5 Fuß an den Weg nach der Malzmühle, springt über denselben dasmber, wo 
der Weg Mch der Kupfermühle ausgeht, der nun bis an den Garten des Scharf¬ 
richters Koppen die Gränze bildet und wo auf der steilen Höhe über'de» Wege 
ein Gränzpfahl gesetzt ist/ Von hier geht die Gränze in einer gebrochenen Linie 
an dem Garten des «. Koppen herum und zwar im 3,z^ auf 9,^-Ruthen, im 
344" auf 8„ Ruthen, im 1" auf 6 Ruthen 6,̂  Fuß, im 348," auf 14 Ruthen 
2 Fuß. Auf diesen und allen vorhin bezeichneten Punkten sind Gränzpfähle, 
mit Ziegelsteinen umschüttet, gefetzt, den letzten an dem Wege, der hinter dem 
Gürten des n. Koppen durch den- Hohlengrund nach Wulffs Wohnhaus führt. 
Vor dem zuletzt erwähnten Pfahle hält der eben bezeichnete Weg in seiner 
Krümmung' Ae Gränze bis an dm Weg von der Kupfer- nach der. Malzmühle, 
der nun HD in die Spitze die Gränze hält, wo dieser mit dem von. Stettin 
nach der Malzmühle führenden Wege sich vereinigt, an welchem nunmehr die 
Gränze wieder zurückgeht und über denselben da überfpnngt, wo das 3te Petrische 
Grundstück mit der Wulffschen Besitzung sich scheiden. 

z I n dem umschriebenen Grundstück ^von 7̂1 Mg. 2^ Ruth.^ liegt Mischen 
den Wegen von Stettin nach der Malz- und der Kupfermühle und dem von 
der Kupfer- nach der Malzmühle, der Schindangerplatz, dessen Gtänzen im 
§ 26 beschrieben sind. ^ ^ 

Die 2te Fläche bei der Lübschen Mühle belegen M Mg^ 63,^ Ruth, ent¬ 
haltend^, fängt an der Niemitzfchen Gränze am Mühlenbach bei der 4ten Petri-
schen Fläche an, geht an dessen schon beschriebener Gränze bis an̂ ^̂ M 
walder Straße, hat an derselben eine Breite von 8 Ruthen und wendet sich 
im rechten Winkel von der Straße rechts ab im 303" auf 53^ Ruthen, wo hart 
hinter dent Wege von der Lübfchen Mühle nach der vorhin genannten Straße 
ein Gränzpfahl gefetzt ist. ! 

Von hier geht die Gränze im 3 1 , / durch den Teüfelpfühl, wo am Rande 
. 106* 
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desselben eiN z Gränzpfahl, veMahen/ist und VM hjer im 346" bis an den Müh-
lenbach an/der MemHchen Gränze,,wo arch der HöHe des Berges bei 13,^ Ruthen, 

Pfahl gesetzt ist, der, Wie alle schon 
früher bezmchneten, mit Ziegelsteinen umschüttet worden, 
bach,^ der W ü h l e M ^ Graben des Müllers die Gränze, die 
sich da, wo der 3Neg über den Bach. nach der Malzmühle geht, an ̂  den Bach 
wieder anschließt und dieser M zum Anfangspunkt der beschriebenen Fläche ver¬ 
folgt und endigt. 
, ' ' ^ ,,, ,- ,̂ .^,^ ^ ^ . ' ' ' §.24/ ,^ ,. _ . . , , ^ ^ , - ' , , / ' ' .,. 

Thebefiussche Besitzuüg^ Der tc. Thebestüs, ftüher Witwe Trends 
lenburg, dann Marcks, dann Putkamer, besitzt zum vollen Eigenthum 2,. HuM 
Land, wofür demselben die Abfindung ebenfalls in zwei abgesonderten Flächen 
wie folgt überwiesen worden: 

Die Iste Fläche ist 100 Mg. 113 
. Ruth, groß und ist an der Grabowschen 
Gränze zunächst der Stadt belegen. 

Äckerland/ . > 
Wege, und Gräben 
Sandschellen :c. . 

Wg/Nuth. 
42. 73,5 

3/42 
5/97 z zchst 

Die 2te Flächtz von g ^ 
Ruth, liegt hinter der Lübschen Mühle 

S u m m a . . . . . 1 5 1 . 5 2 , 5 
und begreift das steile Ufer, daselbst am Mühlenbach. 

Zn der ersten Fläche ist das ehemals Müller, Friedemannsche, jetzt Makler 
Homannsche Grundstück von 8 M g . 136 Ruth, belegen, in dem vorhin ange-, 
gebenen Flächeninhalt aber nicht mit inbegriffen. . M e s Grundstück ist der 
Kronenhof, seit 1836 im Besitz der „Bürgerlichen Ressource".^ 

Die Iste, zwar zusammenhangende, aber durch viele Ecken und Winkel und 
durch Wege unterbrochene Fläche fängt an der östlichen Seite des Friedhofes, 
an dem ersten Petrischen Grundstück an und geht bis an den Weg nach Grabow. 
Diese Linie ist bereits näher bezeichnet. Von hier geht die Gränze links-am 
Grabowschen Wege bis an den Weg, der von der Wohnung der Prinzessin 
Wsabeth Drinzeß-SchloU nach Grabow führt Wd diesen Weg, der, wie die vorige 
Linie zugleich die Gränze zwischen dem Turnei-Felde.und Grabow macht, entlang 
bis an die nördliche Spitze des dem Kaufmann Michaelis gehörigen Gartens. 
Von hier hält die - Grabowsche Scheide bis an den Weg von Stettin nach 
der Kupfermühle die Gränze, geht an diesem Wege wieder zurück bis an das 
erste Wulfffche^Grundstücke, geht an demselben herunter bis an die Gränze der 
Gampschen Besitzung, durchschneidet den, links des Weges nach der Wohnung 
der Prinzessin Elisabeth belegenen Teich, Feht an dem eben benannten Wege 
soweit entlang, als das zweite Petrrfchen Grundstück geht/ springt hinter demselben 
über den Weg und geht bis an den Friedhof und um diesem an der West-, nörd-
und östlichen Seite herum bis an den Anfangspunkt. 

Von da an , wo diese Scheidelinie mit der Gränze der ersten WuWchen 
Fläche zusammen kömmt, bis an den Friedhof, ist sie schon näher beschrieben. 

I n dem umschriebenen Grundstück liegt die, vormals dem Müller Fnede-
man n , jetzt dem MaAer Hömann gehörige Besitzung, und zwar zwischM dem 
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Wsgi von Alt-Turnei nach Grabow und der OmVowschen Gränze in einem 
reWtärek, länglichen' Viereck. Mronnhof/1 ' ^ -̂  

Die 2te, hinter der LMfchen Mühle belegene Fläche ̂ ^M an der südöstlichen, 
der Stadt Stettin zügewandtW iSeite. an das 2te Wulfffchel Grundstück, an der 
nordöstlichen an den Mühlenbach hinter der Lübschen Mühle, der die Gränze 
mjtvNiemitz bildet, an der nordwestlichen Seite mit der Gränze des auf der 
Wekowschen F e l d ^ der. südwestlichen Seite 

^ ,, I n der Äbfindungsfläche § 10 des St . Iohanmsklosters^ liegt hart an Hss 
Chaussee der Wüste Berg,, wovom das, unbeschränkte Eigenthnm her Kämmerei 
von Stettin zuständig ist. Nach der Vtalbrancschen Vermessung soll dessen 
Flächeninhalt 12 Mg, 169 Ruth, betragen. Nach der vom Hauptmann und 
BermessünFsMevisor, Mrßcker jetzt s183t)̂  vorgenommenen Vermessung hat sich 
jedoch nur ein Meal von 8 Mg.-102 Ruth-, ermittelt, dessen und in> welcher Art 
diese Flache begränzt wM> schon m § 11 gedacht ist. , ^ ' 

Das dEigenthum des Schindamgerplatz'es,dVssen bereits im § 22 
gedacht worden, ist ebenfalls der KäWmerei von Stettin zuständig. Derselbe liegt 
links am Wege nach- dev Kupfermühlb, welcher bw Platze füdttch. h M ä W , an 
welchem und zwar un der rechten Seite des Weges der Hügel Nr. 1 liegt,! von dem 
der 2te im 347,,.° 10 Ruthen 4 Fuß, der 3te im 16 3,-," Ruthen, der 4te im 
59,.« 6 Ruthen der 5te im 54« 3 Ruthen ? Fuß, der 6te im 136,5° 5 Ruthen 
? I M der' 7te w Wi,5°^8 Ruthen '7HM der'8ke ick 18G° 4,. Ru^^ 
enisertit liegt. Letzterer an ^ der linken Seite des Weges, vott dein nach dem 
Hügel M . 1 die WtMmmg 10 RuHen 8 Fuß beträgt. Wröße des Platzes 
1 W 10 A M Wetz 22.̂1 ' ^ ' 

^ .̂  ^ ^ ' , ' ,>. ^ - s^27.. ', ^ , / > ^ 
I t t unNräuoerter Zage f ind folgende Gründstücke geblieben: 3 W R u t h . 
1 . D a s MaNer HoMnnsche G r m M H M o n e n M (Acker, 

incl. 24 Ruth . Unnutzbar) 8 . 1 6 0 
2. Des Scharfrichters Koppen G ä r t w mi t der Hof- und Garten¬ 

stelle, der dort erbauten Wohnung, an der GMbMschen 
Gränze unweit der Kupfermühle , . ̂  . . . . . . 8. 9 7 

3. ^ D ie Grundstücks zur Lübschen Müh le (Haus- und Garten-
- stelle, Acker> Wege ac.) . . . . . ^ . . . . . 2 . 89 

° 4.^ Her Begräbmßplatz . . . . . . . . . . < . - 1 1 . 1 7 0 ^ 
- 5 . Das zur vormaligen Glashütte gehörige Grundstück (Acker). 12. 0 
6. Des Zimmergefellen Wiesinger Grundstück (Acker). . . . 0 . 1 7 2 
7v Der Hochgerichtsplatz. . . . . . . . . . . . . , 0. 147 
8. Grundstück des Tagelöhners Schultz (Acker) . 0 . 1 3 4 
9.,, — des Sekretairs Sander (Acker) . . . . . . 6. 85 

10. — Ves Schmidt R o l l (Mesenstück). . . . . . 1 . 65 
N . — des Maftwi r ths Majorowitz (Haus M d GaMen) 3. 70 

— Z u übertragen . . . . . . . . . . 5 1 , 1 0 9 



846 Die Stadt Stettin. 

Übertrag . . . . . . . . . . . 5 1 . 1 0 9 . 
12. Grundstück des Gastwirths Koppen (Haus und Garten) . . U 108 
13. — des Zimmergesellen Metzel (desgleichen) . . . 1 . 83 
14. Die Straßen^ Gärten, Pfühle und die übrigen Familien-Woh¬ 

nungen zu Alt-Turnei . . . . . . . . ^ . . M . 8b 
Summa . . . . . . . . 66. 26 

(Folgt in der Urschrift des Recefses eine Wiederholung der in den §§ 3, 
10, 12, 14, 16,. 18, 20, 22, 24, und 26, aufgeführten Flächen; demnächst der 
Nachweis einiger Differenzpunkte, darunter eine Fläche von 122 Q. Ruth., 
welche bei der Gränzveränderung des Exercierplatzes gewonnen und der Weide¬ 
mannschen eigenthümlichen Besitzung als Entschädigung für die Duldung eines 
von Alt-Turnei nach der Stadt führenden Steigs überwiesen worden i M ! 

' ' " , - , ' . . 7 . ^ / .".' § 2 8 . ^ ^ ' ^ ^ ,^ ^ " ^ ^ ^ ^ 
Die vorstehende Ackertheilung ist mit der Ablösung des, der Stettiner Bür¬ 

gerschaft nach § 3 zugestandenen Hütungsrechts Michaeli 1815 ausgeführt worden 
und nachdem durch den heute gleichfalls abgeschlossenen Receß auch das Hütungs-
recht des Vorwerks Scharzow abgelöset worden, in Absicht des Scheüneschen 
Hütungsrechts aber auch § 6 die nöthigen Bestimmungen für den F a l l , daß die 
Berechtigung noch existiren sollte, erfolgt sind^ so ist die freie, unbeschränkte Be¬ 
nutzung der jedem Betheiligten überwiefenen Grundstücke eingetreten. 

^ , ,,/? ' - " / " §29. ,̂ ^ ^ ' ' ,, ^. 
Sämmtliche Interessenten dieser Auseinandersetzung genehmigen die vorstehend 

recessirte Theilung und die dabei angewandten Grundsätze; insbesondere wieder¬ 
holen die Deftutirten der Stadtgemeinde und des S t . Iohannisklosters, in Folge 
vorhergegangener Gemeindebeschlüsse die Entsagung der früher geltend gemctchten 
Ansprüche sowol an die Totalität des Turneischen Ackers, als auch insbesondere 
an die, dem Amtmann Kuhn, jetzt Weidemann, in Erbpacht überlafsenen Grund¬ 
stücke, wonach behauptet worden, daß die Inhaber des Ackers Landungen als mit 
zu ihrem Besitz gehörig, znr Theilung gezogen hätten, worauf sie kein Recht 
gehabt. 

§ 30. ' , , _ ^ , 

Die Bemerkung des bei der im vorigen Jahre, 1829, geschehenen Theilung 
und Behügelung der Weidemannschen Besitzung als Geometer zugezogenen Haupt¬ 
manns Strecker, daß die Karte, auf deren Grund die Theilung geschehen, nicht 
ganz richtig sei, wozu nicht allein die vorgefundene Flächendifferenz bei dem 
Wüsten Berge, als auch der Umstand, daß die Karte nicht Original, sondern 
nur Copie ist, Veranlassung gegeben, hat die Festsetzung veranlaßt: daß, wenn 
sich später einmal ergibt, daß die gesammte Weidemannsche Besitzung, aus Eigen-
thums-, Erbzins- und Erbpachtland bestehend mehr als die vertheilte Fläche ent¬ 
hält, diese Mehrheit in eben der Ar t zur Theilung komme, als jetzt nach § 9 
die gesammte Weidemannsche Besitzung getheilt worden ist. Ergibt sich aber 
das Gegentheil, so soll das Mindermaaß ebenfalls nach diesem Verhältniß ver-
theilt und der gegenseitige Besitzstand danach regulirt werden. 

Die hiemach nothwendig werdende neue Vermessung der Weidemannschen 
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Ländereien soll übrigens sogleich auf den Aufruf des einen oder andern Theils 
erfolgen. Der Extrahent muß aber die Kosten vorschießen.' 

§ 3 1 . 
B i s zu der im Jahre 1815 geschehenen Ausführung der hier recessirten 

Auseinandersetzung haben die Besitzer des Turneischen Feldes eine besondere 
Gesellschaft gebildet und eine eigene Kasse gehabt, die unter dem Namen B a u ¬ 
mannskasse verwaltet worden, von welcher zuletzt der f ?c. Kuhn Rendant 
gewesen. Diese Kasse hat folgende fixirte Ginnahmen gehabt: 

1 . V o m Zimmermeister Kumm für ein von der Gesellschaft 
acquirirtes Grundstück an jährlichem Canon Th l r . 15. — 

2. kVomZMalzmüller Friedemann gleichfalls für ein acqui¬ 
rirtes Gtnndstück Canon . . . . . . . . . . . . . - 4 . — 

3. Desgleichen vom'^Scharfrichter K o p p e n . . . . . . - 8 .^— 
4. . V o m f A m t m a n n Kuhn für,Landungen, die dessen Vor¬ 

besitzer/ Senator^Sanne, zur Vergrößerung seines Gartens von 
der Ortsstraße entnommen hat, an jährlichem Canon . . . . - 4. — 

5. Vom Amtmann Wolter für die Bebauung eines zur 
Ortsstraße gehörigem Flecks, an jährlichem Canon . . . . . - 1 . — 

6. Vom Fuhrmann Pegel jährlich . . . . . . . . . 2 . 1 5 
^ 7. V o n dem Besitzer der Lübschen Mühle jährlich . . . . - — . 1 5 

Letztere beide für die bewilligte Hütfreiheit, der, der gemeinschaftlichen 
Hütung unterlegenen vom S t . Iohanniskloster in Erbpacht genom¬ 
menen Landungen. 

- Überhaupt . . T h w 35. — 
wovon der unter Nr . 1. 2. und 3 gedachte Canon nach § 3 der Stettiner 
Bürgerschaft cedirt ist , der unter Nr. 5 gedachte aber ausfäl l t , weil die Stelle 
nach höhern Bestimmungen ftes Rayon-Gesetzeŝ  nicht wieder bebaut werden darf, 
der Bauplatz mithin wieder zur Ortsstraße gekommen ist. Die resp. Besitzer und 
nutzbaren Eigenthümer des Turneischen Feldes sind daher nur noch zur Erhebung 
der Posten Zlä. 4, 6 und 7 überhaupt zu 7 Thlr. berechtigt, wovon — 1) Weidemann 
als Mgenthümer für 5 alsIErbzinsmann für 4 ' ^ , als ErPächter für 1 6 ^ , im 
Ganzen für 2 6 — 2 ) Das Marienstift für 3 — 3) Gampe für 18^2 — 4) 
Petri als Erbpächter für 3 — 5) Wulff für 1 ^ — 6) Thebesius sür 2 ^ — 
Summa 54^2^Hufe Nntheil nehmen. Die Bestimmung, wie dieses Geld künftig 
erhoben und verwendet werden soll, bleibt jedoch einem besondern Verfahren 
vorbehalten, weil: — 1) der Gesellschaft noch Ansprüche an die Kuhnschen Erben 
wegen rückständiger Rechnungslegung machen wi l l , und — 2) Weidemann die 
Verpflichtung der unter Nr. 4 gedachten Canonszahlung der 4 Thlr. aus Gründen 
wiederspricht ^ die sein Kaufcontract mit den Kuhnschen Erben enthalten soll. 

'̂ " ' ^ " ' tz^32. ^̂  ' ^ ^ ' 
Me Kosten'dieser Oemeinheitsthei^ werden nach Verhältmß des Besitzes 

nach der ftühern Felbeinthnlung in Hufen — M h e den vorigen ^ — aufgebracht. 
Was indessen die Kosten betrifft, welche die §§ 3 und 4 gedachte Hütungs-
Ublösung verursacht hat, so haben davon die Stadtgemeinde die eine Hälfte, 
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die andere Hälfte aber die. Turneischen MerWtzer bereits getragen, wstbei chestWMt 
worden, daß die Kosten Oer WesttzMel?OerichtHMg ,PM dßr StadtgeMinde 
allein getragen werden. 

/ -Die im Eingange benannten TheWaber M i M ^ tMAus fa l l 
dieser Auseinandersetzung bei ihren Orundf tMw im HWotHekenbuM^erMeM 
werden, geloben, alle in diesem nReceß enthaltenen Bestimmungen MverbrüchliO 
zu halten und zu erfüHen,! zum Bekenntniß dessen-.sie W M wie folgt 
vollzogen: Haben: , , 

I n der Sache, betreffend die Separation 
Turnei steht heute vor dem unterschrieb^ 
Commissarius eitt'Termin an zür VoKzichung des vbrstehendM^^bo dßMZökonomie-
Commissarius Winkler, M ernannten EsieOal̂ CoMmissar.Ws Mtworfmeu ReMes, 
in welchem sich eingefunden'chatten U>^ Lochen bieu Namen. uderinm Mngange 
genannten Grundbesitzer ic. und Deputirten^ -^ Men Erschienenen ><welche dem 
^ouunissarius bekannt sind, wuMHervorstehende, ,MsP3lMHWHinde ReceH 
Wörtlich vorgelesen und sie 
Festb/altung. Zum § 18 bemerken! Ne BckhMgten noch: Es ilfer Mar die Größe 
des RichtplatM Ms 147 Q. Ruth, nach der MGbrantschM Vermessung angegeben, 
es solle solcher, aber nach einer 
und daher in diesen Umfange auch wieder, doch ohne MitwilHuPg der ' /SMial-
Commission> blos priftMim hergestellt werden; insbesondere erkennt:c. Gampe 
diBe Bemerkung über die^ursprüngliche Größe jdes Richtplatzes als richtig M ,unt> 
findet dabei nur noch zu bemerken Mr nöthig, daßrlihm auf/hem jganzßN.,M 
daSHütungsrecht Zustehe, welches:die anwefeMn D e M s l M i M 
MieheiUnten.^ Nach dem nun ^endlich moch den H W 
Worden war, daß sie nunmehr Micht nur mit keinen MnzV 

Und-dabei übeWanWN wären,Zweiter gehört DerdW könnten> 
-lung'geschloffen morgelefen, genchmigt,̂ mch! wie folgt, Wd z w ^ M H ^ , ß 
.Ökonomie-Commissarws W i n M — Molgen,;die UI terMr i f tM^. .WMtHt tHg 
-UoHogßN,:)NaG dem diê  Interventen,-noch«,dahMMgck 
ljhnen fßine, Uutzfertignng ^ dieses > KeMesi ̂  mach erßotgter ^ P e M M W A >Meilen. 

^Folgen die beglaubigten Abschriften der Vollmachten 

VoMehenhep Receß Dird unbeschadet, d erHechte «Hdes^rAen 
Ugt, '.und, zuKeich der /abgeflossene.M^H p 

GWerillMomniffion als.^gMlHeVDbßrbehördeMrMHaH't'' ^ ^ ' ^ ' ' ^ . i ^ . 
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' 6 Urkundlich - unter ünserm M g e l M der geMneM ÜnterschM in Zehn 
gleichlautenden Exemplaren WsgVfMig^ ^^^ - - ^, ^ 
^ l l n StargarV den 1^. Februar 183O ^ " ' / " ' , ' 

l> z 7 i Königliche Genewl-CvmMission für PvhMern. ' ' 
- ^ ^ i ^ , , . , i ' 'Graf v^ GWbinM. ' ' ', ̂ -' ^ ^ ., ,/^-
^ ^ BeMt igupg des! «über chie>GemeintzeiMheMng M f M n SkettinMMerer 
StadtfeM abgeschlossenen Receßes vsm 12. Dctöber 1830. < '' " ' ^ 
^ ^Aüf ProvoLlltwn der N M g e m e M e W M M M M N M M / 
auf^dmn Richtplatze hustende, dem Gute' MMichHö f d̂  i^: ber GWyeschen 
Besitzung On Receß won 1830) MehGöe HütNUgsrecht Mlrch W M e H ^ abgelöst 
wvrdsn. Der iZweck^des^ MgelMckeU D U f a M M M a r M i r chW WMMßeichnete 
als Hauptsache; da indessen der Richtsatz eine d M Landes K M M M t M f s e 
Mchthmttge Enklave in tzem A c k r M s NutchDriOrMtzöf M M / ist nnt der 
Ablüfung bes Hütungsrechts Me Verlegung VW Plaßesz be'ssch ^ Bestimulung M 
Rochtsstätte M lange erloschen ist, verbunden worden. DerWerth Her M t u n M 
berechtigung auf dem Richtsätze t̂st einer MndubfiMuug bM"28 N . M u D M i c h 
geachtet/' Demgemäß ist der tzaNze Mchtplatz von 2 M W R M von der!Stadt 
Mettinn d M Güte Frichrichshvf WWlasstzn, vöti dRM-aber'jene W eiMm 
AckerM Wn 150 N. Ruth, entschädigt Worden. WieseZ A G r M liegt zwischen 
wm Mü-TMneischen Fnedhofe und dem W M von W-Turnel' Mch' Ktekow^ 
Der über- Nese Auseinandersetzung aufgenomckene Receß rff zwischen der Gtadt-
Gemmnde,Stettin/ vertreten durch den Städtrath HemM? und den Kältfmann 
Hirsch Moses ̂  damaligen Besitzer von Fnedrichshof (Gampesche Besitzung), vom 
2. Wovember 1860 abgeschlossen und vollzogen, auch von der'General-Commission 
W Pommern Nnterm 28. December 1860 hHätig worden. 

sMaZiftrats-Dokumente. TA XIII. Lpse. Mininerei-Sachen. Wßct. 1a Tllrnei. 2,cl Nr. 
^ ^ 55̂  Dökumentw-Kasten M . R. Rr. 450, M^ 611.^ ^ ^ 

Bald nach der im Jahre 1815 zu StandeWkomme^ 
Turnei-FWes stMe sich, iü VerbMung-Mit dem RetaVliffßment der, bê  h^ 
Eiüschtteßmig^ Stettins, MW/zechötten VorstaM, das'BedürfnH heraus, den 
einHckM AckeVwerken eigene RamsN M'gch ^ , 

''MWMHnfche, nachmatZWeNemaMsche,'Besitzung bsstielts weil ihre Gebäude, 
unter Anstimmung der, das Rayön-Gefetz handhabenden, Festungsbehörde auf der 
srühsrn Stelle wieder errichtet worden waren, ihren, vönKters her gebräuchlichen 

daher'Old-Tornei im Plattdeutschen, 
A l t -Tü r t t e i im Hochdeutschen, im Gegenfa-tz zu der nn^ Anbau begrWnen, auf 
den Warienstifts-Hufen errichteten Vorstadt Neü-Türne i . Amtmann Gampe und 
Ackerbürger Wulff waren es, welche den Antrag stellten,' Mch 

' ,^ - ' 
Ner erftere Wefaß bis zur erfolgten-Ubbrennung sämmHcher Baulichkeiten 

deH TurneiMdes im Whre 1«1Z baselVst M O AckerwirHfchaften. Weil M 
WMrherstsM»g'ber GobMde a ^ Nck A t w Platze Nicht S M MVsn durfte, 
legte er im Hchre 18W Vnßwhalb der̂  be^chrWkeHeN FeftuHsrähoM em nelM 
Gehöft an, D M Mw^nordwestwärtZ vsn deb Stadt M d H W M n . von A A 
Turner gegen NMosteU^^n Her Landstraße nach Wermüttde M d Anklam, zur linken' 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 10? 
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Deite derselben, ̂ 10 ,Ruthen von herWen M ^ Die Gebäude, die in dem 
gedachten Jahre aufgeführt wurden, bestanden aus 1 Scheune, 1 Vietzstall, 
1 Schäferei und 1 Familienhause 7 für Tagelöhner, - denen späterhin noch 
ein kleines Wohnhaus für< den Besitzer hinzugefügt wurde., Diefem ganz isolirt 
liegenden Gehöft wünschte AmtmaW Gampe den Namen Friedrichshof beilegen 
zu dürfen. Der Magistrat, gegen, den ex diesen Wunsch ausgesprochen > trug 
denselben unterm 18. Januar 1817 der Königl. Regierung mit /der Bitte'MM 
Genehmigung vor, indem er eine topographische Beschreibung der neuen Ansiedlung 
in Gesttäßheit der Verordnung des KöniZl. Ministeriums des ZMern vom 21^ März 
1810 und, der Regierungs-Versügung vom 3. April desselben Jahres mit einreichte. 
Königl, Regierung genehmigte den Antrag Mittelst Verfügung vom 10. Februar 
1817 und erließ burch das Amtsblatt eine auf das neüangelegte Landgut bezügliche 
Oekanntmachung. l ^ ^ > 

Mese war in Berlin beim Königl. Statistischen Bureau bemerkt worden, was 
demselben Veranlassung gab, - ^ mit Rücksicht darauf, daß diese Mr dietopische 
und statistische Jahre 1805 durch den Minister M e m 
geschaffene Staatsbehörde, alle neu. entstandenen Anfiedluugen in den bei ihr 
vorhandenen Karten einzutragen hat -^einige Zweifel über die wahre Lage vom 
Friedrichshof bei der Königt. Regierung unterm M. Februar 1817 Ausdrück zu 
geben. „Auf der dießeits vorhandenen Karte, hieß es m dem Schreiben des 
genannten Büraus, ist in der oben beschriebenen Gegend und besonders links an 
der großen Straße von Stettin nach Polchow und rechts aw Wege nach Polchow 
nicht weit von dem Punkte wo letzterer von der großen Straße abgeht, ein neu 
angelegtes Etablissement bereits eingezeichnet, wie beiliegender, aus jener Karte 
entnommener Situationsplan, auf welchem dasselbe mit ^ bemerkt und die Haüser 
roth gezeichnet sind, näher nachweiset. Ob dies das Etablissement Friedrichshos 
ist, oder ob dasselbe in einer andern, auf beigelegten Plan zu bemerkenden, 
Gegend liegt, ist die Frage, um deren Beantwortung die Königl. Regierung vom 
Königl. Statistischen Bureau ersucht wird." 

Die Königl. Regierung beauftragte, mittelst Dekrets vom 7. Würz 1817, 
den bei ihr als Calculator angestellten Feldmesser Hintze mit Untersuchung der 
Sache an 3)rt und Stelle. Derselbe berichtete unterm, 17. desselben Monats, 
wie bei näherer Prüfung des vom Königl. Statistischen Bureau Übermächten 
Plans sich ergeben hahen, daß nicht allein die Lage der Orte, sondern i auch die 
Richtungen der Wege an mehreren Stellen gegen die wahre Lage sehr abweichend, 
und auch mehrere Etablissements ganz ausgelassen, dahingegen verschiedene Wege> 
welche nicht vorhanden, darin eingezeichnet seien. Da nun ohne gänzliche Ver¬ 
änderung des aus Berlin gekommenen Plans die richtige Lage der Ortet und 
Wege nicht füglich einzutragen waren, so habe er aus mehreren Plänen größern 
Maßstabes einen ganz neuen Plan, in derselben Verjüngung, wie der-Berliner 
Plan fei, zusammengetragen, und bis auf V2 Mle. in die Runde sämmtliche 
Wohnplätze :c. nach ihrer wirklichen Lage darin verzeichnet.! Das neu angelegte 
Vorwerk Friedrichshof fei von den äußeren Werken des Forts Wilhelm 0,Z Mln. 
nordwestwärts und von dem Turnei in gleicher Entfernung nordwärtsauf der 
linken Seite der Landstraße von Stettin über Polchow nach Ukermünde belegen 
And beftehe gegenwärtig aus den, in der Magistrats-Eingabe vom 18. Januar 



Das Stadtfeld Turnet ^ Sepyrations-Recch. 1830. 851 

1817 angegebenen Gebäuden^ VM dmen das FaMliWäus Ms''von,dem Wohn-
und den Wirtschaftsgebäuden, zwischen der Stettin-PvHower Straße Md dem 
StMnHrekower Wege, am Wge vom Turnei nach» der Mashü t te CHar-
lot teuthal liege. - Diese ehmaliHe Glashütte liege dicht hinter Friedrichshof^ von 
derselben sei jedoch nur noch ein kleines Wohnhaus vorhanden, da die übrigen 
Gebäude während der Belagerung 1813 zerstört worden seien. Das Gehöft des 
Röhrmeifters Mü l le r liege dein Fort Wilhelm gerade gegenüber, und sei 
0,1 Mle. nordwärts von den äußern Festungswerken entfernt. Dasselbe bestand 
aus 2 neben einander stehenden Wohnhäusern und 1 Scheune. Das Ackerwerk 
des Eigenthümers Wu l f f , das inzwischen auch einen Eigennamen, nämlich Grünhof, 
erhalten hatte/ liege (),12 Mln. von der Festung nordwärts entfernt, linker 
Hand des Weges von der Stadt nach der Malzmühle und bestehe zur Zeit aus 
l i Wohnhüuse, 1 Scheune und 1 Stall. Diese beiden Gehöfte hatte Hintze in 
dem von ihO gezeichneten Plan gehörigen Orts eingetragen. I n dem Berliner 
Sitüationsylane fehlte das Müllersche Gehöft ganz und das WUlffsche war in 
einer ganz unrichtigen Jage eingetragen^ ' ' 

Mittelst Anschreibens vom 1. April 1817 theilte die Königl. Regierung den 
tzintzeschen Situationsplan, unter Hinzufügung des Berliner Plans dem Königl. 
Statistischen Bureau mit, von dem der erstere, „nachdem hiernach die bei ihm 
vochändene große Karte von Pommern berichtigt worden war, mit dem ganz 
ergebensten Dank unterm 17. April 1817 zurück geschickt wurde". Dabei sei 
die kritische Bemerkung eingeschaltet, daß, obgleich das Vorhandensein der 
bezeichneten Gehöfte des Stettinschen Stadtfeldes in Jahre 1817 beim Statistischen 
Bureau bekannt war? der Topograph dieser Behörde, geheimer Regierungsrath 
Engelhardt dieselben auf seiner 5 Jahre später veröffentlichten Karte von Pommern 
nicht eingetragen hat.*) 

,.s) Karte, vom Königl. Preüß. Herzogthum Vor- und Hinter-Pommern entworfen 1811, 
berichtiget, erweitert und zur Karte der Regier. Bezirke Stettin, Köslin und Stralsund um¬ 
gearbeitet 1821, von F. B . Engelhardt K. P. G. R. Rathe im stat. Bureau. Herausgegeben 
im Fahre 1822 von Simon Schrupp u. Eomp. in Berl in. Diese Karte ist, mit Bezug 
auf das Preußische Pommern von» 1811> weitet nichts als eine verkleinerte Copie der großen 
Oillyschen Karte in 6 Blättern, und nur insofern eine selbständige.Arbeit, als die seit dem 
Erscheinen ihres Originals neu entstandenen Wohnplätze nachgetragen find. Das ehemalige 
Schwedische Pommern ist von der Schmettauschen Karte abgezeichnet. Engelhardt stand als 
Land» und Wasserbaumeister zu Landsberg an der Warte, wurde aber in den 90ger Jahren 
nach Preußens versetzt. Als der König auf den Vortrag des Staatsministers, Freiherrn, 
v. Schrötter, dirigirenden Minister im General-Directorio für das Departement von Ostpreußens 
Neu-Ostpreüßen und Westpreüßen, die Anfertigung einer ausführlichen und genauen K M s ; 
von diesen Provinzen anbefohlen IMte, wurde des Ministers Aufmerksamkeit auf EngMmdtzs/ 
der als geschickter Feld- und LanMesser bekannt war, gelenkt. Der Minister ü t z M r H ' i l M 
die Leitung der topographischen Aufnahmen, während der ArtillerieMeütenant S. WeAor mit 
der trigonometrischen Netzlegung betraut wurde. Aus diesen geometrischemiAtbsitMlUt 
„Karte von Ostpreußen, nebst Preühisch-Littauen und Westprenßen, n M d,M N t z W M 
aufgenommen unter Leitung des Königl. Preüß. Staatsministers FreihetM^a> SchrW 
standen^ welche auf Oönigl. Kosten in Kupfer gestochen und in 25. M o M ' M ä t t Ä n ^ M 
ist. Engelhardt hat es Zeit seines langen L M e ^ 
nur unter dem Namen der „Schrötterschen Karte" geführt wurde, MeHatz, seines Namens^ 
Erwähnung geschah. Sem alleiniges Anrecht an der WtvHsM M ^ V M ' M > W M 
karte von Ost-Preußen, Preüß.-Littauen, Wef t -PreüßmM' 'MWßHiMH^M.!M 
Leitung des ic. von Schrötter, und unter der Directiön'''HesMWÄWv'DMai 
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' Früher schon als PamM hatte der Ackerbürger Michael Friedrich Wulff 
gegen den RggWat " M ^ M m M aMgefproche^ der.Wervertheüung -

1815 M die Nyrdseite dO-StadtfiMe^ 
und an die Wanze VM KüpfermHle verlegW WeWerk d M Namen GrünhoH 
bellWn/M dMeN. Hies war nachher geschehen. Der Magistrat, mit 

H M unterm 8. Juni 1816 bei der Königt.? 
Eegierung Hortrag gehalten, und um GenehmigMU des gewählten.Namens 
gebeten, diesen Antrag auch unterm W . November desselben Jahres in Erinnerung 
gebracht, Konkgl. Regftxung aber, bieHntscheidung des Königl. KriegsMimfteriums, 
M K e M auf die von Wu l f f aufgMhrtM Gebäude, rücksichtlich der vom Rayon-
Gesetz bedingM EinsHräMngen, erw nachgesuchte Genehmigung noch 
vorbehalten.. U U ^ W. Fehruar 1817 noch ein Mal am 
seinen.vorMrigen AnMg erinnerte und Wulff selbst Tages drauf nnmittelbari 
bei, der Königs Regie,ruM vorstellig wurde, ertheilte dieselbe unterm 19. März 
1^17/hen W n D s M deG, von Wulff für fein Äckerwßrk — gewähMn Namen 
was demnaW auch durch das Amtsblatt zur öffentlichen Kenntmß gebracht 
worden H , ^ , ! - , 

> i der Königl. Regierung zu Stettin wegen nächgesuchter Genenehmi-
gungen zu Namen für Örter und Etablissements, im Randowschen Kreise. Volz, I. 
1 8 1 3 1 8 U ^ Registratur der Äbtheilung des Innern. Tit. 9, Sect. 1, Nr. 13,̂  ' 

" z Verluste des Turnei-Feldes. 

Das ̂ Itädt-Feld Turnej hat an feiner Grundfläche im Verlauf von dritte-
halb IahrhunWten große Einbuße erlitten — durch die Befestigung der S t M . 
Hatte, auch Mettin im Anfange des 17. Jahrhunderts vor feiner Stadtmauer 
Wall und Graben und einige Außenwerke, der damaligen Festungsbaukunst ent¬ 
sprechend, so genügten diese doch nicht, als der Schwede kam. I n unseren 
Tagen hat die Erweiterung der Stadt ebenfalls zur Verkürzung des Turnei-
Feldes beigetragen. 

Die Neustadt ist in dem Vierteljahrhundert von 1846—1870 erbaut. Sie 
erstreckt sich, auf der Südseite, der Altstadt, und zwar von deren Oberstadt auf 
der Hochfläche, und von der Mittelstadt auf dem AbHange der Hochfläche gegen 
das Dderthal, hier namentlich gegen die Eifenbahnhofs-Anlagen der Berlin-
Skettiner-Menbayn für Personenverkehr. 

Zu ihrer Erbauung sind die/Festungswerke, welche den südlichen Thsil der 
Altstadt einfaßten, abgetragen worden, und zwar vom Bollwerk VI I am Ber¬ 
liner Thore an, über die Bollwerke VI I I und IX, Grüne Schanze, bis zum 
Bastion X am SchnWnthor und an der Oder. M 

eine Fläche von . . . . . . 49,44 Mg. > 8.900 Q.-R j 1.281.600 Q.-F, 
Außer dem Feftungstermin ist zur Anlage der Neustadt eine größere Menge 

von Garten-,, Acker- Hnd MühlengMndftücken, die an den vormasjgen Festnngsfi 
theil grunzten,,notwendig gewesen, zwischen Fort Preußen.und der Oberwiek. 

Engelhardt, mit Hülfet der trigonometrischen Messungen und Beobachtungen des Hauptmanns 
v. Textor geHet)enen topograpIMen Aufnllh.men von Neuem, in 9 Sectionen entworfen von 
E l h d t " / i d t z s t l l t d'i ftit1ß16 schi ist * S l l h iß Gd 

x g H ) p g p I M f h . , f n on 
Engelhardt"/ wiedertzergestellt, ,d'ie ftit,1ß16 erschienen ist. — *) Sollte heißen: „auf den Grund"? 
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N' Messr TerraMbschnitt um^ / - ' / , > . : ^ ., , , , 
faßt l-^^ . . ' . . , . , ^ v ^. . 71,14 Wg. 12.805,5Q:M^ä.844H00Q.-F. 
DWt»ch<chat , ^ ' ! i ^ ' ' ^ ' ^ , , )^ ,''^^ ^ z^' ^ —> - !'>, , ! ' . /̂> ̂ -^ v, .̂ 

Die Neustadt ein Gesammt- ! < / . , . 
Archl von^. ' . .-s ^ ^ v .ML2y ,58 M g . 21.705KQ.-Mz!- 3.125O00 Q.-F. 

-^ Hiernach^ beträgt, das Terrain! der, ehemaligen Festungsweck ^41 Prct. und 
das Terrain des/Deien LMdes, welches ganz ^ nmerhalb dM ersten Rayuns ge¬ 
legen hat,-59 Prct.^deZ ganzen Mächemnhalts der Neustadt. ^ < ̂  ^ , 

Der Bßhauungsftlan hat inz sehr verständiger Weise dje südliche. Verlänge¬ 
rung des^ParadepzlaM in der Altstadt als Hauptstraßenlime, gleichsam als 
Axenstraße, für den neuen Stadttheil aufgestellt. Da sie von Norden nach 
Süden zieht̂  so möge sie auch als Hauptmeridianstraße hezeichUet werden, ob¬ 
gleich sie nicht in dem wahren astroUvWischen Meridiane liegt,, sondern eine Ab¬ 
weichung,, von ca> .8° gegen O.'zeigt. Möglich, daß 
Neüstadj >nach Ablauf von eimM/hsslbm Jahrhundert, in Folge der säcu-
lären Schwankungen des ErdmaWetißmus^ in den magnetischen Meridian zu 
ljegM kommt.^Pis zur Mitte dtzs 1^. IcchrhundeM,! WM.die DeHnation 
den Magnetnadel östlich, im Jahre 1663 war sy - ^^U; von MKr Zeit an war 
siei westlich,.und-zwar stets zunehmend bis 1814, - wo diM wMiche Declination 
M Maximuin erreichte. Seit jener, Z.eit nimmt die westMe Peclination ab in 
einem Maaße,, daß der magnetische Meridian mit dem astronomischen Meridian 
von heMab, wie gesagt,^ ca. 5O Jahren, ums IaPsW25^ zusammenifällen wird. 

M t der Hauvtmeridianstraße, weHe >dje LindeMraßß ist, s M 3 aydere 
Straßen gleichlaufend. Die Straßen Uär.en im BchäuunAplW' W röM^ 
Ziffern hezeichnet: Straße I westlich von der Axenstraßß,, welche', Straße I I hieß, 
dhe Otraßen I I I un5. IV auf der Ostseite der Axe, die' drei, ersieh M r M n oben 
auf der Hochfläche, die vierte auf dem Ubhange 
werden von 8 Straßen rechtwinklig durMHmtten, die MM dieserhalb Haxallel-
straßen nennen möchte. Der Bebauungsplan hatte sie mit den Ammern V I 
bis X I I I bezeichnet. Die Straße V nahm auf dem Mateauabhange eM Quer¬ 
richtung,, als, gleicĥ aufendze, VeMngerung dßr Mraße AlV., ô ie ^ oben 'auf, der 
Hochfläche beim Zusammenstöße der Axenstraße. mit dem Aaradeplatz beginM b̂  
in der Richtung zur Oder. Außer diesen 14'Straßen, Mike der ^ ^ 
2 große Räume zwischen der ge¬ 
lassen als offene Plätze, von denen der/eme, nördlich belegene, zur Erbauung 
eines, RaWauses, der andere, südlich Kirche.für 
eine selbständige Kirchengemeinde der Neustadt bestimmt/wurde. 

Von dem Gesammtgebiet der Neustadt betragen d:e genannten, 14 Straßen 
und 2 Plätze an Flächenraum. 57,51, M , 

Nnd davon gehören zum 
ehemaligen, Heftungsterrain ., < 25,84 Mg. 

10.357,, Q.-R. 1.491.550 Q.-F. 

4.651^ Q.-R.>, 6V7.8W 
Die, zu ̂ bebauende, Fläche ist in 21 BauMrtel, eingetheM und diese sind 

mit aräbMtzn Ziffern^ N Von Süden nach Norden gezahlt, 
liegen die Baüviertel M 1—4 aus der Westseite der Meridianftraße I, d. i.: 
WsaÜetWraße;, zwischen ^ dieser und i Wr Azenstraße I I , der! Liudenftmße, liegen 
die Bauviertel N r /H — 12; zwischen der Axenstraße und der^MmdiWstraßoIII^ 
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der Carlsstraße, die Bauviertel Nr. 13—17; zwischen den Meridiänstraßen I I I 
die Bauviertel Nr. 18 und 19, und endlich die 

Bauviertel Nr. 20 und 21 von einander getrennt östlich von der Meridian? 
straße IV. . .̂ 

Von den Bauvierteln befinden sich auf Festungsterrain bis zum äußern 
Rande des ehemaligen Festungs-Hauptgrabens, also excl. des dort vorhanden 
gewesenen Glacis: Nr. 4 ein kleines Stück, die Nr. 11, 12 ganz> Nr. 15 zur 
Hälfte, Nr. 16 und 17 ganz, Nr. 18 zur Hälfte, Nr. 19 und 21 ganz. ^ 

Der Flächeninhalt eines jeden der 21 Bauviertel beträgt in Quadratfüß: 
Nr. 1. 

2. 
3: 
4. 
5. 
6. 
7. 

207.360 
81.648 
69.696 
73.584 
47.520 
66.112 
68.112 

Nr. 8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

97.632 
88.992 
73.440 
60.480 
60.480 
55.584 
61.200 

Nr. 15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

80.064 
4.495 

56.448 
66.819 
17.568 
26.004 
24.012 

Summa des Flächeninhalts der 21 Bauviertel . . . . 1.389.250 ^ 44,5 
Dazu der Festungshafen, der 1871 verschüttet worden.ist. 244.800 7,8 
Flächen der Straßen und Plätze. . . . . . . . . 1.491.550 47,7 

Ganze Fläche der Neustadt, wie oben . . . . 3.125.600^100,0 

Bebaut sind an Flächen 

1. Von Königl. Civil - und städtischen 
Behörden, vom Eisenbahn-Directorium 
und von Privatleuten . . . . . 

2. Vom Militair-Fiskus . . . . . . 
Artillerie-Casernement inNr.1 207.360 
Zeughaus, Bauviertel Nr. 18 16.009 
Commandantur in Nr. 15 . 8.811 
Offizier-Casino in Nr. 11 . 16.480 

3. Noch ist frei zu bebauen eine Fläche von 
Rathhausplatz, in Nr. 19 . . 17.568 
An der Griittenschanze, in 

Nr. 21 24.012 
Sog. Kanonenpllltz, in Nr. 7 50.000 

4. Nicht zu bebauende Flächen sind groß 
Garten der Commandantur . 2.590 

- des Officier-Casinos. 44.000 
Hof des Zeughauses. . . . . 50.810 

Dazu: 
Die Fläche des Festungshafens . . . . 

- - der Straßen und Plätze . . 
Summa . . . . . . . 

Demjenigen Abschnitt unserer historischen Mittheilungen, welcher die Über¬ 
schrift: „Stettin als Festung" führt, und namentlich dessen erster Abtheilung, 

Vom Ganzen: 

951^610 
248.660 

91.580 

97.400 

244.800 
1,491.550 
3.125.609. 

30,4 
7,9 

2,9 

3,3 

7,8 
47,3 

100,0 

vom Festungs-
terram: 

667.800 
25.301 

80.000 

607.8lX) 
1.667.281 

.17,3 

. 3,2 

. 6,3 

.'/52,'2, 
.100,0 
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dle von der Festungsbau-Geschichte handelt, wird der Nachweis vorzubehalten 
sein, ^ so weit sich dieser hmte noch führen läßt, — was von Seiten der 
Schweden für die.Mefestigung von Stettin geschehen ist. Ausführlichere Nach¬ 
richten geben die Überlieferungen aus der Zeit der Preußischen Herrschaft, die 
mit der Regierung Friedrich Wilhelm I. beginnen. Die Erbauung der Forts 
Leopold und Wilhelm, so wie des detachirten Forts Preußen ^c. :c. hat große 
Flächen des; Turnei-Feldes in Anspruch genommen. 

! Weiter oben, S. 87, ist der Raum, den die Festungswerke auf dem, linken 
Oderufer, also der Gürtel um Alt- und Neustadt, einnehmen, angegeben 
zu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mg. 489,00 

Dazu kommt der Verlust des Turnei-Feldes wegen der Neu¬ 
stadt mit - 74,14 
Daher Total der Verkleinerung des Turnei-Feldes . . . . . Mg. 563^14 

Für zwei zur Erweiterung der Festung Stettin vor dem Fort Preußen an¬ 
zulegende FRedens-Pulvermagazine und die zum Schütze der Umgegend dazu 
g c h M M Erdwerke war von dem Turnei-Felde, insonderheit von dem Fundus des 
Gutes Mt-Turnei> eine GruUbfläche von 20 Mg. 131 Ruth., in einzelnen Par-
celen liegend, erforderlich. Nach dem Cabinets-Erlaß, d .d . Charlottenburg, den 
20^ November 1846, mußte das zu diesen fortificatorifchen Werken' beanspruchte 
Terrain sofort, nöthigenfalls im Wege der Expropriation erworben.werben. 
Zwei Stücke von 4 Mg. 68 Ruth. Inhalt waren im Wege gütlichen Überein¬ 
kommens erworben worden^ dagegen hatten sich die Unterhandlungen mit dem 
Besitzer von Alt-Turnei, nunmehr Käufmann Philipp Edzardi, wegen freiwilliger 
Abtretung der ihm gehörigen zwei Grundstücke, welche einen Flächeninhalt von 
7.102 und 8.141, zusammen 16 Mg. 63 Ruth, haben, zerschlagen, weil derselbe 
eine so übertrieben hohe Entschädigung gestellt, daß darauf nicht einzugehen 
war*). Der Oberpräsident v. Bonin veranlaßte deshalb unterm 12. März 1847 
die Königl. Regierung, auf Grund der angeführten Cabinets-Ordre das Expro¬ 
priations-Verfahren wegen der gedachten zwei Grundstücke fchleünigst einzuleiten, 
weil die Festüngsbaubehörde die Übergabe derselben dringend verlangte. Zu¬ 
gleich theilte der Oberpräsident die von dem Landschaftsrath von Ramin und 
dem Kreis-Boniteur Dräger unterm 6. und 7. August 1846 ausgearbeitete^ den 
Kapitalwerth beider Grundstücke bezw. auf Thlr. 1563. 18. 8 Pf. und 
Thlr^ 1815. 11. 4 Pf., zusammen 3379 Thlr. bemessende Taxe, welche da sie 
von qualificirten Sachverständigen aufgenommen, bei der Expropriation zum 
Grunde zu legen war. 

Was die zwei andern, nicht zum Gute Alt-Turnei gehörigen Parcelen an¬ 
belangt, und wegen deren Abtretung ein gütliches Übereinkommen zu Stande 
gebracht war, so besaß die eine, von 2 Mg. 63 Ruth, die Kämmerei von Stettin^ 
die ändere, von 2 Mg. 5 Ruth., der Viehhalter Krämer, Nr. 12 auf der Ober-

^) I n der Verhandlung vom 24. August 1846 hatte Edzardi erklärt, daß er seine beiden 
Paroelen unter keinen Umständen freiwillig abtreten werde, es sei denn, daß der Königliche 
Fiskus sich dazu verstehen möchte, ihm pro Mg. 1000 Thlr. zu geben. Er stellte die Befug' 
niß des Fiskus ihm diese, Grundstücke zu nehmen, auf das Entschiedenste in Abrede und wollte 
abwarten, ob die Behörde sich zur Ausführuug von Expropriations-Maßregeln wider ihn M 
befugt halten werde. 
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wiek. Für diese beiden, wie auch für die zwbt M-Turneifchsn Parcelen war 
der Werth Eines Morgens zu Thlr. 2t)6. 16 .gr. (Alt-Courant) «mgeschätzt. 
Dcher gab die Ta^e für das Krclmerfche Grundstück im Ganzen Thlr. 419. 1. 
9̂ /g Pf. und für das KäMmerei-Grundstück Thlr. 485. 16 gr. Letzteres bestand 
aus einem Platze WM Einscharren des gefallenen Viehs, einer Hütung um den¬ 
selben und einem Wege. Hütung und Weg konnten jeden Augenblick in Acker¬ 
land verwandelt werden. Dasselbe M l t von dem Platze mtf dem 'gefallenes 
Vieh eingescharrt wurde. Darum hielten die Sachverständigen es M ange¬ 
messen, die ganze Fläche von 2 Mg. 63 Ruth, als Ackerland zu würdigen, 
uM so mehr, als es ihnen, wenn dieser Platz als Schindanger abgeschätzt 
werden sollte, an einem jeglichen Anhalte.zu einer WeMhs-Ermittelung gänzlich 
mangelte. < " 

Der Iustizrath v. DeWitz wurde in der Expropriations-Sache dem Provo-
cemteu, ^)berpräsidenten von Bonin, wider den Provocaten Edzardi unterm 
19. März 1847 als Official-Mandatarius. zugeordnet, uich dessen Provocations-
Schrift dem !c. Edzardi unterm 2. April 1847 zugefertigt. Hu seiner.Erklärung 
über den Antrag des lo. v. Dewitz war ein Termin auf den 12. desselben Mo¬ 
nats im Csnferenz-Zimmer der Könjgl. Regierung anberaumt-, zu welchem er 
mit der Verwarnung vorgeladen wurde, daß im Falle seines Ausbleibens der 
Besitz der beanspruchten Grundstücke der Festungsbaubehörde überwiesen, der 
Betrag feiner Entschädigung dafür nach der Taxe festgesetzt, und ihm, unter ge¬ 
richtlichen Deposition der festzusetzenden Entschädigungssumme, die Ausführung 
seines etwa in Anspruch genommenen Rechts auf einen höhern, als d.en zuge¬ 
billigten Entschädigungsbetrag, vor dem gewöhnlichen ^Richter vorbehalten 
bleiben werde. 

I n dem> auf den 17. April 1847 verlegten, von dem Deputirten, Regie-
rungs-Referendarius v. Neefe-Obischau, abgehaltenen Termine erschienen-twrge-
ladener Maaßen: 1) Der Iustizrath v. Dewitz, als fiskalischer Anwalt, und 
2) der Gutsbesitzer Edzardi, unter Assistenz des Iustizr^ths Krause. Elfterer 
erklärte: Was die Nothwendigkeit und gesetzliche Begründung des gegen den 
:c. Edzardi, als Besitzer zweier zum Festungsbau noHwendigen, zum Gute Alt-
Turnei gehörigen Grundstücke, beantragten Exftropriations-Verfahrens betreffe, ,so 
nehme er lediglich auf seinen desfallsigen, der Königl. Regierung unterm 27. März 
überreichten Provocations-Antrag Bezug und' wiederhole, hiermit fein ?6tiww: 
Den Gutsbesitzer Gdzardi, im Wege des Exproprrations-Herfahrens zur Heraus¬ 
gabe der bezeichneten Grundstücke an den Militair-Fiskus gegen Deposition des 
von Sachverständigen in der Verhandlung vom 6. und 7. August 1846 UMi> 
teltm-Hazwerthes von 3379 Thlr., und zu den Kosten dieses Verfahrens schul¬ 
dig zu erkennen. — Edzardi erklärte darauf: Ich bin Gigtznthümer der M . 
Grundstücke, wie dies mein, dem Commissarius zur Einsicht vorgelegtes Besitz-
document ergibt; ich bemerke auch auf Erfordern, daß ich mit meiner Ehefrau 
nicht in Gütergemeinschaft lebe. Nachdem mir nunmehr die Eabinets-Ordre vom 
20. November 1846 vorgelegt worden ist, wonach die mir gehörigen zwei GMnd-
stücke zur Anlegung zweier Friedens-Pulvermagüzine von der FestungsbaubehörVe 
im Wege der Expropriation erworben werden sollen, will ich hiermit der Ab^ 
tretung der in Rede stehenden Grundstücke zum Festungsban mich nicht weiter 
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Mersetzen; ich Würde überhaupt diesem Ankrage nicht widersprochen haben, wenn 
mir vor Einleitung des Provocations-Verfahrens die Cabinets-Ordre püblicirt, 
oder üuch nur eröffnet worden wäre, daß dieselbe ergangen ist. Da nun das 
Expropriations-Recht erst durch den genannten Cabinets-Erlaß. entstanden, so 
ist unzweifelhaft, daß das gegenwärtige Verfahren ohne mein Verschulden her¬ 
beigeführt ist, dieserhalb die Kosten desselben mich nicht treffen können. I m 
Übrigen bemerke ich - ^ 1) daß ich den vorgelegten Plan (der Grundstücke) mit 
dessen Correcturen noch nicht anerkennen kann, da die Vermessung (durch den 
Feldmesser Müller ä« 1846) ohne meine Zuziehung erfolgt ist. Ich bitte daher 
eine Revision der Vermessung unter meiner und des Landmessers Hauptmanns 
Diestel, als Sachverständigen, Zuziehung veranlassen zu wollen. 2) Den er¬ 
mittelten Taxwert!) erkenn'ichInicht an, behalte mir vor, den bedeutend W e m 
Werth der abzutretenden Flächen im Wege des gerichtlichen Verfahrens nachzu¬ 
weisen, bin jedoch bereit, den Taxwerth von 3379 Thlr. vorbehaltlich meiner 
Rechte sofort anzunehmen, und die qu. Parcelen nach erfolgter Revision der 
Vermessung, mit welcher gleichzeitig eine, Abschätzung der bestellten Saaten ver¬ 
bunden werden kann, herauszugeben. — Der IMizrath v.Dewitz verblieb bei 
seiner Ansicht und bemerkte insbesondere, daß der Provocat zu den Kosten um 
deswillen verpflichtet sei: weil die Verpflichtung des Provocaten schon aus all¬ 
gemeinen gesetzlichen Bestimmungen folge und das gegenüberstehende Expropria¬ 
tions-Recht durch die Cabinets-Ordre nicht entstanden, sondern nur anerkannt 
sei. I n Betreff der übrigen Anträge submittire er auf die Bestimmungen der 
Königl. Regierung. — Dev Iuftizrath Krause widersprach dieser Behauptung 
Mit dem Bemerken, daß es an einem allgemeinen Rechtsgrunde zur Verpflichtung 
des Provocaten fehle und eben dieser Mangel die Entscheidung Sr . Majestät 
des Königs hervorgerufen habe. 

Das unterm 3. Ma i 1847 abgefaßte Resolut lautet wie folgt! 
I n Sachen des Iustizraths v. Dewitz pro kseo, Exprpprianten, wider den 

Gutsbesitzer Edzardi, zu Alt-Turnei bei Stett in, Expropriaten, ertheilt die 
Königliche Negierung, Abtheilung des Innern, zu Stettin, auf Grund der ihr 
zugegangenen Anweisung, das Expropriations-Verfahren einzuleiten, Wch An¬ 
hörung der Parteien, den Bescheid dahin: , , 

^ Daß, ' , . / , . ' . 
da durch Vorlegung der Allerhöchsten Cabinets-Ordre vom 20. November 1846 
dem Expropriaten der Beweis geführt worden, daß — entsprechend der Vor¬ 
schrift des § 10, Th . I , T i t . N , A. L. R. — eZ der Wille des Staatsober¬ 
hauptes ist, die in Rede stehenden, dem Expropriaten gehörigen Grundstücke zur 
Errichtung defensibler,^ als Reduits anzulegender Friedens-Pulvermagazjne, mit¬ 
hin im Staatsinteresse, zu erwerben; da ein Einverständniß über den Preis der 
abzutretenden Grundstücke nicht hat erzielt werden können, und in diesem Falle 
§ 8 a . a. O. vorschreibt, daß dieser Preis nach dem Ermessen vereideter Taxa¬ 
toren bestimmt werden müsse,, einer Eigenschaft, welche dem -Landschaftsrath 
v. Ramm und dem Kreis-Boniteur Dräger,. deren Taxe dem vorliegenden Ver¬ 
fahren zum Grunde gelegt worden, Mbedenklich und ohne Widerspruch och Ex¬ 
propriaten, beigelegt werden muß, wiewol es dem Letztern nach >ß 11 a. a. O. 

Landbuch von Pommern; Th. I I , Bd. VIII. 108 
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unbenommen M e M , üb>er die BestMMung des Weises sx post noch 
Gehör zu verlangen; ! 
da es nach § 12 und § 15 WZ Gesetzes vom Z. NavembM 18M> in 
dung mit der VerordnuM vom 8. AWust 183^ und der M e A C a b i M t z 
vom 25. April 1836, deren Anwendung hier keinem ZwHel Unterliegt, unFü-
lässig ist, dem Exprsprmtey die dießeits festgesetzte GeNvergütigung für fjeme 
Grundstücke auszuzahlen, da die von dem Hypothekenbuch stims GwndMcks 
genommene EinKcht darthut, daß in Ruhr. I I cktch I I I desselben bebeütenbe 
Intabulata haften, mithin an die S t ck der unmittMareZ Sahlmg Gerichtliche 
Deposition treten muß» übrigens des ExpropriMn, 
Ehefrau zu dem, vorliegendeft Verfahren nicht nothweMU gewßsen ist, da er> wie 
aus "der ghr lieerktum vom 10>,MOrz, W M erfolgten BerichtiguNg seims Be-
sitztitels hervoLgeht, mit ftziner Ehefrau WilhelMlne, geb. Specht, nicht in ehe¬ 
licher GüteMWemfchaft lebt; 
endlich über Äe sftortel- und stempelfreie Behandlung der Sache nach der Ver¬ 
ordnung vom 8 August 183-2 kein Bedenken besteht; , «̂  

Expmprjttt Gutsbesitzer Edzardi. für verbunden zu erachten, dem MMair -
Fiskus diejenigm beiden Grundstufe, welche auf der, dem Verfahren zum Grunde 
gelegten SAuationslarte mit H. 1 und P bezeichnet sind, und bezw^mnen: Mächen-
inhatt M 7 Mg. AN Ruth, und 8 Mg. 141 Ruth, haben, zur Errichtung 
hefenW^er^ als Rednits anzulegenden Friedens-PHllvermngazine gegen gerichtliche 
DepoMon der für diese Grundstücke hiermit auf 33M Thtr. Mgefetzten Ber-
gMZung, unter Vorbehalt der etwa nöthiIM ReftistoM der VermessMg und einer 
in Entstehung der Güte dießeits sestzusetzLndM Entschädigung für die auf Hen 
abzutretenden Grundstücken vorhandenen Saaten, zu überweisen; dem Expro-
priaten die Befugniß, eine höhere Vergütigung vor dem ordentlichen Richter 
nachzuweisen, ausdrücklich vorzubehalten, Dosten dieses Verfahrens aber außer 
Ansatz zu lassen. Stettin, den 3. Mai 1847. 

fl.. 8.) . ^ ^ ^ 
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 

(Das M n c M Weichnet öön) 
v. Westphaten. Pabett. Heegewqldt, 

(Regierungs-Präsident. Ober-Regierungsraih u. Aotheilungs- Regierungsräth.) 
Dirigent. 

Das vorstehende Gxpropriations-Resolut wurde an demselben Tage dtzm 
lc. Eözardi in vini pudlicatimit dem Bemerken zugefertigt ̂  daß dasselbe innSV-
halb 16 Tagen rechtskräftig werden würde, wenn er nicht den Recurs Men 
dasselbe einlegen und die Recursschrift innerhalb der gefetzten FrD gleichzeitig 
zur eventuellen Einsendung an das betreffende Kömgl. Ministerium bei dtzr Re¬ 
gierung einreiche. Da jedoch bei der Lage der Sache und bei seiMm eignen 
Zugeständniß, daß die Expropriation auf Königl. Immediut-Befehle' beruhe, 
nicht anzunehmen sei, daß er von dem Mcurse werde Otzbrauch machey wollen, 
so sei gleichzeitig der Matz-Ingenieur, Major Boethke, in Mnntmß gescht, daß 
derselbe zur Abschätzung der Staaten, event. Mr beantragten'Revision der Ber-
messung schreiten möge. Zn dem Ochreiven M den Platz-IngeBeur würbe deini 
selben anHeim gegeben, mit dem :c. Edzmdi wegen der näheren Maßnahmen in 
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Verbindung zu tretm, indem zugleich H dem Verlangen des 
:c. Mzardi nach einW evmt. Mvision der Vermessung nichts habe entgegengesetzt 
WWbW Wntten, da er bei derselben n W zkgezogen worden sei Und der Situa-
tionsMlan Eorrecturen Whatte, Ne EdgarN nicht cmerkanM habe. 

DW WsoM war dem ^ä Edzartzi, das UnHrckben- dem Major Bdethke 
M O . Ma i bHändigt wordM; die Mimrsfrist M den eMeW ging mithin am 
18. Mai zu Ende, nach deren Ablauf die Übernahme der beiden GrundstüÄe 
SeiteM der FeftungMMbehörde erst Statt ßnden konnte, insofern Edzardi nicht 
recurrirt hatG H i t diesem unmittelbar in Nerkehr zu treteN, lehnte Major 
BüeWe entschieden ab; er Habe, sagte er m seinem AnßwortsHreiben vom 
9. M M , die Mbergck der WtzM ParoeAn zu Kewärtigen nicht von dem Eßpro-
prmten-, sondern von dem CüMMsGrms der KöniZl. Neg;eruWg, da er bezüglich 
auf derartige Grmerbungen, mN dem Mgenthümern in keinsr dienstlichen, Com-
munication stehe. Aus diesem Grunde, und, weil überhaupt die Fortisication in 
derN AngeleMnhMen, nicht comMtmt sG,̂  Mnne er W ErledjgMg der am 
S M u M der an >c. Mzardi eMDWen WhfÜHUW erwHWw HegeMänhe nur 
der Königl. Wegierung anheimsteUen, l v?oW er jedych beMrW, dH , weil der 
Bau der PM^Mgazine cwZ Mmgel an Fynds für dG^lgHeM Jahr 1847 
Wi r t sei, er W UnMr d?5W biß nach der Orn^ anWhen lMen 
wolle, so daß Saatetttschädigung ausfalle. Da in dem EingaMerwähnten 
Schreiben des Grundstücks ^, 2 gar nicht Erwähnung geMeHM — es WM das 
KräOersche — so frage es sich, ob über selbiges tzerejts dispMrt werden Mne? 
I n bieftm Falle würde nichts entgegen stehen, dgMbe MRechnuM desMund-
entschädigungs-Fonds zur diesjährigen Ackerüutzung zu verpaWen. Am Schluß 
theM Major Boethke noch mit, VG er die qü.GrükdMM durch starke Gränz-
pfühA habe einrahmen lassen, und die von Ebzardi im SituaNMsvlau Mönirte 
CorrMur nicht in einer Veränderung der MüttdMche, sonderk nur in einer 
irrthümlichen Winkelmessung beruhe. — Sämmtliche Acten wurden unterm 9. Juni 
1847 dem Dberpräfidenten mit der Anzeige eingereicht, daß der in döm Rescripte 
vom 12. MäH cr. ertheilte Auftrag Msgeführt uud das Expropriations-Ver-
fahrett durch das nunmehr rechtskräftig geworbene Resolut vom 3. Mai 1847 
beendet worden sei. Ksnigl. Regierung glaube hiernach im Mgemeinen sowol 
als M Bezug auf die W dem Gchreiben des Majors Boethke >̂om 9. Mai ent¬ 
haltenen Anführungen die weiteren Einleitungen nur lediglich anheiNftellen zu 
dürfen, - ^ ^ ' ' ^ - ^ ' ^, ,̂  ^ / - ^ ' ^ ^ ' ' ^ 

Der ReZierUngZ-CoMMissarius M lioe, Reftrendarius v. Neefe-Obischau, 
hatte, wie schon oben erwähnt, in der RegiDaM des Ksnigl. Land- und Stadt-
gertchW die OMNdacteu der zum Oute N R - M r M gehWgen Mgenschaften ein-
gefehen, und Ms denfelben ExtraM gemacht, Ne FölAenNs ergaben: 

Das Gut Alt<Tu«nei beMM 
1. Aus demnutzbaVW Gigsnthum deZ auf Vsm T u r M belegenM (Kämmerei-) 

Ackerwerks, im Hypothekenbuch 8iid Nr. 4 eingetragen, welches im Jahre 1841 
nßt dem darauf befindltchßV leMden Ussd todtm Inveutamum M M l r . 99.150. 
19. 9 ^ M von dem jetzigen BWtzer gekauft MrdM ist. Garauf lst ein¬ 
getragen: 

108* 
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Ruhr. I I . Gin jährlicher Erbzins-Canon für den hiesigen Magistrat, be¬ 
stehend in a) Thlr. 151. 8. 5 Pf.*) b) 2 Schock Roggenstroh k 2 Thlr. 
e) 8 Thlr. 12 Gr. jährliche Quartalsteüer. ä) 8 Thlr. 18 gr. 8 Pf. jährliche 
Ausfaatsteüer. s) 3 Thlr. 9 gr. 4 Pf. jährliche Viehsteüer. t) 8 Thlr. 18 gr. 
jährlicher Service, ^) 8 gr. Priestergebühr. Ii) 13 gr. Nachtwacht- und Schorn¬ 
steinfegergeld, i) hat sich der Magistrat das äominiuni äirsotum und Vorkaufs¬ 
recht vorbehlllten. -

Rubr. I I I . a) 6000 Thlr. für die minorennen 'Geschwister Schartow. 
d) 4000 Thlr. für den Kaufmann Carl'Hoffmann, e) 4000 Thlr. für den¬ 
selben, ä) 1500 Thlr. für den Gutsbesitzer Johann Heinrich Eduard Teübert. 
6) 14.795 Thlr. für den Gutsbesitzer Friedrich Wilhem Weidmann, t) 10.000 
Thlr. für denselben, s) 10.000 Thlr. für denselben, d) 20.600 Thlr. für 
den Kaufmann Jacob Philipp Edzardi (jetzigen Besitzer), i) 10.000 Thlr. für 
denselben, k) 1000 Thlr. für den Iustizrath Krause. 

2. Aus einem ebendaselbst belegenen, im Hypothenbuch 8ud Nr. 24 einge¬ 
tragenen, (von den Besitzern des Gesammtgutes Att-Turnei stets als volles, un¬ 
eingeschränktes Eigenthum mit dem äoniiiiiuin äirsotulli besessene) Ackerwerk von 
4 V2 Hufe Landes, nebst einem Wohn- unb Familienhause und Wirthschaftsge-
gebaüden, Gartenplätzen und zweien bei Bollinchen gelegenen Wiesen. Darauf 
ist eingetragen: 

Rubr. I I . Nichts. 
Rubr. I I I . ß)ie vorstehend unter Nr. 1 aufgeführten Kapitalien a—k incl. 

(zum Gesammtbetrage von 81.895 Thlr.) 
3. Aus einem.Theile des auf Pommernsdorfschem Felde an der Galgwiese 

oberhalb der Oberwiek belegenen Kamps von 16 Mg. 114 Ruth., im Hypo¬ 
thekenbuch Lud Nr. 129 b eingetragen, im Jahre 1830 für 2300 Thlr. gekauft. 
Darauf ist eingetragen: 

Rubr, I I . 16 Thlr. 16 gr. jährlicher Canon, das Vorkaufsrecht, ein Lau-
demium von 2 Thlr. für das Iohanniskloster. 4 Thlr. 15 gr. 4 Pf., ingleichen 
2 Scheffel Hafer, 1 Centner Heü, und 1 Bund Stroh an jährlichen Königl. 
?ra68tanäi8 auf Grund des Erbzins-Contracts vom 3. November 1788. 

Rubr. I I I . Die vorstehend bei Nr. 1 aufgeführten Capitalien a—i incl. 
(zum Gesammtbetrage von 80,895 Thlr.) , 

4. Aus dem ebenfalls im Turnet belegenen, im Hypothenbuche «ud Nr. 9 
und 10 verzeichneten Ackerwerk, St. George oder St. Jürgen genannt, nebst 
Zubehör, insonderheit die Erbpachtgerechtigkeit desselben; im Jahre 1830 für 
Thlr. 7483. 10 Sgr. erkauft. Darauf ist eingetragen: 

Rubr. I I . 800 Thlr. und, 16 Thlr. 20 Sgr. jährlicher Canon an das 
Iohanniskloster, das Vorkaufsrecht für dasselbe, 25 Thlr. und 21 Thlr. Laud-
emium, sodann verschiedene andere, dem Erbverpächter zustehende Berechti¬ 
gungen rücksichtlich der pünktlichen Entrichtung des Canons u. s. w. 

*) Von dem ursprünglichen 170 Thlr. Canon sind Thlr. 18. 21. 7 Pf. auf Grund des 
von den Stadtverordneten und dem Magistrate unterm 9. Juni 1836 ertheilten Consenses 
vi äsor. vom 22. November H. a. im Hypothekellbuche gelöscht worden. 
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Rubr. I I I . 1) 3000 Thlr. für dcis Iohanniskloster, 2) 700 Thlr. für die 
Stettiner Sparkasse, 3) 1000 Thlr. für dieselbe, 4) die bei Nr. 1 unter Ä^-i 
incl. aufgeführten Kapitalien (zum Gesammtbetrage von 80.895 Thlr.) 

K Aus der im Hypothekenbuche Lud. Nr. 30 verzeichneten, auf dem Tur¬ 
neischen Stadtfeldebelegenen halben Hufe Landes, im Jahre 1830 für 500 Thlr. 
gekauft. Darauf ist eingetragen: 

Rubr. I I . Der Besitzer ist verpflichtet für den Besitzer der, mittelst Ver¬ 
trages vom 11. Februar, 1828 an die Kömgl. Fortification verkauften Parcele 
von 20 Mg. sämmtliche^ darauf etwa haftenden Lasten und Abgaben zu be-' 
richtigen, ^ - , ^^ ^ ' ^ > ' ^ , , ^ , , ' ^ ^ -

Rubr. I I I - Die bei Nr. 1 unter 6,bis 1, incl. aufgeführten Kapitalien 
(zum Gesammtbetrage von 65.395 Thlr.) . 
. Der Besitztitel wegen der vorstchenden Grundstücke ist für den Kaufmann 

Jakob Philipp Gdzardi, welcher mit seiner Ehefrau Wilhelmine geb. Specht, 
nicht in Gütergemeinschaft lebt, yx äßoi-yw vom 10. März 1846 eingetragen. 

Zur Vervollständigung des vorstehenden Auszuges aus dem Hypothekenbuche, 
der im Jahre 1847 angefertigt ist, werden die folgenden Nachrichten, die demselben, 
so wie denHrundacten im September 1875 entlehnt sind, hier eingeschaltet, inson-
derhßft mit Rücksicht auf die Besitzveränderungen, welche im Verlauf fast eines 
vWen Jahrhunderts vorgekommen sind. 

Das Kämmerei-Ackerwerk betreffend, Nr. 4 des Hypothekenbuchs Vol. X I . 
EinAckerwerk von 4 ^ Hufe Land und 2 Kämpen, wovon der eine von 31 Mss. 107 
Ruth, bei Fort Preußen, und der andere von 5 Mg. 50 Ruth, jenseits: der (ehe¬ 
maligen) Lohmühle oberhalb der Oberwiek gelegen ist, und wozu a,) eine Wiese beim 
Eckerberg von 9 Mg. 132 Ruth.; b) eine Wiese an der Krummen Regelitz im Oder¬ 
bruche beiÄ Blockhause von 8^Mg. 60 Ruth., e) eine Sumpfwiese an der Oder-
oberhalb der Oberwiek von 4 Mg. 88 Ruth., und ferner, ä) der in der Oder 
belegene Kleine Piperwerder von 3 Mg. 93 Ruth, so wie y) der Große Piper¬ 
werder von 4 Mg. 20 Ruth., worauf die Schneidemühle, der Neptun genannt, 
steht, gehören. 

1. Der Senator Christian Friedrich Sänne hat das nützbare Eigenthum 
dieses Ackerwerks von dem hiesigen Magistrat vermöge Grbzins-Contracts vom 
24. October 1780, der unterm 21. Mai 1781 von der Kömgl. Kriegs- und 
Domainenkammer genehmigt worden, gegen den oben erwähnten Geld- und Natural-
CaWn erworben, und ist der Besitztel für ihn auf den Grund diefes Contracts 
und deM Session der Käufleüte> Mebrüder Carl Friedrich und August Wilhelm^ 
Peters vom 20. December 1782, welche zwar den Contract mit geschlossen, jedoch 
vom Magistrate pyr äserkti vom 2. März 1784 ihrer Verbindlichkeit entlassen 
worden, ingleichen des Vor- und Ablassungs-DocuMents vom 5. Mai 1785 
vi äscrkti vom 15. September desselben Jahrs eingetragen. 

v (Hiernach steht es wol unzweifelhaft fest, daß die Gebrüder Peters bei dem 
Handel nur als Scheinkaüfer aufgetreten sind, um die Oberaufsichtsbehörde zu 
bewegen̂  dem Sänne die Genehmigung zum Erwerbe des Kämmereigutes zu er-
theilen, die von ihr versagt werden mußte, wenn Sänne, das MagistratsMitglied, 
Weinkaüfer war.) ^ , ^ ^ 
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Nach der Anzeige des Senators Same vom 11. December 1784 und dem 
Attest vom 24. Apri l 1785 sind 
Einschluß der Bewehrungen, für 1700 Thlr., Wd die von ihm auf dem Piper¬ 
werder erbaute Mndschneioemühle, der Neptun genannt, nchst Seitengebäude, 
doch excl. des Fundaments und des Bohlwerks, mit 10.000 Thlr. bei der allge¬ 
meinen Hinterpommerschm Landfchafts-Feüer-Societät versichert, welches vi äsorsti 
vom 15. September 1785 verzeichnet ist. ? 

2, Die Kaufleüte Johann Friedrich August Sänne und Joachim Gottlieb 
Ludendorf haben dieses Ackerwerk nebst den dabei besindlichen MoAlien und 
Ackergeräthschaften aus dem wechselseitigen Testament ihrer bezw. Altern und Schwie-
geMteM des verstorbenen Senators Sänne und dessen Ehegenossin äy pudi. den 
20. August 1796 für. . . . . . . . . . . . . . . Thlr. 2000. 
erhalten, und ist der Besitztitel für sie auf den Grund dieses Testaments vi Äyeretl 
vom 5. Januar 1797 eingetragen. 

3. Der Gigenthümer Carl Kuhn hat dieses Grundstück, excl. der beiden 
Piperwerder in der Oder, aber incl. des Ackerwerks, unter Nr. 24, Turnei, im 
Hypottzekenbuche verzeichnet, und des Kamp Landes Nr. 129e., von den Kauf-
leüten Sänne und Ludendorf für . . . . . . . . . . Msr. 19.750. 
gekauft, und ist der Besitztitel für ihn auf Grund des Kaufvertrags vsm 20. ^ul i 
1803 und bestätigt am 28. März 1815 und des Vor-
von eben dem Tage, das Miteigenthum feiner Ehefrau Catharina Dorothea, 
geb. Krüger, aber vermöge der statutarischen GütergeMemfchaft und seiner im 
Protokoll voin 21. Juni 1815 enthaltenen Einwilligung vi äscrtzti vom 
25. September 6̂ . 3,. eingetragen. 

Nach dem gerichtlich bestätigten Contract vom 1. September 1803 hat der 
Kaufmann Joachim Gottlieb Ludendorf seinem G<W>ager.dem Kaufmanne Johann 
Friedrich August Sänne die Heiden Piperwerder nehst den daselbst von des 
Letztern Vater, dem Senator Christian Friedrich Sänne erbauten Windschneide-
mühte, der Keptun genannt, zum MMigen EigMthum überlassen, und sind vom 
Haüptgrundftück abgeschrieben und in Vol. X l l . des Hypothekenbuchs über- und, 
daselbst Fol. 374 eingetragen. 

Das ayf hem. Turnei-Felde belegsne, unter Nr. 24 im Hypothekenbuch Pol. 
XI . eingetragene, Werwerk besitzt: . 

Der König!. Forstmeister Bleichert Christian Metzer, welcher dieses Ackerwerk 
nebst Zubehör, Vieh- und Feld-Inventar, incl. des ehemaligen Wegnerschsn 
Werwerks Fol. 229 des H. B. von dem Kriegsrath Friedrich August Mat thM 
lWiContracts vom 1. Ma i 1788 für . . . . . . . . . Thlr. 5000: 
gekauft hat, und ist der Besitztitel für ihn auf den Grund dieses CVntracts und 
des Vor- und Ablassungs-Dokuments vom 12. August 1788 vi äßorsü vom 
13. October ŝ> a. berichtigt. 

Der Amtmann Johann Heinrich Henning hat solches Alles laUt Fertchtlich 
bestätigten, Contracts vom 5. Mai 1794 von dem Forstmeister Bleichert Christian, 
Meyer, nehst. verschiedenen Mobilien, so wie auch Vorräthen am Winter- und 
Sommersaat für . - . . . . . , . . . . . . . . Thlr. 5 .8M 
gekauft, und ist der Besitztitel für ihn auf den Grund des Contrmts, so wie des 
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Die Gebäude dieses Ackerhofes sind zu 2200 Thlr. bei der 
dGeüMMeieM verstchM, wÄchck auf Grund des » M 
^ r y T vom 2R NvvejnbevM ^ ewgetwgen ist. 
H t NefM Wkerwerk tzchM noH: ^ H Wn Stück Land von 3 7 ^ Q.-MM, 

g VM det b« tzM Turnel belegemn, dem Mstrowschen Legate zugehMgen 
Landung, M l G s der chemMge Befitzev Assessor WeM Wn i>en MHchew ser 
St. Iasobi- Akt, M . MMMrche vKmöge ErbKins-Conkracts vom M . August 
M W gegstt ErlMttß eines CimoM von 3 TW. 12 gr, evhMM tzat> welches vi ätzertzti 
WM N W'ctobO G. 3,i eingMagW G. ^ - H Ein Stück Land von 43 Q.MMH. 
A M 68 H . M G groß> lMHes der eheMatttze Besitzer Assessor Mssel VM den 
VorstetzeM HM IohüMisMtets bewlöge ErbMs-ContrMs vom 31. AuMt 
1?M gegen EMgung Rms Canons von M gr. und eines Lnudemiums von 
W M . 'eHMW W . M n M a W : ^ M r M Wch 27. Iciiwar M80. 

VW MthettVMr MMtin M t t M n M s T h i t M HM das AckeruMk Aut 
gerichtlich bestätigten Contracts vom 20. MärZ 1?97 Von'dem AMmaW W h M ^ 
HMr iH HeMing neVst Mvschkedenek Pich, W W n uktz S N W ü g , PuHn, ver-
WMMen M M WützeMMMäMchaiM ^ . . . . . T W . 7000. 
Mckft WM^st Mr BeWNÄ M H u iwf den Gmrld dieses ContrnM und l«s, 
Vor- und AblassungsMökumeM vom M Mai 17M vi äsersti vvm M . FMi «j. a. 
eingettugen. 

Die Kaufieüte ZöhMn Friedrich M M Gaukle und IoüchM GoMeb 
Ludendvtf haVw laut gerichtlich bestätigten Conbracts vom W. A M I?W das 
Ackerwerk von dem MchentzNor MarW Bartholomäus Khi6ke W Thlr. 3OM. 
gekauft und ist der OesiWet für sie auf den Gtund des gMGen Vontracts 
und Bes, Vor- Nnd AMsswUsWvkuMNW vom 7. Juli 1WG m äVorsti vom 
17. ej. m. et. a. eittMWgett. 

Der vormalige Msttzw Nefes AMtweM, Eigenthümsr Foachim Muse, hat 
davon ein Stück La«d dM' AG iWr MhMw Wetzel taut Cm^̂ ^ 
20. Februar 1776, um damuf ckn GaW zu b « M , für eine jährlicheMcognition 
von 1 Thlr. überlassen, und die jchigM BesttzM dM Astzrwerks, KaüftMe Sänne 
und Ludendorf, haben das darauf stchmde Wohnhaus nebst Mal l vM des 
Metzels Erben, dem Zimmergesellen Michael Friedrich Metzel und SHneider 
Johann David Metzel laut gerichtlich bestätigten Contracts vom 29. Apnl 1802 
Mr . . . . . / . . . , . . M r . 380. 

Mlchbs aM Gmnd des Vor- und Ablassungs-DokUWents vom 2. August 
i HMßti Wm W, V- m. eingetragen 

VW diesen Grundstücken sind verkauft und folgender Maßen abgeschrieben: 
a) das Wohn- und Familienhaus, nebst Wirthschaftsgehaüden, wovon die Grund¬ 
fläche 1.7 Q.-Ruth., und 38 Q.-Wß Aträgt; d) der Hofplatz groß 20 Q.-Ruth. 
M M , ß , - M ; chMn Stück Land von 1 Mg. 113 Outh. und 65 Q.-Fuß, 

welchen «) das Stück Grvzinsland der St. Iacobi- und St. Nicolaikirche, 
ß R d Sck i l I h i k l s t ß 

in ch ) ch 
groß 37 Ruth, und O das Stück Erbzinsland des Iohannisklosters groß 
43 Ruth. Md 68 Q.-Mß, mit begriffen siNd, haben die KaufleM Sstnne und 
Ludendorf vermöM Contmcts vom 28. April 1806 an den MadtgWichts-Secrtztan' 
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Joachim Heinrich Sander verkauft; daher sind diese Parwlen vermöge Verfügung 
vom 2. Februar 1807 hier ab-, und der Nr. 27, Fol. 229. M ^ -vol. 
beigeschrieben. - " ? - - . / 
> : Das Mteigenthum der Mefrau des Menthüme^ 

Dorothea, geb. Krüger, an den beiden Ackerwerken W 4 und Nr. 24 F H X I . 
desH. B. ist durch Heren Testament vom 29. Iuli.1823, publicirt den 29. No¬ 
vember 1823, auf ihre? Kinder: a) die Ehefrau des Bäckers Johann Friedrich 
Golz, Marie ElisaheH, geb. Kuhn^ d) die Ehefrau des Lieutenants Znd Amt¬ 
manns Carl Friedrich Ludwig 'Spalding^), Christiane.! Dorothea, geb. Kuhn; 
o) die Mverchßlichw Johanna Friederike Kuhn; ch den Pächter Jacob Mhn , 
welcher mit seiner Ehegenossin Henriette Wlhelmine, geb. Conrah, in GüteM-

'meinschaft. lebt; e) die Wilhelmine,, t) den Carl Wilhelm, und F) die Emilie, 
Geschwister Kuhn,> alle drei minderjährig, vererbt, dem Vater, Eigenthümer Carl 
Kühn^ aber die Befugniß zur Veräußerung und Verpfändung ohne Zuziehung 
der Kinder.eingeräumt. Eingetragen.auf den Grund des erwähnten Testaments 
und der Verhandlungen vom 27. December 1824, t . Februar und W M n l 1825 
vi äLcrßt̂  vom 1,8. ßj. N. ht. g,. ^ ^ ' 

Der Eigenthümex Caxl Kuhn hat nach dem zwischen ihm und dem Iage-
teüffelschen Collegio unterm 28. März 1824 abgeschlossenen Contract eine im M e n 
Turnei belegene, 91'/2 Ruth, ^roße, Grundstelle, von weHer die Gebäude während 
der Einschließung der Stadt im Jahre 1813 demoliret sind, 

für ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . Thlr. 49. —. 
gekaust, und D'solche/seinem Antrage gemäß, den beiden Acker- -> 

^werken M . 4 und 24 des. H. B., die er für . , , . . . ^Thlr. 19.750. ^ . 
erstanden, auf den Grund jenes Contracts und des Vor- und , 

Ablassungs-Dokuments vom N- October 1824 als Zu- ^ / ' ' ^ >,̂  

bchör, vi Hyorsti vom 18. April 1825 zugeschrieben. ' Thlr. 19.799. ^ . 
Der Gigenthümer Carl Kuhn hat von dem Ackerwork « 

Nr. 24 des H. B. nach dem Contract vom 7. Oclober 1824 . 
an das Königl. Kriegs-Minifterium eine Ackerparcele von -
18 Ruth. 50 Q.-Fu'ß zur Anlage eines Waffenplytzes der . - ^ ^ 
hiesigen^Fesrung im Tractus des bedeckten Weges von der , ^ 
Schnecke bis zum Berliner Thore f ü r . . . . . . . Thlr, 61. 2(>. 

verkauft und felbige ist mit Genehmigung der eingetragenen' T ^ " 
Gläubiger vi äLcryti vom 18. April 1825 hier abge¬ 
schrieben worden . . . . . . . R e s t . . . . Thlr. 19.737. 10. 
^ Von dem (Kämmerei-) Ackerwerke, Nr. 4 des H. B., hat der Borbesitzer, 

Senator Christian Friedrich Sänne, nach dem Anerkenntnis des jetzigen Besitzers, 
Gigenthümers Carl Kuhn, in der Verhandlung vom 16. November 1822, bereits 
im Itthre 1794 einen Platz von 61 Q.-Ruth. gegen einen jährlichen Mnön von 
5 Thlr., unter Vorbehalt des Vorkaufsrechts, an den-ArbeitsmaNn Michael 
Gumtow auf Unter-Erbzinsrecht überlassen; und ist dieser Platz mit Genehmigung 

) p g hatte das StaatZ-Domainen-Nonnerk Darz in Pacht, als dasselbe im Hahse 
zum Betklluf gestellt wurde.^ Man vergl,sL.-B. I I . Th. Bd. V,̂  AbG^II, S..1154 fi. 
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t»eŝ  Magistrats unter Zustimmung M StMverordwte^ und der' MWrägenen 
GläMißer v5 äsorsti vom 

4. Den.Geschwistern Kuhn, Hs: H der-MäM Elisabeth, Mgenvssin des 
BMrs GölI b) der ChrMne DoroMa^ EhegnwM M AmtMlinns Spaldmg; 

k) der Beata Eleonore Henriette. WHelmine, Ehegekössin î U ̂  SMWbapiWns 
Friedrich Meyer; g) den Erben der f Emilie Auguste, Megenossin hes SchW-
capitains Christian Friedrich Meyer, nämlich deren D W n n M b Ver mit'dem¬ 
selben erzeugten TöDer Emilie Auguste, > - ist nach den: Tödv ihreH, Vaters, 
des Mgenttzümers Carl Kuhn, das gemeinschaMche Eigeythum deö Grundstücke 
zugefallen, und ist der BeWitel für sie in eowMnions auf den Grund des 
Legitimations-Attestes vom 22. Juni 1829 ex äscreti vom 21.,Octöbir 1831 
emgetragen wordeü. ' ^ / ' 
^ " 5^ De^ Kaufmaun F r i e d r U W i l h M H M e P ä M Mcher mit sMet N»e-

M i n ' Friederike Dorothea, geb. Ohlzöw, ßn GOergMeMchaft M t ^ Hat bieses 
Grundstück M den NuhMeA"Erben für ^ . " . . ^ 7 . ^ : Ttzlr. M350 . 
gekauft und ist tiw1u8 pvLWLioM M H n auf den Grund des Notarmts-Ver-
trages vom 20. März 1830, des Attestes vom'15. April ch^ Ä., des Nachtrages 
V M 7̂  und 18. Iüt t und vom 13. Mgüst 1831, der Hecialvollmachten vom 
2^M5.MceMbet1828, vom 22/Ianuax, 19. M 23. » z / 1 5 M d M Apri l 
1329, der Weste und 
3.̂  Wptember, 1831 die IohanniskloD-DepüM 1829, 
der obervörmündschaftlichen Genehmigüug deß Königl. Stadtgerichts zu Neüwarp 
vom 18. September 1829 und 5̂  AeptMber 1831, so M der'SpeciaMMacht 
vom 24. August und 10. Öctöber 1829, 65 äßcrkti vom 21. Öctöber 1831 
eingetragen. 

Von dem für die vi äkersti vom 15. Februar 181h (vom Kämmerei-Acker-
werk) abgeschriebenen 1 Mg. 100^2 Ruth, zu entrichtenden, auf dem Ägetrennten 
Grundstücke Vol. XI. , Fol. 293 unter Rubr. I I . , Nr. 1 im tzypothekenbuch ein¬ 
getragenen Canon von M r . 29. 6. ? Pf. Hnd 18 Ahlr. 21 Sgr. '? Pf. auf 
den Grund dch Vertrages, vom^13. Juni 1836 yx ÄserM vom 22. November 
6>ll.. gelöscht. (Siehe oben S.8H0. Anmerkung.), ^ , 

6. -Der Kaufmann Jacob Philipp Edzardi hat dieses Grundstück (das 
Nr. 4 des H,, B.) mit den Gründstücken: a) dem auf 

dem Turnei »ud M „ 24 belegene Ackerwerk; b) dem auf dem Pommernsdorfei 
Felde »ud Nr. 129d belegenen Kamp; 0) der Erbpachtgerechtigkeit des im Turnei 
belegenen Ackerwerks St. George oder St. Jürgen genannt, Nr. 9 und "10. 
ä) der auf dem belegench ^ Hnfe Landes Nr. 30; nebst 
Beilaß an lebendem und todten Inventarium, und mehreren zu diesem Grundstück 
noch nicht zugeschriebenen Wiesen von dem Gutsbesitzer Friedrich Wilhelm Weide-
mann und dessen Ehefrau, Friederike Dorothea Ohlzow, M s den eingetragenen 
Besitzern, und dem ̂  Gutsbesitzer Christian Wilhelm Gottfried Fechtner und dessen 
Ehefrau, Charlotte, geb. Collier als Cessionarien ^ / v 
zusammen für . . . . . . . . . . . . . Thlr. 99.150. 19. 9 ^ Pf. 

' gekauft und ist der Besitztitel für ihn auf den GrMd des Vertrages vom 
Landbuch von Pommern; Th. N., Bd. VIII. 109 
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8. Der Kaufmann Jacob Philipp Eozardi, *) welcher nH f,eiMI. M M M 
" " " ' f, M . M M niM,MHMrge.WMchM, Mt), h^, dg^ MmWüT Mas 

auf dem HWmerMorser Mlöe 8iil)'M> IHss SMMeu W W " M M M M auf dem HoWmernsdotfer Wide ^ W W M W 
gerechMD êtz, inz, Mrnch- V ^ ^W^M DM^̂ W> W- ^ W ^ DD 
St. HrgeI MaMt̂ , H^ uB^ ih, M aMHm^Hu^ HtaHMU'M 
leMnen '/, ,Hu^ ^l^e§ Hr. ^Ü mt, aMU ZubeM^ säMmUî ön PeMl̂ o^ i)M 
PrßyneÄ MM^ Zü^eMp Md. HZ H^W r^Me^.HMd/oA Mn,HMky! 
n<M ^MeDaM sy-'wie dq^Ns^^WGWdH^^ V MO^e und"Mte! 
geWH,, und M WzHeDtM^^Mr' ^^M^^Mgd^M^HntM^ I ^ Ajm^ l 3 M 
Wblicirten HftWkaâ bßMVhe'B^̂ es W ^ ^ M W 1 6 ^ ^^MbM!i6D>^i>e^Dauf^ 

3roMpM/ßoH" M 'W^s t ' ^ , 8M und^M calWatonsUM. 

"-) NerseWe f zu Mainz am 30. Wr i l 1872« — Ma,rdi iff eM Mme-fremMMschen 
Klangs. Er yeMt 8er fttesuhW Sprachei an mckiift W LerseWn^VVmamei 'HVMesifchV: 
Häuptling' EdzaM I .MMna von.WreMel> ,vHwiniGe^AW, Iah^MZtzMt^Zust iMWM^ 
Bolks, dtzn größten Meil der HerrliWiten, in weHe Wfr,iGlKnd..'z,e.rsMt,tert w ,^ 
sMer Herrschaft., I W ' als' Graf iMt itt-tlen ReichOetdan-d'WMenMniA) H M ' ÖstftieMB^M 
Edzard I I . den bed'eÄenWen semer R^wsstt/dessefiMMolget'^ W ^M4 iO 
denReichsfürstenftand erhoben wurden^ 'Mi t CM M W d Mosch 1344 ,die^n:llnn!lMe!Ninie 
CirksnaschM RegetttenstgwM wWMf Oftftiesland ass die PeüßiHe AMWi Jel. Her"Born 
Edzard ist auch Familienname geworden, I m Anfange des 18̂  IaMmb^e,rlZ lê bH in 
bux ein f j s i s chM^o lo^N^ Sebastin Mzard der sich M den WreitiWiken Der die' 

z st ch F m a g , I f g ^ I M ^ , Z ^H n Hss 
buxg ein frjesischer.M^olog^N^ Sebastian Mzard^, der sich M den WreitiWiken Der d ie 'Mi t 
Könige Friedrich I / voRHreWn angebahnte'Wiön der 
l b h f t b t h i l i t E d ä d ' 8 i ^ i ß i i l l i M t Ü ii 

g F c h H W g h 
lebhaft betheiligte. Edzätd's 8driptUul' ^Mi-ßtriuiktiauuN cls^l iMoue' st 
beunruhigte die Berliner Hoftheologen dermaßen, daß seinetwegen ein strenges'Sch^eih^n an^ 
den. Hohen Rath zu,, Hamburg erlassen wurde, und 
gelangte, von der es aber Jähre" 
i M . I m Jahre vorher waten VdzaLb's Streitschriften, auf Befehl aus BeMn i 'KiMWZ 
berg öffentlich VerbrünMiMvrben^,DaAPMgrm»M dazu hatte^ein dortiger, t W o l o g s H H 
sporne, reformirter EyttfMon, vx. Mütsch> gbsHrtekeN/̂  delnchie AeitMMssen vorwarfen, H 
er̂  „durch, falsche Heuchelei VPiMopa^sw HÄn in suche". CynfeMnHader und., Buchstaben-', 
gläübigkelt bilde« das religiöse"'KennzeiHen' eitles' laMen AbHnitts im' 17. IahMnder t Untl 
im Übergang von diesem in's 18. Jahrhundert, voll leidenschaftlicher, und" vetfölgungssüchtiger 
Polemik, öoll? TectenMistes, mystischen S^uks, dialektischen Unfugs und gröbsten Dogmatismus^ 
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Berechnung vom 16. Februar D 4 5 s x HMrhtc> Vom M . März 1846 ein¬ 
getragen. , 

^ Nurch den Receß vom V ^ 1854 P M die W ^ den >Mmndstücken 
Nr. 40. und 41 in der. Oberwiek an die O e M r dieses Grundstücks zu, zah-
Mden KhrMen MnonbeträM von MMnien M l r . 11. 12. y Pf. mittelst 
KllftitalzäWng äbMsst und hier übMfchrMen züsolg'e Verfügung -HM 15. Feb¬ 
ruar 1855. 

A U dM Äntmg des VMerZ Jacob M i i l W ' M ü r d i Pnd'ResenÄckerwerke 
(dem MmWreMckerüierk) folgende, gMeinsW M denisewen erworbene, auf 
Alt-Mrneischer Feldmark belegene Srun^^^ 

a) Das bisher Vol. XI . , Fol , 304. sich Nr^'S,," biMrägene (dNn Iohannis-
klofter zugehörige) Metwerk St. Georg oder St. IÜrgek genannt; 

,̂  V M s bisher Vol. X I . Fol. M 0 ,,8üd Nr. M eingeMgW Ackerwerk, 
uHrstnMch aus'. 4 ^ Hnfm Landes ,nehst einM ^ WoM- iind HaMUenhause, 
WirthschältsgebMen, Gartenplätzen und 2 bn BöllinHev Mg^Uen Wie,sen be¬ 
stehend, tvovon iltdeß bereits verschiedene Parce^ 

c ) M e W e r Vyl. X I . Fol. 241 Md Nr. 30 e i W i M M ^ Hufe 
Landes Molge M r M ü n g vom 13. Worden. 

Der Besitzer/Kaufmann Jacob W Edzardi Dat vok<di«sem Grundstück 

laut gerichtlichem Eontracts vom ^ » ^ ^ M 6 : «) eine Ackerpärcele von 

182 Ruth,, und//Y eine dergleichen von 27 Ruthen Länge und 1 Ruthe Breite, 
welche ,die vorige mit der südwestlichen Ecke des auf Hsm SituaTWZplane des 
HauptwanM Danielowski resp.mit ^ , L, V, D und v , (̂  bezeichnet, Mr 
928 Wlr . an den Königl. Militair-Fiskus verkauft, und sind diese Parcelen,hier 
abgeschrieben und Vol. X I , Fol. 69 des Hyftothskmbüchs eingetragen worden, 
zufolge Verfügung vom 5. October 1857. 

9. DieUhegattin des Kaufmanns IuliuZ Ferdinand Eduard.Gräber, Anna 
Maria Caroline, geh. Edzardi, welche mit ihrem Gatten durchMertrag vom 
2. M M U 8 5 5 M eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen hat, hat dieses 
GruGstück mittelst notariellen Vertrages vom 23. September H861, von dem 
Gutsbesitzer Jacob Philipp Edzardi zusammen mit dem auf dem KomVWNsdorfer 
Felde an derMalgwiese belegenen Namp, Vol. XV., FM-126 dO HWothekenbuchs 
vom GteMn Wd mit einem anf Krekower FelwMrk Mtzgenen Nckerpläne Vol. I I . , 
Fol. 97 des Hypothekenbuchs von Krekow, für 100.000 Thlr. gekauft und ist 
der^Besitztitel für dieselbe berichtigt zufolge Verfügung vom 24. Mai 1862. 

Besitzerin hat mittelst gerichtlichen VertraM v o m ^ ^ ^ , . ^ , ' ' ^ December 

1862 von diesem Ackerwerk 2 Parcelen von 18^ Ruth. .GesaWmMchenmhalt 
an t»ie.Stadt Stettin gegen eine IarEle S N 18,^Hüth. M derfeMn gehörigen, 
W ^äsMpöthekenbuch nHt eingetrageM ehemaligen stMiMn'Armen-Friedhofes 
vertauscht und sind jene beiden Parcesen ohne ^lbertraguug auf ein anderes 
FMum hier pfaudfrei ab-, die einMaüDte Pärcele aber MeschrMn worden, 
M Verfügung vom 25 Aprit 1863. 

109« 
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Besitzerin hat von diesem Grundstücke Und zwar von dem Areal des 
Kammergutes Kr . 4 eine Ackerparcele von-10.712 Q.-Füß für Thlr. 892..20. 

mittelst Bertrames vom ^ - D ^ D 1862 an öen Stadt-Kornträger Carl Friedrich 

Stockfisch verkauft und ist diese Parcele hier abgeschrieben und auf Fol. 133 
Vol. I I . z dG HyftothekenbuW von Neü-TuMl übertragen worden, zufolge Ver¬ 
fügung zum 15. September 1863. ' 

Besitzerin chat von Wem GrMdstück, und zwar von dem zugeschriebeuen 
Ackerwerk Pr. 9 und W, Gt. George oder St. Jürgen genannt, mittelst Ver¬ 
trages vom «a «^ ^ ^ ^ - < am > 1864 eine auf dem Situations-Plane des 

? / Z6. Aprrl und^11. Mm : ' ^ 
Regierungs-Conducteür Ktawitter mit ^ V O I) bezeichnete Wiefenparcele von ca. 
1 Wg. Flächeninßalk an A s G . Iohanniskloster zu Stettin für Thlr. 2100. 
verkauft ünd̂  M diese ParceH hier abgesHrieben und auf Fol. 295 Vol. XlVa. des Hyvo-
thekenbuW von Otettin übertragen worden, zufolge Verfügung vom 7. Septbr. 1864. 

Diejenige neben der Hofstelle des Gutes Eckerberg und der Steinfurter 
Wühle belegeue Wiese von 9 Mg. 132 Ruth., welche durch Vertrag vom 8. Februar 
1838 von dem derzeitigen Besitzer Kaufmann Friedrich Wilhelm Weidemann yn 
den damaligen Eigenthümer des Gutes Eckerberg, den Kaufmann unö Consul 
Kugler/ gegen 11 Mg^Möllettwiesen vertauscht und laut Anerkenntniß-Verhandlung 
vom 4. Februar 1865 im Eigenthume des spätern Besitzers des Gutes Eckerberg 
des Kaufmanns Julius Klee, verblieben ist> ist nachdem der Letztere die Wiese durch 
Vertrag v m M A März 1W5 aw den Besitzer des Gutes Eckerberg> Gustav Albert 
Heinrich Doppermcmn für -^ . . . ^ . . . . . . . . Thlr. 1000. 
verkauft hat> hier ab- und dem Gute Eckerberg Vol. I., Mß. 93 des Hypotheken¬ 
buchs der Kämmereigüter, Randowfchen Kreises, zugeschrieben worden^ zufolge 
Verfügung vom 24. Mai 1865. 

Besitzerin hat durch Vertrag vom 23. März 1865 die zu dem Ackerwerk 
St. George oder St. Jürgen gehörige Wiese von 1 Mg. 144 Ruth, an den 
SteinsetzMeister'Franz Albert Klesch gegen dessen im Dunzig, unweit des CaffeU-
grabens) im 4ten Schlage sud Nr. 314a belegene, zu dem Vol. VI I . Fol. 174 
dieses Hypothekenbuchs verzeichneten Hause gehörige Wiese von 6 Mg. 168 Ruth, 
und Zahlung von . . . .^ . . . . . . . >. . . . . Thlr. 4300. 
vertauscht, und refp.'verkauft, und ist die Wiese hier abgeschrieben und auf 
Vol. XlVa Fol. 331 dieses Hypothekenbuchs übertragen worden/ zufolge Verfügung 
vom 24. Mai 1865. 

Besitzerin hat von diesem Grundstücke, und zwar vordem Stamm-Grund¬ 
stücke Nr. 4 , / , 

a) laut Vertrages vom 11. Mai 1865 eine Ackerparcele von 13840 Q.-Fuß 
Fläche,für . . , ^ . . . . . . . . . . . . . . . . Thlr. 1153. 
an den Baumeister Carl Friedrich Francke in Stettin; 

b) taut Vertrages vom 11. Mai 1865 eine Ackerparcele von 8.670 Q.-Fuß 
Fläche für . .. . . . . . . . .̂  . . . . . . . . . Thlr. 722 
an den Kaufmann August Wilhelm Ratztafi; 

e) Laut Verträge vom 2. Mai 1865 zwei Ackerparcelen von je 10.32() Q.-Fuß, 
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also im Gesammt-Flächeninhalt vo,w 20M0Q<-Futz für zusammen Thlr. 1720 
an dew Maurermeister Carl HOnrich Wdolph zu Neü-Turnei verkauft und sind 
diese Parcelen hier abgeschrieben und. auf Vol. I I . pHz. 145, 157, 169 und 181 
des Hypothekenbuchs von Neü-Turnei übertragen worden, zufolae Verfüaung vom 
23. August 16657 ^ , , ' > , , 
. ^ Auf den Antrag .der Besitzerin ist die,^vM Vol . X^^ Hypo-
thetenbuchs von Stettin abgeschriebene, Vtöllerwiesen-Parcele von 11 Mg. Flächen¬ 
inhalt, welche als Acquivalent für, die A M g . 132 Ruth. Wesen nchen der Hof¬ 
stelle dßs Hutes' Eckerberg und der Steinfurter Mühle mittelst Vertrages vom 
8. Februar 1838 tauschweise erworben worden — hier zugeschrieben zufolge 
Verfügung vom 23. August 1865. 

. ^Besitzerin, hat von diesem Grmchstücke, und zwar von dem Stammgute Nr. 4 
lauWertrages vom 21. Juni 1865 eine Ackerparcele von 8820 Q.-Fuß für Thlr. 735. 
Wl den Zimmerpolier Johann Aggens zu Stettin verkauft, und ist diese Parcele 
hier abgeschrieben̂  und sauf Vol. I I . p/193 des Hypothekenbuchs von Neü-Turnei 
übertragen worden, zufolge Verfügung vom 25. November 1865. 

Nr. 4 laut Vertrages vom ^ . '^. ^~ 

'1865 zwei Ackerparcelen von 34.910 und 8.670 Q.-Fnß für Thlr. 3621^ 20 Sgr. 
an den Kaufmann Hermann Gustav Beckmann zu Stettin verkauft und sind diese 
Parcelen hier Abgeschrieben und auf Vol. I. Fol. 205 des Hypothekenbuchs von 
Neü-Turnei übertragen worden zufolge Verfügung vom 12. Januar 1866. ' ^ 
z ^ s Mefitzemn hat von diesen Grundstücke Nr. 4 laut Vertrages vom 15. Fsbruür 
18W eiüe Ackerparcele von.K66 Q.-Fuß für . . . . Thw 69. 13. 9 Pf. 
an den Zimmerpolier Johann Aggens zu Stettin verkauft und ist diese Parcele 
hier ab- unk dem Grundstück Vol. I I . , Fol. 193 des Hypothekenbuchs von Neü-
Turnoi zugeschrieben worden, zufolge Verfügung vom 21. Februar 1866. -

Besitzerin hat von dem Grundstück Nr. 4 laut Vertrages vom 12. März 
1866 eine Parcele von 425 Q.-Fuß für. . . . ^ . . Thlr. 35. 12. 6 Pf. 
an den' Kornträger C M ^StoMsch in Neü-Furnei verkauft, und ist diese Parcele 
hier ab-wnd dem Grundstück ^ Vol. I I . , Fol. 133 des Hypothekenbuchs von 
Neü-Turnei zugeschrieben worden, zufolge Verfügung vom 19. März 1866. 

Besitzerin hat an den Zimmermeister August Friedrich Francke mittelst Ver¬ 
trages vom 11. October 1864 eine, zu dem hier zugeschriebenen Ackerwerk 
St. Jürgen gehörige Ackersiarcele von 59!üRuth. Fläche gegen eine Parcele des 
Grundstücks Nr. 96a,,der Oberwiek — Vol. X I I , Fot. 275 Hypothekenbuch von 
Stettin — von gleichem Flächeninhalt, welche ursprünglich ebenfalls von dem 
Ackerwerk Sk Jürgen abgezweigt, und früher Vol. X I I I , Fol. 282 Hypotheken¬ 
buchs von Stettin eingetragen war, vertauscht, und sind die ausgetauschten Pär-
celen von den resp. Grundstücken ab-, und resp. denselben zugeschrieben worden, 
zufolge Verfügung vom 28. Jul i 1866. - , 

./Besitzerin hat von dem Grundstücke Nr. 4 laut Vertrages vom 12. März 
1866 eine Parcele von 34.570 Q.-Fuß für . . . . Thlr. 2880. 25 Sgr. 
an M n Zimmermeister Carl Gerloff zu Blankensee ? verkauft und ist diese Par-
eele hier ab- und auf Vol. I I , Fol. 241 des Hyftothekenbuchs von Neü-Turnei 
übertragen worden, zufolge Verfügung vom 28. Jul i 1866. 
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Besitzerin hat von diesem GrundMcke M . ^ ^ 
a) Durch Vertrag vom 17. September C8W eine GarMe pM 

Fuß für . . . . . . . ^ . . . . . . . . M l r . ^ W7, M Dg 
an den HauptkassenbuchhaltU der Berlin-SteMnfchen GiMbühn-WseWhW 
Gustav Albrecht Balduin Teschendorf zu Stettin, ^ V 

d) Durch Vertrag vom 14. September 1866 eine Parcele von 23.850 Q.¬ 
Fuß für . . . . . . . . . . . . . . . . . . T M M W . ^ 
an den Nfchlermeifter Carl Adolf Fuchs zu Stetün 
verkauft und sind diefelbM hier abgeschrieben und auf Vol. I I , Fvl. 2V5,Md 
Fol. 277 des Hypothekenbuchs von Neü^Turnei übertragen worden, MfolgeOer-
fügung vom 3. November 1866. 

BeMsvin hat von diesem GrundsW den auf H M vom M d m e M Richter 
aufgenommenen Siwations-Plan vom August '1W9 Mit a, h, o, 6 MtzeiHyM, 
48.550 Q.-Fuß große Pärcele des Ackerwerks 4 taut^ notariellen MertragU 
vom 3. September 1869 an die FrMein THekla AdAheid v. HüMbein und 
Olga Adelheid v. OertM für . . . . . . . . . . > . . M r . 48 
und gegen die Verpflichtung, auf dieser P a r M ein KinderreMngs-mnd Daisen-
haus zu bauen, verkauft und ist die Parcele hier abgeschrieben und ackf Vol. I I 
p. 337, Nr. 78 des Hypothekenbuchs von Neü-Turnei übertragen>zufolM Ver-
Mung vom 1. October 1869. 

Vesitzerm hat von diesem Grundstück eine auf dem von dem Feldmesser 
Richter im August 1869 aufgenommenen MtUlltionsPlane mit a, b, c, ä be-
Mchnete Pareck des Ackerwerks Nr. 4 I I von 2^990 Q.-Fuß HlWeninhalt 
durch Vertrag vom,11. November 1869 (an ben Kaufmann Wilhelm Ortmann) 
Dr . i.. . . . . ^ . . . . . Nhln M49. 5 Sgr. 
verkauft, und ist diese Parcele hier abgeschrieben und auf Vol. N, Fol. 349 
des Hypothekenbuchs von Reü-Turnei ^Vertragen zufolge Verfügung vom 29. 
December 18W. / 

Besitzerin hat von diesem Grundstück eine auf dem von dem Feldmesser 
Richter am 18. November 1869 außgenommenen Situätionsplane mit A, b, e, Ä 
bezeichnete Parcele Hes Ackerwerks Nr. 4 I I von 10.6W Q.-Fuß durch Vertrag 
vom ?> Januar 1870 an die Fräulein Thekla Adelheid von Hünerbein imb 
Olga Agnss v. Oertzen für . . . . . . . . . . . . . . Fhlr. 20 
und gegen die Verpflichtung, daß diese Parcele zur Gründung eines lKinwr-
rOtungs- tznd Waifenhaufes mit verwandt werde, verkauft. Die Parcele ist hier 
ch- und dem Grundstücke Neü-Kurnei Vol. I I , Fol. 337 WgeschMben, zufolge 
VerfchVng WA 4. Februar W70. ^ 

? Die auf Grund des Erbzins-VortrageZ 1780 an die 
StHtgemeinde zu Stettin zu leistenden ReallckZaben> ausschließlich jedoch bes 
NorkMfsrechts, sind, insoweit sie nicht ohne .Entschädigung der BerechtigtoU fort¬ 
gefallen, durch Kapital abgelöst worden. Eingetragen auf MMnö idM unterm 
17. October 1871 bestäbigten'Recesses ckom 2. -Geptentber 28?ä zuftche Verfü¬ 
gung vom 29. November 1871. ^ -

Die Besitzerin, Ehefrau des Kaufmanns M W Ferdinand Eduard Greiber, 
Anna Warie Caroline geb. Wzarki, hat laut CMtracts vom W. Januar UVd 
1. Februar 1871: '- ^ ^ -
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-n ! W WssihM d W w WgMWtzhOM ffreiW EiZtzMuWHuftV W, 24 Und 30 
zwei Parcelen von 31 Mg. M zMth. MM W M A ?O R M . , W n m M auf 
Dn^ SchnAeLschen Situationspla^^vom M Pecemiber 1ß70mH ^ L, 0 be¬ 
zeichnet an den Dinglichen Mlitäkr-Wkus (Behufs' M r i c h M g e M MMair -
Ubungs-Platzes) M zuHnMl . . . ^ . . v ^ . ' / ^ . T M . W.35? 
verkauft und sind' M'drei W M e A auf M M M des W 
Oönigl. Geüeral-Commission für Ponnnern vvüi 23. MeMw'18f3/Hiev ^ jMdi 
frei ab- und dem Grundstück Vol. X I / Fo l /63 diefes H p o W M u H s züge-
fchrieben zufolge BeMgüng' vont- 31 .̂ DVMVen 1DM ^ Wrb-Plaff wjrd^mörd-
Wh Mrch den Neü-Wmeier Ä W u M hie MWäirWchDD 
den PionieMunOplatz/ M ' G r ä b e M e ^ A N MH 
Nöü-Ntrnei> füdlich duvchc Ne- sGrMrWe' und westliche durch/ diel Schwarzbwsche 
Feldmark begränMv /' '! ^ ^^ . . l ^ . ^ > v -

10. Der KMlfmcmmrIMus Ferdinand EdNHrd OMb«V>< in. GenetaK uM 
Special-Vollmacht«!setmrttEhegättiW vom 23u September 18O1^ MdidelvMnk-
Director und Rittergntsbesitzer Hermann, HenN zw Berlin, fchlofsen aDi2^ Aftwl 
1873 einen notaWÜM KWfhWMg^ laut dessen) orsMM an letzteM has der M M 
Gräber, geb. EdMdit gohMM WßWerk Mfi dem Mtzn^ Uümei. unten Nn 4 
belegen, und iM'WMHeteybKche' w!»n Stettiw V M XI> Blatt I M Mrzeichnqt 
nebst allem Zubehör, naijnentlchz auch mit dem auf,dem PommernHddrßer Mde 
belegene Grundstück Nn 129h ckw ObepMiehi der Kmnp i genannt̂  verzeichnet! äp: 
Hypsthekenbuch, Vol. XV, Fol. 126., so wie auch mit dM dazu gehörigen 
Wichen).! züglmchu Mt den/ fpäter zugfifchnMenen' Gimndftücken, inZbeßoMre dem 
auf.Nlrnet üntw N r < M belegMen^VM. X I , Fol. 22N dM.HtzpoHekenbuchZ 
veWiGweti gewefmei Merweck nebsti Wiesen^ den Vo1> XI>^ Fol. 264? unter der 
Z M 3 / M W - M vecheichnetĵ gewZsmet Werwerkf W GeorU oder/ St^ Iürgm ge-
namch unw dM VsU XI , F M HM unter der N^ 30 verzeichnet MMsmen 
^2 Hufe Handes^ undl zwav alle Ueft- GMndstückm ohne GOwährleistung für die 
imf HWothelenbuM angegebeWn Größen, in! dem UmfangeVMdj in denjGräNM> 
wie Frau Verkäuferin diefelben gegenwärtig besitzt, unw zu< besitzen befugt ist> 
also-mit MsfchW M r davon, bereM ve^ße r tM^M^ abgeMnntM Parcelen, 
jedyH Wt aWn dazu M ö r i M Gerechtigkeiten und^Hehungen,. feriW mit alley 
auß bW lMMdstüM be^nMHM GeHaWn^ 
aller Ur^Mssterfaftten, mit dem aA den GruMfOcken besindtichen Wanden und 
tssdtMW^enwVM a M Art, A wfe: Wt den yMandMenMorrMen M E ^ 
Obst, Heu und Strot» und mit allen f o n ^ M ge^teten und? noch vorhaDetM 
Mtzchten«! WsstesOossen von dem, Pexkaufe M h fämmtMe M o b i ^ , Men-
Wen, M d < D o M M Melches sich M herrMaMchM Wohnhause,, im GarteiHaM? 
unh N oD MMerkWmer WnHst (ß GämmOche auf! den verkauHm 
G D M ü D z Wenden im HWythekenbuch N M . I I eing,etrHgenen Lasten, Ab¬ 
gaben nnA Beschränkungen des Oigenthums sind oem Käufer aus/ den vorgelegten 
HWoMkMchMM und auH dem tzypothekenhuche. Wst- kekaW> insbesondere 
auch die auf den VWaufetm und> tWW 
Ehemann^ üMNchssen Äso 'in^ (§ 2). 
^ Kau^pMs ifti außer zwes WohMngstzereMgunM^ w e M die PerkcMerjn 
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sich ausbedungew hat^ und welche weiter'unten G 7) beiVNerK'Veschneben wer¬ 
den fMm> auf sünftzNnGert und fünfZ'igtWsVnd Thaler PreW Eöurant 
verabrchetuüd WM in folgender Weise berM / ' ^ ^ 

' 1 . ^KaMr l)at̂  heute bereits baar bezahlt^ ^ . ^ . ' ̂  D M " M.009 
2. Käufer übernimmt in Anrechnung auf das Kaufgeld ^ , 

GelbstschMner hie auf -hen .erkauften Grün.hftüMn haftenden ^ ' , ," ? .' 
Schulden im GesWmtlietrage von , .,̂  '̂ ' .. ! . ' . . ^ . , . ," , - ^ 7^M0 
neH den.Mnsen vom ^ .Hf tn l d!. A ah. ^ / , V ^. ^ 

3. Um 5̂ age der gerichtlichen Auftasfung und vor derselben , . ^ ̂  ̂  ,> 
hat deD Käufer, auf.daK Kaufgett» baar zu bezahlen, _. .,. .̂  ). .,- ^ A)0. (M 
nehst dew Zinsen, zu 5 Hrct. M ä h r l M vom^̂ î̂  ^ v 

! z ^ Der alsdann veckeibende Kaufgelderrückstand der . . ' - 221.500 
wird vom 1. April d. I . ab mit 5 Prct. alljährlich in viertel- ^ ^ 
jährigen Terminen y<MuuW6rg,Mo verzinst und nach einer 6mo-/ 
natlichM AüMndignng, welche jedoch Seitens 'der Verkäuferin ^ ^ ^ 
bei prompter, H.H. : innerhalb der ersten-Z Tage nachher ^ - ^ 
Fälligkeit erfolgenden Zinszahlung' VM dem 1. April 1833 nicht ^ ^ 
gefchehen darf, ausbezaM Wit chiefer Maßgabe wird^der Kauf- i ) /l 
gelderMüÄstaud der 221.506 T l ^ ,^ 
stücke, welche für Kapital, Zinsen und etwaige Kosten ver- û  . i 
Mndet werden, für^ -die Verkäuferin hypothekarisch Angetragen. 
Hiermit ist.das Kaufgeld der < 

chif G 3) D K 
H stfg , M 
nachgewiefen G 3). Der Käufer beabsichtigt/ die erkauften Grundstücke in P 
celen weiter zu verkaufen. Falls diesgefchieht, verpflichtet sich die Verkäuferin 
unter folgenden Bedingungen die veräußerten Parcelen von ihrer Kaufgelder-
Forderung zu exnexuiren, auch zu bewirken und unter felbstschuldnerischer Mit¬ 
verhaftung ihres Ehemanns^ des Ferdinand Gräber, für den Erfolg zu haften, 
daß die veräußerten Parceleni von den in Anrechnung auf das Kaufgeld-über^ 
nommenen Hypothekmschulden der 78.500 Thlr., alles nebst Zinsen und etwaigen 
Kosten exnexuirt werden: ! ^ . , 1 ^ ^ < ^ 

3,) Wenn Parcelen ^zlvifchen der Falkenwalder Chaussee und dem Bäcker̂  
berge unmiitslbar an derWtadt W M dem 'von Neü-Turnei nach der Galg-
wiefe führenden Graben vom Käufer veräußert werden^ so hat derselbe auf das 
Kapital des Kaufgelder-Rückstandes auch vor Ablauf'der der Verkaüferkn zu¬ 
stehenden KündiguWsfrist für jeden veraüßerW und zu exnexuftenden Hektar die 
Summe von W00 Thlr. abzuzahlen. " ' ' 

- d) Wenn Parcelen an anderen Drtenveraüße^ werden und exnexuirt werden 
follen, so hat Käufer auf das ruckständige Käufgeld ebenfalls vor' der Exnexuätion 
100 Thlr. für jeden M a ü ß M n und zu exne^Menden M t a r LaWes abzutragend 
Es wird Hiebei beNerkt,, daß dabei 1 Hectar Landes ^ 3,32 W . angenommen 
worden ist (ß '5).-^ ^ > ' / ' ,̂̂  ^ ^ >̂  ̂  ,^^ ^ - ,/ ^ ,^-^>^ / .̂  ^ ^ . ^ 

Dw Auflassuttgs-Erklärung und der gleichzeitige Antrag auf' Eintragung 
eines Restkaufgeldes hat am 30. Aprit 1873 Statt/gefunden. 

Frau Gräber^ M EdzaM' starb wenige Tage nach Abschluß dieses ^ -
famosen Kaufvertrags, fetn von der Heimäth, zu Meran in Tirol, am 9̂  April 
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1873, nach 18jähriger Ehe, in welcher sie 4 Kindern das Leben gegeben hat, 
nämlich: 1) Martha Wilhelmine Hedwig, geb. am 4. März 1857; 2) Alfred 
Ferdinand, geb. am 18. Februar 1861 ; 3) Ferdinand Paul , geb. am 17. Januar 
1864; 4) Ernst Arthur Richard, geb. am 4. Januar 1868. I n dem mit ihrem 
Ehemanne wechselseitig errichteten Testamente vom 10. September 1870, publi-
cirt den 16. Apr i l 1873, hat die Verstorbene ihren Ehemann und die in ihrer 
Ehe mit denselben geborene Kinder zu Erben eingesetzt. Den Kindern, sämmtlich 
Minderjährig, ist der Kaufmann Oswald Weicher zum Curator bestellt worden. 
Die am 25. Apr i l 1873 erfolgte Auseinandersetzung Gräber's mit seinen Kin¬ 
dern ist rein privativer Natur, gehört also nicht hierher, doch enthält die darüber 
aufgenommene Verhandlung eine Stelle, welche von öffentlichem Interesse ist, sie 
lautet so: — „Al t -Turnei und Zubehör ist zwar für 550.000 Thl r . n o m i n e l l 
verkauft, bei Berechnung des Pftichttheils (für die Kinder) kann aber nur eine 
Summe von 520.000 Thl r . in Ansatz kommen, weil 30.000 Thlr . an Verkaufs-
Provision haben aufgewendet werden müssen, um ein so günstiges Resultat zu 
erzielen." 

Henckel verkauft an die Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eifenbahn-Gesell-
sHaft mittelst Vertrages vom 16. März 1874 von den zu Alt-Turnei gehörigen 
Wiesen im Oderbruche eine Fläche von 0,8180 Hectar — 3 M g . 37 Ruth, 
zum Preise von 1200 Thl r . pro Hectar, oder ca. Th l r . 306. 11 . 6 Pf. pro 
Morgen, mithin im Ganzen für . . . . . . . . Thlr . 981. 18 Sgr. 

Er verkauft mittelst Vertrages vom 3 1 . October 1873 an den Mi l i ta i r -
Fiskus eine Parcele von 3,0629 Hectar ^ 1 2 M g . Größe, Behufs Anlegung 
von Pulvermagazinen, schulden und kostenfrei f ü r . . . . . . Thlr . 6000. 
Verkäufer hat die Verpflichtung übernommen, den für die Pulvermagazine, welche 
auf der veräußerten Parcele, so wie auf der angranzenden durch den heutigen 
Tauschvertrag vom Mil i tair-Fiskus erworbenen Parcele von 19 M g . angelegt 
werden sollen, vorgeschriebenen Sicherheitsrayon von 375^ im Umkreise nur 
nach Maßgabe der für derartige Sicherheitsrayons bestehenden und noch er¬ 
gehenden Bestimmungen zu benutzen, insbesondere nicht zu bebauen. Dieser 
Sicherheitsrayon enthält in seinem zwei Theilen 158 M g . 153 Ruth, und 
4 M g . 126 Ruth , Verkäufer raümt dem Mil i tair-Fiskus das Ankaufsrecht, an 
diesen Sicherheitsrayon ein, insofern die Stadt Stett in von ihrem Vorkaufsrecht 
nicht Gebrauch macht. 

Henckel t r i t t am 14. September 1874 eine Parcele von 0,1280 Hectar an 
die Wittwe des praktischen Arztes Dr. Reiche!, Caroline, geb. Altmann ab, und 
überläßt am 3 1 . März 1875 dem Kaufmann Ottomar Heyer, Inhaber des Ab¬ 
fuhr-Instituts „Ceres", eine Parcele von 0,1860 Hectar zum Kaufpreise von 
7540 Rmk. oder . . . . . . . . . . . . . Th l r . 2513. 10 Sgr. 

Die dem Iohanniskloster gegen das, im HyftothekenbUch Fo l . XI^ unter 
Nr . 9 und 10 eingetragene Ackerwerk zu Al t -Turnei zustehenden Canonbeträge 
von 800 Thl r . und 16 Thl r . 20 Sgr., so wie zweier Laudennen von 25 Thl r . 
und 21 Th l r . sind gegen ein Kapital von 61.310,83 Rmk. - - Thlr. 20.436. 
28. 3 Pf. abgelöst. Das Ablösungs-Kapital wird in Ratenzahlungen abge¬ 
führt, und zwar am 1, März 1875 mit 16.310,83 Rmk., sodann am 1. März 
der drei folgenden Jahre 1876, 1877 und 1878 jedes M a l mit 5000 Rmk., 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. VIII. 110 
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von welchen Ratenzahlungen, die am 1 . März 1875 und die in den zwei fol¬ 
genden Zahlungsterminen verbleibenden Kapitalsreste mit 4 Prct. verzinset werden. 
Auf Grund des am 30. Apr i l 1875 b e s t ä t i g 
ruar 1875 und der Requisition der König!. General-Commisfion für Pommern 
und Posen zu Stargard vom 30. Apr i l 1875 eingetragen v i äser. vom 29. J u l i 
1875 mit dem, den aufgeführten abgelösten Reallasten zustehenden, Vorzugsrecht 
ohne Hypothekenbrief. 

Bei der Ablösung des Canons und der Laudemiums ist das dem Iohannis-
kloster zustehende Vorkaufsrecht vorbehalten geblieben. Wenn man erwägt, daß 
von diesem Rechte unter den obwaltenden Verhältnissen das Kloster niemals 
Gebrauch machen kann, — es sei denn, daß das Ackerwerk St . Jürgen der¬ 
maleinst auf seinen wirklichen Werth zurückgeführt werden sollte, namentlich 
auch durch ein Ausscheiden aus dem Gesammtgut A l t -Turne i , !— so erscheint es 
allerdings sachgemäß, daß von Seiten der Kloster-Deputation auf das Aner¬ 
bieten des :c. Henckel, auch dieses Vorkaufsrecht durch Kapitalzahlung abMeu 
zu wollen, eingegangen ist. Die Genehmigung der Annahme dieses Anerbietens 
ist in der Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung vom 2. Jun i 1875 ge¬ 
schehen. Henckel'hat ein Ablöfungs-Kapital von 10.000 Rmk. ^ 3 3 3 3 ^ Tßlr . 
angeboten und dies ist von den Stadtverordneten mit großer StimmenmehrMit 
angenommen worden. Zwei Stadtverordnete hielten diesen Betrag für zu gering 
bemessen; mit Rücksicht auf die Henckelsche Sveculation wol nicht mit Unrecht! 

Wenn in Erinnerung gebracht wird, daß zu der Ze i t , als das Gut A l t -
Turnei in den Besitz des ehemaligen Wiegemeisters bei der Ber l in-Stet t iner 
Eisenbahn, Hermann Henckel überging, das Project einer Eisenbahn von Stettin 
nach Hannover besprochen wurde, daß ernstgemeinte Verhandlungen in Gang gebracht 
waren und man soweit ging, das Terrain des Ackerguts Alt-Turnei zum Standort 
des Bahnhofs für die. neue Schienenstraße zu bestimmen, erwägt man, daß Hermann 
Henckel in den Grundacten nicht blos den Ti te l eines Bank-Directors und Bank-
Präsidenten, sondern auch den eines Eisenbahn-Directors führt, so erklärt es sich 
wol, daß der Verkäufer, der jenem Project v ie l le i ch t nahe stand, im Namen 
seiner, in weiter Ferne vom häuslichen Heim dem Tode entgegen siechenden 
Gatt in, die Gelegenheit ergriff, das derselben gehörende Ackergut M - M r n e i zu 
einem Preise zn verkaufen, der mit dem wirklichen Werthe des Öbjects, dieses land-
wirthschaftlich benutzt, wie seit Jahrhunderten geschehen, auch nicht im entferntesten 
im Verhältnis steht, und daß, um das — Geschäft zu Stande zu bringen, er den 
Helfershelfern desselben eine Summe Geldes opfern konnte, die an sich groß 
genug ist, um einen genügsamen Menschen zu einem wohlhabenden Manne zu 
machen. Der zeitige Besitzer von Alt-Turnei läßt das Gut von einer „Henckel-
schen General-Verwaltung" administriren. Sehen wir zu, wie sich die Admi¬ 
nistration bis zum Jahre 1883 gestaltet haben w i rd ! 

Mhtelst Cabinets-Ordre vom 17. M a i 1843 wurde der Oberpräsident von 
Pommern, wirklicher geheimer Rath Wilhelm Friedrich Fürchtegott v. -Bonin be¬ 
auftragt, die Erwerbung der in den Erroeiterungsplan der Stadt und Festung 
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Stettin zu ziehenden Privat-Grundstücke für den Staat zu bewirken. Dazu ge¬ 
hörten die auf Alt-Turneischen, insonderheit auf Iohanniskloster-Fundo belegenen 
Mühlettwesen/ von denen im Anfange des Jahres 1845 angekauft wurde: 

1) Das Mühlenwesen der Wittwe Rabiger, von dem eine Fläche von 6 Mg. 
Äcker, incl. des noch besonders berechneten Flächenraums der Gebäude, HofsteM 
Garten ;c. uud der vorhandenen 3 Gebäude selbst, mit 13.000 Thlr., bezahlt 
wurde, d. i.: der Morgen mit 2166^ Thlr., ohne Hinzuziehung der übrigen 
Gegenstände. 

2) Das Mühlenwesen des Mühlenmeister Montü, zu dem 13 Mg. 107 Ruth. 
Ackerland gehörte, und für welches, unter gleichen Verhältnissen, wie bei der 
Rabiger wegen des Flächenraums von den Gebäuden, der Hofstelle ic. :c. in 
freier Vereinbarung die Summe von 25.000 Thlr., d. i. pro Mg. 1924 Thlr., 
oder ca. 242 Thlr. weniger pro Mg., als der Rabiger gezahlt wurde. Dem¬ 
nächst gehörte zu den, für die Erweiterung von. Stadt und Festung nothwendigen 
Grundstücken: -

3) Das, vor dem Berliner Thore unter Nr. 86 der Oberwiek Gelegene, dem 
Mühlenmeister Georg Friedrich Dörflinger und dessen Ehefrau Albertine Friederike, 
geb. Ulhorn, gehörige Mühlengrundstück, der Schwimmer genannt, von 9 Mg. 
90 Ruth. Ackerland und 2 Mg. 117 Ruth. Hofraum, Wohnstelle, Garten und 
Mühlenberg, im Ganzen 12 Mg. 27 Ruth, enthaltend.*) Wegen Ankaufs dieses 
dritten Mühlenwesens, auf dem außer der Wind-, auch eine Roßmühle stand, schloß 
der Oberpräsident mit dem, durch Vollmacht der Dörflingerschen Eheleute vom 
19. December 1845 legitimirten, Baumeister Carl Gottfried Arndt am 2/5. Januar 
1845 eine Punctation ab, kraft derer die Dörflingerschen Eheleute ihr Besitzthum 
dem Oberpräsidenten v. Bonin für den Preis von 12000 Thlr. überließen. Als 
es demnächst zum Abschluß eines förmlichen Kaufkontracts kommen sollte? weigerten 
sich die Verkäufer der Abschließung des Contracts, weil sie sich gegen ihre 
Nachbarn Montü und Rabiger benachtheiligt erachteten, und mindestens denjenigen 
Preis Pro Mg. Landes beanspruchten, der dem Mühlenmeister Montü bewilligt 
worden war; nach diesem Preise wäre das Kaufgeld für ihr Grundstück auf ca. 
18.278 Thlr. zu erhöhen. Der Oberpräsident sah sich nicht gemühigt, auf dies 
Verlangen einzugehen, sondern strengte, auf das durch die Punctation vom 
2/5. Januar erworbene Recht fußend, noininy I'iLei die Klage auf Erfüllung der 
Punctation wider die Dörflingerschen Eheleute an. Das Königl. Land- und 
Stadtgericht Stettin wies indeß die Klage mittelst Erkenntnisses vom 3. Juli 
1845 Um deswillen zurück, weil dieselbe im Namen des Fiskus angestellt worden 
war, der Richter aber angenommen hatte, daß die Punctation vvm Kläger nicht 
als Vertreter des Fiskus sondern im eigenen Namen abgeschlossen worden sei, 
aus derselben nnthin nicht der Königl. Fiskus, sondern lediglich der Oberpräsident 
selbst Rechte erworben habe. Obwol Letzterer in zweiter Instanz unterm 
15. August 1845 amtlich erklärte, die Punctation in seiner amtlichen Stellung 
für den Fiskus abgeschlossen zu'Haben, und obwol er das am 4. Juni 1845 
ergangene Rescript des Finanzministers, aus welchem der ihm ertheilte Auftrag 

*) Bemerkenswerth ist es, daß keins dieser drei Mühlengrundstücke in dem Sevarativns-
Receß des Turnei-Feldes von 1830 erwähnt ist. 
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klar erhellet vorlegte, so wurde dennoch mittelst Erkenntnisses des Königl. Ober-
Landesgerichts vom 10. December 1845 das Erkenntniß Ister Instanz bestätigt. 
Gegen das Avpellations-Urtel die Nichtigkeits-Beschwerde einzulegen, erschien um 
deswillen nicht rathfam, weil, auch wenn auf Vernichtung des Erkenntnisses erkannt 
werden sollte, die Sache selbst zu materieller Entscheidung in die Iste Instanz 
zurückgewiesen, mithin immer eine anderweite Instruction in dieser Instanz er¬ 
forderlich werden würde. Eben so wenig konnte der Oberpräsident sich veranlaßt 
finden, in eignem Namen zu klagen, da er bereits amtlich erklärt hatte, in Ver¬ 
tretung des Fiskus gehandelt zu haben. Es erschien ihm daher am angemessensten, 
die aus der Punctation erworbenen Rechte förmlich dem Königl. Fiskus zu über¬ 
tragen und der Königl. Regierung zu Stettin, als gesetzliche Vertreterin des 
Fiskus, die weitere Verfolgung des Anspruchs zu überlafjen. I n dem Erlaß 
vom 8. Februar 1846, womit er die unterm 4. desselb. Monats aufgenommene 
notarielle Cefsions-Urkunde übersandte, ersuchte der Oberpräsident die Königl. 
Regierung, gegen die Dörflingerschen Eheleute nunmehr anderweit nominy I'iLei 
klagbar zu werden. 

Der mittelst Autorisation vom 20. Februar 1866 von der Königl. Regierung 
mit der Klageführung beauftragte Iustizrath v. DeWitz reichte am 9. März die 
Klage ein, welche, weil inzwischen die Ehefrau Dörflinger mit Tode abgegangen 
war, die mit ihrem Ehemanne in der ehelichen Gütergemeinschaft gelebt, aber 
minderjährige Kinder hinterlassen hatte, auch gegen diese, als Erben ihrer Mutter, 
gerichtet werden mußte, obgleich der Dörflinger sie, als ihr natürlicher Vormund, 
zu vertreten hatte. Das Erkenntniß des Königl. Land- und Stadtgerichts vom 
20. Mai 1846 wies den Fiskus mit seiner Klage ab, weil der Beauftragte der 
Dörflingerschen Eheleute seinen Auftrag überschritten habe, indem er den Ver¬ 
käufern statt baarer Zahlung die Liberation von den auf dem Grundstück haftenden 
Hypothekschulden, im Betrage von 4000 Thlr. versprechen ließ. Diese Auffassung 
des Richters, daß der Dörflinger mithin an den Vertrag nicht gebunden sei, 
beruhte auf einer, zwar den Worten, aber wie die Königl. Regierung glaubte, 
nicht dem Sinne des § 137, Tit. 13, Th. I. des A. L. R. entsprechenden 
Interprätation. Sie wollte, wie sie in dem, am 20. Juni 3846 dem Oberprä¬ 
sidenten erstatteten Bericht ausführte, zwar versuchen, dies in Appellatorio klar 
zu machen, glaubte indessen, daß dieser Einwand auf eine viel wirksamere Weise 
beseitigt werden könne, wenn das ganze Kaufgeld der 12000 Thlr., wie es durch 
die Punctation vom 2/5. Januar 1845 festgesetzt worden, sofort aä ä^oLiwm 
Mäioiais eingezahlt werde. Die bezügliche Depositionsklage des Fiskus, die un¬ 
gesäumt anzustrengen sei, dürfte, so meinte Königl. Regierung, wol zu begründen 
sein. Oberpräsident v. Bonin erklärte sich in dem Erlaß vom 26. Juni 1846 
damit einverstanden und wies die Regierungs-Hauptkasse an, aus dem zur Er¬ 
weiterung der Stadt und Festung Stettin bestimmten Fonds die gedachte Summe 
von 12000 Thlr. der Königl. Regierung zur Verfügung, zu stellen und auf deren 
Anweisung an das Depositorium des Königl. Land- und Stadtgerichts zu zahlen. 
Die Depositionsklage reichte Iustizrath v. Dewitz am 16. Jul i ein, wurde aber 
vom Land- und Stadtgericht durch die Verfügung vom 25. Jul i 1846 zurückge¬ 
wiesen, was zu einer Beschwerde beim Ober-Landesgericht Veranlassung gab, von 
dem das Land- und Stadtgericht angewiesen wurde, die Depositionsklage einzu-
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leiten, demgemäß dann auch die Annahme des Kaufgeldes der 12.000 Thlr. 
aä ächoMuni verfügt und dasselbe auf die Anweisung vom 25. October 1846 
von der Regierungs-Hauptkasse eingezahlt wurde. 

Mittlerweile, daß der Prozeß Fiskus ./. Dörflinger in der Appellations-
Instanz schwebte, fand es der Gegner des Fiskus für angemessen, dem Kläger 
Bergleichsvorschläge zu machen, denen der Justiz-Commissarius Zachariae als 
Dörflittgers Rechtsconsulent, in der Eingabe vom 21. December 1846 dahin 
Ausdmck gab, daß als Preis des Mühlengrundstücks die Summe von 18.000 Thlr. 
vereinbart werde. Königl. Regierung lchnw jedoch mittelst Verfügung vom 
30. December 1846 es ah, die gemachten Anerbietungen höhern Orts zu befür¬ 
worten, weil die Angelegenheit sich in keiner Weise mehr in dem Städio von 
Verhandlungen befinde. 

, Auf die gegen das erstinstanzliche Urtel eingelegte Appellation erkannte die 
Deputation des zweiten Senats des Königl. Ober-Landesgerichts zu Stettin in 
ihrer Sitzung vom 11. September 1847, den Acten gemäß, daß das von der 
Deputation des Königl. Land- und Stadtgerichts für den summarischen Prozeß 
am 14. Mai 1846 gesprochene Urtel zu bestätigen, Appellant auch in die 
Kosten dieser Instanz zu verurtheilen, gerichtliche jedoch außer Ansatz zu lassen. 
V. R. W. 

Jetzt war zu prüfen, ob von dem allein Noch offen stehenden Rechtsmittel, 
der Nichtigkeitsbeschwerde, Gebrauch zu machen sei, oder nicht. Königl. Regierung 
entschied sich für die Affirmative. Die Beschwerde wurde demgemäß unterm 
27. October 1847 und der Iustiz-Commissarius Wagner in Berlin am 3. November 
auctorisirt, sie zu begründen. 

Der dritte Senat des Königl. Geheimen Ober-Tribunals erkannte in seiner 
Sitzung vom 8. December 1848 für Recht, daß — 

1. Das Erkenntniß der Deputation des zweiten Senats des Königl. Ober-
Landesgerichts vom 11. September 1847 zu vernichten, die Kosten desselben 
niederzuschlagen, und die des Nichtigkeits-Verfahrens zu compensiren; 

2. in der Sache selbst auf die Aftpeltatiofi der Verklagten noch nicht definitiv 
zu erkennen, Mmehr — a) dem Mitverklagten Körflinger die Vollmacht vom 
19. December 1844 zut Recognition, eventuell eidlichen Diffession vorzulegen; — 
d) Hehufs, Festsetzung des Umstandes, ob der Abschluß der Punctation vom 
2/5. Januar 1845 wirklich Statt gefunden, 
die "eidliche Bestärkung seiner Zeugenaussage zu veranlassen; — ö) der Baumeister 
Arndt als Zeuge über die Behauptung der Verklagten eidlich zu vernehmen; daß 
Dörffinger dst dem Zeugen ertheilte Vollmacht vom 19. December 1844 vor 
Wchluß der Punctation widerrufen habe; ^ 
und sodann in zweiter Instanz anderweit in der Sache selbst und der Kosten wegen 
zu erkennen. , , , , 

^Nachdem die Bestimmungen des vorstehenden Erkenntnisses erfüllt waren — 
wobei zu bemerken, daß, weil der Baumeister Arndt Stettin inzwischen verlassen, 
und die 'Stelle eines Directors der Meklenburgischen Eisenbahnen übernommen 
hatte, er auf djesseitige Requisition in Schwerin beim dortigen Magistrats-Gericht 
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Die zweite Deputation des Civil-Senats des Königl. Äppellations-Gerichts 
zu Stettin in der Sitzung vom 14. Jul i 1849 den Acten gemäß: 

Daß das Erkenntniß des Königl. Land- und Stadtgerichts zu Stettin vom 
14. Mai 1846 dahin abzuändern, daß der Verklagte (Dörstinger) bei Vermeidung 
der Execution schuldig, einen notariellen oder gerichtlichen Kaufvertrag über, das 
vor dem Berliner Thor 8ud. Nr. 86 belegene Mühlengrundstück nach den Be¬ 
dingungen, wie sie in der Punctation vom 2. Januar und dem Nachtrage vom 
5. Januar 1845 enthalten sind, mit dem Kläger abzuschließen, und das fragliche 
Mühlengrundstück gegen Zahlung des Kaufgeldes von 12000 Thlr., soweit es 
nicht durch die auf dem Grundstück eingetragenen Hypothekenschulden compensirt 
wird, und gegen Liberation des Verklagten von den Hypothekenschulden, sofort 
an den Kläger (Fiskus) zu übergeben und die Kosten beider Instanzen zu com-
pensiren, die den Fiskus treffenden außer Ansatz zu lassen und niederzuschlagen. 
V. R. W. 

Nunmehr wandte Dörflinger das Rechtsmittel der Revision an, allein — 
Der Dritte Senat des Kömgl. Ober-Tribunals erkannte in seiner Sitzung 

vom 18. April 1850 für Recht: 
Daß auf die Revision des Verklagten das Erkenntniß des Königl. Appellatiöns-
Gerichts zu Stettin vom 14. Jul i 1849 zu bestätigen, dem Revidenten auch die 
Kosten dieser Instanz aufzulegen. V. R. W. 

I n dem darauf am '28. September 1850 abgeschlossenen Kaufcontracte 
wurde von dem Verkauf ausgeschloffen: das bewegliche und lebende Inventar und 
die Gebäude, aus denen die Bock- und die Roßmühle bestehen, mit Inbegriff 
des gehenden Werks (§ 1); demnächst auch eine Parcele von 140 Q.-Ruth., die 
Dörflinger mittelst Vertrages vom 21. April.,1843 an die Berlin-Stettiner 
Eisenbahn-Gesellschaft verkauft hat G 4). > Die Übernahme des Grundstücks war 
erfolgt. Der Verkäufer erklärte, daß er sich des Besitzes zu Gunsten des Fiskus 
entschlagen, der Käufer dagegen, daß er den Besitz ergriffen habe G 3). Das 
auf 12.000 Thlr. verabredete Kaufgeld wird in der Weise berichtigt, daß Käufer 
in Anrechnung auf dasselbe die in Rubr. I I I unter Nr. 16 und 18 für den 
Böttigermeister Christian Gerloff zu 4'/z und 5 Prct. eingetragenen 4000 Thlr., 
und die unter Nr. 19 für die Geschwister Dörflinger, als Erbtheil ihrer ver¬ 
storbenen Mutter, zu 4 Prct. eingetragenen Thlr. 4285. 18 Sgr. übernimmt 
und sich verpflichtet die Liberation des Verkäufers innerhalb 7 Monate zu be¬ 
schassen. Der Rest des Kaufgeldes mit Thlr. 3717. 12 Sgr. ist bei der Über¬ 
gabe baar bezahlt worden H 2). Der Inhalt der Rubr. I I Nr. 1—6 zu 
Gunsten des Iohannisklosters eingetragenen Vermerke an Besitzeinschränkungen 
und Abgaben erkennt Fiskus theilweife nicht an; sie gehen daher auf ihn auch 
nur in sofern auf ihn über, als sie überhaupt noch bestehen (ß 5). Sollten die 
auf dem verkauften Grundstücke befindlichen, mitverkauften Baulichkeiten, künftig 
unter Beding des Abbruchs weiter verkauft werden, so behält Verkäufer sich 
das Vorkaufsrecht vor, muß sich aber wegen Ausübung desselben binnen 24 
Stunden, von der Ankündigung bei Verlust seines Rechts erklären (§ 6.) Die 
vom Verkauf ausgeschlossenen Gebäude der Bock- und der Roßmühle muß Ver¬ 
käufer innerhalb 4 Wochen von heute ab auf seine Kosten fortschaffen (§ 7). 



Ankauf von Privat-Orundstücken zur Erweiterung von Stadt und Festung. 

Die Kosten des Contrakts, incl. Stempel, wie auch der Berichtigung des Besitz¬ 
titels übernimmt Fiskus allein G 8.) 

Nicht genug an diesen langwierigen Prozeß, der erst nach 5 Fahren und 
darüber zum Austrag kam, entspann sich aus demselben ein zweiter, den die 
Iohanniskloster-Deputation wider den Fiskus anstrengte. Die näheren Umstände 
des Rechtsanspruches, den das Iohannisklosters zu machen hatte, ergeben sich 
aus den vorliegenden Acten nicht, die nur die Notiz enthalten, daß in dieser 
Sache auf den 5. November 1850 ein Termin zur Klagebeantwortung angesetzt 
war, dessen Aufhebung in einem Schreiben vom 29. October 1850 beantragt 
wird, mit den weitern Antragenden neuen Termin möglichst geräumig anzube^ 
räumen, weil es einer ausführlichen zeitraubenden Informations-GrtheMng an 
den fiskalischen Mandatar bedürfe. Sehr wahrscheinlich handelte es sich um 
die im § 5 des Kaufvertrages vom Fiskus theilweise nicht anerkannten Rechte, 
welHe dem Iohanniskloster an dem Mühlengrundstück „Der Schwimmer" seit 
dessen Vererbpachtung im 18. Jahrhundert zustanden. Wie der Ausgang dieses 
neuen Rechtstreites gewesen, und ob Dörflinger denselben erlebt hat, läßt sich 
aus dem angeführten Acten-Mangel nicht nachweisen. Die Acten gedenken feines 
Todes im Februar 1855. Er hinterließ 4 minderjährige Kinder, davon das 
älteste, ein Sohn, damals 16 Jahre alt, das Gewerbe seines Vaters erlernte. 
Die Kinder besaßen ein Vermögen von 12.000 Thlr., welches von dem Königl. 
Kreisgericht, als Vornwudschaftsbehörde verwaltet wurde. 

Von den am Mühlenberge, nach dessen vormaliger Bedeutung, belegen ge¬ 
wesenen Besitzungen war zur Anlage ber Neustadt nothwendig auch — 

4) Die Pahlsche Mühlenbesitzung, so wie — 
5) Die Drägersche Mühlenbesitzüng, die beide ebenfalls auf dem Fundo des 

Iohannisklosters, einst den Stiftungen St. Jürgen und St. Spiritus angehörend, 
zu Erbzinsrechten besessen wurden. Beide Mühlenwesen scheinen vom Fiskus ver¬ 
möge freiwilliger Vereinbarung erworben worden zu sein, wiewol einer Acten-
Notiz zufolge, ein Prozeß Pchlsche Eheleute ./. Fiskus 1846—49 geschwebt hat. 
Pahl trug unterm 13. März 1847 darauf an, ihm von dem zum Festungsbau 
abgetretenen, aber dazu nicht vollständig gebrauchten Terrain ^ Mg. zum Neu¬ 
bau seines abgebrannten Hans es zu überweisen. 

Der Garnison-Friedhof lag vor dem Glacis der Contregarde 8 und des 
RaVelins 8—9, d. i . : da, wo wir jetzt den südlichen Theil der Carlsstraße mit 
dem Gebäude der Provinzial-Steüer-Direction, den Kirchftlatz, in den Aeten auch 
Domplatz genannt, und den zwischen diesem Platze und der Wilhelmsstraße be¬ 
logenen Theil der Lindenstraße haben. 

M i t der Erweiterung der Stadt war selbstverständlich'auch eine Erweite¬ 
rung und, mit Bezug auf die Neustadt, eine Verlegung der Festungswerke gegen 
Süden hin, verbunden. Demgemäß wurden von der Festungsbaubehörde in 
Gemeinschaft mit der Civilbaubehörde, die Grundzüge eines Plans entworfen, 
der unterm 9. Januar 1845 den Beifall des Königs erhielten.. Diesen Beifall 
gab der König, als jene Grundzüge, rücksichtlich der zu erweiternden Festungs¬ 
werke vollständig ausgearbeitet waren, in den gnädigsten Ausdrücken vermöge 
einer anderweiten Cabinets-Ordre zu erkennen, die also lautete: 

I m Verfolg Meiner Ordre vom 9. Januar l. I . machte Ich den M i -
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nisterien des Krieges, des Innern und der Finanzen zur weitern Veranlassung 
bekannt, daß Ich den von dem Erftern M i r vorgelegten Entwurf zur Erweite¬ 
rung der Festung Stettin in südlicher Richtung und die allgemeinen Grundlinien 
für den Bebauungsplan, wie solche auf dem M i r vorgelegten Projectplan be¬ 
zeichnet sind, genehmigt habe. 

Indem Ich nicht verkenne, daß die so schnell bewirkte Vollenöung des um¬ 
fangreichen Projects bei den ungünstigsten Wittemngsverhältnisfen und dem aus¬ 
gezeichneten Talente und den Anstrengungen des Ingenienr-Inspecteurs, General-
myjors Brese, sowie dem Gifer der dazu herangezogenen Officiere beizumessen ist, 
trage Ich dem Kriegs-Minifterio auf, dem genannten General und den betreffenden 
Officieren Meinen besöndern Beifall zu erkennen zu geben. I m Übrigen erwarte 
Ic^, daß alle nöthigen Einleitungen getroffen werden, um die projectirten Ar¬ 
beiten ohne, Verzögerung planmäßig auszuführen, wozu, insbesondere gehören 
wird, daß das Finanzministerium die vom Jahre 1845 ab erforderlichen Geld¬ 
raten der auf überhaupt 800.000 Thlr. überschläglich berechneten Kosten dem 
Kriegsministerium rechtzeitig überweist, wohingegen der Oberpräsident v. Bonin 
die Abführung der planmäßig zu gewinnenden Geldmittel an das Finanz-Ministerium 
zu bewirken haben wird. Berlin, den 24. Apr i l 1845. , 

Friedrich Wilhelm. 
An die Ministerien des Krieges, des Innern und der Finanzen. 

Daß zu den, gegen Süden erweiterten Festungswerken auch dahinwärts ge¬ 
legene Privatgrundstücke in Anspruch genommen werden mußten, lag, wie aus 
dem Vorhergehenden ersichtlich ist, auf der Hand. Konnten diese Grundstücke 
nicht auf dem Wege freier Vereinbarung vom Militair-Fiskus erworben werden, 
so, mußte das gesetzliche Mittel der Expropriation in Anwendung kommen, zu 
dessen Ausübung die Stettiner Mil i tair- und Civilbehörden durch den Cabinets-
Erlaß vom 9, Januar 1845 ermächtigt wurden. War nun auch das Project 
der neuen Befestigung in seiner Totalität vom Könige im Jahre 1845 geneh¬ 
migt worden, so hatte doch die Feststellung der Specialität der Kehlbefestigung sich 
so verzögert, daß die dieserhalb gepftogenen Verhandlungen erst nach Drei 
Jahren zum Abschluß kommen, und nunmehr erst Das, gegen den Plan von 
1845 abgeänderte Project dem Könige unterbreitet werden konnte. Darauf erging 
am 2. März 1848 eine Cabinets-Odre folgenden Inhal ts : 

„ Ich finde, es unter den M i r vorgetragenen Umständen angemessen, daß von 
der Abschließung der Kehle der neuen Festungs-Enceinte von Stetün,, mittelst 
einer crenellirten, quer über den Schmiedegrund zu ziehenden Mauer — wie 
solche in dem von. M i r unterm 24. Apr i l 1845 genehmigten Projecte für den 
Festungs-Erweiterungsbau angenommen worden — abgesehen, an deren Stelle 
jedoch der permanente Abschluß der Kehle durch eine, dem Umzüge des, Schmiede¬ 
grundes folgende an die Nord- und Südbatterie sich anschließende Mauer voll¬ 
ständig bewerkstelligt werde, und gebe dem Kriegsministerium hiernach die weitere 
Veranlassung anHeim". ^ , 

Zur Ausführung dieses also landesherrlich festgesetzten Plans war die Er¬ 
werbung, bezw. Expropriation einiger Privatgrundstücke nothwendig, als welche 
genannt wurden: Der Sacksche, jetzt der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft 
gehörige Garten „Sacksruhe", der sog. Mühlenberg und die Dörflingersche 
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Mühle; und von diesen Liegenschaften war es wiederum das zuletzt genannte 
Grundstücke, dessen schleunige Überweisung von der Fortifications-Behörde ge¬ 
wünscht wurde, weil sich hier bedeutende Erdabträge nothwendig machten, zu 
deren Beseitigung die städtischer Seits gleichzeitig unternommene Bohlwerks-An-
lage :c. eine sehr gute Gelegenheit bot, insonderheit auch, weil die Oderschiffer 
keinen Erwerb hatten, — es war der Sommer des Sturmjahres 1848 — denen 
durch den Transport der abzutragenden Erdmaffen nach der Silberwiese, zu 
deren Erhöhung, ein lohnender Verdienst verschafft werden konnte. Der Platz-
Ingenieur, Major Boethke war so dringend, daß er in einem Anschreiben vom 
IN. Juni 1848 die Königl. Regierung bat, ihre Veranstaltungen so zu treffen, 
daß die Überweisung der Dörflingerschen Grundstücke binnen 8 Tagen erfolge; 
worauf ihm jedoch noch an demselben Tage sein Standpunkt dahin klar gemacht 
wurde, daß, weil in dem vorliegenden Falle von einer freiwilligen bezw. frei¬ 
händigen Abtretung nicht die Rede fei, die Expropriation eintreten müsse, und 
das dabei zu befolgende gesetzliche Verfahren innerhalb der kurzen Frist von 
8 Tagen unmöglich abzuwickeln sei*). Doch wurde die Sache der Art beschleu¬ 
nigt, daß am 21. Juni 1848 von dem Regierungs-Commissarius, Reg.-Rath 
Frhrn. b. Salmükh, ein Termin abgehalten ward, in welchem es diesem gelang, 
zwischen dem Iustizrath v. Dewitz, als Officiel-Mandatar des Militair-Fiskus, 
Provocanten, und dem Mühlenmeister Georg Friedrich Dörflinger, Provocaten, 
einen Vergleich dahin zu Stande zu bringen, kraft dessen Letzterer von feinem 
Mühlengrunstück die Fläche von 2 Mg. 47 Q.-Ruth. für die 8.H clsponiwin 
M i e a l s zu zahlende Summe von 321 Thlr. 25 Sgr. 1 Pf. dem Mil i tair-
Fiskus überließ und demselben, vertreten durch den im Termin anwesenden 
Platz-Ingenieur, Major Boethke, sofort übergab. I n dem § 4 des Vergleichs 
heißt es: „Auf den zwifchen Fiskus und Dörflinger fchwebenden Proceß hat dieser 
Vergleich keinen Einfluß. Gewinnt Fiskus diesen Proceß, so wird das deponirte 
Kapital auf das Kaufgeld angerechnet" :c. 

I n einem Schreiben des Platz-Ingenieurs, Majors Boethke, vom 10. M a i 
1848 läßt sich — zwifchen den Zeilen lefen, daß die Abänderung des ursprüng¬ 
lichen Festungs-Erweiterungs-Plans von 1845 vorzugsweise im Interesse der 
Eisenbahn-Verwaltung vorgeschlagen und demnächst durch die Cabinets-Ordre 
vom 2. März 1848 genehmigt worden ist. Denn es heißt darin, daß die mög-

?) Auch der Oberbürgermeister Wartenberg drang in einem an den Dirigenten der ersten 
Abthei,lung der Regierung, Ober-Regierungsrath Pavelt auf Beschleunigung der Sache, damit 
die, vielen Hundert Handarbeiter, welche bisher von der Stadt beschäftigt worden, diese Ar¬ 
beiten aber ihrem Ende entgegen gingen, bei der Silberwiesen-Aufhöhung anderweit wieder 
in Thätigkeit und Nahrung gesetzt werden könnten. „Sollte dies nicht binnen kürzester Frist 
möglich sein, so weiß ich in der That keine Hülfe, und die dann unvermeidliche Entlassung 
vieler Arbeiter kann leicht zu traurigen Excessen führen". (Wartenbergs Schreiben vom 
13. Jun i 1848.) Gs war die Zeit, in der Herr Janhagel, der vornehme mit dem — Maul¬ 
werk, der gemeine mit der Faust, gleich bereit war, loszuschlagen. Durch die Räschheit, mit 
der die Dörflingersche Exvrovriationssache von dem Regierungsrathe Frhrn. v. Salmuth und 
dem Major Boethke erledigt wurde, haben beide Männer in der damals aufgeregten Zeit viel 
Unheil von.Stettin abgewendet, indem die durch die Beendigung der Magistrats-Arbeiten 
softst brodlos gewordenen Arbeiter sofort von der Fortification weiter beschäftigt werden 
konnten. 

Landbüch von Pommern; Th. I I . , Bd. V I I I . 111 
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lichste Berücksichtigung des ungestörten Betriebes auf beiden Bahnen, der Ber¬ 
liner, wie der Stargarder, maßgebend gewesen, als von dem Bau einer Mauer 
durch den Schmiedegrund gänzlich abgestanden wurde, und dagegen die ungleich 
kostbarere Befestigung auf der Höhe des Festungsumzuges gewählt worden sei, 
so daß der Bahnhof im Sackschen Garten ganz außerhalb der Befestigung liegen 
bleibt und daher von derselben gar nicht belästigt wird. Auch die Süd- und 
Westseite der hohen Böschungen, welche der Eisenbahn gar keinen Nutzen ge¬ 
wahren, wurden durch die veränderten Festungs-Anlagen in deren Bereich ge¬ 
zogen, und damit der Eisenbahn-Verwaltung die sehr erheblichen Ausgaben er¬ 
spart, die ihr aus der Regulirung und der nie abbrechenden Unterhaltung dieser 
Böschungen entsprungen sein würden. Dieser aus der abgeänderten Lage der 
Kehlbefestigungen für die Eisenbahn hervorgehenden Vortheile halber, wurde denn 
auch höhern O r t s darauf gerechnet, daß von Seiten des Directoriums der Ber¬ 
lin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft die Gesammt-Entschädigungs-Forderung für 
das von ihm abzutretende Terrain um so mehr möglichst ermäßigen werde, als 
dasselbe auch von dem frühern Onus der Unterhaltung der Sackschen Ruhestätte, 
welche überdies ein ziemlich bedeutendes Grundstück ganz ertraglos machte, befreit 
wurde, (darüber das Nähere in der Geschichte der Nekropolis); "nicht minder auch 
von der Unterhaltungs-Verpflichtung einer bedeutenden Böschungsfläche längs der 
Oberwiek, die für die Eisenbahn ganz ohne Nutzen war. 

Am Mühlenberge waren es 5 Grundstücke, von denen Bruchtheile für den 
Festungsbau, nach dem veränderten Plane der Erweiterung der Werke, in An¬ 
spruch genommen werden mußten; nach der damaligen Nummerirung, zur Ober¬ 
wiek zählend die Nr. 69 b, 70, 72, 73, 74, 75, alle sechs kleinen Leuten ge¬ 
hörend, bei denen zu berücksichtigen war, daß sie nicht eher, als es dringend nöthig 
war, auf dem Wege der Expropriation aus dem Besitz ihres Eigenthums gesetzt 
wurden. Auf einen, den Gegenstand betreffenden Ober-Präsidial-Erlaß vom 
15., bezw. vom 20. M a i 1848, wurde der Iustizrath v. Dewitz von der Königl. 
Regierung beauftragt, die Provocationen auf Einleitung des Gxpropriations-Ver-
fahrens auszuarbeiten, und die nähere Informat ion dazu von der FestungZ-Bau-
behörde, Namens des Mil i tair-Fiskus, als Extrahenten des Verfahrens, einzu¬ 
ziehen. Ma jo r Boethke hatte nun, wie wi r im Obigen gesehen haben, sein 
Augenmerk zunächst auf einen Bruchtheil des Dörflingerschen Mühlengrundstücks 
gerichtet, dessen Erwerbung durch den Vergleich vom 2 1 . Jun i 1848 seine Er¬ 
ledigung gefunden hatte. Nunmehr drang der Platz-Ingenieur auch auf die 
Überweisung der Mühlenbergs-Grundstücke, und zwar in so lebhafter Weise, daß 
als die Sache nicht so rasch gefördert werden konnte, als wie er es von seinem 
Standpunkte wünschen mochte, er sich in einem Schreiben vom 22. August 1848 
zu der gar voreiliges Äußerung hinreißen ließ: „Sol l te, wie nunmehr fast nicht 
anders zu erwarten, der Allerhöchsten Orts befohlenen Poußirung des Baube¬ 
triebes Eintrag geschehen, so wird unter den obwaltenden Umständen Eine Königl. 
Hochlöbl. Regierung den Erfolg lediglich zu vertreten haben." Und doch war 
schon vier Wochen vorher, beim Land- und Stadtgericht der Antrag zur Auf¬ 
nahme der gerichtlichen Taxe von den in Rede seienden 6 Grundstücken gestellt 
worden, bei der genannten Behörde aber, muthmaßlich wegen der inzwischen 
eingetretenen Gerichtsferien, als nicht eilig zurückgelegt worden, so daß erst auf 
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den 28. October 1848 ein Termin in der Sache angesetzt wurde. Aber erst 
mittelst Berichts vom 16. Februar 1849 konnte Iustizrath v. DeWitz die Tax-
Instrumente einreichen, worauf derselbe, als Mandatarius Fisci, unterm 23. Feb¬ 
ruar von der Köuigl. Regierung zur Formirung der Erftropriations-Anträge 
angewiesen wurde. Gleichzeitig erhielt der Platz-Ingenieur, nunmehr Major 
Seeling, von dem Verfügten Nachricht. Zur Begründung der Provocation war 
jedoch der Nachweis nothwendig, daß Behufs Erbauung der. durch den Cabinets-
Erlaß vom 2. März 1848 genehmigten Festungswerke die Überweisung der be¬ 
anspruchten Grundstücke an die Fortification nothwendig sei. Zur Führung 
desselben bedurfte es eines von der Fortifications-Behörde anzufertigenden Er-
laüterungs-Plans uuter Beifügung einer Handzeichnung, aus welchem sich ergab, 
daß die Erwerbung der betreffenden Liegenschaften zur Ausführung der durch 
die gedachte Cabinets-Ordre anbefohlenen Bauten unabweisbar sei. Major 
Seeling wurde deshalb durch Regierungs-Schreiben vom 1. März 1849 veran¬ 
laßt, einem, dem erwähnten Zwecke entspringenden Plan, nebst Situations-Zeich¬ 
nung, anzufertigen und unmittelbar dem Mandatarius Fisci, Iustizrath v. Dewitz, 
zu übersenden. Obwol eine neue Aufmessung der Grundstücke erforderlich gewesen 
war, wormls ein, von dem Oberfeüerwerker Munckel gezeichneter, vom Ingenieur 
Hauptmann v. Kleist und vom Major Seeling selbst beglaubigter Situations-
plan hervorging, so war das von Königl. Regierung Verlangte doch schon am 
21. März in den Händen des :c. v. Dewitz. Weil derselbe den Platz-Ingenieur 
ohne Nachricht ließ, wie weit die Sache wegen Überweisung der Grundstücke an 
die Fortifikation gediehen sei, wandte sich Major Seeling unterm. 29. April 
1849 an die Königl. Regierung: „bis wann er der Grundstücks-Überweisung 
entgegensehen dürfe, weil bei längerer Verzögerung der Anforderung des Königl. 
Kriegs-Ministeriums, die Schließung der Kehle fo schnell als möglich zu be¬ 
wirken, im laufenden Jahre, 1849, kaum mehr genügt werden könnte. Für 
letztern Fall aber wünsche die Fortification sich der Verantwortlichkeit überhoben 
zu sehen". Endlich am 3. Mai 1849 reichte Iustizrath v. Dewitz 6 Provo-
cationen auf Expropriation bei der Kgl. Regierung ein. Sie waren gegen fol¬ 
gende Eigentümer gerichtet: 

Provocat. Lage: Oberwiek: Größe. Taxe. 
1. Kahnschiffer Carl Friedrich Schosföw Nr. 69 d 2 Q.-R. 95 Q.-F. Thlr. 1660. 21. 6 Pf. 
2. Unverehelichte Anna Christine Holl¬ 

dorf - 70 16 - 72 - ° 1712. 3. 4 -
3. Viehmäfter Johann Gottlieb Krä¬ 

mer, W i t t w e . . . . . . . - 72 Fehlt in den vorliegenden Acten. 
4. Schiffszimmergesell Mar t in Ludw. ' 

Miethke . - 73 12 - 40 - - 127.11. 4 -
5. Tabagist Carl Friedrich Zimmer¬ 

mann . . . . . . . . . . 74 28 - 6 - - 280. 12. 6 -
6. Victualienhändler Jung . . . . - 75 34 ° 10 - - 347. 10. — ° 

Die vier ersten Grundstücke werden zu Erbzinsrechten besessen. Erbzinsherr 
ist das Iohanniskloster, für welches in Rubr. I I . des Hypothekenbuchs ein jähr¬ 
liches Grundgeld von einigen Groschen, das Vorkaufsrecht, ein Laudemium und 
das Recht eingetragen steht, im Fall einer Expropriation des Grundstücks zum 
Festungsbau die auf den Grund und Baden fallende Entschädigung für sich zu 
nehmen. I n ihrem Schreiben vom 25. Jul i 1849 anerkannte die Iohanniskloster 
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Deputation, daß das dem Kloster zustehende Vorkaufsrecht im vorliegenden Falle 
ausgeschlossen sei, wie sie denn auch auf Zahlung des Laudemiums, dessen Gering¬ 
fügigkeit halber Verzicht leisten wolle, doch behalte sie sich Einwendungen gegen 
die Taxe vor , indem sie sich nach Lage der Umstände veranlaßt finde erst 
mit den Besitzern der Grundstücke Rücksprache zu nehmen. Nachdem dies ge¬ 
schehen, erklärte die Deputation in dem Schreiben vom 9. August 1849 daß sie 
gegen die Taxe der au. Grundstücke nichts einzuwenden habe. Ob sie von dem 
ihr, aus den Erbzinsverträgen entsprungenen, Recht, die Entschädigungsgelder für 
die Klosterkasse einzuziehen, Gebrauch gemacht, oder dieselben den Erbzinsleüten 
belassen habe, ist eine Frage, deren Beantwortung außerhalb des Bereichs der 
Regierungs-Acten liegt. 

M i t dem Kahnschiffer Schossow kam wegen Abtretung des von seinem Grund¬ 
stück in Anspruch genommenen Theils ein-Vergleich zu Stande, in welchem be¬ 
stimmt, wurde, daß der nach der Taxe festgesetzte Entschädiguugsbetrag 2 Monate 
nach Überlieferung des abgetretenen Bruchstücks an ihn ausgezahlt werden solle. 
Da diese Frist abgelaufen war, ohne daß die Zahlung durch die Regierungskasse 
erfolgt war, brachte er die Sache mittelst Vorstellung vom 23. August 1849 in 
Erinnerung. Auch mit der Wittwe Krämer und deren Kindern, so wie mit den 
Victualienhändler Iungschen Eheleuten kam es zu einem gütlichen Vergleich, 
während gegen die drei übrigen Besitzer Expropriations-Resolute erlassen wurden, 
in, denen wie gewöhnlich, eine lOtägige Recursfrist offen blieb. Da diefe Frist 
verstrich, ohne daß die Recursschriften eingingen, so wurden die expropriirten 
Grundstücke der Fortificationsbehörde zur Verfügung gestellt. 

Der frühern Bestimmung des Kriegs-Ministeriums zufolge hatte man sich 
Seitens der Fortification auf das Mmimum des für die fortificatorischen Anlagen 
der neuen Stadt-Enceinte nöthigen Terrains beschränkt. Bei Feststellung des 
Specialprojects des Mühlenberg-Thors war jedoch durch eine veränderte Anlage 
des Brückenkellers das der Fortification üb erwiesene Terrain so beschränkt aus¬ 
gefallen, daß der Bau des Thors so lange nicht vollendet werden konnte, bis 
von dem Mühlenmeister Drägerschen Grundstücke ca. 9 Q.-Ruthen 122 Q.-Fuß 
wobei Baulichkeiten nicht in Anspruch genommen wurden, und von dem, 
den Erben des Maurers Schmidt gehörigen, Ackerlande eine 26 Q.-Ruth. 
108 Q.-Fuß große Parcele der Festungsbaubehörde zur Disposition gestellt werde. 
Ma jo r Seeling stellte den hierauf zielenden Antrag am 13. M a i 1850. I n dem 
mit den Besitzern der Grundstücke am 10. J u l i 1850 abgehaltenen Termin, 
erklärten dieselben sich bereit, die Grundstücke freiwil l ig, jedoch vorbehaltlich des 
ihnen einzuräumenden Rechts einen höhern Taxpreis, als den zu erwartenden, 
im Wege des Prozesses zu erstreiten, an den Mil i tair-Fiskus abzutreten. Damit 
hörte die Mitwirkung der Regierung in der Sache auf, die demgemäß ay das 
Ober-Präsidium ging, um nach den Anträgen der Interessenten zu verfügen. 

der Königlichen Regierung zu Stettin, betreffend den Prozeß des Fiskus wider 
den Vühlenmeister Dörflinger wegen Abschlusses eines notariellen Kaufvertrages 

< zur Abtretung seines Behufs Erweiterung der hiesigen Festung angekauften Mühlen-
' Grundstücks. Februar 1846—Februar 1857. Tit. '8. Sect. 3. Nr. 115a. — ^cta, 
^ betreffend die Expropriation der zur Erweiterung der hiesigen Stadt und Festung 
,>, erforderlichen Grundstücke. Mai 1848—Mai 1355. Tit. 8. Sect. 3. Nr. 115d. 

Pegistratur der Abtheilung des Innern.'! 
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Wo aber lagen, mit der heutigen Örtlichkeit verglichen, die Klostermühlen, 
die Rabigersche, die Montüsche, welche auch anderweitig die Monteysche genannt 
wird, und die Dörflingerfche, welHe für den Anbau der Neustadt und die Ver¬ 
legung der fortificatorischen Werke in Anspruch genommen wurden? 

^>as Mühlengrundstück der Wittwe Rabiger umfaßte den südlichen Theil des 
Bauviertels Nr. 1 so wie den größten Theil des Bauviertels Nr. 3, im südlichsten 
Abschnitt der Elisabethstraße und auf der Südseite der Bergstraße. Die Mühle 
selbst stand auf einem Hügel im südlichen Theil des Hofes der Artillerie-Kaserne 
in der Mitte zwischen dem Wohn- und dem Stallgebaüde. Das Wohnhaus der 
Rabiger stand quer über der Elisabethstraße und auf dem Räume den jetzt die 
Gebäude des Hebammen-Instituts einnehmen, so wie des angrenzenden Hauses, 
Elisabethstraße Nr. 6, der gemeinnützigen Baugesellschaft gehörend, dessen Terrain 
auch ein Nebengebäude der Mühle enthielt. Das Wohnhaus lag 75 F. 10 Z. 
Über 0 des Oderpegels. Auf dem zur Mühle gehörigen Acker steht auch zum 
größteu Theil die Taubstummenschule, Elisabethstraße Nr. 5. 

Die Montüsche Mühle hat den größten Theil ihres Grundstücks zu den 
neuen Festungswerken südwärts vom Neuen Thor hergegeben, und zu diesem 
selbst. Ein kleiner Theil ist die heutige Neue Wallstraße und der nördliche 
Abschnitt der Artillerie-Kaserne an der Südseite der Friedrichsstraße, wo das 
Wohn- Und die Wirthschaftsgebaüde des Müllers standen. Die Windmühle an 
sich hat ihren Platz da gehabt, wo jetzt das lange Stallgebaüoe der Kaserne steht, 
und zwar auf etwa '/., der Länge dieses Gebäudes von der Friedrichsstraße an 
gerechnet,. 

Das Dörflingersche Mühlengrundstück hat zum Anbau des südlichen Theils 
der Neustadt, südlich von der Friedrichsstraße und dem Kirchplatz, wo es an den 
Garnison-Begräbnißplatz gränzte, gedient. Es umfaßt die Bauviertel Nr. 1 
theilweise, Nr. 5, ein Stück, Nr. 6 ganz, Nr. 7 zum größten Theil, Nr. 13 ganz, 
und den Straßen nach:- den südlichen Theil der Elisabethstraße, die Mühlenstraße 
zum Theil, die Berg- und die Artilleriestraße, die größere Hälfte des sogenannten 
Kanonenplatzes (noch unbebauter Theil des Bauviertels Nr. 7), den südlichen 
Theil der Lindenstraße und etwa die Hälfte des Kirchftlatzes. Die Windmühle 
stand, in einer Höhe von 73 F. 4 ^ Z. über Pegelnull, in der Lindenstraße, in 
der Mitte zwischen den Häusern Nr. 15. Westseite und Nr. 18 Ostseite der 
Straße. Das Wohnhaus und die Wirthschaftsgebaüde des Dörflinger, zusammen 
5 an der Zahl bildeten das Terrain, wo jetzt die nördliche Hälfte der Artillerie-
Kaserne steht, sowie die Angränzungen des Kasernenhofes und der Elisabethstraße. 
Auf dem ehemals Dörflingerschen Mühlengrundstück stehen u. a.: das Kirchlein 
der sog. Altlutherschen Gemeinde, Berg- und Elisabethstraßen-Ecke; das Bethaus 
der Apostolischen Gemeinde, in der Artilleriestraße Nr. 2, am Kanonenplatz; und 
ein Prachtgebaüde: das Verwaltungs-Gebaüde der Berlin-Stettiner Eisenbahn-
Gesellschaft̂  Carlsstraße Nr., 1, mit dem das, zu denselben Zwecken dienende, der 
eben genannten Gesellschaft gehörende Haus Nr. 19 in der Lindenftraße in Zu¬ 
sammenhang steht. 

Die Mühlenbergs Grundstücke sind in den fortificatorischen Werken des 
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Mühlenthors und zu beiden Seiten desselben, insonderheit an der Ostseite, auf¬ 
gegangen. 

s^ow der Königl. Regierung zu Stettin, wegen Erweiterung der Stadt und Festung 
Stettin. Vol. I—V. Tit. 8, Sect. 3, Nr. 115. — 

Plan zur Erweiterung der Stadt Stettin durch Anlage eines neuen Stadttheils. 
Angefertigt im Jahre 1846 vom Bauführer Kobligk. Zum Vrlaüterungsbericht vom 
4. März 1847; Bau-Inspector Krafft. Tit. XI I , Sect. 12, Nr. 51. — Copie des 
Bebauungs-Plans von Stettin, zur Allerh. Cab.-Ord. v. 30. Januar 184« gehörig. 
Für die Richtigkeit der Copie, Maresch, Ingenieur-Hauptmann. Berlin, 24. Feb¬ 
ruar 1846. Tit. XII , Sect. 12, Nr. 54. — Plankammer der Königl. Regierung.) 

Die Zastrowschen Legat-Hufen. Die drei Hufen Landes und die dazu 
gehörigen, im Oderthal belegenen zwei Wiesen, welche der Senator Jacob Albrecht 
Zaftrow der St. Iacobikirche durch letztwillige Verfügung vom 30. Jul i 1745 
vermacht hat, wurden durch Verpachtung auf eine gewisse Reihe von Jahren 
genutzt. Nach Landesbrauch dauerte die Pachtzeit 6 Jahre, beginnend mit dem 
Trinitatis-Termin; der Pachtzins wurde zu Martini bezahlt; der jedesmalige neue 
Pächter mußte die Brache und Wintersaat aus seinen eigenen Mitteln bestellen, 
während er den Einschnitt des letzten Jahres feiner Pachtperiode behielt; da er 
keine Bemistung zur Brache bekam, so lieferte er in der Bonität bei Aufgabe der 
Pacht sie wieder ab; alle auf dem Acker haftenden Onera mußte der Pächter 
übernehmen, es sei denn, daß Mißwachs eintrete, bei Kriegs-Troublen, oder extra-
ordinairer Kontribution für die Landung, auch wenn durch Erweiterung der 
fortificatorischen Werke die Pachtung Land einbüßen sollte, in welchen Fällen die 
Provisoren der Kirche Vergütung eintreten ließen, „wie es Se. Königl. Majestät 
reguliren, auch waß von anderen Stiftern und der Kämmerei den Pächtern 
widerfahren möchte." Für den Pachtzins mußte der Pächter Sicherheit stellen, 
die Landung auch in gehöriger Kultur und Bemistung halten, „damit der Kirche 
kein Schade erwachse, in dessen Entstehung derselbe der Kirche resvonsable 
bleibet." 

I n der mit Trinitatis 1769 endigenden sechsjährigen Pachtperiode hatte der 
Pächter Michael Beckmann eine jährliche Pacht von 82 Thlr. für die 3 Hufen und 
4 Thlr. für eine der beiden Oderwiesen gezahlt. I n dem auf den 16. März 
1769 anberaumten, und in der „St. Iacobi-Kirchen-Kloster-Kammer" abgehaltenen 
Termine zur neuen Verpachtung auf die folgenden 6 Jahre bis 1775 wurde 
dieser Pachtzins nicht erreicht. Es hatten sich nur drei Pachtliebhaber eingefunden. 
Das erste Gebot für den Acker war 50 Thlr. Beckmann bot 56 Thlr.. wurde 
aber schließlich von den dritten Bewerber mit 67 Thlr. überboten. Für die 
Wiese blieb es bei der alten Pacht von 4 Thlr. Weil aber der Meistbietende 
nicht die gehörige Caution stellen konnte, so wurde mit dem vorigen Arrhendator 
Beckmann, — der Besitzer eines der größeren der auf dem Turnei-Felde bestehenden 
Eigenthums-Ackerwerke war, — Verhandlungen angeknüpft, in Folge deren er sich 
bereitwillig finden ließ, die Pachtung der Zastrowfchen Hufen auf 6 Jahre zu ver¬ 
längern, und zwar für das in dem Termine vom 16. März 1769 abgegebene Meist¬ 
gebot von 71 Thlr. incl. Wiese. Dieses Abkommen wurde von Aufsichtwegen durch 
die Verfügung des Pommern-Kaminschen Geistlichen Konsistoriums vom 11. Mai 
1769 genehmigt. Die in der Hufen-Pachtung eingeschlossene Wiese liegt am Dunntzke-, 
Dunsch- oder Dunzig Strom; die andere Zastrowsche Wiese aber am rechten Ufer 
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der Oder, dem damaligen Amtsdorfe, der jetzigen Stadt Grabow gegenüber. Sie 
wurde separat für 9 Thlr. 6 gr. an den Kossäten Daniel Wendt zu Grabow 
ebenfalls auf 6 Jahre bis 1775 verpachtet. 

Beckmann verkaufte das ihm auf dem Turmi eigenthümliche Gehöft nebst 
dazu gehöriger Landung von 6 V2 Hufe— die in viel späterer Zeit in den Namen 
Friedrichshof mit aufgegangen ist, — im Jahre 1772 und zog nach Kasekow. Der 
Käufer war der Ober-Amtmann Gngelbrecht, der auch in seines Vorgängers 
Pacht-Contract wegen der Zastrowschen Hufen eintrat. Für die folgende Pacht¬ 
periode bis Trinitatis 1781 behielt Engelbrecht die Pachtung der Zastrowschen 
Hufen nebst einer Wiese für die jährliche Pacht von 78 Thlr., während er eine 
zweite, der Iakobikirche eigenthümliche, nicht zum Zastrowschen Legat gehörige 
Wiese zwischen dem Blockhause und dem Zoll für 5 Thlr. Pacht übernahm. 
Wendt blieb Pächter der Zastrowschen Legatenwiese bei Grabow für den bis¬ 
herigen Pachtzins. I m Jahre 1777 hatte der Ober-Amtmann Engelbrecht den 
Hauptmann Louis Charles de Pellichett, zum Besitznachfolger in seinen eigen-
thümlichen Ackerwerke und in der Pachtung der Zastrowschen Legathufen. I n 
die laufende Pachtperiode fällt das Jahr 1778, welches ein vollständiges Mißwachs-
Iahr war, in Folge dessen Pellichett, auf Grund der Pachtbedingungen, eine 
Remission des Pachtzinses bei dem Provisorat der St. Iacobikirche in Anspruch 
nahm. Nach längeren Untersuchungen und Verhandlungen wurden ihm unter 
Genehmhaltung des Königl. Konsistoriums vom 29. November 1780, an der 
Pacht der Zastrowschen Hufen 4 1 ^ Thlr. für. das gedachte Mißwachs-Iahr 1778 
erlassen. Auch den Pächtern des Kämmerei-Ackerwerks und des Kloster-Ackerwerks 
St. Jürgen wurden verhältnißmäßig ähnliche Remissionen bewilligt. Die Pelli-
chettsche Pachtung wurde demnächst bis Trinitatis 1787 prolongirt, so zwar, daß 
für die Hufen 74 Thlr., für die eine der Zastrowfchen Wiesen 4 Thlr., für die 
andere, welche Wendt in Pacht gehabt hatte 10 Thlr. und für die Kirchenwiese 

5 Thlr., im Ganzen 93 Thlr. Pacht gezahlt wurden. Das Consistorium genehmigte 
die Prolongation unterm 4. Januar 1781 jedoch mit der nähern Erklärung des 
§ 6 des Pachtcontracts, daß bei etwaigen Mißwachs-Vergütigungen überall der 
§ 30, Tit. VI I I . Ooä. I'risäßr. befolgt und der erlittene Schade noch vor der 
Ärnte den Verpächtern zur Besichtigung angezeigt werde. 

Der Hauptmann de Pellichett starb nicht lange nach Abschluß des Pacht¬ 
vertrages, worauf das von ihm auf dem Turner eigenthümlich besessene Ackerwerk 
in den Besitz des Post-Commisfarius Johann Gotthilf Arsand überging, der auch 
laut Erklärung vom 31. Mai 1782 in den Pachtcontract wegen der Zastrowschen 
Hufen :c. trat. Derselbe übernahm, laut Genehmigung des Consistoriums vom 
8. März 1787, die Pachtung für die folgenden 6 Jahre bis Trinitatis 1793, 
zahlte aber nun 100 Thlr. Pacht, für die darauf folgende Periode bis Trinitatis 
1799 aber 128 Thlr. 12 gr.. wovon für den Acker und die eine Wiese 107 Thlr., 
für die zweite Wiese bei Grabow 15 Thlr. 12 gr. und' für die Kirchenwiese 
6 Thlr. gerechnet wurden. I n dem am 23. Februar 1799 abgehaltenen Termine 
zur Verpachtung auf weitere 6 Jahre bis TrinitatiZ 1805 concurrirte der Tur¬ 
neische Altermann Michael Wulff mit Friedrich Bogislaw v. Heyden, dem Nach¬ 
folger von Arsand im Besitz von dessen Ackerwerk. Wulff bot für den Acker:c. 
110 Thlr., Heyden erhielt für sein Meistgebot von 126 Thlr. nebst 21 Thlr, 
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12 gr. für die zwei Wiesen, den Zuschlag, unter Genehmhaltung des Consistoriums 
vom 2 1 . März 1799. I n der demnächst folgenden Pachtperiode bis Trinitat is 
1811 ging der Pachtzins weit unter den Heydenschen herab. I n dem am 
20. Jun i 1804 abgehaltenen Termine hatten sich drei Pachtlustige gemeldet. Für 
die 3 Hufen Landes bot der Wirthschafts-InfpectorRüllmann, in Dienst bei dem 
Kaufm. Lahl auf dem, später Friedrichshof genannten Gute, nur 50 Thlr . , Wulff 
legte 3 Thlr . zu, Röhrmeister Mül ler aber bot gleich 100 Thlr . , worauf jene beiden 
sich des fernern Nietens begaben. Auf die beiden Zastrowschen Wiesen steigerte 
Mül ler das erste Gebot von 12 Thlr. , welches Rüllmann abgab, bis auf 17 Thlr . 
12 gr. und für die Kirchenwiefe blieb er mit 8 Thlr . 12 gr. gleichfalls Meist¬ 
bietender. Es wurde mithin überhaupt eine Pacht von 126 Th l r . erzielt, mithin 
21 Thlr . 12 gr. weniger, als sie in der laufenden Periode gewährt hatte. 
Mül ler erbot sich indessen, jährlich 5 Th l r . mehr zugeben, wenn ihm die 3 Hufen 
Acker und die 3 Wiesen auf 12 Jahre überlassen würden, wozu das Kirchen-
Provisorat sowol als auch der Magistrat, von Patronatswegen geneigt waren, 
und dazu unterm 23. October.1804 die Genehmigung der Aufsichtsbehörde nach¬ 
suchten; allein das Königl. Consistorium lehnte diese in der Verfügung vom 
15. November 1804 auf Grund des § 672, Th . I I . , T i t . 11 A. L. R. ab und 
ordnete die Abhaltung eines neuen Bietungs-Termins an, und zwar sei er, da 
die bisherige Pacht der 3 Hufen über 50 Thl r . betrage, gerichtlich auszubringen, 
auch die Größe der Hufen und der Wiesen nach ihrer Morgenzahl, so wie auch 
der anschlagsmäßige Ertrag derselben ordnungsmäßig öffentlich bei der Einladung 
zum Bietungstermine und in diesem selbst bekannt zu machen. Hierauf erklärte 
Mül ler am 19. Januar 1805 zu Protokoll wie er in der gewissen Voraussetzung, 
daß ihm die Pachtung werde überlassen werden, sich bereits mit dem Gutsbesitzer 
Lahl , welcher i n den Pachtcontract des v. Heyden getreten war, dahin geeinigt'habe, 
daß ihm von Lahl Acker und Wiesen gleich nach abgehaltenen Bietungstermine abge¬ 
treten worden seien. Er habe das Land auch bereits sehr gut gedüngt und auf seine 
Kosten eine Vermessung des Kirchenackers veranlaßt, weil solcher mit den übrigen 
Grundstücken im Gemenge gelegen habe. Es würde mithin, sehr hart sein, wenn 
er die Pacht nicht erhalten sollte. Habe er nun auch die Überzeugung/ daß sich 
in dem, vom Königl. Consistorium angeordneten neuen Bietungstermine' kein an¬ 
nehmlicherer Pächter finden werde, so erkläre er sich bereit, um nicht bie bereits 
gehabten Kosten ganz einzubüßen und. dieserhalb gesichert zu sein, unter den im 
Licitations-Protokoll vom 20. Jun i v. I . etwa ferneren Bedingungen das bis¬ 
herige Pächtquantum, nämlich für die 3 Hufen 126 Thlr., für die beiden Zastrowschen 
Wiesen 15 T l M 12 gr., und für die Kirchenwiefe 6 Th l r . , im Ganzen also 
147 Thlr . 12 gr. auf 12 nach einander folgende Jahre zu geben, also den 
Pachtzins, den v. Heyden gegeben habe. Das Consistorium genehmigte diesen 
Zins durch die Verfügung vom 14. März 1805, blieb aber bei der 6jährigen 
Pachtzeit stehen und überging die Bestimmnngen seiner vorhergehenden Verfügung 
mit Stillschweigen. — Es folgt nun in den Acten nachstehendes Protokol l : — 

^.cwm Stett in, den 25. März 1811. I n dem auf heute durch die Zeitung 
und Intelligenz-Blätter bekannt gemachten Termin zur Erbverpach tung der zum 
Zastrowschen Legat gehörigen dre i Hu fen Landes nebst zweier Wiegen» 
nnd einer der Iacobikirche zugehörigen Wiese, welche sämmtliche Grundstücke der 
Whrmeister Mül ler bis Xrinüatis 1811 in Zeitpacht hat, gestellten sich folgende 
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Licitanten: 1) der Obristwachtmeister v. Nolting; 2) der Kaufmann Kugler; 
3) der Röhrmeister Müller; 4) der Eigenthümer Kuhn, 86Q.; 5) der Pächter 
Kuhn, M . ; 6) der Eigenthümer Seegebarth; 7) der Gastwirth Scheibert; 8) der 
Altermann Crepin; 9) der Eigenthümer Bredow;- 10) der Aüditeur Kleist; 
11) der Altermann Wulff. Es wurden die unterm 22. Februar' 1811 aufge¬ 
zeichneten Bedingungen in nachstehender Art bekannt gemacht und mit Zustimmung 
der Licitanten dahin modificirt: — 

§ 1. Die gedachten Landungen und 3 Wiesen sollen von Trinitatis d. I . 
an in Erbpacht ausgethan werden, dergestalt, daß der Erbpächter das vollständige 
Nutzungsrecht darüber erhält, und das Erbpachtrecht ohne Unterschied auf alle 
Erben desselben übergeht, dem Erbverpächter aber das Obereigenthum verbleibt. 

§ 2. Für das Nutzungsrecht wird von dem Erbpächter ein damit in Ver-
hältniß stehender Canon, wobei für diesmal der bisherige Zeitpacht-Contract zum 
Grunde dient, entrichtet, und zwar (folgen die obigen Pachtsätze), in Summa 
147 Thlr. 12 gr., welcher Canon nie vermindert werden kann. 

§ 3. Der Erbpächter muß sich jedoch gefallen lassen, daß der Canon von 
12 zu 12 Jahren nach einem in den verflossenen 12 Jahren zu Stettin markt¬ 
gängig gewesenen Durchschnittspreise des Roggens gegen eine verhältnißmäßige 
Scheffelzahl balancirt und darnach erhöhet werde. Hierbei wird näher bestimmt: 

Der Marktpreis zu Martini vom Roggen betrug 
per 1805/6 Thlr. 3. 8 gr. pro 1807/8 Thlr. 2. 8 gr. pro 1809/10 Thlr. 1. 3 ar. 

- 1 8 0 6 / 7 - 3 . 9 - - 1 8 0 8 / 9 - 2. 5V2 - - 1810/11 - 0 . 1 9 2 / , ' -
Summa Thlr. 13. 5 gr. Fraktion Thlr. 2. 4. 10 Pf. 

Es wird durch Übereinkunft der Licitanten angenommen, daß dieser Durchschnitts¬ 
preis Thlr. 2. 12 gr. betrage, welches Quantum zum Grunde gelegt wird. 
Sollte nach dem Verlauf von 12 zu 12 Jahren der Fractionspreis des Roggens 
zu Martini nach einem Zeitraum von 12 Jahren auf mehr als 2 Thlr. 12 gr. 
steigen, so wird der Canon verhältnißmäßig um so viel gegen den jetzt auf 
Thlr. 147. 12 gr. bestimmten Canon erhöht,") jedoch kann der Canon in keinem 
Falle ermäßigt werden, so daß mithin die Summe von Thlr. 147. 12, gr. als 
niedrigster Canon festgesetzt wird. 

§ 4. Bei dem Anfange der Erbpacht wird für die Erbpachtsgerechtigkeit von 
dem Erbpächter ein Erbstandsgeld bezahlt, welches zum Gegenstande der Licitation 
gemacht wird, und wovon das Eigenthum dem Erbverpächter verbleibt, es mag 
die Erbpachtsgerechtigkeit in der Folge aufhören oder nicht. 

§ 5. Der Erbpächter hat in Ansehung der gedachten Landungen und Wiesen 
alle die Rechte und Pstichten, welche dem Nießbrauche gesetzlich beigelegt sind, jedoch 
mit Ausschluß derer, welche in Betreff eines Nießbrauchs, auf den Eigenthümer 
zu leistende Rückgabe Bezug haben, da die Überlassung erblich ist. 

§ 6. Die Erbpachtsgerechtigkeit ist das volle Eigenthum des Erbpächters 
und es kann darüber von ihm frei verfügt werden, jedoch ist bei Veräußerung 
unter Lebendigen die Einwilligung des Erbverpächters erforderlich. 

*) D. h.: mit anderen Worten und schärfer ausgedrückt, der jetzt festgesetzte Minimal-
Canon betragt in Körnern ausgedrückt 14? V2 : 2^2 ^ 59 Scheffel Roggen. Sollte der Mar¬ 
tini-Marktpreis dereinst Beispielsweise auf 3 Thlr. steigen, so beträgt der Geld-Canon ^ 
59. 3. - 17? Thl t . 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V I I I . 112 
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§ 7. Der neue Erbpächter, er mag die Landung und Wiesen durch Kauf 
oder Erbgang, oder aus einem andern Titel überkommen haben, ist, mit Ausnahme 
der Erben in absteigender Linie, verpflichtet, dem Erbverpächter bei der Übergabe 
ein Laudemium zu entrichten, welches auf 5 Prct. des in den letzten 12 Jahren 
bestimmten Canons ein für allemal festgesetzt wird. 

§ 8. Der Canon muß zu Weihnachten jeden Jahres in Courant von V» bis ^ 
nach dem Münzfuße äs 1764 baar in einer unzertrennten Summe entrichtet 
werden, und unterwirft sich der Erbftächter dieserhalb dem der Jacobs und 
Nicolai-Kirchen-Deputation zustehenden psrpOtuo oxyentoriaii dergestalt, daß 
beim Ausbleiben der Zahlung gegen den Erbpächter sofort mit Execution ver¬ 
fahren wird. , ^ 

8 9. Z u Festhaltung des Canons ist der Erbpächter schuldig, eine Caution 
über 200 Th l r . P r . Courant entweder in baarem Gelde, oder durch sichere 
Papiere, oder durch Bürgschaft zu bestellen, woraus sich der Erbverpächter wegen 
des etwa rückständig bleibenden Canons bezahlt machen kann, und ist der Erb-
pächter zu Bezahlung des Canons außerdem mit seinem ganzen Vermögen 
verhaftet. 

§ 10. Wenn der Erbpächter — a) die Bewirthschaftung des Grundstücks 
dergestalt gröblich vernachlässigt, daß Gefahr wegen Herausbringung des ver¬ 
sessenen und künftigen Canons entsteht; d) seine Verbindlichkeit zur Entrichtung 
der Erbpacht wider besseres Wissen ablaügnet; e) mit der Bezahlung des Canons 
i n 2 Terminen in Rückstand bleibt; ä) unvermögend wird, die Erbpacht fortzu¬ 
setzen; e) das Grundstück Schuldenhalber verläßt und zu fortgesetzter Bewirth¬ 
schaftung desselben keine Anstalt t r i f f t , — so ist in allen diesen von a bis 6 
incl. aufgeführten einzelnen Fällen der Erbverpächter berechtigt, sofort auf den 
gerichtlichen Verkauf der Erbftachtgerechtigkeit anzutragen, und aus dem gelöseten 
Kaufgelde seine Befriedigung wegen des etwa rückständigen Canons, und der 
Bestellungskosten, so wie der sonstigen Schäden und Kosten zu nehmen, 
der Üeberrest verbleibt jedoch dem gewesenen Erbpächter, dessen Erben und 
Gläubigern. 

§ 11 . Die Übergabe erfolgt sobald die Genehmigung der Stadtverordneten 
und des Hochedeln Raths eingegangen, und ist der bisherige Pächter (Röhr¬ 
meister Mül ler) schuldig, den zur Brache und Wintersaat erforderlichen Dünger 
zurück zn lassen, so daß also der Erbpächter darauf zu sehen hat, daß der bis¬ 
herige Zeitpächter dieser Verpflichtung nachkomme, indem dem Erbpächter dabei 
nur der nöthige Schutz und Beistand aber keine Friction zugesichert wird. 

§ 12. Der Erbpächter ist schuldig, sogleich nach der Übergabe den Besitz¬ 
t i tel im Hyftothekenbuche berichtigen zu lassen. 

§ 13. Fallen demselben sämmtliche Kosten der Vererbpachtung, sowol der 
Bekanntmachung als auch der Anfertigung des Contracts, u. s. w., sowie die 
Berichtigung des Besitztitels allein zur Last. 

§ 14. Die zur bessern Benutzung der in Erbpacht ausgethanen Landung 
und Wiesen erforderlichen Kosten, als Gräben, Bewehrung, Separation, Gränz-
angabe, Zaune, u. s. w., fallen gleichfalls dem Erbpächter, ohne je deren Er¬ 
stattung erlangen zu können, ausschließlich zur Last. 

Unter den vorstehenden nochmals vorgelesenen Bedingungen — sind 101 
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Gebote abgegeben worden. Den Anfang machte der Eigenthümer Bredow mit 
100 Thlr., darauf Obristwachtmeister v. Noltlng mit 102 Thlr., Altermann 
Wulff mit 112 Thlr., Röhrmeister Müller mit 122 Thlr. der demnächst das 
59ste Gebot mit 750 Thlr. abgab. Von da M boten nur Bredow und v. 
Nolting, indem sie sich um 5—10 Thlr. überboten, bis der zuletzt genannte den 
Schluß machte; alle übrigen Pachtlustige standen von dem fernem Gebot ab, — 
und trägt der Obristwachtmeister v. Nolting darauf an: — ihm die qu. -Lan¬ 
dungen und Wiesen für ein Erbstandsgeld von 1120 Thlr. unter vorstehenden 
Bedingungen zuzuschlagen. 

V. g. N. 
Folgen die Unterschriften. Namens der Iacobi- und Nicolai-Kirchen-Deputation: 

Schmiedete. 
I n der Sitzung vom 16. April 1811 genehmigten die Stadtverordneten 

die in dem Licitations-Protokoll vom 25. März er. aufgestellten Bedingungen 
und ertheilten dem Obristwachtmeister von Nolting den Zuschlag, welcher Be¬ 
schluß vom Magistrat unterm 4. Mai 1811 bestätigt wurde. Bald darauf, 
nämlich am 21. Mai erklärte aber der Obristwachtmeister v. Nolting zu Proto¬ 
koll, daß er es seiner Convenienz nicht für angemessen erachte, bei dem Meist¬ 
gebot der zum Zastrowschen Legat gehörigen in Erbpacht gegebenen Landungen !c. 
zu verbleiben, und er alle seine desfallsigen Rechte und Verpflichtungen an den 
Rohrmeister Müller abgetreten habe, mit dem, und nicht mit ihm der Kontrakt 
abzuschließen sei. Der mit anwesende Müller bestätigte diese Erklärung des 
Obristwachtmeifters v. Nolting in allen ihren Punkten, in Folge dessen der be¬ 
reits entworfene Grbpacht-Contract Lud äato den 15. Mai 1811 vorgelegt und 
vollzogen wurde, unter Vorbehalt der Genehmigung der Stadtverordneten und 
des, Magistrats. Diese > erfolgte unterm 24. Mai /4 . Juni 1811. Zugleich be¬ 
schlossen die Stadtverordneten, daß das von :c. Müller zu zahlende Erbstands-
gelder-Kapital von 1120 Thlr. von der Kämmerei gegen 5 Prct. Zinsen über¬ 
nommen und der Kirchenkasse als Sicherheit die Stadthofmeister Wohnung, welche 
im Jahre 1809 zu 1950 Thlr. im Feüer-Kataster versichert war, zur ersten 
Stelle eingetragen werde. 

Müller, der als Zeitpächter der Zastrowschen Hufen die Kriegsjahre seit 
1806 durchgemacht, hatte auch zu den Lieferungen beitragen müfsen, welche die 
französischen Befehlsführer, Behufs Verpflegung ihres Kriegsvolks, in überreichem 
Maaße ausgeschrieben hatten. Schon vor längerer Zeit hatte er eine ausführ¬ 
liche Nachweisung über die von ihm geleisteten Lieferungen an Getreide, Fourage, 
Fleisch :c. eingereicht, aber erst im Jahre 1812 kam die Sache dahin zur Sprache, 
daß er, auf Grund des § 6 feines Contracts, sowie der gesetzlichen Vorschriften 
im A. L. R. Th. I I , Tit. 21, §ß 560 ff., bei der Kirchen-Deputation, /̂., der 
gehabten Ausgaben, deren Betrag er mäßig auf Thlr. 136. 23. 6 Pf. berechnete, in 
Anspruch nahm. Die Kirchen-Deputation anerkannte die Rechtmäßigkeit dieses 
Anspruchs, und die Stadtverordneten fanden es billig, dem Müller die gefor¬ 
derte Entschädigungssumme von Thlr. 91. 7. 8 Pf. zu bewilligen, was der 
Magistrat unterm 17. Juni 1Ä2 bestätigte. 

„Hat ein unvermeidlicher Zufall den Grbpachter, ohne all' sein Verschulden 
ganz außer Stand gesetzt, sein Recht ein oder mehrere Jahre lang, durch sich 

112* 
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selbst, oder durch andere auszuüben, so kann ihm für diese Zeit kein Zins abgefordert 
werden." So besagt § 211 Th . I . T i t . 21 A. L. R. Auf diese gesetzliche 
Bestimmung stützte sich die Jacob:- und Nicolai Kirchen-Deputation, als sie 
unternr 3 1 . December 1813 beim Magistrate den Antrag stellte, den Röhrmeister 
Mül ler von der Zahlung des Canons für das Jahr 1813 zu entbinden, da der¬ 
selben während der Einschließung der Festung Stettin durch die vaterländischen 
Truppen an der Benutzung der Zastrowschen Legat-Hufen, wie notorisch, gänz¬ 
lich verhindert worden sei. Der Magistrat berichtete über diesen Antrag, dem er 
beitrat, unterm 12. Januar 1814 an die Königl. Regierung, die nunmehrige 
Aufsichtsbehörde, und bat die erforderliche Approbation zur Niederschlagung der 
Pacht zu ertheilen. I n ihrem Bescheid, vom 10. Februar 1814 — wunderte 
sich die Geistliche und Schul-Deputation der königl. Regierung von Pommern, 
damals noch in Stargard, über den Antrag des Magistrats; zu einer richtigen 
Beurtheilung desselben müsse das nähere Verhältniß der Sache aufgeklärt werden, 
insonderheit, wie der Mül ler zur Erbpacht gekommen sei, von alle dem sei bei 
ihr nichts bekannt. Es wurde nun unterm 12. März 1814 ausführlicher be¬ 
richtet, worauf Königl. Regierung am 24. März 1814 an den Magistrat die 
nachstehende Verfügung erließ. — 

„Nachdem Sie wegen des Remissions-Gesuch des :c. Mül ler , auf seine an die 
Iacobikirche zu zahlende Erbpacht, mit Beifügung des Berichts der Kirchen-Deputation, 
näher berichtet haben, können wir nicht umhin, zu bemerken, wie es uns be-
frembet, daß die Deputation sich erlaubt hat, die in Rede stehenden Legats-
Ländereien ohne unfern vorherigen Consens zu vererbftachten. Wi r behalten uns 
unfern Entschluß hierüber nach Eingang der von derselben zu erfordernden Ver¬ 
antwortung, welche wir in 14 Tagen erwarten wollen, vor. Noch aber wollen wir 
dem Licitations-Protokoll vom 15. März 1811 von Ihnen binnen gleicher Frist 
oder Anzeige entgegen sehen, welcher Stiftung diese Ländereien eigentlich gehören. 
I n der Ihrem Berichte vom 12. Januar d. I . beigefügten Anzeige der Kirchen-
Deputation vom 3 1 . December ist nämlich erwähnt, daß die 3 Hufen Landes 
und die 3 Wiesen der Iacobikirche, in dem jetzt überreichten Erbpacht-Contract 
aber, daß 1 Wiese der Iacobikirche, die 3 Hufen aber und 2 Wiesen aber dem 
Zastrowschen Legat gehört haben." 

„Daß wir, bemerkte die Kirchen-Deputation am Schluß ihres dem Magistrat 
unterm 3. M a i 1814 erstatteten Berichts, nicht die Genehmigung der Königl. 
Regierung sondern die der Stadtverordneten und des Magistrats nachgesucht 
haben, hat lediglich seinen Grund in der Disposition des §. 179 S t . O., wo die 
Externa der Kirchlichen Angelegenheiten ganz ausdrücklich der Leitung einer eigenen 
Deputation übertragen und deren Geschäftsgang gegen die übrigen Deputationen, 
auf keine Weise verändert worden ist. Daß aber die Verwaltung des Vermögens 
zu unserem Angelegenheiten gehört, bedarf des Erweises nicht, vielmehr ist solcher 
i n Grundsätzen des Canonischen Rechts hinreichend begründet," u. s. w. 

Die Königl. Regierung, der die Rechtfertigung der Kirchen-Deputation vom 
Magistrat überreicht worden war, hatte sich veranlaßt gesehen, über den Fal l an 
das Ministerium des Innern, Departement des Cultus und öffentlichen Unterrichts, 
zu berichten. Das Rescript desselben vom 14. Jun i 1814 genehmigte nun zwar 
nachträglich den mit dem Röhrmeister Mül ler wegen der Zastrowschen Legat-
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Hufen unterm 15/21. März 1811 abgeschlossenen Erbpachtvertrag, zugleich auch 
den Erlaß der pro 1813 rückständig gebliebenen Erbpacht, beauftragte aber auch 
die Geistliche und Schul-Deputation der Pommerschen Regierung, „dem Magistrate 
sein gesetzwidriges Verfahren sehr ernstlich zu verweisen, und denselben zu be¬ 
deuten, daß er sich künftig aller in die Kategorie der Veräußerung gehörigen eigen¬ 
mächtigen Dispositionen über Kirchengut enthalten müsse, indem ihm über dasselbe 
nicht mehr Befugniß wie jedem andern Patron zustehe." Diesem Auftrage kam 
die Königl. Regierung durch die an den Magistrat unterm 7. Juli 1814 erlassene 
Verfügung nach. Der Magistrat communicirte der Kirchen-Deputation diejenigen 
Stellen aus den Ministerial-Rescript und der Regierungs-Verfügung, welche sich 
auf die Genehmigung des Erbpachts-Vertrags und die Niederschlagung des Canons 
für das Jahr 1813 beziehen, nahm aber das strenge Monitum des Ministeriums, 
auf sich allein, ließ sich indessen die Kosten, die es an geheimen Kanzlei- und 
Expeditions-Gebühren, sowie an Stempel mit 6 Thlr. 4 Gr. verursacht hatte 
von der Kirchenkafse erstatten. 

Der Röhrmeister Müller starb, anscheinend zu Ende des Jahres 1814. Bald 
nach dem Ableben, im Januar 1815, traten seine Erben, Wittwe und Kinder, 
mit den Antrage auf Erlaß von ^ des stipulirten Erbpachts-Canons für das 
Jahr 1814 hervor, weil wegen der erst am 5. December 1813 erfolgten Über¬ 
gabe der Festung Stettin durch die Franzosen, die Bestellung des Ackers mit 
Wintersaat zur Amte von 1814 nicht möglich gewesen sei. Lag nun auch nach 
den Bedingungen des Erbpachtvertrages vom 21. Mai 1811 gar kein rechtlicher 
Grund zur Berücksichtigung dieses Gesuches vor, zumal erst unlängst ein Erlaß 
des vollen Iahrespacht pro 1813 bewilligt worden war, so ließ sich die Kirchen-
Deputation doch herbei, den Bittstellern, aus Billigkeits-Rücksichten ^ der Erb¬ 
pacht pro 1814 zuzugestehen. Damit nicht zufrieden führte die Wittwe Müller 
Befchwerde bei der Königl. Regierung, die indessen nach eingeholtem Bericht des 
Magistrats, die Bittstellerin unterm 23. Jul i 1815 dahin beschied, daß, wenn 
sie mit dem Erbieten der Kirchen-Deputation nicht zufrieden sei, es derselben 
überlassen werde, ihren Anspruch auf höhere Remission im Wege Rechtens geltend 
zu machen. Und in der Thai die Wittwe Müller und ihre Miterben ließen sich 
durch irgend einen obscUren Rabulisten verleiten, die Klage wieder die St. 
Iacobi- und Nicolai-Kirchen-Deputation auf Remission des Erbpacht zu '̂ ., mit 
98 Thlr. 8 Gr. untern 24. October 1815 bei dem Königl. Ober-Landes-Gericht 
anzubringen, fielen aber damit wie sich nicht anders erwarten ließ, gründlich 
durch, denn der Erste Senat des Königl. O. L. G. von Pommern erkannte in 
der Sitzung vom 1. Juli 1816 für Recht, daß die Kläger mit der angebrachten 
Klage lediglich abzuweisen und die Kosten des Prozesses zu tragen verbunden. 

Bei Gelegenheit, daß die Erben des f Röhrmeisters Müller im Fahre 1820 
die Berichtigung des Besitztitels wegen der Zastrowschen Legat-Grundstücke, sowie 
der Iocobi-Kirchenwiese bei dem Königl. Stadtgericht beantragt hatten, ertheilte 
der Magistrat dem Kirchen-Collegium — wie jetzt die Deputation genannt wurde 
zu dessen Ausweis vor Gericht das nachstehende Attest: — 

Auf den Antrag des Iacobi Kirchen Kollegiums wird von uns hiermit 
attestirt, daß die in Ansehung der Vermögens Verwaltung vereinigte hiesige 
Jacob:-'und vormalige Nicolai-Kirche sich bereits seit langer Zeit, und namentlich 
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seit länger denn 50 Jahren, wie aus den Kirchen-Rechnungen ersichtlich ist, im 
ungestörten Besitz einer im ersten Schlage an der Parnitz belegene, Wiese von 
8 Mg. 44 Ruth. Größe, welche mittelst Contracts von 21. Mai 1811 an den 
jetzt schon verstorbenen Röhrmeister Müller erbzinsweife überlassen ist, befindlich 
gewesen und daß diese beiden Kirchen außerdem aus dem Testament des Senators 
Jacob Albrecht Zastrow vom 30. Jul i 1745 publicirt den 27. April 1750 Eigenthümer 
von 3 Hufen Land und 2 Wiesen geworden, wovon die eine, dem Dorfe 
Grabow gegenüber, im Fettenorte im ersten Schlage an der Oder belegen und 
8 Mg. 28 Ruth, groß ist, und die andere im Fettenorte im ersten Schlag am 
Dunsch liegt, und eine Größe von 5 Mg, 154 Ruth, hat, welche die Kirche 
gleichfalls durch den vorgedachten Contract an den Röhrmeister Müller veräußert 
hat, und die bis dahin von demselben ruhig besessen und benutzt worden sind. 
Zugleich bemerken wir noch, daß, seit dem die Nicolaikirche im Jahre 1811 duxch 
Brand zerstört worden ihr AntheU an der Gemeinschaft des Vermögens der 
Iacobikirche verblieben und die Administration über deren Besitzungen von dem 
jetzigen Iacobikirchen-Collegium geführt wird. Urkundlich :c. Stettin den 27. Mai 
1820 Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath. 

Nachdem der Röhrmeister Müller im Jahre 1811 der lebenslänglichen und 
erblichen Genießbraucht der Zastrowschen Legat - Hufen erworben hatte, war er 
darauf bedacht, sich an Ort und Stelle eine Häuslichkeit einzurichten und 
Baulichkeiten herzustellen, die zum Betriebe einer Ackerwirthschaft erforderlich sind. 
Es constirt nicht, ob er dieses Vornehmen sogleich ins Werk gerichtet habe. Es 
handelte sich dabei eigentlich nur um einen Aus- bezw. Erweiterungsbau der 
Gebäude, die er auf dem Fundo des Iohannisklosters vorfand, den er gleichfalls 
zu Erbzinsrechte erworben hatte. Das Kloster hatte nämlich mittelst Vertrags vom 
9. September 1780 von feinem auf dem Turnei-Felde belegenen ursprünglich zum 
St. Iürgenstift gehörig gewesenen Grund und Boden eine Fläche von 7 Mg. 
3 7 ^ Ruth, den Mühlenmeistern Martin Weber und Georg Muhl gegen einen 
jährlichen Canon von Thlr. 27. 1. 8 Pf. mit der Erlaubniß überlassen, auf 
diesem Platze eine Wind-, Öl-und Graupenmühle nebst Wohnhaus und Stallung 
auf.ihre Kosten zu erbauen. Von dem Canon waren 20 Thlr. auf die Mühle, 
der Überrest auf den Acker, per Mg. 1 Thlr. gerechnet. Weber schied aus der 
Gesellschaft von Muhl, so daß dieser alleiniger Erbzinsmann des Klosters blieb, 
welcher, als die Mühle im Jahre 1794 abbrannte, die Absicht kund gab, die 
Mühle nicht wieber aufzubauen, vielmehr fein Erbzinsrecht an dem Platze zu 
veräußern. Als Kaufliebhaber für denselben hatte sich der oft genannte Röhrmeister 
Heinrich Rudolf Müller gemeldet, mit dem am 2. Jul i 1794 ein Vertrag dahin 
zu Stande kam, daß derselbe den ganzen Canon, ohne Mühlengebaüde blos 
für den Acker übernahm. Müller zahlte für das, von den Vorbesitzern erbaute 
Wohnhaus, nebst Stall, Garten und Zubehör ein Kaufgeld von 950 Thlr. Von 
hier aus bewirtschaftete Müller die Zastrowschen Hufen, so lange er dieselben, 
in Zeitftacht hatte, und behalf sich mit den beschränkten, Räumlichkeiten so gut 
es gehen wollte; als er aber nun die Zastrowschen Hufen zu Erbpachtrechten 
erlangt hat konnte er an die Errichtung größerer Wirthsschaftsgebaüde denken. 
Es hat den Anschein daß er damit, wegen der trübseligen politischen Verhältnisse 
der damaligen Zeit, nicht gleich vorgegangen ist. Dann kam die Belagerung. 
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bezw. die Einschließung Stettin im Jahre 1813 hinzu und erst nach Müllers 
Ableben hat seine Wittwe im Jahre 1814, die von dem Verstorbenen beabsichtigten 
Bauten zur Ausführung gebracht. Sie bestanden, nachdem auch der Nachfolger 
im Besitz einige Zusätze gemacht, aus dem Wohnhause 84 F. lang 27 F. tief, 
1 Stockwerk hoch, einem Nebenhause, 48 F. lang. 27 F. tief, 1 Stockwerk hoch, 
beide mit Rohr gedeckt, an dem Wohnhause ein sog. Zelt von Brettern im 
Garten, am Nebenhause eine Kegelbahn mit Ziegeln gedeckt, einer Scheune von 
177 F. Länge und 35 F. Tiefe, mit Rohr gedeckt, darin eine Häckselfchneide-
maschine mit Pferdegöpel, Kammrad, Getriebe :c. daran ein Anbau mit Ziegeln 
gedeckt, eben so den Abort, sämmtliche Gebäude in Holz mit theils ausgelehnten 
theils ausgemauerten Fachen. Nach dem Urtheil der Raths - Werkmeister Fr. 
Stier und Kümmerling betrug im Jahre 1842 der Taxwerth dieser Gebäude 
6100 Thlr. und sie waren bei der vaterländischen Feüer-Versicherungs-Gesellschaft 
in Elberfeld für 5330 Thlr. versichert. 

Von den Müllerschen Erben war es der, zum Verkaufsgeschäft legitimirte 
Stadtgerichts-Salarien-Kassen-Rendant Carl Friedrich Kunz, welcher das so 
lange Zeit im Besitz der Familie gewesene Doppelgrundstück, mittelst Punctation 
vom 2. October 1827 an Daniel Ludwig Petri veräußerte. Petri war Öconom 
der „Bürgerlichen Ressource", dieses in der Franzosenzeit 1807 zu patriotischen 
Zwecken gestifteten, später der Förderung edler Geselligkeit gewidmeten Vereins. 
Muthmaßlich war es der Vorstand dieser Gesellschaft, welche den Öconomen 
veranlaßten, die just Behufs Erbtheilung, zum Verkauf stehende Besitzung ber 
Müllerschen Erben zu erwerben, um während des Sommers «. einen Ort im 
Freien für ihre Zusammenkünfte zu haben. Diese Vermuthung wird durch die That-
sache unterstützt, daß die Bürgerliche Ressource das Petrische Etablissement bis 
zum Ende dieses Jahres 1836 miethsweise als Sommerlocal benutzt hat. Petri 
hatte schon.vor Abschluß der Punctation, nämlich am 1. October 1827, zufolge 
mündlicher Übereinkunft mit Kunz, das Gehöft übergeben erhalten; der Kaufcontract 
wurde aber erst am 25. Jul i 1828 abgeschlosseu. Diesem zufolge — 

Verkaufte Kunz — I. Die vor dem Anklamer Thor belogenen und im 
Hypothekenbuche Vol. X I I , Fol. 377 verzeichneten ihm eigentümlich gehörenden 
Gebäude, bestehend in einem Wohnhause nebst Familienhaus, einer Scheune, einem 
Stall, welcher mit dem Wohnhause verbunden, einem Abort und einem Brunnen, 
so wie auch 7 Mg. 12'^ Ruth, an Landung, welche zum Theil zu einem Garten 
eingerichtet ist, und laut Contracts, vom 9. September 1780 vom Iohanniskloster 
auf Erbzinsrecht besessen wird. — I I . Die auf Grund des Contracts vom 15. 
Mai 1811 erbpachtweise besessenen Drei Zastrowschen Erpacht-Hufen der Iacobikirche 
nebst den dazu gehörigen, im Fettenorte belogenen 2 Wiesen, so wie der Iacobi¬ 
kirche eigentümliche Wiese, an Petri der mit allen auf diesen Grundstücken 
haftenden, in Rubrica I I des Hypothekenbuchs eingetragene Reservaten bekannt 
gemacht worden ist, sie anerkennt und überimmt. Kunz hat von den Zastrowschen 
Hufen einen bei dem Friedhofe der französisch-reformirten Gemeinde vor dem 
Anklamer Thor belegenen Theil zur Anlegung eines Fußweges und einer Allee 
verkauft, auch hat derselbe in Anlegung einer Birkenallee von dem Wege vor dem 
Anklamer Thore bis nach dem städtischen Friedhofe vor mehreren Jahren gestattet. 
Gndlich hat derselbe ein Stück Land von den Zastrowschen Hufen bei dein. 
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französisch-reformirten Friedhofe vor dem Anklamer Thore an den Interessenten 
des ^Vereins zu den Anpflanzungen bei Stett in" für eine Summe von 500 Thlr . 
abgetreten, worüber jedoch der Contract noch nicht abgeschlossen ist. Der jetzige 
Käufer P e t r i , ist verpflichtet, diesen Contract zu halten, förmlich abzuschließen 
und für die Abschreibung zu sorgen. Er erhalt dagegen auch das Kaufgeld von 
500 Th l r . , worauf nach seiner Anzeige schon 400 Thlr . gezahlet sind. Die 
Verträge wegen der beiden erstgedachten Parcelen zum Fußsteige und zu einer 
Allee, sind ebenfalls noch nicht abgeschlossen, der jetzige Käufer kann indeß 
auf beide Parcelen keine Ansprüche machen, der jetzige Verkäufer hat auch bereits 
das Kaufgeld für die Parcele zum Fußsteige erhalten und behält solches. Er 
reservirt sich auch diejenige Entschädigung, welche für die Parcele zur Birkenallee 
gezahlt werden möchte, ohne daß der jetzige Käufer darauf Anspruch machen 
kann. Da die Zuziehung des jetzigen Käufers bei dem Abschluß des Vertrages 
über die beiden Parcelen zum Fußsteig und zur Birkenallee erforderlich ist, so 
verspricht derselbe, diesem Contract beizutreten und solchen zu vollziehen, ohne 
daß er jedoch deshalb eine Verbindlichkeit gegen die Käufer der beiden Parcelen 
übernimmt und ohne zu den Kosten des Contracts und der Abschreibung beider 
Parcelen von dem Hauptgute etwas beizutragen. Die Größe der 3 abgetretenen 
Parcelen ist durch Vermessung noch nicht festgestellt. Die vorgedachten aä I 
und I I genannten Grundstücke, ausschließlich der davon veräußerten Parcelen, 
jedoch mit dem Rechte auf des Kaufgeld von 500 Thlr . für die eine veräußerte 
Parcele verkauft :c. Kunz mit allen ihm darauf zustehenden Rechten, und darauf 
haftenden Verbindlichkeiten jedoch ohne für die oben angegebene Größe der 
Landungen und Wiesen eine Gewähr zu leisten, an den :c. Petr i (§. 1.) — Sämmt-
liche Landungen und Wiesen sind an den Hauptmann Kriele gegen einen jährlichen 
Pachtzins von 300 T h l r . , und gegen Übernahme des Canons von 127 Thl r . 
15 Sgr. und von 27 Th l r . 2 Sgr. 1 Pf., bis zum 1. J u l i 1830 verpachtet. 
Petr i verspricht, den betreffenden Contract überall zu erfüllen und erhält seit dem 
Tage der Übergabe des, Grundstücks den Pachtzins von 300 Thlr . A 2). — 
Der Verkäufer hat wegen der, den Turneischen Ackerbesitzern zustehenden Hütung 
auf dem Kuhbruche eine Entschädigung an Wiesen im Wege des Prozesses 
gewonnen und der hieraus entspringende Vortheil wird dem Käufer, jedoch ohne 
Gewährleistung, mit überlassen, Zwischen dem Landschafts-Director v. Krause, 
als Besitzer des Gutes Schwarzow, und den Turneischen Ackerbesitzern hat wegen 
der von dem Erstem behaupteten Aufhütung mit Schafen auf diesen Acker¬ 
besitzungen , wozu auch die jetzt verkauften Landungen gehören, ein Proceß geschwebt, 
welcher rechtskräftig dafür entschieden ist, daß der :c. v. Krause wegen dieser Auf-, 
hütung durch Land entschädigt werden soll. Dieser Entscheidung muß sich der jetzige 
Käufer unterwerfen und es ist seine Sache, ohne allen Beitritt des Verkäufers 
und ohne daß dieser ihm eine Entschädigung zu leisten verpflichtet ist, diese Land-
Entschädigung zu reguliren (§. 3.) — Die Übergabe der verkauften Grund¬ 
stücke ist an den Käufer am 1 . October 1827 vollständig geschehen und seit der 
Zeit erhält Käufer die Revenüen und trägt dagegen sämintliche Abgaben, Kosten 
und die Gefahr. Das Wohnhaus und der Garten sind der hiesigen,, Loge zu 
den 3. Cirkeln" bis zum 1. Apr i l 1828 vermiethet gewesen und der Käufer 
erkennt an , daß er die vermietheten Räume nach Endigung der Miethszeit zurück 
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erhalten hat (§. 4). — Der Kaufgeld für die verkauften Grundstücke; ist auf 
9500 Thlr. festgesetzt. H. 5). — Für die Ansprüche eines Dritten auf die 
verkauften Grundstücke leistet Verkäufer die gesetzliche Gewähr und Käufer 
entsagt dem Einwände der Verletzung über die Hälfte, oder daß die gekauften 
Grundstücke nicht halb soviel werth feien als das gezahlte Kaufgeld beträgt (§. 6.) 
— Die Kosten für die Aufnahme des Kaufvertrages und der etwaigen sonstigen 
Kosten bis dahin übernimmt Verkäufer, die Kosten des Werthstemvels (95 Thlr.) 
jedoch nur zur Hälfte, wogegen die andere Hälfte, femer die Kosten der 
Vor- und Ablassung, der Berichtigung des Besitztitels und der Eintragung des 
Kaufgelder-Rückstandes (3500 Thlr.) vom Käufer übernommen werden (§. 7.) — 
Der Confens des Iacobi-Kirchen-Collegiums zur Veräußerung des (Zastrowfchen 
Legaten-) Grundstücks vom 17 April 182s ist bereits eingereicht und der Verkäufer 
verspricht, den noch fehlenden Konsens zu dieser Veräußerung von dem Iohaniskloster 
nachzubringen. Das Laudemium, welches der Käufer an das Iohanniskloster und 
an die Iacobikirche entrichten muß, ist noch zu bezahlen. (§. 8.) 

Die im § 8 erwähnte Verzichtleistung des Iocobi-Kirchen-Collegiums auf 
das Vorkaufsrecht für den gegenwärtigen Fall , unter Vorbehalt der Einzahlung 
der Laudemien-Gelder, ist vom Magistrate, als Patron der Zacobikirche unterm 
19. April 1828 bestätigt worden. Der Consens der Iohannisklofter-Deputation, 
die Begebung des Vorkaufsrechts Seitens desselben, unter Vorbehalt des 
Laudemiums von 5 Thlr. datirt vom 26. September 1828, das Vor- und 
Ablassungs-Document vom 24. November und die Berichtigung des Besitztitels 
für Petri und die Eintragung in Vol. XI I , Fol. 377 und Vol. XV, Fol. 229 
des Hypothekenbuchs vom 15. December 1828. 

I n Folge der, von Petri im § 1 übernommenen Verpflichtung, dem von :c. 
Kunz angebahnten Verkauf eines bestimmten beim französischen Friedhofe 
belegenen Stück Landes von den Zastrowschen Legat-Hufen an den „Verein 
zu den Anflanzungen bei Stettin" Folge zu geben, hat derselbe besagtes Stück 
von 6 Mg. 42 Ruth. Größe, welches vom Glacis der Festung von dem Wege, der 
von der Ecke des Glacis nach dem vormaligen Eisentrautschen Garten führt, 
und von dem Fußwege, der von der Ecke der Allee jenes Weges wieder zum 
Glacis führt, begränzt wird, der Stadtkämmerei zu Stettin, befreit von allen 
Erbpachtzinsen, und von der Verpflichtung, mit der die Totalität und die Person 
des Besitzers der Iacobikirche verpflichtet ist, und zwar mit Einwilligung des 
Iacobikirchen - Collegiums, für 600 Thlr. überlassen und letzteres hat in 
die Abschreibung dieses Ackerstücks von der ErPacht Gerechtigkeit, jedoch mi 
Vorbehalt eines Laudemiums von 15 Sgr. gewilligt, und ist daher dieses Acker̂  
stück im Hypothekenbuch vom Petrischen Ackerwerk abgeschrieben und auf ein be¬ 
sonderes Folium übertragen, welches auf den Grund des Vertrages vom 2. Ma-
1833, der Genehmigung der Stadtverordenten und des Magistrats vom 17. und 10i 
cimäßin ni6U8i8 und des am 28. September 1831 vom Magistrate und am 6. De. 
cember 6M8ä6ni anni von der Königl. Regierung bestätigten Consenses des Iakobi-
kirchen-Collegiums vom 16. Mai 1831, sxäycrew vom 5. December 1834 auf genann¬ 
ten Hypotheken-Folio vermerkt ist. Ferner: — durch den von der Königl. General-
Commission von Pommern unterm 11. Februar 1831 bestätigten Receß über die Sepa¬ 
ration des Turnei-Feldes ist die Stettiner Stadtgemeinde wegen des ihr zugestanden-

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. VIII. 113 
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gewesenen Rechts mit allen Gattungen von,Meinen Vieh das Turneische Feld 
zu behüten, Heils durch Land, theils durch Eesfwn .Wahrerer ErhMchte und 
Erbzinse mit allen yberelgenthümlichen Rechten abgefunden worden, welches auf 
den Grund des gedachten Uecefses ex äßeMo Wm 18. August 1836 vermerkt 
ist. Von diesen Landungen hat u:. Petri 
zu Stettin, für das derselben zugestandene AuHütungsrecht Einen Morgen herge¬ 
geben, welcher daher auf Grund des gedachten, unterly 11. Februar 1831 be¬ 
stätigten, Separations-Recesfes yx äßci-ßto vom 18. August 1836 abgeschrieben 
ist. Durch den von der Komgl. Genexal-Commifsion vsiN zPommern unterm 
14. November 1834Sestätigten und am 7. Februar 1835 publicirten Receß über 
die Abfindung der Turneischen Ackerbesitzer hat eine Memeinheitstheilung über 
die gemeinschaftliche Weide auf dem Wollen, der Silberwiefe, der Oalgwiese? und 
dem Ku,hbruche Statt gefunden, wWes auf hw Grund, des gedachten Recesses 
ßx äsereto. ,,vom M. October A8W im HyftoOMnkuche vermerkt ist. Die 
Weideabfindung, Welche, der Metrischen Besitzung überwiesen worden, hat einen 
Flächeninhalt von 10 M g , 47 Ruth., incl. einer Schaderuthe von 76 Q.-Ruth. 
und ist im Möllenbruche belegen.̂  ^ 

Von da an, daß Petri, in den Besitz der Zastrowschen Legat--Hufen und des 
ursprünglichen Mühlmgrundstücks des Iohannisklosters getreten war> nannte man 
die Besitzung, weil sie, wie oben erwähnt, von der ̂ geschlossenen Oeseüschaft der 
Bürgerlichen ReßMeemieihsweisebenu^ wuOe, Anfangs „Petn's Oarten", in 
der Folge aber „HMthof". bei der^ands-
Polizei-Behörde, Aanfragt worden ist, daher sie GuH von bieser^ der Königl. 
Regierung, weder genehmigt, noch abgelßhnt werden konnte. .Der Name Petrihof 
hat sich in den Mund her Stetüner VmwohnMchaft gleichsam - ^ eingeschlichen, 
ohne alle Berechtigung, da Petri> M e M weit be¬ 
kannt, sich während feiner kurzen Pesitzzeit als Ackerbürger der Stadt Stettin gar 
kein Verdienst um das öffentliche Wohl erworben Hat, sofern man nicht geneigt 
ist, in diese Kategorie die mehr oder minder gute Verpflegung zu stellen, die er 
den Mitgliedern der Bürgerlichen Ressource, als deren Sveisewirth während 9 Jahre 
bis 1836 — gegen baares Geld hat zu Theil werden lassen. Weit angemessener 
würd' es gewesen sein, die Besitzung „Zastrowshof" zu nennen. Dadurch wäre 
das Gedächtniß an den großen Mohlthäter, der St. IssWbikirche erneuert und 
befestigt worden, von dem das jetzt lebende Geschlecht, mit Ausnahme etwa des engen 
Kreises des Kirchen-Cottegiums, nichts mehr weiß. Und Wundern muß man sich, 
daß die damaligen Mitglieder dieses Collegiums, also vor beinahe einem halben 
Jahrhundert, gegen den stadtlaüfig gewordenen Namen Petrihof nicht Widerspruch 
erhoben und die Benennung „Zastrowshof" eingeführt haben; es.mangelte ihnen 
offenbar das Gefühl der Pietät für ein edles Mitglied der Iacobigemeinde, das 
sein ganzes Vermögen der Kirche hinterlassen hat. 

Der Schank- und Sfteisewirth Daniel Ludwig Petri und seine mit ihm in 
Gütergemeinschaft lebende Ehefrau Marie Louise, geb. Schiebold, verkauften die Be¬ 
sitzung, welche sich durch einen dritten Theil, die Weideabfindung im Möllenbruch, 
vermehrt hatte, mit Einschluß des lebendeu und todten Acker-Inventars, mittelst 
Contracts vom 5. Februar 1840, an den Stettinschen Posthalter> Hauptmann a. D. 
ssarl Friedrich Kriele, für ein Kaufgeld von 12.500 Thlr. und selbstverständlich gegen 
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Übernahme aller an das Iohannisklofter und die St. Iacobikirche zu leistenden 
Abgaben, zugleich mit Anerkennung sämmtlicher, im Hypothekenbuche für diese 
Obereigenthümer eingetragenen Reservate. Der Ausübung des Vorkaufsrechts sür 
den gegenwärtigen Veraüßerungsfall entsagte die Iohanniskloster-Oeputation unterm 
11., das Iacobikirchen-Collegiüm unterm 12. März 1840. Ein Nachtrag zum 
Kaufvertrag datirt vom 3. April 1840, die Berichtigung des Besitztitels für den 
Hauptmann Kriele vom 5. Mai 1840. I n welcher Art die Besitzung von Kriele 
benutzt worden ist, ob durch Selbstbewirthschaftung oder durch Perpachtung im 
Ganzen oder in Einzelstücken, constirt nicht. Das WoWhMs aber und den 
Garten behielt Petri als Miether des Hauptmanns Kriele." Er hätte, nachdem 
er die Bewirthung, der Bürgerlichen Ressource im Jahre 1836 aufgegeben, Haus 
und Garten zu einem Erholungs- und BergnügMgsört für Jedermann bestimmt. 
Von da an war sein Etablissement wie schon erwähnt, als „Petrischer Garten" 
allgemein bekannt. ' 

Kriele blieb nun 5 Jahre Besitzer. Er verkaufte mittelst notariellen Vertrages 
vom 27. December 1845 an den Kaufmann Ferdinand Henry Baudouin, welcher 
mit seiner Ehefrau Therese, geb. Senstius, in Gütergemeinschaft lebte, das erbliche 
Nutzungsrecht an dem Iohannisklofter Grundstück, mit dem darauf befindlichen 
lebenden und todten Inventar, nebst wie 
solches steht und liegt, so wie das erbliche Nutzungsrecht an den Zastrvwschen 
Hufen und Wiesen, für den Kaufpreis von 20.000 Thlr., wovon 1000 Thlr. 
auf das mit üherlassene Inventarium gerechnet worden sind.*) 

Der Contract wurde unterm 31. Januar 1846 dem Magistrate zur Erklärung 
über das Vorkaufsrecht eingereicht. Dee Magistrat überwies die Vorlage am 
7. Februar 1846 der Öconomie-Deputation zur Prüfung und gutachtlichen 
Äußerung, ob die Ausübung des Vorkaufsrechts im Interesse der Stadt liegen 
werde. 

Die Öconomie-Deputation entledigte sich dieses Auftrages durch ein moti-
virtes Gutachten vom 12/16. März 1846, in welchem über die Grundstücke, 
welche den Gegenstand des Kriele Baudouinschen Verkauf-, bezw. Kaufvertrages 
ausmächen, die nachstehenden Einzelangaben enthalten waren: — Die Grundstücke 
bestehen!— 

1) Aus dem Erbzinslande von 7 Mg. 12 Ruth., davon das Iohanniskloster 
Erbzins-Herr ist, und 7 Thlr. 2 Sgr. Canon bezieht; 

*) Außerdem verkaufte Kriele an Baudouin mittelst Contracts vom 27. December 1845: 
1) Das zum Turnet, sonst der dortigen Baumannschaft, jetzt, der, Stadt obereigenthümlich ge¬ 
hörige Stück Land von 1 Wg. 165 Ruth, (das ursprünglich Koppensche Grundstück) für 
4200 Thlr. (S. 814—817.) 2) Die Erbpachtgerechtigkeit einer im Hypöthekenvüch der Pommerns-
dorfer Anlagen Vol. I, Fol. 85 verzeichneten auf der Feldmark des Dorfes PommernZdorf 
belegenen Parcele von 60 Mg. 161 Ruth. Acker und 1? M g . 1 6 7 ^ ' R u t h . Wiesen im Kuh-
bruche (die früher an Crepin veräußerte Erbpachtbefitzung) für 8000 Thlr. 3) Die Erbpacht-
gerechtigkeit an einer in den Anlagen bei Pomlnernsdorf belegenen. Vol . I, Fol. 97 des 
HypethekenbuchZ verzeichnete Parcele von 104 M g . 65 Ruth. Acker, 30 Mg. 36 Ruth. Wiesen 
(früher Schreibertsches Grundstück) für 12000 Thlr., und 4) die Erbpachtgerechtigkeit von 
9. Mg. 14 Ruth. Acker auf der Feldmark Pommernsdorf und 2 Mg . 105 Ruth. Wiesen im 
Kuhbruch, mit der Nr. 6 im Vol . I I , Fol . 325 des Hypothekenbuchs verzeichnet, für 2000 Thlr., 
ganze Summe 46.200 Thlr. 
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2) aus dem Iacobi-Kirchenlande der Zastrowschen Legat-Hufen, wozu 
gehören: M g . Ruth, 

a) an der rechten Seite des allgemeinen Begräbnißftlatzes.. 13. 68 
davon sind an den „Anlagen-Verein" veräußert . . . 6. 42 

. Bleiben . . . . 7. 26 
d) an der linken Seite, ftadtwärts . . . . . . . . 10. 26 
e) nach der Malzmühle zu und neben der Besitzung aä 1 68. 110 
ä) an der Lübschen Müh le . 63. 154 
6) an Wiesen im Müllen, Weideabfindung. . . . . . 10. 46 

ingleichen im Fetten Ort Nr. 69 . . . . . . . 8. 28 
daselbst Nr. 239 . . . . . . . . . . . . 5. 124 
und im Großen Steinbruch Nr. 37 . . > . . . 8. 44 

Summa . . . . 182^ 48^ 
Hierzu das Erbzinsland vom Kloster 7. 12 

Überhaupt . . . 189. 60 
Die Iacobikirche bezieht von ihren Ländereien als Canon eine jährliche 

Rente von Thlr. 147. 15 gr/ und das Kloster 7 Thlr . 2 Sgr. Summa 
154 Thlr . 17 Sgr., welche mit 4 Prct. zu Kapital gerechnet Thlr . 3864. 5. 
gaben, rechnet man die Kaufsumme mit . . . . . . . Thlr . 20000. —. 
hinzu, so beträgt die ganze Kaufsumme . . . . . . . Thlr . 23864. 5̂ . 
thut pro Morgen 136 Thlr . 10 Sgr., was bei der Nähe Stettins kein hoher 
Kaufpreis ist, besonders, wenn beachtet wird daß der Acker, mit Ausnahme des 
an der Lübschen Mühle belegenen, von guter Beschaffenheit ist, und daß in der 
Nähe Stettins der Morgen Acker 4 bis 9 Thlr. Pacht trägt, im M i t t e l s Thlr . 
Kommt nun gar hinzu, daß die Stadt zur Vergrößerung des Begräbnißplatzes 
von diesem Lande kaufen muß, und ihr pro M g . ein Kaufpreis von 450 Thl r . 
gestellt ist, so erscheint es nicht weiter fraglich, ob die Ausübung des der Iacobi-
kirche und dem Iohanniskloster zustehenden Vorkaufsrechts anräthlich ist. Das 
Kirchenland begränzt zwar den allgemeinen Begräbnißplatz nicht vollständig auf 
seiner ganzen Länge, jedoch stadtwärts bis zur Hälfte und nach der Seite des 
Logengartens etwa auf den dritten Theil seiner Länge. Wenn nun gleich der 
Käufer dieses Landes zugleich Besitzer des andern Landes ist und die Ausübung 
des Vorkaufsrechts nicht gerne sieht, so läßt sich bei seinem loyalen Character 
doch erwarten, daß er in die Austauschung willige, und sollte er sich dessen 
weigern, so würden die links vom Friedhofe belegenen 10 M g . doch keinen un¬ 
geeigneten Begräbnißplatz abgeben, wenn die Höhen in die Niederungen gekarrt 
werden, und alles eingeebnet wird. 

Das Vorkaufsrecht stand zunächst dem Iohanniskloster und der Iacobikirche 
zu. Der Magistrat erachtete es indessen für wünschenswerth, die verkauften 
Grundstücke für die Stadt zu erwerben, indem der von der Ökonomie-Deputation 
ermittelte Preis pro Morgen an sich nicht übermäßig hoch erscheine, hauptsächlich 
aber ein Theil des Fnndus zu der für nothwendig erkannten Erweiterung des 
städtischen Begräbnißplatzes unentbehrlich war, und für dessen Separatverkauf 
bisher ein 3 ^ M a l höherer Preis pro M g . gefordert sei. Der Magistrat schlug, 
daher vor, die Iacobikirche und das Iohanniskloster zur gemeinschaftlichen Aus-
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Übung des Vorkaufsrechts zu veranlassen, und dagegen Seitens der Stadt die 
Verpflichtung zu übernehmen, die Grundstücke demnächst unter den vorliegenden 
Bestimmungen des Kaufs und gegen Zahlung des Kaufgeldes und Erstattung 
der sonstigen Kosten wieder anzunehmen. Diesem Vorschlage traten die Stadt¬ 
verordneten durch Beschluß vom 19. März 1846 bei, worauf die Iohanniskloster-
Deputation, indem auch diese dem Magistrats-Vorschlag zu dem ihrigen machte, 
den Hauptmann Kriele unterm 20. März benachrichtigte, daß sie für den vor¬ 
liegenden Veraüßerungsfall von dem ihr zustehenden Vorkaufsrechte Gebrauch' 
mache, was der Magistrat mit Bezug auf die Zastrowschen Legathufen, ohne 
zuvor das Kirchen-Eollegium zu befragen, von Patronatswegen gleichfalls er¬ 
klärte. 

Kriele und Baudouin hatten gegen den Dirigenten des Magistrats, Ober¬ 
bürgermeister Wartenberg, den Wunsch zu erkennen gegeben, wegen Ausübung 
des Vorkaufsrechts auf die von Ersterm an Letztern verkauften Grundstücke mit 
den städtischen Behörden sich gütlich zu verständigen. Dem zufolge war der 
OberbürgeMeister, unter Zuziehung des Stadtrath Agath, mit Beiden am 
21. März 1846 zusammengetreten, und gaben dieselben, nach ausführlicher Be¬ 
sprechung der Sache, folgende Erklärung ab: — 

1. Wir entsagen allen Einwendungen gegen die von den städtischen Be¬ 
hörden beabsichtigte Ausübung des Vorkaufsrechts auf die von mir, dem Haupt¬ 
mann Kriele, an mich, den Kaufmann Boudouin, nach dem Vertrage vom 
27. December 1845 für die Summe von 20.000 Thlr. verkauften Grundstücke 
und sonstigen Realitäten, erklären uns vielmehr mit der Ausübung des gedachten 
Vorkaufsrechts unter folgenden Bedingungen einverstanden: 

2. Die Stadt läßt uns im ungestörten Besitze und Gebrauche — a) der 
sämmtlichen Grundstücke bis Michaelis 1846; — d) der Gebäude bis Ostern 
1847. ' 

3. Wenn ein Landaustausch oder eine Verpachtung der Grundstücke von 
Michaelis 1846 ab an uns nicht zu Stande kommen sollte, muß uns die dies¬ 
jährige Aussaat an Klee nach den dafür erweislich verwendeten Kosten erstattet 
werden. 

4. Von dem Kaufgelde müssen 5000 Thlr. bis zu Iohannis d. I . und 
der Rest zu Michaelis d. I . bei der Übergabe berichtigt werden. 

5. An Inventarien sind nur 4 Pferde und 2 Ackerwagen vorhanden. Deren 
Benutzung verbleibt uns bis Michaelis d. I . und erfolgt deren Übergabe im 
derzeitigen Zustande. . 

Dagegen verpflichten wir uns, der Stadt sobald es die Nothwendigkeit er¬ 
fordert, zur Beerdigung von Leichen 1 Mg. Fläche in unmittelbarem Anschlüsse 
am Friedhofe ohne weitere Entschädigung, abzutreten, und findet die Überwei¬ 
sung Statt, sobald der Theil des Friedhofes, auf welchem jetzt beerdigt wird, 
mit Leichen gefüllt ist. 

Der Magistrat war mit diesen Bedingungen einverstanden, ebenso die Stadt¬ 
verordneten, doch knüpften diese ihre Zustimmung an die Bedingung, „daß. die 
Civilübergabe bei Anzahlung oer 5000 Thlr. cr. zu Iohanni erfolgen müsse / damit 
wir unter allen Umständen gesichert erscheinen." (Beschluß vom 2. April 1846.) 
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Diese Bedingung wurde-von Kriele und Baudouin zugestanden. I n Folge dessen 
und auf G w n d der Puncttion vom 2 1 . 3Mrz 1846 fand die — 

Civilübergabe am 30. Jun i 1846 Statt. I n den darüber aufgenommenen 
Protokoll wird die Besitzung „Müllersches Etablissement" und „Petrischer Garten" 
genannt. Die Übergabe der Landungen erfolgte nach Inha l t des Turneischen 
Separations-Recesses vom 12. October 1830 und den daselbst in § 20 enthaltenen 
Bestimmungen. Da inzwischen an den „Anlagen Verein" und an die -„Commifsion 
zur Regnlirung der Fußsteige" von diesen.Landungen Veräußerungen gegen Rente 
Stat t gefunden haben, so ward auch die Übergabe dieser Rente geleistet,-dergestalt 
daß die Nutzungen von den Landungen und der Einziehung der Rente vom 
1. October 1846 für die Stadt anhebt. Z u der von derselben erkauften Besitzung 
gehören auch die 4 Wiesen in der Vderniederung von zusammen 32 M g . 92 Ruthen 
Flächeninhalts, die von den Verkäufern gleichfalls übergeben wurden. I n An¬ 
sehung der Gränzen der Landungen wurde bemerkt, daß die Bezeichnung der¬ 
selben an vielen Stellen gänzlich fehlen, und daß deren Erneuerung auf den 
Grund des schon gedachten Separations-Recesses und der Malbranc'schen Ver¬ 
messungskarte von 1799/1800 geschehen müsse, womit der Geometer Gamp bereits 
beauftragt sei. Folgte die Übergabe der Gebäude. Von den im Garten befindlichen 
Obstbäumen und Ziersträuchern gehören dem zeitigen Pächter desselben 37 in der 
Veredlung begriffene Obstbäume. Derselbe, bei der Übergabe zugegen, behauptete, 
seit 1840, als) er Pächter des Gartens geworden, viele Rosenstämme angepflanzt 
zu haben, was von den Verkäufern, Ariele und Baudouin eingeräumt wurde. 
Die Zahl der Rosenstämme wurde zu 50 angenommen, die vom Pächter bei seinem 
Abzüge mitgenommen werden können. Pächter ist Petr i , der frühere Besitzer. 
Die Pacht beträgt 180 Thlr . und die Pachtzeit läuft bis i : Apr i l 1847. Beiden 
Theilen steht halbjährige Kündigung zu; bei deren Unterlassung lauft die Pacht 
auf ein Jahr und soweiter fort. Unterm 29. Januar 1843 hat Kriele die im 
Fettenort am Dunsch belegene Wiese Nr. 2.39 von 5 M g . 154 Ruth. Größe auf ' 
12 Jahre > also bis 1855 an den Brennereibesitzer Waldow für 12 T M jährliche 
Pacht verpachtet. Der Kaufcontract ist zwischen der Stadt, als Käuferin der 
Zastrowschen Legathufen :c. und den Hauptmann Kriele nebst dem Kaufmann 
Ferdinand Henry Baudouin, als Verkäufer derselben, von dem Notarius Iüstiz-
rath Krause am 8. Apr i l 1847 aufgenommen und von beiden Theilen, insonder¬ 
heit Namens der Stadt von dem Stadtsyndicus Pitzschky vollzogen, demnächst die 
Cessions Erklärung der Iohanniskloster-Deputation zu den an die Stadt ab¬ 
getretenen Vorkaufsrechte in urkundlicher Form am 27. Ap r i l 1847 ausgefertigt 
— eine ähnliche Erklärung von dem Iacobikirchen-Collegium ist nicht für nöthig 
erachtet, — und demnächst der Kaufvertrag vom. Magistrat unterm 5. M a i , und 
von den Stadtverordneten, nach Erledigung eines von ihnen gezogenen Unwesens 
liehen Monitums unterm 1. Jun i 1847 endgültig genehmigt worden. 

Nachdem die Stadt Stettin durch die Erwerbung der 3 Zastrowschen. Legat¬ 
hufen zum theilweisen Besitz des neben dem städtischen Friedhofs belegenen Ackers 
gelangt, beabsichtigte sie den vordern Theil des daselbst liegenden Ackers umzutauschen, 
welcher zu der vordem Thebesiusschen, jetzt Baudouinschen Besitzung gehört, davon 
der Wirthschaftshof am Hohlwege von der Stadt nach der Kupfermühle lag, und 
den derzeitig der Hauptmann Kriele inne hatte. Z u dem Endzweck wurde zwischen 
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Abgeordneten des Magistrats und den beiden Verkäufern ber Ivftrowschen Hufen 
am 29. April 1846, unter Vorbehalt her Genehmigung der städtischen Behörden, 
ein Taufchvertrag geschlossen, laut dessen — 1) Baudmin und Kriele an die 
Stadt Stettin den ganzen Acker abtraten, welcher zu beiden Seiten des städtischen 
Friedhofes liegt, und durch die vorhandenen Wege begränzt wird, und zu den 
vormals Thebefiusschen Ackergute gehört, dessen Wirthschaftshof am Hohlwege 
nach der Kupfermühle (der heutigen Pölitzerstraße) liegt. — 2) Der Flächeninhalt 
dieser Ackerstücke wird durch eine besondere Vermessung auf Kosten der Stadt 
ermittelt und zum Anhalt von 1830 und die 
Malbranc'sche Karte von 1799/1800. — 3) Mi t gleich großer Fläche wird von 
Seiten der Vtadt die Entschädigung geleistet, und zwar von dem Lande, welches 
zu dm 3 Zaftrowschen LeAt-Hufen der ZakoMrche gehört und.links und rechts 
vom Wege nach der Küpfermühle (Pölitzerstraße) liegt, dergestalt, daß zuerst die 
Abtretung des rechts dieses Weges belegenen Landes, und wenn der Flächenraum 
Acht reicht, der Rest von der andern Seite dieses Weges erfolgt. — 4) Da der 
Weg nach der Kupfermühle (Pölitzerstraße) bepflanzt ist, und durch die Wurzeln 
dieser Baume, auch durch den Schatten derselben, der Ertrag des Mdrs sehr 
geschmälert M r d , so sie die FläHe des dort 
befindlichen Mßsteiges, wofür bekanntlich eine jährliche Rente gezahlt wird, und 
von den Grabenufern angerechnet,Mch noch eine Breite von 12 Fuß Acker ohne 
Anrechnung, erhalten. — 5) DieMenten für die abgetretenen Äcker zu den Fuß¬ 
steigen von dem Lande, das an die Stadt Stettin abgetreten wird, gehen, als 
eine PertiWz des Ackers mit an die Stadt Stettin über. Dies geschieht auch 
von dem Lande das zur Bepstanzung an den „Anlagen-Verein," abgetreten ist. — 
6) Alle Kosten, welche dieser Tauschvertrag verursacht, trägt die Stadt Stettin, 
einschließlich der Ab- und..Zuschreibungen im Hypothekenbuche. 

Die WerfügHg -der Öconomie-Deputation vom 4. Mai 1846 überwies den 
vorstehenden Vertrag nebst der Ualbrancschen Karte und dem Sepllrations-Receß 
von 1830, dem Madtbaümeister Kremser, um den Flächeninhalt zu ermitteln, 
der zum Umtausch kömmt und der nach § . 4 in Tausch gegeben wird. Zu seiner 
Instruktion'wurde bemerkt, daß der §,. 20 des Recefses zum Anhalt dienen müsse, 
den Acker aufzufinden,, der dazu gehört, und könne die früher zum Friedhofe 
gekommene Fläche davon nicht in Abzug gebracht werden, weil zwischen Petri 
und Kriele damals stipulirt worden, daß Erstcrer Entschädigung von dem Acker 
erhalten solle, der zum Thebesiusschen Gute gehöre; wäre diese Bestimmung nicht 
getroffen, so würden die gegen die Abtretung eingetauschten Oberwiesen an die 
Stelle getreten sein*). Da aus dem Recesse bestimmt constire, wie viel Acker 
neben dem'Friedhofe zu den 3 Zastrowschen Legathufen der Iacobikirche nehörig 
liegen soll, so lasse sich die Ermittelung danach auch leicht machen, indem die 
mehr dort liegende Fläche zum Thebesiusschen Gute gehöre. I m Übrigen müsse 
die Stadt einen eignen Plan von den Ländereien besitzen, die zu den Zastrowschen 
gehören, Mch müßten die inzwischen verloren gegangenen Gränzmaale aufge¬ 
sucht und wieder hergestellt werden, insofern der Tausch dabei nichts ändere. 

^) Die Wthandlungen über diesen Gegenstand liegen nicht vor; er muß hier als einß 
Vollendete Thatsache angenommen werden. 
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Kremser wurde veranlaßt, bei dieser Gelegenheit die Gränzen-Erneüerung gleich¬ 
zeitig zu bewirken und von den ganzen, zu den Zastrowschen Legathufen gehörigen 
Lande einen Plan anzufertigen, der zur Grundlage der künftigen Benutzung 
dienen könne. Sollte letztere Arbeit aber zu viel Zeit in Anspruch nehmen, so 
müsse zuvörderst Das kartirt werden, was von dem Tausche betroffen werde, 
indem binnen etwa 3 Wochen schon eine Vergrößerung des Friedhofes ein¬ 
treten müsse, vorher aber die städtischen Behörden den Tauschvertrag zu geneh¬ 
migen hatten. 

Stadtbaumeister Kremser lehnte> wegen anderweitiger, dringender Dienstge¬ 
geschäfte, den Auftrag, der eine umfangreiche geometrische Arbeit enthielt, ab, 
worauf dieselbe dem Regierungs-Geometer Gamft dahin übertragen Wurde, daß 
er sich zunächst auf die Abmessung der Tausch-Flächen zu beschränken habe. Am 
26. Mai 1846 reichte Gamft eine — . 

Nachweisuttg derjenigen Flächen, welche zur Vergrößerung des Friedhofes bestimmt 
sind, so wie Angabe, in welcher Weise Hauptmann Kriele für die zu diesem Zweck hon 
dem frühern Thebeftusschen Gute hergegebenen Flächen entschädigt werden soll, ein, aus 
welcher Nachstehendes erhellet: ^ ' . M g . Ruth. 

^,. Auf der Ostseite des alten Friedhofes, zwischen ihm und der Gränze gelegen 19. 54 
L. Auf der Westseite, von i l M der Birkenallee, bem Wege nach Prinzeß-Schloß 

und den Anlagen begränzt . . ^ . . . . . . . . . . . . . . 13.151 
I n Summa . . . . . . 35. 25. 

Davon sind 31 M q / 5 4 Ruth. Acker und 1 M g . 151 Ruth. Rente tragende 
Steige. , , , 

Bereits erworben ist und gehört zu den 3 Zastrowschen Legathufen der 
S t . Iacobikirche laut § 20 und Nachtrag des Recesses vom 8. November 
1830: von der Fläche ^/daselbst mit ^. 1 und 2 bezeichnet: 7 M g . 26 Ruth.; 
von L ^ H . 3 u. 4 : 10 M g . 26 Ruth, zusammen . . . . . . . . . . 17. 52 

Mi th in bleiben dem Hauptmann Kriele zu erstatten . . 1 5 . 1 5 3 
0 . Die Vergütigung geschieht nach § 3 und 4 des Vertrages vom ,29. Apri l 1846 

durch den östlich (rechts) des Weges nach Kupfermühle (Pölitzer Straße, auf 
der Süd- und Nordseite der Virkenallee) gelegener Theil der Iastrowschen 
Legathufen. Dieser Theil enthält, nach Abzug von 131 Q.-Ruth. Steige und 
Gräben, und von 102 Ruth, als Ersatz für den Minderertrag des Landes 
an der Straße durch Beschattung lc. . , . . 8 .163 

v . von den westlich desselben Weges gelegene Theil (auf der Nordseite 
der Birkenallee), excl. 90 Ruth. Steige Uno Gräben und 75 Ruth. 

Grsatzfläche . . . . . . . . . . ' . 6 . 1 7 0 _^___^. 
15. 153 

Kriele erhält also, außer der abgetretenen gleich, großen Fläche als Ersatz 
an Rentetragenden Steigen :c. 1 Mg . 41 Ruth., an reinen Acker 17? Ruth., 
überhaupt. . . . . . . . . . . . . . .- . . 2. 38 

Nachdem auf diese Weise die Flächen, welche zum Austausch kommen mußten, 
festgestellt waren, wurde der Vertrag vom 29. April genehmigt: Durch den 
Magistrat am 17., durch die Stadtverordneten am 25. Juni 1846. Der no¬ 
tarielle Eontract über diesen Tausch ist unterm 8. April 1847 aufgenommen 
und vollzogen, demnächst auch unterm 29. November 1849 vom Vol. XV, 
Fol. 261 des Hypothekenbuchs ab- und dem im Vol. X I , Fol. 208 verzeih 
neten Grundstücke zugeschrieben worden. Es kann nicht unbemerkt bleiben, daß 
die vorstehenden unter d u. v . bezeichneten Größen hier im notariellen Con-
tract den Ausdruck 9 Mg. 85 Ruth, und 7 Mg. 65 Ruth, haben. 
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Geometer Gamp beschäftigte sich in den folgenden Monaten mit der Ver¬ 
messung und Kartirung des ganzen, in den Besitz der« Stadt übergegangenen, 
K r i e l e M n Ackerguts und legte das Resultat seiner Arbeit in einem — 

Parcelirungs-Register von dem sogenannten „Petrischen Erbzinsgute, die drei Hufen" 
nieder, welches er am 12. August 1846 einreichte. Hiernach bestand dasselbe — 

Mg. Ruth. 
An Hof- und Baustellen aus 1. 13 
- Gartenland aus ' 4. 25 
- Ackerland aus 153. 116 
- Feldwiesen aus 1. 159 
- Wegen und Gräben, incl. 1 Mg. 151 Nuth. rentetragenden Fußwegen . . 3. 150 

Summa ^ 164. 113 
Hiervon steht — 

Dem Iohanniskloster das Obereigenthum zu: der Hofstelle, des Gartens und 
1 Mg. 154^2 Ruth. Acker .' . ^ ?. I2V2 

Mithin beträgt der Flächeninhalt der Zastrowschen Legathufen, incl. Wege lc. . 157. KM/z 
Und nach Abzug der Wege, Gräben :c., der des Ackerlandes 153. 130>/2 
Davon waren zum Begräbnißplatz 5. 15, zu einer Baumschule 2. 51 genommen, 7. 66 
Blieb an zu verpachtendem Ackerland, in 17 Parcelen von 4 V, — 11 Mg. ver-

theilt*) ^ 146. 64V2 
Zur'Verpachtung hatte die Öconomie-Deputation auf den 27. August 1846 

Termin angesetzt. Die Zastrowschen Hufen wurden in doppelter Weise ausge-
boten, einmal in einzelnen Flächen, deren Zahl, wie gesagt, auf 17 normirt 
war; das andere Mal als ein Ganzes, dem dann noch hinzugefügt wurde: 
1) Die Nutzung des an den Ökonomen Petri verpachteten Wohnhauses, Gartens, 
Kegelbahn, b) die bei dessen Wohnhause befindlichen Ställe und die Scheune 
mit der darin befindlichen Häcksel-Schneidemaschine; so wie 0) die Nutzung der 
32 Mg. 92 Ruth, großen Oderwiesen. Zu der Parcelen-Verpachtung hatten sich nur 
5 Pachtlustige eingefunden, deren Gebot aber nicht für annehmbar befunden 
wurde. Auf das Ganze war nur ein Bieter anwesend gewesen, nämlich der 
Kaufmann Ferdinand Henry Baudouin, der excl. des von ihm an die Iacobi-
kirche und an das Iohanniskloster zu zahlenden Canons von zusammen Thlr. 154. 
17 Sgr., als Ultimatum 550 Thlr. boi. Die Öconomie-Deputation fand diefes 
Gebot für angemessen und annehmbar, womit der Magistrat einverstanden war 
und demgemäß die Sache unterm 5. September den Stadtverordneten zur Er¬ 
klärung zugehen ließ. Diese faßten in ihrer Sitzung vom 10. September 1846 
nachstehenden Beschluß: — 

„Das Ergebniß der Licitation hat unseren Erwartungen nicht entsprochen, 
weshalb wir vor Erklärung über den Zuschlag dem Magistrat zur Erwägung 
stellen, ob es nicht angemessen sein möchte, zur Grzielung eines bessern Ertrages 
wenigstens einen T h e i l dieses Ackers, wenn auch nur nach und nach zu 

5) Über die Große des zu verpachtenden Ackers scheint man bei der Ötononne-Deputa-
tion nicht recht einig gewesen zu sein. I n der öffentlichen Bekanntmachung vom 30. Ju l i 
1846, worin ein Termin zur Verpachtung auf den 27. August anberaumt war, gab man dem 
Pachtacker eine Große von 141 Mg. 98 Ruth., freilich vor Vollendung der Gampschen Ver-
wessung. I n dem Entwurf zu den Bedingungen wegen Verpachtung der Zastrowschen Hufen 
vom 17. August ist das Areal zu 147 Mg. 179 Ruth, angegeben; demnächst in dem Licita-
tions-Protoco'll vom 27. August zu 148 Mg. 39 Ruth. I n dem gleich zu erwähnenden 
Pachtcontract war, wie man sieht, von nur circa 148 Mg. die Rede. 
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Baustel len zu vererbpachten. Für diesen M Mßte W n Pächter W H die 
Bedingung gestellt werdM, daß er bereit sei, Mch Mhrettd det laufenden Pacht 
zu obigem Zweck gegen M ftipulirende, Hillige Mtschädigung ÄbtretüWeN zv 
machen. Wir sehen darüber der ErMnmg des Mczgisttats SntgegW." 

Verhandlungen, welche von der Ökonomie-Deputation mit Vaudouin ange-
kMpft wurden, führten zu des Letztern Erklärung — Anfangs: daß er auf die 
von den Stadtverordneten gestellte Bedingung aus wirtschaftlichen OMnden 
einzugehen nicht vermöge; dann aber: — daß er bereit sei, von der Machteten 
Fläche Abtretungen an Land zu machen, wenn ihm ein Pachterlaß v/ön 10 Thlr. 
pro Morgen zugesichert werde. Her Magistrat stimmte zu, weil es im Belieben 
der Stadt blieb, ob und wie weit sie von dem Rechte, einzelne Ackerstücke aus 
der Pachtung zurückzuziehen, Gebrauch machen wolle; und die Stadtverordneten 
beschlossen am 24. September 1826: 

„Unter dieser Bedingung kann dem BllVdouin der Zuschlag er thM werden, 
wobei wir den Magistrat ersuchen, das Project zur Parcelirung im W g e zu 
behalten." 

Hiernach steht es fest, daß der Gedanke, die, von dem Senator Jacob Al¬ 
brecht Zastrow der Iacobikirche im Jahre 1745 zu einem bestimmten Zweck ver¬ 
machten Ländereien, die Zastrowschen Legat-Hufen genannt, zu zerschlagen, um 
auf den mit deren Zubehör zu errichtw> im Gchooße 
der Stadtverordneten-Versammlung seinen Ursprung hat, — just ein voilles 
Jahrhundert nach Abfassung des Testaments des edlen Wohlthäters. Die beiden 
Stadtverordneten-Beschlüsse, welche die Parcelirung angeregt haben, sind unter¬ 
zeichnet von dem Vorsteher Heffenland, und von Lson Saunier, als Prvto-
kollführer. Die Grünhofs-Parcelirung von 1840/41 war — ansteckend! 

Der Pachtcontract mit Bauoouin wurde am 14. October 1846 geschloffen. 
Er lautete auf 6 Jahre vom 1. October 1846 bis dahin 1852. Die Pacht-
objecte ergeben sich aus den obigen Mittheilung.en (§ 1.) Ausgeschlossen von 
der Verpachtung blieb jedoch ein Mg. Acker bei der Lübschen Mühle, nebst 
einem zu diesem Ackerstück führenden Wege, indem vorbehalten blieb, an ge¬ 
eigneter Stelle, dieses Stück zur Anlegung eiNes Schindangers und einer Ab¬ 
deckerstelle zu benutzen (ß 2). Die Übergabe der Pachtstücke ist schon geschehen 
mit Ausnahme des Wohnhauses :c., welches Petri bis 1. Apri l 1847 als Me¬ 
ther benutzt, und daher erst nach dessen Abzug übergeben wird (H 3). H e r 
Pachtzins, der vom 1. October ab lauft, und in Quartalzahlungen entrichtet 
wird, ist oben angegeben; außerdem zahlt Pächter den bekannten Canon an die 
Iacobikirche und ans Iohanniskloster (§ 4). Alle Real-, Communal- und 
Societäts-Lasten trägt Pächter allein (§ 6). Die Benutzung der Lanbungen 
und Wiesen darf nur nach wirthschaftlichen Principien geschehen (§ 7). Daher 
ist stets guter Culturstand; auch Erhaltung der Gränzmaale des Pächters Pflicht. 
s§ 8). Desgleichen der Gebäude G 9). Sollte es im Interesse der Urimn-
Direction liegen, zur Kartoffelpflanzung Land zu benutzen, so ist Pächter dazu 
verpflichtet, alljährlich dazu 10 Mg., und zwar zur Hälfte von dem Lande bei 
der Lübfchen Mühle und die andere Hälfte auf dem andern Acker in dem Schlage, 
der nach der Feldeintheilung zum Kartoffelbau bestimmt ist, gehörig gedüngt, 
gepflügt und geegt, am 1. Ma i jeden Jahres gegen eine VergüttaMg von 
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M A H l r , M Mg, zu überweifen (§ 10). Die von den Stadtverordneten ge-
stMe Pachtbedingung enthält (§ 11.) Die Kosten dieses Contracts trägt Pächter 
Min EM 
. Die förmliche Übergabe fand am 21. Nyvembex 1846 Statt, wobei eine 

BeschrHung von der Beschaffenheit der Gebäude nebst Situationsplan und 
Grundriß (von Kriesche gezeichnet), übergeben wurde. Die Revision ergab, daß 
aM Gebäude einer mehr oder minder bedeutenden Ausbesserung in der A r t be¬ 
dürftig waren, daß sie die vom Pächter übernommene Reparatur-Verpflichtung 
bis zu 10, Thlr. für sämmtliche Baulichkeiten nach § 9 des Contrakts weit über¬ 
stieg, Der Stadtbaurath Kremser wurde durch Verfügung vom 5. Apri l 1847 
ermächtigt, die nothwendigsten Arbeiten zur Erhaltung der Gebäude für Rech¬ 
nung der Kämmereikafse im Laufe des bevorstehenden Sommers ausführen zu 
lassen. Als ein Anhang zum Übergabe-Protokoll kann die Gränzbeschreibung 
der zu den Zaftrowschen Hufen gehörigen Ländereien angesehen werden, Welche 
der Geometer Ggmp unterm 12. September 1846 eingereicht hatte. Aus dem 
Übergabe-Protokoll ist noch anzuführen« daß sich im Garten 245 Obstbäume 
verschiedener Gattung befanden*), außerdem gab es Pseüdoakazien (Robinien), 
Puxbaum- und Stachelbeerstrauch-Einfassungen, auf den Rabatten Rosensträucher 
und anHere Staudengewächse. Von der Eschenallee bis zur Pforte des Gartens 
war der Gang mit 156 Pflaumenbäumen bepflanzt. 

-, Unterm 1. März 1850 richtete der Brauereibefitzer Louis Hoffmann die 
Anfrage an den Magistrat, ob er „gesonnen" sei, das Grundstück, genannt 
„Petris Garten" zu verkaufen? „Convenirenden" Falls habe er bitten wollen, 
ihn a) mit der Lage des Festungsräyons, worin dasselbe belegen, d) mit dem 
Flächeninhalt und der damit verbundenen Pertinenz, e) mit dem Kaufpreis und 
ä) dem nöthigen Angelde möglichst bald bekannt machen zu wollen. Sollte der 
Magistrat „gesonnen" sein, den „bloßen" Garten nebst Auffahrt und Eingang 
..für sich allein" abzutreten, dann würde er auch hierauf (allein) reflectiren." Der 
Bescheid vom 13. März 1850 lautete dahin, daß das Grundstück noch auf längere 
Zeit verpachtet sei, und Magistrat deshalb z. Z. auf eine Veräußerung nicht 
eingehen könne. — Sei hier angemerkt, daß die Gränze zwischen dem I. und 
I I . Rayon die Gränze des Gartens streifte und ein Rayonpfahl am Eingange 
des Gartens von der Eschen-Allee her stand. Derselbe so wie sämmtliche Ge-
baüde lagen innerhalb des I I . Rayons, waren mithin den baulichen Beschränkungen 
unterworfen,., die das von der Commandantur streng gehandhabte Rayon-Gesetz 
vorschrieb. Übrigens bestand das Gartenland aus zwei Theiten, aus dem großen 
Garten von 3 Mg. 156 Ruth. Fläche hinter den 2 Wohnhäusern, und dem 
kleinen Garten von 49 Ruth, auf dem Hofe im Anschluß an das Scheünengebaüde. 
Das Gehöft stößt unmittelbar an Ländereien von Friedrichshof. 

Bei der Zerschlagung des Wulfffchen Ackerwerks Grünhof hatte Baudouin 
diejenigen Parcelen erworben, welche, an das Zastrowsche Legatenhufen - Land 
grunzend, von dem Wege nach der Malzmühle — der jetzigen Mühlenstraße — 
um das Gehöfte von Grünhof herum bis an den Weg von der Kupfermühle 
nach der Stadt — die jetzige Pölitzerstraße — sich erstrecken. I m Jahre 1851 

*) Es wurden davon 33 sauere Kirschen-Baüme im Winter 1852/53 verkauft. 
114* 
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waren noch 2^ Aefer Trennstücke> welche ̂  beide mit d M Zaströwschen Acker 
gränzen> in'seineMBesitz, die eine von? 7 5 M 6 b M ü G M M WtttzckstrD, 
die andere von 6 Mg . 36 Ruth, an der Mühlenstraße und hinter and'eren sHön 
veräußerten Parcelen lgeleM. Mittelst Vorstellung vom W ' D M e m M 1851 trat 
er mit dem Antrage hervor: Magistrat möge sich" geneigt finden Aassen, auf 
einen Tausch der genannten andern PM:ele an der Mühlenstraße g e M M^Aeich 
großes Stück Land vom Zaströwschen Acker̂  bas an seine erD'Parcele an der 
Pölitzerstraße stoße> einzugehen^' Baudouin Hielt dieses TMschproject M Arron-
dirung des Zaströwschen HÜfenlandes sehr dortheilhnft, was auch jedem' künftigen 
Pächter desselben einleuchten werde,'und er bringe A der That dutch Entäußerung 
der MühlenstraHen-Pwcele em- Opftr>^da er Ne 'Ge leM sie zu vor-' 
theilhaft gelegenen Baustellen zu verwerthen. ! : /, / -v i-

' -Dt^ Sache mußt^ an ̂  Dazu war aber' 
die Jahreszeit nicht geeignet. Die Besichtigung der MM Austausch vorgeschlagenen 
Grundstücke verzögerte sich bis zuck Monat M a i des fölgmden InhreZ. NachdM 
sie Statt gefunden^ erstattete die ÖtonomieHeputation am 26. M a i W52 Men 
Bericht Darin hich es:^ Wie es allerdings nicht in AbredeW stelleA'sei/"HM 
der von Baüdouin zum Tausch angebotene Acker von 6 Mg. 36 Ruth./ w N 
derselbe bereits im I I . Rayon und am Wege nach der Malzmühle liege, M B N - ' 
stellen sehr geeignet sei, dagegen aber auch mehrere Mängel nachweise. Dahin 
rechnete die 1) D A Beschaffenhew des Bodens, ber in 
einem Bergabhang von durchgängig sandigen, leichtem Untergrund besteht der 
nur als 3te Ackerklasse betrachtet werden kann; 2) fei -das Ackerstück n H t allein 
von 5-^-6 Fußwegen und! Steigen durchschnitten/ sondern auch so eckig und 
wtnklich, baß die Bestellung deMben mib großen 'Schwierigkeiten verbünden sei, 
und endlich 3) gränze der Acker theilweise an den Fahrweg, welcher hinter den 
Garten-Parcelen herum führt, wo bereits außerhalb des Grabens Fußsteige sind. 
Es könne daher die Größe, nach Abrechnung der Fuß- und Nebenwege, nicht 
wie Baudouin angebe, 6 Mg. 36 Ruth., sondern müsse viel weniger betrügen) 
Dagegen seien die Werthverhältnisse, welche Baudouin vom Zastrowschen Hufen? 
lande einzutauschen wünsche^ folgende: Zu 1)-sei der Boden von durchgängig 
guter ^ Beschaffenheit, der Untergrund Lehm und als Acker 1ster> mindestens 
2ter Klasse zu erachten; zu 2) gedeckt durch die erste Baudouinsche Parcele könne 
er nicht durch Nebenwege beschädigt oder zerstört werden; und er sei zu 3) mit' 
dem übrigen Acker der Zastrowschen HAfen vollständig gut und Meckmäßig 
arrondirt. Unter diesen Umständen könne die Ökonomie-Deftutation sich nicht 
für einen Tausch in der Art, wie Baudouin ihn Wünsche, d .h . : Morgenzahlüm 
Morgenzahl, sich aussprechen/ sondern vorschlagen, daß eine genaue Vermessung' 
des Baudouinschen Ackers, nach Abrechnung der Fußwege ic. ;c. vorgenommen 
werde, und daß, wenn der gute Acker, wie hier der Fall vorliege, weggegeben 
würde, das Grundstück im Werth als Ackerbesitzüng verliere^ ferner sei anzuführen 
daß die Ökonomie-Deputation in der letzten Sitzüng> bei Gelegenheit, wo wegen 
Pa rce l i r ung des Zastrowfchen Hufenlandes eine gutachtliche Aüßemng 
eingefordert wurde, sich dahin ausgesprochen habe, daß eine solche nicht 
wünschenswert!) f e i , daher denn auch die Frage, daß die von Vaudouin an¬ 
getragene Äckerfläche sich zu Baustellen eigene, und parcelirt werden könne, hier-
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durch der . 
StßHe-^slWkssMPMbWMaUMinsHenWMndWcks) sehr schlW zu BaWellen 
(sonst ste Mch Wo! ^sWwMzüwfortgeFebeW woMn^ VärM'da ße .stch^NW zwei 
^ "^ ' " bedeWnd ftttkt^ sV^daß'M die AVhachAng,'hinWgebaut^oher^anstW 

^chohe iFuNbäHMODeMcht werden - M M ^ ' ' ' ^ - -'' ^ 
'We^Nefer RüWchM halber lönnto es dem stabW^en Mte teM nicht für 

angemessen erachMiWirdW -auf' BaudVuins' WorschAg e'inzugelM, 'daher' eo dettn̂  
auch auf feine NuaZbe vom 5^ GWemVer'1851 ünterN 7̂  Iüt t i D 5 2 ablMend 

Nach Ablau^dABMWuinschen HachtWi ubeOa^m der Öcöttöm' Wilhelm 
Ludwig LätigsMe PaWüng'der ZastrowschenLegäMfe^ W ihren ZMchöruMen. 
DM M demseMn^am 30/SeptemNr 1832 abgeschlossene Cönträck beMchnete 
als Gegenstände der Pachtung: — 1) Die ebengenannteu Vegat-Hufen,-3 cm der 
Zahl, in deVM yegMWärtiyön Umfange^ bestehend unZefähL!! auK 13T. Mg. 
H M R u c h M r ^Mrd/.I?^ Wg.«169MuA^ Lanowichn;^ G M e NutzMg von 
3Z!Mg^?92iNutP MdsMuOwie'sen, » n . denen jedoch nach wie/ vor 5 M A 
154Muth. bis.̂ zuW Jähre I H M a n « W M M -verpachtet stnd/!'-fv daß :c.. Lange 
yMndemseMn)die:dafür MpuMrtenMhrliche Pacht von 12 I M r . erheb^-'3)^die 
ZtMWg ws^ ehemaligen ^chankwirHWMschM Wohnhauses, "Gartens nebst KeaM 
bahn;? )4) iDie, bev MseM^WufeHestndlichen StälleMid^ Scheune, 'Md der^darin 
befindlichensHäckselschneidemühle. (Z 1.) Die Verpachtung erfolgt auf die 6 hinter 
einander fMenden^HalM^M I.^OMber 1852^bis^WM 1858 für dib,^ durch 
däsnöei der Statt gefundenen^MGMW^abgegBeW^MeistgOot ^ 
620Mhlri festgesetzte , Pacht, ^.Ncherdem, übermmM Hächter chieu Zahwyg des 
Canyns von Thlr. 147. .̂15 Sgr. an die Iacobikirche und des Canons von 
27 M r . '2 Sgr^an W IMnnisklofter ,0,2),^Die Zahlung der Wacht.an die 
Kämmerei, erfolgt in vierteljährigen Raten,' des Canons itt,^den bestimmten 
Fälligkeitsterminen. (§3.) Ist Pächter mit den Zahlungen saiMg,. so steht, dem 
MaMra t öüs Recht, zû  den Contratt sofort aufzuheben ic), (§ 4.)', M , ist der? 
pflichtet, Acker lind'Mesen wWfchaftllch zu Mtzen und munden Wer Während 
der Hachtzeit wenigstens zwei M a l vollständig gut und tüchtig ,düMen< Sollte 
siHWerM^Hovfinden,' fo^darf HMelbe nm nach erfolgter' HenehmiWUg^M 
MäWrätZ benutzt werden (ß 5.)' Zuwiderhandlungen ̂  gegen. die Bestimmungen 
des/vörtzerZehevden^ § 'werdeK'Mi^Mer ConveMonalstM^ 50 T l M in HdHn 
einMnM Wlle geahndet (§6.) Bei der Beäckerung hes Landes, ̂  welches Mm 
FrndMe bestimmt' ^und' mit einer Hecke eingehägt M,' ,nmß Pächter von dieser, 
Hecke^miMftms E H u L entfernt/Mbenv 'Die D r d u M ^ ) M W ' , B M u ^ 
kommende Fläche ist Ie i dem in "Nr.. 1 des § 1' Mgegebenm .nuWMN^ 
bereits in Abzug gebracht.' (§ 7.) Bestimmungen) über' M ' WteMltung der 
Gebäude enthält G A) Tthältung der Grünzmaale- bezw. deren MedecherstelUng 
wird dem Pächter zur Pflicht, gemacht. (§ 9.) Kartoffelland bis zu 1Y Mg. 
Fläche gibt -Pächter derÄrmen-Directiott auf deren Verlangen gegen eW jährliche 
Pacht von 10 Thlr. pro Mg. her.G 10.) Magistrat behätt sich das Recht V M 
während der^Pachtzeit von der verpachteten Landung gegen einen Pachterlaß von 
10 Thlr. pro Mg. und FOr^jederzeit so viel Land und an den Stellen zurück¬ 
zunehmen, wo ihm beliebt, um diese Landung zu anderen Zwecken im IntMesse 
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der Stadt zu benutzen. Sollte Pächter eine solche ZurüMabe verweigern oder 
verzögern, so zahlt er für jeden einzelnen Fall eine Conventionalstrafe w n 50 Lhlr. 
pro Woche (ß 11.) Eine Remission an der Pacht wegen Mißwachs, u. s. w. 
kann nicht gefordert werden. (§12.) Die Übergabe findet am 1. Octyber 185Z 
Statt unter den gewöhnlichen Formalitäten (§ 13.) und die künftige RückMwähr 
nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 14.) Die zu bestellende Caution wirb auf die 
Hälfte des jährlichen Pachtzinses, also auf 310 Thlr. festgesetzt (§15.) Die 
Kosten der Contracts-Schließung übernimmt Pächter allein (§ 16.) 

Zu bemerken ist, daß die zum Zaftrowschen Kirchenlegat gehörige Wiese 
Nr. 69 im fetten Ort, Bodenberger Reviers, im ersten Schlage an der Oder 
belegen, welche in den vorhergehenden Acten zu einem Flächeninhalt von ß M g . 
28 Ruth, angegeben ist, nach einer Verhandlung vom 1. Ju l i 1853 nur 7 Mg. 
130 Ruth, groß fein soll. 

I n der Eingabe vom 15. December 1853 stellte Pächter Lange vor, daß 
ihm durch den Contract vom 30. September v. I . zwar 136 Mg. 116 Ruth. 
Ackerlandes verpachtet worden fei, er aber diesen Flächenraum nicht wirkl ich 
erhalten habe; denn durch die im Lauf des Jahres 1853 ausgeführte Oränz-
regulirung, bei welcher sich eine erhebliche Unrichtigkeit in der bei der Verpachtung 
zum Grunde gelegten Karte herausgestellt, sei er zur Überzeugung jener Wahr¬ 
nehmung gekommen. I n Wahrheit sei er im Pachtbesitz folgender Grundstücke: 

Mg. Ruth. 
1 . Land an der Lübfchen Mühle, incl. des Abdeckereiplatzes 63. 1 5 4 ^ 
2. Land zu beiden Seiten des B e g r ä b n i ß p l a t z e s . . . . . . 18. 90 
3. Land beim Hofe, mit Einschluß des Turnplatzes . . . . 52. 65 

I m Ganzen . . 134. 129 ^ 
V o n dieser Fläche gehabt: der Turnplatz mit ca. 3 M g . , der Schin¬ 

danger 1 M g . 60. . . . . . . . . . . . . . . . 4. 60 

Bleiben znr Benutzung . . . 1 3 0 7 " 69 ^ 
Das ist im Vergleich zur contractlich angenommenen Fläche 

wen iger 6. 46^/2 
Lange bat nun in feiner Vorstellung, diese seine Angaben prüfen und feststellen 
zu lassen, und ihm, nach Anleitung des Contracts § 1 1 , eine verhältnißmäßige 
Ermäßigung am Pachtzinse für die Vergangenheit sowol als für die Zukunft zu 
gewähren. Der Bescheid welcher ihm unterm 2 1 . December 1853 vom Magistrat 
ertheilt wurde, lautete ablehnend, da ihm keine Gewähr für die Angabe der 
Größe der verpachteten Grundstücke geleistet werden, was schon aus dem im § 1 
des Contracts gebrauchten Ausdrucks „ungefähr" deutlich hervorgehe. Nach Ab¬ 
lauf der Waldowfchen Pachtzeit trat Lange in den Naturalbesitz der am Dunzig 
belegenen Wiese, die er für das letzte Jahr von der Wittwe Waldow schon in 
Afterpacht genommen hatte. 

Schon im Jahre 1855 trat der :c. Lange mittelst Vorstellung vom 15. J u n i 
mit dem Antrage hervor, die Pachtung der Zaftrowschen Legathufen auf 6 Jahre 
vom 1 October 1858 ab..unter den bisherigen Bedingungen zu verlängern. Eine 
aus 4 Mitgliedern der Ökonomie-Deputation bestehende Commission gab unterm 
6. August 1855 ihr Gutachten dahin ab, daß die Langesche Wirtschaft in allen 
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D T M e n nach ökonomischen Printipen betrieben werde, daß das tödte söwöl 
als lebende Inventar hinreichend vorhanden und solches als ein durchaus solides 
nnd gutes zu betrachten, sowie es nicht zu verkennen sei, daß Pächter bei feinem 
PaGant rR ein nicht unbedeutendes Kapital daran verwendet habe. Wenn nun 
ferner berücksichtigt werde, daß der zum Gute Petrihof gehörige Acker zur Hälfte 
aus Boden I I . Masse, die andere Hälfte aber, nach Niemitz zu belegene aus 
ganH geringem Sandboden bestehe, dessen Bewirthfchaftung der Entfernung vom 
Gutshofe wegen schwierig und kostspielig fei, so müsse man sich sagen, daß die 
Pacht, welche der «. Lange für 136 Mg . Acker und 32 Mg . W«isen mit 
816 Ttzlr. zMe, im VeHältniß zu anderen Pachtungen, eine durchaus genügende 
M b eine grGere wol nicht zu erwarten fein dürfte. Wenn nun die Erfährung 
lehrt, baß Pachtverträge von LantzMertt auf längere Zeit geschlossen fowol für 
M rpächM als Pächter wünschenswerH find, indem Ersterer gewiß sein kann, 
daß bei emer läWern Bewirthfchafiung des Gutes dasselbe in allen seinen Theilen 
verbchert wird, der Letztere aber als der Pächter, Verbesserungen mit Sicherheit 
vbrnchmM kanR, durch Mlche im Verlauf von mehreren Jahren das hinemge-
MMe M M a l Mit Mchen wieder herausgezogen werden kann, so müssen sich die 
CvmMssarien dafür aMprechen, dem n. Lange die Pachtung vom 1. October 
1858 ab unter denWen Pachtbedingüngen noch auf auderweikige ß Jahre zu 
prolongiren. Länge hat die Pachtung unter sehr schwierigen Wständen an¬ 
getreten. Nicht allein, daß ihm von feinem Vorgänger eine ausgesogene Atker-
MHe übergeben wurde, sondern die Übergabe erfolgte auch am 1. October, wo 
die Wstellung der späten Jahreszeit halber, nwr Mangelhaft erfolgen konnte und 
Wher der Ertrag, für das nächste Jahr höchst unbedeutend war; ferner Erhielt 
Lttnge Vei der Übergabe gar keine VorraHe und Müßte demzufolge bis zum 
Nächsten Einschickt aus der Tasche leben, wozu noch die Theüernng der Lebens-
MAtel und die Attfchaftung Heuern Saatkorns hinzukam, dergestalt, daß demselben 
bis jetzt (1855) der Verlust kaum gedeckt ist. Es liegt daher im Interesse der 
Stadt, und dem n . Lange gegenüber in der Billigkeit, den Pacht zu verlängern. 
Lange hat seine Verbindlichkeiten prompt erfüllt, er ist ein solidex und umsichtiger 
Ländwirth, und vor Allen ein durchaus rechAich dettkenber Mann. Die Eom-
mWarten schließen ihren Bericht mit dem Bemerken, wie sie es im stadtischen 
Interesse fthr bedauern mußten, wenn ihre eben so aufrichtigen als ehrlich ge-
meintD VOrschläge unbeachtet bleiben sollten. 

Das Plenütn der OMnoMie-Deputätion trat, in seiner Sitzung vom 16. 
August 1855 dem Gutachten seiuer Commisfarien aus voller Überzeugung ein¬ 
stimmig bei und übergab die Sache den Magistrate zur weitern Veranlassung, 
der dünn in voller Sitzung am 25. August 1855 jenes Gutachten auch zu dem 
feiniyen machte und sammtliche Verhandlungen den Stadtverordneten zur Kenntniß-
nahme M d Äußerung borlegte. 

Die Stadtverordneten waren indessen nicht geneigt, auf Lange's, von der 
Donomie^DeputMoU und dem Magistrate so warm empfohlenen, Antrag so 
ohne Weiteres einzugehen. Sie ernannten eine Eommifsion, die den~ Auftrag 
erhUt die Vorlage einer nahem Prüfung zu unterziehen. Diese aus 4 Mit¬ 
gliedern bestehende Commission erstattete ihren schriftlichen Bericht am 18. Sep-
tMber 18W, defftn tzauvtresultat darin bestand, daß bei den dennWgm Pacht-



, Ztadt Mettin. ^., Das 

gMgft ,die StadtkM eimn HtzrMen HinseuverM;- VM zD 
W v o n M I M o n g a t M W^MigenHa sei. 
Dagegen brMten^ dw CommUarM in M i M l a g , HeyMagMG zu ersuchen^5^ 
i ) D m W Tausch ' dM^im H W^MgSMayM ^liWnden<HDd«reW. ö U H M r M -
fchen^Hegat^HufM gegen Mche^ ^ie^gn der, WhlenstVße MMN^Md-Ond Ken 
MänznaHharn HäudMin unh Gampe gohörm^ 'anzubahnen,,,umeine zufMmen-
hgngende Flächßj zu.HHMmen; o M . I ) mit - der ̂ chKtzWgeHUchäft -zu verhandeln, 
ob diese geneigt fei,, den Harten unS die HauliWeiten ,t;es HtaWssWents g e ^ 
^en Wützetthaüs-GartW 'in der.Stabt M verw^ der Schießstand m.der 

t ,wie Win,,.höxe - nicht langer geduldet WechM soM ^ S M e n d W Por-
D M nicht HÜ realisiren/ noD immer empfehlen, mchf 
dem so viel Wer wie die Stadt in der M c h M Zeit M,deM Schulhaus Mau 
in GrünHof, Hie zu einen Armen-FriedM HdaA^M^geeignB^ Stellen/VessrpWt 
ift^!. der'Werkauf Der, Baul i^kMn Mm,sog.zHMtM:^neM G H wie cher 
einzelnen LäBereM/zu verHchen^^^ wijrdß.HanHM^r Zeii?Mn,^u erwstgM 
weWe PeWtzung die, voMWhgDfte, M<ö ie ,KWw^ Übrigens^,seines 
auch mögtt^^/daß M^DlHMe dH.MllZ;MatZ NFH.HnbM:vorHeWHeVe Mop? 
schlage zur Uprache^gOraHt/ werden würden, derenMrgebniß, ^bzustlazM -sei. 
Z)er ^HommMous^BeriHt. Äar^unterzeichnet w n i dem^iVorstchex.^er^Stadt-
verochWten-MerfammluM Hegener Md ^ n 3 WdtverordnetM Iustizrath v, 
D f w A H e W R e D s ü n M t / M ^ ^ .i ,̂  ,^,, 

Der M a ^ i M t bMchnchtigte^dey Wchter Hange, mi t tM Verfügung ,VM 
13., October IDly; von'Hen, MehuMden M fchW Stadtverordneten, erachtete 

M dM^utereD der Stadt ufcht für angeMessen,. fchM jetzt/in, die 
Wn /Unterhandlungeu^^^^W^ eiMtreten, 

üHerhaft^ die Initiative M dieser Beziehung zu ergreifeu, erachtete ^ , vielmehr 
für;- yortßeilhafter feiner Zeit etwaige Anträge, der .Schützen-Kompagnien abzu¬ 
warten. Hagegen beschloß-das Collegium, Erörterungen zu veranlaffen, ob und 
in welcher Art ^je Zastrowfchen Legat-Hufen,Dach Beendigung der Pachtzeit 

VTcker, Springborn,-?- ernannte, die ihren gutachtlichen 
BerW unterm ̂ . i Uovember HOä erstatteten;' d'ahin. lauten^ 'daß,Wenn/Mch 
— 1) nicht in Abrede gestellt werdenV könne,lchaßH 
IastrWfchey Hegat-Hufen durch. deu KachtvertM.nW wrzmft, u n d . M 
ein jährlicher UMallVvon W H H W eiiMehe, so Wnne, doch die von dm Madti! 
veMdneten-j^mmissarieV aufgemachte Berechnung nicht als ganz richtig anerkWnt 
werden. Wem,in derselben die zur Vergrößerung des Friedhofes abgenommene 
F M e ,vön ̂  1Z M g . I M Ruch des bDeu AckerH nur den D u r c h W t t D M 
von ungefähr 160 Thlr. pro. Mg., und von dm 3 TurnplatzWorgen^etwa 
nur I M Thlr., pro, Mg. angenoiMen und bereHnet wMen fei^ zu 
dMelbey. Zwecks M Jahre 1846 M - dM- damaligen' MpaK-Vefitzer der 
ZastrowMeH LegatMutzn,, H o f t M e r ^ M e j ^ für 6 M . . Ucker.30'Mg. der 
Wen, ; iuz Oderhruch .HM^Hüstower WnMaMV.gelegeMn, Hiefen ins Tausch 
-gegeben. wordeu,Men. „ D e r M g . W e r . M M n / trgMMNMiMcht vom 5̂  W r . 
(weHer , willige gegeben ̂ ye^e) W A M M W a l vvu W M r . also - f ü r M 
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ganze Fläche, der 30 Mg. Wiesen, oder im Vergleich von 6 Mg. Acker, ein 
Kapital von 3000 Thlr. Rechne man nun die später von den Zastrowschen 
Legaten-Lande zur Erweiterung des Begräbnißplatzes abgenommenen und in der 
Rechnung der Stadtverordneten-Comiffarien aufgeführten 12 Mg. 136 Ruth, 
zu demselben Preise, so vertreten diese Flächen ein Kapital von . Thlr. 6.360 
Hierzu gerechnet die 3 Mg. Turnplatz, welcher jeder zu 400 Thlr. 

pro Mg. zu rechnen sind „ 1.200 
und 1 Mg. 160. Ruth, zum Schindanger mit „ 200 
So macht dies eine Summe von Thlr. 7.760 
Dieser Betrag dürfte billiger Weise von der Kaufsumme . . . „ 20.000 
in Abzug zu bringen s^in, wodurch dann mit dem Überreste von . Thlr^15l240 
ein anderes Facit gewonnen, wird, und der Pacht-Ertrag hiernach die Zinsen des 
also verbleibenden Kapitals deckt. Fragt man sich ferner: haben die Zaftrow-
fchen Legat-Hufen, mit Einschluß der Iohanniskloster-Hausstelle nebst Garten, 
— die man sich allmählich gewöhnt hat, Petrihof zu nennen, — (bei der Über¬ 
gabe) von 178 Mg. wirklich den Werth von 20.000 Thlr. exl. des auf beiden 
Theilen haftenden Canons, so muß Man auf diese Frage unbedingt Nein ant¬ 
worten. Dann aber zu der zweiten Frage zu gelangen: wie es zugegangsn, 
daß bei der Auseinandersetzung zwischen den Vorbesitzer, Posthalter Kriele, und 
seinen Kindern der Werth des Gutes auf 20.000 Thlr. festgesetzt wurde. Diese 
Frage erledigt sich einfach dadurch, daß der f Kriele sehr wohl wußte, 
daß die Stadt das Vorkaufsrecht ausüben mußte, und daß, wenn sie 
dies nicht that, sie in die nothwendige Verlegenheit gerieth, zur Erweiterung der 
Necropolis und anderer Anlagen, ihm oder seinen Kindern als Nachfolgern in 
die Hände zu fallen, und mindestens pro Mg. 500 Thlr., nach Umständen 
vielleicht noch mehr, zu zahlen. Auf dem Standpunkte des.Familien-Interesses 
rechnete Kriele, ganz richtig — (ob aber die Werths-Überschätzung des 
Grundstücks vor dem Forum des strengen Sittenrichters sich rechtfertigen lasse, 
wird unbedenklich mit Nein zu beantworten sein) — und so sah die Stadt, um 
aus der ihr angelegten Scheere herauszukommen, sich veranlaßt, das Gut für 
20.000 Thlr. anzukaufen. Daß unter diesen Umständen die Zinsen des Kapitals 
bei der später erfolgten Verpachtung nicht gedeckt werden konnten, liegt auf der 
Hand. Was nun — 2) den von den Stadtverordneten-Commissarien in Vor¬ 
schlag gebrachten Umtausch mit Baudouinschen Acker anbelangt, so hat dieser 
Vorschlag schon im Jahre 1852 vorgelegen, hat aber aus damals ausführlich 
erörterten Grundes abgelehnt werden müssen, die auch heute, 1855, noch in 
voller Kraft sind. Hätte das zum Tausch ausersehene Terrain am Bergabhang 
nach der Malzmühle zu einen so bedeutenden Werth, um dasselbe zu Baustellen 
zu benutzen, so würde der zeitige Besitzer, Baudouin, schon längst mit der Zer¬ 
schlagung desselben vorgegangen sein, allein derselbe hütet sich wohl, indem er 
der Meinung ist, daß sich nur ein Proletariat, gleich wie es auf Kupfermühle 
der Fall ist, einfinden würde, von welchem er keinen Grundzins erhalten würde. 
Ein Gleiches würde die Stadt treffen und die Armen-Verwaltung bald bittere 
Erfahrungen machen. Was nun — 3) den Vorschlag betrifft, mit der Schützen^ 
Gesellschaft wegen Überlassung des Grundstücks zu der Benutzung als Schützen-

Landbuch von Pommem; Th. II. Bd. VIII. 115 
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Platz in Unterhandlung zu treten, so sind die Commissarien der. Öconoinie-
Deputation der Ansicht, daß abgesehen von den im Magistrats-Kollegium dagegen 
geltend gemachten Gründen, von Polizeiwegen niemals die Genehmigung, dort 
einen Schießstand anzulegen, gegeben werden könne, weil der sog. Petrihof auf 
einer Berghöhe und von allen Seiten frei liegt, dergestalt, daß durch eine an 
dieser Stelle eingerichtete — Luxus-Schießerei das Publikum der größten Gefahr 
ausgefetzt wird. Die Commissarien können sich also — 4) nach Ablauf der 
Pachtzeit des :c. Lange, nur für eine anderweitige Verpachtung des Grundstücks, 
mit Zurücklassung von so viel Acker, wie zu einem Schulhause und zu einem 
Eis- und Schnee-Abladeplatze, sowie zu einem Armen-Friedhofe erforderlich ist, 
aussprechen, stellen es jedoch anHeim, ob die Stadt Versuchsweife einige 
Parce len zu Baup lä t zen zum Verkauf ausbieten wi l l . 

Das Plenum der Öconomie-Deputation trat, in seiner Sitzung vom 15. 
November 1855, auch dieses M a l nach reichlichster Erwägung der Verhältnisse, 
der Ansicht seiner Commissarien einstimmig bei, und empfahl, v o r l ä u f i g in der 
Sache gar nichts weiter zu thun, weil alles Arbeiten darin, im Lichte der 
Gegenwart, 3 Jahre vor Ablauf der Langeschen Pachtperiode, als,. durchaus 
müßig zu bezeichnen sei. Dieser Empfehlung ungeachtet hielt es die Öconomie-
Deputation doch an der Zeit, ihre Ansicht über die Verwerthung des Zastrow-
schen Legaten-Landes kund zu geben. „Uns scheint es, sagte sie, als wären nur 
zwei Wege offen, dasselbe zu nützen: entweder als kleines Landgut im Ganzen 
wie bisher, oder durch Verpachtung in Parcelen, und daß beide Wege ein¬ 
geschlagen werden müssen, um zu ermitteln, welcher Weg der für die Stadt 
vortheilhafteste ist, daß somit zuerst ein Ausgebot im Ganzen und später in Theil-
stücken Statt finden muß. Bei den Letzteren köunte dann auch zugleich ein 
versuchsweises Ausbieten zum Verkauf von Baustellen längs des Weges nach der 
Malzmühle, d. i. in der Mühlenstraße, Statt finde, nur dürften die Baustellen 
nicht mehr Tiefe als 200—30N Fuß bekommen. Da der Zastrowsche Acker 
fchiefwincklig auf die genannte Straße stößt, so würde, um nicht 3—4 Baustellen 
einzubüßen, eine Tauschregulirung mit Gampe, dem Besitzer des Ackerwerks 
Friedrichshof, und mit Baudouin, die sich beide in ganz gleicher Lage be¬ 
finden, einzuleiten fein. M i t Ausnahme diefer Regulirung können wir aber 
unter keinen Umständen auf weitern Tausch oder auf Veräußerung von Acker 
des Zastrowschen Legaten-Grundstücks eingehen, oder dazu rathen, denn die 
Stadt wird bei ihrer dereinstigen weitern Ausdehnung fortwährend in der Lage 
sich befinden, Theile desselben zu irgend welchen Gemeinde-Zwecken anzuwenden 
und wird niemals wieder Gelegenheit haben, einen solchen Complexus so bill ig 
in der Nähe der Stadt anzukaufen. Unserer Ansicht nach haben die Stadtver¬ 
ordneten den jetzigen Werth des^og. Petrifchen Grundstücks, d. i . : des Zastrow-
schen Legaten-Landes, viel zu hoch angenommen; denn die Steinbahnbau-Com-
mission zahlte erst im vorigen Jahre, 1854, für die zur Steinbahn-Anlage, dem 
Begräbnißplatze gegenüber, nach Friedrichsgnade zu, belegenen Streifen Landes, 
pro M g . 700 Thlr . Werden nun die zur Nekropole bereits verwendeten 12 M g . 
136 Ruth, und die noch an den Friedhof grunzenden 5 und 15 M g . zu gleichem 
Preise abgerechnet, fo bleibt Ultimo 1858 für das Zastrowfche Legaten-Grund¬ 
stück, welches der Stadt bis jetzt rund etwa 21.000 Thl r . kostet, nur noch ein 
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Werth von — Null übrig, d. h.: das ganze Kapital ist dann durch die Friedhofs-
Flächen, nach dem factischm Werthe der Ländereien völlig bezahlt, und kostet 
nur den kapitalisirten Canon, oder 4364^ Thlr. Daß wir aber bei Verpach¬ 
tung im Ganzen oder in Parcelen, außer dem Canon, immer noch 400 Thlr. 
Pacht bekommen, selbst wenn wir 8—9 Baustellen a 500 Thlr. agfchneiden, 
läßt sich mit voller Gewißheit annehmen, denn jede Ressourcen-Gesellschaft oder 
Liedertafel, selbst jeder intelligente und gewerbfleißige Gärtner kann für das 
Gehöft nebst Garten, ohne Scheune, 250 Thlr. jährliche Miethe geben, und 
wird der ganze Acker und der Wiesewachs von 30 Mg. doch wol eben soviel 
einbringen, da selbst Sandboden, wie das Zastrowsche Legaten-Land dessen am 
neuen Armen-Friedhofe hinter Turnei besitzt, mit 3 Thlr. pro Mg. verpachtet 
ist. Aus allem Diesem wolle der Magistrat entnehmen, daß die Stadt die ge¬ 
rechteste Ursache hat, das Zastrowsche Legaten-Grundstück in seinen Haupttheilen, 
auch nach dem Aufhören der Langefchen Pacht, zu behalten." 

Der Magistrat tritt dem Antrage der Öconomie-Deputation aus den von 
dieser angeführten Gründen bei. An die Stadtverordneten zur Kenntnißnahme. 
(Sitzung vom 17. November 1855.) 

Stadtverordneten-Befchluß. Wir sind mit dem Magistrate einverstanden, 
diese Angelegenheit für jetzt ruhen zu lassen, ersuchen jedoch, im April 1857 
die Acten vorlegen zu lassen, um über die Verwendung des Grundstücks dann 
in weitere Berathung zu treten. (Sitzung vom 4. December 1855). 

Die Stadtverordneten hatten zwar unterm 4. December 1855 beschlossen, 
die Acten im April 1857 wieder vorlegen zu lassen. Dieser Termin verzögerte 
sich indessen um drei Monate, ohne daß dadurch die Sache selbst benachtheiligt 
wurde. Die Registratur legte die Acten am 23. Juni 1857 vor, worauf die¬ 
selben zwei Tage darauf der Öconomie - Deputation zur nochmaligen Prüfung 
und gutachtlichen Äußerung über die zweckmäßigste Art der Benutzung des Zast-
rowschen Legaten-Grundstücks nach dem am 1. October 1858 erfolgenden Ab¬ 
lauf des Langeschen Pachtcuntracts überwiesen wurden. 

Es befindet sich in den Acten ein von des Vorsitzenden der Öconomie-Devu-
tation, Stadtraths Hempel, Hand geschriebener Nachweis folgenden Inhalts: — 

Zum Ackergute der Zastrowschen Legat-Hufen gehören,: 
^ . Rechts des Begräbnißplatzes Ostseite ist abgetreten. 
L. Links desselben, Westseite . . . . Acker. Mg. 13. 90 R. 
N 1. Die Hoflage, excl. Oebaüdefläche . . Garten. - 4. 25 -
N 2. Der Acker neben der Hoflage . . . Acker. - 49. 65 -
I'. Zwischen Friedrichshof, der Klingenden 

- Beek u. dem Lübfchen Mühlenwege — - 38. 153 -
6 . Zwischen der Falkenwalder Landstraße Wiese. - 1. 169 -

und dem Lübfchen Mühlenwege, . Acker. - . 30. 24 -
Mg. 137. 166 Rl 

Dazu die Gebaüde-Fläche, deren Obereigenthum dem 
Iuhanniskloster zusteht, mit - 1. 13 -

Und an Wegen, Triften und unnutzbaren Flächen . . - 1. 179 -
Summa: . . . . . M g ^ > 4 0 . 178 R. 

Außerdem 32 Mg. 92 Ruth. Oderwiesen. 



916 Die Stadt Stettin. — Das Stadtfeld Turnei. 

Stadtrath Hempel hält dafür, daß bei der Verpachtung im Ganzen sehr 
sehr viel weniger herauskömmt, als bei der Einzelverpachtung. Er schlägt darum 
vor, letztere zu versuchen, ehe ein Ausgebet im Ganzen eingeleitet werde. 

Lange zahlt jetzt: Pacht 620 Thlr., Canon an die 
Iaeobikirche Thlr. 147. 15 Sgr., desgleichen an das I o -
hanniskloster Thlr. 27. 2 Sgr., in Summa Thlr. 794. 17. — 

Dagegen gibt die Einzelverpachtung ungefähr Folgendes: 
1. Würde die große Scheune, als nun überflüssig, zum Abbruch 

verkauft, so erhielte die Stadt dafür gewiß Thlr. 1000. —. — 
macht eine jährliche Rente von - 50. —. — 

2. Miethe für das Gehöft und den Garten - 300. —. — 
3. Pacht für 1 3 ^ Mg. Acker zwischen 

der Steinbahn und dem Begräbnißplatze 
a 6 Thlr., macht - 81. —. — 

4. Für 4 9 ^ Mg. Acker ums Gehöft a 
6 Thlr. - 296. —. — 

5. Für 1 Mg. 169 Ruth. Wiefe bei der 
Lübfchen Mühle a 4 Thlr. . . . - 7. 22. 8 ' 

6. Für ca. 39 Mg. Acker daselbst 5 4 Thlr. - 156. —. — 
7. Für 302/,, Us^ Z ^ an der Falken-

walder Steinbahn k 3 Thlr. . . . - 90. 12. — 
8. Für 321/2 Mg. Oderwiesen k 4 ^ Thlr. 146. 7. 6 

Thlr. 1127. 12. 2 
Mithin M 8 . . . Thlr. 332. 25. 10 

bei sehr mäßigen Verpachtungssätzen; würden aber aus dem Acker zwischen der 
Eschen-Allee bis zu Ende des Turnplatzes kleine Gärten gemacht und diese ver¬ 
pachtet, wonach großer Begehr ist, so würde gewiß ein noch viel höherer Ertrag 
erzielt. 

I n der Öconomie-Deputation wurde am 13. August 1857 der Beschluß ge¬ 
faßt, dem Magistrate zu empfehlen, spätestens im März 1858 die gesammten 
Ländereien in einzelnen Parcelen von 4—6 Mg., so wie das Gehöft und Garten, 
verfuchsweife mit der Maaßgabe zu verpachten, daß der Zuschlag 4 Wochen 
vorbehalten bleibe. Sollte wider Erwarten das Resultat kein günstiges sein, so 
könnte ja dann immer noch auf die Gesammt-Verpachtung zurückgegangen werden. 
Petrihof, so meinte man im Schooße der Deputation, sei als Landgut zu klein, 
um einen intelligenten und begüterten Landwirth zur Pachtung aufzufordern; das 
Gut bestehe aus vielen, und theilweise sehr entlegenen Parcelen, was die Be¬ 
wirtschaftung MMmein schwierig macht; nebenbei habe es gar kein Vieh-, Futter-
und Saat-Inventarium und sei, worauf schon so oft merksam gemacht worden, 
durch die bisher übliche kurze Verpachtung auf 6 Jahre sehr ausgesogen; der 
Pächter verwende höchstens nur auf 2 Jahre Kapital zur Melioration des Ackers, 
ziehe dann aber soviel heraus, als nur immer möglich sei, was darauf für die 
Folgezeit einer Devastation ähnlich, fast gleich fei; der jetzige Pächter, Lange, 
habe mit Mühen Und Sorgen zu kämpfen, um nur durchzukommen, weil er viel 
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zu viel Gespann- und zu wenig Nutzvieh halten muß und kann. Bei der Ein-/ 
zelverpachtung habe die Stadt mit dem Schluß des Wirthschaftsjahres jeder Zeit 
freie Verfügung über die Theilstücke, bekäme, da kleine Leute massenhaft Dung 
haben, den Acker in bessere Kultur und würde, wie dies beim Pommernsdorfer 
Acker der Fall ist, stets steigende Bodenrenten bekommend Es fiele ferner das 
Feüerkassengeld der Gebäude, das Schornsteinfegergeld und die alljährliche nicht 
unerhebliche Gebaüde-Reparatur weg, indem die Gebäude mit Hoftage und Gar¬ 
ten, wie sie stehen und liegen, verpachtet werden könnten. Es gebe jetzt in allen 
Ständen, so viele gesellige Vereine, die eines Locals zu ihren Zusammen¬ 
künften bedürften, daß Gebäude, Hof und Garten gewiß 400 Thlr. Pacht 
bringen würden. Die sehr große Scheune müßte dann entweder zum Abbruch 
verkauft, oder durch Translocirung anderweitig verwendet werden; und gäbe 
dieselbe auf dem Rathsholzhofe oder auf einem Platze der Silberwiese aufgestellt, 
die schönste Remise oder einen großen Torffchuppen. -

Der Magistrat in feiner Sitzung vom 15., und die Stadtverordneten in 
der ihrigen vom 2b. August 1857, traten dem Antrage der Öconomie-Depu-
tation aus den angeführten Gründen bei, worauf der Bau-Commissarius Kriesche 
am 29. August 1857 den Auftrag erhielt, eine..specielle Eintheilung des Zast-
rowschen Legaten-Landes nach einer von der Öconomie-Deputation ertheilten 
Instruction, zu bewirken. Krische reichte die Ausführung des ihm zu Theil ge¬ 
wordenen Auftrages am 1. März 1858 ein. Die Zastrowschen Landungen liegen 
in drei örtlich von einander getrennten Theilen. Der.erste, östliche Theil ist 
zwischen der nach Grabow führenden Landstraße und dem Friedhofe, fo wie 
zwischen dem Fahrwege nach dem Logengarten und der Birkenallee belegen, und 
hat in 3 Parcelen zerlegt 13 Mg. 18 Ruth. Flächeninhalt. Der zweite oder 
mittlere Theil liegt zwischen der Eschenallee gegen Süden und dem Wege nach 
der Malzmühle, Mühlenstraße, gegen Norden, und zwischen der gradlinigen Gränze 
von Friedrichshof gegen Südwesten und der meist krummlinigen Gränze des 
Baudouinschen Ackers gegen Nordosten. Dieser Theil ist in 12 Stücke zerlegt, 
die zusammen 49 Mg. 12 Ruth, groß sind. Das 6ste dieser Stücke ist, nach 
der Instruction der Oconomie-Deputation, in 8 kleine Gartenparcelen, die beiden 
ersten g, 100, die übrigen sechs in 99 Quadratruthen zerlegt. Kriesche meint, 
daß sich dazu kaum Liebhaber finden würden, da die Gartenfrüchte auf freiem Felde 
ohne Wächter nicht gegen Diebstahl M schützen sind. I n diesem Mittlern Theile 
der Zastrowschen Hufen liegt, auf Iohanniskloster-Fundus, das Gehöft, das 
man Petrihof genannt hat, 1 Mg. 13 Ruth, groß, nebst dem Garten von 
4 Mg. 25 Ruth. An letztern stößt der in Mitten der Hufen belegene Turn¬ 
platz von 3 Mg. Fläche. Von diesem Mittlern Theile der Zastrowschen Legat¬ 
hufen durch Friedrichshofer Acker getrennt liegt der dritte oder westliche Theil 
der Hufen zwischen der Falkenwalder Landstraße und der Klingenden Beeke, 
welche die Gränze mit Niemitz bildet, und den vormals Baudouin-, nunmehr, 
seit 1857, Saalfeldschen Ländereien. Der Weg nach der Lübschen Mühle durch¬ 
schneidet diesen westlichen Thcil, der bei dürftiger Bodenbeschaffenheit sehr bergig 
ist, daher die Verpachtung desselben als Ganzes vorzuziehen sein dürfte. Die 
Abdeckereistelle (der Schindanger) 1 Mg. 8 Ruth, groß, liegt mitten im Acker. 
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Eine 29 Ruthen lange dichte befetzte Pappelallee führt vom Lübfchett Mühlen¬ 
wege nach dieser Stelle. Die Gampesche Karte, welche Kriesche- zur Eintheilung 
benutzt hat, ist in diesem westlichen Theile mit einem 'groben Fehler behaftet, 
indem sie denselben in Folge eines Irrthums um 10 Mg. zu groß gezeich¬ 
net hat. 

Während die Oconomie-Deputation sich mit den Vorbereitungen zur Einzel-
Verpachtung der Zastrowschen Legat-Hufen beschäftigte, ging beim Magistrat eine 
Vorstellung des Brauereibesitzers Louis Hoffmann, ohne Datum, ein, worin 
derselbe das vor Jahren vorgetragene Gesuch, ihm das Petrifche Garten-Grund¬ 
stück separat, ohne Hofstelle, käuflich zu überlassen, erneuerte. Er hatte es damit 
sehr dringend, denn er bat ihm, den Kaufpreis möglichst bald mittheilen zu 
lassen, indem er bemerkte, daß er wegen der laufenden Pachtzeit des :c. Lange, 
'„solche zu arrangiren" selbst übernehmen werde, wozu ihm derselbe die Aussicht 
eröffnet habe. Muthmaßlich wollte der Kaufluftige den Küchengarten in einen 
— Biergarten umwandeln, um den von ihm erzeugten Malzextract an Verehrer 
des Gambrinus unmittelbar Gläferweife zu verfchänken. Die Magistrats-Ver¬ 
fügung vom 24. März 1/858 lehnte den Antrag höflichst ab. 

Lange zahlte für die Zastrowschen Legat-Hufen Pacht zur Kämmereikasfe 
620 Thlr. sowie an Canon zur St. Iacobikirche und zum Iohanniskloster 
Thlr. 174. 17 Sgr. Summa Thlr. 744. 17. — 

Die Stadt baute und reparirte die Gebäude, was im Durch- . 
schnitt der zuletzt verflossenen 6 Jahre kostete Thlr. 125. 22. 6. 

Hierzu Schornsteinfegerlohn . . . . . - 1. —. —. 
Feuer-Versicherungs-Prämie bei der Co-

lonia jährlich . . . . . . 41. 27. —. 
^Thlr7 168. 19. 6 

Es bleibt somit ein Netto-Ertrag von Thlr. 625. 27. 6 
Am 2. Mai 1858 stand zur Verpachtung in Parcelen Termin 

an, welcher durch dreimalige Insertion in 6 öffentlichen Blättern 
zur Kenntniß des Publikums gebracht worden war. Die Ver¬ 
pachtung geschah für alle Parcelen auf 6 Jahre: vom 1. October 
1858 bis ult. September 1864. Es hatten sich im Termine viele 
Pachtlieb Hab er eingefunden Geboten wurden: — 

1. Fürs Haus und den Garten Thlr. 360. — 
2. Für das Land um das Gehöft, den mittler« 

Theil der Hufen - 301. 15 
d. i . : pro Mg. durchschnittlich 

Thlr. 6. 4. 9 Pf. 
3. Für 38 Mg. 21 Ruth. Acker schlechten 

Bodens, und 1 Mg. 169 Ruth. Wiese, 
bei der Lübschen Mühle gelegen, der 
westliche Theil der Hufen .. . . ^ ^ - 29. 15 

Zu übertragen^Wr. 691". — 
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Übertrag Thlr. 691. — 625. 27. 6. 
4. Für 13 Mg. 18 Ruth. Acker neben dem ' 

Friedhofe, östlicher Theil der Hufen . . - 57. 15 
d. i.: 4Thlr.15Sgr.pro.Mg. 

5. Für die 4 Oderwiesen . - 69. — 
Thlr. 817. 15. — 

in gibt die Einzelverpachtung gegen die Langesche 
Sammtvervachtung mehr Thlx. 191. 17.. 6 

Der Vorsitzende der Öconomie-Deputation, Stadtrat!) Hempel, rechnete aber 
heraus, daß sich dieser Mehrbetrag um 122—142 Thlr. erhöhen werde, und 
zwar 1) durch Verkauf der Scheune znm Abbruch, wofür sicherlich 600—800 
Thlr. gelöst werden würden, daher jährliche Rente 30—40 Thlr., sodann würde 
2) die Einzelverpachtung der Oderwiesen gewiß ein Plus von 31 Thlr. geben; 
demnächst sei 3) bei nochmaliger Ausbietung des Lübschen Feldes in kleinen 
Parcelm ein Mehr von 40—50 Thlr. zu erwarten; und endlich ließe sich von 
21 Mg. an der Falkenwalder Landstraße, worauf jetzt nicht geboten worden, 
doch mindestens eine Pacht von 21 Thlr. erwarten; so daß eine Oesammtpacht 
von wenigstens . Thlr. 939. 15. — 
zu erzielen sein dürfte, eine Pacht, welche kein Gesammtpächter zahlen könne. 
Nebenher käme, da kleine Pächter durchaus anders düngen, derAcker viel besser 
in Cultur. Stadtrath Hempel stimmte in Berücksichtigung all' dieser Umstände, 
unbedingt für die Parcelen-Verpachtung. 

Nicht so das Plenum der Öconomie-Deputation. I n ihrer Sitzung vom 
6. Mai 1858 beschloß die Deputation, dem Magistrate zu empfehlen: — a.) die 
Zastrowschen Legat-Hufen in ihrer dermaligen Größe sobald als irgend thun-
lich znr Pacht auf 12 Jahre anszübieten, da' bei der Einzelverpachtung nicht 
das verhoffte Resultat erzielt worden sei; und — d) dem neuen Pächter min¬ 
destens 2̂ Jahr als Freijahr bei der Pacht dafür zuzugestehen, daß derselbe 
beim Abläufe der Pacht '/g der gesummten Ackerfläche vollständig gnt mit Win¬ 
terung bestellt, sowie alle unverfütterten Vorräthe von Heü und Stroh, in¬ 
gleichen den nicht verwendeten Dünger gratis zurückzügewähren. Die Anficht 
der Deputation ging ferner dahin, daß der Pächter nicht verpflichtet werden 
dürfe, der Armen-Direction 10 Mg. guten Ackers alljährlich gedüngt als Kar¬ 
toffelland zu übergeben, weil er selbst sonst nicht bestehen könne, indem die 
13 Mg. beim Friedhofe, d. i . : der östliche Theil der Zastrowschen Legat-Hufen, 
jedenfalls innerhalb 3 Jahre zur Vergrößerung der Necropolc von der Verpach¬ 
tung abgenommen werden müssen, dann ihm aber nur eben 50 Mss. gutes Land 
verbleiben. 

Anderer Ansicht war der Magistrat. I n der Sitzung vom 12. Mai 1858 
beschloß er, daß für jetzt kein Grund vorliege, von der in allen Instanzen be¬ 
schlossenen Verpachtung des sogenannten Petrischeu Grundstücks, d. i . : der 
Zastrowschen Legat-Hufen, in Parcelen ab- und auf die Gesammtverpachtung 
des Grundstücks zurückzugehen. Die Sache ging dieserhalb an die Ökonomie-
Deputation zur nochmaligen Erwägung der Angelegheit und zur Nachweisung, 



' Die Stadt Stettin. — Das Stadtfeld Turnet. 

welche, bei den einzelnen Parcelen abgegebenen, Gebote als nicht annehmbar zu 
erachten seien und welche Parcelen daher die Anberaumung eines neuen Licita-
tions-Termms bedürfen würden. .. ' 

Beim Vortrage war die Meinung der Oconomie-Deputation sehr getheilt; 
die Mehrzahl der Mitglieder blieb unbedingt dabei stehen, daß der Beschluß 
vom 6. Mai, wonach die Zastrowschen Hufen als ein Ganzes auf 12 Jahre 
verpachtet werden sollen, wenigstens ihrer Sei ts aufrecht zu erhalten sei, weil 
nur hierbei die Stadt den größten Nutzen und die Gewähr dafür habe, daß ein 
Pächter rationell und tüchtig wirthschaften und feiner Seits bestehen könne, auch 
die Gebaülichkeiten hierbei nicht fo leiden würden, wie bei der Parcelen-Ver-
pachtung wo der Pächter alle Baulichkeiten selbst machen müsse; die Minderheit 
stimmte für die letztere Art der Benutzung, wobei das Gehöft, die Hoflage 
und der Garten Eine Pacht-Parcele ausmachen müßten. Als es aber 
zur Sprache kam, wie von Seiten des Magistrats mit aller Entschiedenheit erklärt 
worden sei, „daß eine Verpachtung auf 12 Jahre, wegen der bevorstehenden 
Erweiterung der S t a d t , jetzt nicht mehr eingeleitet werden dürfe, somit eine 
6jährige Pachtperiode das längste Ziel sei, bis wohin man die Zastrowschen Legat-
Hufen als ein Ganzes verpachten dürfe, schlug die Ansicht der Mehrheit um, 
und trat der Ansicht der Minderheit: Verpachtung in Einzelstücken, bei, weil 
bei einer Pachtzeit von 6 Jahren weder Pächter bestehen, noch Verpächter Nutzen 
haben könne, indem Elfterer kein Kapital in die Wirtschaft zu stecken vermöge, 
somit in den letzten Pachtjahren den Acker zum Nachtheil des Besitzers, der 
Stadt, aussaugen würde, wie dies der erste Stadtpächter Baudouin bereits mäßig, 
der jetzige Pächter, Lange, aber recht gründlich zu besorgen verstanden habe, wo 
alles Land, und das meiste ohne Dung mit Roggen besäet worden sei. Da nun 
die Parcelen-Verpachtung einhellig zum Beschluß erhoben war, fo schritt man in 
der Deputation zur Auswahl derjenigen Parcelen, auf die das annehmbarste 
Gebot abgegeben worden war. ^Die Wahl fiel auf 12 Parcelen, incl. des Hauses :c., 
wofür eine Pacht von Thlr. 719. 15. 
geboten war, und fchlug vor, für die übrigen Parcelen einen 

neuen Licitations-Termin anzuberaumen, in welchem muth-
maßlich ein Gebot von zusammen Thlr. 341. 27. 

erzielt werden würde, so- daß überhaupt ein Pachter-
trag von . . ., Thlr. 1061. 2. 

aus den Zastrowschen Legat-Hufen in Aussicht genommen 
werden dürfte, während bei der jetzigen General-Verpach¬ 
tung nur. Thlr. 625. 27'/2 > 

eingingen. Würde nun wirklich vom Pächter der Haus-Parcele an den Gebäuden 
nicht viel gebessert, so ließe sich dies schon übersehen. Kein Generalpächter könne 
aber, wie schon oft gesagt, 1000 Thlr. Pacht geben, zumal bei 6jähriger Pacht¬ 
zeit. Die Ökonomie-Deputation trug nunmehr darauf an, für die von ihr ge¬ 
nannten Parcelen 'den Zuschlag schleunigst zu, eriheilen, und durch die Stadtver¬ 
ordneten ertheilen zu lassen, die Deputation aber zu ermächtigen, die übrigen Par¬ 
celen bald aufs Neue auszubieten. 

W Magistrat entsprach diesem Antrage unterm 22. Mai 1856 durch Vor-
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läge an die Stadtverordneten zur Äußerung über den Zuschlag. Deren Beschluß 
lautete wie folgt: 

„ W i r remittiren diese Angelegenheit mit dem Ersuchen: gefälligst nuch ein 
M a l in Erwägung zu ziehen, ob die Verpachtung des Grundstücks im Ganzen, 
besonders mit Rücksicht auf die von dem Ökonomen Lemcke in seinem beiliegenden 
Gesuche vom 3 1 . v. M . abgegebenen Offerten, nicht vorzuziehen sei." (Sitzung 
der Stadtverordneten-Versammlung vom 1. I u n r 1858. Unterzeichnet von 
v. Dewitz, Vorsteher, und Lson Saunier, Protocollführer.) 

Der Gutsverwalter, Lieutenant Gustav Albert Jul ius Lemcke, hatte sich schon 
früher, und demnächst, wiederholt unterm 8. und 22. M a i 1858 beim Magistrat 
um die Pachtung der Zastrowschen Legat-Hufen beworben. Er war als ein 
rationeller Landwirth empfohlen worden, auch hatte er sich gegen den Vorsitzenden 
der Okonomie-Commission, Stadtrath Hempel ausgewiesen, daß er zum Betriebe 
der Wirtschaft und zur Stellung der Caution hinlängliche Mi t te l zur Verfügung 
habe; er hatte aber nur 700 Thlr . jährliche Pacht auf das Ganze der Zastruwschen 
Hufen geboten, und ^4 Jahre Pachtfreiheit beansprucht. I n der Vorstellung an die, 
Stadtverordneten-Versammlung ließ er die zuletzt^ erwähnte Bedingung fallen, 
erhöhte sein Pachtgebot um 100 Thlr . excl. des Canons und erbot sich zu noch 
anderen Vortheilen, die, mit Rücksicht auf den obigen Beschluß der Stadtver¬ 
ordneten den nachstehenden Beschluß des Magistrats hervorriefen: — 

„ M i t Rücksicht darauf, daß der ic. Lemcke a) Das Petrische Grundstück 
(der Zastrowschen Legat-Hufen) auf 6 Jahre pachtet, b) einen Pachtzins von 
800 Thl r . und den Canon von 174 Thl r . 17 Sgr. jährlich zahlt; e) eine Caution 
von 800 Thl r . bestellen, ä) die Abfuhr des Dungs auf dem Mollen nach den 
Wiesen des Grundstücks übernehmen wi l l , hält der Magistrat dafür, daß eine 
Gesammtverpachtung des Petrischen Grundstücks unter diesen Bedingungen der 
Parcelenverpachtung vorzuziehen sei. Demgemäß an die Öcunomie-Deputation, 
um unter den so eben angegebenen Bedingungen einen neuen Licitations-Termin 
anzuberaumen." (Magistrats-Sitzung vom 2. Jun i 1858.) 

Der Licitations-Termin wurde am 14. Jun i 1858 abgehalten. Nach drei¬ 
maliger Bekanntmachung in den Tageblättern stellten sich zwar mehrere Pachtlieb-
haber ein, von denen aber nur ein einziger ein Gebot abgab, vermuthlich weil 
den übrigen die Erfüllung der gestellten Bedingungen, die ihnen erst im Termine 
bekannt gemacht wurden, zu schwer, oder unmöglich bedünken mochte. Der 
einzige Bieter war nun aber der !c. Lemcke, dem unterm 16. Jun i vom Magi¬ 
strate und unterm 22. Jun i 1858 von den Stadtverordneten der Zuschlag ertheilt 
wurde. 

Der Pacht-Contract zwischen dem Magistrat und dem ic. Lemcke ist am 
26. Jun i 1858 abgeschlossen worden. I s t zwar im Vorhergehenden die Groß., 
der Zastrowschen Legat-Hufen !c. schon einige M a l aufgeführt, so scheint 
es doch nicht unangemessen, hier die Ländereien, welche dem ;c. Lemcke in Pacht 
übergeben wurden, noch ein M a l nach Lage und Flächeninhalt im Einzelnen 
nachzuweisen. Es war: M g . Ruth7' 

1 . g.) Der Acker beim Gehöft, dem sog. Petrischen, zwischen der 
Eschenallee und der Mühlenstraße 49. 12. 
Landbuch von Pommern; Th. II . , Bd. VI I I , 116 



923 Die Stadt Stettin. — Das Stadtfeld Turnei. 

Mg. Ruth. 
Übertrag 49. 12. 

d) Desgleichen neben dem allgemeinen Friedhofe, dem Anlagen-
Wege und der Stettin-Grabower Steinbahn 13. 18. 

r) Desgleichen nordöstlich von der Eschenallee nach der Lübschen 
V Mühle, zwischen Baudouins und Gampes Acker, incl. der 

unten an der Klingenden Beek liegenden Wiese . . . . 38. 21. 
ä) Desgleichen an der Falkenwalder Landstraße nördlich zwischen 

dieser und der Gschenallee, Baudouin und Oampe belegen 20. 154. 
Summa, incl. 1. 169 Landwiesen . . . '121. 25.-

2. Die Nutzung folgender, zum Zastrowschen Legat und speciell der Iacobikirche 
gehörig gewesenen Wiesen, als: Mg. Ruth. 
a) Die Wiese Nr. 239 am Dunsch belegen im Schlage I I . . 5. 154. 
b) Desgleichen Nr. 69 im fetten Ortsbruche, Schlag I. belegen 7. 130. 
o) Desgleichen Nr. 37 im großen Steinbruche, Schlag I. 

belegen 8. 44. 
ä) Desgleichen Nr. 107 in den alten Möllenwiesen, Schlag I., 

an der Parnitz und dem Möllengraben (Weideabfindung 
des Zastrowschen Legats) . . . . . . . . . . . 10. 46. 

Summa Wiesen . . . 32. 14^ 
3. Die Nutzung des ehemaligen Röhrmeister Müller-, dann Petrifchen, auf 

Iohanniskloster-Fundo erbauten Gehöfts, nahe bei Grünhof, bestehend aus 
1 Mg. ,13 Ruth. Hoflage, 4 Mg. 25 Ruth. Garten, einem Wohnhause von 
85',. Länge und 36' Tiefe, einem Wirtschaftsgebäude, einem Kegelbahn-
gebaüde, einem Schweine- und Iungviehstalle im Hofe mit Abort, einer 
Scheune von 174' Länge, 3 4 ^ ' Tiefe, damit verbunden ein Kuhstall und 
eine Remise, einer Gartenhalle und einem Brunnen. 

Diese drei Objecte machen den Gegenstand des Pachtcontracts aus, ohne daß der 
Magistrat wegen der Größe des Ackers und der Wiesen Gewährleistung über¬ 
nimmt. (§ 1.) 7— Die Verpachtung erfolgt auf die 6 hintereinander folgenden 
Jahre vom 1. October 1858 bis dahin 1864 für die, durch das bei der Licitation 
abgegebene Gebot, auf jährlich 800 Thlr. festgesetzte Pacht. Außer diesem 
Pachtzins übernimmt der Pächter alle auf den gepachteten Ländereien haftenden 
Real-, Communal- und Societäts-Lasten, wohin insonderheit gehören, der an die 
Iacobikirche zu zahlende Canon von 147 Thlr. 15 Sgr., und der an das Iohcmnis-
klofter zu entrichtende Canon von 27 Thlr.. 2 Sgr. (§ 2.) — Die Zahlung des 
Pachtzinses erfolgt vom 1. October 1858 ab IN vierteljährigen Raten piWUU-
!N6rancI<). Folgen Festfetzungen über das Verhalten bei säumiger Pachtzahlung, 
die den Verpächter ermächtigen, den Contract. aufzuheben, sobald nicht spätestens 
8 Tage nach dem Fälligkeitstermine, die rückständige Rate an die Kämmereikasse 
abgeführt ist. Magistrat kann alsdann das Grundstück auf Gefahr und Kosten 
des :c. Lemcke anderweitig verpachten; insonderheit ist dieser verpflichtet, die 
Minimal-Differcnz zu erstatten, welche sich bei dem Gebot der neuen Verpachtung 
und seinem Pachtzinfe ergeben sollte G 3.) — Es folgen ferner Stimulationen 
über die rationelle Bewirtschaftung der Pachtstücke (Z 4.): —über die Conven-
tionalstrafe von 50 Thlr. bei Contraventionsfallen (§5.); —über die Reparatur-
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Verpflichtung der Gebäude (§6 ) ; —über die Erhaltung der Gränzbezeichnungen 
G 7); — über die Zurücknahme von irgend einem Theile des Pachtobjects 
gegen Erlaß von 10 Thlr. pro Mg. an dem Pachtzinse (§ 8.); — über Unzu¬ 
lässigkeit einer Remission am Pachtzinse wegen Mßwachs, :c. ic. G 9); — wegen 
Übergabe und Rückgewähr des Grundstücks (§ 10, Z 11); — wegen der vom 
Pächter zu stellenden Caution (§ 12); — wegen Unterhaltung des Gartens 
(§ 13); — wegen Übergabe'der Gebäude:c. (§14); —wegen der Kosten dieses 
Contracts, die Pächter übernimmt (ß 15); — endlich noch die Bemerkung, daß 
der Pächter weder ein lebendes noch todtes Inventar auf dem Grundstücke vor¬ 
findet und mit überliefert erhält G 16). 

Auffallend kann es erscheinen, daß der Contract nicht der Dungabfuhr von 
den Mollen gedenkt, wozu :c. Lemcke sich anheischig gemacht hatte. Muthmaßlich 
ist wegen dieses Gegenstandes ein besonderer Vertrag geschlossen worden, da sein 
Anerbieten sich auch auf die Abfuhr des Straßenunraths bezog. 

Die Häckselmaschine, die ein wesentliches Inventarstück. gebildet hatte, war 
außer Betrieb gesetzt worden und wurde nach Anordnung der Ökonomie-Deputation 
von dem Mhern Pächter Lange — der sich zuletzt als Holzhändler entpuppte 
und im Sommer 1858 eine Badereise machte, nach Ablauf seiner Pachtperiode 
auf dem Rathsholzhofe abgeliefert. . -

Lemcke beantragte bei der Übergabe des Pachtstücks, daß ihm gestattet werden 
möge, die vor seinem Garten im Acker stehenden 48 Stück halb vertrockneten 
Pflaumenbaume auszuroden, weil der Pächter doch nie eine Frucht davon erhalte, 
indem die — Jungen, wenn sie zum Turnplatz gehen, fremdes Eigenthum nicht 
achtend, alle Früchte abrissen. Die Übergabe-Commissarien bewilligten, ohne 
weitere Rückfrage, die Ausrodung der Baume, die im Winter 1858/59 erfolgt 
ist, und die der Pächter, als Brennholz, mit 1 Sgr. pro Stück verwerthet hat. 
Nicht lange nach der Übergabe beantragte der neue Pächter einen Tausch der 
zwei Wiesen Nr. 69 und 37 von zusammen 15 Mg. 174 Ruth, gegen die 3 
der Stadt gehörigen Möllenwiesen Nr. 18, 19, 20 von nicht ganz gleicher Größe, 
indem diese nur 15 Mg. enthalten. Er wünschte diese letzteren Wiesen der be¬ 
quemern Bewirthschaftung halber, und als Äquivalent für die 174 Ruth, weniger 
Fläche, welche er bei dem Tausche bekommen würde, das Aufräumen des Gwnz-
grabens der Möllen-Wiefen auf Kosten der Stadt. Dieser Antrag ist genehmigt 
worden und der Austausch hat am 6. Januar 1659 durch den Bau-Cammissarius 
Kriesche, als Beauftragter des Magistrats, Statt gefunden. Dieser Tausch hat 
jedoch auf die Immobilien-Substanz des Zastrowschen Legats keinen Einfluß 
und gilt anscheinend nur für die Dauer der Lemcke'schen Pachtzeit. 

I n Hinblick darauf, daß, nach einer Anzeige des Friedhofs-Inspectors Kark, 
der noch unbelegte Theil des Todtenfeldes nur noch bis zum 1. Mai 1361 zur 
Bestattung von Leichen ausreichen werde, sah sich der Magistrat veranlaßt, von 
dem Z 8 des Pachtvertrages Gebrauch zu machen. Der Magistrat kündigte 
demgemäß dem :c. Lemcke die Benutzung der, auf der Westseite des bisherigen 
Friedhofes zwischen diesem und der Stettin-Grabower Steinbahn, sowie, zwischen 
der Birkenallee und dem Wege längs der Parkanlagen belogenen Ackerfläche von 
13 Mg. 18 Ruth, zum 1. October 1860, in Folge dessen sich der Pachtzins, 
den :c. Lemcke contractlich übernommen hatte, um 131 Thlr. verminderte. Lemcke 
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wurde von dieser Kündigung mittelst Verfügung vom 9. Mai 1860 in Kenntniß 
gesetzt. Derselbe trug unterm 24. Mai zwar darauf an, die Kündigung zurück¬ 
zunehmen, allein diesem Antrage konnte nicht Folge gegeben, doch wurde ihm 
mittelst Verfügung vom 16. Juni 1860 gestattet, den auf den nördlichen Theile 
des Nckerstücks von 5V4 Mg. in diesem Jahre angebauten Klee auch noch im 
Jahre 1861 abzuärnten. Die Einfriedigung der gekündigten Ackerfläche vermittelst 
einer lebendigen Dornhecke ist durch Anpflanzung derselben im Frühjahre 1861 
bewirkt worden. ^ 

M i t der Vermessung von Friedrichshof, von Mofes, dem zeitigen Besitzer 
dieses Ackerwerks, beauftragt, zeigte der Landmesser Klawiter dem Magistrate 
uttterm 15. August 1860 an, daß sich bei der Ausmessung eine Verdunkelung der 
Gränze mit den Zastrowschen Legat-Hufen an zwei Stellen, wo die Gränzmarken 
fehlten, ergeben habe, und zwar bei der Lübschen Mühle, und bei dem Gehöft, 
gemeinhin Petrihof genannt. Er bat, einen Deputirten zu ernennen, um der 
Regelung der streitigen Gränze beizuwohnen. Der Stadtbau-Commissarius Kriesche, 
der den Auftrag erhalten hatte, die Gränzregulirung mit zu veranlassen, zeigte 
darauf an, daß es sich um Kleinigkeiten gehandelt habe, so daß er, in Gemeinschaft 
mit dem Antragsteller, nicht für nothwendig erachtet, ein Protokoll aufzunehmen. 
Die fehlenden Gränzzeichen sind durch Hügel und am Garten des Gehöfts durch 
3 große Feldsteine ergänzt worden. 

Das Marienstifts-Curatorium richtete unterm 8. November 1852 ein Schreiben 
an den Magistrat folgenden Inhalts: Der Kaufmann Ferd. Henry Baudouin habe 
angezeigt, daß er das ursprünglich Röhrmeister Müller-, demnächst Ökonom Petri-, 
dann Hauptmann Kriele- und zuletzt Baudouinsche, im Vol. X I Fol. 256 des 
Hypothekenbuchs eingetragene Grundstück, auf welchem für das Marienstift ein 
jährlicher Canon von 1 Scheffel Roggen und 2 Scheffel Gerste, nach dem all¬ 
jährlichen Stettiner Martini-Marktpreise in Geld zu zahlen, und auf Martini 
Wstnuinsrlmäo fällig, hafte, an die Stadt Stettin verkauft habe. Das Curatorium 
ersuchte nun den Magistrat um Auskunft, ob es mit dem besagten Kaufe seine 
Richtigkeit habe, und wenn es der Fall, bei welcher Kasse oder bei wem der 
vorgedachte Canon zu erheben sei. 

Beim Magistrate war über diese Abgabe nicht das Mindeste bekannt. Es 
mußte auf das Hypothekenbuch zurückgegangen werden, und dieses besagt an 
der vom Marienstifts-Curatorium angeführten Stelle Folgendes: 

„Ein dem Marienstift zugehöriger, bei dem Turnei vor Alt-Stettin hinter 
dem Luckfchen Gehöft belegener Fleck Landes, welcher vorn an der von dem 
Turuei kommenden Weg, von hier aus auf der rechten Seite an den Trendelen-
burgschen Garten, auf der linken Seite an das Lucksche Gehöft und hinten an 
den Zahlfchen Garten gränzt, dessen Breite vorn uud hinten 8,5 Ruthen, die 
Länge aber auf der rechten Seite 18 Ruthen und auf der linken Seite 20 
Ruthen beträgt, besitzt der Röhrmeister Heinrich Rudolf Müller, vermöge des 
mit der Administration des Königl. Marienstifts am 3. September 1̂ 801 er¬ 
richteten und den 18. September 1806 gerichtlich bestätigten Contracts, auf 
Erbpacht gegen einen, auf Martini jeden Jahres zu entrichtenden Erbzins von 
1 Scheffel Roggen und 2 Scheffel Gerste und zwar nach dem jedesmaligen 
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Martini-Marktpreise. Auf diesem Fleck Landes hat der Röhrmeister Müller 
1 Wohnhaus und 1 Stall erbaut." 

I n den gerichtlichen Grundacten von diesem Grundstück befindet sich Bldf. 
12 eine Anzeige vom 30. November 1827, nach welchen die Gebäude bei der 
Belagerung Stettins im Jahre 1813 vom Feinde gänzlich zerstört sind und der 
Rendant Kunz dasselbe besitzen soll. Nach der Verfügung vom 5. December 1827, 
Blds. 12 a. a. O. sollte der Rendant Kunz über Besitzrecht vernommen werden, 
diese Vernehmung ist jedoch unterblieben. 

Ein Mehreres ergab weder das Grund- noch das Hypothekenbuch. 
Von Seiten der Öconomie-Deputation wurde nun die Malbrancsche-Ver-

messungskarte des Turnei-Feldes von 1799 und 1800 zu Rathe gezogen. Auf 
dieser Karte ist die vom Hypothekenbuch bezeichnete Ackerstäche nicht angegeben; 
und wäre dies auch der Fall, so würde, nach dem Urtheile eines der Mitglieder 
der Deputation, dieselbe, welche in der Nähe von Alt-Turnei liegen und an die 
dortigen Gärten stoßen soll, doch nicht zu den von Baudouin erkauften Zastrow-, 
schen Legathufen gehören, indem die Gränze derselben unmittelbar da anfängt, 
wo der Weg aus der Eschenallee nach den sog. Petrischen Gehöft führt, von da 
ab rechts nach Grabow abgeht, und oberhalb oder hinter dem Grundstücke nach 
dem sog. Lübschen Felde bis zur Falkenwalder Landstraße sich ausdehnt, also 
mit der vom Hypothekenbuche angegebenen Örtlichkeit in gar keiner Verbindung 
steht. Die Ökonomie-Deputation berichtete hierauf unterm 4. April 1853, daß 
die Stadt S te t t in sich nicht im Besitz des Streitstücks befinde und 
daher auch der vom Marienstift beanspruchte Canon nicht abgeführt werden 
könne. Zwar scheine der Vorbesitzer Baudouin früher diefen Canon gezahlt zu 
haben, jedoch wol nur in der irrthümlichen Voraussetzung Besitzer des fraglichen 
Stücks zu sein, was ^r aber nicht gewesen ist, dies könne aber für die Stadt 
Stettin nicht mäßgebend sein, nachdem dieselbe Eigenthümerin der Zastrowschen 
Legathufen geworden. Auf den Grund dieses gutachtlichen Berichts lehnte der 
Magistrat die Zahlung des au. Canons in einem an die Marienstifts-Administra-
tion gerichteten Antwortschreiben vom 18. Juni 1853 ab. 

Das Curatorinm des Marienstifts, dem das vorstehend erwähnte Schreiben 
des Magistrats von der Administration vorgelegt worden war, erklärte hierauf 
unterm 15. August 1853 daß es bei dieser Sachlage veranlaßt sein könne den 
Weg Rechtens sogleich zu betreten, inzwischen habe es noch nähere Ermittelungen 
veranlaßt, welche ergeben hätten: daß die Stadt Stettin wirklich in Besitz des in Rede 
stehenden Ackerstücks sich befinde, indem dasselbe durch den Separations-Receß 
von Turnei, von der General-Commission unterm 11. Februar 1831 bestätigt, 
den drei Iacobi- und Nicolai-Kirchenhufen (d. i.: den Zastrowfchcn Legat-
Hufen) einverleibt worden sei und sich in dem durch diesen Receß aus der 
Gemeinheit ausgeschiedenen Areal von 155 Mg. 176 V2 Ruth- (s- 20 des alleg. 
Rec.) befände. Diese Ermittelungen gründeten sich auf die Separations-Acten 
der General-Cummission und die dazu gehörige Karten von Vollborth äß 1815 
und von Fischer äs 1827, nebst Separations-Vermessungs-Regifter von Vollborth 
ä6 1815, in Verbindung mit dem Zeügniß des Röhrmeisters Müller, des altern, 
zu Grünhof wohnhaft, und halte das Curatorim sich versichert/daß der Magistrat 
bei genauer Erwägung und Prüfung der Beweisstücke die Richtigkeit der An-
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spräche des Marienstifts anerkennen und die demselben zustehende Realabgabe 
werde berichtigen lassen. Das Curaturium machte daher den Vorschlag, durch 
beider Seits zu ernennende Commissarien den Gegenstand an Ort und Stelle 
prüfen zu lassen. Es bedurfte einer Erinnerung bevor der Magistrat sich ent¬ 
schloß, auf jenen Vorschlag einzugehen. Dies geschah durch das Antwortschreiben 
vom 2. November 1853, worin der Magistrat dem Curatorium anzeigte, daß er 
den Stadtsyndicus Otto zu seinem Commissarius ernannt habe, um unter Zu¬ 
ziehung des Stifts-Administrentant Raedel die Sachlage näher zu erörtern. Mi t 
diesem Schreiben ereignete sich das Mißgeschick, daß das Concevt an drei Wochen 
lang unmundirt in der Raths-Kanzlei liegen blieb, so daß es erst am 25. desselben 
Monats im Marienstifts-Gebaüde abgegeben wurde. 

Diese Verschleppung der Sache, deren sich auch der Decernent der Sache, 
Stadtfyndicus Otto zu Schulden kommen ließ, indem er das Marienstifts-
Curatoriums-Anschreiben vom 26. September 1853 erst 5 Wochen nachher be¬ 
antwortete, hatte für den Magistrat, bezw., für die Kämmereikasse, eben nicht 
angenehme Folgen. Denn das Curatorium, offenbar verletzt über die Rücksichts¬ 
losigkeit des Magistrats, der den Antrag wegen commissarischer Erörterung der Streit¬ 
sache unbeantwortet ließ, hatte durch seinen Rechtsconfulenten Iustizrath Lemcke, 
unterm 4. November 1853 beim Kö'nigl. Kreisgericht der „Antrag auf Beweis¬ 
aufnahme zum ewigen Gedächtniß" dahingestellt, das der erheblichste Zeuge für die 
Identität des Ackerstücks, der bejahrte Röhrmeifter Müller an Ort und Stelle 
über die ursprüngliche Lage des zum Ackerstück und dessen Gränzen vernommen 
werde. I n den am 28. November 1853 auf dem zu Alt-Turnei belogenen Guts-
fundo des Gutsbesitzers Edzardi abgehaltenen Termine, zu welchem der Iustizrath 
Lemckc für. das Marienstift, und der Stadtsyndicus Otto für den Magistrat 
vorgeladen waren, erklärte der Zeuge Röhrmeister Johann Gottfried Müller, 
68 Jahre alt, was folgt: 

„Das auf der vorliegenden Haudzeichmmg, mit l bezeichnete, 178 Q. Ruth, 
große Stück.Land ist dasselbe, welches mein Vater, der verstorbene Röhrmeister 
Heinrich Ludwig Müller im Jahre 1801 von dem Marienstifte in Erbpacht 
erhalten hat. Dieses Ackerstück, ist dasselbe, welches in dem mir vorgelegten 
Separations - Receß Nr. 8 aäi 4 und §. 12, Lit. k so wie in Lit. t der mir 
vorgelegten und von mir eingesehenen Karte aufgeführt ist. Wenn gleich die 
von meinem Vater darauf errichteten Gebäude längst zerstört und von dem jetzigen 
Besitzer andere Gebäude aufgeführt sind, so ist die yrtlichkeit des oben be-
zeichneteten Stück Landes nach der früher Zahlschen' Gartenseite hin auf der zur 
rechten Hand hillführenden Trift, jetzigen Fahrweges, und der oberhalb dieses 
Stück Landes belogenen Sandgruben, woraus schon zu meiner Kindheit der 
Maurersand gefahren wurde, fo unwesentlich verändert, daß mir ein Zweifel 
über die Identität des 'von mir oben beschriebenen Stück Landes mit den von 
den streitenden Parteien Gemeinten nicht aufsteigen kann. Dies kann ich be¬ 
schwören." 

Iustizrath Lemcke, Namens des Marienstifts anerkannte hierauf, daß das 
qu. Ackerstück nicht der Stadt Stettin, sondern gegenwärtig dem Gutsbesitzer 
Edzardi zu Alt-Turnei gehöre. Syndicus Otto acceptirte dies Anerkenntniß 
bestens und anerkannte feiner Seits die Richtigkeit der Aussage des Zeugen Müller, 
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namentlich, daß das auf derHandzmchnung mit t markirte 178 Q. Ruth, große 
Stück Land dasselbe ist, welches früher dem Marienstift gehört und von diesem 
an den Röhrmeister Müller, Vater des Zeugen, im Jahre 1801 vererbpachtet ist. 

Nach einer, unterm 12. December 1853 vom Administrator Raedel wider¬ 
holt erlassenen Mahnung, den rückständigen Canon nunmehr endlich bis zum 
Schlüsse des Jahres an die Stiftskasse abführen zu lassen, worauf der Magistrat 
unterm 17. December 1853 widerum ablehnend antwortete, schien dann doch das 
Cnratorium des Marienstifts die Überzeugung erlangt zu haben, daß mit dem 
Magistrat ein gütliches Abkommen zur Beilegung der Streitsache nicht zu Stande 
gebracht werden könne, und dieselbe dem Richter zur Beurtheilung und Entschei¬ 
dung vorgelegt werden müsse. Iustizrath Lemcke erhielt den Auftrag, die Klage 
wider den Magistrat beim Königl. Kreisgericht einzureichen. 

Dies geschah am 4. Febrnar 1854. Aus der Klageschrift ergeben sich noch 
einige historische Daten. Der zwischen dem Röhrmeister Müller, dem Vater, 
und dem Marienstift wegen des qu. Stück Landes abgeschlossenen Erbpachtvertrag 
datirt vom 3. Sept. 1801, und ist der Besitztitel für den :c. Müller im 
Hypothekenbuch des damaligen Lastadifchen Gerichts, Vol. X I , Fol. 256 unterm 
27. Ottober 1806 berichtigt worden. Außer dem gedachten kleinen Grundstück 
besaß :c. Müller bekanntlich als Hauptgut: die 3 Zastrowschen Legat-Hufen der 
Iacobikirche zu Erbpachtrechten und das Erbzinsgrundstück des Iohannisklosters, 
auf dem die Wohn- und Wirtschaftsgebäude errichtet waren. 

Auf diesen Grundstücken ruhten, wie wir aus vorhergehenden Mittheilungen 
wissen, verschiedene Hü'tungsberechtigungen, deren theilweise Auflösung im Jahre 
1815 bei Gelegenheit der Separation des Stadtfeldes Turnei erfolgte. Bei 
diesem Auseinandersetzungs-Verfahren wurde selbstverständlich auch das Marien-
stifts-Erbpachtland mit hineingezogen, von dem Feldmesser Vollborth unter Lit. t. 
auf die der Separation zum Grunde liegende Karte aufgetragen, unter eben der¬ 
selben Bezeichnung in dem Vermessungsregister mit 178 Q.-Ruth'. Fläche aufge¬ 
führt, in demselben aber irr thümlich-als zum Hauptbesitz der Wit twe des 
Röhrmeisters Mü l le r gehörig bezeichnet. Dieser Irrthum ist in dem Ver-
mesfungsregister vom Geometer selbst durch die Bemerkung in der Spalte KöiuarqML: 
„gehört eigentlich zum Müllerschen Etablissement" constatirt. I n Folge dieser 
irrthümlichen Einregistrirung des Marienstifts - Erbpachtgrundstücks unter die 
Zastrowschen Legathufen der Iacobikirche wurde auch bei der Separation des 
Turnei-Feldes der Wittwe Müller das Äcquivalent für den Fleck Landes von 
178 Q.-Rüth. der in 4 Plänen überwiesenen Absindung, für die Zastrowschen 
Legathufen einverleibt, der Fleck Landes selbst aber einem andern Separations-
Interessenten, dem damaligen Besitzer des Gutes Alt-Turnei, Amtmann Kuhn, 
zugetheilt. Alles dies ergeben die Acten der General-Commission zu Stargard, 
bezw. der mit der Separation betraut gewesenen Öcouomic-Commissarien Winckler 
und Förster, so wie der Seftaratiuns-Receß vom 11. Februar 1831, namentlich 
die §§ 8, 12, 20b desselben. Da nach §§ 147, 148 der Gemeinheitstheilungs-
Ordnung vom 7. Juni 1821 die Abfindung für die 178 Q.-Ruth. an die Stelle 
der Letzteren getreten ist, und die Reallasten der Letzteren auf ihre Abfindung 
60 ipso übergegangen sind, fo folgt hieraus vou selbst, daß der gegenwärtige 
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Besitzer des Äquivalents für die 178 Q.-Ruth. zur Entrichtung des Erbpacht-
Canons an das Marienstift verpflichtet ist. 

I n dem am 11 . Ap r i l 1854 zur Klagebeantwortung anberaumten Termine 
laügnete der Stadtsyndicus Otto, Nameus der verklagten Stadt, alle in der Klage 
angeführten Thatsachen, bestritt dieselben als nicht zu Recht bestehend und trug 
auf Abweisung des klagenden Marienstifts an. M i t dieser Klagebeantwortung 
verband er aber auch eine Litis-Denunciation gegen Baudouin und dessen Ehefrau 
geb. Senstius, für sich, und als, Erben ihres f Stief-, bezw. Schwiegervaters, 
des Hauptmanns a. D . Kriele, weil diese das Grundstück, die Zastrowschen Legat-
Hufen der Iacobikirche, an die Stadt Stettin veräußert haben und als Verkäufer 
der Stadt Stett in zur Gewährleistung für den vorliegenden Fal l verpflichtet seien. 
Er trug darauf an diesen Litis-Denunciaten unter Mittheilung der Klage und 
Klagebeantwortung und dieser Litis-Denunciation zum Prozesse zu ziehen. Diesem 
Gesuche wurde vom Königl. Kreisgericht Stettin durch Verfügung vom 12. Apr i l 
1854 Statt gegeben, und es entspann sich nun ein Prozeß, der durch zwei 
gleichlautende Erkenntnisse, des Königl. Kreisgerichts vom 2 1 . October 1856 
und des Königl. Appellationsgerichts zu Stett in vom 5. September 1857 zu 
Gunsten des M a r i e n s t i f t s entschieden, die, dagegen erhobene Nichtigkeits¬ 
beschwerde aber vom Königl. Ober-Tribunal in dessen Sitzung vom 24. Jun i 
1858 zurückgewiesen wo rden ist. 

. Dieser Prozeß, indem es sich um ein Stück Land von noch nicht Einem 
Morgen Flächeninhalts und um die jährliche Abgabe von 1 Sch. Roggen und 
2 Sch. Gerste gehandelt hat, hätte sich leicht vermeiden lassen, wäre die vom 
Marienstifte vorgeschlagenen, durch verschleppte Behandlung der Sache aber ver¬ 
eitelte, commisfarische Verhandlung zu Stande gekommen; denn der persönliche 
Verkehr mit dem Stifts-Commissarius würde dem Magistrats-Commissarius, nach 
Einsicht der Separations-Acten von Anno 1815 und 1830 die Überzeugung 
verschafft haben, daß die kleine Marienftifts-Erbftachtstäche bei der Separation 
ihr Äquivalent durch Zurechnung zu den Zastrowschen Legathufen richtig erhalten 
habe, was schon aus dem einfachen Vergleich der Flächenzahlen der Zastrowschen 
Hufen v o r der Separation und nach derselben einleuchtend sein mußte. Der 
von ' dem Magistrate, bezw. dem damaligen Stadtsyndikus Otto, mit. einer ge¬ 
wissen — Hartnäckigkeit durch drei Instanzen geführte Rechtsstreit hat, abgesehen 
von dem vielen Papier, was beschrieben worden ist, abgesehen von dem Verlust 
an Zeit, die zu anderen Arbeiten hätte verwendet werden können, nach Ausweis der 
Acten, der Kämmereikasfe an gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten eine Ausgabe 
von Thl r . 65. 3. 9 Pf . verursacht. Die Zinsen von diesem Kapital betragen 
Thl r . 3. 7. 6 Pf. Um diesen Betrag hat dsr — übereilt beschlossene Prozeß 
den Canon, welchen die Stadt für den kleinen Fleck Landes von 178 Q.-Ruth. 
an das Marienstift, nach rechtskräftigen Erkenntniß, zu zahlen hat, nach diesseitigem 
Erachten unnützer Weise, erhöht, natürlicher Weise mit Zustimmung der Stadt-, 
verordneten, welche in ihrer Sitzung vom 17. August 1858 von dem Ausfal l 
des Prozesses einfach Kenntniß nahmen. Daß man beim Magistrat von der 
Erfolglosigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde im Voraus überzeugt war, ist daraus 
zu ersehen, daß, als die Marienstifts-Administration mittelst Schreibens vom 
5. December 1857 den Canon Pro Mar t in i 1856/57 einforderte, die Kämmerei-
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kasse unterm 30. December 1857 angewiesen wurde, den Canon mit Thlr. 4.18.2 Pf. 
an die Stiftskasse abzuführen, freilich unter dem Vorbehalt aller Seitens des 
Magistrats aufgestellten Einwendungen gegen die Rechtmäßigkeit der Forderung 
und der Stadt-Verpstichtung zur Zahlung derselben. Und als nun der Prozeß 
zu Ende geführt war, saümte' die Stifts-Administration nicht, die Canon-Rück¬ 
stände zum Betrage von Thlr. 31. 27. 1 Pf., aber auch die Verzugszinsen, bis 
zum 1. September 1858 berechnet, mit Thlr. 6. 3. 2 Pf. einzufordern. Beide 
Beträge wurden unterm 11. September 1858 auf die Kämmereikasse angewiesen. 
Der tkrmiuuL g. guo der Verzugszinsen ergab sich aus dem Erkenntniß erster 
Instanz, das diesen Termin auf Martini 1852 festgesetzt hatte. 

Noch war die Angelegenheit nicht in völliger Ordnung. Es fehlte noch die 
Eintragung des Canons, oder vielmehr die Übertragung desselben von einer 
Blattseite des Hypothekenbuchs auf eine andere, die zur Verhütung ähnlicher 
Streitigkeiten, wie sie obgewaltet hatten, nothwendig war. Es bedurfte einer 
Anregung des Marienstifts-Curatoriums in dem Schreiben vom 22. Januar 1861, 
um den Magistrat zu veranlassen, den erforderlichen Antrag bei der Hypotheken-
behörde zu stellen. Dies geschah am 31. Januar 1861 dahin, daß das Kreis¬ 
gericht ersucht wurde, das Folium des Grundstücks, Vol. XI. , Fol. 256, auf 
welchem der Canon stand, zu schließen, und den mehrgedachten Canon von 
1 Sch. Roggen und 2 Sch. Gerste, in Gelde nach dem Martini-Marktpreise 
Heden Jahrs abzuführen, für das Marienstift auf das Grundstück Vol. XV, 
Fol. 229, — ohne Bildung eines Dokuments — Rubr. I I . zur nächst offenen 
Stelle einzutragen. Das Kreisgericht erwiderte unterm 16. Februar 1861 daß 
dem gedachten Antrage nicht so ohne Weiteres Folge gegeben werden könne; es 
müsse erst nachgewiesen werden, wie die Stadt in den Besitz des Grundstücks 
Vol. X I , Fol. 256 des Hypothekenbuchs gelangt sei, da von diesem Vorgange in den 
Acten nichts bekannt, der Besitztitel vielmehr noch für den Röhrmeister Heinrich 
Rudolf Müller berichtigt sei. Der Magistrat in dem Antwortschreiben vom 26. Februar 
verwies auf die Prozeßacten und bemerkte, das Folium 256, Vol. X I des 
Hypothekenbuchs sei ein todtes und ohne Gegenstand und seine Schließung des¬ 
halb wol rathsam. Darauf erließ das Kreisgericht unterm 1. Juni 1861 die 
nachstehende Auseinandersetzung. 

„Den Magistrat benachrichtigen wir aus die Anträge vom 31. Januar und 
26. Februar d. I . , daß für jetzt weder die Schließung des Fol. 256, Vol. X I 
des Hypotheken-Buchs von Stettin, noch die Eintragung des alljährlich an das 
Marienstift in Gelde zu entrichtenden Canons von 1 Sch. Roggen und 2 Sch. 
Gerste bei dem Grundstücke Vol. XV, Fol. 229 des H. B. erfolgen kann. 

„Wenn auch nach den Entscheidungen in dem, vom Marienstift gegen die 
Stadt Stettin wegen Entrichtung jenes Canons angestrengten Prozeß nicht zu 
bezweifeln ist, daß das bei der Separation des Stettinschen Stadtfeldes durch 
den Receß äs conk. vom 11. Februar 1831 dem Ackerwerke Petrihof — 
Vol. XV, Fol. 229 des H. B. — zugetheilte Areal das Äquivalent für das 
Grundstück Vol. XI , Fol. 256 des H. B. mit umfaßt, ohne daß eine speäelle 
Ausweisung dieses Äquivalents erfolgt ist, so ist dadurch das letztgedachte Folium 
256 doch noch keineswegs erloschen. 

„ I m Gegentheil verordnet die Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 7. Juni 
Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. VIII. 11? 
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in den ß§ 147 und 148 ausdrücklich, daß die Entschädigung, welche jeder 
Teilnehmer durch die Auseinandersetzung erhält, das Surrogat der dafür abge¬ 
tretenen Grundstücke bildet, also auch in Ansehung ihrer Befugnisse und Lasten 
und sonstigen Rechtsverhältnisse die Eigenschaften der Letzteren erhält und namentlich 
in Rücksicht der Reallasten und Hypothekenschulden an die Stelle der abgetretenen 
Grundstücke tritt. 

„Durch das Rescript des Herrn Ministers des Innern vom 25. November 
1837 (v. Kamitz Jahrb. Bd. 52, S. 599) ist es ferner den Special-Commissarien 
zur Pflicht gemacht, im Fall der Zusammenlegung der Äquivalente mehrerer 
Grundstücke eines Besitzers in Einen Plan eine reale Subrepartition derselben 
vorzunehmen, wenn von den Interessenten darauf angetragen wird. Hiernach 
ermangelt das Hypotheken-Folium 256 Vol. X I seit der Separation des Stettiner 
Stadtfeldes kcinesweges eines realen Substrats. 

„Ist dieses aber der Fall, so kann eine Schließung dieses Foliums nur unter 
Übertragung desselben auf das Folium 229 Vol. XV des H. B. ausgeführt^ 
werden. 

„Eine solche Übertragung setzt indeß einen derartigen-Erwerb des Grundstücks 
Fol. 256 Vol. X I Seitens der Stadt Stettin voraus, daß der Besitztitel für sie 
auf Grund desselben berichtigt werden könnte. 

„Ein derartiger Erwerb ist nicht nachgewiesen. Es ist von dem Magistrate 
zwar in diesem Sinne auf den oben erwähnten Receß vom 11. Februar 1831 
und auf die Verträge über die Erwerbung des Grundstücks Vol. XV Fol. 229 
Bezug genommen worden. Das Separations-Verfahren hat indeß eine Ver¬ 
änderung des Rechtstitels der betheiligten Grundbesitzer nicht zur Folge, und 
daß es bei dem, der Separation voraufgehenden Legitimations-Verfahren nur auf 
die Vertretung der betheiligten Grundstücke innerhalb des Theilungs-Verfahrens, 
nicht aber darauf ankömmt, zu prüfen, ob das Recht der Besitzer sie im Falle 
der noch nicht erfolgten Besitztitelberichtigung zum Antrage auf solche legitimirt, 
ergibt eine Vergleichung der für das Legitimations-Verfahren in Separations-
und Ablösungssachen im § 12 des Ausführungs-Gesetzes vom 7. Juni 1821, 
des ß 25 der Verordnung vom 30. Juni 1834, des § 109 des Ablösungs-Ge¬ 
setzes vom 2. März 1850 und des Art. 15 des Gemeinheitstheilungs-Gefetzes 
vom 2. März 1850 enthaltenen Bestimmungen mit den Vorschriften der Hypo¬ 
theken-Ordnung § 49, I I . :c. ic. und der ergänzenden und abändernden Ver¬ 
ordnungen über Berichtigung und Eintragung der Besitztitel. 

„ I n den Verträgen, mittelst derer die Stadt Stettin das Grundstück Vol' XV 
Fol. 229 erworben hat, geschieht des Grundstücks Vol. X I , Fol. 256 keiner Er¬ 
wähnung. Kann nun aber dies letztere Folium auf Fol. 229, Vol. XV zur Zeit 
uoch nicht übertragen werden, so kann auch bei dem erstem der auf letzterm für 
das Marienstift haftende Canon nicht ohne legale Verpfändung des Grundstücks 
Fo l . 229, Vol. XV erfolgen. Denn der dingliche Character einer Reallast 
kommt jenem Canon nur in Bezug auf das ursprüngliche Erbftachtgrundstück 
Fol. 256 Vol. X I zu." 

Der Decernent der Sache, der Stadtsyndikus, nunmehr Giesebrecht, dekretirte 
auf dem Rande der vorstehenden Mittheilung des Königl. Kreisgerichts am 
17. Juni 1861: „Die Stadt hat kein Interesse dabei, die Sache weiter zu der-



Der Zastrowschen Legat-Hufen der St. Iacobikirche. 9Z1 
» 

folgen. M ^.ota." Und der Oberbürgermeister Hering bekräftigte diefes Dekre 
durch feine Unterschrift. 

Anderer Ansicht war das Marienstifts-Curatorium; denn, nachdem dasselbe 
sich unterm 10. August 1861 beim Magistrat nach der Lage der Sache erkundigt, 
und ihm von diesem, unter abschriftlicher Mittheilung das Kreisgerichts-Schreibens 
vom 1. Juni 1861 am 14. August 1861 erwidert worden war: „Die Gerichts¬ 
behörde verweigere die Eintragung des Canons", hatte es das Gutachten seines 
Rechtsconsulenten, Iustizraths Lemcke, eingeholt. Und dieses lautete dahin: 
„Das Curatorium müsse auf die Eintragung des Canons bestehen, dem Magistrate 
aber überlassen werden, dieselbe durch eine ausdrückliche Verpfandung^ - Er¬ 
klärung herbeizuführen." Diese ist denn auch endlich, nach Erledigung einer 
weitern Zwischenverhandlung, in nachstehender urkundlicher Form, ausgefertigt 
worden: — 

Durch das rechtskräftige Erkenntniß des Königl. Appellationsgerichts zu 
Stettin vom 5. September 1857 ist die Stadt Stettin als Besitzerin der, nach 
dem Sevarations-Recesse von Turnei vom 11. Febrmr 1831 für die Vol. XV, 
Blatt 229 des H. B. von Stettin verzeichneten, drei Hufen Erbpachtland und 
die, im § 1 des Recesses unter 4d aufgeführten 178 Q.-Ruthen Hof- und 
Gartenstelle gewährten Entschädigung verurtheilt: alljährlich zu Martini ün das 
Marienstift einen, in Gelde nach dem jedesmaligen Stettiner Martini-Marktpreise 
zu entrichtenden Canon von 1 Sch. Roggen und 2 Sch. Gerste zu zahlen. Zur 
Sicherheit für diesen Canon verpfänden wir hierdurch das, der Stadt Stettin 
gehörige, im H. B. von Stettin, Vol. XV, Fol. 229 verzeichnete Grundstück und 
willigen in die Eintragung des Canons auf dasselbe Rubr. I I . zur nächst offenen 
Stelle. Stettin, am 2. November 1861. 

Der Magistrat. 
Hering. (1^. 8.) Giesebrecht. 

Zufolge Benachrichtigung des Königl. Kreisgerichts vom 6. December 1861 
ist die Eintragung des Canons in Rubr. I I . sud 13 für das Marienstift erfolgt. 
Die Kosten, incl. des Stempels für die vorstehende Verpfändungs-Urkunde, haben 
1 Thlr. 26 Sgr. betragen. 

Pächter Lemcke trug unterm 12. September 1861 auf 6jährige Verlängerung 
seines Pachtcuntracts an und wiederholte diesen Antrag, der bis dahin bei der 
Ökonomie-Deputation in der Schwebe gehalten worden war am 19. April 1862, 
worauf, nachdem Seitens der Deputation ein motivirtes Gutachten zu Gunsten 
des Antrages abgegeben worden war, vom Magistrate am 17. und von den 
Stadtverordneten am 20. Mai 1862 in die Prolongation nnter gewissen Abän¬ 
derungen des Contracts gewilligt wurde. Diese Modificatiouen sprach der unterm 
22. Mai 1862 abgeschlossene, auf die Zeit vom 1. October 1864 bis ult. 
September 1870 gültige, Contract dahin aus, daß Pächter sich verpflichtete, in 
der Zeit von 1. October 1868 bis zur Rückgewähr, des Pachtgrundstücks 
sämmtlichen, durch den Viehstand des Pächters erzeugten Dünger lediglich nur 
in dem Acker und den Wiesen des Pachtgrundstücks zur Düngung zu verwenden. 
Sollte Pächter den Dünger anderweitig verwenden, verschenken oder veräußern 
so verpflichtete er sich, für jede dem Pachtgrundstück entzogene Fuhre Mist eine' 
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Conventionalstrafe von 5 Th!r . zu entrichten (§ 2.) Er verpflichtete sich ferner, 
bei der Rückgewähr der Pachtgrundstücke dem neuen Pächter: a) 5 Schock Roggenstroh 
von 60 Bund a 20 Pfd . pro Bund unentgeldlich zu übergeben; d) die genaue 
Hälfte der gepachteten, im Oderthale gelegenen GutZwiesen dergestalt und 
unentgeldlich zur Werbung zu übergeben, daß der neue Pächter berechtigt sein soll 
den zweiten Schnitt der Wiesenhälfte bereits während der jetzigen Pachtzeit vom 
15. August 1870 ab beliebig für sich zu werben. (§ 3). Der Pächter muß beim 
Abzüge den dritten Thei l des Ackers, den er nur bis Iohanms 1870 noch^in Pacht 
hat, mit Winterroggen ordnungsmäßig bestellt, zurückgewahren, und wird zu 
diesen Behuf festgesetzt, daß Pächter auf dem leichten Hinteracker d. h.: den § 1 , 
unter c. und ä. des Vertrages von 26. Zum 1858 gedachten Acker, ^ Scheffel 
pro M g . , auf dem übrigen Acker mindestens ^ Scheffel pro M g . eventuell, 
d. h.: wenn der Magistrat es verlangt, durch einen zu diesem Behuf zu vereidigen¬ 
den Säemann säen lassen muß. (§4). Schließlich wird bemerkt, daß dem Pächter 
von dem Pachtacker im Jahre 1860 eine Fläche von 13 M g . 18 Ruth, abge¬ 
nommen und deshalb die ursprüngliche Pacht von 800 Thlr . jährlich auf 669 
Th l r . herabgesetzt ist. Auf diese Summe belauft sich daher der gegenwärtige 
Pachtzins,, den Pächter eben so wie den § 2 des Vertrages vom 26. Jun i 1858 
gedachten Canon an die Iacobikirchenkasse und das Iohanniskloster während der 
neuen Pachtzeit zu entrichten hat G 5.) Den Stempel zu diesem Nachtrage (Thlr . 
13. 25 Sgr . betragend) trägt der Pächter (§ 6). 

- I m Jahre 1862 fand auf Lemckes Wunfch ein Tausch der zu seiner 
Pachtung gehörigen Oderwiesen Nr. 239 am Dunzig Schlag I und Nr . 107 
Alten Mol len Schlag I von zusammen 16 M g . 20 Ruth, gegen die l i n k s am 
Mol len Damm, liegenden Städtischen Wiesen Nr . 16, 17, 18 von zusammen 
15 M g . Fläche S ta t t , ohne daß er für das Minus von 1 M g . 20 Ruth, eine 
Entschädigung beanspruchte, wol aber die Verpflichtung übernahm, diefe und 
seine übrigen Pachtwiesen im Winter als Ablagerungsftlatz von Schnee und Eis 
aus der Stadt herzugeben. Der Pächter erlangte durch diesen Tausch den großen 
Vortheil , feine 36 M g . Wiese zusammenhangend an einer Stelle nahe der Stadt 
und so belegen zu erhalten, daß er dieselben mit Wagen befahren konnte. Dieser 
Tausch ist , mit der so eben angeführten Modalität unterm 19. December 1862 
auf dem Pächtcontracte als nachträgliche Stipulation vermerkt und durch beiderseitige 
Unterschrift vollzogen worden. 

Lemcke zeigte dem Magistrate am 18. Februar 1863 an, daß sich ihm die 
Gelegenheit darbiete, auf vortheilhafte Weise ein größeres Landgut zu erwerben; 
er bäte daher, ihn von dem Contracte zu entbinden, in den vom 1. October 
1863 an einzutreten sein Gutsnachbar Moses auf Friedrichshof sich erboten 
habe. Weder i n der Ökonomie-Deputation noch im Magistrats-Collegium war 
Einer, der es angemessen gefunden hätte, auf diesen Vorschlag einzugehen.. Lemcke 
wurde daher unterm 7. März 1863 ablehnend beschieden und — zum Überfluß 
auch Moses davon in Kenntniß gesetzt. Bei dieser Gelegenheit ersähet man, 
daß der Handelsmann vom Stamm Sem das Gut Friedrichshof durch Hausknechte 
und Comptoirboten bewirthschaften ließ, — eine schöne mustergültige Wirthschaft! 

Die Bevölkerung der Vorstadt Grünhof hatte im Lauf der Jahre so zuge¬ 
nommen, daß man darauf Bedacht nehmen mußte, für die dortige zahlreiche 
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Kinderschaar eine eigene Schule zu errichten. Der Magistrat bestimmte zum Platze, 
wo das Schulhaus erbaut werden sollte, eine Parcele der Zastrowschen Legathufen, 
die auf der Südwestseite der Mühlenstraße, schräg über der Gränzstraße, belegen 
ist. Diese Parcele von 60 Q. Ruth. ^ '/̂  Mg. Fläche gehörte zu Lemcke's 
Pachtung. Es mußte daher wegen Abtretung dieser Fläche mit dem Pächter 
ein Abkommen getroffen werden, welches am 19. Februar 1864 dahin zu Stande 
kam, daß 1) derselbe die Parcele am 1. März dem Magistrate zur Verfügung 
stellte; 2) ihm auf Grund des § 8 des Vertrages vom 26. Juni 1858 eine 
Pachtermäßigung von 3 ^ Thlr. für '/.̂  Mg., und zwar vom 1. October 1863 
an gerechnet zu Gute kam; 3) ihm auch eine gleich große Frucht- und Bestellungs-
Entschädigung, nach dem Satze von 10 Thlr. pro Mg. bewilligt, dabei aber bestimmt 
wurde, daß diese Entschädigung erst nach vollendeten Bau des Schulhauses fest¬ 
zustellen sei, weil anzunehmen war, daß die Bauhandwerker kaum innerhalb der 
Baufläche bleiben, sondern deren Gränzen vielfach zu überschreiten genöthigt sein 
würden. Dieses von der Ökonomie-Deputation und dem Pächter Lemcke getroffene 
Abkommen bestätigte der Magistrat am Schalttage 1864. 

Dem Magistrat überreichte die Ökonomie-Deputation ^ unterzeichnet: 
Hempel, Hobrecht — am 19. Mai 1864 einen Parcel i rungs-Plan von dem zwischen 
der Birken-Allee und der Mühlenstraße belegenen Theile von Petrihof und eine 
Liquidation des Feldmessers H. Müller über Anfertigung dieses Plans zum 
Betrage von 14 Thlr. 10 Sgr., letztere zur Zahlungsanweisung, welche am 20. Mai 
auf die Kämmereikasse erfolgte. Nachträglich liqmdirte Müller am 15. Februar 1865 
den Betrag von 29 Thlr. 10 Sgr., der auf die Kämmereikasse angewiesen wurde. 
Und für die lithographische Vervielfältigung in 450 Exemplare sind 63 Thlr. 
20 Sgr. gezahlt worden. I n Bezug auf die Parcelirung und den dieserhalb 
angefertigten Plan wurde Folgendes vorgetragen: — 

Das städtifche Gut Petrihof (d. h. die von dem Senator Zastrow im Jahre 
1745 der Iacobikirche legirten Drei Hufm Landes, deren Obereigenthum nach 
wie vor der gedachten Kirche gebührt) besteht aus 4 Ackerparcelen von rund 
49, 13, 38, 21 Mg. und einer Wiesenfläche von ruud 31 Mg., hierzu kommt 
das ehemalige Petrische Gehöft (ursprünglich Müllersche, von dem das Ober¬ 
eigenthum bei dem Iohanniskloster ist) mit etwa 5 Mg. Gartenland und 
Hofstelle. Für die Nutzung dieser Flächen insgesammt zahlt der Pächter Lemcke 
a) 800 Thlr. Pacht*), d) 147 Thlr. 15 Sgr. Canon an die Iacobikirche 
c) 27 Thlr. 2 Sgr. Canon an das Iuhanniskloster, zusammen 974 Thlr. 
17 Sgr. Es würde diese Summe bei zusammen 159 V. Mg. durchschnittlich pro 
Mg. einen Ertrag von rund 6 Thlr. 3 Sgr. liefern. Da die Parcele aber, um 
welche es sich handelt, und von der oben schon die Rede gewesen, und die einen 
Flächeninhalt von 49 Mg. hat, zu den besten Ackerlande gehört, welches an den 
tt. Lemcke verpachtet ist, so wird man nicht fehlgreifen, wenn man für den Mg. 
dieser Fläche einen Pachtsatz von etwa 10 Thlr. annimmt. Von dieser Summe 
sind jedoch wieder in Abzug zu bringen diejenigen Kosten, welche die Stadt 
jährlich an Reparaturen zur Erhaltung der Baulichkeiten ausgeben muß, und welche 

5) D. h.: nach dem 
6652/z Thlr. 

rsprünglichen Eontract von 1^55; nach erfolgten Abzweignngm 
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ziemlich bedeutend sind. Es muß dabei noch bemerkt werden, daß die Gebäude, 
welche alt sind, sich in einem schlechten Zustande befinden, und größere Neü-
bezw. Reparaturbauten für die Folge in Aussicht stehen. HierMch wird man 
kaum annehmen können, daß durch die Pacht eine Verzinsung herbeigeführt wird, 
welche auch nur einem Kapitalwerthe von 200 Thl r . pro M g . entspricht. 

Die Ökonomie-Deputation nimmt nun an, daß sich bei einer Parcelirung 
eine erheblich höhere Rente herausstellen wird. Der Parcelirungs-Plan ist nach 
dem, von den städtischen Behörden genehmigten Bebauungs-Plan ausgearbeitet 
worden. Es bilden sich hiernach 7 Bauviertel, welche in der Zeichnung mit den 
Buchstaben H. — 6 bezeichnet sind. Von diesen liegen die Bauviertel ^. und L 
in ersten. Rayon, <ü, I ) und N im zweiten und 1? und 6- im dritten Rayon. 
Nach der Parcelirung ergeben sich nun im Ganzen 75 Baustellen, welche 
zusammen einen Flächeninhalt haben von 1.028.820 Q.-Fuß'"). Die Ökonomie-
Deputation glaubt uun, daß sich bei dem Ve rkau f dieser Bauste l len w o l ein 
P r e i s von durschni t t l ich 5 S g r . p ro Q.-Fuß erzielen laßt, was ein Kapital 
von 171.470 Thlr . repräsentirt. Von dieser Summe würden nun für die 
Pflasterung sämmtlicher Straßen mit prismatischen Pflaster, sowie für Pflaste¬ 
rung von Drei Plätzen, in der Zeichnung mit 6> L , I eingetragen, und für 
Anlegung öffenlticher Brunnen :c. die Summe von 21.470 Thl r . abgehen, 
so daß 130.000 Thl r . verblieben. Diese geben zu 5 Prct. gerechnet, eine 
Zinsenmasse von 6500 Th l r . , während wie schon ermittelt, die jetzige Ginnahme 
sich auf höchstens 49. 10 - - 490 Thl r . belauft. Es würde sonach der Ertrag 
sich ans das 13 fache steigern. 

Die Ökonomie-Deputation glaubt aber auch außer der Vermehrung der 
Einkünfte noch einen andern wichtigen Grund anführen zu müssen. Der Umstand, 
daß bisher die fortgefetzten Bemühungen zur Erweiterung, bezw. Beseitigung der 
Festung von keinem Erfolg begleitet gewesen sind, und sich wol auch kaum ein 
Erfolg erwarten l ä ß t ^ ) , macht es zu einer notwendigen Aufgabe, dafür zu 
sorgen, daß dem Bau- und Grweiterungsbedürfniß in angemessener Weise Rech¬ 
nung getragen werde. 

Diese Aufgabe ist so zu verstehen, daß die Stadt ihrer Seits Alles thue, 
was in ihrem Vermögen liegt, um für zweckmäßig große, an öffentlichen ge¬ 
pflasterten Straßen belegene Baustellen zu sorgen. I n Feuer-, Gesundheits- und 
Baupolizeilicher Beziehung ist es zu beklagen, daß^der Festüngs-Gürtel, welcher 
um die Stadt gelegt ist, die Bauenden zunächst nöthigt, nicht unter 4 Stuck 
hohe Gebäude zu errichten, daß, während diese Gebaüdehöhe eine ensprechend 
größere Hoffläche bedingt, gerade umgekehrt hier, in Berücksichtigung der vorhan¬ 
denen Raumnoth eine Bebauung des Hofes bis auf das kleine Maaß von 225 
Q.-Fuß gestattet ist- die wenigen größeren Höfe, welche sich nach aus früherer Zeit 
vorfanden, werden durch Errichtung von Seitenflügeln, Quer- und Hintergebäuden 
fortgesetzt verkleinert, und allmälig auf das oben angegebene Minimum-Maaß 
reducirt. Die Annehmlichkeit von Gärten entbehrt die Stadt Stett in ganz. 

*) Nach dem Müller'schen Plane sind es, excl. der Schulhausbaustelle 1.045.590 Q.°Fuß 
— 40 Mg. ss0,9 Q.-Rnthen. — ^ ) Man erinnere sich des Datums dieses Memorandums 
1864. 
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Fragt man nun, warum sich die.Baulust nicht schon früher auf die Gebiete vor 
den Thoren der Stadt geworfen, so muß bemerkt werden, daß erst durch Auf¬ 
stellung eines Bebauungs-Plans durch die Parcelirung und durch die vorgängige 
Freilegung und Pflasterung der Straßen, an welchen Baustellen verkauft werden, 
dem Baulustigen die ausreichende und notwendige Sicherheit gegeben wird, daß 
sein Grundstück nicht durch anderweitige Disposition entwerthet werde, oder durch 
den Mangel, der für den Verkehr erforderlichen Einrichtungen lange werthlos 
bleibe. Geht aber mit dem Verkauf der Baustellen, wie auf der Silberwiese, 
etwa die Freilegung der Straßen und Plätze und die Pflasterung derselben 
Hand in Hand, so kann mit Bestimmtheit erwartet werden, daß die Baulust sich 
rasch in diese neu eröffnete Bahn begeben und ein neuer Stadttheil erstehen 
werde, welcher den Anforderungen an Licht und Luft, an Gesnndheit und Annehm¬ 
lichkeit vollkommen entspricht. Der Einwand, daß die Entfernung vom Mittel¬ 
punkte der Stadt eine zu große sei, kann nicht für stichhaltig oder berechtigt 
erachtet werden; es ist eine nothwendige Folge der Ausdehnung und der Ver¬ 
größerung der Städte, daß die Entfernungen sich vergrößern; das absolute Maaß 
der Entfernung aber in vorliegendem Falle ist ein solches, wie es selbst in 
Mittelstädten, wenn sie nicht durch außergewöhnliche Umstände, wie etwa durch 
einen Festungs-Gürtel, eingeengt sind, zumeist vorkommt. 

Es ist selstverständlich, daß einzelne Baustellen zur Anlage öffentlicher 
städtischer Gebäude, wie auch eines Turnplatzes etwa, vorbehalten worden müssen. 

Auch die Frage ist in Erwägung gezogen worden, ob für Friedhofs-Anlagen 
auf diesem Theile von Petrihof (der Zastrowschen Legathufen) ein Platz vorzu¬ 
behalten sei. Abgesehen davon, daß, wenn diese Frage bejaht wird, doch nur 
Gin Bauviertel von der Pacelirung auszuschließen sein würde, hält die 
Ökonomie-Deputation doch diese Gegend für durchaus ungeeignet zur Anlage 
eines Todtenfeldes und glaubt vielmehr, daß sich der Platz auf dem städtischen 
Fundus zwischen der Apfelallee und der Pommernsdorfer Anlage ungleich mehr 
hierfür eignet, da sich dorthin die Bebauung uicht zieht, der Grund und Boden 
somit erheblich wohlfeiler ist, und die größere Entfernung von menschlichen 
Wohnungen in fanitätlicher Beziehung den jetzt geltenden Grundsätzen in Bezug 
auf Friedhofs-Anlagen mehr entspricht. 

Die Deputation hält 5 Sgr. pro Quadratfuß für eine angemessene Minimal-
Taxe beim Verkauf und zweifelt nicht, daß dieser Preis bei öffentlichen Ausgebot 
auch erreicht werden wird. 

Hiernach stellt die Ökonomie-Deputation anHeim: 
den Parcelirungs-Plan zu genehmigen, bezw. dessen Genehmigung bei der 
Stadtverordenten-Versammlung herbeizuführen, die Taxe von 5 Sgr. pro 
Quadratfuß gut zu heißen, und die erforderlichen Schritte zum Verkauf 
der Baustellen, bezw. zur Freilegung und Pflasterung der Straßen 
Zu thun. 

Sie bemerkt zum Schluß noch, daß nach § 8 des Pachtvertrags vom 26. 
Juni 1858 der Verpächter das Recht hat, gegen einen Pachtzinserlaß von 
10 Thlr. pro Mg. und Jahr jeder Zeit so viel Land, als ihm beliebt, und 
an den Stellen, an welchen es ihm beliebt, von den verpachteten Landungen 
zurückzunehmen. 
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Die Ökonomie-Deputation gab durch diese, von dem Stadtbaurathe Hobrecht 
abgefaßte, Denkschrift, dem Beschlüsse einen bestimmten Ausdruck, welchen die 
Stadtverordneten Versammlung gleich beim Ankauf der Zastrowschen Legathufen 
:c. gefaßt hatte. 

Zm Magistrats-Collegium zum Vertrag gebracht, beschloß dasselbe iu der 
Sitzung vom 23. Mai 1864 aus den angeführten Gründen auf die Parcelirung 
einzugehen. Es legte das Memorandum der Ökonomie-Deputation urschriftlich 
der Stadtverordneten-Versammlung zur Äußerung und mit dem Bemerken vor, 
daß Magistrat für den Fall der Zustimmung der Versammlung, sich vorbehalte 
weitere Anträge über die Art und Weise der Ausführung des Projects und über 
deren Motalitäten zu stellen. (Der Beschluß ist vollzogen vom Oberbürgermeister 
Hering und dem Syndicus, Stadtrath Giesebrecht.) 

I n der Sitzung vom 28. Juni 1864 spricht sich die Stadtverordneten-
Versammlung ebenfalls für die angeregte Parcelirung aus, unter der Bedingung, 
daß der davon zu erwartende Erlös nicht zu den laufenden Ausgaben verwendet 
werde, sondern entweder zur Amortisirung städtischer Schulden oder zur Erwerbung 
neuen Grundbesitzes, und sieht weiterer Anträge Betreffs der Ausführung und 
deren Modalitäten entgegen. (Das Sitzungs-Protokol ist vollzogen vom Vorsteher 
Lson Saunier und den Schriftführer Grawitz, f 1875.) 

Die Sache ging am 6. Jul i 1864 vom Magistrat an diV Ökonomie-Deputation 
zurück, um nunmehr Vorschläge über die Ausführung der Parcelirung zu machen. 
Diese Vorschläge werden sich hauptsächlich a) auf die Herstellung der Kauf¬ 
bedingungen; d) auf Bezeichnung derjenigen Parcelen, die zunächst zum Verkauf 
zustellen sein möchten; sowie e) auf die Abfindung mit dem Pächter Lemcke zu 
erstrecken haben. Der Magistrat bemerkte dabei, daß über die Frage, ob etwa 
der neüanzulegende Friedhof auf den Fundus der Zastrowschen Legathufen und 
namentlich auf den jetzt zu parcelirenden Theil zn verlegen, besondere Verhandlungen 
eröffnet worden seien. 

Die Deputation war der Ansicht, daß die Bedingungen für den Verkauf 
der Silberwiesenplätze auch beim Verkaufe der Baustellen der Zastrowschen Legat-
hufeu, soweit dieselben im I I I . Rayon liegen, lediglich maßgebend sein könnten; 
bei denjenigen Stellen aber, welche im I. und I I . Rayon belegen sind, dürfte 
auf die Bestimmungen des Rayon-Regulativs vom 10. September 1828 hinzu¬ 
weisen sein, wonach im I. Rayon nur Gartenhäuser, Schuppen, Wächterhütten 
leicht in Holz, und im I I . Rayon nur leichte Wohn- und Wirtschaftsgebäude 
in ausgemauerten oder gelehmstreckten Fachwärken mit Ziegelbedachung, mit Balken¬ 
kellern und massiven Feüerungs-Anlagen erbaut werden, deren massive Funda¬ 
mente 12" über die Erdoberfläche hervorragen dürfen. Die Scheunen dürfen 
nur von Holz 6' hoch errichtet werden. Die Deputation war ferner der Ansicht, daß 
mit den Verkauf der Parcelen nur allmälig vorgegangen werde und vielleicht 
mit der südlichsten Parcele H. — 204.700 Q.-Fuß und den zwei nördlichsten 
Parcelen l ' und 6- ^ 117.460 Q.-Fuß, in Summa 312.160 Q.-Fuß begonnen 
werde, und diese Flächen, incl. der daneben belogenen Straßen den Pächter zu 
kündigen seien. Für dessen Entschädigung gibt der Pachtvertrag den Anhalt, er 
erhält 10 Thlr. als Schadloshaltung für den Morgen Landes und fürs Jahr. 
Die Fläche der drei Parcelen enthält 13 Mg, 24,65 Ruth., der Pachterlaß 
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demnach Thlr. 181.11.1. Pf. Die Zahl der Baustellen beträgt 27 in allen drei 
Bauvierteln, excl. des Schulhaufes, das in der Parcele I? belegen ist. Um die 
vorläufige Wahl der..bezeichneten drei Bauviertel H., ^ , 6 noch näher zu begut¬ 
achten, ernannte die Ökonomie-Deputation vier ihrer Mitglieder als Commissarien, 
nämlich den Stadtbaurath Hobrecht und die Stadtverordneten: Baurath Calebow, 
Springborn und Sichert. (Beschluß vom Juli 1864). 

Diese Commissarien berichteten unterm 26. Juli 1864 über den Erfolg ihrer 
Beratungen wie folgt: — 1) Es wird eine allgemeine Bekanntmachung in den 
4 Stettiner Zeitungen, im General-Anzeiger ^und im Amtsblatte zu erlassen sein, 
dahin lautend, daß, Baustellen auf dem Grundstück der Zastrowschen Legathufm 
zum Verkauf stehen. 2) Der Parcelirungsplan ist in etwa 400 Exemplaren litho¬ 
graphisch zu vervielfältigen und auf geeignete Weise für dessen Verbreitung zu-
sorgen. Bei Verkaufsverträgen ist ein Exemplar dieses Plans unter Anwendung 
der Quartier- und Baustellen-Bezeichnungen zu adhibiren. 3) Hat sich ein Kauf¬ 
liebhaber gemeldet und die Taxe geboten, fo erfolgt ebenfalls in den oben ge¬ 
nannten Blättern in üblicher Weife die Bekanntmachung des Verkaufs-Termins. 
4) Nm dem Pächter Lemcke die fernere Bewirthschaftung nicht unmöglich zumachen, 
wenn der Verkauf nur langsam von Statten geht, ist es rathsam, zunächst vor¬ 
zugsweise Baustellen in den bezeichneten drei Quartieren zum Verkauf zu stellen. 
Gleichwol sind die Commissarien der Meinung, daß, wenn Meldungen zu den 
anderen Bauvierteln reichlich eingehen, alsdann eine vollständige Aufhebung des 
Pachtcontracts zweckmäßig sei. 5) die Straßen: Birckenallee, die im Bebauungs¬ 
plan mit Nr. 40, Nr. 41 und 51 bezeichneten Straßen, sowie die Mühlensträße und 
der mit Q bezeichnete Platz an der Südspitze der Parcelirungssiäche bei der Birken-
allse, sind freizulegen, bezw. zu verbreitern und zu reguliren, damit nach und 
nach mit den fortschreitenden Verkauf die Pflasterung Statt finden könne. Von 
dem großen Platz I, der im nördlichen Theile der Parcelirungsfläche liegt und 
auf der Nordostseite in die Mühlenstraße übergeht, dürfte vorerst ein auf der 
nordwestlichen Seite 5 Ruthen breiter Streifen als Straße freizulegen sein. 
6) Als, Verkaufs-Bedingungen halten sie ein früheres, doch vielfach modificirtes 
Formular für angemessen. Eine Anzahlung von V« des Kaufgeldes ist für aus¬ 
reichend und angemessen zu halten, weil hierdurch Ankaufe erleichert werden. 
M i t diefen Vorfchlägen ihrer Commissarien einverstanden, legte die Öconomie-
Deputation dieselben dem Magistrate unterm 28. Jul i 1864 vor. 

Um für den Parcelen-Verkauf des Zastrowschen Legaten-Grundstücks völlig 
freie Hand zu haben, war es nothwendig, es von den darauf haftenden, drei 
frommen Stiftungen gehörenden Verpflichtungen zu entlasten. Der Magistrat fragte 
deshalb am 6. August 1864 bei der Iohanmskloster-Deputation und bei dem 
Iacobi- Nicolai-Kirchen-Collegium, sowie bei dem Marienstifts-Curatorimu an, 
ob ein jedes dieser piormn corporum geneigt sei,, in die Löschung sämmtlicher 
auf Petrihof — (möge das Hauptgrundstück, des Zastrowschen Legats, der Kürze 
wegen immerhin so genannt werden) — haftenden Intabulata zu willigen, wo¬ 
gegen Magistrat bereit sei, für den Canon ein anderes städtisches Grundstück 
und zwar das Messentinsche Bruchrevier zu, verpfänden und die Eintragung au? 
Kämmereikosten zu bewirken. Das Messentinsche Bruchrevier umfaßt das Groß? 
und Kleinen Oderbruch, die beiden Kamelswerder und den Kölpinwerder und 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. VN. 113 
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gewährt daher für den dreifachen Canon eine größere reale Sicherheft, als das 
bisher verpfändete Grundstück. Das Laudemium fei nach den Grundsätzen- des 
Gesetzes vom 2. März 1850 abzulösen. 

Die Iohanniskloster-Deputation erklärte in ihrem Antwortschreiben vom 12. 
August 1864^ daß sie als Laudemium, nach den Bestimmungen^des ebengenannten 
Gesetzes 5 Thl r . , und für die Verzichtung auf das Vorkaufsrecht eine Entschädigung 
von 100 Th l r . beanspruche, demnächst auch den, dem Kloster zustehenden Canon 
von 27 Th l r . 2 Sgr. 3 Pf. zum 25 fachen Betrage zu Kapital gerechnet abgelöst 
zu sehen wünsche, event. sei die Deputation damit einverstanden, daß das Meffen-
tiner Bruchrevier für den Canon verpfändet und der betreffende Vermerk im 
Hypothekenbnche gehörigen Orts eingetragen werde. — Für Berechnung des 
Laudemium-Ablösungs-Kapitals ist hier der § 42 Nr. 1 des Gesetzes maßgebend, 
da das Vorkaufsrecht nur bei Veräußerungen, nicht aber bei Besitzveränderungen 
an Descendenten ausgeübt werden kann. Es sind daher 2 Besitzveränderungs-
Fälle für Ein Jahrhundert, mithin 5 x 2 ^ 10 Th l r . anzunehmen. Es be¬ 
trägt mithin nach §. 46 der Iahreswerth der abzulösenden Berechtigung 3 Sgr. 
und das Ablösungs-Kapital zum 25fachen Betrage demnach 2 Thlr . 15 Sgr. 
Das Ablösungs-Kapital für den Canon belauft sich auf Thlr . 676. 26. 3. Pf . 
Die Sache wurde laut Decret vom 24. August 1864 zu den Acten gelegt. 

Das Iacobi-Nicolai-Kirchen-Collegium zeigte am 29. September 1864 an, 
daß es wegen des Magistrats-Antrages an die Aufsichtsbehörde berichtet und um 
Genehmigung der Übertragung des der Kirche zustehenden Canons auf das 
Messentiuer Bruchrevier gebeten habe. Diese Genehmigung wurde von der 
Königl. Regierung, Abtheilung für Kirchen und Schulwesen, vermittelst Ver¬ 
fügung vom 6. October 1864 ertheilt, was von Seiten des Kirchen-Collegiums 
dem Magistrate unterm 14. October 1864 mit dem Anheimgeben angezeigt wurde, 
die erforderlichen Einleitungen zu treffen. 

Diese wurden vier Wochen später dahin getroffen, daß der Magistrat folgende 
Verpfändungs-Urkunde ausfertigte: — 

Auf dem, der Stadt Stettin gehörigen im Hypothekenbuch von Stett in 
Vo l . XV , Fo l . 229 verzeichneten Grundstücke steht Rubrica I I , Nr. 1 für die 
Kasse der S t . Iacobikirche Hierselbst ein Canon von jährlich 147 Thlr . 12 Gr. 
eingetragen. Nachdem das Iacobi-Nicolai-Kirchen-Collegium in die Löschung 
dieses Canons auf dem gedachten Hypotheken-Folium gewilligt hat, verpfänden 
wir hierdurch für diesen Canon von 147 Thlr . 12. Gr. das der Stadt gehörige, 
im neuen Land- und Hypothekenbuche, im I . Bande der Kämmerei-Güter, S . 
628 eingetragene Messentinsche Bruchrevier und willigen in die Eintragung in 
das gedachte Hypothekenbuch Rubr im I I , Nr. 2. Stettin am 10. November 1864. 

Der Magistrat. 
Hering. ( I , . 8.) Giesebrecht. 

M i t der Übersendung dieser Urkunde ^) wurde das Kirchen-Collegium be-

*) Nach einiger Zeit schickte das Kirchen-Collegium die Urkunde wegen mangelhafter 
Form an den Magistrat zur Abänderung zurück. Hierbei ist Zu bemerken'̂  daß der Ober¬ 
bürgermeister Hering auch Mitgl ied, wenn nicht Vorsitzender, des Iacobi-Kirchen-Cklle-
giums war. 
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nllchrichtigt, daß das auf Thlr. 2. 28. 6 Pf. berechnete Ablösungskapital des 
Laudemiums zur Hebung auf die Kämmereikasse angewiesen sei. 

Eine bis auf die Zahlen gleichlautende Verpfandung^ bezw. Übertragungs¬ 
urkunde des Canons wurde an denifelben Tage für die Iohanniskloster-Deputation 
aufgestellt, da der Magistrat nicht auf Ablösung des Canons durch Kapital-
zahlung einzugehen für angemessen erachtete, dagegen wurde die Kämmereikasse 
angewiesen, dem Iohanniskloster als.Ablösungs-Kapital für das Vorkaufsrecht 
100 Thlr. und für das Laudemium 2 Thlr. zu zahlen. 

Die Marienstifts-Urkunde hatte den, auf einem Stempelbogen von 15 Sgr. 
ausgestellten Löfungs-Consens am 17. October 1864 eingesandt und erwartete 
die neue Eintragung des zu löschenden Canons auf das Messentinsche Bruchrevier, 
so wie Erstattung der gedachten Stempelkosten, die demnächst auch am 26. October 
dr. m. erfolgte. Denn das Magistrats-Collegium erachtete es für zulässig alle 
mit der in Rede seienden Parcelirung eines Theils der Zastrowschen Legathufen 
verknüpften Ausgaben ohne besondere Zustimmung der Stadtverordneten leisten 
zu können, da die Befreiung des Grundstücks von den darauf ruhenden Ver¬ 
pflichtungen zur -Parcelirung unabwendbar ist, und die dazu nöthigen Mittel 
durch hen Stadtverordneten-Beschluß vom 28. Juni 1867 als bewilligt anzu¬ 
sehen sind. 

Nachdem Baudouin sein im Hypothekenbuch von Grünhof belogenes Acker¬ 
werk sa weit zerstückt und verkauft hatte, daß ihm nur ein Ackerstück von 6 Mg. 
36 Ruth, und die Thebesiussche Wiese von 8 Mg. 105 Ruth, verblieben, war 
es sein Wunsch, auch diese Grundstücke einzeln oder zusammen zu veräußern. 
Das Ackerstück stößt an das Zastrowsche Legatenland und befand sich im Pacht¬ 
besitz des Pächters Lemcke, mit welchem der Contract am 1. October 1864 ab¬ 
lief und erneuert werden mußte, wenn der Verkauf nicht zu Stande kam, 
welcher im Wege der Licitation eingeleitet werden sollte. Da jedoch die Stadt 
Stettin die Bebauung eines Theils jenes Landes beabsichtigte, so fand sich 
Baudouin veranlaßt beim Magistrat unterm 2. August 1864 anfragen zu lassen, 
ob derselbe geneigt sein werde, jenes Ackerstück, Behufs seiner Parcelirung zu 
Baustellen, Mit dem Legatenlande zu vereinigen und demgemäß käuflich zu er¬ 
werben. Er stellte den Kaufpreis auf 4 Sgr, pro Q.-Fuß, zu welchem Preise 
Baudouins Vorbesitzer das Ackerstück angeblich übernommen hatte. Die baare Aus¬ 
zahlung des Kaufgeldes wurde zur Bedingung gemacht. Es unterlag keinem 
Zweifel, daß die Erwerbung der Bauduuinschen Restparcele von Seiten der 
Stadt für die beabsichtigte Bebauung nicht unzweckmäßig sein werde. Die Parcele 
gränzt in zwei Theilen theils an das Bauviertel <ü und die projectirte Straße 
Nr. 43, die nach erfolgtem Ankauf sofort städtischer Seits freigelegt werden 
konnte, theils an das Bauviertel Z und die Mühlenstraße. Was den Preis be¬ 
trifft, so wurde bemerkt, daß von dem Baudouinschen Grundstück 96.553 Q.-Fuß 
als Baustellen zu verkaufen sind und etwa 2,5 Mg. als Straßen freigelegt 
werden müssen. Nimmt man nun an, daß die Stadt die Baustellen mit 5 Sgr. 
pro Q.-Fuß verkaufen kann, so -darf sie höchstens 3 Sgr. pro Q.-Fuß dem 
Baudouin geben, wenn sie beim Ankauf nicht Verlust erleiden will. Der Ma¬ 
gistrat erwiderte unterm 10. August 1864 dem Antragsteller, daß er nicht abge¬ 
neigt sei, auf das Anerbieten einzugehen, wenn als Kaufpreis für den Q.-Fuß 
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2 ^ Sgr. stipulirt werde. Baudoum's Unterhändler — es war der Iustizrath 
Calow — antwortete aber am 12. September 1864, daß sein Machtgeber nicht 
unter dem geforderten Preise verkaufen wolle und deshalb auch Anerbietuugen 
des Kaufmanns W. Koch, dem an dem Besitze viel gelegen scheine, abgelehnt habe. 

Die Ökonomie-Deputation, mit dem Verkauf der Parcelen in den Bau¬ 
vierteln ^. mit den Parcelen Nr. 1—15 im Isten Festungsrayon, l ' mit den 
Nr . 64—74, und tt mit der Nr. 75, diese Parcelen im I l l ten Rayon gelegen, 
beauftragt, erließ am 9. Februar 1865 durch die vier in Stettin erscheinenden 
Zeitungen, sowie durch das Regierungs-Amtsblatt, eine öffentliche Bekanntmach¬ 
ung, worin Kaufliebhaber aufgefordert wurden, sich, nach Maßgabe des l itho-
graphirten Parcelirungsplans, wegen Ankaufs der einen oder andern gewünschten 
Baustelle bei ihr schriftlich zu melden, und das Min imum des Kaufpreifes von 
5 Sgr. pro Q.-Fuß ohne Vorbehalt zu bieten, worauf dann in Gemäßheit der 
Vorschriften der Städteordnung vom 30. M a i 1853, im § 51 unter Nr . 2, ein 
öffentlicher Verkaufstermin ungesäumt anberaumt werden solle. Diese Bekannt¬ 
machung der Ökonomie-Deputation ist, wie sich weiter unten zeigen w i rd , von 
drei Seiten her gewaltig angefochten worden. 

Der erste, welcher sich als Kaufliebhaber fchon am 8. Februar 1865 mel¬ 
dete, war der Kaufmann und Stadtrat!) C. F. Weichardt. Derselbe hatte jedoch 
sein Augenmerk auf eine Baustelle gerichtet, die i n dem Bauviertel 0, an der 
projectirten Straße Nr. 39 lag, welches nach den Beschlüssen der städtischen 
Behörden, jetzt noch gar nicht zur Veräußerung gestellt werden sollte, um den 
Pächter Lemcke die Bewirthfchaftuug nicht unmöglich zu machen. Die öffentliche 
Bekanntmachung hatte Kauflustige auch nur zu den Baustellen in den Quartieren 
^ , 1?, A eingeladen. Nichts desto weniger verfügte der Magistrat am 9. Feb¬ 
ruar 1865"die von :c. Weichardt bezeichnete, im Parcelirungsplan mit Nr. 36, 
bezeichnete Stelle zum Verkaufe licitatiouiZ nioäo zu stellen. Wie lebhaft auch 
die Ökonomie-Deputation an die vorhergegangenen Verhandlungen und Beschlüsse 
erinnerte, der Magistrat blieb in seiner Verfügung vom 13. Februar 1865 bei 
der Bestimmung vom 9. Februar stehen und forderte den Pächter Lemcke auf, 
das Terrain der befugten Parcele Nr. 36, nach dem lithographirten Parceli-
rungsplan 23.220 Q.-Futz enthaltend, so wie das Terrain der ganzen Straße 
Nr . 39, auf Grund des § 8 des.Pachtcontracts vom 26. Jun i 1858, an den 
dazu bestellten Commissarius der Ökonomie-Deputation zu übergeben. 

Die Einzelheiten über den abgehaltenen Licitations-Termin fehlen in den 
Acten in Bezug auf den Verkauf dieser ersten, wie aller folgenden Baustellen. 
Inzwischen war der Verkauf während der ersten Monate des Jahres 1865 da¬ 
durch ins Stocken gerathen, daß der Gedanke Verlautbart worden war eines 
der Bauviertel zur Erbauung eines städtischen Krankenhauses zu benutzen, und 
zwar hatten die Anreger dieses Gedankens das Bauviertel I ' , im nördlichen Theile 
des zu veräußernden Terrains, an der Mühlenstraße, ueben dem im Bau be¬ 
griffenen Gememde-Schulhause ins Auge gefaßt. Über diefen Vorschlag ist viel 
verhandelt, gesprochen und geschrieben worden, bis man endlich zu dem Beschlüsse 
kam, ihn nicht weiter zu verfolgen, sondern fallen zu lassen. 

Nach Erledigung und Beseitigung dieses — Intermezzo schritt die Ökono¬ 
mie-Deputation rüstig ans Verkaufs-Geschäft, wie folgende Nachweisung zeigt: 
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Nachweisung der in den Jahren 1865 und 1866 veräußerten Parcelen. 
Entlehnt aus Vol. XV des Hypothekenbuchs der Stadt Stettin. 

Nr. 
der 

Parc. 

der Parcele. 

Q.-Fuß. 
Namen der Käufer. Datum des Kaufvertrags. 

Kaufgeld. 

Thlr. Sgr. 5 

34. 
35. 
36. . 

3?. 

38. 

39. 

40. 
41. 
42. 

63. 

64. 

65. 
66. 
67. 
68. 

69. 

70. 
71. 
72. 

73, 

75. 

17.180 
18.670 
23.220 

20.590 

17.310 

15.680 

13.590 
13.480 
18.100 

7.790 

12.180 
13.480 
10.450 
6.980 

10.440 

8.690 
10.740 
16.800 
11.560 

8.950 

11.710 

293.310 

I m B a u v i e r t e l 0. 

Maler Gustav Krasemann . > 24. Oct./15. Nov. 1865 
Derselbe 
!Kaufmann Reinhard Schöp-

. per let . . . . . . 
Zahnarzt Dr. August Sauer¬ 

bier . . . . . . . 
Rentner AdolfTheodor Sieb-

ner 

9. Januar 1866 
22. Juni , 5. Ju l i , 6. Nov. 

1865 
1. u. 17. Nov. / 9. Dec. 

1865 

Holzhändler Johann Gott¬ 
fried Lange . . . . 

Derselbe . . . . . . . 
Derselbe 
Zimmermeister Theod. Ludw. 

Herm. Richter . . . 

18. Decbr. 1865 /17. Jan., 
8. März 1866 . . . 

5. u. 22. Febr. /19. März 
1866 

Desgleichen . . . . . . 
Desgleichen 
19. Decbr. 1865 / 8. u. 31. 

Jan. 1866 . . . . 

2.863. 10. — 
3.111. 20. — 

3.870. —. — 

3.546. 1. 8 

3.029. 7. 6 

2.874. 20. — 
2.791. 15. — 
2.471. 10. -

I m B a u v i e r t e l V. 
Rentner Traugott Christian! 12. u. 27. Jan. /16. Febr. 

Friedr. Krüger . . . ! 1866 . . . . . -

~ I m B a u v i e r t e l ? . 

5.730 lSteinsetzmeister Albert Klesch 

Kaufmann Franz Werk 
Derselbe 
'̂ Derselbe 
iGtadtbaumeister Carl Franse 
> 
Derselbe 

^Derselbe 
^Kaufmann Franz Werk . . 
Derselbe 
Stadtgemeinde Stettin . . 

Zimmermann Johann Wi l -

1. u. 15. Nov./14. Decbr. 
1865 

29. Nov./22. Decbr. 1866. 
Desgleichen 
Desgleichen 
26. Oct. 22. Decbr. 1865/ 

16. Febr. 1866 . . . 
15.,26.Oct.22.Decbr.1865/ 

8. Febr. 1866 . . . 
Desgleichen 

3.406. 9. ? 

1.298. 10. — 

962. 28. 6 
2.266. 25. — 
2.508. 23. 4 
1.944. 25. 10 

29. Nov./22. Decbr. 1866. 
Desgleichen -
Zur' Tchulhausstelle erwor¬ 

ben 

Helm Müller 27. Ju l i u. 13. August 1866 

1.163. 10. — 

1.740. —. — 
1.520. 22. 6 
1.998. 25. — 
3.126. 20. — 

1.226. 20. — 

1.827. 8. 9 

I m B a u v i e r t e l 6. 
8. u. 18. Nov. /19. Decbr.! 

1865 ! 3.496. 22. 
Steinsetzmeister Carl Christ. 

Rosenhauer . . . . 
Gesammtgröße der in den Jahren 1865 und 1866 ver- ! 

kauften Parcelen und >54.646. 4 
Summa des dafür aufgekommenen KaufgeldeZ. 

wie oben 
Dieser Name steht als Käufer im Hypothekenbuche. Es ist die Parcele, auf welche, 
n bemerkt, Stadtrath Weichardt reflectirte, auf den sie auch nachher übergegangen rst. 
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Hiernach ist der auf 5 Sgr. festgefetzte Minimal-Verkaufspreis pro Q.-Fuß 
bei der Licitation um 7,3 Pf. durchs Meistgebot überstiegen worden. 

Den Straßen nach liegen die Parcelen 34—39 an der Mittagsseite der 
Straße Nr. 39 ; die Parcele 40 bildet die Ecke dieser und der Straße Nr. 49, 
an deren Abendfeite die Parcelen 41 und 42 belegen sind. Die Parcelen 37 
und 42 zum Thei l und die Parcelen 38 und 39 ganz enthalten einen Theil des 
frühern Turnplatzes. Die Parcele 63 hat ihre Lage an der Mitternachtfeite des 
Platzes I , dessen Mittagsfeite die Parcelen 64—68 angehören. Die Parcele 69 
ist die Ecke des Platzes und der Mühlenstraße, längs der die Parcelen 70—72, 
72 a und 73 liegen. Die zuletzt genannte Parcele ist die Ecke der Mühlen- und 
der Straße 5 1 , Werderstraße genannt. Die Parcele 75 ist die einzigste Bau¬ 
stelle im Bauviertel ft, da, wo die so eben genannte Straße mit der Mühlen-
und der Gränzstraße zusammenstößt. Die Schulhausstelle 72a ist nicht im Hy¬ 
pothekenbuch eingetragen; der dafür gezahlte Kaufpreis ist aus den Magistrats-
Acten entnommen. 

Lemcke, der Pächter der Zastrowschen Legathufen, war nach § 8 des Pacht¬ 
vertrages vom 26. J u n i 1858 verpflichtet worden, zu jeder Zeit einen Thei l 
feines Pachtstücks, dessen Wahl in das Belieben des Verpächters gestellt war, 
gegen Erlaß von 10 Th l r . pro M g . an den Pachtschilling an die Stadt zurück¬ 
zugeben. A ls nun die Veräußerung der, nach dem Hobrechtfchen Parcelirungs-
Plan bestimmten, Baustellen in die Wege gelenkt und dazu die Bauviertel ^ , 
?°, 6 ausersehen worden waren, man ihn auch davon rechtzeitig in Kenntniß 
gesetzt hatte, hatte er sich in das Unvermeidliche fügen müssen, was ihm dadurch 
erleichtert wurde, daß die abzutretenden Ackerflächen verhältnißmäßig entfernt von 
seinem Wirthschaftshofe lagen, und deshalb ihre Abtretung, bezw. ihr Entbehren 
auf die Fortführung der Wirtschaft nicht einen zu großen nachtheiligen Einfluß 
ausüben konnte, sinders stellte sich die Sache, als der Stadtrat!) Weichardt 
mit feinem Angebot zum Kauf einer Parcele hervortrat, die nicht zu den, zum 
Verkauf oesigmrten Banvierteln gehörte, und der Magistrat, allen vorhergegan¬ 
genen Festsetzungen entgegengesetzt, dem Antrage Weichardt's ohne Weiteres Folge 
gab. Diese Parcele Nr. 36, zum Bauvierte! 0 gehörig, lag so ziemlich in der 
Mi t te des Lemckefchen Ackerplans, nicht gar weit vom Wirthschaftshofe. Es lag 
auf der Hand, daß ein Herausfchneiden der Parcele von 161,25 Q.-Ruthen 
Flächeninhalt aus dem Ackerplan, abgefehen von der damit verbundenen Frei¬ 
legung der Straße, Nr . 39, die Bestellung des Feldes ungemein erschweren, wenn 
nicht unmöglich werde. Es konnte nicht fehlen, das Lemcke über das Verfahren,' 
welches man, auf den § 8 des Pachtcontracts gestützt, gegen ihn einschlug, Be¬ 
schwerden über Beschwerden einreichte, nunmehr erst die — ungeheuerliche Last 
klar erkennend, die er sich durch Zustimmung zu dieser Stipulation auf sich ge¬ 
laden hatte. Er ließ es nicht an Schaden- und Verlust-Berechmmgen fehlen 
und beanfprnchte, zur Deckung dieser Verluste, von Seiten des Verpächters, 
also aus der Kämmereikasfe, eine erkleckliche Entschädigung. Es begann nun 
zwischen Lemcke und dem Magistrat, bezw. der Ökonomie-Deputation, ein H in-
und Herschreiben, das Monate lang dauerte, auf die dringendsten und — lamen¬ 
tabelsten Vorstellungen erfolgten ablehnende und geschäftsmäßig — abweisende 
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Bescheide, bis man sich endlich zu mündlichen Verhandlungen herbeiließ, die 
damit endigten, daß Lemcke seines Pachtcontrakts vom 26. Juni 1858 nebst den 
Nachträgen zu diesem Contracte vom 22. Mai 1862 und 19. December 1862 
enthoben und ihm eine haare Entschädigung, zugebilligt wurde. 

Zu dem Ende wurde zwischen dem Stadtsyndikus Giesebrecht, unter Vorbe¬ 
halt der Genehmigung des Magistrats, und dem Lieutenant Gustav Albert 
Julius Lemcke am 27. Juni 1865 eine Vereinbarung dahin getroffen, daß der¬ 
selbe am 1. October 1865 das Ackerwerk der Zastrowschen Legathufen, (im ge¬ 
meinen Leben Petrihof genannt), nebst Pertinenzien der Stadt Stettin zurückzu-
gewähren hatte, wobei die M 11 uud 12 des ursprünglichen Pachtvertrages vom 
26. Juni 1858 zur Anwendung kommen sollten. Von den in den G 3 und 4 
des Nachtrages vom 22. Mai 1862 übernommenen Verpflichtungen wurde 
:c. Lemcke entbunden (§ 2 der Punctation). Nach erfolgter Rückgewähr des 
Gutes Petrihof und seiner Pertinenzicn an die Stadt Stettin zahlt der Magistrat 
dem :c. Lemcke für die Aufhebung des Pachtvertrages sofort eiue Entschädigung 
von 1500 Thlr. Gleichzeitig wird ihm die gestellte Pachtcaution zurückgezahlt 
(§ 3). :c. Lemcke verpflichtet sich nach Maßgabe dieser Vereinbarung mit dem 
Magistrat einen notariellen Vertrag abzuschließen. Die Kosten dieses Vertrages 
tragen beiöe Theile je zur Hälfte (§ 4). 

Der Magistrat genehmigte diese Vereinbarung und legte sie am 28. Juni 
1865 den Stadtverordneten zur Veschlußnahme mit dem Bemerken vor, daß eine 
rechtliche Verpfl ichtung zur Zählung der Abstandssumme nicht vorliege, da 
der § 8 des Pachtvertrages hier entscheidend sei. Indessen sei das Collegium 
der Ansicht gewesen, daß bei der vorschreibenden Parcelirung der Zastrowschen 
Legathufen die Durchführuug dieser Vertragsbestimmung dem Pächter gegenüber 
eine drückende Härte involv i ren werde, weil es ihm alsdann kaum möglich, 
das Gut wirthschaftlich zu nutzen, da in seine Dispositionen jeden Augenblick 
Störungen durch das Verlangen der Rückgabe einer Parccle eintreten werden. 
Außerdem scheine es dem Magistrate für den Parcelen-Verkauf selbst nicht uner¬ 
heblich zu sein, wenn ohne weitere Nücksichtsnahme über die zum Kaufe ver¬ 
langten Parcelen verfügt werden könne. Magistrat legte den Stadtverordneten 
fämmtliche mit dem :c. Lemckc gepflogenen Unterhandlungen in den Acten vor, 
woraus sich ergab, daß derselbe zuerst eine Abfindungssumme von Thlr. 4.177. 
2 Sgr. 6 Pf., dann eine von 3000 Thlr., dann von 2500 Thlr. gefordert, und sich 
erst schließlich mit der vom Magistrate angebotenen Entschädigung von 1500 Thlr. 
einverstanden erklärt hatte. (Unterzeichnet von Hering und Giesebrecht.) 

Beschluß der Stadtverordneten in der Sitzung vom 11. Juli 1865: Die 
Versammlung ist mit der Aufhebung des Pachtcontracts über (den sogenannten) 
Petrihof (das Ackerwerk der Zastrowschen Legathufen) einverstanden, wenn der 
Pächter Lemcke auf jede Entschädigung Seitens der Stadt Verzicht leistet. 

Durch Magistrats-Verfügung vom 14. Juli 1865 von diesem Beschlüsse in 
Kenntniß gesetzt, reichte 2c. Lemcke am 31. desselben Monats unmittelbar bei der 
Stadtverordneten-Versmnmlung ' eine Vorstellung .ein, wodurch dieselbe veranlaßt 
wurde, die Sache noch ein Mal durch die Ökonomie-Deputation prüfen zu 
lassen. Dies geschah. Die Deputation erstattete am 24. August 1865 einen 
ausführlichen, in 5 Punkte zerfallenden, Bericht, worin der letzte Punkt also 
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lautete: — „Wi rd der Pächter Lemcke jetzt nicht abgefunden, so wird er nach 
unserer Ansicht zu Grunde gerichtet, denn er verliert sämmtlichen, um das Gut 
gelegenen guten Acker in den 5 Jahren, welche der Pachtvertrag noch laust, und 
behält nur das Gehöft nebst Garten, und die übrigen entfernt liegenden) Grund¬ 
stücke (leichten Bodens) . . . . . Lemcke würde niemals auf Prolongation der 
Pachtung angetragen haben, hätte er gewußt, daß aller gute Acker ihm successibe 
abgenommen werden sollte". 

Als Lieutenant Lemcke im Jahre 1858 den — famosen § 8 des Pacht-
contracts durch seine Unterschrift alß rechtsverbindlich anerkannte, ist es ihm 
wahrscheinlich nicht gesagt worden, daß ein städtischer Beschluß bestehendem 
zufolge, die von der Stadt zu Erbpachtrechten erworbenen Zastrowschen Legat¬ 
hufen der Iacobikirche für die Parcelirung zu Baustellen bestimmt seien! 

Zweiter Beschluß der Stadtverordneten-Sitzung vom 29. August 1865. Die 
Versammlung beschließt in Folge des ihr zugegangenen Gutachtens der Ökono¬ 
mie-Deputation vom 24. August d. I . die Genehmigung zur Aufhebung des 
Pachtvertrages von Petrihof vom 1. October d. I . ab gegen eine Entschädigung 
an den Pächter Lemcke von 1500 Thlr . zu ertheilen. (Unterschriften: Leon 
Saunier, Grawitz; wie bei dem ersten Beschluß vom 1 1 . J u l i 1865. 

Nachdem die Übergabe der Zastrowschen Legathufen c. p. durch den bis¬ 
herigen Pächter Lemcke*) am 1. October ordnungsmäßig Statt gefunden hatte, 
entstand die Frage, wie das zum Parcelen-Verkauf nicht bestimmte Land am 
zweckmäßigsten zu verwerthen fein werde? Njcht anders, als durch Verpachtung 
auf Zeit in einzelnen Theilstücken, lautete die Antwort. 

Demgemäß wurde die rechts der Ebereschen-Allee bei der Lübfchen Mühle 
und die auf der rechten Seite der Falkenwalder Landstraße belegene Landung 
sehr leichten Bodens von zusammen 62 M g . 159 Ruth, mit Einschluß von 
3 M g . 35 Ruth. Wiese in bezw. 7 und 4, überhaupt in 11 Parcelen zerlegt, 
und diese auf die 6 Jahre vom 1. October 1865 bis dahin 1871 unter der 
Bedingung zur Verpachtung gestellt, daß den Magistrate zu jeder Zeit die Kün¬ 
digung des Pachtcontracts und demnächstige Aufhebung desselben nach Ablauf 
von sechs Monaten vorbehalten bleibe. Zur Entgegennahme der Gebote stand 
am 3. October 1865 vor der Ökonomie-Deputation Termin an, in welchem die 
11 Parcelen für die jährliche Pacht'von 220 Th l r . 15 Sgr. au 6 Meistbietende 
Pächter überlassen wurden, indem ein Pächter für 4, ein zweiter für 3 Parcelen, 
die vier übrigen für je 1 Parcele den Zuschlag erhielt. Auch das Bauviertel 
^ von 5 M g . 62,71 Ruth., sowie das Bauviertel L von 9 M g . 131,11 Ruth. 
Fläche, beide zusammen 15 M g . 13,82 Ruth, groß, wurden auf Ein Jahr zur 
Licitation gestellt. I h re Minimalvacht war auf Th l r . 105. 20 Sgr. festgesetzt. 
Das Meistgebot ergab aber Thlr . 118. 5 > Sgr. Weil aber bei diesen Grund¬ 
stücken eine Kündigungsfrist nicht zu stipuliren war, so sah der Magistrat von 

*) Lieutenant Lemcke, der sich während seiner siebenjährigen Pachtzeit des Iastrowschen 
Legatenlandes als ein tüchtiger Landwirth bewährt hat, scheint sich in Ostpreußen angesiedelt 
zu haben, urtheilt man richtig nach einer Anzeige in der Neuen Stettiner Zeitung, Nr. Z33, 
vom 21. Ju l i 1875, der zu Folge er „Tragende Starken, die bis Weihnachten kalben, Kurz-
horn-, Holländisches und Friesisches Vieh, keine Kreuzungen, zu kaufen wünscht". Die Auf¬ 
forderung war datirt: Königsberg i. Pr. Tragheim, Pulverstraße 14d. 
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der Verpachtung dieses Ackers gänzlich ab und beschloß in der Sitzung vom 
7. October 1865 denselben ungenutzt liegen zu lassen. Die Pachtcontracte wegen 
jener 11 Parcelen sind unterm 28. October 1865 geschlossen worden. 

Was das zu den Zastrowfchen Legathufen gehörige Gehöft, Petrihof genannt/ 
betrifft, so wurden die darauf befindlichen Baulichkeiten, nämlich die große Scheune 
nebst Viehstall und Anbau, so wie die Kegelbahn, zum Abbruch verkauft, und 
daraus 722 Thlr. gelöst. Die übrigen Gebäude: 2 Wohnhäuser und der Röhr¬ 
brunnen, waren nach dem Parcelirungsplan im Bauviertel v den drei Baustellen 
50, 51 , , 52, ein Eckgrundstück an den Straßen Nr. 46 und 49 bildend, zugetheilt 
worden. Es wurde beschlossen, diese drei Baustellen als ein Ganzes mit den 
Gebäuden zum Verkauf zu stellen, und zu dem Ende unterm 13. October 1865 
ein Termin auf den 4. December anberaumt. Inzwischen war in der Sitzung 
der Stadtverordneten-Versammlung vom 28. October 1865 das Wohnhaus zur Be¬ 
nutzung als Cholera-Lazareth in Vorschlag gebracht worden, daher Magistrat es 
für angemessen erachtete, den Verkauf des Wohnhauses bis zur endgültigen Ve-
schlußnahme über den von der Stadtverordneten-Versammlung gemachten Antrag 
auszusetzen. Der Verkaufs-Termin wurde daher durch Bekanntmachung vom 
23. November wieder aufgehoben. Und da es mit dem Auftreten der Cholera 
glücklicher Weife noch lange Wege hatte, so wurde in das Wohnhaus ein Gärtner 
als Wächter desselben gesetzt, und der Stadtgartner Krüger mit Überwachung des 
Gartens beauftragt. 

Auf Antrag der Ökonomie-Deputation beschloß der Magistrat am 29. August 
1866 die Bauviertel ^. und V, excl. der Straßenflächen Nr. 39, 40, als Acker¬ 
land 1icitHnä0..auf Ein Jahr zu verpachten. Schon im vorhergegangenen Herbste 
war dies der Ökonomie-Deputation Absicht gewesen, und es wurden damals über 
8 Thlr. Pacht pro Mg . geboten, allein der Magistrat inhibirte, wie oben gesagt, 
die Verpachtung, hauptsächlich auch aus dem Grunde, weil man meinte, es würden 
sich wenigstens zu einigen der dortigen 33 Baustellen Kausliebhaber finden. Diese 
Ansicht beruhete aber, wie man sich hätte vorhersagen können, auf einer Täuschung: 
lagen doch beide Bauviertel im Isten Rayon der Festung, innerhalb dessen alle 
Hochbauten verpönt waren. Zur Acker-Verpachtung wurde auf den 6. September 
1866 ein Termin angefetzt. Es fanden sich in demselben jedoch blos zwei Pacht¬ 
lustige ein, die aber nur 4 Thlr. Pacht pro M g . boten, weil der Acker zu sehr 
verrafet sei und die Bestellung zu viel Kosten verursachen würde. Da auf dieses 
Gebot nicht eingegangen werden konnte, so beschloß man, im Februar 1867 einen 
neuen Termin anzuberaumen, um zu versuchen, den Acker für die Sommerbe¬ 
stellung zu einem höhern Pachtzins auszuthun, und dabei blieb es, als die beiden 
Pachtliebhaber ihr Gebot nachträglich um 2 Thlr. erhöhten. Dagegen meldete 
sich einige Wochen später, der auf dem Petrihöfe wohnende Gärtner, Namens 
Bussin, mit dem Anerbieten, den vom Magistrate festgesetzten Pachtzins von 
8 Thlr. pro Mg . zahlen zu wollen. I h m wurde dann auch nach dem Stadt¬ 
verordneten-Beschluß vom 13. November 1866 der^Zuschlag ertheilt und beide 
Pachtstücke von zusammen 15 Mg . 14,6 Ruth, bis zum 1. October 1867 zur 
Ackernntzung überwiesen. Gin Morgen Landes an der stumpfen Ostfpitze des 
Bauviertels L wurde zum Kartoffelbau dem Rentner Völker auf Ein Jahr 

Landbuch von Pommern; Th. II . , Bd. VIII. 119 
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gleichfalls für 8 Thl r . Pacht überlassen, so daß die Verpachtung der beiden Bau¬ 
viertel einen Ertrag von Thlr . 128. 20 Sgr. gewährt hat. 

Da 'der Parcelen-Verkauf der Zastrowschen Legathuftn völlig ins Stocken 
gewthen war und bei dem Umstände, daß die Festnngsbehörde die Ausführung 
von Bauten nicht/genehmigte, schwerlich eher Fortgang nehmen werde, als bis 
die damals die Anlage von detachirten 
Außenwerken, bezw. isolirten Forts, namentlich die Lage der Letztern entschieden 
war, worüber, indessen wol noch Jahre vergehen konnten, so war die Ökonomie-
Deputation der Ansicht, daß der Rest des Gartens vom sog. Petrihof, so wie 
der disponible Acker in den Bauvierteln 0 und v , nebst den Straßen Nr. 43 
und 46, so wie der Platz H des Parcelirungsftlans durch Verpachtung zu Acker-
und Kartoffelland genutzt werden Müsse, damit wenigstens etwas Ertrag aus diesen 
Flächen, von zusammen 11 M g . 101 Ruth, der Kämmereikasse erwachse. Diesen 
Vorschlag genehmigte der Magistrat unterm 20. März 1867. Die Minimalpacht 
war auf Thlr . 57. 24. 2 Pf . festgesetzt, und zwar für die 6 Monate vom 
I . Apr i l bis zum 30. September 1867. I n dem am 29. März abgehaltenen 
Licitations-Termine wurde indeß ein Meistgebot von 63 Th l r . 15 Sgr. abge¬ 
geben und dem Bieter desselben der Zuschlag ertheilt, ihm auch das Grundstück 
sofort übergeben. Dem Pächter ward anHeim gegeben, den Acker und den Rest 
des Gartens beliebig zum Bau von Sommerkorn oder Hackfrüchten zu benutzen, 
und ward eine Düngung nicht vorbedungen. Erfolgte etwa eine Düngung» so 
hatte .der Pächter dafür am Schlüsse der Pacht keine Bergütigung zu fordern. 
Die im Garten stehenden Obstbäume konnte der Pächter in ihren Früchten nutzen, 
an das Holz der Baume hatte er keinen Anspruch und durfte er dieselben unter 
keinem Vorwande fortnehmen oder fortnehmen lassen. Aus der Gränzbeschreibung 
des Pachtstücks ergibt sich, daß — 

I n dem Bauviertel 0 die an der Straße Nr . 49 und innerhalb des 
II. Rayons belogene Baustelle 42 an den Zimmermeister I . L. H. Richter ver¬ 
kauft war. 

Sollte eine oder die andere der innerhalb des verpachteten Landes belogenen 
Baustellen im Laufe des Sommers zum Verkaufe ausgeboten und wirklich verkauft 
werden, so verpflichtete sich der Pächter, die betreffende Parcele kostenfrei und 
ohue irgend eine Vergütigung an der Pacht dem Käufer zu übergeben; wozu indeß, 
wird im Licitations-Protokoll hinzugefetzt, bei der verweigerten Bauer laubn iß 
nur fehr geringe Aussicht ist. 

Die mit gesperrter Schrift gefetzten Worte führen uns auf einen Schrift¬ 
wechsel, der, auf diese Worte Bezug habend, zwischen der Festungs-Behörde und 
dem Magistrate und dessen vorgesetzten Königl. Aufsichts-Behörden gepflogen 
worden ist. 

I. Der Generalmajor v. B ö h n , Commanoant der Festung S t e t t i n , 
richtete am 17. Februar 1865 an den Magis t ra t das nachstehende Schreiben: — 

Obgleich das Königliche Allgemeine Kriegs-Departement den Antrag des 
Magistrats betreffend die planmäßige Bebauung des Vorterrains von Fort Wil¬ 
helm abgelehnt hat, erläßt die Ökonomie-Deputation Wohldesselben unterm 
9. Februar cr. in der Nr. 73 der Pommerschen Zeitung (wie in den übrigen 



Die Zastrowschen Legat-Hufen der St. Iacobikirche. 947 

Stettiner Zeitungen und dem Regierungs-Amtsblatte) eine Bekanntmachung, 
Inhalts derer Pareelen jenes Vorterrains zu Baustellen und Anlage von Garten-
Etablissements ausgeboten worden, unter Bedingungen, welche nicht blos gegen 
die obengedachte Entscheidung des Allgemeinen Kriegs-Departements, sondern 
Lud I und VI gegen die ßß 12 und 13 des Rayon-Gesetzes vom 10. September 
1,828 verstoßen."-) . 

Indem die Commandantur den Magistrat, welchem ja nach § 28 des er¬ 
wähnten Gesetzes ebenmäßig die Pflicht zur Aufrechthaltung der Bestimmungen 
desselben obliegt, auf das Ungesetzliche des Verfahrens aufmerksam macht, glaubt 
sie, daß es nur dieser Hindeütung bedarf, um die gedachte Bekanntmachung der 
Ökonomie-Deputation zu modificiren und in Einklang mit den gesetzlichen 
Bestimmungen zu bringen. Andernfalls würde sich die Commandantur ver¬ 
anlaßt sehen, nicht blos dm Weg der Beschwerde zu betreten, sondern auch 
das Publikum auf die Vorschriften des Rayon-Gesetzes öffentlich hinzuweisen. 

Schließlich ersucht die Commandantur den Magistrat um eine bald¬ 
gefällige Rückaüßerung, event, um Mittheilung der entsprechend abgeänderten 
Bekanntmachung. 

I I . Des M a g i s t r a t s A n t w o r t vom 22. Februar 1865 lautete wie 
folgt: -

I u ergebener Antwort auf das gefällige Schreiben vom 17. d. M., die 
Parcelirungsangelegenheit von Petrihof (der Zastrowschen Legathufeu) betreffend, 
können wir zunächst nicht umhin, der Königlichen Commandantur unser lebhaftes 
Bedauern darüber auszusprechen, daß Wohldieselbe sich veranlaßt gesehen hat, 
uns ein „ungesetzliches Verfahren" zum Vorwurf zu machen. Einen derartigen 
Vorwurf hätte die Königl. Commandantur der Stadtbehörde, die in gleicher 
Weise wie die Königlichen Behörden verpflichtet ist, darauf zu sehen, daß die 
Landesgesetze geübt und aufrecht erhalten werden, erst nach der umfassendsten 
und peinlichsten Prüfung des ganzen Sach- und Rechtsverhältnisses zu machen 
sich veranlaßt sehen sollen. Eine derartige Prüfung scheint bei Wohlderselbeu 
nicht erfolgt zu. fein, da eine solche unzweifelhaft ergeben würde, daß die Bekannt¬ 
machung unserer Ökonomie-Deputation vom 9. d. M. sich überall in den gesetz¬ 
lichen Schranken bewegt. 

Es ist vor Allem hervorzuheben, daß durch die gedachte Bekanntmachung 
die Rechte der Königlichen Commandantur in keinerlei Weise beeinträchtigt werden, 
da in jedem einzelnen Falle der Bebauung oder Bewehrung einer einzelnen Parcele 
der Consens Wohlderselben zu diesen Anlagen eingeholt werden muß, und es 
daher der Königl. Commandantur unbenommen bleibt, einen derartigen Consens 
zu versagen, falls das Rayon-Gesetz vom 10. September 1828 für diese Verfügung 
den gesetzlichen Anhalt hergibt. Ein Gleiches findet bezüglich der Anlage von 
Straßen und deren Pflasterung Statt, wenn zu deren Ausführung geschritten 
werden sollte. 

*) I n der Bekanntmachung der Ökonomie-Deputation heißt Nr. I : „Die Straßenfronten 
müssen innerhalb 2 Jahre vom Tage der Übergabe gerechnet, mit Gebäuden oder einer festen 
Bewehrung vom 6' Höhe bebaut oder begränzt'werden." V I bezieht sich auf Straßenpflaste-
rung und Trottoir-Legung. 



948 Die Stadt Stettin. — Das Stadtfeld Turner. 

Die Bekanntmachung unserer Ökonomie-Deputation vom 9. d. M . stellt zum 
Verkaufe Parceleu im Illten und Isten Festungs-Rayon. I m Illten Rayon ist 
jede Art der Bebauung und Bewehrung nach § 11 des Rayon-Regulativs ge¬ 
stattet, und im Isten Rayon ist es erlaubt, Gartenhäuser, Schuppen und Wach¬ 
hütten und Bewehrungen von tzolzmaterial herzustellen. Hiermit im vollen 
Einklänge ist die Bedingung I, denn der Begriff „Gebäude" umfaßt sowol ein 
steinernes Wohnhaus, als ein Gartenhaus oder eine Wächterhütte, und eine „feste 
Bewehrung" kann ebensowol aus Holzmaterial, als aus Stein oder Eisen herge¬ 
stellt werden. 

Wenn die Königl. Commandantur der Ansicht ist, daß die Bedingung VI 
der Bekanntmachung vom 9. d. M. der Bestimmung der §§. 12 u. 13. des 
Rayou-Regulätivs entgegenlaufen, so können wir auch diese Ansicht nicht theilen. 

Die gedachten G. handeln von der Anlage von Kunststraßen, Dämmen u. s. w. 
Unter einer Kunststraße ist aber nach der preußischen Gesetzgebung eine chaussirte 
Land- und Heerstraße zu verstehen wie sich das aus der Allerh. Cabiuets-Ordres 
vom" 8. März 1822, 17. März 1839, und vom 13. April 1840 sowie aus der 
Regulativ von: 7. Juni 1844 unzweifelhaft ergiebt. Unter einem „Damm" 
snbsumirt § 63 ff,. Tit. 15, Th. I I . des A. L. R. Befestigungen der Flußufer 
zum Schütze von Überschwemmungen. 

Die ß§"12, 18 des Rayon-Regulativs finden sonach auf die Straßen, deren 
die Bedingung V I der Bekanntmachung vom 9. d . M . erwähnt, keine Anwendung, 
da sie weder chaussirte Land- und Heerstraßen- noch Flußufer-Befestigungen, 
sondern gepflasterte Vicinalwege werden sollen. 

Hiernach finden wir keine Veranlafsung die Bekanntmachung unserer Ökonomie-
Deputation vom 9. d. M. abzuändern oder zu modificiren. 

Um indessen der Königl. Commandantur in dieser Angelegenheit entgegen zu 
kommen, haben wir Veranlassung genommen, daß in die Licitations-Protokolle 
über den Verkauf der einzelnen Parcelen die unter V I gedachte Bedingung dahin 
formirt wird: — Die Straßen und Bürgersteige, soweit deren Anlegung und 
Pflasterung von der Königl. Commandantur gestattet wird, werden auf Kosten 
der Stadt nach Maßgabe der fortschreitenden Bebauung gepflastert. Dagegen ist 
jeder Käufer verpflichtet innerhalb zwei Jahre nach erfolgter Übergabe von der 
ganzen Breite des ihm verkauften Grundstücks auf den Bürgersteig 3'^ Fuß breite 
Trottoirs gegen Zahlung der üblichen Prämie nach näherer Anweisung des 
Stadtbauraths auf seine Kosten legen zu lassen. 

(Das Concept ist gezeichnet vom Oberbürgermeister Hering und dem Syn-
dicus Giesebrecht). 

I I I . Verfügung der Königl . Regierung an den Magistrat ä. ä. 
Stettin, den 23. März 1865. 

Die Königl. Commandantur Hierselbst hat bei uns über das Verfahren 
Beschwerde geführt, welches der Magistrat in der Angelegenheit betreffend die 
Parcelirung des Gutes Petrihof und der damit in Verbindung stehenden Fest¬ 
stellung des Bebauungsplatzes der im I. Festungs-Rayon belegenen Grundstücke 
beobachtet hat. Sie findet in demselben namentlich in der Bekanntmachung der 
Ökonomie-Deputation des Magistrats vom -9. v. M. nicht nur einen Verstoß gegen 
die Entscheidung des Künigl. Allgemeinen Kriegs-Departements vom 20. Januar 
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cr. sondern auch eine Nichtbeachtung der Vorschriften des Rayon-Regulativs vom 
10. September 1828. 

Nachdem wir von den in dieser Angelegenheit geführten Korrespondenzen, 
insbesondere von der vorgedachten Entscheidung des Königl. Allgemeinen Kriegs-
Departements, so wie von dem Schreiben des Magistrats vom 19. December or. 
und.22. Februar er. Kenntniß genommen, müssen wir anerkennen daß das Ver¬ 
fahren desselben allerdings begründeten Anlaß zu dieser Beschwerde giebt. Die 
M. 12 u. 13 des Rayon-Regulativs bestimmen daß die Anlage von Kunststraßen, 
Dämmen :c. innerhalb der Rayon-Bezirke nicht ohne Zustimmung der Militär¬ 
behörde erfolgen soll. Schon die hervorgehobenen Gesichtspunkte, welche bei 
Prüfung dieser Anlage in Betracht zu ziehen sind (die Zugänglichkeit zur Festung, 
die Wirksamkeit des Geschützfeüers) lassen es nicht zweifelhaft, daß hier überhaupt 
Anlagen gemeint sind, welche eine Verminderung der Verteidigungsfähigkeit der 
Festung zur Folge haben könne; ' Dem gegenüber kann die Annahme des Magistrats 
in dem Schreiben vom 22. v. M., daß unter Kunststraßen uud Dämmen im 
Sinne des Rayon-Regulativs nur chaussirte Land- und Heerstraßen, resp. Be¬ 
festigungen der Flußufer zu verstehen seien, nicht für zutreffend erachtet werden. 
Die Straßen, um welche es sich in der Bekanntmachung vom 9. v. M . handelt, 
tragen unzweifelhaft den Charakter von Kunststraßen, da sie nach Nr. VI . der 
Verkaufsbedingungen nicht allein gepflastert, sondern auch mit Granittrottoirs be-

, legt werden sollen. Sie sind somit von Einfluß auf die Verteidigungsfähigkeit 
der Festung und die Militairbehörde erhebt daher auf Grund der HH. 11 — 13 
des Rayon-Regulativs mit Recht den Anspruch, daß die Richtung der Straßen 
nicht ohne ihre Zustimmung festgestellt werde. Auch die Formuliruug der oben 
erwähnten Bedingung, wie sie das Schreiben vom 22. Februar or. enthält, ent¬ 
spricht diesen berechtigten Verlangen nicht. 

Hiervon abgesehen müssen luir aber auch die Bekanntmachung vom 9. v. M. 
darin mißbilligen, daß dieselbe in hohen Grade geeignet ist, eine Täuschung der 
Kauflustigen herbeizuführen. Denn sie indicirt notwendiger Weise zu der An¬ 
nahme, daß es sich hier um einen von den competenten Behörden genehmigten 
„die Baufreiheit garantirenden Bebauungsplan" handele, und steht in dieser Hin¬ 
sicht auch mit der Entscheidung des Königl. Allgemeinen Kriegs-Departements 
in unverkennbarem Widerspruch. 

Den Magistrat müssen wir hiernach veranlassen, die Bekanntmachung der 
Ökonomie Deputation vom 9. v. M . den vorstehenden Gesichtspunkten entsprechend 
abzuändern. 

(Die Verfügung ist von dem Dirigenten der Abtheilung des Innern, Ober-
Regirungsrath Bredoreck, vollzogen.) 

IV. Vorstellung des Magistrats an den Oberpräsidenten von Pom¬ 
mern, wirkl. Geheimen Rath, Freiherrn Senfft von Pilsach, vom I .Apr i l 1865. 

Ew. Excellenz erlauben wir uns mit folgender Beschwerde über die hiesige 
Königl. Regierung gehorsamst anzutreten. 

I m verflossenen Jahre haben die städtischen Behörden beschlossen einen Th eil 
des der Stadt gehörigen Gutes Petrihuf (Zastrowsche Legathufen) zu parceliren) 
Zur Ausführung dieses Beschlusses erließ unsere Ökonomie-Deputation unterN 
9. Februar d. I . in den hiesigen öffentliches Blättern die abschriftlich beiliegende 
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Bekanntmachung. Diese Bekanntmachung gab der hiesigen Königl. Commandantur, 
Veranlassung, das ebenfalls abschriftlich beigefügte Schreiben vom 17. Februar d. I . 
uns zu übersenden, in welchem sie ausspricht, daß jene Bekanntmachung aä pune-
Win I und V I dem Rayon-Regulativ entgegen sei, und deshalb eine Abänderung 
derselben erfolgen müsse. Da wir die Ansicht der Königl. Commandantur in 
keinerlei Weise Heilen konnten, so lehnten wir das Ansuchen in einem Schreiben 
von 23. Februar «r. ab, von dem wir eine Abschrift beifügen. Die Königl. 
Cummandantur beschwerte sich in Folge dessen über uns bei der Königl. Re¬ 
gierung, und diese erließ, ohne von uns Bericht zu erfordern, das abschriftlich 
beigefügte Refcript vom 23. v. M., in welchem sie uns aufgibt, die gedachte Be¬ 
kanntmachung im Sinne des Verlangens der Königl. Commandantur abzuändern. 

Wir halten die Verfügung der Königl. Regierung nicht für gerechtfertigt und 
bitten Ew. Excellenz deshalb gehorsamst um Remedur. Die Bekanntmachung 
unserer Ökonomie-Deputation vom 9. Februar d. I . enthält die Bedingungen, 
unter welchen wir Parcelen von Petrihof verkaufen wollen. Es sind im Voraus 
festgefetzte Vertragsbestimmungen und bewegen sich sonach zunächst lediglich auf 
dem Gebiete des Privatrechts. Auf diesem Gebiete, so halten wir dafür, ist 
die Königl. Regierung nicht berechtigt, uns als Aufsichtsbehörde des Staats An¬ 
weisungen zu erth eilen, denen wir nachzukommen verpflichtet wären. 

Aber auch abgesehen hiervon können wir nicht zugeben, daß durch die Be¬ 
kanntmachung unserer Ökonomie-Deputation vom 9. Februar d. I . die Rechte 
der Königl. Commandantur irgendwie beeinträchtigt werden, oder daß die Be¬ 
kanntmachung gegen die Bestimmungen des Rayon-Regulativs verstoße. Wir 
erlauben uns, hier lediglich auf den Inhalt unsers Schreibens an die Königl. 
Commandantur vom 22. Februar d. I . Bezug zu nehmen. ^ 

Aber selbst wenn unsere Interpretation des Rayon-Regulativs eine irrige sein 
sollte, so sind wir der Ansicht, daß wir durch dm Schlußpassus unsers Schreibens 
vom 22. Februar d. I . alle Bedenken der Königl. Commandantur beseitigt haben, 
da in der dort aufgestellten Verkaufsbedingung die Anlegung und Pflasterung der 
Straßen ausdrücklich von der Gestattung der Königl. Commandantur abhängig 
gemacht worden ist. Hiernach dürfte eine Abänderung der Bekanntmachung vom 
9. Februar d. I . nicht erforderlich sein, da ja nicht diese, sondern die Licitations-
verhandlung maßgebend ist für den Abschluß des Kaufvertrags. 

Wenn die Königl. Regierung jene Bekanntmachung schließlich mißbilligt, weil 
dieselbe geeignet fei, eine Täuschung der Kauflustigen herbeizuführen, so halten 
wir auch diesen Vorwurf für unzutreffend. Es ist in der Bekanntmachung aus¬ 
drücklich gesagt, daß die zu verkaufenden Parcelen im I. und I I I . Festungs-
Rayon liegen. Es dürfte aber nicht Ein Einwohner Stettins zu finden fein, 
der die Bedeutung dieser Angabe nicht kennen sollte und bei dieser Bezeichnung 
nicht sofort wüßte, daß er die ausgebotenen Parcelen nur nach Maßgabe des 
Rayon-Regulativs zu bebauen berechtigt sei. 

Hiernach bitten Ew. Excellenz wir gehorsamst, die hiesige Königl. Regierung zu 
veranlassen, von der, an uns unterm 23. März d. I . erlassenen Verfügung Ab¬ 
fand zu nehmen. (Der Concepb gezeichnet: vom Oberbürgermeister Hering und 
dem Syndicus Giesebrecht.) 
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V. Bescheid des Oberpräsidenten, ä. ä. Stettin den 6. I M 1865. 
Der MaWrat erachtet in der mir am 11. April er. zugegangenen gefälligen 

Vorstellung vom 1. April er. dafür, daß das Einschreiten gegen die Commu-
nal-AUfsichtsbehörde gegen die Bekanntmachung der Ökonomie-Deputation vom 
9. Februar v. I . in Betreff der Veräußerung und Bebauung der Parcelen.des 
Gutes Petrihch aus dem Gründe nicht statthaft s< weil es sich bei jener Be¬ 
kanntmachung lediglich um festgesetzte Vertragshandlungen handle, und dasselbe 
düher dem Gebiete des Privatrechts angehöre. 

Diese Annahme errachte ich indeß nicht für zutreffend. Der Magisttat, in 
dessen Aufträge die Ökonomie-Deputation die Bekanntmachung erlassen hat/ ist 
nicht bws Gemeinde-Verwaltungs-Behörde, sondern zugleich Ortsvbr igkei t 
(§ 56 der St. O.). Überdies, ist durch den § 28 des Rayon-Regulativs vom 
10. September 1828 den Magistraten der Festungs-Städte noch die besondere 
Verpflichtung auferlegt für die Aufrechthaltung der Bestimmungen des Regulativs 
MMkömmen. Dieselben dürfen sich daher auch nicht durch privatrechtliche Acte, 
welche von ihnen ausgehen, mit den Bestimmungen des. öffentlichen Rechts in 
Widerspruch setzen. Wo dies dennoch geschieht, ist das Einfchreiten der Aufsichts¬ 
behörde unzweifelhaft gerechtfertigt. Aber auch darin, daß die Bekanntmachung 
der Ökonomie-Deputation vom 9. Februar er. gegen die Bestimmungen des 
Rayon-Regulativs nicht verstoße, vermag ich dem Magistrate nicht beizutreten. 

Was in 8W«k die Anlage der Straßen betrifft, so muß ich aus den in der 
Entscheidung der Königl.. Regierung vom 23. März. er. angeführten Gründen 
allerdings dafür erachten, daß die § § 1 2 u. 13 des gedachten Regulativs An¬ 
wendung finden. Durch die am Schlüsse des Schreibens vom 22. Februar er. 
erwähnte Formulirung der Lieitations-Bedingungen wird das bezügliche Bedenken 
um so -weniger beseitigt, als darin nicht erwähnt ist, daß auch die Anlegung der 
Trottvirs von der Genehmigung der Königl. Kommandantur abhängig ist. 

Weit erheblicher ist noch der Umstand, daß die Bekanntmachung vom 9. 
Februar er. auf einem Bebauungsplan beruht und demselben durch die Verfügung 
des Königlichen Kriegs-Ministeriüms vom 20. Januar er. die Genehmigung ver-
sUgt ist. Dieses Umstands ist in der qu. Bekanntmachung nicht gedacht*). Die 
Letztere ist daher sehr wohl geeignet, die Erwerber derjenigen Parcelen, welche 
sich im I. RaWn-Bezirk befinden, zu der irrtümlichen Anficht zu verleiten, daß 
dieselben bebaut werden dürften. Der Einwand, daß die Erwerber das Gesetz 
kennen müßten ist nicht stichhaltig, da dieselben nicht annehmen können, daß eine 
öffentliche Behörde sich mit den gefetzlichen Bestimmungen in Widerspruch setze, 

5) Auch nirgends in den vorliegenden Acten, betreffend die-Veräußerung der Parcelen 
der Zastrowschen Legathufen, des sog. Guts Petrihof. Erst aus dem Einspruch der Königl. 
Commandantur wider die Bekanntmachung vom 9. Februar 1865 lernt man das Dasein der 
Kriegs-Ministerin!-Entscheidung vom 20. Januar 1N65 kennen. Sie versagte also dem 
Hobrecht'schen Parcelirungsplane die Genehmigung. Weil diese fehlte, da laßt sich fragen, 
auf welchen Nechtsboden der Magistrat, sich stellte, als er, trotz des Verbots, — denn ein 
solches war die Nichtgenehmigung des Parcelirungsplans von Seiten des Allgemeinen Kriegs-
Departements — kaum 14 Tage nach Erlaß desselben den Verkauf der Baustellen einleitete, 
und Mit denen im Bauviertel X, welches dem Isten Rayon-Bezirk angehörte, beginnen wollte? 
Muthmaßlich war es die Richtung der Straßen im Hobrecht'schen Plane, welche das Monitum 
des Allgemeinen Kriegs-Departements hervorgerufen hatte. 



952 Die Stadt Stettin. — Das Stadtfeld Turnei. 

vielmehr voraussetzen müssen, daß, wenn der Magistrat Grundstücke Behufs der 
Bebauung veräußert, der obwaltenden gesetzlichen Anstände in vorliegenden Falle 
beseitigt sind. 

Hiernach muß es bei der Entscheidung der Königl. Regierung vom 23. März 
er. bewenden. 

V I . Beschluß des Magistrats in der Sitzung vom 22. Ju l i 1865. 
1. Das Collegium wil l weitere Beschwerde beim Ministerium nicht führen. 
2. M i t den Arten an die ÖkonomieDeputation, um mit Rücksicht auf die 

Verfügung der Königl. Regierung vom 23. März cr . . . . p. a : die Licitations-
verhandlungen nach dem beifolgenden abgeänderten Formular aufzunehmen. 

Darin bediente man sich statt des Ausdrucks „Baustelle" des Wortes „Par-
cele" dann war die Veräußerung einer jeden Parcele an die jedesmalige Ge¬ 
nehmigung der Königl. Regierung gebunden; und eben so die Errichtung von 
Gebäuden, Bewehrungen, die Pflasterung der „Verbindungswege" (statt Straßen), 
und die Trottoirlegung ausdrücklich an die Genehmigung der Königl. Comman-
dantur geknüpft. 

Nach diesen Modifikationen der Verkaufs-Bedingungen ist der Verkauf in 
den Licitations-Tsrminen der Parcelen gehandhabt worden. Von einer öffent¬ 
lichen Rectification der Bekanntmachung der Ökonomie-Deputation vom 9. 
Februar 1865, wie die Königl. Commandantur sie verlangte, ist nicht weiter die 
Rede gewesen, wie denn auch diese nicht, wie sie entgegengesetzten Falls, die 
Absicht aussprach, der Einwohnerschaft gegenüber, das Wort ergriffen hat. 

I m mythischen Hofperien, am blumenreichen Ufer des Eridanus und an 
der Küste des Ligyerlandes sollen die Schwäne, t^Fnu8 inusieuL ^ee^/ . ihrm 
Tod durch schönen klagenden Gesang vorausverkündigt haben; daher der Aus¬ 
druck „Schwanengesang" für das letzte Lied eines Dichters. So läßt sich auch 
von dem Erlaß vom 17. Februar 1865, den die Königl. Commandantur der 
Festung Stettin, vertreten durch den Generalmajor v. Böhn, an den Magistrat 
der Stadt Stettin — auf ihrem Standpunkte mit dem unzweifelhaftesten Rechte — 
ergehen ließ, sagen, daß er gleichsam ihr — Schwanengesang gewesen fei! Denn 
bald nachher ist Stettins Einwohnerschaft frei geworden von der Zingel, der mit 
mächtigen Fesseln sie Jahrhunderte lang wie in einen Kerker eingezwängt hat, 
und die nachkommenden Geschlechter, in voller Freiheit der Bewegung werden 
es kaum begreiflich finden, wie die Altvordern unter dem fast unerträglichen 
Druck einer unvermeidlichen Notwendigkeit haben — athmen können. Für sie, 
diese Nachkommen vorzugsweise, sei der Schwanengesang der Commandantur zum 
ewigen Gedächtniß an gewesene Zustände hier aufbewahrt! 

Sei hier noch aus den während des Jahres 1865 gepflogenen Verhand¬ 
lungen die, schon oben berührten, Hypotheken-Verhältnisse betreffend noch ange¬ 
merkt, daß zufolge Benachrichtigung des Königl. Kreisgerichts vom 11. Februar 
1865, die auf dem Grundstücke Stettin Vol. X I I MF. 377 in Rubr. I I Nr. 5, 
6, 7 eingetragenen Intabulata und in Rubr. I I I , Nr. 5, 9, 11 eingetragenen 
Kapitalposten von bezw. ,3000, 2800 und 1000 Thlr., so wie die'auf dem 
Grundstücke Stettin, Vol. XV, Fol. 229 in Rubr. I I I Nr. 1, 2, 3, 4 und 13 
eingetragenen Posten von bezw. 3000, 2800 und 1000 Thlr. zufolge Verfügung 
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vom 8. Februar 1865 gelöscht sind. Die dadurch entstandenen Kosten haben 

Von den zum Zastrowschen Vermächtniß gehörigen Wiesen im Oderbruche 
hat die Stadt Stettin laut notariellen Vertrages vom 21. März/30. April 
1861 an den Konigl. Strom-Fiskus eine Parcele der im Bodenberger Revier 
auf der Feldmark der Stadt Stettin an der Oder belegenen Wiese Nr. 69 von 
104 ̂  Q.-Ruth. für Thlr. 74. 15. 2 Pf. zum Zweck der Verbreiterung des 
Oder - Stroms verkauft und ist, diese Parcele im Hypothekenbuch, Vol. XV, 
abgeschrieben- worden zufolge Verfügung vom 24. Januar 1863. 

I n den Jahren 1867—1674 hat ein Parcelen-Verkauf nicht Statt gefunden. 
Erst im Jahre 1875 ist, er wieder aufgenommen worden. Die Ökonomie-
Deputation erließ unterm 12. Juni 1875 durch die öffentl. Tagesblätter fol¬ 
gende Bekanntmachung: 

Die Hof- und Baustelle des ehemaligen Gutes Petrihof vor'm Königsthor 
östlich von,,der Straße Nr. 49 des Bebauungsplanes Grünhof mit ca. 153 Fuß 
Straßenfronte liegend, 130 Fuß 7 Zoll tief, mit 19532,4 Q.-Fuß oder 1924 
Q.-Meter Fläche, bebaut: — a mit einem Fachwerkhause von 49 Fuß Länge 
bei 36 Fuß Tiefe; b mit einen Fachwerkhause, von 49 Fuß Länge, bei 27 Fuß 
Tiefe; e mit einem Fachwerkstalle und ä mit einem massiven Röhrbrunnen, — 
soll, da dieselbe zu Gemeinde-Zwecken nicht mehr gebraucht wird, mit den darauf 
stehenden Bauwerken öffentlich meiftbietend veräußert werden. 

Zur Entgegennahme der Gebote steht: Dienstag den 3. August d. I . vor 
dem StMrath Hempel ein Termin an, zu welchem Käufer mit dem Bemerken 
eingeladen werden, daß: 

1. die Taxe des Grund und Bodens, einschließlich des auf 5400 Rmk. --
1800 Thlr. taxirten Werthes der zum Abbruch bestimmten Debäude ̂ - 29298,16 Nmk. 
— Thlr. 7432. 26 Sgr. beträgt und daß von dieser Taxe an aufwärts, in 
Steigerungssätzen nicht unter 10 Rmk. — 3 ^ Thl^ geboten wird; 

2. jeder Bieter vor Abgabe des Gebotes die Verkaufsbedingungen vollziehen 
und im Termin eine Bietungs-Caution von: 600 Rmk, — 200 Thlr. entweder 
baar oder in depositalmäßig sicheren Papieren oder Stettiner Sparkassenbüchern 
zu bestellen hat; 

3. ein Sechstheil des gebotenen Kaufgeldes vor der am 1. October er. 
stattsindenden Übergabe baar zu zahlen ist, während der Kaufgelder-Rest gegen 
5"/o Zmsen und beiden Theilen freistehende halbjährige Kündigung auf dem 
Gmndstücke zur«rsten Stelle stehen bleiben, kann, und verpflichtet sich der Magistrat 
in denersten 5 Jahren, nach erfolgter Übergabe das Kapital nicht zu kündigen, 
sofern die Zinszahlung vierteljährlich prompt geleistet wird; 

4. der Käufer die Kosten der Ausfertigung und 
Vollziehung der Verträge einschließlich der Stempel zu beiden Exemplaren, der 
Auflassung und Berichtigung des Grundbuches, sowie die Kosten der Eintragung 
der Rest-Kaufgelder allein zu tragen hat; 

5. sobald die Straße Nr. 49 an der Westseite des zu verkaufenden Grund¬ 
stücks vom Magistrat regulirt und gepflastert wird, der Käufer die Kosten der 
Regulirung und der Herstellung eines Kopfsteinpflasters in der halben Straßen¬ 
breite, der Anlegung des Rinnsteines, Bürgersteigs und Trottoirs, vor dem 

Handbuch von Pommern; Th. II., Bd. VIII. 120 
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Grundstück, abzüglich der zu gewährenden Trottoir-Prämie, dem Verkäufer zû  
erstatten hat und zur Sicherstellung dieser Verpflichtung, entweder im Grundbuch, 
eine Kaution von 3250 Rmk. - - Thlr. 1083. 10 Sgr. auf seine Kosten ein¬ 
tragen lassen oder diese Kaution baar oder in depositalmäßig sicheren Effecten 
deponiren muß. 

Nach Hobrecht's Parcelirungs-Plan fällt das Gehöft, für welches der frühere 
Erbpächter der Zastrowfcheu Legat-Hufen, der Schank- und Speisewirth Petri 
seinen Namen förmlich usurpirt hat, in das Bauviertel v , woselbst es auf zwei 
Parcelen 52 und 53, die zufammen 28.280 Q.-Fuß groß find, vertheitt ist. 
Vergleicht man diese Zahl mit der oben angegebenen von 19.532,4 Q.-Fuß, so 
sieht man, daß hier in dem ursprünglichen Ierftückungs-Plane eine Abänderung 
beliebt worden ist. ' ^ 

Die Luft zur Ansiedlung auf dem Ackerfelde der Zastrowschen Legat-tzufm 
scheint der Stettiner Einwohnerschaft ganz abhanden gekommen zu sein. I n dem 
am 3. August 1875 — einem.Gedenktage der Deutschen Preußischer Landeshoheit 
— von dem Vorsitzenden der Ökonomie-Deputation abgehaltenen Termine ist nur 
ein einziger Kauflustiger erschienen, der für den Grund und Boden auch nicht 
einen Heller über den festgesetzten Minimal-Satz von 5 Sgr. pro Q.-Fuß, und 
für die Baulichkeiten den oben angegebenen Taxpreis geboten hat. Das Gebot 
ist also 1800 Thlr. für die Gebäude, und Thlr. 3255. 10 Sgr. für die Grund¬ 
fläche der 19.532,4 Q.-Fuß, zusammen Thlr. 5055. 10 Sgr. ^ 15166 Rmk. 
gewesen, und diesem, von einen Rentner, Namens Johann Müller, abgegebenen 
einzigen Meistgebot ist in der Stadtverordneten-Sitzung vom 17. August 1875 
der Zuschlag ertheilt worden. -

s^cta Onrias wegen Verpachtung der drei Zastrowschen Hufen Landes auf dem hiesigen 
Stadtfelde nebst einer Wiese von den St. Facobi- und Nicolai-Kirchen. 1769 bis 
1833. Raths-Archiv. Tit. I I , 8pse. Nr. 59. — ^.ew 0uriay, betreffend den Ankauf 
der zu den 3 Iacobikirchen-Hufen gehörigen Landungen nebst den darauf befind¬ 
lichen Etablissements. Tit. XUI. Lpeeiaiig.. Lcot. 1 von Turnei. Nr. 5?/Vol . I I . 
1846—1352. — ^.et2, des Magistrats zu Stettin, betreffend das ehemalige Petri'sche 
Grundstück und die dazu gehörigen Landungen ssogenannten (?) 3 Iacobi-Kirchen-
Hufen.) Vol. I I (Fortsetzung des vorigen Acten-Volumens) 1853—1861. Vol. I I I , 
1861—1867. Vol. IV, 1868—September 1875. — ^.ow des Magistrats zu Stettin, 
betreffend die Prozeßsache des Marienstifts, Klägerin, wider den, Magistrat und 
den Posthalter Baudouin, Verklagte. Tit. XVIII. Prozesse Nr. 26a Lit. N 1856 
bis 1859. — Situations-Plan, betreffend die Parcellirung eines Theils von Petri-
hof. Aufgenommen und parcellirt durch H. Müller, Geometer 1864.̂  

I n der, im Hobrechtschen Parcelirungs-Plan mit Nr. 39 bezeichneten Straße 
sind alle, auf der Sonnenseite belegenen Parcelen, 6 an der Zahl, nämlich die 
Baustellen 34—39, veräußert, und 4 derselben waren im Juni 1875 mit Wohn¬ 
häusern bebaut, welche die Polizei-Nummern 1, 2, 3, 6 erhalten hatten. Zufolge 
einer Bekanntmachung der Königl. Pulizei-Direction vom 25. September 1875 
hat man dieser Straße, die von Westen nach Osten gerichtet ist, von ihrer 
Kreuzung mit der Straße Nr. 49 bis zur Pölitzer Straße, die sie aber nicht in 
gerader Linie, sondern nach einer Brechung unter stumpfem Winkel erreicht, den 
Namen „Petrihofer Straße" gegeben. 

Mi t Rückficht auf Das, was weiter oben (S. 898).gesagt worden, ist es 
Zeit, daß lang Versäumtes jetzt nachgeholt werde. 
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Jacob Albrecht Zastrow ist, ohne es zu wollen, hundert Jahre nach seinem 
Ableben, ein Wohlthäter des Gemeinwesens geworden, das aus seinem, der Iacobi-
kirche, und dieser zu einem ganz besondern Zweck bestimmten, letztwillig verord¬ 
neten Vermächtniß, so weit es aus liegenden Gründen bestand, ein Vermögen 
von weit über hunderttausend Thalern erzielen wird. Und sollte dieses Ge¬ 
meinwesen nicht eine Pflicht der Dankbarkeit erfüllen, wenn es den Namen 
seines Wohlthäters zum immerwährenden Gedächtniß an den neuen Stadttheil 
knüpft? 

Hobrecht hat in dem Parcelirungs- und Bebauungs-Plane einen geräu¬ 
migen,, regelmäßig geformten Platz projectirt und denselben mit I bezeichnet. 
Diesen Platz nenne man Zastron/s Platz. I n der Mitte dieses Platzes stifte 
man ein Denkmal in Obeliskenform, sei es von Stein oder von Eisen, und 
darauf schreibe man mit wenig Worten die Bedeutung des Namens dieses Platzes, 
der geschmückt werde mit Rasenparterres, Blumenbeeten und Ziersträuchern; 
ein Springborn würde nicht von Überfluß sein. 

Auszüge aus dem Hypothekenbnche, betreffend die Turneischen Ackerwerke 
Friedrichshof, das Trendclenburgsche und Grünhof. 

Nr. 11. Ein auf dem Turnei vor Stettin belegenes Ackerwerk, seit 1817 
Friedrichshof genannt, bestehend aus einem Wuhnhause, einer Scheune nebst 
Stallungen und 

1. 11^2 Hufe Landes auf dem Turneischen Stadtfelde; 
2. Einer an der Parnitz, der Silber Hütte gegenüber, liegenden Wiefe; 
3. Einer dem Königl. Amtsdorfe Bredow gegenüber am Oderstrom be-

legenen, von dem Bürgermeister Balthasar v. Schack (1723—f 1739) und dessen 
Erben im Gebrauch gehabten Wiese, welche der vorige Besitzer, Senator Masche, 
von denen v. Küssuwschen Gläubigern laut Dokuments vom 21. März 1742 
gekauft hat, besitzt: 

1) Der Freischulze Friedrich Carow. Er hat diese Grundstücke, unter Ent¬ 
sagung seiner etwaigen Ansprüche wegen derer von denen Landungen zur Forti-
fication zugezogenen Antheile, von dem Regierungs-Präfidenten Gustav Heinrich 
v. Enckevort laut Coutracts d. d. Hoheuziten, den 17. Mai 1792 und Über¬ 
gabe-Protokolls d. d. Turnei vor Alten Stettin den 25. Juni 1792 für Thlr. 14000 
die Hälfte in Fr.d'or a 5 Thlr. und die andere Hälfte im König!. Preüß. 
Eourant, gekauft und ist der Befitztitel für ihn auf den Grund dieser Instru¬ 
mente und des Vor- und Ablassungs-Dokuments vom 28. Februar 1793 vi 
äecr. vom 13. Mai H. a. berichtigt. 

2) Des Arrhendators Michael Christian Freude Wittwe, Juliane Tugend¬ 
reich, geb. Maaß, kauft die genannten Grundstücke von dem Vorbesitzer laut 
gerichtlichen Contracts vom 30. Mai 1793 für Thlr/15.000 
und zwar 7000 Thlr. in Fr.d'or k 5 Thlr. und 8000 Thlr. in Courant, und 
ist der Besitztitel für sie auf den Grund dieses Contracts und des Vor- und 
Ablassungs-Dokuments vom 23. September ej. ü. vi äßcr. vom 21. October 
sj. a. berichtigt. 
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Für den Ökönomie-Inspector Michael Hr is t ian Pich, als Ehemann der 
Wittwc Freude, Zuliana Tugendreich, geb. Mäaß, ist der Besttztitel auf den 
Gmnd der Erklärung feiner gedachten Ehefrau im Protokoll vom 3. August 
1795 v i äser. vom 6. 6̂ '. in. eingetragen. 

3) Der Herr Fnedrich,Bogislaw v. Heyden hat dieses Ackerwerk von dem 
Ökonomie-Inspector Michael Christian Pich laut gerichtlich bestätigten Contraets 
vom -28. Februar 1799 für . . . . . . . . . . . . Th l r . 18.000 
und zwar 117.000 in Courant und 7000 Thl r . in Fr.d'or k 5 Thlr. , sowie 
100 Thlr . Schlüsselgeld, gekauft, und ist der Contract für ihn auf den Grund 
des Contracts und Vor- und Ablaffungs-Dokuments vom 16. September 6 .̂ 
v i äker. vom 24. October 1799 eingetragen. 

4) Der Bürger und Kaufmann Friedrich Lahl hat laut gerichtlich bestä¬ 
tigten Contracts Vom 23. September 1800 dieses Ackerwerk, incl. des 8ud 19 
U8<i. 22 eingetragenen, im Turnei - Felde belegenen Ackerhofes, von dem 
Herrn Friedrich Bogislaw v. Heyden, Zusammen für . . . . Th l r . 25.000 
incl. 7000 Th l r . in Fr.d'or a 5 Thl r . gekauft, und ist der Besitztitel für ihn 
auf den Grund des gedachten Contracts und des Vor- und Ablassungs-Doku-
ments vom 26. Februar 1801 v i äscr. vom 23. Apr i l 6 .̂ a. eingetragen. 

Nr. 19 U8Y. 22. Ein Ackerhof auf dem Turneier Felde, bestehend 
in 6'/2 Hufe Landes in allen drei Feldern, Haus und Scheune, besitzt: 
— M s 1772 der Ackerwirth Beckmanns der an den Oberamtmann 
Engelbrecht, und dieser 1777 an den Hauptmann Löüis Charles de 
Pellichett verkaufte (f. oben S . 887). 

Dessen Wittwe, Dorothea Sophia, geh. v. Laviöre, veräußerte den 
Ackerhof vermöge Contracts vom 1. 3Nai 1782 an den Post-Commissarius 
Johann Gotthilf Arsand für . . . . . . . . . Thlr . 5800 
und ist der Besitztitel für denselben auf den Grund des gedachten Con¬ 
tracts und des Vor- und Ablassungs-Documents vom 6. Jun i H. in. 
v i äscr. vom 10. Jun i ch. m. st a. eingetragen. 

Der Post-Commifsarius Arsand veräußert den Ackerhof laut gericht¬ 
lich bestätigten ContractZ vom 13.^ December 1798 ^für Thl r . 13.525 
in Courant an Friedrich Bogislaw v. Heyden, für welchen der Besitz¬ 
titel auf den' Grund des genannten Contracts und des Vor- und Ab-
lafsungs-Documents vom 30.. M a i 1799 v i äser. vom 10. Jun i 6 .̂ a. 
berichtigt worden ist. — v. Heyden verkauft den Ackerhof mit dem 
Hauptgute am 23. September 1800 an Lahl (s. oben). 

Die Gebäude bei diesem Ackerhofe Nr. 19—22 sind während der 
Blokade der Stadt und Festung Stettin im Jahre 1813 demolirt und 
abgebrannt, welches auf den Grnnd der Notorietät vi äoor. vom 
26. September 1817 hier vermerkt wird. U o l . 214 Vol . X I des 
H.-B. von Stettins 

5) Der Arrhendator Kar l Friedrich Gampe hat dieses Ackerwerk, nebst dem 
8iid Nr. 12 und 13 dieses Volumens des Hypothekenbuchs eingetragenen Grund¬ 
stück und dem vorerwähnten, unter Nr. 19—22 verzeichneten Ackerhofe, laut 
gerichtlich bestätigten Contracts vom 4. Januar 1805 von dem Kaufmann Lahl 
für . . . . ' Th l r . 38.000 
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'incl. 8000 Thlr. in Fr.d'or ä 5 Thlr. gekauft, und ist der Vesitztitel für ihn 
auf den Grund des gedachten Contracts und des Vor- und Ablafsungs-Dokuments 
vom 7. März sj. a. vi äsereti vom 21. März 1805 eingetragen. 

Nr. 12 und 13a. Ein Haus, Scheune und Stall, Land nahe an 
Fort Preußen von 1̂ /2 Scheffel Aussaat, besitzt: — der Pächter Christoph 
Luck, welcher dasselbe als Ehemann der Elisabeth Welniz von seinen 
Miterben, denen Geschwistern Welniz und Wilcke, laut gerichtlich eu Aus-
einandersetzungs-Protokolls vom 16. Jul i 1766, nebst sämmtlichen Vieh-
und Feld-Znventarium, für die unterm 9. Januar 1764 gerichtlich aufge¬ 
nommenen Taxe, zusammen für Thlr. 713. 2 Gr. 
angenommen hat, und ist der Besitztitel für ihn auf den Grund der ge¬ 
richtlichen Erbfonderungen vom 9. Februar 1790 und des Vor- und 
Ablaffungs-Dokuments vom 13. Januar 1791 vi äenM vom 31. H. 
m. 6t. a. eingetragen. — Der Kaufmann Friedrich Lahl ersteht das 
Grundstück vermöge Zuschlag-Bescheides vom 15. October 1801 für sein 
Meistgebot von. . . . . , . Thlr. 1200. 
und ist der^Besitztitel für ihn auf den Grund dieses Züfchlag-Bescheides, 
ftwie das Vor- und Auflassungs - Dokuments vom 18. März 1802 
vi äßorkti vom 5. April 6̂ . a. eingetragen. 

Die Gebäude auf diesem Grundstücke, nicht minder die auf dem 
Hauptgute, sind während der Blokade der Stadt nnd Festung Stettin 
im Jahre 1813 zerstört, was auf den Grund der Notorietät vi äecroti 
vom 26. September 1817 hier vermerkt worden. 

< Von Lahl geht das Grundstück mit dem Hauptgute laut Contraets 
vom 4. Januar 1805 an Gampe über. M . 205 Vol. X I . des H. V. 

. von Stettins 
Der Arrhendator Carl Friedrich Gampe lebt mit seiner Ehefrau Caroline 

Friederike, geb. Roll, in statutarischer Gütergemeinschaft, welches vi äeereti vom 
12. Februar 1830 vermerkt ist. 

6) Der Gutsbesitzer Carl Friedrich Gampe hat, wie vor bemerkt, mit seiner 
Ehefrau in Gemeinschaft der Güter gelebt. Nach Ableben der Ehefrau sind die 
Hinterbliebenen 5 Kinder als alleinige Erben ihrer Mutter eingetreten, nämlich: 
1) der Ökonom Wilhelm Friedrich Gampe; 2) der Ökonom Carl Friedrich Julius 
Gampe; 3) die Ehefrau des Ökonomen Johann Friedrich Beyer, Caroline Louife 
geb. Gampe; 4) Friedrich Wilhelm Alexander Gampe, geb. den 10. M a i 1816; 
5) Emilie Auguste Louise Amalie Gampe, geb. den 5. Mai 1819; nnd ist der 
Besitztitel für sie auf den Grund des Legitimations-Attestes des Königl. Vor-
mundschafts-Gerichts zu Stettin vom 30. August 1836 6x äyereti vom 9. Sep¬ 
tember H. a. eingetragen. 

7) Dem Gutsbesitzer Carl Friedrich Julius Gampe (zweitem Sohne Carl 
Friedrichs Gampe) ist das alleinige Eigenthum dieses Ackerwerks (Friedrichshof), 
nebst dem Grundstück sud Nr. 12 und 13a des Hypothekenbuchs und dem Acker¬ 
hofe Lud Nr. 19—22 ebendafelbst, nebst Zubehör . . . Thlr. 52,000. 
überlassen, und ist fein alleiniges Besitzrecht auf den Grund der Erbtheilungs-
Verhandlungen vom 19. Juni und 1. November 1841, der drei Verhandlungen 
WM 11. März, 11< Mai und ̂ .29. Im« 1842, des Großjährigkeits-Erktärungs-
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Attestes vom 20. Mai 1840 und des Attestes des Magistrats zu Stettin vom 
3. August 1844 sx äserLti vom 14. Januar 1845 eingetragen. 

Der Gutsbesitzer Carl Friedrich Julius Gampe hat von diesem Ackerwerk 
eine 3 Mg. große Parcele Land, und zwar von demjenigen Acker, welcher beim 
Königsthore zwischen der Straße nach dem Landhause der f Prinzessin Elisabeth 
von Braunschweig und der Straße nach der Kupfermühle einen spitzen Winkel 
bildet, und die Spitze genannt wird, zum Zimmerplatz, bezw. zur Baustelle, an 
den Zimmermeister Carl Gottlieb Metzel gegen einen jährlichen, am 2. Januar 
zahlbaren Canon von 4 Thlr. pro Morgen in Erbpacht überlassen, und ist diese 
Parcele hier auf den Grund des Vertrages vom 4. Februar 1845, des Magistrats-
Attestes vom 3. September, so wie des Unfchädlichkeits-Attestes der Königl. 
Regierung, Abtheilung des Innern, zu Stettin, vom 17. März 1846 sx dsersti 
vom 5. Mai ej. a. abgeschrieben, und auf ein besonderes FoliuM des Hypo-
thekenbuchs — Vol. X I , Fol. 283 — übertragen worden. 

Der Besitzer Carl Friedrich Julius Gampe hat mittelst Coütracts vom 
10/13. September 1854 und vom 5. Jul i 1855 von diesem und den beiden 
übrigen Ackerwerken Vol. X I Fol. 205 Nr. 12 und 13a und Fol. 214 
Nr. 19—22 des Hypothekenbuchs der Stadt Stettin: — 1) Eine Parcele von 
16 Mg. Land zur Vergrößerung des Armen-Friedhofes; 2) eine dergl. von ca. 
7 Q.-Ruth. an der Falkenwalder-Straße; 3) eine dergl. an der Straße nach 
Turnei von 96 Q.-Ruth.; 4) eine dergl. vor dem Königsthore rechts hinter den 
Anlagen von ca. 14 Q.-Ruthen — aä 2—4 zur Benutzung als öffentliche Fuß¬ 
wege bestimmt, für 4623 Thlr. an die Stadt Stettin verkauft, und sind diese 
Parcelen hier abgeschrieben und auf einem neuen Hypotheken-Foliüm, Vol. XVI I I , 
MF. 667 eingetragen, zufolge Verfügung vom 27. Juni 1857. 

Der Besitzer Carl Friedrich Julius Gampe hat laut Contracts vom 15. April 
1846 von der Zu/diesem Ackerwerke gehörigen, im Öderbruche belegenen Wiese 
an die Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft eine Parcele von 1 Mg. 6,8 Ruth, 
gegen ein Kanfgeld von Thlr. 124. 20 Sgr. abgetreten und ist die Parcele hier 
abgeschrieben auf Fol. 193 Vol. XlVc, Nr. 33 übertragen worden, zufolge Ver¬ 
fügung vom 12. December 1857. 

6) Der Kaufmann Hirsch Moses hat von der Wittwe und Gütergememschafts-
Genossm des Vorbesitzers, Carl Friedrich Julius Gampe, Marie, geb. Müller, 
und dessen durch Attest vom 16. Juni 1860 als seine nächsten gesetzlichen Erben 
legitimirten vier ehelichen Kindern, mittelst gerichtlichen Contracts vom 14/16. Juni 
und vom 3. Juli/18. September 1860 dieses Ackerwerk, zusammen mit dem 
Grundstück Nr. 12 und 12a und dem Ackerhofe 19—22 für . Thlr. 78.000. 
gekauft, und ist der Vesitztitel für ihn zufolge Verfügung vom 27. Öctober 1860 
berichtigt. , / ', 

Auf den Antrag des Besitzers Hirsch Moses vom 8. Jul i 1862 ist von 
diesem Grundstück die zwischen dem Metzelschen Holzhofe,. der Steinbahn von 
Stettm nach Grabow, dem Kaufmann Gustav Adolf Töpfferschen Acker und der 
von Stettin nach Grünhof führenden Steinbahn belegenen Ackerparcele von 
ca. 24 Mg. 96 Ruth, abgeschrieben und auf Fol. 497, Vol. I I I des Hypotheken-
buchs von Grünhof übertragen worden zufolge Verfügung vom 27. August 1862. 
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. Auf den Antrag des Besitzers, Kaufmann Hirsch Moses sind diesem Grund¬ 
stücke die, zusammen mit demselben das Gut Friedrichshof bildenden und mit 
demselben gemeinschaftlich laut Vertrages vom 14/16. Juni und 3. Juli/18. Sep¬ 
tember 1860 für 78.000 Thlr. von ihm erkauften Ackerwerke Nr. 12 und 13a 
von Alt-Turnei, Bd. X I Blattseite 205 und Nr. 19—22 von Alt-Turnei, 
Bd. XI , Blatt 214, des Hypothekeubuchs von Stettin nach vorheriger Schließung 
ihrer. Folien, hier zugeschrieben worden (s. oben) zufolge Verfügung vom 
8. März 1865. 

^Das Beispiel, welches ein Vierteljahrhundert vorher mit der Zerschlagung des Wulffschen 
Ackerwerks Grünhof gegeben worden war — worüber weiter, unten zu berichten sein wird — 
wurde nun auch von Hirsch Moses bei dem Ackerwerk Friedrichshof befolgt. Er bestimmte die 
gesammte Grundsiäche' dieses Ackerguts zur Parcelirung, zu welchem Zweck er im Monat 
Januar 1864 durch den Geometer H. Müller einen Plan ausarbeiten ließ. Die Anlegung 
eines neuen Staditheils auf dem Terrain von Friedrichshof in Aussicht nehmend — wie es 
mit den der Iacobikirche der Fall war — verband man mit der Parce-
lirung einen Bebauungs-Plän, der im Einverständniß mit den städtischen Behörden und der 
Königl. Polizei-Direction entworfen, der König!. Regierung vorgelegt, von derselben geneh¬ 
migt und bei den Königl. Ministerien des Innern, der Finanzen und des Krieges zur̂  dem¬ 
nächst erfolgten, Bestätigung eingereicht wurde. ' ' 
^ Der Parcelirungs-, bezw. Bebauungs-Plan von Friedrichshof ist auf 3 Blättern darge¬ 
stellt, von denen dem Berichterstatter zur Zeit jedoch nur 2 Blätter vorliegen. Das erste 
Blatt enthält den südlichen Theil der Friedrichshofer Feldmark, der vom Glacis des Forts 
Wilhelm bis zur Birkenallee reicht, auf der Westseite von der Falkenwalder Landstraße, auf 
der Südostseite von der Pölitzer Straße begränzt; das zweite Blatt stellt den nördlichen Theil 
der! Feldmark dar, von der Birkenallee bis zu einer Linie, welche von den Wirthschaftsge-
baüden von Friedrichshof östlich bis an die Klingende Beeke bei der Malzmühle gezogen,ist. 
An der Ostseite stößt diese zweite Abtheilung an das Parcellirungsgebiet der Zaströwschen 
Legathufen, an der Westseite ist die Falkenwalder Steinbahn die Gränze. Das dritte, z. Z. 
fehlende Blatt enthält den westlichen Theil des Friedrichshofer Feldes. 

I n dem Bebauungspläne find Längsstraßen projectirt, die von Süden nach Norden, mit 
westlicher Abweichung von der Mittagslinie, gerichtet sind und von Querstraßen rechtwinklig 
durchschnitten, werden, so daß diese also ihre Richtung von Morgen nach Abend haben. Die 
projectirten Straßen sind, mit fortlaufenden NüMmern, die projectirteu Plätze mit Antiqua-
Versalien bezeichuet. Die Längssträße Nr. 30 ist die Hauptstraße,dieser Kategorie; ihre Achse 
ist auf den Thürm der St. Iacobikirche gerichtet. Ungefähr in der Mitte des nördlichen 
Feldes wird, sie von einer Haupt-Querstraße Nr. 50 durchschnitten, welche an der Falkenwalder 
Steinbahn beginnt und in dem Platze I des Petrihofer Parcetirungs-Plan auslauft, für wel¬ 
chen oben der Name „Zastrow's Platz" vorgeschlagen worden ist.' Die beiden Hauptstraßen, 
die Längssträße Nr. 30, und die Querstraße Nr. 50, haben eine Breite von 10 Ruthen — 
120 Fuß; die Nebenstraßen, deren 3 Längsstraßen unter den Nr. 47, 48> 49, nnd im nörd¬ 
lichen Felde 4 unter den Nr. 38, 46, 51, 52 projectirt, außerdem aber noch 2 in Aussicht 
genommen sind, find 5 Ruthen ^ 6 0 Fuß breit. Die Hauptlängsstraße Nr. 30 ist an drei 
Durchschnittspunktcn von Querstraßen von geräumigen Plätzen unterbrochen, an der Quer¬ 
straße Nr. 51 von dem Platze X, an der Querstraße Nr., 38 von dem Platze I<, an der Quer¬ 
straße Nr. 32, die der südlichen Abtheilung der Feldmark zwischen der Falkenwalder und der 
Pölitzer Straße, längs des Glacis von Fort Leopold, angehört, und eine Breite von 6 Ruth. 
— 7Z Fuß erhalten soll, von dem Platze N, der zum Theil schon ein Stück des Glacis in 
Anspruch nimmt. , 

Die Parcelirung ist nach Quartieren oder Bauvierteln geordnet und diese sind mit An¬ 
tiqua-Versalien bezeichnet, die Parcelen mit arabischen Ziffern nummerirt. Es enthält: 

Die südliche Abtheilung der Feldmark 14 Quartiere H—0 und 206 Parcelen zum Flächen¬ 
inhalt, von 2.255.940 Q.-Fuß — 8? Mg. 6,25 Ruthen. 

Die nördliche Abtheilung 25 Quartiere ^ — 2 und 478 Parcelen zum Flächeninhalt von 
4.575.650 Q.-Fuß ^ 176 Mg. 95,34 Ruthen.^ 
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Einer BekMNtmachung der Königl. Polizei-Direction vom"30v Juni 1875-
zufolge sind in drei, zum 

Neü-Tu rne ie r >Stadtbezirk gehörigen, absr mch dem Fundo dss^ Acker¬ 
werks Friedrichshof angelegten Straßen, die daselbst therls schon seit langer Zeit, 
theils seit einigen Jahren vorhandenen,' zum Th eil in jüngster VergaWenheit be--
bauten Hausstellen nummerixt worden, nämlich in de r— 

AlleestraHe 22 Grundstücke, darunter Nr. 15^ und 16 
erhalten haben, Chrrlottenthal 1 und 2 die Nr. 18 und 19, und das Gehöft von 
Friedrichshof selbst mit der Nr. 23 bezeichnet ist. 

F a l k e n w a l d e r S t r a ß e , d. i. die von dem Randowschen Kreise in der Richtung auf 
Nkermünde erbaute Steinbatzn, 13 Grundstücke; und in der 

Kastan iena l lee 5 Grundstücke, darunter Nr. 15 das zweite, für die Vorstadt Neu-
Turnei nothwendig gewordene SchulhauZ, und die Nr. 17 die Stettiner Reitbahn 
des Stallmeisters und Reitlehrers Krüger bezeichnet, bei den Pferdeliebhabern und 
— Roßkämmen bekannter unter dem technischen Ausdruck „Tattersall", der ein 
Menschenname ist, nämlich der des Gttglistzman Richard Tattersall/ welcher vor nun 
beinahe 100 Jahren zu London, am Hydepark ein Gebäude mit Versammlungs¬ 
schulen und Hofraum zur Ausstellung von Pferden für Freunde des — Sport be¬ 
gründet hat. Anch der Stettiner Reiterverein hat diese Firma angenommen. 

Die betreffenden Grundeigenthümer wurden in der oben erwähnten Bekannt¬ 
machung aufgefordert, die ihren resp. Grundstücken zugetheilten Polizei-Nummern 
innerhalb vier Wochen an ihren Häusern oder an der Bewehrung der noch mcht 
bebauten Grundstücke anbringen zu lassen. , 

Die obigeDllrstellungvonderZerfchlagUVgFriedrichshofs vorausgeschickt, ergehen 
sich aus demGrundbuchefolgendeParcelenverkaüfeund Abschreibungen vomHtluptgute: 

Zeit. Namen der Käufer. 
Parcelon-, 
Größe in 
Q,-Fuh. 

Kaufpreis 
Mr. 

1864. Apr i l 27., 

1865. 

Mai 

Juni 
- -

Juli 
Aug. 
Sept. 

-
Oct. 

Sept. 
Apr i l 

28. 
29. 

1. 
2. 
9. 

1/ 
17. 
19. 
9. 
1. 

19. 
19. 
12. 

6. 
19. 

Zimmermeister Friedrich Heinrich Gericke . . . 
Kaufleüte Louis Haurwitz und, Adolf Leiser . . 
Iimniermeister Eduard Schönberg . . . . . 
Kaufmann Anton M a i . 
Kaufmann Ernst Ju l ius Retzlaff . . . . . . 
Kaufmann Heinrich CHÄstopy Burmeister . . . 
Zimmermeister Leo Wolff . . . . . . . . 
Kaufmann Johann Ferdinand Berg . . . . . 
Derselbe . . . . . . . . 
Gold- und Silberarbeiter Gustav Glasemann. . 
Kaufmann August Kreßmann 8 M g . 129 Ruth. . 
Gold- und Silberarbeitet Gustav Nasemann. . 
) Schauspieldirector Wilhelm l3arl Sasse . . . 
»Derselbe. 

Kaufmann Gottlieb Robert Nickel 
Maurermeister Carl Friedr. Wi lh . Drechsler . . 
Kaufmann Eugen Conradt 

Diese 1? Pstrcelen hier abgeschrieben und in 
das H. B. von Grünhof übertragen vi cloor. 

vom 29. Apr i l 1865.' 
Bäckermeister Hermann Schwach 
Derselbe . . . . . . . 

Beide Parc. abgeschrieben den 24. M a i 1865. 

24.640 
29.510 
47.190 
30.130 
19.790 
34.010 
30.390 
37.500 
11.660 
8.000 

1.000 
32.480 
10.420 
15.710 
10.160 
84.430 

21.420 
8.840 

4.928 
5.902 
9.438 
6.206 
3.958 
8.502 
6.078 
7.500 
2.3^2 
1.600 
4.Y00' 

200 
6.49s 
2.03^ 
3.082 
2.032 

16.886 

4.200 
1.768 
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Zeit. 

1865. 

1866. 

1865. 

1866. 

April 30. 

Nov. 19. 
Fan. 4. 

Mai 31. 
Jul i 14. 

16. 
Jan. 31. 

Namen der Käufer. 

Kaufmann Carl Ernst Ferdinand Rangow. . . 
Abgeschrieben, den 12. August 1865. 

Fondsmakler Simon Iosephson in Berlin . . . 
Kaufmann Louis Merten 
Beide Parcelen abgeschrieben den 20. Jan. 1866. 
Fuhrherr Rudolf Ludewig, Wiesenparc. von 2 Mg. 
Polizei-Commissarius Berg 
Rentner Hermann Alwin Volkmar 
Direction der Disconto-Gesellschaft in Berlin. . 
Diese 4 Parcelen abgeschrieben den 27. Februar 

1866. 

Größe 
Q.-Fuß. 

32.2S0 

7.200 
10.080 

10.210 
7.910 

25.880 

Kaufpreis. 
Thlr. 

6.450 

1.800 
1.900 

2.160 
2.042 
1.582 
6.470 

Auf den Antrag des Besitzers Hirsch Moses vom 16./21. Februar 1866 
sind von diesem Ackerwerke: 

Mg. Ruth. 
H. 21. 81 Hof- und Baustellen nebst Gärten, 
d. 833. 139,42 Acker rings ums Gehöft liegend, mit einer im Gute Alt-Turnei 

liegenden Exclave, 
e. 1l)4. 63 Wiesen, davon 82. 18 im Kuhbruch, 16. 113,4 an der Kleinen 

Regelitz. und 3. 111,6 an der Oder beim Iungfernbeyg belegen 
. sind 

S.959. 103,42 als diejenige Fläche bezeichnet, welche künftighin den Namen 
Friedrichshof fortführen soll, hier abgeschrieben und auf Vol. X I , Fol. 171 
des H.-B. von Stettin übergetragen, vi äscr. vom 21. Februar 1866. 

^Diese Eintragung gründet sich auf eine, im Grundbuchamt I I des Kreisgerichts Stettin 
vorhandene „Karte des im Stadtkreise Stettin belegenen Gutes Friedrichshof; nach den Behufs 
Grundsteuer Regulirung angefertigten Karten copirt und reducirt im Jahre 1866 durch den 
selbständigen Feldmesser-Gehülfen Wilhelm Neümann;, beglaubigt unterm 16. Januar 1866 
von dem Obergeometer Wilke; auf welcher das Gebiet von Friedrichshof, soweit es nicht ver¬ 
kauft ist, mit grüner Farbe angelegt, die veräußerten Parcelen aber mit rother Farbe einge¬ 
tragen sind. Auf dieser Karte befindet sich die nachstehende, vom Geometer H. Müller unterm 
14. Februar 1866 abgefaßte Tafel : 

Gemäß dem Mutterrollen-Auszug beträgt das Gesllmmt-ArealvonFriedrichshof1030,?1 Mg.*) , 
oder in Morgen und Ruthen 

Hiervon ab die schon früher liberirten Flächen links von der Grünhofei 
(Pölitzer) Straße zwischen der Birkenallee und dem Glacis des Forts Wil¬ 
helm, zusammen . . . . ,. , . . . . . . . . . . 

Verbleiben 
Ferner gehen hiervon ab die von der Hypotheken-Verbindlichkeit zu libe-

rirenden Flächen, als: 
1. I m Kuhbruch, jetzt Eigentümer Fuhrherr R. Ludewig .2. — 

'2. Die zu beiden Seiten der Eisenbahn belegene Wiese 
an der Parnitz 7. 149 

3. Eigenthum der Mägdeherberge 1. 29 
4. Desgleichen des Fuhrherrn Kummerow . . . . . 4. — 
5. An der Westseite des jüdischen Friedhofes . . . . 2. 2 

^ Zu übertragen 17. — 

1030. 127,80 

13. — 
1017. 127,80 

*) Der Sevarations-Receß von 1830, S . 839, gibt 21 
Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V I I I . 

weniger an. 

1017. 127,80 
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. Übertrag 17. — 
6. Links am Wege nach Grünhof zwischen der Birkenallee 

und dem Glacis die Parcelen,Nr, 77—113, iu Summa 17. 40,42 
.?. An dex Wühlenstraße und lmks von' derselben die 

Parcelen Nr. 99—105, 200—208, 210—213, 218— 
222, 324—329, 341—353 und 419—443, zusammen 
69 Parcelen . . . . ^ . . . . . . . . . 23. 163,96 

Summa der zu liberirenden Grundflächen . . . . . . . . . . . 
Es verbleiben also zur Hypotheken-Verbindlichkeit verhaftet. ^. . . . . . 

Fernere Verkaufe und. Abschreibungen von, Parcelen. 

1017. 127,80 

58. 24,38 
959. 1M42) 

Zeit. 

1865. 

1866. 
1865. 

Jul i 6. 

April 13. 
Mai - 12. 
Juni 24. 
Sept. 4'. 
Dec. 20. 

April 30. 
Öct/ 5̂  

Jul i 28. 

Namen der Käufer. 

Eigentümer Carl Wilhelm Schulmann . . 
Abgeschrieben den 20. März 1866. 

Kaufmann Alexander Heinrich Zander . . . 
Kaufmann Rudolf Goldkeck -Y 
Fraülein Fanny Glsner in Berlin * * ) . . . 
Steinsetzmeistet Franz Albert Klesch, . . . 
Fuhrherr Carl Christoph Kummerow 4 Mg. 

Abgeschrieben den 14. Apri l 1866. 
Consul Johannes Quistorp 
Derselbe . ^ . . . 1 'Mg. 21.73 R. ^ 

mit der Bestimmung und dem Zwecke, daß 
auf dieser Parcele eine Mägdeherberge er¬ 
richtet werde ^ ) 

Abgeschriebey, vi äser. vom 15. Juni 1866. 
Steinhäuermeister Carl Rosenhauer . . . . 
Abgeschrieben vi äser. vom 19. Dec. 1866. 

Grüße 

11.910 

51.090 
36.000 
19.500 

' 18.870 

M140 
2Ä.050 

12.780 

Kaufpreis. 
Thlr. ' 

1,985 

12.522^ 

3.77̂ 4 
1.200 

3.600 
Schenkung. 

2.556 

9) Die Wittwe des Gutsbesitzers Hirsch Moses, Julie, geb. Lesfer,' und 
nachfolgende in der Me mit ihrem 1° Ehemann gehorne Kinder, als: 3,) die Ehe¬ 
frau des Kaufmanns Lichtheim, Sophie geb. W.; b) die Ehefrau dO HaufMaWs-
Julius Liebert, Louise, geb. M , ; e) die Ehefrau des Kaufmanns Wbl/Johanns 
geb. M. ; ä) der practische Arzt Dr. Simon Moses; s) der Kaufmann Selig 
Moses; k) die Ehefrau des Kaufmanns Albert Weitz, Henriette, geb. M . ; A) der 
Inspector Moritz Moses; k) der Kaufmann Georg Moses; i) die Bertha, k) die 

") Diese, auf das Grundbuch von Grünhof, Vol. V, Fol. 705, Nr. 199,, übertrMWe 
Parcele kaM, im Wege der nothwendigen Subhastation am 11. Decbr. 1875 unter den Ham¬ 
mer, zufolge Bekanntmachung des Subhastations-Richters vom 24. September 1875. 

*) Die Käuferin ist nicht, wie Mancher vielleicht vermuthen könnte, die einst auf, dm 
Brettern, „welche die Welt bedeuten" berühmte Iüngerin der Terpsichore, die zärtliche Freun¬ 
din Friedrichs v. Gentz und des Herzogs von Reichstadt lc., sondern eine Tochter des in 
Berlin, zur Zeit des Kaufs in der Oranienburger Straße wohnhaften Kaufmanns Paul 
Elsner. . , ' 

***) Durch diese Schenkung hat Hirsch Moses abermals den Beweis geliefert, daß er, ab¬ 
gesehen von früheren Vorgängen, von den wohlwollendsten Gesinnungen echter Humanität tief 
dnrchdrungen war. Den, soweit bekannt, ersten Beweis gab er zehn Jahre vorher in Nau-
gard durch Stiftung des Bürger-Asyls „Gott ist unser Aller Vater". Man vergl. darüber 
L.-B. I I . Th. Bd. V, Abth. 2, S. 1916—1921, 2068—2075. 
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Hedwig und 1) die Martha^ Gefchwister Moses, — haben laut Testaments ihres 
f GheütannH kezw. Vaters, vom 30. August 1868 unb ergänzender Bescheinigung 
vom 12. Ma i 1870 das Gut Fmedrichshof ererbt, und ist der Besttztitel für d,ie-
selben berichtigt zufolge Verfügung vom 12. Ma i 1870. ^ 
, Die Wittwe Moses, Julies M gefser hat verkauft: Q.-R«tz. für Thlr, 
1870. Febr. 28, an das Warienftift eine Parole von. 19.770. 3.245 

Abgefchrieben vi äyor. vom 19. Mai1870. 
1864. Juni 25> noch von Hirsch, Moses an den Kauf¬ 

mann, Hans Gustav Petsch eine Harc. 11.760. 2.352 
^ ' Diese Parcele ist von letztem laut Vertages vom 
1870. Sept. 8, an den Schirmfabrikanten Hermann Christian Konstantin Kluge 
für 1800 Thlr. weitet verkauft, und demnächst vom Hauptgüte vi äßer. hom 
21. September 1870 abgefchrieben. 

Mhekenbuch der Stadt Stettin Vol. XI, Fol. 171, 202, 212, 213.) 

Westend Stettin, B a n v M n auf M i e n . 
10) Kaufvertrag, Stettin, den 10. Ju l i 1371. H ö r nur, dem in Otettin 

Wohnenden Notar v r . Ferdinand Rudolf, DMavZachan erscheinen 
heute in mir bekclNNter, verfügungsfD Wittwe des Guts¬ 
besitzers Hirsch Moses, Julie, geb. Desser; 2) der Kaufmann Heinrich, Christoph 
Burlneister; 3) der Kaufmann August Hörn; 4) öer, Commerzienrath Johannes 
Üuistorp, sämmtlich zu Stettin wohnhaft, mit der Bit te: einen Kaufcontract von 
ihnen aufzunehmen, welchen sie nachstehend ^ 

Z. 1. Der Oesitztitel bes Guts und Äckerwerks Frledrichshuf nebst der da¬ 
zu gehörigen an der Parmtz belegmen Wiese, des Outes Schwankenheim und der 
von dem im H. B. von Stettin Bd. XV. Blatt 229 verzeichneten Grundstücke 
Petrihof abgezweigten, in dem Parcelirungsplan von Petrihof ster Zastrowschen 
Legathufen^ M t der Nr. 64 bezeichneten Parcele ^im Bauviertel I ' am Platze-1 
von 5730 Q.-Fuß Großes ist für den f Gutsbesitzer Hirsch Moses.berichtigt. 
Die Vomparenten erkennen hierdurch an, daß ihnen der Inhal t des Testaments 
dös Gütsbesitzers Hirsch Moses zur ist, und sie sind 
sämmtlich übereinstimmend in der Ansicht, daß däMH die Wittwe Muses allein, 
ohne Zuziehung ihrer groUährigen und minderjährigen Kinder mit alleiniger Zu¬ 
stimmung des Königl. Ober-Tribunals-Raths Kosmann zu Berlin, jetzigen Bundes-
HVei-Hllndelsgerichts-Raths zu Leipzig, zum Abschluß eines Kaufvertrags über 
sie zum Nachlaß des Gütsbesitzers Hirsch Moses gehörigen Grundstücke, also 
auch über die vorgebuchten Güter und Grundstücke, berechtigt ist. Auf Grund 
diefer ihrer Befugnisse verkauft nun hiermit die Wittwe Mofes, Julie, geb. Lesser, 
für sich und ihre Kinder und Miterben 

1. Das im Hyftothek'enbuche von Stettin, Band X I , Fol. 171 verzeichnete, 
auf dem Turnei belegene Gut Friedrichshof nebst Zubehör; 

2. Das im Hypothekenbuche von Stettin, Band X I , Fol. 202 verzeichnete, 
auf dem Turnei bei Stettin unter Nr. 11 belegene Ackerwerk Friedrichshof nebst 
Zubehör M Einschluß einer an der P a r M belegenm Wiese; und zwar die vor¬ 
gedachten unter Nr. 1 m:d 2 gedachten. Grundstücke mit Ausschluß sämmtlicher 
davon veräußerten und abgeschriebenen Parcelen, soweit die letzteren nicht vom 
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Gutsbesitzer Hirsch Moses wieder zurückerworben sein sollten, wie solches insbe¬ 
sondere in Ansehung der Band V I , S . 17 unter Nr. 201 des Hypothekenbuchs 
von Grünhof verzeichneten Ackerparcele der Fal l ist, so daß also diese Ackerparcele 
und das derselben zugeschriebenen B d . V Nr . 169 B la t t 225 des Hypotheken¬ 
buchs von Grünhof verzeichnete Grundstück in den Verkauf mit eingeschlossen ist; 

3. Das im Randowschen Kreise belegene Gut Schwankenheim nebst Zu¬ 
behör.*) 

an die Gesellschaft Westend Stett in, Bauverein auf Actien, vertreten durch 
die Kaufleüte Heinrich Christoph Burmeister und August Hörn, und zwar durch 
den zuerstgenannten als interimistischen Director, durch den zweiten als zur 
Direction abgeordnetes Mitgl ied des Aufsichtsraths, wil l igt darin daß der Be¬ 
sitztitel für die kaufende Gesellschaft berichtigt werde und verpflichtet sich, die 
Genehmigung des Bundes-Ober-Handelsgerichts-Raths Kosmann zu diesem Kaufe 
M bewirken. 

I n den Verkauf mit eingefchlossen ist Alles auf den Gütern Friedrichshof 
und Schwankenheim befindliche, der Verkäuferin und ihren miterbeuden Kindern 
gehörige lebende und todte Gutsinventarium, mit Ausschluß der beiden Kutsch¬ 
pferde nebst Geschirr, des Kutschwagens, von 6 Ackerpferden nebst Geschirren 
und Stallutensilien, von 15 Kühen nebst Stallutensilien, 4 einspännigen Acker¬ 
wagen nebst completer Ausrüstung, einem kleinen zweispännigen Stuhlwagen, 
6 Ruchadlo-Pflügen, 8 hölzernen und 8 eisernen Eggen, 2 Äxten, 4 Spaten, 
6 Heü- und 6 Dunggabeln, 6 Holzketten, 2 Krümmern, 1 Decimalwage, 1 
Häckselmaschine, 8 Pferdebecken und von 200 vierspännigen Fuhren Dung. Auch 
bleiben 4 Stand Leüte-Betten vom Verkauf ausgeschlossen. Die Pferde, Kühe 
und überhaupt allvorstehend genannten Gegenstände, welche vom Verkauf aus¬ 
geschlossen werden, sollen, insoweii mehrere Gegenstände derselben Gattung auf 
dem Gute Friedrichshof vorhanden sind, durch das Loos bestimmt werden. 
Ferner ist vom Verkauf ausgeschlossen alles herrschaftliche Mobi l ia r wozu auch 
noch 2 Stand Betten gehören. 

§ 2. Das Kaufgeld ist verabredet Thaler. 
1 . Für das Gut Schwankenheim auf 100.000 
2. Für die sämmtlichen übrigen mit verkauften Grundstücke . . . 150.000 
3. Für das gesammte mit verkaufte lebende und todte Gutsinven¬ 

tarium auf . . . . . . . . 50.000 

Zusammen a u f . . . 300.000 
Der Kaufpreis wird in nachfolgender Weise berichtigt. 

1 . Von der kaufenden Gesellschaft, resp. für deren Rechnung sind 
bis heute baar bezahlt . . ^ 86.000 

worüber die Wittwe Moses für sich und ihre Miterben hiermit 
quittirt. Hu übertragen " 86.000 

*) Schwankenheim, Gut und Colonie, vom Hofrath Johann Christian Schwank im Jahre 
1750 auf Stadt Stettinschem Grund und Boden gegründet, hat 1866 ein Areal von 631,21 
Mg. größten Theils Wiesen,, seit 1860 im Besitz von Hirsch Moses. Die Geschichte von 
^chwankenheim steht im L.-B. I I Th. Bd. I I , S. 1763, 1764. 
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Übertrag Thlr, 86.000 
2. Die Käuferin übernimmt als Selbstschuldnerin die auf Schwanken¬ 

heim und Friedrichshof hypothekarisch eingetragenen Schulden 
im Gesammtbetrage von . . . . . . . . . . . . 130.000 

nebst den Zinsen vom 1. April 1871 ab und mit der Verpflichtung, 
den Hirsch Moses'schen Erben die Liberation von der persönlichen 
Schuldverbindlichkeit bis zum 1. Jul i 1872 zu beschaffen. 

3. Der sodann verbleibende Kaufgelder-Rückstand von . . . . . 84.000 
wird vom 1. Jul i 1871 ab mit 5 Prct. alljährlich in vierteljährigen 
Terminen verzinset, und hat Käuferin auf das Kapital zuerst am 
1. Jul i 1872 die Summe von 5000Thlr. und von da ab vierteljährlich 
5000 Thlr. abzuzahlen, bis der ganze Kaufgelder-Rückstand getilgt ist. Der 
Kaufgelder-Rückstand der 84.000 Thlr., nebst Zinsen und Kosten wird auf 
den verkauften Gütern Friedrichshof (Band X I , Blatt 171 des Hypotheken¬ 
buchs) und Schwankenheim, nicht aber auf den übrigen Grundstücken, hypo¬ 

thekarisch eingetragen und zwar dergestalt, daß der Kaufgelder-Rückstand 
auf Friedrichshof hinter 100.000 Thlr. nebst Zinsen und Kosten, auf 
Schwankenheim hinter den gegenwärtig für dieLsbens-Versicherungs-Actien 
gesellschaft „Germania" eingetragenen Kapitalien nebst Zinsen und Kosten, 
zu stehen kommt, und willigt Käuferin ausdrücklich in diese Eintragungen, 
verpflichtet sich auch, die auf dem Gute Friedrichhof mehr eingetragenen 
25.000 Thlr. für welche Schwankenheim mit verhaftet ist, auf Fried¬ 
richshof zur Löfchung zu bringen. 

Hiermit ist der Kaufpreis der . . 300.000 
Thaler nachgewiesen. 

§ 3. Die Wittwe Moses übernimmt für sich und ihre Miterben die Ver¬ 
pflichtung, für den Fall, wenn Käuferin Parcelen der Grundstücke, worauf der 
Kaufgelder-Rückstand hypothekarisch eingetragen ist, veräußern sollte, und inzwischen 
die Eintragung des Kaufgelder-Rückftandes vertragsmäßig bewirkt ist, solche Parcelen 
bis zu einer Gesammtfläche von 30 Mg. aus der Pfandverbindlichkeit zu ent¬ 
lassen. Wenn Käuferin mehr als 30 Mg. von den Grundstücken, worauf der 
Kaufgelder-Rückstand haftet, veräußert, so verpflichtet sich. die Wittwe Moses 
zwar ebenfalls zur Exnexuation derselben, jedoch nur gegen Abzahlung von 
1000 Thlr. auf das Kapital des Kaufgelder-Rückstandes für jeden Morgen 
welchen sie aus der Pfandverbindlichkeit entläßt. Eben fo hat die Wittwe Moses 
für. jede im ß 2 hedungene Abzahlung von 5000 Thlr. auf dem Kaufgelder-
Rückstand 5 Morgen aus der Pfandverbindlichkeit zu entlassen, ohne jedoch dafür 
die Abzahlung von 1000 Thlr. pro Mg. noch besonders beanspruchen zu 
dürfen. — 

§ 4. Die Hypothekenfolien der erkauften Grundstücke, namentlich die darauf 
Rubr. I I haftenden Lasten und Abgaben sind der Käuferin bekannt und ist die¬ 
selbe auch von dem der Stadt Stettin an dem Gute Schwankenheim zustehenden 
Vorkaufsrechte unterrichtet. 

§ 5. Die Übergabe der erkauften Grundstücke an die Käuferin ist bereits 
heute erfolgt, indem die Wittwe Moses für sich und ihre Miterben sich des 
Besitzes entschlagen hat, die Vertreter der Käuferin aber anerkennen, sich bereits 



Die Stadt Stettin. — Das Stadtfeld Turner. 

im Besitze zu befinden. I n die Verträge mit dem WirthschaftZ- und Dienstpersonal 
ist die Käuferin eingetreten. 

§ 6. Käuferin entsagt dem Einwände der Verletzung über die Hälfte, obwol 
ihr bekannt ist, daß sie, wenn die erkauften Grundstücke und Zubehör nicht die 
Hälfte des Kaufpreises werth sein sollten, gesetzlich befugt sein würde, von diesem 
Kaufvertrage zurückzutreten, daß aber diese Befugniß fortfalle, wenn derselben 
entsagt sei. 

§ 7. Die Moses'schen Erben haben von dem'Gräberfchen Gute Alt-Turnei 
<N. 117 Mg. Acker gepachtet. Der Inhalt des Pachtcontracts vom 14. September 
1862 ist der Käuferin bekannt. Die Wittwe Moses cedirt hierdurch alle ihr aus 
diesem Pachtcontracte zustehenden Rechte ohne Gewährleistung, wogegen Käuferin 
alle Verpflichtungen aus diesem Vertrage, namentlich auch die Pachtzahlung vom 
1. Juni d. I . ab übernimmt. Nach § 3 dieses Vertrags sind die Moses'schm 
Erben befugt, aber nicht verpflichtet, den gepachteten Ackerplan für einen Kaufpreis 
von 16.752 Thlr. 6 Sgr. 8 Pf. anzukaufen, falls bis zum 1. September d. I . 
erklärt wird, daß von dieser Befugniß Gebrauch gemacht werden soll. Auch die 
desfallsigen Rechte tritt die Wittwe Moses der Käuferin ohne Gewährung ab. 
Sollte Gräber (Namens seiner Gattin, als titulirte Besitzerin von Alt-Turnei) 
die Genehmigung zu dieser Cefsion versagen, so verpflichtet sich die Wittwe Moses 
den Pachtcontract der Frau Gräber gegenüber zu Ende zu führen, jedoch für 
Rechnung und Gefahr der Käuferin, welche auch in diesem Falle die Pacht vom 
1. Juni d. I . ab zu entrichten und die Bewirtschaftung durch Ackerarbeit und 
Saaten zu bewirken, dagegen aber auch die Ärnte zu genießen hat. Ebenso 
verpflichtet sich die Wittwe Moses das vorgebuchte Ankaufsrecht, falls Gräber, 
(Namens seiner Gattin) den unmittelbaren Verkauf des verpachteten Ackerplans an 
die Käuferin versagen sollte, auf deren Verlangen selbst für deren Rechnung 
auszuüben, wogegen Käuferin sodann den Kaufpreis zu bezahlen hat. 

§ 8. Für allein diesem Vertrage übernommenen Verpflichtungen übernimmt 
hiermit der Commerzienrath Johannes Quistorp die Bürgschaft und solidarische 
Mitverhaftung als Selbstschulbner. 

§ 9. Die Kosten und Stempel dieses Vertrages, der Besitztitel-Berichtigung 
und der Eintragung der rückständigen Kaufgelder übernehmen der Commerzienrath 
Quistorp und die Käuferin als Selbstschuldner. 

Die Comparenten beantragten: Diese Verhandlung zwei Mal auszufertigen 
und jedem von ihnen eine Ausfertigung zustellen zu lassen. 

Das vorstehende Prötocoll ist darauf in Gegenwart Hes Notars und der 
zugezogenen beiden Instrumentszeügen, welchen, Wie dem Notar, was Jeder von 
ihnen versichert, keines der Verhältnisse entgegensteht, die nach den §§ 5—9 des 

.Gesetzes vom 11. Jul i 1845 von der Theilnahme an der Verhandlung aus¬ 
schließen, den Comparenten laut vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigen¬ 
händig unterschrieben. , 

Julie Moses, geborne Lesfer. 
Heinrich Christoph Burmeister. August Horm 

Wir zeichnen: 
Westend Stettin, Bau-Verein auf Actien. 

Heinr. Christ. Burmeister. August Hörn. Johannes Quistorp. 
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Daß die vorstehende Verhandlung, so wie sie niedergeschrieben worden, Statt 
gefunden hat, in Gegenwart der Heiden Instrumentszeügen den Betheiligten laut 
M g e W n , VW ihnen gMehMigt Wd eigenhändig unterschrieben ist, wird, hiemit 
zum öffentlichen Glauben attestirt. 
. Dr. Ferdinand Rudolf Gustav Zachariae. 
Christian Naese, Appellations-Gerichts-Bote. — Heinrich Schneider, Restaurateur. 

Vorstehende in das Register unter Nr. 49 Jahrgang 1871 eingetragene 
Verhandlung wird hiemit für die Kaufleiste Heinrich Christoph Burmeister und 
August Hörn als Vertreter der Gesellschaft: Westend Stettin, Bauverein auf Actien, 
ausgefertigt, mit dem Bemerken, daß der Wittwe des Gutsbesitzers Hirsch Moses, 
Julie, geb. Lesser, eine gleiche Ausfertigung ertheilt ist. 

Stettin, den 10. Jul i 1871. 
(I.. 8. ) Dr. Ferdinand Rudolf Gustav Zachariae, Iustizrath und Notar. 

Oosßen-Rechnung. 
Ovject: 300.000 Thaler. 

Gesetz vom 11. und Tarif, vom 10. Mai 1851. M 6, 20. . 
Gebühren Vertrag . . . . . . . V - . . Thlr. 16. 20 
Gebühren BürgschM . . 
Zeugen . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eopialien, 9 Bogen . . . . 
Stempel zum Umicat Thlr. 2687. 15 Sgr., zum Duplicat 15 Sgr. . . . 2688. — 

Thlr. 2714., 5 
Piß Ausfertigung ist dem Kaufmann Heinrich Christoph Burmeister zuge¬ 

stellt und eine beglaubigte Abschrift zu den, Hypotheken-Acten eingereicht. 
Der BeMitel für die Gesellschaft ist eingetragen zufolge Verfügung vom 

23. DecMhM M l . ' . 

10 
10 
25 

Statut des Westend Stettin, Vauvewin auf Actieu. 
Notariell vollzogen den 6, I M 1871. 

Firma und Sitz der Gesellschaft. 
Unter der Firma: 

„Messend Stettin, Z3auVe«in auf Actten^ 
wird eine Actien-Gesellschaft-gegründet, welche ihren Sitz in Stettin hat. 

Gegenstand des Unternehmens. 

Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, die Güter Friedrichshof und 
Schwan.kenheiM/ sowie auch andere Grundstücke auf der Feldmark der Stadt 
Stettin oder in der Nähe von Stettin eigenthümlich zu, erwerben, dieselben 
landwirthWastlich zu nutzen oder als Bauflächen zu verwerthen, sei es parcelen-
weise, sei es nach vorheriger Bebauung oder ohne Baulichkeiten wieder zu ver¬ 
äußern und die Bebauung durch die Parcckn-Erwerber mittelst Gewährung von 
Darlehnen zu fördern. 
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§3. 
Zeitdauer des Unternehmens. 

Die Dauer des Unternehmens wird auf eine bestimmte Zeit nicht beschränkt. 

§4. 
Höhe des Grund-Capitals und der einzelnen Actien. 

Das Grund-Capital beträgt 250.000 Thaler. Dasselbe kann durch ein¬ 
stimmigen Beschluß des Aufsichtsrathes oder durch Beschluß der General-Ver¬ 
sammlung bis zu 500.000 Thalern, sowie durch Beschluß der General-Versamm¬ 
lung noch über diesen Betrag hinaus erhöht werden. 

Jede Actie lautet über Zweihundert Thaler. 

8 5. 

Eigenschaft der Actien. 
Die Actien werden nach dem beifügten Schema ^ . auf den Inhaber gestellt. 
Bei jeder Actie befinden sich 50 Dividendenscheine nach dem beigefügten 

Schema L. (Beide Schemata bleiben hier, als unwesentlich weg). 
Nach Ablauf von 50 Jahren werden entweder neue, mit 50 Dividendenscheinen 

versehene Actien im Umtausche gegen die alten oder es wird auch nur eine Serie 
von 50 Dividendenscheinen an die Inhaber der alten Actien ausgegeben. 

Bei jeder Erhöhung des Grund-Capitals haben die alsdann vorhandenen 
Actionaire nach Verhältniß des derzeitigen Grund-Cavitals zu dem Nennwerthe 
der neu zu emittirenden Actien ein Vorrecht auf deren Übernahme zum Emisstons-
course, welcher vom Aufstchtsrathe, jedoch nicht unter dem Nennwerthe, festgesetzt 
wird. Zu r Ausübung dieses Rechtes werden die Actionaire durch dreimalige Be¬ 
kanntmachung in den Gesellschaftsblättern aufgefordert. Der Actionair, welcher 
sich nicht spätestens vier Wochen nach der letzten Aufforderung zur Übernahme 
der neuen Actien bereit erklärt, verliert sein Vorrecht. 

s 6. 
Bestellung des Aufsichtsraths. 

Die Herren Johannes Quistorp, Heinrich Christoph Burmeister, August Hörn, 
Heinrich Quistorp und Ernst Petzholtz, die Gründer der Gesellschaft, bilden bis 
zum 1 . Jun i 1872 den Aufstchtsrath, welcher somit aus fünf Personen besteht. 
Dieselben haben jedoch das Recht, durch einstimmigen Beschluß die Zah l der 
Mitglieder für denselben Zeitraum auf sieben zu erhöhen und demgemäß sich 
zwei neue Mitglieder aus dem Kreise künftiger Actionaire zu koofttiren. Die 
im M a i 1872 stattfindende ordentliche General-Versammlung beschließt, ob für 
die Zeit vom 1 . Jun i desselben Jahres ab der Auffichtsrath aus fünf oder aus 
sieben oder noch mehr Personen bestehen soll, und wählt dessen Mitglieder aus 
der Zahl der stimmberechtigten Actionaire. Die Amtsdauer derselben währt so 
viele Jahre, als nach dem zu fassenden Beschlüsse die Mitgliederzahl betragen 
wird. Jedoch scheidet mit Ablauf eines jeden Jahres ein Mitglied aus und wird 
in der voraufgehenden ordentlichen General-Versammlung durch Neuwahl, bei 
Welcher Wiederwahl zulässig ist, ersetzt. Während der Amtszeit des ersten ge-
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wählten Aufstchtsrathes entscheidet das Loos über die Reihenfolge des Aus¬ 
scheidens. 

Die im Laufe eines Jahres eintretenden Lücken im Aufsichtsrathe füllt der 
ÄuMchtsrath innerhalb vier Wochen, nachdem er von denselben Kenntniß er¬ 
halten hat, aus der Zahl der Actionaire aus. Der nächsten ordentlichen General-
Versammlung steht das Recht der Bestätigung oder der Vornahme einer ander¬ 
weitigen Ersatzwahl zu. Der Ersatzmann fungiri nur so lange, alls die Amts¬ 
dauer feines Vorgängers noch gewährt hätte. 

Aufnahme und Prüfung der Bilanz und Gewinnverth eilung. 

Die Inventur und die Bilanz werden am Schlüsse eines jeden Kalender¬ 
jahres aufgestellt. 

A l s Activa werden gerechnet: 
1) die Werthpapiere höMens zum Berliner Börsencourse des letzten 

3)ecembers im betreffenden Jahre; 
2) Hypothekenforderungen höchstens zum Nennwerthe; 
3) Gebäude, Maschinen^ RohstoIe, Fabrikate zum Erwerbs- oder Herstel¬ 

lungspreise, abzüglich einer Abschreibung von jährlich mindestens 5"/y, 
welche zuerst für das auf das Jahr des Erwerbes oder der Herstellung 
folgende Geschäftsjahr.stattfindet; 

4) Grund und Boden und alles sonstige Eigenthum zu dem vom Aufsichts-
rathe nach sorgfältiger Ermittelung für den Jahresschluß zu veran¬ 
schlagenden Werthe. 

Als Passiva werden gerechnet: 
1) das ausgegebene Grundkapi ta l ; 
2) die anerkannnten Verbindlichkeiten der Gesellschaft; 
3) eine zur Deckung streitiger Ansprüche an dieselbe nach Beschluß des Auf-

fichtsrathes zu reservirende Summe; 
4) der. Reservefonds. ° , 
Der Überschuß der Activa über Hie Passiva bildet den Reingewinn und 

gelangt als solcher zur Vertheilung. 
Vor Feststellung der ersten Bilanz' darf eine Dividende nicht vertheilt werden. 

Ein statt des Gewinnes sich etwa ergebender Verlust wird zunächst aus dem 
Reservefonds gedeckt. 

Die Vertheilung des Iahres-Reingewinnes erfolgt in der Weise, daß aus 
demselben vorweg eine Zinsvergütigung bis zu 5"/<> des zur Theilnahme daran 
für bas betreffende Jahr berechtigten Actien-Caftitäls entnommen wird, von dem 
,Reste aber, 2 0 ^ dem Reservefonds überwiesen,, 15 "Zy als Tantisme dem, Auf¬ 
sichtsrathe, 1 5 ^ desgleichen der Direction, den Beamten und Arbeitern der 
Gesellschaft zugewandt und die verbleibenden 50"/y außer der gedachten Zinsver¬ 
gütigung unter die Actionaire nach der Zahl der Actien unter Abrundung auf 
Viertel-Thaler vertheilt werden. 

Sobald und so lange der Reservefonds die Höhe der Hälfte des Actien-
Cllpitals erreicht hat, findet dessen Verstärkung nicht Statt, es werden vielmehr 

Landbuch von Pommern; Th. I I , Bd. VIII. 122 
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die dafür bestimmten 20"/„ ebenfalls unter die Actionaire in dem angegebenen 
Verhältnisse vertheilt. 

Die Untervertheilung der Tantieme unter die Mitglieder des Aufsichtsraths, 
beziehungsweise die Mitglieder der Direction, die Beamten und die Arbeiter er¬ 
folgt durch Beschluß des Auffichtsraths, soweit nicht etwa die zu schließenden 
Dienstverträge einen bestimmten Maaßftab enthalten werden. Die Mitglieder des 
bis zum 1. Juni 1872 fungirenden Aufsichtsrathes empfangen keine Tantieme. 

Die Bezahlung der Dividende erfolgt gegen Auslieferung des Dividenden¬ 
scheines für das betreffende Geschäftsjahr spätestens am 1. Ju l i in Stettin, be¬ 
ziehungsweise nach Beschluß des Aufsichtsrathes auch an anderen Orten. Die 
Legitimation des Besitzers des Dividendenscheines zu prüfen, ist der Gesellschafts-
Vorstand befugt, aber nicht verpflichtet. 

Die Prüfung der Bilanz geschieht durch die General-Versammlung oder nach 
derem Beschlüsse durch eine von ihr aus der Zahl der Actionaire, welche weder 
dem Aufsichtsrathe noch der Direction angehören, zu wählende Revissions-Com-

- Mission von drei Mitgliedern. Die erste Revisions-Commission hat der Aufsichts-
rath aus dem Kreise der nämlichen Actionaire zu ernennen. 

Die Revisions-Commission wird zur Ausübung ihrer Thätigkeit von dem 
Aufsichtsrathe spätestens vier Wochen vor der ordentlichen General-Versammlung 
einberufen. ..Sie hat den Rechnungs-Abschluß des verflossenen Geschäftsjahres 
und dessen Übereinstimmung mit den Büchern und Schriften der Gesellschaft zu 
prüfen und zu dem Zwecke erforderlichen Falles auch die Gesellschaftskasse einzu¬ 
sehen. Längstens acht Tage vor der General-Versammlung muß sie dem Auf-
sichtsrathe einen schriftlichen Revisionsbericht zustellen. 

Anstatt solcher Mitglieder der Revisions-Commission, welche, von, der 
General-Versammlung gewählt, an der Ausübung ihres Amtes behindert sein 
möchten, ernennt der Aufsichtsrath Ersatzmänner. 

Die Bilanz ist nach der durch die General-Versammlung bewirkten Fest¬ 
stellung in den Gesellschaftsblättern zu veröffentlichen. 

s 8.' 
Von dem Vorstände, der Bestellung und Zusammensetzung und der Führung der Legitimation 

desselben. ' 
Der Gesellschafts-Vorstand wird durch eine Direction gebildet. Für jetzt 

soll dieselbe aus Einem Director bestehen. Der Aufsichtsrath kann jedoch die 
Anstellung eines zweiten Directors beschließen. Die Wahl des Directors oder 
der Directoren geschieht durch den Aufsichtsrath, welcher auch deren geschäftliche 
Stellung bestimmt. Über die Wahl, bei der absolute Stimmenmehrheit entscheidet, 
ist ein Protocoll durch einen Richter oder einen Notar aufzunehmen. Die Direction 
vertritt die Gesellschaft nach Außen, ihre Legitimation geschieht durch ein auf 
Grund der Wahl-Verhandlung auszufertigendes gerichtliches oder notarielles 
Attest, dritten Personen gegenüber aber durch einen Auszug aus dem Handelsregister. 
Die Mitglieder der Direction dürfen nicht zugleich Mitglieder des Aufsichts¬ 
rathes sein. 

Zur Vertretung des Directors oder der Directoren im Falle der Behinderung 
hat der Aufsichtsrath Stellvertreter zu ernennen, die auch aus seiner Mitte 
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entnommen werden können, ohne deßhalb aus dem Aufsichtsrathe ausscheiden zu 
müssen. Die ernannten Stellvertreter haben alle Rechte des Direcüons-Mitgliedes, 
und es darf dritten Personen gegenüber niemals der Einwand erhoben werden, 
daß der Fall der Stellvertretung nicht vorgelegen habe. 

Die Anstellung der Directions-Mitglieder ist jeder Aeit widerruflich, unbe¬ 
schadet ihrer Ansprüche auf Entschädigung aus den mit ihnen abgeschlossenen 
Dienstvertragen. 

Sofern eine Legitimation einzelner Beamten der Gesellschaft erforderlich ist, 
wird diese durch ein von der Direction unter Gegenzeichnung eines Mitgliedes des 
Aufsichtsrathes ausgestelltes Attest geführt. 

Bis zur Wahl des Directors wird die Führung der Geschäfte der Direction 
Herrn Heinrich Christoph Burmeister übertragen. Derselbe scheidet für die Zeit 
der Dauer dieser Function aus dem Aufsichtsrathe aus, sodaß letzterer einstweilen 
und bis dahin, daß etwa eine Cooptation gemäß § 6 erfolgt, nur aus den 
übrigen in dem eben gedachten Paragraphen namhaft gemachten vier Mit¬ 
gliedern besteht. 

ß 9 , , 
Form der Berufung der General-Versammlungen der Actionaire. 

. Die alljährlich im Mai stattfindende ordentliche General-Versammlung der 
Actionaire wird durch den Aufstchtsrath berufen. Außerordentliche General-
Versammlungen finden auf Beschluß des Aufsichtsrathes Statt, welcher erfolgen 
muß, sobald die Direction oder Actionaire, deren Actien zusammen mindestens ein 
Viertel des ausgegebenen Grund-Cavitals ausmachen, die Berufung verlangen. 

Die Einladung zur General-Versammlung geschieht unter Bekanntmachung der 
Tagesordnung durch zweimaliges Einrücken in die Gesellschaftsblätter. Zwischen 
der ersten Insertion und dem Tage der Versammlung muß ein Zeitraum von 
mindestens drei Wochen liegen. 

s 10.. 
Stimmrecht der Actionaire und Form der Ausübung desselben. 

Zur Theilnahme an der General-Versammlung ist jeder Actionair berechtigt. 
Der Besitz von 5 Actien gewährt eine Stimme, und in demselben Verhältnisse 
steigt die Zahl der abzugebenden Stimmen, doch darf Niemand mehr als 20 
Stimmen abgeben. 

Zur Legitimation für die Theilnahme an der Verfammlung und für die 
Höhe der Stimmberechtigung dient eine Einlaßkarte, refp. ein Stimmschein, welche 
gegen Vorzeigung der Actien unter den vom Aufsichtsrathe näher festzustellenden 
Controll-Maaßregeln bis zum Tage der General-Versammlung im Geschäftslocal 
der Gesellschaft oder an einer sonst vom Aufsichtsrathe zu bezeichnenden Stelle 
zu löfen sind. 

Fassung der Beschlüsse in den General-Versammlungen. 

Die Beschlüsse der General-Versammlungen werden durch absolute Mehrheit 
der erschienenen oder gültig vertetenen stimmberechtigten Actionaire gefaßt. Auch 

122"° 
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zur Abänderung des Gegenstandes des Unternehmens der Gesellschaft und zur 
Übertragung des Vermögens und der Schulden der Gesellschaft an eine andere 
Actien-Gesellfchaft gegen Gewährung von^Actien der letzteren ist nur dieselbe 
Mehrheit erforderliche ebenso zur Auflösung der Gesellschaft in der einen odeo 
der anderen Form. 

I m Falle der Stimmengleichheit gilt ein Antrag für abgelehnt. 
§ 1 2 . 

Bon den öffentlichen Bekanntmachungen der Gesellschaft. 
Die öffentlichen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch den Auf¬ 

sichtsrath oder die Direction in der Reuen Stettmer Zeitung, der Ostsee-Zeitung und 
der Oderzeitung zu Stettin, der Vofsifchen Zeitung, der Berliner- Börsen-Zeitung 
und dem Berliner Vörfen-Coürwr zu Berlin. Es find jedoch nicht nur die 
General-Versammlung, fondern auch der Aufsichtsrath, letzterer mittelst einstimmigen 
Beschlusses, berechtigt, eine Änderung in der Wahl der zu den Bekanntmachungen 
bestimmten Blätter eintreten zu lassen, resp. an Stelle eines eingehenden Blattes 
ein anderes dafür zu bezeichnen. Beschlossene Änderungen müssen in den 
bisherigen Gesellschafts-Blättern, soweit deren Benutzung noch möglich ist, ver¬ 
öffentlicht werben.. 

s 13. 
Von Zeichnung und Zahlung des Grund-Capitals. 

Bei dem Zeichnen von Actien müssen 10°/y des Betrages derselben baar 
eingezahlt werden. Die Raten der übrigen Einzahlungen und deren Fristen 
werden durch die Gesellfchaftsblätter rechtsverbindlich für alle Betheiligten bekannt 
gemacht. Die öffentliche Aufforderung muß mindestens dreimal, das letzte M a l 
spätestens vier Wochen vor dem festgesetzten Schlußtermin der Einzahlung erfolgen. 

Wer mit einer Einzahlung im Rückstande bleibt, hat außer den gesetzlichen 
Verzugszinsen eine Conventionalstrafe von 5"/« des zu zahlenden Betrages zu 
entrichten. Der Aufsichtsrath ist jedoch berechtigt, statt dessen den säumigen 
Zeichner seiner Ansprüche aus der geschehenen Zeichnung für verlustig und die 
von ihm bereits geleisteten Ratenzahlungen zu Gunsten des Reservefonds für verfallen 
zu erklären; doch bleibt der ursprüngliche Zeichner trotzdem für Einzahlung von 40"/« 
des von ihm gezeichneten Actien-Capitals verhaftet. 

B is zum Beginne des vollen Geschäftsbetriebes der Gesellschaft, welcher 
frühestens am 1 . August 1871 eintritt, werden die bis dahin erfolgten baaren 
Einschüsse der Actionaire mit 5"/<> verzinst. 

§ 14. 
Von den Dividenden-Scheinen und der Amortisation der Actien. 

Dividendenscheine, deren Betrag nicht innerhalb vier Jahren nach der Fälligkeit 
bei der Gesellschafts-Kasse erhoben ist, verlieren die Gültigkeit und ihr Betrag verfällt 
zu Gunsten der Gesellschaft. 

Eine erweislich unbrauchbar gewordene, oder zerstörte, so wie eine angeblich 
verloren gegangene Actie, letztern' Falles, nachdem zuvor die Amortisation in 
der gesetzlich vorgeschriebenen Weise erfolgt ist, wird durch eine neue unter 
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gleicher Nummer ausWfertigte Actie ersetzt, welche als neue Ausfertigung, laut 
§ 14 der Statuten zu bezeichnen und nach bewirktem Vermerke der Operation 
im Actienbuche dem legitimirten Eigenthümer der frühern Äctie, wechem die Kosten 
des Verfahrens zur Last fallen, auszuhändigen ist. 

Das öffentliche Aufgebot und die Mortification von Dividendenscheinen sind, 
selbst in Verbindung mit der Mortificatiun der betreffenden Actie, unzulässig. 
Wird jedoch vor Ablauf der vierjährigen Verfallzeit der Verlust eines Dividen¬ 
denscheins bei der 'Mrection schriftlich angezeigt, so erfolgt nach Ablauf der Frist 
dessen "Bezahlung an den Anzeigenden, falls er nicht bis dahin anderweitig zur 
Einlösung eingereicht ist. 

§15. ' . .' . 
Von der Geschäftsführung des Aufsichtsrathes. 

Der Aufsichtsrath wählt aus seiner Mitte alljährlich für die Dauer eines 
Kalenderjahres. einen Vorsitzenden unH» einen Stellvertreter, und zwar mittelst 
Stimmzettel. Wer die Wahlhandlung wird durch einen Richter oder einen Notar 
ein Protokolls aufgenommen. 

Der- Vorsitzende oder dessen Vertreter beraumt die Sitzungen des Aufsichtsrathes 
an und leitet dieselben. Die Anberaumung einer Sitzung muß erfolgen, wenn 
sie von/ zwei Mitgliedern des Aufsichtsrathes oder von der Direction ver¬ 
langt wird. 

§ 16. 

Dem Aufsichtsrathe gebührt die Wahl der Directions-Mtglieder, der Ab¬ 
schluß der Dienstverträge Mit denselben, ihre Entlassung, die Ernennung ihrer 
Stellvertreter, die Anstellung derjenigen Beamten,' welche ein Iahresgehalt von 
mehr als vierhundert Thaler beziehen, auf Vorschlag der Direction mit der 
Maaßgabe, daß bei Ablehnung des zweiten Vorschlages in dem betreffenden Falle 
die Anstellung durch den Aufsichtsrath ohne Zuziehung der Direction erfolgt, 
desgleichen die Festsetzung der Zahl der mit einem geringern Gehalte zu besol¬ 
denden Beamten, ferner die Entlassung sämmtlicher Beamten, welche vorbehaltlich 
der Entschädigungs-Ansprüche auK abgeschlossenen Verträgen jeder Zeit ge¬ 
schehen kann. 

Dem Aufsichtsrathe bleibt es überlassen, ob er einen Syndicus der Gesellschaft 
bestellen will. Seine Sache ist es, die Ausführung der Statuten .durch die 
Direction zu überwachen, deren Thätigkeit zu controliren, ihr schriftliche 
Instruktionen zu ertheilen. Er kann einzelne feiner Mitglieder zur Erledigung be¬ 
sonderer Aufträge abordnen.. Es liegt ihm ferner die Prüfung der von der 
Direction aufzumachenden Iahres-Rechnung, der Inventur und Bilanz ob, und 
er hat nach Maaßgabe dieser Schriftstücke die Dividenden-Vertheilung bei der 
General-Versammlung in Vorschlag zu bringen. 

Der Aufsichtsrath muß alljährlich mindestens vier Mal durch einzelne seiner 
Mitglieder, welche er zu dem Zwecke bestimmt, eine außerordentliche Revision der 
Gesellschafts-Kasse vornehmen. 

s 17-
Die Beschlüsse des Aufsichtsraths werden nach absoluter Mehrheit der 

Stimmen gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des den Vorsitz 
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führenden Mitgliedes. Zur Beschlußfähigkeit ist die Theilnahme von mindestens 
drei Mitgliedern an der Berathung und Abstimmung erforderlich. 

Ausfertigungen in Angelegenheiten, welche zum Geschäftskreise des Aufsichts-
rathes gehören, müssen 'von dem Vorsitzenden oder deffen Stellvertreter und 
mindestens noch einem Mitgliede unterzeichnet sein. 

§ 18. 

Die Legitimation der Mitglieder des Aufsichtsraths, welche künftig gewählt 
werden, erfolgt durch ein auf Grund der Wahlverhandlung ausgestelltes gerichtliches 
oder notarielles Attest. Die Namen der Mitglieder des Aufsichtsraths sind unter 
Bezeichnung des Vorsitzenden und des Stellvertreters desselben durch die Gesell-
fchaftsblätter bekannt zu machen. 

s 19. 

Von der Geschäftsführung der Direction. 
Die Direktion führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maaßgabe diefer 

Statuten und der ihr vom Aufsichtsrathe oder der General-Versammlung ertheilten 
Instructionen. Sie vertritt die Gesellschaft nach Außen, sowohl Behörden als auch 
Privatpersonen gegenüber. Die ertheilten besonderen Instructionen sind für diese 
Vertretung ohne Wirkung, regeln vielmehr nur die Verhältnisse innerhalb 
der Gesellschaft. 

Die Direction unterzeichnet im Namen der Gesellschaft; um diefe verbindlich 
zu machen, ist die Unterschrift beider Directions-Mitglieder, beziehungsweise der 
für dieselben ernannten Stellvertreter, so lange aber die Direction nur aus 
Einem Mitgliede besteht, die Unterschrift desselben oder seines Stellvertreters und 
daneben die Unterschrift eines Mitgliedes des Aufsichtsrathes erforderlich. 
Vorläuf ig wird als solches Herr August Hörn bestellt. Sollte für denselben bis 
zum 1 . Jun i 1872 ein Ersatz nöthig werden, oder später eine Wahl stattfinden 
müssen, so gelten für die Wahl und die Führung der Legitimation die im § 8 
bezüglich der Directoren getroffenen Bestimmungen. 

B i s zur Wahl eines Directors, also so lange Herr Heinrich Christoph 
Burmeister die Geschäfte der Direction nach Vorschrift des § 8 führt, haben dieser 
und Herr August Hörn für die Gefellfchaft zu zeichnen. 

Die Zeichnung erfolgt mit der im § 1 angegebenen Firma unter Beifügung 
der Worte „Die Direction" und der eigenhändigen Unterschrift derjenigen, welche 
nach dem Vorstehenden zur Zeichnung berechtigt sind, in folgender Weife: 

„Westend Stettin, Bauverew auf Zotten". 
Die Direction. 

Die Direction ernennt die Beamten und Arbeiter der Gesellschaft, welche ein 
Iahresgehalt von nicht Mehr als 400 Thalern beziehen. 

§ 20. 

Von den Geschäften der General-Versammlung. 

Den Vorsitz in der General-Versammlung führt der Vorsitzende des Auf¬ 
sichtsrathes oder dessen Stellvertreter. Zur Prüfung der Stimmberechtigung und 
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Zählung der Stimmen werden von demselben aus der Zahl der anwesenden 
Actionaire zwei Scrutatoren ernannt. , 

Die Protocolle der General-Versammlung werden durch einen Richter oder 
einen Notar geführt und von dem Vorsitzenden, den anwesenden Mitgliedern des 
Aufsichtsraths und der Direction, den Scrutatoren und denjenigen anwesenden 
Actionairen, welche dazu bereit sind, unterzeichnet. 

§ 21. 

I n jeder ordentlichen General-Versammlung sind der Bericht des Aufsichts¬ 
raths und der Direction über die Geschäftslage, die Bilanz und der Rechnungs-
Abfchluß für das zuletzt abgelaufene Gefchäftsjahr mitzutheilen und zur Verathung 
zu stellen. Es ist über die dem Aufsichtsrathe und der Direction zu ertheilende 
Decharge und über die vorgeschlagene Gewinn-Vertheilung zu beschließen, und es 
sind die erforderlichen Wahlen für den Auffichtsrath und für die Revisions-
Commission vorzunehmen. 

§ 22. 

Anträge von Actionairen, welche sich nicht auf die im vorigen Paragraphen 
gedachten regelmäßigen Berathungs-Gegenstände beziehen, müssen bis zu dem der 
General-Versammlung vorausgehenden 1. März fchriftlich bei dem Aufsichtsrathe 
oder der Direction eingereicht werden, und sind dann in die bekannt zu machende 
Tagesordnung aufzunehmen. 

§ 23. 

Die in der General-Versammlung vorzunehmenden Wahlen geschehen, falls 
nicht die Wahl ohne Widerspruch durch Acclamation vollzogen wird, mittelst 
Stimmzettel nach abfoluter Mehrheit, und zwar für jede' zu befetzende Stelle 
befonders. Eine nothwendig werdende engere Wahl befchränkt sich auf diejenigen 
beiden Perfonen, welche die relativ meisten Stimmen erhalten haben. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Loos, welches von dem Vorsitzenden der Ver¬ 
sammlung gezogen wird. Die Gewählten sind von der auf sie gefallenen Wahl 
sofort, oder wenn sie nicht anwesend sind, möglichst bald in Kenntniß zu setzen. 
Ausbleibende Erklärung über die Annahme innerhalb 14 Tagen nach erfolgter 
Benachrichtigung gilt für Ablehnung der Wahl. Auch in diesem Falle ist eine 
dadurch etwa entstehende Lücke im Aufsichtsrathe von diesem nach Vorschrift 
des § 6 auszufüllen. 

§24 . 
Von der Anlegung der Kapitalien der Gesellschaft. 

Die Kapitalien der Gesellschaft,-soweit sie nicht flüssig erhalten werden müssen, 
sind in sichern Hypotheken, inländischen Staats- oder Communal-Papieren, 
Pfandbriefen, lwm Staate garantirten inländifchen Eisenbahn-Prioritäts-Obligatio-^ 
nen endlich in Lombard- und Wechsel-Geschäften, wie solche den Grundsätzen 
der Preußischen Bank entsprechen, anzulegen. 

s 25. 
Von den: Reserve-Fonds. 

Der Reserve-Fonds, dessen im Z 7 bestimmte Maximal-Hohe nur auf Befchluß 
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der General-Versammlung überschritten werden darf, dient M Bestreitung der 
Kosten für Erneuerung, Verbesserung und Vermehrung der Betriebsmittel und 
außerdem zur Deckung etwaiger Verlust-Überschüsse. 

§ 2 6 . 
ÜbergllNgs-Bestimmung. 

D i e Gründer der Gesellschaft haben das gefammte Act ien-Cavi ta l übernommen, 
und zwar haben gezeichnet: 

1 . Commerzienrath Johannes Quistorp i n S te t t i n . . . . T h l r . 150.000 
2. Kaufmann Heinrich Christoph Burmeister ebendaselbst. . - 5 .000 
3. Kaufmann August H ö r n , ebendaselbst . . . . . . . - 5.000 
4 . Director Heinrich Quistorp, i n Charlottenburg . . . . - 49.000 
5. Baumeister Ernst Petzholtz, i n Potsdam . . . -. . . 50.000 

Zusammen . T h l r . 250.000 
geschrieben Zweimalhundert Fünfzigtaufend Thaler. 

Jeder von ihnen hat 10"/y des von ihm gezeichneten Betrages baar ein¬ 
gezahlt. 

D ies w i rd von sämmtlichen Betheil igten gegenseitig anerkannt. 
(Schluß des Statuts.) 

Seit Erwerbung des Gutes Friedrichshof Seitens der Gesellschaft sind an 
Parcelen verkauft worden: 

Jahr. Mg. Ruth. Thlr. Sgr. Pf. 
1872. 29. 21,00 Fläche für 71.738. 23. 6 
1873. 8. 84,85 20.112. 20. — 
1874. 17. 173,47 74.177.. 25. 6 

55. 99,32 Summa 166.030. 9. — 
Was im Durchschnitt einen Kaufpreis von nahezu 3000 Thlr. für den 

Morgen Landes ergibt. 

Außer den Gütern Friedrichshof und Schwankenheim hat die Gesellschaft, 
nach Abschluß des Vertrages vom 10. Jul i 1871, noch weiteres Grundeigen-
thum erworben, und zwar: 1) das Gut Eckerberg, 2) die Stemfurtsche und 
3) die Malz-Mühle, beide an der Klingenden Beeke gelegen, und 4) einen 
zur Feldmark Niemitz gehörigen Wiesenplan, alle vier Grundstücke zum Amtsbezirk 
Warsow gehörend; demnächst auch Wiesen auf der Völschendorfer Feldmark, 
welche einen Beftandtheil des Amtsbezirks Köstin ausmacht. 

, Eckerberg, mit Waldhof und Steinfurther Mühle 1374,39 Mg. groß, 
darunter 461,7 Mg. Waldung, wurde angekauft, um die Selbft-Bewirthschaftung 
von Friedrichshof durch einen Administrator, von dort aus zu betreiben, weil 
es nicht für angemessen erachtet werden konnte, die, nach den Kriegs-Ereignissen 
von 1813, von Gampe, dem Vater, neu errichteten Gebäude länger bestehen zu 
lassen, da sie, nunmehr gegen 60 Jahre mlt, sich in höchst baufälligem Zustande 
befanden, und überhaupt ihrem ländlichen Baustil nach, Fachwerksgsbaüde, meist 
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mit Stroh- oder Rohr-Bedachung, in Mitten ringsumher entstandener Pracht¬ 
bauten der modernen Architektonik einen nichts weniger als ästhetisch-schönen 
Anblick gewährten. Die von Carl Friedrich Gampe in den Jahren 1815—1817 
erbauten Wohn- und Wirtschaftsgebäude sind daher im Jahre 1875 zum Ab¬ 
bruch bestimmt worden. — Rücksichtlich der Malzmühle ist zu erwähnen> daß 
dieselbe im Jahre 1836 durch Feuer zerstört, im Jahre darauf aber wieder auf¬ 
gebaut wurde. 

Nachweisung des Geschäftsbetriebs des Bauvereins Westend Stett in. 
Zustand am 31. December 1874. 

A c t i v a. Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. 

1. 

2. 

Grundstücks Con to 
I. FriedrichZhof Vorwerk zu Friedrichshof, 

Nebengrundftüöe und Schwankenheim 
a. 455,68 Morgen Parcelenlanda 400 Thlr. 
d. 969,73 Mg.Äcker und Wiesen ä. 60 Thlr. 
e. Gebäude Taxe . Thlr. 75.879. —. — 

ab Abschreibung 1872/73 7.394. 6. 6 

ab: 5«/y dto. 1874 
68.484. 23. 

3.424. 5. 
I I . Eckerberg, Buchwerth Thlr. 102.463. 24. 

ab: 5"/y Abschreibung vom 
Gebaüdenwerth von 
83.913. 29 4.195. 21. 

III. Steinfurth'sche Mühle 
ab: 5"/y Abschreibung vom 
Gebaüdewerth von 2836.8 

IV. Malz-Mühle 
11 M g . Ackerland a 60 Thlr. 
Gebaüdewerth . . . . 

7.210. —. 

141. 24. — 

182,272 
58,185 

65,060 

98,268 

7,068 

18 ! -

3 

6 

660. —. 
14.340. - . 

1.398. 4. 6 

15.000. —. — 
ab: 5"/y Abschreibung vom 
Gebaüdewerth von 14340 
Thlr . pr. 1873. 70? .—.—. 
Abschreibung 5<>/o pr. 
1874. . . . 681. 4. 6. 

V. Niemitzer Wiesen . . . 
V I . Völschendorfer Wiesen 

Buchwerth 
ab: Entwertung durch 
Austorfen pr. 1874 

B a u Con to 
a. Lagerhof-Grabow 

Inventarium angenommen mit . . 
d. Bau Unkosten Conto 

Diverse, angenommen mit . . . . 
c. Cement Conto 

Bestand an Cement 
Transport Thlr. . 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Bd. V I I I . 

1,030. - . -

5ß. 12. 6 

13,601 
2,060 

971 

25 

1? 

1 

1 

35 
37 

427.487 

427.48? 
123 

10 ! -

10 — 
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3. 

4. 

5. 

6. 

' " ' ' '- "̂  ' ' " ' Transpor 
ä. Kalk Conto ' 

Bestand an Kalk . . . . . . . 
y. Mauerstein Conto 

Bestand an Mauersteinen . . . . 
l. suftstein AMo .̂  , 

Bestand an Luftstemen . 
Z. Feldstein Conto 

Bestand an Feldsteinen . 
I i . CanalisationZ C.onto 

das Conto ist belastet mit 
ab: 25"/(, Abschreibung 

i. Beleüchtungs Conto 
das Conto ist belastet mit 
ab: 25«/y Abschreibung 

k. Wegebau Conto 
das'Conto ist belastet Mit 

^ ab: 50«/<. Abschreibung 

I. Straßen ° Wasserleitungs-
Conto 
das Conto ist betastet Mit 

^ ab: 25«/« Abschreibung ' 
m. Wasferleitungs-Bau-Conto 

das Conto ist belastet mit 
ab: 50°/<, Abschreibung^ 

n. Wasserleitunqs Conto 
der Werth des Werkzeugs 
ist . . . . . . 7 . 
a b : 50"/a Abschreibung . 
Vorrath an Materialien 

o. Cementgießerei 
der Werth des Werkzeugs 
ist . . . . . . . ' . 
ab: 50"/<, Abschreibung . 
Vorräthe an Materialien, 

2,403. 

134^ 

5,913. 
2.956. 

2,678. 
669. 

3,429. 
,1,714. 

100. 
50. 

202. 
101. 

Werth 

V i e h Conto 
der Werth des Viehbestandes^ beträgt' 

I n v e n t a r i u m Conto 
der Werth des Inventars beträgt . 
ab: Abschreibung pro 1872 und'1873 

ab: 5«/<> Abschreibung Pro 1874 . . 

10. 
22, 

23^ 

25.. 
27. 

l3 . 
W 

26. 
28. 

24. 
12. 

—. 

6 

6 
b 

.7 
7 

9 
9 

- -

andwi r thschaf ts Conto 
der Werth der Bestände an Getreide, Heü, 
Stroh, Holz, Torf, Wirthschaftsvorräthen, 
Ziegelfabrikaten :c. betragt 

Hypothekenbr ief Conto 
10 Hypothekenbriefe in Höhe von . . . . 

Nhlr. 

37 

Z6 

206 

1,802 

. 464 

2.956 

1.714 

50 
1.174 

101 
1.45S 

13.734 
1.226. 

12.507 
625 

— 

5 

12 

1? 

, 27 

28 

12 
12 

, S' 

.',3,' 

10 

Pf 

6 

6 

6 

9 , 

6 

4 
2 , 
2 ' 
2 

Thlr. 

H1,9M 

11.882 

20.786 

Z4H00 

18) 

17 

3: 

24 

Pf. 

9 

6 

— 

6 

Transport 531.202 13 
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7. 

8. 

9. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

A c t i v ä . 

' , Transport 
Schuldbuch Conto 

diverse Debitores . . . . . . . . . . 
Utensi l ien, Conto 

der Werth der Bau-Utensilien beträgt. . . 
ab: 50«/o Abschreibung . . ^ . . . . . 

Cassll Conto 
der Casfenbestand beträgt 

Summa . . . 

Passiva. 
C a p i t a l Conto 

1250 Stück voll eingezählte Actien Ltr. ^ . ^ 
1250 Stück Interimsscheine zu den Äctieü 
Ltr. v worauf 40"/« eingezahlt sind - . ^ 

Cambio Conto 
2 von der Pomm. Portl. Cement Fabtik auf 
uns gezogene Wechsel vom 22. Decbr. 1874. 
3 Monat dato, Ordre I oh . Quistorp H Co. 

Reserve Conto , 
die Höhe dieses Contos belief sich im vor. Z. 
Hierzu kommen für dieses Jahr 1874 . . . 

D iv idenden Conto 1873. 
nicht abgehobene Dividende von 1000 Thlr. 

Schuldb-üch Conto 
die Hypothekschulden betragen . . .> . . 
die Buchschulden betragen . . . . . . . 

D iv idenden.Conto 1874. 
S"/« Dividende dK voll eingezahlten Actien 
Litr. ^ ^ 250,000 Thlr. . 
5"/<, Dividende den mit 40°/g eingezahlten 
InterimZfcheinän zu den Actien Ltr. L. . . 

Gewinn Reserve Conto 
der übersMeßende, Und nicht zut Vertheilung 
kommende Oewintt beträgt . . . . . . 

Summa . . . . . ^ 

Die Gesanimtabschreibüngen der Gesell-
fch aft b etrag en auf 

G r ü M M s CMto, auf Gebäude 1872 . . ^ 
1873 . . . 
1874 . . . 

Transport 

Thlr-

127 
03 

250,chX) 

_W0MN 

10,676 

„. 4M. 

160F00 
19,34? 

12/W 

4M3 
4,̂ 77 

_ .8M5 

,̂  ^ , 

Stzr. 

17 
23 

9 
13.. 

15 

— 

7 
2 

— 

Pf 

6 
6 

8 

6 
6 
,4 

i — 

Thlr. 

531.202 

60,8h6 

63 

1.176 
' 593,2W 

350,000 

19,186 

15,213 

40 

179,94? 

17.500 

11,356. 
Z93,Z48 

1?M3 

17,083 

Sgr. 

13 

7 

24 

11 
25̂  

13 

22 

15 

4 
25 

5 

5 

Pf. 

9 

1 
10 

9 

8 

5 
10 

4 

4 

123* 
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2. 

3. 

4. 

5. 

G e s a m m t a b s c h r e i b « n g e n 

Inventarium Conto . . 

Utensilien Conto . . . 

Bau Conto 
a. Lagerhof Grabow 

d. Canalisations Conto 

«. Beleüchtungs Conto 

<i. Straß. Wasserl. Cto. 

s. Wegebau Conto 

t. Cementgießerei 

F. Wasserleitungs Conto 

d. Wasserltgs. Bau Cto. 
Reserve Conto . . . . 

1872 
1873 
1874 
1872 
1873 
1874 
1872 
1873 
1874 
1872 
1873 
1874 
1872 
1873 
1874 
1873 
1874 

1873 
1874 
1874 

Transport 

1872. 
1873. 
1874. 

14. 
11 . 
32. 

839. 
126. 
600. 

189. 
28. 

134. 

1185. 
892. 
669. 
775. 

1392. 
2956. 

67. 
42. 
33. 
50. 

Summa . 

1873. 
1874. 

2. 6 
3. 6 
9. — 

23. — 
15. — 
22. 6 
5 

10. 6 
23. 6 
27. 6 
24. 6 
19. — 
13. 6 
19. 1 
27. 9 
10. 3 
24. 9 
19. 6 
12, — 

1871 
1872 
1873 
1874 

Thlr. 

514 
711 
625 

10 
63 

5? 

1,567 

352 

2,748 

5,125 

110 

84 
1,714 
4.742 
5.000 

934 
4.542 

Sgr. 

28 
2 1 , 
10 

1 
23 

15 

9 

11 

5 

1 
28 
4 

5 
13 

Pf. 

6 
8 
2 

6 

6 

4 

6 
7 

9 

Thlr. 

17.083 

1.852 

,73> 

! 

11.759 

15.218 
45.987 

Sgr. 

5 

24 

10 

22 
3 

Pf. 

4 

4 

6 

11 

9 
10 

Wegen einiger unten zu nennenden Wege auf der Feldmark von Friedrichs¬ 
dorf, insonderheit wegen des Eigenthumrechts an denselben, hat sich zwischen 
dem Magistrat, als Vertreter der Stadt Stettin, und dem Bauverein Westend 
Stett in ein Streit erhoben, der auf dem Wege des gütlichen Vergleichs nicht 
hat zum Austrag gebracht werden können, sondern von Seiten des Vereins der 
richterlichen Entscheidung anHeim gegeben worden, welche z. Z . noch nicht erfolgt 
ist. Aus der vorstehenden Nachweisung des Geschäftsbetriebs ersieht man, unter 
Nr . 2 Bau-Conto, daß der Verein die Anlage einer Wasserleitung in Angriff 
genommen hat, die von der städtischen Wasserleitung unabhängig ist. Sie nimmt 
ihren Anfang auf der Höhe von Eckerberg. Auch Canalisations-Arbeiten sind 
begonnen.' 

M c h Mittheilungen der Direction des Bauverein Westend Stett in, vom 1. October 1875.) 
Von den in dem Bebauungsplan von 1864 projectirten Straßen gehören 

^ie mit den Nummern 28, 3 1 , 32, 33, 48, 52, bezeichneten zum Parcelirungs-
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Terrain von Friedrichshof, die Straße Nr. 39 aber zu dem der Zastrowschen 
Legathufen, während die Straße Nr. 49 auf der Strecke von der Birken-
allye bis zu dem Platze I, für den oben (S. 955) der Name „Zastrow's 
Platz" vorgeschlagen ist, beiden Eintheilungsplänen gemeinschaftlich angehört. 
Die Bebauung der genannten Straßen war in der Mitte des Jahres 1875 der¬ 
artig vorgeschritten, daß zur bessern Orientirung es angemessen erschien, dieselben 
mit einem Namen zu versehen. Die Direktion des Westend-Bauvereins hatte 
dieserhalb in dem Anschreiben vom 20. Jul i 1875 bei dem Königl. Polizei-
Direction Vorschläge gemacht, und für die gedachten Und die sonstigen Straßen 
und Plätze des Vereins-Terrains Namen in Vorschlag gebracht, die aus der neusten 
vaterländischen Geschichte entnommen waren (u. a. Elsaß, Lothringen, die Namen 
der siegreichen Foldherrn 2c. im französischen Kriege von 1870 und 1871) und 
welche von Seiten der Königl. Polizei-Direction nicht zu berücksichtigen, keine Ver¬ 
anlassung vorlag. Die Königl. Polizei-Direction benachrichtigte hiervon den 
Magistrat mittelst Schreibens vom 24. Jul i 1875 mit dem Ersuchen, damit ein¬ 
verstanden sein zu wollen, insofern nicht besondere Gründe dem Vorschlage des 
Bauvereins Westend Stettin entgegen stehen sollten. Femer wurde in demselben 
Schreiben an den Magistrat das Ersuchen gerichtet, die Birkenallee, die Allsestraße 
(Neü-Turnei), die Kastanienallse, die Falkenwalder- und die Werderstraße*) an 
den dazu geeigneten Stellen mit Bezeichnungsblechen versehenen lassen. Sollten 
überall keine Eckhäuser vorhanden sein, so dürften die Bleche an der Umzäunung 
oder an zu errichtenden Pfählen zu befestigen sein. 

Der Magistrat nahm in feinem Antwortsschreiben vom 5. August 1875 
auf seine früheren Äußerungen vom 17. Mai 1873 und 18. November 1874 Be¬ 
zug, wonach es bei der höhern Orts noch nicht ergangenen Bestätigung dH, 
nach Freiwerdung Stettins vom Festungsgürtel, entworfene neuen Bebauungsplans, 
es verfrüht sein würde, schon jetzt an die Namengebung der Straßen in dem Be¬ 
bauungsplan von 1864 zu denken. „Außerdem — so heißt es in dem Antwort¬ 
schreiben weiter — erscheint es uns nicht würdig, projectirte Straßenzüge, die 
zum Theil gar nicht, zum Theil nur sehr schwach bebaut sind, die ferner sich 
in einem Zustande befinden, der dem Begriff einer Straße geradezu Hohn spricht, 
wie dies mit den feiner Zeit von Hirsch Moses und jetzt von dem Westend 
Bauverein liegen gelassenen Terrainflächen der Fall ist, mit Namen zu versehen, 
die in der vaterländischen Geschichte einen so guten Klang haben. Will der 
Westend Bauverein dergleichen Namen in Anwendung gebracht wissen, so mag er 
doch zunächst die Straßenzüge,. an denen er Parcelen mit der Bedingung der so¬ 
fortigen Bebauung verkauft, auch wirklich zu Straßen mächen durch bebaungsplan-
mäßige Herstellung, Plasterung und Entwässerung; wir werden dann ganz gewiß 
nicht abgeneigt sein, seinen Wünschen gerecht zu werdeu. Was die Birkenalkse, 
Alltzestraße, Kllstanienallse, Falkenwalder und Werder Straße anlangt, so be-

*) Die Straße Nr. 51 im Bebauungsplan von 1864 hat auf Vorschlag des Magistrats 
zufolge polizeilicher Bekanntmachung vom 16. August 1871 den Namen „Werderstraße" er¬ 
halten, zur Ehre des Eroberers von Straßburg 1870 und des Beschützers des Ober-Elsaß 
gegen französische Übermacht unter Bourbaki's Befehl 1871. General v. Werder stand vor 
dem Kriege längere Zeit zu Stettin in Garnison und hat daselbst ein ehrenwerthes Gedäcĥ t-
niß zurückgelassen. 
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hauptet der Westend Bauverem den Besitz derselben gegen uns auf dem Wege 
der Klage und wird immerhin das Resultat zunächst abgewartet werden müssen". 

Die nördlichste Straße in dem Parcelirungsplan von Friedrichshof tragt die 
Nr. 52. Sie ist eine Querstraße, die. von den Wirtschaftsgebäuden von Friedrichs¬ 
hof an die Klingende Beek unterhalb der Malzmühle führt und die Mühlen¬ 
straße da tr i f f t , wo eine Brücke die Beek zur Niemitzer Straße überschreitet. 
Dort , am östlichen Anfang oder Ende der Straße Nr. 52 hat sich ein Töpfer¬ 
meister angebaut, dessen Haus im Herbste 1874 seiner Vollendung entgegenging. 
I n Folge dessen trug der Anbauer in der Eingabe vom 29. October 1874 dem 
Magistrat die Bitte vor, darein zuwilligen, daß die Straße, an welcher sein Haus 
liegt, „Bismarck Straße" benannt werde. Des Magistrats Bescheid vom 29. 
October 1874 lautet dahin, daß er sich noch nicht in der Lage befinde, für die 
qu. Straße eine Benennung auszuwählen, da dieselbe bis dahin weder Vegulirt 
noch als öffentliche Straße anerkannt sei. 

Die Birkenallse beginnt da, wo die Lindenstraße der Stadt Grabow ihren 
Anfang hat. I n der Mi t te der Allse liegt eine Strecke nach Westen hin die 
die Grunze zwischen den Stadtgebieten von Stettin und Grabow a/O. bildet. 
Darauf t r i t t die Allse auf das Stettiner Gebiet und erstreckt sich auf diesem bis zur 
Pölitzer Straße. Die Verlängerung der Allse von der Pölitzer bis zur Falkenwalder" 
Straße ist vorzugsweise mit Eschen bepflanzt und heißt darum,^ obwol einige 
Buchen eingesprengt sind, im Munde des Volkes „Eschenallse". Sie liegt aus¬ 
schließlich auf dem Fundo von Friedrichshof. Die Fortsetzung derselben Allee 
von der Falkenwalder Straße bis nach Al t -Turnei , zum Theil auf ^Friedrichs-
hofer Gebiet, ist wieder von Birken gebildet. Da die drei verschiedenen Abschnitte 
eigentlich nur Eine Straße ausmachen so würde es sich, nach des Bau-Com-
missarins Kriefche Vorschlag vom 6. September 1875, vielleicht empfehlen, die-
selbe „Gürtelstraße" zu benennen. Das Fortbestehn der Birken i n . dem ersten 
Abschnitt der Allse erscheint überdies problematisch. Der Magistrat machte diesen 
Vorschlag von !c. Kriesche nicht zu dem seinigen, sondern befürwortete in einem 
Schreiben an die Königl. Polizei Direction vom 16. September 1875 die Bei¬ 
behaltung der bisherigen Benennungen Birkenallse und Eschenallse. Diese letztere 
Benennung beizubehalten, trug indessen die Königl. Polizei-Direction in dem 
Antwortschreiben vom 25. September 1875 Bedenken. Nicht allein, daß in dem 
Bebauungsplane die Efchenallse bereits als Birkenallse aufgeführt ist, sondern 
es sei auch dem Magistrat in dem Schreiben vom 30. Jun i 1875 davon Kennt-
niß gegeben worden, daß die Grundstücke an der.Eschenallse in die Bezeichnug 
Birkenallse hineingezogen und nummerirt worden sind. Eine gleiche Mittheilung 
habe auch das Grundbuch-Amt erhalten und da jedenfalls Hypotheken-Operationen 
vorgekommen, die polizeilichen Melderegister auch hiernach angelegt seien, so würde 
es zu vielfachen Weiterungen führen, wenn jetzt die Bezeichnung Efchenallse wieder 
aufgenommen würde. Außerdem sei bei der Umnummerirung der Stadt inner¬ 
halb der Wälle das Bestreben zur Geltung gekommen, die in gerader Verbindung 

, gelegenen Straßen in Einer Bezeichnung zu vereinigen und dürfte deshalb für den 
Straßenzug von der Lindenstraße in Grabow bis zur Falkenwalder' Steinbahn, 
bezw. noch weiter hinaus, die Bezeichnung „Birkenallse" durchzuführen sein. 
Der angeführten Gründe wegen ließ der Magistrat in seiner Rückantwort vom 
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23. SDtember 1875 die EschenMe fallen; bemerkte indessen mit Bezug auf 
denjenigen Theil der BirkenaWe der von der Falkenwalder Straße bis zum 
PaVstschen Grundstück in Alt-Turnei führt, daß derselbe möglicher Weise noch einer 
Verlegung unterworfen sei, da diefer Abschnitt des Bebaungsplans noch nicht fest¬ 
stehe, vielmehr von Seiten des Besitzers von W-Turnei eine gänzliche Änderung 
des vorläufig projectirten Bebauungsplans feines Guts beantragt sei. Es liegt 
an, diesem Theil der Straße bis jetzt kein bebautes Grundstück und könne .die 
Benennung der Straßen daher vorbehalten bleiben. 

Die Feldmark von Friedrichshof war ursprünglich an ihrer Südostseite 
auf einer Strecke von dem Allsewege begränzt, der von dem Anklamer, dem 
jetzigen Königs Thore nach Grabow, zugleich aber auch nach dem Landhause 
führt, W welchem die Prinzessin Elisabeth von Braunschweig gelebt hat, das im 
Volksmunbe den Namen „Prinzeß-Schloß", officiell aber den Namen „Friedrichs-
gnade" führt. 

Diesen Wäeweg nannte man für die Strecke vom Königsthore bis 
zur Birkenallee, seitdem der Randowsche Kreis in Gemeinschaft mit der 
Stadt Stettin die Landstraße über Grabow, Bredow, Zülchow :c. nach, her 
Stadt Pulitz zu einer Steinbahn kunstmäßig ausgebaut hatte, und verschiedene 
Haüser und Zimmerplätze an demselben angelegt waren, an der Chaussse nach 
Grabow". I m Frühjahre 1875, als an dieser Chaussee, und zwar an der 
westlichen Seite derselben mehrere Wohnhäuser errichte^ oder in Bau begnffen 
waren wurde bei der Königl. Polizei-Direction der Wunsch ausgesprochen, der 
gedachten Strecke vom Thore bis zur BirkenaWe einen eignen Namen zu geben, 
und sie „Prinzeß-Straße" zu nennen. Der Magistrat, von der Königl Polizei-
Direction hiervon durch Schreiben vom 26. April 1875 in Kenntniß gesetzt, 
meinte aber in feinem Antwortschreiben vom 3. Mai, daß der beantragte Name 
grammatikalisch incorrect sei, sich schlecht ausspreche und wol keine Veranlassung 
vorliege, die Erinnerung an „Prinzeß-Schloß" aufrecht zu erhalten. Er schlage 
daher vor, der mehrgenannte Allsestrecke, welche auf ihrer Ostseite von den kleinen 

den Anlagen und dem großen Friedhofe begranzt ist, 
„Grabower Straße" zu nennen. Die Königl. Polizei-Direction hat sich damit 
einverstandM erklärt und demgemäß unterm 13. Mai 1875 eine entsprechende 
BekanytmachMg erlassen, der am 30. Jul i 1875 eine zweite gefolgt ist/.wonach 
in der Grabower Straße 17 Grundstücke nummerirt worden sind, unter, denen 
sich in jener Epoche drei Baustellen befanden. , 

IMta, des Magistrats Zu Stettin, betreffend die Benennung der Straßen und Numme-
riWNZ der Haüser. Vol., I I . August 1867—September 1875; Fol. 169, v8«. 170,172 
bis i'77, 180, 186. Tit. VI. Spec. Polizei-Sachen Sect. 20. NiF«sMnea. Nr. 117.) 

Der Herausgeber des L. B. glaubt die Befugniß in Anfpuch nehmen zu 
dürfen auch Vorschläge zur künftigen Namengebung der Straßen und Plätze zu 
machen, die künftig hier auf dem Terrain des Ackerwerks Friedrichshof entstehen werden. 
Er sieht es als einen Act der Pietät an, hierbei der früheren Besitzer des Gutes 
eingedenk zu sein, und da treten uns entgegen, aus dem 16. Jahrhundert die 
Namen Blücher und Braunschweig (S. 737), aus dem 18. Jahrhundert der 
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Name Enkevort ( S . 738.), aus dem 19. Jahrhundert der Name Gampe. Der 
Präsident Gustav Heinrich v. Enkevort hat das Gut 40 Jahre lang besessen, 
eben so lange die Familie Gamft durch zwei Generationen, und Carl Friedrich 
Gamp, der Vater, ist es gewesen, der dem Gute den Namen Friedrichshof gegeben 
hat ( S . 850), welcher als ein historisch begründeter für den künftigen 
Stadttheil beibehalten werden muß, statt des neüern Namens, der seit 1872 den 
Anlauf genommen hat, sich einbürgern zu wollen, wiewol ihm alle Berechtigung 
fehlt ( S . 84) und er sich nicht auf ein Object bezieht, sondern auf ein Subject 
das in einigen Geldleüten seine— vielleicht ephemere Personfikation erhalten hat. 

W i r kehren nun zu dem Hypotheken^ oder Grundbuche der Stadt Stett in 
zurück, um auf deu Blättern seines X I Bandes — ' 

die Trendelenbürgsche Besitzung nach deren Besitz- und Areals-Ver¬ 
änderungen kennen zu lernen, davon jene theilweise schon bekannt siud. 

Nr . 14 U8<i. 17. Eine zum Torney vor Al t-Stett in gehöriges Ackerwerk, 
bestehend 1) aus einer Hofstelle nebst dazu gehörigen Gebäuden; 2) aus dem 
hinter der Hofstelle befindlichen großen, und einem hinter der ehemaligen Luck-
schen Hofstelle befindlichen kleinen Garten; 3) aus 2 ^ Hufe Landes 4) aus 
zwei dem Ackerwerk beigelegten linker Hand des Steindammes (Landstraße nach 
der Stadt Damm) ohnweit des Parnitzer Thors belegenen Kaufwiefen. 

Diefer Ti te l der Besitzung ist im H. B . durchgestrichen und ein neuer 
hinzugefügt, der also lautet: — 

Ein vor dem Anklamer Thor auf Torneyschem Stadtfelde belogenes Acker¬ 
werk bestehend aus 1) dem Wohnause, ,60' lang und 30' t ief; 2) einem Sta l l -
gebaüde, 47' lang und 28' t ief; 3) einer Scheune, 78' lang und 40' t ief; 4) zwei 
linker Hand des Steindammes ohnweit des Parnitzer Thors belegenen Wiefen; 
5) aus 33 M g . 166 Ruth. Land im Karthaüserfeld; 6) aus 48 M g . 8 7 ^ Ruth, 
an der Krekowschen Gränze und der Lübschen Mühle, — besitzt: 

1) Des Bürgermeisters Trendelenburg M i t twe Anna Louise, geb. Otto, 
welcher solches bei der zwischen ihr und den Kindern 1. und 2. Ehe ihres ver¬ 
storbenen Ehegatten, des Bürgermeisters Stanislaw Joachim Trendelenburg auf 
den Grund des von ihm nachgelassenen Testaments äs pudi. den 9. Apr i l 1799 
vor dem hiesigen Waisen-Amte erfolgten Erbtheilung cuin onyridus 6t oommoäo 
überlassen worden, und ist der Besitztitel für sie auf den Grund des von dem 
gedachten Waisen-Amte hierüber unterm 17. M a i 1803 ertheilten Dokuments 
v i äsor. vom 19. Januar 1804 eingetragen. ^ 

Der s Bürgermeister Trendelenburg hat dies Ackerwerk für . . Thl r . 2560 
Courant gekauft und die Vor- und Ablaßung am 13. Januar 1776 er¬ 
halten. 

Dies Ackerwerk ist in Ansehung sämmtlicher dazu gehöriger Gebäude bei 
der Feuer - Societät deZ Saziger Kreises nach dem Feüerkassen-Schein vom 
9. August 1775 mit 1800 Thl r . versichert,' welches vi äscr. vom 1 . M a i 1779 
eingetragen ist. 

a) Eine Brandstelle von 1 4 0 ^ Q.-Ruth.; d>ein hinter derselben belegener 
Lustgarten, 40 Q.-Ruth. groß; c) ein Küchengarten von 6 0 ^ Q.-Ruth., sind 
von dem Verkauf dieses Ackerwerks an den Ober-Inspector Ostreich, nach dem 
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Eontract vom 30. September 1819 ausgeschlossen und mit Einwilligung dw 
Gläubiger vi äsor. vom 29. Jul i 1822 hier abgeschrieben und auf ein besonderes 
Folium übertragen worden. 

2) Der Ober-Infpector Anton Wilhelm Ostreich hat dies Ackerwerk nebst 
fämmmchen Zubehör von der Wittwe Trendelenburg nach dem Contract vom 
30. September 1819 für . . . ' . . . . . . . . . Thlr. 5662 2 gr. 
gekauft. Der Besitztitel ist für ihn aus den Grund jenes Contracts und des 
Vor- und Ablassungs-Dokuments vom 27. Oktober 1820 vi äser: vom 29. Jul i 
1822 eingetragen. — Fernere Besitzer des Ackerwerks sind: — 

3) Des Ober Inspectors Ostreich Kinder, als: 1. Laura Wilhelmine Ehe¬ 
frau des Hauptmanns v. Obernitz; 2. Der Ober-Landesgerichts-Referendarius 
August Wilhelm; 3. Die unverehelichte Beata Augusta, Geschwister Ostreich, als 
Testamentserben ihres Vaters. Der Besitztitel für sie ist auf den Grund 
des besagten Testaments vom 30. December 1820, publicirt am' 24. August 1821 
vi äser. vom 29. Jul i 1822 eingetragen. 

4) Der Parassollmacher Johann, Philipp Marks, welcher dies Ackerwerk nebst 
Inventarienstücken und Zubehör von dett Geschwistern Ostreich nach dem gericht¬ 
lichen Contract vom 15. August 1822 für Thlr. 8250 
gekauft hat; der Besitztitel ist für ihn auf den Grund jenes Eontracjs und des 
Vor- und Ablassungs-Dokuments vom 26. Mai 1823 vi äsei-. vom 13. Juni 
H. a. mit dem Bemerken eingetragen worden, daß er mit seiner Ehefrau Anna 
Maria, geb. Becker in Gemeinschaft der Güter lebe. 

Wer ist eine Lücke im Hypothekenbuch, die Besitzer Putkamer und Thebesius 
betreffend. Man vergl. S. 826 unter 3.) 

5) Der Hauptmann und Posthalter Carl Friedrich Kriele hat dieses Grund¬ 
stück im Wege nothwendiger Subhastation für Thlr. 6400 
gekauft und ist titulu» p088688ioiÜ8 für ihn auf den Grund des am 14. August 
1834 publicirten Zuschlagsbescheides und des Kaufgelder-Belegungs-Attestes vom 
7. April 1835 vi äocr. vom 5. Mai H. a. eingetragen. 

Von diesem Grundstück hat der Besitzer, Hauptmann Kriele — 6 Mg. an 
der östlichen Seite des allgemeinen Friedhofes belegenen Acker gegen 30 Mg. von 
den, der Kämmerei Stettin im Gefolge der mit der Dorfschaft Pommernsdorf Statt 
gefundenen Separation eigenthümlich zugefallenen, an der Güstowschen Grunze 
und dem Oder Srom belegenen Wiesen an die Stadt Stettin vertauscht, und 
ist die Abschreibung der 6 Mg. Acker von diesem Grundstück und die Zu¬ 
schreibung der 30 Mg. Wiesen zu demselben, nach erfolgter Abschreibung der¬ 
selben von den Kämmereigütern, auf den Grund des zwischen dem Magistrat und 
der Stadtverordneten-Versammlung einer-, und dem Hauptmann und Posthalter 
Carl Friedrich Kriele anderer Seits am 12. September/16. October 1839 ab¬ 
geschlossenen und am 7. November 1839 vorder Königl. Regierung zu Stettin 
bestätigten Tauschvertrags, des Abschreibungs-Vermerks vom 13. August 1840 
und der Einwilligungen der eingetragenen Hypotheken-Gläubiger vom 3. October 
1839 und vom 6. April 1840 vi äser. vom 20. October 1840 erfolgt. — 
Ferner hat der Besitzer :c. Kriele — 

Ein Stück Land von 2 Mg. 8 3 ^ Ruth, an den Wattmfabrikanten Wachtler 
als (titulirten) Besitzer des Kronenhofs, mit Genehmigung der Ehefrau des 

Landbuch von Pommern; Tb. N.. Bd. VM, ' 121 
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Letztern, Marie HeMiette, geh. Kabbe, gegen zwei ParcelO. Mb den längs des 
Gartens von Kronenhof führenhm Weg,, zum Flächeninhalt von 2 Mg. 137^ 
Ruth, vertauscht, und ist die Abschreibung der zuerst' genamten Wache Mn 
diesem Grundstück und die Zuschreibung der zuletzt erwähnten Mäche M dem¬ 
selben, nach erfOlgter Abschreibung von den Grundstück Kronenhof, M . I M dM 
Turneischen Stadtfeldes, auf Grund des Tauschvertrages vom 27. DecMbM 
1839, der Verhandlung vom 13. October 1840 und der EMwiNguM der ein¬ 
getragenen Hypotheken-Gläubiger vom 2. Januar und 6. April 1840 vi äßor. 
vom 20. October 1840 erfolgt. (Vergl. S. 797.) 

Der Besitzer Hauptmann Kriele, l M von dem Eigenthümer Christian Wilhelm 
Gottfried Fechtner, nnter Zustimmung von dessen Ehefrau, Ehacktte^ geb. Collier, 
— a) mittelst Contracts vom 30. September 1840 die Lud Nr. 30 bei der 
Lübschen Mühle belegene 22 Mg. große Parcele des ehemaligen Äckerhgfes 
Grünhof für 1200 Thlr.; b) mittelst Contracts vom 2A December 1840 die 
8ud Nr. 29 belegene, 13 Mg. 138^ Ruth, große Parcele desselben Grundstücks 
für 2000 Thlr.; und c) vermöge Contracts vom 8. I u ü 1841 die Lud Nr. 
12 und 21 belegene, 8 Mg. große Parcele desselben Grundstücks für 8 M Thlr. 
gekauft, und sind diese vi äßcr. vom 21.September 1841 vom Hauptgute Grün-
Hof abgeschriebenen drei Parcelen vi äser. vom 8. April 1842 hier zugeschrieben 
worden. (Vgl. unten die Wulfffche Besitzung.) 

6) Der Kaufmann und Posthalter Ferdinand Henry Baudouin, welcher, miß 
seiner Ehegattin Therese, geb. Senstius, in Gütergemeinschaft lebt, hat dWs 
Grundstück von dem Hauptmann und Posthalter. Kriele für . . Thlr 20.000 
gekauft, und ist der Besitztitel für ihn auf den Grund des Vertrages vom 27> 
December 1845 6x äscreto vom 17. März 1846 eingetragen. 

Von diesem Ackerwerk ist eine zu beiden Seiten des Allgemeinen Begräbniß-
Platzes vorm Königsthore belegene, und von den dort befindlichen Fahrwegen 
umgränzte Fläche von 15 Mg. 153 Ruth., welche einen Theil der auf der vom 
Feldmesser Gamp im Jahre 1846 aufgenommenen Karte mit ^ und L bezeichneten 
Stücke bildet, abgeschrieben, — dagegen 1) ein Stück Acker, östlich des Weges 
nach der Kupfermühle (Pölitzer Straße) belegen, von 9 Mg. 85 Ruth., 2) ein 
Stück Acker westlich des genannten Weges von 7 Mg. 65 Ruth., welche beide 
bisher zu dem Vol. XV, Fol. 229 des Hypothekenbuchs verzeichneten Grundstücke 
(der Zaftrowschen Legathufen) gehörten und auf der Gampschen Karte mit 6 und 
I) bezeichnet sind, hier zugeschrieben worden 6x äscr. vom 29. November 1849. 

Die Baudouinschen Eheleute haben — 1) an den Orgelbauer Friedrich 
Wilhelm Kaltschmidt am 16. April 1846 eine Parcele von 2 M g . ; H) an den 
Maurermeister Carl Julius Ferdinand Hermann und den Zimmermeister Alexander 
Backstein am 13. Januar 1846 eine Parcele von ebenfalls 2 Mg . ; 3) an den 
Hauptmann Kriele am 11. Jul i 1846 eine Ackerparcele von 5 Mg. und die bei¬ 
den linker Hand des Steindammes uhnweit des Parnitzer Thors belegenen Wiesen; 
4) an den Kaufmann Georg Julius Wilhelm Völker mittelst Vertrags vom 22. 
September 1846 unter eigenthümlicher Überlassung der von dem Hauptmann 
Kriele an sie schon mittelst Vertrages vom 8. November 1844 zu Erbpachtrechten 
abgetretenen zwei Parcelen von 2 Mg. 24 Ruth, und 2 Mg. 99 Ruth. Land; 
5) an dm Land- und Stadtgerichtsrath Klotz am 4. August 1846 eine Parcele 
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von 2 Mg., Md 6) an den Zimmermeister Langkavel am 28. September 1846 
eine Parcele von 1 Mg. 144 Ruch, (ohne Angabe des Kaufgeldes) veräußert 
weshalb diese Theilstücke hier, und zwar mit Einwilligung der Hypotheken-Glaübiqer 
so wie auf den Grund des Consenses des Magistrats vom 19. Döcember 1846 
vi äßer. vom 23. Februar 1847 abgeschrieben sind. -

(Mit der Zerschlagung des vormals Trend elenburgfchen Ackerwerks fortfahrend) 
veräußerte Ferdinand Henry Baudouin, stets unter Zustimmung seiner Ehefrau — 

Laut Kaufbuchs vom 20. Ottober 1849 an den Orgelbauer Friedrich Wil-
Helm Kaltschmidt eine Parcele von 1 Mg. 148 Ruth. Diese Parcele ist von 
dem Hauptgute Schuldenfrei ab- und den sud Nr. 37 auf Fol. 409 zu Grün¬ 
hof belegenen Grundstück zugeschrieben worden. Eingetragen zufolge Verfügung 
vom 20. März 1850. 

Ferner: 
1) An, die Ehefrau des Lieutenants a. D. Pfeiffer, Wilhelmine Marie Christiane, 

geb. Schmidt, die auf dem Klawiterschen Situationsplan näher bezeichnete Parcele von 
1 Mg. 168 Ruth. mittels Kaufcontracts vom 27. August 1850 unter Genehmigung 
ihres genauuten Ehemannes IohMn Carl Wilhelm Pfeiffer vom 18. August 1850; 
2) an den Kunstgärtner Francisms Haverius Boehm eine Parcele von 163 Q.¬ 
Ruth, und 58 Q.-Fuß Größe mittelst Vertrages vom 16. Januar 1851; 3) an 
den Kaufmann Georg Julius Wilhelm Völker eine Parcele von 2 Mg. 15 Ruth. 
13 Q.-F. mittelst Vertrages vom 16. Januar 1851 verkauft und sind diese 3 Par-
relen schuldfrei hier ab-, und auf neu angelegten Folien, und zwar a,ä 1 Vol. V 
Fol. 24, aä 2 Vol. I I Fol. 36, aä 3 Vol. I I Fol. 48 des Hypothekenbuchs 
von Grünhof eingeschrieben worden. Eingetragen vi äscr.' vom 3. August 1851. 

Ferner: 
An den Gymnasial-Director Dr. Carl Friedrich Wilhelm Hasselbach mittelst 

Vertrages vom 30. Januar 1854 eine Parcele von ^ Mg. welche hier abge¬ 
schrieben und auf ein neues Blatt des Hypothekenbuchs von Grünhof, Vol. I I , 
p. 84 übertragen ist zufolge Verfügung vom 26 März 1854. 

Demnächst verkaufte der Besitzer — 
k) Mittelst Vertrages vom 28. Januar 1856 eine Parcele von 138 Q.¬ 

Ruth, an den Kaufmann Georg Julius Wilhelm Völker; d) durch Vertrag vom 
29. Januar 1856 eine Parcele von 2. Mg. 64 Ruth, an den Ökonom Carl 
Friedrich RaUer; <;) mittelst Vertrags vom 2. Februar/28. März 1856 eine 
Parcele von 2 Mg. 37 Ruth, an den Rathszimmermeister Johann Gottfried 
Kümmerling. Die Abschreibung dieser 3 Theilstücke ist vi äeer. vom 27. Jul i 
1857 erfolgt. 

Ferner — 
a) Mittelst Vertrags vom 13. August 1856 eine zwischen der Chaussee nach 

Pölitz und der Birkenallse belegene Parcele 3 Mg. 1 Ruth, für 1575 Thlr. an 
den Zimmermeister Carl Wilhelm Gottlieb Müller; d) desgleichen vom 23. 
December 1856 eine zwischen der Chaussee von Stettin nach Grabow und dem 
Töpfferfchen Park in Grabow belegene Ackervarcele, einschließlich eines darüber 
führenden Fußsteigs, von zusammen 144 Q.-Ruth. für den Preis von 700 Thlr. 
an dem Kaufmann Gustav Adolf Töpffer; e) mittelst Vertrages vom 28. Mai 
1857 die an der Krekowschen Gränze und an der Lübschen Mühle belegenen 

124* 
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Parcele von 48 Mg. 87 V2 Ruth, so wie die von dem Günhofer Ackerwerk mittelst 
Vertrages vom 30. September 1840 abgezweigte, hier vi äsor. vom 8. April 
1842 zugeschriebene Parcele an der Lübschen Mühle von 22 Mg., demnach zu¬ 
sammen 70 Mg. 8 7 ^ Ruth, für 3500 Thlr. an den Kaufmann Isaac Abraham 
Saalfeld, und sind diese Parcelen hier abgeschrieben und im Hypothekenbuch von 
Grünhof Vol. I I auf paZ. 204, 270, 288 übertragen worden, vi äßer. vom 
4. September 1858. 

Von den aä e genannten Grundstücken veräußert der neue Eigenthümer Saalfeld mittelst 
Vertrages vom 3. Mai 1858 an den Eigenthümer Johann Friedrich Medow und an den 
Schiffscapitain Christian Moritz Koldewitz, beide in Neü-Turnei wohnhaft eine Parcele südlich 
vom Wege von Krekow nach der Lübschen Mühle, östlich von der Klingenden Beeke und westlich 
von dem, dem Saatfeld verbleibenden Acker begränzt, in der Größe von 10 Mg-, 118 Ruth, 
für einen Kaufpreis von Thlr. 799. 5 Sgr. — Und mittelst Vertrages von demselben Tage 
an den Maurerpolier Ferdinand Wischow ein, in der nämlichen Gegend belegenes Theilstück 
von 1 Mg. für einen jährlichen Zins von 10 Thlr. der mit 200 Thlr. Kapital abgelöst werden 
kann. Käufer hat sich verpflichtet, die Parcele bis 'zum 1. Mai 1859 mit einem Wohnhause 
zu bebauen. Thut er es nicht, so zahlt er 100 Thlr. Conventionalstrafe an den Verkäufer 
Saatfeld. 

Der Kaufmann und Posthalter Ferdinand Henry Baudouin hat, stets unter 
Zustimmung seiner Ehegenossin Therese, geb. Senstius — 

Mittelst Vertrags vom 4./11. December 1857 und Nachtrags vom 1. Februar 
1858 die an der Güstowschen Grunze und an der Oder belogene, zur Gemeinde 
Pommernsdorf gehörige, 30 Mg. große Wiese an den Gutsbesitzer Daniel Friedrich 
Franz Baudouin für 3000 Thlr. verkauft und ist diese Wiese hier abgeschrieben 
und in das Hypothekenbuch von Pommernsdorf, Vol. I I , pa^. 229, übertragen 
vi äßer. vom 26. März 1859. 

Ferner verkaufte Baudouin — 
a) Mittelst Contract vom 2. Februar 1860 und Nachtrags-Verhandlung' 

vom 8. October 6j. a. an den Kaufmann Daniel Gottlieb Nehmer und den 
Friseur und Kaufmann Johann Heinrich Fischer die durch Verfügung vom 29. 
November 1849 hier zugeschriebene Parcele von 7 Mg. 65 Ruth, im Gesammt-
flächeninhalt für Thlr. 4953 22. 6 Pf., und diese von den beiden Käufern in 
2 Stücke von gleichem Areal getheilte Parcele ist hier abgefchrieben und im 
Hypothekenbuch von Grünhof, Vol. I I auf N. 390 und. 408 übertragen worden, 
vi äscr. vom 1. November 1860. (Siehe unten Anmerkung.) 

d) Mittelst Vertrags vom 19. December 1859/3. October 1860 eine Acker-
parcele von 6 Mg. 151 Ruth, an den Kaufmann Gustav Adolf Töpffer, bezw. 
an dessen, durch die notarielle Cession vom 27. December 1859 legitimirten 
Rechtsnachfolger, Commerzienrath Eduard Fretzdorf, für Thlr. 4103. 10 Sgr. 
und ist diese Parcele hier abgeschrieben und im Hyftothekenbuch von Grünhof, 
Vol. I I . auf paA. 420 eingetragen vi äkci-ßti vom 1. November 1860. 

e) Mittelst Vertrags vom 30. Januar 1860 das zu Grünhof in der Pölitzer 
Straße Lud Nr. 11 belegene Etablissement an den Partikulier Carl David Sengstock 
für 14.500 Thlr., und ist dies Etablissement hier abgeschrieben und in dem 
Hypothekenbuch von Grünhof Vol. I I auf pass. 432 übertragen worden vi äsersti 
vom 1. November 1860. 

Der Kaufmann und Posthalter Ferdinand Henry Baudouin hat, unter Zu¬ 
stimmung seiner Ehegattin, an den Kaufmann Gustav Adolf Töpffer verkauft: 
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a) Mittelst Vertrages vom 5. December 1859/15. October 1860 eine Parcele 
von 6 Mg. 144 Ruth., den Morgen zu 500, Thlr. ge¬ 

rechnet, für. . . . . . Thlr. 3400. 
d) Mittelst Vertrages vom 21. December 1859/15. October 1860 eine Parcele 

von 21 Mg. 42 Ruth., den ̂ Morgen zu 600 Thlr. ge¬ 
rechnet, für . . . . . . . . . Thlr. 12740 
e) Mittelst Vertrages vom 31. December 1859/15. October 1860 eine Parcele 

und 2 ^ ' 130^ ^ ' ^ den Mg. zu 500 Thlr. gerechnet für Thlr. 4030. 16 -

Diese drei Parcelen sind hier abgeschrieben und auf Vol. I I I , p. 401 des 
Hypothekenbuchs von .Grünhof übertragen worden, vi äscryti vom 2. No¬ 
vember 1861. , 

Sodann überläßt er an denselben Käufer 
ä) Mittelst Vertrages vom 31. August 1861 eine Parcele 

von 10 Mg. 119 Ruth, für ein Kaufgeld von . . . . Thlr. 6.929. 26. 8. 
die hier abgeschrieben und auf Vol. I I I , p. 401 des Hypothekenbuchs von Grün¬ 
hof übertragen worden ist, vi äßorsti vom 21. November 1861. 

IMröße des Gustav Adolf Töpfferschen Grunderwerbes 47 Mg. 10N Ruth. Kaufpreis 
Thlr. 25.800. ?. 3 Pf.̂  

Der Besitzer, in seinem und im Namen seiner Ehefrau>. hat durch den am 
20. November 1862 gerichtlich anerkannten Vertrag vom iV. Januar 1858 eine 
3'/2! Q.-Ruth. große Parcele von diesem Grundstück abverkauft, deren Kaufpreis 
in denjenigen 900 Thlr. steckt, welche für die am 28. Januar 1858 abverkaufte 
Parcele gezahlt sind. Die Parcele ist hier abgeschrieben und auf Vol. I I , 
Fol. 158 des Hypothekenbuchs von Grünhof übertragen, znfolge Verfügung vom 
25. November 1861. 

7) Der Kaufmann Ferdinand Henry Baudouin und die Ehegattin des 
Königl. Postdirectors August Bouchs, Elise, geb. Baudouin, zu Berlin, haben 
nach dem Ableben der Ehegattin des zuerst Genannten, der Frau Therese Bau¬ 
douin, geb. Senstius, als deren Testamentserben auf Grund des Testaments vom 
31. August 1857 das Gut erworben. Der Besitztitel ist für sie berichtigt, 
vi äeerßti vom 10. August 1868. 

Die Besitzer haben von diesem Grundstück die auf dem Situationsftlan des 
Geometers Müller vom December 1867 mit den Buchstaben a d e ä bezeichnete, 
von der Gartenstraße nach der Birkenallee führende Wegeparcele von 1 Mg. 
24 Ruth, durch Vertrag vom 27. Mai/3. Juni und 8. Jul i 1868 an die Stadt 
Stettin, ohne besondere Werthbestimmung, verkauft. Die Parcele' ist hier abge¬ 
schrieben, und auf das neue Folium Bd. VI, S. 321, Nr. 323 des Hypotheken¬ 
buchs von Grünhof übertragen, zufolge Verfügung vom 25. August 1869. 
^Diese Wegeparcele nannte man im gemeinen Leben den Bauoouinschen Weg, 
heißt aber seit 1869 Kronenhofstraße (S. 265.).) 

Weitere Abschreibungen von dem Trendelenburgschen Ackergute sind in dem Hypotheken¬ 
buche der Stadt Stettin, Vol. XI, Fol. 209, 211, 217, 218 nicht vermerkt. 

Anmerkung. Die Parcele, welche Vehmer und Fischer in Gemeinschaft 
kauften, veräußerten die Acquirenten ein jeder für feinen Theil, sofort weiter in 
kleinen Stücken, welche von den Erwerbern im Frühjahr 1861 zu Garten-Anlagen 
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eingerichtet wurden. Ein jeder ErWerber zog um seine Parcele einen Bretterzaun, 
und zwar in einer Entfernung von 10'—11' von der Gränze des anstoßenden 
Zastrowschen Legaten-Landes wodurch ein Fahrweg entstand, auf dem die nun¬ 
mehrigen Gartenbesitzer mit Fuhrwerk zu ihren Garten auf deren Hinterseite ge¬ 
langen konnten. Die letzte der Garten-Parcelen, die 7te, war aber so ungeschickt 
eingezäunt, daß bis zur Zastrowschen Ackergränze nur ein Raum von 1 ' ^ -1 ' / ^ 
übrigblieb, was zur Folge hatte, daß der Acker vielfach beschädigt wurde, und 
im Jahre 1862 gerechte Beschwerden des damaligen Pächters der Zastrowschen 
Legathufen, Lieutenants Lemcke, hervorrief. Die Parcelen-Erwerber des Nehmer-
Fischerschen Ackerstücks waren, von der Eschenallee an gerechnet längs des Grün-
hofer Weges, der jetzigen Pölitzer Straße, bis zum Wege vor den Werthschen 
Häusern, im Juni 1862, von Süden nach Norden gerechnet: — 1) die spitze 
Ecke vorn hatten Nehmer und Fischer sich reservirt und diese Parcele an den 
Zimmermeister E. Schönberg verpachtet; 2) Kaufmann Kuhberg; 3) Tanzweister 
Maehl; 4) Redacteur Dunker; 5) Posamentier A. May; 6) Kunstgärtner C. A. Fschner; 
7) Maurermeister Mews. Es gab kein Mittel, Lemcke zu schützen; es konnte ihm 
nur überlassen werden, gegen Contravenienten, die seinen Acker beschädigten, das 
Pfandrecht geltend zu machen. ' 

Die letzte, zugleich kleinste, der auf dem Turnei-Felde bis um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts vorhanden gewesenen selbständigen Ackerwirthschaften 
war — . ,„ > ^ 

Die Wulffsche Besitzung, seit 1817 Grünhos genannt. Extract aus dem 
Hypothekenbuch der Stadt Stettin, Vol. X I , Nr. 23. Fol. 217, 219. — Der 
Name des Eigentümers, der in allen früheren Urkunden Wulff geschrieben ist, 
wie er selbst seinen Namen so schrieb laut zahlreicher Unterschriften in den Ge-
meinheits- und hat im Hypotheken¬ 
buche die hochdeutsche Form Wolff. Wulf ist die niederdeutsche Form, auch mit 
dem verschärften Schluß f.; daher der Name des alten adelichen, in den Branden¬ 
burgischen Marken :c. ;c., begüterten, auch im Land am Meere zur Greifen-Zeit 
als angesessene Vasallen vertreten gewesenen Geschlechts der Wulffen. 

1. Der Bürger und Baumann Gottfried Wolff besitzt I V2 Hufe Landes 
nebst den darauf befindlichen Gebäuden, auch eine in der Lübzinschen Fahrt be-
legene Wiese von 15 Ruthen Länge und 15 Ruthen Breite. Er hat diese Grund¬ 
stücke durch die, mit seinen Miterben, den Kaufleüten Fuchs und Eichborn,^ auch 
dem Hausbäcker Andreas Wolff, über den Nachlaß seiner Mutter, Wittwe des 
Hausbäckers Jürgen Gronow ^Stiefvater des Gottfried WoW, Anna, geb. 
Schultzen, gehaltene Erbtheilung für . . . . . ."" . . . . Thlr. 700. 
erworben, und ist der Besitztitel für ihn auf den Grund seiner Anzeige in dem 
Protokoll vom 28. Februar 1793 und des dieselbe bestätigenden Bor- und Ab -
lassungs-Dokuments vom 22. September 1793 vi äsorsti vom 28. l^. ni. ct. a. 
berichtigt. 

2. Der Bürger und Baumann Michael Friedrich Wolff hat von feinem 
Vater Gottfried Wolff laut gerichtlich bestätigten Contracts vom 4. April 1803 
die vorstehend genannten Grundstücke/ nebst einer an der Kleinen Regelitz belegenen 
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Miese VM 3Z, Rüchen,, dem Invmtämum und verschiedenen M t u r a l - Stücken 
fW<, . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . T W . 2000. 
gekauft, uzA ist der Besttztitel M ihn vi äsersti vom 7< September 1803 ein-' 
getragen. 

Derselbe HM von diesem Grundstücke eine, beim Eingänge des Turneis neben 
dem Metzel belegene Baustelle von 170 Q.-Ruth. 
an seine Schwester Marie Eleonore Wolff, verehelichte Zimmergesell Wiesinger, 
durch H>M- gerWMchen Contract vom 29. Ju l i 1812 unentgeldtich abgetreten, und 
iß. diese Baustelle, vi, äseryti vom 19. Juni 1820 hier abgeschrieben. sSep. Receß, 
§ 27, S . 845,1 ' 

Der Bürger, und Baumann Michael Friedrich Wolff lebt mit seiner Ehefrau 
Dorothea Elisabeth, geb. Meckmann, in Gemeinschaft der Güter. Eingetragen in 

vom 10. November 1820 vi äsc iM vom 13. 

Die MolDschen Eheleute haben nach dem Contraote vom 26. August 1824 
an den Bürger und Schankwirth Witte von diesem Ackerwerk das darauf früher 
erbaute Haus nebst Kegelbahn, Hof-, Haus- und Gartenstelle, 300 Q.-Ruth. 
36 Q.-Fuß, Decimalmaaß, groß, verkauft söhne Angabe des Kaufpreises^, und 
sind diese Grundstücke hier vi äscrOti vom 11. Fchruar 1825 abgeschrieben 
worden. M > 1,830 Koppen Besitzer? Sep.-Receß, ß 27, S . 846.^ 

-Hie Molsfschen Eheleute haben von diesem Ackerwerk ein Stück Land, 
90 Fuß lang und 20 Fuß breit, zur AnioMng eines Weges gegen einen jähr-' 
lichen Canon von 15 Sgr.,' der hiernach^ mit 10 Thlr. abgelöst ist, an den 
Zimmermann Kumm veräußert, und ist dies Stück Land aus den Grund der 
Verhandlung vom 9. Januar und 3. Apri l 1827 vi äsersti vom 26. November 
H. a. abgeschrieben. 

3. Der Wirthschafts-Inspector Christian Wilhelm Gottfried Fechtner' kauft 
das Ackerwerk Grünhof, einschließlich der gelegten Saaten, Vorräthe, Ackergeräth-
schaften, u. s. w., jedoch mit Ausschluß einer bei dem Schellbergschen Grundstücke 
^Grünt lM belegenen Haus-, Hof- und Gartenstelle ^die offenbar an der Südseite 
der heutigen Gränzstraße, Schellberg gegenüber lag^ welche nach der Fischerschen 
Vermessung vom März 1840 einem Flächeninhalt von 1 Mg . 53 Ruth, hat, 
und vom Nckerwerk- Grünhof abgeschrieben ist, von dem Bürger und, Baumann 
Michael Friedrich Wolff und dessen Ehefrau Dorothea Elisabeth, geb. Rieckmann, 
für . Thlr. 8200 
und ist der Besitztitel für ihn auf den Grund des Vertrages vom 28. Januar 
1840 und der beiden Notariats-Instrumente vom 19. Februar und 10. Apri l 
Sj. a. 6x äserßto vom 21. Apri l 1840 eingetragen. ^ 

So entäußerte sich Michael Friedrich Wulff (oder Wolff) eines Grundeigen¬ 
t u m s , das feine Familie seit Jahrhunderten besessen hatte — Johann Wulff 
wird als Ackerbesitzer im Turnei-Felde 1591 genannt (S. 732) — um dieses 
Besitzthum, worin seine Vorfahren als thätige und fleißige Bauleute, trotz des 
geringen Nmfangs desselben, stets eine hervorragende Stellung als Altermänner 
der- Bllumannschllft behauptet hatten,, den Händen eines Mannes zu übergeben, 
der, obwol selbst ursprünglich Landwirth, nicht daran dachte, die Wirtschaft des 
Werwerks fortzusetzen. Das Beispiel, welches Schleich, der Besitzer von Zabels-
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dorf, wenige Jahre vorher mit der Zerschlagung der, zur einst bestandenen 
Kupfermühle gehörigen, Ländereien, so wie auch vom Zabelsdorfer Acker selbst, 
gegeben hatte, war zu verführerisch, um nicht von Speculanten, die man mit dem 
Namen „Güterschlächter" belegt hat, nachgeahmt zu werden. Fechtner trat in 
Schleichs Fußtapfen und begann mit der Zerschlagung von Grünhof sofort nach 
Erwerbung des Guts, nämlich kaum acht Wochen nach Empfangnahme des 
Besitztitels. 

Das Ackerwerk Grünhof hatte zufolge des Separations-Recesses von 1830 
einen Flächeninhalt in Morgen und Ruthen von . . . . . . . 95. 66. 
( S . 843.) Davon wurden nicht mit verkauft und waren vom Ackerwerk 

im Hypothekenbuch abgeschrieben . . . 1 . 53. 

M i t h i n betrug der Flächeninhalt des K a u f o b j e c t s . . . . . . 94. 13. 
Außerdem gehörten zum Kaufobjecte, und waren in dem Kaufgelde der 8200 Thlr . 
mit enthalten, 3 zum Ackerwerk gehörige Wiesen, davon die erste von 8 M g . 
118 Ruth. Größe im Vorbruche, die zweite von 4 M g . in der Lübzinschen Fahrt, 
grunzend an den Schwarzen Ort , also beide im großen Oderbruche, die dritte 
Wiese aber von ca. 6 ^ M g . im Kuhbruche, mithin am linken Oder-Ufer belegen 
ist. Die zum Ackerwerk Grünhof gehörigen, von Fechtner mit erkauften Wiefen 
hatten demnach einen Flächeninhalt von ca. . . 19. 28. 
Nach Anleitung des Hypothekenbuchs ist die Zerschlagung wie folgt vor sich gegangen, 
wobei jedoch bevorwortet wird, daß die Verkaufe der Parcelen hier nach der Zeitfolge 
geordnet s ind, , die im Hypothekenbuch nicht befolgt werden konnte, weil der 
Hypothekenrichter nur die Zeitfolge der Anmeldung der Statt gehabten Einzel¬ 
verkäufe zu beachten im Stande ist. 

Parceliruug des Ackerwerks Grünhof in den Jahren 1840 und 1841. 

Mg. Ruth. Abschre ibungen. 
Namen der Käufer. Datum der Verträge. 

Carl Georg Herrosöe, KammernmsikuZ. 19. Jun i 1840 
Vorbehalt des Vorkaufsrechts. 

Johann Wilhelm Fechner, Musik-Director. 26. September 1840 . 
Borbehalt des Vorkaufsrechts. 

Johann Jacob Matthias August Ziegler, Untergerichts-Salarien-
Kassen-Nendant, kauft 2«. September 1840 für eine jährliche, 
mit einer Summe von . . . ^ . . . . . . . . . . 
ablösbare Abgabe von 20 Thlr. 

Vorbehalt des Vorkaufsrechts. 
Christian Wilhelm Petersen, Messingwaaren Fabrikant . . . . 

Ganz unter denselben Bedingungen wie der vorige. 
Vorbehalt des Vorkaufsrechts. 

August Ludwig Heydelt, Ober-Landesgerichts-Calculat. 26. Sept. 1840 
Vorkaufsrecht vorbehalten. 

Carl Ferdinand Prütz, Ober-Lanoesgerichts-Diätar. 26. Sept. 1840 
Ablösungs-Snmme für eine jährliche Abgabe von 20 Thlr. 

Vorkaufsrecht vorbehalten. 
Carl Friedrich Kriele, Hauptmann a. D. 30. September 1840 
Michael Friedrich Wulff, Vorbesitzer. 3. November 1840 . . . 

Zu übertragen . 

Kaufpreis: 
Thlr. 

a. 

e. 

2. 

1. 

1. 

0 

38 

45 

ä. 1. 45 

6. 1. 

k. 1. 

45 

2 

800 

400 

350 

350 

325 

500 

1.200 
350 

4.275 
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M g . Ruth. Abschreibungen. 
Namen der Käufer und Datum der Verträge. 

Kaufpreis: 
Thlr. 

31 . 153 
i . 

I I . 1. 52 
1.13- 138,5 

m. 1 . 167,75 

u. . . 

77,3 
36 

r. 4. 

7. 53 
1. 24,5 
1. 142 
3. 146 

4.275 
300 
260 

2.000 

590 

250 

600 

100 

500 

5.000 

7.500 

Übertrag 
8. 118 Wiese im Borbruch; derselbe. 16. November 1840 ^ ' . 
Georg Jul ius Wilhelm Böller, Kaufmann. 16 November 1840 
Carl Friedrich Kriele, Hauptmann a. D. 22. December 1840 
Carl Wilhelm Dietrich, Müfiklehrer. ,29. December 1840 und 

Nachtrag vom 21. Apr i l , 17. Jun i 1841 . . . . . . . . 
4. 0 Wiese in der Lübzinschen Fahrt. Michael Bagemühl, 

Bauerhofsbefitzerin Zülchow. 30. Januar/23. Februar 1841. 
90 Wiese im Kuhbruch. Gottfried Ludwig Benjamin Schulze, 

Stützlmachermeister. 23. Februar 1841 
Vorkaufsrecht vorbehalten. 

Joseph Schlesinger, Dr. insä. 29. März-1841 . . . . . . . 
Christin« Bratsch, Viehhalter, erwirbt zu Grbpachtrechten, ohne 

Datum des Contracts, gegen einen jährlichen Canon von 25 
Thlr., entsprechend . . . . . . 

Obereigenthum und Vorkaufsrecht reservirt. 
Nebst den auf der Parcele errichteten Gebäude und Bewehrungen. 

Unverehelichte Sophie Starcke. 23. Jun i 1841 . . . . ' . 
Ziegelei-Grundstück nebst Gebäuden und Inventar, 
Nebst den darauf befindlichen Gebäuden . 
Desgleichen . . . . . . . . . . 
Drei zusammen Hangende Parcelen . 
Die Parcelen 8—v werden unter dem Vorbehalt des Wiederkaufs-

rechts von dem Iustiz-Commissar Carl Leopold Ferdinand Krause 
am 23. Jun i und Nachtrag vom 24. J u l i 1841 für den ange- j 
gebenen Preis gekauft. ! 

Carl Friedrich Kriele, Hauptmann a. D. 8. J u l i 1841 . . . . ! 800 

Ferner sollen nach der Erklärung der Fechtnerschen Eheleute vom 
26. J u l i 1841 von dem Gute Grünhof die folgenden Parcelen a ls : 

-̂ H ^ davon die Parcele x mit einem Familienhause, und die Parcele d ' 
1 156 5 > ^ ^ ^ " ^ Wohnhause, Sta l l , Taubenschlag, bebaut, auch mit einem 
0. 103 ! Vrunnen versehen ist, fortan 5 selbständige für sich bestehende 
2. 159 ' Grundstücke bilden; und sind deshalb sämmtliche obengedachte Par¬ 

celen auf Grund der angeführten Verträge, der Erklärung der Fechtnerschen 
Eheleute vom 26. J u l i 1841 , und des Attestes des Magistrats zu Stettin vom 
2 1 . J u l i 1841, v i ä6er. vom 21 . September 1841 vom Ackerwerk Grünhof 
abgefchrieben worden, und follen, resp. auf besondere Folien des Hypotheken¬ 
buchs übertragen, oder anderen Grundstücken ̂ zugeschrieben werden. 

Der nach diesen Abschreibungen verbliebene Rest des Ackerwerkes Grünhof 
ist vi äsereti vom 21. September 1841 in das Hypothekenbuch der Grünhoffchen 
Parcelen übertragen worden, Fo l . 253. 

Soweit die Nachrichten des Hyftothekenbuchs. Mg . Ruth. 
Das von den Wulfffchen Eheleuten veräußerte Ackerwerk Grünhof-

hatte einen Flächeninhalt von 94 13 
Das Fechtnerfche Ehepaar veräußerte davon excl. der Wiefen, 

bezw. bestimmte zur Selbständigkeit 24 P a r c e l e n . . . . 83 55 
Mi th in betragt die Rest-Parcele . . 10 138 

Landbuch von Pommern; Th. II., Bd. VÜI. 125 

8. 0 
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Von den 24 Ackerparcelen sind in den Jahren 1840 und 1841: 19 verkauft 
wurden. Diese haben einen Flächeninhalt von 76 M g . 93 Ruth, dafür ist ein 
Kanfgeld zum Betrage von 17.025 Thlr . gelöst worden, oder für den M g . 
Landes, incl. Gebäude 2 2 2 ^ Thlr . Der Verkauf der Wiesen, die 19 M g . 
28 Ruth, groß sind, hat .1150 Thlr . gegeben, oder pro M g . 60 Thlr . Der 
Gefammt-Erlös der verkauften Acker- und Wiesenparcelen hat 18.175 Thl r . be¬ 
tragen/ und nimmt man an, daß die 5 Parcelen x — d ' , so wie die Restparcele 
von 10 M g . 138 Ruth, nach 1841 zum Preise von 222 ^ Thl r . pro M g . 
verkauft worden sind, so hat der Käufer des Ackerwerks Grünhof aus der Par-
celirung desselben 23.550 Thlr . gelöst, d. i. er hat, nach Abzug des an die Wulffschen 
Eheleute gezahlten Kaufgeldes, einen Reingewinn von 15.350 Thl r . gehabt. 

Es würde zu weit führen, nachzuforschen, ob die Käufer der Parcelen selbst 
sich angebaut haben, oder ob der Anbau, nachdem die Parcelen in die zweite, 
dritte Hand u. s. w. übergegangen, durch Nachfolger der ursprünglichen 
Grwerber geschehen ist; genug, daß im Jahre 1851 allein an der nördlichen 
Seite der das Ackerwerk Grünhof durchschneidenden nach der Malzmühle führenden 
Allee, 13 Gebäude standen, sowie auch der Weg von der Kupfermühle nach der 
Malzmühle, welcher die nördliche Gränze des Ackerwerks, und somit des Tnrnei-
Feldes und des frühern Stadtgebiets bildet, mit 6 Gebäuden bebaut war.*) 
Jene Allee hat seit dem Anbau den Namen Mühlenstraße, dieser Weg den Namen 
Gränzstraße erhalten. Beide Straßen sind feit, uralter Zeit durch einen Weg 
verbunden, der von den anwohnenden Eigenthümern nur auf einer kurzen Strecke 
als Fahrweg benutzt, fönst aber zur Abkürzung des Weges von der Stadt nach 
den mittleren Theilen der Gränzstraße, von Fußgängern, namentlich von Be¬ 
suchern des „Elysinm", lebhaft betreten wird. Es lag die Absicht vor, diesen 
Verbindungsweg zu einer vollständigen Straße umzufchaffen, und darum wurde 
er in dem, schon vor Jahren entworfenen Bebauungsplan von Grünhof als 
Straße Nr. 12 bezeichnet. I m Jahre 1874 wurde die Regulirung dieser Straße 
wieder in Anregung gebracht. Die Polizei-Direction setzte sich hierüber mit dem 
Magistrat ins Einvernehmen. Letzterer hatte jedoch das ursprüngliche Project 
fallen lassen, und zwar aus wichtigen Gründen. I n dem Erwiderungs-Schreiben 
an die Polizei-Direction, sagt der Magistrat: — 

„Daß er sich für Eröffnung der Straße 12 aussprechen würde wenn nicht 
die Terrainverhältnisse und die Lage der Straße derartig wären, daß durch ihre 
Herstellung als öffentliche Verkehrsstraße sicher neue Übelstände hervorgerufen 
würden. Die Straße Nr. 12 ist im Bebauungsplan auf 36 Fuß Breite festgesetzt 
und müßte das nicht unbedeutende Gefälle von 7 Zo l l pro Ruthe erhalten. 
Dieselbe mündet fast rechtwinklig auf die Gränzstraße aus, welche an dieser Stelle 
nur 33 Fuß breit ist. Selbstverständlich würden alle Fuhrwerke in Zukunft 
diese kürzere Straße dem steilen Hohlweg vorziehen und würde es bei dem oft 
sehr starken Verkehr nach „Elysium" ohne Kollisionen gar nicht abgehen. 
Namentlich würden die Fußgänger übler daran sein als jetzt, wo sie dem nächtlichen 
Fuhrwerks-Gedränge durch Gewinnung des Fußweges sofort aus dem Wege gehen 

*) Plan voll Kupfermühle nebst GnvironZ. Aufgenommen 1851 von Morkowski. I n der 
Negierungs-Plankammer Tit. IV, Sect. 12, Nr. 56. 
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können. Magistrat ist daher auch der Meinung, daß diese Straße am zweckmäßigsten 
Fußgänger-Passage bleibt und nur eine Er hat 
daher der Baudeputation Auftrag gegeben, ein dahin zielendes zweckmäßiges Projett 
auszuarbeiten. Beiläufig bemerkt er noch daß die Pröpositionen der Adjacenten 
eine Entschädigungsforderung von 3^4000 Thlr. in sich schließen und daß die 
Regulirung der Straße selbst eine weitere Ausgabe von 6—7000 Thlr. erfordern 
würde,, im Ganzen also eine Ausgabe, die zu dem erreichbaren Vortheil außer 
allem Verhältniß steht." 

Die Regulirung, Beleuchtung und Pflasterung des Verbindungsweges als 
Fußsteig ist im Jahre 1875 zur Ausführung gekommen. Eine wahre Wohlthat 
für die Elysiums-Gänger, denn der Weg war, nach der wechselnden Beschaffenheit 
des Erdreichs, auf einer Hälfte außerordentlich sandig, auf der andern, bei feuchter 
Witterung des Lehmbodens wegen sehr schlüpfrig, und nur der letzte Steilabfäll zur 
Gränzftraße fchon seit vielen Jahren durch Pflasterung befestigt. 

Wird man der regulirten Fußbahn einen Namen geben? Es scheint polizei¬ 
licher Rücksichten halber nothwendig zu sein. Um die Erinnerung an eine 
ehrenwerthe Ackerbürger-Familie, welche Jahrhunderte lang in Freud und Leid — 
man denke nur an die Belagerungen von 1659 und 1677 — durch ihren Fleiß 
mit, dazu beigetragen hat, die Stadtbürgerschaft Mit Brötkorn zu verforgen, im 
Gedächtniß des lebenden Geschlechts zn erneuern und in dem aller künftigen 
Generationen aufrecht zu erhatten, dürfte es wul nicht unangemessen sein, den 
Namen dieser Familie an den gedachten Weg zu knüpfen, der durch deren einstiges 
Besitzthum quer hindurchführt, und ihn „Wulffs Steig" zu nennen;^) 

Fechtner, der „Zerschlager" dieser Besitzung, verschwand, nachdem er eine 
Zeitlang unsichtbar geworden war, was mit dem Parcelirungs-Geschäft in Zu¬ 
sammenhang gestanden zu haben scheint, ins Ausland, kehrte aber nach vielen 
Jahren zeitweilig zurück. Während seiner langen Abwesenheit hatten wol alle 
Grünhoffchen Parcelen ihre Besitzer nicht ein sondern mehr Mal gewechselt; auch 
waren von dm nachfolgenden Eigentümern der Theilstücke Nnterparcelirungen 
vorgenommen worden, dergestalt, daß z. B. in der Mühlenstraße gegenwärtig, 
1875, nach Abzug von 6 Parcelen, welche dem Fundus der Zastrowschen Legat-
Hufen angehören, 86 Parcelen gezählt werden. Das Hypothekenbuch weiset nach 
daß Fechtner bei dem Verkauf von 7 Parcelen das Vorkaufsrecht und bei 1 Par-
cele das Wiederkaufsrecht sich vorbehalten hatte. Als nun die Weiterverkaufe, 
namentlich derjenigen Parcelen, die mit den einen oder andern jener Reservate 
belastet waren, Statt fanden, kamen diese nun zwar zur Sprache, allein man hat 
Fechtner anscheinend nicht auffinden können, um ihn von dem beabsichtigten 

Dieser, am 15. September 1875 niedergeschriebene Vorschlag kommt zu spät. Es ver-

vom 24. August mit „Richtweg" um deshalb nicht einverstanden, weil dieses Wort einen Be¬ 
griff darstellt, der häufig angewendet wird, um mancherlei Wege zu bezeichnen, und deshalb 
zu Irrthümern Anlaß geben dürfte. Der Magistrat beantragte nun am 7. September, nach 
dem Vorschlage des Bcm-Commissarius Kriesche den Namen „Grünhofer Steig" vor, und dieser 
ist, zufolge der Bekanntmachung vom 22. September 1875 von der Königl. Polizei-Direction 
angenommen worden. 
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Weiterverkauf zu benachrichtigen Md. dewgemäß zur Ausübung des von ihm 
vorbehaltenen Rechts, aufMordern, Man sah den „Zerfchlager" des Ackerwerkes 
Grünhof als verschollen an. Die Folge ist gewesen, daß, da die Reservate im 
Hypothekenbuche nicht gelöscht waren, sie in die neuen Kaztsbriefe haben aufge¬ 
nommen werden müssen. Fechtner abßr, heimgekehrt, hat als „richtiger Speculant" 
die contractmäßige, hypothekarisch sicher gestellte Stipulation geltend gemacht, 
und dadurch die zeitigen Besitzer der Parcelen in nicht geringe, mit Verdrießlich¬ 
keiten aller Art verknüpfte, Weitläufigkeiten versetzt, von denen sich einige Besitzer 
äußerem Vernehmen nach, dadurch befreit haben, daß sie den «. Fechtner zur 
Löschung des Reservats durch Kapital-Zahlung vermocht, während von den 
Besitzern anderer belasteter Parcelen vorgezogen worden M die richterliche Ent¬ 
scheidung in Anspruch zu nehmen, welche denn auch, obwol nicht geringe Kosten 
vorursachend, zu ihren Gunsten ausgefallen ist, wie noch jüngsthin, wo der 
vorliegende Artikel über das ehemalige Ackerwerk Grünhof geschlossen wird — 
25. September 1875 — Fechtner mit seinen Ansprüchen im ersten Rechtsgange 
vom Stettiner Kreisgericht abgewiesen worden ist. 

Des Mulffschm Ackerwerks Name lebt f o r t , , in dem man im gemeinen 
Leben alle Änsiedlungen vor dem Königsthore bis zur nördlichen Gränze des 
Stadtgebiets unter dem Sammelnamen Vorstadt Grünhof begreift. I m Be¬ 
sondern aber führt der 21ste der 24 Stadtbezirke die amtlich festgesetzte Benennung ^-

G r ü n h o f - B e z i r k , zu dem im Jahre 1875 folgende Straßen gehören. 
Haüser. Haüser. 

N i e m i t z e r s t r a ß e 5 ) . . . 6 -
P e t r i h o f e r s t r a ß e . . . 4 
P ö l i t z e r s t r a ß e . . . . 4 9 
T a u b e n s t r a ß e * ) . . . 7 
W e r d e r s t r a ß e . . . . 3 
S t r a ß e N r . 2 « . . . . 4 

anonymer Plätze und Straßen 
s d Sd S i S i 

Birkenallee . . . . 
Gartenstraße . . . . 
Grabowerstraße . . . 
Gränzstraße, die Süd¬ 

seite. 
Mühlenstraße . . . . 

Zur Namengebung 

auser. 
. 16 
. 23 
. 14 

10 

38 

Straße Nr. 31 
— - 32 
— - 33 
— - 48 
— - 49 
— - 52 

eianen sicki die 

. . 2 

. . 7 

. . 2 

. . 2 

. . 6 

. . 3 
Namen Z gg y Ptz g 

verdienstvoller Bürgermeister der Stadt Stettin: Stanislaw Joachim Trendelen¬ 
burg, der Besitzer des nach ihm im Obigen benannten Ackerwerks auf dem 
Turneifelde bekleidete das Amt eines Iustizbürgermeisters in den Jahren 
1768—1781; Johann Ludwig Kirstein stand als Oberbürgermeister an der Spitze 
der Stadtverwaltung in den Jahren 1807—1828; er hat während der 7jätMgen 
Occupation der Stadt und Festung Stettin durch die Franzosen die Leiden der 
damaligen Einwohnerschaft, so weit in seinen Kräften stand, zu mildern gesucht; 
Andreas Friedrich Masche, feit 1824 Bürgermeister, seit 1832—1845 Oberbürger¬ 
meister, ist der Anreger und die Haupttriebfeder zum Bau des Schienenwegs nach 
Berlin und Stargard gewesen. Diese drei Namen verdienen es in drei Plätzen 
des neuen Stadttheils auf Friedrichshofer und Trendelenburgschen Feldern, ver¬ 
ewigt zu werden. -

I m Jahre 1866 war das ehemalige'Domainen-Erbvacht-Grmldstück Grünthal, 
dem ehemaligen Wulffschen Ackerwerke Grünhof gegenüber, ebenfalls der Zer-

*) D ie Niemitzer- und die Taubenstraße mußten, auf historischem Standpunkte betrachtet, 
eigentlich zum Kupfermuhlen-Vezirk gerechnet werden, denn beide liegen außerhalb des ur¬ 
sprünglichen Stadtgebiets. , 
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schlagung uyterworfen worden. Auf einem der Trennstücke, dem Schellbergschen 
Garten, war, wie an einer andern Stelle drese Geschichte von Stettin erwähnt 
wordm<ist, ein VergMgMgsort entstanden, dem man den Namen Tivoli gegeben 
hatte. Der damalige Besitzer Hes Grundstücks, Kaseburg mit Namen, hatte beim 
Ausbruch des österreichischen Krieges demjenigen vaterländischen Krieger, der die 
erste feindliche Kanone erobere, eine an der Taubenstraße belegene Bauftarcele 
deŝ  genannten Gründstücks als Prämie ausgesetzt. Als Eroberer der ersten 
österreichischen Kanone wurde nach beendetem Kriege der Ulanen-Unteroffizier 
Domnick, aus Treitschendorf bei Görlitz, ermittelt. Die demselben damals über¬ 
eignete Baustelle ist im September 1875 für den Preis von 425 Thlr. in Baar 
von dem Bauunternehmer Müller zu Grünhof käuflich erworben worden. Möge 
derselbe cm den zu erbauenden Hause eine Votiftafel mit entsprechender Inschrift 
und plastischer Verzierung befestigen! 

Des M i l i t a i r - F i s k u s Grundbesitz auf dem Stadtfelde Turnei ist von 
der Feldmark des Gutes Alt-Turnei entnommen und besteht aus verschiedenen, 
zu verschiedenen Zeiten käuflich erworbenen Parcelm. Zuvor ist Folgendes zu 
bemerken: — 

Die halbe Hufe' auf dem Turneischen Stadtfelde, welche unterm 13. Decbr. 
1856 dem Äckerwerk Nr. 4 von Alt-Turnei, ehemaliger Kämmerei-Besitz Vol. XI,» 
Föl. 190 des Hypothekenbuchs von Stettin zugeschrieben worden. (S. 867) besaß 
des Syndicüs Blindow, Wittwe, Anna Dorothea, geb. Malchin, welche dieselbe 
bei der am 30. October 1710 vorgenommenen Auseinandersetzung der Erben der 
Wittwe des Bürgermeisters Erdmann Lindemann, 1681—f 1702, zugefallen ist; 
— nioäo deren Tochter Regina Iuliana Blindow, welcher, nach dem Ableben 
ihrer beiden Geschwister, des Oanä. M-iL David Christian und der Beata Elisa¬ 
beth Blindow, als deren alleinige Erbin, diese halbe Hufe zugefallen ist. Der 
Besitztitel für sie wurde auf Grund des Legitimations-Protvkolls vom 17. August 
1801 und 10. October 1803 zufolge Verfügung vom 7. November desselben 
Jahrs eingetragen; pogtsa die Käufleüte Johann Friedrich August Sänne Und 
Joachim Gottlieb Ludendorf haben dies Grundstück von der Demoiselle Regina 
Iuliana Blindow nach dem Contracte vom 7. Juni 1804 für H00 Thlr. ge¬ 
kauft. D.-B. von Stettin, Vol. X I , Nr. 30, Fol. 241.^ 

Der nachmalige Eigenthümer Carl Kuhn hat von dieser Blinduwschen 
halben Hufe eine Fläche von . . . Mg. 20. — Ruth., 
an die König!. ForMcation zu Stettin Behufs Anlage eines P i o n i e r -
Übungsplatzes für 800 Thlr. verkauft, weshalb die genannte Fläche auf den 
Grund des Vertrages vom 11. Februar 1828 und Nachtrags vom 3. März 
desselben Jahres, der Ermächtigung des Chefs des Königl. Ingenieur- und 
Pionier-Eorps, General-Insvecteurs sämmtlicher Festungen, General-Lieutenants 
v, Rauch, vom 2. August 1827, des Konsenses des Magistrats vom 16. Juni 
desselben Jahrs., so wie des Vor- und Ablassungs-Documents vom 21. April 
1828 zufolge Verfügung vom 5. Mai desselben Jahrs von der Blindowfchen 
halben Hufe abgeschrieben ist. 

Schon vier Jahre vorher hat Carl Kuhn von dem ihm eigenthümlich gehö¬ 
renden Ackerwerk Nr. 24 des H.-B. Vol. X I , eine Parcele von Mg. 0. I8V2 R. 
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vermittelst Contracts vom 7. October 1824 dem König!. Kriegs-Mittifterium zur 
Anlage eines Waffenplatzes für Thlr. 61. 20 Sgr. überlassen <S. 864). , 

Der nachmalige Eigentümer der Blindowfchen halben Hufe, Jacob Philipp 
Edzardi, hat von diesem Grundstück eine Parcele von ' . . . M g . 4. —, R. 
an den Militair-Fiskus, zum Behuf der Einrichtung eines Infanterie"Schieß-
platzes, für 1200 Thlr. verkauft, und ist diese Parcele auf den Grund des 
Vertrages, vom 10. Juni 1846, der Genehmigung des Königl. Kriegs-Ministeriums, 
Militair-Ökononne-Deftartement, vom 19. August desselben Jahres, des Consenses 
des Magistrats zu Stettin vom 13. Januar 1847, des Attestes des Landraths 
Randowschen Kreises vom 28. October 1848 und mit Genehmigung der einge¬ 
tragenen Realberechtigten zufolge Verfügung vom 6. December 1848 von dem 
Hauptgute, der Blindowschen halben Hufe, abgeschrieben und auf ein besonderes 
Blatt Nr. 69 des Vol. X I übertragen worden. 

Für zwei zur Erweiterung der Festung Stettin vor Fort Preußen anzu¬ 
legende Friedens-Pulvermagazine und die zum Schütze der Umgegend dazu 
gehörigen Erdwerke hat der Besitzer von Alt-Turnei Jacob Philipp Edzardi, in 
Folge des auf Grund der Cabinets-Ordre vom 26. November 1846, gegen ihn 
eingeleiteteten Expropriation6-VerfahrenZ und des demnächst ergangenen Resuluts 
der Königl. Gegirrung zu Stettin vom 3. Mai 1847 von dem Fundus seines 
Gutes 2 Parcele die eine . . . . . . . . . . . . Mg. 7. 102 3t. 

die andere . . . . . . . . , . . - 8.141 -
graß gegen den von Sachverständigen ermittelten Taxwerth von zusammen 
3379 Thlr. abtreten müssen. Vermöge gütlichen Übereinkommens trat zu dem¬ 
selben Zwecke die Kämmerei eine Parcele von . . . . . Mg. 2. 63 R. 
für den Tdxwerth von Thlr. 485. 16 Sgr., und der Viehhalter Krämer eine 
von . Mg. 2. 5 R, 
für Thlr. 419. 1. 9 ^ Pf- an den Militair-Fiskus ab (S. 855—859). 

Der Besitzer von Alt-Turnei, Jacob Philipp Edzardi hat mittelst Vertrages 
vom 25. Juni/20. September 1855 dem Militair-Fiskus, Behufs Erweite¬ 
rung der Schießstände für die Infanterie eine Parcele von Mg. 10. 87'/<, R. 
für den Preis von Thlr. 3669. 12. 3 Pf. übereignet, und ist dieselbe vi äßer. 
vom 5. April 1856 vom Gute Alt-Turnei ab- und dem Grundstücke Vol. X I , 
Fol. 169 auf dem Turneifchen Stadtfelde zugeschrieben worden. 

. Derselbe hat ferner durch Vertrag vom 28. October/21. November 1856 
dem Militair-Fiskus zwei Parcelen von zusammen . . . . Mg. 1. 29 R. 
für 928 Thlr. verkauft (S. 867). 

Der Militair-Fiskus hat, Behufs Einrichtung eines M i l i t a i r -Übungs -
Platzes, von dem Gute Alt-Turnei, kraft des mit der Besitzerin, Marie Caro¬ 
line Gräber, geb. Edzardi, unterm 30. Januar und 1. Februar 1871 verein¬ 
barten Contracts 3 Parcelen zum Gesammt-Flächeninhalte von Mg. 123. 77 R. 
für den Preis von 29.357 Thlr. gekanft, und sind diese Parcelen zufolge Ver¬ 
fügung vom 23. December 1871 vom Haufttgute abgeschrieben worden. 

Der Bank-Präsident, auch Eisenbahn-Director Hermann Henckel, z. Z. Be¬ 
sitzer von Alt-Turnei, überläßt dem Militair-Fiskus, Behnfs Anlegung von 
Pulvermagazinen, mittelst Contracts vom 31. October 1873 eine, zum ehe¬ 
maligen Kämmerei-Ackerwerk Nr. 4 gehörige Parcele von . . Mg. 12. — R. 
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, öße für den Preis von 6000 Thlr. und raümt dem Käufer das Vorrecht 
zum Ankauf des auf eine Flache von 163 Mg. 99 Ruth, berechneten Sicher¬ 
heits-Rayons ein, fufern die Stadt Stettin'von dem ihr zustehenden Vorkaufs¬ 
recht nicht Gebrauch macht. Bei dieser Gelegenheit hat ein Tanfch von 19 Mg. 
zwischen Käufer und Verkäufer Statt gefunden (S. 873). 

Mandelbaßnen und öffentlichen Oarten-Anlagen 
in und um Kteitin. 

Als wenige Tage nach den 14. October des Jahres 1806 die nach Stettin 
gelangten Gerüchte von den verlorenen Schlachten bei Jena und Auerftedt durch 
amtliche Mittheilungen und Ertheilung militairischer Verhaltungsregeln bestätigt 
worden waren und anderweitige Nachrichten von dem unaufhaltbaren Vordringen 
des Feindes dahin Kunde brachte, daß er binnen Kurzen auch vor Stettin er¬ 
scheinen werde, faßte der Gouverneur der Festung, der General-Lieütnant Johann 
Friedrich Wilhelm Moritz Freiherr v. Romberg ̂ ) den — heroischen Entschluß, 
wie sich's einem im Dienst ergrauten Soldaten, insonderheit einem Ritter des 
hohen Schwarzen Adler-Ordens geziemte, den ihm vom König anvertrauten Platz 
bis auf den letzten Mann zu vertheidigen. Die Maßnahme, welche der Gonverneür 
Behufs Ausführung dieses Entschlusses sofort traf, bestand darin, daß er,die 
Hindernisse der freien Aussicht von den Wällen aufs offene Feld fo wie den 
Schußlinien im Wege standen, vom militärischen Standpunkte der Vertheidigung 
der Festung eine unbedingt nothwendige Maßregel, gegen die sich nicht das 
Mindeste einwenden ließ; uud fo kam es, daß zunächst die prachtvolle Linden-
Allee, welche König Friedrich Wilhelm I achtzig Jahre vorher vom Berliner 
Thor nach Fort Preußen hatte anpflanzen lassen, uud noch andere Pflanzungen 
jener Zeit, you Hunderten dazu befehligten Kriegsmannschaften mit der Axt 
binnen wenig Tagen niedergelegt wurde. Zum Abbrechen oder Abbrennen der 
auf dem Turnei-Felde, im Vereich des groben Geschützes stehenden Wohn-' 
haüser uud sonstigen Gebaülichkeitcn, wozu der Gouverneur kraft des Rayon-
Gesetzes eben sowol das Recht, als zu einer kräftigen Vertheidigung die Pflicht 
hatte> kam es nicht; dazu war keine Zeit mehr; denn kaum hatte sich am Morgen 
des 29. Octuber 1806 ein Haufe französischer Jäger zu Pferde, zur Vorhut des 
Heeres unter dem Befehle des Großherzogs von. Berg, Joachim Mürat, gehörig, 
auf den Höhen von Fort Preußen gezeigt, als der bei diesem Reiterhcmfen be¬ 
findliche General Lasalle einen Parlamentär in die Festung schickte und den 
Gouverneur nach 'Kriegsgebrauch zur Übergabe des Platzes auffordern ließ. 
Ein Kriegsmann, wie Lasalle es war, konnte es nicht ahnen, daß seine, eigentlich 

5) Die freiherrl, Familie v. Romberg hat in der Grafschaft Mark ihre Heimath, wo das 
Rittergut Vrüninghausen seit länger als 3 Jahrhunderten in der männlichen Linie der Familie 
vererbt ist. Dieses Gut, sowie die Güter Rüdinghausen, seit 1750, und Ermelinghofen, seit 
1773 im Besitz der Familie, liegen im Kreise Dortmund, das Gut Bladenhorst, welches nach 
Aussterben der Famile v. Vyremont vor 120 Jahren durch Vererbung an die v. Nomberg 
gelangte, liegt im Kreise Bochum, Vin fünftes Gut der Familie, West-Hemmerde, seit 1803 
w ihrem Besitz gehört zum Kreise Hamm. 
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nur der Form wegen ausgesprochene Aufforderung Gehör finden werde; und dennoch 
geschah es also: der ehrvergessene Sohn eines, alten westfälischen Freiherrn¬ 
geschlechts überlieferte Stett in, dies wichtige Oder-Bollwerk, das dem großen 
Kurfürsten ein halbes Jahr widerstanden hatte, einem kleinen Haufen französischer 
Jäger zu Pferde, noch am Tage der AufforderuW durch eine schmachvolle 
Capitulation, die am späten Abend des 29. October 1806 in dem Dorfe 
Möhringen abgeschlossen wurde, wo General Lasalle sein Quartier aufgeschlagen 
hatte. 

I n den ersten Jahren nach dem Tilsiter Friedensschluß, in welchem König 
Friedrich Wilhelm I I I darin willigen mußte, daß die drei Oder-Festungen Stett in 
Küstrin und Glogau als Pfandstück für die an Frankreich,zu zahlende Kriegs¬ 
kosten-Entschädigung bis zu deren gänzlichen Abtragung, von dem Franzosen 
militairisch besetzt blieben, hatten die städtischen Behörden von Stett in vollauf 
zu thun, um daran denken zu können, den Schaden zu ersetzen, welchen der 
löbliche und anerkennungswerthe, aber so schändlich getauschte Heroismus des 
General-Lieütnants v. Romberg an dem städtischen Eigenthum — denn die so 
nutzlos gefällten Prachtbaüme der Allse gehörten der Stadt, von ihr waren sie 
anf Befehl Friedrich Wilhelm's I gepflanzt, von ihr waren sie fast ein volles Jahr¬ 
hundert sorgsam gepflegt worden. Als aber im Jahre 1809 durch die am 3. 
August, dem Geburtstage des Königs, auf Gmnd der. Städteordnung vom 19. 
November 1808 erfolgte Installation des Magistrats die durch dieses Gesetz ge¬ 
schaffene neue Ordnung der Dinge ins Leben getreten und die twn ihr vorge¬ 
schriebenen einzelnen Verwaltungsbehörden für die verschiedenen Zweige des Ge¬ 
meinde-Lebens gebildet waren, faßte die Stadt-Obrigkeit auch den Gegenstand 
der Erneuerung der zerstörten und der Erhaltung der noch stehenden Allsen leb¬ 
haft ins Auge und überwies diesen Gegenstand Anfangs der Ökonomie- demnächst 
aber der Bau-Deputation zur Bearbeitung. 

Die zuerst genannte Deputation, unter dem Vorsitze des Stadtraths Friderici, 
trat am 12. October 1809 zumm ersten Male zusammen. I n dieser Sitzung 
richtete man das Augenmerk zunächst auf die vom Turnei nach der Anklamer 
Landstraße *) führende Allse. Dieselbe bestand aus den verschiedenartigsten 
Baumarten; man sah da Obstbäume, alte Eichen, Ebereschen, Rüstern :c.; der 
Hauptbestandteil der Allee warm diverse Sorten Weidenbäume, 396 Stück an 
der Zahl . Diese Weiden gesund zu erhalten und in ihrem naturgemäßen Wuchs 
zu befördern, hielt man es für nothwendig, sie kröpfen Massen. A ls dieser Be¬ 
schluß der Ökonomie-Deputation in der Stadt bekannt wurde erhob sich gegen denselben 
Widerspruch;- namentlich war es der Hof- und Consistorial-Fiskal Zitelmann, — 
nachmals ein großer Förderer der öffentlichen Garten-Anlagen, — der in einer 
an den Magistrat gerichteten Eingabe vom 12. November 1809 darauf antrug, 
die beabsichtigte Operation schleunig zu inhibirm und die Regulirung dieser Sache 
der Bau-Deputation vor deren Forum sie nach § 179 Abs. z der Städteordnung 

5) Die Landstraße von Stettin nach Anklam folgte damals einer andern Richtung als 
jetzt. Sie führte vom Anklamer-, dem heutigen Königs-Thor, über die Kupfermühle, Zabels-
dorf, Warsow, Neuen Leese, Falkenwald, das Dabersche Posthaus, Möckebergsche Krug, Uker-
münde, Grambin, Mönkebude, Leopoldshagen, Bugewitz, Neü-Kosenow, Anklam, 10 Meilen. 
Die gegenwärtige Kunststraße von Stettin über Pasewalk nach Mnklam ist 1 Meile länger. 
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gehöre, zu übertragen, die demnächst durch wirkliche Sachverständige werde 
zu untersuchen haben, ob das Kröpfen der Weidenstämme eine Nothwendigkeit sei. 
Denn es sei nicht außer Acht zu lassen, daß schattige Wandelbahnen nicht blos 
zur Zierde und zur Annehmlichkeit einer größern Stadt, fondern auch zum Nutzen 
derselben gereichen, indem die Annehmlichkeit des Aufenthalts für diejenigen 
Personen und Familien, die ihren Wohnsitz nehmen können, wo sie wollen, ein 
Bestimmungsgrund bei der Wühl des Orts mehr ist. Überhaupt erfordere es 
bei einer großen Stadt der Anstand — und die Städteordnung selbst nehme 
darauf Rücksicht, daß die Sorge für das Angenehme der Umgebungen nicht außer 
Acht gelassen werde. Sodann sei nicht zu übersehen, daß alle Alleen um die 
Stadt bis auf die in Rede seiende, und einen kleinen Theil der nach der 
Pädagogien-Mühle führenden, entweder abgehauen oder als Spaziergänge nicht zu 
betrachten seien. Es sei zu hoffen, daß selbige wiederhergestellt werden würden; allein 
bis dahin, daß dieses geschehen sei, fehle es an einem Grunde, die letzte Wandel-
bahn wenigstens für die nächsten 6 Jahre, zu vernichten, denn so lange bedürfe 
der Weidenbaum zum Wachsthum, bevor feine Krone wieder Schatten werfen 
könne. Am Schluß feiner Eingabe fügte :c. Zitelmann hinzu, daß die Acker-
wirthe des Turnei-Feldes ein vorzügliches Interesse beim Kröpfen der Weiden 
hätten, der Felder-Beschattung halber; dies Sonder-Interesfe müsse aber dem Ge¬ 
meinwohl der ganzen Einwohnerschaft jeden Falls nachstehen. 

Ohne von diesem Einspruch des :c. Zitelmann in Kenntniß gesetzt worden zu 
sein, hatte die Ökonomie-Deputation auf den 24. November 1809 einen Termin 
zum öffentlichen Verkauf des KröPfens angesetzt. Es wurde dabei die Bedingung 
gestellt daß das Kröpfen der Baume vom Käufer selbst geschehen müsse, doch 
unter Aufsicht und nach der Anordnung des städtischen Planteurs Buth, und 
zwar, wie die Witterung es zulassen werde, im Monat März des künftigen Jahres 
1810. Zugleich wurde die sofortige Wegfchaffung des Strauchs zur Bedingung 
gemacht. I n dem Termine hatten sich 9 Kaufliebhaber, bis auf 2 sämmtlich 
ackerbauende Bewohner des Turneifeldes, eingefunden; von den zwei anderen war 
der erste von der Iackmühle, der zweite von der Glashütte Charlottenthal. Die 
396 Stück Weidenstämme waren in 33 Kavelen zu 10—15 Stück eingetheilt. 
14 Kavelen mit 157 Stück, die zu 22 Thlr. 14 Sgr. taxirt waren, wurden in 
den Licitations-Termine für 54 Thlr. 6 Sgr. verkauft. Sturm und Schlacken-
Wetter mit Schneegestöber untermischt, hinderte den Weiterverkauf; ein Theil 
der Kauflustigen ging nach Hause, der andere trug auf Anfetzung eines neuen 
Termins an, der denn auch zugesagt wurde. 

Inzwischen hatte der Magistrat die Zitelmannsche Eingabe nach dem darin 
ausgesprochenen Antrage der Bau-Deputation zur weitern Veranlassung überwiesen. 
Diese Deputation, in welcher der Stadtrath Friderici gleichfalls den Vorsitz führte, 
kam, nachdem sie die Sache durch einige ihrer Mitglieder, sowie durch den, bei 
der Iackmühle neben der Oberwiek wohnende. Kunstgärtner Christian Friedrich 
Schmidt, an Ort und Stelle hatte besehen lassen, in ihrer am 20. December 1809 

"abgehaltenen Sitzung zu den Beschluß, daß sie dem Gutachten der Ökonomie-
Deputation in Betreff der Kröpfung der Weiden in der qu. Allee beizutreten zwar 
mcht abgeneigt fei, es jeo'och aus den vom Hof- und Consistorial-Fiskal Zitel 
mnnn angeführten Gründen es für angemessen erachte, das Kröpfen jetzt nicht vor-

Laiidl'uch von Pomm^u; Th. l!., Vd, Vlll. 126 
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zunehmen, sondern dasselbe noch einige Jahre und so lange anstehen zu lassen, 
bis die statt der abgehauenen neu zU pflanzende Allsebaüme herangewachsen sein 
würden; ferner, daß es nothwendig fei, die Allye vom Berliner Thore nach dem 
Fort Preußen zu erneuern, und zwar in der Art wie sie gewesen, mit Linden, 
dagegen die Allse von Fort Preußen bis Turnei mit Roßkastanien zu bepflanzen. 
Es würde sodann beschlossen, den Versuch zu machen, ob die aus den vorzu¬ 
nehmenden Pflanzungen entspringenden Kosten nicht auf dem Wege der Subscriptiön 
durch freiwillige, in der Bürgerschaft zu sammelnde Beiträge zu beschaffen sein 
würden, und endlich verflichteten sich die Mitglieder der Deputation, unter öer 
Hand Erkundigungen einzuziehen, wo und zu welchen Preisen Linden- und 
Kastanien-Pflänzlinge zu haben sein würden. Der Magistrat, dein diese Beschlüsse 
am 4. Januar 1810 vorgelegt wurden, gab die Sache am 10. defselb. Monats an 
die Bau-Deputation mit dem Bemerken zurück, daß mit derselben keine so große 
Eile verknüpft zu sein scheine, da nach dem Gutachten des Kunstgärtners Schmidt 
die Weiden unbeschadet sogar 50 Jahren ungekröpft stehen bleiben könnten; da¬ 
her sei es rathsam für die Anlegung anderer Allyen Sorge zu trägen, bevor mit 
dieser einzigen eine zur Bequemlichkeit des Publikums nachtheilige Veränderung 
vorgenommen werde. 

Nunmehr richtete die Bau-Deputation am 30. Januar 1810 ein Schreiben 
an den Hof- und 
seine Intervention die. Allsen zwischen Turnei Und der Anklamer Landstraße er¬ 
halten worden, der Ökonomie-Deputation die Mittel der Erneuerung der im 
Kriege abgehauenen Allse, welche sie aus dem zu kröpfettden Holze zu gewinnen 
hoffte, verloren gegangen seien. Der Hoffiskäl möge daher nun auch Sorge 
tragen, daß der auf die gedachte Weise eingebüßte Fonds durch Zeichnung frei¬ 
williger Beiträge erfetzt werden könne. Es sei die Absicht in der Pflanzzeit des 
bevorstehenden Frühjahrs die All6e vom Berliner Thor nach Fort Preußen mit 
Lindenbaümen und die nach dem Turnei führende Allse mit Kastanien oder 
Ebereschen, welche letztere, wenn sie in hinreichender Menge zu haben seien, wegen 
der Nutzung ihrer Früchte zur Branntwein-Brennerei, den Vorzug verdienen 
würden, zu bepflanzen. Die Pflänzlinge zu diesen Ällsen feien auf den Gütern 
des Hauptmanns von Arnim, in der Ukermark, in bester Qualität zu haben, 
und es würde die Wieder-Herstellung der beiden, vor dem Berliner Thor ge¬ 
wesene Alleen ca. 200 Thlr. kosten. Sollte der Ertrag einer solchen SUbscription 
größer, als diese Summe werden, so werde die Vau-Deputation es für ihre 
Pflicht erachten, für die Anlage noch mehrerer Wandelbahnen Sorge zu tragen. 
Gleichzeitig wurde über das, was vorgenommen werden solle, der Stadtverordneten-
Versammlung Bericht erstattet und bei derselben der doppelte Antrag gestellt, 
daß, falls die durch :c. Zitelmann in Gang zu bringende Subscriptiön freiwilliger 
Beiträge nicht zur Deckung der veranschlagten Kosten hinreichen sollte, die 
Kämmerei den event. Zuschuß gewähren, demnächst aber auch die Stadtverordneten 
damit einverstanden sein mogten, die zu den Pflanzbaümen erforderlichen Baum¬ 
pfähle 650 Stück an der Zahl aus der Messentiner Forst oder aus der Messmgs-
Heide bei Wolfshmst zu entnehmen^ Die Stadtverordneten genehmigten in der 
Sitzung vom 1. Februar 1810 die "Vorschläge der Bau-Deputation Und consen-
tirten, daß die erforderlichen Baumpfähle aus der Mesfentinschen Forst entnommen 



Die Wandelbahnen und öffentlichen Garten-Anlagen. 1003 

würden, hielten sich jedoH fest überzeugt, daß die zu veranstaltende Subscrifttil^n 
so reichlich ausfällen werde, daß ein Zuschuß aus der KämMerei zu dem er-
wachMden Kosten wol nicht M W ftm werde. ' ' 

MiWrweile hätte man in Erfahrung gebracht, daß nicht der Hauptmann 
v. Arnim auf KrMendorf, föndertt der Graf Arnim auf Boitzenburg es sei) 
aus dessen Forsten und PflänMrten das erforderliche Material zur Anpflanzung 
der Alleen bezogen werden könne. Auf die an den Grafen gerichtete Anfrage, erwiderte 
dessen Forst-Inspector Behrendt ^) unterm 11. Fehruär 1810, daß die gewünschten 
412 M W Setzlinden Md 300 Stück Kaftanienstämme von 6, 7, 8 Fuß Höhe, 
erstere das Wück zu 6 Gr. Cöürant/ das Stück 4 Gr. Courant aus den 
gräflichen Forsten und Plantagen abgelassen und gegen den 24. März abgeholt 
werden könnten, wobei es sich von selbst verstehe, daß die Rade- und Transport¬ 
kosten vom Käufer getragen würden. Um das Ausheben der Pflanzstämme auf 
städtischer Seite von einem Sachverständigen überwachen zu lassen, wurde der, 
Künstgärtner Timm nach Boitzenburg beordert, der den Transport mit 6 4spän-
nigen Wagen nach Stettin besorgte. Es wurden dazu die Wussower Dienstbauern 
aufgeboten, mit denen ein Abkommen dahin getroffen wurde/ daß sie den Transport 
für die runde Summe von 42 Thlr. übernähmen, excl. eines Biergeldes und der 
unterwegs etwa zu erlegende Zölle. Zum Grabest der Baumlöcher waren die 
Bauern von Pömmernsdorf und Scheune befohlen: 8 Mann Hatten diefe Arbeit 
auf der Strecke von Türnei bis zur geivesenett Lindenallse verrichtet; die Schulzen 
beider Dörfer befchwerten sich über diesen von ihrenMitbäuern verlängten Dienst, 
zu dem sie gar nicht verpflichtet seien; es läge ihnen nur die Verbindlichkeit ob, 
die Alleen der Landstraßen in Stand zu halten; die Lindenallse'wäre sonst vom 
Gouvernement erhalten worden, und was sonst an Wegen auf dem Turneischen-
Felde zu bessern gewesen, hätte die Kämmerei auf ihre Kosten besorgen lassen. 
Es wurde ihnen vorgestellt, daß, sie zur Herstellung der Alleen auch Hand an¬ 
legen müßten und ihnen allenfalls eine Vergütigung dafür bewilligt werden könne. 
Hierauf beanspruchten sie als Vergütigung pro Mann und Tag 4 Gr. Coürant, 
was im Ganzen 10 Thlr. 8 gr, ausgemacht haben würde. Diese Forderung, 
konnte nicht bewilligt werden, da die Bauern dem Dienst-Reglement zufolge, die 
Handdienste bei dergleichen Sachen zu leisten hatten. Es wurde aber jedem 
Dorfe nach vollendeter Arbeit 1 Tonne Bier als Gratiäl Mgesagt. Dieser Vor¬ 
gang fei hier erwähnt, wie es mit der Diettstbarkeit der Ballern ihren Guts-
her^chaften gegenüber gehalten wnrde. 

Außer dem Hoffiskäl Zitelmann war es sein Amtsgenösse der Iustizrath, 
Hof- und Kammerfiskal Heinze, der sich für das Sammeln freiwilliger Beiträge 
lebhaft verwendete, so daß nach der Anzeige des erster« vom 17. März 1810 
bereits eine Summe von ca. 300 Thlr. zusauunen gebracht war. Demzufolge 
könne, so Meinte :c. Zitelmann, mit den Vorbereitungen zur Äylage begonnen 
werden; allein hierzu schien es ihm durchaus nothwendig, daß das französische 
Gouvernement der Festung um feine Genehmigung zu den vorhabenden Pflanzungen 

*) Es ist ungewiß, ob der Mann so hieß; er, ein Privat-Beamter, der sonst eine ge¬ 
läufige Handschrift schrieb, folgte dem tadelnswürdigen Beispiele so, ßieler öffentlicher Beamten, 
die ihren Namen absichtlich so kritzeln, daß man ihn nicht entziffern kann. 

126' 
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angegangen werde. Es sei nicht zu bezweifeln, daß von Seiten desselben keine 
Einwendungen würden gemacht werden, indessen der Anfrage bedürfe es, da die 
Baume der Festung so nahe und selbst zwischen den Werken zu stehen kämen, 
und Verletzungen der gegen die kaiserlichen Autoritäten zu nehmende Rücksichten 
pflegten von diesen bekanntlich sehr übel empfunden zu werden, vielleicht nicht 
mit Unrecht. Zitelmann empfahl dringend, dem bezeichneten Requisit durch eine 
an den Gouverneur zu entsendende Deputation schleunigst abzuhelfen, bannt nicht 
durch Verletzung dieser Förmlichkeit alles bisher geschehene vergeblich werde. Ob 
dieser wohlgemeinte Rath von der'Bau-Deputation, bezw. deren Vorsitzer Friderici, 
befolgt worden sei, ist in den Acten zwar nicht angemerkt; doch scheint es der 
Fal l gewesen zu sein, urtheilt man nach dem Verhalten des französischen Gouver-
ments bei einem später vorgekommenen Fal l , wo es einen Soldaten der Garnison, 
der als Baumfrevler ertappt worden war, streng bestrafen ließ. 

Um diese Zeit, nämlich unterm 26. Februar 1810 erließ die Königl. 
Regiemng von Pommern, damals in Stargard, ein Publikandum wegen Be-
pftanzung der Landstraßen mit Bäumen, worin sie zufolge einer aus dem Ministe¬ 
rium des Innern ergangenen erneuerten Vorschrift verordnete, daß die Land-
und Hauptstraßen mit dem nächsten Frühjahr, wenn ihnen vorher eine möglichst 
gerade Richtung gegeben worden, mit Bäumen zu bepflanzen seien. Königl. 
Regierung machte die Orts-Polizeibehörden für die Befolgung diestr Verordnung 
speciell verantwortlich, sicherte derselben aber auch alle mit dem geschärftesten 
Nachdruck zuhgndhabenden Unterstützung zu, wenn sich aus Mangel an gutem 
Wil len und Folgsamkeit gegen ihre Anordnungen der Zweck vereitelt oder ver¬ 
zögert werden sollte. 

Dieses Publikandum war auch in der zu Stett in erscheinenden „Königlich 
Preußisch Pommerschen Zeitung" Nr. 25, vom 2s. März 1810 abgedruckt worden, 
was dem Polizei-Director Stolle Veranlassung gab, sich folgenden Tages in 
einem, an die Bau-Deputation gerichteten Schreiben über die schon in der Aus¬ 
führung begriffenen Anpflanzung vor dem Berliner Thor zu äußern und auf 
Regulirung einiger Wege und Ergänzung deren Alleebaüme merksam zu machen. 
Die Bau-Deputation erwiderte darauf am 29. März 1810, daß — 

1) die im Herbste 1806 auf Befehl des Gouverneurs v. Romberg abge¬ 
hauene Lindenallee mit Linden in 4 Reihen erneuert und mit einer A M von 
Roßkastanien, von dem Berliner Thor vorbei mit der nach dem Galgen führen¬ 
den Weidenallee verbunden, auch längs des Exercier-Platzes eine Reihe Kastanien 
gesetzt werde. Der dazwischen liegende Platz solle mit Laub- und Strauchhölzern 
verschönert werden. 

2) Der Weg vom Fort Preußen nach Turnei werde mit einer Allee von 
Kastanien besetzt. . 

3) Der nach der Möhrmgschen Landstraße in gerader Richtung verlegte, 
32 Fuß breite Weg solle mit Apfelbäumen, wenn sie zu haben wären, bepflanzt 
werden. 

4) Die Allee vom Anklamer Thore nach der Kupfer- und der Gieseschen 
Mühle, sowie nach Grabow sollten ebenfalls ergänzt werden, wie denn überhaupt 
Alles, was noch in diesem Frühjahr zur Verschönerung der Wandelbahnen ge¬ 
schehen könne, ein Gegenstand der Sorge der Bau-Deputation sei. Ob sich auch 
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für die Verbesserung der Allse nach i»M Krekowfchen Heide jetzt etwas thun lasse, 
könne noch nicht überfehen werden; indessen wüffde man sie, wie alle übrigen 
Alleen nicht aus dem Auge lassen. Sodann solle der Planteur Buthe mit einer 
Instruction zur befondern Aufsicht der Pflanzungen versehen werden, wie denn 
auch die Bau-Deputation überzeugt fei, in der Königl-PMei-Direkt ion eine 
kräftige Stütze bei der Beaufsichtigung der Allsen und der Bestrafung von Baum¬ 
frevlern zu finden. Die Errichtung von Warnungstafeln werde vorbereitet. 

M i t welch' großen Interesse die gesammte Einwohnerschaft der Stadt an 
der Verschönerung ihres Wohnplatzes Theil nahm, sieht man nicht allein aus 
der verhältnißmäßig reichen Beisteuer, die zur Deckung der Kosten durch frei¬ 
willigen ZuHuß gesammelt wurde, fo daß ein Zurückgreifen auf die Kämmerei 
bis dahin nicht nöthig war, fondern auch an den Äußerungen, die. aus dem 
Schöße der Bürgerschaft gegen den Vorsitzenden der Bau-Deputation, Städtrath 
Friderici mündlich wie schriftlich kund gegeben wurden. So lenkte ein sehr 
schwer zu lesendes Schreiben vom 20. F e b m a r 1 U 0 , dessen Unterschrift gar 
nicht zu lesen ist, die Aufmerksamkeit auf dem „skandalösen Zustand" des Petri-
Kirchhofes, der, mit einem halbzerfallenen Zaune umgeben für die Anwohner 
und alle Vorübergehende ein „Ekel erregender Abort" geworden war. Hier 
helfend einzuschreiten würde, so meinte das Schreiben, eine Aufgabe der Bau-
Deputation sein. Dann aber fei es eben fo nothwendig, den Platz zu ebenen. 
Die Grabhügel welche fchon ganz verfallen, und feit 3 Jahren von Wagen und 
Pferden zu dem vom französischen Gouvernement in ein Magazin verwandelten, 
Kirchengebaüde zerfahren und zerstampft seien, mußten Planirt und der jetzige 
„skandalöse" Überrest des seit so langer Zeit nicht mehr zur Begräbmßftätte be¬ 

nutzten Platzes in einen Rasenplatz verwandelt w ^ der ringsum und am 
Wege zur Kirche mit Bäumen zu bepflanzen fei, wozu Pappeln vorgefchlagen 
wurden an Stelle her jetzt auf dem Plaße stehenden abgestorbenen oder abster¬ 
benden Maulbeerbäume, die zur Zeit der Fruchtreife zu den widerwärtigsten und 
selbst lebensgefährlichen Prügeleien,.der Schul- und Straßenjugend Anlaß gäben; 
u. f. w. Frieden« legte diefes Schreiben zu den Acten, einen dem Magistrat 
zu erstatteten Bericht sich vorbehaltend. Ferner schrieb der Iustizrath Heintze am 
3. Apr i l 1810: er halte es für rathfam, beim Platz-Ingenieur und dem Gou¬ 
verneur die Erlaubniß nachzufuchen, den Königsplatz, wo die Statue Friedrichs 
des Großen steht, längs des Walles und längs der Häuserreihe bis zur Ecke der 
Kleinen Oomstraße mit neuen Bäumen besetzen zu dürfen. Diefe Erlaubniß sei 
durchaus nothwendig, indem bei den bisherigen Anträgen nur von den Il l lsen 
vor dem Thore, nicht aber von den Plätzen innerhalb der Feswngswerke die 
Rede gewesen, oder wenigstens dieser letzteren nicht namentlich Erwähnung ge¬ 
schehen fei. Hemtze hielt es für angemessen, den Gouverneur persönlich darum 
anzugehen. „Meser sonst sehr gutherzige Mann, fügte er hinzu, könnte es übel 
deuten, vor feinen Fenstern eine Pflanzung entstehen zu sehen, wovon er zuvor 
nicht einmal unterrichtet, noch weniger begrüßt ist".*) Aus dem Verlauf des 

*) I n dieser Äußerung des Iagdraths Heintze ist zweierlei bemerkenswerth, erstlich daß 
Lob der Gutherzigkeit, welches er dem Gouverneur, MvisionZ - General Liebert — ob der¬ 
selbe ein Franzos oder ein Deutscher aus dem Elsaß war, ist ungewiß — ertheilt, und zwei-
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Schreibens geht übrigens hervor, das Heintze mit dem Vorfitzenden der Bau-
DeputationKwegen der Pstanzungs-Angelegenheit in beständigen Verkehr gestanden 
hat. Er erscheint als Haupttriebfeder bei der Sammlung von Unterschriften. zu 
den freiwilligen Beiträgen: — „Wir werden unsere Subscriptionen noch scharf 
betreiben müssen", sägte er u. a.; er wünschte einen -— flüchtigen Nachweis, von 
dem was bisher für die Pflanzungen verausgabt worden ist, und einen Über¬ 
schlag der Kosten, die für die weiteren Arbeiten noch erforderlich sein werden. 
— I n einem weitern Schreiben von 8. Apri l 1810 spricht er die Hoffnung aus, 
daß Stadtrath Friederici die Erlaubniß des Gouvernements in der von ihm 
letzthin bemerkten Rücksicht erwirkt habe. Was die bisherigen Ausgaben des 
Fonds der freiwilligen Beiträge betrifft, so belaufen sich dieselben schon über 
250 Thlr. Die Anlagen vor dem Anklamer Thor werden nicht weniger als 
300 Thlr. kosten. Diese noch aufzubringen, hat Heintze für jetzt keine Aussicht. 
Ich thue^ sagte er, mein Möglichstes, über man kann nicht rasch vorwärtskommen. 
Was schlechthin nöthig ist, das ist den Königsplatz und die Wege vor dein An¬ 
klamer Thor zu bepflanzen. Schreiten wir hierzu nicht, so können wir die Unzu¬ 
friedenheit der bisherigen Subscribenten fürchten. Sorgen Sie dafür, daß das 
Kaufgeld von den Weiden, 39 Thlr. in gutem..Gelde betragend, zu den neuen 
Anlagen mit verwendet und nicht etwa von der Ökonomie-Deputation eingezogen 
werde. Es gehört 60 ipso zum Straßenbau u. f. w. 

Was die von Heintze erwähnten Weiden betrifft, so standen sie an der 
Landstraße, welche jetzt in gerader Lime über die Ländereien des Ackerwirths 
Gampe — später Friedrichshof genannt — gelegt wurde. Es waren alle abge¬ 
standene Bäume, 176 an der Zahl, für die in der öffentlichen Licitatiott M 
30. Mätz 1810 nicht 39 Thlr. wie Heintze meinte, fondern etwas weniger, 
nämlich Thlr. 31. 23. 6 Pf. gelöst wotden waren, welcher Betrag von Friederici, 
schon vor Heintze's Erinnerung, zum AMn-Fonds genommen worden war. 

Die Pflanzarbeiten begannen am 13. März 1810 und wurden während des 
ganzen Monats Apri l ununterbrochen bis zum 2. Ma i fortgesetzt, an welchem 
Tage die letzten Baume auf dem Konigsvlatze gesetzt wurden. Es sind in Allem 
1457 Baume gepflanzt worden nämlich 435 Linden, 450 Roßkastanien, 112 Ahorn 
und 460 Ebereschen. Die Unterthanen aus sämmtlichen Etgenthumsdörfetn der 
Stadt, die: aus Pommernsdorf, Schüne, Krekow, Völschend orf, Niemitz, waren 
zu diesen Arbeiten beordert worden.*) Es waren im Ganzen 376 Händdienst-
und 64 Gespanndiensttage nöthig geworden. Observanzmäßig war den Eigenthums-
Unterthanen für dergleichen äußergewöhnliche Handdienste jederzeit eine Vergütigüng 
an Bier gegeben worden. Darum wurde es für billig erachtet, für die geleisteten 
Dienste bei den Anpflanzungen der Allsen ein derartiges Gratial, im Ganzen 
5 ̂ 2 Tonne Halbbier, welche 12 Thlr. 6 gr. 6 Pf. kosteten, zu bewilligen. Der 
Verwalter der „Allsen-Kasse — wie man den Fonds der freiwilligen Beiträge 

tens die Wohnung des Generals, die im Landhause, Louisenstraße 3!r. 28, gewesen sein wird, 
da das heutige General-Commando-Gebaüde damals wol nicht zur Wohnung des Gouver¬ 
neurs geeignet, bezw. eingerichtet war.,— *) Die Gutsunterthänigkeit der Bauern stand 
damals noch in holler Kraft. Die Regulirung der gutstzerrlichen und' bäuerlichen Verhältnisse 
in Folge des Edicts vom 14. September 1811 beaann in den Stettiner Eigenthumsdörfern 
im Jahre 1818. , 



Die Wandelbahnen Wd Mntlichen Garten-Anlagen. 1W7 

jetzt 
Hf 
jetzt M W ersten W a l gezeichnete findet — mämttch, der Fagdrath Heintze und der 
H o f M a l ZitelmaNn, WMN. damit einverstanden. Sie bewilligten. Friedrichs An¬ 
trag sehr gern zu< Aufmunterung dieser Leute in ähnlichen Fällen, „nnd wünsch¬ 
ten die UemMrat ion um etwas vermehrt, oder künftig al lenMs zur Hälfte 
wiederholt, falls dies ein Mittel sein könnte, daß unsere schönen Baume recht 
fleißig^getränkt werden, um ihr Gedeihen zu hefördern". 

M i t Beaufsichtigung, der Pflanzungen wurden, außer dem Planteur Buth, 
der Turneische Wdchärter, dev sMtische Straßenwärter, ein Mann aus der 
Neüenwiek in der Hegend der 3,Tauben^) und der Visitator von Fort Preußen 
beauftragt, Letzterer überMhm die Aufseherstelle mit Genehmigung seiner vor¬ 
gesetzten Behörde^ der Accise- und Zoll-Deputation der Königl. Regierung. Auch 
erhielten die Poüzei-Sergeayten vom Polizej-Direttor Stolle hen Befehl, sich der 
Beaufsichtigung dep Pflanzungen nicht zu entziehen, wenn amtliche Obliegenh eiten 
sie in die Allsen führen sollten. Demnächst wurden Warnungstafeln, 6 an der 
Zahl, angefertigt und an geeigneten Plätzen, aufgestellt,, nämlich 1) gleich vor dem 
BerlinerKTHore, 2) bei Fort Preußen, wo sich die Allsen nach Hurnei und der 
Möringerschen Handstraße scheiden, 3) bei Turnei, 4) am Ende der Allse bei der 
Möringenschen Landstraße, 5) am Ende der Allse, die rechts um den Exercierplatz 
geht, 6) vor dem Anklamer Thor. Und imMnschluß an die Warnungstafelss ward 
eine polizeiliche Pekanntmachung inßden HagebWe^^^ 

Noch war die Wanzung der Mse-BaüW nicht vollendet, als ein Soldat 
derGarnison, sich einen argen Frevel an einem derselben zu Schulden kommen 
ließ. Beim GouverneWyt zur Anzeige gebracht verhängte dasselbe über den 

Strafe, wie deNn. überhaupt strenge Handhabung 
deaMännszucht bei der französischen Besatzung eine Lichtseite während der Reben¬ 
jährigen Occupation Stettins durch die Franzosen gewesen ist. Dieser Vorfall 
gab .dem Vorsitzenden der Bau-Deputation Veranlassung, das nachstehende, in 
elegantem Französisch abgefaßte Schreiben zu erlassen: ^-
^ 8ou Nxeßiisnee NouÄeur 1k ^susrai äy Division, l^0uv6ru6iir, M6d6rt 

, , ., , , / ^ ,̂ ." , . , , ^ ^̂  , -, '̂  ^ ^ ' ' > ^ 8t6ttw. 

Votrß'NxeLlißueß vißnt äk äoM6r uns uouvsiiß prsnvs äß8 «eiitiinenL Hs 
^uÄic:« st ätz loMi ts M i ^'auiuient 8ou8 chMU6 rWport et 6si Wrtieulisr 
liuaut ^ C6?<zui re^aräß I'intsrßt äs notrtz vilis 6t äs U08 ooneito^sußj M r 1a 
mayisrs äont N is a äaiZus fairs äroit a uotrs rseiaNMou oouosrn 
arbrs eoups äauL 1s8 ndiivsiis» 1̂1668 äs Ig, vilis p«.r uu ß o l ä a ? i 

U0U8 86ut0U8 od1i8S8 äs tsmoiFusr 3. es 8W6t a Votrs Nx 
äs8 K9,ditan8 äs notrs vilis uotrs rseoini^Laues 1a piu8 vivs st 1a 
s' st, O80U8 ^joiilärs aux 6xpr688iou8 äu rs8pset ĉ ns äspm8 äs8 a 

pr0esäs8 äs Votrs Lxesiisues U0ii8 iyLpirsut pour 8a psr80MS 
vsuilis Lui piairs äs äsksnärs ßsusraisnisut par un orärs äu '̂our 
1a eomillinatiou MFys convsnadis aux 8o1äat8 äs 1a ^arni80ii touts 

^) Die 3 Tauben war das Schild einer Schankwirthschaft an der Nordfpitze zur Neüen¬ 
wiek, jetzt Glllgwiese genannt, unmittelbar an der Berliner Landstraße. I m Jahre 1829 be¬ 
stand diese Wirthschaft noch unter dem Namen Weiße Taube. 
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ä68 a11s68 <iui sntoursnt 1a vilis, et äout MllMS dMtant 83.U8 
p äsvra rstirsr 1s nisMs protit st 1s möms piaiÄr. 

uou8 tiattant äs i'WpsrNlies gus V0118 vouärs^ M M s u i - 1s 6shsra,1 agrssr 
estts äsmauäs, <̂ ui «ursmsut smpsetlsr«, taute rseiamation luturs, nou8 

I'douusur ä'strs avsc uu prokouä rsspWt 
Nonsisur Is OsusM 

8tsttiu äs Votrs Nxesilsues 
es 27. ^ .M i 1s8 trö8 dumd1s8 st trs8 

1810. la äßputatiou äs Z 
ÄUX dati8868, piautftFSs st 

Stettins Bewohner erfreuen sich eines anmuthigen Hains, der sich vom 
Königsthor bis in die Nähe des Frauenthors erstreckt und nordwärts an das 
gleich schattenreiche Todtenfeld sich anschließt, wo ihre Heimgegangenen Lieben 
ruhen in Erwartung der Dinge, die da kommen sollen, und die ihnen von 
Kindheit an als eleüsinische Mysterien vorerzählt worden, in denen sich die 
hoffärtige und selbstsüchtige Idee der Unsterblichkeit zuerst kuttd gegeben hat. 
Was aber die Stettiner sicherlich nicht wissen, das ist, daß der Gedanke zu 
jenen schattenreichen Anlagen i n dem Kopfe eines kunstsinnigen 
Fraüzosen entstanden ist. Es verhält sich damit folgender MaßeU: "— 

König Friedrich Wilhelm I I I . hatte in dem Tilsiter Frieden und den späteren 
daran sich knüpfenden Ergänzungs-Conventionen die Verpflichtung übernehmen 
müssen, für die Verpflegung der in den drei Oderfestungen zurückbleibenden Be¬ 
satzungen des französischen Kriegsheers Sorge zu tragen. Zu dem Endzweck 
hatte die Pommersche Regierung, welche wahrend der Occupation nach Stargard 
verlegt war, eines ihrer Mitglieder als Commissariüs, der mit den französischen 
Gouverneur und dessen Militair-Behörde die Angelegenheit der Truppen-Ver¬ 
pflegung zu ordnen und zu regeln hatte, nach Stettin depütirt. Dieser Commissatius 
war der Regierungsrath Fritsche, ein, als langjähriges Mitglied des Collegiums 
der frühern Kriegs- und Domainenkammer, mit den örtlichen und den Personal-
Verhältnissen, wie auch mit den Productionskräften des Herzogthums Pommern 
aufs Genaueste vertrauter Mann. Frttsche war es, der unterm.27. Apri l 1810 
ein Schreiben folgenden Inhalts an den Magistrat richtete:— 

„Einem Wohllöblichen Magistrat hierselbst find' ich Nachstehendes ergebenst 
anzuzeigen mich veranlaßt. Der Oberstlieütenant Ardant, Chef du gsme,^) be¬ 
suchte mich vor einigen Tagen in Geschäften und kam im Verfolg des Gesprächs 
auf die schönen Umgebungen Stettins; er bedauerte dabei aber sehr, daß 
wir in und bei unserer Stadt keine eigentlichen Promenaden hätten. Die Land¬ 
straßen köune man dafür doch nicht annehmen, und äußerte dabei, daß es uns 
sehr leicht werden würde, eine recht angenehme Promenade durch Bepf lanzung 
des G l a c i s , nach Art der d.Heydebreckschen Plantage^), zu schaffen. Er 

) äu Foul« ist in der französischen Mititllir-Terminolögie Das, was wir „Inge¬ 
nieur vom Platz" nennen. — **) Wo diese Heydebrecksche Plantage gewesen, hat Herausgeber 
nicht ermitteln können. Heydebreck, ein Sohn des uralten Pommerschen Geschlechts der Heyde-
brecke, war 1806 zweiter Director der Pommerschen Kriegs- und Domainenkammer und 
Director der Kammer-Accise-Deputatiön, bei der auch Fritsche als Rath ftmgirte. Nach dem 
Tilsiter Frieden gehörte Georg Christoph Friedrich v. Heydebreck, in der Stein-Hardenberssschen 
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erbot sich gegen mich, selbst hülfreiche Hand anzulegen, die von ihm vorgeschlagene 
schöne Anlage noch in diesem Frühjahre auszuführen, da dies, mit zu seinem 
Metier gehöre, wie er sich ausdrückte, und würde er das Glacis zwischen dem 
Anklamer und dem Frauen-Thore sogleich zur Bepflanzung hergeben, sobald 
dies nur von ihm verlangt würde. Ich dankte ihm zuvörderst für sew-Interesse 
an dem Vergnügen der hiesigen Einwohner, wandte ihm aber ein, daß zu be¬ 
fürchten stände, die ganze Anlage bei Veränderung der hiesigen Garnison zerstört 
zu sehen; er erwiderte mir aber, daß dies keinesweges zu besorgen sei, in Frankreich 
müßten reglementsmäßig Glacis und Wälle aller Festungen bepflanzt sein, um 
bei einer Belagerung des Platzes den Vorrath des Brennholzes zu vermehren 
und durch das Verwurzeln des Bodens dem Miniren ein Hinderniß mehr in den 
Weg zu legen; es lasse sich daher erwarten, daß eine jede Garnison der hiesigen 
Festung die Bepflanzung des Glacis gern sehen würde? in jedem Fall die Ver¬ 
nichtung einer schon blühenden Anlage eigenmächtig und eigensinnig nicht unter¬ 
nommen werden dürfte, viel eher aber die Grlaubniß zur Schaffung der Anlage 
künftig versagt werden könnte. Es ist allerdings nicht zu laügnen, daß die Um¬ 
stände in Beziehung auf landschaftlichen Schmuck der nächsten Gegend bei der 
Stadt in der angegebenen Art nie günstiger sein können. Ich rechne außer der 
Willfährigkeit der französischen Behörden hierher vorzüglich noch den feineu 
Geschmack des Oberst-Lieütenants Ardant; seine wirklich edle Denkungsweise ist 
mir in dem Geschäfftsverkehr mit ihm zur Genüge bekannt geworden, daher er 
in jedem Betracht von allen anderen seiner Landsleüte und Standesgenossen sehr 
zu unterscheiden ist, und ich mit Fug und Recht versichern kann, daß bei seinem 
wohlgemeinten Vorschlage ein etwaiger Hintergedanke nicht zu besorgen steht. Er 
hat mir erlaubt, von seiner Eröffnung Einem Wohllöblichen Magistrat Kenntniß 
zu geben, und wenn es mir gestattet ist, noch eine Bemerkung hinzuzufügen, so 
würde es auf den Fall, daß man auf die Anlegung der Promenade einzugehen 
gesonnen sein sollte, die sein, daß der Oberst-Lieütenant Ardant durch eine artige 
Begrüßung in der Sache (abseiten oder uoimnL eines Wohllöblichen Magistrats) 
gewiß vermocht werden wird, außer gutem Math noch mehr zu thun, z. B. feine 
Sappeurs gegen halbes Tagelohn arbeiten zu lassen :c. :c. Ein Wohllöblicher 
Magistrat wolle es meiner Theilnahme an der Verschönerung der hiesigen mir 
sehr werthen Stadt lediglich und allein zuschreiben, daß ich Mir die Freiheit 

Periode, mit zu den Reorganisatoren des Staats-Verwaltungswesens, als Staatsrath im 
Finanz-Ministerium. Bei der Bildung der Oberpräsidien, 1816 und 1817, ernannte ihn der 
König zum Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg und zum wirklichen Geheimen Rath, mit 
dem Prädikat Excellenz. Er besaß im Thiergarten bei Berlin ein schönes Landhaus mit großem 
Garten, welches er als Sommerwohnug benutzte, nach seinem Tode aber von den Hinter¬ 
bliebenen, der Wittwe und zwei erwachsenen Kindern, Sohn und Tochter, zum beständigen 
Wohnsitz gewählt wurde. Weil das Haus für die kleine Familie, zumal die Tochter bald 
darauf sich vermalte, zu groß war, so vermietete Frau v. Heydebreck einen Theil desselben 
für die Sommermonate. Der Herausgeber ist in den Jahren 1826 und 182? ihr Miethsmann 
gewesen. Heydebreck's Schwiegersohn war der berühmte Kanzelredner Friedrich Ehrenbera 
ein Kaufmanns-Sohn aus Elberfeld, erster Hof- und Domprediger zu Berlin, wirkt. Ober-
Consistorialrath und Mitglied des Altensteinschen Ministeriums des Cultus und Unterrick'!--> 
s 1852. ^' 

Landbuch von Pommern; Th. I I . , Vd. V I I I . 12? 
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nehme, Wohldesselben ernste Thätigkeit mit dieser Angelegenheit "des Vergnügens 
zu unterbrechen." 

Oberbürgermeister Kirstein Heilte dies Schreiben der Bau-Deputation zur 
weitern Veranlassung mit dem Bemerken mi t , daß die Anlage für dieses Jahr 
zu spät sein dürfte, auch sei es wohl zu berücksichtigen, daß das vaterländische 
Gouvernement sonst das Glacis durch Verpachtung des Grases genutzt habe und 
demselben also ein Portheil entzogen werden würde, wenn die Festung dereinst 
wieder in des rechtmäßigen Herrn Besitz käme. Regierungsrath Fritsche wurde 
durch eines..kurzes, in kaltem Geschäftsstil abgefaßtes Denkschreiben vom 29. Apr i l 
1810 von Überweisung der Sache an die Bau-Deputation benachrichtigt, bei der 
ihr Vorsitzender, Stadtrath Friederici, am 12. M a i 1810 decretirte: „ M aota 
bis zum nähern Ausweis, ob das Glacis zu bepflanzen." 

Mi t te l zum Zweck — so überschrieb Stadtrath Friederici ein Memyrandüm, 
vermittelst dessen er am 17. September 1810 die Freunde, welche bis dahin die 
Angelegenheit der öffentlichen Wandelbahnen mit so großer Vorliebe und so 
außerordentlichem Eifer gefördert hatten, zu einer Zusammenkunft einlud, um 
über die Mi t te l und Wege zu berathen, wie das begonnene gute Werk der An¬ 
pflanzungen weiter zu fördern sein werde. Die M ä n n e r / a n welche er die Ein¬ 
ladung richtete, waren: — 

Der Iagdrath Heintze und der Hofftskal Zitelmann, welche beide eine so unver¬ 
drossene Thätigkeit bei der Subscribenten-Sammlung und bei dem AnftMnzungs-
werke selbst bewiesen hatten; der Polizeirath Rathmann, als deputirtes Mitgl ied 
der Bau-Deputation und Förderer alles Guten und Schönen; der Kaufmann 
Vunes, der die Kasse der freiwilligen Beiträge mit Umsicht und Eifer gefHrt 
hatte; der Kaufmann Kugler*) , welcher ebenfalls bei den Anpflanzungen so regen, 
thätigen Antheil genommen, und der Kaufmann Mentze, durch dessen Bemühungen 
die rechtzeitige Herbeischaffung der Baumpfähle bewirkt worden war. 

Diese sieben Männer traten am 29. September 1810 in der Wohnung des 
Iagdraths Heintze zusammen. Sie beschlossen in dieser Conferenz einen permanenten 
Verein zu bilden und tauschten ihre Ansichten darüber aus, wie der Verein zu 
benennen sein werde, ohne darüber zu einen Beschluß zu kommen, während die 
Frage, ob der Verein eine Privat- oder öffentliche Gesellschaft sein solle, zu 
Gunsten des privativen Characters entschieden wurde. Zitelmann übernahm es, 
in der nächsten Sitzung des Stadtverordneten-Collegiums, dessen Mitgl ied er war, 
den Antrag zu stellen, daß zu den ferneren Pflanzungen die erforderlichen Baume 
und Baumpfähle aus den städtischen Holzungen unentgeldlich verabreicht werden 
möchten. Dieser Antrag wurde in der Sitzung der Stadtverordneten vom 1. October 
1810 gestellt und ohne Weiteres bewilligt, und der Communal-Beschluß vom 
Magistrat unterm 4. October 1810 genehmigt und bestätigt. Es ergab sich aber 

, *) Kugler's Haus war seiner Zeit in Stettin ein Mittelpunkt der feinen Welt, die in der 
Lieb? zur Kunst und in ihrer Pflege einen Genuß und ein Mittel zur Veredlung des Herzens 
erkannte; Poesie, Malerei und Musik, überhaupt alles Schöne wurde in Kupfer's Familie, 
gleichsam mit Leidenschaft getrieben. Der als Dichter, Geschichtschreiber und besonders als 
Kunsthistoriker sich einen unvergänglichen Namen erworbene Franz Theodor Kugler war ein 
Sohn dieses Hauses. Der Verf. des L.-B. hat ihn eine Zeitlang, 1821, zu seinen Schülern 
bei der Bau-Akademie zu Berlin als dieselbe unter Gottfried Schad'ow'Z Leitung stand, abzählt. 
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nach der Anzeige der Forstbedienten, daß in den, der Stadt zunächst belegenen 
Holzungen kein geeignetes Pflanzmaterial vorhanden war, und man bis Wolfshorst 
gehen müsse, aus dessen Revier und dem Messing geeignete Baume zu den 
Manzungen, und zwar Ebereschen geliefert werden könnten. Demgemäß wurde 
angeordnet, daß zum bevorstehenden Frühjahr 250 Stück junger Ebereschen heran¬ 
gefahren werden sollten. 

M i t welcher Strenge übrigens die Beschädigung der neuen Pflanzungen von 
PolizeiwH^en geahndet wurde, ersieht man aus einem Vorfall, der sich am 
29. November 1810 ereignete. Der Knecht des Bauern Schmeling in Pommerns¬ 
dorf hatte, bei dem muthwilligen sogenannten Wettfahren anderer Mtknechte aus 
seinem Dorfe, eine sehr schön angewachsene junge Linde in der Allee vor dem 
Berliner Thöre ln Grund und Boden gefahren und dadurch einen Schaden an¬ 
gerichtet, der vom Planteur Buth in Gelde auf 1 Thlr. 4 gr. angegeben wurde. 
Zur verantwortlichen Vernehmung aufs Rathhaus citirt, gestand der Knecht ein, 
daß er der Thäter sei und das Damnüm begangen habe, worauf der Polizei-
Bürgermeister Redevennmg ihn sofort in die Custodie abführen ließ. Dann 
decretirte, der Bürgermeister am 3. December 1810: 1) „Es sind dem Iülke, so 
hieß der Knecht, 10—20 Peitschenhiebe zu ertheilen, und dann zu entlassen, wenn 
er die Sitzkosten tc. mit 1 Thlr. 1 gr. 4 Pf. und den Baum mit 1 Thlr. 4 gr. 
bezahlt hat. 2) Die Execution ist in Gegenwart des Schulzen von Pommerns¬ 
dorf und eines Knechts aus jedem EigenthuMsdorfe vorzunehmen." Strenge, 
aber prodawlli 68t! Auf dringende Vorstellung seines Brotherrn Schmeling, daß 
er den Knecht in der Wirthschaft nicht entbehren könne, wurde der rohe Gesell 
am 4. December aus der Haft entlassen. 

Am 2. März 1811 traten die oben genannten 7 Mitglieder der „Gesellschaft 
für die öffentlichen Spaziergänge", wie der Privat-Verein sich mm nannte, zu 
einer Konferenz zusammen, in welcher beschlossen wurde: — 1) den Magistrat 
und das Polizei-Directorium zu ersuchen, bei dein General v. Blücher*) auf die 
Erlaubniß zur Glacis-Bepftanzung anzutragen. 2) Sobald die Witterung es 
erlaubt, die in den bereits angelegten Alleen ausgegangenen Baume zu ersetzen 
und die angefangenen Kastanien- und Ahorn-Alleen zu beendigen. 3) Übernahm 
es der Iagbrath Heintzc, die Aufforderung zur neuen Subscription freiwilliger 
Beiträge abzufassen und in der Stadt circüliren zu lassen. 5) Wurde regiftrirt, 
daß mit dem Gärtner Schone, von der Ober-Leese, wegen Lieferung von 
200 Stück Kastanienbaüme, das Stück zu 5^2 gr. gut Geld,'frei zur Pflanzstelle, 
contraDrt worden sei. 6) Wurde beschlossen, dem Stadt-Inspector Timm für 
seine gehabten Bemühungen eine Ve.rgütigung von 4 Friedrichsd'or aus der Ge¬ 
sellschafts-Kasse zu bewilligen. 

. Was den Beschluß zu 1. betrifft, so war derselbe ganz in der Ordnung. 
Wie freundlich auch der Obrist-Lieütenant Ardant iu Betreff einer Bepflanzung 
dch Glacis sich geäußert, und seine werkthätige Nnterstützüng dabei M Aussicht 

' *) Nachdem das fm:lz0>tsche Kriegsheer unter Commando des Marschalls Soult vertrags¬ 
mäßig endlich am 5. October 1308 das rechte Oder-Ufer geräumt und zu neuen Thaten auf 
der Iberischen Halbinsel abmarschirt war, übertrug der König das Militair-Gouvernement in 
Pommern dem General-Lieutenant v. Blücher, der seinen Sitz in Stargard nahm. 
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gestellt hatte, nichts destoweniger durften die Mitglieder der „Gesellschaft für die 
öffentlichen Wandelbahnen" es sich nicht verhehlen, daß ihr Landesherr, König 
Friedrich Wilhelm I I I . , wenn Er auch augenblicklich nicht das Verfügungsrecht 
über die Festungswerke hatte, doch Eigenthümer derselben sei, und daher ohne 
Seine Einwilligung keine Veränderung daran vorgenommen werden dürfe. Ob 
aber der Magistrat, bezw. die Polizei-Direction, dem gedachten Beschlüsse Folge 
gegeben und an Blücher berichtet habe, bleibt ungewiß; die Acten besagen nichts 
darüber. Es scheint, daß es nicht geschehen sei. Wie wohlwollend auch das 
militärische Regiment von dem damaligen französischen Gouverneur, Divisions-
General Liebert, der Stadtobrigkeit und der Einwohnerschaft gegenüber gehandhabt 
wurde, so scheint der Magistrat doch Bedenken getragen zu haben, in einer, die 
Feswng allein betreffenden, Angelegenheit mit dem vaterländischen Mi l i ta i r -
Gouverneur von Pommern in Schriftwechsel zu treten. Konnte doch General 
Liebert darin einen Eingriff in feine Befugnisse sehen, die ihm von seinem Kaiser, 
dem Bezwinger Preußens und dem allmächtigen Herrscher, damals schon über 
halb Europa, beigelegt worden waren? Diese wichtige Rücksicht war es ohne 
Zweifel, daß Magistrat und Polizei-Direction die gewünschte Anfrage bei Blücher 
als unzeitgemäß, und sogar das Wohl der Stadt gefährdend, unterließen... 

Der Stadtrath Frieden«, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Ökonomie-
und der Bau-Deputation berichtete am 6. März 1812 an den Magistrat was folgt: 

Durch die Magistrats-Verfügung vom 18. November 1809 wurde die Be¬ 
pflanzung und Unterhaltung der öffentlichen Promenade und Alleen der Bau-
Deputation übertragen. Zur Erreichung dieses Zwecks eröffnete dieselbe eine 
Privat-Subscription zu freiwilligen Beiträgen, wodurch sie in Stand gesetzt 
wurde, nicht allein die im Kriege abgehauenen Allsen wiederherzustellen, sondern 
die Anpflanzung zu erweitern, und constituirte im Jahre 1810 am 29. September 
zur bessern Beförderung der Subscription und Anpflanzungen einen besondern 
Verein, welcher unter dem Namen Gesellschaft zur A n l e g u n g und Unter¬ 
h a l t u n g der ö f fen t l i chen P romenaden besteht. Die Anpflanzung aber 
der Allsen und Landstraßen, welche entfernter von der Stadt liegen, blieb der 
Obsorge der Ökonomie-Deputation überlassen. Referent, der als Vorsitzender 
beider Deputationen, die Anpflanzungen sowol der einen, als der andern leitete, 
ließ im Frühjahr 1811 den Weg, oder vielmehr die Landstraße von, Fort Preußen 
nach den „drei Tauben" hinunter, die nach Pommernsdorf und Pritzlow führt, 
in gerade Richtung legen und Planiren, was 1810 im Frühjahr auch mit der 
Pasewalkschen Landstraße geschehen war. Zur Vevflanzung dieser Straßen mit 
Bäumen wurden 200 Stück echte Herzkirschenbaüme, welche für einen wohlfeilen 
Preis auf einem Gute bei Prenzlow zu haben waren, behandelt, in der Voraus¬ 
setzung, daß das Geld dazu aus der Allsen-Kasse genommen werden könne, da 
diese Straße als Promenade zu betrachten, indem sie die Allsen vor dem Berliner 
Thor mit der Neuen Wiek in Verbindung setzt. Beim Anherotransport dieser 
200 Kirschbaume, und anderer mehr, erließ Referent unterm 14. März 1811 
ein Circulair an die benannte Gesellschaft, um die auf 54 Thlr . in V36 *) sich 

Da der Nominalwerts der, zu V24 eines Thalers ausgeprägten/ Groschen lange nicht 
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belaufenden Kosten ans, der Alleen-Kasse zu entnehmen. Die Gesellschaft consen-
tirte hierin aber nicht, aus dem Grunde, weil die Landstraße keine Promenade, 
und dieselbe üderdem mit Kirschbäumen bepflanzt worden. Es wurden aber 
dennoch diese 54 Thlr. in '/g^ dem Referenten für die Ökonomie-Deputation 
und zwar vorschußweise von dem Kaufmann Bunes, als Rendanten der Allee-
kasse, gezahlt. Dieser verlangt nunmehr die Erstattung des geleisteten Vorschusses, 
w eshalb Referent, Namens der Ökonomie-Deputation, beim Magistrate darauf 
anträgt, die Zahlung mehrgenannten Betrags von 54 Thlr. in ^ auf die 
Kämmereikafse anzuweisen, aus dem Grunde, weil die Kämmerei zur Anpflanzung 
der Alleen noch nichts beigetragen hat, und sie künftig die Obstnutzung aus dieser 
Allee bezichen wird. . 

Der Magistrat lehnte diesen Antrag unterm 7. März 1812 ab. Die 
Kämmereikasse, sagte er, befinde sich nicht in der Lage, zur Verschönerung der 
Alleen so bedeutende Zuschüsse in baarem Gelde zu geben, auch gereiche die Allee 
nach Pommernsdorf eben sowol zur Promenade, als die übrigen Alleen um die 
Stadt, und habe es um soweniger Bedenken, daß die Kosten aus der Alleenkasse 
entnommen werden müßten, als selbige durch Beiträge von den Einwohnern 
errichtet worden. 

Nun kam das Jahr 1813! Alles, was mit so vielen Mühen und nicht 
geringem Kostenauswande gepflanzt, mit so vieler Liebe gehegt und gepflegt 
worden war, ging in diesem Jahre zu Grunde. Kaum hatte der französische 
Gouverneur nach langem, zähen Widerstände die Festung übergeben, es war am 
5. December des genannten Jahres, als Frieden« seiner und seiner Genossen 
Schöpfung eingedenk war, traurend über das Zerstörungswerk dem sie zum Opfer 
gefallen! Er beauftragte den Planteur Buth, nachdem derselbe bereits am 
2. Januar 1814 einen allgemeinen Bericht über den Zustand der Alleen, die nun 
keine mehr waren, erstattet hatte, mit einer genauen Aufnahme sämmtlicher Alleen, 
woraus sich ergab, daß von den 2146 Bäumen, welche vor der Einschließung 
der Festung durch vaterländisches Kriegsvolk an den Wegen in der Umgebung 
der Stadt gestanden hatten, nur noch 167 Stück vorhanden waren. Frieden« 
stellte nun einen Nachweis auf von Dem, was zur Erneürung, bezw. Ergänzung 
des Zerstörten nothwendig fein werde, wie folgt: — 

1. Kastanien-Baüme. Stück. 
9,. Allee vom Anklamer Thor zum Landhause der Prinzessin Elisabeth 

von Braunschweig, Friedrichsgnade genannt, als Ergänzung 140 
I n Stelle der abgehauenen Pappeln . . . . . . . . . . . . 106 

b. Allee vom Anklamer Thore nach der Kupfermühle 144 
I n Stelle der abgehauenen Weiden- 206 

c. Zur Vervollständigung der Allee von Fort Preußen nach dem 
Ackerwerk Türnei . 88 

, Zusammen 684 
2. Linden-BaüUle. 

a. I n der jungen Linden-Allee vor dem Berliner Thor; zur Ergänzung 191 

lers reducirt. Man nannte sie Münzgroschen, im Gegensatz zu den Groschen-Courant, die aber 
m V12, '/ß und '/z Stücken ausgeprägt warm. 
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Übertrag 191 
b. Vo r diesem Thore gegen den Exerzierplatz zur Ergänzung . . . 33 

Zusammen . , - - - - 224 

3. Ahorn-Baüme. 
a. Zu r Ergänzung der Allee nach dem Friedhofe. . . . . . . 74 
d. Vom Friedhof bis zum Eisentrautfchen Garten (jetzt der alten Lie¬ 

dertafel gehörig, Unterwiek, 51a) in Stelle der abgehauen Pappeln 144 
Zusammen . 218 

4. Kirschen - Baume, in der neu angelegten Herzkirschen-Allse bis zu 
den 3 Tauben auf dem Wege nach Pommernsdorf . . . . . 89 

5. Ebereschen - Baume, in der Allse von Fort Preußen in der Rich-
wng nach Möhringen, zur Ergänzung . . . 116 

Summa 1331 
Friederici berechnete die Anschaffungskosten: die Kastanien, Linden, 

Kirschen a 6 Gr., die Ahorn k 4 Gr. und die Ebereschen a IV2 Gr. 
im Ganzen auf . . . . . . . . . . . . Th l r . 291. 20 Gr. 

6. Z u r Wiederherstellung der abgehauenen Allse am Wege vom Anklamer 
Thi>r nach dem Turnei gehören 504 
wozu Pappeln oder auch andere Baume zu wählen fein dürften. 

7. Z u r Wiederherstellung der abgehauenen Weiden-Allse vom Hoch- , 
gericht bis zum Excerierplatz sind . . . . . . . . ..' . .. ,, . 144 
erforderlich, wozu eine gute Ar t Weiden oder lombardische Pappeln ge¬ 
nommen werden können. ^ 

Summa Summarum der anzupflanzenden Baume . . 1979 
8. Außer den vorstehenden nothwendigen Anpflanzungen lenkte Friederici 

die Aufmerksamkeit auf das Conferenz-Protokoll vom 2. März 1811 worin dsr 
Wunsch zur Bepflanzung des Glacis, nach den Vorschlägen des französischen 
Platz-Ingenieurs, Obristlieütenant Ardant , besprochen worden war. Dieser 
Wunsch hat, wie es scheint, damals wirklich zur Ausführung gebracht werden 
sollen. Doch unterblieb. dies Verfahren wegen der vielen französischen Durch¬ 
märsche nach Rußland und dann im folgenden Jahren wegen der Kriegs¬ 
ereignisse und der Einschließung der Festung. Nunmehr aber war dieser 
Wunsch dem vaterländischen Commandanten, General-Major v. Plötz, vorge¬ 
tragen, und von diesem die Erlanbmß zur Bepflanzung des Glacis mit Bäumen 
und Strauchwerk aufs Bereitwilligste ertheilt, ttberdem alle mögliche Unterstützung 
dabei von dem Platz-Ingenieur, Hauptmann Loos, zugesagt worden; es fragte 
sich also, ob und was zur Umwandlung des Glacis in eine Garten-Anlage 
nach englischer Ar t geschehen solle? Zur Besprechung dieser Frage und zur Er¬ 
örterung der unter 1—7 aufgeführten Punkte lud Friederici die Mitglieder der 
freien Gesellschaft zu Conferenzen ein. An Stelle des inzwischen verstorbenen 
Kaufmanns Bunes war der Kaufmann Goltdammer der Gesellschaft beigetreten, 
und hatte die Kassenführung übernommen. 

Die erste Conferenz fand am 16. März 1814 Statt. Es nahmen an der¬ 
selben fünf Mitglieder der „Gesellschaft zur Anlegung und Unterhaltung der 
öffentlichen Promenaden", unter dem Vorsitze des Stadtrates Friederici Theil . 
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I n dieser Sitzung reconstituirte sich die Gefellsch ^ft, nachdem die Festung Stettin 
unter das vaterländische Commando zurückgekehrt. Die Anwesenden beschlossen: 
den Platz-Ingenieur/Hauptmann Loos, den Stadt-Inspector Timm, den Wusik-
director Haack und aus dem Kreise der Bürgerschaft den Brauereibesitzer Schei-
bert zum Beitritt einzuladen, um die Zwecke der Gesellschaft zu verallgemeinern 
und erreichbarer zu machen. Zugleich wurde beschlossen, eine, von sämmtlichen 
Mitgliedern unterzeichnete neue Subscription in Gang zu setzen, um die Mittel 
zur Ausführung zu erlangen. Diese Einladung zu freiwilligen Beiträgen wurde, 
nachdem jene Männer, außerdem auch noch der Polizei-Director Stolle, dem 
Verein beigetreten war, in folgender Fassung erlassen und in 9 Exemplaren in 
Cirwlätion gesetzt: — 

Die Unterzeichneten haben sich vereinigt, die Herstellung der verwüsteten 
Allsen um die Stadt und die Bepflanzung des Glacis zu öffentlichen Spazier-
Gängen zu unternehmen und erfuchen die Bewohner von Stettin, sie durch Bei¬ 
träge zur Anschaffung der nöthigen Baume zu unterstützen. Der Kaufmann 
Goltdammer ist zur Annahme derselben bereit. Ohngeachtet die Gegenwart viele 
und große Opfer fordert*), so halten wir uns doch bei der Nützlichkeit unsers 
Zwecks und der mäßigen Summe, welche zur Erreichung desselben erforderlich 
ist, des Gelingens versichert. Es ist nicht mehr zu besorgen, daß unsere An¬ 
lagen wieder zerstört werden könnten; der Muth unserer braven Vertheidiger 
hat die Gefahr soweit entfernt, daß hoffentlich unsere Enkel sich ruhig im Schatten 
unserer Pflanzungen erfreuen und das Andenken Derjenigen fegnen werden, 
welche hülfreich znm Entstehen derselben mitgewirkt haben. 

Stettin, den 20. März 1814. . 
Frieden«. Stolle. Loos. Zitelmann. Goltdammer. Heintze. Kugler. 

Scheibert. Timm. Haak. 
Diese zehn Männer bilden den Stamm der, nunmehr seit 60 Jahren und 

darüber bestehenden, Gesellschaft kuustsinniger Freunde der Natur, welche in der 
Folge den Namen; Anlagen- oder Verschönerungs-Verein angenommen hat. 
Als bei der im Jahre 1817 erfolgten netten Einrichtung, der Staatsbehörden das 
Staatsgebiet in 8 Provinzen eingetheilt und das Herzogthum Pommern nebst dem 
Fürstenthume Rügen eine dieser Provinzen wurde, betraute König Friedrich 
Wilhelm I I I . Seinen geheimen Staatsrat!) Sack, den bewährten Gehülfen Steins 
und Hardenbergs beim Wiederaufbau des Preußischen Staatsgebaüdes feit 1808, 
mit dem Ober-Präsidium von Pommern. Sack trat nunmehr als Vorsitzender 
an die Spitze des V^cins und alle seine Amts-Nachfolger haben es sich zur 
Ehre gerechnet, den Vorsitz in diesem Privat-Verein zu führen. Nächst dem 
Oberpräsidenten ist der Festungs-Commandant von jeher Mitglied des Vereins 
gewesen, und zwar bis zum heutigen Tage, 1876, von Amtswegen. Schon der 
erste Commandant, General-Major v. Plötz, betheiligte sich bei dem Arbeiten 
des Vereins dahin, daß er, auf Friederici's Antrag, die Bepflanzung des Glacis 
nicht allein „gern genehmigte", sondern auch es übernahm bei der Königl. Re-

*) Noch wüthcte das Kriegsgetümmel auf französischen Boden, 1l) Tage vor dem obigen 
Aufrufe wurde die Schlacht von Laon geschlagen, 10 Tage nachher die Schlacht von Paris.' 
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gierung darauf anzutragen, daß dem Vereine Anweisungen an die nächstgelegenen 
Forstreviere ertheilt werde, um auch von daher Pflänzlinge entnehmen zu 
können, da nach einer alten, "noch zu Recht bestehenden, Cabinets-Ordre aus 
Königl. Forsten Strauchwerk zur Bepflanzung des Glacis geliefert werden soll. 
(Sitzungs-Protokoll des Vereins vom 19. März 1814.) 

I n der Sitzung vom 1. Apr i l 1814 wurde beschlossen: — 1) daß rück¬ 
sichtlich der vorgerückten Jahreszeit zur Ergänzung der Alleen in diesem Früh¬ 
jahre weiter nichts angepflanzt werden solle, als — a) die Allee vom Anklamer 
Thor bis zum Princeß-Hause mit Ahornbaümen, 246 Stück, welche von Neüen-
sund zu beziehen seien; d) die Allee vom Katzenpfuhl bis Eisentrauts Garten 
ganz mit Ahorn, 218 Stück zu besetzen; a) die Allee vom Anklamer Thor, so 
weit die 3 Reihen Kastanien gestanden, mit Kastanien zu ergänzen, 144 Stück; 
ä) die Linden-Allee vor dem Berliner Thor mit 224 Linden zu vervollständigen 
und diese von Boitzenburg zu beziehen. I m Ganzen waren 842 Stück Pflänz¬ 
linge zu beschaffen. — 2) I n Absicht der Bevflanzung des Glacis beschloß 
man, dasselbe vom Anklamer Thor bis gegen den Friedhof noch in diesem Früh¬ 
jahr, wenn möglich zu bepflanzen und zu diesem Behuf, die nöthigen Pappeln 
zum Hauptwege zu beschaffen, so wie Pseüdo-Akazien und vorzügliche Zier¬ 
sträucher auf Anweisung der Königl. Regierung aus dem Pflanzgarten der 
Mühlenbecker Forst zn entnehmen. — 3) Zum Ausnehmen der Baume in Neüen-
sund und Boitzenburg soll der Planteur Buth dahin gesandt und wegen der 
Anfuhr der wohlfeilste Weg eingeschlagen werden. — 4) Stadt-Inspector T imm 
übernimmt es, einen Plan zur parkähnlichen Bepflanzung des Glacis zu ent¬ 
werfen. — 5) Der Kommandant, General-Major v. Plötz soll ersucht werden, 
die erforderlichen Handdienfte bei Bepflanzung des Glacis durch Bau- oder 
französische Kriegsgefangene ausführen zu lassen. ^ 6) Z u diesen Glacis-Pflan-
zungen werden zwei Gärtner angenommen, deren Anleitung und Beaufsichtigung 
der Stadt-Inspector T imm übernimmt. 

Alle diese Vorsätze sind im Jahre 1814 zur Ausführung gekommen. Es 
ergibt sich aus den ferneren Verhandlungen dieses Jahres, daß in der Raths-
Plcmtage, bei der Oberwiek, welche ursprünglich zur Maulbeerbaumzucht ange¬ 
legt war, auch eine Baumschule bestand, in welcher, nachdem man die Erfahrung 
gemacht, daß der Seidenbau nicht recht gelingen wollte, auch andere Holzpflan¬ 
zen gezogen wurden. Diese Baumschule konnte nach des Planteurs Buth 
Anzeige vom 6. Apr i l 1814 zu den beabsichtigten Pflanzungen 60 Stück Ahorn-
und ebensoviel Kastanienbaum-Pstänzlinge abgeben und an Pappeln 200 Stück. 
Ferner ersteht man aus den Verhandlungen des Jahrs 1814, daß die Reguli-
rung und Bepflanzung des Petri-Kirchhofs, dessen Zustand oben geschildert 
worden ist, von dem Land-Syndikus Calow, einem Anwohner des Kirchhofs, in 
die Hand genommen war. Zur Deckung der desfallsigen Kosten gab der Verein 
aus seinen Mit te ln einen Beitrag her. Die' Königl. Commandantur erließ in 
Gemeinschaft mit dem Königl. Polizei-Directorium am 1. M a i 1814 eine Be¬ 
kanntmachung, die also lautete: 

„Innerhalb der Promenaden auf dem Glacis darf Niemand fahren noch 
reiten. M a n erwartet mit Recht von dem Gemeinsinn der hiesigen Einwohner, 
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daß sich ein Jeder aller Beschädigung dieser dem Vergnügen des Publikums 
bestimmten öffentlichen Anlage enthalten werde". 

M i t welcher Lust und Liebe die Wiederinstandsetzung der in den Umge¬ 
bungen von Stettin durch die Belagerung zerstörten Pflanzungen, selbst von 
Außen her durch Beiträge gefördert wurde, ersieht man daraus, daß der Geheime 
Staatsrath v. Heydebreck, in Berlin, mittelst Schreibens vom 14. Mai 1814 
einen Beitrag von 6 Stück Friedrichsd'or, und Jean Barr, ebendaselbst, unter 
demselben Datum eine Anweisung auf das Stettiner Handelshaus Hoffmann 
und Barandon zum Betrage von 25 Thlr. Courant einschickte. 

Es scheint, daß General v. Plötz nicht, wie es im Frühjahr seine Absicht 
war, bei der Königl. Regiemng um Verabfolgung von Pflänzlingen aus Königl. 
Forsten die erforderlichen Anträge gestellt habe. Denn der Verein war es 
selbst, welcher in einer Vorstellung vom 21. November 1814 die Königl. Re¬ 
gierung darum bat. Diese und zwar ihre Finanz-Deputation, bewilligte mittelst 
sofort erfolgenden Verfügung vom 22. November 1814 die unentgeltliche Ver¬ 
abreichung von 5 Schock Setzbirken, 8̂ /2 Schock Setzbuchen und 1 ^ Schock 
Setzlinden, das Schock zu 64 Stück gerechnet, die vom Plantage-Gärtner Buth 
am 28. November 1814 im Mühlenbecker Revier in Empfang genommen wurden. 
Königl. Regierung bemerkte jedoch, daß, wenn der Finanzminister auf den dem¬ 
selben zu erstattenden Bericht, die freie Verabfolgung nicht genehmigen follte, 
diese angewiesene Quantität Pflanzstämme nach der Forsttaxe an die Königl. 
Forstkasse bezahlt werd^i müßten. Die Regierung nannte den Verein: „Kom¬ 
mission für die BepflanMg des hiesigen Festungs-Glacis". 

I m Jahre 1815 wurde — 1) die Allee vom Berliner Thor bis zum Hoch¬ 
gericht, sowie dieQuerallse vom Anklamer Thor nach dem Turnei mit Pyramiden¬ 
pappeln, sowie 2) die Allse nach der Malzmühle von da an, wo die Kastanien 
aufhören, gleichfalls mit Pyramidenpappeln, und 3) die Allse nach dem Landhause 
der Prinzessin Elisabeth vom Katzenpfuhle an mit Ahornbaümen bepflanzt. 
4) Die bereits bepflanzten Allsen wurden ergänzt und 5) innerhalb der Festungs¬ 
werke der Paradeplatz mit Linden besetzt. Außerdem wurde von Seiten der 
Fortification im Mühlen-Bastion hinter der Bildsäule Friedrich's des Großen 
eine öfflentliche Promenade angelegt, wozu der Magistrat theilweise die er¬ 
forderlichen Fuhren stellte. I m Jahre 1816 fuhr der Verein mit den im Jahre 
vorher begonnenen Anpflanzungen fort. Und eben fo im Jahre 1817. Insonder¬ 
heit sorgte der Verein auch für Ruhebänke in den neuen Anlagen auf dem Glacis, 
die aus seinen Mitteln befchafft wurden, soweit diese reichten. Dabei kam es 
vor, daß Stadrath Friederici das erforderliche Holz zu 4 oder 5 Bänken von 
dem zum Bau der Baumbrücke bestimmten Planken genommen hatte. Dies Ver¬ 
fahren wurde von den Stadtverordneten gar übel vermerkt. I n ihrer Sitzung 
vom 22. Mai 1817 beschlossen sie, den Kostenpreis der — defraudirten Planken 
von Friederici zur Kämmereikasse einziehen zu lassen. Sie ließen sich jedoch be¬ 
schwichtigen, nachdem sie erfahren hatten, wie das gekommen sei. Ih r Beschluß 
vom 26. Juni 1817 lautete dahin: „Die Versammlung wolle zwar für dieses 
Mal die verlangte Zahlung niederschlagen; sollten jedoch dergleichen bisher schon 
öfters vorgekommenen Eigenmächtigkeiten wiederum vorfallen, so werde sie streng 
auf Ausführung ihres Rechts halten". I m nächstfolgenden Jahre 1818 be-

Landbuch von Pommern; Th. I I . Bd. VIII. 128 
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willigten die Stadtverordneten durch Beschluß vom 22. Januar die kostenfreie 
Verabfolgung das zu 15 Sitzbänken in den Anlagen erforderliche Holz aus dem 
Kämmerei-Holzvorrath, um das sich der Verein beworben hatte. 

Von der Ökonomie-Deputation wurde, zufolge Stadtverordneten-Beschlusses 
vom 21. März 1816 ein der Kammer« gehöriges Stück Landes vor dem Än-
klamer Thore am Katzenpfuhl zu einer Obstbaum-Plantage eingerichtet, was einen 
Kostenaufwand von 200 Thlr. für Ankauf der Setzlinge, für Arbeitslohn:c. ver¬ 
ursacht hat. Damit aber der kräftige Untergrund im Laufe des Jahres nicht 
wieder verwildere, wurde es nöthig, ihn durch den Anbau einer Hackfrucht 
zu reinigen. Die Ökonomie-Deputation hielt es daher für angemessen ihn mit 
Kartoffeln zu bepflanzen deren Arnte der Armen-Deputation für die Kulturkosten 
zu überlassen fein werde. Die gedachten Kosten betrugen nach dem Anschlage 
100 Thlr., welche der Stadtverordneten Beschluß vom 25. April 1816 vor¬ 
schußweise auf die Kämmerei !c. Kasse anwies. Es wurden 13 Wispl. 11 Sch. 
Kartoffeln gewonnen, welche die Armen - Direction, den Scheffel zu 8 gr. ge¬ 
rechnet, für 107 Thlr. 16 gr. übernahm. Es kam in Frage, ob das Unterland 
der neuen Anlage auch im Jahre 1817 wie in vorigen Jahre zur Kartoffel¬ 
kultur benutzt werden solle, oder ob es in Parcelen als Gartenland, die Q.-Ruthe 
für 2 gr., verpachtetet werden solle. Die Ökonomie-Deputation entschied sich 
für die letztere Alterative, worauf ein Ausruf in der Stadt, der Lastadie 
und den Wieken angeordnet wurde, der den Erfolg hatte, daß eine Menge 
Pachtliebhaber sich meldeten, denen die Parcelen am 31. März 1817 zugemessen 
wurden. Die ganze Fläche betrug 3 Mg. 173 Ruth. ^ 713 Quadrnt-
ruthen, deren Pacht a 2 gr. zusammen 59 Thlr. 10 gr. betrug was nun zwar 
bedeutend weniger war, als die vorjährige Nutzung als Kartoffelland abgeworfen; 
dafür war man aber auch der beschwerlichen Aufsicht und den nicht zu verwinden¬ 
den Unterschleifen überhoben. Die Fläche war in 18 Parcelen eingetheilt. I m 
Jahre 1818 hatte sich das Garten-Terrain durch eiu Stück Land beim Friedhofe 
belegen, um 91 Ruthen vermehrt, so daß es jetzt 804 Ruthen groß war, die in 
28 Parcelen vertheilt waren, die einen Ertrag von 67 Thlr. gaben. Dieses 
Mal hatte die Ökonomie-Deputation unter den Pachtliebhabern der Garten-
Parcelen eine Auswahl getroffen, hoffend, dadurch Ausfälle an der Pacht zu 
vermeiden. Die Wahl war auf solche Leute gefallen, welche di? Gärtchen mehr 
zum Vergnügen, als der Nutzung halber haben wollten, namentlich als Erholungs¬ 
platz für kinderreiche Familien.*) Bis dahin war den Stadtverordneten über dieses 
Verpachtungs-Geschäft noch gar keine Vorlage gemacht worden. Vom Magistrat 
hierauf merksam gemacht, setzte die Ökonomie-Deputation durch Vorlage vom 
16. April 1818 die Versammlung von dem, was geschehen in Kenntniß und 
trug darauf an, die Garten.Parcelen auf länger als Gin Jahr verpachten zu 
dürfen, wozu sich unter den Pächtern mehrseitig der Wunsch kund gegeben hatte. 
Die, Stadtverordneten erklärten sich, in der Sitzung vom 20. April 1818, damit 
einverstanden, daß die Oärtchen ans 2 oder 3 Jahre zu der hisherigen Pacht 

*) Unter den Gartenpächtern von 1818 und 1819 kommt ein berühmter Name vor, näm¬ 
lich c!« lioou, der als Secretair aufgeführt ist. War er -etwa ein Verwandter des berühmten 
Armee-Organisators und KriegsministerZ, des Feldmarschalls Albrecht-v. Roon? dessen Wiege 
in Pleüshagen gestanden hat.' L. B. I I I . Th. Bd. I, 405. 
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von 2 gr. pro Q.-Ruthe ausgethan würden, bestimmten aber, daß dabei keine 
Ausnahme gemacht werden, sondern alle Pächter sich zu der längern Pachtperiode 
entschließen müßten, auch hätten sie den Pachtzins auf Ein Jahr voraus zu 
zahlen. Weil die Früchte, die in den Gärtchen gebaut wurden, dem Angriff 
derjenigen Personen, die das Mein und Dein zu unterscheiden vergessen haben, 
außerordentlich ausgesetzt waren, fetzte die Ökonomie Deputation im Jahre 1818 
einen Nachtwächter an, der einen Monatslohn von 4 Thlr. bekam, welcher auf 
die Pächter nach Berhältniß der gepachteten Fläche vertheilt, von diesen willig 
übernommen wurde. Es würde zu weit führen, die Einzelheiten der Verpachtung 
dieser Garten Parcelen von Jahr zu Jahr zu verfolgen, was fchon deshalb nicht 
thunlich ist weil die Acten nicht vollständig sind; nur so viel erhelltet, daß von 
ihrer Fläche Abzweigungen Statt gefunden haben; so wurden im Jahre 18H0 
zwei Parcelen von zusammen 40 Q.-Ruth. dem Verschönerungs-Verein zu einer 
Baumschule unentgeltlich überlassen. I m Jahre 1821 waren 460 Q.-Ruth. 
dieser Gärtchen in 20 Parcelen für 38 Thlr. 10 gr. verpachtet. 3tunmehr 
waren auch die Obstbäume auf einer Fläche von 341 Q.-Ruthen fo herange¬ 
wachsen, daß sie im Jahre 1822 wenigstens zum Theil Früchte tragen konnten. 
Dies wurde den Pächtern durch Circulare vom 22. Januar 1822 mit dem Be¬ 
merken angezeigt, daß eine angemessene Pacht für das Obst nach einer im Sommer 
vorzunehmenden Abschätzung ermittelt werden solle. Die Stadtverordneten, denen 
dieser Vorschlag zur Beschlußnahme vorgelegt wurde, waren jedoch in der Sitzung 
vom 28. Februar 1822 der Meinung: es werde angemessen sein, den bisherigen 
Pächtern, und den künftige, auch das Obst zu überlassen, wenn sie von nun 
ab statt der bisherigen 2 gr. Pacht 2 '^ gr. pro Q.-Ruthe zahlen wollten. 
Dieser Beschluß der Stadtverordneten wurde durch Circular-Verfügung der 
Ökonomie-Deputation vom 22. März 1822 den Pächtern mitgetheilt, die sich 
allesammt zu der Mehrzahlung von 6 Pf. für den Nießbrauch des Obstes auf 
ihren Parcelen bereit erklärten. Der Weg zwischen den Gärten war eine Kirschenallse. 

Der wirkt. Geheime Rath und Oberpräsident Sack erließ in seiner amtlichen 
wie in der Eigenschaft als Präses des Verschönerungs - Vereins, unterm 15. 
October 1822 an den Magistrat von Stettin ein Nescript nachstehenden 
Inhalts: — 

„Der Magistrat und die Stadtverordneten werden es mit vieler Freude und 
mit mir bisher dankbar erkannt haben, daß die Bemühungen des Vereins zur 
Verschönerung der Umgebungen Stettins und der gute Sinn der Bewohner 
Stettins, welche dazu freiwillige Beiträge lieferten, bewirkt haben, was in den 
Umgebungen anderer Städte (als z. B.: Frankfurt a. O. deren Stadtverordneten 
mehrere 1000 Thlr., und wenn den mir zugekommenen Nachrichten zu trauen ist, 
jetzt jährlich 5000 Thlr. zu der Verschönerung der Umgebungen ihrer Stadt an¬ 
gewiesen haben) nur auf Kosten der städtischen Fonds möglich. gewesen ist. 
Wenn die nicht unbedeutenden Fonds der städtischen Kasse Stettins bisher nicht 
in Anspruch genommen wurden; so können sie es nur dem guten Sinne der 
Stettiner Einwohnerschaft zuschreiben. Von dieser kann indeß nicht zn viel ver¬ 
langt werden, und wende ich mich daher in der Überzeugung, daß der Magistrat 
und die Stadtverordneten meine Ansicht hierin theilen, an Erstem und veranlasse 

128* 
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S ie die Angelegenheit wegen Verschönerung der Umgebungen Stettins, den 
Stadtverordneten zur Berathung vorzulegen. 

„Der frühere P lan einen Pavil lon mit Feuerung an der Ecke der Landstraße 
nach Grabow und des Weges zum Landhause der Prinzessin Elisabeth Königl. 
Hoheit anzubringen, ist aufgegeben worden, nicht aber der Wunsch des Publikums 
eine bedeckte Laube in dieser Gegend zwischen den beiden Teichen, auf welchen sich 
die Schwäne befinden, zu erhalten. 

„Diesem Wunsche bin ich gefolgt, wenn ich die anliegende, Zeichnung und 
den Anschlag von einer solchen bedeckten Laube , welche auf dem grünen 
Platze zwischen beiden Wasserbehä l te rn aufgestellt werden, und oben eine 
Versammlung von Vögeln bekommen soll, habe anfertigen lassen. Es ist zu er¬ 
warten, daß der Fonds zur Verschönerung der Umgebungen Stettins, zu welchem 
jetzt Beiträge gesammelt werden, einen Thei l der Kosten, infofern nicht die Stadt¬ 
verordneten die Bewill igung der ganzen Summe von 1054 Thl r . 3 gr. 2 Pf . 
beschließen, übernehmen kann. 

^ „Den Magistrat veranlasse ich indeß, dieses mein Schreiben nebst Beilagen 
den Stadtverordenten vorzulegen und den Vorschlag zu machen, den Aufbau diefer 
bedeckten Laube statt des Pavil lons zu genehmigen und die nö th igen Kosten 
oder doch den g röß ten T h e i l derselben, insofern solche nicht durch freiwillige 
Beiträge gedeckt werden, auf die städtische Kasse zu übernehmen. 

„Auf die freiwilligen Beiträge ist nicht v i e l zu rechnen, da ich die Ge¬ 
nehmigung des Königl. Kriegs-Ministeriums zur Bepflanzung des Glacis zwischen 
dem Berliner Thor und der Schnecke bewirkt habe, in diesem Jahre schon mit 
der Bepflanzung und Anlegung der Treppe nach der Oberwiek der Anfang ge¬ 
macht wird und diese neue Anlage und die Anlage zwischen dem Anklamer und 
Frauen Thor noch bedeutende Kosten fordern." 

Der Oberpräsident hatte sich getauscht! Magistrat und Stadtverordneten 
lehnten alle Mitwirkung bei der Errichtung des von dem Verschönerungs-Verein 
beabsichtigten Bauwerks ab. Die Stadtverordneten faßten in der Sitzung vom 
7. November 1822 einen Beschluß, dessen Wortlaut folgender ist: — 

„Nicht blos die Versammlung, sondern auch jeder Einwohner Stettins erkennt 
mit aufrichtigem Danke die vielfachen großen Verdienste, welche sich Se. Excellenz 
der Geheime Rath Sack um unsere Vaterstadt bereits erworben hat und erblickt 
in dem vorliegenden Vorschlage zur Erbauung eines Pavillons in den Anlagen 
vor dem Anklamer Thore einen neuen Beweis seiner Fürsorge, indem er dieselbe 
auf die Verschönerung der Umgebungen unsers Wohnftlatzes ausdehnt. 

„ S o sehr nun auch der Vorschlag allgemeinen Beifal l findet, so bedauert 
doch die Versammlung wegen der dadurch erwachsenden Ausgaben nicht darauf 
eingehen zu können, muß vielmehr der Meinung des Magistrats beitreten. Dem¬ 
selben ist es ja bekannt, daß die städtischen Finanzen sich noch nicht einmal in 
dem Zustande befinden, das Bedürfniß zu befriedigen, zumal wenn die vielen 
schwebenden Forderungen, welche an die Kämmerei gemacht werden, derselben 
wirklich zur Last fallen sollten^ die Versammlung würde daher eine bedeutende 
Geldbewilligung über das Nothwendigste hinaus nicht füglich verantworten können. 
Was die vorhandenen Geldmittel anbetrifft, so liegt es auch schon vor Augen, 
daß solche sehr bald durch die vom Königl. Stadtgericht verfügte Kündigung von 
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4200 Thlr., durch Ablösung der Pfeilschen Schuld, und durch den kostspieligen 
Bau der Gefängnisse beinahe gänzlich erschöpft werden. 

„Die Versammlung ersucht daher den Magistrat, Se. Excellenz dem Geheimen 
Rath Sack von den triftigen Gründen in Kenntniß zu setzen, weshalb dieselbe zu 
ihrem Bedauern die Gelder zu dem vorgeschlagenen Bau des Pavillons aus der 
Kämmereikasse nicht bewilligen kann." 

Der an den Oberfträsidenten erstattete ablehnende Bericht des Magistrats 
datitt vom 27. November 1822. 

Vielfältig war von den Einwohnern höhern Standes darüber Klage ge¬ 
führt worden, daß sie beim Besuche der Anlagen von dem Täbakrauche belästigt 
würden, den die Besucher der unteren Klassen, und zwar an den schönsten Tagen 
und Abenden, verbreiteten und jenen Beschwerdeführenden das Wandeln in den 
Anlagen unerträglich mache. Freilich mochte es dieser oder jener schönen Frau 
oder zarten Jungfrau empfindlich sein, wenn ein vorübergehender Handwerksbursch 
oder Soldat, den unlieblichen Rauch Ukermärker oder Randowschen — Knellers 
aus kurzer Pfeife in die Lüfte blies; denn der „Glimmstengel", wie deutsche 
Puristen den in der Pfalz, auf deutscher Erde, 
gewachsen und in der Habana mit einem amerikanischen Deckblatt von deutschen 
Händen gewickelt, hatte vor 50 Jahren im nördlichen Deutschland noch nicht das 
Heimathsrecht erlangt. Jene Klagen gaben dem Magistrat Veranlassung, bei der 
Königl. Commandantur — die Stelle bekleidete der General-Lieutenant v. Krafft, 
einer der Helden des Befreiungskrieges — und der Königl. Polizei-Direction ein 
allgemeines Verbot des Tabakrauchens in den Anlagen unterm 10. Mai 1823 
zu extrahiren. Beide Behörden kamen dem Antrage des Magistrats bereitwillig 
entgegen. Es wurde ein allgemeines Verbot des Tabakrauchens in den Anlagen 
vor dem Anklamer Thor erlassen und der Garnison durch Parolebefehl, der 
Einwohnerschaft dagegen durch Insertion in den Tagesblättern bekannt gemacht. 
Demnächst ließ der Polizei-Director Stolle fünf Warnungs - Tafeln auf den 
dazu schicklichen Stellen in den Anlagen aufstellen, was einen Kostenaufwand von 
Thlr. 28. 2. 9 Pf. verursachte, der, nachdem der Magistrat die Erstattung unterm 
26. Juli 1823 abgelehnt hatte, aus dem Fonds der Polizei-Verwaltung gedeckt 
worden ist. 

lympora mutantur 6t non mutaniur in illiß! Jetzt ist die Cigarren-Tasche 
eben so unentbehrlich, wie einst die Schnupftabaks-Dose, die jetzt ganz in den 
Ruhestand gesetzt ist, außer bei alten Betschwestern, und selbst bei Frauen und 
Mädchen, freilich von der emancipirten Race, gehört das Rauchen des Cigarritto 
zum guten Ton! 

Von den Pachtgärtchen vor dem Anklamer Thor richtete die Ökonomie-Depu-

) F und tÄdaeo sind Wörter der Karibischen Sprache, die von den spanischen 
„Conquistadores" des 16. Jahrhunderts, Columbus Nachfolgern auf der Bahn der Entdeckungen, 
in ihre Sprache aufgenommen worden sind, von wo sie ihren Weg in alle europäischen 
Sprüchen gefunden haben. Beiläufig sei bemerkt, daß man einen groben Fehler begeht, dem 
Cigarro (sl oizarro) den weiblichen Artikel beizulegen, denn der Spanier knüpft an die 
Cigarre (1a eizg,rrg,) einen. Begriff, der in gewissen unserer Männerkreise durch — „barm¬ 
herzige Schwester", ganz allgemein aber durch — „Freudenmädchen," und im Plattdeutschen 
durch — „Höre" ausgedrückt wird. 
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tation im Jahre 1823 zwei Parcelen von zusammen 54 Q.-Ruthen zu einer 
Obstbaumschule und drei Parcelen von zusammen 83 Q.-Ruthen zur Plantage 
ein, so daß jetzt 179 Q.-Ruthen, d. i . : beinahe 1 Mg . Landes, dem Pachtzinse 
entzogen waren. 

Die Pflanzungen auf dem Glans von Fort Preußen, welche seit 1814 von 
Seiten der Fortification angelegt waren und von Jahr zu Jahr vervollständigt 
wurden, gereichten nicht nur zur Verschönerung der dortigen Gegend, sondern die 
Allse, welche in der Mitte dieser Anlage sich befindet, gewährte auch manchen 
gebildeten Einwohner der Stadt eine angenehme Wandelbahn. Um solche auch 
in nasser Jahreszeit gangbar zu machen, trug der Ingenieur vom Platz v. Loos, 
nunmehr nobilitirt und zum Major befördert, unterm 10. November 1824 beim 
Magistrat auf den dazu erforderlichen Kiesfand, und zwar unentgeltlich bis auf 
die gewöhnliche Ausladestelle bei dem äußersten Festungswerke nach der Oberwiek, 
und dort niederzulegen, an, von wo er denselben nach besagter All«se sofort werde 
abfahren lassen. Der Magistrat erwiderte, daß die gewünschte Lieferung von 
Kiessand ein nicht ganz unbedeutender Gegenstand sein dürfte, da außer der 
Zahlung für den Sand an Ort und Stelle vom Magistrate 25 Sgr. pro Schacht-
ruthe an Fracht zu zahlen fei, weshalb er auch dergleichen Erdmaterial zur Ver¬ 
besserung der Wege in den stärker besuchten Anlagen zwischen dem Anklamer und 
dem Frauenthor zu liefern, bisher abgelehnt habe. Jedenfalls dürfte es zuvörderst 
darauf ankommen, näher davon unterrichtet zu fein, wie viel Kiessand etwa für 
die Allse bei Fort Preußen gebraucht werde, und ob solche nicht durch die Sand-
schaale der Fortification und deren Leute angefahren werden könnte. Major 
v. Loos bestimmte das erforderliche Quantum auf ca. 2l) Schachtruthen, bemerkte 
jedoch, daß die Fortification über das hinaus, was sie bisher für die Verschöne¬ 
rung der Umgebungen der Stadt geleistet, ein Mehreres zu thun nach der be¬ 
stehenden Verfassung nicht möglich sei. Der Magistrat bewilligte hierauf unterm 
24. November 1824 die beanspruchten 20 Schachtruthen Kiessand und überließ 
es dem Major v. Loos wegen der Anfuhr die nähere Rücksprache mit dem Stadtrats 
Frieden« zu nehmen. 

Oberpräsident Sack erließ unterm 24. Ma i 1825 an den Magistrat ein 
Rescript folgenden Wortlauts: — 

„Am 7. d. M . hat der zur Bepflanzung und Verschönerung der Umgegend 
Stettins sich gebildete Verein über die zu machenden ferneren Anordnungen unter 
meinem Vorsitz sich berathen und sind dabei mehrere Beschlüsse gefaßt, welche nur 
auszuführen sind, wenn der Magistrat nnd die Stadtverordneten-Versammlung 
solchen beitreten. 

„Die schöne Anlage vor dem Anklamer Thore, der größte Thejl der Allsen 
und selbst die Alleen von Kirschbäumen hinter Fort Preußen sind auf Kosten 
des aus freiwilligen Beiträgen gebildeten Fonds des Vereins ausgeführt, und 
werden auf Kosten diefes Fonds unterhalten, und ist daher nichts billiger, als 
daß die Einkünfte dieser An lagen dem besagten Fonds zukommen. 

„ I n Hinsicht der erwähnten Kirsch-Allse ist eine Ausnahme gemacht und 
solches bisher unbeachtet geblieben, weil die Pacht nur unbedeutend gewesen sein 
kann. Zu wünschen bleibt, daß die gedachten Fonds eine bestimmte Einnahme 
haben und veranlasse ich daher den Magistrat es anzuordnen, oder die Genehmigung 
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der Stadtverordneten zu bewirken: „daß diese den städtischen Fonds nicht zu¬ 
stehende Einnahme dem Fonds des Vereins von 1825 ab zukomme." 

„Die Lage Stettins ermuntert zu neuen Anlagen und Anpflanzungen, und 
werden viele Reisende, welche andere Städte von weniger schönen Umgebungen 
angetroffen, besucht haben, es den städtischen Behörden zur Last legen, daß von 
Seiten der Stadt nicht mehr auf Kosten der Gemeinde-Fonds geschehen, und 
ferner: daß nicht ein tüchtiger Kunst- und Pflanzgärtner, der nicht blos das 
Pflanzen, sondern auch die weitere Pflege und das Beschneiden der Baume besorgt, 
angenommen, Baumschulen zur Zuzucht von Obstbäumen, Allsebaümen und Ge¬ 
sträuchen angelegt, die dazu nöthigen Grundstücke in der Nähe Stettins angekauft 
werden, wozu es bei der Veräußerung mehrerer Turneischen Etablissements an 
Gelegenheit nicht fehlen dürfte. 

„Stettin hat zwar sieben Jahre den Druck französischer Einquartierung 
getragen, Schulden, und nicht den gewünschten Handelsverkehr und steht so z. B. 
den Städten Magdeburg und Frankfurt a. O., welche mehrere Taufende zur 
Verfchönerung der Umgegend verwendet haben und jährlich noch verwenden, nach; 
allein es kann von Seiten der Stadt doch etwas mehr geschehen, als bisher 
geschehen ist, und werden wahrscheinlich die Stadtverordneten den Consens nicht 
versagen, Forst-Parcelen, die der Stadt gehören, in entfernten Gegenden belegen, 
zu veräußern, und ^ mit dem erzielten Kaufkapital ein zur Baum-Anlage und 
Verfchönerung derMmgegend Stettins erforderliches Etablissement in der Nähe 
der Stadt zu kaufen. 

„Dem Magistrate empfehle ich diese Ansicht des Vereins mit dem Ihm ohne 
Zweifel bekannt gewordenen Benehmen der Städte Magdeburg, Frankfurt, 
Breslau :c. zc>, den Stadtverordneten bekannt zu machen. 

„Jetzt kann freilich hierin sofort wol nichts geschehen; allein es kann die 
Erreichung dieses Zwecks erleichtert werden, wenn jetzt ein tüchtiger Gärtner, der 
die Gartenkunst und vorzüglich die Baumzucht als Pflanzgärtner versteht, an der 
Stelle des Planteurs Buth, der nur pflanzen aber keine Baume erhalten, noch 
gehörig beschneiden konnte, als städtischer Gärtner angenommen werde. Dem 
Magistrat mach' ich zur Pflicht, dies zu bewirken und wird der Verein, wenn 
demselben gestattet wird, den Gärtner bei seinen, des Vereins, auf denselben 
Zweck gerichteten Unternehmungen und Anlagen zuzuziehen, die dem Fonds des 
Vereins zukommende oben gedachte bestimmte Einnahme gern zur Besoldung dieses 
Kunstgärtners hergeben. Dem Berichte des Magistrats hierüber sehe ich demnächst 
entgegen." 

Der Magistrat erwiderte..auf den vorstehenden Erlaß unterm 22. Juni 1825, 
daß er den Vorschlag der Ökonomie-Deputation zu der, durch den Tod des 
Planteurs Buth erledigten Stelle einen Kunstgärtner zu wählen gefolgt sei. Da 
derselbe jedoch durch die ihm zur Dienstpflicht gemachten Obliegenheiten: die zur 
Stadt gehörenden Alleen unter Aufsicht und in Ordnung zu halten, ferner bei 
der Wegebesferung in der Umgegend die erforderliche Aufsicht zu führen, und die 
Baumschulen, welche theils schon vorhanden, thells noch angelegt werden sollen, 
für die Kämmerei zu besorgen genügsame Beschäftigung finden dürfte, so habe 
demselben nicht noch aufgegeben werden können, auch für die Zwecke des Ver¬ 
schönerungs-Vereins thätig zu sein; indeß fei in dieser Hinsicht der Vorbehalt 
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gemacht, daß wenn ihm, im Falle der Veranlassung dazu, in der Folge die An¬ 
weisung von Magistratswegen ertheilt werden sollte, auch die Anlage vor dem 
Anklamer Thor zu besorgen, er sich derselben zu unterziehen habe. Daß den in 
dem Refcripte vom 24. Mai 1825 geäußerten Wunsch betreffe, daß die Nutzung 
der öffentlichen Baum-Anlagen zur Kafse des Vereins überwiesen werden möchte, 
so wurde um nähere Auskunft gegeben, welche denn eigentlich gemeint seien. 
Neue Erwerbungen zur Erweiterung der Anlagen vorzunehmen, dazu fehle es der 
Kämmerei an Mitteln und an Forst Parcelen besitze dieselbe keine, welche zur 
Erreichung jenes Zwecks ohne Nachtheil der Kämmerei veräußert werden könnten. 
Sämmtliche Bruchreviere der Kämmerei, auch die entferntesten, würden forstmäßig 
bewirthschaftet, und auf den Ertrag derselben sei bei den Kämmerei-Einkünften 
mit gerechnet. > 

Die vom Magistrate gewünschte Rückaüßerung des Oberpräsidenten über den 
zur Kasse des Verschönerungs-Vereins, welche gemeinhin Allse-Kasse genannt wird, 
zu ziehenden Ertrag aus den öffentlichen Baumvflanzungen findet sich nicht in 
den Acten. Diese gedenken in einem Schriftstück vom Jul i 1826 zum ersten Male 
nner in den Anlagen befindlichen „Restaurations-Bude", welche die Zandersche 
genannt wird hinter welcher eine im Jahre 1815 angelegte Plantage von 
75 tragbaren Pflaumenbäumen war, deren Früchte zum Besten der Kämmereikasse 
verpachtet werden sollten; man leistete aber darauf Verzicht, weil sich ergab, 
daß bei der anhaltenden Dürre des gedachten Jahres die meisten Pflaumen ab¬ 
gefallen waren, und kaum noch ein Paar Metzen an allen Bäumen saßen. Da¬ 
gegen erzielte die Verpachtung der Pflaumen-Ärnte im folgenden Jahre 1827 ein 
Meistgebot von 5 Thlr. 2 Sgr. I n einem Bericht des neüangestellten Stadt¬ 
gärtners, Namens Krüger, vom 8. October 1826 befanden sich in sämmtlichen 
Baumschulen 699 echte Apfel- und 172 echte Birnbäume. An wilden Stämmchen 
waren vorhanden 1510 Stück Apfel- und 762 Stück Birnftämmchen. Außerdem 
gab es an allen verkrüppelten echten Apfel- und Birnbäumen 49 Stück und die 
Zahl der Pyramidenpappeln betrug 130. Der Bericht unterscheidet die Baum¬ 
schule bei der „Zucker-Bude" (die Zandersche?), die Baumschule in der Anlage 
und die alte Baumschule. Krüger erhielt den Auftrag, im künftigen Jahre 1827 
alle unechten Baumstämmchen echt zu machen. 

Von dem Terrain der verpachteten Garten-Parcelen waren nunmehr im 
Jahre 1826 acht Parcelen von zusammen 207 Q.-Ruthen zu den Baumschulen, 
und fünf Parcelen von zusammen 208 Q.-Ruthen zu den Parkanlagen eingezogen, 
so daß nur noch 319 Q.-Ruthen in 14 Parcelen zum Gartenbau übrig geblieben 
waren, von denen eine Parcele dem Stadtgärtner unentgeldlich zur Nutzung über¬ 
wiesen war, wie auch dessen Amtsvorgänger Butt) im Genießbrauch dieser Parcele 
gewesen war. Hiernach betrug im Jahre 1826 das ganze Garten-Terrain vor 
dem Anklamer Thor 734 Q.-Ruthen oder 4 Mg. 14 Ruth. Unter welchen 
Bedingungen die Kämmerei die Fläche von 1 Mg. 28 Ruth, zu den Parkanlagen, 
die bis dahin nur auf dem militairfiskalischen Terrain des Festungs-Glacis zur 
Ausführung gekommen waren, an den Verschönerungs-Verein abgetreten hat ist 
in den Acten nicht gesagt. 

Was nun aber den Pachtzins für die Gärtchen anbelangt, der bis dahin 
2 Ggr. und 2'/2 Ggr. pro Q.-Fuß betragen hatte, je nachdem die Parcele ohne, 
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bw^mit Obstbäumen bepflanzt war, fs bestimmte die Ö 
derselbe vom Jahre 1827 3 ^ Sgr pro Q.-5M w 
tragen sollte. Durch M m l a r e ^ o m ^ D ^ m V ' i 
bei den Pächtern an, ob sie auch für diesen Ans die N a ^ ^ 
seien? H e Erklärten sich daA bereit. ' ^ ° ^ ^ fortzusetzen gewillt 

Der OberftVäsiwnt Sack erließ am 13. September 

ch MFiK R ^ n ^ U U i e ^ H N ^ Wichen '"' 
«erst« M Erwstemn« der Wanzungen »°r dm »Mvm^ U ! ! / ^ ? ^ 
M«n biffchksftner «aßen ck° P»M»n »i«°,chlM««.> "°d 3 ° « , " " d°m° 

ich der Nachfolger der Wittwe des Nöknn<.in^ «»>>« . «. < 
Legathufen der Iacobikirche. >«°ynnelfters Muller im Erb-

--) ^«er ^o^epy «enns, geb. den 29. September 1789 zu Nnn« ^ c - «, 
gartner des letzten Kurfürsten-Erzbischofs von Köln, Mar imi l i«n^5 i^^° lem Vater.Hof-
reich war, beschritt die Laufbahn se nes Vaters, Z g iU?«ach U ? t ' Herzogs von Oster-
und unter Antoine Laurent de Iussieu Botanik ^zuswdirm ^ N N ^ Mauzengarten 
fortsetzte, woselbst er 1814 WM Kai erl. G a r t e n . I ^ er m Wien 
Laxenburg, ernannt wurde. I m Winter 1814/15 auf Urlaub i n ? A ^ ^ den Garten von 
es sich, daß des Finanzminffters Grafen v. Bülow A u f m e r k ^ ^ traf 
welchê  L. für die Stadt Kyblenz aus GeMiakeit b ^ W ha durch Garteu-Entwürfe, 
was Veranlassug gab, daß König Friedrich Wilhelm M. Menkt wurde; 
Seme Menste nahm. Was Lennö in dieser Eigenschaft und d ^ ? « ^ ^ ^ " ^ " ' ^ ' " 
Königlichen Gärten, bei Potsdam, im ThieraaMn b e ° B ^ der 
Allerwelts Augen. Er ist der intelectuelle K", liegt vor 
Ger LaOwchMrabens ^ längs der Süd- nnd Westseite ? b e ü ^ 7 « O - c ^ ^ b ^ . ^ c h ^ ' 
würfe erstanden in den Jahren 183? und 1838, und 
sagen, daß er durch Winke, welche Lennö freundlich .2-K darf es 
an. diesen Entwürfen hat. W i / dachten uns di? Ufe? 33 M u M ? ^ ^ . " " ^ e n Antheil 
von Waaren-Speichern, Magazinen :c., und nur en fernt sckw^/ - künftigen Standplatz 
Re Wer kWOen dereinst von Reihen palastar^er - K a ^ ^ Möglichkeit vor, 
ficht, darauf, dM die Erweiterung großer S ä d t e ^ v o U r N n Ä ^ T > " ^ ^ ^ " N iM 
nach der Abendseite drängt. AM Lenne's Leben ist es M ? ^ L ^ stets 
ersten Jahren seines Wirkens in Potsdam die vom Könige " ' '". ^ " 
Plane zur Ver chönerung und Erweiterung des Gartens wn 2 s O " genehmigten 
brMte, er das Mißgeschick hatte, die Unzufriedenheit ja den G r o l ^ ^ o ^ F ü h r u n g 
Prinzen M hohem Grade dadurch auf sich zu lenken daß er N m i ^ ^ ^ " ^ ° r " des Kron-
Mte pffllnzen lassen, d ^ " ^ welche König Friedrich I I . 
Anlagen Seines großen Ahnherrn" nicht ve rgeh der 
vergeben, als er auf den Thron gelangt, in Erfahrung aebrackt ^ ü «>.̂  ! ^ vergeben und 
lottenhof, diese liebliche Idylle im Umkreise Garten von Char-
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übersandt worden, so wird, wenn die deshalb noch nöthig gefundene Erörterung 
erfolgt sein wird, mit der Vorbereitung dazu nach diesen Herbst und mit der 
Bepflanzung selbst im nächsten Frühjahr 'vorgeschritten werden^ ^ 

„Was die übrigen Gegenstände des gedachten Conferenz-Protokolls betrifft, 
so ist, wie ich bei der nach Gelegenheit gegen die Herbstzeit unternommenen Be¬ 
sichtigung mit Vergnügen wahrgeuommen> von, dem was Sie auszuführen über¬ 
nommen habendem Beträchtliches geschehen, ,und da mir sonst für jetzt eine 
Zusammenkunft des Vereins nicht nöthig scheint̂  so habe ich Ihnen nur noch 
folgende, dahin gehörige Gegenstände in Erinnerung bringen wollen, um, darnach 
das Nöthige zeitig bei dem Magistrat in Antrag und demnächst im bevorstehenden 
Herbst u. f. w. in Ausführung zu bringen. ^ 

„ 1 . Ist die Allee durch die neue Anlage nach Pommerusdorf mit Apfel¬ 
bäumen sehr zweckmäßig von Ihnen fortgesetzt und im besten Wachsthum; ^s 
fehlt aber noch der Anfang von der weißen Taube an, wo M 
eschen bepflanzt war, wovon aber nur noch ein Paar stehen geblieben sind/ An¬ 
gemessen würde es sein, auch dieses Stück Weges mit Apfelbäumen zn bepflanzen, 
wozu der Magistrat schon selbst die hinreichend ausgewachsenen Stämme an der 
Baumschule vor dem Anklamer Thore haben dürfte, sonst auf gleich billige Be¬ 
dingungen aus der Provinzial-Baumschule zu Stargard leicht erhalten könnte. 
Dasselbe ist der Fal l — , '/ 

„2, mit der Fortsetzung der angefangenen Bepflanzung mit wilden Kirsch¬ 
bäumen von dem sogenannten Schweinepfuhl bis zu dem Wege nach Pasewalk,-
wo früher Ebreschen gestanden, sich aber Obst- und besonders Apfelbaüume besser 
schicken würden dagegen; — ' / ' 

„3. würde dieser Weg nach Pasewalk von dem Chaussee-Wege bis zur Brücke 
wieder mit Ebereschen oder wilden Kaftanien-Baümen, dergleichen in der Ma¬ 
gistrats-Baumschule vor dem Anklamer Thore sich noch vorfinden werden, zu 
ergänzen sein; sowie — 

„4. die Allee von Alt- nach Neü-Turnei bis zum Falkenwalder Wege mit 
Lindenbaümen und Ebereschen; und ferner— 

„5. die Allee von Alt-Turnei bis zum Wege nach Krekow mit Espen 
(populuZ treinulata), und wenn der Magistrat diese beiden letzteren Baumarten 
nicht haben sollte, erwarte ich Ihre Anzeige, um sie, wenn möglich, aus Königl. 
Forsten zu liefern. 

„6. Indem ich wohlgefällig wahrgenommen, wie sich I h r Stadtgärtner der 
übrigen Baume und Alleen durch Anbinden, Schneiden und Umgrahen im letzten 
Jahre bestens angenommen, wollen Sie ihm solches auch ferner empfehlen und 
bemerklich machen, daß er im Winter zur Wadelzeit, wo es nöthig, die Baume 
weiter aufstutze, besonders die Birken, die sonst leicht in der Krone zu schwer 
werden, und in Folge dessen unter dem Einflüsse des Windes entweder ganz 
entwurzelt werden oder schief wachsen. Wo in den Birken-Alleen Ergänzung 

hörte der König im vertraulichem Gespräch, auch im regelmäßigem Geschäftsgänge, Lenne'Z 
Meinung. Beide, Herr und Diener, waren künstlerisch begabte, für's Schöne schwärmende 
Naturen, die für einander wie geschaffen waren. Lenns, des Herausgebers edler Freund, starb 
in Sans-Souci am 23. Januar 1866. 



Die Wandelbahnen und öffentlichen Garten-Anlagen. 1027 

nöthig ist, und der Magistrat die Stämme dazu wünscht, erwarte ich von Ihnen 
nur die Angabe der nöthigen Zahl, um sie im Frühling, wo die beste Pflanz-
zeit dazu ist, aus Königl. Forsten liefern zu können." 

Das vorstehende Schreiben war offenbar an den Magistrat gerichtet. Der 
Oberpräsident Sack, eingedenk der ablehnenden Antworten, die ihm auf seine 
früheren Verfügungen in der Angelegenheit, die Verschönerung der Umgebungen 
Stettins betreffend^ vom Magistrate und den Stadtverordneten zu Theil gewor¬ 
den waren, wählte, um sich durch eine abermalige Ablehnung, die- immerhin 
möglich war, in seiner amtlichen Stellung nichts zu vergeben, den Stadtrath 
Frieden« als Vermittler, der denn auch das Schreiben am 18. September 1827 
dem Magistrate übergab, indem er hinzufügte, daß die Kämmerei, die ja unbe¬ 
stritten zur Unterhaltung der Straßen-All6en verpflichtet fei, nun endlich ihre 
Mitwirkung dabei eintreten lasse, da bisher alle Kosten aus der Allsen-Kasse 
des Verschönerungs-Vereins bestritten worden feien, die aber gegenwärtig von 
der Bepflanzung des vom Verein, zur Vervollständigung der Parkanlagen vor 
dem Anklamer Thore angekauften Stücks Landes, ganz in Anspruch genommen 
werde. Zugleich stellte Friederici den Antrag, an dem Oberpräsidenten, der sich 
so bereitwillig und thätigc der Verschönerungs-Sache der Umgebungen der Stadt 
angenommen habe, ein Dankfagungs-Schreiben vom Magistrate zu erlassen. 

Daß den Anforderungen des Oberpräsidenten ̂  von Seiten des Magistrats 
Genüge geleistet, erhellet aus einem Sitzungs-Protokoll des Verschünerungs-
Vereins vom. 29. März 1828; ob aber an den Oberpräsidenten das beantragte 
Danksagungsschreiben erlassen worden, erhellet aus den vorliegenden Acten nicht. 
Friederici's Bericht legte die Registratur, nach Ablauf von ^ Jahren wieder 
vor und der Öber-Bürgermeister Masche verfügte darauf am 2. Juli 1828: 
aä kota! 

Um diese Zeit bestand der Verfchönerungs-Verein aus folgenden Mitgliedern: 
dem Oberpräsidenten Sack, Vorsitzer; dem Commandanten, General-Major v. 
Zepelin; dem Platz-Ingenieur, Major v. Radecke, dem Oberforstmeister v. Thadden; 
dem Iuftizrath Zitelmann; dem Stadträthen Friederici, Kugler und Schallehn; 
dem Polizei-Director Stolle, dem Steüer-Controleur (frühern Stadt-Inspector) 
Timm, dem Ober-Regierungsrath Frauendienst, und einigen anderen nicht ge¬ 
nannten Personen, 

Von allen diesen Männern ist heute, 1875, nur noch Einer unter den 
Lebenden, alle übrigen sind hinüber gewandert in die Elysäischen Felder. Den 
Reigen eröffnete drei Jahre nach jener Epoche der Vorsitzende des Vereins. I n 
den Anlagen, deren er sich mit so großer Wärme annahm, deren Erweiterung, 
Ausschmückung und Erhaltung er überall, so weit sein Einfluß reichte, gefördert 
hat, ist ihm ein Denkmal gesetzt worden in Pyramiden-Form von Gußeisen in 
einfacher, aber sinnvoller Architektonik, mit geschmackvollen Ornamenten ohne 
Überladung, den Gefühlen des Mannes ganz entsprechend, dem dieses Denkmal 
gewidmet ist. 

Auf der Ostseite des Monuments lieft man folgende Inschrift mit Antiqua-
Versalien in 12 Zeilen: 

ö l >VNLI.I0IIN5l (NULINLN K^I IN z 0LLK X 



1028 Die Stadt Stettin. 

VN. 5011. ̂ 0(3. 8^0X f YLLVIiM 2 
1764 l tN^OKIWN 2U ^ L ^ I M j ^N 28. ̂ svM 1831. 

Auf der Westseite stehen folgende Worte in 8 Zeilen: 
l VNÜ vMM^IiNLII ' 1 I?M> VLL,NINII^6 j VW > DLL, 

Ein gußeisernes Gitter von zierlicher Form umgibt das Denkmal, bei dessen 
Sti f tung man 8 juttge Nchen um dasselbe gepflanzt hat, wol als Sinnbi ld 
deutscher Kraft und deutscher Ausdauer, was Charäkterzüge des EhrenmaWes wären, 
dem das Monument gewidmet ist. Die jungen Eichen sind zu mächtigen Mücken 
emporgewachsen, die das Denkmal verdecken. Die Eiche ist ein Wald-> kein 
Parkbaum, höchstens im Hintergrunde eines Gehölzes. Die bessernde Hand des 
Gartenkünstlers wird hier künftig a U I « M M aufzuräumen haben. Der Vol ls-
mund nennt den Thei l der Anlugen, wo Säck's Denkmal steht, „den Apotheker-
garten"; weshalb? vermag der Herausgeber des L.-B. nicht zu beantworten. 

Unterm 7. November 1827 richtete der Verein eine Gingabe an den Ma¬ 
gistrat, worin die Hoffnung ausgesprochen wurde, dieser werde sich von den Be¬ 
mühungen überzeugt häbech welche von dem Bereine angewendet worden^ UM 
die nächsten Umgebungen der Stadt durch ANpstanzungen zu verschönern. Es 
sei wol dafür zu hätten, daß dadurch nicht allein für das Vergnügen A b Gt t -
wohner, fondern auH mittelbar für den Vorthei l der Stadt Mbf t gesorgt werde, 
da die Annehmlichkeit der UckgegMd für Personen, die in der Wähl ihMs 
Wohnorts frei und unbeschränkt sind, wöl einen Grund mehr in die Wvage 
legen kann, wenn sie diese Wahl anstellen. Indessen sei, was bisher geschHeNz 
ohne alles Zutreten städtischer öffentlicher M i t te l , durch freiwillige Beiträge der 
Einwohner zu Stande gebracht, und der Verein hoffe, daß solches auch fernerhin 
auf gleiche Weise möglich sein werde, rechne aber anderer Seits um so sicherer 
darauf, daß der Magistrat und die Stadtverordneten-Versammlung bereit sein 
würden, die Bemühungen des Vereins zu unterstützen. Die „Unternehmer der 
hiesigen Pflanzungen", wie sich der Verein in dieser Eingabe nannte, zeigten 
nämlich dem Magistrate an, daß es ihnen möglich geworden sei, aus den ge¬ 
sammelten Beiträgen von dem Salürien-Kassen-Rendanten Kunz, als Erbnehmer 
des Röhrmeisters Mül ler , dasjenige Stück Land von den, dem Letztern in Erb¬ 
pacht gegebenen, Zastrowschen Legatenhufen der Iacobikirche zu erwerben, welches 
zwischen der nach dem Eisentrautschen, nachher Duchkteauschen Gärtengrundstück 
— jetzt der alten Liedertafel gehörig, Unterwiek Nr. 51a — führenden Allee 
und dem Glacis liegt. Es sei zu hoffen, daß das Kirchen-Colleglum zu S t . 
Iacobi die Abtrennung des verkauften Stücks unbedingt, oder allenfalls gegen 
einen darauf zu legenden kleinen Zins genehmigen werde. Da der Verein aber 
nach den Vorschriften des A . L. R. keine Grundstücke erwerben könne, weil er 
keine Corporation ausmache, Und es mit manchen Schwierigkeiten verbunden 
wäre, den BesitzKel im Hypothekenbuche für ein einzelnes Mitgl ied des Vereins 
persönlich berichtigen zu lassen, so scheine es ihm nicht bedenklich: — „daß der 
„Besitztitel dieser Erwerbung, sowie etwaiger künftiger Zukaufe auf die Stadt 
„selbst gegen einen zu ertheilenden Revers, daß dem Vereine die Benutzung des 
„gekauften Stück Landes zustehe, und daß, derselbe etwaige Lasten und Abgäben 
„übernehme, eingetragen werde". Der Magistrat erklärte in dem Bescheide vom 
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27> November 1827, daß er bereit fei, den Wünfchen des Vereins entgegen zu 
kommen, was demnächst nach Ablauf mehrerer Jahre, dahin declarirt wurde, daß 
zufolge Stadtverordneten Beschlusses vom 26. Januar 1832, bestätigt vom Ma¬ 
gistrat am 8. des folgenden Monats, in dem abzuschließenden Contracte die 
Stadt Stettin als Käuferin des betreffenden Grundstücks auftrat. Inzwischen 
war die Erbpachtgerechtigkeit der Zastrowschen Legathufen von dem Rendauten 
Kunz auf die Schankwirt!) Wüschen Eheleute übergegangen, mit denen contrahirt 
werden mußte. Folgendes ist der Wortlaut des — 

Contracts 
Zu detn jetzt von uns, den Petrischen Eheleuten besessenen ick hiesigen 

Stüdtselde belegenen, aus 3 Hufen und 3 Wiefen bestehenden Ackerwerke, welches 
zuerst der Röhrmeister Adolf Heinrich Müller mittelst Contracts vom 21. Mai 
1811 von der Iacobi- und Nicolai-Kirchen-Deputation zu Erbpachtrechten er-
wokben hat, gehört ein Stück Acker von 6 Mg. (und 42 Ruth.) Größe, welches 
vom Glacis, von dem Wege, der von der Ecke des Glacis nach dem vormaligen 
Eisentraütschen Garken führt und von dem Fußwege, der von der Ecke der All6e 
jenes Weges wieder bis zum Glacis führt, begränzt wird. Über dieses Grund¬ 
stück ist zwischen uns, den Petrischen Eheleuten, die in Gütergemeinschaft leben 
und zwischen dem hiesigen Magistrat folgender Contract abgeschlossen. 

§ 1. M ÜVerlasftn die Petrischen Eheleute das vorgedachte Grundstück 
der hiesigen Stadtkämmerei zum ausschließlichen erbpachtlichen Besitze, befreit 
von allem Erbpachtzinfe und von dem auf ihrem Ackerwerke haftenden Schulden 
und willigen dann, duß solches von ihrem Ackerwerke in dem hiesigen Hypo-

H 2. Nach dem beiliegenden Consenfe vom 
16. Mai >1831, welcher vom hiesigen Magistrate am 28. September 1831 und 
von der Kirchen- und Schulverwaltung der Königl. Regierung Hierselbst unterm 
6. December 1831 bestätigt worden ist, ist dieses Grundstück von allem auf dem 
Hauptgrundstück (der Zastrowschen Legathufen der Iacobikirche) haftenden Erb-
pachtzinse befreit, und wird, von demselben gänzlich getrennt, jedoch wird es 
auch ferner zu Erbpachtrechten nach dem Inhalte des Contracts vom 21. Mai 
1811 besessen, und es bleibt darauf nur für die Kirche in dem dazu nach jenem 
Contracte berechtigenden Fällen ein Laudemium von 15 Sgr. haften, in dessen 
Eintragung consentirt wird. 

§ 3. Die Petrischen Eheleute sind zu dieser Überlassung durch den mit 
dem Rendanten Kunz über die Erwerbung des Ackerwerks selbst geschlossenen 
Contract (vom 25. Jul i 1828) verpflichtet und sie erkennen an, daß von dem 
auf 600 Thlr. Courant hiemit bedungenen Kaufpreise des Grundstücks bereits 
an den Rendanten Kunz und an sie 500 Thlr. Courant mit allen Zinsen durch 
den „Verein für die Verschönerungen der Umgebung Stettins" gezahlt sind; sie 
befreien auch die Kämmerei-Kaffe von der Verhaftung für die übrigen 100 Thlr. 
Courant nebst Zinsen, derentwegen sie sich blos an den gedachten Berein halten 
wollen. 

§ 4. Die Übergabe wird, als vorlängst geschehen, anerkannt, und die 
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Kosten des Vertrags werden von jedem Theile zur Hälfte getragen, wogegen 
der Besitztitel auf alleinige Kosten des Acquirenten eingetragen wird. 

Stettin, den 2. Mai 1833. 
Selbst gelesen und genehmigt. Daniel Ludwig Petri. 

Selbst gelesen und genehmigt. Marie Louise Schieboldt, verehelichte Petri. 
Daß vorstehender Contract zwischen dem Öconom der hiesigen Bürger-

Ressource, Bürger Daniel Ludwig Petri und dessen mit ihm in Gütergemein¬ 
schaft lebenden Ehefrau Marie Louise Schieboldt, Verkäufer, und dem hiesigen 
Magistrat, Käufer, von mir, dem Notar, errichtet und vor demselben und uns 
Zeugen von den uns persönlich bekannten und verfügungsfähigen Petrischen 
Eheleuten gelesen, genehmigt und unterschrieben worden ist, wird von uns auf 
Grund einer darüber aufgenommenen Verhandlung attestirt. 

Stettin, den 2. Mai 1833. 
(Ii. 8.) Friedrich George Leopold Reiche, Iustiz-Commissions-Rath und 

Notar im hiesigen Königl. Ober-Landes-Gerichts-Departement. 
Carl Friedrich Hoffmann, Privatsekretair (des :c. Reiche), als Zeuge, und 

führe kein Petschaft bei mir. 
^ August Ludwig Piek, Privatsekretair (desgleichen), als Zeuge, und führe 

kein Petschaft bei mir. 
Beschluß. Der vorstehende Contract wird von uns genehmigt. 

Stettin, den 17. Mai 1833. 
Die Stadtverordneten. 

Hessenland. Wellmann. 
Der vorstehende gesetzmäßig abgefaßte Beschluß der Stadtverordnetenver¬ 

sammlung wird von uns hiermit bestätigt und erfolgt hiermit zugleich unsere 
Genehmigung zum vorstehenden Contract vom 2. Mai d. I . für die Kämmerei 
hiesiger Stadt. 

Stettin, den 29. Mai 1833. 
Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath. 

Masche. Ruth. 
Wir erkennen hiermit an, daß das Erbpacht-Stück, worüber der vorstehende 

Contract vom 2. d. M. lautet, dem „Verein für die Verschönerung der Um¬ 
gebung Stettins" zur Benutzung überlassen und zuständig ist, der Verein aber 
auch alle etwa vorkommende Kosten und Abgaben davon zu entrichten und des¬ 
halb keinen Recurs an unsere Kämmerei hat. 

Stettin, den 29. Mai 1833. 
Oberbürgermeister, Bürgermeister und Rath. 

Masche (Oberbürgermeister). Ruth (Syndicus). 
wegen Verpachtung der drei Zaftrowschen Hufen Landes auf dem hie¬ 

sigen Stadtfelde nebst einer Wiese von den St. Iacobi- und Nicolai-Kirchen. Tit. 
I I , Nr. 259, Fol. 192 a, 194—204. — Aus diesem Actenstück sind die vorstehenden 
Dokumente entnommen. — Man vergl. übrigens S. «96, 897.) 

Ein zweiter Gegenstand, der von den Vereine in der Eingabe vom 7. November 
1827 dem Magistrate vorgetragen wurde, betraf den Wunsch der Benutzung 
desjenigen Stücks Land, welches neben dem Glacis, gleich beim Anklamer Thor 
anfangend, mit Obstbäumen besetzt ist und in einzelnen kleinen Parcelen als 
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Gartenland vermiethet wird. „Diese Art der Benutzung, so äußerte der Verein, 
wird uns nicht blos in unserm Bepflanzungs-Plane, sondern insbesondere dadurch 
sehr lästig/daß dieselbe dem Grundstück selbst im Herbste eine fast widrige Gestalt 
gibt, und daß die Pachtinhaber all' ihr Unkraut, Steine und andere Gegenstände 
ähnlicher Art Nicht nur in den Fußweg, der durch dieses Garten-Gruudstück lauft, 
sondern auch in unsere Pflanzungen werfen. Die daraus für die Kämmereikafse 
entspringende Einnahme ist nicht bedeutend*) und soll nicht etatsmäßig sein. Magistrat 
und Stadtverordneten werden daher gewiß genehmigen:— „Daß dieser kleine Fundus 
der mit den Pflanzungen zusammenhangt, uns zu deren Vergrößerung und Aus¬ 
schmückung überwiesen und uns darüber eine Zusicherung ertheilt werde." I n 
der That ist dies Opfer für eine gute Sache, die nur durch guten Willen besteht, 
so klein, daß wir an der Gewährung unsers Wunsches nicht zweifeln." 

Friederici, obgleich er die Eingabe mit unterschrieben hatte, war mit dem eben 
erwähnten Antrage nicht einverstanden. I n einem an seinen Collegen im Verein, den 
Iusttzrath Zitelmann (mit dem er eng befreundet gewesen fein muß, da er denselben 
mit,„Lieber Bruder" anredet) gerichteten Schreiben vom 15. November 1827, 
erinnert er daran, daß dieser Obstgarten auf Kosten der Kammer« angelegt fei 
auf dem von den Turneiern acquirirten Lande**), wovon sie einen großen Theil 
zu den Park-Anlagen bereits hergegeben habe und jetzt, da die Baume herangewachfen 
feien, zu einem weit größern Ertrage verpachtet werden könne, wenn die für? das 
Gedeihen der Baume so nothwendige Kultur des Untergrundes dabei bleibe. Die 
Einwohnerschaft habe bisher freiwillig die Kosten zur Herstellung und Unterhaltung 
der Park-Anlagen hergegeben und werde sie auch ferner geben. Es fei alfo 
unrecht, daß ohnerachtet dieser Beiträge aus der Gemeindekasse noch dieser Beitrag 
beansprucht werde. Ein anderes wäre es, wenn jene Beiträge aufhören follten; 
alsdann würde die Communalkafse die Unterhaltung, wie sich von selbst verstehe, 
ganz übernehmen müssen, bis dahin sei es aber nicht nöthig, ihre Mittel zu 
schmälern. Was übrigens die bisherige Art der Benutzung dieses Obstgartens 
betreffe, fo könne nicht eingeräumt werden, daß dieselbe einen „widrigen" Eindruck 
mache, vielmehr gewähre der Obstgarten einen idyllischen Anblick und den Be¬ 
nutzern ein großes Vergnügen, worauf menschenfreundliche Seelen Rücksicht zu 
nehmen alle Ursache hätten. Die vermeinte widrige Gestalt des Grundstücks im 
Herbste liege in der Natur der Sache, und lasse sich in dieser kurzen und meist 
schlechten Jahreszeit leicht übersehen, ohne Anstoß daran zu nehmen. Daß die 
Inhaber Steine, Unkraut und andere häßliche Stoffe in den Weg und in die 
Park-Anlagen würfen, fei in dem Umfange, wie die Eingabe ihn schildere, 
durchaus nicht begründet, und könne, geschähe es von dem Einen oder Andern 
der Pachtinhaber der Gärtchen, leicht abgestellt werden, so wie es auch untersagt 
werden müsse, daß aus den Anlagen dergleichen Unrath auf den durch den Obst¬ 
garten führenden, vorzugsweise mit Kirschbäumen bepflanzten Fußweg geworfen werde. 

*) I n dem 6jährigen Zeiträume von 1822—182? betrug die Pacht-Einnahme von den 
Garten-Parcelen: 1822: Thlr. 41. 2. 6 ! 1824: Thlr. 34..—. 6 i 1826: Thlr. 30. 21. 10 

1823: - 34. —. 6 j 1825: - 34. —. 6 > 1827: - 3 4 . 1 2 . 6 
**) Das Terrain der Pachtgärten gehört zu den 22 Mg. 174 Ruth. Landes, welches die 

Turneischen Ackerwerks-Besitzer für Aufhebung der Gemeinweide der Stadtbürger vermöge 
Recesses vom 9. September 1815 an die Kämmerei abgetreten haben; siehe oben S . 810, 811. 
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Zwischen hen Zeilen dieses Schreibens läßt sich wol lesen, daß Zitelmann 
es vvMgsweise gewesen, der im Verein Ne AbtreWng des H^^^^ 
um dasselbe in die Parkpflanzuttgen zu zichen> vertheidigt und betrieben habe; 
andrerseits aber auch, daß Friedevici Mn eigenes Interesst im Auge hatto, da er 
seit mehreren Jahren Pächter einer der Garten-Parcelen war, die sr wst nach 
seinem Sinn geschmückt haben und nicht gern einbüßen mochte. Auf seinen Vor¬ 
trag lohnte der Wagistrat die gewünschte Abtretung des Obstgartens an den 
Verfchönerungs-Berein in dem an denselben gerichteten Antwortschreiben vom 
21. November 1827 ab. 

, I m Fahre 1829 entschloß man sich, die bisherige VerpaHungsart bes Obst¬ 
gartens gegen einen bestimmten Pachtsatz pro O,-Ruthe aufzugeben, und ihn an den 
Meistbietenden zn verpachten, entweder im Ganzen, oder wie zeittzer in Parcelon, deren 
jetzt 14 von zusammen 325 Q.-Ruthen ^ 1 Mg. 145 Ruth, vorhanden waren. Es 
war zu dem Ende ein Ltcitations-Termin auf den 6. März 1829 anberaumt, 
in welchem zahlreiche Pachtlustige erschienen. Die Bedingungen waren: 1) Die 
Pachtzeit geht auf 3 Jahre vom März. 1829 bis dahin 1832. 2) Ms Pacht 
wird auf Michaelis jedes Jahrs berichtigt und durch die Ökonomie-Deputation 
eingezogen. 3) Die Pächter sind verbunden, die Obstbäume alle Jahr gehörig 
raupen zu lassen und für die Erhaltung der Baume in Jeder Art Sörgs zu tragen, 
dem zufolge das Obst behutsam abzunehmen, damit die Räume nicht zerbrochen 
werden, und gemeinschaftlich einen Wächter zu halten wenn das Obst zur Reife 
gelangt. 4) Den zwischen diesen Garten-Parcelen laufenden Fußwegs müssen -die 
Pächter stets reinlich halten und das Unkraut Aus den Gärtchen in die D i der 
Anlage befindliche Grube bringen lassen. 5) Bei der Verpachtung im Ganzen 
wird zugleich auf diejenigen Obstbäume, welche in der jungen Baumschule und 
an dem Wege außerhalb der Parcelen stehen, mit geboten. 6) Bei der Verpach¬ 
tung in einzelnen Parcelen werden diese Baume besonderZ zur Nutzung ausgeboten. 
Diese Extrabaüme waren überhaupt 90 Stück vorhanden, bestehend in Kirsch-, 
Pflaumen-, Apfel- und Birnbäumen. Das Meistgebot für den ganzen Obstgarten 
incl. der Baume nach Nr. 5 der Bedingungen betrug 64 Thlr., dagegen wurde 

Meistgebot von 86 'Thl r . 25 Ogr., incl. 
,4 Thlr. 15 Sgr. für die Extrabaüme nach Nr. 6 der Bedingungen, erzielt, und 
den Einzelbietern (unter denen Stadtrath Friederici sich nicht befand) M das 
genannte Meistgebot durch Stadtverordneten-Beschluß vom 14. Mai 1829 der 
Zuschlag ertheilt. Die Gränzen der Parcelen wurden demnächst von dem Stadt¬ 
baumeister Rottenberg abgepfählt; und der Fußweg, der vom AnklaWer Thor in 
der Richtung auf den Friedhof in gerader Linie durch die Gärtchen führt, und 
diefe in nahe zwei Hälften fchneidet, im Sommer 1830 erhöhet, da er wegen 
seiner niedrigen Lage und des schweren Bodens halber bei RegenwoitW gar nicht 
zu Passiren war. I m Laufe des Jahrs wurde aber auf diesem Steige vwl Bau¬ 
schutt abgeladen, ohne daß man bei der Ökonomie-Deputation daran dachte, ihn 
einebnen zu lassen, und es eines Befehls des OberpräDenten Sack, an die 
Polizei-Direction bedurfte, das Versäumte im Frühjahr 1831 nachholen zu lassen, 
um den angenehmen Spaziergang zur Zeit der Kaumblüthe wieder gangbar zu machen. 

Vom Jahre 1832 ab siyh ohne die Nutzung der 
Extra- und der in der Baumschule stehenden Obstbäume, an den Meistbietenden 
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verMchtet worden. Jene Nutzung wurde dem Stadtgärtner Krüger bewilligt. 
VtzU Jähre IHM ab ist die Pachtpeviode auf 6 Jahre verlängert worden, und 
zwar auf Wunsch mehrerer Hächter, von denen bei der kurzen Pachtzeit von 
3 IaHrek Mancher elbgchalten wvMn ist, Verbefftrungen vorzunehmen. Dem-
Mchst wurdw bei dU VerMchtUW für die Periode 1844-^1850 den früheren 
PaHMetztnguGgM wöch andere hinzugefügt,̂  dahin lautend^ daß Pächters falls er 

^dD Boden unter den Obftbaümeu nicht zum B M von Unterfrüchten benutzen 
WM derselbe doch gehalten ist, denselben umgraben uM mit Gras- und Klee-

'famen heDnMd die Fütterkraütör 2 Mal des Sommers abschneiden zu lassen, damit 
der VorübevgcheM' stets Men freundlichen AMick habe. Eben so M ß das 
unter den Obstbäumen aufschießende Unkraut bei Zeiten ausgejätet und fortgeschafft 
werdeH Ferner muß Pächter während der Pachtzett sein GMenstück mindestens 
2 Ma l gut Mb WHtig düngen, selbst melm das Land nicht mit Unterfrüchten 

-bestM Wird. W Ü Pächter seim Parcele bewehren, ŝo muß dies mit einem 
ftckttblich ausfchenden ZMn auf seine Kosten geschePn, auf die am Ende der 
W c h t M kichks vergütigt wird. Don abziehenden Pachte» steht. M s eine 
Einigung zwischen i lM und dem anzichendM > Pächter, nicht M Stande kommt -
fewstverDMich Ae BerechRgung zu, die von ihm gepssMzten Wumep, Zohanms-
heer-, Machelbeer- Md Wutbeerstmücher, alle MeHraUher und die etwa von 
M angelegtW Lauben, als sein Eigenthmn mit fortzunchmen. 

Unter Wen Weren und diesen neuen Susatz-Bedingungen wurde durch das 
MeistgMt für Ne 14 Parcelen ein PachtMs erzielt in der Pachtpenode: 

1832^1835 von Thlr. 137. 11 Sgr. _ 
< M3b—1838 -^ - 76. 7 - i 

^ , ' ^ 5 ^ ^ , , ^ ^838^1844 - ^ ,- 5s.'24 - /^ . . 
. - . ^ 1s44^185U - - 126. 5 -
^ Die tzroßeu SchwankuOgen w diesen Pachterträgen finden sich ihren Ursachen nach 

"' Dis aüHerfte, gegen Nordosten üuslaufende Spitze des Gartewterremis, welche 
bisher mcht'bepflanzt war, wurde im Frühjahre 1835 in eine kleine Baumschule 
umgewündelt und Mit Mrschstämmchen und Pappeln besetzt. Diese, noch heute 
'18W, nach 49 Jahren bestcheM, Baumfchule bedurfte einer BewehWng, die 
sofort ausgeführt wurde. Die Ökonomie-Deputation beschränkte sich mcht hierauf 
fondern bewehrt im Iatzre 1835 auch die Gärtchen läWs der Fahrstraßen-Seite 
mit^ ewer BuchelcheOeV Um den jungen Wänzlwgen einew H M M Aeben, muß 
em nMWr.Stacketenzaün laufgeftellt werden^ wozu anderweitig verfügbar ge-

Wvrdene Stiele und Mt tM verwendck wurden. ^ 
' V I t t dem ehemaligen Sackschen Garten befanden sich viele Wilds Kbftftämme, 

M denen es in der StlldtbaumschulV fehlte. Es waren Pflaumen-, meist aber 
W r W und MrnbMwck. Die Eiftttbuhn-Gefellschaft, in deren Besitz Sacksruhe 
Mergegangen war, um das Termin zur Anlage des Bahnhofes zu verwenden, 
veräußerte die Stämme für T M ?. 19 Sgr. an die Ökonomie-Deputation und 

Mte r dem Vorsitz des OberpräDenten v. Bonin abgehalten wurde, kam es in 
M M s s , daß von den Ulmen mit denen der Paradeplatz bepfl«zt iß, 88—40 

Landbuch von Pommern; Th. II . , Bd., Vl l l . 130 
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Stück ausgegangen waren. Der Verein- beschaffte die. Ulmen- oder ,Nüstern-
Stämme aus König!. Forsten, rechnete aber dabei auf die nöthigen Baumpfähle 
aus den Forsten der Stadt, in denen sie jedoch nicht vorhanden waren> daher sie 
aus den Iohannisklofter-Forften Mit 12 Schock entnommW und, dem Versin un-
entgeldlich itberwiesen wurdeM Die KämmereikstM vergütigte baßür dex Klostßr-
kasse 3 Thlrc Jedem Stamm, aab man, wie es sich bO BßpßlaM 
Platzes bewährt chatte, 3 Pfäyle und brächte zum Schutz noch Dorngestraüch an. 
Auch für den Petn-Kirchhof>waP im Herbste 184Z eine Ergänzung an Kastanihn-
und Ahornbaümen nothwendigj die, weil es sich um AuZschWückung eines.öffent¬ 
lichen Platzes in der Stadt handelte, aus/ den städtischen 
verabreicht wurden. ^ ' ! ^ ' - ^ , / !̂ . ^ s ' . - ^ 

Der Verfchönerungs-Berein, auch Anlagen-Verein genannt,) beabsichtigte im 
Frühjahr 1844 dm mit Hsiaümenbaümen! bestandenen WaH N der Whe der 

>Eünditor-Bude in Angriff zu nehmen. Wer Platz sah ziemlich Müst i Ms, Md.die 
Obstbäume, bisher wenig gepflegt. 
Die davon bezogene/ Pacht war in den letzten Jahren auf 2^/1 uM^elbst 
'/2 Thlr. zurückgeganFen. Außerdem nahm es sich der Verein, vs^ meinen Fußstmg 
links am Fahrwege nach dem̂  Logen-Garten anzillegem^ Dazu-zwar ̂ aherDuch 
die Überlassung eines Streifens, der 
dort den Friedhof nach i der Straße zu begränzti Man meinte, daß es genügen 
möchte, den Zaun nur 6 ^ 8 Fuß einzurücken. . Der OeMn, stellte auf beide 
Punkte gerichtete Anträge an den Magistrat, die von diesem am 13. Aprils 1844 
den Stadtverordneten dahin befürwortend zur Beschlußnahme vorgelegt wurden, 
daß beiden Anträgen des Vereins unter der Bedingung zu willfahren fein 
dürfte, daß der Stadt das Eigenthum an den zu den Parkanlagen zu überlassen¬ 
den Flächen gesichert bleibe. Die Stadtverordneten beschlossen in ihrer Sitzung 
vom 9. Mai 1844 nach diesem Votum des - Magistrats, im Folge dessen die 
Pflaumen-Plantage bei der Canditor-Bude verschwunden und der Platz zur Park¬ 
anlage eingezogen ist. Dies'geschah jedoch erst zurHflanzzeit im Herbste, so daß 
die Obstärnte noch für diefes Jahr durch Verpachtung genutzt, werden konnte. 
Die Pflaumenbaume hatten so reich getragen^ daß^ die Plantage in diesem letzten 
Jahre ihres Bestehens 4 Thlr. Pacht einbrachte, d . i . : derselbe Ertrag den -sie 
schon im Jahre 1828 gebracht hatw ^ >" ^ . , , ,^,. 
) I m Jahre 1844 war eŝ ^ der Kaufmann Z. G. Voigt, jetzt, >M5,,Ehren¬ 
mitglied der Kaufmannschaft, der den Platz an dey PetMrche, auf seinem Kosten 
reinigen und m Stand setzen ließ und so den Platz ^on dem verwilderten /Zu¬ 
stande, in der er im Lauf der Zeit gerathen-war, befreittz. Die Anregung dazu 
hatte gewissermaßen der General der Infanterie v.Zepelin, welcher dem Platze 
gegenüber wohnte, gegeben. Voigt ließ ^ Bänke, aus Sandstein nach dem 
Muster derjenigen anfertigen, lwelche er im fürstlichen SchlMgarten zu Ballenstedt 
gesehen hatte, und ̂ , auf dem Petriplatze aufstellen. Der General war damit 
zufrieden, bemerkte aber doch, man habe eingewandt, die Neinbänke waren, kalt 
und der Gesundheit unzuträglich, worauf- er erwidert: „Wenn^sie zu kalt sind, 
leg' ich ein Kissen drauf, und meine Frauenzimmer haben in H,er. Regel außer 
dem Oberkleide noch einen Unterrock, an!" Voigt ließ mm zum Überfluß noch 
8 hölzerne Bänke am qu. Platz setzen. DerDeneral nahm aber immer auf einer 
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det steinernen Bänke seinen Sttz> ohne ein Kifsen unterzulegen/ und ist chabei sehr 
alt geworden! 'BoM mußte nun' aber erleben, daß ihm in einem Winter 
3 hölzerne Bänke zu Brennholz entführt wurden, und daß, nachdem dieselben 
ergänzt Mren, an einem Fastnacht-Abend 6 hölzerne Bänke, die in der Erde 
verankert waren^ durch 3 Nnteroffiziere' abgebrochen und an einem Kreuzwege des 
Platzes als Barrikade aufgebänt wurden, so daß er im Jahre 1862 weiter keine 
hölzernen Sitzbänke am Platze hatte, als die beiden, welche unweit des Land-
wehr-Zeüghauses standen. Von den Sandstein-Bänken wurde die längste, weil 
es eine dünne Platte war, eines Morgens zerschlügen gefunden, während die 
kurzen und dkcken dem Müttzwillen und der Böswilligkeit Widerstand geleistet 
Hütten. ^' ^ '̂ ' - ' - ' ''^./ ^ ^ ' ^ / ^ ^ ^ ^ 

Bei der im Jahre 1846 Statt gehabten Erweiterung der allgemeinen Be-
grübnißstätte auf der Westseite der alten Nekropolis ist auch die Baumschulen¬ 
fläche erweitert und bewehrt worden, was an Zimmer- und Schlosser-Arbeiten 
einen Kostenaufwand VM I n der ver¬ 
größerten'Baumschule fanden zunächst die Wildlinge zur-Veredlung ihren Platz, 
welche aus den Obstkernen gezogen waren, welche vor einigen Jahren wegen der 
tauben Waare, die aus Saamenhandlungen entnommen waren, mit großer Bereit¬ 
willigkeit von Mitgliedern des Magistrats-Collegiums und der Stadtverordneten-
Versammlung gesammelt wurden. „Dadurch ernmthigt," sagte Stadtrat!) Winkler, 
Vorsitzender der Ökonomie-Deputation in einem Circular vom 14. August 1846, 
„und weil eine neue Aussaat gemacht werden muß, bitt' ich abermals beim 
Genuß des Kernobstes die Kerne zu sammeln, und dieselben zur Saat im Monat 
November «r. „wo ich die Abholung veranlassen werde, bereit zu halten. Gern 
wird es gesehen, wenn die 'Birn- von den Apfelkernen getrennt gesammelt 
werden." 

I m Jahre 1847 fand es der Verschönerungs-Verein für nothwendig, den 
Pavillon in den Anlagen, der den Einsturz drohte, einer gründlichen Ausbesserung 
zu Unterwerfen. Das dazu erforderliche Holz, bestehend aus 20 Stück Birken¬ 
stämmen, wurde von den städtischen Behörden unmtgeldlich bewilligt und zur 
Entnahme auf das Blockhaus-Revier angewiesen. 

Es ist oben das im Jahre 1823 erlassene allgemeine Verbots des Tabak-
rauchens in den Anlagen gedacht worden. Dieses Verbot stand in voller Kraft, 
als im Jahre 1847 die Königl. Commandantur in einem Anschreiben an die 
Königl. Regierung darauf zurückkam. Letztere fertigte dieses Schreiben mittelst 
Randverfügung Unterm 26. Juni 1847 dem Magistrate zum gutachtlichen Berichte 
zu. Der Bericht vom 8. Jul i 1847 lautew wie folgt. 

^ „Indem Einer Königl. Hochlöbl. Regierung wir das Schreiben der Königl. 
Commandantur vom 18. Inni er. beifolgend zurückreichen, können wir unsere Er¬ 
klärung nur dahin abgeben daß wir mit den von der Polzei-Direction beabsichtigten 
Verbots des Tabakrauchens im Haufttgange der Anlagen einverstanden sind. 
Das frühere Verbot war nicht aus dem Gesichtspunkte der Feüergefährlichkeit, 
sondern der Anstattdswidrigkeit nach der Eabinets-Ordre vom 9. Decebr. 1832 
(G. S. von 1833) erlassen*) und beschränkte sich auf die Hauptallse der An-

°̂) Dieser Cabinets-Erlaß erschien 10 Jahre nach dem in Stettin ergangenen Verbot. (S. 1021). 
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lagen ^), während für die UbergänM ssi wie für die Straßen der «Stadt ein 
solches Verbot nicht existirt hat. Die Belästigung des Publikums durch daŝ  
Tabakrauchen im Freien ist an sich eine geringe. Ob ein folches Tabakrauchen 
für anständig oder anftandswidrig zu achten, ist Sache der Sitte und Ansicht in 
den verschiedenen Klassen der Einwohnerschaft. W i r nehmen an, daß beide 
Rücksichten keinen genügenden Grund darbieten, um aus dem Tabakrauchen ein 
mit S t r a f e ve rpön tes P o l i z e i - D e l i c t zu machen, halten es vielmehr für hin¬ 
reichend, dem A n s t a n d s - . und Schick l ichke i ts -Gefüh l eines jeden Einzelnen 
zu überlassen, ob er auf öffentlicher Straße und in den Anlagen Tabak rauchen 
wi l l oder nicht. Hiernach sind wir mit der Polizei-Direction, deren Ressort diese 
Frage durch die Cabinets-Ordre vom 9. Decbr. 1832 überwiesen ist, übepMß 
Aufhebung des bisherigen Verbots, und die Fortnahme oder bezw. Änderung 
der deshalb aufgestellten Warnungstafeln einverstanden und stellen Einer lc. anheim,, 
der Königl. Kommandantur in diesem Sinne zu antworten". 

Und also geschah es durch das Schreiben der Königl. Regierung vom 
2 1 . August 1847, Welches dem Magistrate in Abschrift zur Nachricht mitge-
theilt wurde. 

Die Zurücknahme des Verbots des Tabakrauchens fällt in eine Zeit> worin 
die Oemüther fchon aufgeregt waren von Ideen falsch aufgefaßter Freiheit, die 
der große ungebildete, zum Thei l auch gebildete Haufe nicht länger von Potizei-
Maßregeln gefesselt wissen wollte. Wenn der Magistrat in dem obigen Berichte 
(dessen Concept von den damaligen Stadt-Syndikus, Iustizrath Pitzschky geschriebM 
ist) der Nicht-Feüer^efährlichkeit des Rauchens, mehr oder minder das Wor t 
redet, fo ist dies ein I r r thum. Feuergefährlich ist das Rauchen auch in den 
Stettiner Anlagen. Hat man es doch erleben müssen, daß durch unvorsichtiges 
Wegwerfen eines Cigarro-Restes, der noch gl immt, oder eines Streichholzes/ 
Frauenzimmer, die mit ihren langen Schleppkleidern leichten Stoffs, welche" die 
Wandelbahnen in eine Staubwolke hüllen, in Brand gerathen find. Und ist es 
uns Selbstrauchern schon unangenehm, wenn erwachsene Personen, den unver¬ 
meidlichen Glimmstengel im Munde, den Rauch eines Cigarro aus der Habana-
Kiste, die die Aufschrift 1a ^iaäorK Ltineclläora führ t , auf her Wandelbahn 
uns ins Gesicht blasen so ist diese Empfindung im höchsten Grade widerwärtig, 
wenn dies von Schulbuben und halbwüchsigen Handwerks-Lehrjungen in frechster 
Weise geschieht! Gegen diese Frevel wider Anstand und Schicklichkeit haben 
Schulmeister und Lehrmeister einzuschreiten, wenn Tabakhändlern nicht geboten 
werden kann, ihre Waare nicht an unmündige Burschen zu verkaufen! 

I m Frühjahr 1848 wurde der Turnplatz der Volksschulen Mit 24 Stück 
Bäumen: Linden, Ahorn, Eschen und Birken, zu gleichen Theilen, die aus den 
städtischen Baumschulen entnommen waren, theils in der Mi t te des Platzes, theils 
in Reihen längs seiner Ränder, auf 2 Ruthen Breiten Entfernung vom Pacht¬ 
acker der Zastrowschen Legathufen der Iacobikirche, bepflanzt. I m Herbste des¬ 
selben Jahres nahm der Stadtgärtner Krüger eine Revision sämmtlicher Alleen 
um die Stadt vor, da Anzeigen eingegangen waren, daß ruchlose Hände in diesem 

*) Von dieser Einschränkung des Verbots wissen die Ucten, wenigstens die vorliegenden, 
nichts. 
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IaMe der Wirrnisse^ die M . ohxigkMiche Muctorität^u^ Gewalt lahin 
gWsHNelMchhllüm^ zerst^ 

ergänzt, weOen Mußtew, Me Z rgänMg^WdM dMWanzM des Herbstes, 1848 
stM ^Me M r H i M ' M s M , und War , hie zweI Mrkenallchn hinter dm all-
geMeimn Friedhof -und^mach Alt-Turnm, 51 S t M ; hie beiden Mchen-Allsen 
naH dem Wrichtsplatze Zu und nach Wü-Turnei, .5 Htück; ,die beiden Kastanien-
AWm vM HortiPrchßen nach Alt-Turnei zu,̂  und an der Krekowschm Land¬ 
straße, 15 StKck; die UberesHen ÄMe bei Friedrichshbf und die nach der Lüb-
schm Mühle> M Stück;, die, zwei Linden Allsennach Fort.Preüßen zu und von 
Alt- nach Neü-TurNei,.14^ Stück; diß Aho-xn Allsen nach dem Logengarten und 
nach GrabM, 9 Ststck; die drei Pappßl Allsen an der Falkenwalder und an 
der KrekowschW Landstraße sowie nach der neuen „Luderkuhle" (auch „Ochinner-
kuhle" genannt), 47 Stück; endlich,die AWe saurer Kirschbaume, beim,, „Swiin-
poyl", Z6 Stück. Selbst die junge PflanMng stuf dem Mrnplatze war von den 
Tsllhaüslertt der VUkerfreHeit in .frevelnder Weise nicht -unverschont geblieben. 
Hier mWe der MtadtgMyer 3 Birken und 2 Mchenbaüme. die ausgerissen wprdW 
WMW nM pstgNM.i Godann kam es vor> daß im Winter von 1848 auf 1849, 
wo Merliches V M im VoWgMuß der Freiheit nicht arbeiten^ nur genießen wollte, 
von diefßO die Bewehrung,'um die Pftanzschule am. nördlichen Ende der kleinen 
PaHtgärtchen günzlich zerstört und gestohlen worden war., Die Wiederherstellung 
dieses Schutzes ,dM W im Sommer 1849 vorgenommen wurde, 
kostete dM Hämmern Thl r^31. 3. 6 Pf. Auch der erst im Jahre 1847 gründ¬ 
lich; widerhergestellte Pavillon in den Anlagen ging im Sturmjahr 1848 zu 
Gwnkez j Der Stettinsch^ der sich während jener Tage seit dem 18. 
März in der Zerstörung alles Bestehenden -^- groß zeigte, legte Feuer, an den 
Pavillon,,, Hr braMte bis auf den Grund ab. Es Dar ein ganz, hübsches 
Bauwerk, im Schweizer-Stil. Man nannte ihn das Borkhaüscheu, weil seine 
AußensMn mit Eichenbnrke belegt waren. Der.Pavillon, vom Verschönerungs-
Verein aus seinen Mitteln erbaut, hatte indessen nicht auf dessen, im Jahre 182? 
von dem Schank- und Speisewirth Petri erworbenen, zu den Zastrowschen Legat-
Hufen dm Iacobikirche gehörig gewesenen Fundo, sondern auf städtischen Grund 
uno Boden gestanbm. ' 

Mtruve's m Dresdens vor nunmehr einem halben Jahrhundert und darüber, 
glänzend geNngener Versuch, die beträchtlichsten^ der natürlichen Mineralwasser 
Wf.MnstlichM Wege herzustellen, hatte in Stettin noch keine,Nachahmung ge¬ 
funden. Mie Folge davon war, daß in unserer Stadt bedeutende Quantitäten 
künstlicher Mineralwasser aus der von Struve und.Soltmann begründeten Fabrik 
in Berlin bez0IeU wurdew Da -war es im Winter, 1849—50 ein gewiegter 
Chemiker und, betriebsamer Mann, der Apotheker Otto Schür, der in Stettin eine 
Anstalt nach Struveschem System anlegte, und zugleich auf den Gedanken kam, 
in den Anlagen auf, der Steste, wo das Borkhaüschen gestanden hatte, ein — 

Brunnsnhaüschen zu/ erbauen, wo er sein Fabrikat den Leidenden und 
Kranken, die auf ärztliches Geheiß dieses oder jenes Mineralwasser zur Wiederher¬ 
stellung der Gesundheit im Freien trinken sollten, unmittelbar reichen konnte. Schür 
bewarb sich mittelst Vorstellung vom 3. Mai 1850 um die Erlcmbniß zur Erbauung 
des Häuschens bei von der die Vorstellung am 25, Mai an den 
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Magistrat, als Besitzer jener Baustelle, abgegeben wurdet" event. um das Bau-
Gesuch der Königl Commandantur einzureichen. I n einer' an den Magistrat^ 
unterm 3. Juni 1850 gerichteten Gingäbe führte Schür weiter aus/ daß M zur 
Errichtung einer Anstalt für Bereitung künstlicher Mineralwasser die Concession 
von der Königl. Medicinal-Behörde erhalten habe. Auch habe er die freudige-
Erfahrung gemacht, daß im heurigen Sommer unter den eirea 100 Trink-
gästen die er habe, mehrere Auswärtige sich befänden, namentlich aus Ukermünde 
und Stepenitz, die nach Stettin gekommen seien, um von feinen Mineralwasser 
beim Spaziergehen in den Anlagen zu trinken, was doch wesentlich erleichtM 
würde, wenn ihnen der Brunnen unmittelbar aus dem beabsichtigten Haufe ZM 
reicht werden könne. Er bat daher, ihm den betreffenden Platz in den Anlagen, 
der beiläufig 2000 Q.-Fuß groß fei, zur Errichtung des projectirteu Kurhauses, 
dessen Zeichnung vom Stadtbaumeister Schönberg revidirt fei, zu überlassen. 
Von Seiten des Ingenieurs vom Platz, Major Lenz, sowie von der Königl. 
Commandantur fei ihm einstweilen die mündliche Zusicherung ertheilt worden, 
daß dem Bau kein Hinderniß entgegen stehe, infofern die Räyon-Vorfchriften 
gehörig beachtet würden. Der Magistrat überwies die Eingabe des :c. Schür 
dem Verfchönerungs-Vereins (aä lliamiL des Ober-Regierungs-Raths Heegewaldt, 
derzeitigen Schriftführers des Vereins) zur Äußerung über den beabsichtigten 
Bau und welche Bedingungen etwa zu stellen sein würden. Über den letztern 
Punkt waren im Verein die Meinungen verschieden. Einige Mitglieder stimmten 
für ein zuforderndes Grundgeld von 10 Thlr. im ersten Jahr und von 20 Thlr: 
fürs zweite und die folgenden Jähre zum Besten des Verschönerüngs-Fonds. 
Andere zogen es nach dem Vorschlage des Majors Lenz vor, -dem Schür die 
Bedingung aufzuerlegen, die Utensilien des Vereins während der'Winterszeit 
in dem, alsdann unbenutzt bleibenden und leer stehenden Bauwerk aufzubewahren. 
Diefe Ansicht behielt im Verein die Oberhand und ihr schloß sich auch der 
Magistrat an, als er den Schürschen Antrag am 13. Jul i 1850 den Stadtver¬ 
ordneten zur Beschlnßnahme vorlegte, die in der Sitzung vom 16. Jul i 1850 
damit einverstanden waren, doch festfetzten, daß :c. Schür für den Platz eine 
jährliche Miethe von 5 Thlr. zu entrichten habe und er sich eine einjährige 
Kündigung gefallen lasse. Dieser Beschluß wuxde vom Magistrat bestätigt und 
dem Schür am 23. Jul i aä prot. bekannt gemacht, worin derselbe sich vorbehielt 
den Übergabe-Termin der Baustelle noch näher zu bezeichnen. Dies geschah 
im Laufe des Sommers und in dem darauf folgenden Winter Nicht, weshalb 
Magistrat Gelegenheit nahm, den lc. Schür unterm 30. April 1851 aufzufordern 
um die Übergabe der Baustelle nunmchr zu beantragen und demnächst mit dem 
Bau des Brunnenhauses vorzugehen, indem sonst angenommen werden müsse, daß 
er auf die Baustelle nicht weiter reflectire, und der Fall eintreten werde, daß 
Magistrat anderweitig darüber verfüge. Schurs Antwort vom 12. Mai 1851 
lautete dahin, daß die Kriegs-Aussichten des vorigen Jahres, welche sogar eine 
Mobilmachung des Heeres nothwendig gemacht hätten, der Ausführung des Baues 
des Brunnenhüufes hindernd in den Weg getreten seien. Außerdem sei aber 
auch die ihm auferlegte Bedingung der Aufbewahrung der Garten-Utensilien, 
Bänke :c. in der Winterszeit so lästig daß er den Magistrat bitten müsse, ihm 
wenigstens das zum Bau des Hauses erforderliche Bauholz aus den städtischen 
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Fürsten MMtDeldlich anwHen zu lassen. Dieser Antrag wuxde durch die Ver¬ 
fügung vyMZ7< Mai 1851 kurzweg abgelchnt und zugleich bemerkt, daß,, wenn 
der Bau des Brunnenhauses in diesem Sommer (1851) nicht zur Ausführung 
komme, Magistrat über den bewilligten Platz anderweitig verfügen werde. 
^ Weder das Wne^W . ,,..,, 

Vier.Mhre M te r kam :c. Schür, der inzwischen zum M M . ^ t ^ 1. A 
promovirt -war auf seinen Antrag von 1850 zurück, indem er sich in der Vor¬ 
stellung vom 22< Octöber 1855, in der er um Erneuerung des damaligen Con-
jsenses hat̂  erhot, einen, Weil her Garten?UtenfPen im Räume unter dem erhöht 
! zu, rßrkWMden Hause M die Winterszeit aufzunehmen. Der Magistrats-Befcheid 
vom 34^ October 1855 verwies den Bittsteller lediglich auf die VerhstMung 
vom 23. Jul i 1850^ forderte ihn aber auch aufweine vollständige Zeichnung mit 
der Ansicht des Brunnesthauses einzureichen. Dies geschah mit der Vorstellung 
vom 3. December 1855> in welcher sich vr. Schür den, Bedingungen von 1850 
ohne Weiteres unterwarf und sie zu erfüllen sich verpflichtete, worauf ihm der 

l ConLeus zur- Erbauyng des Brunnenhaüschens vom Magistrat unterm 5. De-
ceMer 1855 zugefersigt wurde. ZGolge Schreibens der König!. Commandantur 
an^ tM Magistrat vmn 18. Februar 1856 hat das 
Departement dem Dr. Schür die Erlaubniß ertheilt, auf einem, 200(> D-Fuß 
großen Dauplatze in den Anlagen, wo bis zum Jahre 1848 das Borkhaüschen 
Gestandeu, ein Wunnenhaus 3,5 ^uß lang, 21 ^ Fuß breit, 14 Fuß in den 
-Stielen / tzoch> W^ Pappe oder. Brettern gedeckt und 9 Fuß hervorspringender 
Bedachung, s, ganz von Holz mit nicht mehr als 6 Zoll über den Horizont her¬ 
vorragendem massiven Fundamente erbauen und einen tragbaren eisernen Koch-
HeeM darin aufstellen zu dürfen. Diese Bewilligung schloß , die Ausfertigung 
eines Reverses Seitens des Magistrats, als Vertreters der Stadt, auf' deren Grund 

^unt> Boden Dr. <^ürs BruMenhaüschen im I. Rayon, der Festung steht/ em, 
Dorinz die z Stadtobrigkeit nach Anleitung des Uayon-Gesetzes die Verpflichtung 
überuaHm, - dies Bauwerk sofort zu beseitigen, sobald ihr von der Königl. 
CoMmandllntur hierzu eine schriftliche Aufforderung zugehen sollte. Nachdem 

Protokoll vom 10. März 1856 anerkannt hatte, 
daß dieser Revers vom Magistrat nur zu seinen Gunsten und in seinem Interesse 
ausgestellt werde, versprach er und verpflichtete er sich,, den Magistrat deshalb 
in chem etwa Mtretenden Falle schadlos zu halten, alle deshalb an ihn zu 
machenden̂  Ansprüche zu übernehmen und zu vertreten und alle etwaigen Auslagen 
und Kosten zu erstatten ohne auf irgend eine Entschädigung AnspMch machen 
zu wüsten., Der Revers ist der Königl. Commandantur untexm 10 Mai 1856 
zugefextM worden. ; , ^ 

1̂  Das^HrunnWhaWchen ist, n̂ach Dr. Schür's Ängabm, von den Zimmer¬ 
meister Oeorg S c h M , — jetzt, ,1875, Rathszimmermeister und Stadtrath — 
entworfen,^M worden. Durch, die Zierlichkeit seines Bau¬ 
stils H es/ewe architektonische Zierde der Parkanlagen vor dem Königsthore^und 
die TüchtWitp des Baues beweiset̂  der Umstmd, daß während der beinahe 
20iährigen Dauer seines Bestehens eine namhafte Ausbesserung nicht erforderlich 
gewefen ist. 

, Der Mrschönerungs- oder Anlagen-Verein erließ unterm 4. April 1857 ein, 
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von fünf Mitgliedern Unterzeichnetes und vvn derHWd des Schriftführer Ober-
Regierüngsrath tzee^ewctldt, gefchriebenes> Schreiben an den Magistrat'fokgMden 
Inhalts: '- ' ^ ^ , ' -̂̂  '"' ^ ^ ^ . ^ " ' ' ' ' V - ' / ' ' ' ' 

„ IN Nn Anlagen vor dem KZmgsthore ist vorlängst An OebaWe errichtet 
worden, in welchem der Dr. Schür künstliM DrWnen verkauft, und'Welches der 
Auditor Pontz gleichzeitig zn einer Commandite seines Geschäfts benutzt. -

' „Obwoi wir bekanntlich jene Anlagen geschaffen haben, mW wir M f de^̂  
selben Stelle, wo das neue EtaWfsemM steht, ein im GHweizer St i l WbMtes 
HüOchen besaßen, welches im Jahre 1848 durch rüchtose Hände in BrMd gerieth 
so ist MZ nicht die geringste Mitcheilung darübM Mgekommen/ wer sich berechtigt 
gefunden Hat, jene Baustelle zu vergeben, noch irgend eine ZMimmuttg unserer 
Sejts nachgesucht wMen, daß ein derartiges Institut errichtet werdA Und doch 
ist" dies ganze'Unternehmen nur auf die Wstenz unferer Anlagen uM der von 
uns wir Haben nicht 
die geringste Einnahme dWvMI'der Canditor Pontz macht unferm Pächter, 
dem CaMtor EuVNtz (in der an>Mheren GMen dieses Berichts erwHnten 
CänditMMde) ^ eine gefährliche ConcuMnz und wir haben vsn jenem Unter¬ 
nehmen nichts alsMmge — Abtritte, mit denen unsere Gebüsche «icht eben emen 
Zuwachs VM Ranzen gewonnen haben. ' ° ' 
^ ^ M a Dr.'Schür auf müuhNche Nachftage erWrt hat, daß er von'derMadt 

den nöthigon Cönsens erlangt habe> so befinden wir uns in der Lage/ Einen 
2c. Magistrat um gefällige Auskunft zu ersuchM, ob und wiefern diese Angabe 
gegründet sei, und woraus event̂  die Ermachtung hergenommen wordW' ist, uns 
bei Grtheilung M e s Consenses vollstäWg zu ignorirsn." ^ ' ' 
^'" BMerkenZwerH' ist die 'NergHlichkeit des Vereins, bezŵ  seines ^ Schrift-

Führers' Heegewaldti ^ Dieser'wußte 'eZ! im Jahre 1857 nicht mehr, daß^ Jahre 
Vorher/̂  als Dr.' Schür ^ mN seinem̂  PrZMe ẑuerst ^vurtM > ^ der Magistrat den 
Verein'um sein Gutachten über dieses Project ersucht und der Verein seine Zu¬ 
stimmung ertheilt hatte, unter Beifügung der Bedingungen, unter denen der 
TonMs zur ErbauUng/ des BrünneUhllüschens zu ertheilen sein werde, GedingMgen, 
die damals 'vom von den StadtvewrdMten adWtirt wurden, 
und "die W der jetzigen Ertheilung des maßgebend gewesen 
find. Biese Vergeßlichkeit des BeMts^ bezŵ  seines SchriftfühbeW> findet dmin 
feine ErklärunU,' daß die 'Verhandlungen, welche 1850 im Schooße' des Vereins 
gepstögen wurden^ nicht bei seinm Actett geWeben fVndern^m!Original an die 
MWstrats-Ackn-abgegen wMen stnd.^) ' - '> ' ' ^ ^ ^ 
^ ' Die Antwort, welche dev'MagiMüt'iinterm 22. A M M57 Wch dem, 
vom Stadsyndicus Otto abgefaßten, Comept ertheilte, hatte nllchftchMen WvrWut: 

^ „Den Ankagen-'Berem erwidern wir Ms Ne Anfrage^P dessen Schreiben 
vom 9. 8: M wegen des Schürschen EtMifsements Folgendes: ^ -

„Wir, können dem Ankagen-VeMn in,keiner Beziehung, ein Recht einräumen, 
unsere MsyM ion Wer unfern Fundus in den Mlagen Wenö^wie D n der 
Genehmigung, des Vereins abhängig zu machen. Dagegen werden MrgevN bereit 

^ Sie befinden sich »arm Fol^ 70'und ?1'des Vol^ M . d r̂ unten M nennenden Acten. 
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sein mit Rücksicht auf das gemeinnützige Streben des Vereins den Zwecken des¬ 
selben bei unfern Dispositionen jede billige Berechtigung zu gewähren.". 

Nachdem das Antwortschreiben die Vorgänge vom Jahre 1850 in Erinnerung 
gebracht, fährt es also for t : 

„ W i r haben insbesondere beständig unser Augenmerk darauf gerichtet, daß 
die Schürsche Anstalt, welcher wir den Charakter eines gemeinnützigen Unter¬ 
nehmens nicht haben versagen können, diesen Character zum Rachttzeil des Publikums 
nicht verliere. 

„Daß das öffentliche Interesse so wie die besonderen Zwecke des Anlagen-
Vereins dadurch geschmälert seien, daß ein Theil der Brunnenanstalt an den 
Canditor Pontz u. Co. vermiethet ist, dürfte für jetzt um so weniger anzunehmen 
sein, als das von dem^Anlagen-Verein begünstigte Cuontzsche Canditorei-Etablisfe-
ment durch die Ar t und Weise seiner jetzigen Führung zeitweise weit größere Übel¬ 
stände für das gebildete Publikum in Benutzung der Anlagen herbeiführen dürfte, 
als das Pontzfche. W i r theilen übrigens 8. k. r. dem Anlagen-Verein die mit 
Dr. Schür gepflogenen Verhandlungen in den Anlagen zur Kenntnißnahme mit." 

Nach einer Registratur-Anzeige vom 11 . Jun i 1859 waren die so eben ge¬ 
dachten Schriftstücke nicht zu dm Magiftrats-Acten zurück gegeben worden, wes¬ 
halb der Verein unterm 15. Jun i 1859 an die schleunige Rückgabe derselben 
erinnert wurde, da sie wegen neuer Verhandlungen mit v r . Schür nothwendig 
gebraucht wurden. Vier M a l , mn 23. Ju l i , 10. August, 17. September und 
1. November 1859, mußte wegen dieser Schriftstücke ein Excitatsrium an den 
Verein erlassen werden, worauf endlich der Schriftführer, Ober^Regierungsrath 
Heegewaldt, erklärte, daß die verlangten Schriftstücke sich nicht bei ihm befänden; 
nach den wiederholt angestellten eifrigen Nachforschungen fchien sich ihre Spur 
in den Papieren des Vereinsmitgliedes, Oberforftmeisters Crelinger verloren zu haben. 
Dieser lehnte aber nach drei Wochen in seiner Anzeige vom 23. November 1859 
alle und jede Verantwortlichkeit für den Verbleib der gedachten Papiere von sich 
ab. Sie sind im Schooße des Vereins verloren gegangen, was auf den damaligen 
Geschäftsgang bei demselben eben kein günstiges Licht wirft , was um so mehr 
auffällig erscheint, als die Schrif t fütMng und die Leitung des Registratürwesens 
der Hand eines Ober-Regierungsraths anvertraut war ! 

Was die neuen Verhandlungen mit Dr. Schür betrifft, so verhielt es sich 
damit folgender Maßen: — 

Dem Canbitor Leonhard Eaviezel, Firma E. Pontz u. Co., wurde unterm 
27. M a i 1859 von den General Major und Commandanten v. d. Goltz die 
Erlaubniß ertheilt, in den Anlagen vor dem Königsthore, neben der Canditorei, 
dem Schürschen Brunnenhaüschen, im I . Feftungs-Rayon, 4 hölzerne Lauben, 
jede 10 Fuß lang/ und 4 Fuß breit, so wie eine Tribüne, aus einem tragbaren 
Podest mit leichter Bedachung, Leinwand, oder leichten Brettern, 16 Fuß lang 
und' 14 Fuß breit, erbauen zu dürfen. Zur Erlangung dieses Consenfes hatte 
sich !c. Eaviezel unterm 7. M a i 1859 verpflichtet, besagte Laube 5c. ?c. auf Ver¬ 
langen der Commandantur sofort zu beseitigen, ohne auf irgend eine Entfchädigung 
Anfpruch zu machen. Da die Lauben ic. auf städtischem Fundus zu stehen 
kamen, so verwies die Commandantur den lc. Caviezel an den Magistrat um 
die Grlaubniß zu deren Aufstellung bei demselben nachzusuchen. Auch von Polizei-

von Pommern; Th. I!., Bd. VlII. 131 
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wegen war dem Bittsteller der Confens ertheilt worden. Beide Schriftstücke legte 
er dem Magistrate unterm 3 1 . M a i 1859 vor. Nachdem er auch am 22. J u n i 
eine Situationszeichnung eingereicht hatte, aus der hervorging, daß die Lauben 
in der Verlängerung der Giebelseiten des Brunnenhaüschens, je 2 auf einer 
Seite und die für die Musikanten bestimmte Tribüne dem genannten Hause 
gegenüber nach dem sogenannten ehemaligen Schwanenteiche zu, aufgestellt werden 
sollte, ließ der Magistrat das Project am 26. Jun i 1859 dem Verschönerungs-
Verein zur gutachtlichen Äußerung und mit dem Bemerken zugehen, daß von 
seiner Seite gegen die Aufstellung eines tragbaren Podestes für ein Orchester 
nichts einzuwenden sei, daß er dagegen die Erlaubniß zur Anlage von vier fest¬ 
stehenden Lauben versagen müsse. Zugleich fragte Magistrat an, ob der :c. 
Caviezel für die Benutzung der Anlagen zu seinem Geschäft bereits einen Beitrag 
zur Unterhaltung derselben zahle, event. ob demselben jetzt nicht eine solche Be¬ 
dingung zu stellen sein möchte? 

Es muß bemerkt werden, daß der Conditor Caviezel höchst wahrscheinlich 
im Einvernehmen mit Dr. Schür, an den Sonntagen bei günstigem Wetter Morgen-
Concerte eingerichtet hatte, die sich eines zahlreichen Zuspruchs zu erfreuen hatten. 
Und muthmaßlich war es der Dirigent der Kapelle welcher die Errichtung eines 
bedeckten Podestes in Anregung gebracht hatte, um den Schallschwingungen der 
den Instrumenten entlockten Töne, die in freier Luft verschwimmen mußten, durch 
einen Schalldeckel eine festere Richtung zu geben. 

Der Verschönerungs-Verein erklärte sich in seinem Antwortschreiben vom 
19. J u l i 1859 — vom Oberpräsidenten Senfft v. Pilsach, als Vorsitzender des 
Vereins unterzeichnet und in dessen Kanzlei ausgefertigte — mit der Auffassung 
des Magistrats vollkommen einverstanden. Es müsse, so führte der Verein weiter 
aus, verhindert werden, daß die Anlagen welche der freien Bewegung der ganzen 
Einwohnerschaft bestimmt, hier mehr und mehr zu Gunsten der Restaurations-
Lokale verengt würden, die sich dort Zulassung zu verschaffen gewußt hätten und 
aus ursprünglich kleinen Bretterhütten fast unmerklich große Etablissements geworden 
feien. Um so mehr werde es gerechtfertigt sein, den Canditoren Cuonz und Caviezel, 
die anscheinend sehr guten Verdienst hätten, außer der festen Beschränkung auf 
die jetzt von ihnen factisch eingenommenen Räumlichkeiten, höhere Miethe, als 
bisher abzufordern. Cuontz bezahle bisher die Kleinigkeit von 40 Thlr . an die 
Vereinskafse, Caviezel habe im Jahre 1858 an Miethe für den Platz 20 Thlr . , 
sodann an freiwilligem Veitrage 5 Thlr . und aus der Einnahme von 4 ver¬ 
anstalteten Concerten 71 Thl r . 11 Sgr. 6 Pf. zu derselben Kasse eingezahlt. 
Es werde also zunächst an :c. Caviezel, der im laufenden Jahre 1859 erst 
17 Th l r . 23 Sgr. 9 Pf . gezahlt habe, aber noch mehr Concerte geben wolle, 
und dieser Tage 10 Thl r . — die erste Rate seiner Miethe — entrichten werde, 
eine erPblich höhere F o r d e r u n g gestellt werden können, wenn auch erst vom 
nächsten Jahre, 1860, ab, da der größere Theil der guten Jahreszeit schon ver¬ 
strichen sei. Der Verein wolle es für unzweifelhaft annehmen, daß dem Magistrate 
die wenigstens factisch geübte Disposition über das Brunnenhaus und feine Um¬ 
gebungen rechtlich gebühre swiewol dem Verein die Überzeugung darüber noch 
nicht geworden sei) und daher anheimstellen, auf wie hoch diese Forderung an :c. 
Caviezel gestellt werde, und werde dem Magistrate in Bezug auf Cuontz nach-
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folgen, wenn derselbe ihm darüber eine Mi t the i lung, die er erbitte, zukommen 
lassen werde. 

Des Magistrats Erwiderung vom 23. Jul i 1859 lautete dahin, daß be¬ 
absichtigt werde, von dem Dr. Schür für die Benutzung der Anlagen zu dem 
Geschäftsbetriebe der Canditorei des Caviezel, so wie für die Erlaubniß zur Auf¬ 
stellung einer tragbaren Orchester-Tribüne eine jährliche Miethe von 100 Thlr. 
zu fordern, welche zur Unterhaltung der Anlagen zu verwenden sein würde . . . 
Was die Miethe betreffe, welche der Verein vom Canditor Cuontz zu verlangen 
gedenke, so stellte Magistrat die Bestimmung über die Höhe des Betrages anHeim, 
könne jedoch nicht unterlassen, darauf merksam zu machen, daß das Anrecht auf 
den Grund und Boden, auf dem das kleine Holzgebaüde des Euontz errichtet ist, 
der Stadt gebühre. 

Nachdem das vergebliche Suchen nach den, beim Verein verloren gegangenen 
Verhandlungen von 1850 und 1856 durch :c. Crelingers, oben erwähnte 
Erklärung zum Abschluß gekommen war, unterrichtete der Magistrat mittelst Ver¬ 
fügung vom 26. November 1859 den Dr. Schür von dem was der Pächter seines 
Brunnenhaüschens beantragt habe. Da jedoch nicht dem ic. Caviezel, sondern 
ihm die Erlaubniß zum Bau eines Häuschens, und zwar allein Behufs Verab¬ 
folgung von künstlichen Mineralwässern gegeben, und Magistrat nicht einmal von 
der Errichtung einer Canditorei daselbst in Kenntniß gesetzt sei, so könne er auch 
nur mit ihm, dem :c. Schür, in weitere Unterhandlung treten. Er eröffne ihm 
deshalb, daß die Aufstellung der vier Lauben abgelehnt werden müsse, daß er da¬ 
gegen die Errichtung einer Musikanten - Tribüne in der von ic. Caviezel 
beschriebenen Art, so wie die Benutzung des Brunnenhaüschens und der Anlagen 
vor demselben zum Betriebe eines Canoitorei-Geschäfts widerrufl ich fortan nur 
unter der Bedingung gestatten wolle, daß er, ic. Schür, sich verpflichte, jährlich, 
außer der früher festgesetzten Recognition von 5 Thlr. eine Summe von 100 Thlr. 
zu zahlen, eine Summe, welche der Erweiterung seines Geschäfts nur angemessen 
sei und zur Unterhaltung der Anlagen verwendet werden solle. — Es bedurfte 
mehrerer Erinnerungen, um den Dr. Schür zur Beantwortung dieser Verfügung 
zu bewegen, die dann endlich am 16. Januar 1860 erfolgte, dahin lautend, daß 
Magistrat ihn von der Pachterhöhung bis auf 100 Thlr. für das Brunnen¬ 
haüschen, dessen Erbauung ihm gegen 2700 Thlr. gekostet habe, entbinden möge. 
Allein es wurde ihm unterm 21. Januar 1860 zu erkennen gegeben, daß da das 
Gebäude sowul wie die Angränzungen der Park-Anlagen jetzt zu mehreren Zwecken, 
für welche ursprünglich der Consens nicht ertheilt sei, benutzt werde, so erscheine 
es durchaus nicht unbillig, wenn ein dem jetzigen Geschäftsbetriebe entsprechender 
Pachtzins zur Unterhaltung der Anlagen verlangt werde. Magistrat müsse daher 
bei seiner Forderung stehen bleiben, und es ihm, dem ;c. Schür, überlassen sich 
mit dem !c. Caviezel, mit dem von Seiten der Stadt in dieser Beziehung gar 
keine Verbindung bestehe, über seinen Beitrag zur Pacht zu einigen. Magistrat 
erwarte binnen 4 Wochen eine entsprechende Erklärung, widrigenfalls er ander¬ 
weitig über den Platz, auf dem das Brunnenhaüschen steht, Bestimmung treffen 
werde. — Dr. Schür unterwarf sich in der Erklärung vom 15. Februar 1860, 
für den Betrieb eines Canditorei-Geschäfts in seinem Brunnenhaüschen, der ihm 

131* 
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auferlegten Steuer (?) hon 100 Thlr. jährlich, trug jedoch darauf an, daß es 
ihm gestattet werden möge,, diesen Betrag in Quartalraten zu entrichten. 

Zwischen dem Wagistrat der Stadt Stettin und dem Dr. Otto Schür wurde 
am 24 Februar 1860 nachstehender Vertrag geschlossen: 

ß 1. Der Magistrat der Stadt Stettin hat dem Dr. Otto Schür bereits im 
Jahre 1855 gestattet, auf dem der Stadt gehörigen Theile der Anlagen vor dem 
Königsthore, welcher am ßnde der sogenannten Allse zwischen den kleinen Gärten 
gelegen ist, ein Brunnenhaüschen zum Verkauf von Mineralwasser zu erbauen. 
Das Haus ist nach dem, unterm 3. December 1855 von dem vr . Schür einge¬ 
reichten Plane erbaut, und hat der Magistrat zu diesem Plane seine Zustimmung-
gegeben. 

Der Magistrat gestattet, daß >̂iese Baulichkeit auch fernerhin auf dem ge¬ 
dachten Platze verbleibe, behält sich jedoch vor diese Erlaubniß zu jeder Zeit 
zurückzuziehen, und ist der Dr. Otto Schür verpflichtet auf ergangene schriftliche 
Aufforderung, das Gebäude binnen längstens 4 Wochen wieder abzutragen, widrigen¬ 
falls das Niederlegen durch den Magistrat auf Kosten des Dr. Otto Süchr erfolgt. 

§ 2.'Der Magistrat gestattet, daß in dem § 1 gedachten Hause nicht nur 
der Verkauf von Mineralwasser, sondern auch eine Canditorei betrieben wird. 

§ 3. Der Magistrat gestattet, daß vor dem § 1 gedachten Hause eine 
Musiktribüne errichtet werde in der Art wie dies auf dem beiliegenden Situations-
plane verzeichnet ist*). Bezüglich dieser Tribüne finden alle die Vorschriften 
Statt, welche § 1 bezüglich des Hauses festgestellt worden. 

ß 4. Auf die Dauer dieses Vertrages zahlt der Dr. Otto Schür für die 
§ 1—3 gedachte Erlaubniß und als Grundmiethe die Summe von 105 Thlr. 
jährlich am 1. Jul i eines jeden Jahrs. 

§ 5. Alle früheren Verhandlungen bezüglich des Brunnenhauses werden durch 
diesen Vertrag aufgehoben. 

§ 6. Der Dr. Otto Schür ist verpflichtet, die Tische, Bänke und sonstige, 
dem Anlagen-Verein gehörigen Utensilien während des Winters unentgeltlich in 
dem Brunnenhause aufzunehmen. 

§ 7. Den Stempel zu diesem Vertrage trägt der Dr. Schür. 
Nachdem Dr. Schür am 1. Jul i 1860 die im § 4 festgesetzte Miethe flir 

das Jahr 1860 an die Kämmereikasfe eingezahlt hatte, erhielt diese am 6. Jul i 
die Anweisung, den Betrag von 100 Thlr., welcher zur Unterhaltung der Anlagen 
bestimmt ist, an die Kasse des Verschönerungs-Vereins abzuführen, und damit am 
1. Juli eines jeden der folgenden Jahre fortzufahren, wogegen die Recognition 
von 5 Thlr. nach wie vor zur Kämmereikasse gehörigen Orts zu vereinnahmen 
sei, laut Verfügung vom 5. December 1855. 

Unterm 5. August 1862 erließ der Verfchönerungs-Verein das nachstehende, 
von dem General-Major und Commandanten v. Twardowsky und dem Ober-
Regierungsrath Heegewaldt unterzeichnete Schreiben an den Magistrat: — 

*) Nach dem von dem Zimmermeister H. Gericke im Jun i 1859 angefertigten Situations-
plane stand die Musikanten-Tribüne 80 Fuß von der an der Hinterseite des Brunnenhaüschens 
befindlichen Freitreppe zwischen je 4 großen Bäumen der Anlage auf jeder Seite. Der Plan 
bezeichnete eine Allee von je 8 Bäumen links und rechts in der Richtung vom Hause zur 
Tribüne. Die Tribüne ist 1875 weggenommen, da die Morgen-Concerte längst in Wegfall 
gekommen M d . 
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„Sowol der vom Königsthor nach Grünhof führende Weg soweit er durch 
die Anlagen geht, als der durch die letzteren nach Grabow führende Fußweg, hat 
durch die starken Regengüsse dieses Sommers erheblich gelitten; beide bedürfen 
einer nachhaltigen Einebnung und Bekiesung. 

„Da beide Wege von dem Publikum sehr stark betreten werden, und 
unzweifelhaft von der Stadt aus Gemeinde-Mitteln erhalten werden müssen, so 
erlauben wir uns die Bitte, diese Instandsetzung recht bald vornehmen lassen zu 
wollen. -

„Es ist allerdings richtig, daß wir, was den letztbezeichneten Weg betrifft, 
schon mehrfach aus unseren Mitteln hinzugetreten sind, und wir sind dazu auch 
sofern noch bereit, daß wir diese Arbeit in den Anlagen ausführen lassen wollen; 
allein die bedeutenden Ausgaben, die wir in neürer Zeit auch im Interesse der 
Bewohner des neuen Stadttheils auf unsere Fonds übernommen haben, und die 
Anlegung eines täglich nothwendiger werdenden Locals zur unmittelbaren Be¬ 
wachung unserer Garten-Anlagen und der Niederlegung von Garten-Utensilien lc. :c. 
zwingen uns die möglichste Ersparung eintreten zu lassen. So reviviscirt die 
natürliche und gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde für ihre Verbindungswege 
selbst zu sorgen, wie wir sie also hiermit in Anspruch zu nehmen uns gestatten 
müssen. 

„Wir wünschen übrigens bei dieser Gelegenheit einen Punkt näher festgestellt 
zu sehen, der seit dem Schreiben des Magistrats, vom 23. Juli 1859 nicht in 
weitere Anregung gekommen ist. 

„Doctor Schür und der Canditor Caviezel (Firma Puntz u. Co.) einer Seits 
und der Canditor Cuontz, jetzt Rohter, haben in den Anlagen, in unmittelbarer 
Nähe unserer eigentlichen Garten-Anlagen zwei Etablissements errichtet, die sich 
mit jedem Tage zu erweitern scheinen, theils indem man immer mehr und mehr 
Terrain unter feste Bedachung und Einzäunung gebracht hat, theils dadurch, daß 
Stühle und Tische in immer weiterm Umfange aufstellt und Gänge die das 
spazierengehende Publikum benutzt hat, dieser öffentlichen Benutzung entzieht. 
Die große Frequenz, die bei den Concerten Statt findet, welche beide Canditoren 
in ihrem Interesse veranstalten, zerstöret, wie der Augenschein lehret, den Gras¬ 
wuchs der Umgebung fast ganz, und machen Plätze, welche der Erholung ruhiger 
Spaziergänger gewidmet sind, zu — Biergärten! 

„So klar es ist, daß wir von dem bezeichneten Terrain kein Eigenthum 
besitzen*), wie wir überhaupt nicht eine juristische Person bilden, so wenig kann 
in Abrede gestellt werden, daß diese Verwendung unserer Anlagen vielfach mit 
unseren Zwecken collidiret. 

„Wir beantragen also: — 1) die den gedachten Conditoren eingeräumten 
Örtlichkeiten bestimmt zu begränzen und ihren Übergriffen in die dem Publikum 
zu erhaltenden Gänge und Plätze mit Nachdruck vorzubeugen, - ^ 2) uns, wie 
schon früher, aber seit längerer Zeit nicht mehr geschehen ist, von der Miethe, 
welche beide Etablissements zu zahlen haben, da doch ihr Betrieb nur auf das¬ 
jenige basiret ist, was wi r zur Annehmlichkeit des Orts geschaffen haben, wenigstens 

*) Also im Jahre 1862 hatte der Verein denn doch die Überzeugung gewonnen, daß der 
Grund und Boden der Stadt gehört. 
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die Hälfte unserer Kasse zufließen zu lassen,*) um das Publikum nicht fort und 
fort mit freiwilligen Gaben brandschatzen (?) zu müssen, wenn irgendmal eine 
bedeutende Ausgabe, wie sie jetzt in Aussicht steht, geleistet werden muß. 

„Der Magistrat wird nicht übersehen, daß Alles, was uns auf diesem Wege 
zufließen wird, nur wieder zum Nutzen unseres Publikums selbst Verwendung 
findet. Wir glauben daher, einer Gewährung unseres Antrags entgegensehen zu 
dürfen." , 

Erst im October-Monat 1862 wurde dem Gegenstande des vorstehenden 
Anschreibens beim Magistrat näher getreten, in dem er durch Verfügung vom 
22. die Instandsetzung der vom Verein als. der Ausbesserung bedürftigen Fußwege 
anordnete, nämlich des Weges vom Königsthor durch die Glacis-Anlagen nach 
Grünhof sowie des Hauptfußweges vom Thore durch die Anlagen bis an den 
Friedhof an der Ecke des Gartens der alten Liedertafel, wozu auch noch der Fußsteig 
kam, der zwischen den kleinen Gärten bei dem Schürfchen Brunnenhaüschen vorbei 
nnd längs des Friedhofes bis zur Mrkenallse führt. Die Ökonomie-Deputation 
ließ die Arbeit unter Leitung eines ihrer Mitglieder im Monat November aus¬ 
führen. Die Kosten haben Thlr. 126. 10 Sgr. betragen. 

Es hatte sich bei näherer Nachfrage herausgestellt, daß die Kämmereikasse 
dem Mandat vom 6. Ju l i 1860, wonach die Miethe des Dr. Schür für die 
Musikanten-Tribüne mit jährlich 100 Thlr. an die Kasse des Verschönerungs-
Vereins abgeführt werden sollte, bisher nicht nachgekommen war, letztere Kasse 
demnach für die drei Jahre 1860, 1861 und 1862 die Summe von 300 Thlr. 
von der Kämmerei zu fordern hatte, — eine seltsame Erscheinung bei der Kassen¬ 
führung nicht blos, sondern auch bei den regelmäßig wiederkehrenden Revisionen 
der Kämmereikasfe. Ferner machte sich die Meinung geltend, daß die von den 
beiden Canditoreien zu entrichtende Miethe unverhältnißmäßig gering sei; und 
da endlich auch die Vermuthung vorlag, daß der Conditor Cuontz, jetzt Rohreu, 
an welchen der Verfchönerungs-Verein auf städtischem Fundo eine Verkaufs¬ 
stelle in den Anlagen verpachtet hatte, eine im Verhältnis zu seinem Geschäfts¬ 
betriebe zu geringe Miethe zahle, beschloß der Magistrat, der Sache näher zu 
treten und dieselbe nunmehr zu reguliren. Hierzu,war zunächst Kenntniß des 
zwischen dem Verschönerungs-Verein und dem Cuontz, jetzt Rohrer, getroffenen 
Abkommens nöthig, um dessen Mittheilung der Verein mittelst Anschreibens vom 
22. October 1862, — in welchem man zugleich Nachricht von dem gab, was 
wegen Verbesserung der Wege angeordnet worden — ersucht wurde. 

Mittlerweile, daß die von dem Verein gewünschte Mittheilung seines Mieths¬ 
vertrages mit dem !c. Cuontz, jetzt C. A. Rohrer, noch immer erwartet wurde, 
ging beim Magistrat ein Schreiben des Iustizraths Pitzschky vom 25. Februar 
1863 ein, aus dem hervorging, daß der ;c. Rohrer bei der Königl. Commandantur 
die Erlaubniß nachgesucht hatte, die ihm vom Verein in Pacht überlasfene 
Canditor-Bude — in dieser Eingabe Kaffeehaus genannt, — in den Anlagen 
vergrößern zu dürfen, und daß diese Erlaubniß gegen Ausstellung des gewöhn¬ 
lichen Reverses gewährt worden war, die Commandantur aber die Mitvollziehung 

*) Der Verein hatte es vergessen, daß der Canditor Cuontz, jetzt Rohrer, 40 Thlr. Miethe 
m die Vereinskasse zahlte. 
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des Reverses Seitens des Magistrats, als Vertreter der Stadt, der Grundbesitzerin 
des Platzes, auf dem die Bude steht, ist, verlangt habe. 2c. Pitzschky bat, den 
Revers mit der Genehmigungs-Urkunde schleunigst zu versehen und, demnächst der 
Königl. Commandantur wieder zurückgegeben. Die dem 2c. Pitzschky am 2. März 
1863 ertheilte Antwort konnte, wie sich von selbst verstand, nicht anders lauten/als 
daß die gewünschte Genehmigung des Reverses nicht eher erfolgen könne, als bis von 
der beabsichtigten Bauausführung Kenntniß gegeben und die Bauzeichnungen vorgelegt 
seien. Es müsse daher dem :c. Rohrer überlassen werden, zunächst beim Magistrat, 
als Vertreter des städtischen Grundeigenthümers die Genehmigung zu dem beab¬ 
sichtigten Erweiterungsbau nachzusuchen. Gleichzeitig wurde der Verschönerungs-
Verein an die Erledigung des Anschreibens vom 22. October 1862, den Mieths¬ 
vertrag mit :c. Rohrer betreffend, erinnert. Aus einer weitern Eingabe des 
:c. Pitzschky ergab sich, daß die von Carl August Rohrer beabsichtigte Vergrößerung 
der von Nicolaus Cuontz käuflich erworbenen Canditorei-Bude auf 75 Fuß in 
der Länge und 45 Fuß in der Breite, so wie auf 12 Fuß Höhe in den Stielen 
berechnet war, natürlich Alles von Holz, ringsum mit Glasfenstern und mit 
Steinpappe eingedeckt. Rohrer reichte das Genehmigungs-Gesuch mit der Bau¬ 
zeichnung am 21. März 1863 ein und Hat, weil die geeignete Jahreszeit zum 
Bau bereits weit vorgerückt war, um Beschleunigung der Sache, worauf ihm am 
27. März erwidert wurde, daß auf sein Gesuch erst dann eingegangen werden 
könne, wenn Magistrat Kenntniß von demjenigen Abkommen, oder Vertrage ge¬ 
nommen habe, den er, der Bittsteller, muthmaßlich mit dem Verschönerungs-Verein 
über die Benutzung der Baustelle in den Anlagen geschlossen habe; er möge 
deshalb den Vertrag, wenn ein solcher vorhanden sei, in der Ur-, oder in be¬ 
glaubigter Abschrift einreichen. I n letzterer Beziehung schrieb endlich am 26. April 
1863 der Anlagen-Verein — Unterzeichner waren: Senfft v. Pilsach, v. Sommer¬ 
feld (Commandant), Heegewaldt, v. Ernst (Platz-Ingenieur), F. Meister (Stadt-
rath), v. Warnstedt (Polizei - Director) und Schallehn — daß, es mehrfachen 
Nachforschungen ungeachtet, nicht gelungen fei, den Verbleib eines Contracts mit 
dem Canditor Rohrer oder feinem Vorgänger Cuontz wegen Überlassung des 
Platzes zu der von ihm in den Anlagen betriebenen Canditorei zu ermitteln und 
das ihm mitgetheilte Verlangen des Magistrats zu erledigen. An diese Mittheilung 
knüpfte der Verein die Benachrichtigung, daß er das Begehren des Rohrer, seine 
Verkaufsstelle durch den Bau eines großen neuen Salons ansehnlich zu erweitern, 
ablehnen zu müssen geglaubt habe, und ferner die Bitte, den Ertrag der Miethen, 
welche sowol der Rohrer, als der Dr. Schür und der Conditor Caviezel (Inhaber 
des Pontzfchen Geschäfts) für die ihnen überlassenen Plätze in den Anlagen bisher 
an die Kämmereikasse eingezahlt, der Vereinskasse zu Gute kommen zu lassen. — 
Der Inhalt dieses Schreibens legt abermals Zeügniß ab, daß in dem Geschäfts¬ 
betriebe des Verschönerungs- oder Anlagen-Vereins in damaliger Zeit eben keine 
große Ordnung herrschte! Ein Mieths-Contract ist ein Dokument, und dieses 
Dokument war nicht aufzufinden. War es überhaupt vorhanden gewesen? 
Beim Magistrate schien man dieserhalb Zweifel zu hegen. Der Canditor Cuontz, 
später Rohrer, zahlte nicht an die Kämmereikasse, fondern unmittelbar au den 
Verein Platzmiethe zum Betrage von 40 Thlr., wie der Verein ja selbst einmal 
angezeigt hatte, und die Kämmereikasse hatte die Schürsche Miethe für 3 Jahre 



Die Stadt Stettin. 

mit 300 Thlr. an die Vereinskasse abgeführt. Wurde bei dieser gar nicht Buch 
und Rechnung über Einnahme und Ausgabe geführt? Diese Frage findet ihre, 
wohl begründete Rechtfertigung in dem Schreiben des Vereins vom 26. April 1863. 

Der Magistrat überwies dieses Schreiben unterm 2. Mai 1863 seiner 
Ökonomie-Deputation, um nunmehr in Erwägung zu ziehen, in welcher Weise 
für die Folge ein angemessenes Vertrags-Verhältniß mit Schür und Rohrer her¬ 
zustellen sein werde; es kommen auf eine Zusammenstellung der Pachtbedingungen 
und darauf an, ob zur Verpachtung der Weg der öffentlichen Licitation oder ein 
anderer als angemessen sich empfehle. Gleichzeitig feien die Gränzen zwischen 
dem städtischen Fundo und dem militairfiskalischen Areal genau zu ermitteln. 

Die Ökonomie-Deputation unterzog sich zunächst dem letzten Theile der ihr 
gestellten Aufgabe und wandte sich dieserhalb in einem Schreiben vom 15. Juni 
1863 an den Platz-Ingenieur Obristlieütenant v. Ernst, mit der Anfrage, ob die 
in allen Brechpunkten des Glacis von Fort Leopold stehenden Rayon-Pfähle 
die äußersten Gränzpunkte der Festung bezeichneten? Sodann auck, ob die Depu¬ 
tation, mit Hinweis auf den § 140 des Strafgesetzbuches, das städtische Terrain 
mit Einzeichnung der äußersten Glacis-Gränzen, durch einen Feldmesser dürfe 
aufnehmen lassen. Der Platz-IngenieM erwiderte sofort, daß die in den An¬ 
lagen vor Fort Leopold befindlichen, mit einem schwarzweißen Ringe versehenen 
Pfähle die Gränze des Festungsterrains bezeichneten. Die Aufnahme dieser 
Gränzen fei zuläßig, doch dürfe an keiner Stelle über dieselben hinaus auf 
dem Glacis selbst vermessen werden. Behufs Abgabe der erforderlichen Er¬ 
läuterungen an Ort. und Stelle fei ein Wallmeister, der namhaft gemacht wurde 
mit Anweisung versehen. Hierauf erhielt der Feldmesser Müller am 4. Jul i 
1863 den Auftrag, die städtischen Anlagen vor dem Kömgsthore bis zum Frauen-
thore, von der Grabower Steinbahn, mit Einschluß der kleinen Gärten, bis zum 
Friedhofe der reformirten Gemeinden, dort einschließlich einer zur BergTößeruug 
dieses Friedhofes widerruflich abgetretenen Parcele, und bis zu dem gepflasterten 
Anlagen-Fahrwege längs des städtischen Begräbnißplatzes, fpeciell zu vermessen 
und davon einen Situationsplan anzufertigen. Müller reichte feine Arbeit am 
13. Jul i 1863 ein und bemerkte, daß die- Rayonpfähle augenscheinlich nicht 
immer auf dem Scheitelpunkte, in dem sich zwei Gränzrichtungen schneiden, ständen, 
daher es sich empfehlen würde, an Or t und Ste l le die Gränze zwischen 
städtischem und Festungs-Eigenthum festzustellen. Auf die dieserhaA bei dem 
Platz-Ingenieur, Obristlieütenant v. Ernst, gehaltene Anfrage der Öconomie-
Deputation, ertheilte derselbe unterm 3. August 1863 die erforderliche Auskunft, 
die dem Feldmesser Müller Veranlassung gab, seinen Situationsplan zu be¬ 
richtigen. Er bemerkte zugleich, daß gegen die vom Platz-Ingenieur angegebenen 
Gränzen kein gegründetes Bedenken vorliege, da dieselben aus den Karten des 
Fortifications-Archivs jedenfalls genauer zu bestimmen f̂eien als aus den im 
Raths-Archiv vorhandenen Karten. Sein früher geäußertes Bedenken fei hiermit 
erledigt. Müller liquidirte für seine Arbeit die Summe von Thlr. 23. 7. 6 Pf.; 
erhielt dann aber am 27. August 1863 den Auftrag: 1) sämmtliche Wege, welche 
die Anlagenfläche durchschneiden speciell zu vermessen und einzutragen, damit « s 
der Karte namentlich die Gränzen und Flächen des Terrains genau entnommen 
werden könnten, welches die beiden Canditoren gegenwärtig in Nutzung haben. 
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Sodanw 2) a) die kleinen Gärten, jetzt-15 an der Zahl,; d) die Gesammtfläche 
der deV Dtadt gehörenden Mlagm>, G die ewgehägte FriedhofsMche; ä) die 
Flächen der stMischen Baumschulen^ und ch die Dienstgärtem des Friedhofs-
Infpectors! und des StadtgMneVs speciell zu berechnen undi aä marß. der Karte 
das Vormessungsregister aufzustellen/ wöbet ow innerhalb der Anlage« belegenen 
Wegflächen auch angegeben seiw müßten. Me kleinen Gärten seien unter der 
fortlaufenden Nummer 1—15 aufzuführem 

Unterbrechen-wir hier dew Bericht über dew fernem Verlaus der Angelegen¬ 
heit um auf frühere Vorgänge zurückzuweisen. 

Zur Bepstanzung des Glacis des neuen Theils der Befestigung um die 
Neustadt Stettin bedurfte die Fortification imi Herbste 1850 einer nicht uwbe-
deütendm Anzahl Baum- und Strauchpflanzen. Die Staatsfgrsten konnten nur 
BüchenMänzlinge liefern. Na es aber dem PlatMngenieür, Major Aeeling, 
wünschenswerth war, auch noch andere Baum-Arten zu erhalten/ namentlich 
AkazieW.HastäniM, Ahorn und Birken> so wandte en sich unterm 14. Mai 1850 
aw die Kkönomie-Deputation-mit der̂  Anftage^ ob üherHaupt aus den städtischen 
Baumschulen und eine wie große Anzahl Pflänzlinge der genannten Art, und 
für welchw Preisl sie W beziehen seien. Der Magistrat, an den die Deputation 
die Anfrage- abgegeben hatte, erwiderte dem Major Seeting unterm, 29^ Juni 1859, 
daß HM U M Stück Ahornbaüme>fo wie ewige 100 Stück- junge Birken-Pflänz¬ 
linge aus de«'städtischen Baumschulen — (mit Zustimmung der Stadtverordneten) 
unentgeldlich verabfolgt werden sollten, daß aber weder Hasel- noch andere wild¬ 
wachsende Straücher, die Major Seeling: ebenfalls gewünscht hatte, in den 
städtischen Forsten zur Überlassung vorhanden seien. WegM der im Herbst 1850 
einFetreienen kriegerischen Verhältnisse mußte die beabsichtigte Pflanzung aufge¬ 
schoben werden. Der Major Seelingi erneuerte deshcillb seinen Antvag im folgen-
den Jahre unterm M . October 1856. Dieses Mal konnten ihm aber nur 
50 Stück Ahorn-Pflänzlinge zur Verfügung gestellt weroen> wovon er am 
1<5 November 1851 in Kenntniß gefetzt w u M . 

Der Verein zur Verschönerung der Uulgebungen Stettins richtete unterm 
23. Zum 1852 an den Magistrat eine Vorstellung, worin er ausführte, daß 
er sich bisher der Sorge für das Entstehen, die Unterhaltung und Ausdehnung 
der zur VerschO'neruW der Stadt dienenden Anlagen unterzogen habe> dabei aber 
W die Notwendigkeit versetzt worden sch das/Publikum zur Leistung erhöhter 
sroiwiMger Beiträge für seine Zwecke aufzufordern, weil bereits seit mehreren 
Fahren die Warnehmung gemacht worden fei, daß die vielen und bedeutenden 
Ansprüche an die "thätige Hülfe des Publikums, welche von Seiten so vieler 
MOhlthatigleits-Anftalten- und Bereine erhoben werden, die Theilwatzme für die 
Zwecke des Berschönerungs-Vereins verringert habe. Es sei deshalb im Schooße 
des' Beveins zur Anregung gekommen/ ob es nicht geratheü sein möchte, den 
Verein lieber aufzulösen und den̂  Gemeindebehörden der Stadt die Sorge für 
M Anlagen/ als ein werthes Besttzthum aller Einwohner deVselüeN ^u überlassen 
und indirect dadurch viele, welche sich der Aufforderung zu freiwNigen Bei¬ 
steuern^ entziehen zu dürfen geglaubt hätten, zu einer MitaufbrinZung der Unter-
haKuWÄosteN der Anlagen zu zwingen. Da er, der Verein, sich Meß der Be-
Aachtüng nicht habe entziehen können, daß in diesem Falle die BereitwiNgkmt 
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der bisherigen Geber zu freiwilligen Gaben gänzlich aufhören und dem Haus¬ 
halts-Etat der Stadt eine unfehlbare Mehrausgabe von wenigstens 600 Thl r . 
jährlich entstehen müßte, so habe sich der Verein entfchloffen, trotz mancher nicht 
ermunternden Erfahrungen feine Thätigkeit nicht einzustellen, hege dagegen aber 
auch das Vertrauen, daß der Magistrat ihn in jeder Weise in seinen Bemühungen 
unterstützen werde. A ls eine erhebliche Hülfe würde er es betrachten, wenn die 
Unterhaltung der Wege i n n e r h a l b der Anlagen, welche sehr viel zu wünschen 
übrig lassen, der bewährten Sorgfalt der Commifsion übertragen würde, welche 
Seitens des Magistrats für die Unterhaltung der übrigen Wege auf dem städtischen 
Gebiet niedergefetzt worden. Er erlaube sich daher die Bitte, die hierzu nöthigen 
Einleitungen zu treffen, sowie die Übernahme ^er betreffenden Kosten auf den 
Hundesteüer-Fonds, dessen Bestimmung diese Verwendung vorzugsweise entsprechen 
dürfte, zu genehmigen, und davon daß dies geschehen, den Verein bald zu be¬ 
nachrichtigen. 

Der Magistrat anerkannte es als seine Verpflichtung, die Hauptwege zu 
unterhalten, da ihm diese Pflicht unbedenklich zufallen würde, falls die Commisfion, 
deren Unterhaltung er als Aufgabe ebenfalls erkenne, es aber auch als uobils 
oikieium hierunter noch ein Mehreres zuthÜn, und namentlich auch die Wege nicht 
blos in nothdürftigem Stand, sondern sie so zu halten, wie es der Anlage und deren 
dauernde Benutzung durch die Gefammt-Einwohnerschaft, und der dafür bis jetzt 
von Privaten geschehenen bedeutenden und noch fortdauernden Verwendung ent¬ 
sprechend und würdig fei. Da nun überdies der für Anlage und Unterhaltung 
der..Fußwege um die Stadt bestimmte Fond hierzu ausreichen werde, so werde 
der Ökonomie-Deputation Aufgabe es fein, sich künftighin auch der Unterhaltung 
der Wege in den gesammten Anlagen nach vorentwickelter Weife und nach Inha l t 
des nachfolgenden Schreibens zu unterziehen, und werde es am geeignetsten fein, 
daß der betreffende Commisfarius der Ökonomie-Deputation sich bleibend mit 
einem Commissarius des Vereins in Verbindung erhalte und über A r t und Weise, 
wie auch über die Zeit der Ausführung vereinige. Auf den Grund dieser Er¬ 
wägungen gab der Magistrat dem Verein in dem Antwortschreiben vom 12. J u l i 
1852 zu erkennen, daß er sich bestimmt habe, dem Verlangen des Vereins zu 
entsprechen. Doch verstehe er unter „Unterhaltung der Wege innerhalb der An¬ 
lagen", ohne deshalb scrupolös sein zu wollen, insbesondere die Unterhaltung 
der Wege welche der Aufschüttung und wesentlicher Einebnung bedürfen, nicht 
aber die Nebenwege, welche durch bloße Reinigung und Fortfchaffung des Gras-
wuchfes i n Stand zu halten sind, welche um so mehr auszuschließen, weil solches 
am füglichsten durch den ständigen Arbeiter des Vereins geschehen könne und 
Magistrat damit auch in die Verwaltung des Vereins eingreifen würde. Hiernach 

sei die Ökonomie-Deputation mit Instruction versehen und stelle Magistrat anHeim, 
auch Seitens des Vereins Jemand zu bestimmen, welcher etwa in bleibender Ver¬ 
bindung mit dem Commisfarius der Deputation stehe, damit dieser nach Zeit und 
Raum, den Ansichten des Vereins möglichst entsprechend, die Instandhaltung der 
Wege bewirke. 

Mittelst Eingabe vom 12. November 1853 wurde es beim Magistrate zur 
Sprache gebracht, daß der Weg am Fuße des Glacis vom Berliner nach dem 
Königsthore ein Privatweg sei, der ursprünglich von der Fortifications-Behörde 
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angelegt worden, den sie aber habe wieder eingehen lassen wollen, wenn nicht 
von Stadtwegen die Unterhaltung des Weges übernommen werde. Dies sei, 
wenn Referent sich nicht irre, geschehen, und so dem Publikum eine schöne und an¬ 
genehme Wandelbahn erhalten. Jetzt aber werde dieser leichte Weg durch Last¬ 
fuhrwerk in Grund und Boden zerstört und der Zweck weshalb der Magistrat 
die Znstandhaltung übernommen habe, gehe ganz verloren, denn derselbe sei für 
Promenade-Fuhrwerk nicht mehr ftractimbel und werde auch nur von den Rüben¬ 
fuhrwerken befahren^ die ihn benutzten, um ihren Weg von Schadeleben nach 
Bredow, zur dortigen Zuckerfabrik, abzukürzen und um nicht nöthig zu haben, durch 
die Stadt zu fahren. Referent stellte anHeim, durch eine Tafel von Seiten der Com-
mandantur und Polizei-Direction die Benutzung dieses Weges durch Last- und Wirth-
schaftsfuhren verbieten zu lassen. Bei näherer Nachforschung stellte sich heraus, daß 
der Referent sich geirrt hatte, nicht von Seiten der Stadt wurde der fragliche 
Weg unterhalten, sondern faktisch von der Kommandantur, daher beschloß das 
Magistrats-Collegium die vorstehende Anzeige lediglich zu den Acten zu nehmen. 

Derselbe Referent hatte bereits einige Tage früher die Aufmerksamkeit des 
Magistrats auf den Platz gelenkt, welcher vor dem Berliner Thor (beim Hinaus¬ 
treten) linker Hand zwischen der Lindenallee und den neuen Glacis-Anlagen liegt. 
Dieser Platz war von der Fortifikation nicht bepflanzt, weil es für ihre Zwecke 
nicht erforderlich war. Es wäre Schade bemerkte der Referent, wenn dieser Platz 
dem Publikum entzogen würde, da bei dem Wachsen der Bevölkerung Stettins 
schon jetzt Mangel an schattigen Wandelbahnen sei. Die Anläge vor dem Königs-
thore wimmele an schönen Sonntagen von Kindern, Kindermädchen und Ammen! 
Der Commandant, General-Lieutenant v. Hagen, habe sich in einem Gespräch 
gegen den Referenten dahin geäußert, daß er bereit sei, diesen, dem Militair-
Fiskus ungehörigen Platz der Stadt zur Bepflanzung und Einrichtung einer 
Promenade, die in Verbindung mit dm Glacis-Anlagen zu setzen sein werde, zu 
überlassen. Reverent stellte anHeim, von dieser Äußerung des Commandanten 
Gebrauch zu machen. Er glaube, daß die vorgeschlagene Anlage die Annehm¬ 
lichkeit des Wohnsitzes in Stettin erheblich vergrößern werde. Der Magistrat 
ging auf den Vorschlag ein, den qu. Matz auf Stadtkosten gartenmäßig einrichten 
zu lassen und erbat sich dazu die Genehmigung der Commanoantur durch An¬ 
schreiben vom 16. November 1853. General-Lieutenant v. Hagen erwieoerte aber 
unterm 7. December 1853, daß er zu seinem Bedauern nicht in der Lage sei, 
den qu. Platz dem Magistrate zur Verfügung zu stellen, indem derselbe bereits 
früher „dem Verein zur Beförderung des Seidenbaues" behufs Anlage von 
Maulbeerstrüuch-Pflllnzungen überlassen worden sei, und was damit nicht be¬ 
pflanzt werde, zur Anpflanzung von Weiden und Gllernstraüchern zum Bedarf an 
Faschinenstrauch verbleiben müsse. Hiernach hatte der Referent in dem Gespräch 
mit dem General-Lieütnant v. Hagen dessen Äußerungen wol mißverstanden, 
oder diesem war der Lage der Sache nicht gegenwärtig gewesen, welche demnächst 
wol erst vom Platz-Ingenieur aufgeklärt worden sein mag. 

Der Vorsitzende der Ökonomie-Deputation, nunmehr Stadrath Hempel, hatte 
bei der Revision der kleinen Pachtgärten vor dem Königsthore wahrgenommen 
daß noch zwei Landflecke, davon der eine mit Pyramidenpappel-Stecklingen, der 
andere mit Pseüdo-Akazien besetzt war, sich zur Verpachtung als Gartenland 
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eignen würde. Beide Wecke liegen i n M r VerlängeMNg l der Gartenreihe zwischen 
dem Füßsteig mO -der Steinbahn /nach W I M jetzt Grabower Straße genannt, 
und zwar Macht^der erste Weck die Spitzender Gartenreihe, während der zweite 
FriedhofswäMchieMeihe Wicht , ,jener won 43 Q.-Ruth. ein Dreieck, dieser von 
26 Q.-Ruth. Fläche ein läßliches Viereck bildend. Es standen darin lgute,Mag-
bare Birnbäume, 21 an der Zahl, mnd ein Paar Waumenbaüme. M e r Stadt¬ 
gärtner erhielt am 9. November 1854 Anweisung, !beide Landflecke behufs wahrer 
Verpachtung im nächsten Drühjahr in Stand izu setzen. Zur Verpachtung- war 
Termin auf den I9> April ^1855 anberaumt. 'Es erschienen in demselben vier 
Pachtliebhaber, die ftch/für l die erste, öder Dreieck-Parcele von 3 Thlr. Us zu 
12 Thlr. überboten, indeß derMeistbietende für die zweite, öder Viereck-Parcelle, 
am Ende der Dauer von 
7 Jahren bis 1. März-b862 bot,-um fernerhin Wt diesen zwei Parcelen m den 
.Turnus der übrigen GärtchM'zu kommen. Der Stadtverordneten -Beschluß Vom 
I . M a i 1855 eckheAte dem Weistgebot VM zusammen 21 Thlr. den Zuschlag. 

Für die ^isheMen 14 Parcelen w n 1 Mg. 145 Ruth. Mäche "wurde an 
Pachtzins erzielt in der ^Periode: 

1850-^1856: Vhlr. u80.'18 lSgr.jsder Thlr. 44. 19 Sgr. prvlMg. 
1856—1862: „ 105. M „ — „ 58. H 2 ^ „ ... > „̂ , 
Noch war m n W m M r Streifen llmksmm^lßwege hinter den MiNen/GäMN, 

dem Schürschen'Brunnenhaüschen schräg ĝegenüber ^als Pachtgartenland verDg-
bar zu machen. Der Streifen wurde i bisher̂  als Maumfchule benutzt. Diese 
aber war nicht allein der Geschädigung, sondern auch dem Diebstahl!sehr aus¬ 
gesetzt, daher bei der iÖkonomie-Deputation am 4. Zuli 1861 der Beschluß ge¬ 
faßt wurde, aus dem Streifen 2 Gärtchen.zu machen und diese voulldem nächsten 
Turnus an mit zu verpachten. sDer Streifen wurde 63 Q.-Ruth. groß gefunden, 
und diese Flache für 2 Gärtchen halbirt. 

Es waren also jetzt, 1862, in den Anlagen vor den Königsthore 18 Märten 
von zusammen 2 Mg. 97 ̂ 2'Ruth.) Fläche vorhanden, für^velche in dem LMtations-
termine vom 1. August 1861 für den! neüm Turnus ein Pachtzins— ^ ^ 

1862-^1868 von Thlr. 152. 1 Ggr. oder Thlr. 59 2 9 ^ Sgr.-pro Mg. 
durch Meistgebot erlangt wurde. Davon gaben die zwei neu hinzugekommenen 
Parcelen nur 7 Thlr. Pacht. Dabei 'ist jedoch zu berücksichtigen, daß der 
Streifen Land, aus'denen die beiden Gärtchen Gebildet worden sind, ersten 
Kultur gefetzt werden j mußte. 

Um die unschöne lange Front des Exercierhauses. zu verdecken chatte der 
inzwischen für die Neustadt sich gebildete Verschönerungs-Verein in der schmalen 
Gartenanlage vor demselben unter Genehmhattung der Commandantur Lebens¬ 
baume (MuM 0ceiä6nta1i8 1.)^ anpflanzen lassen. I m Winter 185ch1855 
herrschte andauernd strenge Kalte. Dieser hatten die jungen Baümchen nicht 
Widerstand leisten können, sie waren allefammt todt gegangen — wie der Gärtner 
Ausdruck zu sein Pflegt. Obwol die Thuja im Allgemeinen unfern Winter wol 
zu überdauern im Stande îst, ^ so -nahm, der Verein doch Anstand, den'Verlust 
durch diese, der Gamilie! der Cupvessinen angehörige, Baumart zu ersetzen. Der 
Verein wählte eine härtere Holzpflanze^ die der Coniferen-Gattung pinuß mls 
Uuterabtheilung angehömge gemeine Fichte oder Nothtanne ( I ' ckbis« ^., 
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, 6xc6i8a !Mo., ?^ M63, Mi^oi), von welcher Baumgattung 
der MereinsM mittelst Eingabe vom 12. Mai 1855, aus den städtischen Baum¬ 
schulen M Stämmchen unentgeldlich ̂  erbat. Die Ökonomie-Deputation verwendete 
sich M r das.Gesuch beim Magistrat, und dieser bei den Stadtverordneten/die 
dWffelbe in ährer Sitzang vom 15. Mai 1855 bereitwilligst genehmigten, was 
dsm^Wrein, ,zu Händen des Hvfraths v. d. Heyde, unterm 18. Mai 1855 an¬ 
gezeigt wnrde. 

/Durch Me der Destungs-Behörde gegeMber stets bewiesene Bereitwilligkeit 
des 'Wagistrats hatte vor Kurzen ! der Paradeplatz zur allgemeinen öffentlichen 
Zierde, âuch 'von der Breitenstraße nach der Königsplatz-Kaserne zu, eine Ein-
fassVng schöner, ^hochstämmiger Lindenbaüme erhalten. Zwischen den alten vor-
tzandMen Nindenbaümen längs der Haradeplätze befanden sich aber noch mehrere 
ausgegangene, und verdorrte Stämme, welche der Commanhant noch in der Pflanz-
zmt des Frühjahrs l1860 'durch junge hochstämmige Baume -ersetzt zu sehen 
wünschte. nHerlPtatz^Fngenieür, Major Schneider richtete^ weil inden Baumschüten 
der Fortification das erforderliche Material zum Ersatz nicht vorhanden war, 
mittelst Wchreibens Vom -lö.Mpri l 1860 an den Vorsitzenden der Ökonomie-
DDutMon die Anfrage, ob Aus 'den städtischen Baumschulen ca. 20 Stück 
Pflanzstämme, - wenn eŝ  auch ^gerade nicht Linden wären, verabreicht und unter 
Leitung.Hes Stadtgärtners eingesetzt werden könnten?'in°welchem Falle er die 
sofortige Ausrodung'der 'ülten Äaüme veranlassen werde. Stadtrath Hempel 
gab das Schneidersche Schreiben an ^en Magistrat ab,'der die Pflanzung Don 
2 'Linden auf dem sKönigsplatze vor der von ! 17 Ahorn-
baümen um- den Königs- und den Paradeplatz noch 
ausführen ließ. ̂  

I m (Schooße der! Ökononne-Deputation kam es am 15. Mai 1862 zur 
Sprache, daß die Einwohnerschaft sehr ungehalten darüber sei, in den Anlage¬ 
strecken zwischen'dem Berliner und dem Neuen Thor, sowie zwischen dem Berliner 
und dem Königs-Thor Ruhebänke entbehren zu müssen, die namentlich für ältere 
Leute' sehr wünschenswerth' seien. Die Deputation beschloß, den Magistrat um 
die ^Ermächtigung l zu ersuchen, entweder̂  6— 8̂ Granitbänke, wie solche W der 
LindenstLaße stehen und 9 Thlr. fürs Stück kosten oder -aber eben soviele'Holzbänke 
errichten izu - dürfen, -da Bänke in den genannten Anlagestrecken ein Bedürfniß 
feien, dem Anlagen-Verein aber wol die Mittel zur Anschaffung der Bänke fehlen 
dürften. Wuchwegen des Diebstahls^ dem Holzbänke ausgesetzt sind, auch weil sie keine 
langelDauer Haben können, entschied man sich in der Deputation für Granitbänke. 
Der Magistrat z anerkannte ^ das Bedürfniß und fprach sich ̂  in der Sitzung vom 
25. M a i W62 für Anschaffung mnd Aufstellung stemener Ruhebänke ans und 
erfuchte die ̂ Stadtverordneten-Versammlung dem Beschlüsse beizutreten, und die 
erforderHchen'Kvsten für Anschaffung und Aufstellung von 8 Steinbänken im 
Betrage von 8.'11 ^^ 88 Thlr. zu bewilligen. Nach emer sehr lebhaften Debatte 
über die Zweckmäßigkeit von Stein- oder HÄzbänken, in der die Nachtheile 
hervorgehoben ^wurden, welche Steinbänke anf die Gesundheit des Ausruhenden 
llusüben<würden, bewilligten die Stadtverordneten in der Sitz vom 3. Juni 
1862 die geforderte'!Summe von 88 Thlr. knüpften; aber zdaran, die'Bedingung, 
daß die Steinbänke noch mit einer Hvlzbohle belegt werden müßten. Diesem 
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Beschlüsse zufolge wurden bei dem Steinmetzmeister C. F. Lehmann in Maltfch, 
der sich mit Anfertigung von allerhand Gegenständen aus schlesischen Granit 
beschäftigt, bestellt, der 8 Stück Granitbänke zum Preist von 10 Th l r . pro 
Stück frei Bohlwerk Stett in zu liefern übernahm. Es. war nun aber noch die 
Genehmigung der Kommandantur zur Aufstellung der Bänke erforderlich, die vom 
Magistrate unterm 25. Jun i 1862 nachgesucht wurde. Der Commandant, General-
Ma jo r v. Twardowsky, sah sich aber in der Lage den Oberbürgermeister Hering 
i n dem Schreiben vom 23. J u l i 1862 benachrichtigen zu müssen, daß, trotz seiner 
Befürwortung des Antrages, das Königl. Allgemeine Kriegs-Departement den Consens 
zur Aufstellung von steinernen Bänken versagt habe, da diese dem ß 8 des Rayon-
Regulativs widersprächen, wogegen die Aufstellung von eisernen Bänken nach¬ 
gegeben werden könne. I n Folge dessen mußte bei dem ic. Lehmann in Maltsch 
die Bestellung auf 8 Granitbänke zurückgenommen werden, der sich auch bereit 
fand, die Zurücknahme zu aceeptiren. M i t dessen Schreiben war die Angelegen¬ 
heit erledigt, denn es findet sich keine Nachricht daß von der Erlaubniß, eiserne 
Bänke aufstellen zu dürfen, Gebrauch gemacht worden fei. 

Die einstweilen als Baumfchule benutzte südliche Ecke der im Fahre 1861 
zur Vergrößerung der allgemeinen Nekropolis vor dem Königsthore verwendete 
Fläche bedurfte im folgenden Jahre einer Bewehrung, wozu ein Lattenzaun, be¬ 
stehend aus 6 zölligen Kreüzholz mit 3 Latten verriegelt gewählt wurde. Die 
Commandantur ertheilte dazu untern: 16. August 1862 den Vorconsens, worauf 
derselben der vorschriftsmäßige Demolirungs-Revers am 28. August 1862 zu¬ 
gefertigt wurde. Gleichzeitig war die Anlage einer lebendigen Hecke längs des Zauns 
beantragt, Hinsichts dieser aber die Erlaubniß nicht ertheilt, daher nach § 9 des 
Rayon-Regulativs die höhere Entscheidung abgewartet werden mußte. Es erhellet 
aus den Acten nicht, ob diese Entscheidung ergangen sei. Die Errichtung des 
Zauns hat an Zimmer- und Schlofserarbeiten einen Kostenaufwand von Thlr . 74. 
20. 6 Pf . verurfacht. Der Anstrich des Zaunes ist im Jahre 1863 bewirkt, was 
Th l r . 12. .15 Sgr. gekostet hat. " 

Der Übergang von der Pölitzer Steinbahn, jetzt vom Königsthor bis zur 
Birkenallse Grabower Straße genannt, nach den Anlagen, gegenüber dem Zimmer¬ 
platze und dem Oartenhcmse des Zimmermeisters H. Gericke wurde durch die 
kleinen Pachtgärtchen als schmaler Fußsteig in sehr schräger Richtung gebildet, was 
eben keinen angenehmen Eindruck machte. Deshalb trug :c. Gericke am 7. Februar 
1863 darauf an, dem Übergangssteige eine, senkrecht auf der Pölitzer Steinbahn 
stehende, Richtung zu geben, indem erbemerkte, daß der Pächter der betreffenden 
Garten-Parcele bereit sei, etwas dafür zu thun und auch er, falls eine Einfriedigung 
nothwendig werden sollte, nicht unterlassen werde, das Erforderliche beizutragen. 
Es darf zu diesem Vorschlage nicht unbemerkt bleiben, daß die schräge Richtung 
des Steigs nicht zufällig, sondern aus fortifikatorischen Rücksichten also angeordnet 
ist, der Steig verlängert sich bis nach der Glacis-Erste und liegt innerhalb 
einer Capitale eines Bastions oder Bollwerks von Fort Leopold. Es wurde die 
Anficht geltend gemacht, daß die Stadtgemeinde in keiner Weise die Verpflichtung 
habe, für den Antragsteller eine Verschönerung vorzunehmen, und eine Verlegung 
des Fußsteiges, so wie eine Entschädigung zweier Gartenpächter zu bewirken, 
damit er aus seinem Gartenhause die Vorübergehenden besser oder diese sein 



Die Wandelbahnen und öffentlichen Garten-Anlagen. 1055 

sonst nicht unschönes Gebäude leichter erblicken könnten. Es wurds dem 
Zimmermeister Gericke unterm 14. Februar 1863 erwidert, daß die anstoßenden 
Gärten noch 5 Jahre verpachtet feien und Magistrat nicht in der Lage sich befinde 
in eine weitlaüsige Verhandlung mit den Pächtern wegen jener Verlegung 
einzutreten. Wünsche er letztere und vermöge er die Genehmigung der Pächter 
und der Königl. Fortification dazu vorzulegen, fo fei Magistrat bereit, die 
Maßregel in weitere Erwägung zu ziehen. 

Nachdem der Verfchönerungs-Verein der Commandantur gegenüber feine 
Bereitwilligkeit erklärt hatte, fowol die Glacis-Strecke vom Neuen Thor bis zum 
Bäckerberge, als auch den am Ende der Neustadt neben der Nordbatterie belegenen 
freien Platz mit in den Bereich feiner Thätigkeit zu ziehen nahm der Commandant, 
General-Major v. Twardowsky, Gelegenheit, dem Magistrate in einem Schreiben 
vom 28. Jul i 1862, mehrere Anträge zur Verbesserung, bezw. Instandhaltung 
der dem Vereine gleichfalls übergebenen Wandelbahnen im Glacis, vom Königs¬ 
thor bis zum Neuen Thor, im Interesse des Publikums vorzutragen. Des Ge¬ 
nerals Anträge bezogen sich ^ 1) auf Anbringung von Ruhebänken an mehreren 
geeigneten Punkten der Wandelbahn auf dem Glacis, gegen deren Aufstellung 
Seitens der Eommandantur nichts einzuwenden sei, sofern die Bänke von Eifen 
oder Holz angefertigt würden, nur nicht von Stein, wie fchon früher erörtert 
worden; 2) auf die Bekiefung der zur Hauptwandelbahn dienenden Fußsteige, und 
die Beseitigung einiger wilder Fußwege, die zu bepflanzen feien. 3) Zur Be¬ 
pflanzung der vorerwähnten Anlage am Ende der Neustadt würde die Verab¬ 
folgung einiger Baume wünfchenswerth sein, in welcher Beziehung jedoch der 
nähere Antrag vorbehalten bleiben müsse, bis der diesfällige noch zu entwerfende 
Plan Genehmigung erhalten haben werde. 

Der Magistrat erwiderte der Commandantur am 5. September 1862 daß 
ein Antrag Seitens des Verschönerung-Vereins zu den fpecificirten Arbeiten 
bisher nicht gestellt sei. I n der Sache selbst werde seiner Seits, wie bis dahin, 
so auch in der Folge das zur Verbesserung der Wege, bezw. zur Verschönerung 
der Anlagen Nöthige soweit dessen Ausführung die Mittel des Verschönerungs-
Vereins übersteige, gern gefördert werden, und bemerke er, daß die Aufstellung 
hölzerner Ruhebänke auf der genannten Strecke zwischen dem Neuen- und dem 
Königs-Thore in den Anlagen im nächsten Frühjahr 1863 erfolgen folle. 

Der Magistrat hatte dem Kommandanten es anHeim gegeben zu vermitteln, 
daß der Verschönerungs-Verein die nöthigen Anträge bei ihm stelle. General 
v. Twardowsky lehnte dies in dem Schreiben vom 7. September 1862 entschieden 
ab, „die Commandantur, sagte er, habe gar keine Veranlassung, sich in dieser 
Beziehung mit erwähnten Verein noch weiter zu benehmen: Der Verein habe, wie 
bekannt> ursprünglich nur die Strecke des Glacis zwischen dem Frauen- und 
Königsthore mit Anlagen versehen und im Stand gehalten. Erst in der letzten 
Sitzung desselben, im Monat Jul i jüngsthin, habe der Verein auf feinen, des 
Generals, Antrag, beschlossen, seine Wirksamkeit auf die in dem Schreiben vom 28. Juli 
1862 erwähnten Strecken auszudehnen. Eine weitere Wirksamkeit in dieser Be¬ 
ziehung zu übernehmen, sei der Verein bei seinen beschränkten Mitteln außer 
Stande; darum habe die Kommandantur in dem erwähnten Schreiben dem 
Magistrate im Interesse des Publ ikums die Aufstellung von Ruhebänken und 
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die Verbesserung der Fußsteige in dem vvm Vereine neu zufchäffendW Anlagen 
anheim gestellt. Der zuerst genannte Antrag fei durch des Magistrats-Schrmben 
vom 5. September erledigt, der zweite aber noch nicht. Er der General müsse 
deshalb darauf zurückkommew und wünfchsn, daß« die bezüglichen Arbeiten des 
Baldigsten in Angriff genommen wurden, über deren Beginn dke KöniA Forßi-
fication, bezw, der Ingenieur vom Matz, rechtzeitig! mit Nachricht zu verschen, sei. 

I n diesem Schreiben liefet man eine übel angeNrachte und schwer zp recht¬ 
fertigende Empfindlichkeit des General-Majors v. Twardowskh, zwischen deN Zeilen, 
der jct als Commandant eiss gebornes Mitglied des Vereins war. 
... Der Magistrat überwies das Schreiben unterm 20. September 1862t der 
Ökonomie-Deputation M Weitern Veranlassung und Ausführung! den von der 
CommaNdantUr gewünschten Arbeiten. Der Vorsitzende der Deputation M M r a t h 
Hentpel, setzte sich dieferhalb mit dem Platz-Ingenieur, Oberst w Er«st, in Ver¬ 
bindung. Bei diesem blieb aber diese Sache eine geraume Zeit liegen, fo daß der 
Beginn der Arbeiten, nachdem der genannte Offizier dw zu reguMenden Wege«, 
durch einen Wallmeister hatte nachweisen lassen erst in der Mitte des Monats Februar 
1863 in Aussicht genommen werden konnte. Zur NeguliruW^er Wegs hatte 
2c, Hempel angeordnet daß an den Wendungen schärfe Ecken unter allen Umständen 
zu vermeiden und überall runde, oder annähernd Mnde EinbiegUWM zu maHen 
feien. Die Arbeiten, die vom Stadtgärtuer Krüger geleitet wurden, warm im 
Monat März im vollem Gange, als am 6. des gedachten Monats ein Ingenieur-
Hauptmann, Namens Stolze, dazu kam, und für gut befand die Leute von. der 
Arbeit fortzuschicken und ihnen zu verbieten, weiter zu arbeiten. Dio ÖkMomie-
Deputation machte am 12. März 1863 von diesem Vorfall dem Magistrate An¬ 
zeige, indem sie es bedauerte, unter diesen Umständen die qu. Wege nicht vollenden 
zu können, dem Magistrate anheim stellend, der Eommandantur Anzeige zu machen. 
Dies geschah sofort. Der Magistrat fragte an, ob das Inhibitoriüm der nach dem 
Wunfche der Commandantur unternommenen Arbeiten auf deren Veranlassimg 
erfolgt fei und ob demnach weitere Arbeiten von Stadtwegen nicht mehr Statt 
finden könnten, oder ob in dieser Beziehung ein Mißverständnis obwalte, in 
welchem Falle Magistrat um dessen Hebung und Gestattung zur Fortsetzung der 
au. Arbeiten ersuche. 

Die Commandllntur — nunmehr vertreten vom dem Geueral-MäM v. 
Sommerfeld*) '— antwortete am 25. März 1863, daß die InWirung der 
Arbeiten zur Herstellung eines Weges auf dem Glacis zwischen dem Berliner und 
dem Neuen Thor von Seiten des Hauptmanns Stolze, allerdings kraft seines 
Amts Statt gefunden habe, eine soche aber auch begründet, gewesene fei und habe 
erfolgen muffen, weil der städtische Gärtner einen schmalen Seitenweg zu einer 
Hauptpasfage verbreitern und zu diesem Behuf eine Anzahl BaüNe herausnehmen 
wollte. Die Verbreiterung dieses Seitenwegs habe deshalb nicht gestattet 
werden können^ weil derselbe nach der GlaciscrMe hinfÄhrt und VestimmUAgs-

"°) War vorher Commandirender der Preußischen Besatzungstruppew in der weiland freien 
Stadt Frankfurt a. M. zum Schutz der Bundes-Versammlung, seligen Andenkens^ die in her 
Eschenheimer Gasse ihren Sitz hatte. Der Herausgeber des L. B. hat daselbst im Iahte 1861 
eine Zeit lang mit dem General v. Sommerfeld in einem Hause, der Stadt Paris, zu-
sammengewohnt. ^ 
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mäßiK hier gar keine Wege vorhanden sein sollen, eine Verbreiterung von 
vorhandenen Wegen mithin als durchaus unzulässig erfcheint. Der Hauptweg sei 
überall hergestellt, und um denselben regelmäßig zu gestalten, bezw. ihm genügende 
Breite zu geben, seien auf Veranlassung der Festungsbehörde auch Baume nach 
Erforderniß verpflanzt worden. Sollte von Seiten« des Wallmeisters oder des 
städtischen Gärtners vielleicht anfänglich eine irrthümliche Auffassung Statt ge-̂  
funden haben, so sei Letzterm vor Beginn der Arbeiten an Ort und Stelle doch 
bestimmt gesagt worden, daß eine Verbreiterung des fraglichen Weges nicht ge¬ 
schehen dürfe. Dem Fortgange der Arbeiten in Hinsicht der Bekiefüng^ der Fuß¬ 
steige, in soweit dies noch nichb ausgeführt, stehe demnach Nichts entgegen. 

Das. Magistrats-Collegiutn nahm von der gegebenenAuskunft ohne Weiteres 
Kenntniß, ^-obgleich sie über mangelhafte InstWction des Wallmeisters, die dem¬ 
selben vom Platz-Ingenieur ertheilt worden war, wyl zu denken Anlaß geben konnte, 
— und beschloß am 8. April 1863, die neu regutirten Wege bekiesen und in den be¬ 
zeichneten Waeis-Anlagen 8 Holzbänke) je 4 zwischen dem Königs- und Berliner 
Thor, und zwischen diesem und dem Neuen Thore aufstellen, diese auch mit ̂  
Östarbe anstreichen zu lassen. Zur Bekiesung der Wege waren 8 SchachtMthen 
Kies erforderlich. Alle diese Arbeiten, die in den ersten Tagen des Juni-Monats 
1863 vollendet waren, sind von städtischen Arbeitern ausgeführt und der Anstrich 
auchi der Bänke auf Kosten der Mmmereikasse bewirkt worden. 

Wärterhaus. Der Schriftführer des Anlagen-Vereins, Ober-Regierungs-
rath Heegewaldt, benachrichttgte den Magistrat unterm. 16. August 1863, daß es 
des Vereins Absicht sei, innerhalb der Anlagen vor dem Königsthor ein 
kleines Wärterhaus auf feine Kosten errichten zu lassen, bestimmt/ theils die 
Überwachung des Blumengartens zu verstärken, theils allerhand Gurten-Ütensilien 
darin aufzubewahren) wozu die Consense sowol vow der Commandantur als auch 
von der Polizei-Direction bereits ertheilt seien. Der Verein erbitte sich nunmehr 
auch vom Magistrate die Genehmigung zu dem beabsichtigten Bauwerk, halte 
indeß die Vorlage einer Zeichnung nebst Situationsplan für überflüssig, weil 
das Voreins-Mitglied> Bürgermeister SchMhn, Kejmtniß' davon« habep und dem 
MagiftmMCollegium sicherlich Mittheilung machen werde. Dieses hielt jedoch 
die Vorlage der Zeichnung nicht für überflüssig, sondern, verlangte dieselbe in 
denn Antwortschreiben vom 20. August 1863, erinnerte auch daran unterm 
25. September 1863. Mittlerweile war, wie der Augenschein lehrte, der Bau 
bersits in Angriff genommen. Da der Verein durch seinen Schriftführer nichts 
von sich hören ließ, so führte der Magistrat am 28̂  Oetober 1863 bei dem Vor¬ 
sitzenden des Vereins, wirkt. Geheimen Rath und OberpräsidenteN, Freiherr«'Senfft 
k Pilsach, Beschwerde. Dieser überschickte sodann, nicht äts Vorsitzenherdes Vereins, 
sondern in seiner amtlichen Eigenschaft als Oberpräsident, am 18. November 1863 
den- vow der Commandantur und der Polizei-Direction ertheilten Bau-Consens 
nebst Situationsplan, indem er bemerkte, daß ihm von.der Statt gefundenen 
Verzögerung, die erbedauere, nichts bekannt gewesen sei. Übrigens ergab sich aus 
dem Oberpräsidial-Schreiben, daß das Wärterhaus fix und fert ig da stand*), 

*) Das Haus steht, nördlich von öem Springbrunnen, auf der Höhe. Zur Ünterwiek ge¬ 
rechnet bildet es das letzte WohngebMde in dieser Vorstkdt und führt die PölizeiWr. 57. Es 
Menk dem Vereins-Oärtner zur Wohnung. 

Landbuch von Pommern; Th. N, Bd. VI«. 133 



1058 Die Stadt Stettin. 

der Verein also mit dem Bau vorgegangen war, ohne die Zustimmung zu 
demselben von der Stadtobrigkeit zu haben, eine offenbar vom Schriftführer 
verschuldete Rücksichtslosigkeit, gegen den Magistrat, für die ein geeignetes Prädikat 
unfmdbar bleiben möge, die indessen vom Magistrate nicht weiter urgirt wurde, 
indem er dem Oberpräsidenten unterm 26. November 1863 berichtete, daß er 
keinen Anstand nehme, auch seiner Seits den Consens zu dem, nunmehr bereits 
vollendeten Neubau zu ertheilen, jedoch nur unter der Bedingung, daß, falls der 
Anlagen-Verein sich dermaleinst auflösen sollte, das Haus, wie es liegt und steht, 
unentgeldlich in den Besitz der Stadt übergehe. Über diese Bedingung erwarte der 
Magistrat Bescheid. Am 13. Januar 1864 wurde folgender Beschluß gefaßt: 
„Da der Magistrat glaubt durch die an maßgebender Stelle ausgesprochene 
Forderung seine Rechte gewahrt zu haben, da ferner kaum eine bestimmte Ant¬ 
wort bei der Eigenthümlichkeit des Anlagen-Vereins — selbst bei weiterm 
Excitiren zu erhoffen sein dürfte — aä acta! 

Ein etwas bedenklicher Befchluß. Die Festungsbehörde hielt auf strengere 
Beachtung der vorgeschriebenen Reversirung, sogar Recessirung in gebotenen 
Fällen, als der Magistrat es in diesem Falle dem Anlagen-Verein gegenüber 
gethan hat. 

Auf Anregung zweier Bürger der Stadt, Albert Brehmer und W. Eifert, 
suchte der Magistrat unterm 13. März 1864 bei der Königl. Commandantur die 
Genehmigung nach, daß von dem nördlichen Ende der von dem Dampffchiff-
Bohlwerk nach der Ziegelablage Nr. 3 führenden, neu erbauten Holzbrücke ein 
Fußweg auf/den Festungswall von Fort Leopold geführt werden, und daß der 
Festungswall, über das Frauenthor hinweg, bis zu dem Glacis als Wandelbahn 
benutzt werden dürfe. Die Wandelbahn auf dem Glacis östlich vom Königsthor 
endigte an einer Barriere, welche über dem Frauenthor sich befand. Wurde 
diese Barriere beseitigt und die oben erwähnte Genehmigung ertheilt, so gewann 
die Wandelbahn dadurch außerordentlich, da die Fußgänger nicht mehr genöthigt 
waren, den Berg von der Unterwiek nach dem Glacis hinauf, bezw. herunter zu 
gehen, und die Unterwiekstraße zu kreuzen, .auch gerade der längs der Ziegelablage 
Nr. 3 führende Wal l eine sehr hübsche Übersicht über den Hafen und den sehr 
lebhaften Verkehr auf dem Strome gestattet. 

Die Commandantur — General-Major v. Böhn — verwies den Magistrat 
in dem Antwortschreiben vom 23. März 1864 an den Platz-Ingenieur, Obrist-
lieütenant v. Ernst um mit demselben durch einen Commissarius des Magistrats 
Rücksprache zu halten und gemeinsam eine Besichtigung an Or t und Stelle vor¬ 
zunehmen. Als Magistrats-Commissarius wurde der Stadtbaurath Hobrecht bestellt, 
der mit dem Platz-Ingenieur eine Vereinbarung traf, welche Seitens der Com¬ 
mandantur unterm 22. Apr i l 1864 dem Königl. Allgemeinen Kriegs-Departement 
zur Genehmigung empfohlen wurde. Diese erfolgte, worauf ein förmlicher — 

Receß zwischen der Commandantur und dem Magistrate, also lautend, ge¬ 
schlossen wurde. 

Die Stadt Stettin beabsichtigt im Anschluß an die vom Königl. Allgemeinen 
Kriegs-Departement unterm 7. September 1863 genehmigte Herstellung einer Brücke 
und Straße neben dem Sail lant 1 des Forts Leopold einen Weg zur öffentlichen 
Promenade auf dem obern Rande des GlanZ vor dem Sail lant 2 des Forts 
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Leopold anzulegen. Dieser Weg soll sich an den zwischen dem Königs- und dem 
Frauenthor auf der Glaciscrete bereits vorhandenen ca. 12 Fuß breiten Kiesweg 
anschließen und ferner von demselben nach dem Ufer hinuuter eine Rampe herge¬ 
stellt werden, um auf kürzesten Wege nach der neuen Brücke zu gelangen. Um 
auf Grund der Bedingungen, unter welchen das Königl. Allgemeine Kriegs-
Departement laut Verfügung vom 29. April 1864 vorgedachte Herstellungen ge¬ 
nehmigen wil l , die damit in Verbindung stehenden Rechte und Verbindlichkeiten 
zwischen dem Königl. Militair-Fiskus und der Stadt Stettin festzustellen, ist 
zwischen der Königl. Commandantur und dem Magistrate der nachstehende Receß 
abgeschlossen worden. 

§ 1. Der Militair-Fiskus gestattet der Stadt Stettin: — 1) nach Andeutung 
des beigefügten Situationsplans, auf dem obern Rande des Glacis vor dem 
Saillant 2 des Forts Leopold, unter Aufstellung der erforderlichen Barrieren, 
einen Weg zur öffentlichen Promenade anzulegen, welcher, an den bereits vor¬ 
handenen Glacisweg bei v anschließend, sich in der Richtung a d c erstreckt, von 
1) bis a ohne andere Veränderung des Glacis als durch Aufbringung der er¬ 
forderlichen Kiesbeschüttung hergestellt wird, von a bis c jedoch durch Verbreiterung 
der jetzt nur 4 Fuß breiten Glaciskrone auf 8 Fuß mittelst Aufschüttung nach 
dem gedeckten Wege hin, ausgeführt wird; 2) eine 6 Fuß breite Rampe anzulegen, 
welche, sich von d nach a herunter erstreckend, den Glacisweg mit der neuen 
Straße am linken Oderufer verbindet. 

ß 2. Der Magistrat dagegen verpflichtet sich: 1) sämmtliche zu obigen Her¬ 
stellungen, so wie zu der künftigen Unterhaltung derselben erforderliche Arbeiten 
nach Anweisung der Königl. Fortification auf Kosten der Stadt auszuführen; 
2) nach Andeutung des Situationsplans bei e t, so wie weiter hinab, respective 
überall, wo ein Hinabstürzen der Passanten zu befürchten ist, Barrieren anzu¬ 
bringen; 3) die qu. Rampe und die anzulegenden Barrieren auf eigene Kosten 
zu beseitigen, sobald militairische Rücksichten irgend welcher Art dies erfordern 
und von der Königl. Commandantur verlangt wird, ebenso auch die Aufhebung 
der Erlaubniß zur Benutzung des Glacisweges sich eventualiter jederzeit gefallen 
zu lassen, und kann das Recht des Militairfiskus hierauf niemals verMhren: 

Stettin, den 6. Mai 1864. 
Königliche Commandantur. Der Magistrat. 

I n Vertretung Hering. (I>. 8.) Schmidt. 
v. Stahr 

General-Major und Brigaoe-
Commandeur. 

Vorstehender Receß wird hiermit^ genehmigt. 
Berlin, den 21. Juni 1864. ^ 

Kriegs-Ministerium. Allgemeines Kriegs-Departement. 
v. Glisczinski. I . Klotz. 

Die Stadtverordneten genehmigten den Receß in der Sitzung vom 31. Mai 
1864, und bewilligten, daß die ganz geringfügigen Kosten, für Anschüttung der 
Rampe und Aufstellung der Barrieren aus dem, zum Bau der Brücke vom 
Dampfschiffbohlwerk nach der Ziegelablage Nr. 3 und zur Herstellung des Weges 
auf dieser Ziegelablage bewilligten und vollkommen ausreichenden lO.OOO Thlr. 

133« 
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Fonds genommen wurden. Außer den im Receß nachgegebenen Schutzbarrißren 
waren auf dem freien Platze über der Brücke Bänke angebracht worden. Hier 
wurde, abermals auf Vorschlag von Brehmer und Eifert, und unter Genehm¬ 
haltung des Platz-Ingenieurs, nunmehr Obristlieütenant Weber, im Herbste 1864 
eine junge L̂inde gepflanzt, die fröhlich angewachsen ist, und ein herrlicher Pracht¬ 
baum zu werden verspricht, so 1875, sofern sie nicht dazu verdammt wird, über 
kurz oder lang unter den Hieben der unvermeidlichen Industrie-Axt iht Leben 
auszuhauchen! 

I m Frühjahr 1864 boten Ne Umgebungen des, an die CandNoren 
Pontz und Co. vermietheten, Schürschen Brunnenhauses, einen dergestalt unsaubern 
und widerwärtigen Anblick dar, daß es rathfam erschien, dagegen einzuschreiten. 
Dr. Otto Schür, dem die Beibehaltung der Candiwrei durch den Vertrag vom 
24. Februar 1860 nachgegeben worden war, wurde demgemäß vom Magistrat 
unterm 14. Mai 1864 aufgefWdert, für die Reinigung fowie für Beseitigung 
der Anlagen, welche -diesen widerwärtigen Anblick herbeiführten, binnen 8 Tagen 
Sorge zu tragen, widrigenfalls Magistrat von der ihm zustehenden Kündigung 
des Pachtvertrages Gebrauch machen werde. Weil Dr. Schür dieses Schreiben 
unbeachtet gelassen hatte, so wurde die Kündigung wirklich am 3. Juni 1864 
und zwar dergestalt ausgesprochen, daß bie durch den oben erwähnten Vertrag 
bewilligten Baulichkeiten bis zum 1. August beseitigt werden mußten. Doch 
fügte der Magistrat hinzu: „Sollten Sie unseren Anforderungen bis zum 
20. l. M . nachkommen, so würben wir auf etwaigen Antrag von Ihrer Seite 
noch in Erwägung zu ziehen geneigt sein, ob die Kündigung für jetzt zu sistiren 
sei." Dr. Schür suchte sich in einem, auf alle Einzelheiten der gerügten Wider¬ 
wärtigkeit eingehenden Schreiben vom 14. Juni 1864 zu rechtfertigen. Dieses 

^Schreiben wurde dem Stadtrath Hempel überwiesen, um bei den Verhandlungen 
über die bereits 1863 in Aussicht genommene Revision des Vertrages mit 
Dr. Schür diese Sache gleichfalls zu untersuchen, und bezw. angemessen zu 
erledigen. 

Zum Behuf dieser Revision trat Stadtrath Hempel zunächst mit einem dazu 
desigmrten Mitgliede des Anlagen-Vereins, in Verbindung, war doch' der 
Verein bei der Sache wegen der zweiten in den Anlagen vorhandenen Canditorei 
wesentlich betheiligt. Bei diefer Gelegenheit kam es zur Sprache, daß die Ver¬ 
fügung des Magistrats vom b. Jul i 1860, wonach die Kämmereikafse angewiesen 
worden, die 100 Th'lr. Miethe für die Musik-Tribüne beim Schürfchen Brunnen¬ 
hause an die Kasse des Anlagen-Vereins zu zahlen, nicht zur Ausführung ge¬ 
kommen, ohne daß aus den Acten ersichtlich, warum die Zahlung unterblieben. 
So äußerte sich Bürgermeister Schallehn in dem Marginalschreiben vom 31. Mai 
1864, und Tages darauf zeigte die Kämmereikaffe an, daß sie gedachte Miethe 
für die 4 Jahre 1860—1863 mit 400 Thlr. im Deposito habe, indem sie zugleich 
bat, durch ein Mandat die Zahlung dieser Summe an die Vereinskasse anzuordnen. 
Der Magistrat beschied aber die Kämmereikafse am 5. Juni 1864, die qu. 
400 Thlr. nicht abzuführen, und weitere Verfügung abzuwarten. Nach umfang¬ 
reichen Verhandlungen, die von einer besonder« Dreimänner-Commission, bestehend 
aus den Stadträthen Hempel und Eisermann und dem Stadtbaurathe Hobrecht 
gepflogen wurden, kam es zum Abschluß eines neuen Vertrages mit Schür, und 
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eines, zum ersten Mal vom Magistrate, mit dem Pächter der zweiten Can-
dito-rei, jetzt Schubert, vereinbarten Contracts. Der Wortlaut dieser Verträge ist 
folgender: « -

Zwischen dem Magistrat der Stadt Stettin und dem Dr. Otto Schür Hieselbst 
ist nachstcheudet Vertrag abgeschlossen: 

§ 1. Der Magistrat gestattet dem Dr. Otto Schür die Benutzung des auf 
dem llnnectirten Situationsplan mit H. bezeichneten in den Anlagen vor dem 
Königsthor befindlichen Grund und Bodens, auf welchem das dem Dr. Schür 
gehörige Brunnenhaüschen erbaut ist, auf unbestimmte Zeit. 

ß 2. Der Magistrat gestattet, daß in dem Hause, welches auf dem § 1 ge¬ 
dachten Platze errichtet ist, der Verkauf von Mineralwasser und eine Canditorei 
betrieben wird. 

§ 3. Nur innerhalb des § 1 bezeichneten Raums dürfen von dem Dr. Schür 
Tische und Stühle aufgestellt und Gäste bewirthet werden. 

§ 4. Das auf dem § 1 bezeichneten Räume befindliche Canditoreigebaüde, *) 
so wie die von dem Dr. Schür benutzten Wirthschafts-Utensilien müssen in 
ordnungsmäßigem Zustande gehalten Werden. Tische und- Bänke müssen stets in 
gutem Ölanstrich erhalten werden. Darüber, ob der Dr. Schür dieser Ver¬ 
pflichtung nachgekommen, hat der Magistrat allein zu entscheiden. 

§ 5. Der § 1 gedachte Platz muß stets rein und sauber gehalten, insbe¬ 
sondere täglich gereinigt und geharkt, auch alljährlich bis zum 15. April ein Mal 
neu bekiest werden. 

ß 6. Auf dem § 1 gedachten Platze dürfen keine Retiraden oder. Pissoirs 
angelegt oder unterhalten werden.^) Der Dr. Schür ist verpflichtet, folche inner¬ 
halb des Canditoreigebaüdes anzubringen und dafür zu sorgen, daß aus denselben 
üble Gerüche sich nicht auf die Umgebungen verbreiten. 
, H 7. Die Rechte aus diesem Vertrage dürfen an andere Personen ohne Zu¬ 

stimmung des Magistrats nicht abgetreten werden. 
§ 8. Dem Dr. Schür wird gestattet, während der Zeit vom 1. April bis 

ult. Qctober einen Wächter in dem Canoitoreigebaüde des Nachts über wohnen 
zu lassen, während des Winters vom 1. November bis ult. März darf in dem 
Gebäude Niemand sich aufhalten. 

§ 9. Die auf dem § 1 gedachten Platz stehenden Baume und Straücher 
dürfen von dem Dr. Schür weder beschädigt noch fortgenommen werden. 

§ 10. Der Magistrat gestattet, daß auf dem § 1 gedachten, Platze Concert-
Musik Statt findet. Diese Erlaubniß kann der Magistrat jedoch jederzeit 
zurücknehmen. 

§ 11. Auf die Dauer dieses Vertrages zahlt der Dr. Schür für die §§ 1—10 
gedachte Erlaubniß eine Vergütigung von jährlich 150 Thlr. in halbjährlichen 
Raten am 1. Januar und 1. Jul i jedes Jahres. 

§ 12. Der Magistrat behält sich vor, die M 1^-10 gedachte Erlaubniß 

*) D. i . : HaZ Brunnenhaüschen. — **) Diese „Bedürfnißanstalten," welche die oben er¬ 
wähnten „Widerwärtigkeiten" ausmachten, gaben dem I)r. Schür Veranlassung gegen die 
Fassung des § 6 des Contracts-Entwurfs lebhaft zu Protestiren, weil mit Annahme dieses § 
der Absatz von Mineralwasser und der Geuuß desselben beim Brnnnenhause sogleich aufhören 
würde. Dies einsehend ergänzte man den ß durch den Nachsatz. 
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jederzeit zurückzuziehen und ist der Dr. Schür auf ergangene schriftliche Aufforderung 
verpflichtet, den §. 1 gedachten Platz binnen längstens 3 Monaten nach insenuirter 
schriftlicher Aufforderung zu räumen, die darauf befindlichen Gebäude zu be¬ 
seitigen, den Platz zu ebnen und von Schutt und Baumaterial zu reinigen, 
widrigenfalls der Magistrat berechtigt, das Alles auf Kosten des Dr . Schür aus¬ 
führen zulassen. 

§. 13. Der Vertrag vom 24. Februar 1860 wird hiermit aufgehoben. 
§. 14. Die Vertrags-Stempel übernimmt der Miether. 

Stett in, den 30. October 1864. 
Der Magistrat. 

Hering. ( I . . 8.) Schmidt. 
Dr. Otto Schür. 

Der an demselben Tage mit dem Canditor Schubert wegen der andern 
Canditorei, die man früher „Canditor-Bude" nannte, abgeschlossene Vertrag hat 
denselben Wortlaut, wie der vorige mit Ausnahme des §. 11 in welchem die 
Platz-Miethe auf 100 Thl r . festgesetzt ist, also um 50 Thlr . geringer, als Dr. 
Schür zu zahlen hat, was geschehen ist, weil der, der „Bude" eingeräumte Platz 
kleiner, als der Schürsche ist und sie auch nicht eine so gute Lage, wie das 
Brunnenhaus, hat. Der § 13 im Schürschen Contract ist im Schubertschen 
weggefallen, da früher noch kein Vertrag wegen der „Bude" vom Magistrat 
geschlossen war. Bemerkenswerth ist es, daß in den Verträgen der t6numu8 a 
guo der Zahlung der Platz-Miethe nicht ausgedrückt ist, auch ^nicht ob pras: 
oder p08tnum6iAuä0 die halbjährigen Raten an die Kämmereikasse abzuführen 
sind. Aus späteren Actenstücken geht jedoch anscheinend hervor, daß die 
Platzmiethe erst vom 1 . Januar 1865 ab in Vorausbezahlung abgeführt 
worden ist. 

Es dürfte kaum eine weitere Begründung dafür erforderlich sein, daß es sich 
nicht empfahl, diese beiden Canditoreien öffentlich dem Meistbietenden zur Be¬ 
nutzung — denn eine eigentliche Vermiethung des Raums findet nach dem Ver¬ 
trage nicht Stat t — zu überlassen. Die Lage dieser Canditoreien in den 
Promenaden, welche vorzugsweise von dem bessern Publikum besucht werden und 
die Nähe des Friedhofes machten es zur Pflicht, dafür zu forgen, daß in den 
qu. Räumen ein gesitteter und anständiger Ton herrsche. Dies war zu erreichen 
durch die Ertheilung der Erlaubniß zum Betriebe des Geschäfts nur an bestimmte 
Persönlichkeiten. Dazu gehörte v r . Schür als Eigenthümer des Brunnenhauses, 
und als langjähriger Benutzer des Platzes, wie es denn auch in seinem Interesse 
lag, bei der Wahl des Canditors als Aftermiether den § 7 des Vertrages streng 
zu beachten, während der Canditor Schubert vom Anlagen-Verein wann empfohlen 
war, außerdem blieben jene Rücksichten des Auslandes und der Sitte durch den 
§ 12 gewahrt, worin der Magistrat sich vorbehalten, das getroffene Abkommen 
jederzeit kündigen zu können. M i t diesen Erwägungen wurde die Sache den 
Stadtverordneten am 5. Januar 1865 vorgelegt, und zugleich beantragt, damit 
einverstanden zu sein, daß die aus den beiden Verträgen zur Einnahme kommenden 
250 Th l r . ausschließlich zum Zwecke der Verbesserung und Verschönerung der 
Anlagen nach Ermessen des Magistrats verwendet werden dürften. Die Stadt¬ 
verordneten-Versammlung genehmigte die beiden Verträge in der Sitzung vom 
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17. Januar 1865 und gab der vom Magistrate beantragten Verwendung der 
aufkommenden Pachtverträge von 250 Thlr. ihre Zustimmung. 

Der Magistrat bestimmte hierauf, daß von diesem Mhrlich eingehenden Be¬ 
trage 200^Thlr. dem Anlagen-Verein überwiesen werde und 50 Thlr. zur Verfügung 
des städtischen Commissarius für die Unterhaltung der Wege in den Anlagen 
verbleiben sollten. Demgemäß wurde den Anlagen-Verein — zu Händen seines 
Schriftführers, :c. Heegewaldt — am 22. Februar 1865, unter Benachrichtigung, 
von dm mit Schür und Schubert abgeschlossenen Verträge und unter abschriftlicher 
Mittheilung derselben, gefragt, ob er jene Summe annehmen und zu den vor¬ 
gesetzten Zweck verwenden wolle? zugleich auch ersucht, seiner Seits so viel als 
möglich, und namentlich durch den angestellten Anlagen-Gärtner, mit dahin zu 
wirken, daß den contractlichen Verpflichtungen der Miether entsprochen werde. 
Was in der Geschäftsführung des Vereins fchon vorgekommen war, — Mangel-
haftigkeit derselben, wiederholte sich bei dieser Gelegenheit. Der Vorsitzende des 
Vereins, wirkt. Geheimer Rath und Oberpräsident, Frhr. Senfft v. Pilsach, 
mußte dem Magistrat unterm 29. April 1865 anzeigen, daß die beiden Entwurfs-
Exemplare mit Schür und Schubert verlegt und trotz aller angestellten und 
bis jetzt fortgesetzten Nachforschungen noch nicht wieder zum Vorschein gekommen 
seien. So unangenehm ihm dieser Verlust sei, dessen Urheber nicht habe ermittelt 
werden könne, so sei er glücklicherweise durch Fertigung neuer Abschriften zu er¬ 
setzen, um deren Mittheilung er ersuche um das nöthige wegen Instruction des 
Anlagen-Gärtners verfügen zu können. Der Magistrrt entsprach diesem Antrage 
unterm 7. Mai 1865 zugleich mit Hinzufügung eines Situationsplans von dem¬ 
jenigen Theile der Anlagen, in welchem die Baulichkeiten von Schür und Schubert 
stehen. Hierauf erklärte der Anlagen-Verein — Unterzeichner: Senfft v. Pilsach, 
Heegewaldt, I . Meister — in den Schreiben vom 19. Mai 1865 seine Bereit¬ 
willigkeit, durch seinen Gärtner die Erfüllung der von Schür und Schubert ein¬ 
gegangenen Verbindlichkeiten mit überwachen zu lassen, und nahm das Anerbieten 
der Zahlung von 200 Thlr. in halbjährigen Raten von je 100 Thlr. erhebbar, 
zu Händen des Schatzmeisters des Vereins, Stadtältester Julius Meister, dankend 
an. Die Kämmereikasse erhielt demgemäß am 28. Mai 1865 die Anweisung, 
diese Zahlung „bis auf Weiteres" zu leisten, und zwar die erste halbjährige 
Rate am 1. Jul i 1865. 

Ob die dem Anlagen-Verein überwiesene, aus dem Schürschen Vertrage von 
1860 entspringende Miethe von jährlich 100 Thlr., welche mit Einschluß des 
Jahres 1864 jetzt auf 500 Thlr. angewachsen war, bei dieser Gelegenheit an 
den Schatzmeister des Vereins abgeführt worden, geht aus den vorliegenden 
Acten nicht hervor. Muthmaßlich befindet sich die betreffende Anweisung in 
einem andern Acten-Volumen, betreffend Kassen-Sachen./ 

An der Ostseite der Anlagen neben dem Friedhofe der beiden reformirten 
Gemeinden wurde eine Parcele der Anlagen einer der genannten Gemeinden Seitens 
der Stadt zum Gebrauch vor einigen Jahren überwiesen in Folge dessen der 
Zaun herausgerückt werden mußte. Neben demselben standen 4 Eichen, davon 
die eine im Winter 1863/64, die andere im darauf folgenden Winter abgesägt 
wurde, während man im Frühjahr 1865 wahrnahm, daß die Anlagen-Baüme 
hoch ausgeästet waren. Da hierzu Seitens der Ökonomie-Deputation kein Be-
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fehl ergangen war, so wurde der Stadtgärtner Krüger unterm 6. A p r i l 1865 
beauftragt, festzustellen, wer dies Ausästen der Eichen jetzt vorgenommen habe, 
und ob der Dieb-jener 4 Eichen nicht ermittelt werden könne. Es ergab sich, 
daß der Gärtner des Anlagen-Vereins, Namens Zillmer, Beides, so wol das 
Absägen und Fortschaffen der 4 Eichen, als auch die Ausästung der Anlagen-
Baume bewerkstelligt hatte. Zillmer darüber vernommen, räumte in dem Protokoll 
vom 2 1 . Apr i l 1865, die Richtigkeit der Krügerschen Angaben ein, betonte in¬ 
dessen seine Pflicht als Anlagen-Gärtner, der zufolge er die Anlagen stets in 
gutem Stand zu halten, nnd namentlich die Baume, wenn dies nach seinem Dafür¬ 
halten nöthig sei, zu beschneiden und auszuästen, sodann auch Baume die ab¬ 
gestorben seien, zu beseitigen habe. I n letzterm Zustande seien die qu. 4 Eichen 
gewesen, welche in der Allse neben dem Friedhofe der reformirten Gemeinden 
standen. Der Magistrat faßte die Sache fehr ernst auf, und ersuchte den „Verein 
zur Verschönerung der Anlagen" — aä maim» den Oberpräsidenten !c. Senfft 
von Pilfach, — in dem Schreiben vom 22. Apr i l 1865 um nähere Auskunft 
über den Zufammenhang der Sache, vermöge deren es herbeigeführt sei> daft von 
dem :c. Zillmer auch Baume in Angriff genommen werden, die von der Stadt 
gepflanzt seien. Eine schärfer gefaßte Aüßßrung in diesem Schreiben wurde bei 
der Revision des Concepts vom Oberbürgermeister Hering mit „cesfirb" bezeichnet. 
Der Anlagen-Verein — unterzeichnet vom Ober-Präsidenten — anerkannte in 
dem Schreiben vom 9. M a i 1865 die Richtigkeit desIorganges, auch daß sein 
Gärtner im vorliegenden Falle eigenmächtig, ohne Norwissen des' ihm zunächst 
vorgesetzten Vereins-Mitgliedes gehandelt habe, indessen wurden zu Gunsten des, 
nunmehr 19 Jahre lang im Dienste des Vereins stehenden Gärtners sovick Ent-
schuldigungs-Gründe geltend gemacht daß der Magistrat in der Sitzung vom 

g n n h , aß h c h f ch vorkommen werde. 
Und doch geschah dies gleich im folgenden Jahre. Neben dem Garten des 

Friedhofs-Inspectors fand man 4 Buchen und an dem Dreieck daneben gleichfalls 
4 Buchen dicht über der Erde abgeschnitten. Auf ergangene Anfrage gab das, 
mit der Special-Aufsicht der Anlagen betraute Mitgl ied des Vereins unterm 
6. Jun i 1866 dahin Auskunft, daß die Beseitigung jener 8 Buchen auf An¬ 
ordnung des Vereins erfolgt, und das davon gewonnene Holz bei vorkommenden 
Reparaturen, insbesondere des bei den Blumenbeeten befindlichen Pavillons ver¬ 
wendet worden,sei. Die Ökonomie-Deputation registrirte am 14. Jun i 1866: 
„Bei Lage der Sache läßt sich le ider Nichts thun, und muß ruhig zugesehen 
werden, daß städische Baume zw fremden Zwecken verwendet werden" :c. :c. 
Doch laßt sich fragen: Standen die Buchen auf Stadt-, oder auf dem Grund 
und Boden, welchen den Verschöuerungs-Verein von den Zastrowfchen Legat¬ 
hufen der Iacooikirche käuflich als Eigenthum erworben hat?? 

Neben der großen Hauptstraße, die längs des Glacjs zwischen dem Berliner 
und dem Neüen-Thor führt, befinden sich zwei! von AWen eingefaßte Nebenwege, 
von denen der zur rechten Seite, längs des Ackers von Alt-Turnei laufende 
hauptsächlich als Reitweg benutzt wird, wahrend der linksseitige, dem Glaeis und 
dessen Anpflanzungen zunächstliegende mehr für Fußgänger bisher diente. Dieser 
letztere Weg war aber in neuester Zeit vielfach von Fuhrwerk benutzt und im 
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Drbste 1865, wie der Augenschein lehrte, an verschiedenen Stellen in Folge der 
n a M Witterung sehr ausgefahren worden. Um das Publikum auf die Be¬ 
stimmung der beiden Wege aufmerksam zu machen, schlug die Polizei-Direction 
vor, die beiden, Endpunkte der zwischen den gedachten Thore am weitesten, rechts 
führenden Allsen, mit Tafeln, auf denen „Reitweg" steht, zu versehen, die links 
führende, nur für Fußgänger bestimmte Allee aber an ihren beiden Endpunkten 
durch Aufstellung behauener Steine, oder Mrch eine leichte Barriere für die 

reserviren. Der Magistrat ging auf diesen Vorschlag willfähig 
ein, und ordnete durch seine Ökonomie-Deputation unterm 30. November 1865 
die Ausführung der von der Polizei-Direction gemachten' Vorschläge an und 
fügte denselben durch zwei Tafeln mit der Aufschrift: „Nur für Fußgänger", hinzu. 

Die vor längerer Zeit am Kirch- und am Paradeplatz um die daselbst ge-
Manzten jungen Linden als Schutzmittel angebrachten Körbe waren im Frühjahre 
1866 fast alle verstockt und zum Theil abgerissen, so daß sie erneuert werden 
mußten. Es waren dazu erforderlich für den Kirchplatz 38, für den Paradeplatz 
82 und für die rechts und links der neuen Hauptwache gegenüber befindliche 
Stelle 8, überhaupt 128 Stück. Am Parädeplatz, insonderheit geschah durch 
die lärmende Schuljugend und durch Straßenbuben, erwachsene wie uner-
wäWne, an ben jungen Linden sehr viel Unfug, so daß für ihren Schutz 
schleunigst gesorgt werden Mußte. Der Magistrat genehmigte die Anlage der 
Gchutzkörbe und beauftragte die Ökonomie-Deputation, mit Ausführung dieses 
am 9. Mai 1866 gefaßten Beschlusses. Es ergab sich aber auch ferner, daß 
mehrere vor und neben der Hauptwache stehende Linden vertrocknet waren. Die 
sofortige Beseitigung wurde unterm 28. Jul i 1866 angeordnet. ' 

M i t dem Februar 1868 lief die Pacht der kleinen Garten-Parcelen vor dem 
Hönigsthor ab. Für die neue Verpachtung wurde dje Annahme eines vollen 
Kalenderjahres beschlossen und demgemäß für die neue Licitation die Periode 
vom I.März 1868 bis ult.December 1873 festgestellt. Die 18 Parcelen wurden 
jetzt auf 15 zusammengezogen in einem Flächeninhalt von 2 Mg. 112,6 Ruth. 
Diese kamen am 17. September 1867 zum Aufgebot und es wurde für sie durch 
das Meistgebot ein jährlicher Pachtertrag von . . . . . . Thlr. 140 20 
erzielt. Z u r die Zeit vom 1. März bis 31. December 1868 ist die volle 
^ahrespacht zu entrichten, und darf für die fehlenden zwei Monate Januar und 
Hebruar 1874 an der gebotenen Pacht kein Abzug gemächt werden, da der 
Pächter 6'volle Iahresnutzungen aus dem Garten bezieht und in den fehlenden 
zwei Wintermonaten Erträge nicht sind" G 2 der Pachtverträge). Eine am 
3, Januar 1868 vorgenommene Revision der in den Gärtchen stehenden und 
den Pächtern zur Nutzung mit zu übergebenden Obstbäume ergab, daß 67 Birn-, 
35 Apfel-, 20 Kirsch-, 8 Pflaumen- und 2 Wallnußbaüme vorhanden waren. 
Die Genehmigung der Stadtverordneten zu der neuen Verpachtung der Gärtchen 
wurde in der Sitzung vom 22. October 1867 ertheiltV 

Am südlichen Ende der Lindenstraße ist da, wo sie mit der Bergstraße zu-
ŝammenstößt ein kleiner Platz an der Feswngsmauer bis zum Oderthor den die 
Anwohner theils selbst, theils auf ihre Anregung der Verschönerungs-Vereins in 
eine hübsche Anlage darunter auch Kugelakazien, umgeschaffen hatten. Beim An¬ 
bruch der Vegitations-Periode im Jahre 1868 bedurften diese Akazien des pflegeu-

Landbuch von Pommern: Th. II . , Bd. VM. 134 
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den Schnitts. Rch d M W e l l ü H ^rines 'der A i W M ' d e s M t z e H , M 
vom KreisgeriHt Gtettm, geheünen I u M a t G Mster, besßlöH Ä e j 
Deputatiön clin 13. Februar M 8 , die Anlügen Mschch ^erBWgstraße M d 'dem 
Oderthor, des ällgemMen M s M 'wegen, M M ihre Obhut M neHnM, 'und be¬ 
auftragte demgemäß ^ M f f , sich Nr Wege derselben M W 
zu unterziehen, unier die Akazien Wörih beHMen, 
eine fehlende dû rch AtipMnzung einer neuen ergänzt, Md demnaHst Mör'der 
Rasenplätze im April neu besäet, die -ganze Anlage 'auch 'vollständig MsMgt 
wurde. I m Jahre M74 war vber 'diese Anlage erheblich devafiitt, sie MbeWe 
der Einfriedigung/und W in diesem Zustande sehr unschön aus. EsHütte M 
im Laufe der Jahre Niemand mehr darum bekümmert. Darum entMoß sich 
der Magistrat, öbwöl die AMge üuf militairfiskalischem Grund und Hoden liegt, 
hier bessernd einzuschreiten/ Wie MmmaWantür Hütte dazu die DenshtnM'ntz 
ertheilt. Allein es ̂ ist nichts UrMs gDKden, wÄl die Dosten, ̂ Welche für die 
gründliche Herstellung aüf M l r . 60. 1Ä. 6 Pf. VerättMaM Daten, von N v 
StadtverordMen in der Mtztiug'vom 2. Juni -1874 nicht bewMgt'wuMtt.. 

Der Vorsorge der OkonoMe-DchüMon ist uüch -der sßlatz vor der ^acobi-
kirche, der Picheusträße gegettiiber Werträüt. Die DHütütioU-ließ im Frühjahr 
1870 den Rasen erneuern <tc. Ne Den Platz MsriediWde Vo tnhM M Müd-
hafteu Stellen ergänzen und -die dafelbst stehenden Li iMn mit'neuen WäWM 
versehen. Weil diese aber Mcht gedeHett wollten, Mrdön imHrüWhr '18W 
neue Lindenbaume, 21 an der Zahl tzeManK, und LatteuLiitter nngeferlißt. 
Die Kosten dafitr sind mit ^Thlr. M . Z4:^2Hf. aus der IaööVUrHenkässege¬ 
zahlt worden. 

I m Herbste '1869 ließ NoDkWoWeNchutation He im Absterben'VeMffmen 
Pyramiden-Pappeln, vom Kleknen ExMierplätz vom Berliner Thor ab Hs M r 
Birkm- und VHen-Allse abholzen °und durch eine neue AhornMänzun^ r̂f!ktzck. 
Zu Ende des Jahres ließ sie äilH noch, um 'die Ahow-Ällse tiuch Wf der Nord¬ 
feite der Straße nach Turnei bis zur Ecke des Wches UWen den Militäir-Wed-
hofe fortfetzen zu können, 5 große Espen von 'demMt-Mrneihr Wer M Gläcis 
fortnehmen, und standen dort vor Nm Glttcis selbst ntir möch 2 ülte sehr un¬ 
schöne Espen, v'ön denen es zweifelhaft war, ob sie Wn-Seiten der Stadt- Mör 
der Festungs-Verwaltung s. Z. gepftaüzt worden. Von der MgenHyDfräg'e ĝ iluz 
absehend, trug -die Ökonomie-Deputation mNekst Schreibens vom 17. Januar 1870 
bei der Königl. Commandäntur darauf an, diese 'zwei Wpen fortnehmen zu 'lassen, 
damit der Weg bis an -den MWtair-Friedhof gleichmäßig bepflanzt weNen könne. 
Die Königl. CbülmalidanNr ging auf Wn Antrag bereitwillig ein und ließ, nach¬ 
dem sie das Gutachten desDlatz-ZMMeürs,Obe^Sontäg, gehört hätte, Vie bei¬ 
den unfchönen Baume durH die Fortifikation beseitigen, worauf die'Ergänzung 
der Allse durch RaWflanMntz im Frühjahr 1870 vorgenommen Mtde. 

Oberbürgermeister Bürfcher legte dem Magistrat unterm 24. September 1871 
ein Memoriat folgenden Inhalts vor: 

Der Victöriaplätz gewährt in semer jetzigen Beschaffenheit nicht den 
Nutzen und die AnNeMlichkeiten, den er nach seiner Lage und Größe der Ein¬ 
wohnerschaft darbieten könnte. 

Der Platz ist ganz kahl, erscheint dadurch öde und verliert deshalb an 
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Schönheit. I m GonzWr ist die PaIage der brenyenbM Sonne wjegen- im hohen 
Grade unangenehm. Die Größe des Platzes läßtz eA NW mit WverhMnißmäßigen 
Kosten zu> dMßlb^n W ftyckeM WrHzeit nM HDer M be^Mgen und event. 
lvMtz Fn^ gessiiMtzer Ersatz doch« kauin, zu erlangen s M . D i ^ BeUrengung Hat 

W M WHt Statt gMMen un-d eZ hMen ßch bei einige,WaSen trocknem 
^ M unh beweM M ^ t ä M ^ ^er^ Platz hat eine nur mWge 
Wgung n M her HaMraße zu;̂  denWch ha^M sich, auf demsMen viele Rinn¬ 
sale ZeMdet, dM Oies!, G weggMM und; die enMWenen VWieUngen bilden, 
sl^lM H j , nicht, sehr ftarhem UegM, ebmi sH viM. WMerMtzeN. EiW zienMch 
koWielige und voraussichtlich nach'weniM F M M M MederMeNde BMesung 
e^Heint nythjg, VsnU n i M wie W tzWgen W^ltU ky: Hlatz MchMe unpassirbar 
sein W , " ^ ^ " '̂  ^ " ' "^,' '/,' , ,, ^ ^ .̂ " 

Ms dsm. Wctoriaplatz emMlchtete WochenmarK P thaHächlich ohne 
ng gebMben und. M Z H Völlig orbsschsu. Nur während der beiden 
wird, der Matz zum HheN M d ! zwar Wr einen ganz untergeordneten 

b ch A 
Nach M i n M Erachten wäre eine weseMche Verbesserung däyfes Zustandes 

W f«ehr echLbliche HMeni und sogar unbeschadet der ^nterMen-des Marktes 
ausfüWar. VoMehaMch der NetaW, die sich bei der, Heräthung der Sache 
fesHWM lassen würde, W ß ich meine Vorschläge nachstchelch in folgenden 
Punkten zusammen: 

1. Um für Wochenmarkt und Iahrmakt Platz zu behalten, bleibt der ge-
Pftaster>te Nand, der auf 3 Seiten dG Platzes an den umfassenden Rinnsteinen 
vorhanhen ist, frei und wird so weit verbreitert, daß Marktbuden von der hier 
üblichen und wol polizeilich v^Mschriebenen Tiefe aufgestellt werden können. 
Auf der vierten Seite (an der LindMstraße) wäre ein ähnlicher Streff^^ frei 
zu lassen. 

2.̂  Die hierdurch gebildete Gränzlinie gegen Hey, innern Me i l des Planes 
wird mit - Bäumen — nicht allzu H M — bchstMt. 

3. Die beiden Diagonalwege wenden mit 2 Reihen Baume, die späterhin 
einen schattigen Mergang bilden, bepflanzt. 

4. I n dM Wftte des Platzes wich durch Zuziehung der scharfen Spitzen 
der ungepflastertW Rheile ein freier Raum von mäßiger Größe gebildet, wesentlich 
zu dem Zwecke, um den ungepflafterten Flächen Me für die weitere Verwendung 
pMeude Form zu geben (vergl. 5). 

5. Die, verbleibMden ungevMsterten F l ä ^ werden unter einfacher Ein-
frichiguyg in Rasenplätze mit Zier^tranchern unb Blümenoeeten umgewandelt. 

Ich zweifle nicht, dqß die Wacenten un.d Freunde der Verschönerung 
uMrer Stadt M Herstellung her eHen Anlagen Beiträge übernehmen werden; 
ich halte event. aber auct) die entstehenden kosten für eine in unserer Stadt vor-
Msweise nützliche Msgabe. Ker Uange^ M Hau^aärten fast in der ganzen 
iyyern Htadt, hje hieslM ungünstigen HphnWgsYGhaltnisse Mchen die Anlage 
von bepflanzten Plätzen, wo sie sich immer herstellen lassen, gerade hier zum Be-
dürfniß. Ich möchte deshalb auch die Anlage einer Baumvflanzung von dem 
Ende her Lindenstraße ab an der freien, l^eite der Mrlftraße empfehlen. Aus-

134* 
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führbar wäre sie schon jetzt bis zur Treppe am Kirchplatz, da die Straße bis 
dahin der Stadt bereits übergeben ist". 

Der Magistrat, seines Vorsitzenden Vorschlag zu dem seinigen machend, beauf¬ 
tragte den Bau Commissarius Kriesche mit Anfertigung eines Situations-Plans 
vom Victoriäplatze^ der von demselben am 28. September 1871 eingereicht wurde. 
Kriesche fügte hinzu: es dürfte nothwendig werden, noch eine Querverbindung 
in der Mitte des Platzes gleichlaufend mit der Lindenstraße, so wie Um den 
Candelaber, der in der Mitte steht, ein großes Rondel mit Sitzbänken anzulegen.. 
Auch bemerkte er, daß der Stadtrath Dr. Dohrn, juu.*) ein zur Bepstanzung 
des Platzes fertiges Project liegen habe. 

Es bedurfte am 8. Februar 1872 einer Erinnerung des Oberbürgeryleisters 
Burscher um die bei der Ökonomie-Deputation ruhende Sache in Gang zu 
bringen, welche, nachdem sie Dr. Dohrn's Project extrahirt hatte, den Stadtgärtner 
Sielaff mit Prüfung der Kosten-Ansätze desselben beauftragte, der hierauf am 
8. März 1872 berichtete, daß er mit Ausnahme von zwei Positionen, Dorn-
und Ligusterpflanzen betreffend, an Dr. Dohrn's Anschlage nichts zu erinnern ge¬ 
funden habe. Indessen halte er es für unumgänglich nöthig, nicht allein das mit 
Strauchgruppen zu bepflanzende Erdreich, sondern das ganze Planum zu rajolen 
und gehörig zu düngen, da sonst das Gras dort gar nicht wachsen werde, weil 
die obere Bodenschicht fest und todt getreten sei, ein schlecht aussehender Rasen¬ 
platz aber keinen guten Eindruck mache. 

Stadtrath Hempel, der die Sache in die Hand nahm, adoptirte Kriesche's 
Vorschlag wegen Durchlegung eines Querganges von Norden nach Süden, so wie 
das Rondel um den Candelaber von 60 Fuß Durchmesser mit Aufstellung einer 
Granitbank vor jeder der durch die Fußbahnen entstehenden 6 Abtheilungen, 
und berechnete die Kosten der ganzen Anlage wie folgt: 

«,. Pflasterarbeiten: Verbreiterung des Bürgersteigs an der Lindenstraße, Thlr. Sgr. 
Pflasterung des Rondels und des Quersteigs, Rinnsteine lc. :c 873. 10 

b. Steinmetz-Arbeiten: 6 Bänke a 12 Thlr 72. — , 
«. Wasserleitung zum Sprengen mit 4 Sprengekasten 172. 3 
cl. Bewehrungen: 204 laufende Ruthen Drathzaun . . . . . . . . . 204. — 
«. Lindenpstanzung: an den 6 Steigen und rings umher 68 hochstämmige 

Linden, mit Bepfählung 62. 10 
t> Garten-Anlagen: Darunter fürs Rajolen und für Dungerde zusammen 

Thlr. 120. 25 Sgr., Unterhaltungskosten Pro Sommer 50 Thlr., für Baumpflänz¬ 
linge verschiedener Art , Strauchgewächse, Blumen- und Blattpflanzen-Gruppen, über¬ 
haupt für diese Position l . . ' 321. 2? 

S u m m a . . . , . . , . . . . . . . . . . 1705. 20 

Die in Aussicht genommene Sammlung freiwilliger Beiträge war inzwischen 
bei den Anwohnern des Victoriaplatzes, ic. in Gang gesetzt worden, hatte indessen 
nur 105 Thlr. ergeben, so daß bei der Geringfügigkeit dieses Beitrages, wol 
nicht mit Unrecht, die Ansicht geltend gemacht wurde, man solle ihn gar nicht 
annehmen. 

I m Magistrats-Collegium wurde nunmehr am 13. März 1872 der Beschluß 
gefaßt, die Bepflanzung des Victuriaplatzes und die Anlegung eines Parks auf 

*) Seit 1873 Landtags-Abgeordneter für den Randow-Greifenhagener und Abgeordneter 
zum Reichstage für den Wahlkreis Ukermünde-Usedom-Wolin. 
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demselben aus dem, in dem Memorial des Oberbürgermeisters Burscher angegebenen 
Gründen, der Stadtverordneten-Versammlung zu empfehlen; doch soll die Ziehunq 
der Rinnsteine neben den 6 gepflasterten Gränzen (die Thlr. 243. 10 Sgr 
kosten würden) als unnöthig unterbleiben, weil, wenn die 6 Rasenparterres etwas 
niedriger als die gepflasterten Wege gelegt werden, ein Übertreten von Wasser 
auf die Wege nicht erfolgen wird. Pro 1872 sollen ausgeführt werden und zwar 
sofort : die Pflasterungs- und Wässerleitungs-Arbeiten, das Pflanzen der Linden, 
das Rajolen und Düngen, das Einhegen der Parterrestücke, das Besäen mit 
Grassamen, was Alles mit Ginschluß des Arbeitlohns bei den Garten-An¬ 
lagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thlr. 1284 
in Anspruch nehmen wird, während das Pflanzen der Hecken und der Ziersträucher, 
so wie das Setzen der, Baume erst im Herbste 1872 oder im Frühjahr 1873 
vorgenommen werden soll. Dieser Beschluß wurde sofort den Stadtverordneten 
mit dem Ersuchen vorgelegt, die zur Verschönerung der̂  Stadt benöthigte Summe 
von 1284 Thlr. recht' bald bewilligen zu ̂  wollen. 

Beschluß der Stadtverordneten: Die Versammlung lehnt den Antrag ab. 
Stettin den 10. März 1872. ^ 

Der Magistrat verfügte hierauf am 23. März die Resiroduction der Sache 
zum 15. September 1872, um die Bepflanzung des Victoriaplatzes pro 1873 
in den Stadthaushalts-Etat aufnehmen zu lassen. Die Vorlage der Sache erfolgte 
ganz geschäftsmäßig. Es kam aber zu keiner weitern Verhandlung, so daß die 
Vorlage am 3l). September 1872 zu den Acten geschrieben würde. Mittlerweile 
scheinen Besprechungen über die Angelegenheiten Statt gefunden zu haben deren 
Ergebniß indessen nicht actenmäßig registrirt ist. Man ersieht dies aus einem 
Nx oss. Dekret des Oberbürgermeisters Burscher vom 13. November 1872, 
wonach Stadrath Hempel veranlaßt wird, über die Lage der Sache wegen Ein¬ 
richtung des Victoriaplatzes sich zu äußern. »Wegen der Feststellung des Etats, heißt 
es im Dekret ist die Beschleunigung dringend nothwendig, wenn nicht abermals 
ein Jahr ohne Erledigung der Sache hingehen soll. Von der Herbstpflanzung 
dürfte schon jetzt wol kaum mehr die Rede sein können." Man sieht hieraus, daß 
die Ausführung des Projects, im Magistrats-Collegium wenigstens feststand. Aus 
dem gleich am folgenden Tage erstatteten Bericht des^Stadtraths Hempel geht 
hervor, daß verabredet worden war, für die Einrichtung des Victoriaplatzes zwei 
Pröjecte auszuarbeiten, demnach auch zwei Kostenanschläge anzufertigen, und' die 
Wahl, zwischen den beiden Projecten den Stadtverordneten anHeim zu geben. 
Weil er 2c. Hempel, nicht Gartenverständiger sei, so habe er, „um nicht wieder 
so schnöde Urtheile der Stadtverordneten wie im Frühjahre zu erfahren", einen 
ihm befreundeten wirklichen Gartenkünstler gebeten, sich der Aufstellung des dop¬ 
pelten Projects zu unterziehen. Sein Freund habe es ihm auch zugesagt, aber 
nicht Wort gehalten und ihn im Stich gelassen, daher die Verzögerung der jetzt 
erfolgten Vorlage des Doppel-Projects, das er doch nun selbst habe ausarbeiten 
müssen. Übriges sei zur Sache durch die Verspätung nichts verloren, da die 
Baumpflanzung doch erst im Frühjahr 1873 vorgenommen werden könne. Herbst¬ 
pflanzungen seien nach seinen zwanzigjährigen Erfahrungen meist mißglückt, 
während Frühjahrspftanzungen von Linden und Platanen, sofern nicht andere 
nachtheilige Umstände insonderheit ungünstige Witterungs-Verhältnisse eingetreten, 
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stets ge lungen seien, Park-Anlagen aber würden immer im Frühjahr gemacht. 
Solle blos bis Baumbepflanzung, ohne Einhägung der 4 Dreiecke und ohne Ver¬ 
breiterung des Pflasters zur AusfüHrung kommen, dann könne diese Arbeit, werde 
sie beschlossen, binnen 8 Tagen bewerkstelligt werden. 

Hempel's neues Doppel-Project zur gartenmWgen GMichtung des Victoria¬ 
platzes ist nicht zu den Acten gekommen,. Sein- vorstehender Bericht vom 
14. November 1872, wurde einfach — aä aow geschrieben. Seit der Zeit ruht 
die. Sache; sie wi rk auch länger ruhen, in Erwägung, dtch die Ostseite des Platzes 
der Standort ist des neuen Dtettiner RatUaufes, wozu am. Sedantage, 2. Sep¬ 
tember, des Jahres 1875,. unter großen Feierlichkeiten der. Grundstein gelegt 
Wochen ist.. Nieser monumentale Bau wird zu seiney VMendUNK einen Zeitraum 
von mindestens 3—4 Jahren in Anspruch nehmey-.. InzwifchM werden schon 
VorbereiitunAen zur Einrichtung des Platzes, der von, da an der Vorhof des 
Stadthauses fein w i rd , getroGen w e M n können. Daß Ne Einrichtung eine 
andere sein müsse, als diejenige, welche iW Jahre 1872 beabstchhigt wurde, springt 
ins, Auge,, und Aufgabe des GartenUnWers wird es, fem> die Architektonik der 
von ihm zu schaffenden Anlagen mit der Architektonik des Gebäudes w Einklang 
zusetzen. Wünschenswert^ ist es, daß die VorbereituNgen bei Zeiten getroffen 
werden, damit bei Vollendung des Bauwerks auch die vom GartenKnstler in 
ästhstischeu Sinne gepflanzten' BaHme sich alsdann auch fchtm eines kräftigen, 
wohl gepflegten Wuchses ersteüen mögen! 

Z u r Chronik des Jahres 1872 ist noch zu bemerken, haß der Canditor 
Schubert das ihm in den Anlagen eigenthünOch gehörende Wetterhäuschen die 
Canditor-Bude genannt, mittelst Vertrages vom 24, M a i or.. seinem Gewerbsge-
noffen den Koch und Canditor Rudolf Prütz ynkauste, der vom Magistrate für 
geeignet erachtet wurde, in den mit :c. Schubert am 30. October 1864 abge-
chlofsenen Vertrag, als Fortsetzer desselben, einzutreten. Der mit Prütz abge-
chloffeW Vertrag datirt vom, 30, M a i 1872 und ist eine wörtliche Abschrift des 
'rühern. Bor Jahren schon war,, mit Consens des Anlagen-Vereins und unter 
Genehmhaltung der Königl. Commandantur,, an der qu, CaMtm-Vude — von 
der ersterer damals eine Methe von 40 Thlr . bezog ^ ein Anbau, bestehend 
aus einen Bretter-Verschlag, gemacht worden. Dieser Verschlag war im Verlauf 
der Zeit an den Stielen und dem Dach so total verfault, daß ein Zusammen¬ 
brechen desselben zu besorgen stand, und :c. Prütz darauf denken mußte, die 
schadhaften Theile des Anbaues zu erneuern. I n der Meinung, daß er dazu 
der ZustinmuNg des Magistrats bedürfe bewarb er fich UM hiesMe in der Vor-
ftellnng vom 2., Januar 1873. Durch dem WethZvertWg ist ein Recht des 
Magistrats, über Reparaturen n . der Baulichkeiten, seien W die des Dr. Schür 
oder die des«. Prütz, mitzusprechen nicht vorbehalten; dämm wurde dem letztern 
unterm 4. Januar 1873 der Bescheid, e r t h M , daß gegen die auf seine Kosten 
vorzunehmende Ausbesserung des qu. Anbaues yon Seiten des Magistrats ein 
Widerspruch nicht erhoben werde. Er trat aber am 14, September 1873 und 
Wiederholt in der Vorstellung vom 18. Februar 1875 mit der M i ß vor den 
Magistrat, seine Bude umbauen und vergrößern zu dürfen, damit er mit der 
Canditorei, auch eine Speiseanstalt, Restauration genannt, verbinden könne. 
Weil der Bau viel kosten werde, bat er zugleich um Prolongation feiner Pacht 
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auf IG Jahre. Mi t RüWctzt auf M 'durch die GntfeftigUng w Stadt Hewor 
gerufenen neüsn BsrhWnifse wmde er auf beide Angaben ablehnend Geschieden. 
.. Über 'den Zustand der -im Jahre 1816 von dem damaligen BotsttzWden der 
Ökonomie- Md derOau<Dej)utäMn, Gtabtrath Frieberivi, gegründeten städtischen 

Baumschulen Bericht nur BruchsMwelse die Rede 
sein, weil, ein Nachweis ihrer Gntwickelung naH Raum und Zeit unter der sorg¬ 
samen Pflege 'des ^ Städtgärtners Krüger mnd seines Nachfolgers in diesem Amte, 
Sielaff, die'Grättzen dieser Mittheilungen überschreiten Würde. I n den Baum¬ 
schulen werden Obst- und AllLebüüme.Mögen, bei den ersten Wildlinge zu den 
besten Sorten veredelt, uußerdem Gchmuckbaüme und Ziergestraüch aller Art zur 
Ausstattung von Pttrk-Anlagen. Mach den von dem Stadtgärtner SielM vor¬ 
schriftsmäßig -in 'der ersten Hälfte 'des Monats Septeniber eines jeden Jahrs 
erstatteten Berichten waten in den ftädtisWn Baumschulen an pflanzbaren Stämmen 
vorhanden: 

Öbstbaünt-Stanime 
Äp fe l . . . . . . . . . 
B i r n e n . . . 
Kirschen ,. . . ., ., . . . 

Al leebaum-Stämme 
L i n d e n . . . . . . . . . 
P la tanen . . . . . . . . 
A h s r n . . . . . . . . . 
Pseüdo-Alazien, d . i . Rbb in ien . 
K a s t a n i e n . . . . . . . . 
E s c h e n . . . . 
Trauereschen 
P y r a m i d e n p a p p e l n . . . . . 
Dorneschen . . . . . . >. 

°1868 
526 
460 
23 ; 

400 

5̂83 

730 ^ 
M 
-180 

1WÄ 
529 
423 

509 

133 

829 > 
470 

-̂  

'528 
383 

394 

260 

449 
700 

1871 1872 
600 

-470 

360 

120 

260 
260 

50 

30 

700 
^400 

253 
54 

709 
60 

262 
280 

50 

34 

I m Jahre 1870 wuR>en 3060 Apfelbaume veredelt, -die sämmtlich angewachfen 
waren. Bei den Birnwildlingen mußte die Veredlung unterbleiben, weil sie noch 
zu schwach waren. 

Sieläff M t e unterm 22. Februar 1'871 an, daß der Ankauf von 2000 Stück 
Linden-Pflänzlingen zur Anpflanzung in der Baumfchule nothwendig werden 
würde, und zwar 
Linde, 'l i l ia 'M tWMIog Hey/)., 1 ßranMora >?M/i., weil sie bei rascherm 
Wachsthum ein schöneres Ansehen hat und sich zum Verkauf besser eignet, als 
die kleinblättrige, suroMsk ^ , 1 ' . uiniikolia F'co/)., 
1 . paroitolia ^ / i , / , . Die Ökonomie-Deputation, den Antrag genehmigend, konnte 
bei drei Sameijhättdlern in'Berlin, welche mächtige, Buchdicke Cataloge alljährlich 
in die Welt schicken, die gewünschten 2000 Stück Linden-Pflänzlinge nicht be¬ 
kommen, trotzdem dieselben angeboten wÄren. „Sie müssen sich, verfügte die 
Deputation unterm 6. April 1871 an Sielaff, selbst helfen und künftighin mög¬ 
lichst viel Samen fammeln und selbst Pflänzlinge ziehen, außerdem aber versuchen, 
von WurzeWößlingen, welche von alten Bäumen abgestochen werden, dergleichen 
zu bilden. Es muß dies gehen." Sielaff zeigte hierauf am 14. April an, daß 
er bereits im Jahre 1870 von guten großblättrigen Linden eine Aussaat gemacht 
habe, von der er hoffe, daß sie im laufenden Jähre gut aufgehen werde, auch 
werde er in Zukunft mit dem Ansamen fortfahren und hoffentlich so viele Pflanz-
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linge erziehen, daß ein Ankauf später nicht mehr nöthig sei; da aber immer zwei 
Jahre vergehen, ehe man aus Samen Pflänzlinge erzieht, so lasse sich vielleicht 
im nächsten Herbste der Ankauf der erforderlichen ca. 2000 Stück noch bewerk¬ 
stelligen. Als nun der Herbst herangekommen, wurde dem Stadtgärtner am 
5. October 1871 die Dyppelfrage vorgelegt, ob noch junge Linden angekauft 
Werden Müßten, oder ob seine Anzucht ausreichen werde? Die zweite Frnge be¬ 
antwortete er mit Nein, da die Pflänzlinge seiner Ansamung uoch zu schwach 
seien, um verpflanzt zu werden, daher die erste Frage bejaht werden müsse. 
Zugleich zeigte er an, daß die Handlung Fr. Neidigk in Dessau zweijährige 
Pflanzen von 1>?. Mt^pdv i lo« das 1000 Stück in zwei Qualitäten zu 12 und 
8 Thlr. , und von ' I . Lliropasa,eben so zu 8 und 6 Thlr . angeboten habe; 
vielleicht könnte der Bedarf zur Hälfte von der kleinblättrigen Linde genommen 
werden. Hierauf erhielt S i M f f den Auftrag, 1000 Stück erster Qualität, nach 
seinem Vorschlage hälbirt, von Dessau zu verschreiben. Unterm 7. November 
1871 konnte er die Anzeige machen, daß die verschriebenen Linden angekommen 
seien, von 1 . suropaca, zweijährige, von ^ . p iah 'MMos aber nur einjährige 
Pflänzlinge, von jeder Sorte 500 Stück. Er schlage vor, letztere zu behalten 
und' auf Boden zu pflanzen, wo sie bald heranwachsen werden. Lindensamen sei 
eingesammelt worden. 

Der Verbrauch, der Seitens der Ökonomie-Deputation alljährlich an« aus 
der Baumschule entnommenen Bäumen theils zur Ergänzung, theils zur Neübe-
pflanzung der Alleen und auf Plätzen gemacht wird, ist nicht unbedeutend. So 
wurde im Jahre 1870 zur Pflanzzeit im Frühling und Herbste aus der Baumschule 
entnommen: 

Linden: 190 Stück, davon 138 zur Bepflanzung des Pommernsdorfer Fried¬ 
hofes, die übrigen zur Apfelallse, beim Siechenhause, beim Pommernsdorfer 
Schulhause, auf dem Paradeplatz 17 Stück, auf dem Turnplatze, bei Ernestinenhof 
und auf dem Niemitzer Friedhofe. , . 

Ahorn: 248 Stück, davon 220 zur Bepflanzung der Falkenwalderstraße und 
zwar längs der Steinbahn, der Überrest ebendaselbst am Militair-Friedhofe, vor 
dem Berliner Thor in der Lindenallee, auf dem Turnplatze, in der Allsestraße 
von Neü-Turnei und auf dem Niemitzer Friedhofe. 

Eschen: 49 Stück, davon 25 in der EschenaM, die übrigen am Fürstendamm 
und auf dem Turnplatze. . . 

Ebereschen: 30 Stück für die Allse von Friedrichshof nach der Lübschen 
Mühle. ^ 

Kastanien: 304 Stück, davon 168 für die Allse nach Niemitz, die übrigen 
für die Apfelallse und daselhst hinter der Schieferbrücke, beim Siechenhause, für 
die Allse nach Alt-Turnei, die Krekowerstraße und den Garten von Elisenhöhe 
der städtischen Besitzung in Frauendorf. 

Nach den bestehenden Verkaufspreisen ^ die Linde 25 Sgr. , die übrigen 
Baumarten 5 Sgr. pro Stamm — hatten die im Jahre 1870 gepflanzten 821 
Stämme einen Werth von . , . . . . . . . . . . Th l r . 26,3. 15. 
der in der Kämmereikassen-Rechnung unter sehr verschiedenen Titeln, Kapiteln und 
Positionen je nach der Örtlichkeit, in welcher die Pflanzung Stat t gefunden, in 
Ausgabe gestellt wurde. , 
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Durch Verkauf an Inheimische und Auswärtige fanden im Jahre 1870 aus 
der Baumschule Abnahme: 76 Apfelbaume, 67 Birnbaum^ 10 Linden, 9 Ahorn, 
419 Kastanien, 150 Eschen, 1 Fichte, und der Erlös dafür betrug Thlr. 132. 5. 
wobei zu bemerken, daß 20 Apfelbaume unentgeldlich abgegeben würden. 

I m Jahre 1872 M aus der Baumschule verkauft worden: 158 Apfelbaume, 
171 Birnbäume, 63 Linden, 75 Kaftanieu, 69 Eschen, 50 Trcklereschen, 895 Ahorn, , 
3 Akazien, 1 Eiche. Der Erlös dafür ist gewesen . . . Thlr. 332. 5. 6. 

Die Unterhaltung der Baumschule verursacht nicht unbedeutende Kosten. 
Nur allein an Tagelohn der darin Jahr aus Jahr ein beschäftigten Arbeiter, so 
wie an dann und wann vorkommenden Fuhrlohn wurden 

1865: Thlr. 119. 8. 9 Pf. 1868: Thlr. 143. 10. 11 Pf. 
verausgabt. Für 1869 und die folgenden Jahre fehlen in den vorliegenden 
Acren die entsprechenden Nachweisungen über diese Ausgaben. 

Die Pachtzeit der in den Anlagen am. Fußwege nach Grabow belegenen 
kleinen Gärten lief nck dem Schluß des Jahres 1873 ab. Zur neuen Verpachtung 
vom.1. Januar 1874 ab auf 6 Jahre fand am 24. Jul i 1873 ein Termin vor 
der Ökonomie-Deputation Statt. Den früheren Bedingungen war eine neue 
hinzugefügt worden, welche also lautet: ^Beabsichtigt der Magistrat die Pacht-
parcele allein oder mit anderen Pachtparcelen zusammen zu verkaufen, oder will der¬ 
selbe einzelne oder alle Gärten nicht mehr durch VerzeitpaHtung benutzen, so 
steht demselben das Recht, zu, auch schon innerhalb der Pachtzeit den Vertrag zu 
kündigen, und kann diese Kündigung dann jeden ersten October ausgesprochen 
werden, damit, das Pachtverhältniß mit dem 1. Januar des nächsten Jahres endet. 
Tritt eine solche Kündigung ein, so wird für bewirkte Meliorationen, nicht aus¬ 
genutzte Düngung, oder für angebrachte Bewehrungen und Bauwerke, dem Pächter 
niemals eine Vergütigung geleistet, fondern dieser hat nur den nackten 
Garten mit dem Baum-Inventarium zurückzugeben." 

Unter den alten Bedingungen bezog sich § 7 auf Reinhaltung des Gartens 
von Unkraut Seitens des Pächters. Hier wurde folgender Zusatz gemacht: 
„Geschieht dies yicht und läßt der Pächter den Garten ^verwildern und mit 
Unkraut überwuchern, so kann der Vertrag, nach den Bestimmungen des § 3 
dieser Bedingungen, mit dem Schlüsse des Jahres, in welchem die schlechte Instand¬ 
haltung eintritt, nach erfolgter Kündigung aufgehoben werden, und tritt dann' 
eine anderweitige Verpachtung, wie diese der § 3 anordnet, ein. Quersteige vom 
Anlagen-Fußwege nach der Chaussee auf den Gränzen oder mitten durch die 
Gärten anzulegen, wie dies jetzt bei den Gärten Nr. 7, 8 und 9 mißbräuchlich 
geschehen ist, soll zwar gestattet sein, doch müssen vor diesen Steigen stets ver¬ 
schlossene Thüren von den Pächtern gehalten werden, damit diese Steige nicht 
zu Schmutz- und Unrathwinkeln werben." 

Es wurden 15 Gärtchen, wovon aber die Nr. 14 und 15 combinirt waren, 
in einem Gesammtflächeninhalt von 472,6 Q.-Ruth. ^ - 2 Mg. 112 Ruth, in 
dem Verpachtungs-Termin zum Aufgebot gebracht. Die Taxe der Pacht war für 
alle Parcelen zu Thlr. 157. 16 Sgr. berechnet; das Meistgebot aber ergab die 
Summe von . . . . . . . Thlr. 163. Iß Sgr. 
oder Thlr. 22. 26 Sgr. mehr Pacht als in der vorhergehenden Pachtperiodc. 
M i t der Ertheilung des Zufchlages an die betreffenden Meistbietenden erklärteil 

Landbuch von Pommern; Th. II . , Bd. VIII. 185 
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sich, die Stadtverordneten unterm 5. August und 11 . November 1873 einver¬ 
standen. Die Pachtperiode lauft..bis zum 3 1 . December 1879. M i t der am 
2. Januar 1874 Statt gehabten Übergabe der Gärtchen an die Pächter würde 
eine Nachzählung des Obstbaum-Inventarmms verbunden, wobei sich ergab, daß 
in 14 Gärtchen vorhanden waren: 31 Apfelbaume, 63 Birnbäume, beide Arten 
von edlen Sorten, 12 Kirschbaume und 2 Wallnußbaüme. Gegen früher fehlte 
1 Apfelbaum, der bei einem Luftwirbel entwurzelt sein soll. I n einer Parcele, 
mit Nr. 9 bezeichnet, steht kein Obstbaum. 

Die Pächter mehrerer Parcelen hatten sich darin in Vorjahren kleine Lauben 
von Brettern errichten lassen, was nur mit Genehmigung der König!. Comman-
dantur geschehen durfte. Die Pächter fowol als der Magistrat, als Vertreter 
der Stadt, der Grundeigenthümerin der Gärten, hatten, den Rayon-Vorschristeu 
gemäß, in jedem einzelnen Falle einen Demolirungs-Revers ausstellen müssen. 
Diese Reverse wnrden, da Stett in aufgehört hat, ein fester Platz zu sein, im 
Jahre 1873 von der Königl. Commandantur, mit den Vermerk „Erloschen", dem 
Magistrate zurückgegeben. 

Pächter der Parcele Nr . 8, in der 7 Birnbäume stehen, ist der, dieser Parcele 
gerade gegenüber an der Grabower Straße angesessene, Zimmermeister H. Gericke, 
der dafür Thl r . 8. 16 Sgr. jährliche Pacht zahlt. M a n wird sich erinnern, daß 
Gericke schon vor einigen Jahren den Vorschlag gemacht hatte, den dort bestehenden 
Durchgang durch die Gartenreihe vom Fußsteige zur Grabower Fahrstraße zu 
erweitern, was damals abgelehnt wurde ( S . 1054.) Jetzt kam er darauf zurück. 
I n der Vorstellung vom 3. Apr i l 1874 führte er aus, daß die nördliche Seite 
der von ihm gepachteten Parcele ein Dreieck bilde, auf dessen Fläche nichts ge¬ 
deihen könne, „Weil durch die Lage begünstigt, ruchlose und zerstörungssüchtige 
Jungen alle Gewächse, wenn sie kaum der Erde entsprossen, sogleich wieder zerstört 
würden." Um diesem Übelstande von Grund aus abzuhelfen, schlug er vor, diese 
Dreieckfläche seines Pachtstücks zur Vergrößerung des daneben liegenden Weges, 
bezw. Platzes zu bestimmen. Gericke verpflichtete sich, im Fal l der Genehmigung 
seines Antrages, nie eine Entschädigung für die Abtretung dieses Theils seines 
Pachtstücks zu beanspruchen, hingegen die derzeitige tiefe Lage des Gartens durch 
Ausfüllung so zu ebenen, daß es nur einer, von Stadtwegen zu bewirkenden, 
Kiesschüttung bedürfen werde, um einen hübschen Platz zu schaffen, der zur Ver¬ 
schönerung viel beitragen werde. 

Die in Rede seiende Parcele ist stets bis an den Fußweg auf der Capitale 
des ersten Bastions von. For t Leopold durch die Verpächter genutzt worden, erst 
seitdem Gericke pachtete und sich quer durch den Garten einen Steig nach seinem 
Zimmerplatz an der Grabowerstraße anlegte, ist die nördliche Spitze des Gartens 
abgeschnitten und bei mangelhafter ^Einzäunung wol geplündert worden. Bei der 
Ökonomie-Deputation fand Gericke's Vorfchlag eine — gute Statt. Sie empfahl 
dem Magistrat, das Gesuch unter der Bedingung zu genehmigen, daß Gericke den 
abgeschnittenen Gartentheil in der Länge von 39 Fuß an der Grabowerstraße 
von 7 Fuß an Anlagenwege und einer Breite von 40,5 Fuß aufhöhe und sich 
verpflichte, die bisherige Pacht von Th l r . 8. 16 Sgr. fürs Fahr unverkürzt fort 
zu entrichten. Der Magistrat ging auf das Gutachten der Ökonomie-Deputation 
ein, schaltete aber noch eine dritte Bedingung ein, die nämlich, daß die frei werdende 
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Fläche mit Grassamen^ angesät, und dieser Grasplatz von Gericke während feiner 
Pachtznt m Stand gehalten werden müsse. Auf den Grund diefes ihm unterm 
11. April 1874 ertheilten Bescheides hat Gericke das qu. Gartenstück mit einer sehr 
zierlichen eisernen Stützen- und Kettenbewehrung in runder Form eingefaßt, und dasselbe 
zu emem Rasenplatze, in der Mitte mit einem Zierstrauch, umgeschaffen. Dem¬ 
nächst wurde er unterm 28. Jul i 1874 dahin vorstellig, daß sein Nachbar, der 
Schlossermeister I . A. W. Gollnow von seinem, im Bau begriffenen, an der 
Grabower Straße belegenen Hause den, in die Anlagen führenden Weg verbessert 
zu sehen wünsche. Dazu sei erforderlich, daß von der nächstfolgenden Parcele 
Nr. 9 auf der nur Unkraut wächst, ein ähnliches Stück abgeschnitten werde, wie 
bei der Parcele Nr. 8 geschehen sei. Der Pächter von Nr. 9 sei damit einver¬ 
standen. Er, Gericke, habe sich mit Gollnow vereinigt, als Verschönerung diese 
andere Seite des Weges mit einer gleichen Einfriedigung zu begränzen und die 
frei gewordene Fläche ebenfalls zu einem Rafenplatz mit einem Zierstrauch in der 
Mitte umzuwandeln, in so fern Magistrat geneigt sein werde, auch hierzu die 
Genehmigung zu geben. Diese Genehmigung wurde durch die Verfügung vom 
12. August 1874 mit der Maßgabe ertheilt, daß der durch die Abtrennung des 
Stücks von der Parcele Nr. 9 entstehende freie Raum eben so eingerichtet werde, 
wie jener bei Nr. 8, und demnächst auch von den Petenten bis zum Ablauf der 
Pachtzeit, ult. 1879, in Stand gehalten werde. Sodann aber sei der Pächter 
von Nr. 9, der jährlich 7 Thlr. Pacht zahle, wegen der ihm entzogenen Nutzung 
des abzutretenden Stücks mit 3 Thlr. pro Jahr bis ult. 1879 zu entschädigen, 
damit dieser die volle Pacht zahlen könne. 

Weder Gericke noch Gollnow haben zu den Acten erklärt, daß sie die vom 
Magistrat gestellten Bedingungen einzugehen Willens seien. Aber durch die That 
haben sie bewiesen, daß sie es gethan, denn es ist in diesem Theile der Kirschen¬ 
allee — wie man noch heüt' zu Tage den Fußweg durch die Pachtgärten nennt, 
weil'er einst mit Kirschbäumen eingefaßt war, deren Beseitigung sich actenmäßig 
nicht feststellen läßt — ein Platz geschaffen worden; dessen Rasenplätze an beiden 
Seiten und deren einfache, aber durch ihre Einfachheit geschmackvolle Bewehrung 
von Eisen einen höchst angenehmen Eindruck macht. Gericke und Gollnow, auf 
deren Kosten diese Verschönerung der Anlagen zu Stande gekommen ist, sind die 
Schöpfer derselben; es entsteht aber die Frage, werden sie mit Ablauf des Jahres 
1879 ihre Schöpfung wieder eingehen lassen und die elegante Einfriedigung 
wieder fortnehmen, oder werden sie dieselbe stehen lassen und von der Stadt eine 
Kosten-Entschädigung in Anspruch nehmen? Gericke hat sich in der Eingabe vom 
3. April 1874 nur verpflichtet während seiner Pachtzeit der Parcele Nr. 8 
nie eine Entschädigung zu beanspruchen. Ein receßmäßiges Abkommen mit ihm 
und mit Gollnow zu treffen, scheint am Ort zu sein, um den Anlagen diese zwar 
kleine, aber geschmackvolle Verschönerung zu sichern. 

Vor dem Schauspielhause ist ebenfalls eine kleine, aber hübsche Gartenanlage, 
die von dem Verschönerungs-Verein herrührt und von demselben auch in Stand 
gehalten wird, während die Unterhaltung der Einfriedigung bisher Seitens der 
Stadt gefchehen ist. Trotz des geschlossenen Gitters ist das eingehegte Rasenstück 
ein Tummelplatz für die ̂  „wohl erzogene Jugend" weshalb der Magistrat sich 
veranlaßt sah, die Polizei-Direction unterm 15. März 1874 zu ersuchen, die 

135* 
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Exekutiv-Polizei-Beamten zur strengsten Überwachung des gedachten Rasenplatzes 
zu ersuchen, welche Überwachung durch das Antwortschreiben vom 26. März 
zugesagt wurde. 

Ein Eigenthümer, der sich ̂ m der Birkenallse ein Haus baute, welches seiner 
Vollendung entgegenging, verlangte in einer Eingabe vom 16. Juni 1875 vom 
Magistrate, daß derselbe die vor dem Hause stehenden Birken möge fortnehmen 
lassen. Er motivirte diesen Antrag insonderheit damit, daß die Birke zwar wol 
einen guten Allsebaum für Landstraßen abgehen möge, keineswegs aber für Stadt¬ 
straßen geeignet sei, und eine Stadtstraße werde die Birkenallse nunmehr bald 
werden. Es wurde ihm unterm 7. Ju l i 1875 der Bescheid ertheilt, daß Magistrat 
sich z. Z . nicht entschließen könne, dem Wunsche des Antragstellers zu entsprechen, 
daß er aber zum Herbste Bedacht nehmen werde, besagte Baume etwas ausästen 
zu lassen. 

I m Auftrage des Reichskanzler-Amts traf in den ersten Tagen des Sep¬ 
tember-Monats 1875 in Stettin der Regierungsrath Achenborn aus Berlin ein, 
um wegen des Verkaufs des Festungsterrains mit der bestehenden Reichs-Commision 
zu conferiren. Wie man hört, sollen zugleich mit dem freiwerdenden Rayon auch 
die, großen Theils in den Besitz des Reichs übergegangenen An lagen zu Bau¬ 
stellen verkauf t we rden , . Stettin soll also seinen schönsten Schmuck verlieren, 
weil man im Reichskanzler-Amt aus dem Verkauf des Festungs-Terrains rück¬ 
sichtslos den höchsten Preis herausschlagen wi l l . Indem dies zur Kenntniß der 
Einwohnerschaft Stettins gebracht wird, muß die Erwartung ausgesprochen werden, 
daß die städtischen Behörden die zur Erhaltung der Anlagen nöthigen Schritte 
ungesäumt thun werden. M ü e Stettiner Zeitung. No. 413 vom 6. Septbr. 1875.^ 

Eine andere Stimme, ließ sich also vernehmen: — 
Der Verlust, welcher dem Publikum durch den bevorstehenden Heimfall des 

dem Fiskus gehörigen Anlagenterrains erwächst, falls nicht dagegen mit Erfolg 
remonstrirt wird, ist nicht unerheblich. Wie jetzt aus den abgesteckten Gränz-
Marken des zur Bebauung bestimmten und an die Reichskommission abgetretenen 
Festungsterrains ersichtlich,^) springen die Grenzen desselben einige zwanzig Ruthen 
in die Anlagen zwischen Königs- und Frauenthor hinein, so daß selbst der Haupt¬ 
weg durch dieselben verloren ginge und nur die Gegend um den Schwanenteich, 
das Gehölz am Friedhofe und die sogenannte Apothekeranlage (mit dem Sack'schen 
Denkmal) als Promenade erhalten bliebe, die Anlagen zwischen Berliner und 
Königsthor aber ganz verloren gingen, mithin also auch der jetzt am meisten 
frequentirte Fußweg in der Richtung nach Grünhof eingebüßt und das Publikum 
einzig auf den Fahrweg (Pölitzerstraße) angewiesen sein würde. Jedenfalls wird 
es schwer halten, diese bedeutenden Grundflächen ohne beträchtliche Geldopfer 
dem Wohle der Stadt als Promenade zu erhalten, wenn nicht noch schleunigst 

*) Diese Gränz-Marken bestehen seit uralten Zeiten. Sie bezeichnen die Ausdehnung des 
FestungsGlacis, dessen Grundeigentum in den Besitz des Reichs-Militair-FiskuZ übergegangen 
ist. Die Baume aber die darauf stehen, gehören dem Anlagen-Verein, von dem sie gepflanzt 
worden sind. Da der Verein keine Corporätionsrechte hat, so wird die Auseinandersetzung mit 
dem Reichs-Fiskus ihre Schwierigkeiten haben, zu deren Beseitigung der Magistrat vermittelnd 
einzutreten haben dürfte. 
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die erforderlichen Schritte von den städtischen Behörden gethan und mit Energie 
verfolgt werden. ^General-Anzeiger Nr. 211 vom 10. Septbr. 1875^. 

Eine dritte Stimme ließ sich in einem sehr ausführlichen Schriftstück unter 
der Aufschrift: „Unsere Anlagen" hören. Es schließt mit folgendem Satze: — 
„Da spricht man von der Gründung eines Reichs-Gefundheits-Amtes, be¬ 
ruft zur Verhütung von Epidemien Conferenzen und läßt Beschlüsse fassen, und 
auf der andern Seite will man einer Bevölkerung vou ca. 100.000 Seelen 
Millionen und abermals Millionen Blatt-Lungen nehmen, die den ihm zur 
Kräftigung ihrer eigenen Lungen nöthigen Sauerstoff ausathmen, oder man will 
sich diesen Sauerstoff, den die Stadt „geliefert" erhält, in klingender Münze nach 
Mark und Pfennig auszahlen lassen? Mi t der einen Hand ein „Reichs-Gesund-
Heits-Amt" (!!!)'geben, und mit der andern Hand Anlagen und Sauerstoff 
oder so viel Tausende von Thalern nehmen, das wäre nicht blos nicht christlich, 
das wäre auch nicht klug, sondern inhuman und unverständig zugleich". sNeüe 
Stettiner Zeitung. Nr. 436 vom 19. Septbr. 1875.^ 

IMe Quelle für den vorstehenden Bericht über die Wandelbahnen und öffentlichen Garten-
Anlagen sind: — ^.otg, OuriaL wegen der bei der Stadt anzulegenden Promenaden, itym 
Baumschulen mit deren Conservation, auch 5ie Vertniethung der Gärten vorm Königsthor be¬ 
treffend. Tit . 3? (VI.) 8p6d1a1w. Sect. 27. Wege,lc. aä No. 72. Vol. I, 1809 — 1829; 
Vol. I I , 1830-1849; Vol^ I I I , 1850 — 1864; Vol. IV, 1865 — 1872; Vol. V, 1873—1875, 
August 9.̂  

Der Katzenpfuhl, und der Schwanenteich. Die Acten betreffend die 
Wasser-Ansammlung, welche unter dem zuerst genannten' Namen bekannt ist, 
gehen bis auf das Jahr 1816 zurück. Es bestand dieser Katzenpfuhl damals 
aus 2 Theilen, einem kleinen oder obern, welcher, wie noch heute, 1875, links 
von der Straße, die vom Anklamer Thore, nachmals KönigZ-Thor genannt, nach 
Grabow führt, liegt, und einem großen oder untern Theil, der rechts von der 
gedachten Straße lag, sich bis an den Fuß des Glacis vom Fort Leopold er¬ 
streckte, und durch den Receß vom 7. September 1815 in den Besitz der Stadt¬ 
gemeinde übergegangen war. (S.810—812). I m Frühjahre 1816 war in Folge 
des vorhergegangenen, langdauernden und schneereichen Winters das Wasser in 
dem Katzenpfuhl außerordentlich angeschwollen, und zwar der Art, daß auf dem 
benachbarten Todtenfeloe, wenn daselbst Grabstellen ausgehoben wurden, bei 5 Fuß 
Tiefe Wasser sich vorfand; ja in dem, iu der niedern Gegend des Friedhofes 
liegenden, Erbbegräbnisse der Kaufmanns-Familie Rauch stand das Wafser auf 
41/2 Fuß, so daß die darin stehenden Särge schwammen. Eine von Polizeiwegen 
durch den Stadtbaumeister Brockmann angestellte Untersuchung, über die derselbe 
unterm 24. April 1816 Bericht erstattete, ergab, daß der Andrang des Wassers 
nach dem Friedhofe keiner andern Ursache zuzuschreiben sei, als dem hohen Wasser¬ 
stande im Katzenpfuhl, indem derselbe schon über dem Weg auf den Acker getreten 
war und wahrscheinlich daselbst eine Sandader angetroffen hatte, welche sich nach 
dem Friedhofe erstreckte, wodurch das Wasser unterirdisch dahin geleitet wurde. 
Da nun diese Wasseransammlung nur in den niedrigen Gegenden des Friedhofs 
Statt fand, fo hielt es :c. Brockmann für unbedenklich die Reihenfolge der 
Ruhestätten einstweilen zu unterbrechen, und mit der weitern Beerdigung auf der 
Höhe fortzufahren, woselbst für nne geraume Zeit Raum vorhanden sei, um so 
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mehr, da das zur Vergrößerung der Nekropolis neu erworbene Ackerstück bereits 
seine Umzäunung erhalten habe. M i t der Zeit werde sich noch das Wasser ver¬ 
ziehen, und in die Tiefe dringen; dann könne auch mit der Beerdigung in 
der bisherigen Reihenfolge fortgefahren werden. Nach den von bejahrten. Männern 
eingezogenen Nachrichten fei der Katzenpfuhl vor 49 Jahren — also im Jahre 
1776, auch dergestalt angeschwollen gewesen, daß das Wasser übergetreten sei und 
den nach dem Vogelstangenberge, (dem heutigen Logengarten) führenden Weg 
durchgerissen und seinen Lauf in der Straße bei dem Fuhrmann Gärtner vorbei 
(wo? nach den heutigen Zustande der Örtlichkeit) nach der Oder genommen habe. 
Hiernachst fei aber eine R o h r e vom Katzenpfuh l un te r dem G l a c i s nach 
den Fes tungswerken angelegt wo rden um in ähnlichen Fällen das im 
Katzenpfuhl sich hoch ansammelnde Wasser durch diese Röhee nach dem Frauen¬ 
thor ableiten zu können-. 

Das Vorhandensein dieser Abschlußröhre oder Rinne war dem Polizei-Director 
Stol le nicht unbekannt. Er hatte sich wegen Abhülfe des hohen Wasserstandes 
im Katzenpfuhl mit dem Vertreter der Fortification, dem Platz-Ingenieur, Major 
v. Loos, in Verbindung gesetzt, der darüber dem Commandanten der Festung 
Vortrag gehalten hatte. Dieser, General Major v. Hiller, unterwarf, in Be¬ 
gleitung des Ingenieur- ,'und des Artillerie-Offiziers vom Platz, die Sache an 
Or t und Stelle einer persönlichen Untersuchung, woraus sich ergab, daß das aus 
dem Katzenpfuhl durch die Rinne in den Graben der Enveloppe des Forts 
Leopold nicht fließende, fondern stürzende Wasser große Verwüstungen angerichtet 
und ein Pulvermagazin in der rechten Lunette des Fort Leopold in Gefahr ge¬ 
bracht hatte. Da das Interesse der Festung den obbenanten Officiren zur Pflicht 
gemacht fei, so hatten sie die Abflußröhre verstopfen müssen und sich einstimmig 
dahin erklärt, „daß so gern sie auch den städtischen, beim Katzenpfuhl belegenen, 
Begräbnißplatz von der gerügten Inconvenienz befreien möchten, folchcs doch nicht 
auf Kosten und zum augenscheinlichen Nachtheil der Festung geschehen dürfe." 

Stadtbaumeister Brockmann gab sein technisches Gutachten dahin ab, daß 
die Ablassung des überflüssigen Wassers im Katzenpfuhl durch die unterirdifche 
Abflußröhre fehr füglich bewerkstelligt werden könne, ohne daß den Festungs¬ 
werken dadurch Schaden zugefügt werde, wenn — 

1) an der Stelle wo die Röhre durch die Mauer des Hauptwalls kömmt, 
unter derfelben bis zur Erde eine von Brettern zusammen, geschlagne Rinne an¬ 
gebracht und darunter große Steine gelegt würden, damit das Wasser sanfter 
hinunter fließen und durch seinen Fal l das Erdreich nicht zu sehr ausspülen könne. 
2) Müsse in der Mi t te des Hauptgrabens und bis zur Oder ein schmaler Graben 
offen gehalten werden, worin das Wasser seinen weitern Abfluß nehmen könne, 
damit es nicht nicht überall durchreiße und den Wällen zu nahe komme; auch 
glaube er, Brockmann, daß ein solcher. Graben schon vorhanden sei und nur 
ausgebessert oder auf einigen Stellen ergänzt zu werden brauche. 3) Müsse vor 
der Einflußöffnung der Röhre am Katzenpfuhl eine zweckmäßige Schütze angebracht 
werden, um dieselbe bei einem etwa zu bewirkenden Abfluß nach Bedürfniß offnen 
zu können, damit das Wasser nicht in zu großer Menge auf ein M a l durch die 
ganze Öffnung fließe, indem es nicht darauf ankommen könne, ob der Abfluß 
sofort oder einige Tage später bewirkt werde. Auch finde alsdann ein allmäliger 
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Abfluß statt, wenn die Schützöffnung bei etwaigem Steigen des Waffers im 
Katzenpfuhl offen bleibe. ^ 

Der Polizei-Director Stolle Heilte das technifche Gutachten des ;c. Brock¬ 
mann dem Magistrate unterm 26. April 1816 mit der Anfrage mit, ob er geneigt 
fein werde, die Kosten, welche die bei der Abwässerung zu treffenden Vorkehrungen 
und Einrichtungen verursachen würden, zu übernehmen. Seines Erachtens habe 
die Stadt, befonders in Rücksicht des Todtenfeldes und«der beforglichen Über¬ 
schwemmung des Weges und der Plantage auch allerdings wol das nächste 
Interesse dabei, diefe Ausgabe zu machen und den Abfluß des Katzenpfuhls zu 
wünfchen. 

Der Magistrat überwies das Schreiben des Polizei-Directors der Bau-
Deputation, welche — nach wiederholter Erinnerung, — durch ihren Vorsitzenden, 
Stadtrat!) Friederici, am 12. Juni 1816 berichtete, daß nach einer mit dem 
Major v. Loos und dem:c. Brockmann gemeinschaftlich vorgenommenen Bestch-
tung die Ableitung des Katzenpfuhls durch die Festungswälle geschehen könne, 
wenn der gepflasterte Rinnstein, der in früherer Zeit zu diesem Behuf im Haupt¬ 
graben des Forts Leopold angelegt worden, wieder in Stand gefetzt werde. Die 
Bau-Deputation überließ dem Magistrat die Bestimmung, ob dies für Rechnung 
der Kämmerei geschehen solle, und bemerkte, daß zur Zeit der Katzenpfuhl noch 
einen Wasserstand von 9 Zoll über der Abflußrinne habe. 

Der Stadtbaumeister erhielt nun am 17. Juni 1816 den Auftrag, die als 
nothwendig erkannte Arbeit ausführen zulassen, wobei der Magistrat sich vorbehielt, 
wegen Verbindlichkeit zur Bezahlung der Kosten hiernächst zu verhandeln. Zugleich 
wurde :c. Brockmann angewiesen, eine Erlaubnißkarte zum Betreten der Festungs¬ 
werke für den Steinfetzer und dessen Leute von öen Commandanten, General-
Major v. Hiller, zu erbitten. Dabei stieß ic. Brockmann aber auf Schwierig¬ 
keiten. Anch hatte der Platz-Ingenieur, Major v. Loos seine frühere Zustimmung 
zu der vorgeschlagenen Maßregel zurückgenommen, so daß in der Mitte des Monats 
August 1816 die Sache noch auf dem alten Flecke war. Ja, sie war um diese 
Zeit noch schlimmer geworden: denn der nasse Sommer und der mangelnde Ab¬ 
fluß hatte den Wasserstand des Katzenpfuhls — es ist hier immer der untere 
Theil desselben gemeint, — zu einer solchen Höhe gebracht, daß die auf den an-
gränzenden Grundstücken für Rechnung der Stadt zum Besten ihrer Armen an¬ 
gepflanzten Kartoffeln und Gartenfrüchte zu Grunde gingen. Inzwischen war 
der Feftungs-Inspecteur, General-Major v. Pullet, in Stettin gewesen und hatte 
auf des Stadtraths Friederici Vortrag die Sache näher untersucht, und es über¬ 
nommen den Platz-Ingenieur und den Festungs-Commandanten mit Verhaltungs-
regeln zu versehen. 

Hierauf erging am 29. September 1816 ein Schreiben des Commandanten 
an den Stadtrat!» Friederici, worin General-Major v. Hiller meldete, daß die 
beabsichtigte Anlegung eines Rinnsteins zum Ablassen des Katzenpfuhls nur unter 
der Bedingung gestattet werden könne, daß dieser Rinnstein tief und breit und 
der Zufluß eng genug gemacht werde, um das Übertreten des Wassers zu ver¬ 
hindern. Eine unausbleibliche Folge der Nichtbeachtung dieser Bedingung würde 
auf jeden Fall die sein, daß die Erlaubnis das Wasser des Katzenpfuhls in den 
Festungsgraben abzuleiten, ohne Weiteres zurückgenommen werde. Zu gleicher 
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Zeit übersandte General v. Hiller die erforderliche Einlaßkarte zu den Festungs¬ 
werken und forderte den Stadtrath Friederici auf (!) den :c. Brockmann hiernach 
zu instruiren. Letzterer ließ nun auch den mehrgenannten Rinnstein vorschrifts¬ 
mäßig in Stand setzen, was einen Kostenaufwand von 34 Thl r . verursacht hatte, 
der auf die Kämmereikafse angewiesen wurde, und Friederici schrieb am 18. Oc-
tuber 1816 in die Acten: „Die Ablassung des Katzenpfuhls soll nunmehr in 
künftiger Woche erfolgen." -

Damit hatte es aber noch seine guten Wege. Herbst und Winter waren 
vergangen, ohne daß etwas geschehen war oder hätte geschehen können. Da erst am 
26. Februar 1817 zeigte 2c. Brockmann an, daß er an diesem Tage mit dem 
Stadtzimmermeifter Krause an Or t und Stelle gewesen sei> um das Erforderliche 
wegen-Anfertigung der Schütze vor der Einflußöffuung der unterirdischen Röhre 
zu verabreden; diese sei aber bei dem im Katzenpfuhl so hoch angeschwollenen 
Wasser nicht aufzufinden, weil sie tief unter dem Wasserspiegel liege und muth-
maßlich verschlämmt sei. Es sei daher nothwendig, daß weiter nach dem 
Lande herauf die Erde aufgegraben und die Abflußrinne aufgesucht werde, wo 
alsdann in der Decke eine Öffnung anzubringen und das Wasser durch eine kleine 
Rinne dahin zu leiten sei, damit es erst soweit abfließe, bis zu der Rinne über¬ 
all zuzukommen und eine Vorrichtung zur weitern Ablafsung anzubringen sei, 
mit welcher Arbeit am folgenden Tage den 27. Februar, ÄHefsngen werden sollte. 
Da sei ihm eine Äußerung des Platz-Iugenieurs, dahin lautend, daß derselbe die 
Ablassung des Wassers durch die Festungswerke des Pulverthurms halber nicht 
gestatten könne, hinterbracht worden. Unter diesen Umständen müsse er, 
:c. Brockmann, der wegen dieser neuen Schwierigkeit ohne Instruction sei, der 
Bau-Deputation anHeim geben, Alles mit dem Major v. Loos in Richtigkeit 
zubringen. 

Stadtrath Friederici, die Pünktlichkeit liebend und übend, nahm sich der 
Sache sofort km. Er conferirte am 28. Februar 1817 zuerst mit dem General 
v. Hillcr, hiernächst mit dem Major v. Loos und dann mit dem Artillerie-
Offizier von Platz, Major Magenhoffer. Alle drei Offiziere, Vertreter der Festungs-
Behörde, hatten nichts dagegen, daß das Wasser des Katzenpfuhls durch die 
Werke in den dazu gemachten Rinnstein abgelassen werde, knüpften jedoch ihre 
Zustimmung an die Bedingung, daß dadurch kein Schade in dem Pulvermagazin, 
welches mit Putver ganz angefüllt sei, entstehe, widrigenfalls der Schade und die 
Verantwortlichkeit dafür dem Magistrat zur Last falle. Friederici hatte sich hier¬ 
auf mit dem den Dienst im Fort Leopold habenden Wallmeister nach dem 
Pulvermagazin begeben, den daneben fortführenden Rinnstein in Augenschein ge¬ 
nommen und gefunden, daß dort nur Eine Stelle befindlich, welche möglicher 
Weise dem Pulvermagazin Gefahr drohen könne, nämlich die Stelle, wo im Früh¬ 
jahr 1816, wie auch im heurigen Jahr das Wasser durchgebrochen war. Nach An¬ 
zeige des Wallmeisters sei diese Stelle im vorigen Frühjahr mit Strauch und 
Erde ausgefüllt worden, indessen scheine diese Ausfüllung nicht fest genug gewesen 
zu sein, weil das Wasser unter der Erde durchgesickert sei. Den in Stand ge¬ 
fetzten Rinnstein fand Friederici tief genug, um das Wasser abzuführen, ob er 
aber die nöthige Haltbarkeit, besonders in der Gegend des Pulvermagazins haben werde, 
stehe dahin. M i t dem Major Magenhoffer hatte Friederici dahin Abrede getroffen 
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daß -^ 1) der bei deck Pulvermagazin stehende- Wachtposten instruirt werde, 
sofort Mzeige zu machen^ wenn das Nasser an besagter Stelle durchbrechen sollte, 
damit die Nöthigen Vorkehrungen ̂ sofort getroffen werden konnten; 2) sollen einige Fuder 
Pferdemist und alte Brüllenbotzlen mt Ort und Stelle gebracht werden. 3) Sei 
es nicht zu wagen, das'Wässer zur'Nachtzeit laufen zu lassen. 4) Sol l dte 
Öffnung in der Rinne- nicht über 2'Zol l gemacki wetden und' sei erst mit 1 Zol l 
Wässerlauf' die Sache zil versuchen. — Da die' Mästung des Katzenpfuhls in 
'mehr als einer Hinsicht dringend nothweNdlg, die' Verantwortlichkeit für das 
Pulver schr bedeutend, letzter? sich jedoch' sehr gut abwenden laßt, so wurde dem ' 
:c. Broikmanlt ckd dem :c. Krause vom Oberburgermeister Kirstein mittelst Ver¬ 
fügung' vom'23. Februar 1817 der Vkufttag ertheilt, die Sache gemeinschaftlich 
zu untersuchen und solche Vorkehrungen zu treffen aber auch gleich auszuführen, 
daß d'enr' Pulvermagazin kein Schade geschehen könne.' Um bei Nä^ t sicher zu 
gePn; wenn die' AblassMg in den jetzigen Rinnstein' erfolgt so machte Friederici 

-den Vorschlag, die Schütze in den K a n < so einzurichten, daß sie in einer be¬ 
stimmten H.öhe verschlossen werden könne, und das verschkeßen dem Todtengräber 
zu Mertragen^ der früh Morgens die Schütze aufzuschließen und Abends wieder 
zu'verschließen habe. 

Inzwischen war der Katzenpfuhl so angeschwollen, daß der h'art an demselben 
nach dem BegräbniMaA und nach Grabow vorbeigehende Weg überschwemmt 
und unsicher geworden war, was den Polizei-Director Stol le.veranlaßt, die 
Ökonomie-Deputation- unterm 25. Februar 1817 zu ersuchen, schleunigst Vor¬ 
kehrungen zur Sicherung der Passage zu treffen, zugleich aber auch diesen Weg 
im bevorstehenden Frühjahr und Sommer durch Schutt' und sonstiges Material 
so viel erhöh'en zu' lassen, daß eiye Überschwemmung fernerhin nicht mehr zu¬ 
besorgen stehe. 

Mittlerweile daß die vom Magistrate angeordneten Arbeiten im Gange waren, 
lief bei demselben ein Schreiben Her CommaNdantur vom 7. März 1817 — 
unterzeichnet vom zweiten Commandänten,' Oberstlieutnant v. Brixen, mit der 
Anzeige ein, daß das Steinpflaster in der Passage, zwischen den 4! und 5. Frauen-
th'ör durch das heftige. darüber hinströmende Wasser, welches aus dem Katzen¬ 
pfuhl die Leitung/ dahin- nimmt, seh^ leide. Ebenso sei schon jetzt abzusehen, 
duß im Graben der Enveloppe der dortige" Rinnstein durch diese Wasser¬ 
leitung bald schadhaft werden und 1)as Wasser sodann, wie früherhin daselbst 
Löcher reißen werde, wie es jetzt schon zum Theil wieder geschehen sei. Unter 
diesen Umständen könne die Commandantur di^ARajsuug des Wassers aus dem 
Katzenpfühl durch die Festungswerke nur unter den festgestellten und dem Stabt-
rath Friderici mündlich mitgetheilten Bedingungen nachgeben, daß der Magistrat 
sich schriftlich' reversire: — a) allen Schaden/ welcher der Fortificat'ion durch die 
qu. Ablassung gegenwärtig schon an dem Steinpflaster und der Grabensohle, 
worüber das Wasser fortfließt, erwachsen ist oder im Allgemeinen noch 
daraus entstehen kann, aus städtischen Mitteln zu übernehmen; d )d ie erforder¬ 
liche Aussicht nach wie vor zu bestellen, und jeden Dürckbruch des Wassers nach 
dem Pulvermagazin und aus dem Rinnstein überhaupt zu verhüten; e) solche 
Anordnung zu treffen, daß dte Ableitung des Gaffers aus dem Katzenpfuhl, nur 
am-'Tage und niemals zur Nachtzeit Statt finde. 

Landbuch von Pommern; Th. II . , Bd. VIII. 136 



1082 Die Stadt Stettin. 

, Als dieses Schreiben einging, war der Katzenpfuhl bis auf seinen normalen 
Wasserstand bereits abgelaufen und es bedurfte jetzt nichts weiter gemacht zu 
werden/ als ein eiserner Rost, der vor der Einstußöffnung der Röhre befestigt 
werde, um das Verstopfender Rinne zu verhüten. Durchbrechen und Schaden 
bringen konnte nach technischem Urtheil, das Wasser nunmehr auf keine Weise. 
Das könne nur dann Statt finden, wenn die Rinne absichlich verstopft, das Hasser 
dadurch angehäuft und alsdann mit Gewalt abgelassen werde. Was die gepflasterte 
Rinne in den Festungswerken betrifft, so war man technischer Seits der Meinung 
daß es genügen werde, dann und wann nachzusehen ob sie Schaden gelitten 
habe, der, wenn es der Fal l sein sollte, was bei dem ällmäligen Abfluß des 
Wassers kaum zu besorgen sei, auf Kosten der Stadt wieder herzustellen sein 
werde. 

I m Sinne dieses technischen Gutachtens lautete die der Commandantur er-
theilte Antwort des Magistrats vom 12. März 1817; allein der erste Commandan¬ 
tur, General v. Hiller, bestand in dem Schreiben vom 21. März 1817 auf Aus¬ 
fertigung eines schriftlichen Reverses der sodann auch unterm 29. desselb. Monats-
der Commandantur übermittelt wurde.. Des Stadtzimmermeisters Krause Rechnung 
wegen des abgelassenen Katzenpfuhls betrug Thlr. 19.14 gr., welche Summe von 
der Kämmereikasse gezahlt wurde. 

Erst nach drei Jahren ist in den Acten vom großen oder untern Katzen¬ 
pfuhl wieder die Rede. Der Magistrat ließ ihn im Somwer und Herbste des 
Jahres 1820 vollständig aüsmodern und ihn auf der östlichen Seite soviel ein¬ 
schränken, daß sein Ufer etwa 3 Ruthen vom Fuße des Glacis entfernt blieb.. 
Durch diese Maßregel entstand ein klarer Wasserspiegel, auf dem Schwäne ge¬ 
halten werden konnten, weshalb dieser Katzenpfuhl von nun ab Schwanenteich 
genannt wurde, während der obere, auf der Westseite der Grabower Straße und 
südlich von der Birkenallse belegene Theil jetzt ausschließlich Katzenpfuhl hieß. 
Was zu diesem Namen Anlaß gegeben hat, ist dem Herausgeber des,L. B. nicht" 
bekannt; er vermuthet aber, daß man den obern sowol als untern Pfuhl zum 
Ersaufen neügeborner Katzen mißbraucht, habe! 

Die Acten schweigen vom Schwanenteich und dem Katzenpfuhl "in demnächst¬ 
folgenden Pierteljahrhundert gänzlich. Während dieses langen Zeitraums hat 
sich das Aussehen des Schwanenteichs außerordentlich verändert. I n Folge einer 
stetigen Abnahme des siegen- und Schneefalls, mithin des mangelnden Zuflusses, 
hat sich der Wasserspiegel des Schwanenteichs durch Verdampfung so gesenkt, daß 
derselbe tief unter der Einflußöffnung der oben erwähnten unterirdischen Röhre 
stand, und das Wasser demnach nicht mehr durch den Festungsgraben zur Oder 
abstießen konnte. M n e weitere Folge ist gewesen eine Veränderung des Um-
fanges der Wasserfläche, eine fortschreitende Verkrautung derselben, für deren 
Beseitigung um einen klaren Wasserspiegel zu erhalten, wenig oder Nichts ge¬ 
schehen zu sein scheint, eine Verschlammung des seichten Ufers, ein Verwachsen 
desselben mit Sumpfpflanzen, die in oev Vegetations-Periode üppig emporschössen, 
daraus, Entwickelung des Sumpfmiasma, welches in Verbindung mit dem auf 
dem angränzenden Begräbnißplatze aufsteigenden Erdbodenmiasma der Gesundheit 
der rn den Anlagen Lustwandelnden, wie der ständigen Bewohner der Haüser 
längs der Grabower Straße Gefahr drohte. Diese Erwägung gab im Jahre 1867 
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einigen Anwohnern Veranlassung, sich mit der Bitte um Abhülfe an die Königl. 
Polizei-Direction zu wenden. Einer dieser Antragsteller behauptete: vor 9 oder 
10 Jahren bei dem, derzeit zur Inspectton der Festung anwesenden, General-
Lieutenant v. Brese-Winiary mündlich um Beseitigung des schon damals trostlos 
gewesenen Zustandes des Schwanenteichs gebeten und dabei den Vorschlag gemacht 
zu haben, die vollständige Entwässerung durch Legung von Drainröhren von der 
Sohle des Schwanenteichs nach dem gegenüber liegenden Festungsgraben herbei-^ 
zuführen, auf welchen Vorschlag derselbe mündlich mit dem Bemerken eingegangen sei, 

. daß BorHklth nach der Lunette X bestehe. I n Folge dieser Anregung fragte die 
Polizei-Direction — v. Warnstedt — bei der Königl. Commandantur an, ob 
eine Tntwässerung des Schwanenteichs >und des KatzenpHchls in den Feswngs-
graben auf die vorgedachte Weise wol genchmigt werden möchte. Die Comman¬ 
dantur verneinte diese Frage mit dem Hinzufügen, daß durch die Ableitung des 
Wassers in den Festungsgrabett die angeregten Ubelstände nicht beseittgt, vielmehr 
nur der Stadt näher gerückt würden, da das Wasser im Festungsgraben ebenfalls 
ftagnire. , ) ^ 

Die Polizei-Direction gab dem Magistrat mittelst Schreibens vom 29. J u l i 
1867 KeNnwiß von dem.vorstehend erwähnten Schriftwechsel. Von einer Ver¬ 
schaffung von Vorfluth könne, so sagte sie, keine Rede sein, da eine solche that-
sächlich dann erst Statt finden würde, wenn die Festungsbehörde vorher frei-, 
willig durch Gestattung der Drainirung" die Möglichkeit eines Wasserabflusses 
zugelassen hätte. Falls daher nicht die Acten des Magistrats eine rechtliche Ver¬ 
pflichtung der Fortification M Verschaffung "von Borstuth ergeben sollten, habe 
die Polizei-Pirection den Magistrat zu ersuchen, den Schwayenteich, welcher auf 
dem der Stadt gehörigen. Anlagen-Terrain belegen sei, austrocknen, event. zw 
diesem Ende, falls Magistrat dieses Mit te l anwenden wolle, denselben zuschütten 
zu lassen, in welch'/letzterer Beziehung selbstverständlich der fortificatorische Cvn-
sens erforderlich wäre. Da Aerobere Katzenpfuhl mit dem Schwanenteich durch eine 
Röhrenleitung verbunden war, so gab die Polizei-Direction anheim, mit dem 
adjacirenden Grundbesitzer des Katzenpfuhls, Gutsbesitzer und Kaufmann Moses, 
welchem eine gleiche ^Aufforderung in Betteff Trockenlegung des Katzenpfuhls 
zugefertigt worden, wegen correspondirender Maßregeln in Verbindung zu treten. 

Es muß eingeschaltet werden, daß der. Schwanenteich durch die abnorme, 
überaus nasse Witterung des Jahres 1867 sich wieder mit Wasser gefüllt hatte, 
wozu der Zusammenhang des Teichs mit dem Katzenpfuhl selbstverständlich mit 
beitrüg. Hierauf machte der Magistrat M seinem Antwortschreiben vom 3 i . Ju l i 
1867 die Polizei-Direction aufmerksam, indem er der Ansicht war, daß der 
Schwaneuteich sein Wasser verlieren und der trockene Zustand der letzten Jahre 
daselbst wieder eintreten werde, wenn der Katzenpfuhl durch die dazu Verpflich¬ 
teten abgelassen sein würde. Die mit Nicht, unbedeutenden Kosten verknüpfte Zu¬ 
schüttung des Schwanenteichs halte Magistrat auch deshalb für micht geboten, da 
derselbe mitten in den Anlagen von Wohnhäusern entfernt liege und gesundheits¬ 
schädliche Miasmen schon wegen seiner sehr geringen Ausdehnung kaum verbreiten 
könne. Unter diesen Umstanden glaube er die Ausführung der gewünschten 
Trockenlegung des qu. Teiches beanstanden zu müssen. 

Auf die vor 50 Jahren mit der Festungsbehörde gepflogenen Verhand-
136* 
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lungen nahm derMagistrat DeHer ^eine Rücksicht, M l damit die ^von Her WH-
M-DirectiD iiufaNoHene^MD^^M^ ob die Fortiflcation WWW 
verpflichtet sei, Die Hiehung Gon'TMimöhren durch die Werke von F W Leo¬ 
pold zu Hefkaften/ ' ' ' . ' " ' ? ' , 

Ein Hihr,Anter iMte her AnHaen- Wer VerWnnerungs-Verein den Ent-
schM den H ^ ä n M t e H auf Msse Hosten vMWthig trocken legen zu lassen. 
Eben so HoMe H ^ HWMM^ister M ^ Wolff, dê r sich an d r̂ Grabow-Wtitzer, 
Meinbahn/KP/^8M^^^6siwer MraD^genannt, ,an der, Hte der NrkenaW 
anMedeliHMe, den M ß e n p W l ^ ^ grMA Mf s e M K o M 
entWassern. Beide, derHer^ f iüD Leo W o M suMn be^ de4: H M n D i r e M n 
den Vorconfens zur,Ausführung i h M Hnternetzmungen nach! Beider Um¬ 
stellungen Wttelst MaOginMMibenS vô  9. Mai 1868 .dem Magistrate zur 
Äußerung zMefertigt, überwies dieser 1H Mache zunächst der Ökonomie-Deputa¬ 
tion zum HutaHtliMu ^ r H ^ : M un^MeMe.BedeMen etwa der beabsichtigten 
Entwässerung'des MtzeBfWH entW möHten. Die Deputation 
war in Wem am 28. Wcn 5W8 erstatteten Bericht der Ansicht: — 

1. Daß die Anlagß einer unterirMchen Entwässerung des Katzenp f̂uW und 
des um 'denseOen StettinWlitzer 
Steinblltzn, so wie durH He der Madt Mtettin g^örenden Anlagen nach dem 
SchwanWeMe, geseßkich M n den VGitzern des KatzenpMhls und den 
AdjaceMen deffelben nMt gefordert werden könne, indem der Schwanenteich 
selD ^ n e n Wflüß HM/"fckft»ern M Hetzender Tümpel fei, und weil das 
hinter den Anlagen und ^em SHwanenteiH helegene Festungsgeb^ (Glacis und 
Brustwehr des bedeckten Weges von FortHeopold) sehr viel höher als das 
Anlagen- Terra in und mindestens 8—-11 Fuß höher als die Ste t t in -
Pöl i tzer/ Steinbahn liegte, somit die Verschaffung der Vorfluth durch 
natürliche HinderniUe K r die Stadt Stettin zur Unmöglichkeit gemacht 
werde, und daß nur Her Staat sich m 'der Lage befinden dürfte, die Feftungs-
behörde anhalten zu Hönnen, den Oesitzern des Katzenpfühl - Terrains und der 
Stadt für die. Anlägen und den Schwauenteich PorJuth zu verMaffen, Wenn die^ 
Vortheile der oberhalb Wegeyen W der MstungHehörde be¬ 
trächtlich übersteigen und Oe oberMb ZelegenH WHer diesen ganzen Gchaden 
vollständig zu vergüten bereit uno vermögend sind. (M 102—195, Th. I, 
Tit. 18. H. L. M , ^ ^ " ' 

2. Daß es aHeMein sehr Nünsche^̂ ^ wenn vom Schwanenteiche 
ab unter dem G W s der Mtung sM>Än Entwässemngskohr, beD^ noch ein 
massiver Kanal mit größerem Qüerprofil nach dem Graben Her FeMng angelegt 
würde, indem es der ganzen Mordostseite der Mad t ^ sttt einer Ent-
wMemng^zür Hder mangelt, mnd HieWe bei fortfchMtendw der 
Umgebungen M o n der bloßen M r a ß e n ^ MgDgt werden muß. 
Wenn M r M F^ungDbehörße ben OuMgang durch die Werb^ vom OHwanen-
teich her versäht, dann kann die beZ Katzenpfuhls zur 
Oder nur durH die MrkenMee, W Draböw - .PMßer «Hteiybahn und die (zur 
Stildt Grabvw gehörenden) Wumenstraße geführt weSen, .was ungeheure Kosten 
verursachen würde. ° 

3. Da die «Ptadt diese Entwässerung jetzt ohne Kosten erlangen kann/ 
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indem — a) der, AnlqgenMylW M r Schwanenteich ^aus seinen 
wi l l ; b) hieNöjacenten desHatzemMhls über die Leitung bis z ^ l > 
für ihre Oechnuyg 'bauen Mosten, so;w<W die DkonVune-Deputation 

Unternchmungen M e nur m.ögliche Hü l fe anaedeik^n 
^ M u w W w ^ ^ W der̂  Mg^rein^ein^Etttwässe.«n^royr m 
einer Weite von lege; L) daß 
des OatzenpfuM ein Rohr von nicht unter 6 Z o l l Que . 
3) Haß bei der Anlage g,ä Z) W d e M f und Erwerbung zum DurMch 
vorbehalten behalten müfse, in das 
ihrer SeitZ Wasser von den LayDmßen, dem Friedhofe und aus den 
einMühen; 5) daß daP LeitunOrohr zu 2) vom Katzenpfuhle nichl frei 
d M , foMern m ejnM M s Zerschlissenen Gchöpfkasten münden und i 
mit eisiem «eisernen engen Rüste verschen s M müsse. ^ 

Gegen W Ä u M u n g Hes M W >v 
Theits Werde, so Meinte M DMoM-Deputat ion, Mht iMer Seits ckMs^Mlu 
wenden fein, nur müsse mit allem Ernste dagegen gewirkt werdM daß der Anlaäen 
Vermn nicht, wie D l veHflofsenen.Frühjahr es völlig Mberechtigt üeschchen den 
benöthigten AuZfüllunMßGen .aus dem der. Stallt gehörigen Anlaaew-Te 
neben dem Wege M m M e M o s i enhnchme, wodurch dort ein hohes Issavin 
standen und außerdem der grDe Nachtheil Lingetrsten ist, daßMord- nnd 
weststürme die dort H M wurzellos g,ewoMentzn Baume umwerfen können 

I n der MaMrats-SitzMlg vom 6. Juni 1868 .wurde-beschlossen die 
legüng der Röhrenleitungen zur Entwässerung des Katzenpfuhls und des ' 
teichs in der projeMrten Art auf städtischem Grund und Boden 
BedingüM zu gestatten, daß die Erlaubmß zur Anlegung der > Leitui 
widerruflich sei und sowol der Zimmermeister Leo Wolfs wie der Anl 
eine jährliche Reeognition von je 2'/z Sgr. zur Kämmereieasse entrichten' 
von der Ykonomie-Aeputation aufgestellten Bedingungen wurden von dem 
für zuweitgehend und derartig erachtet daß durch Annahme derselben 
Magistrats das SWtern des Mojects, dessen Durchfuhr« ' 
vorauszuMM sei. Diesem OeWufse tmt die Stadtven 
der Mtzung vom 2,3. Juni 1868 bei; 
25. Juni 1868 von der Entscheidung der städtischen BMrden 
macht wurde. Wterm 3̂  October 1868 Muchte der Na« 
Direction UM Muskunft über hie Lage der Sache, worauf die 
daß von MeitW des Allgemeinen Miegs-Departements bei 
P r o M s zur MtNiUeWng des Katzenpfuhls BeNngungsn aestM 
M deren ErfüMg w :c. Mo 3tzpU sich noch nicht ße.ei? A / 2 7 N 
EnDäWruWsGroject werde dadurch in Frage^ «-uart habe. Das 

MittletweAe hatte der Verschönerungs-Verein von dem " 
Departement die W a u b W erwirkt, die Mtwässerung des 
dem in den Werkrn von Hort LeöMd oefinWchen Mas' 
eines verdMenHanH bewMn zu dürfen. Der Verein 
des Consenses verpflichten müssen, nach Legung der Rc 
FeHamMng , M e b y M g , und wo sie grastragendes 
Beräsung der aufgegrabenen Strecke Mach Anweisung der 
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d l 
de! 

rkamlt 

? ^ l A " 3 ' ^ ^ " ? die.HerMung der Röhrleitung und bei etwa späterhin 
erforderlichen Reparaturen Statt findende Beschädiauna der 3keswnaswetke auf 
feme Kosten zu beseitigen, auch alljährlich e i n / R e c V o n ^ N 3 ? 5 S ^ 
A n l a a M ? ^ ? ^ ^ ^ ^ .su zahlen. Im Bindern vernichtete sich der 
Mtu^ I N . ^ t t " ^ i nur dem Eingehen, bezw. der Beseitigung der Röhr-

er.emer,vW der Commandantur ergangenen Auf¬ 
wenn ^ M M ^ m A ? nachkommt, sondern auch der Verstopfung derselben 

^ k ^ bles w Armirungsfällen zur Behauptung des dem 
Terrains für gut-befinden sollte, ohne Ent-

S ?uf Verlangen der Eommandantur zu jeder Zet zu uüter-
Vere n zugleich ausdrücklich anerkannte, daß durch die BMUgung 
^^ t " Militairfiskus keine Verpflichtung übernommen 

w N w ^ ^ . ̂ , den Röhrenstrang abfließende Wasser bleibend durch die Festungs¬ 
werke weiter abzuführen und in dieser Beziehung Vorfluth zu verschaffen dak 
ZVde^H gegebene B e ' w i ^ 

e von den Vertretern des Anlagen-Vereins, dem wirkt. 
Freiherrn v. Münchhausen und dem O W -

, unterm 28. April 1869 vollzogen. Und demnächst trat 
ä « ^ ^ 7 ^ ^ ' Stadt Stettin, als Grundeigenthümerin des auß rhalb 

? ^ belegenen Anlagen-Terrains, dem Reverse unter Übernahme 
" e n Punkten durch Ausfertigung vom 

^ « > 3 ^ ^ l t war vom Verein beschlossen die Anlagen mit 
rkamlt m V I ^ verschönen, und zu diesem linde die, Nothwendigkeit 

runde? Necken ' . ^ i ^ m Grunde des bisherigen Schwanenteichs ein gemauertes, 
Durck A A ^ ^ « H ^ . ^ " b Tiefe und 3 0 - 4 0 Fuß Durchmesser herzustellen! 
VAnV«^?^^ vom 25. Mai 1869 war 

" ^ " ' Auch hierüber, namentlich daß dieses Becken auf 
fMen U ^ des-anliegenden Erdreichs auszu-
den O b ^ s H - « " Revers ausgestellt werden, den der Verein - vertreten durch 

und den Polizei-Präsidenten v. Warnstedt am 
Vurscher und Stadtsyndikus 

" ^ ^ i « ? c , " " d̂ e Polizei-Direction gerichtete Schreiben des Magi-
^ der Anlagen-Verein in dein Schreiben vom 

^ feme Verpflichtung, nach erfolgter Herstellung der Röhrenleitung 
Necogmtwn von 2 ^ Sgr. an die Kämmereikasse zu zahlen. Dem-
^ 5 ^ ' " bem Magistrate am 6. August 1869 anzeigen, daß die 

mittelst ferner, völliger Röhren 
^ o p M nunmehr erfolgt sei und in der 

Bei d« K " ^ t dw Zuschuttung der früher« T e i c h s begonnen werden solle. 
^ s 3 / - ^ ^ ^ gemerkte der Verein, daß er g neigt sei, auf der gedachten 
V W r d e r T R ? b r u n n e n herstellen zu lasstn, wenn'der Magistrat das 
X ^ n A ' H5 . ^ ° ^ ° ? dem nächsten Wasserleitungsrohr unentgeldlich her-
a M a c 3 ^ ' t t ? ° . ^ ' ^ ° g e lediglich im Interesse des Publikums 
gemacht werden solle, mdem sie dazu bestimmt sei, in der heißen Jahreszeit auf 
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dem besuchtesten Theile der Anlagen die Luft abzukühlen und zu erfrischen, so 
glaubt der Verein auf ein freundliches Entgegenkommen Seitens des Magistrats ' 
rechnen zu dürfen. 

Der Magistrat erwiderte am 22. September 1869, daß er, vorbehaltlich der 
Genehmigung durch die Stadtverordneten-Versammlung, bereit sei, zu dem im 
Schwanenteiche anzulegenden Springbrunnen das Wasser aus der städtischen 
Wasserleitung umsonst zu liefern, wenn die Ausstußweite der Fontaine ^ Zoll 
oder weniger betrage. 

Nach einer von der Wasserleitungs-Deputation angelegten Berechnung ver¬ 
braucht eine Fontaine von ^ Zoll Ausflußweite in 1 Stunde 81 Kubikfuß, in 
12 Stunden 972 Kubikfuß, in 24 Stunden 1944 Kubikfuß, und wenn sie vom 
1. April bis zum 1. October springen soll, in 183 Tagen 355.752 K.-F. Sie 
würde dann jährlich nach dem bestehenden Wasserzinse 237 Thlr. 5 Sgr. 
kosten. 

Erst nach Ablauf von fast 3 Jahren befand sich der Verschönerungs-Verein 
in der Lage mit der Anlegung des Springbrunnens vorzugehen. Er benachrichtigte 
hiervon den Magistrat unterm 7. Mai 1872, um die vorbehaltene Genehmigung 
der Stadtverordneten zur kostenfreien Lieferung des Wassers aus der städtischen 
Wasserleitung sobald als möglich einzuholen. I n dem zuversichtlichen Vertrauen 
daß diese Genehmigung nicht werde versagt werden, hatte der Verein nicht Be¬ 
denken getragen, die Herstellung des Springbrunnens in Angriff zu nehmen. 

Nach den eben erwähnten, im Jahre 1869 Statt) gehabten Ermittelungen 
beträgt der Wasserzins für den Verbrauch einer Fontaine von ^ Zoll Weite der 
Aüsflußöffnung für die Dauer von 5 Monaten und für eine tägliche Öffnungszeit 
von 12 Stunden rund 120 Thlr. Der Magistrat beschloß für die in den An¬ 
lagen auf der Stelle des ehemaligen Schwanenteichs in der Ausführung begriffene 
Fontaine für die Zeit von 5 Monaten bis zum Betrage, von 120 Thlr. freies 
Wasser zu bewilligen und ersuchte die Stadtverordneten,^, diesem Beschlüsse.beizu¬ 
treten. Die Zustimmung erfolgte in der Sitzung vom 14. Mai 1872, wovon 
dem Anlagen-Verein durch den Magistrat unterm 18. Mai 1872 Mittheilung 
gemacht wurde. Seit der Zeit springt in dem oben erwähnten, zu dem Endzweck 
erbauten massiven, Becken ein Wasserstrahl bis zu einer. Höhe von ca. 50 Kuß. 
I n Verbindung mit den städtischen Behörden hat sich der Anlagen-Verein durch 
Schaffung dieses Springbrunnens ein großes Verdienst erworben, das noch dadurch 
gesteigert ist, daß er auf dem übrigen Theile des Schwanenteich-Grundes, in der 
Richtung nach dem Schürschen Brunnenhause, eine mit Geschmack angelegte 
Gartenanlage ins Leben gerufen hat, die in der englischen Gartenkunst 1>i6a8iW 
Frouuä genannt wird. Dieses reizende Gärtchen ist die Perle in den Stettiner 
Parkanlagen. 

Was die Entwässerung des Katzenpfuhls betrifft, — auf die, obwol dir Pfuhl 
nicht im Bereich der öffentl. Garten-Anlagen liegt, hier zurückgenommen wird, weil 
des Prejects feiner Ablaffung bereits Gegenstand dieses Berichts gewesen — so ist 
oben gesagt worden, daß dieselbe im Jahre 1868 in Frage gestellt war, weil das 
Allgemeine Kriegs-Departement seine Erlaubniß dazu an Bedingungen geknüpft hatte^ 
auf die der Unternehmer, Zimmermeister Leo Wolfs, einzugehen Anstand nehmen 
mußte. Auf eine erneuerte Vorstellung desselben modificirte die Ministerial-Be-
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Horde ihre früheren Bedingungen und bestimmte in dem Erlaß vom 26. Mai 1869, 
daß — 1) die Ausfüllung der durch die Abtastung des' P f u M entstehende 
Mulde erst bis zum Ende des Jahres 1871 beendet zu sein brauche, Hinsichtlich 
des Modus' der Zufüllung jedoch die speciellen Anordnungen' der Fortification 
maßgebend bleiben müßten. 2) Von der Cautionsleiftung, die zum Beträge von 
109 Thlr. von ?c. Wolff verlängt worden- war, wurde abgesehen, shfern der 
Magistrat durch Revers-Nnsftellung für die Innehaltung/der an die Genehmigung der 
Ausfüllung lc. geknüpften Bedingungen mit aufkommen werde. Dagegen bestand 
das Allgemeine Kriegs-Departement 3) darauf, daß' alle betheiligten Grültdeigen-
thümer ihr TmverftändnH mit der beabsichtigten Maßregel reversmäßig anzuer¬ 
kennen hätten. Auch erscheine die hypothekarische Eintragung dieser Special-
Reverse, um allen Weiterungen bei etwaigem Besitzwechfel vorzubeugen, um so 
unerläßlicher; als die Frist zur Ausfüllung des Katzenpfuhls jetzt erheblich ver¬ 
längert worden. Ferner war das Allgemeine Kriegs-Departement nicht davon 
abgegangen, daß 4) der Commandantur jederzeit das Recht vorbehalten bleiben !̂  
müsse, die Ableitung des Wassers in die Festungsgräben auf Zeit, ober auch für 
immer zu untersägen, und endlich H) daß vor Beginn der Ableitung der Comman¬ 
dantur das Gtnverständniß' der bei der Ablassung des Wassers interesfirten Besitzer 
des Schwanenteichs nachzuweisen sei, indem die Seitens des Militair-Fiskus er-
theilte Erlaubniß in keiner Weise die Rechte Dritter beschränken solle. 

I n der an den Magistrat gerichteten Vorstellung .vom 6. Juni" 1869, worin 
ic. Leo Wolff den Eingang des Mmisterial-Erlafses anzeigte, hob derselbe hervor, 
daß die Ausfülluug der Mulde unzweifelhaft noch vor Ende 1871 bewirkt sein 
könne, sobald die trocken gelegte'Stelle,als öffentlicher Schuttabladeplatz in Be- i 
Nutzung gegeben werde — wozu die Interessenten sich' schon bereit erklärt hätten v ! 
— da bereits in dem-abgewichenen Frühjahr eim ziemlich bedeutende Fläche auf 
diese Weise ausgefüllt und erhöht fei. Da nun in dissem Falle eine Revers-
Ansstellung/Seitens des Magistrats eine reine Form-Sache sein'werde, so bitte 
er in sanitätspolizeilich'en Interesse, nachdem derMagistrat bereits unterm 25. Juni 
1868 die Erlaubniß zur-Anlegung der beabsichtigten Röhrenleitung auf städtischem 
Fundo ertheilt habe, in die vom Allgemeinen Kriegs-Departement verlangte Re-

. vers-Ausstellung zu willigen.' 
Um diese Zeit, Sommer 1869, schwebten beim Magistrat Verhandlungen 

wegen Regulirung, des sog. Bandouinschen Weges, der später Kronenhofstraße 
genannt worden ist. Diese Straße mündet gegen die Birkenallse, jenseits welcher 
der., Katzenpfuhl unmittelbar anstößt. Es wurde^ für ersprießlich' erachtet, die 
Ablassung des Katzenpfuhls Mit jener Regulirung und der dadurch bedingten 
Ableitung des Tagewassers in der Kronenhofstraße zu Mmbiniren. Doch ließ 
d̂er Magistrat diesen Plan alsbald fallen, und beschloß in der Sitzung vom 
6. August 1869 — 1) wegen Ausstellung des von :c. Löo Wolff beantragten 
Reverses dann in weitere Berathung zu treten/ wenn der EiHenthümer des Katzen-
Pfuhls nnd sämmtliche Adjacenten in rechtsverbindlicher Form sich mit der be¬ 
absichtigten Entwässerung des Katzenpfuhls - einverstanden erklärt haben würden. 
Bei der Berathung kam es aber auch — 2) zur Sprache, ob es nicht, um allen 
Weitläufigkeiten zu entgehen, möglich sei, die immerhin wünfchenswerthe Trocken¬ 
legung- des Katzenpfuhls durch einen in demselben" anzulegenden Vöhrbrunnen zu 
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bewerksteNgen fei. Vr»G dem Beschlüsse zu 1) wurde der w. Leo Wolfs durch 
Magiftrats'-Schreibeid vom 15. August 1869 in Kenntmß gesetzt. Zur Erleiiigung 
des Beschlusses zu 2) erhielt der Stadtkaumeister Behnke den Auftrag, mit den 
Interventen mündlich zu verhandeln. 

.Letzterer berichtete am 14. August 1869, daß er mit dem Zimmermeister 
Leo Wolfs und einem Sachverständige,, dem Köuigl. Hof-Brunnen- und Röhr-
meisteV Prutz, der zugleich Mtiuteressent sei,. Mckfstrache gehalten habe, nach 
Beider Meinung aber nicht zu erwarten ftche^ die Adjacenten des Katzen¬ 
pfuhls zum Bohrversuch für die Herstellung eines «penkbrunmns veranlassen zu 
können. Nach Beider Aussage sind die umlieg«ndeN Brunnen von sehr geringer 
Tiefe — durchschnittlich etwa bis 20 Fuß — unb nehmen ihr Wasser aus dünnen 
Saudschichtey, welche schon für den Zufluß häufig versagen und zum Verschlucken 
irgend erheblicher WassermengM als geeignet nicht anzusehen sind. Das Auf¬ 
finden des. Grundwassers ist nach :c. Prütz' Angahe erst, in es» 80 Fuß Tiefe 
zu erwMen, *) und waren beide Interefsenteu zu einem Bohrversuch bis zu dieser 
Tiefe um so weniger geneigt, als der von ihnen ausgesprocheneu Befürchtung, 
durch einen in der ZWHe ihrer Grundstück anMegmden tiefen Genkbmnnen 
mächte den eigenen BrunnenHdas Wasser entzogen werden, nicht mit Sicherheit 
widersprochen werden konnte. Stadtbaumeifter Behnke konnte hiernach dem 
Magistrat nur anheimstellen, die Abführung des Waffers im Katzenpfuhl durch 
eine eigene Nöhrleiftung, im Anschluß an den Schwanenteich thunlschst zu er¬ 
leichtern. 

Die Kosten der Röhrenleitimg zur Phlassung des Katzenftfuhls nach dem 
Schwanenteiche und von dort nach dem Festungsgraben waren vom Möhrnmster 
Müller auf 200—250 Thlr. veranschlagt. Auf Grund dieses Anschlages hatte 
der Zimmermeifter Leo Wolff bereits im Jahre 1868 bei den Witinteressenten 
eine Subskriptionsliste zur Deckung der Kosten in Umlauf gesetzt. Es waren 
ihrer 9 Interesseuten, die zusammen sich zu einem Beitrag von 153 Thlr. ver¬ 
pflichteten. Darunter war :c. Leo Wolff seltzft mit 25 Th l r „ de« Commerzien-
rath Gustav Adolf Töftffer aber mit HO Thlr,,. dem höchsten Beitrage betheiligt. 

Außer der Richtung nach dem Schwanenteich Am die Entwässerung des 
Katzenpfuhls, auch längs der BirHenallse durch die Blumenstraße zur Oder auf 
die Bahn. Dies Projeet rührte von dem Vorsitzenden der Ökonomie-Deputation 
,Stadtv. Hempch her, der aber zugleich meinte, daß die Ausführung des Projects mit 
„ungeheuren" Kosten verknüpft fein werde. Als man indeß im Jahre 1869 auf 
den Gwnd einer eigends dazu vorgenommenen Abwägung der Lßitungslinie, deren 
Länge auf 156 laufende Ruthen ermittelt worden way, den Kostenanschlag an¬ 
fertigte, ergab sich, daß die Legung eines 10 Zoll.weiten beiderseits glasirten 
Thunrohrs, nebst der Anfertigung von 7 Schlammkasten, 150t) Thlr. kosten werde. 

Hie ganze Entwässerungs-Angelegßnheit kam aber ins Stücken, wurde aber 
zwei Jahrs nachher, als des Katzenvfuhls, Wasfersvtsgel im Fvühjcchr 1871 eine 
Höhe erreicht hatte, wie noch nie zuvor, von :c, Leo Wolff wieder in die Hand ge¬ 
nommen. Er keß die Ableitung durch die Virkenallse und die Blumenftraße im 

5) Die Höhe des Wasserspiegels des Katzenpfuhls über 0 des Oderpegels kann zu 72 Fuß 
angenpmmen werden. <Bergl. tüts Nivellement S. 288, Stationspunkt 54.) 

«andbuch von Pommern; Th. II., Nd. VI I I . , 13? 
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Auge behaltend, eine Liste bei den Adjacenten d3s Katzenpfuhls circuTren, und 
zur Zeichnung von Beiträgen auffordem. Hierbei kam eine Summe von 365 Thlr . 
zusammen, die sich indessen, nach :c. Leo Wolff Dafürhalten auf 400 Thlr. ab¬ 
runden werde, da mehrere Adjacenten sich noch die Zeichnung von Beiträgen vor¬ 
behalten hatten, wenn wirklich aus der Sache etwas werde. Leo Wolfs ver¬ 
pflichtete sich für seine Person zu einem Beitrage von 400 Thlr., und bat den 
Magistrar in seiner Eingabe vom 15. März 1871, nunmehr möglichst bald mit 
der Legung dO projectirten Rohrs beginnen zu lassen. 

I m Magistrats - Enllegium ließ man aber, nach näherer Erwägung, das 
BlumeNstraßen-Project fallen und beschloß, die Abführung des Katzenpfuhl-
Wassers vermittelst der Rohrleitung des Schwanenteichs in Erwägung zu nehmen. 
Die Bau-Deputation veranschlagte die dazu erforderlichen Kosten zu 700 Thlr. 
Sie hatte, obwol das vom Anlagen-Verein vom Schwanenteich aus gelegte 
Rohr nur 4 Zol l Weite hat, ein Röhr von 6 Zol l Weite veranschlagt, und zwar 
mit Rücksicht auf die unvermeidliche Verschlammung und die leichtere Möglichkeit 
einer Reinigung des Rohrs. Die Leitung hatte eine Länge von 1030 Fuß und 
vom KatzeDfuhl bis zur Röhrleitung im vormaligen Schwanenteich' ein Gefälle 
von 10 Fuß 1 Zoll . M i t Einschluß des Kastens am Katzenpfuhl war- sie mit 
5 Schlammkasten versehen. Die Bau-Deputation war indeß der Meinung, daß 
zur vollständigen Entwässerung des Terrains emeDrainage im Anschluß an diese 
Rohrleitung, bezw. an die Schlammkasten nothwendig sei. Diese habe sie jedoch 
in dem Kosten-Anschläge unberücksichtigt gelassen, weil es füglich jedem einzelnen 
Grundbesitzer- überlassen werden müsse, in welcher Ausdehnung er diese Ver¬ 
besserung sobald die Vorfluth erst gesichert ist, zur Ausführung bringen wolle. 

Der Bescheid, den der Magistrat dem :c. Leo Wolff auf seine Vorstellung 
vom 15. März unterm 1A M a i 1871 ertheilte, lautete dahin, daß die Ableitung 
des auf dem Terrain des Katzenpfuhls sich ansammelnden'Wassers in der Rich-"" 
tung der Blumenstraße nicht für zweckmäßig gehalten werde, daß Magistrat indeß 
in Anerkennung der jetzigen Übelstände und zur Ermögligung ihrer Beseitigung 
bereit sei, die Genehmigung der Stadtverordneten-Versammlung vorbehalten, einen 
Beitrag zu den Kosten der Entwässerung höchstens zum Betrage von 300 Thlr. 
zu leisten, wenn die Ableitung im Anschluß an die Rohrleitung aus. dem M ^ 
Schwanenteiche und nach Maßgabe her näher festzusetzenden speciellen Bedingungen 
zur Ausführung, gebracht, und wenn hierzu der angebotene Kostenantheil mit 
400 Thlr. gezahlt werde. Für die Vorbereitung der Ausführung sei erforder¬ 
lich: — 1) die Genehmigung der Fortification und des Anlagen-Vereins für den 
Anschluß an die, diesem Verein zugehörige Gntwäfserungsleitung; 2) die Ge¬ 
nehmigung aller betheiligten Grundbesitzer, daß die Rohrleitung auf ihr Eigen-
thum verlegt werden dürfe, und als Servitut bestehen bleibe; 3) die Verpflichtung 
der Adjacenten zur Zahlung des Kostenantheils von 400 Thlr. Als Hauvt-
bedingüng für diese Betheiligung bemerkte der Magistrat jetzt schon, daß die 
Ausführung der Entwässerung Seitens der Stadt bewirkt werde, daß der Stadt 
das Eigenthumsrecht an den Röhren verbleibe, daß nur der Sammelkasten an 
der Birkenallse zur Aufnahme von Tagewasser, jeder andere Sammel^aften aber 
nur zur Aufnahme von Drainwasser benutzt werden dürfe. Die Wahrung des 
EigenthumZrecht durch hypothekarische Eintragung bleibe vorbehalten, ebenso die 
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nähere Festsetzung der Richtungslinie der Rohrleitung und solle letztere, soweit 
.möglich, M die Grundfläche der projectirten Straße verlegt werden. 

I m Auftrage der Adjacenten des Katzenpfuhls gab :c. Leo. Wulff am 
11. Augusts 1871. die Erklärung ab, daß die vom Magistrat gestellten Be¬ 
dingungen von den betheiligten Grundbesitzern nicht angenommen werden könnten 
und daher das Anerbieten ßines Beitrags von 400 THIr. zurückgezogen werde. 
Für die. seit Jahren anerkannte Nothwendigkeit einer endlichen Trockenlegung des 
Katzenpfuhls würden wiederum sanitätspolizeililche Rücksichten geltend gemacht 
und namentlich bei der, möglicher Weise in Stettin, auftretenden Cholera-Epidemie 
der Katzenpfuhl als ein bedeutendes Förderungsmittel der Krankheit und als 
Schreckbild aufgestellt. Wolle aber Magistrat das Project t>er Rohrleitung in der 
Richtung der Blumenstraße noch ein Mal in Erwägung nehmen und für dessen 
Ausführung Beschluß fassen, so seien er und seine Mitinteressenten bereit, den 
augebotenen Betrag von 400 Thlr. zu leisten. ^ 

I n dem Bescheide, welchen der Magistrat unterm 16. August 1871 ertheilte 
würde das Project der Entwässerung des Katzenpfuhls nach der Blumenstraße 
wiederholt und entschieden abgelehnt. „Die Stadtgemeinde, heißt es weiter ist 
bei Herstellung der qu. Entwässerung nur in soweit interessirt, als es sich um 
Beschaffung einer Vorfluth für die Kronenhofstraße handelt und haben wir unsere 
Bereitwilligkeit, einen, diesem Interesse entsprechenden Theil der Kosten zu tragen, 
durch unser, vorbehaltlich der Zustimmung der Stadtverordneten, gemachtes An¬ 
erbieten vom 18. Mai er. bereits bewiesen. Das hauptsächlichste Interesse an 
der Entwässerung des Katzenpfuhls haben indeß unzweifelhaft die Grundeigen-
thümer und die Adjacenten und müssen daher von diesen auch Vorbereitungen 
für die Ausfühmng getroffen und die Kosten zum größten Theil getragen werden. 
Wir stellen anHeim, die Petenten von diefem Befcheide zu benachrichtigen und 
sie event. zu einem gemeinsamen selbständigen Vorgehen zu veranlassen, und be¬ 
merken gleichzeitig, daß wir zwar gegen die Entwässerung durch ein Canal-Rohr 
in der Birkenallse einen Einwand nicht erheben, unsere Genehmigung und die 
Zahlung eines, unsere frühere Offerte nicht wefentlich übersteigenden Kostenbe¬ 
trages aber von der Bedingung abhängig machen würden, daß die Entwässerung 
unter dem, auf Grabower Fundö belegenen Theil der Blumenstraße fort und 
bis zur Oder geführt werde, da andernfalls neue Übelstände an anderer Stelle 
zu besorgen sind. Wir bemerken ferner, daß ihnen die Vereinbarung mit der 
Grabower Stadtgemeinde und die Abfindung mit den über die Einführung von 
Hauswasser in die Oder z. Z. bestehenden strompolizeilichen Vorschriften gleich¬ 
falls überlassen werden muß". 

Mi t diesen Actenstück schließen die mit dem Zimmermeister Leo Wolff im 
eigenen, wie im Namen seiner Mitinteressenten, geflogenen Unterhandlungen. 

Sei noch angeführt, daß die Pächter des Schürschen Brunnenhauses, die 
Canditoren Pontz und Comp. unterm 15. Mai 1871 über die fortwährende 
Nässe auf dem ihnen überwiesenen Gartenfleck in den Anlagen, der fich an das 
Brunnenhaus anschließt, Beschwerde führten. Sie schrieben diesen Übelstand dem 
Einfluße des Katzenpfuhls zu, und baten den Magistrat um Abhülfe, weil ihr 
Gefchäft große Einbuße erleide, da Jedermann sich scheue, auf dem feuchten 
Boden Platz zu nehmen. Es erhellet aus den Acten nicht, ob bei der Trocken-
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tegung des Schwaneckichs dev ims Dem Katzettpfuhl dHin unterirdisch führenden 
Röhre gehörig verschlösse Cürisfüm ist Noch zu erMhnen, 
daß ein SpsMaut, Her von wm hsrrWndm Gründerfteber befakten war? von, 
der Oefellschaft W H M , zMgen Bzesitzerin des Ackerwerks Friedtichshsf, emM 
Thml des ONtzenphlhls M dck BirkynMße in der DröW von 31><M Q.-Fnß 
-- 1 Mg^ 1^37 Rlltt). fW 6 1 N T M . gekauft hat. Der Gründechebernöe, 
N. R. hacke Ülsö für M Fläche eims Metzens vom BerMäWMßen Wafsertümpel, 
Katzenvfuhl genamch Me SmßM vvN 3121 Thtr.-gezahlt, w i . 16 M a l meP, 
als was EommerziMrath Gj A^ T ö M r zehn Jahre bocher für dM Morgen hes 
besten AckerlMdZ im T u r M M w V gegeWn hMte. Dieses OefchäftchM der Gesell¬ 
schaft Weftend-Mkttin Fchvtt wm Fahre 1872, oder ̂ dem Mrgang von diesM 
zmn folgenden Fahre an, als der Gründerschwindel in seWO Blüthe stand, M 
wie irrthümlich bchEWW worden ist, in bsn FüstMlliarden der französischen 
Kriegsentschädigung sejnen Ursprung Whabtz ssttdern lanM vor dem, das entartete 
ManzofMbslk Mdchmüthigtm, Kriege v « 1870—71 ins Leben gerufen worden 
ist, und ^var Vornehmlich -wrch dis Geftllschnft Westend-CharlottenbUrg, bei 
Berlin, die VM 
gestiftet worden iG die sich in ckn ihren Gliedern selbst bis zum Pnstvren-
Stande hiWüf> durch eiWn außerordentlichen SpeculationsMist im Dienste des 
geflügelten OotKs beckeMar gemacht hat.. Da nun unser Freund U . M , der 
von dem Leo WVlffschm Pro^ect der Abladung des Katzenpfuhls offenbar Kennt-
mß echalten hatte, war dieses Voch kein Geheiimnß, da es in den Tageblättern. 
oft besprochen wurde, ^- und dadurch zu dem übereilten Kauf verleitet worden 
war, sehen m i t M daß jenes Projeet bis auf Weiteres zurückgelegt worden, war 
er naiv genug, in einer lang ausgefyonneN Vorstellung vom ß. Zum 1873 
vom Magistrat zu verlangen, daß derselbe die Trockenlegung des Katzenpfuhls 
unverzüglich auf Stadtkoftett in die Hand nehme, damit er, ^. F . , sein — 
nasses OruMstück nutzbar und fein darauf verwendetes Kapital verwerthen M m , 
sei es doch ohnehin des Magistrats Pflicht, die CalMität eines ftehMdsn stittken-
dek Gewäsfers m unmttelNrer Nähe der Anlügen und der frequentsften Staot-
gegenh zu beseitigW. „Ich muß jedoch bemerken, sV schloß M ^f. sein ^höfliches 
Schreiben", wie ich hoffe, Haß im Laufe dieses Jahres in dieser Gelegenheit Etwas 
geschieht da ich andernflBs gchwungen bin, mit allen mir zu Gebote stehenden 
Mitteln mein Eigenthum zu schützen". Der Magistrat ließ sich HMei^ dem guten 
Manne in d M BeschM vom 23. Juni 1873 zu eröffnen, daß er jedwede v M 
der Stadtgemeintze Stettin beanspruchte Verbindlichkeit Zur EntWässerunI des 
Katzenpfuhls auf das Entschiedmste ablehnen müsse,, und er.es Hm im eigeMN 
InWeW nur anheim gebm könne, uiit den ü b r i M Interessenten und Adjacenten 
im Wege der freiwilligen VerOinbarung die Tröckenleguttg des Pfuhls ins Werk 
zu richtw, oder, wenn Nese NereinbllMM n i M zu Stande zu hrmgen fti, die 
Einleitung des für zwangsweift Ausführung von EntwäsftruWgs-Anlagen w r -
geschriebenen Verfahrens bei Ver Könitzl. Polizei-Behöche zu beantrügen. 

I n einem Schriftwechsel mit dem Magistrate brachte bis Polizei-Direetion 
unterm 26. September 1873 auch die sanitätspolizeiliche Frage bei Neubauten 
zur Sprache, wobei sie vorzungsweise das Viereck vor dem Kömtzsthore im Auge 
hatte, welches von der Pölitzetstraße, der Birkenallse, der Grabower und der 
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von Schurs Brunnenhaus M PYKtzerftraße führenden noch namenlosen Straße 
begränzt ist. I n diesem Mereck liegt der Katzenpfuhl, der thatsächlich keinen 
Abfluß hat (also war die frühere Abflußrohre zum Schwanenteich verschlossen 
worden); das Erdreich um denselben ist vom Wässer ganz durchzogen. Sollen 
dort gesunde Wohnungen entstehen, so wird einer regelrechten Entwässerung des 
Katzenpfnhls Rechnung getragen werden müssen, und es wird, ehe die Entwässerung 
geschehen und die' Trockenlegung des Pfuhls zu Stande gebracht fein wird, jeder 
Neubau auf den Terrain des bezeichneten Vierecks zu unterbleiben haben. Hier¬ 
h e r erbat sich die Polizei-Direction die Erklärung des Magistrats. Diese wurde 
am 18. October 1873 dahin abgegeben, wie der Magistrat nur beipflichten könne, 
daß es aus den verschiedensten, namentlich auch aus Gesundheits-Rücksichten 
dringend geboten sei, bei necken Anfiedlungen innerhalb des Stadtbezirks von 
vornherein für die Sicherftellüng einer geregelten Entwässerung Sorge zu tragen 
und daß es deshalb voükommen gerechtfertigt erscheine, die Ertheilung von Con-
sensen zu Neubauten an die Erfüllung dieser Vorbedingung zu knüpfen. Was 
insbesondere das T e n M in der Nähe des Katzenvfuhls anbelange, so sei es 
allerdings Thatsache, daß, namentW seitdem aus den umher errichteten neuen 
Baulichkeiten die Effluvlen m diesen Teich geleitet werden, daselbst Zustände ge¬ 
schaffen sind, welche die bedingungslose Gestattung weiterer Bauten in jener 
Gegend als mit der Handhabung einer sorgsamen polizeilichen Gesundheitspflege 
kaum vereinbar erscheinen lassen dürften, und müsse Magistrat es daher als 
ein im höchsten Grad wünsHenswerthe Maßregel bezeichnen, wenn die Ertheilung 
fernerer Bau-Confense für jenes Terrain so lange versagt wird, bis die Be¬ 
seitigung der vorhandenen Übelstände durch die betheiligten Adjacenten in der 
einen oder andern Weife herbeigeführt ist. 

Hierauf ersuchte der Polizei-Präsident v. Warnftedt am 3. November 1873 
den Magistrat mit Rückficht darauf, daß derselbe bei Entwässerung des Katzen¬ 
pfuhls interessirt ist, bezw. die Entwässerung sich den städtischen, diesen Zwecken 
dienenden Anlagen der dortigen Stadtgegend anzuschließen haben dürfte, seine 
Techniker zu beauftragen, sich darüber zu erklären, auf welche Weise den hervor¬ 
getretenen Übelständen am zweckmäßigsten vollständige Abhülfe verschafft werde 
und wie sich die Kosten für die Entwässerung, so weit sie die Adjacenten treffen, 
belaufen würde. — 

Diefes Schreiben wurde der Bau-Deputation am 12. November 1873 ur¬ 
schriftlich mit der Aufgabe überwiesen, die darin aufgeworfenen Fragen zu erörtern 
und zu beantworten, und damit hie Angelegenheit wegen Vorfluths-Beschaffung 
für die KwMnhofsstraße zu verbinden. Die Bau-Deputation berichtete am 
28. November 1873, daß bei der augenblicklichen Lage der Sache Borschläge zur 
endgültigen..Hebung der von dem Polizei-Präfidenten v. Wamstest zum Ausdruck 
gebrachten llbelftände ebensowenig zu machen seien als eine Berechnung der Bei-
tragskosten der Adjacenten; es könne daher nur anHeim gegeben werden, die 
Polizei-Direction darauf Merkfam zu machen, der jetzt-Statt findenden Benutzung 
des Katzenpfuhls als Dunggrube Seitens der Adjacenten mit allen gesetzlichen 
Mitteln entgegen zu treten. Eine Verpflichtung der Stadt zur Beseitigung des 
ganzen Gewässers dürfte überhaupt nicht vorliegen. Dieser letztere Punkt war 
in den Verhandlungen mit den Interessenten vom Magistrat zum öftsrn hervor-
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gehoben worden. Und 
3. December 1873 geantwortet, daß unter den obwaltenden Umständen die Bau-
techniker des Magistrats nicht geneigt feien, sich der in Anregung gebrachten, 
mehr oder minder umfangreichen, Baukosten-Veranschlagungs-Arbeiten jetzt zu 
unterziehen und es der Polizei-Direction anHeim gegeben werden müsse, die Ad-
jacenten des Katzenpfuhls aufzufordern, sich ihrer Seits Behufs Feststellung der 
Mit tel und Wege zur Beseitigung der thatsächlich bestehenden Übelstände, bezw, 
Entwässerung des Katzenpfuhls unter einander in Verbindung zu fetzen. 

Nach einem Acten-Vermerk vom 22. Juni 1874 war der Stadtbaumeister 
Keßler von der Bau-Deputation mit der Bearbeitung eines Projects zur Ent¬ 
wässerung des Katzenpfuhls beauftragt worden. Nach einem fetnern vermerk 
vom 29. September 1874 war der Entwurf fertig und lag dem Stadtbaurath 
Kruhl zur Revision vor. Und nach einem Schluß-Vermerk vom 3. Februar 1875 
war die »Angelegenheit durch Vorlage des Projects im Magistrats-Collegium 
beendigt. 

j^eta vurias 8pe<:. die Ableitung des Kazzenpfuhls durch die Festungswerke. Tit^ X. 
- ^,. Miitari«, 8p'y<:. Sect. 4. Gouvernements-Sachen Nr. 72. 1816—1875. — Plan 

von der ehemaligen Unterwiek und deren Lage gegen die Festung Stettin. Ange¬ 
fertigt im Jahre 1816 durch Hintze. Plankammer der König!. Regierung zu Stettin. 

Diesem Plane zufolge bildete, zur Zeit der Aufnahme des Plans, der kleine 
oder obere Katzenpfuhl ein längliches Viereck, dessen Langseite fast paralell mit 
der vom Anklamer Thor zum Landhause der Prinzessin Elisabeth von Preußen -^ 
Friedrichsgnade, und gemeinhin Prinzeß-Schloß genannt —̂ führenden Allse von 
Süden nach Norden gerichtet, und nur um wenige Ruthen von dieser Allee ent¬ 
fernt war, während das Südende des Wasserbeckens unmittelbar an die Allse 
Meß, und zwar da, wo gerade gegenüber in späterer Zeit Dr. Schür's Brunnen¬ 
haus in den Anlagen erbaut worden ist. Der Katzenpfuhl hatte im Jahre 1816 
feste Ufer, war 3 7 ^ Ruthen lang und 16 Ruthen breit, umfaßte mithin einen 
Flächeninhalt von 600 Q.-Ruth. - - 3 Mg . 60 Ruth. - - 86.400 Q.-Fuß. 

Den- vorstehenden actenmäßigen Nachrichten möge noch ein Vorgang in der 
Stadtverordneten-Versammlung hinzugefügt werden, wozu der im Bau begriffene 
unterirdisch geführte Kanal zur Entwässerung der nördlichen Gegenden des Turnei-
Feldes, in der Richtung zur Oder am Südende der Unterwiek von dem in der 
Grabower Straße und der Birkenallse der Katzenpfuhl berührt worden ist, die 
Veranlassung gegeben hat. I n der Sitzung der Stadtverordneten am 17. August 
1875 befragte, vor Eröffnung der Tagesordnung der Stadtverordnete, Rentner 
Tiesfen, einer der Grundbesitzer in der Kronenhofstraße, den Magistrat behufs 
Erlangung von Auskunft darüber, weshalb die begonnene Entwässerung des 
Katzenpfuhls plötzlich eingestellt und dadurch das bisher nur mäßig duftende 
Gewässer in einen die Umgegend verpestenden Sumpf verwandelt sei, den man 
unter der brennenden Augustsonne unverantwortlicher Weise liegen lasse, ohne dem 
unerträglichen Zustande irgendwie Abhülfe zu verschaffen. Er sei der Meinung, 
daß, da die städtischen Behörden durch die begonnene Entwässerung des Katzen¬ 
pfuhls diesen unerträglichen Zustand herbeigeführt, dieselben auch für Beseitigung 
desselben Sorge tragen müssen, und sei?es wünschenswerth zu erfahren, ob und 
wann die Wiederaufnahme der Entwässerungsarbeiten beginnen solle. Andernfalls 
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halte er die bis jetzt dafür aufgewendeten Kosten für weggeworfenes Geld. ^-
Stadtbaurath Kruhl ertheilt hierauf folgende Auskunft: Die Anlegung des 
Durchstichs über das Grundstück des Röhrmeisters Müller in der Grabower 
Straße hinweg, bis zu einem gewissen Punkte hin, sei nothwendig gewesen, um 
das im ^atzenpfuhl angesammelte Grundwasser, welches durch sein Andringen die 
Arbeiten des vorbeiführenden Entwässerungskanals behindert habe, bis auf ein 
Min imum abzuleiten. Hierdurch sei es möglich geworden, den Bau der be¬ 
treffenden Kanalstrecke zu vollenden und habe nun die städtische Verwaltung kein 
Interesse mehr, durch Aufwendung weiterer Kosten die gänzliche Entwässerung 
des Pfuhls, welcher nicht städtisches, sondern Privat-Eigenthum sei, zu bewirken. 
M i t dem Grundbesitzer, Commerzienrath G. A. Töpffer, hätten die Verhandlungen 
bisher zu keinem erwünschten Resultat geführt; indessen hätten sich auf Veran¬ 
lassung der Bau-Deputation die Adjacenten zur Aufbringung der etwa 30 Thlr. 
betragenden Kosten für Weiterlegung eines 70 Fuß langen thönernen Ableitungs¬ 
rohrs inzwischen bereit erklärt und werde nach Anbringung desselben wol der 
beregte Übelstand gehoben werden. Der Magistrat als solcher habe mit der 
ganzen Angelegenheit nichts zu schaffen gehabt, vielmehr sei die Absperrung des 
Abflußrohrs von der Bau-Deputation ausgegangen. Ein Zwangsmittel den 
Grundbesitzer zur Vollendung der Entwässemng des Katzenpfuhls anzuhalten oder 
die Desinfection der Überreste von Gmndfchlamm, event. die Ausfüllung des 
Bettes zu bewirken, habe der städtischen Verwaltung nicht, wol aber der Polizei-
Behörde zur Verfügung gestanden. Dieselbe werde nun auch sicher wol ihrerseits 
einschreiten. Die Bau-Deputation habe gethan, was sie habe thun können. -— 
St . V . Rettwer Siebner bestätigt, daß, als er mit einem seiner Grundstücke in 
ähnlicher Lage gewesen, die Polizei gegen ihn eingeschritten sei und er auf seine 
Kosten habe Abhilfe bewirken müssen. — St . V , v r . Wolff, Herausgeber der 
Ostsee-Zeitung, hält prinzipiell dafür, daß die Grundbesitzer die ihnen durch 
öffentliche Leistungen erwachsenden privaten Vortheile bezahlen müssen, glaubt 
aber, daß dies mit dem vom Collegen Tiessen angeregten Übelstande nichts zu 
thun habe. Nicht darum handle es sich jetzt, wer die Entwässerung des Katzen-
Pfuhls zu bezahlen habe, sondern daß oer jetzt vorhandene, durch die Arbeiten 
behufs Legung des. Entwässerungsrohrs herbeigeführte Übelstand so bald als 
möglich beseitigt werde. Jedenfalls fei zu bedauern, daß die allem Anscheine 
nach ein so unbedeutendes Object betreffenden Unterhandlungen mit dem Com¬ 
merzienrath Töpffer nicht zu Ende geführt seien, ehe mit der Entwässerung des 
Katzenpfuhls begonnen sei. — St . V. Tiessen, indem er dies gleichfalls rügt, 
fragt, ob denn bereits die Vermittelung der Polizei in Anspruch genommen fei, 
um den Commerzienrath Töpffer, wenn i hn die Schuld an dem unerträglichen 
Zustande treffe, zu seiner Beseitigung anzuhalten. Baurath Kruhl erwidert, die 
Unterhandlungen mit ?c. Töpffer seien eben resultatlos geblieben, das Einschreiten 
der Polizei sei aber noch nicht in Anspruch genommen, weil noch keine Antwort 
von :c. Töpffer auf das Schreiben der Bau-Deputation vorliege. — Nachdem 
St . V . Graßmann noch in der vollständig irrigen Auffassung.gesprochen, als ob 
die Collegen Tiessen und Dr. Wolfs der Stadt die Kosten der Entwässerung des 
Katzenpfuhls zuschieben wollten, wird das Gespräch über die Anfrage geschlossen 
und erklärt :c.Tieffen,i daß er, in der Voraussetzung, der Magistrat werde die 
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geigneteu Gchritte bm der Polizeibehörde zur BesMgung Hes beregten MelftlWtles 
thun, die Anfrage als N lMg t ansehe. , . 

Zwei Tage nach' jener Stadtverordmeten-Wtzmg Heilte D?, W M in der 
„Ostsee-Zeitung" mit, daß die zur' SvMchß gekommene M M e n z übkr die Ent¬ 
wässerung des KatzenpfuhN als geschlichtet Wzufchsn sei, indem <3ßMmerMnmth 
Töpffer sich bereit eMcirt habe, das Wftußmhr um die eHMerlichen W Fuß 
auf seine KostW verlängern zu lassen̂  Auch eine DMnfectiyn WntWftUNA) werde 
versucht Nerden, deren GrMg indessen kemenMs M yoWänhigU sßin könne, 
so lange dm AdjacWten kmne Vorfluth verschafft sm, so daß sie ihr gesammtes 
Schmutzwaßer nach dem Katzenpfuhl müssen ablaufen laßen. 

Die «Neue Stettmer K i tung" hat diß Geniyhnheit, von Zsit M Zmt ,M i t -
Heilungen ausl d M Leserkreise" zum Mdmck zu b r i n M , m denen örtWe Ange? 
legenheitVn besprschm wechW. So^ v̂̂^̂^ in der M . 3 M mm A). A«M>ft 
1875 , M n Wort über den Katzenftfuhl" das, mit dem Mottm ä« mMm« M 
ui8i b6U6 ^ also lautet: > - , 

Der selige Katzenpfuhl hat Manche zu Epigrammen begeistert,, M l e haben 
sein Ende herbeMwünscht, nachdem er durch verächGche VehaMMg geMWgen 
worden, smW Berderber zu ärgern. Wol Wenige schemen aber hchacht zu W e n 
daß Dasjenige was man ihm wätMnd seizses BestehkNA grGtentheilZ mit UWecht 
nachsagte, mW nach femem/DahinschMen erst recht und' in M fchlimmemn 
Mäße eintreten wird, nämlich Uß VeMstuM oder VeMnreimgMg der Luft in 
semer Umgebung. Bis vor KuMM hat das Wassm Ne aus den vWr ls i orga¬ 
nischen, allerlei Nnmth und andWW Stoff-en sich MtwiMnden fchädlichM Gase 
aufgesOM und meistens deren chemiWe FefseAWen, yn GwkstVffe bewM, Pas 
geschieht nun nicht mehr. We mch der A b M M G dek Wassers fteigBegten 
Sinfftoffe werden NM zu. S t i n M o f f e n . Me vWZßsWagWe HesinfMoD dU-
selben würde viel Hesd und Arbeit kosten und denWO fchwMch dWchgreifenden 
unb andauernden Erfolg haben. Es steht yielmchx M hefürchM, haß das ganze 
Terrain dieses chemÄigen Teichs wegen seiner übermäßigen OchwänMung mit 
faülendM organischen! Gtoßen Mch, für lange IahM, wmn nicht K r immer, sehr 
böse Ausdünstungen, entwiMn und em Hmch Wr WchMrAge KranGeiten werden 
und bleiben wird. Aus diesem Wunde würde es jedenfalls HMer gewesen, wenn 
man, anstatt ihn duzch ZuschüttUNg mit al lM Möglichen Mfal l f toßG und WraO 
ic, zu verunreinigen, ihr lieben gereinigt, ihm durch Draingge dW nach Hm hin 
geneigten Umgebung sichern unteräMschen Hufluß und emw reMiOaren Wstuß 
verschaW hättje. Sein Wasser rnn M halten 

es ein nicht nur nicht kvWUiges, fMdKry- ßhenOn sogar 
einAägliches Mittel darin gegeben haben, daß mm SchneHW,. Irchse unh Fische 
hinein gesetzt hätte: denn diese (und zwar andeMäM auch Schnecken) zur WeMchM-
Nahmng dienenden Thiere. reinigen zugltzich di« Gewäfser, M M sie Wn 
chen vielem sonst überHand nchmenden u M nuAofM W n m MMWßren^ vex-
wesenken Cadavern und Wasserpflanzen leben, NWeich Gtettins M M u n g Mch 
an größeren Wasserflächen ist, so feUenMnM fMf t sy heMlich 
kleine WqssWbecken gänzlich und jeder Naturfteünd wird sie darin: sehr veMMen, 
Wen so bödauebnswerth, wie dämm die BesMgMg deZ, einstigen RchMMV^ 
teichs ist, deWt Wasser statt es dmch Schwäne ^ t M e y i W W e n , man.duM 
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W ^Mnnten Mer^MMew hyM beleben̂  ausnützen, reinigen Md verschönern 
l a M ssNn — Wn P WäuernsVM ist M SeseWüng des M e H W s . 
Noch w M esßeA M ßn HenNrM W M OMen M freNNHe Müm-
und DRüHlliiMen Htt uMüjnteH My teH unter Mnenn Namen eme Zierde 

T)ex M M M O W M r D i DM HU Wand'eMßnen und Garten-Antagen ^ 
wtzMWOllftäMg M , wenn Ä e iMMMWarten unMyäMtNM deröön^ 
dW SDGe'iWnn^ emes WHaWaW W W I ytm SWW M ^Mn gerufen 
G MefO Mrßer ist M M W W W W m D 3 W M l , W in öer Anden-
stMM e M dieMr,̂  l1?Mrenbe, M O erbWDßMKäMästn Mer t / t z^ 
DeMM HtaG geW öeO MechWfNeMN vbU H ö M M iviMchG OWnten 
Räch, Freiherxn v. Münchhausen, die Bitte aus, daß O ihm aeftM^weNeN H M — 

O U K i W M F ' D M W W W Mm- M Mus^geMWr l W , M feine 
KUck ch b f f e M M I M e M mit MlitzW/ MMfMWÄ MWgen üüf dem 
O^WlhaMMaP zu BerM, zU vWfchen? ,Wa Wr Hagisträk nD'Ausweis der 
MeMMeWeHaWM v M M A M 13W M rMeMMnF ^eff M M noch 
W W^MUm W MkiO v^MbWn P W s M M o M e F M so Mte der 
O M r W M MteH RescrHts vW 1 ^ M W i M M MagijtrW von Haase's 
WrMen in KMntM Ä i sich öarWer- M' aWrn, öV SGens des' Magistrats 
M O die HWÄluM der qü. AnlaM M M eMzuMWn, bezw. Unter welchen 
MoMißäW dichelKn zu gestalten Hm MWe. Fn fttM SHuD PÄtn 21. Iänucrr 
1874 beschloß der MaWratz mW aAem sein̂  NWWgung M dem dankens-
WÄHek VoHaVm D MHWen> fondM W f t M VnMHMuug der von 
Haase zu schWendek GcirtenMlaM zu üVernehnlN, da djeWe zur MrschVtterung 
deb NeMadt wefentM beitragen würdech nur W W stD M Eöllegftm vor, bei 
FHfteAng deN Plans gehört zu werben uM häe WsfüMÜM überwachen zu 
lasten. BreW Beschluß wMde der StWvKoOneW-WMmMMg vorgelegt, um 
siG daMt MverstäHen M erklären^ daß von MWwegU M UnttzrhMüngs-Ver-
MchOM übernomWn werden dürfe. Her MagHrch MheMe ch n iD M oft 
KoWn Mcht ganz unbedeutend ftlu bürMn, M 'MDr /W Mäu^siMguZg 
MO Wege dUW Wa StadtgMner Und feine LeNe, MnHntlkch einze Wafferzw 
fWmG W Z__4 StMn Und ein täMches GprWMüßd BeZMen̂  voMGmKch 
iw ersten̂  FaW SMt 'finden M M bGBmtcke unZ StWchgewäWangewachsen 
Md> Die StMverordnetM traM-in ihrer Sitzung vW 3/̂ ^ 
WgistrW - Bffchlusse ohNê  Weiteres bei, Wrauf beW Dberprästdentm Tages 
d'araWMMßsetMM wurden 

OMHolge^ditzfts BeriGs HMtz der WerpNstdM deU Wufmcnin Haafe W 
GMetznMWF ckGeM den" MHsiM auf feine Kosten in eifien Schmuckgärteu 
uHUWÄchtzN jedoch hatte dem zuvor 
Utit HM Magistrat zp vMinVWnhM Plane W f i M zu WUen uyl auf etwaige 
WzWäWchkeitM nmttenilich im IMrGe d'O offeMGen PexkeW, zu Heren 
eVW^ Mf t i tWM merkfam machen zu können. IHwWhen'hatH dW Dber-
präDWWn der M Hcmse persönkM einen Plan vvMeleM welchek ltach dem an 
densetbM gMchteteu Schreiben vom 11. MärZ 1OW des/ MMiHraA^usiimmMg' 
eHÄM Wte^ Da" der OGeHWdenb femD SeiM geMi M P W ebenfalls 
nichts MzüwenVen fand, fo häW er dies dem K. HäMMMkch Derkennen gtz-

' Landbuch von Pommern; Th . l l . , Vd. VIl l , 138 
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geben, in Folge dessen die Arbeiten auf dem Kirchplatze seit der M t t e des 
Monats März in Angriff genommen wurden. Dem OberprDdenten war es in¬ 
dessen erwünscht, eine ausdrückliche Erklärung des Magistrats über sein Einöer-
stäudniß mit dem für die Herstellung der qu. Anlagen gewählten Plane zu er¬ 
halten. Er veranlaßte daher den Magistrat durch Rescript vom 20. März 1874, 
ihn mit einer desfallsigen Äußerung wo möglich unter Beifügung einer Situations-
Handzeichnung zu versehen. Der Bericht vom 27. März 187ck erklärte des 
Magistrats vollständiges Einverstäudniß mit dem, von :c. Haase vorgelegten Plan 
der Verschönerungs-Anlagen des Kirchplatzes, bedauerte, aber nicht in der Lage 
zu sein, eine Situations-Zeichnung beifügen zu können, da dieselbe nach der 
Bestimmung des Oberpräsidenten von :c. Haase deck Bau-Inspector Thömer über¬ 
geben worden sei., . , 

Die von Stadtwegen übernommen? Unterhaltung traf in erster Linie das 
Begießen der Anpflanzungen und Rasenstücke, was am zweckmäßigsten durch Be¬ 
nutzung der städtischen Wasserleitung ins Werk zu richten war, zu welchem Ende, 
gleichzeitig mit Instandsetzung des Platzes, die Legung, von zwei Leitungsröhren 
der Länge nach von Westen nach Osten durch den Platz erforderlich wurde, diese 
Bohren aber mit 6 Anschraubemundstücken zu versehen waren. Haase machte aber 
auch darauf merksam, daß es rathsam wäre, in der Mit te des von ihm zur Be-
pstanzung in Angriff genommen Kirchplatzes 4 oder 6 Gasflammen aufzustellen, 
da es sonst in der Dunkelheit nicht möglich sein werde, die Wege inne zu halten. 
Stadtrath Bock, als Vorsitzender der Commifsion für die Gasanstalt, hielt es für 
angemessen die von Haase im Maximo vorgeschlagenen 6 Gaslaternen so zu ver-
theilen, daß vier in der M i t te , und je eine Laterne an dem Ost- und 
West Eingänge des Platzes aufgestellt würde. I m Laufe der auf dem Kirchplatze 
ihren Fortgang nehmenden Arbeiten hatte :c. Haase gesprächsweise den Gedanken 
fallenlassen, daß eine in der Mitte des Platzes sprudelnde Fontaine sich sehr 
gut ausnehmen werde, so wie daß er Nicht abgeneigt fei, diese Zierde auf feine 
Kosten anbringen zu lassen. Da man von Haase's betreffenden Äußerungen beim 
Magistrate Kenntniß erhalten hatte, so übernahm es der Vorsitzende der Ökonomie-
Deputation, Stadtrath Hempel, mit :c. Haase persönlich Rücksprache zu halten 
und ihm die Doppelfrage vorzulegen, — ob er wirklich gewillt sei, in der Mitte 
des Kirchplatzes für seine Rechnung einen Springbrunnen zu errichten? so wie, 
ob er auch zu den Spreng- und Beleüchtungs - Anlagen Zuschüsse event. in 
welchem Betrage zu gewähren geneigt sei. Den ersten Theil der Frage bejahte 
Haase; und um den Beweis zu geben, wie ernst es ihm mit diesem Vorhaben fei, 
zeigte er dem :c. Hempel einen Aufsatz mit Figur, den er für die Fontaine be¬ 
stimmt hatte und ließ im Laufe des Gesprächs die Erwartung durchleuchten, daß 
die Stadt die Aufstellung, die Anlage des Wasserbassins, die Zu - und Ableitung 
machen und das Wasser zur Fontaine selbst liefern werde. Den zweiten Theil 
der Frage lehnte ic.Haase eigentlich ab, wollte indessen bei allen Adjacenten des 
Kirchplatzes Beiträge sammeln und stellte in Aussicht, sich vielleicht auct> hierbei 
persönlich noch zu betheiligen. Die endgültige Erklärung wollte « . Haase erst 
dann abgeben, wenn er Rücksprache mit dem Stadtrathe Dr. Dohrn, .sun., der 
den Plan zu den Platz-Anlagen gemacht habe, genommen. I n einem an den «.Hempel 
gerichteten Schreiben vom 2?. Apr i l 1874 erklärte nun :c. Haase, daß er eine 
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Beisteuer zu den Kosten, welche die Legung von Gas- und Wasserrohren auf dem 
von ihm bepflanzten Kirchplatz verursachen, ablehnen müsse, dagegen bereit sei, eine 
Fontaine, die in seinem Hause zur Ansicht aufgestellt sei, in der Mitte des Platzes,. 
wenn es vom Magistrat gewünscht werde, aufstellen zu lassen, das dazu erforder-
liche Bassin auf feine Kosten anfertigen zu lassen, und 100 Thlr. für Legung 
von Zu- und Abflußröhren an den Magistrat zu zahlen/ 

Der Magistrat stimmte für die Aufstellung von 6 Gaslaternen, Kostenbetrag 
360 T^hlr., für Legung der Wasferleitungsröhren zur Sprengung der Anlagen, 
Kostenbetrag 236 Thlr., so wie für die durch :c. Hanfe zu bewirkende Auf¬ 
stellung der Fontaine, zu der aus der Laotischen Wasserleitung durch ein Neben¬ 
rohr das Wasser der Art hergegeben wird, daß das Abflußwasser die Spülung 
und Reinhaltung des Fallschachts heim Gebäude' der Königl. Provinzial-Steüer-
Direction bewirkt, und 42 Thlr. kosten.wird. Hiernach betragen die einmaligen 
Ausgaben ftr diese Anlagen auf dem durch :c. Haase zum Schmuckgarten um¬ 
gewandelten Kirchplatz 638 Thlr. wozu :̂c. Haase 100 Thlr. beisteuert; demnach 
bleiben 538 Thlr., deren Deckung von der Kämmereikasse zu übernehmen ist. 
Die dauernden Ausgaben belaufen sich jährlich an Gasverbrauch auf 60 Thlr., 
an Wasserverbrauch zum Sprengen des Platzes auf 2 4 ^ Thlr., an Wasserver¬ 
brauch des Springbrunnes auf 60 Thlr./Summa der jährlichen Ausgaben 
Thlr. 144. 22. 6 Pf., und 'für das laufende Jahr 1874, in welchem alle diefe 
Verschönerungs-Anlagen zur Ausführung kommen, Hie Hälfte mit Thlr. 72.11.3 Pf. 
Die Stadtverordneten bewilligten in ihrer Sitzung vom 12. Mai 1874 die ge¬ 
forderten Anlagekosten und die dauernden Kosten für das Jahr 1874, worauf 
dein Oberprästdenten Bericht erstattet und dessen Genehmigung der beabsichtigten 
Anlagen nachgesucht wurde. Der vom Oberpräsidenten unterm 22. Mai 1874 
ertheilte Bescheid hat folgenden Wortlaut: / " 

„Dem Magistrat erwidere ich ergebenst auf den gefälligen Bericht vom 
14. d. Mts., daß ich gegen die Anlegung einer Fontaine mit den dazu gehörigen 
Zu- und Ableitungsröhren, so wie gegen die Errichtung von Wasserstöcken zum 
Besprengen der Anlagen und die Aufstellung von Kandelaber-Laternen auf dem 
Kirchplatz der hiesigen Neustadt nichts zu erinnern finde. Für den Fall, daß 
auf diesem Platz dermaleinst, wie es beabsichtigt ist, eine Kirche erbaut werden 
sollte, muß ich jedoch wiederholt darauf aufmerksam machen, daß alsdann die 
ganze oder theilweise Beseitigung der vorerwähnten Garten- und Wasser-Anlagen 
erforderlich werden würde. Mi t Bezug hierauf behalte ich daher mir, resft. 
mÄnen Nachfolgern das Recht vor, die Wiederherstellung des frühern Zustandes 
anzuordnen. Endlich setze ich voraus, daß die Abführung des abstießenden Wassers 
nach dem Fallschacht vor dem Gebäude der Königlichen Provinzial-Steüer-Direction 
bewirkt wird." 

Am 30. Juni 1874 war die von :c. Haafe auf dem Kirchplatz aufgestellte 
Fontaine im Gange und die von ihm daselbst unternommenen Anpflanzungen 
waren vollendet. Die Ausführung der Letzteren hatte er nach seiner Überzeugung 
den bewährtesten Händen übergeben, denen seines jüngern Freundes, des Staöt-
raths Dr. Dohrn M . , der sein Talent für Landschaftsgärtnerei durch den Don 
ihm geschaffenen Park in zuHökendorf aufs 
Glänzendste kund gegeben hat. Dr. Dohrn stellte feinen sehr geschickten Höken-
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dorfer Gärtner dem,«. Haase M V e r M u M d e n derselbe auf feine Kosten nach Berlin 
reifen ließ, um öett soWen^Wern.haus-Platz als Uorbild für die Anpflanzung 
des Stettiner KirHplatzes zu besichtigen, und von. dein zu diesem Zweck Ms der 
Königl. Landesbaumfchule b.ei Pvtsdam ^ viele kostbare Pflanzen und einige 100 
ainerikanifche Rofenstöcke hezogen wurden, und der überhaupt nach Haase's Be¬ 
stimmung keine Kosten fchchen durfte/ uni den sandigen Kirchplatz möglichst bald 
und zur allgemeinen Zufriedenheit in emem das Auge erfreuenden Schmuckgarten 
zu verwandeln. Waren Wind und Wetter der jungen Anpflanzung eben nicht 
günstig, konnten viele der edleren Ziersträucher auf dem der östlichen Luftströmung 
ganz offen liegenden Platze den Frühjahrsfrösten nicht widerstehen, so waren dies 
Natur-Einflüsse, welche keine menschliche Kraft zu bewältigen im Stande ist. 
Die Folge aber war, daß der Kirchplatz im ersten Sommer nicht den Anblick 
gewährte den man sich davon vorgestellt haAe. Die Jahreszeit war zu weit vor¬ 
gerückt, um Ergänztmgs-PftaGUNigen vorzunehmen; außerdem wejß Jeder, der sich 
mit dem Reich tzeV Pflanzen'Näher besHäOgt, daß jede Geschlechts-Gattung ihr 
eigenthümliches Beben hat, und kein Zierstrauch, ohne vom Baum zu reden, in 
wenig Monaten zu feiner vollen Höhe gedeihen kann. Ein mit Sorgfalt ange¬ 
legter Park oder Garten bedarf unter beständiger Pflege mindestens 5—6 Jahre, 
um das zu werden, was er werden foll. Zu den nachtheiligen klimatischen Ein¬ 
flüssen gesellten sich dann auch ruchlose Menschen, die, ohne allen Sinn fürs 
Schöne und denen das Unterscherdungs-Vermögen über das Mein und Dein ab¬ 
handen gekommen ist, mehrere der besten Exemplare der Ziersträucher und von 
den amerikanischen Rosen, mindestens den vierten Theil bei nächtlicher Weile, ja 
am hellen lichten Tage, ausrissen und mit ihrer Beute das Weite suchten. Haases 
eigene Leute, die er am Tage und während mehrerer Nächte als Wächter auf¬ 
gestellt hatte, wurden bei Ausübung ihres Auftrags von oen Garten-Plünderern 
nicht blos verhöhnt, nein, sie wurden sogar von dem Janhagel, den sie vertreiben, 
wollten, thätlich angegriffen. Dazu kam, daß das Bassin der Fontaine stets voller 
Unrath und Steine lag, und alles Reimgen desselben, was Haase durch seine 
Leute besorgen ließ, nichts half; es kam dazu, daß der Trichter im Bafsin ge¬ 
stohlen und das Abfallrohr muthwillig zerstört und verstopft wurde. So war im 
Spätherbst 1874 der Zustand einer Anlage, die mit so großer Liebe und mit 
einem nicht geringen Kostenaufwande begonnen und durchgeführt worden war, 
und statt Freude an seinem dem Schönheitssinne entsprungenen und dem Gemein¬ 
wohl gewidmeten Schöpfung zu erleben, sah sich Haase am Schliche des ersten 
Jahres nur Verdrießlichkeiten verschiedener Art ausgesetzt. Aber er ermüdete nicht 
in semem Eifer für das' begonnene Werk. I m Frühjahr 1875 ließ er die 
Fontaine wieder in Stand fetzen und überwies außerdem der Kämmereikasse ge¬ 
schenkweise 50 Thlr. zur Vervollständigung der Anpflanzungen, hielt sich da¬ 
mit aber auch in Betreff der Unterhaltung der Pflanzungen und der Fontaine für 
entbunden. Mittelst Schreibens vom M Apr i l 1875 dankte der Magistrat dem 
Schöpfer des Schmuckgartens auf dem Kirchplatze für die Wiederherstellung der 
Fontaine und das 50 Thlr. Geschenk und zeigte demselben an, daß die Unter¬ 
haltung des Gartens fortan von Seiten der Stadt übernommen werde. 

Eine Requisition des Magistrats an die Königl. Polizei-Direction vom 
10. Apr i l 1875 die Pflanzungen des Kirchplatzes unter specielle Aufsicht der 
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Polizei-Executiv-Veamten Zu stellen, und eine Verfügung an die Schul-Deputation, 
die Lehrer der Knabenschulen anzuweisen, ihre Schüler wegen des auf dem Platze 
zu begehenden Unfugs zu verwarnen, hat ihre Früchte getragen. Der Platz 
ist im Sommer 1875 unangefochten geblieben. 

»ota des Magistrats zu Stettin, betreffend die Einrichtung von Garten-Anlagen auf 
dem Kirchplatz d,er Neustadt. Tit. VI, Sect. 27. Nr. 151.) 

Entwässerungs-Anlagen. Es ist oben S. 1094 gesagt worden, daß 
die Techniker des Magistrats das von ihnen in dieser Beziehung ausgearbeitete 
Project dem Collegium am 3. Februar 1875 vorgelegt hatten. Nachdem es im 
Schöoße desselben nach allen Seiten geprüft und beleuchtet worden war, und 
demnächst die Zustimmung des Magistrats erhalten hatte, fand das Project auch 
bei den Stadtverordneten eine gute Aufnahme, die dasselbe in der Oitzung vom 
16. Februar' 1875 genehmigten und die Mittel zur Deckung der veranschlagten 
Kosten bewilligten. 

Die Entwässerungs-Anlage umfaßt das Terrain vor dem Königs-Thore, im 
Süden begränzt durch Has Glacis der Forts Leopold und Wilhelm, im Westen 
durch die Hauptstraße im Hirsch Moses'fchen Bebaungsplane von Friedrichshof, 
welche von der Ecke ausgehen soll, wo Paradeplatz unb Kömgsplatz zusammen 
stoßen, im Norden durch den Kamm des Höhenzuges, welcher gegen das Thal 
der Klingenden Beeke abfällt, in welchem Thale die Vorstadt Grünhof und die Stadt 
Grabow gelegen find. . 

Es handelt sich zunächst um Ausführung eines Stammkanals, dessen D,imen-
sionen so berechnet worden sind, daß er im Stande ist, die ganze Entwässerung 
dieser Terrainflache, welche ca. 500.(100 Q. Metres - 1960 Morgen, umfaßt, 
aufzunehmen. 

Der Stammkanal beginnt am Oberende des städtischen Turnplatzes an der 
Eschen-Allse entlang bis zur Kreuzung der Pölitzer Straße, nimmt dort die 
Entwässerungs-Aanäte der Pölitzer Straße mit auf, und durchlauft fodann die 
Birken-Allse bis zur Grabower Straße, so daß mithin die Entwässerung der Kronen¬ 
hof-Straße und des obern, oder letzten der Katzenpfühle mit Leichtigkeit erfolgen 
kann, und verfolgt, die Grabower Straße bis zum Schürfchen BrunnenhaüsctM. 
Boy diesem Punkte aus wird die Entwässerung vorläufig mittels eines einst¬ 
weiligen Rohrs durch die Anlagen längs des Südrandes der städtischen Nekropolis 
und ourch die Steinstraße der Oder zugeführt. 

Sobald^ die im Bebauungsplan des Festungs-Terrains projectirten Straßen 
des Forts Leopold angelegt sind, wird der Stammkanal vom Schürschen Brunnen-
Häuschen in der nach Fort Leopold durchzuführenden Straße fort-, und in der 
auf dem Glacis des Forts Leopold mit Nr. 8 bezeichneten künftigen Straße der 
Oder zugeleitet,« event. mit einer später in Angriff zu nehmenden Entwässerung der 
Altstadt in Verbindung gefetzt. 

A)ie SoHle des Kanals ist so tief gelegt, daß die Keller der an den neuen 
Straßen entstehenden Gevaüde mit entwässert werden, eine Senkung des Grund-
Wasserstandes also auf alle Fälle erfolgt. 

Der Stackmkanal wird lediglich durch^ Straßen geführt, die bereits im Besitz 
der Stadt sind, über die sie also frei verfügen kann. Die Tiefenlage desselben 
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berücksichtigt jedoch die Entwässerung der benachbarten, der Stadt noch nicht 
übereigneten Straßen auf der Feldmars tzes Ackerwerks Friedrichshof, so wie den¬ 
jenigen zukünftigen Straßenzügen, die zum Grundbesitz des Commerzienraths Gustav 
Adolf Toepffer gehörend. Diö Construction der Stammkanäle, der Regen-Ein-
lässe :c. entspricht den neuesten in dieser Beziehung gemachten Erfahrungen.' 

Ursprünglich hat es sich, es sei daran erinnert, nur damin gehandelt, eine 
Entwässerung der Kronenhof-Straße herbeizuführen; da aber beider fortfchreiten-
den Bebauung des auf natürlichem Wege nicht zu entwässernden Terrains vor 
dem Königs-Thore Übelstände, wie sie sich an der Birken-Allse herausgestellt 
hatten, noch an sehr vielen Punkten dieser neuen Stadttheile entstehen mußten, 
so war es unstreitig das Zweckmäßigste, zugleich auch das Billigste, die Ent-
wässerungs-Anlage so weit auszudehnen, daß dergleichen Übelstände überhaupt 
nicht mehr vorkommen können. 

M i t dieser Entwäfserungs-Anlage steht die begonnene Parcelimng d e r i n 
den Besitz der Stadtgemeinde übergaugenen Zastrowschen Legathufen der S t . 
Iacobikirche in nächster Verbindung. Es sollen die, in dem Hobrechtschen 
Parcelirungs-Plane dieser Landfläche projectirten Straßen gleich gepflastert, he- , 
wässert, entwässert und beleuchtet werden; so nach werden die Käufer der dortigen 
Parcelen gleichzeitig fämmtlicher Vortheile und Annehmlichkeiten theilhafttg werden, 

.welche die Stadt denselben überhaupt bieten kanu. Dies ist auch das einzige 
Mi t te l , den ins Stocken gerathenen Parcelen-Verkauf wieder in Fluß zu bringen. 
Außerdem wi l l man städtischer Seits ein Beispiel geben, in welcher Weise jetzt 
und! in Zukunft ein Fortschreiten der Bebauung möglich gemacht werden, kann, 
ohne daß damit zugleich Übelstände entstehen, welche den Vortheil der Bebauung 
gewissermaßen wieder aufheben. I n , Folge eines neüern Beschlusses wird man 
doch einzelne Parcelen ckuf den Gebiete der Zastrowfchen-Legathufen reservinn, 
damit die Stadt in der Lage sei, zu Gemeinde-Zwecken etwa nöthig werdende 
Bauten ausführen zu können.^ 

Der Bau des un ter i rd ischen S t a m m k a n a l s ist im Sommer und Herbste 
1875 zur Ausführung gekommen. M a n begann die großartige Arbeit an der 
Oder, im südlichen Theile der Unterwies und fuhr damit aufwärts zur Hoch¬ 
fläche in der oben angegebenen Richtung fort. M i t dem Kanalbau -sind auch 
Um- und Neüpflasterungen der von dem Kanalzuge betroffenen Straßen in Ver¬ 
bindung gesetzt worden. I m Lauf der Arbeiten gaben diefelben in der Sitzung 
der Stadtverordneten-Versammlung vom 17. August 1875 zu dem Zwiegespräch 
Anlaß, von dem auf S . 1094—1096 berichtet worden ist. 

A l t - T u r n e i . Zur Geschichte dieses Ackergutes ist auf S . 871 , vor Nr . 10 
der Besitzer, noch einzuschalten, daß die frühere, im Jahre 1873 f Besitzerin 
Anna Mar ia Caroline Edzardi, Ehegattin des Kaufmanns Jul ius Ferdinand 
Eduard Gräber, dem Magistrat bereits im Jahre 1868 das Anerbieten gemacht 
hat, das Gut der Stadtgemeinde Stettin käuflich überlassen zu wollen, und zwar 
für den Preis von 260.000 Th l r . ! Der Magistrat wollte schon zugreifen, die Stadt-
verodneten aber erklärten sich dagegen. 

Ende. 




